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I. Verzeichnis« der recensirten Schriften.

■Abhandlungen der historischen Klasse der k. 
baierischen Akademie der Wissensch. 3. Bd. 
3. Abth. 33<).

------ der philos. - philolog. Klasse der k. baieri
schen Akademie der Wiss. 3. Bd. 3. Abth. 
335.

—— der k. Akademie der Wissenschaften in 
Berlin. 1841. 569.

-----  der k. Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Aus dem Jahre 1842. 902.

de Abreu, Anast. Symphr., Dissertation sur un 
nouveau procede pour la reclinaisom depres- 
sion de la cataracte. 1192.

Ackermann, G. A., Hommels alphabetischer Zeu
gen-Katalog. 793.

Adress - Handbuch des Herzogthums Sachsen- 
Coburg und Gotha. 328.

Alzog, Joh., Universalgeschichte der chrrstl. 
Kirche. 573.

v. Ammon, F. J., Über Iritis. 1192.
Ancell, II., Liebigs Thierchemie und ihre Geg

ner. 797.
Andeutungen zu zeitgemässer Verbesserung aka

demischer Einrichtungen. 230.
Annegarn, Geschichte der christlichen Kirche. 

573.
Annuaire des voyages et de la gdographie par 

Fr. Lacroix. 910.
Asverus, G., Die Denunciation der Römer. 923.

v. Balbi, Adrian, Der asiatische Handel. 464. 
Bamberger, De interregibus romanis. 731, 
Barzas-Breis. Chants populaires de la Bretagne 

— par Th. de la Villemarque. WA).
Baumgarten-Crusius, L. F. 0., Theologische 

Auslegung d. Johanneischen Schriften. 1. Th, I. 
Becker} Guil. Ad., De Romae veteris muris at- 

9ue Portis. 483.
7“ _^andbuch der römischen Alterthümer.
I. Band. 433

Beeskow, De sedibus Cheruscorum. 730.
Beiträge zur Geschichte Deutschlands in den 

Jahren 1805-—9. 932.
-----  zur vaterländischen Geschichte. Herausg. 

von der histor. Gesellschaft in Basel. 2Bde. 437.

Berglein, L. A., De Philoxeno Cytherio Dithy- 
ramborum poeta. 1205.

Beschorner, Fr., Der Weichselzopf. 149.
Biblische Studien von Geistlichen des Königr.

Sachsen. Herausg. von Dr. I. E. 11. Käuffer. 
705.

Bildnisse der deutschen Könige und Kaiser, von 
Schneider und Kohlrausch. 495.

Bippart s. Philoxenus.
litsciioff, Th. ß. n., Entwicklungsgeschichte 

des Kanincheneies. 337.
----- Entwicklungsgeschichte der Säugthiere 

und des Menschen. 337.
Blommert s. Oudvlaemische gedichten.
Böhringer, Fr., Die Kirche Christi und ihre 

Zeugen. 525.
Brüggemann, Preussens Beruf in der deutschen 

Staatsentwickelung. 145.
Burkhard, Gust. IV., Handbuch der Verwal

tung im Grossherzogthum Sachsen-Weimar- 
Eisenach. 935.

Büttner, Herm., Geschichte der politischen He- 
tärien in Athen. 313.

Buxton, Th. G., Der afrikanische Sklavenhan
del. A. d. Engi, von G. Julius. 519.

Carove. Fr. Wilh., Die Buchdruckerkunst in 
ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung. 305.

Carus, C. G., Einige WTorte über das Verhält
nis» der Kunst krank zu sein zur Kunst ge
sund zu sein. 51.

Ceely, B., Beobachtungen über die Kuhpocken. 
Deutsche Ausgabe von F. Hein. 14.

Chelius, Max Joseph, Handbuch der Augen
heilkunde. 1192.

La Chevalerie Ogier de Danemarche par Batm- 
bert de Paris. 377.

Christ, A., Über deutsche Nationa e* 
bung. 526. . ,.

Congres scientifique de France. Dixieme Ses
sion tenue ä Strasbourg. 1069- .

Collection de documents inedits sur Ihistoire 
de France. 623.

Compte rendu des seances et travaux del’aca- 
demie des Sciences morales et pohtiques. 437.

Correspondence inedite de l’empereur Napo
leon — publiee par Adr. Pascal. 436.

Manzel, Wilh., Üeber Goethe’s Spinozismus. 
1082.

Daub, K., System der theologischen Moral. 469. 
----- Vorlesungen über die Prolegomena zur 

theolog. Moral. 469.
Delectus poetaruin antbologiae graecae cum ad« 

notatione critica Aug. Meinekii. 585.
Demosthenis Opera recensuit Dr. Io. Th. Voe- 

melius. 1158.
-----  Orationes Philippicae. Edidit Fr. Franke. 

209.
Denkschriften, neue, der allgem. schweizeri

schen Gesellschaft für die Naturwissenschaf
ten. 6. Bd. 437.

Depping, Histoire des expeditions des Nor
mands. 020.

Dichtungen des deutschen Mittelalters. Bd. I. 
Der Nibelungen not und die klage. Herausg. 
von Al. J. Vollmer. 948.

Diplomata chartae, — aliaque instrumenta ad 
res gallo -francicas spectantia edidit Pardes- 
sus. 839.

Documents relatives aux troubles du pays de 
Liege, par F. I.X. de Bam. 910.

Döderlein, Reden und Aufsätze. 64.
Dönniges, W, deutsche Staatsrecht und 

die deutsche Reichsverfassung. 109.

Übel, F. Tr., Die astronomische Münsteruhr in 
Strasburg. 523.

Egger, 71. E., s. Latin! sermonis etc.
Ehrenberg, C. G., Verbreitung und Einfluss des 

mikroskopischen Lebens in Süd- und Nord- 
Amerika. 241.

Engelbregt, C. A.. De legibus agrariis ante 
Gracchos. 170.

v. Erdmann, Franz, Muhammed’s Geburt und 
Abrahah’s Untergang. 75.

Espe, K. A., Bericht vom Jahr 1843 an die 
Mitglieder der deutschen Gesellschaft —* in 
Leipzig. 10Ü

Eydarn, J-^ Die Erscheinungen der Elektrid-
1*
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Harless, G. C. A., Christliche Ethik. 1028. 
Hartig, Th., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte 

der Pflanzen. 597.*j
Hartmann, Jul.,, und K. Jäger, Johann Brenz. 

757..
-----  Älteste katechetische Denkmale der evan- 

gel. Kirche. 795.
Hase, K., Kirchengeschichtc. 573.
Heim, F., s. Ceely.
Heineccii, I. S., Antiquitatum Romanarum iu- 

risprudentiam illustrantium syntagma. Denuo 
retractavit Ch. Fr. Mühlenbruch. 5.

llerbarfs kleinere philosophische Schriften. 2. 
u. 3. Bd. 635,

Hertz, Mart., De Luciis Cinciis. 932.
Herzog, A., Die Nosorganismen des Menschen. 

556.
Herzog, Ch. G., Observationum. Part. XV. 937.
Hesse, Julius, Erfahrungen und Beobachtungen 

über die Anwendung des magneto-elektrischen 
Rotationsapparats. 481.

Histoire litteraire de la France. Tome XX. 325. 
Hoffmann von Fallersleben, Schlesische Volks

lieder. 432.
v. Holger, Phil. Al., Lehrbuch der Kameral- 

chemie. 745.
(Hugi), Standpunkt zur Beurtheilung der Glet

scherfrage. 1112.
Hundeshagen, C. B., Die Conflicte des Zwing

lianismus, Lutherthums und Calvinismus in 
der bernischen Landeskirche. 1189.

^Fäger, s. Hartmann.
Jahnius, Alb., Dissertatio Platonica. 993.
Jahrbücher des Vereins der Alterthumsforscher 

im Rheinlande. 3. Bd. 154.
Jahrbuch, neues, der Berlinischen Gesellschaft 

für deutsche Sprache und Alterthumskunde, 
herausg. von 11. von der Hagen. 107.

Jahrbücher des Vereins für meklenburgische 
Geschichts- und Alterthumskunde, heraus
gegeben von G. E. F. Lisch. 8. Jahrg. 154.

Journal of the royal geographica! society. Vol. 
XIII. 437.

Journal medical de la Neerlande. 438.
Julius, N. H., Beiträge zur britischen Irren

heilkunde. 911.

Stauffer, J. E. B.,s. Biblische Studien.
Kaup, J. J., Classification der Säugethiere 

und Vögel. 619.
Keil, Car., Specimen onomatologi graeci. 749.
----- Analecta epigraphica. 749.
Keller, A., s. Volkslieder.
Klamerides, Über die Nothwendigkeit und Ein

richtung einer Verbindung der Consistoriai- 
Verfassung und der Presbyterial- und Sy
nodal - Ordnung. 441.

Klausen, 11. N., Hermeneutik des Neuen Te
stament#. 273.

Klemm, Gust., Fantasie über ein Museum für 
die Cuiurgeschichte der Menschheit. 25.

Koch, G. H. J., Synopsis Florae germanicae 
et helveticae. 320.

Kohl, J. G., Reisen in England. 714.
-----  Reisen in Irland. 714.
-----  Reisen in Schottland. 1142.
Kohlrausch s. Bildnisse.
König, K. B., Über das Volksschriftenwesen. 622.
Köstlin, K. Beinhold, Der Lehrbegriff des Evan

geliums und der Briefe Johannis. 1091.
Kratsch, Joh. Fr., Vollständiges topographi

sches Handbuch der deutschen Bundesstaaten, 
1. Abth. 155.

Krausshold, L., Katechetik. 20.

tat und des Magnetismus in ihrer Verbin
dung. 481.

Eylert, Charakterzüm und historische Frag
mente aus dem Leflen des Königs v. Preus
sen Friedrich Wilhelm III. 2. Bd. 859.

Veuerbach, Ludw., Das Wesen des Christen
thums. 417.

Flügel, J. G., Literarische Sympathien. 311.
Farbiger, Dr. Alb., Handbuch der alten Geo

graphie. I. 2. Bd. 1117.
Franck, M., s. Le Pentateuque.
Francoeur, L. B., Vollständiger Lehrcursus der 

reinen Mathematik. A. d. Franz, übertragen 
von E. Külb. 175.

Frauenstädt, s. Schelling.
Freese, C., Griechisch-römische Metrik. 847.
Freund, Dr. W., Wörterbuch der lateinischen 

Sprache. 1. 2. 4. Bd. 956.
Friedreich, J. B., Handbuch der gerichtsärzt

lichen Praxis. 1107.
Fritz, Theod., Esquisse d’un Systeme complet 

d’instruction et d’education et de leur his- 
toire. 446.

Friimbling, Deutschlands künftige Vertheidi- 
gung mit der Nationalwaffe. 776.

Froriep, Bob., Beobachtungen über die Heil
wirkung der Elektricität. 1. Bd. 481.

Fryxell, Andr., Erzählungen aus der Schwedi
schen Geschichte. 883.

dedichte von Ludwig von Erfurt. 244.
Geib, Gust., Geschichte des römischen Cri- 

minalprocesses. 245.
George, L., Princip und Methode der Philoso

phie. 965.
-----  System der Metaphysik. 965.
Gerhard, W., Die Heilung des Telephos. 229.
Gericke, 1. F. G., lavaanske Spraakkunst — 

door T. Boorda. 780,
Gernhard, De compositione carminum Horatii 

explananda. Part. IV. 571.
Der Geschichtsfreund. I. Bd. L Lief. 437.
Ghillany, F. W., Die Menschenopfer der alten 

Hebräer. 120.
Girard, Greg., De l’Enseignement regulier de 

la langue maternelle. 835.
Glaire, J. B., Introduction historique et criti- 

que aux livres de l’ancien et nouveau Te
stament. 889.

-----  s. Lexicon und Le Pentateuque.
-----  Principes de Grannnnire hebraique et 

chaldaique. 889.
Göttling, K. W., Thusnelda und ihr Sohn 

Thumelicus in gleichzeitigen Bildnissen. 1146.
Grüsse, Bibiiotheca magica et pneumatica. 466.
Gravenhorst, J. L. C., Vergleichende Zoologie. 

619.
Gregorii Bar Hebraei Grammatica linguae sy- 

rircae. 985.
Grunert, J. A., Lehrbuch der Mathematik und 

Physik. 1. u. 2. Theil. 603.
Guerike, H. E. F., Handbuch der Kirchenge

schichte. 573.
Gustav lU., des Königs, nachgelassene Papiere. 

Übersicht, Auszug und Vergleichung von E. 
G. Geijer. 686.

Habicht, Aug., Rechtliche Erörterungen und 
Entscheidungen gemeinrechticher Controver- 
sen. 197.

Halbnann, E., Die Geschichte des Ursprungs 
der belgischen Beghinen. 438.

Handwörterbuch der reinen angewandten Che
mie. Herausg. von J. Liebig, J. C. Poggen- 
dorf und Fr. Wahler. 173.

Kuhn, Otto, Das Wesen der deutschen Admi- 
nistrativjustiz. 825.

Kützing, Phycologia generalis, oder Anatomie, 
Physiologie und Systemkunde der Tange. 
973.

Katini sermonis vetustioris reliquiae selectae 
— par A. E. Egger. 723.

Lebensjahr, das letzte, des jungen Theologen 
Gotthold Heym. 1161.

Legoyt, Alfr., Im France statistique. 239.
Lehmann, C.G., Lehrbuch der physiologischen 

Chemie. 792.
Letronne, Recueil des inscriptions grecques et 

latines de l’Egypte. Tome I. 1062.
The Letters and Journals of Kobert Baillie, 

edited by Dav. Laing. 1162.
Leuckart, Fr. Sig., Zoologische Bruchstücke. 660. 
Lexicon manuale hebraicum et chaldaicum. 889. 
Liebig, Just., Die Chemie in ihrer Anwen

dung auf Agricultur und Physiologie. 506. 
-----  Die organische Chemie in ihrer Anwen

dung auf Physiologie und Pathologie. 29. 
797..

----- Über das Studium der Naturwissenschaf
ten in Preussen. 797.

Lepsius, C. P., Der Dom zu Naumburg, her- 
ausgeg. von L. Puttrich. 100.

Lübker, Fr., Die Organisation der Gelehrten
schule. 1039.

-----  Commentar zu Horaz’s Oden. 1130.
de Los, loann., Chronicon rerum gestarum ab 

anno 1455. 910.
Löwenthal, N., Physiologie des freien Willens 

965.
Madvig, J. N., Lateinische Sprachlehre. 1049.
-—- Bemerkungen ‘über verschiedene Punkte 

des Systems der lat. Sprachlehre. 1049.
de Maldonado el monimento de Espana tradu- 

cida por 1). Jose Quevedo. 561.
Märkische Forschungen, herausg. von d. Ver

eine für Geschichte der Mark Brandenburzr 
2. Bd. 335.

Maximilian Prinz von Wied, Reise in das In
nere von Nordamerika. 854.

Mayer, Zweiter Beitrag zu einer homerischen 
Synonymik. 938.

Medico - chirurgical Transactions, published by 
the roy. medical and chirurgical Society of 
London. Vol. III. 154.

Meigen, J. W., Deutschlands Flora. 407.
Meineke s. Delectus.
Melanthonis Opera. Edidit C. G. Bretschneider. 

Vol. 1—10. 348.
Memorials of the Great Civil War in England 

from 1646 to 1652. Edited by Henry Cury. 
1162.

Memoires couronnes et memoires des savants 
etrangers publies par l’academie des Sciences 
de Bruxelles. 1254.

Memoires de la societö Eduenne. 1253.
Memoires de la societe de physique et d’his- 

toire naturelle de Geneve. Tom. X. P. I. 
335.

Mömoires de la societe royale des Sciences de 
Liege. 1253.

Memoires de la societd Linnöene de Norman
die. Tom. VIII. 569.

Memoires de la societe des antiquaires de 
l’Ouest. 1254.

Memoires presentds par divers savants ä l’Aca- 
demie royale des inscriptions et beiles lettres 
de l’Institut de France. Antiquitös de la 
France. 1843. 154.

___  1844. 1253.
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M&noires presentes par divers savants ä 1’Aca
demie royale des inscriptions etc. Tome I. 
229.

-— de la Soci^td medicale d’observation de 
Paris. Tom. II. 569.

----- de l’academie royale de medecine. Tome X. 
153.

----- de l’academie imp. des Sciences de St. Pe- 
tersbourg. T. VI. 569.

van Meurs, Pet., Dissertatio de natura morbi 
a Thucydide descripti. 1162.

Mickieis, A., Histoire des idöes littdraires de 
la France au 19 siecle. 279.

Monatsblatt der norddeutschen Missionsgesell- 
schaft. 155.

Müller, Herm. Al., Französische Grammatik für 
Gymnasien. 1003.

Münster, Georg Graf'zu, Beiträge zur Petre- 
factenkunde. 986.

JKonii Marcelli de compendiosa doctrina etc. 
Ediderunt F. I). Gerlach et C. L. Roth. 96. 

Nordalbingische Studien. 1. Bdes. 1. Heft. 1069.

Oertel, Fr., Das Münster der Augustiner Chor
herren zu St. Afra in Meissen. 796.

Oratores Attici. Adnotationes addiderunt Io.
Georg Baiterus et Herm. Sauppius. Tom. 
IV—VI. 2U9.

von Orelli, Conr., Spinoza’s Leben und Lehre. 
41.

V. Orlich, Leop., Geschichte der Schlesischen 
Kriege. 2 Theile. 1007.

•------ Fürst Moritz von Anhalt-Dessau. 1907.
Osenbrüggen, Ed., Das altrömische Parricidium. 

409.
Otto, Fr. Gu., Commentarii critici in Codices 

bibliothecae academiae Gissensis. 536.
Oudvlaemische gedickten des XII, XIII en XIV 

eeuwen, uitgegeben door J. Ph. Biommaert. 
1153.

Ouwaroff, Stüdes de philologie et de critique. 
830.

Vaganel, Cam., Histoire de Joseph H. 661.
Pape, W., Handwörterbuch der griechischen 

Sprache. 1. u. 3. Bd. 398.
Parcau, L. G., Initia institutionis christianae 

moralis. 1028.
Paris, P., Les Manuscripts fran^ais de la bi- 

bliotheque du Roi. 325.
Pascal s. Correspondence.
Die Patrimonialgerichtsform im preussischen 

Staate. 617.
Pauli ad Philemonem Epistolae interpretatio. 

Scripsit Maur. Rothe. 841.
Paulus, H. E. G,, Die endlich offenbar gewor

dene positive Philosophie der Offenbarung 
511. 865.

Pelt, A. Fr. Lud., Theologische Encyklopädie. 
1073.

Le Pentateuque avec une traduction fran^aise, 
par J. B. Glaire et M. Franck. 889.

Petzholdt, Alex., Populäre Vorträge über Agri- 
culturchemie. 1227.

Petzholdt, Jul., Anzeiger für Literatur und 
Bibliothek Wissenschaft. 1842. 179.
Pt°rdtcn, Lud., De obligationis civilis in 

naturalem transitu. 92.
Phillips> Georg, Beiträge zur Geschichte Deutsch

lands vom Jahre 887—936. 300.
Philoxeni, Timothei Telestis, Dithyrambogra- 

phorum rehquiae. Collegit Dr. Georg. Bip- 
part. 1205.

Poetae lyrici graeci. Edidit Th. Bergk. 1036. |

Popp, Ge. Jul., Kurze Beschreibung mehrer 
Irrenanstalten Deutschlands u. s. w. 941.

Poussin, G. Teil, De la puissance americaine. 
133.

Presszeitung. Herausgeg. von Dr. A. Berger. 
254.

Prompsault, I. II. R., Grammaire raisonnee de 
la langue latine. 1249.

Quitzmann, E. A., Geschichtliche Entwicke
lung der Parasitentheorie. 658.

de Ham s. Documents.
Rathgeber, Georg, Annalen der niederländi

schen Malerei. 343.
Real-Encyklopädie der classischen Alterthums

wissenschaft. Herausg. von A. Pauly. 625.
Recueil des Actes des söances publiques de 

l’acadümie imp. des Sciences de Saint Peters- 
bourg. 335.

Reichenbach, II. G. L., Blicke in das Leben 
der Thier weit. 619.

Reinhold, Ernst, System der Metaphysik. 292.
Rochlitz, Friedrich, Sammlung der vorzüglich

sten Gesangstücke der anerkannt grössten 
Meister. 3 Bde. 219.

Röhr, Joh. Fr., Grund- und Glaubenssätze 
der evangelisch-protestantischen Kirche. 1184.

Römer, F. A., Die Versteinerungen des Harz
gebirges. 642.

v. Rommel, Christoph, Geschichte von Hessen. 
7. u. 8. Bd. 895.

Roscher, Leben, Werk und Zeitalter des Thu- 
kydides. 453.

Ross, Ludw., Reisen auf den griechischen In
seln des ägäischen Meeres. 216.

Roth, J., Die Kugelform im Mineralreiche. 
671.

Rothe, Maur., s. Pauli.
Hüt/iej llich.j De «üsclplin«e arcani, cjuae tlici- 

tur, in ecclesia christiana origine. 653.

Saintes, Amand, Histoire de la vie et des 
ouvrages de B. de Spinosa. 41.

Schaefer, Arn., Commentatio de libro vitarum 
decem oratorum. 1175.

Scheibe, K., Die oligarchische Umwälzung zu 
Athen. 313.

Schelling’s Vorlesungen in Berlin. Darstellung 
und Kritik von Dr. J. Frauenstädt. 511.

Schelling, II., De Solonis legibus. 733.
v. Schiller, Wilhelm Teil. 567.
Schleiermacher, Fr., Die christliche Sitte nach 

den Grundsätzen der evangelischen Kirche. 
469.

Schlosser, F. C., Geschichte des achtzehnten 
Jahrhunderts u. s. w. 3. Bd. 53. 81.

Schlurick, Herm., De Simonis magi fatis roma- 
nis. 937.

Schmidt, Alexis, Beleuchtung der neuen Schel- 
ling’schen Lehren. 877.

Schmidt, A., Sacherklärende Anmerkungen zu 
Shakespeare’s Dramen. 612.

Schmidt, W. A., Forschungen auf dem Gebiete 
des Alterthums. 1. Thl. 565.

Schnitzler, J. H., Statistique günerale raison- 
nöe et comparee de la France. 239.

Schriften der in St. Petersburg gestifteten Ge
sellschaft für die gesammte Mineralogie. 10b.

Schultz, C. II., Die Anaphytose oder Verjungung 
der Pflanzen. 695.

-----  Die Cyclose des Lebenssaftes m den 
Pflanzen. 695.

Schulze, Fr., Die Erziehungslehre des Aristo
teles. 811.

Schwarz, J.C., Schelling’s alte und neue Phi
losophie. 879.

Schwepfinger, Quaestio de Xenophontis loco 
Anab. II, 1, 12. 57 j.

v Seckendorf, E., s. Volkslieder.
Seidemann, J, Thomas Münzer. 785.1 
Seimig, Franz, Über Irrenanstalten. 941.
Sommer, De Euripidis Hecuba. P. IV. 730.
Sommer, Aem., De Theophili cum diabolo foe- 

dere. 1250.
Sophokles Elektra, metrisch übersetzt von Franz 

Fritze. 677.
----- König Oedipus, übersetzt von Fr. Fritze. 

677.
Spicilegium romanum. Tom. VII. 1125.
Staats- und Adressbuch des Herzogthums Sach

sen-Altenburg. 328.
Sachsen-Meiningisches Hof- und Staats-Hand

buch. 328.
Staats-Handbuch für das Grossherzogthum Sach- 

sen-Weimar-Eisenach. 328.
Städler, G. L., Wissenschaftliche Grammatik 

der französischen Sprache. 537.
Steiermärkische Zeitschrift. 79.
Steinacker, Ad., Particuläres Privatrecht des 

Herzogthums Braunschweig. 1191.
Stephani, Reisen auf den griechischen Inseln 

des ägäischen Meeres. 216.
Stürmer, Th., Znr Vermittelung der Extreme 

in der Heilkunde. 190.

H’ransactions of the Royal Society of Litera- 
ture of the united Kingdom. Vol. I. 177.

Tittmann, Über die Schönheit und die Kunst. 
665.

Troplong, De l’influence du Christianisme sur 
le droit civil des Romains. 649.

Übersicht der Arbeiten und Verordnungen der 
schtcsischen Gesellschaft für vaterländische 
Cultur. 1253.

Uhden, H. F., Geschichte der Congregationa- 
listen in Neu-England. 150.

Ullmann, C., Reformatoren vor der Reforma
tion. 181.

Umbreit, F. W. K., Der Knecht Christi. 285.
Unger, F., Die Pflanze im Moment der Thier- 

werdung. 123.

Varges, C. E., De statu Aegypti provinciae 
romanae. 1662.

Vehse, K. E., Die Weltgeschichte aus dem 
Standpunkte der Cultur. 162.

Verhandlungen der k. k. Gesellschaft der Ärzte 
zu Wien. 2. Band. 229

Voemel, I. Th. s. Demosthenes.
Volkslieder aus der Bretagne. Ins Deutsche 

übersetzt von A. Keller und E. v. Secken- 
dorf. 879.

Vorlesungen über die Ästhetik Aus Schleier
machers Nachlasse u, s. w herausgeg. von 
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Mayer in Bamberg. 1173.
Meier in Berlin. 1173.
Meissner in Braunschweig. 333.
Merfeld in Aachen. 1173.
Merimee in Paris. 49. 357.
Meyer in Königsberg. 961.
Meyer in Kreutzburg. 333.
Meyer in Liegnitz. 465.
Meyer in Tübingen. 961.
Michelsen in Jena. 809.
Mikolasch in Olmütz. 961.
Mitscherlich in Berlin. 753.
Mittermaier in Heidelberg. 593.
Möbius in Leipzig. 413.
Mohl in Paris. 673.
Mohl in Tübingen. 1045. 1073.
Moliere in Berlin. 49.
v. Möller in Berlin. 333.
v. Möller in Greifswald. 753.
Möller in Königsberg. 961.
Möller in Lissen. 1121.
Möller in Löwen. 961.
Möller in Magdeburg. 1121. 1173.
Morin in Paris. 253.
Mosen in Oldenburg. 105. 645. 
v. u. z. Mühlen in Berlin. 205. 
Müller in Berlin. 961. 1173.
Müller in Bromberg. 413.
Müller in Freiburg. 645.
Müller in Giessen. 1121.
Müller in Gotha. 205.
Müller in Leipzig. 1045.
Müller in Halle. 206.
Müller in Köln. 357,
Müller in Sagringen. 205.
Müller in Trier. 673.
Mund in Elbing. 1121.
Muth in Weilburg. 809.

Wagel in Ulm. 1121.
Naumann in Leipzig. 961.
Neander in Berlin. 205. ,
Nebel in Giessen 105.
Negelsbach in Erlangen. 961.
Neumann in Königsberg. 961.1173.
Nicolai in Halberstadt. 1121.
Nisard in Paris. 809., 
Nöggerath in Bonn. 645. 
Nöllner in Giessen. 205.

Oehlenschläger in Kopenhagen. 645. 
Ortloff ,in Jena. 309. 413.
Oesterlin in Tübingen. 49.
Oettinger in Freiburg. 1045.
Otto in Giessen. 545.
Otto in Jena. 1173.
Ozlberger in Salzburg. 545.

Pabst in Erfurt, 195.
Pasqualati in Wien.
Paulus in Heidelberg- 621.

Pelet ii^ Paris. 961.
Pernice in Halle. 809.
Pertz in Berlin. 206. 1173.
Peschier in Tübingen. 809.
Petzold in Muskau. 885.
Pfeufer in Zürich. 49.
Pistor in Berlin. 49.
Piderit in Marburg. 621.
Plato in Leipzig. 1045.
v. Plönnies in Darmstadt. 1121.
Poggendorf in Berlin. 1173.
Pönitz in Dresden. 961.
Posselt in Heidelberg. 333.
Preller in Rom. 357.
Preller in Weimar. 545.
Puchta in Berlin. 521.
Pyrkerv. Felsö-Eör in Erlau. 961.

^uetelet in Brüssel. 961.

Kadicke in Wernigerode. 1121. 
Rafn in Kopenhagen. 205. 521.
Ranke in Berlin. 753.
Rathke in Königsberg. 961.
Rauch in Berlin. 645.
v. Raumer in Königsberg. 961.
Regel in Hildesheim. 333.
Reiff in Tübingen. 357.
Reichert in Berlin. 253.
Reiss in Würzburg. 413.
Remacly in Düren. 861.
Remer in Breslau. 961.
Remund in Solothurn. 49.
Reumont in Berlin. 253.
Reusch in Königsberg. 961.
Reuter in Straubing. 1173. 
Ribbentrop in Göttingen. 309. 413. 
Richelot in Königsberg. 961.
Richter in Dresden. 309.
Richter in Kulm. 49.
Richter in St. Petersburg. 645.
Riedel in München. 413.
v. Ritgen in Giessen. 49.
Robertson in Ellon. 153.
Roeber in Berlin. 673.
Rokitansky in Wien. 673.
Roquette in Frankfurt a. d. O. 521.
Rosberg in Dorpat. 357.
Roscher in Göttingen. 413.
Rose in Berlin. 1173.
Rosenberg in Berlin. 673.
Rosenthal in Magdeburg. 861.
Ross in Athen. 49.
Rossi in Paris. 49.
Rothe in Heidelberg. 1229.
Rückert in Zittau. 673.
Rühle v. Lilienstern in Berlin. 961.
Rusconi in Mailand. 333.

Sachs in Königsberg. 961.
Sachs in Prag. 413.
Sack in Berlin 753.
Sainte-Beuve in Paris. 357.
Saint-Hilaire in Paris. 465.
Saint-Marc-Girardin in Paris. 253.
Sallentien in Braunschweig. 205.
Sanio in Königsberg. 961.
Schaf ir. Berlin. 465.
SchafhäutI in München. 961.
Scharpf in Rastatt. 521.
Scharff in Rotweil. 253.
Schauer in Breslau. 645.
Schenk in Dillenburg. 809.
Schenk in Würzburg. 253- 
v. Schelling in Berlin. 205.

Scherer in Solothurn. 49.
Schliemann in Rostock. 1173.
Schlesinger in Berlin. 206.
Schilling in Giessen. 49.
Schläger in Hameln. 673.
Schlosser in Heidelberg. 153.
Schmelter in München. 1173.
Schmid in Giessen. 1121.
Schmid in Tübingen. 1045.
Schmidt in Paderborn. 673.
Schmidthenner in Weilburg. 809.
Schmieder in Wittenberg. 1173.
Schmölders in Breslau. 809^ 
Schnaase in Düsseldorf. 1173.
Schnemann in München. 49.
Schnorr v. Carolsfeld in München. 153.
Schober in Neisse. 1229.
Schomburgk in Berlin. 1173. 
v. Schön in Königsberg. 1173. 
Schönborn in Posen. 521.
Schopen in Bonn. 413.
Schott in Tübingen. 165.
Schreiter in Rendsburg. 1121. 
v. Schrenk in München. 521. 
Schröder in Berlin. 1173.
Schröder in Upsala 253.
Schröner in Berlin. 465.
Schubert in Königsberg. 961.
Schuhmacher in Augsburg. 253.
Schulte in Paderborn. 205.
Schulz in London. 1173.
Schulze in Dresden. 183.
Schüll in Husum. 753. 1121.
Schwanitz in Eisenach. 1121.
Schwanthaler in München. 153.
Schwartze in Berlin. 1045.
Schweigger in Halle. 1121.
Schweikart in Königsberg. 961.
Schweins in Heidelberg. 253. 753.
Schweizer in Zürich. 50.
Scriba in Messel. 809.
Scribe in Paris. 839.
Sedlazec in Wien. 809.
Seiffert in Brandenburg. 50.
Seligo in Berlin. 1173.
Sell in Friedberg. 645., 
Semisch in Trebnitz. 465.
Senff in Dorpat. 205.
Serra di Falco in Palermo. 465. „ 
v. Seydlitz in St. Petersburg. 205. 645. 
v. Siebold in Erlangen. 1173.
Sieffert in Königsberg. 901.
Siehr in Königsberg. 1I/3- 
Simson L in Königsberg. 9ul.
Skrczeczka in Königsberg. 465. 1173.
Smets in Köln. 645
Snell in Dresden. 46d.
Snethlage in Berlin. 1173.
Soldan in Friedberg. 809.
Sommerbrodt in Liegnitz. 465.
Spons in Berlin. 205.
Stadelbauer in München. 521.
Stahn in Berlin. 545.
Stammer in Luxemburg. 333.
Steiner in Berlin. 206.
Steinhausen in Köln. 545.
Stelter in Königsberg. 1173.
Stichert in Werdau. 621.
Stilke in Grossbodungen. 1121.
V. Stillfried in Berlin- 1045.
Stoll in Arensberg. 50. 205.
Graf zu Stolberg-W ernigerode in Liegnitz, 205 
v. Stosch in Berlin 357.
Strauss in Unkel. 545.
Strehlke in Danzig. 1173.

2
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Stromeyer in Göttingen. 245.
Struve in Charkow. 545.
Stüler in Berlin. 413.
Stülz in St. Florian. 961.
Succov in Stargard 753.
Sulzer in Berlin. 205.
Sveinbjörn Egilson in Island. 333.
v. Sybel in Bonn. 545.
Symons in Oxford. 1121.

Tarnoczy in Salzburg. 50. 545.
Temme in Berlin. 413.
Thenius in Dresden. 645.
Theys in Trier. 545.
Thiersch in München. 1045.
Thilo in Halle. 206.
Thoma in Berlin 1173.
Thomsen in Kiel. 333.
Tischendorf in Leipzig. 521.
Tittmann in Dresden. 153.
Tobien in Dorpat. 621. 961..
Trendelenburg in Berlin. 206.
Troschel in Berlin. 753.
Tuch in Leipzig. 205.
Twesten in Berlin. 206.

Ullmann in Heidelberg. 1229.
Umbreit in Heidelberg. 1229.

Umpfenbach in Giessen. 1045. 
Urlichs in Bonn. 153. 753.

Veit in Augsburg. 413. 
v. Velsen in Cleve. 465. 
Vilmorin in Paris. 465. 
v. Vincke in Münster. 1173.
Vischer in Tübingen. 1045.1 
Vogel in Leipzig. 1045.
Vogelmann in Baden. 50.| 
Voigdt in Königsberg. 1173. ’ 
Volger in Lüneburg. 333.
Volkmann in Halle. 253. 413. 
Volkmar in Hersfeld. 621.

Waagen in Berlin. 621. 645. 
Walter in Dorpat. 50. 
v. Walther in München. 885. 
Warnkönig in Freiburg. 1121. 
Warwinsky in Moskau. 1045. 
Weber in Budweis. 885. 
Wehmuth in Hildesheim. 521. 
Weis in Paris. 1173.
Weisgerber in Offenburg. 621. 
Weller in Dresden. 1173.
Welter in Giessen. 521.
Wenderoth in Marburg. 1173. 
Wetken in Erfurt. 1173.

Wiedemann in Reval. 961.
Wiesenauer in Grätz. 1121.
Willbrand in Giessen. 50. 465.
Wilhelmi in Heidelberg. 521.
Wilken in Stralsund. 1173.
Willems in Genf. 961.
Winckel in Berleburg. 357.
Winer in Leipzig. 153.
v. Wissmann in Frankfurt a. d. O. 621.
Witstock in Berlin. 1173.
Witzschel in Eisenach. 1121.
Wöhler in Göttingen. 1229.
Wolf in Wien. 1045.

Zahn in Berlin. 206.
Zambelli in Pavia. 153.
Zeibe in Königsberg. 1173.
Zeis in Dresden. 357.
Zeiss in Weimar. 413.
Ziegler in Posen. 753. 1121.
Ziemssen in Stralsund. 105.
Zimmermann in Giessen. 49.
Zoller in Stuttgart. 413.
Zöpfl in Heidelberg. 621.
Zornow in Königsberg. 1173. 
v. Zwehl in München. 521.
Zyro in Bern. 357.

IV. Nekrolog.

Aall in Näs. 885.
Abinger in Bury St. Edmunds. 466.
Ackermann in Weltwitz. 253.
v. Adeler in Stuttgart. 413.
Afzelius in Upsala. 50.
Allen in Lindfield. 153.
Asmuss in Dorpat. 809.
Aubry in Paris. 545.
Sach in Wien. 153.
Bailey in London. 962.
Baini in Rom. 645.
Bärensprung in Schwelm. 1174.
Bastinö in Aachen. 253.
Benecke in Göttingen. 962.
Benvenuti in Florenz. 309.
Bermann in Penig. 546.
Berton in Paris. 545.
Bieck in Königsberg in d. N. 153.
Binder in Ludwigsburg. 1046.
Bittcher in Pforta. 357.
Blum in Berlin. 754.
Boeckki in Greifenhagen. 962.
Bockshammer in Blaubeuern. 357.
Böhme in Lucka. 809.
Börsch in Kassel. 961.
Brehm in Leipzig. 1046.
Brunner iu Bern. 622.
Buddeus in Leipzig. 310.
Burnouf in Paris. 546.
Büttner in Berlin. 206.
Cammuccini in Rom. 1045.
Campbell in Boulogne. 673.
Canonica in Mailand. 309.
Chimani in Wien. 545.
Cosmar in Berlin. 1046.
Cotta in Tharand. 1122.
Creuzer in Marburg. 357.

Bahlgren in Stockholm. 545, 
Dähne in Leipzig. 466. 
Dalton in Manchester. 861. 
v. Dalwigk in Darmstadt. 493. 
Dapp in Stuttgart. 466. 
v. Decker in Berlin. 753. 
Delavigne in Lyon. 50. 
Deurer in München. 206. 
Dieffenbach in Giessen. 50. 
Disteli in Solothurn. 414.

Echtermeyer in Dresden. 546.
Ehwalt in Danzig. 885.

Faikmann in Detmold. 309.
v. Fellenberg in Hofwyl. 1229.
Feuillet in Paris. 50.
Fiedler in Döbrichau. 962.
Fortmann in Münster. 414.
Fossombroni in Florenz. 645.
Fraas in Bamberg. 1045.
Franceschi del Campo in Dresden. 309. 
de Fremery in Utrecht. 1229.
Friedrichs in Braunschweig. 413.

ßeissler in Leipzig. 545.
v. Gess in Heilbronn. 253.
Grossheim in Berlin. 153.
Gruner in.Wiesbaden. 622.
v. Gülich in Rostock. 50.

Haffner in Stettin. 753.
Hall in Hasler. 1045.
Hartmann in Düsselnorf. 753.
Hassler in Boston. 50.
Hausleutner in Hirschberg. 809.
Heckel in Neukirch. 645.
Heermann in Rom. 885.

Heimburg in Jena. 357. 
v. Helvig in Berlin. 622. 
Hildebrand in Zwickau. 358. 
Hillig in Leipzig. 466. 
v. Hocheder in München. 545. 
Hoffmeister in Köln. 809. 
Hugo in Göttingen. 1046. 
Hutschenreiter in Wien. 1045, 
Hüttmann in London. 1121.

Illgen in Leipzig. 1229. 
Jochims in Schleswig. 465. 
Junge in Löbau. 622.

Kaiser in Geisa. 809.1 
Kawerau in Köslin. 885. 
Keller in Stuttgart. 414. 
Kiesewetter in Oels. 466. 
v. Kisfalady in Sümeg. 1229. 
Kluge in Berlin. 622.
Knauer in Breslau. 622.
Knaus in Zell. 962.
Kniatschewitsch in Odessa. 1229 
Kobbe in Winterhude. 1045. 
Koch in Kartum. 885.
v. Kopitar in Wien. 885.
v. Kopp in Darmstadt. 357. 
Korssakow in St. Petersburg. 545. 
Kramer in Schleswig. 254. 
Krombholz in Prag. 206. 
Krönig in Berlin. 50.
Krug in St. Petersburg. 673. 
Krüsi in Gais. 885.
Krylow in St. Petersburg. 1229 
Kühn in Dippoldiswalde. 254. 
Kuhn in Dresden. 861.
Kunath in Leipzig. 493. 
Kunhardt in Lübeck. 414.
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Uaffitte in Paris. 645.
Landes in Rom. 309.
v. Lang in Wien. 466.
Lange in Breslau. 645.
Lendroy in Offenbach. 206.
Leroy in Paris. 357.
Leue ih Gardelegen 310 
Leyser in Wittenberg. 153.
Liljewalch in Lund. 413.
Link m Rostock. 621.
Liscovius in Leipzig. 414.
Ritzmann in Pritzwalk. 466.
Lohmann in Leipzig. 153. 
Loreye in Rastatt. 1174.
Lotz in Hamburg. 253.
Loudon in London. 50. 
v. Lyncker in Homburg. 885.

Machemehl in Bautzen. 962. 
Maurenbrecher in Bonn. 50. 
Mayer in München. 206.
v. Mayer in Ulm. 413.
Mazzinghi in Downside. 253.
v. Medmyanscky in Neutra. 753.
Merivale in London. 621.
Meyer in Hamburg. 1122.
Miatleff in St. Petersburg. 413.
Micali in Florenz. 493.
Michaelis in Tübingen. 753.
Monten in München. 50.
Morgenstern in Frankfurt. 206. 
v. Mosel in Wien. 493.
Müller in Frankfurt a. M. 493. 
Mutzenbecher in Hamburg. 753.

Vavarete in Madrid. 1121.
Nebauer in Mellen. 414.
Niederer in Genf. 50.

Nissen in Pronstorf. 645.
Nodier in Paris. 206.

Oden in Braunschweig. 962.
Oldendorp in Pforta. 1174.
Omtijd im Haag. 253.
Oppert in Berlin. 493.

Pacca in Rom. 493.
Pachaly in Camenz. 809.
Panckoucke in Paris. 809.
Paulus in Heidelberg. 358.
Pettrich in Dresden. 206.
v. Pfizer in Tübingen. 493.
de Pixerecourt in Nancy. 861.
Piloty in München. 206.
Ponge in Berlin. 621.

Quix in Aachen. 253.

Baiger in Stuttgart. 753.
Rheinländer in Karlsruhe. 309.
Richter in Dessau. 861.
Richter in Wiesbaden. 309.
Rosenmüller in Belgershain. 414.
Ruttenstock in Wien. 753.

Sachs in Breslau. 309.
Saint-Hilaire in Paris. 673.
Scheller in Braunschweig. 310.
v. Scherer in Wien. 493.
Schleiermacher in Darmstadt. 309. 493.
Schmidt in Green. 309.
Schroeter in Grossheringen. 310 .
Schütz in Leipzig. 962.
v. Schwerz in Koblenz. 309.
Seidel in Berlin. 885.
Sohr in Berlin. 546.

Stapf in Brixen. 206.
Stein in Wien. 1121.
Steinert in Ganzig. 545.
Stighnayer in München. 357.
Streckfuss in Zeitz. 809.
Stübbe in Kiel. 645.
Stubenrauch in Halberstadt. 885.
Stumpff in Stossfort. 200.

Taylor in Tours. 1121.
Thorwaldsen in Kopenhagen. 414.
Tresling in Gröningen. 885.
Trinius in Petersburg. 414.
Tristan in Bordeaux. 1229.

Uhlich in Pforta. 1229.

Voigtländer in Königsbrück. 466.

Weichert in Grimma. 809.
Weingärtner in Erfurt. 1174.
Weinmann in Aubstadt. 329. 
v. Wenzel in München. 466.
Weyers in Leyden. 414.
Wickenhöfer in Rossdorf. 621.
Wildt in Hannover. 466.
Wirer in Wien. 414.
Wolff in Hamburg. 466.
Wollis in Paris. 153.
Wolowski in Paris. 309.
Alexander von Würtemberg. 809, 
Wurzei- in Marburg. 206.

Zagotti in Triest. 206.
Zierl in München. 1046.
Zojotti in Triest. 153.
Zollikofer in St. Gallen. 50.
Züllig in Heidelberg. 493.

V.
Accusatio quarta. 251.
Ackerbau in Amerika. 144.
Ackergesetze der Römer. 170.
Adel. 1080.
Aediles curules. 13.
Ägypten. 1120.
4griculturchemie. 1227.
Ägyptische Alterthümer. 1063.
------Geschichte. 164.
— — Götterverehrung. 1064.
Ainsworth Reise. 1202.
Allantois. 340.
Allegorie. 1688.
Allegri. 222.
Altenburg, Gymnasium. 571.
Alterthumskunde, classische. 625.
Aluminit. 131.
Amalie, Landgräfin von Hessen. 919.
Amerikas Bevölkerung. 144.
■ - Kolonisation. 134.
------ Entdecker. 134.
------ Staatskräfte. 142.
■ Stellung zu England. 57.
Amethyst, Farbe des, 105.
Ammonit« 10a.
Anakreon erläutert. 1038.
Anerio. 222.
Angelus, der Historiker. 106.

Register der besprochenen Sachen.

Apelt gegen v. Schadow. 52.
Apostelgeschichte, Verfasser der 1221.
----- Erklärung. 1222.
Arcaria nomina. 12.
Architekten, Verein der, in Prag. 1046.
Archive storico italiano. 358.
Archonten. 735.
Aria cattiva. 106. 178.
Aristophanes verbessert. 1212.
Arnulf. 301.
Aerzte, Versammlung deutscher, in Bremen. 109 /.
Arthursage. 879, 882.
Arzneikunde, gerichtliche. 1107.
Äschylus erläutert. 66. verbessert. 1212.
Asiatischer Handel. 464.
Ästhetik. 157.
Astorga. 257.
Athenische alte Kunstwerke. 910.
Athens Geschichte. 317.
----- Verfassung, Geschichte ders. 315. 31/.
Aethicus Ister. 1118.
Atticus 630.
Augenentzündung. 1193.
Augenheilkunde. 1192.
Augustinus. 831.
Ausgrabung in Algier. 254.
------ in Celtona. 155.
-----  in Köln. 467.

Ausgrabung in Lausanne. 334.
-----  bei Nordendorf. 78.
-----  zu Pagny. 311.
Auslegung der heiligen Schrift. 893.

Babenberger. 302.
Bahamaschwamm. 105.
Baiersche Gesetzgebungscommission. 467.
Baillie, Robert. 1166.
Baner. 921.
Barthold’s Geschichte des grossen deutschen 

Kriegs. 922.
Basel, Naturforschende Gesellschaft. 439.
----- Universität. 25.
Baustil, germanischer. 884.
----- romanischer. 103. 104.
Benevoli. 226.
Benfey gegen Ewald. 812.
Berber, Sprache der. 783.
Berlin. Akademie der Wissenschaften. 27. 130. 

282. 385. 546. 702. 754. 810. .861. 909. 
1098. 1229.

—— archäologische Gesellschaft. 521. 569. 702, 
781. 1201.

-----  Gesellschaft für deutsche Sprache u. A. 
703.

-----  Geographische Gesellschaft. 50. 130. 178, 
311. 414. 522. 701. 754. 886. 1201.
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Criminalprocess, römischer. 245.
Criminalrecht, Geschichte des 409.
Cromwell. 1177.
Croup, Behandlung des 178.
Culturgeschichte. 162.
Cumanische Grotte. 1175.
Cyclose in den Pflanzen. 693.

»aduchen. 466.
Dartois Schrift über Volksdialecte. 1175.
Demosthnnes kritisch behandelt. 1158. 
-----  erläutert. 214. 739. 740. 741.
Denunciation bei den Römern. 924.
Description de l’Egypte. 1099.
Deutsche Geschichte. 1069.
-----  Gesetzgebung. 528.
-----  Heldensage. 379.
-----  Musiker. 234.
Deutsches Privatrecht. 1076.
------ Reich, Anfang desselben. 300.
Dionys der Areopagite. 594, 
Dithyrambus 1209. 1211. 
Divinatio. 631. (
Dom zu Naumburg. 100.
Donatio. 634.
Dramatische Literatur Frankreichs. 862.
Dresden, Blochmann’s Institut. 1175.
------ Gerichtsärztlicher Verein. 1017.
-----  naturwissenschaftliche Gesellschaft. 570. 

989. 1149.
-—— sächsischer Alterthumsverein. 989.
Dschami, persischer Dichter. 832, 
Dufay. 220.
Ei des Menschen und der Thiere. 337. 
----- des Kaninchens. 338. 341.
Eisenbahnen, amerikanische. 143.
Eises Temperatur des 570.
Eisenach, Gymnasium. 571.
Eisenberg, Gymnasium. 571.
Ekkehard, 119.
Elektricität, deren Heilwirkung. 4S1.
Englands, Geschichte, von 1760—84. 53.
-----  Namen. 1144.
Englische Revolution. 1164.
Ennius. 630. 734.
Entsetzbarkeit der Staats- und Kirchendiener. 

203.
Erbfolgerecht der Griechen. 742.
Erbfolgcstreit, cleve-jülicher. 899.
Erdachse, deren Veränderung. 623.
Erde, essbare. 467.
Erkenntnisstheorie. 293.
Erlangen, Universität, Lectionskatalog. 388. 

1047.
Erzherzöge, Titel der österreichischen.'662.
Brziehungs -Wissenschaft. 446.
Ethik, christliche. 10.8.
Etymologien. lateinische. 65.
Euler’s Werke. 1046
Evangelium, Slavisches» 155.
Exegese über Matth. 20, 1. 705.
Exil bei den Römern. 252.
van Eyck. 345.
JFalke’s Verzeichniss afrikanischer Münzen. 

1151.
Färbehölzer, zur Geschichte der 130.
Faustsage. 1099.
Feen in bretagnischen Gedichten. 832.
Fellow’s Entdeckungen. 254.
Festus verbessert. 727.
Feuerstein. 105.
Fische, deren Bewegung. /01.
Flora Deutschlands. 321.
Florenz, Academia della Cru'sca. 77.

Berlin, Verein für Geschichte der Mark Bran
denburg. 106. 494. 1255.

-----  Gymnasien. 730.
------deutscher Verein für Heilwissenschaft. 

106. 178. 310. 546. 837.886.989.1201.
------ wissenschaftlicher Kunstverein. 77. 622. 

1149.
-----  Hufeland’s medicinisch-chirurgische Ge

sellschaft. 178. 594. 1201.
—— Gesellschaft naturforschender Freunde. 

105. 131. 231. 385. 546. 701.754. 782.837. 
------ numismatische Gesellschaft/ 131. 231.281. 

414. 546. 701. 837. 862. 1202:'
-----  Universität. 25. 547.
-----  wissenschaftlicher Verein. 523.
Bergregal in Deutschland. 810.
Bewegung im Pflanzen - und Thierkörper. 34.
Bewaffnung. 777.
Bibel, deren Bedeutung. 1188.
Bibliotheken in Frankreich. 839.
Bibliothek zu Monte Casino in Rom. 358.
Blatterkrankheit. 17.
Blattstellung der Dikodyletonen. 130.
Blüthentheile, Stellung der. 702.
Boston, orientalische Gesellschaft. 311.
Brahma. 831.
Brandan, altniederländisches Gedicht. 1155.
Braunschweig, Gymnasium. 731.
-----  Museum. 254.
Bremen, Versammlung deutscher Ärzte. 1097.
Brenz. 757.
Breslau, Universität. 1122.
■-----  Verein für Geschichte Schlesiens. 1151.
Bretagnische Gedichte. SSO.
Brownisten. 151.
Buddaismus. 702.
Buch, Johann von. 106.
Buchdruckerkunst, deren Wirkung. 305.
Burke , Edward. 87.
Bücherverbote. 283. 358. 547. 990.

Caldara. 227.
Calvinismus, Geschichte des 1190.
Canina in Rom. 484.
Canonum Codices. 112-X
Capitol in Rom. 501.
Capitularien. 111.
Carissimi. 226.
Carneol, Farbe des. 105. •
Catullus erläutert. 66. 67.
Charisius verbessert. 727.
Chatam. 86.
Chemie der organischen Körper. 29. 800. 805.
Choral, dessen Geschichte. 223.
Chirographa. 12.
Christenthum, dessen Einfluss aufs römische 

Recht. 649.
Christiania, Versammlung der Skandinavischen 

Naturforscher. 938.
Chromoxyd. 27.
Chronik. 455.
Chrysobullen, byzantinische. 219.
Cicero’s Rede pro Milone. 258.
------ p. Mur. 12 erklärt. 12.
------p. Plane. 17. 263.
------ in Verr. 2, 32, 79. 259.
Cincius. 727.
Cincius Alimentus. 932.
Codex diplom. urbis Argentincnsis. 547.
Concilium zu Aquileja. 68.
Congregationalisten in Nordamerika. 150.
Consistoriplverwaltunu. 442.
Consul. 633.
Corbach, Kirche zu 644.
Corica Storia delle due Sicilie. 254.

de Fortia, Handschriftensammlung. 733.
Fortification. 777.
Forum in Rom. 497. 499.
Foscarini, Storia arcana. 131.
Fox. 85.
Franken. 302.
Frankfurt a. M, Physikalischer Verein. *494.
-----  Senkenbergische naturforschende Gesell

schaft 781.
Franklin. 59.
Frankreichs Statistik. 240.
Französische alte Heldengedichte. 378.
—- Literatur. 279.
-----  Revolution. 1164.
-----  Sprachlehre. 537. 1003.
Friedrich Wilhelm III. von Preussen. 859.
Fulda, Gymnasium. 673.
Fux, Joh. Joseph. 235.

&?abrieli. 223.
Gadolinit. 27.
Gährung. 510.
Galiathus. 1099.
Galle. 822.
Gecarcinus. 131.
Geheimnisse, Geschichte der christlichen. 653.
Gehrardt, organische Chemie. 703.
Geisteskrankheit. 944.
Gemeindevertreterwahl. 936.
Genossenschaftenals juristische Personen. 1215.
Geographie, alte 1117.
Geographus Ravennas. 1118.
Georg III. von England. 54.
Georgien, Chronik von 594.
Gera, Gymnasium. 937.
Geschichtforschende Gesellsch. für die Schweiz 

26.
Geschichtsforschung. 895. 
-----  Geschichte der 454.
Gesenius’ Bibliothek. 26.
Gesetzgebung. 529. 1239.
Gewere. 1218.
Gewissen. 1031.
Gewohnheitsrecht. 1239.
Gletscher. 1112.
Glimmerschiefer zu Flinsberg. 546.
Gluck’s Geburtsjahr. 623, 
Glückstadt, Gymnasium. 810. 
Gnosticismus. 582.
Goch, Joh. 184.
Goethe. 773. 1082.
Gotha, Gymnasium. 571.
Gothische Schrift. 72.
Göttingen, Societät der Wissenschaften. 106.
Gräber, altchristliche. 839.
Graun. 238.
Griechische Eigennamen. 751.
----- Geschichte. 16/.
-----  Inseln, Topographie derselben. 216.
----- Lexikographie. 398.
-----  Lyriker. 1039.^
---- Thongefässe. 782.
Gustav Adolf von Schweden. 908. 913. 915.
Gustav IH- von Schweden. 689.
Gymnasien, Organisation derselben. 1049.

Bflahnemann’s Lehre und Heilverfahren. 191.
Hanau, Gymnasium. 674.
Handel, asiatischer. 464.
Handschriften, griechische. 78.
Hänel, Jakob. 224.
Harn der Thiere. 39.
Harnruhr. 594.
Harzgebirge. 643.
Hasler, Leo. 235.
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Haut der verschiedenen Menschenracen. 27.
Hebräer, Menschenopfer der 120.
Heerbann. 115*
Hegel’s Dialektik. 965.
------ Philosophie. 869.
—- Religionsphilosophie. 418.
Heidelberg, Gesellschaft für Naturwissenschaft 

und Heilkunde. 522.
Hedmittellehre. 27 J.
Heinrich I. 304.
Heinroth’s Schriften. 177.
Heldengedichte, altfranzösische. 378.
Helminthen. 660.
Helmstadt, Gymnasium. 731.
Hennebergischer alterthumsforschender Verein.

Herbart als Pädagog. 640.
Herbivoren. 38.
Hersfeld, Gymnasium. 674.
Hermeneutik des N. Testaments. 283.
Hermesianax, verbessert. 1208.
Herzens, Bewegung des 272.
Herzoge, deutsche. 116.1
Hessen-Kassel, Geschichte. 897.
Hetärien der Griechen. 313.
Himmelskörper, deren Einfluss auf die Witte

rung. 50.
Homilius. 238.
Honigbienen. 130.
Horatius erklärt. 1133.
Horen, Cultus der 632.

Jean Paul. 775.
Jehova. 121.
Jena, Universität. 129. 729. 990.
■----- Lectionskatalog. 255. 963.
Independenten. 151.
Indische Lehre der Unsterblichkeit. 833.
-----  Monotheismus. 831.
Infusorien. 231. 242. 909.
Infusorienerde. 282.
Inschrift, griechische. 466.
Instanz, Entbindung von der 204.
Interrogatio. 262.
Johanneischer Lehrbegriff. 1093.
Johannes Evangelium und Briefe. 1. 1091.
Joseph II. 661.
Irelands Ey. 718.
Iren in Schottland. 719.
Iritis. 1196.
Irland. 716.
Irrenpflege in England. 943.
------ in den Niederlanden. 946.
Irresein. 430.
Islam, Wesen des 72.
Israelitische Geschichte. 166.
Judex quaestionis. 259.
Junius-Briefe.. 81.
Ins gentium der Römer. 92.
Juristische Theorie und Praxis. 198.

kanonische Bücher der Bibel. 891.
Karl II. von England. 1181.
Karl V. 563.
Karüngisches Epos. 379.
Kassel, Gymnasium. 673.
Katechetik. 20.
Katechismen, älteste. 794.
Katechumenen der ersfen Christen. 654.
Kaulbach s Gemälde, die Erschaffung des er

sten Menschenpeares. 77.
Katholicismus. 182.
Kirche, Verherrlichung der 443.
Kirchenverfassung. 442.
Kleomenes. 1148.

Knecht, der, Gottes. 285.
Knochenfische. 130.
Knochengallert. 40.
Koleopteren-Gattungen. 130.
Kolosse auf Monte Cevallo. 522.
Komödien, Zeit und Aufführung bei den Grie

chen. 1213.
Konrad’s, des Kaisers, Wahl. 301.
Kopenhagen, Gesellschaft für nordische Alter- 

thümer. 782.
Kopernik, kein Deutscher. 229.
Kopp, Lexicon zu Aristoteles. 703.
Kosmogenie, indische. 834.
Krankheit. 556.
Krypta. 102.
Krystalle, Herstellung verstümmelter. 570.
Kugelform im Mineralreiche. 671.
Kuhpocken. 15. 106.
Kunst, classische und romantische. 669.

ILaberius. 726.
Landwirtschaftliche Institute. 1018.
Lateinische Conjunctionen. 66. 
-----  Grammatik. 1049. 1249. 
-----  Lexicograplien. 955. 
-----  Sprache, deren Verbreitung. 71.
—— Sprachkunde. 1250.
Lambert’sche Formel. 609.
Lasische Sprache. 385.
Lasus. 1205.
Lavoisier’s Werke. 26.
Le Bas Reise. 1175.
Lebenskraft. 35. 814.
Leibnitz’s Annales imperii occid. brunsvic. 130.
Leipziger Convent, 907.
Leipzig, Deutsche Gesellschaft. 78.
-----  Universität, Chronik. 594.646.781.11/4.
------ ------ Lectionskatalog. 386.
Leopold von Braunschweig. 623.
Levkias Schrift vom Ursprung der Griechen. 

78.
Lex Papiria. 724.
Lexicographie, lateinishe. 955.
Licht. 667.
Licinius’ Ackergesetze. 172.
Linne’s Feststellung der hunderttlieiligen Scala. 

938.
Linos in einer Marmorgruppe. 521.
Livius erklärt. 1055.
Logik. 877.
Logos. 1104.
Luise, Königin von Preussen. 860.
Lymphgefässe. 267.
Lysias 32. erläutert. 740.

Manu. 934.
Manuscripte, griechische. 283.
Marburg, Gymnasium. 674.
Markgrafschaften, Entstehung der. HO.
Marlborough’s Correspondenz. 78.
Maryland. 138.
Mechanik, Principien der. 909.
Mecklenburg - Schwerin, theologische Pro ung 

daselbst. 495. .
Medicin, Fortschritte derselben in Russland. 

195.
-----  Methode der 266.
Medicinische Zeitschrift in Neapel, b • 
Meinhard’s Bernsteinhexe. 283. 
Meissen, Gymnasium 937. 
---- -  Münster 796.
Melanthons Werke. 348.

j Melander. 922.
Memoire. 455. n

I Menschenopfer der Hebräer' U".

Merlin, Gedichte von 882.
Messias, Bezeichnung des 286.
Metaphysik. 292.
Meteorsteine. 385 909
Metrik. 847.
Mineralien, deren Kugelform. 671, 
Mineralwasser, künstliche. 194.
Molecularbewegung in Bäumen. 231.
Mondvariation, Entdecker der 333.
Morales. 221.
Morbus Brightii. 106.
Moritz, Landgraf von Hessen. 898.
Muhammed’s Geburtsjahr. 72.
Müller, Joh von. 984.
Müller, Johannes. 61.
München, Akademie der Wissenschaften. 622.

1017. 1150.
-----  vereinigte Sammlung. 732.
Münzen von Kaulonia. 130.’
-----  muhamedanische. 862.
-----  preussische. 546.
------  wendische. 523.
Musiktext. 670.
Muttersprache, deren pädagogische Gültigkeit. 

835.
Mysterien der Ceres. 834.

Sfahrungsmittel in Bezug auf Respiration und 
Ernährung. 37.

Nanini. 222.
Natterers Erfindung. 547.
Naturforscher, italienische. 358.
Naturphilosophie. 803.
Naturreiche. 977.
Naturwissenschaft, deren Behandlung. 974.
Naumburg, Dom daselbst. 100.
-----  Gymnasium. 811. _
Neapel, Verein für historische Studien. 495.
Neuholland. 135.
Nibelungenlied. 953.
Der Nibelungen Noth. 948.
Niederländische Gedichte. 1153.
-----  Geschichte, neue Materialien dazu. 78.
Ninive, Ruinen von 1255.
Nobiskrug. 106.
Nominalismus. 188.
Nonius Marcellus. 96.
Nonnus erklärt. 834. #
Normänner, deren Seeexpeditionen, 520.
Nordamerika. 824.
Nuncupatio. 928.

Obligatorien. 92.
Ockenheim. 220.
Ogier’s Sage. 380. 389.
Oelbaums, Geschichte des 861.
Oelmalerei, Geschichte der 674. <
Oper, Geschichte der 224.
Opilius. 727.
Optische Beobachtungen, 837.
Oratorium. 226.
Organismus. 797.
Orientalisten-Versammlung in Dresden. 1097,
Ortygia. 1208.
Osian. 719.
Osteoid. 178.
Otto I. König der Deutschen. 328.
Ozon. 851.

Pädagogik. 449.
Palästrina. 221.
Pandekten (39, 4, 16, 7). 282.
Papyrusliteratur. o65. .
Parasitenlehre, medicinische. 658.
Paris, Academie de medecine. 282.
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Preisaufgaben der Academie francaise in Paris. 
1202.

------ der Akademie der Wiss, in Paris. 283. 
467. 522. 811.

------ der Akademie der Inschriften in Paris. 
1151.

------ der Akademie der moralischen und politi
schen Wiss, in Paris. 783. 838.

------ des ärztlichen Vereins in St. Petersburg. 
467.

------ des Königs von Preussen. 1046.
------ der päpstl. Akademie für Archäologie in 

Rom. 179.
----- der Akademie zu Toulouse. 1230.
-----  des Instituts für Wissenschaft u. s. w. in 

Venedig. 107.
Preller, Erklärung. 647.
Preussens Staatsverfassung. 146.
Provocation, Provocationsgerichte bei den Rö

mern. 248.
Psychiaterie. 941.
Psylla. 385.
Pyramiden. 51.

Q,uaestiones extraordinariae. 257.
Quarzkrystallisation. 810.
Baimbert de Paris. 390.
Rationalismus. 1074.
Räthe der deutschen Könige, deren Wahl. II4.
Rechtsquellen, schlesische. 433.
Reformation. 183.
Reformation vor der Reformation. 184.
Regionarier, römische. 485.
Rehe, Brunft der. 843.
Reisen von Dittel und Berasin. 78.
Rembrandt. 347.
Rendsburg, Gymnasium. 811.
Respiration 909.
Rhythmus. 847.
Rinteln, Gymnasium. 674.
Rolands-Namen. 390.
Rolle, Joh. Heinr. 239.
Rom, Archäologisches Institut. 26. 701.
Roms Ackergesetze. 170.
------ Topographie. 485.
Römischer Criminalprocess, 245.
■-----  Geschichte. 168.
------ Volksgerichte. 247.
Rossellini monumenti dell Egitto. 1150.
Rubens. 346.
Rudolstadt, Gymnasium. 730.
Saba. 783.
Sachsen-Altenburg. 331
Sachsen-Coburg-Gotha. 332.
Sachsen-Meiningen. 331.
Sachsenspiegel. 1080.
Sachsen-Weimar-Eisenach. 330.
Sacratio capitis. 411.
Sanchuniaton’s untergeschobene F ragmente. 131,
Saturnustempel in Rom. 499.
Säugethiere, Eintheilung der 619.
Scarlatti. 226.
Schelling’s Offenbarungsphilosophie. 866.
___ Philosophie. 511.
Schielen. 310.
Schiller. 772.
Schlesische Rechtsquellen. 433.
-----  Volkslieder. 432..
Schleswig, Gymnasium. 810.
Schnitzler’s Erklärung. 496.
Scholiasten des Sophokles. 1136.
Schottland. 1142.
Schöne, das 666.
Schütz, Heinrich. 235.

Peris, Akademie der Wissenschaften. 27. 77. 
130. 281. 310. 333. 414. 493. 522. 594. 755. 
837. 886. 1098. 1149.

-----  Antikensammlungen. 1201.
---- -  Antiquitäten-Museum. 623.
■-----  Institut. 862.
Parricidium. 409.
Patricks-Höhle in Irland. 719.
Patrim onialgerichtsba rkeit. 617.
Panlus’ Begriff vom Sohn Gottes. 713.
Paulus’ Brief an Philemon. 841.
Pensylvanien. 138.
Pentarchie, Verfasser der 283.
Perduellionsprocess der Römer. 250.
Perikies. 314.
Perthes, Friedrich. 983.
Pest zu Athen. 1161.
Petersburg. Akademie der Wissenschaften 594. 

703. 1017. 1254.
Petrefakten. 642. 986.
Peutingers Tafel. 1118.
Pflanze, deren Ernährung. 508. 1202. 
------ deren Verhältniss zum Thiere. 975.
Pflanzen zu Thieren geworden. 123.
Pflanzenphysiologie. 598.
------ deren Verhältniss zur Chemie. 507.
Pflanzensaft, Umlauf des.695.
Pflichtenlehre in der christlichen Ethik. 1035.
Phöniciens Geschichte. 166.
Philologen-Versammlung in Dresden. 1097.
Philologen-Verein in Eutin. 1149.
Philologie, französische. 1249.
Philoxenus. 1208.
Photii Canones. 1125.
Phrynis. 1207.
Physiologie. 798.
Pilze auf Raupen. 231.
Plato’s Mythen. 993.
Plauen, Gymnasium. 938.
Plebejer. 171, 
Plymouth. 135.
Poesie, Verhältniss derselben ZU andern Kün

sten. 670.
Polens Theil ung. 62.
Politik. 1238.
Portfolio. 495.
Potenzen, Theorie der 606.
Preisaufgaben der Akademie der Wiss, in Ber

lin. 79. 467. 811.
------ des Culturvereins in Berlin, 79. 523.
------ des deutschen Vereins für Heilwissen

schaft in Berlin. 523.
------ der Societät der Medicin in Bordeaux. 

179. 439.
------ der Akademie der Wiss, in Brüssel. 674. 

838.
------ in Frankfurt a. M. 79.
-----  der Gesellschaft der Alterthumsforscher 

Moraviens in Gent. 783.
------ der kön Societät der Wissenschaften in 

Göttingen. 107.
------ der Gesellschaft zur Vertheidigung der 

christl. Religion im Haag. 179.
------der dänischen Gesellschaft der Wiss, in 

Kopenhagen. 811.
•-----  in Leiden. 415.
—— der Versammlung der Landwirthe. 467.
—•— der Jablonowskischen Gesellschaft inLeip- 

zig. 439.
-----  der Reinhardt’s-Stiftung in Leipzig. 1046.
------der Gesellschaft der Wiss, in Lille. 1151.
------ der Gesellschaft der Wiss, in Lyon. 674.
.-----  in Norwegen. 548.
------ der oberlausitzischen Gesellschaft der 

Wiss. 1099.

Schwammarten. 105.
Schwedens Geschichte. 688. 883.
Schwefelcalcium. 810.
Schwimmblase der Fische. 701.
Seelenstörungen, Classification der 947.
Selbstmord, Ansichten vom 424.
------ Ursachen desselben. 426.
Seydelmann’s Briefe. 910.
Sibyllengrotte. 335.
Sittenlehre, christliche. 470.
Shakespeare erläutert. 612. 
-----  Society in London. 154. 733. 
Sklavenhandel, afrikanischer. 549.
Sohn Gottes. 713.
Solon’s Gesetze. 734.
Sontheimer, Erwiderung. 1203.
Sophokles erklärt. 66. 683. 1140.
-----  Scholien 1136.
-----  Statue des 334.
Spanische Revolution unter Karl V. 561.
Spes, Bilder der 27.
Spinoza’s Lehre. 43. 47. 1083.
Spirobotrys. 909.
Sprüchwörter, neugriechische. 219.
Staat, Herbart’s Lehre vom 636.
Staatshandbücher. 332.
Staatsrecht, deutsches. 110.
Staatswissenschaft. 1238.
Städteordnung. 936.
Stettin, Gesellschaft für pommersche Geschichte.

282.
Sterbens, Gefühl des 426.
Stilo. 728.
Statistik von Frankreich. 239.
Stölzel, Gottfr. Heinr. 238.
Strafbarkeit des intellectuellen Urhebers eines 

Verbrechens. 202.
Strasburg, astronomische Uhr daselbst. 523.
Stuart, Maria, Briefe derselben. 783.
Stuttgart, Literarischer Verein. 646.
Symbole der protestantischen Kirche. 1184.
Syrische Grammatik. 985.

Tacit. Ann. 12, 24. erläutert. 487.
-----  Dialog von den Rednern. 64.
Telangieextasien. 178.
Tallis. 221.
Talpia Sparmanni. 105
Tange. 978.
Taoyot. 385.
Teleosaurus. 783.
Telestes. 1207.
Temperatur des Erdbodens. 1098.
Terentius erläutert. 67.
Teufel, Sage vom 1152.
Theater, altes, zu Parma. 1099.
Theokrit (Id 4) orklärt. 65.
Theologie in Frankreich. 889.
Theologische Encyklopädie. 1073.
Theophilus-Sage. 125L
Thesmotheten. 739.
Thiere aus Pflanzen entstanden. 123.
-----  urweltliche. 26.
This in Ägypten. 566.
Thongefässe, griechische. 782.
Thukydides. 453.
------Geburtsjahr. 456.
Thumelicus. 1148.
Thusnelda, Statue der. 1146.
Timotheus. 1206.
Tons, Bildung des 281.
Tonkunst, Geschichte der 220. 233. 236.
Tories. 54.
Trier, Thermen daselbst, 334.
Trimeter. 680.
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Triphis, ägyptische Gottheit. 1065. Verwesung. 816.|
Trithionsäure. 546. Verwaltungsjustiz. 825.
Tragödien der Alten, deren Bedeutung für die Viollet le Duc, Bibliothek. 623.

Gegenwart. 677. Virginien. 137.
Volkserziehung. 1246.

Ülbergangs^ebirge. 642. Volkslied. 432.
Volkslieder, schlesische. 432.

Union, evangelische. 899.
Unterwelt, Darstellungen der 334.

Vulgata. 892.

Wales. 722.
Vaccination. 14. Wallensteins Tod. 921.
Variola, Impfung der 16.
Vasen, antike. 26.

Walther, Hans. 223.
Wärme, thierische. 36.

“ ■ griechische. 810. Weichselzopf. 149.
Veitstanz. 1233. Weimars Dichterleben. 768.
Venusbilder. 27. Weimar, Gymnasium.J)70.
Verein, thüringisch-sächsischer, zur Erforschung v. Wesel, Johann. 185.

Wernek’s Zeichnungen. 283.der vaterländischen Alterthümer in Halle. 886.
Versmaase der Alten. 682. Whigs. 54.
Versuch des Verbrechens. 198. 200. Wildenbruch’s Reise. 178.

Wilhelm, Herzog von Weimar. 914.
Wilhelm, Landgraf von Hessen. 914.
Wilo, altsächsischer Gott, 1069.
Winkelmann’s Gedächtnissfeier. 229.
Wiesbaden, Verein für nassauische Alterthums

kunde. 754.
Wischnu. 834.
Wogulische Literatur. 703.

Xanthin. 810.
Xenophon. 1221. (

Yankees. 140.

Zehnten. 584.
Zellen der Pflanzen. 598.
Zeugen. 793.
Zigeuner in Schottland. 1143. .
Zimmermann’s Karte von Farsistan. 79.
-----  Karte des Nillandes. 358.
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NEUE JENAISCHE
ALIGEMEINE IJTEKATni-ZElTI X«.

Dritter Jahrgang. Mi. 1. Januar 1844.
Kl

Theologie.
Theologische Auslegung der johanneischen Schriften. 

Von Dr. Ludw. Fr. Otto Baumgarten-Crusius. Erster 
Band. Das Evangelium. Erste Abtheilung. Die 
Einleitung und Auslegung von Cap. 1—8. Jena. F. 
Luden. 1843. Gr. 8. 2 Thir. 15 Ngr.

Oie Vorrede zu diesem Buche ist vom April datirt. 
Sie lässt eine rasche Fortsetzung erwarten und stellt 
zunächst eine vollständige Bearbeitung des Evangeliums 
und der Briefe Johannis in Aussicht. Die ersten Leser 
derselben konnten sich der Freude hingeben, den hoch
gefeierten Verfasser, der auf historischem und dogma
tischem Gebiete längst zu den Meistern gerechnet wurde, 
nun auch auf dem exegetischen als Schriftsteller er
scheinen zu sehen, auf welchem sein Ruf ihm bereits 
vorangegangen war. Je seltener die Ausleger sind, 
welche ein hohes religiöses Interesse an der Sache mit 
gesundem kritischen Urtheil über die Form verbinden, 
je öfter das Geschäft der Schrifterklärung als eine erste 
Übung noch unerprobtcr Kräfte betrachtet wird, oder 
dem theologischen Parteiwesen dienen muss, desto 
willkommener musste das Auftreten eines gereiften Ge
lehrten sein, dem die öffentliche Stimme einhellig jene 
Eigenschaften zusprach und welchem nur extreme Rich
tungen die gebührende Anerkennung verweigern konnten.

Jene Freude ist leider nur*Wenigen, auch dem 
Unterzeichneten nicht zu Theil geworden. Noch ehe 
das neue Werk seinen Weg nach allen Orten gefun
den, wo B. - C. Verehrer hatte, war durch die öf
fentlichen Blätter die erschütternde Kunde seines plötz
lichen Hinscheidens verbreitet worden. Schon der letzte 
Maitag hatte ihn, den Vorbereiteten, aus dem unvorbe
reiteten Kreise der Seinigen abgerufen und so eine der 
reichsten Blüthen aus dem Kranze der Hochschule 
Jenas gepflückt. Sein erstes exegetisches Werk, das 
er selbst ein spätes nannte, freilich in anderm Sinne, 
war also wirklich zu spät gekommen; eine Frist zur 
Vollendung desselben war ihm nicht gestattet. Zwar 
auch als ein Bruchstück mag es mit andern Bruch
stücken seines Wissens und Weissagens zu dem Bau 
des Denkmals dienen, welches seines Namens Ehre 
der Nachwelt überliefern wird, aber der Genuss und
Gewinn der Zeitgenossen, die eine Hoffnung darauf• 1 o—   7 ~   --------- ----- o ------------ C
setzten, wird doch verkümmert durch den begleitenden d 
CinrlanVnn nn i .i i i • •__  L,Gedanken an Verlust und Entbehrung, und je weniger 
die Erwartung des Lesers »i -• 

Entbehrung, und je weniger nacu mici ursprünglichen De&umiuuiig unu n<uiuu<iuuug 
getäuscht winMje. mehr B$-J dem andern hatte geben sollen. So ist annoch ein ho-

friedigung ihm das Gegebene bietet, desto empfindlicher 
vermisst er das Fehlende, desto trübem Sinnes verweilt 
er bei dem letzten Blatte, das auch nicht die leiseste 
Ahnung ausspricht davon, dass es das letzte sein sollte, 
und welches ihm gerade deswegen die Gewissheit, dass 
es dieses sei, um so schmerzlicher entgegentreten 
lässt.

Doch wir haben ja hier keine Lobrede auf den Schrift
steller, sondern einen literarischen Bericht zu schrei
ben. Wir wenden uns also zu dem Werke selbst, um 
das Verhältnis» desselben zu der jüngsten johannei
schen Literatur in allgemeinen Umrissen zu bestimmen, 
und dessen eigentümlichen Gang und besondere Vor
züge übersichtlich zu charakterisiren.

Es ist bekannt, dass die voreilige Beruhigung über 
die von Bretschneider aufgestellten Muthmassungen in 
Betreff der johanneischen Schriften seit einigen Jahren 
einem neuen, zugleich ernstem und nachhaltigem Streite 
über dieselben hat weichen müssen, welcher von meh
ren Seiten bald mit Scharfsinn bald mit Leidenschaft
lichkeit geführt wird, ohne für jetzt noch zu einem Ab
schluss oder Haltpunkt gekommen zu sein. Vielmehr 
hat sich im Laufe der Verhandlung die kritische Frage 
vielfach complicirt. Neben die einfache Bejahung und 
Verneinung des apostolischen Ursprungs jener Schriften 
treten jetzt bestimmter verschiedene vermittelnde Hypo
thesen , welche die anscheinend sicherem Ergebnisse 
der Kritik aus den bisherigen Gegensätzen heraus zu 
versöhnen suchen und somit allerdings sich Manchem 
empfehlen mögen, dadurch aber auch mehr und mehr 
den historischen Boden verlassen und aus subjectivem 
Urtheil ihre Kraft schöpfen müssen. Zwischen der 
absoluten Authentie und dem schlechthin apokryphischen 
Charakter steht für die Einen die von einer jüngern 
Feder mit grösserer oder geringerer Freiheit versuchte 
Einkleidung eines apostolischen Lehrkerns, für Andere 
die Überarbeitung einer echten Urschrift, welche her
auszulesen die Kritik sich anheischig machen dürfte. 
Die herkömmliche Trennung der Apokalypse von dem 
Evangelium, welche ihrem negativen Resultat nach als 
eine Foderung der Kritik erschienen, nach dem positi
ven aber fast zu einem traditionellen Hülfsmittel der
Apologetik geworden war, sie will bereits in ihr Ge
gentheil Umschlägen und jedem der beiden Bücher das
jenige Verhältnis» zum Kanon zuweisen, welches sie 
nach ihrer ursprünglichen Bestimmung und Handhabung 
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hes Interesse an die Wendungen des Kampfes geknüpft; 
die Wissenschaft hat noch nicht ihr letztes Wort ge
sprochen, und Jedem, der sich mit diesem Theile des 
Neuen Testaments öffentlich, oder auch nur für sich 
abgeben will, wird die Auffoderung nahe gelegt, sich 
eine Überzeugung in der grossen Vorfrage zu bilden. 
Wir erwarten daher billig auch unsern Verf. sich dar
über aussprechen zu hören.

Schon die Vorrede bezeichnet den Standpunkt, den 
er eingenommen hat. Die Auflösung geschichtlicher 
Zweifel lag weniger in seinem Sinn und Plane; seine 
Auslegung hat sich vorzugsweise auf die geistige Sub- 
stanz des zu erklärenden Buchs hingewendet, und der 
Werth, welchen dieses Element für ihn hatte, konnte 
ihm jene Zweifel nur als von untergeordnetem Inter
esse erscheinen lassen; falls sie auch unlösbar wären, 
sollten sie ihm den Genuss an dem innern Gehalte des 
Evangeliums nicht verkümmern. Dass er, bei solcher 
Stimmung, auch ohne darauf ausgegangen zu sein, sich 
der Zahl der „Apologeten” angeschlossen, bekennt er 
unbefangen und kann ihm nicht als Vorwurf, als Un
kritik angerechnet werden, da er einerseits die Rettung 
der johanneischen Abfassung nicht als seine Aufgabe, 
nicht als eine Nothwendigkeit für die theologische Aus
legung betrachtet, andererseits aber wirklich den Ver
such gemacht hat, seiner günstigen Überzeugung eine 
wissenschaftliche Unterlage zu geben.

Es ist nämlich der erste Abschnitt der Einleitung 
dazu bestimmt, mit Übergehung des meisten von Andern 
herbeigeschafften Materials, welches sich auch vielfach 
als unzulänglich erwiesen hat, die Frage von der Au- 
thentie des Evangeliums auf einem neuen Wege, wenn 
nicht zu lösen, doch zum Behuf einer bessern Ver
ständigung zu beleuchten. Der Verf. geht dabei von 
der Thatsache aus, dass um die Mitte des zweiten Jahrh. 
eine Lehre und Geschichte von Christus in der Kirche 
bestanden hat, welche über die ursprünglichen, jüdi
schen Erwartungen und Ansichten hinaus, ebenso aber 
auch die nachherige paulinische Reflexion über die 
weltgeschichtliche Bedeutung des Evangeliums über
schreitend, sich zur Speculation über das Göttliche in 
Jesu erhob, wobei dessen äussere Eebensgeschichte 
gegen sein geistiges, bleibendes Wirken in der Welt 
zurücktrat. Diese Phase urchristlicher Theologie hat 
nun eben in unsern johanneischen Schriften ihre 
Vertretung, andererseits aber auch auf die Denker 
damaliger Zeit in der Kirche einen entschiedenen Ein
fluss. Letzterer aber, und so überhaupt die Geltung ir
gend einer Lehrweise in der Kirche, ist undenkbar ohne 
eine apostolische Gewähr, besonders wenn man bedenkt, 
dass jene Speculation nicht wohl als ein natürliches 
Product der allgemeinen Geistesentwickelung in der 
Kirche betrachtet werden kann. Von hier aus lässt 
sich dann weiter auch die Annahme als gegründet an
sehen, dass gerade Johannes jenen besondern Lehrty

pus eingeführt habe, insofern, bei einer voraussetzlich 
ganz willkürlichen Wahl der Überlieferung, es sich 
kaum oder gar nicht denken liesse, wie dieselbe auf 
den uns sonstwoher ganz anders bekannten, geschicht
lichen Johannes hätte fallen sollen. Das Schriftdenk
mal nun, welches (wenigstens für die Folgezeit) die 
Quelle und Grundlage jener Theologie gewesen ist,, 
will wirklich für ein Werk dieses Apostels gelten; und 
dieses Vorgeben kann unmöglich auf einer Täuschung 
oder Fälschung beruhen, was eben so sehr durch des
sen allgemeine und günstige Aufnahme in der Kirche, 
als durch seine Form, seinen Zweck und in Verbindung 
damit durch die Nationalität seines in dieser Hinsicht 
unverkennbaren Urhebers, ausgeschlossen wird. Endlich, 
was den Inhalt betrifft, wird es leicht an Einzelnen in 
Reden und Erzählungen nachzuweisen, dass das Evan
gelium wirklich auf einer authentischen Grundlage be
ruhe.

Rec., welcher sich in Hinsicht der Beurtheilung 
der vorliegenden Frage auf wesentlich gleichem Stand
punkte mit dem Verf. befindet und selber an einem 
andern Orte den Versuch gemacht hat, zu beweisen, 
dass die Überzeugung von der johanneischen Abfassung 
des vierten Evangeliums immer noch ihre wissenschaft
liche Berechtigung hat, auch wo sie ehrlich genug ist, 
den traditionellen Beweisgründen nur einen höchst un
tergeordneten Werth beizulegen, hat wol nicht nöthig, 
den Leser darauf aufmerksam zu machen, dass die 
eben analysirte Deduction nicht bis zu dem gewünsch
ten positiven Resultate führt. In der That gesteht der 
Verf., dass selbst bei einer gläubigen Ansicht, eine 
Nöthigung nicht vorhanden sei, anzunehmen, dass das 
Evangelium, sowie es vorliegt, von dem Apostel nie
dergeschrieben worden sei. Er verzichtet darauf, die 
Frage auf eine stringente Art zu beantworten oder 
Andere von Dem zu überzeugen, was ihm selber als 
das Wahrscheinlichere sich ergeben hat. Indessen ge
nügt ihm, dargethan zu haben, erstens, dass die Ausar
beitung des Buchs in den eigenen Wirkungskreis des 
Apostels gesetzt werden muss, zweitens, dass sie auch 
der Zeit nach nicht äusser dem Bereiche seines Einflus
ses gestanden haben kann, und drittens, dass sie ganz 
in gleichem Geiste und in engem Zusammenhänge mit 
der vorhin erwähnten authentischen Grundlage gesche
hen sei, womit dann die geschichtliche und doctrinelle 
Glaubwürdigkeit zugleich gesetzt wäre.

Bei diesem so vorsichtig und genügsam ausge
drückten Ergebnisse wird sich nun wohl Das, was der 
Verf. die gläubige Ansicht nennt, eben so wenig be
ruhigen, als die nach möglichster Gewissheit strebende 
Kritik; und im Namen beider können wir es bedenklich, 
finden, dass mehre Vertheidigungsgründe allzu wohl
feilen Kaufs aufgegeben werden. Denn z. B. in Bezug 
auf den Schluss des 21. Capitels, den er entschieden 
für nicht johanneisch erkennt, gibt er ohne weiteres die 
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Möglichkeit der Identität des Concipienten mit dem des 
ganzen Evangeliums zu, und eben so wenig hält ihn 
die aus der laxem Ansicht fliessende Consequenz auf, 
dass die Epistel einer fremden Feder ihre Entstehung 
verdanken würde. Auf der andern Seite dünkt es uns 
zu rasch verfahren, wenn, mit ausdrücklichem Vorbe
halte jenes unmittelbaren und fast unbeschränkten Ein
flusses des Apostels auf Evangelium und Epistel, die 
Auskunft offen gelassen wird, die Apokalypse als seine 
eigentlichste Schrift zu betrachten, eine Auskunft, die 
kaum anders zu halten wäre, als wenn man sich ent
schlösse, die apokalyptische Eschatologie durch allego
rische Umdeutung zu Gunsten der evangelischen zu 
confisciren.

Gewiss aber würde man dem gelehrten und unbe
fangenen Verf. Unrecht thun, wenn man seine ganze 
Darstellung der Streitfrage und ihrer Resultate für den 
gegenwärtigen Stand der Verhandlung als das unwill
kürliche Bekenntniss der im vollen Rückzüge begriffe
nen Apologetik deutete, welche blos den Schein retten 
wollte, mit Ehren das Feld zu verlassen. Vielmehr 
halten wir dafür, dass der Gang der Untersuchung, 
welcher hier eingehalten worden ist, die Grundlage zu 
einer neuen Befestigung der altherkömmlichen Vorstel
lungen zu bilden viel besser sich eignet, als die Masse 
der gewöhnlichen Beweise, von denen so viele nur dem 
leicht befriedigten Vorurtheile als probehaltig erschei
nen können, welches in den Verneinungen der Kritik 
gerne nur die schwächere Seite oder gar einen bösen 
Willen entdeckt. Jedenfalls wird da, wo der religiöse 
Gehalt als echt gerettet wird, und dem Geiste und Ge- 
müthe recht nahe gelegt, für die Kirche mehr gewon
nen, als durch eine noch so sichere Überredung von 
der geschichtlich-literarischen Unantastbarkeit der Form, 
welche es nur zu einer äusserlichen Aneignung der 
Sache selbst brächte.

In einem zweiten Abschnitte der Einleitung han
delt der Verf. von dem Plan und Zweck des vierten 
Evangeliums. Bei beiden sieht er mit Recht von allem 
Äusserlichen ab, dort von der Chronologie, hier von 
der Berücksichtigung fremder Lehren oder Schriften. 
Im Ganzen blieb ihm nach seinen Vorgängern hier 
wenig zu thun übrig, allein auch seine einfache Zu
stimmung ist von Gewicht, besonders muss Denjenigen, 
die früher schon die Annahme eines gegen gnostische 
Zeiterscheinungen gerichteten Zweckes des Evangeliums 
abgelehnt haben, der Beifall eines so gründlichen Ken- 
ners der Dogmengeschichte willkommen sein. Das 
Werk kann nur gewinnen, wenn seine Entstehung le
diglich aus der hohen Wichtigkeit und Eigenthümlich- 
keit seines positiven Inhaltes erklärt wird. Was den 
Plan betrifft, so hat der Verf. vielleicht allzu sehr ge
fürchtet, durch eine etwas bestimmtere Gliederung es 
als ein Kunstproduct erscheinen zu lassen, was es al
lerdings nicht sein soll; aber Rec. glaubt nicht, dass 

der von ihm selbst anderwärts nachgewiesene Gegen
satz der beiden Gemälde, Christus im Kampfe mit der 
Welt, werbend und scheidend (C. 1—12), und Christus 
in Einigung mit den Seinigen, belebend und sichernd 
(C. 13—17), woran sich der Prolog ankündigend und 
die doppelte Phase der Entscheidung (C. 18—20) voll
endend anschlösse, von jenem Vorwurfe getroffen würde. 
Wenigstens gehen die von dem Verf. angedeuteten Be
ziehungen der Erzählungen auf einander noch mehr ins 
Einzelne.

Indem wir nun zur Charakteristik des Commentars 
selbst übergehen, haben wir wol nicht vorauszusetzen, 
dass die Leser dieser Blätter von uns einen Bericht 
darüber erwarten, wie der Verf. diese oder jene be
rühmte Stelle ausgelegt hat, Einzelnheiten, womit sich 
allerdings manche Recensionen exegetischer Werke be
schäftigen, welche aber wenigstens bei einem wichtigen 
Buche, wie vorliegendes ist, das ohnedem von Allen, 
die an diesen Studien Theil nehmen, gelesen werden 
wird, als überflüssig erscheinen, und vielleicht auch ein 
Unvermögen verrathen würden, die geistige Eigenthüm- 
lichkeit des Verf. im Zusammenhänge aufzufassen. Es 
bleibe daher bei einigen allgemeinen Bemerkungen.

Der Verf. nennt seine Auslegung eine theologische. 
Über den besondern Sinn, den er mit diesem Prädicat 
verbunden wissen will, erklärt er sich nicht näher. 
Es ist in neuerer Zeit öfters von einer theologischen 
Exegese die Rede gewesen, welche als eine vollkomm- 
nere und sicherere sich der gangbaren grammatisch-hi
storischen überordnete, den Grundsatz bekennend, dass 
der Ausleger sich in Glaubensgemeinschaft mit seinem 
Schriftsteller befinden und sein Geschäft mit Hinsicht 
auf das höhere Interesse der Kirche vollziehen müsse. 
Darin lag möglicherweise die weitere Voraussetzung, 
dass zwischen dem biblischen Texte und dem gemei
nen Kirchenglauben eine ähnliche Übereinstimmung vor 
aller Frage vorhanden sei. Jedenfalls aber gewährte 
derselbe keine Bürgschaft gegen die Verwechslung Des
sen was man das Interesse oder auch Bewusstsein 
der’Kirche nannte, mit dem subjectiven, mehr oder 
weniger orthodox klingenden Meinen von theologischen 
Dingen, also auch nicht gegen irgendwelche Willkür 
in der Ausdeutung des theologischen Schriftgehalts. 
Allerdings wurzelte dieser Grundsatz in einem tiefen 
und wahren Bedürfnisse der Kirche, zugleich aber stützte 
er sich auf eine Vermengung des wissenschaftlichen 
und praktischen Gebietes, dessen Grenzen noch nicht 
fest abgesteckt sind, und hat sich in seiner Anwendung, 
in einer Reihe oft hochfahrender Commentare, als eine 
der vielen Selbsttäuschungen unserer restaurirenden 
Theologie erwiesen. In diesem Sinne ist die theolo
gische Auslegung unsers B.-C. nicht gemeint. Nicht 
ajs wäre ihm der Stoff, den er behandelt, innerlich 
fremd, oder als affectirte er eine kalte Indifferenz für 
die vor ihm sich entfaltenden Ideen, verdächtige Tu-



4
genden, welche auch schon angepriesen worden sind; 
vielmehr hat er sich diesen Gegenstand von langem 
her aus innerer Sympathie gewählt, und das Bedürf- 
niss, den johanneischen Geist jedem empfänglichen un
ter den Männern der Wissenschaft wahrnehmbar zu 
machen und durchleuchten zu lassen durch seine Er
klärung. dieses hat ihm die Feder geführt. Aber es 
kann auch nichts sein historisches Bewusstsein trüben; 
nirgends offenbart sich jenes Haschen nach Redensar
ten der Schule, jenes irreführende, unzeitige Verglei
chen oder gewaltsame Identificiren von Begriffen vor
christlicher und apostolischer, alt-symbolischer oder 
neu-philosophischer Zeit und Bedeutung, an welchem 
so viele unserer Commentare kränkeln. Gerade die 
historische Bestimmung der theologischen Ideen, zu de
ren Behufe dem Verf. eine so anerkannt seltene Ge
lehrsamkeit zu Gebote stand, ist ein Hauptvorzug des 
Werkes, wie sie eine seiner Hauptabsichten war. Wenn 
hier ein Wunsch auszusprechen wäre, so würden wir 
gerne alle johanneischen Grundideen an geeigneten 
Stellen zusammenfassend entwickelt gesehen haben, 
wie dies z. B. mit dem Logos wirklich geschehen ist, 
in vollständig belehrender Ausführlichkeit. Es beur
kundet sich namentlich an dem genannten Abschnitte 
eine, weil auf breiter historischer Basis ruhende, aus
gezeichnete Sicherheit des exegetischen Urtheils, ge
paart mit Kürze und Anspruchlosigkeit des Vortrags, 
welche überhaupt Eigenschaften des ganzen Buches 
sind. Doch ist jener Wunsch vielleicht voreilig, da 
wir ja nicht wissen können, ob der Verf. nicht etwa 
beabsichtigte, uns am Schlüsse des Ganzen mit einem 
gedrängten Abriss johanneischer Theologie zu beschen
ken. Sie ist ja so einfach, sie will fast mehr empfun
den als gedacht, mehr geschaut als studirt werden, 
also dass es keines langen Schreibens bedarf, um sie, 
soweit die Sprache es möglich macht, auszuführen.

Der Begriff einer theologischen Auslegung kann 
hier, nach dem Verf. selbst, auch negativ bestimmt 
werden. Er bevorwortet nämlich, dass die philologi
sche und kritische Behandlung des Textes bei ihm zu
rücktrete, was indessen nichts Anderes heissen kann 
und soll, als dass er sich nicht berufen fühlte, statt 
den reichen Vorrath seiner neuern und bessern Vor
gänger mit Einsicht zu benutzen, über der Herbeischaf
fung eines mehrern Materials seinen wichtigem Zweck 
zu vernachlässigen oder die Aufmerksamkeit seiner 
Leser zu theilen. In der That hat sich die exegetische 
Wissenschaft in der Art erweitert, dass sich füglich 
Mehre in die Arbeit theilen können zu gemeinsamer 
Vollendung der Aufgabe; wenigstens sofern oder so 
lange das Geschäft der rein philologischen Exegeten, 
der Grammatiker, ein unentbehrliches, aber gewiss ein 
untergeordnetes, als noch nicht abgeschlossen betrach

tet werden muss. Doch geht auch diese Seite der 
Wissenschaft hier nicht leer aus. Wenn weniger Ci- 
tate aus den Classikern eingestreut sind zur Feststel
lung des allgemeinen Sprachgebrauchs, so bringt die 
sorgfältige Vergleichung der Parallelstellen desto mehr 
Sicherheit in die Kenntniss des Speciellen unsers ganz 
eigenthümlich schreibenden Apostels; und wenn bei 
zweifelhafter Lesart öfters innere Gründe die Entschei
dung geben, so ist dies bei dem dermaligen Stande der 
neutestamentlichen Textkritik wohl zu entschuldigen, 
vielleicht sogar hin und wieder zu empfehlen.

Dagegen hat es sich der Verf., was er selbst in 
der Vorrede ankündigt, angelegen sein lassen, fortlau
fend neben seiner Erklärung die Geschichte der Aus
legung mitzutheilen. Die Sitte, in exegetischen Wer
ken Schritt für Schritt die Vorgänger zu vergleichen, 
ist bekanntlich heutzutage allgemein verbreitet, lästig 
oder bequem für Schreiber und Leser, wie man’s 
nimmt. So ist die Geschichte der Exegese auch hier 
natürlich im Grunde nur eine an den Rand gestellte 
Blumenlese von ältern und neuern Scholien, und wir 
könnten vielleicht bedauern, dass es dem Verf. gefal
len hat, Raum und Zeit an Das zu wenden, was bei 
Vielen nur ein Deckmantel eigener Armuth ist. Allein 
bei näherer Betrachtung wird sich das Urtheil doch 
anders gestalten. Die wenigsten Citate sind aus den 
neuesten, allgemein zugänglichen und überall vergliche
nen Schriftstellern, und diese stehen w-ol eben nur 
darum hier, weil der Verf. diesen Theil seiner Studien 
unter dem Gesichtspunkt einer Geschichte aufgefasst 
hat und also etw'as mehr Vollständiges geben wollte. 
Beiweitem die meisten gehören der patrislischen Lite
ratur an, oder überhaupt der vorreformatorischen, und 
geben nicht nur ein schönes Zeugniss von der Bele
senheit, über welche der Verf. gebot, sondern bringen 
auch neue Beiträge zu der in den Commentaren cursi- 
renden Literatur. Es sind darunter viele aus fast ver
schollenen Autoren, Fragmente verlorener, auch durch 
ihre eigenthümlich kirchliche oder ausserkirchliche 
Stellung interessanter Männer, und die Äusserungen 
derselben über manche Punkte haben ein unmittelbares 
dogmenhistorisches Interesse und werden auch, nebst 
ähnlichen aus anderer Zeit, offenbar zu diesem Zwecke 
zusammengestellt. Dies gibt dieser reichen Sammlung 
einen eigenthümlichen Werth. Zwar das Verdienst, 
die Aufmerksamkeit auf die Alten, besonders die Kir
chenväter zurückgelenkt zu haben, gebührt einer schon 
etwas frühem Schule, aber die Jünger derselben haben 
ihre Excerpte oft nur wie Schaustücke ausgehängt, oder 
damit einen erbaulichen Zweck erreichen wollen, ohne 
sie durch eine Idee zu verknüpfen, oder Eigenes von 
Belang dazu zu thun, und stellen sich so füglich mit 
den ältern Catenenschreibern in Eine Kategorie, wie sehr 
sie auch das geduldige Publicum an ihre Manier ge
wöhnt haben.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena» Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieipzig.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Dritter Jahrgang. M 2. 2. Januar 1844.

Theologie.
Theologische Auslegung der johanneischen Schriften. 

Von Dr. Ludw. Fr. Otto Baumgarten-Crusius.

(Schluss aus Nr. 1.)

Was die Erklärung in formeller Hinsicht betrifft und 
die Darstellungsweise, so lässt sich theilweise schon 
aus dem bisher Gesagten abnehmen, wie sie sich unter 
der Feder des würdigen Verf. gestaltet hat. Obgleich 
der Titel seines Buchs eher vielleicht eine mehr zu
sammenhängende dogmatische Exposition des Schriftge
halts hätte erwarten lassen, so ist doch eine solche 
eigentlich nicht angestrebt worden. Es folgt vielmehr 
die Auslegung Schritt für Schritt den Textes Worten, 
sie beständig anführend und beurtheilend, wie das bei 
den meisten Commentatoren Sitte ist, welche den Fluss 
der Rede weniger schätzen als die grammatische Ge
nauigkeit. Nur die fremden Erklärungen sind in die 
Noten verwiesen, welche unter dem Texte fortlaufen 
und beinahe die Hälfte des Raums einnehmen. Diese 
ganze Anordnung des exegetischen Stoffes erschwert 
nun allerdings hier wie anderwärts das schnelle Vor
ankommen; aber da die Nöthigung zu einem langsa
mem Genüsse des Gebotenen sich auch durch den 
Reichthum des Inhaltes lohnt, so dürfte das gewählte 
Verfahren vielleicht als ein Gewinn betrachtet werden, 
und jedenfalls lässt sich darüber nur als über eine 
Sache des Geschmacks streiten.

So viel mag zur Charakteristik eines Buches ge
nügen, welches Ref. mit eben so lebhaft gefühlter Be
friedigung aus der Hand legte, als er es mit gespannter 
Erwartung geöffnet hatte. Das versteht sich, dass hier
mit nicht ein durchgängiges Einverstandensein mit je
der einzelnen Äusserung gemeint ist, oder selbst ein 
•Übersehen dieser oder jener Unklarheit, sei es in den 
Worten an den Leser blos, sei es aber auch in den 
Gedanken, wie z. B. wenn von Wundergeschichten die 
Rede ist; allein diese Mängel sind gering im Verhält- 
niss zu den besprochenen Vorzügen, und der Kundige 
weiss sich leicht darin zurecht zu finden. Dürften wir., 
am Schlüsse einen Wunsch aussprechen, so wäre es 
dieser; Wenn B. - C. nicht etwa hinlänglich gesich
tetes Material für die Fortsetzung seines Werkes hin
terlassen hat, und namentlich seine eigenen Erklärun
gen deutlich in Heften niedergeschrieben, was wir na
türlich nicht wissen können, so lasse man lieber das 

Buch unvollendet. Der Versuch, es zu ergänzen, würde 
nur statt Eines Bruchstückes, zwei zu Wege bringen. 
Zwar die Form wäre hier leicht nacbgeahmt, selbst 
der historische Stoff liesse sich mit Fleiss und Geduld 
vielleicht gewinnen, aber die Reife des Urtheils ist nur 
eine Frucht langer Übung und die Autorität des Zeug
nisses nur der Erwerb des stillen Schaffens einer lan
gen, der Wissenschaft geweihten Laufbahn.

Strasburg. Ed. Beuss.

Jurisprudenz.
So. GottliebHeineccil antiquitatumRomanarum iuris- 

prudentiam illustr antium syntagma secundum ordinem in- 
stitutionum lustiniani digestum, in quo multa iuris 
Romani atque auctorum veterum loca explicantur at
que illustrantur. Contextum auctoris et adlata ab eo 
antiquorum scriptorum testimonia diligentissime casti- 
gavit, adcessiones editionum aliquot recentiorum, ani- 
madversiones Herm. Cannegieterl, praefationem, 
denique notulas operi adiecit Christ. Gotti. Hau
bold, equ. ord. Sax. civ. iuris prof.Lips.— Denuo 
opus retractavit suisque ipsius observationibus auxit 
Chr. Frid. Mühlenbruch) eques Guelph. et aquilae 
rubr. tert, classis iur. prof. Goelting. Francofurti ad 
Moenum, Brünner. 1841. 8maj. 4 Thlr.

Mian darf es wol für ein erfreuliches Zeichen des 
Zeitgeistes, für eine Wirkung der sich immer mehr 
Anerkennung erwerbenden historischen Rechtsforschun- 
gen ansehen , dass von dem bekannten Werke des 
Heineccius, welches für die Bearbeitung der innern 
Geschichte des römischen Rechts vor etwas länger als 
hundert Jahren Bahn gebrochen hat, nach der Be
arbeitung von Haubold (1822) schon jetzt eine neue 
Ausgabe nothwendig geworden ist. Und diese neue 
Ausgabe verdanken wir einem Gelehrten, dessen gros
ser Ruf im Gebiete der civilistischen Literatur für die 
Tüchtigkeit der Arbeit schon im voraus zu bürgen 
scheint. Zur Analyse der Leistung wird es nöthig, auf 
die Literaturgeschichte des Werkes in etwas einzugehen, 
und den Standpunkt zu bezeichnen, von welchem Hau
bold bei der vorletzten Ausgabe ausgegangen ist; erst 
dann wird es möglich sein, die Vorzüge der Mühlen« 
bruch’schen Arbeit im Einzelnen zu charakterisiren.

Haubold, welcher von der Ansicht ausging, dass 
der Herausgeber fremder Werke mit diplomatischer 
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Treue und Genauigkeit die eigenen Worte des Verfas
sers wiederzugeben habe, hat den Text des Werkes 
nicht verändert, vielmehr ausschliesslich dahin gewirkt, 
dass der Originaltext nach den besten Erkenntniss- 
quellen festgestellt und fernerhin erhalten werde. Zu 
diesem Zwecke hat er die altern Ausgaben des Werkes 
unter einander verglichen und eine Reihe von Fehlern 
verbessert, welche sich in die spätem Abdrücke ein
geschlichen hatten; zur Grundlage des Textes hat er 
die Ausgabe Basileae 1742. excudebat Joannes Christ 
erhoben, welche der Verfasser kurz vor seinem Tode 
von neuem durchgesehen und mit Zusätzen vermehrt 
hatte. Nächstdem hat Haubold auf die Berichtigung 
der Autorencitate dankenswerthen Fleiss verwendet 
oder vielmehr verwenden lassen; denn unter seiner 
Leitung hat Hr. Dr. Rose diese Citate nicht allein im 
Urtext alle nachgeschlagen und die Angaben durch 
Hinzufügung der Capitelzahlen vervollständigt, sondern 
auch durchgehend die Textdifferenzen angemerkt, welche 
sich in den neuern Ausgaben der lateinischen und grie
chischen Classiker vorfinden. Von den seit dem Tode 
des Heineccius entdeckten Quellen des römischen Rechts 
hat der Herausgeber im Kurzen nachgetragen, was für 
die Fortsetzung rechtsgeschichtlicher Untersuchungen 
von Belang zu sein schien, auch eine Vergleichung des 
Werkes mit der Hugo’schen Rechtsgeschichte beigege
ben, damit die Anfänger die Resultate der neuern For
schungen sofort zu finden wüssten; endlich hat er in 
einer angehängten Epicrisis für die in dem Werke be
handelten Materien die neuere Literatur mit Genauig
keit nachgetragen und aus den Ergebnissen derselben 
einige Irrthümer des Verfassers berichtigt. Offenbar 
lag es in der Absicht Haubold’s, die Grundsätze, nach 
welchen die bessern Philologen die Texte alter Schrift
steller zu behandeln gewohnt sind, mit den Bedürfnissen 
der Gegenwart thunlichst zu vereinigen, und so brachte 
er jene bei der Textesconstitution, diese bei der Aus
arbeitung seiner Literaturnotizen in Anschlag. Je mehr 
nun durch eine derartige Behandlung das Werk gewon
nen hat, je lebhafter sich die allgemeine Theilnahme 
dem Studium der innern Geschichte des römischen 
Rechts zuwendet, je mehr die neuern Forschungen 
im Gebiete der civilistischen Literatur an Umfang ge
wonnen haben, desto klarer entwickelte sich in der 
Folge die Überzeugung, dass die Methode der Behand
lung, welche das Werk unter Haubold’s Händen erfah
ren hatte, dem jetzigen Stande der Rechtswissenschaft 
nicht mehr angemessen und einer durchgreifenden Ver
besserung bedürftig sei. Für angehende Juristen, 
welche zunächst aus diesem Buche die Rechtsalter- 
tbümer zu erlernen haben, war es durch die Haubold’- 
«che Bearbeitung nicht viel brauchbarer geworden, da 
sie eine Reihe von andern Werken bedurften, um nur 
die Mängel der heineccianischen Untersuchungen zu 
erkennen; auch war für sie aus blossen Gaiiwcitaten 

wenig Heil zu erwarten, da die Entwickelung der ein
zelnen Rechtsinstitute aus den Quellen des vorjustinia
nischen Rechts vermittels eigener Untersuchung eine 
grössere Tüchtigkeit voraussetzt, als man von Anfän
gern zu erwarten berechtigt ist; endlich fehlte es 
durchaus an jener durchgreifenden, in Handbüchern so 
nöthigen Kritik, welche in der Untersuchung des Verf. 
das Wahre vom Falschen geschieden und den unhalt
baren Meinungen des Heineccius sofort das Kains
zeichen vorgesetzt hätte zur Warnung für Die, welche 
der Autorität des Mannes vertrauend, glauben, sich bei 
den Resultaten der in diesem Werke niedergelegten 
Forschungen beruhigen zu dürfen. So hatte denn da» 
Werk, welches seines reichen Inhaltes und der blen
denden Diction halber im vorigen Jahrhunderte zu den 
Musterarbeiten auf dem Gebiete der juristischen Lite
ratur gerechnet ward, durch die Mängel der neuen 
Bearbeitung einen grossen Theil seines Ansehens in 
der Jetztzeit verloren, einem massiven Wohngebäude 
vergleichbar, welches seit Jahrzehnten von den ehema
ligen Bewohnern verlassen durch Wind und Wetter 
schadhaft geworden ist, und bedeutende Reparaturen 
bedarf, bevor es wieder bezogen werden kann. Solche 
Betrachtungen, welche sich dem Ref. mehr als Einmal bei 
dem Gebrauche der Haubold’schen Ausgabe aufdräng
ten, mögen wol auch Mühlenbruch veranlasst haben, 
die Grenzen, welche sein Vorgänger sich gesteckt, zu 
verlassen und die Bearbeitung nach einem umfassen
dem Plane vorzunehmen. Er selbst äussert sich in 
dieser Beziehung praef. p. VI folgendermassen: Tiro- 
nibus potissimum hie Uber scriptus est. His nimirum 
erat prospiciendum, ut praesidium ipsls ad manus essets 
quo uterentur ad ea cognoscenda antiquitatum Romana- 
rum capita, quae non ignorare iuris studiosum utique 
oportet. Igitur gratum nie Ulis facturum esse existi- 
niavi, si non modo copiarum petendarnm fontes eis 
aperirem. verum etiam in eo elaborarem, ut ex ipso 
libro cognosci possent atque edisci, quae tempora postu- 
lare, quaeque scitu maxime digna atque iuvenum captui 
accommodata esse viderentur. Diesen leitenden Ideen 
entspricht die innere Einrichtung der Ausgabe. Zu
nächst ist Alles, was für den Gebrauch nicht dienlich, 
zu sein schien, weggelassen oder durch Besseres er
setzt worden. Weggelassen wurde der weitläufige In
dex der Titel und Materien sammt den von Haubold 
eingefügten Verweisungen auf die römische Rechts- 
geschicb4e von Hugo. Ersetzt wurde eine Reihe von 
Paragraphen des Heineccius, welche solche Lehren be
handeln , die erst durch die neuentdeckten Quellen des
vorjustinianischen Rechts ihre Erklärung erhalten ha
ben, oder Meinungen vortragen, welche nach dem 
jetzigen Stande der Wissenschaft nicht mehr gut ge
heissen werden können. So sind die bekannten Be
merkungen des Verf. über die Kunstgriffe, welche der 
Prätor bei der Abfassung des Edicts gebraucht haben 
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soll, um das lus civile unbefugterweise abzuändern 
(lib. I, tit. 2, §. 25) in der vorliegenden Ausgabe ver
schwunden , und durch einen neuen Paragraphen Müh- 
lenbruch’s, welcher Besseres enthält, ersetzt worden. 
So hat ferner Üb. I, tit. 12, welcher die Lehre von 
der Auflösung der väterlichen Gewalt behandelt, in der 
neuen Bearbeitung eine Appendix von zwei Paragra
phen erhalten, welche die Lehre von dem nianclpium 
nach den Andeutungen in Gaius’ Institutionen kurz und 
bündig vortragen. Nirgend aber ist jener Plan des 
Herausgebers vollständiger und mit grösserm Glück 
durchgeführt worden, als im vierten Buche, in der 
Lehre von dem Gerichtswesen. In der That gehörte 
nicht wenig Kunst dazu, den weitschichtigen Stoff, wel
chen in dieser Beziehung das vierte Buch der Institu
tionen des Gaius bietet, sammt den Resultaten der 
neuern Untersuchungen mit den ältern Ansichten zu 
verweben, und wir können nur mit Dankbarkeit aner
kennen , dass Mühlenbruch diese Aufgabe mit gleich 
viel Schonung der heineccianischen Forschung als in 
Einklang mit den Bedürfnissen der Gegenwart gelöst 
hat. So kamen in lib. IV, tit. 6, welches die Actionen 
behandelt, neu hinzu §. 23, p. 661 — 665, der die Lehre 
von den legis actiones nach Gaius erläutert; ferner 
§. 24—27, wo der Übergang zu den formulae, deren 
Wesen und Bestandtheile geschildert werden; in der 
Lehre von den Exceptionen (lib. IV, tit. 13) sind zwei 
neue Paragraphen hinzugefügt (§. 3 u. 7), von denen 
der eine die neuen Aufschlüsse über die Begriffe ex
ceptio, praescriptio, translatio enthält, der andere die 
Ausdrücke cum compensatione und cum deductione 
agere erläutert; auch die Beschreibung des alten Inter- 
dictenprocesses (lib. IV, tit. 15) hat einen bedeutenden 
Zusatz aus Gaius’ Institutionen erhalten (§. 6), in wel
chem besonders die bei dem interdictum uti possidelis 
früherhin gewöhnliche fructuum licitatio undfructuaria 
stipulatio ihre Erklärung erhalten; endlich ist auch der 
Titel de poena temere litigentium (4, 16) vom Heraus
geber mit zwei Paragraphen bereichert w orden, welche 
die erst aus Gaius bekannt gewordenen Lehren, näm
lich das calumniae iudicium, das contrarium iudicium 
und die restipulatio behandeln (§. 5, S. 732) unil die 
plus petitio im Allgemeinen erörtern (§. 7, S. 733). 
Scheint es doch, als habe der Herausgeber gerade die
sen Theil der Rechtsalterthümer mit Vorliebe behan
delt, zur besondern Freude für alle Diejenigen, welche 
’n dem römischen Processe den Schlüssel zum Ver
ständnisse des römischen Privatrechts und zur Bildungs
geschichte der einzelnen Rechtssätze zu erblicken ge
wohnt sind.

Fasst man demnach den Grundgedanken der neuen 
Bearbeitung in Wenig Worte zusammen, so scheint es 
in der Absicht des Herausgebers gelegen zu haben, 
das Handbuch des Heineccius im Texte so umzugestal
ten , wie man glauben möchte, dass dieser Gelehrte 

selbst geschrieben haben würde, wenn ihm die später 
gemachten Entdeckungen auf dem Gebiete der Quellen
kunde bekannt geworden wären. Freilich trifft den 
Herausgeber bei der Ausführung dieses Planes in ge
wisser Rücksicht der Vorwurf, welchen schon Haubold 
in dem Anfänge seiner Epicrisis für die eigene Bear
beitung abzulehnen suchte mit den Worten: cisum est 
hunc modum teuere, ul absolute contextui Ileinecciano 
brevia quaedam et tantum non tumultuaria subnectere- 
mus parerga — ne vel IIeineceins — in Heinec- 
cio frustra quaereretur etc. Auch haben tüchtige 
Philologen in der Bearbeitung älterer Werke den vorn 
Schriftsteller gegebenen Text immer unverändert ge
lassen und sich begnügt, in den Noten die Irrthümer 
desselben zu verbessern und Nachträge zu liefern, wie 
die Ausgabe des Vigerus de idiotismis Graecae Unguae 
von Zeune und Hermann zeigt. Indessen gereicht es 
dem Herausgeber hier zur Entschuldigung, dass es bei 
der grossen Verbreitung des Buches jedem Leser leicht 
wird, sich über die ursprüngliche Fassung des heinec
cianischen Textes zu unterrichten, wenn er nicht die 
kleine Mühe scheut, auf die ältern Ausgaben des Wer
kes zurückzugehen, und dies ward ihm auch dadurch 
erleichtert, dass der Herausgeber die im Texte gemach
ten Veränderungen in den Noten gewissenhaft andeutet 
und seinen Zusätzen die Namenschiffre anfügt.

Ein besonderer Vorzug der Haubold’schen Aus
gabe besteht in der genauen und vollständigen Angabe 
der neuern Literatur, insofern sie zur weitern Beant
wortung der vom Verf. berührten Alterthumsfrao-en 
tauglich schien. Er hat sich auch nicht, wie wol an
dere Literatoren zu thun pflegen, darauf beschränkt 
eine Reihe von Büchern anzuziehen, welche dem Titel 
nach hierher gehören, sondern die ganze antiquarisch
juristische Literatur genau durchforscht, und die sehr 
erheblichen Resultate dieser Forschung in der dem 
Werke angehängten Epicrisis mitgetheilt. Und es kann 
nur als der Ausdruck grosser Bescheidenheit gelten, 
wenn er diese Arbeit bezeichnet als brevia quaedam 
et tantum non tumultuaria parerga, eos, qui plura aut 
rectiora discere cupiunt, vel summatim edoctura vel ad 
alia scripta plerumque aevo Heinecciano recentiora ab- 
legatura. Der neueste Herausgeber, welcher den Werth 
dieser Bemerkungen recht wohl erkannte, hat ihren 
Gebrauch dadurch erleichtert, dass er ihnen eine bes
sere Stellung in ^er Ausgabe verschaffte. Während 
sie nämlich in der Haubold’schen Bearbeitung am Ende 
des Werkes als eine Art Anhang unter dem Titel 
Epicrisis zusammengedruckt sind, hat Mühlenbruch die
selben zertheilt und den Titeln, zu welchen sie gehö
ren, als Noten untergesetzt, sodass man jetzt mit Einem 
Blicke übersehen kann, was die Neuzeit in Rücksicht 
der im Texte berührten Alterthumsfragen an Literatur 
zu Tage gefördert hat. Auch leuchtet es Jedem, wel
cher mit dem heutigen Stande der juristischen Literatur
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nur in Etwas vertraut ist, auf den ersten Blick ein, 
dass die neue Ausgabe hier einer nicht geringen Nach
lese bedurfte, da die historische Schule seit den letz
ten zwanzig Jahren sich mit besonderer Vorliebe der 
Erforschung des altern römischen Rechts zugewendet 
hat, also gerade demjenigen Zeitalter, dessen Beschrei
bung recht eigentlich als Hauptzweck der heinecciani- 
schen Arbeit betrachtet werden darf. Dabei kann es 
nicht Wunder nehmen, wenn neben Vorzüglichem auch 
viel Unbedeutendes und Mittelmässiges zu Tage ge
kommen ist, und es stellt sich mithin für die neue Aus
gabe als Grundregel heraus, dass jene Nachlese im 
Haubold’schen Sinne vorzunehmen war, d. h. mit der
selben Sachkenntniss und demselben kritischen Takte 
durchgeführt werden musste, welche der genannte Ge
lehrte vom Standpunkte seiner Zeit aus hinreichend 
bewährt hat. Jedenfalls konnte eine solche Arbeit in 
keine bessern Hände kommen, als in die des Heraus
gebers, dessen Doctrina Pandectarum auf jeder Seite 
den schlagenden Beweis dafür liefert, dass er unter 
den Kennern und Beurtheilern der civilistischen Litera
tur den ersen Rang einnimmt. Auch zeigt die Methode 
der Behandlung, welche der Herausgeber in den dem 
Texte untersetzten Noten entwickelt, dass er sich jener 
Aufgabe im vollsten Sinne des Wortes bewusst gewe
sen ist. Überall wird der bessere Theil der neuern 
Literatur genau nachgetragen und der Leser durch 
kurze Andeutungen in den Stand gesetzt, zu erforschen, 
ob die von Heineccius im Text ausgesprochene Mei
nung dem jetzigen Standpunkte der Forschung ent
spricht oder nicht. Nirgend zeigt sich diese Tendenz 
des Herausgebers in einem glänzendem Lichte, als in 
der Behandlung des Actionen- und Exceptionenrechts 
(lib. IV, tit. 6 u. f.), welches durch die sorgfältige Be
achtung der über dem vierten Buche von Gaius’ Insti
tutionen sich neu und üppig entfaltenden Literatur un
streitig am meisten gewonnen hat. Wenn nun gleich- 
wol im Folgenden gegen die Mühlenbruch’sche Arbeit 
in dieser Beziehung einige Ausstellungen versucht wer
den sollen, so kann dies dem Zusammenhänge des 
Ganzen nach unmöglich so gedeutet werden, als ob Ref. 
den Herausgeber darüber habe belehren wollen, was von 
juristischer Literatur hätte nachgetragen werden sollen, 
sondern es liegt den folgenden Bemerkungen der Wunsch 
zu Grunde, in einem für Anfänger in der Rechtswissen
schaft bestimmten Buche alles Das vereinigt zu sehen, wo
von man glauben möchte, dass es für sie nicht bedeutungs
los sei. Zunächst hätten zur Erklärung des alten Rechts 
der Colonien die kleinen Schriften von Madwig (opu- 
scula academica. Hauniae, 1834) nicht wenig bei
gesteuert; ferner sind die neuern Sammlungen römi- 
scher Inschriften nicht zur Vervollständigung des 
Quellenapparats durchlaufen worden; endlich ist von 

den holländischen Dissertationen, welche gerade in 
neuerer Zeit eine Reihe von recht gründlichen Unter
suchungen über die Alterthümer des römischen Rechts 
enthalten, wenig oder vielmehr Nichts erwähnt worden. 
Auch in Betreff der in Deutschland erschienenen Schrif
ten scheinen manche Nachträge zulässig, besonders in 
den ersten drei Büchern, welche im Ganzen dürf
tiger ausgestattet sind, als der processualische Theil 
des vierten Buchs. So scheint es in der That vom 
jetzigen Standpunkte der Literatur aus für das Bedürf- 
niss angehender Juristen nicht zuzureichen, wenn lib. 
I, tit. 2, §. 42, p. 67, not. 8 gesagt wird: Paratitla quid 
sint, explicat At^g. Menagius amoenitt. iuris civ. c. 15, 
Hein. Denn die neuern Forschungen haben hier viel 
Neues zu Tage gefördert. Vgl. Heimbach avlxöora tom. I. 
proleg. cap. II, p. XVIII und in den Addenda p. 269 
und Witte in der Encyklopädie von Erseh und Gruber 
Art. Paratitla. — In demselben Buche tit. 4, §. 8, p. 92 
erörtert der Herausgeber Not. n die Bedeutung der 
manumissio intet' amicos und manumissio per epistolam 
nach Göschen und Dirksen; aber die Schrift, welche 
ex professo sich mit der Erläuterung dieser Begriffe 
beschäftigt, ist unerwähnt geblieben, nämlich von Van- 
gerow über die Latini Juniani p. 56 — 59. — Eben
daselbst tit. 12, §. 15, p. 158 wird von Heineccius der 
im byzantinischen Rechte öfters wiederkehrende Ausdruck 
tu QMpaiy.ä auf die Edicte der Patricii gedeutet; in der 
Note n aber vom Herausgeber nur angeführt: cf. A. 
Gu. Crameri dispunct. iur. civ. (Suer. 1792) c. 5: 
geopaoea tov paytoTQov quid? Als ob nicht neuere For
schungen den historischen Zusammenhang jener Citate 
bei Hermenopulus mit der nüga des Eustathius Ro
manus nachgewiesen hätten. Vgl. Heimbach in der 
Recension von Zacbariae’s delineatio historiae iuris 
Graeco-Bomani in Richter’s und Schneider’s kritischen 
Jahrbüchern für deutsche Rechtswissenschaft, Jahr
gang 1839, Nov. S. 999 f. — In lib. I, tit. 13, §. 2, 
p. 163, not. d wird der Text und Sinn des Zwölftafel
fragments uti legassit super pecunia tutelave suae rei, 
ita ins esto nach Dirksen besprochen, und dabei der 
trefflichen Abhandlung von Huschke nicht gedacht, 
welcher die Worte mit hoher Wahrscheinlichkeit so 
restituirt hat: uti legassit super fanuliapecunia tutelave 
suae rei. Vgl. Rhein. Museum für Jurispr., Bd. VII, 
S. 60—67. — In lib. I, tit. 25, §. 7, p. 206 u. 207, wo 
die Geschichte und der Inhalt der lex Iulia und Papia 
Poppaea im Kurzen angegeben wird, citirt der Heraus
geber Not. h die in der That sehr guten Bemerkungen 
von Hugo und Schilling« Doch lässt sich kein Grund 
auffinden , warum die Schrift von Gitzler Quaestionum 
iuris llomani de lege Iulia et Papia Poppaea spec. I. ~ 
(Hal. 1835), spec. II 1835) s die recht eigent
lich de legis luliae et Papiae Poppaeae historia et ar- 
gumento handelt, übergangen worden ist.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand, in Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Kteipzig.
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Io. Gottlieb Heineccii antiquitatum Romanarum 

iurisprudentiam illustrantium syntagma secundum or- 
dinem institutionum lustiniani digestum, in quo multa 
iuris Romani atque auctorum reterum loca explican- 
tur atque illustrantur.

(Fortsetzung aus Nr. 2.)
In der appendix lib. I. c. 1, §. 23, p. 236, not. r wird 
nach Heineccius’ Vorgang von Haubold der Unterschied 
zwischen ius civitatis und ius Quiritium erörtert, und 
von Mühlenbruch die neuere Literatur dieser Materie 
nachgetragen, wobei die durchdachten Bemerkungen 
von Huschke in seiner Abhandlung über die Stelle des 
Varro von den Liciniern (Heidelberg, 1835) S. 80—82 
mit Unrecht weggelassen sind. — Ebendaselbst lib. I, 
c. 1, §. 27, p. 240, not. y erörtert Heineccius die Strafe 
des alten römischen Staatsrechts, welche die Verbrecher 
den einzelnen Göttern sammt ihrem Gute verfallen 
liess (diis sacrum esse). Gewiss hätte da von dem 
Herausgeber die Abhandlung von Niebuhr (Römische 
Geschichte, Bd. I, S. 556, 557; Bd. II, S. 327 3. Ausg.) 
nachgetragen werden sollen. — Über die sacraprivata 
der Gentes und Familia, welche ebendaselbst §. 71, 
not. n, p. 281 berührt werden, verdiente neben den 
"vom Herausgeber angezogenen Schriften von Savigny, 
Dirksen, Walter und Huschke, jedenfalls noch Erwäh
nung die Abhandlung von Hüllmann im ius pontificium 
der Römer (Bonn, 1837), S. 19—27. Gleich darauf 
wird die Verbindung der sacra mit dem Vermögens
übergang auf andere Personen im pontificischen Rechte 
nach Cie. de legibus II, c, 19—21 erörtert, und dazu 
die bekannte Abhandlung von Savigny angezogen; 
vergessen worden ist eine Schrift, welche mehre Ver- 
muthungen von Savigny bekämpft, zum Theil nach 
später entdeckten Rechtsquellen, nämlich Heimbach, 
De sacrorum privatorum mortui continuandorum apud 
Romanos necessitate (Lipsiae, 1827) und dann auch 
Hüllmann , Ius Pontificium der Römer, S. 65—81. — In 
lib. II, tit. 6, §. 3, p. 382 werden die Worte adversns 
hostem aeterna auctaritas esto, welche dem Zwölftafel
gesetze entnommen sind, nach der gewöhnlichen Mei
nung so ausgelegt, als ob dadurch den Peregrinen die 
Befugniss zu usucapiren entzogen worden sei. Dabei 
ist unerwähnt geblieben, dass Puchta, Civilistische Ab
handlungen (Leipzig, 1823), S. 1 — 71, diesen Worten 
«ine andere Deutung zu geben versucht hat, nämlich 

folgende: der Peregrinus sei eines römisch rechtlichen 
Verhältnisses unfähig; deshalb bleibe Der, welcher Sub- 
ject desselben sei, es rechtlicherweise fernerhin, wenn
gleich von seinem Rechte die factische Ausübung an 
einen Fremden gekommen sei; und dass diese Mei
nung Puchta’s an Holtius in Hugo’s civilistischem Ma
gazin, Bd. VI, S. 524-—545 einen Gegner gefunden 
hat, und nicht ohne Glück bekämpft worden ist. — 
In lib. III, tit. 14, §. 4, p. 521, not. g trägt der Her
ausgeber die neuere Literatur über den römischen 
Begriff der causa bei den Contracten nach, und nennt 
die Schriften von Erxleben und Rosshirt, vergisst aber 
die guten Bemerkungen Marezoll’s in dessen Zeitschrift 
für Civilrecht und Process (Bd. III, S. 260). — In Rück
sicht der Sponsionen, welche in den Judicien vorkom
men, wird lib. III, tit. 16, §. 3, p. 543, not. c nach dem 
in Gaius’ Institutionen herrschenden Sprachgebrauche 
vom Herausgeber bemerkt, dass die sponsio zur Siche
rung des klägerischen Rechts, die restipulatio für den 
Beklagten eingeführt sei, aber dabei ist vergessen wor
den, dass diese Bemerkung bereits von Huschke ge
macht worden ist, in seinem Programm De actionum 
formulis, quae in lege Rubria extant, commentatio (Vra- 
tislaviae, 1832), p. 23 sq. — Die lib. IV, tit. 6, §. 44, 
p. 691, not. f angeführte Literatur über die Recupera- 
toren besteht äusser den Schriften von Heimbach, 
Huschke, Heffter, Zimmern, Sell auch noch in Collmann, 
De Romanorum iudicio reciiperatorio commentatio (Bero- 
lini, 1835). Jedenfalls hätte hier auch die treffliche 
Recension der Sell’schen Schrift, welche Huschke in 
Richter’s kritischen Jahrbüchern für deutsche Rechts
wissenschaft geliefert hat, nicht mit Stillschweigen 
übergangen werden sollen.

Allein nicht blos die weitere Fortführung der neuern 
juristischen Literatur bei den im Texte berührten Alter
thumsfragen lag in der Absicht des Herausgebers; 
man darf es vielmehr als ein ferneres Verdienst des
selben rühmen, dass er eine Reihe von Irrthümern 
und Misverständnissen, welche sich in das heinecciani- 
sche Werk eingeschlichen hatten, in den Noten ver
bessert hat. Und wenn der Nutzen einer derartigen 
Arbeit überhaupt in jeder neuen Ausgabe eines altern 
Buchs sichtbar sein dürfte, so stellt sich das Bedürf- 
niss einer solchen Verbesserung doch namentlich in 
der Bearbeitung eines Werkes heraus, welchem bereits 
der Verf. die Sendung aufgeprägt hatte, dass es an
gehenden Juristen als Handbuch zur Erläuterung des 
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römisch-justinianischen Rechtsbuches dienen solle. Non 
hie, sagt der Verf. in der Vorrede p. XXVI, de vete- 
rum calceis — agitur, sed de iis, quae ad statum rei- 
publicae Romanae, ad legum origines et rationes, ad 
ritus, formulas, et sollemnia populi Romani verba ipsum- 
que veterum iudiciorum ordinem pertinent, sine quibus 
intelligi haud possunt leges Romanorum. Von diesem 
Standpunkte aus scheint es nur Billigung zu verdienen, 
dass der Herausgeber proem. §. 14, p. 12, not. d den 
Verf. tadelt, wenn er die von Salvius Julianus gefer
tigte Bearbeitung der altern Edicte mit dem Deckman
tel der kaiserlichen Machtvollkommenheit entschuldigt; 
dass er ferner lib. 1, tit. 2, §. 8, p. 41, not. o in der 
Darstellung des Textes die Verwechselung der Inter- 
cession mit der von den Auspicien hergenommenen Ob- 
nunciation rügt u. s. w. Dass indess in dieser Bezie
hung auch in der neuesten Ausgabe noch nicht alles 
Mögliche gethan worden sei, mögen folgende Bemer
kungen darthun. Unter den Gründen, welche die Ein
willigung des Populus bei der Arrogation nothwendig 
machten, wird lib, 1, tit. 11, §. 6, p. 143 unter Verwer
fung einer ältern Meinung der angegeben, dass die 
Arrogation dem Arrogirten die Hoffnung auf eine neue 
hereditas gab, und dafür, dass eine hereditas nicht 
ohne Einwilligung des Populus an Andere übertragen 
werden konnte, die Lehre vom testamentum calatis co- 
mitiis conditum angeführt. Wenn es nun in der unter
gesetzten Note heisst: imo intererat populi, seinscionon 
fieri adrogationes, quia hereditatem vacantem parens 
omnium populus capiebat. Tae. annal. HI, 28. L. 1 
u. 4. C. de bon. vac., so ist hier offenbar das Recht 
verschiedener Zeiten verwechselt worden, da die Einwilli
gung des Volkes zur Arrogation unstreitig älter ist, als die 
Berechtigung desselben auf das erblose Gut, welches 
ihm nach unzweideutigen Zeugnissen erst seit den Zei
ten August’s durch die Verfügung der lex Iulia zu
fiel. Vgl. Ulp. fr. tit. XXVIII, §. 7. L. 96, §. 1. D. 
de legatis I (30). Gleichwol hat dieser Irrthum in der 
Ausgabe seine Berichtigung nicht erhalten. — In lib. I, 
tit. 25, §. 11, not. o heisst es noch jetzt ohne weitere 
Bemerkung: quum vero ex lege Papia Poppaea in 
aerarium et paullo post in fiscum etiam influerent ri- 
cesimae hereditatium. In diesen Worten liegen aber 
zwei Misverständnisse zu Tage; zuerst ist es nämlich 
durchaus gegen alle geschichtlichen Zeugnisse, dass 
seit der lex Papia Poppaea die vicesima hereditatium 
in dasÄrarium geflossen sei; denn die lex PapiaPop
paea enthielt darüber erweislich keine Bestimmung, 
vielmehr ist die Einführung dieser Abgabe durch eine 
besondere Sanction August’s veranlasst worden, die 
noch dazu zwei Jahre älter war, als die lex Papia 
Poppaea (Dio Cass. hist. LV, 25. Vgl. Burmann, De 
vectigalibus pop. Rom. c. XI, p. 160 sq.) und sodann 
ist es unerweislich, dass bald darauf (mox) die Ein
künfte aus der vicesima der kaiserlichen Kasse, dem 

Fiscus, überwiesen worden seien. Vielmehr deutet die 
ganze Bildungsgeschichte der Fiscusprivilegien darauf 
hin, dass diese Übertragung erst spätem Zeiten ange
hört, wenn man auch nicht genau angeben kann, 
von welchem Kaiser sie veranlasst worden ist. Früher- 
hin gehörten die Einkünfte aus der vicesima heredita
tium jedenfalls dem aerarium militare zu, was von 
August errichtet und mit neuen Abgaben bereichert 
worden ist. Vgl. Suet. Octav. cap. 48. Dio Cass. hist. 
LV, 25. Zur Zeit von Trajan findet sich noch keine 
Spur einer Abänderung, wenn schon Burmann l. c. 
p. 160 dafür fälschlich Pün. panegyr. cap. 40 citirt hat. 
— Endlich gehört hierher auch die Bemerkung, dass 
in der lib. I, tit. 6, §. 12, p. 103 —110 versuchten Re
stitution der lex Aelia Sentia einige auffallende Will
kürlichkeiten ohne Verbesserung geblieben sind; ja es 
sind nicht einmal die Zeugnisse aus den neuentdeckten 
Quellen, z. B. aus Gaius’ Institutionen, in den Noten 
nachgetragen worden.

Eine denkenswerthe Mühe hat der Herausgeber 
auf die Berichtigung der im heineccianischen Werke 
vorkommenden Rechtsbegriffe und auf die Elimination 
des unechten Sprachgebrauches verwendet, Beides 
Klippen, welche die ältern Juristen nicht immer zu 
vermeiden gewusst haben, und grösstentheils erst durch 
die Umsicht und Genauigkeit der neuern Forscher be
merklich geworden sind. Aber gerade in einem Werke, 
welches recht eigentlich auf Quellenforschung basirt 
ist, und die neuere Literatur nur als die Trägerin jener 
Quellenforschung behandelt, musste dieser Übelstand 
störend hervortreten, da in dem Fache, welchem die
ses Werk zugehört, die Autorität des Lehrers viel 
grösser ist, als in jeder andern Fachwissenschaft, 
mithin auch zur Prüfung der Meinungen, welche al» 
die Ergebnisse der eigenen Forschung aufgestellt 
werden, eine gewisse Schärfe der Kritik sich als 
unerlässlich herausstellt. Haubold hat in dieser Be
ziehung nur Weniges geleistet, z. B. prooem. §. 6, 
p. 7, not. q den Begriff der legis actiones im engern 
Sinne nach den Zeugnissen des Pomponius und Gaius 
construirt. Bedeutender werden in dieser Beziehung 
Mühlenbruch’s Bemerkungen z. B. über das Nichtvor
kommen des Ausdrucks illegitimi liberi in den römi
schen Rechtsquellen in not. n zu lib. I, tit. 10, §. 19, 
p. 136, über die Bedeutung des Begriffs familiaria se- 
pulcra zu lib. II, tit. 1, §. 7, p- 343, not. q, und des Aus- 
dricks hypobolon in dem byzantinischen Rechte zu lib. 
II, tit, 7, §. 19, not. a- Doch scheint für eine künftige 
Ausgabe des Werkes noch manche Berichtigung dieser 
Art nöthig zu werden. So kann es doch wol nicht 
mehr Billigung verdienen, wenn Heineccius unter den 
illegitimi liberi nach dem Vorgänge von Hotman unter
scheidet naturales, adulterini, incestuosi, spurii und den 
zuletzt genannten Begriff auf Kinder ex meritrice be
schränkt (lib- I? tit- 10, §. 20). In dieser engem Be
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deutung kommt der Ausdruck spurii liberi oder filii 
gar nicht in den römischen Rechtsquellen vor, vielmehr 
ist er nach dem Zeugnisse der classischen Juristen, 
L. 23, D. de statu hominum, I, 6; Gaius inst. 1,4.65; 
Ulpian. fragni. IV, 2; V, 7 und der justinianischen In
stitutionen §. 12, de nuptiis (I, 10) die allgemeine Be
zeichnung für Kinder, welche nicht aus iustae nuptiae er- 
zeugt sind, was bereits §.19 angedeutet war und neuer
dings recht gut ausgeführt worden ist von Schilling, Diss. 
critica de Ulpianifragmentis (Vratislav. 1824) p. 36 sq. — 
Tadelnswerth erscheint ferner der lib. II, tit. 17, §. 1, 
p. 439 im Text vorgetragene Unterschied zwischen 
testamenta nulla und iniusta sive non iure facta. Es 
ist nämlich unerweislich, dass der zuerst genannte Be
griff sich auf solche Testamente beschränkt habe, 
welche wegen eines Mangels in der Person des Erb
lassers oder in dem ausgesprochenen Willen von An
fang ungültig waren, und dass der zuletzt erwähnte 
Ausdruck ausschliesslich auf solche von Anfang an 
ungültige Willen bezogen worden sei, in welchen die 
sollennia iuris nicht beobachtet worden sind. Vielmehr 
heisst es von einem Testament, in welchem der nächste 
Notherbe übergangen worden ist, geradezu: nullius mo- 
menti esse in L. 1, D. de iniusto rupto testam. (28, 3) 
inutile, in L. 30. D. de liberis et postumis (28, 2), und 
gleichwol wird an andern Stellen von ihm behauptet, 
dass es ein testamentum non iure factum oder iniustum 
sei. L. 3, §. 3. D. de iniusto rupto test. (28, 3). L. 6. 
§. 1. D.ibid. L. 3, C. de repudianda kaereditate (6, 31) 
Theoph. Paraphr. inst. II, 17. prooem. Vgl. Francke, 
Das Recht der Notherben und Pflichtbetheiligten, S. 118. 
Zudem wird auch im Fall des testamentum destitutum 
der Ausdruck nullas vires habet (bei Gaius inst. II, 
§. 144) und die Redensart omnis vis testamenti solvitur 
(in L. 181, D. 50. 17 de R. I) gebraucht. Daraus wird 
klar, dass jene Ausdrücke dem römischen Sprach
gebrauche zufolge gar nicht als Gegensätze gedacht 
werden können, da nullius momenti est, nullas vires 
habet und ähnliche Ausdrücke von dem Nichtgelten 
solcher letzten Willen, also von der Wirkung herge
nommen sind, während Bezeichnungen, wie iniustum 
testamentum, non iure factum testamentum, nicht auf die 
Ungültigkeit solcher letzten Willen, sondern auf die 
Verletzung der allgemeinen Vorschriften des Rechts 
über die Anfertigung der Testamente sich beziehen. — 
Ebendaselbst §.4, p. 439 wird zwischen testamentum 
irritum und destitutum in der Weise unterschieden, 
dass jener Ausdruck auf den Fall bezogen wird, wo 
der Erblasser nach der Testamentserrichtung durch 
capitis deminutio die testamenti factio verlor, und die
ser ein solches Testament bezeichnet, aus welchem 
Niemand Erbe ist. Allein die römischen Rechtsgelehr
ten haben den zuletzt genannten Fall zu der Gattung 
derirrita testamenta gerechnet. (Ulp. fragm. XXIII, 4. 
L. 1, D. 28.3. Vgl. Haubold, De differentiis inter testa- 

mentum nullum et inojf. cap. II, in opusc. I, p. 8). — An 
einer Stelle scheint es, als ob die neuern Forschungen 
über die Feststellung des Quellensprachgebrauchs nicht 
gehörig benutzt worden seien. Es kommt in Not. z zu 
lib. III, tit. 10, §.8, p. 511 unter den Gütern, welche 
dem Ärarium oder dem Fiscus verfallen, noch vor das 
sogenannte ereptitium und wegen der Leseart ereptorium 
in der vaticanischen Handschrift der Ulpian’schen 
Fragmente wird, auf die Auseinandersetzung Schilling’» 
in den Bemerkungen über römische Rechtsgeschichte, 
S. 312 verwiesen. Allein dieser Gelehrte hat die dort 
ausgesprochene Meinung in Animadversionum criticarum 
ad Ulpiani fragmenta spec. IV, p. 8 auf Ref. Veran
lassung nach dem Zeugniss des alten Glossarium Isidori 
und der Excerpta Pythoeana (am Ende der auctores 
Linguae Latinae ed. Dion. Gothofredi) zurückgenommen 
und die auch von Hugo gebilligte Lesart ereptorium 
der cuiazischen Conjectur ereptitium vorgezogen. Je
denfalls spricht für die echte Leseart die Analogie 
des bei den Agrimensoren häufig vorkommenden occu- 
patorius ager, wodurch sich auch der von Ballhorn — 
Rosen und Schilling angeregte Zweifel erledigt, dass 
die Adjectiva, welche auf orius ausgehen, gewöhnlich 
adive, d. h. transitive Bedeutung haben, während die 
in itius meistens den passiven, d. h. den intransitiven 
Zustand bezeichnen.

Ein bedeutender Vorzug der vorliegenden Aus
gabe vor der Haubold’schen zeigt sich in demjenigen 
Theile der Anmerkungen, welcher dazu bestimmt ist, 
Resultate der eigenen Forschung auf dem Gebiete der 
Rechtsalterthümer mitzutheilen. Denn während Hau
bold sich mit den Nachträgen der neuern Literatur be
gnügt und nur wenige offenbare Irrthümer des Heinec- 
cius verbessert hat, lag es im Plane Mühlenbruch’s, 
unsere Kenntnis» der innern Rechtsgeschichte durch 
selbständige Bemerkungen zu erweitern. Und dass dies 
in kurzen, aber körnigen Andeutungen geschehen ist, 
kann dem allgemeinen Plane der Ausgabe nach nur 
gebilligt werden. In diese Kategorie gehören zweifels
ohne die lib. I, tit. 10, §. 10, not. 11 ausgesprochenen Ver
muthungen über die Entstehung der coemptio neben 
der confarreatio; über die Bedeutung des iure manci- 
pari bei Gaius inst. I, §• 134 in der Adoptionsform, wo 
indess die Untersuchung von Huschke (Studien des 
römischen Rechts, S. 201—216) nicht mit Stillschweigen 
übergangen werden durfte (üb. I, tit. 11, §. 15, p. 149, 
not. A); über die Trennung der traditio von der Man- 
cipation unbeweglicher Sachen (lib. II, tit. 1, §. 20, 
p. 352, not. l)'t über den Gebrauch der formula peti- 
toria als fictitia zur Geltendmachung des bonitarischen 
Eigenthums (lib. II, tit. 1, §. 29, not. x, p. 362); über 
die doppelte Bedeutung der usu receptio im Gebiete 
des Rechtsalterthums in der appendix zu lib. II, tit. 7, 
§. 11, not. z, p. 388; über die Fiction der fortgesetzten 
väterlichen Gewalt zur Erklärung der väterlichen Be-
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rechtigung zur Pupillarsubstitution (lib. II, tit. 15, §. 2, 
not. a, p. 437); und über die Entstehung und Fortbil
dung der bonorum possessio secundum tabulas (lib. III, 
tit. 10, not. e. p. 503—505). Besonders auszuzeichnen 
sind in dieser Beziehung die reichhaltigen Bemerkun
gen im vierten Buche zu dem Actionenrechte, von wel
chem schon oben gesagt ist, dass es von dem Heraus
geber mit besonderer Sorgfalt behandelt worden. Wenn 
nun gleichwol Ref. im Folgenden es wagt, gegen einige 
dieser vom Herausgeber hinzugefügten Bemerkungen 
Zweifel zu erheben, so will er damit nur den Wunsch 
aussprechen, dass Die, welche die innere Geschichte 
des römischen Rechts aus diesem Buche kennen ler
nen , die darin niedergelegten Resultate der histori
schen Forschung nicht auf blosse Autorität des Her
ausgebers hin, d. h. ohne Prüfung annehmen mögen. 
So wird die bekannte Stelle Cie. pro Muraena cap. 12, 
welche die römische Geschlechtsvormundschaft behan
delt, von Heineccius (lib. I, tit. 13, §. 16, not. 9, p. 171) 
auf die optid tutores gedeutet, deren Natur uns frei
lich erst aus Gaius inst. I, 149 — 153 klar geworden 
ist, während Mühlenbruch nach dem Vorgänge von 
Schilling (Bemerkungen über römische Rechtsgeschichte, 
S. 140) sie erklärt von den fidudarii tutores, quae 
(doch wol qui) coemtionibus cum extraneo celebratis 
fier ent, siquidem aut dicis tantum causa Uli quidem 
auctoritatem suam interponebant aut cogi putermit, ut 
auctores fierent. Gleichwol sind die Worte Cicero’s 
so gefasst, dass man recht deutlich sieht, er habe nicht 
blos an die fidudarii tutores, sondern auch noch an 
andere tutores gedacht; denn es heisst da: malieres 
omnes propter infirmitatem consilii maiores in tutorum 
potestate esse voluerunt: hi (sc. iureconsulti) invene- 
runtgenera tutorum, quae potestate mutier um 
continerentur. Man sehe nur den Ausdruck genera 
tuto/rum und den Gegensatz in potestate tutorum an, 
und man wird sich von der Wahrheit der oben ge
machten Bemerkung überzeugen. Wahrscheinlich dachte, 
wie auch schon v. Löhr, Huschke und Zimmern be
merkt haben, der Redner in seiner gewohnten Ampli- 
ficationsweise an beide Arten der Tutores, da das 
Wesentliche der Behauptung (nämlich das potestate 
mulierum contineri) auch bei den optid tutores zutrifft, 
weil ihre Wahl der Willkür der Frau überlassen bleibt. 
Eben so wenig scheint es zu billigen, wenn die bei 
Gaius (instit. III, §. 130) vorkommenden arcaria nomina 
(lib. III, tit. 22, pr. not. a, p. 562) mit den chirographa 
für identisch erklärt werden, auch die Synonymität 
beider Ausdrücke dadurch bewiesen wird, quoniam (ar- 
earla nomina) dantur arcisque reponuntur eum infmem, 
ut probationibus fadendis quandoque inserdant. Der 

Hauptgrund gegen diese Vermuthung ergibt sich aus 
dem Zusammenhänge, in welchem Gaius (inst. III, 
§. 128—134) die Lehre von der litterarum obligatio vor
trägt. Er sagt: eine litterarum obligatio entsteht zum 
Beispiel (veluti) in den nomina transscripticia (§. 128) 
und nun erklärt er das Wesen dieser Bezeichnung; 
(§. 128—130); hierauf macht er die Bemerkung, dass 
die sogenannten nomina arcaria gar nicht hierher, d. h. 
unter die litterarum obligatio, gehören, weil sie auf 
Zahlung, also auf Realobligation beruhen (§.131); nun 
wird hinzugefügt, dass durch arcaria nomina auch 
Peregrinen recht eigentlich (proprie) verbindlich wer
den, was bei den transscripticia nomina zweifelhaft 
sei (§. 132, 133); ausserdem werde eine litterarum 
obligatio angenommen bei chirographa und syngraphae 
(praeterea litterarum obligatio fieri videtur chi- 
rographis et syngraphis), und diese Art der Obli
gation finde nur unter Peregrinen statt (§. 134). Aus 
diesem Zusammenhang ist so viel klar, dass der 
Schriftsteller die chirographa seiner Zeit geradezu den 
arcaria nomina entgegensetzt, da er für diese eine 
Real-, für jene eine L/VeruZobligation annimmt. Zu
gleich ergibt sich ein anderer Unterschied beider Obli
gationsformen. Von den Chirographa wird behauptet, 
dass sie nur den Peregrinen angehören (§. 134, quod 
genus obligationis proprium per egrinorum est), 
während von den arcaria nomina gesagt wird, dass sie 
Pgregrinen und römischen Bürgern gemeinschaftlich 
sind (§. 132, unde proprie dicitur, arcariis nominibus 
etiam peregrinos obligari). Sollten demnach römische 
Bürger durch Chirographa verbindlich werden, so be
durfte die Urkunde noch eines speciellen, im Civilrechte 
anerkannten Obligationsgrundes, und da half die Stipu
lation aus. Schon Gaius (inst. III, §. 134) deutet dies 
an in den Worten: ita scilicet si eo nomine stipu- 
lat io non fiat. Ein Beispiel gewährt L. 40, D. 12,1, 
(de rebus creditis), wo die Worte Lucius Titius und 
Publius Maedus offenbar auf römische Bürger gehen. 
Vgl. Liebe, Die Stipulation und das einfache Ver
sprechen, S. 19—28. So gewöhnte man sich im Laufe 
der Zeit daran, die Chirographa auch gegen römische 
Bürger gelten zu lassen, freilich mit der Beschränkung, 
dass hier nicht sowol die Schrift, als vielmehr die in 
derselben enthaltene Stipulation in Betracht kam. Da
her die Klage aus dem Chirographum entweder ist die 
actio si certum petetur (Th. C. II, 27, si certum peta- 
tur de chirographis} oder die actio ex stipulatu (L. 17, 
pr. D. 44, 4, de doli mali exceptione).

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena» Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig,
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(Schluss aus Nr. 3.)
Dieses Herausheben der Stipulation als obligatorischen 
Momentes veranlasste auch die römischen Juristen, die 
Analogie der Fälle, in welchen die Stipulation zur Nume- 
ration hinzutritt, zu Hülfe zu nehmen. Hier hatte man 
sich nämlich schon frfiherhin gewöhnt, die Numeration als 
eine Art von Suspensivbedingung der Stipulationsklage 
anzusehen (L. 6, §. 1, L. 7, D. 46, 2 de norat. L. 30. 
D. de R. C. L. 126. §. 2. D. 45, 1, de V. O. Vgl. 
Conradi, de condictione luventiana p. 85 und Liebe 
a. a. O. S. 371—378) und, falls die Numeration nicht 
erfolgt war, dem Beklagten die doli exceptio zu gewäh
ren (Gaius, inst. IV, §. 116, L. 2, §. 3 D. 44, 4), wo
durch er den Kläger zwingt, den Beweis der abgeleug
neteil Zahlung zu übernehmen. Später, als die Stipu
lation aufhörte, ein nothwendiger Bestandtheil des Chi- 
rographum zu sein, machte sich unter dem Einflüsse 
der kaiserlichen Constitutionen (L. 3. u. 7, C. 4, 30, de 
non num. pec) die Ansicht geltend, dass in den Fällen, 
wo die Ausstellung eines Schuldscheines in der Ab
sicht geschieht, um ein Darlehn zu erhalten, die Aus
zahlung dieses Dariehns zur causa obligationis gehöre, 
mithin eine Vorbedingung der Klage aus dem Chiro- 
graphum sei, und, gleichwie man früherhin gegen die 
Stipulation, welche credendi^ causa eingegangen worden 
war, die doli exceptio gewährte, so gestand man jetzt 
gegen die Klage aus dem Chirographum dem Beklag
ten die non numeratae pecuniae exceptio mit gleichem 
Erfolge zu. Dass dies der Bildungsgang des Rechts 
gewesen sei, beweist nicht allein die Erwähnung der 
doli exceptio neben der non numeratae pecuniae gegen 
einfache Chirographa (L. 3. C. 4, 30) , sondern auch 
der Umstand, dass, was bei Gaius inst. IV, §. 116 doli 
mali exceptio genannt wird, in den justinianischen In
stitutionen §. 2 de exceptionibus 4, 13 geradezu non 
numeratae pecuniae exceptio heisst. Zur richtigen Er
klärung der arcaria nomina gibt Göschen in der Note 
zu GaiUs inst, IV, 131 einen Fingerzeig, indem er 
sich beruft auf das Zeugniss des Donatus zu Terentii 
Phormio V, 8. cf. 29 ed. Klotz T. II, p. 487 iube re- 

scribijper script uram idestde mensae scriptura 
dari, unde hodie additur chirographis: domo ex 
arca sua vel ex mensae scriptura und zuAdelph* 
II, 4, cf. 13 ego ad farum ibd\ tune enim in foro et 
de mensae scriptura magis, quam ex arca domo- 
que relcista pecunia numer abatur. Wirlernenaus 
diesen Stellen, dass die Römer in verschiedener Form 
Zahlung zu leisten pflegten, entweder durch Überwei
sung an die bei dem Wechseltisch niedergelegten Sum
men (ex mensae scriptura) oder durch Baarzahlung aus 
der Hauskasse (domo ex arca sua oder ex arca domo- 
que). Und daraus erklärt sich das quindecim mu- 
tua numerata mihi de domo in L.40, D. de R. C. 
(12, 1) und das decem, quae Lucius Titius ex 
arca tua mutuo acceperat in L. 26, D. de pecu
nia constituta (13, 5). Über die aus der Hauskasse 
ausgeliehenen Gelder wurde vom Herrn oder dessen 
Stellvertreter sorgfältig Buch und Rechnung geführt, 
und das Verzeichniss dieser Aussenstände heisst zur 
Zeit der classischen Juristen kalendarium. Dass nun. 
die arcaria nomina, welche schon Rein (Das Römi
sche Privatrecht, S. 321) als baare Darlehne aufgefasst 
hat, sich auf diese einzelnen, im kalendarium einge
tragenen Aussenstände beziehen, ergibt sich als un
zweifelhaft aus folgenden Umständen. Erstens werden 
jene im kalendarium eingetragenen Schuldposten nomina 
genannt (L. 39, §. 14, D. de administr. et periculo 
26, 7, L. 88. pr. D. de legatis I, 30, L. 34, §. 1 und 
L. 64, D. de legatis III, 32). Sodann wird in specieller 
Beziehung auf diese Schuldposten geradezu die arca 
als zum kalendarium gehörend, erwähnt (L. 64 D. de 
legatis III, 32). Endlich fasst auch Gaius (inst. III, 
§. 131) die arcaria nomina nur als gebuchte Darlehen 
auf, wenn er behauptet, dass sie sidi von der eigent
lichen litterarum obligatio dadurch unterscheiden, dass 
sie nicht anders Bestand haben, als wenn das Geld in 
der That gezahlt worden ist, mithin nicht eine für 
sich bestehende Obligation bilden, sondern nur als 
Zeugniss für den Abschluss, für das Bestehen einer 
Obligation gelten können. — in Not> o zu lib. I, tit. 2, 
§. 28, p- 54 berührt der Herausgeber die Controverse, 
ob auch die Aediles plebis Antheil an der Abfassung 
der Edicte gehabt haben, und citirt zur Beantwortung 
derselben die Schriften von Heineccius, Thibaut und 
Zimmern. Dabei ist die entscheidende Bemerkung des 
Theophil., Paraphr. inst. II, 2, §• 7, weggelassen, dass 
das Recht, der Jurisdiction halber zu ediciren, zu den
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Befugnissen derjenigen Magistrate gehört habe, welche 
die sella curulis gehabt hätten, und mit dem Gesammt- 
namen magistratus populi Romani bezeichnet worden 
sein. Ev vaizi vop.Q&£TOv<Ji nagä lPwgalotq ot
aQXOVTtg tw dypov tov gugaiKOvrfltiveg y.at avTOi Ty 
ol^.y Ty vnaTtxy yyovv tu Si(f>Q(n IxfyQyvTO. di
ovtoi xal diayogoi, ywixu Jf nävTtq ovopaTt xlxkyvTai ma
gistratus populi Romani. Für die Etymologie des Aus
drucks aediles curules kehrt im Folgenden y atMa y 
vnaTiyy als Bezeichnung der sella curulis wieder. Wahr
scheinlich hat der alte Institutionenerklärer diese Nach
richt aus guten Quellen geschöpft, da sie auch von 
Gaius inst. I, §. 6 „ius autem edicendi habent magistra
tus populi Romaniee in der Hauptsache bestätigt wird. 
Dass nun aber die aediles plebis vermöge ihres Magi
strates kein Recht auf die se]la curulis hatten, das 
darf aus ältern Untersuchungen als bekannt voraus
gesetzt werden.

Wenn wir von dergleichen Ausstellungen, welche 
bei der Bearbeitung älterer Werke fast unvermeidlich 
sind, absehen, so müssen wir gestehen, dass das Buch 
in der neuen Ausgabe nur gewonnen hat. Und je 
mehr wir uns auch für diese Gabe gegen den bekann
ten Herausgeber zum Danke verpflichtet fühlen, desto 
lebhafter dringt sich uns die Überzeugung auf, dass 
das Werk, welches bereits seit länger, denn einem 
Jahrhundert in den vielen, oft schnell auf einander fol
genden Ausgaben seinen Werth bewährt hat, auch in 
der jüngsten Ausstattung dazu beitragen werde, den 
Sinn für juristisch-antiquarische Forschung unter den 
Zeitgenossen zu erhalten, und zur richtigen Erklärung 
der justinianischen Rechtsquellen ein Noth- und Hülfs- 
büchlein auch fernerhin bleiben werde.

Leipzig, im October 1842. G. E. Heimbach.

Medicin.
Beobachtungen über die Kuhpocken, die Vaccination, 

Retrovaccination und Variolation der Kühe, von Ro
bert Geely, Esqu. in Aylesbury, Buckinghamshire. 
Deutsche Ausgabe, besorgt und mit einem Nachtrage 
des Verfassers für diese Ausgabe versehen von Pro
fessor Dr. F. Heim, Ritter, Regimentsarzte zu Lud
wigsburg u. s. w. Mit den 35 colorirten Kupfertafeln 
des Originals. Stuttgart, Schweizerbart. 1842. Gr. 8. 
4 Thlr.

Die seit 1798 entstandene so wichtige Lehre von der 
Vaccination hat zwei Seilen, eine praktische, in die 
Staatsarzneikunde und die Staatswirthschaftslehre ein
greifende, welche allein die Schutzkraft der Vaccine 
vor den Menschenbiattern berücksichtigt, und eine wis
senschaftliche, physiologische, welche die Metamorphose 
im Auge hat, die durch die Vaccine im thierischen und 
menschlichen Organismus erzeugt wird, und wodurch 

eine zweite Erzeugung derselben vollkommenen Krank
heit in demselben Organismus unmöglich wird. Ob
gleich nun überall im Leben die Praxis, wenn sie frucht
bringend sein soll, nur den Naturgesetzen gemäss sich 
gestalten kann, diese aber vorher, durch die Wissenschaft 
erkannt werden müssen, also die wahre Praxis in der 
Wissenschaft begründet sein muss, auch jeder gute Prak
tiker nothwendig zum Denken und zur Frage nach dem 
Grunde seines Handelns, zum Wissen gezwungen wird, 
so ist doch die erste Seite der Vaccinelehre fast allein 
gepflegt worden, auch ihr relativer Werth nicht in Ab
rede zu stellen, indem selbst durch die auch nur erst 
empirisch begriffene Vaccine nicht nur die verheeren
den Epidemien der 7—10 pCt. der Ergriffenen tödten- 
den und eine grosse Anzahl Siecher zurücklassenden 
Menschenblattern fast antiquirt worden sind, und seit 
deren Entdeckung die Population in Sorgen erregen
dem Maasstabe zunimmt, sondern auch diese Trans- 
substantiation der Menschenblatter ein allgemeines Kos- 
meticum darreicht, durch welches die Schönheit der 
Form und der Gesichtszüge des Menschengeschlechts 
vor den entstellenden Folgen der Kinderblattern glück
lich bewahrt wird. Die zweite, wissenschaftliche, die 
hier herrschenden Naturgesetze berücksichtigende Seite, 
obgleich in frühem Zeiten schon anerkannt, ist dage
gen in neuern Zeiten fast gänzlich vernachlässigt wor
den, sodass die Lehre von der Vaccine hinsichtlich 
ihrer Entstehung, ihrer physiologisch - pathologischen 
Bedeutung, ihres gesetzmässigen, die Echtheit derselben 
allein erkennen lassenden Verlaufs, ihrer Beziehung 
zu Varioloiden, Schafblattern, Equine, Hundeseuche, 
Viehseuche und zu ähnlichen Krankheiten der Haus- 
thiere, sowie hinsichtlich der formalen Metamorphose 
der Vaccine bei verschiedenen Thieren noch ganz im 
Dunkel liegt. Ref. hat schon vor Jahren öffentlich 
als Präsident der jenaischen Versammlung der Natur
forscher und Arzte Deutschlands und privatim in sei
nen Vorlesungen und sonst den Wunsch und die Auf- 
foderung ausgesprochen, hinsichtlich der Lösung der 
hier angedeuteten, für die Theorie und die Praxis so
wie für die wissenschaftliche Medicin überhaupt höchst 
wichtigen Fragen in Veterinäranstalten — da gewöhnliche 
Privatmittel hierzu nicht ausreichen — durchgreifende, 
von der Wissenschaft geleitete Versuche angestellt zu se
hen, ist aber bis jetzt gescheitert an der empirisch-prak
tischen, die Förderung und Federung der Wissenschaft 
ignorirenden Richtung der Zeit. Konnte doch selbst eine 
Medicinalpolizeibehörde auf eine Auffoderung dieser 
Art von ihrem Standpunkte aus nur die Antwort er- 
theilen: dass dergleichen Versuche keinen unmittelba
ren praktischen Nutzen zur Folge hätten.— Somit wird 
einer spätem Zeit die Würdigung dieser höhern Ver
hältnisse vorbehalten bleiben, und begnügen wir uns 
einstweilen mit Dem, was die Gegenwart mit ihren em
pirischen Bestrebungen zu bringen versucht.
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Die vorliegende Schrift eines Engländers hat, wie 

zu erwarten, vorzugsweise nur die praktische Seite un- 
sers Gegenstandes im Auge. Sie leidet überdem an 
der gewöhnlichen Einseitigkeit jenseit des Kanals, mit 
den deutschen Arbeiten gar nicht oder nicht hinlänglich 
bekannt zu sein, tritt indessen, wie der Reichthum der 
Abbildungen zeigt, mit einer äussern Wichtigkeit auf, 
die auch den in diesem Zweige nicht namenlosen Über
setzer zu seiner Arbeit und zur Mittheilung der Ori- 
Sinalabbildungen verführt zu haben scheint. Die fol
gende Untersuchung wird zeigen, welche praktische 
Resultate diese Schrift ungeachtet ihrer Einseitigkeit 
gegeben hat, und welcher Werth ihr, wenn auch nur 
in dieser Hinsicht, für das deutsche Publicum zusteht.

Die Schrift zerfällt in acht Abschnitte. Im er
sten, überschrieben: „Topographie“, handelt der Verf. 
S. 1—13 von der Eigentümlichkeit der Gegend, in 
welcher er seine Versuche angestellt hat. — Der zweite 
Abschnitt, von S. 14 — 50, gibt „Allgemeine Betrach
tungen über die Kuhpocken“ und eine Beschreibung 
des Verlaufs der in Viehställen bei milchenden Kühen 
in England nicht selten vorkommenden Form, die in
dessen, da sie der physiologisch - pathologischen Basis 
entbehrt, Manches zu wünschen, übrig lässt. Die Frage: 
ob die Vaccine der Kuh nur durch Übertragung der 
Menschenblatter, oder originär entstehe, wird bespro
chen , aber nicht gelöst. Die Akme der Krankheit 
wird am 10. —12. Tage, und die Dauer der ganzen 
Krankheit auf 20 — 23 Tage angenommen, was dem 
Verlaufe der Kuhpocke beim Menschen entspricht. S. 
36 wird der eigentümliche anatomische Bau der Kuh
pocke folgendermassen beschrieben: „Die Färbung, 
der harte Rand und die Centralvertiefung der Pustel 
hängt von einer neu erzeugten Membran ab, die sich 
im Corium bildet und von den Papillen abgesondert 
wird. Sie erhebt sich gürtelförmig und ist in innigem 
Zusammenhänge mit der Epidermis. Sie hat eine zel
lige Structur, in welcher eine klare, viscide Lymphe 
secernirt und eingeschlossen wird. Die Zellen erschei
nen in zwei concentrischen Reihen und sind durch 
weissliche, strahlenförmige Fächer (wol Scheidewände) 
von einander getrennt, die in ihren convergirenden 
Enden durch ein Centralband vereinigt sind. Der trübe 
Centralpunkt, welcher den ersten Übergang des Knöt
chens in die Pustel marquirt, und der jetzt dunkler 
und deutlicher wird, scheint von dem grössern oder ge
ringem Grade der Lostrennung und Eintrocknung der 
Epidermis abzuhängen, welche über eine höhlenartige 
Vertiefung gespannt ist, in der eine kleine Quantität 
einer halbgeronnenen lymphähnlichen Materie, manch
mal auch eine trübe, opake Flüssigkeit enthalten ist.“ 
Eine mikroskopische Untersuchung und Entwickelungs- 
geschicnte nebst Abbildung dieses charakteristischen 
Baues (der unser» Wissens auch bm der Menschen
blatter und bei der Schafblatter stattfindet) wird nicht 

gegeben, aber anschaulich wird der Übergang der 
Lymphbildung in Eiterbildung zur Zeit der Krisis, wo
durch der zellige Bau zerstört wird und die bisher 
platte Blatter in eine halbkugelige Pustel übergeht, dar
gestellt. Auf die Entstehung der Eiterkügelchen in der 
früher hellen Lymphe ist aber wieder nicht Rücksicht 
genommen. Sodann wird der rothe Hof, der Sitz der 
Blatter nur an dem Euter oder deren Zitzen, die 
oft verschiedene Grösse und die Farbe der Kuhpocke 
beschrieben. Im dritten Abschnitte, S. 51—59 ? wird 
„von den zufälligen Kuhpocken bei Menschen “ ge
handelt, wobei aber nicht genug berücksichtigt wird, 
dass Menschen, die schon echte Menschen- oder Kuh
blattern überstanden haben, nur noch von Varioloiden 
und von unechten, örtlichen Menschen- oder Kuhblat
tern befallen werden können, und dass eine vollkom
mene zweite Vaccine, bei früher Vaccinirten, immer 
eine frühere falsche Krankheit vorausssetzt. — Der 
vierte Abschnitt, S. 60—78, „Originäre Lymphe“ be
zeichnet, gibt das Bekannte. Empirisch wird bemerkt, 
dass die beste Lymphe aus der Blatter vor ihrer Zu
spitzung, also, pathologisch gesprochen, vor der Kri
sis, erhalten werde. — Hinsichtlich der Gefahr der 
Impfung aus Blattern, die schon in Eiterung überge
gangen sind (welche bekanntlich leicht falsche, nicht 
schützende Kuhblattern gibt und die Hauptursache des 
ungegründeten Vorwurfs ist, dass die Vaccine nicht 
sicher vor den vollkommenen Menschen blättern schütze), 
wird blos bemerkt, dass sich hinsichtlich der Fähigkeit 
dieser eiternden Blattern, mehr als das specifische Se- 
cretum hervorzubringen, in manchen Fällen Vieles ein
wenden liesse; mit welcher Äusserung jedoch in Wi
derspruch zu stehen scheint, wenn gleich darauf ge
sagt wird: gute Borken verdienen bei passenden Indi
viduen eben so viel Vertrauen als flüssige Lymphe. — 
Interessant ist S. 65 die Beschreibung des häufig ganz 
irregulären Verlaufs der Impfung der Menschen mit 
von Thieren genommener Lymphe, welcher sich erst 
mit femerm Fortimpfen menschlicher Individuen ver
liert; eine Erscheinung, welche auch häufig in Deutsch
land beobachtet, aber hinsichtlich der Ursache noch 
nicht aufgeklärt ist, daher eine weiteie Berücksichtigung 
fodert.

Der fünfte Abschnitt, 8. by 105, handelt von der 
„Impfung der Kuh mit humanisirter Lymphe, oder von 
der Retrovaccination“. Das allgemeine Resultat dieser 
Operation war, dass die Ansteckung des Thieres von 
Menschen schwieriger erfolgte, als umgekehrt, und dass 
manche Kuh ganz unempfänglich für die Ansteckung 
erschien. Ebenso war der Erfolg der Impfung unsi
cherer, wenn von der retrovaccinirten Kuh die Vaccine 
zurück auf den Menschen übertragen wurde, welche 
Unsicherheit, gleichwie der irreguläre erste Verlauf, 
bei fernerer Vaccination der Menschen aufhörte; eine 
Erscheinung, die dahin deutet, dass — die Identität
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•der Variola und der Vaccine vorausgesetzt — das 
Thier die Krankheit des Menschen zwar annimmt, aber 
unvollkommen wiedererzeugt, der Natur des Thieres 
gemäss metamorphosirt, ihr also einen leichtern Cha? 
rakter mittheilt; was mit der physiologischen Bedeu
tung der Vaccination übereinstimmt. Aus gleichem 
Grunde scheint auch Ansteckung von Thier auf Thier 
leichter stattzufinden. — Der Verf. schliesst hieraus, 
dass nach diesen Erfahrungen die Retrovaccination der 
Kuh nicht vermöge, der Kuhblatternlymphe eine grös
sere Schutzfähigkeit zu ertheilen; ein Schluss, dem eine 
geläuterte Physiologie ihren Beifall nicht versagen wird.

Im sechsten Abschnitte, S. 106—135, wird die „Ver
wandtschaft der Kuhpocken mit den Menschenblattern“ 
besprochen. Der wichtigste Gegenstand im Buche. Der 
Verf. kommt nach leider nur an drei Thieren gemach
ten und nicht immer concis und deutlich beschriebenen 
Impfungen der Variola zu dem Resultate.

1) Impfungen junger Rinder mit Variolalymphe an 
der Vulva erzeugten vollkommene Kuhblattern, und die 
Thiere blieben bei späterer Revariolation und Revac- 
cination frei von der Krankheit:

2) Variolaimpfung und Vaccineimpfung verliefen 
an demselben Thiere neben einander, die erste aber 
mit grösserer Intensität der Entzündung. (Eine Er
scheinung, die auch in Deutschland bei von Variola 
bereits angesteckten vaccinirten Kindern vorkommt. 
Variola und Vaccine, obgleich ihrer Natur nach iden
tisch und sich späterhin compensirend, bilden doch 
zwei für sich verlaufende individuelle Krankheitspro- 
cesse.)

3) Äusser den Impfpusteln erschienen keine Blat
ternpusteln an den übrigen Theilen des Körpers.

4) Die Übertragung der Variola auf das Thier ist 
schwieriger, als die Übertragung der Vaccine vom 
Menschen auf das Thier, daher auch leichter die Über
tragung der Vaccine vom Thier aufs Thier. Die An
steckung erfolgt also leichter, wenn die Variola schon 
durch das Thier zur Vaccine metamorphosirt worden.

Im siebenten Abschnitt, S. 136—160, wird die „Wir
kung der Variolo-vaccinelymphe (d. h. der Impfung mit 
Lymphe von der durch Variolaimpfung der Kuh er
zeugten Vaccine) beim Menschen“ angegeben. Wie 
zu erwarten, entstand und konnte nur wahre Vaccine 
entstehen. Es fällt indessen hier auf, dass die Impf
methode nicht hinlänglich genau beschrieben ist. Nach 
den Abbildungen zu urtheilen, geschah die Impfung zum 
Theil mit Kreuzschnitten in die Epidermis, oder, nach 
einer Angabe im Text, mit in der Impfwunde sitzen ge
lassenen Impfstäbchen; eine Methode, die auf dieregel
mässige Form der Kuhblatter von störendem Einfluss 
sein kann, wenn sie neben der Vaccineentzündung eine 
traumatische Entzündung erzeugt, jedenfalls nicht den

normalsten Verlauf zu garantiren geeignet ist. Über
haupt scheint der Verf. die nach einer vollkommen 
verlaufenden Variola oder Vaccine bei einer zweiten 
Impfung folgenden örtlichen Blattern, sowie die durch 
Impfung mit Vaccineeiter leicht entstehenden falschen 
Blattern nicht zu kennen. Wenn hier und an andern 
Orten der Verf. von Bersten der normalen Blatter vor 
der Eiterung und von Lympherguss auf der Blatter in 
der Centralvertiefung derselben spricht, so deutet auch 
dies auf Verwechselung des normalen und abnormen 
Verlaufs. Zu tadeln ist ferner, dass häufig in dersel
ben Zeit und an demselben Individuum mit Variolo- 
vaccine- und mit Retrovaccinelymphe geimpft wurde.

Der „Nachtrag des Verf. zu der deutschen Aus
gabe“' im achten Abschnitte, S. 161—176, erwähnt ei
niger gelungenen Impfungen der Kühe mit Menschen
blatternlymphe in andern Gegenden Englands, und gibt 
Nachbemerkungen über die Identität der Variola und 
der Vaccine, sowie Nachricht von Entstehung der letz
tem bei Kühen durch zufällige allgemeine Ansteckung 
von an Variola erkrankten Menschen.

Die Abbildungen geben Taf. 1. 2 eine Darstellung 
der originären Vaccine am Euter milchender Kühe:; 
Taf. 3 — 8 Vaccine, durch Retrovaccination von Men
schen auf die junge Kuh erzeugt; Taf. 9—21 Variola-* 
tion der Kuh; Taf. 22—35 Variolo-vaccination bei Men
schen. Die Zeichnung der Pusteln und ihres Baues 
haben aber nicht die Nettigkeit und Sorgfalt der Aus
führung, wie man sie in neuern Zeiten bei Abbildung 
naturhistorischer und pathologischer Gegenstände in 
Deutschland zu finden gewohnt ist. Dazu ist die Co- 
lorirung der Gegenstände roh, fabrikmässig überstri
chen, häufig zu grell.

Wollen wir nun nach dieser Inhaltsmittheilung das 
Resultat der Untersuchung des Verf. übersehen, so ist- 
vorzubemerken, dass Versuche Fragen an die Natur 
sind, die nicht ins Blinde hinein gestellt werden kön
nen, wenn sie Erfolg haben sollen, sondern deren Auf- . 
Stellung eine richtige allgemeine Ansicht, Kenntniss. 
allgemeiner Naturgesetze vorangehen muss. Nur von 
Vernunfterkenntniss geleitete Fragen erhalten Antwort, 
irrationelle keine oder unverständliche. Ohne eine voll
kommene Kenntniss der allgemeinen pathologischen 
Gesetze des typischen und organischen Verlaufs des 
Krankheitsprocesses überhaupt, wie sie allein eine 
wissenschaftliche allgemeine Pathologie geben kann, 
und ohne durch die bisherigen Erfahrungen gegebene 
allgemeine Ansicht von dem Wesen der Kuhblattern, 
werden alle blos empirisc^ und willkürlich angestellten 
Versuche ohne fruchtbringendes Resultat und die wich
tigsten Fragen unerledigt bleiben müssen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Retrovaccination und Variolation der Kühe, von Ro
bert Ceely.

(Schluss aus Nr. 4.)

Was die innern Verhältnisse der Kuhblattern, dieser in 
der pathologischen Geschichte der Menschheit wichtig
sten Entdeckung der neuern Zeit, betrifft, so scheinen 
uns folgende Erfahrungssätze, die wir, unbekümmert um 
die oft widersinnigsten Behauptungen älterer und neue
rer Zeit, in vieljähriger eigener Praxis bestätigt und all
gemeinen pathologischen Gesetzen entsprechend gefun
den haben, bis auf Weiteres allen fernem fragenden 
Experimenten zu Grunde zu legen sein.

1) Die Variola ist eine allgemeine Entwickelungs
krankheit des kindlichen Alters, befällt daher in der 
vollkommenen Form den Menschen nur einmal. Nur 
diese Annahme, die Ref. schon 1812 in einem Antritts
programm aussprach, vermag die Schutzkraft der Vac
cine, sowie, dass es kein Recidiv und keine chronische 
Form, als stete ununterbrochene Reihe derselben Krank
heit, der Variola und der Vaccine gibt, vollständig zu 
erklären.

2) Die Kuhblattern sind identisch mit den Men
schenblattern; sie entstanden früher hur originär durch 
zufällige Übertragung des Variolacontagiums durch mel
kende Mägde auf die Kuh, daher sie früher nur bei 
milchenden Kühen und an deren Zitzen, nie bei Käl
bern und Stieren erschienen, und nur sporadisch; daher 
die originäre Entstehung derselben mit der Seltenheit 
der Variola abnimmt, und daher gegenwärtig die ab
sichtliche Erzeugung derselben durch Impfen der Kühe 
mit Vaccinecontagium, die secundäre Erzeugung der
selben, ein schon ganz gewöhnliches Experiment ist. 
Wahre Epizootien, originär aber spontan durch den 
Organismus der Kuh und in ganzen Heerden erzeugt, 
der Kuh eigenthümlich, kommen daher nicht vor.

3) Die wahren und echten, als allgemeine Krank
heit des ganzen Organismus erscheinenden, die Variola 
compensirenden und daher vor derselben späterhin 
schützenden Kuhblattern, entstehen nur bei einem mensch
lichen Individuum, welches früher noch nicht wahre 
und vollkommene Variola oder Vaccine hatte; folgt 
nothwendig, wenn Variola und Vaccine identisch sind, 
und die vollkommene Variola als Entwickelungskrank
heit den Menschen* nur einmal befällt.

4) Unechte Kuhblattern dagegen entstehen bei Men
schen in zweifacher Weise und Form, theils nämlich 
als örtliche Kuhblattern, gleich der örtlichen Variola, er
zeugt durch eine zweite örtliche Ansteckung der Haut, = 
Impfung, nach vollkommenen Menschen- oder Kuhblat
tern, theils als falsche Kuhblattern (Vaccinella vacci- 
nica, Lüders), die als allgemeine Krankheit durch Im
pfung mit Kuhblattereiter, also mit nach dem 10.—12. 
Tage des Verlaufs der Kuhblatter aufgenommenen, 
vielleicht auch durch anderweitige Einflüsse in seiner 
Zeugungskraft geschwächten Impfstof! nicht selten ent
steht, welche aber durch ihren schnellem Verlauf, 
Abweichung der Form der Blatter, flüssigem Eiter und 
gelber Kruste der Blatter sich wesentlich von den ech
ten Kuhblattern unterscheidet, zwar auch, durch Im
pfung übertragen, dieselbe allgemeine Krankheit gibt, 
aber nicht vor den vollkommenen Menschen- und Kuh
blattern schützt. Sie ist am besten von Sacco beschrie
ben und abgebildet und gibt die abnorme Form, welche 
häufig von nachlässigen oder das typische Gesetz des 

^Verlaufs dei* echten Blattern nicht kennenden Ärzten 
und Chirurgen, daher wol häufiger in England erzeugt 
und nicht von den echten Kuhblattern unterschieden 
wird, aber zu der irrigen Ansicht Gelegenheit gegeben 
hat, dass die Vaccine nicht absolut, sondern nur auf 
eine bestimmte Reihe von Jahren vor den Menschen
blattern schütze; indem diese falsche Blatter allerdings 
nicht schützt.

5) Die Variola und die Vaccine sind, gleich den 
Masern, dem Scharlach und dem Nervenfieber, nicht 
örtliche Hautkrankheit, sondern eine allgemeine Krank
heit des ganzen Organismus, die, wenn ursprünglich 
durch örtliche Ansteckung der Haut erzeugt, an der Impf
stelle ihren Ausgangs- und Concentrationspunkt hat, 
daher nur an diesem in der Vaccine eine Pustel, =t vario- 
lose, in Eiterung übergehende Entzündung bildet. Daher 
gibt es bei ursprünglich allgemeiner Ansteckung des 
ganzen Körpers eine mit einer Contradictio in adiecto 
von Antenrieth sogenannte Febris exanthematica ex- 
anthemate carens, einen Morbus variolosus, morbillosus? 
scarlatinosus sine exanthemate, diese crux der sympto
matischen Pathologen. Bei der Impfung schützt daher, 
— was schon Jenner aussprach — eine vollkommene 
und echte Vaccineblatter, indem dann nothwendig der 
ganze Organismus metamorphosirt wird, eben so sicher, 
als mehre; und wenn vorgeschlagen ist, bis 16 Impf
pusteln zu erzeugen, um die Variola sicher zu compen- 
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siren, so muss gefragt werden, warum, wenn eine 
Blatter nicht schützt, nicht 100 Impfpusteln verlangt 
werden.

6) Die Eigenthümlichkeit des Organismus der Kuh, 
vielleicht als pflanzenfressendes Thier, metamorphosirt 
den Verlauf und die Form und die Farbe der Men
schenblatter, macht sie zur Kuhblatter. Equine des 
Pferdes, die Mauke, scheint nach den bisherigen Ver
suchen identisch mit der Vaccine, also auch mit der 
Variola zu sein, daher auch wahrscheinlich nicht dem 
Thiere spontan, eigenthumlich, sondern nur durch Über
tragung vom Menschen entstanden, daher, gleich der 
Vaccine, nicht epizootisch bei Pferden erscheinend.

7) Der Bau der Vaccineblatter, und höchst wahr
scheinlich auch der Menschenblatter, und ziemlich ge
wiss (wegen der gleichen platten Gestalt) der Schaf
blatter, unterscheidet sich auf eigenthümliche Weise von 
allen andern in Pustelbildung übergehenden örtlichen 
Entzündungen, durch ein Aggregat von ziemlich gleich 
grossen, im Durchmesser etwa Linie haltenden Zel
len, welche sich um den nabelförmig vertieften Cen
tralpunkt der Blattern ordnen und die runde, in der 
Mitte vertiefte, eine gleichförmige Erhabenheit bildende, 
daher platte Forni der Vaccineblatter vor ihrer Eiterung 
geben. Ref. hat diesen Bau schon seit Decennien sei
nen Zuhörern demonstrirt; später haben ihn Gendrin 
und neuerdings Prinz (Praktische Abhandlung über die 
Wiedererzeugung der Kuhpockenlymphe u. s. w. Dres
den, 1839) beschrieben und abgebildet. Ob er sich 
auch, äusser bei der Menschen- und Schalblatter, auch 
bei der Equine findet, ist eine Frage, an deren Lösung 
sich unsere mikroskopische Pathologie mit näherer Un
tersuchung der Entstehung, Entwickelung und des Baues 
dieser Zellen versuchen sollte.

8) Die Kuhblatter des Menschen erhält ihre Natur 
und ihre Eigenschaft, die Variola zu compensiren, ste
tig und ungeschwächt, wenngleich sie durch viele Ge
nerationen hindurch wiedererzeugt worden ist, jedoch 
mit der nothwendigen Voraussetzung, dass immer echte 
Kuhblattern erzeugt worden sind. Alle Bedenken und 
Widersprüche gegen diesen den Werth der Kuhblattern 
als Schutzblattern völlig anerkennenden Satz entsprin
gen aus der so häufigen Verwechselung dieser echten 
und wahren Kuhblatter mit der unechten und falschen 
Kuhblatter, welche nicht schützt. Die Retrovaccination 
zur secundären Erzeugung der Kuhblattern am Thiere 
ist daher ganz überflüssig, und Jenner’s im J. 1800 
gegebener Ausspruch: „Wir sind zu der Erwartung be
rechtigt, dass die Wirkung der menschlichen Kuhblat
ternlymphe unverändert fortbestehen, und man sich nicht 
genöthigt sehen werde, einen frischen Ersatz von der 
Kuh zu machen“, ist durch mehr als 40jährige Erfah
rung bestätigt worden.

9) Vollkommene, echte, in ihrem Verlaufe nicht 
gestörte Vaccine gibt keine Nachkrankheiten, weder 

der Haut noch anderer Organe; so wenig, wie normale 
Zahn- und Menstrualentwickelung Krankheiten zurück
lässt; und der Glaube der Laien, es könne von dem 
thierischen Stoff der Lymphe, wenn er nicht völlig und 
materiell in der Vaccineblatter ausgeschieden werde, 
ein Krankheitsstoff im Körper Zurückbleiben, beruht 
auf falscher humoral-pathologischer Ansicht, und erle
digt sich, wenn man die Blatternkrankheit als Entwicke- 
lungsprocess, als physiologischen Vorgang, und Variola 
und Vaccine für identisch erkannt hat. — Wohl aber 
kann mit der Vaccinelymphe zugleich Contagium der 
Syphilis, der Scabies, der Masern und anderen anstecken
den Krankheiten übertragen, und Vaccine mit diesen 
Krankheiten complicirt erzeugt werden, wenn derVac- 
cineimpfstoff von an dieser Krankheit leidenden Orga
nen oder Menschen genommen wird. — Ebenso kön
nen, aber als Nachkrankheiten im Zeiträume der Ge
nesung der Vaccinekrankkeit, andere Krankheiten, 
Scrofeln, Rhachitis, Entzündungen, Impetigines u. s. w. 
entstehen, wenn solche Schädlichkeiten einwirken, die 
sie hervorzurufen fähig sind; welche Nachkrankheiten 
aber nicht unmittelbare Folge der Vaccine sind.—■ Glei
cherweise muss Störung des normalen Verlaufs der 
Vaccine entstehen, wenn dieselbe bei kranken Kindern 
erzeugt wird, indem der kranke Boden, auf welchem 
dieselbe hervorgerufen wird, nothwendig die Qualität 
und Form derselben modificiren muss. Alle diese For
men, und so auch, wenn die Vaccineblatter während 
ihrer Entwickelung durch mechanische Verletzung 
u. s. w. in ihrem normalen Verlaufe beeinträchtigt, 
mit traumatischer Entzündung complicirt wird, gehören 
in die Katagorie des anomalen, gestörten Verlaufs der 
Vaccine, und die Schutzkraft derselben, sowol für das 
sie tragende Individuum als auch bei fernerer Übertra
gung durch die Lymphe derselben muss billig in Zwei
fel gezogen werden.

10) Die Varioloiden sind weder vollkommene, noch 
örtliche, noch falsche Menschenblattern, sondern wahre 
und echte, aber unvollkommene Variolae. durch Conta
gium der Variola oder der Variolois zum zweiten Male 
(gleich der zweiten unvollkommenen Maser- und Schar
lachkrankheit) bei Menschen erzeugt, die schon voll
kommene Variola oder Vaccine überstanden haben, und 
die hierdurch einen unvollkommneren, daher leichtern 
Krankheitsprocess darstellen, in welchem die örtliche 
Entzündung der Blatter im Allgemeinen nur in unvoll- 
komnene Eiterung übergeht. Vor diesen Varioloiden 
schützen weder wahre Variola noch Vaccine; sie kön
nen, wie die Erfahrung gezeigt hat, nach Wochen oder 
nach Jahren auf diese folgen; sie geben aber, da sie 
nur die unvollkommene, aber wahre Variola darstellen, 
den unwidersprechlichen Beweis, dass die wahre, voll
kommene Vaccine (wie die wahre geimpfte Variola) 
vor der vollkommenen Variola schützt. Hiermit ist auch 
der Vorwurf und resp. die Hoffnung, die Vaccine 
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schütze auf eine Reihe von Jahren vor den Varioloiden, 
völlig beseitigt. Dass die Variolois, als unvollkommene, 
aber echte Variola, bei nicht Vaccinirten oder Vario- 
lirten, also bei Menschen, welche zur Bildung der voll
kommenen Variola noch Anlage haben, die vollkom
mene Variola erzeugt — wie zahlreiche Erfahrungen 
beweisen —. folgt und erklärt sich von selbst.

H) Die Varicellen haben zwar in ihrer pathoge- 
Betischen Erscheinung, sowie dass sie nur einmal den 
Menschen und nur das kindliche Alter befallen, eine 
grosse Ähnlichkeit mit den Variolis. Sie sind aber 
eine von denselben, wie von den unechten örtlichen, 
falschen allgemeinen, und unvollkommenen Variolis (den 
Varioloiden) und von der Vaccine ganz verschiedene 
Krankheit, stehen in keiner Wechselbeziehung zu den 
Variolis und ihren Nebenformen, und bleiben daher 
hier äusser Berücksichtigung.

Äusser diesen durch die Erfahrung bewährten 
Grundgesetzen möchten dagegen folgende, auch in vor
liegender Schrift zum Theil ganz unberührt gebliebene, 
theils ungelöste Fragen noch durch fernere Untersu
chung zu beantworten sein, die wir daher zugleich 
i»it dem Wunsche, dass wissenschaftlich gebildete Vor
steher von Veterinäranstalten und Physiologen sie be
rücksichtigen möchten, hierher setzen.

1) Wie verhalten sich die Schafblattern zu der 
Variola und Vaccine? Nach einigen Versuchen sollen 
sie mit denselben identisch sein. Dagegen scheint zu 
sprechen, dass sie epizootisch in ganzen Heerden er
scheinen, also doch wol nicht durch Übertragung der 
Variola oder Vaccine, sondern spontan vom Schafe 
erzeugt. Auch ist der typische Verlauf langsamer als 
der der Vaccine, fodert nach eigenen Beobachtungen 
über vier Wochen.

2) Das Gleiche gilt von der Hundekrankheit bei 
jungen Hunden, die nach einigen Versuchen durch 
Vaccineimpfung erzeugt worden sein soll, aber auch 
spontan erscheint.

3) Welche andere Thierkrankheiten haben Identi
tät oder Analogie mit der Variola und der Vaccine ? 
Nach Angabe Reisender entstehen in Beludschistan und 
Ostindien Kameelblattern durch Impfung der Vaccine. 
Ziegen, Esel scheinen in dieser Hinsicht noch. nicht 
berücksichtigt; ebensowenig der Unterschied der gras
fressenden und der fleischfressenden Hausthiere, oder 
wilden grasfressenden Thiere. Dabei möchte noch in den 
Kreis der experimentalen Untersuchung die Viehseuche, 
Lues pecorum, zu ziehen sein, welche, je nach
dem verschiedene Organe besonders ergriffen werden, 
als Milzbrand, Klauenseuche, Lungenfäule u. s. w. in 
der eterinärkuude aufgeführt wird, durch örtliche 
Übertragung = Impfung einen leichtern Verlauf erzeugt 
und höchst wahrscheinlich das Thier nur einmal befällt, 
und welche Krankheit schon ältere Ärzte (Ramazzini, 
Fr. Hoffmann) mit den Blattern, v. Hildenbrand mit dem 

Nervenfieber verglichen und deren Erzeugung durch 
Pestcontagium zu versuchen, Schnurrer vorschlug, um 
dadurch vielleicht bei dem Menschen durch Rück
impfung eine modificirte Pest, und also, gleich den 
Kuhblattern für die Menschenblattern, ein Compen- 
sations- und Schutzmittel vor der wahren orientalischen 
Pest zu erzeugen. Näher, und im Falle des Gelingens 
von dem wichtigsten praktischen Nutzen, liegt eine an
dere, vom Ref. schon vor vielen Jahren in seinen Vor
lesungen aufgeworfene Frage: ob nicht die schwarze 
Blatter, Pustula maligna. nämlich die durch örtliche 
Ansteckung, = Impfung der Viehseuche im Menschen er
zeugte Krankheit, die Identität oder Analogie des Ner
venfiebers mit der Viehseuche vorausgesetzt, das Nerven
fieber und seine endemischen Formen, als Pest, Typhus 
und gelbes Fieber, compensire, also gleich der Vaccine 
vor der Variola, vor der Pest u. s. w. ein Schutzmittel 
abgeben könne.

4) Absichtliche Impfung mit Variola- undVaccine- 
contagium ist bisher nur in der Epidermis gemacht. 
Wie verhält sich die Übertragung dieses Contagiums auf 
Fleischwunden, also auf andere Gewebe, als das der 
Oberhaut? Nach bisherigen zufällig gemachten Beobach
tungen, scheint die örtliche Reaction, die örtliche Pu
stel, dann weit heftiger zu sein , leicht in Brand über
gehende Entzündungs, = Geschwür, zu erzeugen. Eine 
S. 137 der vorliegenden Schrift mitgetheilte Beobach
tung dürfte hierher gehören.

5) Eine scheinbar unbedeutende Erscheinung, die 
aber pathologisch wichtig ist, zeigt die Entstehung der 
geimpften Vaccine am dritten Tage nach der Impfung, 
als Stigma, nicht in der Impfwunde der Epidermis, 
sondern Linie neben derselben. Die zuerst örtliche 
Vaccine bildet sich daher nicht in den Wänden der feinen 
Schnittwunde, sondern in der unverletzten Nähe der 
Epidermis. Dass zu dieser Beobachtung die Impfung lege 
artis, durch einen feinen, einfachen, blos die Epider
mis verletzenden, nicht blutenden Schnitt gemacht wer
den müsse, versteht sich von selbst. — Die Erklärung 
dieser Erscheinung ist noch Desiderat.

6) Ob eine den Varioloiden entsprechende Krank
heit bei dem Rindvieh vorkommt, und wie sie sich bei 
diesen zu der Vaccine verhalte, ist noch nicht berück
sichtigt.

7) Die durch ursprünglich örtliche Ansteckung der 
Haut erzeugte Variola gibt, wie die geimpften Masern 
und geimpfte Rindviehseuche, einen leichtern und den
noch vollkommenen, daher vor dem zweiten Befallen- 
werden schützenden Verlauf, als die durch ursprüng
lich allgemeine Ansteckung erzeugte Krankheit, sodass 
nach approximativer Berechnung die Sterblichkeit bei 
der Variola von der Ergriffenen bis auf 2/iooo herab
sinkt. Diese durch die Erfahrung gegebene Thatsache, 
auf welcher die Lehre von der Impfung der genannten
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Krankheiten zur Erzeugung der mildern Form beruht, 
ist physiologisch noch gänzlich unerklärt.

Kommen wir nun zurück auf unsern Verf., und 
legen wir diesen Maasstab Dessen, was in der Lehre 
von der Vaccination noch zu leisten ist, an Das, was 
der Verf. in der hier angezeigten Schrift geleistet 
hat, so finden wir, dass zwar hinsichtlich der Variola- 
tion der Kühe und der Retrovaccination der Kühe und 
Menschen mancherlei Versuche vorliegen, die aber, da 
sie vom rein empirischen Standpunkte aus und ohne 
von einer wissenschaftlichen Pathologie geleitet zu 
sein, angestellt sind, keine Einsicht der hier im Innern 
waltenden Naturgesetze geben, und eine Wiederholung 
mit Berücksichtigung aller angegebenen Momente 
nöthig machen, um hierdurch zu allgemeinen und wis
senschaftlich begründeten Resultaten zu gelangen, und 
somit die seit 40 Jahren im Kreise der Empirie sich 
bewegende Lehre von der Vaccination zu einer die 
physiologischen Gesetze derselben kennenden Wissen
schaft zu erheben.

Wir haben der in der empirischen Pathologie un
bedeutendsten Krankheit, die therapeutisch beim nor
malen Verlauf nur völlige Passivität des Arztes in An
spruch nimmt, einen ausgedehntem Raum in unsern 
Blättern gewidmet, als jener Pathologie nöthig scheinen 
möchte. Bedenkt man indessen , dass der Inhalt einer 
dem unbewaffneten Auge kaum sichtbaren Vaccinezelle, 
ja ein Atom desselben hinreicht, in seiner Propagation 
das ganze Menschengeschlecht vor der Blatternseuche 
zu bewahren und Millionen Menschen vor dem Tode 
zu schützen , so wird die hieraus entspringende hohe 
physiologische Bedeutung dieser Krankheit jede Recht
fertigung unnöthig machen.

Dr. D. G. Kieser.

Katechetik.
Katechetik von Lorenz Krausshold 3 Pfarrer und Be- 

zirksschulinspector zu Fürth. Erlangen, Enke. 1843. 
Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Überblickt man die katechetische Literatur, dann er
scheint die jüngste Zeit als eine in katechetischen Pro- 
ductionen weniger fruchtbare, wenigstens wenn man 
das im katechetischen Fache Geleistete mit Dem ver
gleicht , was auf andern Feldern der Pädagogik und 
praktischen Theologie hervorgebracht wurde. Theils 
die theoretische, theils die praktische Katechetik haben 
in unserer Zeit wenigere Bearbeiter gefunden , als frü
her, und namentlich sind seit Dinter und Dolz wenige 
Musterkatechesationen geliefert worden. Darum hat 
man im Allgemeinen das Erscheinen einer neuen Kate
chetik unstreitig als ein erfreuliches Zeichen zu betrach

ten, zumal wenn solche Schrift durch ihre Zweckmäs
sigkeit das von manchen Lehrern in Schule und Kirche 
vernachlässigte katechetische Studium wirklich för
dert. Inwiefern nun dieses der hier anzuzeigenden Ka
techetik nachgerühmt werden kann, mag Nachstehen
des darthun.

Die nächste Veranlassung zu seiner Schrift erhielt 
der Verf. in dem Wunsche des Verlegers, eine zeit
gemässe Umarbeitung des Dinter’schen Werkes: Die 
vorzüglichsten Regeln der Katechetik u. s. w. zu be
sorgen. Mit Recht ging aber Hr. K. auf die Erfüllung 
dieses Wunsches nicht ein; denn hätte er bei seinen 
theologischen Ansichten, welche von Dinter’s Glaubens
system ebenso abweichen, wie die Nacht vom Tage, 
die Dinter’sche Schrift erscheinen lassen wollen, so 
musste eine katechetische Karikatur zum Vorschein 
kommen, an welcher man die ursprüngliche Gestaltung 
nicht mehr erkannt haben würde. Der Verf. that mit
hin weit besser, ein eigenes, selbständiges katechetiches 
Werk zu Tage zu fördern, in welchem, wie erwähnt, 
die Katechetik eine tiefere, gründlichere und christ
lichere Bearbeitung finden sollte, als sie bisher in deir 
protestantischen Kirche gefunden hat.

Eine entfernter liegende Veranlassung zur Heraus
gabe seiner Schrift fand Hr. K. darin, dass das Kate- 
chisiren namentlich von den Predigern, welchen im Kö
nigreiche Baiern fast ausschliesslich der Religionsunter
richt der Jugend übertragen ist, vernachlässigt werde. 
Er sagt in dieser Hinsicht S. 7 des Vorworts: „Es ist 
wol keine zu kühne Behauptung, dass, wenn man un
ter zehn Predigern fünf gute findet, man unter fünf 
Katecheten kaum einen guten finden dürfte. Schlecht 
zu predigen, schämen sich die Meisten (?), schlecht zu 
katechisiren, die Wenigsten. Auf seine Predigt präpa- 
rirt sich fast Jeder gewissenhaft, auf die Katechese 
fast Niemand (?); der glaubt Jeder gewachsen zu sein,, 
obschon Jeder gestehen muss, dass eine gute Katechese 
wohl noch schwerer sei, als eine gute Predigt. Viel
leicht schenken die Behörden der katechetischen Wirk-, 
samkeit der Geistlichen zu wenig Aufmerksamkeit. Ein 
gut Theil der Schuld aber trägt die katechetische Disci- 
plin selbst. Ihr wissenschaftlicher Verfall, ihre for
melle Ausartung ist bekannt. In dieser Ausartung ward 
sie, wo nicht ausschliesslich, so doch vorzugsweise 
das Erbtheil der Schullehrer." In diesen theilweise 
zu viel behauptenden Worten macht der Verf. auch, 
den Zweck seines Unternehmens bemerklich, der kein 
anderer ist, als der Katechetik, „die im Allgemeinen bisher 
nur wenig leistete,“ aufzuhelfen. Er spricht S. 8 des 
Vorwortes: „Mein Absehen war darauf gerichtet, vor 
Allem dieser Wissenschaft ihren eigenthümlichen Bo
den und Charakter zu wahren und sie in christlich
kirchlichem Geiste zu erfassen. Nächstdem beabsich
tigte ich Einfachheit und Klarheit der Anordnung und 
Darstellung, richtige Sonderung des Stoffes, Verein
fachung der Rubriken und Kategorien und in alle dem 
Vollständigkeit des Darzustellenden.“

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand jn Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig,
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Katechetik.
Katechetik von Lorenz Krausshold.

(Schluss aus Nr. 5.)
Ftec. würde sich Undankbarkeit gegen Die vorwerfen, 
welche bisher mit vieler Sorgfalt und Umsicht das Feld 
der Katechetik anbaueten, wenn ihm der Gedanke bei
käme, behaupten zu wollen, es sei im katechetischen 
Fache noch wenig geleistet worden. Was Männer wie 
Gräffe, Schmid, Miller, Müller, Rosenmüller, Vierthaler, 
Winter, Dinter, Dolz, Thierbach, Schwarz, Carstensen u. A. 
für die theoretische oder praktische Katechetik geleistet 
haben, verdient alle Anerkennung und ist gewiss Dem an 
die Seite zu stellen, was Hr. K. in seiner Katechetik lei
stete. Im Geiste des Verf. haben freilich Viele die 
Katechetik nicht behandelt; aber deshalb darf man doch, 
will man die Gerechtigkeit nicht verletzen, nicht be
haupten, es sei im katechetischen Fache noch wenig 
geleistet worden. — Und wenn in jüngster Zeit das 
Katechisiren von Vielen, namentlich vielen Geistlichen 
vernachlässigt worden ist, und so die Katechetik in 
wissenschaftlichen Verfall geriet!), so tragen die Schuld 
davon schwerlich jene Männer, die, wie es scheint, diese 
Wissenschaft zur Ausartung gebracht haben sollen. 
Diese Vernachlässigung und dieser Verfall, Avenn letz
terer wirklich begründet ist, haben sicherlich in andern 
Ursachen ihren Grund und wohl liesse sich eher be
haupten , dass die schiefe Richtung, die Manche auf 
dem Gebiete der neuesten Theologie genommen haben, 
und die völlig irrationale und unbiblische Auffassung 
der christlichen Religionswahrheiten eine nicht geringe 
Beisteuer dazu geliefert haben. Denn wie kann von 
einem wirklichen, entwickelnden Katechisiren bei Denen 
die Rede sein, welche sich beim Religionsunterrichte 
der Jugend an den blossen Buchstaben der symboli
schen Bücher und der lutherischen Bibelübersetzung 
starr halten, welche durchaus von Vernunftgründen in 
Religionssachen nichts wissen wollen, sondern auf 
blosse, blind angenommene Autorität Alles stützen und 
das vernunftgemässe Auffassen des Christenthums, wie 
der Verf. S. 159, als das Princip des religiösen Un
glaubens betrachten und welche vor dem Sokratisiren 
schon deshalb, weil es an den Namen eines heidnischen 
Weisen erinnert, zurückbeben (vgl. S. 247). — Die 
Zeiten, in welchen die Katechetik vorzüglich gedieh 
und auf den Jugendunterricht recht wohlthätig ein
wirkte, waren lichtvolle Zeiten, in welchen weder die 

Stabilitätstheologie, noch der Mysticismus merklich auf
kommen konnten, und die Männer, welche sich um den 
Anbau des katechetischen Feldes wahrhaft verdient 
machten, waren Lichtfreunde, welche zwar frommen 
Sinnes voll, auch die Nothwendigkeit einer ausserordent
lichen Offenbarung anerkannten, aber nicht, wie der 
Verf. (S. 70 f.), vom Katecheten verlangten, dass er 
blind glaube, was die Kirche in den symbolischen 
Büchern glauben lässt, oder dass er an einen papier- 
nen Papst glaube, weil sie bei der Verpflichtung auf 
die kirchlichen Bekenntnissschriften die Clausel nicht 
vergassen: quatenus conspirant cum scriptura sacra, 
und der Worte Luther’s, die er sprach, als Bugenhagen 
in Hamburg die Reformation einleitete und die symbo
lischen Bücher einführte: dat man neene Conscientien- 
Stricke uth eetlichen Stücken mache, gedachten. Diese 
historische Erfahrung möchte zu der Erwartung berech
tigen, dass Hr. K. durch seine Katechetik diese Wis
senschaft nicht besonders fördern und dieselbe, wenn 
sie wirklich in den angegebenen wissenschaftlichen 
Verfall und die ihr vorgeworfene Ausartung gerathen 
ist, nicht retten werde. Am wenigsten dürfte er unter 
den Volksschullehrern, welchen ja in vielen deutschen 
Ländern der Religionsunterricht der Jugend nicht ohne 
Grund überlassen ist, ein besseres Katechisiren durch 
seine Schrift bewirken, da diese ohne eigentliche theo
logische Kenntnisse grossentheils nicht verstanden 
werden kann. Mithin dürfte der Zweck, welchen sich 
der Verf. stellte, in mancher Hinsicht unerreicht bleiben.

Schon aus dem bisher Ausgesprochenen wird man 
einen Schluss machen können auf den Geist, der in 
vorliegender Katechetik waltet; dochRec. erlaubt sich, 
diesen Geist noch etwas näher zu bezeichnen. Durch
gehends begegnet man in dieser Schrift jener alten 
Theologie, welche bei den Lehren der Kirche unver
rückt stehen bleibt und dieselben mit den Lehren der 
Bibel identificirt. Die symbolischen Bücher haben 
mit der heiligen Schrift gleiche Geltung und von den 
Aussprüchen der erstern darf darum nicht um ein Haar 
abgewichen werden. Eine vernunftgemässe, die histo
risch-kritische Methode befolgende Auslegung der hei
ligen Bücher ist zu verwerfen und nur die in der 
Kirche aufgekommenen Lehren sind in den Bibelstellen 
nachzuweisen. Denn wenn auch der Verf. S. 69 sagt, 
dass „sich die heilige Schrift selbst erkläre und aus
lege und dass das Wort Gottes in ihm selbst lebendig 
sei“, so setzt er doch auch hinzu: „der Herr hat seiner 
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Kirche den Paraklet verheissen, dessen besonderes 
Werk aber da beginnt, wo er das seine vollendet hat. 
Der heilige Geist, der im Wort ist, kommt durchs 
Wort zu uns, des Herrn Wort und Werk zu verklären. 
Die wahre Erkenntniss ist daher nicht ein äusserliches 
Aggregat von einzelnem Wissen, sondern innere Le
bensentwickelung des Bewusstseins durch den Geist 
Gottes“. Mehr oder weniger wird man hierdurch an eine 
fortgehende Inspiration erinnert und möchte glauben, 
Hr. K. hielte das Fortschreiten der zu einer richtigen 
Bibelerklärung erfoderlichen Wissenschaften für über
flüssig; denn erscheint zu behaupten, dass nicht gründ
liche exegetische Kenntniss zur Ermittelung des wahren 
Bibelsinnes nöthig sei, sondern blos das Wirken des 
heiligen Geistes. Deshalb heisst es auch S. 70: „Diese 
beständige lebendige Vermittelung der Wahrheit durch 
den Geist im Wort durchs Wort ist das lebendige Wal
ten des Herrn in seiner Kirche. Damit ist mitten in 
der Unzuverlässigkeit des menschlichen Wesens in der 
Kirche eine lebendige Interpretation gewahrt, die sich 
in dem von Geschlecht zu Geschlecht sich fortbewe- 
senden Glaubensbekenntniss fixirt. Das Wort gründet 
die Kirche und findet in der Kirche seinen lebendigen 
Ausdruck; die Kirche in ihrer Lebensgemeinschaft mit 
ihrem Herrn nimmt das Wort auf, bewahrt es und bil
det es lebendig fort.44 Es ist leicht begreiflich, dass 
der Verf. bei diesen Grundsätzen jener Stabilität das 
Wort reden muss, welche bei Dem, was in der Kirche 
und in den symbolischen Büchern ausgesprochen ist, 
fest stehen zu bleiben gebietet und so eigentlich allem 
exegetischen Forschen und Fortschreiten eine chinesi
sche Mauer errichtet. Der Glaube des Katecheten und 
mithin auch jedes Christen darf nur der Glaube der 
Kirche sein, nicht anders, als im kirchlichen Bewusst
sein dürfen Beide dastehen, das gehört zu den Haupt
grundsätzen des Verf. (S. 70). Nur Dem mithin, wel
cher an die Untrüglichkeit der Kirchenlehre glaubt und 
über den Sündenfall der ersten Menschen, über die 
Erbsünde in ihrer vollen Ausdehnung, über die Ver
derbtheit der menschlichen Natur, über die Dreieinig
keit, über das Verdienst Jesu und namentlich den Ver
söhnungstod desselben ganz nach den kirchlichen Be
stimmungen denkt, kann die K.’sche Katechetik zusa
gen. Wer anderer theologischen Ansichten ist, kann sie, 
wenigstens was das Material anlangt, für seine Zwecke 
nicht benutzen.

Bec. lässt nun Hrn. K. gern seine religiösen An
sichten; aber billigen kann er durchaus die mit solchen 
Ansichten freilich meist verbundene unchristliche In
toleranz nicht, mit welcher derselbe alle Andersden
kende für Irrgläubige, eigentlich für Nichtchristen er
klärt. Wenn schonungslose Lieblosigkeit die Frucht 
des wahren Christenglaubens sein soll, dann muss man 
ja irre werden an dem Worte des Herrn: „Daran wird 
man euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so 

ihr Liebe unter einander habt44 — Es werde hier nur 
im Vorbeigehen bemerkt, dass der Verf. schon im Vor
worte behauptet, der Zustand des Unglaubens und der 
Frivolität, der in unserer Generation so verderblich 
wuchert, sei vorzugsweise durch den Jugendunterricht. 
begründet worden. Solch schwere Anklage wird leich
ter ausgesprochen, als begründet. Das ist wenigstens 
gewiss, dass der erwähnte Unglaube und die gerügte 
Frivolität nicht in dem Grade vorhanden sein würde, 
wenn keine andern Ursachen, als der Volksjugend
unterricht dazu mitgewirkt hätten. — Indifferent in re
ligiösen Dingen werden die Menschen bei gesteigerter 
Bildung auch schon dann, wenn sie zu einem blinden 
Glauben an Das, was blos auf Anderer Autorität ruht, 
gezwungen werden sollen, und werfen am Ende allen 
religiösen Glauben weg, wenn man sie nöthigen will, 
die Vernunft, diese herrliche Gottesgabe, ohne welche 
ein Anerkennen des Übersinnlichen gar nicht möglich 
wäre, in den wichtigsten und heiligsten Angelegenhei
ten gänzlich zu verleugnen. Das hat die Erfahrung 
hinreichend gelehrt. — Überhaupt hat wol den Geist 
der unserer Zeit vorgeworfenen Frivolität das Zusam
menwirken mehrer Ursachen, die hier keinen weitern 
Nachweis finden können, erzeugt.

Die Unduldsamkeit des Verf. hinsichtlich anderer 
Religionsansichten tritt bestimmter noch, als in der 
eben erwähnten Anklage, in dem Vorwurfe hervor, 
welcher dem als Katecheten ausgezeichneten Gräffe 
gemacht wird. S. 2 wird behauptet, dass man in Gräf- 
fe’s formell ausgezeichneten Katechesen grösstentheils 
Alles finde, nur nicht — Religion und Ckrislentkum. 
War nun dieser Katechet auch ganz anderer Religions
ansichten, als Hr. K., lässt sich deshalb schon sagen, 
dass er keine Religion und kein Christeuthum gelehrt 
habe? Fassten denn selbst die Apostel das Christen
thum auf völlig gleiche Weise auf? Und lässt sich 
sagen, dass Jacobus weniger als Paulus und Johannes 
die christliche Religion gelehrt habe? Wohl stimmt 
Ree. auch nicht durchgehends mit Gräffe überein , und 
kann namentlich die Wahl der gebrauchten Beispiele 
nicht immer billigen, aber deshalb möchte er keines
wegs zu behaupten wagen, dass in seinen Katechesen 
nichts weniger als Religion und Christenthum zu fin- 
den sei.

Noch ungerechter verfährt Hr. K. gegen Dinter, 
von dem es S. 68 heisst: „Und ein Mann, der, wie 
Dinter (Vorrede S. V der Regeln der Katechetik) be
kennen muss, dass ihm von Jugend auf sein Schicksal 
und der Drang der Geschäfte das Bibellesen unmög
lich machte, sollte sich billig gescheut haben, Lehrer 
der christlichen Religion, oder gar Lehrer dieser Leh
rer sein zu wollen.44 Das ist nun nicht nur ein lieb
loses, sondern auch ungerechtes Urtheil; denn die an
gezogene Stelle ist ganz falsch wiedergegeben. Rec. 
liegt die vierte Ausgabe der Regeln der Katechetik
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vertragen, was aus den Schachten der Wissenschaft 
zu Tage gefördert wird. Rec. kann es durchaus nicht 
o-ut heissen und mit den Federungen des richtig auf- 
gefassten Christenthums in Übereinstimmung bringen, 
wenn man durch W ortveidiehung Mnnner, die lange 
segensreich für die Menschheit wirkten, so schonungs
los zu verdächtigen sucht.

Doch genug, um den Geist der K.’schen Kateche
tik zu bezeichnen; es werde nur noch Einiges über 
die Anlage und über Einzelheiten dieser Schrift be
merkt. Es zerfällt dieselbe nach der Einleitung, in 
welcher der Begriff und die Eintheilung der Katechetik 
mit historischem Nachweise aufgestellt ist, in zwei 
Haupttheile, deren erster vom katechetischen Stoffe, und 
der andere von der katechetischen Form handelt. Die 
einzelnen Abschnitte in diesen beiden Theilen sind pas
send geordnet. Rec. stimmt dem Verf. dann bei, dass 
eine Katechetik auch den katechetischen Stoff zu be
rücksichtigen habe, und mag es durchaus nicht billigen, 
wenn derselbe in manchen Schriften dieser Art ganz 
übergangen wurde. Doch hat sich Hr. K. unstreitig 
etwas zu weit über das katechetische Material verbrei
tet und dabei mehr auf Das, was in den katechetischen 
Gesprächen dargeboten , als wie es behandelt werden 
soll, aufmerksam gemacht. Im Allgemeinen entspricht 
übrigens der zweite Theil den Erwartungen mein, als 
der erste.

Wenn der Verf. S. 1 f. der Einleitung die Kate
chetik nur als eine theologische Wissenschaft bezeich
net und den katechetischen Stoff nur von den christ
lichen Religionslehren hergenommen wissen will, so 
hält Rec. diese Bestimmung für eine zu enge; denn es 
lässt sich die Katechetik auch eine pädagogische Wis
senschaft nennen, und in der sprachlichen Ableitung 
liegt auch nicht, dass die katechetische Unterrichtsform 
blos bei Behandlung religiöser Gegenstände Anwen- 
dun0’ finden dürfe. Wenn rein historische Gegenstände 
natürlich nicht schicklich eine katechetische Behand- 
lun°- zulassen, so lässt sich dieses doch von allen ra
tionalen behaupten. Auch darin kann Rec. dem Verf. 
nicht beitreten, dass sich der katechetische Unterricht 
nur bis zur Confirmation erstrecken dürfe (S. 13); es 
lässt sich, wie mit Kindern, so auch mit Erwachsenen 
katechisiren, und die Erfahrung hat hinreichend gelehrt, 
dass zweckmässig eingerichtete Katechesationen Erwach
senen recht heilsam werden können, indem sie nicht 
nur das gebliebene Unbestimmte und Dunkele aus den 
RelMonskenntnissen entfernen, sondern auch vor dem 
Zuräck^ehen in dem religiösen Wissen kräftig schützen. 

[ Daher dürfte nicht, wie der Verf. behauptet, blos die 
[ Zeit zwischen der Taufe und der Confirmation der 

Kreis sein , in welchem sich der Katechet zu bewegen 
| hätte. — Von dem Einzelnen, was Rec. nicht haltbar 
r vorkam, sei hier nur noch Einiges ausgehoben. Wenn 
i der Verf. S. 160 von dem Katecheten verlangt, er solle

vom Jahre 1817 vor und hier steht: „Da es von sei- i 
ner Jugend an sein Schicksal war, dass der Drang 2 
seiner Geschäfte ihm das eigene Denken unentbehrlich s 
und das Viellesen (nicht Bibellesen) unmöglich machte, s 
so wird es ihn selbst nicht befremden, wenn man ihm ) 
einen Mangel von Belesenheit vorwirft“ u. s. w. Schon s 
der Zusammenhang lehrt, dass in dieser Stelle gar 1 
nicht vom Bibellesen die Rede sein könne, und man 
begreift nicht recht, wie Hr. K. auf eine so verfälschte t 
Stelle ein so hartes Urtheil gründen konnte. Nimmt ( 
man selbst das Bessere an, dass dieses Urtheil nur 1 
aus einem zu flüchtigen, übereilten Lesen der Dinter’- 1 
sehen Worte hervorgegangen sei, so sollte man doch 1 
wol glauben dürfen , dass Hr. K. aus Dinter’s übrigen 1 
Schriften, z. B. aus der Autobiographie desselben, < 
wisse, dass sich wol Wenige so fleissig, selbst von < 
Jugend auf, mit der Bibel beschäftigt haben, als Din- 1 
ter. Daher möchte man fast vermuthen, dass den Verf. 
der blinde Eifer gegen Andersdenkende in Religions
sachen verleitet habe, so lieblos und ungerecht über 
jenen katechetischen Heros zu urtheilen, und man 
kommt in Versuchung, ihn an seine eigenen Worte, 
die er hinsichtlich des confessionellen Unterschieds 
S. 71 schrieb, zu erinnern: „Der confessionelle Unter
richt aber darf freilich den echt christlichen Charakter 
der Liebe eben so wenig, wie den der Wahrheit ver
leugnen. Der Bigottismus ruht immer auf Unkenntniss 
und der Confessionshass auf Dummheit.“ Der confes
sionelle Unterschied beruht ja auch zum Theil auf 
«iner verschiedenen Auffassung des Christenthums und 
bei diesem Confessionsunterschiede empfiehlt der X erf. 
christliche Liebe. . Warum übt er diese nicht gegen 
Confessionsverwandte, die mit seinen Ansichten nicht 
völlig übereinstimmen?

Eben so ungerecht ist Hr. K. gegen Dinter, wenn 
er demselben Heuchelei vorwirft. Nicht nur wer 
Dinter näher gestanden , sondern auch, wer mit den 
Schriften desselben genau bekannt ist, weiss, dass wol 
Wenigen die Heuchelei so fremd war, wie ihm. Nichts 
weniger war er als ein Pharisäer, ja bisweilen eher 
zu offen, als heuchlerisch. Und worauf gründet Hr. K. 
seinen Vorwurf? Dinter sagt einmal in der angeführ
ten Schrift: „Hier, Schullehrer, nimm dich in Acht! 
Untersuche als denkender Kopf für dich, was von der 
Sache zu halten sei; aber als Volkslehrer hast du da
nach gar nicht zu fragen“ u. s. w. Was Anderes 
liegt in diesen Worten als eine Mahnung zur Vorsicht? 
Und diese Mahnung soll der Ausdruck der Heuchelei 
sein? Finden sich denn ähnliche Mahnungen nicht 
auch im Neuen Testamente, wo auch ein Unterschied 
zwischen Milch und harter Speise gemacht wird ? Und 
wird der prüfende Denker, und namentlich der for
schende Theolog, nicht immer ein Esoterisches und 
Exoterisches zu unterscheiden haben? Nicht immer 
kann des Volkes Auge den blendenden Glanz Dessen
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auf die Aussprüche der Kirchenväter einen sehr hohen 
Werth legen und dieselben den Aussprüchen der heili
gen Schrift ziemlich gleichstellen, so meint Bec., es 
sei dies zu viel behauptet. Denn wenn auch §. 107 
gesagt ist: „Die Kirche ist ein stetes, lebendiges Zeug- 
niss von der göttlichen Wahrheit und Kraft des Chri
stenthums, von dem Glaubenssiege über die Welt, und 
das Bewusstsein der Gemeinschaft durch alle Jahrhun
derte übt eine bedeutende Macht aufs menschliche Ge- 
müth. Dies Zeugniss soll der Katechet nicht gering
achten, noch versäumen. Hierdurch bekommt ja auch 
der Artikel von der christlichen Kirche und der Ge
meinschaft der Heiligen eine lebendige Anschauung. 
Und wozu wäre es sonst nöthig, aus der Kirchen
geschichte den Katechumenen Einiges mitzutheilen ?“ 
so wird doch der Verf. nicht in Abrede stellen kön
nen , dass sich die Kirchenväter unter einander gar oft 
widersprachen und in manchen Irrthum verfielen. 
Wäre übrigens in der Kirche von den Vätern immer 
nur das wahre Christentbum gelehrt und bewahrt 
worden, warum hielten es denn die Reformatoren für 
unumgänglich nöthig. die heilige Schrift für die alleinige 
Erkenntnissquelle der christlichen Religionswahrheiten 
zu erklären? Und wenn S. 160 gesagt ist, es müsse 
für die Nachkommen immer erhebend sein, mit den 
Vätern übereinzustimmen, so kann das nur dann der 
Fall sein, wenn man die Überzeugung gewonnen hat, 
dass die Väter die Wahrheit lehrten.

Ferner kann es Ree. keineswegs für gerathen hal
ten, wie Hr. K. S. 187 ff. verlangt, Alles aus der Bi
bel mit den Kindern zu besprechen und auch die an
stössigen, das sittliche Gefühl der Jugend beleidigenden 
Bibelstellen zu behandeln. Luther selbst sagt, dass 
grobe Zoten und Büberei in der Bibel vorkämen (Walch. 
Ausg. Th. XXII, S. 2277) und auch Hr. K. muss be
kennen (S. 187), dass „Anstössigkeiten Vorkommen, 
d. h. dass Dinge in der heiligen Schrift erzählt wer
den, welche Anstoss erregen können. Allein man ver
gesse hierbei Folgendes nicht, fährt er fort: d) dass 
das Anstössige ein sehr relativer Begriff ist. Es ist 
in der ungläubigen Welt — denn diese findet stets am 
meisten Anstössigkeit — eine gewisse, altjüngferliche 
Ziererei, wenn nicht richtiger eine Art sittlicher (oder 
auch unsittlicher?) Koketterie bemerkbar, die es kaum 
ertragen will, dass man das sechste Gebot hersage, 
oder von keusch und züchtig leben rede, ja nach wel
cher man den Namen David nicht nennen darf, ohne 
dass sie gleich an seine skandalöse Geschichte mit 
Uria’s Weibe denken und man sie also durch dieses 
Andenken in ihrem zarten Sittlichkeitsgefühl beleidigt; 
wie etwa gewisse Menschen keinen nackten Fuss se
hen können, ohne dass ihre ganz zarte Phantasie so
gleich in Feuer und Flammen geräth“ u. s. w. „Was 
kann durch das Verschweigen einer anstössigen Er
zählung in der Bibel gewonnen werden? Durch Ver
schweigen wird keine Sünde beseitigt. Die gegenthei
lige Behauptung beruht auf dem pelagianischen Irr
thum, als ob der Mensch von Natur gut sei, als ob 
die mäteria peccandi nicht in ihm sei, als ob nur 
durch Beispiele die Sünde entstände“ u. s. w. Nach

diesen nicht im mindesten stichhaltenden Äusserungen 
möchte man annehmen, der Verf. hielte es für rath- 
sam, die mit manchen Sünden der Erwachsenen noch, 
völlig unbekannte Jugend in das sündenvolle Treiben 
der Welt hineinzuführen, damit sie sich gegen dasselbe 
rüsten lerne. Welcher besonnene Pädagog möchte sol
chen Rath befolgen ?. Ist es doch durch die Erfahrung 
zu oft bestätigt worden, dass Kinder, welche frühzei
tig Böses sahen und hörten, von den Reizen desselben 
angezogen, die Lasterbahn betraten und diese nie wie
der oder doch spät erst verliessen. Und dem Worte 
des Verf. (S. 189) „Verschweigen des Anstössigen 
würde zum Verrathe, sowol an der Bibel, als an den 
Seelen, die man der Gefahr bloss gibt, ohne sie zu 
wappnen“, lässt sich entgegenstellen, dass es eine 
Versündigung an der von festen sittlichen Grundsätzen 
noch nicht geleiteten Jugend sei, sie in Versuchung 
zu führen und dass schlechte Beispiele gute Sitten ver
derben. Wenn nach solchen pädagogischen Grund
sätzen, wie sie sich aus den oben angedeuteten Äusse
rungen des Verf. ableiten lassen, das heranwachsende 
Geschlecht durchgehend erzogen würde, dann stände 
zu erwarten, dass Sittenlossigkeit, Frivolität und Un
glaube sich immer mehr verallgemeinern würden, wenn 
auch alle Katecheten blind glaubten, was die Kirche 
oder einzelne zelotische Vertreter derselben zu glauben 
gebieten. Es ist gewiss mehr als altjüngferliche Zie
rerei, wenn man Bibelstellen wie Mos. 16, 1 ff.; 19, 
27 ff.; 34, 1 ff.; 38, 1 ff. mit Kindern nicht behandelt, 
um in diesen nicht früher, als es die Natur haben will, 
geschlechtliche Triebe zu erwecken. Man sage hier
bei nicht: Dem Heinen ist Alles rein, sondern sorge 
lieber durch vorsichtige Bibelbehandlung, dass man 
die Kinderherzen nicht unrein mache.

Nur noch Eins endlich finde hier Erwähnung.. 
S. 250 f. sagt Hr. K.: „Die oratorische Form (wie er 
nicht ganz richtig für akroamatische sagt) ist wesentlich, 
bei den positiven Lehren der christlichen Religion, bei 
den geoffenbarten Religionswahrheiten. Dagegen tritt 
die erotematische wesentlich da ein, wo der Lehrer sich 
überzeugen will, ob der Schüler das Vorgetragene oder 
Gelernte versteht.“ Da nun alle christliche Religions
wahrheiten geoffenbarte sind, wenigstens gibt Hr. K. 
keine an, von denen sich dies nicht behaupten liesse, 
so kann eigentlich die entwickelnde Fraglorm beim 
christlichen Religionsunterrichte nirgend angewendet 
werden, sondern es ist nur beim Wiederholen des Vor
getragenen fragend zu verfahren. Warum aber soll 
sich z. B. der geoffenbarte Glaubenssatz : Gott ist Va
ter aller Menschen, nicht fragend entwickeln und behan
deln lassen ? So ist’s in allen ähnlichen Fällen.

Was der Verf. im zweiten Haupttheile über den 
Begriff, die Eintheilung und die Beschaffenheit der Fra
gen angibt, zeugt im Allgeme*nen von Scharfsinn und 
Eingehen in den Gegenstand. Dieser Theil wird im 
Ganzen den Leser dieser Katechetik weit mehr befrie
digen , als der erste. Die äussere Ausstattung des 
Buches ist gut, doch sind nicht alle Druckfehler in dem 
am Schlüsse beigefügten Verzeichnisse angegeben.

Weimar. Schweitzer.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Chronik der Universitäten.
Berlin.

Am 23. Oct. übernahm Prof. Dr. Lachmann das Rectorat 
für das nächste Jahr. Bei der feierlichen Übergabe legte der 
abgehende Rector Prof. v. Raumer die Ereignisse des ver
gangenen Jahres in einer Rede dar. Der Ausbau des Univer
sitätsgebäudes ist fast ganz beendigt. Zur Auschmiickung der 
Aula hat der König die von Prof. Rauch gearbeiteten Büsten 
der Könige Friedrich II. und Friedrich Wilhelm III. verehrt. 
Als Geschenke wurden in der Aula aufgestellt die Büsten des 
Geheimraths Rust, des Geheimraths Reil, des Geheimraths 
Kruckenberg, des Geheimraths F. A. Wolf. An Lehrern hat 
die Universität durch den Tod verloren den ausserordentlichen 
Professor der Theologie Dr. Hellermann und den Lector der 
englischen Sprache Dr. v. Seymour. Ausschieden der ausser
ordentliche Professor der Rechte Dr. v. Woringen nach Frei
burg, die Privatdocenten Dr. Marchand nach Halle, Dr. Minding 
nach Dorpat, Dr. Vorländer nach Marburg. Angestellt wurden 
der Universitätsrichter Kammergerichtsrath Lehnert, in der phi
losophischen Facultät die ordentlichen Professoren Huber und 
Geltzer. Zu ausserordentlichen Professoren wurden ernannt in 
der juristischen Facultät Baron Dr. v. Richthofen, in der ine- 
dicinischen Dr. Mitscherlich, in der philosophischen Dr. Gerhard 
und Dr. Panofka. Als Privatdocenten wurden aufgenommen in der 
theologischen Facultät Kahnis, Schaf und Reuter, in der ju
ristischen Facultät Ihering, in der philosophischen Schmölders, 
Hirsch, Mürcker, Helfferich, Curtius, Gumprecht, Eilendorf. 
Prof. Dr. v. Madai erhielt die Erlaubniss, juristische V orlesun- 
gen zu halten. Als Lector der englischen Sprache trat Dr. 
Solly ein. Zu Doctoren der Theologie wurden 2, der Medi- 
cin und Chirurgie 137, der Philosophie 20 ernannt. Keiner 
der Studirenden wurde durch Relegation bestraft oder consilirt.

Basel.
Die Zahl der Lehrer beträgt 32, nämlich in der theolo

gischen Facultät 4 ordentliche Professoren (de Wette, Hagen
bach , Stähelin, Müller) und ein ausserordentlicher (Hoffmann), 
in der juristischen Facultät 3 ordentliche Professoren (Schnell, 
Planck, Bachofen) und ein die Stelle eines ausserordentlichen 
vertretender (Heusler), in der medicinischen Facultät 4 ordent
liche Professoren (Jung, Meisner, Mieg, Miescher), 4 Privat
docenten (Imhof, Bernoulli, Brenner, de Wette) und ein Pro- 
sector (Nüsser), in der philosophischen Facultät II ordentliche 
<chr. Bernoulli, Gerlach, P. Merian, Brömmel, R. Merian, 
Fischer, Schönbein, Wackernagel, Vischer, Eckert, Girard), 
ein ausserordentlicher (Picchioni) und 2 Privatdocenten (Preis
werk , Streuber). Der ausserordentliche Professor der Theologie 

Tobias Beck folgte einem Rufe nach Tübingen; dessen Stelle 
ersetzt seit Ostern d. J. W. Hoffmann, Inspector des baseler 
Missionshauses, welcher einen unlängst an ihn ergangenen Ruf 
nach Halle ausgeschlagen hat. Seine Antrittsvorlesung (gedruckt 
bei Schweighauser) handelt von der Stellung der wissenschaft
lichen Theologie zur gegenwärtigen Zeit. Der ausserordentliche 

Prof H Geizer, welcher wegen Krankheit längere Zeit ab
wesend war, erhielt einen Ruf an die Universität zu Berlin. 
Der Tod entriss den ordentlichen Professor der griechischen 
Sprache und Literatur E. Linder. Die theologische Facultät 
ertheilte dem abgehenden Professor Beck die theologische 
Doctorwürde. Die medicinische Doctorwurde erlangte Th. Meyer, 
welcher hierzu die Dissertation schrieb: Untersuchungen über 
das Carcinom der Leber und einiger anderer pathologisch-ana
tomischer Abnormitäten desselben Organs (Basel, Schweighauser). 
Zur Feier des Rectoratwechsels erschien ein Programm von 
Prof Stähelin: Bemerkungen über die Propheten Amos und 
Hosea Die Rede des Rectors Prof. J. G. Müller verbreitete 
sich über das Leben und den Einfluss Herder’s. Zur Eröffnung 
des Jahrescursus im Pädagogium schrieb Prof. Chr. Bernoulli 
das Programm: Einige Worte über anthropologische Statistik. 
Zu der Erbauung eines neuen Museums, in welchem auch eine 
akademische Aula Platz finden wird, gewährte die Bürgerschaft 
durch freiwillige Beiträge 70,000 Schweizerfranken, zu welcher 
Summe durch andere Vermittelung 180,000 Fr. zugefugt wor
den sind. Neben den akademischen Vorlesungen, von denen 
nur die Hälfte der angekündigten zu Stande kommt, werden 
Vorträge vor einem grössern gemischten Publicum gehalten. 
In vergangenem Winter beendigte Prof. Hagenbach seine Vor- 
lesun^en über Kirchengeschichte, Prof. Brömmel las über die 
Geschichte der neuern Zeit seit Ludwig XIV., Prof. Girard 
über die neueste französische Literatur. Im Auftrage der hi
storischen Gesellschaft traten mit einzelnen Vorträgen auf Dr. 
Streuber über den baseler Reformator und Gelehrten Simon 
Grynäus, Prof. Stähelin über Mohammed, seine Zeit und sein 
Volk, Prof. Gerlach über Tiberius Gracchus (gedruckt erschie
nen: Basel, Schweighauser. 1843. 8.).

Jliscellen.
Fantasie über ein Museum für die Culturgeschichte der 

Menschheit, von Dr. Gustav Klemm“ Unter diesem Titel theilt 
Bibliothekar Klemm in Dresden einen Plan mit, welcher nicht 
unter den Namen einer Phantasie im herkömmlichen Sinne ge
stellt zu werden verdient. Nachdem er angedeutet, welche 
reiche Sammlungen in früherer und neuerer Zeit zur Vereinigung 
von naturhistorischen, ethnographischen, antiquarischen, ge
schichtlichen Gegenständen angelegt worden sind, bemerkt er,, 
dass eine Sammlung für die Geschichte der allseitigen Ent
wickelung der Menschheit fehle. Zu dieser entwirft er folgen
den Plan. Die Grundlage bildet eine naturhistorische Sammlung, 
welche zuvörderst eine Übersicht über die Gebirgsarten gewährt, 
an welche sich eine Sammlung zur Geschichte der Erdrinde 
(Gesteine, Fauna und Flora der Vorwelt, Geschichte der Zer
klüftung der Urgebirge, Geschiebe, Übersicht der Sande, Thone, 
Erdarten u. s. w.) und eine oryktognostische Reihenfolge an
lehnt, dann eine Sammlung aus dem Pflanzenreiche Dessen, 
was dem Menschen zur Ernährung, Bekleidung u. s. w. dient, 
in gleicher Art eine zoologische Sammlung und zuletzt eine 
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anthropologische für die Verschiedenheit der Menschen nach 
Geschlecht und Alter, nach der passiven und activen Rasse, 
nach dem Klima u. s. w. Es folgen, gleichsam die Ver
arbeitung dieses Stoffs enthaltend, die Sammlungen für die 
Charakterisirung der Völker, zuerst die Culturanfange der pas
siven Rasse (amerikanischen Waldindier, Australier, Pescheräh, 
Bosjesman und Californier — deren Geräthe, Schmuck, Klei
dung u. s. vv.), dann die wilden Jäger- und Fischernationen 
des Südens und Nordens von Amerika, und zwar Darstellung 
der körperlichen Beschaffenheit, Kleidung, Schmuck, Jagdge- 
räthe, Fischgeräthe und Fahrzeuge, die Wohnungen, Hausge- 
räth, Gefässe, Handwerkszeug, Gegenstände der Todtenbestat- 
tung, Denkmale des öffentlichen Lebens, Kriegswesen, religiöse 
Gegenstände, Culturgegenstände, wie musikalische Instrumente. 
In gleichen Abtheilungen folgen die Nomaden und die sesshaf
ten Insulaner der Südsee. Die nächstfolgende Stufe befasst die 
ausgebildete Theokratie bei den alten Völkern Amerikas, den 
Mexikanern und Peruanern, Ägyptern, Indiern, Japanern. Die 
Darstellung der activen Nationen vm den rohesten Anfängen 
bei den Tscherkessen und Kaukasiern bis zu den Griechen, den 
Germanen, der neuern Zeit wird in ähnlicher Gliederung voll
führt. Wo nicht die Gegenstände selbst aufzustellen, vertreten 
deren Stelle Modelle oder Abbildungen. Bei der Sammlung ist, 
nach des Verfassers richtiger Bemerkung, nicht auf eine viel- 
zählige Masse zu sehen, vielmehr für einen Gegenstand nur 
ein Exemplar und nach Auswahl das beste aufzustellen. Der 
Gypsguss, die Lithographie, der Kupferstich treten ergänzend 
ein, wo das Original nicht zu erlangen oder nicht aufzustellen 
ist. Ebenso wird vor dem Fehler der übermässigen Ausdehnung 
in die Breite gewarnt und bemerkt, dass keine Partei bevorzugt, 
keine vernachlässigt werden dürfe. Die ganze culturgeschicht- 
liche Sammlung stellt der Verfasser in neun Räumen auf, und 
zwar in einem der münchener Glyptothek ähnlichen Gebäude; 
er weist die Ermöglichung an Orten, wo bereits specielle Samm
lungen existiren, als leicht nach und empfiehlt die Ausführung 
den Beförderern der Wissenschaft. Möge dies Wort nicht un
gehört verhallen! Aus den in vielen Städten aufgestellten 
Sammlungen für Alterthümer und Kunst, die den Beschauern 
meistens nur als Raritäten vorliegen und ohne Zusammenhang 
ihre geschichtliche Bedeutung verlieren, lassen sich Sammlungen, 
wie der Verf. sie wünscht, allerdings mit leichter Mühe und 
nach den aufgestellten Grundsätzen mit nicht zu grossem Auf
wande gestalten. Der daraus hervorgehende Nutzen für Wissen
schaft und Leben bedarf keiner Andeutung. Möge bald ein 
Begründer für ein solches nutzreiches Institut auftreten; derselbe 
kann dann auch nur den Verfasser zum Director ernennen.

Literarische Nachrichten.
Der von Guixot gestiftete Comite hislorique gibt, äusser 

<len Documents historiques, unter dem Titel Instructions eine 
Folge von Nachweisungen über antiquarische Gegenstände her
aus, welche durch die Beschreibung und Erklärung der Reste 
von Bauwerken des Mittelalters das Interesse dafür wecken 
und zur Erhaltung derselben aufmuntern sollen. Diese Schrift 
wird unentgeltlich vertheilt.

Einer besondern Erwähnung ist der ausgegebene Katalog 
der von Gesenius in Halle gesammelten und nun zur öffent
lichen Versteigerung gebrachten Bibliothek darum werth, weil 
er an sich für einzelne Fächer eine literarhistorische Bedeutung 
hat. Bibliotheca Geseniana, sive Catalogus librorum et typis 
editorum et manu scriptorum, inscriptionum, gemmarum. 

numorum, quos reliquit Guil. Gesenius (Halis, Lippert. 1843). 
Der Katalog ist vom Bibliotheksecretär Dr. Bindseil mit vieler 
Sorgfalt gefertigt und die Abtheilung der Bücher bis ins Spe
cielle durchgeführt. Wenn auch in den Fächern der Wissen
schaft, welche dem Sammler nicht nahe lagen, keine Vollstän
digkeit sich ergibt, so enthalten diejenigen, auf welche das 
besondere Studium des Verewigten gerichtet war, einen desto 
grössern Reichthum, sodass die Kenner der alttestamentalen 
Exegese, der semitischen und übrigen orientalischen Sprachen 
und Alterthümer ein Repertorium finden, welches auffodern 
kann, die eigene Sammlung zu vervollständigen. Namentlich 
sind die äusser Deutschland erschienenen und zum Theil sehr 
seltenen Sprachwerke zu beachten. Besondere Rubriken bilden 
Manuscripte, Copien von semitischen, griechischen, hierogly- 
phischen Inschriften, zum Theil in Gyps und Schwefel abge
druckt, Münzen und Gemmen und Pasten (jüdische, phönicische, 
cilicische, sicilische, spanische, punische). Der Katalog befasst 
4562 Nummern. Die Versteigerung hat im März 1844 statt.

Der Minister des öffentlichen Unterrichts zu Paris hat die 
Akademie der Wissenschaften aufgefodert, einen Plan zu einer 
neuen Ausgabe von Lavoisier’s Werken auf Kosten des Staats 
zu entwerfen, damit derselbe den Kammern vorgelegt werde. 
Arago wird die von Lavoisier hinterlassenen Papiere, welche er 
von der Witwe desselben erhalten hat, dazu liefern.

Das naturgeschichtliche Museum der Akademie in St.-Peters
burg hat merkwürdige Überreste von urweltlichen Thieren er
halten : ein aus dem Lehmboden eines Flusses im Gouverne
ment Orenburg ausgegrabenes Horn von 4 Arschinen Länge und 
fast 4 Werschok im Durchmesser. Der Hirnschädel einer Rhi- 
nocerosgattung wurde an dem Ufer des Eismeers unweit des 
Vorgebirges Tschukotsky-Noss aufgefunden und besteht aus 
zwei Kinnbacken von 18 Werschok Länge, 7 Breite, 8 Höhe, 
und wiegt 36 Pfund. Akademiker Brandt nimmt an, diese 
Gattung existire noch jetzt in Sibirien; v. Fischer benennt sie 
Rhinoceros trichorrhinus.

Gelehrte Gesellschaften.
Die Allgemeine geschichtforschei.de Gesell

schaft für die Schweiz hat am 20. Sept. v. J. ihre zweite 
Generalversammlung in Basel gehalten. Der Präsident der Ge
sellschaft Zellweger eröffnete die Verhandlungen durch eine 
Anrede, die zugleich die Aufgabe des schweizerischen Geschicht- 
forschers unserer Zeit ins Licht stellte. Rathsherr Dr. Heussler 
von Basel stellte in dem Leben des Bürgermeisters Joh. Rud. 
Wettstein (gest. 1666) das Bild eines schweizerischen Staats
manns aus dem 17. Jahrh. dar. Beschlossen wurde die Aus
arbeitung eines allgemeinen Regestenwerks für die Schweiz. 
Für die nächste Versammlung im J. 1845 ist Zürich bestimmt 
und Heussler auf die nächsten sechs Jahre zum Präsidenten 
gewählt worden.

Das Archäologische Institut zu Rom hielt am 27. 
Sept.v.j. eine ausserordentliche Versammlung, um die Anwesenheit 
des Prof. Gerhard aus Berlin feierlich zu begehen. Legations- 
rath Kestner eröffnete sie. Prof. Gerhard hielt einen Vortrag 
über die von ihm zu Berlin Lerausgegebenen W erke der Vasen, 
und Spiegel. Der Secretär des Instituts Dr. W. Uenzen zeigte eine 
grosse eigenthümlich geformte Vase vor, welche der König von 
Griechenland hatte einsenden lassen, damit sie unter Aufsicht 
des Instituts restaurirt würde. Die Vase enthält die Darstellung 
von Klageweibern, welche um eine auf der Todtenbahre liegende

geschichtforschei.de
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Leiche stehen, die mit einem Kranze von Blättern, Wein oder 
Epheu, um den Kopf geziert ist. Von der andern Seite ziehen 
Männer in Procession heran, welche Grabhymnen singen. Auf 
dem langen Halse der Vase sind Figuren, die sielt durch ihre 
Grösse im N erhältniss zu den untern Hauptfiguren auszeichnen.

Verhandlungen derAkademie der Wissenschaf
te n z u Berlin. Am 6. Juli v. J. eröffnete Akademiker Rbckh die 
öffentliche Sitzung zur Feier des Leibnitz’schen Jahrestages 
durch eine Rede, in welcher vorzüglich in Bezug auf die Theo- 
dicee auseinander gesetzt wurde, welches Verhältniss Leibnitz 
<ler Philosophie zur positiven Religion angewiesen und wie er 
sich selbst zur Kirche verhalten habe. Hierauf hielt Akadem. 
Pertz seine Antrittsrede, welche sich besonders auf das Unter
nehmen der Sammlung und Herausgabe der Quellen der deut
schen Geschichte mit Rücksicht auf Leibnitz und den Freiherrn 
v. Stein bezog. Akadem.- Raumer sprach über Diderot’s Le
ben, Schriften und Grundsätze. Am 10. Juli las Akadem. 
Horkel über die Saturnia Pyri und Spini Seide. Akadem. 
Ehrenberg trug neue Beobachtungen über den sichtlichen Ein
fluss der mikroskopischen Meeresorganismen auf den Boden 
des Elbbettes bis oberhalb Hamburg vor. Die Untersuchung 
ergab, dass der Schlick des Elbstromes bei Glückstadt und bei
Hamburg dicht erfüllt ist von kleinen kieselschaligen und kalk- 
schaligen Scethierchen. Unter ihnen wurden 58 entschiedene 
Meeresorganismen unter mancherlei Süsswasserformen, zum Theil 
lebend, erkannt und unter denselben 23 neue Arten. Akadem. 
H. Rose las über die Lichterscheinungen beim Glühen des 
Chromoxyds und des Gadolinits. Genaue Beobachtung zeigte, 
dass bei der Lichterscheinung während des Glühens des Gado
linit eine Erhöhung der Temperatur stattfindet, ebenso beim 
Chromoxyd, doch nicht so deutlich. Am 13. Juli las Akadem. 
Pertz über Veranlassung, Gegenstand, Plan, Vorbereitung und 
Geschichte von Leibnitz’s Annales imperii. Am 20. Juli las 
Akadem. Gerhard über Venusidole und über die Göttin Con
cordia. Es wurde nachgewiesen, dass der älteste Stil griechi
scher Kunst nirgend für unbekleidete Darstellung der Liebes
göttin angewandt erscheint und die Tempeldarstellung dieser 
Göttin bis in spätrömische Zeit mit wenigen Ausnahmen die 
einer bekleideten Göttin verblieb. Weder die Aphrodite des 
Kanachus, noch die Venusbilder des Phidias, noch die Aphro
dite des Alkamenes sind in vorhandenen Nachbildungen nach
weisbar; nur die koische Venus des Praxiteles scheint in einer 
beliebten Darstellungsweise der römischen Stammmutter Venus 
genetrix mehrfach erhalten zu sein. Um so zahlreicher sind 
die Idole nach dem ältesten Aphroditebegriffe, in der furcht
baren Himmcis- und Schöpfungsgöttin Urania oder in der als 
Zeugnngs- und Wachsthumsgöttin durch einen Bock und eine 
Blume bezeichneten Pandemos, oder in dem Idol, welches im 
Namen der abwehrenden Göttin (Apostrophia) eine zurück
schreckende Todesgöttin ausdrücken mochte. Diese drei Be
griffe finden sich vorzüglich in etruskischen Idolen einer ur
sprünglich griechischen Kunst erhalten, theils besonders, theils 
’n Vereinigung. So auch in römischen Werken mit der Be
nennung Spes, ursprünglich Aphrodite durch die Hebung des 
Yewandes und eine Blume charakterisirt, und in der durch

-,ie Bni?t gelegte Hand, den in der Hand gehaltenen 
S.trahlenbekränzung, das Getreidemaas als Schöpfungs- 

unt 01 esgöttin bezeichneten Urania, doch eben so häufig in der 
Pandemos, durch die Hebung des Gewandes bekundet. Verbun
den mit der Idee der Aphrodite erscheint die der Concordia, 

in welcher die gesonderten Culte der Spes und der Libitina, 
der Pandemos und der Urania auf die höhere Einheit zurück
geführt werden sollten. Concordia scheint der Venus entsprochen 
zu haben, indem der geistige Begriff dieser Göttin in ihr aus
gedrückt ward. Am 24. Juli gab Akadem. Gerhard archäo
logische Mittheilungen über ein Silbergefass im Besitze des Gra
fen Sergei Stroganoff zu St.-Petersburg (die Schriftzüge und 
Bilder sind als nicht griechisch erkannt, doch auch Einzelnes 
einer sehr verwilderten griechischen Kunst zugeschrieben worden, 
sodass die Schale als ein Hochzeitsgeschenk vormaliger Bewoh
ner des taurischen Chersones zu betrachten sein möchte), über 
die antiquarischen Collectaneen des Pighius auf der königl. 
Bibliothek zu Berlin (in der Sammlung von römischen In- und 
Umschriften sind auch beachtenswerthe Zeichnungen alter Bild
werke enthalten), über neu entdeckte griechische Münzen der 
Sammlung des k. k. Gesandten zu Athen v. Prokesch-Osten. 
Am 27. Juli las Akadem. J. Grimm über deutsche Grenzalterthiimer. 
Dem monatlichen Bericht ist eine Abhandlung beigefügt: „R. Lep
sius über den Bau der Pyramiden, Cairo, im Mai 1843“, und 
„Entdeckung des Labyrinths in Ägypten durch den Prof. Lep
sius“, mit drei Kupfertafeln._______

Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 
21. Äug. v. J. nahm einen Theil der Sitzung ein Primärstreit zwi
schen Liouville und Libri ein. Jener hatte behauptet, dass 
Abel zuerst eine allgemeine Theorie der Eintheilung der ellipti
schen Functionen aufgestellt habe, dieser dagegen erklärte, dass 
er der Erste gewesen sei, welcher die Thcilung der Lemniscate 
in gleiche Theile und die Gleichungen in Bezug auf die ellipti
schen Functionen aufgestellt habe. Seine Vertheidigung reichte 
Libri am 4. Sept, ein, worauf Liouville wieder Gegenerklärungen 
abgab. Flourens gab neue Untersuchungen über die verschie
dene Structur der Haut in den verschiedenen Menschenrassen. 
Die Haut des weissen Menschen besteht aus zwei Epidermen 
und einem Derma, ohne eine Spur von dazwischenliegendem 
Pigment. Dieses bildet die dunklere Farbe der übrigen Rassen. 
So liegt bei den braunen Kabylen, den Mauren, den Arabern 
zwischen dem zweiten Epiderma und dem Derma eine Pigment
schicht und £in farbiges Membran, obgleich jene Völker zu der 
kaukasischen Rasse gehören. Wo weisse Stellen erscheinen, 
fehlt das Pigment, als mangelnde Secretion. So ist die Structur 
der Haut selbst im weissen Menschen nicht verschieden, was 
auf die primitive Einheit des Menschengeschlechts hindeutet. 
Der Negerfötus hat das Pigment nicht, wol aber wird das 
Negerkind damit geboren. Lame über die isothermen und 
orthogonalen Flächen. Bericht über Duvernoys Abhandlung über 
die Structur der Zähne. Chr. Delaunay über die Theorie der 
Ebbe und Fhith. Beobachtungen über die Erdbeben zu Point-ä 
Pitre. Daguerre über die Zubereitung der photographischen 
Platten. Am 28. Aug. A. Cauchy über die richtige Anwendung 
divergenter Reihen. Derselbe über die Euler’schen Integralen. 
Derselbe über die neuen Theoreme und Formeln, welche sich 
aus gewissen symbolischen Gleichungen ergeben. Bericht über 
die Abhandlung von Alcide d'Orbigny über die Geologie von 
Südamerika. Sie enthält reiche und scharfsinnige Untersuchun
gen. Berard über die Formation und Versetzung der errati
schen Felsen. Jobert über die radicale Heilung des Fröschlein
geschwürs durch ein neues autoplastisches Verfahren. De Qua- 
trefages über die Unterscheidung der Geschlechter bei den 
Anneliden, bei Annelides errantes und bei den Tubicalarien. 
Guyon über Hoemopis vorax.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A« Brockhaus in Deipzi^.
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auf S^afcbinenpapier; in ber XuSgabe auf Schreibpapier 
foftet ber «nnb 2 3tyc.z auf «öelinpapiec 3 Sljlr.

Oe öu^attblitngen liefern baö Sßerf ju biefen 
greifen unb bewilligen auf 12 1 ^reieremplar.

STnfünbigungen auf ben Umfdjldgen ber einzelnen hefte bes 
(SonverfationS; Serifon (Auflage 25,000 ©remplare) werben ber Staum 
einer Seile mit 10 9?gr. berechnet.

i am 20. See. 1843.

In unserm Verlage ist soeben erschienen:

Vollständiger Hand-Atlas
der menscMiclieii Anatomie.

Von
Jf, J¥. Mass e.

Deutsch bearbeitet
von

Dr. /riebridj tüiHjdm 2U$mann.
Erste und sechste laeferung:

Titel, Einleitung und Tafel 1—XXX, nebst Text S. 1 —100. 
8. In Umschlag eingelegt.

Das ganze Werk wird aus 20 Lieferungen bestehen, deren jede 
fünf Kupfer der pariser Originalausgabe, nebst einem sehr sorgfältig 
bearbeiteten Text enthält. Der Preis einer Lieferung mit schwar
zen Kupfern ist lU/jNgr., mit illuminirten Kupfern 17’/2Ngr, 
Das Ganze wird bis Ostern 1844 vollständig erschienen sein,

IjCipzig, im December 1843.
Brockhaus & Avenarius.

3m SSerlage von SKaufe in Stua erfdjien unb ift in jebeu 
Sudjljanblung beö 3n« unb TluSlanbeS vorrätig:
Jtertljel, Seo I. £eben unb &bren. ©irr

^Beitrag jur Älteren; unb S)pgmengefcbi^te. @r. 8. @d). 
1 12% ©ßr.

Euripidis fabulac* selectae. Recogno- 
vit et in usum scholarum edidit Aug. WitzscheL 
Vol. I. Hippolytum continens. Äl. 8. ©elf- ^)reiö 
h SBdnbdjen %

£>urd? alle 53ud)l)anblungen unb $)oftdmter ift ju belieben:

ISIS. ^ncpflopabifdye 3eitfd>rift vorjüglid) fitr 
9laturgef(hi<h^ / Tlnatomie unb ^hVflologie.
(Btttn. Satjrgang 1843. Elftes ^eft. 4.

be$ von 12 Reffen mit Tupfern
8 ^^lr.
£er unb ben JSlßttern für litotatifchc Unterhaltung 

gemeinfdjaftlid; ift ein
£iterarif$er

unb wirb barin ber Siaum einer gefpaltenen Seile mit 2y29tgr. beregnet. 
JSefonbere 5Cnjeigen :c. werben ber für 1 Eblr. 15 9?gu 
beigelegt.

«eipSiöx im december 1843. jf, 21.
SSei SSnffcrmann in SRanhetm ift erfdjienen unb bur<h 

alle SBu^anblungen ju beziehen:

Beiträge zur Kunde mittelalterlicher Dichtung aus italie
nischen Handschriften

von
Adelbert Heller.

Gr. 8. 45% Bogen. Mit Omschlag geheftet. 4 Thlr. (7 Fl.}
Ser herr SSerfafter bietet in biefem.SBerte ben greunben mittelalter; 

lieber Literatur SRadjridften über eine ^eibe iwn hanbfdjriften ber 33iblio= 
tiefen von 9?om gierens unb Staubig, nebft reichhaltigen Jfußjügen aus 
biefen faft fämmtli^ no<$ unbenu^ten Urrunben, jumal ber altfranjö; 
ftfdjen ^Joefie.



NEUE JENAISCHE

A1LGEIEIAE LITERATER-ZEITUAG.
Dritter Jahrgang. M 8. 9. Januar 1844.

Chemie der organischen Siörper.
Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Phy

siologie und Pathologie. Von Justus Liebig s Pro
fessor der Chemie an der Universität zu Giessen 
u. s. w. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 1842. Gr. 
8. 2 Thlr.

Von dieser Schrift ist bereits eine zweite, unveränderte 
Auflage erschienen. Schon daraus ergibt sich, dass 
dieses Werk einen nicht minder grossen Anklang ge
funden hat, als die organische Chemie in ihrer Anwen
dung auf Pflanzenphysiologie und Agricultur von dem
selben Verfasser. Da Hr. Prof. L. in jüngster Zeit mit 
der Bearbeitung der fünften Auflage des letztem Wer
kes beschäftigt war, so darf man es diesem Umstande 
zuschreiben, dass nur ein Abdruck der physiologischen 
Thierchemie, mit Hinzufügung eines Inhaltsverzeichnis
ses und Registers veranstaltet wurde; denn von der 
Thätigkeit des Verf. im Gebiete der organischen Che
mie lässt sich erwarten, dass die Thierchemie in einer 
künftigen neuen Auflage unigearbeitet erscheinen werde, 
wie die neuerdings erschienene fünfte Auflage seiner 

v physiologischen Pflanzenchemie. Beide Werke machen 
eigentlich ein Ganzes aus und enthalten die Resultate 
des Studiums, welches der berühmte deutsche Chemi
ker schon seit einer Reihe von Jahren der Chemie der 
organischen Körper gewidmet hat. Hrn. L.’s reiche 
Entdeckungen, unterstützt von einem ungemeinen Scharf
sinn, die gewonnenen Resultate der chemischen Un
tersuchungen in der Wissenschaft fruchtbringend zu 
benutzen, haben wesentlich dazu beigetragen, die or- 
ganische Chemie im Laufe von ein paar Decennien zü 
ihrer gegenwärtigen Ausbildung zu erheben. Es ist 
möglich, ja wahrscheinlich, dass dennoch die organi
sche Chemie der Pflanzen- und Thierphysiologie nur 
lückenhafte Dienste leiste, da sie noch nicht über das 
Jünglingsalter hinaus ist. Ihre Dienste aber deshalb 
abzuweisen, weil man voraussieht, dass sie in Zukunft 
ungleich mehr und viel genügender der Physiologie des 
Thier- und Pflanzenreichs nützen werde, das ist, wie 
uns dünkt, gegen alle Regeln der Naturforschurig. 
Kann doch keine Wissenschaft überhaupt anders ge
fördert werden, als durch die eben zu Gebote stehen
den Mittel.

Unbequem freilich und unbehaglich mancher altern 
Doctrin kann eine so junge Disciplin, wie die neuere 
organische Chemie, wohl werden; sie kann aber da

durch nichts verlieren an ihrem Werthe, und „unver
meidlich41’ bleibt sie von nun an nichtsdestoweniger. 
Darum ereignet es sich denn auch wol, dass man die 
organische Chemie hin und wieder eine anmassliche 
Doctrin nennt und sie geradezu über Bord wirft. Als 
Beleg dazu mag eine Stelle aus C. H. Schultz’s „Ana- 
phytose oder Verjüngung der Pflanzen4’ (Berlin, 1843. 
S. 106) angeführt werden, woselbst es heisst: „Und 
so ist denn die organische Chemie aus der Physiologie 
kaum herausgewiesen, als sie sich schon wieder ein
drängt, ohne dass es dabei jemals zu einer rechten 
Vereinigung hätte kommen wollen.4’ In demselben 
Buche heisst es aber auch S. 107: „Man kommt also 
in den wichtigsten Dingen der Pflanzenphysiologie im
mer wieder auf die Chemie zurück u. s. w.44 Die Un
bequemlichkeit und Unwiderstehlichkeit der organischen 
Chemie sind hier in der That so nahe an einander ge- 
rathen, dass man wünschen sollte, beide möchten sich 
neutralisiren und eine recht feste Verbindung bilden 
zum Nutzen der Physiologie. Hierzu hat es jedoch 
noch nicht den rechten Anschein. In dem genannten 
Werke liest man S. 113: „Die Hypothese, dass der 
Lebeusprocess auf einem Stoffwechsel beruhe, ist (eben 
so) irrig und noch ein Überrest der alten griechischen 
Elementen- und Qualitätenlehre, aus der wir uns doch 
endlich herauszuwachsen bestreben müssen. Indem man 
mit den Chemikern das Leben auf einen Stoffwechsel 
zurückführt, versenkt man sich mit ihnen in den orga
nischen Schutt; aber freilich haben sich die meisten 
neuern Physiologen, chemische Steckenpferde reitend, 
damit in den Sumpf der organischen Dammerde fest
gearbeitet.44 Diese wenigen Citate mögen ausreichen, 
die Opposition hervorzuheben, welche sich in bänderei
chen Werken, in Flug- und Zeitschiiften gegen die zu
dringliche Chemie erhebt oder vielmehr erhoben hat; 
denn allmälig beruhigen sich die Geister. Sehr viele 
Physiologen fangen an, die neuere organische Chemie 
als eine ihren Bestrebungen sehr nützliche Hülfswis- 
senschaft zu beachten und sie zu gebrauchen, wozu 
sie eben dienen soll und muss. Der Sturm liess sich 
voraussehen nach den Vorgängen, welche durch die 
Chemie vor einem Menschenalter in der Mineralogie 
erregt wurden. Inzwischen hat sich hier der Sturm
wind in ein Säuseln umgesetzt, welches die Luft rei
nigt und zuweilen als frische Brise das Schifflein der 
Mineralogie rasch vorwärts treibt. Von anderer Art 
sind die gegen Hrn. L.’s chemische Pflanzenphysiologie 
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insbesondere gerichteten Schriften von Hlubeck, Schlei
den und Mohl. Insofern diese Schriften Hrn. L.’s An
sichten und Erklärungen von Thatsachen als unrichtig 
darzustellen versuchen oder die Thatsachen selbst an
greifen, haben sie ein festes Ziel und einen bestimmten 
Zweck, wobei die Wissenschaft, wenn die Discussio- 
nen ruhig geführt werden, nur gewinnen kann. Unter
suchungen, nach allen Regeln der gründlichen For
schung geführt, können wol bestritten, aber nicht igno- 
rirt oder gar mit dem Banne belegt werden. Wir 
können daher auch nicht glauben, dass Schriften, wie 
die des ausgezeichneten Physiologen und Botanikers 
J. B. Wilbrand in Giessen (Bedenken und Zweifel, be
treffend das Verhältniss der chemischen Theorien zu 
den Erfodernissen des Wissens überhaupt und zur Phy
siologie, sowie zur ärztlichen Praxis insbesondere. 
Mainz, 1842), einen bedeutenden Erfolg haben möch
ten. Wenn Hr. G. M.-R. Wilbrand auf S. 26 seiner 
Schrift sagt: „Die Vergänglichkeit der Theorien in 
der Chemie weist darauf hin, dass dieselben nicht auf 
andere Wissenschaften ausgedehnt werden können, 
welche ausserhalb des Gesichts- und Wirkungskreises der 
Chemie liegen, wie dieses namentlich von der Physiologie, 
Pathologie und ärztlichen Praxis, aber auch wol von an
dern Doctrinen gilt, und dass die chemischen Theorien, 
wenn sie über den Wirkungskreis der Chemie hinaus 
ausgedehnt werden, nothwendig ein unklares Schein
wissen, ein blosses Wortgepränge, und wenn dieses 
gar ins praktische Leben eingreift, nicht blos Verwir
rungen, sondern wirkliche Nachtheile hervorbringen 
müssen“, so stimmen wir mit dem hochgeachteten Ge
lehrten insoweit bereitwilligst überein, dass die Chemie 
ihre wissenschaftlichen Gesetze nie übertreten darf; 
wir können aber durchaus nicht einsehen, wie man ih
ren Einfluss zurückhalten möchte da, wro es sich um 
Stoffumwandlungen handelt. Sie eben ist ja die Wis
senschaft von der Verwandlung irdischer Körper, inso
fern dieselbe von der Affinität abhängt. Und dieses 
Gebiet ist ja unermesslich gross. Hr. Prof. Wilbrand 
hält dafür, dass der Chemiker als praktischen Wir
kungkreis die Analyse habe, aber nicht die Synthese, 
was denn doch thatsächlich sehr leicht zu widerlegen 
ist. Als theoretischen Wirkungskreis gesteht Hr. Wil
brand dem Chemiker so zu sagen gar keinen zu, da 
nach ihm die Theorien nur innerhalb des praktischen 
Wirkungskreises der Chemie anwendbar sind (S. 33 
a. a. 0.). Indessen trifft das Letztere mit dem eigent
lichen Sachverhalt nicht zu, indem der theoretische 
Wirkungskreis der Chemie, seit sie eine reine Erfah
rungswissenschaft geworden, in allen Zweigen der all
gemeinen Naturwissenschaft auf eine merkwürdige Weise 
Geltung erlangt hat. Wenn man freilich noch sagen 
kann, dass die Stoffe und die Elemente, welche in der 
Chemie angenommen werden, nur gewisse Qualitäten 
bezeichnen, welche in den Naturprocessen hervortreten, 

wenn man noch meint, dass Sauerstoff, Wasserstoff, 
Kohlenstoff und Stickstoff für sich nicht darstellbar 
sind, und wenn man noch fragen kann, ob, gesetzt es 
seien diese Qualitäten Stoffe, auch die metallischen 
Grundlagen der Erdarten und die verschiedenen Me
talle Elemente der Materie sind oder nicht, — so müs
sen wir diese Betrachtungsweise als fremdartig einer 
Wissenschaft ansehen, welche durch Anwendung von 
Maas, Gewicht und Zahl im Laufe eines halben Jahr
hunderts eine wundervolle Festigkeit erlangt hat.

Aus dieser Abschweifung wird am besten erhellen, 
in welche Opposition die chemische Thier- und Pflan
zenphysiologie überhaupt, insbesondere die von Hrn. L. 
gerathen konnte. Solche Anfechtungen aber, weil sie 
die Chemie im Allgemeinen treffen, können und wollen 
wir hier ruhig ihrem Schicksal überlassen. Nothwen
dig sind aber zu beachten die Einwendungen, welche 
man den Erfahrungen und Behauptungen Hrn. L.’s in 
seiner Thierchemie, seiner Methode und den Resulta
ten, zu denen er durch chemische Untersuchungen und 
Schussfolgerungen gelangte, gemacht hat. Viele Stim
men haben sich im Einzelnen dagegen erhoben, keine 
einzige aber hat sich, nach unserm Wissen, bis jetzt 
in einiger Ausführlichkeit vernehmen lassen über das 
ganze Werk von Hrn. L., obwol dasselbe für den Um
schwung der Wissenschaft von grosser Bedeutung ist. 
Der Grund davon liegt ohne Zweifel in der Schwierig
keit des Gegenstandes selbst. Wenn der unterzeich
nete Ref. das Buch in diesen Blättern zu besprechen 
wagt, so geschieht es nur auf Auffoderung der Reda
ction dieser Zeitung und in der Absicht, zum Verständ
nisse des Buches etwas beizutragen. Das Werk ist, 
man mag den Ausdruck nicht misdeuten, rhapsodisch 
geschrieben. Der hindurchlaufende rothe Faden ist nur 
von Denen leicht festzuhalten, welche mit den neuern 
und neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der or
ganischen Chemie, oder richtiger der Chemie orpani
scher Körper vertraut genug sind, um dem Gange der 
Deductionen des Verf. ungestört folgen zu können. Der 
lebhafte Stil in dem Buche regt sehr an, lenkt aber 
auch leicht die Aufmerksamkeit von dem wesentlich
sten und wichtigsten Inhalt ab. Wir versuchen daher, 
soweit hier Raum dazu gestattet sein kann, und zwar 
öfters mit den Worten des Verf. selbst, die Grundzüge 
der Schrift darzulegen.

In dem Vorworte erklärt sich Hr. Prof. L. zuvör
derst über die Ursachen, welche bisher den grössern 
Einfluss der Chemie auf die Physiologie verhinderten, 
und über die zu erwartenden Folgen, welche nunmehr 
die Chemie für die Physiologie sowol, als auch für die 
Pathologie und Therapie haben werde. Besonders wird 
darin hervorgeboben, dass die sogenannte quantitative 
Untersuchungsmethode, welche die unorganische Che
mie in ausserordentlich kurzer Zeit bis zu einer 
schwindelnden Höhe emporgehoben, auch bei physiolo
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gisch - chemischen Untersuchungen in Anwendung ge
bracht, einen gleichen Erfolg erwarten lasse, und das 
uni so eher, als ein solcher Erfolg sich bereits vielfäl
tig gezeigt habe. — Bei strengen Festhalten an 
der von seiner Wissenschaft vorgezeichneten Methode 
wird der Chemiker festen Schrittes durch das unend
liche Gebiet der Naturwissenschaft nicht ohne Nutzen 
für diese hindurchwandern; es wird ihm nicht beikom- 
men. aus den Ergebnissen seiner Forschungen mehr 
abzuleiten, als daraus abgeleitet werden kann, theils 
von rein chemischem Gesichtspunkte aus, theils mit 
Hülfe anderer Doctrinen. Jene thörichte Verblendung, 
welche bei der nothgedrungenen Spaltung der Natur
wissenschaft in zahllose Zweige gerade den von ihr 
cultivirten Zweig für den Stamm selbst hält, welcher 
der Äste und Zweige nicht bedürfe zum weitern Ge
deihen und fröhlichen Wachsthum, hat der Naturfor
schung oft genug die verderblichsten Nachtheile gebracht. 
Wenn Hr. L. (S. XI) sagt: „Der lebendige Thierkörper 
kann nicht für ein chemisches Laboratorium angesehen 
werden“, so zeigt er dadurch klar und deutlich seine 
Absicht, die Ergebnisse der chemischen Forschung nur 
mit Berücksichtigung der Lehren der Physiologie in An
wendung zu bringen. Zunächst will der Verf. an dem 
angeführten Orte die bisher häufig befolgte qualitative 
Untersuchungsmethode abweisen. Indessen ist doch 
nicht anzunehmen, dass Hr. L., der rüstige Chemiker, 
diese Basis aller chemischen Forschung überhaupt zu 
verbannen gewillt sei. Durch die genaue qualitative 
Analyse wird zwar die chemische Untersuchung ver
langsamt, in gleichem Grade aber auch fester begrün
det. Um dieses anerkannten Grundsatzes willen muss 
man denn auch den tüchtigen, auf die qualitative Un
terscheidung der Stoffe des Thierreichs gerichteten Ar
beiten Simon’s (vgl. dessen vorzügliches Handbuch der 
angewandten medicinischen Chemie. Thl. I. Medici- 
nisch-analytische Chemie. 1840) und mancher Anderer 
alle und volle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das 
so förderliche Princip der Theilung der Arbeit selbst 
bis zu kleinen Abschnitten der einzelnen Disciplinen 
fällt ja nach errungenen Resultaten von selbst weg.

Die Bestimmung seiner Schrift spricht Hr. L. auf 
S.XVmit folgenden Worten aus: „Ich habe den Zweck 
gehabt, die Kreuzungspunkte der Physiologie und Che
mie in diesem Buche hervorzuheben und die Stellen 
anzudeuten, wo beide Wissenschaften gegenseitig in 
einander greifen. Es enthält eine Sammlung von Auf- 
gaben, sowde sie gegenwärtig von der Chemie gestellt 
Yer'p11’ Und eine Anzahl von Schlüssen, die nach ih- 
1 eben6^” aus ^en vorhaudenen Erfahrungen sich er- 
ge en. Diese Fragen und Aufgaben werden ihre Lö
sung erialten, und kein Zweifel kann darüber sein, 
dass wir a sdanu eine neue Physiologie und eine ratio
nelle Patho ogie haben werden.“ Obwol der Nachsatz, 
wie wir glauben, keine allgemeine Zustimmung erhal

ten kann, so bleibt doch so viel gewiss, dass in der 
quantitativen chemischen Untersuchungsmethode, welche 
der Verf. in seiner Schrift so scharfsinnig und kühn 
in so grossem Maasstabe, als kein Anderer vor ihm, auf 
die Physiologie angewendet hat, der Physiologie und 
Pathologie ein neu begeistigendes Princip, ein mächtiger 
Hebel, ein fester Grundpfeiler mehr zu einem festen 
Wissenschaftsgebäude dargeboten ist. Ohne Frage fin
den beständige Stoffwandelungen im Thier- und Pflan
zenorganismus statt. Nur die ärgste Verblendung und 
Befangenheit, ein träumerisches Schwärmen in Theorien, 
welche diesen Namen niemals verdienen, nur die Mystik 
der Naturwissenschaft, dieser Alp der Naturforschung, 
können es wagen, wegzuleugnen oder als nichtig dar
zustellen, was wir mit Augen sehen und mit Händen 
greifen. Wenn aber das Leben von Stoffwandelungen 
begleitet ist, um nicht zu sagen darauf beruht, welche 
andere Wissenschaft soll alsdann vorzüglich Dienste 
leisten, als eben die, deren Aufgabe in der Kenntniss 
dieser Metamorphosen der Körper und der chemischen. 
Gesetze, nach denen sie erfolgen, besteht? Unsere 
Wissenschaft hat nicht nur ihre natürlichen und be
stimmten. sondern auch ihre unbestimmten Grenzen, 
weil sie mit allen übrigen Naturwissenschaften eine nie 
endende Perfectibilität theilt; deshalb kann sie beim 
Fortrücken nie sicher sein, ihr Maas hier oder da 
überschritten zu haben. Die Chemie kann aber ihren 
Grundlehren zufolge niemals lange beharren in solchen 
Auswüchsen, gleichwie sie ganz einfach abgewiesen 
hat und abweisen wird alle jene übertriebenen und 
närrischen Anfoderungen, welche nicht selten von Sei
ten der Physiologie an die Chemie gestellt worden sind. 
Wenn die Chemie kein Contagium nachzuweisen ver
mag auf dem Wege der Analyse, wenn sie keinen Auf
schluss darüber gibt, was das Leben ist, wenn sie we
der Eiweiss, noch Blut, noch Knochen zusammenzu
setzen weiss, so folgt daraus noch nicht, dass die Chemie 
für die Physiologie gar keinen oder nur einen sehr un
tergeordneten Werth habe. Aus solchen widersinnigen 
Postulationen ergibt sich immer mit Zuverlässigkeit die 
Gänzliche Unkunde des Zustandes, wie der Aufgabe 
der Chemie im Allgemeinen, der organischen und phy
siologischen Chemie insbesondere. Was würde man 
denken von einer Behauptung, welche darauf hinaus
liefe, dass die gesammte Medicin unnütz und völlig 
überflüssig sei, da sie den Tod nicht abhalten, ja ein 
ganzes Heer von chronischen Krankheiten nicht einmal 
zu besänftigen vermöge?

Das Vorwort von Hrn. L.’s Schrift schliesst: „In 
der Hand des Physiologen muss die organische Chemie 
zu einem geistigen Hülfsmittel werden, mit dem er im 
Stande sein wird, die Ursache (wir nehmen hier zur 
Verhütung von Misverständnissen die chemische Ursache 
an) von Erscheinungen zu erforschen, die das leibliche 
Auge nicht mehr erkennt; und wenn von den Resul
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taten, die ich in diesem Buche entwickelt oder ange
deutet habe, nur ein einziges eine nützliche Anwen
dung zulässt, so halte ich den Zweck, für den es ge
schrieben ist, für vollkommen erreicht. Der Weg, der 
dazu geführt hat, wird andere Wege bahnen, und dies 
betrachte ich als den höchsten Gewinn.“ Hieraus er" 
hellt also, dass der Verf. den Physiologen nur in die 
Hände arbeiten wollte, w ozu er sich nicht allein berech
tigt, sondern auch, und das mit Recht, berufen fühlte. 
Eine systematische, das ganze Gebiet erschöpfende, so 
zu sagen schulgerechte Physiologie wollte er nicht ge
ben. Sein Buch ist nichts Anderes, als eine weitere, 
geistreiche Ausführung jenes Capitels der allgemeinen 
Chemie, welches unter dem Titel „chemische Thier- 
physiologie“ schon seit längerer Zeit bekannt ist. Ver
dauung, Athmen, Resorption, Nutrition, Secretion, Aus
dünstung sind die gewöhnlichen Themata, welche darin 
abgehandelt werden, so namentlich von L. Gmelin in 
seinem Handbuche der theoretischen Chemie, einem 
Werke, welches durch seine Systematik, seine Voll
ständigkeit und besonders seine reichhaltige Literatur 
von keinem andern chemischen Werke übertroffen wird. 
Die jetzt erscheinende vierte Auflage dieses classischen 
Werkes von Gmelin wird ohne Zweifel das in der drit
ten Auflage nur in kurzer Bündigkeit abgehandelte Ca- 
pitel der chemischen Thierphysiologie in grösserer Aus
dehnung darbieten, vervollständigt durch systematische 
und genaue Nachweisung alles Dessen, was seit drei
zehn Jahren in diesem Bereiche des Wissens durch die 
Strebsamkeit so Vieler errungen worden ist. — Hrn. 
L.’s chemische Thierphysiologie trägt einen andern Cha
rakter , den der Discussion, worin die eigene reiche 
Forschung mit den schon historisch gewordenen Ergeb
nissen der Wissenschaft fast durchgehends verwoben 
ist. Aus diesem Allen erklärt sich auch, warum dem 
Buche weder ein Inhaltsverzeichniss, noch ein Register, 
wenigstens in der ersten Auflage, beigegeben ist, auch 
keine andern Überschriften und Inhaltserklärungen darin 
vorkommen, als die der drei Haupttheile des Werks.

Im ersten Theile wird der „chemische Process der 
Respiration und Ernährung“, und zwar in zwanzig Ab
schnitten oder Paragraphen betrachtet. An die Spitze 
seiner Discussionen (S. 1) stellt Hr. L. die Lebenskraft. 
„In dem Thierei, in dem Samen einer Pflanze erkennen 
wir eine merkwürdige Thätigkeit, eine Ursache der Zu
nahme an Masse, des Ersatzes an verbrauchtem Stoff, 
eine Kraft im Zustande der Ruhe. Durch äussere Be
dingungen, durch die Begattung, durch Gegenwart von 
Feuchtigkeit und Luft wird der Zustand des statischen 
Gleichgewichts dieser Thätigkeit aufgehoben; die in 
Bewegung übergehende Kraft äussert sich in einer Reihe 
von Formbildungen, welche u. s. w.“ An einer andern 
Stelle seines Buchs (S. 237) sagt unser Verf.: „Wir 

wissen nicht, wie ein an sich unsichtbares, unwägbares 
Etwas, die Wärme, gewissen Materien die Fähigkeit 
ertheilt, den ungeheuersten Druck auf ihre Umgebun
gen zu äussern, wie überhaupt dieses Etwas hervorge
bracht wird, wenn wir Holz oder Kohlen verbrennen. 
So ist es denn auch mit der Lebenskraft und den Er
scheinungen, welche belebte Körper darbieten. Ihre 
Ursache ist nicht chemische Kraft, nicht Elektricität, 
nicht Magnetismus, es ist eine Kraft, welche die allge
meinsten Eigenschaften aller Ursachen der Bewegung, 
Form- und Beschaffenheitsänderung der Materie besitzt, 
und eine eigenthümliche Kraft, wreil ihr Äusserungen 
zukommen, welche keine der andern Kräfte an sich 
trägt.“ Zur Beruhigung einer nicht geringen Anzahl 
von Physiologen nnd Ärzten, welche, in ganz irrigen 
Voraussetzungen befangen, denChemikern eine plumpe 
Anwendung von Setzkolben und Schmelztigeln, ein 
wunderliches, gleichsam alchemistisches Nachjagen 
des Ungreifbaren und Unbegreiflichen andichten, wol
len wir noch eine andere Autorität, welche wir in 
chemicis als die erste seit lange zu betrachten gewohnt 
sind, anführen. Berzelius, dem die neuere Chemie zum 
grossen Theil Gestalt, Umfang, Ansehen und Gewicht 
verdankt, und kdem mit dem vollsten Rechte Hr. L. 
auch seine Thierchemie widmen konnte, hat durch seine 
Förelaesningar i Djurkemien auch der Zoochemie zu
erst einen neuen Aufschwung gegeben. Der neunte 
Band seines unschätzbaren Lehrbuchs der Chemie zei°-t 
durch die darin befolgte physiologische Anordnung klar 
und deutlich, wie für ihn die Thierchemie nur in inni
ger Vereinigung mit der Physiologie Werth haben könne. 
Auf S. 4 des sechsten Bandes des Lehrbuchs sagt 
Berzelius; „Dieses Etwas, welches wir Lebenskraft 
nennen, liegt gänzlich ausserhalb der unorganischen 
Elemente, und ist nicht eine ihrer ursprünglichen Ei
genschaften, wie Schwere, Undurchdringlichkeit, elek
trische Polarität u. a. m.; aber was es ist, wie es ent
steht und endigt, begreifen wir nicht. Es lässt sich 
also voraussehen (voraussetzen), dass, wenn der Erd
ball mit seinen unorganischen Bestandtheilen ohne die 
lebende Natur, aber unter übrigens gleichen Umständen 
da wäre, er immer fortfahren würde, ohne lebende 
Wesen zu sein. Eine für uns unbegreifliche und der 
todten Natur fremde Kraft hat in die unorganische 
Masse einmal dieses Etwas gebracht, und nicht auf eine 
solche Weise, als wäre es das Werk des Zufalls, son
dern in einer bewundernswürdigen Mannichfaltigkeit 
u. s. w.“ Die beiweitem grössere Mehrzahl der Che
miker folgt unbewusst dieser Ansicht, eben weil gar 
keine andere genügende übrig bleibt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Jedoch hat eine neuere Meinung, welche z. B. Lehmann 
in seinem übrigens vortrefflichen Lehrbuche der physiolo
gischen Chemie S. 40 und in einer Recension der oben er
wähnten Flugschrift von Wilbrand in Schmidt’s Jahr
büchern, Nr. IV. 1843, S. 108, rüstig vertheidigt, uns die 
Annahme einer Lebenskraft als durchaus nichtig und ver
altet wegzudemonstriren versucht. Ihr zufolge erklären 
sich die Erscheinungen des Lebens complet aus physika
lischen und chemischen Gesetzen, und darum erscheint 
es absurd, noch eine andere Kraft zu den Erklärungen zu 
Hülfe zu rufen. Nur der etwaige Rest von Unerklär
lichem und Unbegreiflichem in den lebenden Organis
men könne man der Lebenskraft beimessen. Dieser 
Rest müsse aber erst gefunden werden. Uns will aber 
bedünken, als sei eine solche extravagante Ansicht nur 
um einen kleinen Sprung entfernt von dem andern Ex
trem, welches in der Auffassung und Erklärung des 
organischen Lebens sich um weiter nichts bekümmert, 
als um die allgewaltige, alleinherrschende, alleinwir
kende, alle übrigen Naturkräfte so zu sagen vernich
tende Lebenskraft. Damit wird denn freilich aller ver
ständigen Naturforschung, welche die Erscheinungen 
auf klar erkannte Gesetzte zurückzuführen strebt, ge
radezu der Kopf abgeschnitten, wenn’s auch nicht so 
böse gemeint sein sollte. Bei ruhiger Betrachtung firi- 
det man leicht, dass solche widerstreitende und strit
tige Extreme entstehen müssen, wenn man den Aus
drücken ihre herkömmliche Bedeutung entzieht zu Gun
sten besonderer Ansichten, z. B. allgemeines Naturle
ben, und dass aus solcher Verwirrung der Begriffe 
nichts Gescheidtes sich entwickeln kann. Bis jetzt sind 
wir gewohnt, zur Erklärung der Bewegungserscheinungen 
in der Körperwelt besondere Kräfte anzunehmen. Wir 
bekennen damit das für uns Unbegreifliche und ewig 
Unerforschliche. Durch die Verschmelzung unserer 
Begriffe und Vorstellungen von den verschiedenen Na
turkräften in den Begriff einer einzigen Kraft wird na
türlich in der Sache selbst gar nichts geändert, wohl 
aber unserer Forschung ein Irrgarten geöffnet, in wel
chem wir die Wege und Stege nicht mehr unterschei
den können. Die eine Kraft, z. B. die chemische, mehr 
begreiflich zu finden, als die andere, z. B. die Lebens

kraft, ist vollends thöricht und läuft nur auf individu
ellen Egoismus hinaus. Der einfachste chemische Pro- 
cess, etwa die Bildung von Bleiglanz aus Blei und 
Schwefel, oder das Brennen einer Kerze, ist uns eben 
so räthselhaft in seiner Erscheinung,^ wie das Empor
sprossen einer Pflanze aus einem Samenkorn. Die 
Bewegung der Himmelskörper ist än sich nicht wun
derbarer, als der Lauf der Locomotive. Es bleibt im
mer nur der Unterschied bestehen, dass wir m dem 
einen Falle uns eine Kraft vorzugsweise oder allem, 
oder mehre zugleich in AVirksamkeit denken, um auf 
diese Weise eine Harmonie in die Erscheinungen zu 
bringen und eine Methode für unsere, stets auf ein be
stimmtes Ziel gerichtete Forschungen zu gewinnen.

So gelangen wir denn zu dem Ergebnisse von dem 
Widerstreite der Kräfte, in welchem sie sich als Thä- 
tigkeit der Materie zeigen. Wir sehen die eine Kraft 
über die andere den Sieg davon tragen, etwa die Le
benskraft über die Affinität, die chemische Kraft über 
die Cohäsion. Von absolut hohem und niedern Kräf
ten, von einer absoluten Superiorität der einen Kraft 
über die andere kann keine Rede sein. Nur in einem 
gegebenen Falle, z. B. im lebenden Organismus, in der 
Bildung eines Salzes, in der Wirkung des Wasserdam
pfes kann oder muss einer solchen Vorstellung Raum 
gegeben werden. Vernichtet wird abei m diesem Wi
derstreite keine andere Kraft, als die Lebenskraft. 
Diese nimmt mit dem Individuum ihren Anfang und 
hat mit dem Tode desselben ihr Ende. Die physikali
schen Kräfte und die chemische Kraft können von der 
Materie nie gesondert werden; die Materie ohne die
selben wäre nichts. Man mag in einer sich so nen
nenden Philosophie diesen nüchternen, aber klaren Ge
danken auch noch anders ausdrücken, etwa durch 
Manifestation der Materie, man mag auch die Potenzen 
oder Imponderabilien mit hineinziehen; der Ausdruck 
„Kraft" ist eben so einfach, wie bequem, und bietet 
eine Handhabe zu unsern Versuchen dar. Wir brau
chen uns nicht zu scheuen, wie manche Physiologen 
uns zumuthen, die Wirkung der allgemeinen physika
lischen Kräfte in den lebendigen Organismen zu erfor
schen und der Äusserung der Lebenskraft als einer 
eigenthümlichen Kraft nachzuspüren. Wir werden da
bei, vielleicht durch manchen Irrthum hindurch’, zu 
neuen Ansichten und Aufschlüssen gelangen, wie die 
Erfahrung der letztem Jahre eclatant gezeigt hat. Nie
mand mag in voraus bestimmen, wo das „Innere der
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Natur, zu welchem kein erschaffener Geist dringt“, ei
gentlich liege. Gleichwie Haller wird ein Jeder von 
uns seine eigene Grenzmarkehaben. Goethe wollte doch 
nur den häufigen Misbrauch jenes volltönenden, wahren 
Haller’schen Wortes persifliren, wenn er hinzusetzte: 
?,o, du Philister! u. s. w.“ (G.’s Werke, 1828. III, 112.)

Bleiben wir mit Hm. L. und andern ausgezeichne
ten Naturforschern auf diesem festen Boden stehen, so 
ergeben sich an den lebenden Organismen sogleich be
stimmte , weiter führende Unterschiede in ihrer Le- 
bensthätigkeit. Es scheint nichts Gegründetes ent
gegnet werden zu können, wenn Hr. L. (§. 1, S. 4) 
sagt: „In der Pflanze gibt sich die vegetative Lebens- 
thätigkeit unter Mitwirkung von äussern Kräften, in 
Thieren durch Thätigkeiten kund, die sich in ihrem 
Organismus erzeugen“. Wir folgen nun unserm Verf. 
weiter in der Entwickelung seiner Ansichten und Leh
ren. Zwischen dem Lebensprocesse der Pflanze und 
des Thieres findet der wesentliche Unterschied statt, 
dass die Nahrungsmittel der erstem in unorganischen 
Stoffen (Wasser, Kohlensäure, Ammoniak und gewissen 
Salzen), die des letztem nur in organischen Materien 
aus dem Pflanzen- oder Thierreiche bestehen. Das 
Wachsthum und die Entwickelung der Pflanze sind 
abhängig von einer Ausscheidung von Sauerstoff, der 
sich von den Bestandtheilen ihrer Nahrungsmittel trennt; 
das Thierleben dagegen äussert sich in einer beständi
gen Einsaugung und Verbindung des Sauerstoffs der 
Luft mit gewissen Bestandteilen des Thierkörpers. 
Dieser einfache und schöne, wenn auch nicht neue 
Grundgedanke in Hrn. L.’s Schrift kann ohne Zweifel 
bestritten werden; unser Verf. sucht aber mit allen 
Mitteln, welche eigene und fremde Beobachtung dar
boten, die Richtigkeit desselben zu erweisen. Diese 
jetzt noch abzuleugnen, wäre unverständig ; sie mit Er
folg zu bestreiten, wäre Sache des Experiments und 
der Combination.

Die Bewegungen in und an den Pflanzen sind ab
hängig von physikalischen und mechanischen Ursachen 
(wobei also unser Verf. einer allgemeiner gewordenen 
Ansicht der Pflanzenphysiologie folgt); im Organismus 
der Thiere geht alle Bewegung von den Nervenappa
raten aus. Der Bildungsprocess, die Assimilation, also 
der Übergang des in Bewegung befindlichen Stoffes in 
den Zustand der Ruhe, das eigentliche vegetative Le
ben, welches ohne Bewusstsein sich äussert, ist bei 
Thieren und Pflanzen von den nämlichen Ursachen ab
hängig. Die Zunahme an Masse wird in beiden auf 
gleiche Weise bedingt. Das vegetative Leben des Thie
res ist nach den Lehren der Physiologie und Patholo
gie keineswegs geknüpft an die Apparate des Gefühls 
und Empfindens, des Bewusstseins und des hohem gei
stigen Lebens. Das höhere geistige Leben hat dem
nach nichts gemein mit der Lebenskraft, obwol wir 
ihm einen gewissen Einfluss auf die vegetative Le- 

bensthätigkeit zugestehen müssen, gleichwie andern im
materiellen Potenzen, dem Licht, der Wärme, der Elek- 
tricität und dem Magnetismus. Jedermann wird aber 
zugeben, dass dieser Einfluss nicht bedingender Art 
ist. Die Beziehungen der Psyche zu dem animalischen 
Leben können nicht innerhalb der Grenzen der Natur
forschung ermittelt werden; und nur der Entwickelungs- 
und Ernährungsprocess fällt ihr anheim (S. 3—6). — 
Offenbar hat unser Verf. hiermit eine Grenze für seine 
Untersuchungen ziehen wollen. Er überlässt damit die 
Nachforschung über den Einfluss der Affecte auf Milch-, 
Samen- und Thränensecretion, wie so vieles Andere 
der Physiologie selbst. Wie wenig indessen Manche 
geneigt sind, bei dieser Grenze stehen zu bleiben, zeigt o 9 •> o
die weitere Entwickelung der Entdeckung des latenten 
Lichts oder Originallichts der Körper durch J. Moser. 
Schon behauptet man die Einerleiheit des Bildes auf 
der Netzhaut und der jodirten Silberplatte und erklärt 
die Nervenmaterie ihres bisherigen eximirten Standes 
in Betreff des Sehactes für verlustig gegangen (Augsb. 
allg. Zeit., ausserord. Beil, zu Nr. 242, 1843). Der 
Forschung ist auch hier ein neues weites und frucht
versprechendes Feld geöffnet, wenn wir uns auch nicht 
für die Identität des Bildes auf der Netzhaut und des 
Bildes, welches irgendwie auf einem Körper entsteht, 
zu erklären vermögen. Für jetzt w enigstens wäre eine 
solche Annahme ganz unzulässig.

Die Bewegungen im Thierkörper, vermittelt durch 
gewisse Apparate, werden nur dann erst klar hervor
treten, wenn, was bisher noch mangelte, die Substanz 
der Organe und die Veränderung der Nahrungsmittel 
im lebenden Körper, der Übergang derselben in Be
standtheile des Körpers und ihr rückgängiger Übergang 
in unorganische Verbindungen durch die Chemie erklärt 
worden sind. Die Naturforschung, sagt Hr. L.; hat ihre 
bestimmten Grenzen, die sie nicht überschreiten darf. 
Der menschliche Geist hat nur Vorstellungen für Dinge, 
welche Materialität besitzen, und darum wird man mit 
allen Entdeckungen doch nicht in Erfahrung bringen, 
was Licht, Elektricität und Magnetismus für Dinge sind, 
eben so wenig, als was das Leben ist. Wir können 
aber ohne Zweifel die Gesetze des Lebens und Alles, 
was sie stört, fördert oder ändert, erforschen. Die 
Erforschung des Gesetzes des bailes und der Bewe
gung der Himmelskörper führte auf eine vorher unbe
kannte Vorstellung über ihre Ursache. Die Schwer
kraft au und für sich ist ein blosses Wort, bedeutungs
los wie das Licht für den Blindgebornen (S. 7). Was 
der Verf. hier sagen will, wird einem Jeden deutlich 
sein, auch wenn der Ausdruck „Vorstellung“ hier in 
zweifachem Sinne genommen worden.

Wenn man die Lebenskraft als eine für sich be
stehende Kraft gelten lässt, so hat man in den Erschei
nungen des organischen Lebens, wie in allen andern Er
scheinungen, welche wir Kräften zuschreiben, eine Statik 
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und eine Dynamik der Lebenskraft (S. 8). Alle Theile 
des Thierkörpers bilden sich aus einer in seinem Or
ganismus circulirenden Flüssigkeit in Folge einer Thä- 
tigkeit, welche jedem Organe oder Theile eines Organs 
inne wohnt. Schon lange bewies die Physiologie. dass: 
alle Bestandtheile des Körpers Blut waren, oder dass 
sie den Organen durch das Blut zugeführt wurden- 
Auch Das ist längst anerkannt, dass in jedem Lebens- 
momente ein Stoffwechsel stattfindet, dass fortdauernd 
ein Theil der Gebilde sich in formlose, d. h. unorganische. 
Stoffe umsetzt und daher wieder erneuert werden muss. 
Aus entscheidenden Gründen erklärt uns die Physiologie, 
dass jede Bewegung, jede Kraftäusserung die Folge einer 
Umsetzung der Gebilde ist, dass jeder Affect Verände
rungen bewirkt in der chemischen Beschaffenheit der 
Säfte des Körpers, dass jeder Gedanke und jede Em
pfindung eine Änderung in der Zusammensetzung der 
Gehirnsubstanz veranlasst (S. 9).— In demselben Sinne 
bringt man nun auch die Daguerre - Moser’schen Ent
deckungen mit dem Sehen in Verbindung (Augsb. Zeit, 
a. a. O.). Eine chemische Veränderung der Nerven
substanz durch das Licht ist in der That mehr als 
wahrscheinlich. Zu Vermeidung von Irrungen glauben 
wir hier nochmals ausdrücklich hervorheben zu müs
sen, dass die Chemie diese Stoffänderungen nachweisen 
soll, ja allein nachweisen kann. dass ihr mit vollem 
Rechte Schlüsse rückwärts auf die Zusammensetzung 
der organischen Körper zustehen, dass sie aber keine 
Aufschlüsse zu geben vermag über die letzte Ursache 
dieser Veränderungen der organischen Körper.

Zur Unterhaltung der Lebenserscheinungen des 
Thieres gehören nun Nahrungsmittel, welche entweder 
zur Vermehrung der Masse, des Körpers, oder zur 
Ernährung, oder zum Ersatz von verbrauchtem Stoff, 
d. h. zur Reproduction, oder zur Hervorbringung von 
Kraft dienen. Aber nicht blos die Nahrungsmittel sind 
die einzigen Bedingungen des Lebens, sondern auch 
die fortdauernde Einsaugung von Sauerstoff. — Es darf 
der Leser hierbei nicht vergessen, dass es sich nur 
um den Stoffwechsel handelt. Alle vitalen Thätigkeiten, 
heisst es im §. 2, entspringen aus der Wechselwirkung 
des Sauerstoffs der Luft und der Nahrungsmittel un
ter Einfluss der Lebenskraft. Die Pflanze erzeugt in 
sich selbst keine Kraft der Bewegung (— wobei wir 
auf die Ansichten der Pflanzenphysiologen verweisen 
wollen —), und kein Theil ihrer Gebilde verliert durch 
eine in ihrem Organismus vorhandene Ursache den Zu- 
stand des Lebens und geht in formlose (d. h. unorga
nische) Verbindungen über. Der Verbrauch im Thiere 
ist eine Änderung des Zustandes und der Zusammen
setzung gewisser Bestandtheile des Thierkörpers. Der
selbe geht vor sich in Folge chemischer Actionen. Der 
Einfluss dei Gifte und Arzneikörper auf den lebenden 
thierischen Köipei zeigt, dass der Act der chemisshen 
Zersetzung und Verbindung jm Thierkörper durch ähn

lich wirkende Kräfte gesteigert, durch entgegengesetzt 
wirkende verlangsamt oder aufgehoben werden kann. 
Wir vermögen auf jeden Theil eines Organs durch 
Stoffe, die eine bestimmte Action besitzen, eine Wir
kung auszuüben. In Folge von Umsetzungen und Ver
änderungen von Materien, welche früher Theile von 
Organismen waren, entstehen gewisse Bewegungs- und 
Thätigkeitsäusserungen, die wir Leben nennen. Nur 
von diesem Standpunkte aus darf die Chemie die Le
benserscheinungen studiren, welche an sich nicht wun
derbarer sind, als alle übrigen Bewegungserscheinungen 
(S. 9-12).

Da die Aufnahme von Nahrungsmitteln und Sauer
stoff die ersten Bedingungen des thierischen Lebens 
sind, so lassen sich aus der verbrauchten Menge der
selben Schlüsse ziehen. Wenn nach Lavoisier jährlich 
746 Pfd., nach Menzies 837 Pfd. Sauerstoffgas von ei
nem erwachsenen Manne in seinen Körper aufgenom
men werden, so wird dennoch keine merkliche Ab
oder Zunahme des Gewichts seines Körpers dadurch 
veranlasst. Kein Theil dieser enormen Menge von 
Sauerstoff bleibt in dem Körper zurück. Vollständig 
wird er wieder aus dem Körper ausgeschieden in Ver
bindung mit Kohlenstoff und Wasserstoff von gewissen 
Bestandtheilen des Körpers, nämlich als Kohlensäure 
und Wasserdampf. Bei jedem Athemzuge trennen sich 
von dem Organismus des Thieres gewisse Bestandtheile, 
nachdem sie sich in dem Körper mit dem aus der at
mosphärischen Luft aufgenommenen Sauerstoff verbun
den hatten. Berücksichtigt man den verbrennlichen 
Kohlenstoff und Wasserstoff des Blutes bei der Vor
aussetzung, dass ein Erwachsener täglich 65 Loth Sauer
stoff verbraucht, so berechnet sich leicht, dass in 4 
Tagen und 5 Stunden die ganze Masse des Blutes durch 
das gleichförmig fortgesetzte Athmen völlig in Kohlen
säure und Wasser (nebst dem unverbrennlichen Stick
stoff) verwandelt sein würde, wenn nicht durch Speisen 
Ersatz geschafft würde. Man hat ausgemittelt, dass 
ein erwachsener Mann fast 2b Loth, ein Pferd etwa 
158 Loth, eine milchende Kuh etwa 141 Loth Kohlen
stoff ausathmet in Form von Kohlensäure. (Wenn
gleich neuere Untersuchungen von Scharling in den An
nalen der Chemie und Pharm., Eebr. 1843, von Dumas in 
dessen Essai de statique dnmique des etres organises, 
u. v. A. diese Zahlengiössen mehr und weniger modi- 
ficiren, so beeinträchtigt das im Wesentlichen nicht die 
Schlüsse, welche hier noch aus den altern Angaben 
gezogen wurden.) Nichts kann klarer sein, als dass 
der als Kohlensäure und Wasserdampf ausgeführte 
Kohlenstoff und Wasserstoff in gleichem Verhältnisse 
wieder ersetzt werden müssen, wenn der Organismus 
erhalten werden soll. Die Menge der genossenen Nah
rung muss genau entsprechen der Menge des aufge- 
nommenen Sauerstoffs. Die Aufnahme von Sauerstoff 
ist in warmen Ländern und im Sommer geringer, als 
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in kalten und im Winter, da stets ein gleiches Volu
men Luft respirirt wird. Deshalb braucht auch, sagt 
Hr. L., die Nahrung des Südländers weniger substantiell 
zu sein, als die des Nordländers; es ist keine schwere 
Aufgabe, sich in warmen Gegenden der Mässigkeit zu 
befleissigen (S. 13—18).

Als Quelle der thierischen Wärme muss man die 
Wechselwirkung der Bestandtheile der Speisen und des 
durch die Blutcirculation im Körper verbreiteten Sauer
stoffs ansehen. Im §. 3 wird diese bekanntlich nicht 
neue Ansicht durch alte und neue Gründe befestigt. 
In allen lebenden Wesen, deren Existenz auf einer Auf
nahme von Sauerstoff beruht, findet sich eine von den 
Umgebungen unabhängige Wärmequelle. Alle Theile 
des Thieres, zu denen kein arterielles Blut gelangt, 
Haare, Wolle, Federn haben nur den Wärmegrad ihrer 
Umgebung. Dass diese fortwährende Wärmeausschei
dung nur allein die Folge der Verbindung brennbarer 
Substanzen mit Sauerstoff sei, wie Hr. L. sagt, kann 
man vielleicht bestreiten; dass sie aber eine nothwen
dige Folge davon sein müsse, kann Niemand ableug
nen, es sei denn, dass eine der am festesten begrün
deten chemischen Lehren keinen Werth für ihn hätte. 
Ob die Oxydation der Körper langsam oder rasch vor 
sich gehe, stets hat die frei werdende Wärme unver
änderlich dieselbe Grösse. Die Wärmemenge kann auf 
sehr ungleiche Zeiten vertheilt werden. Die rasch ath- 
menden Thiere müssen daher eine höhere Eigentempe
ratur besitzen (z. B. ein Vogel 40u—41° C., ein Kind 
39°, ein Erwachsener 37’/2°), als die langsam athmen- 
den Thiere (z. B. ein Amphibium 1 ’/2°—2°). Die stets 
und allenthalben gleich bleibende Temperatur des Kör
pers aller warmblütigen Thiere bei leichter und war
mer Bekleidung, bei den äussersten Extremen der Luft
temperatur, welche 80° C. betragen können, also bei 
sehr ungleicher Wegleitung der erzeugten Wärme durch 
die Umgebungen, setzt eine sehr ungleiche Menge der 
entwickelten Wärme voraus. Schon nach der gemein
sten Erfahrung wird ein grösseres Maas von Speise 
erfodert bei vermehrter Anzahl von Athemzügen in ei
ner bestimmten Zeit und bei vermehrter Abkühlung des 
Körpers durch vermehrte Bewegung des Körpers, durch 
kühle Luft, durch Verdunstung genossenen Wassers 
oder durch Abgang desselben durch die Nieren. Kaltes 
Wasser vermehrt also (doch wollen wir beifügen: wenn 
auch nicht allein, doch sicher schon) durch Abkühlung 
den Appetit, indem das Wasser bis zu 37° erwärmt wieder 
fortgeht. Bei dieser Betrachtung wird es uns weniger 
auffällig, dass der nackte Indianer eine unmässige Menge 
Fleisch mit Behaglichkeit verzehrt, dass der warmbe- 
kleidete Samojede 10 Pfd. Fisch oder Fleisch geniesst 
und zum Nachtisch noch ein Dutzend Talglichter, dass 
ihm eine unglaubliche Menge von Thran oder Brannt-
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wein sehr wohl bekommt. Der Kohlenstoff und Wasser
stoff in diesen Speisen dienen dazu, das Gleichgewicht 
zwischen Ausströmung und Erzeugung von Wärme her
zustellen. Hunger und Kälte reiben den Körper in kur
zer Zeit auf. Starkes und anhaltendes Sprechen, Sin
gen, das Schreien der Kinder, feuchte Luft, alles dieses 
übt einen bestimmten, nachweisbaren Einfluss auf die 
Quantität der zu geniessenden Speisen aus (S. 18—25).

Im §. 4 wird gezeigt, dass der Wasserstoff eine 
eben so grosse Rolle beim Athmen spiele, als der Koh
lenstoff. Nur darum bildet sich Kohlensäure, weil es 
an Wasserstoff zur Aufnahme des Sauerstoffs fehlt. 
Beim Hunger verschwindet zuerst das Fett aus dem 
thierischen Körper, und so auch beim Winterschlafe 
der Thiere. Die Fleischfresser, welche Fett in ihrer 
Nahrung geniessen, athmen mehr Sauerstoff ein, als 
dem von ihnen ausgeathmeten kohlensauren Gas ent
spricht. Bei Verhungernden verschwinden zuletzt auch 
die Gebilde, welche fähig sind, in den Zustand der Be
wegung überzugehen; sie unterliegen einem gewaltsa
men Oxydationsprocesse, welcher beschleunigt wird 
durch den Mangel an Wasser. Auch bei chronischen 
Krankheiten erfolgt der Tod durch die Einwirkung der 
Atmosphäre, im allgemeinsten Sinne genommen; denn 
der Mangel an Nahrung und der Mangel an Fähigkeit, 
die Nahrungsmittel in Bestandtheile des Organismus 
umzuwandeln, ist Mangel an Widerstand gegen die 
Einwirkung des Sauerstoffs der Atmosphäre. Die Flamme 
erlischt, weil kein brennbarer Stoff zugeführt wird. In 
manchen Krankheiten erzeugen sich unassimilirbare 
Stoffe, welche aber durch blosse Enthaltung von Speise 
aus dem Körper verschwinden, indem sich ihre Be
standtheile mit dem Sauerstoff der Luft verbinden. 
Von den Lungen, aber auch von der ganzen Oberfläche 
des menschlichen Körpers wird Sauerstoff aus der Luft 
aufgenommen: er verbrennt so zu sagen alle Materien 
des Körpers, die seiner Action keinen Widerstand lei
sten (S. 25—30). — Man hat, wie man sieht, hieran den 
einfachsten Ausdruck der Erfolge der Wasser- und 
Hungercuren. Dass die Heilkunst damit nicht vollstän
dig befriedigt werden kann, und nach Hrn. L.’s Mei
nung gewiss auch nicht soll, versteht sich von selbst.

Die einzige Quelle der thierischen Wärme muss 
und kann in dem Stoffwechsel gesucht und gefunden 
werden. Der §. 5 führt dieses Thema durch. Niemand 
wird zwar leugnen, dass die Nerven die bedingende Ur
sache aller Bewegungen im Thierkörper sind; indessen 
wirken sie doch nur zur Erzeugung der Stoffe, welche 
als Mittel dienen zum Widerstande gegen die Einwir
kung des Sauerstoffs. Eben so wenig kann von me
chanischen Ursachen die Wärme abgeleitet werden, 
deren Erscheinungen von den ausgezeichnetsten Physi
kern als Bewegungserscheinungen angesehen werden.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Durch Bewegungen, z. B. durch das Aneinander-Reiben 
von zwei Stücken Eis, welche an den Berührungspunk
ten schmelzen, wird zwar Wärme erzeugt, allein die 
Bewegung muss doch durch eine Kraft bewirkt werden. 
Die letzte Ursache der Wärme, sowie aller Thätigkei- 
ten in dem Körper der Thiere liegt in dem Stoffwech
sel, in der Wechselwirkung zwischen den Bestandthei- 
len der Speisen (und zunächst der daraus entstandenen 
thierischen Materien) und des Sauerstoffs der Luft. 
Die daraus entspringende Menge von Wärme ist unge
heuer gross. Wenn sich täglich 27,8 Loth Kohlenstoff 
in dem Körper eines erwachsenen Mannes zu Kohlen
säure oxydü’en, woran allbekannte Versuche nicht zwei
feln lassen, so werden dadurch 218825° Wärme frei. 
Durch diese Wärmemenge können 185° Pfd. Wasser 
von 0° auf 37° erhitzt werden. Da nun etwa 3 Pfd. 
Wasser durch Haut und Lunge verdunsten, so bleiben 
noch 162093° Wärme übrig, welche täglich durch Strah
lung, durch Erwärmung der ausgeathmeten Luft, und 
zugleich mit dem Fäces und dem Urin aus dem Körper 
austreten. Bringt man ausserdem die Wärme noch mit 
in Anschlag, welche durch die Oxydation des Wasser
stoffs erzeugt wird, so muss Wärme genug übrig blei
ben, um die constante Temperatur des Körpers erklär
lich zu finden (S. 30—36). Im §. 6 wird der Versuche 
gedacht, welche man angestellt hat, um aus derSauer- 
stoffmenge, welche ein Thier in einer gegebenen Zeit 
verzehrt, die Menge der entwickelten Wärme zu be
stimmen. Der Verbrauch des Sauerstoffs w echselt aber 
sehr nach der Temperatur und Dichtigkeit der Luft, 
nach der Bew egung, nach der Nahrung und Bekleidung 
des Individuums. Auch aus der Wärmemenge, die sich 
aus einem Thiere für ein gegebenes Quantum von Sauer
stoff entwickelt, kann kein sicherer Schluss gezogen 
werden. Unzweifelhaft besteht ein gewisses und con- 
stantes Verhältniss zwischen der durch den cingeath- 
meten Sauerstoff hervorgebrachten und der abgeleiteten 
Wärme. Diese Vorstellung kann nicht erschüttert wer
den durch jene einseitigen Versuche, welche zur Ent
deckung einer andern Wärmequelle, als die angegebene 
angestellt wurden.

Der Übergang des in Bewegung befindlichen Stof
fes in den Zustand der Ruhe zeigt sich in einer Zu
nahme an Masse, in einem Ersatz an verbrauchtem 
Stoff. Die Bewegung selbst, die Krafterzeugung stellt 
sich dar als ein Verbrauch an Stoff (§. 7, S. 39). Wir 
können die Erzeugung von Kraft, also die Bewegungs
erscheinungen Nervenleben nennen, den Widerstand 
dagegen, den Zustand des statischen Gleichgewichts, 
den Ersatz von verbrauchtem Stoft aber vegetatives Le
ben. Im jugendlichen Alter und im wreiblichen Geschlechte 
wird das erstere von dem letztem überwogen. Unter
drückte Menstruation, gleichwie Castration sind Stö
rungen des natürlichen Verhältnisses zwischen Nerven
leben und vegetativem Leben, bezeichnet durch eine 
Fettbildung in Folge der Verminderung der bewegen
den Kraft, des Nervenlebens. — Aus dieser, von un
serm Verf. scharf hervorgehobenen Ansicht würde die 
Beantwortung einer für die Landwirthe wichtigen, vom 
Hrn. v. Riedesel auf Neuhof bei Eisenach mit einem 
bedeutenden Preise in Verbindung gesetzten Frage von 
selbst folgen. Das frühzeitige Fettwerden milchender 
Kühe und dadurch das Aufhören der Milchproduction 
wird zu vermeiden sein durch stärkere Bewegung der 
Kühe ausserhalb des Stalles und durch Verminderung 
des Futters, besonders des amylumhaltigen.

Die Bedeutung der Nalirungsmittel für die Respi
ration und Ernährung wird im §. 8—19 untersucht und 
festgestellt. Diesen höchst wichtigen Theil des Buchs 
wollen wir dem Hauptinhalte nach anzugeben versu
chen. Die Ausbildung und Reproduction aller Organe 
geschieht bekanntlich nur aus dem Blute heraus. Also 
sind nur solche Materien Nahrungsmittel, welche fähig 
sind, sich in Blut zu verwandeln. Im Blute sind zwei 
Hauptbestandtheile enthalten, ein unlöslicher, das Fibrin 
(Faserstoff), und ein löslichei, das Albumin (Eiwreiss- 
stoff), beide in ihrer Elementar mischung einander gleich, 
und befähigt, sich in einander umzusetzen oder zu ver
wandeln. Muskelfasei, d. h. faseriges Fibrin, kann 
sich daher aus dem Blute absetzen, und Fleisch kann 
in der Verdauung wieder in Blut übergehen, d. h. in 
Fibrin und Albumin. Ob man geneigt sein wird, diese 
Ansicht vollkommen und ganz zu theilen, darauf kommt 
es eben an. Von Seiten der Chemiker werden freilich 
zum Theil gar keine, zum Theil nur schwache Bedenk
lichkeiten dagegen erhoben. Jedenfalls muss die end
liche Entscheidung der analytischen Chemie überlassen 
bleiben, um so mehr, als die Physiologie uns Erfah
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rungen zur Bestätigung darbietet. Weiss man doch, 
dass Thiere bei blossem Genuss von Eiern Blut berei
ten und Muskelfaser ansetzen. Die beiden Hauptbe
standtheile des Blutes enthalten nahe 17 pCt. Stickstoff 
Daher enthält auch kein Organ des Thieres weniger 
als 17 pCt. Stickstoff.

Vollkommen entscheidende Versuche haben bewie
sen, dass der thierische Organismus äusser Stande ist, 
Kohlenstoff, Stickstoff oder ein anderes chemisches 
Element aus andern Materien zu erschaffen, in welchen 
diese Elemente nicht existiren. Es ist rein absurd, 
diesen Satz unserer Wissenschaft aus allgemeinen Grün
den wegzudisputiren, gleichwie es eine Thorheit wäre, 
dasselbe in Bezug auf die Schwere, auf die Umkrei
sung der Erde um die Sonne, oder irgend eine andere 
evidente physikalische Wahrheit zu versuchen. Da 
nun, so weit die Versuche reichen, kein Stickstoff aus 
der Atmosphäre in dem Lebensprocessc verwendet wird, 
so kann der thierische Körper seine stickstoffhaltigen 
Gebilde nur aus seinen Nahrungsmitteln empfangen. 
Wasser und Fett sind nur die einzigen stickstofffreien 
Bestandtheile des Thierkörpers (abgesehen von den mi
neralischen Stoffen). Ihr Antheil an dem Lebenspro- 
cesse beschränkt sich auf die Vermittelung der Lebens
functionen.

Die Fleischfresser nehmen als Nahrung das Blut 
und Fleisch anderer Thiere zu sich, also Materien, die 
sich in den Thieren wieder in Blut und dann in Or
gane verwandeln. Daher bleibt von dieser Nahrung 
nichts unassimilirt, als Knochenerde und Hornsubstanz. 
Die Nahrung ist ja identisch mit den Organen des 
Thieres. Die Herbivoren sind auf eine ganz andere 
Nahrung angewiesen; daher die grosse Abweichung 
ihres Verdauungsapparates. In ihrer Nahrung ist jedoch 
ebenfalls stickstoffhaltige Materie enthalten. Das Pflan- 
zen-Fibrin, -Albumin und -Casein sind nicht nur un
ter einander in ihrer Mischung gleich, sondern auch 
vollkommen identisch mit den Hauptbestandteilen des 
Bluts. — Mulder’s Entdeckung des Proteins, als der 
Grundlage aller dieser Substanzen, ist als eine sehr 
folgenreiche zu bezeichnen. Damit hier kein Misver- 
ständniss entstehe, glauben wir die Angaben Mulder’s 
hinzufügen zu müssen. Das Protein ist = H* JV10 
O12 = 1 Atom; das Fibrin = 10 At. Protein + Pä; 
das Albumin = 10 At. Protein + P das Blutalbu
min aber soll 1 At. N mehr enthalten; das Casein « 
10 At. Protein + N. Jene Abweichung in dem Gehalte 
des Schwefels ist entweder zweifelhaft, oder sie be
trifft doch nur das Quantitative. Der Leim, obwol 
stickstoffhaltig, gehört nicht zu den Proteinverbindun
gen; der Knorpelleim enthält auch Schwefel. — Also 
erhält auch das pflanzenfressende Thier die Stoffe schon 
fertig gebildet, welche zur Bereitung seines Blutes und 
zur Bildung seiner Organe nothwendig sind; es bildet 
sein Blut nur der Form, nicht dem Wesen nach. Die 

wesentliche Bildung des Blutes vermag nur der Pflan
zenorganismus zu vollführen; sein Schaffen vollbringt 
er aus den Nahrungsmitteln der Pflanzen, aus Koh
lensäure, Ammoniak und Wasser. Die Thätigkeit des 
thierischen Organismus beginnt, wo die des pflanzlichen 
aufhört.

Die Herbivoren bedürfen zu ihrem Leben stets 
eine grosse Menge stickstofffreier Nahrungsmittel. Ebenso 
das fleischfressende Thier in seiner Jugend. In der 
Milch erhält es Casein zur Bereitung seines Blutes. 
Der Milchzucker und die Butter darin geben ihm das 
Material zum Widerstande gegen die Einwirkung des 
Sauerstoffs und damit zur Hervorbringung von Wärme, 
die es zum Leben bedarf. Die Ausscheidung von Stick- 
stoff in der Form von Harnstoff, Harnsäure oder harn- 
saurem Ammoniak durch den Urin ist bei jüngern Thie
ren bekanntlich geringer als bei erwachsenen. Dieser 
Stickstoff stammt aus den durch den Sauerstoff umge
setzten (man könnte auch sagen: oxydirten) Organen, 
deren Kohlenstoff und Wasserstoff bei der Respiration 
als Kohlensäure und Wasser fortgehen. Die Galle ist 
kein Excret, sondern sie wird als eine kohlenstoffreiche 
Materie aus dem Venenblute ausgeschieden. Während 
der Verdauung kehrt sie in das Blut zurück. Die Ex- 
cremente der fleischfressenden Thiere enthalten keine 
Galle. Die Galle wird zuletzt zu Kohlensäure und 
Wasser verbrannt und ausgehaucht, und dieses scheint 
ihre letzte Bestimmung zu sein. Das erwachsene fleisch
fressende Thier kann nur aus Materien, welche zur 
Blutbildung geeignet sind, den Kohlenstoff zur Respi
ration entnehmen. Der Stickstoff wird im Harne fort
geführt. Das noch durch Milch genährte Thier bedarf 
die stickstoffhaltigen Materien zur Vermehrung seiner 
Masse. Die stickstofffreien Materien in der Milch un
terhalten ihm die Respiration.

Dieses Verhältniss bleibt bei den Herbivoren wäh
rend ihrer ganzen Lebensdauer (§. 13). Die Nahrung 
dieser Thiere enthält stets eine überreiche Menge von 
stickstofffreien Körpern, deren Elementarmischung ganz 
gleichmässig ausdrückbar ist als Kohlenstoff -f. Wasser 
oder = 1'2 C 10 aq bis 14 aq. Amylum (auch 
Holzfaser), Gummi und Zucker sind vorzüglich diese 
Stoffe. Die beiden letztem können schon durch ein
fache Berührung mit Säuren auf eine noch ungenügend 
erklärte Weise aus dem erstem entstehen; wir beob
achten ihre Metamorphose in den Pflanzen. In ihrer 
Mischung sind sie gleich, bis auf eine gewisse Anzahl 
von Atomen des Wassers oder der Wasserbestandtheile, 
welche sich abscheiden uder hinzufügen. Diese Mate
rien, gleichsam Hydrate des Kohlenstoffs, können zur 
Nutrition des pflanzenfressenden Thieres nichts beitra
gen, weil jedes Organ derselben mindestens 17 pCt. 
Stickstoff enthält, welcher in jenen Substanzen gänzlich 
fehlt. Sie sind aber nothwendig zur Unterhaltung der 
Respiration, welche nicht auf Kosten der geringen 



39
Menge von genossenem Pflanzen-Fibrinj -Albumin und 
-Casein erfolgen kann. Diese reichen aber vollkom
men aus zur Reproduction der Organe des Thieres. 
Die Umbildung der Organe ist bei den Herbivoren viel 
langsamer, als bei den Carnivoren. Wäre sie eben so 
rasch, so würde eine tausendmal grössere Vegetation 
zu ihrer Erhaltung nicht hinreichen. Der blos fleisch- 
essende Mensch bedarf fünfmal so viel Fleisch zu sei
ner Existenz, als derjenige, welcher eine dem genosse
nen Fleische gleich grosse Menge von Amylum zugleich 
mit verzehrt. Das Getreide und die Gemüsepflanzen 
liefern uns in ihrem Gehalte an Fibrin, Albumin und 
Casein nicht blos unser Blut oder, was dasselbe ist, 
unsere Organe, sondern auch in ihrem Gehalte an 
Amylum, Zucker und Gummi den Kohlenstoff zur Un
terhaltung der Respiration und zur Entwickelung der 
zum Leben nothwendigen Wärme. Gleichwie die nur 
fleischfressenden Thiere starke Anstrengungen machen 
und selbst in der Gefangenschaft sich beständig bewe
gen, um dadurch ihre Respiration zu beschleunigen auf 
Kosten ihrer Organe, muss auch der nur lleischessende 
Mensch sich den grössten Anstrengungen aussetzen, 
damit durch die Zersetzung der Hauptbestandtheile des 
Blutes oder der Organe die zum Athmen nöthige Menge 
von Kohlenstoff erzielt werde.

Auch die Harnsecretion in beiden verschiedenen 
Thierklassen gibt bei einer Vergleichung wichtige Auf
schlüsse (§. 15). Der Urin der Carnivoren ist sauer 
und enthält Phosphorsäure und Schwefelsäure in Ver
bindung mit Alkalien, welche nur durch eine Oxydation 
des Phosphors und des Schwefels in den Proteinver
bindungen (d. h. in den Hauptbestandtheilen des Bluts 
oder der Organe) entstanden sein können. Der Urin 
der Herbivoren hingegen enthält kohlensaure Alkalien 
und alkalische Erden. Der Gehalt an Phosphorsäure 
darin ist ein äusserstes Minimum, welches einer noch 
wenig ausgebildeten analytischen Chemie lange Zeit 
ganz unentdeckbar geblieben ist. — Auf die recht wohl 
vergleichbare absolute Menge von Harnstoff in beiden 
Arten des Urins hatHr. L. keine Rücksicht genommen, 
vielleicht weil die dazu nöthigen Data noch mangeln. 
Offenbar müssten sich daraus Schlüsse ziehen lassen 
über die Zersetzung der Organe durch den respirirten 
Sauerstoff. Relativ ist die Menge des Harnstoffs in 
dem Harne der Carnivoren ungleich grösser. Der Harn 
des Tiegers z. B. gerinnt zu einem Magma von salpe- 
^rsaurem Harnstoff, wenn man ihn mit einem gleichen 

°lumen concentrirter Salpetersäure vermischt.
Assimilationskraft der Herbivoren übertrifft die 

beiweitem (§. 16). Während diese vor- 
nehmlic i nur dann fressen, wenn sie vom Hunger ge
trieben werden, hören jene kaum auf, Nahrung zu sich 
zu nehmen. Alles über das nothwendige Maas aufge
nommene Pflanzen-Fibrin, -Albumin und -Casein häuft 
sich bei den Grasfressern zu Muskelfaser an, die Thiere 

werden feist; allen Überschuss von genossenen stick
stofffreien Nahrungsmitteln legen sie als Fett an. Die 
Zunahme an Fett ist gleichbedeutend einer Verminde
rung der Respiration und Transpiration. Es werden 
daher die sich nur wenig oder gar nicht bewegenden 
Grasfresser und körnerfressenden Vögel am schnellsten 
fett, wie die Erfahrung hinlänglich zeigt. Das mit Ge
treide gefütterte Schwein wird feist und fett zugleich; 
bei Kartoffelfütterung wird es vorzugsweise nur fett, 
da es bei dieser Mästung nur sehr wenig stickstoffhal
tige Materie empfangt. Die Milch der Kühe wird bei 
der Stallfütterung reicher an Butter und Milchzucker; 
der Käsestoff vermehrt sich aber darin, wenn die Kühe 
auf die Weide getrieben werden. Eine Käserei bei 
Stallfütterung wird demnach vorzüglich fetten, wenn 
auch weniger Käse liefern. Der Genuss von Bier und 
amylumreichen Speisen vermehrt nicht allein die Milch 
der Frauen, sondern macht sie auch fetter. Fleisch
nahrung (und selbst Getreidenahrung) erzeugt weniger, 
aber käsestoffreichere, die Blutbildung des Säuglings 
vermehrende Milch. Die Carnivoren geniessen nur in 
dem Fette der von ihnen verzehrten Thiere eine stick
stofffreie Substanz, und deshalb muss ihre eigene Fett
bildung unbedeutend sein. Diese nimmt aber, wie be
kannt, bei Hunden und Katzen schnell zu, wenn Pflan
zennahrung hinzukommt.

Die Bildung des Fettes in den Thieren ist oft enorm 
gross. Eine 4 Pfd. wiegende magere Gans erzeugt in 
36 Tagen, während welcher sie mit 24 Pfd. Mais ge
mästet worden, 3% Pfd. Fett und vermehrt ihr Gesammt- 
gewicht auf 9 Pfd. (S. XII). Die Erzeugung des Fettes 
aus Amylum, Gummi und Zucker erklärt sich aber 
leicht aus der atomistischen Zusammensetzung dieser 
Substanzen. Es braucht sich aus jenen Pflanzenstoffen 
nur eine gewisse Anzahl von Sauerstoffatomen auszu
scheiden, um einen Körper von der Zusammensetzung 
des Fettes, also Fett selbst zu hinterlassen. Die Art 
dieser Ausscheidung von Sauerstoff ist für jetzt nicht 
näher anzugeben; dass sie aber stattfinden müsse, ist 
völlig klar. Gesetzt aber auch, das Fibrin, Albumin 
und Casein nähmen Antheil an dei lettbildung, so wäre 
auch damit eine Ausscheidung von Sauerstoff (neben 
Stickstoff) verbunden. . Die Menge des sieh ausschei
denden Sauerstoffs wird aber sehr ungleich sein, je 
nach den Körpern, aus welchen das Fett entsteht. 
Setzt man als nächste empirische Formel des Fettes = 
C12 H10 O, so kommen auf je 120 Atome Kohlenstoff, 
welche sich als Fett absetzen, wie man sieht, 10 Atome 
Sauerstoff. Nun enthalten aber die stickstoffhaltigen 
Nahrungsmittel auf dieselbe Anzahl Kohlenstoffatome 
26 Atome Sauerstoff mehr, Amylum 90 At., Rohrzucker 
und Gummi 100 At., Traubenzucker 130 At. und Milch
zucker HO At. Sauerstoff mehr. Dieser in dem Thier
körper sich abscheidende Sauerstoff wirkt aber wie der 
eingeathmete Sauerstoff; er entweicht in Form von Koh
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lensäure und Wasser aus dem Körper. Die Zufuhr 
von atmosphärischem Sauerstoff wird also durch die 
Fettbildung selbst verringert, weil zum Theil ersetzt. 
Durch einen verstärkten Verbrennungsprocess im Kör
per in Folge vermehrter körperlicher Anstrengung muss 
das Fett natürlich verschwinden. In einigen Krankhei
ten gehen aber Amylum und Gummi nicht in Fett, son
dern in Zucker über, z. B. beim Diabeles mellitus, ebenso 
wie bei Behandlung jener Stoffe mit verdünnter Schwe
felsäure; nämlich Amylum = 12 C 4- 10 «7* nimmt 
noch 4 aq. auf und wird zu Traubenzucker. — Diese 
Meinung Hrn. L.’s von dem Ursprünge des Fettes der 
Thiere ist von Dumas, Boussingault und Payen bestrit
ten worden (s. Annal. de Chim. et de Phys. Mai 1843, 
p. 63 — 114). Ihre Behauptung geht im Allgemeinen 
dahin, dass das Fett schon in der Nahrung stecke. Da 
die Cetaceen wahre Fleischfresser sind, so muss die 
Fettbildung derselben eine andere Erklärung finden (vgl. 
Pharmaceut. Centralbl. Nr. 40, 6. Septbr. 1843).

Gegen diese und anderweitige Deductionen unsers 
Verf., welche ja zum Theil nur in ihrer Form neu sind, 
lassen sich schwerlich gegründete Einwürfe vorbringen, 
wenn man die Lebenserscheinungen im Ganzen auffasst- 
Man wird daher auch den von Hrn. L. gemachten Un
terschied der Nahrungsmittel in plastische Nahrungs- 
miltel und Besplrationsmittel (§. 19) billigen müssen. 
Jene umfassen die Proteinverbindungen, welche zum 
Ersatz der Organe bestimmt sind und nur dann zur 
Respiration dienen, wenn es an stickstoff/reien Materien 
fehlt, welche lediglich nur zur Respiration oder Fett
bildung verwendet werden können. Fasst man aber 
die Vorstellungen schärfer auf, versucht man, bestimm
tere Angaben über die Vorgänge zu machen, so geräth 
man auf Schwierigkeiten, deren Beseitigung wir der 
weitern Forschung überlassen müssen. Aus den De
ductionen der chemischen Physiologie erfahren wir vor
läufig nicht mit Gewissheit, ob der Oxydationsproeess 
nur im Blute, oder in den Organen vor sich gehe; ins
besondere bleiben wir ungewiss darüber, wo die stick
stofffreien Substanzen verwendet werden. Im Blute 
finden wir sie nicht, es sei denn, dass wir sie in der 
sogenannten extractiven Materie und in dem Fette des 
Blutes wiedererkennen wollten. Eine Schwierigkeit 
dieser Art betrifft das Glutin uml Chondrin, oder den 
Leim (§• 20).

Man kann als völlig ausgemacht annehmen, dass 
Glutin und Chondrin, obgleich beide Stickstofl und das 
letztere auch Schwefel enthalten, unfähig sind zur Er
zeugung des Bluts und der Organe. Es ist noch nicht 
lange her, als man seinen Irrthum erkannte, dass die 
Knochengallerte das fleisch nicht ersetzen könne. Die 
ausgedehnte Benutzung der Knochensuppen in den Spi
tälern und Kasernen in Paris (s. D’Arcet, Journ. de 
Pharmac., Mai 1829), der Zusatz von Knochengallerte 
zu Brot, welches die Franzosen auf ihrem Eroberungs-
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zuge nach Algier mit sich führten und animalisirtes 
Brot nannten, beruhten auf Ansichten, deren Unrich
tigkeit durch spätere genaue Elementaranalysen darge- 
than wurde. Gleichwol kann der Antheil, welchen der 
Leim an der Ernährung der Fleischfresser nimmt, und 
die Bedeutung desselben in dem Körper der Grasfres
ser nicht übersehen werden. Da der Leim nicht im 
Blute gefunden wird, so muss vorläufig angenommen 
werden, dass derselbe bei der Umsetzung oder der Me
tamorphose der Gebilde eine Rolle spiele.

Der Betrachtung derselben hat Hr. L. den zweiten 
Theil seines Werks gewidmet (S. 105—195). In 97 
Sätzen, welche in zwei grössere Abtheilungen zerfal
len, legt der Verf. eine grosse Anzahl von einzelnen 
Wahrnehmungen und Conjecturen nieder, welche unter 
allgemeine Gesichtspunkte nur schwer zu bringen sein 
möchten. Einzeln beleuchtet, würden sic zu einer sehr 
langen Discussion führen. Wir müssen daher die Leser 
auf das Buch selbst verweisen und wollen nur anfüh
ren, wie sich Hr. L. selbst darüber ausspricht (S. 191): 
„Es wäre völlig zwecklos, diesen Schlüssen eine grös
sere Ausdehnung zu geben. Sie verdienen, so hypo
thetisch sie sich auch darstcllen mögen, nur insofern 
Beachtung, als sie den Weg andeuten, den die Chemie 
verfolgt, oder den sie nicht verlassen darf, wenn sie 
in der That der Physiologie und Pathologie Dienste lei
sten soll. Die Combinationen des Chemikers beziehen 
sich stets..auf den Stoffwechsel vorwärts und rückwärts, 
auf den Übergang der Nahrungsmittel in die mannich- 
faltigsten Gebilde und Secrete, und auf ihre Umbildung 
in leblose (d. h. unorganische) Verbindungen. Seine 
Untersuchungen sollen zeigen, was im Körper vor sich 
gegangen ist, und was (in Betreff des Stoffwechsels 
nämlich) vor sich gehen kann.“ — Schwerlich wird 
Jemand, wenn er den Stoffwechsel im thierischen Kör
per nicht geradezu in Abrede stellt und so die Erschei
nungen des Lebens in eine Sphäre unserer Erkeimtniss 
versetzt, wohin die Naturforschung nicht mehr reicht, 
abzuleugnen vermögen, dass die Beachtung der Ele
mentarmischung organischer Körper uns bis zu einem 
gewissen Punkte eine vollständige Aufklärung geben 
müsse über die Verwandlung organischer Stoffe in ein
ander. Die Umsetzung der Elemente zu neuen Gebil
den des Körpers kann vielleicht auf ganz andereWeise 
erfolgen, als unser Verf. oder sonst ein Chemiker sich 
denkt. In der Hauptsache ändert das aber nichts. An
sichten und Hypothesen ändern sich mit der Vervoll
ständigung der Erfahrung, mit Vervollkommnung der 
Mittel, die Erfahrung zu bereichern, mit vermehrter 
Forschung überhaupt, vornehmlich wenn diese eine be
stimmte Richtung erhalten hat. Unsers Bedünkens wird 
Hr. Prf. L. seine Conjecturen gern aufgeben, wenn 
man mehr plausible an deren Stelle setzt. Von den 
Vordergliedern seiner Schlüsse, welche durch Zahl, 
Maas und Gewicht begründet sind, wird er, wie man 
ihm nicht verdenken mag, eben so wenig abgehen, wie 
ein Anderer, der von ausgemachten Wahrheiten seiner 
Wissenschaft eine völlige Überzeugung sich angeeignet 
hat. Wir können diese Uberzerzeugung erst dann auf
geben, wenn wir durch überwiegende Gründe zu einer 
andern geleitet werden.

(Der Schluss folgt.)
Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Chemie der organischen Körper.
Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Phy

siologie und Pathologie. Von Justus Liebig,
(Schluss aus Nr. 10.)

Der dritte Theil seines Werks handelt von den Be
wegungserscheinungen im Thierorganismus. Die Le
benskraft kann als eine bewegende Kraft angesehen 
und mit andern Bewegungskräften, welche theils mecha
nische Kräfte, theils Affinität, theils Potenzen sind, 
verglichen werden (S. 199 — 237). Im zweiten Para
graphen (S. 138 — 260) stellt Hr. L. das Verhältnis» 
fest zwischen unwillkürlicher und willkürlicher Bewe
gung des Thierkörpers. Es geschieht dieses, zum Theil 
mit Wiederholung des bereits Abgehandelten, in einer 
fortlaufenden Reihe von Schlusssätzen. Die Ursache 
der Bewegungserscheinungen wird in dem Stoffwechsel 
des Thierkörpers gefunden. Über den gesunden Zu
stand des Körpers äussert sich der Verf. auf S. 251: 
„Der Zustand des Thierkörpers, den man mit Gesund
heit bezeichnet, umfasst den Begriff eines Gleichge
wichts zwischen allen Ursachen des Verbrauchs und 
den Ursachen des Ersatzes, und das Thierleben gibt 
sich hiernach zu erkennen als die W echselwirkung bei
der Ursachen, es zeigt sich als eine sich wiederholende 
Aufhebung und Wiederherstellung des Gleichgewichts
zustandes. Der Masse nach ist in den verschiedenen 
Lebensaltern der Ersatz und Verbrauch an Stoff un
gleich, allein im Zustande der Gesundheit muss die 
verwendbare Lebenskraft stets eine der Summe der be
lebten Körpertheile entsprechende, unveränderliche 
Grösse angesehen werden.“ — Auch die Kraftäusse
rung des Körpers versucht der Verf. in ähnlicher Weise, 
wie es in der Physik üblich ist, durch Zahlengrössen 
zu näherer Anschauung zu bringen.

In Form eines Anhanges folgt eine Theorie der 
Krankheit (S. 260). „Es entsteht Krankheit, sagt Hr. 
L., wenn die Summe von Lebenskraft, welche alle Ur
sachen von Störungen aufzuheben strebt (wenn also 
der Widerstand der Lebenskraft), kleiner ist, als die 
einwirkende störende Thätigkeit.— Tod heisst der Zu
stand, wo aller Widerstand der Lebenskraft völlig auf
hört; so lange dieser Zustand nicht eintritt, äussern die 
belebten Körpertheile stets noch Widerstand/4 Inwie
weit die Pathologie von dieser Theorie, sowie von der 
auf S. 263 gegebenen Theorie über das Fieber Anwen

dung machen kann oder will, müssen wir dahin gestellt 
sein lassen. Die grosse Verschiedenheit der Ansichten 
der Ärzte über das Wesen der Krankheit überhaupt 
und der einzelnen Krankheiten insbesondere, die grosse 
Abweichung des darauf gegründeten Heilverfahrens fe
dert jedenfalls dazu auf, die Krankheitserscheinungen 
auch von chemischem Standpunkte aus aufzufassen. 
Ohne eine systematische Pathologie wird es keine sy
stematische Therapie, ohne diese kein wissenschaftli
ches Heilverfahren geben; das Cunren betrifft aber 
stets ein Individuum. Der Chemiker hat seine scharf 
ausgeprägte Theorie; an der Hand derselben analysirt 
er eine Substanz, indem er sie aus der Gesammtheit 
ausscheidet, sie individualisirt.

Den Beschluss des Buchs macht die Theorie der 
Respiration, eine kurze Ausführung des bereits Abge
handelten, insbesondere die Einwirkung des Sauerstoffs 
auf das Blut betreffend.

Den nun folgenden analytischen Belegen (S. 285 
—337) ist noch angehängt eine Abhandlung über die 
Verwandlung der Benzoesäure in Hippursäure von 
Keller, aus den Annalen der Chemie und Pharmacie.

Jena. JL Wackenroder.

Kescliichte der Philosophie.
I. Histoire de la eie et des ouvrages de B. de Spinosa, 

fondateur de Vexegese et de la philosophie modernes. 
Par Amand Saintes. Paris, Jules Renouard&Co. 
1842. 8. 2 Thlr.

2. Spinoza’s Leben und Lehre. Mit einem Abrisse der 
Schelling’schen und Hegel’schen Philosophie. Von 
Conrad v. Orelli, Professor der propädeutischen phi
losophischen Wissenschaften am Gymnasium in Zü
rich. Aarau, Sauerländer. 1843. Gr. 12. lThlr.20Ngr.

Nr. 1. Es konnte nicht fehlen, dass mit der grossen Be
deutung und mächtigen Einwirkung, welche der pan
theistischen Denkart für die philosophischen und theo
logischen Bestrebungen in unserm Vaterlande während 
des Verlaufs der ihrem Ende sich nahenden ersten 
Hälfte unsers Jahrhunderts zu Theil geworden, ein er
neutes Interesse den Leistungen des Denkers sich zu- 
wenden musste, welcher zuerst den Pantheismus in die 
nettere .Philosophie eingeführt . Äus diesem Inter
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esse sind verschiedene Darstellungen der Lehre Spino- 
za’s hervorgegangen , die grösstentheils dadurch sich 
charakterisiren, dass sie entweder eine einseitige Vor
liebe oder eine eben so einseitige Abneigung gegen 
dieselbe an den Tag legen und ihre Parteilichkeit auf 
Unkosten der Gründlichkeit ihrer Schilderung und der 
Angemessenheit ihrer Beurtheilung walten lassen. Auch 
an den beiden vorliegenden neuesten Unternehmungen 
solcher Art, welche, zwar auf ganz entgegengesetzten 
Standpunkten der Betrachtung des Spinozismus befind
lich, dennoch in einer parteiischen Überschätzung sei
ner Bedeutung Zusammentreffen, haftet jene Unzuläng
lichkeit, obgleich in einem verschiedenen Grade, da die 
zuerst genannte nicht einmal zum Verstehen des Inhalts 
der Lehre Spinoza’s gelangt ist, die zweite dagegen 
hauptsächlich nur ein richtiges Urtheil über den philo
sophischen Werth dieses Inhalts nebst einer strengem 
Wissenschaftlichkeit und grössern Vollständigkeit der 
Darstellung vermissen lässt. Sie würden, zumal da 
ihre Mittheilungen über Spinoza zur Förderung der 
Kenntniss und des Verständnisses seines Lebens und 
Wirkens nichts Neues bringen, für eine Anzeige in die
sen Blättern kaum geeignet erscheinen, wenn nicht 
theils zu einer genauem Hervorhebung ihrer Mängel 
darin eine Auffoderung läge, dass diese weniger in
dividuell, als in verbreiteten Zeitrichtungen begründet 
sind, theils auch jede der beiden Arbeiten, abgesehen 
von dem Hauptgegenstande ihrer Behandlung noch eine 
besondere Seite darböte, die unsere Aufmerksamkeit, 
in Anspruch nimmt.

Was zunächst die französische Schrift betrifft, so 
besteht an ihr diese Seite in dem eigenthümlichen Ver- 
hältniss, in welches ihr Verfasser zu seinen Sprach
genossen als Dolmetscher und Führer auf dem bis da
hin wenig von ihnen gekannten Gebiete der deutschen 
Vernunftforschung bei dieser Gelegenheit sich gestellt 
hat. Hr. S., Prediger bei der reformirten Gemeinde 
zu Hamburg, hat seiner im J. 1841 zuerst und vor( 
kurzem in einer zweiten vermehrten Auflage erschie
nenen dem Titel nach „kritischen Geschichte des Ra
tionalismus in Deutschland von seinem Ursprünge an 
bis auf unsere Tage“ bald die Schrift über Spinoza 
folgen lassen, welche mit der erstern in einem sehr 
nahen Zusammenhänge steht und für eine Ergänzung 
derselben gelten will. Die Endabsicht dieser verbun
denen Schilderungen ist keine andere, als Abwendung 
der Leser von der Philosophie und Bekehrung zu dem
jenigen Glauben, welcher in den Augen des Verf. allein 
auf den Namen des evangelischen und des christlichen 
Anspruch machen kann, zu dem streng supernatura
listischen Offenbarungs- und Autoritätsglauben. Diesem 
gegenüber will er die demselben widerstrebenden Be
mühungen der Vernunftforschung, welche seit Semler 
und Ernesti unter der Form des Rationalismus die 
deutsche Theologie, und seit Spinoza unter der Form 

des Pantheismus die ganze neuere Philosophie, vor
nehmlich wiederum die deutsche nach seiner Meinung 
beherrschen, in ihrem grossen Umfange und in ihrer 
wahren Gestalt kenntlich machen. In dem voraus
gegangenen Werke hat er es lediglich mit seiner An
sicht von den Gegensätzen zwischen dem Supernatura
lismus und dem Rationalismus, den er als das „verlorne 
Kind der modernen Ungläubigkeit “ -bezeichnet, zu 
thun, und leitet das Aufkommen des letztem in Deutsch
land aus vier auf einander folgenden Ursachen ab, von 
denen die erste in unserer kirchlichen Reformation, 
welche das Ansehen der Bibel an die Stelle der Macht 
der Kirche gesetzt und hiermit das Princip der freien 
Schriftauslegung eingeführt habe, die zweite in dem 
Auftreten des Pietismus seit Spener, die dritte in dem 
Einflüsse der Woll’schen Philosophie auf die Theolo
gie, die vierte endlich in der Einwirkung des englischen 
Naturalismus und des französischen Deismus auf die 
deutsche Denkart liegen soll. Durch diese Bedingun
gen in das Leben gerufen, habe in Deutschland jenes 
Geschöpf des Unglaubens — nur bei wenigen Schrift
stellern einen schwachen Widerstand findend — unter 
verschiedenen Modificationen theils als ein empirischer 
uml exegetischer, theils als ein socinianischer oder my
stischer, theils als ein gnostischer oder speculativer und 
als solcher entweder auf das Wissen oder auf das 
Gefühl gebauter Rationalismus fast der gesammten 
Gottesgelehrsamkeit sich bemächtigt. Bei der Erwägung 
aber der bezeichneten Gründe und bei der ganzen Be
arbeitung seiner Geschichte des Rationalismus hatte 
Hr. S. nach seiner eigenen Erklärung {Hist, de Spin. 
Introd. p. X) die eine Hauptbedingung desselben noch 
nicht ins Auge gefasst, welche bald darauf als das 
wichtigste Moment für die Gestaltung der nach seinem 
Dafürhalten unchristlichen neuern sowol Schriftaus
legung als Philosophie ihm sichtbar zu werden begann, 
nämlich die Lehre Spinoza’s. Er gelangte nunmehr zu 
einer Ansicht, in welcher der Antrieb für ihn enthalten 
war, mit diesem Gegenstände sich näher zu beschäftigen 
und die Ergebnisse seiner Untersuchungen hierüber 
zur Vervollständigung jener Geschichte an das Licht 
treten zu lassen, zu der Meinung nämlich: Spinoza sei 
sowol der Urheber, als der vorzüglichste Repräsentant 
der modernen Exegese und der modernen, seit seinem 
und Leibnitzens Zeitalter auf Pantheismus hinauslau
fenden Philosophie; der eigentliche Gegensatz und 
Kampf, welcher durch alle philosophische und theolo
gische Bestrebungen der neuern und neuesten Zeit sich 
hindurchziehe, sei der zwischen Christus und Spinoza; 
auch für die Zukunft bleibe, wenn man folgerecht den
ken wolle, nichts Anderes übrig, als entweder Christ 
oder Spinozist zu sein. Auf diesem Wahne des Verf. 
ruht die kirchlich orthodoxe Tendenz seiner Schrift 
über Spint>za? eine Tendenz, welche sich an vielen 
Stellen in einem eigenthümlichen, nicht sowol geist-
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gen Ganzen verknüpfen soll. Ihm ist daher verborgen 
»eblieben, dass für jedes System die Besonderheit der 
befolgten Methode das vorzugsweise Charakteristische 
ist, und dass von je zwei Systemen, wie z. B. von dem 
Spinozischen und dem HegeFschen, welche die näm
liche Richtung der Welterklärung verfolgen, das eine 
dem andern durch die dialektische Ausbildung, durch 
die Angemessenheit, Tiefe und Vollständigkeit der Be
handlungsweise weit überlegen und zu dem Ziele des 
philosophischen Forschens näher, als das andere, vor
gedrungen sein kann. Er erblickt m den Philosophe
men nur einzelne Meinungen, deren Bedeutung über
dies blos aus dem Gesichtspunkte ihrer unmittelbaren 
Beziehung auf die seinem Dafürhalten nach vorhande
nen religiösen und moralischen Bedüifnisse der gros
sen Meno-e als aus dem obersten Entscheidungsgrund 
von ihm geschätzt wird. Demzufolge bekundet er 
überall seine Unfähigkeit, den philosophischen Gehalt 
und Werth eines Lehrbegriffes und den Höhepunkt der 
wissenschaftlichen Durchbildung eines Systems zu wür
digen. und begebt in seinen Urtheilen über das Ver- 
hMtniss der spätem Systeme zu dem Spinozischen 
nichts als Misgriffe. Nicht minder ist er auch über 
Alles im Dunkeln, worauf es für das Verständnis» 
dieses Lehrgebäudes wirklich ankommt, dem er mit 
dem entschiedensten Unrecht die Oberstelle in der 
Reihe der speculativen Leistungen und die Oberherr
schaft über die gesammten spätem Bewegungen und 
Entwickelungen der philosophirenden Vernunft zuer
kennt. Seine Angabe der ihm dafür geltenden Haupt
grundsätze der Spinozischen Lehre und sowol auf der 
einen Seite seine versuchte V ertheidigung und Beschö
nigung derselben gegenüber der Beschuldigung, dass 
ihre Resultate atheistisch seien, als auf der andern 
Seite seine Rüge ihrer Mängel im Vergleich mit Dem, 
was er für die christliche Wahrheit hält, ist etwas 
durchaus Verfehltes und macht nur die Unklarheit des 
Verf über diese Gegenstände klar. Rec. hält für hin
länglich , dies an der Weise näher darzulegen, wie 
Hr°S die fundamentalen Lehrbestimmungen Spinoza’s 
misversteht. Was der Verf. in Betreff dieses Punktes 
hätte wissen und verstehen sollen, ist Folgendes. Spi- 
noza hatte von Descartes die noch sehr beschränkte 

. und unwahre, auf einer täuschenden Abstraction beru- 
l hende Ansicht angenommen, dass die näher bestimm- 
• ten Eigenschaften und Zustände aller für uns wahr- 
■ nehmbaren und denkbaren Einzelwesen auf zwei ein- 
■ fache o-rundwesentliche Attribute, nämlich auf die Aus- 
i dehnung und die Geistesthätigkeit (cogitatio) zurück

zuführen seien. Diese beiden Attribute seien daher 
Dasjenige, was an der (nach dem Grundsätze: Nihili 
nulla sunt attributa) vorauszusetzenden Substanz, welche 
durch sie als die ausgedehnte und als die geistig thä- 
tjo-e determinirt werde, an und für sich, unabhängig 
von den aus ihnen abgeleiteten Merkmalen, wie z. B.

reichen, als salbungsreichen, nicht den Sachverständi- a 
gen erbauenden, aber erbaulich gemeinten Predigerton a 
seiner Bemerkungen kundgibt und am Schlüsse des I 
Ganzen noch ausdrücklich mit folgenden Worten ex- i 
plicirt wird: Ce but (le principal but qui me preoccu- S 
pait en composant cet ouvrage) etait de montrcr deins 1 
la personne et dans la doctrine de Spinosa tout ce que ( 
tesprit liumain et son libre arbitre, abandonncs a eux- < 
niemes, sont capables de comprendre de plus raisonnable 1 
et de faire de plus moral, afin qu'ä la vue de cette ] 
inipuissance ä satisfaire toutes les exigences de notre i 
nature Vkomme sense accepte enfin dans toute sa pleni- i 
tude la doctrine si eminemment rationnelle de la foi < 
evangelique et ne releve plus que de celui qui, suivant 1 
Vexpressicm d’un apotre a mis en evidence la nie et i 
rimmortalite. i

Schon aus diesen Ansichten und Absichten des 
Hrn. S. geht für Jeden, der mit ungeblendetem Auge 
hier zu sehen und zu urtheilen vermag, hinlänglich 
hervor, dass es kein wissenschaftlicher, sondern ein 
misverstandener geistlicher Beruf ist, der ihn zu einem 
philosophischen Versuche geführt, dem seine Kräfte 
keineswegs gewachsen sind, und dass seine Misver- 
ständnisse über alle hierher gehörigen Punkte, über 
das Wesen der Religion und über die Bedeutung der 
Philosophie, sowie über das Verhältnis» des Christen
thums zur kirchlichen Dogmatik, der Philosophie zum 
ChristentLum und des Spinozismus zur Philosophie sich 
erstrecken. Er hat seinen Stoff in 28 Capitel vertheilt. 
Das in ihnen Zusammengestellte lässt sich auf zwei 
Hauptabschnitte zurückführen. Der erste (Chap. I—X\ ) 
will das Leben und das System Spinoza’s schildern. 
Der zweite (Chap. XVI —XXVII) gibt sich für eine 
Darstellung der geschichtlichen Entwickelung der Spi- 
nozischen Lehre, wirft zuvörderst einen Blick auf den 
Zustand der Philosophie in Holland, in England und in 
Frankreich, und stellt alsdann in seinem beiweitem 
grössern Theil eine Übersicht auf über den vermeint
lich durch Spinoza bestimmten Bildungsgang der deut
schen Speculation von Leibnitz an bis zur Gegenwart 
herab.

In dem ersten Abschnitte findet sich keine eigent
lich wissenschaftliche und zusammenhängende Dar
stellung des besprochenen Systems. Er enthält eine 
Beschreibung des Lebens, der literarischen Bildung und 
Wirksamkeit Spinoza’s, in welcher zwischen den bio- 
8raphischen Notizen einige Nachweisungen und Be
trachtungen theils über den Tractatus theologico-politi- 

theils über die Ethica eingeschaltet sind. Hierbei 
verrät sich nun zunächst dies, dass der Verf keinen 
Begriff von der Eigenthümlichkeit der philosophischen 
Gedankenentwickelung besitzt. Er ist sich dessen nicht 
bewusst, dass sie auf der Methode beruht, deren leben
diges Band die. niannichfaltigen Behauptungen und Er
klärungen zu einem organischen, vernünftignothwendi
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von der Gestalt, der Bewegung, 
Wollen gedacht werden könne, 
einzelnen Körper und deren Seelen nebst ihren Eigen
schaften und Zuständen insgesammt nicht an und für 
sich denkbar, sondern lassen sich nur als die nähern 
Determinationen und Modificationen der Ausdehnung 
und der Geistesthätigkeit vorstellen. Von diesen Car- 
tesischen Abstractionen ausgehend, aber bei der Defi
nition der Begriffe der Substantialität und der Causali- 
tät über die dualistische Einseitigkeit seines Vorgän
gers sich erhebend und in die entgegengesetzte pan
theistische Einseitigkeit verfallend, bildete Spinoza den 
Grundgedanken seines Systems: die Ausdehnung und 
die Geistesthätigkeit seien die für uns erkennbaren con- 
stitutiven Attribute der ihrem Begriffe nach einzigen 
und schlechthin unendlichen, daher auch unendlich 
viele für uns unerkennbare Attribute enthaltenden Sub
stanz. Die Substanz sei das schrankenlos Ausgedehnte 
und unbeschränkt geistig Thätige und in diesen beiden 
Charakteren das an und durch sich selbst Denkbare 
und an und durch sich selbst Bestehende. Die Gattun
gen der Einzelwesen dagegen mit allen ihren univer
sellen und particulären, beharrlichen und veränderlichen 
Charakteren, Beschaffenheiten, Zuständen und Verhält
nissen sein Dasjenige, was nur init Hülfe der Grund
begriffe der Ausgedehntheit und der Geistesthätigkeit 
gedacht und nur als eine nähere Bestimmung des Aus
gedehnten und des geistig Thätigen gefasst werden 
könne, sie seien demnach die unendlich vielen Modi 
oder Modificationen, in denen die Substanz sich dar
stelle. Aus solchen Prämissen ergab sich für Spinoza 
der von ihm angenommene Unterschied und Zusammen
hang zwischen der selbständigen urgründlichen Natur, 
der natura naturans oder der Gottheit, und der abhän
gigen begründeten Natur, der natura naturata oder der 
Welt. Jene ist ihm die vermöge der Nothwendigkeit 
ihres eigenen Wesens existirende und lediglich durch 
diese Nothwendigkeit, mithin durch sich selbst zur 
Wirksamkeit sich bestimmende Einheit der unendlichen 
Attribute. Diese ist ihm der Inbegriff der Modi, welche 
nur an den Attributen hervortreten und nur vermittels 
des Begriffs der Attribute gefasst werden können, 
welche folglich durch die Substanz absolut begründet 
sind, während sie zugleich einander gegenseitig in ih
rem Dasein und in ihrer Wirksamkeit bedingen. Wie 
die Gestalt und die Bewegung nebst jeder andern nä
hern Determination des Ausgedehnten, so gehört auch 
das wirkliche Erkennen und Wollen nebst jeder andern 
nähern Bestimmung des Geistigen nicht zu der selbstän
digen Natur der unendlichen Substanz, sondern zu der

dem Erkennen, dem I abhängigen Natur der Modificationen der göttlichen 
Dagegen seien die Attribute. — In diesen Grundansichten des Spinozischen

Pantheismus zeigt sich vor Allem die Schattenseite, 
dass die beiden angeblich primitiven und den ganzen
Umfang der für die menschliche Intelligenz sich offen
barenden Wirklichkeit angeblich umfassenden Begriffe 
der „Ausdehnung überhaupt“ und der „Geistesthätig- 
keit überhaupt“ dürftige und leere, von jedem eigent
liehen Erkenntnissinhalt entblösste Abstractionen sind, 
durch deren von Spinoza gefoderte Vereinigung in der 
Idee der absoluten Substanz die Wahrheit der Sub
stantialität und Causalität der Natur, die Wahrheit des 
allgemeinen Lebens in dem Organismus des Weltalls, 
und daher auch die Wahrheit der besondern Stufen 
und Weisen des Daseins der Einzelwesen keineswegs 
erklärt werden kann. Selbst innerhalb des Gesichts
kreises der pantheistischen Weltbetrachtung darf Spi- 
noza’s Vorstellung von der Einheit der Attribute in der 
unendlichen Substanz nur für eine noch unklare, erst 
aufdämmernde Andeutung und Vorbereitung der später
hin durch Schelling aufgestellten und von Hegel dia
lektisch entwickelten Annahme der Identität des Idealen 
und des Realen gelten. Hierzu kommt die Unreife der 
Psychologie und der Erkenntnisstheorie Spinoza’s und 
die Steifheit und Unbeholfenheit seiner zur systemati
schen Begründung philosophischer Erkenntnisse durch
aus unfähigen geometrischen Methode, wodurch auch 
seine Verfolgung und Durchführung seiner mangelhaf
ten Principien eine überall unbefriedigende bleibt. Hr. 
S. verkennt nun gänzlich den Inhalt der angegebenen 
Grundbegriffe des Spinozischen Systems, und hat von 
Demjenigen, worin das Charakteristische und das Un
genügende dieses Inhalts und seiner Ausführung be
steht, keine Ahnung. Zwar bezeichnet er die Lehre 
Spinoza’s auch als Pantheismus, ja er will in ihr alle 
Originalität und Stärke dieses speculativen Standpunk
tes und die vollkommenste Ausbildung desselben er
blicken. Dessenungeachtet bemüht er sich beständig, 
ihr den Charakter des Theismus zu vindiciren, und 
fasst ihre wesentlichsten Aussprüche auf eine eben so 
falsche, als verworrene Weise. Er behauptet: Spinoza, 
an einen Gott als an die erste Ursache aller Dinge 
glaubend, lege dieser Ursache die höchste Intelligenz, 
das Selbstbewusstsein, das Allbewusstsein und die Per
sönlichkeit bei. Gott im Spinozischen System sei ein 
unendlich vernünftiges und moralisches Wesen und 
verhalte sich zu der von ihm hervorgebrachten Welt 
wie der denkende Werkmeister zu seinem Werke.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur; Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von ®’. A. Brockhaus in
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(Schluss aus Nr. 11.)
Der Ausdruck „modi oder modificationes“ zur Bestim
mung des Begriftes des aus Gott Hervorgegangenen werde 
hier in einem uneigentlichen Sinne gebraucht, bedeute 
hier in theistischer Vorstellungsweise die Äusserungen 
der göttlichen Allmacht, müsse auf Rechnung der Un- 
behülflichkeit des Denkers im Gebrauch der lateinischen 
Sprache gesetzt werden und gebe, richtig verstanden, 
eben so wenig Anstoss, als die „äussern Erscheinun
gen“ der Leibnitz’schen Substanz und als die „Ge- 
legenheitsursachen“ bei Descartes. Gleichfalls dürfe 
das Wort Ausdehnung zur Bezeichnung eines göttlichen 
Attributes nicht so gemisdeutet werden, dass man hier
nach sein System des Materialismus beschuldige. Spi
noza habe, indem er die Gottheit als die immanente 
Ursache auch der körperlichen Dinge darzustellen be
absichtigte , das Unglück gehabt, in den bekannten 
Sprachen kein Wort anzatreffen, welches seiner Ab
sicht besser entsprochen hätte, als jenes. Überhaupt 
seien das Denken (die Geistesthätigkeit) und die Aus
dehnung nach der wahren Bedeutung des Spinozismus 
nicht eigentlich göttliche Attribute, sodass sie Gottes 
eigenthümliches Wesen ausmachen sollen, sondern 
diese Lehre meine: der denkende Mensch lege sie der 
Gottheit aus dem Grunde bei, weil er fühle, dass sie 
zu seinem eigenen Wesen gehören. Spinoza könne 
sie nicht für wirkliche Attribute Gottes gehalten haben, 
weil sie in dem Urwesen Determinationen voraussetzen 
müssten und hieraus, da die Determinationen so viel 
als Negationen sein, ein Widerspruch in dem Begriffe 
von Gott sich ergeben würde. Gemäss diesen seinen 
Vorstellungen von der Grundlage der Spinozischen 
Lehre betrachtet und benennt Hr. S. dieselbe als ei
ben „spiritualistischen Pantheismus4?, und nimmt an, 
dieser Pantheismus bestehe in dem Glauben an einen 
intelligenten und persönlichen Gott, der aus sich selbst 
uiid^Tp1 ausstl’aUe j sodass die beiden Begriffe Gott 

(dt einander gegenseitig ergänzen. (Man vgl.
insbesondere Chap. XIII und XXVIII.)

ac em der Verf. so gar nicht in den Spinozis- 
mus emge rungen, darf es uns nicht wundern, dass 
auch Dasjenige ganz unbefriedigend, oberflächlich unu 
aus einem sc le en Gesichtspunkt aufgefasst ist, was 
er in dem zweiten Hauptabschnitte seines Buchs über 
die Geschichte der neuern Philosophie als über die 

Entwickelung des Spinozismus ( developpement histo- 
rique des doctrines de Spinosa) yorbringt, wobei jedoch 
derselbe nicht eigentlich fortgebildet sein soll. Denn 
dies ist der beständige Refrain der hierher gehörigen 
Berichte und Bemerkungen, dass Spinoza der Führer 
und Meister aller nach ihm aufgetretenen Philosophen 
sei, wenngleich diese fast insgesammt ihn verleugnen, 
und dass sich der Inhalt ihrer Werke auf einige Spi- 
nozische Lehrsätze zurückführen lasse. „Wer, so wie
derholt er öfters, das evangelische Christenthum ver
schmähe, könne nur dadurch zu dem Titel eines I hi- 
losophen berechtigt werden, dass er die Fahne des 
Spinozismus freimüthig aufpflanze.“ Unter jenen Be
richten und Bemerkungen enthalten die verhältnissmäs- 
sig am wenigsten mislungenen eine Andeutung über 
den freilich noch nicht bedeutend gewordenen Antheil, 
den mehre französische Schriftsteller der Gegenwart 
an den philosophischen Verhandlungen nehmen (Chap. 
XVII). Sie gleiten zwar auch nur flüchtig über die 
Oberfläche ihres Gegenstandes hin, indem sie bemerk
lich machen wollen, dass in den Schriften von Cousin 
und in denen von Damiron, Jouffroy, Michelet, Lher- 
minier und Leroux eine spinozistische Tendenz und 
Färbung sichtbar sei. Aber sie erscheinen doch nicht 
so ganz unselbständig, so verworren und verfehlt, als 
die über die deutsche Philosophie, welche dem Verf. 
ein ungelöstes Räthsel geblieben. Hiernach dürfen wil
den Sprachgenossen unsers Verf. nicht eben Glück 
wünschen zu einem solchen Vermittler der Bekannt
schaft sowol mit der Stelle, welche Spinoza in dem 
Entfaltungsgange der neuern Speculation einnimmt, als 
mit Deutschlands Philosophie und Theologie. Kaum 
auch möchte der Supernaturalismus sich dieses Ver- 
theidigers rühmen können, welcher zwar den vollen 
Eifer der Befangenheit von dem in seine Jugend ein
gepflanzten Autoritätsglauben und Buchstabenglauben 
für sein Geschäft mitgebracht, aber wol nicht zu be
scheiden sich erklärt hat, indem er ausspricht (S. 386), 
dass er bedauern müsse, zur würdigen Lösung der von 
ihm übernommenen Aufgabe die erfoderlichen Eigen
schaften zu entbehren.

Nr. 2. Die Orelli’sche Schrift hat darin ihre interes
santere Seite, dass sie mit Spinoza’s System nicht nur 
Schelling’8 und Hegel’s — und andere minder erheb
liche — Aussprüche über dasselbe, sondern auch bei
der Denker Lehrgebäude vergleichend und beurtheilend 
zusammenstellt. Hierbei bringt sie manche treffende 
Bemerkung über gewisse schwächere Partien der letz- 
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tern vor und äussert sich auch über den Neu-Schellin- 
gianismus in einem leider durch die Beschaffenheit des 
Gegenstandes herausgefoderten scharfen, aber ange
messenen Tone. Jedoch der ganze Gesichtspunkt, aus 
welchem sie Spinoza’s Leistungen über die Schelling’- 
schen, nämlich über die frühem, in der Geschichte der 
Philosophie einen unvergänglichen Ehrenplatz einneh
menden Leistungen Schelling’s und über die Hegel’schen 
stellt, bedarf sehr der Berichtigung. Wie oben bereits 
angedeutet worden, findet sich hier keine vollständige 
und keiue streng wissenschaftliche Darstellung der 
Spinozischen Philosophie. Hierzu wäre erfoderlich ge
wesen theils eine Nachweisung des Zusammenhanges 
derselben mit Demjenigen, was schon Descartes gege
ben und vorbereitet, theils eine Auseinandersetzung der 
ihren metaphysischen Gedankengang begründenden und 
leitenden methodologischen und logischen Ansichten, 
theils eine systematisch verknüpfte, mit gleichmässiger 
Gründlichkeit ausgeführte Schilderung ihres praktischen, 
wie ihres theoretischen Theils. Statt dessen wird hier 
blos nach einer Beschreibung des Lebens Spinoza’s 
und nach Aufzählung seiner Schriften (S. 3—27) unter 
der Rubrik der „Metaphysik“ die Lehre von der Sub
stanz und von dem Menschengeist in einer freien Be
sprechung der wichtigsten hierher gehörigen Punkte 
mit häufiger Berücksichtigung der Urtheile von Gegnern 
und Freunden des Spinozismus behandelt (S. 29—146), 
und alsdann unter der Rubrik der „Ethik“ kurz und 
unvollständig Einiges von Demjenigen angeführt, was 
den Inhalt der drei letzten Abschnitte der Ethica aus
macht. Hinsichtlich der Rechtslehre und Staatslehre, 
mit denen der Verf. sich nicht in gleichem Einverständ- 
niss, wie mit der Metaphysik und mit der Sittenlehre 
befindet und welche er deshalb sich nicht entschliessen 
konnte zu schildern, wird, wie im Bezug des Verhält
nisses von Descartes zu Spinoza, auf Sigwart’s be
kannte Schriften über den Spinozismus verwiesen. Man 
sieht, dass es dem Verf. nicht um eine den Anfode- 
rungen der Wissenschaft vollständig genügende, son
dern um eine apologetische Darstellung seines Haupt
gegenstandes zu thun gewesen. Auch erklärt er selbst 
(Vorr. S. 1) : was ihn vornehmlich zur Behandlung sei
nes Themas bestimmt habe, sei seine entschiedene Vor
liebe für Spinoza’s Lehre, welche unerreicht dazuste
hen ihm scheine. Bei dieser Vorliebe hat er es unter
lassen, tiefer einzugehen in die Prüfung der Eigen- 
thümlichkeiten und der Mängel, welche die Construction 
des Spinozischen Lehrgebäudes, sowol die Anlegung 
und Begründung, als die Ausführung desselben charakteri- 
siren, und es ist ihm daher auch nicht gelungen, der 
bedeutenden Fortschritte sich bewusst zu werden, welche 
die pantheistische Behandlung der speculativen Probleme 
in Schelling’s, wenngleich rhapsodischen Darstellungen 
und noch mehr in dem mit einer originellen Dialektik 
durchgebildeten Systeme Hegel’s gemacht hat. Er fin

det sich im höchsten Maas angesprochen und befrie
digt durch diesen allgemeinsten Inhalt der pantheisti
schen Welterklärung, nach welchem angenommen wird: 
„die Welt sei in Gott, und Gott in der Welt, das ür- 
sein umschliesse Geistiges und Körperliches, Ideales 
und Reales; Leben und Geist durchdringe Alles, die 
Natur sei ein grosses Lebendiges, Alles, was sei, bilde 
einen bewundernswürdigen Organismus, die Harmonie 
aller Kräfte und Stoffe weise auf eine unendliche, all
umfassende Actuosität, und besonders das Denken der 
belebten Mesen auf eine allgemeine ihtellectuelle Ten
denz und Wirksamkeit hin“ (S. 383). Solche Vorstel
lungen bei Spinoza, wie bei Schelling und Hegel an
treffend, erfreut er sich der Übereinstimmung dieser 
Philosophen in Demjenigen, was er für die Hauptsache 
hält, glaubt aber in mehren Beziehungen den früher 
Aufgetretenen den beiden Spätem vorziehen zu müssen, 
namentlich weil nach seiner Meinung Beide rücksicht
lich der Klarheit und Deutlichkeit Jenem weit nachste
hen (S. 357—359), weil ferner der Vorgänger freier 
und rücksichtsloser in der unverhohlenen Darstellung 
des Pantheismus aufgetreteu und weit davon entfernt 
gewesen, seine Lehre der kirchlichen Orthodoxie an
schmiegen zu wollen (S. 359 — 363), dann auch, wreil 
es demselben zum Vortheil gereiche, dass er, eingedenk 
der Schranken des menschlichen Erkenntnissvermögens. 
nicht, wie seine Nachfolger, in subtilere Bestimmungen 
über Leben und Geist und über den Zusammenhang 
zwischen Geist und Körper, und nicht in den Versuch 
einer Weltconstruction sich eingelassen habe (S. 363— 
383). Ohne die Urtheile des Verf. über die beiden 
Häupter des Pantheismus unsers Jahrhunderts näher 
beleuchten zu wollen, werden wir den Mangel an 
Schärfe und Gründlichkeit, den wir in semer gesamm- 
ten Auffassung und Beurtheilung der Speculation Spi
noza’s finden, an folgenden Punkten in der hier erfo- 
derlichen Kürze am bestimmtesten und entschiedensten 
kenntlich machen können. Der Verf. ist nicht einge
drungen in das Verhältniss der Spinozischen Lehre 
zur Cartesischen, durch dessen richtiges Verständniss 
die Einsicht in die Bedeutung der erstem doch so sehr 
bedingt wird. Er meint, die Philosopheme des Descar
tes seien nur ein Reibungsmittel für die philosophische 
Thätigkeit Spinoza’s gewesen, und dieser sei ein so 
selbständiger origineller Denker, dass es eine undank
bare Mühe wäre, zu untersuchen, wrie er zu seinem 
System gekommen (S. 26). Demgemäss verkennt der 
Verf. die Abhängigkeit der Spinozischen, die Attribute 
der Substanz betrefi’enden Lehrbestimmungen von der Car
tesischen Unterscheidung der extensio und der cogitatio. 
Ausserdem sieht er, zufrieden und einverstanden mit 
diesen Lehrbestimmungen, über das Wesentliche ihrer 
Unzulänglichkeit hinweg und wähnt, dass sie in der 
Hauptsache Dasselbe bedeuten, was die Behauptungen 
der Einheit des Idealen und des Realen bei Schel
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ling und bei Hegel. Aber die Sache verhält sich in 
jeder Hinsicht ganz anders, als wie sie dem Verf. er
scheint. Erstlich ist die Lehre Spinoza’s aus der sei
nes V orgängers hervorgegangen und hat aus derselben 
mehre Grundsätze von entscheidender Bedeutung fest
gehalten. Hierher gehören die erkenntnisstheoretischen: 
Alles sei wahr, was mit Klarheit und Deutlichkeit von 
uns vorgestellt werde, die deutliche Vorstellung stimme 
mit ihrem Gegenstände durchaus überein, jeder Idee 
komme um so mehr Vollkommenheit zu, je grösser die 
Vollkommenheit ihres Gegenstandes sei, die vollkom
menste unserer Ideen sei die unserm Geist ursprünglich 
eigene von dem absolut vollkommenen Wesen oder von 
Gott. Hierher gehören ferner die ontologischen Grund
sätze: es gebe zwei allgemeinste einander entgegenge
setzte Prädicatsbestimmungen, nämlich die Extension 
und die Cogitation, welche allen übrigen von uns erkenn
baren Prädicabilien des Wirklichen zum Grunde liegen. 
Man erkenne unmittelbar nur Merkmale, also Prädica
bilien. Nach dem Axiom aber, dass dem Nichtseienden 
keine Eigenthiimlichkeiten zukommen können, sei man 
genöthigt, das Subsistirende, die Substanz als den Trä
ger oder Inhaber der Merkmale anzunehmen. Demzu
folge sei es das Subsistirende, was sowol als das Aus
gedehnte oder Körperliche, wie auch als das Denkende 
oder Geistige existire. Durch alles andere von einem 
Körper Aussagbare werde die Ausdehnung vorausge
setzt, sodass jenes Andere insgesammt nur als ihr 
Modus der Wirklichkeit angehöre und für uns vorstell
bar sei. Ebenso bestehe Alles, was an dem Geist 
sich uns darstelle, nur als ein Modus des Denkens 
überhaupt. Im Gegentheil könne die blosse Ausdeh
nung nur durch sich selbst ohne Gestalt und ohne Be
wegung und ohne irgend eine andere ihrer Modifica- 
tionen vorgestellt werden, und das Nämliche gelte von 
dem Denken. Gemäss der deutlichen Vorstellung, mit
hin wahren Erkenntniss, welche wir von der Ausdeh
nung besitzen, gebe es keinen leeren Raum, da in Dem
jenigen, was als leerer Raum gewöhnlich vorausgesetzt 
werde, doch die Ausdehnung und mithin die ausgedehnte 
Substanz enthalten sein müsse, und sei das Universum 
schrankenlos, weil wir überall, wo wir Grenzen setzen 
wollten, würden anerkennen müssen, dass jenseit der
selben eine Unendlichkeit des Raums und also auch 
die Unendlichkeit der ausgedehnten Substanz vorhan
den sei. — In diesen Annahmen liegen zwei haupt- 
|^chliche Irrthümer, erstlich, dass in ihnen das blosse 

nken mit dem erkennenden Denken verwirrt und 
und zweitens, dass die von den realen 

e jungen, unter denen die Einzelwesen existiren 
um mi einander in Wechselwirkung stehen, entblöss
ten. von a em wahren Erkenntnissinhalt ausgeleerten 
Abstiactionen der „blossen Ausdehnung überhaupt“ und 
der ..blossen ^eistesthätigbeit überhaupt“ für wirkliche 
Erkenntnissgegenstände und zwar für Dasjenige gehalten 

werden, was allein unmittelbar durch sich selbst ge
fasst und vermittels dessen alles übrige Denkbare von. 
uns gedacht werden soll. Die bezeichneten Annahmen 
und Irrthümer gingen aus dem Cartesischen System in. 
das Spinozische über, und im Sinne derselben stellte 
Spinoza die Behauptungen auf: die Extension und die 
Cogitation seien die Attribute, welche unser Verstand 
an der Substanz als das ihr Wesen Ausmachende er
kenne, die Substanz sei als das Ausgedehnte und das 
geistig Thätige Dasjenige, was an sich selbst existire 
und durch sich selbst von uns gefasst werde, während 
alles Andere für uns Erkennbare nur an der Ausdehnung 
und an der Geistesthätigkeit als^ Modus beider Eigen
schaften existire. In Spinoza s System erlangten aber 
jene Irrthümer eine noch wirksamere Macht und einen 
mehr durchgreifenden Umfang, als in dem Cartesischen. 
Hatte Descartes die Gottheit unter der Kategorie des 
im höchsten Grade vollkommenen W esens (ens summe 
perfectum) blos auf die Seite der denkenden Substanz 
gestellt, eine Vielheit von Substanzen und den obersten 
Gegensatz der geistigen und der ausgedehnten Substan
zen statuirend, so vereinigte Spinoza in seinem Begriff 
des schlechthin unendlichen Wesens (ens absolute Infi
nitum) die beiden Attribute der Extension und der Co
gitation und liess dasselbe als die einzige Substanz und 
die Gesammtheit des für uns erkennbaren abhängigen 
Seins nur als die Modificationen jener beiden Attribute 
der- allumfassenden Substanz gelten. Indem er hier
durch die unleugbaren Mängel des Cartesischen Dua
lismus zu vermeiden bemüht war, verfiel er ungeachtet 
des höher» Aufschwunges, der bedeutendem Kraft 
und grössern Tiefe seiner Speculation in noch ent
schiedenere Irrthümer. Aristoteles bemerkt richtig und 
lehrreich (Metaph. I, 3): die Welterklärung der frü
hesten ionischen Philosophen sei in der Hinsicht noch 
sehr beschränkt gewesen, dass sie unter den nothwen- 
di«* unterscheidbaren, wenngleich von einander untrenn
baren Arten der Ursachlichkeit blos eine einzige, näm
lich die materielle, näher ins Auge gefasst habe. Mit 
den Fortschritten der spätem Forschung seien auch 
sowol die wirkenden, als die formalen und die teleolo
gischen Ursachen in den Kreis dei Betrachtung aufge
nommen, und zunächst sei durc i Anaxagoras eine we
sentliche Verbesserung dei Speculation herbeigeführt 
worden, sodass er als ein Besonnener im Vergleich 
mit den frühem ohne Bedacht Redenden erschienen, 
weil er erkannt habe, in der ganzen Natur herrsche 
die Vernunft als die Ursache der Ordnung der Dinge. 
Spinoza’s Welterklärung nun ist, wenngleich in einer 
ihr eigenthümlichen Weise, mit Verwerfung des Ana- 
xagorischen Princips zur Beschränktheit des ältesten 
ionischen Gesichtspunktes zurückgekehrt. Die Grund
ursache für die zugleich denkende und ausgedehnte 
Substanz und die W'elt für den Inbegriff der Modifica
tionen des Denkens und der Ausdehnung ausgebend, 
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lässt er in der That die Grundursache nur in der Ei
genschaft der materiellen (tv vbjg ttVei), in der Eigen“ 
schäft Desjenigen, woraus die abhängigen Dinge ge
worden, folglich des unwandelbaren und allgegenwär
tigen Urstoffs der letztem gelten. Er verwirft nicht 
nur die Zweckursache, sondern hat auch für die for
male und für die wirkende Ursache in seinem Begriff 
der Substanz keinen Raum. Denn dies ist blos eine 
Federung, ein Machtspruch bei ihm geblieben, dass 
der Substanz die absolute Machtvollkommenheit zuge
schrieben werden müsse, vermöge welcher Unendliches 
in unendlich vielen Weisen aus ihr entspringe. Weil 
er im Reiche des Körperlichen die Bewegungskraft und 
jede thätige Kraft überhaupt, sowie im Reiche des Gei
stigen das Erkennen und das Wollen zur natura natur ata 
rechnet, so kann folgerichtig nur im Bezirke des abhängi
gen Seins alle wirkende Ursächlichkeit ebensowol, wie 
Dilles denkende Bestimmen von ihm nachgewiesen werden. 
Er behauptet, ohne dieser Behauptung eine andere Bedeu
tung, als die einer unbegründeten und unklaren Voraus
setzung zu geben, dass die allgemeine Ausdehnung und 
das allgemeine Denken mit einem unendlichen Vermö
gen begabt vorzustellen sei, die Körperwelt und die 
Welt der Seelen aus sich als aus dem Urstoffe her
vortreten zu lassen. Denn was er hierfür als eine 
Art von Grund anzuführen vermag, ist nur die fal
sche Cartesische Abstraction, nach welcher die Exten
sion und die Cogitation die durch sich selbst fassbaren 
Prädicabilien des Subsistirenden, alle übrigen PrädiCä- 
bilien aber lediglich vermittels jener vorstellbar sein 
sollen. Dies so durchaus Ungenügende in der Auf
stellung der absoluten Grundursache kommt auch von 
der Seite zum Vorschein, dass Spinoza die beiden At
tribute nur neben einander in der Substanz bestehen 
lässt, ohne eine innere, begriffsmässig nothwendige, 
wahrhaft organische Einheit derselben, ohne ein wech
selseitiges Bestimmtsein des einen durch das andere 
annehmen und darthun zu wollen. Er lehrt ausdrück
lich, alle Gesetze, Eigenthümlichkeiten, Beschaffenhei
ten, Zustände und Veränderungen in der Körperwelt 
gehen aus der Substanz blos insofern hervor, als diese 
die ausgedehnte, nicht auch aus dem Grunde, weil sie 
die denkende sei, und umgekehrt leitet er das Dasein 
der näher determinirten Geisteslhätigkeit in allen Ein
zelwesen aus der Substanz nur insofern ab, als diese 
die res cogitans ist. Der Pantheismus Schelling’s und 
Hegel’s hat darin seine wahrhaft vernünftige und gül
tige Seite, welche in ihm nur noch nicht scharf und 
vollständig genug aufgefasst, sondern mit einem 
'tytvdoQ seiner Causalbetrachtung verknüpft ist, dass er 
anerkennt und durch seine gesammte Welterklärung die 
Anerkennung durchführen will, alles im Raum und in 
der Zeit gesetzmässig Hervortretende und insofern un

mittelbar Reale sei der Ausdruck der Idee, und die 
Bedeutung und Macht des Idealen sei diese, in der 
unmittelbaren Realität sich auszudrücken. Dagegen 
leugnet Spinoza absichtlich und entschieden diese Grund
wahrheit der vernünftigen Weltbetrachtung, und setzt 
an ihre Stelle die nichtssagende Annahme des Paralle- 
lismus der von einander unabhängigen abstracten ex- 
tensio und cogitatio. Bedürfte es noch der Aufdeckung 
anderer Mängel, um das Verworrene und Unhaltbare 
in der Spinozischen Lehre von der Substanz und ihr 
weites Zurückstehen hinter den Standpunkten Schelling’s 
und Hegel’s an den Tag zu legen, so würden auch die 
Widersprüche nachzuweisen sein, in welche Spinoza, 
um den unklar aufgefassten Satz von der absoluten 
Unendlichkeit der Substanz zu rechtfertigen, durch die 
Annahme unendlich vieler Attribute neben den beiden 
für uns erkennbaren sich verwickelt. Unter diesen 
Widersprüchen werde nur der eine hier noch ange
deutet. Einerseits spricht Spinoza dem Menschengeist 
die für denselben wesentliche Idee des vollkommensten 
Wirklichen zu, welche die vollkommenste, den andern 
insgesammt zum Grunde liegende unter unsern Ideen 
seien, welche ihren Gegenstand völlig adäquat darstel
len, sich selbst das Zeugniss ihrer Wahrheit und Ge
wissheit geben, und aus welcher jede andere Vorstel
lung in unserm folgerechten Erkennen abzuleiten sein 
soll. Andererseits gesteht er ein, dass wir nur aus der 
Quelle der Erfahrung schöpfend, indem in uns selbst 
keine andern Modificationen, als die Modi der Ausdeh
nung und des Denkens durch Wahrnehmung gefunden 
werden sollen, den Inhalt der vollkommensten Idee ver
mittels der Attribute der Ausdehnung und des Denkens 
zu determiniren im Stande seien.

Rec. begnügt sich mit diesen Bemerkungen, um 
hiernach zum Schlüsse das Resultat auszusprechen, dass 
die übertriebene W’erthschätzung und die gesammte 
Art und Weise der Beurtheilung, mit welcher hier der 
Spinozismus erfasst und dargestellt worden, des rech
ten Haltes entbehrt und auf eine gewisse Unreife hin
weist, in welcher gegenwärtig noch das philosophische 
Urtheil des Verf. sich befindet. Einer bis auf diesen 
Augenblick mächtigen Stimmung und Richtung des Zeit
geistes folgend, hat der Verf. -7 an dem wir übrigens 
eine kräftige Gesinnung und c’ne innige Theilnahme 
für seinen Gegenstand nebst der Klarheit, Frische 
und Lebendigkeit seiner Diction mit Vergnügen an
erkennen — schon durch die allgemeinsten,, nur ober
flächlich von ihm ins Auge gefassten Ansichten der 
pantheistischen Weltbetrachtung sich befriedigt und be
glückt gefunden und den Erfodernissen ihrer nähern 
Ausführung kein tieferes Nachdenken gewidmet, noch 
weniger von der Einseitigkeit und Unhaltbarkeit dieses 
ganzen speculativen Gesichtskreises sich zu überzeugen 
gewusst.

Jena. Ernst Reinhold.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. lEand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockliaus in Leipzig.
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Dritter Jahrgang. Jo 13. 15. Januar 1844.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dem Privatdocent Lic. Baur in Giessen ist eine ausser

ordentliche Professur in der evangelisch-theologischen Facultät 
verliehen worden.

Als Lehrer des Vulgärchinesischen ist Bazin an der Spe
cialschule der orientalischen lebenden Sprachen in Paris ange
stellt worden.

An Stelle des freiwillig zurückgetretenen Philipp Grafen 
v. Lerchenfeld ist der Ministerialrath Heinr. Arnold Frhr. v. d. 
Becke in München zum Präsidenten des Appellationsgerichts von 
Oberbaiern ernannt worden.

Consistorial- und Schulrath Besserer in Aachen hat den 
rothen Adlerorden dritter Klasse mit Schleife erhalten.

Der Prof. Dr. Rud. Böttger in Frankfurt a. M. ist von 
•der physikalisch-medicinischen Societät der Universität in Mos
kau zu ihrem Mitgliede ernannt worden.

Den Director des Archäologischen Instituts zu Rom Dr. 
Braun hat die Akademie der Wissenschaften zu Berlin zum 
correspondirenden Mitgliede ernannt.

Dr. Joh. Ludw. Dammer, Mitglied des Senats in Ham
burg, ist an des verstorbenen Dr. Schlüter Stelle zum Bür
germeister daselbst erwählt worden.

Der Geheimsecretär des Kronprinzen zu Baiern Dr. Da
renberger (als Dichter unter dem Namen Fernau bekannt) zu 
München, ist zum Regierungsrathe ernannt worden.

Der Akademiker und Staatsrath Dr. K. Ed. Eichwald in 
St.-Petersburg hat den St.-Stanislausorden zweiter Klasse er
halten.

Dem Oberlehrer am französischen Gymnasium zu Berlin 
Dr. F ölsing ist das Prädicat eines Professors verliehen.

Dem Geh. Hofrath und Professor Dr. Gruber in Halle 
wurde am 14. Dec. bei der Jubelfeier seines fünfzigjährigen
Magisteriums der rothe Adlerorden dritter Klasse, und dessen 
Sohne A. O. Gruber, Lehrer am k. Pädagogium zu Halle, die 
Würde eines Doctors der Philosophie verliehen.

Der Privatdocent Dr. G. E. Guhrauer zu Breslau ist zum 
•ausserordentlichen Professor in der philosophischen Facultät er- 
Jiannt worden.

TVer Professor am Bergcorps zu St.-Petersburg, früher an 
er niversität zu Kiew, Dr. Ernst Hofmann ist zum Colle- 

gienrath ernannt worden.

Der französische Consul Huber in Stettin, Verfasser ei
nes Werks u er -uba, hat den Orden der Ehrenlegion erhalten.

Dr. Th. Jacobi, Privatdocent an der Universität zu Bres- 
Jau, hat eine ausserordentliche Professur in der philosophischen 
Facultät erhalten.

Professor Dr. Klencke in Braunschweig ist von der k. k. 
Gesellschaft der Ärzte in Wien und von der Wetterauische« 
Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zu ihrem M.tgliede 
ernannt worden.

Professor Kreizner, Lehrer am Gymnasium zu Weilburg, 
ist zum Rector des Pädagogiums in Hademar berufen worden.

Professor Dr. v. Lallmberg ist Director der philosophi
schen Studien an der Universität zu Gratz geworden.

Die Akademie der Inschriften zu Paris hat an die Stelle 
des verstorbenen Marquis Forbin d’Urban zum Mitglied als 
Acadbmicien libre Prosper Mirimee gewählt.

Der französische Prediger Notiere in Berlin hat bei sei
nem Amtsjubiläum am 7. Dec. v. J. den rothen Adlerorden 
zweiter Klasse ohne Eichenlaub erhalten.

Der Privatdocent Dr. Österlin ist zum ausserordentlichen 
Professor der medicinischen Facultät zu Tübingen befördert 
worden.

Professor Dr. Karl Pfeufer in Zürich folgt einem Rufe 
als Professor der Therapie und Director der Poliklinik in Hei
delberg.

Dem Geh. Oberpostrath Pistor in Berlin hat die philoso
phische Facultät der Universität zu Berlin in Anerkennung 
seiner Verdienste um die physikalischen Wissenschaften das 
Ehrendiplom als Doctor ertheiit.

Professor Remund in Solothurn hat die Stelle eines Chor
herrn am Stift St.-Urs und Victor, der Hauptkirche daselbst, 
übertragen erhalten.

Der Gymnasialdirector Dr. K. Richter in Kulm ist Mit
glied des Doincapitels daselbst geworden.

Der ausserordentliche Professor Dr. v. Rügen in Giessen 
ist zum ordentlichen Professor der medicinischen Facultät er
nannt worden.

Der Archäolog Ludw. Ross, Professor an der Universität 
zu Athen, ist zum Professor der Archäologie bei der Univer
sität zu Halle berufen worden.

Der Professor der Rechte und Pair von Frankreich Rosst 
ist an Blondeau’s Stelle als Decan der Rechtsfacultät einge
treten.

Dr. Th. Scherer von Solothurn hat zur Anerkennung sei
ner wissenschaftlichen katholischen Werke vom Papste das Rit
terkreuz des Ordens Georg’s des Grossen erhalten.

Die Privatdocenten Dr. Schilling und ^r- Zimmermann 
in Giessen sind zu ausserordentlichen Professoren in der phi
losophischen Facultät ernannt.

Der Privatdocent Dr. N. Schneemann in München ist 
zum ausserordentlichen Professor der Medicin bei dasiger Uni
versität ernannt worden.



50
Der Professor der Theologie Dr. Alex. Schweizer in Zü

rich ist zum ersten Pfarrer am grossen Münster daselbst ge
wählt worden.

Conrector Dr. Seiffert in Brandenburg hat den Titel ei 
nes Professors erhalten.

Dr. Leop. Stein, Districts - Rabbiner in Burgkundstadt in 
Baiern, ist zum zweiten Rabbiner der Gemeinde in Frankfurt 
a, M. gewählt worden.

Der Geh. Regierungs- und Medicinalrath Dr. Stoll in 
Arnsberg hat den grossherzogl. hessischen Verdienstorden Phi- 
lipp’s des Grossmüthigen erhalten.

Der Professor der Dogmatik Max. v. Tarnoczy in Salz
burg ist Capitulardomherr geworden.

Ministerialrath Dr. Vogelmann, Director des landwirt
schaftlichen Vereins in Baden, hat das Ritterkreuz des Ordens 
vom Zähringer Löwen erhalten.

Der ordentliche Professor Dr. P. U. Fr. Walter in Dor
pat ist zum Staatsrath ernannt worden.

Dem zeitherigen Prosector Dr. B. Wilbrand in Giessen 
ist eine ordentliche Professur an derselben Universität übertra
gen worden.

Nekrolog.
Am 20. Nov. v. J. starb zu Boston Ferdin. Rud. Hassler, 

Professor der Mathematik an der Universität zu Westpoint in 
Nordamerika, geb. zu Aarau in der Schweiz 1770. Er machte 
.sich durch den Plan einer Vermessung der Küstenländer sehr 
verdient.

Am 26. Nov. zu Giessen der Geh. Kirchenrath und 
Professor der Theologie Dr. L. A. Dieffenbach, geb. zu Die
fenbach am 19. April 1772. Er ward 1798 Lehrer am 
Gymnasium in Giessen, war seit 1805 Privatdocent an der 
Universität, 1806 ausserordentlicher Professor der Theologie 
und Stadtpfarrer, 1809 ordentlicher Professor. Seine Schrif
ten s. bei Meusel Bd. XXII, Thl. 1, S. 612.

Am 2. Dec. zu Upsala Professor emeritus und Archia- 
ter v. Afzelius im 83. Jahre.

Am 2. Dec. zu Genf Dr. Niederer, Schüler und Nachfol
ger Pestalozzi’s, im 65. Jahre. Von ihm erschienen: Pesta- 
lozzi’sche Blätter für Menschen - und Volksbildung oder Beiträge 
zur Kenntniss Pestalozzi’s (2 Bde., 1828—29).

Am 4. Dec. zu St.-Gallen der Prediger Dr. K. T. Zolli- 
kofer von Altenklingen.

Am 5. Dec. zu Bonn Dr. Roman Maurenbrecher, ordent
licher Professor der Rechtswissenschaft, im 40. Lebensjahre. 
Seine Schriften sind: Iuris germanici de culpa doctrina 
(1827); Vorlesungen über gemeines deutsches Privatrecht 
(1827); Über die Methode des deutschen Privatrechts (1829); 
Lehrbuch des gemeinen deutschen Privatrechts (1832; zweite 
Bearbeitung, 1840); Die deutschen regierenden Fürsten und 
Souverainetät (1829); De auctoritale prudentum (1839); 
Grundriss eines Systems des Naturrechts (1839); Grundriss 
zu Vorlesungen über Institutionen (1840); Grundsätze des 
heutigen deutschen Staatsrechts (1842).

Am 6. Dec. zu Paris der Akademiker Laur. Fr. Feuillet. 

Man verdankt ihm die Errichtung der Bibliothek des Instituts, 
welcher er als Bibliothekar vorstand.

Am 9. Dec. zu Rostock Kanzleidirector Dr. v. Gülich, 
Director der grossherzoglichen Medicinalcommission.

Am 9. Dec. zu Berlin der Geh. Obertribunalrath Krönig 
im 57. Lebensjahre.

Am 11 —12. Dec. zu Lyon auf einer Reise der Dichter 
Casimir Delavigne, Mitglied der französischen Akademie, geb. 
zu Havre 1794. Seinen dichterischen Ruf begründete er durch 
die Messeniennes und durch das Drama: Les lepres sicilien- 
nes. Diesen folgte eine grosse Reihe von Tragödien und 
Komödien.

Ara 12—13. Dec. zu München der als Schlachtenmaler 
ausgezeichnete Künstler Dietrich Monien, geb. zu Düssel
dorf im September 1799.

Am 14. Dec. zu London J. C. Loudon, einer der aus
gezeichnetsten und fruchtbarsten Schriftsteller im Bezug auf 
Gartenbau.

Gelehrte Gesellschaften.
Geographische Gesellschaft in Berlin. Arn 

7. Oct. v. J. überreichte Mahlmann mehre eingegangene Schriften 
und gab namentlich den Inhalt von Darwin’s Slructure and 
distribution of Coral Reefs (London, 1842) näher an, wozu 
Ehrenberg einige Erläuterungen beifügte. Die vom Director der 
ofener Sternwarte eingesendeten Witterungsbeobachtungen vorn 
J. 1842 erschienen von besonderer Wichtigkeit, weil Ofen nun 
als Verbindungsglied zwischen den süddeutschen und südrussi- 
schen Stationen auftritt. Mahlmann las eine Abhandlung 
über die klimatischen und Vegetations-Erscheinungen im nord
östlichen Theile von Nordamerika. Der von Vandiemensland 
zurückgekehrte Oberintendant Schayer legte eine neue Karte 
des nordwestlichen Theils jener Insel vor und theilte einige 
statistische Data mit. W. Rose zeigte verschiedene Plane und 
Ansichten französischer Gegenden und Bauwerl e vor und be
gleitete sie mit Bemerkungen, die aus eigener Anschauung ge
schöpft waren. Wolfers las eine Abhandlung über die Frage,, 
welchen Einfluss die Himmelskörper auf die Witterung auszu
üben im Stande sind. Das Resultat fiel schon in Beziehung 
auf Sonne und Mond verneinend aus, sodass den Planeten 
jeder Einfluss scheint abgesprochen werden zu müssen. Tuch 
legte eine geographische Kupferplatte, deren galvanoplastische 
Copie und die kaum zu unterscheidenden Abdrücke beider vor. 
Dove theilte verschiedene meteorologische Materialien mit, na
mentlich mehre Abhandlungen von Piddington in Calcutta über 
Stürme, wobei er sich über die Natur und Richtung der Ty- 
fune verbreitete; demnächst meteorologische Beobachtungen des 
Prof. Wenckebach über Java, Forrys Meteorology,' wozu er 
erläuternde Bemerkungen beifügte und der in Stockholm vor
handenen, aber noch nicht bekannt gemachten Witterungsjour
nale Erwähnung that. Am 8. Nov. legte v. Orlich in Perna 
auf Glimmer gefertigte Hindumalereien vor und las einen Auf
satz über Bombay «ud ül*er eine Reise nach den Ghats.

Miscellen.
Viele Schriftsteller haben sich bemüht, die Kunst gesund 

zu sein in wissenschaftlicher oder in populärer Darstellung zu 
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lehren; Keiner aber die Kunst krank zu sein. Und doch ist 
diese unleugbar die schwierigere und ein Theil der Lebens- 
kunst. Auf diese Lücke in unserer Literatur, welche aus- 
zufiillen nur einer richtigen Einsicht in das Wesen der 
Krankheit überhaupt möglich wird, macht eine kleine, aber 
gehaltvolle Schrift eines geistreichen Schriftstellers aufmerksam: 
„Einige Worte über das Verhältniss der Kunst krank zu sein 
zur Kunst gesund zu sein. Von Dr. C. G. Carus“ (Leipzig, 
Weichardt. 1843). Es ist dies ein Vortrag, welchen der Verf. 
ar” 19. Sept. 1843 in der vor 25 Jahren gegründeten Gesell
schaft für Natur- und Heilkunde gehalten hat, Grundzüge zu 
einer Lehre jener Kunst, aus einer reichen Fülle der Erfah- 
rung und tieferer Einsicht in das Wesen der Krankheit 
entnommen, in der auf so mannichfaltigem Gebiete längst er
probten gewandten und geistvollen Darstellung. Ausgehend 
von der Mangelhaftigkeit der bisher über Gesundheitspflege, 
Diätetik, Lebensverlängerung erschienenen Schriften und zu 
Tilgung derselben auffodernd, zeigt der Verf., wie so gar 
nichts für die Kunst krank zu sein geschehen sei, das heisst 
für die Kunst, so sich in Krankheit zu benehmen und solche 
Maasregeln zu ergreifen, dass diese dazu führen, die Krankheit 
selbst leichter zu ertragen und bald und vollständig zur Ge
sundheit zurückzukehren. Er ehrt das Alterthum und findet 
in Plutarch’s Schrift treffliche Andeutungen und Aussprüche 
praktischer Lebensweisheit, in welcher die Alten der Bewunderung 
werth bleiben, macht dem Kranken die Einsicht in das Wesen 
der Krankheit als eines eigeuthümlichen Lebens, welches Sta
dien durchläuft und in dem naturgemässen Gange erhalten, den 
Organismus in einem vollkommenem Zustande zurücklässt, in 
mehrfacher Hinsicht zur Pflicht, deutet die Bedingungen des 
negativen und activen Verhaltens an, und warnt vor den Irr
wegen der Künstelei, in welche die sich quälende Ängstlichkeit 
verfällt. Ref., der auch lange Studien auf die hier erläuterte 
Kunst verwendet hat, empfiehlt das Büchlein nicht blos allen 
Betheiligten zu heilsamer Verwendung, sondern auch Denen, 
die den angedeuteten Weg wissenschaftlich verfolgen möchten. 
Ems nur wünscht er mehr hervorgehoben zu sehen: die Macht 
des Willens, mit welcher dem Geiste die Wirksamkeit auf den 
Körper erhalten und nicht blos der Schmerz überwunden, son
dern die Kräfte des Körpers erhoben und geleitet werden. 
„Wolle gesund sein!“ lautet das Universalrecept, welches 
von Menschen der hohem Stände am wenigsten angewendet 
wird. Treffliche Gedanken hierüber sind in einer kleinen 
Schrift von Kant enthalten, die wol verdient hatte nicht mit 
Stillschweigen übergangen zu werden: „Von der Macht des 
Gemüths, durch den blossen Vorsatz seiner krankhaften Ge
fühle Meister zu werden“ (Jena, 1798).

Literarische Nachrichten.
Der auf einer im Auftrage der königl. Akademie zu Berlin 

unternommenen Forschungsreise in Ägypten verweilende Prof, 
k» ‘. Lepsius hat im Mai v. J. aus Kairo einen Bericht an die 

omgi Akademie gelangen lassen, welcher vorläufig die Resul- 
neuen Untersuchungen darlegt. Wenn auch der eng

lische Architekt Perring in den J. 1837 und 1838 genauere 
Ä essunoen er Pyramiden angestellt hatte, blieben in derselben 

Gegend noch 30 Pyramiden ununtersucht. Diese alle gehören 
nach Lepsius’ Meinung dem altägyptischen Reiche vor dem Ein
falle der Hyksos an und wurden von den Königen errichtet, 
welche in Memphis ihre Residenz hatten. Gleichen. Alters ist 
die Mehrzahl der um sie herumliegenden Gräber. Die fünfte 
manethonische Dynastie, welche als aus Elephantine stammend 
bezeichnet wird, W'ar eine in Memphis residirende, auf die 
vierte unmittelbar folgende Reichsdynastie. Die Pyramiden von 
Giseh, welche bisher für die ältesten galten, und die zu Sak- 
kara stehen im Alter nach, und die beiden grossen von Dahschur 
werden als die ältesten, in die dritte manethonische Dynastie 
gehörigen erkannt. Herodot war falch unterrichtet, wenn er 
die Pyramidenerbauer der vierten Dynastie aus der ersten Blüthe 
des alten Reichs hinter die Könige der 18, und 19. Dynastie 
in den Verfall des neuen Reichs versetzte, Memphis gross wer
den liess durch den,Verfall von Theben, welcaes zwar im alten 
Reiche gegründet, doch erst durch die Macht der Ihuthmosis, 
Amenophis, Sethos und Ramses zur Grösse einer Hauptstadt 
gelangte. Irrig hat Jomard in der genauen Orientirung dieser 
Werke und in den mathematischen Verhältnissen, wenn nicht 
ausschliesslich, doch zum Theil wissenschaftliche Zwecke vor
ausgesetzt. Auch deutet der Mangel aller Inschriften und 
Hieroglyphen nicht auf eine vorgeschichtliche Zeit, oder auf 
die Hyksos, welchen die Hieroglyphenschrift nicht bekannt ge
wesen sei, hin. Der Zweck der Erbauung war lediglich der 
von Grabmälern. Eine sehr genaue Untersuchung der Structur 
ergab als Resultat, dass die Pyramiden in der Regel nicht 
nur von unten nach oben, sondern nach allen Seiten hin von 
innen nach aussen wuchsen, dass man zuerst eine mässige Py
ramide bis zur Spitze in Stufen vollendete und um diesen Kern 
Stufenmäntel legte, welche die Pyramide gleichmässig nach oben 
und nach unten vergrößerten. So erweiterten sich die Gräber 
allmälig, und jeder König vollendete so sein Monument in ver
schiedenem Umfang mit jedem Zeitabschnitt; es war immer ein 
fertiges, wuchs aber mit jeder neu hinzugekommenen Umbauung. 
Daher ist auch der innere Bau der sorgfältigere, ja es finden 
sich Pyramiden, welche, im Innern von Stein, einen Mantel 
von getrockneten Nilziegeln trugen. Je mehr Mäntel eine Py
ramide trägt, desto mehr Regierungsjahre sind für den er
bauenden König vorauszusetzen. Auch die Ziegelpyramiden 
scheinen zum Theil in Mänteln gebaut zu sein, zum Theil 
haben sie eigenthümliche Structuren. Je älter, desto massiver 
und vollendeter ist in allen Theilen der Bau der Pyramiden; 
je später, desto mehr rohe Ausfüllung im Innern. Was Hero
dot über den Bau von oben nach unten erzählt, versucht Hr. 
Lepsius sowol in Hinsicht der letzten Bekleidung, als auch der 
Stufenmäntel aus technischem Grunde zu rechtfertigen, weil 
man die obersten Steine, die am beschwerlichsten zu erheben 
waren, über eine geringere Flache nach der Höhe zu schaffen 
hatte, ehe man die untersten Stufen des neuen grössern Man
tels gebaut hatte, als nachher. Auch die sichtbar verschiedenen 
Neigungswinkel erhalten Ei Järung, insofern die Vollendung des 
Baues von äussern Bedingungen der Zeit abhing und Abkür
zungen stattfanden.

Über die Auffindung der Reste des alten Labyrinths in 
Ägypten ertheilte Prof. Lepsius Bericht in zwei Briefen, welche 
in der preussischen Zeitung, Nr. 27 v. J., bekannt gemacht wurden. 
Der Bericht der Akademie wiederholt diesen Auszug,

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieipzig.



52

Intelligrenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1V2 ^Sr- berechnet.)

(Srflärmtg
über bie @rn>iberunß beS ^errn t>. ©traben auf meinen 

2Cnti =£)rion.
®er Sprivatbocent t». @^ttben in Erlangen hat in bie Seilage ju 

Str. .14 ber Serltner Biterarif^en Bettung eine Grmiberung auf meinen 
,z2Cnti = ©rion jum Sinken unb frommen beö £errn v. Schaben" einrüden 
Jaffen. ©iefe Grmiberung ift fo abgefaßt, baß fte feiner SBiberlegung 
bebarf, inbem fte entmeber ba, wo fte ®rünbe betbringen feilte, in leeren 
^^rafen befielt, ober Beile um Beile ftd? felbft wiberfpridjt

^fena, am 20 See. 1843.
*_____________ ____________ ^rofeffor Dr.

JBottftnnbiq ift je^t im Serlage non & 9Cvenatiu$
in ßeipjig erfdjienen unb burd) alle Suchbanblungen ju beziehen:

(^amh 
Wrlrfungen über llaiuilcl’c Literatur 

unb 3uftäntic.
(Debatten im College de France in ben Saferen üon 

1840-42.
®eutf^e mit einer Vorrede bes JBerfaffctS nerfefiene 

SCuSgaHe.
3n jwei feilen ober oier ^btbeilungen.

®r. 12. @eb- 5 Sfeir.

ber jungen amrrthantfdjen fJiefetrrin
•SatHVfon.

20x3 bem ßnglifdjen 
beS

Waßljin^ton 3rning.
Sr. 12. Seb- 18 Stgr.

Äet4>gtg, bet Stauf

Sn unferm Serlage ift erfefeienen unb burefe alle Sucfebanblungeu 
§u bejie^en:

Heise eines norWeutscijen
burd; bie

r e » & e n
in ben

Salven 1341 1342.
SonSS. V. 31.

3n?ei Sfeeile. ®r- 12« ®eb- 2 Sfelt. 20 £Rgr.
^ei^jig unb giariS, im Sanuar 1843.

Brockhaus & Avenarius,
______________ Sttcbbanblung für beutftbe unb aueiänbil'^e Biteratur.

©urdj alle Suchbanblungen unb $>oftdmter ift ju beziehen:

blätter für Itfcrartsdje Unterhaltung.
3al)r$anß 1843.

3 n b a l t:
9lt. 335. ©ie nadjgelaffenen Rapiere ©uftav’S III. ©rfter ICrtiEel. (Sr. 335—337.) — galEenberg. Son Sberefe. Son ^>. Äoenig. —■ 

9lr. 336. Gin 2Clbum. Silber aus unferer Bett non «Sibonie, Saroneffe von ©eefrieb. Grfter Sfeetl. = 9lr. 337. Jfnefboten auö bem 
Beben eineö reifenben XrjteS. = 9lr. 338. Grlebteö aus ben Saferen 1813—20, von SB. ©orom. (Str. 338—340.) — Silber auö «Spanien unb 
ber grembenlegion. Son ®. v. Stofen. I. = SRt. 339. Ginige Oben beö £oraj in feumoriftifefeem ©emanbe; grammatifcb, Eritifd), feiftorifcb 
unb pfeilofopfeifd; erläutert von Garlo bei Ste. Grjteö £eft. = 9tp. 340. Heber Ä. Sogel’ö SJtetfeobe beö geograpfeifefeen Unterrichts. Son ©. 
4>. Sirnbaum. = 9tr. 341. ©ante’ö Sriefe. Son Äarl Sßitte. = 9t t. 343. Steife eines Storbbeutf^en burd) bie «fboefepprenäen in 
ben Sauren 1841 unb 1842. Son SB. ü. St. Sön SB. p. Bübemann. = 9tr. 343. ^oefie unb $>rofa- (Str. 343—346.) — ^umoriftifefee Sor= 
träge, ©efammelt von 8. SBepl. = 9lt. 346. La Russie en 1839 par le marquis de Custine. (Str. 346—349.) = 347. ßueretia unb
SDtargaret ©avibfon, bie ©icfeterJÄinber von $)lattöburgfe. (Sr. 347, 348., = 9tr. 349. ^>iftori[d)eö Safcbenbucfe. £erauög. »on p. Siaumer. 
Sieue 8°^9e- Stifter Sabrgang. Son Äarl Bi mm er. (Str. 349, 350.) = 350. Äinbcrbemabranftalten in SoScana- = 351»
£)ie neuefte Bett in ber evangeltfdjen Äircbe beö preuptfdjen «Staats. Gin praftifdjer Serfud) von Ä. S. Äönig. Breiter unb le^ter JlrtiEel. Son 
Ä. Sürgenö. (Sr. 351—354 ) — gjifgcellen aus bem Sebiete ber @efd)id)te unb Satire. Son St. v. ©roöcreu^. = 353. 2Cn SremenS
gemeinen SDlann, von beffen SJlitbürger^ So^anneS Stbfing. — 9tr. 353. SBorte ber Grtnnerung, nad) ber Seftattung ®r. Grcetfcnj beö SBirf= 
lieben ©ebeimratbö unb ©bers2fppellationggerid)t$präfibenten ^reiberrn v. Biegefar, am SJtcrgen beö 9. Stov. 1843 in ber Äirdje ju SraEenborf 
gesprochen von 3. ©b 354. Bur clafftfdjen SBalpurgiönadjt im jmeiten Steile beö ©oetbe’fdjen ,<Sau|t". sgon @ra-
mer. = 9U» 355. Safdjenbüdjerfcbau Jür baö Sahr 1844. Bmciter tlitifel. (Sir. 355—357.) — S^ecept ju einem Grfinberleben. == 911. 357. 
Histoire des comtes de Flandre jusqu’ä l’avenement de la maison de Bourgogne par Edward le Glay. Grfter Sanb- = 9tr. 358. 
gortf^ritt bet Station. = 9tr. 359. SJlilitärifcbe Sriefe eines Serftorbcnen an feine noch lebenben greunbe, b«ltarif«bcn, miffenftbafilidjen z frv 
tifeben unb bumoriftifdjen SnbaltS. Bur unterbaltenbcn Selebrung für Gingemeibtc unb Baien im ätriegömefen. Breite «Sammlung. (Sr. 359, 3go.) 
— Sie Eleinen Reiben beö menfcblicben Bebend Son Plinius bem Süngften. = 9lt. 360. £clene. Gin gebbebrief an bie ©efellfcbaft. 2lug 
ben papieren einer Same, ^jerauög. von G. Ottinger. = 9tr. 361« Sülom^Gummerotv über sJ)reufjenö lanbfd)aftlid)e ©rebitvereinc. (Sr. 
361, 362.) = 363. Histoire Ittteraire du Maine par B. Haureau. (Str. 362, 363.) = 9lt. 363. ©ie bramatifdje Literatur ber ®eut=
(djen im Saht'6 J ^2. Broeiter unb lebtet Zlrtttel. (Str. 363 —365.) —- 364. SJiiftrefj Srollope. = 9tr» 365. Eintrag auf ein ®efe§ jur
«Si«$erung beö literarifdjen GigentbumS in Slorbamerifa. = S9ltbeeilen, SSiMwgtflpltf*' ic.

Son biefer Bcttl'^ft erfdjeint täglich außer ben ^Beilagen eine Stummer, unb fte wirb in SBocbenlieferungen, aber auch in SOtonatS^cften auös 
gegeben, ©er Sabrgang wfret 12 Sblr. Gin

rvirb mit ben SBIättttn f#* htettttifdje ttntet^alfung unb ber von ©Een abgegeben unb für ben Staum einer gefpaltenen Beile 
2% Stgr. berechnet. ^Cnjeigen ic. merben gegen Sergütung von 3 Sblrn. ben fü® litctötifc&f Unters
Haltung beigelegt.

im Sanuar 1844, Ä» *tC.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Dritter Jahrgang. M 14. 16. Januar 1844.

Geschichte.
Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts und des neun

zehnten bis zum Sturze des französischen Kaiserreichs. 
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F. C. Schlosser. Dritter Band bis 1788. Erste und 
zweite Abtheilung. Heidelberg, Mohr. 1842 u. 1843. 
Gr. 8. 6 Thlr. Ngr.

Es wäre eine überflüssige Sache, bei einem Schlos
ser sehen Werke sich ebenso, wie es bei andern Kri
tiken gewöhnlich ist, über die literarische Stellung des 
Verf. zu verbreiten und in dieser Beziehung den Stand
punkt des Urtheils erst aufsuchen zu wollen. Bei 
manchen Angriffen und Einwendungen ist Schlosser’s 
Ruhm in stets grössern Kreisen lebendig geworden 
und hat gerade in den letzten Jahren und in Eolge des 
vorliegenden Werkes, durch manche äussere Conjunctur 
begünstigt, fast exclusiven Charakter gewonnen. Et
was rationalistische Beschränktheit der Ansicht, einige 
kleine Irrthümer im Thatsächlichen gibt man sehr be
reitwillig zu, aber die Masse und Tiefe der Forschung, 
hört man von allen Seiten, sei doch gewaltig, die Me
thode , ohne subjectives Gerede oder künstliche Ob- 
jectivität nur durch Thatsachen darzustellen, erinnere 
an antike Ruhe und Sicherheit, vor Allem endlich, kein 
Anderer lehne seine Werke in solchem Grade an 
praktische Interessen, an das Leben der Gegenwart. 
Hr. S. selbst, so viel man sieht, hat gründliche Gelehr
samkeit stets im Auge, legt aber beiweitem das grösste 
Gewicht auf seine Manier, auf jene Darstellung durch 
Facta und Beziehung auf lebendige Interessen ; auch 
bei seinem kritischen Bestreben verliert er diese Punkte 
nie aus den Augen und vernichtet gefühlvolle, geist
reiche, mikrologische, rhetorisirende, reactionäre Rich
tungen ohne alles Erbarmen.

Allerdings, wie er auch zutreten mag, Weizen und 
Unkraut wächst auf allen Seiten rasch wieder empor, 
nnd das letzte natürlich am lustigsten; allerdings hat 
er manche Stelle nach Gebühren gereinigt, manche 
Garbe geerntet und reichlich den nährenden Gewinn

Es wäre blind und undankbar, hieran zu 
ma <e n; es wäre dann auch, so redlich ist die Controle 
in unserer Literatur geworden, ganz sicher ein vergeb
liches estieben. Aber ein Anderes ist diese Dank
barkeit und ein Anderes das Gebot, ihn als Muster 
der Geschichtschreibung anzuerkennen oder auch nur 
seinen Weg als die richtige Strasse zur Erkenntniss 

zu preisen. Wo sich Ansprüche dieser Art erheben, 
würde ich den Mangel einer Opposition in allen Fällen 
beklagen, ich würde die Wirkung eines solchen Bei
spiels am stärksten in einer Literatur wie der unsern 
fürchten, die ebenso riesenhaft in der Forschung, wie 
Anfängerin in Methode, Kunst und Tendenz erscheint. 
Bei solcher Überzeugung findet sich leicht der Ent
schluss , selbst zu versuchen oder unterstützen , was 
man nach persönlicher Neigung lieber einflussreichem 
Stimmen überliesse; und wenn auch in einer Schule 
herangekommen, die von Hrn. Schlosser wiederholten 
Unglimpferfahren hat, hoffe ich doch, dass die fol
gende Untersuchung selbst sich darüber ausweisen 
wird, ob sie durch einen Umstand dieser Art irgendwie 
influenzirt worden ist. Eine vollständige Erörterung 
seiner Verdienste wüsste ich übrigens weder zu geben, 
noch wird man* sie an diesem Orte erwarten ; sie scheint 
aber auch bei einem Schriftsteller von so fester und 
gleichartiger Natur kaum erfoderlich. Seine Methode, 
auf die es uns, wie ihm selbst, vor Allem ankommt, ist 
in seinen wichtigem Werken überall dieselbe , und 
diese wird sich auch an einem einzelnen Abschnitte 
nachweisen und würdigen lassen. Ich werde nicht 
umhin können, bei diesem manches an sich gering
fügige Detail zu erörtern, verspreche indess im voraus, 
über Kleinigkeiten nicht zu Splitterrichtern, und über 
die Unbedeutendheit des Gegenstandes wird man nicht 
klagen können, wenn ich die englische Geschichte 
von 1760—-84 zu dieser Prüfung erwähle. Ohnedies 
kann ich hier schon versichern, dass sie von Hrn. S. 
nicht besser und nicht schlechter geschrieben worden 
ist, als irgend ein Theil des vorliegenden Werkes, dass 
ich die hier zu gewinnenden Ergebnisse für seine neuern 
Productionen überhaupt wahrzuhalten bereit bin.

Hr. S. eröffnet den genannten Abschnitt mit fol
gender Kritik der englischen Parteien um 1760. — Die 
Namen Whig und Tory hatten seit Walpole ihre Be
deutung verloren, sie bezeichneten nur zwei aristokra
tische Parteien, die in ihren Reden etwas mehr oder 
weniger aristokratisch waren. Wenn es auf die Sache 
ankam? so sorgten beide Parteien, dass alle Vortheile 
des Regierens allein ihnen und ihren Creaturen zu
kamen. In diesen Zustand trat das Bestreben Georg’s III., 
die Grundsätze deutscher Fürstenmacht in England 
geltend zu machen; bis 1784 suchte er nur solche Mi
nister, die seinen Launen willfährig entgegenkamen; 
daraus entstand denn ein ewiger Kampf zwischen der 
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Regierung und einem andern Theile der verdorbenen 
Aristokratie. Dieser rief darin die von Rousseau und 
Franklin verbreiteten demokratischen Grundsätze zu 
Hülfe, freilich nur in dem Sinne, dass er das Volk und 
sogar den Pöbel bald einmal aus der Kette liess und 
auf die Gegner hetzte, bald wieder an sich lockte und 
aufs neue an die Kette legte, sodass scheinbar der 
ganze demokratische Lärm ohne Folgen blieb, als Pitt 
1784 ans Ruder kam, Burke einen andern Ton an
stimmte, und die Minister (S. 6) jeden verbrieften Mis- 
brauch und jede Tyrannei unterstützten.

Schon diese kurze Übersicht gibt Anlass zu Re
flexionen mannichfacher Art über Form und Inhalt. 
Der grämliche Ton, der über der ganzen Darstellung 
liegt, ist freilich nichts Unbekanntes in S.’schen Wer
ken , die fast ohne Unterschied von ihm überdunkelt 
sind; man kann hinzusetzen , dass er oft genug dem 
Verf. als nicht geringes Verdienst, als ein Zeichen un
bestechlichen Urtheils angerechnet worden ist. Das 
historische Urtheil soll gerecht und unerbittlich sein, 
der Richter soll mit Ernst, aber, weil vor Allen er 
die positive durch keine Sünde zu vernichtende Seite 
zu beachten hat, mit Milde und stets ohne Ärger den 
Spruch ertheilen. Mag es in ihm, während er das Un
recht kennen lernt, toben und brausen, man wird das 
mit Freude am Inhalte des Urtheils erkennen; aber 
dessen beste Kraft und imponirende Ruhe muss verküm
mert werden, wenn auch seine Form durch jene Gährung 
inficirt, wenn es mit Verdriesslichkeit und Leidenschaft 
hervorgesprudelt wird. Und nun vollends, wenn solche 
Reizbarkeit als Manier auftritt, wenn sie allmälig die Fähig
keit vernichtet, denselben Eifer wie zum Tadel auch zum 
Lobe mitzubringen*),  wenn sie endlich mit deutlichem 
Selbstgenügen sich in Bekrittelung und Vernichtung zu 
ergehen lernt. Ich wüsste mir keine lobenswerthe Ge
schichtschreibung zu denken, die nicht mit Ehrfurcht 
und Liebe an ihren Stoff heranträte, mit der Liebe, 
womit der Künstler jedes individuelle Leben, weil es 
ein solches ist, mit der Ehrfurcht, womit die Specula- 
tion es betrachtet, weil es an seinem Theile ein Ewi
ges und Allgemeines repräsentirt. Aber von beiden 
Gefühlen weiss ich bei Schlosser nur seltene Spuren 
zu entdecken. Es wäre thöricht, zu denken, dass er 
sie nicht kennte; aber er ist dahin gediehen, dass seine 
Darstellung sich mehr mit dem Schlechten an sich, 
als mit dem Guten, das zuweilen auch zu leiden und 
zu kämpfen hat, beschäftigt. Ein solches Mehr oder 
Weniger ist aber nichts Geringes und Unerhebliches.

*) Man vergl. die Hitze, womit hundert Miseren heruntergemacht, 
und die Kälte, womit Chatham und Friedrich II. halben Wege« an
erkannt werden.

Also schon von der formalen Seite, ohne Rück
sicht auf die Wahrheit des Vorwurfs, wird man sich 
gegen solche Unerbittlichkeit der Geschichte verwah
ren müssen. Fragen wir nun in dem uns vorliegenden 

Falle nach der Richtigkeit des Thatbestandes. Hr. S. 
spricht geradezu den Whigs und Tories allen Partei
charakter ab, und bezeichnet sie als Factionen, die 
ohne allgemeine Principien nur nach egoistischen Be
weggründen ihr Verhalten regeln. Sie wollen vor allen 
Dingen herrschen, über die Hofgunst und deren Emo
lumente verfügen, das Volk und was aus demselben 
zu erpressen ist, zu ihrer Befugniss haben. Dass vor 
Walpole’s Zeiten das Verhältniss ein anderes war, gibt 
Hr. S. selbst zu; bis 1746 ist es eben nicht zu verken
nen , es stehen sich die Anhänger der Stuarts und der 
Braunschweiger, Monarchisten und Aristokraten, gegen
über. Seitdem hatten die Tories alle Macht verloren; 
vom Hofe verdrängt, hielten sie sich, meist Landedel
leute, abseit auf ihren Gütern auf; aber schon der ältere 
Pitt, auf seine mächtigen Erfolge nach aussen gestützt 
und im Innern oft gehindert durch die Coterien der 
Whigs, that mehre Schritte, den Gegensatz im Allge
meinen aufzulösen und die Tories zur regierenden Fa
milie herüberzuziehen. Wir haben nun zu untersuchen, 
wie auf diese Verhältnisse das Streben Georg’sIH., seine 
persönliche Herrschermacht zu verstärken, fördernd 
und hemmend einwirkte.

Zunächst bemerke ich, Hr. S. hat freilich recht, 
dass bei diesem Kampfe zwischen König und Adel das 
Volk fürs Erste unbetheiligt war. Aber auf der an
dern Seite ist nichts übertriebener, als seine unaufhör
lich wiederholte Ansicht von der Ohnmacht des Vol
kes der Aristokratie gegenüber. Das arme, betrogene, 
verlachte, vergebens tobende Volk, die Minister, die 
alle Stellen nur an dienstwillige Creaturen verkaufen, 
die Oligarchen, die das Parlament durch Bestechung 
der Wähler mit feilen Clienten erfüllen: von diesen 
Prämissen gelangt er zu dem Satze, dass die commons 
überhaupt nichts sind als weiteres Werkzeug der 
Unterdrückung, und was in diesem Verhältnisse Gehäs
siges liegt, wird dann natürlich nur auf dessen Urhe
ber, die Adligen, zurückgeworfen. Von den rotten 
boroughs kann man hier absehen, da sie unter die 
Parteien und Coterien von vorn herein vertheilt waren, 
eine Majorität also in hundert Fällen erst durch die 
Wahlen der Counties und Städte herzustellen war. 
Und nun untersuche man deren damaligen Zustand, 
ihre Kraft und ihren übermuth, und beklage dann noch 
ihre Unterdrückung durch Wahlcorruption. Man nenne 
noch das Volk ohnmächtig? das nur zu w ollen brauchte, 
um wegen eines Elenden, w ie Wilkes, Jahre lang 
Krone und Parlament im Schach zu halten, und end
lich seine Wünsche siegreich durchzusetzen. Wahr
lich, es ist nichts Ehrenhaftes, dies seit Walpole eta- 
blirte Bestechungssystem, aber der Tadel, der nur den 
mächtigen Verführer trifft, und den gleich rüstigen 
Verführten vorbeigeht, wird dadurch nicht gerechtfer
tigt. . Gerade weil hier der Satz: Coactus voluit nicht 
anwendbar ist, dürfen wir um so bestimmter sagens



Corrvphis voluit, voluit tamen. Ähnliche Bemerkun
gen wird man bei allen Äusserungen des grossen 
Kampfes machen können ; so kindisch es wäre, die 
Macht der Aristokratie in England zu leugnen, so un
richtig erscheint es, dem Volke eine absolute Ohnmacht 
beilegen zu wollen.

Schon hierdurch bekommt die ganze Sache eine 
andere Wendung, als die ihr von Hrn. S. gegebene. 
Wenigstens die Gehässigkeit, die an der Knechtung 
eines Wehrlosen haftet, verschwindet; eine weitere 
Frage ist dann, aus welchen Motiven jenes Streben 
nach Heirschaft bei den Grossen hervorgegangen. Ist 
es für die beiden Adelsparteien wirklich wahr, dass 
sie ohne den Anhalt eines allgemeinen Gedankens han
delten ? Denn wenn irgend ein solcher, nicht mit über
wiegender, sondern nur mit gleicher Wahrscheinlichkeit 
ermittelt werden kann , muss es nach allen sittlichen 
Gesetzen für verwerflich gelten, ihnen nur und allein 
Egoismus und Habsucht unterzuschieben; niemals hat 
man daran gedacht, die Verfolgung eigener Interessen 
zu schelten, wenn sie mit idealen Principien in Ver
bindung standen.' Für die Tories nun liegt der Beweis 
in den von Hrn. S. selbst angeführten Thatsachen. 
Georg III. musste freilich nach äussern Umständen 
Whigministcrien sich gefallen lassen, und durfte den 
Kampf gegen die Whigs nur beginnen mit der Verkün
digung, er wolle alle Factionen ausrotten und alle Par
teien vereinen. Aber indem er als letztes Ziel mon
archische Gewalt anstrebte, wurde er im Herzen lory 
und diese Partei, seit 1746 hoffnungslos für ihre jaco- 
bitischen Wünsche, blieb der Tendenz nach völlig con- 
sequent, als sie sich um die alte Fahne sammelte, 
gleichviel, wessen Hand sie trug. Dagegen hielten auch 
die Whigs ihre historische Stellung fest im Gedächt
nisse; sie warfen dem Könige vor, dass er, der Hanno
veraner, Tories an sich ziehe (Junius), sie charakteri-
sirten sich durch Anhänglichkeit an Braunschweig und 
aristokratische statt höfischer Gesinnung (Burke, on the 
pres. discontents). Sie klagten, dass eine Menge der 
Peers, statt nach whiggischer Weise jeder für sich 
einer fürstlichen Selbständigkeit zu pflegen, wie gute 
Tories sich zu königlichen Creaturen erniedrigten (ibid.), 
Chatham erinnerte (Jan. 1770) an 1668 und 1746, des
halb sei Whig und Tory so viel wie Recht und Unrecht, 
noch 1775 (Oct.) erklärte Fox die Minister für Tories, 
nicht weil sie zu den bekannten Toryfamilien gehörten, 
sondern weil sie torystischen Grundsätzen folgten. Die 
Wendung? dies seien schöne Worte, hinter denen die 
fhaten in beliebigem Egoismus sich forttreiben können, 
wird hier gerade von Hrn. S. nicht zu nehmen sein; 
man höre ihn darüber Abth. II, S. 348, wo von dem 
Sturze dieses königlichen Systems die Rede ist: „Die
ser Kampf und die folgenden sind von ganz anderer 
Wichtigkeit, als die gewöhnlichen Zänkereien der Par
teien um das Ministerium und um die Vertheilung der

Vortheile des Regierens; es galt diesmal nicht einem 
blossen Ministerwechsel, sondern einer Abschaffung 
der seit Georg’s HI- Regierungsantritt stets erneuten 
Beschwerde über den persönlichen Einfluss des Königs 
und seiner Creaturen. Es sollte eine Art Revolution 
erfolgen u s. w.“ Eies enthält, so viel wir sehen, ganz 
den richtigen Gesichtspunkt; in der That gab es von 
1760—83 kaum eine so ergiebige Quelle für raschesten 
Wechsel der Ministerien, als den stets hervortretenden 
Wunsch des Königs, dienstbare Werkzeuge seines 
Willens an der Spitze der Geschäfte zu haben. Es 
ist mit Einem Worte, noch immer der alte Kampf der 
Monarchie und Aristokratie, ein Gegensatz, so pnnci-

. “ . .. >• U ripccnn eine Seite von der Krone,piell wie möglich, dessen ei ..v x i die andere von einer Reiheder centralen Gewalt, mc
localer Machthaber und Grundherren das Heil des 
Landes erwartet. Bei einem solchen Streite aber wer 
fühlt nicht Scheu, den Stein der Verdammung auf eine 
halbe Nation zu werfen, hier, wo jede Handlung wenig- 
stens eben so füglich aus politischer Überzeugung, wie 
aus Frevel und Eigennutz abgeleitet werden kann? Es 
sei nun so, dass Bute’s Hauptwissenschaft die Botanik 
und Rockingham’s Stärke seine Pferdekemitniss ivar, 
es sei wahr, dass andere Individuen lüderliche Gesell
schaften hielten und besuchten ; was berechtigt dazu, 
ihr System aus diesen Mängeln, statt aus sonstigen 
bessern Qualitäten abzuleiten? Beweist ein beflecktes 
Privatleben bei Fox noch nicht für Herrschsucht statt 
für Patriotismus, so ist der Schluss eben so unerlaubt 
bei Grafton und North, die ich in dieser Hinsicht zu
sammenstelle, obgleich ich sonst ganz anders als Hr.
S. unter ihnen unterscheiden muss. Kaum einmal hat 
sich Lord North, so weit seine öffentliche Thätigkeit 
vorliegt, eines Schwankens im System schuldig gemacht, 
während über Grafton’s Verrath an Chatham Junius 
nicht eine Silbe zu viel gesagt hat. Und wunderbar 
dies Vergehen, obgleich es die hässlichste halbe eist 
durch private Beziehungen erhält, griff doch stark m 
d;« damalige Politik der Regierung ein; aber gerade 
davon ist bei Hrn. S. keine Rede, während die nächt
lichen Schwelgereien des edlen Herzogs ohne Aufhören 
, Leser vorgehalten werden. Kurz, die meisten die
ser Invectiven, theils sind sie unwahr, theils ist nichts 
daran «•elegen; doch ehe wir unsere Consequenzen 
hicraus°ziehen, suchen wir an fernem Punkten des Wer
kes den Grundsätzen seiner Methode näher zu kommen.

Die wichtigste Frage, die es um 1770 für England 
»•wi Km-niia gftbs ^en amerikanischen Conlfict, motivirt 
H S in Wnden Bemerkungen. S. 371: Grenville 
und Grafton sind dadurch merkwürdige dass sie dem 
vönio-e zu Gefallen ihre Freunde und das Parlament 
u Schritten verleiteten, welche die Regierung dem 

Volke verdächtig machten und die Stiftung einer demo
kratischen Republik in Amerika veranlassten. S. 380: 
Ob der König persönlichen Antheil an der Besteuerung 
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gehabt hat, steht dahin, ungerecht war die Foderung 
nicht, weil England um Amerikas willen seine Schulden 
im letzten Kriege bedeutend vermehrt hatte. Die Amerika
ner fürchteten sich weniger vor Abgaben, als mit allem 
Rechte davor, dass sie Steuerpflichtige des englischen 
Parlaments, d. h. der oligarchischen Aristokratie Eng
lands werden möchten. Grenville fand daher bei der 
ganz demokratischen Assembly von Massachusetts ei
nen Widerstand , der nicht sowol gegen die Abgabe, 
als gegen den dabei zu Grunde liegenden Grundsatz 
gerichtet war. — Fürs Erste wird nichts weiter gebo
ten, und was später folgt, ist, wie wir sehen werden, 
aus gleichem Stoffe gegossen : wir befinden uns also 
immer wieder in sehr bekannter Atmosphäre. Es ist 
immer der Eine Text von den egoistischen Oligarchen, 
den genusssüchtigen Diplomaten, die in England und 
sonst ihre Tyrannei auf den Höhenpunkt treiben und 
so sich endlich selbst den Absturz bereiten. Es ist 
damit Alles plan und einfach genug, gegen diese künst
liche Unterdrückung brechen die natürlichen Rechte 
des Volkes mit Macht ans Licht, die Thatsachen 
sprechen wieder das Eine überall bekannte Urtheil.

Die Thatsachen? Oben, wo cs sich um die Par
teien handelte, erkannten wir ihre Richtigkeit zum 
Theil an und bedauerten nur , dass nichts als die äus
sere Schale derselben vorgelegt wurde. Wird hier 
mehr oder weniger zuzugeben sein?

Ungerecht, heisst es, wäre die Besteuerung nicht, 
aber traue Einer diesen Aristokraten und gebe ihnen 
auch die erlaubteste Waffe in die Hand. Wie denn ? 
Ist die Rechtsfrage auf diesem Gebiete so rasch zu be
seitigen. so ohne irgend eine Limitation zu entscheiden? 
Stand die Bilanz aus dem letzten Kriege so unbedingt 
zu Gunsten Amerikas, dass deshalb eine Besteuerung 
mit Recht gefodert werden durfte? Und kam es über
haupt auf dies Vcrhältniss an, um der Taxe gesetzlichen 
Charakter zu geben?

Weiter. Massachusetts protestirte 1764 gegen die 
Stempelnde allerdings aus dem Grundsätze des allge
meinen Menschenrechts, es sei naturrechtlich falsch, 
einem Menschen ohne dessen Einwilligung sein Eigeu- 
thuni sonst oder durch Steuern zu nehmen. Aber es 
ist eben so bekannt, dass dies Benehmen bis zum J. 1774 
gänzlich isolirt blieb, dass alle andern Provinzen sich 
nicht auf ihre Menschenrechte, sondern auf ihre Frei
briefe und die britischen Bürgerrechte beriefen. Die 
Darstellung wird also schief und einseitig, wenn dieses 
Verschiedenste unter dem Einen Ausdruck: Protest ge
gen den Grundsatz zusammengefasst wird.

Und gegen welchen Grundsatz? Hr. S. sagt rund 
und nett: gegen das Recht des Parlaments, Steuern 
aufzulegen. Aber liegen nicht eine Reihe von Statuten 
vor aus älterer Zeit, in denen das Parlament, oder

Verantwortlicher Redacteur: Dr- F. Hand in Jena. 

diese Oligarchie das Besteuerungsrecht unbestritten 
ausübt? erkannten nicht die Amerikaner dies Recht 
in einer Reihe officieller Beschlüsse für eine ganze 
Klasse von Abgaben an ? ist es also, wenn diese 
Klasse nicht unterschieden wird, möglich, die wahre 
Thatsache aus Hrn. S. Angaben zu gewinnen?

Also kaum Ein Satz zeigt sich richtig oder genü
gend in diesem Primordium der amerikanischen Ge
schichte: wir müssen nothwendig, um weiter zu kom
men, mit einigen Worten auf die Sache selbst ein
gehen. In dem Streite zwischen England und Amerika 
sind zwrei Abschnitte zu unterscheiden, deren erster 
mit Grenville’s Stempelacte 1764 beginnt, den Wider
ruf derselben 1766 durch Rockingham enthält und mit 
dem Gesetze Townshend’s schliesst, wodurch 1767 auf 
Thee und andere Utensilien eine neue Abgabe gelegt 
wurde. In all dieser Zeit — abgesehen von den unter
geordneten Streitigkeiten über Schleichhandel und Ad
miralitätsgerichte — drehten sich die Verhandlungen aus
schliesslich um den Gegensatz sogenannter innerer und 
äusserer Taxen, um die Frage: Kann das englische 
Parlament in Amerika Abgaben decretiren, die nicht 
reine Ausflüsse der Handelsgesetzgebung sind, son
dern geradezu eine Bereicherung des Fiscus bezwecken? 
Allgemeinere Fragen : Hat das Parlament überhaupt das 
Recht, den Handel der Colonien zu reguliren, steht ihm 
irgend eine legislative Gewalt in denselben zu? kamen 
freilich bei privaten Besprechungen vor, und mochten 
dazu dienen, jene officiellen Streitigkeiten der Ameri
kaner dringender zu machen; aber in keiner Äusserung, 
die auf die Entwickelung der Sache einigen Einfluss 
gehabt hätte, traten sie zu Tage. Auch die Erklärung 
der Massachusetts-Assembly von 1764 ging, wie man 
sieht, nicht im Object, sondern nur in den Motiven 
über den angegebenen Kreis hinaus; wras also Hr. S- 
von einem allgemeinen Protest gegen den Grundsatz 
sagt, ist für jene Zeit nicht blos ungenügend, son
dern irrig.

Das Verhältniss änderte sich nun 1767 um ein 
Bedeutendes, indess ist es auch dann noch nöthig, die 
officiellen Erklärungen fest im Auge zu behalten, um 
in der unendlichen Manuichfaltigke’t sonstiger Discus- 
sionen nicht allen Boden zu verlieren. Townshend, 
erzählt Hr. S., verfiel auf eine neue Spitzfindigkeit, um 
Amerika in das oligarchisch - monarchische Joch zu 
spannen; er gab das Recht der Besteuerung als be
streitbar auf, erklärte aber, Niemand könne den Eng
ländern wehren, ihre eigene Ausfuhr zu besteuern, und 
gründete auf diese Basis seine Taxe auf englischen 
Thee, englisches Blei u. s. w., obgleich man den Pro
test der Amerikaner voraussehen konnte.

(Die Fortsetzung folgt)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Eeipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 14.) 
Obgleich dies in sich ganz gut zusammenhängt, obgleich 
l ownshend das ihm hier untergelegte Princip (Besteuerung 
eigener Ausfuhr) allerdings in der Debatte zur Recht
fertigung seiner Bill unter andern erwähnte, so ist den
noch von mehr als Einer Seite her Hrn. S. Darstel
lung unvollständig und irre leitend. Zunächst: so wich
tig auch für die Charakteristik eines Gesetzes die un
terstützenden Reden seines Schöpfers sind, entschei-

>U er Se,ne. Tendenz kann doch nur sein eigener 
Wortlaut erscheinen. Und nach diesem lag die Bedeu
tung der Maasregel - S.’s Erzählung diametral ent
gegengesetzt — vielmehr darin, dass Townshend den 
Unterschied zwischen innern und äussern Taxen über- 
naupt leugnete, ihn mehrmals verhöhnte, und so weit 
entfernt war, das Recht des Parlaments als bestreitbar 
zu übergehen, dass er sogar diese äussern Taxen ein- 
lührte unter dem Titel: for raising a revenue. d. h. sie 
auf das Princip der innern Taxen basirte, einzig dieses 
1 rincips wegen. Dies fassten die Colonien natürlich 
auf der Stelle auf, und dies bildete den ersten Zünd
stoff, an~ dem sich die neue Zwietracht entflammte. 
Noch 1774 (Petition des Congresses) gründeten sie 
ihre Beschwerden darauf, dass man ihnen Abgaben 
/or raising a revenue, wenn auch dem Inhalte nach 
äussere, dem Zwecke nach aber innere, auferlegt habe. 
Dieser Gegensatz bleibt also auch nach 1767 noch von 
grösster Bedeutung, um so mehr, als ein grosser Theil 
der englischen Opposition — wir müssen darauf noch 
zurückkommen — die Sache nie von einem andern 
Gesichtspunkte betrachtet hat.

Wichtiger aber noch ist der zweite Umstand, dass 
»icht blos das Ministerium, sondern auch die Ameri- 

<ner durch Townshend’s Gesetz zu einer Erweiterung 
nsPvöc!le kamen- Nähere darüber spricht 

C,,,em (Frivat-) Briefe vom 13. März 1768 
86 n?t.aus- Er sei früher der Ansicht 

u ,<Jas Parlament gar keine legislative
CV\ h fto K — natürlich seinen Instructionen 

gemäss hatte er d?s nirgendwo geltend gemacht 
Jetzt sei ihm <hese Überzeugung vollendet durch Towns- 
hend s Raisonnement. ihnen über könne das

Parlament mit Wahrheit jede äussere Taxe ausschrei
ben for raising a revenue, und durch die Besteuerung 
eigener Ausfuhr sie w ie mit innern Abgaben drückend 
Denn während etwa der französische Consument die 
Wahl habe, die Steuer zu tragen oder seinen Bedarf 
aus andern Quellen zu beziehen, seien die Amerikaner 
vermöge des Colonialverhältnisses in ihrem Handel 
auf Britannien beschränkt. Es ist der Mühe werth, 
diesen Grundgedanken etwas näher ins Auge zu fassen: 
er geht gerades Weges auf die allgemeinen Principien 
des Colonialsystems zurück, und deducirt aus diesen 
den gesammten nachherigen Conflict. Man erräth also 
leicht, ’.vie haltbar eine Erzählung ausfallen konnte, 
die wie die S.’sche sich hierauf nicht mehr als auf 
den Unterschied der Taxen einliess, dafür aber hier 
w ie oben an die Meldung der äussern Vorfälle sogleich 
den Gegensatz der Volks Weisheit und des Despotismus 
anknüpfte.

Franklin erkennt es an : durch die Qualität Colo- 
nie zu sein, ist Amerika in commercieller Hinsicht nur 
Organ und Handhabe des Mutterlandes, und muss ihm 
das Monopol seines Handels (die Ausfuhr roher, die 
Einfuhr verarbeiteter Stoffe) zugestehen. Dieser Satz 
geht nun bekanntlich durch alle Colonien, die seit den 
grossen Entdeckungen von verschiedenen Nationen an
gelegt wurden, und wenn bei den englischen nach dem 
Muster des Mutterlandes bestimmte Privilegien und 
eine beschränkte Autonomie für innere Angelegenheiten 
gewährt wurde, so blieb darum die allgemeine Abhän
gigkeit von Britannien und die völlige Gebundenheit 
des Handels stets vorbehalten. Erinnert man sich nun, 
von wie kleinen Anfängen diese Niederlassungen aus
gingen, wie sie des englischen Schutzes ununterbrochen 
bedurften, wie an einen Conflict der Interessen fürs 
Erste gar nicht zu denken war, so ist die Unbestimmt
heit einleuchtend, in welcher nothwendigerweise die 
Grenzen jener Autonomie und dieser Abhängigkeit bei 
der Ertheilung der Freibriefe gelassen werden mussten. 
Factisch überwog natürlich die Abhängigkeit, und trotz 
dem Vorbehalt aller britischen Bürgerrechte für die 
Colonisten dachte Niemand an ejnen Protest gegen et
waige Taxen, weil die Colonien keine Repräsentanten 
zum Parlament geschickt hätten.

Nun aber wuchsen die Colonien rasch in die Höhe, 
vor Allem in und nach dem siebenjährigen Kriege, in. 
dem sie, was auch Hr. S. sagen mag, eben so viel für 
England geleistet, als von ihm empfangen hatten. Ihr
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Gewicht begann schwerer zu werden, als die ursprüng
lichen Bande trugen: sie fühlten sich, und dazu war 
keine Colonie des alten Stiles berufen. Schon damals 
tauchten Gedanken auf, warum man in England theuer 
kaufen müsse, was wohlfeil in Frankreich zu haben 
sei, Gedanken, welche ihren Zustand aus seinen letzten 
Gründen in Frage stellten, die aber, wie gesagt, damals 
ohne weitern Nachhall blieben. Die Stempelacte war 
es, die den ersten Anlass gab, für einen einzelnen 
Punkt (die innern Taxen) die Exemtion von der allge
meinen Abhängigkeit bestimmt zu behaupten: und nun, 
nach der Wendung, die der Streit seit 1767 nahm, 
kehrte man die bisherige Präsumtion völlig um, legte 
sich nach dem Inhalt der Charters die gleiche bürger
liche Freiheit wie dem Mutterlande bei, und foderte 
für jedes Symptom der colonialen Abhängigkeit den 
Beweis. Hierin lag von selbst, dass man laut der Na
vigationsacte das Handelsmonopol der Engländer frei
lich nicht anzweifeln konnte, dass man aber alle und 
jede legislative Befugnis» des von Amerika nicht be
schickten Parlaments in Abrede stellte. Man setzte 
sich in Parallele mit Hannover und Irland, mit Schott
land vor der Union, mit Einem Worte, man verlangte, 
nicht mehr als Colonie, sondern als selbstberechtigter 
Theil des Mutterlandes betrachtet zu werden.

Mit der ministeriellen Ansicht gerieth man hiermit 
nun in den heftigsten Couflict, und in einen nicht ge
ringem, was gegen Hrn.S. als entscheidender Vorwurf 
zu betonen ist, selbst mit dem freisinnigsten Theile der 
englischen Opposition. Denn die eine wie die andere 
war erfüllt von dem Grundsatz der Abhängigkeit, sie 
fanden als Souverain der Colonie die englische Nation 
vertreten durch den König und die beiden Häuser (wäh
rend Amerika sich nur dem Könige sub-, dem engli
schen Volke coordinirte), sie stritten nur über die 
Grenzen, innerhalb deren ihre Oberhoheit sich geltend 
zu machen befugt sei. Die Opposition behauptete die 
Exemtion bestimmter Punkte, in denen die Colonien 
durch positive Privilegien gefreit seien: die Regierung 
wollte das Princip des Colonialsystems in abstracter 
Schärfe durchgeführt wissen. Fragt man nach der Le
gitimität dieser Ansichten, so scheint kein Zweifel, dass 
— durchschnittlich gesprochen — die Opposition den 
Rechtspunkt am unbefangensten würdigte, die Tendenz 
aber der Regierung wie die der amerikanischen Häup
ter gleich revolutionär war, freilich mit dem essentiel
len Unterschied, dass die letztere, wenn auch nicht auf 
positivem Rechte, doch auf der innern Wahrheit des 
Zustandes ruhte, die erstere dagegen gleich sehr dem 
urkundlichen, wie dem Rechte der Thatsachen entge
gen lief.

Von diesem Standpunkte aus ist nun der Unter
schied klar, den wir zwischen der Unabhängigkeitser
klärung der Amerikaner und etwa der Declaration des 
droits von 1789 machen müssen; wir erkennen, wie 

wenig Hrn. S.’s Ausdruck passt: die Völker Europas 
lernten von hier aus, dass sie als Selbstzweck und 
nicht für ihre Machthaber existirten. In Folge klima
tischer und geschichtlicher Verhältnisse war hier in 
Amerika Alles eigenartig; sein Streben nach Selbst
zweck war das specielle einer herangereiften Colonie, 
seine Freiheit uml seine Unterdrückung waren eine 
Münze von besonderm Schlage, die in Europa nim
mermehr in Curs gesetzt werden konnte. Von alle 
Dem ist bei Hrn. S. keine Rede, er meldet S. 639: 
„Scheinbar enthalten die Sätze (der amerikanischen 
Erklärung) nur Thatsachen, wodurch die Regierung in 
einem gehässigen Lichte erscheint: von einer andern 
Seite betrachtet, zeigen sie aber die aristokratisch-mo
narchische Regierung der alten Zeit in dem demokra
tischen Lichte der neuen; diese Sätze enthalten das 
ganze Evangelium des neuen Staatslebens, nach wel
chem man von jenem Augenblick an in Europa zu rin
gen begann und, so oft auch die Macht des Alten und 
Gewohnten gesiegt hatte und siegt, immer aufs neue 
zu streben wagt.“ Es sind wieder nichts als allge
meine Formeln, nichts als der Gedanke, um dessent- 
willen diese ganze Geschichte geschrieben scheint, dass 
das 18. Jahrh. der Zerstörer des mittelalterlichen Staa
tes gewesen; von diesem Standpunkte aus verschwin
den freilich alle oben erwähnten Unterscheidungen als 
irrelevant, und ohne Bedenken könnte man Amerika 
und Frankreich, 1776 und 1789, auf Eine Linie stellen. 
Auch findet sich bei Hrn. S. nicht ein Wort, welches 
dagegen den gebührenden Einspruch erhöbe, und was 
etwa in solcher Absicht gesagt scheint, ist entweder 
nicht ausreichend oder nicht begründet. S. 527 be
zeichnet er das amerikanische Manifest als eine Lehre, 
die an und für sich wahr sein könne, die aber auf die 
entartete Civilisation Europas nicht anwendbar sei, er 
tadelt deshalb die edlen Schwärmer, die eine solche 
Anwendung versucht, und schmäht auf die Egoisten, 
die diesen Irrthum zur Vergiftung aller bürgerlichen 
Freiheit benutzt hätten. Hier ist freilich eine Distin- 
ction nach der Beschaffenheit concreter Zustände, aber 
ich kann mich ^der Frage nicht erwehren, ob eine dürf
tigere und unergiebigere denkbar war. Es scheint doch 
nur der erste vorbereitende Schritt zu einer gründlichen 
Beurtheilung, diese Wahrnehmung der europäischen 
Übcrcultur und des rohern Zustandes in den Colonien; 
der schlagende Punkt, die Frage nach dem Inhalt und 
dem Ursprung der amerikanischen Freiheit bleibt völlig 

’im Unbestimmten. Etwas näher sucht nun S. 638 das 
Verhältnis» zu bestimmen, es heisst dort: „Erst nach
dem man Alles versucht hat, nach dem alten europäi- 
ischen Staatsrecht Gerechtigkeit zu erlangen, stellt man 
ein <*anz neues Recht und einen neuen Staat auf, den 
man°auf die Menschenrechte gründet“, — dies ist frei
lich falsch, der neue Staat war in allen wesentlichen 
iTheilen schon da vor der Erklärung, und die Men- 
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schenreehte selbst, so wie die Amerikaner sie verstan
den, waren nur eine Reclaniation des alten englischen 
Staatsrechts, das von den Ministern verletzt worden 
war „aber auch dann noch bleibt man auf prakti
schem oder historisch-positivem Felde: man legt kein 
System, keine hohle Speculation zum Grunde, . • . die 
Rechte des Menschen von der Staatsverbindung und 
in derselben sind hier nicht auf die Weise vorausge
schickt, als in der Erklärung der französischen con- 
stituirenden Versammlung, denn in dieser erscheinen 
sie als unmittelbar und ohne Beweis wahrer Sätze 
.(Axiome).“ — Sollte man nicht glauben, wir befänden 
uns auf dem besten Wege zu einer Burke’schen Kritik 
der Constituante, zu einer Entgegenstellung der meta
physischen Staatskünstelei der französischen und der 
historischen Nothwendigkeit der amerikanischen Revo
lution ? Es ist aber Alles nur leerer Schein: man 
höre, was nun als die concrete Besonderheit und der 
geschichtliche Grund der letztem angegeben wird. 
„Man legt kein System, keine hohle Speculation zum 
Grunde, sondern leitet die behaupteten. Unechte des 
Menschen aus dem alten Sachsenrechte her, welches 
die Amerikaner aus England mit übers Meer gebracht 
hatten; diese aus dem alten Sachsenrechte abgeleiteten 
Sätze findet man schon vor den Erklärungen des ersten 
Congresses im J. 1774.“ Ich erinnere mich augenblick
lich nicht, ob irgendwo bei den Verhandlungen des 
Congresses die Rede gewesen ist von our inte Saxon 
Uberty (in seinen Erklärungen findet sich nun gar nichts 
der Art), aber wenn es wäre, wie könnte man daraus 
einen Gegensatz zu der neuern cngliehen Verfassung 
construiren? wer kennt nicht diese Formel, womit der 
Engländer nichts weiter sagt, als dass in seiner mo
narchisch-aristokratischen Constitution auch die Freiheit 
der Unterthancn ein integrirender Theil sei? Also 
Hrn. S.’s Erörterung, wenn sie diesem Sinne sich an
schlösse, bedeutete dann auch nichts Anders, als dass 
die Colonien aus der englischen Constitution, mithin 
aus dem „alten europäischen Staatsrecht“ ihre An
sprüche abgeleitet hätten; aber dann vernichtete sie 
selbst auch alle vorher angeführten Raisonnements über 
die neue Zeit, die mit der Unabhängigkeitserklärung 
angebrochen wäre. Oder sie schaut in der That auf 
Hengist und Horsa zurück, und dann ist sie, ich will 
nicht urgiren wie abenteuerlich, aber jedenfalls nicht 
mehr historisch, sie gründet sich dann allerdings auf 
ei“ ^steni und eine hohle Speculation und unterschei- 
c nicht um ein Haarbreit von dem Verfahren
1 cc^haante. Denn hier ist nur eine Verschieden-

^ o.rm: vv'er im 18. Jahrh. seine Ansprüche auf 
die ei mania des Tacitus gründet, ist ein eben so me- 
taphysiscier Revolutionär, als wer kurz und gut alle 
Historie beseitigt und auf rein philosophischem Wege 
den einzelnen ^Staat construirt. Hätte Hr. S. recht, 
so würde das btreben der Amerikaner nach geschieht- 

Hoher Begründung durchaus gleichen Werth haben mit 
Paine’s Kritik des Königthums aus den Büchern Sa- 
muelis oder den zahlreichen Reminiscenzen an Brutus 
und Aristogeiton während der französischen Revolution. 
Wie hat man über die modernen Teutonen gespottet,, 
welche die Erbschaft Hermann’s des Cheruskers anzu
treten verlangten, und hier soll ein genau entsprechen
des Argumentiren als bedeutendes Element in ernster 
Geschichte geltend gemacht werden.

Den letzten Aufschluss jedoch über Hin. S.’s Stel
lung zu diesen weltgeschichtlichen Kräften muss uns 
die Erörterung eines speciellern Punktes geben, ich 
meine seine Ansicht über die Persönlichkeit Benjamin 
Franklin’s. Dieser Mensch von nüchternen Formen und 

von raschen Gedanken undinnerlichster Begeisterung, 
unwandelbarem Gefühl, von geschmeidiger Logik 
und unbestechlichen Grundsätzen, vor Hrn. S.’s Augen 
bat er wenig Gnade gefunden. So sehr dieser mit sei
ner politischen Schöpfung sympathisirt, so hinreichend 
war ihm Franklin’s diplomatisches Genie, nm auch 
über ihn das Urtheil zu motiviren, dass kein Diplomat 
ohne Falschheit und Doppelzüngigkeit existire: und 
wenn ich oben die Verdriesslichkeit im Allgemeinen 
beklagte, die durch Hrn. S.’s Erzählungen durchscheint, 
so muss ich hier den widerwärtigen Ton, mit dem über 
einen der bedeutendsten Menschen aller Zeiten abge
sprochen wird, nach allen Kräften zurückweisen. Ei
nige Jiigendverirrungen auf dem Felde, über welches 
jeder Besonnene ein verdammendes Urtheil ängstlich 
zurückhält, werden einmal erwähnt: „Franklin ward 
strenger Moralist, nachdem er den Sünden, die seine 
Jugend befleckt hatten, entsagt hatte und von Armutk 
nicht mehr gedrückt, ward.“ Und diese letzte Wen
dung, die ganz im Vorbeigehen dem Befreier Amerikas 
die tiefste sittliche Verworfenheit insinuirt, ist nicht 
einmal factisch wahr: Franklin’s Heirath, die einzige 
Thatsache, an die jenes „nachdem“ irgendwie geknüpft 
werden kann, ging noch in völliger Armuth vor sich. 
Er war zum Diplomaten geboren, heisst es an einer 
andern Stelle, er konnte die Tugend an den Nagel 
hängen und dann wieder den halben Quäker spielen, 
wenn es frommte. Auch hiei beiechtigt die Thatsache, 
worauf sich die Äusseiung bezieht, zu keinem derarti- 

'gen Vorwurf; hranklin konnte und durfte nach seiner 
amtlichen Stellung dem Minister die geloderten Auf
klärungen (über den Stempelverkauf in den Colonien) 
nicht verweigern. So braucht es kaum besonderer 
Verwahrung, dass selbst eine gegründete Anklage jener 
Art freilich eine scharfe, aber nie eine grobe Rüge in 
der Geschichtschreibung verdiene, dass jedes gesunde 
Gefühl durch so maaslose und niedrige Formen abge
stossen werden muss. Freilich hängt das Alles mit 
allgemeinem Dingen zusammen, Hrn. S.’s Urtheil über 
Franklin, kann man sagen, entspringt nothwendig aus 
dem verschiedenen Urtheil Beider über die amerikani- 
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sehe Revolution. Franklin’s Politik wusste wenig von 
den principiellen Gegensätzen, von der feudalistischen 
Verderbtheit, dem Alt und Neu, von dem Samen der 
künftigen Revolutionen, den Hr. S. in jeder einzelnsten 
Thatsache wahrnehmen will*). Mit der weitesten und 
empfänglichsten Auffassung begabt, hegte er auf einem 
vollständigen, das Gesammtleben seiner Nation von al
len Seiten begreifenden Grunde das Bild eines freien 
und mächtigen Continents, zu dem die dreizehn Nie
derlassungen heranreifen sollten, heranreifen so viel 
möglich auf dem Wege positiven Rechtes, mit friedli
chen und nach seiner Ansicht gesetzlichen Mitteln, 
keine Stufe übergehend, die in der Natur des jedes
maligen Zustandes begründet wäre. In diesem Sinne, 
und einzig in diesem, ermahnte er seine Committenten, 
geduldig zu sein und sich zu stärken in Frugalität und 
Eintracht, dann werde ihr Leben zu der Kraft erwach
sen, die sie mit Naturnothwendigkeit, auf eine oder die 
andere Art ans Ziel führen müsse. Niemand wird 
zweifeln, dass er von Anfang an unter diesem Ziele 
die Unabhängigkeit nicht blos vom Parlament, sondern 
von England überhaupt verstand; wer aber nicht über
eilt oder unrechtlich uriheilen will, wird anerkennen, 
dass er dieses Ziel mit prophetischen, nicht mit aufre
genden Worten foderte. Er wusste, dass die Ent- 
wickehmg der Dinge einmal dies Resultat ergeben 
würde, und ermahnte seine Landsgenossen, eine solche 
Aussicht durch keine Verkehrtheit zu verkümmern; 
aber man muss ohne allen Grund jedes seiner Worte 
als Heuchelei bezeichnen, um leugnen zu können, dass 
er bis 1774 die Oberhoheit des Königs für den damals 
gemässen Zustand gehalten und danach gehandelt habe. 
Die Behauptung des Gegentheils knüpft Hr. S. beson
ders an zwei Vorfälle, die also auch hier, freilich so 
kurz als möglich, zu berühren sind. Ende 1772 fielen 
mehre Briefe, die der Gouverneur von Boston privatim, 
aber zur Einsicht der Minister an einen gewissen Wha
tely geschickt hatte, in Franklin’s Hände: er erhielt 
sie von einem Dritten, ohne den ersten Empfänger zu 
kennen, in seiner officiellen Eigenschaft als Agent der 
Assembly von Boston, mit der Vollmacht sie dieser zu 
übersenden, aber sie weder copiren noch drucken zu 
lassen. Es war damals die Zeit der bedenklichsten 
Erbitterung von Seiten der Colonien, der gewaltsamsten 
Maasregeln von Seiten Englands, und nun ergaben die 
Briefe, dass der Gouverneur selbst zu diesen Maasre-

*) Von dem Oberhause sagt Franklin einmal: „erbliche Gesetz
geber, dachte ich (im ^oru über ein bestimmtes unwürdiges Ver
halten), es ist wie auf einer deutschen Universität erbliche Pro
fessoren der Mathematik.“ Ein Wort, das seit 1789 ihm hundertmal 
nachgesprochen worden ist, freilich ohne seinen Zusatz: „es war ein 
übereilter Gedanke, haben sich nicht auch die erwählten Commons 
bestechen lassen?“ Die Consequenz liegt auf der Hand.
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geln die Assembly gegen Boston und die Colonien 
überhaupt aufgefodert hatte. Franklin war als Agent 
der Assembly offenbar verpflichtet, die ihm so überlie
ferten Actenstücke seinen Committenten mitzutheilen: 
dass die Briefe in Amerika gedruckt wurden, geschah 
gegen seine ausdrückliche Vorschrift und war über
haupt nicht das Wesentliche bei dem Vorfall: jeden
falls durfte Franklin erwarten, dass die Compromitti- 
rung des Gouverneurs zu dessen Entfernung, und damit 
einen Schritt zum Frieden ohne Herabsetzung der Mi
nister führen würde. Übrigens hat er die angegebenen 
Facta nachmals eidlich deponirt und ohne irgend eine 
Widerlegung zu erfahren, urkundlich bekannt gemacht. 
Aber Hr. S. erzählt: er scheint sich — zur Erlangung 
der Briefe — wie Diplomaten pflegen, eines Mittels 
bedient zu haben, das nur der Zweck heiligen konnte; 
er handelte unstreitig ganz anders als er zu schreiben 
pflegte, als er diese Briefe im Augenblick der höchsten 
Erbitterung herausgab. Die Seltsamkeit dieser Darstel
lung wird vollständig, wenn man etwas weiter liest, 
wie die Rede des Generalfiscal Wedderburn (in dem 
geheimen Rathe, vor dem Franklin in Folge seines 
Schrittes ein Verhör zu bestehen hatte) von Hrn. S. 
kritisirt wird. Der wesentliche Theil dieser Rede be
traf gerade die von Hrn. S. selbst verdächtigten Punkte, 
schlechte Mittel und böswillige Absicht Franklin’s, und 
diese Rede heisst bei Hrn. S. ein Raisonnement von 
juristischer Spitzfindigkeit, englischer Selbstsucht und 
unerhörter Grobheit, sie habe klar gemacht, dass das 
Feudalsystem mit den Grundsätzen der Amerikaner 
niemals werde zu vereinigen sein, und dass England 
mit den Colonien unversöhnlich entzweit sei. So rich
tig nun die erste Hälfte dieser Kritik ist, so schief er
scheint die letzte Bemerkung: nicht die Unvereinbar
keit der Systeme eclatirte "durch die Rede, die auf 
Principien sich überhaupt nicht einliess, wohl aber w ar 
sie Franklin und den Amerikanern ein schlafender Be
weis, dass die damaligen Machthaber unverbesserlich 
und deshalb auch ihrerseits die äussersten Schritte un
vermeidlich seien.

Dies führt uns von selbst auf den zweiten Vorfall, 
den Hr. S. zur ^Verunglimpfung Franklin’s gebraucht. 
Er soll Ende 1774 ein doppeltes Spiel gespielt haben, 
weil er mit Howe und Chatham Versöhnungspläne be- 
rathen und doch im Herzen schon seit dem Sommer 
die Unabhängigkeit beschlossen habe. Nun ja, mit vol
ler Überzeugung, dass das Ministerium sein Benehmen 
nicht ändern und die Opposition zu einem Umsturz der 
Verwaltung nicht stark genug sein würde, wies er, da- 
mit nichts unversucht bliebe, auch die hoffnungslose 
Möglichkeit einer Versöhnung nicht zurück; wie soll 
man das Verfahren bezeichnen, welches hierin nicht 
einen starken Beweis für die Redlichkeit seiner zehn
jährigen Handlungsweise, sondern eine grosse Komö
die, eine besonnene, ruhige und fromme Demagogie zu 
finden vermag? Bei so starkem Fehlgriff erscheint es 
wrie eine Nemesis im Klemen, dass Hr. S. in der Er
zählung des Ereignisses nicht zu einer richtigen Silbe 
gelangt.

° (Die Fortsetzung folgt.)
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Chatham führte Branklin persönlich nicht am 1. Febr., 
sondern am 21. Januar 1775 ins Oberhaus, hatte über 
seine Bill vom 1. Februar mit Franklin gesprochen, 
aber nur ein einziges Wort von diesem in den Text 
genommen, und nicht, wie Hr. S. sägt, schonte er 
den Grafen Sandwich durchaus nicht, sondern be
gnügte sich, gerade die von Hrn. S. wiederholte An
gabe über Franklin’s Mitredaction zurückzuweisen.

Also auch dieser Punkt zerfällt, wie die übrigen, 
in Nichts, und über das Fundament der gesammten An
klage werden wir, wie ich denke, auch nicht mehr in 
Zweifel sein. Hr. S. kennt bei der ganzen Revolution 
keine andere Rücksicht, als die Alternative von Olig
archie und Freiheit; die Frage der Taxen, die spe- 
cielle Natur einer Colonie sind ihm gleich Null. Es 
musste ihm also natürlich erscheinen, dass auch die 
Betheiligten den Stoff eben so gewaltsam behandelten, 
dass Franklin von Anfang an keinen Gedanken als die 
Vernichtung der Despotie, Wedderburn keine Worte 
als über die Principien des Feudalismus hätte. Es ist 
hier im Einzelnen, wie bei der amerikanischen Unab
hängigkeit im Allgemeinen: statt einer umsichtigen Ver
arbeitung des Stoffes, die jeder Seite des Lebens ge
recht zu werden weiss und erst deren Summe und 
Gesamnitheit nach den höchsten sittlichen und politi
schen Gesetzen beurtheilt, zeigt Ur. S. eine leiden
schaftliche Hast, das besondere Recht der Individuali
tät zu übersehen und den principiellen Maasstab sogleich 
an das einzelne, empirisch wahrgenommene Factum zu 
legen. Dagegen ist nun klar, eine solche Wahrneh
mung, sei sie noch so gelehrt und kritisch, reicht nicht 
hin für die Erkenntniss der einzelnen Thatsache selbst, 
und noch viel weniger befähigt sie zu Urtheiicn allge
meinerer Natur. Denn nach allen Seiten erstrecken 
sich die ^Verzweigungen und Rapporte; mit Recht hat 
man urgnt ), dass diese complicirte Natur der Ereig
nisse in der neuen Welt noch stärker hervortrete als 
in der alten, und demnach die Federung an den Histo
riker als eine unerlässliche gestellt, diese zahllosen

*) Gervinus.

und mannichialtigsten Bezüge, wenn nicht in grossen 
Discussionen, aber doch in Winken und Andeutungen 
dem Leser gegenwärtig zu halten. Nicht das kleinste 
politische Ereigniss wird man auffinden können, das 
nicht einer weitern geschichtlichen oder staatsrechtli
chen Anlehnung bedürfte, oder nicht irgendwie mit Fa
milie und Kunst, Wissenschaft und Religion zusammen
hinge und in Wechselwirkung damit stände. Der Ge
schichtschreiber, um sein Urtheil zu formulircn, braucht 
darum nicht als technischer Jurist, oder Künstler, oder 
Theologe aufzutreten, und für die Darstellung wird er 
gute Gründe haben, den Augenpunkt auf der politischen 
Seite ganz unerschütterlich, wie Hr. S., festzuhalten. 
Aber etwas Anderes ist es mit der eigenen Erkenntniss, 
die dieser Darstellung erst vorausgehen muss: soll das 
politische Urtheil selbst nicht befangen und unrichtig 
werden, so dürfen sich hier die politischen Principien 
nicht zu früh, wie bei Hrn. S., einmischen, so dürfen 
die allgemeinen Grundsätze nicht die Auflassung des 
Einzelnen bedingen , statt aus dieser zu erwachsen. 
Bei Hrn. S. bleibt die Verschmelzung der sogenannten 
aussen) und innern Geschichte doch auf halbem Wege 
stehen, sie ist im Grunde nur Ausdehnung der politi
schen Sphäre in die übrigen hinein, ohne dass dem 
umgekehrten Verhältniss eine gleiche Aufmerksamkeit 
geschenkt würde. Bemerkenswert!) erscheint dabei, 
dass dieser Misstand mit jeder seiner spätem Schriften 
gewachsen ist und in dem vorliegenden Buche in äus
serster Weise culminirt. Man höre ihn z. B., wie über 
Gibbon geurtheilt wird, wie dessen literarisches Ver
dienst halb ärgerliche Anerkennung, aber dann die 
persönliche Schwäche auf dem politischen Felde die 
härteste Schmähung erfährt. Ein abgeschlossener Bu- 
reaukrat, ein fanatischer Parteiführer könnte gegen 
des Mannes Erfolge nicht blinder sein: wie ein Unsinn 
erscheint hier der Glaube, dass in der Schöpfung eines 
grossen wissenschaftlichen Werkes auch ein Verdienst 
um Nation und Staat, in der Ausbildung eines mächti
gen Formsinncs ein geistiger und sittlicher Ruhm liege. 
Noch unverantwortlicher wird die alte Schmähung ge- 
oen Joh. Müller wiederholt: der Schweizer Müller, 
der seine Rhetorik und Sophistik verpachtet hatte, der 
Schweizer und Hellenen auf Eine Linie stellte und da
bei Höfling der Hierarchen. Monarchen und endlich 
des Königs Jerome war, der schon im vorigen Jahr
hundert rein künstlerisch und wissenschaftlich ein ob- 
jectives Werk schuf, dem weder in Rücksicht des In-
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halts noch der Sprache das geringste Subjective an
klebte. Wie übertrieben dies ürtheil in Hinsicht des 
Thatbestandes ist, darüber weiss ich an keinen unbe
fangenem Gewährsmann und an keine gediegenere 
Ausführung zu verweisen, als an den Aufsatz von Da
vid Strauss gegen Menzel; wie es aber aus dem Ver
hältnisse von Hrn. S.’s und Müller’s Natur fast noth
wendig hervorgeht, zeigen am besten die letzten Worte 
über Müller’s Objectivität. Denn von eitlem solchen 
Begriffe weiss freilich Hrn. S.’s Geschichtschreibung 
eben so wenig, als Müller von dem entgegengesetzten, 
oder besser, Hr. S. weiss davon, verwirft ihn aber 
grundsätzlich. Er will einmal, er will nicht anders als 
seine subjective Meinung hart und scharf geltend ma
chen (Abth. II, Vorrede und S. 377), und wenn er 
wohl hinzusetzt, nur böser Wille könne leugnen, dass 
er es bei seinen Verdicten an Beschränkungen und 
Bestimmungen nicht fehlen lasse, so kann ich darauf 
nur mit dem Wunsche antworten, dass diese Limitatio
nen dann nur halb so scharf und hart zu Tage träten, 
wie die allgemeinen Urtheile — und so die Verdächti
gung der Böswilligkeit unberührt zur Seite schieben. 
Er verweist es seinen Lesern, dass sie, trotz jenen 
Worten der Vorrede, dennoch Anfoderungen an ihn 
machten, wie an einen objectiven Historiker; aber die 
Kritik wird darum die Frage nicht unterlassen, ob die 
Federungen, die er selbst an sich stellt, zu einer voll
kommenen Geschichtschreibung oder von derselben hin
weg führen. Er sagt, er schreibe nur für Verständige 
und wolle sein Urtheil nur so weit geltend wissen, als 
die Thatsache es ausweise: ich denke, dies Alles ver
steht sich ziemlich von selbst, daneben aber hat die 
Untersuchung freien Raum, ob nicht seine Methode, 
das Urtheil zu finden, nothwendig die Thatsache selbst 
verkümmere und verfälsche. Die Methode, meine ich, 
mit der wir in allem Vorigen zu thun hatten, jedes nä
here Eingehen in das Wesen der Dinge als System 
und falsche Objectivität abzuweisen, und deshalb auf 
eine Anzahl vereinzelter Facta die Wucht seiner aller
dings kraftvollen Subjectivität einzusetzen.

Dass dies übrigens in der That den Angelpunkt 
aller unserer bisherigen Ausstellungen bildet, scheint an 
dieser Stelle leicht zu übersehen. Wie Hr. S. bei Gib
bon und Müller das ästhetische Verdienst aus den Au
gen setzt, weil ihm beide in politischer Hinsicht nicht ; 
genehm sind, so wurde sein Urtheil über Amerika ein , 
unzulässiges, weil er über dem politischen Princip alle ; 
locale Färbung und alle juristische Gliederung übersah; ( 
so begnügte er sich, über Georg IIL und die Whigs ’ 
den Vorwurf persönlicher Herrschsucht auszusprechen, | 
ohne die Nothwendigkeit einer Modification von staats- j 
rechtlicher Seite nur ahnen zu lassen. In andern Fäl- ; 
len, wo es keiner Digression von der äussern Ge- ] 
schichte bedurft hätte, fehlt in dieser selbst alle vor- ' 
läufige Anordnung des Stoffes in homogene Massen, 5

- auf die ein solideres Urtheil erst zu gründen wäre, es 
> fehlt überall die Vermittlung zwischen den einzeln 
■ vorliegenden Facten und dem sittlichen Ausspruch der 
; letzten Instanz. Bei seiner Darstellung der polnischen 
- Theilung von 1772 werden seine Verehrer wol noch 
■ die Unparteilichkeit rühmen, mit der er neben den drei 
■ Mächten auch der Polen eigene Sünden tadle. Er 
s selbst verschmäht es mit Recht, die Frage zu erörtern, 
1 ob zuerst Prinz Heinrich, oder ein russischer Diplomat 
: das Wort der Theilung ausgesprochen, denn die Sache 

sei eben von allen Seiten ein Frevel an allen Gesetzen 
der Moral gewesen, habe nicht ausbleiben können bei 
der tiefen Zerrüttung Polens den sittenlosen, aber com
pacten Mächten gegenüber, Gott sei ja mit den Star
ken, wenn nur keine Scham sie von den letzten Schrit
ten abhalte. Also zwischen jenen diplomatischen De
tails und diesen furchtbaren Resultaten des Sittenge
setzes läge gar nichts, was der Erwähnung werth wäre, 
was eine Norm gäbe für die Anwendung dieses Ge
setzes auf die einzelnen Vorgänge der Unterdrückung? 
Wenn allerdings der Streit um die Priorität der schlech
testen aller Erfindungen im angegebenen Sinne ein eit
ler ist, durfte deshalb bei Hrn. S. das Allbekannte feh
len, dass Russlaml bereits factischer Herr der Republik 
war, als die deutschen Mächte an eine Betheili<mno> zu 
denken begannen? Oder in anderer Rücksicht: Hr. S. 
wird nicht erst zu lernen brauchen, was zuletzt Stenzel 
mit schlagender Einfachheit erörtert hat, dass nach 
örtlichen und historischen Verhältnissen die Blüthe von 
Preussen und Polen sich geradezu ausschloss: soll diese 
tausendjährige Weltstellung etwa weniger leicht ins 
Gewicht fallen, als die noch so schreienden Brutalitäten 
von 1722? Eine Folge derselben Betrachtungsart war es 
endlich, wenn Hr. S. den Tractat von 1764 (zwischen 
Preussen und Russland) die Ursache der Theilung und 
demnach aller Übel nennt, die seitdem durch fürstliche 
Rechtsverletzung über die Völker gekommen sind; es 
war dieselbe Übereilung, aus jeder Thatsache ohne 
Rücksicht auf ihre Prämissen und Folgen das Schluss- 
urtheil bei der Hand zu haben. Freilich zur Theilung 
wäre es ohne diesen Tractat schwerlich gekommen, zu 
einem Antheil Preussens nämlich; aber unfrei wäre 
Polen doch ganz sicher geworden, oder es hätten Con- 
juncturen eintreten müssen, Möglichkeiten nach tau
sendfachen Wenn, die jeder Vernünftig© zu erörtern 
ablehnt. Und nun vollends diesem Tractat die Coali- 
tion der Mächte gegen das neue Trankreich, als nach 
dem Muster des Polenkrieges berechnet, beimessen zu 
wollen. — Was sollte denn Preussen nach dem sie
benjährigen Kampfe- Dass in Tolge einer vielhundert
jährigen Entwickelung Deutschlands Hauptmächte eine 
Zeit der Erbitterung und Feindseligkeit durchmachen 
mussten, das war das entscheidende Moment für diesen 
Tractat wie für Polens Untergang, und in dieser Be
ziehung hat die Coalition gegen Frankreich, wurmsti-



63
chig wie sie war, wenigstens die Möglichkeit eines bes
sern Zustandes gezeigt.

Aber es scheint einmal, dass Reflexionen dieser 
Art, so unumgänglich sie zu einer festen Gestaltung 
der Geschichte auch sind, keinen Platz haben in Hrn. 
S.’s Dilemma von Gut und Schlecht, Sittlich und La
sterhaft, Freiheit und Unterdrückung. Diese Katego
rien treten unerbittlich ein bei der ersten Notiz von 
•lern Stoffe der Geschichte, freilich das individuelle 
Leben der Gestalten, der Reichthum persönlicher Far
ben, die Fülle eigenartiger Kräfte, das Alles geht bei 
diesem Schematismen ohne Rettung zu Grunde. Wenn 
ein neulicher Recensent dies Verfahren bezeichnet als 
ein Streben nach universalgeschichtlicher Einheit und 
stetes Hervorheben der grossen Principien, damit nicht 
der Stof! in kleine Genrebilder zerzasert werde, so 
bleibt für unsere Wissenschaft kein dringenderer Wunsch, 
als «lass sie vor oftmaliger Behandlung vom weltge
schichtlichen Standpunkte bewahrt werde. Denn in 
dieser Anwendung dient der Satz der Vorrede: Opluio- 
num commenla dclet dies, rerum ccrltatem eonfirmat — 
nur dazu, jede organische Verbindung der Personen 
und Ereignisse als willkürliche Meinung und Doctrin 
zu vernichten: nur die Atome der Thatsachen bleiben 
als lebendiger Kern des Wissens, und es wird leicht, 
sie mit den Aussprüchen irgend eines subjectivc» Stre
bens zu bewältigen.

Es ist dies ein Resultat, dem ich, die erste Prä
misse zugegeben, nicht anszuweichen wüsste, bei dem 
auch nichts begreiflicher ist, als dass es bei jeder fol
genden Leistung des Verf. schärfer und herber her
vortritt. Hrn. S.’s beste Fähigkeit ist ohne Frage die 
Kraft, von den verschiedensten Gegenständen sich nicht 
übermannen zu lassen: er behauptet in Nord und Süd, 
im Antiken und Modernen, sich selbst und seinen Maas
stab, und da seine Natur ursprünglich eine höchst ge
sunde ist, musste dadurch das Entfernteste auf eine 
überraschende und ergiebige Weise der historischen 
Betrachtung erschlossen werden. Aber diese Kraft be
darf auch in jedem Augenblick ihrer Ergänzung, ihres 
Gegengewichts: sie muss von der Fähigkeit begleitet 
sein, überall sich an den Stoll' wegzuschenken, in der 
Beschauung sich der eigenen Individualität zu entäus- 
sern und so, ehe man ihn beurtheilt, den innersten 
Kern der Dinge sich anzueignen — den Kern, von dem 
aus sich die organische Verbindung derselben von selbst 
aufnötlngt. Erst aus der Ablösung beider Functionen 
entspringt die vollkommene Geschichtschreibung, und 

ei ru* b. hat erstc sebr früh das Übergewicht, 
und m diesem Augenblick ausschliessliche Berechtigung 
erhalten. Von einer, im fruchtbaren Sinne, contem- 
plativen Stimmung i$t nun bei ihm keine Rede mehr, 
von einer Stimmung, <]je allerdings darauf ausgeht, ge
gen jedes Object feste Stellung zu nehmen, die jedoch 
als ersten Schritt dazu die reine Freude am Daseienden

als solchem betrachtet. Er aber freut sich keiner Kraft, 
ohne nach ihrer Anwendung, keiner Blüthe, ohne nach 
ihrer Frucht, keines Genies, ohne nach seiner Tendenz 
zu fragen: er hat moralische Gesinnung, aber keinen 
ästhetischen Sinn, und diese UnVollkommenheit wird 
in geistigen Dingen genau so gefährlich wie die umge
kehrte. Die Mannichfaltigkeit des Inhalts, den seine 
spätem Schriften bieten, ist nur eine scheinbare, das 
ganze Dasein des Menschengeschlechtes wird durch
wandert, um es unter wenige bätze zu biegen oder zu 
brechen, w'elche selbst schon zu Folge dieses Verhält
nisses von aller concreten F ülle und I arbe entblösst sind.

Man sieht leicht, wohin endlich diese Richtung 
führen musste. Die historische Entwickelung ver
wandelt sich in das Raisonnement subjektiver Neigung 
und Abneigung: sie wird um so rücksichtsloser und 
befangener, je weniger sie des neuen Ghaiakteis oder 
seiner5 nothwendigen Folgen bewusst ist. Nur Eine un
ter vielen, aber eine wichtige ist es, dass sie in der 
Beurtheilung grosser Parteikämpfe schwerlich dem Geg
ner gerecht sein wird. Nach einem begreiflichen psy
chologischen Processe wird ihr überall das Streben 
nahe liegen, Opposition zu machen, und schon hiernach 
ist in unserer Zeit erklärlich, dass bei Hrn. S. für al
les Aristokratische nicht das geringste Erbarmen sich 
findet. Fast jede der angeführten Härten liegt ganz 
oder zum Theil auf diesem Felde, die Ohnmacht des 
englischen Volkes, die Entsittlichung der Pairie, die 
Triebfedern des amerikanischen Aufstandes, der Angriff 
auf Gibbon und Müller: der materielle Grund zu allen 
war die Eilfertigkeit an jede Erscheinung eine Kritik 
von demokratischem Sinne anzuknüpfen. Beiläufig will 
ich erwähnen, und dabei an die obigen Bemerkungen 
über Franklin erinnern, Hm. S. s lendenz geht mehr 
auf die sociale, als auf die staatsrechtliche beite des 
Gegenstandes, weniger Königthum und Adel, als das 
Vornehme in seiner Herrschaft, ja in seiner Existenz 
ist ihm das Ärgerniss: der gute Ton, die Salons, die 
sogenannte Welt erscheinen auf allen Seiten seiner 
populärem Schriften. Ich glaube nicht, dass eine 
ernstliche Discussion darüber der Mühe verlohnte: auf 
der einen Seite versteht es sich von selbst, dass durch 
die angegebenen Momente hundert treffliche Dinge zu
rückgedrängt und hundeit Nichtsnutzigkeiten entwickelt 
werden; auf der andern hat auch das Vornehme seinen 
realen und von andern Fähigkeiten unabhängigen Kern. 
Es ist die Virtuosität des persönlichen Verkehrs, die 
nie ihren Einfluss verlieren wird und schwerlich ihn 
«•erade in der Paschen Welt einbüssen kann, wo auf 
persönliche Energie und Gewandtheit, auf persönliche 
Kunst mit Einem Worte eben so viel ankommt, wie auf 
die Wissenschaft von Sachen und Zuständen.

Bonn. v. Sgbel.
(Die Fortsetzung folgt ’n ^r- 21.)
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Vermischte Schriften,
Reden und Aufsätze. Ein Beitrag zur Gymnasialpäda

gogik und Philologie von Dr. Ludwig Döderlein. 
Erlangen, Enke. 1843. Gr. 8. 2 Thlr. 10 Ngr.

Den Freunden des Verf. sind wir dafür Dank schul
dig, dass sie denselben nach längerm Widerstreben zur 
Herausgabe dieser Schulreden und philologischen Auf
sätze dennoch vermocht haben; einer Rechtfertigung 
von Seiten des Verf. bedurfte es mithin nicht, obgleich 
der angedeutete Grund, durch welchen er vorzüglich 
noch zur Herausgabe bewogen wurde, ein sehr ehren- 
werther ist: „das Zeugniss des Ernstes und der Ehren
haftigkeit der Gesinnung.“ Dieses Zeugniss unter
schreiben wir willig und unbedingt; denn wir haben 
den Beweis dafür in den Händen und schlagen den 
Gewinn, welcher in dem Abbild eines so ungetrübten, 
edeln und geistvollen Charakters, wie in dieser Samm
lung von Gelegenheitsschriften vorliegt, für Viele dar
geboten wird, nicht gering an. Das Buch zerfällt in 
zwei Theile: Reden und Aufsätze. Jene Reden sind 
bei Schulfeierlichkeiten gehalten, aber insgesammt, auch 
da, wo locale Verhältnisse zu behandeln waren, von 
allgemeingültiger Bedeutung, sodass nicht allein der 
für seinen Beruf eifrig bemühte Schulmann, dem jede 
auf Erfahrung gegründete Beweisführung willkommen 
sein muss, Einsicht davon nehmen mag, sondern auch 
dem psychologischen Forscher eine nicht geringe Summe 
feiner Beobachtungen und scharfsinniger Aufschlüsse 
über Seelenzustände und Seelenbildung zu benutzen 
steht. Sie charakterisiren sich, abgesehen von der 
würdigen und wohlgefälligen Form, einmal durch einen 
in das Wesen des zu höherer Geistesbildung berufenen 
Menschen tiefer' dringenden Blick, dann durch eine 
freie, von Engherzigkeit und lichtscheuer Rücksicht 
ferngehaltene Ansicht über Das, was unserer Jugend 
und den Bildungsanstalten noththut, und endlich durch 
eine edle von sittlich-religiöser Gediegenheit erfüllte 
Gesinnung.

Es kann nicht unser Zweck sein, die einzelnen 
Reden nach ihrem Inhalte näher zu bezeichnen oder 
auf eine Beurtheilung des Besonder!) einzugehen, doch 
halten wir nicht für überflüssig, sie selbst zu benennen, 
damit unsere Leser wahrnehmen, was denn eigentlich 
in dem Buche zu finden sei. Sie sind folgende : l)Über 
die Bestimmung der Gelehrtenschulen. 2) über den 
Werth einer strengen äussern Schulzucht. 3) über die 
verderbliche und die löbliche Schwärmerei der Jugend. 
4) Gegen den Misbrauch des Ehrtriebes. 5) über die 
Erziehung zur Gesetzlichkeit und zur Sittlichkeit. 
6) Über einige Hauptaufgaben der Gelehrtenschule 
bei der gegenwärtigen Richtung der Zeit (eine freisin
nige und gründliche Nach weisung Dessen, was da sein 
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sollte und nicht ist). 7) Ü'ber die specielle Bestimmung 
einer obersten Gymnasialklasse. 8) GTber die Unter
richtsgegenstände des Gymnasiums und ihre Behand
lungsart. 9) G'ber die Bildung zu einer deutschen Ge
sinnung. 19) Wie die Schule den Freiheitssinn der 
Jugend nähren könne und solle. 11) Über die Bildung 
zu einer echtchristlichen Gesinnung. 12) Über Miso- 
logie, Präcocität und Plebejität. 13) Was heisst Bil
dung? 14) tlber maaslose Anstrengung der Jugend. 
15) Über die Gefahren der Verbildung. 16) Erklärung 
der baierischen Constitutionsmünze. 17) Uber die Be
deutsamkeit einer constitutionellen Staatsverfassung. 
18) Worte am Grabe des Prof. Dr. Joseph Kopp, mit 
biographischen Anmerkungen. Schon die Übersicht 
der behandelten Gegenstände zeigt, wie viele brauch
bare Bausteine zu einer geistvollen Gymnasialpädago
gik hier vorliegen; mögen sie alle von geschickter 
Hand benutzt werden. Die zweite Abtheilung „Auf
sätze“ enthält 1) das Programm vom J. 1838: „Päda
gogische Bemerkungen und Bekenntnisse“, welches 
schon bei seinem ersten Erscheinen beifällig aufgenom
men wurde, eine Reihe feiner pädagogischer und di
daktischer Beobachtungen und Andeutungen, die jeder 
Lehrer prüfen und geprüft zu Kopf und Herzen nehmen 
mag. Die Frische des Urtheils spricht sich oft in hei- 
term Witze aus, hinter dem aber schwerer Ernst ver
borgen liegt. 2) „Über den Vortrag der Poetik und 
Rhetorik“, ein Ruf zu dem alten rechten Wege, auf 
welchem der Verf., welcher hier seine Methode dar
legt, mit neuem Geiste wandelt. 3) „Erinnerungen an 
Schulpforta“. 4) „Übersetzungsproben aus griechischen 
und lateinischen Schriftstellern“, aus Thucvdides Cato 
von der Landwirtschaft, Horatius, Tacitus. Tibullus, 
Cicero. Sophokles, durch welche der Verf. namentlich 
zeigen wollte, dass jeder Schriftsteller je nach dem 
Tone seiner Sprache. auch in einem ähnlichen deut
schen Ton übertragen sein will. Die beigegebenen An
merkungen enthalten theils Andeutungen der individuel
len Darstellungsform der genannten Schriften und die 
auf sie anzuwendende Übersetzungskunst, theils kriti
sche Behandlung einzelner Stellen. Über den Dialog 
von den Rednern erklärt der Verf. sich dahin, dass 
Tacitus denselben geschrieben habe, und gegen die 
Echtheit kein Beweis aus derLatinität und Darstellungs
weise, in welcher der jugendliche Schriftsteller sich 
noch Cicero zum Vorbild genommen habe, entlehnt 
werden dürfe. Bei genauer Beobachtung des Sprach
gebrauchs und der Darstellungsweise, aber auch ein
zelner Ansichten und Urtheile, wird doch stets fest
stehen, dass, wenn Tacitus das Gespräch in jüngerer 
Zeit geschrieben , er. sich in spätem Jahren auf eine 
fast unvereinbare Weise verändert haben muss. Das als 
fremdartig Erscheinende dürite zwar nicht den Namen 
des Verfassers, abef die Identität mit dem Geschicht
schreiber in Zweifel stellen.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Kieipzig.
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(Schluss aus Nr. 16.)

Die Stelle im Agricola c. 34 ist durch die vorgeschlagene 
Emendation sicher noch nicht hergestellt. Man soll näm
lich lesen: Quos quod tandem invenistis (non restiterunt, 
sed deprehensi sunt!) novissime iidem et extremometu 
corpora de fixere in aciem in hisvestigiis, in quibus pul- 
cram et spectabilem victoriam ederetis. Unerklärt bleibt 
novissime iidem; denn in der Übersetzung „da ha
ben sie zum letzten Mal und in der Todesangst ihren 
Leib festgebannt in Reih und Glied“ wird weder iidem aner
kannt, noch ist novissime richtig gefasst; aciem aber 
wird durch ein eingefügtes in nicht gerettet, wenn in 
bis vestigiis unmittelbar folgt, welche Worte doch weit 
mehr bedeuten, als das in der Übersetzung gegebene 
hier. Die Kritik würde in dein so constituirten Texte 
in aciem alsbald für eine Glosse erklären. — In Tibul- 
lus I, 3, 12, wo der Verf. annimmt, ein und derselbe 
Knabe (puer sortilegus) habe der Delia am Kreuzweg 
Loose gedeutet, ist die Identität des Knabens in beiden 
Versen richtig erkannt, doch werden immerhin vom 
Dichter zwei Scenen, am Kreuzweg und anderswo, be
zeichnet. 5) Memoria D. Ludovici Heileri. 6) De 
Sophoclis Aiace, aus den Denkschriften der Akademie 
der Wissenschaften in München, 1837, — ein schätz
barer Beitrag zur Würdigung des Dichters. Ausge
hend von der homerischen Grundlage der Fabel, 
verfolgt der Verf. die gesammte Behandlung in Hin
sicht der Charakterzeichnung und der dramatischen An
ordnung, wobei eine nicht geringe Zahl einzelner Stel
len Erläuterung erhalten. 7) De Theocriti Idyll. IV. 
Die in den Reden des Battus sichtbare Bitterkeit be
zieht der Verf. auf die ihm entzogene Liebe der Ama- 
ryllis, die nicht als gestorben, sondern als treulos an
zunehmen sei. Rec. kann sich weder mit dieser An
sicht, noch mit der Verbesserung des 39. Verses be
freunden ; denn schwerlich wird ein Liebender, den die 
Geliebte treulos verlassen hat, jemals sagen : „Dein werd’ 
ich, wenn du auch stirbst (etiamsi obieris), dennoch 
gedenken“; nur die Entfernung, nicht der Tod, kommt 
da in Rücksicht. Die Verbindung der Worte aber: 
ot&tv ovbe uv0lGUG , oaov atytQ e^tot cpikai!
oooov untoßag. tamdiu memor eros quamdiu curae mihi 

erunt capellae meae. Quantopere elanguit amor tuus! 
leidet nicht allein an Härte, sondern lässt sich schwer
lich dem Sprachgebrauch gemäss rechtfertigen. c'Ooov 
kann ohne andern Stützpunkt nicht quamdiu bedeuten, 
und aTLOGßevvva^ai ohne nähere Bezeichnung nicht von 
dem Erkalten der Liebe gesagt werden. 8) Evidente 
Etymologien. In dem vorausgeschickten humoristischen 
Sendschreiben an Jakob Grimm thut der Verf. sich 
und Andern offenbar Unrecht, wenn er klagt, er werde 
als Etymolog nicht anerkannt, vielmehr ignorirt und 
sogar verhöhnt, indem man zwar einen ausgezeichne
ten Scharfsinn zugestehe, dessen Resultate aber als 
unwahr bezeichne. Wol hat jeder umsichtige Sprach
forscher den Verf. auf seinem etymologischen Wege 
begleitet und dankbar auch jede einzelne Forschung 
zur Prüfung und Aneignung gezogen; der Streit aber 
auf diesem Gebiete betrifft nicht das Einzelne, sondern 
die Principien; ständen diese nur einmal fest, käme es 
dann nicht auf ein Dutzend oder Hundert Ableitungen 
an, bei denen die Bündigkeit oder Sicherheit nicht zu
gestanden werden könnte. Hier ist nicht der Ort, auf 
die von dem Verf. festgestellteil Principien prüfend ein
zugehen, vielmehr sei nur darauf hingedeutet, was dem 
Verf. im Besondern oft nicht allein die Beistimmung, 
sondern auch die Zuneigung entziehen mag. Bei der 
etymologischen Erklärung der einzelnen Wörter wird 
nicht klar, ob der Verf. eine äussere Übertragung des 
griechischen Etymon in das Lateinische verstehe, oder 
ob er die Wörter beider Sprachen aus einer gemein
samen in der menschlichen Abstraction gegebenen 
Wurzel entsprossen und dadurch verwandt annimmt. 
Venus, sagt der Verf., bedeutet ursprünglich Grünes, 
Kraut und wurde Namen der Frühlingsgöttin. So ist 
„Venus die lateinische Form von Nun aber
entsteht die Frage: Kam dei Lateiner zu seinem Worte 
durch Umwandelung des griechischen, oder liegt beiden 
Wörtern eine gleichartige Abstraction der Merkmale 
des Grünens und Blühens zum Grunde, sodass immer
hin eine Verwandtschaft Beider zugestanden wrerder 
muss, aber eine innere? So ergibt sich allerdings eine 
Verwandtschaft unter Ceres, y.^ör, Hirse, Gerste. Wie 
o-anz anders erscheint dagegen die Combination von 
nunc demum und vvv by gövov? Die Worte, die der 
Verf. hier behandelt, sind Ceres, Venus. Apollo, Li- 
bitina, Aventinus, Velites, ar end, ardelio , vindicare, 
acredula, imber, oma&w, aßtkttQOQ, dor^y.ita. av&lvTyg, 
vates. 9) Grundzüge der Lehre von den Modis und
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von den Conjunctionen. Der Verf. empfiehlt diese, wie 
er sagt, paradoxen Ansichten der besondern Berück
sichtigung. Der Inhalt derselben ist folgender: Die 
Modi, welche die möglichen Verhältnisse des Verbums 
nach den Kategorien der Modalität ausdrücken, sind 
drei: Indicativ für die Wirklichkeit, Optativ für die 
Möglichkeit, Imperativ für die Nothwendigkeit, mit wel
chem der Conjunctiv zusammenfällt, da er auch ein 
Sollen und Müssen bedeutet. Was die Modi auszu
drücken nicht erreichen, gewähren die Conjunctionen, 
welche Partikeln des Verbums sind und zur Ergänzung 
der Modusbezeichnung dienen. Sie sind zweifacher 
Art: bestimmende und zugleich verknüpfende. Jene, 
entsprechend den Kategorien der Qualität, dienen der 
Bejahung, der Verneinung, der Frage; diese ordnen 
sich in drei Paare: Verbindung, {que, xal} und Tren
nung (re, g), Zugeständnis» (quidem, pw) und Wider
spruch (autem, öl), Grund (enim, y«p) und Folge (igi- 
tur, Da aber die syntaktische Verbindung der 
Sätze zu einem Ganzen das Ziel einei gebildeten Sprache 
ist, so gestalten sich syntaktische Conjunctionen der 
Bestimmung (bei der Verneinung ne, gg, bei der Frage 
a3, si) und der Verbindung (quum, quam, quamquam, 
tarnen, quia, ut). Einige noch übrig bleibende Con- 
juncüonen, wie quoque und ye werden elliptische Con
junctionen genannt, weil sie die Unterdrückung eines 
antithetischen Satzes andeuten. Hoc et alii sciunt et 
ego = hoc ego quoque scio. Der Verf. erklärt diese 
Theorie „für ganz neu, für sehreinfach und für höchst 
wichtig“. Was die Neuheit anlangt, wünscht Bec. in 
dieser Bezeichnung das Wörtchen „ganz“ getilgt. Auch 
Bernhardi erklärte die Conjunction für einen Redetheil, 
welcher sich auf ein Sein bezieht, nannte sie die Par
tikel des Verbum, die Präposition des Sems oder des 
Satzes, beschränkte deren Ausdruck auf das Verhält
nis» zwischen der Existenz zweier Sätze. Neu ist, 
wenn der Verf., absehend von der Bedeutung des Na
mens, die Conjunctionen als ModalitätsWörter, welche 
auch in dem einfachen Satze ihre Stelle finden, be
trachtet. Sie sollen da die Modalität, gleich den Mo
dis, bezeichnen. Wenn dies nun ihre uispiüngliche 
Function ausmacht, sie also dem Ausdruck des asser
torischen, problematischen und apodiktischen Urtheils 
dienen, wie gelangen sie dazu, die Qualität des Urtheils 
in der Bejahung und Verneinung zu bezeichnen ? Die 
Sätze quum hoc sit und quum hoc non sit . sind der 
Modalität nach ganz gleich. Wie kann da ein zweites 
Modalitätswort, was dem Verf. die Conjunction non ist, 
einzutreten, um die Qualität anzuzeigen? Die Moda
lität wird durch die Verneinung nicht verändert. Mithin 
Wäre die aufgestellte Benennung Qualitätsconjunction eine 
Contradictio in adiecto. Der Schluss aber: die Conjunction 
ist die Partikel des Verbum, es gehört nun die Nega
tion (non) zum Verbum, mithin ist die Negationsparti
kel eine Conjunction, ist darum nicht richtig, weil das

Verbum äusser der Conjunction auch sein Adverbium 
hat. Sonach möchten die Bejahungs- und Verneinungs
partikeln ihre alte Stelle mit Recht behaupten. Einer 
besondern Erörterung bedarf es, inwiefern der logi
schen Limitation das grammatische Verhältnis» der 
/rage substituirt werden könne. Abgesehen von der 
ersten Klasse der sobenannten Bestimmungsconjunctio- 
nen, hat die Eintheilung der Verknüpfungsconjunctionen 
in parataktische und syntaktische keinen Widerspruch 
zu erwarten, sowie sich die Eintheilung dem Inhalte 
nach (Verbindung, copulativae, und Trennung, dis- 
iunctwae, comparatwae, Zugeständniss , concessivae, 
und Widerspruch, adversativae, Grund, causales, und 
Folge, consecutivae, finales) durch Einfachheit empfiehlt. 
Wir vermissen aber vor Allem das Princip dieser Ein
theilung, ohne welches sie selbst nicht bestehen kann, 
durchschauen den zureichenden Grund nicht, mit wel
chem die Conditionalsätze, die sich doch in gleicher 
Weise wie die Concessivsätze auf ein mögliches Dasein 
beziehen, unter die Rubrik der Frage gestellt worden 
sind, finden die conjunctiones temporales, locales, sowie, 
was’auf die Würdigung der Negation zurückführt, die 
excluswas ausgeschlossen. - In Hinsicht der von dem 
Verf. festgestellten elliptischen Conjunctionen befrem
det, warum nicht auch die Bejahungspartikel vu.i, ja, 
dazugestellt worden ist, da sich dadurch erklären 
würde, warum eine Sprache, wie die lateinische, der
selben ermangeln könne. Diese Punkte wünschen wir 
vom Verf. erwogen und erledigt zu sehen; vielleicht 
erhält dann seine Anordnung einige Veränderung. — 
10) Miscellen. Sie enthalten Erklärungen und Ver
besserungen von Stellen der Alten. In Aeschyl. Pro- 
meth. 315 schlägt der Verf. zu lesen vor: üots goi tov 
vvv o/jov na^ovza poxttwv natdiav iivai öoxuv statt ror 
vvv %6lov n. Dadurch wird aber dem Ausdruck
die poetische Farbe entnommen, während die aus den 
auferlegten Arbeiten hervorgehende Erbitterung hier an 
rechter Stelle bezeichnet wird. — Der bei Sophocl. 
Antig. 1144 aufgeworfenen Frage, ob nicht & nvq 
nvtövrwv /.oguf uavQcov, vvyjwv q&typaTur tmoxoni die 
Genitive unabhängig von „als absolut von der 
Zeit gesagt sein könnten (Bacchus, der du beim Sternen
licht deine Reigen führst und bei Nacht die Hymnen 
singen lässt), möchte die Frage entgegenzustellen sein, 
ob wol je ein Hörer die getrennten Worte nvtovTüW 
&awm nicht mit dem sonst kahlen Xoea^ verbunden 
hätte. - Bei Catullus 33 (55), 9, wo man Awllite, 
Has vel te. Ah vel le in den Ausgaben findet, vermu- 
thet ('er Verf. eine contrahirte Form und schreibt Aul- 
listis, sic ipse flagitabam, Camerium mihi, pessimae 
puellae. Die Wörter auceps statt aviceps, sultis statt 
sivultis geben keine hinreichende Analogie für Catull’s 
Anwendung einer Contraction. Auch ist jedes Verbum 
in dieser lebendigen Rede nur hinderlich. Ah, was 
Lachmann aufnahm, bleibt eine unstatthafte Aushülfe
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durch Seufzer, Beachten wir den Gegensatz im Vor
hergehenden roltu sereno, so ist einzig richtig, was 
auch Handschriften geben: Al vel te sic flagilabam.— 
In Terent. Heaut. 2, 1, 15 meint der Verf., in mea est 
potens, procax, magnifica, sei das erste Wort in impo
tens zu ändern, eine Vermuthung, die nicht neu ist? 
und bestätigt werden könnte durch Pomponius bei Pri- 
scian 6, p. 73g (288 Kr.) bl anda, fallax, impotens, su- 
perba, discordis; dennoch ist polens richtig. Was in 
würdigerm Sinne bei Horatius matrona potens, bei Sta
tius Silv. 1, 2, 17 domina potens, das kann auch von 
der anmasslich gebietenden, vornehmthuenden Gelieb
ten gesagt werden. Sueton. Octav. 69 dimissam Scri- 
boniam, quia liberius doluisset nimiam potentiam pellicis. 
Bei CatullusS, 9 hat impotens eine ganz andere Bedeu
tung: du in Liebe Verlorener, du Machtloser. Mit 
dem Verbum impotens zu verbinden, gibt einen matten 
Gedanken. Eine Verzeichnung der einzelnen zum Theil 
feinsinnigen Bemerkungen und Vorschläge würde der 
Lectüre des Buchs, zu welcher wir mit voller Überzeugung 
vom Werthe desselben auffodern, nur vorgreifen.

F. Hand.

Theologie.
Über das Leben und die Lehre des Ulfila. Bruchstücke 

eines ungedruckten Werkes aus dem Ende des 
4. Jahrhunderts, im Namen der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde herausgegeben und erläu
tert von Georg Waitz. Hannover, . Hahn. 1840. 
Gr. 4. 1 Thlr.

Ein glücklicher Fund, in glückliche Hände gefallen, 
hat ganz unerwartet unsere Kunde von dem Ulfila um 
ein Wesentliches bereichert. Als nämlich Hr. W. un
längst die handschriftlichen Schätze der königlichen 
Bibliothek in Paris, behufs der Monumenta Germaniae 
hist. durchsuchte, wurde er von seinem Freunde und 
Landsmanne, dem leider ein frühes Opfer seines wissen
schaftlichen Eifers für das canonische Recht gewordenen 
Dr. Knust, auf eine Handschrift aufmerksam gemacht, 
in welcher, am Rande der Acten des Concils von 
Aquileja vom J. 381, in undeutlicher Schrift mehrmals 
das Wort Gothi sich erkennen liess. Das Lesen die- 
Ser in Cursiv geschriebenen Randschrift war mit gros
ser Schwierigkeit verbunden, da dieselbe nicht blos 
durch ungeschicktes Beschneiden des Buchbinders ge
litten hatte, sondern auch an vielen Stellen absichtlich 
aus- oder abgekratzt war, w’ährend der innere Text 
unversehrt geblieben ist. Hr. W. liess sich durch 
diese Schwierigkeiten nicht abschrecken, und wiewol 
es ihm nicht ge ang, <ien Anfang zu entziffern, so über
zeugte er sich doch, dass diese Randschrift Bemerkun

gen eines Arianers über die: gesta episcoporum Aqui
leja adverswn hereticos Arrianos, überschriebenen Ver
handlungen des Concils enthalte. Hr. W. hoffte, dass 
sich der mühsamen Arbeit einer Herausgabe des Gan
zen sein Freund Knust, nach seiner Rückkehr aus 
Spanien, unterziehen würde; eine Hoffnung, die nun 
vereitelt ist. Der innere Text, die eigentlichen Ver
handlungen des Concils zu Aquileja enthaltend, bietet 
Gelegenheit zur Berichtigung des bisher gedruckten 
Textes, doch scheint, nach der Äusserung des Hrn. W. 
S. 41: dass die Acten selbst im M esentlichen ganz 
dem gedruckten Texte entsprechen, aus dieser Hand
schrift eine eigentliche Vervollständigung der bis jetzt 
nur unvollständig vorliegenden Acten dieses Concils 
nicht zu erwarten (s. Mansi III, p. 602, n. 2 u. p. 620). 
Eine berichtigende Lesart bietet gleich die erste ent
zifferte Zeile, nach welcher statt discoi diae eruditionis 
(Mansi p. 601) discordantis eruditionis gelesen wer
den muss.

In der vorliegenden Schrift hat Hr. W. nach eini
gen die Beschaffenheit des Ganzen erläuternden Aus
zügen den Text der Randschrift, so weit derselbe ge
schichtliche Andeutungen über Ulfila und die Gothen 
enthält, mitgetheilt, nebst einem Facsimile. Darauf 
folgt die Erläuterung, welche vorerst handelt vom 
Verfasser (S. 24 — 33).

Was zunächst den Text betrifft, so hat der Her
ausgeber denselben eben so geschickt als glücklich ent
ziffert. Nur über wenige Stellen sieht sich Ref. zu 
einigen Bemerkungen veranlasst. S. 8 findet sich fol
gender Satz: et reliqua; quae si quis uult legere se- 
quentium (?), que abrupte et stufte prosecuti sunt, legat 
intus (?) in plenario et in hoc ipso corpore, el inreniet, 
quod rectum est sanctum Palladium prosecutum 
f '[uisse] .. .t. Hi ideo paria de filio exigebant, quae 
audire aestimantes etiam (?) et de spirilu sancto similia 
[ijnlerrogarent. Quod quidem nefas est cogitare tres 
pa ... aequalitates sine initio, tres sempiternos, id est 
tres ingenitos, tres sine origine, sicuti ipse eorum (?) 
libellus nerfidie testatur. Dass dieser Text nicht ganz richtig fein könne, fühlte Hr. W. selbst, wie die bei
gesetzten Fragezeichen und die untergesetzten Bemer
kungen bezeugen, deren erste lautet: „Die Stelle ist 
ziemlich schwierige doch glaube ich richtig gelesen zu 
haben.44 Zunächst ist, worauf schon das Fragezeichen 
hinweist, das sequentium unerträglich. Man lese lo- 
quentium. Die Buchstaben lo durften, nach der vor
liegenden Schriftprobe, nur wenig verwischt sein, um 
sofort als se gelesen zu werden. Dagegen nirumt Ref. 
an dem Satze legat intus in plenario et in hoc ipso 
corpore keinen Anstoss. Er ist tautologisch und das 
intus verweist auf den Text der Verhandlungen von 
Aquileja, dem die Randbemerkungen äusserlich beige
fügt sind. Dagegen erscheint dem Ref. in den Sätzen 
et inveniet, quod rectum est sanctum Palladium prose-
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cutum fuisse.. .t- Hi ideo paria etc. die Satzabthei- 
lung verfehlt. Der Punkt muss offenbar nach fuisse 
gesetzt werden. Dann gehören die unleserlichen Buch
staben und das noch leserliche t als Anfangsworte zum 
nächsten Satze. Ref. vermuthet, dass dies verwischte 
Wort sicut zu lesen ist. Sicut hi ideo paria de fdio 
exigebant, quae audire aestimantes etiam, et de spiritu 
sancto similia interrogarent. Schon der Wechsel des 
Modus, exigebant, interrogarent} zeigt, dass der Ge
danke des Schreibenden von der Wirklichkeit zur Mög
lichkeit fortschreitet, und dürfte derselbe kein anderer 
sein, als: Gleichwie diese nun in Absicht auf den Sohn 
den Glauben an die Wesensgleichheit mit dem Vater 
verlangten, und darauf dies zu vernehmen auch ein 
besonderes Gewicht legten: so müssten sie folgerecht 
auch in Absicht auf den heil. Geist ähnliche Fragen 
stellen, so dass sie drei gleiche, ungeschaffene, 
u. s. w. Wesen erhielten. Ein Folgesatz, der den 
Arianern dem Tritheismus gleichkam. Auf dem Concil 
zu Aquileja ist aber die Lehre vom heil. Geiste, die da
mals überhaupt noch nicht kirchlich bestimmt war, 
nicht zur Sprache gekommen. Zu den Worten: tres 
pa.. aequalitates bemerkt Hr. W.: Ich habe pa.i zu 
lesen geglaubt, vielleicht pati? — pares schienen die 
Züge nicht zu erlauben.“ Doch muss nothwendig pares 
gelesen werden. Vgl. die Acten des Concils von Aqui
leja bei Mansi III, p. 617: filium patri parem et ae- 
qualem probari. Es ist damit das bpooivtov gemeint 
(vgl. in unserer Schrift S. 18). In den Worten sicuti 
ipse eorum libellus perftdiae testatur findet Ref. nichts 
Anstössiges; es beziehen sich dieselben eben auf die 
Acten des Concils von Aquileja. S. 15 vgl. S. 20 u. 
31 liest Hr. W. jene Stelle der Handschrift, welche 
auch zu S. 29 in einem Facsimile beigegeben ist: VI- 
fila cum grandi populo confessorum de varbarico pul- 
sus in solo romanu athuc beate memorie constantio 
principe honorifice est susceptus und meint, athuc stehe 
für a thunc. Ref. dagegen glaubt, dass athuc aufzulö
sen sei in adhuc. So findet sich auch einmal noch 
S. 22 und 31 athibendi in der Handschrift.

Über den Verfasser dieser am Rande der Verhand
lungen des Concils von Aquileja aufgezeichneten Be
merkungen ist Hr. WL folgender Ansicht. Ein nicht 
weiter bekannter arianischer Bischof, Maximinus, der
selbe. dessen Name in der Schrift oft genannt werde, 
habe die Reden der auf dem Concil zu Aquileja ver
sammelten Bischöfe mit seinen Bemerkungen begleitet, 
jedoch einmal eine längere, ihm fremde Abhandlung 
eingeschaltet. Dieser Maximin habe den Begebenhei
ten, die er besprach, gleichzeitig gelebt, und seine Be
merkungen bald nach dem Jahre 388 aufgezeichnet. 
Die wahrscheinliche Heimath des Maximin sei in Illy
rien zu suchen, und die pariser Handschrift das Auto- 

graphon des Maximin selbst. Diese Sätze hat Hr. W. 
mit viel Aufwand von Scharfsinn und Gelehrsamkeit 
durchzuführen gesucht. Indess muss Ref. bekennen, 
dass ihm das Vorgebrachte nicht hinreichend erschie
nen ist, um den ersten Satz zu beweisen.

In der Randschrift kommt öfter der Ausdruck vor: 
Maximinus episcopus disserens oder interpretans dicit. 
Daraus folgert Hr. W., Maximin’s Bemerkungen seien 
ohne weitere Bezeichnung einer fremden Quelle hin
zugefügt, Maximin spreche als Verf., nicht als ein Drit
ter, der seine Worte referire; der obige Ausdruck sei 
den Acten des aquilejer Concils nachgebildet. Allein 
es ist doch auffallend und gegen allen Brauch, dass 
ein Verfasser in einem Falle wie der vorliegende im
mer von sich in der dritten Person unter der Nennung 
seines Namens spricht, und was die angeblich unter
lassene Bezeichnung der Quelle betrifft, so ist das 
Wort unterlassene hier fälschlich für fehlende gesetzt; 
denn Hr. W. hat ganz ausser Acht gelassen, dass uns 
der Anfang der Randschrift fehlt, oder unentziffert ge
blieben ist, weil nach S. 7 auf diesen scheinbar nicht 
wichtigen Abschnitt keine besondere Mühe verwendet 
wurde. Gerade aber dieser Anfang war der Ort, wo 
sich der Verf. der Randschrift, wenn er es anders 
thun wollte, über seine Quelle erklären musste. Wei
ter versteht Ref. nicht, was Hr. W. sich darunter 
denkt: der Ausdruck sei den Acten des aquilejerCon
cils nachgebildet. Denn in diesen Acten ist es ja im
mer eine dritte Person, der Actuar, exceptor genannt, 
welcher die Aussagen des Redenden wiedergibt. Es 
würde also diese Analogie gegen Hrn. W. beweisen, 
dass der Schreibende eine vom Maximin verschiedene 
Person gewesen sein müsse. Dieser Einwand liesse 
sich nur durch die Annahme beseitigen, dass Maxiniin an 
den Verhandlungen von Aquileja selbst Theil genommen 
und dort eine Art von Protokoll entweder selbst geführt, 
oder durch einen Andern für sich habe führen lassen, 
eine Annahme, zu welcher sich Hr. W. mit Recht nicht 
hinzuneigen scheint. Endlich räumt er ja selbst ein, 
dass der Verf. der Randschrift eine längere, ihm 
fremde Abhandlung, ohne weiteres eingeschaltet habe, 
was, wenn Maximin selbst der Verf. der Randbemer
kungen ist, doch höchst auffallend erscheint. Gesetzt 
aber, der Verf. wäre wirklich in der Weise zu Werke 
gegangen, wie Hr. W. will, so kann sich Ref. aus dem 
Vorliegenden durchaus kein klares Bild von diesem 
Verfahren und dem Zwecke dabei verschaffen. Die 
Sache scheint dem Ref. vie^ natürlicher, und hätte 
Hr. W. einige in den Acten des Concils enthaltene 
Andeutungen, die von ihm zum Theil richtig bemerkt 
sind (S. 24, Anmerk. 1) nur weiter verfolgt: so würde 
er sicher zu einem einfachem und darum wahrschein
lichem Ergebnisse gelangt sein.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redactelir: Dr. F. Hand in Jena. Druck und 'Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 17.)
Zur Beilegung kirchlicher Streitigkeiten, hauptsäch
lich wol zur Beseitigung der letzten Überbleibsel des 
Arianismus im römischen Abendlande, hatte der Be
herrscher dieser Lande, der Kaiser Gratian ein all
gemeines Concil für das Jahr 381 nach Aquileja ein
berufen. Es stellten sich jedoch nur 32 abendländische 
Bischöfe ein, unter welchen Ambrosius von Mailand 
hervorragte; ausserdem zwei arianische Bischöfe Palla- 
dius und Secundianus. Die 32 zuerst genannten schrit
ten nun alsbald zu einer Vernehmung der beiden letztem, 
während diese die Giltigkeit der Verhandlungen, so 
lange die ihnen gleichgesinnten morgenländischen Bi
schöfe , deren Einberufung ihnen der Kaiser Gratian 
zugesagt (Imperator noster Gratianus iussit orientales 
venire), nicht eingetroffen seien, in Abrede stellten. 
Die Gegner liessen sich jedoch durch diesen Wider
spruch nicht irre machen, sie drangen auf Aner
kennung der Beschlüsse von Nikäa und auf Verdam
mung des Arius. Palladius und Secundian suchten 
sich hinter ausweichenden Antworten zu verstecken, 
verweigerten auch wol jede weitere Antwort , weil sie 
die Gültigkeit des Verfahrens nicht anerkennen wollten, 
wobei sie sich namentlich wiederholt auch darüber be
schwerten (Mansi III, p. 609. 614), dass die Protokolle 
nicht richtig geführt würden, indem nur die Aussprüche 
der katholischen Partei, nicht aber die ihrigen voll
ständig in dieselben aufgenommen würden. Das Con
cil entschied, wie nicht anders zu erwarten war, gegen 
Palladius und Secundianus, verdammte Beide zugleich 
mit einem dem Palladius anhangenden Presbyter Namens 
Attalus (Mansi III, p. 617) und richtete ein Schreiben an 
Gratian, welches vorzugsweise dahin abzielt, diesen 
für die Bestätigung der Beschlüsse von Aquileja zu ge
winnen und die Entscheidung über den Palladius und 
Secundian, denn nur diese zwei häretischen Bischöfe 
hätten sich eingefunden, nicht von den Beschlüssen 
eines allemeir.en Concils abhängig zu machen. Super 
omnibus igitur pietas vestra consulere dignetur, ne ob- 
temperantes vestrae tranquillitatis statutis frustra con- 
venisse. videamur (Mansi a. a. O.). Da die Aussagen 
der beiden arianischea Bischöfe in die Acten des Con
cils nur in sehr verkürzter und verstümmelter Gestalt 
aufgenommen worden, so lag es im Interesse der bei-, 

den verdammten Bischöfe, sowie im Interesse der aria- 
nischen Partei, diese Lücke oder Entstellung, sobald 
die Acten zur öffentlichen Kunde gelangt waren, aus
zugleichen, oder, wie es in der Randschrift (S. 22) selbst 
heisst: haec paucis testimoniis in destructtonem vestrae 
adserere professionis. Es kam darauf an, statt der 
verstümmelten Vertheidigung der Arianer wie sie m 
den Acten enthalten war, ausführlich und zusammen
hängend Dasjenige zu entwickeln, was ein Arianer zur 
Vertheidigung seiner Sache, den Anklagen und Ein
würfen seiner Gegner entgegenzusetzen hatte. Diesem 
Geschäfte konnte sich im vorliegenden Falle einer der 
zu Aquileja verdammten Arianer unterziehen, es konnte 
aber eben so gut von einem andern Anhänger dieser 
Partei geschehen. Der Bischof Maximin, der sich die
sem Geschäft unterzog, war auf dem Concil zu Aqui
leja nicht anwesend gewesen. Die Synodalschreiben, 
welche von diesem Concil erlassen worden, sprechen 
dies wiederholt und deutlich aus. So das Schreiben an 
die gallischen Bischöfe (Mansi III, p- 615) : Quam ne- 
cessarius autem conventus hie fuerit, rebus ipsis pa- 
tescet, quando adversarii et inimici Dei, Arianae sectae 
kaeresis defensores, Palladius ac Secundianus, duo 
tantum qui ausi sunt ad concilium conyenire, 
debitam praesentes excepere sententiam. super impietate 
convicti. So ist also jener Fall, welcher, wenn Maxi- 
min selbst am Concil Theil genommen hatte, möglich 
wäre, ausgeschlossen, und es ist nicht abzusehen wie 
und warum, aus Nachbildung der Formen der Acten 
des Concils, Maximin von sich selbst in der dritten 
Person: Maxitninus episcop. disserens dielt, gesprochen 
haben sollte. ,

Maximin legte nun seiner Schritt die Acten des 
Concils von Aquileja zum Grunde, folgte ihnen Schritt 
vor Schritt, wies auf diese Acten als für sich beste
hend aber zugleich als falsa acta, als ein libellus per- 
fidiae,*^ bestritt und widerlegte die Behauptungen 
der katholischen Gegner, rechtfertigt und, worauf es be
sonders ankam, führt die Sätze der Arianer vorzüglich 
des Palladius meist so, wie solche in den Acten sich 
fanden, weiter aus, Alles in der Absicht, die Verdam- 
mUn°- dieser Leute als falsch und ungerecht, die Sache 
der Arianer dagegen als die des Rechtes und der Wahr
heit nachzuweisen. So ist z. B. nach S. 8 unserer 
Schrift in den Randbemerkungen eine längere Ausein
andersetzung darüber gegeben, dass vor Arius schon 
Cyprian die Einheit des göttlichen Wesens gelehrt habe ; 
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ein ander Mal (S. 9) bezieht sich der Verf. auf Theog- 
nius, Eusebius u. A. Ob nun Maximin diese Schrift 
in der Gestalt eines Commentars oder in der Gestalt 
von Randbemerkungen oder irgend sonstwie den Acten 
des Concils hinzugefügt habe, darüber zu entscheiden 
fehlt es uns bis jetzt an allen Anhaltspunkten. Ebenso 
ist es nicht möglich, das Jahr der Abfassung dieser 
Schrift genau zu bestimmen ; nahe aber liegt es, wie 
schon der Zweck der Schrift an die Hand gibt, die 
Abfassung mit dem Concil von Aquileja in möglichst 
engen Zusammenhang der Zeit nach zu bringen.

Da nun nach dem bisher Erörterten in unserer 
Randschrift, dadurch, dass von Maximin immer in der 
dritten Person die Rede ist, auf eine von dem Verfasser 
der Handschrift benutzte Quelle , welche eine Schrift 
des Maximin war, hingewiesen wird: so kann es 
kaum einem Zweifel unterliegen, dass diese Randbemer
kungen nur einen Auszug enthalten, den sich irgend 
ein Arianer aus der Schrift des Maximin gemacht hat, 
wobei es nicht weiter befremden kann, wenn die An
sicht des Maximin in ähnlicher Weise mit den Worten 
Maximinus ep. disserens dixit eingeleitet wird, wie dies 
in den Acten selbst bei Mittheilung der einzelnen Ab
stimmungen geschieht.

Ganz besonders erachteten sich die Arianer da
durch verletzt, dass zwei Bischöfe ihrer Partei auf 
einem Concil, wie das zu Aquileja, an welchem nur 
so Wenige Theil genommen hatten, verdammt worden 
waren, da ihnen doch der Kaiser die Zusage ertheilt 
hatte, dass ihre Angelegenheit Gegenstand der Be- 
rathung eines allgemeinen Concils werden solle. Die 
Arianer meinten dabei in so gutem, klaren Rechte zu 
sein, dass selbst Nichtchristen, wenn sie ihre Lehre 
nach der Bibel untersuchten, für den Arianismus ent
scheiden müssten : Aput senatum ipsius urbis fidem con- 
tinuis triginta vel quadraginta diebus secundum scribtu- 
rarum omnium auctoritatem conscriptis tractatibus pro- 
fiteamur, etiam ipsos tractatus nostros auditoribus obla- 
turi — quod si id placuerit, Inter cristianos etiam gen- 
tilitatis cultores sed et veteris legis studiosi (d. h. Ju
den) audientiae sint athibendi. — Sic enim fiet3 ut per 
plenum examens respirante, quae inlerim adversa im~ 
pugnatione a vobis opprimitur, veritate etiam qui nunc 
exteri esse videntur, fiant domeslici Del (S. 22 f.).

Die zu Aquileja verurtheilten zwei Bischöfe Palla- 
dius und Secundian waren in einer Gegend zu Hause, 
in welcher der Arianismus besonders tiefe Wurzeln 
geschlagen hatte, nämlich aus den Donaugegenden Da- 
ciens (Epist. Cone. Aquil. ad Gratianum. Mansi III, 
p. 621. Quantum ad partes spectat occidentis 3 duo 
tantum reperti sunt} qui auderent profanis et impiis 
vocibus obeiare eoncilio, iuxta angulum llipensis 
Daciae turbare consueti. Vgl. p, 623. Equidem 
per occidentales partes duobus in angulis tantum hoc est 
in latere Daciae llipensis ac Mosiae fidei ob- 

strepi videbatur. Quibus tarnen nunc post concilii sen- 
tentiam vestrae favore clementiae opinamur illico con- 
sulendum). Daher musste der Spruch des Concils von 
Aquileja vor allen die arianischen Bischöfe Daciens 
undMösiens verletzen. Hier aber, wo die arianischen 
Westgothen sich niedergelassen hatten, war die Stel
lung des Bischofs Ulfila besonders einflussreich und 
unabhängig. So finden wir denn auch bald diesen 
Bischof an der Spitze einer Partei, welche sich gegen 
die Beschlüsse von Aquileja und ebenso gegen die 
gleichzeitigen des Concils von Constantinopel beschwe
rend erhebt. Ulfila , Palladius , Auxentius und andere 
Betheiligte (ceteri consortes) begaben sich an den kai
serlichen Hof nach Constantinopel, wo ihnen Theodo
sius das Versprechen ertheilte, dass ihre Angelegenheit 
Gegenstand eines allgemeinen Concils werden sollte. 
Die Niederlage, welche Valens 378 im Kampfe mit den 
Gothen erlitten hatte , mochte den Kaiser Theodosius 
wol bestimmen , die Bischöfe der von den arianischen 
Gothen bewohnten Gegenden durch Versprechungen 
hinzuhalten und so eine neue Erhebung der Gothen 
abzu wehren. (Wie gross bei den Gothen der Einfluss 
der Bischöfe in Kriegssachen war, erhellt aus Salvian, 
De gubern. dei 7. ed. Bremae p. 140. Vgl. Grimm, 
Deutsche Mythologie, S. 59 f.) Aber es war mit diesen 
Versprechungen nicht ehrlich gemeint. Im J. 386 er
schienen kaiserliche Gesetze, welche weitere Verhand
lungen dieser Religionsangelegenheiten auf einem Con
cil streng untersagten und folglich die Bestimmungen 
der Synoden von Aquileja und Constantinopel mittelbar 
bestätigten (S. 23). In demselben J. 388, in welchem 
das letztere Edict erlassen war, und offenbar im Zu
sammenhänge mit demselben, ohne jedoch dass sich 
bestimmen liesse, ob vor oder nach Erlass des Edicts^ 
begab sich Ulfila, in Folge einer kaiserlichen Einladung, 
nach Constantinopel, erkrankte daselbst und starb, 
nachdem er 40 Jahre lang das Amt eines Bischofs un
ter den Gothen verwaltet hatte, auch im Tode noch 
seiner arianischen Überzeugung treu. Sein Tod ver
anlasste seinen Freund und Begleiter, den Bischof 
Auxentius von Dorostorum, zur Abfassung eines Brie
fes, welcher den Glauben, die Verdienste und den Tod 
des Ulfila berichtet, und ganz in die Randbemerkungen 
aufgenommen ist. Dieser Brief eigentlich ist es, wel
cher das geschichtliche Interesse des Hrn. W. in An
spruch nahm und welcher aus der Randschrift ausge
hoben, so weit er lesbar war, mitgetheilt ist. Nach 
dieser Einschaltung gehen die Erörterungen über das 
Concil zu Aquileja weiter fort. Hr. W. nimmt nun an, 
der Bischof Maximin selbst habe diesen ganzen Brief 
aufgenommen, und könne deshalb erst nach 388 ge
schrieben haben. Damals aber mussten die Vorgänge 
zu Aquileja im J- 381 schon zu sehr in den Hinter
grund getreten sein, oder an Bedeutung verloren haben. 
Ref. ist daher der Ansicht, dass jener Brief des Auxenr
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heisst: Grecam el Latinam et Goticatn linguam sine 
internus sione predicavit. Auch beweisen die zahlreichen 
alten Denkmäler Siebenbürgens und der Umgegend, so
wie die Sprache der Walachen die weite Verbreitung 
der lateinischen Sprache nach jener Richtung hin. 
Den Philologen besonders angenehm wird die über
sichtliche Zusammenstellung der eigenthümlichen Schreib
weise in dieser Randschrift sein (S. 30 ff.), deren Al
ter mit Hrn. W. in das Ende des 4. Jahrh. zu setzen 
(S. 29 f.) Ref. um so weniger Anstoss nimmt, als ihm 
die jetzt als gültig angenommenen Bestimmungen in 
der Handschriftenkunde Manches doch zu sehr in eine 
zu junge Zeit herabrücken dürften; worüber jedoch 
Ref. nicht hier, sondern in der bald erscheinenden Fort
setzung seiner Einleitung in das Neue Testament aus
führlicher sich verbreiten wird.

Der noch übrige Theil der anzuzeigenden Schrift 
beschäftigt sich von S. 34-62 mit Ulfila. Der Verf. 
beginnt mit einer Untersuchung über die richtige Schrei- 
bun«’ dieses Namens. Nach Grimm wäre derselbe ei
gentlich Vulfila zu schreiben, in unserer Randschrift 
wird er Ulfila, einmal Hulfila geschrieben. Hr. W. ent
scheidet sich für die Form Ulfila als die den Lateinern 
und Griechen geläufige, wobei Grimm’s Bestimmung 
über die grammatisch richtige Schreibung immer gül
tig bleibt. Uns als Deutschen müsste die Schreibung 
Vulfila oder Wulfila immer den Vorzug verdienen. 
Wenn bei dieser Untersuchung Hr. W. S. 35 sich auch 
auf Cassiodor bezieht, so ist erstens die Bezeichnung 
desselben als eines Gothen nicht richtig, da Cassiodor 
nur zur Zeit der ostgothischen Herrschaft lebte, selbst 
aber römischer Abkunft war. Zweitens findet sich bei 
Cassiodor nicht blos die Form Vulphilas, sondern Hist, 
(rinart. V, 38 auch Ulphilas und bei Isidorus Hisp. im 
Ckronicon 103 die Form Gilfulas neben der sonst bei 
Isidor, z. B. Hist. Goth. 8, üblichen, Gulßlas.

Die in die Randschrift aufgenommene Epistula Auxen- 
tii ^ibt uns über das Leben des Ulfila theils neue Thatsa- 
cheii theils Berichtigungen früher bekannter Angaben an 
die Hand. Zuweilen aber tritt sic auch mit eben diesen äl- 
tern Angaben in schwer zu lösenden Widerspruch. Auf 
alle diese Gegenstände, die zum lheil keines Auszugs 
fahi"’ sind, ist Hr* W* Sl0sser Gründlichkeit und 
Umsicht eingegangen. Geburts- und Todesjahr des Ul
fila lassen sich jetzt bestimmen. Jenes lallt in das 
J 318 dieses 388. Bei seiner Geburt wohnten die 
Gothen, denen er angehört, noch in dem jenseit der 
Donau gelegenen Dacien, Mit seinem 30. Jah"e wurde 
Ulfila zum Bischof der Gothen geweiht, wirkte aber 
für seinen Beruf nicht blos in gothischer, sondern auch 
in lateinischer und griechischer Sprache. Schon da
mals also grosse Sprachmischung in jenen Gegenden, 
pie Weihe des Ulfila zum Bischof fällt in das J. 348, 
also in die Regierung des dem Arianismus zugethanen 
Constantius. Sieben Jahre später, also 355, erging 
Über die christlichen Gothen eine Verfolgung, welche

tius erst von der Hand des Verfassers unserer Rand
schrift hinzugefügt worden ist, wobei die Absicht am 
Tage liegt, zu zeigen , wie die Arianer durch kaiser
liche Versprechungen getäuscht und hingehalten wurden 
und welchen Ausgang ihre Berufungen auf ein allgemeines 
Concil genommen haben. So erledigen sich dann auch die 
Schwierigkeiten, in welche Hr. W. S. 25 durch seine 
Annahme verwickelt worden ist, indem unsere Rand
bemerkungen nach dem einen Theile derselben nicht 
später als im J. 384, nach dem andern Theile, der 
epistula Auxentii aber erst nach 388 geschrieben sein 
konnte; Schwierigkeiten, deren Lösung dem Hrn. W. 
keineswegs gelungen ist. Ja Ref. muss gestehen, dass 
er die ganze Annahme des Hrn. W. nicht recht ver
steht. Maximin soll der Verf. unserer Randschrift und 
zwar der eigenhändige sein. Gleichwol sollen die in 
Absicht auf die Zeit der Abfassung widerstrebenden 
Stellen anderswoher entlehnt, nur seiner Darstellung 
eingeschaltet worden sein.’

Ob die Reise der arianischen Bischöfe aus Mösien 
nach Constantinopcl mit jenem Concil oder richtiger 
Religionsgespräche zusammenhängt, welches im J. 383 
daselbst gehalten wurde, lässt sich aus dem Vorliegen
den nicht ermitteln, wozu äusser den Schwierigkeiten, 
welche die Handschrift an sich darbietet, die von Hrn. 
W. beliebte Anordnung des Stoffes nicht wenig beiträgt. 
Man muss immerfort hin und her, vor und zurück blät-' 
tern, um sich ein ungefähres Bild von der Reihenfolge, 
in welcher die Auszüge in der Handschrift selbst ste
hen, zu verschaffen.

Abgesehen hiervon, bietet der Abschnitt viel Dan- 
kenswerthes. Über die Person des Maximin konnte 
Hr. W. keinen weitern Aufschluss erlangen. Vermu
thungsweise wird derselbe in Mösien gesucht. Wenn 
schon auch Ref. über diesen Maximin keine weitere 
Auskunft geben kann, so scheint ihm doch die Umge
bung, in welcher derselbe erscheint, über diese vennu- 
thete Heimath keinen Zweifel zu lassen. Dass Palla- 
dius zu Ratiara, in der Nähe des heutigen Widdin, 
Auxentius zu Dorostorum, dem heutigen Silistria, Bischof 
gewesen, sagt die Handschrift selbst, dagegen lässt sie 
ohne Auskunft über den Secundian. Dass dieser in 
denselben Gegenden zu Hause war, sagen die früher 
aus den Concilienschreiben beigebrachten, von Hrn. W. 
theils übersehenen, theils (S. 27) nicht gehörig gewür
digten Stellen.

Was S. 27 von der Verbreitung der römischen 
Sprache als Geschäftssprache im ganzen Umfange des 
römischen Reiches gesagt wird, dürfte doch einiger 
Beschränkung bedürfen. Vgl. die dahin zielenden Er
klärungen der Bischöfe auf dem Concil zu Ephesus 
vom J. 4ol bei Mansi IV, S. 1282 f. und von Chalke- 
don ebend. VIIj, s. 36 und .^ß, Dagegen hätte Hr. 
W. eine Stelle aus unserer Randschrift, die S. 13 und 
19 abgedruckt ist, anführen können, wo es von Ulfila
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diese, den Ulfila an ihrer Spitze, zur Auswanderung 
über die Donau nöthigte. Den Flüchtigen wurde vom 
Constantius der Hämus zum Aufenthalt angewiesen. Ein 
Näheres über die Verfolgung der christlichen Ostgothen 
wird jedoch nicht bemerkt, und so bleiben wir gerade 
über diesen Gegenstand in der alten Ungewissheit und 
Verwirrung. Hr. W. geht über diesen Gegenstand die 
altern, sich widersprechenden Angaben durch, ohne 
jedoch zu einem sichern Ergebnisse zu kommen.

Von S. 50 an wird die Frage erörtert, inwiefern 
Ulfila als Erfinder der gothischen Schrift und als Über
setzer der Bibel zu betrachten sei. Doch bietet in Be
zug auf diesen Gegenstand die pariser Handschrift nichts 
Neues dar. Hr. W. entscheidet sich mit Recht gegen 
Wilh. Grimm und Aschbach dahin, dass Ulfila den Go
then, die schon vor ihm mit den heiligen Zügen der 
Runen schrieben, das Alphabet gebracht habe, dessen 
sie sich später bedienten, und insofern der Erfinder 
des gothischen Alphabets heisse. Dagegen gedenkt 
die Handschrift ausdrücklich der schriftstellerischen 
Thätigkeit des Ulfila qui et ipsis tribus Unguis plures 
iractatus et multas inteipretationes — dereliquit (S. 19 f.). 
Aus diesem Umstande, dass Ulfila äusser der gothischen 
Sprache auch der griechischen und lateinischen mächtig 
war und in allen drei Sprachen schrieb, glaubt Hr. W. 
das sogenannte Latinisiren der gothischen Übersetzung 
der Bibel erklären zu können. In einem Anhänge, S. 
59—62, sind die wichtigsten Stellen der Kirchenhisto
riker über Ulfila abgedruckt, nämlich des Philostorg, 
Sokrates, Sozomenus und Theodoret, in einer Anmer
kung auch noch des Cassiodor. Die Vollständigkeit, 
und Bequemlichkeit, auf welche letztere es bei diesen 
Stellen abgesehen ist, würde sehr gewonnen haben, 
wenn auch noch die wenigen andern Angaben bei Isi- 
dorus Hispaf., und in der von Areval (Isidori opp. VIJ 
p. 188 f.) aus einer alten Handschrift herausgegebenen 
Chronologia et series gotkicorum regum hinzugefügt wä
ren. Es hätte dann auch manches frühere Citat weg
bleiben können.

Ist auch das von Hrn. W. in dieser Schrift Dar
gebotene nur ein Bruchstück, so kann die gelehrte Welt 
für diese mühsame und sorgfältige Arbeit sich nur zum 
Danke aufgefodert sehen, wenn schon Ref. in der Be
handlung Manches anders und übersichtlicher geordnet 
gewünscht hätte, und noch weniger das Verlangen un
terdrücken kann, es möge bald die ganze Schrift durch 
Hrn. W. oder einen andern der Sache gewachsenen 
Gelehrten veröffentlicht werden. Nicht nur, dass der 
Kirchengeschichte manche Bereicherung dadurch er
wachsen würde, es dürfte auch dann erst ein sicheres 
Urtheil über das Ganze nicht minder wie über manche 
Einzelheiten erzielt werden können.

Auffallend ist, dass Hr. W. überall Arrius, Arria- 
ner u. s. w. ? statt Arius, Arianer schreibt. Ersteres 
ist zwar die stehende Schreibweise des arianischen 
Verfassers der Randschrift. gleichwol aber sicher 
sprachlich falsch, und dient zum Beweise, wie vyenig 
die Schreibart Ulfila gegen die grammatisch richtigere 
Wiilfila aus dieser Schrift erwiesen werden kann.

Giessen. Dr. Credner.

Poesie.
Waldfräulein, ein Märchen in achtzehn Abenteuern 

von Zedlitz. Stuttgart und Tübingen, Cotta. 1843. 
Gr. 8. 1 Thlr. 25 Ngr.

Der Sänger der Todtenkränze bringt uns dieses Mal 
einen Lebenskranz aus dem lebensgrünen Spessart. 
Dieser Ausbeute fehlt es so wrenig an bunten und üp
pigen Blumen, als jene Todtenopfer der edlen Lorbeern 
und sinnigen Cypressen entbehren.

Nach des Dichters Absicht ist sein letztgewundener 
Kranz vor Allem der Liebe, und zwar jener echten, „wie 
Natur in die Menschenbrust sie legte und Waldeinsam
keit sie pflegte“, gewidmet. Er erachtet für nöthig, 
seine Leserinnen in einem etwas strengen Vorworte 
davor zu w arnen, sein Märchen nach dem „sogenann
ten feinen44 Weltton zu richten, er ermahnt sie, „viel
mehr Tugend und Anstand höher auszudeuten und sich 
beim Lesen seines Gedichts ganz dem reinen Gefühle 
zu überlassen.44

Es ist wol unserer Zeit nicht vorzuwerfen, dass 
Ziererei und Sprödigkeit in ihr wralte; die Romane der 
französischen Schule, die Werke Heine’s. die Erzeug
nisse seiner Jünger, zuletzt sein Atta Troll, gegen den 
sich kaum ein Schrei des Unwillens erhoben, sind 
schlagende Bew eise dafür. Warum also noch ein Vor
wurf, der nur noch Geliert’s Zeit treffen dürfte, nicht 
die unsrige. in welcher Shakspeare kaum noch eine 
für Frauen anstössige Stelle enthalten soll und wir die 
Engländerinnen als Heuchlerinnen schmähen und bela
chen, welche ihn nicht ganz und nicht mit lauter ver
nehmlicher Stimme lesen und vorlesen?

Dem heutigen deutschen Publicum wird täglich 
ohne Rüge unendlich mehr geboten, als Hr. v. Z. ihm 
bietet. Der Bock behält, wie er in seinem Vorworte 
wünscht, seinen einsilbigen, ehrlichen Namen — man 
nennt ihn nicht den „Gatten der Ziege44, obschon ein 
Dichter, dem man nicht Scheinheiligkeit und blöde 
Sittsamkeit vorwerfen darf, Horaz, ihn auf diese Weise 
umschreibt und sogar die Schafe „die Gemahlinnen 
des riechenden Gatten44 nennt, wobei die jetzt so all
gemein gewünschte lyrische Derbheit und Unmittelbar
keit des Ausdrucks nichts einbüsst: „Uxores olentis 
mariti“ (Od. XVII, Lib. I). Dieses zur Entschuldigung 
Denen, die sich der von unserm Dichter erwähnten 
Umschreibung bedienen sollten. . „Sie sind gewarnt, 
und sollen dem Liede, das die echte Liebe singt, 
ferne bleiben, indem sie nur nach aussen Maas und 
Elle haben, und das Trübe rein und trüb das Reine 
nennen.44

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Poesie.
Waldfräulein, ein Märchen in achtzehn Abenteuern 

von Zedlitz.
(Schluss aus Nr. 18.)

Diese echte Liebe — nirgend ward sie bis diesen 
Tag schöner gemalt, als in Paul und Virginia, Romeo 
und Julie und in Egmont’s Klärchen; aber jeder Dich
ter darf und soll sie nochmals schildern, weil er ein 
Dichter ist:

Entschlossen sterben oder glücklich siegen, 
Ist ihr das erste heiligste Gebot;
Sie wähnt vereint noch frei sich in den Ketten, 
Und schaudert nicht bei Todten sich zu betten.

(J. W. v. Schlegel.)

Allerdings erscheint sie in jenen unvergleichlichen 
Schöpfungen nur eigener Eingebung gehorchend, unbe
sorgt um Menschenurtheil, falscher Scham fremd; aber 
auch nicht nur mit Heldenmuth gerüstet, sondern zu
gleich von der zarten Wurde Psyche’s und Undinens 
nicht entkleidet.

Es ist ein holdes Geheimniss der Wünsche unse
rer ersten Liebe, dass wir eigentlich fast fürchten, was 
wir begehren; ein eben so zartes Mysterium ist das 
Sträuben unserer Freiheit gegen die unbegrenzte Ge
walt der Liebe, gegen den unbeschränkten Selbstver
lust : der Kampf des Anteros mit dem Eros. Wir können 
unmöglich die edle wahre Weiblichkeit in einer unmit
telbaren, gänzlichen Hingebung finden, die des Mannes 
Sieg schon bei der ersten Begegnung entscheidet, wo
bei höchstens Worte gewechselt werden, wie „o du“, 
oder „lass mich“; einer Begegnung, die eigentlich nicht 
den Namen einer Schäferstunde verdient. Vielleicht 
hat die Natur selbst nur bei wenig Wesen eine so 
schnelle Hingebung gewollt; wenigstens beginnen die 
Tauben der Cythere ihre Minne mit Kampf und Streit.

Die naivste Liebesscene ist wol in der dem Theo- 
krit zugeschriebenen Idylle der Vertraulichkeiten ent
halten — aber in dieser Scene, worin selbst die Lhe- 
pacten besprochen werden und die man deswegen des 
verrufenen Idealismus nicht beschuldigen wird — wie 
lange schwankt doch der Sieg, wie viel Weigerung, 
Neckerei und sogar Hohn geht ihm voraus! Wenn 
wir zu Shakspeare zurückkehren, vernehmen wir nicht 
aus Juliens Munde die Besorgniss: „ihre schnelle Ge
genliebe könne sie doch in des Geliebten Augen her- 
absetzen/4 — Soll dieses nicht die wahre Sprache der

Natur sein, soll Shakspeare dem falschen Welttone 
gehuldigt haben ? Nein! ei wai weit entfernt, echte 
Liebe mit üppiger Lüsternheit zu verwechseln, wie die
ses unserer Meinung nach dem talentvollen gefeierten 
Dichter des Waldfräuleins begegnete, in einem Grade, 
der alle die zarten Blumen kränken muss, womit er 
seine Heldin überstreut.

Die Fabel des Gedichtes ist reine Erfindung des 
Verf.; die Begebenheiten sind willkürlich in den Spes
sart versetzt, aber ihm durchaus nicht angeeignet, wTas 
durch Anknüpfung an irgend eine dei bestehenden Sa
gen hätte geschehen können. So duftig und körperlos 
ein Märchen ist, so verlangt es doch auch irgend 
eine Grundlage, und wäre diese Grundlage auch nur 
eine Wolke Oberon’s oder ein Regenbogen. Wald
fräulein schwebt weder auf dem einen, noch auf dem 
andern; sie ist selbst für ein Märchen zu sehr aus 
der Luft gegriffen.

Der Dichter baut mit wenig Versen ein herkömm
liches Feenschloss in den Wald hin. Die Fee ist eben 
eine Fee, wie der Wald ein Wald, wie der Amtmann 
Amtmann eines Amtes ist. Waldfräulein wird in ge
dachtem Schlosse erzogen, ohne alle Umgebung, ohne 
Gefährten, ohne Gespielen, nicht einmal ein Papagei 
oder ein Hündchen umgeben sie. Dagegen malt der 
Dichter verhältnissmässig fast mit Sorgfalt die Schwan- 
«•erschuft ihrer Mutter, einer Fürstentochter, die sich 
eben mit einem holden Knaben verging, wobei er eine 
ähnliche, noch umständlichere Schilderung von Bürger s 

Pfarrers Tochter von Taubenheim“ vor Augen gehabt 
zu haben scheinen dürfte. Diesem Anklange aus Bür
ger fokt ein anderer, zwar nur im Ausdrucke vorhan
dener, an einenrein-platonischen Sänger, Tiedge’s ,,Uru- 
niai( sechstes Buch.

Wie ein weicher Flötenlaut, 
Wird sich eine That dir nennen 
Welche LiebJ und Stille schufen: 
„Das ist Hehra!“ vyirst du rufen, 
O, dann wirst du sie erkennen 
jAn dem Himmel, den sie baut!“ —

Die Veranlassung des mütterlichen Zustandes wird 
vom Dichter des Waldfräuleins ebenfalls eine That 
«■enannt: „die Lieb’ und Stille schufen.“ — Allerdings 
dürfen und wollen wir hier keine Entlehnung rügen, 
sondern nur eine Schalkhaftigkeit des Zufalles hervor
heben, welcher Realismus und Idealismus recht nahe
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an einander stellen wollte. Waldfräulein und Urania! 
Und doch ist Psyche auch ein Märchen!

Die Fürstentochter, von ihrem strengen Vater ver
stossen, ist in den Spessart geflüchtet, dort hat sie 
Waldfräulein das Leben gegeben und ist selbst gestor
ben; ein Goldschuh seiner unglücklichen Tochter, den 
ein Wolf von der Leiche geraubt, ist dem schnell be
reuenden Vater zurückgebracht worden. Die Fee des 
Spessarts, von der uns durchaus kein deutliches Bild 
gegeben wird, nimmt sich des armen Kindes an. Diese 
ganze Einleitung ist, als verstünde sie sich von selbst, 
mit zu geringem Aufwande von Phantasie behandelt. 
Waldfräulein, die nun einmal Waldfräulein heisst, ob
gleich man kaum weiss, wer sie eigentlich in einer so 
gänzlichen C'de so nennen konnte, wächst in immer 
steigender Schönheit heran; „der Auerhahn balzt, wenn 
er sie sieht“. Der Frühling erweckt in ihrem Busen 
das Bedürfniss der Liebe, sie irrt durch den Wald. 
Einst entschlummert sie in Sehnsuchtsgedanken. Da 
erscheint ihr die Spessart-Fee wiederum und erzählt 
ihr das traurige Geschick ihrer Mutter vielleicht aus
führlicher. und zum Theil auch weniger umständlich, 
als wir es vom Dichter erfuhren; dann schenkt sie ihr 
den andern vom Wolfe nicht geraubten Goldschuh ih
rer Mutter, dieses Kleinod soll sie vor Liebe schützen, 
und zwar vor unerlaubter; denn wicht alle Liebe ist 
schlecht. Jedenfalls muss noch ein Jahr verfliessen, 
bevor die Fee selbst sie dem schönsten Manne trauen 
wird. Auch diese Foderung der Fee ist auf nichts ge
gründet, auf keinen Bann des Schicksals, nicht einmal 
auf einen Eigensinn dieser guten Frau und ist so poe
tisch unerheblich, wie der Aufschub einer Hochzeit, 
wozu die Eltern schon ihre Einwilligung gegeben haben.

Das Jahr ist fast verflossen; Waldfräulein eilt ei
nes schönen Morgens in den Wald, an einer Quelle 
versinkt sie in Nachdenken; da tritt im Jagdgewande 
ein Ritter hervor, hoch und herrlich von Gestalt: sie 
will fliehen — sie bleibt; der Jüngling redet sie an — 
sie schweigt; er windet die Arme um sie — sie schweigt; 
er überschüttet sie mit Küssen — sie lispelt dieses 
Mal: „lass mich“ und sinkt willenlos in des schönen 
Jünglings Schoos, um aus seinem Arm als Weib zu er
stehen. Jetzt erscheint die Fee im Strahlenwagen voll 
Zorn und Verdammung. Waldfräulein entflieht und 
lässt dem Geliebten nur den Goldschuh zurück, den er 
später als Schmerzenspfand an seiner Brust trägt. Das 
Schloss, wo sie erzogen wurde, verschwindet, sic irrt 
in der Wildniss umher und kommt zu der Köhlerin 
Nothburga, die nicht zu ihrem Vortheil an Tiecks Mär
chen s,i)er blonde Eckbert" erinnert, indem sie nur ein 
ganz gewöhnliches altes Weib ist, der ein ganz ge
wöhnlicher Hahn und ein ganz gewöhnlicher Kater 
keine romantische Magie zu geben vermögen. In 
Diensten dieser Nothburga wird Waldfräulein sehr 
hart behandelt, sie will entfliehen, wird eingeholt und 

von der Alten hinters Ohr geschlagen. Da aber Ca- 
prus, Nothburga’s Sohn, ein Köhler, ein Weib be
gehrt, so kommt die Alte auf den Gedanken, das arme 
Kind zu ihrer Schwiegertochter zu erheben, und führt 
sie ihm zu.

Indessen hat Herr Ächter von Mespelbrilnn, so 
nennt sich der Ritter, dem sich Waldfräulein ergab, 
der Geliebten fruchtlos nachgespürt. Er grämt sich 
ab. Seine Mutter will anfangs alles Vorgefallene als 
Teufelstrug erklären. Er besteht darauf, Waldfräulein 
durch die ganze Welt zu suchen. Die Mutter räth 
ihm, ein altes Mütterchen, wohnhaft da, wo sich der 
Rhön und der Spessart die Hand reichen, zu befragen, 
indem dieses Mütterchen eine Sehergabe besitzen 
soll. Er findet die Sibylle; sie verkündet ihm, er 
müsse nach Köln ziehen, um ihre dort lebenden Schwe
stern , ebenfalls Weissagerinnen, zu befragen. Wenn 
er unterwegs keine Untreue an Waldfräulein begehe, 
werde er in Köln seiner Geliebten Aufenthalt erfahren. 
Herr Ächter zieht gegen Köln. Die Nixen des Rheins 
versuchen ihn mit süssen Liedern, er widersteht, das 
Schiff scheitert. Ächter gelangt in das unterirdische 
Haus der Nixen, wo Schönheit und Verführung Alles 
aufbieten, um seine Treue wankend zu machen, bis er 
das Kreuz schlägt und mit seinem Schiffe wieder auf- 
taucht, denn es war nur ein scheinbarer Schiffbruch.

Die zweite Versuchung ist die Begegnung der Lo
relei. Hier ist Ächter ungefähr in der Lage des Odys
seus. Nur dass der treffliche Dulder sich vorsichtiger
weise an den Mastbaum binden lässt, während Hrn. 
Ächter nur verwehrt wird, an das Vordertheil des 
Schiffes zu tieten. Demungeachtet hätte die Lorelei 
gesiegt, wenn nicht die Schwalben den Gesan"- des 
Leichtsinns angestimmt und Waldfräuleins dabei er
wähnt hätten. Er kommt mit unverletzter Treue nach 
Köln, findet die Schwestern des Rhön- und Spessart
weibchens, die ihm ihre Abkunft von dem hörnernen 
Siegfried erzählen , die grosse Bliithe und den Ruhm 
seines Stammes wahrsagen und seine Vereinigung mit 
Waldfräulein verkünden. Es ergibt sich nun, dass er, 
um sie zu finden. gar nicht nach Köln zu gehen ge
braucht hätte und das Rhön- und Spessartweibchen 
das Gedicht eigenwillig um zwei Abenteuer verlängert 
hat; da er aber einmal in Köln ist, soll er bei den 
dortigen Heiligthümern sein Gewissen reinigen, dann 
heimkehren und endlich zuni Waffenspiele auf der 
Veste Zabelstein ziehen, wo er Waldfräulein finden 
wird. Mit diesem Bescheide wird er entlassen.

Waldfräulcin ist unterdessen den rohen Zärtlich
keiten des Caprus ausgesetzt. Ein Einsiedler hört ihr 
Geschrei und rettet sie von dem Ungeheuer, das trotz 
einigen Schmähworten gegen den Einsiedler doch dessen 
Stand ehrend, den frommen Bruder mit Waldfräulein 
ruhig ziehen lässt, was wol dem Charakter dieses 
Cyklopen, wie ihn der Dichter angelegt hatte, nicht 
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entspricht. Wir müssen bekennen. dass wir uns auf 
einen grotesken , ergötzlichen Kampf des Einsiedlers 
und des Unthiers gefasst gemacht und eigentlich ge
freut hatten. Aber auch dem Einsiedler geht es gerade; 
wie dem Auerhahn — er ladet die Jungfrau in seine 
Hütte, belauscht ihren Schlummer und thut fromme 
Gelübde, uni der Versuchung fern zu bleiben.

In keinem Falle hat Waldfräulein in der letzten 
Zeit Eroberungen gemacht, deren sie sich besonders 
zu rühmen hätte. Caprus und der Einsiedler bilden 
kein glückliches Gegenstück zu den Prüfungen, die 
Achter’s Treue zu bestehen hatte, oder sollte das arme 
Waldfräulein nur Demüthigungen erfahren? Durch 
Sprödigkeit hatte sie gewiss solche nicht verdient.

Nach ihrer Trennung vom Einsiedler steht sie wie
derum rathlos in der weiten Welt da; ein junger schlan
ker Rittersmann mit prächtigem Geleite, der uns an
fänglich wie eine bedenkliche Versuchung vorkam, bie
tet ihr seine Dienste an ; sie zieht mit ihm. Er fühlt 
weit weniger für sie als Caprus und der Einsiedler 
und wird aus ihren Erklärungen nicht recht klug, indem 
sie kaum etwas zu sagen weiss, als „dass sie ihren 
Herrn suche, der abhanden gekommen“; als man sie 
eben herrlich bewirthen will, ist sie plötzlich ver
schwunden. Das holde Kind hat sich nach ihrem 
Morgengebete unter die Zuschauer des Turniers ge
mischt, „um ihren Herrn zu suchen“, lange umsonst. 
Endlich, endlich! der Sieger, der von dem greisen 
Pfalzgrafen eben den Preis empfängt, ist ihr Ächter. 
Waldfräulein fliegt alsbald dem Throne des fürsten 
zu, der auf Achter’» Brust den Goldschuh, dessen 
Mitbruder in seinen Händen blieb und an der Ähnlich
keit mit ihrer Mutter, seiner verstossenen Tochter, 
seine Enkelin — Waldfräulein — erkennt.

Wir sind am Ziel,— die Hochzeitfeier beendet das 
Gedicht.

Dies der Grundriss eines Märchens, wo es kaum 
etwas zu errathen geben wird, und das, wie wir oben 
sagten, selbst für ein Luftgebilde, zu sehr aus der Luft 
gegriffen ist. Man könnte sagen, dass wie ein Schilf 
auf dem Lande, so ein Mährchen auf der Erde gebaut 
werden muss. Ist es da erst ordentlich gefügt, so 
muss der Dichter mit dem starken Schöpferhauche sei
ner Brust es in die Luft blasen; hat er einen Gottes
hauch, so wird es dort zu fliegen wissen, aber in der 
kuft selbst gebaut, muss es wie Nebel zur Erde fallen.

Warum nicht irgend eine Beziehung der Fee zu 
Waldfräuleins Mutter oder zu des Pfalzgrafen Ge
schlecht ersinnen, warum nicht erklären, worauf sich 
der Ausspruch gründete: „sie müsse noch ein Jahr 
warten, um zu lieben“, eine Bedingung, wobei es sich 
zuletzt c oc i nur noch um einige Wochen oder Monate 
handelt. ai denn Ächter etwa der schlechte Mann, 
vor dem Maldnäulein gewarnt wurde? Oder wollte 
die Fee, und wahrLch mit Recht, es solle bei dieser 

echten, edeln Liebe nicht so gar sinnlich hergehen? 
Warum endlich wird die Liebe nicht, wie der Dichter 
am Eingänge sagt, wirklich herangezogen, zwischen 
den tausend reizenden Gewährungen, die zu ihrer voll
kommenen Seligkeit führen, zwischen Sehnsucht, Scheil 
und Zärtlichkeit? Mit einer minder augenblicklichen 
Erziehung könnte Waldfräulein einen Zauber besitzen, 
der ihr jetzt fehlt. Gewiss nicht so verstand Schiller 
die herrlichen Zeilen, womit er sein Gedicht Die Ge
schlechter schliesst:

Siehe, da finden sie sich, es führet sie Amor zusammen, 
Und dem geflügelten Gott folgt der geflügelte Sieg !

Die Bekleidung dieses Märchens, wo so mancher 
Schleier verschmäht wird, ist reich, prächtig und rei
zend, wie eine Randzeichnung heutigei Prachtausga
ben; doch kann sie die Gebrechen des Inhaltes nicht 
überweben, wir müssen sogar gestehen, dass sie uns 
im Ganzen eine Blumensprache geschienen hat, die 
unserer Zeit Eigenthum ist, zu deren bedeutenden Ta
lenten Hr. v. Z. immer gehören wird.

_______________ v. Mallitz.

Arabische ljiteratur.
Muhammed’s Geburt und Abrahah’s Untergang. Zur Feier 

seines 25jährigen Dienstjubiläums als ordentlichen 
Professors der arabischen und persischen Sprache 
seinen Freunden gewidmet von Dr. Franz v. Erd
mann. Kasan, Universitätstypographie. 1843. 8. 10Ngr.

Das vorliegende Schriftchen beschäftigt sich mit einem 
interessanten Gegenstände. Abrahah (der vollständige 
Name ist && ^)9 abyssinischer Statt
halter in Jemen, hatte in der Stadt Ssanaa eine 
prachtvolle christliche Kirche erbaut. Eines Nachts 
war dieselbe durch einen Araber schändlich entweiht 
worden , und Abrahah beschloss, für diesen Schimpf 
an der Kaabah Rache zu nehmen. Als er mit einem 
zahlreichen und vortrefflich ausgerüsteten Heere be
reits vor den Thoren Mekkas stand und die Korei- 
schiten. das Heiligthum der Obhut Gottes übergebend, 
auf die umliegenden Berge geflüchtet waren, begab es 
sich dass plötzlich eine Schar schwalbenähnlicher 
Vö^el über das abyssinische Lager heraufzog und auf 
dasselbe kleine Steine, die sie in Schnabel und Kial- 
len trugen, herabfallen liess, w odurch der grösste 
Theil der Abyssinier erschlagen wurde. Die Umgekom
menen boten einen schreckhschen Anblick dar; ihre 
Leiber waren geschwollen und mit blaugrünlichen 
Flecken besäet, Fasern, Sehnen und Nerven waren 
verbrannt, die einzelnen Glieder fielen bei der leisesten 
Berührung ab. Abrahah selbst entkam, wurde aber 
von einer grässlichen Krankheit befallen , an wel
cher er stückweise verfaulte, und kam nicht lebend 
mehr nach Ssanaa zurück. So erzählen, einstim
mig hi der Hauptsache, in Nebenumständen ab
weichend, persische und arabische Geschichtschreiber. 
Der Verf. hat den Bericht Raschid-ud-dins nach einem 
ihm eigenthümlich zugehörenden Manuscript zu Grunde 
gelegt und daran die betreffenden Varianten geknüpft.
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Zuerst nun wirft der Verf. sich die Frage auf, was es 
mit Abrahah’s Untergang eigentlich für eine Bewandt- 
niss habe, welcher Kern unter dieser sagenhaften Um
hüllung verborgen sei. Auf den richtigen Weg lässt 
er sich durch Bruce führen, welcher in dem Werke 
des Al-Chamisy die Bemerkung gefunden haben will, 
dass um dieselbe Zeit die Pocken und Rätheln zum 
ersten Male sich in Arabien gezeigt, und fast die 
ganze Armee des Abrahah aufgerieben hätten; und er 
(Al-Chamisy) begreife nicht, wie dies habe geschehen 
können, wenn die Steinchen der Ababil diese Armee 
vertilgt hätten. „Denn, setzt der Verf. seine Unter
suchung selbständig fort, die Benennung der Vögel 
JlajLjI (Züge der Zugvögel) ging aus dem hebräi
schen 2. Mos. 9, 9—11 hervor, welches auf
der Haut liervorbrechende Beulen, Geschwüre, Pusteln 
bedeutet; der technische Ausdruck Ababüot, oder irgend 
ein anderer ähnlicher, dem semitischen Sprachstamme 
angehörender, welcher mit der Krankheit einwanderte, 
konnte dem ungebildeten Araber nicht so geläufig sein, 
als der allgemein bekannte Ababil. Hatte er einmal 
den Ausdruck Ababüot mit Ababil vertauscht, so lagen 
die in dem Dache des Tempels zu Mekka nistenden 
Schwalben, als Zugvögel, sowie sein Glauben an die 
aus Indien von ihnen ins Nest gebrachten Steinchen, 
und endlich die Steinchen ähnliche Gestalt der Pocken 
seiner reichen Phantasie viel zu nahe, als dass er diese 
Idee nicht hätte ergreifen und festhalten sollen." — So 
gelangt denn der Verf. zu dem, bereits von Al-Chamisy 
und Hrn. Hammer ausgesprochenen, unzweifelhaften 
Resultat, dass die Abyssinier durch die Pocken umge
kommen sind; gewiss aber liegt für die Erklärung der 
Sage von den Ababil der Zusammenhang zwischen den 
Pocken, den in Mekka nistenden Schwalben und ihren 
Steinchen dem Verstände näher als die von dem Verf. 
aufgestellte Deutung dem Sprachsinne und der Phanta
sie der Araber.

Die zweite Frage, welche der Verf. zu erörtern 
verspricht, betrifft das Jahr, in welchem jenes Ereigniss 
sich zutrug, „weil von dieser Bestimmung das Geburts
jahr Muhammed’s und die Zeit der Einschleppung der 
Pocken in Europa abhängt.“ Der Verf. verfährt nun 
hierbei so, dass er die verschiedenen Zeugnisse über die 
Geburt Muhammed s anführt, als die des Abulfaradsch, 
Viardot und Gagnier, Boulainvilliers, v. Hammer, Lang
les, Raschid-ud-din, Abulfeda,. der Benedictinermönche 
des heil. Mauritius, des Weisi, Reinaud und Chr. D. 
Beck, welche zwischen 591 und 568 schwanken; nach
dem er hierauf die Lebensdauer Muhammed’s auf 
63 Jahre angeschlagen, als das Mittel zwischen 60 und 
65, wie die Historiker variiren, seinen Tod aber in das 
ziemlich allgemein angenommene Jahr 632 gelegt hat, 
glaubt er „als ausgemacht annchmen zu dürfen, dass 
Muhammed im Spätherbst am 11. Nov. 569 geboren 
wurde, dass seine Empfängniss im Frühjahre, im Fe
bruar oder März desselben Jahres stattgefunden und 
dass seine Mutter neun und nicht zwölf Monate, wie 
Einige ohne alle Beweise behaupten, mit ihm schwan
ger gegangen ist.“ Weil nun aber historisch fest steht, 
dass Abrahah’s Feldzug in das Geburtsjahr Muham

med’s fallt, so folgt, was eigentlich nicht folgen sollte, 
dass Abrahah’s Untergang sich im J. 569 zugetragen 
hat, und — so folgert der Verf. weiter — „dass Abra
hah mit seinem Heere im Frühjahre vor Mekka stand, 
und dass die Pocken in diesem 569. Jahre noch in 
Europa eingeschleppt wurden, weil wir sie in diesem 
Jahre dort schon antreffen.“. Mit diesem frappanten 
Schlüsse schliesst der Verf. seine Folgerungen und sein 
Schriftchen.

Schliesslich möchten wir mit dem Verf. über eine 
in der Einleitung ausgesprochene, wenn gleich weder 
neue noch geistreiche, Ansicht rechten, könnte es 
nicht am Ende für unbillig gelten, ihm daraus einen 
Vorwurf zu machen, dass er sich mehr mit seinen 
Berufsarbeiten als mit der Philosophie beschäftigt habe. 
Die Worte, welche wir meinen, lauten folgendermassen : 
„Die nur für nüchterner, philosophisch - moralischer 
Abstraction fähige Menschen erspriessliche Christus- 
lehre konnte sich nicht in das Schnürleib sinnlich- 
empyrischer (!) Fesseln schmieden, sich nicht als Fuss
schemel für die auf materiellen Genüssen thronende 
asiatische Phantasie gebrauchen lassen. Es bedurfte 
einer neuen Schöpfung, welche auf Grundlagen der 
frühem sich stützend, ein aus ihnen hervorgerufenes 
Amalgama, als dem Zwecke seiner Bestimmung ange
messener, darzustellen vermochte“'. Muss es befrem
den, dass der Verf. den Geist des Christenthums 
und seiner Geschichte so wenig begriffen hat so ist 
der Irrthum, in welchem er über das Wesen des Is
lam befangen ist, rücksichtlich seines Amtes und Berufes 
beinahe noch auffallender. Der Islam ist eine durch
aus abstracte Religion, nicht weniger leer an Inhalt 
wie an Form. In ihm liegt das alte asiatische Princip, 
das Endliche in das Unendliche zu versenken, nur mit 
dem Unterschiede, dass das Unendliche persönlich ge
dacht wird, das Subject aber sich nicht leidend, son
dern thätig zu ihm verhält, indem es bestrebt ist alles 
Weltliche der Unterwerfung unter das Unendliche ent
gegenzuführen. Daher die zahlreichen Vorschriften 
des Islam, welche nur zum Zweck haben , dem Gläu
bigen Alles, was sich nicht auf die Verehrung Allah’s 
bezieht, als nichtig erscheinen zu lassen, daher der je
der sinnlichen Andachtserregung entbehrende Gottes
dienst , daher das Gebot, alles Heilige und Göttliche 
nur in dem Verstände, nicht mit der Anschauung auf
zunehmen, daher die höchste Tugend, für die Ausbrei
tung dieser Gottesanbetung das Leben zu opfern, daher 
denn endlich die Verheissungen des Paradieses, welche 
die gewaltsam unterdrückte Natürlichkeit hoffen lassen.

Könnte sich der Verf. entschliessen, den Geist 
orientalischer Weltanschauung im Zusammenhänge ken
nen zu lernen — in Sprachen und Literaturen einzel
ner Reiche stellt er sich nicht dar —, so würde er ge
wiss einen andern „Gesichtspunkt” gewinnen, „aus 
dem wir diese die Welt in Erstaunen setzende Kata
strophe (den Islam) zu betrachten haben“, und eine 
andere „Idee, welche der göttlichen Christuslehre allein 
den erhabenen, ihrer m dem gegenseitigen Conflicte 
würdigen Standpunkt zu vmdiciren geeignet ist“.

Jena. Dr. W. Schellenberg.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Gelehrte Gesellschaften.
Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. Ara 

Stiftungsfeste am 31. Oct. v. J. eröffnete der Director Geh. Re- 
gierungsrath Toelken die Sitzung. Dann hielt Dr. Alfr. Reu
mont einen Vortrag über die neuesten Erscheinungen ira Fache 
der Kunst und der darauf bezüglichen Literatur in Rom, Tos
kana und der Lombardei. Bei den einzelnen Städten verwei
lend , berührte er namentlich Canina’s Untersuchungen über den 
Kirchenbaustil und die alten Basiliken, mit Hinblick auf die 
gleichzeitige Schrift über diesen Gegenstand von Bunsen, sprach 
dann von den neuesten Arbeiten in Florenz, der Ausbesserung 
und bevorstehenden Vollendung des Doms und der Ausschmückung 
der Hallen der Uffizien durch Statuen berühmter Florentiner, 
und berührte die neuen Bauten und sonstigen Werke in Ve
rona, die Brücke über die Lagunen, Tizian’s Denkmal in Ve
nedig, Mailand’s künstlerische Verhältnisse, die Arbeiten von 
Marchesi, Monti, Harez. Der Vorsitzende legte eine Reihe 
antiker Bronzefiguren, gymnastische und athletische Kämpfer, 
die zum Theil Tür das königl. Museum gewonnen worden sind, 
vor und erläuterte sie. Am 18. Nov. v. J. Prof. Wich
mann legte eine Zeichnung von Kaulbach in München, die 
Erschaffung des ersten Menschenpaares, vor. Der Künst
ler hat mit Beseitigung des Mythus von Adam’s Rippe den 
Gedanken der Bibel also gefasst: In vollkommener Jugend
schönheit steht das erste Menschenpaar mit verklärtem An
gesicht, wie aus einem seligen Traume erwachend, vor Gott 
dem Vater, welcher segnend seine Hände über sie erhebt« eine 
würdige Gestalt mit einer dem olympischen Zeus gleichenden 
Stirne. Drei Engelsgestalten stehen an der einen, drei Teufels
gestalten an der andern Seite. Die Engel sind als Glaube, 
Hoffnung, Liebe bezeichnet; in den Händen des einen der 
Dämonen, die man als Unglauben, Verzweiflung, Hass deuten 
kann, ruhen Griffel und Schreibtafel, darauf die Worte: Kritik 
<les Teufels. Der See- und Landschaftsmaler Krause legte in 
bunten Zeichnungen Aussichten und Ansichten von den hebri- 
dischen Inseln und aus der Umgegend von Stettin vor. Dr. 
Alfr. Reumont las die Fortsetzung seiner auf die italienische 
Kunstgeschichte und deren Literatur sich beziehenden Notizen 
und theilte einige Auszüge aus einer Abhandlung des Directors 
der Malerschule zu Perugia Cesare Masini über den Purismus 
in der Malerei mit, in welcher die strengere Richtung auf eine 
lächerliche Weise verdreht und verunglimpft wird. Nach der 
Bezeichnung der Werke jüngerer italienischer Künstler, Podesti, 
Coghetti, Capaldi, Consoni, ging er zur Betrachtung mehrer 
kunstgeschichtlicher Werke über, so der Peintures primitifs 
von rtaud <le Montor, an denen er die unkritischen Namen- 
bezeic inungen Unj deu rügte, der Schrift über die Fres
ken «ea l°}\° *n ^er Incoronata zu Neapel von Aloe, gegen 
die er Zwei e aufstellte, des Prachtwerks von Gally Knight 
über die chnst ic ie Architektur von Constantin d. Gr. bis zum 
15. Jahrb., des ersten Heftes von Isabella’s verdienstlicher Ar
beit; Les edifices circulaires et les domes.

Akademie der Wissenschaften zu Paris. Am 
4. Sept. v. J. A. Cauchy über die Anwendung der symboli
schen Gleichungen in dem Infinitesimal-Calcul und in dem Cal- 
cul der bestimmten Differenzen. J« A. Serret über die Inte
gration einer differentialen Gleichung vermittels der Differen
tialen von jeder Art Indices. De Gasparin, Bemerkungen 
über das Reifen der Trauben. Dr. Belfield-Lefevre von Er
scheinungen , welche die Bildung der Daguerre sehen Bilder ge
nauer bestimmen. Am 1L Sept. Boussingault, Prüfung der 
verschiedenen Theorien zur Erklärung der Wirkung des Gyp- 
ses auf die Vegetation. Vicat über die Wirkung des Meer
wassers auf hydraulischen und andern Mörtel. Bericht über 
eine Abhandlung von Leon Lalanne über den Umtausch der 
numerischen Tafeln mit doppeltem Eingang gegen graphische. 
Person über die Verdampfungswärme. Maissiat über die Be
wegung des Menschen und der Thiere. Ch. Boudault und 
Al. Glenard über die Producte der trockenen Destillation des 
Drachenbluts. Langlois, chemische Untersuchung des Saftes 
einiger Gewächse (des Weinstocks, des Nussbaums, des Lin
denbaums). Am 18. Sept. Biot, Bemerkungen zu Langlois’ 
Abhandlung. A. Cauchy über die Functionen, deren mehr
fache Wertlie durch eine lineare Gleichung unter einander ver
bunden sind, und über verschiedene Umwandlungen der aus 
einer unbestimmten Zahl von Factoren zusammengesetzten Pro
ducte. Dumas und Milne-Edwards über die Erzeugung des 
Bienenwachses, wozu Bemerkungen von DumtrU und von Payen, 
und Milne-Edwards’ Erwiderung. Verhandlungen zwischen Libri 
und Liourille in der im August angeregten Streitsache. Am 
25. Sept. J. Binet über die Integration der linearen Glei
chungen mit bestimmten Differenzen jeglicher Art bei wechseln
den Coefficienten. A. Cauchy, zweite Abtheilung der am 18. Sept, 
eingereichten Abhandlung. Derselbe über die Anwendung des 
Restcalculs auf die Entwickelung der aus einer unbestimmten 
Zahl von Factoren zusammengesetzten Producte. Fleuriau de 
Bellevue über die Quantität des seit 50 Jahren in dem Ge
biete von Rochelle gefallenen Regens, namentlich aber inner
halb der Jahre 1835—41. Bericht über die Abhandlung von 
Donne über Erfindung eines Milchmessers (lactoscope'), um den 
Gehalt der Sahne in der Milch zu bestimmen, Über die Me
thode das Wasser in der Milch zu erkennen, über den Einfluss 
des Gefrierens auf die Milch. Berliner, Untersuchung des von 
Fiedler bei Blitzröhren zu Dresden gesammelten Sandes. In 
der Correspondenz Mittheilungen von Alex. v. Humboldt über 
die Temperatur des Wassers im artesischen Brunnen zu Neu
salzwerk in Westfalen, und über die Anlegung eines meteoro
logischen und physikalischen Observatoriums zu St.-Petersburg. 
Choiselat über die Bereitung der Platte zur Aufnahme des Bil
des in der dunkeln Kammer. Alexis Perrey, neue Untersuchun
gen über die Erdbeben in Europa und den naheliegenden Thei
len von Afrika und Asien. E. Robert über das Leuchten der 
Johanniswürmchen und des Meeres.

Am 26. Sept. v. J. hielt die Accademia della Crusca zu 
Florenz ihre Jahressitzung. Prof. Bagnoli gab eine Vorlesung 
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über die Ähnlichkeit der Behandlung des epischen Gedichts bei 
Virgil und Tasso. Prof. Valeriani, Secretär der Akademie, 
sprach über die Nothwendigkeit der Anwendung philologischer 
Regeln gleichzeitiger Sprachforscher bei dem Gebrauche leben
der Sprachen. Er legte das erste Heft der fünften Auflage 
des Vocabulario der Akademie vor. Zuletzt las er eine Lob
rede auf Marchese Gargallo.

Deutsche Gesellschaft zu Erforschung vater
ländischer Sprache und Alterthiimer inLeipzig. Das 
Stiftungsfest wurde am 6. Aug. v. J. durch eine öffentliche Sitzung 
gefeiert, welche der Geschäftsführer Dr. Espe durch einen Be
richt über die Ergebnisse der Gesellschaft eröffnete. Darauf 
wurde eine Abhandlung des Conrectors Dr. Jahn über das deutsche 
Kirchenlied von Prof. Richter in des Verfassers Abwesenheit ge
lesen. Hofrath Dr. Gersdorf gab einen Beitrag zu den kir
chenreformatorischen Bewegungen zu Leipzig im J. 1523, in
dem er über die Streitigkeiten zwischen Dr. Hieronymus Dun- 
gersheim von Ochsenfurt in Leipzig und dem Schuster Georg 
SchÖnichen in Eilenburg Mittheihmgen machte. Der wöchent
lichen Versammlungen im Winterhalbjahre waren 23. Am 7.Nov. 
1842 sprach Vicecriminalrichter Hoffmann seine Ansichten über 
das Nibelungenlied aus. Am 14. Nov. hielt Hofrath Dr. Gers
dorf einen Vortrag über die gewöhnliche Deutung des Wappens 
der Stadt Altenburg. Am 5. Dec. suchte Dr. Espe die west
lichsten Wohnsitze der Slawen nachzuweisen. Am 12. Dec. gab 
derselbe eine Darstellung Dessen, was in den Kreis der deut
schen Alterthiimer zu ziehen sei. Am 19. Dec. lieferte Lic. 
Dr. Lindner einen Beitrag zu der Lebensgeschichte Thomas 
Müntzer’s nach den neuesten Forschungen. Am 2. Jan. 1843 
berichtete Dr. Espe über einige neuere Auffindungen bron
zener Gegenstände, insbesondere geschlossener und offener 
Ringe. Ain 9. Jan. hielt Conrector Dr. Jahn einen Vortrag 
über die Deutung der Namen Germanen und Teutonen. Am 
16. Jan. Dr. Espe über die von Lisch herausgegebenen Ur
kundenbücher. Am 30. Jan. gab Dr. Schletter einen Beitrag 
zur Geschichte der Gesetzgebung Sachsens im 17. Jahrh. Am 
6. Febr. berichtete Dr. Espe über die in den siebenziger Jahren 
des vor. Jahrh. in Leipzig bestehende Gesellschaft dichtender 
Freunde, aus den Papieren derselben. Am 13. Febr. sprach 
Dr. Espe über die Geschichte der Kirche und des Klosters auf 
dem Petersberge. Am 13. März berichtete Dr. Puttrich über 
die ältesten Denkmale Sachsens und der Umgegend. Am 20. 
März Dr. Schletter über einen Hexenprocess. Am 27. März 
Hofrath Gersdorf über die vom Advocat Gautzsch in Rosswein 
begonnene Zeitschrift für sächsische Geschichte. Am 10. April 
Dr. Espe über die Forschungen in Beziehung auf die in Merse
burg aufgefundenen altdeutschen Gedichte.

Literarische Nachrichten.
Englische Journale erzählen, dass die Correspondenz des 

Herzogs von Marlborough aufgefunden worden ist. Sie enthält 
die wichtigsten Documente zur Geschichte des Erbfolgekriegs 
in Briefen an Prinz Eugen und andere Fürsten. Sir George 
Murray hat die Schriften von dem jetzigen Herzoge von Marl
borough zur Durchsicht erhalten.

Minoides Mynas, welcher im Febr. 1840 mit Unterstützung 
der französischen Regierung zu einer wissenschaftlichen Reise 
nach Griechenland und der Türkei abgegangen war, ist mit 

einer grossen Zahl von werthvollen Handschriften und Ab
schriften derselben nach Paris zurückgekehrt. Es befinden 
sich darunter das vollständige Fabelbuch des Babrias, ein Stück 
des 20. Buchs des Dionysius Halicarn., ein Theil des 21. Buchs 
des Polybius, eine Abhandlung von Galenus, ein Fragment des 
Historikers Priscus, eine Syntaxis des Gregorius von Korinth, 
eine Grammatik des Theodosius von Alexandrien, eine Abhand
lung des Phiiostratus über Gymnastik, Scholien zu griechischen 
Dichtern, Sammlungen für die Rechtsgeschichte, Fragmente des 
Dexippus, des Eusebius n. A. Die Abschriften sind der königl. 
Bibliothek in Paris übergeben worden.

Prof. Levkias in Athen hat ein Werk herausgegeben, 
worin er die Behauptung des Prof. Dr. Balhnerayer in Lands
hut widerlegt, dass die jetzigen Griechen nicht Abkömmlinge 
der alten Hellenen, sondern slawischen Ursprungs seien.

Die Privatdocenten Dittel und Beresin an der Universität 
Kasan bereisen im Auftrage der Regierung und von ihr unter
stützt die europäische Türkei, Kleinasien, Persien, Syrien und 
Ägypten, um sich in den morgenländischen Sprachen möglichst 
zu vervollkommnen und nach ihrer Rückkehr Lehrstühle für 
diese Sprachen an der Universität einzunehmen. Sie haben 
von Avarien, einem bis jetzt unbekannt gebliebenen District 
Transcaucasiens, eine Specialkarte geliefert.

Mit dem neuen Jahre erscheint zu Rom eine neue Zeit
schrift II Saggialore, redigirt von Dr. Gennarelli und Mazio- 
Sie wird die Naturwissenschaften, die Geschichte, Archäologie, 
Physiologie, Philosophie befassen und die Verhandlungen in den 
Akademien des In- und Auslandes berücksichtigen. Die erste Num
mer der in monatlich zweimal ausgegebenen Heften erschei
nenden Zeitschrift wird einen Aufsatz des berühmten Grafen 
Borghesi enthalten.

In der Nähe von Nordendorf ist man bei Abgrabungen 
zu dem Bau der Eisenbahn zwischen Augsburg und Donau
wörth auf eine Reihe von Grabstätten gestossen, welche in den 
ersten vier oder fünf Jahrhunderten unserer Zeitrechnung Rö
mern, Gelten und Germanen angehört haben mögen. In ihnen 
fand man römische, celtische und altdeutsche Anticaglien. 
Äusser den Waffen und Münzen sind vorzüglich zwei sehr 
schön gearbeitete Ketten von Bronze beachtenswerth; dann eine 
Menge Korallen von verschiedener Grösse, zum Theil emaillirt. 
Bis jetzt sind auf einer Strecke von 500 Fuss gegen 20 Grä
ber eröffnet, welche theils männliche, theils weibliche Gerippe 
enthielten.

Die auf Kosten der belgischen Regierung nach Spanien 
unternommene Reise des Archivars Gachard in Brüssel hat 
für die Forschung der neuern und namentlich der niederländi
schen Geschichte reiche Materialien gewinnen lassen. Ausser 
der Nationalbibliothek zu Madrid, den Bibliotheken des Escu- 
rials und der königl. Akademie benutzte Gachard die Urkun
den des Reichsarchivs in Simancas. Dort fand er Correspon- 
denzen der Margaretha von Parma, welche in italienischer 
Sprache geschrieben sind, des Cardinals Granvella, des Her
zogs von Alba mit Philipp H«, Briefe der Grafen von Egmont 
und von Hoorne, des Prinzen Wilhelm von Oranien und an
derer riederländischer Edeh). Wenn mit diesen Materialien die 
zu Besancon aufgefundenen Briefe des Cardinals Granvella, 
deren Herausgabe die französische Regierung besorgen lässt, 
und Dasjenige, was aus den Archiven des Hauses Oranien durch 
Groen von Prinsterer bekannt gemacht worden ist, verbunden 
werden, kann eine richtige Beurtheilung der noch immer nicht 
vorurtheilsfrei aufgefassten Begebenheiten nicht mangeln. Auch 
Briefe vom Maler Rubens aus dessen diplomatischer Sendung 
an den englischen Hof sind aufgefunden worden.
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Eine Lücke in der geographischen Literatur ist durch die 

■von K. Zimmermann bei Reimer in Berlin herausgegebene Karte 
von der Provinz Farsistan (der alten Persis) aufs erfreulichste 
getilgt worden. Sie schliesst sich an Ritter’s Geographie an 
und ging aus der sorgfältigsten Benutzung der vorhandenen 
Materialien hervor. Zwei Kärtchen stellen die Flussmündungen 
in den persischen Meerbusen und die Insel Karak (das alte 
Icaros) dar, letzteres nach den Angaben des englischen Lieu
tenants Hort.

Miscellen.
Der für Wissenschaft und Volksbildung in edier Gesinnung 

eifrig bemühte Erzherzog Johann von Österreich gründete die 
seit dem Jahre 1821 erscheinende „Steiermärkische Zeitschrift“ 
zur Forschung vaterländischer Geschichte und Naturkunde. Sie 
ward von einem Ausschüsse des Lesevereins am Joanneum zu 
Grätz herausgegeben und erhielt im J. 1834 eine neue Folge. 
Von derselben liegt uns der vierte, fünfte, sechste Jahrgang 
und das erste Heft des siebenten vom J. 1842 vor. Werth 
aber scheint es, auf den Inhalt derselben hinzuweisen, insofern 
mehre Abhandlungen ein allgemeines Interesse in Anspruch neh
men, die grössere Zahl aber für Specialgeschichte und Landes
kunde von anzuerkennender Bedeutung sind. Dem Forscher 
der Natur und Geschichte entgehen nur zu leicht die Beiträge 
in Localschriften. Unter den auf Steiermark bezüglichen Ab
handlungen sind folgende auszuzeichnen: Volkslieder der steier
märkischen Wenden, von Hiacynth v. Schulheim (IV, l ; V, 2), 
ein schätzbarer Beitrag zu den Sammlungen der Volkslieder. 
Steiermarks Pferdezucht, vom Prof. Hörmann I. Die Gresel- 
Höhle und das Katerloch, von Äug. Mondei. Die Hochebene 
des Bochergebirgs und ihre Urwälder in Untersteiermark, von 
Prof. Georg Mally. Der steiermärkische Erzberg, von Prof. 
v. Muchar. Entstehung des Landhauses oder Ständehanses in 
Grätz, von Archivar Jos. IVartinger. Geognostische Bemer
kungen über die Badelhöhle bei Peggau, von Prof, Unger 
(V, 2). Die Ebenen des Murthales in Untersteiermark, von 
Georg Mally (VI, 1). Abriss einer Geschichte der Stadt Hart
berg, von Dr. Mucher (VI, 1). Ein Beitrag zur Kirchenge
schichte und (kirchlichen) Statistik der Steiermark, vom Magi
strat srath Hof,’ichter (VI, 2). Das Sulmgebiet, von Prof. 
Mally VII, 1). Über die Grenzen der Steiermark hinaus füh
ren namentlich folgende Aufsätze: Briefe aus dem Innern von 
Afrika, von Jos. Russegger (IV, 2). Andeutungen über das 
alte illyrische Epidaurus im Kreise von Ragusa in Dalmatien, 
von Dr. F. Schreiner (V, 1). Beobachtungen über das Grund
eis der Mur; ein Beitrag zur Theorie der Grmideisbildung, 
von Prof. Gintl (V, 2). Beitrag zur nähern Kcnntniss der 
chemischen Zusammensetzung der Frischschlacken, von. Prof. 
Tunner (V, 2). Biographien denkwürdiger Steiermärker, vom 
Hauptpfarrer Edlen v. Winklern (VI, I. 2; VII. 1), ein sehr 
schätzbarer Beitrag zur Literär- und Kunstgeschichte. Der 
Biographien sind in den genannten Heften 168. Über das 
Bager urweltlicher Pflanzen auf der Stengalpe, von Prof. Unger 
h*’ l)‘ ^ber dcn Ursprung der Sage von «len zwei feindli- 

A ^riulern> von Frhrn. v. Hammer-Purgstall (VI, 2). Aus- 
Bagusa nach Alt-Ragusa, von F. Schreiner. Ge- 

sc ic e und Ende des ragusäischen Dogen Damian Juda (1204), 
von Demselben (VII, i). AbuI Feda<und I<!risi-ä Stellen über 
die nonsenen E^enbergwerke, von Frhrn. ”, Hammer- Purgstall. 
Durch al c e e ist durchgeführt: Übersicht der meteorologischen 
Verhältnisse für die Hauptstadt Grätz, von Prof. Gintl.

Preisaufgaben.
Von der Akademie der Wissenschaften in Berlin ist in 

Folge der Eliert’schen Stiftung folgende Preisanfgabe gestellt 
worden: Unstreitig stehen die stickstofffreien Bestandtheile in 
der Nahrung der kräuterfressenden Ihiere mit den stickstoff
freien Bestandtlieilen des Organismus ihrer Körper in einer 
innigen Beziehung. Durch. Untersuchungen ist wahrscheinlich 
geworden, dass bei dem Überfluss von Stärkemehl, Zucker
arten, Gummi, Holzfaser in der Nahrung die Fettbildung im 
Körper durch ein Austreten von Sauerstoff in irgend einer an
dern Form bewirkt werde. Nach anderer Ansicht präexistirt 
das Fett der Herbivoren in den genossenen Nahrungsmitteln. 
Die Akademie wünscht eine sorgfältige Vergleichung zwischen 
den Quantitäten d«*r Fettarten in «len Nahrungsmitteln eines 
oder mehrer kräuterfressenden 1 hiere und dem Fette, das in 
dem Körper derselben nach der Mästung sich findet. Die an- 
gewandten Nahrungsmittel müssen genau botanisch bestimmt, 
und das Fett in ihnen genau qualitativ und quantitativ unter
sucht werden; denn nach einigen neuem Untersuchungen be
stehen die fettartigen Substanzen in vielen Ki.iut« rn aus wachs
ähnlichen Theilen, weiche sich fast vollständig m «len Excre— 
menten der Thiere wiederfinden sollen. Preis: 300 Thaler. 
Einsendungstermin: der 31. März 1845. Die Bewerbungs
schriften können in deutscher, lateinischer, französischer Sprache 
aligefasst sein.

Preisaufgaben «les Culturvercins in Berlin. I. Eine geschicht
liche Übersicht des jüdischen Rabbiner-und Predigerwesens von 
dem Jahre 1782 an bis jetzt, in welchem besonders zu erör
tern sein wird: I) der Zustand des Rabbinerthums und dessen 
Entwickelung vor 1782 als Einleitung; 2) die Stellung des 
Rabbiners, des Predigers und «les jüdischen Theologen über
haupt nach den verschiedenen Richtungen seiner Wirksamkeit 
in «len wichtigsten Gemeinden Deutschlands ; 3) die vorhan
denen oder fehlenden Anstalten zur Bildung der jüdischen Theo
logen; 4) die in den bedeutendsten Staaten ergangenen Ver
fügungen, sowie die ausserdem gültigen Herkommen, die An
stellung und die Amtsthätigkeit der Rabbiner und Prediger 
betreffend; 5) Vorschläge für Bestimmungen über die künftige 
Stellung der Rabbiner. II. Ein sowol zur Lecture Gebildeter 
als zum Gebrauch für jüdische Lehrer sich eignendes, die Zeit 
seit Alexander von Macedonien bis jetzt umfassendes Handbuch 
der jüdischen Geschichte, in welchem auch die geistigen Er
zeugnisse der Juden auf angemessene We’sc berücksichtigt sind 
un«l dessen Umfang 30 Druckbogen nicht übersteigt. Preis für 
jede der Aufgaben: 200 Thlr. Termin der Einsendung: der 
I. März 1845.

Zu Wahrung der Interessen der evangelischen Kirche hat 
ein Bürger in Frankfurt a. 31. Seyfferheldt die Summe von 
10 000 Fl für zwei schriftstellerische Aufgaben bestimmt, unti 
zwar 1) 8000 F). für eine wissenschaftliche Darlegung der Stel
lung, welche nach göttlichem und menschlichem Rechte der 
evangelischen Kirche zukommt, und zwar im Verhältnisse zu 
andern kirchlichen Gemeinschaften und zum Staate, im Be
reiche der Familie und des individuellen Lebens; 2) 2000 Fl. 
für eine populäre Schrift des gleichen Inhalts in einfacher, kräf- 
tioer, Jedermann verständiger Sprache. Ein ausführliches Pro
gramm mit Angabe der Preisrichter gibt Allg. Kirchenzcitung, 
Nr. 174 v" Korrespondenz führt Pfarrer Dr. Kirchner
in Frankfurt, welcher über alles Erfoderliche Auskunft geben 

I wird. Einsendungstermin: November 1846.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. 1?. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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I n t e 111 g e n z 1> 1 a 11.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1 '/2 ^9r- berechnet.)

®ur<h affe ffiudhhanbtungen unb Zollämter ift ju begießen:

Canbwirtljsdjaftltdje Uorfjäfang.
*£m‘au^e$eben unter TOtmirfun^ einer ©efellfdjaft praftif^er ßant>=, unb ^orftmirt^e 

ton C v. |)faffenratl) unb William £öbe. SO einem Beiblatt:
für

liierter 3al)rgan$. 1844.

$retö M Saljrgangg von 52 Hummern in 4. 20 9?gr.

®ie Sorfjcitung bat fi^ bereits ein fehr jablrei^eö publicum erworben, unb bte SRebaction wirb ffch auch in 3utunft
beftreben, bie Aufgabe: bem benfenben Canbwirthe burch biefeS SBtatt ©elegenheit ju geben, ffd? in feinem jJadje ju veröoUfommnen, würbtg ju 
löfen, unb fo baffelbe immer mehr ju einem Hügligen ^olfSblatte ju machen.

^roBenummern liefern alle Suchhanbiungen gratis.
«einjtg, im Sanuar 1844.

«Bei @rnft <Seut$ev in ßeipjig erfchien foeben unb ift in allen 
2iuc$hanblungen ju haben:

für 

evangelteclje ^rebt^er 
auf 1844L

KÖerauSgegeben 
non Dr. ©♦ »♦ SBÖM 

Seneral:©upermtenbenten unb @e$eimen Äir^enratbe.
3«etter Jahrgang. 

®r. 16. 35rofcf)irt. 1 
Ker erfte Sahrgang erfdbien 1842 unb ift auch nod) ju bem $)ret’S 

non l Shit 5« $a&en.

Soeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Zeitschrift
für die

Alter thams Wissenschaft.
Herausgegeben

von Dr. Theodor Bergk und Dr. Julius Cäsar, 
Professoren zu Marburg.

2. Jahrgang 1844. Istes Heft.
Der Preis des Jahrgangs von 12 Heften jedes zu 6 Bogen 

in gr. 4. ist 6 Thlr.
Kassel» im December 1843.

^Ijeoiiör

Elle Sudjhanblungen unb ?)oftdmter beö Sns unb Jfuälanbeö nehmen SJeftellungen an auf bie

iSUgemetne ^reesjeitutig.
£etau6gegeben von

Dr. Berger.
beö S^rgangö von 104 Hummern in 4. 5 2W 1° W-

Sch habe üon 1844 an benSBerlag biefer für ^re^freiBeit unb literarif$es 9te$t fo wichtigen, hi«h« bei 3.in Veimia 
erichienenen äeitfehrift übernommen, unb werbe auf bte Sortierung berfciben befonbere Sorgfalt oerwenben.

in alten ei#$iife$em
»eil’Jig, im Sanuar 1844. Sh W.
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Dritter Jahrgang. M 21 24. Januar 1844.

Geschieht e.
Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts und des neun

zehnten bis zum Sturze des französischen Kaiser
reichs. Von F. C. Schlosser.

(Fortsetzung aus Nr. 16.)
Ich verkenne es nicht, nachdem ich so viel gesagt, 
kann ich es bei dem bisher erörterten Stoffe nicht mehr 
bewenden lassen; der Vorwurf einer solchen Parteilich
keit contrastirt zu scharf mit einer überall gerechten 
Präsumtion zu Gunsten jedes Verfassers, als dass er 
nicht in einer besondere Ausführung zu prüfen wäre. 
Auch ist aus dem von uns erwählten Kreise noch eine 
höchst bedeutende Seite zurück, die wir bisher kaum 
vorübergehend erwähnt haben, und gerade diese, wenn 
ich nicht ganz irre, verstauet in der angegebenen Rück
sicht eine reiche Ausbeute. Es sind Hrn. S.’s Bemer
kungen über die englische Opposition von 1760—83: 
demokratische Sympathien schlagen dicht und mächtig 
daraus hervor, ungenügende Durchdringung des Stoffes 
werden wir leicht nachweisen können , und in Folge 
beider Momente eine Willkürlichkeit und einen Fana
tismus des Urtheils wahrnehmen, wie er seit lange 
bei einem Historiker von Hrn. S.’s ehrenhafter Stellung 
nicht erschienen ist.

Im Allgemeinen stellt Hr. S. das Verhältnis» dahin 
fest. In Folge des Angriffs Georg’s III. rief der bedrängte 
Theil der Aristokratie die demokratischen Tendenzen 
zu Hülfe. Wilke’s Process, Junius’ Briefe, Franklin’s 
Schriften. Paine’s Angriffe liessen unvertilgbare Spuren 
zurück; es bildete sich eine radicale Partei. Die Re
den eines Burke, wie er damals war, eines Fox, der 
Lords Camden und Chatham, Sheridan’s, Beckford’s, 
bildeten für das damals (1776) zu einem neuen Leben 
erwachende Europa ein geistreiches und lebendiges 
Lehrbuch eines neuen Staatsrechts ; sie waren für Eng
land und Europa Das, was 1789 der Moniteur wurde. 
*ni amerikanischen Kriege wurde von Lord Chatham, 

den Herzögen von Richmond und Manchester u. s. w. 
ie Lehre von den Rechten des Volkes gegen seine 

gierung eben so glänzend und mit einer mehr gere- 
ge en un besonnenen Beredsamkeit vorgetragen, als 
spater von . irabeau und Barnave in der Constituante, 

ie dama s stummen Völker des Contments erstaunten, 
als die vornehmsten Herren Englands ihnen eindring
lich bewiesen, dass sie aIs Selbstzweck, nicht aber 
zur Benutzung für Andere geschaffen seien, Alles er

wachte zu einem neuen Leben. Dies hatte natürlich 
um so grössere Bedeutung, als man England als die 
Seele und die Stütze aller Einrichtungen des Mittel
alters nennen muss (S. 5) — für ganz Europa wurde 
es also entscheidend, dass seit 17b4 der jüngere Pitt 
durch seine Plutokratie den Fortschritt wieder zu hem
men verstand

Das Resultat ist also: alle Sommitäten der Oppo
sition waren oder stellten sich 1776 überzeugt, die 
Verfassung gebe dem Volke keineswegs die echte Frei
heit. Sie gingen auf radicale Verbesserungen aus oder 
nahmen doch solch ein Bestreben zum Vorwande. 
Über den weitesten Sinn, in welchem dies zu nehmen 
ist, lässt die Vergleichung mit der französischen Revo
lution kein Bedenken; der Kampf zwischen North und 
Rockingham wird hier geschildert wie sonst die Debat
ten zwischen Fox und dem jungem Pitt. Ohne allge
meine Erwiderung gehe ich gleich zum Einzelnen : ich 
kann hier natürlich nicht alle Zeitungen und Redner 
jener Jahre im Detail kritisiren , glaube aber mit fol
genden Rubriken auszureichen. Von vorn herein ist 
zuzugeben, dass eine Menge von Aufläufen, Meetings, 
Clubbs und Pamphleten damals England stark in Äthern 
hielten, und es in diesen Kreisen allerdings nicht an 
demokratischen Aufwallungen fehlte. Dies aber hat 
auch mit Hrn. S.’s Bemerkung nichts zu schaffen, 
dass der im In- und Auslande einflussreiche Theil der 
Opposition gleicher Tendenz gewesen wäre. Unter 
dieser hebe ich dagegen den wichtigsten Repräsentan
ten der Presse, den Verfasser der Juniusbriefe heraus, 
im Parlamente beschränke ich mich auf Fox, Chatham 
und Burke aus folgenden Gründen. Fox zunächst ist 
von Interesse als späterer Verfechter der (französischen) 
Bevolutionsfreunde bei der von Hrn. S. zwischen 1776 
und 1789 gezogenen Parallele; Burke und Chatham aber 
können füglich als die Typen der damaligen parlamen
tarischen Opposition gelten, Chatham als Führer der 
eigenen, Burke als das Genie der Rockingham’schen 
Faction; man kann behaupten, dass in allen wichtiger» 
Fragen kein Antiministerieller von Bedeutung zwischen 
1770 und 1780 den von ihnen umzeichneten Boden 
verlassen hat.

Die Briefe des berühmtesten aller Anonymen thei- 
len in diesem Augenblicke das Schicksal manches eng
lischen Classikers: ihr Vaterland möchte sie beinahe 
verleugnen, während das Ausland, vor Allem das deut
sche, sie sich mit wachsendem Interesse aneignet. Hr. 
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S. erscheint als ihr gründlicher Bewunderer, und. gibt 
sein ürtheil dahin ab, Junius sei ein Vorgänger Mira- 
beau’s, der, obgleich der Aristokratie angehörig, auf 
Demokratie speculire, der eine neue Zeit verkündet 
habe, in der vom Wohle Aller, nicht einiger Auser
korener die Rede sein, in der die Lasten des Staates 
den Reichen und Mächtigen, nicht den Arinen und Ar
beitenden drücken werden, der die englische Verfas
sung im radicalen Lichte betrachtet und den Nachweis 
geführt habe, das sächsische Volksrecht, das Grund
element der freien Verfassung, sei durch die Adels
rechte der Normannen zu einer reinen Junkeraristokra
tie herabgebracht worden. — Ich gestehe, dass mir 
beim Lesen dieser Worte trotz dem Präcedens bei Ame
rika der letzte nationale Gegensatz am stärksten auf- 
fiel. Junius hat durch die Leidenschaftlichkeit seiner 
Form schon manchen Kritiker verleitet, ihn für revo
lutionär und radical zu halten ; aber die Entdeckung 
angelsächsischer Sympathien in ihm wäre in der That ein 
höchst originales Verdienst. Und so stark soll diese Lehre 
bei ihm ausgesprochen sein, „dass sie wie ein Blitzstrahl 
gezündet, weil sie so neu und einleuchtend gewesen.^ 
Hr. S. wiederholt es, dies sei der Grundgedanke des 
Buchs, „jeder der folgenden Briefe habe diesen Punkt 
wie ein Blitzstrahl getroffen,“ S. 601 wird das sächsische 
Element und das normannische Baronairecht noch ein
mal in Gegensatz gestellt; und hiernach, denke ich, 
wird es erlaubt sein, auf eine spätere beiläufige Äusse
rung wenig Gewicht zu legen: bei Junius sei keine 
Rede von einer Wiedergeburt der Nation, wie man sie 
1789 in Frankreich foderte. Hat Junius die Engländer 
zur Abschaffung der normannischen Verfassung auf
gerufen, so liegt sein Gegensatz zur Constituante nicht 
im Princip, sondern höchstens in der Zahl der nam
haft gemachten Einzelheiten: man wird die obige Par
allele mit Mirabeau einfach festhalten können.

Dass nun die neue Lehre nicht im ersten Briefe 
anzutreffen ist, war leicht zu coustatiren; etwas mehr 
Mühe kostete es dagegen umgekehrt, eine Stelle des 
Buches zu entdecken, die Hrn. S., wenn nicht den 
Stoff, doch den Anlass zu seiner Behauptung hätte ge
ben können. So seltsam es klingt, es existirt nur eine 
einzige *),  und auch bei dieser hat er, was Hr. S. auch 
sagen mag, nicht im Mindesten den Gegensatz von 
Aristokratie und Demokratie im Sinne.

*) Nämlich in der von Junius autorisirten, auch von Hin. S. 
benutzten Ausgabe. Ob in der von Woodfall besorgten, durch Anti- 
Sejanus, Publicola u. s. W. bereicherten, sich Ferneres fände, ist 
also für unsern nächsten Zweck gleichgültig, würde es aber nach 
meiner Ansicht auch in Bezug auf Junius sein, da nach dein jetzt 
vorliegenden Material die Identität von Junius und Publicola schwer
lich mehr zu behaupten sein wird.

Nämlich es handelt sich dort um das Verfahren 
des Lord Mansfield als Oberrichter in politischen Pro
cessen. Junius wirft ihm ministerielle Parteilichkeit 

und die Einführung nicht englischen Rechtes in eng
lische Gerichtshöfe vor: der römische Codex, das 
Völkerrecht und die Autorität fremder Juristen treten 
an die Stelle der Magna Charta und der Bill of rights, 
es sei auch dies ein Mittel zu dem Zwecke, der allen 
Handlungen des edeln Lords zu Grunde liege, die 
Macht der Krone auf Kosten der Unterthanenfreiheit 
zu vergrössern. Es sind dieselben verrätherischen 
Künste, bemerkt hier Junius, durch die einst der Geist 
unserer edeln sächsischen Gesetze verdorben wurde ♦ 
die normannische Eroberung war nicht vollständig, bis 
normannische Juristen ihr Recht herübergebracht und 
die Sklaverei orgamsirt hatten. Kann die Auffassung 
dieser Worte in Zweifel sein ? Kann man leugnen, 
dass Junius von zwei sich ganz fremden Processen 
spricht, die nur den Einen Punkt der Rechtsverdrän
gung mit einander gemein haben ? Er hätte statt der nor
mannischen jede andere Eroberung von ähnlicher 
Gründlichkeit zur Vergleichung nehmen, hätte ohne 
die geringste Änderung des Sinnes etwa sagen können: 
die Eroberung Persiens war nicht vollständig, bis ara
bische Uncultur im Gefolge der arabischen Waffen ein- 
sezogen war. So wenig; wie er damit sich zum Feuer- 
anbeter qualificirt hätte, so wenig Grund ist nun vor
handen, ihn für einen Gegner der Normannen zu hal
ten; praktischerweise hat er eben gar keinen Gedan
ken für oder gegen ein der Forschung längst verfalle
nes Sachsenthum, er will nichts als Erhaltung der 
jetzigen Freiheiten der Magna Charta, der Bill of rights, 
normannischen Ursprungs und aristokratischen Inhalts 
wie sie sind. Man folge dem weitern Verlauf der 
Stelle und höre, wie Junius entfernt davon ist, die 
Überwucherung (ünes Demos durch adelige Schösslinge 
zu beklagen; gerade im Gegentheil, er rügt den Bruch 
der damaligen Verfassung durch Vernichtung der 
Standesunterschiede, durch die Auflösung aller Stufen 
in einen todten Despotismus.

Also das angebliche Grundthema der Juniusbriefe 
wird darin nur einmal, und hier in einer Weise er
wähnt , dass Junius es in einem dem S.'schen ge
rade entgegengesetzten Sinne behandelt. Indessen dies 
sei immer nur ein Einzelnes, es wäre ein harmloser 
Misgriff, wenn sich Junius nicht als Angelsachsen, aber 
sonst doch als einen Feind des Adels zeigte und das 
Volk zur gewaltsamen Herstellung seiner Rechte auf- 
foderte: auf diesen Punkt wird also die Untersuchung 
zu richten sein. Ich verwahre mich gleich zu Anfang, 
dass ich nicht von Junius Schreibart, so charakteri
stisch sie für das Individuum auch ist, dass ich nicht 
von seinen Mitteln, sondern nur von seinen Zwecken 
reden will. Er gehört zu den Wenigen und Besten 
seiner Nation, die statt der conventioneilen eine per
sönlich eigene Prosa schreiben, womit allerdings nahe 
genug zusammenhängt, dass er nicht blos seine per
sönliche Sprache, sondern auch seine persönlichen 
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Affecte, Liebe und Hass in furchtbarster Stärke an die 
allgemeinen Angelegenheiten heranbringt, und dies Ver- 
hältniss ist es 5 aus dem die Kraft wie das Gift seines 
Reizes hervorquillt. Nichts ist unwahrer, als dass sein 
Stil luxurire; im Gegentheil, die im Grunde ungesunde 
Gesinnung wird dem Geschmacke nur durch die Prä- 
cision und Festigkeit seiner Formen erträglich. Nichts 
ist ungerechter, als wegen dieser Leidenschaftlichkeit 
seine materiellen Tendenzen zu verdächtigen, und dies 
ist es, dessen bei klarer Erkenntniss Gentz in dem 
bekannten Aufsatze sich schuldig gemacht hat. Un
richtiger aber als Beides erscheint, an seiner Schreib
weise nicht blos die Form, sondern auch die Leiden
schaft zu loben, und dann ihm Tendenzen anzupreisen, 
die nach ihrem politischen Inhalt jener sittlichen Wuth 
entsprochen hätten. Dies aber, ich mag es wenden 
wie ich will, ist Hrn. S.’s Urtheil.

Junius ein Demokrat, ein anticipirter Mirabeau, 
ein Beschützer der arbeitenden Klassen. Einiges, was 
zu diesen Behauptungen entsetzlich hart dissonirt, ist 
durch Gentz und Andere so bekannt geworden, dass 
auch Hr. S. es nicht umgeht, und es ihm als letzte 
Schwäche, als „Durchblicken des altenglischen Esels
ohres“ anrechnet. Dahin gehört sein Widerstand gegen 
Parlamentsreform, gegen einjährige Parlamente, gegen 
die Ansprüche der Amerikaner und die Abschaffung 
der Matrosenpresse. Es reisst das, wie man sieht, 
schon eine weite Lücke in das Register der demokra
tischen Tugenden, und würde, wenn Hr. S. sonst 
recht hätte, dem Urtheile Arnold’s *) Kraft geben, dass 
von einer Einheit politischer Grundsätze überhaupt bei 
Junius nicht die Bede sei. Indess wird eine weitere 
Untersuchung der Briefe allerdings die Einheit heraus
stellen, eben auf der Seite der vorher aufgezählten 
antidemokratischen Lehren.

Indem ich hier mit dem Ausspruch beginne, Junius 
sei nicht mehr und nicht weniger als Whig, etwas li
beraler als hox, wie er damals war, etwas weniger 
freisinnig als Burke zu irgend einer Zeit, und habe in 
dieser Eigenschaft in der That feste politische Grund
sätze, so gerade ich freilich mit jedem Worte in neuen 
Widerspruch mit Hrn. S. Junius hat keinen Gedanken 
an metaphysische Begründung des einzelnen Staates 
und seines concreten Rechts, wie sie in Frankreich 
1789 durch die Declaration des droits versucht wurde. 
Ur nennt freilich die Nation den Souverän (king, lords 
tke commons are ^lc k>'ustees not the owners ofthe estate, 
lässtee ^^6 *s *n a^er Meinung dieser Worte 
, Lehstens mit Rousseau’s Lehre vergleichen,dass die i i » ♦
j / „e „ r Seneralef aber keineswegs die volonte de tous auf Herr««!. r. / . , , ~ ,T.,. «r , lrschaft Anspruch machen könne. Mit dieser Wendung, . L ..... ... . w,e wir sie aus ihi en Consequenzengleich naher bei ihm i p .o Nachweisen werden , verliert sie 

auch alles Bedenkliche, und überhaupt ist hervorzu- 
heben, dass der Begriff der Volkssouveränetät im heuti
gen Sinne ihm völlig fremd ist. Er bezeichnet keinen 
Gegensatz der Regierung und der Regierten, die bezo
genen Worte drücken nur das ideale Princip des Staates 
aus und sollen den einmal entstandenen Gewalten 
nicht ein Jota von ihrer Unerschütterlichkeit entziehen. 
Es ist wahr, er redet fast so oft wie Lafayette oder 
Paine von den angeborenen ursprünglichen Menschen
rechten, aber gerade der demokratische Charakter der 
französischen Erklärung fehlt bei ihm gänzlich, ich 
meine den Grundsatz, dass die Menschenrechte ur
sprünglicherer Natur. als die Bürgerrechte seien und 
deshalb in jedem Moment zur Controle der letztem 
gebraucht werden dürfen und müssen. Junius denkt 
bei angeborenem Rechte stets an das Recht der Bür
ger, Parlamentsmitglieder zu wählen, Petitionen einzu
bringen, überhaupt zu thun und zu bewahren, was sie 
nach den bestehenden Gesetzen zu thun und zu be
wahren berechtigt sind. Von einer philosophischen 
Deduction ist keine Rede; weil jeder Engländer durch 
die Geburt einem frei organisirten Staatskörper ange
hört; nicht weil das neugeborene Kind zu abstractcr 
Freiheit in die Welt tritt, ist Kränkung der Wahlfreiheit 
für Junius Verletzung eines birth-right. Beispiele da
von hiesse das Buch beinahe zur Hälfte dieser Anzeige 
einverleiben ; ich darf vorher erwarten, welche Belege 
des Gegentheils, Behauptung eines allgemeinen Men
schenrechts zu praktischer Ausübung irgendwer bei 
Junius auftreibt.

Hieraus folgt denn unmittelbar der Gebrauch, den 
das Volk von seinem ursprünglichen Eigenthum an der 
Staatsgewalt nach Junius machen soll. Ja, Cr fodert, 
dass die Nation ihre Committenten controlire, dass sie 
König und Parlament mit allen legalen Mitteln im ge
setzlichen Wege fest halte, aber er ist weit entfernt 
davon, diese Befugniss zur Umwälzung und radicalen 
Änderung der Constitution misbraucht sehen zu wollen. 
Er verlangt Erhaltung des Königthums, er spricht ei
nem englischen Republikaner gesundes Urtheil ab und 
stellt im Allgemeinen die monarchische Form höher als 
die demokratische (Brief 59). So sicher, föhrt er hier 
fort, ich die stete Fortdauer unserer alten monarchi
schen Formen hoffe, so bestimmt möchte ich den Sinn 
des Volkes rein und fest republikanisch sehen; dies 
Letzte führt er dann in einer Weise aus, dass keine 
Monarchie die Anwendung des Satzes zu scheuen 
hätte; er will Unabhängigkeit des Geistes, unbe
dingten Gehorsam gegen das Gesetz und Liebe zu dem 
Souverän , soweit er sie verdient. Man kann gleich 
hier hinzunehmen, dass, wie die königliche Macht, so 
auch die Erhaltung der Standes- und Vermögensunter
schiede in sein System gehört; er vernichtet den Her
zog von Bedford, weil er durch persönliche Sünden 

Idie verfassungsmässige Stellung eines Peer befleckt’) In seinen Vorlesungen über neuere Geschichte.
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habe, Hefe Standes , den die Gesetze befähigten die 
Schritte der Regierung zu heiligen oder zu brandmar
ken, der ein Rüter der Gesetze, ein Gegner factioser 
Gewalt und übermächtiger Prärogative Sei, der endlich 
das Volk als seine Kinder betrachten dürfe (Brief 23). 
Er sagt später einmal (Brief 37): durch Rang und Ei
genthum sind wir unterschieden, in den Rechten der 
Freiheit sind wir gleich. Als Engländer hat auch der 
Geringste ebenso wie der stolzeste Adelige das Inter
esse — nun, etwa „aus dem Traum von der Ünver- 
besserlichkeit unserer Constitution zu erwachen, das ver
möge des ewig wiederholten Wortes happy Constitution ein- 
gest'hläferte Volk zur Besinnung zu rufen“? er hat, 
sagt Junius, das gleiche Interesse an dem Gesetz und 
der Constitution dieses Landes und ist gleich sehr be
rufen , sie grossherzig zü unterstützen mit Plan und 
Rath und That.

Mit Rath und That — dies lautet unbestimmt und 
Würde, prägnant genommen, freilich eine bedenklichere 
Revolutionstheorie aussprechen, als wir sie eben bei 
ihm zugeben Wollten. Hr. S., in seiner Ansicht sehr 
consequent, legt denn auch auf ähnliche Stellen den 
schärfsten Ton und hebt ebenso bei andern Anlässen 
als Zeichen der Zeit hervor, wie damals ein revolu
tionärer Ungestüm überall die ersten Äusserungen ver
sucht habe. Die City von London sendet eine Petition 
an den König und der Lordmayor Beckford, sagt Hr. S., 
hält eine Rede in der Manier, wie sie Ende 1791 Pe- 
thion als Maire von Paris zu halten pflegte ; der Schluss 
der Rede, der an die Revolution erinnert, welche Kö
nig Karl I. auf das Schaffet brachte, kann als Probe 
des Ganzen dienen. Burke soll freilich so wenig wie 
Junius eine Wiedergeburt der Nation gefodert, aber 
doch gesagt haben (1770): wenn das Volk Unrecht 
thut, so begeht es einen Irrthum, kein Verbrechen; mit 
der Regierung ist es ein anderer Fall — und ich sehe 
kein anderes Mittel bei den Repräsentanten des Vol
kes die gehörige Aufmersamkeit auf das Wohl des 
Landes zu erhalten, als dass die Masse des Volkes 
selbst ins Mittel trete. Hierzu stimmt denn Junius voll
kommen; Hr. S. bringt die berühmte Stelle bei, in der 
er dem Hause Braunschweig andeutet, was eine Revo
lution ihm gegeben, könne eine andere wieder nehmen; 
und wir setzen unbedenklich hinzu, dass er an vielen 
Stellen, ganz wie Burke, die Masse des Volkes auf- 
fodert, collectivebj seine Rechte sicher zu stellen. Aber 
demungeachtet leugnen wir, dass irgend eine dieser 
Stellen im Geringsten beweise, was sie bei Hrn. S. be
weisen soll, den Beginn einer demokratischen und re
volutionären Zeit, deren Höhepunkt dann später durch 
die französische Revolution bezeichnet werde. Die 
City tritt ganz von selbst aus der obigen Reihe, weil 
Hr. S. freilich von 1649, Beckford aber von 1688 

spricht; es ist eine Differenz, wie zwischen 1789 und 
1830, zwischen Robespierre und Louis Philipp. Was 
Junius angeht, so wird zu unterscheiden sein. In man
chen Äusserungen liegt nichts als die Beziehung auf 
Nothwehr im äussersten Falle; wenn die Regierung es 
zum Äussersten treibe, sei auch bei dem Volke das 
Äusserste nicht unmöglich, eine Reflexion, die in kei
nem geordneten Staate Anstoss geben kann. Anderer
seits aber ruft er das Volk zu dem Streite auf, nicht 
nur wo es sich um unzweideutige Rechte des Indivi
duums, sondern wo es sich um bestrittene Punkte der 
Verfassung handelte; aber auch hier hält er sich streng 
innerhalb der constitutionellen Schranken, ohne im 
Mindesten an eine Theorie der Revolution zu denken. 
Ich habe hier nämlich die Briefe über den Wahlstreit 
von Middlesex im Sinne und muss mit wenig Worten 
den Kern des Thatbestandes hervorheben. Junius’ 
Angriff auf das Parlament sollte durchaus nicht das 
Recht der Commons bestreiten, ein Mitglied aus dem 
Hause auszustossen, wie er denn die ersten Vorgänge 
in Middlesex und den dabei entwickelten demokrati
schen Übermuth hart getadelt hatte. Sein Zorn richtete 
sich vielmehr gegen zwei Folgerungen, welche die 
Commons an jenes Cassationsrecht knüpften ; er leug
nete, dass einmalige Ausstossung für immer wahlun
fähig machte, was das Parlament in Bezug auf Wilkes 
behauptete, und bestritt die Gültigkeit einer Minoritäts- 
wahl in dem Sinne, dass, wenn die Majorität einen ge
setzlich Unfähigen ernannt habe, nicht eine neue Wahl 
vorzunehmen, sondern der an zweiter Stelle stehende 
Candidat ins Parlament zu senden sei. Beide Gesichts
punkte sind mit schneidender Klarheit von ihm erör
tert worden; beide aus der verwirrten Masse des Strei
tes mit Evidenz gesondert zu haben, ist wol das Haupt
verdienst seiner gesammten Thätigkeit, und beide bei 
ihm zu ignoriren und ihn aus reiner Demagogie den 
elenden Wilkes vertheidigen zu lassen, ist einer der 
grössten Flecken des Gentz’schen Aufsatzes. Hier lag 
denn auch der Punkt, an dem er das Volk zur Inter
vention auffoderte. aber in diesem Wahlstreite nicht 
die Nation in ihrer allgemeinen Masse, sondern the 
body of the people als wählende Körperschaft. Er fin
det, dass die Commons, die Vertreter des Volkes, ihre 
Macht gegen die Constituenten selbst kehren, indem 
sie in der Ausstossung eines gewählten und in der Ein
führung eines nicht gewählten Mitgliedes die Rechte 
der Wahlfreiheit beeinträchtigen. Er bemerkt, dass weder 
König, noch Lords, noch Gerichte hier einschreiten 
dürfen, und fragt dann, wer soll hier helfen in dem 
Conflict zwischen Mandanten und Mandataren ? Die 
Antwort ist klar: die Masse der Wähler, d. h. the bady 
of the people.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in lieipzig.
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Denn auch Das dient zu seiner Charakteristik, dass 
er die Nation durch ein Unterhaus, wie es die 
damalige Verfassung gab, vollkommen vertreten findet, 
dass er sich nichts träumen lässt von der Meinung 
Hrn. S.’s, die Commons seien nur ein zweites Werk
zeug des Adels; Junius erklärt nur da, wo die Ver
fassung verletzt wird, das Volk für nicht vertreten. 
Einen solchen Fall bot nun die Wilkes’sche Sache, das 
Unterhaus hatte in der That den verfassungsmässigen 
Boden verlassen, ich wiederhole Junius’ Frage; wer 
sollte helfen? Burke, gerade in der von Hrn. S. an
geführten Stelle, stimmt genau, nicht zu Hrn. S., son
dern zu Junius: die Masse des Volkes, d. h. der Wäh
let muss die Entscheidung geben. Er hebt diese Modi- 
fication noch viel ausdrücklicher hervor, als Jener: 
er schreibt ihnen das erfoderliche Verhalten, eine 
Reihe höchst gesetzlicher Schritte (Meetings, Petitio
nen, vor Allem strenge Controle der nächsten Wahlen) 
im Detail vor, und nicht seine Schuld ist es, wenn Hr. 
S. hier mit ihm verfährt, wie oben Gentz mit Junius, 
und durch Auslassung des Wesentlichen seine Meinung 
in ihr Gegentheil verwandelt. Es ist hier so wenig wie 
oben beim Sachsenthum die Rede von irgendwelcher 
demokratischen Regung, noch weniger von einer re
volutionären Äusserung derselben; man braucht nur 
mit halbem Auge hinzusehen und wird nicht zweifel
haft sein über den principiellen Gegensatz dieser Whigs 
und der Demagogen von 1789.

ßas erste Beispiel des Radicalismus also, was Hr. 
S. aus jener Periode Englands vorführte, hat sein An
gesicht vor unsern Augen völlig verwandelt. Es sind 
unverkennbar die Züge der Aristokratie von 1688, die 

ksalcn Waffen den Angriff der „Königsmänner“ 
a zuwehren trachtet, und dabei sich ausdrücklich ge
gen a e Gemeinschaft mit den demokratischen Bundes
genossen verwahrt. Mitten im Streite explicirt sich 
Junius _aru er gegen seine Helfer ; e? entwickelt ihnen, 
währen sie gemeinsam den König bedrängen, dass er 
nicht im Min esten ihre weitern Ansprüche zu fordern 
gedenke. Aber das Alles' reicht nicht hin, seine Ehr

lichkeit zu documentiren. Er ist doch der Aristokrat, 
der wie Mirabeau auf Demokratie speculirt.

Wenden wir uns von der Presse dem Parlamente' 
zu und fragen nach der politischen Glaubenslehre der 
Whigs von 1763, wie sie sich zu der von 1793 ver
halte. Es ist eben keine frisch zu beginnende Unter
suchung, es ist ein betretener Meg, auf dem wir wei
ter müssen, weil Hr. S. ihn wieder einmal eingeschla
gen hat. Es wäre leichte Mühe, auf Jede Seite seiner 
Ausführung mit einem Dutzend voihandener Schriften 
zu repliciren; indess sie erscheint einmal als neu oder 
doch durch Hrn. S.’s neue Autorität bekräftigt, und so 
dürfen und wollen wir uns keine Schritte mit fremder 
Hülfe ersparen.

Über Fox hebe ich zunächst folgende Äusserungen 
des Verf. hervor, in denen das Urtheil über den
selben concentrirt erscheint. Seit der ersten Rede 
über Amerika (irrthümlich heisst es am 20. Febr. 1776, 
Fox hat seit 1774 den Gegenstand vielfach debattirt) 
habe er sich vom Königthum zur Republik gewandt, 
überall republikanische Ansichten entwickelt, wie Mi
rabeau ohne Rückhalt mit der Monarchie gebrochen. 
Wie dies gemeint ist, zeigt näher Abth. I, S. 622: er 
stürmte mit einer Gewalt, die Jedermann fortriss, auf 
die Verdorbenheit der Leute los, die noch bis auf den 
heutigen Tag England nach den überlieferten Grund
sätzen und Vorurtheilen regieren, zu deren Kaste er 
gehörte und deren Verdorbenheit er bei aller Grösse 
des Genies und Adel des Herzens leider nur zu sehr 
theilte. Unter den republikanischen Sympathien ver
steht also Hr. S. nicht blos Opposition gegen den Mon
archen , sondern einen umfassenden Abfall von dem 
mittelalterlichen Staate, von der Aristokratie und Olig
archie , deren Regiment er als die angeerbte Last der 
Engländer zu schildern pflegt. Nur besondere Auf
richtigkeit in diesen Grundsätzen traut er Fox nicht zu? 
sondern nennt schon seinen Streit gegen das Ministe
rium Shelburne eine scheinbar republikanische Opposi
tion und charakterisirt dann seine Coalition mit Lord. 
North begreiflicherweise als einen schreienden Abfall 
von dem bis dahin gepredigten Liberalismus. Abth. II, 
S. 377 wird Fox darüber der Leichtfertigkeit und Un
verschämtheit der genialen Verhöhnung von Wahrheit 
und Treue angeklagt, die Coalition S. 379 als eine ge
gen König und Volk verbündete oligarchische Bande 
bezeichnet und in demselben Sinne die Fox’sche Ost- 
indienbill durchgängig behandelt. Nachdem Pitt 1784 
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das Ministerium erlangt hat, kehrt dann Fox allmälig 
wieder auf die alten Wege zurück, bis er endlich mit 
dem Ausbruch der französischen Revolution mit ge
steigerter Kraft den früher begonnenen Kampf gegen 
die feudalistischen Misbräuche wieder aufnimmt.

Ich bin nun keineswegs gesonnen, der Coalition 
von 1784 das Wort zu reden und speciell die Tenden
zen der Fox’schen East-India-Bill vertheidigen zu wol
len. Was Pitt dagegen erörterte und Hr. S. hier wie
derholt, dass sie einen Bruch der Verfassung und den 
Keim zur gänzlichen Verdrängung der Krone durch 
die Whigaristokratie enthalte, scheint mir trotz Fox 
und Burke einleuchtend und überzeugend. Aber eben 
so klar ist doch auch, dass Fox’ Verfahren dabei in 
ganz anderes Licht tritt, wenn sich nachweisen lässt, 
dass er seit dem Beginn seiner politischen Laufbahn 
keineswegs republikanische, sondern fort undfort eben 
die Grundsätze der Whigaristokratie befolgt hat, deren 
vollständigen Triumph und nichts Anderes eben die 
East-India-Bill bezweckte, dass er gegen Lord North 
den Streit erhob theils aus persönlichen, theils aus 
speciell in der amerikanischen Sache liegenden Moti
ven, und endlich und vor Allem aus der Überzeugung, 
dass North, obgleich dem Namen nach Whig, zu ge
fällig den torystischen Neigungen des Königs sich an- 
schliesse. Offenbar würde hieraus folgen, dass, als 
die kleinern Motive zum Streit aufgehört hatten, als 
North sich entschlossen zeigte, vom Könige vollstän
dig zu den Whigfamilien überzutreten, die Coalition 
zwar unförmlich und gefährlich war und blieb, Fox 
aber am wenigsten damals eines Wechsels der innern 
Überzeugung anzuklagen ist. Und jener Beweis ist, 
so viel ich sehe, in der That bis zur Evidenz zu füh
ren; es braucht dazu nur einer kurzen Analyse seiner 
Ansicht über Amerika, wo sein Gegensatz zu North, 
auf dem es vor Allem ankommt, sich mit der grössten 
Energie aussprach *).  Diese Ansicht ist nun klar und 
unzweideutig, und mit wenig Sätzen werden wir zu ih
rer Charakteristik ausreichen. Er sagt am 22. April 
1774: „Im Princip theile ich die Meinung vollkommen 
(das Parlament habe für Irland wie für Amerika das 
Taxationsrecht), aber eben so sicher bin ich, es wäre 
höchst unpolitisch, das Princip in Wirksamkeit zu 
setzen. In diesem Sinne sage ich, wir haben nicht 
mehr Recht, das eine Land zu besteuern als das an
dere; in Beziehung aber auf unsere legislative Gewalt 
denke ich, hat Amerika Unrecht bei seinem Wider
stande/4 Dies ist genau die Rockingham’sche Lehre 
von 1766, welche dem Parlamente jede rechtliche Be- 
fugniss einräumt, und sie nur aus äussern Gründen 
suspendirt, eine Lehre, deren weitere Entwickelung wir 
sogleich bei Burke verfolgen werden. Etwas engere 

*) Seine Tendenzen auch auf andern Gebieten zu verfolgen, 
mochte schon wegen der bekannten Lückenhaftigkeit der Überlie
ferung, welche seine Reden vor 1783 uns erhalten hat, schwierig sein.

Linien ziehen die folgenden Worte, welche mehr zu 
Chatham’s Ansicht hinneigen und im Allgemeinen den 
Satz aussprechen, Englands Anspruch sei ipso iure 
gültig, aber null per exceptionem • Fox vergleicht den
selben, charakteristisch genug für die ihm beigelegte 
republikanische Gesinnung, mit dem, wie er sagt, un
zweifelhaften Rechte der Krone, von den Gesetzen zu 
dispensiren, dessen Ausübung einzig durch entgegen
stehende Rechte der Unterthanen gehemmt sei. Be
merken wir nun, dass Fox zu keiner Zeit die hier an
gedeutete Stellung verlassen hat, dass er von angebo
renen Rechten der Amerikaner, von einem Gegensätze 
der Volksfreiheit gegen ihre Unterdrücker, und was 
dem Ähnliches zu nennen wäre, nicht mit einer Silbe 
Erwähnung thut (vgl. noch die Reden vom 2. Mai 1774 
und 6. März 1775), so wird man kaum einen schärfern 
Gegensatz zu Price oder Mirabeau ersinnen können. 
Nicht das Mindeste liegt hier vor, was uns Fox von der 
seit 1688 befolgten Tendenz der Whigfamilien abzu
trennen nöthigt; es sind überall die Anfänge des Wegs, 
dessen Zielpunkt in der East-India-Bill mit dem herr
schenden Blicke des Genies gesteckt wurde. Die erste we
sentliche Umänderung, die dieses System erlitt, trat 
nicht ein mit der North’schen Coalition, sondern mit 
den demokratischen Ideen, welche Fox seit 1790 im 
Anschlusse an die französische Revolution entwickelte.

Das Resultat, das -sich uns bei Junius ergab, 
brauchen wir also auch bei Fox nicht aufzugeben. 
Bis hierhin finden wir die Majorität der englischen Op
position vor 1789 weder demokratisch, noch revolu
tionär, wir erkennen in dem Kampfe der Parteien durch 
die verwandelten Zeitformen hindurch die alten Typen 
whiggischer und torystischer Bestrebungen. Wenden 
wir uns nun zu Chatham, so scheint das Ergebniss 
noch viel schlagender. Von dessen erster amerikani
scher Rede sagt Hr. S.: Auf den Grundsatz kam es 
an, auf den Gegensatz von Alt und Neu, der Samen 
der Revolutionen Europas von 1788 —1830 musste ge- 
säet werden (Abth. I, S. 382). Auf England angewandt, 
heisst das offenbar nichts Anderes, als eine neue Ära 
der Constitution ankündigen und dem bisherigen Zu
stande unumwunden den Krieg erklären. Überblicken 
wir Chatham’s sonst ausgesprochene Neigungen, so ist 
bekannt, dass er zu keiner Zeit ein Freund des Con- 
nexionensystems war; seine äussere Stellung verstattete 
ihm nicht, sich an die Spitze einer solchen zu stellen, 
seine Herrschernatur hätte ihn nie als Untergebenen 
geduldet; die darin untrennbare Politik der Langsam
keit, des Calcüls vom Kleinen ins Grosse, war diesem 
weitschauenden, rasch eingreifenden Geiste unerträg
lich. Er begann seine Laufbahn mit dem Kampfe ge
gen den Heros dieses Systems, R. Walpole, er rühmt 
sich, dass er, der berühmte Whig, Tories und Schotten 
in den Dienst der Regierung gezogen, er wünscht drei
jährige Parlamente, um den Einfluss der Coterien we
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niger stabil zu haben, er schreibt selbst Georg III., 
dass auch er den Factionen kühn ins Angesicht sehe. 
Bringt man diese Punkte aber in Rapport mit der Sub
stanz der ganzen Verfassung, so ist er vollständig 
entfernt, eine Radicaländerung derselben zu wünschen. 
Nicht sic klagt er um jener Misbräuche willen an, 
sondern die Abweichung von ihren Grundsätzen; er ist 
demnach mit Junius zu vergleichen, steht aber um so 
viel höher als dieser, als er die Principien reiner zu 
zeichnen und universeller zu behandeln weiss. Er will 
eine mächtige Aristokratie; nur findet er, dass ihre da
maligen Connexionen zu klein, zu factios, zu egoistisch 
sind; es ist nicht der geringste Fehler in Hrn. S.’s Dar
stellung, diese Tendenz des gewaltigen Staatsmannes 
bei seinen beiden Ministerien völlig übergangen zu haben 
und dafür nur von seinen Launen und der Unbequem
lichkeit gegen seine Collegen und deren Coterien zu 
reden. Dasselbe Bestreben für constitutionelles Gleich
gewicht, nur im Kampfe mit einem andern Misbräuche 
ist es, wenn Chatham den Bruch der Völksfreiheit bei der 
Middlesex-Election beklagt und das Volk auffodert, an 
den gesetzlichen Rechten, die ihnen durch die Geburt 
als englische Bürger zustehen, Gebrauch zu machen. 
Aber an keiner Stelle zeigt sich eine Spur, an keiner 
Stelle findet sieh ein Schatten von Bestrebungen, wie 
sie Hr. S. ihm insinuirt, die Verfassung nach ihrem 
Princip zu tadeln, ihr neue Grundsätze nach der Lehre 
der Menschenrechte einimpfen zu wollen. Am wenig
sten erkenne ich dergleichen, wo man es am meisten 
vermuthen sollte, in der amerikanischen Sache. Hr. S., 
wie mir scheint mit starker Keckheit, gründet die obige 
Beziehung auf 1789 und 1830 auf einige wörtlich an
geführte Fragmente einer Chatham’schen Rede, die 
nichts Anderes als den Gegensatz innerer und äusserer 
Taxen erörtern: man gehe diese Rede (14. Jan. 1766, 
nicht 1765, wie Hr. S. sagt) vollständig durch, man 
wird nichts finden, was von der bei Hrn. S. ausgezoge
nen . Stelle abwiche. Er schliesst damals: „ Dies 
Königreich als höchste regierende und gesetzgebende 
Macht hat stets die Colonien verwaltet durch Gesetze, 
durch Regulirung und Beschränkung des Handels, der 
Schiffahrt, der Industrie, von allem und jedem, aus
genommen des Geldes, das man bis auf ihre Einwilli
gung in ihren Taschen liess. Hier ziehe ich die Linie: 
Sunt certi denique fines. quos ultra citraque nequit con- 
sistere rectum“ Diese Linie — Raumer möge es ver- 
statten * *)  — jst fest unj erkennbar, aber eben so be- 

erscheint auch die conservative Gesinnung, auf 
rikaner ?uf§etraSen Das Neue, das Ziel der Ame- 
Vprnirht!^nter aUen rechtlichen Discussionen in dem

 c leer und hohl war. Sollte also

•) S. dessen Beiträge, das Capitei Gber England.

1 T Colonialverhältnisses, eines Zustandes 

Chatham irgendwo Gegnei*  des Alten sein, so müsste 
es in diesem Punkte zu Tage treten; er aber sagt, 
21. Jan. 1775: „Die metaphysischen Schwindeleien, die 
uns beweisen sollen, Amerika, weil hier nicht vertreten, 
unterliege unsern Gesetzen und Handelsverboten eben so 
wenig als einer innern Besteuerung, erkläre ich für 
nichtswürdig, frivol und inhaltslos/4 Hier liegt wahr
haftig kein Same für künftige Revolutionen, im Gegen
theil, in der eben angeführten Rede weiss er für seine 
Anträge keine stärkere Empfehlung, als dass er sie auf 
die Grundsätze von 1688, auf den echten (und Hr. S. 
wird also nicht leugnen, aristokratischen) Geist des 
Whiggismus zurückführt. Man sehe die von ihm am 
1. Febr. 1775 vorgeschlagene Acte, wie er die hier 
entspringende Gewalt des Parlaments gar nicht stark 
genug hervorzuheben weiss.

Es ist leider wahr, dass für manche Nationen des 
Continents auch eine solche Sprache ein Ton wie aus 
fremder Welt, aus der Welt der Ehre und des Rechts 
erklingen musste. Dass aber in dieser Beziehung auch 
Hr. S. die Vorgänge der französischen Revolution 
nicht unbedingt als vollbürtig anerkannte, wissen wir 
aus frühem Äusserungen (Einleitung zum ersten Bande); 
mit um so schmerzlicherm Erstaunen fragt man sich, wie 
er hier dazu kam, Chatham’s edle und besonnene Züge 
durch eine Vergleichung mit der Constituante undßar- 
nave zu entstellen. Ich glaube nicht, dass irgend ein 
unbefangener Historiker den letztem die Anerkennung, 
die ihnen gebührt, verweigern wird, die nämlich ohne 
Scheu vor irgend einem Mittel unabsehbare und auch 
nuendlich wohlthätige Resultate möglich gemacht zu ha
ben. Chatham, in strictem Gegensätze zu ihnen, hat 
gegen North ohne Resultate gekämpft, aber seinen 
Mitteln und seiner Gesinnung wird alle Nachwelt Dank 
und Verehrnng zollen.

Zu dem dritten jener parlamentarischen Koryphäen, 
zu Edward Burke, gehe ich über mit dem Wunsche, 
nicht aus dem Tone fallen zu müssen, der mir persön
lich gegen Hrn. S. zusteht, mit dem Vorsatze, nicht 
eine Kleinigkeit zu übersehen, die Hrn. S.’s Verhalten 
«■egen ihn rechtfertigen oder entschuldigen könnte. Hr. 
S.°nennt ihn ein Talent und gesteht ihm für die Zeit 
von 1764 — 84 einige bedeutende Bestrebungen zu; im 
Übrigen aber wird der intellectuelle wie der sittliche 
Werth des Mannes mit dem heftigsten Ungestüm ver
nichtet und sein ganzes Verhalten mit Einem Worte als 
das eines Söldlings der Aristokratie bezeichnet. Prü
fen wir, die Beweise kann man kaum sagen, die Wahr
scheinlichkeit dieser Anklage,

Der Gesichtspunkt, aus welchem Burke die ameri
kanische Sache betrachtet, ist leicht zu fassen; er ge
hört zu der Klasse der Opposition, welche die Regie- 
rungsmassregeln unzweckmässig und aus sonstigen 
Gründen widersinnig findet, von Seiten des Rechts aber 
nichts gegen dieselben einzuwenden hat Es reicht
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hin, statt aller andern die amerikanische Rede von 
1778 für diesen Standpunkt anzuführen. Die Unzuläs
sigkeit der Besteuerung — dies hebe ich vor Allem 
hervor — entspringt ihm geradezu aus der Anhänglich
keit an das Colonial- und Monopolystem: „Wenn Ame
rika die Last unbegrenzter Monopole trägt, soll es die 
Lasten unbegrenzter Steuern dazu ertragen? Die 
Frage, ob solche Monopole mit Recht oder Unrecht 
existiren, ist in diesem Augenblicke ein Problem leerer 
Speculation; aber Beides zusammen habt ihr nicht 
durch eine und dieselbe Autorität. Die Schranken ei
ner innern und äussern Monopolisirung und innere 
und äussern Taxation zu vereinigen, ist ein unnatür
liches Band, ist vollkommene und unbelohnte Sklaverei.“ 
Von einer Unterscheidung dagegen innerer und äusse
rer Taxen will Burke nichts wissen: „Ich will hier in 
keine Distinction der Rechte mich einlassen, nicht ver
suchen , ihre Grenzen abzumarken. Ich weise diese 
metaphysitchen Unterschiede zurück, ich hasse den 
blossen Klang derselben. Ich betrachte die souveränen 
Rechte von Grossbritannien und die Privilegien der 
Colonien als die vereinbarsten Dinge von der Welt. 
Das Parlament von Grossbritannien thront an der 
Spitze dieses Reichs in zwei Eigenschaften, die eine 
trägt es als die Gesetzgebung dieser Insel, die andere, 
und ich denke, die höhere, ist was ich seinen impera- 
torischen Charakter nennen möchte. Es überschaut darin 
wie vom Throne des Himmels die verschiedenen unter- 
o-eordneten Gesetzgebungen, und führt und überwacht sie 
alle, ohne eine zu nichte zu machen. (Dieser Charakter 
ist seinem Wesen nach unbeschränkt, denn bei drin
gender Gefahr der Gesammtheit können egoistische Be
strebungen sich geltend machen.) Gewiss ist es nützlich, 
dass irgend eine Autorität gesetzlich sage: Besteuere 
dich selbst zu gemeinem Nutzen, oder das Parlament 
thut es für dich.“ „ . .

Von diesen Grundsätzen ist nun Burke im ganzen 
Verlauf der amerikanischen Sache nicht abgewichen. 
Er ist also von den Tendenzen der Amerikaner noch 
weiter als Chatham entfernt, wie er denn von diesem 
in der Ansicht der Verfassung überhaupt sich wesent
lich unterscheidet. B'indet Chatham, dass der Geist 
der glorreichen Revolution durch das Connexionenwesen 
verknöchert, und dadurch auch das normale Verhält- 
niss zwischen Adel und Volk gestört sei, so empfiehlt 
Burke dieses System mit den stärksten Gründen und 
hofft König und Volk durch dessen Entwickelung zu 
versöhnen. Chatham will dreijährige Parlamente, um 
durch demokratische Bewegung, Burke siebenjährige, 
um durch aristokratische Stabilität die Unabhängigkeit 
der Commons zu fördern. Chatham ist kein Freund 
der politischenSpeculation, aber er liebt es doch, sich 
im einzelnen Balle die Principien der Verfassung zu 
vergegenwärtigen, Burke erspart sich das, weil sein 
ganzes Dasein in dieser Verfassung aufgeht, und er
klärt sich demnach der apriorischen Entwickelung aus 
Grundsatz abgeneigt.

Erkennt man diese Sätze an, und ich wüsste nicht, 

wie ein aufmerksamer Leser seiner frühem Schriften 
sie verneinen könnte, so wird man hier schon seine 
Verwerfung der französischen Revolution begreiflich 
und nothwendig finden. Er opponirt den amerikanischen 
Taxen, weil ihm die Beibehaltung des Monopolsystems 
wünschenswerther erscheint; an sich aber ist es ihm 
Sophisterei, das Taxationsrecht des Parlaments zu er
örtern, und die letzte Entscheidung darüber anticipirt 
er bei jeder Gelegenheit: wo liegt der Fleck dieses 
Systems, wegen dessen man den spätem Angriff auf 
1790 eine Inconsequenz nennen dürfte ?. Er bestreitet 
Georg III., weil dieser sich auf Schleichwegen eine 
Regierung ohne Verantwortlichkeit gebildet; das spreche 
der öffentlichen Meinung und der wohlerworbenen 
Macht des Adels Hohn , es sei eine Verletzung des 
bestehenden Rechts und ruinire deshalb den Wohlstand 
und die Würde des Landes. Wie nun? wenn er 1790 
den Verfall der öffentlichen Verhältnisse in Frankreich, 
die grundsatzmässige Vernichtung des historischen 
Rechts vor Augen hatte, wäre der Protest dagegen für 
Burke eine Inconsistenz, weil er dieselben Schritte 
früher beim König und jetzt beim Volke rügte?

Oder soll etwa ein Widerspruch darin zu Tage tre
ten, dass er 1790 die Erhaltung von Privilegien und 
Vorrechten foderte und am 1. December 1783 gegen 
Pitt geltend machte, ein ius quaesilum, das seinen In
haber bevorzugt und Dritte zurücksetzt, dürfe cassirt 
werden, wenn es in der Ausübung zu Misbräuchen 
führe und das Gemeinwohl nicht mehr fördere son
dern beeinträchtige? Es scheint freilich diese Behaup
tung auf die Theorie der Constituante hinzuführen, dass 
jedes Volk in jedem Moment seine Verfassung ändern 
dürfe; denn Burke hat bei jenen Rechten Jede politi
sche Macht und jedes Monopol im Sinne, und ohne 
solche ist keine Verfassung denkbar, sowie als Richter 
über deren Verhältnis» zum Gemeinwohl dann nur das 
Volk selbst erscheinen kann. Indess lässt uns Burke 
nicht lange in Ungewissheit, er zeigt sich sehr bald 
hier im Kampfe mit Pitt als eben so reiner Conserva- 
tiver, wie später im Einverständnisse mit ihm, er kommt 
vollständig auf den Boden positiver Gesetzlichkeit zu
rück, durch die Bedingungen, an die er die Ausübung 
jener Befugniss knüpft. Soll ein verbrieftes Recht um 
seines Misbrauchs willen vernichtet werden, so fodert 
er dazu ein bedeutendes Object der Verletzung, zwei
tens eine schreiende Wichtigkeit des Misbrauchs, er 
fodert drittens, dass dieser nicht vereinzelt, sondern 
als ein ständiger erscheine, endlich viertens, dass die 
Unverbesserlichkeit des Berechtigten erwiesen sei. In
dem er die Existenz dieser Bedingungen bei der ost
indischen Compagnie nachweist, tritt er dem jüngern 
Pitt, ihrem Beschützer, entgegen; weil er sie alle in 
dem Verfahren der Constituante unberücksichtigt findet, 
beginnt er gegen diese den Kampf, der ihn von den 
frühem Genossen trennt und dem bisherigen Wider
sacher in die Arme fühlt. In ihm selbst ist also von 
einer Änderung der Grundsätze keine Rede, und aus 
diesem einfachsten Grunde wäre es ganz unnöthig, 
nach äussern Anlässen für eine Inconsequenz zu suchen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Bis hierhin war der Gegenstand unserer Untersu
chung ein würdiger und dankbarer: denn welche An
sicht man über sein Ergebniss sich auch bilden mag, 
die Wissenschaft hat keine grössern Stoffe, als die 
innere Entwickelung von Menschen, in denen die höch
sten und deshalb streitigsten Angelegenheiten ganzer 
Nationen pulsiren. Die Auffassung und Beurtheilung 
derselben kann sich nicht ohne Controversen vollenden, 
aber wenn sie nicht durch die falsche Haltung der 
Streitenden verschlechtert werden, sind es Controver
sen, lebenspendend wie der Stoff, den sie betreffen. 
Ich habe, obgleich ich ihm Burke’s Inconsequenz nicht 
zugeben kann, den classischen Aufsatz G. Forster’s 
über die englische Literatur von 1790 nie ohne Freude 
und Gewinn gelesen: hier erfährt Burke’s Wirken seit 
1789 scharfen Tadel aus inhaltvollen Gründen, auf die 
ich noch zurückkommen werde, an dieser Stelle aber 
sei mir vergönnt, folgende Worte daraus in diese Be
merkungen einzurücken (VI, 80 der neuen Ausgabe): 
„Man ehrte in Burke’s Schrift das Recht des freien 
Menschen, seine Denkungsart zu verändern, die Freunde 
und Parteien, mit denen er sein halbes Leben hindurch 
einverstanden war, durch die auffallendste Verdammung 
ihrer Grundsätze in Erstaunen zu setzen und zu ver
wunden; man erlaubte sich’s nicht — o dass es doch 
Deutschland und seine Schriftsteller beherzigten! —, 
den Mann , der sich im Privatleben und in seinem öf
fentlichen Beruf als rechtschaffen bewährte, wegen ei
ner Verschiedenheit der Meinungen, .... von Seiten 
seines Charakters anzugreifen! Dies ist echte, männ
liche Freiheit, und wenn die Verfasser dieser Annalen 
den Vorwurf der Parteilichkeit für England nicht mit 
dTe1T Bewusstsein hinnehmen können, so müsste sie 
p. ^rgleichung dieses anständigen Gebrauchs der 
t*<XS‘Ve^e^ ^eni Tone, der in den gelehrten Strei- 
io ei en anderer Länder herrscht, bei jedem kaltblüti- 

gen torscher rechtfertigen.«
Wie Wir wissen kJ? • . i-i ’ "at sicn der von Forster hier aus-

»esproc ene unsch nicht verwirklicht, im Gegentheil 
.st seit Payne die peinliche Herabwürdigung Burke’s 
noch nie so umfassend versucht worden, wie in dem 

uns vorliegenden Werke. Nicht blos die Trennung von 
Fox im J. 1790, sondern auch die fünfundzwanzig! übrige 
Verbindung mit demselben wird hier aus Triebfedern 
des Eigennutzes abgeleitet, Burke habe sich an Rocking
ham finanzieller Vortheile halber angeschlossen, oder 
wie Hr. S. einfacher sagt, verkauft. Eine Thatsache, 
die hierauf Bezug haben könnte, ist notorisch, dass 
Rockingham nämlich auf seinem Todbette einen Schuld
schein Burke’s über 10,000Pfund vernichtete: dass die
ser also Geld von ihm erhalten, steht nicht zu bezwei
feln, entscheidet aber, wie sonst wenigstens sittliche 
Urtheile bedingt werden, noch nichts über die Frage, 
ob Burke dieser Summe zu Liebe seine Politik ergrif
fen habe. Letzteres ist kaum wahrscheinlich, da er 
vor 1765 (seiner Verbindung mit Rockingham) und nach 
1782 (dessen Todesjahr) in der Richtung dieser Politik, 
wie wir dargethan haben, nicht variirte. Demnach er
schiene cs uns unlogisch und lieblos, Hrn. S.’s Angabe 
nicht umzukehren, und cs nicht natürlich zu finden, 
dass Burke, häufig in Geldnoth, von Niemandem eher 
Unterstützung verlangte und erhielt, als von einem 
durch gleiche Grundsätze, Bestrebungen und gleich 
ehrenhafte Gesinnung mit ihm eng verbundenen Manne.

Doch kommen wir zur Hauptsache. Burke, der 
berühmte Whig, wird seiner Partei mit öffentlichem 
Bruche untreu, um die französische Revolution zu be
kämpfen und dafür von dem Oligarchen Pitt eine Pen
sion, nicht nur, wie Hr. S. meldet, von 1600, sondern 
von mehr als 3000 Pfund zu beziehen. Er selbst hat 
nie ein Wort darüber verloren, denn sein Brief gegen 
den Herzog von Bedford erörtert nur, inwieweit er 
überhaupt um England eine Pension verdient habe. 
Sonstige Gunstbezeigungen aber hat er nie vom Mi
nisterium des Jüngern Pitt erhalten, ich prüfe also zu
nächst die äussern Wahrscheinlichkeiten über die Frage: 
hat jene Pension ihn zu seinem Benehmen gegen Frank
reich vermocht? Er entwickelte seine Gesinnung aber 
öffentlich zuerst im Februar 1790, in der berühmten 
Rede über das Armeebudget; bald darauf erschienen 
die Reflexionen über die Revolution, April und Mui 1791 
erfolgte der officielle Bruch zwischen ihm und Fox, 
demnach die Spaltung der bisherigen Whigpartei, ein 
Ereigniss, über dessen weltgeschichtliche Bedeutung 
nirgendwo ein Zweifel ist. Mit dem Ministerium hatte 
er damals keine sonstigen Conflicte, der Gedanke wäre 
also möglich, es sei bereits damals das Anerbieten ei
ner Besoldung und darauf Burke’s Entschluss erfolgt. Es 
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ist aber leicht, seine Ansichten über die Revolution zu 
einem beträchtlich frühem Datum hinauf zu verfolgen, 
vermöge der Korrespondenz mit seinem spätem Anta
gonisten Th. Payne, gegen den er schon im Sommer 
1788 seinen Abscheu über die Pläne der demokratischen 
Partei unverhohlen aussprach. Nun sehe man in dieser 
Zeit, wo also für Burke das spätere Verhalten bereits 
feststand, seine Stellung zwischen Pitt und Fox. De- 
cember 1787 kämpft er pro aris ei focis gegen Pitt 
für die Aufnahme Philipp’s Francis in das India-comit- 
tee*),  Mai 1788 hat er eine scharfe Debatte mit dem 
Minister über die Sache eines gewissen Elijah Impey, 
December 1788 wird er von Pitt in dessen grossem 
Streite mit Fox über die Regentschaftsfrage wiederholt 
zur Ordnung gerufen, ohne von den heftigsten persön
lichen Sarkasmen deshalb abzulassen. Kurz er ist in 
den wichtigsten Dingen mit Fox und gegen Pitt, und wo 
es sich trifft, bei der Reformbill z. B., wo Fox mit Pitt 
übereinstimmt, gegen Beide. Aber sein Urtheil über die 
französischen Revolutionäre, dessen innere Nothwen
digkeit für ihn wir oben nachwiesen, ist damals schon 
wirklich bei ihm vorhanden, ist fortdauernd ungeändert 
geblieben, uyd man wird auch hier seine spätere An
näherung an den Minister nur für die Folge, nicht für 
die Ursache desselben erklären können. Die trocknen 
Kalenderdaten entscheiden dies Verhältniss unwider
ruflich. Burke explicirte darauf in mannichfachen An
wendungen die 1790 und 1791 angekündigten Principien, 
sprach jedoch damals schon seinen Vorsatz aus, sobald 
der Hastings’sche Process entschieden sei, seinen Par
lamentssitz aufzugeben und sich aus dein öffentlichen 
Leben überhaupt zurückzuziehen. Dies geschah im 
Sommer 1794, der plötzliche, sein ganzes Wesen 
knickende Tod seines Sohnes kam hinzu, fast alle, seine 
spätem Schriften kann man für abgenöthigte Äusse
rungen erklären, wenigstens für eine jede einen ganz 
speciellen und persönlichen Anlass nachweisen. In 
dieser Lage, in finanziellen Umständen bedrängter Art 
und wie Wenige ein Gläubiger seines Vaterlandes, er
hielt er die Pension, nachdem er sechs Jahre lang die 
sogenannte neue Richtung ohne Lohn verfolgt, nach
dem er dem Lande jede unmittelbare Einwirkung und 
der Torypartei jede Hoffnung auf nachdrücklichen Bei
stand entzogen hatte. Nach allen nur irgend, zu erra- 
thenden Rücksichten gibt es nichts Widersinnigeres, 
als die Behauptung, diese Pension habe Burke zum 
politischen Convertiten gemacht.

*) Des präsumirten Verfassers der Juntusbriefe. Hr. S. hat 
dessen Zunamen irrthümlich für den Vornamen des von Fox belobten 
Herzogs von Bedford gehalten, und so die beiden Personen identificirt.

Wenig Staatsmänner von seiner Thätigkeit und 
seinen grossen Tendenzen haben wol je gelebt, die ein 
Gefühl von solcher Wärme und solcher Empfänglich
keiten ihr höchstes Alter gerettet haben; und ihm wie 
den Meisten ist es nach dem Laufe irdischer Dinge 

nicht zur Freude ausgeschlagen. In der Nacht, in der 
er den bisherigen Verbündeten bittere Worte der Tren
nung sagte, empfand er es tiefer als irgend einer von 
ihnen, dass er freundlosen Tagen entgegen gehe, dass 
in seinem Alter der Fremden Beifall ihm kein erwär
mender Lohn mehr werden könne. Wo man seinen 
spätem Äusserungen begegnet, lebt dies Gefühl in ih
nen, ein schmerzliches aber das ehrendste Zeugnis» 
von seinem reinen und menschlichen Sinne, der nur 
vor dem gewaltigsten Interesse Englands, ohne zu er
schlaffen, sich gebeugt hat. Und von diesem Manne 
durfte ein Historiker bedeutenden Ranges sagen: er 
stand im Solde der verdorbenen Aristokratie, das er
klärt Alles.

Eins ist noch zurück, das Raisonnement, welches 
„den Aberwitz“ der Reflexionen zu einem Erweis ihrer 
unlautern Quellen gebrauchen möchte. Hr. S. weiss 
von dem Buche nicht anders zu reden, als: er rasete, 
er stürzte sich in den Abgrund der Wuth und des Un
sinns, er rasete wie Peter von Amiens, er rief wie 
Peter Europa zu einem Kreuzzuge auf — und so geht 
das fort über Stil und Inhalt, über die Ähnlichkeit mit 
den modernen Mystikern, über die Nothwendigkeit, dass 
eine an den Egoismus verkaufte Feder in den Aber
witz gerathe. Ich wüsste dies Alles nicht höher anzu
schlagen, als die vorher erläuterten Vorwürfe: ich ver
werfe Hrn. S.’s Kritik nicht blos als eine sittliche Ver
leumdung, sondern auch als eine literarische Unge
rechtigkeit. Zu keiner Zeit sind die Mängel derBurke’- 
schen Schrift, auch von den Gleichgesinnten, verkannt 
worden; die Kraft des Ausdrucks, die nicht selten Pe- 
tulanz wird, das Feuer der Mitleidenschaft, welches 
den Gedanken durchglüht, aber oft auch in Rauch hüllt 
die ünvollständigkeit einiger, die übermässige Ausdeh
nung anderer Partien, die von dem Mangel systemati
scher Verarbeitung Zeugniss gibt: dies Alles sind Feh
ler, die etwa von Gentz, dem Bewunderer des Verf., 
mit gleicher Unbefangenheit gerügt worden sind, als 
von Forster, dem Gegner des Buches. Die durchgrei
fende Verwerfung der Constituante, das Absolute der 
englischen Zustände, wer wollte hier Einseitigkeit und 
Übertreibung leugnen? oder die Motive, aus denen die 
Umwälzung in Frankreich abgeleitet wird, für schwach 
und unvollständig erkennen? Aber ich denke, man 
wird dies zugeben und dabei doch immer das Buch für 
eine literarische Erscheinung von höchster Bedeutung 
erklären können.

Wir sahen bereits, wie Burke auch in den sonsti
gen Phasen seiner Thätigkeit nicht gerade ein Mann 
von herrschenden Grundsätzen und durchgreifenden 
Gesichtspunkten war. Nachdem er einmal seine Partei 
im Allgemeinen gewählt, pflegen praktisches Bedürfnis» 
und das Recht des augenblicklichen Zustandes seine 
Politik im Einzelnen zu bestimmen; er geht in den Ge
schäften mehr auf, als dass er sie beherrschte, er ist 
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geradezu ein Gegner aller Abstraction und nur in der 
Welt des concreten Rechtes und des vorliegenden Zu
standes vollkommen eingewohnt. Was vielleicht von 
Chatham hätte erwartet werden können, eine histori
sche Auflassung der Revolution, vor der die Barbarei 
der letzten Tumulte, oder die Gewaltsamkeit der ein
zelnen Reformen hätte in Schatten treten müssen 
—solch ein Verfahren wäre für Burke geradezu ein 
widernatürliches gewesen. Er spricht mit dem ersten 
Worte des Buches seinen praktischen Zweck aus, nicht 
blos die Revolution zu beurtheilen, sondern eine in 
England zu befürchtende Nachahmung derselben zu be
kämpfen, und cs scheint mir, wenn wir bei Forster die 
Kraft, mitten unter dem Verderben der Ausführung die 
Idee nicht aus dem Auge zu verlieren, als etwas Aus
serordentliches bewundern, so wird der Mangel dieses 
Ausserordentlichen noch kein Verbrechen sein, so wer
den wir den Staatsmann nicht verdammen, der eine 
so furchtbare Kur zu empfehlen sich sträubt.

Oder hätte man sich durch das Geständnis«, die 
Revolution sei nothwendig gewesen, in der That die 
Hände gebunden, über das metaphysische Verfahren 
der Constituante, die Unsittlichkeit des Gemeinderaths, 
die Gewaltsamkeit des Berges den Stab zu brechen? 
Beständen die fatalistischen Ansichten neuerer Franzo
sen zu Rechte, nach denen das Urtheil über die sitt
liche Freiheit der Individuen wegfällt, weil sie sich in 
die Nothwendigkeit einer höhem Weltordnung überall 
einordnen muss? Die Frage ist für uns keine müssige, 
denn nur von hier aus ist ein gerechtes Ürtheil über 
Burke zu gewinnen und ihm eine von Forster’« treffli
cher Ausführung freigelassene Stellung zu entdecken. 
Sein Mangel liegt in der Unbewusstheit über die Ideen, 
seine Trefflichkeit in dem Urtheil über die Ausführung 
der Revolution: seine Prophezeiungen über den schliess
lichen Erfolg derselben sind verunglückt in berühmter 
Weise, die grauenvolle Entwickelung ihrer Stadien hat 
er vorausbestimmt wie kaum ein Anderer. Er bleibt 
auch hier im Kreise des Administrators, der die Zer
störung von Wohlstand und Rechtsgefühl bejammert, 
ohne eine Ahnung, dass sifch durch dies Alles ein un
zerreissbarer Faden hindurchziehe, an den spätere Ge
nerationen ein Dasein voller Lebensbefähigung anknü
pfen können. Innerhalb dieses Kreises ist er aber 
gross und gewaltig, hier entwickelt er eine politische 
Weisheit, wie in wenigen seiner frühem Erzeugnisse; 
’nit Einem Worte, hier wie in seiner ganzen Laufbahn 
gehört er nicht zu den Imperatoren der Geschichte, 
a. CtMj^mer steht er hoch über aller Mittelmässigkeit, 
H*1 o* >bnS»h VOn und Wärme, voll von

an &rossen Interessen seines Landes.
. nup en wir hier nun wieder an die frühem allge

meinen ungen an, so wird es nicht schwer sein, 
auf ihren n ia t auch d-.e letzten Ausstellungen zurück
zuführen. Das esultat der Geschichte ist bei Hrn. S. 

schon gegeben, ehe er die wahre Forschung nur be
ginnt, mit der Notiz, dass Burke den ältern Zustand 
Englands gegen die Revolution vertheidigt hat, setzt 
er sich über jede nähere Erörterung des Stoffes hin
weg, und scheut nun begreiflicherweise keine Unge
rechtigkeit und keine Härte mehr. Von vorn herein 
bezeichnet er alle Rücksichten und Unterscheidungen, 
die wir gegen ihn geltend machen mussten, als Spie
gelfechterei; uns lag also der Nachweis ob, dass ohne 
diese Sophismen weder das einzelne Bild noch das all
gemeine Urtheil Genauigkeit und Consistenz gewinnen 
könne, dass man in Gefahr komme, bei diesem die 
Freiheit des Standpunktes, bei jenem den individuellen 
Inhalt eiuzubussen, dass also ganz nothwendig Alles 
verloren gehe, was die unbefangene vor der factiosen 
Betrachtung auszeichnet. Es war, wo wir Hrn. S.’s 
Darstellung mit den Gegenständen confrontirten, immer 
dies Verhältniss, aus dem ihre Mängel und ihre Ver
stösse entsprangen. Auf diesem Grunde erwuchs die 
falsche Charakteristik der damaligen Whigs und Tories, 
sowie der unzulängliche Tadel, der mit Übersehung des 
schlagenden Motivs über die Politik Georg’s III. ver
hängt wurde. Auf demselben Wege gelangte er zu der 
irreleitenden Ansicht der amerikanischen Wirren, nach
dem der betreffende Punkt des positiven Rechtes und 
der grosse historische Zusammenhang ignorirt worden 
waren. Nur nach solchen Prämissen konnte er die 
englische Opposition, die hier und da irn Dande popu
lären, im Parlamente durchaus aristokratischen Cha
rakters war, mit den Bestrebungen von 1789 zusam
menstellen: wir sahen, wie damit die Darstellung in 
eine Kette von Verleumdungen hineingerieth, die an 
sich hinreichten, jede historische Leistung in das übelste 
Licht zu setzen. Ähnliche Reflexionen boten sich uns 
dar über seine Auflassung der polnischen Händel, sie 
würden fast an jedes Wort zu knüpfen sein, worin er 
in der deutschen Geschichte von Dohm und in der 
schwedischen von Arndt abweicht.

Doch ich will die einmal gesteckten Schranken 
um so weniger überschreiten, als ich auch ausserhalb 
derselben die bisher erhobenen Anklagen fortzusetzen 
hätte. Soll ich noch einen Wunsch am Schlüsse hin
zufügen, so wäre es dei, dass bei aller durch die Sache 
gefoderten Opposition eine stieng limitirte aber eben so 
bereitwillige Anerkennung sich in meinen Worten nicht 
verleugnete. Wohl die meisten der jüngern Zeitgenos
sen Hrn. S.’s denken seiner frühem Schriften mit dem 
Bewusstsein, durch manches Muster historischer For
schung belehrt und weiter gekommen zu sein; auch 
in dem vorliegenden Werke glaube ich die fruchtbaren 
Seiten seines schriftstellerischen Wesens nicht unbemerkt 
gelassen zu haben. Der ursprünglichen Ehrenhaftig
keit seiner Gesinnung, der warmen Theilnahme an je
dem Stadium deutscher Entwickelung, der unbedingten 
Redlichkeit seiner politischen Wünsche wird Niemand 
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die gebührende Anerkennung versagen, oder bezweifeln 
wollen, dass alle diese Eigenschaften aus der Geschichte 
des achtzehnten Jahrhunderts in scharfen Zügen her
vorleuchten. Leicht und gern habe ich vermieden, die 
Richtigkeit seiner Politik zu discutiren oder sonst ab
weichende Ansichten gegen seine Weltanschauung her
vorzuheben; mein Weg hielt sich um so strenger auf 
dem historischen Felde, je bestimmter ich gegen ihn 
den Tadel geltend zu machen hatte, dass ihm andere 
Rücksichten zuletzt doch näher am Herzen lagen, als 
die unbedingte und rücksichtslose Autonomie der Ge
schichtsschreibung.

Bonn. v-

Jurisprudenz.
Ludovicus de Pfordten, iuris pandedarum P. P. O. 

des. auguslissimo regi Saxoniae a consiliis aulicis. 
De obligatitmis civilis in naturalem transilu. Lip- 
siae, Einhorn. 1843. 8maj. 10 Ngr.

l}as vorliegende, sehr interessante Programm enthält 
in seinem Haupttheil eine kritische Aufzählung derje
nigen Fälle, in welchen das civiie Moment der obliga
tio dahin fällt, während das naturale bestehen bleibt. 
Man könnte daher wol sagen, .der Titel sei nicht ganz 
bezeichnend, weil von einem Übergang einer Sache in 
eine andere nicht die Rede ist; allein auf das Wort 
kommt im Grunde wenig an. — Über diesen Haupttheil 
hat Hr. Prof. Schneider in seinen Kritischen Jahrbüchern 
(VII, 7) einige zum Theil anerkennende, zum Theil ab
weichende Bemerkungen mitgetheilt, denen Rec. fast 
überall beitritt.

Der Verf. hat eine nicht minder berücksichtigungs- 
werthe, übersichtliche Auseinandersetzung des Wesens, 
der Entstehung und des Untergangs der Naturalobliga
tionen im Verhältnis« zu den civilen .voi ausgeschickt. 
Über diesen Gegenstand von allgemeinem juristischen 
Interesse wird sich Rec. einige kritische .Bemerkungen 
im Folgenden erlauben, und das um so lieber, als in 
den Kritischen Jahrbüchern die Hoffnung ausgesprochen 
worden ist, der Verf. werde von der Lehre von den 
Naturalobligationen eine ausführliche Behandlung folgen 
lassen.

Im ersten Paragraphen stellt der Verf. den Satz 
an die Spitze, dass das römische Civilrecht überall eine 
doppelte Quelle hat, das ius civiie und das ius. gentium. 
Dieser Gegensatz, angewandt auf die Obligationen, 
gibt die Civil- und die Naturalobligationen. — In den 
ältesten Zeiten — so fährt der Verf. fort —- habe diese 
Dichotomie nicht bestanden, cs habe eben nur proprium 
ius civiie romanoruni gegeben, insbesondere auch nur 
eine einzige obligatio, auf sie beziehe sich die Institutionen
definition (pT. de obligat.)-, erst der Prätor habe, als 
er dem iusg^diwti überhaupt Eingang verschaffte, auch 
die Naturalobligationen eingelührt.

Diese Auffassung des ius gentium, welche für die 
Erkenntniss der Naturalobligationen von grosser Wich
tigkeit ist, scheint Rec., so sehr sie auch mit der
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herkömmlichen übereinstimmen mag, nicht vollkommen 
richtig. Mindestens dachte sich z. B. Hermogenian das 
ius gentium als vom Anfang des Staats vorhanden, wenn 
er in fr. 5 de tust, et iure sagt: Ex koc iure gentium 
vntroducta bella, discretae gentes, regna condita, domi- 
nia distincta, agris termini positi, aedificia colloeata* 
commer da, emtiones venditiotnes, locationes cönductio- 
nes, obligationes insütutae (exceptis guibusdam, guae a 
iure eivili tntroductae sunt). Die Sache möchte sich 
so verhalten: es ist wohl zu unterscheiden zwischen 
der Zeit, wo die dem ins gentium angehörigen Institute 
praktische Gültigkeit erlangten, und zwischen der, wo 
man sie als zum ius gentium gehörig erkannte. Ius 
gentium ist ein Begriff der Theorie, welcher, wie die 
Theorie überhaupt, erst einer gereiftem Zeit in das 
Bewusstsein eintreten konnte. Als das geschah, wird 
es auf dem Wege des erfahrungsmässigen Erkennens 
geschehen sein. Die vergleichende Jurisprudenz liegt 
überall nahe genug; als man in Rom aus praktischen 
Zwecken anfing dieselbe zu üben, musste man zunächst 
finden, dass eine Reihe von Instituten allen Völker«, 
auch dem römischen, gemeinsam waren und unter diesen 
Instituten gerade diejenigen am meisten, ohne welche 
ein Staatsleben, ein Verkehr sich überhaupt nicht den
ken lässt. Die Gesammtheit jener gemeinsamen Insti
tute bildet das ius gentium, dessen natürliche Praxis in 
der Anwendung auf einen jeden Rechtsfähigen über
haupt bestand. Unter den Obligationen gehören von 
den naturales wol fast alle diejenigen hierher, die auch 
nach Civilrecht klagbar sind. — Unter den zum ins ci- 
vileim. engem Sinne gehörigen Instituten fanden sich ein
zelne, welche den Römern so angemessen erschienen, 
an welche sie sich so sehr gewöhnt hatten, dass sie 
denselben bei allen von ihnen überwundenen Völkern 
Eingang verschafften; so wurde z. B. die ursprünglich 
zuverlässig civiie, wenigstens italienische slipulalio zu 
einem Institut des ius gentium (ob das vor der begriffs
mässigen Auffassung des ius gentium oder erst°nach 
dieser geschah, wird sich schwerlich entscheiden las
sen;.— In noch andern Fällen endlich fand man zwar 
Übereinstimmung in den Rechtsansichten der meisten 
übrigen Völker, allein die Römer wichen davon ab. 
Auch das nennen die Römer noch ins gentium. — Der 
innere Grund dieser Übereinstimmung kann überhaupt 
nur ein zweifacher sein: entweder sie ruht lediglich 
und allein auf einem allgemeinen Bedürfnis« der ge- 
genw'ärtigen Zeit, also auf einer Basis, von der vor
auszusehen ist, dass sie dereinst falle (so bei der 
Sklaverei), oder aber sie ruht aul der allgemeinen 
und ewigen Basis der menschlichen Natur in ih
rer vernünftigen Seite. Da, wo das Civilrecht, wie 
nicht selten, diese naturaiis ratio verkennt, nimmt der 
Prätor die Stellung ein, dass er derselben, auf ihre äus
sere Seite, das ius gentium, gestützt, überall in Rom, 
so viel an seinem Theil ist, Anerkennung verschafft. 
Insbesondere auf dem Gebiet der Obligationen führte 
er so die eigentlichen naturales in ihrer beschränkten 
Wirkung und später auch die honorariae obligationes 
mit voller Wirksamkeit ein.

(Der Schluss folgt.)
... ............................... 1 hm
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Im Einzelnen möchte noch die einseitige Beziehung 
der bekannten Institutionendefinition: obligatio est iuris 
vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius rei sol- 
rendae, secundum nostrae civitatis iura, auf die Civil- 
obligationen im engern Sinne verwerflich sein, obgleich 
auch Schrader z. d. St. diese Ansicht mit dem Verf. theilt. 
Nicht als ob Rec. Justinian’s Arbeiter einer solchen 
Ungeschicklichkeit, wonach sie mit einer völlig unprak
tischen Begriffsbestimmung beginnen würden, für unfä
hig hielt, sondern weil vielmehr aus der Stelle selbst 
hervorgeht, dass sie hier wenigstens frei von Tadel sind. 
Denn erstlich wird der wesentliche Inhalt der Obliga
tion in den Zwang zur Zahlung, also in die actio ge
setzt; da zu Justinian’s Zeit dieser Zwang eben so gut 
ohne jeden praktischen Unterschied bei den honora- 
riae als bei den civiles obligationes eintritt, so berech
tigt uns gar nichts zu einer einseitigen Beschränkung; 
und das um so weniger, als die Institutionen ausdrück
lich secundum nostrae civitatis iura, nicht ius sagen: 
dass dies nicht etwa eine blos gedankenlose Vielheit, 
vielmehr eine absichtlich gewählte sei, um das ius civile 
und das praetorium zusammen zu fassen, dafür sprechen 
die folgende Worte, welche überhaupt erst erklären, 
weshalb der Appendix secundum nostrae civitatis iura 
hinzukam: (Omnium autem obligationum summa in duo 
genera deducilur ; namque aut civiles sunt aut praeto- 
riae. Nach der Interpretation des Verf. müsste hier 
das Wort obligatio sofort in einem andern Sinne ge
nommen sein, als in der an die Spitze gestellten, eben 
erst ausgesprochenen Definition; eine Gedankenlosig
keit, welche selbst für die Institutionen zu gross sein 
dürfte. Ja man könnte endlich den Verf. noch eines 
Widerspruches mit sich selbst zeihen, wenn er später

: ^ucle (ictionem non pariunt, non adnumerantur
9 amibus, si strictissime loquuntur iure consulti;

Passte11 nach ihm die Institutionen stricter 
t S c lssinie gesprochen haben. — Man sieht, die 
nsti u tonen efiniren in dem den römischen Juristen 

so gelau gen mne, wonach obligatio und actio iden
tisch sind.

Ferner ist es meines Dafürhaltens unrichtig, wenn 

der Verf. die Worte aus fr- 84 de R.I.: Is natura de- 
bet, quem iure gentium dare oportet, cuius fidem secuti 
sumus, für eine Quellendefinition der naturalis obliga
tio im engern Sinne erklärt; denn es passen diese 
Worte auf alle dem ius gentium entsprungene Obliga
tionen , eben auch auf die von ius civile und ius gen
tium gleichmässig anerkannten, z. B. den Kauf. Auch, 
der Umstand berechtigt nicht etwa zu jener exclusiven, 
Beziehung, dass der Jurist im voraufgehenden Princi- 
pium von der indebiti condictio spricht (wobei allerdings 
die Naturalobligationen im engern Sinne von beson
derer Wichtigkeit sind); denn es ist der ganze Titel 
de regulis iuris offenbar in der Weise zusammenge
stellt worden, dass man einzelne prägnante Sätze aus 
den einzelnen Schriftstellern herausriss und oft in ei
nem Fragment neben einander stellte, was im Original 
durch Zwischensätze mehr oder weniger getrennt war. 
Zwischen dem Principium und dem §. 1 hat zuverläs
sig in den echten pauliriischen Quästionen allerlei ge
standen ; da wir nicht wissen, was ausfiel, können wir 
aus der Verbindung dieser beiden Sätze keine Argu
mente hernehmen.

Begründet scheint Rec., was der Verf. über die 
Frage sagt, ob in den Quellenstellen, wo nur zwischen. 
civiles und naturales obligationes unterschieden wirdT 
die honorariae zu den ersten oder zu den letzten ge
rechnet werden. Nach ihm ist Beides möglich; zu die
sen gehören sie, wo auf den Ursprung gesehen wird, 
zu jenen, wo es sich um den praktischen Effect han
delt; eine Unterscheidung, welche in der doppelten Be
deutung von ius civile vollkommene Bestätigung findet. 
Man könnte vielleicht noch hinzufügen: da der prak- 
tische Gesichtspunkt der vorherrschende sein muss, 
wird die Zurechnung zu den civiles obligationes das 
Gewöhnliche sein. Damit stimmt auch wiederum die 
Bedeutung von Mgalio als actio und die Institutionen
stelle richtig aufgefasst, zusammen.

Noch bespricht der Verf. in diesem Paragraphen 
die Wirkung der civilis und der naturalis obligatio 
im engern Sinne. Den Charakter der erstem fin
det auch er in der actio; bei der zweiten verwirft er 
zwar nicht mit dem sich dabei offenbar irrenden Unter- 
holzner den Satz: naturalis obligatio parit exceptionem, 
allein er findet denselben unvollständig und will, dass 
man die Sache so fasse: obligatio civilis actionem pa
rit; naturalis actione quidem non est munita, sed cete- 
ros obligationis effectus in se contineL — Darüber spricht
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sich der Verf. nicht aus, ob er, wie Unterbotener, die 
QuteäteriiÜäsisi^eif döö Sätzd^Ieughe^ fnderThatwörflicli 
stelle et dubÄ* niteht ih* d^iü^uölteny allein er isf für deft 
iSauptfall der naturalis obligatio ausgesprochen; näm
lich* für deff des Vertrags. Vergleicht man fr. 7, §. 4 
de p&ctiS: Sei# quwnv nulla subest causa, propter con- 
üen&iiofte'iTr hie constat ntm- posse eonstitue Obligationen 
fgitur nuda pactlo obllgalionem non parit, sed parit' 
erCe^lcrücm, mW dem Principium desselben Fragmentsj. 
^o fet Söhön dadurch völlig klar , dass im Sinne des 
allgemeinen Titels von den pacta im Allgemeinen die 
Rede sei; ja-um sich zu überzeugen, dass nicht blos, 
wie ei' will; von1 dem pactum de non petendo die Rede 
sd'j hätte Unterbotener lediglich nöthig gehabt; die sich 
dhran schliessenden Worte zu lesen: Quin Imme inter- 
dmh! fdri^al ipsant adiiPiem, ul in bontie fidci iudiciis^ 
Sdemus eiliitt padn coiwcftt® inesse bonae fidel 
iii^eiis. Sed, hoc sic OcCipiendum est, ut, si quidem 
CX eo^tinenti pdeta subseenta sunt, etiam ex parte acto-

insint etc. — Aber auch der Einwand: des Verf., 
Welchen er in folgende Worte zusammenfasst: —- non 
dü^his effectus exceptione continetur. Fieri enim potest, 
dt ehtsmodi obligatio occasionem praebeat actioni, si 
6<P^titntuin, noCatiö, pignies, fideiussiO accedit^ et ipsa 
d&fägalio natnratis civilem potest novare —nee tauten 
hfä casibus dici potest', naturalis obügalionis effectus 

eüceptvone consistere ist nicht begründet; denn in 
alten diesen Fällen ist es nicht die natur atis obligatio 
ä&“ und liir sich, welche die Klage gibt und überhaupt 
den juristischen Effect hervorbringt, sondern es liegt 
liut die Möglichkeit darin, dass sie in Verbindung mit 
andern Verhältnissen jene Wirkungen erzeuge. Auch 
bei1 der klagbaren Obligation sind ja constitutum, ito- 
v«tio etc. möglich : und doch fällt es Niemandem bei, 
diese unter den Wirkungen der civilis obligatio speziell 
äufzuzählen. Es verhält sieh hiermit ähnlich, wie mit 
jenem früherhiri gewöhnlich aufgestellten Katalog der 
Wirkungen des Besitzes: die einzige Wirkung des letz
tem än sich ist das Interdiet, obgleich derselbe eine 
der Bedingungen für manche andere Verhältnisse ist: 
ebenso ist die Hauptwirkung der natural obligatio an 
und für sich die exceptio.

Im zweiten und dritten Paragraphen wird von der 
Entstehung und der Aufhebung der Naturalobligationen 
und zwar in steter Beziehung auf das Civilrecht über
sichtlich gehandelt; wobei jedoch im Allgemeinen zu 
Wenig Rücksicht auf die Wirkung dös ins gentium in 
ihrer Vollständigkeit, namentlich auf die Fälle, wo es 
mit dem Civilrecht übereinstimmt, genommen sein dürfte. 
— Diese Auffassung gab drei in der Sache selbst lie
gende Kategorien: 1) zuweilen entsteht obligatio nach 
tuS- civile und' nach ins naturale zugleich, 2) zuweilen 
entsteht nur civilis obligatio, 3) zuweilen nur naturalis. 
Für die Aufhebung der Obligationen haben dieselben 
Unterscheidungen Gültigkeit. -— Wir erlauben uns, noch

einige Bemerkungen über die Weise, in welcher der 
jVcrf. die Entstehungsfölle behandeln Unter der ersten 
iKategorie werden zwei Fälle begriffen: a). zuweilen sind 
die Erfodernisse des ius civile und des ius gentium 
gleich. Hierfür werden aufgeführt die dcHcta, die con- 
\dictiones sine causa und die Consensual-'und dieReal- 
jContracte. Auf das Detail konnte natürlich nicht ein- 
jgegangen werden, aber ein solches Eingehen würde 
I vielleicht das allgemeine Hierherziehen der Delicte mo- 
jdificirt haben. Ferner ist für die Real- und Consen- 
[sualcontracte die Bemerkung des Verf.: nec a iuris 
•gentium conventionibus allo modo different, quam quod 
\in suo nomine non stant, sed in proprium nomen con- 
\tractus transeunt wol nur ein ungenauer Ausdruck, 
jdenn sie sind nicht einmal dadurch von den iuris gen
tium conventiones verschieden, vielmehr gehören auch 

'diese Namen dem iusgentium eben so gut an f/r.5 de 
fiustilia et iure)', jene bilden das genus, diese die spe- 
j des desselben genes. — b} bisweilen fodert das ius ci* 
vile für die Begründung einer Obligation die Beobach
tung einer bestimmten Form, welche das ius gentium 
nicht verlangt; solche Obligationen gelten auch nach 
dem letztem, weil consensus oder res dann liegt; so 

• bei1 den Verbal- und den Literalcontracten. Denn z. B» 
die stipulatio ist die civile Form der Verträge und 
fodert zu ihrem Wesen Consens. Deshalb wird man 
durch die stipulatio sowol cwiliter als naturaliter obli- 
girt und in diesem Sinne kann man sagen: stipulationes 
esse iuris gentium conventiones, quae in aliud nomen 
transeunt. — Rec. kann diese Darstellung selbst in ih
rer Kürze nicht für allgemein richtig halten. Wie es 
nach seiner Vorstellung zuging, dass die stipulatio iu
ris gentium wurde, hat er schon früher aus einander 
gesetzt. Dass nicht der in der stipulatio liegende Con
sens davon die Ursache sein könne, dafür sprechen 
folgende Umstände: ist die stipulatio einmal iuris gen
tium, so muss sie es auch mit allen ihren Folgen 
als stricti iuris contractus sein; davon kann aber nicht 
der Grund in dem naturalen Element des Consenses 
liegen. Ferner wenn im Consens der Grund zu suchen 
wäre, so wäre es völlig grundlos, den Peregrinen die 
stipulatio durch spondes? spondeo, wie Gaius thut, ab
zusprechen, da sie natürlich eben so sehr für den Aus
druck des Consenses geeignet ist- Endlich ist die Sache 
für die Literalobligationen in der Allgemeinheit, wie 
sie vom Verf. ausgesprochen, wahrscheinlich aber nicht 
gemeint ist, unrichtig. Denn aus Gaius ist es bekannt 
genug, dass keineswegs in allen Fällen Literalobligation 
für Peregrinen entsteht, nämlich überall da nicht, wo 
a persona; in personam transscribitur; wäre nun wirk
lich der Consens der Grund der wenigstens theilwei
sen Aufnahme in das ius gentium , so wäre die Ver
werfung dieser Literalobligation eben so unbegreiflich 
als die der sponsio. Hier tritt noch folgende Frage 
entgegen: wenn Jemand einer Contractsform sich be-
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dient, zu deren Anwendung er nicht befugt ist, also 
B. Peregrin eine sponüo macht, so gilt . Inhalt gesehen werden; ergibt cs sich als ein iaüjwm 

t -i- nkHnniin; ■ pactum, so wird es gelost.wenn z;
sie für ihn ausgemacht nicht als verborum obligatio 
allein besteht sie für ihn als (peregrinische) Natural- * 
Obligation und kann von oder gegen ihn durch exceptio • 
geltend gemacht werden ? Gaius scheint an diese Frage j 
nicht gedacht zu haben. Ferner: wenn cives Uomani 
bei Eingehung eines Formalcontracts die Form verfeh- 
len, besteht dann wenigstens eine naturalis obligatio? 
Unterholzner (in seiner Lehre von den Schuldverhält- 
nissen, I, 23) beantwortet die letztere, mit der ersten ' 
auf demselben Fundament ruhende Frage absolut ver- 
neinend. Rec. hält diese Antwort für irrig. Alles muss ; 
davon abhängen, ob die Erfodernisse, welche das ius j 
gentium für das pactum aufstellt, vorhanden sind,, d. h. ; 
ob die Parteien consentirten oder nicht. Im erstem 
Fall ist naluralis obligatio vorhanden, im zweiten nicht. ! 
Das spricht für die acceptilatio aus/r. 8 de acceptilat.; 
es muss allgemeine Gültigkeit haben. Fr. 1, §. 2 de 
F. O. vereinigt sich damit so: Wer auf die Frage des 
stipulator nur zunickt, von dem wird angenommen, er 
habe gar nicht conseutiren wollen; denn es wusste Je
dermann, dass die stipulatio ein Ferbalcontriict sei; 
Ulpian verwirft hier die Naturalobligation, weil er das 
Zunieken in diesem Fall nicht für ein vollgültiges Zeug
nis» des Consensus anerkennt.

Die zweite Kategorie begreift, wie angegeben, die 
Fälle, wonach ius civile, nicht aber auch nach ius gen
tium Obligationen entstehen. Der Verf. rechnet hierher • 
die Fälle der condemnatio iusta sed iniqua; namentlich 
wenn Jemand durch Zwang oder Betrug zu einer sti- 
pulatio veranlasst wurde. — Allein Rec. muss hier wi
dersprechen. Denn wenn die Naturalobligationen, wie 
es in der That der Fall ist, aus dem ius gentium stam
men, so müsste es, um diesen Satz des Verf. zu be
weisen, allgemeiner Satz des ius gentium sein, dass je
des erzwungene u. s. w. Geschäft nichtig sei. Dass 
dem nicht so ist, dass vielmehr auch nach ius gentium 
der Satz gilt volui coactus, dafür spricht z. B. die em- 
tio venditio, ja die stipulatio selbst, weil auch sie dem 
ius gentium angehört. Wenn sich der Verf. auf §. 1 
£ de exceptionibus beruft, so beweist die Stelle nichts, 
weil bei den Worten iure drill te dbligatum esse nicht 
etwa hinzudenken ist nonautem iure gentium; vielmehr 
ist die Sache so zu fassen: nach Civilrecht bist du 
pbligirt und du bleibst es, denn ein Befreiungsgrund 
»st nach diesem Recht nicht vorhanden; das ius gen- 

hält dich zwar auch für gebunden, allein es er
kennt zu gieichcr Zeit des Vorhandensein eines Bcfrei- 
ungsgrundes an. Die Sache wird so sich verhalten: 
nac ius genhum gilt der Satz als allgemeiner: pacta 
servan a sunt, das Kennzeichen des Pactums ist der 
Consens, ^eser ist vorhanden trotz des Betrugs oder 
Zwangs. Allem ein anderer Satz desselben ius gen
tium ist der: wenn es sich um die juristische Voll-

Streckung des Vertrags handelt, so soll auf seinen

In der dritten Rubrik endlich, welche die Fälle der
\naturalis obligatio ohne civilis umfasst, werden zwei 
Arten unterschieden. Der Grund des Nichtvorhanden
seins der civilis obligatio kann liegen entweder in dem 
Mangel einer Form, deren zwar das Civilrecht, das ius 

'gentium aber überall nicht bedarf, oder in der beson
dere Qualität der Person. Sehr lichtig scheint uns 

‘hier die Bemerkung.des Verf., dass, wenn ein Haussohn 
‘ein Gelddarlehn aufnimmt, nicht, wie man gewöhnlich 
‘-sagt, des SC. Macedonianum wegen nur eine Natu
ralobligation entsteht, vielmehr auch civilis obligatio 

■ vorhanden ist, weil ohne die erbetene exceptio die con- 
(demnatio erfolgen muss. Man wird sagen müssen: 
durch das Darlehn des Haussohns entsteht civilis und 
naluralis obligatio, allein es ist diesem Schuldner von 

i dem (spätem, den Geist der aequilas athmenden) Civil- 
i recht selbst die Möglichkeit gegeben, den civilen, nicht 
Jaber auch den naturalen Theil der Obligation zu ver- 
’nichten durch die Exception. (Das Velleianum SC. un
terscheidet sich dadurch, dass, obgleich auch hier ci
vilis und natur alis obligatio entstehen, durch dasselbe 
die Gelegenheit geboten ist, beide Bestandtheile zu til
gen.) Was aber sonst der Verf. vom SC. Macedo- 
niaaium. sagt, kann Rec. nicht ebenso billigen. Zuvör- 

»derst sieht man nicht ein, warum dieser Fall von de
inen ausgeschlossen werden soll, in welchen nach des 
'Verf. Ausdruck civile in Naturalobligationen übergehen; 
denn selbst wenn, wie der Verf. anführt, dieser Fall
vor den übrigen dadurch sich auszeichnete, dass der 
Übergang im Moment der Entstehung der Obligation 
erfolgte, während das bei den übrigen erst später ge
schieht, so wäre das doch nur eine äussere, keines
wegs aber eine innere und durchgreifende Verschieden
heit In der That steht nun aber auch die Sache nicht 
o-anz so, weil, wenn auch die Möglichkeit der exceptio 
vom Anfang an gegeben ist, jene Umwandlung doch 
erst durch die Anwendung der Einrede, also immer erst 
in einer spätem Zeit eintritt. Wenn ferner der Verf. 
im neunten Paragraphen auszufuhren sucht, dass Pom
ponios bei den Worten: Si poenae causa eins, cui de- 
betur, debitor liberatus est, naluralis obligatio mmett 
et ideo sohdum repeh non potesl_ nicht an den Fall des 
SC. Macedonianum, trotz der Ähnlichkeit von fr. 40 
de cond. ind. und fr. 9, §.4 de SC. Maced. könne 
gedacht haben, so ist die gewöhnliche, das Gegentheil 
annehmende Meinung dennoch in ihrem guten Recht. 
Denn wenn der Verf. für sich anführt, dass die Worte: 
„debitor liberatus est“ und „obligatio ma.net“ auf 
Fälle sich beziehen müssten, wo die Befreiung erst in

• eine spätere Zeit als die Entstehung der Obligation fal- 
. Jen müsse, was eben beim SC. Maced. nicht der Fall 
. Sei, so scheint er nicht bedacht zu haben, dass, selbst



96
wenn man das Letztere zugebe, Alles davon abhängt, 
wen man als den Befreier subintelligirt. Versteht man 
darunter nicht den in concreto, sondern den in abstra
cto befreienden Grund, nämlich (etwa nach Analogie 
von fr. 9: quia hi dcmum solutum non repetunt, qui ob 
poenam creditorum actione liberantur, non quoniam ex- 
onerare eos lex voluit) die lex oder überhaupt das ius 
darunter, so ist selbst im Sinne des Verf. jeder Abwei
sungsgrund gehoben.

Doch wir verlassen das Feld der speciellen Erör
terungen. welche allzu weit führen würden, um nur 
noch eine allgemeine Bemerkung hinzuzufügen. Die 
Weise, wie der Verf. die Entstehungs- und Vernicbtungs- 
gründe der Naturalobligationen in diesem Programm 
classilicirt, scheint uns für dieses, wo sich die Haupt
frage in dem Gegensätze der Civil- zu den Naturalobli
gationen bewegt, vollkommen angemessen. Anders da
gegen würde Rec. urtheilen, wenn nach diesen-Kate
gorien die Entstehung der Naturalobligationen überhaupt 
und im Allgemeinen sollte dargestellt werden; denn 
das hiesse eine Seite der Betrachtung zur allgemeinen 
erheben. In Wahrheit ist das ius gentium beiweitem 
einfacher; es fragt z. B. in jenen drei Fällen der Ent
stehung beim Vertrage überall nur danach, ob Consens 
vorhanden sei; ob daneben auch Civilobligationen zur 
Entstehung kommen oder nicht, ist für die Natur der 
Naturalobligationen ein gleichgültiger Umstand; ihnen 
gilt der Satz: Pacta servanda sunt. Auf solche allge
meine Sätze möchte überhaupt überall diese Lehre zu
rückzuführen sein, und in der That, sie ist reich daran. 
So dargestellt, würde die Sache zugleich einen wichtigen 
Blick gewähren in das innere Gehäus des ius gentium, 
in welches die Wissenschaft noch lange nicht tief ge
nug eingedrungen ist. Wir hoffen, ja wir sind über
zeugt, der Verf. werde durch seine in Aussicht ge 
stellte Schrift diese Erwartungen vollkommen befriedigen.

Jena. A. Schmidt in Ilmenau.

Römische Uiteratnr.
Nonii Marcelli Peripatetici Tuburticensis de compen- 

diosa doctrina per litteras ad, filium et Fabii Plan- 
ciadis Fulgentii expositio sermonum anliquorum. Ad 
fidem veterum codicum ediderunt et apparatum criti- 
cum indicesque adiecerunt Fr. Por. Gerlach et 
Car. Lud. Roth. Basiliae, Schweighauser. 1S42. 
Lex.-8. Thlr.

Ref. bekennt, mit dem höchsten Interesse die Kunde 
von dem Erscheinen des vorliegenden Buches vernom
men zu haben, da er sich bei seinen literarischen Ar
beiten von der Wichtigkeit und Nützlichkeit der Samm
lungen des Nonius auf das vollkommenste überzeugt 

hatte, dagegen in der gegenwärtig vorzugsweise ge
brauchten Ausgabe von Mercier (Paris, 1614. 8.) , ob
schon er dieses Herausgebers Fleiss und Sorgfalt im 
Allgemeinen nicht verkannte, doch eine diplomatische 
Begründung des Einzelnen an fast unzähligen Stellen 
schmerzlich vermisste. Wie erfreulich war es ihm also, 
von zwei namhaften Kritikern, von denen der eine sich 
um Salustius’ Schriften bleibende Verdienste erworben 
hatte und auch in Betracht seiner Forschungen im Ge
biete der alten Historiographie des Ref. Hochachtung 
in hohem Maase besass, der andere durch ebenbürtige 
philologische Arbeiten nicht minder vortheilhaft dem 
gelehrten Publicum bekannt war — eine Verbindung, 
wo ein Genosse den andern ehrte —, diesen Schrift
steller unter Benutzung zahlreicher, neuverglichener. 
Hülfsmittel bearbeitet zu sehen, und, was sich bestimmt 
voraussetzen liess, so bearbeitet zu sehen, wie der 
gegenwärtige Standpunkt der Philologie es erfoderte!

Unter so günstigen und erfreulichen Aussichten 
nahm Ref. vorliegendes Buch zur Hand und bekennt, 
in der Anfangs der Vorrede, S. III —XXIV, von Hrn. 
Gerlach niedergelegten Untersuchung über Nonius Mar
cellus und sein auf uns gekommenes grammatisches 
Werk, wennschon bei spärlich fliessenden Quellen die 
Ausbeute gering und dem grössern Theile nach mehr 
negativ bleiben musste, den umsichtigen Gelehrten und 
gründlichen Forscher nirgends vermisst zu haben.

Denn was zuvörderst die über das muthmassliche 
Vaterland des Nonius S. III— VIII gepflogene Unter
suchung anlangt, so wird es durch Hrn. G.’s Darlegung, 
mag man nun, wie er selbst S. VI anzunehmen scheint, 
Tuburticensis, wie die vortreffliche wolfenbüttler Hand
schrift a pr. man. wirklich geschrieben hat, für die 
richtige Lesart halten, oder dafür Tubursicensis her
stellen, in hohem Maase wahrscheinlich, dass unser 
Nonius Marcellus zu Tubursica oder Tubursicum in 
Numidien geboren sein, oder, wie wir uns in diesem 
Falle lieber aussprechen möchten, seinen Wirkungskreis 
gehabt haben möge. Denn der Zusatz Tuburticensis 
tritt ja nicht zu dem Namen Nonius Marcellus unmit
telbar hinzu, sondern ist mit dem zunächst vorausge
henden Worte Peripatetici enger zu verbinden; ein 
Umstand, welchen Hr. G. hier mit um so grösserm 
Unrechte unbeachtet gelassen hat, weil nicht selten öf
fentliche Lehrer im Alterthume weniger nach ihrem 
Geburtsorte, als dem Orte ihres spätem Aufenthalts 
und eigentlichen Wirkens zubenamt worden sind, und 
es uns auch in Bezug auf das von Nonius hinterlas
sene Werk, um das es sich uoch hier zunächst han
delt, mehr darauf ankommt zu wissen, wo der Verfas
ser gewirkt habe als wo er geboren sei.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand. in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 24.)

Unbekümmert also um den eigentlichen Geburts
ort des Nonius Marcellus werden wir Tubursica in 
Numidien, worauf Hm. G.’s Untersuchung allerdings 
uns ziemlich sicher zu führen scheint, so. lange für 
den Ort seines Wirkens annehmen müssen, bis uns ir
gend ein günstiger Zufall eine neue Quelle zeigt oder 
eine glücklichere Combination neue Aufschlüsse bringt, 
woran wir jedoch bei dem gegenwärtigen Standpunkte 
der Dinge zweifeln müssen.

Bei Bestimmung der Lebenszeit unsers Schriftstel
lers sind wir Hrn. G.’s Untersuchung ebenfalls mit Ver
gnügen gefolgt. Denn nachdem er S. VIII als bekannte 
Annahmen vorausgeschickt hat, dass Nonius jünger 
sein müsse als Apuleius, da er S. 68 ein Citat aus 
diesem Schriftsteller entlehne, und weil er Gellius, 
wenn auch mit unterdrücktem Namen, öfters und ziemlich 
ausdrücklich angeführt, nicht vor der zweiten Hälfte 
des zweiten Jahrh. gelebt haben könne, dagegen vordem 
sechsten Jahrh. n. Chr. gelebt haben müsse, da ihm Pri- 
scianus an mehren Stellen citirt habe, sucht er auf eine 
überzeugende Weise darzulegen, dass unser Gramma
tiker höchst wahrscheinlich im dritten Jahrh. n. Chr. 
das auf uns gekommene Werk abgefasst habe. Er 
erklärt sich hierbei mit vollem Rechte gegen die An
nahme Fr. Osann’s in den Beiträgen zur griechischen 
und römischen Literaturgeschichte (Bd. II, S. 381 ff.), 
dass vielleicht das 18. Gedicht des D. Magnus Auso- 
nius in dessen Commemoratio professerum Burdigalen- 
stum, wo ein Marcellus, Sohn des Marcellus, erwähnt 
werde, der aus der Stadt (Rom) vertrieben, zu Narbo 
as ^am™*atiker ein zweites Vaterland, Ehre, Ruhm 
und eicitiümer gefunjeij5 ohne jedoch, bei minderer 
Chaia enein mit, sich diese Güter haben bewahren zu 
können, au unsern Nonius Marcellus zu beziehen sei; 
eine Annahme, ie freilich Osann bereits selbst als 
höchst unsicher bezeichnete. Mit Recht macht Hr.

G. gegen sie geltend, dass nach alle Dem, was wir 
von beiden Marcellcrn erfahren, sie nicht Eine Person 
sein können. Denn wie könne, fragt er, jener Mar
cellus, der zu Narbo gelehrt, mit unserm Nonius Mar
cellus Tuburticensis zusammengestellt werden, da ja. 
eben jener in allen Handschriften befindliche Zusatz 
jedwede Vereinbarung jener Personen hindere?

Da nun aber dieses äussere Zeugniss keine An
wendung auf unsern Nonius Marcellus erlaubt, anderem 
äussere Nachrichten aber über seine Person duichau& 
fehlen, so meint Hr. G. eine annähernde Bestimmung 
der Lebenszeit unsers Grammatikers mit vollkommener. 
Beiseithaltung jener Hypothese lediglich aus innenx 
Gründen entnehmen zu dürfen; Und hier hat nun Hr.; 
G. Osann’s Behauptung, welche dieser Gelehrte a. a. 0; 

'S. 385 ff. geltend zu machen sich bemüht, dass des 
Nonius Sprache selbst auch eine spätere Zeit verrathe 
und dass er, unter Annahme jener Hypothese, etwa' 
ins fünfte Jahrh. n. Chr. zu setzen sei, S. X—XIII auf 
das überzeugendste widerlegt, indem er die von Osann' 
als der spätem Zeit eigenthümlich angeführten Aus
drücke, oder was sonst noch in unsers Nonius Dar
stellung eine spätere Zeit verrathen könnte, entweder1 
als in der frühem Zeit schon wirklich vorhanden- 
nachweist, oder wenigstens zeigt, dass die getadelten- 
Wörter und Ausdrücke, gemäss dem Geiste und son
stigen Gebrauche der lateinischen Sprache, schon frü
her gebildet und in Gebrauch gekommen sein konnten;

Obschon er so nachgewiesen zu haben glaubt, dass 
seine Sprache Nonius nicht gerade viel jünger als Cen- 
sorinus und Gellius erscheinen lasse, glaubt er doch 
aus der Art und Weise, wie Nonius Stellen aus Geh 
lius, wenn auch ohne dessen Namen zu nennen, ent-, 
lehnt habe, annehmen zu müssen, dass er eine etwas 
längere Zeit nach diesem Schriftsteller gelebt habe, da; 
er denselben bald vetus. prudens und antiquus nennte 
bald auf andere Weise ein höheres Alter dieses Schrift
stellers andeutet; und so spricht sich Hr. G. am Schlüsse-, 
dieser seiner Untersuchung dahin aus, dass Nonius, 
Marcellus wol im dritten Jahrh. n. Chr. sein gramma- 
sches Werk abgefasst haben möge.

Wie wir bis hierher mit dem Verf. einverstanden 
waren, s° können wir auch in Bezug auf Das, was 
über den Titel des Buches unter Vorgang von Osann 
a. a. O. S. 387 gesagt ist, sowie über- die Bestimmung 
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des Buches zu seiner Zeit etwas Wesentliches nicht 
einwenden.

Was nun aber die Textesbearbeitung, also den 
Haupttheil dieser neuen Bearbeitung, selbst anbetrifft, 
wovon Hr. G. Nonius’ Cap. I—IV (nebst der Vorrede) 
ausgearbeitet hat, Hr. Roth den übrigen Theil von No
nius sowie den Fulgentius (ausserdem die gemeinschaft
lichen Indices zu beiden), so ist es zwar mit grossem 
Danke anzuerkennen, dass die Herausgeber theils neue 
Hülfsmittel aufgesucht, theils die bereits bekannten ei
ner sorgfältigem Prüfung unterworfen haben, in wel
cher Hinsicht zu Nonius 1) Cod. Guelferbytanus (Gud. 
96), 2) Cod. Leidensis (Vossianus) n. 73, 3) Cod. Ge- 
nevensis n. 84, der zwar nur das vierte Capitel enthält, 
4—6) Codd. Bernenses I. II. III, ebenfalls lückenhaft, 
7) Cod. Basiliensis, 8) Cod. Turicensis, 9) Cod. Ilar- 
leianus, 10) Cod. Montispessulanus vorzugsweise zu er
wähnen sind, zu Fulgentius 1) u. 2) zwei Codd. Bon- 
garsii, 3) Cod. Basiliensis, 4) Cod. Guelferbytanus (Gud. 
335), 5) Cod. Guelferbytanus (Gud. 23); allein wir 
können doch die Art und Weise keineswegs gut heis
sen, nach welcher jene Gelehrten den Text der alten 
Grammatiker selbst fest gestellt haben.

Denn wennschon der Grundsatz, dass die Lesart 
der ältesten Handschriften vorzugsweise treu wieder
gegeben werden sollte, an sich durchaus nicht zu ta
deln ist, so ist doch eine so sklavische Nachahmung der 
alten Handschriften, wie sie die Herausgeber in den 
Texten dieser beiden Grammatiker und vorzugsweise 
des Nonius versucht haben, in der Geschichte der Tex- 
teskritik fast ohne alles Beispiel und dieselbe im höch
sten Grade zu misbilligen, da man durch solche Ängst
lichkeit nicht das Geringste gewinnt, der Gebrauch des 
Buches aber durch dieselbe nicht wenig gestört oder, 
um es unumwunden auszusprechen, beinahe ganz un
möglich gemacht wird.

Denn wollen wir auch den Verff. gerne zugestehen, 
dass es bei einem Schriftsteller der Art in nur einiger
massen zweifelhaften Fällen wohl gethan war, die ver
dorbene handschriftliche Lesart lieber unverändert wie
derzugeben, als eine vielleicht auch ziemlich wahr- 
gcheinliche Conjectur vorschnell aufzunehmen, so ist 
es doch eine übertriebene Spielerei mit der diplomati
schen Kritik, wenn bald Varro Ilonos lyras> wie p. 
3 b, p. 9 P* 3$ a, p. 70 a zweimal, bald Varro onos 
tyras, wie p» 4 6, p. 21 p. 39 6, p, 40 a, p. 56 6, 
p. 57 «, p. 62 a, P- 65 b statt „ Varro ovo? Mquq“ ci- 
tirt wird, je nach der jedesmaligen handschriftlichen 
Lesart, oder je nach den Handschriften bald Plautus 
Menaechmis, wie p. 1 p. 2 a. b, p. 5 b und ander
wärts geschehen ist, bald Plautus Menechmis, wie p. 
16 a, p. 26 a, p. 52 a, p- 63 a und anderwärts steht, 

oder wol gar, je nach der handschriftlichen Überliefe
rung, bald Varro Cnothi seauton, wie p. 34 b, bald. 
Varro gnothi seautom, wie p. 16 b, bald Varro Gnoli 
seauton, wie p. 93 b, statt ,, Varro yvatHi atavvov“ ge
schrieben wird. Was nützen dergleichen Spielereien? 
Die Zeit, die darauf verwandt wurde, konnte besser 
angewandt werden, und wollte man dergleichen Ab
weichungen der Handschriften bemerken, so konnte dies 
ein- für allemal bemerkt werden, um den Charakter der 
Handschriften im Allgemeinen zu bezeichnen. Denn 

Was frommt es, wenn auf gleiche Weise bald Nevius 
belli Poenici Hb., wie p. 54 a, p. 63 b und anderwärts 
zu lesen ist, bald Nacvius belli Poenici Hb., wie p. 
68 a und anderwärts zu ersehen ist, bei Hrn. G. ge
schrieben steht? oder wenn in der Regel Terenüus 
Formione citirt ist, dagegen p. 27 b einmal wieder Te- 
rentius Phormione? Oder wenn es p. 79 b heisst En- 
nius Haecuba, dagegen p. 80 6 Ennius Ilecuba? Wenn 
uns Undinge, wie p. 22 a Ckerea st. Chaerea, wie p. 
43 a oportuno st. opportuno, p. 64 a oportune st. op
portune, p. 5 a ec enim st. etenim, p. 12 b Sparte st. 
Spartae, wie p. 48 a efoebum st. ephebum, p. 59 b 

'Laverius st. Laberius, p. 61 a et fatus st. ecfatus, 
p. 65 a merens st. maerens, p. 67 6 tedium st. laedium, 
p. 85 6 Clytemestra st. Clytaemnestra, p. 86 a Hetcra st. 
Hetaera, p. 95 6 mutatiliter st. mutabiliter u. dgl. mehr 
Seite vor Seite entgegentreten? Was frommt es, diese 
Abweichungen eines nachlässigen Abschreibers oder 
nothwendigen Ergebnisse ehemaliger Abkürzungen noch 
heutzutage mit aller Treue und Genauigkeit zu reprä- 
sentiren, da wo sie zu gar nichts führen? Warum will 
man das Auge des Lesers ohne Noth, ohne allen Grund 
verletzen? Denn nicht genug, dass die alten Schreib
fehler in lateinischer Schrift wiedergegeben werden, 
häufig erscheinen auch wahre voces hybridae, wiez. B. 
p. 93 v „negi ivcomion“, u. dgl. mehr.

Doch wir wollen von diesen Dingen, so störend 
sie sind, absehen; es sind Sonderbarkeiten, aber doch 
Kleinigkeiten; machen es aber die Verff. bei wichtigem 
Dingen anders? Geben sie nicht auch da lieber die 
grässlichsten Verschreibungen der Copisten dem Auge 
zum Verdrusse, dem Leser zum Ekel, statt der unzwei
felhaftesten, wahrhaftigsten Verbesserungen? Auch 
hier mögen einige ohne alle Absicht aus dem erstem 
Theile des Buches gewählte Beispiele genügen. Lesen 
wir nicht p. 24 6: „FENESFBAE, a Graeco vocabulo 
conversum est in Latinum, apo tu feninios:, statt des 
unzweifelhaft richtigen: „ano tov quivetv(( der Vulgata, 
nach der Corruptele der wohenbüttler und leidener 
Handschriften: „a potu feninio“? Sodann p. 30 6 aus 
Cicero de fm. IV, 22, 60: „cum is, cum quibus re con- 
cinebat, urhis discrepare“. War es nicht auch hier 
gerathener,. sofort das richtige: „cum Hs, cum quibus 
re concinebat, verbis diserepare(i, in den Text zu neh-
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men und Dem» welcher an dieser gewiss richtigen Les
art zweifelte, in den Varianten die nähern Angaben 
zu gewähren? Warum ward der ohnedies schon ent
stellte Text ohne Noth noch mehr entstellt? Warum 
steht p. 32 a „ano rav CYPIN“ statt des auf jeden 
Fall richtigen öt, iov ovquv im Texte und nicht in der 
Anmerkung? Warum steht ferner p. 49 a, Z. 5 Capto 
st. Cato, ebend. Z. 9 intellecto st. in lecto, ebend. Z. 12 
postero de st. postero die im Texte, als um den Leser 
absichtlich und ohne alle Nöth aufzuhalten? Denn eine 
andere Lesart lässt sich für diese citirte Stelle aus je
nen Corruptelen keineswegs herausfinden; und der 
Kritiker, welcher die Varianten zu sammeln bemüht 
ist, pflegt ja so die Anmerkungen einzusehen.

Es handelt sich aber hierbei nicht blos um einzelne 
Stellen, sondern um ganze Citate, welche-auf diese 
Weise verhunzt dastehen, obschon die Spuren in den 
Handschriften an der wahren Lesart nicht den gering
sten Zweifel lassen. So steht p. 56 a „Caecilius hy- 
mni‘. desine blanditiae, nihil agil In amore inermus“, 
statt des unzweifelhaft richtigen:

„Caecilius Hymnide:
Sin» blaterars; nil agil 

In amoru inermus“

Und wieder auf derselben Seite b, Z. 6 ff.: Idem in 
eodemt an nos caduci, naufragi, iit ciceronec, 
Quorum bipinnis fulminis plumas vapor Per- 
ursit, alte mesti in terram caecidimus“, statt 
der gewiss unzweifelhaften Wiederherstellung, die sich 
wie von selbst ergibt: „Idem in eodem:

An nös caduci, naufragi, ut cicöniae, 
Quorum bipennis fulminis plumäs vapor 
Perüssit, alte macsti in terram cecidimm^

Damit man nicht an: alte — cecidimus zweifle, erinnere 
ich an das sprichwörtliche: alte enim cadere non pot- 
est bei Cicero Oral. 27, 98. Wer statt dergleichen zu
verlässiger Verbesserungen, die nur in einzelnen Schrift
zügen von den Handschriften abweichen, auch durch 
des Grammatikers eigene Worte nothwendigerweise 
bedingt sind, lieber Corruptelen lesen will, mag we
nigstens verdammt sein, sich dieselben aus dem Varian
tenkehrichte zusammenzulesen; der Herausgeber muss 
den Schutt, der sich ohne Gefahr für das alte Denk
mal entfernen lässt, nothwendigerweise erst wegräu
men, ehe er zur Beschauung seines Fundes einladet.

Ein gleicher Fall ist es, wenn S. 73 a, Z. 19 aus 
Cicero Tvsc. II, 14, 33 angeführt wird: modo est ali- 
qva Patientin si nuna cs^ gwA exornamur philosophiaf 
Wamm ist hier, da über (]ie wahre Lesart nicht der 
geringste >weifel obwalten kann,, nicht sofort geschrie
ben woiden. quid exornamvs pkilosopkiam? und der 
aus dem Compendium. philosophiä hervorgegangene

Schreibfehler: quid exornamur philosophiä. nicht, wie 
es sich »•ebührte, in den Variantenkram verwiesen?

Solche Stellen finden sich aber nicht einzeln, son
dern auf jeder Seite und stören und hindern den Ge
brauch des Buches. Ref. weiss aus eigener Erfahrung 
recht wohl, dass es uns bei dem Streben, dem diplo
matisch Überlieferten bei einer Textesconstituirung so 
viel Anerkennung als möglich zu verschaffen, sehr leicht 
begegnet, dass wir, um nichts Unsicheres einzuschwär- 
zen, nicht selten in den Fehler der Hyperkritik verfal
len allein auch so kann er die Herausgeber von einer 
grossen Pedanterie in diesem Smne nicht fre.sprcchen 
Denn wollte er es auch z. B. b- 77 a, an sieh 
nicht tadeln, dass Hr. G. in dem Verse des Aframus 
nach den Handschriften beibehalten hat: fenrna me- 
nietur bona, wofür G. Hermann mit den altern Ausga
ben: femina bivenilur bona, geschrieben hatte weil, 
wennschon diese Desart Alles für suh hat, doch vie - 
leicht bei Afranius der Vers eine noch andere Gestalt 
gehabt haben könnte; so ist es doch, nachdem das ge
wiss richtige hmd faml von den Vorgängern mit Recht 
auPenommen worden und die handschriftliche Lesart 
autiacul doch auf weiter nichts führen kann, haud 
facul wieder mit aut facul zu vertauschen, kein 
Fortschritt, sondern ein Rückschritt der Kritik. Ebenso 
wenn p. 83 a, Z. 8 citirt wird: „Cicero in Pisonem: 
ex hara pr oductae , non sch olai(, statt des unbe
zweifelt richtigen : producte. Denn das sind keine Va
rianten, die den Kritiker auf etwas Besseres bringen 
«innen, sondern blosse Schreibfehler unachtsamer Ab- 
Schreiber, welche höchstens in die Anmerkungen ge
hörten, keineswegs den Text verunstalten sollten; glei
cherweise. wenn ebendaselbst b, b- 20, aus Cicero de 
& II 3. 8 citirt wird: „Verum hoc loco summa, ver- 
bishh «andern cerlevim voluntatis Epiemm non. nasse, 
m,am ceteros; omnes enim imndmn motum, guo sensns 
Ularetw, Graece hedoneum, Latine volnptatem vocant“, 
wie wörtlich in dieser neuen Ausgabe des Nonius ge
schrieben steht. Wir begreifen um so weniger, warum 
die Schreibfehler: summo st. sumo, voluntatis st. vo- 
luplatis, in dem Texte geblieben sind, weil wollte man 
auch den Sinn der Stelle selbst, sowie das Zeugmss 
der Handschriften bei Cicero für nichts erklären, doch 
Nonius selber p.396, U ed.Merc wo in seinem Texte 
richti"’ sumo st. summo, voluptatis st. voluntatis steht, 
-enu-sam beweist, dass dies blosse Verschreibungen 
des Copisten sind; ferner non nosse st. nosse, was in 
der Anmerkung notirt werden konnte, weil es, wenn 
bei Cicero die Handschriften für novisse wären, viel- 
leicht dahin führen könnte, keineswegs im Texte zu 
behalten war; endlich das Unding hedoneum st.
ohne allen Sinn und ohne alle Noth. Was frommt es 
ferner, wenn p. 90 a, 1. 8 citirt wird: „Varro ntfi 
(pdoßogtac nulla ambracia ac necior etc“ st. „Varro
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ntq\ ytkoeoiplagnulla ämbrosiä oc nectar etc.“? 
Denn was gewinnt die Kritik durch solche Entstel
lungen?

Ref. will nicht fortfahren, dergleichen Sonderbar
keiten, die sich überall finden, herauszuheben, allein 
zu rügen war ein solches Verfahren doch auf jeden 
Fall. Denn auf diese Weise ist Das, was die Heraus
geber theils aus Handschriften, theils und dies zwar 
zunächst in den Anmerkungen nach eigenen und frem
den Vermuthungen, welche letztere dieselben mit vieler 
Sorgfalt zusammenzubringen bemüht gewesen sind, 
Gutes und Treffliches beigebracht haben — ein Ver
dienst, was auch Ref. mit Freuden anerkennt —, bei
nahe ganz in den Hintergrund gedrängt worden; und 
einem jeden Gelehrten, der Nonius’ Sammlung oft 
nachzulesen hat, und die Zahl derer ist der Natur der 
Sache nach gewiss sehr gross, muss es unter solchen 
Umständen ein sehnlicher Wunsch bleiben, das von 
den Herausgebern beigebrachte Gute, was eben nur 
wie zu einer beabsichtigten Bearbeitung sich vorfindet, 
bald auf eine geeignetere Weise benutzt zu sehen.

Im Übrigen ist auf die Abfassung sorgfältiger In
dices, sowie auf die Correctur des Werkes eine dan- 
kenswerthe Mühe gewandt worden.

Druck und Papier sind gut; nur ist die Anordnung 
der Anmerküngen unter dem Texte, sei es durch Schuld 
der Buchdruckerei oder durch die Herausgeber selbst 
geschehen, nicht zur Bequemlichkeit des Lesers getrof
fen worden. .

Leipzig. Reinhold Klotz.

Cwescliiclite der Baukunst.
Der Dom zu Naumburg, nebst einigen Zusätzen über 

andere mittelalterliche Bauwerke dieser Stadt, be
schrieben und nach Anleitung urkundlicher Quellen 
archäologisch erläutert von C. P. Lepsins, königl. 
preuss. Geh. Regierungsrath, herausgegeben von 
Dr. L. Puttrich. Leipzig, Hinrichs. 1842. Fol. 3 Thlr. 
10 Ngr.

Das bereits rühmlichst bekannte Werk des Hm. Dr. 
Puttrich über die mittelalterlichen Bauwerke Sachsens gibt 
uns in der 9. bis 13. Lieferung der zweitenAbtheilung die 
Abbildung611 eines der grössern und wichtigem Denk
male aus der romanischen Periode, eines Denkmals, 
welches uns den ^eutscA-romanischeu Baustil wo nicht 

in seiner letzten, doch jedenfalls in seiner eigenthüm- 
liebsten Gestaltung zeigt.

Sachsen ist diejenige deutsche Provinz, in der 
sich am frühesten eine abweichende und eigenthümliche 
Richtung in der damals (unter den Ottonen) fast noch 
ganz entweder römischen oder byzantinischen Bauweise 
nachweisen lässt, und welche daher als die Wiege 
deutscher (und christlicher) Kunst mit Recht betrachtet 
werden kann; die Verdienstlichkeit des Puttrich’schen 
Unternehmens, die früher fast noch ganz unbekannten 
mittelalterlichen Denkmale Sachsens zu veröffentlichen, 
ist daher eben so gross, als die allseitige Anerkennung, 
welche das Werk gefunden, erfreulich. Der Eifer des 
Herausgebers scheint sich im Fortgänge seiner müh
seligen upd gewiss oft verdrüsslichen Arbeit fortwäh
rend zu steigern, und so wird auch, was wir herzlich 
wünschen, die Theilnahme des Publicums noch immer 
mehr zunehmen.

Die Zeichnungen vom naumburger Dom — so weif 
sie bereits vorliegen — geben den gelungensten frühem 
Blättern nichts nach; sie sind sauber, genau (soweit 
sich dies ohne Vergleichung mit dem Gebäude selbst 
beurtheilen lässt) und so deutlich, als man es bei dem 
kleinen Maasstabe und in der gewählten Manier ver
langen kann, wobei namentlich hervorzuheben, dass 
auch die kleinern Details in den Totalansichten rück- 
sichtlich ihrer charakteristischen Eigenschaften jetzt 
deutlicher marquirt sind,*und nicht z. B., wie dies frü
her hin und wieder der Fall war, der Rundbogen in 
der Verkürzung zum Spitzbogen wird. Die Gesichts
punkte sind glücklich gewählt, sodass nicht allein 
effectvolle Bilder entstehen, sondern auch durch diesel
ben eine möglichst vollständige Übersicht vom Gebäude 
gewonnen wird. Dabei scheint, worauf so sehr viel 
ankommt, der Charakter glücklich aufgefasst und treu 
wiedergegeben zu sein, und wenn die Gewissenhaftig-, 
keit, welche der Herausgeber bei Verwerfung der 
theuern pariser Blätter von der goldenen Pforte zu 
Freiberg bekundete, uns die höchste Achtung abgenö- 
thigt hat, so dürfen wir uns überzeugt halten, dass; 
auch jetzt wie künftig die Abbildungen in allen we
sentlichen Stücken treu sind; denn freilich kann nicht 
wohl verlangt werden, dass dergleichen durch mehre 
Hände gehende malerische Darstellungen bis ins Ein
zelne hinein mathematisch genau sein sollen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur; Dr. JT, Hand in Jena. Druck und Verlag von IP. A. SSrockhau^ in Ijcipxig.
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beschichte der Baukunst.
Der Dom zu Naumburg, nebst einigen Zusätzen über 

andere mittelalterliche Bauwerke dieser Stadt, be
schrieben und nach Anleitung urkundlicher Quellen 
archäologisch erläutert von C. P. Lepsius, herausge
geben von Dr. L. Puttrich.

(Schluss aus Nr. 25.)
Als solche kleine Zeichnenfehler wären hier etwa anzu
führen : dass die Säulenfüsse Bl. 20 unter der Plinthe noch 
einen kleinen Sockel haben, welcher in der Detail
zeichnung Bl. 2, 1 — in der auch der Wulst ein klein 
wenig zu weit vorzutreten scheint — fehlt; dass die
selben Fensterdurchbrechungen Bl. 13 und Bl. 15 (im 
Hintergründe) eine verschiedene Gestaltung haben, und 
die erstem — wjas übrigens im Texte nicht ungerügt ge
lassen — eher wie die ältere mit Löchern versehenen 
Steinplatten, als wie die zierlichen germanischen Durch
brechungen aussehen; dass die innere Fläche des Gnrt- 
bogens zwischen Kreuz und Chor (Bl. 10) nach oben hin 
zu breit wird; dass wahrscheinlich der aus dem Abseiten
dache heraustretende Strebepfeiler Bl. ß etwas zu weit 
vortritt, weil sonst der nach dieser Zeichnung mit 
der südlichen Abseite unter Einem Dache liegende 
(dadurch die Abseiten verdeckende) Kreuzgang weit 
schmaler sein müsste, als er nach dem Grundrisse ist, 
wenn anders nicht der vordere Theil des Pfeilers auf 
dem Gewölbe des Kreuzganges ruht, ein Umstand, der 
wichtig genug wäre, um im Texte besonders angeführt 
zu sein ; dass die Südfront des südöstlichen Thurmes 
in der Mitte der ersten Etage eine Lisene hat, welche im 
Grundriss fehlt, dass die (Eicheln-) Verzierung am un
tern Gesimse des westlichen Thurmes Bl. 5 auf Bl. 4 
nicht angedoutet ist, und dass hier die Brüstungsfülhm- 
gen in den obern Geschossen der Eckthürmchen alle 
gleich, in Bl. 5 aber sehr verschieden gezeichnet sind, 
ohne dass sich die erklärende Bemerkung fände, dass 
Dl. 5 die südliche Front zeigt, wie es hiernach sein 
müsste, besonders aber, dass der westliche Thurm auf 

ei en Blättern wesentlich verschiedene Verhältnisse;
Zei°Vt Wlensi.e durch die veränderte Lage des Gesichts- 
pun es a ein nicht erzeugt werden konnten; man ver- 

ie naine’‘dich die untere Säulenstellungen der Eck- 
tiuirmche» W di« öffnungeB im m;ttIer’ Theile. _ 
Wer sic sc on mit der Correctur von dergleichen 
Lithographien beschäftigt hatj der weisS) dass solche 
klemeie Unregelmässigkeiten me ganz vermieden wer-i 

den können, und es würde die Anführung derselben 
kaum der Mühe lohnen, wenn damit nicht einerseits 
eine Probe der vorgenommenen genauen Prüfung ge
geben, andererseits und mehr noch eine dem geachte
ten Herausgeber vorzulegende Bitte unterstützt werden 
sollte, die Bitte nämlich, für die Folge einen tüchtigen 
Architekten bei diesem wichtigen Unternehmen zuzu
ziehen, welches bisher nicht der Fall gewesen zu sein 
scheint, mindestens nicht in ausreichendem Maase. 
Die Vortheile, welche dem Werke daraus erwachsen 
könnten, würden bedeutend sein. Einmal liessen sich 
bei einer demselben aufzutragenden genauen Revision 
der Blätter in architektonischer Hinsicht solche kleine 
Fehler, wie die voraufgeführten, deren sich bei einer 
speciellern Vergleichung mit dem Gebäude selbst wo! 
noch mehre finden möchten, wenn nicht vermeiden, 
doch durch ein beizufügendes besonderes Verzeichnis» 
unschädlich machen; zweitens würde auf die oft sehr 
wichtigen constructionellen Eigenthümlichkeiten der 
Gebäude aufmerksam gemacht werden können; drittens 
findet der praktisch gebildete Architekt oft so manche 
technische und materielle Merkmale und Aufschlüsse, 
welche dem Auge des Archäologen, auch des geübte
sten, entgehen, und endlich würde die Beifügung eini
ger für ein gründliches Studium sehr wünschens wer- 
then geometrischen Zeichnungen (namentlich Profile 
und solche Details, bei welchen es auf Maase an- 
kommt) erleichtert werden. Je wichtiger ein Unter
nehmen , wie das vorliegende ist, und je höher der 
würdige Herausgeber die Aufgabe sich gestellt hat, je 
eifriger er sein Ziel zu erreichen strebt, um so mehr 
ist es Pflicht, auf Alles, was noch zu grösserer Voll
kommenheit beitragen könnte, aufmerksam zu machen, 
um so weniger ist zu befürchten, dass dadurch dem 
Werthe des Werkes in den Augen der Verständigen 
Abbruch geschehen könne, and um so sicherer ist auf 
eine freundliche Aufnahme gut gemeinter V orschläge 
von Seiten des Herausgebers zu rechnen, als warum 
hiermit zutrauungsvoll gebeten sein soll. — In demsel
ben Sinne erlaubt sich Rec. auch noch die Bitte, dass 
auf den Detailblättem jede einzelne Figur bezeichnet 
und unter demselben oder im Inhaltsverzeichnisse ganz 
speciell benannt werde, damit man sich bei Vergleichung 
der Kupfer.leichter zurecht finde, und nicht immer nö- 
thig habe, im Texte mühsam nachzusuchen.

Sowie von den Zeichnungen, so liess sich, da der 
Hr. Geheimrath Lepsius in archäologisch-historischen 
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Forschungen des Mittelalters sich bereits bewährt 
hatte, da er den naumburger Dom sehr genau kennt 
und schon früher darüber geschrieben hat, auch vom 
Texte Tüchtiges erwarten, und die Erwartung ist hier 
wie dort in Erfüllung gegangen. — Bei aller, hier un
erlässlichen Kürze muss der Text umfassend, fast er
schöpfend genannt werden; man merkt es bald, dass 
der Verf. nicht blos die Abbildungen vor Augen hatte, 
sondern das Gebäude selbst einer oft wiederholten und 
ins Einzelne gehenden, namentlich auch auf die oft 
leisen Spuren baulicher Veränderungen ausgedehnten 
Untersuchung unterworfen hat, und es kann ferner 
verbürgt werden, dass er bei seinen historischen For
schungen mit rastlosem Eifer auch die spärlichsten 
Quellen aufgesrcht und benutzt hat, ein Eifer, der um 
so mehr Anerkennung verdient, je weniger er durch 
eine reichliche Ausbeute belohnt wurde. Die Beschrei
bung des Gebäudes (die Behauptung etwa abgerechnet, 
dass der naumburger Dom das beiweitem wichtigste 
Bauwerk sei, welches Sachsen in seinem ganzen Be
reiche aufzuweisen hat) hält die schickliche Mitte 
zwischen jener gewöhnlichen Exaltation, welche den 

jedesmaligen Gegenstand der Untersuchung geradezu 
als das wichtigste Bauwerk der Welt darzustellen be
müht ist, und zwischen zu grosser Trockenheit. Sie 
ist dabei in eine ungezwungene Verbindung mit den 
Abbildungen gebracht, sodass beide, gerade wie es 
sein muss, ihre Selbständigkeit so viel als möglich fest
haltend. dennoch sich gegenseitig erläutern und dass der 
Leser ein vollständiges und lebendiges Bild vom ganzen Ge
bäude gewinnt, ohne fortwährend in den Kupfern nach- 
suchen zu müssen und dadurch sich in dem Genuss des 
Einen wie des Andern gestört zu sehen. Somit ist die an
scheinend geringfügige, in Wahrheit aber schwierige 
Hauptaufgabe einer solchen Abhandlung glücklich ge
löst. Selbst wo die Bezeichnung im Texte mit den 
Buchstaben in der Abbildung, wie es einige Mal vorkommt, 
nicht übereinstimmt, hält es nicht schwer, sich zurecht 
zu linden. Es sind ferner (wenngleich erinnert werden 
muss, dass die gerügte Eselsrückenform über den obern 
Öffnungen im westlichen Thurme sich nach der Zeich
nung nur im äussern Gliede als Übergang zur Blume 
auf eine Weise darstellt, wie sie auch in den guten 
Zeiten vorkommt, und dass nicht die Bogenfriese im 
Allgemeinen, sondern nur die vollen und rundbogigen 
«ine charakteristische Eigenschaft des romanischen 
Stils sind) die Unterschiede im Baustil der spätem 
Theile des Gebäudes im Allgemeinen scharf aufgefasst, 
und die oft vorkommenden Sonderbarkeiten in den Formen 
und Constructionen sind grösstenteils mit Scharfsinn 
und ohne Zwang erklärt; so z. ß. die unregelmässige 
Verbindung zwischen dem mittlern und hintern Theil 
der Krypta und die Höhe der Sockel an den Pfeilern 
zwischen Langhaus und Kreuzarmen. Freilich lässt 
sich nicht erwarten, dass die Auflösung solcher ver

worrenen Räthsel, wie sie uns in den mittelalterlichen 
Bauwerken bei jedem Schritt aufstossen, immer die 
allein richtige sein, und noch weniger, dass sie als 
solche allgemein anerkannt werden sollte. Auch bei 
den angeführten beiden Punkten möchte noch mancher 
Zweifel bleiben. An den Säulen des mittlern Theils 
der Krypta finden sich mehre Merkmale (äusser den 
Eckblättern, die doppelte Plinthe, der starke Übertritt des 
Wulstes, (Bl. 26, 5) die Gliederung der Kämpferauf
sätze, die achteckige Form des Schaftes links u. s. w.) 
welche dem angenommenen hohen Alter mehr oder 
weniger widersprechen. Ebenso könnte die mindere 
Breite des mittlern Theiles der Krypta möglicherweise 
auch die Folge einer nachträglichen Einrichtung sein, 
wobei man die Fundamente des Hauptgebäudes scho
nen wollte; denn die gewöhnliche Annahme, dass die 
Krypten stets die ältesten Theile der Kirchen sind, ist 
nicht immer richtig; die Krypta der Klosterkirche zu 
Jerichow (Ende des 12. Jahrh.) zeigt entschieden, an
dere Krypten (darunter die für sehr alt gehaltene unter 
der Schlosskirche zu Quedlinburg) zeigen wahrschein
liche Merkmale eines nachträglichen Einbaues zwischen 
die alten Grundmauern *). Ohne dasselbe gerade von 
der naumburger Krypta behaupten zu wollen schien 
es doch angemessen, auf Möglichkeiten aufmerksam zu 
machen, welche uns hier wie anderwärts vor Trug
schlüssen bewahren können. Ebenso liegt die Frage 
nahe, warum, wenn die hohen Sockel ein Zeichen sein 
sollten, dass die Verlängerung des Chores unter dem 
Herzen des Kreuzes durch und mit der Krypta darun
ter gleichzeitig mit dem ganzen Bau ist, warum dann 
nicht auch die Pfeiler zwischen Kreuz und Chor hohe 
Sockel haben? Es ist nicht unwahrscheinlich dass 
jene hohen Sockel gleichzeitig mit der Aufführung der 
Mauer der theilweis spitzbogigen Krypta und des Lecto- 
riums vorgeblendet sind (die Basen untergeschoben.) 
Dieselbe Ansicht scheint der Zeichner von Bl. 2 gehabt 
zu haben, vielleicht sogar durch örtliche Merkmale ver
anlasst, wiewol auf der andern Seite solche spätere 
Einbaue gewöhnlich gegen die alten Gliederungen 
stumpf gegenlaufen, ohne dass man an der daraus ent
stehenden Verwirrung Anstoss genommen hätte.

Der artistischen Beschreibung des Doms — wobei 
wir im Vorbeigehen auch auf die feine und treffende Un
terscheidung zwischen den organisch gebildeten und den 
gleichsam durch Krystallisation entstandenen germani
schen Fensterdurchbrechungen . aufmerksam machen 
wollen — folgt eine sehr gründliche historische Unter
suchung, deren überraschendes Resultat unsere leb
hafteste Beachtung in Anspruch nimmt, und welches, 
wenn es sich als richtig erweisen liesse, die Ansichten 
der neuern Kritik über den Gang der romanischen

’) Die Crypta unter der Marienkirche zu Magdeburg von 1014 
hat ganz schlichte Würfelcapitäle, ’jnverjüngte Säulenschäfte, keine 
Eckblätter auf den Basen und zeigt äusserst rohe Arbeit
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Baukunst in Deutschland über den Haufen werfen 
Würde.
. Der Verf. hat nämlich die Überzeugung gewonnen, 
dass der gegenwärtige Dom, mit Ausschluss der beiden 
Chöre, des westlichen Thurmes und der obern Theile 
der östlichen Thürme, wol aber mit seinen Lisenen und 
Bogenfriesen, den Eckblättern der Basen, den reich 
mit Rundstäben und umlaufenden Capitälen versehenen 
Pfeilern, den hoch hinauflaufenden schlanken Gurt
pfeilern, der Überwölbung und den häufig vorkommen
den Spitzbögen dem ursprünglichen, im J. 1032 gegrün
deten und zwischen 1040 — 50 geweihten, mithin im 
Wesentlichen vollendeten Bau angehöre, der mittlere 
Theil der Krypta aber ein noch älterer Überrest einer 
kurz zuvor erbauten, vielleicht unvollendeten Kirche sei-

Der Verf., dessen erste Bildung allerdings in eine 
Zeit fiel, wo man noch jeden romanischen Bau für ur
alt ansah, hat doch keineswegs die ältere Meinung aus 

♦ Bequemlichkeit festgehalten; er kennt die jetzt herr
schenden und allgemein angenommenen Ansichten, und 
gesteht offen, wie er sich gegen diese durch Urkunden 
und örtliche Verhältnisse ihm zuletzt aufgedrungene 
Überzeugung lange gewehrt habe, einümstand, welcher 
allerdings Zutrauen zu erwecken im Stande ist. Mit 
derselben Behauptung war bereits der Hr. Prof. Lepsius, 
ein Sohn des Verf., bei der Herausgabe der Übersetzung 
von Knight’s Entwickelung der normannischen Bau
kunst hervorgetreten, und es kann im Allgemeinen auf 
die Beurtheilung des ebengenannten Werkes in Nr. 97 
des ersten Jahrganges dieser Blätter Bezug genommen 
werden. Schon damals wurde erwähnt , dass der aus 
dem Mangel aller Nachrichten über einen spätem gänz
lichen Neuban hergenommene Beweis auf schwachen 
Füssen stehe, und ist noch hinzuzufügen, dass die noch 
vorhandenen Urkunden ja ebenfalls von dem eigent
lichen Bau der Kirche nichts erwähnen, sondern nur 
der Verlegung des Erzstifts nach Naumburg gedenken. 
Dagegen ist auf der andern Seite nicht zu leugnen, 
dass der Verf. vollkommen recht hat, wenn er den 
entgegengesetzten Ansichten von dem ersten Entstehen 
der Lisenen, Bogenfriese, Eckblätter, kelchförmigen 
Capitäle, Gewölbe, Spitzbögen u. s. w. den Mangel 
einer festen urkundlichen Begründung vorwirft. In 
der That sind wir noch keineswegs so weit, um in einer 
Kunstperiode, wo der durch das Christenthum erweckte 
neue Geist, im Allgemeinen an die übertragenen römi- 
sehen Formen gebunden, sich bald auf diese, bald auf 

auszusprechen versuchte und die Kunst in 
.. y e.^sc^edenartigsten Richtungen aus einander ging, 
ie ^ei und die Art der Entstehung bestimmter einzel

ner oimen genau nachweisen zu können; dieLisenen 
und ogen uese kommen allerdings schon an den 
rhürmen der Marienkirche zu Halberstadt (1000) und 
zu Magdeburg, und wenn diese Thürme auch, wie es 
Wahrscheinlich ist, etwas später sind, doch in roherer: 

Form am Kreuzarme dieser Kirche, welche entschieden 
dem ursprünglichen Bau 1014 angehört, ferner in aus
gedehnterer Anwendung an der Kirche zu Wester-Grönin
gen und an der Schlosskirche zu Quedlinburg (967—1021) 
vor; das frühe Vorhandensein der Eckblätter gibt der 
tüchtigste Gegner selbst zu, wenn er den mittlern Theil 
der Krypta für alt hält (S. 867 von Kugler’s Kunst
geschichte), was übrigens nach dem Obigen noch nicht 
so ganz entschieden feststehen dürfte —; die kelch
förmigen, den antiken nachgebildeten Capitäle scheinen 
(nur in anderer Weise verziert) zu allen Zeiten neben 
den Würfelcapitälen angewendet zu sein; dass ferner 
die Spitzbögen einzeln möglicherweise schon sehr früh 
vorkommen können, wird jetzt allgemein zugegeben, 
und nur gegen die Überwölbuug der Mittelschiffe (ob- 
wol nach Kugler einzelne Versuche schon in der frü
hem Zeit des 11. Jahrh. muthmasslich gemache sein 
sollen und das Schiff des Doms zu Mainz, wahrschein
lich von 1009—37, auf Gewölbe angelegt gewesen sei) 
lässt sich ein entschiedenes Bedenken mindestens für 
Norddeutschland anführen, dass nämlich allen Anzeichen 
nach die technische Fertigkeit damals dort noch nicht 
so weit gediehen war, um weite Räume mit Gewölben 
zu Überspannen.

Es kommt aber bei Entscheidung der vorliegenden 
Streitfrage nicht sowol auf Einzelheiten, als auf den 
Charakter des Ganzen und den Stil der Arbeit an, 
welcher sich zumeist in der Schärfe und in der Form 
der Gliederungen und Verzierungen kenntlich macht. 
Hier nun zeigt sich der naumburger Dom (nicht in der 
Grundform, denn diese blieb sich Jahrhunderte hindurch 
ziemlich gleich) in Vergleich zu den sämmtlichen nächst 
vorangegangenen Bauwerken der benachbarten Gegend 
ungleich ausgebildeter, und zwar — denn das würde 
sich durch die grössere Bedeutung der bischöflichen 
Kirche erklären lassen — nicht blos reicher, sondern 
ausgebildeter in Bezug auf die Eigentümlichkeit deut
scher Kunst. Dieser letztere Umstand zwingt uns auch, 
der Annahme des Verf., dass, weil der erste Bischof 
zu Nauihburg ein Lombarde gewesen, wahrscheinlich 
lombardische Baumeister den Bau geführt, auf das Ent
schiedenste zu widersprechen. Es findet sich im Schiffe 
des Doms zu Magdeburg aus dem Anfänge des 13. 
Jahrh. im Wesentlichen dieselbe Anlage der Pfeiler, 
eine ganz ähnliche Basen- und Capitälform und fast 
dieselbe Kämpfergliederung, und es ist doch nicht vor
auszusetzen, dass die Ausbildung Jahrhunderte hin
durch auf demselben Hecke stehen geblieben wäre.

So überzeugend nun aber auch diese Einwürfe 
scheinen, so lässt sich doch für die Ansicht des Verf. 
wiederum anführen, dass, so gross auch der Abstand 
der Architektur im naumburger Dom von der in den 
ungefähr gleichzeitigen Kirchen Nord-Sachsens sein 
mag, doch dagegen andere noch mehr in der Nähe ge
legene und sogar kleinere Kirchen aus dem zwölften 
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Jahrh. eine ungleich grössere Ausbildung zeigen, wie 
die Klosterkirchen zu Hecklingen und Wechselburg und 
die goldene Pforte zu Freiberg. Übersehen wir auch 
hierbei den Wesentlichen Unterschied nicht, dass die 
angeführten Beispiele keineswegs eine weitere Entwicke
lung deutscher Eigenthümlichkeit, vielmehr ein auffal
lend starkes Zurückgehen auf die Antike zu erkennen 
geben, so entsteht hierdurch zwar eine neue Verwir
rung, die aber nichts gegen den Verf. beweist, indem 
ja dieses Wiederännnähem an die Antike im zwölften 
Jahrh., welches die neuere Kritik aus jenen und än
dern ähnlichen Erscheinungen gefolgert hat, im naum- 
burger Dom durchaus nicht stattfindet, derselbe daher 
offenbar älter sein müsste.

Es gibt nur Einen Gesichtspunkt, von dem aus 
sieh dieses und andere Räthsel lösen lassen, und für 
den die verworrenen Erscheinungen mittelalterlicher 
Kunstgeschichte übersichtlich werden: dass Wir nämlich 
in der romanischen Periode nicht, wie es gewöhnlich 
geschieht, einen regelmässigen Entwickelungsgang vor
aussetzen. Der romanische Baustil charakterisirt sich 
durchaus als das Bestreben, den neuen, durch das 
Christenthum (am lebendigsten in Deutschland) erweck
ten Geist in der Baukunst auszusprechen, aber gehemmt 
von den Fesseln, welche die von den Römern entlehn
ten Formen auflegten; er charakterisirt sich als der 
Kampf des neuen christlichen Geistes gegen den Geist 
der Antike, ein Kampf, welcher erst mit dem germa
nischen Baustile, d. h. mit dem gänzlichen Verlassen 
der antiken Elemente, siegreich beendet wurde. So 
angesehen, erklärt es sich von selbst, wie bald hier, 
bald da erfolglose Versuche mit einzelnen Umänderun
gen gemacht Wurden, wie die verschiedenartigsten Rich
tungen verfolgt und wieder aufgegeben werden konn
ten, Richtungen, welche zum Theil wieder zur Antike 
zurückführten, und das vielleicht zu einer Zeit, in wel
cher man anderswo und in anderer Beziehung sich 
gerade am weitesten davon entfernte; erklärt es sich 
ferner, 'warum zu derselben Zeit, oft an demselben 
Gebäude Merkmale verschiedener Bildungsstufen vor
kommen. Wir werden uns in diesem Labyrinthe nur 
dann mit der Zeit mehr und mehr zurecht finden, wenn 
wir überall, wo sich Zweifel erheben, ohne vorgefasste 
Meinung und mit dem aufrichtigen Vorsatze die Unter
suchung führen, unsere Ansichten nach den Thatsachen 
berichtigen, nicht diese nach jenen erkläret zu wollen. 
So muss denn auch gewünscht werden, dass die Be
hauptung des Hrn. Lepsius nicht als eine veraltete vor
nehm zurückgewiesen, sondern gründlich und allseitig 
geprüft und besprochen werde, wozu der Verf. im 
Schlussworte mit liebenswürdiger Bescheidenheit auf- 
fodert. Wahrscheinlich würde eine genaue technische 
Untersuchung an Ort und Stelle, wozu Rec. später Zeit 

gewinnen hofft, noch manchen Aufschluss geben
Verantwortlicher Redacteur: Dr« Ä** Hand in Jena» 

können. Vorläufig mag in dieser Beziehung auf die 
abweichende ältere Form der beiden ersten Pfeiler am 
Kreuzarm, sowie darauf aufmerksam gemacht werden, 
dass die Gewölbe des Mittelschiffes schwerlich dem 
ursprünglichen Baue angehören; auch folgt dies mit 
ziemlicher Sicherheit daraus, dass sie höher als die 
Umfassungsmauern hinaufreichen und mehr noch aus 
den aussen an die Mauern des Schiffes angeSetzten 
Strebepfeilern, welche sich durch ihre Farbe als jünger 
zu erkennen geben, und welche darum als gleichzeitig 
mit dem Gewölbe angesehen w’erden müssen, weil, 
wenn man die letztem gleich beabsichtigt hätte, die 
Mauern gewiss stark genug angelegt wären und weil 
zu schwache Mauern die Pfeiler gleich anfänglich nö- 
thig gemacht hätten und nicht erst nach so geraumer 
Zeit, wie sie ans der verschiedenartigen Farbe ange
nommen werden muss. Dies festgehalten, würden wir, 
da die Gewölbe ihrer Form nach dem Anfänge des 13. 
Jahrh. angehören, die Mauern jedenfalls weiter zurück 
datiren müssen, als man der Form und Verzierung der 
Pfeiler nach geneigt sein möchte. Nun fallen aber mit 
den Gewölben auch die lothrechten Gurtfortsetzungen 
oder die Rundstäbc der Pfeiler fort, und die letztem 
zeigen, besonders wenn auch die Abseiten früher nicht 
überwölbt gewesen sein sollten, eine weit einfachere 
ursprüngliche Form als die jetzige (eine ganz ähnliche, 
wie in der Kirche zu Memleben, deren Alter ebenfalls 
zweifelhaft ist). Ein« solche müssen sie auch wol im 
Vergleich zu den oben gedachten beiden ersten Pfei
lern gehabt haben, welche zu unbedeutend sind, um 
sie für den einzige!» Rest eines altern Baues zu neh
men, vielmehr wol nur zuerst vollendet wurden, wäh
rend man den übrigen Pfeilern beim Weiterbau eine 
vielleicht damals aufkommende angemessenere (d. h. 
mehr vom antiken Geiste abweichende) Form gab.

Lässt sich sonach schwerlich annehmen, dass die 
Behauptung des Hrn. Lepsius hinsichtlich des Alters 
des naumburger Doms in ihrer Gesammthcit sich bei 
näherer Untersuchung wird halten lassen, so wäre es 
doch möglich, dass die entgegengesetzte Meinung, wo
nach kein Theil dieses Gebäudes über die Mitte des 
zwölften Jahrh. hinausgehen könnte, eben so wenig 
Stich hielte, dass namentlich die nackten Mauern mit 
ihren Spitzbögen einer frühem Zeit als der sogenann
ten Übergangsperiode angehörten, eine hrage, die eine 
um so gründlichere Untersuchung verdient, da sie in 
Verbindung mit der «ach Zeit und^Ort der Wiederan
näherung an die Antike im zwölften Jahrh. zu den 
wichtigsten für die ältere Geschichte der germanisch
christlichen Kunstbiidiing gehört und selbst nicht ohne 
wesentlichen Einfluss auf die richtige Würdigung der 
spätem germanischen Baukunst ist.

Magdeburg. __________ Rosenthal.
Druck und Verlag von F. A« BrocJkiiaus in Leipzig.
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der ausserordentliche Professor in der philosophischen Fa- 

cultät zu Göttingen Dr. E. Bertheau ist zum ordentlichen 
Professor ernannt worden.

Der Ober-Appellationsgerichtsrath und Professor Dr. Francke 
in Jena folgt einem Rufe als ordentlicher Professor der Rechte 
an der Universität zu Göttingen.

Dem bisher in Jena privatisirenden Dr. W. Grabau ist 
eine ausserordentliche Professur der Medicin verliehen worden.

Die ungarische medicinische Societät zu Ofen hat den 
Geh. Hofrath Dr. Harless in Bonn zu ihrem Ehrenmitgliede 
gewählt.

Der Ober-Appellationsgerichtsrath Lorenz Magnus Hauck 
in München ist zur Stelle eines Ministerialraths befördert 
worden.

Dem ausserordentlichen Professor Dr. Moriz Haupt zu 
Leipzig ist eine ordentliche Professur der deutschen Sprache 
und Literatur ertheilt worden.

Dem ausserordentlichen Professor der Geschichte zu Göt
tingen Dr. W. Havemann ist eine ordentliche Professur ertheilt 
worden.

Die durch Feuillet’s Tod erledigte Stelle eines ersten 
Bibliothekars des Instituts zu Paris ist dem zweiten Bibliothe
kar Landreffe übertragen worden.

Dem Oberlehrer Dr. Kützing an der Realschule in Nord
hausen, dem Verf. des ausgezeichneten Werkes über die Tange, 
ist das Prädicat eines Professors verliehen worden.

Der ausserordentliche Professor und Universitätsprediger 
Dr. K. fh. A. Liebner in Göttingen ist zum ordentlichen Pro
fessor der Theologie an der Universität zu Kiel ernannt 
worden.

Der Dichter und Rechtsconsulent Dr. Julius Mosen in 
Dresden folgt einem Rufe als Dramaturg am grossherzoglichen 
Theater zu Oldenburg.

Der Professor der Medicin Dr. Nebel in Giessen bat am 
12. Dec. v. J. zur Feier seines 50jährigen Lehrerjubiläums den 
■Titel eines Geheimraths erhalten.

Der dirigirende erste Lehrer an der Provinzial- Kunst- 
Handwerksschule zu Erfurt Pabst hat das Prädicat eines 

Professors erhalten.
f rr ^Ur,nTh°TiCtdireCtOr Schott in Tübingen ist, unter Bern- 
giX. FacJÄ “ <!™ G-chäften der kathoKscb-theolo- 
Oberkireheüraths^Llk Senats> der Tltel e,nes

Dem Regierungs- und evangelisch-geistlichen Rath, bei der 
Regierung zu btralsund Dr. Zi^ < , ^i. । x .r* ® , xi. i Denissen ist der Charakter alsvonsistonalrath gegeben worden

Gelehrte Gesellschaften.
Gesellschaft naturforschender Freunde in 

Berlin. Am 21.Nov. v. J. berichtete Prof. Heinr. Rose über 
Untersuchungen von Heintz hinsichtlich der färbenden Materien 
im Amethyst, Carneol und Feuerstein. Derselbe hatte sich über
zeugt , dass die violete Färbung im Amethyst weder durch 
Mangan-Oxyd, noch durch organische Materien bedingt werde, 
sondern ihre Entstehung einer höchst geringen Menge eines 
eisensauren Salzes verdanke. Ebenso rührt die Farbe im Car
neol nicht von organischen Substanzen her, sondern von Eisen
oxyd; derselbe enthält auch noch eine Spur (0,38 Proc.) Wasser. 
Der Feuerstein enthält, äusser etwas Wasser, organische Sub
stanzen. Heintz fand in ihm durch Verbrennung mit Kupfer
oxyd in Sauerstoffgas 0,07 Proc, Kohle. Geh. Medicinalrath 
Muller machte eine Mittheihmg über die Talpia Sparmanni 
(Smith’s Illustration* of the Zoology of South Africa) und 
zeigte, dass dieser Fisch des Orange Rivier nicht zu der Fa
milie der Labyrinthfische gehören könne, wohin er gebracht 
worden, sondern ein Chromid sei, dass er mit Chromis nilo- 
ticus generisch identisch sei und so vollständig damit überein
stimme, dass er nur durch die Zahl der Flossenstrahlen davon 
abweiche, daher wahrscheinlich eine andere Art derselben Gat
tung sei. Leopold v. Buch sprach über einen neuen Ammoni
ten vom Libanon. Es sind Körner in einem rothen Kalkstein 
der zur Kreideformation zu gehören scheint, und doch möchte 
man glauben Ceratiten des Muschelkalkes zu sehen. Diese 
neue Art erhielt den Namen Ammonites syriacus. Girard 
sprach über die Ablenkung, welche die Magnetnadel in der 
Gegend der Baste im Harz erfährt, nach Beobachtungen bei 
der Vermessung der Forstreviere. Diese Ablenkung, die an 
verschiedenen Orten verschieden stark ist, und im Maximum 12® 
erreicht, scheint ihren Grund in dem Vorkommen von Serpen
tingesteinen im Bastebruch, einer moorigen Niederung westlich 
vom Brocken, zu haben, obgleich dieselben nicht in freien Felsen 
an der Oberfläche anstehen. Prof. Ehrenberg trug aus einem 
Briefe des Dr. Philippi in Cassel Nachrichten über ein die 
Soole bei Allendorf an der Werra weinroth färbendes mikro
skopisches Thierchen vor und zeigte die eingesandte noch le
bende Form, welche er von der wemrothen Mona* vinosa, die 
aber bisher nur in süssen Gewässern bekannt war, für nicht 
verschieden hielt. Darauf sprach Derselbe über das aus den 
in Berlin verkäuflichen Babamaschwämmen entnommene Material 
an Formen kleiner Meeressand bildender polythalamischer Thier
chen , welches die bisher ganz unbekannt gebliebene gleiche 
Fauna jener Inselgruppe um vorläufig 41 zum Theil neue 
Arten bereichert. Hierbei wurde darauf aufmerksam gemacht, 
dass die lockere Spongia officinalis (Medicinalschwamm) der 
Bahamainsein, obwol sie in allen Meeren vorzukommen scheint, 
daselbst doch constant, ohnedie dichtere eigentliche griech. Spon
gia officinalis , vorkommt und daher ohne .Zw.eifel eine besondere 
schlechtere Art sei, die man als Spongia hippoapongus, wie 
schon Pallas vermuthete, abtrennen müsse. Endlich machte 
derselbe darauf aufmerksam, dass man bei chemischen Analysen 
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der Coralien und anderer Seekörper sich zu hüten habe, ältere 
poröse Stärke zu nehmen, weil sich durch diese oft sehr feine 
mit Kieselnadeln erfüllte Schwammarten wie Rhizomorphen 
durch faules Holz, ziehen, deren Kieseltheile nicht den Coral
ien angehören, wie der Verfasser der Abhandlung über die 
Structur der Corallen {London Philosophical Transactions, 
1842, I, p. 215) wiederholt in solchen Irrthuin gerathen sei.

DeutscherVerein für Heil Wissenschaft inBerlin. 
Versammlung im Oct. v. J. Prof. Mitscherlich hielt einen Vortrag 
über die Wirkung der ätherischen öle in grossen Dosen auf 
den menschlichen Körper. Zahnarzt Lomnitz theilte Beobach
tungen mit über die Temperaturdifferenzen des Wassers auf 
der Oberfläche und der Tiefe. Versammlung im Nov. Geh. 
Medicinairath Dr. Link sprach über einige Ergebnisse seiner 
Reise nach Italien in Betreff der Aria cattiva. Der Haupt
grund der Weiterverbreitung der Aria cattiva liegt ihm in der 
unterlassenen Bodeneultur, indem die nicht cultivirten Äcker 
weniger Feuchtigkeit ausdünsten, als die mit Culturpflanzen be
setzten. Dr. Hertwig sprach über das Vorkommen der Kuh
pocken im nördlichen Deutschland. Die echten Pocken der 
Kühe entsprechen keineswegs der von Jenner gelieferten Ab
bildung. Derselbe theilte Beobachtungen über den morbus 
Brightii an Pferden mit. Albuminurie hat Derselbe bei den ver
schiedensten acuten und chronischen Krankheiten der Pferde 
sehr häufig beobachtet, und Wassersucht war entweder gar nicht 
oder doch weit seltener , als behauptet w'orden, damit verbun
den. Von dem Vereinsmitgliede Grünbaum in Gallizien waren 
eingesandt worden: Erfahrungen iiber die dort herrschenden 
Krankheiten, namentlich über Tsömor und die Pustula 
maligna.

Verein für Geschichte der Mark Brandenburg. 
Am 13. Sept. v. J. berichtigte Prof. Rave mehre irrthiimliche 
Angaben in neuern Geschichtswerken über Kunstdenkmäler zu 
Berlin. Dr. Kuhn sprach über das durch den Wendenüberfall 
bekannte castrum W allisleve und suchte die Identität dessel
ben mit dem altmärkischen Wateleben an der Uchte durch Mit- 
theilungen über die Localität desselben zu begründen. Ferner 
sprach Derselbe Über die Bedeutung des Wortes Nobiskrug, 
indem er wahrscheinlich zu machen suchte, dass dasselbe nicht 
allein den Aufenthalt der Bösen, sondern überhaupt der Todten 
bezeichnet habe, was er dadurch unterstützte, dass unweit 
Rietz bei Brandenburg an der Stelle, wohin die Sage einen 
Nobiskrug setzt, alte Graburnen ausgegraben worden sind. 
Director Odebrecht hielt einen Vortrag über die alten Strauss
berger Lagerbücher auf der königlichen Bibliothek und deren 
rechtsgeschichtliche Bedeutung, namentlich in Beziehung auf 
die Dauer des sächsischen Processes in der Mark. Am 10. Oct 
Director v. Ledebur gab Nachricht über die Ausbeute, welche 
eine Reise für brandenburgische Geschichte ihm gewährt hat, 
namentlich dass das aus mehr als hundert Urkunden bestehende 
Archiv des altmärkischen Klosters Neuendorf wiedergefunden 
und in das königliche Provinzialarchiv zu Magdeburg aufgenom
men ist. Derselbe sprach sodann über die Copiarien des Erz
bischofs Balduin von Trier, indem er zur Charakterisirung der 
schönen Ausschmückung des Copialbuches von des Erzbischofs 
eigenen Urkunden einige Zeichnungen mittheilt. Director Ode
brecht legte aus dem Straussberger Kinderbuch, welches vom 
J. 1555 anhebt (in der königlichen Bibliothek), die dann be
glaubigte Handschrift des märkischen Historikers Angelus vom 
J. 1595 vor. Er nennt sich in einem lateinischen Zeugmss

„M. Andreas Engel“. Geh. Archivrath Riedel trug eine Ab
handlung über die Grafen von Lindov, Herren von Ruppin 
vor. Sie gehörten dem hohen Adel an und führten den Glanz 
ihrer Familie bis zu deren Aussterben 1524 fort. Professor 
v. d. Hagen gab eine historisch-antiquarische Schilderung des 
Dorfes Schmiedeberg in der Uckermark, besonders der Kirche 
und der darin befindlichen Wappenbilder. Consistorialrath 
Pischon sprach über die Kirche zu Sonnenburg und den Ver
bleib des alten Johanniter-Archivs. Am 8. Nov. legte Director 
v. Ledebur die aus dem Oberbarnimschen und aus dem Jüter- 
bock-Luckewaldischen Kreise eingegangenen Berichte über locale 
Merkwürdigkeiten vor. Am 1. Dec. in der öffentlichen Jahres
versammlung stattete Geh. Archivrath Riedel Bericht über die 
Verhältnisse des Vereins während des letzten Jahres ab. Di
rector Klöden hielt einen Vortrag, worin er die Verhältnisse 
des altmärkischen Ritters Johann von Buch nach den Quellen 
entwickelte. Obgleich dessen Vater wegen eines politischen Ver
gehens vom Markgrafen Woldemar mit der Todesstrafe belegt 
und die Familie in die grösste Ungnade gefallen war, erhob 
Johann v. Buch sich doch durch seine Verdienste um Bearbei
tung des Sachsenspiegels und seine persönlichen Eigenschaften 
zu der Stellung eines obersten Hauptmanns der Mark Branden
burg und eines vertrauten markgräffichen Rathes.

Königl. Societät der Wissenschaften zu Göt
tingen. Am 18. Nov. v. J. beging die Societät ihren Jahres
tag zum einundneunzigsten Male. Hofrath Ritter hielt eine 
Vorlesung über unsere Kenntniss der arabischen Philosophie 
und die Philosophie der orthodoxen arabischen Dogmatiker. 
Hofrath Hausmann erstattete den Jahresbericht. Das Directo- 
rium der Societät hatte zu Michaelis Hofrath Ritter übernommen. 
Prof. Weber ist nach Leipzig abgegangen. Zu ordentlichen 
Mitgliedern sind erwählt worden Hofrath Mayer (seit 1821 
schon Assessor), Prof. Bartling, Prof. Fuchs, Prof. Wagner, 
Prof. Hermann. Unter den auswärtigen Mitgliedern verlor 
die Societät durch den Tod den russischen Staatsrath Dr. Jo
seph Frank in Como, unter den Correspondenten James Ivory 
io London. Zum auswärtigen Mitglied wurde ernannt Ober- 
medicinalrath Und Leibmedicus Dr. Georg Lodemann in Hanno
ver, zum Correspondenten der Prof, der Physik Humphrey 
Lloyd in Dublin.

Schriften gelehrter Gesellschaften.
Schriften der in St.-Petersburg gestifteten russisch-kaiser

lichen Gesellschaft für die gesammte Mineralogie. Bd. I, 
Abth. 1 u. 2. St.-Petersburg, 1842. 8. (2 1hlr. 20 Ngr.) Ge
schichte und wissenschaftliche Beschäftigungen der Gesellschaft 
von 1817 — 42 vom Ing.-Oberst H. A. v. Pott. Geologische 
Skizzen der Umgebungen von St.-Petersburg, von Fox-Strang' 
ways. Beschreibung des LagerS am Bache Pulkowa bei St.- 
Petersburg, von Demselben. ^ac ncht über einen Ausflug in 
das Uralgebirge, von Menge. Beschreibung des Wasserfalls von 
Imatra in Finnland, von Fox-Strangways. Mineralogische Be
obachtungen auf einer Reise von Sidney in Neu-Südwales über 
Peramatia nach den blauen Bergen, vom Stabschirurgen F. W- 
Stein. Mineralogische Bemerkungen über Podolien und übet 
die Moldau, vom Oberstlieutenant v. Baumer. Der Soolschacht 
und die Soolquellen der königl. preuss. Saline zu Dürrenberg, 
vom Salineninspector Bischoff. Über die Sandwichinseln voü 
Geo. Schäffer. Sind die aleutischen Inseln ein Product de’ 
unterirdischen Feuers, der Flötzzeit oder der Urzeit? von F-
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W. Stein. Der Thüringer Muschel -Flötz- Kalkstein und der 
ältere Kalkstein Würtembergs hinsichtlich ihrer Versteinerungen, 
von Stahl. Geognostische Erfahrungen über die Gebirgslage
rungen am Schwarzenbach in Kärnthen, von C. v. Scheuchen
atuel. Nachrichten über die Naphthaquellen und das sogenannte 
Feuerland oei Baku, vom Generallieutenant v. Trusson. Über 
denselben Gegenstand von Eichfeld. Desgleichen von Oberst
lieutenant Jaeger. Über die Theorien der Geologie Werner’s 
und Hutton’s, von Kämmerer. Über die Petrefacten Würtem
bergs, vom Bergrath Hehl. Bemerkungen über die Behandlun
gen der Beryll- und Rauchtopas-Krystalle in Ickaterienburg, 
vom Oberbergmeister Kleiner. Über die Manganerze bei El
bingerode am Harze, von Jasche. Über den Jakut, von Frähn. 
Über das Wachsthum des Eisens, zur Erörterung der Frage, 
ob dieses Metall unerschöpflich sei, vom Staatsrath v. Boos.

Neues Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft für deutsche 
Sprache und Alterthumskunde. Herausgegeben von Friedr. 
Heinr. von der Hagen. Fünfter Band. Berlin, Schultze. 1843. 
8. 1) Nibelungen. Einundzwanzigste Handschrift (im Museum 
zu Linz), von v. d. Hagen. 2) Älteste altdeutsche heidnische 
Geschichte, von Zeune. Es werden die von J. Grimm zu Mer
seburg aufgefundenen Gedichte erklärt. 3) Die deutsche 
Sprache in der Berliner Akademie der Wissenschaften, von 
v. d. Hagen. 4) Über die Entstehung der Sage von Biterest 
und Dietleib, von Zinnow. 5) Bedeutung und Unterschied der 
Bestimmungswörter Gross, Klein, Hoch, Tief, Nieder, Ober, 
Unter, von Zelle. 6) Erinnerungen an E. G. Graff, von 
v. d. Hagen. 7) Graff als Pädagog, von K. Bormann. 8) Zum 
jüngern Titurel, von L. Tostmann. 9) Altdeutsche Baukunst 
und Bildwerke (nach Puttrich’s Denkmalen der Baukunst), von 
v. d. Hagen. 10) Das Heldenlied von Walther und Hilde
gunde, von v. d. Hagen (mit Massmann’s Berichtigungen). 
11) Der Wiener Meerfahrt, von Lütcke. 12) William’s Ver
deutschung des hohen Liedes. Berliner Handschrift, von v. d. 
Hagen. 13) Anastasius Grün, von v. d. Hagen (Würdigung 
des Dichters). 14) Nochmals Nibelungen. Würzburger Bruch
stücke, von v. d. Hagen. 15) Noch etwas über Idisi, von 
E. Förstemann, 16) Über den Eingang zu Eschenbach’s Par- 
zival, von C. Kläden. 17) Proben niederdeutscher Mundarten, 
von A. Kuhn. 18) Ein plattdeutscher Reim nach einem eng
lischen erklärt, von A. Hoefer. 19) Über einen alten Kelch 
und über eine Patene in der St.-Nicolaikirche in Berlin, von 
Dr. Pischon. 20) Goethe. Goethe und der zudringliche Floh 
(die Diss. de pulicibusy, von v. d. Hagen. Üher Goethe’s 
Nachtlied (verglichen mit einem Volksliede), von A. Kuhn. 
Luther und Goethe, von v. d. Hagen. 21) Jahresbericht der 
Gesellschaft.

Bericht vom Jahre 1843 an die Mitglieder der Deutschen 
Gesellschaft zu Erforschung vaterländischer Sprache und Alter- 
thümer in Leipzig. Herausgegeben von dem Geschäftsführer 
der Gesellschaft Dr. Karl Aug. Espe. Leipzig, Brockhaus. 
,843. 1) Über die Münzstätte zu Taucha, von Stadtrath 
V'P wern-Klett. 2) Zu welchem Geschlechte gehörte der Bi- 
3) °Z Wi&fried von Verdun? von Ernst Fr. Mooyr in Minden. 
4) Zur P?etll5ar von Merseburg 1, 2, von Dr. H. Leyser.

Dn.«- ?,Sc^lchte der Grafen von Brehna. 5) Nekrologium 
zu Pi™, von Dr. H. Ltynr. 6) Ein Ende des Idi Jahrb. von 

n ^hift Chletter- 7) Altes lateinisches Studentenlied, 
von Dr. iscnletter. g'j p- T . , , . , , . T t. i., ----- 7 Leichenstein aus dem 14. Jahrh.

Verantwortlicher Reäa«euri Hanll b 

in der Kirche zu Cölln bei Meissen. 9) Fragment eines Lie
besbriefes, von Dr. Schletter. 1 ()) Der Brand des Domgebäu
des zu Magdeburg im J. 1450.

Preisaufgaben.
Das k. k. Institut für Wissenschaft, Künste und Literatur 

zu Venedig hat folgende Aufgaben gestellt. 1) Ejne Darstel
lung der wesentlichen Grundsätze der politischen Ökonomie und 
derjenigen Verwaltungsmaasregeln, in folge deren die Beiträge 
der öffentlichen Wohlthätigkeit zuin physischen und moralischen 
Nutzen so verwendet werden, dass sie nicht den Müssiggang 
und die Unwissenheit nähren und die moralische Kraft der 
Unterstützten erschlaffen; mit Benutzung der neuern Schriften 
über Pauperismus und öffentliche Wohlfahrt und mit besonderer 
Beziehung auf die lombardiscb-venetianischen Provinzen. Preis: 
1800 Lire. 2) Theoretische Bestimmung der höchsten Aus
dehnung des Wasserdampfes und der ihr entsprechenden Tem
peratur und Auffindung einer allgemeinen Formel, welche den 
Zustand der Wassermasse in den niedem und höhern Ausdeh
nungsstufen darsteilt. b) Bestimmung des Wärmegrades, der 
zur Verwandlung einer gewissen Wassermasse bis zur höchsten 
oder geringsten Ausdehnung erfoderlich ist. c) Bestimmung der 
Geschwindigkeit der Dampfbildung, nachdem das Verhältniss 
der Erhitzung zur dauernden oder flüchtigen Wasserausdehnung, 
die Wassermasse, der Druck, unter dem sich der Dampf bil
det, und die sich verflüchtigende Quantität desselben gegeben 
ist. d) Untersuchung, unter welchen Bedingungen der von 
Pamboue für die Berechnung von Dampfmaschinen aufgestellte 
Satz der Dauer der höchsten Ausdehnung bei ungleichem Vo
lumen des Wasserdaihpfes Anwendung findet. Preis: 1 800 Lire. 
3) Ein Werk, welches dem Landmanne auf nutzreiche Ver
besserungen im Gebiete des Ackerbaues oder der Landwirth- 
schaft aufmerksam macht. Preis: !20Zechinen. Die Eingaben 
können in italienischer, französischer, lateinischer, deutscher 
Sprache verfasst sein und müssen bis zum 31. Jan. 1845 porto
frei an das k. k. Institut in Venedig eingesendet werden. Die 
Preisvertheilung findet am 30. Mai 1845 statt.

Die von der königl. Societät der Wissenschaften in Göt
tingen fürs Jahr 1843 gestellte Aufgabe: ein Instrument zur 
Messung der Tonstärke, hatte nur Eine Abhandlung zu lösen 
versucht, ward aber für ungenügend erklärt; die ökonomische 
Aufgabe: die Untersuchung von Kalkstein- und Mergelarten 
verschiedener Gebirgsformationen und Gegenden auf einen Ge
halt von Kali und Natrum, hatte keinen Bearbeiter gefunden. 
Die fürs Jahr 1844 und 1845 gegebenen Preisaufgaben s. 
vor. Jahrg. S. 154. Aufs Jähr 1846 hat die mathematische 
Klasse zur Aufgabe gewählt: eine den hinlänglich bekannten 
Anfoderungen, welche der gegenwärtige Stand der Wissenschaft 
an derartige Untersuchungen macht, genügende neue Bearbei
tung der Theorie der Uranusbewegungen in einer angemessenen 
Ausführlichkeit. Termin: Ende September. Preis: 50 Ducaten. 
Fürs Jahr 1845 ward die ökonomische Preisfrage gegeben: 
eine möglichst umfassende Erörterung des Einflusses, den die 
verschiedenen Beschaffenheiten des Bodens auf das Leben der 
den Culturgewäcbsen nachtheiligen Insekten und Würmer haben, 
nebst der Angabe des Nutzens, der aus der genauem Kennt- 
niss dieses Verhältnisses für Land- und Forstwissenschaft zu 
ziehen sein dürfte. Termin: Ende September. Preis: 24 Du- 
caten. __________

Druck und Verlag von 1?. A. Brockhaus in Xieipxig«
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In telligfenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit l’/2 Ngr. berechnet.)

©urd? alle SSuchhanblungen unb Zollämter ift ju begießen:

Das Pfennig - Äagajin
für Belehrung unb Unterhaltung.

ta tfnlge. (Ersftr 3iaijrgang»
* 1843. ^r- 48—52.

3 n a l t:
*3lmenau. — Ein SÄärcEjen vom Stübejahl. — ©ie 9tilquellen. — Etwas ju einer parallele jwifchen ©eutfdjen unb graniofen. — *©ie ,Ro= 

fatfen. — Snglifche ©onberbarfeiten. — Europdifdje Sefanbtfchaften nach @h'na- — ©as £>hrfeigengefi^t. — ♦ Martin Sutber. — ©er verlorene 
poften. — Sine große ©iebSgefellfgiaft. — *©er Sacana unb ber Agami. — Aus bem Sehen Cubwig ’pbilipp’s, ÄöniqS ber Sramofen. II. __ 
©in SBeifer. —- * Savarin. — ©er BucEerahorn. — *©efahren beS EiSmeerS. — ©aS Sieb vom braven Spanne. — ©er Äawana. — * ©Spartero.

©aS Söohlt^un. — Erinnerung an Slüdjer. — ©aS tejanifdje (S^wein. — *©ie iBiper unb ihre Sungcn. — ©ie fpanifdjen Stauber — ©ie 
agvptifdjen Sqjlangcnfänger. — £errn ©rabbe’s ©ollarS. — Etwas jur JCenntniß ber SBafchEiren. — SReufeeidnbifdjeS. — * Safin. — ©as AauS 
^othfdjilb. — SBranb in ber Prairie. — ©ie SDtdufe unb baS Eifen. — Ein ©eburtSjeugniß eines arabifdjcn ^ferbeS. — *Ein iilefifcher @utSs 
beft^er. — ©ie Sdjafjucht auf bem Eap. — ©ine Stauung im lonboner ©(hulbgefängniffe. — Ein ameritanifier «BorerEampf. — ©ie SBonbons? 
©tenabiere. — Aus ber ©hroniE bes SOtonatS November. — WtUceUen.

©ie mit * bejeußneten Auffd^e enthalten eine ober mehre Abbilbungen.

bes Jahrgangs von 52 Hummern 2 S^lr. ^nfünbigungen werben mit 5 9tgr. für ben Staum einer gefpaltenen Beile beredmtt 
befonbcre 5£njeigcn te. gegen Vergütung von % Shlr. für bas Saufenb befgelegt. z

©ie etfte aus IO Jahrgängen befte^enbe ^olge beS ?)fennig=SÖiagajinS würbe wie nadjfte^enb im $P*eife bet ab aefeki' I.—X. (1833—42) pfammengenommen 10 34;lr. 5 *
I.—V. (1833—37) jufammeitgcnommen 5 S^lr.

VI.—X. (1838—42) wfammengenommen 5 s^ir.
^in^chtc Sa^rgänge 1 io 

Bu ermäßigten greifen ftnb fortwdhrenb ju bejiehen:
Pfennig-^ognjttt für Jlittber» $ünf SBänbe. 2 3^(r. 15 9?gr.
9iational=^tagn}in. @in SBanb. 20
@vnntngö * ^re( SBanbe. 2 Wr.

®ie ledern betben 2Ber!e jufantmengenonimen nur 2
geizig, im Sanuar 1844.  

Preisherabsetzung.
üben, Charakter unb Philosophie bes j^ora^.

fen Dialog von Dr.
«Pcrfonen bes ©ialogs: Neunte, SftMer unb @$mtbL

12. @e$. 1
gerabgesetiter JJreis: % ®hlr.

AJeipjig, im Sanuar 1844.
_____________ Brockhans <& Avenarius.

®«i 3h «R» ®. JCSogncr in Steuftabt a. b. £>tfa ift evfcbienen 
itnb in allen SSud^anblungen ju höben:

SBerwftitttg tm 
von Sßtlhelm

JBltfßWö, Doctor ber 9?edhte, grof^erjogH^ni «Statt; 
' ricfjter unb ®töbtfd)ulthei’^en. S^euftabt a- b. £rlaz> 1844.

46 SBogeu gr. 8. SSelinbrucfpapier. ®rofdhtrt ^ret§: für 
ba$ Snlanb, bei unmittelbarer SBesiebung 23/i Scaler; fonft 
3% $Wer.

Snl)alt: ©ie ßanbesverfaffung. ©aS beftebenbeStecht ®er 
CanbeSherr. ©ie SJtrfalfunß- ©ie Serben. ©ieCanbeSverwal- 
tpng. «Bereif @$. ßanbeSbirection. ©ie Untertanen. £eimatbSver* 
hältniffe. ©tabt= unb ganbgemeinbeverfaffung. Allgemeine 
gnftalten unb Einrichtungen gegen moralifdje Störungen, ©efe^e unb 
Einrichtungen gegen natürliche ©efahren unb beren folgen, ©egen geuerS; 
gefahr, SBafierfdjaben, UnglücE bei Erbbauten, ^ungersnoth- — AuflW 1 

in fachlichen unb perfönlichen SJerhältni|fen. ®tarftwefcn7~©tCnftboteir 
Armenwefen. ©oncefftonen. — ^ohtfahrtSpolijeiliehe Mimmungen Sn 
StücEfüht a«f Vergnügungen, ©efunbheit, «Berfehr «men sßla^ 
Sewicht, ©ommunicationsmittel, Srauwefen. Bünfte, ©anbei, Canb* 
wirtbf^nft) ®iilitarverfaffung. — «Bereich ber gtnan5behörben. Stellung 
ber betben ©aupt|taatSEaffen. ©omanialverwaltung. ©teuerwefen. 23er= 
meffungSbureau. VranbverftdjerungSanftalt. ^enfionSanfialt für büSBitwen 
unb Söaifen verdorbener Staatsbiener. — Anlagen.

©eute würbe ausgegeben:

Neunte Auflage. ®e$Sunbjtt»anjigfieS ©eft.
£)iefe neunte Auflage erfcheint in 15 SBdnben ober 120 $efs 

ten ju bem greife von 5 9?gr. für bas #eft in ber Ausgabe 
auf Sftafchinenpapier; in ber Ausgabe auf Schreibpapier 
foget ber »an* 2 ^Iv., auf Velinpapier 3 ^It.

«AUe ä3u^hanbluttgen liefern baö Bert w tiefen 
greifen unb bewittigen nuf 12 g ^teiepetttpltxi:»

^nhinMaunS*" ?uf b^^^^ ber einzelnen ©efte bes
©onverfationö * (Auflage 2o,000 Eremplare) werben bet 9?aum 
einer Beile mit 10 9tgr. berechnet.

teetWdr am I5- San. 1843.
•/. 21» ^ruckljau$.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Dritter Jahrgang. M 28. !• Februar 1844.

^eschiclite des Staatsreclits.
Das deutsche Staatsrecht nnd die deutsche Reichsver

fassung. Erster Theil. Historische Entwickelung 
seit Karl’s des Grossen Kaiser-Krönung bis auf das 
zwölfte Jahrhundert. — Auch unter dem Titel: Ge
schichte des deutschen Kaiserthums im 14. Jahrh. 
von Heinrich VII. bis auf den Tod Karl’s IV. (1308 
—78.) Von Dr. W. Dönniges. Zweite Abtheilung. 
Erster Abschnitt. (Vorlaufender Theil der Darstel
lung.) Berlin, Nicolai. 1842. Gr. 8. 2 Thlr. 25 Ngr.

Hr. Dönniges gab im J. 1839 Acta Henrici VII im
peratoris Romanofrum heraus was ihn unstreitig ver
anlasste eine Kritik der Quellen für die Geschichte
Kaiser Heinrich’» VII. im J. 1841 folgen zu lassen. 
Dieses letztere Buch erhielt auch den etwas sonderba
ren Titel: Geschichte des deutschen Kaiserthums im 
14. Jahrh., und nun fügt er obiges Werk unter kaum 
weniger sonderbarem Titel dazu. Da er nun, worüber 
wir nicht weiter rechten wollen, deutsches Reich sagt, 
was es freilich wesentlich hauptsächlich war, so hätte 
er doch Heinrich VII. auch nicht imperator Romano
rum nennen sollen, trotzdem, dass dieser sich selbst 
als Kaiser nicht anders genannt. Doch sind das Klei
nigkeiten, welche nur weiter zeigen, dass Hr. D. es 
mit den Titeln nicht genau nimmt.

Er sagt in der Vorrede, er habe bei der isolirten 
Bearbeitung der Geschichte des Kaiserthums im 14. 
Jahrh., wollte er anders den Anfoderungen der Staats
wissenschaften in ihrer heutigen Ausbildung Genüge 
thun, immer mehr die Nothwendigkeit gefühlt, auf äl
tere Zeiten zurückzugehen, um nicht ein einzelnes Glied, 
losgetrennt vom lebendigen Körper unserer politischen 
Geschichte, anatomisch vorzuführen. Zugleich sei in 
ihm als Lehrer der Staatswissenschaften an der berliner 
Universität der Wunsch entstanden, seinen Zuhörern 
eine tüchtige Grundlage für die Anschauung des mit
telalterlichen germanischen Staats zu überliefern, weil 
2Us demselben die meisten und wichtigsten Verfassun- 
habe . eu.roPäischen Staaten hervorgegangen. Dann 
gleicht em »bildete Leser und für Studirende 
dieAbsiX^^^ W011e"- E‘chabe
rechts bis auf 
a neennff Gegenwart fortzuführen, nicht aus Anmassung, sondern weil a«. i a ri eu der ^ache wegen der Anfang
^emaci müsse, das Staatsrecht mehr durch
*e Geschichte zu begründen, als es bisher geschehen, 

und die Geschichte selbst aus dem Staatsrechte als 
dem Kerne derselben zu erläutern.

Bei diesen Äusserungen drängen sich mancherlei 
Bedenken auf. Zwar möchte man es nicht durchaus 
tadeln, wenn ein junger, rüstiger Gelehrter, nicht zu
frieden einen einzelnen Theil zu geben, das Ganze in 
seinem gesammten Zusammenhänge mittheilen will. Nur 
hätte er dann besser unterscheiden, seine Studien an
gemessener einrichten und mit der Herausgabe eines 
umfassenden Werks, welches „den Anfoderungen der 
Staatswissenschaften in ihrer heutigen Ausbildung“ ge
nügen sollte, noch warten sollen. Wer erst durch die 
doch gewissermassen zufällige Auffindung wichtiger 
Urkunden des 14. Jahrh. zu der Einsicht gelangt, er 
müsse zu deren gründlichem Verständniss auf ältere 
Zeiten zurückgehen, der hat vorher gewiss nicht plan
mässig studirt. Ferner ist es durchaus nicht unum
gänglich nothwendig, dass Der, welcher eine Geschichte 
des Kaiserthums im 14. Jahrh. geben will, auch noch 
die Geschichte früherer Jahrhunderte gebe und die der 
spätem verspreche, wohl aber, dass er jedenfalls die 
Geschichte der frühem Zeiten gründlich studirt habe. 
Nach Hrn. D.’s Behauptung würde ja die Bearbeitung 
einzelner Abschnitte der Geschichte überhaupt unmöglich 
sein, auch hat nicht jeder junge, selbst rüstige Mann die 
Keckheit, sogleich mit einem umfassenden Werke auf
treten zu wollen. Nun aber gibt ja Hr. D. ebenfalls 
kein Ganzes. Man sieht gar nicht ein, warum er nur 
bis auf Karl’s des Grossen Kaiserkrönung zurückge
gangen ist, wenn das nicht wegen des früher bereits 
«•egebenen Titels, der Geschichte des Kaiserthums im 
14. Jahrh. geschehen ist, zu welchem nun Anfang und 
Ende aus irgend einem Grunde hinzukomme, angeblich 
um ein Ganzes zu geben. Dann aber hatte der Verf. 
die Geschichte des deutschen ^taatsrcchts nicht für 
gleichbedeutend mit der Geschichte des deutschen Kai
serthums halten sollen; denn das deutsche Staatsrecht 
ist älter, als das Kaiserthum Karl’s des Grossen. Hier 
fehlt also der eigentliche wahre und für gebildete Le
ser und Studirende, für die der Verf. schrieb, unentbehr
liche Anfang der Geschichte des deutschen Staatsrechts. 
Wenn, wie Hr. D. behauptet, die jetzigen Verfassungen 
Schwedens und Englands erst durch Vergleichung mit den 
ursprunglieh germanischen verstanden werden können, 
so soll sich das doch sicher nicht erst auf die Zeiten 
seit Karl’s des Grossen Kaiserkrönung beziehen. Hier 
fehlt also der vom Verf. selbst für nothwendig erklärte 
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Anfang, und er wird nun, um ein Ganzes zu liefern, 
noch die Geschichte des Staatsrechts vor Karl’s Kai- 
serkrönung als nachlaufenden Theil geben müssen. 
Auch sind eine Geschichte des Kaiserthums und des 
deutschen Staatsrechts bis auf die Gegenwart, welche 
Hr. D. zu geben verspricht, zwei verschiedene Dinge, 
da seit 1806 das Kaiserthum aufgehört hat und man 
dieses Jahr doch wol nicht als Gegenwart bezeichnen 
kann. Ein deutsches Staatsrecht bestand schon vor 
dem J. 800 und nach dem J. 1806, also vor und nach 
dem Kaiserthume. Die Geschichte des Kaiserthums, wie 
weit man auch den Begriff derselben ausdehnen mag, 
ist nur ein Theil, ja, scharf genommen, nur ein sehr 
kleiner Theil der Geschichte des deutschen Staatsrechts, 
insofern darunter nur diejenigen Gegenstände begriffen 
werden, welche das Kaiserthum an sich betreffen. Es 
würde noch jetzt ein verdienstliches Werk sein und 
eine Lücke in der deutschen Staats- und Rechtsge
schichte ausfüllen, wenn mit möglichst scharfer, obgleich 
nicht in allen einzelnen Fällen völlig ausführbarer Son
derung ermittelt würde, was die Kaiser als solche ge- 
than, mit Ausscheidung Dessen, was sie als Könige 
gethan, damit dadurch das eigentliche Wesen der kaiser
lichen Macht klarer und vollständiger als bisher her
vorträte. Dazu gehörte freilich eine vollständige eigene 
Durchforschung der Quellen. Hr. D. aber hat zum 
Gegenstände nicht das Staatsrecht des Kaiserthums, 
sondern der Könige, die zugleich Kaiser waren.

Aus alle Dem ergibt sich, dass der Verf. sich 
bei dem Entwürfe seiner Arbeit nicht recht klar ge
wesen. Das ist ein Hauptvorwurf, der ihm mit Recht 
gemacht werden kann, sowie ein anderer damit ver
wandter, dass er die Gegenstände überhaupt nicht 
scharf aufgefasst, und dann, dass er sie nicht bestimmt 
und deutlich genug bezeichnet hat, sich vielmehr in 
allgemeinen, unbestimmten und schwankenden Aus
drücken zu gefallen scheint.

Dass jetzt erst der Anfang gemacht werden müsse, 
das Staatsrecht mehr als bisher durch Geschichte zu 
begründen und die Geschichte aus dem Staatsrechte 
zu erläutern, wie der Verf. behauptet, ist uns einiger- 
snassen neu, wenn wir die Behandlung der deutschen 
/Geschichte auch nur seit J. Peter v. Ludwig und vor
züglich Pütter betrachten, um Eichhorn gar nicht zu 

. erwähnen. Man braucht nur den Anfang von Pütter’s 
Vorrede zu dessen Reichsgeschichte zu lesen, um sich 
zu überzeugen, wie früh man das einsah: ?3S° genau 
die Verbindung ist, sagt er, worin das Staatsrecht ei
nes jeden Reichs mit dessen Geschichte steht“ u. s. w. 
Freilich lässt sich noch eine Nachlese halten, allein 

<erst anzufangen braucht man nicht.
Der Verf. sagt nun S. XVI, seine Aufgabe habe sein 

müssen, in den überlieferten Thatsachen und Institu
tionen den Gedanken und das Gesetz zu erforschen. 
Die deutsche Nationalität habe sich aus der allgemei

nen germanischen erst seit etwa 840, nach der Auflö
sung des carolingischen Kaiserstaats, gebildet, wo aus 
der Verbindung der reinen deutschen Stämme, im Ge
gensätze zu den romanischen, ein deutsches Reich her
vorgegangen; bis dahin habe dasjenige, was aus dem 
germanisch-politischen Geiste überliefert war —- näm
lich die Karolingische Verfassung — jn ihren Grund
zügen dargestellt werden müssen. Man sieht hier 
gleich, wie der Verf. National- und Staats - Charakter 
mit einander verwechselt, ja dass er sogar behauptet, 
bis 840 habe ein deutscher Nationalcharakter nicht 
existirt; ferner, dass er anzunehmen scheint, die Me- 
rowingische Staatsverfassung sei gar nicht oder doch 
weit weniger als die Karolingische aus dem germanisch
politischen Geiste hervorgegangen; endlich, eine deutsche 
Staatsverfassung habe vor 840 nicht existirt, weil noch 
nicht alle Hauptvölker vereinigt gewesen. So begegnet 
uns überall Unklarheit der Begriffe, verbunden mit Un
bestimmtheit des Ausdrucks. Vom Lehrer aber gilt: 
Qui bene distinguit, bene docet.

Der Verf. meint weiter, er habe gefunden, dass 
namentlich ein Punkt, welcher der altgermanischen 
Verfassung Fundament sei, die Form der Gesetzgebung, 
genauer als bisher durchforscht werden müsse, ferner 
die bis jetzt übersehene oder doch nicht in gehöriger 
Art nachgewiesene Eintheilung des Karolingischen 
Staats in Ducate, woraus die Landeshoheit hervorge
gangen. Sein Lehrer, Hr. Prof. Ranke, habe ihn auf 
die Einseitigkeit der bisherigen Annahme aufmerksam 
gemacht, dass man (nämlich der Unterzeichnete) die 
Entstehung der Herzogthümer aus der Eintheilung in 
Markgrafschaften ableiten wolle, die doch in Lothrin
gen nicht gewesen, sowie daraus auch nicht alle Staats
gewalt und Hoheitsrechte der Herzoge, sondern nur 
der Heerbann erklärt worden. Da sei die Hauptsache 
gewesen, zu zeigen, wie theils alte Institute, d. i. die 
Eintheilung nach Ducaten auch ohne Marken, theils 
neue historische Begebenheiten zur Gründung einer 
andern Verfassung beigetragen. Dazu sei die speciell- 
ste Forschung nöthig gewesen. Am Schlüsse des Ban
des habe er die wichtigste Arbeit niedergelegt, das 
Resultat unserer ganzen Staatsgeschichte bis auf das 
zwölfte Jahrh. Schliesslich bemerkt er, eine solche 
Behandlung des historischen Staatsrechts schliesse gar 
nicht die philosophische Auffassung aus, vielmehr müsse 
diese das Letzte und Höchste sein, zu dem man ge
lange.

Das erste Buch, S. 1—87, enthält die Grundzüge 
des germanischen Staats seit der Erneuerung des Kai- 
serthums durch Karl den Grossen (800 — 814); das 
zweite Buch, S. 8b 181, die Auflösung der Einheit 
(814—899); das dritte, S. 182 372, die Durchführung 
der Umwandlungen in den einzelnen Staatsprincipien 
bis zum zehnten Jahrh.; das vierte, S. 373—649, das 
deutsche Reich unter dem sächsischen und fränkischen 



111
Hause, von Heinrich I. bis Heinrich IV. (919—1056). 
Zwei Beilagen handeln 1) S. 650—664 über die theil
weise Fortdauer der Municipalverfassung in den lom
bardischen Städten während des Mittelalters; 2) S. 664 
— 668 von den kaiserlichen Rechten in Rom.

Gleich in dem, was der Verf. S. 3 ff. nach dem 
Capitulare vom März 802 als Idee des Kaiserthums 
aufstellt, übergeht er einen Hauptpunkt, auf den schon 
Eichhorn (Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte §. 136) 
besonders aufmerksam gemacht hat, nämlich den Be
fehl C. 2: ut, qui antea fidelitate(m) sibi Regis no
mine promisissent, nunc ipsum promissum hominis Cae- 
sari faciat — et ut omnes (ibus) tracleretur publice quam 
magna in isto sacramento et quam multa compre- 
hensa sunt u. s. w. Das ist um so wichtiger, je selte
ner sich dergleichen findet, wovon wir mit Sicherheit 
sagen könnten, es stamme allein vom Begriffe des Kai
serthums her; denn alles Übrige in dem Capitulare hätte 
Karl als König eben so gut sagen können. In den 
frühem Capitularien heisst es auch mehr: convenit, 
placuit, seitdem aber häufiger: decretum est, iubemus. 
Ferner nennt sich Karl schon 769: adiutor apostolicae 
sedis. Die Bedeutung des Patriciats, die Karl nach 
S. 3 fallen gelassen, hätte wol dargelegt werden sol
len, da Studenten und Dilettanten sie schwerlich ken
nen. Hieraus schon ergibt sich, wie wichtig es auch 
in Beziehung auf die Verhältnisse des Kaiserthums zum 
päpstlichen Stuhle war, die Zeiten vor Karl’s Kaiser
krönung in den Bereich der Geschichte des Staatsrechts 
zu ziehen.

Da es indessen nicht wohl möglich ist, in einer 
Recension die Behandlung aller einzelnen Gegenstände 
kritisch zu untersuchen, so wollen wir das nur mit de
nen thun, welche der Verf. besonders erforscht und 
eigenthümlich dargestellt zu haben behauptet, woraus 
sich denn von selbst ergeben wird, ob und inwiefern 
das Werk selbst als ein die Wissenschaft förderndes 
angesehen werden könne.

Betrachten wir daher zuerst, was der Verf. S. 74 
—84 unter dem Titel: Die Reichstage und die Gesetz
gebung, als, seiner Angabe nach wegen der Wichtigkeit 
des Gegenstandes, von ihm genauer als bisher durch
forscht angibt, so wundern wir uns mit Recht, hier 
■durchaus nichts Neues zu finden, sondern lediglich ver
wirrt und unbestimmt, was Eichhorn in seiner Deutschen 
Staats- und Rechtsgeschichte §. 71 viel bestimmter aus
einander gesetzt hat, äusser der Anführung einer Stelle 
mehr aus Hincmar de ordine palatii, welche dieser 
grosse Gelehrte mit vielem Vorbedachte weggelassen. 
Zug eic gibt uns dieser Abschnitt ein Beispiel von des 
\er . un arer Auffassung jer damaligen Verhältnisse, 
sowie von er nsicherheit und Unbestimmtheit seiner 
Ausdrucksweise, wofür wohlrednerische, philosophisch 
klingende Flos e n unmöglich entschädigen können.

Der Verf. längt den Abschnitt über Reichstage 

und Gesetzgebung so an; ,,Auf den allgemeinen Reichs
tagen aber, die Karl bekanntlich (auch den gebildeten 
Lesern und Studirenden ?) zweimal im Jahre hielt, wur
den alle allgemeinem politischen Angelegenheiten, die 
das ganze Reich betrafen, geordnet Man kann (!) die 
erste Versammlung nicht nur ansehen als eine Ver
sammlung der vornehmen Beamteten und Vassen, son
dern auch als die der Freien, w eil ja der Heerbann 
gewöhnlich auf demselben erscheint. Fieilich sind nur 
die Maior es} Senior es und Optimales, d. h. die Fami
lienhäupter und die höchsten Beamteten, die eigentlichen 
Stimmführer gewesen, aber da zu den neuen Gesetzen 
(Capitularien) die Zustimmung des Volksstammes, für 
den sie gegeben wurden, und die Unterschiiften aller 
Freien erfoderlich blieben, so ist es als gewiss anzu
sehen, dass dem Volke Antheil an der Gesetzgebung 
vergönnt war und ihm wenigstens Misbilligung und 
Billigung zustand, selbst noch in dei Piovinz, zu wel
cher der Missus die Capitularien brachte.“ Dann fol
gen philosophisch klingende, jetzt ziemlich beliebte, we
nigsagende Redensarten.

Was die beiden Placita angeht, welche jährlich 
gehalten zu werden pflegten, so würde es am besten 
gewesen sein, wenn der Verf. die von ihm in der An
merkung angeführte Stelle Hincmar’s wörtlich übersetzt 
hätte, da sie wreit bestimmter und deutlicher ist, als 
was Hr. D. durch sein: kann, und: dies ist als gewiss 
anzusehen , unbestimmt macht. Hincmar sagt ja aus
drücklich : Seniores propter consilium. dandum, minores 
propter idem consilium suscipiendum et interdum pari- 
ter tractandum et non ex potestate sed ex proprio men- 
tis inlellectu rel sententia conßrmandum! Des Verf. 
eigene Darstellung stützt sich ja auf den Gegensatz 
der beiden jährlichen Versammlungen, welcher darin 
bestand, dass im Frühjahr auch die Freien, im Herbste 
nur die Vornehmen erschienen. Wozu als neue Ent
deckung ausdrücken, was in der auch von Eichhorn 
angeführten Stelle Hincmar’s deutlich steht und gar 
nicht bezweifelt worden ist!

Wir wollen ihm nicht vorwerfen, dass er die all- 
-emein herrschende Ansicht über den Campus Madius 
getheilt hat und dem Hincmar, wie alle seine Vorgän
ger, gefolgt ist. Die Daten der veischiedenen Capitu- 
larien, welche die Monumenta Germaniae histoi'ica im 
dritten Bande, oder Legum Tom. I, enthalten, hätten 
ihn, wenn er sie wirklich sorgfältig studirt hätte, wol 
aufmerksam darauf machen können, dass sie fastsämmt- 
lich in andern Monaten gegeben worden. Von 105 
Capitularien bis zum J. 814 haben allerdings nur 42 
Zeitbestimmungen, von diesen aber ist nicht eins aus
drücklich im Monate Mai, und nur sieben (worunter 
zwei longobardische Pipin’s) sind: vere, dagegen 35 
in andern Monaten oder Jahreszeiten ausgestellt wor
den. Ja von allen 263 Capitularien, welche jener Band 
bis zum J. 921 enthält, finde ich nur sechs, worunter 
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drei vom J. 877, welche im Mai ausgestellt sind, wäh
rend 113 andere Zeitbestimmungen haben, welche den 
übrigen ganz fehlen. Wenn man nun auch annehmen 
könnte, dass manche der letztem vom Mai wären, so 
lässt sich das doch nicht mit Sicherheit behaupten und 
der Wahrscheinlichkeit nach würden beiweitem die 
meisten auf andere Monate fallen müssen. Das wird 
wenigstens beweisen, wie vorsichtig die allgemeine An
gabe über den Campus Madius zu nehmen. Auch sagt 
Hincmar nur: ad anni vertentis spacium sei das erste 
Placitum in der Regel gehalten worden. Wirklich setzt 
auch die einzige noch erhaltene Auffoderung zum pla
citum generale (Monum. T. III, p. 145) dasselbe auf 
den 20. Juni an.

Wenn der Verf. sagt: Maior es, Senior es und Op
timales. d. b. Familienhäupter und Beamtete, so möch
ten wir wissen, welche von den drei Bezeichnungen 
er für Familienhäupter bestimmt, wol eine der beiden 
ersten! oder beide? Dann aber, welchen bestimmten 
Begriff er mit diesem Ausdruck verbinde? Eichhorn 
sagt viel besser bezeichnend: Dienstherren, denn das 
sind die Seniores eigentlich, nicht aber Familienhäupter.

Ferner, wenn der Verf. neue Gesetze durch Capi- 
tularien erklärt, so ist das wenigstens unbestimmt. Er 
weiss aus Eichhorn sehr gut, dass nicht alle Capitula- 
rien Gesetze im engern Sinne des Worts, dass es öfters 
sogar nur Verwaltungsinstructionen waren, dass es fer
ner capitularia generalia und specialia gab. Wenn er 
ferner aus den Monumentis T. III, p. 115, §. 19 die be
kannte Stelle anführt: ut populus interrogetur de ca- 
pitulis, quae in lege nociter addita sunt et postquam 
omnes consenserint subscriptiones et manufirmationes 
suas in ipsis capitulis faciant, und meint: die Unter
schrift aller Freien sei erfoderlich zu den neuen Ge
setzen gewesen, so hat er übersehen, dass dies nur in 
besondern Fällen nöthig war, wie hier, wo es Zusätze 
zum salischen Gesetze betraf; ferner, dass schon Pertz 
in der Anmerk. 2 zu jener Stelle auf S. 112 verwiesen, 
wo ausdrücklich steht, dass die Zusätze nur von den 
Schöffen unterzeichnet worden. Welche falsche Vor
stellung entsteht nicht schon aus der irrigen Angabe 
des Verf., dass alle Freien die Gesetze unterschreiben 
sollten. Wie war das. irgend denkbar? selbst wenn 
sie hätten schreiben können, was seit dem siebenten 
Jahrh. auch in Frankreich selten genug war, weshalb 
auch numufirniationes selbst bei den Schöffen genügten. 
Die Cctpihdaria Ansegisi lib. II, c. 24 sagen auch deut
lich, das?s die Capitularien nur an die geistlichen uml 
weltlichen Beamteten und an die fideles mitgetheilt 
wurden.

Weit angemessener, auch zur Bezeichnung des 
Unterschiedes zwischen lex und capitulum wäre die 

Anführung des Capit. vom J. 820 §. 5, Monum. T. III, 
p. 229 gewesen: generaliter omnes admonemus, ut ca- 
pitula quae praeterito anno legi Salicae per omnium 
consensum addenda esse censuimus iam non ult er ins 
capitula, sed tantum lex dicantur, immo pro lege 
teneantur.

Der Verf. sagt, dass dem Volke wenigstens Billi
gung oder Misbilligung der Gesetze zugestanden, was 
Hincmar in der angeführten Stelle weit bestimmter aus
drückt. Allein in der That hat das Volk damals nicht 
mehr als, und zwar grösstentheils nur formell, seine 
Zustimmung gegeben, obgleich erst durch diese For
malität das capitulum zur lex wurde, wie Eichhorn 

145 es treffend bezeichnet.
Da nun Hr. D. in den Monumentis T. III die Ca

pitularien (so mancherlei diese Ausgabe auch zu wün
schen übrig gelassen) dennoch viel vollständiger, kri
tischer und besser geordnet fand, als seine Vorgänger, 
so würde es ihm nicht zu schwer geworden sein, aus 
ihnen die einzelnen Punkte, welche sich auf die Form 
der Gesetzgebung bezogen, die Orte wo, und die Zeit 
wann die Versammlungen gehalten und die Beziehun
gen derselben auf die Gegenstände, welche in ihnen 
festgesetzt worden, sowie das wahre Verhältnis» der 
beiden Jahresversammlungen gründlich zu erforschen 
und dadurch neue Ergebnisse zu gewinnen, welche 
bisher unbeachtet geblieben sind; allein dazu gehörte 
mehr als die blosse Angabe Dessen, was Hincmar sagt, 
so schätzenswert!! das ist. Dadurch würde eine Kritik 
der Angaben Hincmar’s selbst entstanden sein, welche 
zu mehr als Einer Berichtigung desselben geführt ha
ben würde, da Hincmar weit mehr angibt, was regel
mässig sein sollte, als was wirklich'stattfand.

Ferner, wenn der Verf. die von ihm mit Recht 
für höchst wichtig anerkannte Theilnahme des Volks 
an der Gesetzgebung hervorheben wollte, so hätte er 
nothwendigerweise auf die frühem Zeiten zurückgehen 
und zeigen müssen, ob und welche Beschränkungen 
darin seit Karl dem Grossen eingetreten. Davon fin
den wir aber gar nichts, sondern S. 76 nur eine kurze 
Anführung der verschiedenen Gesetze der Westgothen, 
Salier u. s. w. Auch dabei zeigt der Verf. viel Flüch
tigkeit. Er sagt S. 75 von der Aufschreibung der Volks
rechte : „Die weitere Entwickelung ist nicht abgeschnit
ten durch das Aufzeichnen. Die Gewohnheit ist nicht 
allein fixirt und zum Gesetze umgewandelt, es soll die 
Erstarrung dadurch vermieden werden, dass die Anfo- 
derungen des Lebens aus der Gegenwart von jedem 
Einzelnen auf den allgemeinen Tagen zur Sprache ge
bracht werden.“

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Bland in «Bena» Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Als Beleg für seine Angabe führt er die bekannte 
Stelle aus dem Edict. Pistense vom J. 864 an: lex 
consensu fit populi et constitutione regis. was hier
her gar nicht passt und weiter oben hätte seinen 
Platz finden müssen. Dann aber fügt er hinzu: „Als 
die Regel der Aufzeichnung ist anzuführen aus der lex 
Ripuarier. T. 31, §.3: Constituimus ut infra pagum 
Ripuarium tarn Fränci quam Burgundiones Alemanni 
seu de quacunque natione commoratus fuerit in iudicio 
interpellatus sic respondeat sicut lex loci continet ubi 
Hiatus fuerit.“ Man traut seinen Augen kaum, wenn 
man das für eine Fortbildung des Rechts durch Ein
zelne ausgegeben sieht, welche, um die Worte des 
Verf. zu gebrauchen, „die Anfoderungen des Lebens 
aus der Gegenwart auf den allgemeinen Tagen zur 
Sprache gebracht“. Hier ist ja lediglich die Rede da
von, dass jeder Freie, wo er auch lebe, sein Volks
recht behalte und nach diesem mit ihm vor Gericht 
verfahren werden solle. Deshalb musste vor Gericht 
jeder Erscheinende gefragt werden, zu welchem Volks
stamme er gehöre. Der gleichfolgende Paragraph im 
ripuarischen Gesetze zeigt das ja offenbar: quodsi da- 
mnatus fuerit, secundum legem propriam non secundum 
Ripuariam damnum sustineat. Das hätte der Verf. aus 
Eichhorn’s sehr deutlicher Auseinandersetzung §. 46 
der Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte und auch 
sonst wissen können.

Statt bestimmter Darlegung der Verhältnisse fin
den wir dann: „Wie einfach und frei ist aber auch 
hier auf den grossen Tagen (den Reichsversammlun
gen) die Geschäftsführung. Ganz naturgemäss hatte 
sich die Karolingische Rechtsverfassung zu einer Tüch
tigkeit der Principien und, was mehr ist, zum wirkli
chen Bestände herausgebildet, die noch heut oft ver
geblich von grossen Nationen nach langem Kampfe 

^“strengung scharfsinniger Denker erstrebt 
W11 * j wie sich die Karolingische Verfassung
zu leiser angegebenen Tüchtigkeit der Principien her- 
ausgebi et, as zu zeigen, war eben die Aufgabe, die 
hier ganz u ergangen ist. Solche Floskeln erinnern 
unwillkürhc an ä nlichv. aus den Zeiten des franzö
sischen Kaiserreic is, in welchen ebenfalls die zu einem 

wirklichen Bestände herausgebildeten Principien des 
Kaisers den frühem Zuständen gegenüber gefeiert 
wurden.

Dann fahrt der Verf. S. 77 fort: „Alle Vornehmen 
aus den Weltlichen und Geistlichen bildeten die Curie 
des Königs oder Kaisers (also gleichviel? auch sagt das 
Hincmar nicht). Die Senioren gaben den Rath; sie 
wurden erwählt, auf welche W eise, wird nicht bestimmt 
angegeben, wahrscheinlich wie die meisten Beamteten 
so, dass die Wahl zwischen dem Könige und dem 
Volke getheilt war. Sie haben zur Hälfte den Cha
rakter königlicher Beamteten, zur Hälfte den von Volks-, 
besser Reichsvertretern. Auf die Beschaffenheit dieser 
Räthe wurde besonders scharf gesehen. Sie sollten 
durchaus selbständig sein in der vollkommensten Be
deutung des Worts, welches die geistige Freiheit ein
schliesst.“

Hincmar hat das weit einfacher und besser ausge
drückt, aber freilich nur gesagt, was sein sollte, näm
lich die Räthe sollten ungefähr vollkommen sein. Eich
horn hat sich mit bewährtem Takte auf solche Redens
arten nicht eingelassen. Sie finden sich überall und 
ich bin überzeugt, wenn ein Russe de ordine palatii 
schriebe, nämlich wie es sein sollte, so würden wir 
ebenfalls von der Pflicht der Beamteten hören, unparteiisch, 
geistig selbständig, unbestechlich und dergleichen mehr 
zu sein, wie wir das überall in den Vorschriften lesen. 
Der Historiker soll das für nicht mehr gelten lassen, 
als es ist, daher untersuchen, wie es wirklich hergehe, 
und wir haben hinreichende Hülfsmittel, um zu erken
nen, wie es in dieser Beziehung unter den Karolingern 
hergegangen. Nun aber hat Hincmar gar nicht gesagt, 
was der Verf. aus dessen Morten macht. Dieser sagt 
deutlich, es hätten bei den Versammlungen die Vor
nehmen von der Menge gesondert mit dem Könige be- 
rathen, woraus der Verf. eine Curie des Königs macht, 
während er S. 81 ganz richtig, nach Eichhorn anführt, 
die Vornehmen selbst hätten sich in zwei Curien, näm
lich der geistlichen und der .weltlichen Grossen getheilt. 
Was wir uns unter der Curie des Königs, welche Hr. 
D. neu geschaffen, vorstellen sollen, begreife ich nicht. 
Dann verwechselt er die Seniores mit den Consiliariis, 
Nicht jene, sondern die Räthe wurden erwählt, welche 
aber unstreitig zu den Senioren gehörten. Nun weiss 
er nicht, wie die Räthe des Königs gewählt worden, 
und meint, wie bei den meisten Beamteten sei die Wahl 
zwischen dem Könige und dem Volke getheilt gewesen.
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Wenn er nur nachgewiesen hätte, bei welchen Beam
teten zu Hincmar’s Zeit das stattgefunden, an wessen 
Erwählung das Volk damals wirklich Theil gehabt. 
Hier hätte Savigny’s Geschichte des römischen Rechts 
sollen zu Rathe gezogen werden, welcher zeigt, dass 
unter den Karolingern die Grafen nicht mehr vom 
Volke gewählt wurden. Unserm Verf. wollen wir nicht 
eben zürnen, dass er die Bedeutung des Wortes eligere 
nicht untersucht hat. Es ist wol auch von Andern ir
rigerweise , allgemein für eine Erwählung durc i as 
Volk gehalten worden; allein auch die Anstellung 
oder Ernennung der Beamteten durch den König hiess
electio. . r ,

Wie es schon vor Hincmar’s Zeit mit der Wahl < 
der Räthe des Königs gehalten wurde, zeigen die Con- ; 
stitutiones Wormatienses vom J. 829, Monum. T. 
III, p 347, §. 4. Da verlangen die Bischöfe vom Kö
nige ',ut in eligendis adiutoribus et reipublicae mini- 
stris, gut vice vestra populum dei regere et gubernare 
atgue iudicare debent, sollertissimam providentiam ka- 
beatis u. s. w. Daraus und aus dem, was dort weiter 
folgt, ergibt sich, dass der König seine Räthe und die 
vornehmsten Staatsbeamteten wählte, wobei die Bise ö e 
angaben, wie diese beschaffen sein sollten — also un
streitig nicht waren, was auch übrigens die Geschichte 
dieser Zeit zeigt. Auch Hincmar in der S. bO vom 
Verf. angeführten Stelle spricht von der electio der 
vornehmsten Staatsbeamteten und Räthe, und wenn 
auch durch die Umstände der König in der Wahl der
selben natürlich beschränkt war, wie noch heut die 
Fürsten in den gemischten Verfassungen, wenn auch 
die Umstände ihn nöthigten, manchen zu entlassen und 
durch einen Andern halb gezwungen zu ersetzen, so 
kann doch Niemand behaupten, der Uapellan odei 
Kanzler, der Pfalzgraf, Kämmerer und andere hohe 
Staatsbeamtete und Räthe des Königs waren vom 
Volke oder den Grossen, oder auch nur durch deren 
formal rechtsgültige und nothwendige Theilnahme an 
der Ernennung eingesetzt worden, vielmehr wählte sie 
der Könio* allein, freilich in unruhigen Zeiten nicht völlig 
frei. Von der Aufstellung eines Senats, der zur Hälfte 
den Charakter königlicher Beamteten, zur Hälfte den 
von Volks- oder Reichsverwesern gehabt, sagt Hmc- 
juar gar nichts. Ideale Vorstellungen der Art waren 
iener Zeit sicher durchaus fremd, wenngleich damalige 
Beamtete in einem andern Verhältnisse zum Könige, 
ihrem Senior, ihrem Dienstherrn standen, als jetzt.

Wenn ferner der Verf. die Minores für die, nach 
altgermanischem Begriffe einer Familie, abhängigen 
Beute erklärt, so hätte er das näher belegenund an
geben sollen, was er darunter verstehe. Wanrscnein- 
lich sind hier die M-itwres Hincmar’s (denn diese Be
zeichnung kommt in verschiedenen Bedeutungen vor) 
äusser^ den Vasallen der grössern Vassen, diejenigen 
Freien, die sich einem Senior ergeben hatten, was sich

durch Schutzherr übersetzen liesse, während der ei- 
o-entliche Vasall seinen Dienstherrn hatte. Karl der 
Grosse gab Capit. vom J. 806 §. 10, Monum.p. 142 jedem 
freien Manne nach dem Tode seines Schutzherrn (hier 
domini) die Erlaubniss, sich einem andern innerhalb 
der drei Reiche, die er für seine Söhne bestimmte, zu 
ergeben (se commendandi). Karl der Kahle befahl das 
schon allen Freien behufs der Heerfahrt bei Strafe des 
Verlustes seines Erbguts. Es war also keine eigent- 
ich allgemeine altgermanische Einrichtung. Hierin 
sind die Übergänge von der frühem Freiheit zur allge
meinen Vasallen schäft zu suchen, was bis jetzt auch
von Andern nicht immer gehörig berücksichtigt und 
doch von so grosser Wichtigkeit ist. Daher kam eben 
auf die Maiores bald Alles an und die Minores willig
ten natürlich nur ein.

S. 78 sagt der Verf. von der zweiten im Herbste 
regelmässig gehaltenen grossen Versammlung: „So viel 
ich finde, hatte das Volk an ihr gar keinen Antheil/4 
Diese Entdeckung ist ihm nicht schwer geworden, da 
Hincmar in der sogar in der Anmerkung vom Verf. 
angeführten Stelle ausdrücklich sagt: Caeterum autem 
— aliud placitum cum senioribus tantum et praeci- 
puis consiliariis kabebatur. Anstatt der meisten nun 
folgenden schönen Floskeln würde die einfache Über
setzung der Angaben Hincmar’s eine weit klarere Vor
stellung von dem Gegenstände gegeben haben, als wir 
sie durch den Verf. erhalten.

S. 81 lesen wir: „Das Haus (nämlich die Ver
sammlung der Grossen) hatte zwei Kammern oder Cu- 
rien (gleich unten und S. 83 werden diese die beiden 
Häuser genannt), die Geistlichen in einer, gesondert 
von der weltlichen der Grafen und Fürsten. Früh am
Morgen wurden sie zu ihren Sitzen gerufen; es stand ' 
im Gutdünken beider Häuser, ob sie getrennt ihre Be- 
rathungen vornehmen, oder sie bei Angelegenheiten ge
mischter Natur vereinigen wollten/4 Die Bezeichnung 
der principes durch Fürsten ist freilich wörtlich nicht 
falsch allein sie gibt den noch nicht hinlänglich unter
richteten Lesern doch eine nicht ganz richtige Vorstel
lung, wenn das Wort nicht besonders erklärt wird. 
Hincmar drückt sich auch hier wieder viel bestimmter 
aus, indem er sagt, es habe ihnen frei gestanden, ge
meinschaftlich oder getrennt zu berathen, je nachdem 
es die Beschaffenheit der Sa^he verlangte (prout eos 
trtu^doe eawae qwdila* dwebat) nämlich nachdem 
es rein geistliche oder rem welthche oder gemischte 
Angelegenheiten betraf. Es h»g also nicht vom Gut
dünken der beiden stände, sondern von der Beschaf- 
fenheit der Gegenstände der Berathung ab, wie diese - 
behandelt werden sollten, wie das schon Eichhorn §. 
162 sehr »ut bemerkt und weiter nachgewiesen hat.

Xus dem, was wir hier angeführt haben, wird man 
wol erkennen, ob das von uns im Allgemeinen über die
sen Abschnitt gefällte Urtheil richtig sei. Auch hat Eich
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horn in der neuesten Ausgabe seiner Staats- und Rechts 
geschichte, so viele Rücksicht er auf gründliche neuere 
forschungen genommen, das ganze Werk des Hrn. D. 
sowol, wie dessen einzelne Abschnitte mit Recht un
beachtet gelassen.

Gleich darauf, wo von der Ausdehnung des Reichs 
Karl s des Grossen gesprochen wird, finden wir gleiche 

• y^^^^wtheit und Ungenauigkeit, und man hat nur 
nöthig, die wenigen darüber geschriebenen Zeilen zu 
lesen, um sich zu überzeugen, dass der Verf. mit gros
ser Flüchtigkeit gearbeitet hat; denn da sind Westfran
ken vom Rheine bis zum balearischen Oceane, dann 
wieder Römer bis zum Ebro, und unter den grossen 
Volksstämmen auch die Wasgauer, womit der Verf. 
die Basken, Vaskonen meint, nicht die Bewohner des 
Wasgaues, und auch Dacien habe dem grossen Kaiser 
gehört.
4 Nicht minder leicht ist Das hingeworfen, was der 
Verf. über die Kriegsverfassung unter Karl dem Gros
sen sagt. Ich will hier nicht den ungeeigneten Aus
druck Heerbann, wo er Heer bedeuten soll, anführen, 
da dieser nun einmal seit Möser Mode geworden ist, 
obgleich in den Capitularien nie das Heer selbst so 
bezeichnet wird; allein wenn S. 11 gesagt wird: „Die 
Gemeinen hatten das Recht des Heerbanns,u so ist 
das für den, welcher aus den Capitularien weiss, was 
Heerbann bedeutet, doch etwas gar zu hoch.

Heerbann bedeutet den Befehl, das Aufgebot zum 
Heere bei Strafe des Banns, dann die Strafe, welche 
derjenige erlegte, der demungeachtet nicht erschien, 
oder dem Befehle keine Folge leistete. Nun beweisen 
alle Anordnungen KaiTs des Grossen, wie schwer die 
Last war, welche er durch das allgemeine Aufgebot 
dem Volke aufbürdete. Schon das. Wort Heerbann, 
d. h. Befehl, bei Strafe zu erscheinen, zeigt, dass von 
einem Rechte (äusser dem des Kaisers) gar nicht die 
Rede sein kann, man müsste denn mit Worten spielen; 
denn freiwillig wären sicher Wenige gekommen, weil 
sonst Karl nicht genöthigt gewesen wäre, so schwere 
Strafen zu verhängen.

S. 93 wird nach dem Capit. vom J. 807 angeführt: 
„Die Freien aber, die Männer echten Eigenthums soll- 

•ten, wenn sie sechs bis drei Steuerhufen (mansi) be- 
sassen, in Person zu Fusse erscheinen.“ Zuvörderst 
hat der Verf. nicht bemerkt, dass dieses Capitulare 
unter besondern Umständen, ausnahmsweise, nicht all
gemein und für die Dauer gegeben wurde, obwol aller
es® im Allgemeinen, was dem Verf. entgangen zu 
pln weil er es sonst wol angeführt hätte, die 

sätze dieselben blieben. Die Unterschrift besagt: 
. . " qualiter ordmavimus propter Jamis
znopiam ut de ultra Sequane omnes exercitare debe 
ant. Ferner steht weder in diesem, noch, so viel ich 
weiss, m einem andern Capitulare, dass der Maasstab 
von sechs zu rei Hufen, sondern von fünf zu drei 

Hufen festgesetzt worden. Dass mansus durch Steuer
hufe zu übersetzen sei, möchten wir bezweifeln und 
hätte bewiesen werden sollen. Gewöhnlich wird es 
und sicher richtiger durch Hof bezeichnet, oder Man
sus beibehalten. Sie waren mit dem dazu gehörigen 
Felde von verschiedenem Umfange, wie Ducange zeigt, 
und öfters grösser als eine Hufe, worüber auch Grimm 
in seinen Rechtsalterthümern spricht. Hieraus würde 
sich erklären, weshalb unter gewissen Umständen fünf 
Mansen zu nicht mehr verpflichtet wurden als drei, 
ohne dass deshalb eine zu grosse Ungleichheit der Last 
entstanden wäre. Nun findet es der Verf. aufiallend: 
dass auch, wo Einer zwei, der Andere nur einen Man
sus besass, doch Einer von diesen im Besitze unglei
chen Eigenthümern gemeinschaftlich ausgerüstet sich 
stellen musste, und erklärt das dadurch, dass die Rü
stungen verschiedenen Werth gehabt. Allein eigent
liche Rüstungen im gewöhnlichen Sinne des Worts, 
brunias hatten diese Armen gar nicht, sondern nur die 
Reichen, welche zwölf Mansen besassen. Da indessen, 
schon wer drei bis fünf Mansen besass, zu Fusse die
nen musste, ist es auch gar nicht auffallend, dass we
sentlich nach demselben Maasstabe je Einer, der zwei, 
und Einer, der einen Mansen besass, einen Mann aus
rüstete, da ja hier nur wie oben, von zusammen drei 
Mansen der einfache Dienst geleistet wurde. Dasselbe 
fand auch in den von dem Verf. übersehenen Fällen 
statt, wenn Drei je einen, oder Sechs je einen halben 
Mansus besassen, war also eben allgemeine Regel. 
Überhaupt hätte der Verf. das Capitulare vom J. 803 
§. 1, Monum. III, p. 119 mehr berücksichtigen sol
len, als jenes vom J. 807 für den ausserordentlichen 
Fall (propter famis inopiam) erlassene, denn im J. 803 
wurden ausdrücklich vier Mansen als Grundlage der 
Stellung eines Mannes festgesetzt.

Wenn ferner der Verf. aus dem Capit. vom J. 807 
anführt, dass Diejenigen, welche gar keinen Grundbe
sitz gehabt, nach Geldbesitz geschätzt worden wären, 
so ist das sehr ungenau, da es vielmehr heissen sollte, 
der Werth ihres Besitzthums sei zu Gelde angeschla
gen worden: in pretio valente quinque solidos. Auch 
die weitern Folgerungen, welche der Verf. aus diesem 
Capitulare zieht, dass nämlich die Armen dadurch völ
lig hätten zu Grunde gerichtet werden müssen, weil 
jeder Feldzug den fünften Theil des Vermögens geko
stet hätte, sind unzulässig, weil eben dieses Capitulare 
ausdrücklich nur für einen besondern Fall gegeben ist. 
Auch müsste man die Schätzungsweise des unbewegli
chen Vermögens kennen, um im Stande zu sein, die 
Last gründlich zu beurtheilen.

Wir kommen nun zu dem zweiten Punkte, über 
den der Verf.. selbständige Untersuchungen angestellt 
zu haben versichert. Er sagt in dem Abschnitte S. 291 
unter der Überschrift: Die Herzoge und Pfalzgrafen: 
„Von der Entstehung einer ganz neuen Gewalt, neuer
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Herzoge, sollte man gar nicht sprechen, weil schon un
ter Karl dem Grossen, Ludwig dem Frommen und den 
ersten Karolingern in Deutschland. Italien, Frankreich 
Und Burgund Herzogthümer existirten u. s. w.“ Dazu 
hätte nun der Verf. aber auch beweisen sollen, dass 
im neunten Jahrh. im eigentlichen Deutschland, also in 
Sachsen, Thüringen, Franken, Baiern und Schwaben 
auch nur Ein wirklicher Landesherzog gewesen; das 
hat er jedoch nicht gethan. Dass die Herzogthümer auch 
nach dem Erlöschen der herzoglichen Würden fortdau
erten, bemerkte Eichhorn §. 83 schon sehr gut, nur 
dass sie seitdem nicht mehr Einem Beamteten für die 
Dauer untergeben wurden. Die Herzogthümer bestan
den als Territorien in dem Umfange der gesonderten 
Volksstämme, die man auch, nachdem sie keine Her
zoge mehr hatten, dennoch nicht aus einander reissen 
und andern einverleiben konnte, wie es in der neuern 
Zeit oft geschehen, wo das Territorium Alles, der Volks- 
stamm Nichts bedeutete. Daher schliesst man sehr 
irrig von der Existenz deutscher Herzogthümer auf die 
Existenz deutscher Herzoge.

Dann bestreitet der Verf. die von mir in den Jah
ren 1816 und 1824 aufgestellte Ansicht, dass die Mark
grafen der deutschen Nationalherzogthümer im 10. Jahrh. 
die herzogliche Würde in denselben erlangt hätten. 
Nun ist es an sich völlig gleichgültig, ob ich das mit 
Recht oder mit Unrecht behauptet habe, doch darf 
Derjenige, dessen Ansichten vorzugsweise bestritten 
werden, sodass, wie die Vorrede zeigt, auf deren Wi
derlegung ein . gewisser Werth gelegt wird, billigerweise 
wohl erwarten, dass inan seine Abhandlung gelesen, 
ihm daher nicht Behauptungen unterschieben, an die 
er nicht gedacht hat, und, indem man diese bekämpft, 
glauben werde, man bekämpfe ihn.

Um den für die Geschichte Deutschlands nicht 
ganz unwichtigen Gegenstand hier kurz aus einander 
zu setzen, bemerke ich , dass nach Abschaffung der 
herzoglichen Würde in Thüringen, Schwaben und 
Baiern, überhaupt im 9. Jahrh. in Deutschland weder 
in diesen Provinzen noch in Franken und Sachsen ur
kundlich Herzoge (d-uces) gefunden worden, was erst 
im Anfänge des 10. Jahrh. wieder der Fall war. Da
her heisst es in der Versammlung aller geistlichen und 
weltlichen Grossen aus Ostfranken, Baiern und Sach
sen zu Mainz im J. 852 Monum. T. III , p« 411, :
J)e Concordia episcoporum comitumque fidelium 9 ferner 
daselbst p« v°m Tage König Arnulf’s in Tribur im 
J. 895: Hex • • • primatum suorum consultu venit riUom 
regiam — Triburiam — cwni episcopis infra conscriptis, 
abbatibus, cwnitibns et omnibus regni sui principibus. In 
beiden so wichtigen Actenstücken so wenig, als in ei
nem andern oder in einer eigentlichen Urkunde des 

9. Jahrh. kommen deutsche Herzoge vor. Neuere Ge- 
schichtforscher waren daher, meiner Meinung nach, 
durch die schwankende Bedeutung des Wortes dux 
(Heerführer) bei den Annalisten veranlasst worden, die 
zum Theile Entstehung, zum Theile Erneuerung der 
herzoglichen Würde in jenen Ländern meistens weit zu 
früh anzusetzen. Da ich nun fand, dass die Mark
grafen von den Annalisten auch duces und praefectili- 
mitum genannt, eine grössere Kriegsgewalt als die 
übrigen Grafen hatten, und dass diejenigen, welche 
von den neuern Forschern für wahre Herzoge gehalten 
worden waren, sich in Urkunden und geschichtlich als 
Markgrafen zeigten, so kam ich natürlich auf den Ge
danken, dass erst im Anfänge des 10. Jahrh., als unter 
Ludwig dem Kinde Deutschland den Angriffen der Un
garn, Slawen und Normannen fast erlag, und die ein
zelnen deutschen sich selbst überlassenen Stämme ge- 
nöthigt waren, unmittelbar für ihre eigene Vertheidi- 
gung zu sorgen, das zunächst in Sachsen und Baiern, 
dann auch wol in Schwaben Veranlassung gegeben, 
dass die Markgrafen, als die mächtigsten Grossen die 
herzogliche Würde erwarben, ohne dass dabei weder 
von einer förmlichen Übertragung derselben durch die 
Stämme, noch durch den König in einem bestimmten 
Jahre die Rede gewesen, indem die Umstände in ver
schiedenem Maase dazu gedrängt haben. Das war um 
so natürlicher, weil, wie gesagt, mit der Abschaffung 
der herzoglichen Würde doch die Herzogthümer nicht 
aufgelöst wurden, oder mit andern Worten die Stamm
völkerschaften übrigens in ihrer alten Verfassung als 
Ganzes fortbestanden, wie sich das überall auch in den 
Verhältnissen der Herzogthümer zu den Markgrafschaf
ten zeigt. Während bis dahin der König auch Herzoo
dieser Stammvölker gewesen war, hörte das nun im 
Anfänge des 10. Jahrh. mit dem Eintreten neuer Her
zoge auf, weshalb die Neuerung von den Königen un
gern gesehen und ihr anfänglich widerstrebt wurde. 
Thüringen scheint nie wahre Herzoge gehabt, Franken 
vielleicht nur kurze Zeit in dem nachherigen Könige 
Konrad I. einen Herzog besessen zu haben, da er im 
J. 910 urkundlich dux genannt wird, was bis dahin in 
keiner Urkunde seit dem 9. Jahrh. mit einem deutschen 
Fürsten der Fall gewesen ist.

Daher nun, dass z. B. in den Theilungsurkunden 
der Karolinger und in andern Urkunden ducate genannt 
werden, folgt noch nicht, dass denselben duces im wah
ren Sinne des Worts, Herzoge, vorgestanden. Daher 
erklärt auch Schöpflin, Als. illustr. T. II, p. 752, bis zum 
Jahre 917 finde man keinen Herzog von Schwaben, 
was Ussermann denn auf die Urkunden der Karolinger 
beschränkt.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Bedacteur; Dr. F. (fand in Jena« Druck und Verlag von F, a.« Brockhaus in Leipzig.
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Das Alles habe ich in meinen Abhandlungen de 
ducum Germanorum post Caroli magni tempora origine 
und de marchionum in Germania, potissimum, qui sae- 
culo nono extitere, origine et officio publico in den 
Jahren 1816 und 1824 aus einander gesetzt, und es hat 
sich das namentlich des Beifalls Eichhorn’s erfreut. 
Es war ein äusseres bestimmtes Kriterium — die Be
zeichnung der Würde in den Urkunden, dann eine in
nere Nothwendigkeit für das Wiedererstehen der herzog
lichen Würde in den Wirren unter Ludwig dem Kinde 
gegeben, die nicht geringe Schwierigkeit, den Entwicke
lungsgang der Staatseinrichtungen Deutschlands im An
fänge des 10. Jahrh. nachzuweisen, so gut als möglich 
gelöst, und endlich fanden eine Menge sonst kaum zu 
deutender Angaben der Annalisten jener Zeit über die 
Bewegungen in den einzelnen deutschen Stammländern 
über die Kämpfe Konrad’s I. mit einzelnen Grossen, 
ferner die berühmte Stelle Widukind’s von Heinrich I: 
Qui primus Ubera potestate regnavit in Saxonia, und 
die Äusserung Adam’s von Bremen, die Sachsen hätten 
keinen Herzog vor dem Billung gehabt, ihre natürliche 
und ganz ungezwungene Erklärung. Dass die Mark
grafen an der Ostgrenze eine gewissermassen missa- 
tische Gewalt gehabt, dass das in Schwaben nament
lich der Fall gewesen, habe ich selbst angeführt. Dass 
in Ländern, wie Lothringen, die nicht an der alten 
Reichsgrenze lagen, auch nicht Markgrafen die herzog
liche Würde einnehmen konnten, versteht sich von 
selbst, weil keine da waren; dass nicht jedes Stamm
volk, welches gern wieder ein völlig gesoiidertes Ganze 
ausgemacht hätte, wie die Thüringer, ungdaeHte^'d-er 
gemachten Versuche dazu gelangen konnte, glaube ich 
»achgewiesen zu haben. Hier eben und in den vor- 
züghch seit Heinrich I. entstandenen neuen Mark
grafschaften fand das statt, was Eichhorn §. 221 be- 
stimmt bezeiehnet? indem er sagt: Die wahre Mark- 
gra sc a t steht der herzoglichen Gewalt gleich, wie 
diese aus jenem hervorgegangen.“

Der Unterschied war der, dass die so neuen Mark
grafschaften grösstentheds durch die neuen Eroberun
gen eigene Teintonen bildeten, in denen der Markgraf 

kaum weniger als herzogliche Gewalt besass, welche 
den wahren Herzogen in den Herzogthümern, d. h. bei 
den Hauptstämmen in Deutschland zustand.

Diese Ansicht über die Entstehung der herzoglichen 
Würde in Sachsen, Baiern und Schwaben zu Anfänge 
des 10. Jahrh. haben die Schüler des Hrn. Prof. Ranke, 
die Herren Waitz und Dönniges, zum Gegenstände ihrer 
Angriffe gemacht. Sie thaten recht daran, den so 
wichtigen Gegenstand einer neuen Untersuchung zu 
unterwerfen, nur hätten sie den von ihrem Lehrer nach 
Hrn. D.’s Zeugnisse ihnen gegebenen Anstoss, diese 
Ansicht sei unrichtig, nicht an die Spitze stellen, son
dern erst und zwar genauer und umsichtiger, als von 
ihnen geschehen, forschen, prüfen und dann zu einem 
Ergebnisse kommen sollen. Das ist freilich eine unbe
queme Sache. Hr. D. verfährt mit einem Anscheine 
von Gründlichkeit doch höchst oberflächlich. Er setzt 
S. 292 mir Lothringen entgegen, welches keine Mark 
gewesen und doch Herzoge gehabt; allein von Lothrin
gen habe ich in meinen Abhandlungen nicht gesprochen, 
weil dieses Land, wie die Entstehung der herzoglichen 
Gewalt in demselben eine von der Geschichte der übri
gen deutschen Herzogthümer völlig verschiedene Ge
schichte hat, auch im Anfänge des 10. Jahrh. gar nicht 
zu Deutschland im engern Sinne gehörte. Ferner nennt 
er Austrasien, wie er Ostfranken mit einiger Willkür 
und gewöhnlicher Unbestimmtheit bezeichnet, von dem 
er jedoch nicht recht weiss, ob es eine Mark gehabt, 
was er hier leugnet, in der Anmerkung aber zugibt, 
dass der Nordgau zuweilen mit Ostfranken vereinigt 
o-ewesen, meist aber zu Baiern gerechnet worden sei, 
allein S. 337, Anmerk. 1 selbst anführt, dass der Nord
gau zu Austrasien gerechnet worden , ohne jedoch zu 
bemerken, dass hier Austrasien nicht Ostfranken im 
engern Sinne, im Gegensätze von Baiern bezeichne. 
Ich behaupte nun gar nicht, dass Ostfranken (mit Aus-' 
^alpne4 vo'n. vielleicht nur zwei Jahren seit 910, wah
rend es Konrad der nachherige ‘König war) Herzoge 
gehabt habe.

Hr. D. versucht S. 293 die historische von der 
staatsrechtlichen Seite zu trennen und sagt daher: „Die 
Geschichte hat nachzuweisen, welche Männer Herzoge 
(duces) genannt worden, seit wann sie das wurden 
und wo sie erscheinen, d. h. welche Herzogthümer 
ihnen untergeben sind, das Staatsrecht dann zu beant
worten , welche Rechte dem Herzoge zustehen, d. h. 
welche sie von andern Beamteten unterscheiden und wor-



118
in die Vergrösserung ihrer Macht besteht. Es kommt 
also zuvörderst darauf an, die Dynastengeschlechter 
und deren Häupter als Beamtete in den Provinzen oder 
Ducaten zu verfolgen, dann besonders darauf, ihre ein
zelnen Rechte mit ihren Ämtern in Verbindung; zu 
setzen.“ In einer Anmerkung wird hinzugesetzt, das 
Erste habe äusser Eichhorn Waitz (Heinrich L, Ex- 
curs. 1, über die Entstehung der deutschen Herzog- 
thümer) befriedigend gethan; die zweite Frage, auf die 
eigentlich alles ankomme, habe Waitz jedoch kaum 
berührt. Das ist im Allgemeinen ganz richtig, allein 
in dem vorliegenden Falle kam es zuerst nicht darauf 
an, die Häupter der Geschlechter als Beamtete in den 
Provinzen oder Ducaten zu verfolgen, sondern darzu- 
thun, ob und dass sie wirklich Herzoge, duces, dann 
erst, welches die Beschaffenheit des Amts derselben 
gewesen. Das hat aber Hr. D. so wenig, als Hr. Waitz 
vermocht, wo sie meine Ansicht bestritten. Sie be
gnügen sich mit der zweideutigen Bezeichnung der Anna
listen, ohne zu erklären, warum in Urkunden und ihnen 
gleichzusetzenden Actenstiicken des 9. Jahrh. kein deut
scher Stammherzog erscheine, während sich dieselben 
doch im 8. und 10. Jahrh. vorfinden, ferner weshalb 
diejenigen, welche von den Annalisten duces genannt 
werden, in den Urkunden des 9. Jahrh. nur comites 
und marcldones, nie aber duces heissen. Die Unter
suchungen des Hrn. Waitz sind allerdings viel gründ
licher und genauer, als die des Hrn. D., und wenn 
Hr. Waitz erst die Quellen ohne vorgefasste Meinung 
in Beziehung auf Freunde oder Gegner prüfen und die 
Gegenstände an sich schärfer auffassen wird, so ist 
nicht zu zweifeln, dass er zu zuverlässigem Ergeb
nissen kommen werde, als das in seinem Aufsatze über 
Entstehung der deutschen Herzogthümer der Fall ge
wesen , auf deren Ergebniss die sicher nur flüchtige 
Äusserung seines Lehrers eingewirkt haben dürfte. 
Hinsichtlich Baierns, Schwabens und Thüringens stimmt 
er wesentlich mit mir überein; mit Franken weiss er 
nicht recht, was er anfangen soll und wirklich ist der 
Gegenstand sehr schwierig; bei Sachsen aber sagt er 
auf 20 Zeilen fünfmal: „es scheint“, zum Beweise, wie 
wenig sicher er seiner Sache ist. Desto sicherer geht 
Hr. D. S. 299 vor, findet auch bei Darstellung der Entste
hung der herzoglichen Würde in Sachsen keine Schwierig
keiten und natürlich noch weniger bei den übrigen Stäm
men- Er meint, wo ein Ducat sei, müsse t^uch ein dhx sein, 
was erweislich falsch ist. Dass in Urkunden keine du- 
ces erscheinen und in diesen die für Herzoge ausgege
benen Grossen als Markgrafen untl Grafen bezeichnet 
werden, beseitigt er S. 343 durch Berufung auf Waitz? 
welcher in seinem Heinrich I. S. 128 nachgewiesen, 
wie sehr häufig anerkannte Herzoge in Urkunden co
mites genannt worden, was auch natürlich sei, weil 
jeder Herzog im Ducatc Grafschaften als Graf beses
sen. Das Letztere ist richtig und sehr wohl bekannt;

allein damit ist immer nicht erklärt, woher es komme, 
dass im 10. Jahrh. Herzoge in Urkunden genannt wor
den, im 9. nicht. Waitz hat gerade den Punkt, auf 
welchen sich Hr. D. beruft, nicht so sorgfältig behan
delt, wie er sonst pflegt. Er führt nur drei Beispiele 
an, nach welchen Herzoge urkundlich auch nur comites 
genannt sein sollen; das ist also noch nicht sehr 
häufig, wie Hr. D. sagt. Waitz hat aber die Urkun
den nicht gehörig geprüft und Hr. D. natürlich noch 
weniger, sonst würden sie gesehen haben, dass ihre 
angeblichen Beweise in nichts zerfallen, auch ganz ab
gesehen davon, dass sie sämmtlich dem 10., nicht aber 
dem 9. Jahrh. angehören. In der ersten Urkunde vom 
J. 930 aus Zapf, Mon. ined. p. 54 verleiht Kaiser Hein
rich I. auf Dazwischenkunft eines Grafen Arnulf eine 
Kirche in volle Eniatina in comitatu Bertholdi comilis 
der Kirche zu Ramunsch. Der Graf Arnulf soll nun 
Herzog Arnulf von Baiern sein, was aber nirgend be
wiesen, ja nicht einmal wahrscheinlich gemacht ist. 
Zapf ist viel vorsichtiger, zu gestehen, er wisse nicht, 
wer der Arnulf sei. Es ist sogar unwahrscheinlich, 
dass der Herzog Arnulf gemeint sei, weil das Engadin 
nicht zu seinem Herzogthume, sondern zu Schwaben 
gehörte. Zweitens in einer Urkunde in Schöpflin’s 
Als. diplom. I, p. 476 vom J. 920 wird mit fünf andern 
Grossen ein Graf Burchard genannt; der soll nun der 
Herzog von Schwaben sein. Mit gleichem Rechte 
könnte man die übrigen Grafen zu Herzogen machen. 
In der dritten Urkunde Otto’s II. vom J. 980 wird dem 
Kloster Memleben die Stadt Wildeshausen mit einigen 
umliegenden Ortschaften im Münsterschen: in comitati- 
bus Bernhardi comilis verliehen. Wenck, Hess. Lan- 
desgesch. Ulk. 26, glaubt, hier sei der Herzog Bernhard 
gemeint; allein das ist auf keine Weise bewiesen

Hr. Waitz hätte mit gleichem Rechte eine Urkunde 
vom J. 930 bei Neugart II, p. 14 für die Abtei Kemp
ten anführen können, der Heinrich I. eine Schenkung: 
rogcitu comitum Arnolfi et Heberhardi bestätigt, da wä
ren die Herzoge Arnulf und der Bruder Konrad’s I., 
den man auch gern zum Herzoge machen will. Leider 
hat der gelehrte Neugart nachgewiesen, dass hier wirk
lich ein Graf, nicht der Herzog Arnulf gemeint sei. 
Ferner erscheinen in einer Urkunde Ludwig’s des Kin
des vom J. 906 für Freisingen die Grafen Otto, Bur- 
chardji Albert, Luitprand; warum nicht auch sie oder 
doch den Einen und den Andern zum Herzoge machen? 
Man sieht gar nicht, weshalb Kaiser Heinrich I. im 
J. 927 in Monum. Boids coli. nor. Vol. I, p. p.i46: 
venerandi ducis nostri Arnulfi und Otto I. im J. 939 
daselbst p. 169: fidelis dux noster Herimannus und 940 
daselbst p.178: P^ intercessionem fidelis dilectique du- 
cis nostri Perchloldi simul et Herungi ac Hiltibaldi 
comitum gesagt haben sollte, wenn das so gleichgültig 
gewesen wäre, ob einer vom Könige dux oder comes 
genannt worden. Ferner weshalb sagt Otto II. im
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J. 980 Ortschaften in pago Hevellun in comitatu Die
ter ici marchionis und in pago Berlin gen in praedicti 
marchionis (Theoderici) comitatu, Heinrich II. im J. 1011 
Mon. Boic. VI, 158 Grundstücke: in comitatu Heinrici 
'marchionis, im J. 1020 in pago Tunegouue in comitatu 
Adalberti marchionis, warum Konrad II. 1029: in pago 
Hassagouue in comitatu Sigifridi palatini comitis — und 
ebendaselbst ebenso in comitatu Hermanni marchionis^. 
weshalb bezeichnet im J. 1004 Heinrich II. die Güter 
des Klosters Kemnade als in comitatu ducis Bern
hardi gelegen, im J. 1012: in pago Scotilingen u. s. w. 
in praefectura ducis Bernhardi, im J. 1013 in pago 
Mar stiem in comitatu Bernhardi ducis? Das mag 
vorläufig genügen. Ein bestimmter Grund muss für 
die königliche Kanzlei da gewesen sein und, so mancher
lei Fehler auch in Zeitbestimmungen der Urkunden ge
funden werden, so dürfte es doch in echten königlichen 
Urkunden kaum vorkommen, dass die Ämter und Wür
den nicht richtig wären bezeichnet worden.

Allerdings finden wir in Urkunden auch die Be
zeichnung: in comitatu NN, nämlich eines Herzogs, 
ohne dass ducis dabei stünde; allein ich glaube, dass 
nie ein wirklich anerkannter dux in Urkunden ist ein
fach comes genannt worden, so lange das nicht völlig 
bewiesen sein wird. Auch was Wersebe in der Be
schreibung der Gaue u. s. w. S. 208 als einzelnen Fall 
der Art anführen zu können glaubt, gibt gar keinen Be
weis füi' seine Behauptung.

Dass Hr. D. S. 111 die Angabe des Mönchs von 
St.-Gallen, Karl der Grosse habe keinem Grafen äusser 
den Markgrafen mehr als eine Grafschaft zu verwal
ten gegeben, ohne Gründe bezweifelt, dann die Titel 
dux und praefectus limitis und marchio für gleichbedeu
tend mit dem eines eigentlichen Landesherzogs hält, 
dann die Herzoge einiger Ducate ausserhalb Deutsch- 
lands gegen meine Ansicht von der Entstehung der her
zoglichen Würde in Deutschland änführt, endlich be
hauptet, das der Markgraf an der Spitze des Ducats 
gestanden, dass Alles beruht theils auf unklarer Auf
fassung der Verhältnisse, theils lässt es sich bei der 
Unbestimmtheit seiner Sprachweise nicht wohl be
kämpfen.

Was Hr. D. S. 328, Anmerk. 1 über die Unglaub- 
würdigkeit der Angaben Ekkehard’s gegen das Zeugniss 
Hermann’s des Contracten rücksichtlich der herzoglichen 
Würde Burchard’s von Schwaben sagt, gibt einen Beweis, 
dass er die Werke beider genannten Schriftsteller nicht 
gründlich studirt, daher ihren Charakter nicht richtig 
au gefasst hat. Der übrigens so schätzenswerthe Her- 

die Zeiten vor Heinrich III. nur kurze 
un auni irgendwo eigene Nachrichten und kann da
her eni c ehard, wie sehr dieser auch im Einzelnen 
getrit ia en mag, schon wegen der Ausführlichkeit der 
Erzählung desselben rücksichtlich Burchard’s und der 
den Umständen völlig entsprechenden Nachrichten gar 

nicht entgegengesetzt werden. Dass Ekkehard gegen alle 
andern Quelle dabei verstossen, hätte nachgewiesen 
werden sollen, denn äusser Hermann nennt keine Quelle 
jenen Burchard dux.

Wenn Hr. D. S. 327 sagt: Burchard werde im 
J. 909 dux genannt, dann sich auf Ussermann’s Pro- 
dromus p. CXIII bezieht und angibt, die auf Burchard’s 
Geschlecht bezügliche Stelle sei in den Monumentis T. I, 
p. 57 abgedruckt, so würde er bei mehr Aufmerksamkeit 
gefunden haben, dass Hr. Pertz Ussermann s ganze Ab
handlung über Burchard habe abdrucken lassen. Hr. D. 
tadelt Ussermann, dass dieser die Woite: earundem 
partium duce, nur auf Rhätien, nicht auf ganz Aleman- 
nien bezogen habe; allein mit Unrecht, denn im J. 905, 
als König Ludwig die Abtei Pfeffers in Betie Curien- 
sis partibus dem Bischöfe Salomon von Konstanz über
gab : c(ynsentiente Burchardo illustri mal chione und Sa
lomon im J. 909 Pfeffers an St. - Gallen gab, sagt die
ser ja nur erzählend : er habe diese Abtei im J. 905 
vom Könige Ludwig erhalten: Burchardo earundem 
partium (nämlich Rhatiens) duce consenttente, dann 
aber zählt er bei der Übergabe an St.-Gallen alle an
wesenden Bischöfe und Grafen namentlich auf, ohne 
Burchard’s irgend zu erwähnen; eben so wenig nennt 
er ihn dann Herzog oder gar Herzog von Alemannien. 
Die Urkunden bei Neugart hätten selbst müssen voll
ständig eingesehen werden, nicht nur Ussermann’s Ab- 
handlung, wenn ein gründlicher Beweis hätte geführt 
werden sollen. Was dort abermals rücksichtlich des 
irrigen Schlusses von dem Vorhandensein eines Ducats 
auf das Vorhanden sein eines dux steht, übergehen wir nun.

Zu einer kritischen Untersuchung gehört vor allen 
Dingen eine gründliche Kenntniss der Schriftseller uud 
Urkunden und eine aus ihnen heivoi gegangene be
stimmte Vorstellung der Verhältnisse, sonst werden die 
Ergebnisse immer sehr zweifelhaft bleiben. Das ist’s 
eben ,. was unserm Verf. fehlt, weshalb er auch mit 
seinen Schlüssen und Resultaten sehr unglücklich ist.

Wenn Hr- D., anstatt sogleich eine allgemeine Ge
schichte des deutschen Staatsrechts zu schreiben, vor
her die ältere deutsche Geschichte aus den Quellen 
und den nöthigen Hülfsmitteln gründlich studirt, und 
dann mit Zuziehung der von ihm entdeckten Quellen 
eine Geschichte des Staatsrechts. im 14. Jahrh. aus
gearbeitet hätte, so wüide das vielleicht seine Kräfte 
nicht überstiegen und er wahrscheinlich ein die Wissen
schaft förderndes Werk geliefert haben. Wie Vieles 
ist nicht noch im 14. Jahrh. vorzüglich zu durchfor
schen. Einem Werke, wie er es sich vorgesetzt hat, 
oder wozu er nach und nach, wie es scheint, durch 
verschiedene Umstände bewogen worden ist, zeigt er 
sich jetzt offenbar durchaus nicht gewachsen. Möchte 
er das einsehen und, anstatt seine Kräfte zu zersplit
tern, lieber dem ersten Entwürfe treu bleiben und, in
dem er sich beschränkt, auf die angebene Weise ein 
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tüchtiges Werk über das Reichsstaatsrecht des 14. Jahrh. 
zu liefern, dadurch vergessen machen, dass er in ju
gendlicher Übereilung ein Buch geschrieben, das ihm 
unmöglich einen dauernden Ruhm verschaffen kann.

Breslau. G. A. Stenzel.

Theologie.
Die Menschenopfer der alten Hebräer. Eine geschicht

liche Untersuchung von Dr. F. W, Ghillany s Prof, 
und Stadtbibliothekar in Nürnberg. Nürnberg, Schräg. 
1842. Gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

Die Frage, ob die alten Hebräer Menschenopfer ge
habt haben, ist keine neue. Abgesehen von den ab
göttischen Culten, an welchen sie so lange Theil nah
men, und welche bei der gewöhnlichen Fassung der 
Frage nicht in Betracht kommen, ist namentlich mit 
Hinsicht auf die Geschichte der Tochter Jephtha’s das 
Für und Wider sattsam verhandelt worden. Es hat sich 
aber auch gerade bei dieser Geschichte zur Genüge 
gezeigt, dass der Streit zu nahe mit apologetischen 
Rücksichten in Berührung stehe, als dass eine durch
aus unbefangene Untersuchung, und somit eine abschlies
sende Erledigung in der nächsten Zeit zu erwarten 
wäre. Hier liegt nun ein Buch vor uns, welches sich 
die Aufgabe stellt, diese Erledigung durch monogra
phische Ausführlichkeit herbei zu führen untl das Ur
theil der historischen Kritik zum Nachtheil der althe
bräischen Civilisation zu stimmen.

Es kann schon auffallen, dass es einer so aus
gedehnten Beweisführung bedurfte, um ein blosses 
geschichtliches Factum zu erörtern, das an sich einfach 
ist und in seinen Erscheinungen wenig sich verän
dert haben kann. Viel mehr aber befremdet die An
kündigung, dass das Menschenopfer bei den vorexili- 
schen Hebräern nicht etwa blos eine ausländische, an
gelernte Sitte, oder ein Rest alterthümlicher Rohheit 
gewesen, sondern gesetzlicher, durch Moses’ Änsehen 
begünstigter Cultus, ein wesentliches Stück des öffent
lichen Gottesdienstes, erst von den spätem Propheten 
angefochten. Das Befremden wächst, da der Verf. zu 
verstehen gibt, diese Einsprache der Propheten müsse 
nicht einmal viel gewirkt haben, da er des Stoffes ge
nug aus den folgenden Jahrhunderten übrig behält, um 
einen künftigen zweiten Band zu füllen, der diese Gräuel 
als fortdauernd bis in unsere Tage nachweisen soll 
und sie. 7~ hoffentlich, doch um dann aufzuhören? — 
an die jüngste Blutgeschichte von Damascus anzuknü
pfen. ^ec*.. mVss gestehen, dass diese Arkündigung 
ihn nicht günstig für (jas Werk selbst gestimmt hat. 
Er musste erwarten, und hat sich auch in der Erwar
tung nicht getäuscht gefunden, dass hier zum minde
sten eine Verwirrung der Begriffe obwalte, wol auch 
eine innere Abneigung gegen den Hebraismus, vielleicht 
ein Unvermögen, sich in dessen Ideenkreis zu versetzen. 
In der That wird hier, wie in mehren bekannten neuern

Verantwortlicher Redacteur: Dr- K1» Maud in Jena.

Schriften derselben Tendenz, die geflissentliche, oft 
gewaltsame Vermischung biblischer und ausserbiblischer 
Religionsvorstellungen und religiöser Sagen öfters auf 
die Spitze getrieben, das zu beweisende Factum mehr 
als einmal durch eine willkürliche Realinterpretation 
der hebräischen Institute in ein ungehöriges Licht ge
stellt, oder wol auch die Geschichte selbst geradezu 
umgebildet, damit sie sich als Instanz in die Reihe der 
zum Zwecke brauchbaren Thatsachen fügen lasse. Zu 
allem Diesem kommt dann noch der gereizte Ton des 
Vortrags, die, wir müssen sagen, häufig bittere Leiden
schaftlichkeit, welche doch, auch im Fall der unantast
baren Richtigkeit des Ergebnisses, schwerlich den Le
ser gewinnen kann und dem Geschichtsforscher nicht 
wohl ansteht.

Wir wollen zugeben, dass hier manche pikante Ver
gleichung in das Ganze verwebt ist, manche treffende 
Bemerkung eine dunkle Stelle aufhellt, manche That- 
sache aus dem irre führenden Nebel des Vorurtheils 
ans Licht einer verstämligen Anschauung gebracht ist; 
allein das Alles findet sich nur sporadisch unter einer 
Masse von nicht gereiften und nicht gesichteten Behaup
tungen und wird durch diese Nachbarschaft selbst ge
fährdet. Wir wollen der Belesenheit des Verf., nament
lich in den Classikern, alle gebührende Anerkennung 
zollen; aber der Werth der Citate hängt doch nur von 
ihrer zweckmässigen Verwendung ab. Wir wollen na
mentlich hervorheben, dass derjenige Fehler welchen 
wir am häufigsten in dem Buche anzutreffen fürchteten 
jene aller gesunden Philologie Hohn sprechende Cari- 
catur von Sprachvergleichung, wie sie einst Kanne sei
nen Lesern auftischte und worin Nork Meister ist 
unserm Verf. nicht zur Last fällt; aber wenn er die 
Sprache schont, ist er darum auch mit der Historie 
immer säuberlich verfahren? Eine kurze Analyse des 
Werkes mag dieser trage zur Antwort dienen.

Eine Einleitung (S. 1 —100) handelt von der Ab
fassung der alttestamentlichen Schriften, namentlich 
der mosaischen Bücher, und von dem Verbot der Men
schenopfer in dem Gesetze. Wir halten uns nur bei 
letzterm Punkte auf, da das Übrige ganz nach den 
neuesten Veihandiungen über den Pentateuch gearbei
tet ist und nur Bekanntes gibt. Eine Aufzählung aller 
mosaischen Stellen, in welchen Götzendienst, Menschen
opfer und Verbindung mit abgöttischen Völkern scharf 
verboten werden, gibt die Unterlage des Beweises ab, 
dass vor dem Exil alles Das regelmässig stattgehabt 
habe, theils weil der zu jener Zeit redigirte Pentateuch 
es sonst nicht verboten hätte, theils weil die Geschichte 
von der Beobachtung solcher Verbote schweigt. So 
weit könnte man allenfalls den Beweis als einen logi
schen gelten lassen, allein worauf beruht nun die wei
tere, thatsächliche Behauptung, dass vor dem achten 
Jahrh. kein Prophet dagegen gesprochen (etwa auf dem 
Umstande, dass wir von keinem ältern Schriften haben ?), 
dass Mose selbst die IVIenschenopfer nicht verboten, 
dass sie einen gesetzlichen (in welchem Gesetz ?) Theil 
des Staatscultus gebildet haben l Auf diese Fragen 
gibt die Einleitung keine Antwort.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Theologie.
Die Menschenopfer der alten Hebräer. Eine geschicht

liche Untersuchung von Dr. F. W. GhiUany.
(Schluss aus Nr. 30.)

Eine erste Abtheilung handelt (S. 101—656) von 
den Gottheiten, welchen Menschenopfer dargebracht 
wurden. Wir übergehen hier, um bei der Hauptfrage 
«u bleiben, den Abschnitt, der von den semitischen 
(canaanitischen) Gottheiten handelt. Der Verf. hat über 
diese Götterlehre ein eigenes System, das mehrfach von 
den gangbaren Vorstellungen abweicht, oder vielmehr 
den Versuch macht, das gewöhnliche Schwanken der 
Vorstellung zu fixiren, und welches gelegentlich geprüft 
xu werden verdient. Er insistirt namentlich darauf, 
dass alle jene Gottheiten, nicht blos Moloch, durch 
Menschenopfer verehrt wurden, und dass diese Opfer 
eben das Wesen alles semitischen Cultus bildeten. Der 
zweite Abschnitt, der längste, aber auch der schwächste 
in dem Buche, handelt von Jehova. Jehova ist der 
Stammgott der Hebräer, und hat. als solcher eine Ge
stalt, er ist Feuer und zwar ein zehrendes, was wirk
lich aus einer Unzahl von Bibelstellen bewiesen wird, 
die Jeder in der Concordauz finden kann und wegen 
deren Interpretation wir an den gesunden Menschen
verstand appelliren. Sein Bild findet der Verf. im 
Brandopferaltar, der hier nach Form und Stoff so be
schrieben wird, dass zuletzt der berüchtigte Moloch- 
Stier („die Jehovastatue44) leibhaftig zum Vorschein 
kommt. Rec. war oft erstaunt über die überraschenden 
Combinationen des Verf., der eine Menge archäologi
scher Notizen so zu ordnen und zu gruppiren weiss, 
dass sie Sätze wirklich zu bestätigen scheinen, vor 
deren abstossender Abenteuerlichkeit nicht blos die 
altgläubige Wissenschaft, sondern auch eine auf Ent
deckungen gefasste Kritik erschrecken konnte. An die 
Zusammenstellung Jehovas mit allen möglichen heid- 
nischenGottheiten hat sich das deutsche Ohr früher 
schon gewöhnen müssen; aber hier treten nun auch 
dem Auge überall die zweideutigen Phallusgestalten 
entgegen, welche der scharfe Blick des Hrn. G. unter 
andern in jenen Säulen vor dem Tempel zu Jerusalem 
erkennt, und aus denen zuletzt auch unsere mittelal
terlichen Kirchthürme erwachsen sein sollen! An ei
nem andern Orte muss Herodut dafür zeugen, dass auf 
dem goldenen Altar im Heiligthum nicht nur unschul
diges Rauchwerk, sondern ^Säuglinge geopfert wurden;

Classiker und Bibelstellen in Menge lehren, dass in der 
Bundeslade ein menschenähnliches Jehovabild lag oder 
sass, dazu auch Knochen verbrannter Menschen u. s. w. 
Ein besonderes Capitel über die „Moralität44 Jehova’s 
macht diesem eben keine gute Reputation, doch 
müssen wir gestehen. dass der Verf. streng an die 
Texte sich hält, um die Farben für sein furchtbares 
Gemälde zu gewinnen, und dazu die schon in den al
ten Zeiten der Kirche berüchtigte, lederne Buchstaben- 
Exegese der Audianer anwendet. Er lässt sich indes
sen so weit herab zu beklagen, dass uns von der ent
gegengesetzten, „milden, geschlechtlichen Seite4* des 
vorexilischen Jehova nur dunkle Spuren geblieben sind! 
Den schiefen Ausdruck lassen wir auf sich beruhen; 
aber hat denn der Historiker keine andern als ein paar 
Fluchpsalmen gelesen, oder hat sein Gemüth keinen Sinn 
für den stillen Gottesfrieden der übrigen? Wenn mes
sianische Schilderungen hin und wieder dem tiefge
kränkten Nationalgefühle Luft machen, sind sie darum 
weniger beherrscht von dem Glauben an die Nothwen
digkeit und Gewissheit des Besserwerdens dei' Herzen 
und Hände? Sind sie nicht ausgesprochen von dem 
Munde derselben Propheten, welchen der Verf. die 
neue Ehre aufdringen will, sie hätten den mosaischen 
Gott vervollkommnen wollen, oder richtiger, durch ei
nen bessern ersetzen? Das Herbe in dem Geiste Is
raels, worüber Mose zuerst seufzte, soll diesem selbst 
zur Last gelegt werden? das Milde, was er schuf, 
geleugnet, auf Rechnung des „veredelnden Einflusses 
der Zendreligion44 geschrieben? der Gott selbst ver
antwortlich gemacht für die Verbrechen, die er schalt, 
für die Sünden, die er strafte? O nein! Die echte 
historische Kritik geht nicht aus auf Klage und Ver
dammung. sie sucht die Spuren und Keime vollendete
rer Gestaltungen, welche die jünger n Geschlechter her
vorgebracht, bei den ältern auf. Sie zeiht sich selbst 
einer traurigen Verblendung, wenn sie hier nicht den 
göttlichen Funken leuchten sieht, noch jenseit der 
Grenze, bis zu welcher sie vordringen kann.

Dieser Theil schliesst mit einem Capitel über die 
einzelnen Arten der bei den Hebräern gebräuchlichen 
Menschenopfer. Zuerst das Opfer der Erstgeburt, wel
ches hier nicht als der bekannte heidnische Gebrauch an
geführt wird, den die Israeliten (möglicherweise aus ihrer 
eignen Vorzeit her) auch später noch übten, sondern 
als ein wirkliches mosaisches Institut, welchem bei zu
nehmender Civilisation die Lösung zuerst facultativ an 
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die Seite gesetzt, nachher aber bei der Redaction des 
Pentateuch ausschliesslich substituirt worden sei. Zwei
tens das Opfer am Paschafest, wo regelmässig Men
schen gebraten wurden, je einer für eine gewisse An
zahl Juden, die davon wenigstens einen Bissen essen 
mussten und dazu Brot, bei welchem Menschenblut 
statt des Sauerteigs diente. Dieses Opfer hat von der 
„reformatorischen“ Partei nicht können abgeschafft 
werden; es hat mit Abstellung des Grässlichsten wirk
lich fortgedauert, nur nahm man, unter dem zweiten 
Tempel, Fremde und Verbrecher dazu. So z. B. Jesum. 
Drittens kommen die Menschenopfer als Gelübde. Per
sonen dem Jehova geloben, mit und ohne Lösung, 
kommt häufig vor, in verschiedener Form; die Lösung 
ist sicher eine spätre Sitte. Der Nasiräer, der nach
her mit geschornem Kopfe davon kam, hat gewiss ur
sprünglich diesen ganz dran geben müssen. Bei dem 
Cherem hingegen war die Lösung förmlich ausgeschlos
sen. Endlich ist auch die Beschneidung nur ein jün
gerer Ersatz für die Menschenopfer, und die auf die 
letztem zunächst folgende Castration. Ein Schlusspa
ragraph beweist noch apart, dass die Hebräer Men
schenfresser waren.

Sollten die Leser hier eine Widerlegung erwarten ? 
Ref. ist nicht gesonnen, sich darauf einzulassen. Er 
muss vielmehr gestehen, dass jede Behauptung 20 bis 
50 Seiten voll Beweise mit sich führt, freilich manch
mal auch solche, dass man unwillkürlich auf den Ge
danken kommt, das Ganze solle nur eine Posse sein 
und eine gewisse Afterkritik, oder gar die Kritik selber 
persifliren. Aber dazu ist das Buch doch zu dick. 
Wir müssen uns wol entschliessen, anzunehmen, dass 
der Verf. dichterisch - bildliche Ausdrücke von eigentli
chen unterscheiden nicht konnte oder nicht wollte; rohe 
Kriegssitte mit religiöser Satzung, ohne Rücksicht auf 
erklärende Umstäncle, vermengte; in heiligen Gebräu
chen, die uns fremd geworden sind, voreilig seine fixe 
Idee wiederfand; eben so leichtgläubig den Feinden 
der Juden Gehör gab, als ungläubig ihre eigenen Schutz
zeugnisse in Wort und That übersah, und abergläubig 
den Worten ihrer Strafprediger einen entsetzlichen Sinn 
unterlegte, und was nach allem Diesem noch am Be
weise fehlen mochte, ungenirt aus allen vier Weltthei- 
Jen zusammenholte. Die Mühe, dies ins Einzelne zu 
verfolgen, übernimmt am täglichsten, wer es dahin 
bringt, das Buch selbst zu lesen. Die letztere Arbeit 
ist die schwerere.

Der zweite Theil desselben (S. 657 — 794) zählt 
die einzelnen alttestamentlichen Beispiele von Menschen
opfern der Hebräer auf. Hier endlich befinden wir uns 
auf festem Boden. Es sindFacten, wirklich berichtete, 
nm deren Beurtheilung es sich handelt. Aber warum 
denn vor allen diesen Facten 600 Seiten Inductions- 
schlüsse? Wenn Menschenblut in solchen Strömen 
floss, warum nicht gleich die tausendjährige Geschichte 

herauf beschwören ? Warum so oft, wie mit dem Un- 
muthe getäuschter Hoffnung, die tilgende Hand einer 
reformirenden Partei beschuldigen, die Gräuelspuren 
eifrig aus Schrift und Leben verwischt zu haben? We
nige bewährte, eingestandene Thatsachen konnten ja 
mehr beweisen, als alle Combinationen und Hypothesen. 
Oder bedurften etwa diese Thatsachen selbst einer Vor
bereitung des Lesers, um ihm Das zu sagen, wofür sie 
aufgezählt werden sollten? Und dem scheint wirklich 
also zu sein, da gleich bei dem ersten Beispiele, von 
Isaak’s Opferung, der Verf. dreist behauptet, die Ge
schichte oder Mythe habe ursprünglich auf ein wirklich 
vollzogenes Opfer gelautet, und Mose habe damit sein 
Gesetz der Menschenopfer sanctioniren wollen; erst 
später sei zum Behuf des Princips der facultativen Lö
sung eine andere Bearbeitung der Erzählung aufgekom
men. Woher weiss er dies? Doch nur aus Seinen 
eigenen aprioristischen Constructionen; während eine 
unbefangene Betrachtung ihm hier in durchsichtiger 
concreter Form den Ausdruck des reinen Gegensatzes 
gegen den canaanitischen Cultus gezeigt hätte, eines 
Gegensatzes, der so einleuchtend ist, dass man schon 
um deswillen eine mythische Ausprägung der Idee an
nehmen möchte. Von einer blos facultativen Lösung 
der Erstgeburt ist aber hier so wenig als bei dem mo
saischen Gesetze die Rede, welches letztere in einem 
eben so deutlichen Gegensätze zu der verabscheuten 
Sitte steht. — Doch hier war wenigstens von einem 
wirklichen Menschenopfer die Rede; die Geschichte 
Mosis liefert dem Verf. aber eine Reihe Beispiele von 
ganz anderer Natur: da opfert Mose zuerst selbst auf 
der Reise nach Ägypten bei einer tödtlichen Krankheit 
seinen Sohn (Exod. 4, 24); zur Feier der sinaitischen 
Gesetzgebung halten die Israeliten, Moses an der Spitze, 
dem goldenen Kalbe zu Ehren ein grosses Menschen
opfer (Exod. 32); Aaron’s Söhne Nadab und Abihu 
werden geopfert; die Kundschafter bei ihrer Rückkehr 
aus dem gelobten Lande zur Sicherung des Sieges 
(Nurn. 14, 36); bei einer Pest einige Hauptleute, nicht 
eben 24,000 (Num. 25), endlich opfert Mose auch den 
Aaron und zuletzt sich selber. Dabei nimmt Einen 
nur zweierlei Wunder, erstens warum so wenige Bei
spiele aufgezählt werden: um diesen Preis hätten noch 
manche, z. B. gleich die ganze Rotte Korah mitgehen 
können; sodann, weichesinteresse die „Reformatoren“, 
die unsern Pentateuch machten, haben konnten, diesen 
Blutmenschen Moses, dessen Gesetze sie abschafften, 
weiss zu waschen und seine urkundliche Geschichte 
so zu verändern, dass man jetzt nur mit Hülfe eines 
solchen Apparats alle jene Cannibalenscenen darin fin- 1 
den kann? Mit gleichem Rechte werden aus der spä
tem Geschichte hierher gezogen der Tod des Königs 
von Ai, Jos. 8, 23; der Usa’s, 2. Sam. 6; das Blutbad, 
das David unter den Moabitern anrichtet, wo durch eine 
Änderung der Lesart 2. Sara. 8, 12 aus Ziegelöfen Mo
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lochstatuen gemacht werden. In allen genannten Fäl
len sind die Menschenopfer, im vulgären, religiösen 
Jüinne des Worts, wie uns bedünken will, erst von Hrn. 
G. dem Moloch seiner Kritik oder seiner vorgefassten 
Meinung dargebracht worden. — Aus einem andern 
Grunde hätte er sich die Aufzählung der Beispiele er
sparen können, wo abgöttische Israeliten wirklich sich 
jenen Gräuel zu Schulden kommen lassen. Zwar kann 
daraus allerdings auf eine Culturstufe des Volks ge
schlossen werden, welcher die geistige Religion der 
Propheten mehr oder weniger fremd geblieben sein 
musste, allein damit ist noch nicht bewiesen, dass diese 
überhaupt erst mit dem Zeitalter der authentischen 
bchriftstellerei begonnen haben kann, und dass die äl- 
tern Gesetzgeber und Prediger selbst die entgegenge
setzte Richtung ernstlich verfolgt haben. Die Annahme 
der Existenz dieser wort- und thatkräftigen Ahnen Is
raels beruht ja nur auf Documenten, welche zugleich 
ihren ungestörten geistigen Zusammenhang beweisen 
mit denen, welche der Verf. willkürlich ihnen gegen
überstellt. — Auch über die weitern Beispiele von 
Menschenopfern in der hebräischen Geschichte lässt 
sich noch streiten. Was den Bann oder Cherem be
trifft, wie er namentlich als stehende Zugabe der alten 
Nationalkriege vorkommt, und womit auch die Schlach
tung der Baalspfaifen durch Elia verglichen werden kann, 
wollen wir nicht in Anschlag bringen, dass er in der Wirk
lichkeit gewiss nicht so grausam - vollständig applicirt 
wurde, als die Berichte uns glauben lassen wollen; 
denn wenn nur der Befehl oder Wunsch dazu vorlag, 
so ist dies der Thatsache genug zur Motivirung des 
IJrtheils. Wohl aber fragt sich, ob eine Metzelei bei 
der Erstürmung einer Stadt, eine Abschlachtung der 
Gefangenen, an und für sich schon als Sache des ei
gentlichen Cultus zu betrachten ist? ob irgendwelche 
religiöse Feierlichkeit damit verbunden war? ob der 
Moloch-Jehova mit seinem Feuer und seinen Priestern 
dabei figurirte ? kurz, ob, wenn die Israeliten meinten, 
ihrem Gott einen Dienst mit der Ermordung ihrer Feinde 
zu erweisen, diese darum eben ihr Gottesdienst war? 
Beides liegt noch weit aus einander, sonst könnte mit 
leichter Mühe ein Kritiker der Christengeschichte be
weisen, dass auch Jesus Menschenopfer gepredigt und 
bis heute auch wirklich erhalten hat. Wenn die Apo
logetik in dem Irrthum befangen ist, sie müsse auch 
den rohesten Fanatismus in Schutz nehmen, wenn er 
an einer sonst orthodoxen biblischen Person vorkommt, 
pLlst dies noch keine Berechtigung für die Kritik, ins 

vc^^n^eSetzte Extrem zu verfallen, oder auch nur 
^ass s*e durch die Prüfung der Quellen allem schon din .? .. ,r vi «u i Laoten grossenteils ihrer Abscheulichkeit entkleidet hat °

, Essoll indessen nicht in Abrede gestellt werden, 
dass Menschenopfer w;rkJich den°Hebräern vor: 
kamen. Wenn auch nur das einzige Beispicl Jephtha.s 

übrig bliebe (denn die Gibeoniten, 2. Sam. 21, waren 
ja eingestandenermassen keine Israeliten), so genügte 
dies bei der Unmöglichkeit einer andern Erklärung 
zum Beweise. Aber zum Beweise von was? dass Mose 
sie angeordnet? dass die alten Propheten sie befohlen? 
dass Jehova sie mit sich herumschleppen lassen? dass 
die Juden sie gefressen? Vielmehr, dass Israel wie 
alle Völker aus dem Zustande der natürlichen Rohheit 
zur menschlichen Gesittung sich langsam emporarbei
tete; dass eine Zeit war, wo die religiösen Begriffe 
auch bei diesem Stamme der Semiten ungeläutert, ver
worren und trüb waren; dass eine angebliche, rein 
geistige Nationalreligion, ein fester und gesunder Mo
notheismus ohne Bilderdienst, der Jahrhunderte lang 
bei den Vorfahren der Eroberer Canaans und unge
stört gewaltet hätte, ein Hirngespinnst ist; dass aber 
auch die religiöse Umwandlung des Volkes, deren letzte 
Resultate so unverkennbar vorliegen, desto bewunderns
würdiger in ihrer strengen Consequenz, desto grossar
tiger in ihren geringen Mitteln und desto geheimniss
voller in ihrem heiligen Ursprung ist.

Strasburg. Ed. Reuss.

I a t u r w is sensch af t.
Die Pflanze im Momente der Thierwerdung. Beobach

tet von Dr. F. Unger. Mit einer Steindrucktafel. 
Wien, F. Reck. 1843. Gr. 8. 1 Thlr.

Diese Schrift ist wichtig als Beleg zur Geschichte des 
sich an Beobachtungen prüfenden und entwickelnden 
Urtheils. Vaucher (Histoire des Conferves d'eau douce, 
1803) fand bei seiner Ectosperma clacata die Fructi- 
fication in Gestalt cylindrisch-keulenförmiger Anschwel
lungen an den Enden der ungegliederten röhrigen Fä
den, woraus dieses Gewächs besteht, oder der Äste 
derselben, und bildet Taf. II, Fig. 1 seines Werkes 
das daraus hervorgegangene Sporidium in seiner natür
lichen Gestalt ab. Mohr machte bei Gelegenheit seiner 
Recension des Vaucher’schen Werks in der Hall. Allg. 
Lit.-Ztg. 1805 auf eine Beobachtung aufmerksam, nach 
welcher die Sporidien odei Keime einiger Conferven 
eine Zeitlang animalisches Leben haben, sollen. Dieses 
führte Trentepohl (in Roth s botanischen Bemerkun
gen u. s. w., 1807) zu einer sorgfältigem Beobachtung 
der Ectosperma clavata. . Er sah in dem Wasser, wor
in er sie bewahrte, „kleine Thier eben von der Grösse 
eines Punktes4* herumschwimmen. Nach 5 — 6 Stun
den wurden diese bewegungslos, kugelrund und grün. 
Zugleich bemerkte er an den Pflanzen selbst, dass die 
Spitzen vieler Äste keulenförmig? schwarz, undurch
sichtig und nur oben am äussersten Rande etwas durch
sichtig waren. Es wurde ihm wahrscheinlich, dass 
jene Thierclten in diesen Keulen enthalten seien. Er 
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beobachtete nun zuvörderst den einfachen Gang der 
Entleerung? indem er Fäden mit einer bestimmten An
zahl Keulen in reines Wasser brachte und nach der 
Entleerung derselben die gleiche Anzahl Thierchen, 
welche nun bald in grüne Körnchen verwandelt wur
den? im Wasser wiederfand. Die Untersuchung durch 
das zusammengesetzte Mikroskop zeigte die Keulen 
dunkel, nur an der Spitze hell; das Dunk le darin hing 
noch immer mit den grünen Granulis in dem zunächst 
unten daranstossenden Schlauch zusammen, sodass 
kein heller Zwischenraum zwischen beiden zu unter
scheiden, sondern das Schwarze von dem Grünen nur 
wie quer abgeschnitten anzusehen war. Es war ihm, 
als ob das in der Keule Enthaltene sich bewege. Spä
ter sah er das „Thier“ in der Keule von dem darun
ter liegenden Theile des Tubus durch einen wasser
hellen Raum am Grunde getrennt. Endlich brach das 
„Thier“ durch den Scheitel der Keule hindurch und 
wurde in ellipsoidischer Gestalt geboren. Der Verf. 
schildert diesen Vorgang nach seinen verschiedenen 
Phasen vortrefflich. Nach dem Hervortreten bewegte 
sich das „Thier“ im Wasser schnell davon. Das was
serhelle Rohr der Keule blieb am Tubus sitzen; eine 
Scheidewand konnte Trentepohl nicht entdecken. Die 
Bewegungen des Thiers wurden bis dahin, wo es zur 
Ruhe kam, weiter verfolgt, die Erscheinungen des Aus
weichens vor andern Körpern, der wechselnden Rich
tung, der Schnelligkeit des Laufs, als Zeichen der 
Spontaneität der Bewegung, als entscheidend für die 
Animalität dieses Wesens, eiwogen: das Resultat blieb 
die Vorstellung eines Thier chens, „welches nach einem 
animalischen Leben von wenig Stunden wieder in das 
Gewächs übergehe“. — An der Mutter-Alge wurde das J 
Fortsprossen durch den entleerten wasserhellen Tubus 
der Keule oder seitlich unter demselben beobachtet und. 
sammt dem vollständigen Entwickelungsgange der 
Keulen und des in denselben enthaltenen Thierchens 
in zehn Figuren dargestellt.

Nees v. Esenbeck (Die Algen des süssen Wassers, 
1814) fand den Inhalt des Fadens der Ektosperme an
fangs homogen grün, dann dem Anscheine nach körnig. 
„Da, wo die Bildung des Infusoriums vor sich geht, 
wird die Stelle erst dunkler, hierauf erlischt das Grün, 
— der Inhalt gerinnt gleichsam zu einem dunkeln grauen 
Ballen. Der Umfang um demselben und die Spitze vor 
demselben wird hell. Die Ausscheidung erfolgt nach 
Zerreissung des Scheitels mit beschleunigter Bewegung 
als eine infusorielle Geburt, und im Augenblicke der 
Befreiung oder vielmehr noch vor der gänzlichen Tren
nung, sobald nur der grössere Theil des Infusoriums 
hervorgetreten ist, erscheint im Discus die Pulsation 
des Eingeweides“ (d. L eine Bewegung).

Dass das so erzeugte infusorielle Product „weder 
vegetabilischer noch animalischer Natur sein könne, 
weil sich in dem Conflicte seiner Erzeugung die Rich
tung völlig ausgeglichen habe“, war durch die jener 
Schrift zum Grunde gelegte Canstruction erwiesen. 
„Es behält nur die Tendenz zur Vegetation aus seinem 
Ursprünge bei.“ Nees v. Esenbeck hatte übrigens alle 
Vorgänge genau so, wie Trentepohl, oft gesehen, An
dern vielmals gezeigt. — Dass er den bewegten Keim 
infusoriell und Infusorium nannte, beruhte auf seiner 
Ansicht von einer ursprünglichen Entstehung desselben 
aus einer vorher formlosen Schleimmasse, w elche nach 
ihrem Entstehen Bewegung zeigte.

Die nüchternste Beobachtung Mohr’s und Trente- 
pohl’s, der bei seinem Berichte hinzusetzte , „mir steht 
der Verstand still“', und die Speculation, welche in der 
Zeugung der Ektosperme ein nothwendiges, gefodertes 
Bildungsmoment gefunden zu haben sich freute, waren 
Hand in Hand, einstimmig zeugend, hervorgetreten.

Aber die Systematiker von Fach lächelten ob die
ser Aussage und verwiesen Alles an eine w eitere Beob
achtung ; und das thaten sie nicht etwa nach einer 
Theorie, sondern blos aus der nackten Voraussetzung, 
dass Thier und Pflanze doch unmöglich in einander 
übergehen könne.

Nees v. Esenbeck kam im 11. Bande der Nov. 
Acta Acad. Nat. Cur. noch einmal auf diesen Punkt 
zurück und wunderte sich über jene Bedenken, wie 
über die gänzliche Vernachlässigung eines so wichtigen 
Phänomens von Seiten Derer, die sich für Algologen 
erklärten und zur Berücksichtigung dieses Moments 
vor Andern berufen schienen. Ganz nach Wunsch 
kam ihm bald eine Abhandlung von Hrn. Unger, der da
mals seine fruchtreiche Laufbahn begann. Der Verf. 
hatte bei Vaucheria (oder Ectosperma) clavata genau 
Dasselbe gesehen, was Trentepohl und er selbst beob
achtet hatten. Dass das vordere Ende des aus den 
Keulen der Vaucheria hervortretenden automatisch be
wegten Körpers stets heller sei, als das hintere, 
fügte er hinzu. Diese Abhandlung steht in der zweiten 
Abtheilung des 13. Bandes der Nova Acta Nal. Cur.

Die Wiederkehr derselben Beobachtung scheint 
zuerst Aufmerksamkeit erregt zu haben, zumal da an
dere Erscheinungen von Sporen und organischen Bläs
chen, theils im Innern der Mutterzellen, theils ausser
halb derselben eine Reihe von Analogien darboten, 
welche das bereitwillige Absprechen über diesen Ge
genstand , als über eine unsichere Beobachtung, unbe
quem machte, auch Bory de St.-Vincent bereits eine 
neue Gruppe organischer Wesen (die Zoospermes} dar- I 
auf gegründet hatte.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Baad in Jena. Druck und Verlag von ®'. JBroeliliauS in Sheijjaig.
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Als Ehrenberg in den Abhandlungen der königlichen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom J. 1833 
diesen Gegenstand zu berühren kam, entschied er 
sich, die Bewegung einräumend, gegen die Animalilät 
dieser Bewegungserscheinungen, welche er als „gemis- 
braucht“ bezeichnet. Er ist geneigt, mechanische Ur
sachen solcher Sporenbewegungen anzunehmen; seinen 
Widerspruch aber stützt er lediglich auf die, seinem 
geübten Auge abweichend erscheinende Bewegung der
selben und hauptsächlich „auf den baldigen Übergang 
derselben in Ruhe und darauf folgendes vegetabilisches 
Sprossen zur Form der Mutterpflanze“. Specielle Be
obachtungen werden nicht angeführt, aber Hrn. Ehren
berg scheint dabei doch gerade die Vaucheria vor 
Augen gelegen zu haben.

Dass hier der Zweifel auf theoretischer Basis und 
auf jenem Sinn fürs Richtige beruhte, der sich seiner 
Sache sicher weiss, ehe er noch in der Inductionsreihe 
einhergeht, ist klar.

Aber Hr. U. spricht nun das Moment der Thier
werdung der Pflanze als aufgezeigt aus und blickt auf 
seine Vorgänger und auf sich selbst, der schlechten 
Instrumente wegen, deren er und sie sich bedienten, 
nicht ohne eine gewisse Geringschätzung zurück. Die 
Thatsache in Betreff der weit schlechtem Instrumente 
ist nicht ungegründet; es fehlen Details, welche man 
mit bessern Gläsern zu sehen vermag. Wir müssen 
nun zusehen, inwiefern diese uns berechtigen, Das, 
was man den Vorgängern noch nicht einräumen durfte, 
ja, für welches sie eigentlich nichts von Wichtigkeit 
beigebracht hatten, die Animalilät der Confervenbrut, 
nunmehr als erwiesen, dagegen aber die Meinung Derer, 
welche seit Ehrenberg sich für eine phytonomische Be- 
wegung dieser Brut, d. h. für eine Bewegung, die nur 
a s eine Folge des Wachsens eines beweglichen sphä- 
roi iscien Körpers zu betrachten sei, ausgesprochen 
ha en, a s gänzlich beseitigt zu betrachten.

er ^ Beobachten wie im Darstellen des Beob
achteten gleich ausgezeichnete Verf. dieser, in Briefen 
an Hrn. • ndlicher in Wien abgefassten sehr 
wichtigen Schrift gibt SeIbst die Ergebnisse seiner Be
obachtungen resumirend also an:

S. 91, 2: „Der Schlauch der Vaucheria clavata 
Agdh. (Ectosperma clavata Vauch.) besteht aus einer 
zarten vegetabilischen Membran, deren Innenwand mehr 
oder weniger dicht mit rundlichen oder länglichen 
Kügelchen von erhärtetem mit Chlorophyll überzoge
nem Schleim bedeckt ist, wodurch die ganze Pflanze 
eine lebhaft grüne Farbe erlangt. Das Innere des 
Schlauches erfüllt ein flüssiger, etwas granulöser 
Schleim, an dem eben so wenig, wie an den Chloro* 
phyllkügelchen, eine Bewegung wahrzunehmen ist.“

(Nees v. Esenbeck nannte den Faden der Ektosperme 
„anfangs homogen griin, dann dem Anscheine nach körnig“. 
Trentepohl sagte vom Inhalte des Fadens. ,^Gran ula ubitjuc 
sparsa, aggregata, demum absque ordine confluentia: fila- 
mentis denudata parte hyalints.^

S. 92, 3: Unter geeigneten Licht- und Temperatur
einflüssen „entsteht unter der Spitze der Endtriebe in 
dem ursprünglich einfachen Schlauche eine sehr dünne 
Querwand. In der dadurch entstandenen obern Ab- 
theilung des Schlauchs geht aus einer ungefärbten 
schleimig-körnigen Substanz die Bildung eines an die 
ursprüngliche Haut sich anschmiegenden Schlauches“ vor.

(Die Scheidewand hatten die Vorgänger nicht bemerkt. 
Trentepohl glaubte, dass sich der alte Schlauch erst nach der 
Entbindung des Thierchens verenge. Auch das Entstehen 
eines besondern innern Schlauchs vor der Bildung des Thier
chens, welches sich demnach erst in derselben, als seiner eigent
lichen Grenze oder Haut, gebildet hätte, war vorher nicht be
merkt worden, scheint aber auch, theoretisch betrachtet,, unmög
lich indem nach Allem dieser Schlauch mit zum Thierchen 
selbst gehören soll, und sich mit demselben, d. h. als des 
Thierchens Oberfläche, aus der Röhre entfernt.)

S. 92, 4: „Die Entwickelung dieses in dem End
theile eingeschlossenen Schlauches erfolgt m der Art 
aller Sporenbildung in der Mutterzelle.“ — Die genauere 
Darstellung dieses Vorgangs ist diese (S. 19). An
fänglich ist in dem Schlauche oberhalb, wie zunächst 
unterhalb der Scheidewand, ein ziemlich consistenter 
Zellsaft vorherrschend, welcher seiner chemischen Be
schaffenheit nach vorzüglich Pflanzenschleim enthält, 
überdies aber von einer, durch starke Vergrösserung 
wohl bemerkbaren feinkörnigen Substanz, warscheinlich 
von derselben Natur, durchdrungen ist. Nebstdem fin
den sich noch grössere, mehr oder weniger regelmässige 
Kügelchen, mit Chlorophyll überzogen, zahlreich an der 
Innenwand des Schlauches anliegend. Diese Kügelchen 
sind wol nur grössere Massen jener Körnersubstanz, 
nicht aber Amylum, denn sie bleiben , wenn man da® 
Chlorophyll durch Alkohol entfernte, farblos zurück 
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und werden dann durch Jod braungelb gefärbt. Die 
grössere Anhäufung der grünen Masse am Grunde der 
Keule, sowie deren Verdichtung im Innern des neuen 
Schlauchs bringen an diesen Stellen eine sehr dunkel
grüne Färbung hervor. Die Ausbildung der Sporidie 
innerhalb ihres neuen Schlauchs beruht auf einer stär
kern Condensirung ihres schleimigen Zellinhalts, sowie 
auf einer Vermehrung von Chlorophyllkügelchen, wo
durch eben die dunklere Farbe entsteht. „Die wich
tigste Rolle spielt hier offenbar der Schleim, der, 
vielleicht mannichfaltige noch nicht bekannte Verände
rungen durchlaufend, sich endlich in die Sporenhaut 
nmwandelt. Diese scheint gleich anfänglich nicht etwa 
einem Niederschlage, auf die Innenwand des Schlauches 
oder einer secundären Zellschicht zu vergleichen, son
dern schon ursprünglich vom Schlauche getrennt zu 
sein und zugleich eine von diesem völlig verschiedene 
Organisation zu besitzen/4 — Aber die Entwickelung 
dieses in dem Endtheile eingeschlossenen Schlauches 
erreicht „eine höhere Organisation dadurch, dass der
selbe, statt aus einer einfachen vegetabilen Membran, 
aus einem Flimmerepithelium gebildet wird:£. Im 
Schlauche selbst, oder im Innern der sogenannten 
Sporidie, ist nur eine geringe Spur von Organisation 
zu erkennen (nämlich mehre Blasenköhlen, welche sich 
in der körnig-schleimigen Substanz innerhalb des Schlau
ches bilden, und die keine eigenen Wände zu haben 
scheinen.

(Trentepohl beschreibt den Vorgang des Dunklerwerdens 
gar nicht und nennt das dunkle Grün an diesen Stellen 
schwarz. Nees v. Eseubeck sagt, nachdem er, wie oben, den 
Inhalt des Fadens bezeichnet hat: „Da, wo die Bildung des 
Infusoriums vor sich geht, wird die Stelle erst dunkler, hierauf 
erlischt das Grün, der Inhalt gerinnt gleichsam zu einem dun
keln grauen Ballen. Der Umfang um demselben und die Spitze 
vor ihm wird hell.“ Die zarten Wimperhaare, welche den 
ganzen Körper der Sporen überziehen und sich während ihres 
Schwimmens flimmernd bewegen, sah Keiner vor Hrn. U.)

S. 92, 5 — 7. Die („mit einer Drehung verbun
dene44) Entwickelung der Sporidie aus dem Schlauche 
— das Fortsprossen des entleerten Schlauches — 
das Wiedererzeugt werden einer Sporidie in den En
den der neuen Sprossungen entsprechen bis auf We
niges den frühem Beobachtungen. S. 93, 8. „Die 
Sporidie ist ein ovaler oder elliptischer Körper, der 
vom Mutterschlauche befreit, sich nach allen Richtun
gen frei im Wasser bewregt und wie ein Thier herum
schwimmt. Ein nüt schwingenden Cilien gleichförmig 
besetztes Epithelium umschliesst einen zum lheil in 
Blasenräumen sich organisir enden Schleim und ist an 
der Innenseite mit zahlreichen Schleimkügelchen, die 
einen Anflug von Chlorophyll besitzen, überzogen. An 
dem lichtem Vordertheil sind diese grünen Kügelchen 
viel sparsamer als am Hintertheile; die Blasenräume 
aber sind vorn viel häufiger als hinten.44 S. 92, 9. 
„Die Sport dien rotiren um die lange Achse von links 

nach rechts, und zugleich fortschreitend, beides durch 
die äusserst raschen Vibrationen der Cilien bedingt. 
Momente der Ruhe wechseln nach Willkür (?) mit Be
wegungen ab, die im Ganzen durch zwei Stunden 
dauern.44 S. 93, 19. „Mit dem Aufhören der Bewe
gung werden die Sporidien kugelförmig, die Färbung 
vertheilt sich gleichmässig, und das glashelle Epithe
lium verwandelt sich in eine zarte homogene Pflanzen
membran ohne Wimpern.“ S. 93,11. „Nun entstehen, 
oft in entgegengesetzter Richtung durch Aussackungen, 
neue Schläuche aus der Sporidie.44 S. 93,12. Das Sta
dium der Bewegung lässt sich nicht verleugnen. Ver
schiedene Schädlichkeiten stören und tödten die Be
wegung, oft zugleich mit Aufhebung oder doch Störung 
der Fähigkeit zum vegetabilischen Sprossen, oft bleibt 
diese aber auch noch übrig. Das grüne Licht scheint 
den Keimprocess zu unterstützen.44 S. 94, 13 — 16. 
„Eine ganze Reihe von Algen, (die Zoospermeri) bieten 
ein analoges Phänomen.44 — Aber diese Sporidien stim
men mit dem Thierreiche durch die „nur thierischen Or
ganismen zukommende44 Beschaffenheit ihrer Haut, 
durch die Willkürlichkeit der Bewegungen und das 
Verhalten gegen Reize überein; — die Keime der Zoo- 
phyten haben eine ähnliche Beschaffenheit; — der 
Mangel der Mundöffnung entscheidet nicht gegen die 
Animalität; — daher folgert der Verf. (S. 16), dass die 
Keime der Vaucheria und verwandter Arten „thieri- 
sche Embryonen sind, welche sich über diese Lebens
stufe nicht zu erheben vermögen und nach kurzer Dauer 
die Pflanzennatur wieder annehmen, aus der sie her
vorgegangen.“

(Dasselbe Resultat sprachen Trentepohl und Nees v. Esen- 
beck, der Letztere auf sehr bestimmte Weise nur mit dein 
einzigen Unterschiede aus, dass er einen solchen Körper, der 
nicht wirklich Thier werden kann, auch nicht als ein entschie
denes Thier bezeichnete.)

Wie es aber jetzt mehr, als vielleicht in irgend 
einer Epoche der Wissenschaft, häufig zu geschehen 
pflegt, dass eine Erkenntniss oder eine Aufgabe, welche 
in der Zeit zur Reife gelangt ist, sich fast gleichzeitig 
durch mehre Organe kund gibt, so hat auch Hr. Thu- 
ret im Maihefte der Annales des Sciences naturelles vom 
J. 1843 seine: Recherches sur les organes locomoteurs 
des spores des Algues, mit dem Motto aus Dumas’ Sta- 
tique chimique etc.: „Ainsi donc, a certaines epoques, 
dans certaines organes, la plante se fait animal“, be
kannt gemacht. Er kannte Hrn. U. s Werk; er sah, 
was dieser. Er erweitert aber die Kenntniss der vi- 
brirenden Wimpern, als der Bewegungsorgane: a) die 
kreiselförmige Sporidie der Conferva glomerata und ri- 
vularis hat an ihrem dünnem, lichtem Vorderende zwei 
Fäden oder Tentakeln; b) die Spore der Chaetophora 
elegans var. piriformis hat an gleicher Stelle vier 
Tentakeln; c) die ovalen Sporen der Prolifera rivula- 
ris Leon Lect. und der Prolifera Candollii Leon. Lect. 
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haben um ihr stumpfes Vorderende einen Kranz von 
fadenförmigen Wimpern; d) die Sporen der Vaucheria 
endlich sind ganz mit Wimpern bedeckt.

Hr. Thuret fand, dass die Wurzelung oder Anhef
tung der aus den Sporen entstehenden Alge stets von 
dem vordem Ende ausging, welches also als das 
Wurzelende zu betrachten ist.

Er bestätigt endlich, was Nees v. Esenbeck beob
achtete, dass die Spore oft nicht zum Austreten 
komme, ja wol nur halb hervortrete, und innerhalb 
des Schlauchs, wie ausserhalb desselben, aus wachse, 
und glaubt daher mehre Vaucherien, die nach solchen 
Metamorphosen der Fruchtbildung zu Arten erhoben 
wurden, als blosse Formverschiedenheiten derselben 
Species betrachten zu dürfen. Alles dieses ist von 
ihm a. a. O. auf 6 Tafeln in 50 Figuren dargestellt 
worden. Er nennt übrigens diese Erscheinung nur 
eine „spontane Bewegung der Algensporen“ und hält 
die sie bewirkenden Organe (die Flimmerhärchen) für 
ziemlich allgemein.

Hiermit haben wir denn deutlich vor Augen, worin 
der Fortschritt der Entdeckung besteht: die körnige 
Bildung im Innern des Schlauchs ist etwas bestimmter 
gesehen und auf bestimmtere chemische Ausdrücke ge
bracht, welche jedoch noch nicht als chemisch erwiesen 
zu nehmen sind, indem auch die Analogie dabei in 
Betracht gezogen wurde; auf der Oberfläche der auto
matisch bewegten Spore (oder Sporidie, wie sie Andere 
nennen) wurde ein Überzug von zarten bewegten Här
chen entdeckt und davon die Bewegung abgeleitet.

Dadurch nun, dass man etwas gesehen hatte, was 
den Mechanismus der Bewegung zu erklären schien — 
hatte man etwa dadurch die Bewegung, welche vordem 
Andere, ohne diesen Apparat zu kennen, mit derselben 
Bestimmtheit und auf gleiche Weise beobachtet hatten, 
besser beglaubigt und gewisser erkannt als Jene? Das 
wird Niemand behaupten wollen. Die Bewegung 
war empirisch erkannt, dort wie hier; denn dass man 
etwas zur Erklärung hinzugefügt, ändert an der Sache 
nichts.

Ist aber die spontane oder automatische, d. h. nicht 
von aussen bestimmte Bewegung ein charakteristisches 
Merkmal der Animalität des so Bewegten, so ist sie 
dieses ohne Erklärung ebensowol als mit Erklärung.

Die Vorgänger hatten also für den Ausspruch: 
dass diese Sporen thierisch (Thierchen) seien, dasselbe 
^'gument, wie die Spätem.

Wollte man aber sagen: ohne die Entdeckung be- 
e^1 ^r^ane? a^s der Werkzeuge der Ortsbewegung, 

_.a ? nL P°re d°ch wol nur eine wirklich vegetabi- 
iscie ganisation^ ihre Bewegung hätte also nichts 

weiter a s einen Ausdruck der reproductiven oder ve
getativen i c ungsthätigkeit sein können, nun aber sei 
es etwas Anderes, so würde man dem neu entdeck

ten Haarüberzuge eine allzu hohe Bedeutung beigelegt 
haben. Diese Härchen sind Röhrchen, d. i. röhren
förmige Zellchen, entweder als Aussackungen, oder 
als wirkliche neue sich im Umkreise darstellende 
Röhrenzellchen, — Aus- oder Einstrahlungen der zelli
gen Bildung; vielleicht sind sie, so lange die Eebens- 
bewegung der Spore dauert, beständig im Werden be
griffen, gleichsam Haarwurzelansätze, durch welche 
sich der Reproductionsprocess der Spore mit dem Was
ser ringsum in Bildung zeigt.

Das Epithelium der Spore ist eine Zellmembran. 
Die Zellmembran steht mit dem sie umgebenden Was
ser in jenem Wechselaustausch dei Stoffe, welchen 
man durch Endosmose und Exosmose zu bezeichnen 
pflegt; die Spore hat von Anbeginn ein lichteres, min
der erfülltes, zuerst hervortretendes (Kopf- oder Wur
zel-) Ende , mit welchem in andern Fällen (vielleicht 
auch in diesem), dergleichen bewegte Sporen auch end
lich wurzeln, — und ein hinteres, dunkleres, mehr mit 
körniger Masse erfülltes Ende; sie tiägt also deut
liche Zeichen einer polaren Verschiedenheit, einer 
Unterscheidung in Vorn und Hinten in sich, welcher 
ohne Zweifel auch ein Unterschied in der Art, oder 
wenigstens in dem Grade der endosmotischen und 
exosmotischen Action entspricht.

Ist das nun nicht — mit oder ohne Erscheinung 
äusserer Haarröhrchenbildung — schon ein Grund 
vegetativer zur Erscheinung kommender Bewegung, — 
ohne dass man dabei an thierische Natur der Spore 
zu denken brauchte? Diejenige Region, in welcher 
die Aufnahme des Wassers vorwaltet, wird nothwen
dig in den Baum des Aufgenommenen eintreten und 
also vorrücken, welches im Grunde nur ein anderer 
Ausdruck für jenen des Aufnehmens ist. Dagegen wird 
die vorwaltende Emission von Stoff eine Abstossung 
bewirken, mithin die Bewegung in der entgegengesetz
ten Richtung unterstützen. Und lassen wir auch nur 
die einfache Endosmose in einem kleinen, sphäroidi- 
schen im Wasser frei schwimmenden Körper wirken, 
so muss dieselbe, da die Grade beider Momente, des 
Ein- und Austretens, nicht gleich sind, zwar kein Fort
rücken. wohl aber eine Rotation der Spore oder doch 
ein Schwanken an Ort und Stelle hervorbringen, und 
dieses zwar abgesehen von aller Bildung beweglicher 
Cilien auf der Oberfläche.

Es ist aber höchst wichtig, dass die Anschauung 
dieses Vorgangs durch die fortschreitende Vergrösse- 
run^s- und Beschauungskunst der kleinsten Gegenstände 
nun°dahin gelangt ist, wo wir auch die, diesem Vor- 
o-ange entsprechende Bildung, nämlich die Cilien, das 
WeUenorgan des Ab - und Zuströmens, erblickten; 
denn im Gebiete der Reproduction ist alle Bildungs- 
bewegung durch ein in und mit ihr Gebildetes aus- 
o-edrückt, — beide sind nicht nach einander, oder in
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Folge von einander, sondern schlechthin zugleich und 
identisch in Einem Momente.

So zeigen sich denn auch die Schleimhäute des 
thierischen Körpers mit vibrirenden Wimpern be
kleidet. Man vergleiche z. B. Purkinje’s und Valen- 
tin’s Abhandlung De motu vibratorio animalium verte- 
bratorum im 17. Bande der Nova Acta Academiae Nat, 
Cur, p. 841 sqq., besonders die Figuren der Tafel 66, 
und man wird die genaueste Übereinstimmung mit den 
Bewegungswimpernder Vancherienspore nicht verkennen.

Man wird aber auch nicht verkennen, dass diese 
beweglichen Wimpern hier einem rein reproduktiven 
oder vegetativen Organ angehören, dass also aus ihrem 
Vorkommen bei einer schwimmenden Spore von dieser 
Analogie aus auch auf nichts weiter, als auf eine re- 
productive , d. i. vegetative Organisation geschlossen 
werden könne.

Was man nun weiter hineinlegt, wenn man die 
so bewegte Spore (oder Sporidie) um der Schwing
wimpern willen geradezu für ein Thier, oder für thie- 
risch erklärt, stützt sich blos darauf, dass man solche 
Schwingwimpern bis jetzt blos an den Schleimhäuten 
der Thier e beobachtet habe. Dieses Nichtbeobachtet- 
haben hat aber hier keine entscheidende Kraft.

Wenn vielmehr Ortsbewegung auch als Wachs- 
thumserscheinung stattfinden muss, so kann die gleich
zeitige Bildung einer Organisation, welche nach Um
ständen auch Grund von Bewegung, d. i. Bewegungs
organ, sein kann, noch nicht zu der allgemeinen Be
hauptung berechtigen, dass diese Bildung nicht auch, 
in Folge desselben Bildungsgrundes entstehen und da 
sein könne, ohne für sich, als spontanes Organ, der 
Hauptgrund, ja überhaupt nur Grund der Ortsbewe
gung in diesem gegebenen Falle zu sein.

So wenig die Schwingwimpern der Schleimhäute 
um der Ortsbewegung willen da sein können, so wenig 
darf von den Wimpern der Algensporen behauptet 
werden, dass sie hier der Ortsbeicegung dienen wie 
Flossen oder Ruderfüsse. Wenn diese Cilien im thie
rischen Körper thierisch vibrirend sind, durch Zusam
menziehung und Ausdehnung oder durch Krümmung 
und Streckung, so sind sie dieses nur vermöge der, 
aller thierischen Substanz einwohnenden irritabilität, 
worunter man streng genommen, blos das wechselnde 
Zusammenziehen (auf sich Zurückgehen) und Ausdeh
nen (nach aussen von sich Gehen) verstehen kann. 
Nur in dieser zitternden Bewegung, in diesem Insich- 
erzittern, liegt das Wesen der animalischen Substanz, 
nicht aber in der Ortsbewegung, noch weniger in einem 
Bewegungsorgan, sei dieses nun ein Organ der Ernäh
rungsbewegung (Mund , oder Schlingorgan), oder ein 
Locomotivorgan.

Der Verf. hat also nach unserer Überzeugung 
ganz recht, wenn er den Mangel des Mundes nicht 
für hinreichend erklärt, um deshalb der bewegten Al
genspore die thierische Natur abzusprechen; er geht 
aber auf dem von ihm eingeschlagenen Wege nicht 
weit genug vorwärts, indem er die Ortsbewegung als 
in ihrer für die Thierheit entscheidenden Bedeutung 
stehen lässt, statt sie mit der Ausbildung des Mund
organs in Eine Reihe zu stellen und aus dem Erschei
nen von Theilen, welche in gewissen Fällen wirklich 
als Ortsbewegungsorgane zu betrachten sind, in allen 
Fällen auf diesen Zweck, und um dessen willen weiter 
auf Animalität zu schliessen.

Wenn nun das Hervortreten der Schwinghärchen 
an und für sich nur ein reproductives oder vegetatives 
Organ von hoher Ausbildung und reger Action bezeich
net, und wenn die Reproductionssphäre der thierischen 
Organisation ebenso zukommt wie der vegetabilischen, 
so kann auch die Ähnlichkeit der Algenspore mit den 
Keimen der Zoophyten nichts weiter ergeben, als dass 
beide in gleichem Maase reproductiv seien, was jedoch 
nicht hindert, dass die eine wesentlich pflanzlicher Axt, 
die andere aber thierischer Art sei und bleibe.

Mit Dem, was derRec. hier vorgebracht und auch 
an andern Orten, z. B. in einem Zusatze zu Hrn. v. Flo- 
tow’s Abhandlung „Über Haematococcus“ {Nov. AcG 
Acad. Nat. Cur. XIX ,2) ausgeführt hat, soll aber keines
wegs etwas gegen die in ihrer Art vortreffliche 
Schrift Hrn. U.’s eingewendet oder die Beobachtung, 
welche sie mittheilt, in ihrem Werthe geschmälert wer
den. DerRec. begrüsste sie vielmehr als eine abschlies
sende Leistung, welche eine wichtige Thatsache der 
Organisation zur Befriedigung der Zeitgenossen endlich 
in Erkenntniss verwandelt und von der grundlosen 
Skepsis befreit. Denn nun hat man ja wol eingesehen, 
dass wirklich etwas an der bewegten Spore zu sehen 
ist, was die unbewegte nicht zeigt; man kann sich also, 
ohne speculativ zu sein, über diese Bewegung bemhi- 
gen, und die Vaucherie mit ihrer Brut unterbringen, 
je nachdem man an die Vegetatwnsbewegung glaubt, die 
man nicht sieht, oder an die Spontaneitätsbewegung 
durch Organe, deren bewegende Seele man auch nicht 
sieht.

Das aber ist der Weg alles Fortschreitens in der 
Erfahrung: sie sieht nicht darum richtiger, weil sie im
mer mehr und das Kleine immer grösser sieht, sondern 
sie sieht richtiger, wenn der schaffende Geist sich mit 
ihr besser einversteht; denn Wahrheit ist, was Haller 
sagt: Ins Innere der Natur dringt kein geschaffner 
Geist.

Breslau. Nees v. Esenbeck.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. I?. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in fceipxig.
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Chronik der Universitäten.
Jena.

Am 5. August v. J. übernahm das Prorectorat Geh. Hof
rath Dr. Schulze und trat sein Amt mit einer Rede über die 
Selbständigkeit des deutschen Universitätsgeistes und seine Be
deutung für unser Volks- und Staatsleben, mit besonderer Be
ziehung auf das Studentenduell, welche auch (Jena, Frommann) 
im Druck erschienen ist. Als Decane traten ein für die theo
logische Facultät Geh. Kirchenrath Dr. Hase, für die juristi
sche Ober-Appellationsgerichtsrath Dr. Walch, für die medici- 
nische Hofrath Dr. Huschke, für die philosophische Geh. Hof
rath Dr. Göttling. Das zu der Feierlichkeit ausgegebene 
Programm führt den Titel: Paradoxorum Horatianorum Spe- 
cimen duodecimum proposuit Dr. Henr. Car. Ahr. Eichsta- 
dius, und handelt de Horatii oda vicesima octava libri primi 
— eine Kritik der von Dillenburger gegebenen Erklärung. Dem 
zu gleicher Zeit ausgegebenen Lectionskatalog fürs Winterse
mester geht ein Proömium voraus, welches das im vergangenen 
Semester die Universität berührende Ereigniss, die Vermählung 
der Prinzessin von Altenburg Marie mit dem Kronprinzen von 
Hannover, behandelt und darlegt Carum nobis esse nomen 
Hannoveranum.

Des grossen Verlustes, welcher die Universität durch das 
Hinscheiden des ordentlichen Professors der Theologie Dr. 
Baum garten-Crusius, des ordentlichen Professors der Philosophie 
Dr. Fries und des Curators Dr. Frhrn. v. Ziegesar betroffen 
hat, wurde im vorigen Jahrgange gedacht. Die vierte or
dentliche Professur in der juristischen Facultät wurde dem ordent
lichen Honorarprofessor Dr. A. L. J. Michelsen, die fünfte dem or
dentlichen Honorarprofessor Dr. Aug. Heinr. Emil Danz übertragen. 
Der Privatdocent Dr. Herm. W'eissenborn wurde zum ausserordent
lichen Professor in der philosophischen Facultät ernannt.

Am 2. Sept, hatte die Feierlichkeit der Preisvertheilung 
statt. Den für die von der theologischen Facultät gestellte 
Aufgabe: Ecclesiae Status qualis fuerit Imperatori Carolo 
Magno ex ipsius capitularibus describatur, ausgesetzten Preis 
erhielt Wilh/ Traugott Koch aus Meiningen; für die juristische 
Aufgabe: Doctrina de testamento ac divisione parentum inter 
liberos e fontibus iuris romani et ordinatione notariorum d. 
a. 1512 wurde der erste Preis dem Studenten Karl Julius 
Reinhold aus Jena, der zweite dem Stud. Johann Koth aus 
Kessweil in der Schweiz zuerkannt. Die medicinische Auf
gabe hatte keine Bearbeitung gefunden, wie die von der phi
losophischen Facultät gegebene historische Aufgabe, dagegen 
erwarben für ^ie philologische Aufgabe über des Euripides 
Elektra . den ersten Preis Gustav Queck aus Zedelsdorf im 
Weimanschen, den zweiten Reinhold Schottin aus Köstritz. 
Die bei der Feierlichkeit vom Geh. Hofrath Dr. Eichstaedt 
gehaltene Red^ erschien iin Druck: Oratie Ludovici Fride- 
rici Ottonis au™Sarten-Crusii memoriae dicata, mit einer 
an den Bruder des Verstorbenen, den Rector Baumgarten- 
Crusius in Meissen, gerichteten Vorrede.

Bei der Preisvertheilung im homiletischen und katecheti- 
schen Seminarium am 5. Nov. concurrirten neun Arbeiten, 
sechs Predigten über Philipp. 2, 12. 13, und drei Katechesen 
über Koloss. 3, 20. Von den Verfassern der ersten erhielt 
Constantin Elle aus Berka bei Weimar den Preis, Ludwig 
Traugott Sieber aus Meiningen das Accessit. Ausserdem konnte 
noch zwei andern Bewerbern, Theodor Clauder aus Heyers
dorf im Altenburgischen und Fr. Bartholomaei aus Rödigsdorf 
im Grossh. Weimar, eine Gratification zuerkannt werden. Unter 
den Katechesen zeichnete sich die von Constantin Elle so vor- 
theilhaft aus, dass sie des Preises würdig befunden wurde; das 
Accessit empfing Reinhold Storandt aus Meiningen. Auch die 
Katechese von Er. Bartholomaei schien einer Gratification nicht 
unwerth. Die Zahl der ordentlichen activen Mitglieder des 
Seminariums beträgt 24.

Der 7. Nov. war der Tag, an welchem vor 50 Jahren 
der Senior der medicmischen Facultät Geh. Hofrath Dr. Suc
cow in den Beruf eines akademischen Lehrers eingetreten war. 
Der Jubilar hatte alle Feierlichkeit verbeten, daher ihm die 
Universität nur durch eine Votivtafel mit der Bezeichnung: 
Medico doctrina longoque artis usu celeberrimo, magistro ab 
innumeris discipulis dilecto, de civibus suis non modo aegro- 
tantibus sed etiam sanatis optime merito, ob sinceram huma- 
nitatem et morum candorem perquam venerabili, seni ala- 
critate animi et corporis ne iuvenibus quidem cedenti, dar
gebrachtworden. Se. königl. Hoheit der Grossherzog ertheilte 
ihm das Ritterkreuz des Falkenordens.

Promotionen hatten folgende statt: die theologische Fa
cultät ertheilte am 14. Juli die Würde eines Baccalaureus dem 
Dr. philos. Joh. Karl Theod. Otto aus Jena. Die juristische 
Doctorwürde erhielten Emil Fried. Rob. W olter, Regierungs- 
advocat zu Coswig; am 28. Sept, honoris caussa Justizrath 
und Amtmann Ritter Christian Georg Gerlach in Eisenberg 
bei Gelegenheit seines Amtsjubiläums; am 6. Oct. Heinr. Eduard 
Suter aus Pfäflikon in der Schweiz; am 9. Oct. Kd. Stockfleth 
aus Hamburg; am 8. Dec. Emil Heinr. Frhr. v. Beulwitz zu 
Gera* am 27. Dec. Ernst Andreas Dominik Dronke aus Cob- 
lenz ’ Bei der medicinischen Facultät erlangten die Würde ei
nes Doctors der Medicin und Chirurgie am 16. Sept. Christ.

Knopf aus Hildburgshausen (nach Vertheidigung der Diss. 
de herniis abdominis)', am 18. Oct. Georg Flamank aus 
Schottland, Baccal. art. (Dtss. de epilepsiaf, Samuel Short- 
rid^e aus England (Diss. de febre continuaf, Franz Thom
son aus Schottland (Diss. de pneunomiaf, Heinr. Karl Ru- 
therfurd aus Schottland (Diss. d^ her nid)am 10. Nov. 
Wilh. Herm. Osw. Koch aus Freiberg (nach Vertheidigung der 
Diss. de herniarum littricarum genest)', am 28. Nov. A. L. 
Ad. Stock aus dem Weimarischen (nach Vertheidigung der 
Diss. de typho abdominali)am 16. Dec. Edmund Konopak 
(nach Vertheidigung der Diss. de hysteria)-, am 21. Dec. Rob. 
Willib- Gernhard (nach Vertheidigung der Diss. de Thoma 
Sydenhamo}. Von der philosophischen Facultät wurden zu 
Doctoren der Philosophie creirt: am 29. Aug. Joh. Ludw. John
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aus Potsdam; am 31. Aug. Emil Traug. Ad. Anhalt aus Wei
mar; am 6. Sept. Ernst Cornelius Christ. Klussmann aus Os
nabrück, der Verfasser der im Druck erschienenen Preisschrift 
(Cn. Naevii poetae vitam descripsit, carminum reliquias col- 
legit, poesis rationem exposuit E. KE); am 26. Sept. Ad. 
Fried. Magerstädt, Pastor zu Gross-Erich; am 28. Sept. Theod. 
Fr. Alex. Paul Kullak aus Krotoszyn; am II. Oct. Philipp 
Otto v. Münchhausen aus Kassel; am 12. Oct. Heinr. Friedr. 
Germann aus Wittgensdorf; am 15. Oct. Job. Conr. Ewald 
Ad. Dammann aus Eimbeckhausen; am 26. Nov. Heinr. Georg 
Karl Siepell in Petersburg; am 4. Dec. Justus Ludw. Ad. 
Roth aus Hamburg; am 6. Dec. Otto Metzler aus Königs
berg; am 15. Dec. Immanuel Aug. Düsing aus Riga; am 16. 
Dec. Georg Schöler, Director des Gymnasiums zu Erfurt, ho
noris caussa.

Die Zahl der Studirenden in diesem Winterhalbjahr be
trägt 448, und zwar 116 Theologen, 157 Juristen, 53 Medi- 
ciner, 107 Philosophen, Cameralisten, Pharmaceuten, 15 durch 
besondere Erlaubniss zum Besuch der Vorlesungen Berechtigte. 
Unter den Immatriculirten befinden sich 193 Ausländer, 240 
Inländer.

Gelehrte Gesellschaften.
Geographische Gesellschaft zu Berlin. Am 2. 

Dec. v. J. eröffnete Prof. Ehrenberg die Sitzung durch Vor
lesung eines Aufsatzes des Oberintendant Schayer über die 
Sprache, Sitten und Gebräuche der Bewohner Südaustraliens. 
Prof. Ritter übergab eine Reihe eingegangener Schriftwerke, 
Karten, und las ein Schreiben des Dr. Moriz Wagner aus 
Trapezunt, worin eine Übersicht der von diesem Naturforscher 
vollendeten kaukasisch-armenischen Reise gegeben wurde; dann 
ein zweites des auf der Reise nach China begriffenen Grube 
aus Aden. Prof. Zeune machte Mittheilungen aus einem Briefe 
über die Reise des Cap. Harris nach Schoa. Schomburg las 
einen Brief von Robert Schomburg über seine letzte Reise in 
Guyana. ___ ________ _

Verhandlungen der königl. Akademie der Wis
senschaften in Berlin. Am 3. Aug. v. J. las Geh. Me- 
dicinalrath Müller Beiträge zur Kenntmss der natürlichen Fa
milien der Knochenfische. Die Abhandlung enthält eine Prü
fung der in der Systematik anwendbaren Prmcipien, ordnet die 
aus der Vereinigung der Gobien und der Discoboli hervorge
hende grössere Abtheilung in drei Familien. Als neue Gattung 
der Fische stellt der Verf. die bisher als Labroiden geltenden 
Fische mit verwachsenem untern Schlundknochen, Pharyngo- 
gnathi, auf und theilt sie in vier Familien ab. Am 7. Ang. las 
Geh. Medicinalrath Klug über das Geschlechts^rhaltniss der 
kleinen wehrlosen, zu den Gattungen Melipona und irigona gehö
renden im südlichen Amerika besonders zahlreichen Honigbienen. 
Zwischen diesen und den Honigbienen der alten Welt, den Arten 
der Gattung Apis, waltet keine wesentliche Verschiedenheit 
ob- auch hier findet sich in jeder Colonie der M'hponen nur 
Ein Weibchen, welches durch die Grösse hervortritt. Die 
männlichen Meliponen und Trigonen werden an den 8esPalte- 
nen Klauen erkannt, sind aber sonst den unfruchtbaren vv eio- 
chen bis auf den Mangel des Kammes an den hintersten Schie
nen ähnlich. Am 10. AuS- Pr°f Horkel über die bei Marco 
Polo Berzi genannten Färbehölzer. Unter den mit dem Wa
rnen Berzi bezeichneten Färbepflanzen ist äusser Caesalptna 
Sappan (bei den Malaien Sapang) auch Morinda citrifoha 
(bei den Malaien Bankudo) zu verstehen. Am 17. Aug. Geh.

Ober-Reg.-R. Boeckh über die Chronologie des Manetho im 
Verhältniss zur Hundsternperiode. Nach den Sommerferien 
am 16. Oct. las Prof. Panofka über die Münztypen von Kau- 
lonia und über die bildliche Darstellung des Dämon Tychon. 
Die Darstellung auf den Tetradrachmen der achäischen Colonie 
Kaulonia in Grossgriechenland hat die verschiedensten Deutun
gen von Avellino, Otfr. Müller und Andern auf sich gezogen. 
Ausgehend von der Stelle des Pausanias 10, 32, 5, erkennt 
der Verf. in dem Apollobild oder dem Apollo Hylates eine 
andere Form des die Grotte bewohnenden Centauren Chiron, 
als Wald- und Heilgott, wodurch die Attribute des Zweiges, 
des Hirsches und des Baumes Erklärung finden. Apollo zeigt 
sich als Schläger mit dem Zweige bei Krankheiten, TLaiäv. 
Die kleinere Figur wird auf den Gründer von Kaulonia, Kau
los, den Sohn der Amazone Klita, gedeutet. Der Dämon 
Tychon, der Begleiter der Agathe Tyche, wurde in einem Re
lief zu Aquileja nachgewiesen. Die Sitzung zur Feier des 
Geburtsfestes des Königs am 19. Oct. eröffnete Director Encke 
mit einer dem Tage angemessenen Einleitung und deutete dann 
die Wichtigkeit einer vom Director Hansen aus Gotha gesen
deten Abhandlung an, worin ein Verfahren dargelegt wird, die 
absoluten Störungen der Himmelskörper, welche sich in Bahnen 
von beliebiger Neigung und elliptischer Excentricität bewegen, 
zu berechnen. Geh. Regierungsrath Pertz hielt einen Vortrag 
über die Annales Imperii Occidentis Brunsvicenses von Leibnitz, 
und zeigte, wie dies Werk, in welchem Leibnitz die Geschichte 
eines einzelnen Fürstenhauses und Landes mit der allgemeinen 
Reichsgeschichte verknüpft hat, aus der Stellung des politischen 
Rathgebers des ersten Kurfürsten von Hannover hervorgegangen 
sei, und schilderte den Plan, die Ausführung und die Schick
sale, denen es zuzuschreiben ist, dass dies Werk erst 127 
Jahre nach seiner Vollendung der Vergessenheit hat entrissen 
werden können. Am 26. Oct. hielt Obermedicinalrath Klug 
einen Vortrag über die Koleopteren-Gattungen Athyreus (Mac 
Leay) und Bolboceras (Kirby). Sie unterscheiden sich fast allein 
durch äussere Kennzeichen, die Art der Bekleidung, die Form 
des Rückenschildchens, auch der Mandibein, hauptsächlich aber 
durch die Entfernung der mittlern Beine an ihrer Einsenkung. 
Am 30. Oct. las Geh. Medicinalrath Kunth Bemerkungen über 
die Blattstellung der Dikotyledonen. Die Stellung der Blätter 
stimmt mit der der Knospen überein, welche aus den Achseln 
jener hervorgehen. Die Stelle, wo zur Entstehung der Knospe 
ein Theil des Markes sich durch den Holzkörper bis nach der 
Oberfläche des Stempels drängt, wird durch die Art der An
ordnung und Vereinigung der Holzbündel bedingt, wovon zu
gleich die Form des Markes abhängt.

Verhandlungen der Akademie der Wissenschaf
ten in Paris. Am 2. Oct. v. J. Liouville über die Thei- 
lung des Umkreises der Lemniscate, wenn der Divisor irgend 
eine reelle oder zusammengesetzte ganze Zahl ist. Payen über 
das wirkende Princip des Magensaftes. Person von der Ver
besserung, durch welche das Thermometer zu grösserer Ge
nauigkeit gebracht und zur Höhenmessung statt des Barometers 
anwendbar wird. Maissiat^uber die mnern Flüssigkeiten und 
elastischen Gewebe in den Thierkorpern. Gouleyet, anatomische, 
physiologische und zoologische Betrachtungen über die Mollusca 
pteropoda- PL Hollard, Untersuchungen über die Organisation 
der Velella. Lesauvage über die Membrana caduca. A. 
Sobrero über die durch Destillation des Guajac-Harzes gewon
nene Brenzguajacsäure. Parchappe über das Vorherrschen mo
ralischer Ursachen bei Geisteskrankheiten. Am 9. Oct. Cauchy 
über die geometrischen Factoriellen. Gaudichaud, Entgegnung
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gegen Mirbel’s Abhandlung über einige Monokotylen. Liouville [ Edwards unbeachtete cigenthümliche Bildung der Kiemen gefun- 
über ein Theorem von Abel, in dessen Abhandlung von einer den habe, welche den Aufenthalt dieser Thiere äusser dem
Klasse algebraischer Gleichungen. Biot, Bemerkungen über 
Bouchardat’s Untersuchung über Pflanzenalkalien. Alex. Moreau 
de Jonnes, Statistik der in England im J. 1842 begangenen 
Verbrechen. U. J. Leverrier über die Beobachtungen des Pla
neten Merkur, welche Ed. Biot aus 24 alten Geschichtwerken 
der Chinesen entnommen hat. Derselbe über zweckmässige 
Einrichtung der Ephemeriden der Planeten. E. Catalan über 
die abwickelbaren Flächen. Ch. Barreswil über die chemische 
Beschaffenheit der gallsauren und gerbsauren Eisensalze und 
die Farben mit Eisengrundlage. Margueritte über die chemi
sche Beschaffenheit des Wolframs. Aime Massot, Verzeichnung 
der Grenzen der Vegetation einiger Pflanzen an der nördlichen 
Höhe des Canigou. E. Soubeiran über die Gähnmg der ver
schiedenen Zuckerarten (in Bezug auf Mitscherlich’s und Biot’s 
Beobachtungen), und Biot’s Erklärung darüber. Aug. Pinaud 
über die Färbung des photographischen Papiers durch Elektri- 
cität. Millot, Untersuchungen über die Wirksamkeit des Ma
gensaftes zur Auflösung der Blasensteine. Sie ist die wirk
samste zur Auflösung der härtesten Steine. Fournet über die
Beschaffenheit der regenlosen Zonen und der Wüsten, 
neues Mittel zur Erzeugung des Salpeteräthers.

Numismatische Gesellschaft zu Berlin.

Pedroni,

Erste
Versammlung am 22. Dec. v. J., von 22 Mitgliedern gehalten. 
Geh. Reg.-R. Dr. Tölken eröffnete die Sitzung durch eine 
Rede, in welcher er den Zweck der Gesellschaft und die Wich
tigkeit des Studiums der Münzkunde auseinandersetzte. Dr. 
Kühne las einen Aufsatz über den jetzigen Zustand des münz- 
kundlichen Studiums. Geh. Reg.-R. Tölken zeigte das Modell 
eines Portraits des Königs von Preussen vom Miinzmedailleur 
Pfeuffer, zu den Medaillen für auswärtige Gelehrte und Künst
ler bestimmt. Geh. Registrator Vossberg sprach über die 
Wichtigkeit der mittelalterlichen Siegel für die Geschichte und 
legte mehre theils in Abbildungen theils in Originalen vor.

Gesellschaft naturforschender Freunde in Ber
lin. In der Sitzung am 19. Dec. v. J. sprach Dr. Troschel 
über die von dem Prof. Lepsius eingesandten Konchylien, welche 
auf der ersten ägyptischen Expedition nach dem weissen Nile 
1840 gefunden worden sind, und bezeichnete vier davon als 
neue Arten. Dr. Klotzsch theilte den Inhalt der botanischen 
Abhandlungen im neuesten Bande der Schriften der Linnean 
Society zu London mit und gab Bemerkungen dazu. Girard 
sprach über Gesteine, welche bei der ersten ägyptischen Expe
dition zu den Quellen des Bahr abiad 1840 gesammelt und 
von Lepsius eingesendet worden sind, namentlich die des Berges 
Defafaugh am rechten Ufer des weissen Nils unter 10° 40' 
nördl. Br. und 29° 30' östl. L., welcher sich als ein er
loschener Vulcan, den ersten im Central-Afrika nachgewiesenen, 
erwies — olivenreiches basaltisches Grundgestein, poröse La
ven und lockere Tuffe. Tschudi, der anwesende Reisende in 
Peru, zeigte die unter dem Namen Cuca bekannten Blätter 
des Erythroxylum Coca vor, welche von den Peruanern mit 
ungelöschtem Kalke gekaut werden, wobei der Saft verschluckt 
Wir / r mitj dass der aus Peru zurückgekehrte Rei-
seu e. urterfeid zwei lebende Exemplare der grossen ame- 
n anisc en andkrabbe Gecarcinus mitgebracht habe. Dazu 
bemerkte Geb. Med.-B. Muller, dass er bei der alsbaldigen 
Untersuchung emes gestorbenen Geeareinu, eine von Müne

Wasser bedingt. Diese Kiemen sind mit harten Fortsätzen 
zwischen den Blättern versehen, welche das Zusammenbacken
der Kiemenblättchen in der Luft hindern und deren Mangel 
allein den Fischen in der Luit tödtlich zU werden scheint. 
Leop. v. Buch sprach von den wesentlichen Verschiedenheiten 
zwischen dem armlosen Hemicosmites pyriformts von St,-Pe
tersburg und dem mit Armen versehenen Garyocrinites orna- 
tus Say von Lockport, New-York, welche beide de Verneuil 
für identisch erklärt hat. Prof. Ehrenberg legte einen inter
essanten Beitrag zur Kenntniss des unsichtbaren kleinen Le
bens in Massarien nach den Beobachtungen des Kreisphysicus 
Dr. Thienemann in Sensburg vor. Derselbe hatte 12o Poly
gastrica und 30 Rotatoria, zum Theil lebende, übersandt, wor
unter etwa 4 ganz unbekannte Formen waren. Derselbe theilte 
die Beobachtung mit, dass der scheinbar erdige Aluminit ganz 
und gar, wie schon Schreber wusste, aus kleinen Krystallen, 
aber in Form sechsseitiger Säulchen mit jeder»eits wohl ent
schieden dreiflächtiger Zuspitzung bestehe. Diese kleinen Kry
stalle sind in wellenförmig concentrischen Lagen geordnet, 
was bei Kalksintern und vielen dichten faserigen Metallen sehr 
gewöhnlich, bei erdigen Substanzen und vollkommen frei aus- 
o-ebildeten Krystallen ganz ungewöhnlich und sehr merkwür- 
di<r sei, indem in diesem Falle die ganzen und freien Kry- 
stallformen, als rohes Material, in eine andere, die krystalloi- 
dische Bildung gezogen und von ihr augenscheinlich zu be
stimmten Gruppirungen verwendet worden seien, falls nicht 
diese Krystallisationen ein secundärer Zustand wären, welcher 
einen primären unbekannten voraussetzen würde.

Literarische Nachrichten.
Vom Professor der griechischen Literatur Vibelilt in Chri- 

stiania ist eine akademische Schrift erschienen, deren Anzeige 
nachzuholen ist: De Sanchuniathone eiusque interprete Philone 
Byblio Commentatio. Scripsit F, L. Vibelilt, Graec. litt. 
Prof. (Christianiae, 1842. 4.) Der Verf. greift die mit vieler Ge
wandtheit untergeschobenen Fragmente des Sanchuniathon von 
einer Seite an, welche von den Gegnern nicht genug beachtet 
wurde. Er hat die Fragmente, welche von dem echten Werke 
noch vorhanden sind, zusammengestellt, um zu erweisen, das 
achte Buch habe nur von rel-igiösen und mythischen Gegen
ständen, nicht von Geschichte gehandelt,, überhaupt aber sei 
es nicht Übersetzung des phönicischen Werks, sondern freie 
Bearbeitung gewesen. Ein Fragment bei Eusebius, welches 
bisher dem0 Porphyrins zugeschrieben wurde, vindicirt der Verf. 
dem Philo für das erste Buch des Sanchuniathon’schen Werks, 

Wa"enfeld unbeachtet gelassen und mithin nicht eingewas
fügt hat.

In dem fünften Bande des zu Florenz erscheinenden Ar- 
chivio storico ist die Storia arcana von dem als Staatsmann und 
Gelehrten berühmten Marco Foscar ini gedruckt erschienen. Das 
Manuscript befindet sich in der Bibliothek des Arsenals zu 
Paris. T. G. Durante hat die Redaction dieser über die Er- 
ei"nisse zur Zeit Karl’s VI. neues Licht verbreitenden Ge
schichte geführt und aus den Archiven zu Wien Ergänzungen 
beigefügt.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzig«
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Dritter Jahrgang. M 34. 8. Februar 1844.

Statistik.
1^6 la puissance americainc. Origine, institutions, 

esprit politique, ressources militaires, agricoles, com- 
merciales et industrielles des Etats-Unis, par Guil
laume Teil Poussin. Deux Volumes. Paris, 
Coquebert. 1843. Gr. 8. 16 fr.

Die schnelle Entwickelung der Vereinigten Staaten, 
die, am letzten in die politische Welt eingetreten, in 
mancher Beziehung schon die meisten altern Reiche 
überflügelt haben, hat für uns etwas Wunderbares, ja 
— wie Gentz, der sich am wenigsten mit den Ideen, 
welche zu ihrer Blüthe beigetragen haben, vertraut 
machen konnte, gestand — etwas unheimlich Ergreifen
des. Denn hier handelt es sich um eine wirklich neue 
Welt, um eine Welt mit neuen Ideenkreisen, und wo 
sich ganz neue Verhältnisse gebildet haben. Schon 
bis jetzt haben die jungen Staaten, deren Existenz sich 
erst nach Jahrzehnten misst, wenigstens auf den Handel 
und den industriellen Verkehr der alten Welt bedeu
tend zurückgewirkt. Aber Europa wird den Einfluss 
jener Macht noch mehr empfinden, wenn einmal erst 
der meerbeherrschende Dreizack von den ehemaligen 
Colonien der Metropole aus der Hand gewunden sein 
wird. Es wird deshalb immer unerlässlicher, sich die 
Bedingungen zu vergegenwärtigen, unter denen die Ver
einigten Staaten sich gebildet haben, und die Verhält
nisse, sowie sie gegenwärtig liegen, näher ins Auge zu 
fassen. Nur so verliert sich das Grauen, welches die 
begeisterten Schilderungen eines freien Bürgers von 
Nordamerika dem einseitigen Lobredner der rein mon
archischen Verhältnisse, dessen Namen wir angeführt 
haben, einflössen konnten. Um die Verhältnisse der 
positivsten aller Welten zu verstehen, muss man auf 
ganz positivem Wege herantreten. Indessen ist es mit 
blossen Zahlen und statistischen Angaben nicht ge
than; sondern man muss sich vor Allem unserer her- 
gebrachten Ideen entschlagen. Nur wenn man dies 
vermag, kann man sich rühmen, die dortigen Zustände 
weil erSte^en 5 we^c^e von s0 ^e^en geschmäht sind, 

nur So Wenige sich in sie zu finden gewusst haben. ö °
Wie schief und verkehrt ist Amerika nicht ins- 

eson eie von den englischen Reisenden aufgefasst 
worden, (ie es nach ihren mitgebrachten Tory-Ideen 
zu messen ^ewo nt waren. Am günstigsten sind noch 

ie Darstellungen, welche von französischen Reisen

den herrühren. Offenbar hat dies seinen Grund darin, 
dass Frankreich, wo trotz den monarchischen Institu
tionen doch die ganze Atmosphäre von demokratischen 
Ideen geschwängert ist, mit den amerikanischen Repu
bliken in einem nähern Grade von Wahlverwandtschaft 
steht, als die übrigen europäischen Monarchien. Zum 
Theil mag freilich diese Vorliebe auch daher rühren, 
dass gewisse historische Erinnerungen beide Länder 
verknüpfen. Von Franzosen ist nämlich zuerst die 
wirkliche Colonisirung Nordamerikas ausgegangen und 
Frankreich war es, das den Colonien , als diese den 
schweren Druck des Mutterlandes abzuschütteln ent
schlossen waren, grossmüthigen Beistand leistete. Wenn 
auch in jüngster Zeit die französischen Journale nicht 
wenig darüber aufgebracht waren, dass die Vereinigten 
Staaten für diese Dienste ein kurzes Gedächtniss und 
bei den neuen Tarifbestimmungen — hier kennt Amerika 
weder Freund noch Feind — Frankreich gar wenig be
günstigt hätten, so fahren die französischen Publicisten 
doch nach wie vor fort, immer noch mit einei' gewis
sen Zärtlichkeit nach den Freistaaten jenseit des Oceans 
zu blicken. Zwar hat vor kurzem Ch. Farcy die Vor
urtheile zu Gunsten Amerikas in einer vergleichenden 
Darstellung der amerikanischen, englischen und franzö
sischen Institutionen zu zerstreuen und die Wage zum 
Vortheil Frankreichs neigen zu machen versucht; aber 
noch immer greift man, wenn man sich über die dorti
gen Verhältnisse belehren will, zu der enthusiastischen 
Schrift Tocqueville’s. Wenn wir an diesem vielbelob- 
ten Werke, das seinem Verfasser eine Stelle in der 
Academie frangais verschafft hat, etwas aussetzen 
wollten, so würde es Das sein, dass Tocqueville sich 
gar zu sehr in allgemeinen Ideen umhertreibt und den 
Boden der Wirklichkeit jeden Augenblick unter den 
Füssen verliert. Mit abstracten Begriffen ein Land zu 
schildern, ist aber ein mislich Ding. Freilich wollte 
der Verf. auch nur den Geist der dortigen Institutionen 
bezeichnen, und es war wol nicht seine Aufgabe, sich 
in alle einzelnen Bestimmungen einzulassen.

Wir erhalten jetzt nun ein Werk, welches uns ein 
vollständiges Bild der amerikanischen Macht zu geben 
verspricht, und für das der Name des Verfassers ein 
günstiges Vorurtheil einzuflössen im Stande ist. Hr. P. 
hat nämlich mehre Jahre lang und zwar unter den 
günstigsten Verhältnissen das Land , dessen Verhält
nisse er schildert, zu beobachten Gelegenheit gehabt; 
seine Kenntnisse in Allem, was sich auf Mechanik, Jn- 
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dustrie und Handel bezieht, scheinen gross zu sein und 
auf allen Seiten seines Werkes spricht sich ein ruhi
ger unparteiischer Sinn aus. Trotzdem werden wir es 
an einzelnen Ausstellungen nicht fehlen lassen und na
mentlich müssen wir gleich einen Einwurf gegen die 
Anordnung seines Werkes machen, deren Mängel, wie 
man später sehen wird, auf den Gehalt des Buches 
selber nicht unwesentlich eingewirkt haben.

Der Verf. theilt seine Arbeit in zwei Abtheilungen, 
von denen die erstere eine Geschichte der Entstehung 
und Entwickelung der nordamerikanischen Staaten und 
einen Begriff von den Institutionen und dem politischen 
Geiste der Amerikaner geben soll, während wir in der 
zweiten Abtheilung ein Bild von den militärischen 
Hülfsquellen und vom Zustande der Agricultur, des 
Handels und der Industrie im entern Sinne erhalten. 
Die erste Abtheilung ist offenbar am ungenügendsten 
ausgefallen, obgleich ihr im Verhältniss der grösste 
Umfang eingeräumt ist. So haben wir namentlich den 
Abschnitt ganz und gar vermisst, in welchem, der Ein
leitung zufolge, der politische Geist der Nordamerika
ner abgehandelt werden sollte, und was die Übersicht 
über die politischen Institutionen der Vereinigten Staa
ten betrifft, die uns gleichfalls in Aussicht gestellt 
ward, so beschränkt sich dies auf die einfache Mit- 
theilung der Unabhängigkeitserklärung und der Con
stitutionsacte. Dafür ergeht sich der Verf. in einer 
ausführlichen Geschichte der einzelnen Colonisations
versuche, die von Seiten französischer und englischer 
Einwanderer vorgenommen sind. Dieser historische 
Theil füllt fast den ganzen ersten Band. Die grosse 
Ausführlichkeit desselben würde zu entschuldigen ge
wesen sein, wenn man aus dieser Geschichte die jetzi
gen Verhältnisse und Zustände sich allmälig gestalten 
sähe oder wenn z. B. nachgewiesen wäre, welchen 
Antheil die einzelnen Nationen an der gesammten Colo
nisation genommen und wie die verschiedenartigen 
Elemente sich allmälig verschmolzen haben. In diesem 
Falle aber hätte sich der Verf. nicht begnügen sollen, 
die einzelnen Thatsachen der Reihe nach aufzuzählen, 
statt sie übersichtlich zu gruppiren.

Überhaupt konnte es in der Aufgabe, die er sich 
stellte, nur liegen, die Hauptpunkte hervorzuheben. So 
brauchte über die Entdeckungsreisen skandinavischer 
Seefahrer, die vor Columbus stattgefunden haben mö- 
gen, sowie über die angeblichen Colonien, die von 
einem Fürsten von Wales, Namens Madoc, 1171 auf 
der Küste von Florida gegründet sein sollen, kein Wort 
verloren zu werden. Auch die Fahrten des venetianischen 
Abenteurers Jean Cabot, der, nachdem Columbus ver
geblich seine Dienste bei Heinrich VII. von England 
angeboten hatte, 1495 von diesem Könige zur Auf
suchung einer nördlichen Strasse nach Indien ausge
sendet ward, haben für eine Geschichte der nordameri
kanischen Macht eine zu geringe Bedeutung, als dass 

sie, sowie die übrigen Entdeckungsversuche, welche in 
gleicher Absicht unternommen wurden, hier angeführt 
zu werden verdienten. Noch dazu sind die Angaben 
über diese Reisen eben so unvollständig und lückenhaft, 
als der Bericht Escarbot’s, dem zufolge Normannen und 
Basken zuerst die Küsten von Nordamerika besucht 
haben sollen.

Frankreich kann die Priorität bei der Colonisation 
dieser Gegenden für sich in Anspruch nehmen, obgleich 
der Erste, der seine Zeitgenossen durch eine sorgfäl
tige Beschreibung einzelner Partien Nordamerikas auf
klärte , ein Portugiese Namens Gaspar Cortereal ist. 
Die erste eigentliche Niederlassung, von der wir lesen, 
ging nämlich von französischen Seefahrern aus, die 
während der Regierung Ludwig’s XII. einen Durchgang 
nach Indien suchten und im J. 1506 in Cadie oder 
Acadie, dem später der Name Neu-Schottland beigelegt 
wurde, anlandeten. Im nämlichen Jahre erschien auch 
eine detaillirte Karte von der neufundländischen Küste, 
die von Davis v. Harfleur gezeichnet war. Auf der
selben ist der ganze Länderstrich südwärts vom Lorenz
strome mit dem Namen „Neufrankreich“ bezeichnet; 
auch tragen die angeführten Ortschaften und Vorgebirge 
fast alle französische Benennungen. Wir führen diese 
Einzelheiten hier an, weil späterhin die Engländer be
hauptet haben, diese Gegenden hätten bereits der eng
lischen Krone gehört, bevor noch die Franzosen da
selbst festen Fuss gefasst hätten. Wenn sie sich da
bei auf die Entdeckungsreisen Cabot’s berufen, so 
stehen ihre Ansprüche auf schwachem Grunde; denn 
dieser Seefahrer legte gar nicht an , sondern musste 
sich wieder entfernen, nachdem er das feste Land vom 
Schiffe aus entdeckt hatte. Was aber die Entdeckungs
reisen der Spanier betrifft, die von dem glänzenden 
Erfolge des Columbus angeregt waren, so erstreckten 
sich dieselben in Nordamerika nur auf Florida und sie 
erlangen selbst hier nie die Macht und den Einfluss, 
den sie in Süd- und Mittelamerika ausübten. Trotz 
der bedeutenden Expedition eines frühem Begleiters 
von Pizarro, Namens Hermano de Soto (1539) und des 
kecken Streifzuges von Pedro Manendez (1565), auf 
dem die schwachen Niederlassungen der Franzosen 
fast gänzlich vernichtet und Philipp II. zum Herrn von 
ganz Nordamerika ausgerufen ward, spielte Spanien in 
diesen Gegenden stets nur eine sehr untergeordnete 
Rolle.

Unter Franz I. wird die Colonisation mit beson- 
derm Schwünge betrieben. Zwar gibt der Baron Lery 
de Saint-Just (1518) die von ihm gegründete Nieder
lassung wieder auf; aber desto erfolgreicher sind die 
drei Entdeckungsreisen des Florentiners Jean Verrazoni, 
der in französischen Diensten stand. Dieselben er
strecken sich namentlich auf die nördlich von Florida 
gelegenen Küstenländer. Wir müssen von den ältern 
französischen Reisenden noch Jacques Cartier von 
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Saint-Malo mit Namen anführen (1525 — 34), der 
Lorenzstrom zum ersten Male beschilfte und von

den 
dem

u. a. der erste Grund von Montreal gelegt ward.
Aber alle diese vereinzelten Niederlassungen, 

welche fast ohne Ausnahme von Franzosen ausgingen, 
bekamen erst eine wirkliche Bedeutung, als die Hugo- 
notten, welche in Frankreich immer mehr zu leiden 
hatten, auf den Gedanken kamen, sich in den unermess
lichen Strecken von Nordamerika ein Asyl vor ihren 
Verfolgern zu suchen. Diese Idee ging zunächst vom 
Admiral von Coligny aus, der eine förmliche Expedi
tion unter Leitung Jean Ribaut’s von Dieppe und Rene 
de Landonniere’s organisirte. Diese Expedition langte 
1562 auf der Küste von Florida nördlich von den spa
nischen Besitzungen an. Diese protestantischen Aus
wanderer, welche sich in den neuen Colonien nieder
liessen, waren zum grössten Theil gebildete, fleissige 
und geschickte Leute, welche nicht wenig zur Aus
breitung der Civilisation in Amerika beigetragen haben 
würden, wenn sie nicht von den Einfällen der spani
schen Nachbarn und der Rivalität der Engländer zu 
leiden gehabt hätten. In England war man nämlich 
doch allmälig auf Nordamerika aufmerksam geworden, 
das man, wie Smith erzählt, bis dahin für zu kalt ge
halten hatte. Indessen wurden die Expeditionen in 
jene Gegenden erst während der glorreichen Regierung 
Elisabeth’s mit Energie betrieben. Wir können der 
Reisen der beiden Gilbei'ts j J. Dcivis u. A. nur un 
Vorbeigehen erwähnen. Der unternehmende Walter 
Raleigh ist nicht, wie man gewöhnlich annimmt, selber 
der eigentliche Entdecker des Landstrichs, dem man 
aus Schmeichelei für die Königin von England dem 
Namen „Virginien“ beilegte. Diese Entdeckung ging viel
mehr von Philipp Amades und Arthur Barlow aus, die von 
ihm ausgerüstet waren; ja als Raleigh einige Zeit nach 
ihrer Gründung die neue Colonie besuchen wollte, war 
fast jede Spur davon verschwunden, sodass er das 
kaum begonnene Werk wieder von neuem anzufangen 
hatte. Wir haben zwei ältere Schriften über diese 
Colonie, welche beide von hohem Interesse sind. Die 
eine rührt von einem gewissen Hariot her, der mit den 
ersten Abenteurern in diese Gegend gekommen war, 
die andere hat den berühmten Capitän John Smith, ei
nen der interessantesten Männer seiner Zeit, den Hr. P. 
nicht so kurz hätte abfertigen sollen, zum Verfasser, 
^liebel Chevalier hat in seinen trefflichen Lettres sur 
1 ^meriqiie du Nord dem vielbewegten Leben und der 
nnei messlichen Thätigkeit dieses ausserordentlichen 
SmitheU1CrS e*n se^r anzieliendes Capitel gewidmet.

W n .es’ der die wichtige Colonie, nachdem sie • Ralei»h t .... * , , .. uen die europäischen Angelegenheitenganz m An8prBch veJnaclllässigt'’war, zuerst 
auf "" ™ wieder gründete (1608).
r a !es.er Zeit ward auch in Frankreich
die Aufmerksamkeit wieder auf die überseeischen Be

Sitzungen gelenkt. Heinrich IV. setzte einen Marquis 
von Laroche zu seinem Generalstatthalter in Canada, 
Neufundland, Labrador u. s. w. ein; aber die Expedition 
desselben war eben so fruchtlos als einige folgende. 
Viel wichtiger waren die Unternehmungen des Comman- 
danten de la Charte, der im Auftrage desselben Kö
nigs Canada durchforschte und dabei namentlich von 
Champelain trefflich unterstützt wurde. Von diesem 
ausgezeichneten Gelehrten, der Amerika schon zu ver
schiedenen Malen besucht hatte, datiren die eigent
lichen wissenschaftlichen Reisen in Amerika. Sechs
undzwanzig Jahre hindurch (1603—29) durchstreifte er 
das Land vom Lorenzo-Golf bis nach New-York, auf 
dessen Lage er zuerst aufmerksam machte. Die Co
lonie, welche er auf der Küste von „Acadien“, worun
ter man den Landstrich vom 40. bis 43. Grad nördlicher 
Breite begriff, gründete, erfreute sich des besten Ge
deihens. Auf einer seiner Reisen begleitete ihn Escar- 
bot, der Verfasser einer interessanten Denkschrift über 
die Entdeckungen der Franzosen in Amerika.

Während so die Franzosen sich von den Englän
dern an Thätigkeit keineswegs hatten überflügeln las
sen, verfügte Jakob I. von England aus über Nord
amerika, als wenn das ganze Land anerkanntermassen 
sein Eigenthum wäre. Er theilte das Gebiet zwischen 
dem 34. bis 45. Grade in zwei fast gleiche Theile und legte 
dem einen den Namen der nördlichen, der andern den 
der südlichen virginischen Colonie bei. Späterhin 
wurde ersterer die Colonie Plymouth geheissen, sodass 
nur dem südlichen Theile der Name Virginien verblieb. 
Indess die Franzosen sich in diesen fruchtbaren Gegen
den unbekümmert ausbreiteten und vorzugsweise dahin 
strebten , mit den eingeborenen Indianern auf einem 
guten Fusse zu bleiben, sahen die englischen Colonisten 
das Treiben ihrer Nachbarn mit scheelem Auge und 
suchten durch mehre blutige Einfälle in ihr Gebiet, die 
von einem gewissen Capitän Argali angestiftet und ge
leitet wurden, die Besitzungen derselben zu zerstören. 
Die Holländer, denen eine der bedeutendsten Seemächte 
zu Gebote stand, wollten hinter den Franzosen und 
Engländern, ihren Rivalen auf dem Meere, nicht Zurück
bleiben. Sie sendeten deshalb eine bedeutende Ex
pedition unter Leitung eines namhaften englischen Ca- 
pitäns Henri Hudson 1608 nach Nordamerika aus. 
Der Colonie, welche von ihr gegründet ward, gab man 
den Namen „Neuholland“. Die Colonisation wurde 
von den Holländern mit solchem Eifer betrieben, dass 
sich ihre Besitzungen wenige Jahre nachdem die ersten 
holländischen Schiffe an der Küste gelandet v aren, 
von dem Cap Cod bis zum Delaware und bis zur 
Grenze der französischen Colonie in Canada erstreckte.

Für die Geschichte der Demokratie in Amerika 
ist der Umstand von grosser Wichtigkeit, dass der 
Statthalter Yeardley, welcher in der Verwaltung Vir
giniens auf den wüthenden Argali gefolgt war, sich im
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J. 1619 von den Colonisten gezwungen sah, seiner 
Colonie eine Art von Repräsentatifverfassung zu geben. 
Elf Gemeinden sendeten ihre Vertreter zu einer allge
meinen Versammlung, der ersten, von der in der Ge
schichte Amerikas die Rede ist. Dieser Geist der Frei
heit fand bald neue Nahrung. Wir haben schon ge
sehen, wie die Religionsverfolgungen in Frankreich eine 
beträchtliche Anzahl arbeitsamer, redlicher und ge
schickter Auswanderer veranlasst hatte, ihr Heil in 
Amerika zu suchen. Auf die nämliche Art wurde auch 
die Colonie Plymouth, deren wir schon oben gedacht 
haben, vorzugsweise von den Opfern der religiösßn 
Wirren in England bevölkert. Die Herzen dieser neuen 
Einwanderer waren vom Strahle der Freiheit und Un
abhängigkeit mächtig durchglüht, und gleich ihren süd
lichen Nachbarn nannten sie sich, ohne sich weiter an 
die königlichen Patente zu kehren, eine freie politische 
Corporation. Sie wählten sich einen Statthalter, dem 
ein jedes Jahr neu zu erwählender Oberrath beigegeben 
ward. Diese Verfassung bestand bis zum Jahre 1634, 
wo die ganze Colonie mit der von Massachusetts zu 
einem Ganzen verschmolzen wurde.

Von jetzt an vermehren sich nun insbesondere die 
englischen und französischen Colonien in dem Maase, 
dass wir ihre Entwickelung und Ausbreitung nur mit 
allgemeinen Strichen verfolgen können. Wir sehen 
also zunächst, wie die Engländer immer unverhohlener 
mit dem Plane hervortreten, die Franzosen von ihren 
Besitzungen zu verdrängen. Sie lassen es bei wirk
lichen Einfällen mit bewaffneter Hand nicht bewenden, 
sondern suchen besonders dem moralischen Über
gewichte der Franzosen entgegenzuwirken. Anglicani- 
sche Missionäre durchziehen das französische Gebiet 
in allen Richtungen und bald wagt man es sogar, die 
Patentbriefe des Königs Jakob hervorzuziehen, denen 
zufolge alle unbesetzten Ländereien untl solche, die 
von Andersgläubigen besetzt seien, als den Engländern 
zugehörig betrachtet werden sollten. Zwar fühlten sich 
die Franzosen in diesen Gegenden noch stark genug, 
die ungebührlichen Anmassungen ihrer Nachbarn zu
rückzuweisen ; indessen waren diese ewigen Störungen 
doch immerhin für die Ausbreitung und das Gedeihen 
ihrer Besitzungen von wesentlichem Nachtheil. Nur im 
eigentlichen Canada blieben sie in ungestörtem Besitze 
des Landes. Die neuen religiösen Verfolgungen wäh
rend der Regierung Ludwig’s XIII. trugen nicht wenig 
dazu bei, die Anzahl der Colonisten in diesen Gegen
den bedeutend zu vermehren. Unglücklicherweise ent
spann sich aber eine gewisse Eifersucht zwischen den 
Neuankömmlingen? an deren Spitze de la Tour stand, 
und den ältern Bewohnern Canadas. Diese Uneinig
keiten arten bald in blutige Händel aus, welche mit 
dem Siege de la Tour’s und seiner Partei enden.

Während so das Gedeihen der französischen Be
sitzungen, von denen drei, nämlich: Port-Royal, Ta- 
doussac und Quebec besonders hervorzuheben sind, 
von Übeln verschiedener Art untergraben ward, wuss
ten die betriebsamen Holländer ihrer Colonie einen 
ganz andern Schwung zu geben. Namentlich ward der 
Posten Oranien bald zum Mittelpunkte des ganzen ge
winnreichen Pelzhandels, welcher die europäischen 
Kaufleute mit den Indianern in Berührung brachte. 
Um diese Zeit ward auch Neuamsterdam etwa an der 
Stelle gegründet, wo jetzt New-York steht.

Die Engländer blieben hinter den Holländern an 
Thätigkeit nicht eben zurück; nur der südliche Theil 
von Virginien hatte sich, trotzdem sich der einfluss
reiche Buckingham speciell für die Colonisten, welche 
sich in dieser Gegend niederliessen, interessirte, keine 
rechte Bedeutung gewonnen. Der Grund hiervon ist 
offenbar zunächst in dem Umstande zu suchen, dass 
der Anbau in dieser Provinz durch alte Privilegien und 
Patentbriefe sehr beschränkt war; denn kaum hatten 
die Puritaner (1627) den Widerruf dieser Privilegien 
durchgesetzt, so fing auch diese gesegnete Colonie an, 
sich schnell zn entfalten. Die Charte, welche Karl L 
ihnen im nächsten Jahre ausstellte, war in einem sehr 
liberalen Geiste abgefasst und trug wesentlich zum 
Gedeihen der englischen Besitzungen bei. Den einzio-en 
Gewinn, den sich die Krone vorbehielt, war der fünfte 
Theil von allem Gold und Silber, was von einer Privat
person aufgefunden werden könnte. Man sieht aus 
dieser Bestimmung, dass man sich immer noch nicht 
der Idee entschlagen konnte, man müsse über kurz 
oder lang weitverzweigte Arme von jenen reichen Mi
nen entdecken , die in Südamerika den Spaniern ihre 
unermesslichen Schätze erschlossen hatten. Es jst 
dies die Fabel vom sterbenden Bauer, der seinen Kin
dern sagt, in seinem Weinberge sei ein Schatz ver
graben ; 'denn auch hier war aus der Bearbeitung des 
Grand und Bodens unberechenbarer Gewinn zu ziehen.

Bisher haben wir gesehen, wie es, wenn wir von 
den um ihrer Religion willen Verfolgten absehen, die 
auch nicht immer mit vielen weltlichen Gütern geseg
net waren, meistens Abenteurer sein mochten, die ihr 
Glück in der neuen Welt suchten. Allmälig nehmen 
indessen auch begüterte und einflussreiche Personen, 
namentlich Engländer, an der Colonisirung thätigen 
Antheil. Dadurch ward der Geist der Unabhängigkeit 
so sehr genährt, dass man es schon im J. 1630 der 
ausdrücklichen Bestimmung Karl’s I. zuwider wagen 
konnte, den Sitz des Verwaltungsrathes der Colonie 
Plymouth von London nach Amerika zu verlegen. Um 
die gleiche Zeit wurden auch zwei neue wichtige Nie
derlassungen , die eine zu Dorchester, die andere zu 
Charlestown gegründet. Die Erbauer des letztem Or
tes glaubten einen Misgriff gethan zu haben und ent
warfen deshalb den Plan zu einer andern Stadt, wel
cher sie den Namen Boston beilegten.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Während sich also die Engländer, und zwar zum 
Theil auf Kosten ihrer Nachbarn, immer mehr verbrei
teten, kamen auch die Holländer mit den Franzosen in 
Collision. Indessen wurden die Feindseligkeiten, welche 
sich daraus entspannen, vor der Hand noch beschwich
tigt. Dagegen sah man nur mit desto grösserer Un
ruhe die Gründung einer schwedischen Colonie (1626 
oder 28), deren Idee von Gustav Adolf ausgegangen 
war und die, da sie sich auf sehr ausgedehnte Privile
gien stützte, eine schnelle Entwickelung versprach. 
Trotzdem die Franzosen nun ihrerseit keineswegs die 
Hände in den Schoos legten, kamen ihre herrlichen 
Besitzungen in Canada nicht zu dem gewünschten Ge
deihen. Man begnügte sich mit Missionszügen statt die 
Colonisation von der praktischen Seite anzufassen. 
Richelieu rief deshalb eine Gesellschaft ins Leben, 
welche neue Colonien anlegen sollte; dieselbe ward in
dessen schon im J. 1628, weil sie ihren Verpflichtun
gen nicht nachkam, von einer „Compagnie de la Nou- 
velle-France“ verdrängt, für die sich Champlain, Ros- 
silly und andere angesehene Leute lebhaft interessir- 
ten. Diese Gesellschaft hatte so ausgedehnte Rechte, 
wie noch nie eine andere zuvor; aber trotzdem schei
terte dieser neue Versuch, die französischen Besitzun
gen zu heben. Dieselben schritten vielmehr unaufhalt
sam ihrem Verfalle zu, der durch die gewaltsamen 
Angriffe der Engländer, denen mit ihrem Erfolge auch 
der Muth wuchs, noch beschleunigt wurde. Schon hat
ten die Engländer sich der ganzen französischen Colo
nie bemächtigt, und schon glaubten sie der Macht der 
Franzosen in Amerika ein sicheres Ende gemacht zu 
haben, als die Nachricht anlangte, der König von 
Frankreich habe, noch bevor die Kunde vom Siege der 
Engländer in Amerika nach Europa gedrungen war, 
«ut Englant] einen Vertrag geschlossen, in Folge des
sen den Feindseligkeiten beider Nationen ein Ziel ge
setzt werden sollte. Man sah sich deshalb genöthigt, 
den Franzosen Quebec und die übrigen Posten, deren 
man sich schon bemächtigt hatte, wieder einzuräumen.

Das System der Colonisation, welches die Fran
zosen namentlich während der Administration Riche- 
ieus befolgten, hatte einen Grundfehler, der sich wie 

eine Erbkrankheit von Generation zu Generation fort
schleppte. Dieser Fehler lag darin, dass man bei der 
Besetzung des Landes nichts als den einträglichen Pelz
handel im Auge hatte, auf dessen Kosten alle übrige» 
Zweige des Handels und der Industrie gänzlich ver
nachlässigt wurden. Statt nämlich das Land urbar zu 
machen und zu bebauen und dadurch den Colonisten 
gewissermassen an Grund und Boden zu fesseln, be
gnügte man sich damit, an solchen Orten, welche für 
die Handelsverbindungen mit den Eingeborenen beson
ders günstig waren, militärische Posten anzulegen oder 
die Priester des Evangeliums in alle vier Himmels
gegenden auszusenden. Dazu kam, dass die einzelnen 
Punkte des militärischen Netzes, welches man über 
das ganze Land verbreiten wollte, nicht einmal unter 
einander im gehörigen Zusammenhänge standen, sodass 
sie abgeschnitten, umgangen und aufgehoben werden 
konnten. Wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, 
hätte ein Mann wie Champlain allein, dessen Name 
schon mehre Male in unsere Feder gekommen ist, die 
Ausbreitung der französischen Macht in Amerika mit 
Erfolg leiten können. Der verrätherische Anfall, den 
die französischen Besitzungen von den Einwohnern 
Bostons zu erdulden hatten, wurde zwar von der eng
lischen Regierung gemisbilligt und desavouirt, hatte 
aber nichtsdestoweniger den Franzosen einen em
pfindlichen Schaden beigebracht. Das einzige Gute, 
was sich damit verknüpfte, war, dass man sich jetzt 
veranlasst fühlte, die Grenzlinie zwischen den franzö
sischen und englischen Besitzungen näher zu be
stimmen. ,

Obgleich die Gründung der wichtigen Colonie Vir
ginien der Zeit nach weit höher hinaufsteigt, so kann 
man doch behaupten, dass erst mit den Niederlassungen 
in der Bucht von Massachusetts die eigentliche Supre
matie der Engländer in Nordamerika anhebt. Schon wäh
rend der Regierung Karl s I. entfaltete sich dieselbe trotz 
dem unerträglichen religiösen Despotismus, der hier zu 
herrschen anfing? itu giossaitigen Massstäbe. Dazu kam, 
dass sich die Bewohner dieser Colonie bald ihrer Macht 
bewusst wurden und bei den Maasregeln, die sie er
griffen , eine Energie an den Tag legten, welche die 
Leiter der Staatsgeschäfte im Mutterlande nicht wenig 
befremden musste. Karl II. sah sich dadurch genöthigt, 
1684 die Charte der Colonie zu verändern; aber das 
Übel ward dadurch nur verschlimmert, denn von nun 
an trat die Colonie mit der Metropole in eine form
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liehe Opposition, der erst die neue freisinnige Organi
sation, welche von Wilhelm und Marie ausging, ein 
Ende machte. Auch in der Colonie Connecticut stiess 
man auf bedeutende Schwierigkeiten, als es der eng
lischen Regierung 1685 in den Sinn kam, die Charte 
von 1662, in der Karl II. den dortigen Colonisten grosse 
Vorrechte eingeräumt hatte, aufzuheben. Vergeblich 
suchte England diesen Trotz zu brechen. Die Colo
nien , die ihre Sache durchsetzten, gingen nur noch 
Übermüthiger aus diesen Anfechtungen hervor. Ob
gleich wir unmöglich alle diese einzelnen Streitigkeiten 
der Reihe nach aufzählen können, so sehen wir uns 
doch gedrungen, das Factum selbst besonders hervor
zuheben. Wir sehen in diesem mächtigen Unabhängig
keitsgefühl , das sich mit Zunahme des materiellen 
Wohlstandes in Amerika immer mehr Luft macht, die 
ersten Regungen der Demokratie, die in den Unabhängig
keitskriegen endlich ganz das Joch Englands abschüttelte.

Die Auswanderungen nach Amerika nahmen um 
diese Zeit so ausserordentlich zu, dass sich die eng
lische Regierung endlich 1640 genöthigt sah, durch ein 
förmliches Decret zu bestimmen , dass nur Denen die 
Ansiedlung in Amerika gestattet werden könnte, die 
mit einer speciellen Erlaubniss ihrer Behörden versehen 
wären. Demungeachtet sehen wir, wie eine Colonie 
nach der andern emporblüht. Nur die holländischen 
Besitzungen konnten die gefährliche Concurrenz mit 
England noch aushalten. Cromwell, der, ehe er sich 
noch des Staatsruders bemächtigt hatte, Willens gewe
sen war, nach Amerika auszuwandern, konnte dies un
möglich mit kaltem Auge ansehen. Er beschloss daher, 
sich dieser fremden Colonien mit einem kühnen Schlage 
zu bemächtigen. Indessen scheiterten seine Bemühun
gen für dieses Mal noch, und erst der Friede von 
Breda sichert den Engländern den Besitz dieses Gebie
tes. Zwar gelingt es der holländischen Republik im 
J. 1673 noch einmal, ihr ehemaliges Eigenthum wieder 
an sich zu reissen, aber in einem neuen Vertrage fällt 
das amerikanische „Neuholland" aufs neue der eng
lischen Krone zu. Mit den holländischen Besitzungen 
zugleich kam auch die schwedische Colonie, die nach 
einem Plane Gustav Adolf’s von Oxenstierna gegrün
det war, an England, indem dieselbe schon im J. 1655 
von den Holländern ihrem Gebiete einverleibt war.

Die wichtigste aller Colonien, welche wir jetzt 
auf dem fruchtbaren Boden Amerikas hervorwuchern 
sehen, war ohne Zweifel Pensylvanien, dessen Ge
schichte wir als bekannt voraussetzen. Dafür wollen 
wir aber auf einen Punkt aufmerksam machen, der 
bisher nur wenig berücksichtigt ist. Während wir 
nämlich in allen neubegründeten Colonien von vorn 
herein das demokratische Element vorherrschen sehen, 
bietet uns die politische Organitation, wie sie von 
W. Penn entworfen war, ein sonderbares Gemisch rein 
demokratischer Grundsätze mit offenbaren Spuren der

Feudalität. So wird den ersten Gründern und ihren 
Erben eine Art von Lehnsherrschaft zuerkannt, wäh
rend auf der andern Seite kein Gesetz gemacht wer
den kann, ohne dass das souveräne Volk dabei be
fragt worden wäre.

Die Colonie Maryland, welche bis 1632 einen Theil 
von Virginien ausmachte, kam in einen sehr blühenden 
Zustand, als eine ansehnliche Zahl reicher Irländer, 
an deren Spitze Cäcilias Calvert stand und die meistens 
religiöser Bedrängungen wegen auswanderten , sich hier 
niederliessen. Indessen strömten auch viele Protestan
ten in die Gegend herbei, und es dauerte nicht lange, 
so zeigte sich hier zum ersten Male das betrübende 
Schauspiel religiöser Händel. Der Angriff ging von 
den Protestanten aus, und wahrscheinlich hatte die 
englische Regierung die Hand dabei im Spiele; wenig
stens gelang es derselben schon im J. 1692, sich in 
vollständigen Besitz dieser Colonie, die bis dahin fast 
ganz unabhängig dagestanden hatte, zu setzen.

Vergebens versuchte Locke, der von dem Grafen 
Shaftesbury den Auftrag erhalten hatte, eine Constitu
tion für Nordcarolina zu entwerfen, dieser Colonie 
eine aristokratische Verfassung anzupassen. Der de
mokratische Geist war bereits so gekräftigt, dass, trotz
dem acht Eigenthümer den Entwurf angenommen hat
ten, doch nicht einmal ein Versuch gemacht werden 
konnte, ihn ins Leben treten zu lassen. Statt dessen 
schufen sich diese Colonisten eine Constitution, welche 
mit ihren Verhältnissen und ihren Bedürfnissen besser 
im Einklänge stand. Bemerkenswerth ist noch, dass 
gerade Carolina lange Zeit hindurch der Vereinigungs
punkt solcher Leute wrar, die von den Umständen ge
nöthigt waren ihr Vaterland zu fliehen. Man sah des
halb hier ein Gemisch von Engländern, Schotten, Irlän
dern, Schweizern und Deutschen wie in keinem andern 
Theile Nordamerikas.

Wenn wir nun, bevor wir den französischen Be
sitzungen einige Aufmerksamkeit schenken, noch mit 
einem Blicke die ausserordentlichen Fortschritte der 
Engländer in Amerika während des 17. Jahrh. zusam
menfassen , so sehen wir, wie sich im Verlauf von 
kaum einem Jahrhundert ihre Macht über mehr als 
12 Breitengrade von Maine bis Florida erstreckt und 
12 blühende Colonien umfasst. Dieselben sind Ports
mouth , New-Hampshire, Massachusetts , Connecticut, 
Rhod-Island, New-York, New-Jersey, Pensylvanien, 
Delaware, Maryland, Virginien, Nord- und Südcarolina. 
Endlich bietet sich uns also das Schauspiel dar, wie Eng
land Holland und Schweden ganz beseitigt hat und sich 
nun stark genug fühlt, auch dem französischen Ein
flüsse in Amerika ein Ziel zu setzen. Dass dies in
dessen nicht so schnell ging, wje man nach dem 
schwachen Umfange . der französischen Colonie ver- 
muthen sollte, beweist, dass man von französischer 
Seite nicht müssig gewesen war.
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Rivalen vorzüglich dadurch zu brechen, dass sie die 
befreundeten Indianer gegen die Franzosen aufwiegel
ten. Indessen sahen sie sich selbst bald von den ent
fesselten Schwärmen, die sie selber aufgestört hatten, 
in ihren eigenen Besitzungen bedroht. Es ward des
halb eine allgemeine Versammlung ausgeschrieben, die 
in New-York stattfand. Die englischen Colonisten woll
ten sich auf diesem Congress berathen, welche Maas
regeln zu ergreifen seien, um die unruhigen Indianer- 
Stämme unschädlich zu machen und in ihre Urwälder 
zurückzudrängen. Vielleicht war dies nur eine Spiegel
fechterei und der eigentliche Zweck dieser Zusammen
kunft die Entwerfung eines Planes zu einem allgemei
nen Angriffe gegen die Franzosen in Canada. In der 
That wagte man 1696 einen allgemeinen Sturm, nahm 
Chabourton (jetzt Halifax), Port-Royal u s. w., musste 
aber von Montreal und Quebec, den beiden wichtigsten 
Punkten unverrichteter Sache wieder abziehen Diese 
Feindseligkeiten hörten erst mit dem ryswicker Frieden 
(1697) auf kurze Zeit auf. Die Franzosen waren um diese 
Zeit im Besitze herrlicher Colonien,die sich nicht nur über 
Neufrankreich, Acadien, die Hudsonsbai, Neufundland, 
sondern auch über die Hälfte von Maine, Vermont, 
New-York, das ganze Mississipithal und Texas bis 
zum Rio del Norte hin erstreckten. Sie waren dem 
Umfange nach Herren über drei Viertheile des ganzen 
nördlichen Continents.

Was war nun der Grund, weshalb Jranki eich unter 
diesen Umständen trotz den Bemühungen des trefflichen 
Marquis Duquesne, Statthalters von Canada, nur noch 
kurze Zeit den englischen Colonien gegenüber seine 
Herrschaft behaupten konnte ? Hr. P. hat diese Frage, 
welche für ihn als Franzosen von grösster Wichtigkeit 
sein musste, nicht gehörig hervorgehoben. Wenn man 
die ganze Geschichte der französischen Colonien in 
Amerika überblickt, so sieht man, wie anfangs die 
französische Regierung diesen überseeischen nter- 
nehmungen nur eine geringe Beachtung sehen te. m- 
zelne Abenteurer und Missionäre ziehen aus, welche 
sich in den Wäldern mit den Indianerstämmen umher
treiben dieselben bekehren oder mit ihnen dem Ver- 
o-nü^en der Jagd nachgehen. Allmälig sieht man zwar 
3en°unermesslichen Gewinn, den man aus regelmässi
gen Niederlassungen in jenen Gegenden ziehen könnte, 
aber nun lässt sich die französische Regierung einen 
Misoriff nach dem andern zu Schulden kommen. So 
hintertreibt, um !”>r P™k‘ anzuführe», Lud- 
wiw XIV trotz seinem Eifer für die Colonisation, die 
Übersiedlung der arbeitsamen und kunstfertigen Pro
testanten, indem er meint, er habe sie nicht aus Frank
reich vertrieben, um ihnen in seinen jenseit des Oceans 
o-elegenen Besitzungen ein Asyl einzuräumen. Unend
lich verderblicher für die Entwickelung der Colonie 
aber waren die leidigen Monopole, welche sich hem
mend an den Aufschwung des Handels und der Indu-

Es gelang endlich den Colonien, nachdem sie lange 
von Frankreich stiefmütterlich behandelt waren, die 
Aufmerksamkeit Ludvvig’s XIV. auf sich zu lenken. 
Der grosse König, welcher der auswärtigen Macht 
Frankreichs besonderes Interesse schenkte, nahm die 
Besitzungen in Amerika unter seinen speciellen Schutz 
und schickte einen Vicekönig Tracy und den Gouverneur 
Courcelles an der Spitze eines Regiments nach Canada. 
Diese Truppen kamen gerade zur rechten Zeit, um der 
immer weiter greifenden Macht der Engländer wenig
stens für einige Zeit eine Schranke zu setzen. Die 
aufrührischen Indianer, hinter denen die Engländer 
steckten, wurden zur Ruhe gebracht. Aber unglück
licherweise wurde Ludwig XIV. von dem Kriege, in 
den er sich im Interesse der Holländer mit England 
eingelassen hatte, zu sehr in Anspruch genommen, als 
dass er in Amerika hätte können energisch auftreten. 
Er konnte es nicht verhindern, dass Port-Royal in die 
Hände der Engländer fiel, die es aber im hrieden zu 
Breda (1667) wieder herausgeben mussten. Das J. 1668 
macht Epoche in der Geschichte der französischen 
Besitzungen ; denn in diesem Jahre ward endlich das 
Monopol der westindischen Compagnie, das auf jenen 
Colonien wie ein Alp gelastet hatte, aufgehoben und 
der Handel für alle Franzosen freigegeben. Ausser
dem wurde noch im nämlichen Jahre vom Missionär 
Jacques Marquette der Mississipi entdeckt, der von den 
Franzosen der Reihe nach Colbert-, St.-Louis- und 
Barbauches-Strom genannt ist. Diese beiden wichtigen 
Ereignisse gaben den französischen Colonisten so guten 
Muth, dass im J. 1670 ein grossartiger Plan zur Er
weiterung der französischen Macht gefasst wuiue. Es 
ward in der Mission de Saint-Marie ein Congress aller 
eingeborenen Stämme zusammenberufen, um die Hindet- 
nisse, welche sich der Colonisation von Seiten der In
dianer in den Weg stellten, zu beseitigen. Zu gleicher 
Zeit wurden Niederlassungen am Ontario- und dem 
Erie-See gegründet, die besonders wegen ihrer Verbin
dung mit dem Lorenzstrome von Wichtigkeit waren. 
Einige Jahre später unternahm der treffliche Robert de 
Salle, einer der edelsten Menschen seiner Zeit, das 
unerhörte Wagniss, sich einen Weg durch ganz Nord
amerika bis zum mexikanischen Golf zu bahnen. Er 
machte sich mit einem alten einarmigen Militär Namens 
Tonty auf die Reise und langte am 7. April 1682 an 
der Mündung des Mississipi an. Salle, der noch bis 
uach dem jetzigen Texas drang, arbeitete Iberville, dem 
eigentlichen Begründer der Colonie Louisiana, vor, die 
sich späterhin etwas länger als die übrigen französi
schen Besitzungen in Amerika gehalten hat.

e mehr aber so die Franzosen ihre Colonien aus- 
zubi eiten suchten, desto unvermeidlicher mussten sie 
auch mit den Engländern, die sich dadurch geradezu 
in ihren Rechten beeinträchtigt glaubten, in ernste Con- 
Biete gerathen. Die Briten suchten die Macht ihrer
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strie hingen, und die erst aufgehoben wurden, als es 
zu spät war. So behielt sich der Staat alles Bauholz 
vor, so konnten ferner nur eigens ernannte Agenten 
Handel treiben u. s. w. Ganz unerträglich waren end
lich die Zehnten und die lästige Bevorzugung des Adels; 
denn merkwürdigerweise hatte sich gleich, während in 
den englischen Besitzungen sich der Keim der demo
kratischen Ideen immer mehr entfaltete, in den französi
schen Colonien eine streng eigne, geschiedene Aristokratie 
gebildet. Dadurch wird die Geschichte der nordameri
kanischen Colonien, die wir in einigen Strichen zu 
zeichnen versucht haben, so ausserordentlich inter
essant; denn es stehen sich hier nicht nur zwei Natio
nalitäten, die beide ganz verschieden begabt sind, son
dern auch zwei ganz verschiedene Regierungsformen 
oder zwei Systeme gegenüber. Diese Verschiedenheit 
lässt sich bis ins Einzelne verfolgen. Während wir 
z. B. gesehen haben, wie die englischen Colonisten 
eine grosse Unabhängigkeit gegen ihr Mutterland an 
den Tag legen und sich, so zu sagen, in der Schule 
der Demokratie heranbilden, sehen wir, wie die in 
Amerika eingewanderten Franzosen immer noch unver
wandten Auges nach der französischen Krone hin
blicken und von derselben in Zeiten der Bedrängniss 
Hülfe und Unterstützung erflehen. Während also die 
Engländer die Einmischung der Metropole so viel als 
möglich zu vermeiden und sich selber zu rathen und 
zu helfen suchen, beschliesst ein Rath der Notablen 
unter Leitung des Gouverneurs Labarre, dass man die 
französische Regierung angehen wolle, eine bedeutende 
Garnison nach Canada zu verlegen.

Wir halten nicht viel von der historischen Wahr
scheinlichkeitsberechnung; aber man kann sich kaum 
der Frage erwehren, welche Gestalt die Dinge in Ame
rika angenommen haben würden, wenn es den Fran
zosen gelungen wäre, sich den Angriffen der Englän
der gegenüber zu behaupten; denn, wie wir gesehen 
haben, schien es allerdings einen Augenblick, als wenn 
Frankreich an dem grossen Werke der Civilisation 
Amerikas ernstlich Antheil haben würde. Es war, wie 
aus Obigem hervorgeht, im Besitz der beiden herrlich
sten Ströme Amerikas, und seine Macht dehnte sich 
über ein Gebiet, welches sechsmal so gross war als 
seine europäischen Besitzungen. Schwerlich aber wür
den die Franzosen Amerika den Ungeheuern Aufschwung 
zu geben vermocht haben, den es unter dem Einflüsse 
der angiosächsischen Race, welche vor aflen zur Co
lonisation befähigt ist, genommen hat. Während die 
Franzosen sich mit den Rothhäuten umhertummelten 
und die Colonisirung, so zu sagen, nur „en amateur“ 
trieben, gingen die englischen Einwanderer mit Ernst 
ans W erk. Mit Hacken und Spaten zogen sie aus in die 
Einsamkeit, die dem socialen Franzosen auf die Dauer 
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leicht unerträglich wird. Wohin sie kamen, sanken 
die Urwälder nieder, der Boden ward urbar und Städte 
erstanden, wie wenn sie über Nacht aufgewachsen wä
ren. Auch die Staatsverfassung würde unter franzö
sischem Einflüsse schwerlich die Form bekommen ha
ben, die sie jetzt hat und die, man mag über die Re
publik denken wie man will, für die nordamerikanischen 
Verhältnisse bis jetzt wohlthätig gewirkt hat. Wenn 
so also der ausserordentliche Einfluss der englischen 
Race nicht zu leugnen ist, so muss man sich doch 
wohl hüten, zu glauben, dass dieselbe in Amerika nicht 
wesentliche Umgestaltungen erlitten hätte. Ihre Ideen, 
Sitten und Gebräuche haben sich dadurch, dass sie 
andere Nationalitäten in sich aufgenommen hat, und 
durch ihre Verpflanzung in ein anderes Klima radical 
verändert. Es ist hier derselbe Process vor sich ge 
gangen, wie wir ihn noch jetzt in Indien sehen, das 
sich, wie die ehemaligen amerikanischen Colonien, wenn 
es erst Kraft genug fühlt, selbständig zu gedeihen, wie 
ein Senker vom alten Stamme loslösen wird, und wo 
die Briten, unter Einwirkung des indischen Elementes,, 
einen ganz fremdartigen Anstrich bekommen haben.

Wenn wir in den vorhergehenden historischen An
deutungen , die wir aus der etwas verworrenen Dar
stellung des Verf. übersichtlich zusammengestellt haben, 
in ihm, einige geringfügige Versehen abgerechnet, ei
nen sichernGewährsmann gefunden haben, so müssen wir 
es entschieden tadeln, dass er es nicht für gut befunden 
hat, weder auf den Begriff der Demokratie in Amerika, 
wo das treffliche Werk Tocqueville’s vorlag, noch auf 
die beiden Grundtypen der nordamerikanischen Bevöl
kerung oder den Geist der Verfassung eingegangen 
ist. Es ist dies eine Lücke in dieser Schrift, die um 
so greller hervortritt, da der Verf. in der Einleitung 
die Beleuchtung dieser wichtigen Punkte, ohne die man 
die Verhältnisse der Vereinigten Staaten durchaus nicht 
verstehen kann, ausdrücklich verheissen hat. Ferner 
erfahren wir bei Hrn. P. kein Wort über die Sklaverei, 
obgleich deren Einfluss auf die Gestaltung der dortigen 
Zustände von höchster Wichtigkeit gewesen ist. Wir 
sehen nämlich, wie die verschiedenen Staaten einen 
ganz besondern Charakter annehmen, je nachdem die 
Sklaverei darin Wurzel gefasst hat oder nicht. Da, 
wo die Arbeit von Sklaven verrichtet wird, hat die 
Bevölkerung der Weissen einen leisen Anflug von 
Aristokratismus bekommen, während die Bewohner der 
nördlichen Colonien, die Yankees, die denen des Sü
dens, den Virginiern, in Sitten und Gebräuchen, sowie 
im Charakter schroff gegenüber stehen, ihre demokra
tischen Gesinnungen in ihrer ganzen Reinheit erhalten 
haben.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig
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Obgleich der Yankee sich auch mit Ackerbau be
fasst, so berücksichtigt er im Ganzen doch mehr als 
der Virginier, dessen Hauptnahrungszweig der Bau der 
Baumwolle ist, die übrigen Zweige der Industrie. Der 
Virginier ist offener und mehr zur Mittheilung geneigt 
als der Yankee, der schroff und gegen alles Fremde 
abgeschlossen ist. Letzterer lässt sich weder in seinen 
Ideen noch seinen Sitten von den Eingewanderten an
derer Nationen stören; dafür ist er aber auch der 
wahre Arbeiter, der keine Mühe, keinen Fleiss scheut, 
und ein kaltblütiger Rechner, dem nicht leicht eine 
Speculation fehlschlägt, während der Virginier, in des
sen Adern einige Tropfen französischen Blutes fliessen, 
sich schon eher von seinen Phantasien einen Streich 
spielen lässt. Wenn man die Wendung betrachtet, 
welche die öffentlichen Geschäfte in den Vereinigten 
Staaten genommen haben, so sieht man auf den ersten 
Blick, dass der Einfluss der Yankees vorwiegend ist. 
Er hat allmälig den Virginier vom Ruder gedrängt. 
So zählte man z. B. schon im J. 1834 auf 48 Senatoren 
nur noch 10 Virginier, wenngleich Washington, Jef
ferson, Madison, Monroe und überhaupt die genialsten 
Köpfe diesem Theile der Bevölkerung angehört haben. 
Auch der allgemeine Charakter des Landes und der 
Gesellschaft hat seine Farbe von den Yankees ent
lehnt. Die Mässigkeitsvereine, die strenge Befolgung 
religiöser Vorschriften, z. B. das Feiern des Sonntags 
u. s. w., alles Dies wurzelt in diesem Boden. Wir wa
gen nicht zu entscheiden, inwiefern diese Dualität, die 
wir in Amerika herrschen sehen, zur Entwickelung die
ser kolossalen Macht beigetragen hat, und ob überhaupt 
dieser Kampf zweier sich gegenüber stehender Typen 
dem Allgemeinen förderlichoder nachtheilig gewesen ist.

, Es wäre um so wichtiger gewesen, das Verhält- 
niss der einzelnen Theile der nordamerikanischen Be- 

ins Auge zu fassen, da dieselben aus ganz 
an ern ei»enten gebildet wird, als die der europäi
schen aaten. in den mejsten Ländern Europas sehen 
wir nam ic erstens eine aristokratische Schicht, die 
«ich oben au ge agert hat5 dann zwei verschiedene 
Arten des Mitte Standes oder der Bourgeoisie, von de
nen die eine aus Handeltreibenden, Industriellen, Beam-
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ten u. s. w., die andere aus Grundbesitzern und Sol
chen besteht, die von ihren Capitalen leben, ohne dar
auf bedacht zu sein, dieselben zu vermehren. An diese 
beiden Gattungen, welche sich indessen nicht streng 
sondern lassen und die auf die mannichfachste Art. in 
einander überspielen, schliesst sich der Bauernstand 
und die eigentliche arbeitende Klasse, mit Einem Worte 
die grosse Menge des Volkes im engem Sinne an. In 
Amerika sehen wir, wenn wir von den Negern abstra- 
hiren, nur zwei Elemente: die Bourgeoisie und die ei
gentliche Demokratie, und diese beiden Klassen sind 
im Grunde noch nicht einmal streng geschieden. Ei
gentliche Proletarier gibt es, wenigstens in den nördli
chen Staaten — denn im Süden könnte man die Skla
ven so nennen — eben so wenig als eine eigentliche 
Aristokratie oder einen unproductiven und müssigen 
Mittelstand. Trotzdem hat man schon lange von Eu
ropa aus den Nordamerikanern gepredigt, dass sich 
ein Staat auf die Dauer nicht ohne eine Aristokratie, 
dieser Ringmauer der bestehenden Autorität, halten 
könne; ja einzelne Pubhcisten haben wol in dieser oder 
jener Maasregel, die man in Amerika getroffen hat, 
das Hervorbrechen eines sich gestaltenden aristokrati
schen Elementes gesehen. Die einzige Aristokratie, 
die sich bis jetzt noch in Amerika hat geltend machen 
können, ist die der Capacität. Eine Geburtsaristokratie 
in Amerika einführen zu wollen, wäre ein Unding ohne 
Sinn und Verstand; denn überall, wo eine solche be
steht, mag es nun zum Nutzen und Frommen oder 
zum Nachtheil des Ganzen sein, stützt sie sich auf das 
Recht der Eroberung. Beispiele dafür liefert England, 
wo die hohe Aristokratie sich noch aus der Zeit WiL 
helm’s des Eroberers herschreibt. Amerika ist aber 
von Anfang an auf demokratischer Basis gegründet 
worden und seine Organisation ist so grundverschieden 
von der der alten Welt, dass es uns nicht in den Sinn 
kommen kann, die dortigen Verhältnisse mit unserm 
Maasstabe zu messen. Wir glauben vielmehr eben so 
wenig, dass die nordamerikanischen Staaten in eine 
aristokratische Form so bald umschlagen werden, als 
wir dem bevorstehenden Siege der reinen Demokratie 
in Europa, wie er von einzelnen erhitzten Köpfen pro
phezeit wird, Glauben schenken können.

per zweite Band der vorliegenden Schrift soll uns 
ein vollständiges Bild der militärischen, industriellen 
und commerciellen Hülfsquellen, welche denVereinigten 
Staaten zu Gebote stehen, entwerfen. Der Verf. macht 
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uns in demselben interessante Mittheilungen aus dem 
reichen Schatze seiner Beobachtungen, die er während 
seines mehrjährigen Aufenthaltes an Ort und Stelle ge
macht hat. Vielleicht hätte er dabei etwas mehr auf 
die Werke seiner Vorgänger Rücksicht nehmen und 
namentlich da, wo er sich mit kürzern Andeutungen be
gnügen musste, auf erschöpfendere Darstellungen ver
weisen sollen. So hat es uns befremdet, dass Hr. P. 
z. B. in dem Capitel, das er den öffentlichen Strassen
bauten, den Eisenbahnen und den wichtigen Kanälen 
widmet, des meisterhaften Werkes von M. Chevalier: 
„Description des voies de communication aux Etats- 
IJnis^i das in den Händen jedes Ingenieurs sein sollte, 
mit keinem Worte gedenkt. Wir können uns ferner 
mit der Eintheilung und Anordnung dieses Theils nicht 
für einverstanden erklären. Der Verf. spricht zuerst 
von der Nationalvertheidigung und handelt unter die
sem Titel nicht nur von der Armee, der Kriegsmarine, 
den Fortificationen, den Grenzlinien u. s. w., sondern 
auch von den gewöhnlichen Landstrassen, den Kanä
len, den Eisenbahnen, und alles Dies so bunt durch 
einander, dass man über die logische Basis, welche 
der ganzen Eintheilung zu Grunde gelegen hat, im Un
klaren bleibt. Hieran reihen sich dann Bemerkungen 
über das Klima, die Bevölkerung, die religiösen Prin- 
cipien, das öffentliche Unterrichtswesen, den Ackerbau, 
den Handel, das Manufacturwesen und die arbeitende 
Klasse.

Diese ganze Eintheilung zeigt auf den ersten Blick, 
dass der Verf. sich seiner Aufgabe nicht eigentlich 
recht bewusst gewesen ist, und dass er den Gegen
stand durchaus nicht erschöpft haben kann. So er
wähnt Hr. P., um nur Eins anzuführen, das Bankwesen, 
das in allen modernen Staaten eine so hohe Bedeutung 
erlangt hat und an das sich in Amerika gerade die 
Lebensfragen der politischen Parteien knüpfen, mit 
keinem Worte und spricht von der finanziellen Krisis, 
die ganz kürzlich erst wieder in den öffentlichen Ver
kehr einige Stockung gebracht hat, nur ganz im Vor
beigehen bei Gelegenheit der commerciellen Krisis, die 
zum Theil doch nur eine Folge davon ist. DieserPunkt 
durfte gar nicht so obenhin behandelt werden, um so 
weniger, da man ihn in Europa nicht selten in einem 
ganz falschen Lichte dargestellt hat, indem man thut, 
als wäre diese finanzielle Krisis der Keim des Verder
bens und der Wurm, der an der Blüthe der amerika
nischen Macht nagt. Wir können dieser Sache unmög
lich diese Bedeutung geben; wir glauben vielmehr, dass 
diese finanzielle Verlegenheit augenblicklich schwinden 
wird, sobald der Handel wieder seinen ungestörten 
Lauf haben wird; denn es fehlt den Vereinigten Staa
ten — und Poussin’s Werk kann als Beleg dafür die
nen — durchaus nicht an Ressourcen. Überdies macht 
man sich in der Regel einen übertriebenen Begriff von 
den Schulden der Vereinigten Staaten. Diejenigen, 

welche überhaupt verschuldet sind, sind es beiweitem 
nicht in dem Verhältniss, wie England oder Holland. 
Ausserdem ist im Allgemeinen die Arbeit in Amerika 
ungleich productiver als irgendwo, und zwar besonders 
weil man nur die besten und fruchtbarsten Ländereien 
zu bebauen nöthig hat. Hierzu kommt, dass die Be
völkerung an Gewerbthätigkeit jede andere Nation hin
ter sich zurücklässt, sodass es den Vereinigten Staaten 
nicht schwer fallen kann, alle finanziellen Hindernisse 
aus dem Wege zu räumen. Freilich müssen sie sich 
dann über kurz oder lang entschliessen, ein regelmäs
siges Abgabensystem, zu dem sie sich bis jetzt noch 
nicht haben verstehen können ujid das allen Verlegen
heiten mit einem Male ein Ende machen würde, ins 
Leben treten zu lassen. Dass dies geschehen wird, 
dafür bürgt uns schon der Umstand, dass man schon 
bis jetzt die Lehren, welche man aus dieser Krisis hat 
ziehen können, nicht in den Wind geschlagen hat 
Nach den neuesten Berichten aus Amerika heisst es 
nämlich, dass die Amerikaner nicht nur in ihren Pri
vatverhältnissen dem immer weiter um sich greifenden 
Luxus Schranken gesetzt haben, sondern dass nament
lich auch die Föderation selber Maasregeln getroffen 
hat, durch welche die öffentlichen Ausgaben, die so 
schon im Verhältniss zu Europa gering waren, fast um 
die Hälfte herabgesetzt worden sind. Diese Maasre
geln sind vielleicht zum Theil zu gewaltsam und könn
ten auf die Dauer den allgemeinen Interessen verderb
lich werden. So sehen wir unter andern, dass für die 
Fahrbarerhaltung der grössern Ströme des Westens, wie 
des Mississipi, des Missouri und Arkansas, die mit be
deutenden Kosten verknüpft ist — wir suchen auch 
hier bei Hrn. P. vergebens eine positive Angabe _ , 
nur etwa 533,000 Francs angesetzt sind. Diese Summe 
scheint uns zu gering, wenn wir bedenken, wie viele 
Dampfschiffe noch immer Jahr aus Jahr ein der vielen 
hervorstehenden Wurzeln und Blöcke wegen mit Mann
schaft und Waaren zu Grunde gehen.

Mit Recht widmet Hr. P. der Marine, die sich seit 
kurzer Zeit mit Macht entwickelt hat — man zählte in 
Amerika 16,660 Handelsschiffe —, eine ausführliche 
Darstellung. Die Zahl der eigentlichen Kriegsschiffe 
scheint auf den ersten Anblick nicht sehr bedeutend; 
indessen sind die Vertheidigungswerke, die man an 
allen Küsten angelegt hat, von der Art, dass der Verf. 
wol nicht mit Unrecht einen erfolgreichen Einfall von 
aussen her zu den unwahrscheinlichen Dingen zählt; 
nur auf der Grenze nach dem Norden zu ist die Ver- 
theidigungslinie weniger streng gezogen, gewissermas
sen als erwarte man, dass auch Canada mit der Zeit 
dem grossen Verbände der Vereinigten Staaten einver
leibt werde.

Der Verf. betrachtet die Communicationswege, wie 
man schon aus dem Umstande sieht, dass er sie bei 
Besprechung der allgemeinen Landesvertheidigung ab
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handelt, zu sehr vom rein militärischen Standpunkte 
aus, während sie doch offenbar in commercieller und 
industrieller Beziehung eine viel grössere Bedeutung 
haben. Wenn irgend ein Land den segensreichen Ein
fluss der grossen Verbindungsmittel, wie Kanäle, Ei
senbahnen u. s. w. in seinem ganzen Umfange erfah
ren hat, so sind es sicher die Vereinigten Staaten. Hr. 
P. hätte hier die interessanten Resultate, welche Che
valier in seinen Vorlesungen (S. 255) mittheilt, mehr 
berücksichtigen sollen. Dieser ausgezeichnete Natio
nalökonom führt namentlich den Staat New-York als 
Beispiel an, dessen Einkünfte sich durch Anlegung des 
Eriekanals, der auch wol vorzugsweise der grosse Ka
nal genannt wird, in ungeheurer Progression gesteigert 
haben. Nirgend hat die Dampfkraft die Interessen 
der Civilisation so sichtbar befördert als in Amerika. 
Die ausserordentliche Schnelligkeit, mit der die Cultur 
sich am Mississipi entfaltet hat, seitdem die erstaunten 
Bewohner von New-York zum ersten Male (1807) sa
hen, dass ein Schiff ohne Ruder und Segel stolz den 
Wasserspiegel durchschnitt, gibt ein schlagendes Bei
spiel dafür. Städte blühen seitdem zu beiden Ufern 
dieses Vaters der Ströme auf und das fruchtbare Thal, 
das er durchschneidet, hat eine Wichtigkeit erlangt, 
die man im J. 1810, wo diese ganze ungeheure Strecke 
nur iy2 Million Bewohner zählte, kaum ahnen konnte.

Noch ein Punkt, den wir bei der Besprechung des 
amerikanischen Kanalwesens, des grossartigsten, das 
die Welt aufzuweisen hat, besser berücksichtigt ge
wünscht hätten, ist der Tarif, welcher auf den ver
schiedenen Kanälen eingeführt ist. Die Angaben, welche 
wir in dieser Beziehung im vorliegenden Werke finden, 
sind ungenügend. Auch hätten die Tarife anderer Län
der nicht ganz übergangen werden sollen. Aus einer 
Vergleichung derselben würde sich ergeben haben, dass 
die englischen Tarife, welche immer noch unbedeuten
der sind als die französischen, für die Circulation der 
Waaren doch noch lästiger sind als die nordamerika
nischen, unter denen "wieder zum Theil eine unverhält- 
nissmässig grosse Verschiedenheit herrscht. Ausser
dem hätte der Verf. sein Werk viel praktischer machen 
können, wenn er wenigstens einige Winke über die 
Art der Unterhaltung und Befahrung der Kanäle, über 
das Schleusenwesen u. s. w., das in Amerika zu einem 
so hohen Grade von Vollendung gediehen ist, dass alle 
Ingenieurs dort in die Schule gehen könnten, hätte ge
he» wollen.

Das Capitel, das Hr. P. den nordamerikanischen 
isen ahnen, diesen Hauptadern des dortigen Lebens 

Wi nie , enthält sehr interessante Einzelheiten, ist aber 
wei en ernt eine erschöpfende Darstellung dieses wich
tigen Gegenstandes zu geben. So erwähnt er der aus
nahmsweisen eschränkung, in der sich die Eisenbah
nen in New-York befinden, mit keinem Worte. Dieser 
Staat ist nämlich Besitzer des gedachten Eriekanals, 

dessen Anlegung eine Summe von mehr als 10 Millio
nen gekostet hat, und bedarf der Einkünfte desselben 
zur Vollendung und Instandhaltung der Ungeheuern 
Arbeit. Während sonst also alle übrigen Staaten den 
Tarif in der Regel nur von der gegenseitigen Concur- 
renz der verschiedenen Bahnen abhängen lassen, hat 
sich hier die Regierung veranlasst gesehen, den Unter
nehmern gewisse Beschränkungen aufzuerlegen. Dazu 
gehört namentlich die Bestimmung, dass ihnen der 
Waarentransport auf der ganzen Strecke, wo die Ei
senbahnen mit dem Kanale parallel laufen, untersagt 
sein soll. Ferner hätte der Verf. bei seiner Darstellung 
mehr Gewicht darauf legen sollen, von wem diese 
grossartigen Unternehmungen ausgegangen, ob sie näm
lich von Privatcompagnien oder von den verschiedenen 
Staaten selber angelegt sind. Es herrscht hier nämlich 
in den verschiedenen Theilen Nordamerikas eine grosse 
Ungleichheit. In Pensylvanien z. B. hat der Staat selbst 
die Hauptlinie unternommen, an die sich die gleichfalls 
auf Staatskosten angelegten Kanäle anschliessen, wah
rend an andern Orten sich die Eisenbahnen ganz in 
den Händen Einzelner befinden. Wir erfahren ferner 
nichts über die sonderbare Einrichtung, die in Connecti
cut herrscht, wo die Eisenbahnadministration nur die 
bewegende Kraft, also nur die Locomotive liefert und 
es einzelnen Unternehmern überlässt, für die Fortschaf
fung der Reisenden und der Waaren, für die Waggons 
u. s. w. Sorge zu tragen. Wir können Dem, was fier 
Verf. über die militärische Bedeutung der Eisenbahn
linien sagt, nur beistimmen, und zwar um so mehr, da 
von Seiten einflussreicher Militärpersonen ihre Nütz
lichkeit im Kriege in Zweifel gezogen ist. Der grösste 
Einwand, den man anfangs dagegen erhob und dessen 
Hr. P. mit keinem Worte gedenkt, ist der, dass es dem 
Feinde leicht falle, die Eisenbahnlinie durch Wegnahme 
einiger Rails zu zerstören und unbrauchbar zu machen. 
Mit Recht haben die Vertheidiger der Eisenbahnen da- 
o-e^en erwidert, dass, wenn es leicht ist, die Rails 
aufzuheben, es auch nicht schwer fällt, die fehlenden 
Stücke zu ergänzen und die unterbrochene Linie schnell 
wiederherzustellen. Der Verf. erwähnt zwar des Ein
wandes dass es, selbst zugegeben, die Communication 
würde während des Krieges nicht unterbrochen, doch 
immer schwer fallen werde, eine zahlreiche Armee mit 
Geschütz, Pferden und Bagage auf ein Mal fortzuschaf
fen; aber er begnügt sich, denselben mit allgemeinen 
Ausdrücken zu beseitigen. Wir entlehnen deshalb aus 
einem neuen Werke über das Eisenbahnwesen, das 
Hr. P. schon hätte benutzen können, die Angabe, welche 
sich auf eine detaillirte Berechnung stützt, dass zur 
Fortschaffung eines Armeecorps von 25,000 Mann In
fanterie und Cavalerie mit 5000 Pferden, 60 Stück 
Geschütz u. s. w., 90 Locomotiven hinreichen würden.

Was der Verf. über die stehende Armee und die 
Miliz in den Vereinigten Staaten sagt, scheint uns im
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Allgemeinen begründet, nur hätte er auch hier grösse
res Gewicht auf die Verschiedenheit legen müssen, 
welche in den verschiedenen Staaten in dieser Bezie
hung herrscht. So vermissen wir z. B. die Angabe, 
dass von einzelnen Städten des Südens, z. B. Rich
mond und Charlestown, förmliche Compagnien, welche 
ausschliesslich zur Bewachung der Sklaven bestimmt 
sind, gehalten werden. (M. Chevalier, Lettres sur lAme- 
rique, II, p. 491.)

Höchst interessant ist das Capitel, wo von der 
Bevölkerung geredet wird. Man kann sich aus den 
sorgfältigen Tabellen, welche Hr. P. mittheilt, einen 
Begriff von der Ungeheuern Progression machen, in der 
sich die Zahl der Bewohner in denVereinigten Staaten 
vermehrt. Wir ersehen daraus unter Anderm, dass in 
weniger als 50 Jahren die Bevölkerung um das Vier
fache gestiegen ist. Denn im J. 1790 zählte die Union 
kaum vier Millionen, während sie jetzt mehr als 17 
Millionen hat. Kein Hinderniss ist im Stande gewesen, 
diese reissend schnelle Entwickelung aufzuhalten; so 
zeigt es sich, dass in Neu-Orleans trotz dem ungesun
den Klima — die Sterblichkeit ist im Durchschnitt 
20 :100 — in einem Jahre 102,121 Einwohner hatte, wäh
rend man zehn Jahre zuvor kaum die Hälfte zählte. 
Besonders auffallend ist die Vermehrung in einigen 
Städten des Westens und überhaupt in einigen Manu- 
facturorten. So hat sich z. B. die Einwohnerschaft in 
Lowell, das man mit Recht Manchester Neu-Englands 
nennt, im Verlauf von zehn Jahren vervierfacht. Eben 
so überraschend ist die ausserordentlich schnelle Ent
wickelung von Cincinnati, dem grossen Handelsplätze 
des Westens, das trotz den natürlichen Vortheilen, welche 
Pittsburg und Louisville darboten, seine Rivalen in we
nigen Jahren überflügelt hat. Man kann sich nicht 
immer Rechenschaft ablegen über die Gründe, weshalb 
gerade solche einzelne Punkte vorzugsweise begün
stigt scheinen. So sehen wir z. B. noch, dass Phila
delphia und Baltimore im Vergleich von Boston und 
New-York in den letzten Jahren einen Stillstand erlit
ten haben. Der Verf., welcher die dortigen Verhält
nisse genau kennt, hätte vielleicht hier einige Finger
zeige geben können.

Man sollte fast glauben, dass bei den gewerbthä- 
tigen Amerikanern, deren Geist nicht Zeit zu haben 
scheint, sich mit ideellen Dingen zu befassen, die re
ligiösen Ideen einen unfruchtbaren Boden fanden. In
dessen weist der Verf. in einem eigenen Kapitel nach, 
wie das nicht der Fall ist, wie vielmehr trotz den ma
teriellen Interessen, von denen sie ganz absorbirt zu 
sein scheinen, unter den Amerikanern eine wirkliche 
Religiosität herrscht. Ob der Grund davon, wie Hr. 
P. meint, in dem Umstande zu suchen ist, dass ein de
mokratischer Staat noch mehr einer religiösen Stütze 

bedürfe, als ein anders constituirter, lassen wir dahin 
gestellt. Es ist dies übrigens eine Idee, die eigentlich 
auch schon Tocqueville in seiner „Democratie en Ame- 
rique“ (II, chap. 6) durchführt, von dem indessen un
ser Verf. insofern ab weicht, dass er annimmt, es liege 
in dem demokratischen Element, sich von der streng 
katholischen Religion zu entfernen, während Tocque
ville gerade behauptet, der Katholicismus mache unter 
dem Schutze der Demokratie in Amerika die auffallend
sten Fortschritte.

Bei der Darstellung des Unterrichtswesens, das 
im nächsten Capitel beleuchtet wird, hätte der Verf. 
nicht gerade das Beispiel von New r York wählen sol
len ; denn so viel wir wissen, ist gerade dieser Staat 
von allen derjenige, wo der öffentliche Unterricht aus
nahmsweise weit gediehen ist. Indessen ist in dieser 
Beziehung gerade seit 1834, wo eigentlich nur die sechs 
Staaten Neu-Englands und New-York Bildungsanstalten 
im grössern Maasstabe besassen, überall sehr viel ge- 
than. Besonders segensreich haben die Sonntagsschu
len, denen Hr. P. wohl eine grössere Aufmerksamkeit 
hätte schenken können, zur Aufklärung und Bildung 
der grossen Menge gewirkt. Von welcher Bedeutung 
dieselben in den Vereinigten Staaten sein müssen, sieht 
man schon daraus, dass im J. 1835 daselbst 10,722 
Schulen dieser Art existirten. Ganz unberücksichtigt 
gelassen hat Hr. P. die weibliche Erziehung, ein Punkt, 
der ein um so grösseres Interesse dargeboten hätte, 
da vielleicht in keinem Lande die jungen Mädchen so 
früh als in den Vereinigten Staaten selbständig auftre
ten. Es ist dies ein Umstand, der offenbar in ihrer 
Bildung begründet sein muss.

Die Vereinigten Staaten haben sich namentlich seit 
einigen Jahren mit einer so bewundernswürdigen Ener
gie auf die Agricultur geworfen, dass trotz den bedeu
tenden Beschränkungen, welche sich ihnen bei der Ein
fuhr in fremden Ländern entgegenstellten, doch ihr 
Korn auf den Märkten der Bretagne, der Küste des 
mittelländischen Meeres und Englands die Concurrenz 
aushalten kann. Ohne den Ansichten Quesnay’s in 
ihrer Ausschliesslichkeit Recht zu geben, sehen unsere 
Staatsmänner doch allmälig wieder im Ackerbau eine 
der sichersten Grundpfeiler des allgemeinen Wohls. 
Mit Recht hat man bemerkt, dass der schnelle Um
schwung der Industrie wohl im Stande ist, einen Staat 
binnen kurzer Zeit zu heben, dass er aber — und 
zwar vor Allem, wenn er auf demokratischer Basis 
beruht — schnell wieder zusammeubricht, wenn er 
nicht vom Landbau getragen wird. Die Amerikaner 
haben dies eingesehen und die Agncultur hat sich bin
nen weniger Jahre in diesen fruchtbaren Gegenden in 
einem Maase entwickelt, dass Europa und vorzüglich 
Frankreich, wo diese Quelle des Nationalreichthums, 
obgleich schon Sully sagte: js^äturage et labourage 
sont les deux mamelles de l elat((} verhältnissmässig sehr 
vernachlässigt ist, hier noch in die Lehre gehen könnte.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr» Hand in Jena. Druck und Verlag von F. Ä. Brockhaus in Leipzig.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATIR-ZEHTAG.

M 37. 12. Februar 1844.Dritter Jahrgang.

Statistik.
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(Schluss aus Nr. 36.)

Wenn man aber schon über den Eifer , mit dem die 
Amerikaner ihre Ungeheuern Ländereien fruchtbar ma
chen , staunen muss, so verdient die kolossale Ent
wickelung des nordamerikanischen Handels noch grös
sere Bewunderung. Der gewerbthätige, unermüdliche, 
sicher speculirende Yankee ist hier ganz in seinem 
Elemente und wird wol am Ende noch dem John Bull 
in dieser Beziehung den Rang ablaufen. Was uns da
bei am unerklärlichsten dünkt, ist der Umstand, dass 
bis jetzt die finanzielle Krisis, mit der die Vereinigten 
Staaten während der letzten Jahre zu wiederholten 
Malen zu kämpfen gehabt haben, genau genommen, 
eigentlich gar keinen nachtheiligen Einfluss auf ihren 
Handel ausgeübt hat. Im Gegentheile steigt die Aus- 
und Einfuhr von Jahr zu Jahr auf eine auffallende 
Weise. So sehen wir aus einem Rapport, der beim 
Congress eingereicht ist und den uns französische Jour
nale ganz kürzlich mitgetheilt haben, dass die Ausfuhr 
der Staaten, welche mit den grossen Seen in Verbin
dung stehen, von 12,396,000 Francs, wie sie im J. 1836 
war, im J. 1841 auf 172,494,000 Fr. gestiegen ist. Die 
Einfuhr hat sich in demselben Maase vermehrt; denn 
im J. 1836 belief sie sich auf 75,397,000 Fr., während 
sie 1841 178,352,000 Fr. betragen hat. Und dabei darf 
man noch nicht einmal aus dem Auge verlieren, dass 
im J. 1836 der amerikanische Handel sich gerade in 
einem ausnahmsweise blühenden Zustand befand.

Wir könnem dem Verf. unmöglich in der Masse 
einzelner Angaben folgen, welche namentlich in den 
letzten Capiteln, wo er die einzelnen Zweige der In
dustrie durchgeht, mitgetheilt werden. Trotzdem wir 
an seinem Werke einzelne Aussetzungen gemacht ha
ben und wir dieselben leicht auch auf die Abschnitte, 
Reiche uns noch übrig bleiben, ausdehnen könnten, 
fühlen wir uns doch gedrungen, diese Schrift Allen 

ringend zu empfehlen, nicht nur weil das Bild, wel- 
c ts wir in demselben von Amerika erhalten, ein er- 
hebences ist, sondern auch wreil wir die feste Über
zeugung hegen, dass jene jungen Staaten in Allem, was 
materielle Interessen betrifft, der alten Welt kostbare 
Lehren zu geben haben. Freilich gab es eine Zeit — 
und es ist nur wenige Jahre her —, wo man es laut

auf allen Dächern ausrief, dass gerade die Pflege die
ser sogenannten materiellen Interessen der Bluthe eines 
Staates und namentlich seiner geistigen Entwickelung 
Gefahr drohe. Es ist dies einer von den Sätzen, welche 
die neueste Zeit mit Recht über den Haufen geworfen 
hat. Diese verachteten materiellen Interessen sind im 
Allgemeinen nicht nur der geistigen Freiheit der Men- 
sehen nicht hinderlich, sondern sie machen uns eigentlich 
erst wahrhaft frei und geben uns die Mittel, die Materie 
in unsere Gewalt zu fügen und über sie zu trnunphiren; 
wie denn schon Aristoteles in seiner Politik sagt, dass 
die Sklaverei unnöthig sein würde, wenn das Weber
schiffchen und die Scheere sich von selbst bewegen 
könnten. Der grosse Philosoph fühlte also schon, dass 
es ein Triumph der Civilisation sei, über die materielle 
Welt zu siegen und sie gewissermassen in unserm 
Dienste arbeiten zu lassen.

Bernburg. F. Gunther~Biedei mann.

Staatswissenscliart.
Preussens Beruf in der deutschen Staatsentwickelung 

und die nächsten Bedingungen zu seiner Erfüllung. 
Von Karl Heinrich Brüggemann. Berlin, Besser. 
1843. Gr. 8. 15 Ngr.

Wenn wir aus dem Vorwort ersehen, dass diese Bo- 
^en einen Auszug aus einer nicht vollendeten grössern 
Arbeit „Über die bisherige Entwickelung von Staat und 
Wirthschaft im neuen Europa und über die treibenden 
Foderun^en unserer Zeit in Bezug auf Beide“, enthalten 
und wenn uns der Verf. S. 123, 124, 126 nur sehr 
kurze Andeutungen seiner Ansichten gibt, 1) über die 
Bildun0* freier und zwar realverbundener Gemeinden, 

übe^ corporative Sammlung der natürlichen Stände 
und entsprechende Thefinahme derselben an der Staats- 
Verwaltung und Rechtsprechung, 3) über eine ständi
sche Vertretung in der Gesetzgebung, mit dem Bei
fügen für weiteres Detail und bestimmte Vorschläge 
sei hier nicht der passende Ort, so lässt sich bei der 
Anzeige der Schrift zur Zeit, bis nicht die vorenthalte-

Hotails mitgetheilt sind, nur der das Vorhandene 
kritisirende Theil der Darstellung beurtheilen, was auch 
der beiweitem umfänglichere ist.

In drei Hauptabschnitten: I. Werden des politischen 
Erwachens für Deutschland zumal in Preussen um 1807

—13; II. die Misverständnisse . und Misgestaltungen 
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der Restaurationszeit; III. die Gegenwart seit 1840 
beleuchtet der Verfasser in treffender Weise Vergan
genheit und Gegenwart in Bezug auf öffentliche Zu
stände.

Preussens Beruf bezeichnet Steffens im VI. Bande 
seiner Schrift „Was ich erlebte“ S. 129, „als die Be
stimmung auf dem Festlande in Europa die Staaten 
bildende Gewalt des Protestantismus in der Geschichte 
zum Vorschein zu bringen.“ — Unsers Verf. Ansicht 
erfahren wir aus S. 17, 23, 79, 136 seiner Schrift als 
folgende: S. 17. „Preussen, diese Monarchie des Gemein
wohls, zeigt die entschiedenste Hinneigung zu dem unroman
tischen bürgerlichen Geist der neuern Zeit, hatte aber doch 
ihre wesentlichen Mängel, dass das Gemeinwohl in allen Sphä
ren vormundschaftlich für die politisch unmündigen Privat
bürger besorgt wurde“, während nach S. 23 „das Wesent
liche des neuen Reichs (des dritten christlichen, mit der Revo
lution beginnenden) die allgemeine unbedingte Treue und Ehre 
eines mündigen Staatsbürgerthums ist.“

„Die Krise der Zeiten (S. 79), die Wendung aus der 
negativen Politik der Restauration, der Politik des Mistrauens 
gegen den Gedanken und gegen das Allgemeine, zu einer po
sitiven, organisirenden Politik, zu einer Politik der positiven 
Förderung der Freiheit und der ergänzenden Durchdringung 
aller politischen und ökonomischen Elemente drängt sich täg
lich entschiedener hervor. Der Untergang der Restaurations
zeit ist vor der Thür, der Untergang der politischen That- 
losigkeit und der Scheu vor durchgreifender Gesetzgebung. 
Sollten wir irren, wenn wir Deutschland — und an seiner 
Spitze besonders Preussen — für berufen halten, in dieser 
Wendung der Dinge die geistige Führung zu übernehmen?“

Als den eigentlichen Grundgedanken seiner Schrift 
nennt uns der Verf. S. 136 „die zum Vertrauen erziehende 
Gerechtigkeit der Geschichte, mit besonderer Rücksicht auf 
allerlei entgegengesetzten Unverstand der entgegengesetzten 
Parteien gerade unserer Zeit darzustellen“, nachdem er vor
her angeführt hat, „wenn Deutschland den Beruf haben 
soll, mit Preussen und unter dem Vorangang Preussens zuerst 
aus dem Zwiespalt der Restauration, aus dem Kriege der 
Stände, Nationen und Theorien sich zu erheben, und so sich 
aufzubauen zu einem Zeichen inhaltvoller Gerechtigkeit, so ist 
zuerst und vor Allem Bedingung — das aufrichtige Festhalten 
des Vertrauens des guten Geistes der Einigkeit und Kraft. — 
Das wahre, das allein siegreiche Vertrauen hat zu seiner un
erschütterlichen Grundlage den Glauben an den Geist, d. h. 
an die Heiligkeit des Willens freier Menschen.“

Die andere Bedingung für Erreichung des dar
gestellten Berufs ist die Aufgebung aller gemeinschäd
lichen Sonderrechte, und zur nähern Verständigung 
wird gefedert, immer weitere Ausdehnung der Öffent
lichkeit mit freier Rede und Gegenrede aller Interessen 
und Theorien, daher freie Tagespresse.

Diese wörtlich aus der Schrift entlehnten Stellen 
geben uns deren Grundton an und zeichnen die kern
hafte tüchtige Gesinnung des Verfassers. Es ist ent
schieden, dass eine gründliche Besserung aller Zustände 
nur aufgebaut werden kann aus einer lebendigem 
Theilnahme aller Staatsbewohner und namentlich auch 
der Regierten am Staat, an seinen Einrichtungen, 

Bestrebungen und Verhältnissen. Der Staatsverband ist 
der Menschheit ein unumgängliches Bedürfniss, wie der 
Seele der Körper, und dies muss immer weiter so viel 
als thunlich zu Anerkennung Aller kommen, damit die 
Gegensätze zwischen dem Einzelnen und dem Staat so 
selten als möglich versucht werden. Man muss ein
sehen, dass man mit einem Theil seines eigenen Selbst 
in Widerspruch tritt, so bald man sich eigensüchtig 
vom Staatsverband, sei es auch nur in einzelnen Din
gen, schroff ablöst.

Das Ziel des Ringens der Gegenwart ist unserm 
Verf. nach S. 7, den bureaukratischen Staat in den 
öffentlichen, den auf der anerkannten Mündigkeit der 
Stände des Volks beruhenden Staat hinüberzuführen 
und er führt sehr richtig S. 120 an und aus, dass 
durch blosse Polizei, durch blosse Gebote und Verbote 
ohne Mitwirkung des Gemeingeistes die verlangte le
bendige Förderung einer wahrhaft realen Privatfreiheit 
nicht denkbar sei, dass die freie Mitwirkung der Rechts
genossen , der Unterthanen in Anspruch genommen 
werden müsse. Übrigens wird der Weith eines festen 
und unabhängigen Beamtenstandes nicht verkannt; 
der Verf. nennt ihn S. 8 „das kräftigste und einzige 
Bollwerk gegen alle Arten von Privilegien und Mono
polen, gegen jede Aristokratie des Grundes wie des 
Geldes“, und fährt fort: nur wird verlangt, dass das 
Gemeinwohl nicht Standesgeheimniss der Beamten
schaft, sondern Öffentliches Gemeingut aller Bürger 
sei, an dem alle Stände frei und mündig „mitrathen 
und mitthaten“ sollen.

Mitgetheilt wird S. 30 ff. das sogenannte politische 
Testament Stein’s mit dem durch die Schrift sich durch
ziehenden Bestreben, dass die Grundzüge weiter ent
wickelt werden müssten. Unstreitig der gelungenste 
Theil ist die Darstellung der Misverständnisse und Mis- 
gestaltungen der Restaurationszeit von S. 38—79. Die 
Restaurationspolitik wird als eine Politik der Furcht, 
des Mistrauens und daher des Hemmens, Vertagens 
und Altflickens bezeichnet, deren Erfolg allermeist im 
vollkommensten Widerspruch mit der Absicht derselben 
gestanden. Man muss beim Verf. nachlesen, wie er 
von S. 53 an die Rückschritte in Preussen nachweist, 
die Beseitigung des Edicts vom 30. Juli 1812, welches 
die Aufhebung des Übergewichts einzelner Klassen von 
Staatsbürgern durch ihren vorherrschenden Einfluss 
auf die öffentliche Verwaltung beabsichtigt hatte, so
dann an dessen Stelle das Erscheinen der Kreisordnun
gen von 1827 u. 1828 mit dem System einer entschie. 
denen Oberleitung der Kreiscommunalangelegenheiten 
durch das grosse ritterschaftliche Grundeigenthum. Die
ser Einfluss hat sich auch geltend gemacht, die völlige 
Aufhebung aller Exemtionen und die ihr gemässe Re- 
gulirung der Grundsteuer nach einem Kataster im gan
zen Staat zu hintertreiben. Wie oft ist von vielen Sei
ten auf die in der Grundsteuer liegenden Ungleichheiten 
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hingewiesen worden, namentlich noch zuletzt, als der 
König den Steuererlass ausgesprochen hatte, und es 
sich darum handelte, wie er zu geben sei. Binnen 
neun Jahren hat jetzt das Königreich Sachsen sein 
Grundsteuerwesen neu geordnet. Auf einem Flächen
gehalt von 275 Quadratmeilen gibt hier die Grund
steuer nach dem von den Ständen angenommenen Ge
setz einen jährlichen Reinertrag von 1,341,233 Thalern, 
und es hört die bisherige Steuerfreiheit auf. Das bei 
einem Mächengehalt von 5000 Quadratmeilcn achtzehn 
Mal grössere Königreich Preussen (im Ganzen wol 
den Verhältnissen Sachsens hinsichtlich der Bodenrente 
ziemlich gleich) hat nach dem in Nr. 117 der Preussi
schen Staatszeitung .vom 28. April 1841 bekannt ge
machten Hauptfinanzetat nur 9,889,000 Thaler Grund
steuerertrag und die Grundsteuer ist hier und da gar 
niedrig. Mag bei dieser sehr augenfälligen Verschie
denheit Manches auf Rechnung abweichender Besteue
rungsweise kommen, so stellt sich doch noch immer 
eine sehr erhebliche Summe heraus als Genuss der 
Privilegirten.

Mit Ruhe und Mässigung, ohne Leidenschaftlich
keit und doch für die Kundigen mit schneidender 
Schärfe schildert der Verf. in einer Reihe von Einzel
heiten die Bestrebungen der aristokratischen Partei, 
gestützt auf die Lehren der sogenannten historischen 
Schule. Mussten wir bisher den Ausführungen gröss- 
tentheils beistimmen, müssen wir beipflichten, wenn 
wir S. 117 die sehr zu beherzigende Wahrheit lesen: 
,?Der freie Mensch bedarf nicht blos die formelle Mög
lichkeit des Eigenthums, er bedarf die wirkliche Mög
lichkeit einer ausreichenden (?) Nahrung aus seiner 
Arbeit. Ein formelles Recht, das dieses wirkliche Recht 
verletzt, ist Einbildung und Unrecht“, so vermissen 
wir doch schmerzlich die Lösung, wie dieser Anfode- 
rung entsprochen werden könne. Nicht minder be
dauerlich ist, dass uns der Verf. die weit nähere Aus
einandersetzung und Begründung schuldig bleibt, was 
ihm (S. 119) die „die wahre Freiheit lebendig leitenden 
und sie aufs umfassendste assecurirendenrealenLand-und 
Stadtgemeinden“ sind, welches (S. 121) „die rechte An
erkennung der localen und zumal auch der ständischen 
Unterschiede der Gesellschaft“. Wir fragen ferner: 
was sind freie und zwar realverbundene Gemeinden, 
welche die privatrechtlichen Interessen der in ihnen
Zusammenwohnenden zum Gegenstand gemeinsamer, 
gerechter Förderung nehmen? (S. 123) Wie gestaltet 
sich die corporative Sammlung der natürlichen Stände 
und entsprechende Theilnahme derselben an der Staats
verwaltung und Rechtsprechung? (S. 124) Wie wird 
die ständische Vertretung in der Gesetzgebung ver
engt? (S. 126) Über diese erheblichsten Fragen er- 
5?}ten wir in dieser Schrift nirgend genauere befrie- 

^uskuuft- Was Bl. 65 als die desfalsige wahre 
auf Tin”^- ^er bezeichnet ist, „dass dieselbe nicht 
nach Könf ^er Luft schwebende Vertretung des Volks 
».norcrlöLn1 ’ blos nach dem Maase der allerdings 
n vielmehr611 9lejcbheit des Staatsbürgerthums, son- 
uniiirliehen Bern?f eine Vertretung nach Ständen, nach c S in der bürgerlichen
Gesellschaft ausgehe«, rückt uns das Verständniss 
zwar em we g, och bt iweitem nicht genügend näher. 

So scheint die Aufgabe nur halb erschöpft. Wenn es 
gilt, im Nähern zu bestimmen, was und wie geändert 
und gebessert werden solle, dann spalten sich die 
Meinungen, dann thürmen sich die Schwierigkeiten. 
Zum geschickten Fortbilden des Vorhandenen im Staat 
reicht Theorie und Speculation allein nicht aus; zu 
gründlichen wissenschaftlichen Kenntnissen muss Er
fahrung im häuslichen, bürgerlichen und Geschäftsleben 
hinzutreten. Nur eine durch langjährige Übung und 
gereifte Erfahrung abgeschliffene lheorie wird das 
wahrhaft praktisch Durchführbare zeigen, nur eine 
glückliche Mischung und Durchdringung des theore
tischen und praktischen Elementes verbunden mit tüch
tiger Gesinnung kann das wirklich Bessere fördern. 
Aber man darf sich nicht verschliessen gegen neue 
Ideen und Theorien, man soll Alles prüfen und erwä
gen, was die Zeit darbietet, und das Beste behalten. 
Versteht das unser Verf. unter dem wechsel wirkenden 
Parlamentiren der unterschiedenen Stände,. Interessen 
und Rechtsansichten (S. 115), so sind wir mit ihm 
einverstanden.

Überschwengliche Hoffnungen baut der V erf. auf 
Pressfreiheit und (mit seinen Worten zu reden) auf 
Aufnahme des englischen Selfgovernments. Wahres 
ist daran, aber wie viel? Dass Beides noch keineswegs 
ein gesundes Staatsleben herbeiführe und zur Folge 
habe, können wir doch an Englands Beispiel und Dem, 
was uns die nordamerikanischen Freistaaten zeigen, 
mit Händen greifen. Jedes Blatt der Zeitungen bringt 
ja die schlagendsten Belege der Häufung der gröbsten 
Misbräuche trotz Pressfreiheit und Selbstregierung.

Die Mittheilnahme der Regierten am öffentlichen 
Leben wird sich, zumal in den hohem Geschäftskrei
sen, weniger auf ein Mitthaten, als vielmehr auf ein 
Mitrathen erstrecken können; denn die Natur der Ge
schäfte in der Rechtspflege, wie in der Verwaltung, hat 
sich (wenn auch das allerdings grosse Übermaas der 
Schreibseligkeit beschränkt wird) derartig gestaltet, dass 
die volle Kraft und ganze Zeit eines Mannes in An
spruch genommen wird. In der Regel kann nicht ne
benher in etwaigen Mussestunden regiert und verwal
tet werden. Unter diesen Umständen ist es auch für 
die erwerbenden und arbeitenden Staatsbürgerklassen 
ziemlich gleichgültig, ob sie mit Abgaben an den Staat 
den Lebensunterhalt von Staatsbeamten bestreiten, oder 
ob sie einen Theil ihres Arbeitsverdienstes an Renten- 
bezü°*er abgeben müssen, welchen die erfoderliche freie 
Zeit°bleibt, um dem Verwalten und Regieren sich zu 
widmen. Es ist die all ei schwieligste Aufgabe, das 
richtige Verhältniss zwischen dem Staatsdienst und 
dem Mitrathen und Mitthaten der Regierten zu finden, 
ebenso die entsprechende Stellung der Gemeinde im 
Staat und zum Staat zu bestimmen. Wie sich Dorf
gerichte, Schöffengerichte und die desfalsigen weitern 
Andeutungen unsers Verf. mit geschriebenen Gesetz
büchern, mit unsein bisherigen Gewohnheiten sollen 
vereinbaren lassen, ist eben so schwer abzusehen, als 
wie sich die Details des Staatslebens und der Staats
einrichtungen daraus entwickeln werden, was unser 
Verf. S. 115 als die wahre Rechtsidee der Gegenwart 
hinstellt: „nämlich die Idee eines öffentlichen Staates, 
in welchem aus einem freien Parlamentiren der unter-
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schiedenen Stände, Interessen und Rechtsansichten das 
geltende Recht, als herrschendes Gesetz des Gemein
wohls, sich erhebe; aber nicht aus der Gesinnung des 
blossen Privat-Interesses, blos als Compromiss der un
terschiedenen Willküren, sondern aus der Gesinnung 
der Treue gegen die willkürlose Gerechtigkeit und als 
unbeschränkte Majestät des souveränen Staats.“

Bei dieser Ausdrucksweise (und sie findet sich 
mehrfach, z. B. S. 114. 131. 134) wird man an eine Be
merkung Friedrich v. Raumer s erinnert in Solger’s 
nachgelassenem Briefwechsel, .wo den neuern Philoso
phen zum Vorwurf gemacht wird, dass ihre Sprache 
und Darstellung oft schwer verständlich sei. Schreibt 
unser Verf. nur für die Kenner und Anhänger seiner 
philosophischen Schule ? Wol nicht. Gewiss liegt ihm 
daran, auf möglichstViele, für Staatsverhältnisse Empfäng
liche belebend, ja in gewisser Weise belehrend einzuwir
ken ; mit solcher Ausdrucksweise aber entfremdet er sich 
Manche, die zu gewinnen nicht zu verachten sein dürfte.

Was das Staatsdienstwesen und Staatsbeamtenthum 
anlangt, so hat es sich in besonderer Eigenthümlichkeit 
hauptsächlich in Deutschland ausgebildet, und im Gan
zen genommen sind (grösstentheils aus diesem Verhält- 
niss) unsere innern Zustände viel leidlicher als die 
französischen, englischen und nordamerikanischen. Ein 
geschätztes Blatt, das Ausland, Nr. 352 von 1842, be
merkt zunächst in Bezug auf England: „ In unsern 
neuern Staaten lebt ein demokratisches Element, das 
man nie aus den Augen verlieren darf. Da keine 
Haussklaverei eine unüberwindliche Scheidewand setzt, 
so erheben sich unaufhörlich neue Menschen aus der 
Volksmasse in die höhern Klassen empor, und die 
neuern Völker werden sich stets um so besser befin
den, je vollkommener die Gesellschaft gegliedert und 
je leichter der Übergang aus einer Klasse des Volks 
in die andere ist.“ Vergleicht man unsere deutschen 
Verhältnisse mit andern und namentlich den englischen, 
so dringt sich die Frage auf: Erfüllt nicht unser Staats
dienerwesen ganz vorzüglich die Bestimmung obiger 
Bemerkung, das demokratische Element nicht aus den 
Augen zu verlieren, ihm nicht zu viel einzuräumen 
(was nur zu leicht möglich bei Fehlgriffen über das 
Selbstregieren), und anderntheils die vollkommenere 
Gliederung der Gesellschaft zu gewinnen, die Über
gänge aus einer Klasse des Volks in die andere zu 
erleichtern? Unsere Staatsdiener sind eine unentbehr
liche Mittelklasse zwischen den Massen und den Rei
chen, sie üben einen wesentlichen und wohlthätigen 
Einfluss auf die gesellschaftlichen Zustände. In ihren 
Abstufungen arbeitet sich aus den untern Ständen das 
Talent empor und findet seine Ausgleichung gegen die 
Begünstigung der Geburt und des blos ererbten Geld
reichthums. Der Mehrzahl nach ohne Besitz und des
halb mit ihrem Unterhalt auf den Erwerb durch ihre 
Dienstleistungen hingewiesen, haben sie nicht die egoi
stischen Interessen der Besitzenden und Gewerbtreiben- 
den, nicht die damit zusammenhängenden Vorurtheile 
und Begierden und sind daher bei vielen Fragen des 
öffentlichen Lebens unparteiischer. Auf der andern 
Seite stehen Viele dem gewöhnlichen bürgerlichen Le
ben so nahe, dass in der Regel bei den Staatsdienern 
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(zumal den sogenannten äussern Beamten) die genaueste 
Kenntniss der Dinge sich findet. Zudem bringt ihr 
Beruf mit, in alle Fragen des öffentlichen Lebens mit 
Wissenschaftlichkeit einzudringen, wie auch der Trieb 
nach Auszeichnung und Emporsteigen dazu spornt, 
und so sammelt sich hier ein Capital von Kenntnissen 
und Erfahrungen, dem Deutschland viel zu verdanken 
hat, was auch die geeignetste Vermittelung des demo
kratischen Elements darbietet. In unsern jetzigen 
Ständeeinrichtungen und ihrem Bevorzugen des Besitzes, 
zumal des grossen Grundbesitzes, herrscht vielleicht 
schon zu sehr das Element, das in England die Unter
drückung der Armen erzeugt hat. Der Hass der Ari
stokratie gegen das Beamtenwesen, die sogenannte Bü- 
reaukratie , gibt wol einen Fingerzeig, woher sich die 
Anfeindungen schreiben.

Übrigens eine mehre Theilnahme, als meist bis
her am Mitrathen und in kleinern Kreisen an der Verwal
tung kann und muss den Regierten eingeräumt werden.

Den blendenden Darstellungen und hoch gespann
ten Erwartungen von der freien Tagespresse kann man 
statt weitläufiger Gegenrede die Zustände der Pressfrei
heitsländer entgegen halten. Es ist hier nicht der Ort, 
die von der Tagespresse unzertrennlichen Mängel zu 
zergliedern; dass meistens um des Gelderwerbes willen, 
dass ferner für das Leben geschrieben wird, in der 
Regel nicht sowol aus Erfahrungen des bürgerlichen 
und geschäftlichen Lebens, als vielmehr aus der Theo
rie und Speculation, das hat noch überall die Bedeu
tung der Tagespresse geschmälert, wo nicht untergra
ben, und doch hat unser Verf. so weit recht, dass die 
Presse noch zu ängstlich überwacht und gefesselt wird. 
Ist es aber nicht Überhebung, wenn die Tagespresse 
sich das Anselm zu geben sucht, vorzugsweise die 
wahre öffentliche Meinung darzustellen, wenn sie fast 
allein maasgebend sein will?

Unstreitig stecken wir in Deutschland noch zu tief 
im Polizeistaat, dennoch aber sind vergleichungsweise 
die meisten innere Zustände noch die vorzüglichem im Ge
gensatz zu den Selbstregierungs- wie Pressfreiheits-Staa
ten. Allerdings ist es Federung derZeit, die Bevormundung 
mehr und mehr aufzugeben, aber das Wie ist die grosse 
Schwierigkeit. Auf die Details, die uns der Verf. bis
her noch vorenthält, kommt es an, eine neue Zeit zu 
begründen, und deshalb sehen wir dem angekündigten 
grössern Werk, welches uns vermuthlich die Ausfüh
rung der Andeutungen bringen wird, mit um so grös- 
serm Verlangen entgegen, als die besprochene Schrift 
mit eben so viel Geschick als Kühnheit eine scharfe 
Kritik über das Vorhandene ergehen liess.

Etwas sehr wesentlich Abweichendes dürfte übri
gens zur Zeit nicht ausführbar sein, wie auch schon 
Gutzkow' (wenn wir nicht irren) in seinen Briefen aus 
Paris, wo er von Communismus. und dergleichen spricht, 
anerkannt hat. Hebung des sittlichen Gefühls wie der 
sittlichen Kraft, Belebung des Gemeinsinns zu mehrer 
Überwindung der Eigensucht, und im öffentlichen Le
ben Vereinfachung der Einrichtungen und Formen 
nebst erlieblicher Verminderung der Schreibseligkeit, 
das scheinen zunächst die Zielpunkte.

Weimar. Ackermann.
Druck und Verlag von B1. A. BrocKhaus in ILeipzig'.
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Der Weichselzopf. Nach statistischen und physiologischen 

Beziehungen dargestellt von Dr. Friedrich Beschorner. 
dirigirendem Arzte der Irrenanstalt fürs Grossherzog- 
thum Posen. Breslau, F. Hirt. 1843. Lex.-8. 15Ngr. 

Bisher wurde in der geographischen Nosologie der 
Weichselzpof als einer der schlagendsten Beweise der 
Einwirkung localer, wenn auch noch nicht näher zu 
bezeichnender Einflüsse der verschiedenen Theile der 
Erde auf die Erzeugung und Bildung besonderer For
men von Krankheitsprocessen aufgeführt, indem man 
annahm, dass diese Krankheit zwar wol erst im 13. 
Jahrh. von den Tartaren nach Polen gebracht sei, aber 
nur in den Niederungen der polnischen Weichsel ihren 
Centralsitz habe, den Rayon ihrer mit der Entfer
nung von diesem Centralpunkt abnehmenden Herr
schaft bis nach Ungarn, Croatien, Slawonien, Weiss
russland, Schlesien u. s. w. erstrecke und mit der en
demischen Phthiriasis des polnischen Volkes in Bezie
hung stehe. Man hielt es für erwiesen, dass de
ren blos auf diesen Erdtheil beschränkte Erscheinung 
nicht durch zufällige Einflüsse, welche die Ärzte z. B. 
bald in verlarvter Syphilis, bald in Unreinlichkeit, 
bald in der Sitte des Kahlscheerens des Ko
pfes und der dadurch erzeugten Erkältung gefunden 
zu haben glaubten, erklärt werden könne, sondern dass 
deren letzter Grund in dem, im Mineral-, Pflanzen- und 
Thierreiche, sowie in der verschiedenen Racenform des 
Menschengeschlechts nicht abzuweisenden Einflüsse ver
schiedener Erdtheile auf das ganze von der Erde ge
tragene und erzeugte Reich des Lebendigen und also 
auch auf die Bildung und Form der Krankheiten ge
sucht werden müsse. Man bezog auf eine gleiche Ur
sache das Erscheinen der Filaria medinensis in den Tro
pengegenden der alten Welt, die besondere Form der 
Besten der alten und neuen Welt in der nördlichen
Halbkugel der Erde, die Verschiedenheit der Form des 
Bandwurms des Menschen in verschiedenen Ländern, 
yad eine Menge anderer endemischer Krankheiten ein- 

. ]ei\Länder? jedoch keine dieser Krankheiten mit 
^le\^ntsch*edenheit der Überzeugung, wie die in 

iaoe s eJende. Die eigenthümliche Verfilzung der Haare 
ei em ncioma sah man dabei als Folge einer kri- 

tisc len ussc eidung an den behaarten Theilen des 
Köipeis an, te mit Abnahme eines allgemeinen, unter 
der proteusaitigsten Form entstehenden, daher die man- 

nichfaltigsten Symptome gebenden Krankheitsprocesses 
auftrete; daher hinsichtlich der Therapie dieser Krank
heit gelehrt wurde, diese Ausscheidung des trichomatö- 
sen Secrets zu unterstützen, um dadurch die Krankheit 
zur Entscheidung und Heilung zu bringen, und die 
mannichfachen, angenommenen Metastasen auf andere 
Organe zu verhüten. Zur Unterstützung dieser Annahme 
einer rein endemischen Entstehung bezog man sich auf 
das Vorkommen desselben Leidens nicht nur bei neu- 
gebornen Kindern, sondern auch bei langhaarigen, so- 
wol Haus- als wilden Thieren, bei Pferden, Rindern, 
Hunden, Schafen, Füchsen, Wölfen, sodass dieser 
Krankheit Eigentümlichkeiten zugeschrieben wurden, 
die sich bei keiner andern Krankheit finden.

Gegen diese auf die Autorität der bedeutendsten 
polnischen Ärzte gestützte Annahme tritt nun unser 
Verf. mit dem entschiedensten Widerspruche auf. Ge
leitet durch mühsame, nur durch Unterstützung der ho
hem Landesbehörden möglich gewordene Untersuchun
gen und aus 21 Kreisen des Grossherzogthums Posen 
eingezogene Nachrichten sucht derselbe den Beweis 
zu führen: dass der Weichselzopf keine selbständige 
Krankheit weder des ganzen Körpers, noch der behaar
ten Theile desselben sei, sondern nur entstehe durch un
terlassenes Reinigen und Kämmen der Haare nach heftigen 
Schweissen und bei einer comprimirenden Kopibedeckung. 
Er habe keine Beziehung zu frühem oder spätem Krank
heitszuständen, obgleich beim Abschneiden des Zopfs 
durch Erkältung Nachtheil entstehen könne. Das häu
figere Vorkommen desselben in einigen Gegenden der 
Erde habe seinen Grund in der Meinung des polnischen 
Volks. dass das Reinigen der Haare in den meisten 
Krankheiten schädlich sei, besonders bei der hypothetisch 
angenommenen, nach dem gewöhnlichen Volksglauben 
angehexten Weichselzopfkrankheit, und dass diese mit 
wärmerer Bedeckung behandelt werden müsse. Der 
Zopf sei weder erblich noch ansteckend; die Haare 
desselben seien nicht kiankhaft verbildet, nicht durch 
eine eigenthümliche E euchtigkeit verklebt und verfilzt, 
sondern gesund und nui verwirrt; sie bilden daher kei
nen unlöslichen Filz, sondern der Zopf könne entwirrt, 
und der natürliche Zustand der Haare wieder herge
stellt werden. Die auf bis 14 Fuss angegebene Länge 
des Zopfs entstehe nur durch die im Zopfe befindlichen 
ausgefallenen Haare. Eine eigenthümliche krankhafte 
Beschaffenheit der Haut unter dem Zopfe lasse sich 
nicht nachweisen. Bei Pferden komme derselbe aller
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dings und um so häufiger vor, da er den Werth des 
Thieres beim Verkauf erhöhe, entstehe aber auch hier 
auf gleiche Weise. Er finde sich aber nie bei andern 
Thieren, gleicherweise nicht bei den höhern, den Aber
glauben des niedern Volks nicht theilenden Ständen, 
und werde in neuern Zeiten seltener mit eingeführter 
grösserer Reinlichkeit und Cultur der Haare. Der Verf. 
sucht im allgemeinen Theile seiner Schrift, S. 1 —18, 
seine Ansicht auf hier ausführlich mitgetheilte tabella
rische Übersichten der Zahl der im Grossherzogthum 
Posen aufgezeichneten Fälle des Zopfes, der Geschlechts
verhältnisse, der Verhältnisse des Vorkommens des 
Zopfes zu den Lebensaltern, den Volksstämmen, dem 
Religionsbekenntniss, Wohnsitz und den Ständen zu 
begründen, und handelt sodann im speciellen zweiten 
Theil, S. 19—78, von der Haarfarbe und Haarbeschaf
fenheit, den Formen, den Bestandteilen und Eigen
schaften, sowie von den übrigen hier zu besprechenden 
Verhältnissen dieser Erscheinung, um nach versuchter 
Widerlegung der bisherigen irrigen Ansicht und erlang
ter Überzeugung des wahren Sachverhältnisses die 
Möglichkeit der völligen Ausrottung des Weichselzopfes 
in Aussicht zu stellen und zu derselben beizutragen; sodass 
ein lobenswerther, die ihm dargebotenen Hülfsmittel der 
Untersuchung fleissigst benutzender Eifer des Verf. an
zuerkennen ist.

Eine Entscheidung, auf welcher Seite die Wahrheit 
liegt, wird natürlich nur von Ärzten, die in den polni
schen Niederungen der Weichsel die vollkommene Krank
heit täglich vor Augen haben und in ihren verschiede
nen Phasen Jahre lang beobachten können, erwartet 
werden dürfen; wobei von besonderm und unserer 
Ansicht nach entscheidendem Gewichte für die bishe- 
ri°-e Theorie die Verification des Vorkommens der Krank
heit bei Thieren, besonders bei wilden, sein möchte. 
Bedenken gegen die Ansicht des Verf. erregt indessen 
schon der Umstand, dass der Verf. den Weichselzopf 
nur im Grossherzogthum Posen, also nicht an seiner 
eigentlichen Geburtsstätte, beobachtet und untersucht 
hat, mithin der Verdacht vorliegt, der Verf. habe die 
Krankheit nur in den peripherischen Theilen des sie 
erzeugenden Erdstriches, wo sie schon an Vollkommen
heit abnimmt, kennen zu lernen Gelegenheit gehabt. 
Bedenken erregt ferner die Zumuthung des Verf., an
zunehmen, dass seit Jahrhunderten die polnischen Ärzte 
so bornirten Verstandes gewesen seien, um eine durch 
schlechte Cultur der Haare entstehende Haarverwirrung 
mit einem eigen thümlichen pathologischen Zustande zu 
verwechseln. Wir werden hierbei an ähnliche Ver
suche erinnert, im Reiche der epidemischen Krankheits
verhältnisse den in verschiedenen Zeiten wechselnden 
kosmischen Einfluss — wie hier bei den endemischen 
Verhältnissen den in der Zeit beharrenden und im Raum 
wechselnden terrestrischen Einfluss — zu leugnen, 
und die Entstehung neuer epidemischer‘Krankheiten, 

der Syphilis, des gelben Fiebers, der ägyptischen Au
genentzündung u. s. w. aus untergeordneten Einflüssen 
zu erklären; Versuche, die resultatlos bleiben mussten, 
weil die Anerkennung und Erkennung dieser höhern 
und allgemeinem Momente der Genesis der Krankhei
ten fehlte. — Die Wahrheit kann indessen durch Wi
derspruch nur gefördert werden. Möge daher diese, 
alle Ärzte Polens des Irrthums zeihende Schrift diesel
ben auffodern, die in Frage stehende Krankheit genauer 
pathognomonisch und pathologisch zu untersuchen und 
die Wahrheit an den Tag zu bringen. Hiermit mag 
denn auch die vorliegende Schrift eine Auszeichnung 
erhalten, die uns bewogen hat, sie aus der Fluth me- 
dicinischer Pamphlete herauszuheben und einer kurzen 
Anzeige in unsern Blättern werth zu achten.

Dr. D. G. Kieser.

Theologie.
Geschichte der Congregationalisten in Neu-England bis 

zu den Erweckungen um das J. 1740. Ein Beitrag 
zu der Kirchengeschichte Nordamerikas von H. F. 
Uhden. Mit einer Karte der frühem Eintheilung 
Neu-Englands. Leipzig, Bösenberg. 1842. Gr. 8. 
1 Thlr. 20 Ngr.

Die Kirche Nordamerikas hat mehr als irgend ein 
anderes Land den Glauben an das Evangelium selbst 
in der ungläubigen Periode festgehalten; auch die 
Furcht, welche man in den letzten Jahrzehnten häufig 
ausgesprochen findet, es werde die dortige evangelische 
Kirche in die Gewalt des Papismus fallen , ruht doch 
grösstentheils auf Unkenntniss der genauem Verhält
nisse Amerikas. Jenes Festhalten des Evangeliums auf 
der einen Seite und der Mangel an Christenthum, den 
die Amerikaner bei so vielen Einwanderern aus Deutsch
land wahrnahmen, sowie die Kenntniss von den man
gelhaften Zuständen der christlichen Gemeinden in 
Deutschland, vereint mit der den Amerikanern eigen- 
thümlich innewohnenden Gemeinschaft bildenden Kraft, 
hat sogar den Plan in ihnen hervorgerufen, von Amerika 
aus in religiöser Beziehung auf Deutschland zu wir
ken. Wir glauben nun freilich nicht, dass die Ameri
kaner die rechten Männer dazu sind, nur eine Verhehlung 
der eigenen Schwächen und eine Unkenntniss der 
ganz verschiedenen Anlagen und Entwickelungen der 
deutschen und amerikanischen Kirche kann einen sol
chen Plan festhalten: wohl aber ist, abgesehen von dem 
wissenschaftlichen Gewinn, uns die Kenntniss der Bil
dung und Entwickelung der amerikanischen. Kirchen 
sehr wichtig, da das kirchliche Bewusstsein durch 
die Anschauung der Zustände keines Landes so sehr 
gehoben werden wird, als durch den Hinblick auf 
Nordamerika; wir sprechen daher dem Verf. unsern 
Dank aus, dass er die Mühe übernommen hat, uns 
mit der Geschichte einer Kirche Nordamerikas bekannt 
zu machen, und freuen uns zugleich, das Zeugniss ab
legen zu können, dass die Geschichte der Congrega
tionalisten mit Fleiss bearbeitet und die Entwickelung 
derselben klar dargestellt ist. Nur zweierlei Bedenken 
haben wir auszusprechep. Das erste ist die Klage, 
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dass der Verf. die Geschichte der Congregationalisten 
mit 1740 abbricht; als Grund wird freilich angege
ben , die folgenden Zeiten gehörten der Statistik. Das 
möchten wir aber nicht gelten lassen; die Erweckungen 
von 1740 bilden keinen Abschluss, die Erschlaffung 
nach der Spannung gehört nothwendig dazu; auch 
wurde in Massachusett die Trennung der Kirche vom 
Staate erst 1830 völlig vollbracht; dieser Zeitpunkt 
würde daher ein angemessenerer Schlusspunkt sein. 
Dies führt uns auf das zweite Bedenken, der Verf. 
hätte wol vergleichend die übrigen Kirchen etwas mehr 
herbeiziehen können, dadurch würde man einen freiem 
Überblick gewonnen und eingesehen haben, wie der 
Weg, den die Congregationalisten durch die Umstände ge
zwungen einschlugen , mit Freiheit von den Presbyte
rianern betreten wurde und somit das jetzt in Amerika 
herrschende System, die Trennung der Kirche vom 
Staat, auf die presbyterianische Kirche zurückzuführen 
ist, während die Congregationalisten diese Freiheit nur 
so weit wollten, als sie ihnen dienen konnte *).

Wir lassen eine gedrängte Anzeige von dem Inhalte 
des Buches folgen. Dem Minister Eichhorn gewidmet und 
mit einer Vorrede Neander’s geschmückt, ist das Werk 
ganz auf Neander’sche Weise geordnet: voran geht 
eine ausführliche Inhaltsanzeige der neun Capitel, in 
welche das Buch abgetheilt ist, am Ende .folgt in einer 
Beilage ein Brief von Robinson, eine Übersicht der 
benutzten Quellen, eine chronologische Tabelle, endlich 
ein Nominal- und Realregister.

Das erste Capitel beschäftigt sich mit der Ge
schichte der Entstehung der Independenten und ihrer 
Übersiedlung nach Holland. Der Verf. beginnt mit 
der Reformation unter Heinrich VIII., zeigt, wie sich die 
Puritaner unter der Regierung Elisabeth’« durch Bei
behaltung der Liturgie bewogen fanden, sich von der 
bischöflichen Kirche abzusondern, und wie Robert Brown 
den Grund zu einer festem Gestalt der Absonderung 
legte. Später stellte Brown die Ansicht auf, jede Ge
meinde bilde eine Kirche für sich, jedes Mitglied musste 
einen Vertrag unterschreiben, dem Evangelium gemäss 
zu leben und seine Beistimmung zu gewissen Gesetzen 
geben, dies wurde der Covenant genannt; die Priester 
bildeten keinen besondern Stand und die Leitung der 
Gemeinde war demokratisch. Aller Verfolgungen un
geachtet war die Zahl der Brownisten im J. 1592 2000. 
Viele Anhänger Brown’s wanderten nach Holland aus, 
hierher kam 1608 auch John Robinson, der eigentliche 
Vater der Independenten; dieser ward hier milder ge
sinnt, brachte die Gemeinden in ein näheres Verhält
nis« zu einander und erklärte selbst Synoden für nütz
lich, nur sollten sie keine zwingende Gewalt besitzen, 
üie Reformation hielt Robinson für unvollendet, weil 
"ei den evangelischen Kirchen nicht genügend auf 
nur Gebrauch der Sacramente gehalten werde; 
Altar^11'^011 Wiedergeborene sollten zum Genüsse des 
---- L^Selassen werden; dann aber auch jedes gläu-

*) WirberikanischeKircKe«^!86 Gelegenheit, um ein Werk für die ame- 
lich für das voluntary zu empfehlen von einem Manne, der frei- 
und überhaupt die LSdle T'e.nn.u»S der KP’che vom bta.at® 
es ist dies John Dunmore & e'nRenon‘men ,lst5
with notices of the state and^1^011 educatt™ ™
Pery and African Colonisation London °1/8^ertCan UMtm’ Po' 

bige Weib und jeder gläubige Mann das Amt der 
Schlüssel haben, binden und lösen dürfen.

Im zweiten Capitel wird die Auswanderung der 
Independenten nach Amerika beschrieben. Sie fürchten, 
in Holland auszusterben und lassen sich 1617 in Neu- 
England nieder. Die Bedingung der Gemeinschaft ist, 
dass der Kirche rücksichtlich des. Glaubens und der 
Sitten Genüge geleistet werde. Die Kirche verlangte 
Nachweisung der Erfodernisse, durch welche die Mit
glieder zur Theilnahme berechtigt wurden; nur ein 
solcher Gläubiger konnte ein bürgerliches Amt verwal
ten, es fand also die innigste Verbindung zwischen 
Staat und Kirche statt, die Verfassung war eine theo- 
kratische, der Staat beschützte die Religion und be
strafte die Ketzerei. Die Obrigkeit soll sich zwar nicht 
in das den Kirchenbeamten Eigenthümliche mischen, 
der Gegenstand ihrer Gewalt ist nicht das Innere, .nur 
die Thaten des auswendigen Menschen hat sie zu rich
ten , und zwar nur die, welche in der Schrift geboten 
oder verboten sind, als Götzendienst, Gotteslästerung, 
Verachtung der Bibel, Entheiligung des Sonntags u. s.w. 
Die Gemeinde hat ihre Rechte „von Christo, sie über
trägt diese den Geistlichen, Altesten und Diaconen 
als Amtspersonen, kann sie aber stets wieder zurück
nehmen. Die Synoden können über Glaubensstreitig
keiten Erörterungen anstellen, Ermahnungen erlassen 
und einzelne Gemeinden ausschliessen; dabei wird in- 
dess ausdrücklich bemerkt, dass sie keine kirchliche 
Autorität haben. Die Independenten waren zu Con
gregationalisten geworden; ihrenIndependentismus sollte 
die Clausel aufrecht erhalten, dass die Synoden keine 
kirchliche Autorität hätten, was doch nicht überein
stimmte mit dem Recht, Gemeinden auszuschliessen.

Das dritte Capitel erzählt die Ausweisung der An- 
tinomisten. Als solche wurden Roger Williams, der 
Gründer von Rhode Island, Anna Hutchinson und ihre 
Anhänger angesehn, die eine gänzliche Freiheit des 
Cultus verlangten, sodass der Staat sich in die religiö
sen Angelegenheiten durchaus nicht mischen solle. 
Diese jetzt allgemein in Nordamerika geltenden An
sichten wurden auf der ersten Synode der Congre
gationalisten 1637 verworfen, wennschon nicht mit 
allgemeiner Beistimmung; alle Verbindung mit Rhode 
Island, wohin die Antinomisten sich wandten, wurde 
abgebrochen.

Noch strenger verfuhr man gegen die Anabaptisten 
und Quäker, von denen im vierten Capitel gesprochen 
wird; von den letztem wurden mehre hingerichtet bis 
König Karl II. dies verbot. Auch die englischen Inde
pendenten sprachen ihre Mißbilligung über dies Ver
fahren ihrer Brüder in Neuengland aus; man kam end
lich von diesem Verfahren gegen die Ketzer zurück, 
der Staat behandelte sie höchstens als Vagabonden, in 
Rhode Island blieben sie ungestört.

Im fünften Capitel zeigt der Verf., wie sich in der 
coiwregationalistischen Kirche selbst ein Gegensatz 
bildet, der vorläufig unterdrückt wird. Das theokrati- 
sche Verhältnis«, da die Congregationalisten nur den 
Mitgüe^ern der unsichtbaren Kirche bürgerliche Rechte 
einräumen wollten, konnte nur so lange halten, als 
das kirchliche Interesse überwiegend war. Bei der 
fortwährenden Einwanderung, die nicht mehr in der
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Religion ihren Grund hatte, bildete sich bald auch 
eine antitheokratische Partei. Die Unzufriedenen reichten 
in Boston eine Petition ein, in welcher sie baten, dass 
allen wirklichen Engländern bürgerliche Rechte ohne 
Auflegung eines Covenants eingeräumt würden; im 
Fall einer abschlägigen Antwort wollten sie mit allen 
Leistungen für die Kirche verschont werden. Die 
Regierung suchte die Klagen zu widerlegen und strafte 
die Petitionirenden um Geld wegen geringschätzender 
Ausdrücke gegen die Kirche. Uber die Taufe der 
Kinder der Nichtmitglieder wurde auf Antrag der Re
gierung 1648 eine Synode berufen: das Resultat der
selben war eine Bestätigung der theokratischen Ansich
ten ; selbst die getauften Kinder der Gläubigen wurden 
fast wie die äusser der Gemeinde Stehenden betrachtet 
und sollten sich einer Prüfung unterwerfen.

Das sechste Capitel schildert die Lösung des theo
kratischen Verhältnisses von kirchlicher und politischer 
Seite. Ungeachtet der Unterdrückung der antitheokra- 
tischen Partei ist diese in beständigem Wachsthum be
griffen, ja selbst Diejenigen, welche das congregationa- 
listische System strenger durchführen wollten, trugen 
dazu bei, jene Partei ihrem Ziele näher zu führen; da 
sie nämlich darauf drangen, beide Sacramente einander 
gleich zu stellen, fürchtete man, ganz in Anabaptismus 
zu versinken, und wurde um so geneigter, das theokra- 
tische Band mehr zu lösen. Eine 1657 berufene Synode 
schlug einen Mittelweg ein, die Kinder der Abend
mahlsgenossen nämlich werden Mitglieder der Kirche 
ohne Prüfling, nur dürfen sie nicht wie die voll
ständigen Mitglieder die Geistlichen wählen, doch wird 
auch hierbei auf sie besonders Rücksicht genommen, 
alle, welche die Taufe erhalten haben, erlangen die 
bürgerlichen Rechte. Eine kleine Anzahl wollte zwar 
aucli jetzt noch die frühere Strenge festgehalten wis
sen , allein sie musste sich dem allgemeinen Willen 
fügen ; in Massachusett ward die Theokratie förmlich 
aufgehoben durch das Gesetz, dass englische Unter- 
thanen als Grundbesitzer das Bürgerrecht haben soll
ten auf den Schein eines Geistlichen, dass sie ortho
dox seien und einen guten Lebenswandel führten, auch 
wenn sie nicht zu der congregationalistischen Kirche 
gehörten.

Capitel sieben spricht von den Rückwirkungen aus 
der Theokratie nach der Lösung. Das neue Princip 
hat mit vielfachem Widerstande zu kämpfen, dringt 
aber doch immer mehr durch, die Verfolgungen der 
Baptisten und Quäker hören auf, sie erhalten Freiheit 
des Gottesdienstes. Der Verf. bemerkt mit Recht, 
diese Auflösung der Theokratie sei keine Entwicke
lung? sondern ein Verfall des Gebäudes, denn der An
stoss sei von aussen gekommen, theils von unkirch
lichen Interessen, theils von äusserlich kirchlichen. 
Da wir demnach das jetzt in den Vereinigten Staaten 
allgemein herrschende System der Trennung der Kirche 
vom Staate nicht von den Congregationalisten ableiten 
können, so hat wenigstens in dieser Beziehung die 
Geschichte der Congregationalisten nicht die Bedeutung, 
wie die der Presbyterianer. Die Auflösung der Theo
kratie wird übrigens von dem Verf. auch mit po

litischen Leiden, mit dem grossen Indianerkriege 1675 
und den Angriffen auf die Verfassung von London aus 
in Verbindung gebracht.

Capitel acht beschreibt den Verfall des Congrega- 
tionalismus. Als man den Verfall der Sitten wahr
nahm , berief man 1679 eine Synode, welche auf die 
Mängel aufmerksam machte und wirklich eine grössere 
Lebendigkeit in den Gemeinden bewirkte, die aber 
nicht nachhaltig war; man wurde bei der Aufnahme 
der Mitglieder immer weniger bedenklich, die Mitthei- 
lungen religiöser Erfahrungen beim Abendmahl wurden 
oft von Andern dictirt, das Amt der regierenden Älte
sten gerieth in Vergessenheit u. s. w. Man näherte 
sich dem Kirchenregiment der Presbyterianer, bildete 
Versammlungen der Laien und Geistlichen einzelner 
Grafschaften, Consociationen, deren Urtheilen sich die 
einzelnen Gemeinden zu fügen hatten, ferner Versamm
lungen der Geistlichen allein, Associationen, welche die 
Bewerber um ein Predigtamt prüfen sollten. Seitdem 
fand in den Gemeinden eine Unterordnung statt ohne 
die strenge Form der Presbyterianer.

Das neunte Capitel schildert den Zustand der Er
weckungen in den Jahren 1735 und 1740. Der Verf. sagt: 
„Die damaligen Erweckungen bilden den Typus für alle 
jetzigen Erweckungen Amerikas, sie gingen in der Ge
meinde vor, die Geistlichen gaben den Anstoss, aber sie 
waren nicht die Träger dieser Bewegungen.“ Nach John 
Edwards Schrift wird besonders die Erweckun0” zu 
Northampton in Massachusett 1735 dargestellt, daran 
schliesst sich die allgemeinere 1740, als Whitefield nach 
Neu-England kam; man glaubte die alten Tage von 
Neu-England lebten wieder auf. Aber die Flamme er
losch bald wieder, arminianische und unitarische Ansich
ten schlichen sich ein, und als Whitefield 1745 zum 
zweiten Mal nach Neu-England kam, fand er eine laue, 
ja feindselige Aufnahme, das religiöse Interesse schwand 
dahin, das politische erhielt das Übergewicht und der 
Unglaube verwüstete Neu-England.

Das ist die Geschichte des Congregationalismus in 
Nordamerika bis 1740; von dogmatischen Bewegungen 
gar keine Spuren, desto mehr in Beziehung auf Ver
fassung und Disciplin; aber diese werden mehr von 
aussen herbeigeführt, als dass sich eine innere Ent
wickelung wahrnehmen lässt, vielmehr verfallen die 
Congregationalisten theils in Unglauben, Unitarismus, 
theils werden sie, um ihren Glauben zu retten, zur 
Verbindung mit den Presbyterianern gedrängt.

Dem Verdacht, welchen der Verf. ausspricht, als 
wären die Congregationalisten bei ihrer Einwanderung 
in Amerika durch Bestechung der Holländer von ihrem 
Capitän nach Cap Cod geführt, wird von amerikanischen 
Geschichtschreibern, wie von G. Bancroft (Hlstory etc. 
Boston. 1841) selbst widersprochen; es war Unkennt- 
niss, nicht Betrug.

Wir wünschten, der Verf. bearbeitete jetzt eine 
allgemeine Kirchengeschichte Nordamerikas; sie würde 
eine fühlbare Lücke ausfüllen und dankbar aufgenom- 
men werden.

Hamburg. Dr. W. Klose.

Verantwortlicher Redacteur: Pr- Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Broclil>nus in
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Dritter Jahrgang. 14. Februar 1844.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dem Professor der Mathematik und Philosophie an der 

Universität Leipzig Dr. Drobisch ist das Ritterkreuz des sächs. 
Civil-Verdienstordens verliehen worden.

Dem Geh. Hofrath und Professor Dr. Eichstaedt in Jena 
hat der König von Sachsen bei der Jubelfeier seiner fünfzig
jährigen akademischen Wirksamkeit das Ritterkreuz des Civil- 
Verdienstordens verliehen.

Oberkirchen- und Oberschulrath Dr. Faber in München 
bat den Michaelis-Verdienstorden erhalten.

Der in Ruhestand versetzte Bibliothekar von Brera in 
Mailand Dr. G. Ferrario hat den österreichischen Orden der 
eisernen Krone dritter Klasse erhalten.

Professor Fr omherz in Freiburg hat den Orden vom 
Zähringer Löwen erhalten.

Der Professor der Medicin Dr. Henle in Zürich folgt ei
nem Ruf an die Universität zu Heidelberg.

Dem Hofrath und Professor Dr. Hermann in München, 
sowie den Professoren an der Akademie der bildenden Künste 
H. Hess, Kaulbach, Schnorr v. Carolsfeld, Schwanthaler, ist 
der Verdienstorden der baierschen Krone verliehen worden.

Der Superintendent und Consistorialrath Dr. Heymann in 
Dresden hat das Ritterkreuz des sächsischen Civil - Verdienst
ordens erhalten.

Professor Dr. Keller in Zürich folgt einem Ruf als Pro
fessor der juristischen Facultät zu Halle.

Der Ober - Appellationsrath Dr. Kori in Dresden hat das 
Ritterkreuz des sächs. Civil-Verdienstordens erhalten.

Dem Professor Kreyssig in Meissen ist das Ritterkreuz 
des sächs. Civil-Verdienstordens verliehen worden.

An die durch Bouvard’s Tod erledigte Stelle in der Ab- 
theilung der Astronomie hat die Akademie der Wissenschaften 
in Paris Mauvais gewählt.

Der Pfarrer James Robertson zu Ellon in der Grafschaft 
Aberdeen ist zum Professor der Kirchengeschichte an der Uni- 
vorsität Edinburg ernannt worden.

Geheimrath und Professor Schlosser in Heidelberg hat 
den Orden vom Zähringer Löwen erhalten.

Archiva^ Gel1’ Kirchen- und Schulrath Dr. Schulze, der Geh. 
«ächs^C' ^'^^nn in Dresden haben das Ritterkreuz des 

im-Verdienstordens erhalten.

• 4. Brivatdocent Dr. Ludwig Urlichs in Bonn
ü Zu-+ n ^eior.{ entlichen Professor in der philosophischen 
Facultat an der dortigen Universität ernannt worden.

. V°n, Wachsen haf dem ordentlichen Professor
der Theologie an der Universität zu Leipzig Kirchenrath Dr. 

Winer das Ritterkreuz des sächs. Civil - Verdienstordens ver
liehen.

Der Professor der politischen Wissenschaften an der Uni
versität zu Pavia Nobile Andrea Zambelli ist zum Vicepräsi
denten des Instituts der Wissenschaften und Künste in Mailand 
ernannt worden.

Nekrolog.
Am 15. Dec. v. J. starb zu Paris iFollis, ein berühmter 

Rechtsanwalt, Gründer und thätiger Mitarbeiter der Gazette 
des tribunaux, 46 Jahre alt.

Am 18. Dec. zu Leipzig Dr. phiL C. Lohmann, Lehrer 
der franz, und engl. Sprache, Verfasser der Schriften: Prakti
scher Wegweiser, die französische Sprache binnen 8 Monaten 
richtig und geläufig zu sprechen (1841); Der conversirende 
Franzose (1842); Praktischer Wegweiser, die englische Sprache 
binnen einem halben Jahre sprechen zu lernen (1842); Der 
Unterhaltungsfreund in französisch er Sprache (1843); 40 Jahre alt.

Am 20. Dec. zu Wien Dr. M. Bach, Mitglied der juri
stischen Facultät an der Universität zu Wien, 50 Jahre alt.

Am 28. Dec. zu Wittenberg Dr. phil. Herm. Jul. Titus 
Leyser, Assistent an der Universitätsbibliothek zu Leipzig, 
durch mehre gelehrte Arbeiten (Deutsche Predigten des 13. 
und 14. Jahrh., herausgegeben von H. L., mit Glossar [1838]; 
zahlreiche Aufsätze und Mittheilungen in Mone’s Anzeiger für Kunde 
des Mittelalters, Haupt’s Zeitschrift für deutsches Alterthum, 
den Jahresberichten der deutschen Gesellschaft u. and., die 
Herausgabe von B. G. Weiske’s „Prometheus und sein My
thenkreis“ [ 1842] u. s. w.) rühmlichst bekannt, geboren zu 
Burgchemnitz bei Bitterfeld am 16. Jan. 1811.

Am 31. Dec. zu Lindfield in Sussex William Allen, Mitglied 
der königl. Societät der Wissenschaften, sowol als Chemiker, 
als auch durch die Theilnahme an allen philanthropischen Be
strebungen Englands berühmt, im 74. Jahre.

Am 31. Dec. zu Triest der Landgerichtspräsident Dr. P. 
Zaiotti, als ausgezeichneter Schriftsteller bekannt. Sein letztes 
Werk über Erziehung und Volksunterricht wird von Dr. Heinr. 
Stieglitz ins Deutsche übertragen.

Am 8. Jan. d. J. z« Berlin Medicinalrath Dr. Ernst Leo
pold Grossheim, Leibarzt des Prinzen von Preussen, im 45. 
Jahre.

Am 15. Jan. z« Königsberg in der Neumark Joh. Friedr. 
Wilh. Bieck, Oberlehrer am dasigen Gymnasium, im 81 • Lebens
jahre.

Schriften gelehrter Gesellschaften.
Memoires de l Academie royale de medicine. Tome X. 

Paris, Bailiiere. 1843. Die erste Abtheilung enthält die vom 
Secretär Pariset verfassten Eloges von J. B. Hazard, Ch. H. 
Chr. Marc und J. A. B. Lodibert, und den Bericht über die 
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Vertheilung der Preise. Die zweite Abtheilung enthält Memoire 
sur l’amputation sous - mallöolaire, par L. Amal et Ferd. 
Martin. Memoire sur un nouveau moyen de remedier 
ta chüte du rectum, par Alph. Robert. Memoire sur l'he- 
morrhagie de la taille par la methode perineale et sur un 
moyen efficace d’y remedier, par L. J. R eg in. Observation 
sur une lesion grave du cerveau ä la suite d'un coup de 
pierre ä la Ute, par J. Poilroux. Des temperamens con- 
sideres dans leurs rapports d la sante, par H. Roy er- 
€ollard. Etudes sur les subsistances envisagees dans leurs 
rapports avec les maladies et la mortalite, par F. Melier. 
Sur la valeur de l’examen microscopique du lait dans le 
choix d’une nourrice, par Alex. D ev er gie. Etüde de la 
phthisie d la Martinique, par Rufs. Recherches sur les 
entrecroisemens qui existent entre la region fasciculee des 
peduncules cerebraux et la terminaison superieure des faisceaux 
anterieurs de la moelle epini'ere, par A. Foville. De la 
meningite cerebro-rachidienne et de l'encephalomomeningite 
epidemiques, par Rollet. Histoire de l’epidemie de suette 
miliaire, qui a regne en 1841 dans le departement de la 
Dordogne, par H. Parrot. Extrait d'un memoire intitule 
Organoplastic hygienique, par Roy er-Collard. Du siege, 
de la nature intime, des symptömes et du diagnostic de l’hy- 
pochondrie, par F. Michea. De l’emphyseme pulmonaire, 
considere comme cause de mort, par F. Melier.

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rhein
lande. III. Bonn, Marcus. 1843. 8. Osann, Chesonia. Krosch, 
Lippeheim, ein Castell des Drusus. Lersch, die Siegel und 
Wappen Bonns. Diintzer, die Alemannenschlacht des Chlodo- 
wig. v. Florencourt, der Vicus Belginum am stumpfen Thurm. 
Schneider, die Römerstrasse von Wasserbillig und Neuhaus. 
Schneider, antiquarische Entdeckungen im Regierungsbezirke 
von Trier. Dillenburger, Alterthiimer bei Tüdderen. Klein, 
mainzer Inschriften. Urlichs, Telephos und Orestes. Urlichs, 
Bereicherungen des königl. rheinischen Museums vaterländischer 
Alterthiimer. Lersch, der Tod der Lucretia. Wieseler, Mars 
Victor. Jäger, römische Alterthiimer bei Grimmlinghausen und 
Neuss. Urlichs, Bacchus der Sieger der Inder. Urlichs, das 
römische Grabmal in Weyden. Literatur, Miscellen, Chronik.

Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte 
und Alterthumskunde, aus den Arbeiten des Vereins herausge
geben von G. E. F. Lisch, grossherzoglich mecklenburgischem 
Archivar. AchterJahrgang. Schwerin (Rostock, Stiller), 1843. 8. 
Lisch über die Stiftung der Klöster und Kirchen zu Bützow 
und Rühn. Lisch, Geschichte des bischöflichen schwerinschen 
Wappens. Lisch über die evangelische Kirchenvisitation vom 
J« 1535. Lisch, Verordnung des Herzogs Albrecht I. beim An
tritt seiner Regierung 1552. Glöckler, das Leben des Kanz
lers Heinrich Husan. Dittmer, der reichsgerichtliche Pfändungs- 
process in besonderer Anwendung auf das ehemalige lübeckische 
Dorf Strisenow. Lisch über die rostocker Chroniken des 16. 
Jahrh. Günther, plattdeutsche Sprichwörter und mecklenbur
gische Volkssagen. Lisch, Fragmente altniederländischer Ge
dichte. Miscellen.

Mimoires presente» par divers savants a l’Academie 
'royale des inscripti°ns et helles lettres de VInstitut de France. 
Deuxieme Serie. Antiquites de ja prancet Tome I. Paris, 
1843. Introduction, par M. Herger de Kivrey. Memoi- 
res sur les antiquites romaines et gallo-romaines de Paris, 
par M. Jollois. Extrait dun memoire sur les antiquites, 
l'abbaye et les eglises de Montmartre, par M. Ferd. de 
Gutlhermy. Rapprochement dune inscription trouvee ä 

Constantineh et d'un passage dans les actes des Martyrs 
fournissant une nouvelle preuve de V ident ite de Constantineh 
et de Cirta, par M. E. Car rette, Memoire sur l’ancien 
monast'ere de Saint-Orens ä Auch, par M. du Mege. Re
cherches sur Vancienne Constitution municipale de la ville de 
Perpignan, par M. Henry. Essai sur le feu gregois et 
sur l'introduction de la poudre ä canon en Europe et prin- 
cipalement en Prusse, par M. Ludovic Lalanne.

Medico-chirurgical Transactions. Published by the Royal 
Medical and Chirurgical Society of London. Second Series. 
Vol. III. London, 1843. John Webster, Case of paralysis 
without loss of Sensation from disease of the cervical medulla. 
S. 1 —18. Joh. Charles Graham Tice, Case of bronchial cal- 
culus, with observations on disease of the bronchial glands. 
— 28. John Erichson, On congestive pneumonia consequent 
upon surgical operations, diseases and injuries. •—50. George 
Robinson, Researches into the connexion existing between an 
innatural degree of compression of the blond contained in 
the renal vessels, and the presence of certain abnormal mat- 
ters in the urine. — 79. James Arthur Wilson, An account 
of an unusually large biliary calculus voldedfrom the rectum. 
— 85. George Gulliver, On latty degeneration of the arte- 
ries.— 100. Henry Bence Jones, Remarks on the calculi in 
St. George’s Hospital. — 111. W. Bloxam, Case of ulceration 
of the internal jugular vein communicating with an abscess. 
— 115. Oscar Clayton, Some account of an hysterial affection 
of the vocal apparatus, with several cases.— 119. Rob. 
Liston, Case of erectile tumour in the popliteat space. G. A. 
Frogley, Two cases of osteosarcoma of the thigh bone requi- 
ring amputation of the limb in both instances. H. Hunt 
Remarks on Cancrum oris. Will. Crowfoot, Case of ulcera
tion of the pulmonary artery into an abscess of the lungs. 
James Lukk, Cases of strangulated hernia reduced en mässe. 
John Clendinning, Observations on the medicinal properties 
of the Cannabis sativa of India. Henry Bence Jones, 
On the sugar in diabetic blood. Rob. Liston, A few obser
vations on encysted hydrocele. C. W. Bell, Some account of 
an epidemic which prevalled at Teheran 1842. John Dal
rymple, On the nature of ossification of encysted tumours. 
Thomas Hodgkin, On the anatomical characters of some ad- 
ventitious structures being an attempt to point out the rela- 
tion between the microscopic characters and those which are 
discernible by the naked eye. Sir B. C. Brodie, An account 
of a case in which a foreign body was lodged in the right 
bronchus. Jos. Toynbee, Second series of observations on 
the pathology of the ear, based on 120 dissections of that 
organe. Alex. Shaw, On the effects of rickets on the growth 
of the skull, E. A. Lloyd, On the presence of spermatozos 
in common hydrocele. John Webster, Statistics on Rethlem 
Hospital, with remarks on isanity.

Literarische Nachrichten.
Die Shakspeare society hat neuestens in der Reihe der 

von ihr erneuerten Werke zwei Abhandlungen von John Ford 
oder Forde erscheinen lassen. Der Dramatiker Ford (geb. 
im April 1586) schrieb die erste Abhandlung. Honour trium- 
phant, or the peeF» challenge, in seinem 21. Jahre zur An
kunft des Königs Christian IV. von Dänemark (17. Juli 1766). 
Pie zweite, A Une of life, welche ganz verloren war, sodass 
Gifford sie nach dem Titel als ein verloren gegangenes Schau
spiel bezeichnete, ist moralischen Inhalts, mit Anführungen aus
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alten Schriftstellern, ernst gehalten, wie man von dem Verfasser 
komischer Dramen kaum erwarten sollte.

Von dem slawischen Evangelium, dessen Manuscript sich 
in Rheims befindet, hat Silvestre in Paris einen genau copir- 
ten Abdruck gefertigt, von dem Evangelium Ostromiv’s der 
wirkliche Staatsrath Wostokow im Auftrage der Akademie der 
Wissenschaften in St.-Petersburg eine Ausgabe besorgt. Er
sterer Abdruck vertritt bei weiterer Forschung die Stelle der 
Handschrift. Letztere Ausgabe enthält eine Vergleichung des 
Griechischen, grammatische und kritische Anmerkungen und ein 
Wörterbuch. Beide Werke sind dem Kaiser von Russland ge
widmet.

Bei einer Nachgrabung in Celtona, unweit Chiusi, auf ei
nem Gute der Familie Gilgi, hat man Reste eines grossartigen 
Gebäudes gefunden. Die Länge desselben beträgt ungefähr 
100 Ellen, die Breite 30 Ellen. Die Wände sind mit steiner
nem Mosaik verziert. Zwei Zimmer sind mit einer Menge klei
ner Säulen aus Terracotta überladen, zwischen welchen wahr
scheinlich eine Communication der Zimmer statthatte. Bei 
Aufbrechung des Fussbodens fand man noch viele ähnliche 
Säulen, alle mit Mörtel überzogen, von welchen auch der un
tere Raum erfüllt ist. Das Ganze scheint mit einer langen 
Mauer umgeben gewesen zu sein, in welcher Nischen ange
bracht und in diese Statuen gestellt waren. Zwei Statuen sind 
aufgefunden worden, welche beide auf Thronen sitzen, von de
nen der eine Armlehnen hat, die in Tiegerköpfen endigen. Jede 
der Statuen ist mit einer Chlamys so bekleidet, dass Brust und 
andere Körpertheile entblösst sind. Bei der einen ruht der 
rechte Vorderarm auf der Hüfte und die Hand, welche abge
brochen, muss den linken Elbogen gestützt haben. Das 
Gesicht scheint Schmerz mit ernster Betrachtung auszudrücken. 
Die auf einem Schemel ruhenden Fusssohlen sind mit Sandalen 
versehen, die auf jeder Seite drei nach vorn gebogene Ränder 
haben und mit einem in eine Schleife ausgehenden Riemen be
festigt sind. Die andere Statue, der alle Extremitäten fehlen, 
scheint von demselben Meister zu sein. Ritter v. Hamilton 
leugnet den griechischen Ursprung des Gebäudes, zweifelnd, ob 
es etruskisch oder römisch zu nennen sei. Der Archäolog F. 
Sozzi nimmt an, dass es Römern zu Bädern oder öffentlichen 
Spielen gedient habe. Andere meinen die Reste des Grab
mals des Porsenna gefunden zu haben.

Miscellen.
Ein nicht allein für Geschäftsmänner in Gerichten und 

andern Behörden, sondern auch für Statistiker schätzbares Hand
buch ist unter dem Titel erschienen: „Vollständiges topogra- 
phisch-justitiarisches Handbuch der sämmtlichen deutschen Bun

das 
der
der

um-

desstaaten, von Johann Friedrich Kratsch, Oberlandesgerichts- 
Registrator zu Naumburg a. d. Saale. Erste Abtheilung.“ 
(Naumburg, Zimmermann. 1843.) Es ist gewissermassen 
Product eines ganzen Lebens. Länger als 22 Jahre hat

erf- auf die Sammlung der Materialien verwendet, mit utr 
ordnet*1 S°r8samkeit das Vorgefundene und Mitgetheilte ge
fasst alle*1^ ^en Gebrauch anwendbar gemacht. Er 
»en welche*10'1 kleinsten Ortschaften, selbst Einzelbesitzun- 

Eigennamen führen, und gibt von allen die 
<sp« Hüuser- nn ?r3ltlente an: Angabe des Parochialverhältnis- 
1 ’i * dpr Prnv' inw°hnerzahl, Benennung des Souveränetäts- 
’ Preises, Bezeichnung der competenten 

Untergerichts-, Obergerichts- oder der sonst aufsehenden Be
hörde, des zuständigen Criminalgerichts; dazu dann besondere 
Localnotizen und historische Nachweisungen. Für die specielle 
Beziehung, welche der Verf. seinem Werke gab, war nicht 
passend, auf den Cultur- und industriellen Zustand, die Han
dels- und Finanzverhältnisse einzugehen; dagegen ist das In
teresse, welches Behörden der Justiz und der Verwaltung he
gen, vorzüglich beachtet. Leider klagt der Verf. darüber, dass 
manche Behörden auf seine Bitte um das nöthige Material nicht 
vollständig oder gar nicht erwiedert haben. Dennoch ermü
dete er nicht, sich beruhigend mit dem Ausspruche Schlözer’s: 
„Wenn Niemand eher etwas Historisches oder Statistisches lie
fern wollte, bis er es zur höchsten Vollkommenheit gebracht 
hätte, alsdann würde wol selten etwas zum Vorschein kommen.“ 
Er spricht mit grosser Bescheidenheit von seinem Bemühen und 
bittet dringend um Mittheilung von Ergänzungen und Verbes
serungen. Dass nicht alle deutsche Bundesstaaten in ein Ganzes 
verbunden wurden, kann nur gebilligt werden, insofern die 
näher anliegenden Länder auch in näherer Beziehung für den 
Geschäftsmann stehen. Die erste Abtheilung befasst das Kur
fürstenthum Hessen, Grossherzogthum Weimar-Eisenach, die 
Herzogthümer Nassau, Braunschweig, Altenburg, Coburg-Gotha, 
Meiningen, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Cöthcn, Anhalt-Dessau, die 
Fürstenthümer Schwarzburg - Rudolstadt und Sondershausen, 
Schaumburg-Lippe, Waldeck und Pyrmont, Reuss beider Linien, 
Hohenzollern-Hechingen und Sigmaringen, Liechtenstein, Land
grafschaft Homburg und die freien Städte. Die zweite Abthei
lung wird die Grossherzogthiimer Baden, Hessen, Luxemburg, 
Mecklenburg-Schwerin und Strelitz, Oldenburg, die Herzog
thümer Holstein und Lauenburg enthalten. Das Buch wird sich 
im Gebrauche bald so bewähren, dass es keiner Empfehlung 
bedarf. Dem Verfasser aber möge bereitwillige Unterstützung 
und dankbare Anerkennung der Nützlichkeit ermuthigen, sein 
Werk ohne Zögern zu Ende zu fuhren. Das königl. preussische 
Justizministerium hat nicht ermangelt, cs sämmtlichen Behörden 
des Staats zu empfehlen.

Unter den Missionsschriften zeichnet sich das „Monatsblatt 
der norddeutschen Gesellschaft“ aus und verdient auch in einer 
wissenschaftlichen Zeitschrift eine Erwähnung. Die Gesellschaft 
besteht seit sieben Jahren aus mehren Specialvereinen zu Bremen, 
Hamburg, Lauenburg, Stade, Ritzebüttel, verbunden mit den 
Vereinen zu Rostock und Celle. Aus ihrer Mitte unterzogen 
sich im J. 1840 der Herausgabe einer Monatsschrift Pastor 
F. L. Mallet in Bremen und J. H. Brauer, Inspector der Missions
schule in Hamburg. Die Monatshefte geben äusser den Nach
richten von der Gesellschaft eine fortlaufende Übersicht der 
Missionsanstalten durch die ganze Welt und Auszüge aus den 
eingegangenen Nachrichten. Der erste Jahrgang und der grösste 
Theil des zweiten behandelt das Morgenland und Westafrika, 
vom Monat Juli 1842 an schreitet die Darstellung auf Südafrika 
fort. Diese Übersicht vermittelt nicht allein die Einsicht in die 
umfangreiche Wirksamkeit der Missionsanstalten, sondern ent
hält auch eine Menge ethnographischer und naturhistorischer 
Beobachtungen, welche der Freund der Völker- und Naturkunde 
nicht unbeachtet lassen wird. Die Gesellschaft selbst wirkt mit 
regem Eifer unter manchen Entgegnungen und hat auf Neu
seeland und in Ostindien neue Anstalten gegründet. Im März 
1842 traf ein getaufter Brahmane, Christ. Ramajen aus Tran- 
quebar, in Bremen ein, um dort in die Bildungsanstalt auf
genommen zu werden.

Druck und Verlag von IT. A» Brockhaus in Ijeipzig".Verantwortlicher Redaoteur, Dt. Hnna in JenB.
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(Der Raum einer Zeile wird mit Ngr. berechnet.)

£eute würbe auSgegebcn:

* Kexikan.
Neunte Auflage. 

©iebenunbjwaniiöSteö £eft.
©tefe neunte Auflage erfdjetnt in 15 Vdnben ober 120 $ef; 

ten ju bem greife von 5 9?gr. für baS in bet TluSgabe 
auf SWafchinenpapier; in bet Ausgabe auf ®d)teibpapiet 
foflet bet 2 Shlr., ouf Velinpapier 3 Si)lr.

2lUe Btt^^anHttngen liefern SSerf gu tiefen 
greifen nnb liemiUigen auf 12 ®;r» 1 ^eieremplart

QCttfÜnMgltngen auf ben Umfehlägen bet einzelnen beS 
GonverfationS = Beriten werben bei einer Auflage von 25,000 Eremplaren 
für ben SRaum einer Seite mit 10 9tgr. berechnet.

£cty3tg, am 29. San. 1844.
/. X örackljaus.

Preisermässigung philologischer Werke.
©urd) alle SBuchhanblungen finb um nad)pehenbe greife ju erbalten: . 

^Lrlstophanis comoediae, recensuit et illustravit 
K. Fritzsche. Vol. 1: Thesmophoriazusae. (früher 
3l/2 Shit.) 1 Wr.

Sergk9 Dr. Commentationum de Reliquiis
Comoediae Aiticae antiquae libri duo. (gruber 
2'/2 Sblr.) 1 Sbfr.

^ode9 Dr. 3ä.9 Geschichte der helle
nischen »icht&nnst. I; II, 1, 2; III, 1, 2. 
(gtüber 11 ^btt- 5 ^Qt.) 5 &blr. ©injelne Jßdnbe a 15£l)lr.

JLuciantlS ex recensione C. Jacobitz. Accedunt Scho- 
lia auctiora et emendatiora. 4 Vol. (gröber 12 Sf)lt.) 
5 S$lr.

am 29. San. 1844.
<. /. ßöljkr.

SBei C» SBuchhänbler in SSien, ift foeben
erfcbienen unb in alten SJud)hanblungen 2>eutfd)lanbs ju haben:

^pajiergang
Me WWe«

Pont
^rautwUin ;um MlontManc

83on

QtftW $heil: ®on SBien bis jur ©ottharbSSlraße-
3weittt Sbeil: ffion bet ©ottharbSftraße bis jum SJlontblanc.
©rittetSheiL S3om «Montblanc burd) bie fübwcStli^e ©djweij, 

®at)oi)en unb Oberitalien nach SBien jurüd.
Wn, 1844.

@t. 12. 5« Umfrag brofd). ^tei$ 3
£ie S?erlagSbanblung freut fich, hem geehrten Befepublicum ein Sßetf 

vorlegen ju können, weld)tS bie an Schriften biefer 2(rt billiger Sßeife 
ju machenben 2lnfprüd)e auf eine höchst ausgezeichnete Söeife befriebigt, 
inbem es ^Belehrung unb Unterhaltung aufs geistreichste unb anjiehenbfte 

mit einanber verbinbet. ®er £err SSerfaffer geleitet feine Befer burch 
Segenben unferS (SrbtheilS, welche als ©chaupla^ bet großartigsten, wie 
ber lieblidjften unb anmuthigfien 9taturfchönheiten SReifenbe von nah unb 
fern anloden, unb bie Bebenbigfeit, grifdje unb 2Cnfd)aulidjkeit feiner 
£>ar Stellungen verfehlt nidjt, ben angenehmsten unb lebhaftesten, jur Stach* 
folge anreijenben Einbrud ju machen. , Sn ber Shat bürfte auch biefeS 
Steifewerk, wovon bie 2lbcnbjeitung früher mehre mit allgemeinem 33ei* 
fall aufgenommene groben lieferte, nicht nur wegen ber mannigfaltigsten 
unb abwechfelnbSten Statuifdjilberungen, unb wegen ber vielen einge{treuten 
hiftorifchen, geographifdjen, literarifchcn, artiftifthen unb anbern Stotijen 
unb ^Bemerkungen eine fehr mißliche unb unterhaltcnbe Becture gewahren, 
fonbern aud) jebem Stcifenben, ber etwa eine gleiche Sour ju machen 
SBillenS wäre, als Rührer unb Sßegweifer in jeber ^>inftd>t vom größten 
Stufen fein. — ^ür eine bem SÖerthe beS SBerfeS angemeffene äußere 
JluSftattung burch ©rud unb Rapier war bie Skrlagshanblung beftenS 
ju forgen bemüht.

SSei SS» in ^eipjtg finb foeben erfdjienen unb
burch alle SBuchhanblungen ju beziehen:
Versuch einer neuen Methode zur Bestimmung der Poihöhe 

oder geographischen Breite bei geodätischen Messungen, 
von «V» A. €rrunei*tj Doctor der Philosophie und ordent
lichem Professor der Mathematik u. s.w. Gr. 8. Geh. ll^iNgr. 
(9 gGr.) ___________

£)te pharmaceutifcbe SBaarentunbe unb SBaarenbereitung 
au$ bem ^flanjenretdhe in ber 2luffinbung, ©rfennung, Guls 
tut unb 3uri$tun9 aller officinellen ^flanjen jum Verbrauche 
in 2lpot^efen. @in ^anbbud) für Tlpot^efer, ^roguigen, 
Äaufieute, £anbwirthe unb ©artenbefi^cr von steidjpm, 
refignirtem TCpothefer unb ©utsbefi^er, unb @» tJ» Steider, 
©utsbefiher, vieler gelehrten ©efellfchaftcn SRitgliebe- 9]ebg einet 
Serminologie bet Votanif von Dr. SC» ?3» OUirfjenOacft, 
Cehrer ber 9taturgefd)id)te in ßeipjig, SÜlitglieb ber naturforfdjenben 
unb polptechnifcben ©efellfdiaft bafclbft unb @hrenmitglicb ber natur* 
forfchenben ©efellfdjaft ju ©örli^. ®t. 8. @el). 1 ät)lt. l'h ^qr. 
(1 Wt. 6 s®r.)

®aS hier angejcigte SBer? umfaßt nicht allein bie Äunbgebung aller 
SOterEmale jur richtigen Grfennung ber pharmaceutifd;en SBaaren aus bem 
Pflanzenreiche, fonbern enthält aud) bie Gultur aller pharmaceutifdhen 
Pflanzen, fomit ben vollkommensten Jlpothetergarten. 9tur jwei SDleiSter 
ihres faches geben ihre langjährigen Erfahrungen tunb, baher man baju 
volles SSertrauen haben barf. @S ift biefeS Sßert aber aud), feinen @e* 
gcnjtanb in allen Bweigcn, fowol ber inlänbifchen als auSlänbifchen *PfIan* 
jen ganz umfaffenb, baS erfte in ber bcutfdjen Siteratur, unb bem Äauf* 
manne, bem ©roguiften, wie jebem Banbwirthe unb ©artenbeft^er, aber 
aud; vorzüglich bem Jlpothecer unentbehrlich < legerem gewiß fehr erwünfeht, 
inbem über manche bisher unbekannte ©egenftänbe b:e genauere ®ewiß= 
heit, unb in allen ^Ph^^^P^n vortommenbe botanifdje Unrichtigkeiten — 
nunmehr klar unb bcutlid) gehoben finb.

Bei 1F. A. in Leipzig ist erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Handbuch
der Kmder&raiikhelteii.

Nach Mittheilnngen bewährter Aerzte
herausgegeben von

W. A. ^4?Imitzer und Or. b, Wolff.
Swei Bände.

Gr. 8. 6 Thlr.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITEHATIR-ZEHTXG.

Dritter Jahrgang. M 40. 15. Februar 1844.

Ästhetik.
Vorlesungen über die Ästhetik. Aus Schleiermacher’s 

handschriftlichem Nachlasse und aus nachgeschrie
benen Heften herausgegeben von Dr. Karl Lom
matzsch ) Prof, am Köllnischen Realgymnasium zu 
Berlin. Berlin, Reimer. 1842. Gr. 8. 3 Thlr.

Wir finden seit Kant die ausgezeichnetsten Denker, 
ja die Häupter der Schulen selbst, zur Begründung der 
bis dahin kaum für eine wissenschaftliche Beschäfti
gung gehaltenen Lehre vom Schönen thätig. Dies ist 
nicht zufällig. Hatte die Philosophie sich einmal von 
der Beseitigung der frühem halb empirischen Skrupel 
losgesagt und als freie Wissenschaft hingestelit, so 
musste sie sich mit einem gewissen freudigen Trotze 
zu der Schwester hingezogen finden, die in anspruch
loser Selbstgenügsamkeit in der Asche am Herde sass 
und zu gar nichts nütz sein sollte. Nichts verdiente 
mehr, Gegenstand einer wahren Wissenschaft zu wer
den, als die Kunst. Und wenn diese für einen Schaum 
galt, der nur so auf der Oberfläche des Lebens 
schwimme, und die Philosophie für einen leichten Hauch, 
der ein kräuselndes Spiel mit den Bildern treibe, die 
sich in ihr spiegeln; wie lohnend, aus Schaum und 
Hauch eine Göttin zu bilden, welche die übrigen nach
her für ebenbürtig halten müssten. Die Seligkeit der 
Theorie kann nicht höher gesteigert werden, als wenn 
ihr Gegenstand selbst schon eine Befreiung von der 
Gebundenheit des Lebens ist.

„Es gehört, so heisst es S. 116 der vorliegenden 
Vorlesungen des verewigten Schleiermacher, mit zur 
Natur des Geistes , wie er uns als menschlicher Geist 
in der Form der menschlichen Seele gegeben ist, dass 
wir diejenigen Thätigkeiten, welche durch die Affection 
von aussen gebunden werden, und in dieser Bestimmt
heit ein äusserlich Gegebenes darstellen, von dieser 
Gebundenheit befreien, und sie zu einer selbständigen 
parstellung erheben, und dies ist die Kunst.“ — So 

eruht, um dies zu vorläufiger Erläuterung gleich hin- 
zuzufügen, die Poesie — welche sich im Drama voll- ßndpt* *i
den M darau^s dass, was in sittlichen Verhältnissen

. . pc i en findet, seine eigene Production wird, 
W> p €an einmal nöthig ist, dass eine ein- 
ze ne erson (unter den dargestellten) der Dichter sei, 
sondern die> Gesammtheit ist der Ausdruck seiner 

een ( . )? un weiterhin (S. 190) wird erwiesen,
dass das Komische, welches doch der widerstrebende 

Gegenstand für eine tiefer eingehende Kunsttheorie sei, 
sich darauf zurückführen lasse, dass in ihm die Hem
mung selbst als solche als freie Production gesetzt 
werde.

Die Erörterungen, welche zu diesen Resultaten 
führen, beginnen, nach einer durch einige eigenthüm
liche Gesichtspunkte, namentlich durch grössere Aner
kennung Schiller’s, als zu jener Zeit gewöhnlich war, 
ausgezeichneten Übersicht über das bis dahin in dieser 
Wissenschaft Geleistete, in welcher auch Hegel nam
haft gemacht wird, Solger jedoch nicht, und deren 
Ergebniss ist, dass der Begriff der Kunst bis jetzt 
durchaus nicht genügend aufgestellt sei (S. 15), mit der 
Erklärung, die Ästhetik sei als eine von der Ethik aus
gehende Disciplin zu behandeln (S. 23). Demgemäss 
werden zunächst alle rein technischen Regeln von der 
Aufgabe derselben ausgeschlossen; denn es kommt 
hier nur auf das Schöne in seiner geistigen Thatsäch- 
lichkeit an. Sodann wird die Meinungsverschiedenheit, 
wonach diese entweder in einem mehr oder weniger 
sinnlichen Eindruck bestehe, oder ursprünglich aus 
einer menschlichen Thätigkeit hervorgehe, zur Sprache 
gebracht, und die Einseitigkeit beider Ansichten dar
gelegt. Dabei stellt sich die Nothwendigkeit einer vor
läufigen Bestimmung, wie weit der Umfang des Begriffes 
der Kunst zu stellen sei, heraus; es wird nach weni
gen Schwierigkeiten dahin entschieden, dass man Alles 
von ihr auszuschliessen habe, woran das Künstlerische 
zufällig sei, oder was nicht von Menschen herrühre 
(S. 34). Aber der Inhalt des Kunstbegriffes ist auf 
diese Weise nicht zu bestimmen; denn wollte man vom 
Einzelnen ausgehen, so liesse sich dies als Kunstwerk 
nicht einmal vollkommen auffassen, wenn man nicht 
den Begriff der Kunst bereits besässe, und vom All
gemeinen, der Ethik her, die Kunst zu deduciren, ist 
gar nicht thunlich, weil man bei solchem Verfahren 
unversehends doch immer auf das Einzelne hinzuschie
len pflegt. Es bleibt also nichts übrig, als jenes Ver- 
hältniss zwischen Pathematischem und Productivem, 
worauf alle Kunst beruht, zu erforschen (S. 41) — 
also den ethischen Ort der Ästhetik zu suchen; wo
bei, indem das Pathematische der Naturwissenschaft 
angehört, zugleich auf diese Rücksicht zu nehmen ist, 
aus welcher Schelling die Principien der Kunstlehre 
sogar ausschliesslich herleiten wollen, die jedoch nur 
in so weit in Betracht kommt, als die Ethik überhaupt 
auf Physik hinweist, oder mit andern Worten, als 
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das Physische in dem Menschen und für ihn ist 
(S. 46).

So weit die Einleitung. Der am meisten charakte
ristische Punkt derselben, dass die Ästhetik zur prak
tischen Philosophie gehöre, lehnt sich in der assertori
schen Weise, wie er aufgestellt wird, offenbar an Sol- 
ger’s Erwin an, wo er eine umständliche Begründung 
findet. Um so auffallender ist die gänzliche Über
gehung dieses Mannes, von dessen Ansichten sich auch 
in andern Stellen des vorliegenden Werkes die deut
lichsten Spuren nachweisen lassen. So finden sich der 
Satz, dass die Poesie, weil sie sich in allen ihren 
Gattungen der Sprache bediene, nur Eine Kunst sei 
(S. 154) , die Lehre von der Vereinigung der Künste 
zu einer Gesammtwirkung, welche bei den Alten in die 
dramatische Aufführung, bei den Neuern in den Gottes
dienst falle (S. 166—170), besonders aber die mehrfach 
vorgetragene Auffassung der Malerei als Kunst der 
vorwaltenden Beziehungen, sowol der ethischen der 
dargestellten Personen, als auch der Lichtverhältnisse, 
zum Theil selbst in ähnlichen Ausdrücken im Erwin 
wieder (z. B. II, S. 116). Allein gerade durch diesen 
nahen Anschluss wird jene Übergehung gerechtfertigt. 
Solger ist nicht blos von Schleiermacher an einzelnen 
Stellen benutzt worden, sondern er bildet durchaus die 
Grundlage desselben, welche dieser jedoch nicht als 
solche namhaft machen konnte, weil er, indem er jenen 
vollkommen assimilirte, von seinem System in der That 
nicht einen Stein auf dem andern gelassen hat. Damit 
verhält es sich aber so. Solger fasst die Kunst als 
ein Anschauen des göttlichen Schaffens; wenn wir eine 
schöne Gestalt erblicken, sind wir idealerweise in die
ses versetzt. Hierbei liegt die Reflexion nahe, dass, 
wenn dieses möglich sein solle, jenes Schaffen schon 
ursprünglich wenigstens durch uns hindurch gehen 
müsse; wird aber dieses angenommen, so kann der 
specifisch göttliche Ursprung desselben in dieser Weise 
zunächst nicht mehr in Betracht kommen; er ist kein 
Unmittelbares mehr; wir ergreifen, wenn uns die Thä
tigkeit, durch welche die Dinge sind, präsent wird, nur 
unser eigenes Thun; man wird sich aus einer theoso
phischen Lehre zu einem Idealismus übergeführt fin
den. Diesen Schritt hat Schleiermacher gethan. Er 
lässt unsere eigene spontane Thätigkeit in der Kunst mit 
Freiheit ergriffen werden. Wenn bei Solger an sich eigent
lich alle Dinge schön sind (Erwin I, S. 183), weil die 
Anschauung des Schönen eine eigene Erkenntnissart 
sei, in welcher wir nur aus Unvollkommenheil unserer 
endlichen Natur nicht ununterbrochen zu verweilen ver
möchten, ist bei Schleiermacher die Kunst eine Ergän
zung des Selbstbewusstseins; für jenen ist Gott und 
die Welt, für diesen der Mensch in seinem ganz natür
lichen Verhalten, und das Übrige nur, wie es für und 
durch ihn ist, der Gegenstand der Kunst.

Um nun den . besondern ethischen Ort der Kunst 

aufzufinden, muss zunächst, so beginnt der erste, all
gemein speculative Theil, vorausgesetzt, und der Ethik 
zu erweisen überlassen werden, dass diese sich auf 
alle freien Thätigkeiten des Menschen erstrecke 
fS. 50). Diese scheiden sich nun, wie ebenfalls lem- 
matisch vorauszusetzen ist, in identische und indivi
duelle (S. 51), d. h. solche, die auf Allgemeingültig
keit Anspruch machen, oder die ganz vom Einzelnen 
ausgehen. Die Kunst hat nun zwar mit den letztem 
im eminenten Sinne nicht zu thun; aber sie tritt we
sentlich in einer nationalen Differenz auf (S. 53). Eine 
andere Eintheilung der Thätigkeiten ist in solche, die 
innerhalb des einzelnen Lebens selbst ihre Bestimmung 
erreichen (immanente) und solche, die äusserlich etwas 
hervorbringen wollen (S. 55). Hier gehört nun die 
Kunst zu den erstem , denn es kommt bei ihr allein 
auf das innerliche Kunstwerk an, nicht auf die Über
tragung desselben in den materiellen Stoff, mag es sich 
auch erst während dieser völlig ausarbeiten. Die Kunst 
ist also eine immanente Thätigkeit > bei welcher man die 
Differenz voraussetzt (S. 61). Dagegen kann das Den
ken, welches in der Poesie vorkommt, keine Instanz 
sein, denn dieses ist da nicht als identisches zu neh
men, sondern als eigenthümliches, geschildertes, also 
differentes (S. 64). Ebenso verhält es sich mit der 
sinnlichen Anschauung in der Kunst; sie macht auf 
Wahrheit keinen Anspruch, d. h. sie will nicht täu
schen (S. 66).

Sucht man nun eine solche ganz allgemeine, im
manente individuelle Thätigkeit, so ist dies das unmit
telbare Selbstbewusstsein (S. 67). Dieses trennt sich 
in geistiges und leibliches, von denen ersteres sich 
nicht durch letzteres gehemmt findet (S. 72), doch auch 
auf andere Weise, z. B. durch sittliche Verhältnisse, 
und so findet immer ein Verhältnissstatt; das Maximum 
der Freiheit wird nur als das Absolute gedacht (S. 74). 
Beiden Arten des Selbstbewusstseins wird nun die 
Kunst beigerechnet, und es entsteht so der Streit, ob 
das Religiöse oder ob das Sinnliche der eigentliche 
Inhalt der Kunst sei (S. 77). Beides kann nicht sein, 
denn beides ist Bestimmung des Selbstbewusstseins 
durch ein Sein, und wenn es das Höchste wäre; auch 
geht das Religiöse als solches nicht von der Differenz 
aus, was doch für alle Kunst bereits festgestellt ist. 
Nur wo das einzelne Leben sich selbst in freier Thä
tigkeit erfasst, ist Kunstthätigkeit (S. 79) .Allein nicht jede 
solche Thätigkeit ist schon Kunst: z. B. ists der Traum 
nicht — welchem sich das beständige Leben des Künst
lers im Bilde anschliesst (S. 81). Beiden fehlt zur 
Kunstthätigkeit Zusammenhang, Ordnung (S. 23). Erst 
wenn man das Bild fixirt, wird sein Dasein ein voll
kommen freier, innerlicher Act, und erhält zugleich 
sein eigenthümliches Maas (S. 85). Dieses Bildererzeu- 
gen gehört nun dem Organismus an; denken wir uns 
diesen aber in einer solchen Thätigkeit, so hat er diese 
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nicht durch sich selbst, sondern es hängt dieselbe ab 
Von einem höhern Impuls, der also Thätigkeit des 
Geistes ist auf den Organismus, sei es des Körpers, 
oder des Verstandes, und in demselben, also eine Be- 
geistung desselben. In diesen Momenten der Begeistung 
und Besonnenheit ist also der Begriff der Kunst ent
halten , und wo diese beiden sind, da ist auch sie 
(S. 86).

Dies wird nun an der Musik und Mimik erläutert, 
welche beide ein ursprünglich Kunstloses, welches im
mer vorausgesetzt werden muss, zum Gegenstände ha
ben (S. 90). Alle Function des Organismus kann 
künstlerisch gebraucht werden, die nicht, wie Geruch, 
Geschmack, Tastsinn , ganz passiv ist, sondern von 
innen in Thätigkeit gesetzt zu werden vermag (S. 93). 
Für jene beiden Künste reicht dies im Wesentlichen 
hin; bei der bildenden Kunst, namentlich der Archiktur, 
nnd bei der Poesie, ist noch darauf zurückzugehen, 
dass alles Auffassen darauf beruht, dass der Mensch 
die Typen der Gestalten schon in sich trägt (S. 99, 
121), und so hat die Kunst ihre letzte Bedeutung darin, 
dass es „zur Vollständigkeit des Selbstbewusstseins 
gehört, dass die Productivität eine freie werde, damit 
wir von der Täuschung loskommen, als wenn wir die 
Gestalt und die Form nur mit dem Stoffe empfingen41 
(S. 106). Damit ist gefunden, was oben nur apagogisch 
abgeleitet war, die immanente differente Thätigkeit, und 
zugleich die Erklärung über das Pathematische und Pro
ductive in der Kunst; der menschliche Geist ergreift sich 
in ihr als den Geist seiner irdischen Umgebung, deren 
Typen und Schemata er alle in sich trägt (S. 108). Das 
Wohlgefallen an der Kunstthätigkeit besteht darin, dass, 
wer diese Freiheit nicht selbst zu realisiren vermag, 
sie doch als seine allgemeine Wahrheit ehrt (S. 110). 
Der Unterschied zwischen Künstler und Geniessendem 
besteht also nur in verschiedenartigen Entwickelungen 
und Hemmungen (S. 112). Damit steht also die Kunst 
der Speculation zur Seite, welche die Formen der 
Dinge im Allgemeinen ableitet, und beide zusammen 
bilden, im Gegensätze gegen das Leben , in welchem 
sich diese in gebundener Thätigkeit am Einzelnen reali
siren, die Sphäre des Freien (S. 114).

In der letzten Hälfte dieser Erörterungen, welche 
zwar nicht den ganzen ersten Theil 
«her’schen Ästhetik ausmachen, aber
^eine Begründung in sich schliessen, 

neues Element geltend gemacht.

der Schleierma- 
doch die allge- 
findet man ein

sch —smicuu öuiuav*iv. An der Solger- 
en Theorie muss es auffallen, dass nach ihr in der

Kunst etwas Neues eigentlich gar nicht hervorgebracht 
Wird; sie snii .° . . .nur ein eigenthumliches Begreifen, ein Anschauen sub , • ... r i, • .• AP^eie aeterni irgend einer natürlichen
ot ei geis ioen hatsache sein ; die materiellen Verän- 

eiunoen , wecie der Künst]er an einer solchen vor- 
nimmt, bleiben unerklärt; denn sollte sie als ein Schaf- 
en Gottes eiguffen wercen, so konnte sie doch nur 

als sie. welche sie ist, dies sein. Die Schleiermacher’- 
sche Lehre scheint mit dem übrigen auch diese Schwie
rigkeit ins Gebiet des Selbstbewusstseins zu versetzen; 
allein indem es hier unsere Thätigkeit ist, welche wir 
inne werden, so liegt es nahe, dass dies die praktische 
Wendung bekommt, dass wir nun auch im Stande seien, 
sie unabhängig von äussern Gegenständen auf eigene 
Hand in Gang zu setzen. Dies ergibt nun freilich eine 
Production, aber ob dies — abgesehen von dem Man
gel einer nähern Begründung, welche aber Schleierma
cher absichtlich einem andern Orte vorbehalten haben 
mag — die des Künstlers ist, dürfte eine andere Frage 
sein. Wir haben hier nichts Anderes, als eine Deduction 
des Traumlebens, in welchem, wie schon angeführt, 
derselbe beständig begriffen sein soll: und aus dessen 
Continuität denn einzelne Gegenstände, sei es durch 
den Willen des Künstlers oder durch ihre grössere 
Intensität, denn beides wird an verschiedenen Stellen 
genannt, oder am Ende wol durch eine Identität von 
Beidem, die aber in diesem System schwerlich eine 
Stelle finden möchte, zur Ausführung im Kunstwerk 
herausgehoben würden. Es müsste interessant sein, zu 
erfahren, an welchen Individuen Schleiermacher diese 
Theorie bestätigt gefunden. Die Künstler sind sonst ge- 
meinlich nichts weniger als Träumer, sondern lebensfri
sche Menschen, und ihr vorwaltendes Leben in den Ge
genständen ihrer Kunst gibt sich nicht durch visionäre 
Abgeschlossenheit kund, sondern durch lebhaften Sinn 
für die Formen der Sinnlichkeit, wie sie ihnen die Wirk
lichkeit darbietet. Welch ein Rennen, Fahren, Reiten, 
wenn irgendwo ein Schiff gestrandet ist, oder wenn 
einmal unter • einer uralten Eiche ein volksthümliches 
Bauerngericht abgehalten werden soll! Selbst der Mu
siker zieht seine Nahrung aus den gemüthlichen Vor
kommnissen des Lebens oder seiner eigenen Brust, und 
scheint nur darum dem Wirklichen entfremdet zu sein, 
weil dieselben freilich nicht wie Eichen und Bauern 
eine handfeste Gegenwart auch für den unkünstleri
schen Sinn haben, und weil die Sprache, in welcher 
er von seinen Gegenständen mittheilt, eben nur die 
Töne sind. In der That ist dies ein viel freieres Ver
halten als jenes Traumleben. Denn wenn man den 
Unterschied der Auffassung, welchen ein sinnlicher 
Gegenstand einer gewissen Alt von einem Künstler, 
dessen Talent sich gerade auf diese Klasse richtet, er
fährt, von derjenigen des gemeinen Betrachters auch 
nur ganz im Allgemeinen angeben will, so wird jene 
in einem besondei n Concentrirtsein auf denselben be
stehen, was jedenfalls doch eine geistige Bestimmtheit 
ist. Der Anstoss liegt im Allgemeinsten, im Begriffe 
der Freiheit; derselbe hat hier, eben in Folge jener 
praktischen Wendung des Selbstbewusstseins, eine 
starke Färbung von Ungebundenheit bekommen: das 
dolce far niente, mit welchem Schleiermacher auch 
einmal den Seelenzustand des Künstlers zu erläutern
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sucht, möchte gar nur eine solche physiologische sein, 
das heisst, ein blosses Nachzittern früherer Eindrücke. 
Schleiermacher dürfte die Ausbildung, welche das be
stimmte Apergu beim Künstler bekommt, auf die Ent
stehung eines solchen übertragen haben; es verwickelt 
ihn in Widersprüche, dass er die Kunst gänzlich auf 
die Kunstthätigkeit zurückzuführen sucht. Er geht von 
der Mimik aus, welche darauf beruht, dass der Künst
ler, mittels eines besondern deutlichen Bewusstseins 
von seinem Körper, die Bewegungen, welche sonst in 
gebundener Weise und zu bestimmten Zwecken statt
finden, auf freie Weise zu erzeugen weiss. Auf ganz 
ähnliche Art soll der Musiker die Laute, welche dem 
Menschen zu natürlicher Mittheilung seiner Empfindun
gen dienen, hervorbringen: wodurch sie dann zugleich 
ein Maas bekämen und zu Tönen würden. Es lande 
also hier ganz eigentlich Das statt, was man als 
ein allgemein ästhetisches Verhalten zu bezeichnen 
pflegt: ein sich selber Zusehen in der Thätigkeit. Dies 
kann für die Erklärung der Kunst nicht genügen. Denn 
zuvörderst ist ein solches doch immer nur in dem Indi
viduum des Künstlers; es kommt zu gar keinem für 
Andere wahrnehmbaren Kunstwerk, und für den Mimi
ker bliebe die Sache dieselbe, wenn er etwa blind ge
boren wäre, denn nicht die Geberden, welche entste
hen, wären ja sein Zweck, sondern das Spiel seiner 
Organe. Auch ist in der That Schleiermachern das 
äussere Kunstwerk wenig mehr, als Das, was beim 
Vorhandensein des Innern eben nicht ausbleiben kann. 
Sodann passt diese ganze Auffassung gleich auf die 
Musik gar nicht. Denn diese hat ja nicht zum Gegen
stände eine bestimmte Fertigkeit in Beherrschung der 
Zunge, des Kehlkopfes, der Brustmuskeln u. s. w., 
sondern gewisse Verhältnisse der Resultate der Thä
tigkeit dieser Organe, nämlich der Töne, und zwar als 
solcher, und ohne alle Rücksicht auf ihre Entstehung, 
wie sich aus der Instrumentalmusik ersehen lässt, de
ren Wirkung doch nicht darauf beruht, dass man sich 
in die Lage versetzt, die Töne, der Violinen etwa, wie 
ein seltsamer Tausendkünstler, innerlich mittels der 
eigenen Stimme nachzumachen. Man halte dies 
nicht für eine Verdrehung von Schleiermacher’s Sinn; 
bei der Architektur zieht er selbst eine ganz ähnliche 
Consequenz. Die kolossalen Bauwerke des Orients, 
z. B. die Pyramiden, sollen darin eine künstlerische 
Bedeutung haben, dass zu ihrer Errichtung die physi
schen Kräfte — das Ziehen, Heben — einer ganzen 
Volksgemeinschaft derselben zum Bewusstsein gekom
men und in ein freies Spiel gesetzt worden, bei dem 
eben wegen der Freiheit der Thätigkeit eine mehr oder 
weniger regelmässige mathematische Figur herausge
kommen sei (S. 120. 183. 302). Man sagt sonst wol, 
dass in der orientalischen Baukunst der Geist sich sel

ber nur zu erfassen suche, aber sich nicht finden könne, 
und dass dieselbe gerade darum nur ein phantastisches 
Wählen sei, und dass die ägyptische Kunst sich zwar 
in äussere, abstracte Formen, auf welche sie sich mit 
der Angst einer trüben Selbstkasteiung steife, gerettet, 
aber keineswegs den frischen Lebensquell des freien 
künstlerischen Formirens aus ihren Felsen zu schla
gen gewusst habe. Und wenn wir auf den Ursprung 
dieser Schleiermacher’schen Ansichten zurückgehen, 
läuft es denn nicht nach ihnen mit aller Kunst zuletzt 
auf Virtuosität hinaus? Es würde z. B. in der Musik nur 
auf die mittheilende Thätigkeit ankommen, wie auf ein 
Ganzes der Mittheilung, und doch beruht dieselbe we
sentlich darauf, dass der Künstler so gut, wie irgend 
ein Hörer seiner Leistung, nur sich selber zuhört, in 
welchem Verhältnisse es schon liegt, dass das Gehörte, 
wenn es irgend etwas sein will, sich zu einem Gegen
stand, das heisst, zu etwas in sich Ganzem und Abge
schlossenem ausbilden muss. Und wenn bei der Mi
mik ein dem analoges Sichselberzusehen nicht stattfin
den sollte, so möchte dieselbe als eigene Kunst gar 
nicht anzuerkennen sein.

Fassen wir das bisher Erörterte zusammen, so 
werden wir nicht umhin können, die Schleiermacher’- 
sche Theorie als eine durchaus subjective zu bezeich
nen; es findet nach ihr bei der Kunst nichts Anderes 
statt, als dass die Subjectivität, wie sie nun einmal ist, 
nicht des besondern Individuums, sondern im Sinne des 
innern Wesens des Menschen als einzelner Existenz, 
in der Kunst in Freiheit gesetzt werde. Dies zeigt sich 
noch deutlicher bei der Erklärung derjenigen Künste, 
welche als vorwaltend gegenständlich betrachtet wer
den müssen: der bildenden und der Poesie; die vorigen 
beiden werden, sehr charakteristisch für diese Auffas
sung, die begleitenden genannt. Wenn nämlich, um 
unser Begreifen der Aussenwelt und namentlich unser 
Handeln in derselben zu erklären, angenommen werden 
muss, dass die Formen desselben in unserm Geiste be
reits vorgebildet seien — denn dieser ist doch eben 
der Geist, wie er nun gerade das Bewusstsein dieser 
Erde ist, so werden die spontanen Thätigkeiten, deren 
Aufgabe das Verfahren nach diesen Formen ist, sich 
auch unabhängig von der Wirklichkeit auf freie Weise 
äussern können. Mit Einem Worte, Schleiermacher, 
dem wir oben einen entschiedenen Fortschritt über Sol
ger zugestehen mussten, führt hier die von diesem, wie 
es schien, aus allen Schlupfwinkeln vertriebene Lehre 
von den Ideen und Typen der Dinge, zu deren (der 
starren!) Aufschmelzung auch gerade jenes göttliche 
Schaffen dienen sollte, wieder ein. Zwar fügt er, ver- 
muthlich um dem Sinnlichen näher zu kommen , noch 
„Schemata“ hinzu, doch wird S. 133 von dem Kunst
werke geradezu als von einer Erscheinung gesprochen, 
die rein aus dem Allgemeinen her vorgegangen.

(Bei Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr- F» Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 40.)

l£s würde zu weit führen, hier von neuem zu erweisen, 
dass alles Platonische Ideenwesen durchaus nicht im 
Stande ist, irgend etwas zu erklären; die Typen der 
Dinge stehen neben einander wie Kreise, die einander 
nicht berühren, diese werden dann nach allen Seiten 
von andern, welche die Verhältnisse der Dinge aus
drücken, durchkreuzt, ja alle zufälligen Gesichtspunkte 
können deren neue bilden, und mögen einige, deren 
Inhalte unter einander subsumirt werden können, con
centrisch sein , im Ganzen ist nichts vorhanden, 
als ein confuser Fixsternhimmel von verbindungs- 
sen Mittelpunkten. Die Platonische Lehre war 
der Anfang der wissenschaftlichen Philosophie; sie 
Stellte den Gedanken xar auf, närnlich den,
dass es eben auf den Gedanken der Dinge an
komme; aber weiter ist sie nicht gegangen, und 
wenn man sich in der Ästhetik an sie anlehnt, so 
will das nicht viel mehr sagen, als dass man nur 
erst das Bedürfniss fühle, auch hier auf irgend eine 
Weise sich denkend zu verhalten. Bei Schleiermacher 
versteckt sich freilich dies Mangelhafte hinter einem 
geistreichen Zusatze. Da nämlich mit dem freien Wal
ten der typischen Thätigkeiten ein Erfassen derselben 
in einem allgemeinem Sinne gegeben ist, so wird liier 
immer zugleich eine Richtung auf ethische Gesammt- 
heit stattfinden (S. 160), indem doch immer das ein
zelne Bewusstsein als organischer Bestandteil eines 
Gesammtlebens auch Gattungsbewusstsein ist (S. 165). 
So wird also jenes Allgemeine der Ideen nur im Sinne 
eines Nationalbewusstseins ausgeübt werden . und es 
wird so das Ideal nicht Ausgeburt der müssigen Ein- 
hildung eines Einzelnen, sondern Erzeugniss eines Vol- 

sem (S. 180). Und indem so die Typen der Dinge 
^igenthümlichkeiten der Nationen, sodann noch mit den keinem . , . ' . ,. _ v‘«eswegs unbedingt abzuweisenden der Ein-

216 ö l • es «ing Ja a^e Kunst vom Differenten 
a'lS 1? ö; eiC *Sain midtiplicirt werden, wird die Kunst 
eine Ergänzung der Natur sein. — Dies scheint nun 
ganz vortie ic i, aber es lässt sich doch nicht halten. 
Denn jene Freiheit der anschauenden Kräfte ist, und 

dies ist die Hauptsache, doch immer im Grunde nichts 
Anderes, als ein blos widerstandloses Abschnurren der 
Thätigkeiten, welche an sich und ihrem Wesen nach 
vollkommen gebunden sind, nämlich an die Typen; es 
wird in der Kunst immer nur etwas erschaffen , was, 
sowie es da ist, auch wirklich sein könnte, dazu sind 
wir „prädeterminirt“ (S. 168); cs ist also die Umbil
dung, welche der Maler etwa mit einer Eiche, die er 
in der Natur findet, vornimmt, nichts als eine solche 
Veränderung. wo denn offenbar im Allgemeinen nicht 
einzusehen ist, warum die wirkliche Eiche nicht eben 
so gut war — und gerade unter dieselben Consequen
zen fällt jenes corrigirende Element der Nationalität; 
denn was ist dies Anderes, als ebenfalls Verwirklichung 
eines Typus, nämlich der nationalen Denkweise? Die 
Kunst ist in jeder Beziehung bei Schleiermacher nichts 
Anderes, als eine ungehemmte Äusserung des Menschen. 
Nun findet sich am Ende des allgemeinen speculativen 
Abschnittes eine ausführliche Erörterung über das 
Kunstwerk als solches, welcher leicht das Vortrefflichste 
sein möchte, was his jetzt über diesen Gegenstand im 
Drucke erschienen. Es wird hier nämlich mit der 
Einheit und vollkommenen Abgeschlossenheit dessel
ben in sich, welche so oft nur eine wohltönende Phrase 
sind, Ernst gemacht; dafür mag, um des Raumes wil
len, nur folgender Satz Zeugniss ablegen: „Das Gege
bene verhält sich zum Kunstwerk nicht so, dass die
ses, weil es kein Vorhandenes abbildet, Werk der 
freien Productivität sei, sondern das Einzelne wird 
durch das Ganze bestimmt, und das letztere ist rein 
Werk der freien Productivität“ (S. 231). Allein wie 
verträgt sich das mit dem Frühem ( Wie kann ein 
in sich vollkommen Abgeschlossenes Resultat einer 
Thätigkeit als solcher sein ? Das Wesen, das ich physisch 
zeuge, sagt sich von mir los, beginnt ein eigenes Da
sein und spricht: Jener ist mein Xater; wird nicht im 
Geistigen, wenn ein wahihaft Ganzes entstehen soll,, 
am Ende herauskommen, dass dieses vielmehr wol 
das absolute pr™ gewesen , dem die Thätigkeiten, 
welche es zur Existenz bi achten, nur dienen mussten? 
Wie wird aber dieses nach diesem Systeme möglich 
sein, in welchem jede Thätigkeit in Verwirklichung 
eines („prädeterminirten“) Typus nur immer ihren 
geraden Weg fortgeht? Um das Kunstwerk genügend 
zu erklären, müsste angenommen werden, dass in je
dem einzelnen Falle die Typen selbst auf völlig originale 
Weise nacherschaffen würden, — was einer vollkom
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menen Abweisung derselben gleichkommt, und nament
lich auf keine Weise von einer Thätigkeit ausgehen 
könnte, die selbst von einem solchen beherrscht wird.

Es war die Aufgabe dieser Anzeige, nachzuwei
sen, wie die Ansichten des verewigten Schleiermacher, 
indem sie auf alle Punkte, die bei diesem Gegenstände 
in Betracht kommen, mit richtigem Sinne hinweisen, 
dieselben, vielleicht gerade um dieser Unbefangenheit 
und Ehrlichkeit willen, nicht zu einer Einheit zu ver
binden — wie sie namentlich die Freiheit der Kunst, 
auf welche sie doch vornehmlich ausgehen, nicht voll
kommen zu realisiren wissen. Möchte es dem Unter
zeichneten gelungen sein, dies in einer Weise ausge
führt zu haben , wie es solchem Andenken gegenüber 
ziemlich ist; er darf nur noch in den Wunsch des 
Herausgebers, — dessen auf die Redaction verwendete 
Sorgfalt und Sachkenntniss über seinem Lobe steht — 
einstimmen, dass dieses höchst anregende Buch die 
weiteste Verbreitung finden möge.

Hamburg. Wilhelm Danzel.

Geschichte.
Die Weltgeschichte aus dem Standpunkte der Cultur 

und der nationalen Charakteristik. Einundvierzig 
Vorlesungen im Winterhalbjahre 1841—42 zu Dres
den gehalten von Dr. Karl Eduard Vehse, Zwei 
Bände. Dresden, Walter. 1842. Gr. 8. 5 Thlr.

Diese Vorlesungen sind vor einem sehr gemischt zu
sammengesetzten Publicum gehalten und ohne Über
arbeitung und weitere, feinere Umgestaltung gedruckt 
worden. „Es kann daher, sagt der Verf. im Vorworte 
zum zweiten Bande, das Werk nicht den stolzen Ruhm 
eines eigentlich wissenschaftlichen anstreben, es soll 
nur der bescheidene Versuch sein, die Geschichte der 
Hauptvölker der Welt in ihrer reichen, innerlichen 
Mannichfaltigkeit, in warmen, lebensvollen, farbigen, 
charakteristischen Culturbildern dem gebildeten Mittel
stände populär darzustellen, so interessant darzustellen, 
dass die Aufmerksamkeit, die so oft bei den gewöhn
lichen Vorträgen über Geschichte ermüdet, immer rege 
und lebendig erhalten wird“ Aus diesem von Dr. V. 
selbst angegebenen Standpunkte ist das Buch wie bil
lig zu beurtheilen. Es ist das Resultat mannichfaltiger 
Studien und geeignet, dem grössern gebildeten Publi
cum zu einer belehrenden Lectüre zu dienen.

Der erste Band dieser Vorlesungen umfasst die 
Geschichte des Alterthums und des Mittelalters, der 
zweite die der neuern Zeit. Hauptaufgabe der Welt
geschichte ist dem Verf., zu zeigen, wie das Menschen

geschlecht geworden, was es gegenwärtig ist; anschau
lich zu machen, wie die heutige Cultur, die Denkungs- 
weise, die Sitten, der religiöse und bürgerliche Zustand, 
der Stand der Künste und Wissenschaften, nach und 
nach, stufenweise, im Verlauf von Jahrhunderten zu Jahr
hunderten der geworden ist, in dem wir jetzt leben. 
Eine grosse, nicht leicht zu lösende Aufgabe. Die 
wahre Weltgeschichte ist nicht die sogenannte politische 
Geschichte, sondern die Geschichte dei- Cultur des 
Menschengeschlechts ist es. Die Culturgeschichte er
wähnt manche Begebenheiten nur flüchtig, die zwar 
für ihre Zeit Aufsehen erregten und einigen Erfolg hat
ten, später aber keine dauernde Spur zurückliessen, 
verweilt aber länger bei andern Begebenheiten, die im 
Anfang unmerklich auftretend und unwichtig scheinend, 
im Verlauf der Zeit bleibende Folgen hatten, tiefgrei
fende Veränderungen bewirkten und Eindrücke mach
ten von unvergänglicher ewiger Dauer. „Kraft allein, 
sagt der Verf., ist es, was die Welt erhält und weiter 
bringt, sei’s im Guten, sei’s im Bösen. Daher soll nur 
die Kraft, vor allem die gebildete Kraft, der Geist, 
herrschen auf Erden.“ Die grössten Wohlthäter des 
Menschengeschlechts waren Männer, in denen sich die 
Eigenthümlichkeit dei’ Nation, der sie angehörten, 
in der höchsten Kraft zusammenfasste, Männer, in de
nen das Höchste zur Erscheinung kam, was in dem 
Herzschlage des Volkes lag, das sie erzeugte. Je
des weltgeschichtliche Volk hat einen oder mehre 
solche grosse Männer hervorgebracht, in denen das 
Ausgezeichnete, was ihm, dem einzelnen Volke zu 
Theil geworden, am mächtigsten hervortrat. In jeder 
dieser Individualitäten tritt das Eigenthümliche, was 
das Volk, aus dem sie stammen, wirklich zum Volke 
macht — zu einer besonder», glcicbgearteten, von an
dern unterscheidbaren Masse von Menschen, unver
kennbar ebenfalls als’ das Charakteristische hervor. 
Zu Brennpunkten der Betrachtung werden daher mit 
Recht die hervorragenden Persönlichkeiten vorzugs
weise gemacht. Da sie aber alle nur Punkte des Gan
zen sind, wenn auch die höchsten, die Spitzen gleich
sam der Berge, die vor uns auftauchen, so ist vor allen 
Dingen eben dieses Ganze, als Ganzes, nämlich die 
verschiedenen Nationen als solche, ins Auge zu fassen. 
Der Charakter eines grossen Mannes wird nur richtig 
aufgefasst und verstanden, wenn er als ein Kind des 
Volkes aufgefasst wird, aus dem er hervorwuchs. In 
der Eigenthümlichkeit dieses olkes wurzelt seine 
Eigenthümlichkeit. Darum ist es so wichtig, zunächst 
die Volkseigenthümlichkeiten klar und anschaulich zu 
zeichnen und aus dieser Zeichnung erst die einzelnen 
grossen Individuen heraus sich bewegen zu lassen. 
Die nationalen Charakteristiken müssen den Hinter
grund bilden für die Charakteristiken der Individuen. 
Die Völker müssen demnach zuerst geschildert wer
den; denn Völker, Nationalitäten mit bestimmt gezeich
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neten Geistesphysiognomien sind die handelnden Mas
sen der Weltgeschichte.

Weltgeschichtlich bedeutend sind nur die Völker 
xu nennen, deren geistiger Einfluss bleibend geworden 
ist. Von allen Völkern des Alterthums haben, nach 
Ansicht unsers Verf., nur drei welthistorische Bedeu
tung erlangt: die Juden. Griechen und Börner. Für 
uns Christen gilt zwar das Wort: „Das Heil ist von 
den Juden gekommen.“ Dürfen wir aber darum den 
südasiatischen Völkern, Chinesen, Hindus und Persern., 
sowie den Ägyptern in Afrika alle welthistorische Be
deutung absprechen ? War bei ihnen nicht, so viel wir 
his jetzt wissen, die Wiege der Religion , Cultur und 
Gesittung? Haben nicht die Juden sowol als die 
Griechen und Römer namentlich von Indien, Persien 
und Ägypten die Keime ihrer Civilisation empfangen? 
Has deutsche Volk ist, nach unserm Verf., das erste 
weltgeschichtliche Volk der neuen Zeit, die Araber das 
xweite, die Italiener das dritte, die Franzosen das vierte, 
die Engländer das fünfte. Wenn wir dies annehmen, 
so zählen wir die deutschen Schweizer, die Holländer 
und die Bewohner Skandinaviens, ja selbst Islands mit 
xu den Germanen, die eine so bedeutende Rolle in der 
Weltgeschichte gespielt haben. Hr. Dr. V. sucht dar- 
zuthun, dass es einen steten und festen Fortschritt 
gibt im allgemeinen Leben der Völker, dass nach und 
nach, oft schneller, oft langsamer, doch aber immer
fort Standpunkt auf Standpunkt überwunden wird, und 
somit das Menschengeschlecht im Ganzen und Grossen 
eine immer höhere Stufe der Ausbildung und Gesittung 
erreicht. Trotz allen Rückschritten vieler Völker und 
Staaten, theilt doch jeder bessere Mensch so gern den 
Glauben an einen ewigen Fortschritt der Menschheit. 
Selbst die Todten stehen auf aus ihren Gräbern zu 
neuem frischen Leben; Völker, welche eine sehr hohe 
Stufe von Cultur erreicht haben, versanken Jahrhun
derte, ja Jahrtausende lang in sittliche Verwesung, Knecht
schaft und Barbarei. Einige derselben wachten, nach 
langer Züchtigung der Nemesis, verjüngt und gereinigt 
wieder auf. So viel bleibt wol gewiss: kein in irgend 
einem Sinn weltgeschichtlich bedeutendes Volk hat je 
umsonst gelebt, gearbeitet und gekämpft auf der Erde. 
Bas Edle, Wahre, Gute und Grosse, was die Besten 
unter ihm erkannt und verwirklicht haben, ist nicht 
verloren gegangen, ist Erbschaft der Menschheit ge
worden. Aber heilige Pflicht der Nachgebornen ist es, 
die überkommene Erbschaft redlich und gewissenhaft 
zu verwalten, ihr empfangenes Pfand nicht zu vergra- 

en, sondern es wuchern zu lassen zum Vortheil ihrer 
Er en und spätesten Nachkommen.

Es theilt sich die Weltgeschichte durch das Chri
stenthum und durch die Reformation in drei Haupt
perioden :

I. Die alte Geschichte. Sie reicht, nach unserm 
Verf., vom Anfang der Zeiten, von den ersten sichern 

und zusammenhängenden Nachrichten über Völker und 
Staaten bis zu der Geburt Christi. Sie begreift die 
Geschichte der Juden, an die sieh die Geschichte der 
Ägypter, Phönizier, Assyrer und Perser an schliesst (?); 
die Geschichte der Griechen und Römer. Mit letzterer 
verbinden sich die Nachrichten von den Carthagi- 
nensern.

II. Die zweite Hauptperiode, das Mittelalter, be
ginnt mit der Ausbreitung des Christenthums, der Völ
kerwanderung, den Thaten der Deutschen, durch die 
Rom fällt. Sodann folgt die Geschichte der Araber, 
die im Osten eine neue Wandelung der Dmge herbei
führten, die Geschichte der Kreuzzüge, wo Occident 
und Orient auf einander stossen, die des Papstieichs, 
die Auflösung Europas in verschiedene Nationalitäten, 
in Italiener, Franzosen und Engländer u. s. w\ Italien 
mit seinem Katholicismus wird in dieser Periode die 
Hauptmacht.

III. Die dritte Hauptperiode, die neuet e Geschichte, 
datirt von der Reformation und reicht bis auf unsere 
Zeiten. Die Reformation ist eine geistige That, die 
von den Deutschen ausgeht, die erste grosse That 
eines Volkes, im Gegensatz der antiken und mittel
alterlichen Welt, die von einzelnen Helden und von 
Aristokraten bewegt und gelenkt wurden. Hauptmächte 
werden in dieser Periode: tranzosen, Engländei und 
Amerikaner —- die Jranzosen noch auf dem antik 
mittelalterlichen, aristokratisch-monarchischen und ka
tholischen Standpunkte, aber schon wesentlich durch 
Mittel der modernen Bildung; die Engländer ganz auf 
auf dem protestantischen Princip und der modernen 
Cultur fassend, zwar auch noch aristokratisch, aber 
der Demokratie durch das Selfgovernment bedeutende 
Rechte einräumend; die Amerikaner endlich auf ganz 
moderne, rein protestantische und rein demokratische 
W eise

Aus der Kindheit der Völker haben sich zuerst 
einzelne Persönlichkeiten zu ausgezeichneter Stellung 
erhoben Das waren die Patriarchen, Stammfursten 
und* Priester, die Häupter ihrer Geschielter. Uber 
wiegende «-eistige Kraft hob sie m ihre Stellung und 
behauptete°sic darin. Die persönliche Überlegenheit ward 
mit einer sachlichen verbunden, sie erwarben Besitz 
und Reichthümer, beide, die persönliche und sachliche 
Überlegenheit stützten dann gegenseitig einander. So 
entstand die Aristokratie. Aber Erziehung, Bildung 
und Erfahrung machen die Aristokratie überflüssig und 
heben sie aflmälig auf. . Das Christenthum hat überdies 
eine Ausgleichung der in der Natur begründeten Un
gleichheit der Menschen durch das allgemeine Gebot 
der christlichen Liebe bewirkt, nach welchem eine all
gemeine gegenseitige Förderung der Menschen zu im- 
mer höherer Ausbildung stattfinden soll — das eigent
liche Herrschen, das auf Kosten der minder Bevorzug
ten Herrschen, das Verachten, der Druck der niedri-
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ger Gestellten, ist durchaus unchristlich. Die wahre 
Macht und die gute Macht auf Erden ist Bildung; sie 
hält auf sanftem Wege und freiwillig und dauernd und 
grössere Massen zusammen, als jemals die Gewalt zu
sammenhielt und zusammen zu halten vermag.

Die dritte Vorlesung, womit unser Verf. seine 
eigentliche Geschichtserzählung anfangt, ist überschrie
ben : Die Schöpfung und die Zeiten der Patriarchen. 
Hier sind die Bücher Mosis seine einzige Quelle. Er 
räumt zwar ein, dass die Chinesen in ihren alten hei
ligen Büchern, den Kings, die Hindus in ihren Vedas, 
die Perser in ihrem Zendavesta ihre besondern Schö
pfungsgeschichten haben, meint aber, diese seien höch
stens Schöpfungsansichten zu nennen, und gibt der 
mosaischen Erzählung von der Schöpfung des Himmels 
und der Erde unbedingt den Vorzug. Nur nimmt er 
mit Buffon in seinen Epoques de la terre und mit vie
len spätem Naturforschern an, dass die Schöpfungs
tage, wenigstens bis die Sonnenstrahlen die Erde be
leuchten konnten, Zeiträume von nicht zu bestimmender 
Dauer, von Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden ge
wesen seien. — Von einem Paar stammen nach Moses 
alle Menschen ab. Die Richtigkeit dieses Theils der 
biblischen Erzählung wird durch die Übereinstimmung 
der grössten Naturforscher bekräftigt. Von dem be
rühmten Schweden Linne herab bezeugen diese For
scher, sowol die französischen, wie Buffon und Cuvier, 
als auch die deutschen, wie Haller, Blumenbach, Oken, 
Humboldt, gleichmässig, dass es nur eine Gattung von 
Menschen auf der gesammten Erdoberfläche und das 
die Verschiedenheit der drei Racen der Menschen, wie 
sie Cuvier annimmt, der kaukasischen, der mongolischen 
und der Neger, oder der fünf, wenn man mit Blumen
bach Maiayen und Indianer hinzusetzt , lediglich auf 
Rechnung des Klimas und der Nahrung zu setzen ist. 
Freilich haben auch mehre Naturforscher andere Mei
nungen über die Entstehung der Menschen geltend zu 
machen gesucht und z. B., nach Ansicht der Alten, 
Autochthonen oder Ureinwohner gewisser Länder und 
Weltgegenden angenommen.

Auf 26 Seiten wird über die Geschichte Ägyptens 
gesprochen. Das alte Ägypten, wird gleich anfangs 
bemerkt, mit seinen Monumenten ist uns erst auf der 
Schwelle des laufenden Jahrhunderts wieder nahe ge
rückt worden, es ward erst während des ereigniss- 
reichen Jahres der französischen Revolution durch die 
berühmte Expedition Napoleon’s so gut wie neu ent
deckt. — „Rie menschlichem Vermögen erreichbare 
Erkenntniss Ägyptens ward so gewonnen: in einem 
Prachtwerk von 2a boliobänden, der berühmten De- 
scription de CEgypte (von Denon), mit über 3000 Ab
bildungen und an 1000 Kupfertafeln, ist aller dieser 
Fleiss der französischen Gelehrten gesammelt. Seitdem 

hat ein anderer Franzose, Champollion, der berühmte 
Hieroglyphenenthüller, ein Italiener, Rosellini, ein Eng
länder Wilkinson (den Dr. Young erwähnt der Verf. 
nicht) und ein Deutscher, Burkhardt (G. Seyffarth wrird 
übergangen), die Kunde von Ägypten und seinen Mo
numenten bis Nubien hinauf, bis zum Angesicht der 
Mondgebirge Äthiopiens, die die Quellen des Nils ver
hüllen, vervollständigt.“ WasHerodot von Halikarnass, 
Diodor von Sicilien, Strabo und die spätem Geogra
phen der Araber, nebst den oben eiwähnten Neuern 
von Ägypten zu sagen wissen, hat der Verf. gut be
nutzt. Da er aber dem Gelehrten vom Fach nichts 
Neues sagt, so brauchen wir ihm hier nicht weiter zu 
folgen. Nur Das w ollen wir hervorheben: Ägypten w ar 
ein civilisirtes, einiges Reich, als erst Abraham, dann 
Joseph und endlich seine Brüder nach Erzählung der 
Bibel, in dem Lande gastfreundlich aufgenommen wur
den. Freilich wurden die Israeliten später wrie Leib
eigene oder Sklaven behandelt: sie wurden als Fremde, 
die man wegen ihrer immer steigenden Bevölkerung 
mehr und mehr zu fürchten begann, mit schweren Ar
beiten beladen; auch andere harte Vorkehrungen wur
den getroffen, um ihren Zuwachs zu hemmen. Aber 
Moses wurde, wie in den nach ihm genannten Büchern 
erzählt ward, kurz nach seiner Geburt von einer Toch
ter Pharao’s wunderbar gerettet. als ein königlicher 
Prinz erzogen, somit auch bis zu einem gewissen 
Grade in die Geheiinlehre der ägyptischen Priester 
eingeweiht, und empfing von ihnen höchst wahrschein
lich auch die Lehre von einem höchsten Gott, die bei 
den rohen Israeliten so langsam und so schwer Ein
gang fand. Wie oft die Juden in Götzendienst verfie
len. erhellt aus der Bibel selbst, namentlich aus den 
Klagen und Strafreden der Propheten. Dass sie, nach
dem sie als eine Nation Palästina bewohnten, Jahrhun
derte lang gar zu oft fremden Göttern gedient und dem 
Moloch-Saturn sogar Menschenopfer gebracht, haben 
besonders Nork in seiner Mythologie des Alten Testa
ments , Däumer und Ghillany zu beweisen gesucht. 
Erst nach Rückkehr der Juden aus der babylonischen 
Gefangenschaft scheint der Monotheismus bei ihnen 
feste Wurzel gefasst zu haben. Dass sie von den 
Persern viel gelernt, aus ihrer Religion Vieles, unter 
Anderm die ausgebildetere Lehre von den guten und 
bösen Engeln u. s. w., angenommen haben, scheint aus
gemacht zu sein. Und viele neuere Gelehrte halten 
die Ägypter sow'ol als die Perser, besonders ihre Prie
ster, für Schüler der Braminen in Indien, z. B. Heeren 
in seinem Werke über den Handel und Verkehr der 
Völker des Alterthums, v. Bohlen in seinem Indien 
und Ägypten, Nork: Die Braminen, die Rabinen u. A.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand, in Jena, Druck und Verlag von F. A. Brockbaus in Leipzig.
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Geschichte.
Die Weltgeschichte aus dem Standpunkte der Cultur 

und der nationalen Charakteristik. Einundvierzig Vor
lesungen im Winterhalbjahr 1841 — 42 zu Dresden 
gehalten von Dr. Karl Eduard Vehse.

(Fortsetzung aus Nr. 41.)
i naturgemäss ist es auf jeden Fall, dass ein jüngeres, noch 
rohes Volk von ältern Völkern, die einen hohen Grad von 
Civilisation in politischer und religiöser Hinsicht erreicht 
haben, etwas lernt, insofern es empfänglich ist, mit ihnen 

Berührung kommt und sich nicht fanatisch verschliesst* 
Spinoza behauptet in seinem Tractatus theologico-poli- 
ticus, nach ihm Volney in seiner Chronologie d’Herodote, 
Und der noch nicht Pietist gewordene Prof. Leo in sei- 
Uer Geschichte der Juden, dass die heiligen Schriften 

es Alten Testaments erst nach der Rückkehr aus der 
abylonischen Gefangenschaft von Esdra und Nehe-

nna von neuem gesammelt, geordnet und in die Form, 
worin wir sie jetzt besitzen, gebracht wurden.

In seinem Raisonnement über die ägyptische Ge
schichte zieht Hr. Dr. V. eine Parallele zwischen den
Chinesen und den Ägyptern und behauptet, dass Ab

denstammung, Klima und politische Erziehung bei 
beiden Völkern auffallend gleichförmig sind. „Sklaven.
sagt er, wie die Neger, sind sie nicht geworden, aber 
einem ärgern despotischen Druck ihrer Priester und 
Beamten ist kaum eine andere Nation auf der Erde, 
und zwar auf Jahrhunderte unterworfen worden, als 
Ägypten und. China. Ihre angeborene Stammart 
Und Complexion, die sich im Grunde nicht ändern 
lässt (?), machte sie für diesen Druck empfänglich, 
liess sie ihn geduldig ertragen. Sklavisch gegängelt 
Und methodisch in die Schule genommen, ist in Ägypten 
die Peitsche, der Prügel, der so oft in den Monumen- 
ten vorkommt, wie in China der Bambus, ihr Zucht- 
Geister geworden. Er hebt manches höchst Interessante 
vor Charakteristische der ägyptischen Geschichte her- 
nichta?erda es doch meist Bekanntes ist, so wollen wir 
riXJ?nSei’ dabei verweilen, sondern in unserer Be- 
„„u weiter gehen. Indess können wir nicht
Erstens den ^«'Emzelheiten in Erinnerung zu bringen, 
regimenter unter den Umstand, dass die Hindu- 
bay in Ostindien abk "^’Sche" T1UPpen’ "m' 
zosen vom rothen MeX ’" ™d. Fl?"
e . j n c zu vertreiben, sich vor denbculpturen der alten agypfecllen Tempel niederwarfen, 

weil sie glaubten, die Gottheiten ihrer Pagoden wieder
zufinden. Scheint dies nicht auch für die Ansicht zu 
sprechen, dass die Religion der alten Ägypter im We
sentlichen ostindischen Ursprungs war? Ferner: in der 
ägyptischen Geheimlehre kommt ein Name I-haho vor, 
fast gleichlautend mit dem hebräischen Jehova; von 
ihm heisst es auf einer Pyramide zu Sais: „Er ist ein
zig von ihm selbst, und diesem Einzigen sind alle Dinge 
ihr Dasein schuldig.“

In der fünften Vorlesung wird die jüdische Ge
schichte bis Salomo fortgesetzt. Hauptquellen sind die 
Bibel und Josephus. Der Verf. macht S. 87 folgende 
Bemerkung: Während der vier Jahrhunderte, die das 
Volk Israel im Lande Gosen zubrachte, von Joseph 
an bis auf den neuen König in Ägypten, der nichts 
wusste von Joseph, hat eine mächtige gegenseitige 
Einwirkung beider Völker, der Juden und Ägypter, auf 
einander stattgefunden. Joseph, der von jenem ältern 
Pharao zum Regenten des Landes erhoben wurde, von 
dem dieser Pharao sagte: „Geht hin zu Joseph, was 
euch der sagt, das thut,“ Joseph, der Schwiegersohn 
des ersten Priesters im Lande, des Oberpiesters zu 
Heliopolis, wo der erste Tempel des Reichs war, dieser 
Joseph änderte die ägyptische Reichsverfassung um — 
die Juden vertauschten ihre nomadische Hirtenlebens
art mit der der Ägypter, sie wurden eine ackerbauende, 
eine sesshafte Nation in Ägypten. — Dass sie auch 
die grossen mechanischen Kunstfertigkeiten, worin die 
Ägypter sich auszeichneten, erlernten, beweisen die 
Arbeiten, die an der Stiftshütte geleistet wurden, wo 
die Israeliten als wohl erfahren in den ägyptischen 
Manufacten, als Stickerei und Weberei der Kleider, 
der Teppichbereitung, der Schreinerei, der Lederberei
tung, den Arbeiten in Gold und Bronze und der Kunst, 
Edelsteine zu schneiden, erscheinen. Was ihnen daran 
noch fehlte, das erhielten sie durch das Hauptindustrie
volk des Alterthums, die Phönizier, später mitgetheilt.

Die ägyptische Verfassung war hierarchisch-mon
archisch, und Joseph machte, nach der biblischen Er
zählung, das ganze Land durch Ankauf zum Staats
eigenthum ; n«r Priester behielten ihre Güter, die 
zu ihrer und der Tempel Unterhaltung verordnet wa
ren, neben ihrer Besoldung vom Hofe. Nur der König 
und die Priester, und weil der König gewöhnlich, we
nigstens in den ältern Zeiten, in der Gewalt der Prie
ster war, eigentlich nur die Priester besassen fortan 
den gesammten Grund und Boden des Landes. Joseph 
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setzte die Erhebung der Steuern auf ein festes Kata
ster; in den königlichen Schatz musste der Fünfte des 
Ertrags aller Früchte von allen Gutsbesitzern eingelie
fert werden. Steuerfreiheit genossen, nach Herodot, 
äusser den Priestern, nur die Krieger.

Unser Verf. nennt die den Juden von Moses ge
gebene Staatsverfassung eine aristokratisch-demokra
tische; wir möchten sie lieber eine theokratisch- oder 
hierarchisch-demokratische nennen bis auf Saul, den 
ersten König der Juden, gegen dessen Wahl der hohe 
Priester Samuel sich anfangs so sehr opponirte und nur 
nothgedrungen den Wünschen und Federungen des Volkes 
nachgab. Vorher hiess es: „Jehova soll euer König 
sein ,44 und die Priester aus dem Stamme Levi, der 
Adel der Juden, regierten im Namen des National
gottes und nahmen den Zehnten von allen Früchten 
und Hausthieren als Lohn ihrer Mühe in Anspruch. 
„Statt des ägyptischen Prügels, sagt Hr. Dr. V., ward 
das Ceremonialgesetz der Juden Zuchtmeister bis auf 
Christus.

Da der Verf. in seiner Rede über die jüdische 
Geschichte sonst nichts Neues sagt, so gehen wir mit 
ihm von der heiligen zu der profanen wieder über, 
doch nicht ohne Rückblicke auf die erstere und theil
weise Fortsetzung derselben.

Die sechste Vorlesung ist überschrieben: Die Phö- 
nizier, der Untergang Juda's und die persische Mon
archie. Die Phönizier sollen mit den Babyloniern von 
gleicher Abstammung und vom arabischen Meerbusen 
hergekommen sein, wo sie als Troglodyten, als Höhlen
bewohner, lebten. Armuth, Noth und Bedrängniss trieb 
sie an das dürre Ufer des mittelländischen Meeres, wo 
sie sich auf den Handel legten. Sie waren das Haupt
industrievolk der alten Welt, ihre Städte die ersten 
Handelsrepubliken. Die günstige Lage ihres Ländchens 
im Osten des Mittelmeeres, in der Mitte dreier Welt
theile, in der Nähe der hafenreichen Küsten dieser drei 
Welttheile, weckte und nährte den Geit der Industrie 
und des Weltverkehrs. An schönem Holz zum Schiff
bau fehlte es ihnen nicht. Sie schifften, an den Küsten 
des Mittelmeeres sich haltend, hin, Griechenland und 
Sicilien vorbei bis nach Spanien und durch die Säulen 
des Herkules, bis Britannien und Preussen. An den 
Küsten des Mittelmeeres errichteten sie Handelsstatio
nen und Colonien; solche Stapelplätze und Colonien 
besassen sie in Sicilien, Sardinien, den Balearen, auf 
der ganzen nordafrikanischen Küste. Ihre wichtigste 
Colonie war aber Carthago. In Spanien gründeten sie 
Tarschisch oder Cadix. Rückwärts lag ihnen das 
reiche Asien, dahin trieben sie den Handel mittels 
Caravanen. Ihre Verfassung war republikanisch. 
Städtische Magistrate mit einem König an der Spitze 
beherrschten diese Republiken. Die einzelnen Städte 
traten in einen Bund zusammen, an dessen Spitze Sidon 
stand. Die Phönizier galten für ein treuloses, betrüge

risches Volk. Sie verehrten die Sonne unter dem Na
men Baal oder Moloch als ihren Hauptgott, dem sie 
Menschen, namentlich Kinder opferten, und als Haupt
göttin die Baaltis oder Astarte, das Sinnbild des Mon
des oder der Erde, der schaffenden, gebärenden 
Kraft. Der Dienst dieser Göttin war äusserst wollüstig. 
Die Folge der engen Verbindung Salomo’s mit den 
Phöniziern war das Einreissen ihres abscheulichen 
Götzendienstes in Juda.

Die Fortsetzung der israelitischen Geschichte bis 
zum Untergange des Reiches Juda enthält lauter Be
kanntes , wie es in der Bibel erzählt wird. Nur eine 
Bemerkung des Verf. wollen wir hier noch anführen. 
Er sagt S. 111: „Das alte Ägypten hat Monumente 
hinterlassen, die von ihm reden; die Monumente der 
Juden sind die Bücher Mosis, die Psalmen und die 
Propheten.“ — Männer der neuesten Zeit, wie Fichte, 
sind in schwerer Leidenszeit durch die Gewalt der 
Sprache der Propheten zu den grössten Thaten des 
Geistes begeistert worden; seine Reden an die deut
sche Nation, die eine solche Geistesthat waren, tragen 
unverkennbar den Stempel eines tiefen Studiums der 
Propheten. Die Stelle von den zerstreuten Todten
gebeinen des Ezechiel, die gleich im Anfänge dieser 
Reden vorkommt, kann dies auch äusserlich bezeugen. 
Was der Verf. aus der Geschichte der Assyrer, Baby
lonier und Perser hervorhebt, ist interessant und cha
rakteristisch, wenn auch gleich fast nur Bekanntes, 
theilweise aus dem Alten Testamente Entlehntes. In 
diesen Reichen war Alles auf den Sultan , den unum
schränkten despotischen obersten Herrscher gestellt, 
von seinem Hof und Harem ging Alles aus, die zusam
mengescharten Völker waren nur todte Massen, Heer- 
den. Alle diese Reiche währten nicht lange. Selbst 
das persische erhielt sich kaum 200 Jahre: drei Schlach
ten des grossen Alexander waren hinreichend, es über 
den Haufen zu werfen.

Die siebente Vorlesung ist überschrieben: Griechen
land. Erster Theil — bis auf die Perserkriege — Volk, 
Land und Verfassung. Homer, Lykurg, Solon; die 
achte: Griechenland. Zweiter Theil — seit den Perser
kriegen bis auf Alexander: Miltiades, Themistokles, 
Aristides. Staatsverwaltung des Perikies. Bauten in 
Athen. — Religion, Kunst. Theater, Philosophie: Phi- 
dias , Äschylos , Sophokles , Euripides , Aristophanes, 
Sokrates, Plato und Aristoteles. — Demagogie in Athen, 
Alcibiades, Epaminondas, Philipp von Macedonien, die 
asiatischen Züge Alexanders, sein hellenisches Welt
reich. — Auch aus der griechischen Geschichte hat 
Hr. Dr. V. das allgemein Interessante und Charakte
ristische hervorgehoben. Vierthalbtausend Jahre, sagt 
er S. 124 f., war der Orient Hauptschauplatz der Welt
geschichte gewesen; seit 500 v. Chr. wird es Europa 
und ist es seit dieser Zeit bis auf den heutigen Tag ge
blieben. Nur noch einmal erhält ein westasiatisches Volk 



16T

weltgeschichtlichen Einfluss und weltgeschichtliche Be
deutung, die Araber seit Muhammed im 7. Jahrh. nach 
der Geburt Christi; von den europäischen Nationen 
gehen im Übrigen die grossen Weltbegebenheiten nun 
ausschliesslich aus. Alle Staaten des Orients sind 
Naturstaaten geblieben; bei den Griechen und Römern 
begegnen wir den ersten Culturstaaten der Welt
geschichte. Das heroische Element stellt den Über
gang dar; die ersten Helden der Welt waren die Grie
chen, ihr Staat der erste heroische Staat. Eine Haupt
aufgabe des Verf. ist nun, die charakteristischen Unter
schiede, wodurch das griechische Wesen von dem 
Wesen des Orients und der Juden abgeht, in der 
Schilderung dieses merkwürdigen Volkes nachzuweisen, 
und löst seine Aufgabe, soweit es in einem so engen 
Raume möglich ist, befriedigend. Richtig wird vor
läufig bemerkt: Weniger Völker Urgeschichte ist so 
dunkel, als die griechische Geschichte. Holländische, 
englische, französische und deutsche Gelehrte, von 
Jakob Gronov und Potter an, bis auf Barthelemy und 
Heyne, Wolf, Böckh und Otfried Müller herab , haben 
die erdenklichste Mühe sich gegeben, die so vielfach 
sich widersprechenden Nachrichten der Alten zu ver
einen; es fiel unmöglich. Doch werden auch die 
Hauptmomente der Sagengeschichte vom Verf. mit auf
genommen und sodann wird das Wichtigste aus der 
mehr authentischen griechischen Geschichte hervorgeho
ben. Ihm aber in seiner Erzählung zu folgen, gestat
tet uns hier der Raum nicht. Historisch gewiss ist, 
dass die Griechen kein Urvolk, sondern, wie die Rö
mer, ein Mischvolk sind, ein Volk aus allerlei Län
dern zusammengekommen. Aus dem Zustande der 
grössten Rohheit erhoben sie sich allmälig zu einer 
sehr hohen Stufe der Bildung in staatlicher Hinsicht 
sowol als in Wissenschaft und Kunst. Dem Griechen 
ging der Mensch ganz auf im Bürger, der Einzelne ist 
ihm nur innerhalb der Staatsgemeinschaft Mensch und 
Person, nur als Bürger rechtsfähig, äusser dem Staat 
gibt es nach der antiken Weltanschauung keinen 
Rechtsschutz. Krieg ist in der Ordnung, er muss sein, 
er bringt Sklaven, Sklaven müssen sein, damit sie die 
Arbeiten, die das Leben verlangt, verrichten, damit die 
Bürger Musse haben, sich den Geschäften des Staates 
zu w idmen ; dies sind die Grundsätze, die sich in der 
ältesten griechischen Zeit entwickelten und bis zum 
christenthum erhielten. Dieses macht dagegen mit sei- 
1101,1 milden Kosmopolitismus den Staatsbürger zugleich 
zum Weltbürger und setzt den Menschen über den

Erbliches Stammfürstenthum ist die älteste 
Regieiungsform in Griechenland gewesen. Das ganze 
gesellschaftliche Leben entwickelte sich aus dem 
Schoose erh amilien, der Geschlechter, die patriarcha
lische Monarchie des Familienhaupts ist die erste Re
gierungsform der Griechen. Eine Anzahl von Ge
schlechtern bildete eine Phratrie, eine Brüderschaft, 

mehre Phratrien einen Stamm, an dessen Spitze der 
Fürst steht, dem der Rath der Ältesten und Edlen zur 
Seite ist. Dieser Fürst hat eine dreifache "Würde: die 
des Richters, des Heerführers und des obersten Prie
sters. Die Oberhäupter brachten den Göttern die 
Opfer dar und sprachen die Gebete. Nach dem troja
nischen Krieg stieg Griechenland nach und nach immer 
mehr von den heroischen Zuständen zur Cultur und 
Civilisation auf. Die griechischen Staaten blieben nicht 
Naturstaaten, es wurden Humanitäts- und Culturstaaten. 
Die natürliche Beschaffenheit, die Lage und das Klima 
Griechenlands trugen wesentlich dazu bei, ferner auch 
das Auswanderungswesen, die Colonien. Griechenland 
ist das erste Land gewesen, das das Auswanderungs- 
wesen in eine geordnete Verfassung setzte, Rom ist 
ihm darin nachgefolgt, unter den neuern Völkern ha
ben vorzüglich Italiener im Mittelalter und Engländer 
seit der Reformation dasselbe wichtige Mittel ergriffen, 
um aus ihren Grenzen die überzählige und unzufrie
dene Bevölkerung abzuleiten und von diesei abgeleiteten 
Bevölkerung durch den Handel und Verkehr bedeuten
den materiellen und geistigen Vortheil zu nehmen. Im 
9. Jahrhundert v. Chr. war fast im gesammten Griechen
land die Herrschaft der alten patriarchalischen Mon
archien mit der der edeln Geschlechter, der Aristokra
tien, vertauscht worden; theils waren die Könige aus
gestorben , theils hatte man sich ihrer entledigt, weil 
sie ihre Gewalt zu einer unumschränkten Herrschaft ge- 
misbraucht hatten. Für die Freiheit und die Vielseitig
keit menschlicher Bildung am förderlichsten war die 
Staatsverfassung, die.Solon Athen gab. Auch hat es 
die meisten grossen Männer jeder Art, unsterbliche 
Helden, Dichter, Redner, Philosophen, Bildhauer und 
Architekten hervorgebracht. Die solonische Verfassung 
war in der That die freieste aller griechischen Staaten. 
Sie war auch philanthropisch: Athen nahm auch die 
Fremden auf und gab ihnen Schutz und Rechte. Selbst 
o-e^en ihre Sklaven waren die Athener mild und 
human Ohne richterlichen Spruch konnte kein Sklave 
in Athen mit Todesstrafe belegt werden. Wie anders 
in Sparta! man denke an die Heloten. Durch die 
Perserkriege kam Griechenland zur Mündigkeit. Aristi
des führte zur Zeit dieser Kriege die absolute Demo
kratie in Athen ein. Das patriotische Interesse.' mit dem 
alle Bürger für das gemeine Wohl des Vaterlandes 
aufopfernd sich hingaben, war das Zeugniss dieser 
Mündigkeit. Gewiss aber ist: wer die Geschichte der 
Völker aufmerksam liest, wird Schiller’s Worte: ..Die 
Weltgeschichte ist das Weltgericht,“ tief begründet 
finden. . . r .

In zwei Vorlesungen wird nun gleicbialis die rö
mische Geschichte abgefertigt. Neunte Vorlesung. Rom. 
Erster Theil — unter den Königen und als Republik 
bis auf Carthagos und Griechenlands Besiegung — die 
Verfassung des Servius, die Kämpfe der Patricier und
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Plebejer, Hannibal und die Scipionen. Zehnte Vorlesung. 
Zweiter Theil — seit den punischen Kriegen bis auf 
Constantin den Grossen. Die Unruhen der Gracchen, 
Marius und Sylla, die Triumvirate, Cäsar und Augustus. 
Das römische Weltreich. Die römische Literatur und 
Kunst: Cicero, die Geschichtschreiber, Redner, Juri
sten; die drei ersten Jahrhunderte des Kaiserreichs bis 
zur Annahme der christlichen Religion. — Auch in 
diesem Theile seines Werkes gibt der Verf. Resultate 
der zuverlässigsten Forschungen und zeigt, durch 
welche Mittel eine einzelne Stadt, Rom, sich allmälig 
zur Weltherrschaft emporarbeitete und die Ursachen, 
warum es dann nach und nach von seiner Höhe herab
sank, bis es endlich ein Raub der Barbaren wurde. 
„Rom, sagt der Verf. S. 177, war der kräftigste 
Staat der alten Welt, darum ist er die weltbeherschende 
Roma geworden, der grösste Staat des Alterthums, der 
erste allgemeine Staat, nicht eine rohe Zusammenhäu
fung vieler Völkerschaften, wie das persische Reich, 
sondern ein wirklicher Staat, zusammengehalten durch 
die eine, Alles durchdringende Verfassung, römische 
Gesetze, ja sogar römische Sprache. Die Überlegen
heit der römischen Bildung, einer durchaus praktischen 
Bildung, hervorgegangen aus der Überlegenheit der auf 
einen freien Mittelstand gegründeten Staatsverfassung 
war es, die diesen in der alten Zeit von keinem andern 
Volke, auch den Griechen nicht, erlangten unermess
lichen Erfolg hatte, dass die Länder dreier Welttheile 
in ein Reich zusammenschmolzen, welches der Eine 
römische Geist der Verfassung und der Gesetze durch
drang, in dem die Eine römische Sprache gesprochen 
wurde. Von S. 181 bis 187 wird ‘die römische Staats
verfassung des Königs Servius ziemlich ausführlich be
sprochen und dann das in des Verf. Sinn Wesentliche 
aus der römischen Geschichte bis auf Constantin, nach 
den besten Quellen, erzählt. Politik und Kriegswesen 
waren die Fundamente von Rom, Rom war und blieb 
eine wesentlich politische und heroische Nation, die 
römische Geschichte ist vorzugsweise eine Geschichte 
ihrer Staatseinrichtung und ihrer Kriege. Als die Pa- 
tricier den König Tarquinius Superbus 510 v. Chr. ver
jagt hatten, bildeten sie eine aristokratische Republik. 
Darauf entstand ein 200jähriger Kampf der Patricier 
und Plebejer. Die erste Periode dieses Kampfes be
wegt sich um den Streit wegen Abwerfung der per
sönlichen Knechtschaft der Plebejer in Folge ihrer bei 
den Patriciem gemachten Schulden — er endigte mit 
der BewilüöunS der Volkstribunen und der Tribus- 
Comitien; die zweite Periode umfasst die ersten Bewe
gungen wegen Vertheilung (]er Äcker, die dritte den 
den Streit wegen Einführung öffentlicher Gesetze, die 
vierte endlich den letzten und wichtigsten Kampf über 
Zulassung der Plebejer zum Consulate und den übri

gen hohen Ämtern des Staats. Erst nachdem die 
Gleichstellung der Rechte der Patricier und Plebejer 
zu Stande gekommen war, spannte der römische Adler 
seine Schwingen aus und trat seinen Siegesflug an 
vom Capitol. Er flog über Italien weit hinaus zu den 
andern Ländern der Erde, um sie sich unterthan zu 
machen. Jene vier Buchstaben: S. P. Q. R.. Senatus 
Populusque Romanus wurden nun über den Erdkreis ver
breitet, wo wir den Spuren dieser mächtigen Römer 
jetzt noch so oft in den Trümmern der Monumente be
gegnen; in den westlichen Ländern Europas wie im 
fernen Osten zu Tadmor und Baalbek in Syrien und 
südlich in Afrika bis tief hinein in die grosse Wüste 
Sahara. Dritthalbhundert Jahre hatten die Römer un
ter Königen, zweihundert Jahre im Kampfe der Ge
schlechter und der Gemeinen gelebt, nur einige kleine 
italische Völkerschaften wurden während dieser vier
hundertundfünfzig Jahre ihnen unterworfen; während 
der nächsten einhundertfünfzig Jahre fallt ganz Italien, 
Sicilien, Macedonien, Griechenland, Kleinasien bis zum 
Taurusgebirge in ihre Hände, wird das mächtige, das 
meerbeherrschende Carthago von ihnen besiegt. Mit 
dem Reichthum kam Luxus nach Rom und die Laster, 
die in seinem Gefolge sind, Neid, Eigennutz, niedrige 
Begehrlichkeit und Zügellosigkeit. Rom, durch die Er
oberungen, die Reichthümer übermüthig, üppig gewor
den, gab seine alten Tugenden auf: die zwar feinem 
aber wollüstigem Sitten Griechenlands und des Orients 
waren, es, die es nach und nach verdarben. Doch 
hielt sich lange noch in Rom eine Partei, welche die 
alte Sitteneinfachheit mit dem höchsten Ernste vertrat. 
Endlich ging Rom unter durch die Reichthümer, den 
Luxus, den es mit seinen Eroberungen überkam. — 
Nächst den Waffen waren es die Gesetze, durch die 
Rom herrschte. Die Rechtswissenschaft ist ihi' Werk. 
Die von Hm. Dr. V. gegebene Charakteristik der 
römischen Kaiser von Augustus bis auf Constantin ist 
kurz, aber treffend. Diocletian, Sohn eines Freigelas
senen, aus Dalmatien stammend, setzte die Reichs
einrichtungen ganz auf orientalischen Fuss, nahm das 
Diadem an, liess sich göttliche Verehrung als einer 
geheiligten Person erweisen. Die Monarchie ward von 
jetzt an entschieden als Erbgut betrachtet, der Kaiser 
herrschte unumschränkt mit seinen Ministern; den 
Militärdespotismus der Prätorianer verdrängte Diocle
tian durch einen Hofstaat, durch ein streng vorge
schriebenes Hofceremoniel. Dieser Hofstaat ward das 
Vorbild der spätem christlich-europäischen Höfe. Die
ser Kaiser führte auch eine wesentliche Veränderung 
in der Gerichtsverfassung herbei; die Gerichte wurden 
unter ihm heimlich. Untei’ Constantin dem Grossen er
langte dieses auf den Hof gestützte Staatssystem Dio- 
cletian’s seine weitere volle Ausbildung • er verschmolz 
es, indem er den Hof von der Heidenstadt Rom nach 
einer neuen christlichen Stadt Byzanz übersiedelte, mit 
einem neuen Principe, der Kirche, indem er das 
Christenthum zur Staatsrehgion erhob.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R Hand in Jena. Druck und Verlag von F, A. Brockhaus in Leipzig.
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Geschichte.
Die Weltgeschichte aus dem Standpunkte der Cultur 

und der nationalen Charakteristik. Einundvierzig Vor
lesungen im Winterhalbjahr 1841—42 zu Dresden 
gehalten von Dr. Karl Eduard Vehse.

(Schluss aus Nr. 42.)
In zehn Vorlesungen trägt unser Verf. die Geschichte 
des Mittelalters, in 21 die der neuern Zeit vor, immer 
aus dem Gesichtspunkte der Cultur und der nationalen 
Charakteristik. Alle welthistorisch wichtigen Momente 
werden auch aus der Geschichte des Mittelalters vom 
Verf. treffend hervorgehoben.

Die neuere Zeit. Vorlesung 21. Spanien und 
Portugal', ältere Geschichte dieser Reiche bis auf die 
Zeiten Ferdinand’s und Isabella’s. Heinrich der See
fahrer und die Conquistadoren Ostindiens. Die bür
gerlichen und religiösen Zustände der Hindus, die 
Brama- und Buddha-Religion. Albuquerque und die Ein
richtung der portugiesischen und holländischen Colo
nien in Indien. — 22. Columbus, die Entdeckung der 
neuen Weit und die Wunder der Tropenwelt Amerikas. 
Cortes und Pizarro ; die Indianerrace in Centralamerika 
und ihre Monumente. Die spanischen Colonien in 
Mexico und Peru. — 23. Luther und die Reformation. 
Erster Theil: Lage der Welt zu Karl’s V. Zeit. Lu- 
ther’s Jugendbildung und erstes Auftreten: die Dispu
tation zu Leipzig, der Reichstag zu Worms. Gegen
satz von Luther und Erasmus ; der Sturz der Hierarchie 
und die Bibelübersetzung. — 24. Zweiter Theil: der 
Bauernkrieg und der Streit mit den Schweizern. Der 
schmalkaldische Krieg. Kurfürst Moriz und der augs- 
burger Religionsfrieden. Karl’s V. Tod in Spanien._  
25. Das neue Königthum und die Ausbildung des Abso
lutismus. Skizze der Weltbegebenheiten des 16., 17.
und 18. Jahrhunderts. Der Untergang der mittelalter
lichen Stände und die modernen Systeme des Kriegs, 
der 1 inanzen und der Justiz.— 26. Frankreich. Ältere 

eschichte dieses Reiches seit dem Vertrage von Ver- 
Val an^ Heinrich IV. Die Dynastien Capet und 
i?r • Per 8rosse Krieg mit England. Louis XI. und 

< 901s . per j£rj jem jjause Habsburg. Die 
Zeiten der Bartholon^nsuacIlt, der Liglle 
Gmsen. fbionbesteigung des Hauses Bourbon. - 27. Der 
gute König Henn IV. nnd Sülly. Die Cardinalminister 
Richelieu un azarini. Gründung der französischen 
Cabinetsregierung und Dipi01najje, Die Unruhen der 

der

Fronde. Der westfälische und der pyrenäer Friede 
mit dem Hause Habsburg. — 28. Das Zeitalter des 
X/ V. Ludwig. Die grossen europäischen Kriege mit 
Holland und England und mit Habsburg um die spa
nische Erbfolge. Der Hof und die Sitten von Ver
sailles, die neue französische Weltbildung, die Litera
tur: Corneille, Racine, Moliere. Kunst, Handel und 
Industrie: Colbert und das Mercantilsystem.— 29. Eng
land. Ältere Geschichte dieses Reichs bis auf Elisa
beth. Die sächsischen und normannischen Könige: 
Wilhelm der Eroberer. Das Haus Plantagenet-Anjou, 
die Kämpfe der Rosen, das Haus Tudor: Heinrich VIII., 
Elisabeth, ihr Hof und ihre Sitten, Shakspeare und 
und das englische Theater. — 30. England unter den 
Stuarts. Regierung Jakob’s I. und Karl’s I. Baco von 
Verulam. Die erste englische Revolution und Crom
well. — Regierung Karl’s II. und Jakob’s II. Stnart. 
Die Acte Habeas Corpus. Die zweite Revolution 
und Wilhelm von Oranicn. Locke uud Newton. Be
festigung der englischen Verfassung auf die Grundlagen 
des aristokratischen Elements, des public Spirit, der 
öffentlichen Meinung und der Toleranz. Das englische 
Finanzwesen: die Bank, das Creditsystem und die ost
indische Compagnie. Regierung Anna’s : Marlborough 
und der Utrechter Frieden von 1713. Thronbesteigung 
des Hauses Hannover: Ministerium Walpole und der 
pariser Frieden von 1763. — 32. Die Gründung der 
englischen Colonial- und Weltmacht. Die grosse Agri- 
cultur, die Navigationsacte und die See- und Handels
macht, die grosse Industrie. Industriesystem des Adam 
Smith: Eroberung Ostindiens und Ministerium des 
altern William Pitt. — 33. Deutschland und der BOjäh. 
rige Krieg’ Gustav Adolf und Wallenstein. Preussen: 
der grosse Kurfürst und die eisten Könige bis auf 
Friedrich II. Anfänge der neuen deutschen Bildung 
durch Thomasius und Wolf., 34. Preussen: Friedrich 
der Einzige und seine Regierung. Lessing und die 
deutsche Literatur. Österreich: Maria Theresia, Kau
nitz und Joseph II. Mozart und die deutsche Musik. — 
35. Russland und Polen. Der nordische Krieg,. 
Karl XII., August der Starke und Peter der Grosse. 
Katharina II. und die polnische Theilung. — 36. Frank
reich. Louis XV. und die Rococozeiten der Pompa
dour. Voltaire, Rousseau und die Encyklopädisten. 
Die philanthropischen Ideen und das physiokratische 
System. Louis XVI. und die Vorbereitung der fran
zösischen Revolution; die Salons und die Sitten der
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selben. — 37. Die französische Revolution. Erste Pe
riode: Mirabeau. — 38. Zweite Periode: Robespierre, 
Danton und Marat, die Schreckensherrschaft der Ja- 
cobiner und die Hinrichtung des Königs. — 39. Dritte 
Periode: Napoleon. — 40. Amerika. Nationale Cha
rakteristik der Nordamerikaner. Anfänge der Colonien: 
das englische, holländische, deutsche und spanisch
französische Element in denselben. Der Freiheitskrieg, 
Washington und die Gründung der A ereinigten Staa
ten. — 41. Schlussvorlesivng. Gegenwärtige Lage und 
Stellung der weltgeschichtlichen Völker, der Amerika
ner, Engländer, Franzosen und Deutschen hinsichtlich 
ihrer politischen, religiösen und geistigen Bildungs
zustände.

Dies der Inhalt des zweiten Bandes. Bevor der 
Rec. aber seine Beurtheilung schliesst, kann er nicht 
umhin, noch ein paar Stellen aus dem Werke des 
Verf. anzuführen, um Geist und Tendenz desselben zu 
bestätigen. Nachdem Verf. den Bauernkrieg und dessen 
Veranlassung erzählt hat, bemerkt derselbe S. 479: 
„Indess der Hauptdruck kam für die Bauern doch 
erst nach ihrem unglücklichen Emancipationsversuche, 
nach der Schlacht bei Frankenhausen, und am schlimm
sten wurde ihre Lage nach dem 30jährigen Kriege. 
Seitdem sanken sie in immer grössere Verknechtung, 
bis die philanthropischen Ideen im 18. Jahrh. und die 
französische Revolution sie erretteten. Schon der alte 
Homer sagt: Sklaverei raubt die Hälfte der Tugend 
dem unsterblichen Manne“ u. s. w. Resultate, die der 
Hr. Dr. V. aus seinen Vorlesungen über die Welt
geschichte zieht: „Der grosse Gang der Weltgeschichte 
ist der von der Natur zur Cullur, von dem Zustande 
der Unmündigkeit in den der Mündigkeit, von der Be
vormundung im Politischen, Religiösen und Geistigen 
zur Freiheit und Selbständigkeit in allen diesen drei 
Gebieten.“— „Theihmg der Gewalten, Toleranz, Eman- 
cipation der Presse.“ — „Alle ungerechten Kriege, die 
innern und äussern, befördern den Despotismus.“ — 
„Weder Despotismus, noch Pöbelherrschaft, sondern 
eine gemischte Verfassung ist eine heilsame Herr
schaft.“ — „Ehrlichkeit, sagt Washington, ist die beste 
Politik.“ — ..Der Haupt feind des Menschen ist der 
Egoismus; unter den Wallungen dieses Egoismus ist 
je und je das Wohl der Staaten und der ganzen Mensch
heit erblichen. Man muss aber sein Vaterland mehr 
lieben (ds sich selbst, das menschliche Geschlecht mehr 
als sein Vcderland, nnd Gott über Alles.“ Re 3. glaubt 
aufrichtig, <iem ö^bildeten Publicum, ‘las nicht blos 
Zeitvertreib, sondern auch Belehrung liebt und sucht, 
dies Werk mit gutem Gewissen empfehlen zu dürfen.

Weimar. Dr. G. r. Ekendahl.

Römische Alterthumskunde.
De legibus agrariis ante Gracchos, scripsit C. A. En

ge Ihre gl. Lugduni-Batavorum. Hazenberg. 1842. 
8maj. 1 Thlr. 15 Ngr.

Keine Einrichtung der Römer ist so wichtig und greift 
so tief ein in den Gang der römischen Geschichte, in 
die Staatsverfassung, das Kriegswesen, die Religion 
und das Privatleben, als das agrarische Recht und die 
Ackergesetze. Daher wird gewiss Jeder, welcher sich 
für die römische Geschichte und Staatsverfassung in- 
teressirt, mit Freuden jede Leistung begrüssen, welche 
diesen wichtigen Gegenstand aufzuklären versucht. 
Auch die vorliegende Schrift ist als eine dankenswerthe 
Gabe auf diesem höchst schwierigen Gebiete zu be
trachten. Die Einleitung S. 1 — 12 enthält einige all
gemeine Bemerkungen über die römische Staatsverfas
sung und deren Entwickelung, über die Wichtigkeit der 
römischen Ackergesetze, über die Ansichten neuerer 
Schriftsteller von denselben, über die parteiische, den 
Patriciern günstige Gesinnung des Livius und einige 
Andeutungen über Misverständnisse des Dionysius. Der 
erste Theil des Buchs handelt in drei Capiteln de 
plebe, de agro Romano, de agro publico; der zweite 
Theil ebenfalls in drei Capiteln von Sp. Cassius Vis- 
ccllinus, C. Licinius Stolo und C. Flaminius. Die Be
schränkung der Schrift auf die Ackergesetze vor den 
Gracchen, in welchen Gesetzen die Verhältnisse noch 
einfacher und weniger verwickelt sind, gestattete dem 
Verf., bei d>en im ersten Theil gegebenen Erörterungen 
nur die Hauptpunkte der agrarischen Verhältnisse her
vorzuheben. Da nun Niebuhr das agrarische Recht 
und die Verhältnisse des römischen Staats- und Pri
vatackers in viel umfassenderer Weise zum Gegenstand 
einer sorgfältigen Untersuchung gemacht hat und die römi
schen Ackergesetze vor den Gracchen sowol von Niebuhr, 
als auch von Göttling und andern Gelehrten bespro
chen worden sind, so blieben dem Verf. nur hier und 
da einzelne Irrthümer zu berichtigen. Daher erhalten 
wir in dieser Schrift, namentlich im ersten Theil, über 
die agrarischen Verhältnisse im Allgemeinen keine 
neuen bedeutenden Aufklärungen, so verdienstlich auch 
die Zusammenstellung des bisher nur im geschichtlichen 
Zusammenhang an verschiedenen Stellen behandelten 
Gegenstandes, die Berichtigung der von einzelnen Ge
lehrten begangenen Irrthümer, und im zweiten Theil 
das über die Persönlichkeit von Sp. Cassius und Fla
minius Gesammelte und Gesagte ist. Kann man auch 
darüber mit dem Verf. nicht rechten, dass er nur die 
Ackergesetze bis zu dem des Licinius Stolo gegeben 
hat, so meine ich doch, dass es auch für das Verständ- 
niss dieser Gesetze wichtig und fördernd gewesen wäre, 
wenn er, statt blos die Hauptpunkte aus Niebuhr’s 
Darstellung hervorzuheben , das agrarische Recht und 
die ganzen Ackerverhältnisse zum Gegenstände eines 
umfassendem und gründlichem Studiums der Quel
len, namentlich dei Agi imensoren und der spätem 
Ackergesetze gemacht, und wenn er in den Abschnit
ten de plebe, de agro Eomano. de agro publico nicht 
blos Das erwähnt hätte, was für die von ihm behandel
ten Gesetze nothwendig besprochen werden musste, 
sondern wenn er die agrarischen Verhältnisse in viel 
umfassenderer Weise darzustellen und zu erklären ver
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sucht hätte. Bei dem engen Zusammenhänge, in wel 
ehern die Ackergesetze zu der Verfassung stehen, hat 
der Verf. mit liecht auf den Gang und die Ausbildung 
der Staatsverfassung Rücksicht genommen, mit Un
recht aber Vieles übergangen, was für das Verständ
nis» der Ackergesetze und dieser ganzen Angelegenheit 
noch viel wichtiger ist und damit noch enger zusammen, 
hängt. Sehr dankenswert!) ist das über die Persönlichkeit 
der Gesetzgeber Gesagte; allein ich meine, dass dies für 
die Würdigung der Gesetze noch nicht hinreicht, sondern 
dass mit gleicher Sorgfalt und in gleicher Ausführlichkeit 
auch die Verhältnisse, unter denen die Gesetze gegeben 
worden sind, hätten besprochen werden müssen.

In dem ersten Capitel wird von der Entstehung 
der Plebs und der Verachtung derselben von Seiten 
der Patricier gesprochen; wie viel lichtvoller würde 
aber die Darstellung der Ackergesetze sein, wäre hier 
das Verhältniss der beiden Stände in Beziehung auf 
diese Angelegenheit ausführlicher behandelt und z. B. 
nachgewiesen worden, dass die nach Rom Ubergesie- 
delten ihre Äcker in der Heimath aufgeben mussten 
und nur von dem römischen Staate durch Assignation 
eigene Äcker erhalten konnten. Ferner war die Zu
ziehung der Plebejer zum Kriegsdienste und ihr nach
theiliges Verhältniss zu den Vortheilen der Kriege, die 
Entziehung der Beute und die verhinderte Benutzung 
des öffentlichen Ackers, die Achtung der Römer vor 
dein Landbau und die Geringschätzung des Handels 
und der Gewerbe, die Bearbeitung der patricischen 
Besitzungen durch Sklaven, die Schwierigkeit eines 
Erwerbzweiges für die Plebejer, die Gründe der Ver
schuldung und Bedrängniss der Plebejer, die strengen 
Schuldgesetze u. s. w. anzuführen. Zwar werden ein
zelne dieser Punkte später kurz berührt; aber wenn 
alles hierher Gehörige schon hier im Zusammenhänge 
erwähnt worden wäre, wie viel klarer würde dann das 
Recht der Plebejer, die Vertheilung des Staatsackers 
zu verlangen, und die Ungerechtigkeit der Patricier her- 
vorgetreten sein. In den zwei folgenden Capiteln wird 
über die älteste Eintheilung der Acker, über die Be
sitzungen der Patricier auf dem Staatsacker, über den 
Schutz dieser Besitzungen durch die prätorischen In- 
terdicte und über einzelne Assignationen der Könige 
gesprochen. Auch hier vermisse ich Manches, wel
ches für die klare Auffassung der Verhältnisse noth- 
wendig hätte erwähnt werden sollen. Der Verf. über
geht die Eintheilung und Begrenzung der Privatäcker 
und verweist nur auf Leiseri lusgeorgicum. Ich billige 
dieses nicht. Denn gerade in der nach strengen For
men und mit religiöser Weihe vorgenommenen Einthei
lung und Anweisung der Privatäcker besteht ein so 
gichtiger Unterschied von dem Staatslande, dass, wer 
«esen richtig gefasst hat, vor dem Irrthum sicher jst, 
di> oder ein anderer Ackergesetzgeber auch

AiO®se der Privatländereien beschränkt habe. Über 
Lnn der Privatäcker und über die öffentli-

f . > z- R- über die Art, wie auf den letz-
bezeichnet wurden, ist trotz Niebuhr’s 

i \ s ’^^Hchuug noch Vieles aus den Schriften 
der Agumensoien und andern Schriftstellern nachzu
tragen. Aue i den Unterschied der zu einer Colonie 
bestimmten und den Coloaisten assignirten und der ohne 
Anlegung einer Uolonie assignirten Ländereien (ager 

colonicus und ager viritim assignatus oder ager virita- 
nus) hätte der V erf. nicht übergehen sollen. Aus der 
Bestimmung dieses Unterschiedes würde sich ergeben 
haben, warum die Plebejer sich bisweilen weigerten, 
für eine zu gründende Colonie sich einschreiben zu 
lassen, und dennoch die Ausführung von Ackerverthei 
hingen verlangten. Auch über die Äcker, welche der 
Staat bisweilen verkaufte (agri gvaestorll) 3 war zu 
sprechen. Der Verf. erwähnt diese zwar S. 30, aber, 
wie mir scheint, an einer nicht passenden Stelle und 
auf eine Weise, aus der man sieht, dass er sich über 
dieselben keine tiefere Einsicht verschafft hat. Die 
Worte S. 30: ,:Quum re vera talis possessio semper 
esset precaria, prethnn horum agrorum satis exiguum 
[wisse, aestimari oportet, inprimis si magnus eorum nu- 
mervs a re publica, ex argenti penuria, simul rendere- 
tur“, waren mir anfangs ganz dunkel, bis ich in Gött- 
ling’s Geschichte der römischen Verfassung S. 352 die 
Worte fand: ,,Die grösste Ungerechtigkeit wäre es ge
wesen , die grossen Landbesitzer zu zwingen, Alles, 
was sie über 500 Jugera als Eigenthum besassen, los
zuschlagen um einen, wie natürlich, wenn überall zu 
gleicher Zeit feil war, äusserst niedrigen, ja nichtigen 
Preis.“ Durch Vergleichung beider Stellen bin ich auf 
die wol nicht angegründete Vermuthung gekommen, es 
habe der Verf. die Bemerkung Göttling’s fälschlich mit 
dem Verkaufe von Äckern von Seiten des Staates ver
bunden. — Dass die Privatäcker im Census berechnet, 
von den Besitzungen hingegen eine relative Abgabe des 
Ertrages entrichtet wurde, wird S. 31 etwas flüchtig 
angedeutet: allein auch hierüber war viel ausführlicher 
zu sprechen und auch hier die ungünstige Gage der 
Plebejer hervorzuheben. Das Verhältniss der Plebejer 
war aber um so ungünstiger, da die mächtigen Patri
cier sich der Entrichtung des Zehnten von ihren occu- 
pirten Ländereien zu entziehen wussten. Die so oft 
hierüber geäusserten Klagen durften nicht übergangen 
werden. Noch manches Andere liesse sich anführen, 
welches der Verf. mit Unrecht unerwähnt gelassen 
oder nur kurz berührt hat. Nach meiner Meinung hätte 
am Schlüsse des ersten Theiles der Leser klar und 
bestimmt davon überzeugt sein müssen, dass durch die 
Ackervertheilungen ein kräftiger und wohlhabender 
Mittelstand, der Kern und die Stütze jedes Staats, sich 
hätte bilden müssen, während durch deren Verweige
rung. durch die hartnäckige Ungerechtigkeit und (len 
blindenStarrsinn der Patricier nur eine kleine Zahl uner
messlich Reicher und ein Haufe Bettler entstehen konnte. 
Durch zeitige Ausführung der Ackergesetze würde das 
grossartige Gebäude des ibmischen Staats eine solche 
Kraft im Innern erlangt haben, dass es um einige Jahrhun
derte länger den Stürmen dei Zeithätte Trotz bieten können.

S. 22 sagt der Verf., dass nach Dionysius das 
älteste Rom 3000 Bürger gehabt habe, und gibt dann 
gleich daneben an, dass in einer Ackercenturie 100 
Bürger je zwei Jugera erhalten, je 10 Centurien eine 
Curie gebildet hätten und 30 Curien gewesen wären. 
Diese "Berechnung gibt aber 30,000 Bürger. Beruht 
dieses nun auf einem Irrthum in der Rechnung oder 
meint der Verf., dass die Zahl der Bürger schon im 
ältesten Rom 30,000 gewiesen sei — Nachdem Hr. E. 
S. 21 und 23 von der ältesten Eintheilung und Assi
gnation der Äcker gesprochen hat, erwähnt er S. 30
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und 31 die Assignation an die Plebejer und sagt: 
Dicebatur hoc proprio coeabulo, terras assignare etc. 
Huiusmodi autem assignationes iam ante creatum ple- 
bis ordinem memorantur; quod quum iure fieri non po- 
tuerit etc. Es unterscheidet also der Verf.5 man weiss 
nicht aus welchem Grunde, die ältesten Ackeranwei
sungen von denen an die Plebejer. Ebenso leugnet er 
das Recht der Könige, den nach Rom verpflanzten Ein
wohnern unterworfener Städte Äcker anzuweisen. Sol
len denn die Römer so grausam gewesen sein, Tau
sende von Menschen nach Rom überzusiedeln, um sie 
dort verhungern zu lassen ? S. 32 enthalten die 
Worte: „Quo facto patres ceperunt consilium agrorum 
regis inter plebem dividendorum, ne ei, poenae propter 
agros temere occupatos metu, regum desiderium unquam 
orirctur“, einen Irrthum. Denn vertheilte und assignirte 
Äcker sind keine occupirten. Auch muss man die Worte 
so verstehen, «1s habe in den Plebejern durch die Furcht 
vor Occupation der königlichen Äcker das Verlangen nach 
der Rückkehr der Könige entstehen können. Allein der 
Verf. will wahrscheinlich gerade das Gegentheil sagen.

Der zweite Theil der Schrift verdient grösseres Lob 
als der erstere, obgleich auch hier Manches übergangen 
ist. So hätte z. B. zum Verständniss von Cassius’Acker
gesetz ausführlicher über die Äcker gesprochen wer
den sollen, welche die Römer den italischen Bun
desgenossen überliessen. S. 82 in der Darstellung von 
Licinius’ Ackergesetz macht Hr. E. gegen Göttling eine 
Bemerkung, welche unrichtig und dabei auch nicht 
ganz klar ist. Göttling hat nämlich (Gesch. d. röm. 
Staatsverf, S. 351) Cicero’s Worte (de lege agr. II, 
25): „Omnibus legibus agris publicis privates esse de- 
ductos:c mit Recht so verstanden, dass nach Cicero’s 
Meinung alle agrarischen Gesetze den ager pttblicus 
betroffen haben. Dagegen sagt Hr. E.: Verumtamen 
verba Ciceronis, quae a Goettlingio laudantur, non si- 
gnificant omnes leges agrar las semper de agro 
publico latas esse, sed dicitur eo loco, semper 
consnetudlnem obtinuisse, ut coloniae de agris puolicis 
deducereidar, contra quod, ut in hunc finem agri a 
privatis einerentur, suaserat Uullus. Was die Worte: 
,,ut coloniae de agris publicis deducerentur“ heissen 
sollen, sehe ich nicht ein. Hr. E. hat Cicero’s Worte 
nicht verstanden. S. 88 tadelt der Verf. Niebuhr, 
jedoch so, dass man nicht weiss, was er eigentlich ta
delt. Niebuhr hat nämlich nicht, wie ihm dieses Gött
ling a. a. O. S. 352 mit Unrecht Schuld gibt, gesagt, 
es habe das Gesetz des Licinius zuerst die Abgabe des 
Zehnten von dem Staatslande eingeführt, sondern Nie
buhr sagt ausdrücklich (Röm. Gesch. Bd. HI, S. 17): 
„Es ist dargethan, dass die Abgabe schon geraume 
Zeit vor dem Licinischen Gesetze hergestellt war.44 
Dass aber Licinius im Interesse der Plebejer, ebenso 
wie Sp. Cassius (vgl. die von Engelbrecht S. 51 und 52 
angeführte Stelle des Dio Cassius) nicht blos Acker
anweisungen an die Plebejer, sondern auch die Entrich
tung der Abgabe von dem Staatslande fodern musste, 
das scheint mir eine aus einer sehr klaren und gründ
lichen Anschauung der Verhältnisse hervorgegangene 
Behauptung Niebuhr’s. — Was S. 95 die Worte: „Co
rum praetore quaestiones agitabantur de agrorum diel- 
sione“, heissen sollen, sehe ich nicht ein. Denn der 
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Verf. kann doch damit nicht sagen wollen , dass die 
Prätoren darüber zu entscheiden gehabt hätten, ob der 
Staat Äcker vertheilen solle oder nicht. — S. 96 hätte 
das Vergehen des Licinius nicht nach der unrichtigen 
Auffassung des Valerius Max. VIII, 6, 3: dissimulandi 
criminis gratia dimidiam partem fdio emancipavit, son
dern mit Livius’ (VII, 16) Worten angeführt werden 
sollen : Licinius ... damnatus est, quod mille iugerum cum 
filio possideret, emancipandoque fdium fraudem legi je- 
cisset. — Weil Licinius selbst neun Jahre nach der An
nahme seiner Gesetze sein Ackergesetz übertreten hat, 
meint Hr. E., dass die Gesetze des Licinius aus unrei
nem und eigennützigem Streben hervorgegangen wären» 
Ich glaube, dass dieser Schlus nicht ganz richtig ist. 
Der Eigennutz ist eine so mächtige Triebfeder des 
menschlichen Herzens, dass sich durch denselben auch 
sonst brave Menschen zur Verletzung des von ihnen 
als gut Erkannten verleiten lassen. Hätte Licinius schon 
bei seiner Gesetzgebung eigennützige Absichten gehabt, 
so brauchte er ja nur den Plebejern die Benutzung des 
Staatsackers zu erwirken, ohne das Maas der Besitzun
gen zu beschränken. — Ebenso aber, wie nach meiner 
Meinung Licinius zu ungünstig beurtheilt ist, hat Hr. E. 
wiederum Flaminius’ Ackergesetz zu sehr erhoben. 
Aus Dem, was Hr. E. selbst über Flaminius anführt, 
geht hervor, dass dieser von einer grossen Leiden
schaftlichkeit nicht freizusprechen ist, von einer Leiden
schaftlichkeit , welche ihn Gesetz und Herkommen, 
Auspicien und Religion seines Volkes mit Füssen zu 
treten antrieb. Statt nach Anstellung feierlicher Opfer 
und der Gelübde für das Wohl des Staates, umringt 
von den ersten Männern des Staates und in glänzen
dem Aufzuge Rom zu verlassen, geht Flaminius bei 
Nacht und Nebel zu dem Heere, lässt die Befehle des 
Senates unbeachtet und verachtet die Andeutungen des , 
Götterwillens. Auch ich halte, wie Hr. E., die Auspi
cien und die Religion der Römer für Aberglauben; 
aber ich meine doch, dass der Consul Flaminius zu 
seiner Zeit ganz anders habe denken müssen. Dass 
ein so leidenschaftlicher Mensch den Widerspruch des 
Senates nicht beachtete, war natürlich; dass aber der 
Widerspruch des Senats aus blinder Parteisucht her
vorgegangen und Polybius’ Urtheil bestochen gewesen 
sei, ist nicht so ohne Weiteres anzunehmen. Nein, 
Polybius’ Tadel war gerecht; denn derselbe Zweck, 
welcher die Römer die Vertheilung von Äckern wün
schen liess, nämlich der Zweck, einen kräftigen und 
zahlreichen Stamm wohlhabender Landleute zu erhal
ten, derselbe Zweck musste sie nach der Unterwerfung 
und Verbindung Italiens mit Rom antreiben , auch den 
italischen Bundesgenossen Ländereien zu überlassen 
und die ihnen bereits übergebenen nicht wieder zu ent
reissen. Dies erkannte der dem rlaminius widerstre
bende Senat, das erkannten die Gracchen und die fol
genden Verfasser von Ackergesetzen, und deshalb 
beachteten sie in ihren Ackergesetzen auch die itali
schen Bundesgenossen.

Der lateinische Stil dieser Schrift ist klar und ver
ständlich, doch nicht frei von einzelnen Versehen; die 
Correctur hätte, namentlich in den angeführten deut
schen Stellen, sorgfältiger sein sollen.

Weimar.________ _______________ Gust. Zeiss.
Druck und Verlag von F. A. Brockbaus in Leipzig*
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C li e an i e.
Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie. 

In Verbindung mit mehren Gelehrten herausgegeben 
von Dr. J. Liebig, Dr. J. C. Poggendorff und Dr. 
Fr. Wöhler, Professoren an den Universitäten zu 
Giessen, Berlin und Göttingen. Bis jetzt elf Lie
ferungen, jede zu circa 10 Bogen, die Artikel von 
A—E umfassend. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 
1837—43. Gr. 8. Jede Lieferung 20 Ngr.

Es ist schon lange als ein bedeutender Mangel in der 
Literatur empfunden worden, dass wir kein dem jetzi
gen Zustande der Wissenschaft entsprechendes Wör
terbuch der Chemie besassen, und es ist daher nicht 
zu zweifeln, dass dieses Werk, welches jene Lücke 
auf eine recht genügende Weise auszufüllen verspricht, 
von dem Publicum mitDank werde aufgenommen werden.

Macquer, Klaproth und Wolff waren die Ersten, 
welche dem Bedürfnisse einer in dieser Form entwor
fenen vollständigen Zusammenstellung der chemisch 
wichtigen Gegenstände durch ihre Wörterbücher abzu- 
lielfen bemüht waren. Allein wie verdienstlich auch 
ihr Unternehmen au sich sein mochte und wie beifäl
lig deshalb das Erscheinen dieser grössern Sammlun
gen aufgenommen wurde, so versteht es sich doch von 
selbst, dass bei der inzwischen fast unübersehlich ge
wordenen Masse von wichtigen Bereicherungen jene 
Werke durch eine neue, dem gegenwärtigen Zustande 
entsprechende Darstellung ersetzt werden müssen, wenn 
anders dergleichen Unternehmungen den beabsichtigten 
Nutzen stiften sollen.

Werfen wir in dieser Beziehung nur einen Blick 
auf die enormen Katastrophen, welche die Chemie in 
dem Zeiträume von den letzten dreissig Jahren erfah
ren, so finden wir, dass deshalb nicht nur einzelne 
Theile durchaus umgewandelt sind, sondern auch das 
Ganze der Chemie mit den meisten übrigen Zweigen 
der Physik in eine weit innigere Verbindung getreten 
ist. Für die ganze Lehre von den chemischen Ver
bindungen haben sich einerseits die Unterschiede von 
stöchiometrisch - abgemessenen Stoffverbindungen und 
c lemischen Gemengen geltend gemacht und der Theo
rie von der Adhäsion und Absorption unmittelbar an- 

während andererseits die Stöchiometrie 
durch Mitscherlich’s wichtige Entdeckung des Isomor
phismus , in t ei KrystanOgraphie gewissermassen da
durch eine Begründung gefunden hat, dass die Kry- 

stallographie eine Modification der frühem Begriffe 
über Identität der chemischen Zusammensetzung gebie
tet. Auf gleiche Weise hat sich die Theorie von der 
chemischen Verwandtschaft insofern ganz umgestaltet, 
als sie in die innigste Beziehung zur Elektricität getre
ten ist, wodurch die ganz neue, zugleich mit dem Mag
netismus in Wechselverhältniss gekommene Lehre vom 
Elektrochemismus sich ausgebildet hat und so ein Maas
stab für die allgemeine Eintheilung der Elemente und. 
deren Verbindungen und das einzige Mittel zur ge
meinsamen Verständigung der früher so schwankenden 
und willkürlichen Ausdrücke für 8äuren, Basen und Salze 
gewonnen worden ist. Aber auch der Optik und Ther- 
mologie gebührt gegenwärtig ein früher nicht geahn
ter Antheil an der Chemie, da man nun weiss, wie sich 
die verschiedenen Grade der Brechung und die ei- 
genthümlichen durch Polarisation dem Lichte (z. B. 
von gummi- und zuckerhaltigen Stoffen) ertheilten Mo- 
dificationen sowie die Erscheinungen der Ausdehnung 
durch die Wärme nicht blos in den Charakter des 
Krystallsystenis, sondern auch in das Wesen der Sub
stanz eines Körpers dergestalt eingreifen, dass auch 
dieses Verhalten der Körper dem Chemiker einen, wenn 
auch nur approximativen Aufschluss über die elemen
tare Constitution der Körper gibt. Erwägt man endlich 
die Hülfsmiltel und Methoden, durch welche gegenwär
tig die Analysen organischer und unorganischer Kör
per in möglichster Vollkommenheit erhalten werden 
und so entschiedenen Einfluss auf die richtige Beur- 
theilung der Körper ausgeübt haben, so wird für eine 
durch so viele Bereicherungen verjüngte Wissenschaft 
auch eine ganz neue und gründliche Bearbeitung nicht 
anders als willkommen sein.

Über die Aufgabe ihres Unternehmens sprechen 
sich die Herausgeber selbst im Allgemeinen so aus: 
„Ihre Hauptabsicht ging dahin, durch vorliegendes 
Wörterbuch ein Werk zu liefern, welches nicht blos 
den Chemikern von Fach zum Nachschlagen nützlich 
sei, sondern auch Allen, die ihres Berufes halber in 
der reinen und angewandten Chemie unterrichtet sein 
müssen, ohne, wegen Mangels an Zeit und literarischen 
Hülfsmitteln. vollendetes Studium von derselben ma
chen können, über jeden speciellen Gegenstand ihrer 
Nachfrage eine vollständige und gründliche Belehrung 
gewähre. Aus diesem Grunde schien es nothwendig, 
die Grenzen des Werkes etwas weiter zu ziehen, und 
die Gegenstände innerhalb derselben etwas ausführli- 
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eher zu behandeln, als es sonst in Lehrbüchern zu ge
schehen pflegt.“

Demgemäss haben wir uns auch bei der speciel- 
lern Anzeige dieses Werkes zunächst ausschliesslich 
an die bedeutungsvollen Momente eines Wörterbuches 
zu halten, nämlich an die dem leichten Nachschlagen 
angemessene Form in der Anordnung und an die Ver
bindung der gehörigen Gründlichkeit und Ausführlich
keit aller dahin einschlagenden Artikel.

Was die Anordnung betrifft, so scheint es Rec. 
nicht sowol für die Verminderung der Anzahl an Arti
keln, als auch für die Einsicht in den natürlichen Zu
sammenhang der mannichfaltigen Gegenstände sehr 
zweckmässig, dass in den einzelnen Artikeln diejenigen 
Gegenstände gruppenweis vereinigt sind, innerhalb wel
cher das Maximum physischer und chemischer Ähn
lichkeit stattfindet. In dieser Hinsicht ist es nämlich 
sehr auffallend, wie die verschiedenen Salze, welche 
einerlei elektronegativen Bestandtheil enthalten, in ih
rem Totalhabitus weit mehr harmoniren, als die aus 
einerlei Basis und verschiedenen Säuren zusammenge
setzten Salze; und da diese fast an Gleichheit gren
zende Übereinstimmung auch im chemischen Verhalten 
begründet ist, so erscheint hier die gruppenweise Zu
sammenstellung der Salze in grössere, nach dem elek
tronegativen Bestandtheil benannte Artikel ganz natür
lich. Um so weniger spricht aber andererseits die von 
den Herausgebern für alle chemisch wichtigen Mine
ralien befolgte Trennung der Varietät von der Species 
an. Im Einklänge mit obigem, bei der Aufführung der 
Salze beobachteten Verfahren hätten z. B. Achat, Ame
thyst, Chalcedon, Chrysopras füglich im Artikel Quarz 
abgehandelt werden sollen, da sie gemeinschaftlich 
Varietäten des Quarzes bilden, auf welchen ausserdem 
beim Artikel Bergkrystall verw iesen wird, welcher doch 
auch nur eine bestimmte und zwar die reinste Varietät 
des Quarzes bildet. Es ist aber auch befremdend, 
wenn man gegenwärtig noch in einem chemischen 
Wörterbuche für den Artikel Braunbleierz die Beschrei
bung dieses Minerales auf die des Grünbleierzes ver
wiesen findet. Die Verbindung dieser beiden Minera
lien zu einer einzigen Species ist nämlich deshalb zu 
verwerfen, weil durch Kersten’s Analysen (s. Poggen- 
dorff’s Annalen der Physik, 1832, Bd. 26, S. 489 ff.) 
hinreichend nachgewiesen worden ist, dass alle Braun- 
bleieize frei sind von der im Grünbleierze mit der 
Phosphorsäure vereinigt vorkommenden Arseniksäure, 
und dass somit zwischen den Varietäten dieser beiden 
Mineralien Übergänge zwar in krystallographischer 
aber nicht in chemischer Hinsicht stattfinden. Oder 
soll dieser Schluss ungültig sein, so würde die 
Consequenz auch eine Identificirung von Grünbleierz 
und Apatit erfodern, da ja der Hauptaxenwerth ihrer 
respectiven Grundgestalten nur zwischen 0039 und 
0041 schwankt, während aber rücksichtlich der che

mischen Zusammensetzung eine widernatürliche Union 
zu Stande gebracht würde, indem Wöhler’s Analysen 
der Grünbleierze auf die Formel Pb CF + 3 Pb3 I?

führen, aber G. Rose’s Analysen der Apatite der For- 
i Glmel Ca g +3 Ca3 P entsprechen.

Mit den von den Herausgebern befolgten Grund
sätzen der ebenfalls fürs Nachschlagen so wuchtigen 
Nomenclatur wird Jeder einverstanden sein. Allemal 
sind von den mancherlei Namen, welche sich für manche 
Gegenstände so zahlreich darbieten, diejenigen ausge
wählt, welche vorzüglich gangbar oder bezeichnend 
sind, ohne dabei irgend die Inconsequenz zu begehen, 
für einige Gegenstände auf lateinische, für andere, oft 
ganz analoge, auf deutsche Namen zu verweisen.

In der Auswahl und Behandlung der einzelnen auf 
reine und angewandte Chemie bezüglichen Gegenstände 
ist es den Herausgebern im Allgemeinen gelungen, das 
wissenschaftlich Interessante zu treffen, und in der 
Darstellung der mancherlei Artikel die angemessene 
Kürze mit der gehörigen Gründlichkeit und Ausführ
lichkeit zu verbinden. Ohne durch Formeln und Rech
nungen für den Anfänger ermüdend zu werden , sind 
die erfoderlichen mathematischen Belege in einer solchen 
Form dargestellt, in welcher sie dem nächsten Bedürfnisse 
der Chemie hinreichend zu entsprechen scheint. Und 
obgleich die Richtung der die chemischen Wissenschaften 
Studirenden im Ganzen mehr auf applicatives, als auf 
rein theoretisches Wissen hinausläuft, so wird man 
doch finden, dass hier der theoretischen Seite unserer 
Wissenschaft dieselbe Liebe und Aufmerksamkeit ge
widmet worden ist, als der praktischen. Die in beider
lei Rücksicht zur Darstellung oder Beobachtung der 
verschiedenen Gegenstände nothwendigen Apparate sind 
deutlich beschrieben und die Beschreibungen auch durch 
saubere Abbildungen und zur richtigen Auffassung ih
rer Theorie und Anwendung durch möglichst einfache 
Erklärungen erläutert. Dabei findet man für alle ge
schichtlichen Nachweisungen das Unentbehrlichste in 
aller Kürze mit tadelfreier Sorgfalt, Treue und Unpar
teilichkeit mitgetheilt, vermisst aber sehr die vollstän
digen Citate sowol auf selbständige Werke als auf die 
in Zeitschriften zerstreuten Abhandlungen.

Als ein besonderer Vorzug ist die besonnene Weise 
hervorzuheben, in welcher die Herausgeber für einzelne 
Verhältnisse die naturphilosophische Beziehung dersel
ben behandelt haben. Sie gehen dabei den sichern 
Weg der Erfahrung, bemengen sich so wenig als mög
lich mit mislichen Hypothesen, z. B. der Atomistik oder 
auch derjenigen Phantasien, welche anmassenderweise 
den Namen der dynamischen Naturphilosophie erhal
ten und besonders auf die lheorie der chemisch - phy
siologischen Processe so nachtheilig eingewirkt haben, 
und befreien somit ihr Werk von einer Last, welche 
nur zu häufig die Naturwissenschaften nicht sowol seit
wärts als sogar rückwärts gebracht hat.

Jena.  Gustav) Suckow.
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Mathematik,
Vollständiger Lehrcurs der reinen Mathematik von L. 

B. Francoeur. Nach der vierten verbesserten und 
vermehrten Originalausgabe (1837) aus dem Französi
schen übersetzt, mit Anmerkungen und Zusätzen ver
sehen von Dr. Edmund Kill]), Lehrer der Mathema
tik und Physik an der höhern Gewerbschule zu 
Darmstadt. Ersten Bandes viertes Buch: Die analy
tische Geometrie in der Ebene. Zweiten Bandes 
zweites Buch: Die analytische Geometrie im Raume. 
Bern, Dalp. 1839—42. Gr. 8. 2 Thlr.

Die genannten zwei Theile des grossen Francoeur’- 
sehen Werkes bilden zusammen ein recht brauchbares 
Lehrbuch der analytischen Geometrie, das sich weniger 
durch Originalität der Entwickelung, als durch Eleganz 
der Darstellung auszeichnet, welche dem Ungeübtem 
das Studium dieser etwas abstracten Betrachtungen sehr 
erleichtern wird. Der Verf. rechnet zur analytischen 
Geometrie in der Ebene auch die algebraische Behand
lung geometrischer Aufgaben und die ebene Trigonome
trie, mit welcher er den ersten Theil eröffnet. Beson
dere Anerkennung verdient hier die sorgfältige Ausein
andersetzung über „die Bedeutung der Zeichen der 
Grössen in der algebraischen Geometrie“. Der Verf. 
betrachtet nämlich eine Reihe von Aufgaben, welche 
auf Gleichungen zweiten Grades führen, untersucht die 
geometrische Bedeutung der zwei verschiedenen Werthe 
der gesuchten Grösse, die aus dem doppelten Vorzei
chen des Radicales entspringen, und gelangt dadurch 
zu dem Gesetze, dass zwei entgegengesetzte Lagen 
geometrischer Gebilde immer einen Gegensatz in den 
Vorzeichen der entsprechenden algebraischen Grössen 
hervorrufen. Mit Hülfe dieser Betrachtungen kann nun 
der Verf. den Zeichenwechsel der goniometrischen Fun
ctionen auf viel genügendere Weise motiviren, als dies 
in den gewöhnlichen Lehrbüchern derTrigonometrie zu 
geschehen pflegt, sodass jenes Spiel der Vorzeichen 
nicht als willkürliche Annahme, sondern als nothwendi
ges Gesetz erscheint. Ungenügend dagegen ist es, 
wenn gleich darauf die bekannten Ausdrücke für den 
binus und Cosinus der Summe oder Differenz zweier 
Winkel blos für. den hall entwickelt werden, in welchem 
die einzelnen Winkel für sich und zugleich ihre Summe 
weniger als einen Rechten ausmachen, da man gerade 
in der analytischen Geometrie mehrmals genöthigt wird, 
die Allgemeingültigkeit jener Formeln in Anspruch zu 
nehmen.

Mit dem dritten Capitel beginnt nun die analytische 
Geometrie im eigentlichen Sinne, in welcher die gerade 
Linie und der Kreis den Anfang machen, nachdem 
überhaupt gesagt worden ist, auf welche Weise krumme 
Linien einer mathematischen Betrachtung unterworfen 
werden können. Wenn es aber hierbei in der Anmer-

auf ?• 62 und 63 heisst: „Die Gleichung einer 
na./!. ?n Curve wird jedesmal gefunden, wenn 

1 fx«Jo ff ihrer Eigenschaften, oder die Um- 
.„ 1oustrnction analytisch ausdrückt“, so
ist die ® “®bauptung nicht richtig, indem es ganz 
verschiede urven geben kann, welche doch die 
eine oder ant ere Eigenschaft mit einander gemein ha
ben. So kommt z. B. der Geraden und der Kettenlinie 

folgende Eigenschaft gemeinschaftlich zu: dividirt man 
die Summe zweier in beliebiger Entfernung gezogener 
Ordinateu durch die Ordinate, welche diese Entfernung 
halbirt, so ist der Quotient eine constante Grösse, 
oder in Zeichen: wenn y = y (x) die Gleichung der 
Geraden oder der Kettenlinie und k eine beliebige Grösse 
bedeutet, so hängt der Quotient ----7 (x + k)

q> (x)
nicht mehr von x ab. Diese Eigenschaft eharakterisirt 
also keine bestimmte Linie und reicht deshalb nicht 
hin, um die Natur der Function y, d. h. die Gleichung 
einer bestimmten Curve, zu entdecken.

An die Betrachtung des Kreises schliesst sich die 
Lehre von den Kegelschnitten, welche, man auf ver
schiedene Weise behandelt findet. Bei der ersten Be
trachtung derselben werden die charakteristischen Ei
genschaften der Leitstrahlen zur Construction der drei 
Curven und zur Bildung ihrer Gleichungen benutzt; 
hierauf wird ihre Entstehung aus dem Kegel gezeigt, 
und endlich treten sie wieder bei der Discussion der 
allgemeinen Gleichung zweiten Grades zwischen zwei 
Veränderlichen als die einzigen krummen Linien dieses 
Grades auf. Zur Verzeichnung der Ellipse gibt der 
Verf. die bekannten Regeln, welche freilich für die 
wirkliche Ausführung keine grosse Genauigkeit gewäh
ren. Da man aber in der Praxis oft in den Fall kom
men kann, Ellipsen zeichnen zu müssen, so will Ref. 
hier ein Verfahren mittheilen, welches sich durch Kürze 
und Genauigkeit empfiehlt und doch sehr wenig bekannt 
zu sein scheint. Man setze nämlich die grosse und 
kleine Achse zu einem Rechteck zusammen, beschreibe 
über der erstem a/s Durchmesser einen Halbkreis und 
theile diesen in eine beliebige Anzahl gleicher Theile. 
Von jedem Theilpunkte aus lege man eine Parallele 
zur kleinen Achse durch das Rechteck hindurch und 
ziehe die Diagonale desselben. Aus jedem Durch
schnittspunkte, welchen diese mit jener Reihe Paralle
len bildet, lege man eine Parallele zur grossen Achse. 
Die beiden so entstandenen Systeme von Parallelen 
erzeugen ein Gitter, in welchem man eine hinreichende 
Anzahl von Paukten der Ellipse findet, wenn man von 
der Mitte einer Rechtecksseite aus diagonalweis nach 
der Mitte einer Nachbarseite fortgeht.

Für die übrige Behandlung der Kegelschnitte wäre 
zn wünschen gewesen, dass der Verf. oder Übersetzer 
auch die Theorie der Pole und Polaren aufgenommen 
hätte, welche ohne analytische bchwieiigkeiten zu den 
elegantesten Resultaten führt. Ebenso hätten auch die 
Theoreme von Pascal und Brianchon, nebst den daraus 
folgenden Sätzen über Fünfecke und Vierecke, die in 
oder um einen Kegelschnitt beschrieben sind, Platz fin
den können, da dieselben nach dem jetzigen Zustande 
der Wissenschaft zu den wichtigsten Partien der Ke
gelschnittslehre gehören.

In den Abschnitten über krumme Linien, welche 
den zweiten Grad übersteigen, und transscendente Cur
ven gibt der V erf. fast die nämlichen Beispiele, welche 
sich in dem schon länger bei uns bekannten vortreff
lichen Werke von Magnus („Sammlung von Aufga
ben und Lehrsätzen aus der analytischen Geometrie“) 
finden.

Die den ersten Theil beschliessenden „Noten zur
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analytischen Geometrie in der Ebene“ enthalten eine 
Reihe eleganter Entwickelungen verschiedener Art. 
Unter denselben sind besonders hervorzulieben: die 
kurze Ableitung' der Relationen, welche zwischen den 
goniometrischen Functionen dreier Winkel stattfinden, 
wenn die Summe der letztem 180° ausmacht, die Dar
stellung der von Lexell gefundenen Fundamentalfor- 
meln der Polygonometrie und eine Anzahl von Qua
draturen und Cubaturen, welche auf elementarem Wege 
bewerkstelligt werden.

Der im ersten Theile getroffenen Anordnung gemäss 
beginnt der zweite Theil mit der sphärischen Trigono
metrie , an welche sich die analytische Geometrie des 
Raumes anschliesst. Für die erste Disciplin wäre die Auf
nahme der Formeln, w elche die Fläche des sphärischen 
Dreiecks aus den Bestimmungsstücken desselben finden 
lehren, nöthig gewesen; denn das Wenige, was in der 
Note RI hierüber gesagt, ist sehr ungenügend und be
schränkt sich auf die Fundamentalformel:

A + B + C— 180° . p —s —'----- '---------- — r*
180

bei deren erster Ableitung stillschweigend angenommen 
wird , das sphärische Dreiecke auf einerlei Kugel 
gleichen Flächeninhalt haben, sobald die gleichnamigen 
Seiten einander gleich sind; ein Satz, der deswegen 
nicht von selbst klar ist, weil dergleichen Dreiecke 
nicht immer zur Deckung gebracht werden können. 
Über die Berechnung des sphärischen Excesses über 
(A B C — 180°) aus andern Bestimmungsstücken, 
als den drei Winkeln, hätte doch das Nothwendigste 
beigebracht werden sollen. (Einen sehr kurzen Beweis 
des erwähnten Satzes von sphärischen Dreiecken und 
eine vortreffliche Darstellung der Excessformeln gibt 
Hr. Prof. Kunze in dem „Lehrbuch der ebenen und 
körperlichen Trigonometrie von Dr. Temler. Jena, 1838.)

Bei den Aufgaben über die Ebene und gerade 
Linie ist noch Eins zu bemerken. Wenn nämlich der 
Neigungswinkel zweier Ebenen gesucht wird, so erhält 
man für den Cosinus desselben einen Quotienten, dessen 
Nenner eine Wurzelgrösse ist. Dadurch geräth eine 
Zweideutigkeit in die Auflösung, insofern der Cosinus 
positiv oder negativ genommen werden , also der ent
sprechende Winkel ebensowol spitz als stumpf sein 
kann. Für diese Fälle hätte also noch ein Kriterium 
angegeben werden müssen. (Ein lesenswerther Auf
satz hierüber von Hrn. Major Dr. Müller zu Hannover 
steht in dem „Jahresbericht für die Mitglieder der Ham
burger Gesellschaft zur Verbreitung mathematischer 
Kenntnisse, 1841“.)

Die Flächen zweiten Grades sind in dem französi
schen Origma]e etwas kurz behandelt, und daher hat 
der Übersetzer eine weitere Betrachtung derselben hin
zugegeben. Die Discussion der allgemeinen Gleichung 
zweiten Grades zwischen drei Veränderlichen theilt 
derselbe sogleich in zwei Theile, indem er untersucht, 
ob die in Rede stehende Fläche einen Mittelpunkt ha
ben könne oder nicht. Diese Unterscheidung erleich
tert indessen die Discussion nicht besonders und ist 
überdies nichts weniger als heuristisch ; denn da man 
die Natur jener Fläche noch nicht kennt, so sieht es 

wunderlich aus, gerade danach zu fragen, ob ein 
Mittelpunkt vorhanden sei oder nicht, und dies als 
Unterscheidungsgrund zu benutzen. Es ist dagegen 
besser, sich von der Analyse selbst darauf hinleiten 
zu lassen. Der Gang wäre dann folgender. Man legt 
durch den Anfangspunkt der Coordinaten und einen 
Punkt der Fläche eine Gerade; diese schneidet die 
Fläche noch in einem zweiten Punkte. Die Entfernun
gen dieser beiden Punkte der Fläche vom Anfangs
punkte der Coordinaten können in einem Falle einander 
gleich, dem Vorzeichen nach entgegengesetzt sein , so
dass dann der Anfangspunkt der Coordinaten der 
Mittelpunkt der Sehne ist. Zieht man eine Reihe 
Parallelen zu dieser Sehne und vergleicht die Mittel
punkte aller, so findet man, dass dieselben in einer 
Ebene liegen, welche man J)iametralebene nennt. Un
tersucht man den Winkel, welchen das System paralle
ler Sehnen mit der Diametralebene macht, so ergibt 
sich, dass derselbe unter gewissen Umständen ein rech
ter sein kann. In diesem Falle möge die Diametral
ebene den Namen Hauptebene führen. Die Bestimmung 
der Anzahl aller möglichen Hauptebenen hängt von 
einer Gleichung dritten Grades ab, welche hier drei 
reelle Wurzeln besitzt. Es gibt also drei Hauptebenen, 
welche überdies die Eigenschaft haben, auf einander 
senkrecht zu stehen. Das Natürlichste ist nun, die 
Hauptebenen zu Coordinatebenen zu nehmen. Die all
gemeine Gleichung reducirt sich jetzt auf die Form

ax* -f- by* cz2 + 2iz k. A.
welche dadurch, dass man, z — i — für z setzt, auf 
die einfachere Form c

ax* + by* + cz2 = k'. B.
zurückgeht. Diese Transformation wäre indessen in 
dem Falle c — o unausführbar, weil dadurch der An
fangspunkt der Coordinaten ins Unendliche zurückver
legt würde. Man setzt dann in der Gleichung A, 
z 4- 27c für z und erhält

i
(ix' 4- by* + 2 iz — o. C.

Von diesen Gleichungen repräsentirt B die erste 
Klasse der Flächen zweiten Grades, zu welcher das 
Ellipsoid und die beiden Hyperboloide gehören, C die 
zweite, welche das elliptische und hyperbolische Para- 
boloid umfasst. Der blosse Anblick der Gleichungen 
B und € lehrt, dass die Flächen ersten Grades den 
Anfangspunkt der Coordinaten zu Mittelpunkten ha
ben, während die Flächen zweiten Grades diese Eigen
schaft entbehren. Dieser Gang, den u. A. Cauchy sehr 
gefördert hat. scheint an Klarheit und Eleganz nichts 
zu wünschen übrig zu lassen.

Den Beschluss des zweiten 1 heiles machen wie
der mehre Noten, unter denen sich manche gute Dar
stellung findet, z. B. der Beweis des Legendre’schen 
Satzes für sphärische Dreiecke, deren Seiten im Ver
gleich zum Kugelhalbmesser sehr klein sind, die Ab
leitung eines Theorems von Lagrange über die Pro- 
jectionen eines ebenen Dreiecks und eines Satzes von 
Monge über das Ellipsoid.

Weimar. Dr. (j. Schlömilch.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhnus in Leipzig*
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Literarische Nachrichten.
Eine Gesammtausgabe der Schriften des königl. sächsischen 

Hofraths Dr. Johann Christian August Heinroth dürfte ein Wunsch 
sein, dessen Erfüllung wol nicht nur die zahlreichen Freunde 
und Verehrer des Verstorbenen, sondern Alle mit Freuden auf
nehmen würden, die sich für die Zweige der Literatur, in 
denen er so erfolgreich gewirkt hat, interessiren. Hierzu 
kommt, dass seine gedruckten Schriften aus dem handschrift
lichen Nachlasse mit vielerlei Zusätzen und Vermehrungen be
reichert werden können, sowie auch noch anderes zum Drucke 
Bestimmte in diesem Nachlasse vorhanden ist.

Bekanntlich erstreckte sich Heinroth’s Thätigkeit, äusser 
«len mit Beifall aufgenommenen belletristischen Schriften, vor
nehmlich auf philosophische, insbesondere anthropologische Unter
suchungen, wie denn seine vieljährigen akademischen Vorlesun
gen über Anthropologie und Psychologie, ingleichen seine Vor
träge für gebildete Bewohner Leipzigs, stets um so mehr von 
zahlreichen Zuhörern besucht waren, da er überall die Ge- 
miither für die höchsten Interessen des Lebens zu erwärmen 
wusste. Seine sorgfältigen Beobachtungen psychischer Zustände 
und Krankheiten haben zu einer Reihe trefflicher akademischer 
Schriften geführt, die eine um so grössere Wichtigkeit für die 
Criminaljustiz haben, als gerade auf diesem Felde die Urtheile 
so unsicher und schwankend zu sein pflegen, dass eine un- 
zeiti ge Humanität leicht zu sehr ungerechten Erkenntnissen 
Veranlassung geben kann. Diese akademischen Schriften, die 
nicht durch den Buchhandel dem gesummten Publicum zugängig 
worden sind, sowie eine reiche Sammlung psychischer Gutachten, 
enthalten auch für die geistliche Seelsorge vielfache Belehrung 
und Anregung sowol in Betreff der Criminalgerichtspflege, als 
überhaupt in Beziehung auf angemessene Ausübung der Seel
sorge, eine Sache, über die Hr. Dr. Demme in der Vorrede 
zum Jahrgange 1843 der Annalen der Criminalgerichtspflege 
S. VI inhaltvolle Winke gegeben hat.

Die sämmtlichen gedruckten und ungedruckten Schriften 
Heinroth’s, unter denen sich auch viele interessante Briefe an 
ihn und von ihm, sowie manche biographische Einzelheiten 
befinden, sind dem genannten Hrn. Dr. Demme in Altenburg, 
einem Freunde und genauen Bekannten des Verewigten, über
geben, der bereits mit deren Ordnung und Redaction be
schäftigt ist.

Leipzig, im Januar 1844. .
Prof. Dr. Gottfried Hermann.

Schriften gelehrter Gesellschaften.
Transacttons nf tjie ROyal Society of Literature of 

the United Kingdom. Vol. I. London, Murray. 1843. 8. 
1) Memoir on the Uiand of Cos. by wm Martin Leake. 
Äusser der Geschichte und Geographie der Insel Kos erläutert 
der Verfasser die xon Lieutenant Helpmann copirten Inschriften. 

2) On the Sound and Pronunciation of some British and 
German Words in the time of the Romans; hy Sir Th. Phil
lip ps. 3) A few Observations on the two Menning» of the 
greek word nbytofia ; by James Orchard Halliwell. Die 
zweifache Bedeutung des Wortes Tto^iopa ist eine aus einem 
andern Satze abgeleitete oder entspringende Folgerung, corol- 
larium, und dann ein Satz, welcher der Beweisführung bedarf. 
4) The Monument of Eubulides in the inner Ceramicus; by 
L. Ross. 5) On the ancient Festival of Valentine's day; 
by Purgstall. Der 14. Febr., der Tag der Valentina, ist 
bei den Indern, Persern und Arabern der Göttin der Ehe und 
der keimenden Kraft gewidmet. An Stelle des heidnischen 
Festes trat das christliche. 6) Of the Colours of the ancient 
Egyptians; by C. T.Beke. 1) On Lord Prudhoe’s two gra- 
nite Lions, presented by him to the British Museum; by Sir 
Gardner W ilkinson. Die Löwen wurden während der Re
gierung von Amun-Toon und dessen Bruder Amunoph verfer
tigt. vor dem Tempel zu Nepata aufgestellt und später mit 
der Inschrift der Namen der Herrscher versehen. 8) An Ln- 
quiry into the probable Origin of the Boetian Numerical Con- 
tractions, and how for they may have influenced the Intro- 
duction of the Hindoo Arithmetal Notation into IVestern Eu- 
ropeby J. O. H al liw eil. 9) On a Figure of Aphrodite 
Urania; by James Millingen. Nach allgemeinen Bemer
kungen über Namen und Dienst der Aphrodite wird das mit 
Sicherheit angenommene Bild der A. Urania im britischen Museum 
erläutert, namentlich die an der zur Seite stehenden Säule an
gebrachten Embleme. 10) u. II) Remarks on the ancient Ma
terials of the Propyla at Karnac; by M. E. Prisse. -12) 
Present State of the Sites of Antaeopolis, Antinoe and Her- 
mopolis, on the Banks of the Nile; by T. J. Newbold. 
13) On a Vase representing the Contest of Hercules and 
the Achelous; by S. Birch. Die im britischen Museum be
findliche Vase wurde in der Nekropolis von Cäre gefunden. 
14) On an ancient Egyptian Signet Ring of Gold;. by Joh. 
Bonomi. 15) On the supposed sites of the ancient cities 
of Bethel and Ai; by Rob Wooliner Cory Nach dem Ver
fasser lagen die genannten Städte veremt Bethel auf der Stelle, 
welche das heutige Beyteen, 7 englische Meilen nordöstlich von 
Jerusalem, einnimmt, Ai auf dem Hügel östlich von dieser Stadt. 
16) On the Position of Shiloh; by R. W. Cory. Das heu
tige Seelon entspricht dem alten Schilo. 17) Critical Obser
vations on the Epistle of Horace to Torquatus (1, 5, 6—U); 
bn Granville Penn. 18) On some fragments front the Zins ofa Temple at El Teil; by J. S.Per ring. 19) On 
the Historif of Monastery of Ely during the Retgn of Will, 
the Conqueror. 20) On the Change of Names proving a 
Change of Dynasty ; by Sir Tb. PhilUpP8' 21) Xotes on 
Obelisks; by James Bonomi. 22) Description of the Aln
wick Obelisk; by J. Bonomi. Dieser in einem thebaischen 
Dorfe entdeckte Obelisk befindet sich im Museum zu Alnwick 
Castle. 23) On the Flaminian Obelisk; by George Tomlin
son. Nach dem Verf. gehört der auf der Piazza del Popolo 
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zu Rom stehende Obelisk dem 14. Jahrh. v. Chr. (1385—55) 
an. Rosselini setzt ihn in die Jahre 1580— 1600 v. Chr. 
24) Notice on the Vase of Meidias in the british Museum; 
by the Chev. Gerhard. 25) Observation» upon the Hiera- 
tical Canon of Egyptian Kings at lurin; by S. Birch. 
Den etwas verstümmelten, aber inhaltreichen Papyrus benutzte 
Rosellini nicht. 26) Report to the Chancellor and Council of 
the Duchy of Lancaster on the subject of the treasure recently 
found at Cuerdale. Es sind orientalische, angelsächsische (von 
Alfred 871—901 , Athelstan, Edmund dem Märtyrer), continen- 
tale (französische von Karl dem Grossen, Ludwig dem Frommen 
und Ludwig II., vielleicht von den Begleitern der flüchtigen 
fränkischen Königin Edgyfu, Gemahlin Karls des Einfältigen) 
vergraben, und am 15. Mai 1840 wiedergefunden. 27) On 
an Inscription upon some coins of Hipponium; by James 
Millingen. Die Aufschrift dieser Münzen wird IIINAINA 
(nicht ^lANAINA) gelesen, als Namen der Hekate. Hymn. 
Homer. 22, 15. Etym, Magn.v. IlavStta. 28) Inedited Greek 
Inscriptions front the ruins of Aphrodisias in Caria andfrom 
Nazli on the Maeander near the site ofNysa; communicated 
by Will. Martin Leake. Von den hier bekannt gemachten 
45 Inschriften hat Böckh 21 in seinem Inschriftenwerke behan
delt. 29) On the brazen prow of an ancient ship of war; 
by W. M. Leake. 30) On an inscribed monument of Kan
thus; by Fellows. 31) Inedited Greek Inscriptions, com
municated by W. M. Leake.

Gelehrte Gesellschaften.
Deutscher Verein für Heil Wissenschaft in 

Berlin. Decembersitzung v. J. Sie begann mit einer münd
lichen Verhandlung über Aria cattiva, an welcher die Mit
glieder Grimm, Hecker, Hertwig und Link Antheil nahmen. 
Entsprechend der Ferguson’schen Ansicht, nach welcher die 
Entwickelung der Aria cattiva erst dann eintritt, wenn das 
Wasser unter die Oberfläche der Erde gesunken oder verdun
stet ist, zeigt sich auch das Vorkommen des Milzbrandes beim 
Rindvieh zu eben dieser Zeit, wie er sich nicht zeigt, so lange 
das Wasser auf den Wiesen steht. Die Weiterverbreitung der 
Aria cattiva in Gegenden, aus deren Boden sie sich nicht 
entwickelt, gab Veranlassung zur Vergleichung der sich, wie 
bei Reichenstein, weit verbreitenden Arsenikdämpfe. Geh. Me
dicinairath Müller hielt einen Vortrag über Telangiektasien. 
Es sind Parallelen zwischen den gutartigen und bösartigen De
generationen dieser Art zu ziehen. Die Structurverhältnisse 
sind in beiden Formen dieselben, nur an den physiologischen 
Eigenschaften und an den Wirkungen zeigt sich der Unterschied. 
Die Telangiektasien sind gutartige Krankheiten; gegen frühere 
Grundsätze exstirpirt man sie sogar, wenn man sie erweichen 
kann. Selten sind Ausnahmen, von denen einige mitgetheilt 
wurden. fand sich unter der Fascia eines amputirten Arms 
eine Masse von Blutgefässen ergossenen Blutes und. gelber 
structurloser Substanz. Der Unterschied zwischen Telangiektasie 
und Blutschwatnm beruht nur in dem Vorhandensein der sub- 
stantia propria zwischen den ausgedehnten Gefässen bei letz- 
term. Viele Gründe sprechen dafür, ein wirkliches carcinoma 
telangiectodes anzunehmen.

Geographische Gesellschaft in Berlin. Am 
6. Jan. las Altmann eine Abhandlung über die Stadt Moskau, 

mit Rücksicht auf ihre geographische Lage, Topographie, öffent
liche und Privatgebäude, Bevölkerung. Geh.Medicinairath Lichten
stein zeigte das Modell eines javanischen Landhauses, welches 
aus den an Ort und Stelle gebräuchlichen Marterialien gefertigt 
ist, vor; v. Winterfeld einige Antiquitäten aus peruanischen 
Gräbern. Dr. Troschel Jas zwei von Dr. Peters aus Mozam
bique eingelaufene Briefe, welche sich über die Stadt, ihre 
Umgebungen, Bevölkerung und Naturproducte verbreiteten. 
Prof. Ritter zeigte an, dass vom königl. preussischen General- 
consul in Syrien Rittmeister L. v. Wildenbruch ein Bericht 
eingegangen sei über eine Küstenreise von Beirut bis Ramleh 
und Jerusalem und zurück über Nazareth, begleitet von Bei
lagen. Die Reise dient zur Berichtigung der Karten von Ja- 
cotin, Robinson-Smith, und der Berichte von Prokesch. Die 
eingesandten Skizzen sind mit Genauigkeit und orthographischer 
Richtigkeit gefertigt. Auf der Karte sind zwischen dem Khan 
el Legün und dem Küstenorte Atlid am Südabhange des Car
mel Mühlsteinbrüche, die bisher ungekannt waren, eingezeichnet. 
Den Naho el Arsuf im Westen von Samariah fand der Rei
sende im trocknen December 1842 nicht, doch war er durch 
eine Reihe von Teichen und Sümpfen angedeutet. Er ist näher 
dem südlichem Küstenorte Ebn Harum Ali verzeichnet als auf 
allen frühem Karten, äusser der von Callier. Naho el Bolka 
im Norden von Cäsarea (Kaiserieh) war nirgend zu finden. Der 
Bach von Ramleh mündet in den Nahr-Rubin, was auch auf 
Callier’s Karte nicht angegeben. Die Beilagen enthielten: 1) 
Bemerkungen über die Strasse von Jaffa nach Jerusalem; 2) 
Routenskizzen; 3) eine arabische Inschrift von Ramleh; 4) 
Dr. van Dyck’s Thermometerbeobachtungen, zu Aithath auf dem 
Libanon angestellt; 5) Hurter’s Thermometerbeobachtun^en in 
El-Abadiyeh; 6) Dr. Forest s Thermo&ieterbeobachtungen in 
Bhamdun bei Damaskus; 7) v. Wildenbruch’s meteorologische 
Beobachtungen in Beirut; 8) Grundrisse des Ras el Ain bei 
Sur (Tyrus).

Hufeland’s ehe medicinisch - chirurgische Ge
sellschaft in Berlin. In den Sitzungen des letzten Quar
tals vorigen Jahres wurden folgende Vorträge gehalten: Geh. 
Medicinairath Dr. Müller sprach über das Osteoid, eine von 
ihm aufgestellte neue Knochenkrankheit, die sich vom Enchon- 
drom, Fungus und von der Exostose unterscheidet; der speci- 
fische Charakter des Osteoids wurde durch den Krankheits
verlauf und das chemische Verhalten der Substanz desselben 
naebgewiesen. Der Unterschied von dem Krebs, welcher ver
knöchert, wurde ebenfalls erörtert und an einem Falle von ver
knöchertem Markschwamm erwiesen. Dr. Troschel theilte Er
fahrungen über die Wirkung der Compression durch Einwickelung 
bei Entzündungen, Orchitis Panaritium, u. a. mit und sprach 
über die Behandlung der chronischen Anschwellung der Ton
sillen. Dr. Burtz empfahl die Behandlung des Croup durch 
warme Wasserumschläge um den Hals, indem er eine Reihe 
von Fällen aufführte, welche die Diagnose, sowie den Werth 
seiner Behandlungsweise näher erläuterten. Dr. Steinthai las 
über tabes dorsalia, worüber historische Forschungen und einige 
interessante Fälle mitgetheilt wurden. Geh. Medicinairath Dr. 
Wagner theilte mehre merkwürdige und seltene Fälle mit und 
erläuterte dieselben durch. Vorlegung anatomischer Präparate, 
darunter die Einkeilung einer Flintenkugel in dem Processus 
zygomaticus des Stirnbeins, die Bildung von Knochenschalen 
um die Rippenknorpel herum, Hydatidenbildungen der Leber 
u. s. w.; auch erläuterte Derselbe die Grundrisse des Muster- 
gefängnisshauses in Pentonville (bei London).
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Preisangaben.

Die medicinische Gesellschaft zu Bordeaux hatte aufs Jahr 
1843 die Preisaufgabe gestellt: Welchen Einfluss haben die 
Pönitentiarsysteme, insbesondere der Trennung, auf die Gesund
heit der Gefangenen, sowol in physischer als in moralischer 
Beziehung? Die grosse Preismedaille ist dem Dr. Georg Var- 
rentrapp in Frankfurt a. M. zuerkannt worden.

Die päpstliche Akademie für Archäologie in Rom hat für 
das Jahr 1844 die Frage aufgestellt: Welche unter den vor
handenen alten christlichen Grabstätten in Rom die älteste sei. 
Preis : 40 Ducaten.

Die Gesellschaft zur Vertheidigung der christlichen Reli
gion im Haag hat am 11. und 12. Sept. v. J. über fünf bei 
dir eingegangene Abhandlungen geurtheilt. Die deutsche Ab
handlung über die Preisfrage: Welche ist die Lehre Jesu über 
die Gemeinschaft, welche zwischen ihm und Denen besteht, die 
an ihn glauben? wurde des Preises nicht würdig gefunden. 
Die Aufgabe eines Lesebuchs über die Geschichte der Kirchen
reformation zur Belehrung der Protestanten in ihrem christli
chen Glauben, hatte zwei Bewerber gefunden. Die goldene 
Preismedaille wurde dem Verfasser der Abhandlung in nieder
ländischer Sprache, Dr. B. ter Haar, Prediger zu Legild, zu
erkannt. Die Frage: In weichem Sinne kann Jesus Christus 
die Offenbarung Gottes genannt werden ? ist er dies blos durch 
seine persönliche Erscheinung und sein wirkendes Leben auf 
Erden, sowie durch die fortdauernde Wirkung seines Geistes 
in der christlichen Gemeinde, oder ist er es eben so sehr durch 
Das, was er selbst und die Apostel mündlich und schriftlich 
über Jesu und göttliche Dinge vorgetragen haben ? erhielt von 
zwei niederländischen Abhandlungen den Preis der goldenen 
Medaille die von P. van der Willigen, Prediger in Ziel. Als 
neue Fragen sind folgende wiederholt aufgestellt worden: 1) 
Welche ist die Lehre Jesu über die Gemeinschaft, die zwischen 
ihm und Denen besteht, die an ihn glauben? wie ist dieselbe 
von verschiedenen Verfassern des Neuen Testaments vorgestellt 
und entwickelt, und was müssen wir rücksichtlich der Praxis 
des Christenthums daraus ableiten? Einsendungsterrain: vordem 
15. Dec. 1844. 2) Welche Veränderungen haben die theolo
gischen Wissenschaften in den Niederlanden seit dem Beginne 
der Staatsrevolutionen am Ende des vorigen Jahrhunderts er
litten? aus welchen Ursachen sind diese Veränderungen ent
sprungen ? in welchen literarischen und andern Erscheinungen 
haben sie sich kenntlich gemacht? und wie muss Dasjenige be- 
urtheilt werden, was im Religiösen und Wissenschaftlichen un- 

• serer Zeit daraus erfolgt ist? Einsendungstermin: vor dem 1. 
Sept. 1845. 3) Eine Abhandlung über Erasmus als nieder
ländischen Reformator, worin sowol seine eigenthümliche Denk- 
und Handelsweise, auch in Übereinstimmung mit andern Vor
gängern der Reformation in den Niederlanden, als auch der 
Einfluss, den er auf die niederländische Kirche, auch die rö- 
«nsch-katholisch gebliebene, mannichfach ausgeübt hat, in ihrem 
Ursprünge und ihren Folgen, aus seinen eigenen Schriften und 
antlern ^uelien genau erforscht und auseinandergesetzt und 
WnuT* beurtheilt werde, inwieweit diese Denk- und 

e sweise gebilligt und auch jetzt noch angewendet werden 

könne. 4) Eine apologetische Bibliothek, das heisst, eine voll
ständige und wissenschaftlich geordnete Angabe und bündige 
Literärgeschichte der apologetischen Schriften von den frühe
sten Zeiten des Christenthums bis auf unsere Tage. Die dritte 
und vierte Preisaufgabe hat die Direction auf unbestimmte Zeit 
ausgeschrieben. Neue Aufgaben sind: 1) Eine Untersuchung 
des ursprünglichen Geistes, der Schicksale und des bleibenden 
Werthes der liturgischen Schriften bei der niederländischen re- 
formirten Kirche im Gebrauche. Termin der Einsendung: der 
15. Dec. 1844. 2) Eine Geschichte des Studiums der specu- 
lativen Philosophie in den Niederlanden, mit Nachweisung Jes 
Einflusses, den dies Studium auf Theologie und Religion ge
habt. Termin der Einsendung: vor dem 1. Sept. 1845. Auf 
die genügende Beantwortung der Preisfragen wird die an 
Werth zu 400 Gulden erhöhte Medaille ausgesetzt und bleibt 
dem Verfasser anheim gestellt, den Werth ganz oder theilweise 
in Geld zu empfangen. Die Einsendung der in niederländischer, 
oder lateinischer, oder französischer, oder deutscher Sprache 
geschriebenen Abhandlungen geschieht portofrei an den Mit
director und Secretär der Gesellschaft, A. van der Hengst, 
Dr. und Professor zu Leyden.

MisceHen.
Das im J. 1840 begonnene Unternehmen, alljährlich die 

Nachrichten über die Literatur der Bibliothek Wissenschaft zu 
sammeln, hat Bibliothekar Dr. Jul. Petzholdt fortgesetzt und 
erscheinen lassen: „Anzeiger für Literatur der Bibliothekwissen
schaft. Jahrgang 1842.“ (Dresden, Arnold. 1843.) Die Zahl 
der verzeichneten Schriften und Aufsätze reicht von 194 bis 
300. Schätzbar ist die Nachweisung der Schriften, welche auf 
Bibliotheken, deren Geschichte und Inhalt Bezug haben, sowie 
der darin enthaltenen speciellen Notizen. Auch bewährt sich 
des Verfassers Sorgsamkeit in der Annahme mitgetheilter Ver
besserungen. Wenn aber der Verfasser dennoch über die frü
hem Jahrgänge misfällige Urtheiie vernommen hat, die er un- 
verholen hier wieder abdrucken liess, so mag der Grund in einem 
doppelten Mangel beruhen: einmal weil der Verfasser sich bei 
der Besprechung der Bücher meist nur auf das Äussere be
schränkt und nicht den Inhalt selbst anführt, wie, um zufällig 
ein Beispiel zu wählen, bei Neubronner’s Verzeichniss der wich
tigsten Werke der Stadtbibliothek zu Ulm man nur eine Stelle 
aus der Vorrede und die Angabe der Abtheilungen mitgetheilt 
erhält, aber nicht erfährt, welche Seltenheiten sich zu Ulm 
finden; dagegen aus Krameri Comment. de codicibus qui Stra- 
bonis Geographica continent alle nachweisbaren Handschriften 
des Strabo verzeichnet worden sind. Ein anderer Wunsch be
trifft die Anordnung, welche die Ergebnisse dieser Literatur 
unter übersichtliche Rubriken stellen sollte. So bat man nöthig, 
sich wenigstens noch ein Sac register zu fertigen. Auch dürf
ten verschieden lautende Nachrichten einer Ausgleichung be
dürfen, wie z. B. die Zahl der Bücher in der göttinger Biblio
thek S. 8 zu 200,000, dagegen S. 74 zu 300,000 und so 
andere verschieden angegeben werden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. jlrocJihaus in Deipzig'.
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Intelligfenzlilatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1 % Ngr. berechnet.)

En vente chez Brockhaus & Avenarius ä Leipzig:

de la litteratare fran^aise.
®luatriente annce. 1844» |)m par anä'/j^ir.

Les nouveaux abonnes pour l’annee 1844 peuvent se procurer les 
trois premieres annees de TBcho au prix modere 

de 8 Thlr.
Sommaire des Nos. 1—4; Menheer van Tasselt. Par S. Henry 

Berthoud. — Une chasse au fusil ä meche en 1843. Par Elzear 
Blaze. — La lettre de gräce. Par Maric Aycard. — Les Clos 
Jouve. Par L. Macogny. — Poesie. Par Casimir Delavigne. 
— Un metier plaisant. — La Russie en 1839. — Quelle chienne 
de munificence! — Robert et Yvon. Par G. de la Landelle. — Les 
deux celibataires. Par Paul Feval. — Un duel. Par Alphonse 
Karr. — Francis Troloppe. — La Parisienne nomade. — Mysteres 
d’un hötel. — Anecdote. — Tribunaux.

S3ei 9t» Stuhlmann in «gmUe ift erfdjienen unb burd; alle S5ud); 
banblungen nun volljtanbig ju erhalten:
öaw, (Sonrector Dr. W., emer

fcer Schulen miS ^em
fünfte im Staate. 4S3dnbe.

4% 2$Ir.
Siefeö SBerE, ber STepublif ^lato’ä unb ber ©ehrten; Stepubli? 

Älopjtod’g uergleid’bar, stellt baö ^beal beö Untcrridjtö unb ber @r* 
jie^unß auf, unb gibt ben $pian unb 3?i| ju einem t^eilmeife ganj am 
bern, jebenfallg neuen Sebdube beö gefammten ©djulivefeng; e§ verbient 
ber forgfdltigften Sßürbigung vorjüglid) von ©eiten ber „Sbfunännct unb ^djulbauptleute".

Bei C. Gerold & Sohn, Buchhändler in Wien, ist soeben 
erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Die
Krankheiten des Oltres

und
deren Behandlung

nach den
neuesten und bewährtesten Erfahrungen

der
berühmtesten deutschen, englischen und französischen 
Aerzte, mit Benutzung eines englischen Aufsatzes von 

T. Wharton Jones, 
systematisch dargestellt

von
Gustav v. Gaal,

Doctor der Medicin und Chirurgie, Magister der Geburtshülfe, Instituts- 
und hochfürthlich Esterhazj’schem Hausärzte, Mitglied der löblichen 
medicinischen Facultät zu yvjen ? sowie mehrer in- und ausländischen 

gelehrten Gesellschaften u. s. W.
, Wien, 1844.

Gr.8. In Umschlag brosch. preis i Thlr. 25Ngr. (1 Thlr. 20gGr.)
Wer im Gebiete der Medicin überhaupt kein Fremdling, der 

weiss, wie wenig das Feld der Ohrenheilkunde bisher bearbeitet 
worden, und wie wenig Früchte es getragen hat, was um so mehr 
befremden muss, da man allgemein von der hohen Wichtigkeit des 
Gehörorgans und der Functionen desselben überzeugt ist. Das Ge

hör, durch welches der Mensch, wie Herder sagt, die Sprache der 
lehrenden Natur empfangt, und ohne das auch die Sprache nicht erfunden 
werden konnte, ist die eigentliche Thür zur Seele und das Ver
bindungsband der übrigen Sinne.

Möge daher das vorstehende Werk, in welchem der Herr Ver
fasser die Krankheiten des Ohres nach den Erfahrungen der be
rühmtesten Aerzte des In- und Auslandes systematisch darstellt, al« 
ein erfreulicher Beitrag zur Ausfüllung jener Lücke in der medici
nischen Literatur von dem ärztlichen Publicum willkommen geheissen 
werden.

Neu erschienene Bücher der BMetericll’schen Buch
handlung in Göttingen:

Grimm, W., Graf Rudolf. Zweite verbes
serte und vermehrte Auflage. Gr. 4. iThlr. 

Hänell, C. G., Commentatio de Eusebio Cae-
sareensi religionis christianae defensore.
8. 15 Ngr. (12 gGr.)

Hausmann, J. F. L, Geologische Bemerkungen 
über die Gegend von Baden bei Rastadt. 
Gr. 4. 15 Ngr. (12 gGr.)

Slarx, K. F. H., Ueber die Abnahme der 
Krankheiten durch die Zunahme derCivi- 
lisation. Gr. 4. 20 Ngr. (16 gGr.)

Wieseler, F», Die Reliefs der Ara Casali. 
Eine archäologische Abhandlung. Nebst 
4 Tafeln in Steindruck. Eex.-8. Brosch. 
1 Thlr.
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NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Dritter Jahrgang. M 46. 22. Februar 1844.

Theologie.
Reformatoren vor der Reformation, vornehmlich in 

Deutschland und den Niederlanden, geschildert von 
Dr. C. Ullmann. Erster Band: Das Bedürfniss der 
Reformation in Beziehung auf den Gesammtgeist der 
Kirche und einzelne kirchliche Zustände. Zweiter 
Band: Die positiven Grundlagen der Reformation auf 
dem populären und wissenschaftlichen Gebiete. Ham
burg, F. Perthes. 1841—42. Gr. 8. 5 Thlr. 20Ngr.

Der rauschende Strom der Tagesliteratur hat mit sei
nem ephemeren Schaum so sehr alle concreten Ge
staltungen des Lebens und der Wissenschaft umspült, 
dass sich die Grundlagen, auf denen dieselben ruhen, 
oft nur mühsam erkennen lassen. Um so preiswürdi
ger sind Werke von solcher Gediegenheit, die allen 
Parteiungen in Religion und Philosophie schon durch 
ihr Erscheinen als einen wahren Fortschritt der Zeit 
sich ankündigen. Die Geschichte, als der wahrste 
und treueste Spiegel des menschlichen Geistes, ist es 
vor allen andern Wissenschaften, die nachgerade ih
ren ernsten und schönen Beruf begriffen hat, da, wo 
Andere niederrissen, wieder aufzubauen; aufzubauen 
nicht in dem Sinne eines todten Buchstabens, in der 
leeren Form einer allgemeinen schematisirenden Be
trachtung, sondern mit lebendigem Geiste, der den ge
gebenen Inhalt mit organischer Kraft durchdringt und die 
einzelnen Theile in eine natürliche Beziehung setzt zu 
ihrem gemeinschaftlichen Lebenscentrum. Dieser Rich
tung muss sich daher auch in ganz besonderm Grade 
die Theologie zuwenden, wenn ihre Polemik gegen die 
Negationen der Philosophie eine ob'ective und durch
greifende sein soll. Mit Worten um Worte lässt sich 
trefflich streiten, denn, wie Göthe bemerkt, eben wo 
Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zu rechter Zeit sich 
«in; was aber durch keine Sophisterei, selbst der ge
wandtesten Dialektik sich wegdisputiren lässt, das ist 
der ernste Geist der Geschichte, der in seine Tafeln 
ewige Wahrheiten eingräbt, an deren Objectivität die 
leere Aufgeblasenheit des Subjects den Maasstab ihrer 
Nichtigkeit findet. In diesem Sinne ist die Weltge
schichte das Weltgericht.

Der Protestantismus sieht sich heutzutage weniger 
in die Nothwendigkeit versetzt, auf apologetischem Wege 
sein Princip und das Recht seiner kirchlichen Existenz 
dem Katholicismus gegenüber zu vertheidigen; dagegen 
erwuchs ihm auf eigenem Boden der gefährlichere Geg

ner, gegen den er den Beweis zu führen hat, dass sein 
Princip nicht das der subjectiven Willkür ist, sondern 
dass er auf einem positiven und realen Grunde beruht, 
der in der Gesichte seine nothwendige Vermittlung und 
Berechtigung findet. Zwar fehlte es schon während 
der eigentlichen Reformationsperiode nicht an Versu
chen, die Reformation durch die Geschichte zu recht
fertigen; Luther selbst weist in unzweideutiger Weise 
auf seine Vorgänger zurück, und Flacius hat in seinem 
Catalogus Test, verit. die Zeugen der Wahrheit vor der 
Reformation vorgeführt. Allein diese und ähnliche 
Zeugnisse befassen sich mit den einzelnen Lehrbestim
mungen , während das Grundprincip des Protestantis
mus in seiner vorreformatorischen Fassung nur im Allge
meinen Berücksichtigung findet. Diesen Mangel in der 
protestantisch - theologischen Literatur hat Hr. U. 
durch das genannte Werk mit einer Meisterschaft be
friedigt, die ihm den Beifall aller Derjenigen sichert, 
denen die Entwickelung des protestantischen Dogma 
nicht weniger als die Entfaltung unsers kirchlichen 
Lebens am Herzen liegt.

Schon 1834 übergab der Verf. dem Publicum eine 
Monographie über J. Wessel, den Vorgänger Luther’s. 
Es war an der Zeit, das Andenken eines Mannes zu 
erneuern, über den Luther gesprochen: „Wenn ich 
den Wessel zuvor gelesen, so liessen meine Widersa
cher sich dünken, Luther hätte Alles vom Wessel ge
nommen, also stimmt unser Beider Geist zusammen.“ 
Das Werk erfreute sich der günstigsten Aufnahme, und 
als eine neue Auflage erfoderlich war, schien es Hrn. 
U. zweckmässig, verwandte Männer hinzuzunehmen, 
um in einer Gruppe von Vorläufern der Reformation 
ein umfassenderes Gesammtbild jener zukunftschwan- 
gern Zeit zu geben, und zwar in der Art, dass, wenn 
Andere vordem, wie der Engländer Gilpin, die bekann
testen Reformatoren vor Luther beschrieben haben, hier 
die mindest bekannten dargestellt werden sollten. Die 
Aufgabe war eine doppelte: zuerst musste die histori
sche Entwickelung den vorliegenden Stoff verarbeiten 
und in ein Gesammtbild bringen; sofort war es der 
dogmatischen Betiachtungsweise vorbehalten, den ei
gentlich religiösen Inhalt zu ermitteln und mit dem 
Princip und der Lehre des Protestantismus zu verglei
chen. Diesen doppelten Zweck hat Hr. U. erreicht. 
Die vorhandenen Quellen, erweitert durch den Gebrauch 
bisher unbenutzter Handschriften, sowie durch briefliche 
Mittheilungen und die dem deutschen Gelehrten meist 
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unzugänglichen holländischen Organe der Literatur, 
sind mit deutschem Fleisse ausgebeutet und verarbeitet. 
Dazu kommt die schöne und fassliche Darstellung, je
ner gesunde historische Stil, der die Frucht gelehrter 
Forschungen nicht blos den Gelehrten vorträgt, son
dern es sich zur Aufgabe macht, für Jeden zu schrei
ben, der Interesse für den Gegenstand hat. Eine solche 
echt volksthümliche Behandlung eines historischen Stof
fes verdient um so mehr Anerkennung, weil dadurch 
nicht allein dem Protestanten das Verständniss und 
die Würdigung der Grundbestimmungen seiner Confes- 
sion möglich gemacht, sondern zugleich auch dem Ka
tholiken die Mittel an die Hand gegeben werden, den 
Protestantismus von einem richtigen Gesichtspunkt aus 
zu beurtheilen. Der Verf. geht dabei von der gegrün
deten Behauptung aus, dass es dem freien geschichtli
chen Standpunkt gegenüber einerseits noch einen be
schränkt protestantischen, andererseits einen nicht min
der beschränkten katholischen gebe. Allerdings kann 
die richtige historische Behandlung nur diese sein, dass 
man offen und unbefangen anerkenne, ebensowol wie 
der Katholicismus mit seinen Institutionen sich unter 
gegebenen Bedingungen mit geschichtlicher Nothwen
digkeit entwickelt, wie er im Ganzen seine grosse Be
deutung und unleugbare Angemessenheit, vornehmlich 
für die mittlere Zeit, gehabt und beziehungsweise für 
die neuere noch habe, als auch, wie in diese Entwicke
lung von Anfang an menschlich Unvollkommenes, Be
schränktes, Sündhaftes und Unchristliches eingedrungen 
sei, welches allmälig so stark anwuchs und für die 
Ausbildung der bessern christlichen Elemente so hem
mend wurde, dass nicht minder ein durch Rückkehr 
zum Ursprünglichen und Reinen bedingter Fortschritt 
darüber hinaus Bedürfniss war, welcher Fortschritt 
dann auch, lange vorbereitet, in der Reformation er
folgte. Statt dessen verkennt die beschränkt protestan
tische Auftassungsweise das Naturgemässe und relativ 
Nothwendige in der Entwickelung des Katholicismus, 
sowie seine weltgeschichtliche Bedeutung; sie sieht in 
der Hierarchie nur Verderbniss, in der Kirche des 
Mittelalters nur Finsterniss, in der Reformation dage
gen nur Licht, Freiheit und Vollkommenheit. Hinwie
derum die beschränkt katholische, ausgegangen von 
der Hierarchie und fortwährend vertheidigt von ihren 
modernen Kämpen, besonders in Deutschland und Frank
reich, verkennt die geschichtliche Nothwendigkeit und 
die tiefe, allgemeine, auch für die Regeneration des 
Katholicismus unberechenbar wichtige Bedeutung der 
Reformation; sie achtet die mittelalterliche Kirche in 
allen wesentlichen Bestandtheilen für durchaus göttlich 
constituirt, vollkommen und mustermässig, sie erblickt 
daher in der Reformation nur Empörung und Sünde, 
nur die, wie alles Böse, von Gott zugelassene Antithese 
neben der gottgesetzten These. Beide Ansichten wi
derlegt die unbefangen behandelte Geschichte. Sie 

zeigt dem offenen Auge unwiderleglich, dass in der 
Reformation, trotz ihrer Ursprünglichkeit und Frische, 
die geschichtliche Continuität keineswegs abgebrochen 
ist, dass ihr vielmehr einerseits die frömmsten und er
leuchtetsten Männer in der Lehre bahnbrechend voran
gegangen sind, uml andererseits auch eine nicht geringe 
christliche und geistige Durchbildung bei einzelnen 
Personen und ganzen Gemeinschaften, überhaupt ein 
weiter Kreis von Empfänglichen vorhanden war, die 
der Einwirkung der Reformatoren theilnehmend entgegen 
kamen; dass also die Kirche, die vom Geiste Christi 
nie ganz verlassen war, sich vielmehr aus sich selbst 
reformirte, als dass sie nur durch einzelne Männer, 
deren Auftreten keinen Zusammenhang mit dem Bishe
rigen gehabt hätte, von aussen reformirt worden wäre. 
Ebenso aber auch, dass in der Hierarchie und im herr
schenden Kirchenthmne überhaupt, trotz dem relativ 
Guten, Verderbnisse eingerissen und angehäuft waren, 
welche eine durchgreifende Umgestaltung in Kraft ei
nes neuen Geistes zum dringendsten Bedürfnisse mach
ten, und dass nur in Folge der Verhärtung der Hie
rarchie gegen den frischen, bessern Geist die Kräfte 
der Neubelebung, die der Kirche selbst entsprossten, 
aus derselben hinausgedrängt und zur Bildung einer 
neuen Gemeinschaft hingetrieben wurden. In solchem 
Sinne hat Hr. U. mit reiner Liebe zur christlichen 
Sache, wie er selbst sagt (S. XXIV), ohne Zorn und 
Eifer geschrieben, und wenn die Thatsachen selbst hier 
und da etwas Verletzendes haben, so wird man ihm 
auf sein Wort glauben, dass es nie seine Absicht war, 
durch die Art der Darstellung irgend eine Frömmig
keit zu verletzen, welche gesund und überzeugungsvoll 
ist. Noch mehr aber muss man ihm dafür Dank wis
sen, dass er neben der grossen Wichtigkeit, welche 
die Reformation für die Entwickelung des Geistes in 
den hohem Regionen, namentlich in der Wissenschaft 
hat, auch ihre unermessliche Bedeutung für das sittliche 
und religiöse, überhaupt für das ganze geistige Volks
leben, wie dasselbe sich bereits in den Schulen der 
Mystiker, und in noch umfassenderer Weise, mit 
lebendigem Interesse für Volksbildung bei den Brüdern 
vom gemeinsamen Leben ausprägte, gehörig berücksich
tigt hat.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen kann man 
nicht im Zweifel darüber sein, worin Hr. U. die Absicht 
und den Zweck der Reformatoren sucht. Das Chn- 
stenthum sollte, so meinten sie, nicht ferner behandelt 
werden als äussere Satzung und Formel, als statutari
sches Gesotz der Kirche, oder als ein- für allemal fest
gestellte Metaphysik der Schule (Scholastik), sondern 
es wurde von ihnen erkannt, und sollte wieder allge
mein zu lebendiger Anerkennung gebracht werden als 
freies Evangelium, als innerster Lebensgeist, als Kraft 
Gottes zur Erlösung und Versöhnung, als unversiegbare 
Quelle der Heiligung aus Liebe und kindlicher Dank
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barkeit, freilich auch naturgemäss sich darstellend als 
sittliches Gesetz und als Lehre, aber als Gesetz der 
freien, von einem höhern Geiste beseelten Neigung und 
als Lehre, nicht des überlieferten Buchstabens, sondern 
des erfahrungssichern, selbstgewissen Geistes. Deshalb 
setzten sie dem äusserlich und gesetzlich gewordenen, 
in der gesetzlichen Richtung aber zugleich pelagianisi- 
renden Kirchenthume die lebendige Innerlichkeit der 
evangelischen Gesinnung, das Princip des Glaubens 
und der Liebe und der in beiden wurzelnden Freiheit, 
der von den ursprünglichen Grundlagen abgewichenen, 
traditionell erstarrten Speculation der Schule aber die 
in eigenster Erfahrung wiedergeborene, einfache und 
gesunde Schriftlehre entgegen. Frische Geistesnahrung, 
religiöse und sittliche Lebensfülle, Kräfte der Seligkeit 
konnten sie nur finden in dem Kerne der Schrift, in 
der Person und dem Werke des Erlösers. Christus 
sollte wieder lebenskräftig in seiner Gemeinde wohnen; 
er kann aber als wirklicher Erlöser nur aufgenommen 
werden, wo die Sünde erkannt und empfunden ist, wo 
wahre Busse gepredigt wird. Evangelische Verinner
lichung des Christenthums, Zurückführung desselben 
auf seine einfachen Lebensgrundlagen in der Schrift; 
Bekämpfung der zwischeneingedrungenen traditionellen 
Kirchen- und Schulsatzungen; Wiederherstellung des 
lebendigen Glaubens an Christum, als den Inbegriff al
les Segens für den Einzelnen und die Kirche, und der 
in diesem Glauben wurzelnden Freiheit; Verwerfung 
alles Menschlichen, was sich gegen die Ehre Gottes 
und Christi in der Kirche erhoben hatte und erheben 
könnte; Erneuerung der Kirche zu einer Gemeinschaft, 
die, vom Geiste ihres Schöpfers und Geistes durch
drungen, frei wäre von allem falschen Gesetzesthum 
und doch gebunden in heiliger Liebe ; Auflösung des 
speciellen Priesterthums in das allgemeine, des Papis
mus in Christusherrschaft, des Kirchenthums in evan
gelisches Christenthum ■— das war es in der Hauptsache, 
was die Reformatoren und ihre Vorgänger, je nach dem 
Maase der ihnen gewordenen Erkenntniss, in verschie
dener Form zu verwirklichen strebten. — Das Chri
stenthum selbst ist seiner innersten Natur nach refor
matorisch, nicht etwa nur rückwärts im Verhältnis« 
zum Judenthum, als dessen Verklärung im reinsten 
Geiste des Prophetismus, sondern hauptsächlich auch 
vorwärts, im Verlaufe seines eigenen Ganges durch 
die Menschheit. Es will selbst jeden Einzelnen und 
die ganze Menschheit von Grund aus reformiren, und

^jenigen, die sich seinem Einflüsse hingeben, zu ei- 
nei gottgeheiligten, in fortwährender Läuterung begrif-

^me^lschaft sammeln. Allein immerhin lässt 
sic 1 iaoen, w;e «n t]er eigentlichen Reformationspe- 
iiote aus em veralteten Zustand in einen frischen, 
chlist lcie*n’ lenie.ni’ sittlichem hinübergeleitet werden 
sollte. Es wai im Allgemejnen ejn zweifacher Weg 
möglich: man konnte .<ie Reformation versuchen auf 

der gegebenen Grundlage der Kirche, namentlich der 
vorhandenen kirchlichen Aristokratie und Monarchie, 
oder man konnte sie versuchen auf der Grundlage der 
Schrift, unter Bekämpfung auch jener zeitlich gege
benen Fundamente der Kirche. Die erstere Art, die 
sanftere, legitimere, wollten und hofften die erleuch
tetsten christlichen Männer zu Anfang UI)(j jm Laufe 
des 15. Jahrh., ja die grossen Concilien zu Con
stanz und zu Basel machten daraus förmlich ein neues 
kirchenrechtliches Princip. Eine freie, kräftige, um
fassende, nur von Gott und Christo ihre Vollmacht 
ableitende Repräsentation der ganzen Christenheit des 
Abendlandes in den allgemeinen Concilien sollte die 
oberste gesetzgebende und richterliche Gewalt in der 
Kirche bilden; diese Concilien sollten in regelmässigen 
Zeitabschnitten von etwa zehn Jahren zusammentreten, 
die grossen Interessen der Kirche selbständig berathen, 
die jedesmaligen Bedürfnisse gewissenhaft befriedigen 
und die nöthig gewordenen Verbesserungen im Einver
ständnisse mit dem Papste, oder auch, wenn er sich 
hartnäckig widersetzte, ohne denselben einführen. Nie
mand wird bestreiten, dass der Gedanke schön war; 
aber war er auch ausführbar? Mit schlagenden Grün
den hat Hr. U. die Unmöglichkeit einer solchen Refor
mation dargethan.

Die Bestrebungen dieses aristokratischen Repräsen
tativsystems waren vorerst mit sich selbst im Wider
spruche. Denn wenn auf politischem Gebiete, weil es 
sich hier, wie man auch das göttliche Recht urgiren 
mag, in der Anwendung immer nur um rein mensch
liche Verhältnisse und Thätigkeiten handelt, der Begriff 
der Monarchie nicht schlechthin aufgehoben wird durch 
das Hinzutreten einer repräsentativen Beschränkung, so 
verhielt es sich anders auf kirchlichem Gebiete, wo 
der Papst nicht blos eine geheiligte Person ist, sondern 
der alle Kräfte der Heiligung in der christlichen Kirche 
vermittelnde Statthalter Gottes. Einer solchen Autorität, 
die schlechthin über menschliches Bereich hinausgeht, 
kann man, ohne dass sie in ihrem innersten Wesen al- 
terirt, ja zerstört würde, keine Beschränkung an die 
Seite stellen, geschweige denn ein honeres Tribunal 
überordnen. Siegten die Synoden, so war das Papst
thum vernichtet und bestand nur als torm, die Kirche 
wurde eine aristokratische Republik; behauptete sich 
dagegen das Papstthum in alter Kraft und Hoheit, so 
konnten die Synoden nicht zu der Bedeutung und Wirk
samkeit gelangen, die sie als unentbehrlich für sich in 
Anspruch nehmen: die Kirche blieb eine theokratische 
Monarchie.

Ferner beruhte die synodale Tendenz aut falschen 
Voraussetzungens indem sie annahm, das Papstthum, 
obwol in seinem Lebensnerv angetastet, würde doch 
Kraft genug haben , die Kirche in der Einheit zusam
men zu halten. Die Einheit ging verloren, ohne dass 
die Bürgschaft einer sicher und gesetzmässig fortschrei-
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tenden Reformation gewonnen wurde. Alle kirchlichen 
Verbesserungen wurden dem Papstthum nur abgedrun
gen und abgetrotzt; war der äussere Zwang entfernt, 
so lenkte die hohe Hierarchie immer wieder in das 
alte Geleise. Ebenso wenig war dieses System durch
greifend genug in Betreff der reformatorischen Princi- 
pien. Wenn die Reformation eine gründliche, der 
apostolischen Lehre und dem Urzustände der Gemeinde, 
sei es auch nicht der Form, doch dem Geist und We
sen nach, entsprechende sein sollte, so musste sie noch 
einen kräftigen Schritt weiter thun und auch jene, vom 
Synodalsystem noch adoptirten Grundlagen: Papstthum, 
kastenartiges Priesterthum, Infallibilität der sichtbaren 
Kirche und ihrer Repräsentation, und gesetzgebende 
Autorität der kirchlichen Tradition mit in den kritischen 
Process aufnehmen.

So blieb nur der andere Weg übrig: die Refor
mation von der Basis der Schrift aus, durch Begrün
dung und Ausbreitung eines reinem christlichen Gei
stes, der allmälig die Oberhand gewinnen und endlich, 
sich zusammenfassend in grossen Persönlichkeiten, ei
nen durchgreifenden Kampf mit dem Verdorbenen und 
Falschen bestehen musste. Dies vollzog sich einestheils 
in einer durchaus ruhigen Entfaltung des neuen christ
lichen Geistes von innen heraus durch Lehre und sitt
liche Einwirkung, andererseits durch einen in gewalti
gen, ergreifenden Thaten sich entladenden Durchbruch 
desselben. Jene Entwickelung geschah vornehmlich 
durch die Vorläufer der Reformation, während die ei
gentliche Katastrophe von den unmittelbaren Verfech
tern der Reformation ausging. Auch die letztem hat
ten ihr unzweifelhaftes Recht: die meist noch inner
halb der Hierarchie sich haltenden Bestrebungen eines 
Peter d’Ailly, Gerson, Wessel, Valla, Reuchlin, Eras
mus und Anderer waren vergeblich, ihre besten untl 
andringendsten Worte verhallten da, wo die Macht war, 
in den Wind. Jahrhunderte lang hatte die europäische 
Menschheit dem Papstthum Zeit gelassen sich zu bes
sern, sich selbst zu reformiren; von allen Seiten, von 
Feinden und edler gesinnten Freunden, war die Hie
rarchie gemahnt und gewarnt, angefleht und gewarnt 
auch noch von Luther und Zwingli selbst. Vergeblich. 
Und da sie denn selbst beharrlich es nicht anders 
wollte, musste es freilich zum Bruche kommen und der 
unterdessen gewaltig angeschwollene Strom des neuen 
Geistes, der, statt von der Kirche zu ihrer eigenen Be
lebung und Befruchtung verwendet zu werden, abge
dämmt und hinausgedrängt wurde, konnte nicht anders, 
als sich sein eigenes Bett graben.

Die Reihe der Reformatoren vor der Reformation 
eröffnet eine harmlose Seele, Johann von Goch (I, 19 
—174). Mit ihm betreten wir den niederländischen 
Boden, wo besonders eine gewisse praktische Richtung 
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dem spätem Werke der Reformation eine empfängliche 
Gemeinde bildete. Obgleich Goch, der in der alten 
Mönchsstadt Mecheln wirkte, bei der Hierarchie wäh
rend seines Lebens keinen Argwohn erregt zu haben 
scheint und in öffentlicher Achtung starb, so muss 
er doch schon zufolge der Äusserungen und Urtheile 
über ihn, die uns aus derZeit unmittelbar nach seinem 
Tode und aus der nächsten Folgezeit auf behalten sind, 
als der Anfangspunkt einer reformatorischen Tradition 
(S. 151) betrachtet werden. Er war ein Mann von 
grosser Innerlichkeit, von lebendiger Frömmigkeit, mit 
feiner, eindringender Dialektik; er wusste die Erschei
nungen des kirchlichen Lebens in ihrer Wurzel zu fas
sen, aber es fehlte ihm auch nicht an einem scharfen 
und richtigen Blick in das Leben (S. 31). Er ging aufs 
bestimmteste sowol von dem formalen Princip der Re
formation aus, der Begründung aller christlichen Leh
ren aus der Schrift, als auch von dem materialen, der 
Rechtfertigung des Sünders vor Gott nicht durch Werke, 
sondern allein durch den lebendigen Glauben an Chri
stum (S. 149). Zugleich bekämpft er die Verderbnisse 
der Scholastik, des Pelagianismus und des Mönchthums, 
die Grundlagen der kirchlichen Verdiensteslehre und 
der Hierarchie; er sprach den Grundsatz aus, dass die 
Kirche auch irren könne, und trug überhaupt dazu bei, 
die Christenheit von verderblichen, aber tiefgewurzel
ten, priesterlichen Fictionen zu befreien und zur Ein
falt des unverfälschten apostolischen Glaubens und Le
bens zurückzuführen. Daher kam es, dass Goch, hoch
geachtet von protestantischer Seite, von dem tridenti- 
nischen Concil in die erste Klasse der verbotenen 
Schriftsteller gesetzt wurde (I, 3).

Finden Mir bei Goch das Bedürfniss der Reforma
tion in Beziehung auf den herrschenden Gesammtgeist 
der Kirche bereits in bestimmten Umrissen ausgeprägt, 
so stellt uns Johann von Wesel dasselbe Bedürfniss 
dar in Beziehung auf besondere kirchliche Zustände, 
namentlich den Ablass und das Verderben der Geist
lichkeit (I, 177—418). Von dieser mehr praktischen, 
den äussern Zustand der Kirche schärfer ins Auge fas
senden Richtung Wesel’s nimmt Hr. U. Veranlassung, 
das kirchliche Gemeinwesen im Mittelalter einer aus
führlichen Prüfung zu unterstellen (S. 178—239). Wäh
rend die Mönche, voll Frivolität und Rohheit, eine un
evangelische Werkheiligkeit als das Höchste in der 
Religion anpriesen, und für Ausschweifungen und Ver
brechen die leichtesten Sühnmittel boten, besass das 
Volk und besonders der Bürgerstand gewöhnlich noch 
mehr gesunden, frommen und sittlichen Sinn, als seine 
durch eigene Schuld zum Gespötte gewordenen kirch
lichen Lenker.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung aus Nr. 46.)
Früher hatten die italienischen Dichter und die deut
schen Minnesänger freimüthig und gewichtvoll über 
Hierarchie und herrschende Verderbnisse gesprochen: 
jetzt trugen die Meistersänger ihre Beobachtungen 
und Mahnungen in Schwänken vor, und auch die 
Sittenprediger auf der Kanzel gingen mehr und mehr 
ln die derbe, lebendige, aber oft auch burleske Art 
des Volkes ein. Man denke nur an Gailer’s Pre
digten über Sebastian Brand’s Narrenschiff. Eine ei- 
genthümliche, deutsch-nationale Färbung bekommen die 
reformatorischen Tendenzen besonders durch Hutten 
und Sickingen, sowie durch Gregor von Heimburg, eine 
durch deutschen Patriotismus, Freimuth und heroischen 
Sinn höchst anziehende Persönlichkeit. Bei ihm paarte 
sich ein lebhafter Eifer für die Anfänge des Studiums 
der classischen Literatur und Beredsamkeit in Deutsch
land, sowie kräftige Thätigkeit für die Befestigung des 
wankenden Kaiserthums, für Einheit und Selbständig
keit des Reiches, für Erhebung des friedlich schaffen
den Bürgerthums im Gegensatz gegen kriegerische Für
stenmacht, mit rastlosem Kampfe gegen die Übergriffe 
und Anmassungen der Hierarchie. Dieses edle Stre
ben für Herstellung der Grösse des Vaterlandes durch 
geistige und politische Kraft steht in einem merkwür
digen Contrast zu dem mit Heimburg anfangs befreun
deten Äneas Sylvius, der als Pius II., von sich selbst 
abgefallen, die reformatorischen Tendenzen, deren ener
gischer und glänzender Vorkämpfer auf dem baseler 
Concil er gewesen war, verleugnete und nach Apostaten
art durch alle ihm zu Gebote stehenden Waffen be
kämpfte. Zugleich mit ihm hatte Nicolaus v. Cusa die 
Fahne der Synodalfreiheit abgeschworen, um sein schö
nes Talent an das Curialdogma zu verkaufen. Mit die- 
sen_ ^?ostaten brach Heimburg seine kräftigste Lanze, 
und blieb, von allen Seiten verfolgt und verlassen, die
ser Opposition bis zu seinem letzten Augenblicke treu. 
Ihm zur Seite stellt sich Jakob vonJüterbock (S. 229), 
nicht in das öffentliche Leben mit gewaltsamer Hand 
eingreifend und durch die Welt sich hindurchschlagend, 
sondern abgeschieden, der Betrachtung hingegeben, aus 

stiller Klause herauswirkend, aber doch so bedeutend, 
dass er unter die Ersten der Zeit gerechnet werden 
mag. Er sieht die Reformation als ein unabweisbares 
Bedürfniss vor sich, kann aber bei der Macht der wi
derstrebenden Kräfte nur mit Furcht und Zittern den 
Blick in die gewitterschwere Zukunft werfen. Weit 
entschiedener tritt Johann von Wesel auf, so jedoch, 
dass er von Jenem am meisten seine eigenthümliche 
Richtung empfing. Seine einschneidende Opposition 
eröffnete er als Professor der Theologie zu Erfurt, aus 
Veranlassung des von Clemens VI. 1450 angeordneten 
Jubeljahrs, gegen den Ablass, dessen Misbrauch schon 
von andern Seiten scharf gerügt worden war. Er be
ginnt wie ein Prophet auf Luther: „Im Begriff, die 
Frage zu beantworten: ob der Papst Jemand von aller 
Strafe freisprechen und Ablass geben könne, protestire 
ich, Johann von Wesel, berufener Professor der heil. 
Schrift, obwol der geringste, vor allen Dingen, irgend 
etwas sagen oder schreiben zu wollen, was der Wahr
heit des Glaubens, wie er in der Schi'ift enthalten ist, 
irgendwie widerspricht.<e Als Prediger zu Mainz und 
zu Worms richtete er seine Angriffe noch entschiede
ner gegen die Entartung des Klerus. Vor ihm hatte 
ein Bischof von Worms, Matthäus v. Cracow „über 
die Verderbnisse der römischen Curie“ geschrieben, 
indem er darin, dass die Geistlichkeit, wie sie seit langer 
Zeit in einer, von mächtigem Winde genährten Hamme 
brennt und doch nicht verzehrt werde, ein weit grös
seres Wunder erblickte, als in dem Busche des Moses, 
der brannte und doch nicht verbrannte. Die Schrift 
Wesel’s handelt von der Autorität, Pflicht und Ge
walt der geistlichen Hirten, und stellt es als höchsten 
Grundsatz auf, dass die geistliche Gewalt sich auf den 
Dienst des Wortes und der Liebe beziehe, und zwar 
so ausschliesslich, dass sie aufhöre, eine bischöfliche 
zu sein, und zur Tyrannei werde, wenn sie diese Gren
zen überschreite. Dabei geht er, als Prediger, mehr 
in demokratischem Sinne, ganz auf das Evangelium und 
die in demselben gegründete Freiheit des Christenmen
schen zurück, dergestalt, dass er jedem, auch dem ge
ringsten Mitgliede der Kirche das Recht zuerkennt, 
gestützt auf das Wort Gottes und aus Vollmacht des 
christlichen Geistes, den unschriftmässigen Satzungen 
der kirchlichen Obern, selbst des Papstes, zu wider
sprechen. Als Bischof hatte dagegen Matthäus von Cra
cow, in seiner mehr aristokratischen Stellung und Ge
sinnung, die Verbesserung des Papstthums hauptsäch- 



186
lieh von einer Beschränkung und Berathung desselben 
durch die kirchliche Repräsentation, die Gesammtheit 
der Bischöfe und Prälaten, erwartet.

Schon betagt, körperlich und geistig niedergedrückt 
durch die Quälereien seines V orgesetzten, des Bischofs 
Reinhard von Worms, wurde Wesel vor ein in Mainz 
durch den Erzbischof Diether von Isenburg aus köluer 
und heidelberger Theologen zusammenberufenes Ketzer
gericht gestellt. Die aus der Luft gegriffenen, oder 
doch im unredlichen Sinne übertriebenen Beschuldigun
gen waren: Wesel habe gepredigt, wer das heilige 
Sacrament sehe, der sehe den Teufel; ferner sollte er 
mit Juden und Hussiten in vertrautem Verkehr gewe
sen, ja insgeheim ein Bischof der Letztem sein. Alles 
war gegen den Angeklagten, der, nachdem er sich beim 
Verhör im Ganzen treu in der Sphäre seiner Über
zeugung gehalten hatte, sich zuletzt zum Widerruf be
wegen liess. Dennoch ward er zu lebenslänglicher 
Gefangenschaft im Augustinerkloster zu Mainz verur- 
theilt. der er durch einen höhern mildern Richter bald 
entnommen wurde.

Der zweite Band führt uns zu den positiven Grund
lagen der Reformation auf dem populären und wissen
schaftlichen Gebiete. Die religiös und sittlich vorbe
reitenden Elemente der Reformation bestanden in der 
Belebung des christlichen Geistes, und zwar sowol da
durch, dass ein innigeres Interesse des Gemüthes an 
den christlichen Wahrheiten erregt, als dadurch, dass 
der sittliche Geist geweckt und geschärft, von dem 
Aussem des Werkes auf das Innerliche der Gesinnung 
zurückgeführt, dass überhaupt der Veräusserlichung 
der Kirche der innerliche, ernste Geist des Christen
thums lebendig und thatkräftig, in ergreifender Predigt 
und echtem Vorbild apostolischen Lebens entgegen
gestellt, dass mit dem ganzen christlichen Wesen rechter 
Ernst gemacht wurde. Das Element, in welchem diese 
Erwärmung und Verinnerlichung des religiösen und diese 
strengere Zucht des sittlichen Geistes damals, wo äus
ser Scholastik und Mystik ein Drittes noch nicht zu 
kräftiger Entwickelung gekommen war. allein vor sich 
gehen konnte, war die praktisch-ascetische Mystik, die 
selbst im Verlaufe dieses Strebens sich immer mehr 
abklärte; die Mittel, durch welche in diesem Sinne ge
wirkt werden konnte, waren öffentliche, freie Verkün
digung des Evangeliums, Privaterbauung in geschlosse
nen religiösen Kreisen, Verbreitung der Schrift und 
nützlicher Bücher unter dem Volke, Förderung des Ge
brauchs der mehr ans Herz redenden Muttersprache 
zu religiösen Zwecken u. s. w. Dieses populäre leben
dige Hinwirken auf die Reformation wird uns vollstän
dig veranschaulicht durch das Institut der Brüder vom 
gemeinsamen Leben (S. 6'2 —124). Die Vereine der 
Beguinen, Begharden und Lollharden, schon von vorn 
herein mit manchen Beschränktheiten behaftet, waren 
ausgeartet, in sich selbst zerfallen oder unterdrückt.

Da trat besonders in dem nördlichen Theile der Nieder
lande das Institut des gemeinsamen Lebens auf, das 
den Associationsgeist auf eine reinere Weise befriedigte, 
die Mystik von der Grundlage der wieder mehr her- 
vorgezogenen Schrift aus praktischer und populärer 
gestaltete, auch das Interesse der Wissenschaft und 
den lebendigsten Eifer für Jugend- und Volksbildung 
hinzugesellte. Zur Gestaltung solcher religiösen Ver
eine hatte die Mystik wesentlich beigetragen, deren 
Entwickelung ein meisterhaft geschriebener Abschnitt 
unseres Werkes zum Gegenstände hat. In lebendiger 
und klarer Darstellung werden die zerstreuten Fäden 
dieser für das religiöse Leben des Mittelalters, zumal 
bei dem Übergänge zur Reformation, so hochwichtigen 
Erscheinung in ein Totalbild zusammengefasst und der 
speculative Inhalt der mystischen Lehren aufs glück
lichste mit ihren praktischen Wirkungen verbunden, 
üm die in halb mythischer Verhüllung auf dem mittel
alterlichen Boden sich erhebende Gestalt des Meister 
Eccard und seinen mystischen Pantheismus gruppiren 
sich die schwärmerischen Genossenschaften seiner 
Zeit. Der pantheistische Quietismus und Idealismus, 
bis zum Nihilismus sublimirt, und dargestellt durch die 
Sekten der Begharden und der Brüder des freien 
Geistes (S. 12 — 35), muss den Angriffen und dem 
christlichem Geiste der theistischen Mystik Ruysbroek’s 
weichen, dessen sittlicher Ernst das pm/i&scÄ-reforma- 
torische Streben in den Niederlanden weckte (S. 35 — 
61), während seine contemplative Innerlichkeit auf 
Tauler überging, der die mystische Richtung auf dem 
dafür mehr vorbereiteten deutschen Boden fortpflanzte. 
Zwischen diese beiden Gegensätzen tritt Thomas 
v. Kempen, eine beschauliche, aber doch zugleich 
praktische Natur, dessen Schriften eine christlich aske
tische Weltanschauung zu Grunde liegt. In Deutschland 
erblühte die dichterische Mystik Suso’s, die weiter fort
geführt wurde durch den gemüthlichen Tauler, der ver
möge seines sittlichen Geistes, der Innigkeit und lieb
lichen Kraft seiner herzentquollenen Rede tief auf das 
Volk wirkte, indem er zugleich die Wunden desselben, 
die eine in sich zerrissene Zeit geschlagen, zu heilen 
suchte. Bei dem unseligen Bannspruch, den der Papst 
im Streite mit dem Kaiser über Taulers Vaterstadt 
verhängte, tröstete er die armen Leute, und brachte es 
in Verbindung mit andern gleichgesinnten Männern da
hin, „dass die Leute fröhlich stürben , und den Bann nit 
hoch mehr fürchteten, deren sunst viel Tausende zu
vor ohne Beicht in grosser Verzweiflung gestorben 
sind.“ Wennschon Tauler den entschiedensten Einfluss 
auf Luther übte, «1er in einem Briefe an Spalatin von 
„diesem Manne Gottes“ rühmt, er habe weder in latei
nischer noch in deutscher Sprache je eine gesundere 
und mit dem Evangelium mehr übereinstimmende Theo
logie gesehen, so war es noch weit mehr die „deut
sche Theologie(i, deren tief christlicher, kernhafter, 
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durch und durch sittlicher Geist auf Luther bildend 
Gnwirkte. Hier fand er „manchen lieblichen Unterschied 
göttlicher Wahrheit und besonders: wie, wo und womit 
man erkennen möge die wahrhaftigen, gerechten Gottes
freunde, und die ungerechten, falschen Freigeister, die 
der heiligen Kirche gar schädlich sind“; zugleich 
wurde er immer entschiedener bestärkt in der einen 
grossen Lehre, „dass die Menschen auf gar nichts 
Anderes, als auf Jesus Christus allein, weder auf ihre 
Werke, noch auf Gebete und Verdienste ihr Vertrauen 
zu setzen hätten, weil wir nicht selig werden durch 
unser Laufen, sondern durch das Erbarmen Gottes.“ 
Welchen entschiedenen Einfluss das zarte , milde und 
innige Gemüth Staupitzens, dessen praktische Mystik 
fast durchweg eine erbauliche Gestalt annahm, auf 
•Luther übte, besonders durch die belebende Kraft per
sönlichen Umgangs, ist aus der Reformationsgeschichte 
bekannt. Übrigens finden wir das Praktische der mit- 
telalterlichen Mystik wieder in dem frischen Geistes- 
aufschwunge der Reformation und in dem christlichen 
Dichtergeiste Luther’s; das Gemüthliche in der Innig
keit, die den Glauben der Reformatoren charakterisirt; 
das Speculative in ihrem tiefen, überall den wahrhaften 
Kern der christlichen Dinge erfassenden Geist; das 
Praktische in ihrem einfachen, lebenskräftigen, durch
aus sittlichen und volksthümlichen Sinn“ (S. 284).

Alle diese Momente in ihrer gegenseitigen Be
ziehung , sorgfältig geprüft nach ihrem wissenschaft
lichen und praktischen Gehalte, waren erfoderlich zum 
Verständniss der überragenden, durch und durch refor
matorischen Persönlichkeit eines Johann Wessel. Es 
war eine schwere Aufgabe, selbst nachdem der Weg 
auf diese Weise angebahnt war, die zerstreuten No
tizen über das bewegte Leben und die geistigen Mani
festationen dieses merkwürdigen Mannes in den Rah
men eines historischen Bildes zu fassen, in welchem 
die geschichtlichen Thatsachen der stetigen Heranbildung 
Wessel s den festen Hintergrund bilden zu den kern
haften Umrissen seines reformatorischen Lehrsystems. 
Hr. U. hat diese Aufgabe gelöst. Mit besonderer Ge
schicklichkeit ist der wissenschaftliche Geist dargestellt, 
Welcher der in Wessel’s Zeitalter ihrem Untergange 
entgegeneilenden Scholastik ein so ganz eigenthüm- 
liches Gepräge gibt. Die für uneinnehmbar gehaltenen 
Bollwerke der aristotelischen Dialektik werden eins 
nach dem andern von dem Geiste der neuen Zeit er- 
obert, und zwar nicht blos durch die von aussen an
dringenden Kämpfer des Lichts und der Freiheit: ohne 

ass sie es selbst gewahr werden, bestreiten die Scho- 
lasti er ihr eigenes Glaubensbekenntnis», und stehen, 
angeweit vom Geiste der christlichen Geschichte, un- 
vermei st au einem Boden, den sie zu bekämpfen 
glauben. ie affen sind noch immer dieselben, aber 
nie Ideen, die ewigen^ Gedanken christlicher Wahrheit, 
mit denen man sich Streits unterfing, haben mit ihrer 

Frische und Lebendigkeit den leeren Formalismus der 
alten Zeit in den Köpfen der Streiter für die alte Ob- 
jectivität des Kirchenglaubens verdrängt. Dieser ganze 
Kampf hat daher auch etwas Unheimliches, bis end
lich der Platonismus im Bunde mit einer lebendigem 
Theologie, und der aus der erneuten Kenntniss der 
Alten erwachsene reinere Sinn für das Gesunde, Natur
gemässe , Schöne und Edie, der den verschlossenen 
Weg zu der ursprünglichen Form der heiligen Schrif
ten wieder fand, jenen Geist der freien Subjectivität 
heranbildete, der, geboren aus dem Schoose des neu
erwachten christlichen Lebens, getränkt von der Milch 
der praktischen, herzensfrommen Mystik, gepflegt in 
dem Bewusstsein der Innerlichkeit und Freiheit, an 
der Hand der wiederbelebten Wissenschaft rastlos vor
dringend in der Erforschung der Schrift und geleitet 
von den in derselben niedergelegten Wahrheiten und 
Urbildern , als die Sonne des neuen Tages, erleuch
tend und erwärmend aus den Nebeln der Scholastik 
hervorbrach.

In dieser von Gegensätzen gewaltig erschütterten 
Zeit steht Johann W7essel vor uns in der gesunden 
Kraft einer Persönlichkeit, die sich aus den Wider
sprüchen des Lebens nicht ängstlich zurückzieht, noch 
auch die Gegensätze der Wissenschaft von sich fern 
zu halten sucht; er treibt mitten hinein in den Kreis 
des Lebens und der Wissenschaft, kämpft die Gegen
sätze in sich selbst durch, und nun erst, nachdem er 
im Kampfe mit sich und der Welt die Wahrheit als 
seine eigenste Überzeugung gewonnen hat, fasst er 
die Silberblicke des in ihm gestalteten neuen christ
lichen Lebens und einer daraus entbundenen tiefem 
Weltanschauung in mündliche und schriftliche Rede, 
die ein kräftiges Echo fand bei einer Menge sittlich
ernster Gemüther. Herangebildet in der damals welt
berühmten Anstalt der Kleriker vom gemeinsamen Le
ben zu Zwoll, sowie durch den unmittelbaren Verkehr 
mit Thomas v. Kempen, hatte Wessel schon frühzeitig 
jenen Keim lebendiger Herzensfrömmigkeit, apostoli
scher Einfalt und strenger Sittlichkeit in sich aufge
nommen, der seinen reformatorischen lendenzen später 
zur Grundlage diente. »Sein Drang nach wissenschaft
licher Bildung trieb ihn nach Köln und von da nach 
Paris, diesem Mittelpunkt der scholastischen Bildung. 
Aber er nahm die an ihn herankommenden Eindrücke 
mit einer Unbefangenheit und Selbständigkeit in sich 
auf, dass er in manchen Stücken wie ein Autodidakt 
aussieht. Schon als Knabe hatte er etwas Besonderes, 
allem Aberglauben Widerstrebendes, und sein refor
matorischer Sinn drückt sich am besten in den von ihm 
selbst gebrauchten Worten aus: „Der wahre Weise 
möchte gern alle Reiche und Völker in einen bessern, 
glücklichem Zustand umbilden, wenn die Lenker und 
Fürsten derselben seinen Ermahnungen Gehör geben 
wollten.“ Sein Ifijähriger Aufenthalt in Paris eröffnete
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ihm durch Erlernung der alten Sprachen den Zutritt 
zu den Quellen der Wissenschaft und Religion im Alter- 
thum. Als reisender Scholasticus bewegte er sich ler
nend, lehrend, disputirend, Anregung empfangend und 
gebend auf mehren der bedeutendsten Universitäten; 
wir finden ihn in Heidelberg, Löwen und an verschie
denen Orten Italiens, besonders in Rom. Hierbei ver
diente auch Berücksichtigung sein Verhältniss zum 
Nominalismus und Realismus, die in ihrer charakteri
stischen Eigenthümlichkeit noch so wenig erklärt sind 
Hr. U. unterscheidet eine doppelte Form beider scho
lastischer Systeme und bemerkt (S. 330) über diesel
ben: „Existiren die Gattungsbegriffe, die Ideen objectiv 
und real, so haben sie ihr Dasein entweder unabhän
gig von den wirklichen Dingen und vor denselben als 
deren schöpferische Urbilder (Anselm), oder sie haben 
es nur mit und in den Dingen, als das in den Dingen 
liegende Gemeinsame (Scotischer Realismus, auch For
malismus genannt); existiren die Ideen aber nicht ob
jectiv, sondern nur in unserm Denken, so sind sie ent
weder reine Verstandesabstractionen und Sprachzeichen 
(Roscellin und Occam), oder sie sind zwar Begriffe, 
aber als solche doch auch Realitäten , im Wesen des 
Geistes begründet, sodass sie wenigstens eine ideale 
Realität haben (späterer thomistischer Nominalismus).“ 
Auch damit wird man sich einverstanden erklären, 
wenn der Verf. den Nominalismus als den Geist der 
Neuerung, der Unabhängigkeit, der logischen Strenge, 
der Kritik, des Zweifels, des Subjectiven, bezeichnet, 
wodurch er eine Gemeinschaft der das Alte bekäm
pfenden und vorwärts strebenden Geister stiftete. Da
gegen bekommt diese ganze Auffassung eine schiefe 
Richtung, wenn man, wie auch Hr. Ritter thut, das 
Reformatorische des Nominalismus nicht sowol in sei
nem Wesen, als in dem Drucke sucht, den er von 
Seiten der Kirche seit Roscellin zu erfahren hatte, und 
behauptet, derselbe habe mit dem Gefühle alter Unter
drückung die meiste innere Elasticität dagegen ver
bunden und sogleich mit seiner Wiederbelebung einen 
Oppositionsgeist entwickelt, der sich der ganzen Partei 
mittheilte. Das Reformatorische des Nominalismus 
liegt in seinem Begriffe. Sofern er allen Inhalt sowol 
der Schrift als der kirchlichen Tradition in die Freiheit 
des denkenden Subjects verlegt, und an alle Substanz 
und Objectivität den Maasstab des subjectiven Denkens 
hält, Steht er nothwendig auf reformatorischem Boden. I 
Freilich verhält er sich zunächst negativ, weil die sub- 
jective Freiheit nur dadurch zu ihrem Rechte kommt, 
dass die das Subject beherrschende Berechtigung der 
Objectivität geleugnet wird, wie dies denn auch die 
erste Entwickelung der Reformation war. Allein zu 
dieser negativen Seite tritt als wesentliche Ergänzung 
eine eben so bestimmte positive. Die skeptische Kri

tik führt zu jener Innerlichkeit und Tiefe der religiö
sen Überzeugung, welche die Versöhnung nicht an dem 
Menschen, sondern im innersten Lebensgrunde des ’ 
Subjects zu Stande kommen lässt. Dass der Nomina
lismus nicht von vorn herein sich dieses seines noth
wendigen Verhältnisses zu sich und zur Kirche bewusst 
war, ist leicht erklärlich; aber eben so wenig wird 
man leugnen können, dass er in seinem eigenthümlichen 
Wesen die Grundidee der Reformation enthielt. Seine 
erste und nächste Bedeutung ist psychologischer Natur. 
Er fasst die Idee des Geistes in seiner Identität mit 
sich selbst, in der undurchdringlichen Einheit freier 
Subjectivität und mit dem ungeschmälerten Rechte des 
lebendigen Selbstbewusstseins, im Gegensätze zu der 
atomistischen Auffassung des Realismus, der das Wesen 
des Geistes gewaltsam trennt und die verschiedenen 
Kräfte und Fähigkeiten nur durch ein äusserliches All- ? 
gemeinband zusammenhält. Daraus ergibt sich zugleich 
seine Opposition gegen die bestehende Kirche, weil die 
Freiheit des Subjects nur dadurch gewahrt und auf eine 
feste Grundlage basirt werden kann, dass die traditio
nelle Lehre und Kirchenverfassung das Subject nicht 
gewaltsam niederdrückt, sich nicht geltend macht in 
der unevangelischen Form des äussern Gesetzes. Da
mit ist der in die objective Form der kirchlichen 
Satzungen gebannte Geist des Evangeliums selbst frei 
geworden, und wirkt nun in der gläubigen Persönlich
keit als innerster Lebensgeist, als Kraft Gottes zur Er
lösung und Versöhnung.

Aus diesem Grunde erscheint das Verhältniss Wes- 
sel’s zum Nominalismus und Realismus von grosser 
Erheblichkeit für seine ganze Richtung. Schon von 
Köln her, wo als ein Erbtheil des Scotus der Realis
mus geherrscht zu haben scheint, eifrig dem realistischen 
System zugethan, hatte er sich, wie er selbst erzählt, 
zuerst nach Paris begeben, um zwei damals berühmte ? 
Lehrer seiner Nation „gleichsam als ein frischer und 
ganz besonderer Kämpfer“ in Verwirrung zu setzen, 
und von der Denkart der Formalisten zu der der Reali
sten hinüberzuziehen. „Das war nun allerdings, fährt er 
fort, ein Übermuth von mir. Aber da ich im Zusam
mentreffen mit den Stärkern meine eigene Schwäche 
fühlte, bin ich, ehe drei Monate verflossen, von meiner 
Denkart abgegangen. Aber auch mit dem Formalismus 
nicht zufrieden, habe ich, ehe ein Jahr vergangen war, 
seit ich den Weg des Scotus eingeschlagen, und da 
ich hier bei genauester Aufmerksamkeit noch grössere 
Irrthümer entdeckt, als in der Denkart der Realisten, 
da habe ich, stets bereit, mich belehren zu lassen, 
noch einmal meine Ansicht geändert und die Partei 
der Nominalisten ergriffen. Wenn ich aber, offen ge
standen, bei dieser etwas dem Glauben Widersprechen
des zu finden überzeugt würde, so wäre ich heute be
reit, zurückzukehren, entweder zu den Formalisten, oder ' 
den Realisten.“

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A.. Brockhaus in
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(Schluss aus Nr. 47.)
Dieses unumwundene Bekenntniss gibt den besten 
beweis, wie innig der Nominalismus, zu dem er sich 
«ach so vielen Kämpfen bekannte, mit der ganzen 
christlichen Denk- und Gefühlsweise Wessel’s ver
wachsen war. Und wenn man nur aufmerksam dar
auf sein will, lässt sich leicht erkennen, dass alle seine 
Lehrbestimmungen ein nominalistisches Gepräge tragen. 
Überall fasst er die Religion als der Totalität des Gei
stes angehörig auf. Die Persönlichkeit, das Ich ist ihm 
<lie Grundlage aller Vermögen uml Thätigkeiten. In 
dem Ich ist das Beharrliche, Unzerstörbare unter allen 
wechselnden Zuständen und Bestrebungen. „Das Ich, 
sagt er, ist das Erste von Allem , was dem Menschen 
bekannt wird. Ich möchte also wissen, was mein Ich 
ist ? Es ist nicht mein Wille, nicht mein Urtheil, nicht 
mein Selbstbewusstsein, nicht mein Wachen, nicht mein 
Schlaf. Bei allen diesen vorübergehenden Zuständen 
bin ick nichtsdestoweniger; wie wol ich nicht ohne 
einen und den andern derselben innerlich sprechen 
kann: Ich bin. Was ist also das Ich Anderes, als die 
fruchtbare Quelle dieser Dinge, selbst dann, wenn es 
nichts davon hervorquellen lässt, dennoch fähig, aus 
sich hervorgehen zu lassen gute und böse Handlungen, 
es sei denn, dass es durch körperliche Hemmungen ge
hindert wird.“ Nicht die rein theoretische Erkenntniss 
ist es, die den Menschen vollständig zu Gott führt, son
dern dazu ist eine Erhebung des ganzen Geistes zu 
Gott, eine Hineinbildung des Menschen in das göttliche 
Leben crfoderlich. Gedächtniss, Erkennen und Wollen, 
oder Verstand, Vernunft und Wille müssen in untrenn- 
barer Einheit dem göttlichen Leben sich zuwenden. 
Das ursprüngliche Wissen von Gott ist der Name Got
tes ; entwickelt sich dieses einfache Bewustsein , so ist 
es der Begriff von Gott. In demselben Sinne lässt 
Wessel die drei Personen der Gottheit den Grund
vermögen des menschlichen Geistes entsprechen; wie 
er ander eiseits, an das mystische Bewusstsein sich, an
schliessend, die Immanenz Gottes lehrt und jeden ab- 
stracten Dualismus von sich weist. „Gott herrscht, 
weil er durch sein Denken, Anordnen und Wollen die 
Dinge vollkommen und wesentlich bestehen macht und 

erhält, wie er will, ohne irgend eine Veränderung sei
ner selbst.“ Es braucht nicht darauf aufmerksam ge
macht zu werden, dass diese mystische form des No
minalismus zwischen Gott und den Menschen keine 
Mittelursachen, keine das Verhältniss beider zusammen
schliessende Objectivität der Kirche dazwischen schie
ben lässt. Bei der Lehre vom Menschen theilt er die 
paulinisch-augustinischeÜberzeugungvon einem ursprüng
lich reinen, durch die Sünde wesentlich verderbten und nur 
auf dem Wege göttlicher Gnaden Wirkung wieder herzu
stellenden Zustande des Menschen; er beschränkt die 
Freithätigkeit des Menschen hierbei auf die Ergreifung 
des Heils, erkennt die absolute Nothwendigkeit der 
göttlichen Gnade an, betrachtet Christus als die ein
zige Quelle der Seligkeit, und schliesst alles mensch
liche Verdienst aus. Dem Gottes- und Menschensohn 
wahrt er seine völlig selbständige Würde und Erhaben
heit, sodass er in keiner Beziehung als blosses Werk
zeug für Zwecke der Geschöpfe erscheint, sondern 
Alles, was er thut und leidet. in ihm selbst seinen 
Grund hat. Dadurch wird Christus vor die Kirche ge
stellt und nicht die Kirche vor Christus, wie dies der 
mittelalterliche Katholicismus that. Er ist das in sich 
selbst absolut geltende, genügsame Haupt des Gottes
reiches, der alleinige Mittelpunkt von Allem, der nicht 
um der Kirche willen, sondern um dessen willen die 
Kirche ist. Die Grösse seines Leidens bemisst Wessel 
nicht extensiv, nach der Quantität der erduldeten 
Schmerzen, sondern intensiv nach der Macht der ihn 
beselenden Liebe, und hebt zugleich die Lehre von 
der Rechtfertigung und dem alleinseligmachenden Glau
ben durchgreifend hervor. Christus in seiner ganzen 
göttlich-menschlichen Erscheinung trug eine unerschöpf
liche, unermesslich fortwirkende Kraft der Erlösung, 
Heiligung und Beseligung in sich. Mit dem Glauben 
an ihr bildet die Liebe ein untrennbares Ganze; sie ist 
wesentliches Moment in der Lehre von der Erlösung, 
Rechtfertigung und Heiligung. Die Heranbildung des 
Menschen zu vollkommener Liebe geschieht durch den 
Geist Gottes. Die Einheit der Kirche ist eine inner
liche. begründet auf wahre Geistesgemeinschaft, aus
gehend von der Verbindung mit dem unsichtbaren 
Oberhaupte Christus und nicht gebunden an die Iden- 
dität des sichtbaren Oberhauptes. Nach M essel beruht 
das Abendmahl auf der lebendigen Erinnerung an den 
Erlöser und auf der erneuerten Aneignung aller seiner 
Wohlthaten, ist übrigens zugleich eine Erneuerung und 
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Wiederholung des vollendeten Opfers Christi. Wer 
durch Aneignung des in Christo dargebotenen Heils, 
durch Gnade und Liebe mit Gott versöhnt ist, wird es 
nicht noch mehr durch die Anerkennung des Papstes, 
noch wird Jemand durch dieExcommunication des Papstes 
weiter von Gott entfernt, als er es innerlich ist. Die 
Vorstellung Wessel’s vom Fegefeuer stützt sich auf 
die Überzeugung von der sittlichen Entwickelung der 
Menschen auch nach dem Tode, und von verschie
denen Stufen der Seligkeit, welche dem Fortschritte 
der sittlichen Zustände entsprechen. Auch bei diesem 
Punkte konnte er sich auf seinen Nominalismus be
rufen, sofern die von letzterm gefoderte Idendität 
des Geistes mit sich selbst bei dem Selbstbewusstsein 
auch nach dem Tode keinen Riss oder gewaltsamen 
Sprung eintret^n, überhaupt den Gegensatz von Un
seligkeit und Seligkeit, so weit er den Einzelnen be
trifft, sich nicht bis zum Widerspruch steigern lassen 
konnte. Seine Opposition gegen alle und jede nicht 
innerlich in dem Subject vermittelte Objectivität zeigt 
sich auch in seiner Lehre vom Gebete. Dieses ist ihm 
allgemein stille Betrachtung des Göttlichen. Es kommt 
dabei mehr auf Innigkeit der Empfindung, auf Annähe
rung der Seele zu Gott an, als auf grosse und erha
bene Gedanken. — Sollte es nach diesen die Lehre 
Wessel’s kurz zusammenfassenden Sätzen noch der Er
innerung bedürfen, dass er vor allen Andern ein Vor
gänger der Reformation war? Auch dagegen dürfte 
sich kein Zweifel erheben, dass sein Nominalismus in 
einer durchgreifenden und innigen Beziehung steht zu 
seiner christlichen Weltanschauung. Wenn Wikliff, 
Huss und> Hieronymus von Prag dem Realismus hul
digten, so hatte dies seinen Grund in dem sich aus 
der Objectivität des Kirchenglaubens erst losringenden 
reformatorischen Geiste, der zunächst dem formalen 
Princip der Reformation, nämlich der Autorität der 
heiligen Schrift, sich zuwandte und die in der Recht
fertigung durch den Glauben gefundene materielle Er
gänzung des Schriftprincips nur erst in unbestimmter 
Weise ahnte. Auch die philosophischen Bestrebungen 
seit Descartes haben einen nominalistischen Charakter: 
die Subjectivität bemächtigte sich des christlichen Inhalts 
in der Form des freien Denkens. Allein über den Ge
danken verlor die Speculation mehr und mehr die sitt
liche Grundlage der Reformation, die reale Wahrheit 
der Versöhnung, als einer ethischen Lebensgemein
schaft mit dem göttlichen Geiste. Darum hat unsere 
Zeit die ernste und schöne Aufgabe, den speculativen 
Gedanken mit der sittlichen Freiheit in nothwendige 
Übereinstimmung zu bringen.

Berlin. ' Ad. Helfferich.

M e d I c i n.
Zur Vermittelung der Extreme in der Heilkunde, von 

Theodor Stürmer, medie. et Chirurg. Doctor, russisch- 
kaiserlichem Militärarzt u. s. w. Erster bis dritter Band. 
Leipzig, Kummer. 1837—43. Gr. 8. 4 Thlr. 22'/2 Ngr.

Wir glaubten unter diesem Titel, welcher jedem der 
drei in weit aus einander stehenden Zeiträumen erschie
nenen Bänden vorgesetzt steht, ein der Idee entspre
chendes wissenschaftliches Werk von gemeinsamen 
Inhalt zu finden. Alkin wir sahen uns bald in dieser 
Erwartung sehr getäuscht, indem in der Schrift eine 
wirklich bunte Mannichfaltigkeit von Gegenständen ab
gehandelt wird, welchen mit gleichem Fug und Recht 
eine ganze Menge anderer Titel hätte vorgesetzt wer
den können. Dies gilt ganz besonders von dem zwei
ten und dritten Bande, welche mit dem ersten nur par
tienweise und blos zufälligen Zusammenhang haben. 
Die Geistesnatur des Verf. scheint überhaupt mehr zum 
rhapsodischen oder aphoristischen Vortrage, als zu sy
stematischer Entwickelung und Darstellung geeignet zu 
sein. Dabei ist jedoch nicht zu verkennen, dass dem Verf. 
eine grosse Masse von Einsichten und Kenntnissen zu 
Gebote steht, und dass er auch äusser dem Bereiche 
der Medicin sich belesen, vielvvissend, gebildet und ge
lehrt, oft geistreich und humoristisch erweist. Jeder 
Leser wird finden, dass dies im Allgemeinen die Licht- 
und Schattenseite der Schriftstellerei von Hrn. S. ist; 
so haben wir sie wenigstens in diesen drei Bänden 
kennen gelernt.

Der erste Band, welcher noch am meisten dem 
Titel entspricht, ist in Briefform geschrieben, beschränkt 
aber auch die Idee der medicinischen Extreme und ih
rer Vermittelung von vorn herein auf den Gegensatz von 
Homöopathie und Allopathie, oder vielmehr auf das 
System von Hahnemann und die Ansichten seiner Geg
ner. Wir hätten gewünscht, dass der Verf. einen wei
tern Gesichtskreis gewählt und die Idee der äusser
sten Gegensätze in den medicinischen Doctrinen und 
Praktiken tiefer erfasst hätte. Der Verf. hat sich zwar, 
wie seine Vorgänger in andern Wissenschaften, wie 
Adam Müller iund Friedrich Ancillon über den Ver
mittelungsbegriff eines blossen juste milieu erhoben, 
aber hat in der Lösung seiner Aufgabe den Tiefsinn 
des Wortes von Leibnitz über Wahrheit und Irrthum, 
das er als Motto dem ersten Bande vorgesetzt, nicht 
ganz zu genügen vermocht. Deshalb muss auch Rec. 
das treffliche Einzelne und es ist dessen nicht We
niges — aus den an Verschiedene gerichteten Briefen 
zusammen zu lesen und solches als eben so viele be
sondere Beiträge zu einer wahren Vermittelung anzu
deuten suchen; ein etwas mühsames Geschäft, da im 
ersten Bande so. viele Gegenstände zur Sprache kom
men, als er Briefe enthält, und deren sind zwanzig und 
fünf. Dem Verf, lässt sich zwar keineswegs Inconse- 



1Ö1
<juenz oder Widerspruch vorwerfen, aber seinem Werke 
gebricht es an Vermittelung seiner Theile und an einer 
dieselben einenden Übersicht, an äusserer Ordnung: 
sowie er denn in Anführung von Ci taten und Einstreuung 
von Belegstellen etwas luxurirend ist. Das zeigt sich 
schon im ersten, den Zwiespalt unter den Ärzten, be
sonders zwischen den Anhängern und Gegnern Hah
nemann’s besprechenden Brief, worin Wolfgang Men
zel, der Jurist Falk, Friedrich der Grosse und Voltaire 
angeführt werden.

Im zweiten, dritten und vierten Briefe kommt Hah
nemann’s und seiner Gegner Krankenexamen und Dia
gnostik zur Sprache. Nach einer gedrängten Erörte
rung dieses Examens urtheilt der Verf.: „Dieses Kran
kenexamen (mit aufgeschriebenen Symptomen) hab ich 
in meiner Praxis unsicher, oberflächlich, trügerisch, 
verwirrend, nutzlos, uncontrolirbar, blos für Hahue- 
mann’s reine Arzneimittellehre berechnet, unausführbar 
untl zeitraubend gefunden.“ Lichtvoll und witzig wird 
dieses Urtheil begründet und das Verfahren der ge
wöhnlichen schulgerechten Hahnemaunianer, wie sie 
ihren Symptomencomplex und ihren Arzneiapparat zu 
verbinden pflegen, durch Beispiele erläutert. Nicht 
scharf genug scheint uns der Gegensatz von innern 
A eränderungen und äussern Erscheinungen in der Krank
heit aufgefässt zu sein, indem der Verf. wie Hahne
mann das Innere des Organischen überhaupt mit dem 
Psychischen im engern Sinne zu verwechseln scheint. 
Dem Krankenexamen Hahnemann’s stellt der Verf. auch 
die Diagnostik zur Seite. Er sagt: „Krankenexamen 
und Diagnostik sind für den Materialisten unzertrenn
lich, und wie es mir mit dem Krankenexamen Hahne
mann’s, ist es mir mit seiner Diagnostik ergangen. 
Oder richtiger, bei Hahnemann findest du gar keine 
Diagnostik, keinen Unterschied der einen Krankheit 
von der andern; in seinem Symptomencomplex ver
wechselt er die allgemeinen Reactionssymptome des 
Organismus; die speciellen Krankheitszeichen einer 
speciellen materiellen Krankheit, die psychischen Sym
ptome. Aus diesen verschiedenartigsten Bestandtheilen 
formt Hahnemann eigenmächtig und ohne alle Kritik 
ein Symptomenregister, das er wie ein Wesen eigener 
Art betrachtet, mit dem der Heilkünstler verfahren kann, 
wie es ihm beliebt. Er kann, wie Hahnemann versi
chert, dieses Bild nach Willkür von seinem Kranken 
lostrennen und vertauschen, wenn er es mit einem 
andern ähnlichen Bilde aus der reinen Arzneimittellehre 
^fsloicht, wie z. B. der graue Mann in der Fabel des 
Adalbert Chamisso den Schlagschatten des Peter Schle-

«°n a^1- Erde lostrennt und in seine Tasche 
Ha«» 1 i nicht besser als mit Hahnemann und 

d Tthen ’st..der Verf. mit seinen Gegnern 
zufrieden, e er als Ärzte der materiellen Schule be
zeichnet und in zw« Hauptmassen, in die der Vitali- 
sten (Gencrahsten) und Localisten (Specialisten) theilt 
' cne leiten nach ihm die Krankheiten von allgemeinen 
Veränderungen des ganzen Körpers, von geistigen Kräf

ten, diese von eigenthümlichen Abnormitäten besonde
rer materieller Organe ab, der Verf. aber verflicht beide 
in eine Verurtheilung, indem er sagt: „Die Vitalisten 
mit ihren allgemeinen Krankheitsbildern, Hippokrates 
mit seinem Fieber, Dr. Schmalz mit seinem Nervenfie
ber, Hahnemann mit seinem allgemeinen Symptomencom
plex, bedienen sich in ihren philosophischen Forschun
gen einer Pseudosynthesis.“ Richtig bemerkt er, dass 
die wahre philosophische Synthese erst nach vorher
gegangener wahrer Analyse eintrete. Jeder denkende 
und wissenschaftlich gebildete Arzt wird dieser Behaup
tung beistimmen müssen, aber darauf beruhte auch von 
jeher alle Kunst und Wissenschaft der Medicin von 
Hippokrates an bis in die neuern sogenannten natur
philosophischen und neuesten naturhistorischen Schu
len der Medicin hinab. Mitten in allem Gegensatz und 
Wandel der medicinischen Schulen und Systeme hat 
sich eine Überlieferung und Entwickelung der Wissen
schaft und Kunst der Medicin erhalten, welche das 
Wahre und Rechte, was Erfahrung und Nachdenken 
zu Tage gefördert, wie einen gesunden Kern in aller 
Verirrung der Zeiten bewahrt hat. Wir verweisen in 
dieser Hinsicht auf die Krankheitslehren von Gaubius, 
Ludwig, Reil, Conradi, Kieser, Stark u. s. w. Nur die 
Stifter von Schulen der allerneuesten Zeit, welche sieh 
von der Geschichtsentwickelung der Wissenschaft aus
sondernd wähnten, ganz neue Grundlagen erfinden oder 
schaffen zu müssen, wie die Erregungstheorie, die Ho
möopathie und die cadaveröse Pathologie, haben die 
Medicin in eigentliche capita mortua zersetzt, in Ex
treme, welche zu vermitteln jedes Bestreben eitel und 
fruchtlos ist.

Dieses hat der Verf. der Extremenvermittelung ver
kannt, wie es sich denn besonders in seinem fünften 
Briefe zeigt, wo er den abstrusen Symptomencomplex 
Hahnemann’s der sogenannten pathologischen Anatomie 
gegenüberstellt, aber nicht erkennt, dass dieses gleich
sam nur zwei extreme Todesarten der Medicin, oder 
ihre Zersetzung in ihr Phantasma und Cadaver, in ihr 
Gespenst und ihren Leichnam sind. Hier zeigt sich 
denn besonders auffallend, wie nichtig jeder Vermitte
lungsversuch ist, der nicht von einem lebendigen Prin
cip, nicht von einer begründenden Idee in der Wissen
schaft ausgeht, sondern aus todter Einseitigkeit und 
wurzellosen Extremen, die im Geist und Leben verlo
rene Einheit und Ganzheit aufhaschen will. Wenn 
dann der sich vergeblich abmühende Mittler nach bei
den Seiten Lob spenden und seine iustitia distributiv», 
ausüben will, verfällt er in Widersprüche, die jeden 
Denkenden zum Lachen reizen müssen, wie z. B. S. 52 der 
Satz: „Die Localisten (vulgo pathologischen Anatomen) 
haben Diagnostik . und Prognostik mächtig gefördert; 
aber zur Erkenntniss des Wesens und Behandlung der 
Krankheiten wenig beigetragen.“ J/e kerclel wie ist 
dies möglich, wie ist dies denkbar?.’ Die Wahrheit 
ist und bleibt, dass die sogenannte pathologische Ana
tomie, die eben so gut anatomische Pathologie heissen 
könnte, unmittelbar zur Erkenntniss des eigentlichen 
Wesens und der Ursache der Krankheit ganz und gar 
nichts beitragen kann, so wenig als sich das Leben 
selbst und seine Zustände und Veränderungen sehen 
oder hören Isssen. Der Empirismus mag sich sperren 
wie er will, hier endet das Sinnenreich und beginnt 
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das geistige Schauen und Ergründen des wahrhaft 
Innern.

Im sechsten Briefe geht der Verf. zum Wesen der 
Krankheit über, „wie wir es als Materialisten zu be
stimmen haben“. Der Verf. spricht daher auch von 
materieller Krankheit, stimmt der Hahnemann’schen 
Theorie bei, welche die durch äussere Ursachen her
vorgebrachten Symptome, Reaction und die quantitative 
und qualitative Veränderung im Bau der Organe con- 
fundirt. Er geht so weit, dass er die causa proxima 
verwirft und erklärt, dass dieser Begriff ähnliches Un
heil in der Medicin angestiftet habe, wie die allgemei
nen Krankheitsbilder der Vitalisten. Auch hier müssen 
wir die Wissenschaft vor solch einer, ihre lichtvollsten 
und bewährtesten Principien zerstörenden Vermittelung 
verwahren und den Neuerern überhaupt ein ernstes 
Studium der pathogenischen und ätiologischen Lehren, 
wie sie besonders in dem classischen Werke von Gau- 
bius aufgestellt sind, empfehlen.

Der siebente Brief ist gegen die Hypothesensucht 
der Ärzte gerichtet und hat es namentlich mit des Hrn. 
Prof. Sachs Lehre von der Intermittens zu thun, mit Prof. 
Vogt’s Erklärung der Wirkung der Canthariden, mit der 
Ankündigung eines Journals von Dr. Kalisch, mit Hoff- 
mann’s Idealpathologie: und hat allerdings pikante the
oretische Probestücke aus den Schriften dieser, wie 
er sagt, auf das Praktische Bedachten hervorzulieben 
gewusst. Wir aber vermögen nicht einzusehen, in wel
cher Beziehung dieser Brief zur Vermittelung der Ex
treme in der Heilkunde steht.

Im achten Briefe erfahren wir, wie Hahnemann im 
J. 1827 plötzlich den Einfall hatte , alle Krankheiten 
von drei Ursachen herzuleitcn, nämlich von Krätzsiech- 
thum, Feigvvarzenkrankheit und Lustseuche; wie die 
Vitalisten nicht auf einer bessern Spur seien, da sie 
Temperament, Constitution und Anlage als Krankheits
ursachen ansehen; — auch hier finden wir für Nie
manden, der die gute alte Lehre von Krankheitsursa
chen kennt, weder Stoff noch Auffoderung zur An
nahme von einer der beiden unrichtigen Doctrinen.

Im neunten und zehnten Brief werden die reine 
Arzneimittellehre und die Arzneiprüfungen nach Hah
nemann und die Pharmakologie der Gegner einander 
entgegengesetzt. Hier contrastirt zunächst die Anwen
dung der Arzneimittel Hahnemann’s auf gesunde Men
schen und die gewöhnliche in Krankheitszuständen. 
Der Verf. findet mit Recht hier eine Vermittelung noth- 
wendig, aber in den sechs Bänden der reinen Arznei
mittellehre nur Materialien zu einer künftigen Physio
logie und in den drei Bänden der chronischen Krank
heiten nur die Symptome von den verschiedenen Arz
neimitteln anzugeben. Er stellt daher selbst S. 117 die 
Bedingungen für die Arzneiprüfungen auf und beleuch
tet mit Würdigung der Verdienste Hahnemann’s um 
diesen Zweig der Medicin die Mängel seiner Arznei- 
versuche. Auch aus andern medicinischen Schriftstel
lern werden hier interessante Erfahrungen und Bemer
kungen beigebracht.

Der elfte und zwölfte Brief beleuchtet die allge
meine und besondere Therapie Hahnemann’s und der 

Gegner. „Hahnemann, sagt der Verf. las in der Cul- 
len’schen Materia medica, dass China, das Heilmittel 
des Wechselfiebers, Gesunden anhaltend gereicht, eine 
Art Wechselfieber hervorbringe. Er versuchte an sich 
praktisch, was ihm die Theorie im Buche gelehrt. Er 
nahm China ein und versichert, eine Art Wechselfieber 
bekommen zu haben. Auf diese Erfahrung sich stützend, 
machte er den doppelten Schluss: 1) Ein Arznei
körper beharrlich bei einem Gesunden angewandt, 
bringt immer bestimmte Krankheitssymptome hervor. 
2) Derselbe Arzneistoff vermag nur Krankheitser
scheinungen zu heilen, die denjenigen ähnlich sind, 
welche er im gesunden Menschen hervorbringt. Auf 
diesen beiden theoretischen Vordersätzen weiter bau
end, begann Hahnemann seine neuen Versuche.“ Al
lein auch hier finden wir keine Vermittelung. Der 
Verf. stellt sich auf die Seite der Gegner und nach ei
ner ins Detail eingehenden Prüfung erklärt er: Heilun
gen materieller Krankheiten geschehen meist auf ganz 
anderm Wege: als nach dem Similia similibus, wie es 
uns Pathologie, Anatomie und Physiologie lehren. Jede 
Heilung, wo die entfernten Krankheitsursachen weg
geräumt werden können, geschieht mit contraria con- 
trariis. Das Hahnemann’sche Heilen durch Vergleichen 
des Symptomencomplexes und Arzneiregisters ist ein will
kürliches, unlogisches, unwissenschaftliches Verfahren.

Die Briefe 14 und 15 enthalten eine interessante 
Gegeneinanderstellung der Einfachheit des Verfahrens 
mit den kleinen Arzneidosen und der Composita und 
grossen Arzneidosen der Gegner ; und hier ist es, wo 
sich der Verf. in seiner Beurtheilung Hahnemann’s be
sonders gerecht und anerkennend erweist. Er spricht 
sich aus: „Hahnemann’s Verdienst um die Pharmako
logie ist grösser als das seiner Vorgänger, nicht ge
ringere Verbesserungen hat er in der Heilung der Krank
heiten und in der Staatsarzneikunde angeregt. Der 
Satz seines Organons ..,,Reiche nur eine einzige ein
fache Medicin auf einmal u. s. w.““ hat eine ganz neue 
richtige Methode des Beobachtens, eine bessere ein
fache Theorie begründet, eine Controle möglich ge
macht u. s. w.“ Mit Anstand und Achtung wird Hu
feland, welcher bekanntlich einem complicirtern Ver
fahren und einer künstlichem Arzneimischung das Wort 
geredet, widerlegt, andere Gegner werden mit Witz und 
Scharfsinn bestritten, sowie die rationelle und morali
sche Arzneikunst gegen die sie mishandelnden Ärzte 
in Schutz genommen.

Nachdem der Verf. im 15. Briefe die wirklich frap
pante Geschichte der Krankheit und des Todes des 
Herzogs von Anhalt - Köthen, der m böige einer von 
Hahnemann vernachlässigten Kopfgeschwulst eintrat, 
erzählt hat, weist er den Grund m der mangelhaften 
Theorie Hahnemann’s nach, welche jede äussere Be
handlung verwirft und jede chirurgische Operation für 
unheilbringend erklärt. Der Verf. erklärt am Ende: 
„Die Chirurgie Hahnemann s ist in den Annalen der 
Geschichte der Medicin eine eben so beklagenswerthe 
Erscheinung, als dessen Krätztheorie.“

Verantwortlicher Redacteur: Pr. F. Band in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieipzig.
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Zur Vermittelung der Extreme in der Heilkunde von 

Theodor Stürmer.
(Schluss aus Nr. 48.)

Der 16. Brief zählt die Gegner der Hahnemann’- 
schen Medicin auf unter drei Rubriken, nämlich als 
theoretische, praktische und populäre Kritiker. Begreif
lich fehlen die Neuern.

Einer der gehaltvollsten Briefe ist der 17., welcher 
den Geist der Hahnemann’schen Lehre darzustellen 
sucht. Vorerst wird die strengere Würdigung und 
Handhabung der Diät und Lebensordnung aufgefasst 
und mit Recht von Hahnemann gesagt: „Er war es 
vorzüglich, der in diesem Punkte eine grössere morali
sche Kraft ausübte, eine höhere Tendenz durchführte, 
seine diätetischen Mittel nicht allein in seinem Organon 
vorschrieb, sondern sie auch beim Prüfen der Arznei
mittel anwandte, sie beim Krankenexamen beachtete, 
mit seiner Therapie aufs innigste verwebte und durch 
sie zu den glücklichsten Resultaten gelangte.“ Den 
Geist der Lehre stellt dann der Verf. in dem Gemälde 
des Lebens und Wirkens eines Homöopathen im Kreise 
seiner Kranken dar. Für sehr gelungen halten wir 
diese Schilderung von der Licht- und Schattenseite, in 
psychiatrischer wie in physiatrischer Hinsicht, sowie 
die der Privat- und Staatsarzneikunde auf Moralität 
und Sanität der Gesellschaft. Füglich hätte damit der 
20. Brief, welcher noch einen Theil der wohlthätigen 
Reform Hahnemann’s und ihrer Mängel nachholt, ver
bunden werden können. Mit besonderer, aber nicht un
gerechter Vorliebe wird darin im Gegensätze zu dem 
im 18. Briefe mit scharfen Zügen gezeichneten Ultra- 
homöopathismus und Charlatanismus in Hahnemann’s 
Lehre das Bild des echten Homöopathen hervorgeho
ben, das Bild von Moriz Müller, der von Leipzig aus 
die Reform der Medicin beginnt und über ganz Europa 
verbreitet. In wissenschaftlicher Hinsicht findet der 
Verf. zwischen Hahnemann und Müller den grössten 
Unterschied, und M. Müller ist auch bereits als der 
erste V ermittler der zwei exclusiven Extreme, in welche 
sich die Medicin in unsern Tagen zu zersetzen drohte, 
anzusehen. Der Verf. hat zur Bekräftigung seines Ur- 
theils sehr sprechende Stellen aus Müller’s Schriften 
angeführt. So z. B. S. 329: „Ich bin überzeugt, dass 
der Schöpfer mehr als Einen W eg zur Heilung der un
endlich vielen und verschiedenartigen menschlichen 

Gebrechen bestimmt hat. Ich bin überzeugt, dass aus
serdem Heilungen durch Primärwirkungen der Arzneien 
(Homöopathie), auch Heilungen durch gemeinschaftliche 
Nachwirkungen der Arzneien und des Organismus (Al
lopathie) möglich sind, und dass die letztere Methode 
diejenige ist, welche seit Jahrhunderten am meisten 
geübt ward. Ich wende täglich jede dieser Methoden 
in meiner Privatpraxis an, und bin durchaus nicht für 
das ausschliessliche Verwerfen oder Annehmen eines 
dieser ärztlichen Systeme.“ Ferner S. 331: „Ich pro- 
testire im Namen aller rationellen Homöopathiker ge
gen die irrige Idee, die manche Ärzte sich von ihnen 
gemacht. Wir wollen uns unserer Vernunft nicht selbst 
berauben, wir wollen nicht dem Rechte entsagen, 
Schlüsse zu machen, das Getrennte zu combiniren, die 
Symptome nach ihrer Priorität, nach ihrem Werthe, 
nach ihrem Sitze in den verschiedenen Organen und 
Systemen zu ordnen, um ihre gehörigen Verbindungen, 
den Grundcharakter und den ursprünglichen Sitz eines 
Übels aufzusuchen. Wir sind weit entfernt, eher an 
Indication und Therapie zu denken, bevor wir nicht 
die Diagnose, soweit es mit Gewissheit und ohne un
sichere Hypothese möglich ist, festgesetzt haben. Wir 
curiren nicht blind darauf los, ohne Rücksicht auf 
Prognose zu nehmen, soweit diese überhaupt möglich 
ist. Wir entschlagen uns nicht all der grossen Hülfs- 
mittel, welche Leichenöffnungen, Studium der von den 
Meistern der Kunst aufgesetzten und hinterlassenen 
Krankengeschichten gewähren, nicht der Kenntniss al
les Dessen, was zur theoretischen Medicin gehört und 
aller eingreifenden Zweige der Naturwissenschaften. 
Mit Einem Worte, wir rationelle Homöopathiker sind 
nicht rohe Empiriker, die sich von einer wissenschaft
lich zu begründenden Medicin lossagen

In der That ist nicht zu verkennen, dass M. Mül
ler in dieser Steile nicht nur die sich entgegengesetzte 
Einseitigkeit der Homöopathisiiung und Allopathisirung 
der Medicin vermeiden gelehrt hat. Es ist mit dieser 
Stelle auch der Rückweg von den die eine, wahre und 
ganze Medicin zersplitternden Verirrungen der Zeit, 
wie Hydropathie, pathologischer Anatomismus und an
dere Aftermethoden bezeichnet.

Der erste Band des Werkes von Hrn. S. enthält 
noch Briefe über einzelne Gegenstände, welche mit dem 
eigentlicheu Thema der Vermittelung in entfernterer Be
ziehung stehen, wie über Aftermystik und Afterskepsis, 
wie Laien und Ärzte Proselyten derselben werden, über 
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medicinische Gesellschaften und Verhandlungen der 
pariser Akademie über Homöopathie, Process des Dr. 
Thouret - Norray. Auch diese Gegenstände sind mit 
Unbefangenheit und Geschick behandelt, und es gilt 
auch hier Lob und Rüge, wie wir sie in unserer Kri
tik im Allgemeinen ausgesprochen haben.

In den zwei in sehr aus einander stehenden Zeit
abschnitten erschienenen letzten zwei Bänden ist der 
Verf. seiner im Titel bezeichneten Aufgabe noch weni
ger als im ersten Bande treu geblieben. Es ist der 
Inhalt dieser Bände ein wahres Quodlibet, ein Aggre
gat von Aufsätzen und Abhandlungen über Gegenstände 
der verschiedensten Art. So enthält der zweite Band:

1) Der letzte ultrahomöopathische Apostat oder 
Dr. Trinks und sein Terrorismus, oder eine Polemik 
zur Vermittelung.

2) Die Mineralquellen in der Natur und in Dr. Stru- 
ve’s Anstalten, das gewöhnliche Trinkwasser und mehre 
Arneistoffe.

3) Über Preisfragen zur Vermittelung der Extreme 
in der Heilkunde.

Der dritte Band besteht aus Briefen an eine Menge 
meistens hochstehender Personen, und versucht in jedem 
eine eigene Lösung von Aufgaben, welche meistens mit 
einer Vermittelung der Extreme in der Heilkunde nicht 
im entferntesten Zusammenhang stehen. Die Briefe 
sind in drei Abteilungen gebracht, für deren Auf
stellung wir aber nicht einen Schatten von logischem 
Grund aufzufinden vermöchten. So auffallend und 
rügenswerth nun aber diese Willkür und Unordnung ist, 
welche in dem unter der unpassenden gemeinsamen 
Aufschrift herausgegebenen Werke herrscht, so dürfen 
wir doch nicht verkennen, dass im Ganzen eine nicht 
unbedeutende Zahl von beachtenswerten Ansichten, 
Urtheilen, Erörterungen und Vorschlägen enthalten ist, 
auf welche wir besonders das ärztliche Publicum auf
merksam machen zu müssen glauben. Wir müssen 
uns aber auch notwendig darauf beschränken, indem 
die Zersplitterung und Planlosigkeit des Ganzen kein 
anderes Verfahren zugibt. Bei einem auf diese wirk
lich beispiellose Weise zusammengewundenen Buche 
kann die Kritik selbst auch nicht anders als rhapso
disch werden und bei der Überfülle von Material nur 
in zerstreute Andeutungen auslaufen.

Zwei Sendschreiben an Dr. Trinks und im ersten 
zwei Dutzend einzelne Briefe machen den Inhalt der 
ersten Abteilung aus. Das Ganze ist eine nun anti- 
quirte, sehr subjective und interesslose Fehde zwischen 
Hrn. S. und Dr. Trinks oder vielmehr einem Unbe
kannten , welchen Hr. S. sich. selbst gegenüber statt 
Hrn. Trinks in die Schranken gestellt hat. Zur Er
klärung dieses Quid pro quo wollen wir den Verf. 
selbst reden lassen. S. 10 sa§t er: „Ich schliesse diese 
lange Eingangsepistel, um in einem noch längern Post
Script mich gegen Ihre Angriffe zu vertheidigen. Es 

thut nichts zur Sache, ob der Dr. Y, der mit nieder" 
gelassenem Visir gegen mich auftritt, ein Griesselich, 
ein Schrön oder ein Gross ist, oder, ob Sie es selbst 
sind, weil ich nicht gegen die Person, sondern nur 
gegen den Ultrahahnemanismus kämpfe. Jedenfalls wer
den Sie, lieber College, es mir nicht verargen, wenn 
ich im Drange des Gefechts, den Kriegern Homer’s 
vergleichbar, lange Reden halte, mich an ihre Person 
wende, als an den Mann, der für den verschleierten 
Dr. Y die Lanze gegen mich einlegt. Zugleich hebe 
ich in diesem Kampfe den Handschuh auf, den Sie 
einst dem edeln Hufeland hinwarfen.“ Wir müssen 
bekennen, dass die darauf folgende Polemik zwar mit 
Witz, Scharfsinn und Laune geführt ist, aber für die 
Wissenschaft uns grösstentheils unfruchtbar scheint.

Weit werthvoller und verdienstlicher ist die zweite 
Abhandlung dieses Bandes. Sie war erst in polnischer 
Sprache geschrieben und der medicinischen Gesellschaft 
in Warschau vorgetragen worden. Sie bezog sich zu
nächst auf den Krasiuskischen Garten und die in dem
selben eingeführte Struve’sche Wasserkuranstalt. Sie 
zieht aber ebensowol die natürlichen als die künst
lichen , und die Badkuren wie die Trinkkuren in das 
Bereich ihrer Betrachtung. Sie setzt sich besonders 
den Unterricht und die Anleitung des Brunnen- und 
Badarztes zum Ziel. Der Verf. bestimmt seine Auf
gabe selbst auf folgende Weise: „Ich habe ein Buch 
dem Drucke übergeben, das von den Mineralwassern 
im Allgemeinen und von den künstlichen in Warschau 
insbesondere handelt. Die Obliegenheiten der prakti
schen Ärzte unserer Stadt, die Pflichten des Brunnen
arztes, der Kranken, der Unternehmer, die Verbindlich
keiten der Regierung sind in dieser Schrift aus einan
der gesetzt; sie berücksichtigt die Noth Wendigkeit die
ser Methode, als zeitgemäss in physischer, geistiger 
und psychischer Beziehung, sie gibt die Hauptbedingun
gen an , welche bei dieser Heilart vom Kranken beach
tet werden müssen; desgleichen handelt sie von eini
gen Kriterien, an denen der bedauernswürdige Laie den 
Schwachen und auch den Schlechten unter uns Ärzten 
erkennen kann; — auch diese Schrift führt meine Ten
denz durch: Belehre den Laien, vervollkommne den 
einzelnen Arzt, fördere die Kunst, verbessese die Sit
ten!“ und in der That hat der Verf. seine Aufgabe 
trefflich gelöst. Die Abhandlung ist reichhaltig, um
fassend , sachkundig, gründlich und lehrreich. Wir 
wüssten derselben keine andere von gleichem Umfang 
an die Seite zu stellen, welche diesen Gegenstand auf 
eine so genügende, ja erschöpfende Weise behandelt 
hätte. Sie ist unstreitig der beste Bestandtheil dieses 
Bandes ; nur ist es schwer, in ihr auch einen Beitrag zur 
Vermittelung der Extreme in der Heilkundelierauszufinden.

Der zweite Banti schliesst mit dem Aufsatz: „Über 
Preisfragen zur Vermittelung der Extreme in der Heil
kunde.“ Es wird hier wieder weit ausgeholt und gar 
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vielerlei durch, über und unter einander besprochen. 
Der Hauptgedanke, den der Verf. damit ins Licht setzen 
wollte, scheint uns der zu sein, dass sich die von ihm 
Verfolgte Vermittelung der Extreme in der Heilkunde 
nicht durch die Bemühungen einzelner Ärzte, noch 
durch allgemeine Reglements von Seiten des Staats 
erreichen lasse, sondern dass das Heil nur von medi- 
cinischen Vereinen und durch Aufstellung von Preis
fragen sich erwarten lasse. Aber auch hier macht der 
Verf. wieder Kreuz- und Querzüge nach allen Richtungen, 
fuhrt den Leser ab und verliert sich selbst in einer 
Unzahl herbeigeholter passender und unpassender Ci- 
tate, Schlagworte, Verse und Anmerkungen u. s. f.

Beim dritten Bande angelangt, welcher die oben 
erwähnten drei Abtheilungen Briefe enthält, findet sich 
Bef. noch in grösserer Verlegenheit, wenn er auch nur 
annäherungsweise übersichtliche Kunde des Inhalts die
ses Buches geben soll, das eigentlich gar kein Buch 
ist, weil Einheit und Zusammenhang fehlt. Doch wir 
wollen um der Wahrheit und Gerechtigkeit willen das 
Ganze als tutti frulti, oder als ein Potpourri ansehen 
und in seiner Vereinzelung besprechen.

Der erste Brief ist an Matthias Sporer, Proto- 
medicus in Illyrien, gerichtet, und lehrt uns den Stand 
und die Fortschritte der Medicin in Russland und sei
nen Angrenzungen kennen. Der zweite dem Leibarzt 
Raimann in Wien setzt dies Thema fort. Es wird be
sonders Mangel an geistigem Verkehr und an Ideen- 
tausch angegeben, warum die Heilkunde, die doch einen 
integrirenden Bestandtheil der Staatsverwaltung in Russ
land ausmache, hinter jener des gebildeten Auslands 
zurückstehe. Es wird eine Zeitschrift der medico- 
chirurgischen Akademie in St.-Petersburg in Vorschlag1 
gebracht und auf eine beachtenswerthe Weise werden 
die besondern Zweige der Heilkunde mit den piis de- 
sideriis et requisitis beleuchtet. Es wird aber auch 
am Schlüsse bemerkt, dass dieser Plan von der Aka
demie nicht sei angenommen und ins Reich einer un
ausführbaren Utopie sei verwiesen worden. Darauf 
folgt eine mtei essante Darstellung der gegenwärtigen 
medicinischen Journalistik in Russland, welche mit 
mehren sinnigen Bemerkungen des Verf. begleitet wird. 
Der Aufenthalt, welchen Se. Excellenz Hr. Minister 
Alexander v. Humboldt in Berlin gemacht hatte, gibt 
Stoff zu einem neuen Briefe. Dieser handelt von dem 
Einflüsse der Naturwissenschaften auf das Staatsleben 
und die Heilkunde. Auch hier finden sich wieder be- 
merkenswerthe Einzelheiten, womit man sich für All- 
gememgültigeres entschädigt finden kann. Der nach
folgende Brief an Hrn. Prof. Dr. Jäger in Wien be
spricht die Studien auf medicinischen Akademien, ent
hält zwar nichts Neues und Eigenthümliches, ist aber 
als eine gediäugte gelungene Skizze anzusehen. In 
dem Hm. 1 lof. Heusinger iu Marburg gewidmeten Schrei
ben kommt die Encyklopädie der Heilkunde und die 

russische Bibliographie in Verhandlung. Eine beach
tenswerthe Beigabe sind die eingestreuten Bemerkun
gen des Verf., die von Erfahrung und Einsicht zeugen, 
sowie die Skizze der Vorlesung des Prof. Dr. Mudrow 
in Moskau über ärztliche Propädeutik. Diese Briefe 
mit den nachfolgenden an Staatsrath Prof. Goranioff 
in St. - Petersburg, an Prof. Staatsrath Netscherieff, 
zwei Briefe an Se. Excellenz den Leibarzt Dr. Wolsky 
und Se. Excellenz Dr. Spasky über die Methode na
turhistorischer Studien auf Akademien , über Studium 
der Physik und Chemie, über philanthropische Anstalten 
in Russland, über die Richtung der russischen Heil
kunde und die Fortsetzung der russischen Bibliographie 
geben interessante und lehrreiche Kunde von dem 
Stand der ärztlichen Wissenschaft und Kunst in dem 
grossen Reiche und seiner Hauptstadt. Dieselben 
Themen werden zum Theil fortgesetzt in der zweiten 
Abtheilung, an Se. Excellenz Dr. Sagorsky über ana
tomische Studien, in dem Auszug aus dem Handbuch 
der allgemeinen Physiologie des Prof. Wellansky und in 
dem Aufsatz: Über philanthropische Stiftungen in Russ
land , sowie über russische Literatur , endlich in dem 
Briefe an Se. Excellenz Dr. Markus in St. - Petersburg 
über die Richtungen der russischen Heilkunde. All dies 
hätte aber füglich besser zusammengestellt, verbunden 
und unter allgemeine Gesichtspunkte aufgefasst werden 
können, wodurch das Ganze nicht nur eine idealere 
Gestalt hätte erhalten können, sondern auch ohne 
Zweifel reichlichere Resultate für die Wissenschaft 
selbst, besonders durch Vergleichung mit dem Medici
nalzustand anderer Staaten würden gewonnen worden 
sein. Dagegen hat es dem Verf. beliebt, in derselben 
Abtheilung noch unterzubringen ein Schreiben an Hrn. 
Dr. Rohatsch in München, eine sehr höfliche, mit vie
len Blumen bestreute Erwiderung der Einladung, an der 
allgemeinen Zeitung Theil zu nehmen, deren Aufgabe 
unter andern auch die ist: „Gegensätze der Heilkunde 
durch Polemik zu vermitteln.“ Eine noch diplomati
schere Haltung hat der darauf folgende Brief an 
Se. Excellenz Hrn. Guizot, Premierminister von Frank
reich, woraus man erfährt, dass die geistige Anregung 
und Aufmunterung, welche Hrn. S. von Hrn. Guizot 
im Laufe von fünf Jahren zu Theil geworden, denselben 
in seinen vermittelnden Ansichten und Richtungen 
kräftig unterstüzt und in seinen Überzeugungen bestärkt 
haben. Dafür werden dem Premierminister als dem 
Urheber des wahren Liberalismus, wofür hier.das juste- 
milieu erklärt wird, sehr verbindliche Uomplimente ge
macht. Indessen geht auch m diesem Briefe die Wis
senschaft nicht ganz leer aus. Es werden darin die 
Unterschiede einer medicinischen Akademie von einer 
üniversitatsfacultät der Mediem , und die akademische 
Erziehung und Disciphn auf eine sinnige Weise be
sprochen. In dem nachfolgenden Briefe an Se. Excel
lenz den Hrn. v. M., Director des pädagogischen Insti
tuts in N. über pädagogische Richtung in Schulen, ent
wickelt der Verl, noch ausführlicher seine Ansichten 
über Erziehung und Unterricht, sagt auch hier Beher- 
zigenswerth.es, ohne jedoch irgend einen nähern Zusam
menhang dieser Erörterungen mit der Aufgabe und 
Aufschrift seines Buches nachzuweisen. Eben das gilt 
von dem Schreiben an Dr. Eck über botanische Stu
dien , welches mit einem Verzeichnis« von Büchern,

zigenswerth.es
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die über Botanik in russischer Sprache geschrieben 
worden , schliesst. In dem letzten Briefe dieser Ab- 
theilung, über physiologische Studien an Johannes 
Müller, kommt nicht viel Anderes als allgemeines Rai- 
sonnement, ein paar verfehlte Ausfälle gegen die mis- 
verstandene Naturphilosophie und ein schlecht begrün
detes Gerede über Idealismus, Formalismus und Mate
rialismus vor, welche als die drei verderblichen Ex 
treme dieses Fachs bezeichnet werden. Auch hier ist 
wieder ein Appendix von Werken, die in russischer 
Sprache erschienen sind , angebracht und sogar noch 
beigefügt ein Auszug aus dem Handbuch der allgemei
nen Physiologie des Prof. Wellansky in St.-Petersburg, 
item ein Auszug aus dem Project zur Verwaltung der 
St.-Petersburgischen Irrenanstalt von Dr. Rühl.

Die dritte Abtheilung des dritten Bandes wird mit 
einem Schreiben an Hrn. Prof. Friedreich in Würz
burg eröffnet. Friedreich’s Verdienste um Psychiaterie 
anerkennend, setzt der Verf. sich vor, über einige 
Ideen in dieser Beziehung sich auszusprechen. Allein 
in den sieben Blattseiten, die er dem Vorsatze widmet, 
war es unmöglich, eine ihm eigene Idee zu entdecken, 
indem nur einige der gangbarsten Grundansichten vor
getragen werden. Der Verf. scheint viel Neueres, was 
in dieser Wissenschaft geleistet worden, unbekannt ge
blieben zu sein. Ohne diese Voraussetzung liess es 
sich kaum begreifen, wie der Verf. dem deutschen 
medicinischen Publicum einen Auszug aus dem Hand
buche der empirischen Psychologie von Dr. Novitzky 
vorlegen konnte. Wir finden in den Auszügen aus 
diesem Handbuche, dem wir übrigens seinen Werth 
nicht bestreiten wollen, nicht viel Anderes, als was in 
in unsern gewöhnlichsten Schulcompendien zu lesen 
ist. In dem folgenden Schreiben an Hrn. Dr. Jahn 
in Meinungen nimmt der Verf. Anlass, die Studien der 
allgemeinen Pathologie zu besprechen, die Abwege des 
Idealismus und Materialismus in der Krankheitslehre 
zu bezeichnen und vor denselben zu warnen. Aberun- 
streiti«' wären hier auch noch andere Ansichten zu wür
digen und noch andere Extreme zu vermitteln gewesen. 
Der Aufsatz schliesst wieder mit russischer Literatur. 
In dem Briefe an Hrn. Staatsrath Dr. Pohl in Moskau 
sucht der Verf. die verschiedenen Richtungen mehrer 
medicinischer Notabiütäten in Bearbeitung der Wissen
schaft ins Licht zu setzen. Es finden sich hier glück
liche Andeutungen und beachtenswerthe Winke über 
Studienleitung, Dekane, Präsidenten, Conferenzvereine 
u. s. w. Der Verf. sucht besonders in Hinsicht auf 
Leitung und Reform des Medicinalwesens den Stand
punkt nationaler Eigenthümlichkeit geltend zu machen.

Dann folgt ein Bruchstück einer Vorlesung über 
die Geschichte der Medicin. Unter dieser Aufschrift 
gibt der Verf. biographische Notizen von Broussais 
und den russischen Ärzten der Gegenwart, Lr. Mel
lansky, Wolsky und Johann Schlegel. Nicht ohne 
Interesse, doch auch zu abgerissen. — Nun kommen 
wir ans Ende. Dieses machen noch drei Briefe, welche 
den Biographien nachgesandt werden.

In dem Briefe an Dr. jur. Rieser in Hamburg 
geht der Verf. auf das Capitel der Judenemancipation 
ein, gibt aber ein Zeichen von einer sondernaren histo

Verantwortlicher Redacteur: Dr- S1» Mandl in Jena,

rischen Zeitrechnung, indem er sagt: „Kaum ist ein 
halbes Decennium (!) vorüber, dass selbst aufgeklärte 
Männer an Geister, Dämonen und Hexen glaubten, 
dass man Processe gegen Raupen und Heuschrecken 
einleitete, dass die Geistlichen Sündenablass verkauf
ten und dass die Völker für ihre Rechte aufstehen 
mussten“ u. s. w. In diese Reihe von Erscheinun
gen , die der Verf. anachronistisch unserer Gegenwart 
so nahe gebracht hat, setzt er denn auch, was er Ju
densklaverei nennt, und eifert zur Vermittelung der Ex
treme in der Heilkunde, auch dafür, dass die Juden unter 
gewissen Beschränkungen in unsern christlichen Staaten 
als Landeskinder und Staatsbürger eingeführt werden!

In dem Briefe an Se. Excellenz Hrn. Director 
Tarassoff wird von der Empfehlung eines Arztes An
lass genommen, Einiges über den Zustand junger 
Militärärzte und über Militärheilkunde in Russland niit- 
zutheilen. Auch hier stossen wir unter Anderm auf 
einige interessante Details und angemessene Bemer
kungen. Den Schluss all der erwähnten Aufsätze und 
Briefe macht endlich ein grosses Schreiben an Hrn. 
Obermedicinalrath Leibarzt und Prof. Schönlein in 
Berlin. Es enthält Mittheilungen aus des Verf. klini
schen Vorträgen über Krankheiten des Weibes und 
aus der Klinik des Leibarztes Dr. Mandt. In der Lei
dens und Behandlungsgeschichte der angeführten Kran
ken finden wir viele gesunde Grundsätze, treffende 
Urtheile und technische Regeln, welche die individuelle 
Tendenz des Verf. zur rechten Mitte in der Heilkunde 
und Heilkunst in ein schönes Licht setzen. In der kur
zen Darstellung der Klinik des Dr. Mandt stellt er 
auch ein erfreuliches und anziehendes Bild, für Kliniker 
und Praktiker auf. Von sich selbst sagt der Verf., in
dem er bei einem gegebenen Anlass seine Zöglinge zur 
Geduld und Genügsamkeit in ärztlichen Verhältnissen 
ermahnt: „Mit mir ist es etwas Anderes: mein ganzes 
Leben ist ein fortwährender Kampf für moralische 
Freiheit des gelehrten Arztes, und als ich einst vor 
sieben Jahren für diese Richtung habe Galilei’s Schick
sal ertragen müssen — wurde ich Vermittler der Ex
treme in der Heilkunde, d. h. die Freiheit des Gelehr
ten suche ich mit allen ihren segensreichen Früchten 
ins praktische Leben aller medicinischen Verhältnisse 
einzuführen“ u. s. w.

Wenn wir nun, nachdem wir gewissenhaft die 
schwere Aufgabe, den Geist und den Gehalt dieses 
Buches von drei Bänden in gedrängten Umrissen dar
zustellen, gelöst haben, nochmals auf das Ganze zurück
blicken, so müssen wär bekennen, dass in demselben 
ein Schatz von Wissen, Kenntniss, Erfahrung, Belesen
heit, Anschauung u. s. £ niedergelegt ist, dass aber 
durchaus eine leitende Idee, und ein herrschender Geist 
der Anordnung eine wissenschaftliche erarbeitung des 
Stoffes fehlt. Schicklicher als zur Vermittelung der 
Extreme in der Heilkunde würde daher der Verf. sei
nem Werke die Aufschrift: Kreuz- und Querzüge auf 
dem Gebiete der Medicin und anderer Wissenschaften, 
gegeben haben. Wir danken ihm eine Fülle von Mate
rialien zu einem guten Buche und wmnschen, dass er 
dieselben zu einem solchen besser verarbeiten möge.

Bern. Dr. Troxler.
Druck und Verlag von Brockhaus in lieipizig*
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Dritter Jahrgang.

Jurisprudenz.
Rechtliche Erörterungen und Entscheidungen gemein

rechtlicher Controversen, entnommen aus richterli
chen Arbeiten von Dr. August Habicht, herzoglich 
anhaitischem und fürstlich schwarzburgischem Ober- 
appellationsrath zu Zerbst. Erster Band. Zerbst, 
Kummer. 1843. Gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

In dem vorliegenden Werke erhalten wir den ersten 
Band einer Sammlung rechtlicher Entscheidungen, die 
von dem obersten Gerichtshöfe für die anhaitischen 
und schwarzburgischen Länder über streitige Fragen 
des gemeinen Rechts angenommen sind. Die Mehrzahl 
der in diesem Bande enthaltenen XXII Nummern be
trifft strafrechtliche und strafprocessualische Fragen: 
für den nächsten Band wird vorzugsweise die Mitthei- 
lung von Entscheidungen civilrechtlicher Fragen ver
sprochen. Wie schon der Titel des Werkes andeutet, 
werden in demselben nicht sowol Fälle in ihrem facti- 
jschen Zusammenhänge dargestellt, als vielmehr nach 
Art einer theoretischen Abhandlung die rechtlichen 
Grundsätze entwickelt, nach welchen die einzelnen Fälle 

‘entschieden worden sind oder entschieden werden müs
sen. Des Factischen ist nur so weit Erwähnung ge- 
than, als es zur Begründung oder Beleuchtung der auf
gestellten Grundsätze beizutragen schien. So dankens- 
werth es auch gewesen sein würde, wenn aus dem 
reichen Vorrathe merkwürdiger Fälle, welcher dem 
Oberappellationsgerichte in Zerbst zu Gebote stehen 
muss, Mittheilungen mit ausführlicher Darstellung des 
Factischen gemacht worden wären, so kann doch in 
keinem Falle ein Vorwurf davon hergenommen vrerden, 
dass es in dem vorliegenden Werke unterlassen wor- 
den ist. Die in demselben enthaltenen Erörterungen 
haben auch ohne die Darstellung der Fälle, durch 
welche sie veranlasst sind, ihre selbständige wissen
schaftliche Bedeutung.

So viel uns bekannt, ist die vorliegende Sammlung 
der erste öffentliche Rechenschaftsbericht, der von dem 
Wirken des genannten obersten Justizhofes abgelegt 
wird.. In diesen Band sind zwar nur die richterlichen 
Arbeiten des einzelnen Mitgliedes aufgenommen, von 
welchem das Unternehmen bis jetzt allein ausgeht: 
wir glauben aber nicht, dass dem Verdienste, welches 
sich dasselbe damit erworben, dadurch etwas abgespro
chen wird, dass wir dies(e Arbeiten für ein Zeugniss 
von dem Geiste ansehen, in welchem von dem ge-
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sammten Gerichte die Rechtspflege gehandhabt wird. 
Darum haben wir diese Sammlung nicht blos wegen 
der wissenschaftlichen Bedeutung der in ihr enthalte
nen Erörterungen, sondern auch wegen des Beweises 
willkommen geheissen, der mit ihr für den wissenschaft
lichen Sinn und die rücksichtslose Gerechtigkeit eines 
vaterländischen Gerichtshofes abgelegt wird. Wenn 
irgend etwas das Vertrauen zu unserer Rechtspflege 
zu erhalten und zu mehren vermag, so sind es solche 
öffentliche Rechenschaftsberichte der einzelnen Gerichts
höfe. Wir wollen nicht behaupten, dass damit die Öf
fentlichkeit der Rechtspflege ersetzt wird, für welche 
sich von Tage zu Tage mehr Stimmen erheben; aber 
jedenfalls ist die wissenschaftliche Entwickelung und 
offene Darlegung der Grundsätze, nach welchen ent
schieden wird, auch für das grössere Publicum ein Be
weis dafür, dass die Richtersprüche aus der vollsten 
Überzeugung des Gerichtes hervorgehen.

Abgesehen hiervon, muss es auch für die Rechts
pflege eines Landes von wohlthätigem Einflüsse sein, 
wenn von dem obersten Gerichtshöfe desselben in sol
cher Weise eine wissenschaftliche Entwickelung und 
Begründung der von ihm in streitigen Rechtsfragen an
genommenen Ansichten öffentlich mitgetheilt wird. Keine 
Gesetzgebung ist im Stande, sich in jeder Beziehung 
mit solcher Vollständigkeit und Bestimmtheit auszn- 
sprechen, dass nicht über viele Fragen Verschiedenheit 
der Ansichten Raum finden könnte. In vorzüglich ho
hem Grade ist das der Fall bei unserm gemeinen 
Rechte, dessen Quellen sowol nach der Zeit ihrer Ent
stehung als auch zum grössten Theile nach ihrem na
tionalen Ursprünge uns zu fern liegen, als dass im
mer eine sichere und übereinstimmende Auslegung der
selben erwartet werden könnte. Auf der andern Seite 
ist aber Gleichförmigkeit der richterlichen Entscheidun
gen, namentlich unter den Gerichten, die einen Instan
zenzug bilden, ein Haupterfoderniss einer gedeihlichen 
Rechtspflege. Mit vollkommenem Rechte bemerkt der 
Verf. in der Vorrede, dass eine solche Gleichförmigkeit 
nicht erreicht werden könne auf officiellem Wege etwa 
durch Sammlung von Präjudicien des obersten Gerich
tes oder durch authentische Interpretationen, sondern 
nur auf wissenschaftlichem Wege, indem eine bestimmte 
Rechtsansicht in ihrer Nothwendigkeit überzeugend nach
gewiesen werde. So wenig das bestritten werden kann, 
so erfreulich ist es doch, dass cs auch von Männern, 
die in der Praxis stehen, ausgesprochen und in solcher 
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Weise in Anwendung gebracht wird. Es gibt kein 
besseres Mittel, dem Verderbniss der sogenannten 
Praxis, die sich um theoretische Forschungen nicht 
kümmert, sondern nur in ihren frühem Entscheidungen 
die Rechtfertigung für ihre weitern Entscheidungen 
findet, entgegenzuarbeiten. Wie die Theorie nur für 
die Praxis arbeitet, und wie die Praxis nur die auf den 
einzelnen Fall angewendete Theorie sein soll, so kann 
auch die sogenannte Praxis nur so weit Anspruch auf 
Geltung haben, als sie theoretisch gerechtfertigt werden 
kann. Man spricht oft von einem Gegensätze zwischen 
Theorie und Praxis; aber die wahre Theorie muss im
mer praktisch, sowie umgekehrt die wahre Praxis im
mer theoretisch sein. Zwischen dem Theoretiker und 
dem Praktiker findet nur eine Theilung der Arbeit statt, 
während Beide zuletzt den nämlichen Zweck verfolgen. 
Das vorliegende Werk ist aus der Überzeugung von 
dieser innigen Verbindung zwischen Theorie und Praxis 
hervorgegangen und beide haben dem Verf. in gleichem 
Maase für dasselbe zu danken. Durch das bekannte, 
von dem deutschen Bundestage veranlasste Verbot der 
Actenversendung in Criminal- und Polizeisachen ist die 
unmittelbare für die Theorie und die Praxis des Straf
rechts gleich folgenreiche Verbindung aufgehoben wor
den, in welcher die deutschen Juristenfacultäten bis 
dahin mit der Praxis gestanden hatten, Um so noth
wendiger ist es jetzt, dass sich die Praxis mit der The
orie in der Verbindung erhalte, die durch kein Verbot 
aufgehoben werden kann, und um so erfreulicher sind 
die Belege von dieser Verbindung, wie sie in vorliegen
dem Werke gegeben werden. Der Verf. gibt den deut
schen Facultäten und Schöppenstühlen das ehrenvolle 
Zeugniss, dass er ihrer Criminalpraxis mit Aufmerk
samkeit gefolgt sei und stets eine in jeder Beziehung 
gerechte Justizpflege bei ihnen gefunden habe. Er 
spricht die Hoffnung aus, dass jenes Verbot, welches 
vielleicht nur für augenblickliche Zwecke berechnet ge
wesen, wieder aufgehoben und die Actenversendung 
wiederhergestellt und so lange erhalten werden werde, 
bis sich ein mündliches vor dem urtheilenden Richter
collegium zu führendes Hauptverfahren Bahn gebrochen 
habe. Da wir diese Hoffnung nicht theilen und dage
gen eine Veränderung des Strafverfahrens wünschen, 
bei welcher keine Actenversendung mehr möglich ist, 
wollen wir uns lieber der Hoffnung hingeben, dass über 
die deutschen Gerichte mehr und mehr der wissen
schaftliche Geist komme, aus welchem das vorliegende 
Werk hervorgegangen ist.

Um auf einzelne der in diesem Bande enthaltenen 
Erörterungen etwas näher einzugehen, so heben wir zu
vörderst Nr. III und IV hervor, wo mehre die Lehre 
vom Versuche des Verbrechens betreffende Streitfragen 
erörtert werden. Wenn wir uns auch dabei nicht über
all mit dem Verf. einverstanden finden können, so dür
fen wir doch darüber die gründliche, scharfsinnige und 

selbständige Weise, in welcher der Verf. seine An
sichten entwickelt, nicht verkennen. Zunächst bespricht 
der Verf. die beiden bekanntlich sehr bestrittenen Fra
gen, ob ein strafbarer Versuch anzunehmen sei, wenn 
der Thäter zur Ausführung des Verbrechens Mittel an
wendete, die er zwar für tauglich hielt, die aber in der 
That untauglich waren, und ob die Strafbarkeit des 
Versuches dadurch ausgeschlossen werde, dass die 
Handlung gegen ein Object gerichtet war, welches so 
beschaffen war, dass das Verbrechen an ihm gar nicht 
vollendet werden konnte. Hinsichtlich der ersten Frage 
haben wir uns wiederholt für die Ansicht ausgespro
chen, dass auf Tauglichkeit oder Untauglichkeit der 
Versuchshandlungen nichts ankomme, sondern dass 
jede Handlung, welche den Beweis liefere, dass der 
Handelnde die Absicht gehabt habe, das Verbrechen 
zu vollenden, als eine strafbare Versuchshandlung an
gesehen werden müsse. Der Verf. entscheidet sich 
scheinbar für die entgegengesetzte Ansicht, während er 
bei der Weise, in welcher er dieselbe begründet, in 
Wirklichkeit der von uns vertheidigten und auch in 
den neuen Gesetzbüchern angenommenen Ansicht nahe 
steht nnd vielleicht vollkommen mit derselben über
einstimmt. Er unterscheidet nämlich zwischen abstract 
untauglichen und zwischen concret untauglichen Mitteln 
und will zwar nicht bei den erstem, wohl aber bei den 
letztem strafbaren Versuch annehmen. Die angegebene 
Unterscheidung ist bekanntlich schon von Vielen in 
dem Sinne gemacht worden, dass unter abstract un
tauglichen Mitteln solche Mittel verstanden werden, die 
im Allgemeinen untauglich waren und in keinem Falle 
zur Vollendung des Verbrechens führen konnten, unter 
concret untauglichen dagegen solche Mittel, die zwar 
im Allgemeinen tauglich waren, aber wegen der Um
stände des einzelnen Falles nicht die Vollendung her
beiführten. Die Unterscheidung in diesem Sinne ist 
aber entschieden unlogisch, weil jedes angeblich con
cret untaugliche Mittel, wenn es genau unter denselben 
Umständen wiederholt wird, immer untauglich und 
darum auch abstract untauglich ist. Daher können sich 
auch Diejenigen, die sich an diese Unterscheidung hal
ten, niemals darüber verständigen, welche Mittel ab
stract und welche concret untauglich seien, wie es 
z. B. voji Einigen für abstract untauglich, von Andern 
für concret untauglich ausgegeben wird, wenn in mör
derischer Absicht Zucker eingegeben wird, der für 
Arsenik gehalten wurde, oder wenn der Verbrecher 
zwei giftige Substanzen zusammen mischt, deren Wirk
samkeit durch die Mischung aufgehoben wird. Der 
Verf. begründet aber die. Unterscheidung zwischen ab
stract und concret untauglichen Mitteln in anderer Weise, 
als seine Vorgänger, und gelangt dadurch zu einem 
Resultate, das nur im Ausdrucke von der von uns für 
richtig gehaltenen Ansicht abzuweichen scheint. Er 
findet das Erfoderniss der abstracten Tauglichkeit der
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Mittel angedeutet in Art. 178 der P. G. O. in den 
Worten: „Werke, die zur Vollbringung der Missethat 
dienstlich sein mögen“, und versteht, indem er das 
Wort „mögen“ für gleichbedeutend mit können nimmt, 
unter abstracter Tauglichkeit nicht das wirkliche Dienst
lichsein, sondern nur die Möglichkeit des Dienstlichseins 
der Handlungen, durch welche die Vollendung hervor
gebracht werden sollte. Wir geben dem Verf. gern 
zu, dass die angegebenen Worte des Art. 178 in die
sem Sinne ausgelegt werden müssen, und dass nur 
solche Handlungen, die zur Vollendung dienstlich sein 
konnten, als strafbarer Versuch angesehen werden kön
nen. Aber es will uns scheinen, als ob der Verf. ge
rade damit behauptete, dass auch mit untauglichen 
Mitteln ein straf barer Versuch begangen werden könne. 
Denn Mittel, die zwar tauglich sein konnten, es aber 
im einzelnen Falle nicht waren, sind doch auf jeden 
fall untaugliche Mittel, die man eben deswegen auch 
nicht einmal abstract taugliche Mittel nennen kann. 
Solche Mittel haben aber die Eigenschaft, auf welche 
es bei Beurtheilung der Fälle des Versuchs allein an
kommt, dass sie nämlich den Beweis liefern, dass der 
Handelnde die Absicht gehabt habe, das Verbrechen 
zu vollenden. Sie fallen in das Gebiet des strafbaren 
Versuches, nicht weil sie tauglich zur Vollendung wa
ren, indem vielmehr gerade der Umstand, dass es beim 
Versuche blieb, ihre Untauglichkeit beweist, sondern 
weil aus ihnen die verbrecherische Absicht des Han
delnden hervorgeht. Wie der Verf. das Erfoderniss 
der abstracteu Tauglichkeit aulfasst, glauben wir, wird 
derselbe mit uns über die Fälle, die in das Gebiet des 
strafbaren Versuches gehören und die von demselben 
ausgeschlossen werden müssen, ziemlich oder gänzlich ( 
übereinstimmen. Wer Zucker statt vermeintlichen Ar
seniks eingibt, begeht sicherlich eine strafbare Ver
suchshandlung, weil es eine Handlung ist, die zur Voll
endung dienstlich sein kann, einem Andern eine für 
giftig gehaltene Substanz einzugeben. Diese Handlung 
ist zwar in der That sowol abstract als concret un
tauglich , weil unter keinen Umständen Jemand mit 
Zucker vergiftet werden kann; aber die für giftig ge
haltene Substanz kann auch in Wirklichkeit giftig sein, 
und darum ist es eine Handlung, die zur Vollendung 
dienstlich sein kann, eine vermeintlich giftige Substanz 
einzugeben. Auf der andern Seite wird in dem abge
nutzten Beispiele von dem Baier, der in die Kirche 
geht, um seinen Feind todt zu beten, Niemand eine 
strafbare Versuchshandlung erblicken. Denn es ist 
kein Umstand denkbar, unter welchem diese Handlung 
zur Vollendung tauglich sein konnte. Aber der eigent
liche Grund, aus welchem in jenem Falle ein strafba
rer Versuch angenommen werden muss, während in 
diesem nicht davon die Rede sein kann, Fegt nur darin, 
dass dort die Handlung selbst nach ihrer objectiven 
Beschaffenheit den Beweis für die verbrecherische Ab

sicht liefert, während hier das eigene Geständniss der 
verbrecherischen Absicht durch die objective Beschaf
fenheit der Handlung widerlegt werden würde. 'Wir 
glauben daher, dass der Verf., ungeachtet er sich mit 
unserer Auslegung der Worte: „scheinliche Werke, 
die zur Vollendung der Missethat dienstlich sein mögen“, 
nach welcher scheinlich so viel heisst als beweisend, 
nämlich für die verbrecherische Absicht, nicht einver
standenerklärt, nicht allein mit unserer Auslegung nicht 
in Widerspruch steht, sondern derselben sogar mit sei
ner Auslegung grössere Bestätigung gegeben hat. Viel
leicht hat sich der Verf. das Verdienst erworben, et
was zur Vereinigung der Ansichten in dieser Streitfrage 
beigetragen zu haben, indem er darauf aufmerksam 
machte, dass es nur auf die Möglichkeit, nicht auf die 
Wirklichkeit des Dienstlichseins ankomme. Wir kön
nen dem Verf. nur im Ausdrucke insofern nicht bei
stimmen, als er Mittel, die zwar dienstlich sein konn
ten, aber nicht wirklich dienstlich waren, abstract taug
liche Mittel nennen will.

Da sich der Verf. bei dieser Frage, wenigstens 
der Sache nach, für die richtige Ansicht entscheidet, so 
ist von ihm das Gleiche rücksichtlich der andern Frage 
zu erwarten, ob ein strafbarer Versuch in dem Falle 
angenommen werden könne, da die Handlung gegen 
ein Object gerichtet war, an welchem die Vollendung 
des Verbrechens gar nicht hervorgebracht werden 
konnte. Denn die Handlung ist in diesem Falle immer 
untauglich zur Vollendung, und mit wenigen Ausnahmen 
pflegen auch die Criminalisten diese Frage mit jener 
ersten Frage entweder zusammen zu bejahen oder zu
sammen zu verneinen. Der Fall, der dem Verf. Ver
anlassung zur Erörterung dieser Frage gab, war der 
einer Kindesmörderin, von deren Kinde es nicht fest 
stand, ob es vor oder während der Geburt gelebt habe, 
und ob also die Tödtung wirklich von ihr vollendet 
werden konnte. Der Verf. spricht mit Recht seine 
Ansicht dahin aus, dass nach dem gemeinen Rechte 
auch in dem Falle ein strafbarer Versuch vorliege, da 
der Thäter die Mittel zur Vollbringung des beabsich
tigten Verbrechens gegen ein Object anwendete, an 
welchem er zwar das beabsichtigte Verbrechen voll
bringen zu können dachte und glaubte, welchem aber, 
ohne dass es der Thäter wusste, die Merkmale fehlten, 
welche die Vollendung des beabsichtigten Verbrechens 
bedingen. Der Verf. hält sich auch hier zur Begiün- 
dung dieser Ansicht lediglich an die Carolina und zeigt 
sehr gut, dass in dem Art. 178 nirgend eine solche 
Eigenschaft des Objects, dass das Verbrechen vollen
det werden konnte, gefodert werde, und dass auch 
Handlungen, die gegen ein Object gerichtet waren, das 
diese Eigenschaft nicht hatte, noch zu den Mitteln ge
höre, die er abstract dienstliche nennt, die zur Voll
endung des Verbrechens dienstlich sein konnten.

Nr. IV enthält eine ebenfalls die Lehre vom Ver-



200
suche des Verbrechens betreffende Separatdeduction, 
in welcher der Verf. eine von der Majorität des Col
legiums abweichende Ansicht ausführt. Wir wollen nicht 
leugnen, dass wir es bei dieser Frage ebenfalls mit der 
Majorität gehalten haben würden. Der Fall, in welchem 
diese Frage zur Sprache kam, war folgender. Die In- 
quisitin K. hatte mit dem Inquisiten B. die Verabredung 
getroffen, dass dieser ihren Ehemann in der darauf 
folgenden Nacht für einen von ihr versprochenen Lohn 
von 100 Thlrn. ums Leben bringen solle. Diese Ver
abredung wurde in der Weise ausgeführt, dass der In- 
quisit B. dem Ehemanne den Hals zudrückte, bis der
selbe nach seiner Meinung todt war, und dass er ihm 
darauf den Hals durchschnitt, um den Schein hervor
zubringen, als habe er sich selbst das Leben genom
men. Durch das Gutachten der Medicinalpersonen 
wurde aber festgestellt, dass der Tod des Ermordeten 
nicht durch das Zudrücken der Luftröhre bewirkt, viel
mehr erst durch die in Folge des beigebrachten Schnitts 
in den Hals entstandene Verblutung verursacht sei. 
Der Verf. sucht nun auszuführen, dass Inquisit B. sich 
nicht eines vollendeten Mordes, sondern nur eines 
Mordversuches, verbunden mit culposer Tödtung schul
dig gemacht habe, und folglich nicht mit Todesstrafe 
belegt werden könne. In dem Urtheile der frühem 
Instanz war dagegen vollendeter Mord angenommen 
und demgemäss Todesstrafe erkannt worden, die auch 
von der Majorität des Ober-Appellationsgerichts bestä
tigt, jedoch wegen nicht ertheilter landesherrlicher Be
stätigung nicht zum Vollzüge gebracht wurde. Der 
Verf. stützt seine Ansicht, für welche übrigens viele 
von ihm angeführte Autoritäten früherer und neuester 
Zeit sprechen, darauf, dass jede vollendete dolose 
Tödtung voraussetze, dass der Thater mit dem Vor
sätze, einen Menschen zu tödten, an demselben eine 
Handlung vorgenommen habe, welche in concreto die 
Ursache des erfolgten Todes gewesen sei, sodass also 
der Tod im Causalzusammenhange mit der Handlung 
stehe, welche mit dem Vorsatze, diesen Erfolg herbei
zuführen, verübt worden sei. In dem vorliegenden 
Falle sei aber diejenige Handlung, welche der Inquisit 
mit dem Vorsatze zu tödten vorgenommen, das Zu
drücken der Luftröhre nämlich, die Ursache des Todes 
nicht gewesen. Derselbe sei vielmehr durch die zweite 
Handlung, den Halsschnitt nämlich, bewirkt, und diese 
Handlung sei von dem Inquisiten in dem Glauben, be
reits getödtet zu haben, zu einem andern Zwecke, um 
den Schein des Selbstmordes zu erregen, vorgenommen 
worden. Die Ansicht des Verf. widerlegt sich am be
sten durch die Nachweisung, dass in dem vorliegenden 
Falle entschieden nicht von einer culposen Tödtung die 
Rede sein kann. Der Verf. macht es, um auf eine 
culpose Tödtung zu kommen, dem Inquisiten zum Vor
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würfe, dass er ohne Besonnenheit und Sorgfalt gehan
delt habe, als er den Schnitt that, indem er bei gehö
riger Überlegung hätte finden müssen, dass jener Ehe
mann durch das Zudrücken der Luftröhre noch nicht 
habe getödtet sein können und dass dieser Erfolg durch 
jenen Schnitt eintreten würde. Wie soll sich aber Je
mand, der die Absicht hat, einen Andern zu tödten, 
und der diese Absicht eben erreicht zu haben glaubt, 
vorstellen, dass sich derselbe noch am Leben befinden । 
könne ? Diese Vorstellung wird von jenem Glauben 
nothwendig ausgeschlossen, wie denn auch der Verf. ' 
selbst zugibt, dass dem Inquisiten in dem Augenblicke 
des Schnittes die Tödtung auch nicht einmal als mög
licher Erfolg dieser Handlung vorgeschwrebt habe. Hat 
also der Inquisit, indem er sein Opfer bereits für todt 
hielt, es sich gar nicht als möglich vorstellen können, 
dass er dasselbe durch den Halsschnitt tödten werde, 
so könnte nur darin eine Fahrlässigkeit gefunden wer
den, dass er ohne hinlänglichen Grund sich dem Glau
ben hingab, die Tödtung bewirkt zu haben. Der In
quisit hatte aber gewiss alle Ursache, sein Opfer für 
todt zu halten, da er stark genug zugedrückt haben 
muss, sodass ihm also auch insofern keine Fahrlässig
keit zur Last gelegt werden kann. Wenn aber auf der 
einen Seite nicht von culposer Tödtung und auf der 
andern Seite auch nicht von blos versuchter Tödtung 
die Rede sein kann, weil doch der Tod wirklich durch 
die Handlungen des Inquisiten hervorgebracht ist, so 
bleibt nichts übrig, als eine vollendete dolose Tödtung 
anzunehmen. In der That lässt sich auch nicht behaup
ten, dass in dem vorliegenden Falle der Tod gegen die 
Absicht des Handelnden hervorgebracht worden sei. 
Der Halsschnitt, durch welchen der Tod unmittelbar 
herbeigeführt wurde, muss aus der Absicht zu tödten 
hergeleitet werden, weil er nicht unternommen worden 
wäre, wenn diese Absicht nicht dagewesen wäre. Wenn 
auch der nächste Zweck bei dieser Handlung nur dar
auf ging, den Schein des Selbstmordes hervorzubrin
gen, so gehörte sie doch mit zu den Handlungen, die 
aus der Absicht zu tödten hervorgegangen waren. Man 
darf die einzelnen Handlungen-, die bei Ausführung ei
nes verbrecherischen Planes begangen werden, nicht 
einzeln nehmen und als eben so viele einzelne Ver
brechen betrachten, sondern muss dieselben vielmehr, 
wie sie aus einem verbrecherischen Plane hervorge
gangen sind, als eine einzige Gesammthandlung an- 
seheu. Es wäre sicherlich dem objectiven Gesichts
punkte des germanischen Srairechts zuwider, wenn 
nicht die volle Strafe eintreton sollte, wo es weder an 
der Absicht noch an der Hervorbringung des beabsich
tigten Erfolges mangelt.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in ^Leipzig-
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Der angegebene Fall gibt dem Verf. Veranlassung 
noch zur Besprechung anderer sehr bestrittener Fra
gen , die sich auf die Strafbarkeit der Inquisitin K. be
ziehen. Dieselbe kommt hier als sogenannte intellectuelle 
Urheberin in Betracht, indem sie den Inquisit B. durch 
Versprechung eines Lohnes von 100 Thlrn. zur Ermor
dung ihres Ehemannes zu bestimmen suchte. Der 
Verf. folgt hiei’ der gewöhnlichen Meinung, indem er 
alles Gewicht auf den Punkt legt, ob der Inquisit in 
der That durch die Inquisitin zu dem Verbrechen be
stimmt worden sei oder ob er sich auch ohne ihren 
Antrag dazu bestimmt haben würde. Nur im erstem 
Falle könne sie als intellectuelle Urheberin angesehen 
und mit derselben Strafe als der physische Urheber 
belegt werden. Wir können diese Ansicht nicht für 
die richtige halten, und haben schon wiederholt die 
Meinung zu begründen versucht, dass auf jenen Punkt 
gar nichts ankommen könne. Wie Jeder nur durch 
seine eigenen Handlungen Strafe verwirken kann, so 
kann auch Niemand dadurch strafbar werden, dass ein 
Anderer einen verbrecherischen Entschluss fasst und 
ausführt. Man würde aber in der That den sogenann
ten intellectuellen Urheber wegen des von einem An
dern gefassten verbrecherischen Entschlusses bestrafen, 
wenn man ihn darum strafen wollte, weil er diesen 
Entschluss in demselben hervorgerufen hätte. Denn 
dass dieser Entschluss von dem Andern wirklich ge
fasst wird, hat niemals seinen Grund in dem verbreche
rischen Anträge des intellectuellen Urhebers, sondern 
nur in der eigenen Schlechtigkeit des Andern, vermöge 
deren er auf einen solchen Antrag eingeht. Wenn es 
auch wahr sein mag,' dass er ohne den Antrag nicht 
auf seinen Entschluss gekommen sein würde, so liegt 
doch in dem Anträge niemals ein ausreichender Be
stimmungsgrund für das Verbrechen, der juristisch als 
solcher anerkannt werden könnte. Wer also einen 
Andern zu einem Verbrechen zu bestimmen sucht oder 
wirklich bestimmt hat, kann auf keinen Fall darum be
straft werden, weil in seiner Thätigkeit die Ursache des 
begangenen Verbrechens gefunden werden könnte. Er 
kann vielmehr nur darum strafbar sein, weil er den 
Willen hat, dass das Verbrechen begangen werde, und 

weil er diesen Willen durch sein Benehmen an den 
Tag legt. Diesen Willen kann er aber nicht eher ha
ben , als bis der Andere auf seinen Antrag eingeht, 
weil erst von diesem Momente an der Gedanke in ihm 
entstehen kann, dass das Verbrechen wirklich werde 
begangen werden. Er wird also nur dadurch strafbar, 
dass er den verbrecherischen Entschluss des Andern, 
zu welchem er den Vorschlag gemacht, genehmigt und 
eben dadurch seinen Willen, dass das Verbrechen be
gangen werde, zu erkennen gibt. Durchaus der näm
liche Grund der Strafbarkeit ist aber bei Demjenigen 
vorhanden, der den verbrecherischen Entschluss eines 
Andern genehmigt, zu welchem er nicht den Vorschlag 
ne macht hatte. Denn auch in diesem Falle wird mit 
der Genehmigung der Wille, dass das Verbrechen be
gangen werde, zu erkennen gegeben, während es hin
sichtlich des Causalzusammenhanges, in welchem der 
Genehmigende zu der wirklichen Hervorbringung des 
Verbrechens stellt, ganz gleichgültig ist, ob der Vor
schlag zu dem Verbrechen von ihm ausgegangen war, 
oder nicht. Daher kommt es uns für die Strafbarkeit 
des sogenannten intellectuellen Urhebers nur darauf 
an, dass ein wirkliches Einverständniss stattfand 
zwischen ihm und dem physischen Urheber, ohne dass 
wir Gewicht darauf legen können, wer von Beiden den 
verbrecherischen Vorschlag zuerst gemacht habe. Wir 
müssen indessen dem Verf. zugeben, dass wir mit un
serer Ansicht, nach welcher auch der Ausdruck in
tellectuelle Urheberschaft für den hier in Präge stehen
den Fall unpassend ist, in bedeutender Minorität ste
hen, obwol wir an anderm Orte nachgewiesen zu haben 
glauben, dass sie, wie in der Natur dei Sache, so auch 
in unserm positiven gemeinen Rechte begründet ist. 
Für Diejenigen, welche Gewicht auf den Punkt legen, 
ob der Entschluss zu dem Verbrechen in dem physi
schen Urheber von dem intellectuellen Urheber her
vorgerufen sei, gibt dei A erf. auch eine interessante 
und scharfsinnige Erörterung der Frage, wie dieser 
Punkt bewiesen werden könne. Denn dieser Beweis 
unterliegt seinen besondern Schwierigkeiten, weil er 
der Natur der Sache nach nicht durch das eine oder 
andere der beiden Beweismittel geführt werden kann, 
die in der Theorie des gemeinen Strafprocesses als 
allein zulässig anerkannt werden. Ein Beweis durch 
Beweisung, d. h. durch Zeugen oder Augenschein, ist 
nicht möglich, weil es sich um einen innern Seelenact des 
physischen Urhebers handelt, ob nämlich derselbe den
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verbrecherischen Entschluss auch ausserdem gefasst 
haben würde. Eben so wenig ist ein Beweis durch 
eigenes Bekennen möglich, weil der intellectuelle Ur
heber nichts über Das gestehen kann, was in der 
Seele des physischen Urhebers vorgegangen ist, und 
weil dieser, wenn er aussagt, durch jenen zu dem Ver
brechen bestimmt worden zu sein, damit in Beziehung 
auf denselben nur eine Bezüchtigung aussagt, die natür
licherweise keinen Beweis herstellen kann. Da jener 
Punkt aber doch muss bewiesen werden können, weil 
es sonst keine Bedeutung haben könnte, auf ihn Ge
wicht zu legen, so meint der Verf., müsse der Gesetz
geber bei demselben eine Ausnahme gemacht haben von 
der in Art. 22 aufgestellten Regel, dass Niemand auf 
blosse Anzeigungen oder Verdachtgründe zu Strafe ver- 
urtheilt werden dürfe, sondern (lass dazu eigenes Be
kennen des Angeklagten oder Beweisung erfoder’.ich 
sei. Es bleibt allerdings nichts Anderes übrig, als 
einen Beweis durch Anzeigungen zuzulassen, wenn ein
mal Gewicht darauf gelegt werden soll, ob der physi
sche Urheber wirklich von dem intellectuellen zu dem 
Verbrechen bestimmt gewesen sei. Mit unserer vorhin 
entwickelten Ansicht über die intellectuelle Urheber
schaft haben wir eine solche Ausnahme nicht nöthig, 
die überdies bei der kategorischen Fassung des Art. 22 
nicht ohne Bedenken zu sein scheint. Nachdem der 
Verf. damit im Reinen ist , dass hier eine Ausnahme 
von Art. 22 gemacht werden müsse, construirt er aus 
verschiedenen Anzeigungen den allerdings überzeugen
den Beweis, dass in dem Inquisiten B. der Entschluss 
zu dem Verbrechen wirklich von der Inquisitin K. her
vorgerufen worden sei.

Nach der gangbaren Lehre, die der Verf. hier an
genommen hat, ist die Inquisitin dafür mit der nämlichen 
Strafe zu belegen, als dem physischen Urheber zuerkannt 
worden. Uns scheint die gleiche Strafbarkeit des in
tellectuellen Urhebers mit dem physischen Urheber 
durchaus in Widerspruch mit dem objectiven Gesichts
punkte unsers einheimischen Strafrechts zu stehen, 
während sie dagegen dem subjectiven Gesichtspunkte 
des römischen Strafrechts völlig gemäss ist. Jener 
objective Gesichtspunkt besteht darin, dass bei Zu- 
messung der Strafgrösse neben dem Willen, mit wel
chem Jemand gehandelt, zugleich Rücksicht genommen 
wird auf den Erfolg, den er durch sein Handeln her- 
vorgebracht hat. Der subjective Gesichtspunkt dagegen 
berücksichtigt nur den Willen, mit welchem Jemand 
handelt, sodass von dem Erfolge, den er wirklich her
vorbringt, kein Mehr oder Minder der Strafe abhängt. 
Dass aber der sogenannte intellectuelle Urheber durch 
sein Handeln irgend einen Erfolg hervorbringe, lässt 
sich nicht behaupten. Der Erfolg ist vielmehr ledig
lich dem Handeln des physischen Urhebers zuzuschrei
ben, auch wenn es feststeht, dass sich derselbe ohne 
die Einwirkung des intellectuellen Urhebers nicht zu 

dem Verbrechen entschlossen haben würde. Denn 
dessenungeachtet besteht kein objectiver Causal- 
zusammenhang zwischen dieser Einwirkung und der 
wirklichen Hervorbringung des Verbrechens, da nicht 
diese Einwirkung, sondern nur die eigene Schlechtig
keit des physischen Urhebers der Grund sein kann, 
aus welchem das Verbrechen zur Entstehung kommt. 
In subjectiver Hinsicht steht der intellectuelle Ur
heber dem physischen Urheber ganz gleich, weil beide 
in gleicher Weise den Willen haben, dass das Ver
brechen begangen werde, über dessen Begehung sie 
im Einverständnisse mit einander stehen ; aber in ob
jectiver Hinsicht findet zwischen ihnen der Unterschied 
statt, dass der Thätigkeit des Einen die objective Exi
stenz des Verbrechens zugeschrieben W’erden muss, 
während der Andere keinen Theil daran hat. Daher 
scheint es die Consequenz des objectiven Gesichts
punktes zu erfodern, dass der intellectuelle Urheber in 
demselben Verhältnisse gelinder als der physische Ur
heber gestraft werde, in welchem der Versuch gelinder 
als die Vollendung des Verbrechens bestraft wird. In 
der That ist der intellectuelle Urheber nichts Anderes, 
als ein blosser Theilnehmer, der in objectiver Hin
sicht zur Existenz des Verbrechens nicht einmal so 
viel beiträgt, als der Gehülfe, von welchem es doch, 
obgleich er den nämlichen verbrecherischen Willen hat, 
allgemein anerkannt wird, dass er nach dem objectiven 
Gesichtspunkte unsers einheimischen Strafrechts ge
linder , als der physische Urheber bestraft werden 
müsse. Der Verf. beruft sich, wie alle Andern, für 
die gleiche Strafbarkeit des intellectuellen Urhebers 
mit dem physischen auf Art. 107 der P. G. O., w'O der 
Meineidige und Deijenige, der einen Andern zum Mein
eide anrichtet, mit gleicher Strafe bedroht werden. 
Allein diese Strafbestimmung passt gar nicht auf den
jenigen intellectuellen Urheber, von welchem hier die 
Rede ist. Denn in dem angeführten Artikel ist gar 
nicht an den Meineid als ein selbständiges Verbrechen 
gedacht, sondern nur insofern derselbe ein Mittel zur 
Begehung anderer Verbrechen ist, entweder einen Un
schuldigen im Criminalprocess durch falsches Zeugniss 
in peinliche Strafe zu bringen, oder im Civilprocess 
durch einen falschen Eid seinen Gegner zu übervor
theilen. Hinsichtlich dieser Verbrechen können sowol 
der Meineidige selbst, als Derjenige, der ihn dazu an
gerichtet hat, als intellectuelle Ui lieber angesehen wer
den; aber sie sind es in einem andern Sinne, als in 
welchem vorhin von intellectueller Urheberschaft die 
Rede gewesen ist. Sie sind insofern intellectuelle Ur
heber , als von ihnen nicht die physische Thätigkeit 
ausgeht, durch welche das Verbrechen zur objectiven 
Existenz gebracht wird; aber sie unterscheiden sich 
von dem andern bisher betrachteten Falle intellectueller 
Urheberschaft daaurch, dass ihnen kein physischer 
Urheber gegenöbersteht, der als Verbrecher angesehen
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Werden könnte. Sie sind also, wenn auf den Grund 
Ihres falschen Eides ein ungerechtes Urtheil gefällt und 
vollzogen wird, die alleinigen Urheber des damit her
vorgebrachten Verbrechens, ungeachtet sie nur in in- 
tellectueller Weise thätig gewesen sind. Sie sind Beide 
in gleichen» Maase Urheber dieses Verbrechens, weil 
sie Beide in gleichem Maase Ursache desselben sind. 
Das ungerechte Urtheil wäre nicht gesprochen worden, 
wenn der falsche Eid nicht geleistet worden wäre, und 
dieser hätte das ungerechte Urtheil nicht veranlassen 
können, wenn Derjenige, der mit dem Meineidigen ihi 
Einverständnisse stand, dem Gerichte das wahre Sach- 
verhältniss eröffnet hätte. Es findet zwischen ihrer 
Thätigkeit und der Hervorbringung des Verbrechens 
wirkliche»’ Causalzusammenhang statt, ungeachtet sie 
»icht in physische»' Weise dazu thätig gewesen sind. 
♦Sie müssen also Beide nicht allein gleiche, sondern 
^uch die nämliche Strafe verdient haben, als wenn sie 
«las nämliche Verbrechen durch Anwendung physischer 
Kräfte vollbracht hätten , wie es denn in der That un-

Umständen nichts Anderes ist, als eine von andern 
Weisen blos factisch verschiedene Weise Jemanden zu 
tödten, in einem Criminalprocess falsches Zeugniss wi- 
«ler ihn abzulegen. Anders dagegen verhält sich die 
Sache bei demjenigen intellectuellen Urheber, dem ein 
physische»' Urheber als Verbrecher gegenübersteht, da 
hier die Ursache der objectiven Existenz des Ver
brechens in diesem und nicht in jenem liegt. Wir 
können dahe»' nicht glauben, dass de»' Art. 107 auf den 
Fall zu beziehen sei, da Jemand einen Andern zu»' 
Begehung eines Verbrechens zu bestimmen suchte. Wir 
müssen indessen dem Verf. zugeben, dass seine An
sicht die von der überwiegende»» Majorität unsere»' 
Criininalisten angenommene ist und auch in den neuern 
Gesetzbüchern Aufnahme gefunden hat. Aus allgemeinen 
Gründen wollen wir diese»’ Annahme nicht wider
sprechen, da sie eine Consequenz des subjectiven Ge
sichtspunktes ist, den wir philosophisch für de»» richti
gen halten; aber jedesfalls steht dieselbe in Wider
spruch mit dem objectiven Gesichtspunkte unsers ein
heimischen Strafrechts, nach welchem Versuch eines 
Verbrechens und Hülfeleistnng zu demselben gelinder, 
als Vollendung und Urheberschaft bestraft wird.

In Nr. XI findet sich eine sehr interessante Erör
terung übe»’ die Entsetzbarkeit der Staats- und Kirchen
diener auf dem Disciplinarwege, wobei wir uns voll
kommen einverstandei» mit dem Verf. erklären müssen. 
Der protestantische Pfarre»' G. in G. war wegen ver
schiedene»' unerlaubter Geschlechtsverbindungen bei 
dem fürstlichen Consistorium in X., welches für diese 
Handlungen als Amtsverbrechen competent war, in 
Criminaluntersuchung gekommen. Nach beendigtem 
Cntersuchungsvei’fahren wurde von der Regieiung in 
X. im Namen des Consistoriums definitiv erkannt, dass 
gegen den Inculpaten wegen de»' ihm gemachten An
schuldigungen im Wege der Untersuchung zwar nichts 
weite»' vorzunehmen, dass aber derselbe vermöge der 
dem Staate zustehenden höher»» Disziplinargewalt voi» 
Seinern Dienste gegen einen angemessenen nöthiges- 
falls im V» ege Rechtens festzustellenden Ruhegehalt 
zu removiren sei. Dieses Erkenntniss wurde in einem 
zweiten Urtheile zwar lediglich bestätigt, aber von dem 
Ober - Appellationsgerichte hinsichtlich der erkannten

Remotion des Angeschuldigten von seinem Dienste auf
gehoben, zunächst aus dem formalen Grunde der In- 
competenz, weil es dem Consistorium nicht zugestan
den habe, sich hinsichtlich der von ihm abzugebenden 
Disciplinarverfüguugen die Regierung zu X. zu sub- 
stituiren und von dieser Disciplinarbescheide einzu
holen. Der Angeschuldigte wendete sich hierauf an 
das Consistorium mit dem Gesuche, die wider ihn vor
läufig verhängte Suspension wieder aufzuheben. nach
dem e»’ durch Urtheil und Recht definitiv von der Un
tersuchung entbunden worden sei. Ei’ erhielt darauf 
die Verfügung, dass er wegen dringende»» Verdachtes 
begangener Unsittlichkeiten von seinem bisher beklei
deten Amte auf dem Disciplinarwege zu removiren sei. 
In den dieser Verfügung beigegebenen Gründen wa»' 
gesagt, dass der Punkt seine»’ Entschädigung für die 
Pfarramtsemolumente nach einem ergangenen höchsten 
Rescripte auf dem Rechtswege solle erörtert werden. 
Von dem Angeschuldigten wurde gegen diese Verfügung 
das nach dortigem Particularrechte zulässige Rechts
mittel der Oberappellation eingewendet, worauf von 
dem obersten Gerichte erkannt wurde, dass die vom 
Consistorium auf dem Disciplinarwege verfügte Amts
entsetzung durchaus unzulässig und daher wieder auf
zuheben sei, wogegen eine Entbindung des Angeschul
digten von seinen Dienstfunctionen gegen Belassung 
der zugesicherten Emolumente ode»' wenigstens gegen 
volle Entschädigung vorbehalten wurde. Das Gericht 
ging dabei von de»' gewiss richtigen Ansicht aus, dass 
durch die bei Verleihung eines Staatsamtes, nach 
dessen Analogie in diese»’ Beziehung auch die Kirchen
ämter zu behandeln seien, von Seiten de»’ Staatsregie
rung geschehene Zusicherung gewisser Emolumente, 
sowie durch Übernahme des Amtes gegen jenes Dienst
einkommen von Seiten des Beamten zwischen dem 
Letzter»» und de»' Erstem ein obligatorisches Verhält
niss existent werde. Ob sich die Entstehung dieses 
Verhältnisses auf einen der dem römischen Rechte be
kannte»» Verträge zurückführen lässt, oder nicht, ist 
ganz gleichgültig, da auf jeden Fall in der Zusicherung 
des Amtes und des Amtseinkommens und in der An
nahme diese»’ Zusicherung eine gegenseitige Überein
kunft liegt, von welcher nicht einseitig zurückgetreten 
werde»» kann. Wie sich dieses schon als eine recht
liche Folge aus der Natu»’ des Dienstverhältnisses er
gibt , so wird es auch durch die Rücksicht auf das 
Staats wohl geboten, weil nur dadurch für die Beamten 
die Unabhängigkeit und Selbständigkeit erreicht werden 
kann, in welcher wenigstens die äussere Bürgschaft 
für ihre gewissenhafte Amtsführung liegt. Auch von 
Seiten des Staates kann nicht zugegeben werden, dass 
der Beamte das Recht habe, einseitig aus dem Dienste 
zu treten. wie es denn auch nirgend zum Austritte 
aus dem Dienste genügt, dass der Beamte das Gesuch 
um seine Entlassung einreiche, sondern ihm dasselbe 
vonSeiten des Staats zugestanden werden muss. W enn 
der Staat allerdings nicht in» Stande ist, Jemandem auf 
die Dauer seine Entlassung zu verweigern, so hat das 
seinen Grund nur darin, dass es keine Mittel gibt, die 
Leistung der Dienstpflichten von Jemandem zu erzwin
gen, u»»d dass von dem Dienste, der mit Unlust gelei
stet wird, nicht viel Gutes erwartet werden könnte. 
Soweit daher nicht bei Verleihung des Amtes der Wi



204
derruf oder die Kündigung ausdrücklich vorbehalten ist, 
oder soweit es nicht auf das besondere Recht eines 
Landes gegründet werden kann, dass die Ämter nicht 
auf Lebenszeit verliehen werden, hat der Beamte ein 
wirkliches Recht in dem Genüsse der mit dem Amte 
verbundenen Rechte und Vortheile so lange gelassen 
zu werden, bis ein rechtlicher Grund eintritt, aus wel
chem er desselben verlustig werden kann. Da es aber 
nur Sache der richterlichen Entscheidung sein kann, 
ob ein solcher Grund vorhanden sei, so kann eine 
Amtsentsetzung regelmässig nicht auf dem Administra
tivwege , sondern nur auf dem Rechtswege durch 
Urtheil und Recht stattfinden. Der Staat kann aller
dings nicht genöthigt werden, die Dienstfunctionen eines 
Beamten noch anzunehmen, wenn von demselben aus 
irgend einem Grunde keine erspriessliche Wirksamkeit 
mehr zu erwarten ist; aber es folgt daraus nur, dass 
er das Recht hat, ihn auf dem Administrativwege 
von seinen Dienstfunctionen zu entbinden, während ihm 
auf diesem Wege die mit dem Amte verbundenen 
Standes- und Ehrenrechte, sowie diu Diensteinkünfte 
nicht abgesprochen werden können. Es kann aller
dings kommen, dass ein Beamter auf dem Rechtswege 
wegen mangelnden Beweises seines Amtes nicht ent
setzt werden kann, während die Administrativbehörde 
moralisch davon überzeugt ist, dass ein Grund der 
Amtsentsetzung wirklich vorhanden sei. In einem sol
chen Falle ist die Entbindung von den Diensfunctionen 
zuverlässig am rechten Orte; aber es wäre auf Kosten 
der Gerechtigkeit gespart, wenn dem Entbundenen die 
volle Entschädigung verweigert würde. Wer möchte 
das Geldopfer, das mit der vollen Entschädigung ge
bracht wird, in Anschlag bringen gegen den grössern 
moralischen Schaden, der in der Anerkennung des 
Princips liegen würde, dass auf dem Administrativ
wege durchgesetzt werden könne, was auf dem Rechts
wege nicht erlangt werden konnte.

Um auch eine der den Criminalprocess betreffen
den Erörterungen hervorzuheben, nehmen wir Nr. XX, 
wo sich sehr Gediegenes über die Absolution von der 
Instanz findet. Der Verf. führt zuvörderst aus, dass 
sich für dieses zwischen Freisprechung und Verurthei- 
lung in der Mitte stehende Institut in dem geschriebe
nen gemeinen Rechte kein Anhaltepunkt finde, sondern 
dass es auf Gewohnheitsrecht beruhe, indem es aus 
der italienischen Praxis in die deutsche Praxis über
gegangen sei. Darauf wird von dem Verf. gezeigt, 
dass die Entbindung von der Instanz keineswegs ein 
irrationelles Institut sei, wofür sie wol hin und wieder 
ausgegeben worden. Es sei vielmehr bei dem im ge
meinen Strafprocess angenommenen Princip, dass nach 
einer definitiven völligen Freisprechung die Unter
suchung wegen des nämlichen Verbrechens nicht wie
der aufgenonimen werden dürfe, nothwendig, in der 
Absolution von der Instanz ein Mittel zur künftigen 
Wiederaufnahme der Untersuchung haben, wenn am 
Schlüsse der gegenwärtigen Untersuchung hohe Wahr
scheinlichkeit der Schuld, und die Aussicht vorhanden 
sei, dass die Wahrscheinlichkeit bei späterer Wieder
aufnahme der Untersuchung zur Gewissheit werde 
erhoben werden können. Daher beruhe die Ent-
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bindung von der Instanz auf der dreifachen Vor
aussetzung, zuvörderst, dass es zur Wahrscheinlichkeit 
gebracht sei, dass der Inculpat das fragliche Ver
brechen begangen habe, zweitens, dass bis jetzt 
nicht die Möglichkeit vorhanden sei, theils den Beweis 
der Schuld auf irgend eine rechtlich zulässige Weise 
sofort herzustellen, theils die Unschuld des Inculpaten 
herauszustellen, endlich, dass die Möglichkeit in Aus
sicht stehe, in der Zukunft Ergänzung und Vervollstän
digung des Schuldbeweises zu erhalten. Es hat uns 
dabei gefreut, dass sich der Verf. ausdrücklich dage
gen verwahrt, dass er mit seiner Argumentation der 
Absolution von der Instanz habe das Wort reden wol
len, soweit es sich de lege ferenda handele. Denn der 
nämliche Zweck könnte eben so gut erreicht werden, 
wenn es in der Gesetzgebung als Regel anerkannt 
würde, dass gegen einen völlig Freigesprochenen die Un
tersuchung wieder aufgenommen werden könne, sobald 
sich Umstände ergeben, welche die Ergänzung des 
Schuldbeweises mit einiger Sicherheit hoffen lassen. 
Die Entbindung von der Instanz hat immer Das gegen 
sich, dass den Entbundenen rechtliche Nachtheile tref
fen, welche die Natur einer Strafe an sich tragen, 
während doch gerade in dem Urtheile anerkannt wird, 
dass seine Schuld rechtlich nicht feststehe. Nach der 
von dem Verf. bezeugten Praxis des Ober-Appellations- 
gerichts in Zerbst sind dieser Nachtheile allerdings we
niger, als in der Praxis anderer Länder mit der Ent
bindung von der Instanz verbunden zu werden pflegen. 
Es geht schon aus der vorhin besprochenen Erörterung 
über die Entsetzbarkeit der Staats- und Kirchendiener 
auf dem Disciplinarwege hervor, dass von dem Ge
richte nicht die Entsetzung von dem Amte und den 
Amtseinkünften, sondern nur die Entbindung von den 
amtlichen Functionen als rechtlich zulässige Folge der 
Entbindung von der Instanz anerkannt wird; auch in Anse
hung der Kosten finden wir das richtige, leider nicht 
überall befolgte Princip befolgt, dass deren Abstattung 
dem Angeschuldigten nicht zugemuthet werden könne,, 
soweit sie nicht für seinen Unterhalt oder für von ihm 
besonders beantragte nicht nothwendige Akte verwen
det waren; aber jedesfalls ist es ein wirkliches, auf 
eine Strafe hinauslaufendes Übel, dass gegen den von 
der Instanz Entbundenen eine besondere polizeiliche 
Aufsicht soll verhängt werden können. Der Verf. er
klärt freilich, dass nur eine solche Aufsicht gemeint 
sei, die kein eigentliches Übel enthalte und am Ende 
gegen jeden Staatsbürger verhängt werden könne. Wir 
gestehen aber offen, dass wir uns eine polizeiliche Auf
sicht, die in der That eine besondere sein soll, als 
ein wirkliches Übel vorstellen, dem man nur bei wirk
lich erwiesener Schuld sollte ausgesetzt werden können-

Wir müssen uns versagen, noch auf andere Erör
terungen des Verf. einzugehen, obgleich sie einer aus
führlichen Besprechung nicht minder werth gewesen 
wären. Das Mitgetheilte wird genügen, unser oben 
ausgesprochenes Ürtheil zu rechtfertigen und das Werk 
zur Beachtung und weitern Verbreitung zu empfehlen- 
Wir sehen der Fortsetzung des auch äusserlich vor
trefflich ausgestatteten Werkes mit Verlangen entgegen-
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Beförderungen nnd Ehrenbezeigungen.
Der ausserordentliche Professor in der theologischen Fa- 

cultät der Akademie zu Münster Dr, Cappenberg ist zum or
dentlichen Professor in derselben Facultät ernannt worden.

Dem ritterschaftlichen Syndicus Dr. Ditmar in Rostock ist 
der Charakter eines Geheimen Justizraths verliehen worden.

Dem Oberbibliothekar Hofrath Dr. Falkenstein in Dresden 
bat der Papst das Ritterkreuz des Ordens zum goldenen Sporen 
verliehen.

Dem in Ruhestand tretenden Bibliothekar zu Mailand 
Dr. Giulio Ferrario ist der kaiserl. österreichische Orden der 
eisernen Krone dritter Klasse verliehen worden.

Der Prediger an der Elisabethkirche zu Berlin v. Gerlach 
ist zum Consistorialrath und Mitgliede des Consistoriums der 
Provinz Brandenburg ernannt worden.

Dr. Wolfg. Rob. Griepenkerl in Braunschweig ist zum Pro
fessor der deutschen Sprache und Literatur am Carolinum er
nannt worden.

Der Ehrendomherr und Stadtpfarrer Dr. Herber in Breslau 
ist zum Domcapitular an der dortigen Kathedralkirche ernannt 
worden.

Der ausserordentliche Professor der Theologie Dr. Hesse 
in Giessen ist zum Universitätsprediger ernannt worden.

Der Schulinspector Pfarrer Holzer ist Regierungs- und 
Schulrath bei der Regierung zu Koblenz geworden.

Diaconus Dr. Keyser ist nach Vereinigung der Seminarien 
zu Sondershausen und zu Arnstadt zum Director des allgemei
nen Landesseminarium in Sondershausen ernannt worden.

An Feuillet s Stelle ist von den fünf Akademien des In
stituts von Frankreich der bisherige Unterbibliothekar Landresse 
zum Bibliothekar des Instituts ernannt worden.

Superintendent und Pastor Linke in Thiede ist zum Ge
neralsuperintendent der Diöcese Wolfenbüttel befördert worden.

Die Stelle des Staatsanwalts beim Obercensurcollegium in 
Berlin ist dem Kammergerichtsrath v. Lüderitz übertragen worden.

An die durch Bouvard’s Tod erledigte Stelle hat die Aka
demie der Wissenschaften in Paris Mauvais für die Section der 
Astronomie gewählt.

Dem protestantischen Pfarrer in Segringen J. G. Fr. Müller 
“L“1® err’chtete Stelle eines Bibliothekar an der Univer
sität Erlangen übertragen worden.
_ /^e.m ^rec^?r„ des Realgymnasiums in Gotha Joh. H. Traug. 

üller is as rädicat als Schulrath ertheilt worden.
Dem grossherzoglich hessischen Hofgerichtsrath Zöllner in 

Giessen hat die juristische Facultät zu Giessen die Würde eines 
Doctors der Rechte honoris caussa verliehen.

Der ordentliche Professor an der Universität Kopenhagen 
Etatsrath Dr. K. Ch. Rafn hat das Commandeurkreuz des 
schwedischen Wasaordens erhalten.

Der bisherige Pastor zu St.-Martini in Braunschweig Abt 
Sallentien ist Generalsuperintendent der Diöcese Braunschweig 
geworden.

Der Regens des bischöflichen Priesterseminars zu Pader
born Heinr. Schulte ist zum Domcapitular an der dortigen Ka
thedralkirche ernannt worden.

Der ordentliche Professor und Prorector der Universität 
zu Dorpat Dr. Eduard Senff ist zum Collegienrath ernannt 
worden.

Der ordentliche Professor des Klinikums der innern Krank
heiten bei der medico-chirurgischen Akademie zu St.-Petersburg 
Dr. C. Seydlitz ist zum Staatsrath ernannt worden.

Der Geh. Obertribunalrath Spons in Berlin hat bei der 
Feier seines Amtsjubiläums am 24. Jan. den rothen Adlerorden 
zweiter Klasse mit Eichenlaub erhalten.

Der Geh. Regierungs - und Medicinalrath Dr. Stoll in 
Arnsberg hat das Commandeurkreuz des grossherzoglich hessi
schen Verdienstordens Philipp’s des Grossmüthigen erhalten.

Dem Privatdocenten und Bibliothekaccessisten Dr. Stro- 
meyer ist die durch den freiwilligen Abgang des Prof. Schau
mann erledigte Stelle eines Secretärs an der Bibliothek zu 
Göttingen übertragen worden.

Der Kammergerichtsrath Sulzer in Berlin ist zum Geh. 
Regierungsrath und vortragendem Rath im Ministerium des In
nern ernannt worden.

Der ausserordentliche Professor der Theologie an der Uni
versität zu Leipzig Dr. F. Tuch ist zum siebenten ordentlichen 
Professor der theologischen Facultät daselbst ernannt worden.

Der bisherige Präsident der Regierung in Liegnitz Graf 
zu Stollberg-Wernigerode ist zum Präsidenten des Consistoriums 
der Provinz Schlesien mit dem Range eines Oberpräsidenten 
ernannt worden.

Am Ordensfeste am 21. Jan. verlieh der König von Preussen 
äusser vielen Andern folgenden Gelehrten Orden: den rothen 
Adlerorden erster Klasse mit Eichenlaub in Brillanten dem wirk
lichen Geheimrath v. Humboldt. Den Stern zum rothen Adler
orden zweiter Klasse mit Eichenlaub dem Geh. Legationsrath 
und Gesandten in London Dr. Bunsen y dem wirklichen Geh. 
Oberjustizrath v. Duesberg in Berlin, dem wirklichen Geh. Ober- 
finanzrath Kühne in Berlin; den rothen Adlerorden zweiter 
Klasse mit Eichenlaub dem wirklichen Geh. Oberregierungsrath 
Bode in Berlin, dem Consistorialrath und Prediger Marot in 
Berlin, dem Geh. Oberjustizrath von und zur Mühlen in Ber
lin, dem Oberconsistorialrath und Professor Dr. Neander in Berlin; 
denselben Orden ohne Eichenlaub dem Geheimrath v. Schelling in 
Berlin. Den rothen Adlerorden dritter Klasse mit der Schleife
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dem Prof. Begas in Berlin, dem Prof. Dr. Hecker in Berlin, 
dem Geh. Medicinalrath und Prof. Dr. Krukenberg in Halle, 
dem Consistorialrath und Prof. Dr. Thilo in Halle, dem Ober- 
consistorialrath und Prof. Dr. Twesten in Berlin, dem Professor 
und Geschichtsmaler Zahn in Berlin. Den rothen Adlcrorden 
vierter Klasse dem Director des Friedrich-Wilhelms-Gymnasium 
Bonell in Berlin, dem Geh. Obertribunalrath Decker in Berlin, 
dem Medicinalrath und Prof. Dr. Froriep in Berlin, dem Prof. 
Dr. Gabler in Berlin, dem Hofrath und Prof. Dr. Jacob Grimm 
in Berlin, dem Prof. Dr. Hengstenberg in Berlin, dem Ober
lehrer am Cadcttenhause Hesse in Wahlstatt, dem Professor 
an der Akademie der Künste Hummel in Berlin, dem Super
intendent und Pfarrer Köthe in Döbern, dem Prof. Dr. Leo in 
Halle, dem Prof. Dr. Magnus in Berlin, dem Consistorialrath 
und Prof. Dr. Müller in Halle, dem Geh. Regierungsrath und 
Oberbibliothekar Dr. Pertx in Berlin, dem Professor am Mu
seum Schlesinger in Berlin, dem Prof. Dr. Steiner in Berlin, 
dem Prof. Dr. Trendelenburg in Berlin.

Nekrolog.
Von dem am 1. Nov. v. J. zu Prag verstorbenen, als Lehrer, 

Arzt und Gelehrter hoch geachteten Gubernialrath und Professor 
der Physiologie und Anatomie Dr. Vincenz Jul. Edlen v. Kromb- 
holx zu Prag gibt die Allgem. deutsche Zeitung, Nr. 24, einen 
ausführlichen Nekrolog. DessenSchriften sind: Gerichtlich-medi- 
cinische Untersuchungen und Gutachten (Prag, 1814); Abbil
dungen und Beschreibungen der essbaren, schädlichen und ver
dächtigen Schwämme (8 Hefte, 1831—43); Akologie (2Bde.); 
Generalrapport über die Cholera; Topographisches Taschenbuch 
von Prag, zunächst für Naturforscher und Arzte (1837); Be
richt über die Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte 
in Prag (1838); Anatomisch physiologische Beschreibung eines 
Anencephahis» (1830); Beobachtung zweier Fälle von innern 
Brüchen (1837); Beschreibung und Prüfung der Tober’schen 
Maschinen für Chirurgie, Krankenpflege und Hippoiatrie (1827); 
Monteggio’s Leben und Studien (1821) ; Fragmente einer Ge
schichte der medicinisch-praktischen Schule an der Karl-Ferdi
nands-Universität (1831).

Am 1. Jan. d. J. starb zu Offenbach der emeritirte Pro
fessor Jacques Lendroy, geb. zu St.-Jean-les-Marville im Mosel
departement am 13. März 1769. Er war von 1795 —1843 
Lehrer der französischen Sprache an den öffentlichen Unter
richtsanstalten zu Offenbach. Seine Schriften sind: Paremio- 
graphe frangais-allemand (1820); Elementarbuch zur Erlernung 
der französischen Sprache (2. Aufl., 1840) u. a. Elementar
bücher ; Nouveau diclionnaire frangais-allemand et allemand- 
frangais (2 Vol., 1825); Übersetzung von Engel’s Lorenz 
Stark, von einigen Lustspielen Kotzebue’s, von Heine’s ortho
pädischen Schriften u. A.

Am 5. Jan- zu Stossfort in Sachsen Hofrath Dr. Stumpff, 
praktischer Arzt und Verfasser mehrer Aufsätze in Rust’s 
Magazin.

Am 8. Jan. zu Berlin Dr. jos. Büttner, Generalstabsarzt 
der Armee, Geh. Obermedicinalrath, Commandeur und Ritter 

mehrer Orden. Er lieferte Abhandlungen zu Hufeland’s Jour
nal, zu Rust’s Magazin u. a.

Am 8. Jan. zu München der berühmte Lithograph Ferd. 
Piloty im 58. Jahre.

Am 9. Jan. zu München der ausgezeichnete Maler Ferd. 
Deurer aus Manheim im 68. Lebensjahre. Früher war er bis 
1 836 Galeriedirector und Professor an der Akademie zu Augs
burg gewesen.

Am 10. Jan. zu Brixen der Domherr J. A. Stapf, ein in 
dem Gebiete der katholischen Theologie rühmlichst bekannter 
Schriftsteller.

Am 21. Jan. zu Frankfurt a. M. der durch seine meister
haften Gemäldeherstellungen berühmte Maler Morgenstern im 
67. Lebensjahre.

Am 22. Jan. zu München der Bildhauer Prof. J. Ernst Mayer 
im 47. Lebensjahre. Seine letzten Arbeiten waren: Roma und 
Athene, über dem Eingänge zu dem königl. Hofgarten, und 
mehre reiche Candelaber für die Walhalla.

Am 23. Jan. zu Dresden der Professor an der Akademie 
der Künste und Hofbildhauer Franz Pettrich im 73. Lebensjahre.

Am 27. Jan. zu Paris Charles Kodier, Bibliothekar bei der 
Bibliothek des Arsenals, geb. am 29. April 1783 zu Besangon. 
Ihn zeichneten Studien der Naturwissenschaft und Sprachkunde 
aus, wie er als Dichter und als Publicist allgemein geschätzt 
wurde. Schon in seinem 15. Jahre er gab zu Besangon heraus; 
Dissertation sur l'usage des antennes dans les insectes et sur 
Lovie dans ces memes animaux. An VI, (1798. 4.) Seine 
Ode gegen Napoleon: La Napoleone (in die Sammlung der 
Poesies diverses [Paris, 1827] aufgenommen), zog ihm Verban
nung zu. Mit dem durch Schriften über die classische Litera
tur bekannten Engländer Croft arbeitete er gemeinsam in Amiens. 
Da erschien von ihm: Diclionnaire raisonne des onomalopees 
frangaises (Paris, 1808; 2. Ausg., 1828). Später in Laibach 
lebend, redigirte er den Illyrischen Telegraphen, und gab her
aus: Queslions de litteralure legale (1812; 2. Ausg., 1828). 

'Nach Paris 1814 zurückgekehrt, lieferte er Beiträge in die be
deutendsten Zeitungen. Zu den vorzüglichsten seiner Werke 
gehört das von ihm mit V. Berger herausgegebene Dictionnaire 
universel de la langue frangaise (1823, und m. Ausg.); Me- 
langes tires dune petite bibliotheque; Examen critique des 
dictionnaires de la langue frangaise (1828, 1829); Notices 
elementaires de linguistique (1834). Auch nahm er Antheil 
an Boiste’s Dictionnaire universel de la langue frangaise. Unter 
seinen Romanen gilt als der vorzüglichste Jean Ibogar, Sera- 
phine in seinen Souvenirs dejeunesse. Seine gesammelten Werke 
erschienen (Paris, 1832—34) in zwölf Bänden.

Eine Biographie des zu Triest verstorbenen ausgezeichneten 
Rechtsgelehrten und Schriftstellers, des Präsidenten des Civiltribu- 
nals Dr. Paride Zagotti gibt die Allgemeine Zeitung in Nr. 24 
Beilage. Äusser juristischen Schriften begründete er seinen lite
rarischen Ruf durch die 1827 erschienene, in mehren Auflagen 
wiederholte Schrift: Del Romanxo. In seinem Nachlasse findet 
sich eine Schrift über die literarische Erziehung der Jugend : 
Della letteratura giovemle, vor, deren Inhalt sehr gerühmt 
wird.

Verantwortlicher Redacteur: Dr- S1» Maud in Jena, Druck und Verlag von IT. Brockhaus in ILeipzig«
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Leipzig, im Februar 1844.

TUlgenwtne pres^ettung.
er a u § gegeb en von Br. e $ e r, 

1844. SRr. 1 — 9.
Snljalt: Sormort von Dr. S- @. unb Dr>2( sgerger. — 

®ie beutle ©efe^gebung in Sejug auf treffe, 2lutorre*t unb Serlage 
Vertrag. Son 2f. Serger. Grfter bis britter 2£rtifel. — Grienntniije 
beö fönigl. preu^if^en ©bercenfurgeridjtg: I. Senba gegen ben Genfer 
her „«Berliniten Sachten". II. SBoenigcr gegen ben Genfer ber Wo- 
«atgfdjrift „®er Staat". HL SBalter gegen benGenfor ber „@d)lefifd;en 
Leitung". IV. Gin KrtiM über baö Urtel gegen Sorban. V. unb VI. 
^elb gegen ben Genfer ber SRonatöfdjrift ^ßoeomotive". — Gin englifdjer 
^rocefj. — Ueber bie ©renjen bc5 Genfurre^tö. Son g. g. 5). _ 
$«u£i|d?e ßanbtaggabfdnebc. — SBeldier Unterfdjieb vom Sadjbrmf? 
SJon 3t. — Serfapptcr 9iad)brucf. — «Reueö beutfdjeö $rebgefe£. — ©ie 
Petition ber amerifanifdjen Serleger unb Sudj^anbler um ein internatio
nales SSerlagöredjt. — S^u^ für ©ü^nenjtüde in ©nglanb. _ — ©ine 
Gntfdjeibung beö .Ranileigericbtgbofg ju ßonbon in 9lad)brucfö|ad)en. 
Siuge eines Plagiats. — UH& »lo«
tesen, «iterative feigen.

gjrefocitung erfdjeinen mödientli^ 5mei 
* bet WgaTgö 5y3 Sf)lr
. U□ r5cn ,in ben ©palten beö «Blattes abgebrudt unb für 
ben 3?aum , ncr Beile i>/2 hefonöcrc
Segen Vergütung von 1 $blr. 15 war bciaeleat

AJetyjig r im gebruar i844. $r’ oeise e$ '

J. ft. UJrockljauö»

Schulvorstehern und Gymnasiallehrern 
geben wir hiermit die Versicherung, dass wir nicht abgeneigt sind, 
bei Bestellungen von mindestens 10 Exemplaren von 
Euriyidis Hercules furens edd. Pflugk&Klotz. J* Thlr. 
----- — VI tragoediae ed. Pflugk. Text. 1% Thlr. 
Eysiae Aeschinis Oratt. ed. Brem. - £hk. 
Xenophontis Cyropaedia eä 1 Thlr.
___  ___  Memorabilia ed. huhnet. TesX /3 Thlr. 
Elatonis Cratylus eA\St^n^' ^7/Tmr; 
___ ___  Sophistes ed. Stallbaum, fl Thlr. 
___ ___  Görnas ed. Stallbaum. Thlr. 
___  ___  Protagoras ed. Stallbamn. Thlr. 
Vortheile für die Erleichterung der Einführung eintreten zu lassen, 
welche jede Handlung ihren resp. Bestellern wiederum gewähren kann.

HoDDID^S sehe Buchhandlung in Gotha.

Sm Serlage von in ßeipjis ncu ctfdjienen
unb burd) alle Suc^anblungen ju bejie^en:

Son

®r. 12. @el> 1 18
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©utd; alle SSu^anblungen unb 4Poftämter i|l ju be^ie^en:

blätter für literarische Untirljaltung.
□aljrgang 1844. Januar.

3 n a l t:
Srlanb Qefdjilbert von 4tohl. ©rfter 2lrtiM. — (Erfte 2Cnfänge einer beutfäjen Situlaturwiffenfihaft. 33on M. Seeger, gewefenem 3?ector an 

ber ©tabtfdjule ju SBittenberg. — Stomanenliteratur. — (Eine neue ^afigraphie unb 9>aftlalie. — SÄoberne wiener ^>erfpective. Son 3. G^owni^. 
— lieber @hQEfpeare’g „©ommernadhtßtraum". Son 2C. ©djbl l. — (Erinnerungen ber ©djwefter ©aint?8ouig auö ber Seit ihrer ©rjiehung unb 
i^reö Sehens in ber SBelt. Som Serfaffer von ,z9?om unb Coretto" (SouiS Seuillot). — Corb Sroug^am unb bie politifdje Sagcöpreffe. — Sotijen 
über ruffifdje Siteratur. — ®ie gute ®ad;e ber Oecle, ihre eigenen itngelegen^eiten unb bie auö bem SJlenfdjen unb ber Sergangen^eit entwickelte j 
©efchi^htöjuEunft. — StapoIeon’S Sßagen. — Sie ariftofratifdjen Umtriebe, jur Serftänbigung über bie hiftorifd) begrünbete ©liebcrung ber ©efell? 
fdjaft. — Ueber baö beutfdje Stubententpum. Son g. ©aß. — Ueber Shierquälerei. — $>eter ©chlemihl’ß £eimfehr- Son S- Sbrfter. — Sie 
ruffifdje Sournalijtif im Sabre 1843. — Urtheil in ber UnterfudjungSjacbe gegen Dr. ©djeffer, Dr. ß. (Eichelberg, Dr. ©. Sorban io. wegen ver? 
fugten £od)verratl)ö jc. — ©ie SBeltgefdiidjte auö bem ©tanbpunEte ber ßultur unb ber nationalen (EharaEteriftif ic. von (5. 3' ®ebfe. — 2(ug 
bem ßeben eines englifdjen ©idjterö. Son SJ. v. 9t. — ©efdjichte ber 4?erenproceffe. 2luS ben Quellen bargeftellt von SB. ®. ©olban. — ©trabe unb 
ungerabe. — $>iratenleben- ©eefcenen unb @haraEterfEijjen. — ©ie (Eroberung von SJlejico. — ®efd?id)te ber lebten Äämpfe SRapoleon’ö. Stevo- 
lution unb Sieftauration.. Son 3t. ©tt. — Stomanenliteratur. — Safdjenbuch ber neueren Sefdjichte, heraugg. von ®. Sauerer. — SBohlfahrtg? 
policei. — Äritif ber Silbung in unferer Seit. Son 3- ^h- StottelS. Son g. Äeßler. — Seiträge jur ®efd)id)te ©eutfchlanbg in ben Sauren 
1805—9 auß brieflichen SDlittheilungen Sriebrid) Perthes’, Sodann v. SDlüller’g ic. — Sefuitencolonien in ©übameriEa. — Sie geheimen Snquifitiong? 
procefle gegen SBeibig unb Sorban ?c. von 3t SBelcEer. — Sorlefungen über focialeS ßeben unb ©efelligfeit von 21. Sung. — 2Hbert von 
4?ochfelben, ober SRilitdr unb Äirche. Sloman von SRahner. — ©ujtine’g 3iußlanb. — $>olnifche ßitcraturgefchithte. — Sorlefungen über flawifdje 
Literatur unb Suftänbe von 21. SRicEiewicj. Zweiter 2lrtiEel. Son 3- 3orban. — $>olitifdje $)oefie. — Hauptmann v. ©erladj (©eneral v.
©rolmann), 1812 ©tubent in Sena ic. von 4>. ßuben. — Sur ©tatiftiE unb ®ef<hi<hte beg parifer SeitungSwefenS. Son @. Äolloff. — griebridj 
©tapß. SRach beutfchen unb franjbfifdjen 2luffaffungen. — Stomanenliteratur. — ßubwig 2ld)im’g von 2lrnim fämmtliche Sßerfe. «peraugg. von 
SJ. Srimm. Sweiter unb lebtet 2lrtiEel. Son &. $>ft je r. — ©enEfleine beutfcher ©efchidjte beg 3ahreg 1842. Son (E. SD?, ©elinger. — ©raf 
©t.?®ermain. — ©pringerjüge auf bem ©djadjbrette unferer Sage von Äretfchmer. — (Eorrefponbenjnachrichten aug 9tom. — @uijot unb ßoquerel 
über ben $)roteftantigmug in granEreich- — Biotiten 4 4 ^Bibliographie 4 .^iterarifdhe SCnjeigen tc»

Son biefcr Seitfdjrift erf^eint täglid) außer ben SBeilagen eine Summer, unb fie wirb in SBochenlieferungen, aber auch in SOtonatöheften auö? 
gegeben. ®er Sahrgang foftet 12 Shlr. @in

$(*nötiger
wirb mit ben blättern für literarifd^e Unterhaltung unb ber von ©Een auggegeben unb für ben Saum einer gefpaltenen Seile 
2% 9tgr. berechnet. JBefrnhere ^njeigen tc* werben gegen Sergütung von 3 shlrn. ben blättern für literarifciße Unter? 
hnltung beigelegt.

im Februar 1844. 24. ^ro<ff)a«s.
Sei C« ©eroir & Suchhänblet in Sßicn, ijt erfchienen 

unb burd) alle Sudihanblungen ju haben:
Hilhelm Fudifi. Dr., Ueber denKiotfuss 

des Terrains auf die Resultate barometrischer und 
trigonometrischer Höhenmessung, sowie auf die Be
stimmung der geographischen Lage eines Punktes auf 
der Oberfläche der Erde. Gr. 8. 1843. Brosch. 15Ngr. 
(12 gGr.)

JI. Ä. Ehrmann 9 I>r.? Das Neueste und 
Wissenswerteste aus dem Umfange der Pharmacie 
und ihren Grundwissenschaften. Siebentes Heft. Gr. 8. 
1843. Brosch. 26% Ngr. (21 gGr.)

föen ^Pharmafopöe. SSierte Lieferung. ($5r. 8. 1843. £Brofd>.
26% (21 g@r.)

Jr. Äösfl, Dr., fcem
allgemeinen tarnen SBdber von Tlbano berühmten, Ijeifjen 
unb falten SKineralquellengruppen, nebjl bem fraftigflen 
Sdhmefeh9)iineralfchlamme, ben man von biefer Älafle beft^t. 
@tne gefchijtltche, topoarapbifche/ naturbiflotifche unb me; 
bictnifche ^ühanblung fup sRaturfbrfcher, llerjte unb Äur? 
gdfte jum erfTen Wal* t>eUtfcf> unb vollfldnbig bearbeitet. 
1843. ®r. 12. Srofd). 1 Sfcfr. 10 21gr. (1 2W 8 gSr.)

Jr. 6rum, Dr., BetUtit^n^un^nter
Nahrungsmittel unb Getränte, wie beren Echtheit erfannt 
unb ihre SSerfdlfchungen entbecft werben fbnnen; nebft einer 
vollftdnbigen Tfbhanblung über SReagentien, fowie beren 
praftifche 2(mvenbunq. NHt §wei ^fbbilbungen. ®r. 8. 
1842. JBrofch. 1 ^hlt- 20 ^9r- Q 16 9®0

©urdj alle ®ud)hanblungen unb $)oftdmter ijt ju bejahen:

ISIS. Cf^ken. 1844.
©n 4. ^reiö te$ von

12 heften mit Tupfern 8 £t)lr+
©er ^fis unb ben blättern für literarifdje Unterhaltung 

genrnnfdjaftlid? ift ein

ßtferartfdher ^Cnjetger,
unb wirb barin ber 9?aum einer gefpaltenen Beile mit 2y29tgr. berechnet.
SSefoubere QCnjeigen werben ber ^ftd für 1 Sblr. 15 g?gr. 
beigelegt.

im gebruar 1844. 3. -0rorkl)aU0.

3n föaumgartner’$ SSuchhanblung in Sietpätg ift je^t erfchienen 
unb an alle Suchhanblungcn verfenbet worben:

® r u n V 5« 9 e
ber

öfonoiitifd) ■ tetynfäen 2Rineralogte.
©in ßehr? unb £anbbud& für pefonomen unb ©ewerbsmdnner, 
fomie für polptec^nifdhe, Neal?, ©Jerverbö?, £anb? unb forfU 
wirtbf4)aftltdhe 2ehr an kalten, von ^urt/ Doctor ber 
SRebicin unb (Shtrurgte, yrofeflor ber Naturgefdjichte an ber 
fönigl. polptecbnifchenschule §u Stuttgart ic. Bmeite 2luf^ 
läge. SRit 6 f^ari£u unb 1 colorirten Äupfertafel. ®r.8. 

Stofch. XXVIII. 624 betten. $>reiS 2 SThlr. 15 Ngr.
(2 $hk. 12 g@r )



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Dritter Jahrgang. M 53. 1. März 1844.

Griechische Literatur.
1. Orator es Attici. Recognorerunt, adnotationes eriticas 

addiderunt, fragmenta collegerunt, Onomasticon com- 
posuerunt Io. Georgius Baiterus et Hermannus 
Sauppius. Fase. IV Demosthenis Orationes I— 
XXI. Fase. V. Demosthenis orationes XXII—XLIV. 
Fase. VI. Demosthenis orationes XLV et quae se- 
quuntur, prooemia. epistolae. Sckolia Isocratea et 
Aeschinea. Turici, Hoehr. 1841—43. 4. 1 Thlr. 
20 Ngr.

2. Demosthenis Orationes Philippicae Novern. In usum 
scholarum edidit Fridericus Franke. Lipsiae, 
Einhorn. 1842. 8inaj. 1 Thlr.

Diese beiden neuesten Erscheinungen der demosthe- 
nischen Literatur haben einen verschiedenen Zweck; 
da indessen Hr. Franke die Kritik nicht ausgeschlos
sen hat, so werden wir in dieser Beziehung beide Aus
gaben vergleichen, doch über jede besonders berichten ; 
denn die Zürcher Herausgeber haben blos die Kritik 
im Auge; dagegen hat Hr. F. eine Ausgabe für die 
Schule geliefert. Die Erstem haben sich in der Vor
rede so erklärt: Verba Demosthenis nos primi describi 
iussimus ita, ut ab auctoritate codicis 2 non descisce- 
remus, nisi quando id quod ibi legeretur ferri non posse 
vel id quod ibi non legeretur omitti non posse certis- 
simis argnmentis intelligere nobis videremur. Hr. F., 
welcher die Zürcher Ausgabe einige Zeit vor beendig
tem Druck der seinigen erhielt, äussert sich auf ähn
liche Weise, fügt aber hinzu: Quamquam etiam Baite- 
rus Sauppiusque aliquoties Parisini libri auctoritate 
sibi imponi passi sunt, adeo ut comprobarent reciperent- 
que quae a Demosthene scripta esse vix ac ne vix qui
dem probari posse videantur. Hieraus erkennt man 
sogleich den Standpunkt der Kritik in beiden Ausga
ben. Es lässt sich durchaus nicht verkennen, dass 
der pariser Codex 2? einen seltenen Werth hat , den 
nach I. Bekker auch Engelhardt, lunkhaenel, Scheibe, 
Sauppe und der Ref. (sowol in der Vorrede zum zwei
ten 1 heile der Ausgabe der phil. Reden, als in dem 
Specimen Lectian. Demoslh.) anerkannt haben, allein 
man wird auch zugeben, dass er von Fehlern nicht 
frei ist; vgl. Funkhaenel, Obss. er. in Phil. UI, p. 3, u. 
Symbol, crit. in Dem. (Zeitschr. f. Alterth. 1841, Nr. 49), 
wo er sagt: Sunt quae minus recte aut vitiose in eo 
scripta esse concedeie debeas. AVenn nun schon Imm.

Bekker das ungemein grosse Verdienst sich erwarb, 
die Werke der Redner von einer grossen Zahl Fehler 
gereinigt zu haben, so haben unsere Herausgeber, die 
Spur des berühmten Vorgängers verfolgend, an noch 
mehren Stellen die Lesart der erwähnten Handschrift, 
welche aus dem zehnten Jahrhundert stammt, aufge
nommen, ja es ist keine Seite, welche nicht mehre 
Beweise hiervon liefert. Der Raum dieser Blätter ver
bietet uns aber, diese Angabe mit Beispielen zu bele- 
legen; wir begnügen uns, den Herausgebern unsere 
innige Anerkennung der Verdienste auszusprechen, 
welche sie sich um den Text und Hr. F. auch um 
die Erklärung des classischen Redners erworben ha
ben. Doch können wir auch die Wünsche nicht unter
drücken, welche sich uns bei der Benutzung dieser 
Ausgaben dargeboten haben; wir werden dieselben of
fen darlegen und zu begründen suchen.

Die Zürcher Recension, von den auf dem Titel ge
nannten Gelehrten besorgt, enthält die Reden des 
Demosthenes, in der Ordnung, in welcher sie in den 
bekannten Ausgaben stehen. So viel sich auch ge
gen dieselbe einwenden lässt, so sind doch zu viel 
Gründe vorhanden, welche für dieselbe sprechen; denn 
dass z. B. den Staatsreden eine andere Reihenfolge 
gebührt, leidet keinen Zweifel; mehre Herausgeber und 
Übersetzer haben diese früher wenigstens befolgt. Der 
Text ist nach Absätzen und den Paragraphen abge- 
theilt, welche Bekker eingeführt hat, und die Seitenzahl 
der Reiske’schen Ausgabe am Rande bemerkt. Die 
Bekker’schen Paragraphen sind auch an denjenigen 
Stellen unverändert beibehalten worden, welche die 
Herausgeber aus dem Texte in die kritischen Noten 
verwiesen haben, Phil. III, §• 6* 7« dem Texte
ist die Bekker’sche Recension zum Grunde gelegt; von 
ihr sind, wie schon bemerkt worden, die Herausgeber 
oft abgewichen und haben theils die Lesarten des X, 
theils fremde oder eigene Conjecturen aufgenommen 
und die Abweichungen in den untergesetzten Noten 
angezeigt. Die philippischen Reden des Demosthenes 
sind von Bekker, abgesehen von der oxforder und ber
liner Ausgabe der Werke, 1816, 1824, 1835 zum Schul
gebrauche herausgegeben worden. Über das Verhält- 
niss dieser Ausgaben zu einander und zur grössern war in 
der Vorrede eine Relation erfoderlich, sowie zu wün
schen, dass in den Noten die Verschiedenheit derselben 
(wenigstens 1835) angegeben worden wäre; das Letztere 
ist, so viel sich Ref. entsinnt, nur zweimal geschehen, und 
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zwar in dem Leben des Demosthenes von Liban. Z. 
28, wo Bekker 1816 dnolwZZxff, 1824 dno'kwktxf , 1825 
und 1835 dnolaAtxet geschrieben, ferner in dem Argu
mente desselben zur dritten olynth. Rede, in den Wor
ten (Z. 16) iv adtig fj to. Die Vulgata Iva ötix&ij to 
gibt keinen angemessenen Sinn, daher schrieb Reiske 
7v ddtia 7) TOV. Da nun die Handschriften^ F B "va 
ib darbieten, so gab Bekker 'lv dSetg 1816, allein 
1824 nahm er die Conjectur von Reiske auf, kehrte 
aber 1825 u. 1835 zu seiner eigenen Lesart, welche auch 
Ref. aufgenommen, zurück. Die Herausgeber erwähnen 
aber nur die Ausgaben von 1816 u. 1824 und scheinen 
daher von Bekker abzuweichen, was aber der Fall in 
der That nicht ist. Da man nun annehmen darf, dass 
Bekker in der neuesten Ausgabe den Text so, wie er 
ihn jetzt für wahr hält gegeben — und Ref. weiss dies 
aus dem eigenen Munde des berühmten Mannes —, 
so war besser theils auf 1835 als auf 1816 zu verwei
sen, theils die Verschiedenheit überall anzuführen. 
Diejenigen Leser, welche die Bekker’sche Ausgabe von 
1835 besitzen und die von 1824 nicht vergleichen kön
nen, werden, wenn sie z. B. Phil. II, §. 16 bei ov^ 
av T}jovp.ai in der Note der Zürcher Ausgabe lesen: 
ovx b cum F B, und doch oiö' av bei Bekker (1835) 
finden, nicht wissen, woran sie sind. Ferner ebenda
selbst §. 27 hat Bekker 1824 ndvTa Tav&’ und 1835 
navia ohne rav^. Wenn nun die Zürcher Ausgabe 
sagt: ndvia navra rav^ b} so tritt derselbe Fall ein. 
Ein Gleiches bemerken wir Chers. §. 1 bei
und dq>ivzag, §. 33 bei jag und txprv St, Phil. 
III, §. 65 bei iyü und tywyt. Vgl. noch Chers. §. 59, 
Phil. III, §. 40 *).  Diese hier gemachte Ausstellung 
trifft auch die F.’sche Ausgabe.

*) Man darf nicht glauben, dass Bekker in der im J. 1835 be
sorgten Stereotyp-Ausgabe blos die von 1825 habe abdrucken lassen, 
xuweilen hat er auch Lesarten aus der von 1824 aufgenommen, z. B. 
Phil. III, §. 60

Zweitens sagte Ref.. dass die Zürcher Ausgabe oft 
abgewichen sei vom Bekker’schen Texte (1824) und 
dem 2 gefolgt. Wenn nun über die Trefflichkeit die
ser Handschrift nur Eine Stimme ist, aber auch zuge
standen wird, dass sie nicht ohne Fehler sei, so durfte 
unsers Erachtens keine Variante, wenn sie auch noch 
so fehlerhaft erschien, weggelassen werden. Allein 
die Hm. B. und S. haben alle die abweichenden Les
arten, welche sie, wie es scheint, der Beachtung für 
unwerth hielten, in den kritischen Noten nicht ange- 
merkt, sondern meistens nur diejenigen, welche sie in 
den Text aufgenommen, selten solche, die sie nicht 
aufgenommen; zur letztem Art gehören Chers. §. 7, 2 
SixaioTaTOV wu avo.yxaioTaTOv] xal dvayxatÖTaTOi om 2, 
Phil. III, §• 42, 1 ^l&piog Phil. IV, §. 14,
4 navrag dvdQWWv^ ^^vag Tovg dv&Qwnovg 2. Ebenso 
Symm. §.22, 4, de Cor. 25, 4. Mit eben dem Rechte, 

mit welchem diesen Varianten ein Platz gegönnt wor
den, hätte auch mancher andern derselbe nicht entzo
gen werden sollen, wenigstens dürfte von einer voll
ständigen Angabe die Würdigung der Handschrift ab
hängig sein. Olynth. 1, §. 4, 7 to om 3, §. 10, 5 tov 
om 2, §. 11, 9 wäg] vpäg 2, §. 13, 3 tg
®Q. 2. Phil. II, §. 3, 6 Suva xal /aX«7ia] /aXind om pr. 
2. Jbid. §. 8, 3 evSti^ai 2. Chers. §. 7, 5
7jiuv\ vpiv Symm. §. 14, 2 loytCbpivog] koyi^outvoig 
2. Ibid. §. 15, 3 bxTaxoolovg] xal oxrax. Ibid. §. 18 
xal Ttov SivTfQwv — ntvTt om De rep. ordin. §. 20, 
6 TQiaxooioi om 2, §. 23, 1 tri avrolg] in om 2. Rhod. 
lib. §. 16, 1 okiyov St d/to] om 2’. Ibid. §. 32, 3 al- 
roff] avTovg 2. Megalop. §. 19, 6 Tovrovg] Tovg 2. Ibid. 
§. 22, 5 TTjv 7t()üTtQov ovoav] nqoTtqav Der Zweck 
dieser Blätter erlaubt es nicht mehr zu erwähnen, 
äusser Phil. II, §. 1, 6 d)g l'nog tlntiv om 2$ 
und Hr. F. hat dieses Wort wirklich gestrichen, was 
wir nicht billigen können, allein in der Zürcher Aus
gabe ist die Variante gar nicht erwähnt. Zwar stimmen 
wir in den meisten der angeführten Stellen dem still
schweigenden Urtheile der Zürcher Herausgeber bei; 
will man aber eine vollständige Kenntniss des erlan
gen, so kann man Bekker’s Ausgabe nicht entbehren, 
oder muss unbedingt die Ansicht der erstem über die 
Verwerflichkeit der von ihnen übergangenen Lesarten 
gut heissen.

Wenn nun die Zürcher Ausgabe überall, wo es 
nur immer thunlich erschien, der pariser Handschrift 
gefolgt ist, so scheint dem Ref. dieses Verfahren 
nicht ganz anwendbar, sondern er glaubt nachweisen 
zu können, dass dieselbe theils weggelassen hat, was 
nicht fehlen darf, theils hinzugefügt, was zu streichen 
ist. In der Rede für den Kranz stimmt §. 1 fast ganz mit 
§. 8. Nun hat die pariser Handschrift in letztem! Paragra
phen mehre Worte re (was die Zürcher Ausgabe nicht an
gibt), nag vpäv, tovq &tovg ausgelassen. Einmal ist 
nicht wahrscheinlich, dass der Redner Worte, deren 
er sich in der erstem Stelle bedient, in der zweiten 
ausgelassen, zumal da sie der Zusammenhang erfodert; 
dann fehlen diese Worte (äusser Tt) auch in der zwei
ten augsburger Handschrift, welche, wenn wir nicht 
irren, ziemlich werthlos ist. Könnte nicht eben so gut 
hier ein Versehen stattgefunden haben, wie §.3, wo 
in dem Satze tüv xaTTffogiüv axovuv T]btu)g das mittlere 
Wort om pr 2, welches doch auf keinen Fall fehlen 
kann, oder §. 5, wo dnoQeieS™ sich findet statt dnooTt- 
Qtw&ai, oder §. 12 st. tn^tiav und i'yti st.
tvil Phil. IV, §. 20 dürfte in dem Satze otm naqaSut- 
Gtrt Ta n^dyp-aTa ^TttTt das Verbum welches

Y und die erste augsburger Handschrift weglassen, 
kaum fehlen (VS^ Schäfer z. d. St.) und wird durch 
Cor. §. 16 otm xaxov^ ti Swoopw tyniv vertheidigt. Ibid. 
§. 32 £ivai ntGTag Tag xaiijyoQlag, om pr 2 Tag xaiq- 
yoQtagf allein Ref. bekennt, die Stelle nicht zu verste
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hen, wenn dieses Wort fehlt. Die Zürcher Ausgabe 
hat welches Bekker eingeschlossen, und ra?

gestrichen; das letztere hat Bekker beibe
halten. In der Rede über die Symmorien heisst es 
§. 12 ovnw b (pbßog twv tiqoq

diuxpogwv. Das Pronomen ovxog om pr 2? und. daher 
fehlt dasselbe in der Zürcher Ausgabe, allein dadurch 
wird der Sinn der Stelle verändert; denn der Redner 
will nicht sagen, dass die Furcht vor den eigenen Un
einigkeiten der Griechen geringer sei, als die vor dem 
Könige, sondern dass die Furcht vor dem Könige — 
denn auf diese bezieht sich ovxog — geringer sei als 
die vor den Griechen. Hat Ref. die Stelle richtig ge
fasst, so kann o v t o g nicht wegfallen; dass nach b (fb- 
ßog zu suppliren sei toü rpbßov, ist ein sehr bekann
ter Gebrauch, vgl. §. 28 dieser Rede und §. 30 in der 
Rede de ord. republ. Man vgl. Phil. IV, §. 51: Rq 
dvo iavia om pr 2, die Herausgeber haben diese Worte, 
Welche nothwendig sind, behalten, aber „om pr 2‘* 
nicht angemerkt. An andern Stellen hat 2" Worte bei
behalten, welche in andern Handschriften fehlen: Symm. 
§• 29 igiaxoolaig *)  TQttjQtaiv xolg Ttgoyovovg avrov 

änoktoavxag vavg, axovasrat öf TQiaxoGiag avxovg 
'^päg fvv nagtoxtvaoptvovg Tgi-^gug. Das Wort Tgiygug 
fehlt in Par. 1, Aug. 1 und Vindob. 6 (die Varr. aus 
dem letztem und noch andern drei wiener Handschrif
ten verdankt Ref. der gütigen Mittheilung des Hrn. 
Prof. Vömel) und kann füglich gestrichen werden, was 
auchDindorf gethan und wozu Schäfer gerathen hatte; 
Reiske und Bekker haben es eingeklammert, aber die 
Zürcher Herausgeber behalten. Ibid. §. 30 b gtv 
Xgvalov, (vg q.aoiv, äytt. Cod. 2 fügt hinzu no/.r. ihm 
folgt die Zürcher Ausgabe, nicht Bekker, dem Ref. 
Wegen des emphatischen Gebrauchs von /gvoiov bei
stimmt. Gleich darauf findet man zu Maga^uvi in 2

•) Statt Te.«zoOlalff hat r und die Zürcher Ausgabe Staxooi^, 
allein theils werden diese Zahlwörter häufig verwechselt (v. Aristocr. 
§. 110. 199. 212. d. ord. rep. s 23), theils wird igiaxoOia^ 
durch Herod. VIII, 44 u. Aesch. Pers. 336 vertheidigt.

und F hinzugesetzt ztd 2aXa{uvt, welches in allen 
andern Urkunden fehlt. Bekker hat dies Wort nicht 
aufgenommen und Schäfer nennt es vitiosam abundan- 
tiam. Cor. §. 11 rijg nopntlag, äv ßovkop.tvotg axovtiv 

TovTOiat, pv^aS-ijoogai. Allein nach Bekker’s Angabe 
^äxovtiv om FWDopr, ante fiv^&boo/Ltat ponunt Qtuv“ 
glaubt Ref., dass dies Wort gestrichen werden müsse; 
Vgl. Me°*alop.  §. 3. Dasselbe Urtheil fällt er über tv 
(§. 17), nach Vorgang des Par. 1. 5, Aug. 1. 4 k. Vgl. 
Phil. I. §. 20 XU# dl&toV Xüi-
tßg. Die erwähnten Varianten hat die Zürcher Ausgabe 
eben so wenig aufgenommen, als viele andere bei eiske 
und Bekker. Zugegeben, dass vieles Nutzlose sich in 
dem Wüste von Varianten findet, so durfte derselbe 
in einer kritischen Ausgabe. welche blos einen bessern

Text zu geben beabsichtigt, nach dem Dafürhalten des 
Ref. nicht fehlen. Denn will man sich ein eigenes, von 
der neuesten Ausgabe unabhängiges Urtheil bilden, so 
kann man, wie gesagt, die Bekker’sche Ausgabe und 
den Schäfer’schen Appar. crit., den wir nicht mit 
den Zürcher Herausgebern p. IN ^congeriem nunc saepe 
satis inutilem“ nennen möchten, nicht entbehren. Wenn 
Ref. der gothaer und dresdner Handschrift das Wort 
reden wollte, so könnte dies parteiisch erscheinen, 
weil er zuerst — die gothaer nach ihm auch Hr. F. -— 
dieselben verglichen und auf sie aufmerksam gemacht 
hat; wenn auch keine von beiden einen besondern kri
tischen Werth hat, so hofft Ref in seiner Ausgabe 
dargethan zu haben und noch anderweit darthun zu 
können, dass sie Beachtung verdienen; vgl. Franke p. 
IX. Freilich sagen die Zürcher Herausgeber m Hinsicht 
der Ausgabe der in diesen und andern Handschriften 
vorkommenden Varianten p. VIII: „laborem mokstissi- 
simmn, ne minmn guidem Ulum profuturum, defugt- 
mus“ Auch dürfte eine Mittheilung der Abweichungen 
der ersten und zweiten Aldina wünschenswerth gewe
sen sein; dass dieselben wesentlich sind, wird man aus 
des Ref’ ed. Philipp. VoL II, p. 215 ersehen; ein 
Gleiches kann derselbe in Bezug auf die Reden de 
Symmor., libert. Rhod. u. Megalop. versichern.

* An mehren Stellen haben die Herausgeber fremde 
oder eigene Conjecturen, namentlich in dei Midiana, 
aufgenommen: Olynth. I, 3; Phil. IV, 5; Ord. rep. 3. 
7, 18; hier und anderwärts mit vollem Rechte. Indes
sen scheinen sie uns zuweilen zu weit gegangen zu
sein: Olynth. I, 15, wo sie in den Worten ar int 
Mm (pavwgev tgga&vprjxb^g nach Dobree’s Vorgänge 
äv gestrichen haben. Olynth. III, 14 statt mgl &v

nach Sauppe mqi ä>v fygäcpii. Phil. I, 30 hat 
derselbe äv bub uotoxn geschrieben, statt « av vpiv 
äoftjx^. Andere Vermuthungen sind nur m den kriti
schen Noten aufgestellt worden. Wenn es der Raum 
erlaubte, würde Ref. seine Ansicht weiter darzulegen 
und seine Gründe für oder gegen d.e eine und andere 
Meinung auseinandersetzen, aber so muss es bet diesen 
Andeutungen sein Bewenden haben. .

Ein ganz eigenthümliches Scluchsal hat die dritte 
philippische Rede gehabt; im Cod - fehlen ganze Pa
ragraphen und Sätze, welche dm übrigen Handsehrif- 
ten haben Entweder hat sie der Redner selbst noch 
einmal überarbeitet, wie Spengel meint (Abhandlun- 
gen der münchner Akademie der Wissenschaften III, 
Abth 1), oder jene Zusätze rühren von einem frühen 
Interpolator her. So urtheilt Funkhaenel in seiner Ep. 
ad Hermannum u. Not. crit. ad Philipp- HI? sowie un
sere Herausgeber p. III; daher haben sie die verdäch
tigen Stellen in die Noten verwiesen, ebenso Hr. F., 
nur dass dieser §. 6—8 in dem Texte behalten und ein
geklammert hat. Dieses Verfahren scheint auch dem 
Ref. das richtige.
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Man würde übrigens irren, wenn man glauben 

wollte, dass 2 gleichen Werth in allen Reden hätte; 
daher urtheilen die Herausgeber sehr richtig, dass in 
den Reden de Car., de f. leg., Leptin., Midian. sich 
häufig fremde Zusätze auch in dieser Handschrift fin
den. Dahin rechnen sie unter andern die Urkunden 
in der Rede vom Kranze, gegen deren Echtheit sich Droy- 
sen in der Zeitschrift für Alterth. 1839, Nr. 66 ff. erklärt. 
Vgl. jetzt Voemel’s Aufsatz über diesen Gegenstand 
im Rhein. Museum, 1842, Jahrg. I, H. 4, S. 535 ff., 
welcher durch die chronologische Zusammenstellung 
der Ereignisse von Olymp. CVIII, 2 — CX, 3 die Ein
wendungen des Hrn. Droysen umzustossen glaubt. Hier
durch wird die Sache von neuem zur Untersuchung 
und Prüfung kommen. Indessen kann sich Ref. nicht 
mit allen Änderungen, welche die Herausgeber in dem 
Texte der angeführten Reden vorgenommen, einver
standen erklären, z. B. Cor. §. 39, 1. 8; 41, 12; de 
fal. leg. §. 17, 4, §. 18, 7. Wenn Bekker in der 
Schreibung des Wortes ä&gdog sich nicht gleich bleibt 
(Lept. §. 131. 138; Symm. §. 30 a&goog; Aphob. II, 
§. 23 a&goog), so haben die Zürcher Herausgeber wol 
mit Recht überall a9goog vorgezogen, vgl.' Steph. Thes. 
1, 3 p. 863; Buttmann’s ausf. griech. Gramm., S. 80; 
Bremi zur Rede gegen Aph., S. 34. Dagegen sind die 
letztem nicht consequent in htyxoi'. denn Phil. III, §. 
76 und Mid. §. 28 haben sie diese Form, Symm. §. 26 
bfyxai. Die erstere von Bekker behaltene Lesart scheint 
dem Ref. die richtige, auch findet sie sich im in den 
beiden ersten Stellen, vgl. Bekker’s Anecd. p. 35, 24. 
Die zweite Aldina, deren Lesarten meist denen der 
ersten vorzuziehen sind, hat Ivtyxot. Dieselbe Form 
auf o i zieht Ref., durch die von Andern und ihm selbst 
verglichenen Handschriften veranlasst, in den Optat. 
Aor. Med. der Verben ngoitvat, ngoridtrat, Harari&evai 
der andern auf n vor. Weder Bekker noch die Zür
cher Herausgeber sind sich gleich geblieben. Demge
mäss ist de Pac. §. 15; Cor. §. 254; Mid. §. 212 ngo- 
otvro, nicht ngottvro, und Phil. II, §. 8 ngooia&s, Symm. 
§. 27 xarädoizf zu schreiben. Vgl. Poppo zu Thucyd. I, 
1, p. 228. Übrigens hat Bekker in der Ausgabe von 
1816 oi vorgezogen.

Freilich möchte wol auch die Frage aufgeworfen 
werden, ob der Bekker’sche Text, den die Zürcher 
Ausgabe zum Grunde gelegt hat, auch an allen den 
Stellen, an welchen die letztere nicht abgewichen, all
gemeine Anerkennung findet. Zweifel habe:, sich bei 
dem Ref. erhoben Cor. §. 45. w0 derselbe vnolapfta- 
vovrwv ungern vermisst, §. 46 zieht er dem
Bekker’schen at^toQ-ai vor, de [als. leg. §. 15 möchte 

ngorlgq den Vorzug vor ngortgaia verdienen, §. 16 rort 
nach rovrov nicht füglich fehlen, §. 45 Ixovrcov stat 
a/orrMV, §• 84 zrportpa st. ngortgoz und §. 85 antg St» 
a zu lesen sein. Allerdings hängt das Urtheil von den* 
Werthe der Handschriften ab: die Zürcher Herausgeber 
nehmen nur zwei Klassen derselben an, von denen sie 
die eine für echt (blos 2), die andere für mehr oder 
weniger interpolirt halten. Allein dies zugegeben, so 
dürfte doch noch ein Unterschied zu machen sein zwi' 
sehen den letztem, und namentlich die erste pariser 
und augsburger Handschrift, zu denen (Lect. Demostken- 
Specim. p. 4) die sechste wiener zu zählen ist, den 
übrigen nicht gleich zu stellen sein: daher haben auch 
die Herausgeber in der 17. Rede (de foed. Alex.), in 
welcher uns von §. 10 an verlässt, meistens sich an 
diese gohalten. Auch Spengel in der angeführten Ab' 
handlung p. 2 und Funkhaenel, Ep. ad Hermannump.^ 
erklären sich für die Annahme mehrer Klassen von 
Handschriften und zwar vier, doch so, dass 2? einen 
besondern Vorzug erhält. Und dieser gebührt ihm mit 
vollem Rechte. Daher haben die Hrn. B. und S. sich 
das Verdienst erworben, in einer grossen Anzahl von 
Stellen, ja in mancher Rede in jedem Paragraphen, 
die Lesarten jener Handschrift, welche die Bekker’sche 
Ausgabe nur in der Note hatte, aufgenommen zu haben- 
In den Noten sind die Abweichungen angezeigt, zum 
Theil ist zugleich auf andere Stellen des Redners und 
auf bezügliche Untersuchungen neuerer Gelehrten hin
gewiesen, seltener auf die alten Grammatiker und Rhe' . 
toren. Hierüber äussert sich die Vorrede p. V so- 
„llketor'um. grammaticornmqne locos, quorum multa mi' 
Ha collegimus, fere nunquani in adnotationibus criticis 
commemoravimus, emu plerumque leclionem librornm in' 
terpolatorum haberent, et si quando cum cod. 2 con' 
sentirent, hie in tanta sua praestantia Ulis sublestae 
fidei subscriptoribus indigere non 'cideretnr.ii Wir 
stimmen diesem Urtheile völlig bei und fügen noch 
hinzu, dass die Rhetoren in Anführung derselben SteP 
len sich nicht gleich bleiben; Dionys. Halic. Opp. V, 
294 R. citirt die Stelle aus der Rede de Symm. §. $ 
(nagaivtaaip av vpiv noXipoT ngog avrov aigfiagai) 
dass er ag ao&at, welches auch die V ulgata ist, schreibt, 
allein V, 352 liest man statt dessen avvaytiv. Indessen 
hätte Ref. doch gewünscht, dass eine kurze Hinwei
sung auf die Grammatiker überall beigefügt worden ' 
wäre, weil es doch immer interessant und belehrend 
ist, dieselben nachzulesen und zu vergleichen.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A.» ßrockhaus in Leipzig*Verantwortlicher Redacteur: Dr. J?. in Jena»
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(Schluss aus Nr. 53.)
VVas die untergeschobenen Reden betrifft, so ha
ben die Herausgeber, sowie Bekker, den Namen des 
Demosthenes in Klammern eingeschlossen und dadurch 
ihre Meinung ausgesprochen, zugleich haben die Er
stem über dem Striche, welcher den Text von den 
Noten trennt, auf die Stellen des Redners verwiesen, 
aus denen der Pseudodemosthenes sein Flickwerk zu
sammengesetzt hat. Vermisst haben wir unter andern 
die Verweisung d. ord. republ. §. 25 auf Olynth. HI, 
§• 32, und ebend. §. 31 auf Olynth. HI, §. 30. Auch 
können wir den Wunsch nicht unterdrücken, dass die
jenigen Gelehrten genannt worden wären (Taylor, F. 
A. Wolf, Boeckh u. A.), welche die Unechtheit jener 
Reden nachgewiesen haben. Übrigens bietet die Kritik 
in diesen Reden eine eigene Schwierigkeit dar, da 
manche Stellen in den echten und unechten Reden 
nicht ganz übereinstimmen: Cherson. §. 41 a nokla yt- 
voit av av&Qd)n(ü, Phil. IV, §. 13 nolla d’ ar ytvotxo 
w^conco, mehre Handschriften haben die erstere Les
art auch in der zweiten Stelle; wenigstens scheint es 
uns zweifelhaft, ob man, wie die Zürcher Ausgabe ge- 
than, tuv&q(ü7tm (nach —) für dröpahrw schreiben darf, 
da bald darauf auch (§. 14) näivag zovq arQ'ii&novg aus 
derselben Handschrift für Tiavvag dv&Qdnovq aufzuneh
men sein würde.

Es dürfte nicht unangemessen gewesen sein, wenn in 
der Vorrede die seit H. Wolf erschienenen Ausgaben 
der Werke unsers Redners mit wenigen Worten cha- 
rakterisirt worden wären , um danach den Standpunkt 
sicherer kennen zu lernen, auf welchem diese Ausgabe 
steht. Ref. glaubt übrigens die Versicherung aus
sprechen zu dürfen, dass die Kritik der Demosthenes
reden in dieser einen wesentlichen Vorschritt gewon
nen, ja dass dieselben zum Tneil eine neue Gestalt er
halten haben.

Von der Bekker’schen unterscheidet diese Ausgabe 
sich wesentlich dadurch, dass sie beiweitem genauer 
sich an die beste der Handschriften anschliesst, ohne 
ihr jedoch unbedingt und ausschliesslich zu folgen. 
Wenn Ref. nicht irrt, so hat Bekker z. B. in den Re
den gegen Aputurius und gegen Olympiodor sich stren
ger an 2 gehalten, daher stimmt auch die Zürcher Aus

gabe in diesen mehr mit Bekker überein, in andern Re
den ist dies weniger der. Fall. Die Mitte zwischen 
beiden hält die pariser von Vömel besorgte Ausgabe. 
Deshalb möchten wir aber nicht sagen: medium tenuere 
beati. Denn nach unserer unmaasgeblichen Ansicht 
hat die Zürcher Ausgabe in den meisten Fällen den 
richtigen Weg eingeschlagen, doch ist Vömel in man
cher Hinsicht consequenter. Weder dieser noch Bekker 
haben, äusser an wenigen Stellen, Conjecturen einen 
Platz eingeräumt: häufiger ist dies der Fall in der 
Zürcher Ausgabe, natürlich jedes Mal mit Erwähnung 
der Urheber. So finden wir Verbesserungen von H. 
Wolf — namentlich in den Argumenten des Libanius — 
Reiske, Schäfer, Dobree, Bekker, G. Dindorf und den 
Herausgebern. Die letztem haben auch öfters nur in 
der Note Verbesserungsvorschläge gethan. Überdem 
haben dieselben eine sehr achtungswerthe Kenntnis» 
älterer und neuerer Grammatiker beurkundet; wenn sie 
auf die R hetoren (nach der Ausgabe von Ch. Walz), auf 
Suidas, Harpokration, Athenäus, Pollux, die Bekker’
schen und Cramer’schen Anecdota an den gehörigen 
Stellen verweisen. Es ist ferner Rücksicht genommen, 
auf grössere und kleinere im Gebiete der Alterthums
wissenschaft und Kritik erschienene Schriften, einzelne 
Abhandlungen, auf kritische Bemerkungen in ander
weiten Commentaren oder in Zeitschriften.

Die von Bekker beigefügten (T. V, p. 649 ff.) uo- 
cIigtwv TtTMv sind weggelassen, dagegen ist der
Anfang der Scholien zu Isokrates (auch dessen Leben) 
und Äschines (aus verschiedenen besonders bezeichne
ten Sammlungen) nach den Verbesserungen der Her
ausgeber, Reiske’s, Franke’» u. A. gegeben, was man 
nur mit Dank anerkennen kann.

Deutscher Fleiss, Scharfsinn und Gelehrsamkeit 
beurkunden sich in dieser auch äusserlich trefflich aus
gestatteten Ausgabe und werden ihr gewiss einen 
dauernden Werth verschaffen.

Wir wenden uns zu der Anzeige der Franke’schen 
Ausgabe, welche, wie schon der Titel besagt, für den 
Schulgebrauch bestimmt ist. Sie enthält die Reden von 
der ersten olynthischen bis mit der dritten philippi- 
schen. Da Hrn. F. die bisherigen Ausgaben, de
ren Werth er nicht verkennt, dem genannten Zwecke 
nicht zu genügen schienen , indem sie theils zu viel, 
theils zu wenig geben, so entschloss er sich zu die
ser Bearbeitung. Was die Einrichtung der Ausgabe 
anbetrifft, so gibt sie den Text nach Bekker — wiewol 
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dies nicht besonders erwähnt ist*)  — verändert aus 
dem 29 doch nicht so, dass sie dem letztem unbedingt 
folgte, z- B. Olynth. I, §. 10 vnqtfpbwv, 2 und Zürch. 
wtijQtivipbiöv. §. 11 7iqov7iuq^uvtmv7 2 und Z. n^lv vtiuq- 

’^dvTMv. Phil. II, §. 2 xaliTtMTt^ov tirut, 2 und Z. /aXt- 
nantqov. Hr. F. ist in Bezug auf die Beibehaltung oder 
Weglassung des verb. substant. nicht consequent (vgl. 
Olynth. II, §. 1, de Pac. §. 23. Phil. III, §. 61). Ref. 
glaubt, dass in allen den Stellen, wo bewährte Hand
schriften Arai weglassen, dasselbe gestrichen werden 
müsse. Übrigens hat Hr. F. die Abweichungen von 
Bekker und die Lesarten des 2, sowie einiger anderer 
Handschriften in den kritischen Noten, welche zwischen 
dem Texte und den erläuternden Anmerkungen stehen, 
angegeben, namentlich ist es zu loben, dass keine 
Variante des fehlt. Eine vollständige Angabe der 
übrigen Varianten war gegen den Zweck dieser Aus
gabe. Fragen wir noch nach dem Verhältnisse der
selben zur Zürcher, so findet an den meisten Stellen 
eine Übereinstimmung statt, vorzüglich von der Rede 
über Halonnesus an. Wenn wir nun in dieser Ausgabe ei
nen fast durchgängig berichtigten Text erhalten, so 
sind die Erläuterungen vorzüglich geeignet, das Ver- 
ständniss des Redners zu erleichtern. Theils sind die 
Ansichten früherer Herausgeber (Wolf, Reiske, Vömel 
u. A.) mit deren Worten und unter ihrem Namen an
gegeben, theils hat der Herausgeber seine eigenen, den 
Fortschritt der Zeit angepassten Erklärungen unter
gesetzt mit Hin Weisung auf andere Gelehrte, Hermann, 
Lobeck, Schäfer, Mätzner, Sauppe, Krüger u. s. w.. 
und auf die Grammatiken von Buttmann, Matthiä 
und Rost.

*) Die Abweichungen Bekker’s von Reiske sind zuweilen ange
geben: so zu Olynth. II, §. 20, aber ibid. u, Phil. I, §. 18. 19 
fehlen sie.

Wenn Hr. F. mit Recht bemerkt, dass man den 
Demosthenes den Schüler nicht ohne die erfoderlichen 
Erläuterungen in die Hand geben solle, so entsteht 
freilich die Frage, wie weit man hierin gehen dürfe- 
Es will nun allerdings scheinen, als wenn in die
ser Ausgabe, deren Zweckmässigkeit nicht in Abrede 
zu stellen ist, doch hin und wieder das Maas über
schritten worden wäre. Olynth. I, §. 3 Inaty.Mg^ §. 5 
d'XXwg Tf xat, §. 10 Phil. I, §. 11 Maxtduv dvr^,
§. 15 Ulnov, de Pac. §. 12 nQoty.a bedurften keiner Er
klärung; dasselbe gilt auch von einer ziemlichen An
zahl anderer Stellen. Ref. fürchtet, dass das Zuviel 
den aufmerksamen Leser störe, statt ihm zu helfen. 
Ebenso scheint zu häufig auf früher schon gegebene 
Erläuterungen verwiesen worden zu sein; indessen 
mögen wir mit dem verdienten Herausgeber darüber 
um so weniger rechten, je mehr die Gelehrsamkeit, 
der Scharfsinn und Takt desselben gewiss gerechte 
Anerkennung finden und das Studium des Demosthenes 
sehr erleichtern wird. Ref. stimmt mit Hrn. F. fast 

durchgängig überein; doch sei es ihm vergönnt, seine 
hier und da abweichende Ansicht auszusprechen. 
Phil. I, §. 11 ovöf yap ovxog nupu t^v avrov
oovtov Imjilijmi *),  ooov napu rrjv TtfAtTtQttv upektiar, 
Hr. F. erklärt: Das Wachsen der Macht geht parallel 
mit der Sorglosigkeit der Athener. Allein da der Red
ner in der Sorglosigkeit der Athener den Grund der 
wachsenden Macht Philipp’s sucht, so dürfte der Be
griff des Nebeneinanderbingehens den Sinn desselben 
nicht erschöpfen; daher scheint die Ansicht Buttmann’s 
(ind. Mid. p. 181) immer noch die richtige, dass 
napu mit dem Acc. den Moment ausdrückt, von wel
chem der Ausgang der Sache bedingt ist. Plut. RomuL 
c. 25 nutf fatitiav. Lucian. Dial. M. XII, §. 13 tiuqu 
to pfyt&og T(Zv npayiiÜTwv. Demosth. Phil. III , §. 2 «i 
nup 'tv oiöt 8vo tig tovto tu npäyuuTU uqixTui. Baiter 
zu Isocr. Paneg. §. 59. Fritzsche, Quaest. Luc. p. 124. 
§. 12. Nach huItoi xui tovto durfte, da der Redner 
tovto sogleich näher bestimmt, nicht Punkt, sondern 
Kolon gesetzt werden (vgl. auch über die elliptische 
Redensart Fritzsche, Qu, Luc. p. 32). Wenn es gleich 
darauf heisst: ti ti nu&oi kui tu Tfjg Tv^g so hat 
Hr. F. das in der Vulgata stehende vnaplui nach yuir, 
dem folgend, weggelassen; diese Ellipse bedurfte 
einer Erklärung. Indess scheint dieses Wort nicht füg
lich fehlen zu können; wenigstens wird es durch die 
verschiedenen Lesarten vtiuqIu, vuä$oi, vnu^ nicht 
verdächtigt (vgl. 33). §. 16. rotg ijglaetjt tmv in- 
ntwv, vgl. äusser den von Hrn. F. beigebrachten Stel
len noch Plut. Lyc. c. 8 ^ilaetg twv tyTaxtaxdiUPv und 
Fab. M. C. 2 tlv npoaoty.ov Tifc 'Italias. §- 19 noo tov- 
twv wird von dem Herausgeber erklärt ante omnia 
ccpias mitti rults allein in dieser Erklärung liegt kein 
schlagender Grund für die Aufnahme dieser Lesart 
aus dem für npbg Tovroig, welches nach unserm 
Dafürhalten dem Zusammenhänge angemessener ist: 
„Äusser diesen schon erwähnten Zurüstungen ist noch 
nöthig“ u. s. w. Die zweite philippische Rede gibt 
zu folgenden Bemerkungen Veranlassung. Bei der Er
klärung der Worte §. 1 (puivoftbovg-doxovyrag hätte Bre- 
mi’s Ansicht mehr Beachtung verdient; der Heraus
geber bleibt ihr ziemlich treu, aber nach unserm Dafür
halten musste sie ganz so wiedergegeben werden, wie 
sie bei Bremi ausgedrückt ist. §• 2 to tI cvpßov- 
Uvuat. Die Trennung des Artikels von seinem Sub
stantiv oder Infinitiv bedurfte einer Nachweisung. Vgl. 
Phil. III, §. 53. Soph. Electr. 138. Dagegen konnte die 
im folgenden Paragraph gegebene Erklärung von ölov 
und von ol nuptovTtg wegbleiben. Zu Anfang §. 4 
scheint die Erläuterung Vömel s von Sy nach avpßabti 
„sua s ponte concludit“ richtiger, als blos zu sagen: 
„est concludentis"• §. 8 vermisst man eine Bemerkung 
zu welches Reiske richtig erklärt: venditare

jH^Lesart des 2 (vgl. Olynth. III, §. 29) scheint
der Beachtung werth. Vgl. Sauppe, Ep. crit. p. 48.



215
Qliciu Studium ei inserviendi. Denn die Lesart ivdal'&i, 
Welche die ziiricher Ausgabe aus dem — aufgenommen, 
hat Hr. F:, wie es dem Ref. scheint, mit Recht abge
wiesen. Zu der Erläuterung der elliptischen Redensart 
(ibid.) wenig ay d war noch auf Stallbaum zu Plat. 
Apol. Socr. c. 9 zu verweisen. Bei (§. 12) oidiv dp~ 
qoxlgovg to kvoixtlovv dy an^a o tt a £ konnte, umd/a- 
nav mit dem Acc. zu erklären, eine Stelle aus Isocr. 
Paneg. §. 140 verglichen werden. — Die Worte §. 12 
evd iv xy xiv agxvv bedurften äusser
der von Buttmann gegebenen Erläuterung noch einer 
anderweitigen. iv qlaxttv ist hier im prägnanten 
Sinne zu nehmen, wie Mid. §. 196 pty&kqv d(j/)v ivg q x w q. 
Vgl. Soph. Phil. 285 xo£,w tv^aoxt xd ovpqoga yaoxoi 
and Aj. 140. Die Interpunction im §. 13: dMd Ai 
tinoi xtg ar, wg ndvxa xavr1 ildwg, welche Hr. F. gemacht 
hat, lässt ilöwg auf Philipp beziehen; aber dieser Be
ziehung steht wg entgegen; wir behalten die Interpre
tation Bekker’s bei, nämlich Komma nach Ai und tl-

, sodass das letztere Wort auf xtg geht. In der 
Erklärung der Worte (ibid.) xovxov xal /liovov stimmt 
der Herausgeber ganz mit dem Ref. überein, si quam 
causam 3 certe hanc non praelexere licet. Auch an 
andern Stellen hat Letzterer dies zu seiner Freude 
wahrgenommen.

§. 16. tx ndvxwv ()’ dy xtg og&wg thwgfj3 navxa nga- 
ypaxtvixat xaxä xJjg nokewg GvvxdxTwv. Förtsch (com. de 
nnnull. Iods Dem. p. 45) stellte die Vermuthung auf, 
dass statt ndvxa gelesen werde 7tdv& d und zu gvvtut- 
xwv aus dem Vorigen dijkog lau supplirt; der Satz ge
staltet sich dann so: tx ndvrwviY, uv rtg ogt). ^ecogp, 
näv&\ d ngaypaTtvtzai, xaxa t. n. avvx. Noch jetzt, wie 
in den Addend. zu Vol. II ed. Phil. p. 217, scheint dem 
Ref. diese Conjectur beifallswerth und durch die Stel
lung von ix ndvxwv empfohlen. Hr. F. vertheidigt die 
Vulgata und erklärt: si quis ex omni parte recte con- 
sideret. Allein in diesem Falle würde ix ndvxwv rich
tiger mit nQaypuxtvtxai zu verbinden sein. Betrachtet 
man den Zusammenhang der ganzen Stelle, so dürfte 
der von Hrn. Förtsch gethane Vorschlag dem Sinne 
am meisten entsprechen. Richtig erklärt der Heraus
geber §. 20 nwg ottod't dvay^igwg axovetv ’OkwOIorg den 
Infinitiv dxovetv als Imperfect; womit Ref. noch Rhod. 
lib. §. 22 äxovM iywyi vergleicht und Soph. Philoct. 259 
(s. das. Buttm.) und Oed. Col. 191, auch Lucian. Char. 
§• 23. Die verschiedene Angabe über die Aufseher 
von Thessalien, welche in der zweiten Phil. §. 22 De- 
cadarcken, Chers. §. 26 Tetrarclien, genannt werden, 
erklärt Hr. F. mit Vömel so, dass die letztem über die 
Tetrarchien, die erstem dem ganzen Lande vorgesetzt 
waren; vgl. auch Schäfer z. d. St. Ref. meint, dass 
das histoiische Moment zu beachten sei. Anfangs 
waren jene Peisonen Decadarchen und bald darauf 
nahmen Tetrarchen deren Stelle ein, Wenigstens hebt 
sich der scheinbare Widerspruch, man mag die Sache 

auf die eine oder andere Art erklären. Vgl. auch des 
Herausgebers tab. chron. p. 273 und des Ref. com. 
hist, zu Phil. II, §. 22. Auch über die den übrigen 
Reden untergesetzten Anmerkungen hat sich Ref. Eini
ges notirt; allein er übergeht dies, weil es zu weit 
führen würde, und bemerkt nur noch, dass die meisten 
derselben treffend sind; z. B. über den Gebrauch des 
Futur. S. 5 und 195, über den Unterschied von wieg 
und mol S. 7, über nottTv und ngaxTttv S. 57, über ßkt- 
mtv und dnoßklnuv S. 231, über ^aggttv mit dem Dativ 
und Accusativ p. 52. Sorgfältig ist der Gebrauch der 
Partikeln behandelt, unter andern uv S. 21 und 167 und 
a. a. O., ptv S. 35, xat, ydg S. 33. Im Ganzen glauben 
wir bemerkt zu haben, dass Hr. F., wie er selbst in 
der Vorrede erklärt, die Interpretation zum vorzüglichen 
Gegenstände seiner Arbeit gemacht hat, und der Erfolg 
derselben wird Keinen, der sie gebraucht, unbefriedigt 
lassen. Dass der Herausgeber keine historische Ein
leitung vorausgeschickt und den Inhalt der Reden nicht 
angegeben hat, darüber spricht er sich in der Vorrede 
p. VIII so aus: „Neque de rebus kistericis prolixius 
exposui neque in explicanda arte oratoria operam con- 
sumpsi, qui ne illud quidem a me impetrare potuerim, 
ut singularum orationum dispositiones adderem} additu- 
rus, ni distipulos invenienda uniuscuiusque orationis 
partitione utilissime exerceri existimarem. Hoc enim 
unum in edendis his orationibus spectavi, ut discipuli 
verba oratoris et emendata haberent et iis annotationi- 
bus instructa, quibus qui recte uterentur, ipsi superatis 
difficultatibus in meutern oratoris penetrarent.“ Das 
Geschichtliche und Ästhetische will Hr. F. den Lehrern 
überlassen wissen. Dies zugegeben, so war wenigstens 
auch für diese eine Hinweisung auf die Quellen erfoder- 
lich, aus denen die geschichtlichen Momente zu ent
lehnen sind, sowie auf diejenigen Schriften, welche die 
Kunst des Demosthenes behandeln. Ebenso vermissen 
wir eine Andeutung über die Reihenfolge der Reden, 
und die Nennung der hierüber erschienenen Streit
schriften von Rauchenstein , Westermann , Ziemann, 
Vömel u. a. m. A. G. Becker in Quedlinburg hat 
sich in isagogischer Hinsicht die unverkennbarsten 
Verdienste erworben. — Über den Plan der zweiten 
Phil, siehe Spengel in der Schulzeitung, 1833, Nr. 61 
und Fankhänel ebend. Nr. 78. Da die Rede de Halon. 
dem Demosthenes selbst von Libanius abgesprochen 
wird, so verdiente dieser Umstand einer Erwähnung; 
vgl. C. Matthiä in Zeitschr. f. Alterth. 1834, Nr. 147. 
Bei der dritten phil. Rede war auf Vömel’s Abh.: 
„Phil. tertiam habitam esse ante Chersonesitlcam(£ 
(Frankf. 1837) und auf Spengel über’ die dritte phil. 
Rede in den Sehr, der münch. Akad. der Wiss. III, 1 
aufmerksam zu machen. In ästhetischer Hinsicht war 
äusser Dionys, von Halik. und Quintilian auch Je- 
nisch, A. G. Becker, Raumer zu erwähnen. Ref. 
könnte leicht in den Verdacht verfallen, als ob er das 
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Wissen in einer Anhäufung von literarischen Notizen 
bestehen lassen wolle; allein theils kann man von dem 
Lehrer jene Kenntniss nicht voraussetzen, theils halten 
wir auch für den Schüler einige literarische Kenntniss 
für sehr nützlich. In Bezug auf das geschichtliche 
Element hat allerdings Hr. F. eine „tabula chronolo- 
gicaes beigefügt — besser wäre dieselbe wol voran
gestellt worden — , welche mit dem Geburtsjahr des 
Demosthenes*) beginnt und mit dem Jahre, in welches die 
dritte Phil, fällt, schliesst; allein die Gründe, welche 
den Redner seine Ansicht auszusprechen veranlassten, 
konnten in derselben, so trefflich sie auch ist, doch 
nicht hinlänglich nachgewiesen werden. Daher schie
nen dem Ref. einige einleitende Worte und Winke, 
verbunden mit literarischen Notizen, nothwendig. Auch 
Schüler, welche den Demosthenes privatim lesen wol
len, können derselben nicht entbehren. Olynth. I, §. 8 
hätte über die Angelegenheiten Eubäas und Phil. I, 
§. 17 über Philipp’s Zug nach Thermop., Cherson, 
und Olynth, etwas erwähnt werden sollen. Indess an 
vielen andern Stellen haben die historischen Beziehun
gen des Redners ihre Deutung in den Noten des Her
ausgebers meist nachVömeFs Vorgänge gefunden. Die 
auf das griechische Alterthum bezüglichen Stellen hat 
Hr. F. in den Noten erläutert. Beziehungen auf Wolf, 
Böckh, Wachsmuth, K. Fr. Hermann, Meier, Schümann 
u. A. haben wir hier und da ungern vermisst. Die 
Erklärung von Xtivovg'ytTv (de Pac. §. 8) scheint 
übersehen worden zu sein.

Dankenswerth ist die Beifügung der Varianten aus 
der gothaer Handschrift, deren wir schon früher ge
dachten. Hr. F. hat sie nach dem Ref. nochmals ver
glichen und mit grösster Genauigkeit die Varianten mit- 
getheilt. Über den Werth dieser Handschrift hat sich 
Ref. bereits zu Anfang seiner Lection. Bemosth. aus
gesprochen und bei Bearbeitung der Rede über die 
Symmor. manche erfreuliche Erfahrung gemacht. Ein 
mit Umsicht gearbeiteter Index schliesst diese Ausgabe 
der neun demosthemsches Reden, deren äusseie und in
nere Ausstattung unsere ganze Empfehlung verdient, und 
für den Schulgebrauch und sonst sehr brauchbar sein 
wird. Nicht übergehen dürfen wir die richtig angewen
dete Interpunction, welche das Mittel hält zwischen 
Reiske’s Überfluss und Bekker’s Sparsamkeit, die sich 
auch in der Zürcher Ausgabe findet.

Dresden. Rüdiger.

F. nimmt Ol. 98, 4 an; neuerlich haben Ränke (Erseh 
und Gruber, EncyD. XXIV, « ) und Seebeck (Z. f. Alterth., 1838, 
Nr. 39) 01. 99, I angenommen, aber den Ref. nicht überzeugt.

Uänderkunde.
1. Reise durch einige Gegenden des nördlichen Grie

chenlands von Dr. Ludolf Stephani. Mit sechs Stein
drucktafeln. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1843. 
Gr. 8. 24 Ngr.

2. Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen 
Meeres. Von Dr. Ludwig Ross. Zweiter Band. Mit 
einem Kupfer, einer Karte und mehren Holzschnit
ten. Stuttgart und Tübingen, Cotta. 1843. Gr. 8.
1 Thlr. 15 Ngr.

Die beiden vorliegenden Reisebeschreibungen durch 
einzelne Theile Griechenlands und einige Inseln des 
ägäischen Meeres sind ein neuer interessanter und 
schätzbarer Beitrag zur bessern Kenntniss dieses Lan
des, der um so willkommener sein muss, je unvoll
kommener unsere Kenntniss davon noch zur Zeit ist. 
Hatten auch beide Reisende zunächst das Alterthum, 
die Beziehungen zu demselben, und Das, was sich da
selbst an Kunstdenkmälern, an Inschriften u. s. w. er
halten hat, vor Augen; war es ihnen auch vorzugs
weise darum zu thun, über alte Geographie Nachfor
schungen anzustellen und Aufschlüsse zu gewähren, 
das von ihnen auf ihren Reisen in archäologischer Be
ziehung Beobachtete, und was sie in dieser Hinsicht er
fahren, entdeckt und gefunden haben, mitzutheilen, so 
haben sie doch auch von ihren Mittheilungen die Be
ziehungen zur Gegenwart, die vorhandenen Zustände 
des Landes und Volkes keineswegs ausgeschlossen? 
vielmehr hierauf, weil auch dies an und für sich das 
Interesse in hohem Grade in Anspruch nimmt, und weil 
die Wahrnehmung, wie auffallend bisweilen das Alte 
in dem Neuen sich erhalten, und wie es oft fast ganz 
unverändert den aufmerksamen Blicken des Reisenden 
sich darstellt, auch den Verff. der vorliegenden Reise
beschreibungen nicht hat entgehen können, ebenfalls 
ihr Augenmerk gerichtet. Beide Reisebeschreibungen 
gewähren uns sonach im Allgemeinen über alte, wie 
über neue Geographie der von den Verff. derselben 
besuchten Theile Griechenlands, über Das, was von 
alter Architektur und von alten Sculpturen daselbst von 
ihnen gefunden worden ist, besonders auch, was Nr. 1 
anlangt, über Inschriften, die Hr. Dr. St. auf seiner 
Reise gefunden und die er wörtlich mittheilt, wenn
gleich nicht alle derselben bisher ungedruckt gewesen 
sind, reiche Aufschlüsse.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Iffand in Jena« Druck und Verlag von 1?. A. Brockhaus in
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1 ä n e r k u n d e.
Schriften von Stephani und Hoss.

(Schluss aus Nr. 54.)
Auch finden wir namentlich von dem Verf. der Reise
beschreibung unter Nr. 1 besondere Rücksicht genom
men auf gewisse Gebräuche und Sitten des griechi
schen Alterthums, die dort noch heutzutage sich fin
den , und Manches hervorgehoben, was das Alter- 
thum zur Anschauung gebracht, und was durch die 
Gegenwart seine Bestätigung findet oder selbst den 
richtigen Beobachtungssinn der alten Griechen von 
neuem bestätigt. Ebenso macht derselbe (S. 29 f.) in
teressante Bemerkungen über den Gesang und Tanz, 
sowie über das Volkslied der heutigen Griechen, ür- 
theilt er auch über den Gesang derselben weniger 
günstig, und jedenfalls ungünstiger, als es z. B. Ulrichs 
in dem ersten Theile seiner „Reisen und Forschungen“ 
that, so lässt er dagegen dem Volksliede der heutigen 
Griechen volle Gerechtigkeit widerfahren. Auch theilt 
er S. 31 und 32 zwei solcher Lieder in den Originalen, 
wennschon unvollständig und nicht ganz richtig in 
Ansehung der Orthographie, mit, die namentlich von 
Seiten der Erfindung alles Lob verdienen. Den Karten 
von Griechenland von Kiepert wird zwar S. 26 das 
gebührende Verdienst im Allgemeinen zugestanden, im 
Einzelnen werden ihnen jedoch manche Unrichtigkeiten 
nachgewiesen, die indess in der Unvollständigkeit der 
bisherigen Hülfsmittel ihre genügende Erklärung finden. 
Im Übrigen machte Hr. St. die sechs wöchentliche Reise, 
deren Beschreibung vorliegt, im Juli und August 1842, 
Von Athen aus, zunächst nach der Insel Euböa (er er
gänzt in dieser Hinsicht die Reiseskizzen in dem ersten 
Bande der „Mittheilungen über Griechenland“ von Bran
dis, welcher diese wichtige Insel nicht mit in den Kreis 
seiner Beschreibungen und Schildeiungen Sezogen hatte, 
wie auch von den unter Nr. 2 gedachten „Reisen“ von 
Ross die Insel Euböa ausgeschlossen geblieben), und 
von da durch das nordöstliche Griechenland (Lamia, 
Gypati, die Thermopylen, Liwadia, Theben) nach Athen 
zurück. Er hat seine Beobachtungen und Erfahrungen 
niedergeschrieben, wie er sie gemacht hat. Unter dem 
Neuen, was sie enthalten, mag noch besonders Dessen, 
was er über die Lage des alten Herakleia bei den 
Thermopylen (S. 57), über die Höhle des Trophonios 
(S. 66), und über den Ort Kolonos bei Athen fS. 100) 
mittheilt, gedacht werden. Was sich bei ihm über die 

Insel Euböa findet, lichtet nach Obigem wenigstens in 
manchen Beziehungen das Dunkel, in welchem diese, 
auch für die Gegenwart und Zukunft Griechenlands 
wichtige Insel bisher für uns sich befunden hat. bür 
die Hügelkette in der Nähe des Lykabettos bei Athen, 
die sich von da nach Nord - Ost zieht, nimmt Hr. St. 
mit Forchhammer, dem jedoch Otfr. Müller wider
sprach, die Benennung, ,, Anchesmos “ in Anspruch 
(S. 99). Die Gründe, die er dafür anführt, namentlich 
der von der Etymologie hergenommene, lassen sich 
wohl hören. In Betreff des Lykabettos ist man nun 
wol so ziemlich einig; wäre in Ansehung des Anches- 
mos die Wahrheit schwerer zu ermitteln? — Interes
sant ist Das,t was der Verf. S. 101 mittheilt: „Eine 
halbe Stunde weit von Athen, sagt er, am südlichen 
Ufer des Kephissos, unmittelbar an der Grenze des 
Olivenwaldes, erheben sich auf der Ebene zwei nie
drige, ganz felsige Hügel, der östliche an Umfang und 
Höhe etwas grösser, als der westliche. Dieser letztere, 
auf dessen Gipfel Otfried Müller ruht, hat an seinem 
nördlichen Abhang eine kleine verfallene Kirche, und 
wenn man das Volk fragt, wem sie geweiht sei, so 
erhält man zur Antwort, dass sie den ayiot uMwot 
gehöre. Wer will wol verkennen, dass hierin noch 
eine, nicht mehr verstandene, dunkle Erinnerung an 
die Evp.tvtöt<; zum Grunde liegt, und dass hier im Al- 
terthum das Heiligthum dieser furchtbaren Göttinnen 
stand? Die Verwandlung der Jungfrauen in Männer 
darf nicht auffallen, da die griechische Kirche weit 
mehr heilige Männer als Frauen kennt.“

Nr. 2 schliesst sich dem im J. 1840 erschienenen 
ersten Bande der „Reisen auf den griechischen Inseln 
des ägäischen Meeres“ an. Nur hat der Verf. in die
sem zweiten Bande nicht blos Inseln des ägäischen 
Meeres, die gegenwärtig zum Königreiche Griechenland 
gehören, sondern auch einige der an Kleinasien liegen
den türkisch gebliebenen oder wieder türkisch gewor
denen Inseln, welche er sämmtlich im Sommer 1841 
mit dem Prof. Herzog, Prof, der Rechte an der Uni
versität in Athen, besucht hatte, beschrieben, was bei 
der nahen Verwandtschaft und dem engen geschichtlichen 
Zusammenhänge der althellenischen Inseln unter einander 
gewiss keinen Tadel verdienen kann. Die Beschreibung 
umfasst im Einzelnen theils die griechischen Inseln: He
lena (an der Südostküste Attikas), Andros (mit einer 
neu angelegten bedeutenden Seidenspinnerei, S. 22), 
Syros (mit der immer mehr aufblühenden, von der 
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griechischen Regierung besonders gepflegten Handels
stadt Hermupolis, S. 24), Mykonos, Amorgos, mit ei
nigen von ihr beherrschten Eilanden, Delos, Rhenäa, 
Gyaros und Beibina, theils die türkisch - griechischen: 
Astypaläa, Nisyros (mit warmen Quellen), Kos, Ka- 
lymnos, Telendos, Leros, Patmos, Samos und Ikaria. 
Zwar fehlen in den Beschreibungen des ersten und 
zweiten Bandes dieser Reisen noch die zum Königreiche 
Griechenland gehörigen Inseln: Melos und Kimolos, 
nebst einigen kleinern Eilanden, wie Oliaros, Polybos 
und Donussa; ferner die nördlichen Sporaden: Sky- 
ros, Ikos, Halonnesos, Pegarethos (Skopelos) und Ski- 
athos, nebst ganz Euböa, desgleichen die türkisch-grie
chischen Inseln in der Osthälfte des ägäischen Meeres 
und an der Küste von Thracien und Kleinasien, von 
Thasos und Lesbos bis Rhodos und Karpathos, mit 
Ausnahme der in dem vorliegenden zweiten Bande be
handelten (S. III und IV); indess hat der Verf. dadurch 
sich nicht abhalten lassen wollen, dies Werk vorläufig 
mit dem gegenwärtigen Bande abzuschliessen. Uber 
die neueste Literatur, sowie über andere Hülfsmittel 
zur Kenntniss der griechischen Inseln (Inschriften, 
Wappen, Seekarten und Pläne) spricht er sich in dem 
Vorworte S. IV f. belehrend aus; dagegen war es nicht 
nöthig, wegen der sprachlichen Bemerkungen, welche 
er hin und wieder eingestreut hat, sich zu entschuldi
gen, wie er gleichwol S. VIII gethan hat, da, nach sei
ner eigenen Bemerkung, die Kenntniss der verschie
denen Localdialekte der heutigen Mundart noch so 
«ehr in der Kindheit, und überhaupt unsere Kenntniss 
der heutigen Mundart nach so mangelhaft ist, dass 
dergleichen Sprachbemerkungen und Alles, was diese 
Kenntniss zu vermehren im Stande ist, mit Dank ange
nommen werden muss. Rec. kann wenigstens seiner
seits versichern, dass er auch in Betreff dieser Sprach
bemerkungen Manches aus dem vorliegenden Buche 
gelernt und in das von ihm im J. 1842 bei Karl Tauch
nitz in Leipzig erschienene Handwörterbuch der neu
griechischen und deutschen Sprache nicht Weniges 
nachgetragen hat. Was sonst der Verf. in seinen 
„Reisen“ gibt, worauf er im Allgemeinen seine Beob
achtungen, Nachforschungen und Beschreibungen er
streckt , das ist schon im Obigen bemerkt worden. 
Wo ei' selbst nicht mit eigenen Augen beobachten 
und nachforschen konnte, hat er die Mittheilungen 
Anderer benutzt (z. B. über die Insel Kos, wo er in 
Quarantaine war, die Mitttheilungen des englischen Ca- 
pitäns Graves, dessen er schon S. V lobend gedacht 
hatte). Besonders hat es sich Hr. R- angelegen sein 
lassen, über die statistischen Verhältnisse der von ihm 
in den Kreis seiner Betrachtung gezogenen Inseln 
aufzuklären, und gewiss sind gerade diese Aufschlüsse 
in mancherlei Hinsicht die erwünschtesten zur Kennt
niss dieser Inseln. Auf den türkisch-griechischen 
Inseln, die der Verf. besuchte, hatten es die Leute 

kein Hehl, wie gern sie wieder mit Griechenland ver
einigt wären, von dem sie erst vor zwölf Jahren durch 
die londoner Conferenz abgerissen worden waren 
(S. 103 u. 104), und sie folgten damals mit besonderer 
Theilnahme und mit ihren lebhaften Wünschen der 
Insurrection auf Kreta, die zu jener Zeit noch einige, 
wenn auch nur schwache, Hoffnungen zuliess. Von 
dieser londoner Conferenz erzählt übrigens; Hr. R. 
S. 56 ein hübsches diplomatisches Kunststück, mit dem 
Zusatze, dass es immer noch der Mühe werth sei, dar
an zu erinnern, da, wennschon man es nicht abzuän
dern vermöchte, man doch dergleichen zu würdigen 
wisse. Nordöstlich von der griechisch gebliebenen 
Insel Amorgos und der wieder türkisch gewordenen Insel 
Astypaläa liegen nämlich die Inseln Lebinthos und Ki
naros. Die erste derselben gehört nach Patmos, ist 
also türkisch, die andere dagegen wird von Amorgos 
aus bebaut, obgleich sie ebenfalls türkisch ist. Die 
Conferenz hatte, so sagt Hr. R. wörtlich, augenschein
lich, um durch die Ausgleichung künstlich geschaffener 
Schwierigkeiten sich den Anschein gerechter Vermitte
lung zu erwerben, die erste Grenzlinie, obgleich im 
Meere Raum genug dafür gewesen wäre, dennoch so 
gezogen, dass die Nordhälfte von Amorgos nebst Ki
naros an die Türken zurückfiel; die Westhälfte von 
Astypaläa dagegen Hellas verblieb. Dann tauschte 
man jedoch die willkürlich aus einander gerissenen 
Inselhälften eben so willkürlich gegen einander aus, und 
vergass dabei nur — Kinaros an Griechenland zurück
zugeben. Nun! du sublime au ridicule il riy a qu’un 
pas! — Von S. 84 entlehnt Rec. die Notiz, dass es 
ein irriger Wahn der Europäer sei, dass die Türken 
schöne Menschen seien; „sie verdanken, sagt Hr. R., 
diese vortheilhafte Meinung theils ihrer malerischen 
Tracht, die alle Gebrechen des Körpers verhüllt, theils 
den vielen albanesischen und griechischen Renegaten, 
von denen die europäischen Türken grossentheils ab
stammen, oder die doch ihr Geblüt veredelt haben.“ 
Auf einer der von den beiden Reisenden besuchten, 
wieder türkisch gewordenen Inseln trafen dieselben, 
da gerade Ferien bei der Universität in Athen waren, 
zwei Studenten von dort an (S. 94). Hr. R. bemerkt 
dabei, dass fast kein Punkt in der Türkei sei, von dem 
sich nicht ein oder mehre christliche Jünglinge in Athen 
befänden, um dort auf dem Gymnasium und an der 
Universität zu studiren; und „so ist, sagt er, Athen schon 
jetzt, durch Anticipation, die Hauptstadt des Morgenlands, 
wenn auch vor der Hand nur in intellectueller Bezie
hung“, — sie ist ein ins Morgenland vorgeschobener 
Posten der Civilisation, und sie ist es in Folge des 
griechischen Freiheitskrieges, „der den ganzen Orient 
zusammengerüttelt und überall neue Ideen angeregt hat, 
die sich weiter zu entwickeln streben“ (S. 159). Von 
besonderm Interesse sind die Mittheilungen über die 
Klosterbibliothek auf Patmos (S. 125 ff.). Sie ent- 
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^ält hiernach etwa noch dreihundert Handschriften und 
gegen tausend Bände gedruckter Bücher; indess ist 
unter erster» von classischen oder sonst philologisch 
Werthvollen Handschriften so gut wie nichts vorhan
den. Eben so erfolglos suchten die Reisenden nach 
Chroniken des byzantinischen und fränkischen Mittel
alters. Als dagegen, trotz der argwöhnischen Unge- 
neigtheit, die Hr. R. noch in allen Klöstern gefunden, 
kaiserliche Chrysobullen an Fremde zu zeigen, ihm 
endlich dort in der Bibliothek ein verschlossenes Käst
chen geöffnet wurde, das den gewünschten Schatz ent
halten sollte, fand er darin allerdings einen Schatz, 
nämlich zwischen 40—50 kaiserliche Bullen, vom Ende 
des 11. Jahrh. bis zur Einnahme von Konstantinopel, 
im Originale beisammen, „wie man sie nicht leicht 
irgendwo gesammelt findet“; und „da sich, fährt Hr. 
R. S. 135 fort, fast alle auf gemachte Schenkungen, 
oder auf die dem Kloster aufgelegten Leistungen be
ziehen, so bilden sie für die Kenntniss der innern Ver
waltung des byzantinischen Reiches eine Quelle, die 
vielleicht einzig in ihrer Art ist, und nicht minder wich
tig können sie durch ihre festbestimmten Daten für 
die Handschriftenkunde werden.“ Die älter» derselben 
sind meistens auf Papyrus, die jüngern auf Pergament 
geschrieben. Was der Verf. weiter über diese Chryso
bullen mittheilt, von denen er in der ersten Beilage 
(S. 179 ff.) eine, und zwar die goldene Bulle des Kai
sers Alexios Komnenos, die Schenkung der Insel 
Patmos an den heil. Christodulos und die Stiftung des 
dortigen Klosters betreffend, vom J. d. W. 6596 (n. Chr. 
1080), im Originale beigefügt hat, muss, ebenso wie 
die übrigen Auszüge aus jenen Urkunden und sonstigen 
Notizen über einige Handschriften der Bibliothek (S. 185 
f.), bei Hrn. R. selbst nachgelesen werden. Am Schlüsse 
seiner Reisen (S. 174—178) gibt er aus einer von ihm 
angelegten Sammlung neugriechischer Sprichwörter 
einige Proben, indem er diese selbst, im Originale und 
mit deutscher Übersetzung, mittheilt, und, da nöthig, 
zweckmässig erläutert. Diese Sprüchwörter haben alle 
mehr oder weniger einen eigenthümlichen Charakter, 
indem sie theils von Sitten, Gewohnheiten und Landes
verhältnissen hergenommen worden, die dem Deutschen 
fremd sind, theils Thiere redend oder handelnd ein
führen (was übrigens auch bekanntlich in neugriechi
schen Volksliedern vielfach der lall ist), theils ihnen 
die Naivetät des Ausdrucks oder die metrische Ein
kleidung einen besonder» Reiz gibt. Dieser hier mit- 
getheilten neugriechischen Sprüchwörter sind 23; sie 
sind reich an Volkswitz und Volksweisheit, und machen 
den Wunsch nach Veröffentlichung der ganzen Samm
lung rege; ein Wunsch, zu dem Rec. schon früher 
durch so manche ihm Griechen ebenfalls mit- 
getheilte Sprüchwörter und sprüch wörtliche Redens
arten , auch Räthsel, in denen der originelle Geist 
einer gesunden Naivetät und eines anmuthigen Witzes 

sich offenbart, sich veranlasst gefunden hat. Zum 
Schlüsse erwähnt Rec. hier noch Das, was Hr. R. 
S. 24 über das rege geistige Leben in Hermupolis, 
der neuen Haupt- und Handelsstadt der griechischen 
Insel Syros, sagt. „Mehr noch, als der beginnende 
Luxus (in Bauten und dgl.) 5 heisst es da, ziert Her
mupolis die Menge seiner Schulen; alle Arten und Unter
arten derselben, vom Gymnasium bis zur Kleinkinder
schule herunter, sind hier vorhanden, und werden fleissig 
besucht, und unter diesen ist sogar eine hellenische, d. h. 
nach deutscher Redeweise eine gelehrte Mädchenschule, 
wo Thucydides, Demosthenes und Xenophon von den jun
gen Schönen exponirt werden, als ob man es darauf an
legte, sie zu Blaustrümpfen heranzuziehen. Die Zahl 
aller Schüler jeglichen Alters wird auf 2000 angegeben 
u. s. w.“ Man sieht an diesem einzelnen Beispiele, 
dass, wo im Königreiche Hellas nur sonst die Um
stände den Eifer des Volkes imd die Lernbegierde der 
Jugend begünstigen, es auch an Bildungsmitteln und 
Unterrichtsanstalten, wofür dann die Gemeinden selbst 
sorgen, keineswegs fehlt; aber freilich fehlt es der 
Regierung selbst an den nothwendigen Geldmitteln, um 
dem Bedürfnisse allenthalben zu genügen. Das Budget 
des Departements des Cultusministeriums stellte sich 
für 1841 auf nur 457,630 Drachmen, während im 
J. 1842 (vom J. 1841 ist Rec. eine genaue Angabe nicht 
sofort zur Hand) die Gesammtausgaben 13,451,755 Dr. 
betrugen.

Leipzig. Dr. Theod. Kind,

läunstgescliichte.
Sammlung der vorzüglichsten Gesangstücke der aner

kannt grössten, zugleich für die Geschichte der Ton
kunst wichtigsten, die eigene höhere Ausbildung für 
diese Kunst und den würdigsten Genuss an dersel
ben fördepidsten Meister der für Musik entscheidend
sten Nationen, gewählt, nach der Zeitfolge geordnet 
und mit den nöthigsten historischen und andern 
Nach Weisungen herausgegeben von Friedrich Rock- 
Utz. Erster Band in zwei Abtheilungen. Zweiter 
Band in zwrei Abtheilungen. Dritter Band, erste Ab- 
theilung. Mit deutschem und französischem Text. 
Mainz, Schott’s Söhne. In Langfolio.

Der verhältuissmässig kurze Text zu dieser Beispiel
sammlung der wichtigsten Meistei' der Tonkunst ist mit 
dem Erscheinen der ersten Abteilung des dritten Ban
des, dem noch zwei Abtheilungen von Mustercomposi- 
tionen folgen werden, beendet. Ein Überblick des 
Ganzen mit besonderer Beachtung des Geschichtlichen 
und des Werthes der einzelnen Meister kann nicht 
ohne Nutzen für die Kunst und für die Kunstfreunde 
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sein, welche die Sammlung eines so geschätzten Man
nes beachtet haben und noch beachten werden. Gehen 
wir sogleich ohne weitere Einleitung zur Sache, nur 
die Bemerkung vorausschickend, dass wir die gegen
übergedruckte französische Übersetzung des deutschen 
Textes völlig unberücksichtigt lassen. Auch den Vor
bericht des Verf., welcher zunächst über Entstehung 
dieser Sammlung Rechenschaft gibt, den Zweck der
selben, wie ihn schon der Titel anzeigt, weiter ent
wickelt und dabei noch einige Nebenerklärungen bei
bringt, übergehen wir billig, wünschend, auch das Po
lemische, was gegen die ersten Abteilungen des Wer
kes sich erhob, völlig unberührt lassen zu dürfen.

Die erste Abtheilung, deren Vorrede unterschrie
ben ist: „Im August 1835“, behandelt die erste Periode 
vom Ursprung gesetzmässiger Harmonie bis auf Pale- 
strina, oder vom J. 1380 bis um das J. 1550, in welcher 
Zeit der geehrte Verf. allerdings weniger heimisch ist, 
als in den spätem Perioden.

Die Einleitung des ersten Bandes erinnert, dass 
alle Kunst ihren Ursprung (?) und Grund in der Reli
gion hat. So lange sie auf diesem Grunde sich auf
baut, bleibt sie in ihrer Würde; wo sie sich davon trennt, 
sinkt sie zum blossen Zeitvertreib und Handwerk. Sind 
„die Ansichten von Religion“ verschieden, muss es 
auch die Kunst sein. Eine Ansicht ist der Kunst zu
träglicher, als die andere. Der Judaismus, äusser 
der Poesie, ist ihr mehr feindlich, der Hellenismus 
freundlich. Doch war die Tonkunst den Juden wenig
stens nicht fremd, ob wir auch kaum etwas noch von 
ihr wissen; den Griechen war sie ein Begleitungs- und 
Verschönerungsmittel der Poesie und mimischer Tanz
kunst. Das Christenthum wurde erst bei geistigerer 
Auffassung der Tonkunst zugethan. Daher ist unsere 
Musik ganz eigentlich eine neue, nicht, wie die an
dern, eine wiedererweckte Kunst. Der Gebrauch krie
gerischer Instrumente gehört nicht hierher, wo von der 
Musik als Kunst gesprochen wird. Flöten und Lyren 
vermochten nur wenig. Anders die Orgeln des Mittel
alters, meist den Geistlichen und Mönchen anvertraut. 
Diese förderten am Anfänge die Melodie, am meisten die 
Mehrstimmigkeit, welche auf den Gesang zunächst 
übertragen wurde. — Über dies Alles gehen wir hin
weg, so wenig wir auch in Allem mit dem Verf. über- 
einstimmen.

Nach allgemeinen Bemerkungen über tiefe Stimm
lagen der Chorsätze, über Tempo, Festhalten des Tons 
u. s. w. hebt der Verf. s. 20 mit Guil. Dufay an, auf 

welchen Joh. Ockenheim folgt, Beide ganz kurz. Ob 
aber ein Contrapunkt über Volksmelodien „die früheste 
Sitte künstlerischer Bearbeitung“ genannt werden kann, 
verneinen wir. Ist auch Dufay der erste namhafte 
Kirchenharmoniker, so ist er darum doch noch nicht 
der Erste, so wenig, als es ein Jahr früher Ockenheim 
war, vor dessen Geburt der Mönch Olaus Nicasius Ar
noldi bereits 1416 achtstimmige Gesänge veröffentlichte, 
was ich schon 1832 aus Karl v. Visch’s Bibliotheeft 
scriptorum sacri Ordinis Cislerciensis bekannt machte. — 
Der Verf. erinnert bei Josquin de Pres: „Es ist uns 
von seinen Werken eine grosse Anzahl aufbehalten, 
denn im Verlaufe seines Lebens war der Notendruck, 
und sogleich (und ebendeshalb werden frühere Ver
suche, noch nicht genau ermittelt, jedenfalls dagewesen 
sein) aufs Trefflichste, zu Stande gekommen.“ Da
gegen von Ockenheim: „Seine Compositionen sind jetzt 
sehr selten, da bis in sein spätes Alter der Noten
druck noch nicht erfunden war.“ Dies kann die Ur
sache nicht sein, da der Notendruck in Italien bereits 
1502 begann, Ockenheim aber nicht früher als 1513 
und Josquin gegen 1515 starb. Allein der Letztgenannte 
hatte mehr Welt- und einen grössern Volksruf, der 
sich nicht immer auf grössere Eingänglichkeit und Ge
fälligkeit seiner Compositionen gründete, _  eine Er
fahrung, die sich nicht selten wiederholt. Der einmal 
verbreitete Name thut in solchen Dingen sogar manch
mal mehr, als man weiss und versteht. Von dieser 
Erfahrungswahrheit ist Josquin gerade ein sprechendes 
Zeugniss. Man erinnert sich, dass eine seiner Motetten 
in Italien ganz misfiel, so lange man nicht wusste, dass 
Josquin der Verfasser sei; wie schön wurde sie dagegen 
in Aller Munde, sobald man den Namen des Componi- 
sten erfuhr! — Ähnliches gilt bis heute.

Orlando Lasso (oder Orland de Lassus, eigentlich 
Roland de Lattre) ist doch wol etwas zu kurz behan
delt. Als Gipfel und Schluss der niederländischen 
Schule, als Fürst der Musik, wie ihn seine Zeitgenos
sen so gut als den Palestrina nannten, wünschten wir 
wenigstens noch einige Berichtigungen Dessen, was der 
Verf. früher über den Mann schrieb. Die Angabe des 
Todesjahres „zwischen 1593 und 1595“ kann füglich 
bestimmt gesetzt werden, denn auf des Mannes präch
tigem Epitaph steht 1595. — Dass der Sache wegen 
der Zeit vorgegriffen worden ist, wird nur ein Befange
ner tadeln.

(Die Fortsetzung folgt)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jeaa. Druck und Verlag von F. A. Brocktaaus in
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Kunstgeschichte.
Sammlung der vorzüglichsten Gesangstücke der aner

kannt grössten, zugleich für die Geschichte der Ton
kunst wichtigsten, die eigene höhere Ausbildung für 
diese Kunst und den würdigsten Genuss an derselben 
förderndsten Meister der für Musik entscheidendsten 
Nationen, gewählt, nach der Zeitfolge geordnet und 
mit den nöthigsten historischen und andern Nach
weisungen herausgegeben von Friedrich Rochlitz.

(Fortsetzung aus Nr. 55.)
Olaude Goudimel, der Lehrer Palestrina’s, hat seine 
Berichtigungen ganz nach R. G. Kiesewetter’s An
gaben erhalten, nur gar zu kurz. Als Componist 
der Psalmen und anderer Kirchenmelodien der Refor- 
mirten verdient er doch eine grössere Beachtung. — 
Ob der merkwürdige Spanier Christoforo Morales, als 
Vorläufer Palestrina’s von Bedeutung, unter die Män
ner gezählt werden kann, die sich die Weise der Nie
derländer gänzlich zu eigen gemacht hatten und ihr 
immer treu geblieben sind, ist doch sehr fraglich: es 
sind keine Beweise dafür da. Die damaligen Spanier 
sind mir weit selbständiger, als man gewöhnlich glaubt. 
Je weniger man vom Gange seiner Lebensgeschichte 
weiss, desto genauer muss verfahren werden. Baini 
berichtet, er stamme aus Seviglia, was auch schon Ger
ber angibt. Aus welchem Grunde der geehrte Verf. 
den Mann „zunächst unter Goudimel’s Leitung“ in Rom 
Musik studiren lässt, wissen wir nicht. Die Angabe 
hat aber schon darum etwas Widersprechendes, weil 
der Verf. ausdrücklich sagt, Morales sei dann, als er 
sein Studium der Musik vollbracht, bald zum Mitgliede 
der päpstlichen Kapelle, schon vor 1540, erwählt wor
den. Das war aber doch gerade die Aeit, wo Gou
dimel in Rom seine Schule errichtete. Folglich kann 
Morales nicht unter ihm studirt haben. Vielmehr zählt 
ihn Baini mit Goudimel zugleich unter die schon be
rühmten Componisten der ersten Hälfte des 16. Jahrh.

Von den Engländern wird Thomas Tallis genannt, 
als Kapellmeister der Königin Elisabeth (nämlich an 
ihrer Privatkapelle oder Betsaale, wo er zugleich Or
ganist war). £s gewiss ? dass er im herrschenden 
Stil der Zeit (und zwar immer in einem schon auf dem 
festen Lande etwas altern) schrieb, also nach dem 
niederländischen, der nach Druckwerken von den Bri
ten studirt wurde, „da es in England nicht beliebte, 
niederländische Meister zu berufen, weil man seine 

Musik, wie Alles, sich selbst zu verdanken haben 
wollte“. Dagegen bin ich gewiss, dass England in der 
Musik gerade sich nur zu sehr an Andere hielt und 
sich von je her damit schadete. Hatte es doch seine 
Landesmusik früher schon um des kirchlich gregoriani
schen Gesanges willen geradezu geopfert! Immer galt 
hier im Musikalischen irgend ein geltendes Vorbild des 
Auslandes. Damals hatte man aber in England sogar 
Noth, die Kirchenmusik zu erhalten der Puritaner we
gen. Wie hätte man ausländische Lehrer derselben 
berufen sollen? u. s. f. Tallis, bei seinem Leben nicht 
eben belohnt, starb am 23. Nov. 1585, was unschwer 
hätte angegeben werden können, ebenso, dass die 
Engländer ihre guten Köpfe, oder ihre arbeitsamen, 
viel zu hoch heben, was auch in späterer Zeit mit 
Tallis geschehen ist. — Der deutsche Ludwig Senf! 
beschliesst, ohne dass seine Musikweise charakterisirt 
worden wäre, äusser dass er verschiedene seiner „Mu
teten“ über beliebte Volkslieder schrieb. (Nach ge
wöhnlicher Zeitliebhaberei.)

Die andere Abtheilung des ersten Bandes schildert 
Italien: „Von Palestrina und der durch ihn gestifteten 
hohen Musikschule in Rom bis zum Beginn ihres all- 
mäligen Sinkens, und dem Aufkommen einer neuen 
Schule in Venedig.“ Deutschland: „Von künstlerisch
höherer Bearbeitung des Choralgesanges bis zu ver
schiedenartig erweiterter und naional gestalteter Weise 
der niederländischen Schreibart.“ Von 1550 bis um 1630.

Nach kurzer Einleitung verweist der geehrte Verf. 
auf seinen Abriss des 4. Bandes: „Für Freunde der 
Tonkunst“, welchen wir in der Allgem. musik. Leip
ziger Zeitung, 1832, von 773—785 gewürdigt und einige 
geschichtliche Berichtigungen beigebracht haben. — In 
der ganz kurzen Beschreibung Palestrina s fällt uns der 
Satz auf: „Hier wurde Goudimel zwar zuvörderst und 
persönlich sein Lehrer; doch beschränkte er seine 
Studien und Vorübungen keineswegs auf ihn; wie dies 
auch schon seine frühem Werke bezeugen.“ Ich be
greife den Grund dieses Satzes nicht, oder ich muss 
ihn verneinen. So lange ein Mensch Schüler eines 
Andern ist, erkennt er ihn als seinen Förderer und 
nimmt von ihm bessere Einsicht und irgend eine Rich
tung. Hat er Talent oder gar Genie, so bringt der 
eigenthümliche Sinn, das angeborene Wesen des Schü
lers das Seine als Blüthe des eigenen Stammes hinzu, 
der jedoch immerhin vom Lehrer, als Gärtner, gepflegt 
und veredelt worden ist. Goudimel war nicht so ge
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ring, dass er nicht hätte bilden, und Palestrina nicht, 
dass er nicht hätte wesentlich Geistiges seiner Art dazu 
geben sollen, auch schon in seinen frühem Werken. 
Aus dem Letzten folgt also nicht, was der Verf. fol
gert, wenn er nicht noch andere Lehrer Palestrina’s, 
geschichtlich erhärtet, anzuzeigen hat. Daran zweifeln 
wir aber. Auch hat der Verf. keinen Andern namhaft 
gemacht. Die Liebe zum Einfachem z. B. dürfte Gou- 
dimel doch wol in Palestrina’s empfänglichem Gemüthe 
angeregt und belebt haben u. s. w. Warum nun hier 
gerade des Lehrers Einfluss sorgfältig zurückgeschoben 
werden soll, ohne dass eine historische Nöthigung vor
handen ist! — Endlich ist die Besonderheit und ab
weichende Originalität der ersten hier mitgetheilten 
Tonsätze nicht so disparat, als es Mehren scheint.

Giov. Maria Nanini wird offenbar vom Verf. mit 
dem spätem Nanini verwechselt. Johann Maria Nanini 
war bekanntlich Palestrina’s Mitschüler bei Goudimel 
und inniger Freund, welcher auch der Erste unter den 
Italienern war, der in Rom eine Musikschule errichtete, 
was Baini selbst aussagt, bei welcher Gelegenheit es 
noch ausdrücklich heisst: „Eine solche Schule war bei 
dem Umstande, dass so viel fremde, kunstverständige 
Meister in Rom lebten, der Unterstützung eines Pier
luigi (Palestrina) um so würdiger, da sowol dieser als 
Nanini Schüler des Claudio Gondimel gewesen.“ Dem
nach ist auch die Angabe des Geburtsjahres („um 
1560“) ein Irrthum; es ist eine Verwechselung mit 
Bernardino Nanini, dem Neffen jenes. — Genauere 
Nachricht über den Mann findet sich in Kandier’s Über
setzung des Baini’schen Werkes, herausgegeben von 
Kiesewetter (Leipzig, 1834), S. 215. Es ist schade, 
dass unter den drei vom Freihern v. Tücher mitgetheil
ten Stücken die beliebte Motette dieses Componisten:

Dodie nobis coelorum rex‘: etc., nicht gegeben werden 
konnte. — Den Animuccia, auch einen Schüler Goudi- 
mel’s zugleich mit Palestrina und G. M. Nanini, an 
dessen Stelle 1571 als Kapellmeister an St.-Peter im 
Vatican Palestrina trat, vermissen wir ungern.

Über Tommaso Ludovico Vittoria (aus Avila) irrt 
der Verf. mit Gerber, wenn er ihn erst um 1560 ge
boren werden lässt. Wie ist das möglich, da er schon 
1573 zum Kapellmeister des Collegio germanico und 
bereits 1575 zum Kapellmeister an der Kirche St.-Apolli- 
nare ernannt wurde ! Auch war er nie Sänger an der 
päpstlichen Kapelle, wie Baini ausdrücklich versichert. 
Das Übrige ist nicht minder unrichtig. Er war Geist
licher, hatte sich vorzüglich nach Morales gebildet, 
ein Freund Palestrina’s und G. M. Nanini’s u. s. w.

Eben so wenig kann Felice Anerio als ein Gegen
bild Vittoria’s angesehen werden. Der Mann kann 
auch nicht für einen Schüler des ältern Nanini allein 
ausgegeben, sondern muss für einen Zögling Nanini’s 
und Palestrina’s zugleich genommen werden. Er stu- 
dirte noch zu der Zeit, als Nanini den ersten, und Pa

lestrina den höhern Unterricht ihrer Schule gemein
schaftlich verwalteten. Felice Anerio ist daher aus
drücklich unter die Zöglinge beider genannter Meister 
der römischen Schule zu zählen. Die darauf folgende Zeit? 
in welcher Palestrina nur geringen Antheil an der Schule 
nahm und Nanini der Ältere an der Spitze stand, Jüngere zu 
Gehülfen nehmend, unter diesen seinen Neffen Bernar
dino Nanini und Franc. Suriano, war genau zu unter
scheiden. Endlich sind auch nicht wenige Composi- 
tionen Fel. Anerio’s vorhanden, selbst das Verzeichnis» 
der gedruckten ist nicht gering. Man sehe nur Kand
ier’s Übersetzung des Baini, herausgegeben von 
R. G. Kiesewetter, im Anhänge S. 183. Gerber aber, 
nach welchem der Verf. hier berichtet, kannte nur we
nige und nicht die bedeutendsten Werke Anerio’s. Die 
von dem Verf. gerühmte Anerkennung und Belohnung 
der Verdienste Felice’s dürfte sich schwerlich dadurch 
erweisen lassen, dass er zum Nachfolger Palestrina’s 
an der päpstlichen Kapelle gewählt wurde. Dazu ver
half ihm, wie Baini erzählt, der Cardinal Aldobrandini, 
welcher ihn zum Director seiner Kammermusiker an 
Palestrina’s Stelle gemacht hatte, und es nun bei dem 
Papste Clemens VIII., seinem Oheim, dahin brachte, 
dass F. Anerio den erledigten Posten eines Tonsetzers 
der päpstlichen Kapelle erhielt. Den Titel eines Kapell
meisters, den auch der Verf. gebraucht, konnte nach 
der Einrichtung des päpstlichen Hofes weder Palestrina 
noch Anerio erhalten; er kam nur einem Prälaten zu. 
Der Papst gründete daher für Palestrina den Posten 
eines Compositore der Kapelle. Dies, und dass Fel. 
Anerio der Letzte war, der als eigener Compositore an 
der päpstlichen Kapelle angestellt wurde, weil es stet» 
kunstberühmte Sänger in der Kapelle gab, welche die 
nöthigen Tonsätze lieferten, hätte nach Baini’s Vor
gänge, zur Vertreibung immer noch im Schwange ge
hender Vorurtheile, hier aus einander gesetzt werden 
sollen.

Dafür war Gregorio Allegri wirklich aus der spä
tem römischen Schule, wo sich Palestrina zurück
gezogen hatte. (Es muss nur im Bezug auf Fel. Anerio 
das im Texte des Verf. stehende „gleichfalls“ gestrichen 
werden.) Dass Gr. Allegri anfangs Beneficiat in der 
Kathedralkirche zu Fermo war, weshalb auch der 
geistliche Titel Don vor seinen Namen gesetzt wird, 
und dass er von hier aus wegen seiner Compositions- 
leistungen, nicht wegen seiner Gesangkunst, am 
6. Dec. 1629 ins Collegium der päpstlichen Sänger auf
genommen wurde, dass er viele Gesangwerke im Ka
pellenstil schrieb , worunter auch noch grössere und 
damals eben so berühmte sich befanden, als das be
kannte und viel gedruckte Miserere ist, welches auch 
hier, und ohne ein anderes, wiederholt wird, hätte nicht 
unerwähnt bleiben sollen. Das Todesjahr des Mannes 
ist gleichfalls nicht angegeben. Es wäre aber um so 
nöthiger gewesen, da es durch Gerber, welchen die 
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Meisten fast ausschliesslich gebrauchen, schwankend 
gelassen worden ist. Er ist am 18. Febr. 1652 gestor
ben. Auch bei dem altern Nanini fehlt das Todesjahr 
(1607 am 11. März) u. s. w. Gehört auch die Bemer- 
kung, dass P. Kircher in seiner Musurgia Bd. I, S. 487 

494 einen seiner Instrumentalquartettsätze (Duoi Vio- 
Uni, Alto et Basso di Viola) mittheilt, nicht nothwen- 
dig für den Verf., so wird doch die Sache selbst Vie
len wichtig genug. Merkwürdig sind dabei Kircher’s 
Worte über ein madrigalähnliches Instrumentalstück, 
welches allerdings die Kindheit der damaligen Setz
kunst für Instrumente bezeugt. Der Mann schreibt: 
Apponemus concentrm, sine symphoniant Chelyum juxta, 
onines huic stylo proprias regulas summo ingenio com- 
positam a celeherrinio Ponüficii Chori musico B. D. Gregorio 
Allegri, in quo symphoniacum artificium tum exacte ex- 
hilntwn est, ut nihil ei addi vel demi posse videatur. 
Wer nun nach solchen Aussprüchen gehen und sich 
die Werke selbst nicht ansehen wollte, würde sehr 
übel berichtet sein. — Mit diesem Manne scheidet der 
Verf. von der römischen Schule, die man sich freilich 
darum nicht als eine völlig abgeschlossene vorzustellen 
hat, auch nicht leicht vorstellen wird. Dass übrigens 
Allegri’s bekanntes Miserere alljährlich zur Feier der 
stillen Woche, und zwar Mittwochs, in der Sistina auf
geführt wird, ist nur um einiger Neuerungen willen zu 
erwähnen, die auch in der päpstlichen Kapelle mit der 
sonst festen Ordnung der alten Tonstücke vorgenom- 
men worden sind.

Der Verf. wendet sich nun zur venetianischen 
Schule, nur des grössten Meisters derselben, des Giov. 
Gabrieli gedenkend, ausführlicher als über andere Mei
ster, „da es uns erst seit kurzem geglückt ist, nähere 
und zuverlässige Nachrichten über ihn zu erhalten, 
nämlich in Hrn. v. Winterfeld’s Johannes Gabrieli (nicht 
Galilei, mit welchem ihn der nun selige Verf. sonder
barerweise verwechselte) und sein Zeitalter (Berlin, 
1834). Darüber sagen wir nichts und verweisen blos 
auf das genannte Werk Winterfeld’s. Nur fällt es uns 
abermals wieder auf, dass Hr. R. am Schlüsse, wo 
er des 30jährigen Krieges erwähnt, schreibt: „denn 
dieser und die eine Partei Derer, die ihn führten, griff 
bekanntlich auch in die Bibliotheken der Kirchen und 
Klöster nur allzu oft und allzu roh ein.” Als ob die 
Klöster die einzigen Bibliotheken, die andere Partei 
keine Kirchen gehabt, und nicht beide Parteien wild und 
roh eingegriffen hätten !

Den Deutschen wird nun gleiche Anlage und gleiche 
Fähigkeit für die Tonkunst wie den Italienern zuge
sprochen, ferner gleicher und gleichzeitiger Antheil am 
Erwachen dieser Kunst, an ihrer frühesten Regulirung 
und Heranbildung, gleicher Zweck und gleiche Absich
ten; dennoch nahm diese Kunst andere Anläufe u. s. w. 
öieses Andere setzt der Verf. mehr in die Landes
verfassung, als in das verschiedene Volkswesen. Allein 

der Zustand beider Völker, auch in Künsten und 
Wissenschaften, war ein anderer, so musste auch etwas 
Anderes werden. Innere und äussere Kriege! In Mu
sik keine Begünstigung der bürsten! Vor der Refor
mation geschah am meisten für Musik in Wien und 
München u. s. w. Die Reformation brachte den luthe
risch-protestantischen Choral. Von ihm glaubt der 
Verf. ausgehen zu müssen. Dabei ging die Kunst
musik ihren Weg, nur langsamer als in Italien. (Hier
über ist nichts oder eine ganze Abhandlung beizubrin
gen.) Der Choral führt den Verf. auf die Böhmen oder 
mährischen Brüder, die nur erwähnt, nicht eigentlich 
behandelt werden. Über das Zurückführen aller Kirchen
hymnen bis auf die jüdische Synagoge sei, als über 
eine Hypothese, geschwiegen. Kurz, die alten Lieder 
wurden benutzt, trefflich verteutscht, gereinigt, volks- 
thümlich umgewandelt in kräftiger Sprache und kern- 
hafter Harmonisirung — Luther’s und seiner Gehülfen 
grosses Verdienst; das wirkte über alle Erwartung. — 
Der Verf., früher die Harmonisirung der utraquistischen 
Gesänge sehr hervorhebend , bezweifelt jetzt eine ur
sprüngliche Harmonie derselben, worin er auf der ent
gegengesetzten Seite abermals zu weit geht. Darüber 
wäre eine berichtigende Monographie höchst nöthig. 
Manches Irrsal würde dadurch weichen. Unterdessen 
ist viel für Choräle geschehen, was bekannt ist und 
was uns zu weit führen würde, wenn wir darauf Rück
sicht nehmen wollten.

Der Verf. geht nun auf den „trefflichen, beharr
lichen, musikalischen Gehülfen Luther’s in Abfassung 
seiner Choräle” über, auf den um die ersten lutheri
schen Gesangbücher überaus verdienten Hans Walther, 
dessen Geburtsjahr viel zu spät gegen 1500 gesetzt 
wird, da er als Kapellmeister zu Torgau 1524 sich 
schon so bekannt gemacht hatte, dass Luther durch 
seine Schrift an den Kurfürsten zu Sachsen und Her
zog Johann, „weil er die deutsche Messe zu Witten
berg anrichten wollte, den alten kurfürstlichen Sang
meister Conrad Rupff und den Genannten gen Witten
berg fodern liess”. Man lese darüber die eigenen Worte 
Johann Walther’s in Forkel’s Musikalischem Almanach 
für das Jahr 1784. Sie stehen S. Io7 160, und sind 
entlehnt aus dem von Johann Walther eigenhändig ge
schriebenen lutherischen Gesangbuche vom J. 1545, 
was in Coburg auf bewahrt wird. Darin heisst es unter 
Anderm: „Er (Luther) hat mich die Zeit drei Wochen lang 
zu Wittenberg aufgehalten, die Choralnoten über etliche 
Evangelia und Episteln ordentlich zu schreiben, biss 
die erste deutsche Mess in der Pfarrkirche gesungen 
ward, der muste ich Zuhören, und solcher ersten deut
schen Messe Abschrift mit mir gen Torgaw nehmen, und 
hochgedachtem Churfürsten und ihrer Churf. Gn. aus 
befehl des Hern Doctorls selbst vberantworten.“ Dar
aus ergibt sich schon zur Gnüge, dass der geehrte 
Verf. irrt, wenn er schreibt: „Man irrt gänzlich, wenn 
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man sich diesen Mann als einen Musiker von Profes
sion denkt. Er war Gelehrter, und als akademischer 
Docent in einer Stellung, dass es jetzt heissen würde: 
der Philosophie Doctor und der freien Künste Magister.“ 
Das Letzte war er und hatte studirt: allein Docent 
an der Universität Wittenberg und akademischer Col
lege Luthers“, wie der Verf. später sagt, war er 
nicht, vielmehr wirklich Musiker von Profession, wenn 
auch gelehrter. Nach Rupff’s Tode berief ihn der 
Kurfürst Moritz zu Sachsen zur Direction der Musik 
der Hofkapelle in Dresden und zwar von Torgau aus. 
Mag. Joh. Walther brachte sogar seine Gesellschaft 
von 18 Sängern und 12 Singeknaben mit dahin (s. Dr. 
Joh. Andreas Gleichen’s Dresdnische Reformations- 
und Hofprediger-Historie, im Vorbericht Cap. 10, §. 1, 
S. 95. Nach Joh. Gottfr. Walther). Diese Kapell
meisterstelle verwaltete er noch 1552. — Dies Alles 
spricht zu bestimmt gegen die Annahmen des geehrten 
Verf., welche auch durch keine Beweise erhärtet wor
den sind. — Das erste lutherische Gesangbuch, 1524 
zu Wittenberg gedruckt, werde hier nur genannt. Die 
zweite Auflage erschien 1544, von J. W. verbessert 
und vermehrt (s. den ganzen Titel in Walther’s Lex.), 
und noch einmal verbessert und vermehrt 1551, Witten
berg. _ Es ist nicht gut, dass der Verf. von diesem 
Allem nicht einmal in Umrissen handelt.

Der vortreffliche Jakob Hänel oder Handl, bekann
ter unter dem Namen Gallus, wird unter den Deut
schen selbst lange nicht genug ausgezeichnet, was je
doch keineswegs Schuld des Verf. ist, welcher ihn 
vielmehr im Punkte anderweitiger Ausbildung zu hoch 
zu stellen scheint. Was aber Rundung, Werth und beson
ders Gemüthlichkeit seiner meisten Compositionen, so weit 
sie uns zu Gesicht gekommen sind, anlangt, darf er 
ohne gegründeten Widerspruch dem Palestrina der 
Italiener gar wohl an die Seite gestellt werden; ja bei
weitem die meisten Hörer werden seine Sätze noch an
sprechender und empfundener finden. — Den Zeit
genossen jenes Mannes, Melchior Fuchs, genannt Vul
pius, achten wir in seiner harmonischen Erfindung 
höher, als der Verf., dagegen den Thomas Walliser 
(in Strasburg) in jeder Hinsicht geringer, so ansprechend 
und gut auch die auserlesene Composition ist. Der 
Mann, dessen Lebensumstände der Verf. gar nicht be
rührt, war seit etwa 1599 der achte Schullehrer, Vicar 
am Dom und an der Thomaskirche, und der Unive-sität 
Mvsicns ovdinarins. Er starb 1648 am 26. April. — 
Michael Prätorius (Schulze) ist allgemein bekannt. Mit 
ihm beschliesst der erste Band, dessen zweite Abthei
lung ein verbessertes Musikstück von Jan. Ockeghem 
und eins vonJosquin bringt für die unrichtigen der er
sten Abtheilung.

Die erste Abtheilung des zweiten Bandes handelt:

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ff1. Mand in Jena.

„Von der Ausbildung und Verbreitung eines neuen 
Stils in der Gesangmusik neben Erhaltung des altern 
in Werken für den öffentlichen Gottesdienst, bis zum 
Emporkommen und der vollen Blüthe der neapolitani
schen und der allmäligen Zerstreuung der venetianischen 
Schule — in Italien; während der Fortführung, Erwei
terung, leichtern und freiem Behandlung des zu Ende 
der vorigen Periode Bestehenden — in Deutschland.“ 
„Zeit um 1600—1700“ (an welche sich der Verf. in kei
ner Periode genau bindet).

Italien. „Der neue Stil in der Gesangmusik, wel
cher diese Periode vorzüglich charakterisirt und der 
von ihr an, ungeachtet alles sonstigen Umgestaltens 
der Formen der Tonkunst, noch heute nicht untergegan- 
gen ist, gehörte zuvörderst nicht den Musikarten an, 
welchen diese Sammlung gewidmet ist, sondern einer 
neu aufkommenden; einer Musikart, die, hatte auch 
Manches in voriger Periode auf sie gewissermassen (?) 
vorbereitet, doch in jetziger erst zu Stande gebracht, 
und, kaum zu Stande gekommen, schon innerhalb eini- 
ger Decennien in mehren Haupstädten Italiens mit en
thusiastischer Vorliebe aufgenommen und verbreitet 
wurde: er gehörte zuvörderst der Oper an; der Oper, 
die dies war, wenn sie auch noch geraume Zeit nicht 
diesen Namen führte und, verglichen mit Dem, was sie 
nach und nach geworden ist, in ihrem Umfange, vor
nehmlich aber in ihrer Musik (und jetzt sind wir in 
und mit dieser Annahme hierin mit einander einig), 
noch sehr arm und klein erscheinen muss.“ — Uber 
die Einführung des Namens Oper für Drama mit noth
wendiger Musik oder dramatisch-musikalischer Dar
stellung hat bisher noch Niemand etwas Sicheres vor
zubringen gewusst. Jetzt bin ich im Stande, eine ge
schichtliche Nachweisung darüber zu geben, die auch 
anderweitig historischen Werth hat. Der Abt Perrin 
hatte bekanntlich (s. mein Buch „Wesen und Geschichte 
der Oper.“ Leipzig, 1838. S. 158 ff.) nicht eher geruht, 
bis er sich ein Privilegium verschafft hatte , das bis
herige Musikschauspiel für Fürsten und Höfe in ein 
Musikschauspiel für das Volk in Paris umzu wandeln. 
Das erste vor dem pariser Volke gegebene derartige 
Theaterstück im J. 1671 war Pomone^ welches der Abt 
selbst gedichtet hatte, die Musik vonRobert Cainbert. Das 
Buch wurde gedruckt und der ganze Titel heisst: Po- 
mone Opera, ou repr esentat ton en musiguc (Paris, 
Ballard. 1671). Wir sehen daraus, dass der Name 
Oper nicht gar spät gebräuchlich wurde, obgleich er in 
Frankreich noch mit dem andern, der noch eine Zeit 
lang sogar der herrschende blieb, wechselte. Ich glaube 
aber, dass das Wort Oper früher schon, und zuerst in 
Italien, angenommen, wenn auch dort nur nach und 
nach herrschend wurde, wie in Frankreich u. s. w.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in I^eijpzig.
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Kunstgesclaiclite.
Sammlung der vorzüglichsten Gesangstücke der aner

kannt grössten, zugleich für die Geschichte der Ton
kunst wichtigsten, die eigene höhere Ausbildung für 
diese Kunst und den würdigsten Genuss an derselben 
förderndsten Meister der für Musik entscheidendsten 
Nationen, gewählt, nach der Zeitfolge geordnet und 
mit den nöthigsten historischen und andern Nach
weisungen herausgegeben von Friedrich Rochlitz.

(Fortsetzung aus Nr. 56.)
Gewiss ist, dass die Oper des glänzenden Beifalls 
(vor Allem aber des veränderten, auf Weltliches ge
richteten Zeitbedürfnisses) wegen bedeutenden Einfluss 
auch auf die Kirchenmusik haben musste. Der Verf. 
bringt also darüber, was ihm dazu nöthig scheint. Ich 
gehe hier nicht darauf ein, da ich meine Überzeugung 
in meinem oben angeführten Buche unumwunden aus
gesprochen habe. Nur Einiges über die beiden Noten
stücke des geehrten Verf. und aus der Euridice des 
Giulio Caccini. Der Beisatz „eomponirt unter PerFs 
Beistand“ muss getilgt werden, da Peri eine völlig von 
ihm componirte Euridice veröffentlichte und gleich an
fangs der Hauptcomponist derselben war, der dem Cac
cini nur Einiges hinzuzuthun, also ihm vielmehr die 
Mitgenossenschaft erlaubt hatte. Es wäre daher vor- 
theilhaft gewesen, diesen Umstand wenigstens zu be
rühren und einen Satz des Peri mitzutheilen. — Im 
zweiten Gesangstücke Caccini’s muss der Text heissen: 
Biondo arcier (nicht areter). — Vom Einflüsse der 
Oper auch auf kirchliche Gesangwerke fährt der Verf. 
fort: „Dieser Einfluss lässt sich im Allgemeinen auf
fassen als weitere, tiefere und zartere Ausbildung des 
Subjectwen in der Tonkunst, und als Gewöhnung an 
eine feinere, anmuthiger hinfliessende, natürlicher und 
darum gefälliger scheinende (?) Bewegung des Meisters 
innerhalb der Grenzen sämmtlicher rechtlichen Formen 
seiner Kunst; und dies Beides ebensowol in Hinsicht 
auf Harmonie als, und noch mehr, auf Melodie. i Al
lerdings gewann das Subjective, Charakteristische in 
den Darstellungen der Tonkunst ein grösseres, ihm zu
kommendes, bis gegen jene Zeit viel zu beschränktes 
Recht; aber auch das Objective der Kunst wurde durch 
die erweiterte Richtung erhoben, durch Erlösung von 
der Einseitigkeit naturgemässer, wahrer und folglich 
lebendiger gemacht, ja im Grunde erst zum Bewusst
sein gebracht, indem die einseitige Norm dem allseiti

gen Bedenken für das Leben im Ganzen preis gegeben 
wurde. Denn da die bisher im Kirchlichen theils gar 
zu sehr vernachlässigte, theils in einer und derselben 
feststehenden Glaubensrichtung zu gedrückte Melodie 
aus dem blos Volksthümlichen und Verachteten zu ei
nem Ehrenstande im Reiche der Tonkunst erhoben 
wurde, der folglich durch die geadelte Melodie die 
Stärke und Heldenkraft des Rhythmischen in bald über
wiegender Herrlichkeit sich zeigen und die Liebe Al
ler auf sich ziehen musste, die das Leben der Gegen
wart dem dumpfen Sehnen nach einem Jenseits vorzo
gen; da die Harmonie selbst, ohne dass sie ihr alt 
Massenhaftes verlor oder aufzugeben sich genöthigt 
sah, an reichen und fruchtbaren Strecken schönen Lan
des gewann, so musste ja dadurch nicht blos das Sub
jective, sondern auch, und vorzüglich, das Objective in 
der Kunst vervollkommnet werden. Wurde der Zirkel 
ungleich grösser, als er gewesen war, so musste auch 
schlechthin der Mittelpunkt, von dem jener ausging, 
eine andere, höhere oder tiefere Stellung einnehmen. 
Wo das Leben als Geist und Sinn, als Himmel und 
Erde, das letzte so, dass der Himmel auf die Erde, die 
Erde aber nicht in den Himmel gebracht werden soll, 
aufgefasst, und das Doppelseitige in gleichen Ehren 
gehalten wird, da ist Menschenheil und allseitig freu
diger Gewinn. Dieser Gewinn verkümmert sich nur 
in der Regel dadurch, dass der Mensch diesen, seiner 
Natur allein würdigen Standpunkt nicht festhält, beide, 
Geist und Sinn, nicht in treuer, bewusster Vereinigung 
zu umfassen vermag, sondern vielmehr von einem Ex
trem zum andern schreitet, oder doch überwiegend und 
ungerecht bald für das Eine bald für das Andere sich 
erklärt. So ging es auch damals, und das gefällig 
Sinnliche erhielt zum Nachtheil des begi ündet Geistigen 
nur zu oft die Oberhand, sodass man sich erst wieder 
durch neue Fäbrlichkeiten durchschlagen musste, bevor 
das menschlich Wahre gesichertes Leben errang. — 
Jedenfalls war es aber nicht blos das Zarte und Ge
schmeidige, was damals neu zu dem (einseitig) Stren
gen und Feststehenden trat, wie der Verf. meint, son
dern es war im Allgemeinen eine Losreissung des Le
bens und der Kunst von dem Starren oder Starrge
wordenen, von dem beengend Einseitigen, massenhaft 
Gefrornen u. s. w., die freilich wieder zu weit auf die 
andere Seite geschnellt wurde. Immer aber sind es 
die Tüchtigen, die eine „Verschmelzung“, oder richti
ger, Zusammenhaltung beider Seiten versuchen, erstre
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ben und verschiedentlich nach dem Maase ihrer innern 
Kraft herstellen. Dies geschah nicht blos in der grös
sern Cantate und dem Oratorium, wie der Verf. will, 
sondern auch selbst in der Oper, so sehr sie auch, 
mehr auf das Weltliche gerichtet, grössern Gefahren 
ausgesetzt war, als Jenes, was mit dem Alten oder Her
gebrachten in näherer Verbindung stand. — Wenn nun 
der Verf. behauptet, das Oratorium, oder, wie er sagt, 
die grössere, auf historische Grundlage, Charakterisi- 
rung der vorgeführten Personalitäten und gewissermas
sen scenische Anordnung gebaute Cantate, sei aus der 
Oper hervorgegangen, so müssen wir gerade das Um
gekehrte, als geschichtlich erhärtet, festhalten.

Es folgt nun der für subjectiv - objective Musiker
hebung überaus einflussreiche Meister Giacomo Caris- 
simi. Von ihm werden vier Tonsätze mitgetheilt, welche 
der Verf. dem vielfach verdienten R. G. Kiesewetter 
verdankt. Das erste bringt nach einem kurz einleiten
den Recitativ des Tenors den vierstimmigen Schlussatz 
der Cantate: „Klagen der Verlorenen“. (Von seinen 
Cantaten finden sich in englischen Sammlungen 22; 
Burney hat Einiges davon mitgetheilt.) Eine vierstim
mige Motette: „Ardens est cor meum“, dürfte den Al
lermeisten ganz unbekannt sein. Eine dreistimmige für 
Sopran, Alt und Tenor: „O sacrum concivium“, ist be
kannter. Zwei sechsstimmige, durch Zwischenrecitativ 
verbundene Chöre aus dem gerühmtesten Oratorium 
des Mannes, nämlich aus „Jephta“ (dem ein anderes 
Oratorium, „das Urtheil Salomo’s“ an die Seite gesetzt 
wird) sind eine sehr dankenswerthe Wahl. Zwar hat 
uns Athanas. Kircher den letzten und längern dieser 
beiden Chöre: „Plorate filii Israel“ in seiner Musurgia 
univers. etc. S. 604 im siebenten Buche bereits mitge
theilt, wozu wir noch bemerken, dass sich in beiden 
Mittheilungen, sowol in einigen Compositionsstellungen, 
als auch in Unterlegung des Textes Verschiedenheiten 
vorfinden, die zu beachten sind; dennoch ist die Wahl 
vorzugsweise zu rühmen, da Vielen das unbequeme 
Buch Kircher’s nicht einmal zugänglich ist, so wenig 
es auch unter die Seltenheiten gezählt werden kann.

Gegen diesen neuern Stil blieb der ältere nach 
Palestrina der päpstlichen Kapelle eigenthiimlich, als 
Vorbild und Muster für Viele, unter denen es auch al
lerdings unbegeisterte Nachahmer gab, die stets scha
den. Andere und bedeutendere Männer suchten das 
Gute des alten und des neuern Stiles mit einander zu 
verbinden. Unter diesen stellt der Verf. den von sei
ner und der nachfolgenden Zeit gleich hochgeachteten 
Orazio Benevoü obenan. Man weiss, dass in jener 
Zeit, sowie schon früher, das nur zu oft übertrieben 
Vielstimmige in Gesangwerken Mode war. Unter die 
vorzüglichsten Meister solchei' mit Fleiss und Gewandt
heit gearbeiteten Vielstimmigkeitssätze gehörte bekannt
lich Benevoli so sehr, dass wol Jedem, wenigstens 
dem Namen nach, die löstimmige Messe dieses römi

schen Kapellmeisters in das Gedächtniss fallt, vielleicht 
um so mehr, weil eben diese Messe es war, welche 
unsern Fasch zur Abfassung seiner neuen 16stimmigen 
Messe anfeuerte. Die Mittheilung des Sanctus mit dem 
Pleni wird daher Vielen willkommen sein. Diejenigen 
aber, welche ähnliche Tonsätze noch nicht in den Hän
den gehabt haben, werden aber auch daraus lernen, 
dass der Hanptvorzug solcher Werke weit mehr im 
gut vertheilten Wechsel der verschiedenen und in ein
ander greifenden Chormassen, als im Zusammenklingen 
aller Chöre, also aller Stimmen zu gleicher Zeit be
steht. Das Letzte geschieht nur selten und für kurze 
Zeit. Es sind daher mehr grossartig in einander ge
flochtene Wechselgesänge vierfacher, sogar noch mehr
fach mit einander vierstimmig klingender Chormassen, 
als fortgehend 16-, oder vollends 32stimmige Gesänge, 
was wohl zu merken ist und was hier unbemerkt blieb. 
Mit Recht hat die Vorliebe dafür nachgelassen. — Im 
Fortgange auf Benevoli’s Schüler und Nachfolger in 
den Ämtern seines Lehrers Ercole Bernabei erklärt der 
Verf, „der Letzte habe dieses Massenhafte so viel
stimmiger Tonsätze nicht begünstigt, sei es aus Grund
satz oder aus Mangel an Anlage dafür“. Dies ist eine 
Irrung. Es sind nicht allein von diesem Tonsetzer 12- 
und 16stimmige Messen, Psalmen und Offertorien vor
handen, sondern sie waren auch beliebt. Man braucht 
nur Kandier’s Übersetzung des Baini’schen Werkes 
(Leipzig, 1834) nachzulesen. Es fehlte ihm also weder 
am Geschicke noch an Neigung dafür, was auch in 
jener Zeit mehr seltsam als in der Ordnung gewesen 
wäre. Da der Verf. den Mann nicht in seiner ganzen 
Thätigkeit kennt, so kann der Widerspruch desselben 
gegen Bernabei, der mitgetheilten, allerdings unbedeu
tenden Sätzchen wegen, nicht gelten, obgleich die Ori
ginalität aller Männer jener und der folgenden Zeit, 
inwiefern und inwieweit sie sich an die altrömische 
Schule schlossen, sehr gefährdet sein musste. Die Ur
sachen liegen am Tage.

Von der römischen Schule werden wir nun nach 
Neapel geführt, wo sich „ein geist- und seelenvolles 
Leben entwickelt“, vornehmlich durch Alexander Scar
latti, dessen angeborene Beweglichkeit und Vielseitig
keit bekannt ist. Der geehrte Verf. setzt das Geburts
jahr dieses höchst einflussreichen Mannes noch auf 
1658: es muss aber nach damals schon bekannt ge
machten, an Ort und Stelle angestellten Untersuchun
gen auf 1650 gesetzt werden. S. unsere Darstellung 
in der Allgem. mus. Ztg., 1839, S. 39 f., wo auch noch 
Anderes, was berichtigt werden muss, vorkommt. Die 
vier Notensätze seiner Composition sind vielfach an- 
ziehend.

Der Verf. fahrt fort: „Was nun die ausgezeichne
ten Schüler Alex. Scarlatti’s, die hernach treffliche und 
berühmte Meister wurden, anlangt, so kommen wir mit 
ihnen einigermassen ins Gedränge, theils in Hinsicht 
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a*if die Sache, theils, und noch mehr, in Hinsicht auf 
<he Zeiteintheilung. Die meisten der fortan in dieser 
Periode ausgezeichneten Meister Italiens, und auch ver
schiedene Deutschlands, selbst noch bis beträchtlich in 
die folgende Periode hinüber, waren Schüler Scarlatti’s; 
sie waren es, die Einen unmittelbar und persönlich, 
die Andern mittels seiner zahlreichen, überall verbrei
teten, überall mit entschiedenstem Beifall aufgenomme
nen Werke aller bis dahin üblichen Gattungen der 
Tonkunst (die letzten sind doch blos mit ihm und sei
ner Schreibart in Vergleich zu bringen, was in jeder 
Epoche geschehen muss). Doch der Übergang von ihm 
und seiner Schule in die Folgezeit; Das, was von ihm 
und durch sie zu dem Bisherigen gebracht, wie dies 
theils erweitert, theils anders gewendet, theils umge
bildet wurde —, entwickelte sich nach allen Seiten hin 
und so verschiedentlich, dass hier eine entscheidende 
Abschnittslinie zu ziehen schon der Sache selbst nach 
schwer, und der Zeit nach kaum möglich sein würde- 
(Aber die Folgen und daraus hervorgegangenen Ver
änderungen sind nicht mehr die Sache selbst.) Wir 
müssen sie theilen, diese zahlreichen, unter sich sehr 
verschiedenen Schüler und glauben dabei am besten 
zu verfahren, wenn wir von ihnen nur zwei der aus
gezeichnetsten und die am entschiedensten sich an ih
ren Meister hielten, vorführen, den Caldara und den 
Durante, obgleich wir mit dem letztem der Zeit einiger
massen (das heisst aber hier: bedeutend) vorgreifen, 
und die übrigen, die, ohne ihn gänzlich zu verlassen 
oder gar entgegen zu treten, doch mit dem von ihm 
Empfangenen andere Wege einschlugen, der folgenden 
Periode überlassen, obgleich wenigstens der frühere 
Theil ihrer Zeit und Meisterschaft nach in die jetzige 
fallt.“ Wir haben des Verf. eigene Worte gebraucht, 
um nicht vielleicht durch Verkürzung irgend eine Vor
sichtsmaasregel zu übersehen, oder doch geringer zu 
stellen. Uns aber will es bedünken, als lernte man 
dadurch die Zeiten selbst nicht gehörig erkennen. Dass 
ein anderer Weg eingeschlagen werden kann, wäre er 
für Den, welcher ihn zu ebnen hat, anfangs auch et
was schwieriger, als der betretene, liegt deutlich vor. 
Mit Antonio Caldara, welcher bei aller Treue doch 
auch kein Nachahmer seines Lehrers genannt wird, 
und mit Recht, schliessen die Beispielmittheilungen 
dieses Heftes, die Fortsetzung derselben füllt die an
dere Hälfte dieses Bandes. Wir meinen, dass Cal
dara in seinen Compositionen seinem Lehrer nur eben 
so treu blieb, wie mancher Andere, den der Verf. un
ter die Männer zählt, die etwas Eigenes zu dem Em
pfangenen brachten. Auch ist der deutsche Einfluss 
auf den Mann gar nicht zu verkennen, denn seine Ar
beiten erhoben sich bedeutend, nachdem er in Wien als 
Vicehofkapellmeister Kaiser Karl’s VI. angestellt wor
den war. Im. Imitatorischer aller Stimmen weicht er 
von seinem Meister stark ab und überflügelt ihn durch 

eine Geschicklichkeit, die stets als Vorbild mit dem 
grössten Nutzen an seinen Werken zu studiren ist. An 
Erfindung und kunstvoller Behandlung, die noch durch 
eine natürliche Leichtigkeit gehoben wird, steht er Kei
nem seinerZeitgenossen nach, sodass uns des Mannes 
Eigenthümlichkeit vor seiner Treue am Stile seines Leh
rers den Vorrang zu verdienen scheint. Es jst auch 
in der neuern Zeit ein 16stimmiges Crucifixus seiner 
Composition bei Trautwein in Berlin erschienen. — 
Unser Verf. setzt Caldara’s Geburtsjahr noch „um 1675“; 
nach den neuern Angaben ist dies in 1678 umzuwan
deln und seine Vaterstadt Venedig dazu zu setzen, 
wo er auch starb am 28. August 1763. Demnach kann 
er auch nicht 90 oder in die 90 Jahre alt geworden 
sein. Der Verf. geht darauf fort und schildert Ema
nuele d’Astorga als geist- und seelenvollen Tonkünst
ler. Aber Das, was wir selbst gehofft, worauf wir 
uns gefreut hatten, war leider nicht zu finden. Bekannt
lich herrschte über die Lebensverhältnisse dieses in 
Dem, was wir von ihm kennen, durchaus trefflichen 
und in seiner Weise sinnig edeln, dabei musterhaft 
contrapunklischen Componisten ein undurchdringliches 
Dunkel. Gerber wusste nicht mehr als Folgendes über 
ihn zu sagen, was nur auszüglich beigefügt stehen mag: 
Baron Em. d’Astorga, ein Sicilianer, geb. um 1680. 
Nach Hawkins zu Anfang des 18. Jahrh. zu Wien, be
liebt beim Kaiser Leopold; von hier vermuthlich nach 
Spanien, wo er obigen Titel von der Stadt Astorga in 
Leon erhielt, unter welchem er in Ermangelung seines 
Familiennamens bezeichnet worden ist. Einige Zeit zu 
Lissabon, dann zu Livorno, wo ihn englische Kaufleute 
beredeten, England zu besuchen; brachte auch einen 
oder zwei Winter in London zu, und ging darauf nach 
Böhmen. Im J. 1726 führte er zu Breslau das schon von 
Walther angeführte Pastoral Daphne (eigentlich il 
Daphm), von seiner Composition mit vielem Beifall 
auf. Von dieser Oper, heisst es weiter, besitzt Kapell
meister Reichardt noch viel Arien. Burney rühmt drei 
seiner Cantaten als ausdrucksvoll, graziös und ohne Pe- 
danterei kunstschön ; wogegen Andere mehre derselben 
in freier Manier gesetzt finden, dagegen Alle sein Sta- 
bat mater rühmen als unvergleichlich. Hawkins setzt 
noch hinzu, Astorga reiste nie, ohne eine grosse An
zahl italienischer Cantaten seinei Composition, die er 
über alle andern italienischen. setzt, mit sich zu führen, 
welche er, obgleich seht kuizsichtig, abzusingen pflegte, 
indem er sich selbst auf dem Claviere dazu begleitete. 
— Das war Alles, was man von ihm wusste. Da aber 
sein Slabat mater wahrhaft unvergleichlich in seiner 
Art ist, höchst selten war (jetzt ist es in Halle a. d. 
Saale gedruckt worden) und die Bruchstücke seines Le
bens begierig auf eine genauere Bekanntschaft machten, 
konnte nichts erwünschter sein, als die Erzählung, 
welche der geehrte Verf. in seinem zweiten Bande 
„bür Freunde der Tonkunst“ S. 88 —100 zum ersten 
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Male über das Leben des Barons mittheilte. Es heist 
dort, nachdem Gerber nicht einmal für völlig richtig 
erklärt wurde, so: „Ich habe den Stoff dazu unvermu- 
theterweise in Werken gefunden, wo sonst ganz An
deres zu suchen ist, und wo, obgleich nur nebenbei, 
des Mannes gedacht wird. Der Erzähler nannte den 
Herren einige ältere Werke über die Geschichte ein
zelner italienischer Staaten, und einige Sammlungen 
Flugschriften oder Briefe aus jener Zeit.“ — Darauf 
fassend, wünschte man die Angabe der Quellen und 
bat den Verf. darum; eine sehr billige und vom Verf. 
sehr leicht zu erfüllende Bitte, die nicht im Geringsten 
von irgend einem Mistrauen in den Glauben und die 
Überzeugung des Erzählers ausging, sondern vom 
Wunsche, die Quellen kennen zu lernen und sich selbst 
von der Sache mit eigenen Augen und nach eigener 
Erklärungsweise zu überzeugen. Wäre man dabei auch 
von der Erfahrung durchdrungen gewesen, dass auch 
der Beste und nicht selten der sonst Vorsichtigste in 
Fällen, wo er einen besonders glücklichen Fund macht, 
zu gern glaubt und der Autorität in der ersten Freude 
einen weit grössern Werth beimisst, als sie bei ruhi
gem Blute verdient, so wäre auch selbst dies kein Mis- 
trauen gegen die Glaubwürdigkeit des Verf., sondern 
nur eine untadelige Annahme, dass auch er vom Loose 
aller Menschen keine Ausnahme zu machen beanspru
chen könne. Ich selbst musste daher für die Noth
wendigkeit der Quellenangabe stimmen, die dem geehr
ten Verf. keine Mühe machen konnte, Vielen aber 
nützlich werden und der Erzählung erst zu ihrem Rechte 
verhelfen musste. Erfolgt sie nicht, so muss ich an
nehmen, dass der Verf. später selbst eingesehen habe, 
die Autorität sei viel geringer, als er in der ersten 
Freude des Fundes glaubte. Ja die Erzählung selbst, 
so schön, anziehend und mit jener Zeit übereinstimmend 
sie grösstentheils auch ist, hat doch auch Einiges an 
sich, was in der That bedenklich machen muss. Selbst 
Hr. Simon Molitor in Wien, welcher in der Allgem. mus. 
Ztg. 1839, S. 197 f., einen lesenswerthen Artikel zur 
Vertheidigung der Erzählung des Hrn. Hofr. R. lieferte, 
kann nicht umhin, Anachronismen in R.’s Erzählung 
anzuerkennen und zu berichtigen; nennt auch die Oper 
Daphni vom Baron d’Astorga, welche Hr. R. G. Kie
sewetter im Manuscript besitzt, aus der musikalischen 
Sammlung eines österreichischen Vornehmen stammend, 
die sich auf einem Schlosse in Mähren unter andern 
italienischen Opern fand. Daphni ist der rechte Name; 
Gerber, auf den man sich verliess, hat sich verlesen; 
schon Walther schreibt „il Daffnii£. Auf der Hand
schrift dieses Daphni steht ausdrücklich, dass Dafni 
vor seiner katholischen Majestät zu Barcellona 1709 
aufgeführt wurde, was auf das bestimmteste widerlegt, 
was Hr. R. sagt: „Mit seiner Kunst trat er (Astorga)
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nie und nirgend öffentlich auf.“ Aus diesem Grunde 
bezweifelt auch Hr. Hofr. R. und mit ihm S. Molitor 
die Aufführung der Oper Dafni in Breslau 1726. Der 
Verf. setzt in seiner Erzählung hinzu: „Woher Hawkins 
und aus ihm Gerber die Nachricht (genannter Oper
aufführung) u. s. w. genommen, und wie viel Glauben 
dieser Nachricht beizumessen, wäre erst zu untersu
chen/4 Allerdings! Niemand zweifelt deshalb an Haw
kins’ und Gerber’s Rechtlichkeit. Fragt aber der Verf. 
selbst nach der Quelle einer Angabe übrigens aner
kannter Männer, so steht nothwendig Andern dasselbe 
Recht seiner eigenen Erzählung wegen über Astorga 
zu; ja es wäre des Hrn. Hofraths Pflicht gewesen, 
diese Quellen zu nennen, was aber leider nicht ge
schehen ist. — Ich ergreife die Gelegenheit, den Zwei
fel der genannten Herren an der Aufführung der Oper 
Dafni in Breslau 1726 zu heben und die Zuverlässig
keit der Thatsache ins klarste Licht zu stellen. — Seit 
1725 hatte sich in Breslau eine Sängergesellschaft aus 
Italien niedergelassen und im sogenannten Ballhause 
ein kleines, aber anständig und artig eingerichtetes 
Operntheater erbaut. Der Director dieser italienischen 
Operngesellschaft, die aus 12 Personen (nämlich Sän
gern) bestand, hiess Antonio Maria Peruzzi. Der Ka
pellmeister, der zugleich „den Clavicymbel“ spielte, war 
ein Deutscher, Daniel Theophil Treu, der sich aber 
Fedele nannte. Dieser Kapellmeister schrieb den gan
zen Bestand der Sache mit Anzeige der Namen der 
Sänger, Sängerinnen u. s. w. an Mattheson in Ham
burg, welcher mehre Briefe des Kapellm. Treu aus- 
züglich in der 43. Betrachtung seines musikalischen 
Patrioten, S. 346—349, abdrucken liess. Der zweite 
Brief vom 23. Septbr. 1726 nennt die zehnte der in 
dieser Zeit dort aufgeführten Opern: ,,Il Daphni, Pa
storale, vom Hrn. Baron Astorga44. Das wird hoffent
lich bündig und aus der ersten Quelle sein. Dabei er
gibt sich zugleich das zufahrend Anmaasliche des 
Hrn. Fetis, der auf gutes Glück und ohne allen Grund 
die alten Biographen zu verbessern, das ist hier: zu 
verfälschen, sich erdreistet und für Breslau „Wien44 
annimmt, ob man gleich in Wien von keiner einzigen 
musikalischen Thätigkeit Astorga’s etwas weiss. — Das 
Übrige der Erzählung des Hrn. Hofr. R. lassen wir da
hin gestellt sein und bedauern, dass er uns die Quel
lenangabe schuldig geblieben ist.

Es folgt Francesco Durante, einer der persönlichen 
Schüler Scarlatti’s, welcher dessen Nachfolger in sei
nen Ämtern an Kirche, Hof und Schule wurde. Da 
aber sein Geburtsjahr 1693 ist, gehört er der Zeit und 
auch der Art seiner Werke nach völlig in die folgende 
Periode. Wir schätzen seine Kirchenmusik minder 
hoch, als es der Verf. thut, finden auch einen bedeu
tendem Unterschied zwischen seinem und seines Mei
sters Stil, worüber wir uns hier nicht wiederholt aus
führlich aussprechen wollen. . Der Mann hat nach un
serer Überzeugung wenig zürn Sinken ernster Kir
chenmusik ältern Stds m Italien beigetragen.

Leipzig. Dr. G. W. Fink.
(Die Fortsetzung folgt in Nr. 59.)
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in Wien 1841, von Frhrn. v. Feuchtersleben. R. R. Knolz 
über Cretinismus. R. Frankel, Skizzen über einige pariser 
Irrenanstalten. R. R. Onderks, Beiträge zur Kenntniss der 
Sanitätsverhältnisse in Steiermark. III. Zur Heilmittellehre: 

Netwald über die Anwendung neuer Heilmittel im Allgemei
nen und insbesondere chemischer. C. J. Meyer über den aus
gezeichneten Nutzen der Arnica bei paralytischer Harnverhal
tung. J. Sterz über die Dampfbäder, v. Gözsy über Anzeigen 
und Gegenanzeigen beim Gebrauche der Dampfbäder, v. Pas- 
quali, Erörterung eines Dogma des L. Mercatus. Hassinger, 
Geschichte einer Hydrophobie. Flechner, Geschichte einer Ar
senikvergiftung nebst Bemerkungen. Wagner, zwei Kranken
geschichten. Herbich, eine denkwürdige chronische Gehirnhöhlen
wassersucht. Herbich, ein Fall von Abstossung und Wieder- 
ersatz der Unterkiefer, Herbich über eine modificirte englische 
Krätzebehandlung. A. Schmitt, Heilung einer Mundverwachsung. 
Ludw. Wilh. Mauthner, Bemerkungen über die entzündlichen 
Brustleiden der Kinder.

Memoires presentes par divers savants a V Acadimie royale 
des inscriptions et heiles lettres de l'Institut de France. 
Deuxieme serie. Antiquites de la France. Tome I. Paris, 
1843. 4. 1) Abhandlungen über die römischen und die gallisch-
römischen Alterthütner in Paris in Bezug auf ein gallisch-rÖmi- 
sches Grab, von Jollois. 2) Auszug einer Abhandlung über 
die Alterthütner, die Abtei und die Kirchen von Montmartre, 
von Ferd. Guilhermy. 3) Bericht über eine zu Constantine 
gefundene Inschrift und eine Stelle in den Actis Martyrum, 
von E. Carette. 4) Abhandlung über das alte Kloster von 
Saint-Orens ä Auch, von Du Möge. 5) Untersuchung über 
die alte Municipaleinrichtung der Stadt Perpignan, von Henry. 
6) Versuch über das griechische Fetter und über die Einführung 
des Pulvers in Europa und vorzüglich in Frankreich, von Ludw. 
Lalanne. ,

Literarische Nachrichten.
Über die in Nr. 292 des vor. Jahrg. mitgethedte Nach

richt ist uns folgende Berichtigung zugekommen: ,,^ur Wie
deraufrichtung des in Trümmern liegenden Löwen von Chäro- 
nea vermittels in Deutschland zu veranstaltender Subscription, 
hatte allerdings der Bildhauer Siegel aus Wandsbeck, welcher 
durch den aus dem Felsen gehauenen kolossalen Löwen von 
Nauplia Griechenland ein bedeutendes neues Denkmal gegründet 
und dabei eben so sehr seine Kunst als seinen männlichen 
Muth bewährt hat, sich bereitwillig finden lassen. Allein der 
Kostenanschlag von W,000 Fl. wurde mir erst unterm 8. Ang. 

v. J. von Athen mitgetheitf. Die t>ald nachher in Griechen
land eingetretenen Ereignisse haben zu viel geändert, als dass 
unter der neuen Regierung das von der vorigen unterstützte 
Unternehmen, dem Se. Majestät der König gnädigste Geneh
migung ertheilt hatte, in irgend einer Hinsicht^ ausführbar er
schiene. Bonn, am 27. Dec. 1843. F. G. Welcker“

Professor Krzyzanowski in Warschau hat in einer zu War
schau erschienenen und im vierten Hefte der von Jordan heraus
gegebenen Jahrbücher übertragenen Abhandlung nachgewiesen, 
dass Kopernik nach seiner Abkunft ein Slawe aus einer cze- 
chischen Familie sei, und daher dessen Bild nicht in den deut
schen Ruhmestempel Walhalla aufgenommen werden durfte.

Das Geburtsfest Winckelmanu’s, der 9. Dec., wurde auch 
diesmal an mehren Orten von archäologischen Vereinen feier
lich als Gedächtnissfest begangen. Zu Rom, wo seit 1820 
dem Tage eine Versammlung gewidmet wurde, hatte das In
stitut für archäologische Correspondenz den 12. Dec. gewählt. 
Dr. E. Braun sprach über Prachtvasen der Alten. Dr. Preller* 
früher Professor in Dorpat, hielt über Karyatiden einen latei
nischen Vortrag. — Zu Berlin leitete Prof. Gerhard die Feier 
durch eine Rede ein, in welcher er der zahlreichen Ehren ge
dachte, die dem Geschichtschreiber der Kunst des Alterthums 
in neuester Zeit zu Theil geworden sind, und legte ein der 
Festfeier gewidmetes Programm vor: „Die Heilung des Telephos“. 
(Berlin, Besser. 4.) Dies behandelt das Gemälde eines etrus
kischen Metallspiegels von seltener Schönheit der Erfindung und 
Ausführung: die Heilung des durch Achill’s Lanze verwundeten 
Telephos; derselbe Speer, welcher ihn verwundet hatte, bietet 
nach des Orakels Ausspruch im Roste des Eisens das Mittel dar, 
«len Gequälten zu heilen. So wird der Held der Ilias zum 
heilkräftigen Arzte; seine Sorgfalt für Telephos ist der Haupt
zug der schönen Gruppe, welche durch Agamemnon’s ordnende 
Gegenwart ihren Abschluss erhält. Prof. Panofka las eine Ab
handlung , in welcher ein bereits mehrfach besprochenes durch 
Minervini und Zahn bekanntes pompeianisches Wandgemälde 
einer schärfern Prüfung unterworfen wurde. Nach seiner Deu
tung enthält die Handlung der dargestellten Flauen eine Wäsche, 
etwa von Tempelgewändern, wonach die Liebe des Herakles 
zur tegeatischen Priesterin Auge dargestellt scheint. Dr. Cur
tius las einen Aufsatz über das Verhältniss griechischer Inschrif
ten zur bildenden Kunst, und wies die künstlerische Geltung 
der Inschriften nach, theils wegen ihrer Knnstform und ihrer 
monumentalen Bedeutung, namentlich in Athen, theils wegen 
ihrerVerbindung mit eigentlichen Kunstdenkmälern. Zum Schluss 
legte Derselbe eine Sammlung von attischen Inschriften vor, 
welche nächstens bei VA. Besser in gelungenen Holzschnitten 
erscheinen wird. Architekt v.-Quast las über die Basilika der 
Alten, namentlich über diejenige Art, deren Mittelschill höher 
als die Seitenschiffe hinaufstieg und die man in den christlichen 
Basiliken nachgeahmt findet. Prof. Bötticher legte die zweite 
Abteilung seiner „Tektonik der Hellenen“ vor und gab nähere 
Erörterungen über den Inhalt. Vom Prof. Zahn lagen aus
erlesene Zeichnungen vor, welche in den folgenden Heftern 
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seiner pompeianischen Wandgemälde einen Platz finden werden, 
von Dr. Braun die erste und zweite Dekade der „Antiken 
Marmorwerke“ (Leipzig, Brockhaus) und „Die Kodrosschale“ 
(Berlin, Schröder). — Bei der zu Greifswald gehaltenen Feier 
hielt Prof. Jahn in der grossen Universitätsaula eine Rede über 
Winckelmann’s Verdienste um die Geschichte und Erkenntniss 
der alten Kunst. Prof. Schümann hatte dazu durch ein Pro
gramm eingeladen, welches Bemerkungen über die Schönheit 
in den plastischen Kunstwerken der Griechen enthält. Zugleich 
wird darin eine Auffoderung ausgesprochen, durch freiwillige 
Beiträge eine Sammlung von Gipsabgüssen nach Antiken zu 
begründen und der Universität als Eigenthum zuzuweisen. In 
unserer Zeit und bei der Richtung, welche die Studien des 
Alterthums gewonnen haben, ist eine solche Sammlung zum Be- 
dürfniss jeder Universität geworden, und wie dem verdienst
vollen Unternehmen zu Greifswald ein erfreulicher Erfolg, so 
ist andern Anstalten ein gleiches Unternehmen zu wünschen. 
— In Hamburg hatte im J. 1842 Prof. Petersen die Festfeier 
geleitet. Seine Rede ist vor kurzem im Drucke erschienen: 
„Erinnerung an J. J. Winckelmann’s Einfluss auf Literatur, Wissen
schaft und Kunst. Eine Rede, gehalten an dessen Geburtstage 
am 9. Dec. 1842., als Einleitung zu archäologischen Vorlesungen 
über die öffentlichen Gebäude und Plätze in den Städten des 
Alterthums“ (Hamburg, Perthes).

Miseeilen.
In der Beilage zu Nr. 34 der Magdeburger Polit. Zeitung 

befindet sich ein Artikel „über die Zucht auf der Landesschule 
Pforta“ voll böswilligen Insinuationen und hämischen Anklagen, 
wogegen auch die Pfortaische Disciplin bereits in Nr. 37 der
selben Zeitung in einem Aufsatze des Regierungsraths Schulz in 
Schutz genommen worden ist. Der Verfasser des Pasquills aber ist 
Dr. Dufft, Prediger zu Landsberg bei Halle und bis vor dritte- 
halb Jahren noch Adjunct und zweiter Geistlicher an der Lan
desschule Pforta.

Es wurde im 266. Stück des vorigen Jahrgangs unserer 
Lit.-Ztg. der in Beziehung auf den der Universität zu Giessen 
gegebenen Studienplan erschienenen Streitschriften von Schleier
macher und v. Linde Erwähnung gethan. Zwischen beide tritt 
vermittelnd eine dritte Schrift: „Andeutungen zu zeitgemässer 
Verbesserung akademischer Einrichtungen. Zunächst veranlasst 
durch den für die grossherzoglich hessische Landesuniversität 
zu Giessen neuerlich festgesetzten Studienplan und die auf den
selben bezüglichen polemischen Schriften der Herren Dr. A. A. 
E. Schleiermacher und Dr. J. T. B. v. Linde“ (Darmstadt, 
Leske. 1843). Der ungenannte Verfasser zeigt unverkennbar 
guten Willen, zur Förderung des akademischen Gemeinwesens 
beizutragen, ob aber das von ihm Dargebotene etwas Neues 
enthalte, mag eine kurze Anzeige des Inhalts erkennen lassen. 
Er hat seine „Andeutungen“ unter besondere Rubriken gestellt: 
1) es überhaupt zweckmässig, einen Studienplan für Hoch
schulen festzusetzen?“ Die Antwort lautet: „Der Studienplan 
erscheint nothwendig den Professoren gegenüber, damit von 
ihnen die rechten Vorlesungen auch zu rechter Zeit gelesen 
werden; und heilsam in Beziehung auf die Studirenden, damit 
sie vor planlosem Betreiben ihrer Studien möglichst behütet 
werden.“ Dass aber die Staatsregierung einen solchen Studien
plan vorschreibe und dessen Beobachtung von den künftigen 
Candidaten der Staatsämter verlange, wird dadurch begründet, 
einmal weil die Befähigung, sich durch Examina nur unvoll
kommen erforschen lasse, und dann weil es Pflicht des Staates 
sei, den Weg zur Vorbereitung den Studirenden zu erleichtern, 

indem man sie an Ordnung und Regelmässigkeit gewöhne, un- 
nöthigen Zeitverlust abwende. Durch den Studienplan, fährt 
der Verfasser fort, werde die Studienfreiheit nicht aufgehoben, 
da die Wahl des Studiums frei gegeben und nur der richtige 
Weg für dieses Studium festgestellt werde. Wenigstens seien 
die Nachtheile, welche der Mangel eines Studienplans mit sich 
führe, grösser, als die, welche durch die Vorschrift desselben 
veranlasst werden. Damit aber sind wir um keinen Schritt 
weiter geführt in der Beweisführung; denn Zeugnisse über die 
gehörten Collegia des Studienplans beweisen fürs Studium 
wenig, und Alles beruht auf dem Punkte der unbedingten Vor
schrift. Methodische Andeutungen über den richtigen Studien
weg haben stets für nützlich gegolten und sind auf jeder Uni
versität dem darnach Fragenden ertheilt worden; nur wird ein 
Schema für alle Zeiten und bei den wechselnden Verhältnissen, 
welche in der Anordnung der Vorlesungen von Seiten der Leh
rer Vieles bedingen, nie ausreichen und zu schädlichen Incon- 
sequenzen führen. Doch der Verfasser spricht unter der Rubrik 
2) „Welche Federungen an einen zu gebenden Studienplan zu 
stellen sind ? “ die Einschränkungen aus, unter welchen ein Plan 
gedeihen könne. Er soll sich nur auf die Collegia beschränken, 
welche das Examen erfodert, alle andern frei geben. Jene 
sind die sogenannten Brotcollegia, die nun zu Zwangscollegien 
werden. Im Besondern werden sie nicht angegeben und nicht 
berücksichtigt, wie Brotcollegia allein kein wissenschaftliches 
Studium vollständig zu Stande bringen und eben nur für das 
Examen dienen, von welchem gesagt wurde, dass es einen 
vollständigen und sichern Beweis nicht liefere. Hätte der Ver
fasser sich doch einzig auf den darauf folgenden Vorschlag, 
mit welchem er encyklopädische Vorlesungen verlangt, be
schränkt. Diese Vorlesungen, in den ersten drei Wochen neben 
philosophischen und geschichtlichen Vorträgen gehalten, ist das 
einzig ausreichende und erprobte Mittel, alle mit Studien- 
planen erzielte Zwecke zu erreichen. Solche methodische Vor
träge hielt in frühem Jahren nach Vorschrift Prof. Beck in Leipzig, 
sowie die Decane der Facultäten auf der Universität zu Jena, 
Ref. hat dieselbe Foderung schon bei Anzeige der Linde’schen 
Schrift ausgesprochen. 3) „Auf welche Weise die schwierigen 
Verpflichtungen erleichtert werden können, welche die Univer
sitätsbehörde einem gegebenen Studienplane gegenüber zu er
füllen hat?“ Der Vorschlag, um den Besuch aller vorgeschrie
benen Collegia in jedem Semester, dem Plane gemäss, möglich 
zu machen, solle man den Abgang auf die Landesuniversität 
nur Einmal im Jahre gestatten, ist auf manchen Gymnasien 
schon verwirklicht, kann aber als ausreichende Hülfe nicht 
gelten, und hat für Ausländer nur nachtheilige Folgen; diese 
aber sind doch auch zu berücksichtigen. Wenn in jedem Halb
jahre die Hauptcollegia vollständig besetzt und die Collision der 
Stunden vermieden wird, wie dies z. B. nach den Statuten der 
Universität zu Jena geschieht, scheint jede Bedenklichkeit be
seitigt. 4) „Über die Lehrweise auf Hochschulen.“ Was der 
Verfasser über das Abschaffen des leidigen Dictirens, welches 
Vorlesungen in Schreibstunden verwandelt, und die Einführung 
der Methode, welche nach dem Vortrage schwieriger Gegen
stände Fragen eintreten lässt, einsichtsvoll sagt, ist wahr, aber 
nicht neu. Der akademische Vortrag soll stets ein freier sein. 
Man beachte eine längst vergessene Schrift von Thilo: Grund
sätze des akademischen Vortrags (1809). 5) „Aufhebung der 
Facultätsprüfungen.“ Der Verfasser will die Prüfung der Can
didaten durch Professoren aufgehoben wissen, weil die Studi
renden dann einseitig nur die künftigen Examinatoren zu ihren 
Lehrern wählen, diese aber rechnend auf genöthigte Zuhörer
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leicht nachlässig werden; er kennt aber auch die bisweilen 
jämmerliche Prüfungsweise der Beamten, welche längst den 
wissenschaftlichen Studien fremd geworden sind und vor den 

v Examinanden die lächerlichsten Blössen geben. Prüfungscom
missionen sollen eingesetzt werden. Die Wahl der Commissarien 
bleibt dann immer der Hauptpunkt. Die beste Einrichtung aber 
befasst Beides, ein Examen als Prüfung über die akademischen 
Studien durch Professoren, ein zweites für den Staatsdienst vor 
einer Commission. G) „Die Zahlung eines Honorars für die 
einzelnen Vorlesungen.“ Der Verfasser erwägt das Unwürdige 
und in vieler Hinsicht Unstatthafte der Zahlung des Honorars 
an die Lehrer und entwirft einen Plan, nach welchem jeder 
Studirende halbjährig eine bestimmte gleiche Summe an die 
Universitätscasse bezahle, und dadurch das Recht gewinne, jede 
beliebige Vorlesung ganz oder theilweise zu besuchen. Das 
Geld aber soll unter die Lehrer nach Zahl der Stunden und 
Zuhörer vertheilt werden. Doch der Verfasser hat selbst die 
Schwierigkeiten der Ausführung eingesehen und eine genauere 
Beobachtung des unveränderlichen Herkommens wird ihm die 
Nachtheile einer solchen Einrichtung erkennen lassen. Die Col
legia würden unordentlich besucht und auch nachlässig gehalten 
werden, manche Lehrer würden die Stunden häufen, die Zahl 
der Zuhörer sich zu erhöhen wissen, die zur Ausgleichung bei 
speciellen von Wenigen besuchten, aber dem Lehrer Zeit- und 
Geldaufwand verursachenden Vorlesungen vorgescblagene Wür
digung wäre unausführbar.

Gegen die Schleiermacher’sche Schrift sind noch erschienen : 
„Erwiderungen auf die Bemerkungen des Hm. Schleiermacher 
u. s. w.“, von den Professoren Schmidt, Umpfenbach, Schäfer 
und Vullers, welche den Studienplan in Bezug auf die katho
lisch-theologische Facultät, die mathematischen und physikalischen 
Wissenschaften, die Geschichte, die orientalischen Sprachen zu 
widerlegen suchen. Ferner: „Beleuchtung der Bemerkungen des 
Geheimraths Schleiermacher, von Prof. Osann“ und Widerlegung 
der Bemerkungen n. s. w. über den für „Arzte und Wundärzte 
bestimmten Studienplan, von Prof. Wernher.“ Einige dieser 
Vertheidiger des Studienplans sprechen für ihre eigene Sache, 
indem sie an dem Entwurf des Studienplans thätigen Antheil 
genommen haben. Unbefangener urtheilt der Verfasser eines 
Aufsatzes in dem dritten Hefte der Constitutioneilen Jahrbücher: 
„Kritische Beleuchtung der Priucipien des neuen giessener Stu
dienplans.“ Wie auch dafür und dagegen gesprochen werde, die 
Principfrage betrifit den Befehl einer unverriicklichen Norm der 
Fachstudien, die endlich auch zu ähnlichen Streitigkeiten be
rechtigt werden dürften, mit denen die Handwerker unter ein
ander verkehren , damit Keiner in des Andern Handwerk pfusche.

Gelehrte Gesellschaften.
Numismatische Gesellschaft in Berlin. Am 22. 

Jan« wurde zum Präsidenten Se. Duichl. der Fürst Wilh. Rad
ziwill, zum Vice - Präsidenten der Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. 
Tölken, zum Secretär der Privatdocent Dr. Köhne und zum 
Schatzmeister der General-Wardein Kandelhard erwählt. Der 
Geh. Reg.-Rath Tölken las eine Abhandlung über die Darstel
lung der Vorsehung und der Ewigkeit auf alten Münzen, von 
denen er eine grosse Anzahl hierher gehöriger im Originale 
vorlegte. per Bibliothek-Custos Dr. Pinder sprach über die 
Münzen Justinian’s j unj veranschaulichte seinen Vortrag durch 
Vorzeigung von Kupfertafeln, welche zu seinem binnen kurzem 
erscheinenden, gemeinschaftlich mit Dr. J. Friedländer her

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

auszugebenden Werke über diesen Gegenstand gehören. Vor
gelegt wurden: von dem kaiserl. russ. Gesandten Baron v. Me- 
zendorff die schöne Medaille des Jakob Trezzo mit dem Brust
bilde der Königin Maria I. von England; von Prof. Brandt 
eine Medaille von Lundgreen mit den Brustbildern der königl. 
schwedischen Familie; dieselbe ist ganz nach dem Muster der 
bekannten Bare’schen Medaille mit den Brustbildern der fran
zösischen Familie gearbeitet. Eichler zeigte die Caque’sche 
Folge von Porträtmedaiilen der französ. Regenten.

Gesellschaft naturforschender Freunde inBer- 
lin. Am 16. Jan. zeigte Dr. Dieffenbach, der als Gast an
wesend war, zwei aus dem Körper einer Raupe unter dem 
Kopfende hervorgewachsene, 6 — 8 Zoll lange Pilze vor, die 
er aus Neuseeland mitgebracht hatte. Die Raupen selbst ha
ben in dem vertrockneten Zustande eine Länge von 3 Zoll 
und sitzen wie eine Wurzelknolle an »lern Stile des ästigen 
Pilzes, der als Sphaeria Robertii von Sir W. Hooker beschrie
ben ist. Die. Raupe hält Dr. Dieffenbach für diejenige, welche 
sich zum grossen Nachtheile der dortigen Pflanzungen auf 
Convolvulus Batata nährt und einen apfelgrünen Schmetter
ling gibt, den Dieffenbach auch nach Europa gebracht und 
Doubledag als Hepialus virescens beschrieben hat. Lebende 
Raupen mit dem Parasitenpilze sind nicht aufgefunden wor
den, todte sehr häufig, und zwar in der Nähe der riesenhaften 
Melrosideros robusta und der Cyathea medullaris, einige Zoll 
unter der Erde, während der Pilz, dessen W'urzeln sie bilden, 
1—2 Zoll über den Boden hervorsteht. Geh. Medicinalrath 
Link theilte aus seinen neuesten Beobachtungen über Molecu- 
larbewegung die Notiz mit, dass bei manchen Bäumen diese 
rotationsähnliche, sehr lebhafte Bewegung erst dann eintritt, 
wenn die Theile ein gewisses Alter erreicht haben, gleichsam 
als Product einer Veränderung der Pflanzentheile, wodurch sie, 
so zu sagen, thierartig werden. Geh. Medicinalrath Müller las 
aus einem Briefe des Dr. Peters anatomische Mittheilungen vor 
über den Bau des Trombidium, und legte den von Koch erhaltenen 
kolossalen Schädel einer in Red-river in Nordamerika (Arkansas) 
lebenden Schildkröte vor. Dieser ist 8% Zoll lang, 7% Zoll 
breit. Die danach abzunehmende Grösse dieses Thieres erin
nert an Chelydrq, Serpentina, deren Schädel jedoch bei nähe
rer Vergleichung viel Abweichendes zeigt. Geh. Medicinalrath 
Ehrenberg theilte aus einem andern Briefe des Dr. Peters aus 
Mozainbiqne, vom September v. J. Nachrichten über das Wohl
befinden und die bis jetzt schon dort unternommenen wissen
schaftlichen Arbeiten dieses Reisenden mit (Bestimmung neuer 
Fischgattungen, Untersuchungen über Parmophorus und Am
phinoma). Darauf sprach Derselbe über seine bereits 1838 vor Bo- 
werbank’s Nachrichten mifgetheilte Beobachtung, dass auch die in
nere Feuersteinmasse, der Steinkern, von Seeigeln, mit Poly- 
thalamien und Infusorien sehr dicht erfüllt sei. Er zeigte 13 
geschliffene Blättchen aus einer ganz von der Kalkspathschale 
umschlossenen Feuersteinmasse einer versteinerten Ananchytis 
ovata vor, in der sich deutlich Xanthidien und Polvthalamien 
erkennen liessen. Ehrenberg findet darin einen Beweis für 
eine Beziehung dieser im Innern der Thierschale entstandenen 
Feuersteinbildung zu dem in dieselbe durch die Öffnungen ein
gedrungenen Kieselmehl der Infusorien und Kreidekalkmehl der 
Polythalamien, und eine Berechtigung, die Kieselnadeln zerfal
lener Spongien bei der Feuersteinbildung für zufällige Beimen
gungen zu halten, die sich fast bei allen Infusorienerden 
finden.

Druck und Verlag von F. A. Brochlsjaiis in lieipxig-.
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Intellftgenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1 */* Ngr. berechnet.)
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Heute würbe auGgegeben:

dfrmmsattoo - Cexihott.
Sieunte Auflage. 

Sltßtunb^tvaiuigfteS £eft.
©iefe neunte 2(uflage erfdjeint in 15 SSdnben ober 120 hef

ten bem greife von 5 9?gr. für buö 0eft in bet Tluögabe 
auf Wlafd)inenpapitr; in ber Tfuögabe auf ®d)reibpapier 
Poftet ber 2 , auf Velinpapier 3 2l)lr.

2lUe SuchhonMuitßcn liefern ba$ SSerf biefen 
greifen unb bewilligen auf IS 1 Freiexemplar»

QCnfuttbigungen auf ben Umfdjlägen ber einzelnen Hefte beS 
EonverfationS = Gcrifcn werben bei einer Auflage von 25,000 Exemplaren 
für ben Staum einer 3eite mit 10 9tgr. beregnet.

am 15. gehr. 1844.
X 21. ^rockljaus.

S3et , SSudjhdnbler in Sßien^ ift erfdjienen:

^abrbüdjer
bet

Hunbert vierter IBanb.
1843. £)ctober, November, 3)ecember.

beö ^unbert Hievten
Art. I- ®fjd)id)te Kaffer gviebridj’G IV. unb feines (Sohnes SOtap I. 

SJon Sofeph ®bmel. 3meiter SSanb: ©efchül)te Kaifer griebrid; j IV. 
als König (1440—a2, ©ihiuß). II. ©rei 'Schriften über celiifdje Sprache 
(Schluß). HI- äW’unbjmanäig Schriften, meift Stcifcwerfe, über ben 
Orient (©dfluß). IV- Gubwig <philiPP ber Elfe, Äbnig ber gran- 
Sofen. ©arftellung feines Gebens unb SBirfenS, vonSSird). £n>ei Sänbe. 
(Stuttgart, 1841—43.) V. Eebidjte von griebrich Hebbel. (Jpam- 
burg, 1842.) VI. ©eutfdx,. lateinifche unb griechtf^c Eebid;te von 
®tein. (9ßien, 1843.) VII. ©oethe’s SSJerfe. (ScdiS unb funftiglhr 
bis fechjigftcr, ber nadjgelafl’enen Sßerte fed^ehnter bis jwanjigflerSSarb 
(Stuttgart unb Tübingen, 1842.) VIII. ©ie beutfdien SJolkbüchcr. §ür 
^ung unb Alt wieber erjdhlt von (?5uftav ®d}mab. Zweite Auflage. 
(Stuttgart, 1843.) ix. 9iieberlänbifd;e Sagen, ©efammelt unb mit

Anmerkungen begleitet hcrauSgegeben von Sßolf. (ecipjfß, 1843.) X. 
Delectus poetarum Anthologiae Graecae cum adnotatione critica Au~ 
qusti Meinekii. Accedunt coniectanea critica de Anthologiae Graecae 
locis coritroversis. (Berolini, 1842.)

$nt$etge JBIatfeö C1V.
©a«‘ alte (Stabt; unb Sergrecht ber Sönigl. §rei= unb IBergftabt 

Sbhemni^ in Ungarn aus bem 13. Sahrhunberte. — ©ie Äapelle bet 
fatholifchm ©emeinbe in Kopenhagen. — Epigraphifche Ercurfe «Born 
Euftos 3. ®. ©eibl. — ^egifter.

S5ei & Sluprecht in (Sötttngen finb erfchienen:
Obr®ck9 ©e PwMiciana in rem

actione. 8maj. 15 Ngr. (12 gGr.)
0anöev, pb , e^ungelif^rn Vereins

Per ®uftaü=2lbolfStiftung, wie folcbe in ber SSerfammlung 
ber Tlbgeorbneten am 22. (Sept. 1843 §u granffurt ange* 
nommen finb. 8. 5 2?gr. (4 gSr.)

€b. M.9 Oissertatio hiau^'.
philos. de curvis lemniscatis. 4. 15 Ngr. (12 gGr.)

Wolff, C. W-, gemettte»
$j)rwatrecht$. @rfter ®anb. @r. 8. 2 $hlr.

Sei uns erfchien foeben unb ift in allen SSuchhanblungen ju haben:
&orn. de vita et moribns Jhitii

Agricolae über. Ad eod. Vaticanos et veter. edit. iter. 
recens. atque annotatione illustr. E. Dronke. 8maj. 
Maschinenvelinpapier. 17% Ngr. (14 gGr.)

3u ben fritifchen ^ülfSmittcln, mit welchen bie erfte Ausgabe aus? 
geffattet war, unb burd) beren Sammlung fiel; ber ^err Herausgeber ein 
bleibenbeS unb anerkanntes SSerbienft um ben Agricola bes SacituS er« 
worbu» h^tte, finb in biefer neuen ^Bearbeitung bie GeGartcn ber jweiten 
vaticanifehen Hanbfchrift, welche wieber aufgefunben worben ift, hinju« 
gekommen. Auch bie Varianten ber erften Hanbfchrift finb in biefer Aus« 
,gäbe an mehrern ©teilen genauer unb richtiger, als es früher gcfchehcn

SWÜKw’We
<@. g. @utev)

83ei mir ift erfdiicnen unb burd) alle ®ud;hanblungcn ju erhalten:
© 55 Ö l $ j,

®tne
2Cu$ bem nn,er’fönif^en ®?a(cr3 Wasliinatc

OUlston uWc^t t>on ftal)li>orf.
Sr. 12. (sm j 2;blr' ' 

tm Februar 1844.

^uchbanbfung 
in Fulba»
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
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Hunst^escliiclite.
Sammlung der vorzüglichsten Gesangstücke der aner

kannt grössten, zugleich für die Geschichte der Ton
kunst wichtigsten, die eigene höhere Ausbildung für 
diese Kunst und den würdigsten Genuss an derselben 
förderndsten Meister der für Musik entscheidendsten 
Nationen, gewählt, nach der Zeitfolge geordnet und 
mit den nöthigsten historischen und andern Nach
weisungen herausgegeben von Friedrich Rochlitz.

(Fortsetzung aus Nr. 57.)
Wevor der Verf. Italien für diesmal verlässt, sieht er noch 
mit vollem Rechte auf Venedig. Hier lassen wir ihn 
am besten selbst reden: „Bei der Art von Interessen, 
welche in dieser Republik längst mit entschiedener 
Vorliebe begünstigt und gepflegt, dadurch herrschend, 
mithin auch auf die Hauptrichtung der Künste von 
grösstem Einfluss waren, — hatten, was die Tonkunst 
betrifft, die Fächer derselben, von welchen in dieser 
Schrift die Rede ist, zwar Grund und Boden finden, 
doch nicht tief genug wurzeln können , um , nachdem 
Galilei (so schreibt der Verf.) durch Alter und dann 
durch den Tod der Musikschule entzogen war, gegen 
den Andrang der schnell ergriffenen, mit eifriger Theil- 
ftahme reich und glänzend hergestellten Oper festen 
Stand zu halten. Zwar möchten wir nicht behaupten, 
dass die Kirchen- und höhere Kammermusik, beson
ders in der ersten Hälfte dieses Zeitraums, geradezu 
herabgekommen sei, — dazu begegnen uns noch einzelne 
zu treffliche Meister in ihr; aber die Schule, mit ihr die 
Verbindung zu Übereinstimmung, zu Einheit des Zwecks 
und Anwendung dei Mittel, damit aber auch zu wahrer 
Selbständigkeit und zu geordnetem Fortschreiten im All
gemeinen. ward geschwächt und löste dann sich auf 
in ein Vielerlei, je nach den meist sehr verschiedenen 
Neigungen oder besondern Absichten talentvoller Mu
siker. Scheint es doch überhaupt, dass das blosse 
55Lasst sie machen“ in Hinsicht auf die Künste nicht 
aüsreicht (Ja! und doch geht es am Ende fast überall 
und gewöhnlich so, besonders jetzt in unserer Zeit’). 
Beiweitem die meisten Künstler wiederstreben dann 
nicht dem Reize Dessen, was nun einmal der Zeit- 
moment und die Menge in diesem Zeitmoment vorzugs
weise begünstigt und belohnt (Gäb’ es eine Aristokratie, 
die Besseres belohnte, so wäre dies anders, eben so, 
wie es sonst hierin auch war); sie weihen diesem, wo 
nicht alle, doch ihie schönsten Kräfte, die aber dies 

nicht thun, setzen sich gemeiniglich in offene Opposi
tion gegen das Neue, oder vermengen Alt und Neu; 
wo es dann eben so schwer ist, in jenem hartnäckige 
Einseitigkeit, als in diesem wankende Willkür zu ver
meiden. (Wenn diese dreifache Art des Künstler
betragens nicht die rechte ist, so wird es immer und 
überall recht sein, nach seinem Glauben zu leben, 
dabei jedoch stets sich Lust und Eifer zur Verbesse
rung und Erhebung seines Glaubens, aus dem die That 
kommen muss, zu bewahren.) Durch all’ dergleichen 
im Conflict wird nun an jedem Orte und zu jeder Zeit 
— wenigstens irre gemacht, was sicher sein, zerstreut, 
was zusammengehalten werden, getrennt, was vereint 
wirken sollte (aber schlechthin nicht mehr kann und 
gerade darum im Grunde auch nicht mehr soll); 
und so bereitet sich ein Sinken, in diesem aber ein 
Verfall (und in diesem wieder ein Erheben) vor, der 
nur früher oder später eintritt, je nachdem die Um
stände beschleunigend oder aufhaltend mitwirken.“ 
(Allgemeines und unvermeidliches Loos aller irdischen 
und menschlichen Dinge.’) — Sehe ich nun Italien im 
Ganzen an, so wird wol im Allgemeinen behauptet wer
den müssen: die Kirchenmusik erhielt sich nicht im 
Stile Palestrina’s, kaum in der Liebe der päpstlichen 
Kapelle; im Übrigen wurde sie immer weltlicher. 
Schäzte man auch wahrhaft tüchtige Meister, so liebte 
man sie doch nicht. Dies erwies sich auch, und be
sonders auffallend, an dem ersten, den der Verf. von 
den trefflichen Meistern der venetianischen Schule in 
dieser Periode auswählt; es ist der überaus achtbare 
und vielseitige Antonio Lotti, Zeitgenosse Al. Scarlat- 
ti’s, Kapellmeister von S. Marco und Vorsteher der 
Musikschule, „ein Mann von reicher Kenntniss und 
tiefem Sinn in seiner Kunst, welcher in Kirchen- und 
Kammermusik den strengen Ernst seines Vorgängers 
Galilei (der Verf. hält unbegreiflicherweise fasfüberall 
Galilei für Gabrieli fest) festhielt, ohne jedoch das Be
sondere in der Form der Werke desselben aufzuneh
men.“ Dass nun in Italien seine Opern, in denen er 
sich nach dem Geschmacke der Zeit richtete, überall 
damals überaus willkommen und beliebt waren, hin
gegen seine Kirchenmusik, die seinen Ruhm erhalten 
hat, nur mit Achtung hingenommen und geduldet wurde, 
hat seine volle Richtigkeit; eine Erscheinung, die sich 
oft genug, und nicht blos im Musikalischen, wieder
holt. Den Ausdruck „Nachfolger Galilei’s“ (nicht doch, 
sondern Gabrieli’s) wird man nicht im engen, sondern 
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im weitesten Sinne des Wortes zu nehmen haben. Wer 
die Reihenfolge der in Venedig angestellten Musiker 
in S. Marco u. s. w. kennen lernen oder nachsehen 
will, lese sie in der Allgem. musik. Zeitung, 1832, 
S. 279. Man findet auch darin zwei Crucifixus von 
ihm mitgetheilt, die dann später auch einzeln abgedruckt 
worden sind. — Eben so bekannt ist Benedetto Mar
cello und sein Hauptwerk, die 50 Psalmen auf eine 
italienische Übersetzung für häusliche Kreise und zu
gleich zu Bildung, Übung und Genuss vorzüglicher 
Gesangstimmen“ (nämlich Altstimmen).

In Deutschland hebt der Verf. zuvörderst den ver
heerenden 30jährigen Krieg hervor, „der unabsehlich 
viel Gutes und Schönes in der äussern und vielleicht 
noch mehr in der innern Welt untergrub.“ Wir haben 
schon früher einmal darauf hingewiesen, dass der
gleichen Lasten und Wirren Blüthe und Frucht einer 
glücklichen Gegenwart vernichten, aber auch das Land 
düngen, dass aus Blut und Jammer ein Segen 
der Zukunft erblüht, der ohne jene Vernichtungswuth 
kaum ins Leben getreten wäre. Besonders schwarz 
zeichnet der Verf. die Hinderungen, welche die Ton
kunst niederhielt, nicht blos während des entsetzlichen 
Krieges, sondern noch lange nach dem Ende desselben. 
Da war Niemand, der der deutschen Tonkunst hätte 
helfen wollen ! Man hielt sich an das Ausländische, 
wollte geniessen, aber nicht erst auf bauen und so fort. 
Gut! sage ich noch einmal. So sieht man daraus, was 
Hinderungen thun, wenn nur wahrhaft innere Kraft vor
handen ist. Es ist auch gar nicht übel, wenn sich ein 
Mensch selbst helfen muss, wenn er eben nur sich 
selbst und Den für sich hat, der alles Lebens Geber 
und Erhalter ist! — Es ist wahr, man hat Deutsch
land gedrückt bis aufs Blut, namentlich seine Ton
kunst; man hat uns Aneignung des Fremden abgenö- 
thigt, bald dass wir nicht verhungerten, bald dass wir 
doch einigermassen berücksichtigt würden u. s. w. Es 
wäre die Frage, ob uns das Anschmiegen an Auslän
disches, weil es galt, mehr genuzt oder mehr gescha
det habe. Jede Thätigkeit ist aber doch am Ende eine 
Übung der Fähigkeit, die sich nicht ganz verlieren oder 
ihr Eigenes nicht vergessen und aufgeben kann, sobald 
nur etwas Eigenes da ist. Ich meine daher immer, 
dass wahre Originalität nicht einmal in dem Einzelnen, 
geschweige denn in einer ganzen Nation ertödtet, wohl 
aber eine Zeitlang unterdrückt und im Käfig der 
Gefangenschaft gehalten werden kann. Wo sie isc, da 
bricht endlich, triumphirend über alle Jeremiaden, ein 
Jubelgesang hervor, der in Herrlichkeit und Freiheit 
vom eigenen Durchbruch singt. — Der geehrte Verf. 
bespricht diesen Gegenstand den Hauptsachen nach so: 
„Der Deutsche hat durch Ansehliessen an das Ausland 
wohl an Stoff (?), Mannichfaltigkeit der Form, Gewandt
heit und Anmuth der Behandlung gewonnen, aber auch 
an Originalität und selbständiger, nationeller Kraft ver

loren.“ — Aber das Letzte ist Schein, Schwachheit der 
Einzelnen; er hat sie sogleich, sobald er sie will, wo 
sie anders in ihm ist. Und sie ist! Denn wo die That 
spricht, da ist kein Leugnen und kein Verkennen 
mehr! — Wäre es auch, so hilft es nichts; denn an 
der That vernichtet sich jede Meinungskraft, wie viel
mehr Meinungslist! — Der Verf. fährt so fort: In die
sem gedrückten Verhältnisse blieb es bis gegen das 
Ende dieser dritten Periode, wo dann mit Eins (das ist 
Schein) und wie mit Gewalt aus dem Kern deutscher 
Nation, ununterstützt, aber auch ungestört, zwei Heroen 
deutscher Tonkunst hervorbrachen, durch Mühseligkeiten 
des Lebens und Druck der Verhältnisse sich hindurch- 
und allmälig zu einer Höhe emporarbeiteten, dass sie, 
mehr oder weniger, mittelbar oder unmittelbar, dem 
Ganzen der Tonkunst in Deutschland, doch nicht in 
Deutschland allein, einen neuen Aufschwung und Cha
rakter gaben; einen Aufschwung und Charakter, 
den sie, diese Kunst, trotz allen Erweiterungen, Ver
feinerungen und selbst revolutionären Umgestaltungen, 
noch heute nicht gänzlich verloren hat und hoffentlich 
nie gänzlich verlieren wird. Da aber diese wunder
bare, herrliche Erscheinung ein eigenthümliches Ganzes 
bildet und ihre volle Wirksamkeit erst in der folgenden 
Periode erreicht, so zerstückeln wir ihr Bild nicht, 
sondern lassen, mit einiger Zurücksetzung der Jahrzahl, 
zusammen, was zusammen gehört.“ — Der Verf. hat 
fast überall mehr auf Zusammenhaltung des nach sei
ner Ansicht Zusammengehörenden als auf Jahrzahlen, 
zuweilen wol zu wenig, namentlich in den oft weg
gelassenen Sterbejahren berühmter Männer, gesehen. 
Liesse sich auch an verschiedenen Orten eine andere 
Ordnung, oder auch wol eine andere Zusammenstellung 
von Manchem wünschen, so hat doch auch Niemand 
das Recht, eine solche nach seinem Sinn zu fodern, 
so lange er nicht klar beweisen kann, dass die gewählte 
dem Verständniss und einer genauem Einsicht in die 
Sache nachtheilig ist. Das wird man aber in diesem 
Falle weit weniger, als in einigen frühem Fällen, de
ren einige wir andeuteten, behaupten können. Es wer
den daher in dieser Periode nur wenig Namen und 
Compositionen der Deutschen, aber dafür schlechthin 
nur vorzügliche, gesetzt und besprochen, die übrigen 
also für den dritten und letzten Band aufgespart. Nur 
hätte es deutlicher und bestimmter ausgesprochen werden 
sollen, dass die Deutschen im Grunde schon zu Palestrina’s 
Glanzperiode im Kirchlichen nicht blos eben so Tiefes, 
sondern sogar noch Innigeres? und dies nicht blos in ihren 
Chorälen, aufzuweisen hatten. Es ist schlechthin keine 
Anmassung, wenn wir nicht blos Orlando di Lasso, 
welcher dem deutschen Wesen eben so viel verdankt, 
als Deutschland dem Contrapunktischen der Nieder
länder verdankt, sondern auch den vortrefflichen Hänel 
(Gallus) mit freudigem Stolze dem weltgerühmten Pa
lestrina an die Seite setzen und das übertreibende
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Härchen, als stände er allein und ganz für sich allein 
auf einer unzugänglich einsamen Höhe, nicht fortpflan- 
2en helfen. Es muss herausgehoben werden, dass 
Deutschland auch schon, und noch um sich greifender, 
in dieser Periode Italien in Manchem zu überflügeln, 
in Anderm sich ihm gleich zu stellen Kraft und Tüch
tigkeit hat, die in durchgreifenden Thaten sich zeigen, 
die nicht blos mit stillem und fromm demüthigem Danke, 
sondern vielmehr auch mit lautem Ruhme der Aner
kennung gefeiert werden sollen, wie' sie es verdienen. — 
Dies wäre schon bei Leo Hasler zu thun, dem „mehr ein 
feineres, gewandteres und erleichtertes Niederländische, 
als ein italienisch Gefärbtes und Umgebildetes“ zuge
schrieben wird. Dem wollen wir nicht gerade wider
sprechen, obgleich dagegen nicht ohne Grund einge- 
Wendet werden könnte, dass dieser tüchtige, eben so 
gründliche als gemüthkräftige Meister Geschmeidigkeit 
und Scharfsinn genug besass, sich auch vom damalig 
Italienischen, das weit mehr Gutes als jetzt aufzuwei
sen hatte, ja das in jener Zeit seinen Ruhm verdiente, 
so viel anzueignen, als sich mit der Selbständigkeit 
seines Wesens vertragen wollte. Was aber der Mann 
ist, das ist er als Deutscher, stark geworden durch 
Beschauung Dessen, was die Musik auch in andern 
Ländern leistete, durch Kenntnisse und Bewältigung 
auch des Schwierigen. Dass ihm aber das steif contra- 
punktisch Niederländische sich zu einem Naturkräftigen, 
Geist und Sinnvollen, gemüthlich Ansprechenden und so zu 
einem Eigenen und Tieflebendigen umsetzte, das ist es ja 
eben, was vorzüglich Deutsch ist und was den Deutschen 
so vorzüglich ehrt. — Noch mehr und überwiegender 
erweist sich dies Alles an und in dem, nach Jenem, höchst 
wirksamen Heinrich Schütz (Sagittarius), welchen der 
Verf. selbst „den originellsten und selbständigsten Mei
ster des nördlichen Deutschlands während dieser 
ganzen Periode, ja überhaupt einen der entscheidend
sten Repräsentanten damaliger deutscher Musik auf 
ihrem Höhepunkte, den Stolz Galilei’s (d. h. Gabrieli’s) 
und Sachsens“ nennt. Dieser geistvolle, mehr als 
musikalisch gründlich gebildete Mann ist zugleich als 
der erste deutsche Operncomponist von Bedeutung. 
Lange genug haben auch tüchtig erfahrene Geschicht- 
forscher im Fache der Musik der Thatsache allen 
Glauben abgesprochen. Noch 1834 sähe ich mich ge- 
nöthigt, das Factum mit nicht zu widerlegenden Bewei
sen ins Gewisse zu stellen. Martin Opiz, der Bear
beiter des Textes nach Rinuccini’s Dafne, setzt in sei
nen Reimen „an die hochfürstlichen Braut und Bräuti
gam, bei derer Beilager Dafne durch Heinrich Schützen 
im 1627. Jahre Musicalisch auf den Schau-Platz ge
bracht ist worden“, S. 60 des ersten Bandes seiner 
Gedichte (Frankfurt a. M. 1746), die Aufführung ein 
Jahr früher, als es hier der Verf. thut. Eine wichtigere 
Irrung ist aber, dass hier die Composition der italieni
schen Dafne dem Caccini zugeschrieben wird, dem 

allerhöchstens, und auch dies nicht einmal mit Recht, 
ein ganz geringer Antheil durch kleine Einlagen bei
gemessen werden könnte. Der Componist der Dafne 
Rinuccini’s ist Jacopo Peri. Schützens Musik zu 
Opizens frei nachgebildeter Dafne ist leider, trotz aller 
Mühe, die ich mir gegeben habe , noch immer nicht 
aufgefunden worden. Man ist mit deutschen Hand
schriften oft genug unverantwortlich fahrlässig umge
gangen. Das Manuscript lag früher nicht allein in 
Dresden, wo es im siebenjährigen Kriege leicht abhan
den gekommen sein kann. — Nur sehr ungern haben wir 
es gesehen, dass aus der Motette „Christus ist hier4« 
nur eben dieses kurze Bruchstück geliefert worden ist. 
Von einem solchen Manne wäre das Ganze gewiss Je
dem willkommen gewesen. Die drei übrigen Tonsätze 
sind sehr dankenswert!!, selbst der bekannteste: „Selig 
sind die Todten.“ — Überaus zweckmässig war es, 
dem thüringischen Geistlichen, Volkmar Leisring, der 
mit vollkommenem Rechte auch als Componist ausge
zeichnet beliebt war, eine Stelle einzuräumen. Ist doch 
dieser kunst- und musikbegabte Dilettant mehr werth, 
als mancher belobte Italiener. Auch das fünfstimmige 
Gloria von Heinrich Grimm ist schön. Dagegen sind 
seine zwei Schriftchen über Musik von keiner Bedeu
tung. Er wirkte vorzüglich in der ersten Hälfte des 
17. Jahrh. und war zuerst Cantor in Magdeburg und 
nach der Zerstörung der Stadt in Braunschweig, was 
leicht von dem Verf. hätte angegeben werden können. — 
Den Beschluss dieses Bandes macht Joh. Joseph Fux. 
Es ist sonderbar genug, dass man immer noch, wenn 
von einem Manne die Rede ist, dessen Gradus ad 
Parnassum fast in alle europäischen Sprachen über
setzt wurde, dessen Thätigkeit immer allen Hochstre
benden empfohlen werden muss, aus dem selbst Cheru
bini in seiner nicht eben ausgezeichneten Theorie des 
Contrapunktes und der Fuge manches gute Beispiel nahm 
ohne es zu sagen, — blos ungewiss hinsetzen muss: 
Geboren um 1660, gestorben um 1733. Dass der Verf. nicht 
des tüchtigen Mannes gelehrtes Kunststück, die durch den 
Druck nun bekannt gemachte Missa canonica, son dern zwei 
andere ästhetisch bedeutendere Tonsätze wählte, welche 
guten Eingang finden werden, ist bedacht und würdig.

Des dritten Bandes erste Abtheilung umfasst die 
vierte Periode der Ausbildungsgeschichte der Tonkunst, 
um 1700 bis um 1760; dem Texte nach vollständig, den 
Notenbeispielen nach nur bis auf Sebastian Bach’s: 
„Wie sich ein Vater erbarmet“ (mit). Die Notenbei
spiele werden also noch zwei folgende Abtheilungen 
füllen. Sie sind nun erschienen und das Werk ist voll
endet. Es handelt sich: „Vom hohen Aufschwung ein
zelner deutscher Meister bis zu gefälliger, doch würdi
ger Popularisirung des Erreichten durch Viele in Deutsch
land; von Erhaltung der neapolitanischen Schule und 
ihrer Verbreitung allerwärts bis zu ihrer Zerstreuung 
und Ermattung, in Italien.“
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Ein Rückblick auf das bisher Durchwanderte gibt 

folgende Hauptgruppen: Die zweite Hälfte des Mittel
alters mühte sich, eine Musikart aufzufinden, welche 
auf die Natur des menschlichen Ohres und des innern 
Tonsinnes gegründet, zugleich aber auch mit der Natur 
der Töne selbt und ihrer Verhältnisse gegen einander 
bei (für) gleichzeitiger Verbindung derselben in Über
einstimmung zu bringen war, damit sie darum vom 
Menschengeiste zu rechtfertigen und in sichtbaren Zei
chen darstellbar wäre. Dafür vielfältige Versuche mit 
dem Aufgefundenen, besonders um das Vereinzelte 
zusammenzufassen, das Zusammengeiasste zu ordnen 
und zu befestigen, dann es weiter auszubilden und nun 
das Ausgebildete möglichst zu verbinden. „Mit alle 
Dem gelingt es zuvörderst und am meisten Niederlän
dern. welche durch Lehre und Vorbild eine harmoni
sche Tonkunst zu Stande bringen, die nun, mehr oder 
weniger in ihrer Weise, überall angenommen und ge
übt wird, am meisten in Italien und Deutschland/4 (Al
lein Vieles und sehr Noth wendiges, Schätzenswerthes war 
vor ihnen von Andern ins Leben gestellt worden, w as sie 
benutzten und auf eine schon ansehnliche Höhe ge
bracht haben, sodass es nun erst, allgemeiner aner
kannt, mehr in das Leben griff und auf sie bezogen 
wurde, weil das Frühere, von andern Völkern Gelei
stete, theils in den dunkeln Zeiten zu sehr überschattet 
stand, theils als noch nicht hinlänglich gereift zu un
dankbar vergessen wurde. Sie hatten das Glück, Vie
les zu ernten, was Andere gesäet hatten u. s. wr.)

„Steht es aber, womit es sei, erst so gut wie hier 
um das Wissen und Können, sodass man, was man 
weiss, mit Sicherheit und ohne allzu grosse Schwierig
keit zu handhaben, bei Talent und Neigung ins Werk 
zu richten vermag, dann drängt der innerste und ge
heimste, der Gefühlssinn, der früher fast nur unbe
wusst und wie unter der Decke mitgewdrkt, sich kräf
tig hervor und verlangt sein Recht, seinen gewichtigen, 
mitentscheidenden Antheil/4 (Ich habe vom Gange der i 
Kunst im Allgemeinen und namentlich der Tonkunst 
eine andere Überzeugung, die ich im übersichtlichen 
Abrisse herstellen, zum Vergleichen und Bedenken ge
ben will. Es wird darauf ankommen, ob sie mit dem 
Wesen der menschlichen Natur und mit dem Gange 
der Geschichte völlig übereinstimmt. Alle Kunst geht 
unmittelbar vom Gefühl aus, angelockt und erregt durch 
äussere Erscheinungen, die Freude oder Schmerz brin
gen, die ausgesprochen oder äusser sich von dem Men
schen Andern dargestellt sein wollen. Diese Darstel
lungslust, gehemmt durch Mangel an nur einigermas
sen zureichenden Mitteln, regt den Verstand an, solche 
Mittel zu ersinnen und festzustellen. Anfangs mit dem 
Nothwendigsten zufrieden aus innerm Gefühlsdrange

nach Entäusserung, nach Inswerkstellung, genügen 
schon Rhythmus und Melodie einfachster, aber doch 
schon durch Hülfe des Verstandes geordneter Art, 
welcher Verstand doch wenigstens eine Tonleiter und 
Längen und Kürzen der Töne irgendwie bestimmt und 
festgesetzt haben muss, ohne wrelche Ordnung nur Na
turlaute, aber keine Kunst, nicht einmal in ihren An
fängen, entstehen kann. So war es in derThat schon 
in der allerältesten Musik, worüber mein Buch: Erste 
Wanderung der ältesten Tonkunst (Essen, 1831), ver
glichen werden kann. Rhythmisches und Melodisches 
genügt, immer mehr gefördert und theils zeit- theils 
völkergemäss geändert und vervollkommnet, so lange die 
Kunst der Töne mit andern Künsten, als Poesie, Mi
mik, Tanz, verbunden und nicht selbständig für sich 
stehen will. Da aber der Mensch nicht leicht einen 
gewohnten und sichern, wenn auch einseitigen Genuss 
für einen noch ungewissen, kaum sinnlich vorstellbar 
höhern ohne vorangangene Störung oder Beeinträchtigung 
seines genussreichen Besitzes aufgeben und sich allge
mein genug nach einemErsatz sehnen wird, so muss aber
mals dem beeinträchtigten Gefühl ein Anstoss von aus
sen kommen, der es drängt, die Hülfe des Verstandes 
abermals für seinen Gewinn in Thätigkeit zu setzen. 
Diesen Anstoss gab die christliche Kirche durch Be
einträchtigung des alt geregelten und verfeinerten Rhyth
mus, folglich auch durch Beschränkung der Melodie. 
Das Gefühl, durch das Ehrwürdige der Religion vom 
offenen Widerstande gegen diese kirchliche Beschrän
kung abgehalten, suchte sich durch Verstandesthätig- 
keit einen neuen Gewinn in Versuchen für harmonisch 
mehrstimmige Musik, die um so mehr begünstigt wurde, 
so langsam auch genügende Fortschritte waren, je leb
hafter sie dem Kirchlichen selbst diente. Und so wurde 
abermals der Verstand zu Gunsten seiner selbst und 
des Gefühls zugleich Erfinder und Hersteller der har
monisch mehrstimmigen Musik, welche die zweite Macht 
der Tonkunst ist, nicht die erste. Die Schwierigkeit 
der Vervollkommnung derselben, die Unmöglichkeit, 
die Untersuchungen und Begründungen für diese zweite 
Tonmacht aufzugeben oder auch nur untergeordnet zu 
betreiben, bevor man der Menschennatur des Verstan
des genug gethan hatte, machte es nothwendig, dass 
man so lange bei dem Ringen nach Sicherheit dieser 
zweiten Tongewalt verblieb, bis etwas Tüchtiges errun
gen, aber auch die Vorliebe dafür der angestrengten 
Mühe wegen herrschend geworden war. natürlich zum 
Nachtheil der Melodie und des Rhythmus, die vor al
ler Arbeit des Harmonischen und Conirapunktischen 
in den Hintergrund treten mussten.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Mond. in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in JLeipzig.
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Sammlung der vorzüglichsten Gesangstücke der aner

kannt grössten, zugleich für die Geschichte der Ton
kunst wichtigsten, die eigene höhere Ausbildung für 
diese Kunst und den würdigsten Genuss an derselben 
förderndsten Meister der für Musik entscheidendsten 
Nationen, gewählt, nach der Zeitfolge geordnet und 
mit den nöthigsten historischen und andern Nach
weisungen herausgegeben von Friedrich Rochlitz.

(Schluss aus Nr. 59.)
öies hätte der ersten und ältesten Tongewalt der Melodie 
und des frischen Rhythmus kaum so lange Zeit begegnen 
können, wenn nicht das Tiefe der Harmonie und ihrer Ver
schlingungen so wundersam mächtig gewirkt und sich so 
der gefälligen melodisch-rhythmischen Kraft an die Seite 
gesetzt, ja sie endlich in anmasslicher Herrschsucht über
flügelt und ungerecht unterjocht hätte. Und dies war deiv 
Zeitpunkt, wo die menschliche Natur das Unrecht fühlte 
und fast dadurch zu neuer und abermals wieder* ein
seitiger Ungerechtigkeit aus Neigung für die ungerecht 
beeinträchtigte Melodie und eines freiem Rhythmus 
sich aufgereizt hätte. Die höher Gebildeten begriffen 
und fühlten, dass beide Gewalten, verbunden wie Mann 
und Weib, erst eine ganze, rein menschenwürdige Kunst 
schaffen könnten. Und so entstand die rechte, die me
lodisch-harmonische Kunst, oder ein lebendiges Ringen 
nach ihr in den verschiedenartigsten und würdigsten 
Bestrebungen. Je mehr und inniger sich nun beide 
Mächte durchdringen, desto höher und menschlich
wirksamer stehen die Erzeugnisse der Kunst. Und so 
umgekehrt. Im Contrapunktischen stehen sich mit Aus
schluss des Individuellen Palestrina, Lassus und Gallus 
gleich; im Melodischen übertrifft der Zweite den Ersten 
und der Dritte Beide u. s. w.)

„In dieser (melodisch-harmonischen) Kunst ist of
fene Bahn, auf welcher sich regen und geltend machen 
kann Alles, was im Menschen ist (das gehört schlecht
hin zu einer jeden echten Kunst; der ganze Mensch 
muss in ihr thätig sein, also auch der Verstand, der 
dafür gebildet sein muss, was oft genug verkannt wird): 
auch die Phantasie, die auf neue Erfindungen und Dar
stellungsweisen ausgeht (die aber allein ins Überschweng
liche und Ungereimte verführt); auch die Vernunft, die, 
edle Zwecke vorhaltend, zugleich die Wahl der rech
ten Mittel leitet und über das » echte Maas im Gebrauche 
derselben Wache hält (das thut der Verstand); auch

60. 9- März 1844.

jenes halbdunkle Ahnungsvermögen, das wir Geschmack 
nennen und das zugleich den feiner ausgebildeten aus
sen! Sinnen wohlzuthun strebt, ohne damit dem Ho
hem und Edlern wehe zu thun.“ (Aus diesem Grunde 
ist uns der Geschmack nichts Anderes als die Bliithe 
der Gesammtbildung eines Jeden, fier äussern und in- 
nern zugleich, die darum stets individuell, und da jedes 
Individuum nicht allein von seinen Anlagen, seinem 
Fleiss und seiner Moralität, sondern auch von seinen 
Umgebungen und Jugendeindrücken abhängt, auch na- 
tionell sein muss u. s. w.) — Dieser auf seinem Wege 
bedachte Rückblick des Verf. ist, so sehr wir auch 
davon abweichen, überaus anziehend, in jedem der 
Sache Kundigen mancherlei Selbstbedenken anregend, 
und gehört zu dem Vorzüglichsten, was uns in diesen 
Bänden gegeben worden ist. Das Übrige übergehend, 
zum Theil auch, weil wir unsere abweichende Meinung 
schon früher auszusprechen Gelegenheit fanden, wen
den wir uns sogleich auf die Schilderung Händel’s und 
Seb. Bach’s. Haben wir uns schon in der Beurtheilung 
des vierten Bandes: „Für Freunde der Tonkunst" (s. 
Leipz. allgem. musik. Ztg. 1832, S. 781 f.) dahin er
klärt, dass diese Zeichnungen die vorzüglichsten Glanz
punkte bilden, obgleich wir auch dort in Einzelheiten 
abwichen, so wird dies hier kaum anders sein können« 
Wir wollen daher um so mehr nur darauf verweisen, 
je mehr der Verf. selbst dabei auf sein früheres Buch 
verweist, und je weniger wir uns hier mit Beschauun
gen der mitgetheilten Musikstücke dieser beiden deut
schen Heroen der Tonkunst beschäftigen können, was 
ganz eigentlich für Zeitschriften gehört, die sich der 
Tonkunst ausschliesslich widmen, die aber auch hier 
Manches zu thun und zu vergleichen finden werden, 
wenn sie gewissenhaft und nicht seicht verfahren wollen.

Von J. Dismas Zelenka, böhmischem Violinisten 
von der dresdner Hofkapelle unter den glänzenden 
Augusten, welchen der König bei Fux und Scarlatti 
studiren liess, wird ein Credo mitgetheilt, und beklagt, 
dass man im dresdner Archiv seine Compositionen ver
derben liess (sie sind aufbewahrt, allein ein grosser 
Theil ist leider in den Kirchenschränken vermodert). 
Sehr glücklich und getroffen ist die einleitende Über
gangsbemerkung: „Eine zahlreiche Klasse damaliger 
deutscher Componisten bestand aus talentvoll einsich
tigen und fleissigen Männern, die sich weder an nur 
Einen Vorgänger schliessen, noch vom Grund aus Neues 
hervorbringen, vielmehr in Anerkenntniss alles frühem 



238
Guten das Begünstigte ihres Ortes und ihrer Zeit sich 
zu eigen zu machen und, mit ihrer Besonderheit ver
sehen, weiter verbreiten wollten“; nicht stillstehend, 
nicht revolutionär, sondern conservativ, nur gemässigte 
Reformen achtend. Unter die vorzüglichsten derselben, 
die jedoch unter sich wieder sehr verschiedenartig und 
zum Theil weit merkwürdiger sind, als Manche den
ken, ja als ihnen der geehrte Verf. selbst zuzugeste
hen scheint, ob er auch schon diese Künstlerklasse 
eine achtungswürdige und sehr nützliche nennt, werden 
gerechnet: Georg Philipp Telemann, „ein Mann von 
vielem Talent, voller Leben und Kraft, auch von un
ermüdlicher Thatigkeit, aber auch voller Wunderlich
keiten, die nicht selten ihn zum völlig Abstrusen ver
leiteten; eine Art musikalischen Polyhistors, mit solchen 
Männern (aber es war das Jahrhundert derselben) 
manche Stärke und manche Schwäche theilend.“ — 
Trotz seinem Wissen und Können, trotz seiner Be
lebtheit und Geschicklichkeit wird doch wol jeder Be- 
urtheiler willig zugeben, dass Telemann, weil er sich 
selbst für grösser hielt als er war, mit Recht unter 
die eben genannte Klasse zu setzen ist. Aber auch 
Gottfried Heinrich Stölzel? auch Gottfried August Ho
milius? Je weniger diese beiden bescheidenen Män
ner gegen eine solche Stellung eingewendet haben 
würden, wenn sie ihnen zu Ohren gekommen wäre, 
um so mehr fühle ich mich gedrungen, für sie und ihre 
Werke eine höhere Stellung in Anspruch zu nehmen. 
Des allseitig gebildeten Stölzel’s Werke sind beiweitem 
der Mehrzahl nach, so weit ich sie nur kenne, in aller 
leichten Ausführbarkeit, so rein menschlich, echt und 
gediegen, dass sie des Beglückenden weit mehr geben, 
als viele hochgerühmte, denen jetzt ein grosser Theil 
der Hörer nur darum nicht entgegen tritt, weil sie sich 
mit ihrer Überzeugung nicht herausgetrauen, aus Furcht, 
man möchte sie unter die Ungebildeten werfen. Ich 
wollte vielmehr, man hielte solche rein menschliche, 
würdig eingängliche und innige Compositionen höher, 
führte sie zum Nutzen und zur Erhebung ungleich öf
ter auf, als manche gepriesenen, die nur den nachge
sprochenen Ruhm einer im Grunde untergegangenen 
Richtung für sich haben. Man wird daher wohl thun, 
wenn man sich nicht mit dem einen Gloria in excelsis 
Deo begnügt, das uns im nachfolgenden Hefte vom 
Verf. mitgetheilt werden wird. — So verhält es sich 
auch mit Homilius, der unter den gediegensten musi
kalisch werthvollen und echt kirchlichen Motette.<com- 
ponisten unter die tüchtigsten gehört, die wir irgendwo 
haben und gehabt haben, sodass er hierin unter die 
Männer des ersten Ranges gezählt werden muss. — Noch 
werden der tüchtige Georg Pastorwitz und Leopold 
Gassmann, wol mehr als Lehrer Salieri’s und Jos. 
Haydn’s wegen genannt. Der Verf. fährt fort: „So 
Achtungs- und Dankenswürdiges diese fünf Meister 
(die drei mittelsten sind die wahrhaft menschlich gros

sen) lieferten, so beträchtlich und rühmlich sie, ein 
Jeder in seiner Art und vorzüglich am Orte seiner per
sönlichen Thätigkeit, wirkten: eines w’eit verbreiteten 
Ruhmes und eines mitentscheidenden Eingreifens in 
den Gang der Fortbildung der Tonkunst überhaupt (?)? 
oder auch solch eines Eingreifens in die Richtung des 
Zeitgeschmackes an Werken derselben überhaupt —? 
dessen konnten sie sich nicht erfreuen; die zunächst 
anzuführenden Künstler aber konnten es, vorzüglich 
was das Zweite betrifft. In solchen Dingen behauptet, 
wie bekannt, das Glück seine Obmacht, indem es gün
stige Umstände herbeiführt oder herbeizuführen unter
lässt.“ — Allein erstlich ist die Geschichte dafür mit 
da, dass sie die Unbilden des Glücks und Nichtglücks 
ausgleicht, wieder gut macht; dass sie nach dem wah
ren Geiste und Wesen, und nicht nach äusserm Glanze 
schätzt. Die drei Männer, am meisten Stölzel und 
Homilius, aber auch Pastorwitz, hätten nach unserer 
Überzeugung viel höher gestellt werden sollen. Dann 
ist es auch zweitens mit dem entscheidenden Eingrei
fen in den Gang der Fortbildung der Tonkunst eine 
ganz eigene Sache. Mancher mit übermässigem Ruhm 
Gekrönte oder Beladene hat weit mehr zur Verbildung 
als zur Fortbildung gewirkt. Es gibt wol auch ein 
stilles Wirken, fast immer des heiligen Geistes Art, 
das grössere Dinge thut, als mancher Lärm. Auch 
sind in der That weder Stölzel noch Homilius — von 
Beiden haben wir auch Druckwerke — unbenutzt ge
blieben. Man sagt nur nicht immer, Wen man benutzt 
u. s. w. — Endlich drittens hat der Verf. diese Be
merkung eben bei den Deutschen, nicht bei den Ita
lienern gemacht, wo sie doch weit mehr hingehört, wo 
Einer dem Andern weit gleicher ist als unter den Deut
schen, wo man weit mehr blos gibt und zu geben sich 
bemüht, was gefällt, wobei aber Jeder grössere An
sprüche macht und erhält. Kurz diese deutschen Män
ner sind grösser in sich und in ihrer Wirksamkeit, sind 
auch vor Allem unserer Zeit, d. h. Denen, die sich 
tüchtig bilden wollen, mehr zu empfehlen und ans Herz 
zu legen, als viele Andere, die hochgerühmt sind.

Joh. Adolf Hasse ist als glücklicher Künstler be
kannt. Es steht über ihn nur das Nöthigste; desglei
chen über Karl Heinr. Gräun, welcher vom geehrten 
Verf. von einer Seite beurtheilt wird, auf die sich 
Manche nicht gern stellen, noch stellen lassen. Indes
sen ist es auch eine Seite und noch dazu eine, die 
jetzt gerade recht heilsam werden könnte. Graun hörte 
in Dresden viel und vielerlei, suchte ohne eigentlichen 
Unterricht sich Jedes anzueignen und gleich schreibend 
und ausübend in allen damals geschätzten Schreibarten 
emsig sich zu versuchen. Es gelang auch mehr oder 
weniger, „in einigen, aber den würdigsten, zum Be
wundern: aher seine Werke, sollten sie durch solche 
Gewöhnung auch nicht an Originalität verloren haben 
(es ist fast nicht anders möglich), so könnten doch 
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wenigstens die umfangreichem zu keiner gleichmässi- 
Sen, entschiedenen Haltung und zu keiner innern Über
einstimmung eines jeden mit sich selbst gelangen“. 
Jedes grössere Ganze hat mehr äussere Ordnung in 
der Aufstellung der sehr verschiedenen einzelnen Theile, 
als innere Verbindung und Einheit. — So wäre denn 
das eigentliche Studium der Tonkunst, die vor dem Com- 
poniren vorhergehende Schule doch wol nicht übel! 
Jetzt wird Graun’s Methode von mehren Seiten her, 
auch von Männern, die in Graun’s Lage kommen kön
nen, abermals lebhaft empfohlen, als Einziges, was 
zum Ziele führt. Nur nicht zum höchsten! Und das 
Wäre denn doch zu bedenken. Ferner ist auch nicht 
Jeder ein Graun. Wie dann? — Der tüchtige Joh. 
Heinrich Rolle eiferte jenem nach meiner festen Über
zeugung doch nur in Dem nach, was besondern Ein
gang fand, behauptete aber seine Selbständigkeit, die 
«ich mehr in seinen Motetten als in seinen Oratorien 
erweist, welche meist dem noch im guten Sinne em
pfindsamen Wesen jener Zeit sich anschlossen, es aber 
auch im guten Sinne trafen (z. B. im Tod Abel’s; Abra
ham auf Moria u. s. w.). Unter seinen Motetten war, 
oder vielmehr ist noch, die verbreitetste: „Der Herr 
ist König“. — Anziehend ist die Beschreibung des Bil
dungsganges Ernst Wilh. Wolfs und seines Einflusses 
auf neuere Componisten.

Jetzt erst, und mit Recht, folgt Sebastian’s Sohn, 
Karl Philipp Emanuel Bach, nicht, wie der Verf. will, 
weil er nicht im gewohnten Sinne des Worts der Schü
ler seines Vaters genannt werden könnte, denn sein 
Schüler war er denn doch, sondern weil er, einen ganz 
andern Weg als den seines Vaters betretend, minde
stens der siegende Vorkämpfer und geistreiche Vorar
beiter der selbständigen Instrumentalmusik wurde, wo
von freilich hier nicht weiter die Rede sein kann. Allein 
gerade in seinen Kirchen- und Gesangstücken sieht 
man doch bedeutend den Schüler, aber keineswegs den 
Nachahmer seines Vaters, welches letzte ein tüchtiger 
Schüler auch nie sein soll. — Darauf wird die Reihe 
der unter sich verschiedenen und sämmtlich würdigen 
deutschen Meister mit Mich. Haydn würdig geschlos
sen. — Schade, dass sich der Verf. nicht weiter ver
breitet hat. Wir meinen nicht in der Zeit vorwärts, 
sondern in der Periode selbst, die doch noch Manches 
zu besprechen geboten hätte. Damals war in Deutsch
land die Musik mit nichten so breit getreten, als in 
Italien, was der äusserlichen Menge nach viel und dem 
Wesen nach schon in jener Periode ungleich Geringe
res bietet.

Sehr wenig mehr als was der frühere Grundriss 
des Verf. brachte, kann bei solcher Beschränkung ge
geben werden. ln Rom beharrte man (d. h. die päpst
liche Kapelle, sonst Niemand) in der Kirchenmusik bei 
dem seit Palestrina Eingeführten, weshalb strenge Prü
fungen angeordnet waren, ob sich ein Neues mit jenem 

Alten vertrüge. Oratorium und höhere Kammermusik 
waren gesunken. Die neapolitanische Schule herrschte. 
Jeder Meister nach seinem Gefallen (noch nicht so 
völlig): daher auch Jeder im Publicum nach eigenem 
Gefallen. So bildeten sich Parteien (wie schön sind 
die Deutschen jetzt nachgefolgt! Soll etwa die Kunst 
auch hier bald, so breit getreten, das Pflaster überkrie
chen ? —); überall Maasloses und Haltloses (das sind 
die Zeichen!). So wurde denn auch die Kirchenmusik 
opern- und virtuosenhaft. Die Opposition dagegen bil
dete die Minorität, die sich vielleicht darum um so zä
her und schärfer zeigte, als es zum Heile der Sache 
gut war. (Unter solchen Umständen ist nichts mehr 
zu retten. Man muss es kommen lassen und seinen 
Glauben getrost bekennen.) Der Verf. sucht im stark 
verbreiteten Dilettantismus, der sich nur mit der Kunst 
ergötzen will, die Ursache; wir glauben, mit Unrecht, 
sie liegt zunächst in der Gefallsucht der Künstler, die 
freilich auch entschuldigt werden kann, hingegen stets 
als etwas Kleines und Bedauerliches angesehen werden 
muss; es ist keine Kunstliebe, sondern Selbstliebe. Und 
so sind es eigentlich überall diese kleinen, unreifen 
Leute, die mit dem wüsten Hinaufdrängen ihrer werthen 
Person die Kunst vom Throne stossen. — Leonardo 
Leo, Nic. Jomelli und Giamb. Pergolesi sind die Haupt
männer, welche etwas verschieden, am meisten der 
Erste, von der Ansicht des Grundrisses besprochen 
werden. Ganz kurz wird ein Nachahmer Pergolesi’s, 
deren es viele gab, Franc. Ciampi aus Neapel erwähnt, 
der in Venedig wirkte, wo nur die Oper galt, und 
später sich nach London wendete. Zum Beschluss 
Franc. Antonio Valotti, der die bessere Kirchenmusik 
festhielt, darum in Venedig nicht gefiel und sich als 
Domkapellnieister nach Padua wendete und in seiner 
strengen Richtung verharrte, als Anhänger der Ver
gangenheit. — Von ihm ist zum Beweis ein einzi- 
ger Tonsatz mitgetheilt worden.

Leipzig. Dr. G. W. Fink»

Statistik.
1. La France statistique d’apres les docunients offi- 

ciels les plus recents par AIf r. Legoyt. Paris, 1843.
2. Statistique generale raisonnee et comparee de la 

France. Deuxieme partie. Creation de la ricliesse 
ou interets materiels par J. II, Schnitzler. Deux 

. Paris, 1842.Volum.es
Wenn auch wol schon während des ancien regime 
in Frankreich auf einigen Ministerien statistische Ta
bellen geführt wurden, so lagen denselben doch nur 
sehr unvollkommene Einrichtungen zu Grunde, und die 
Wissenschaft zog, da über diese Gegenstände das 
tiefste Geheimniss beobachtet wurde, keinen Gewinn 
davon. Erst in der Revolution fing man an, die hohe

Volum.es
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Bedeutung einer vernünftigen Statistik zu ahnen; aber 
die Bewegung der Zeit liess die nöthigen Vorarbeiten 
nicht zu, um die Basis zu einer vollständigen Kenntniss 
der Interessen des Landes, des Nationalwohls u. s. w. 
zu lege». Napoleon, der schon energischer durch
greifen konnte, organisirte nun ein förmliches statisti
sches Bureau, dem aus allen Theilen des Reiches die 
erfoderlichen Nachweisungen zukommen sollten und 
dem es oblag, dieses ungeheure Material zu verarbei
ten. Einzelne Partien dieser gewaltigen Entwürfe, na
mentlich die statistischen Übersichten über die Länder, 
die von Napoleon seinem Kaiserreiche einverleibt wur
den, z. B. über Italien, können für die musterhaftesten 
statistischen Arbeiten gelten. Die Restauration liess 
die angefangene Arbeit wieder fallen oder betrieb sie 
wenigstens mit grosser Nachlässigkeit. Es war, als 
verständen die wiederkehrenden Bourbons, die hinter 
der Zeit zurückgeblieben waren, die ungeheure Wich
tigkeit derselben nicht oder als wollten sie sich über die 
wahre Lage des Landes lieber Illusionen machen, statt 
die nackte Wahrheit kennen zu lernen. Nach der Juli
revolution wurde nun nicht nur das von Napoleon ein
gesetzte statistische Bureau wieder ins Leben gerufen, 
sondern man liess es sich angelegen sein, demselben 
eine zweckmässige Organisation und eine grössere 
Ausdehnung zu geben. Ja man liess es bei Einem 
Bureau nicht bewenden, sondern setzte allmälig fast 
in jedem der Ministerien ein eigenes Comite nieder, 
das alle in den Ressort dieses Verwaltungszweiges 
fallenden statistischen Nachweisungen zusammenzubrin
gen hatte. Diese einzelnen Comites stehen nun mit 
dem statistischen Hauptbureau auf dem Ministerium 
des Innern in Verbindung, dem sie die einzelnen An
gaben zum Theil schon verarbeitet überliefern. Auf 
diese Art ist auch eine gegenseitige Controle der gan
zen Angaben möglich. Wenn man schon mit diesen 
Tabellen in Frankreich nicht so heimlich thut, als an
derswo, so hat doch nicht Jedermann die Gelegenheit 
oder die Musse und Ausdauer, aus den statistischen 
Übersichten, die von jedem Ministerium veröffentlicht 
werden und die zum Theil einen Ungeheuern Umfang 
haben, die einzelnen Angaben, die den Gelehrten oder 
Privatmann interessiren können, zusammen zu lesen. 
Es ist deshalb ein dankenswertes Unternehmen einen 
kurzen Leitfaden durch das labyrinthische Gewirre der 
bis ins Kleinlichste gehenden Ziffern und Rubriken zu 
geben und zugleich das Wesentliche, Das, was von 
einem allgemeinem Interesse ist, zusammenzustellen. 
Hr. L., der sich dieser Arbeit unterzogen hat, ist ver
möge seiner Stellung —- er bekleidet einen ansehnlichen 
Posten auf dem statistischen Bureau des Innern — in 
den Stand gesetzt, überall aus jen zuverlässigsten 
und neuesten Quellen zu schöpfen. Überdies ist es ein

Mann, welcher den Fortschritten seiner Wissenschaft 
— und die Statistik hat gerade seit Anfang des Jahr
hunderts Riesenschritte gemacht — nicht fremd geblie- j 
ben ist. Wir halten es für unangemessen, hier ein
zelne Angaben aus dem Werkelten selber hervor
zuheben. Es ist uns blos darum zu thun, dasselbe 
Leuten von Fach, Geographen, Staatsmännern und 
allen Denen zu empfehlen, die sich über französische 
Zustände belehren wollen. Es bildet eine passende 
Einleitung zu dem glänzenden Unternehmen des pariser 
Buchhändlers Curmer: Les Frangais peints par euX' 
niemes, welches das vollständigste Bild von Frankreich 
und den Franzosen gibt, ist aber auch in einem beson- 
dern Abdruck erschienen.

Das zweite Werk, dessen Titel wir oben ange
führt haben, ist zum Theil nach ganz neuen Grund
sätzen gearbeitet und verdient vorzüglich auch seiner 
umfassendem Entwickelungen wegen mehr die Beach
tung des Gelehrten im engem Sinne. Hr. Schnitzler? 
ein Elsasser von Geburt, hat sich schon durch mehre 
statistische Werke, namentlich über das russische Reich 
und Polen bekannt gemacht. Diese Schriften, sowie 
seine Aufsätze in der s,Encyclopedie des gens du 
monde“, deren Leitung er mit vieler Umsicht führt, 
und die aus seiner Feder eine Reihe der trefflichsten 
Artikel enthält, weisen ihm einen bedeutenden Rang un
ter den Statistikern unserer Zeit an. In seinem neue
sten Weike, besonders in der noch nicht erschienenen 
ersten Abtheilung, welche eine Statistik der interets 
moraux geben wird, will der Verf. seine Wissenschaft, 
wenigstens in einzelnen ihrer Partien, vollständig um
gestalten. Er verspricht, hier einen ganz neuen Stand
punkt zu gewinnen, und wir sehen deshalb dem Er
scheinen dieser Abtheilung mit lebhaftem Interesse ent
gegen. Von einem Manne, der sich auf diesem Felde 
einen Namen von so gutem Klange gemacht hat, darf 
man sich nur Tüchtiges versprechen. Schon diese 
zweite Abtheilung, wo der Verf. mehr Vorgänger hatte, 
enthält des Interesanten und Neuen viel. Man sieht 
es seinem Werke an, dass ihm officielle Berichte zu 
Gebote standen. Dass er schon bei seiner Darstellung 
der statistischen Verhältnisse von Russland von den Um
ständen besonders begünstigt war, liess sich wohl ver- 
muthen; dies berechtigte aber noch nicht dazu, ihn 
wie dies von einigen Seiten geschehen ist, für einen 
russischen Spion oder einen im russischen Solde ste
henden Schriftsteller auszuschreien. Es ist uns unbe
kannt, ob er mit dem Cabinet in St.-Petersburg in ir
gend einer Verbindung steht, so viel aber wissen wir, 
dass Hr. S. namentlich in verschiedenen grössern Ar
tikeln seiner Encyclopedie keinen Anstand nimmt, sein 
unverhohlenes Misfallen über die Maasregeln der russi
schen Regierung, wenn ihm dieselben verdammenswrerth 
scheinen, auszusprechen. . “Pch sucht ihn noch 
Guerard in seinem biographisch-bibliographischen Werke 
(La France litteraire) dadurch zu verdächtigen, dass 
er auf das perfideste andeutete, Hr. S. wolle sich beim 
Czar einschmeicheln und habe etwa das Amt eines 
russischen Historiographen im Auge.

Bernburg. Günther-Biedermann-

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig*
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Verbreitung und Einfluss des mikroskopischen Lebens 

in Süd- und Nord-Amerika. Ein Vortrag, gelesen 
in der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin am 25. März und 10. Juni 1841 mit spätem Zu
sätzen. Von C. G.Ehrenberg. Nebst 4 colorirten Kupfer
tafeln. Leipzig, Voss. 1843. Gr. Fol. 5Thlr.lONgr.

Es wird einem gelehrten Forscher selten so wohl, 
dass er eine eigene wissenschaftliche Doctrin zugleich 
gründen und zugleich zu einer sehr mächtigen Ausdeh
nung und grossen Vollendung durchzuführen vermag; 
— von Ehrenberg, dessen grosse und treffliche mikro
skopischen Arbeiten ein gar wenig gekanntes Feld der 
Naturwissenschaften zuerst aufgeschlossen und es doch 
zugleich in so weitem Umfange bebaut und ausgebeu
tet haben, kann und darf man das behaupten. — Rec. 
ist seit Jahren mit Aufmerksamkeit und dankbarer Ach
tung den Ungeheuern Arbeiten gefolgt, durch welche 
dieser Forscher das Reich infusorieller Bildungen, theils 
wie sie lebend viele Gewässer erfüllen, theils wie sie 
abgestorben in ihren Überresten den Boden weiter Län- 
derstrecken durchdringen, ja ausmachen, uns nahe ge
bracht und in den vorzüglichsten Abbildungen uns vor
gelegt hat, und wenn er nicht immer in allgemeinem 
Grundsätzen der Betrachtung und Verständniss des 
Lebens, nicht immer in allen Deutungen der einzelnen 
Lebensformen ihm beistimmen konnte, so ist er doch 
von der hier überall sichtbaren ausserordentlichen Schärfe 
im Formellen der Beobachtung, von der nie ermüden
den Sorgfalt in der genauesten Darstellung des Ein
zelnen , von dem eisernen Fleisse und dem grossen 
Überblick des gesammten Materials mit vollkommen
ster Anerkennung durchdrungen und dankt diesen Ar
beiten vielfältigste Belehrung. AVer indess nur die 
Eucher kennt, welche Hr. E. herausgegeben hat, wird, 
so vortrefflich auch die Beschreibungen und Abbildun
gen sind, doch nur einen unvollständigen Begrif! von 
den Arbeiten und den Verdiensten dieses Mannes ha
ben. Ihn selbst aber muss man aufsuchen, in seinen 
Zimmern die Ungeheuern Sammlungen mikroskopischer 
Präpaiate sehen, sehen mit welcher Genauigkeit Alles 
und Jedes dargestellt und verzeichnet ist, sodass z. B. 
zu der so grossen Menge gegebener Abbildungen fos
siler und zum Theil auch lebender Infusorien aus allen 
Weltgegenden, augenblicklich das mikroskopische Ori

ginalpräparat wieder aufgefunden und unter dem stets 
aufgestellten trefflichen Mikroskope dem Belehrung 
Wünschenden, dem Zweifelnden oder Streitenden vor
gelegt werden kann, dann wird man erst zu ermessen 
im Stande sein, wie hier ein ganzes vollkräftiges Le
ben in einem eigenen, scheinbar kleinen und doch so 
bedeutungsvollen, in seinen Folgen so mächtigen Wir
kungskreise und Dienste der Wissenschaft aufgeht! — 
Dem Rec. wurde im Herbst 1842 zuletzt diese Freude, 
und mit um so grössern! Interesse begrüsst er daher 
dieses neueste Werk über die fossilen Infusorien Ame
rikas, welches doch wieder nur der Vorläufer ist von 
noch grössern und noch weit umfassendem Arbeiten.

Dabei wollen wir gern zugeben, dass diese For
schungen und Schilderungen etwas Schwindel Erregen
des haben, wenn man nicht durch den hohen Begriff, 
den sie enthalten für Verständniss nicht nur des epi- 
tellurischen, sondern des gesammten tellurischen Le
bens, ihnen wieder einen Halt und eine gewisse höhere 
Idee sichert. Denn so lagen z. B. bei der hier zu be
sprechenden Arbeit von den Ungeheuern Erstreckungen 
des grossen Continentes von Amerika und seinen In
seln, nur von 45 Lagerstätten Proben zu genauen Un
tersuchungen vor, ja zum Theil bestanden diese Pro
ben nur in Erdklümpchen, von den Pflanzenwurzeln 
älterer in Amerika gesammelter Herbarien entnommen, 
und nur aus diesen 45 Lagerstätten beschreibt der 
Verf. über 600 besondere Infusorien - Species und Spe
cies anderer organischen Überreste, von denen über 
die Hälfte als neue Arten angegeben werden. Nun 
multiplicire man in Gedanken diese Fundorte nach der 
so gewaltigen Ausdehnung von Amerika, und welche 
Masse von neuen Formen werden hervoigehen! — 
Ferner sagt aber der Verf. selbst, dass diese 45 La
gerstätten fast ausschliesslich kieselschalige Organis
men gaben und dass dabei die in riesenhafter Entwicke
lung sich erstreckende Kreideformation Amerikas, welche 
hier wie anderwärts hauptsächlich aus Polythalamien 
gebildet wird, dabei noch nicht beachtet ist, und wie 
steigert sich dadurch abermals die ganz iucommensu- 
rabel anzunehmende fossile Infusorienwelt Amerikas 
in ihren Arten! Nehme man nun hinzu, dass von 
Afrika, Asien, Australien dereinst gleiche Massen 
neuer Arten solcher mikroskopischer Lebendigen und 
Fossilen uns zuströmen werden, und die Sprache scheint 
kaum auszureichen, um Namen zu finden, und kein Ge- 
dächtniss ausreichend, um diese Namen aufzunehmen!
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_  Alles das schadet aber nicht und darf den Muth 
nicht rauben:

„Dass du nicht enden kannst, 
Das macht dich gross!“

heisst es hier wie in Goethe’s Divan; denn all dieses 
Unermessliche muss sich im Begriffe wieder zusam
menziehen und gibt, unter höhern Gesichtspunkten er
fasst, wieder zuletzt merkwürdige und bedeutende Re
sultate ! — Doch wir müssen nun zunächst mit grösserer 
Ordnung unsern Lesern einen Überblick von Dem ge
ben, was in diesem Folioheft ihnen geboten wird.

In der nur einige Seiten „einnehmenden Einleitung 
erinnert der Verf. an die kurz zuvor gehaltenen Vor
träge, aus denen sich der mächtige Einfluss der klein
sten selbständigen Lebensformen auf die Verschläm
mungen der Flüsse und Häfen ergab. Es hatte sich 
nämlich dabei herausgestellt, dass sowol die Geschöpf- 
chen, welche eine Kieselschale, als die, welche eine 
Kalkschale besitzen, wenn sie abgestorben sind, Zer
trümmerungen und Zerreibungen erleiden, bei welchen 
es oft schwer wird, noch etwas von der ursprünglichen 
organischen Form der Schalen zu erkennen, wodurch 
wir aber doch wieder unleugbar berechtigt werden, 
viele mikroskopisch wahrnehmbare, scheinbar unorga
nische Trümmer, welche die Masse constituiren, in de
nen noch ganze oder nur zerbrochene Schälchen vor
kommen, abermals als organischen Ursprungs zu deu
ten; ein Ergebniss von Wichtigkeit, indem es recht
fertigt, noch weit mehr Masse der obern Erdschichten 
für individuell - organischen Ursprungs zu halten, als 
sonst der Fall wäre, wenn blos Das so gedeutet wer
den dürfte, was wir seiner ganzen Bildung nach auch 
als solches zu erkennen vermögen.

2) Übersicht des Materials. Hier erzählt der Verf., 
wie er dazu gekommen, seine Nachforschungen über 
fossile Infusorien, die sich schon über einen Theil Ägyp
tens, Isle de France und Lu§on ausgedehnt hatten, be
sonders über Amerika zu erstrecken. Sein Bruder, 
Hr. Karl Ehrenberg, hatte in Mejico gesammelt, die 
Professoren Sillimann, Vater und Sohn, in New Haven, 
Prof. Bailey in West Point und Hitchcock in Massa
chusetts hatten eine Kiste voll mit 13 Nummern ver
schiedener organischer Ablagerungen eingeschickt, spä
terhin haben sich noch andere Mittheilungen angeschlos
sen, wie gesagt zum Theil aus Herbarien (wo nament
lich Dr. Thienemann Pflanzenerde mit Infusorien aus 
Labrador und Island lieferte) und so hatte sich denn 
nach und nach die Gelegenheit ergeben, dass organi
sche Ablagerungen von 45 verschiedenen Örtlichkeiten 
Amerikas und anliegender Inseln dem Verf. zur Unter
suchung vorlagen, deren Resultate er nun in gegen
wärtigem Hefte mittheilt.

3) Aufzählung der amerikanischen Formen nach den 
Beobachtungspunkten. Hier wird Lagerstätte für Lager
stätte durchgegangen. Die Einzelheiten leiden natür

lich hier keinen Auszug, aber es wird unsern Lesern 
wichtig sein, zu vernehmen, dass, nachdem wir in 
Deutschland schon so grosse Lager kieselschaliger In
fusorien gebildet fanden, wodurch die Bodenerstreckun
gen bei Franzensbrunn, die auf der Lüneburger Heide, 
die der böhmischen Polirschiefer, und die unterhalb 
Berlin gebildet werden, zu deren letzterer Ansicht in 
der Gegend des Baues vom neuen Museum Rec. im vor
vorigen Jahre mit Hm. E. selbst hinabstieg, dass, sage 
ich, auch in Amerika nun schon grosse ähnliche Lager 
kieselschaliger Infusorien entdeckt sind. Der erste 
Fundort dieser Art war das Kieselguhrlager bei AVest 
Point, welches jedoch nur 8 Zoll mächtig ist. Dage
gen ist das Lager von Andower in Massachusetts 15 
Fuss (!) mächtig, andere fanden sich in Smithfield in 
Rhodes Island, in Richmond in Virginien von 28 Fuss (!!} 
Mächtigkeit u. s. w. — Dazu kommt nun noch der 
Polythalamien - Kalkstein der Kreideformation, welcher 
Gebirgsmassen und Boden des centralen Nordamerika 
in grosser Ausdehnung bildet, sowie denn nach v. Hum
boldt und Leop. v. Buch die Kreideformation auch in 
den Andes der Äquatorialgegenden sehr ausgedehnt 
erscheint. Kurz, es lässt sich jetzt auch von Amerika 
bereits übersehen, dass ein nicht unbeträchtlicher Theil 
des Bodens in diesem ganzen Ungeheuern, Cantinent wirk
lich nur aus den Resten dieser mikroskopischen Organis
men bestellt; ein Resultat, von welchem noch vor we
nig Jahren kein Naturforscher und insbesondere kein 
Geolog sich hätte etwas träumen lassen.

Wir theilen hier nur noch einige interessante Er
gebnisse aus den Beobachtungen über einzelne Lager
stätten mit. So ist es merkwürdig, dass in Amerika 
wie anderwärts (z. B. in Schweden) essbare Erdarten 
wesentlich aus Infusorien bestehen, v. Martius brachte 
einen essbaren Letten vom Amazonen-Strome mit, wel
cher hier wesentlich aus Infusorien bestehend nachge
wiesen wird (S. 15). Ferner ist merkwürdig die Un
tersuchung der von Alex. v. Humboldt mitgebrachten 
Theilchen der Moya, d. i. der ganze Ortschaften ver
schlingenden Ausbrüche der Schlammvulcane von Quito. 
In ihr unterschied Hr. E. eine Menge monokotylischer 
und dikotylischer Pllanzeniiberrestchen nebst mehren 
Infusorienarten, sodass denn hieraus mit einem Male 
über die Bedeutung dieser Schlamm-Laven sich die 
wichtigsten Aufschlüsse ergaben, nämlich: „dass der 
Schlamm-Auswurf in Quito ein aus verbrannten Vege- 
tabilien und Wasser gemischter Erdbrei der Oberfläche 
ist, welcher, nachdem er ins Innere emgeschlürft ge
wesen hier wieder in einzelnen Ausbrüchen herausge- 
Sen Wird“. - «» Mejico "."d Vc» Crnz hatte der 
Bruder des Verf. besonders viel lebende Infusorienar
ten gesammelt- — Endlich verdient es auch eine be
sondere Bemerkung, dass diese fossilen Infusorien als 
wesentliche Bodenmasse sehr weit nach Norden hin- 
aufreichen, indem äusser den 44 Formen, die der Verf. 
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ausschied, aus einem Stückchen Torf, welches Dr. 
Thienemann von Husavic auf Island mitgebracht hatte, 
auch aus Kotzebue  's Sund (67° nördl. Br.) in der Erde. 
Welche Pflanzen wurzeln anhing, Reste von 11 verschie
denen Infusorienarten gefunden wurden.

4) folgt eine alphabetische Übersicht aller beob
achteten amerikanischen Formen von Infusorien und 
organischen Fragmenten, jedesmal wieder mit Angabe 
der Orte, wo sie gefunden worden sind. Es umfasst 
dieselbe 103 Genera mit 603 Species.

5) Charakteristik der neuen Genera und Species. 
Vater den 103 Generibus, aus welchen Arten in Ame
rika aufgefunden worden sind, erkannte Hr. E. 25 bis
her meistentlieils ganz unbekannte, theils wenigstens 
noch nicht ganz festgestellte Genera. Unter die Poly
gastrica fallen davon 10, deren Arten zum Theil, wie 
hei Terpsinoe und Actinoptychus, sehr eigentümliche 
and zierliche Formen haben. Hieran reiht der Verf. 
die Charakteristik von 9 Generibus regelmässiger, kie
selerdiger, unkrystallinischer Pflanzentheile Phytolitha- 
ria. (Gegen diesen Versuch, auch einzelne Fragmente 
aus der innern Bildung mehrer, namentlich schwamm- 
artiger Gewächse ganz so, wie wirkliche selbständige 
Protorganismen, Pflanzen und Thiere nach Gattungen 
und Arten einzutheilen und eigens zu benennen, wird 
der Verf. — und nicht mit Unrecht — viel Widerspruch 
erfahren. Was sollte aus der Zoologie werden, wenn 
wir die verschiedenen Formen von Zellen, Fasern und 
krystallinischen Gebilden, welche die Grundformen des 
innern Baues der Thiere ausmachen, nun abermals in 
eine Systematik bringen Ond gleichsam als einzelne 
selbständige Wesen in Reihe und Glied mit ganzen 
individuellen Organismen besonders benennen wollten ?!) 
Hierauf charakterisirt der Verf. 5 neue Genera aus der 
Klasse der kalkschaligen Polythalamien (Schnörkelko
rallen) und zuletzt noch 259 neue polygastrische Infu- 
sorienarten und 51 neue Polythalamienarte??.

6) Resultate dieser Untersuchungen. Es sind de
ren hier 22 mitgetheilt. von denen viele der Wissen
schaft überhaupt und insbesondere der Geologie von 
höchstem Interesse sein müssen. Wir heben nur einige 
derselben noch aus. So: 2) „Es bestätigt sich die Exi
stenz eines durch die humusreichen und oft auch durch 
die sandigen Gegenden der amerikanischen Erdfläche, von 
der Nähe des Südpols bis zur Nähe des Nordpols ver
breiteten. dem gewöhnlichen Auge unsichtbaren organi
schen Lebens, und dass der Meeresgrund mit solchen 
organischen Formen auch in der Nähe des Nordpols 
erfüllt ist.« — 7) j;Von der gesammten Formen- 
masse zeichnen sich durch ihre Verbreitung, mithin 
auch iluen Einfluss, besonders folgende 11 aus, die 
man als Weltbürger betrachten kann, da sie am süd
lichsten Ende Südamerikas und am nördlichsten Nord
amerikas, also den Polen zunächst, nämlich über den

50° südlicher, 56° nördlicher Breite hinaus
gefunden sind:

+ Cocconeis placentula
-j- — — scutellvm
-j- Eunotia amphioxis

gleichartig

+ Fragillaria rhabdosoma
-f- Gomphonema clavatum

— — minutissi- 
mum.

— — biceps + Pinnularia viridis
— — faba + Stauroptera aSpera

4- Spongolitkis acicularis. 
Die mit Kreuzen bezeichneten sind auch gleichartig in 
Mittelamerika und in Europa beobachtet.« — 10) „Die 
amerikanischen mikroskopischen Organismen, welche 
Erden und Steine bilden können, sind, wie in Europa, 
nur entweder kieselschalige Magenthiere (Infusorien) 
oder kalkschalige Mooskorallen fBryozoenj aus der 
Abtheilung der Schnörkelkorallen (Polythalamien).« — 
15) „Es ist in Amerika (Maine), wie in Europa und 
früher in Kleinasien, eine technische Benutzung der 
Infusorien zu Bausteinen und zum Poliren in Aufnahme.“ 
21) „Eine bedeutende Herrschaft des unsichtbaren und 
dennoch überschwenglich massenhaft existirenden or
ganischen Lebens über einen grossen, schon für das 
Ganze beträchtlichen Theil des Erdfesten ist wissen
schaftlich erwiesen.^

7) Erklärung der Kupfertafeln. Die vier dem 
Hefte beigegebenen trefflich gezeichneten und muster
haft gestochenen Tafeln stellen in 700 Figuren 325 Arten 
der jetzt lebenden kleinsten Organismen aller amerika
nischen Zonen dar, und zwar immer in Gruppen nach 
den verschiedenen Localitäten, sodass jede Gruppe für 
jede Gegend ein Bild der dort herrschenden infusoriel- 
len Arten gibt. Die Erklärung (eigentlich nur Benen
nung) der einzelnen Figuren nimmt 9 Folioseiten ein.

So werden denn unsere Leser einen Überblick die
ser neuesten merkwürdigen Arbeit unsers trefflichen 
Forschers erhalten haben, und werden uns beistimmen 
in der Überzeugung, wie viel Dank ihm abermals ge
bührt für treuliche Verwendung von so anhaltendem 
Fleiss und so viel Scharfsinn! Gewundert haben wir 
uns daher, wie der Verf., dem sein eigenes Gewissen 
es sagen muss, wie bedeutend seine Wirksamkeit für 
die Wissenschaft ist, nur mitunter noch eine gewisse 
Empfindlichkeit darüber blicken lassen kann, dass von 
Einzelnen hier und da seine Entdeckungen nicht gehö
rig gewürdigt würden. So S. 4: „Wie Jemand wol so 
viel Mühe und so viel Lebenskraft an eilten der schar
fen Beurtheilung so unzugänglichen und so fern liegenden 
Gegenstand verwenden könne, ist zuweilen gesagt, öfter 
gedacht worden«, und einige ähnliche Äusserungen. Der 
Verf. wird ja längst wissen: ,,Ai s non habet osorem nisi 
ignorantem“, und wer überhaupt mit klarer Erkenntnis» 
und festem reinem Willen sich in Wissenschaft und 
Leben die Bahn vorgezeichnet hat, welche ihm gemäss 
ist zu verfolgen, der muss einestheils darauf gefasst 
sein, dass eine Menge, die von andern Interessen ge
leitet ist, nicht erkennt und versteht, welche Aufgabe 
hier vorliegt, oder auch wol mit Misgunst eine tüch
tige Thätigkeit verfolgt, anderntheils aber auch in sich 
die Überzeugung haben, dergleichen Widersacher blos 
als eine ISaliirnothwendigkeit zu betrachten, und keine 
Notiz davon zu nehmen sich veranlasst finden.

Dresden. Carus.
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Poesie.
Gedichte von Ludwig von Erfurt. Leipzig, Brockhaus. 

1843. 12. 1 Thlr.
Hiese Gedichtsammlung ist ein Kranz auf einem 
Grabe; der Dichter ist nicht mehr. Zwischen einem 
anspruchlosen Talent und einem frühzeitigen Ende, 
zwischen Bescheidenheit undWehmuth ist dieser Kranz 
aufgehangen.

Der Vollendete hiess Ludwig Hilsenberg und war 
Buchhändler zu Erfurt, wo Ref. ihn mehrmals zu sehen 
Gelegenheit hatte, sich von ihm angezogen fühlte und 
einen liebenswürdigen Führer unter Erfurts Merkwür
digkeiten in ihm fand. Damals trug seine Gestalt schon 
Anzeichen der Kränklichkeit, seine Jugend liess aber 
nicht das nahe Ende erwarten, welches ihn, wahr
scheinlich noch vor dem 30. Jahre, ereilte. In jener 
Zeit war sein Gedicht: „Die Mähr von den drei In
seln“, bereits erschienen; es liess den hoffnungsvollen 
Dichter nicht verkennen. Wir wissen nicht, welchen 
Anklang es im Publicum gefunden; nun schliesst es 
die gegenwärtige Sammlung, die des aufblühenden 
Singers Schwanenlied werden sollte. Ludwig von 
Erfurt war ein städtischer Dichter. Wenn man von 
versiegenden Bornen der Poesie sprechen darf, so ist 
wol die Vaterlandsliebe für alterthümliche Manern eine 
der Quellen, die fast zu strömen aufhörten. Wie viele 
schöne Namen bewahrt uns das Mittelalter, denen der 
Namen einer Stadt wie der einer Mutter oder Geliebten 
zugegeben blieb! Doch Baumeister, Maler und Sänger 
haben sich nun in die weite Welt zerstreut und gehö
ren kaum noch einem Lande eigens an, geschweige 
einer Stadt. Man hat, wenigstens eine Zeitlang, den 
Dichter zu sehr in Wald und Flur und in den Früh
ling hinausgewiesen, und die Poesie des Herdes ist 
vernachlässigt worden, weil der Dichter zu viel schweifte 
und wanderte. Es war daher ein echter Dichter
gedanke, wenn der früh Vollendete — Erfurts Kind —- 
sich Erfurts Dichter nannte. Nach der Widmung: 
„Meiner Vaterstadt,“ stehen die rührenden Zeilen an 
Marie nicht recht an ihrem Platze, weil Erfurt Lud- 
wig’s wahre Geliebte ist.

Kaum findet sich unter den Liedern dieser Samm- 
lumg eins, das den blossen lyrischen Lerchenton an
stimme. Die gelungensten führen uns in Dome ein, 
zu Rathhäusern, zu Karthausen, ja aufThürme; zu der 
grossen Glocke zu Erfurt (S. 56). Hier tönt uns das 
ganze Herz, wol auch das Schicksal des Sängers in 
Fülle entgegen:

Jeh hab’ es oft vernommen, 
Es ist der alte Schmerz 
Vom kranken, kranken Leibe 
Und vorn gesunden Herz.

Die Sage stand an seiner Wiege, sie, deren Begeiste
rung jede selbstische Schwermuth fern hält und uns 
aus der Vergangenheit ein frischeres Leben schöpfen 
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lässt, als trübe Selbstvergötterung unter allen Blumen 
einer üppigen Gegenwart findet. Darum sind auch die 
Stellen, wo er dem Lorbeer entsagt, einer unverdäch
tigen Ergebung voll, der sich keine Bitterkeit beimischt. 
Der wahre Dichter kennt seine Zeit und ihr Drängen. 
Wie Wenige kann die unsrige bekränzen, wie Weniger 
kann sie gedenken ? Wie Viele verdienen aber, nicht 
vergessen zu werden! Wie Viele, zumal unter jungen, 
bereits dahingegangenen Sängern, deren Lorbeern erst 
sprossten; wie Wenigen wird ein Kranz, wie er dem 
liebenden Hölty mit Recht beschieden war, Hölty, der 
für Deutschland immer Chorführer dieser Jünglings
dichter sein wird, die nach dem schönen Ausdruck der 
Alten „die Morgenröthe hinrafft“.

Wir mögen die Vorliebe nicht verhehlen, womit 
wir diese Lieder gelesen haben und an welchen Erfurts 
historischer Reiz seinen Antheil hat. Wir mögen es 
um so weniger, als nur eine solche Sympathie ein 
Vertraut werden mit irgend einem Dichter verstattet und 
eine persönliche Berührung mit ihm, seinem Schicksal 
und seiner Umgebung mehr ein Schlüssel zu seinem 
Verständniss, als eine Beschleichung unsers Urtheils 
ist, zumal wenn wir nicht den Eigendünkel hegen, 
einen neuen Dichter verkünden zu wollen. Auch wenn 
wir uns höher dazu berufen fühlten, würden wir uns 
noch die Worte des Äneas an Pallas’ Leiche (An. 11, 51) 
zurufen:

jVös iuvenem exanimum et nil iam coelestibus ullis
Debentem, vano maesli comitamur honore.

Zu dem Salve aeternum mihi wollen wir , jeder kriti
schen Anmassung fern, nur hinzufügen, dass ein ed
ler, liebenswürdiger Sänger schied.

Vielleicht hätte Ludwig bei einem langem Leben 
nur wenige Blätter noch zu den 90 Seiten gefügt, die 
vor uns liegen. Die schönsten Proben seines edeln 
Talents sind, unserer Meinung nach, die Balladen, 
Romanzen und Sagen, zumal das Marienbild zu Ingolstadt 
(S. 27), des Thürmers Frau (S. 33), Christophorus (S. 37), 
wo auch der Humor der alten Meister nicht fehlt.

Der Mähr der drei Inseln, die uns weniger, als 
es scheinen mag, von Erfurt entfernt, haben wir be
reits gedacht und müssen, weil sie Ludwig’s grösstes 
Werk ist, sie noch einmal betrachten. Auf den 
drei Inseln hat der Dichter dem Koloss Napoleon und 
seinem kolossalen Schicksale einen Dreifuss errichtet.. 
Corsika, Elba und St.-Helena heissen die Inseln; man 
sieht sich nach der vierten, Albion, um, woher so viele 
Blitze kamen, die den Koloss zuletzt trafen. Der Dich
ter feiert Napoleon’s Genius, wie ein deutscher Dich
ter soll, ohne die verzehrende , man möchte meinen, 
dem hohen Liede abgelauschte Sehnsucht anderer ger
manischer Sänger nach ihm und nach Rückkehr seiner 
goldenen Zeit; er ist für ihn nicht, nach Kleber’s 
lächerlicher Metapher, gross wie die Welt, aber gross
artig, wie ein Erdbeben.

Wer ein Zeuge jener Glanzestage Napoleon’s zu 
Erfurt war, wird sich, still ergriffen, sagen: „Also ein 
Dichter Erfurts war bestimmt, das Drillingsgedicht zu 
schreiben: Corsika, Elba und St.-Helena.“

Weimar. Maltiz.

Druck und Verlag von A. ISrockhaus in Ijeipzig'«
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Jurisprudenz.
Geschichte des römischen Criminalprocesses bis. zum 

Tode Justinian’s. Von Dr. Gustav Geib, ordentlichem 
Professor der Rechte an der Universität in Zürich. 
Leipzig, Weidmann. 1842. Gr. 8. 3 Thlr. 15 Ngr.

■Mit nicht geringen Erwartungen haben wir das vorste- 
hendeWerk zur Hand genommen, das einem tief gefühl
ten Bedürfnisse unserer Wissenschaft abzuhelfen sich an
heischig macht. Dass die bisherigen Darstellungen der 
Geschichte des römischen Criminalprocesses dürftig 
and ungenügend und voller Irrthümer sind, ist unbestrit
ten und den Tadel, den der Verf. in seiner Vorrede 
hierüber ausspricht, unterschreiben wir vollkommen. 
Lass der Verf. über diese seine Vorgänger hinausge
gangen ist und ihre Werke ziemlich überflüssig ge
macht hat, so weit sie es nicht ohnehin schon waren, 
erkennen wir ebenfalls bereitwillig an; eine Kritik, 
die es sich zur Aufgabe stellte, diese neue Geschichte 
des römischen Criminalprocesses mit Sigonius, Schmie- 
dicke U. S. f. zu vergleichen, würde nur in jeder Be
ziehung lobend ausfallen können. Allein wir müssen 
doch Bedenken tragen, unserer Kritik diese Wendung 
zu geben; ja wir zweifeln sehr, dass dem Verf. mit 
dem sehr zweideutigen Lobe gedient sein möchte, er 
habe Sigonius übertroffen. Diese ältern Leistungen 
sind hinter der heutigen Rechtswissenschaft — ich 
meine nicht den speciellen Theil derselben, mit dem 
das Werk des Verf. sich beschäftigt, sondern die 
Rechtswissenschaft überhaupt — so unendlich weit 
zurückgeblieben, dass man dieselben weit übertreffen 
kann, ohne doch ein Werk zu liefern, das den Anfo- 
derungen der Gegenwart entspricht. Wir halten uns 
also für berechtigt, einen ganz andern Maasstab, den 
der heutigen philologischen Jurisprudenz, an das vor
liegende Werk anzulegen und nach dem allgemeinen 
Standpunkte der Wissenschaft, nicht nach dem beson- 
dern des hier gerade in Frage stehenden Theils das
selbe zu beurtheilen; wobei wir nur bitten müssen, als 
stillschweigend vorausgesetzt anzusehen, dass das Werk 
wie die neueste so auch die beste Darstellung des rö
mischen Criminalprocesses ist.

Die Aufgabe, die der Verf. sich gesteckt hat, ist 
eben so weitläufig ais grOssartig. Während eines Zeit
raums von zwölf Jahrhunderten durch alle Wechselfälle 
der Geschichte des grössten Volkes der Erde unter 
den mannichfaltigsten Revolutionen des staatlichen Le

bens ein einzelnes tief in öffentliche und private Ver
hältnisse eingreifendes Institut zu verfolgen, dasselbe 
von seiner Entstehung bis zu seiner Auflösung zu be
gleiten und zu zeigen, wie es durch alle Perioden hin
durch aus demselben Princip hervorging, aus dem Im
perium des Magistrats — das ist unter allen Verhält
nissen, auch bei trefflichen Vorgängern, eine Aufgabe, 
die ohne eine gewisse Verwegenheit Niemand unter
nimmt. Wenn aber der Verf. des vorliegenden Werkes 
dies Ziel sich zu stellen wragte, während es ihm wohl 
bewusst war, dass nur über einzelne wenige Punkte 
gute Vorarbeiten vorhanden waren, und dass er also 
das gute Beste selbst thun sollte, so müssen wir seine 
Unerschrockenheit in der That bewundern. Er hat es 
nichtsdestoweniger unternommen: er hat sich durch die 
Schwierigkeiten der Aufgabe nicht abschrecken lassen, 
sondern sie zu lösen versucht. Es ist dies immer eh
renvoll, aber die unparteiische Wissenschaft kann es 
nicht billigen, wenn man so unbesehen avancirt, ohne 
das Terrain recognoscirt und die Flanken gedeckt zu 
haben. Es ist unser Hauptvorvvurf gegen den Verf., 
dass er sich eine zur Zeit unlösbare Aufgabe gestellt 
hat. Ein blosses Compendium, d. h. eine Zusammen
stellung der bei den Alten vorfindlichen Notizen und 
der von den Neuern angestellten Forschungen wollte 
der Verf. nicht geben; das sagt er selbst in der Vor
rede und zeigt es an zahlreichen Stellen seiner Schrift. 
Er wrollte also mehr leisten; dennoch müssen wir be
haupten, dass seine Arbeit nur insofern brauchbar ist, 
als sie ein Compendium in dem angegebenen Sinne 
abgeben kann. Der Fleiss, den der Verf. hierauf ver
wandt hat, verdient die grösste Achtung; seine Versi
cherung, dass wirkliche Hauptstellen ihm überall nicht 
entgangen sein dürften (Vorrede S. IX), habe ich, so 
weit meine desfälligen Studien reichen, bestätigt gefun
den. Ebenso ist die Benutzung der neuern Literatur 
durchaus genügend. Allein hier hören auch im Gan
zen die Leistungen des Verf. auf. Ihm schwebte noch 
etwas Höheres vor als die immer sehr dankenswerthe 
Sammlung und Notirung der loci probantest eine „Ge
schichte des römischen Criminalprocesses*'', d. h. die 
präcise auf historischen Vorarbeiten ruhende Darstel
lung des Begriffes der Wissenschaft in seiner geschicht
lichen Entwickelung. Im römischen Criminalprocess 
muss erst durch eindringende Untersuchung der ein
zelnen Fragen ein Fundament gewonnen werden, das 
— wir wagen es zu behaupten — dieser bislang noch
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völlig bodenlosen, auf dem Zusammenraffen der Be
weisstellen (was ja im 16. Jahrh. für Wissenschaft 
galt) beruhenden Disciplin durchaus fehlt. Das hat 
der Verf. nicht gethan. Die gründliche Erforschung 
jedes einzelnen Punktes wirft Licht auf das ganze 
Alterthum und dieses wieder in seiner Totalität erleuch
tet das Einzelne, sodass durch diese Wechselwirkung 
zuletzt das Detail wie der Begriff ins Klare tritt. Die
sen Weg haben Niebuhr und Rubino verfolgt, jener 
ahnend, dieser forschend. Wir bedauern, den Verf. nicht 
zu diesen Männern stellen zu können; er hat weder 
Niebuhr’s Takt noch Rubino’s Methode.

Allerdings erklärt der Verf. in seiner bescheidenen 
und, wie wir fest überzeugt sind, aus voller Überzeu
gung geschriebenen Vorrede, dass er nicht die Hoff
nung hege, Alles zu leisten, was bisher vermisst ward; 
dass es sein Hauptwunsch gewesen sei, für die Erfor
schung des Processes ein höheres und allgemeineres 
Interesse zu erwecken und den Kampf erst zu erregen. 
Wir sind fest überzeugt, dass sein Buch hierzu nicht 
wenig beitragen und bald in den Händen aller Derer 
sein wird, die dem römischen Criminalprocess geschicht
liche Forschungen widmen wollen; allein es kann un
sere Meinung von der Unvollkommenheit des Werkes 
nicht ändern, dass der Verf. sie gewissermassen theilt. 
Ein schlichtes sorgfältiges Compendium wäre eben so 
nützlich, ja nützlicher gewesen, indem die Mängel des 
Werkes in seinem Hinausstreben über die compendia- 
rische Qualität seinen Vorzügen in dieser nicht selten 
Abbruch gethan hat. Statt das Dunkle und noch nicht 
genügend Erklärte einfach hinzustellen, finden wir hier 
gewöhnlich eine extemporirte Lösung der Schwierigkei
ten, die Niemand befriedigen kann, aber der Brauch
barkeit des Werkes als Resume der geltenden Meinun
gen Eintrag thut. Überhaupt hat der Verf. ein un
glückliches Talent, die Lücken und Mängel der Unter
suchung durch sein Darstellungstalent zu verdecken. 
Die Form der Behandlung, die ebenfalls für ein Com
pendium weniger raisonnirend und untersuchend, mehr 
referirend und darstellend hätte sein müssen, verdient, 
abgesehen hiervon, Lob; klar und gut ist das ganze 
Buch geschrieben. Man möchte den Verf. den Sigonius 
des 19. Jahrh. nennen; er gleicht ihm an Belesenheit, 
an Durchsichtigkeit und Anmuth der Darstellung; er 
gleicht ihm aber auch in der Manie, Alles prima vista 
zu erklären, und dies ist jetzt weniger zu entschuldigen 
als vor dreihundert Jahren. Nur zu oft ist dij Dar
stellung nichts weiter als elegant; nur zu oft ist die 
Klarheit blos in der Darstellung. Die Klarheit des 
Denkens, der Vorstellung ist immer erfreulich, selbst 
wenn sie, wie in Keller’s trefflichen Büchern, sich in 
behaglicher Breite ausspricht; die der Darstellung da
gegen, die wir hier finden, bewahrt keineswegs vor 
logischen Fehlern und veranlasst manches überflüssige 
Wort, das namentlich in einem Compendium (und als 

solches wird Hrn. G.’s Schrift in praxi betrachtet wer- 
den) sehr störend ist. Kurz, wir wiederholen es, die 
gefährliche Tugend der Eleganz entschädigt uns nicht 
für eine kurze, gehaltene, streng wissenschaftliche Dar
stellung; besser wäre es gewesen, die unausgefüllten 
Lücken und ungelösten Widersprüche einfach zur Un- j 
tersuchung hinzustellen, als Räthsel zu — rathen. N»r 
zu oft werden wir beim Lesen dieses Buches an die 
moderne Weise des Häuserbaues erinnert, wo dieselben 
statt des Mörtels durch den Cement zusammengehalten 
werden.

Was die Eintheilung des Stoffes anlangt, so unter
scheidet der Verf. drei Perioden. Die erste bis zum 
Anfänge des siebenten Jahrh., umfassend die Magistrats- 
und Volksgerichte, die zweite vom Anfänge des sie
benten bis etwa zur Mitte des achten Jahrh., die Zeit ' 
der quaestiones perpetuae, und die dritte bis auf 
Justinian, die Periode des Verfahrens extra ordinem^ | 
Bei dem Fixiren der Ruhepunkte muss nothwendig je
dem Schriftsteller eine gewisse discretionäre Gewalt ge- | 
lassen werden, da jede Eintheilung einmal ihre Vor
theile und ihre Nachtheile hat; sonst ist nicht zu leug
nen, dass in der ersten Periode zwei dem Begriff und , 
der Zeitfolge nach verschiedene Processformen coin- • 
binut sind. Doch lassen sich für diese Combinirung 
gar wohl Zweckmässigkeitsgründe finden. Schwieriger < 
möchte es dem Verf. werden, zu rechtfertigen, warum 
er nicht sachliche, sondern zeitliche Perioden gemacht 
hat. Es ist bekannt, dass in der zweiten Periode na
mentlich die Volksgerichte, in dem Anfang der dritten 
die quaestiones perpetuae noch fortdauerten, ohne dass 
sie von ihrer frühem Gestalt wesentlich abwichen- 
Nun hat der Verf. namentlich in der zweiten Periode 
dem Fortbestände der Gerichte der ersten Periode ei
nen eigenen Abschnitt gewidmet (Abth. 1, Cap. 2, & 
215 f.), wodurch nicht blos das Material unnöthigeu 
weise aus einander 'gerissen, sondern auch der Totalein' 
druck der ganzen Entwickelung unterbrochen wird- 
Man schadet der Geschichte der Institute, wenn man 
sie zu genau auf bestimmte Jahre zurückführen will? 
was überdies, wie der Verf. recht wohl fühlt, eine voll' 
kommene Unmöglichkeit ist. Ebenso wie die Blüthe 
doch vor der Frucht ist, obwol sehr häufig Blüthen und 
Früchte an demselben Zweige hängen, so ist auch in 
der Geschichte der Institute das der Zeit nach jüngste * 
Ereigniss nicht immer nach dem Begriffe das jüngste 
und es scheint mir dadurch bewiesen, dass die inner»? 
nicht die Zeitperioden bei solchen. Darstellungen 
Grunde gelegt werden müssen. Die Stickjahre, wie 
wir hier zu Lande sagen, z. B. das Jahr 605, sind ei' 
gentlich noch ein Rest der frühem unwissenschaftliche» 
Zeit; der erste Gedanke der quaestiones perpetuae 
reicht weit früher hinauf.

Die erste Periode des römischen Criminalprocesses 
ist vor den andern ausgezeichnet durch die ernste»
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Untersuchungen, die ihr in neuerer und neuester Zeit 
augewandt sind. Auf sie fallen die Lichter von Nie- 
buhr’s und Rubino’s Untersuchungen, und sie ist wie 
die quellenärmste so die am reichsten bearbeitete. Dies 
gilt um so mehr, je höher man hinaufkommt, nach der 
bekannten Richtung unserer Studien auf die uranfäng
liche Nacht. Für das Criminalrecht ist nun allerdings 
Das, was zu ermitteln gelungen ist, von hohem Inter
esse. Wir finden dasselbe ursprünglich auf einen un- 
gemein kleinen Raum beschränkt, insofern wir es näm
lich auftassen als das Verfahren des Staats gegen die 
Verbrecher. Beiweitem der grösste Theil der später 
als Verbrechen gefassten Handlungen blieb ursprüng
lich der Privatklage oder der Rache der Götter über
lassen; ja es möchte sich die paradoxe Behauptung 
durchführen lassen, dass der König anfönglich, abge
sehen von Militärverbrechen, gegen togati keinen Blut
bann gehabt und dieser sich später aus seiner sacra- 
len oder seiner militärischen Gewalt entwickelt habe. 
Wir hätten von dem Verf. eine bestimmtere und tie
fere Durchführung erwartet, was eigentlich Criminal
process sei, wie dieser anfangs, wenn man will, gar 
im Staate nicht stattfand und wie er in seiner spätem 
Entwickelung die angrenzenden Institute in sich auf
nahm. Wir tadeln den Verf. keineswegs, dass er Man
ches aufgenommen hat, was nur in uneigentlichem 
Sinne zum Criminalprocess gehört; wir hätten aber 
eine schärfere Sonderung dieser disparaten Bestand
theile gewünscht, damit es nicht den Anschein hat, als 
wären sie der Qualität der Handlungen wegen, die 
nach modernen Ideen einen Criminalprocess veranlas
sen würden, zum Criminalprocess gerechnet. Die Ge
richtsbarkeit der pontifices, der Hausväter und die Ad
ministrativjurisdiction des Senats hätten für sich dar
gestellt werden müssen; auch hätten mit demselben 
Recht die Reste der vindicta privata und eine Anzahl 
iudicia privata mit aufgenommen werden können, die 
ebenfalls in der Folgezeit in die Criminaljurisdiction 
aufgingen. Alsdann bleibt als Kern der ersten Periode 
das auf dem imperium ruhende Gericht (Könige, Quä
storen und Magistrate) und das Volksgericht übrig, von 
welchen jetzt genauer zu sprechen ist.

Unser Verf. hat die erste Periode in zwei Ab
schnitte zertheilt: Gerichtsverfassung und gerichtliches 
Verfahren. Dasselbe findet in den andern beiden statt 
und ist hier auch an seinem Platze; aber „Eins schickt 
sich nicht für Alle44. In der ersten Periode entsteht 
hierdurch das grösste Misverhältniss, indem das s.ge
richtliche Verfahren“ hier sich fast nur mit den Volks- 
gerichten beschäftigt, denen im ersten Abschnitte von 
den sieben Capiteln das dritte gewidmet ist. Ohne 
Zweifel wäre es angemessener gewesen, diese Einthei
lung hier ganz fallen zu lassen und beide Abteilungen 
zu combiniren. Auch ist es schon der Anordnung we
gen gar sehr zu bedauern, dass dem Verf. ein wichti
ger Satz entgangen ist, welcher sich Jeilem aufdrängen 
muss, der den ältern römischen Criminalprocess auf
merksam betrachtet: dass die Volksgerichte ans dem 
Provocationsverfahren entstanden und eigentlich alle 
zweiter Instanz sind. Dass der Verf. diesen so folge
reichen Satz jibersehen hat, ist ihm um so mehr zuzu
rechnen, da er schon von Rubino S. 445 angedeutet 
ist. Wenn er S. 24 f. bemerkt, dass durch die allge

meine Provocation die Magistratsgerichtsbarkeit aufge
hoben ward, so ist dies noch sehr davon verschieden, 
auch wird es aus andern Stellen deutlich, dass der 
Verf. zwischen Volksgerichten und Provocationspro- 
cessen einen scharfen Unterschied macht (S. 31. 154). 
Ist dieser Satz richtig, so bietet sich eine angemessene 
Eintheilung der ersten Periode von selbst dar, wobei 
zugleich das oben erwähnte Doppelprincip derselben 
seine genügende Berücksichtigung findet und es nicht 
nötbig ist, wie der Verf. thut, bei der Lehre von der 
provocatio wegen des Verfahrens auf die Volksgerichte 
zu verweisen: erstens das Verfahren in erster Instanz, 
beruhend auf dem imperium (Abth. 1, Cap. 1. 2. 3), 
alsdann das Provocationsverfahren (Abth. I, Cap. 5? 
Abth. II, Cap. 3. 1. 2); worauf dann nachträglich die 
andern Behörden folgen müssten (Abth. 1, C'ap. 4. 6. 7). 
Gehen wir nun zu dem materiellen Inhalt über.

Bei der Darstellung des gerichtlichen Verfahrens 
geht der Verf. aus von den „allgemeinen Grundsätzen“ 
S. 97 f., die wunderlicherweise in der Öffentlichkeit, 
der Mündlichkeit, dem Anklageprincip u. s. f. gefun
den werden. Das ist Alles wahr, aber dennoch sehr 
verkehrt. Man sollte doch meinen, dass solche still
schweigende Parallelen zwischen unsern Codificationen 
und der fernsten Vergangenheit als verkehrt und irre
führend erkannt sind. Nur bei uns sind dies Princi- 
pien, d. h. Entwickelungsmomente, die gewonnen und 
verloren werden; bei den Römern war es selbstver
ständlich, dass der Staat nicht von selbst einschritt, 
und braucht dies in einer Entwickelungsgeschichte des 
Criminalprocesses gar nicht erwähnt, geschweige denn 
an die Spitze gestellt zn werden. Es ist «ns immer 
verkehrt vorgekommen, wenn man schon in der ersten 
Periode die Anfänge des inquisitorischen Princips fin
den will, z. B. in den quaestores, die doch sicher nicht 
anders als auf Privatanklage hin quärirten. Auch der 
Verf. ist hiervon nicht frei. Es ist aber nothwendig, 
sich alles Ernstes gegen diese unhistorische Auffassung 
zu erklären, um so nothwendiger, da sie weniger 
demonstrabel ist als ein offenbares Versehen und doch 
entschieden die Erkenntniss der Vergangenheit noch 
weit mehr beeinträchtigt. Bei unserm Verf. ist uns 
noch bei einer andern Gelegenheit dies sehr unange
nehm aufgefallen, die wir hier gleich yorwegnehmen 
wollen. Ich meine seine höchst unrömische Vorliebe 
für das Beweisverfahren, die sich schon bei dieser, 
noch mehr aber bei der folgenden Periode entwickelt. 
Es ist bekannt, wie sich in den römischen Rechtsquel
len über das Verfahren in iudicio fast gar nichts fin
det, wie die „Beweistheorie4, sich auf einige Klugheits
sätze beschränkt. Uns ist es daher anstössig, wenn 
in einer Darstellung des römischen Rechts die vier 
Beweiskategorien der Compendien figuriren, die zwar 
bei den Römern natürlich auch vorkamen, aber nur so 
wie wir sie täglich im gemeinen Leben brauchen, aller 
formellen und juristischen Existenz aber bei den Rö
mern entbehren. Man kann dies ja freilich Keinem 
wehren; aber wer da glaubt, in einer solchen Darstel
lung die römische Beweistheorie zu finden, der kann 
eben so gut die causa Miloniana in eine nothdürftige 
Vertheidigung des p. p. Milo versus weiland P. Codius 
verwandeln. Das römische Princip des römischen Crimi
nalprocesses ist der Kampf zwischen der anfänglichen
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Allmacht der Magistrate und der Volksgewalt, der end
lich in dem allgemeinen Provocationsrecht zu dem Siege 
der letztem führt. In der Königszeit sind nur noch 
die Anfänge der Provocation zu bemerken; damals war 
die Magistratsgewalt noch vollkommen und das Impe
rium ungebunden. Nach Vertreibung der Könige wurde 
dem Volke ein Recht auf die Provocation zuerst in 
Capitalsachen eingeräumt, und es war dies der wesent
lichste Unterschied zwischen dem königlichen und dem 
consularischen Imperium. Dadurch wurde die Ver
dammung durch den Magistrat indess nur zu einer 
nothwendigen vorbereitenden Borm; wegfallen konnte 
sie nicht, da die Nothwendigkeit des Imperium im tief
sten Wesen des römischen Staatsrechts begründet war. 
Wohl konnte man den Magistrat indirect zwingen, seine 
Machtfülle nur in Gemässheit des Volkswillens walten 
zu lassen, ebenso wie man den Prätor späterhin an die 
Stimmen seines consilium band; dieser Volkswille allein 
konnte aber ohne den Magistrat nie eine Verurtheilung 
zu Wege bringen. Dass die Bestimmung der Zwölf
tafeln : De capite civis Romani non esse rogandum nist 
maximo comitiatu. eine vorläufige Verurtheilung durch 
den Magistrat ausschliesst, darf man der rednerischen 
Wendung bei Cic. pro Rabir. P. R. 4, 12 nicht glauben. 
Die positiven Zeugnisse für diese vorläufige Verurthei
lung sintl auch — wenigstens für die Capitalprocesse 
— vollkommen ausreichend. Einmal ist es ein bekann
ter Grundsatz des römischen Staatsrechts, dass zwi
schen den Magistraten im Kriege und denen im Frie
den nur die Provocation einen Unterschied machte 
(Cic. de legg. III, 3, 6); woraus sich ergibt, dass die 
Magistrate auch in der Stadt den Blutbann hatten, nur 
gebunden durch die Provocation. — Ferner sagt Cicero 
in seiner Constitution de legg. III, 3, 10: Omnes ma- 
gistratus.. .iudicium habent o. und im Commentar 
dazu c. 12, 27: Omnibus magistr atibus iudicia 
dantur, ut esset populi potestas ad quam pro- 
vocaretur (vgl. Rubino a. a. O., S. 445. Anm. 2). 
Hier steht es geradezu, dass die populi potestas, um 
sich zu äussern, eine vorläufige Verurtheilung voraus
setzt, die jedem Magistrat als integrirender Theil des 
Anklagerechts zusteht, wie denn auch die Volkstribu
nen mehrmals perduellionis (oder perduellioneni) iudi- 
cant alicui, Liv. XXVI, 2; XL1U, 16. — Dann heisst 
es orat. pro domo 30, 78 und Sallust. Cat. 51, dass 
die rerum capitalium condemnati durch die lex Por
cia das Recht erhalten hätten, noch ins Exil zu gehen 
— was bekanntlich, nachdem sich in den Comitien eine 
absolute Majorität gebildet hatte, nicht mehr statthaft 
war (Polyb. VI, 14). Es ist hier also die vorläufige 
Verurtheilung durch den Magistrat gemeint, der die 
lex Porcia die Vollstreckbarkeit nahm und dadurch 
dem formell schon Verurtheilten noch die Recht0 des 
Angeklagten bis zur Entscheidung in zweiter Instanz 
conservirte. — Diese Gründe könnten vorläufig genü
gen, um den von uns aufgestellten Satz zu beweisen, 
dass jedes Volksgericht de capite civis Romani formell 
als Provocation erscheint und dass es nur eine Nach
lässigkeit der Berichterstatter ist, wenn schlechtweg 
von Volksgerichtsbarkeit die Rede ist. Lässt doch 

Dionysius selbst bei dem Process des Horatius die 
Provocation unerwähnt : wie sollten wir uns wundern, 
dass die Historiker diese Form gewöhnlich übergehen? 
Indess scheint es uns angemessen, noch zweier weiterer 
Beweise für den beregten Satz zu gedenken, theils um 
denselben durch Lösung anderer Schwierigkeiten zu 
bewähren, theils um zu zeigen, in welche Irrthümer 
den Verf. die Verkennung dieses Satzes geführt hat.— 
Es ist ziemlich wohl beglaubigt, dass die Zwölftafeln 
die Criminalgerichtsbarkeit einmal den Comitien, auf 
der andern Seite den quaestores parricidii übertragen 
haben. L. 2, 23. D. de O. J. Quia de capite civis 
Romani iniussu populi non erat lege permissum consu- 
libus ins dlcere. propterea quaestores constituebantur 
a populo, qui capitalibus rebus praeessent. Hi appella- 
bantur quaestores parricidii, quorum etiam meminit lex 
XII tabularum. Dass nach dieser Stelle die quaesto
res parricidii die ständigen Beamten für das Vorver
fahren bei Capitalverbrechen waren, kann nicht wohl 
bezweifelt werden, und wenn auch der Verf. S. 54 
findet, dass „genau genommen“ dies in der Stelle nicht 
steht, so nimmt er es hier doch offenbar zu genau. Es 
scheint mir ziemlich klar, dass diese Quästoren einge- 
setzit wurden ut esset ad populum provocatio, um 
das unwichtige und gehässige Amt der Verurtheilung 
in erster Instanz den Consuln abzunehmen *).  Damit 
wird des Verf. Unterscheidung zwischen den quaesto- 

es pai i icidii und aerarii (S. 57) und seine Erklärung 
der erstem für unständige Beamte (S. 55 f.) hinfällig. 
Die Identität jener scheint uns von Rubino hinreichend 
dargethan; es ist noch zu bemerken, dass in dem An- 
quisitionsformular Farr. I. 1. VI, 90 der quaestor, qui 
capitis accusat, seiner collegae erwähnt. Also selbst 
nach der Verdoppelung der Zahl der Quästoren behiel
ten sie ihren Einfluss auf die Capitalgerichte. — Dass 
die quaestores parr. unständige Beamte sind, kann man 
nur behaupten, wenn man die in dem Process des Sp. 
Cassius und namentlich die in dem des M. Volscius 
vorkommenden quaestores mit Hrn. G. für qu. aerarii 
erklärt. Es ist aber aus den Nebenumständen klar, 
dass sie nicht blos anklagen wie jeder Magistrat, son
dern recht eigentlich dies der Inhalt ihres Amtes ist.

*) Rubino’s Ansicht über die quaestores parricidii S. 316 zeigt 
deutlich, dass auch er in die Consequenzen des von ihm geahnten 
Zusammenhangs der Provoca iou und der Volksgerichtsbarkeit nicht 
eingedrungen ist.

(Die Fortsetzung folgt.)

Hier hat also der Verf., wtil er einsah, dass durch 
ständige quaestores rerum capitalium die Allgemeinheit 
der Volksgerichtsbarkeit aufgehoben werde, diese in 
ihrem M esen durchaus verkannt und sie mit den spä
tem sogenannten quaestiones exlraordinariae zusam
mengeworfen (S. 66 f.); während sie ihnen doch in 
ihrem Wesen ganz entgegengesetzt sind. Die quaestores 
rerum cap. sind recht eigentlich dazu da, um die Provoca
tion möglich zu machen, während die sogenannten quae- 
stiones extraordinariae dem Volke das Gericht abneh
men und es einem Magistrat natürlich ohne provoca
tio übertragen sollten.
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Diese provocatio von den quaest. extraord. ist der 
zweite Punkt, in dem, wie wir oben sagten, der 
Verf. durch die zu grosse Beschränkung des Pro- 
vocationsprocesses irre geführt ist S. 161. Er sieht 
€s nämlich vollkommen ein, dass vernünftigerweise 
von diesen Specialcommissionen keine Provocation statt
finden kann; allein „es kommt doch wenigstens ein 
lallj der Process gegen Pleminius, vor, aus welchem 
die wirkliche Anerkennung des Provocationsrechts sich 
so bestimmt zu ergeben scheint, dass dasselbe jeden
falls nicht überall und unbedingt geleugnet werden 
darf“. AVir glauben dem Verf. einen Dienst zu er
weisen , wenn wir ihn darauf aufmerksam machen, 
dass das Verfahren des Prätors M. Pomponius gar 
keine quaestio extraordinaria, war — wie konnte auch 
der Senat über römische Bürger eine solche nieder
setzen? Die Sache ist ganz einfach: der Senat veran
lasste den Prätor . sich seines Rechtes als Magistrat, 
seines iudicium. zu bedienen, um das Vorverfahren ge
gen Pleminius zu veranstalten. Nachdem dieser und 
seine Gehülfen von ihnen verurtheilt waren, wurden 
sie nach Rom gesandt, um in zweiter Instanz gerichtet 
zu werden. Das Verfahren war also der ganz regel
mässige Process und ist nur insofern von Wichtigkeit, 
als uns hier durch die Umstände das Vorverfahren ge
nau bekannt geworden ist.

Was wir bisher gesagt haben, bezieht sich auf die 
Capitalprocesse; dass auch über die multae irrogatio, 
die vielfältig dem eigentlichen iudicium, d. h. dem Ca- 
pitalprocess, entgegengesetzt wird, ad populum certirt 
werden konnte, ist bekannt (Cic. de le99. Hl, 3, 6). 
Doch müssen hier zwei Beschränkungen hinzugefugt 
werden; einmal entschied das Volk nur in schwerem 
Multprocessen (Polyb. VI, 14), wo die Appellations
summe vielleicht die bei Gell. XI, 1 und sonst vor
kommende multa suprema ist. Zweitens ist es mir 
nicht sicher, ob nicht vielleicht die durch ein Gesetz 
vorgeschriebenen Multen, quas populi iudido petere 
licebat ohne vorläufige multae irrogatio beim Volke 
eingeklagt werden konnten; ein Punkt, der von ge- 
nauern Untersuchungen über den noch unbekannten 
Multprocess seine Aufklärung erwartet.

Wir haben oben die Voruntersuchung durch den 
Magistrat als Formsache bezeichnet. Um indess nicht 
misverstanden zu werden, fügen wir hinzu, dass da
durch eine wirkliche Untersuchung nicht ausgeschlos
sen sein soll, dass vielmehr der Magistrat noch absol- 
viren konnte, als er längst das Recht, mit Wirkung zu 
verurtheilen, verloren hatte. Es liegt dies in der Natur 
der Sache und wird bewiesen durch den Process des 
Pleminius. Wenn in der lex perdueUionis stand: Du- 
umviri perduellionem iudicent. so war mit an
tiker Kürze der Fall supponirt, dass der Angeklagte 
schuldig sei, wie dies in einem P>’orocaiioH5formulare 
nicht anders sein konnte. Die spätem Römer verstan
den allerdings die Worte so, als müssten die Duum- 
virn den Angeklagten ohne weiteres verurtheilen; so 
Cicero pro Rabir. P. R. 4, 12: Hie a duumviris non 
iudicari de cive Romano, sed in di da causa civem 
Romanum capitis condemnari coegit — und Livius: 
Hac lege duumviri creati se absolvere non rebantur ea 
lege n q i n n o x i u m q u i d e m posse. Mir scheint dies 
wenigstens die natürlichste Auffassung; anderer Meinung 
ist z. B. Köstlin, Perduellio S. 80. Übrigens ist es in
teressant zu sehen, wie von den urkundlichen Bestand
teilen der Sage die historischen fernab stehen und 
zum Theil erst auf diese gepfropft sind.

Es schien angemessen, die Frage über die Provo- 
cationsgerichte, da sie den Kem der ganzen Darstel
lung betrifft, mit einiger Ausführlichkeit zu behandeln 
und sie voranzustellen. Wir lassen nun über einzelne 
Punkte in dem ersten Abschnitt noch einige Bemerkun
gen folgen, wie sie sich gerade darbieten. So ist es 
bestritten, welchen Comitien die Criminalgerichtsbarkeit 
zustand, worüber der Verf. S. 30 39 spricht. Er 
leugnet die Competenz der comitia curiata, wie wir 
glauben mit Recht; dass unter den Königen die Pro
vocation an die Curien gmg, versteht sich. Wichtiger 
ist es, die Grenze zwischen der Competenz der comi
tia centuriata und der comitia tributa zu finden. Der 
Verf. hält die Entscheidungen der Tributcomitien in 
Capitalsachen — denn dass sie im Multprocess com- 
petent waren, leugnet Niemand — alle für politische 
Maasregeln, aber wol mit Unrecht. Plautus Capt. III, 
1, 16 in tribu aperto capite sontes condemnant reos, 
lässt sich zwar recht wohl auf nicht capitale Sachen be
ziehen; allein Polyb. VI, 14 spricht ausdrücklich von 
der Entscheidung der comitia tributa in Capitalproces- 
sen und deutet an, dass dies der regelmässige Fall
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war. Dazu kommen die einzelnen Beispiele, die der 
Verf. S. 35, Anm. 25 erwähnt; wozu man noch andere 
fügen kann, z. B. Liv. II, 52. — Darin stimmen wir 
dem Verf. gegen Göttling bei, dass der maximus comi- 
tiatus der Zwölftafeln nur die comitia centuriata be
zeichnet; was sich unter Anderm auch aus Cic. de legg. 
III, 4, 11 ergibt: De capite civis Rom. nist per maxi- 
mum comitiatum ollosque, quos censores in partibus po- 
puli locassint, ne ferunto, denn partes populi ist die 
solenne Bezeichnung der Klassen. In späterer Zeit 
indess, als die Tribus volle legislative Gewalt und alle 
Magistrate das iudicium erlangt hatten, scheint dieser 
Satz nicht blos häufig aus politischen Gründen verletzt, 
sondern völlig abgekommen zu sein. Es war auch in 
der That natürlich, dass die Tribus, die ja unzählige 
Gesetze mit capitalen Sanctionen erliessen, auch die 
richterliche Gewalt erhielten, wie denn überhaupt zwi
schen der legislativen und der richterlichen Gewalt 
eine scharfe Grenze nicht zu ziehen ist, und daher 
z. B. die deprecatio in den Volksgerichten als gestat
tetes Vertheidigungsmittel erwähnt wird. Wenn Cicero 
noch zu seiner Zeit leugnet tributa capitis comitia rata 
esse posse (de legg. III, 19, 45; pro Sext. 30, 65; 34, 
73; de rep. II, 36), so hat er allerdings den Buchsta
ben für sich; allein man darf nicht vergessen, dass 
sich Niemand an seine antiquarischen Forschungen 
kehrte. Auch sprach und schrieb er im eigenen Inter
esse und hatte vor Zeiten in seiner demokratischen 
Periode ganz anders sich vernehmen lassen in Verr. 
L. I, 5: De iure libertatis et civitatis (p. R.) suum 
putat esse iudicium et recte putat.... Credent omnes 
V. et XXX tribus sq. Es ist zwar eine andere Erklä
rung möglich, indess, wie es scheint, drohte Cicero 
hier Verres mit derselben Maasregeln, die er nachher, 
als Clodius sie gegen ihn beantragt, für null und nich
tig erklärte.

Über den Perduellionsprocess entwickelt der Verf. 
S. 59—71 eine durchaus neue Ansicht, nach der das 
Verfahren durch duumviri perduellionis bei notori
schen, Aufsehen erregenden Verbrechen Anwendung 
gefunden haben soll, wenn man nicht — was auch zu
lässig gewesen — den ordentlichen Weg Rechtens habe 
einschlagen wollen. Diese Behauptung scheint uns 
keinen Beifall zu verdienen. Der Verf. urgirt es, und 
dadurch unterscheidet sich seine Meinung von der Köst- 
lin’s, dass nicht blos der Hochverrath, sondern jedes Ver
brechen, falls es nur die beiden angegebenen Merk
male der Notorietät und der Theilnahme desPublicums 
an sich trug, durch duumviri perduellionis habe gerich
tet werden können. Jedenfalls wäre doch nachzuwei
sen gewesen, wozu dieses ausserordentliche Verfahren 
gewählt ward; warum der Verf. dasselbe für kürzer 
hält (S. 60) ist uns nicht klar geworden. Warum man 
gerade bei notorischen Verbrechen und bei diesen al
lein eine Provocation gestattete, möge uns der Verf. 

deutlich machen; uns scheint dieselbe gerade für no
torische Verbrechen am wenigsten geeignet. — Noch 
mehr hat es uns befremdet, dass diese ausserordent
liche Commission über ganz verschiedenartige Verbre
chen als Perduellionsrickter bezeichnet werden. Wenn 
perduellio ein materielles Verbrechen ist, so ist dies 
geradezu unmöglich; wenn es dies nicht ist — was der 
Verf. nicht mehr hätte leugnen sollen —, wenn es je
des schwere Verbrechen bezeichnet, so kann natürlich 
auch Horatius’ Schwestermord perduellio heissen und 
die ganze künstlich aufgebaute Hypothese fällt in sich 
zusammen. Um es erklären zu können, dass Horatius 
wegen Perdueilion gerichtet wird, werden die duumviri 
perd. zu Richtern in notorischen Sachen gemacht; wenn 
nun, um dies zu beweisen, perduelliojedes schwere Ver
brechen bedeuten muss, so ist nicht abzusehen, warum 
noch erst die Notorietät herbeigezogen und nicht ein
fach duumviri perduellionis durch quaesitores rei capi- 
talis erklärt wird. — Doch wir wollen nicht blos un
sere Bedenken gegen die Hypothese des Verf. ent
wickeln, sondern auf seine Beweisführung eingehen. 
Er sucht aus der Vergleichung der drei Perduellions- 
processe, in denen duumviri vorkommen: des Horatius, 
des Manlius und des Rabirius, den juristischen Inhalt 
des Verbrechens zu gewinnen; ein Verfahren das 
nur bei vollständig vorliegenden Criminalacten, nicht 
bei halbverschollenen Notizen angewendet werden darf. 
Allein es ist noch nicht genug. Dass M. Manlius’ 
Hochverrath nicht notorisch war, lag am Tage (Liv. 
VI, 20, 4. 5); um also Rath zu schaffen, musste man 
sich darauf berufen, „dass die Angabe, es sei hier 
durch duumviri perduellionis gerichtet worden, auf ei
ner blos beiläufigen Bemerkung des Livius beruhe, 
während alle übrigen Schriftsteller, und namentlich 
Livius selbst, die Sache so darstellen, dass das Urtheil 
unmittelbar vom Volke ausgegangen sei”. Freilich ist 
die andere Erzählung verbreiteter; aber mag denn auch 
die currentere Sage, weil sie einmal die Possession 
für sich hat, als die historisch richtige supponirt wer
den: was folgt hier für Hrn. G. daraus, wo es sich 
nur um die Möglichkeit handelt? Der Annalist, der 
dies immerhin erfunden haben mag, wusste doch, was 
die duumviri perduellionis bedeuteten und dass sie hier 
richten konnten. — Doch es mag auch dies noch pas- 
siren; wir wollen es versuchen, aus Dem, was zwei 
Fälle (!) Identisches bieten, den Begriff zu construiren; 
wir wollen sogar dem Verf. den Gefallen thun, das 
Übereinstimmende nicht (mit Göttling) in dem Verüben 
des Verbrechens mit bewaffneter Hand zu finden, was 
noch immer natürlicher ist, als die vom Verf. angege
benen Merkmale. Diese werden doch wenigstens auf 
die Fälle des Rabirius und Horatius passen? Auf Ho
ratius freilich, da kommen sie ja her; aber auf Rabi
rius? Machte sein Verbrechen Aufsehen? Ja: vier
zig Jahre vor der Klage! War es notorisch? Cicern 
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pro Hab. P. JI. 6? 18 • Arguis occisum esse a C. Ra- 
birlo L. Saturninum et id C, Rabirius multorum testi- 
moniis antea falsum esse docuit. Dass Rabirius damals 
in Waffen war, war notorisch oder vielmehr gestanden, 
aber keineswegs das ganze Klagfundament*). Wir 
überlassen dem Leser den weitern Commentar; wir 
können nicht umhin, zu erklären, dass es uns verdros
sen hat, nach Rubino’s und Köstlin’s eindringenden 
Untersuchungen über den Schwestermord des P. Ho- 
ratius und den Perduellionsprocess überhaupt, solche 
mehr als leichtsinnige Hypothesen lesen zu müssen.

Ebenso wie wir hier dem Verf. widersprechen 
mussten, können wir uns auch mit seiner Erklärung 
der quarta accusatio nicht einverstanden erklären (S. 
115—117). Die Hauptstelle ist jedenfalls die schwie- 
rjge pro domo 17, 45: Tam moderata iudlcia populi 
sunt a maioribus constituta, ut .... ne nisi prodicta die 
Quis accusetur, ut ter ante magistratus accuset inter- 
missa die quam multam irroget aut ludicet, quarta sit 
accusatio trinumnundinum prodicta die, qua die iudicium 
sit futurum. Einmal ist es unrichtig, dass in den 
Worten ut ne nisi prodicta die quis accusetur 
der Satz ausgesprochen ist, „dass mit der Erklärung 
des Anklägers, anklagen zu wollen, die Angabe des 
Tages verbunden sein müsse, an welchem die Anklage 
stattfinden sollte“ (Geib S. 115, Anm. 1). Das heisst 
diem dicere; diem prodicere bezeichnet die Frister
streckung. — Wichtiger ist es, wenn der Verf. meint, 
dass die quarta accusaüo aus dem irimmdinum zu 
erklären sei, welches bekanntlich in einer öffentlichen 
Aushängung der Gesetzvorschläge während dreier Markt- 
und der dazwischenliegenden Tage bestand. Davon 
ist nun freilich die Verkündigung des Strafantrags an 
drei auf einander folgenden Markttagen noch sehr ver
schieden ; wie man ja auch nie die Nothwendigkeit des 
trinundinum bei Rogationen durch quatuor promulgatio- 
nes bezeichnet. Auch wäre — selbst hiervon abgese- 
hen — nicht einzusehen, warum nicht wenigstens die 
dritte Anklage am dritten Markttage zu einer Defini
tivsentenz hätte führen können; es ist unbestritten, dass 
am dritten Markttage selbst ein Gesetz perrogirt wer
den konnte. Wenn wir hierdurch an der Meinung des 
Verf. irre werden, so ergibt sich bei genauerer Ansicht 
der Stelle des jedenfalls sehr kundigen Redners, dass 
der Inhalt ein wesentlich anderer ist. Eine genaue In
terpretation — die der Verf. leider fast überall ver
schmäht hat — führt zu folgendem Resultate. Die 
Periode ut ter ante ... sit futurum ist eine Aus-

’) Warum der Verf. S. 61. 62 sich so viele Muhe gibt, zu zeigen, 
dass die Sache des Rabirius kein Hochverrath war, begreifen wir 
nicht, da es einmal unleugbar dies Verbrechen war (Köstlin, Per- 
duellio S. 10), und dann es dem Verf. ja auch gar keinen Eintrag 
thut, dass die duumviri per^ auch über notorischen Hochverrath 
richteten. Aber es scheint, als möchte er am liebsten, dass die 
duumviri perd- gar mit Hochverrath nichts zu thun hätten. 

führung des zu Anfang ausgesprochenen Princips, ut 
ne nisi prodicta die quis accusetur, dass Niemand im 
ersten Termin verurtheilt werden könne. Wollte der 
Magistrat Jemanden beim Volke anklagen, so bestimmte 
er ihm unter Angabe seiner Beschwerden einen Termin 
(diem ei dixit); was selbst schon, wie es scheint, ad 
populum geschah und als erste Anklage galt. An dem 
bestimmten Termin indess nahm er nicht die Verur- 
theilung in erster Instanz vor, sondern diem intermisit 
(Ducker zu Liv. XXXV, 11, 10) und bestimmte ihm 
unter wiederholter Beschwerdeführung einen andern 
Termin (diem ei prodixit), an dem er die Anklage 
zum dritten Mal und die Fristerstreckung wiederholte. 
Da aber an diesem Termin keine blosse concio, sondern 
ein iudicium populi stattfinden sollte, so musste zwi
schen der dritten und vierten Anklage die Zeit dreier 
Markttage verfliessen, die überhaupt erfoderlich schien, 
um das Volk zu einer Beschlussnahme vorzubereiten. 
War dann dieser dritte Termin gekommen, so beschul
digte der Magistrat den Verbrecher zum vierten Mal 
und erkannte ihm die Strafe oder Mult zu, worauf dann 
incontinenti das Volk in zweiter Instanz entschied. — 
Diese Auffassung scheint uns äusserlich besser begrün
det und innerlich wahrscheinlicher als die des Verf. 
Sie bestätigt sich auch anderweitig. In mehren Pro
cessen finden sich Spuren des oben angegebenen Ver
fahrens; wir wollen von den übrigen absehen, nament
lich von den Processgeschichten bei Dionys, der durch 
die mehrfach wiederholten Anklagen offenbar gänzlich 
verwirrt ist, und erwähnen nur die Volksgerichte über 
den ältern Africanus und über Milo. Von jenem be
richtet Liv. XXXVIII, 50: Scipioni duo Q. Petillii diem 
dixerunt (erste Anklage). Dies dicendae causae venit. 
c. 51: Prodicta dies est (zweite Anklage). Ubi ea 
venit sqq. — — Die longiore prodicta in Liter- 
ninum concessit. Dies ist die dritte Anklage, die mit 
Anberaumung einer vierten schliesst, aber die longiore, 
d. h. post trinundinum. Der zweite Process ist über
haupt einer der jüngsten Volksprocesse, die erwähnt 
werden, der, den Clodius als curulischer Adil im 
J. 56 v. Chr. gegen Milo erhob (Drumann II, 322). Um 
nicht weitläufig zu werden, begnüge ich mich, die Ge
richtstage zu nennen, die uns, wie es scheint, alle be
kannt sind: 2. Februar, 6. hebruar, 17. Februar, 7. Mai. 
Es ist von selbst klar, dass diese Data ebenso Hrn. G.’s 
Meinung umstossen, als sie unsere bekräftigen. Die 
ersten drei Termine sind ebenso nach der blossen Con- 
venienz ohne Rücksicht auf die drei Markttage ange
setzt, als zwischen dem dritten und vierten die längere 
Frist eintritt.

Wie der Verf. das Wesen der quatuor accusationes 
verkannt hat, ist es ihm auch nicht gelungen, die Ver- 
fahrungsweise in denselben zu ermitteln. Nach ihm 
sind die drei ersten anquisitiones nur kurze Strafan
träge ohne irgend eine nähere Begründung, während 
bei der vierten erst alle Beweise vorgetragen wurden. 
Dadurch wird dies ohnehin sonderbare Institut gera
dezu sinnlos. Aus vielfältigen Stellen ergibt sich auch, 



252
dass die Verhandlungen in den drei ersten conciones 
contradictorischer Natur waren, indem der Angeklagte 
förmlich geladen (App. I, 74) und zur Vertheidigung 
gelassen ward (Liv. XXXVIII, 50 und sonst) : ebenso 
dass auch hier schon auf die Überzeugung des Volkes 
hingewirkt und z. B. die Abhörung beeidigter Zeugen 
vorgenommen wurde (Liv. III. 58: XXVI, 3; Cic. in 
Vatin. 17, 40). — Das ganze Verfahren hat die grösste 
Ähnlichkeit mit der comperendinatio im Quästionenpro- 
cess; es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese noth
wendige Fristerstreckung aus dem Verfahren in den 
Volksgerichten herübergenommen ist.

In der Bürgschaftsstellung im Criminalprocess (S. 
117—120) sind wir im Ganzen mit dem Verf. einver
standen ; namentlich hat es uns gefreut, dass Niebuhr’s 
gänzlich verkehrter Behauptung von der Nothwendig
keit der Verhaftung bei offenbaren und ruchlosen Ver
brechen widersprochen wird. Nur hätte der Verf. dar
auf aufmerksam machen sollen, dass Cicero’s Worte: 
Carcerem vindicem nejariorum ac manifestorum scele- 
rum maiwes nostri esse voluerunt, von Niebuhr arg 
misverstanden sind und der carcer hier die Hinrichtung 
im Tullianum, nicht die Detentionshaft bezeichnet. Da
her heisst er eben vindex. Auch hätte der Verf. wol 
bestimmter aussprechen können, dass der Magistrat 
sich immer weigern konnte, die angebotene Bürgschaft 
zu nehmen. Liv. XXV, 4: Singulis rei capitalis diem 
dicere ac vades poscere coeperunt. Primo non dantes, 
deinde etiam eos qui dare possent in carcerem conii- 
ciebant. Das englische Recht bietet hier gute Verglei
chungspunkte.

Dagegen ist es dem Verf. nicht gelungen, in die 
freilich noch sehr im Argen liegende Lehre vom Exil 
und dem damit zusammenhängenden Contumacialprocess 
Licht zu bringen (S. 120—122. 130—132). Warum die 
Entfernung ins Exil als excvsatio vorgebracht wird, hat 
uns der Verf. nicht erklärt; hätte er dies versucht, so 
hätte sich vielleicht in seiner Darstellung Manches an
ders gestaltet. Dio Cassius, dieser genaue Kenner der 
römischen Verhältnisse, sagt von dem Contumacialer- 
kenntniss w? (ptv '^öptvoi f^ooav, nicht (ptv^aptvoi — 
warum? Bei dem Verf. suchen wir vergeblich Auf
schluss darüber, und freilich kann auch hier nur dar
auf hingewiesen werden, dass seine Darstellung durch
aus unbefriedigend ist; die vollständige Entwickelung 
würde die Grenzen einer Recension weit überschreiten. 
Einen neuen Irrthum indess, den der Verf. hinzugefügt 
hat, können wir nicht umhin zu rügen, da er ziemlich 
arg ist. S. 122 heisst es: „Allerdings durften die Ver
hafteten die freiwillige Verbannung wählen, und in die
sem Falle mussten sie natürlich auf freien Fuss gestellt 
werden; allein eben um eine förmliche Verbannung im 
Gegensatz der blos willkürlichen Entfernung, ode ’ eine 
eigentlich contradietorische Verurtheilung im Gegen
satz des blossen Contumacialverfahrens Zu bewirken, 
war die provisorische Verhaftung erlaubt und zweck
mässig“. Die willkürliche Entfernung hatte nach 
dem Verf. (S. 131) die sofortige Verurtheilung des An
geklagten zur Folge. Dem Volke konnte es also sehr 
gleichgültig sein, ob der Beklagte das Contumacialver- 

fahren dem contradictorischen vorzog und sich durch 
willkürliche Entfernung sofort schuldig bekannte; nur 
dem Angeschuldigten — wir sprechen hier durchaus 
nach den Voraussetzungen des Verf. — musste daran 
liegen, dass sein Exil als iustum anerkannt wurde. Nun 
ist es doch wol der höchste Grad von Bevormundung? 
den Angeklagten, damit er nicht leichtsinnig auf diesen 
Vortheil verzichte, vorläufig einstecken zu lassen; dar
über würde man sich sogar in Deutschland wundern, 
geschweige denn in dem republikanischen Rom. -— 
Auch ist mir noch nirgend ein Beispiel vorgekommen, 
dass ein Beklagter aus der Haft in die Verbannung 
geht, viele Fälle dagegen, in denen die Verweigerung 
der Bürgschaft, die vorläufige Haft als sichere Einlei
tung der Capitalstrafe erscheint, z. B. Liv. XXV, 4: 
Etiam eos qui vades dare possent in carcerem conii- 
ciebant; cuius rei periculum vitanles plerique in exi- 
Hum abierunt. Legt man diesen Angeklagten das Mo
tiv unter, dass sie nur um der zeitweiligen Unbequem
lichkeit (Detentionshaft ist keine Schande), der sie 
überdies durch Selbstverbannung jeden Augenblick ein 
Ende machen konnten, zu entgehen, ins Exil gewandert 
sind, so haben wir hier Analogien zu dem Falle, wo 
man sich aus Todesfurcht das Leben nimmt. Wer 
würde überhaupt so bedeutende Bürgschaften riskii’t 
haben, wie sie z. B. im Process des Käso Quinctius 
Vorkommen, um einer blossen Detention zu entgehen? 
Aber auch an directen Widerlegungen lassen die Quel
len es nicht mangeln. So ist in dem eben erwähnten 
Process des Käso (Liv. III, 13) dieser schon verhaftet 
(reus retentus in publico est), als er, um nur frei zu 
kommen, ein vadimonium stellt, dessen Erstattung nach
her seinen Vater zu Grunde richtet. Der Zweck dabei 
ist aber nur der, ins Exil zu gehen — demissus e foro 
nocte proxima in exilium abiit. Warum sprach er nicht 
das eine Wort aus, das ihn aller Noth auf einmal nach 
dem Verf. überhoben hätte? — Ja noch mehr. Wir 
finden, dass der Angeklagte auf seinem We^e ins Exil 
verhaftet wird, Liv. XXIX, 21, was vollends der 
Meinung des Verf. den Boden ausschlägt; ja sogar, 
dass der Verbrecher aus dem Exil zur Strafe zurück
geholt wird (Ascon. in Scaur. p. 23 L. Tubulus cum 
de exiho accersitus esset, ne in carcere necaretur, ne- 
nenum bibit). — Wir haben hier einen Fall, wo die be
liebten modernen Vorstellungen, die dem Verf. noch 
öfter vorschweben als er es sagt, ihm einen schlimme» 
Streich gespielt haben. Dass das ins exulandi ein aus 
den Principien des römischen Staatsrechts consequent 
abgeleitetes liecht ist, ist ihm unbekannt: ihm ist es 
ein Vorrecht, eines der schönsten und heiligsten Pri
vilegien eines freien Bürgers — so eine Art moderner 
Prärogative ohne historischen Boden und begrifflichen 
Zusammenhang. Bei dieser flachen, unbedingten Auf
fassung des ius exulandi musste man dasselbe freilich 
auch dem Verhafteten zugestehen, während eine tiefere 
geschichtliche Auffassung die Bedingungen und Vor
aussetzungen herausgestellt haben würde, unter denen 
es allein stattfinden kann.

Altona. Theod. Mommsen.
(Die Fortsetzung folgt fo Nr> 65 y

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jenn. Druck und Verlag von F, A. brockhaus in Leipzig»



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Dritter Jahrgang. M 64. 14. März 1844.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Die Professoren der katholisch-theologischen Facultät in Bonn 

■Achterfeldt und Bi'aun sind, nachdem ihnen, in Folge ihrer Ableh
nung, sich dem päpstlichen Urtheile über Hermes’ Schriften zu 
unterwerfen, von Seiten des römischen Stuhls die zum Lehr
amte der katholischen Theologie erfoderte kirchliche Beglau
bigung entzogen worden war, in Anerkennung ihres untadeligen 
Verhaltens gegen den Staat mit Belassung ihres vollen Gehalts 
in Ruhestand versetzt und zur Disposition gestellt worden.

Dem Leibarzte des Prinzen Albrecht von Preussen und 
praktischen Arzte Dr. v. Arnim in Berlin ist der Titel eines 
Geh. Sanitätsraths verliehen worden.

Der Rector der Gelehrtenschule zu Husum Jak. Fr. Martin 
Bendixen ist mit dem Titel als Professor zum zweiten Lehrer 
am Gymnasium zu Altona befördert worden.

Dem Landschaftsmaler C. Ed. Biermann in Berlin ist das 
Prädicat als Professor ertheilt worden.

Der Oberhofprediger Dr. Ehrenberg in Berlin hat das 
Comthurkreuz des niederländischen Löwenordens erhalten.

Von der Academie des Sciences morales et politiques 
sind an Edwards’ Stelle Prof. Franck., an de Gerando’s Stelle 
Prof, Läut zu Mitgliedern gewählt worden.

Hofrath Dr. Fromherz in Freiburg hat das Ritterkreuz des 
zähringer Löwenordens erhalten.

Dem Privatdocent Dr. Gildemeister in Bonn ist eine ausser
ordentliche Professur in der philosophischen Facultät der dor
tigen Universität ertheik worden.

An Delavigne’s Stelle hat die Academie fran9aise Saint- 
Marc-Girardin zum Mitgliede gewählt.

Der Oberstabsarzt Dr. Grimm in Berlin ist von den Functio
nen als Subdirector des medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wil
helms-Instituts entbunden und zum Generalarzt mit Majorsrang 
ernannt worden.

Der Generalarzt Dr. Lohmeyer in Berlin ist unter Be
lassung seiner bisherigen Function zum zweiten Generalstabsarzt 
der Armee mit Oberstenrang ernannt worden.

An die Stelle des verstorbenen Mitglieds Coriolis wählte 
die Akademie der Wissenschaften in Paris Morin für die Section 
der Mechanik.

Der Assistent an dem polytechnischen Institut zu Wien 
Jos. Freih. v. Pasqualati ist zum ausserordentlichen Professor 
der analytischen Chemie daselbst ernannt Worden.

Der Privatdocent und Prosector an der Universität zu 
Berlin Dr. B,eichert ist als Professor der Anatomie an die Uni
versität in Dorpat berufen worden.

Dem Geh. Secretär im königl Cabinet zu Berlin Dr. Alfred 
Reumont ist der Titel eines Legationsraths ertheilt worden.

Der Professor der classischen Literatur und Philosophie am 
Gymnasium zu Rotweil F. A. Scharpff ist zum ordentlichen 
Professor in der katholisch - theologischen Facultät zu Giessen 
ernannt worden.

Der Privatdocent Dr. Aug. Schenk ist zum ausserordent
lichen Professor der Botanik an der Universität in .Würzburg 
ernannt worden.

Die theologische Facultät zu Erlangen hat dem ordentlichen 
Professor der Literaturgeschichte und Archäologie Dr. phil. Joh. 
Heinr. Schröder in Upsala die theologische Doctorwürde honoris 
caussa ertheilt.

Der Rector der katholischen Studienanstalt zu St.-Stephan 
in Augsburg P. Heinr. Schuhmacher ist Mitglied des Kreis
scholarchats von Schwaben und Neuburg geworden.

Dem Hofrath Prof. Dr. Schweins in Heidelberg ist das 
Ritterkreuz des zähringer Löwenordens ertheilt worden.

Dem Hofrath Dr. Volkmann, früher Professor in Dorpat, 
ist eine ordentliche Professur in der medicinischen Facultät der 
Universität zu Halle übertragen worden.

Nekrolog.
Am 13. Jan. starb im Haag Dr. C. G. Omtijd, Präsident 

der Provinzial-Medicinal-Commission, geb. zu Naalwyk in Hol
land 1775. Zu seinen Schriften gehört das ins Englische und 
Deutsche übersetzte Werk: De morte et varia moriendi ratione 
(Lugd. Bat., 1797),

Am 13. Jan. zu Aachen der Stadtbibliothekar Chr. Quix, 
ehemals Oberlehrer am dasigen Gymnasium, im 70. Jahre. Von 
seinem letzten Werke: Geschichte der Stadt Aachen, mit einem 
Codex diplomaticus, von welchem zwei Bände erschienen sind, 
liegt der dritte zum Drucke bereit.

Am 13.—14. Jan. zu Aachen der Maler J. B. J. Bast ine, 
60 Jahre alt.

Am 15. Jan. zu Downside bei Bath Graf Mazzinghi, geb. 
im J. 1765, aus einer alten toscanischen Familie stammend, 
als Tonsetzer durch eine grosse Anzahl Opern und Lieder 

.bekannt.
Am 19. Jan. zu Weltwitz im Grossherzogthum Weimar 

Mag. Chr. Aug. Ackermann, Pfarrer und Ephorieadjunct, früher 
Nachmittagsprediger an der Universitätskirche in Leipzig-, geb. 
zu Berga 1796. Von ihm erschienen einzelne Predigten.

Am 26. Jan. zu Heilbronn Generalsuperintendent Prälat 
v. Gess, Ritter des Ordens der würtembergischen Krone, 59 
Jahre alt.

Am 28. Jan. zu Hamburg Georg Lotz, Redacteur der 
Zeitschrift Flora und der Hamburger Originalien, Verfasser zahl
reicher Übersetzungen aus dem Englischen, Französischen, Dä-
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nischen, von Gedichten und Novellen, geb. am 4. Jan. 1784, 
seit fast 25 Jahren erblindet.

Am 3. Febr. zu Schleswig Heinr. Fr. Kramer, königl. 
dänischer Justizrath, emeritirter Landvogt, früher Ober- und 
Landgerichtsadvocat zu Itzehoe. Er schrieb: Darstellung des 
peinlichen Rechts mit besonderer Rücksicht auf Schleswig und 
Holstein (1796—98); Elementa iuris criminalis Slesvic. etHolsat.

Am 7. Febr. zu Dippoldiswalde Superintendent Ernst Friedr. 
Kühn im 52. Jahre.

Literarische Nachrichten.
Das herzogliche Museum in Braunschweig, welches im 

vorigen Jahre durch eine Sammlung altgriechischer Gefässe 
und Terracotten, deren Darstellung sich auf den Dionysos und 
den Herakles beziehen, bereichert worden war, hat neuerdings 
eins der schönsten antiken Marmorwerke gewonnen, die Statue 
eines Hermes, von schönster griechischer Arbeit, aus Marmor 
von Paros. Sie wurde vor mehren Jahren in Grossgriechen
land ausgegraben.

Fellows hat bei seinen archäologischen Forschungen in Ly- 
cien ein kolossales Grabmonument mit dem Biklniss der drei
köpfigen Chimiira aufgefunden. Es wiegt 240 Centner und 
muss, um in das britische Museum gebracht werden zu können, 
in vier Theile zersägt werden.

Neuer bibliopolischer Tarif. Die Schrift: La 
bonne nouvelle ou Idee succincte de Vassociation, par Jean 
Journet (Paris, Charpentier), wird im Buchhandel an die 
Reichen für 1 Frank, an die Wohlhabenden für */» Fr., an 
die Handwerker für % Fr. abgelassen.

Die neuesten Hefte des Journals der asiatischen Gesell
schaft in Paris enthalten die ersten zwei Briefe von Botta über 
seine Entdeckungen in der Nähe von Ninive mit beigegebenen 
Zeichnungen und Inschriften auf 21 Blättern. Noch sollen drei 
mit ähnlichen Beilagen folgen.

Von Nicola Corcia erscheint in Neapel ein grosses und 
auf gründliche Studien basirtes Geschichtswerk: Storia delle 
due Sicilie, in drei Abtheilungen, von denen die erste die 
älteste Zeit bis zum Untergange des Reichs des Abendlandes 
(476), die zweite die Geschichte bis 1495, die dritte bis 1789 
umfassen wird. Das Werk eröffnet corografia e topografia antica 
del regno delle due Sicilie. Neun Hefte sind ausgegeben.

Nach einem Bericht von Chs. Lenormant im Journal des 
Debats ist in Algier eine bis auf geringe Beschädigungen wohl
erhaltene Marmorbüste ausgegraben worden. Sie ist mit kö
niglicher Stirnbinde geziert und die Gesichtszüge haben grosse 
Ähnlichkeit mit dem Kopfe auf den Münzen des Sohnes des 
Königs Juba II., Ptolomäus, des zweiten und letzten Herrschers 
der Mauritania Tongitana, der seinem Vater im J. 20 n. Chr. folgte.

üllscellen.
Die bisher unter der Oberleitung des Dr. J. E. Hitzig in Berr 

lin von Dr. Schellwitz in Leipzig redigirte Presszeitung er
scheint seit Anfang dieses Jahres unter einer neuen Refaction 
des Dr. A. Berger in der Brockhaus’schen Verlagshandlung, 
zwar mit derselben Tendenz, doch nach einem geänderten 
Plane der Ausführung. Der kritische Theil des Blattes soll 
sich forthin auf die Literatur der Presse beschränken, alle In
teressen der Presse, der Schriftsteller, Künstler und Verleger 
ins Auge fassen, die Angelegenheiten des Buchhandels berück

sichtigen und sowol durch Abhandlungen, als auch durch Dar
legung von Rechtsfällen die Ausbildung und Handhabung der 
literarischen Gesetzgebung fördern. Sie wird alle neu erschei
nenden auf literarische Zustände sich beziehenden Gesetze der 
deutschen Bundesstaaten aufnehmen und erläutern, die nach 
Klagen ausgesprochenen Urtheile der Gerichte und die Gut
achten der Sachverständigen - A ereine und Schiedsgerichte wie- 
dergeben und streitige Rechtsfälle und Rechtsgrundsätze einer 
kritischen Besprechung unterwerfen. Die ersten ausgegebenen 
Nummern lassen eine sorgsame Durchführung dieses Planes er
warten, indem die darin gegebenen Aufsätze das Wesentliche 
festhalten und mit besonnener Wahl das Einzelne in Nachrich
ten und Beurtheilungen so zusammenstellen, dass damit sowol 
der Gesetzgebung für die Presse, als auch der zu gewinnenden 
Einsicht in den obwaltenden, seiner endlichen Läuterung zustre- 
benden Zustand eine sichere thatsächliche Grundlage darge
boten wird. Die Redaction wird den Erwartungen vollkom
men entsprechen, wenn sie nicht allein den Grundsatz der 
Wahrheit als einen unbedingten ihres Verfahrens festhält, son
dern auch sich eifrig bemüht, bei entgegengesetzten Ansichten 
den höhern Standpunkt aufzusuchen, von welchem aus Wahrheit 
zu erfassen ist. Die ersten Blätter enthalten: 1) eine Zusammenstel
lung der deutschen Gesetze in Bezug auf Presse, Autorrecht und 
Verlagsrecht, eine verdienstliche Zusammenstellung der seit früher 
Zeit in den verschiedenen Ländern erlassenen gesetzlichen Be
stimmungen, bei welcher sich ergibt, wie allmälig das Licht 
aus dem Dunkel vorgedrungen ist. 2) Erkenntnisse des königl- 
preuss. Ober-Censurgerichts. 3) Ein englischer Pressprocess. 
4) Abhandlung über die Grenzen des Censurrechts (in Bezug 
darauf, dass in Österreich und in Mecklenburg-Strelitz den 
Unterthanen geboten ist, auch die von ihnen im Auslande er
scheinenden Schriften einer inländischen Censur zu unterwerfen)-

Wie sehr auch die Journalistik bemüht ist, jedes aufWiS' 
senschaft, Kunst und Leben bezügliche Interesse hervorzuheben 
und zu besonderer Besprechung zu ziehen, bleibt doch noch 
immer ein reicher mannichfaltiger Stoff zurück, welcher ZU 
neuen journalistischen Unternehmen die Veranlassung darbietet 
Liegt dabei ein reiner, dem Guten zugewendeter Wille zum 
Grunde, mag ein jeglicher Versuch im weitern oder engern 
Kreise zu dem Wohle des Ganzen beizutragen gefördert wer
den. Dies veranlasst uns einer angekündigten neuen Zeitschrift 
zu gedenken. Unter der Redaction des herzogl. Badearztes 
zu Liebenstein Dr. A. Martiny werden von Ostern 1844 bei 
Fr. Schuster zu Leipzig und Hersfeld erscheinen: „Zwanglose 
Hefte für Fragen und Bestrebungen der Humanität und Phi
lanthropie“. Sie werden sowol in freier Discussion als auch io 
Berichterstattung die Gegenstände behandeln, welche ein all
gemeines Interesse der Humanität an sich tragen. Im Beson- 
dern werden bezeichnet: 1) Armenwesen, wobei die Mittel der 
Abhülfe, die Armengesetzgebung, die öffentliche Armenpflege, 
Arbeitsanstalten, die Organisation der Auswanderung in Rück
sicht kommen. 2) Sogenannte höhere Volksinteressen (Sani- 
tätsgesetzgebung, öffentliche Gesun heitspflege, Mässigkeitsver- 
eine, Veredelung der Volksfeste Reform des Strafwesens, Ab
schaffung der Todesstrafe, Verbesserung des Volksschulwesens, 
Vereine für Volksbildung)- 3) Judenemancipation. 4) Leib
eigenschaft. 5) Sklavenemancipation. 6) Missionswesen. Möge 
dem Plane eine glu^lic^. Ausführung, einem gelungenen An
fang rege und kräftige Mitwirkung, ohne die ein solches Un
ternehmen nicht gedeihen kann, zu Theil werden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ff1. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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Intelli&enzl>latt.
(Der Baum einer Zeile wird mit V/2 Ngr. berechnet.)

Verzeichniss
der auf der Universität zu Jena für das Sommerhalbjahr 

1844 angekündigten Vorlesungen.
Vier Anfang am 22. Aas EnAe am 1. SeijA.

Theologie.
Encyklopädie, Methodologie und Geschichte der Theologie 

trägt vor Licent. Kimmel. Theologische Encyklopädie Licent. 
Dr. ph. Stieren. Einleitung ins Alte Testament GKR. Dr. Hoff
mann. Neutestamentliche Hermeneutik Licent. Kimmel. Die 
Psalmen erklärt GKR. Dr. Hoffmann, den Jesaias Prof. Dr. 
Stickel. Das Evangelium und die Briefe des Johannes GKR. 
Dr. Hase’, die Evangelien des Matthäus, Marcus und Lucas 
Licent. Kimmel’, die katholischen Briefe Jacobi, Petri und Judä 
GKR. Dr. Hoffmann’, den Brief an die Römer Prof. Dr. Lange’, 
die kleinern Briefe des Paulus Prof. Dr. Grimm. Biblische 
Alterthümer trägt vor Prof. Dr. Stickel. Dogmatik Prof. Dr. 
Lange und Prof. Dr. Grimm. Biblisch-praktische Glaubenslehre KR. 
Dr. Schwarz. Dogmengeschichte Licent. Dr. Stieren. Der 
Kirchengeschichte ersten Theil Derselbe; zweiten Theil Prof. Dr. 
Lange. Uber den gegenwärtigen Zustand der Kirche GKR. 
Dr. Hase. Kirchenrecht und Pastoraltheologie KR. Dr. Schwarz. 
Das theologische Seminarium leitet GKR. Dr. Hoffmann, das 
homiletische und katechetische KR. Dr. Schwarz. Die Übun
gen der historisch-theologischen Gesellschaft Licent. Dr. Stieren. 
Examinatorien über Dogmatik und Kirchengeschichte hält Prof. 
Dr. Lange, über Dogmatik und Dogmengeschichte Licent.Kimmel.

Jurisprudenz.
Encyklopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft 

lehrt Prof. Dr. Schmidt. Institutionen OAGR. Dr. Danz und 
Prof. Dr. Schmidt. Pandekten OAGR. Dr. Danz. Criminal- 
recht OAGR. Dr. Schuler und Prof. Dr. Luden. Völkerrecht 
Hof- u. Justizrath Dr. Michelsen. Allgemeines und deutsches 
Staatsrecht Geh. Rath Dr. Schmid. Kirchenrecht Hof- u. Ju
stizrath Dr. Michelsen und Prof. Dr. Luden. Deutsches Pri
vat- und Lehnrecht OAGR. Dr. Ortloff. Sächsisches Privat
recht und sächsischen Civilprocess Dr. Heumann. Geschichte 
des römischen Rechts OAGR. Dr. Walch, OAGR. Dr. Heim
bach, Prof. Dr. Schmidt, Dr. Heumann. Geschichte der Li
teratur des römischen Rechts OAGR. Dr. Walch. Deutsche 
Reichs- und Rechtsgeschichte Hof- u. Justizrath Dr. Michelsen. 
Deutschen gemeinen Civilprocess GJR. Dr. Guyet. Criminal- 
process Prof. Dr. Luden. Die Referirkunst GJR. Dr. Guyet 
und Prof. Dr. Schnaubert. Civilprocess -Practicum leitet Dr. 
Heumann, die Übungen des juristischen Seminarium OAGR. 
Dr. Danz und Prof. Dr. Luden, Examinatorien über Pandekten 
Prof. Dr. Schmidt und Dr. Heumann.

Medicinische Wissenschaften.
Encyklopädie und Methodologie der medicinischen Wissen

schaften trägt vor Prof. Dr. Grabau. Anthropologie Derselbe. 
Physiologie des menschlichen Körpers und specielle Anatomie 
und Physiologie des Nervensystems Hofrath Dr. Huschke. Ver
gleichende Anatomie Prof. Dr. Renner. Physiologie des Blutes 
und Blutumlaufs Prof. Dr. Grabau. Specielle Pathologie und 
Therapie Prof. Dr. Hüser. Der speciellen Pathologie und 
Therapie zweiten Theil GHR. Dr. Succow und GHR. Dr.

Kieser. Über die syphilitischen Krankheiten Prof. Dr. Hüser. 
Über die Krankheiten der Hausthiere und der dem Menschen 
schädlichen Thiere Prof. Dr. Renner. Allgemeine Chirurgie 
GHR. Dr. Stark. Akiurgie und Akologie Prof. Dr. Schümann. 
Die Lehre vom chirurgischen Verbände Derselbe. Gerichtliche 
Arzneikunde GHR. Dr. Stark. Geburtshülfslehre Prof. Dr. 
Martin. Pharmakologie Prof. Dr. Hüser und Prof. Dr. Gra
bau. Geschichte der Medicin Prof. Dr. Hüser. Veterinärwis
senschaftliche Vorträge hält Prof. Dr. Renner. Die Klinik in 
den grossherzogl. Heilanstalten leiten GHR. Dr. Succow und 
GHR. Dr. Stark. Medicinische, chirurgische und ophthalmo- 
logische Übungen GHR. Dr. Kieser. Geburtshülfliche Übun
gen im grossherzogl. Entbindungshause GHR. Dr. Stark und 
Prof. Dr. Martin.

Philosophie.
Psychologie und Logik tragen vor GHR. Dr. Bachmann, 

GHR. Dr. Reinhold, Prof. Dr. Scheidler, Prof. Dr. Mirbt, 
Prof. Dr. Apelt. Logik Dr. Stoy. Metaphysik GHR. Dr. 
Reinhold und Prof. Dr. Mirbt. Metaphysik und Religionsphi
losophie GHR. Dr. Bachmann. Naturrecht Prof. Dr. Scheid
ler. Mathematische Naturphilosophie Prof. Dr. Apelt. Politik 
Prof. Dr. Scheidler und Prof. Dr. Fischer. Geschichte der 
Philosophie GHR. Dr. Bachmann und GHR. Dr. Reinhold. 
Darstellung der Hegel’schen Philosophie GHR. Dr. Reinhold. 
Ein philosophisches Conversatorium leitet GHR. Dr. Reinhold.

Mathematik.
System der reinen Mathematik trägt vor Prof. Dr. Schrön. 

Reine Mathematik verbunden mit mathematischen, physikalischen 
und chemischen Übungen Prof. Dr. Schmid. Praktische Geo
metrie Prof. Dr. Schrön. Populäre Astronomie Derselbe. Arith
metisches und stöchiometrisches Practicum hält Derselbe. Feld
messkunst und die Kunst des Nivellirens lehrt Derselbe.

Naturwissenschaften.
Encyklopädie der mathematischen und physikalischen Wis

senschaften lehrt Prof. Dr. Succoic. * Mineralogie und allge
meine Geognosie Derselbe. Mineralogische Übungen leitet 
Hofrath Dr. Wackenroder. Allgemeine Botanik lehren GHR. 
Dr. Voigt, Prof. Dr. Langethal, Prof. Dr. Schleiden. Medi- 
cinisch-pharmaceutische Botanik GHR. Dr. V^gt. Ökonomische 
Botanik Prof. Dr. Langethal. Phytochemie und Phytophysio
logie Prof. Dr. Schleiden. Physiologie der ökonomischen Pflan
zen Prof. Dr. Langethal. Pharmakognosie Prof. Dr. Schleiden. 
Analytische botanische Übungen leitet Dersebe; praktische bo
tanische Übungen GHR. Dr. Voigt. otanische Excursionen 
hält Derselbe und Prof. Dr. Schleiden. Physik lehrt Prof. Dr. 
Succow. Allgemeine Chemie GHR. Dr. Döbereiner und Prof. 
Dr. Artus. Chemische Analyse Hofrath Dr. Wackenroder. 
Phytochemie Derselbe. Zoochemie und Anthropochemie Der
selbe. Gährungschemie GHR. Dr. Döbereiner. Ökonomische 
Chemie Prof. Dr. Schmid. Gerichtliche Chemie Hofrath Dr. 
Wackenroder und Prof. Dr. Artus. Pharmacie Prof. Dr. Ar
tus. Physikalisch-chemische Experimentirkunst GHR. Dr. Dö
bereiner. Chemische und chemisch-pharmaceutische Übungen 
leiten Hofrath Dr. Wackenroder und Prof. Dr. Artus, chemi
sche und physiko-physiologische Prof. Dr. Schleiden und Prof. 
Dr. Schmid, ökonomisch - chemische Prof. Dr. Schmid’, das 
pbysiko-chemische Seminarium Prof. Dr. Succow. Chemische 
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und pharmaceutische Examinatorien halten Hofrath Dr. Wacken- 
roder und Prof. Dr. Artus. Die Fertigung und den Gebrauch 
metereologischer Instrumente lehrt Dr. Körner.

Die Professoren Bergrath Dr. Schüler und Dr. Koch werden ihre 
Vorlesungen nach Rückkehr von ihren Reisen anzeigen.

Cameralwissenschaft und Ökonomik.
Encyklopädie der Cameral- und Staatswissenschaften GHR. 

Dr. Schulze. Ökonomische Hodegetik Derselbe. National- und 
Staatsökonomie Prof. Dr. Fischer. Die Lehre vom Ackerbau 
GHR. Dr. Schulze. Die Lehre von der Äcker- und Wälder- 
cultur Prof. Dr. Langethal. Die Lehre von der Schätzung der 
Güter GHR. Dr. Schulze.

Geschichte und Statistik.
Geschichtswissenschaft lehrt Prof. Dr. Wachter. Ge

schichte der Griechen verbunden mit den politischen Alterthü- 
mern der Griechen GHR. Dr. Göttling. Geschichte der Rö
mer GHR. Dr. Luden. Geschichte des Mittelalters Derselbe. 
Geschichte der nordischen Völker Europas, deren Poesie und 
Religion Prof. Dr. Wachter. Theorie der Statistik Prof. Dr. 
Fischer.

Philologische Wissenschaften.
Orientalische Literatur. Die Elemente der hebräi

schen Sprache lehrt Prof. Dr. Stickel. Die syrische Sprache 
Derselbe. Das orientalische Seminarium leitet Derselbe.

Classische Literatur. Encykopädie und Methodolo
gie der Philologie trägt vor Prof. Dr. Weissenborn. Die ho
merischen Hymnen erklärt GHR. Dr. Hand. Sophokles’ Elektra 
Prof. Dr. Weissenborn. Des Statius Wälder GHR. Dr. Hand. 
Cicero’s catilinarische Reden GHR. Dr. Göttling. Tacitus’ 
Germania und Agricola Prof. Dr. Weissenborn, Die Lehre des 
lateinischen Stils trägt vor GHR. Dr. Eichstädt. Archäologie GHR. 
Dr. Hand. Das philologische Seminarium leiten GHR. Dr. 
Eichstädt, Dr. Hand und Dr. Göttling; die philologische Ge
sellschaft Prof. Dr. Weissenborn.

Neuere Literatur. Theorie des deutschen Stils lehrt 
Prof. Dr. Wolff. Geschichte der deutschen Poesie des 19. 
Jahrh. Derselbe. Shakspeare’s Macbeth erläutert Derselbe. 
Neuere Sprachen lehren Prof. Dr. Wolff und Lector Dr. 
Voigtmann.

Hodegetische und pädagogische Wissenschaften.
Hodegetik lehrt Prof. Dr. Scheidler. Geschichte der Pä

dagogik vom 18. Jahrh. an Dr. Stoy, Die pädagogische Ge
sellschaft leitet Derselbe.

Freie Künste.
Die Reitkunst lehrt Stallmeister Sieber-, die Fechtkunst 

Fechtmeister Roux; Tanzkunst Tanzmeister Helmke; Zeichnen 
und Kupferstecherkunst Hess; das Zeichnen anatomischer, phy
siologischer und pathologischer Gegenstände Dr. Schenk; Mu
sik Musikdirector Stade; die Kunst, anatomische und chirurgi
sche Instrumente zu fertigen, Schmidt und Besemann.
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NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Dritter Jahrgang. M 65. 15. März 1844.

Jurisprudenz.
Geschichte des römischen Criminalprocesses bis zum 

Tode Justinian’s. Von Dr. Gustav Geib.
(Fortsetzung aus Nr. 63.)

Obwol noch über manche Punkte in der ersten Periode 
mit dem Verf. zu rechten wäre, wollen wir doch 
hier abbrechen, in der Überzeugung, dass jede Kri
tik eines so umfassenden Buches nur wenige Proben 
aus demselben, nicht das ganze Buch beurtheilen kann, 
ohne wenigstens eben so ausführlich zu werden, als 
die zu beurtheilende Schrift. Wir wenden uns zu der 
zweiten Periode, die, obwol der Zeit nach die kürzeste 
doch den Kern des römischen Criminalprocesses, den 
Quästionenprocess, enthält (S. 169—392). Zuvörderst 
hätten wir gewünscht, dass der Verf. die Grenzen des 
von ihm zu bearbeitenden Gegenstandes sich anders 
und weiter gesteckt hätte. So natürlich es scheint, die 
Entwickelung der einzelnen Verbrechensbegriffe aus 
dem Criminalprocess heraus in das Criminalrecht zu 
verweisen, so mancherlei Inconvenienzen führt dies I 
Verfahren dennoch mit sich. In Betreff der ersten 
Periode muss Jeder zugeben, dass eine gründliche Dar
stellung des Processes ohne Entwickelung der Begriffe 
von perduellio und parricidium unmöglich ist; der 
Verf. hätte auch hier eigentlich noch weiter gehen 
sollen, als er es gethan hat. Im Quästionenprocess 
aber ist es ebenfalls ein anerkannter Grundsatz, dass für 
jede einzelne quaeslio eine eigene Straf- und eine eigene 
damit verbundene Processordnung erschien. Der Verf 
erkennt dies auch S. 172, 173 vollkommen an, und 
gibt ferner zu, dass seine Aufgabe nicht blos das Her
vorheben des Allgemeinen im Quästionenprocess, son
dern auch des Besondern der einzelnen Quästionen, 
so weit es uns bekannt ist, in sich fasst. Danach würde 
nun jedenfalls eine wichtige und schwierige Unter
suchung: über die successive Entstehung der einzelnen 
Quästionen, nicht von dem Plane des Verf. auszu
schliessen gewesen sein. Es würde indess wol zweck
mässig, wenn auch nicht unbedingt nothwendig gewe
sen sein, noch weiter zu gehen und eine Begriffs
geschichte der einzelnen Quästionsverbrechen bis auf 
die Zeit, wo die juristische Literatur sich ihier be
mächtigt, hinzuzufügen. Dadurch würde es vermieden 
sein, fortwährend von Dingen zu reden, die dem Leser 
wenigstens aus dem Buche selbst nicht bekannt sind, 
Wie quaestio de vi. de sodaliciis; es würde dadurch 

überhaupt ein Platz für das dogmatische und republi
kanische Criminalrecht gewonnen sein, das von dem 
spätem zum Theil sehr abweicht und sich nicht wol 
mit diesem verbinden lässt, wie z. B. Repetunden, Am- 
bitus und Sodalitien in der gewöhnlichen Darstellung 
eine traurige Rolle spielen. Dass dieser Zusatz sich 
gar zu sehr ausdehnen würde, braucht man nicht zu 
fürchten; wir wissen wenig genug davon und die ganze 
Breite der juristischen Entwickelung ist durch die von 
uns angedeutete Grenze ausgeschlossen. Es ist dies 
nur ein Vorschlag zur weitern Prüfung, und wir ver
hehlen es uns nicht, dass er manche Unzuträglichkei
ten nach sich ziehen würde (z. B. bei der quaestio de 
vi); allein es ist auch wahrlich nicht erfreulich, wenn 
der Criminalprocess, losgerissen von allem Bezug auf 
das Materielle der Verbrechen, als ein wahres caput 
mortuum erscheint.

Ferner vermissen wir — und dies scheint vom 
Verf. nicht absichtlich übergangen, sondern vielmehr 
übersehen zu sein — alle Berücksichtigung des ordo 

I causarum publicarum. Damit hängt die gänzlich ver
fehlte Auffassung der quaestiones extraordinariae zu
sammen. „Ich glaube, sagt der Verf. S. 220, dass die 
Anwendung der quaestiones extraordinariae lediglich 
auf diejenigen Fälle sich beschränkt, für welche eine 
besondere quaestio perpetua nicht vorhanden war.“ 
Es ist allerdings richtig, dass in solchen Fällen sehr 
häufig vom Volke Specialcommissionen angeordnet wur
den, wo die Verbrechen unter kein öffentliches Gesetz 
fielen, selbst wenn, wie z. B. beim Incest, ein anderer 
Rechtsweg möglich war. Hierher gehört schon . aus 
dem J. 605 die lex Scribonia gegen Ser. Sulpicius 
Galba, L. Scribonio quaestionem in eumferente Cic. de 
orat. 53, 227; was Hr. G. S. 134 einmal unrichtig 
als Anklage beim Volke fasst, dann aber unbegreiflicher-* 
weise sich durch des Val. Max. (VIII, 1. 2) unglücklichen 
Ausdruck Batonem actioni tribuniciae subscripsisse hat 
verleiten lassen eine subscriptio bei Volksgerichten zu 
statuiren, die ganz undenkbar ist. Cic. Brut. 23, welche 
Stelle Valerius offenbar ausgeschrieben hat, hat nichts 
dergleichen. Ähnliche Singularquästionen sind die ex 
lege Mucia gegen L. Tubulus wegen Bestechung im 
Richteramte, die ex lege Peducaea vom J. 641 gegen 
die vestalischen Jungfrauen, die gegen Clodius wegen 
des Attentats am Feste der bona Dea, ferner, wie ich 
glaube, die quaestio ex lege Varia in eos, qui socios 
ad arma concitassent} die man regelmässig als eine
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quaestio perpetua de maiestate fasst. — Doch beschrän
ken sich die Specialquästionen keineswegs auf diesen 
Fall, wie der Verf. behauptet. Von der Unrichtigkeit 
dieser Annahme hätte ihn schon die quaestio ex lege 
Pedia gegen die Mörder Cäsar’s überzeugen können, 
deren er gar keine Erwähnung thut. Dasselbe geht 
hervor aus der lex Pompeia de caede in via Appia 
facta, die der Verf. S. 221, 311, man begreift nicht 
wie, zu einer quaestio perpetua machen will. Ascon. 
in Milon, p. 37 ist deutlich genug: Pompeius ex SCto 
promulgavit legem de vi, qua nominatim caedem in 
Appia via factam et incendium curiae et domum M. 
Lepidi interregis oppugnatam comprehendit. Daher 
wird auch dieses Gesetz als privilegium bezeichnet. 
Ascon. a. a. O.: privilegium in Milonem ferri 
Gell. X, 20: de caede P. Clodii quaestio (lex 
vocari non potest, sed privilegium). — Man 
braucht also nicht ein räthselhaftes Verhältniss zwischen 
der lex Pompeia und der lex Plautia anzunehmen, 
welche letztere entschieden nach jener in Kraft blieb; 
dies allein würde schon beweisen, dass die lex Pompeia 
ein Privilegium war und keineswegs, „gleichwie späterhin 
die lex Julia, ein neues aber allgemeines Gesetz über 
crimen vis.“ Die quaestio hing in dem Grade von 
ihrer lex ab, dass eine auf zwei Gesetzen beruhende 
quaestio nicht denkbar ist.— Das Argument des Verf., 
dass die kürzere Processform, die Pompejus einführte, 
sich auf alle Quästionen bezog, beweist augenscheinlich 
zu viel. Es ist auffallend, obwol nicht ohne Beispiel, 
dass in einem zunächst eine einzelne quaestio betref
fenden Gesetze eine allgemeine Bestimmung für alle 
Quästionen erlassen wird; ob aber diese quaestio, um 
die es sich zunächst handelt, eine specielle oder eine 
generelle war, ist hierfür ganz gleichgültig. Ja wenn 
es einen Unterschied machte, so kann man diese ge
nerellen Capitel eben so gut der lex ambitus generalis 
als der lex de caede P. Clodii vindiciren. — Wir müs
sen also die Idee des Verf., dass Specialquästionen nur 
in Ermangelung einer generellen stattfinden konnten, 
als eine unglückliche bezeichnen.

Ob diese Specialquästionen, die quaestiones privi- 
legii similes jemals bei guten Schriftstellern quaestiones 
extraordinariae heissen, muss ich bezweifeln. Dass 
dieselben in neuerer Zeit regelmässig unter diesem 
Namen gehen, ist bekannt; bei den Alten, die einiger
massen in Betracht kommen können, hat ihn wol nur 
schol. Bob. p. 276: Cn. Pompeius tulit legem ut de ea 
caede extra ordinem quaereretur. Hier schwebte aber 
dem Scholiasten offenbar zur Unzeit Cic. pro Mil. 6vor: 
Decrevit senatum ut veteribus legibus tantummodo extra 
ordinem quaereretur — eine vom Verf. ebenfalls gänzlich 
misverstandene Stelle. Nach dem ursprünglichen Plane 
des Senats habe, meint der Verf., gegen Milo eine 
quaestio extraordinaria stattfinden sollen, weil sein 
Verbrechen nicht mehr als gewöhnlicher Mord, son

dern als ein Angriff gegen den Staat erscheine, also (?) 
unter keins der bestehenden Gesetze falle. Wir wol
len unsere Leser nicht damit ermüden, die schlechte 
Logik dieses Satzes und die historische UnWahrschein
lichkeit eines so strengen Senatsbeschlusses zu demon- 
striren; wir fodern blos den Verf. auf, anzugeben, was 
nach seiner Interpretation die Worte heissen: ut ve
teribus legibus quaereretur? Uns ist es unmöglich 
gewesen, einen andern Sinn hineinzulegen, als dass die 
Untersuchung etwa ex lege Plotia de vi oder Cornelia 
de sicariis angestellt werden sollte. Nehmen wir dazu 
des Verf. Erklärung von extra ordinem quaerere, so 
kommen wir zu dem Resultate, dass gegen Milo mit 
einer quaestio perpetua lege veteri und mit einer Spe- 
cialquästion lege nova verfahren werden solle; sodass 
man sich gar keine gründlichere Widerlegung von der 
Ansicht des Verf. über die quaestiones extraordinariae 
wünschen kann, als die er hier selbst geliefert hat. — 
Übrigens ist die Stelle auch sonst misverstanden. So 
zerlegt z. B. Osenbrüggen (Rede für Milo, S. 40, An
merk. 100) dies Senatsdecret in die beiden Fragen, ob 
nach den alten Gesetzen und ob extra ordinem eine 
quaestio stattfinden sollte. Gegen die erstere soll der 
Tribun Fufius intercedirt haben, gegen das Verfahren 
extra ordinem nicht; wodurch es den Anschein gewinnt, 
als ob die lex Pompeia de caede in via Appia gerade 
dies extraordinäre Verfahren gewesen sei, und als ob 
demnach mit Recht die Specialcommission quaestio 
extraordinaria heisse. Allein bei genauerer Betrach
tung ergibt sich, dass die Intercession sich auf den 
ganzen als untheilbar anzusehenden Beschluss ut veC 
leg. extra ord. quaereretur bezog, während der Milo 
nachtheilige Paragraph caedem in via Appia contra 
remp. factam videri durchging. So sind wir nicht in 
die Verlegenheit versetzt, mit Osenbrüggen a. a. O. 
Anmerk. 102 die Bedeutung von extra ordinem für eine 
relative erklären zu müssen, sondern haben wie nur Einen 
ordo iudiciorum, so auch nur Eine Klasse von rei extra- 
ordinarii, deren Wesen im Übrigen von Osenbrüggen 
ganz richtig aufgefasst ist S. 41: deren Sache vor den 
schon anhängigen und auch während der Gerichtsferien 
vorgenommen wurde; sei es wegen der besondern 
Schwere (Cic. de invent. 11,1, 9, 58), oder wegen der 
Connexität der Sachen (pro Cluent. 20, 56), oder we
gen der Staatsgefährlichkeit, welcher Gesichtspunkt bei 
der quaestio de vi aufgefasst zu sein scheint. In die
ser waren alle rei extraordinai ii (Cic. ad div. Alli, 
8, 1, proCael. I, 1, pro Sulla 28\77’ meine Schrift de 
collegiis et sodaliciis Romanorum [Kil. 1843] p. 65). — 
Freilich ergibt sich hieraus wieder eine meines Wissens 
noch nicht bemerkte Schwierigkeit: wenn Milo extra 
ordinem angeklagt werden sollte, so brauchte man ihn 
ja nur einfach de vi zu belangen. Man könnte hier
gegen anführen, dass es damals an allen Magistraten 
fehlte und dass es nach dem Grundsätze, vor Durch-
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Bringung der lex curiata de imperio kein Gericht zu 
constituiren *),  einer ausserordentlichen Maasregel selbst 
bei der quaestio de vi bedurft habe, die man dann in 
diesem Senatsbeschluss extra ordinem zu procediren 
finden könnte. Die einfachste Auflösung ist aber wol, 
dass der Senat vorschrieb, Milo entweder de vi zu be
langen oder, wenn er inter sicarios belangt würde, die 
Sache extra ordinem vorzunehmen. Im Übrigen ist hier 
Alles dunkel. Wie in einer und derselben quaestio ein 
ordo causarum und rei extraordinarii vorkommen 
konnten, begreift sich leicht; viel schwieriger ist es zu 
erklären, wie eine ganze quaestio extra ordinem ver
handelt werden konnte. Blos auf die Gerichtsferien 
dies zu beziehen, geht nicht an ; Cic. ad div. VIII, 8,1:

*) Dio Cass. XXXIX, 19. Bei dem Verf. vermissen wir die 
Erwähnung dieses höchst interessanten Satzes, durch den als juri
stische Grundlage der ganzen Justiz recht deutlich das Imperium, 
di« Machtfülle der Magistrate bezeichnet wird.

Tuccium accusatorem suum post ludos Romanos reum 
tye Plotia de vi fecit, hoc consilio quod videbat si 
Extraordinarius reus nemo accessisset sibi hoc anno cau- 
sam esse dicendam. Offenbar war Rufus nicht de vi 
angeklagt; es ist also wol nicht zu bestreiten, das aus 
dieser Stelle ein Einfluss der quaestiones extraordinariae 
auf die Processe in andern Quästionen sich ergibt. 
Gab es also rei extraordinarii in Bezug auf alle Cri- 
minalsachen zusammen, so muss es auch einen allge
meinen ordo causarum publicarum gegeben haben, von 
dem der Verf. freilich nichts weiss und darum seiner 
Gegner Meinung für gewiss irrig, ja geradezu für un
möglich zu erklären nicht ansteht (S. 224). — Was 
diesen ordo causarum betrifft, ist es überdies einleuch
tend, dass, wenn es nur ein einziges album iudicum. 
für alle Quästionen gab — eine Einrichtung, die der 
Verf. nicht ohne Wahrscheinlichkeit Sulla zuschreibt 
(S. 209) — nicht ohne die grösste Verwirrung jeder 
Quästionsvorsteher daraus nach Belieben loosen konnte; 
dass es nothwendig war, die sortitio iudicum unter die 
Oberleitung eines Beamten zu stellen. Ohne Zweifel 
ist dies eben die so räthselhafte Theilnahme des prae
tor urbanus an der Einleitung der Criminalprocesse, 
über die man ad Qu. fr Al, 1 und die Nachrichten über 
das iudicium lunianum vergleiche. Das Genauere 
durchzuführen, ist hier nicht der Ort; es genügt uns, 
nachgewiesen zu haben, dass auch hier dem Verf. ein 
Institut entgangen ist, welches das Formelle des 
Quästionenverfahrens wesentlich afficirt.

Was der Verf. sonst S. 179 ft. über die Prätoren 
als Vorsteher der einzelnen Quästionen sagt, ist im 
Ganzen befriedigend. Irrig ist indess, dass der Verf. 
den Ausdruck quaesitor auf den praetor beschränkt. 
Quaesitor ist vielmehr die allgemeine Bezeichnung des 
Gerichtsvorstandes, qui quaestionem exercet; sodass 
also bald der Prätor so heisst, bald der iudex quae- 
stionis, welcher ja nach Hrn. G.’s richtiger Ansicht 

nicht Gehülfe des Prätors, sondern selbständiger Vor
steher des Gerichts ist. Dies ist besonders darum 
wichtig, weil sich hierdurch das dürftige Material ftr 
die so schwierige Lehre von dem iudex quaestionis 
um mehre Data vermehrt. Hrn. G.’s Behauptung, dass 
wir deren nur vier kennen (S. 191), wird dadurch wi
derlegt ; in den milonischen Processen vom J. 52 er
scheint eine ganze Reihe; Julius Cäsar war vor seiner 
Prätur iudex quaestionis inter sicarios (Drumann III, 
147) u. s. f. Die Frage über die iudices quaestionis ist 
überhaupt dem Verf. zu lösen nicht gelungen; ja man 
kann nicht einmal behaupten, dass er sie wesentlich 
gefördert hat. Dass der iudex quaestionis kein mit 
dem Prätor concurrirender Gehülfe desselben war, 
ist seit Madvig’s Untersuchungen allgemeine Annahme; 
allein dies blos negative Resultat ist noch durchaus un
genügend. Das steht fest, dass es mehr Quästionen 
gab als Prätoren; wie die Lücken ausgefüllt sind, ist 
die Frage. Dass ein und derselbe Prätor in mehren 
Quästionen das Präsidium gehabt habe, wirft der Verf. 
weit weg (S. 182); es scheint ihm der Umstand ent
gangen zu sein, dass im J. 54 C. Alfius Flavus in dem 
Process des Plancius de sodaliciis und des Gabinius 
de maiestate präsidirte und derselbe damals, wie es 
scheint, Prätor war (Drumann III, 55). Dass indess 
mit dieser Annahme nicht überall auszuhelfen sei, ge
ben wir gern zu; allein bei der höchst losen Verbin
dung der provinciae mit dem Amte hat ein solcher 
Ausweg nichts Unerhörtes, den wir auch in Betreff der 
urbana und peregrina iurisdictio mehrfach bei Livius 
finden. Überhaupt hat es die grösste Wahrscheinlich
keit, dass über die Vertheilung der Jurisdiction jedes 
Jahr nach Ermessen und Willkür bestimmt wurde. 
Damit ist natürlich überall nicht geleugnet, dass die 
iudices quaestionis hier vielfach eingriffen. Hr. G. hält 
dieselbe mit Madvig einfach für Aushülfsmagistrate. 
So bequem diese Ansicht ist, so muss sie doch ver
worfen werden, schon darum, weil in den milonischen 
Processen in demselben Jahre und derselben quaestio 
verschiedene iudices quaestionis Vorkommen,. was mit 
jener Ansicht überall nicht zu vereinigen ist. Die 
Frage scheint sich der Verf. gar nicht vorgelegt zu 
haben, ob die iudices quaestionis in allen Quästionen 
zulässig waren. Mir ist es auffallend gewesen, dass 
ich in keinem Repetundenprocess dieselben erwähnt 
finde wogegen sie in den Processen de vi und inter 
sicarios ziemlich häufig sind. Dadurch wird es wahr
scheinlich, dass in den einzelnen Gesetzen, aus denen 
Quästionen herflossen, vorgeschrieben war, ob ein 
Prätor und ein iudex quaestionis oder nur ein Prätor 
zur Processleitung in denselben Behuf sei. Damit 
scheint es übereinzustimmen, dass in der lex Cornelia 
de sicariis et veneficis vom praetor iudexve quaestionis 
die Rede ist, während in der lex repetundarum nach 
der wahrscheinlichem Meinung (denn zweifelhaft bleibt
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allerdings noch Manches) ein selbständiger iudex quae- 
stionis nicht verkommt. Es ist auch nicht unmöglich, 
dass in manchen Gesetzen gar der Prätoren nicht ge
dacht war; was namentlich von den Specialquästionen, 
z. B. der ex lege Mamilia und der ex lege Pomp eia, 
gilt. Ich sehe nicht ein, wie man z. B. Domitius 
Ahenobarbus anders nennen kann als iudex quaestio- 
nis; was überhaupt wol etwas gar zu sehr als tech
nische Bezeichnung genommen wird. — Im Ganzen 
muss ich sagen, dass, wenngleich durch Madvig’s Un
tersuchungen die selbständige Stellung des iudex quae- 
stionis nachgewiesen ist, mir dennoch in der altern 
Meinung noch immer ein sehr richtiger Kern zu stecken 
und der iudex quaestionis noch immer der princeps iu- 
dicum zu sein scheint (vgl. Osenbrüggen, Rede für 
Milo, S. 35). Namentlich möchten sich Spuren davon 
finden, dass derselbe stimmberechtigt war. Ist es denn 
so ganz unmöglich, beide Ansichten zu combiniren?— 
Der Vormann der Quästio könnte recht wohl in dem 
Falle, dass der Magistrat nicht eintreten konnte, durch 
Delegirung sein Imperium erhalten haben, sodass er 
bald in einer selbständigen, bald in einer abhängigen 
Stellung erschien, die sich auch wol noch beide nach
weisen lassen. Es war natürlich, dass diese potesta* 
Niemand übertragen wurde, als einem Senator; später 
mag die Einrichtung getroffen sein, dass alljährlich aus 
dem Senate eine Anzahl homines aedilicii zu Indices 
quaestionum designirt wurde, von denen in jedem Con
silium, dem kein Prätor vorstand, einer sein musste. 
Wir hoffen bei einer andern Gelegenheit hierauf zurück
kommen zu können.

Über die Richterdecurien stellt der Verf. S. 213 
eine von der bisherigen Meinung abweichende Meinung 
auf, die aber schwerlich Beifall finden wird. Vor 
Allem gibt er sich Mühe, Cicero’s Worte in Verr. II, 
32, 79: Hie alteram decuriam senatoriam iudex obtine- 
bit? anders zu interpretiren, als bisher geschehen ist. 
Viele, z. B. Madvig, De trib. aer. p. 17, Marquardt, De 
equit. p. 41, not. 34 nehmen wegen dieser Stelle zur 
Zeit der senatorischen Gerichte eine Eintheilung der 
Richter in zwei Decurien an; diesen stimmt der Verf. 
insofern bei, als die Decurieneintheilung, von der hier 
die Rede ist, möge es nun die senatorische oder welche 
immer sein, jedenfalls nach dem Verf. w egen des altera 
zweigliederig gewesen sein müsse. Allein dies ist un
richtig; es ist sehr bekannt, das alter auch in der 
Reihenfolge von Mehren wie secundus stehen kann. 
Es geht aus dieser Stelle nur hervor, dass der frag
lichen Decurien zwei oder mehr waren; derVerf. hätte 
sich also, um die Stelle auf die Decurien ex lege Aurelia 
beziehen zu können, die Bemerkung ersparen mögen, 
dass nach vielen Schriftstellern von Aurelius Cotta 

blos zwei Decurien, die Senatoren und die Ritter, be
rufen seien, die überdies falsch ist. Dass Cotta zweien 
Ständen die Gerichte übertrug, wird oft gesagt; von 
zwei Decurien ist aber meines Wissens eben so wenig 
je die Rede, als von zwei Urnen beim Stimmen. Der 
Unterschied ist auch klar; es konnten sehr wohl die 
tribuni aerarii aus gewissen Gründen als Männer des 
Ritterstandes bezeichnet werden (eiusdem ordinis viri), 
allein wenn man von der Eintheilung des Richterperso
nals sprach, konnte man nie sagen, dass Cotta nur 
zwei Abteilungen gemacht habe. — Dies beseitigt, 
bleibt die Hauptfrage stehen, von welchen Decurien 
hier die Rede sei, von denen vor oder von denen nach 
der lex Aurelia. Auf die letztem will es der Verf- 
beziehen, wie wir glauben, mit Unrecht. Zu der Zeit, 
wo die zweite actio gegen Verres gehalten supponirt 
wird, war die lex Aurelia zwar promulgirt, aber nicht 
durchgebracht (L. V, 69, 178). Es ist also die Prä
sumtion dafür, dass, wo ohne weitere Angabe von ge
richtlichen Institutionen die Rede ist, die bestehenden 
gemeint sind, zumal da sonst häufig von den senatori
schen Richterdecurien in den Verrinen die Rede ist und 
da die fraglichen Worte sich unmittelbar an die Be
schreibung eines senatorischeu Gerichts anknüpfen- 
Mochte die Durchbringung noch so gewiss sein , der 
Redner musste, um die Richter nicht zu beleidigen, 
dies vorläufig ignoriren. Dazu kommt, dass nach des 
Verf. Auslegung, die Bezeichnung der Decurie als 
der zweiten unerklärlich ist; entweder müsste es primam 
heissen oder auch ganz die Zahl wegbleiben. — Was nun 
die senatorischen Decurien selbst betrifft, so w ird Jeder 
dem Verf. zugeben, dass es schwer ist, darüber etwras 
Bestimmtes zu ermitteln; allein darum ist es noch nicht 
erlaubt, beliebig zu rathen. Nach dem Verf. bezeich
nen die Decurien zur Zeit der senatorischen Gerichte 
die alljährlich für jede einzelne Quästio auszuwählen
den Richterabtheilungen (was überdies schwerlich mit 
der Behauptung S. 209 zu vereinigen ist, dass Sulla nicht 
mehr, wie bisher, für jede einzelne Quästio, sondern 
für alle Quästionen zusammen die Richter auswählen 
liess). Selbst wenn sich keine positive Widerlegung 
beibringen liesse, würde die blosse Möglichkeit diese 
Vermuthung noch immer nicht einmal wahrscheinlich 
machen. Indess scheint sich auch die Unrich
tigkeit dieser Meinung einigermassen aus Cic. Verr> 
L. I extr. zu ergeben. Es ist klar, dass der iudex 
quaestionis Q. Curtius aus deiselben Decurie, die für 
den Process des Verres an dei Reihe war, durch sub- 
sortitio in sein consilium mehre Senatoren ausschied 
und dadurch Cicero’s Auswahl beschränkte.

(Die Fortsetzung folgt.)
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-Nun ist oben bemerkt, dass im Repetundenprocess keine 
Indices quaest. vorzukommen scheinen; sollte diese Wahr
nehmung sich bestätigen, so würde erwiesen sein, dass 
aus derselben senatorischen Decurie Richter für den 
Repetundenprocess und eine andere quaestio entnom
men wurden. Dass dies nicht allzu sicher ist, versteht 
sich; aber man bedenke auch, dass es eigentlich ein 
opiis supererogationis ist, unbegründete Vermuthungen 
zu widerlegen. Die richtige Meinung scheint folgende. 
Der Senat war, abgesehen von seiner richterlichen 
Function, in Decurien getheilt, die namentlich beim 
Interregnum vorkommen (Liv. I, 17; Dion. II, 57); da
her sagt der schol. Gronov. p. 392 richtig: Per decu- 
rias erat senatus divisus, unam decuriam praetor dabat 
ul ex hac iudices reiicerentur (Pseudo - Ascon p. 131 
ist weniger klar). Es war nun nichts natürlicher, als 
dass man diese vorgefundene Eintheilung für die Ge
richte benutzte, indem es durchaus nothwendig schien, 
nicht alle Senatoren zu gleicher Zeit in den Gerichten 
zu beschäftigen. Demnach fixirte man einen gewissen 
Turnus, dessen Existenz uns bekannt ist (pro Cluent. 37), 
das Detail aber wol nie aufgeklärt werden wird. So 
drückt sich Cicero an der zuerst besprochenen Stelle 
sehr genau aus : Dieser Mensch soll seinen Richterplalz 
in der zweiten senatorischen Decurie einnehmen ? wobei 
man noch im Sinne haben muss, dass ebenso wie im 
Senat auch im album iudicum die Reihenfolge über das 
Ansehen entschied (Veli. II, 76). Es ist hier in der 
Fassung angedeutet, dass zur Zeit der Senatsgerichte 
selbständige decuriae iudicum gar nicht vorkommen, 
sondern nur die senatorischen Decuiien auch als solche 
dienten. Vgl. Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1843. Sp. 818, 
Anmerk. 16. — Übrigens versteht es sich, dass wir 
hiernach uns für Walter’s (S. 863) und Göttling’s 
(S. 469) Meinung erklären , es habe der Senat ohne 
weitere Auswahl als album iudicum gedient. Die Mei
nung des Verf. über diesen Punkt (S. 209) ist uns 
nicht klar geworden.

Über das Richterpersonal hätten wir überhaupt 
noch vielfältig mit dem Verf. zu rechten. Wo z. B. 
hat er die Nachricht gefunden, dass Pompejus für jeden 
einzelnen Process immer eine bestimmte Anzahl Richter 

und zwar 360 auswählen liess1? Aus Veli. II, 76 er_ 
gibt sich ziemlich sicher, dass Pompejus nur eine 
lectio von 360 Richtern veranstaltete, die dann, wie es 
scheint, fast permanente Sitzungen hielten, um die Pro- 
cesse aus den beiden Gesetzen des Pompejus zu ent
scheiden. Wenigstens ist dies das Wahrscheinlichste; 
anderer Meinung ist Osenbrüggen a. a. 0. S. 47. Die Mei
nung des Verf. aber scheint jeden Grundes zu entbehren. 
Was über die leges iudiciariae S. 195—202 verkommt, 
ist nicht minder unbefriedigend; freilich gibt der Verf. 
hier nur ein Resume der gewöhnlichen Darstellung, 
und es wäre unbillig, ihn allein für die Irrthümer sei
ner Vorgänger verantwortlich zu machen. Was die 
Zeit bis zur lex Cornelia incl. betrifft, so habe ich 
kürzlich in der Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1843, 
Nr. 102 — 104 eine ausführliche Untersuchung mitge- 
theilt, auf die ich mich hier beziehe. Dort ist die lex 
Servilia repetundarum endlich aus der Reihe der leges 
iudiciariae herausgeworfen und der Beweis geführt, 
dass (abgesehen von der lex Plautia, die nur interi
mistisch gewesen zu sein scheint) zwei Gesetzvorschläge 
sich gegenüberstanden: die Verstärkung des Senats 
durch 300 Ritter zum Behuf der Gerichte und resp. 
die Rückgabe derselben an den Senat auf der einen — 
und die Übertragung der Gerichte auf die Ritter von 
der andern Seite. Es sind immer dieselben Gesetze, 
die, wie dies in Parteikämpfen zu geschehen pflegt, un
ter andern Namen wiederkehren; interessant ist es, 
dass das optimatische Gesetz anfangs von C. Gracchus 
ausging, indem auch dieses schon eine Concession an 
die Populären enthielt, welche freilich durch die Un
möglichkeit, mit den wenigen mit Geschäften über
häuften Senatoren die Gerichte genügend zu besetzen, 
zu einer materiellen Nothwendigkeit wurde. — Ver
wickelter noch ist die Untersuchung m der Zeit von 
der lex Aurelia bis zur lex Iulia, die durch den Verf. 
ganz in dem Zustande gelassen ist, wie wir sie von 
den vorigen Jahrhunderten geerbt haben. Wir wollen 
dem Verf. kein Verbrechen daraus machen; aber er 
würde der Wissenschaft mehr genützt haben, wenn er 
seinen Fleiss und seinen Scharfsinn auf Detailunter
suchungen verwandt und eine Geschichte des römi
schen Criminalprocesses sich für seine spätem Jahre 
vorbehalten hätte. Freilich, wir wollen es offen beken
nen, er muss solche Untersuchungen anders und gründ
licher anstellen, als die von ihm unternommene über 
die interrogatio und confessio. Der Verf. hat hierüber
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schon 1837 in einem eigenen Programme, De confes- 
sionis e/fectri in processu crimindli Romanorum, seine 
Ansicht mitgetheilt, die er hier kürzer wiederholt 
(S. 272 — 281, 328 — 330). Jene Abhandlung ist uns 
nicht zu Gesicht gekommen ; doch dürfen wir anneh
men, dass der Verf. seine wichtigsten Argumente auch 
hier mittheilt — wenigstens ist es seine Schuld, wenn 
er dies nicht gethan hat. — Zunächst ist es nicht ganz 
richtig, das lege interrogare mit der interrogatio in 
iure im Civilprocess zu parallelisiren. Letztere findet 
nicht bei jedem Process statt, sondern nur, wenn die 
sogenannte legitimatio ad causam passim nicht anders als 
durch Erklärung des eventuell zu Belangenden festgestellt 
werden kann (Zimmern, Process §. 125); eine Erklä
rung des Beklagten über den Grund oder Ungrund des 
klägerischen Anspruches war sie keineswegs. Das 
lege interrogari kam dagegen bei jedem Criminal- 
process vor, woher es auch geradezu für anklagen 
steht, und scheint in der Frage des Anklägers an den Be
klagten bestanden zu haben, ob er den in dem Gesetze, 
qua interrogabatur, verpönten Thatbestand verschul
det habe oder nicht (an omnia secundum legum prae- 
scripta gesserit ls cui crimen inlendebatur, Schol. Bob. 
p. 342, wahrscheinlich aus Simiens Capito). Daher die 
Ausdrücke lege Plaulia, lege ambitus, lege repetunda- 
rum interrogare; wo der Plural legibus interrogare 
vorkommt, ist er aus dem in meiner Schrift De colleg. 
p. 43 bemerkten Sprachgebrauch zu erklären. Schwan
kend und unrichtig ist die Behauptung des Verf.: „Es 
habe nun dem Ankläger freigestanden, bestimmte Fra
gen (welche?) aufzu werfen, um durch deren Beant
wortung von Seiten des Angeklagten gleich von vorn 
herein eine schärfere Feststellung (wie?) des vorliegen
den Falles herbeizuführen und auf diese Weise sowol 
im Interesse der Anklage als der Vertheidigung schon 
jetzt wenigstens die Hauptpunkte zu bezeichnen, auf 
welche sich die spätem definitiven Verhandlungen er
strecken würden.44 Dies ist eine Verwechselung mit der 
subscriptio, die allerdings — was der Verf. auch nicht 
erkannt hat (S. 281) — im Wesentlichen in einer No- 
tirung des eigentlichen Objects der Anklage bestand 
— in dem quod dicat sq. des Formulars. Vgl. Cic de 
invent. II, 19 und sonst. Der Hauptstreit ist nun, ob, 
wenn der Angeklagte die ihm gestellten Fragen bejaht, 
eine weitere contradictorische Verhandlung stattgefun
den habe oder nicht. Nach der Angabe des Verf. be
haupten die meisten neuern Schriftsteller, die Ähnlich
keit der interrogatio in inre und der interrogatio lege 
sei so weit gegangen, dass durch das Eingeständniss 
jede weitere Verhandlung aufgehört habe. Wir er
suchen den Verf. zu bedenken , dass durch das Ein
geständniss auf die interrogatio in iure die weitere Ver
handlung nicht aufhörte, sondern gerade erst möglich 
wurde; was wir hoffentlich nicht zu beweisen brauchen. — 
Anders ist es mit der interrogatio lege; diese war im 

Wesentlichen das to plead guilty oder not guilly, und 
es ist denn doch wahrlich eine mehr als unwahrschein
liche Supposition, dass man den geständigen Ver
brecher noch zur Vertheidigung gelassen habe. Man 
sollte doch in der That denken, es wäre damit aller 
Streit vorbei gewesen — oder haben dem Verf. etwa 
wieder die modernen Theorien von der Beweiskraft 
des Geständnisses vorgeschwebt? Es scheint beinahe, 
denn die aussen) Gründe, mit denen der Verf. seine 
Ansicht unterstützt (S. 278 ff.), sind in einem solchen 
Grade ungenügend, dass sie nur einen vorher Über
zeugten befriedigen können. Das Axiom neminem 
damnari posse nisi causa cognita gehört gar nicht hier
her; es ist eine petitio principii. dass in causa cognita 
nicht auch die durch Geständniss ermittelte und 
überhaupt jede juristisch gewisse Schuld des Angeklag
ten enthalten ist. Dergleichen Sätze werden immer 
unter gewissen Voraussetzungen gebraucht, die man 
am besten aus dem Gegensätze erkennt; dieser ist hier 
offenbar: Niemandem dürfe seine Vertheidigung abge
schnitten werden. Offenbar ist hierbei der gewöhnliche 
Fall supponirt, dass der Angeklagte überhaupt sich 
vertheidigen will; nur dann, wenn der Verf. den Satz 
in einer Anwendung nachgewiesen hat, wo er auch den 
auf seine Vertheidigung verzichtenden Angeklagten um
fasst, kann er etwas beweisen. — Die übrigen Argu
mente des Verf. beruhen auf einer auffallenden Ver
wechselung von ins und iudicium. Eine irrige und un
klare Vergleichung des Civilrechts hat den ganzen Irr
thum des Verf. verschuldet; hier würde eine richtige 
Parallele ihn eines Bessern belehrt haben. Wer vor 
dem Prätor in iure gesteht, ist eonfessus und pro iudi
cata (Zimmern a. a. O. §. 126): wer vor dem Richter 
in iudicio, ist regelmässig auch sachfällig, aber nicht 
so, dass sein Geständniss das juristische Fundament 
des Unterliegens ist, sondern so, dass dasselbe als Be
weismittel und dringendes Motiv für den Richter er
scheint, um die Verurtheilung auszusprechen (Zimmern 
§. 132, Anmerk. 7). — Ähnlich ist es im Criminalpro- 
cess. Wenn der Beklagte auch auf die interrogatio 
mit nicht schuldig geantwortet hatte, konnte er doch 
darum sehr wohl im weitern Verlauf des Processes aus
drücklich oder stillschweigend (z. B. durch Entfernung 
ins Exil) seine Schuld einräumen , wo er dann zwar 
nicht im technischen Sinne des Wortes eonfessus war, 
aber doch auf Grund des Geständnisses die \ erurthei- 
lung zu erfolgen pflegte. Damit sind alle die einzelnen 
Beispiele, „wo ungeachtet des Geständnisses die gericht
lichen Verhandlungen in der 1 hat fortgesetzt wurden44, 
dem Verf. aus den Händen gewunden, bis er den Be
weis geführt hat, «lass das fragliche Geständniss vor 
dem Magistrat erfolgte und ungeachtet dessen der Be
klagte den Richtern zur Verurtheilung vorgestellt ward. 
Auffallend ist es, bis zu w elchem Grade der Schwäche 
die Argumente des V erf. mitunter herabsinken. So ist 
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es5 so lange Advocaten existirt haben, ein beliebter 
Kunstgriff1 gewesen, die Gegenpartei als implicite ge
ständig darzustellen, was denn auch z. B. Cicero mit 
Verres thut. Man erstaunt, darum den Verres in der 
Reihe der confessi zu finden. Ist denn Jeder geständig, 
Von dem der Gegner dieses sagt? — Das vielbelobte 
Institut der deprecatio ist auch leicht hiermit in Ein
klang zu bringen, und wir brauchen uns nicht dar
auf zu berufen, dass es im Quästionenprocess sel
ten und gewiss nur in pessimum eventum gebraucht ist. 
Gesetzt, es wurde an einen Verbrecher, der auf keine 
Weise leugnen wollte, aber Entschuldigungsgründe für 
sich hatte, z. B. an die Tochter, 5velche den Tod ihrer 
Kinder an ihrer Mutter gerächt hatte (Val. Max. VIII, 1, 
amb. 1) die Frage gestellt, an lege (Cornelia de sica- 
riis) teneretur ? Er musste verneinen, indem er in der 
(allerdings nach Quintilian’s richtiger Bemerkung irrigen) 
Meinung stand, dass Der nicht unter das Gesetz falle, 
der für das mit Wissen und Willen begangene Ver
brechen Entschuldigungen anführen könnte. Sonst 
hätte er selbst die absolutorische Entscheidung seiner 
Richter im voraus für widerrechtlich erklärt. Über
haupt ist es klar, dass mir dasjenige Geständniss als 
confessio in iure angesehen werden kann, wodurch der 
Angeklagte sich den gesetzlichen Strafen unterwirft 
Und auf seine Vertheidigung verzichtet; insofern nämlich 
nicht die Grundsätze über in sich w idersprechende und 
unvernünftige Bekenntnisse eingreifen.

In der That, wir bedauern es, auf einen Acten
auszug hin dem Verf. den Process machen zu müssen ; 
wir würden geschwiegen haben, wäre uns die Sache 
weniger klar erschienen. Wenn aber dies die starken 
Gründe sind, so verlangen wir nicht, die schwachen 
kennen zu lernen. — Das muss man dem Verf. zuge
stehen, dass für die von ihm angefochtene Meinung die 
Beweise ebenfalls ziemlich unbedeutend sind. In der 
That steht die Sache so, dass unsere Quellen fast ganz 
über den hall schweigen, wo auf die interrogatio eine 
bejahende Antwort erfolgte. Es ist dies auch sehr 
natürlich, da jeder Angeklagte in Capitalsachen, der ge
stehen wollte, nicht auf die interrogatio schuldig plä- 
dirte, sondern vorher oder nachher ins Exil ging, durch 
Welches stillschweigende Geständniss wenigstens die 
factischen Folgen der Verurtheilung gemildert wurden. 
Was sich in unsern Nachrichten über die in iure con
fessi findet, ist denn auch höchst dürftig. Dass der 
Verf. den Sätzen der Declamatoren und der Rednerei 
des falschen Asconius nicht ohne weiteres traut, kön
nen wir nur billigen; der Beweis freilich, dass der 
Scholiast gar nicht die confessio als eine criminelle 
Verurtheilung herbeiführend bezeichne, beruht auf einer 
argen Veikennung des Repetundenprocesses. Der Verf. 
behauptet, dass die lius aestimatio mit der Verurthei
lung in die gesetzliche Strafe so gar nichts zu thun 
habe, dass dieselbe vielmehr durchgängig gerade als 

der eigentliche Gegensatz derselben bezeichnet werde. 
Wir fodern den Verf. auf, in den ältern Repetunden- 
gesetzen bis auf das uns erhaltene eine andere Strafe 
nachzuweisen als die litis aestimatio, anfangs simpli, 
alsdann dupli. — Am meisten für unsere Ansicht be
weist noch Sallust. Catil. 52: De confessis rerum ca- 
pitalium more maiorum supplicium sumendum; warum 
„darf“ diese Äusserung nur von dem Ausnahmsverfah
ren verstanden werden ? Es steht einfach da, dass 
seit alter Zeit der confessus ohne weiteres zum Tode 
gebracht sei. Indess urgiren wir diese Stelle aus einer 
Parteirede gar nicht; wir sind vollkommen zufrieden, 
wenn man zugibt, dass nach keiner Seite hin genügende 
Beweise vorliegen, und überzeugt, dass die innere Noth
wendigkeit Niemand in Zweifel lassen wird, welcher 
Meinung er sich anzuschliessen habe.

Im Ganzen hat der Verf. den abweichenden Pro- 
cessformen nicht genug seine Aufmerksamkeit geschenkt, 
was mit der oben gerügten zu geringen Berücksichtigung 
der einzelnen Quästionen zusammenhängt. So sind die 
Eigenthümlichkeiten des Repetundenprocesses, nament
lich die litis aestimatio, nicht genug berücksichtigt: von 
der doch wenigstens das Formelle hierher gehört. 
Dasselbe gilt von dem so merkwürdigen Prävarications- 
process (meine Schrift De colleg. p. 68). — Die iudi- 
ces editicii in der quaestio de sodaliciis hat der Verf. 
freilich besprochen (S. 312—316); es ist ihm indess 
entgangen, dass dieselben auch bei der quaestio de vi 
vorkamen (De colleg. p. 63, not. 11). Auch hat der 
Verf. hier alte und neue Irrthümer nicht gespart. So 
wirft er das in der lex repetundarum vorgeschriebene 
Verfahren mit dem ex lege Lidnia unter den gemein
schaftlichen Namen Indices editicii zusammen, wäh
rend er beide Klassen besser geschieden hätte. Ich 
lege weniger Gewicht auf Servius’ Definition, als dar
auf, dass das Ediren von beiden Seiten dem Angeklag
ten nicht weniger und nicht mehr lästig sein musste, als 
die gewöhnliche sorütio; wogegen in dem Verfahrene.!: 
lege Plautia wie in dem ex lege Lidnia eine grosse Härte 
für ihn lag. — Was ferner die eigentümliche Process- 
form der lex Lidnia betrifft, so haben wir a. a. O. 
S. 61 ff. die vom Verf. verworfene Meinung Göttling’s, 
dass die zu edirenden Tribus die des Album sind, ver- 
theidigt, worauf wir hier verweisen. Am wenigsten 
befriedigt hat uns die vom Verf. versuchte Erklärung 
von pro Plane. 17. Unsere Meinung über diese schwierige 
Stelle haben wir schon daselbst ausgesprochen und gehen 
daher hier nur auf des Verf. Ansicht ein, die wir dort nur 
beiläufig berühren konnten. Während man bisher in dem 
von Cicero dort erwähnten Gesetze allgemein das von 
Ser. Sulpicius über den Ambitus vorgeschlagene gefun
den hat, hält der Verf. dafür, dass auf eine Zeit hin
gedeutet werde, in der die Ritter richteten, weil die 
principes equestris ordinis als Richter erwähnt werden. 
Allein bei einem neuen Gesetz über den Ambitus 
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konnte sehr passend die Ausschliessung der senatori
schen Decurien verfügt werden. Überdies ist es nach 
der Parallelstelle pro Flacco 2,4 cum schol Bob. höchst 
wahrscheinlich, dass mit diesem Ausdruck die Ritter 
und die tribuni aerarii zusammengefasst werden (a. a. 
O. p. 67), wodurch also das fragliche Gesetz in die 
Zeit nach der lex Aurelia gerückt wird. — Ohne 
Grund ist es ferner, was der Verf. gegen die bisherige 
Ansicht erinnert, dass Sulpicius anerkanntermassen mit 
seinem Vorschläge nicht durchdrang und in unserer 
Stelle die iudices editicii als wirklich vorgekommen 
genannt werden. Wenn Jemand im Senate der editicii 
iudices erwähnte und die Senatoren durch ihre Oppo
sition ihn veranlassten, von dem Gesetze abzustehen, 
so konnte das sehr wohl so ausgedrückt werden: nomen 
editicii non lulerunt. — Doch mag dies immerhin seine 
Richtigkeit haben, mag auch nuper passend auf die 
fernliegenden Zeiten der reinen Rittergerichte bezogen 
werden, mag auch für die Ritter die Bezeichnung cZa- 
rissimi cives passen, mag auch Cicero gesagt haben 
können, dass der Ritterstand, der gar nicht unter die 
lex repetundarum fiel, aber aus ihr richtete, des un
billigen Wahlmodus wegen — die Gerichte den Sena
toren untergeben habe (!); alles Dies sind Kleinigkeiten 
gegen folgendes Räsonnement: „Nun könnte man zwar 
einwenden, dass nach der lex Servilia nicht 125, son
dern blos 100 Richter edirt worden seien. Allein einen 
Irrthum der Art kann man dem Redner gewiss um so 
eher verzeihen, als es sich hier von einem längst anti- 
quirten Gesetze handelte, und es ist offenbar genug, 
dass wenigstens der Hauptpunkt, das Recht des An
geklagten, die von dem Ankläger edirten Richter bis 
auf 50 zu verwerfen, richtig angegeben ist, um über die 
Identität dieser Einrichtung mit der Vorschrift der lex Ser
vilia keinen Zweifel zu lassen.44 Bei einem so unkriti
schen Verfahren, das der Verf. Niebuhr’s und Garatoni’s 
geistreicher Erklärung entgegenzusetzen wagt, hört aller 
Streit auf.

Wir hätten uns noch über manches Einzelne in 
der zweiten Periode mit dem Verf. zu verständigen ; so 
z. B. bei der ampliatio, wo der Verf. inconsequenter- 
weise einmal seine ganze Darstellung auf eine (irrige) 
Notiz von Pseudo-Asconius aufbaut. Ein Irrthum ist 
wieder, wenn S. 363 ff. das Stimmen per tabellas in den 
Gerichten auf die bekannten leges tabellariae zurück
geführt wird. Dass diese nur die Comitien und unter 
den Gerichten die in diesen verhandelten betreffen, 
hätte der Verf. wissen sollen; die tabellae in den 
Quästionen sind wenigstens anfänglich durch die ein
zelnen Quästionsgesetze eingeführt, wie dies die lex 
repetundarum zeigt. So wäre noch Anderes zu bemer

ken; indess kann eine Kritik eines Handbuchs der 
Natur der Sache nach nicht erschöpfend sein, und wir 
erlauben uns nur, auf einige gelungene Abschnitte auf
merksam zu machen, wie den über nominis delatio, 
inscriptio, subscriptio und receptio S. 270—285, in wel
chen freilich die gänzlich verfehlte Auseinandersetzung 
über die interrogatio lege eingeschoben ist; ferner das 
letzte Capitel der zweiten Periode, das Provocations- । 
verfahren in derselben betreffend (S. 387 — 392). An | 
solchen Stellen zeigt sich das schöne, klare Darstel- ; 
lungstalent des Verf. auf eine erfreuliche Weise. Es [ 
will uns bedünken, als ob diese gelungenen Theile in ] 
der dritten Periode häufiger sind, um so mehr leid thut 
es uns, auf dieselbe nicht näher eingehen zu können. 
Der Verf. behauptet mit Recht, „dass gerade diejenige 
Ausbildung des römischen Processes, welche zur Zeit 
der Kaiserregierung und namentlich unter Justinian ein
getreten war, bisher nicht nur der unbearbeitetste, son
dern , höchstens etwa mit Ausnahme der Lehre vom 
Beweise, zugleich der verunstaltetste Theil desselben 
gewesen ist44 (Vorr. S. XIII). Es ist um so erfreulicher, 
dass er diesem mühsamen und minder anziehenden 
Theil seine Kräfte zugewendet hat, während der Unter
zeichnete bisher, wie auch Andere, vorzugsweise sich 
mit der ältern Gestaltung des römischen Criminal
processes beschäftigte, und deshalb es vorzog, statt 
über einzelne Nebensachen hier Ausstellungen zu 
machen, diese dritte Periode ganz von der Beurthei- 
hmg anzuschliessen.

Überhaupt müssen wir gestehen, wir haben die 
Beurtheilung dieses Werkes nicht gern und erst nach 
wiederholtem Bedenken übernommen. Die Vorzüge 
desselben liegen Jedem vor Augen; die Fülle des Ma
terials, die Ordnung der Behandlung, die deutliche An- 
muth der Form auf der einen, die strenge Beobachtung 
des literarischen Anstandes, die Vermeidung von Süf
fisance wie von sklavischer Nachbeterei auf der andern 
Seite. Dazu nehme man, dass ein ähnliches Werk 
dringendes Bedürfniss war, dass wir uns bis jetzt mit 
Büchern behalfen, die aller literarischen Nachweisun
gen entbehrten und fast nur ein cento aus Stellen der 
alten Autoren waren, so wird man begreifen, wie un
gern wir uns entschlossen, dennoch trotz allem Diesem 
die Unternehmung im Ganzen für verfehlt zu erklären. 
Dass sie dies sei, waren wir überzeugt; aber diese 
Überzeugung war nicht leicht mitzutheilen. Sie war 
nicht blos aus der Betrachtung des Buches, sondern 
noch mehr aus der des gegenwäitigen Standpunktes 
der Wissenschaft hervorgegangen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr F* Hand in Jena. Druck und Verlag von F, a. Brockhaus in Leipzig»
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Jurisprudenz.
Geschichte des römischen Criminalprocesses bis zum 

Tode Justinian’s. Von Dr. Gustav Geib.
(Schluss aus Nr. 66.)

Mit jedem Detailpunkte, in dem unser Studium uns die 
Irrthümer der gegenwärtigen Darstellung entdeckte, wurde 
es uns immer klarer, immer augenscheinlicher, dass die 
Kunde des republikanischen Criminalprocesses erst noch 
gewonnen werden soll, dass unsere gegenwärtige com- 
munis opinio noch wesentlich auf den Forschungen 
der italienischen Juristen des 16. Jahrh. beruht, und 
mit aller Zufälligkeit und Willkürlichkeit, mit allen Mis- 
verständnissen und Erfindungen, welche jene Zeit cha- 
rakterisiren, reichlich ausgestattet ist. Es ist natür
lich, dass jede Wissenschaft Irrthümer einschliesst, die 
die weitere Forschung der Gegenwart und Zukunft zu 
entfernen berufen ist; allein es ist ein Unterschied, 
ob diese im Wesentlichen die alte Theorie bestätigt 
und Einzelnes nachbessert; oder ob sie uns, indem sie 
Details berichtigt, an dem ganzen Boden der Wissen
schaft irre macht. So ist es uns ergangen. Im 
Einzelnen hat unser Studium uns wol über Manches 
aufgeklärt; im Ganzen hat es uns mehr gegeben als 
genommen, indem wir dahin gekommen sind, den gan
zen Criminalprocess mit der grössten Skepsis zu be
handeln und dem trefflichen Platner vollkommen bei
zustimmen, wenn er über die Vernachlässigung der 
Geschichte des Criminalprocesses klagt. Obwol streng 
genommen Niemand, als wer selbst auf diesem Gebiete 
geforscht hat, hier uns beistimmen oder widerlegen 
kann, haben wir doch in dieser Kritik es dem Verf. 
schuldig zu sein geglaubt, unser im Wesentlichen hier
auf gestütztes nachtheiliges Urtheil über sein Buch 
durch einige Beispiele zu belegen. Mehr als Beispiele 
waren von einer Kritik nicht zu verlangen; wir hoffen 
sie so ausgewählt zu haben, dass der Leser, der sich 
Von der Richtigkeit unserer Ausstellungen überzeugt 
hat, zugeben wird, es habe nur in einer grenzenlos 
vernachlässigten Doctrin eine Anzahl so tief eingrei
fender Irrthümer Jahrhunderte lang bestehen können. 
Der Verf. muss es sich also schon gefallen lassen, 
wenn wir in seinem Buche theihveise die communis 
opinio kritisirt haben. Er hat freilich die Irrthümer 
nicht begangen, aber er hat sie nachgesprochen; und 
dass er zur Unzeit resümiren wollte, war ja unser 
Hauptvorwurf.

Als zweiten Gesichtspunkt bei unserer Kritik haben 
wir die Beurtheilung der selbständigen Leistungen des 
Verf. angesehen. War es auch eigentlich immer ein 
Flicken des alten Kleides mit neuen Lappen, so konn
ten doch diese neuen Ansichten des Verf. ihren eigen- 
thiimlichen Werth haben; es war gewiss eine reiche 
Ausbeute an Berichtigungen im römischen Criminal
process möglich. Lieber hätten wir diese nicht gerade 
in eine vollständige Geschichte desselben eingeflochten 
gesehen, indem durch diese Einreihung der Unter
suchung oft zur Unzeit Grenzen gesteckt werden; al
lein war das Gegebene nur gut, so ist dies ein unter
geordneter Tadel. — Unsere Ansicht über die neuen 
Hypothesen des Verf. nun liegt dem Leser in einer 
Reihe von Beispielen vor. Errare humanum; es kommt 
nur darauf an, wie man irrt. Den Verf. können wir 
leider nicht davon freisprechen, dass er ohne gehörige 
Umsicht und ohne historischen Sinn in der Weise der 
Post-Niebuhrianer Vermuthungen aufstellt, denen nur 
eine ephemere Existenz zu Theil werden kann. Die 
Wissenschaft verbannt die Einfälle aus ihrem Reich, 
und damit ist dem grössern Theil der eigenen Ansich
ten des Verf. das Urtheil gesprochen.

Druck und Papier sind ausgezeichnet und der Eleganz 
des Verf. würdig; die Correctheit der vielen Citate ist 
eine grosse Empfehlung des Buches. — Sehr ungern 
haben wir dagegen ein Register vermisst, das bei einem 
solchen Werke durch die Disposition des Verf. nicht 
ersetzt werden kann. Nicht blos finden muss man 
Alles können, sondern auch schnell finden.

Altona. Theod. Mommsen.

M e (H c i n.
Zeitschrift für rationelle Medicin. Herausgegeben von 

Dr. J. Henle, ordentlichem Professor der Anatomie 
und Physiologie in Zürich, und Dr. C. Pfeufer, or
dentlichem Professor der speciellen Pathologie und 
Therapie und der medicinischen Klinik in Zürich. 
Erster Band. Erstes Heft. Der Band in drei Heften. 
Zürich, Schulthess. 1842. Gr. 8. 2 Thlr. 10 Ngr.

Eine neue Zeitschrift zu den vielen alten! Ob wir 
klüger, ob wir besser, ob wir wissenschaftlicher gewor
den sind, seitdem ein Heer von Zeitschriften unsere 
Schreibtische belagert? Ich glaube es nicht. Man 
ist vielmehr fahriger, flauer, schwatzhafter, und leider 
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auch unverschämter geworden. Doch wir wollen an 
diesem Orte nicht rechten mit dem Journalismus; wir 
wollen mit den besten Erwartungen die Hrn. H. und P. 
begrüssen, die uns hier das erste Heft einer neuen Zeit
schrift vorlegen. Die Verlagshandlung benachrichtigt 
uns auf dem Umschläge, dass dies die Fortsetzung der 
vom Professor v. Pommer gegründeten Zeitschrift für 
Natur- und Heilkunde sein solle, welche ihre Entste
hung dem Bedürfnisse verdankte, für die Arbeiten der 
schweizerischen Ärzte, welche in den medicinischen 
Cantonalgesellschaften vorgetragen werden, ein Organ 
zu schaffen. Die Berichte der medicinischen Gesell
schaften sollen indess in gedrängterer Form, als bis
her, erscheinen, und die Herausgeber machen es sich 
zur eigentlichen Aufgabe, Originalarbeiten mitzutheilen, 
welche die neuern Fortschritte der pathologischen Ana
tomie, der Physiologie und Gewebelehre für die Erklä
rung der Krankheitsprocesse und der Wirkung der 
Arzneimittel benutzen. — Man sieht, die Cantonalge
sellschaften treten in den Hintergrund, und die Origi
nalarbeiten werden die Hauptsache.

Der erste Aufsatz: „Medicinische Wissenschaft 
und Empirie von J. Henle44, bildet die Einleitung, und 
gibt uns den Standpunkt an, von welchem aus diese 
Zeitschrift redigirt werden soll. Wir freuen uns herz
lich, in dem Hrn. Prof. H. einen Mann vor uns zu ha
ben, der bei allem Beobachtungsfleisse, wenigstens dem 
Principe nach, auch dem Gedanken in der Medicin sein 
Recht widerfahren lassen möchte. Er ist nicht von der 
Horde jener platten und acephalen Naturforscher, de
nen Alles zuwider ist, was nicht bornirt ist.

Der Gedankengang des vorliegenden Aufsatzes ist 
dieser: Es liegt im Wesen des menschlichen Geistes, 
von der Empirie zur Theorie fortzugehen. Letztere 
ändert sich mit Erweiterung der Thatsachen, und — 
fügen wir hinzu — die Beobachtung ändert und er
weitert sich mit den Theorien. Durch solche Ände
rungen der Theorie sollen sich nach dem Verf. die 
Perioden in der Geschichte der Medicin ergeben, und 
jede Periode ihren Paroxysmus und ihre Apyrexie ha
ben. (Im Paroxysmus sollen nämlich die Menschen 
denken, in der Apyrexie nicht!) Der letzte Paroxys
mus war die Schelling’sche Naturphilosophie. Jetzt 
befänden wir uns in der Apyrexie; freilich, ein hitziges 
Fieber hat die Medicin jetzt nicht: ob aber nicht ein 
kaltes? Dennoch gesteht der Verf., dass jener letzte 
Paroxysmus „die herrlichsten Früchte44 trug. „E” lag 
darin: 1) die Anerkennung, dass Kraft und Materie, 
Wesen und Form unzertrennlich mit einander verbun
den, nur für unsere abstracte Betrachtung getrennt sind. 
Aus jenen Principien ging 2) hervor die Idee einer all- 
mäligen Entwickelung der organischen Wesen, einer 
Beziehung derselben auf einen gemeinsamen Typus, von 
dem sie mehr oder minder vollkommene Abdrücke seien. 
Der schöpferischen Kraft dieser Idee verdanken Ent

wickelungsgeschichte und vergleichende Anatomie, wenn 
nicht ihre Entstehung, doch ihre eigentliche Bedeutung 
und wissenschaftliche Geltung; sie ist es, die als le
bendiger Äthern die Massen durchdringt und beseelt, 
welche vordem ein starres Aggregat vereinzelter Kennt
nisse waren; durch sie endlich wurden die NaturkÖr- 
per und Naturerscheinungen, selbst die der lebenden 
und todten Natur, mit einander zu einem Ganzen ver
bunden.44 Wir fügen indess hinzu, dass noch Manches 
mehr darin lag.

Minder günstig soll der Einfluss der Schelling’schen 
Naturphilosophie auf Pathologie und praktische Medi
cin gewesen sein. Der Stifter selber habe sich schon 
einem Formalismus und Schematismus ergeben. Der 
Gedanke, dass Krankheiten ideale Organismen seien, 
artete in Parasitismus aus. Die Empiriker andererseits, 
bemerkt der Verf. richtig, sind voll Theorie, die sie 
auch wol unter der Maske von Erfahrungen einschwär
zen. Es wird die Armuth des empirischen Standpunk
tes nachgewiesen, wenn man ihm wirklich treu sein 
wollte. Derselbe ist eigentlich noch ärmer, als Hr. H. 
ihn darstellt. Er spricht von empirischen Krankheits
systemen. Wo sind die Krankheitssysteme denn zu 
sehen? Nirgend; empirisches Krankheitssystem ist ein 
Unding. Wer ein System macht, denkt. Blosse Beob
achtung ist der brutale, bestiale Standpunkt. Der reine 
Empiriker, wenn es einen solchen gäbe, wäre weniger 
als ein Schaf, denn er sollte mehr sein.

Neben der philosophischen oder theoretischen und 
der empirischen Methode tritt nach dem Verf. jetzt eine 
dritte auf, die rationelle. Ich kann freilich nicht ein
sehen, wie sich rationell von philosophisch und theo
retisch unterscheidet. Rationell heisst vernünftig, und 
was vernünftig ist, ist auch philosophisch. Die ratio
nelle Methode soll die Mitte halten „zwischen der theo
retischen und der empirischen; jener gleicht sie darin, 
dass sie die Wahl der Mittel durch die Einsicht in ihre 
Wirkung zu rechtfertigen sucht, sie unterscheidet sich 
aber von ihr dadurch, dass sie ihre Sätze nicht von 
einem obersten Princip ableitet. Indem sie Thatsachen 
sammelt und vergleicht, das Zufällige in denselben ab
sondert, und Das, was vielen gemein ist, hervorhebt, 
gelangt sie zu Gesetzen über die Beziehung einerseits 
der Symptome, andererseits der Krankheits- und Hei
lungsursachen zu Veränderungen der Organisation.44 — 
Mit Einem Worte, die Theorie verfahre abstrahirend, 
analytisch. Freilich, freilich wird man damit anfan
gen müssen, doch ist man dann zu den Ursachen, zum 
Grunde gelangt, so wird es erlaubt sein, auch von hier 
wieder zu dem Abgeleiteten hinunter zu steigen. Auf 
diesem Wege liegt freilich die wahre Naturphilosophie 
und die wahre Erfahrung; warum diese Methode aber 
vorzugsweise rationell im Gegensätze zur philosophi
schen heissen soll, ist gar nicht zu begreifen. Ich be
haupte auch, dass alle Theorien, alle Naturphilosophien 
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diesen Rationalismus ausübten, wenn auch eine Un
klarheit über den eigenen Standpunkt zuweilen statt
land. Der rationelle Standpunkt ist wenigstens so alt 
Wie die Schriften des Hippokrates; die heutige Zeit ist 
nicht die Entdeckerin der rationellen Medicin, ja sie 
hat bei weitem weniger Ansprüche auf dies Verdienst, 
als sehr viele andere Zeiten. Wenn man jetzt hier 
und da nach einer schmählichen Pöbelherrschaft der 
Empirie physiologischer zu werden anfängt, so ist das 
sehr lobenswerth, aber auch keine Erfindung von ge
stern. Doch soll es auch dies nicht sein, was die ra
tionelle Medicin charakterisirt. „Auch die Medicin des 
Hippokrates, Paracelsus, Stahl, selbst die einseitige 
Pathologie Brown’s und jede philosophische Pathologie 
i*uht auf der Physiologie. Aus Säften und Kräften 
Wurde immer erst der gesunde Organismus gebaut, 
ünd aus einem abnormen Spiel derselben die Krankheit 
abgeleitet. Das Charakteristische der rationellen Me
dicin ist, dass sie von den einzelnen Thatsachen aus- 
geht, für diese Erklärungen sucht, und da haben phy- 
smlogische und pathologische Facta gleiche Geltung. 
Her letzte Zweck ist, beide, soweit es möglich ist, auf 
physikalische und chemische Processe zurückzuführen, 
and sie dadurch mit den Erscheinungen der todten Na
tur unter gemeinsame Gesichtspunkte zu bringen. Er
klären ist ja überall nur Vereinigen des Speciellen un
ter allgemeine Gesetze. Ich will damit nicht in das 
Anathem einstimmen, welches Viele, verblendet durch 
das Licht, das die neuesten chemischen Entdeckungen 
verbreiten, über die Lebenkrait ausgesprochen haben. 
Um ohne sie auszukommen, muss man die Vorgänge 
im lebende Körpern sehr en gros behandeln, und am 
Ende ist die Hypothese von der Lebenskraft als Er
klärung eben so gut oder so schwach, als die Hypo
these von der Schwerkraft oder Wahlanziehung. Nur 
Ilas ist zu tadeln, wenn man zu früh bei derselben ste
hen bleibt. Man entzieht dadurch nicht nur ein Ma
terial der weitern I orschung? sondern verunreinigt auch 
das Bild jener den Organismus beherrschenden Macht, 
an deren richtigen Beurtheilung das Glück des Arztes 
Und das Leben des Kranken hängt.«

Das Charakteristische der rationellen Medicin soll 
$lso erstens die analytische Methode sein, doch die ist 
auch schon von Hippokrates, Paracelsus und vielen, 
taan kann wol sagen, allen Andern angewandt. Das 
letzte Ziel soll sein, die physiologischen und patholo
gischen Facta }.auf physikalische und chemische Pro
zesse zurück zu führen“. Auch das ist wenigstens nichts 
Neues, und kann also nichts Charakteristisches für eine 
neue Methode in der Medicin sein. Das 17. und 18. 
jamn. smd reicll an mechanischen und chemischen, 
Überhaupt physikaliScilen Erklärungen des Lebens, und 
schon im griechischen Alterthumc wird man solche nicht 
vergebens suchen Also darauf läuft die rationelle Me
tern hinaus? Ach, das ist eine alte Sache, die man 

in neuerer Zeit wieder aus der Rumpelkammer der 
Wissenschaft hervorgesucht hat, und nun meint man 
Wunder! welchen Fund gethan zu haben. Und das 
wäre rationell? Behauptung gegen Behauptung! Phy
sikalische Erklärungen des Lebens reichen niemals aus, 
und man hat. genau besehen, auch noch nie vollständig 
und genügend etwas Organisches damit erklärt. Da 
nun blos die ausreichende Erklärung rationell sein 
kann, so ist die physikalische Physiologie durch und 
durch irrationell. Es ist in ihr blos ein Hin- und Her
reden ; wirklich erklären kann sie nichts. Der Verf. 
will übrigens die Lebenskraft nicht ganz verjagen, wie 
Einige der Kitzel dazu sticht; er glaubt sie nicht ent
behren zu können. Doch physikalische Vorgänge ver
tragen sich nicht mit der Lebenskraft; das Leben ist 
Activität, im Physikalischen herrscht Passivität; dort 
heisst das oberste Gesetz Thätigkeit, hier Trägheit (vis 
inertiae)’, das Leben ist ein Selbst, das Physikalische 
ist ein Selbstloses. Allerdings ist nun nicht bei dem 
allgemeinen Namen der Lebenskraft stehen zu bleiben; 
man muss auch näher sehen untl sagen, was in ihr 
ist. Man soll das Material der Forschung nicht zu 
früh entziehen, aber man soll es auf seinem eigenen 
Boden verfolgen. Man entzieht aber gerade in der 
physikalischen Physiologie das organische Material der 
Forschung, indem man es von einer Seite anfasst, auf 
welcher man über das Organische gar nicht mehr forscht, 
sondern über dasselbe entweder willkürlich physikali
sche Hypothesen macht, oder der Forscher hat sich 
unbewussterweise Unorganisches für Organisches un
tergeschoben.

Der Aufsatz ist übrigens mit guter Laune geschrieben.
Musste uns jedoch schon die Erörterung über ra

tionelle Medicin eine schlimme Ahnung erwecken, so 
trifft diese sogleich in dem nun folgenden Aufsatze ein: 
Über das Ausschliessungsvermögen der Lymphgefässe 
bei der Resorption von Dr. Behr. Der Verf. hat hier
über unter Leitung des Hrn. Prof. Henle, und mit die
sem zusammen, experimentirt.

Man will durch Versuche bewiesen haben, dass 
die Lymphgefässe gewisse Stoffe gar nicht anfnähmen, 
dass es dagegen die Venen thäten. Mir lassen einst
weilen den Verf. sprechen: „Es sind hauptsächlich die 
narkotischen Gifte, welche nach dem übereinstimmen
den Zeugnisse der Experimentatoren Emmert, Schnell, 
Schabei und Segalas, allein durch Venen, nicht durch 
Lymphgefässe resorbirt werden, und nicht tödten, wenn 
bei unversehrten Lymphgefässen die Circulation in dem
jenigen Theil unterbrochen wird, welcher mit der gif
tigen Substanz in Berührung ist. Die Gifte müssen 
also, wie Henle bemerkt, entweder in den Lymphge
fässen verändert werden, oder nicht in dieselben ein
dringen, oder nicht von ihnen fortgeführt werden. Das 
Erste anzunehmen, sagt Derselbe weiter, haben wir kei
nen Grund, um so weniger, da in Emmert’s Versuch, 
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die Blausäure nach 70stündiger Digestion mit thieri- 
schen Flüssigkeiten in der Wunde, in Schnell’s Ver
such das Strychnin nach 8 Stunden sich unverändert 
erwies; das Zweite ist unwahrscheinlich, da die Haut 
der Lymphgefässe von den Gefässhäuten nicht verschie
den scheint, und also für dieselben Stoffe permeabel 
sein müsste; es bleibt also die dritte Voraussetzung. 
Angenommen, dass die Bewegung der Lymphe durch 
Contraction der Gefässhäute erfolgt, so hört sie auf, 
sobald lähmende Einflüsse auf die Gefässhäute wirken; 
dass aber narkotische Gifte die Bewegungen des Her
zens lähmen, besonders wenn sie auf dessen innere 
Fläche wirken, ist durch Versuche von Müller und 
Henry bekannt. Bei den Venen ist es gleichgültiger, 
ob ihre Muskelhaut von dem angebrachten Gifte ge
lähmt wird, oder nicht, die Bewegung erfolgt dann lang
samer, wegen der Erweiterung der Kanäle, aber sie 
erfolgt doch durch den Stoss vom Herzen aus.“

Was das doch für ein Wirrwarr von Voraussetzun
gen, Annahmen und Schlüssen ist! Man muss sich 
physikalisch gänzlich den Blick fürs Leben vermauert 
haben, wenn man ernsthaft glaubt, dass die Lymphge
fässe eines Theiles ungestört ihre Function fortsetzen 
könnten, wenn man in demselben die Circulation un
terbrochen hat. Man muss, um dergleichen zu behaup
ten, den Organismus für weniger als ein Uhrwerk an
sehen; denn ist in diesem ein Rad entzwei, so stehen 
auch die übrigen. Wenn man die Aorta unterbindet, 
wie es in den folgenden Versuchen geschieht, so kann 
selbst der Laie nicht meinen, dass jetzt alles Übrige 
in dem Beine, äusser der Blutbewegung, unversehrt 
und normal vor sich gehe. So gut wie danach der 
Bewegungsnerve erlahmt, die Empfindung sehr schwach 
ist, ebenso haben auch die Lymphgefässe mit ihrem 
Contentum nur ein niederes Leben und werden Stoffe 
sehr langsam aufnehmen, wenn sie es überhaupt noch 
thun. Wie das näher zusammenhängt, kann ich hier 
nicht erst wiederholen; das Wesentliche dabei ist, dass 
der Organismus in allen Functionen Selbstthätigkeit ist, 
und dass er ein Gegliedertes, systematisch Zusammen
hängendes darstellt. Wenn geschlossen wird: weil bei 
unterbundenen Arterien die Lymphgefässe eine Substanz 
nicht aufsaugen, so wird diese ein anderes Mal, wenn 
sie bei unversehrtem Kreisläufe in den Körper über
geht, durch die Venen resorbirt, so ist das eben so 
absurd, als wenn man sagen wollte: da nach Unter
brechung der Blutcirculation die Empfindung und Be
wegung in dem Theile cessiren, so haben diese ihren 
Sitz nicht in den Nerven, sondern im Blute. Haben 
frühere Experimentatoren (Emmert u. A.) solche Ex
perimente und Schlüsse gemacht, so sollten wir in un

serer Zeit, die es so weit in der Physiologie gebracht 
zu haben meint, uns derselben doch schämen. — Doch 
wir kommen wieder darauf zurück.

Mit den drei Möglichkeiten, die Hr. H. nun stellt, 
sieht es nicht gut aus, auch abgesehen davon, dass 
sie schon auf einem falschen Boden stehen, nämlich 
auf das eben besprochene Experiment hin conjecturirt 
werden. Eine Veränderung in den Lymphgefässen an- 
zunehmen, soll deshalb keinen Grund haben, weil Blau
säure und Strychnin nach langer Digestion mit thieri- 
schen Flüssigkeiten in einer Wunde nicht verändert 
wurde. Was in aller Welt hat das Digeriren in einer 
Wunde mit der Aufnahme in die Lymphgefässe zu 
thun, diesem ganz specifischen vegetativen Processe 
(die Lymphe und das Blut bewegen sich nur, indem 
sie sich immerwährend metamorphosiren), während die 
Flüssigkeiten einer Wunde nicht allein nicht Lymphe, 
sondern auch ausgetretene, also todte und ruhende 
Flüssigkeiten sind. — Ich meine darum nicht, dass die 
Narcotica in der Weise von den Lymphgefässen um
geändert würden, dass sie nicht mehr narkotisch wä
ren; ich will hier nur Hrn. H’s. Gegengrund beleuchten-

In der zweiten Möglichkeit wird ebenso ein Ver
gleich in Bausch und Bogen gemacht: Die Lymphge
fässe scheinen von den Gefässhäuten nicht verschieden, 
sie müssten also für dieselben Stoffe permeabel sein- 
Ja, wenn es die Textur nur machte.’ wenn allenthalben 
im Organischen, wo Löcher sind oder angenommen 
werden, jede Flüssigkeit nur sogleich hindurch ginge! 
wenn es einerlei wäre, ob ein Gefäss Lymphe oder 
Blut enthält, und also ein Moment im Processe des 
Lymphlebens oder Blutlebens ist! Doch ich sehe, ich 
komme mit Ansichten, die in der Physiologie längst 
über die Grenzen verwiesen sind. Wir leben in der 
Restaurationsperiode, da man die alten mechanischen 
und chemischen Apparate der Physiologie neu lackirt, 
und für neue und seltene Dinge ausgiebt.

Die dritte Voraussetzung nimmt Hr. H. als in der 
Natur sich vorfindend an, nämlich dass die Narcotica 
nicht in den Lymphgefässen fortgeführt würden. Zu 
dem Ende wird hypostasirt, dass die Bewegung der 
Lymphe durch Contraction der Lymphgefässe erfolge. 
Ich begreife nicht, wie ein Anatom dergleichen äussern 
mag. Von wem ist denn das mit dem Messer oder 
Mikroskope wirklich dargethan? Warum pocht man 
das eine Mal so auf Objectivität, und kehrt sich doch 
ein anderes Mal, wo sie Einem nicht in den Kram 
passt, gar nicht an die Beobachtung}

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IP. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Broekhaus in Leipzig’
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Es sollen also die narkotischen Gifte wohl von den 
Lymphgefässen aufgenommen werden, aber sie sollen 
diese lähmen. Dasselbe Schicksal haben freilich auch 
die Venenwrandungen, aber das thut nichts, das sind 
wach der physikalischen Ansicht Schläuche, welche 
durch Lähmung wohl werden erweitet werden, aber da 
das Blut a tergo in ihnen getrieben wird, so wird das 
narkotische Gift von der Strömung mit fortgeschwemmt.

Wir müssen den mechanischen Physiologen nun 
einmal ihre mechanische Kreislauftheorie lassen; es 
ist ein Ehrenpunkt, eine Lebensfrage für sie. Wir 
lassen ihnen wenigstens an diesem Orte gern die Ge
fässe, die gelähmt sein können, ohne dass die Bewe
gung der darin enthaltenen Flüssigkeit auf hörte. Die 
Gefässe haben diesen Physiologen ja doch einmal we
nig oder gar kein Leben, und am wenigsten eins, das 
ein Moment in dem'Leben, der Metamorphose, und der 
daraus resultirenden Bewegung des Blutes ist. Aber 
was werden die Praktiker für einen Schreck bekom
men nach einer solchen physiologischen Offenbarung! 
Welcher Arzt wird ferner noch so unbesonnen sein, 
z. B. bei einem Brustleiden Nitrum. und Extractum Hyos- 
cyami zu verschreiben? [Nitrum wird nach dieser 
neuen Theorie von den Lymphgefässen resorbirt wer
den, und das Extractum Hyoscyami? es wird die An
fänge der Lymphgefässe lähmen, und die Venen oben- 
darein, was glücklicherweise nichts thun soll. Die 
armen Patienten, die es nehmen müssen, und sich wohl 
dabei befinden! Wahrlich, wollen die Physiologen, 
wie man doch oft den Wunsch ausspricht, Einfluss auf 
die Pathologie und Therapie gewinnen, so haben sie 
es ganz anders anzufangen. Der Arzt kann nun ein
mal das Leben nicht umgehen; er fühlt es sehr bald, 
dass er durch dergleichen physikalische Raisonnements 
nicht aus der Stelle kommt, und allenthalben damit 
anstösst.

Durch Versuche soll nun bewiesen werden, dass 
die Lymphgefässe zwar Salze, aber kein narkotisches 
Gift resorbiren, und dass narkotisciies Gift auch die 
Fähigkeit der Lymphgefässe vernichte, andere Stoffe 
aufzunehmen. Der erste Theil der Behauptung soll 
schon aus den Vei suchen von Emmert und Schnell re-1 

sultirt sein, die hier wiederholt w’erden. Es wurde 
nämlich einem Kaninchen der Unterleib geöffnet, und 
die Aorta abdominalis unterhalb der Arieriae renales, 
nachdem sie rein präparirt war, unterbunden. Nach
dem die Gedärme wieder zurückgebracht waren, wurde 
die Bauchwunde mit einer Naht vereinigt. „Als nach 
Verlauf von wenigen Minuten die hintern Extremitäten 
in einen lähmungsartigen Zustand übergegangen wraren, 
wurde jede der hintern Extremitäten an der innern 
Seite des Unterschenkels verwundet, und gleichzeitig 
in die Schnittwunde des rechten Fusses 80 Tropfen 
Gift (Strychnini acetici gr 1 ^s, Aq. 5]) und in die des 
linken 100 Tropfen Cyaneisenkalium-Lösung eingebracht. 
Um beide Wunden wurden nun Tücher geschlagen und 
das Kaninchen seinem Schicksale überlassen. Nach
dem von da an 2y2 Stunden verflossen waren und sich 
keine Vergiftungssymptome einstellten (eingestellt hat
ten), w urde das Thier mit einem Schlage auf den Kopf 
getödtet und secirt. Die in den Harn getröpfelten Rea- 
gentien brachten einen Niederschlag von berliner Blau 
hervor14 ('S. 39).

Soll dadurch bewiesen worden sein, dass nur Cy- 
aneiseukalium in den Körper übergeführt war, nicht 
Strychnin? Unmöglich. Es kann auch Strychnin über
geführt worden sein, aber da das Leben des Beines 
durch Unterbindung der Aorta so auf ein Minimum 
heruntergesetzt, dass es in einem „lähmungsartigen Zu
stande“ war, so wird die Resorption, die Bewegung 
des Blutes und der Lymphe, was Alles nur durch das 
Leben und im Leben geschieht, auch auf ein Minimum 
reducirt sein, und da wird auch nur wenig Strychnin 
aufgenommen werden können, zu wenig, als dass es 
Convulsionen veranlassen konnte. Jeder Arzt kann 
leicht die Erfahrung machen, dass bei niedrigem Stande 
der Lebenskraft, etwa bei heruntergekommenen Sub- 
jecten, oder in bösartigen Fiebern Arzneimittel wenig 
Einfluss haben, und oft vielleicht grösstentheils unver
richteter Sache wieder ausgeleert werden, weil das 
Leben so niedrig steht, dass die Mittel nicht mehr ge- 
höri°* aufgenommen weiden können. Übeidies lässt 
sich°Cyaneisenkalium leicht in thierischen Flüssigkeiten 
durch Reagentien entdecken, dagegen Strychnin gar 
nicht.

Soll ferner durch den Versuch bewiesen werden, 
dass Cyaneisenkalium durch die Lymphgafasse, und 
nicht durch die Venen aufgenommen worden sei? Auch 
unmöglich. Das Leben und die Bewegung des Blutes 
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ist in dem Beine zwar auf ein Minimum herunter
gedrückt, doch ganz cessirt können sie nicht haben, 
sonst würde das Bein brandig werden, wie es denn 
auch zuweilen theilweise geschieht, wenn bei einem 
Menschen behufs chirurgischer Hülfe die Arterie eines 
Gliedes unterbunden wird. Der Collateralkreislauf muss 
sogleich eingeleitet werden, das Blut strömt auf Neben
wegen in den von der unterbundenen Arterie sonst 
versorgten Theil, wenn auch anfangs nur sehr unvoll
ständig. Und dass selbst in einzelnen Fällen bei Un
wegsamkeit der Aorta das Leben fortdauert, ist be
kannt. — Es ist hier nicht der Ort, unsere Ansicht 
über die Bewegung der Lymphe niederzulegen; ange
deutet ist sie bereits oben. Es würde aber daraus her
vorgehen, dass bei einer theilweise eingetretenen Hem
mung des Kreislaufes die Resorption und Lymplibewe- 
gung in demselben Grade retardirt ist. Ganz erloschen 
kann die Bewegung des Venenblutes nicht sein, sonst 
würde dasselbe von der Lymphe gelten. Da nun das 
Cyaneisenkalium nachweisbar aufgenommen wurde, so 
kann dies eben so gut durch die Venen, als durch die 
Lymphgefässe, oder durch beide geschehen sein.

Andererseits aber muss auch bei der Annahme, 
dass das Strychmin nur von den Venen aufgenommen 
wird, auch in diesem Versuche etwas davon über
gegangen sein, da, wie gesagt, die Blutbewegung nicht 
ganz cessirt haben kann. Der Versuch beweist also 
gar nicht, dass Strychnin nicht aufgenommen worden 
ist, sondern im Gegentheil beweist er, dass Lyniph- 
und Blutbewegung noch in minimo fortexistiren, und 
also nach der Annahme, dass Narcotica durch die 
Venen in den Körper übergeführt werden, muss dies 
hier auch mit dem Strychnin geschehen sein, doch wird 
die Quantität so gering gewesen sein, dass Vergiftungs
erscheinungen nicht erfolgen konnten.

Der Versuch Emmert’s, von Henle und Behr hier 
wiederholt, ist also nicht allein nutzlos für die Absicht, 
sondern er beweist, wenn er doch nun einmal etwas 
beweisen soll, das Gegentheil.

An diesen Versuch lehnen sich nun die weitern 
Versuche und Folgerungen. Prof. Henle und Dr. Behr 
beachten nach Unterbindung der Aorta Cyaneisenkalium 
und Strychnin auf lösung vermischt in dieselbe Wunde 
der hintern Extremitäten. Es erfolgte nun in sechs Ver
suchen viermal keine Reaction, als der Urin durch schwe
felsaures Eisen auf Cyaneisenkalium untersucht wurde. 
Hieraus soll hervorgehen, indem die Abweichung in 
zwei Versuchen andern Umständen zugeschrieben wird, 
dass narkotische Stoffe auch die Fähigkeit der Lymph
gefässe vernichten, andere Stoffe aufzunehmen.

Einmal kann von einer vernichteten Fähigkeit der 
Lymphgefässe gar nicht die Rede sein, weil, wie aus
einandergesetzt, gar nicht bewiesen ist, dass Cyan
eisenkalium von diesen, und nicht von den Venen bei 
einem Übergänge in den Körper aufgenommen wird; 

es könnte ebensowol die Aufnahmefähigkeit der Ve
nen vernichtet sein. Dann aber, was beweist der ganze 
Versuch Anderes, als dass man ein, beinahe (durch die 
Unterbindung) getödtetes Bein durch ein starkes Gift 
vollends tödlen kann ‘l Das in die Wunde gebrachte 
Narcoticum wird zuerst örtlich seine Wirkung entfal
ten, und da die ganze Quantität des Giftes zunächst auf 
die Wunde und deren nächste Umgebung einwirkt, und 
obendrein nur noch wegen der Unterbindung ein 
schwaches Leben in diesen Theilen glimmt, das durch 
die Verwundung selber noch etwas heruntergestimmt 
werden musste, so wird das Gift hier partiell gänzlich 
tödten, und so sich selber und andern Stoffen den fer
nem Weg der Aufnahme zerstören, mag dieser nun in 
den Lymphgefässen oder in den Venen anzunehmen 
sein. Es kommt für den Ausgang des Experiments auf 
den Stand der Vitalität im Organ der Aufnahme an. 
So kann es treffen, dass bei individuellen Verhältnissen 
des zum Versuche gebrauchten Thieres die Vitalität in 
der Wunde oder ihrer Umgebung stark genug ist, dass 
nach allen den Mishandlungen noch ein Rest von Le
ben geblieben ist, und so eine Aufnahme der applicir- 
ten Substanzen stattfindet. Bei den Experimenten der 
Herren Henle und Behr ergab sich denn auch in zwei 
Fällen, dass Cyaneisenkalium in den Harn übergegan
gen war. In dem einen Falle schreiben sie es einer 
Unvorsichtigkeit beim Experimentiren zu, wodurch Cyan- 
eisenkalium mit der Bauchwunde in Berührung kom
men konnte; in dem andern Falle machen sie sich und 
ihren „Lesern die Einwendung, dass die Application 
der Mischung (von Strychnin- und Cyaneisenkalium) 
zu unmittelbar nach der Unterbindung der Aorta ge
schehen war, bevor noch gänzliche Lähmung der hin- 
tern Extremitäten eingetreten war; es konnte daher 
etwas Cyaneisenkalium durch die Contraction der Ve
nen fortgeschoben worden sein”. Also bei gänzlicher 
Lähmung des Theils soll der Versuch am besten 
glücken ? Und dann will man etwas über die Lymph
gefässe, wie sie im Leben sich verhalten, erfahren? 
Die ersten Bedingungen eines Versuchs über das Le
ben sollen die sein, wo das Leben gar nicht, oder nur 
noch in minimo besteht. Das klingt ja wie eine Posse 
von Eulenspiegel. Wie kann Hr. H., der wegen sei
ner mikroskopischen Verdienste und seines Fleisses 
willen Achtung verdient und geniesst, dergleichen glau
ben, und in diesem Sinne experimentiren? Doch die 
mechanische Physiologie hat es auch ihm angethan. 
Sie ist nun einmal Mode, oder soll es sein; sie wird 
confundirt mit einigen guten anatomischen und physio
logischen Entdeckungen, die ganz unabhängig von der 
mechanischen Theorie sind, im Gegentheil nur durch 
diese verunstaltet werden — und dadurch nahm sie 
für sich ein. Jede Zeit hat ihre Farbe, und ein Zeit
geist, sei er noch so albern, ja bornirt, kann die besten 
Köpfe berücken.
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Es folgt: Histologische Classification der Carcin&me 

Von Prof. Dr. Hodes. Der Verfasser verfolgt den in 
^euerer Zeit betretenen Weg der Classification nach 
den mikroskopischen Elementarbestandtheilen, und 
kommt im Wesentlichen auf dieselben Resultate wie 
«T. Müller und Valentin. Unterschieden werden 1) der 
Markschwamm : viel „carcinomatöse Samenflüssigkeit“, 
ein Reichthum an unreifen Fasern; 2) das gallertartige 
Uarcinom, oder Zellenschwamm, besteht w esentlich aus 
einfachen und zusammengesetzten Zellen; 3) Carcinoma 
Simplex s. fibrosum. „Die Fasern sind zu starken Bün
deln vereinigt, die ein dichtes, festes Maschengewebe 
bilden, in das kernhaltige Zellen und körnige Bläschen 
eingebettet sind“; 4) der Blutschwamm, „entspricht dem 
Wuchernden carcinomatösen Gefässnetze“; 5) die 
Melanose, der Pigmentschwamm „entspricht der exces- 
siven Anhäufung der Pigmentkörnchen im carcinoma
tösen Gewebe und in ihrer theilweisen Entwickelung 
zu Pigmentzellen“. Äusser diesen gibt es noch Uber- 
gangsformen.

Meistens sind die Beobachtungen an Weingeist
präparaten gemacht. Ich glaube, man hat vorsichtig 
damit zu sein, wo es auf so zarte Verhältnisse der 
Textur ankommt. WTas würde man zu einer mikrosko
pischen Untersuchung des Blutkuchens sagen, der Tage 
und Jahre lang in Weingeist gelegen hätte?

Beiträge zur Heilmittellehre von C. Pfeufer. Fol
gendes ist der Gedankengang: Die Therapie hat mit 
den übrigen Theilen der Medicin nicht gleichen Schritt 
gehalten; unsere Heilmittellehre kann man nur sehr 
euphemistisch so nennen; die schlechtesten Ärzte grei
fen am liebsten nach den neuesten angepriesenen Heil
mitteln; durch die Confundirung wirklich guter Medi- 
camente mit unwirksamen entstand die häufige Skepsis. 
Verf. will an dem Aufbau der Pharmakodynamik hel
fen; in der Vereinigung des praktischen und chemisch
physiologischen Standpunktes sieht er mit Recht das 
Heil der Pharmakodynamik. Hoffentlich meint er mit dem 
chemisch-physiologischen Standpunkte nicht ein chemi
sches Wirken auf den Organismus. Solche den Or
ganismus gänzlich miskennende Ansicht, bereits am 
Ende des vorigen Jahrhunderts des Todes verblichen, 
ist freilich jetzt mit vielen Prätensionen wieder auf- 
gestanden. — Verf. beabsichtigt zum Zweck des phar
makodynamischen Aufbaues eine Reihe klinischer Ar
tikel dieser Zeitschrift einzuverleiben. Er spricht, sel
ber ein Schüler von Schönlein, seinen Widerwillen 
gegen „die Bestrebungen jener jungen Schule“ aus, 
die sich gar zu gern an Scbönlein’s Namen und Stel
lung hängen möchte. Diese junge Schule sieht von 
neuem das Heil in Specificis: so viel Krankheiten, so 
viel Mittel. Das haben indess alle alten Weiber und 
schlechten Arzte aller Zeiten geglaubt, und wir können 
der neuen Schule also auch nicht einmal die Präten
sion der Neuheit zugestehen. Schönlein hat für jetzt 

das Unglück, seinen Namen dieser specifischen Para
sitenschule leihen zu müssen. Es spricht ein tüchtiger, 
besonnener Geist aus diesem Aufsatze.

Die nun folgende Geschichte einer Morbus Brightii 
von Hrn. Prof. Pfeufer ist in mehrfacher Hinsicht 
lehrreich. Es ist Alles erfüllt, was zu einer guten 
Beobachtung gehört: genaue Symptomatologie, chemi
sche Untersuchung des Harns (von Escher und Schwei
zer), Section (von Hodes), mikroskopische Unter
suchung der kranken Niere (von Henle) werden auf
geboten, alle Ingredienzen eines Bildes der Krankheit 
zu geben. Das Bild selber tritt uns freilich auch in 
diesem Falle nicht entgegen. Dazu würde eine phy
siologische Verknüpfung der Symptome unter einander, 
eine pathogenetische Darstellung gehören. Ist das 
Nierenleiden primär oder secundär? Wie verhalten 
sich die gastrischen Erscheinungen, der Eiweissstoff
gehalt des Urins, die Convulsionen zu dem Haupt
symptome der Wassersucht? Sind endlich nicht die 
bei der Section im Herzen gefundenen Abnormitäten 
das Primäre der ganzen Krankheit? Es musste daraus 
schlechte Blutmetamorphose und Blutbewegung, über
haupt mangelhafte Vegetation resultircn. Und daraus 
konnte wieder Wassersucht entstehen, die bei Herz
fehlern häufig, und damit konnten dann sich Eiweiss 
im Urin und Degeneration der Nieren einstellen. Die 
Convulsionen im Anfänge der Krankheit konnten eben
falls von der gestörten Blutmetamorphose entstehen, 
wie es z. B. auch der Fall ist, wenn durch Eintreibung 
von Luft, Wasser u. s. w. in die Adern das Blutleben 
perturbirt wird. — Die mikroskopische Untersuchung 
ergab hauptsächlich die Bildung eines dem Bindegewebe 
verwandten Fasergewebes um die Nierenkanälchen, und 
hier und da Anfüllung der Harnkanälchen mit Faserstoff.

Elephantiasis scroti, beobachtet von Dr. Meyer- 
Hoffmeister in Zürich. Eine Hypertrophie des Scro- 
tums, mit Hämorrhoiden zusammenhängend, periodisch 
mit Erythem verbunden. Henle glaubt in dem nächsten 
Aufsatze: Über Hypertrophie und Geschwülste durch 
gehemmte Kesorption. Einige Bemerkungen als Epikrise 
zu vorstehender Beobachtung von J. Henle, dass Hyper
trophie durch Zweierlei bedingt sein könne, durch die 
Beschaffenheit der ins Parenchym abgelagerten Säfte, 
indem diese unfähig wären, in die aufsaugenden Ge
fässe überzugehen, oder Unthäthigkeit dieser Ge
fässe selbst. Wie man sich durch letztere die Ent
stehung von Anschwellung und Hypertrophie erklären 
könne, sucht der Verf. vorstellig zu machen. Mecha
nische Ansichten sind die Hauptmgiedienzen dieses 
ziemlich verworrenen Raisonnements, dem häufig die 
Richtigkeit der Voraussetzungen und Schlüsse abgeht. 
So, um nur Eins hervoizuheben, ist es eine Barbarei, 
zu glauben, dass bei chronischen Wassersüchten wol 
meistens die erhöhte Exsudation die Schuld trage, die 
Resorption dagegen normal, vielleicht gar gesteigert 
sei, weil „die Lymphdrüsen injicirbar, die Lymph
gefässe gefüllt, ausgedehnt seien“. Gerade in zu wei
ten, schlaffen Gefässen, z.B. in sehr weiten varicösen 
Venen ist am wenigsten Thätigkeit und Bewegung der 
darin enthaltenen Flüssigkeit. •—. Wir sehen Hrn. H. 
viel lieber auf dem Felde der mikroskopischen Beob
achtung , als auf der dürren Haide der mechanisch
physikalisch-physiologischen Speculation.
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Den letzten Aufsatz des Heftes: Über die Mecha

nik der Herzkammerbewegung, des Herzstosses und über 
die Motive des ersten und zweiten Herzkammertunes 
während Systole und Diastole, von Dr. Joseph Heine, 
kann ich hier nicht so ausführlich besprechen, wie es 
eine nur einigermassen gründliche kritische Würdigungdes 
Gegenstandes erfodert. Meine abweichenden Ansich
ten über das Verhältniss der sogenannten Klappen in 
den Herzkammern bei der Bewegung des Herzens lie
gen dem Publicum vor. Ich wiederhole, dass die me
chanische Kreislau ft heorie auf eine fast unglaubliche 
Weise den Physiologen den Blick für die anatomischen. 
Verhältnisse im Herzen verdunkelt hat. Dass das Blut 
mechanisch getrieben würde, war nun einmal stillschwei
gend angenommen, ja wurde sogar für ein Factum ge
halten. Da musste man denn nun schon nach Ventilen 
suchen. So sind diese sogenannten Klappen an der 
venösen Mündung der Herzkammern der mechanischen 
Theorie eine wichtige Sache geworden; ihre ganze 
Existenz hängt daran. Die Hauptfehler sind: man hat 
bei der Deutung der Herzeinrichtung nur das schlaffe, 
todte Herz vor Augen, und denkt sich nicht die Ver
hältnisse , wie sie im Leben bei Turgor ritalis der 
Herzwände und Anfüllung der Höhlen sein müssen. 
Man nimmt den Segelapparat (denn ein Klappenapparat 
ist es nicht) viel zu lang an; selbst beim schlaffen, 
leeren Herzen, wie es aufgeschnitten vor dem Beobach
ter liegt, muss man die sogenannten Ventile schon sehr 
zerren, wenn man sie in die Lage bringen will, die sie 
für die ihnen zugedachten Functionen einnehmen müs
sen. Der Verf. nimmt nun mit einigen Neuern eine 
Spannung des hintern (dem Ostium venosum nähern) 
Theils der sogenannten Klappen an, während die Rän
der einen Trichter bilden sollen, welcher das Ostium 
verschliesse. Es ist das rein unmöglich, denkt man 
sich Alles im Turgor vitalis, und zwar auch die Klap
pen selber, in denen zuweilen noch Muskelfäserchen 
sind die im Moment der allgemeinen Kammercontraction 
ebenfalls sich verkürzen werden. Bedenkt man dies, 
und zieht den Segelapparat in der Richtung an, wie er 
im Leben bei andern Verhältnissen angezogen sein muss, 
so ist es nicht wahr, dass nur die hintern Theile der 
sogenannten Klappen gespannt würden; vielmehr wer
den auch die Ränder straff; am allerwenigstens bleiben 
sie so schlaff, dass sie einen Trichter bilden könnten, 
der projecturirtermassen dem Andrange des Blutes in 
der Systole Widerstand leisten soll.

In der Diastole sollen die Sehnen schlaff sein, und 
die Segel (Klappen) sich vor die Ostia arteriosa legen. 
Wer kennt sie nicht, diese alte Pumpenindustrie? In 
der rechten Kammer ist ein solches Vorlegen auch 
nicht einmal theilweise möglich; es geht vielmehr bei 
richtig gestellten Verhältnissen das betreffende Segel 
über die arteriöse Mündung weg. In der linken Kam
mer hat bei schlaffem Herzen das beabsichtigte Vor
legen des Segels vor das Ostium arteriosum den Schein 
der Möglichkeit, der aber bei einiger Prüfung leicht 
verschwindet. Auf jeden Fall, da in der Systole der 
Segelapparat, wenigstens der* Hauptsache nach, straff, 
in der Diastole aber sehr schlaff sein soll, müssten die 
Papillarmuskeln sich bei letzterer um Vieles mehr ver
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längern, als die Muskelwände des Herzens aus einan
der weichen, sonst käme es nicht zur Erschlaffung.

Das eigentlich Neue, was der Verf. zu sagen hat, 
besteht hauptsächlich in folgenden Punkten:

1) Der Herzstoss soll durch plötzliche Spannung 
der sogenannten Herzklappen veranlasst werden; es 
soll dies nämlich einen Ruck nach vorn geben. „Der 
Wurf des Herzens nach vorn muss aber dadurch er
folgen, dass die grossen Zipfel der zw'ei- und drei
spitzigen Klappe sich an Abschnitte des faserknorpe
ligen Aortaringes ansetzen, in schiefer, nicht in 
senkrechter Richtung auf sie fallen, und, plötzlich ge
spannt, das Herz nach vorn schnellen, weil die Arte
rienwände seitwärts und oben befestigt, dem Zuge 
nicht nachgeben können, und sich also nach vorn am 
Herzgrunde einbiegen41 (S. 104). Es wäre das vielleicht 
möglich, wenn in der Systole des Herzens sich allein 
die Papillarmuskeln, und noch dazu sehr plötzlich com 
trahirten; oder wenn doch die Kraft der Papillarmus
keln die der Herzwände überwögen. Alles dies ist 
nicht der Fall. Der Hohlkegel des Herzens contrahirt 
sich in sich, indem die Muskelbündel der runden Wand 
alle gegenseitig an einander ihre Puncta fixa haben* 
Gleichzeitig und immer mit der Verkleinerung des 
Durchmessers der Herzkammern übereinstimmend con- 
trahiren sich die Papillarmuskeln, und verkürzt sich 
dadurch der ganze Segelapparat. Alles dies geschieht 
bekanntlich schnell, aber doch nicht eigentlich stoss- 
oder ruckweise, sondern mit continuirlicher. stets 
gleich starker Spannung. Dass die Kraft der sich con- 
trahirenden Herzwände beiweitem die Kraft der Papil
larmuskeln überwiegt, versteht sich von selbst; man 
braucht nur einmal einen Blick auf beide Muskulaturen 
zu werfen. Es würde also die Wand den Segelappa
rat bestimmen, und nicht umgekehrt, wie es der Fall 
sein müsste, wenn es einen Ruck geben sollte; doch 
kann von Beidem nicht die Rede sein, da Wand und 
Segelapparat in der Verkürzung immer harmoniren* 
Die Herzwand aber, zu der natürlich auch die venösen 
Ostien gehören, an welche die Segel (Klappen) sich 
ansetzen, kommt hier nur in Betracht. Dass der Ur
sprung der Aorta in der Nähe sich befindet, ist für 
unsere Betrachtung ganz gleichgültig.

2) Den ersten Ton des Herzens, der mit der Sy
stole gleichzeitig ist, erklärt der Verf. durch Combina
tion der Ansichten von Rouanet und Skoda. Der Ton 
entstehe im ersten Momente dadurch, dass die Klappen
theile durch Papillarmuskeln plötzlich über das Kammer
blut gespannt würden; im zweiten Momente werde 
„durch die Contraction der Kammern das Blut an die 
bereits schon in Spannung begriffenen und erhaltenen 
Klappenhäute gepresst, was die Fortsetzung des Mem
branentones verursacht“.

3) Bei der Diastole sinkt ein Rest von Blut, der mit 
der Systole nicht in die Aorta hineingetrieben wurde, 
in die Kammer zurück. Da nun zu gleicher Zeit der 
Blutstrom aus dem Vorhofe ankommt, so treffen beide 
Blutströme auf einander, dass es klappt.

Wir aber’ glauben auch von den letzten beiden 
Punkten kein Wörtchen.

Jena. ______________ FF. Grabau, _
Druck und Verlag von F. A. Wrockhaus in Deipzi?«
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Oie deutsche Theologie könnte sich zu schämen ha
ben, dass sie auf dem Gebiete der Hermeneutik von 
einem Ausländer sich hat überholen lassen, während 
auf dem der Exegese so rüstig gearbeitet worden ist; 
Wäre nicht Hr. K. mit unsern theologischen Bestrebun
gen nicht nur befreundet und bekannt, sondern der 
gesammten deutschen Theologie auch verwandt und 
ihren edelsten und freiesten Richtungen zugethan. Es 
haben dies seine frühem Schriften über das theologi
sche Studium, über theologische Literatur, seine syno
ptischen Tabellen über die Evangelien, vor Allem sein 
Buch über Katholicismus und Protestantismus bewiesen, 
und das vorliegende gibt neues Zeugniss, daher wir 
auch dem Übersetzer zu billigem Danke verbunden 
sind. Die theologische Richtung des ehrwürdigen Verf. 
ist vorwiegend eine historische, die der Schleiermacher’- 
schen Schule Färbung und Bestimmung der Begrifte 
entlehnt hat; jedoch in so selbständiger Weise, dass 
der Freiheit des Verf. kein Eintrag geschieht. Ihr ist 
z. B. die Vereinfachung des Begriffes der Hermeneutik, 
die in hergebrachterWeise theils in Aevinventio, theils 
in der explicatio des Sinnes bestehen sollte, zu ver
danken (S. 1 und 2), sowie die ganze Darlegung der 
hermeneutischen Wissenschaft, der Aufgabe und des 
Umfangs der Auslegung (S. 8), daher auch aphoristi
sche Sätze Schleiermacher’s (S. 66) in längerer Aus
einandersetzung durchgeführt werden. Von der Her
meneutik Schleiermacher’s urtheilt er (S. VI), sie sei zwar 
eine bedeutende und einflussreiche Arbeit, gehöre aber, 
abgesehen von den Mängeln eines opus poslhumum, mehr 
in das Gebiet der Sprachphilosophie, als in das der Iheo- 
logie; sie mache (S. 315) das Neue Testament nicht 
zum Mittelpunkt der Untersuchung und führe die Aus
legungstheorie , was den geistigen Theil derselben be
trifft, auf den Begriff allgemeiner, psychologischer Aus
legung zurück.

Als Vorläufer des zu besprechenden Buches kön
nen wir gewissermassen Hrn. K.’s Aurelius Augustinus, 
sacr.scripturae interpresiis^, betrachten, durch welche 

Schrift der Verf. angeregt wurde, die Exegese auch 
der übrigen Väter in gleicher Weise zu durchforschen. 
Aus dieser vorwiegenden historischen Richtung erklä
ren wir uns auch den übermässig ausgedehnten Theil 
des Werkes, der eigentlich nur als eine Einleitung zur 
Hermeneutik betrachtet werden muss, die Geschichte 
der neutestamentlichen Hermeneutik, S. 77—337. In der
selben findet sich zwar ein tieferes Quellenstudium, 
Klarheit und Bündigkeit der Darstellung — und in die
ser Hinsicht ist diese Partie gelungener zu nennen als 
die eigentliche Einleitung (S. 1—76) —, manche feine 
Bemerkung über einzelne, auch unbekanntere Exegeten 
der Vergangenheit, und geschickte Combinationen, die 
von eben so viel Scharfsinn als Gelehrsamkeit zeugen; 
dennoch entspricht die wenn auch immer gründliche 
Weitläufigkeit des historischen ^Abschnittes dem Titel 
des Buches keineswegs, und es erscheint sogar die ei
gentliche Hermeneutik fast nur wie ein Additament zu 
jenem. Es wäre dies leicht vermieden worden, wenn 
entweder der Titel des Buches anders lautete, oder die 
Geschichte der Hermeneutik von der der Exegese bes
ser geschieden, oder .wenigstens ein Zurückkommen 
auf denselben Gegenstand vermieden worden wäre 
(S. 29, 69): endlich wenn diejenigen Partien, von de
nen der Verf. selbst gesteht (S. VIII), dass sie eben 
so gut in die theoretische Untersuchung hätten gezo
gen werden können, auch wirklich hier ihre Stelle ge
funden hätten. Denn da, wo nun in der eigentlichen 
Hermeneutik auf jene allgemeinen , schon früher be
sprochenen Gesichtspunkte Rücksicht genommen wild, 
wird von der vorausgegangenen Untersuchung mehr 
oder weniger recapitulirt, S. 96, 398. Zwai gibt Hr. 
K. S. 27 ganz richtig das Verhältniss zwischen Her
meneutik und Exegetik so an, dass beide wie Theorie 
und Praxis sich verhalten sollen, und eben so wahr 
ist die Rpmprkune:. dass die neutestamentliche Herme
neutik erst spät und langsam zu einer für sich beste
henden Disciplin sich abgerundet habe; aber der Ver
lauf der historischen Darstellung scheint mit nichten 
diesen Unterschied festgehalten zu haben. Auch fürchte 
ich, dass der eben erwähnten Bemerkung das weiter un
ten Gesagte (S. 83) widerspricht. Hier nämlich, wo Ge
schichte der Exegetik und Geschichte der Hermeneufk 
getrennt werden soll, heisst es: bei der Geschichte der 
Hermeneutik stehe Das in Frage, wie die Aufgabe der 
Schriftauslegung zu verschiedenen Zeiten dargestellt 
worden, welche Hauptregeln man zu befolgen ent
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schlossen gewesen, nicht aber, wie weit es geglückt 
sei, in einzelnen Fällen diesen Regeln getreu zu blei
ben. Offenbar ist ihm hier Hermeneutik etwas Weite
res, als oben, gewissermassen die bei der Begriffsbe
stimmung verworfene Seite derselben, nicht ars scri- 
pturam intelligendi, sondern explicandi. Er gedenkt 
nicht eine geschichtliche Darstellung der, wie oben an
erkannt wurde, spät erst hervortretenden theologischen 
Disciplin einer Theorie der Schriftauslegung zu geben, 
sondern eine Geschichte der Richtungen, die bisweilen 
ohne Princip, wenigstens öfter ohne Theorie, die Schrilt- 
auslegung beherrscht haben. Nun warnt er sich zwar 
selber, in der Benutzung der Materialien nicht zu sehr 
ins Detail einzugehen; aber wie durch die schwankende 
Bestimmung der Geschichte der Hermeneutik und durch 
die Vertauschung der unbestimmt gebrauchten Worte 
Exegetik und Exegese eine gewisse Haltungslosigkeit 
in die Anlage des Ganzen gekommen ist, so ist auch 
Manches in die Geschichte der Hermeneutik aufgenom
men, was unseres Bedünkens nur in einer Geschichte 
der Exegese eine Stelle hätte finden sollen. — Wurde 
Hermeneutik im strengsten und engsten Sinne genom
men, so bedurfte es für die Zeiten, wo von jener a's 
theologischer Disciplin noch nicht die Rede ist, nur ei
nes raschen, die Hauptrichtungen markirenden Über
blicks, und auch nach dem Eintritt jener in die Reihe 
theologischer Wissenschaften kam es nur darauf an, 
wirkliche hermeneutische Erscheinungen und Schriften 
zu charakterisiren. Innerhalb solcher Grenzen gefasst 
und gehalten, rechtfertigte sich wol am ehesten die 
Geschichte der Hermeneutik als Einleitung zu dieser 
selbst. Nun wollen wir es nicht tadeln, dass Hr. K. 
die Hermeneutik in weiterm Sinne geschichtlich zu 
durchdringen suchte — haben wir doch dabei grössere 
Vollständigkeit und eine feine Charakteristik mancher 
Personen und Zeitalter gewonnen —; aber es musste 
die Erwähnung literarischer Erscheinungen enger be
grenzt, und manche als dem Strom der Menge folgend 
oder blinde Nachahmer grosser, Epoche machender 
Schriftausleger brauchten nicht einmal (genannt zu wer
den. Dies Letztere glauben wir namentlich in der Dar
stellung des sogenannten Mittelalters rügen zu dürfen, 
wo wir statt mancher Nomenclatur (S. 189, 198) eine 
schärfere Schilderung ganzer Richtungen und Metho
den gewünscht hätten. So vermissen wir namentlich 
«in tieferes Eingehen in das Wesen der mystischen 
Auslegung, ihr Verhältniss zu der der Scholastiker, 
ihre beiderseitige Ähnlichkeit, weil beide der Tradition 
folgen, und ihre Verschiedenheit, indem die Scholastik 
wie eine verständige Dilettantin mit der Bibel spielt, 
die Mysik dagegen in oft gedankenloser Beschauung 
der Seelenzustände in biblischen Bildern schwelgt, oder 
sie in den Text hineinträgt. Aber der Verf. hat Män
ner, wie Hugo von St.-Victor, übergangen — auch Abä- 
lard hat keine Berücksichtigung gefunden —, Richard 

von St.-Victor ist kurz unter die geistreichem Allegori
sten gezählt (S. 207), ohne dass seine Eigenthümlich- 
keit als eines Mystikers schärfer herausgestellt wäre; 
Thomas von Aquin, bei dessen Schriften man (S. 198) 
die expositiones zu Matthäus und Johannes vermisst, 
ist (S. 206) zwar mit seinen eigenen Worten aus der 
Vorrede zu den paulinischen Briefen charakterisirt, 
ohne dass aber, wie wir auch anderwärts bisweilen 
vergebens gesucht haben, ein schlagendes ürtheil über 
seine Leistungen gefallt ist. Denn bei ihm ist mehr als 
bei einer andern Persönlichkeit des ganzen Mittelalters 
klar, dass strebenden Geistern Sinn und Idee der hei
ligen Schrift auch ohne das äussere Material aufgehen 
könne. Endlich durften auch solche Erscheinungen 
des Mittelalters, die für häretisch gehalten und von 
der Kirche unterdrückt wurden, nicht ganz mit Still
schweigen übergangen werden, namentlich wenn sie, 
z. B. wie die Bogomilen, zwar der kirchlichen Deutung 
sich anschlossen, dennoch aber die gestatteten Gren
zen keck überschritten, wie ja von jenen namentlich 
bekannt ist, dass sie insonderheit die Evangelien sehr 
frei behandelten und in zudringlicher Deutung so sie 
zu verbessern vorgaben. Neben ihnen hätten dann 
wol auch die hermeneutischen Ansichten des Abtes 
Joachim, der prophetisch-allegorisch die Schrift aus
legte, indem ihm die Worte nur zufällige Anschlies
sungspunkte für seine Ideen waren, berücksichtigt wer
den sollen. — Das zwar wollen wir weniger tadeln, 
dass nach der Reformationszeit nicht mehr die einzel
nen Exegeten aufgeführt werden, sondern die Darstel
lung sich mehr eigentlich hermeneutischen Schriften 
anschliesst; aber dass dies nun ganz dem früher aus
gesprochenen Princip zuwider so streng durchgeführt 
ist, dass die grössten Exegeten, weil sie keine Herme
neutik geschrieben, unberücksichtigt geblieben, ist auf 
keine Weise zu billigen. So ist es geschehen, dass die 
rein verständige Exegese der socinianischen Partei (S. 
246) zwar durch einige Proben belegt wird; aber weil 
ihre Stimmführer nicht selbst Grundsätze für die Aus
legung aufgestellt, so versäumt es auch der Verf., uns 
ein Bild jener Betrachtungsweise zu geben. Aber bei
läufig wenigsten haben Socin und seine Genossen ihre 
Principien nicht verschmäht auszusprechen, die, kurz 
zusammengestellt, von der Keckheit, mit welcher sie 
im Schriftworte schalteten, Zeugniss geben würden. 
Noch kürzer sind die Arminianer, die Repräsentanten 
philologisch-historischer Gelehrsamkeit, weggekommen. 
Episcopius und Limborch, die theologischen Ausleger 
jener Schule, sind gar nicht erwähnt, Grotius nur bei
läufig genannt als Vorgänger Semler’s, Wetstein eben
falls als solcher, also nur nebenbei hingestellt. Sogar 
Clericus ist übergangen, der in seiner kritischen Kunst 
auch die Principien der allgemeinen Hermeneutik auf
stellte und ausführte, und besondere Anweisungen gab, 
wie man den Sinn der Wörter und Redensarten im
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Griechischen des N. Testaments zu erforschen, und 
ülcht nur die Emphasen zu beschränken, sondern auch 
{nit Sitten, Gebräuchen, Meinungen des Zeitalters der 
biblischen Schriftsteller sich zu befreunden habe. Endlich 
hat auch die französisch - reformirte Schule mit ihrem 
Streben nachhistorisch-theologischer Auslegung aus eben 
jenem Grunde nirgend eine Stelle und genügende Charak
teristik. Aber für die neueste Zeit war dieser Grund
satz, nur Hermeneuten aufzuführen, wieder nicht län
ger zu halten, weil es nur sehr wenige Schulen zu ei
ner wissenschaftlichen Darstellung und Begründung je
ner Wissenschaft gebracht haben. So war die Nöthigung 
vorhanden, die philosophische Auslegung der Kant’- 
schen, Fichte’schen und Hegel’schen Schule, sowie die 
niythische Evangeliendeutung aus den anderweitigen 
Schriften ihrer Freunde herauszustellen. ünd es ist 
dies in einer Weise geschehen, die durch ihre Klar
heit, Redlichkeit und Offenheit und die schlagende 
Kürze in der Beurtheilung keinen Leser der Schrift 
unbefriedigt lassen wird. Was endlich die Anordnung 
des historischen Stoffes selbst betrifft, so hat Hr. K. 
sehr richtig fünf Perioden unterschieden: die patristi- 
sche (bis ins siebente Jahrh.), die hierarchische (bis 
zu Anfang des 16.), die reformatorische (bis zum 
Schluss des 16.), die symbolotarische (bis zur Mitte 
des 18.) und die freie wissenschaftliche (bis auf un
sere Zeit). Aber innerhalb dieser Zeiträume ist eine 
Anordnung der Schriftausleger nach der ZeitfolgO oder 
nach ihrem Vaterlande nicht anzuratheu, sondern nach 
ihren Auslegungsprincipien muss ihre Stellung bestimmt 
werden. Die charakteristische Verschiedenheit richtet 
sich hier nach der Weise, in welcher sich die Subje- 
Ctivität des Auslegers zu der objectiv gegebenen Schrift 
verhält. Denn entweder geht jene Subjectivität durch 
die Macht einer historischen Autorität verloren, oder 
der objective Gehalt der Schrift verschwindet, wenn 
die Individualität des Auslegers für sich und nach ei
gener Willkür den Sinn der Schrift zu erforschen sich 
anmasst; dagegen tritt Beides in das rechte Verhält
niss, wenn der Exeget den objectiv gegebenen Sinn 
sich anzueignen und durch die Thätigkeit des Geistes 
zu reproduciren habe, S. 84. (Hier scheint es aber
mals, als ob Hr. K. von dem oben verworfenen Theil 
der Hermeneutik, der explicatlo, dennoch selbst Ge
brauch mache: denn die Reproduction des angeeigne
ten Sinnes ist eben Das, was die altern Hermeneuten 
neben dem intellechis verlangten.) Demnach ergibt 
sich ein dreifacher Charakter der Auslegung: ein tra
ditionell-kirchlicher, ein philosophirendcr oder allegori- 
sirender, endlich ein historisch-theologischer.

So scharf auch diese Begründung sein mag und 
so sehr sie auch für den ersten Blick einleuchtet, so 
nat sie dennoch zwei Übelstände. Einmal ist es nur 
sehr consequenten Geistern, die ausserdem dass sie, 
was sie wollten, klar dachten, auch sich innerhalb die- 

ihrJe» selbst gesteckten Grenzen zu halten 
ffimo- nur Einem Charakter ihrer Ausle-

Die M.eiStte" Fe“
k ix ««ne oder wenigstens ohne tieues rest-
halten an derselben zwischen den entgegengesetzten 
Anslegungsweisen hm und her, bald entschieden die- 
ser, bald halb jener folgend. Daraus ist es zum Zwei
ten erklärlich, wie m der historischen Darstellung 

manche Exegeten keine rechte, sichere Stelle finden, 
indem entweder die Praxis ihrer Theorie nicht ent
sprach, oder überhaupt bei ihnen ein dunkles, unbe
stimmtes Gefühl die Stelle der klaren Anschauung ver
trat. Daher kommen bei Hrn. K. Wiederholungen man
cherlei Art vor. So wird Augustin S. 118 als Allego
rist, S. 162 als historisch-theologischer Ausleger, endlich 
S. 184 als der kirchlichen Exegese huldigend genannt 
und charakterisirt. So ist auch Tertullian theils S. 129 
als historisch-theologischer Ausleger, theils S. 179 als 
traditionell-kirchlicher aufgeführt. Demnach hat es dem 
Verf. nicht genug geholfen, dass in jeder der genann
ten fünf Perioden der gerade vorherrschende Charak
ter der Auslegung an die Spitze gestellt ist, in der 
ersten die allegorische Auslegung, dann die historisch
theologische, zuletzt die traditionell-kirchliche; in der 
zweiten die traditionell-kirchliche, die allegorische, zu
letzt die historisch-theologische; in der dritten die hi
storisch-theologische traditionell-kirchliche, mystisch
allegorische; in der vierten die historisch-theologische, 
mystisch - allegorische, traditionell - kirchliche; in der 
fünften die historisch-theologische, die philosophirende 
und allegorisirende, endlich die traditionell-kirchliche. 
Entweder mussten jene Männer, in denen sich neben 
einer ältern Richtung ein neues Princip herausbildete, 
wie in Tertullian, dem Haupte einer dogmatischen Sta
bilität, oder in denen zwei Methoden friedlich neben 
einander bestanden, wie bei Augustin das Dogmatismen 
und Allegorisiren sich verband, als Übergänge von ei
nem Charakter zum andern dargestellt werden; oder 
es mussten die verschiedenen Auslegungstheorien selbst 
zum Hauptgesichtspunkt der Eintheilung gemacht und 
innerhalb derselben erst jene chronologische Theilung 
als untergeordnet durchgeführt werden. Die real-chro
nologische Anordnung hätte die allerdings nicht geringe 
Schwierigkeit in der Gruppirung der Individualitäten 
erleichtert, der Darstellung der literarischen Erschei
nungen strengere Grenzen, dem Ganzen aber grössere 
Stetigkeit und der Entwickelung innigem Halt gege
ben. Dessenungeachtet bietet auch so geordnet und 
durchgeführt der historische Theil des Trefflichen und 
Gelungenen so viel, dass der Gelehrte ihn nicht ohne 
Nutzen gebraucht, der Anfänger in der theologischen 
Wissenschaft aber durch das Studium desselben jene 
so nöthige und leider oft genug gering geschätzte Kunde 
der mancherlei exegetischen Verirrungen erlangt, ohne 
welche er selbst Gefahr läuft, sich in einer derselben 
zu verlieren. Durch Klarheit und Giundhchkeit, durch 
das Zurückgehen auf passende, wohl durchforschte 
Quellen, aus denen classische Stellen entweder über
setzt oder in den Noten abgedruckt sind, sind manche 
Partien, namentlich im patnstischen und reformatori
schen Zeitalter eine Fundgrube, aus der sich Jeder 
Raths genug erholen kann.

Die zu Grunde gelegte Theilung innerhalb der ein
zelnen Perioden hängt übrigens mit den eigenen Prin- 
cipien des Verf. zusammen. Wie dort, hat er auch in 
der Darstellung der Hermeneutik selbst eine Trichoto- 
mie festgehalten, für welche er in der Einleitung tiefere 
Gründe beigebracht hat. Die Schrift ist ihm nämlich 
ganz im Sinne des echten Protestantismus einzige Norm 
und Richtschnur des Glaubens und muss aus sich selbst 
erklärt werden, S. 36. Jede Polemik gegen diesen
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Grundsatz, die, wie früher vom Katholicismus, so neuer- 
dino’S inmitten unserer Kirche erhoben worden ist, 
ist,°wie an sich verwerflich, so insbesondere dadurch 
abzu weisen, dass die heiligen Bücher in der Wirklich
keit und für das Leben der Kirche jenes immer gewe
sen sind, wenn sich auch in thesi jenes Princip nicht 
ausgesprochen findet, S. 38. Einwendungen dagegen 
hat man theils von der späten Abfassung der Schrift 
hergenommen, die jünger sei als die Kirche, theils von 
der kritischen Unsicherheit ihrer 1 heile, theils von der 
Verschiedenheit ihrer Auslegung. Schlagend bemerkt 
er gegen das Erste, dass, wenn auch das Dasein der 
Kirche sich nicht erst von der schriftlichen Abfassung 
des Wortes Gottes datire, doch nun dieses, seitdem es 
in Buchstabe und Schrift niedergelegt ist, das einzig 
sichere Zeugniss der christlichen Wahrheit sei, der 
höchste Ausdruck der .göttlichen Offenbarung, gegen 
welche die mündliche Überlieferung nicht aufkommen 
kann, S. 45. Bei dieser Gelegenheit erklärt sich der 
Verf. entschieden und freisinnig gegen die orthodoxe 
Schule Dänemarks, die namentlich in Grundtvig ihren 
Vertreter gefunden hat. Diese glaubt nämlich im apo
stolischen Symbolum ein Document zu besitzen, auf 
welchem, als unmittelbar von den Aposteln herrührend, 
die Schriftauslegung basirt sein müsse, sodass sie das 
protestantische Princip dahin alterirt, die Kirche ruhe 
auf der heiligen Schrift, insoweit diese in Übereinstim
mung mit jener Glaubensregel ausgelegt werde. Ganz 
richtig entgegnet er Diesem S. 54, dass jenes Symbo
lum nicht von den Aposteln als eine abgeschlossene 
Form des Glaubensbekenntnisses herrühre, dass es, 
nach und nach enstanden, eine Hauptsumme des münd
lichen und schriftlichen Evangeliums sein solle, also 
aus diesem abgeleitet, nicht dasselbe wie eine Norm 
beherrschen könne, um so weniger, als es weder nach 
Inhalt noch nach Form einer Regel der Auslegung 
ähnlich sehe S. 55, ja selbst wieder der Auslegung 
bedürfe. Den zweiten Einwand entfernt er dadurch, 
dass es nicht auf die Anzahl der Bücher heiliger Schrift 
ankomme, da diese sich nicht unter einander ergänzen, 
dass also der Ausfall eines Buches keine Lücke im 
Christenthum hervorbringe, dass die meisten Bücher 
dieselben Hauptgegenstände des christlichen Glaubens 
und Lebens enthalten, dass die Kritik auch angezwei
felten Schriften wenigstens das apostolische Zeitalter 
immer einräume (?), sodass das Wesentliche ihres In
haltes dasselbe bleibe, möge das Resultat jener kriti
schen Untersuchungen ausfallen, wie es wolle, und 
demnach der normative Gebrauch der Schrift nicht auf 
der apostolischen Echtheit beruhe, S. 48. Was end
lich die Verschiedenheit der Auslegung betrifft, so be
stehe die Gemeinschaft der Kirche nicht in Einerleiheit 
der Meinungen, sondern in der Einheit des Geistes und 
des Glaubens an die Grundlehren des Evangeliums, 
S. 50. Daraus ist klar, wie sehr der Verf. die Irei- 
heit der Schriftauslegung in Anspruch nimmt. , Die 
Schrift ist ihm (S. 57) das einzige Organ des unmittel
baren Unterrichts Jesu und seiner Apostel; sie schliesst 
demnach jedes Mittelglied zwischen sich und der mensch
lichen Forschung ebenso aus, wie Christus jedes Mit
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telglied zwischen seiner Wirksamkeit und der Aneig
nung derselben von Seiten der Menschen ausschliesst.

Den Charakter ihrer Auslegung bezeichnet er zu
erst S. 13 als historisch-geistig, indem das Historische 
das Linguistische in sich fassen soll, das Geistige aber, 
ausgehend von einer in der geistigen Totalität des 
Schriftstellers gegebenen Einheit, den Sinn aufzuweisen 
sucht, w elcher in Beziehung auf diese Einheit unter 
mehren andern möglichen Auffassungsweisen sich am 
meisten empfiehlt, um als genauer Ausdruck der Gei- 
steseigenthümlichkeit des Verfasssers gelten zu können. 
Weiterhin (S. 29) nimmt er mit Rücksicht auf die Sprach
form des Neuen Testaments, auf den historischen Ur
sprung dieser Bücher, sowie den Inhalt derselben 
eine philologische, historische, endlich eine geistige, 
oder logisch-psychologische Auslegung an. S. 32 end
lich, weil der Begriff heiliger Schrift nicht ohne Be
deutung für die Auslegung sein könne, entfaltet sich 
ihm aus der logisch-psychologischen Auslegung, die 
näher durch den christlichen Glauben bestimmt werde, 
die theologische Auslegung S. 62, durch eine solche 
Betrachtung der Schrift bedingt, wodurch der mensch
liche Charakter mit dem göttlichen in eine Einheit zu- 
sammenfliesst (S. 63). Gegen diese letzte, die theolo
gische Interpretation, ist theils erinnert worden, dass 
ihre Benennung verfänglich und lieber zu vermeiden 
gevyesen, obwol die Sache selbst ihr gutes Recht habe, 
theils haben Andere gemeint, dass die philologische und 
historische Auslegung genüge, die theologische da^e^en 
von einer Voraussetzung ausgehe, deren Wahrheit erst 
durch die Auslegung ermittelt werden müsse. Der 
Verf. hat dies Letztere auch selbst gefühlt; und wie er 
sich gegen die zuerst von Turretin, zuletzt von Rückert 
gefoderte absolute Voraussetzungslosigkeit des Exe- 
geten scharf erklärt; so hat er auch gegen den Schein 
jenes in sich selbst zurücklaufenden Kreisganges pro- 
testirt und die Analogie anderer Erscheinungen auf
gebracht (S. 67). Zudem können wir uns die theolo
gische Auslegung des Verf. um so eher gefallen las
sen, als ihre Darstellung durchaus nichts Verdächtiges, 
einer gesunden Auffassung der Schrift Zuwiderlaufen
des enthält, sondern hauptsächlich darauf hinauskommt, 
dass das Dunkle aus dem Deutlichen, das Zweifelhafte 
aus klaren, bestimmten Stellen erklärt werden müsse, 
also ganz Das ist, was die Ältern die Glaubensanalogie 
nannten, ohne welche keine Exegese denkbar ist. (Von 
den Vätern haben diese auch Basilius der Grosse an
erkannt, was der Verf. S. 344 nicht hätte übergehen 
sollen, cf. Ilegul. brevior. interrog. 267, p. 718 ed. Paris 
1638). Und wie der Erklärer eines Dichters mehr 
geben muss, als grammatische und historische Bemer
kungen, wrie er über Geist, Gehalt, Anlage und Forni 
des poetischen Erzeugnisses, von dem er handelt, zu 
sprechen genöthigt ist, so, meinen wir, müsse der Exeget 
auch Theolog sein, um das theologische Element der 
Schrift finden und entwickeln zu können. Diese Thätigkeit 
liegt über das Philologische und Historische hinaus, w®s 
Beides nur benutzt wird, um das Lebenselement der 
Schrift, Geist und Gesittung, völlig inne zu werden und 
klar herauszustellen. (Der Schluss folgt.)
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iVach jener Trichotomie folgt die Darstellung der 
Hermeneutik S. 337 (ohne Überschrift). Die philolo
gische Auslegung betrachtet er nach der Unterschei
dung der altern Hermeneuten in W'iig Wortbedeutung 
(über den Begriff Bedeutung vaASinn und deren Unter
scheidung hat Hr. K. nirgend sich ausgesprochen), 
Tuitg Wortfügung, und if päatg Redeform. In allen die
sen Abschnitten zeigt sich der Verf. als eben so ge
wandten Grammatiker und Logiker, als er offenbar mit 
der Eigenthümlichkeit des neutestamentlichen Sprach
idioms vertraut ist, sodass nicht leicht weder gegen 
Anordnung noch gegen Durchführung etwas zu erin
nern sein dürfte. Hier und da nur hätten wir grössere 
Bestimmtheit, wohl auch Vollständigkeit erwartet; haupt
sächlich um dem Anfänger und den Verächtern dieser 
Wissenschaft zu zeigen, dass aus ihr oft allein das 
Schwierige seine Erledigung Endet. So hätten wir 
Z. B. rtlGTlMg Marc. 14, 3; Joh. 12, 3 unter die lati- 
nisirenden Wortbildungen gesetzt (S. 343); ymm? 
Matth. 1, 1 unter die Worte, wo die eigentliche Be
deutung festzuhalten (S. 356); älag Marc. 9, 49 u. 50 
unter die, welche in der Bildersprache verschiedene 
Begriffe bezeichnen können (S. 353); in 1. Cor. 11, 10 
hätten wir keine zweifelhafte Mehrdeutigkeit gefunden 
(S. 349), da jedenfalls Engel zu verstehen sind; eben 
so wenig Matth. 8, 36 unentschieden gelassen (S. 353). 
In Röm. 7, 2 und andern S. 368 verzeichneten Stellen 
ist unbedenklich ein Genit. object. anzunehmen (Gesetz, 
welches an den Mann knüpft). Dagegen möchten wir 
Luc. 22, 36 nicht unter die Stellen setzen, wo die 
eigentliche Bedeutung festzuhalten sei. Wenn
auch Olshausen’s Schwert des Geistes zu verwerfen ist, 
so trägt doch das Wort Christi jedenfalls eine symbor 
lische Färbung an sich. Das Gleiche gilt von Joh. 8,46 
{a^taQTia). Denn nicht dem Einwurf der Immoralität 
hat Christus zu begegnen, sondern dem Vorwurf über
grosser Anmassung, und diese aufreligiös-messianischem 

e le^ sich findend, heisst agaQtia. Bisweilen finden 
sich auch Widersprüche. So steht Matth. 26, 41 
S. 356 unter jenen Stellen, wo die eigentliche Bedeu
tung des Ausdrucks festznhalten sei. Aber S. 357 
sollte sie nicht unter die gesetzt sein, wo nach Hrn. 

K.’s Regel der bildliche Ausdruck gegen einen erklä
renden zu vertauschen ist. Einen ähnlichen Wider
spruch findet man in Bezug auf Ephes. 4, 26. Nach 
S. 369 soll ogyi^G&t für ein bedingtes futurum stehen, 
nach S. 380 mit gi] agafizavsT^ aufzulösen sein in 
ein Particip -o^yi^ogevoi gij agaqtav^s. Doch wird we
nigstens bei keiner der beiden Auffassungen der Sinn 
alterirt. So weiss auch Hr. K. mit Joh. 1, 49. 50 
nichts Rechtes anzufangen. Erstens setzt er die Stelle 
S. 50 unter die Ironien, eine Redeweise, über die über
haupt Schärferes und Bestimmteres hätte gesagt werden 
sollen S. 395. Geht die Ironie aus einem edeln Unwil
len hervor, so wüssten wir nicht, wie ein solcher in 
Jesus gegen Nathanael, den er kurz zuvor belobt, sollte 
entstanden sein. Dann aber muss ausserdem, dass die 
Ironie sich dem ganzen Habitus der Rede mittheilt, sie 
doch in einem Worte wenigstens ganz bestimnt hervor
treten. Aber keins von Beidem können wir entdecken. 
Dann hat Hr. K. dieselbe Stelle S. 385 unter die
jenigen gesetzt, in denen dem Berichterstatter die Ab
sicht, ein Wunder zu erzählen, fälschlich beigemessen 
würde, indem ja weder die Erzählung selbst noch die 
hinzugefügten Umstände über die Grenzen des physisch 
oder psychologisch Erklärbaren hinausfuhren. Allein 
dann verschwindet Sinn und Idee des Ganzen und der 
glaubensvolle Ausruf Nathanael’s bleibt ein Räthsel. 
Offenbar will Johannes ein psychologisches Wunder 
erzählen, wie Jesus als Messias mit einem Blicke die 
Herzen und Geister der Menschen erkannte, und die 
edlern unter diesen sich ihm völlig anschlossen. Diese 
Stelle und 4, 17, die ebenfalls Ur. K. mit Unrecht 
unter die obige Kategorie bringt, sind im Sinne des 
Johannes Erweise für Aussprüche, wie 2, 25; 16, 30; 
21,16, wo überall das prophetische, d. i. tiefere Wissen 
des Messias mit Nachdruck heivoigehoben wird; was 
nicht geschehen sein würde, wenn dem Evangelisten 
nicht bestimmte Facta vorgeschwebt hätten. Hat nun 
Hr. K. so sein Ürtheil abgegeben, so könnte es fast 
wie ein Widerspruch erscheinen, wenn er da, wo er 
zum dritten Mal derselben Erwähnung thut (S. 430), 
sie mit solchen zusammenbringt, wo der Mangel an 
Kenntniss von der Geschichte, auf welche angespielt 
wird, die Auslegung unsicher oder dunkel mache. 
Aber wir vermissen auch nichts an der Scenerie des 
Ganzen, was von Johannes ausgelassen, das Urtheil 
schwankend machen könnte. Die Worte Jesu: bvia 
vnb TTjv avK/fr geben den Standpunkt für Vl 46 und 47; 
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und sollen den Nathanael zurückweisen auf seine Si
tuation und das in derselben ausgesprochene Urtheil 
über Nazareth. — Überhaupt dünkt es uns gewagt, 
eine Anspielung auf Geschichte anzunehmen, wo nicht 
der Text selbst auf eine solche hinweist, wie Luc. 13,1. 
Aber Hr. K. erklärt sich sogar aus einer solchen die 
Dunkelheit des Gleichnisses vom ungerechten Haus
halter Luc. 16, das, wie er meint, auf Facta gegrün
det sei, die den Jüngern nicht unbekannt gewesen. 
Allein es ist dies, wie dem Wesen und dem Begriff der 
Parabel zuwider, so in jener Erzählung durch nichts 
auch nur von fern angedeutet. So können wir auch 
2 Thess. 2, 3 ff., 7 ff. bei den Bezeichnungen des Anti
christ, wie: der Mensch der Sünde, das Kind des Ver
derbens und o xoafycov, was Hr. K, fälschlich dessen 
Widersacher erklärt, keine solche Anspielung heraus
fühlen. Die Ausdrücke sind, wie 1 Timoth. 1, 4 
(pv&ot xal ytvta'ko'yiai), gewiss fremden, theologischen 
Lehrmeinungen entlehnt. Eben so wenig mögen wir 
2 Timoth. 4, 17 bei dem Ausdruck Xlwv an eine histo
rische Persönlichkeit denken. Das Wort ist eben nur 
Bild des Übermächtigen und Gewaltsamen. Solche 
einzelne Ausdrücke finden theils meist schon ihre Er
klärung an sich, theils können sie bestimmte historische 
Beziehungen erst später erhalten haben. So weist man 
für (Klausen S. 431), Hebr. 4, 13, hin auf
die alte Sitte des Ringens oder der Hinrichtung oder 
der Schlachtung der Opferthiere, als ob das Wort erst 
solchen Gewohnheiten entlehnt sei. Gewiss hat es 
seine Bedeutung ohne Bezugnahme auf diese, und ist 
erst für sie Bezeichnung geworden: den Kopf zurilck- 
biegen, also Jemandes Angesicht dem Beschauen bloss
stellen, alicuius natur am detegere. — Von den 
Citationen des Alten Testaments im Neuen ist theils in 
der historischen Auslegung S. 411, theils in der theo
logischen S. 446 gehandelt worden. Wir berücksich
tigen dieses Capitel, über welches noch so viele Ver
wirrung herrscht um die Klarheit, mit welcher Hr. K. 
den Gegenstantl auffasst und den Unterschied zwischen 
jenen beiden Auslegungen zu erkennen. Ganz richtig 
bemerkt er an der ersten Stelle, Christus und die Apo
stel hätten sich bei der Entwickelung der christlichen 
Lehre und den damit verbundenen factischen Begeben
heiten auf das Alte Testament als ein historisch gege
benes Vehikel hingewiesen gesehen. Daher die genaue 
Verbindung des Alten und Neuen Testaments und die 
Anwendung jenes in diesem in verschiedener Form 
theils mit, theils ohne ausdrückliche Citation, bald nach 
den LXX bald abweichend von diesen und dem He
bräischen, bald so frei, dass entweder keine Stelle des 
Alten Testaments passt, oder eine Verschmelzung meh
rer oder blosse Anklänge an den religiösen und mora
lischen Inhalt der alttestamentlichen Schriftsteller an
genommen werden müssen. So weit führt die histori
sche Auslegung. Die theologische nimmt diese Frage 

wieder auf und stellt den Canon fest, dass, wo sich 
Stellen des Alten Testaments im Neuen so angeführt 
finden, dass die philologische Auslegung wesentliche 
Abweichungen von den Worten und dem Sinne des 
Grundtextes aufweist, während die historische die Über
einstimmung mit der unter den Juden üblichen An
führungsweise darlegt, die gemachte Anwendung nach 
dem religiösen Verhältniss zwischen Judenthum und 
Christenthum zu beurtheilen sei. Diese letzte, etwas 
dunkle Ausdrucksweise wird dann weiter so bestimmt, 
dass keineswegs das Alte Testament aus dem Neuen 
erklärt werden dürfe, die Auslegung sowol wie Real
und Verbalkritik würden dadurch so gut wie unter
graben sein; ferner stehe es nicht zu, eine Doppelheit 
der Natur in den alttestamentlichen Schriftstellen und 
demgemäss des Sinnes ihrer Worte anzunehmen, so
dass das menschliche Bewusstsein einen niedere, der 
göttliche Geist einen höhern Sinn ihrer Aussprüche 
vermittelt habe; vielmehr sei das aussöhnende Moment 
zwischen den dogmatisch - apologetischen und philolo
gisch-historischen Aussprüchen in der religiösen, ein 
Ganzes bildenden, Einheit des Alten Testaments zu 
suchen, indem dessen Charakterzug in einem tiefen 
Gefühl des Mangels an geistiger Befriedigung, in einer 
starken Sehnsucht nach dem Zukünftigen bestehe. Also 
das gesammte Gesetz und das Corpus Prophetarum 
sind Ankündigung und Vorbedeutung der in Christo 
vollendeten Offenbarung, aber nicht sofort auch nun 
jeder einzelne Theil derselben; daher denn auch oft, 
wie Matth. 2, 15, Röm. 10, 18, der natürliche An
knüpfungspunkt zwischen dem Inhalt und der messiani
schen Idee vermisst wird. Dies Letztere soll nun wol 
nichts Anderes heissen, als dass die neutestamentlichen 
Schriftsteller, indem sie von dem Gedanken ausgingen, 
dass der ganze alte Bund ein Typus des Kommenden 
sei (Hebr. 9, 24), das gesammte Gesetz ein Führer 
auf Christum, im Einzelnen sich bisweilen vergriffen, 
und solchen Stellen ein Causalitätsverhältniss zu ur
christlichen Factis und Gedanken zuschoben, die jeder 
messianischen Deutung wiederstreben. Hierbei hätten 
wir wohl gewünscht, dass der Verf. mehr Rücksicht 
darauf genommen, ob Christus selbst oder die neu
testamentlichen Schriftsteller (wie Matth. 1 u. 2) alt- 
testamentliche Stellen beibringen, ferner ob das Citat 
als wirkliche Prophetie aufgestellt wird oder als blosse 
Anführung (Röm. 10, 18), oft eine blosse Reminiscen# 
an alttestamentliche Aussprüche.

Es wäre leicht, noch andere Einzelheiten aufzu
zählen, in denen man mit dem Verf. rechten könnte- 
Denn bei einem so vielumfassenden Werke ist es un
möglich , Allen Alles recht zu machen. Wenn nur 
Sinn und Geist des Ganzen als richtig bezeichnet wer
den kann, die Durchführung der Anlage entspricht und 
das Resultat der Gesammtuntersuchung befriedigt, dann 
ist schon der Zweck des Buches für erreicht zu er
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klären. Der Leser hat daran Genüge, das, was ihm 
Einzelnes vorschwebte oder vorher für ihn zerstreut 
lag, ihm als Gesammtbild vorgeführt wird. Jüngern 
Freunden theologischer Wissenschaft können wir das 
Buch um so eher empfehlen, als es in naturgemässer 
historischer Entwickelung alle die Auswüchse neu- 
testamentlicher Schrifterklärung ihnen vorhält, durch 
welche thatsächlich das Christenthum so oft verunstal
tet wurde, und dass es zulezt die Theorie als noth
wendig erweist, von der allein Heil für die Kirche und 
Wissenschaft erwartet werden kann. Es ist nicht ge- 
nug, nüt Hülfe philologischer Kenntnisse und einem 
glücklichen Takte, den man sich durch Besuch exege
tischer Vorlesungen entweder angeeignet oder verstärkt 
hat, den Schwierigkeiten der Schrifterklärung trotzen 
zu wollen. Ohne feste Grundsätze, die nur aus dem 
Studium der leider immer mehr vernachlässigten Her
nien eutik resultiren, läuft man immer Gefahr, den Ver
irrungen zu verfallen, die mit scheinbarem Rechte un
ter dem Vorwande höherer Frömmigkeit oder tiefem 
Henkens und Forschens in unsern Zeiten wieder sich 
breit machen wollen.- — Die Übersetzung ist fliessend 
und kaum als solche zu erkennen. Einzelne Fehler 
jedoch haben sich eingeschlichen: S. 338 Wortbemer
kungen st. Wortbedeutungen; S. 429 Anmerk. Verfasser 
st. Schriftsteller: S. 414 und duck bei solchen Stellen, 
wo es nur heissen kann: und namentlich. Doch kann 
dies Letzte, wie die Erklärung der Präposition ini S. 372 
hinüber, über den Gegenstand hinaus st. drüber hin, 
die Fläche bedeckend, auch Versehen des Schriftstellers 
sein; sowie eine gewisse Breite, namentlich bei mehr 
philosophischen Deductionen, wohl Eigenthümlichkeit des 
Letztem ist. Die Ausstattung des Äussern ist gut. 
Durch die Hinzufügung dreier Register für Sachen und 
Namen, erklärte Stellen und griechische Worte ist 
auch das Nachschlagen erleichtert.

Jena. Kimmel.

later atnrsescliichte.
Hlslotre des idees Uttermres de la Ei (xticg üu 

siecle et de leurs origines dans les siecles anterieurs 
par A. Michiels. Deux Volumes. Paris, 1842 et 1843. 
In-8. 15 fr.

.Oer verdiente Barchou de Penhoen sagt in seiner 
Geschichte der deutschen Philosophie, seit 20 Jahren 
sei in Frankreich kein Werk von einiger Bedeutung er
schienen , in dem sich nicht der Einfluss deutscher 
Ideen geltend machte. Ohne dieser Behauptung in 
ihrem ganzen Umfange beizupflichten, wird selbst von 
andern französischen Schriftstellern zugegeben, dass 
dies auf die ästhetische Kritik wirklich seine Anwen
dung findet. In der That haben in Frankreich, seitdem 

die Frau v. Stael zum ersten Male die deutsche Kunst
anschauung dem Auslande erschlossen hat, die ästhe
tischen Begriffe eines Lessing, Schlegel u. s. w. eine 
immer grössere Verbreitung gefunden. Niemand wird 
in Abrede stellen, dass der Einfluss des deutschen 
Elements bei der Bildung der romantischen Schule in 
Frankreich besonders hoch anzuschlagen ist. Am hand
greiflichsten wird man dies fühlen, wenn man die be
rühmte Vorrede zum Cromwell, in der V. Hugo zum 
ersten Male die revolutionären Grundsätze der neuen 
Schule enthüllte, mit den Schriften unserer vornehmsten 
Ästhetiker vergleicht. Vielleicht aber haben sich die 
deutschen Ideen in keinem kritischen Werke so unver- 
holen hervorgethan und so in den Vordergrund ge
drängt , wie dies in der neuesten Schrift von Alfred 
Michiels geschieht. Dieser junge Schriftsteller, der, 
wenn wir nicht irren, aus einer holländischen Familie 
stammt, hat schon in einem frühem Werke, das der 
deutschen Kunst gewidmet ist, seine grosse Vorliebe für 
Deutschland an den Tag gelegt. Schon damals war er in 
manchen seiner Ansichten den Franzosen zu wenig Fran
zose, und so ist es nicht zu verwundern, dass gegen sein 
neuestes Werk, in dem manche Sätze der deutschen 
Ästhetik noch schroffer und unumwundener hervor
treten, von einigen Seiten lebhafter Widerspruch er
hoben ist, während es von Andern als eine Frucht 
„deutscher Ideologie“ verspottet wird. Unglücklicher
weise klebt der Darstellung des Verf. eine mystische 
Dunkelheit an, die manchen unserer Ästhetikei’ nament
lich eigenthümlich ist, die aber den Franzosen, welche 
nun einmal schon vom Geiste ihrer Sprache auf eine 
grössere Klarheit angewiesen sind. nun und nimmer
mehr zusagen kann. Ganz vorzüglich lebhaft sind die 
Angriffe, die von einem Theile denradicalen Presse aus
gegangen sind; doch mag sich hier eine persönliche 
Gereiztheit zum Theil wenigstens mit ins Spiel mischen- 
Hr. M. macht nämlich mit manchen anerkannten Grös
sen wenig Umstände und verletzt viele von Denen, die 
von den Herren der Presse auf dem Schilde getragen 
werden, mit einem schneidenden Worte. Daher er
klärt es sich denn, weshalb man gegen diese Neuerun
gen, gegen diese „Ästhetik, die sich von Deutschland 
aus eindrängen will/4 so sehr eifert.

Obgleich der Titel mehr einen Überblick über die 
verschiedenen Richtungen der neuesten französischen 
Literatur verspricht, so legen wir doch vorzüglich Ge
wicht auf die Partie des Werkes, in der nachgewiesen 
wird, wie sich allmälig die Ideen, die endlich während 
der Restauration in den zwanziger Jahren losbrachen, 
bildeten und im Geheimen entwickelten. Besonders 
glücklich ist der Verf. in der Darstellung der heftigen 
Fehde, die sich um die Vortrefflichkeit der Alten ent
spann und bei der sich namentlich Perrault (parallele 
des anciens et des modernes) hervorthat. Diese Periode 
der französischen Literatur ist bis jetzt noch nicht so
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gelungen behandelt worden. Der Verf. hat die um
fassendsten Studien gemacht und bringt manches Neue 
vor; nur hat er sich vom Verlangen nach einer ganz 
originellen Auffassung zuweilen verführen lassen, und 
so geschieht es zuweilen, dass er irgend einen Schrift
steller, der nur Anspruch auf ein untergeordnetes 
Interesse machen kann, plötzlich zu einem Talent er
ster Grösse erhebt. Dies zeigt sich namentlich auch 
bei der Darstellung der spätem Reformatoren Diderot 
und Beaumarchais, von denen die Romantiker, nach des 
Verf. Ansicht, ihre Idee von der Unstatthaftigkeit der 
drei Einheiten entlehnt haben. Hier macht er Seba
stian Mercier, den Verfasser des Tableau de Paris, 
zum Restaurator des Theaters. Das Tableau de Paris, 
dem allerdings sein Werth nicht abzustreiten ist, wird 
als die schönste kritische Arbeit des ganzen 18. Jahrh. 
ausgerufen. Hr. M. sagt, dieses Werk überrage alles 
Andere seiner Zeit eben so sehr, als die Dialogen von 
Perrault die ganze vorhergehende Periode, und fügt 
dann hinzu: „Mit Ausnahme einiger weniger Ideen 
von einer gewissen Bedeutung, die aber nur Wenige 
verstanden haben, ist der ganze Romantismus in dieser 
Schrift enthalten. Insbesondere findet man darin alle 
literarischen Ansichten angedeutet, die sich in den 
Jahren von 1820—30 Luft gemacht haben und denen 
man die herrlichsten Schöpfungen verdankt.“ Nicht 
übel ist auch die Partie seines Werkes, wo der Verf. 
schildert, wie unter Einfluss des Auslandes diese neuen 
Ideen immer mehr Wurzel fassten und sich ausbreite
ten. Nur scheint er sich des Unterschiedes nicht be
wusst worden zu sein, der zwischen der deutschen 
Romantik und den Grundsätzen, den die romantische 
Schule der classischen gegenüber in Frankreich auf
stellte, angenommen werden muss. Daher schreibt sich 
eine gewisse Begriffsverwirrung, die sich in einzelnen 
Partien seines Werkes an den Tag legt. So scheint 
Hr. M. zu Anfang unter romantisme den Ausdruck einer 
christlichen Weltanschauung als Gegensatz zur Ideen
welt des Alterthums zu verstehen. Dies ist also etwa 
der Begriff der romantischen Schule in Deutschland. 
Aber der Verf. hat diese Bestimmung nicht festgehal
ten, sondern im Verlauf seiner Darstellung mehr eine 
Romantik angenommen, wie sie sich die Begründer der 
neuen Schule in Frankreich dachten. Bei dieser wird 
nämlich durchaus nicht mehr ausschliesslich an eine 
christliche Mystik gedacht, wie sie unsern Romantikern 
vorschwebte; der Hauptpunkt, worauf es hierbei an
kommt, ist, dass die bestehenden Formen durchbrochen 
und die Fesseln der Nachahmung abgestreift werden. 
Hr. M. scheint allerdings den Widerspruch gefühlt zu 
haben, den die unklare Auffassung dieses Begriffes in 
seinem Werke veranlasst hat, und er macht deshalb 

der romantischen Schule selber den Vorwurf, ihre 
eigene Grundidee nicht klar verstanden zu haben- 
Er meint, die ganze Revolution, die von dieser Schule 
ausging, sei zuletzt eigentlich etwas rein Formelles ge- 
worden; denn während man sonst in der Nahahmung 
des Alterthums und insbesondere der griechischen L1' 
teratur befangen gewesen wäre, habe sich nun Alles 
dem germanischen Wesen blindlings unterworfen, ohne 
sich der eigentlichen Bedeutung des Romantischen be
wusst zu sein. Er sagt in dieser Beziehung: „Statt 
nach dem Vorgänge der Frau v. Stael zu beweisen? 
dass der Romantismus zum Ursprünge unserer Poesie 
aufsteigt und dass er unserer ganzen Religion und un
sern Institutionen seine Entstehung verdankt, hat man 
aus der ganzen Angelegenheit einen Streit um ein Wort 
und eine blosse Form gemacht. Der Romantismus ist 
zu sehr bei der Oberfläche stehen geblieben, statt mehr 
auf den Grund zu gehen.“ Der Begriff, den er an 
dieser Stelle der Romantik beilegt, liegt aber in dem 
Worte, wie es die französische Schule anwendet, gar 
nicht, und er verwechselt hier offenbar, wie wir ge- 
sagt haben, deutsche Romantik mit dem Wesen der 
französischen romantisme, eine Verwirrung, die freilich 
auch in den meisten deutschen Schriften über Frank
reich herrscht.

Wir können auf die zweite Abtheilung des Wer
kes, in der die wichtigsten Dichter und Schriftsteller 
der Gegenwart an uns vorübergeführt werden, nicht 
näher eingehen. Ohne den Verf. der Parteilichkeit be
schuldigen zu w ollen, muss man doch einräumen, dass 
er sich, wie wir schon oben angedeutet haben, von der 
Sucht, in seinem Urtheile stets so selbständig als möglich 
zu sein, zuweilen zu ungerechten Aussprüchen hinreis- 
sen lässt. Überall aber zeigt es sich, dass es ihm un1 
die Kritik Ernst ist. Sie ist bei ihm kein Spiel, wiß 
es die Helden des Feuilleton treiben, die in der Be
sprechung eines Werkes nur eine Waffe für persön
liche Zwecke, oder eine Gelegenheit, ihre WitzraqueteU 
steigen zu lassen, sehen. Jede Seite seiner Schrift ver- 
räth, dass er eben so gründliche als umfassende Stu
dien gemacht hat, und schon jetzt können wir Hrn. M« 
zu den besten französischen Kritikern zählen. Dass 
es überhaupt noch eine ernste, würdige Kritik in Frank
reich gibt, wird von Keinem, der mit den literarischen 
Verhältnissen in Frankreich bekannt ist, in Zweifel ge
zogen werden. In Sainte-Beuve haben die Franzosen 
einen Kritiker, dem wir in Deutschland kaum einen 
ähnlichen an die Seite stellen können. An ihn reihen 
sich Männer wie Chaudesaigues, Moquin, Chasles u. A- 
an, die wenigstens in einzelnen Partien gut sind. Del 
grosse Schwarm freilich ist verworfen, beschränkte11 
Geistes, gewissen- und kenntnisslos und käuflich 
ein italienischer Bravo. Aber lässt sich dasselbe nicW 
etwa auch vom Auswurfe der deutschen Journalistik 
sagen ?

Bernburg. F. Günther-Biedermann.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand in Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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Gelehrte Gesellschaften.
Verhandlungen der Akademie der Wissenschaf

ten in Paris. Am 16. Oct. v. J. Äug. Cauchy über die 
Verhältnisse unter den reciproken Factoriellen, deren Basen 
verhältnissmässig wechseln, und über die Umwandlung der Lo
garithmen dieser Verhältnisse in bestimmte Integralen. Dutro- 
chet, Erwiderung auf Bellaui’s Bemerkung in Bezug auf die 
Entdeckung der Endosmose, welche nach Bellani’s Angabe schon 
Nollet im J. 1748 gemacht habe. Dutrochet nimmt das Ver
dienst der Auffindung des physiologischen Gesetzes in Anspruch. 
Alex. Moreau de Jonnes, Antwort auf die Widerlegung der 
von ihm aufgestellten Statistik der Geisteskranken. Fourney- 
ron, Beobachtungen, um den Druck, welchen strömendes Was
ser auf verschiedenen Flächen ausübt, zu bestimmen. Fermond 
über die Bildung der Töne in offenen und verschlossenen Röh
ren. Er hat durch Versuche an einer durchsichtigen, mit far
bigen Dämpfen gefüllten Flöte und ähnlichen Instrumenten ge
funden, dass die Luft- oder Rauchsäule eine mehr oder weni
ger regelmässige Spirale bildet. Diese Spiralbewegung erachtet 
er als nothwendige Bedingung zur Bildung des Tons. Gannal 
über die Aufbewahrung der Naturgegenstände durch Arsenik
säure, nux vomica und Strychnin. Arseniksäure gewährt kein 
ausreichendes Mittel zur Bewahrung thierischer Körper, eine 
Auflösung von nux vomica schützt vor Insecten; eine Auflö
sung von Alaun bewahrt am besten vor Fäulniss. Ch. Chossat 
über die Wirkungen des Zuckers, namentlich in Beziehung auf 
Bildung des Fettes. Leon-Dufour über die Wachsbildung der 
Bienen. Em. Pallas über den Einfluss der Blätter auf die 
Befruchtung der Pflanzen, besonders des Mais. Paul Bernard 
über die Ausschneidung der glandula lacrimalis zur Heilung 
chronischer Thränenflüsse und Thränenfisteln. Desmarres: neue 
Resultate für die Operation der Keratoplastie. Am 23. Oct. 
Aug. Cauchy über die Reduction der Verhältnisse der recipro
ken Factoriellen zu elliptischen Functionen. Chasles über die 
Bogen der Kegelschnitte. Bericht über die Mittheilungen von 
Hardy, Liautaud und Simon in Bezug auf das Opium aus 
Algerien. Das in Algerien aus papaver somniferum gewon
nene Opium ist dem in Smyrna gezeitigten an Güte gleich. 
Massot über das hydraulische Rad. Arthur Morin, Studien 
zur Lehre von den Dampfmaschinen. Coste, zweite Abhandlung 
über die Allantoide bei den Menschen. Fourneyron, Tafeln 
zur Berechnung der Bewegung des Wassers in den Wasserlei
tungen. Ed. Becquerel über die Wirkungen der Sonnenstrah
len auf die Körper. U. J. Leverrier über die Construction 
der astronomischen Tafeln. Victor Mauvais über den am 3. 
Mai 1843 zu Paris entdeckten Kometen. Leop. Pilla über 
die Entstehung der Flammen der Vulcane. de Pambour, hi
storische Bemerkungen zur Theorie der Dampfmaschinen. 
Walferdm über Person’s Verbesserung des Thermometers und 
das von ihm erfundene hypsometrische Thermometer. Am 
30. Oct. Aug. auchy über die rationalen Brüche, welche 
man aus einer transcendenten Function ziehen kann. Milne- 
Edwards über die Bildung des Wachses. de Mirbel und ] 

Spach über die Entwickelung von Pinus laricio, P. silvestris, 
Thuya orientalis, Th. occidentalis, Taxus baccata. Rory de 
Saint - Vincent über die Flammen der Vulcane. Barre de 
Saint-Vincent über die Berechnung des Widerstandes und der 
Biegung fester Körper bei einer einfachen oder doppelten 
Krümmung. C. L. Largeteau, Tafeln zur Berechnung der 
Äquinoctien und Solstitien. F. C. Calvert und E. Ferrand 
über die Vegetation, chemisch betrachtet. de Quatrefages, 
Physiologie der Anneliden, de Pambour über den Druck des 
Dampfes in dem Cylinder der Dampfmaschinen. Malaguli und 
Sarzeaux über die Wirkung des flüssigen Ammoniaks auf 
mehre Chromsalze der Magnesiagruppe. B. Lewy über das 
chinesische Wachs (Rhus succedaneum). L’Herminier über 
das Erdbeben am 11. Jan. 1839. Jacquart und Maignien 
über die Lage des Embryo in den ersten Wochen der Schwan
gerschaft. F. Gunsburg über einen Fall der ganglienartigen 
Degeneration der Rückenmarksnerven. Lacauchie über neu 
gefundene Organe, welche zu dem System des Gekröses ge
hören. _____________

Henne bergischer alterthumsfor sch end er Vere in 
in Meiningen. Der Verein zählt 200 Mitglieder, von denen 
112 wirkliche Mitglieder, 55 correspondirende, 33 Ehrenmit
glieder sind. Den Vorstand bilden Hofrath Bechstein, Gymna
siallehrer Passow, Rath Maaser und Bürgerschullehrer Spiess. 
Einen grossen Verlust erlitt der Verein durch den frühzeitigen 
Tod des als Secretär eifrig bemüheten Gymnasiallehrers Schöp- 
pach, des Herausgebers des Hennebergischen Urkundenbuchs. 
Am 14. Nov. v. J. ward das elfte Jahresfest gefeiert. Der 
Director Hofrath Bechstein eröffnete dasselbe mit einem Vor
trag über eine alte Kunststickerei. Superintendent Schaubach 
sprach über die Kirchen Meiningens, sowol die vorhandenen, 
als die eingegangenen. Professor Brückner theiltc die Resul
tate einer Ausgrabung mit, welche derselbe im preussischen 
Henneberg geleitet hatte. Man hat mehre altgermanische Waf
fen und Schmuckstücke, zwei Streitmeisel, zwei Dolchklingen 
mit Niethen, eine 10 Zoll lange verzierte Nadel, zwei Ringe, 
in einer zertrümmerten Urne zahlreiche rundliche Sandsteinchen 
und mehre Fragmente gefunden. Die zu diesem Feste ausge
gebene Einladungsschrift enthält äusser dem Jahsesbericht von 
W. A. Passow eine Abhandlung von L. Bechstein, die Denk
mäler der Grafen und Gräfinnen von Henneberg, und ein Ver- 
zeichniss der in der Sammlung des Vereins aufbewahrten Ur
kunden von C. F. Maaser.

Numismatische Gesellschaft inBerlin. Am 3.Febr. 
legte der Vicepräsident Tölken einen für das königl. Museum 
erworbenen höchst seltenen, zehn Ducaten schweren Portuga- 
leser des . Kurfürsten Joachim II., sowie einige Spottmünzen, 
die der Reformation ihre Entstehung verdanken, vor und fügte 
historische Erläuterungen hinzu. Darauf mehre Bronzemünzen 
späterer römischer Kaiser und Kaiserinnen zur Bestätigung der 
Pinder’schen Erklärung des Wortes CONOB; ferner zwei aus 
Eichler’s Atelier hervorgegangene Gypsabgüsse des herrlichen 
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Specksteinmedaillons der kÖnigl. Kunstkammer, welches das 
Brustbild Joachim’s II. zeigt, die beiden neuen von Girometti 
gefertigten Denkmünzen, welche der Papst als Ehrengeschenk 
verleiht, und die beiden neuesten Medaillen des Prof. Brandt auf 
den Prinzen August von Preussen und das Amtsjubiläum des Predi
gers Moliere. General-Wardein Kandelhardt legte sämmtliche bis
her geprägte Vereins-Doppelthaler, sowie die baierschen Geschichts
thaler vor. Der Secretär Köhne sprach über die Wichtigkeit 
der Münzen als Quelle der Geschichte der Deutschen, Sarma
ten und Römer und theilte den Inhalt seiner Schrift: „Die auf 
die Geschichte der Deutschen und Sarmaten bezüglichen römi
schen Münzen“ mit. _-----------

Verhandlungen derAkademie der Wissenschaf
ten in Berlin. Am 2. Nov. v. J. hielt Prof. H. E. Dirksen Vor
trag über ein in Justinian’s Pandekten (XXXIX, 4. Fr. 16, 
§. 7 de publicanis et vectigalibus et commissis') enthaltenes 
Verzeichniss ausländischer Waaren, von denen eine Eingang
steuer an den Zollstätten des römischen Reichs erhoben wurde. 
Es wurde dargethan, dass dieses Fragment aus einer Mono
graphie des Älius Marcianus mit dem vorhergehenden Rescript 
von M. Antonin und von Commodus in Verbindung stehe, eine 
vollständige Steuerrolle in dem Waarenverzeichnisse nicht ent
halten sei und vielmehr das Rescript die Luxuswaaren aufgezählt 
habe, bei welchen im Falle einer Steuercontravention der öffent
liche Angeber an der verwirkten Waare (commissum) einen be
stimmten Antheil neben den Zollpachtern in Anspruch nehmen 
konnte. Am 9. Nov. las Geheimrath v. Schelling die Einleitung 
zu einer neuen kritischen Bearbeitung von Arnobii Disputatio 
adversus gentes Lib. VII. Am 13. Nov. las Oberconsistorial- 
rath Neander über die ersten Anfänge der scholastischen Philo
sophie und Abälard’s Verhältnisse zu denselben. Geh. Regie- 
rungsrath Böckh theilte aus einem Schreiben des Prof. Ross in 
Athen mit, dass, ungeachtet der neuern Fortschritte der Paläo
graphie, die Kenntniss der Formen der griechischen Buchstaben 
nach den verschiedenen Stämmen und Gegenden noch nicht für 
vollständig zu erachten sei, wie auf Grabschriften aus Melos 
nachgewiesen ward. Am 16. Nov. las Prof. Panofka über die 
Heilgötter der Griechen. Geh. Medicinalrath Ehrenberg berich
tete über den Gehalt an unsichtbar kleinen Lebensformen aus 
einigen von Prof. Koch aus Konstantinopel eingesendeten Proben 
der Meeresablagerungen im Marmorameer und im Bosporus. Die 
darin erkannten 49 Formen boten kein neues Genus, sondern 
nur 9 unbekannte Arten dar. Am 23. Nov. las Geh. Ober- 
regierungsrath v. Raumer über Thomas Jefferson. Am 27. Nov. 
machte. Geh. Medicinalrath Ehrenberg Mittheilungen über seine 
fortgesetzten Beobachtungen des bedeutenden Einflusses unsicht
bar kleiner Organismen auf die untern Stromgebiete, besonders 
der Elbe, Jahde, Ems und Schelde. Aus den an Ort und 
Stelle angestellten Untersuchungen ergab sich, dass in allen 
Theilen des angeschwemmten Schlicks sich Formen von kiesel- 
schaligen Seethierchen auffinden lassen, und dass es in jedem 
20 Kubikfuss der hamburgvr Inselmassen wenigstens einen' vollen 
Kubikfuss reiner mikroskopischer Kieselschalenthierchen, meist 
entschiedener Seethierchen gibt. Als neues Resultat trat hervor, 
dass auch lebende Seethierchen im süssen Wasser vorgefunden 
werden. Diese Erscheinung wird durch die Annahme erklärt, 
dass zur Fluthzeit nicht das Seewasser das Flusswasser blos 
aufstaut, sondern dass das Seewasser (braki^the Wasser der 
Elbmündung) flussaufwärts sich durch gewaltige Kraft wie ein 
Keil unter dem Flusswasser hinschiebt und da erst auskeilt, wo 
die Fluth = o ist. Flussabwärts von Hamburg verdankt das 
Culturland einen Theil seiner Existenz und Fruchtbarkeit diesem 

marine-animalischen Verhältnisse. Die Untersuchung des Schelde
absatzes von Antwerpen ergab ein vollkommen gleiches Verhält- 
niss des Meeres zum Fluss und zur Landesbildung. Gleiche 
Resultate ergaben sich bei der Schlickbildung in der Jahde- 
mündung, wie auch die Ems, so weit bei ihr die kräftige Fluth 
reicht, reich an kleinen Seethierchen ist. Am 10. Nov. las 
Prof. Dove über die Gestaltänderung der Isothermen in der 
jährlichen Periode. 

Die Academie royale de medicine in Paris wählte fürs 
J. 1844 Ferrus zum Präsident, Caventon zum Vicepräsident, 
Dubois zum Secretär. In der Societe ethnologique wurde 
am 12. Jan. Milne-Edwards zum Präsident, Lenormant zum 
Vicepräsident, d'Avezac zum Secretär gewählt. In der So- 
ciete entomologique ward am 21. Dec. v. J. unter Milnes 
Vorsitz der Marquis de Bräme Präsident, der Oberst de GouffreaU 
Vicepräsident. Die Societe phrenologique ernannte Bouillard 
zum Ehrenpräsident, de Las-Casas zum Jahrespräsident, Dan~ 
necy und Beihomme zu Vicepräsidenten. Die Societe des gens 
de lettres hat am 7. Jan. d. J. ihr Comite gewählt, welches 
folgende Glieder bilden: Alby, Altaroche, Arago, Marie Aycard, 
Cauchois-Lemaire, Celliez, Claudon Guzlan, Victor Hugo, 
Hippol. Lucas, Lurine, Paul Lacroix, Maquet, Martinet, 
Masson, Charles Merrnau, Mole-Gentihomme, Rolle, Eugene 
Sue, Thori, F. Thomas, Viardot, Viennet.

Gesellschaft für pommersche Geschichte und 
Alterthumskunde in Stettin. Der 18. Jahresbericht der 
Gesellschaft benennt 392 Mitglieder. An die Stelle des bis
herigen Secretärs Dr. Büttner sind Schulrath Giesebrecht als 
Secretär, Prof. Giesebrecht als Redacteur der Baltischen Studien 
eingetreten. In der literarischen Thätigkeit des Vereins tritt 
die Herausgabe der Wendischen Geschichten von Prof. Giesebrecht 
als ein bedeutsames Resultat hervor. In diesem Werke sind die 
Documente zu der Geschichte der wendischen Völkerschaften 
zwischen der Elbe und der Oder und der Weichsel bis zu dem 
Zeitpunkte enthalten, in welchem diese Völker zum grössern 
Theile in die Geschichte der Deutschen übergehen. Der 
Verfasser hat sein Bemühen auf Vollständigkeit, auf kri
tische Prüfung und auf anschauliche Darstellung gerichtet, und 
überlässt kritischer Beurtheilung die Entscheidung, ob die Wen
dischen Geschichten eine schliessliche Darstellung gewähren^ 
Geschichtschreiber mögen mit Zugrundelegung der durch die
selben gewonnenen Einsicht in die nationale Eigenthümlichkeit 
und die historische Bestimmung der Wendenvölker die Geschichte 
anknüpfen, das ist, die Geschichte des deutschen Volks in der 
Zeit, wo das Wendenvolk theilweise unterging oder die deutsche 
Volksthümlichkeit annahm. Dieser Geschichte in Bezug auf das 
nordöstliche Deutschland ist ein zweites Werk gewidmet: Codex 
Pomeranus diplomaticus, oder Sammlung der die Geschichte 
Pommerns und Rügens betreffenden Urkunden nach den Ori
ginalen, Transsumten und alten Copien, mit Anmerkungen, Schrift
proben und Siegelzeichnungen, herausgegeben von Dr. K. F. W- 
Hasselbach, Director des Gymnasiums zu Stettin, Dr. J. Gottfr, 
Ludw. Kosegarten, Professor der Theologie zu Greifswald, und 
Fr. Baron v. Medem, königl. Archivar des Provinzialarchivs zu 
Stettin. Eister Band. (Greifswald, Koch. 1843.) Ausserdem 
ist die 4., 5. und 6. Lieferung des pommerschen Wappenbuchs 
von Bogmihl erschienen. Die Sammlungen der Gesellschaft sind 
durch Münzen und alterthümliches Geräth bereichert, die Biblio
thek reichlich vermehrt worden. Eine bei dem Dorfe Meister
walde, drei Meilen von Danzig, veranstaltete Nachgrabung in 
einem heidnischen Begräbnissplatze ergab den Inhalt eines Aschen-
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beides mit nicht eben nennenswerthen Gegenständen. An einer 
Stelle al■er fand man zwei mit den Köpfen nach Norden lie
gende Skelete, neben denselben ein langes schmales Messer. 
Leider wurden die in den Resten als höchst merkwürdig er
kannten Schädel durch Muthwillen zertrümmert. Prof. Giese- 
brecht erkennt in diesem Funde eine Bestätigung dafür, dass 
der vor der Einführung des Christenthums üblichen Todtenver- 
brennung eine Zeit allgemeiner Leichenbestattung vorhergegangen, 
und nach Annahme der neuen Sitte die Bestattung als exceptio- 
nelles Recht der Fürsten neben der Verbrennung geblieben sei. 
In der Generalversammlung las Archivar v. Medem über die 
Erziehung pommerscher Fürstensöhne im Zeitalter der Refor
mation; Syndicus Pitzschky über die Geschichte des Stettiner 
Stadtwappens; Prof. Hering über das Stettiner Stadtbuch aus 
dem 16. Jahrh.

Literarische Nachrichten.
Die von dem verstorbenen Dr. Wernek in Salzburg hin

terlassenen Zeichnungen über die von Demselben angestellten 
mikroskopischen Beobachtungen hat die Akademie der Wissen
schaften in Berlin für 100 Ducaten angekauft.

Über die von Mynoides Mynas auf seinen Reisen gewon
nenen und in der köriigl. Bibliothek zu Paris niedergeiegten 
griechischen Manuscripte gibt die Allg. Zeitung in der Beilage zu 
Nr. 13 einen ausführlichem Bericht. Die Zahl der Manuscripte 
beträgt 54. Die Angaben des Inhalts sind auf mehren Punk
ten nicht sicher genug, und da unter den Manuscripten sich 
auch neu gefertigte Copien befinden, wird die genauere Be
stimmung der Resultate einer nähern Untersuchung überlassen 
bleiben müssen.

Als Verfasser der Schrift über des Pfarrers Weidig Tod 
hat sich Dr. Schelz, gegenwärtig in Zürich, genannt.

Der Verfasser der Pentarchie ist nach neuern Angaben 
Goldmann, der mit Adam Müller verbündete Herausgeber des 
Leipziger unparteiischen Kirchencorrespondenten, welches Blatt 
später unter dem Titel „Katholische Literatur- und Kirchen- 
correspondenz“ erschien.

Pfarrer Dr. Meinhard hat in öffentlichen Blättern erklärt, 
dass das von ihm herausgegebene Buch: „Die Bernsteinhexe“, 
welches von vielen Historikern als eine alte Chronik oder eine 
Schrift des 17. Jahrh. anerkannt worden ist, von ihm ganz 
erfunden und bis zu Ende reine Dichtung in alterthümlichem 
Stile ist.

Von der zuerst durch die Congregation der Benedictiner 
unternommenen und dann von der Akademie der Inschriften 
fortgesetzte Histoire litteraire de la France, welcher der Mo
niteur vom 20. und 23. Januar einen ausführlichen Artikel 
Widmet, ist ein neuer Band erschienen. Die zwölf ersten 
Bände, welche die französische Literatur bis über die Mitte des 
zwölften Jahrh. befassen, kamen in den Jahren 1733—63 her
aus, dann ruhte das Werk, bis nach 44jähiiger Pause 1807 
auf Anordnung des Ministers v. Champagny eine Redactions
commission ernannt wurde. Diese bildeten Ginguene, St.-Croix, 
B™1’ Pastoret und nach dem Tode der beiden Erstem Amaury 
Duval und Daunou. Der 13., 14. und 15. Band, welche 

?$$$ erschienen, beendigten die Geschichte des 
zwölften Jahrh. Der iß. ßanj vora j. 1824 handelte von 
dem Zustande der Wissenschaften im 13. Jahrh. Der neueste

Band gibt äusser biographischen Notizen über eine grosse Zahl 
Troubadours ausführliche Nachricht über die Werke der vier 
vorzüglichsten Dichter jener Zeit, Jean Bodel von Arras, Adam 
de la Halle, Adene und Rulebeuf. Von den genannten Mit
gliedern der Commission und den später eingetretenen Duval, 
Petit-Radel, Emeric David ist keiner am Leben; jetzt führen 
die Redaction Felix Lajart, J« V. Le Clerc, P. Paris und 
Fauriel.

I’retsaufgaben.
Die Akademie der Medicin in Paris ertheilte die ausge

setzten Preise am 12. Dec. v. J.: 1) Rechercher quelles sont 
les causes de Pangine laryngee oedemateuse (oed'eme de la 
glotte); en faire connaitre la marche, les symptomes successifs 
et de diagnostic differential; discuter les avantages et les 
inconveniens de Poperation de la tracheotomie. Den Preis 
zu 1500 Fr. erhielt Valleix. 2) Du mode de formation et 
de developpement des productions accidenlelles dans Veco- 
nomie animale. Ch. Baron erhielt zwar nicht den Preis, doch 
600 Fr. Gratification. 3) De l'influence de Vheredite sur 
la production de la surexcitation nerveuse, sur les maladies 
qui en resultent, et des moyens de les guerir. Von dem 
Preise (2000 Fr.) erhielt de Gintrac 1000 Fr., Gaussail 600 
Fr., Michna 400 Fr. Neue Aufgaben fürs Jahr 1844 sind: 
1) Rechercher les cas dans lesquels on a observe la formation 
d'absces multiples et comparer ces cas sous leurs differents 
rapports. Preis: 1500 Fr. 2) Tracer une histoire raisonnee 
du Systeme lymphatique, considere sous les rapports anato- 
mique, physiologique et pathologique depuis Morgagni jus- 
qu’ä nos Jours. Preis: 1200 Fr. 3) Des hallucinations, des 
causes qui les produisent et des maladies, qu’elles characte- 
rissent. Preis: 2000 Fr. Einsendungstermin: l.März 1845.

Bticherverbotc.
In Österreich: Sämmtliche Werke von Joh. Frh. v. Auf

fenberg in 20 Bänden. Siegen und Wiesbaden, Friedrich. 1843.
In Baiern: Erwiderung auf die Epistel des Hrn. Dom

predigers Westermeyer in Regensburg von Fr. Linde, Consi
storialrath und Pfarrer. Nürnberg, Raer. 1843.

Dr. Martin Luther und der katholische Cölibat. Zweite 
Epistel an Hrn. Consistorialrath und Pfarrer Fr. Linde von A. 
Westermeyer. Regensburg, Manz. 1843.

Friss Vogel oder stirb! oder was von dem Protestantis
mus zu halten, von Nic. Wiesslinger, neu hei ausgegeben vom 
Katholicus Pickhard. Im Verlage des Herausgebers, gedruckt 
bei Becker’s Witwe in Regensburg.

Sechs Fragen an die deutsche Nation, katholischen Theils, 
wegen religiös-kirchlicher Selbstänuigkeit. Beantwortet in ei
nem Sendschreiben an dieselbe von C. F. Theodul. Weimar, 
Hoffmann. 1843.

Liederbuch des deutschen Michels. Leipzig, Peter. 1843.
Ein Fürst und seine Minister von Robert Milden. Zürich 

und Winterthur, Literarisches Comptoir. 1843.
Das Eigenthum in Gefahr, oder was haben Deutschland 

und die Schweiz vom Communismus und Vernunftglauben zu 
fürchten? Bern, Jenny Sohn. 1843.

Das Buch gehört dem König von Bettina v. Arnim.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. je. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieipzig-,
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NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Dritter Jahrgang. M 72. 23. März 1844.

Theologie.
Der Knecht Gottes. Beitrag zur Christologie des Al

ten Testaments von Dr. Friedrich Wilhelm Karl 
Umbreit. Hamburg, Fr. Perthes. 1840. 8. 15 Ngr.

^lit bedeutenden Zusätzen vermehrt, liegt uns hier in 
besonderer Ausgabe die Abhandlung wieder vor, welche 
Hr. Dr. U. zuerst in den Theologischen Studien und 
Kritiken vom J. 1828 veröffentlichte. Der Gegenstand, 
dem sie gilt, die exegetisch-dogmatische Controverse, ob 

Alten Testamente von einem leidenden und büssen- 
den Messias gehandelt werde, ist an sich so wichtig 
Und in so entgegengesetzter Weise abgeurtheilt, dass 
schon dadurch die Schrift ein erhebliches Interesse hat. 
Dies steigert sich dann noch, da der Verf. selbst, ei- 
uer unserer geachtetsten und zugleich anspruchlosesten 
alttestamentlichen Bibelausleger, sie in der jetzigen 
Form als eine „reife und zeitige Frucht“ bezeichnet. Und 
in Wahrheit muss selbst Derjenige, welcher sich mit 
dem Endergebniss nicht einverstanden erklären kann, 
doch gestehen, dass Hr. U. mit Sorgfalt in seinen Stoff 
eingegangen ist, mit Ruhe geprüft, scharfsinnig Alles, 
was seiner Ansicht dient, aufgebracht, in seiner gewohn
ten lebendigen Weise dargestellt, und in den polemi
schen Partien mit entschiedenem Glück gearbeitet hat. 
Wir danken ihm die Sicherung und zum Theil schla- 
gende Vertheidigung ziemlich zahlreicher, gesunder, 
neuerlich mannichfaltig in Anspruch genommener Aus
legungen. Da dieses fast sämmtlich Zugaben sind, 
welche diese neue Behandlung vor der frühem voraus 
hat, so ist schon dadurch das Wiedererscheinen voll
kommen gerechtfertigt.

Diese entschieden beifallswerthe Seite der Schrift 
gedenken wir aber hier nicht weiter zu erörtern, son
dern werden uns nur an die Hauptfrage halten, ob 
nun durch diese Auseinandersetzung die Existenz eines 
leidenden und büssenden Messias im A. T. zu klarer 
Und unzweifelhafter Gewissheit erhoben sei. Denn das 
ist der ausgesprochene Zweck derselben, darzuthun, 
dass „nicht willkürlich der vielgedeutete Knecht Got
tes an die Stelle des gesalbten Herrschers aus David’s 
Stamm gesetzt werde“ S. 4, vgl. S. 25. Es sei, meint 
der Verf., in der Leidensepoche des Exils mit der Um
gestaltung des hebräischen Volkscharakters überhaupt, 
auch die Messiasidee dermassen umgewandelt worden, 
dass nun statt des Königs der Könige ein lehrender 
und leidender Prophet gehofft worden; als ein Reflex 

der Volksbedrängniss und des duldenden Propheten
standes habe sich, wie in einem Spiegel, das Bild des 
erwarteten Heilandes zu einem Leidensbilde in der 
Vorstellung Pseudojesaia’s umgeformt. — Solche Fas
sung des Messiasthums wäre ohne Zweifel gross und 
des freiesten Geistes würdig. Indem der ungenannte 
Weise von einem gotterleuchteten, sich selbst hinopfern
den, die Sünde der Nation, worin die Ursache ihrer 
Leiden erkannt wurde, auf sich nehmenden Lehrer 
das Heil in der Zukunft herbeiführen liesse, welches 
die gewöhnliche, sinnlichere Volksvorstellung von einer 
in irdischer Art, durch Abstammung, Kriegsruhm, weite 
Herrschermacht glänzenden Persönlichkeit erwartete, 
würde jener Seher das Retterbild gerade so gedacht 
haben, wie in der Erfüllung der Zeiten Christus es 
handelnd verwirklichte. Wir sind mit Hrn. U. darüber 
einverstanden, dass unser Herr selbst in jener Darstel
lung „sein erhabenes Vorbild in voller Klarheit und 
Herrlichkeit“ geschaut und das Bewusstsein erlangt 
habe, nur er allein sei bestimmt, jenes Ideal zu ver
wirklichen ; gestehen aber damit noch nicht zu, dass 
der ursprüngliche Verfasser des alttestamentlichen Tex
tes im rrm. iw den Messias habe zeichnen wollen; 
unser Herr kann in der Tiefe seines Geistes zuerst 
diese Combination gedacht haben.

Über die Vorfragen der Untersuchung sehen wir 
uns mit Hrn. U. ganz in Übereinstimmung. Mit gutem 
Recht wird die Abfassungszeit des Abschnittes Jes. 
40—66 an das Ende des babylonischen Exils gesetzt. 
Eben so wohlbegründet ist es, dass der Begriff des

^5? i» dem fraglichen Stück von der allgemeinem 
Bedeutung eines Jehova Verehrers sich zuerst in die des 
israelitischen Volkes, dann specieller zu der der from
men Gemeinde innerhalb der Volkstotalität, und auf 
einer dritten Stufe noch beschränkter bis auf den Pro
phetenstand zusammenziehe, je nachdem der Zusammen
hang an den einzelnen Stellen oder der gedachte Ge
gensatz gegen heidnische Völker oder gegen untheo- 
kratische Israeliten die Begriffssphäre erweiterte oder 
verengerte. Endlich scheint auch nicht zweifelhaft, 
dass ein unschuldiges Leiden des Gottesknechts als 
eines stellvertretenden Sühnopfers gelehrt werde. Um 
dann von dieser Unterlage für die eigentliche Beweis- 
iiihrung zu Hrn. U’s. Resultat zu gelangen, müssen 
noch zwei Sätze dargethan werden; nämlich erstens, 
dass sich der Vielheitsbegriff des in eine ein
zelne und einzige, künftig erscheinende Person vor der
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prophetischen Vorstellung zusammengezogen habe, und 
zweitens, dass in dieser Person der Verfasser von Jes. 
40—66 sowol selbst den Messias erkannt, als seinen 
Zeitgenossen habe darstellen wollen, d. h. nicht einen 
in allen Prädicaten dem bis dahin gültigen Bilde genau 
entsprechenden, sondern gewisser Eigenschaften ent- 
äusserten und mit neuen umkleideten, verklärten Mes
sias. Es muss für dieses Letztere dargethan werden, 
dass der Gottesknecht mit dem Messias in der Schilde
rung Pseudojesaia’s in einen bestimmten, deutlich er
kennbaren Zusammenhang gebracht sei. ,

Hrn. U.’s Demonstration bewegt sich auf einem 
zwiefachen Wege auf das Ziel los; in einer mehr vor
bereitenden Erörterung, deren Hauptmomente auf S. 
4—7 meist zusammenstehen, und dann in einer exege
tischen Durchforschung der betreffenden Stellen des 
Grundtextes. — Wir folgen ihr in das Einzelne. Jene 
Vorbereitung hebt mit der Hinweisung auf die geistige 
Umwälzung und Veränderung der religiösen Vorstellun- 
gen bei den Hebräern während der Leidensepoche des 
Exils an, wodurch, falls der Messias in eine Knechts- 
gestalt verwandelt worden, diese Umwandlung leicht 
begreifbar werde. Dabei müssen wir aber wohl darauf 
Acht haben, das so nur ein vielleicht recht annehmba
rer Erklärungsgrund geboten wird, wenn das Factum 
jener Umwandlung festgestellt wäre, dass aber dieses 
Factum selbst dadurch nicht bewiesen wird. -- Ebenso 
können wir nicht als eigentlichen Beweis gelten lassen, 
was sofort hervorgehoben wird, dass, wurde im nsr 
imi-r der Messias nicht gefunden, gerade in diesen pro
phetischen Reden Pseudojesaia’s, die doch mit der freu
digsten Begeisterung den harrenden Exulanten das neue 
Heil im Vaterlande zeigen, alle bestimmte Hindeutung auf 
den Messias als die persönliche Anregung der kom
menden Herrlichkeit mangelte.. Hr. ü. findet das im 
höchsten Grade auffällig. Nach der einen Seite hin 
wol richtig; nach einer andern hin ist aber die Um
wandlung des Messiaskönigs in den Messiasknecht 
nicht weniger auffallend. Denn sowie jene mangelnde 
Erwähnung des Messias bei dem von Pseudojesaia be
handelten Stoff, wir wollen einmal zugeben, einzig 
wäre, so einzig ist andererseits jene Umformung des 
irdisch Mächtigen in den bis auf den Tod Gequälten; 
die gleichzeitigen und nachfolgenden Schriftsteller wis
sen von einem in solcher Art gepeinigten Messias nichts, 
haben vielmehr ungeachtet der Volksleiden im Exil 
das alte irdisch glänzende Bild festgehalten und, wie 
im Daniel, mit noch strahlendem Farben geschmückt. 
Das Exil hat demnach wenigstens keine allgemeiner 
zwingende Macht zur Veränderung der messianischen 
Vorstellungen in der von Hrn. U. angenommenen Weise 
gehabt, sie wäre, nach unsern alttestamentlichen Vor
lagen zu urtheilen, nur eine individuelle, unserm Pro
pheten eigenthümliche gewesen. Allein ebenso wie 
diese Besonderheit, liesse sich aus der damaligen poli-

schen Lage auch der Mangel aller alten Messiashoff
nung bei einem Schriftsteller dieser Zeit wohl begrei
fen. Alle die nächsten Bedingungen zur Verwirklichung 
jener Hoffnung waren geschwunden, das David’sche 
Haus, aus dem jener Spross aufblühen sollte, war in 
der tiefsten Erniedrigung, ein König existirte nicht, die 
Macht des Volkes war ganz gebrochen, es war selbst 
vom heiligen Boden fern; was Wunder, wenn unter 
solchen Verhältnissen und während bei der Masse des 
Volks die Hoffnung nur um so schwärmerischer ward, 
je dringender die Noth und je weniger Aussicht zur 
Erfüllung war, ein Weiser von unbefangenerm Auge 
und praktischem! Sinne jene Hoffnung ganz fallen liess? 
Auch andere Propheten thun ja, obgleich sie die kühn
sten theokratischen Hoffnungen hegen, eines irdischen 
theokratischen Herrschers keine Erwähnung, vgl. Kno- 
bel’s Propbetism. d. Hebr. I, S. 329. Dagegen war 
jetzt eine Klasse erleuchteter Männer vorhanden, die 
duldend und lehrend sich der Nation annahm, ein Stand, 
den nach Hrn. U.’s eigener Fassung unser Prophet im 

an gewissen Stellen sicher geschildert hat; 
sollte es da nun befremden, wenn derselbe von einem 
künftig noch kräftigem, erfolgreichem Einwirken und 
einem glänzendem Emporkommen eben dieses Standes 
die persönliche Vermittelung des Volksheiles untl die 
Organisation des neuen Gottesstaates erwartete? Er 
hielt sich damit viel näher an die wirklich bestehenden 
Verhältnisse. Elemente aber, um sich einen Staat un
ter Gottes unmittelbarer Herrschaft ohne sichtbaren 
König, nur unter Mitwirkung begeisterter Gottesmänner 
und heiliger Corporationen vorzubilden, boten ja hin 
länglich die altisraelitischen Erinnerungen , die vor die 
Königszeit zurückreichten. Dass dann der Prophet 
auch, weil die zu seiner Zeit gültigen messianischen 
Hoffnungen von einer Retterperson das Heil erwarte
ten, sich unter dem unabweisbaren Einfluss dieses Glau
bens nothwendig von jenem vielheitlichen Stande der 
erleuchteten Gottesknechte zu einem einzelnen ideali- 
schen Heilbringer, dem ivirr Tay in höchster Potenz, 
habe erheben müssen, dieses wiederholt in Hrn. U.’s 
Schrift, auch dem exegetischen Theile, geltend ge
machte Hauptargument, können wir, sofern es auf ein 
absolutes Muss gestellt ist, nicht anders als verneinen. 
Einem Propheten von so entschiedener Selbständigkeit, 
der dem Messias die Abkunft aus David’s Hause, der 
ihm selbst das Herrschen, worin, wie friedlich und 
sanft auch hie und da gedacht, doch das eigentliche 
charakteristische Merkmal des Messias lag, genommen 
hätte und Gott gab Jes- ? der also den Messias
begriff beinahe ganz ausleerte, einem solchen, sage ich, 
wird es vielmehr 'v°i auch zugetraut werden dürfen, 
dass er seine Hoffnungen für die Zukunft seines Vol
kes habe bei dem Stande beruhen lassen können, des
sen Glieder in der Wirklichkeit ihm doch sehr hoch

I und herrlich dagestanden haben müssen, da ihnen die
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tiefsten und hinreissendsten Stellen seiner Schrift ge
hören. Zu einer noch weitern Idealisirung dieser 
^tandesgenossen lag kein Grund vor. Zwischen dem 
Messias und dem Gottesknecht ist nur Das gemeinsam, 
dass von Beiden Heil für die Nation in der Zukunft 
erwartet wird, jedoch, wie es scheint, noch mit dem 
Unterschied, dass im Gottesknecht mehr die Herbei
führung und Einrichtung der Heilsepoche, im Messias 
aber das Dasein und der Bestand derselben stärker 
hervortritt.

Soll nun gelten, dass der Prophet unter seinem 
13 y von freilich sonst sehr disparaten Prädicaten 

üen Messias verstanden wissen wollte, so wird man 
über die Mittel Gewissheit haben müssen, durch die 
diese Identificirung erreicht und angezeigt ist. Das 
nichtigste darunter wäre jedenfalls die Übertragung 
des Messiasnamens, wenn ein solcher vorhanden war, 
auf den Gottesknecht. In Anerkennung dessen hat 
Hr. U. S. 5 den in der frühem Ausgabe fehlenden Zu
satz gegeben: „Der Name Messias hat sich wenigstens 
,n der Erinnerung der Exulanten sicher erhalten, aber 
Unser Prophet legt ihn dem Cyrus bei (Cap. 45, 1) 
und trägt somit das irdische und weltliche Element, 
Welches von dem messianischen Begriff in dem Be
wusstsein der Israeliten zurückgeblieben, auf einen 
fremden siegreichen König über, den der Herr über 
alle Völker zur Erlösung seines erwählten von äusserm 
Druck gesendet habe. Die Übertragung aber der gei
stigen und wahren Messianität auf den aus dem innern 
Sündenelende erlösenden Knecht Gottes oder Prophe
ten erhellt sogar aus dem wörtlichen Ausdrucke Cap. 
Gl, 1, wo es heisst: Der Geist des Herrn Jehova ruht 
auf mir: denn Gott hat mich gesalbt, frohe Botschaft 

bringen den Elenden.“ In diesen Sätzen ist uns 
Mehres anstössig. Zuerst dass ohne weiteres als That- 
Sache angenommen wird, sei der Name des kö
niglichen Volksretters in den Zeiten des alten Hebrais- 
mus gewesen, da doch unter den „vorurtheilsfreien 
Theologen unserer Zeit“, an die sich Hr. U. S. VI be
sonders wendet, bekanntlich sehr gewichtige Autoritä
ren den Gebrauch des Wortes typa in dem beanspruch
en Sinn für das ganze A. T. in Abrede stellen. Ge
senius sagt ausdrücklich im Thesaur. u. d. W.: ,',Mes- 
sias s. Rex sercator a prophetis praedictus nun- 
^uam Unclus lovae dicilur£(} wobei er darauf hinweist, 
dass erst im spätem Judenthum in Hinsicht auf Stel
len wie Ps. 2, Dan. 9, 26, die auf den Messias ge
deutet wurden, ein Gebrauch dieses Wortes wie eines 
Nomen proprium aufgekommen sei. Für Gelehrte von 

ieser Ansicht kann also von einer Erinnerung an den 
alten Namen bei den Exulanten, oder Rückbeziehung 
und Übertragung eines oder auf Cyrus oder 
den Gottesknecht keine Rede sein: das ganze Argu
ment ist für sie nicht vorhanden. Allein auch für die 
andern, fürchten wir, wrird es nicht viel besagen. Wenn

Cyrus ein Gesalbter Jehova’s genannt wird, so möchte 
noch viel fehlen, dass das hebräische Volk ihn als die 
eine Seite des alten Messias gedacht habe. Das Über
tragen gewisser Eigenschaften des ganz und gar na
tionalen, d. h. aus dem Volk, und zwar dessen bestem 
glorreichstem Kerne Entstammten , als und insofern es 
messianische Eigenschaften sind, auf einen fremden 
Heidenkönig scheint nach hebräischen Begriffen unmög
lich, vgl. Jer. 30, 21. 9. Vielmehr konnte Cyrus als 
von Gott ausgerüstetes königliches Werkzeug, vgl. Jes. 
45, 5, für den Act der Befreiung der Israeliten, V. 1. 4, 
ein Gesalbter Jehova’s genannt werden, etwa wie ge
gensätzlich die alten assyrischen Könige als Strafwerk
zeuge Jehova’s bezeichnet wurden: mehr aber möchte 
in jenem Prädicat nicht liegen. — Dann nun der Aus
druck salben, Jes. 61, 1, vom Gottesknechte. In 
Folge dieses Salbens hat der iiirn den
Geist Gottes, wie solcher nach 42, 1 von Jehova auf 
die Prophetenschaft „gegeben ist“. Man muss schon 
sehr stark für die Identität des Gottesknechtes mit dem 
Messias eingenommen sein, um in diesem fipa auch 
nur die leiseste Spur eines Arguments für die fragliche 
Identificirung zu finden. Denn an sich lag es doch 
schon sehr nahe , für das geläufige Ausgiessen des 
Geistes über die Gottesmänner auch einmal den Aus
druck salben zu gebrauchen, zumal in dichterischer, 
Wechsel der Worte liebender Sprache; dann aber ist 
nach 1 Kön. 19, 16 es ja wirklich auch vorgekommen, 
dass Propheten mittels Salbung zu ihrem Amte gleich
sam investirt wurden. Wie hätte unter solchen Ver
hältnissen es nun Jemand wegen des Ausdrucks 
in den Sinn kommen können, dass die Prophetenschaft, 
welcher auch, ihrer Bestimmung nach, das „frohe Bot
schaft den Elenden zu bringen“ oblag, in ihrer Allge
meinheit hier nicht gemeint sein, sondern dass an Ei
nen, aus ihrer Mitte kommenden verklärten Messias 
gedacht werden müsse? Unser Schriftsteller hätte für 
seinen Zweck ein ganz unzulängliches Mittel gewählt, 
zumal durch eben das rvp'?;, vom Cyrus prädicirt,. die
sem schon halb und halb das Messiasthum üherwiesen 
war, und nun die also nach einer andern Person 
hingelenkten Leser oder Hörer noch darüber zu be
lehren waren, dass die zweite auf den Knecht Got
tes übertragene Messiashälfte die geistige und wahre 
Messianität sei. Nicht ganz so stellt sich die Sache 
dem Hrn. ü. Nach ihm hat nicht Pseudojesaia, wenn 
ich so sagen darf, die Entdeckung des Messias im 
Gottesknechte gemacht, sondern er hat nur eine gültige 
Volksidee ausgesprochen, „da das Volk selbst den 
Geist heiligender und beseligender Demuth aus Bedräng
niss und Leiden eingesogen hatte, und nun im Spiegel 
solcher Gesinnung das Bild des erwarteten Heilandes 
schaute“. Wir aber vermissen für diese Behauptung 
annoch den Beweis.

Entscheidend soll Jes. 55, 3. 4 sein. Hier wird
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das israelitische Volk von Jehova aufgefodert, sich der 
dargebotenen göttlichen Gnadengaben theilhaftig zu 
machen; er will ihm einen ewigen Bund, den der Got
tesknecht vermittelt, geben, „beständige Davidsgnaden“. 
Unmittelbar hieran schliesst sich V. 4:

Mp.ira!) ‘r« rm:, siehe zum Zeugen der Völker 
gab (gebe) ich ihn, zum Fürsten und Gebieter dei' Völ
ker. Hr. U. bezieht dies mit Rosenmüller u. A. auf 
den zukünftigen Davididen, den Messias, der ja auch 
bei Ezech. 34 , 24. 25. 37, 24. 25 geradezu David ge
nanntwerde; Gesenius und Hitzig nehmen dagegen den 
Vers als eine kurze Schilderung des dagewesenen Da
vid, als eine historische Erinnerung, die aber Hrn. U. 
in dem Flusse weissagender Rede höchst unpassend 
vorkommt. Folgende Punkte geben für uns die Ent
scheidung. 1) Bekanntlich gehört es zur Manier dieses 
Schriftstellers, an Namen, z. B. Jehova’s, Israel’s, des 
Cyrus, vgl. 45, 1. 2, eine Reihe von Prädicaten anzu
fügen, die zuweilen eine selbst durch mehre Verse 
fortgehende Parenthese bilden (s. Gesen. Comment. III, 
S. 17); schon darum kann eine solche Unterbrechung 
auch an unserer Stelle nicht auffallen, sie ist im Geiste 
unserer Schrift. Allein 2) dient auch die Vergegen
wärtigung der- vorigen Macht David’s hier ganz ent
schieden dem Zweck des Verfassers. Indem er schildert, 
wie herrlich sie gewesen, malt er zugleich den Glanz 
von Israels Zukunft, in der die Davidsgnaden, eben 
jene herrlichen, sich erneuern sollen. 3) ist es gewiss 
das Nächste, anzunehmen, dass der Hebräer, dem der 
künftige Bund Gottes mit dem Volke als andauernde 
Davidsgnaden charakterisirt wurde, sich rückwärts 
wendete mit seiner Erinnerung an den glorreichen al
ten König. War er der Schrift hinlänglich kundig, so 
musste ihm die Stelle 2 Sam. 7, 8—16 beifallen, auf 
die unser Verfasser angespielt haben mag. Die Stellen, 
auf welche sich Hr. U. beruft, in denen der Messias 
geradezu David genannt wird, Jer. 30, 9, Ez. 34, 23 
u. a., sind noch von anderer Beschaffenheit, als die 
unsrige; indem in ihnen von einem Auferwecken (trpri) 
David’s die Rede ist, oder verheissen wird, David werde 
König sein, ist ganz deutlich auf eine zukünftige, dem 
David ähnliche Person hingewiesen; wenn dagegen hier 
Sachen, die den Israeliten zu gut kommen sollen, als 
David’sche Gnadenerweisungen bezeichnet werden, d. h. 
als solche, dergleichen David genoss, so ist damit des 
Messias noch keine Erwähnung gethan. 4) Die Prä
dicate in V. 4, Fürst, ^50? Gebiete der 
Völker, scheinen für den Gottesknecht, der nach Hrn. 
U. in diesem Vers geschildert würde, und für den er
lösenden Lehrer unpassend, sie gehen selbst über die 
verherrlichendsten Verheissungen für diesen zu hoch 
hinaus. 5) ist auch schon äusserlich V. 4 durch die 
grammatische Form als ein Zwischensatz und auf Ver

gangenes bezüglich kenntlich gemacht. Während vor
her V. 3 und nachher »‘npn V. 5 als Futura
deutlich auf Zukünftiges weisen, ist in V. 4 in Hinsicht 
auf den erwähnten David das Praeteritum Vinns zwischen
gestellt; wie wäre da noch zu zweifeln, dass der 
Schriftsteller auf den David der Vorzeit zurücksehe? 
Unsers Dafürhaltens hat Hitzig den Sinn dieser Verse 
ganz richtig angegeben. Nun, nach diesen vorge
legten Punkten, ist auch die Erinnerung von Gese
nius allerdings noch von einigem Gewicht, dass in un- 
serm Propheten sonst nirgend die Vorstellung von ei
nem persönlichen Messias ausgesprochen ist. Dieser 
Gründe halber können wir, die wir uns in keinem Falle 
„dagegen sträuben würden, in dieser abgerissenen Stelle 
den Messias plötzlich auftauchen“ zu lassen, wenn ihre 
Beschaffenheit das foderte, ihr doch keine Beweiskraft 
in dem Sinne unsers Verf. zugestehen. — Wenn end
lich beiläufig noch auf das rnos "‘ISS, Gottesknecht Spröss
ling, Zach. 3, 8, verwiesen wird, so erhellt daraus 
zwar, dass der Messiaskönig als ein selbst frommer 
Verehrer Jehova’s das Prädicat Knecht Gottes tragen 
konnte, aber es folgt deshalb nicht auch umgekehrt, dass 
wo vom Gottesknechte und zumal einem so ganz ei- 
genthümlichen wie unsers Propheten geredet wird, an 
jenen Messias gedacht werden müsse. Auch schliesst 
Hr. U. selbst nicht so.

Hiermit sind die Punkte erschöpft, welche voran
gestellt sind, um den Leser geneigt zu machen, in dem 
Gottesknechte Pseudojesaia’s den Messias exegetisch 
zu suchen. Wie unbefangen und willig wir uns auch 
der Demonstration unsers ehrenwerthen Führers über
lassen haben, so hat doch noch keins der aufgebrach
ten Argumente an uns gehaftet. Sehen wir, ob dies 
bei dem zweiten, dem Haupttheile der Schrift besser 
gelingt. Hier soll nun aus dem Texte der drei Stellen, 
Cap. 42, 1 7, Cap. 49 und Cap. 53, die messianische 
Würde des Gottesknechts dargethan werden.

Bei Behandlung der ersten von S. 8—34 lässt es 
sich der Verf. angelegen sein, seine von Köster und 
noch Andern misverstandene und als dunkel bezeich
nete Vorstellung über das Ineinanderfliessen der Begriffe 
Volk, Prophetenstand, Messias im Knechte Gottes wie
derholt recht klar zu machen. Wir können uns nicht 
entschlagen, zur Wahrung gegen den Vorwurf eines 
Misverstehens, selbst auf die Gefahr hin, oben schon 
Dargelegtes zu wiederholen, die Erklärung des Verf* 
wörtlich vorzuführen. S. 28 Note heist es: „Nach 
Köster würde sich meine Meinung so herausstellen, als 
ob der Prophet bei der Schilderung des Knechtes Got
tes in dem einen Verse wirklich auf das Volk, in dem 
andern auf den bessern Theil desselben, in dem dritten 
auf seinen Stand, endlich und zuletzt aber auf den 
Messias hingewiesen habe. Das wäre freilich eine 
wunderliche Art zu denken und zu reden, die unserm 
Propheten beizumessen mir nicht in den Sinn gekommen.“ 

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Handl in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 73.) 
Zuerst ist anerkennend hervorzuheben, dass der Verf. 
seine metaphysische Betrachtung durch eine Erkennt- 
oisstheorie zu begründen gesucht hat; sie bildet den 
ersten der vier Hauptabschnitte. Dann folgt die On
tologie als analytische Entwickelung der ideal-realen 
Grundbegriffe des menschlichen Erkenntnissvermögens, 
in welchen die beiden Begriffe der Einheit des abhän
gigen begründeten Seins und der Einheit des selbstän
digen begründenden Seins als die obersten Central
begriffe, in denen alle übrigen sich vereinigen, hervor
treten ; die nähere Entwickelung derselben, also des 
Weltganzen und der göttlichen Einheit, macht den Ge
genstand des dritten und vierten Abschnittes, der Kos
mologie und Theologie aus.

Wenden wir uns denn zuerst zur erkenntniss- 
theoretischen Grundlage. Der Verf. unterscheidet ein 
dreifaches Erkennen, das empirische, das empirisch- 
rationale und das rationale. Von dem Grundsätze aus
gehend, dass (S. 36) „durch die Wahrnehmung des 
Sinnenfälligen alles Denken, Wissen und Forschen im 
menschlichen Bewusstsein bedingt und eingeleitet wird”, 
beginnt er mit der Untersuchung über die Realität der 
sinnlichen Erkenntniss. Hierbei nun , behauptet der 
Verf., sei man von Descartes bis zur Gegenwart her
ab einseitig zu Werk gegangen, indem man nur das 
Vorstellungsvermögen, nicht zugleich auch die Willens
kraft und Thatkraft berücksichtigt habe. Des Verf. 
Untersuchung gibt das Resultat (S. 47), „dass an und 
für sich in den Functionen der Sinnesnerven, abgesehen 
von der Unterstützung, welche ihnen durch die Bewe
gungsnerven zu Theil wird, nichts Anderes, als eine 
Mannichfaltigkeit theils von subjectiven Zuständen der 
erregten Organe empfunden, theils von subjectiv modi- 
ficirten Erscheinungen äusserer Gegenstände angeschaut 
wird, während auf unsere willkürliche Muskelthätigkeit 
und auf die Ankündigung derselben im Selbstbewusst
sein die an und für sich erfolgende Auffassung der 
realen Körperlichkeit der Dinge zurückzuführen ist. 
Ebenso, lehrt der Verf. wird die Innerlichkeit der 
Dinge, ihre Qualität oder Fähigkeit des Wirkens und 
Leidens durch die Ausübung unserer Thatkraft in dem 
gleichfalls nothwendigen und wesentlichen Zusammen
hänge unsers Handelns mit jeder Art unsers Wahr

nehmens auf solche Weise ursprünglich in unser Er
kennen aufgenommen, dass hierbei nicht die Passivität 
der Sinneswahrnehmung, sondern das Selbstbewusst
sein unsers freien Thuns den bestimmenden Grund 
der Gewissheit unserer Erkenntniss enthält (S. 52). — 
Wir geben dem Verf. gern zu, dass die von ihm her
vorgehobene praktische Seite in psychologischer Be
ziehung gar sehr in Betracht kommt, dann nämlich, 
wenn es sich darum handelt, zu zeigen, wie das wahr
nehmende Subject selbst zu der Gewissheit von der 
Realität der Aussendinge gelangt* Hier aber handelt 
es sich um die Widerlegung des Idealismus, welcher 
die Erkenntniss dieser Realität bestreitet, weil die wahr
nehmende Thätigkeit eine nur subjectwe sei, das Ob
ject selbst nicht wirklich erreiche. Dies also muss 
widerlegt werden, und das geschieht nicht auf die vom 
Verf. bezeichnete Weise. Ist es wahr, dass wir beson
ders in den Gegenständen der Gesichtswahrnehmung 
nur subjectwe Phänomene vor uns haben (S. 48), so 
ist nicht einzusehen, was die Bewegungsnerven, die 
Thatkraft und das Selbstbewusstsein hieran ändern 
können, und wie überhaupt das Bewusstsein in der 
weitern Entwickelung das Objective der Naturgegen
stände erfasst. Rec. will auf diesen Punkt hier nicht 
weiter eingehen, da er in seiner Psychologie bereits 
genauer denselben besprochen hat. Vor Allem han
delt es sich darum, auch die Production der Wahrneh
mung als einen psychischen Process aufzufassen, wel
cher vom Anfang an das Objective nur im und am 
Objectiven producirt, wobei von einer Passivität der 
Sinneswahrnehmungen nicht die Rede sein kann. Im 
Übrigen hebt der Verf. mit grosser Klarheit hervor, 
wie von Seiten des Selbstbewusstseins die weitere Ent
wickelung des Bewusstseins zu Stande kommt; auch in 
der weiterhin folgenden Abweisung der skeptischen., 
monadologischen und anderer Ansichten stimmen wir 
ihm bei. Gehen wir mit dem Verf. zur Betrachtung 
des rationalen Erkennens übei, worauf es ja hier am 
meisten ankommt.

Der Entwickelungsgang unserer Intelligenz, lehrt 
der Verf., ist der analytische, welcher von dem ver
mittelnden Wahrnehmen des Individuellen, Besondern, 
Mannichfaltigen, Wechselnden und Begründeten zu 
dem vermittelten Innewerden des Allgemeinen, Iden
tischen, Bleibenden und Begründenden emporsteigt 
(S. 85) — und zwar in den drei folgenden Haupt
momenten. Das erste Moment, welchem in dem un
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mittelbaren Wahrnehmen die ursprüngliche Quelle und 
Grundlage des gesammten Erkennens angehört, ent
hält den nächsten Zusammenhang der Urtheilsthätigkeit 
und Begriffsthätigkeit mit der Activität und Passivität 
der Wahrnehmungszustände. Das Nachdenken bleibt 
hier bei dem Beobachten und dem Festhalten der Ergeb
nisse der Beobachtung, sowie bei der Ausbildung der 
abstracten Methoden der Grössenberechnung und ihrer 
Anwendung auf die Thatsachen stehen. Der Verf. be
handelt hier (S. 84—118) die verschiedenen Methoden 
der Induction und des mathematischen Erkennens mit 
Einsicht, Fleiss und Scharfsinn, was wir jedoch über
gehen , da es für das philosophische Erkennen nicht 
weiter in Betracht kommt. Das zweite Moment des 
rationalen Erkennens erwächst aus dem ersten empi
rischen auf folgende Weise (S. 118). Bei der Reflexion 
über das erfahrungsmässig aufgefasste Gesetzmässige 
und Allgemeine mache sich die Unmöglichkeit geltend, 
„die obersten Gattungen der empirisch bekannten Ein
zelwesen und die sowol an ihnen zum Vorschein kommen
den Hauptstufen hinsichtlich der Vollständigkeit und Voll
kommenheit des individuellen Daseins, wie die ihnen 
allen gemeinsamen Eigenschaften und Verhältnisse an
ders zu denken, als unter denjenigen allgemeinen De
terminationen, welche wir auf dem empirischen Wege 
als eine zuverlässige Thatsache der Beobachtung ken
nen gelernt haben. Mit der bezeichneten Unmöglich
keit spricht sich eine reale Nothwendigkeit des Seins 
und der Qualität und Causalität der Dinge in einer in- 
tellectuellen Nothwendigkeit des dynamischen Erken
nens aus, welche zwar einerseits auf den Umfang der 
erfahrungsmässig erkennbaren Wirklichkeit beschränkt, 
andererseits aber von der Erkenntnissform der blos 
^tatsächlichen Gewissheit und nicht weniger auch von 
der lediglich die Maasbestimmungen der Quantität um
fassenden Form dec mathematischen Gewissheit we
sentlich verschieden ist.“ Zum nähern Verständniss 
dieser Noth Wendigkeit geht der Verf. zu einer genauem 
Unterscheidung der analytischen und synthetischen Ur
theile über. Die erstem sind, lehrt er, von einer lo
gisch-formalen, in dem Subjectiven unserer Denkform 
begründeten Nothwendigkeit begleitet, das Prädicat vom 
Subject auszusagen. Vermittels synthetischer Ur
theile , deren allgemeiner Erkenn tnissgrund in dem 
Wesen unserer Persönlichkeit und in der diesem We- 
sem zufolge unerlässlichen und zweifellosen Überein
stimmung der Erkenntnissbestimmungen unsers Be
wusstseins mit den Realbestimmungen der Dinge liegt, 
erkennen wir innerhalb des Erfahrungskreises unter 
der Form der intellectuellen Nothwendigkeit diejenigen 
Eigenschaften und Verhältnisse, welche für die Reali
tät und den geordneten Zusammenhang der wahrnehm
baren Individuen die schlechthin wesentlichen sind. — 
In dieser Erkenntniss machen sich nun folgende Ge
setze als Realgesetze des Seins der Dinge und als In- 

tellectualgesetze unsers bewusstvollen Innewerdens der
selben geltend: die Gesetze der räumlichen, der zeit
lichen und der qualitativen Bestimmtheit und viertens 
das Gesetz der Offenbarung des Innerlichen an dem 
Äusserlichen. An diese schliesst sich das Gesetz des 
unmittelbaren zureichenden Grundes an (S. 129). End
lich das dritte Moment des rationalen Erkennens, wel
ches unmittelbar aus dem zweiten hervorgeht, ist das
jenige, in welchem die Gegenstände als der Wirklich
keit überhaupt angehörige, aus dem höchsten allge
meinsten Gesichtspunkt betrachtet werden. Hier erge
ben sich die beiden dynamischen für unsere Causal- 
betrachtung gesetzgebenden Grundsätze: 1) Aus Nicht 
wird Nichts und 2) eine anfanglose Ordnung und Be
stimmtheit des Seins ist auch eine endlose und dem
nach eine ewige. Hieraus folgen weiterhin die Gesetze 
der allgemeinen natürlichen Causalität, des absoluten 
oder allumfassenden Ganzen und das der absoluten ur
gründlichen Causalität. In diesem letzten Moment, be
hauptet der Verf., zeigt sich unsere Intelligenz als 
reine Vernunft im engern Sinne; denn es werde durch 
die intellectuelle (Gesetzmässigkeit eines Verständnisses 
geleitet, welches in dem Erfassen der Bedeutung des 
an dem Wirklichen überhaupt als solchem Wesent
lichen und Nothwendigen sich beurkundet. Der Er
klärungsgrund für diese Gesetzmässigkeit derVernunft- 
erkenntniss liegt auch hier (S. 139) in dem Verhält
nisse der dritten Stufe des Individuallebens zu der ge
sammten Ordnung der Wirklichkeit, welchem Verhält
nisse zufolge die Subjectivität des menschlichen Be
wusstseins dazu geeignet und erkoren ist, mit der Ob- 
jectivität des Seienden sich zu erfüllen. — Rec. musste 
hier, der Deutlichkeit wegen, in seiner Relation etwas 
ausführlicher sein, und hat, so viel wie möglich, des 
Verf. eigene Worte angeführt, damit der Leser zugleich 
eine Probe der Darstellungsweise des Verf. erhalte.

Dass der Verf. das rationale Erkennen an das em
pirische knüpft, wollen wir ihm nicht verargen; allein 
wie nun in dem bezeichneten zweiten Moment, im em
pirisch-rationalen Erkennen, aus dem Denken der an 
den Dingen beobachteten Determinationen die intel
lectuelle Nothwendigkeit eines das Wesentliche erfas
senden dynamischen Erkennens sich ergebe, das ge
stehen wir nicht begreifen zu können. Weder der oben 
bezeichnete Erkenntnissgrund noch das Wesent
liche und Nothwendige eines solchen Erkennens 
will uns einleuchten. Wir können, was das Letztere 
betrifft, die Erkenntniss, dass jedes Einzelwesen räum
lich und zeitlich deterniinirt ist u. s. w., weder als ein 
synthetisches Urtheil? noch als ein Real- und Intellectual- 
gesetz gelten lassen. Indem wir ein unendliches Ein
zelwesen denken, denken wir dasselbe zugleich als 
räumlich, zeitlich u. s. w. determinirt; mithin haben 
wir in den vermeintlichen Gesetzen nur analytische 
Urtheile vor uns, deren Notwendigkeit , wie der Verf- 
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<nit Recht hervorhebt, zugleich auf die thatsächliche 
Gewissheit basirt sein kann. Ein Gesetz ist darin 
nicht enthalten, denn ein Gesetz muss Bestimmungs
gründe für besondere Handlungen , Thätigkeiten , Er
scheinungen enthalten. In jenen Urtheilen aber sind 
nur die allgemeinsten Thatsachen des gegenständlichen 
Bewusstseins oder des Daseins überhaupt, die allge
meinen Erscheinungsweisen des Einzelwesens aus
gesprochen; dass diese die wesentlichen Eigenschaften 
und Verhältnisse seien, lässt sich eben deshalb nicht 
behaupten; sie haben nur einen analytischen elementa
rischen Werth, der nicht übersehen werden darf, aus 
Welchem aber nichts Wesentliches sich deduciren lässt. 
Für die Einsicht in die Nothwendigkeit solcher Urtheile 
bedarf es keineswegs des vom Verf. bezeichneten 
transcendentalen Erkenntnissgrundes, dass dem Wesen 
der Persönlichkeit zufolge die Erkenntnissbestimmungen 
mit den Realbestimmungen übereinstimmen, sondern 
diese und alle ähnliche Urtheile sind nothwendig, weil 
nur insofern sie darauf beschränkt sind , Dasjenige zu 
setzen, was in jeder Position des Wirklichen ein noth
wendiges integrirend.es Element ist. Dass aber über
haupt die allgemeinen Erkenntnissbestimmungen den all
gemeinen Realbestimmungen entsprechen, das folgt nicht 
aus dem Wesen der Persönlichkeit (welches Wesen 
ja ohnedem die Erkenntnisstheorie noch nicht er
forscht haben kann), sondern daraus, dass das Be
wusstsein sowol selbst von Anfang an ein ideal-reales 
ist (freilich in sehr beschränktem Inhalt und Umfang), 
als auch nur in und mit dem Realen, Objectiven sich 
entwickelt. Wenn der Verf. weiterhin die Gesetz
mässigkeit der reinen Vernunfterkenntniss auf das Ver- 
hältniss des Geistes zur Wirklichkeit zurückführt, wel
chem Verhältniss zufolge dieSubjectivität des Bewusst
seins dazu geeignet und erkoren sei, mit der Objecti- 
vität des Seienden sich zu erfüllen, so sollte man mei
nen , es könne, nach der Ansicht des Verf., eine ur
sprünglich leere Subjectivität existiren, die sich weiter
hin erst mit der Objectivität erfülle. In jedem Falle 
hätte die ursprüngliche Identität des Subjectiven und 
Objectiven bestimmter hervorgehoben und sodann in 
ihrer thatsächlichen und nothwendigen Entwickelung 
verfolgt werden müssen. Ferner ist aus jenem voraus
gesetzten allgemeinen Grunde höchstens die Möglich
keit des Erkennens überhaupt begreiflich, nicht aber 
die bestimmte Wirklichkeit. Hier handelt es sich um 
die letztere, um die Gesetzmässigkeit eines wirklichen 
zu producirenden speculativen Erkennens, um bestimmte 
speculative Urtheile; für die nothwendige Production 
U.nd^erknüpfung derselben muss die Erkenntnisstheorie 
ein Prmcip nachweisen. Das Wesentliche und Noth
wendige am W irklichen soll erfasst werden. M'ie aber 
geschieht das? Die blosse Abstraction vor den empi
rischen und empirisch-rationalen Erkenntnissbestimmun- 
gen und die Berufung dabei auf jene nothwendige Iden

tität bringt uns nicht vorwärts. Es bedarf hier der 
von Kant gefoderten synthetischen Urtheile a priori. 
d. h. solcher allgemein gültigen und nothwendigen Ur
theile, worin eine fortschreitende Synthesis, Zusammen
fassung , Entwickelung der objectiven Erkenntniss
bestimmungen gesetzt ist. Man könnte als solche viel
leicht die vom Verf. aufgestellten Gesetze der Causa- 
lität ansehen, nur zeigt sich auch in diesen, sobald sie 
auf die Erscheinungen angewendet werden, der Fort
schritt sehr schwierig und es fragt sich, ob diese Ge
setze anderswo anwendbar sind, als auf dem Gebiete 
der Erscheinungen. In jedem Falle scheinen uns die
selben nicht zu der Position des Ewigen, Absoluten hin
zuführen, sondern nur zu der des Endlosen, unendlich 
Endlichen, welches der Verf. mit dem Ewigen, Absolu
ten unmittelbar gleich setzt; sodass das durch diesel
ben vermittelte Aufsteigen der rationalen Betrachtung 
des Verf. zur Idee Gottes uns als ein ungerechtfertigtes 
erscheint. — Den Hauptmangel aber dieser ganzen Er
kenntnisstheorie finden wir darin, dass sie nicht von 
einem bestimmten Begriff weder des Erkennens über
haupt, noch des speculativen Erkennens ausgeht und 
auch weiterhin nicht zu einem solchen gelangt. Dass 
der Verf. in dieser Beziehung bei dem gewöhnlichen 
Begriff der Übereinstimmung des Gedachten oder der 
Erkenntnissbestimmungen mit dem Gegenstände, stehen 
bleibt, können wir freilich demselben nicht zum beson- 
dern Vorwurf machen, weil derselbe alle neuern Er- 
kenntnisstheorien von Kant bis Trendelenburg trifft- 
Wenn man bei diesem abstracten. concrete Bestimmun
gen nicht aufnehmenden Begriffe der Übereinstimmung 
oder der Identität des Subjectiven und Objectiven ste
hen bleibt, so kann eine wahrhafte Erkenntnisstheorie 
nicht zu Stande kommen. Das Beziehen des einzelnen 
Gegenständlichen auf das andere, sodann mit diesem 
auf die verschiedenen positiven elementarischen und 
ideellen Totalitäten und endlich auf die absolute Tota
lität ist für den Begriff des speculativen Erkennens 
wesentlich und nur dadurch, dass wir die hierdurch 
bestimmte Idee des Erkennens in ihrer concreten Ent
wickelung bestimmt festhalten, kommt Klarheit in die 
abstracten Regionen der rationalen Erkenntniss, welche 
Behauptung Rec. auch durch die That in einer beson- 
dern Schrift demnächst zu beweisen gedenkt.

Der Verf. geht nun, nachdem er die Realität der 
obersten Erkenntnissbegriffe und Grundsätze auf die 
oben angedeutete Weise ausgeführt hat, zu der syste
matisch-analytischen Entwickelung und Verdeutlichung 
derselben über, worin die Aufgabe der Ontologie be
steht. Diese Begriffe vereinigen sich in den beiden 
synthetischen Centralbegriffen des abhängigen schlecht
hin begründeten Seins (des Weltalls) und des schlecht
hin begründenden Seins (der absoluten Einheit des Ur
wesens). Da aber der Begrif! des Seins äusser der 
ideal-realen auch eine logische Bedeutung hat, so rieh-

integrirend.es
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tet sich die Untersuchung zuerst auf diesen und zeigt, 
dass derselbe auf dem Wege des Gegensatzes gegen 
die Subjectivität des blos Eingebildeten gebildet werde; 
woraus denn folgt, dass aus seinem Inhalt keine nähern 
Determinationen des Seienden und Wirklichen durch 
ein sogenanntes reines Denken entwickelt werden kön
nen. Hierbei unterwirft der Verf. den Hegel’schen und 
den Herbart’schen Begriff des Seins einer sorgfältigen 
treffenden Kritik. Die weitere analytische Betrachtung 
der Ontologie hat nun, bestimmt durch jene beiden 
Centralbegriffe, zu entwickeln: 1) die Anerkennung des 
Unwandelbaren und des Wandelbaren an den Einzel
wesenüberhaupt, insofern an ihnen mit Absehung von 
der Eigenthümlichkeit ihrer Gattungen und also von 
der eigenthümlichen Stellung, welche ihnen in der 
Ordnung des Weltganzen angewiesen ist, lediglich die 
durch diese Stellung zu detenninirende ideal-reale Ein
zelheit in Betracht kommt. Der zweite Gegenstand 
der Entwickelung ist die Anerkennung der absoluten 
Vielheit und Verknüpfung des Einzelnen unterhalb der 
absoluten Einheit des Ur wesens (S. 168). Woran hat 
nun diese Betrachtung ihr leitendes Princip? Es zeigt 
sich nichts Anderes als der Begriff des Einzelwesens, 
welcher Gegenstand der Analysis ist. Weiterhin aber 
(S. 171) bemerkt der Verf., dass diese Betrachtung 
einerseits auf die Thatsachen der Erfahrung sich 
stütze, andererseits durch die Einsicht in die Ver- 
nunftmässigkeit und intellectuelle Nothwendigkeit des 
Begriffs des Einzelwesens beherrscht sei. Mag man 
auch die Vernünftigkeit und Nothwendigkeit dieses Be
griffs einsehen , so ist hiermit doch kein Princip oder 
Ausgangspunkt für die Deduction der Kategorien des 
Einzelwesens oder des physischen Körpers gewonnen, 
die der Verf. in dieser Betrachtung uns vorführt. Er 
geht bei derselben davon aus (S. 170): die ewige 
Wahrheit der Wesenheit und Realität des Einzelwesens 
als solche sei darin ausgedrückt, dass den an der Ein
zelheit schlechthin identischen und wandellosen Cha
rakteren die Charaktere der Verschiedenheit und Ver
änderlichkeit des Besondern untergeordnet sind. Zu
erst soll aus dem Gesichtspunkte der Verschiedenheit 
erwogen werden die Einheit der beiden einander wech
selsweise voraussetzenden und bedingenden Seiten sei
nes Wesens, der Äusserlichkeit und der Innerlichkeit« 
Diese beiden Grundsätze folgen doch offenbar nicht 
aus der Einsicht in den Begriff des Einzelwesens, son
dern sind nur ungerechtfertigte Voraussetzungen. Die 
Wesenheit des Einzelwesens lässt sich doch durch die 
Verknüpfung der abstractesten Reflexionsbestimmungen, 
der der Identität und der Verschiedenheit nicht begrei
fen und ausdrücken. Auch hätten, dünkt uns, die 
Kategorien der Innerlichkeit und Äusserlichkeit bei die
ser Deduction nicht vorausgesetzt, sondern selbst ab

geleitet und genauer bestimmt werden müssen 
Äus dem Gesichtspunkte der Verschiedenheit nun er
geben sich als die einfachen ursprünglichen Grund
formen des Wesens des Körpers: 1) das wandelbare 
Auseinandersein und zwar theils Nebeneinandersein, 
theils Nacheinandersein des Trennbaren und Misch
baren ; 2) das wandelbare Ineinandersein desselben. 
In diesen Charakteren tritt das Identische und Beharr
liche hervor und das Eigenthümliche desselben am 
Nebeneinander ist der Raum, am Nacheinander die 
Zeit, am Ineinander die qualitative Einheit und wieder
um die Identität der Bestimmtheit der qualitativen Ei»' 
heit im Raum und in der Zeit ist die quantitative Ein
heit an den Einzelnen. Sind denn aber mit den 
Begriffen des Auseinander, Nebeneinder, Ineinander 
nicht schon auch die Begriffe des Raumes, der Zeit 
und der Qualität gedacht? Denn was in einem Andern 
sein soll, muss doch nothwendig ein irgendwie bestimm
tes Qualitatives sein, wenn es sich um Körperliches 
handelt. Was der Verf. unter qualitativer Einheit ver
steht, ist uns nicht klar, und noch räthselhafter er
scheint es uns, wie die quantitative Einheit bestehen 
soll in dem Identischen der Bestimmtheit der qualitati
ven Einheit. Es scheint uns überhaupt unstatthaft, die 
Quantität aus der Qualität, oder auch umgekehrt, abzu
leiten , wie so viel neuere iMetaphysiker es versucht 
haben. Warum? Weil beide doch als ursprüngliche 
unableitbare Bestimmtheiten des Realen gedacht, folg
lich in und mit einander, nicht das Eine aus dem An
dern begriffen werden müssen. Es kann demnach un- 
sers Erachtens auch kein anderes einzelnes dieser 
Elemente, keine dieser Kategorien des physischen Kör
pers, wie z. B. die Bewegung, zum Ersten und Ursprüng
lichen gemacht und die übrigen Kategorienaus demselben 
abgeleitet werden, weil sie nur zusammen in der To
talität sind, entstehen und begriffen werden müssen. Des 
Verf. Ableitungsweise dieser Begriffe erscheint uns da
her eben so ungenügend, wie die der Hegel’schen 
Philosophie, weil bei beiden immer nur auf einzelne 
Bestimmungen reflectirt wird. Dazu kommt, dass die 
Ableitung des Verf. noch viel verwickelter, ja zum 
Theil unklar ist, weil ein bestimmtes Princip für die
selbe fehlt und eine bestimmte dialektische Folge der 
Kategorien nicht zum Vorschein kommt. Man bemerkt 
zwar überall sein Ringen und Streben, jeden Begriff 
in seinem positiven Charakter zu ergreifen; allein die 
Erklärung ist oft schwerer aufzufassen, als der zu er
klärende Begriff, und nicht selten wird die einfachere 
Kategorie aus der concretern erklärt. Zur Bestätigung 
des Gesagten wollen w*r einige besonders anführen.

(Der Schluss folgt.)
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Theologie.
Der Knecht Gottes. Beitrag zur Christologie des Alten 

Testaments von Dr. Friedrich Wilhelm Karl Umbreit.
(Schluss aus Nr. 72.)

„Es kommt hier auf ein lebendiges psychologisches 
Verständniss über die Bildung des messianischen Be
griffs in der Seele des Propheten an. Dieser Begriff 
ist ihm ein überlieferter, und er wurzelt als eine 
Hoffnung, die dereinst in geschichtliche Erfüllung tre
ten werde, in seinem Geiste. Das Leben der Gegen
wart gibt der Idee ihre leibliche Hülle, und, um ein 
versinnlichendes Bild zu gebrauchen, der Knecht Got
tes wurzelt im Volke, stammt aus dem bessern Theile 
desselben, grünt und blüht im Prophetenstande, gelangt 
aber erst zur höchsten Entwickelung in der Frucht des 
Messias. Indem nun aber der Prophet sein Auge der 
fernen Frucht des herrlichsten aller Gewächse auf dem 
Boden der Geschichte zuwendet, hat er an unserer 
Stelle gewiss nur die Blüthe seines Standes im Ange
sicht , Stamm und Wurzel äusser Acht lassend, und 
beschreibt auch diese nicht in der Gegenwart, sondern 
was die Zukunft aus ihr zur Reife bringt, sodass wir 
sagen dürfen: die äussere Rede gilt hier nur allein 
dem Knechte Gottes, als dem Messias, aber der Mes
sias ist ein Prophet, und er wäre kein solcher, wenn 
er nicht vorbildlich in dem Prophetenstande der Gegen
wart der Anschauung unsers Sehers sich dargestellt.“ 
Hiermit muss S. 33 verglichen werden, wo es heisst: 
„Um unsere Meinung recht klar herauszustellen, kön
nen wir sagen, dass auch wir den Propheten als 
Collectivum im 73? finden, aber mehr den erst in Zu
kunft aus dem exilischen auf dem wiedergewonnenen 
heimathlichen Boden sich in einer Person zur höchsten 
Vollkommenheit entwickelnden.

Wir müssen gestehen, auch nach dieser sichtlichen 
Anstrengung des Verf., uns ins Klare zu bringen, noch 
nicht Alles in diesen Äusserungen mit einander reimen 
zu können. Zuerst sehe ich nicht, mit welchem Rechte 
abgelehnt wird, dass der Prophet bei der Schilderung 
des Gottesknechtes in dem einen Verse auf eine ein- 
zelne gewisse Bedeutung des allgemeinem Gottesknechts- 
Begn s mit Ausschluss der andern hingewiesen habe, 
da doch Hr. U. selbst, z. B. S. 27, zeigt, es könne in 
Cap. 42, 6 im letzten Glied nicht mehr an das Volk, 
auch nicht dessen bessern Theil Bedacht werden, son
dern der Prophetenstand müsse verstanden werden. In

dem hier der Prophetenstand für das Volk der Bund 
ist, wird er deutlich dem Volke gegenübergestellt, die
ses wird also aus dem Begriff des Gottesknechtes in 
diesem Zusammenhänge ausgeschlossen, und es kann 
von keinem Ineinanderfliessen beider die Rede sein, 
sondern es ist zu sagen: der Prophet hat hier unter 
dem fhjt? *755, dem Gottesverehrer im Strengern Sinne, 
seinen Stand gemeint. Wenn nun die vorhergehenden 
Verse eine allenfalls auch auf das ganze Volk passende 
Schilderung gäben, so erhellt doch aus diesem spätem 
in Vers 6 einfliessenden, nur für den Propheten stand 
gültigen Zug, dass mit der vorigen Schilderung das 
Volk eben nicht gemeint sei. In andern Stellen wer
den wir dagegen wiederum einzig richtig bei dem 
Volke zu verbleiben haben. Einen solchen Wechsel 
der Bedeutung, je nach dem verschiedenen Zusammen
hänge, finden wir nichts weniger als wunderlich; auch 
kann Hr. U. nichts Anderes gemeint haben, wenn er 
sagt, der Prophet habe an unserer Stelle nur die Blüthe 
seines Standes im Angesicht gehabt, und Stamm und 
Wurzel äusser Acht gelassen. — Zweitens , wenn der 
Schriftsteller den als ein Collectivum schilderte, 
eigentlich aber nur das Einzelwesen des Messias meinte, 
das unter jenen Collectivbegriff mit fiel, so hätte er 
in der That alles Mögliche gethan, um die Leser über 
seine wahre Meinung im Dunkeln zu lassen. Alle die 
Prädicate, welche hier dem Gottesknechte beigelegt 
werden, sind, wie in der trefflichen Abhandlung Schen- 
kel’s nachgewiesen ist (Theol. Stud. u. Kritik, H. 4,1836, 
S. 995), dieselben, die sonst den Propheten zukommen. 
Sollte nun die Ansicht Hrn. U.’s gelten, so hätte, in
dem derselbe Weg der Demonstration weiter inne zu 
halten war, auf welchem er vom Volk zum Propheten
stand gelangt, aus Worten, Formeln , Zügen des Tex
tes, die nicht für die Totalität dieses Standes passlich, 
dargethan werden müssen, dass von der Mehrheit die 
innere Anschauung des Schriftstellers zu einer einzel
nen Person fortgegangen sei. Dieser Beweis aus den 
Textworten ist aber nicht geführt, wird auch nicht ge
liefert werden können, vielmehr sieht auch unser Verf. 
sich genöthigt, die collectivische Bedeutung des 
j-rhi-r gelten zu lassen, und bekennt S. 12, er würde 
sich ohne Anstand bei der Erklärung vom Propheten
stande beruhigen, wenn nicht die messianische noch 
offen wäre. Das also, was wir von einer exegetischen 
Erörterung sicher erwarteten, finden wir nicht. Da
gegen wird zur Begründung der messianischen Fassung 
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darauf verwiesen, es werde das höchste Ideal des als 
lehrend gedachten Prophetenstandes in der Einheit ei
ner Person dargestellt, und im die im Volke le
bende Messiasidee ausgedrückt. Aber, entgegnen wir, 
jene Einheit ist zugestandenermassen die eines Colle- 
ctivums, und so wenig man, wo der Gottesknecht das 
Volk bezeichnet, sich versucht fühlt, der Einheit halber, 
in welche dieses als 195? gefasst ist, an einen ein
zelnen idealen Volksrepräsentanten zu denken, so un
befugt ist man wegen dieser Einheit an und für sich 
zur Deutung des die Propheten bezeichnenden 
Fni-r auf ein ideales Propheten-Individuum. Das An
dere aber, dessen Hinzukommen die Umdeutung des 
collectivischen in einen individuellen Gottesknecht ver
anlasste, oder, um es vielleicht mehr im Sinne Hrn. 
U.’s auszudrücken, was die Ursache war, in der Schil
deruna: der Vielheit vorzüglich den eminentesten darin 
begriffenen Einen in das Auge zu fassen, dieses An
dere, die nahe Verwandtschaft des Messiasbildes, wie 
solches das Volk schon in sich trug und wie das dem 
Pseudojesaia überliefert wurde, mit dem gequälten, 
hingeopferten und triumphirenden Gottesknechte, ver
möge welcher Ähnlichkeit nothwendig in diesem jener 
Messias erkannt und gemeint sein musste, ist schon 
oben von uns in Abrede gestellt worden. Die Kluft 
zwischen dem Messiaskönig und dem prophetischen 
Knechte ist vielmehr sehr w eit, und eine in diesem Sinne 
umformende Einwirkung der Leidensepoche des Exils 
auf die messianischen Volksvorstellungen lange nicht 
hinlänglich erwiesen, dabei auch angenommen, dass 
unser Prophet diese Vorstellungen getheilt habe, wäh
rend das eben den Fragpunkt macht, ob er überhaupt 
den Messias als ein Individuum erwartet habe. Uns 
scheint das Raisonnement des Verf. zuletzt auf Vor
aussetzungen zu ruhen, die mindestens zweifelhaft sind, 
und auf Schlussfolgerungen, die wir nicht als zwin
gend anerkennen können.

Anschaulicher soll sich die Sache in der zweiten 
Stelle, Cap. 49, 1 — 9, machen, wo der Knecht Gottes 
nach der Rückkehr aus dem Exil ins Vaterland Bun
desmittler zwischen Gott und Volk und ein Licht der 
Heiden wird. Hr. U. beschäftigt sich mit dieser Stelle 
von S. 34—42; er widerlegt gründlich die Erklärung 
vom israelitischen Volke und nimmt die vom Propheten
stande in Schutz; das bekannte anstössige ^räC.V. 3.— 
Rec. nimmt den Vers als Anrede an die prophetische 
Gesammtheit: du bist mein Knecht, das Israel (der 
Artikel durfte vor dem Nom. propr. nicht stehen), an 
dem ich mich verherrlichen w ill — welches Michaelis, 
und früher auch Gesenius, sogar aus dem Texte 
streichen wollten, ist ihm, und ganz mit Recht, eine 
vortreffliche Bestätigung für das Fliessende und Inein
anderübergehen der Begriffe Volk und Prophet, und 
hebt dann noch hervor, dass in diesem Capitel die 
Idee der Erniedrigung und Erhöhung des Gottesknech

tes besonders deutlich hervortrete. Dies Alles ist recht 
gut und beifallswerth; allein wie oft wir diese Seiten 
auch wieder durchlesen, darüber, worauf es hier 
ankommt und weshalb diese Stelle hier doch nur zu 
behandeln war, nämlich exegetisch aus ihr zu bewei
sen , dass in dem hier geschilderten Gottesknechte, 
d. i. nach wiederholter Erklärung U.’s, der Propheten
stand , der Messias verborgen sei, oder dass sich die 
Schilderung von dem Collectivum auf eine Einzelperson 
als den künftigen Retter zusammenziehe, darüber fin
det sich nichts, was als Beweis gelten könnte. Nur 
wiefern schon feststände, im Gottesknechte sei der Mes
sias begriffen, hätte diese Stelle als weitere Vervollstän
digung des Gottesknechtes- und Messiasbildes Bedeu- 
tung, für unsere Hauptsache, d. i. jenen Beweis, sehen 
wir uns aber nicht weiter gefördert.

Endlich die berühmte wichtigste Stelle Cap. 52,13 
— 53, 12, w ird von unserm Verf. mit vielen sehr schätz
baren Bemerkungen begleitet, die in der Schrift selbst 
nachgelesen werden müssen; über den Sinn im Ganzen 
erklärt er sich dann S. 73 also: „Obgleich wir mit Ge
senius den Knecht Gottes collective fassen, — so be
haupten wir doch, dass es dem Geiste des Propheten, 
indem er seinen Stand als den welterlösenden voraus
gesehen, gerade aus dem Grunde, aus welchem er alle 
Einzelnen der Seinigen in einer höchsten Person zu
sammenfasst, unmöglich gewesen, bei der Betrachtung 
der vielen Knechte Gottes nicht zu einem Ideale des
selben emporzusteigen, in welchem dann die in seiner 
Nation unmöglich verloren gegangene Hoffnung auf den 
Messias in geschichtlicher Verklärung hervortritt.“ Also 
wieder dieselbe Argumentation, gegen w elche wir schon 
Protest einlegten. Aber bei Erörterung dieser Stelle 
kommt vorher noch ein Argument vor, das, wenn es 
so gültig wäre, wie es hingestellt ist, von grossem 
Gewicht für Hrn. U.’s Meinung sein würde. S. 59 
heisst es: Weil „unser Prophet den neuen Bund, den er 
verkündigt, als eine ganz neue Schöpfung aus himmlischer 
Höhe, aus unmittelbarer Kraft Gottes sorgfältig hervor
hebt , und indem er den Knecht Gottes zum Mittler 
eines solchen Bundes macht, ja ihn selbst diesen Bund 
nennt, muss er ihn ja auch als ein neues Geschöpf in 
der Reihe der menschlichen Individuen aus der un
mittelbaren göttlichen Lebensquelle und demnach nach 
seinem Anfänge in ursprünglicher Reinheit und Sund- 
losigkeit betrachten.“ Ist Kach dieser Entwickelung 
der Knecht Gottes vom Propheten als ein neues Ge
schöpf gedacht worden, so ist demselben auch ein von 
dem altbestehenden Prophetenstande verschiedenes 
Merkmal zugeeignet, und die Deutung auf diesen Stand 
reicht nicht mehr aus ; wir müssten zu dem neuen und 
eigenthümlichen Geschöpf vorschreiten. Allein in jener 
Combination sind Glieder künstlich in Verbindung ge" 
bracht, die in der prophetischen Darstellung selbst 
nicht so in Beziehung zu einander stehen. Den Aus
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druck neuer Bund, an dem zuletzt Hrn. U.’s Demon
stration hängt, hat der Prophet selbst gar nicht. Er 
spricht Cap. 55, 3 von einem oViy , einigen Bund, 
den Gott mit dem Volke schliessen will und der in den 
dauernden Davidsgnaden, d. i. ruhmvolles Dasein im 
Besitz eines grossen glücklichen Landes, bestehen wird. 
Sofern die Aufrichtung dieses Bundes als ein neues 
Ereigniss in die Zukunft hereintritt, dürfen wir ihn 
einen neuen nennen; damit ist aber nicht gesagt, dass 
die Dinge, welche Gott vermöge desselben gewährt, 
öder die Personen, welche Vermittler desselben wer
den, neue Wesenheiten von anderer Beschaffenheit sein 
Werden, als welche bis dahin die Geschichte kannte. 
Vielmehr wird durch die erläuternde Beifügung: blei
bende Davidsgnaden , der künftige Bund ausdrücklich 
öls eine Wiederholung alter Verhältnisse bezeichnet. 
In Cap. 54,10 heisst er , Friedensbund, weil
die Gnade Gottes über dem israelitischen Volke blei
ben, nimmer sein Zorn zurückkehren soll, wie er ge
schworen , dass die Sündfluthwasser die Erde nicht 
wieder überschwemmen werden; das Leiden verkehrt 
sich in das herrlichste Glück, Jerusalem wird von köst
lichen Edelsteinen wieder aufgebaut und die Bewohner 
sollen sämmtlich Söhne Jehova’s sein. Diese zum Theil 
bildliche Darstellung hebt sich dann Cap. 65, 17 zu der 
Verheissung, Gott werde einen neuen Himmel und eine 
neue Erde schaffen, womit nach den deutlichen Erklä
rungen im zweiten Glied V. 16 und V. 17 nur eine 
solche Umwandlung der äussern Umgebung gemeint 
ward, dass die vorigen Drangsale und Nöthen gänzlich 
vergessen werden. Diese Umgestaltung auch auf den 
Gottesknecht auszudehnen, als ob an diesem, wie er 
bis jetzt in den Propheten anschaulich gewesen, selbst 
eine Veränderung vorgehen würde, ist ohne allen 
Grund im Text. Zwar soll das Volk in Masse zu 
flirr, ■H’’’3?. werden (54, 13), und alles zusammen ein 
heiliges Priestervolk (61, 6), auch soll die neue Ge
staltung der Dinge durch die Propheten als rrra 
ynN (^9? 8) vermittelt werden, aber nirgend
Spricht es der Prophet aus, dass der Gottesknecht selbst 
3,ein neues Geschöpf in der Reihe der menschlichen 
Individuen“ sein solle, vielmehr wie der alte Gott den 
neuen Bund stiftet, konnten auch die Mittler desselben, 
die altbestehenden, jetzt schon höchst bewunderungs
würdigen, sich hinopfernden rugendhelden füglich die
selben bleiben; sie machen den Bund aus, sofern ihr 
Dasein den vorzüglichsten Bestandtheil des Volksglücks 
betragen wird, denn „dies ist, heisst es Cap. 59, 21, 
mein Bund mit ihnen (den Israeliten), mein Geist, der 
auf dir (den Propheten) ruht, und meine Worte, die ich 
in deinen Mund gelegt, sollen nicht weichen von dei
nem Munde und dem Munde deiner Kinder“ (der nach
kommenden Propheten). Also das Bleiben des Gottes
geistes in den Propheten und die Forterhaltung dieser 
selbigen durch Generationen gehört zu der künftigen 

glücklichen Bundeszeit. Weit entfernt, dass in dieser 
besonders deutlichen Stelle Pseudojesaia zu einem In
dividuum , dem prophetischen Messias aufgestiegen 
wäre, beruht er vielmehr bei einer viele Geschlechter 
hinab bestehenden, den Gottesgeist tragenden Pluralität, 
die den Bund macht und die er im i-nh-j befasst; 
der einzelne, äusserlich mit Macht helfende Erlöser ist 
nach 59, 20 Jehova selbst; für einen besondern Mes
sias überdem bleibt nirgend Raum oder Bedürfniss. 
Schon dieser einen Stelle wegen scheint Hrn. U.’s Com
bination unhaltbar.

Zuletzt müssen wir noch einen Punkt, den wir bis 
jetzt einfach gegen unsern Verf. verneint haben, etwas 
genauer ins Auge fassen, das ist die nahe Verwandt- 
schäft gewisser messianischer Züge bei den andern 
Propheten mit dem Bilde unsers frrr Im Beson
dern kommt dessen Leidenscharakter in Betracht. Die 
Berührung hierfür im Messianischen sollen jene Kämpfe 
und Leiden darbieten, die der Gründung des mes
sianischen Reichs auf Erden vorausgehen würden. 
Wenn aber, schliesst unser Verf. S. 65 weiter, das 
Reich des Messias unter Wehen der Zeit ins Leben 
trete, so müsse er selbst auch, der Stifter und Grün
der desselben, obgleich ein unüberwindlicher Held, ein 
fiäs immer doch ein rnrixs» ein Mann der 
Schmerzen sein. In demselben Sinne heisst es S. 72: 
„Erscheint nicht überall der Gesalbte des Herrn als 
ein Kämpfer, mit Wahrheit und Gerechtigkeit gegürtet? 
und lässt sich Kämpfen denken ohne Leiden ? — Auch 
als ein schuldloser Kämpfer musste nothwendig der 
Gottheld schon vom echten Jesaia verkündigt werden; 
aber auch als ein büssender und sterbender anstatt der 
Schuldigen? — Hier nun gerade ist der Punkt, wo die 
exilische Zeitentwickelung der prophetischen Zeich
nung des Messias ihre höchste Vollendung gibt.“ Hr. 
U. fühlt zu fein, als dass er den Differenzpunkt unbe
rührt gelassen haben sollte, fügt jedoch sogleich hinzu, 
auch im vorexilisehen Messias möge dieser herrlichste 
Zug des Leidens und Büssens eingeschlossen gewesen 
sein. Allein das ist eben die Frage, und hier, wo es 
gilt darzuthun, dass die Schilderung von dem leidenden 
Gottesknecht mit dem Messiasbilde sich berühre, und 
dass deshalb im Gottesknecht der Messias Zu suchen 
sei, kann es nicht genügen, zu versichern, es müsse im 
vorexilisehen Messias jener, Zug enthalten gewesen 
sein; wir fodern vielmehr die Beweisstellen; die aber 
sind nicht aufzubringen. Auch ist zu bemerken, dass 
das Kämpfen des Messias selbst in den prophetischen 
Darstellungen nirgend recht eigentlich hervortritt, viel
mehr scheint er, obgleich ihm oft die Prädicate der 
Tapferkeit, des Helden , der Kraft beigelegt werden, 
wie geflissentlich den kriegerischen Functionen ent
rückt zu werden. Bei Zacharia, auf den S. 65 ver
wiesen wird, hält Jehova selbst die Wacht gegen feind
liche Andringlinge (9, 8), Juda ist Jehova’s stolzes 
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Streitross (10, 3), Gott selbst ficht die Schlachten 
(9, 14), schlägt die Feinde (12, 4) und schützt Jerusa
lem (V. 8), und in den Kämpfen, welche der Messias
zeit vorangehen, hat nicht dieser König zu fechten, 
sondern Jehova vollbringt die Vertilgung (V. 9). Dann 
ist aber auch von einem Kämpfen, wenn solches dem 
Messias zugestanden wird, bis zu einem Leiden an sei
ner Person, einem Bussen und Sterben für Anderer 
Schuld noch ein gar weiter Weg, so weit, dass nicht 
wohl zu sagen, dieses sei eine nothwendige Fortbildung 
oder Vollendung von jenem. Das Exil wenigstens be
dingt diese Nothwendigkeit nicht, denn es leuchtet 
nicht ein, warum, da das Volk selbst schon duldete in 
dieser Leidenszeit, nun der künftige Retter, jener alt
berühmte, glorreiche Regent, auch noch in einen ge
quälten Büsser hätte umgebildet werden müssen- 
Anders stellt sich die Sache in Hinsicht auf die Pro
pheten; diese vor Angesicht des Volkes jetzt schwer 
Gemishandelten litten in Wahrheit nicht um eigener 
Verschuldung willen, sondern aus Eifer für das Heil 
des Volkes, sie für sich, abgesehen von dem Messias, 
konnte der Prophet so schildern, wie es im J-rrr?
geschehen. Man halte nur jenen König, der milde und 
in Frieden herrscht, „vom Meer zum Meer, und vom 
(Euphrat-) Strom bis zu der Erde Enden“ (Zach. 9,10), 
dem Schmerzensmanne, dem Gottesknechte gegenüber, 
der seinen Rücken preis gab den Schlagenden, seine 
Wange den Raufenden, sein Angesicht nicht barg vor 
Speichel (Jes. 50, 6), der dem Lamme gleicht, das zur 
Schlachtbank geführt wird (53, 7), und bei Lasterhaften 
sein Grab hat (V. 9), um des Disparaten und Unzu
sammengehörigen der beiden Begriffe deutlich inne zu 
werden.

So können wir also auch jetzt noch, dieser gründ
lichen Erörterung unsers Verf. entgegen, einen leiden
den und büssenden Messias im A. T. nicht anerkennen. 
Andere, beifällige Urtheile über seine Schrift sind dem 
Hrn. U. öffentlich zu Theil geworden. Wir müssen es 
seiner einsichtigen Prüfung und andern unbefangenen, 
sachkundigen Richtern überlassen, ob jenem Beifall 
oder unsern Bedenken ein grösseres Gewicht beizu
messen sei. Aber auch im letztem Falle bleibt die 
wissenschaftliche Bedeutung der besprochenen Schrift 
unbeeinträchtigt; denn wenn mit solcher Gelehrsamkeit, 
solcher Umsicht und so eindringendem Scharfsinne, 
wie hier vereinigt sind, der fragliche Beweis dennoch 
nicht zur Überzeugung geführt werden konnte, so wird 
die Unmöglichkeit desselben überhaupt immer mehr zu 
einem festen Resultat der Wissenschaft erhoben.

Jena. G. Stickel.

Philosophie.
System der Metaphysik von Ernst Reinhold. Zweite 

Bearbeitung. Jena, F. Mauke. 1842. Gr. 8. 
2 Thlr. 20 Ngr.

Am Ende des vorigen Jahrhunderts konnte es schei
nen, als sei die Metaphysik durch Kant vernichtet; 
allein wie in der Entwickelung der philosophischen 
Systeme überhaupt die kritische und die dogmatisch- 
speculative Richtung sich gegenseitig hervorrufen, so 
trat auch jetzt sehr bald eine um so stärkere meta
physische Reaction in der absoluten Philosophie her
vor. Diese idealistische Metaphysik nun, wie sie uns 
in den sehr verschiedenartigen Formen der Wissen
schaftslehre, der Naturphilosophie, der Hegel’schen Lo
gik vorliegt, hätte vor allen andern Dingen sich die 
Aufgabe stellen müssen, Kant’s KrF'^ rrecht nur durch 
metaphysische Voraussetzungen und Nachweisung ein
zelner Schwächen und Widersprüche, sondern auch 
kritisch und positiv zu widerlegen durch die Theorie 
einer mit der Erfahrung und der gewöhnlichen Re
flexion nicht unverträglichen philosophischen Erkennt- 
niss. Dies ist aber weder von den Urhebern noch von 
den Nachfolgern dieser Systeme geschehen, und wenn 
auch Einige, z. B. Braniss, J. H. Fichte, es versuchten, 
so sind sie dabei doch wieder vori der idealistisch
metaphysischen Voraussetzung einer absoluten Identität 
des Subjectiven und Objectiven im philosophischen 
Denken ausgegangen. Gegen diese unkritischen ideali
stischen Richtungen kämpften Herbart und Schleier
macher für die kritische Theorie eines realen Wissens; 
denn wenn auch der Erstere eine Metaphysik aufstellte, 
so ist diese doch eine kritische Bearbeitung der ein
zelnen metaphysischen Begriffe, nicht eine speculative 
Erkenntniss, gerichtet auf das Wesen der Dinge. Der 
Verf. des vorliegenden Werkes, in der philosophischen 
Literatur bereits vortheilhaft bekannt, sucht über die 
verschiedenen in der neuern Philosophie hervorgetrete
nen Gegensätze sich zu erheben und eine Methode der 
metaphysischen Betrachtung aufzustellen, die er, jenen 
einseitigen Methoden gegenüber, als die kritisch-dogma
tische oder empirisch-rationale oder Ideal-Realismus 
bezeichnet wissen will. Wir haben also bei der Kritik 
dieses scharfsinnigen, fleissigen Werkes unsere Auf
merksamkeit hauptsächlich darauf zu richten, ob und 
inwiefern der Verf. der speculativen Aufgabe genügt 
habe, wobei wir uns, wie sich von selbst versteht, auf 
die Hauptgrundzüge der ganzen Ansicht beschränken 
müssen. .

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. Brockhaus in DeipziS*
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Philosophie.
System der Metaphysik von Ernst Reinhold.

(Schluss aus Nr, 74.)

(S. 174.) DasEigenthümliche des die qualitative Verschie
denheit bestimmenden Zugleichseins und Aufeinanderfol
gens unterhalb der räumlichen und zeitlichen Stetigkeit 
*st die Theilbarkeit; das Eigentümliche der durch das 
Zugleichsein ’ ^Aufeinanderfolgen bestimmten qualitati
ven Verschiedenheit unterhalb des Maases, ist die Affini
tät vtex Angrenzung ; dass Eigentümliche des Bestimmt- 
seins der Angrenzung durch die Theilbarkeit unterhalb der 
Solidität und Dauer ist — der Leser errate, was? — 
die Besonderheit. Weiterhin soll nun das wahre Ver- 
ständniss der Grundbestimmungen der Veränderlichkeit 
erst sich aufschliessen durch Auffassung des Verhält
nisses ihrer Wechselbestimmungen. Das Zugleichsein 
und das Aufeinanderfolgen des Mischbaren und Trenn
baren bestimmen sich in ihrer Wandelbarkeit gegen
seitig. Das veränderliche Bestimmtsein des Aufeinan
derfolgens durch das Zugleichsein ist die Coexistenz 
an dem Succedirenden u. s. w. Hier erhalten wir statt 
der Erklärung vielfach Tautologien. Am auffallendsten 
ist aber, dass den Bestimmungen des Realen, der Kör
perlichkeit oft blosse Reflexionsbestimmungen, oft um
gekehrt, untergeschoben werden. So wird z. B. der Be
griff der Ähnlichkeit, der doch offenbar eine auf das 
Reale nur hinweisende Reflexionsbestimmung ist, er
klärt als der Charakter, welcher die Besonderheit des 
Körperlichen durch die Angrenzung erhält (S. 180). 
Umgekehrt aber gehen aus dieser Reflexionskategorie 
reale Bestimmungen hervor. So ist die Bestimmtheit 
der Ähnlichkeit durch die Schranke die chemische Ver
wandschaft und die Bestimmtheit des Innern der Ähn
lichkeit durch die Masse die Anziehungskraft (S. 183). 
Es muss doch einleuchten, dass solche reale, aus den 
Dingen selbst producirte Bestimmungen auch rein aus 
diesen selbst erklärt werden müssen. Übrigens möchte 
das Letztere mehr in die Kosmologie als in die Onto
logie gehören.

Der zweite punkt und Hauptabschnitt der Onto
logie umfasst die Ableitung der Grundbestimmungen 
des Weltalls unterhalb der bestimmenden Einheit des 
Urwesens. Hier nun erwartet man vor Allem, die Be
ziehung des Einzelnen auf die Totalität und das Ab
solute durchgeführt zu finden. Allein was hier abge

leitet und auf das Absolute bezogen wird, sind zunächst 
die allgemeinen Reflexionskategorien der Allheit, 
Gleichheit, Allgemeinheit u. S; w. So ist z. B. die 
Allheit das Eigentümliche der die Einerleiheit an der 
Verschiedenheit zufolge des urgrundlichen Seins und 
Waltens der absoluten Einheit umfassenden und bestim
menden Einheit (S. 186). Der Begriff der Allheit ist 
als solcher von dem Walten der absoluten Einheit 
nicht im Geringsten bedingt, und bedarf auch dieser 
Beziehung nicht zu seiner Erklärung. Wenn also hier 
die formalen Bestimmungen der Reflexion aus dem 
Realen geschöpft werden, so bleiben umgekehrt die 
Bestimmungen des Wesens der Dinge wieder mehr for
mal und tautologisch. Das Wesen der Dinge erklärt 
der Verf. (S. 195) als die Bestimmtheit der Identität 
des Grundes durch die Einheit des Urgrundes, mithin 
die in der absoluten Vielheit dem unwandelbaren We
sen des Einzelnen zukommende Eigenthümlichkeit, dass 
an ihm das bleibende Vermögen der Hervorbringung 
aller Veränderungen durch das urgrundliche Walten 
begründet wird. Die Charaktere dieses Wesens sind 
Ursachlichkeit der Natur, Substanzialität der Natur (die 
der Verf. als das Eigenthümliche des durch das Ver
mögen der Hervorbringung aller Veränderungen be
stimmten unwandelbaren Wesens des Einzelnen erklärt) 
und die Bestimmtheit der Substanzialität durch die Ur
sachlichkeit — das erzeugende W esen oder die Natur 
im Allgemeinen. Dagegen unterlässt es der Verf. ganz, 
den Begriff des Wesens als Verhältnissbegriff zu dem 
der Erscheinung genauer zu bestimmen, worauf doch 
für die ganze metaphysische Betrachtung so viel an
kommt. Es würde uns zu weit führen, wollten wir den 
Verf. weiter in seiner ontologischen Betrachtung beglei
ten, die auch nach dieser Seite hin bereits den kosmo
logischen Inhalt in sich fasst; es scheint uns in der
selben eine scharfe Bestimmung und Entwickelung der 
Begriffe zu fehlen, obgleich wir den Scharfsinn und 
Fleiss des Verf., besonders auch in der Kritik anderer 
Ansichten, keineswegs veikennen.

Hat die Ontologie des Verf. den systematischen 
Zusammenhang aller elementarischen Grundbegriffe, die 
sich zur Bildung jener beiden Centralbegriffe, Gottes 
und der Welt, vereinigen, hervorgehoben, so entsteht 
nun die weitere Aufgabe, den Inhalt dieser Bestimmun
gen näher aus einander zu setzen. Die Betrachtung 
schreitet hierbei von der vermittelnden Erkenntniss zu 
der vermittelten fort, d. h. von der Kosmologie zur 
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Theologie. Die kosmologische Betrachtung hat daher 
denselben Gang, wie die ontologische. Sie beginnt in 
der ersten Abtheilung mit der Körperlichkeit der Dinge; 
die zweite Abtheilung, welche die Ordnung der Dinge 
im Weltall unterhalb der Oftenbarung Gottes zum 
Gegenstand hat, geht aus von der Betrachtung des all
gemeinen dynamischen Zusammenhangs der Einzelwesen, 
des Wesens überhaupt und des Weltgebäudes; dann 
geht sie zu den Stufen des Individuallebens fort, wo 
sie denn zuletzt zum Menschen sich erhebt und mit 
der endlosen Fortdauer der individuellen Persönlichkeit 
endigt. Die Rücksicht auf den unserer Anzeige zu
gemessenen Raum verbietet uns, dem Gange der Be
trachtung auch nur einigermassen genauer zu folgen. 
Wenn im Allgemeinen getadelt werden muss, dass hier 
so viele in der Ontologie schon vorgekommenen Bestim
mungen wiederholt werden, so ist doch auch nicht zu 
leugnen, dass Vieles hier in der genauem Exposition, 
der mit einer gründlichen Kritik der abweichenden An
sichten begleitet ist, genauer bestimmt und aufgehellt 
wird. So bestimmt der Verf. hier den Begriff der 
Körperlichkeit viel klarer als dort. Sie ist S. 29.) „die 
im Weltall ewig vorhandene und in der Vielheit der 
Dinge sich ewig darstellende, zugleich aber in ihrem 
Inhalte die Nothwendigkeit der anfanglos - endlosen 
Folge des Entstehens und des Vergehens tragende, und 
daher stets mit der Besonderheit der individuellen 
Dinge entstehende verschwindende und wieder hervor
tretende Realform des Seins der Einzelwesen, welche 
als unerlässliches Substrat allen Bestimmungen zum 
Grunde liegt, die den Einzelwesen in ihren kosmischen 
Gattungen zu Theil werden“. Freilich wäre es zu 
wünschen, dass solche Begriffsbestimmungen kürzer 
zusammengefasst wären. Wir müssen übrigens bemer
ken, dass der Verf. genauer eingeht auf die verschie
denen Offenbarungsweisen des physischen Körpers als 
die des lebendigen organischen, wie wir denn auch 
eine bestimmte Exposition der Ideen des Organismus 
vermissen. Allerdings geht der Verf. hierauf genauer 
ein in der Betrachtung der verschiedenen Stufen des 
Individuallebens, allein die hier gegebenen Bestimmun
gen bleiben in mehren Beziehungen ungenügend und 
sind von Tautologien nicht frei. 80 bestimmt der 
Verf. (S. 395) das Eigenthümliche des organisirten und 
lebendigen Einzelwesens als die unmittelbare Bestimmt
heit der quantitativen Einzelheit durch die Manifestation 
des Lebens am Organismus. In demselben, fährt der 
Verf. fort, ist der Charakter des den Organismus des 
Einzelwesens bestimmenden Lebens die Lebenskraft des 
Einzelwesens, die Seele in weiterer Bedeutung, ferner 
der Charakter des durch den Organismus der Lebens
kraft gemäss bestimmten Körperwesens der organische 
Körper und die Bestimmtheit des organischen Körpers 
durch die Seele das Wesen des organisirten und leben
digen Einzelwesens. Es ist klar, dass wir durch diesen 

Zirkel von Bestimmungen dem Begriff des Lebens 
nicht näher kommen; die Idee des Lebens ist aber die 
Grundbestimmung der Natur überhaupt und bedarf 
jedenfalls einer bestimmtem Exposition. Hieran reiht 
sich die Begriffsbestimmung der drei Hauptstufen des 
Individuallebens, die wir, wenn auch nicht als ganz 
unrichtig, doch jedenfalls als mangelhaft bezeichnen 
müssen. Wir theilen sie mit, da sie gewissermassen 
die Grundzüge der Betrachtung des organischen Lebens 
enthält. (S. 395.) Erstlich ist das Bestimmtsein des or
ganischen Körpers durch das allgemeine Leben im 
Wesen des organisirten und lebendigen Einzelwesens 
das Eigenthümliche des organisch-lebendigen Einzel
wesens , der Charakter des vegetativen Lebens, der 
Pflanze. — Zweitens ist das Bestimmtsein des vegeta- 
tativen Lebens durch das allgemeine Leben, der Zu
sammenhang des letztem mit dem Eigenthümlichen des 
organisch-lebendigen Einzelwesens das Eigenthümliche 
des vegetativ-sinnlichen oder thierischen Einzelwesens, 
der Charakter des thierischen Lebens, das Thier
wesen. — Drittens ist das Bestimmtsein des thierischen 
Lebens durch das allgemeine Leben, der Zusammen
hang des letztem mit dem Eigenthümlichen des thieri
schen Einzelwesens das Eigenthümliche des vegetativ- 
sinnlich-intellectuellen, oder menschlichen Einzelwesens 
der Charakter des menschlichen Lebens, das Menschen
wesen. — Diese Erklärung ist offenbar eine genetische, 
aber es ist uns noch nicht gelungen, das Werden der 
höhern Stufe aus dem Bestimmtsein der niedere durch 
das allgemeine Leben zu erklären; den durch Sinnlichkeit 
und Selbstbewegung bestimmten Charakter des Thier
wesens können wir nicht als eine Entwickelung des vege
tativen Lebens auffassen, weil wir in dem erstem eine 
ganz andere Idee und Offenbarungsweise vor uns haben, 
zu welcher es vom Vegetativen aus keinen Übergang gibt. 
Denn dass es Einzelwesen gibt von denen wir kaum oder 
gar nicht unterscheiden können, ob sie Pflanzen oder 
Thiere sind, beweist dafür nichts, sondern zeigt nur 
die Unvollkommenheit unserer Wahrnehmungen. Am 
wenigsten aber können wir den Charakter des Men
schenwesens aus dem Zusammenhang des thierischen 
Lebens mit dem allgemeinen begreifen, wir meinen den 
Charakter der Geistigkeit und Freiheit. Der Verf. ge- 
räth hier einigermassen mit sich selbst in Widerspruch, 
indem er später den menschlichen Geist als ein gött
liches unsterbliches Wesen bestimmt. Freilich stimmt 
dies Letztere wiederum nicht gut mit den weiterhin 
gegebenen Begriffsbestimmungen zusammen, nach wel
chen der Geist, als individuahsirtes Abbild des absolu
ten Geistes, nichts Anderes als die intellectuelle Seele, 
die Seele aber auch im engere Sinne nichts Anderes 
ist als die relative Einheit der sinnlich-intellectuellen 
Lebenskraft (S. 429). Wenn also kein anderes Sub- 
ject eigentlich vorhanden, als die Lebenskraft, woher 

| soll denn die Unsterblichkeit des Subjects kommen ? —
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rationale Psychologie des Verf. ist im Ganzen 

klar, besonders was den Zusammenhang der intel- 
lectuellen Functionen unter sich betrifft. Dagegen ist 
die Idee der Entwickelung. welche in der neuern 
wissenschaftlichen Psychologie die Vermögenlehre so 
ziemlich aus dem Felde geschlagen hat, hier noch 
nicht scharf durchgeführt und die Vermögen sind noch 
beibehalten.

Im vierten und letzten Abschnitt endlich behandelt 
der Verf. die rationale Theologie in drei Abteilungen: 
1) die unmittelbare Erkenntniss Gottes, 2) die grund- 
wesentlichen Inhaltsbestimmungen des menschlichen 
Gottesbegriffs, 3) die theoretisch - praktische Bedeutung 
der Anerkennung Gottes. Was die erste betrifft, so 
Weist der Verf. die Lehre von der Unmittelbarkeit des 
Religiösen Bewusstseins (Jakobi’s und Schleiermacher’s) 
ab 5 besonders weil sie mit der Wahrheit des gesetz- 
niässigen, vom Empirischen beginnenden Hangs unserer 
Intelligenz widerstreite. Der Verf. behauptet (S. 502), 
ln keinem andern Bezirke als in dem der Vernünftig
keit, in dem der vernünftigen Causalbetrachtung ent
falte und gestalte sich der menschliche Gottesbegriff. 
Geben wir das Letztere auch zu, so folgt daraus nicht, 
dass auch die Idee Gottes, wie sie im religiösen Be
wusstsein der Völker auf niedern Culturstufen sich of
fenbart, in jenem rein rationalen Bezirke sich bilden; 
nähmen wir dies an, so bliebe uns zum wenigsten die 
grosse individuelle Verschiedenheit der geschichtlichen 
Religionen unerklärlich. Die Lehre vom unmittelbaren 
religiösen Bewusstsein geht freilich von einer ganz an
dern Ansicht der psychischen Entwickelung aus, als 
der Verf. — Ferner verwirft derselbe die empirisch
rationale Vermittelung des Gottesbegriffs durch die Be
weise für das Dasein Gottes, weil in denselben nur 
der Anfang der regressiven Causalbetrachtung gemacht 
sei (S. 515). Mehr Werth legt er jedoch auf den theo
logischen Beweis, auf welchen am Ende auch seine 
eigene Beweisführung hinauskommt; diese, welche aus 
der Anerkennung des vernünftigen Causalzusammen- 
hangs hervorgeht (S. 534), ist im Wesentlichen fol
gende: ,,Alles Werdende tritt hervor in einer ewigen 
Ordnung und Harmonie der sowol in rämlicher als in 
zeitlicher Hinsicht unbegrenzten Totalität der Dinge, 
Welche nur ist und sein kann, was sie ist, weil sie 
ewig begründet, bestimmt und beherrscht wird durch 
die ursprüngliche selbständige Einheit der an sich un
endlichen Allmacht, und diese Allmacht ist als die alles- 
begründende, der absolute Urquell des abhängigen Seins, 
als die zweckgemäss ailesbestimmende und allesbe- 
ensc lende, die absolute ursprüngliche und allbewusste 

pie Allheit des Universums kann nur unter- 
halb ei sie setzenden und bestimmenden Einheit an 
sich, welche die Einheit des Urgrundes ist, ihr Beste
hen haben und das Princip der Ordnung und Zweck
mässigkeit des Guten kann nur das herrschende im 

Universum sein, indem es als Absichtlichkeit regiert.“ 
Das Letztere indess kann allerdings, wenn wir streng 
an den einzelnen Thatsachen und nur am Causal- 
princip halten, in Zweifel gestellt werden, in wel
cher Beziehung wir auf des Dr. Strauss Kritik der 
Glaubenslehre verweisen. Dem Rec. erscheint der Be
griff der urgrundlichen Causalität, den der Verf. nun 
auch als Ausgangspunkt für die Betrachtung der Attri
bute Gottes nimmt, in speculativer Beziehung als un
genügend aus den oben bereits angedeuteten Gründen. 
Im Übrigen stimmen wir der weitern theistischen Be
trachtung des Verf. gänzlich bei. In der letzten Ab- 
theilung sucht er zunächst die genaue Beziehung zwi
schen der absoluten Endursache und dem höchsten 
Zweck des menschlichen Daseins nachzuweisen. Re
ligiosität und Sittlichkeit setzen sich gegenseitig vor
aus. Die Bedeutung der Religion findet der Verf. in 
der Harmonie der Vernunfterkenntnisse, welche das 
absolute Verhältniss des denkenden Urwesens zu dem 
Weltall überhaupt und zu dem denkenden Einzelwesen 
insbesondere erfassen, mit dem Gemüthsempfinden, dem 
Wollen und dem Handeln (S. 591). Nachdem hierauf 
der Verf. die hierher gehörigen Attribute der Liebe, 
Heiligkeit Gottes u. s. w. erörtert hat, schliesst er mit 
einer gewissermassen kritischen Betrachtung über die 
Wahrheit der positiven Religion und Offenbarung, in
dem er von der Basis der gewonnenen philosophischen 
Ansichten aus den Supernaturafismus bekämpft.

Werfen wir nun zuletzt noch einen Blick auf das 
ganze Werk des Verf. zurück, so können wir nicht 
umhin, den besonnenen Scharfsinn und gründlichen 
Fleiss desselben sowol in der Durchführung seiner 
Betrachtung als auch in der meistens treffenden Kritik 
anderer Theorien, besonders Hegel’s und Herbart’s, 
rühmend hervorzuheben. Man sieht es dem ganzen 
Werke an, dass es aus einer langjährigen sorgfältigen 
Durcharbeitung der metaphysischen Probleme hervor
gegangen ist; Widersprüche z. B. wird man so leicht 
nicht entdecken. Haben wir dagegen die speculative 
Idee und Methode des Verf. ungenügend gefunden, so 
trifft dies mehr den Standpunkt und jetzigen Zustand 
der metaphysischen Wissenschaft, als den Verf. Seine 
Betrachtungsweise ist überwiegend eine analytisch -re- 
flectirende, logisch klare, weniger aber eine anschau
lich entwickelnde, objective, speculative, in dem Sinne 
nämlich, dass die Idee des Ganzen und Absoluten den 
Gedanken gewissermassen durchdringt und dadurch 
die einzelnen Elemente der Reflexion anschaulich zu
sammenfasst. Daher kommt es auch, dass seine Be
trachtung so häufig vom Gegenstände selbst sich zu 
ihrem subjectiven Thun wendet, die allein richtige Be
deutung gerade dieser Begriffe hervorhebt u. s. w., 
statt die Betrachtung selbst walten zu lassen; und dem
selben Umstande ist es zuzuschreiben, dass so manche 
Wiederholungen vorkommen und das Verständniss durch 
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die in langen Perioden sich darstellenden weit ansge
sponnenen Reflexionen etwas erschwert wird. Mit 
diesen Ausstellungen soll jedoch den vielfachen ander
weitigen Verdiensten des Werkes um so weniger zu 
nahe getreten sein, da ja noch Niemand diese schwie
rigen höchsten Probleme befriedigend gelöst hat und 
daher für die Kritik auch hier das bekannte Wort gilt: 
Tadeln ist leichter, als es besser machen.

Marburg. Franz Vorländer.

Geschichte«
Beiträge zur Geschichte Deutschlands vom Jahre 887 

—936. Von Dr. Georg Phillips. In den „Abhand
lungen der historischen Klasse der königl. bairischen 
Akademie der Wissenschaften.“ Dritten Bandes zweite 
Abtheilung. München. Franz. 1841. Gr. 4. 2 Thli4.

Es wird auf den Zweck und die Entstehung dieser 
Abhandlung genaue Rücksicht zu nehmen sein: nicht 
eine vollständige Geschichte des angegebenen Zeitraums, 
nur Beiträge zu derselben will sie geben ; ich möchte 
noch lieber sagen, sie will nur eine Seite derselben, 
die äussere, eigentlich politische Geschichte beleuchten; 
Erörterungen über die innern Verhältnisse des Reichs 
lässt sie zur Seite. Irre ich nicht, so gibt uns diese Ab
handlung in Verbindung mit einer frühem die erfreuliche 
Gewissheit, dass der Verf. sich eifrig mit der Fortsetzung 
seiner Deutschen Geschichte beschäftigt; es scheint mir 
fast, als sei das hier Gedruckte unmittelbar zur Aufnahme 
in den zu erwartenden dritten Band derselben bestimmt 
— ein Umstand, der die Beurtheilung wesentlich be
dingen muss. Denn so betrachtet, wird man der Ar
beit im Ganzen seinen Beifall nicht versagen können, 
keine frühere Behandlung dieses Gegenstandes in den 
bisherigen Reichsgeschichten kann sich dieser verglei
chen. Sorgsam und fleissig sind von dem Verf. die 
neuern Untersuchungen benutzt, die Darstellung ist ganz 
auf sie gegründet: von der neuern Kritik beseitigte Irr
thümer, wie deren so viele lange auf diesem Gebiete 
geherrscht haben, begegnen uns hier nirgend mehr. 
Es ist geleistet, was man von einem Handbuch der 
deutschen Geschichte erwarten darf: eine geschickte 
und nicht ganz unselbständige Verarbeitung Dessen, 
was die Wissenschaft in den letzten Decennien gelei
stet hat. Etwas anders aber würde die Sache stehen, 
wenn wir uns ganz an den Titel halten und eine neue 
und selbständige Einzelforschung über die angegebene 
Zeit erwarten wollten, wozu uns wol die Aufnahme in 
eine Sammlung akademischer Abhandlungen berechti
gen könnte. Den Anfoderunger, die man dann machen 

müsste, genügt die Arbeit wol auf keine Weise. Aber 
ich glaube, wir würden unrecht thun, so zu urtheilen; 
der Verf. hat sich ein solches Ziel nicht gestellt, schon 
der äussere Umfang lässt es erkennen. Auf 124 gross 
und elegant gedruckten Seiten lässt sich die Geschichte 
eines für Deutschland so wichtigen Zeitraums in der 
That nicht abthun, wenn man irgendwie auf die Schwie
rigkeiten, die sich fast bei jedem Schritte darbieten? 
eingehen, wenn man die nicht geringe Dunkelheit, die 
hier noch herrscht, aufzuhellen die Absicht hat. Also 
nicht eigentlich die Forschung, sondern nur die allge
meine Auffassung der Begebenheiten ist dem Verf. 
eigentümlich, nur diese sucht er ausführlicher zu be
gründen; aber auch dies ist wichtig und schwierig ge
nug, um etwas länger dabei zu verweilen.
> Da fällt es mir zunächst auf — mag ich die Ab

handlung nur als Theil der Deutschen Geschichte oder 
als ein selbständiges Ganzes betrachten —, dass ein 
so viel grösserer Raum der für die Entwickelung der 
deutschen Verhältnisse offenbar weit minder wichtigen 
Regierung Arnulf’s als der Konrad’s und vorzüglich 
der Heinrich’s gewidmet worden ist. Was war denn 
die Bedeutung Arnulf’s? Da der Verf. mit ihm eine 
neue Periode der deutschen Geschichte beginnen wird 
— die carolingische Zeit hat er bis zum Tode Karl’s 
des Dicken fortgeführt —, so sollte man denken, er 
sähe ihn für den eigentlichen Gründer des deutschen 
Reichs an und wolle die Entstehung, die Anfänge des
selben nun ganz besonders hervorheben. Allein er 
setzt sich dieser Behauptung gerade entgegen. Erst 
mit Otto I. habe das deutsche Reich seinen Anfang 
genommen (S. 27), bis dahin sei es zufällig gewesen, 
dass diese und diese einzelnen deutschen Volksstämme 
unter Einer Herrschaft vereinigt worden seien; Arnulf 
zunächst habe nur ein Bruchstück der grossen caro- 
lingischen Monarchie bekommen ; dass gerade die deut
schen Theile, darauf komme es nicht an (S. 8); die 
Zeitgenossen selbst hätten gar kein Wort für das Reich, 
das er beherrschte, gehabt. — Dieser ganzen Ansicht 
muss ich mich nun aber sehr entschieden entgegen
stellen, nicht weil ich Arnulf wirklich für den Begrün
der des deutschen Reichs hielte, sondern weil ich 
nicht anstehe, die verdüner Theilung für den rechten 
Anbeginn eines deutschen Reichs zu halten. Ich habe 
Gelegenheit gehabt, dies in einem Programm zur tau
sendjährigen Gedächtnissfeier jenes Tages weiter aus
zuführen. und was man auch in mündlicher Rede oder 
in Schriften dagegen eingewendet hat, es kann mich 
in jener Überzeugung nicht irre machen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. S1» Wand in «Jena. Druck und Verlag von IT. A. Brockhaus in l4cij»zis’.
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(Fortsetzung aus Nr. 75.)
Weder die Geschichte der Söhne Ludwig’s, noch 
Karl’s des Dicken Wiedervereinigung der carolingi- 
Schen Monarchie, noch die Geschichte Arnulf’s selbst 
lassen sich mit Grund dagegen anführen; sie geben 
vielmehr den Beweis, dass der Begriff des deutschen 
Reichs, wie er sich einmal gebildet hatte, so leicht 
nicht wieder verloren gehen konnte, dass eine Auflö
sung desselben, ein Auseinanderfallen der einzelnen 
Theile, Provinzen, selbst den Zeitgenossen unmög
lich erschien. Nach dem Verf. freilich war es mehr
mals nahe daran, es fehlte immer nur Weniges, dass 
es dazu kam. Man kann vielleicht nicht sagen, dass 
die Darstellung, die gegeben wird, gerade unrichtig 
wäre; die Auffassung ist nur nicht unbefangen; eine 
Seite des Ereignisses wird besonders hervorgehoben, 
ohne der andern ihr Recht zu Theil werden zu lassen.

Nicht als den Anfang eines deutschen Reichs kann 
ich Arnulfs Regierung betrachten; aber darum ist sie 
wichtig, wreil sie das Wesen desselben festhielt, dar
stellte, weiter ausbildete. Das kam der folgenden Zeit 
zu Gute. Dass das Gefühl der Einheit in den deut
schen Stämmen lebte, zeigt sich zunächst gleich bei 
Arnulfs Tode. Dass sie damals bewahrt wurde, da 
heftiger Parteienkampf das Reich zerüttete, Gefahr von 
aussen dem Reiche auf allen Seiten drohte und jede 
Provinz wohl eines tapfern Vertheidigers bedurfte, da 
zugleich der zu wählende und wirklich anerkannte Kö
nig ein schwaches, sechsjähriges Kind war, ist, scheint 
mir, ein Umstand, der aufs entschiedenste dafür zeugt. 
Was der Verf. hierüber S. 71 fi. sagt, ist gewiss un
richtig. Er meint, da Arnulf die Unterhandlung über 
die Nachfolge seiner Kinder nur mit den Baiern und 
Sachsen gepflogen habe, nicht auch mit den Frauken 
und Schwaben, so sei er doch nicht zum Ziel gelangt; 
er habe am Ende doch dem Zventibold, dem er Lo- 
thringen verschaffte, auch das übrige Reich zuwenden 
wollen. Allein was das Erste betrifft, so wurde offen
bar die Zustimmung jener beiden Stämme, die damals 
entschieden als die wichtigsten angesehen wurden, für 
hinreichend gehalten, der Zutritt der andern verstand 
sich, eben weil das Reich ein Ganzes war, von selbst.

Die Ernennung Zventibold’s noch bei ArnulFs Lebzei
ten zum König von Lothringen lässt so wenig vermu- 
then, dass er ihm die Nachfolge im ganzen Reich be
stimmt habe, dass sie vielmehr nur als eine Entschä
digung für die verlorene Aussicht dazu angesehen wer
den muss. — Wenn der Verf. dann fortfährt, besonders 
der Geistlichkeit sei die Erhaltung der Einheit des 
Reichs zu danken, so hat er vollkommen recht; diese 
war unablässig dahin bemüht; in ihr lebte die Idee des 
einigen Reichs mehr als in den weltlichen Grossen, 
die ihren Vortheil nicht wie jene durch, sondern gegen 
die Könige fanden; der Verf. setzt aber selbst hinzu, 
viele vom weltlichen Adel hätten die Ansicht getheilt, 
für diese Partei wenigstens habe es sich nur darum 
gehandelt, wer der eine König sein solle. Ich glaube 
wol, dass nicht alle Zeitgenossen gleich eifrig hierfür 
gewirkt haben mögen, dass manchen die Zerrüttung 
eben recht und bequem für ihre Zwecke war; ich weiss, 
dass Hatto von Mainz an den Papst schreibt: quia ti- 
mor magnus aderat, ne solidum regnum in partes se 
scinderet; allein ich sehe doch nicht, dass irgend ei
ner der Zeitgenossen dafür gehalten hätte, „es sei der 
Zeitpunkt gekommen, wo die völlige Freiheit und Un
abhängigkeit der einzelnen deutschen Hauptstämme ein
treten werde“; ich finde nirgend ein Streben das hierauf 
gerichtet gewiesen wäre; auch nirgend einen Versuch der 
Opposition gegen den schwachen König als solchen; 
ich meine endlich, dass gerade die Worte solidum. 
regnum anzeigen, dass man wohl wusste, was das 
deutsche Reich schon damals war und sein sollte.

Bin ich hier aber mit dem Verf. noch nicht ganz 
in Widerstreit, so geht meine Ansicht der Verhältnisse 
später weit mehr von der ab, die von ihm entwickelt 
wird. — Die Wahlen Konrad’s und Heinrich’s I. sieht 
er blos als die einzelner Stämme an. Nach Ludwig’s 
Tod habe die Arnulf’sche Monarchie, die selbst nur 
zufällig bestand und den bestimmten Umfang erhalten 
habe (S. 8), sich wieder aufgelöst, Konrad sei zunächst 
nur König zweier Stämme geworden. „Wenn ein 
Stamm oder zwei Stämme es für gut befanden, Diesen 
zu wählen, so bestand darum für die andern noch keine 
Pflicht, sich ihm zu unterwerfen; die Geschichte der 
konradinischen Regierung ist eigentlich die Geschichte' 
seiner Versuche ein östliches Frankenreich im bishe
rigen, oder ein deutsches Reich im spätem Sinne des 
Worts zu Stande zu bringen“ (S. 89). Dasselbe gelte 
von Heinrich. Er „hatte nicht mehr Ansprüche auf 
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eine Herrschaft über sämmtliche deutsche Stämme als 
Konrad“ (S. 98).

Da ist jedoch zu bemerken, dass der Verf.. um 
seine Ansicht durchzuführen, zuerst mehre sehr be
stimmte, ihm entgegenstehende Nachrichten der Schrift
steller beseitigen muss. Denn die völlig gleichzeitigen 
Annalen — um Liudprand’s nicht zu gedenken — be
zeugen, Konrad sei von den vier deutschen Stämmen 
zum König erwählt worden. Dagegen führt der Verf. 
die Worte Widukind’s an, der sagt, das ganze Volk 
der Sachsen und Franken habe erst Otto, dann Kon
rad gewählt. Das eigentlich Thatsächliche dieser Nach
richt, die Wahl Otto’s, bezweifelt er (S. 91), glaubt 
aber den Ausdruck selbst pressen zu dürfen. Denn 
die Meinung, als sei der Ausdruck Franken von allen 
früher schon der fränkischen Herrschaft unterworfenen 
Völker zu verstehen, wird bestritten, weil dieselbe Be
zeichnung (omnis populus Francorum atque Saxonum) 
auch bei der Wahl Heinrichs 1. vorkomme und hier 
offenbar von einer Theilnahme der Schwaben und Baiern 
nicht die Rede sein könne. Wollte ich auch das 
Letzte durchaus zugeben, so ist doch gar kein Zweifel, 
dass Widukind sich die Sache nicht so denkt, mit die
sem Ausdruck nicht den König als den blos zweier 
Stämme bezeichnen will, sondern seinen gefeierten 
Heinrich, und so auch Konrad, zu gesetzmässigem, 
alleinigem Herrscher des ganzen Reichs erwählen lässt; 
Heinrich widerstreben, wemostens nach seiner A.nsicht, 
nun die beiden Herzoge der Alamannen und Baiern als 
Ungehorsame und Empörer; er ist auch ihr König durch 
die stattgefundene Wahl. Auch bezeichnet beim Wi
dukind der Ausdruck Saxones et, Franci entschieden 
die Vereinigung aller deutschen Stämme, wie sie durch 
Karl den Grossen zu Stande gekommen ist und die 
Gründung eines eigentlich deutschen Reichs möglich 
gemacht hat; auf der Vereinigung beider beruhte nun 
dasselbe. Auch bei andern Schriftstellern jener Zeit 
findet sich diese Ansicht; schon Erchanbert’s Fort
setzer, ein reichenauer Mönch, nennt Ludwig den 
Deutschen rex Francorum et Saxonum (Pertz II, S. 329). 
Hierin kann der Verf. also unmöglich den Grund zu 
seiner Meinung finden; es soll ihm auch eigentlich nur 
ein Mittel sein, die angeführten, ihm entgegen steh en
den Zeugnisse zu beseitigen. Die Hauptsache ist, er 
findet, dass die Thatsachen selbst diese Ansicht noth
wendig machen. „Die Kämpfe, sagt er, welche Kon- 
rak und Heinrich um ihre Anerkennung zu bestehen 
haben, sprechen als Thatsachen zu deutlich gegen solche 
einstimmige Wahlen, als dass nicht der Versuch er
laubt sein sollte, den Widerspruch jener Schriftsteller 
zu beseitigen und sie eines Anachronismus zu zeihen« 
(S. 87). Nun will ich freilich nicht eine einstimmige 
Wahl in dem Sinne behaupten, dass alle zur Wahl 
Berechtigten oder Befähigten — denn wer war berech
tigt? — daran Theil genommen haben; aber ich will 

versuchen, jene Ansicht zu beseitigen, als sei mit Lud- 
wig’s Tode das Reich völlig aufgelöst worden und 
Konrad’s Regierung nichts gewesen als ein Streben zur 
Wiederherstellung desselben. Es nöthigt mich das aber, 
etwas näher auf die Geschichte der Zeit überhaupt 
einzugehen und einige Momente hervorzuheben, die 
der Verf., wie ich meine, übersehen oder doch nicht 
in ihrer rechten Bedeutung aufgefasst hat.

Es ist nun keine Frage, dass das Streben der ein' 
zelnen deutschen Stämme, zu neuer Selbständigkeit zu 
gelangen, unter Fürsten, die aus ihrer Mitte hervor- 
gingen, eine engere geschlossene Einheit zu bilden, 
den Anfang des 10. Jahrh. charakterisirt. Von den 
verschiedensten Grundlagen aus erstreben und erreichen 
einzelne Familien unter jedem Stamm eine Stellung, in 
der sie als die Häupter desselben dastehen, als seine 
Obern, seine Richter, seine Führer im Kriege; sie wer
den die Herzoge des Landes. Ich meine dass trotz 
alle Dem, was darüber geforscht und geschrieben 
ist, diese Entwickelung noch einer genauem Unter
suchung und umfassendem Darstellung erwartet; ich 
weiss am besten, dass eine kurze Darstellung, die ich 
früher zu geben versuchte, die Sache weder erschöpft 
noch im Einzelnen Alles ganz richtig aufgefasst hat. 
Der Verf. hat hier nur gelegentlich darauf Rücksicht 
genommen, vielleicht w eil er in einem andern Abschnitt 
der Deutschen Geschichte dies zu behandeln gedenkt, 
mir scheint aber, dass diese Bestrebungen gerade in 
den Mittelpunkt der Darstellung gestellt werden 
müssen, wenn die Geschichte dieser Zeit überhaupt rich
tig aufgefasst werden soll. Während der Regierung 
Arnulfs, besonders Ludwig’s, haben sich diese Gewal
ten gehoben, theils mit den Königen verbündet, theils 
ihnen feindlich entgegen, andere, wie die sächsischen, 
fast ganz unabhängig von denselben. Bei Arnulfs Tod 
sind sie doch keineswegs so stark, dass sie sich dem 
Wesen des Königthums entgegensetzen könnten; nir
gend machen sie den Versuch. — In dem Hauptlande 
selbst, Franken, standen sich zwei Familien entgegen, 
die um den Besitz dieser höchsten Gewalt rangen, die 
eine mit dem König verbündet, die andere ihm, aber 
nicht dem Königthum, feindlich. Ihre Verbindungen 
reichten über die Provinz hinaus, sie durchdrangenfast 
das ganze Reich. Der Verf. hat diese Parteiungen | 
anfangs zu stückweise betiachtet(S. 45.69.71), später 
jedoch ihren Zusammenhang nach Leo’s Vorgang her
vorgehoben (S. 76). Das Resultat aber, dass mit dem 
Sturz der Babenberger die Konradiner zur herzoglichen 
Stellung in Franken gelangten, hat er übersehen. Das 
war in Übereinstimmung mit dem Könige, mit der hohen 
Geistlichkeit, die diesen leitete, geschehen; sie hatte 
Konrad’s Haus unterstützt, weil sje die Babenberger 
fürchtete, we^ namentlich der mächtige Hatto von 
Mainz diesem Hause feindlich gesinnt war. Ein Kampf 
zweier Parteien hatte das ganze Frankenreich gespalten, 



303
der König war mit der siegreichen verbündet; kein 
Wunder, dass diese nun auch den Nachfolger dessel
ben ernannte, dass der neue König aus der Mitte der
selben hervorging. Mag man Otto von Sachsen die 
Wahl angeboten haben oder nicht, Konrad war in der 
That derjenige, dessen Stellung ihn auf den Thron er
heben musste. Aber eben so natürlich ist, dass die 
Elemente der Opposition sich gegen ihn regten, dass, 
da das Haupt einer Parte? gewählt war, auch die 
Gegner derselben nicht ruhig bleiben konnten. Das 
Waren aber nicht blos die besiegten Babenberger und 
lothringischen Grafen; der Widerstand beruhte auch 
Noch auf andern Momenten. Obgleich endlich der 
Erzbischof von Mainz, um die Babenberger zu unter
drücken, das Emporkommen einer andern Familie in 
franken, ihre Erhebung bis zur herzoglichen Stellung 
hatte dulden, selbst befördern müssen; so stellten doch 
oben er und alle die von seiner Partei waren, sich sonst 
diesen Versuchen zur Herstellung oder Neubegründung 
herzoglicher Rechte überall aufs entschiedenste ent
gegen. Dabei verfochten sie nicht blos die Rechte des 
Königthums, das freilich meist in ihren Händen lag, 
auch die eigenen hatten sie wol zu • vertheidigen. Von 
Anfang bis zur Mitte des 10. Jahrh. finden wir aller 
Orten die Geistlichkeit mit den neuen Herzogen im 
heftigsten Kampfe, wie mit Arnulf von Baiern, mit 
Burchard von Schwaben, so mit Giselbrecht von Lo
thringen, selbst mit dem frommen Heinrich von Sach
sen. Konrad dagegen stützt sich wie sein Vorgänger 
auf die Bischöfe, sein und ihr Interesse waren den 
Grossen des Reiches gegenüber eng verbündet, sie zö
gerten nicht, den Kampf auf sich zu nehmen. Einmal 
hatten sie gesiegt; sie dachten es werde auch ferner 
gelingen. Nicht um seine Anerkennung, die Königs- 
Würde, stritt Konrad mit den einzelnen Stämmen, son
dern er bekämpfte die emporkommenden, sich bilden- 
denden herzoglichen Gewalten — das ist der Inhalt, 
die Summa seiner Geschichte. Nur in Lothringen, muss 
man zugeben, war es anders; dort wollte man wirklich 
entschieden sich von seiner Herrschaft trennen. Der 
Anfang dazu war aber schon vorher, noch bei Leb
zeiten Ludwig’s gemacht. Schon ihn hatten die lothrin
gischen Grossen verlassen; nach seinem Tode erkann
ten sie Karl den Einfältigen, den westfränkischen Kö
nig, ohne weiteres als ihren Herrn an. Die Verhältnisse 
dieser durch ihre Lage an der westlichsten Grenze oft
mals gefährdeten Provinz sind denen der übrigen jedoch 
dadurch analog, dass eben dieser Übergang zu dem 
Nachbarreiche dem Grafen Reginos als Mittel diente, 
um sein Ziel 3 die herzogliche Stellung zu erlangen. 
Öffenbar war er bei diesem Versuche in Deutschland 
auf heftigen Widerstand gestossen. Einen solchen setzte 
nun auch die alamannische Geistlichkeit den hier empor
strebenden Grossen entgegen? UIid mit ihr war Konrad 
aufs engste verbündet. We< aber weiss, welche auch 

politische Bedeutung die Geistlichkeit jener Zeit hatte, 
wird nicht sagen können, dass Konrad mit dem ganzen 
Volke der Schwaben gestritten, mit Mühe seine Aner
kennung bei ihnen durchgesetzt habe; mit den Bischö
fen und Äbten war leicht wenigstens die Hälfte des 
Landes auf seiner Seite. Dennoch war sein Sieg frei
lich nur ein halber; nachdem der Versuch Erchanger’s 
und Berchtold’s vereitelt worden war, drang Burchard 
aus der zweiten nach demselben Ziel strebenden Familie 
durch, nicht aber, wie Ekkehard von St.-Gallen er
zählt, durch Gunst des Königs erhoben, sondern gegen 
denselben, nur ungern von ihm anerkannt; wie der Verf. 
auch richtig nach Stälin’s Würtembergischcr Geschichte die 
Sache darstellt. Dagegen ist der Krieg gegen Arnulf 
von Baiern offenbar falsch aufgefasst; nicht „gleich“ 
kam es zum Kriege, und nicht, so viel wir sehen, „weil 
Herzog Arnulf sich nicht unterwerfen wollte“, sondern 
erst 916 begann der Kampf, in dem Konrad wieder die 
herzoglichen Rechte Arnulfs angriff und dabei wie im
mer von der Geistlickeit unterstützt wurde. Sehr wich
tig ist für die Auffassung dieser Verhältnisse die alt- 
heimer Synode, die den König fast ganz als von der 
Geistlichkeit getragen erscheinen lässt und über den 
Zusammenhang der in den dürftigen Chroniken sehr 
ungenügend mitgetheilten Thatsachen, sowie über die 
politische Lage Deutschlands überhaupt wichtige Auf
schlüsse gibt. Der Verf. scheint mir sie nicht genug 
gewürdigt zu haben.

Da er aber die Regierung Konrad’s’ überhaupt 
falsch auffasst, so gelingt es ihm auch nicht, über die 
Heinrich^ zur richtigen Ansicht zu gelangen. Es ist 
doch bei der Wahl desselben keineswegs Alles so 
blosse Wiederholung Dessen, was vor sieben Jahren 
geschehen war. Zunächst gehörte Heinrich nicht der 
bis dahin herrschenden Partei an, sondern er hatte in 
offener Opposition gegen den König gestanden, der 
seine, wie alle herzogliche Gewalt angefochten hatte. 
Das gab ihm von vorn herein eine andere Stellung. 
Seine Wahl war gewiss viel weniger einmüthig, be
strittener, als die Konrad’s; Schwaben und Baiern hat
ten nun bereits mächtige Herzoge, die sich gegen Kon
rad gehalten hatten; sie gedachten nicht, dem neuen 
König, dem Sachsen, sich zu unteiwerfen. Heinrich 
aber foderte auch gar nicht eine Unterwerfung in dem 
Sinne, wie Konrad. Dieser hatte einen Kampf mit der 
herzoglichen Gewalt als solchei geführt, die alten caro- 
lingischen Regierungsgrundsätze aufrecht zu halten sich 
bemüht. Das gab Heinrich auf; er strebte nur danach, 
als König anerkannt zu werden, mit den Herzogen ein 
Abkommen zu treffen; diese wollten nur die Siche
rung ihrer provinziellen Macht, den König als solchen, 
als Oberhaupt des einigen Reichs anzunehmen, wei
gerten sie sich nicht. Da Heinrich hierauf bereitwillig 
einging, einzelne Rechte ihnen zu bewilligen keinen 
Anstand nahm, selbst die Geistlichkeit ihnen preis gab, 
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so kam es leicht zu einem Verständniss. Man könnte 
höchstens die Nachricht Liudprand’s, Arnulf sei von den 
Baiern aufgefodert worden. König zu werden, und er 
habe es selbst gewünscht (II, 21: ut rex fiat, ab iis 
vehementer hortatur.— Cupierat sane et ipserexfieri), 
so deuten, als habe er die Absicht gehabt, sich dem 
allgemeinen Königthum Heinrich’s zu widersetzen, es 
auch für sich selbst in Anspruch zu nehmen; allein an 
sich ist wenig Gewicht auf solche Worte jenes Schrift
stellers zu legen; jedenfalls kann man es nur so ver
stehen, die Baiern hätten ihren Herzog und er sich 
selbst für eben so gut oder besser berechtigt zum König
thum angesehen als Heinrich. Einen weitern Erfolg 
hatte es nicht; Arnulf ist gleich bereit, sich dem er
wählten König zu unterwerfen, sowie ihm dieser die 
Bedingungen, die er macht, und die nur seine provin
ziellen Rechte, besonders das Verhältniss zur Geist
lichkeit betreffen, bewilligte. Allerdings hatten anfangs 
die Geistlichen beider Provinzen auch diesmal den 
König unterstützt; sie hofften wol auch jetzt in ihm 
eine Stütze gegen die Herzoge zu finden. Allein Hein
rich gab die Politik seiner Vorgänger auf, die Herzoge 
erkannte er an, der engen Verbindung mit der Geist
lichkeit entsagte er, so wenig er auch persönlich der
selben abgeneigt war. Es scheint dies doch ein 
Grund gewesen zu sein, warum er die Salbung des 
Erzbischofs von Mainz ablehnte, des Erzbischofs, 
dessen Vorgänger von ihm kurz vorher bekriegt, aus 
Thüringen verjagt worden war. Ich halte dies wenig
stens für richtiger, als was der Verf. hervorhebt, der 
König habe hierdurch andeuten wollen, als Sachse, 
nicht als Franke, von fränkischen Geistlichen einge
führt, gedenke er die Regierung zu leiten. Ich muss 
jedoch noch auf ein Moment aufmerksam machen, das 
bisher auch von mir übersehen worden ist. Die Geist
lichkeit scheint nämlich nur dann den Ritus einer feier
lichen Krönung und Salbung eingeführt zu haben, 
wenn ein König aus fremdem, noch nicht königlichem 
Stamm auf den Thron der Carolinger erhoben wurde, 
wie zuerst die Erhebung Pippin’s selbst durch eine 
solche sanctionirt worden war. Von Arnulf und Lud
wig verlautet nicht, dass sie sich haben krönen lassen, 
von Konrad wird es berichtet, und wir haben wol kei
nen Grund, es zu bezweifeln. Er hatte also die San- 
ction, wie sie in solchem Fall der Geistlichkeit nö- 
thig schien, angenommen. Eben diese aber wollte 
Heinrich nicht, wollte durch sich oder vielmehr durch 
die Wahl des Volkes allein König sein und heissen: 
nicht einer gewöhnlichen Sitte erstzog er sich, einen 
besondern Act hielt er nicht für nöthig. Erst mit Otto I., 
wie der Verf. mit Recht hervorhebt, änderte sich wesent
lich die Ansicht und Auffassung auch dieser Verhältnisse.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E1. Hand in

Nach dieser allgemeinen Betrachtung, die mir Ge
legenheit gegeben hat, auch meine eigene frühere von 
dem Verf. mitunter angeführte Darstellung bestimmter 
und richtiger zu fassen, wende ich mich noch zur Be
merkung einiger Einzelheiten.

Die ganze Arbeit ist, wie ich schon andeutete, mehr 
aus den neuern Bearbeitungen, als aus den Quellen 
selbst geschöpft; doch ist auch auf diese, wenigstens 
die wichtigsten derselben, Rücksicht genommen *),  am 
meisten in der Geschichte Arnulf’s, die überhaupt mit 
Vorliebe in unverhältnissmässiger Ausdehnung behan
delt worden ist. So bemüht sich der Verf. besonders, 
die Legitimität Arnulf’s nachzuweisen, man kann sagen 
glücklich und unglücklich, je nachdem man das Wort 
versteht. In der Weise, wie der Verf. hier den Begriff 
bestimmt, wird nicht viel dagegen einzuwenden sein: „eben 
auf dieser Voraussetzung, dass kein Anderer da ist, 
der ein besser Recht hat, beruht zuletzt alle Recht
mässigkeit des Besitzes, alle Legitimität der Herrschaft/4 
Und doch reichte auch das nicht aus. Formell hatte 
Karl der Dicke ein gar grosses Recht, ein völlig so 
grosses wie mancher spätere König, für dessen Legiti
mität so heiss gekämpft worden ist: und doch musste 
er Arnulf weichen. Am Ende kommt doch auch der 
Verf. darauf zurück, das beste Recht desselben in der 
Wahl des Adels, der Grossen zu suchen. Er kann 
und will ihr Recht dazu nicht durchaus bestreiten, er 
entschliesst sich aber doch auch nicht zu der Annahme 
dass diese eben so wichtig und stark wie das Recht der 
Succession war, dass nur das Zusammenwirken beider 
Potenzen die Thronfolge bestimmte, dass mit andern 
Worten der Begriff einer Legitimität im modernen Sinn 
des Worts jener Zeit wie dem ganzen Mittelalter fehlte, 
den hierinzutragen und den Begebenheiten als Maas
stab anzulegen nur unhistorische Beschränktheit ist. 
Dass im carolingischen Hause uneheliche Kinder den 
ehelichen nicht als gleichberechtigt galten, ist leicht 
zu zeigen; überall werden sie von der Thronfolge 
ausgeschlossen und ihre Versuche, die vermeinten 
Rechte geltend zu machen, mislingeu fast immer, und 
gelingen sie, so sind es Gewalt und Glück, nicht das 
Recht, die zum Ziele führen. Auch Arnulf’s Thron
besteigung ist am Ende eine Usurpation, aber sowie 
sie mit Hülfe der Grossen vollführt oder doch von 
ihnen anerkannt war, so erschien sie doch rechtmässig 
wie die ruhigste Erbfolge; keiner der Zeitgenos
sen hat den mindesten Zweifel erhoben; die That, 
der Erfolg, nicht das strenge Recht gaben die Ent
scheidung und bestimmten das Urtheil: will man einen 
weitern Titel, so kann man ihn wenigstens nur in jener 
Wahl und Zustimmung der Grossen aller Provinzen finden.

*) Meistens wird die neue Ausgabe der Monumenta gebraucht. 
Doch laufen auch noch ältere i a e nu unter. Am wunderlichsten 
ist es dem Widurkind Se^n^e?’. ^ss®n Name freilich meistens in 
dieser richtigen Form sich n e ’ °V,.auc“ ,n allen andern früher 
üblichen Gestalten, WitUchmdus (b. 43)Witich (S. 90), Wittech 
(S. 43). Ebenso schreibt er ei . noch öfter Luitprand, überhaupt 
nicht selten ui für iu.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von Bf. A.. ürockhaus in Leipzig’
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(Schluss aus Nr. 76.)
öer Verf. berührt dann (S. 17 ff.) das Verhältniss, 
ln dem Arnulf zu den übrigen Königen und Herrschern 
stand, die innerhalb des carolingischen Reichs auftreten; 
er nennt es einen Schein von Oberhoheit, in dem er 
habe glänzen wollen. Factisch mag es oft genug nicht 
mehr gewesen sein. Doch hat die Sache unzweifelhaft 
eine sehr grosse Bedeutung, die nicht gehörig hervor
gehoben ist, dass nämlich von Arnulfs Zeit an jene 
Idee von der Oberhoheit des deutschen Reichs über 
alle übrigen Herrschaften des europäischen Westens 
oder gar der ganzen Christenheit sich herschreibt, die 
man oft aus dem Begriff des Kaiserthums herleitete, 
die aber offenbar gar nicht allein hierauf beruhte. Die 
deutschen Könige, die nicht Kaiser wurden, und andere 
ehe sie Kaiser wurden, haben sie ausgeübt, z. B. die 
Rechte der Oberhoheit in Italien in Anspruch genommen. 
Ja Otto I. war, ohne Kaiser zu sein, so weit gekommen, 
dass man sagen kann, alle factische wie ideelle Ge
walt eines solchen habe in seinen Händen gelegen. 
Ilies weiter auszuführen und so die, man möchte sagen, 
historische Nothwendigkeit der Verbindung des deut
schen Königthums mit dem römischen Kaiserthum dar- 
Zustellen, würde mich hier zu weit führen. Der Verf. 
bezeichnet das Verhältniss der andern Könige zu dem 
des deutschen Reichs als das der fidelitas, Hulde, der 
eigentlichen Vasallität gegenüber; selbst den mährischen 
Bürsten Zventibold lässt er nur auf jener geringen Stufe 
der Abhängigkeit stehen. Ich finde die Sache weder 
hiermit noch mit Dem, was Dünniges in seinem Deut
schen Staatsrechte, einer in vielen Beziehungen nur zu 
flüchtigen Arbeit, gesagt hat, abgethan; ich glaube, 
dass euie scharfe Unterscheidung in der angegebenen 

eise sich gar nicht wird durchführen lassen; die 
Verhältnisse hatten etwas Fliessendes, Weites, nicht 
scharf Fixirtes, und es ist schwer einen Zustand, der 
sich erst zu bilden, zu gestalten anfing, für den selbst 
jene eit einen ganz entsprechenden Ausdruck gehabt 
zu haben scheint, auf einen bestimmten Begriff zurück
zuführen.

Die Verhältnisse Arnulf’s zu Italien sind ziemlich 
obenhin und ohne hingehen euf die vielen Schwierig

keiten , die sich hier finden, behandelt worden. Die 
Noten S. 65, N. 1 und S. 66, N. 4 reichen in der That 
nicht hin, um diese zu beseitigen. Köpke’s gelehrte 
und fleissige Untersuchungen in seinem Buche de Liud- 
prandi rita et scriptis scheinen dem Verf. noch unbe
kannt gewesen zu sein.

Eine etwas mangelhafte Quellenbenutzung zeigt 
sich auch anderswo; mitunter erzählt der Verf. im 
Texte, was die in den Noten nachgewiesenen Quellen 
nicht enthalten, z. B. S. 80, wo die Nachricht vom Bischof 
Richerius von Passau, S. 81, wo die Wahlstatt bei 
Pressburg den gleichzeitigen Quellen, die allein ange
führt werden, durchaus fremd sind. — S. 93, N. 3 wird 
noch immer der Annalista Saxo für eine Nachricht ci- 
tirt, die aus dem Ekkehardus und von diesem wieder 
aus dem Richerius entlehnt ist. Dieser wichtige Autor 
ist überhaupt von dem Verf. nicht hinlänglich benutzt 
worden. So muss ich dagegen Einspruch erheben, 
dass derselbe S. 107 sich meiner Darstellung der lothrin
gischen Verhältnisse anschliesst, da doch nach der 
vollständigen Bekanntmachung jenes Schriftstellers 
mehre meiner Vermuthungen und Annahmen haben 
wegfallen müssen, namentlich der Zusammenhang der 
Ereignisse vor der Wahl Heinrich’s sich ganz anders 
erweist.

Weicht dagegen der Verf. anderswo von meiner 
Darstellung ab, namentlich S. 114, 115, wo er die in- 
nern Einrichtungen Heinrich’s berührte, so muss ich 
abwarten, wie er dies weiter zu begründen gedenkt, 
da hier der Sache nur gelegentlich gedacht und auf 
eine andere ausführlichere Behandlung des Gegen
standes hingewiesen wird, wie sie nach dem Plane der 
Deutschen Geschichte allerdings von der Darstellung 
der äussern politischen Begebenheiten zu trennen war.

Kiel.  G. Waitz. .

Ccescliiclite der Baclidnickerkunst. 
Die Buchdruckerkunst in ihrer weltgeschichtlichen Be

deutung. Von Friedrich Wilhelm Carove. Siegen 
und Wiesbaden, Friedrich. 1843. 8.

Es hat unlängst ein geistreicher Redner in unsern va
terländischen Gauen die segenbringende Erfindung Gut- 
tenberg’s mit einem erhabenen Dome verglichen, der, 
auf die drei Grundpfeiler Wahrheit, Recht und Licht 
gestützt, über dem gebildetsten Theile der Menschheit 
sich erhebt, auf dessen Altar der Funke des Genies 
mit Blitzesschnelle zur hohen Flamme; aufschlägt 
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„Blicken wir uns um in den weiten Räumen des Schif
fes, des Chors, der Kreuzgänge und der zahllosen Ge
wölbe, so weidet sich das Auge an dem geistigen Ge
winne, der sich in den Werken dieser sichtbaren Kirche 
ausspricht. Wir schauen in den Seiten-Kapellen und 
Nischen die Erzeugnisse der Wissenschaft, wie sie von 
den Schriften der griechischen Welt weisen an bis zu 
den Büchern des neuen Bundes, von den altrömischen 
bis zu den germanischen Rechtsbüchern — Plato, Ari- 
stoteles, Christus, Justinian und Karl dem Grossen —, 
von den frühesten Reiseberichten entdeckter Welttheile 
bis zu den neuesten Erfindungen der Dampfmaschinen 
und Eisenbahnen, von den bändereichen Encyklopä- 
dien an bis zu den fliegenden Blättern der Tagesneuig
keiten anregend und begeisternd so zur Gegenwart als 
zur Zukunft sprechen. Wir bewundern in den Nischen 
die Werke der Kunst, wie sie durch die Typographie 
vertausendfacht in prachtvollen „Museen“ die versam
melte Menge zur Andacht auffodern.“

„Schon in jener frühen Zeit, als mit dem Erlöschen 
des echten Ritterthums die irdischen Machthaber blei
bende Armeen feststellten, lagerten sich in des Riesen
domes Krypten die stehenden Heere der Lettern, an 
ihrer* Spitze die unüberwindliche Zahl der 25 Schwar
zen. Ihnen folgte in späterer Zeit das schwere Ge
schütz der Stereotypen und in unsern Tagen die rei
tende Artillerie der Schnellpressen.“

Unter diesem scheinbaren Bilde des Krieges breitet 
sich im Innern des Domes ein hehrer Friede aus, be
waffnet zwar, doch segnend. Von den hohen Zinnen 
herab erschallen die Glocken und schlagen vielstim
mige und hochgewaltige Töne an, nicht mit ehernen 
Zungen, aber mit viel beredterem Klange. Es tönt 
das Urtheil der Zeit — es schwingt sich geistig rie
sengross das Richtschwert der Mit- und Nachwelt. 
Rüstig arbeiten Tausende von Bauleuten. Schon wölbt 
sich der Bau und nahet der Vollendung; allein noch 
fehlt der hohen Kuppel der Schlussstein — das hei
lige Kreuz der Rede- und Druckfreiheit! Gehen auch 
viele Priester mit der gläubigen und ungläubigen Menge 
ein und aus — noch fehlt der hohe Priester. Doch 
auch er wird erscheinen, um das Hochamt religiöser 
Duldung und allgemeiner Menschenliebe zu verkünden 
und den Segen zu sprechen — der Eintracht über alle 
Völker der Erde.

Einer der weihevollsten Diaconen, die ihr Amt 
vorurteilsfrei ausüben und die Würde ihres erhabenen 
Berufes verstehen, ist der Verf. der angezeigten Schrift: 
„Die Buchdruckerkunst in ihrer weltgeschichtlichen 
Bedeutung“. — Goldene Worte (welche hier wieder 
su geben wir uns nicht versagen können) spricht er 
in der Einleitung, für uns Deutsche, den Erfindern und 
ersten Verbreitern dieser Kunst aller Künste, vorzugs
weise der Beherzigung zu empfehlen. „Wenn jetzt ein 
kräftiges Geistesleben unser theures Deutschland durch

wogt, wenn es in raschen Pulsschlägen allen seinen 
Stämmen und Gauen das beglückende Gefühl einer in' 
nigen Lebens- und Strebensgemeinschaft gewährt, und 
das heilige Bewusstsein nationaler Einheit in immer 
lichtem Flammen auflodern lässt — wenn alle Natio
nen Europas ihre Gedanken, ihre Erinnerungen und 
Fortschritte austauschen und — roher Kriegesrache ent
sagend — unsern Weittheil in einen grossen, dauernd 
befriedeten Staatenbund zu vereinigen streben —, wenn 
menschliche Bildung in immer reichern Strömungen von 
Europa in die alte und neue Welt sich ergiesst, und 
von jener das Gedächtniss uralter Inspirationen und 
grossartiger Geistesstaaten, von dieser die Kunde ju
gendkräftigen Strebens und gigantischer Freiheitsent
wickelung uns zuströmen, wenn auf diese Weise sich 
jene erhabene Geister- und Güter-Communion der ge- 
sammten Menschheit bereitet, in welcher Alle als 
Brüder, als Kinder Eines Vaters sich empfinden und 
begrüssen — wem verdanken wir das kräftigste Mittel 
dieses Aufschwungs und dieser überraschenden Erfül
lung uralter Verheissungen? Wem anders, als jenem 
edlen Bürger von Mainz, welcher das von ihm, vor 
bald vier Jahrhunderten im Drucke vollendete Catho- 
licon. (Summa quae vocatur Catholicon) mit den be
scheidenen Worten schloss: ,,Unter dem Beistände des 
Allerhöchsten, auf dessen Wink die Zungen der Kin
der beredt werden, und der oft den Kleinen offenbaret, 
was er den Weisen verbirgt, ist [dieses vortreffliche 
Buch im Jahre der Menschwerdung des Herrn 1460 
in der guten, der ruhmreichen deutschen Nation ange
hörigen Stadt Mainz, welche die Güte Gottes mit so 
hohem Geisteslichte und freiem Gnadengeschenke den 
Völkern der Erde vorzuziehen und zu verherrlichen 
sich gewürdigt hat, gedruckt und zu Stande gebracht 
worden, und zwar nicht mittelst des Rohres, des Grif
fels oder der Feder, sondern durch das bewunderns- 
werthe Zusammenpassen, durch das Verhältnis® und 
Gemeinmaas der Patronen (Patrizen) und der Formen 
(Matrizen).“

Nicht minder schön ist, was er in der zwar klei
nen aber inhaltschweren Schrift selbst von der welt
geschichtlichen Genesis der Buchdruckerkunst aus
spricht: „Wer zuerst die Hieroglyphen in Stücken 
brach, das Wortbild in Buchstabenschrift verwandelte 
oder auflöste, der war auch der erste Befreier des 
menschlichen Geistes.“ Der Gedanke entwand sich 
den priesterschaftlichen Mysterien; das geschriebene, 
nun Allen bekannte göttliche Gesetz erhob sich als öf
fentliches Gewissen, als Herrscher end Richter über die 
autokratische Kaste. Per Geist hatte sich von den 
Tempelwänden und Obelisken abgelöst ; er wrar aus dem 
finstern Grabe in verklärter Gestalt auferstanden, um? 
unabhängig von der hierarchischen Willkür, allmälig 
die Scheidewände der Kasten, und was noch mehr ist, 
die der Völker zu durchdringen! — „So war die erste
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Buchstabenschrift das Morgenroth der Geschichte, des 
fortschreitenden Lebens der Menschheit, welche aus

Innern der starren Memnonssäule das verborgene 
Leben entgegentönte/;

Im zweiten Hauptstück, „Gutenberg“ überschrie
ben, fährt der Verf. fort: „Sprache, Schrift und Buch
druck sind nicht zufällige Erfindungen, sondern noth
wendige Erzeugnisse des Menschen, gerade wie die 
Familie, der Staat und die Kirche, wie der Tauschhan
del, das Geld und der Wechselbrief, überhaupt, wrie 
Alles, wodurch der Mensch, sich zur Menschheit ent- 
foltend, seiner erhabenen Bestimmung sich annähert.“

„Durch die Sprache gewinnt der innere Mensch 
erst Gestalt, durch die Schrill gestaltet sich das innere 
Leben eines Volkes, eines Reiches, einer Kirche zu 
einer geschichtlichen Individualität. Aber der Buch
druck, indem er die geistigen Erzeugnisse aller Völker, 
die Gesetze aller Reiche, die heiligen Schriften aller 
Glaubensgenossenschaften in allgemeinen Umlauf bringt, 
Seht auch im tiefsten Grunde aus dem Bedürfnisse des 
Menschen hervor, sich mit allen Mitmenschen einzuver
ständigen, und ist offenbar bestimmt, aus der Auflösung 
erstarrten Begrenzungen dasGesammtleben des Menschen
geschlechts harmonischer Gestaltung entgegen zu führen.“

Der dritte Abschnitt ist den Folgen der Vervoll
kommnung und der Gedächtnissfeier der Erfindung der 
Buchdruckerkunst gewidmet.

„In dem verhängnissvollen Jahre 1450, in welchem 
Papst Nicolaus II. ein Jubiläum von Rom aus verkün
digte, während Muhamed’s Nachfolger, der Türken
sultan Mohammed II. seine Schaien zur Eroberung des 
griechisch-römischen Kaiserreiches rüstete und 1453 
von der uralten Sophienkirche in der zweiten Haupt
stadt der Christenheit die Fahne des Propheten weben 
liess, während im Abendlande der Papst mit den Bi
schöfen, der Klerus mit den Laien, die Fürsten zugleich 
mit Rom und mit ihren Vasallen um unumschränkte 
Herrschaft, die Bürger mit geistlichen und weltlichen 
Gewalten um frieden und Freiheit kämpften —, in 
dieser Zeit der Gährung der Wiedergeburt hatte Gut
tenberg den Buchdruck erfunden, und mit der eigen
nützigen Geldbeihülfe Johann Faust's und unter Mit
wirkung des sinnreichen Peter Schöffer’s als erste reife 
Frucht seiner vieljährigen mühevollen Arbeiten der in 
sich zerfallenen Welt gleichsam zur Sühne und allsei
tigen Befriedigung die heiligen Schriften des alten und 
neuen Bundes dargereicht.“

An einem Tage konnte jetzt mehr gedruckt, als 
in beinahe zwei Jahren geschrieben werden. Kostete 
früher eine vollständige Bibel zwischen 400 und 1000 
Goldgulden, so war jetzt durch die Presse den heiligen 
Urkunden der Menschheit der Eingang auch in das 
Haus des weniger begüterten Bürgers geöffnet. Nach 
der Bibel waren es die Schriften der Kirchenväter, be
sonders des Augustin, Chry^ostomus und Hieronymus, 

die scholastischen Werke des Thomas von Aquin und 
Nicolaus de Lyra, die kirchlichen und weltlichen Ge
setzsammlungen , die mittelalterlichen Chroniken, die 
Mystiker des 13.—15. Jahrh., Glossarien und Gramma
ten, welche zuerst verbreitet wurden. Ihnen folgten 
bald auch, und zumal in Italien, die griechischen und 
römischen Classiker. vorzüglich Aristoteles, Homer, 
Cicero und Seneca, Övid, Virgil und Horaz.

Die in den ersten Jahren der Erfindung geheim 
gehaltene Kunst wurde schon gegen 1460 nach Bam
berg und Strassburg, aber seit der Einnahme von Mainz 
durch Adolf von Nassau im J. 1462 nach Köln, Ulm, 
Hanau und sehr bald nach allen Seiten hin verpflanzt, 
1465 durch Arnold Pannartz und Konrad Schweinheim 
nach Subiaco bei Rom, 1467 durch Ulrich Hahn in 
dieser Hauptstadt selbst, 1470 durch Gering, Cranz und 
Freiburger nach Frankreich, zwischen 1470 und 1480 
nach den Niederlanden, 1474 nach England, fast gleich
zeitig nach Spanien, Ungarn, Böhmen, und noch vor 
Ende des 15. Jahrh. auch nach Polen, Portugal, Schwe
den und Dänemark.

Wie die ersten Christen zum Gebet und zur wech
selseitigen Erbauung, wie unsere Vorfahren, die alten 
Germanen, zur gemeinsamen Berathung und Gesetzge
bung, so waren jetzt Menschen jeden Landes, Glau
bens und Standes zur Gemeinschalt des Geistes, zum 
Genüsse der höchsten Güter der Menschheit geladen: 
Alles wurde Allen zur Prüfung vorgelegt. auf dass zur 
allgemeinen Geltung gelange, was Allen die reichste 
Befriedigung gewähre 1

Hiermit war die Ökonomie des menschlichen Le
bens wesentlich verändert, und der allgemeine Geist, 
das gemeinschaftliche Gefühl, das Allen erkennbare 
Gute, Rechte, Wahre zur Weltherrschaft berufen.

Die ganze Geschichte seit Erfindung des Bücher- 
druckes ist nun die Entwickelung jenes neuen Princips 
— einer höhern, demselben entsprechenden Weltord
nung — einer unter den Menschen durch Selbstent
wickelung immer fortschreitenden Humanität. Das 
Wort tönte befreit in die Welt und wurde durch Um
gestaltung eine unüberwindliche Macht. Der Verkehr 
der Geister war eröffnet, der Ideenaustausch In Umlauf 
gebracht, dem Bedrängten das geistige Mittel geboten, 
die Bevorrechteten zur Rechenschaft zu ziehen, und 
somit waren die zwei grössten Weltmächte des Mittel
alters, Hierarchie und Feudalsystem, wenn nicht ge
brochen, doch erschüttert.

Von Venedig, Frankfurt, lulda, Augsburg, Wien 
und Nürnberg gingen nach der Mitte des 16. Jahrh. die 
ersten Zeitblälter (Zeitungen) m die Welt, und die 
gleichzeitig in Aufnahme gekommenen f ahrposten ver- 
mittelten diese neue Weise des Wellgesprächs. Jene 
waren gleichsam die vereinzelten Typen der weltge
schichtlichen Tafeln, die Post aber d*ie deren Anwen
dung beschleunigende Schnellpresse.

Schon Gregor XI1L. welcher 1572 den päpstlichen 
Thron bestieg, erliess eine Bulle gegen die in Venedig 
zuerst geschrieben, dann gedruckt erschienenen ,.Ga- 
zetta’s“, worin dieselben wortspielend „minantes“ ge
nannt wurden. Die erste fortlaufende deutsche Zeitung 
war das Aviso, welches 1612 seinen Anfang nahm. 
Ihm folgten 1615 „das Frankfurter Journal“, 1617
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„die (Frankfurter) Postavisen“ und 1618 „der Postrei
ter“ zu Fulda.

Nach den Neuigkeiten kamen Kritik und Polemik 
an die Tagesordnung und die Literatur ward durch die 
Presse sehr bald eine eigenthümliche Macht neben 
Kirche und Staat. Frankreich führte zuerst mit seinem 
„Journal des Savans“ (1665), dem „Mercure galant“ 
1672), den „Nouvelles de la Bepublique des lettres“ 
(1684 von dem unsterblichen Bayle begründet) und seit 
1685 Leclerc’s „Bibliotheque universelle“ die polemisch
kritische Phalanx an, welche in tausend und abermals 
tausend Blättern die stehenden und fliegenden Heere 
der Literaturgewalt bilden. In Deutschland eröffnete 
die journalistische Kritik ihren Sprechsaal noch in dem
selben Jahre wie Frankreich, mit einer Übersetzung 
des „Journal des Savans“, welche bis 1670 fortgesetzt 
wurde. Schon 1682 gab der leipziger Professor Otto 
Menken seine „Acta Eruditorum“ heraus, die sich bis 
1731, und als „Nova Acta Eruditorum“ bis 1776 er
hielten. Im J. 1688 eröffnete der hochverdiente Tho
masius seine „Deutschen Monatsgespräche“', im folgen
den Jahre Tentzel seine „Monatliche Unterredungen“. 
Mit den kritischen Blättern gingen die politischen Hand 
in Hand und der immer allgemeinem Wissbegierde er
wuchs sehr bald aus unscheinbaren Anfängen die jetzt 
eben so ausgebildete als oft leider auch verbildete pe
riodische Presse, vor Allem die Journalistik? zu einem 
reichgegliederten Systeme, welches von Pans aus ganz 
Europa durchstrahlend — von London aus zugleich 
Amerika, Südafrika, Ostindien, die Südsee-Inseln, Au
stralien , und durch Canton selbst das abgesperrte 
„himmlische Reich der Mitte“ umfassend, in kaum 
fünf Decennien sein Netz über die ganze Erde ver
breitet hat.

In Europa steht Grossbritannien in erster Linie. 
Im J. 1782 gab es daselbst nur 61 Zeitungen, jetzt zählt 
man über 500. Eine fast gleiche Zahl liefert Frank
reich. Doch ist in unsern Tagen Amerika, diese neue 
Welt ohne (wenigstens uns bekannte) Vergangenheit, 
mit einer noch jungen Geschichte — ganz auf Gegen
wart und Zukunft angewiesen, der fruchtbarste Boden 
für die den unmittelbaren Interessen der Gegenwart 
dienenden periodischen Literatur. Wenn nach Quete- 
let’s Berechnung in Europa auf je 106,000 Einwohner, 
so kommt in Amerika schon auf je 40,000 Individuen 
eine Zeitschrift. Im vierten Jubeljahre der Buchdrucker
kunst, 1840, erschienen allein im Gebiete der Union 
nicht weniger als 1500 englische und 70 deutsche 
Journale.

Von der Presse und deren Einfluss geht Hr. C. 
zu den hauptsächlich durch Erstere hervorgerufenen 
freien Vereinen: Hansa- und Städtebund, Universitäten, 
wohlthätige Corporationen, Freimaurer - Brüderschaft, 
Bibel- und Missionsvereine, Gesellschaften für Arme, 
Kranke, Blinde, Taubstumme, Gefangene und Verwahr
loste, für Schiffbrüchige und Verführte, für Juden und 
Heiden, Mässigkeitsvereine, Lebens- und Feuer-Versi
cherungs-Anstalten, Sparkassen, Sonntagsschulen, bis 
hinab zu den Kleinkinderbewahranstalten, über, welche 
freien Vereine er den ersten Frühlingshauch der Frei

heit nannte, durch welche mit einem Male die Knospen 
aufbrachen und als zahllose Blüthen das aufgehende 
neue Gestirn, die Sonne der Sonne, begrüssten.

Um die weltgeschichtliche Bedeutung der Buch
druckerkunst in ihrer reichsten Glorie zu zeigen, erin
nert der Verf., dass die Presse es ist, welche es mög
lich gemacht hat, dass in wenigen Jahrzehnten das 
Buch der Bücher in 158 der verbreitetsten Sprachen 
der Erde von vielen tausend Vereinen in alle Welt
theile gesendet und ihre Wirksamkeit durch viele tau
send Schulen gesichert worden ist.

Am 7. März 1804 wurde zu London die erste Bi
belgesellschaft gestiftet — und gegenwärtig bestehen 
bereits mehr als 5000 solcher Gesellschaften. Nach 
der Berliner allgemeinen Kirchenzeitung vom 17. Oct. 
1840 wurden vom J. 1460 — 1800 ungefähr zwei Mil
lionen Bibeln gedruckt, in unserm Jahrhundert aber 
schon 20 Millionen.

Hr. C. nennt daher die Presse „die Engelsposaune, 
Tuba mirum spargens sonum“ , welche die gebildete 
Welt zum menschheitlichen Amphiktyonengericht be
ruft, vor dessen Majestät ebensowol die selbstsüchtige 
Zügellosigkeit heuchlerischer Demagogen, wie die An- 
massungen geistlicher und weltlicher Autokraten zur 
Verantwortung zieht.

So ist Guttenberg der Menschheit ein zweiter Pro
metheus geworden, indem er das Mittel erfunden, das 
geistige Licht vor dem Erlöschen zu bewahren, und 
das zugleich erläuternde und belebende Feuer der Er
kenntniss auch in den ärmsten Hütten zu entzünden.

In gleicher Begeisterung fährt der Verf. fort und 
schildert mit immer steigendem Schwünge der Rede 
die Jubelfeierlichkeiten der seit der Erfindung verflos
senen vier Jahrhunderte, und schliesst — wie ein be
geisterter Seher — mit Chateaubriand’s Worten, mit 
welchen dieser Dichter-Staatsmann im März 1827 sein 
Votum in Bezug auf ein Presspolizeigesetz veröffentlichte:

„Die Freiheit kommt nicht vom Volke, kommt 
nicht vom Könige; sie geht nicht aus dem politischen 
Recht, sondern aus dem Naturrecht hervor, oder viel
mehr aus dem göttlichen Recht. Sie emanirt aus Gott, 
der den Menschen seiner Selbstbestimmung (franc-ar- 
bitre) überliess, aus Gott, der keine Bedingung an die 
Rede knüpfte, als er sie dem Menschen verlieh, den 
Gesetzen die Macht lassend, die Rede zu strafen, wenn 
sie fehltritt, aber nicht das Recht, sie zu ersticken. . . 
Die Legitimität ist allvermögend, wie die Beligion; sie 
kann, wie diese, Allem die Stirne bieten in der consti- 
tutionellen Monarchie, aber innerhalb ihrer nothwendi
gen Bedingungen, nämlich in Verbindung mit den an
dern Legitimitäten und in der ersten Reihe der Letz
tem befindet sich die — Freiheit der Presser-

Einem so trefflichen Werke wie das hier ange
zeigte gegenüber verstummt die Kritik, indem sie auf 
jeder Seite zur vollsten Beistimmung aufgefodert wird; 
demnach mag hier nur noch beiläufig erwähnt werden, 
dass dem sonst so aufmerksamen Setzer das Versehen 
begegnet ist, dass er S. 39 und 40 die Columnen ver' 
wechselte.

Dresden. Karl Falkenstein-

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. a. Brockhaus in
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ALLGEMEINE LITERATIJR-ZEITIING.
Dritter Jahrgang. M 78. 30. März 1844.

Beförderungen und Erenbezeigungen.
Der Leibarzt Hofrath Dr. v. Ammon in Dresden ist zum 

Oeh. Medicinalrath ernannt worden.

Der Graf v. Argout ist zum Mitgliede der Akademie für die 
Moralischen und politischen Wissenschaften in Paris gewählt worden.

Hofrath und Prof. Dr. Choulant in Dresden ist zum Me- 
dicinalrath ernannt und ihm mit Beibehaltung des ihm interimi
stisch übertragenen Directoriums der chirurgisch-medicinischen 
Akademie das ärztliche Referat beim Ministerium des Innern 
übertragen worden.

Der Hof- und Medicinalrath und Prof. Dr. Clarus in Leipzig 
lst zum Geh. Medicinalrath ernannt worden.

Dem Hof buchhändler Alex. Duncker in Berlin hat der König 
Von Sachsen das Ritterkreuz des Civil-Verdienstordens verliehen.

Der wirkliche Geheimrath und Oberlandgerichtspräsident 
Dr. v. Fischern in Hildburgshausen ist von der zwölften Curie 
des deutschen Bundestags zum Spruchmann bei dem Bundes
schiedsgerichte erwählt worden.

Die Hof- und Medicinalräthe Dr. Franke und Dr. Carus 
in Dresden sind zu Geh. Medicinalräthen ernannt worden.

Dem Dr. A. Fuchs in Wien ist die Lehrstelle der Natur
geschichte und Landwirthschaftslehre an der Lehranstalt zu Tar
now übertragen worden.

Dem Professor der gerichtlichen Arzneikunde in Salzburg 
L. Graf ist das Lehramt der Zootomie und Zoophysiologie am 
Thierarznei-Institut zu Wien übertragen worden.

Der Lehrer an der staats - und landwirtschaftlichen Aka
demie zu Eldena Dr. Karl Grebe ist zum zweiten Mitgliede der 
Forstabschätzungs- und Forstvermessungs-Commission in Eisenach 
ernannt und ihm der Charakter als Forstrath ertheilt worden.

Prof. Dr. Loebell in Bonn hat vom Könige der Belgier das 
Ritterkreuz des Leopoldordens erhalten.

Dem Ober-Appellationsgerichtsrath Dr. Fr. Ortloff in Jena 
ist das Ritterkreuz des Sachsen-Ernestinischen Hausordens ver
liehen worden.

Prof. Dr. Ribbentrop in Göttingen hat den Titel eines 
Refraths erhalten.

Der bisherige Lehrer an der Thierarzneischule zu Dresden 
Dr. Gust. Richter ist als Lehrer der Thierheilkunde an dem 
landwirtschaftlichen Institut und Custos der grossherzoglich 
zootomischen Sammlung in Jena angestellt worden.

T Nekrolog.
Am 25. Jan. starb 2u Rom p A)oys Landet, Assistent 

des Generals der Gesellschaft Jesu für Deutschland und Rector 
des deutschen Collegiums, geb. Febr. 1767 zu Apfel-
troch in Baiern. 1

Am 28. Jan. zu Dresden der Vicariatsrath und Pfarrer an 
der katholischen Hofkirche Matth. Graf Franceschi del Campo 
im 54. Jahre.

Am 30. Jan. zu Breslau der Privatdocent und praktische 
Arzt Dr. Wilh. Sachs.

Am 31. Jan. zu Green im Herzogthum Braunschweig Fr. 
Chr. E. Schmidt, Superintendent daselbst, im 65. Jahre. Er 
schrieb: Ursprung, Fortgang und Verfassung der Quäkerge
meinde zu Pyrmont (1805).

Am 3. Febr. zu Florenz der Director der Akademie der 
bildenden Künste und Geschichtsmaler Prof. Pietro Benvenuti, 
7 5 Jahre alt, aus Arezzo gebürtig. Florenz besitzt zwei grös
sere Werke von ihm, in der Kuppel der Begräbnisskapelle der 
Mediceer einen Cyklus von Darstellungen aus dem Alten und 
Neuen Testamente, und in einem Saale des Palastes Pitti eine 
Reihe von Bildern, welche die Mythen vom Herkules enthalten.

Am 7. Febr. zu Mailand der Akademiker Luigi Canonica 
von Tesserete bei Lugano, Architekt der königl. Paläste zu 
Mailand und Monza, Ritter mehrer Orden, im 7 7. Jahre, aus
gezeichnet in der Geschichte der Baukunst als Erbauer einer 
grossen Anzahl der geschmackvollsten Gebäude in den nordita
lischen Städten.

Am 11. Febr. zu Detmold der fürstlich lippische Rath 
Chr. Ferd. Faikmann, Director des Gymnasiums daselbst, früher 
Erzieher des regierenden Fürsten zu Lippe, im 62. Lebensjahre, 
als Schriftsteller durch: Poetische Stilübungen (1822); Stilistisches 
Elementarbuch (1825; 1838); Vollständiges Handbuch der deut
schen Rede (1835); Vollständiges Handbuch der deutschen Vor
tragskunst (1835) bekannt.

Am 11. Febr. zu Koblenz Joh. Nepomuk Hubert v. Schwerz, 
Comthur des Ordens der würtembergischen Krone, ehemaliger 
Regierungsrath und Director der landwirthschaftlichen und Forst
akademie in Hohenheim, geb. zu Coblenz am 11. Juni 1759. 
Seine Schriften s. bei Meusel Bd. XV, S. 435 und Bd. XX, 
S. 392.

Am 12. Febr. zu Karlsruhe Karl J. Theod. Rheinländer, 
Rechtspraktikant, Verfasser populärer juristischer Schriften: 
Handbuch für Incipienten und Scribenten (1807); Belehrung 
über die Gütergemeinschaft (1814); die Gantpraxis (1828) u. a.

Am 12. Febr. zu Paris Frangois Wolowski, ehemals Ad- 
vocat am Cassationshofe zu Warschau, Staatsrath und Landbote 
auf dem Reichstage von 1831, Herausgeber der Revue de le- 
gislation et de jurisprudence, Verfasser der Schrift: Des so- 
cietes par actions.

Am 13. Febr. zu Darmstadt der Geh. Oberbaudirector Dr. 
Ludw. Schleiermacher, geb. zu Darmstadt am 28. Mai 1785. 
Von ihm erschienen: Analytische Optik (1842) und Aufsätze 
in Poggendorfs Annalen.

Am 18. Febr. zu Wiesbaden Dr. Gust. Heinr. Richter, 
praktischer Arzt, Verfasser der Schrift: Kur- und Lebensregeln 
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für Wiesbadens Brunnengäste (1842); geb. zu Sagan im Nov. 
1805.

Am 20. Febr. zu Aubstadt der Decan und Districtsschul- 
inspector Dr. K. W. Chr. Weinmann, als theologischer Schrift
steller (Würde und Hoffnung der protestantischen Kirche [1823]; 
Darstellung und Kritik der Streitfrage über die Tradition [1825]; 
Über das Verhältniss des Urchristenthums zum Protestantismus 
[1826]) bekannt, 63 Jahre alt.

Am 25. Febr. zu Braunschweig Medicinalrath Dr. J. Heinr. 
, Ludw. Scheller, Professor am dasigen anatomischen und chirur

gischen Collegium, Verfasser medicinischer Abhandlungen, geb. 
am 22. Jan. 1777.

Am 28. Febr. zu Leipzig der fürstlich reussische Regie- 
rungs- und Consistorialrath Joh. Karl Imman. Buddeus im 64. 
Lebensjahre, als publicistischer Schriftsteller bekannt. Er redi- 
girte das Deutsche Staatsarchiv.

Am 28. Febr. zu Gardelegen der Kreisphysicus Dr. Leue 
im 41. Lebensjahre.

Am 4. März zu Grossheringen im Grossherzogthum Wei
mar Licent. der Theologie und Pastor und Ephorieadjunct Wilh. 
Schröter. Mit Klein gab er die Zeitschrift: Für Christenthum 
und Gottesgelahrtheit (1817), heraus und schrieb: Der Verein 
unter den Landgeistlichen (1818); Dräseke und Schuderofi als 
Prediger (1821) ; Predigten über den Geist der Unzucht (1822); 
Erinnerungen an I. P. Gabler (1824); Lebens- und Amtser
fahrungen (2 Bde., 1827—29); Karl August, Grossherzog von 
Sachsen (1829); Christianismus, Humanismus und Rationalismus 
in ihrer Identität (1831); Mittheilungen aus dem hohem Staats- 
und Kirchenleben (2 Bde., 1832—33); Wissenschaft, Kunst 
und Religion im Bunde (1834); Die Absetzung des Erzbischofs 
zu Köln (1833); Gedanken und Urtheile Clemens’ XVI. über 
die wichtigsten Gegenstände des Lebens (1838).

Gelehrte Gesellschaften.
Verhandlungen der Akademie der Wissenschaf

ten in Paris. Am 6. Nov. v. J. Dutrochet von der selbst- 
thätigen Bewegung, die an Pflanzen beobachtet wird. Ch. 
Dupin über das fortschreitende Gedeihen der Sparkassen. Bo
binet über die Gradbestimmung bei Thermometern, de Saint- 
Venant, Fortsetzung der Abhandlung über den Widerstand und 
die Biegung fester Körper zu einfacher und doppelter Krüm
mung. Aime über den Erdmagnetismus. payen über die 
Tendenz der Wurzeln, das Licht zu fliehen, im Gegensatz der 
Bestrebung der Zweige nach dem Lichte. Leon Dufour über 
die Metamorphosen von Eldena agaricola. de Pambour, Be- 
stimpaung der Reibung bei den auf Eisenbahnen angebrachten 
Rädern, de Pambour, Regulativ für das Verhältniss des Dampf
kessels und des Cylinders in den Dampfmaschinen. Hierzu 
Bemerkungen von Ponoelet. J. Persoz über die Wnxung der 
Gallussäure auf die Eisenoxydsalze. Persoz über die Wirkung 
der concentrirten Essigsäure auf Rohrzucker und Amylon. Hierzu 
Bemerkungen von Biot. E. Robert über den in Kreidefelsen 
zu Saint-Valery-en-Caux gefundenen Ammonit. Choiselat und 
Ratei über die wesentlichen Eigenschaften, welche die sensible 
Platte im Daguerreotyp haben muss. Gaudin über die Fixi- 
rung der Lichtbilder durch Versilberungsflüssigkeit. Am 13. Nov. 
Payen über das inländische Opium. Dutrochet über die Beu
gung der Zweige der Pflanzen gegen farbiges Licht. Poncelet 

über die Berechnung des Drucks in den Cylinder-Dampfmaschi' 
nen. de Pambour über die Anwendung von Coefficienten auf 
den Druck in dem Dampfkessel, um die Wirkung der Dampf' 
maschinen zu berechnen. de Saint-Venant über die auf die 
Untersuchung von der Bewegung der Wasser anwendbare Iß' 
terpolation. de Ruolz, Untersuchungen über die Mittel, eine 
bleifreie und das Bleiweiss ersetzende Substanz zu erhalten. 
Person über die Construction der Thermometer-Scalen ä grand 
degres. F. Kuhlmann über die Befruchtung des Bodens durch 
Ammoniaksalze, Nitrate und andere azotische Composita. Schot' 
tenmann über den gleichen Gegenstand. Gruby über eine 
neue Art von Blutthieren, Trypanosoma sanguinis. Jos. Ber' 
trand über einige Theoreme von den rechtwinkligen Flächen. 
de Saint-Venant, neue Beobachtungen über das Ausströmen 
der Luft nach dem verschiedenen Druck bestimmt. Deviile 
über die Producte der Destillation des Guajac-Harzes. Guyon 
über eine Spinnenart im Thale Chelif (Orleansville), auf Zizy' 
phus lotus. O. Leclerc-Thouin vom Einfluss der Blätter auf 
das Reifen der Trauben. Am 20. Nov. Cauchy über Anwen- 
düng des calcul des limites auf die Astronomie. Combes über 
den Einfluss der Umhüllung bei den Dampfmaschinen. Baudri' 
mont, Untersuchung über das Königswasser (aqua regis) und 
ein eigenthümliches Product, dem es seine vorzüglichen Eigen
schaften verdankt. Rousseau über die Entschwefelung der Me
talle im Allgemeinen, angewendet auf die Bereitung von Schwe
felsäure und besonders die des Antimonoxyds. Felix Leblanc 
über die aus Essigäther durch Wirkung des Chlors gewonnenen 
Producte. de Saint-Venant über die Torsion der Prismen in 
Bezug auf Cauchy’s Theorem. Wantzel über die Integration 
der differentialen Lineargleichungen durch bestimmte Integralen. 
Walferdin über die Visirung der Thermometerscalen ä gründe 
marche und ä chambre intermediaire. P. A. Fave über das 
Äquivalent des Zinks. Ebelmen über die Zusammensetzung 
des Wolfram. Dujardin über Elektrotypie mittels magnetoelekri
scher Ströme. Am 27. Nov. Biot über die Identität der von 
flüssigen Körpern auf das polarisirte Lieht ausgehenden Modifi- 
cationen, in dem Stande der Bewegung oder der Ruhe. Cauchy 
über die analytische Theorie der maxima maximorum und 
der minima minimorum, und die Anwendung dieser Theorie 
auf den calcul des limites und die Astronomie. Cauchy über 
die von ihm so benannten modules des series. G. Lame über 
die Methode der Untersuchung der isothermen Oberflächen. 
Duvernoy, zweite Abhandlung über einen fossilen Unterkinn' 
backen von dem grossen Ruminant, zur Bestimmung der Gat
tung der Giraffen. Ackermann, anatomisch-physiologische und 
historische Bemerkungen über das Nagethier Coipo in Chili- 
de Saint-Venant, Zusätze zu seiner Abhandlung über die Dy' 
namik der Fluida. Piedangel über die Bereitung der Fleisch' 
brühe für die Hospitäler. Damour und Descloiseaux über die 
Identität de^ Melhüt und des Humboldtilit. Leon Dufour, 
Untersuchungen über die Anatomie der Biene und die Bereitung 
des Wachses. Felix Dujaidin über die Helminthen der Spit^' 
mäuse, besonders über trichosoma, distoma und taenia.

DeutscherVerein für Heilwissenschaft in Berli11' 
In der Januarsitzung hielt Dr. Böhm einen Vortrag über die 
verschiedenen krankhaften Zustände schielender Augen 
die Wirkung des operativen (tenotomischen) Verfahrens gegen 
den Fehler des Schielens. Der Verfasser erwies, dass die ge] 
wohnliche Annahme, schielende Augen seien kurzsichtig uOt 
würden durch die Operation weitsichtig gemacht, auf einen* 
Irrthume beruhe, und dass vielmehr das Gegentheil stattfinde»
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indem das schielende Auge weitsichtig sei und durch die Teno- 
tomie kurzsichtig werde.

Geographische Gesellschaft in Berlin. Am3.Febr. 
fas Dr. Schmitz einen Aufsatz über die durch mehrjährigen Auf
enthalt ihm bekannt gewordene Insel Sumatra, deren Klima und 
Bewohner. Prof. Zeune theilte eine Abbildung des von Koch 
aufgefundenen und beschriebenen Missouriums mit, wozu Koch, 
der als Gast anwesend war, einige Erläuterungen gab. Prof. G. 
Rose sprach über Gesteinsgänge und Verwerfung der Schichten 
mit Bezug auf Thalbildung und erläuterte die erwähnten Ver
hältnisse an einem Schieferstücke. Geh. Medicinalrath Ehren
berg theilte einen Brief von Prof. Lepsius aus Korusco in Nubien 
®it Dr. Mahlmann sprach über Dr. Wilh. Peter’s Beobach
tungen der Temperatur des Meeres, von den capverdischen In- 
seln bis zum 28° südl. Br. und zurück bis S. Paolo de Loando, 
und von Loando bis Mozambique; beides mitgetheilt durch Alex. 
v- Humboldt. Derselbe las überBasiener’s Beobachtungen am Aral
see und Usi-urt-Plateau auf dem Truchmenen-Isthmus während 
der neuen Expedition des Oberst Danilewsky im J. 1842 und 
1843 nach Khiwa, nach brieflicher Mittheilung von v.Helmer- 
*en an Alex. v. Humboldt. Derselbe las noch über das geogno
stische Vorkommen des Goldes und der Platina im Ural und 
in Sibirien, und über das Muttergestein der uralischen Diaman
ten in Kerstowosdtschenskoi. Prof. Ritter theilte den Inhalt zweier 
Schreiben der Professoren Koch und Rosen aus Alexandropolis 
und Einiges aus dem Tagebuche des Letztem aus Erzemm mit.

Miscellen.
„Literarische Sympathien oder industrielle Buchmacherei. 

Ein Beitrag zur Geschichte der neuern englischen Lexikographie 
von Dr. J. G. Flügel, Consnl der Vereinigten Staaten von Nord
amerika, nebst einem Vorworte von Prof. Dr. Gottfried Her
mann, Comthur des königl. sächsischen Civilverdienstordens, 
Bitter des kaiserl. russischen St.-Stanislausordens zweiter Klasse.‘‘ 
{Leipzig, Weichardt. 1843*) Unter diesem Titel hat der um 
die Lexikographie der englischen Sprache sehr verdiente Dr. 
Flügel eine ihm durch Anmassung und Verunglimpfung abge- 
nöthigte Vertheidigung erscheinen lassen, welche Gottfried Her
mann, der rüstige Sprecher für Wahrheit und Recht, durch 
ein Vorwort zu beglaubigen für werth erachtet hat. Grieb hat 
in seinem englischen Wörterbuche nicht allein sich aus den von 
Dr. Flügel gesammelten Schätzen, ohne die Fundgrube zu nennen, 
bereichert und sein so zusammengestoppeltes, vielfach fehler
haftes und mangelhaftes Buch als das vollkommenste angepriesen, 
sodass es an der Zeit war, die Nichtigkeit der Prahlerei und das 
Vielen unbekannte Plagiat in einer offenen, aber doch immer 
gemässigten Weise, wie es in seinem gerechten Zorne Dr. Flügel 
gethan, nachzuweisen. In der Widerlegung vielfacher Irrthüiner 
gewährt die Schrift einen schätzbaren lexikographischen Beitrag, 
der von künftigen Lexikographen zu benutzen steht. Zwei Buch
macher, C. A. Feiling (ein früherer aus Stötteritz bei Leipzig 
gebürtiger Marqueur) und Dr. A. Heimann hatten die Dreistig
keit, das Wörterbuch von Dr. Flügel zu verstümmeln und mit 
Ankündigung vermeintlicher Verbesserungen unter Flügel’s Na- 

°“don abdrucken zu lassen. Zu diesem mit einer 
v 11C -°rrTde Versehenen Machw erke gaben sich die Buch
händler Whittaker & Comp, jn einem Verfahren her, welchem, 

wie das Vorwort sagt, überall eine gerechte Verabscheuung zu 
Theil werden muss.

Literarische Nachrichten.
Zu Boston in den Vereinigten Staaten hat sich unter dem 

Namen American Oriental Society eine der orientalischen 
Gesellschaft zu Paris ähnliche Gesellschaft gebildet. Ihr Zweck 
ist, das Studium und die Kenntniss der asiatischen, afrikani
schen und polynesischen Sprachen zu verbreiten, über diese 
Sprachen Abhandlungen, Übersetzungen, Vocabularien und an
dere Hiilfswerke zu veröffentlichen und eine orientalische Bi
bliothek zu gründen. Am 1. Jan. begann ihre Thätigkeit. 
Präsident ist John Pickering zu Boston. Vicepräsidenten sind 
Will. Jenks, Mos. Stuart und der berühmte Reisende Edward 
Robinson aus Newyork. Äusser diesen bilden fünf Directoren, 
ein Secretär, ein Archivar den Vorstand.

In der Nähe von Pagny an der Mosel hat man in einem 
Weinberge eine Vase mit 2400 silbernen Medaillen des 13. 
und 14. Jahrh. ausgegraben. Die Medaillen sind von ver
schiedener Grösse, die kleinern auf der einen Seite mit dem 
Bild eines Bischofs, auf der andern mit einem Kreuze. Auf 
einigen liest man die Worte Signum Dei vivi, auf andern die 
Buchstaben I. O. H. aus dem Namen eines Bischofs. Mehre 
tragen das Bildniss des Königs Johann , der in der Schlacht 
bei Poitiers gefangen wurde, einige das Bild des heiligen 
Ludwig.

Ein von Baron Walckenaer ausgegebener Bericht spricht 
über die unter Aufsicht der Academie des inscriptions et beiles 
lettres zu Paris in der zweiten Hälfte des vorigen Jahres er
schienenen Werke. Sie sind folgende: Die Ausgabe der Assises 
de Jerusalem wurde von Beugnot mit dem zweiten Bande be
endigt. Er enthält Assises de la cour des bourgeois, die 
beiden erhaltenen Abhandlungen über das Gewohnheitsrecht 
der Bürger des orientalischen Kaiserthums. Ein Anhang liefert 
mehre auf die Jurisprudence d’outre-mer sich beziehende Do
cumente, unter denselben ein Fragment von Cartularium Sancti 
Sepulcri, aus der vaticanischen Bibliothek. Eine vorausgestellte 
Abhandlung erläutert die Stellung des Bürgerstandes in den 
orientalischen Ländern. Der erste Band der von Langlois re- 
digirten Sammlung Historien» occidentaux des croisades ist 
im Drucke beendigt, die von Hase besorgte Ausgabe der Hi
storiens grecs des croisades dem Drucke übergeben ; der Druck 
von Historiens orientaux des croisades durch Reinaud schrei
tet vorwärts. Die zur Fortsetzung des von Bouquet begonne
nen Recueil des Historiens des Gaules et de la France er
nannte Commission sammelt die Materialien zum 21. Bande. 
Erschienen ist der erste Band von: Diplomata, chartae, epist li
la e , leges aliaque instrumenta ad reges Gallo-francorum 
spectantia. Dieser erste Band wurde durch ein Gesetz vom 
1. Dec. 1790 inhibirt, doch, was von ihm gedruckt war, 1791 
unvollendet ausgegeben. Er enthält: 1) die von Brequigny 
und La Porte Dutheil verfassten Prolegomena zu der Aus
gabe von 1791 mit Anmerkungen; 2) Prolegomena der Her
ausgeber ; 3) chronologischen Index aller auf die Könige des 
ersten Hauses bezüglichen Documente; 4) Documente aus den 
Jahren 412—-628. Der zweite Band wird nach Beendigung 
der Register ausgegeben werden und das Ganze 752 Docu
mente enthalten.

Verantwortlicher Redacteur; nr. Hand in Jen»« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Intelligrenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit l Va berechnet.)

©ur<h alle Budhhanblungen unb fPoftämter ift ju bejiehen:

blätter für literarische -llniahaltimii.
3aljrgang 1844.

3 « H H:
9)olitifche spoefte. Von 2Ö. 2fleriö. — Xfabemifche SBclt. Sloman aus bem bcutfdjen Burföhenleben von ß. Köhler. — ©er SlimbuS. — 

SJtaria ©t'veibler, bie Bernfteinhere. ©er intereffantefte aller bieder bekannten ^erenproceffe; nad) einer.befreien ^»anbf^rift il>reö Vaters, beS 
^Pfarrers 2(braham ©dpveibler in Soferow anf Ufebom, Ijerauög. von SB. SKein^olb. — ©ie Sournaliftif in ©chweben. — Broftüren^hilofophit' 
Von §. Ke fier. — Quadro storico-statistico della serenissima republica di San-Marino, dal capitano O. B. Aretino. — Beiträge ju einet 
künftigen SBiograp^ie griebrich Sßilhelm’s III., fowie einiger ©taatSbiener unb Beamten feiner nädjften Umgebung :c. vom ©enerallieutenant von 
SUinutoli. — ©ftinbienS ©egenwart unb Bufunft. Sine politifte, gefefclidje, mercantilifc^e, lanbwirthfchaftliche unb volESfittli^e ©arflellung von 
®. SB. Sohnfon. 21. b. ©nglif^en' von 6. Sii^arb. — ©efdjidjte beS BrieffchreibenS unb Brieffammlungen. — Verfuch in vergleidjenber VölEer» 
gefdji^te von E. SDi. 2lrnbt. — ©er Kämmerer ßa^mann als Sunggefell unb (Seemann. . Von Emilie glpgare=Earlen. 21. b. ©^web. — Köper* 
nifuS unb Stewton. — ©ie SSSieberfel;r. Sine Vovelle. -fkrauSg. von bem Einfiebler bei ©t.sSohanneS. Von E. V. SU eigner. — Erinnerungen 
aus Hanover unb Jamburg aus ben 3. 1803—13. Von einem Beitgenoffen. — 2frd)itefturmerfe von £enrp ©allp Knight. — Sohann ©raf SUai* 
lätf) — Untertänige Sieben. Vier Vorlefungcn, öffentlich gehalten juKönigsberg im SBinter 1843 je. SJon ß. SßaleSrobe. — ©aS £iebge=2llbum 
unb Siücfert’S „Ein SBinter in Berlin". — ©ie Parteien in ben Vereinigten ©taaten. — Ueber ©prachmufif. — Sleue franjöfifche Steifelitera* 
tur. — I. Siementine. 2. Sennp. Skn ber Verfafierin ber „Elementinc". — SBelcEer, Hoffmann, ©rün. — ©aS greifdjü^SJud) von §. Kinb.— 
SUittheilungen über griebrid) ben Srofen aus ben S- 1784—86, vornehmlich in Bejug auf bie ßecture beffelben. Son einem feiner Vorlefer. — 
Stomanenliteratur. — Bur ©efchichte beS ©pradjenfampfeS in Ungarn. — Englifche Beitfchriften. — Stotij. SJon $>rof. Dr. ®. Hermann. — 
SUeinholb unb bie Bernfteinhere. — ©oethe. Bu beffen näherm SJerftänbnifj von E. ©.f SaruS. — Stanbjeidjnungen vom 2(bvocaten ©etmolb in 
•Manöver. — Ueber bie Steform beS ^oftwefenS in ©eutf^lanb. Sin Skitrag jur Erörterung ber Beitfrage von E. 3- SUülIer. — ©ie Eräfin- 
^abns^>ahn- — Ueber Vermögen unb ©icherheit beS Veft^eS. Eefprädje jroifdjen bem 35eamten, bem greiherrn unb bem Kaufmann. — Urban 
Eranbier, ober bie Vcfeffenen von Soubun, von SB. 2TleriS. Skn j?. SUarggraff. — Ein SBunft- — Beitfdhrift für volFSthümlidjeS Stecht unb 
nationale Eefe^gebung, herauSg. von E. Ebertp. ErfteS £eft. — Goezius redivivue. Von SB. ©anjel. — SUagellan ober bie erfte Steife um 
bie Erbe. Stach ben vorhanbenen Quellen bargeftellt von 21. Büret. SJon E. v. Brunn ow. — Ueber Eufetow’S ,3o»f unb _ ■
^otijen; SÄiseellen; SSiVIiogtßftte; £iterarifte w.

SJon biefer Beitfchrift erfcheint täglich auf er ton Beilagen eine Stummer, unb fte wirb in SBochenlieferungen, aber auch in SUonatsheften auS* 
gegeben. ©er Sahrgang foffet 12 3!hlr. Ein

mit n $ c i g e t
wirb mit ben SBlättenn für liteaati^e Unterhaltung unb ber ^fiö von Öfen auSgegeben unb für ben Staum einer gefpaltenen Beile 
2% Stgr. berechnet. SBefonftere SCnjeigen k. werben gegen SJergütung von 3 Shlrn. ben JSlättetH für Uteratii^e Untere 
Haltung bci^tl^t.

im SJtärj 1844. W.
Sn unferm SJerlage ift foeben, nach 2(uSgabe ber lebten ßieferung, 

OOlIffändis erfreuen unb in allen foliben 33u<hhanblungen ju finben: 

Sanbwörterbucb ber grtecbtfÄen ©pracbe 
»on $>rof. Dr. W. papt.

£>rei 55änbe, jufammen 197 S3ogen gr.8ep.=8. Stuf feinem ge= 
glätteten Velinpapier, ©ubferiptionspreis 7% $hlr.

Um bie SJerbreitung biefeS vortrefflichen Sucres unb feine Einführung 
in bie ßehranftalten tunlichfl 8« förbern, haben wir bie löblichen ©orti« 
mentshanblungen in ben ©tanb gefeßt,

tur &eipiiger 19^ auf Je ^em'
platte ein Freiexemplar 5« »etvmigen, 

Slaöh bem genannten Termine htot biefe SJergunftigung unabänberlit 
nuf, unb erfuchen wir bie Herren ßehrer unb ©chulet, welche von ihr 
©ebraud; machen wollen, ftd) ju vereinen, unb jetttg an ihre nächfte 
SBuchhaublung fid) mit 33eftellungen ju wenben.

JBraunftWetg, am 1. gebr. 1844.
_______  gSietyeg ^obn.

2Ulgemeine Pressleitung.
^erauögegeben von Br. T g e r*

1844. geBruar. «Rr. 10 —17.
Inhalt: Skiträge jur Kenntnif ber franjöfifchen |)ref juftänbe. Erfter, 

iweiter unb britter Beitrag. — SJertrag jwifchen granfreich unb ©arbi; 
men über bas Eigentum an literarifchen unb artijtifdhen SBerfen. — S3es 
jtrebungen für bie 2lnerfennung beS literarifchen Eigentumsrechtes ber 

2luSlänber in ben SJereinigten ©taaten. — patent bie SSefchlagnahme ber 
SJrofchüre „©ie SSefchlüffe ber Wiener SJlinifterialsEonferenj vom Sahre 
1834° betreffenb. — Erfenntniffe bes fönigl. preufj. ObercenfurgerichtS t 
VII. Dr. SBeibemann gegen ben breSlauer SkjirfScenfor. — ©ie ©lau* 
benSfä^e ber SRebaction ber Allgemeinen ^refjeitung". Erklärung von 
Dr. Döpfner. — Bur Beantwortung bergragc: „Söelcher Unterfchieb 
vom Stachbrucf ?" Son ~ ©ie fächfifche Eefe^gebung über ben 
?Ua^brucE. SJon 21. SJerger. _ ©aS fPrefjgefe^ für baS Königreit 
©achfen. — Entgegnung- -7 ?>refprocef. — patent baS
SJerbot beS Vertriebes ber in Paris unter bem Sitel „SJorwärtS" unb 
„©eutfehe atevue'' Bcitfchriften betreffenb. — 2lnwenbung
ber ©efe^e über wiberrechtluhe Staöhbilbung von SBerEen ber Kunft auf 
SabactSpfeifen. — Begrünbung ber SJlotion bes 2Cbg. SJlathP auf £er* 
ftellung beS freien ©ebrautS ber JPreffe. — ©as Eönigl. fächf. provifo= 
rifdje ?)refgefe^ vom 5- iy44. Skn Dr. — 3Bfe weit reicht
baS literarifche Eigenthum„£meS UeberfterS?—- 3Ur EharafteriftiE ber 
beutfehen Eenfur. - 4 Beitritten unV
Uten i &iterari^e 9^ntUgen.

Bon ber ^CWgtmeintn Steinen wöchentlich jwei
Stummem. g?reiS beS Sahtgan9s 5 A ^hlr.

9Cn$eigen werben in ©palten bes Blattes abgebrueft unb für 
ben Siaum einer Beile 1 A btretymt, Pefonhete 9fnteigen 
gegen Vergütung von * «tpir. j Jtgr. beigelegt.

im 1844’

/. 21. ^rockljauö*



NEUE JENA ISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Dritter Jahrgang. >. 79. !• April 1844.

Oriechisclie AlterOiumskimde.
!• Geschichte der politischen Hetärien in Athen, von 

der Zeit der Kylonischen Verschwörung bis zum 
Ausgange der Dreissig, aus den Quellen bearbeitet 
von Hermann Büttner. Leipzig, Brockhaus. 1840. 
Gr. 8. 15 Ngr.

2. De quadringentorum Athenis factione commentatiis 
€st Guil. Wattenback. Berolini, Besser. 1842. 
8maj. 10 Ngr.
Die oligarchische Umwälzung zu Athen am Ende 

Oes peloponnesischen Krieges und das Archontat des 
Eukleides. Von Karl Scheibe. Leipzig, T. O. Weigel. 
1841. Gr. 8. 25 Ngr.

öie vorliegenden Schriften behandeln alle drei die 
interessantesten Punkte aus der Verfassungsgeschichte 
des athenischen Freistaates; sie bekunden fleissiges 
Quellenstudium ihrer Verfasser, sind aber im Einzel
nen sowol in Betracht der grössern oder geringem 
Ausführlichkeit, mit der sie ihren Gegenstand behan
deln , als in der Auffassung der politischen Verhält
nisse bedeutend von einander verschieden. Während 
Hr. Scheibe mit sorgfältigem Fleisse Alles, was auf den 
von ihm geschilderten Zeitraum sich bezieht, zusammen
getragen und in gefälliger Form verarbeitet hat, dabei 
aber die Ansicht von altern oligarchischen Umtrieben 
vor dem peloponnesischen Kriege festhält, hat Hr. 
Wattenbach in seiner Erstlingsschrift das Bedeutendste 
für die nach seiner Ansicht erste oligarchische Gestal
tung Athens im Jahre 411 zusammengestellt, und das 
Vorhandensein einer oligarchischen Faction vor der 
sicilischen Niederlage nachdrücklich bekämpft ; am kür
zesten im Einzelnen aber mit treffender Schärfe stellt 
Hr. Büttner in Nr. 1 die Kämpfe und Richtungen der 
einzelnen Parteien in der Entwickelung der athenischen 
Demokratie dar. Dass für dieselben aber jene Ge
nossenschaften, welche sich um einzelne vor Andern 
hervorragende Persönlichkeiten schalten, die sogenann
ten Hetärien von dem bedeutendsten Einflüsse waren, 
hat Hr. Büttner richtig erkannt und ihie ^Viiksamkeit 
nachgewiesen. Mit R°eeht gibt er auch der Benennung 
Hetihie_eine weitere Bedeutung, indem er sie nicht, wie 
K. u.Hermalmj Wachsmuth und Schömann als oli
garchische Klubs, oder, wie Krüger, als Vereinigung der 
im Staate Unterdrückten, oder, wie Vischer, als solche 
Vereine, welche nach Macht und Ehre für ihre ein
zelnen Genossen gestrebt hätten, betrachtet wissen 

will, sondern (S. 4) erklärt, „dass keineswegs alle He
tärien aus einem feindlichen Verhältnisse des Indivi
duums zum Gemeinwesen hervorgegangen sind, dass 
sie sogar vielfach zum Dienste desselben verwandt 
wurden, und zw’ar nicht blos dann, wenn ihr Treiben 
mit den bestehenden Gesetzen in Einklang stand, son
dern auch oft, wenn es geradezu gegen dieselben ge
richtet war; endlich, dass ein in der That feindliches 
Verhalten derselben in sittlich-gesunder Zeit immer ohn
mächtig blieb, wo es aber Erfolge begleiteten, das be
deutsamste Symptom eines über das gesammte Staats
leben und die einzelnen Individuen sich erstreckenden 
Verderbens war“. Doch vermisst man eine hierauf ge
gründete nähere Begriffsbestimmung des Wortes. Als 
erstes Beispiel in der sichern athenischen Geschichte 
bezeichnet Hr. B. S. 7 die verunglückte Verschwörung 
des Kylon (Herod. V, 71), der aber die Stimmung des 
Volkes nicht richtig erkannt hatte, und darum unter
ging; nächstdem deutet das Verfahren Solon’s bei der 
Bearbeitung des Volkes durch Peisistratos u. A. zur 
Wiederaufnahme des Kampfes um Salamis auf eine 
ähnliche Wirksamkeit geheimer Anhänger, während er 
in seinen legislatorischen Maasregeln durchaus unab
hängig davon sich bewies; dass es ihm aber ein Leich
tes gewesen wäre, sich zum Tyrannen aufzuwerfen, 
durfte Hr. B. nicht bestreiten.

In den offenen Parteikämpfen, welche der Tyran
nis des Peisistratos vorhergingen, findet der Verf. mit 
Recht keine hetärienartige Verbindung, und weist auch 
bei diesem selbst das Handeln mit blos subjectiven 
Mitteln nach; dagegen schreibt er seinen Nachfolgern, 
deren Stellung natürlich eine andere war, die Bildung 
einer Hetärie im schlechten Sinne zu, die durch die 

loino't tvquvtoi bei Herod. VI, 123 bezeichnet worden 
sei. und zu welcher wol die athenischen Flüchtlinge 
im Perserheere (Herod. VIII, 64) gehört haben möchten» 
Diese Auslegung derWorte Herodot s bestreitet zw'ar Hr. 
Prof. K. F. Hermann in der Recension der B.’schen Schrift 
(Berliner Jahrb. 1842. S. 13o); dass aber im Zeitalter 
des Perikies und spätei diese Ansicht von einer Ge
nossenschaft der 1 yrarinen Geltung fand, dafür spre
chen die Annlov ituiqoi bei Aristophanes (Lys. 1081) 
und wol auch die (von Hrn. B. nicht angeführten) Worte 
der Komiker bei Plut. Pericl. c. 19, welche die Mit
glieder der perikleischeh Hetärie vloi Huot.Grqu'clSa.t 
nannten. Treffend sind die Bemerkungen über den ed
lem Charakter der entgegengesetzten Hetärie des Har
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modios und Aristogeiton, sowie über die Stellung der 
Alkmäoniden im 6. Jahrh. S. 14 f., deren Edelster, 
Kleisthenes, das Volk zu seiner Hetärie gemacht habe 
(wie Hr. B. das rov dr^iov nQOGiTv.iQiCtiai bei He
rod. V, 66 erklärt); nur spricht die Verbannung von 
700 Familien durch Kleomenes (Herod. V, 72, die doch 
nicht alle an dem Frevel gegen die Kyloneer Antheil 
gehabt hatten, Herod. V, 70) für das Vorhandensein 
einer kleinern Genossenschaft des Kleisthenes.

Ausführlicher charakterisirt nun der Verf. die Ten
denz und Wirksamkeit des Themistokles und seiner 
Hetärie in ihrem Gegensätze zu Aristeides, der nach 
dem Sturze des Themistokles durch Kimon bald ver
dunkelt und in den Hintergrund gestellt worden sei; 
über diesen selbst urtheilt aber der Verf. zu hart, wenn 
er in seiner Hetärie nur Oligarchen (?) der schlechte
sten Art findet, und nicht erwägt, das Kimon schwer
lich an solchen Handlungen, wie an dem Morde des 
Ephialtes, der Verurtheilung des Epikrates (Plut. The
mist. 24), nur im entferntesten Theil nehmen konnte. 
Ebenso ist auch wol sein Urtheil über den streng 
rechtlichen Thukydides, den Sohn des Milesias, zu 
hart, dem er zwar persönlich alle Gerechtigkeit wider
fahren lässt, aber doch durchaus als im Irrthum befan
gen darstellt und als Quelle dieses Irrthums nur den 
„persönlichen Hochmuth4- gelten lassen will, „weil der 
Inhalt seiner Überzeugung nicht die Wahrheit auf der
jenigen Stufe ihrer Entwickelung war, zu der sie eben 
in der Zeit gelangte“ (S. 41); während auf der andern 
Seite Perikies zu hoch gestellt wird, weil in ihm das 
Bewusstsein der geistigen Errungenschaft, welche die Athe
ner in ihren Kämpfen gegen ihren Adel, gegen die Perser, 
ihre Stammgenossen und die Peloponnesier siegreich be
hauptet hatten, zur „vollkommensten Gewissheit gewor
den sei, und er zuerst den Muth gefasst habe, die un
endliche Berechtigung derselben sich einzugestehen, 
und der dies mit einer so entschiedenen Energie ge- 
than habe, dass aus derselben der unerschütterliche 
Wille und die unbezwingliche Macht hervorging, jenes 
Recht in einer jede fremdartige Schranke vernichtenden 
Bethätigung des athenischen Volksgeistes geltend zu 
machen“ (S. 33). Hr. B. erscheint überhaupt in der 
Auffassungsweise der neuesten philosophischen Schule 
befangen, welche einer unbefangenen objectiven Würdi
gung der Thatsachen bisweilen hinderlich wird und in 
der vorliegenden Schrift nicht selten das klare Ver- 
ständniss erschwert. Wohl hat der Verf. recht, die al
berne Erzählung Plutarch’s zurückzuweisen, nach wel
cher Perikies gegen seine Neigung sich der Volkspartei 
zugewendet habe, nur aus Furcht vor dem Ostrakismos 
oder aus Eifersucht gegen Kimon, den er schon an der 
Spitze der aristokratischen Partei gesehen (S. 37); 
aber zugestehen muss er doch selbst (obgleich er den 
Perikies von persönlicher Schuld hierbei freispricht, 
S. 33), dass die Einführung des Theatergeldes, sowie 

I des Richter- und Ekklesiastensoldes mittelbar das Ver
derben des Staats herbeiführte. Als gut gelungen ist 
die kurze Charakteristik des Perikies S. 34, seiner 
Hetärie S. 38 und die kurze historische Entwickelung 
seiner Stellung gegen Kimon S. 39 f., zu bezeichnen; 
ebenso die Darlegung des Unterschiedes, welcher in 
Rücksicht auf die Durchführung des Princips von 
gleicher Berechtigung Aller zur Theilnahme an den 
Staatsangelegenheiten zwischen den modernen Staaten 
und denen des Alterthums obwaltet (S. 44 f.), nur ver
kennt der Verf. S. 46 den Unterschied zwischen den 
gewerbeverachtenden Doriern und den thätigen Ioniern, 
und denkt nicht an das solonische Gesetz, dass «Jeder 
seine Erwerbsmittel uachzuweisen habe (Plut. Sol. 22), 
wenn er die darauf deutende Äusserung des PerikleS 
(Thuk. II, 40, seiner Armuth durch Arbeit nicht abzu- 
helfen, sei schimpflich) als nur subjective Ansicht des- 
selben oder des Thukydides gelten lassen will. Endlich 
zeigt aber auch der Verf. S. 47, wie in der durch die 
Besoldungen bewirkten Umwandlung der Theilnahm6 
an den Staatsangelegenheiten (welche vorher dem Un- 
bemittelten ein Hingeben materiellen Gewinnes auf' 
erlegt hatte) in einen mühelosen Genuss, das Verderben 
unmittelbar enthalten war. Im Folgenden charakterisirt der 
Verf. die Demagogen nach Perikies, namentlich Kleon, 
den er mit Recht von dem Vorwurfe, dass er ein blos- 
ser Lärmer gewesen, freispricht, hierauf die aller Ener
gie ermangelnde Opposition gegen den Demos unter 
Nikias, der sehr ungünstig beurtheilt wird, und gleich 
darauf des Letztem Gegensatz zu Alkibiades, welcher 
erkannt haben soll, „dass in ihm der gesammte Volks
geist mit Allem, was er nicht blos an Leidenschaften, 
sondern auch an Einsicht und Thatkraft enthielt, zuifl 
Bewusstsein und zum Verstände gelangt war“; was 
insofern richtig ist, als Alkibiades in seinem Übermuth 
und seinem Leichtsinn, in seiner Geringschätzung alles 
Heiligen und Ehrwürdigen der wahre Repräsentant des 
jungen Athens war (im Gegensatz zu den Marathon
streitern), aber freilich auch derjenige, der durch sein 
Ansehen und seinen Einfluss bei dem Volke, durch die 
Richtung seiner Aufmerksamkeit auf leichten Gewinn 
und auf glänzende Unternehmungen dasselbe bethörte und 
immer weiter auf der Bahn fortriss, welche es zum 
Verderben führen musste, während sein Benehmen bei 
den Spartanern «nd die Rathschläge, die er anfangs 
dem Tissaphernes gab, keine der streitenden Parteien 
zu mächtig werden, sondern sie sich unter einander 
schwächen und aufreiben zu lassen, Zeugniss von 
Rachsucht und einer jedes edlere Gefühl für Vater
land und Pflicht erstickenden Selbstsucht ablegen, de
ren vorher kein freiheitsliebender Helene fähig gewe
sen war. Hr. B. verfährt hier wieder nach der oben 
gerügten Auffassungs- und Darstellungsweise, die hier 
selbst von dem Vorwurfe der Sophisterei nicht gan^ 
freizusprechen sein dürfte.
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Mit nicht geringer Gewandtheit und Schärfe zeich

net der Verf. auf den letzten Seiten seines Buches in 
Wenigen Umrissen die Umtriebe des Peisandros und 
seiner Genossen , welche die Oligarchie der Vierhun
dert herbeiführten, sowie die Machinationen des The
ramenes und Kritias, die im Verein mit Athens gänz
licher Demüthigung und Lysander’s trotziger Willkür 
die Herrschaft der Dreissig erzwangen. Zu bedauern 
ist es, dass er seine Schilderungen nicht über diese 
Zeit ausgedehnt hat, indem er aus Demosthenes’ Zeit 
nur das Beispiel der gewaltthätigen Rotte des Eubu- 
lides anführt, die aber, wie er selbst zugibt, keinen 
politischen Zweck und Erfolg hatte, daher auch nicht 
ganz mit Recht hierher gerechnet werden kann ; pas
sender wäre es wol gewesen, wenn der Verf. hier an 
die durch den Umschwung der Verhältnisse herbei
geführte Scheidung der Redner- und Feldherrnthätig- 
keit und die hierdurch veranlassten Coalitionen zwischen 
einzelnen Feldherrn und Rednern gegen andere Feld
herren (Iphikrates und Kallistratos gegen Timotheos, 
üemosth. in Timotk. 1187 init. vgl. Xen. Hell. VI, 

13. 30; Demosthenes und Chares gegen Phokion, 
vgl. Plut. Phoc. 9) erinnert hätte, oder wie Hr. 
K. F. Hermann bemerkt, an den politischen Einfluss 
der Symmorien in der Zeit der olynthischen Reden 
(Demosth. 01. II, p. 26, §. 27. Vgl. De cor. p. 260 f.). 
Auch die mächtige Partei der Reichen, zu welcher die 
Feinde des Demosthenes, Onetor, Meidias, Eubulos ge
hörten, hatte gewiss grossen politischen Einfluss und 
verdiente daher als ein Analogon der altern Hetärien 
aufgeführt zu werden, sowie die besonders seit dem 
Frieden des Philokrates verstärkte makedonische Partei 
in Athen, deren Gegner vielleicht nicht immer eine so 
compacte Masse bildeten.

Ref. erkennt den Werth des belehrenden und gut 
geschriebenen Buches an, welches aber gewiss noch 
allgemeiner ansprechen würde, wenn es sich von der 
Schulsprache der neuesten Philosophie und von der 
einseitigen Verfechtung der absoluten Demokratie freier 
gehalten hätte.

Nr. 2. Der Verf. der zweiten Schrift, Hr. Watten
bach, welcher noch die Schriften der Hrn. Büttner und 
Scheibe und deren Beurtheilung von Hrn. K. F. Her- 
mann benutzen konnte, bekämpft in der schon oben 
angedeuteten Weise und Richtung die Ansicht von dem 
Wirken einer auf Oligarchie hinarbeitenden Faction in 
Athen während der ersten Hälfte des peloponnesischen 
Krieges und im Hermokopidenprocesse, in welchem 
vielmehr die verschiedenartigsten Richtungen und poli
tischen Ansichten sich gegen Alkibiades vereinigt hät- 
ten; er weist namentlich in Betreff der nach dem Un
fall in Sicuien ernannten Probulen nach, dass dieses 
Institut m Zeiten der Noth auch in andern Demokra
tien eingesetzt worden sei, ohne zur Oligarchie zu füh
ren, oder die Übermacht einer oligarchischen Partei 

zu beweisen; er bezieht auch des Aristophanes Worte, 
Thesm. 808 (in welchen aber Fritzsche eine Anspie
lung auf die Vertreibung der demokratischen Bule durch 
die Vierhundert findet), auf die der Bule entzogenen 
und den Probulen übertragene Probuleusis. Gegen das 
Übergewicht oligarchischer Tendenzen führt Hr. W. 
das Decret über die Autonomie des samischen Demos 
und die Ernennung demokratisch gesinnter oder nicht 
entschiedener Feldherren, Strombichides n. A. an. Hier
auf schildert er die Anfänge der oligarchischen Um
triebe (die Unterhandlungen des Alkibiades mit seinen 
Freunden auf Samos) S. 27 f. Die erste Sendung des 
Peisandros, und die Stimmung in Athen, wie sie in der 
Lysistrate und den Thesmophoriazusen des Aristopha
nes angedeutet wird (S. 29 f., S. 36), endlich die Ein
richtung der Oligarchie nach der zweiten Rückkehr 
des Peisandros (S. 37—42). Bei der Aufzählung der 
meist auch als Redner oder Sophistenschüler bekann
ten Mitglieder’ des oligarchischen Raths zeigt Hr. W, 
mit Recht die Übertreibung in Lysias’ Worten (inAgo- 
rai. §. 74), es hätten alle Mitglieder des Raths der 
Dreissig und der Bule unter ihnen auch zu den Vier
hundert und den Verbannten gehört, da ja die Bule 
unter den Dreissig (was indess nicht sicher nach
zuweisen ist) aus 500 Mitgliedern bestanden hätte, auch 
wären ja nicht Alle, die zu den Vierhundert gehört, 
verbannt worden, wie z. B. Theramenes; weniger noch 
als dieser letztere Grund kann der in der Anmerkung 
angeführte gelten , dass damals (doch wol bei der Ein
setzung der Dreissig) die Verbannten noch nicht zu
rückgerufen gewesen seien, indem dies zu den von 
Theramenes erwirkten Friedensbedingungen gehörte 
(Xenoph. Hellen. II, 2, 20. Plut. Lys. 14. Lysias in 
Eratosth. §. 62). Mit grössern! Rechte konnte Hr. W. 
die von ihm S. 68 benutzte Äusserung des Lysias 
(affect. tyr. §. 9) hier anführen, dass mehre, die früher 
zu den Vierhundert gehört hatten, mit den Vertriebe
nen unter Thrasybulos aus dem Peiräeus zurückgekehrt 
seien; denn diese letztem waren ja gewiss nicht in 
der Bule unter den Dreissig, da von diesen alle Bu- 
leuten in den zar«Zoyo? der Dreitausend aufgenommen 
waren, also schwerlich später mit dem übrigen Volke 
vertrieben wurden (vgl. Xenoph. Hell. H, 4, 1. Dio
dor. XIII, 4; vgl. auch Scheibe S. 59, Anmerk. 19). 
Bei der Erzählung der A orialle auf Samos und im 
athenischen Heere daselbst, welche dessen Erklärung 
zu Gunsten der Demokiatie und gegen die Vierhundert 
herbeiführten, ist eine Verwechselung verschiedener 
Zeiten und Verhältnisse zu rügen; denn während es 
oben S. 33 hiess, dass nach der ersten Ankunft des 
Peisandros in Athen die von ihm erwirkte Absetzung 
des Phrynichos und die Ernennung der Demokraten 
Leon und Diomedon ein Beweis noch vorwaltender 
demokratischer Tendenzen gewesen sei, spricht Hr. W. 
nun S. 49 nach der Einsetzung der Vierhundert aber



mals von dieser Ernennung, als wenn sie durch den 
Unverstand der Oligarchen herbeigeführt worden sei; 
sicher waren auch diese beiden die einzigen patriotisch 
und demokratisch gesinnten Strategen, da äusser ihnen 
nur noch Unterbefehlshaber, Thrasybulos und Thra- 
syllos, als Unterstützer der samischen Demokraten ge
gen die oligarchische Faction der Dreihundert genannt 
werden (Thuk. VIII, 73). Wohl hätte Hr. W. bei die
ser Gelegenheit, weil dies so höchst charakteristisch ist, 
nicht übergehen dürfen, dass diese Dreihundert, die 
nun den samischen Demos unterdrücken wollten, die
selben waren, welche vorher den (auch von Hrn. AV. 
8. 23 erwähnten) Aufstand des samischen Demos gegen 
die Geomoren erregt hatten (Thuk. VIII, 21, 73). In 
der ebenfalls sehr kurzen Erzählung der Ereignisse in 
Athen S. 55 ff., welche den Sturz der Oligarchie her- 
beiführten (des so höchst wichtigen und entscheidenden 
Unfalls bei Eretria und Verlustes von Euböa wird nur 
mit wenigen Worten gedacht), ist am ansprechendsten 
und lebendigsten das Benehmen der Vierhundert und 
ihre Reden in der Versammlung im Theater ge
schildert (S. 62), als die Hopliten das Kastell Eetioneia 
zerstört hatten und in die Stadt gezogen waren; doch 
wäre wol eine genauere topographische Bestimmung 
desselben als das blosse: casteUum in ipsis faucibus 
Piraeisitum, hier an ihrem Orte gewesen. Schwerlich 
möchte man sich bewogen fühlen, in das Lob und die 
Rechtfertigung des Theramenes S. 55—58 einzustim
men, indem der Verf. nichts Geringeres sich erlaubt, 
als die Erzählungen von dem höchst zweideutigen und 
unredlichen Benehmen desselben bei dem Processe der 
zehn Feldherren nach der Arginusenschlacht und bei 
der Hinhaltung der Friedensunterhandlungen mit Lysan- 
dros in Zweifel zu ziehen und für Erdichtung zu er
klären. Seine Hauptbeweise bestehen in der Äusserung 
des Aristoteles über ihn, Nikias und Thukydides Mile- 
siae bei Plut. Nik. 2, und in dem ihm später nach sei
nem standhaften Benehmen gegen Kritias von den 
Demokraten ertheilten Lobe. Indess lassen die Worte 
Plutarch’s nicht sicher erkennen, in welchem Sinne 
Aristoteles von jenen drei Männern das Prädicat ßtk- 
TtmoQ gebraucht habe; wenigstens macht es gerade die 
Zusammenstellung des Theramenes mit Thukydides und 
Nikias wahrscheinlich, dass er ihn zu den Wohlhabend
sten und Gebildetsten unter den xaZox«/a#oif, den ge
mässigten Demokraten und den Gegnern der Demago
gen gezählt wissen will; da ja auch jene beiden Män
ner in Gegensatz zu den Verfechtern der absoluten 
Demokratie getreten waren und in demselben Sinne 
spricht sich Theramenes bei Xenophon (Hellen. II, 
3, 48) aus. Was aber sein im Alterthum so hoch ge

rühmtes standhaftes Ende betrifft, so hat er allerdings 
durch dasselbe seine frühem Vergehungen abgebüsst; 
und dass er der Erste dem Wuthen des Kritias Wider
stand entgegensetzte, musste ihm nach dem Siege der 
Demokraten ein ehrenvolles Andenken sichern, zumal 
da er schon früher einmal zum Sturze der Oligarchie 
beiffetragren hatte. Theramenes erscheint uns als ei» 
Mann der rechten Mitte, jeder Übertreibung Feind, da
bei aber beseelt von Ehrgeiz und Herrschsucht, und 
wol auch nicht frei von Empfindlichkeit und der Be
gierde , sich für angethane Kränkungen zu rächen. 
Dass er dem Unwesen der Sykophanten und Volks- 
auihetzer ein Ende zu machen strebte, war verzeihlich 
und selbst nicht unverdienstlich; dass er es aber nicht 
verschmähte, sich als Werkzeug von dem hinterlistigen 
und tückischen Lysandros brauchen zu lassen, der 
überall durch seine schändlichen Kreaturen die Recht
lichen verfolgen liess, und dadurch den spartanischen 
Namen bald verhasster machte, als der der Athener in 
der Zeit ihres grössten Übermuthes gewesen war, das 
zeugt von kleinlicher Sinnesart und von einer Charakter
losigkeit, wie sie eines Staatsmannes unwürdig war. 
Ebenso ist sein Benehmen gegen seine Mitfeldherren 
nach der Arginusenschlacht anfangs zwar als Nothwehr 
gegen deren unklugen Bericht zu entschuldigen, wenn 
auch keineswegs zu rechtfertigen; dass er aber weiter
hin das Volk durch die Trauerkleider und die Klagen 
von Verwandten der Unbeerdigten am Feste der Apa- 
turien aufzuregen und zu erbittern suchte, kann nur 
aus einer elenden Rachgier erklärt und abgeleitet wer
den. Und die Erzählung von solcher Handlungsweise 
bei dem der Demokratie und den Spartanerfeinden 
übrigens so abgeneigten Xenophon (der sie doch noch 
nicht mit so grellen Farben schildert, wie Lysias in 
den Reden gegen Agoratos und gegen Eratosthenes) 
für blosse Erdichtung zu halten, ist eine Kühnheit, die 
auf den Namen von Kritik kaum Anspruch machen 
kann.

Die nächsten Maasregeln nach der Absetzung der 
Vierhundert, die Schicksale derselben, die Milde gegen 
die Anhänger des Theramenes und Aristokrates, sowie 
die Flucht und Verrätherei der Gegenpartei berichtet 
nun Hr. W. noch 8. 63 — 67 zwar mit kurzen Worten, 
aber doch mit Hinweisung auf die Hauptstellen bei den 
Alten und auf die Untersuchungen von Meier und 
Schömann; und endlich fügt er daran noch eine kurze 
Erwähnung der Maasregeln, welche noch in den fol
genden Jahren gegen die Reste der Oligarchen ergriffe» 
wurden, und ihres Schicksals bis zum Ende der Olig' 
archie der Dreissig.

(Der Schluss folgt.)
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(Schluss aus Nr. 79.)
Die ganze Abhandlung, eine Erstlingsschrift, kann 
nur geringe Ansprüche als Monographie über eine so 
wichtige Epoche der athenischen Verfassungsgeschichte 
machen, da sie die meisten Widersprüche der Quel
len und zweifelhaften Punkte oft kaum andeutet, ge
schweige aufzulösen versucht; sie verdient kaum der 
Krüger’schen Abhandlung über denselben Gegenstand 
(in der Ausgabe von Diouysü Historiographica) in Be
zug auf Durcharbeitung, Belesenheit und Sorgfalt an 
die Seite gesetzt zu werden, wenn sie auch im Ein
zelnen nach so vielen andern trefflichen Untersuchun
gen mehr und Besseres bieten kann; als eine Vor
arbeit für einstige ausführlichere Bearbeitung dieses 
Gegenstandes ist sie indess nicht unbrauchbar. Manche 
unhaltbare Übersetzung der Hauptstellen wurde schon 
oben erwähnt; hierhin gehört wol auch S. 18 z. E. 
Thuk. VIII, 1 : n>v nagormv ngoßov'ktvowoiv, de
summis rebus praeconsultarent, wo die wörtliche 
Übersetzung sich besser empfiehlt, vgl. auch Thuk. 1, 22; 
ferner S. 33, Anmerk. Lys. cont. Erat. §. 65 w; ngä- 
7l-uwiv, rebus novis, was gegen den gewöhnlichen Sprach
gebrauch ist. Vieles lässt aber die Latinität zu wün
schen übrig, welche der Durchfeilung sehr entbehrt 
Und an Germanismen und unpassenden, ja selbst fal
schen Wendungen keinen Mangel leidet; vgl. S. 13 
miseram reipublicae subito detexit funesta illa clades. 
S. 12 ex vetere illa nobilium disciplina (Schule des 
Nikias); ebendaselbst de maiorum virtute deficientes; 
8. 14 z. E. pro alio aliquo consulit; S. 31 neminem a 
coniuratis in ipsorum consilia initiatum fuisse; $. 41 novi 
Renatus compositio — populi suffragiis deferri poluit : 
8. 43 propriae securitalis cura; S. 52 optimatium 
artes omni effectu carueruut u. a. m.

Nr. 3. Es wäre eine Ungerechtigkeit gegen Hrn. 
Scheibe, seine ausführliche, von gründlicher Benutzung 
der reichlich fliessenden, aber doch ungleichen und 
vielfach sich widersprechenden Quellen zeugende und 
in einer schönen, fliessenden Sprache geschriebene 
Monographie über die Dreissig zu Athen der Schrift 
des Hin. Wattenbach gleichzustellen; vielmehr ist Nr. 3 
als ein willkommener und die Forschung wesentlich 
fördernder Beitrag zu rühmen, durch den viele Schwie
rigkeiten gehoben, manche störende Widersprüche be

seitigt oder wenigstens vermittelt und auch die Unklar
heiten in der Chronologie der Jahre 404 und 403 auf
gehellt werden. Auch enthält diese Schrift manche 
gute Emendation schwieriger und verdorbener Stellen 
der Alten, die sich auf die Geschichte dieser Zeit be
ziehen. Dennoch lässt sich so Manches im Einzelnen 
einwenden, was ausführlicher zu besprechen, der ge
ringe dieser Anzeige zugemessene Raum verbietet; 
Ref. muss sich daher auf eine kurze Übersicht des 
Inhalts und der Anordnung beschränken und Das nur 
gelegentlich andeuten, worin er verschiedener Meinung 
ist; was die chronologischen Fragen betriftt, so behält 
er sich vor, an einem andern Orte seine Ansichten 
ausführlicher zu erörtern.

Mit Recht hebt der Verf. den w esentlichen Einfluss 
der Sophistenschulen auf Untergrabung des altrepubli
kanischen Sinnes und auf Weckung und Beförderung 
egoistischer Tendenzen hervor; zu wrenig aber beach
tet er, wie durch den Übermuth der Demagogen und 
Sykophanten und das Toben des Pöbels auch die ed- 
lein Gemüther der absoluten Demokratie abgeneigt 
werden mussten und sich der Herrschaft weniger Ed
len zuwandten (vgl. Thuk. VIII, 65 z. E.); und dass 
so der Process der zehn Feldherren der Oligarchie der 
Dreissig mittelbar vorgearbeitet haben mochte, wie vor
her der Hermokopidenprocess der Herrschaft der Vier
hundert. Denn dass die gemässigte Demokratie ohne 
Ekklesiasten- und Richtersold von dem Sturze der letz
tem (Thuk. VIII, 97) bis zur Übergabe Athens fortge
dauert, hat Hr. S. S. 7 (übereinstimmend mit Peter) 
nicht überzeugend gegen die Gründe von Sievers und 
K. F. Hermann (vgl. Denselben in Berlin. . ahib. 1842, 
S. 142, Büttner S. 82, Wattenbach S. 57, Lachmann, 
Geschichte Griechenlands I, S. 24) dargethan; vielleicht 
deuten sogar die Worte des Ascnnes (de fals. legal. 
§. 76, wahrscheinlich aus einem Komiker) über Kleo- 
phon: auf Wieder
einführung des Soldes durch diesen Demagogen. Auch 
in Bezug auf die Thätigkeit der oligarchischen Faction 
im Hermokopidenprocesse, in der Ernennung der Pro
bulen (ja selbst bei dem Abfalle der Bundesgenossen 
und in der Besetzung von Dekeleia durch die Sparta 
ner, die nur die Demokraten einschüchtern und gele
gentlich eine Umwälzung in Athen unterstützen sollten, 
s. dagegen Thuk. VIII, 71) kann Ref nicht beistimmen.

Als Quellen befolgt der Verf. hauptsächlich Plu- 
tarch (der aber für Chronologie kein so sicherer Führer 
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ist als Xenophon) und Lysias, dessen oratorische Über
treibung und Verdrehung er nicht immer so berücksich
tigt wie S. 21 und 59; weniger dienen ihm als Führer 
Xenophon und Diodor. So wird S. 41 die Eroberung 
von Samos in die Zeit der Unterhandlungen des The- 
ramenes mit Lysander gesetzt (vgl. dagegen Xenoph. II, 
3, 8), es wird S. 15 selbst gegen Plutarcli (Lysand. 9, 
Diod. XIII, 104) der Zug Lysander’s nach Oropos und 
sein Gespräch mit Agis in Dekeleia vor der Schlacht 
bei Ägospotamoi bestritten und erst in die Zeit nach 
derselben versetzt. Als geringe Versehen sind zu be
zeichnen, dass die Probulen erst 412 v. Chr. eingesetzt 
worden sein sollen (S. 5, vgl. Thuk. VIII, 1 u. c. 4 
z. A.); dass Lysander schon 406 nach Asien gesandt 
worden sei (S. 13, vgl. Xen. II, 1, 6. 7 mit I, 7, 8). 
Auch dass Diodor. IV, 2 den Frieden in 01. 104, 1, 
also schon in die zweite Hälfte des J. 404 setze, ist 
ein Schluss, zu dem Diodor’s Ungenauigkeit kaum be- 
rechtigt; überdies erwähnt derselbe Diodor XIII, 104 
auch schon unter 01. 103, 4 die Beendigung der Bela- 
gerung Athens durch den Friedensschluss.

Nachdem der Verf. in der Einleitung die allgemeinen 
Verhältnisse der Parteien in Athen und die Ursachen der 
oligarchischen Umtriebe, hierauf in den ersten drei Capi- 
teln die nächsten Begebenheiten vor der Schlacht bei 
Ägospotamoi nach der WiedererwählungLysander’s, diese 
Schlacht selbst und ihre nächsten Folgen für die athe
nischen Bundesgenossen in Kleinasien und Thracien 
geschildert, geht er im vierten Capitel zur Belagerung 
Athens durch die Flotte unter Lysander und das Land
heer unter Anführung der Könige über, berichtet den 
langen Aufenthalt des Theramenes bei Lysander in 
Samos, seine Gesandtschaftsreise nach Sparta, die 
Annahme der drückenden Friedensbedingungen in der 
athenischen Volksversammlung und die hierauf erfolgte 
Ankunft Lysander’s von Samos, welcher Schiffe und 
Mauern in Empfang genommen (nuq&aßt Plut. Lysand. 
13); aber erst im Herbst d. J., beinahe ein halbes 
Jahr nachher, als er zum zweiten Male von Samos 
kam, die Mauern niedergerissen und die Einsetzung 
der Dreissig erzwungen haben soll (Cap. 6, vgl. Bei
lage I, S. 161). Durch diese Deutung sucht der Verf., 
welcher in dieser Zeitbestimmung mit Peter (De Xenoph. 
Hellenicis) übereinstimmt, eine nothdürftige Überein
stimmung mit den Worten Plutarch’s herbeizuführen, 
während alle alten Quellen die Einsetzung der Dreissig 
gleich nach der Übergabe Athens an Lysander betrei
ben lassen, wie dies Hr. S. selbst in der I. Beilage S. 
161 zugibt. Bef. kann sich mit diesem Auswege nicht 
einverstanden erklären, und er erlaubt sich hier, fol
gende Anordnung, für die er sich den Beweis noch 
vorbehält, vorzuschlagen: 01. 103, 4 Elaphebolion: 
Friede mit Sparta, Gestattung der Zufuhr; Munychion: 
Ankunft Lysander’s mit der Flotte und dem Landheer 
vor Athen, Niederreissung der Mauern; Skirrophorion:

Einsetzung der Dreissig noch während Lysander’s An
wesenheit. OI. 104, 1 Hekatombäon: Pythodoros Ar
chon (b'f b ohyaQ/la Xenoph. II, 4, 1); Boedro- 
mion: Einnahme von Samos, Lysander erwirkt den 
Dreissig eine Besatzung; Gamelion: Thrasybulos 1» 
Phyle, Gefecht bei Acharnä; Anthesterion oder Thar- 
gelion (8 oder 10 Monate nach Einsetzung der Dreis
sig, Xenoph. Hell. II, 4, 21; Scheibe S. 101, A. 23 und 
S. 161): Schlacht bei Munychia, Absetzung der Dreis
sig; endlich 01. 104, 2, am 12. Boedromion (Plut. gloT> 
Atheniens. p. 349) Einzug der Demokraten in Athen. 
Löst diese Anordnung auch nicht alle Schwierigkeiten? 
so erweist sie sich doch als die natürlichste und als 
diejenige, welche mit den Zeugnissen der Alten am 
meisten übereinstimmt.

Nachdem Hr. S. im siebenten Capitel die weitern 
Schicksale Lysander’s während der Herrschaft der 
Dreissig bis zu seiner Reise nach Libyen berichtet? 
schildert er im Folgenden Stellung der Dreissig, Nutzeft 
ihrer Macht (was dies bedeuten soll, ist aus dem 
ganzen Capitel nicht recht zu erkennen, denn von der 
anfänglichen Beseitigung der von Allen gehassten Sy- 
kophanten durch die Dreissig ist erst späterhin die 
Rede), Behörden, Volk und Bule; hierbei kann Ref 
es nicht billigen, dass schon hier die spartanische Be- 
Satzung, die Sykophanten und Ankläger in den Dien
sten der Tyrannen, der Katalog der Dreitausend und 
die Vertreibung der Volksgemeinde erwähnt werden? 
während nach dem Berichte Xenophon’s erst die Op
position des Theramenes und die wachsende Willkür 
des Kritias und seiner Partei zu mehren dieser Ein
richtungen im Laufe der Zeit Veranlassung gaben; ja 
die Vertreibung der nicht zu den Dreitausend gehörigen 
Bürger aus der Stadt erst nach der Verurtheilung des 
Theramenes stattfand, Xenoph. II, 4, 1. Besser wäre 
es also wol gewesen, die Ausbildung der oligarchischen 
Verfassung geschichtlich nachzuweisen und in den 
Gang der Ereignisse bis zu Thrasybulos’ Auftreten 
verweben, wobei Xenophon als Führer benutzt werden 
konnte, um erst dann vor der Erzählung von der Be' 
Setzung Phyles eine Gesammtübersicht zu geben. Eben 
so wenig möchte Bef. die genaue Analogie anerkennen? 
welche der Verf k. 73 zwischen den verschiedenen 
oligarchischen Staatsgewalten in Athen und den Ele' 
menten des spartanischen Staats nachzuweisen sucht? 
indem die Dreissig der Gerusia, die Dreitausend der 
spartiatischen Volksgemeinde, die Vertriebenen den Pf 
riöken entsprechen sollen; wogegen man die wesend*' 
chen innern Verschiedenheiten zwischen den vergliche' 
nen Elementen und auch den Umstand anführen könnte? 
dass dann für die Ephoren kein Analogon in Athe*1 
und für die athenische Bule der Fünfhundert (wel^® 
offenbar aus der Demokratie beibehalten war, 
da schon die Buleuten, welche vor dem Frieden 
Amte waren, zur Oligarchie sich hinneigten, Lysias 
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dgorat. 20, p. 456 R.) kein Analogon in der spartani
schen Verfassung zu finden ist. Endlich möchte wol 
auch die Angabe des Verf., S. 67, dass die Dreissig 
der Bule die Gerichte übergeben, sich selbst aber die 
Entscheidung über Hochverrat!! vorbehalten hätten, wie 
aus der Verurtheilung des Polemarchos geschlossen 
werden könne, dahin zu beschränken sein, dass sie 
sich die Gerichtsbarkeit über Nichtbürger (Polemarchos 
war Metöke), vgl. Xenoph, II, 3, 21; Diod. XIV, 5: 
Lys. in Erat. 6, p. 386, und gegen die nicht in dem 
Kataloge der Dreitausend Verzeichneten vorbehalten 
hätten, während von den Dreitausend keiner ohne Be
schluss der Bule gerichtet werden konnte, was Hr. S. 
selbst S. 73 anführt. Auch der Process gegen die von 
Agoratos Denuncirten beweist, dass die Dreissig zu 
Anfang ihrer Verwaltung angesehene Bürger nur durch ein 
Volksgericht, wenn auch gegen die Gesetze mit öffent
licher Abstimmung, verurtheilen liessen (Lys. in Agorat. 
35 f., p. 466 R.). — Die oligarchischen Institutionen, 
welche Lysander einrichtete, waren gewiss nicht mehr

Geiste der spartanischen Staatsverfassung, als ihr 
Schöpfer selbst an dieser hing, sonst wären sie wol 
auch nicht so bald von den Ephoren wieder abgeschafft 
worden. Für die Lysander’schen Dekadarchien, wie ja 
auch im Peiräeus Zehnmänner eingesetzt wurden, gab 
cs keine Analogie in der spartanischen Staatsverfas
sung ; und so sind wol auch die Dreissig in Athen nur 
als Verdreifachung jener oligarchischen Zehnzahl an
zusehen, die theils wegen des grössern Umfangs der 
Geschäfte in einer so bedeutenden Stadt mit grossem 
Stadtgebiete, theils wegen der grössern Stärke des de
mokratischen Elements (vgl. Kritias b. Xen. II, 3, 24) 
als nothwendig erscheinen mochte. — Das neunte Capi
tel handelt nach seiner Überschrift von der Gesetzge
bung der Dreissig und ihren Maasregeln gegen Schutz
mittel der Demokratie, erwähnt aber, da ja die Aus
führung des ihnen ertheilten Auftrags immer ver
schoben wurde, nur das Gesetz gegen Unterricht in 
der Redekunst, das zunächst gegen Sokrates gegeben 
worden sein soll, sodann die Umkehrung der Redner
bühne auf der Pnyx von der Seeseite nach der Land
seite zu, damit die Redner nicht mehr nach der See 
hätten sehen und zeigen können, sowie die freilich für 
diese Zeit nicht ganz sichere Anlegung von Privatwoh
nungen auf der Pnyx (Aristoph. Ekkl. 243) und die 
Verdingung der Schiffswerfte auf Abbruch für drei 
Talente, welche sicher nur als ein Mittel ergriffen 
wurde, Geld zur Bezahlung der spartanischen Besatzung 
und zur eigenen Bereicherung zu erhalten; vielleicht 
wol auch in der Hoffnung, sich dadurch den Sparta
nern besonders dienstwillig und gefällig zu zeigen.

Am wenigsten ist jener Sage von der Umkehrung 
der Redneibühne zu trauen, theils weil die Aussicht 
von derselben nach dem Meere durch die Stadtmauer 
verhandelt wai (und auch Forchhammer, der diesem 

Theile der Mauer eine spätere Entstehung zuschreibt, 
verwirft doch Plutarch’s Erzählung Thern. 19, als eine 
absurde, vgl. seine Topographie Athens in den Kieler 
philologischen Studien. S. 289 f.), theils aber, weil die 
Dreissig nie eine Versammlung des Volks beriefen und 
darum wol auch nicht nöthig fanden. Maasregeln ge
gen gefährliche Aufregung des Volks durch alte Erin
nerungen in der Versammlung zu verhüten; endlich 
aber spricht auch die ganze Localität der Pnyx und 
das noch vorhandene Mauerwerk gegen die Wahrschein
lichkeit, dass je das Bema mit dem Rücken gegen die 
Akropolis, die Sitze der Zuhörer mit dem Rücken ge
gen die westliche Stadtmauer und die Hafenstädte zu
gekehrt sein konnten. Darum ist wol auch die ganze 
Erzählung nur als eine Erfindung späterer Zeit zu be
trachten, darauf berechnet, das Andenken der Dreissig 
und die Oligarchie überhaupt noch verhasster zu ma
chen. Hr. S. begnügt sich indess hier, ohne topogra
phische Bedenken anzuregen, auf Leake’s Topographie 
von Athen S. 132 zu verweisen, dem er bei allen to
pographischen Bestimmungen unbedingt folgt, und dar
um auch seine Irrthümer theilt, wenn er z. B. S. 49 und 
sonst vom Demos Munychia spricht; oft auch drückt 
er sich unbestimmter als Leake aus, wenn er z. E. S. 118 
die Agora Hippcdameia (richtiger wol Ql7i7toöai.aio<;')i die 
doch gewiss zu dem von Hippodamos in regelmässigen 
Strassen gebauten Peiräeus gehörte, als zwischen der 
Stadt (Athen) und Munychia gelegen bezeichnet, und 
S. 51 den Tempel der Artemis an den Hafen Muny
chia setzt; ganz unwahrscheinlich ist aber seine Be
stimmung der Lage des Kophos Limen zwischen den 
Häfen Phaleron und Munychia S. 129, zu welcher 
Stelle Pausanias durch die Befestigungen des Peiräeus, 
in welche auch jene beiden andern Häfen mit einge
schlossen waren, schwerlich hätte dringen können, 
auch eignet sich jene Gegend nicht zum Kampfe, der 
doch dort stattfand, da die Abdachung des von Leake 
sogenannten phalerischen Hügels (den E. Curtius, De 
portubus Athenarum p. Hf. für das eigentliche Muny
chia hält) bis an das Meeresufer herantritt. Wahr
scheinlich verwechselte Hr. S. den Hafen Phaleron (heut
zutage Fanari) mit der phalerischen Bucht oder Rhede, 
welche in Theseus’ Zeit den Athenern, als Hafen diente, 
Plut. Thes. 22; und gewiss wird Hr. 8. die Bestimmung 
von Curtius, wonach unter dem YMyog )vtp.gv die in
nerste, von den Befestigungen nicht mit eingeschlossene 
Bucht des Peiräeus (Leake s Kantharos) im Nordosten 
der Hafenstadt zu verstehen ist, jetzt für wahrschein
licher halten; auch ist von derselben nicht gar weit 
(4—5 Stadien, Xen. II, 4} 34 ? nicht 45? wie Hr. S. S. 
130 schreibt) in der Richtung nach der Stadt zu, auf dem 
Leake’schen Plane ein Hügel, auf den sich Pausanias 
zurückzog. Nicht ganz genau ist es auch, wenn Hr« 
s. S. 135 die Feldherren von der Akropolis zur Pnyx 
hinabsteigen lässt, da diese zwar niedriger als die Akro
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polis, aber doch auch auf einem Hügel liegt, zu dem 
man von der sogenannten alten Agora wieder hinauf
steigen musste; vielleicht wurde auch jene erste Ver
sammlung der Demokraten nach ihrem Rückzüge in 
die Stadt nicht in der Pnyx, sondern auf der Agora 
oder in dem Dionysischen Theater gehalten, wie später 
nach dem Einzuge des Demetrios Poliorketes in Athen, 
und des Aratos in Korinth, wo der Feldherr und Red
ner auf der Bühne auftrat, die Zugänge aber (ndgodoi) 
durch seine ihm treu ergebenen Truppen besetzen liess, 
um Verrath oder Widerstand der Gegenpartei zu ver
hüten (Plut. Demetr. 34, Arat. 23). Ref. ist durch ei
nen Sprung zu dem Zeitpunkte der Wiederherstellung 
der Demokratie gekommen, welche Hr. S. erst im 17- 
Capitel berichtet, sowie den Zug nach Eleusis und die 
Amnestie, nachd :m er vom zehnten bis zwölften den 
Terrorismus der Dreissig, den Sturz des Theramenes 
und die Vertreibung der vom Katalog Ausgeschlosse
nen, im 13. die Besetzung von Phyle und den vergeb
lichen Angriff der Dreissig, im 14. und 15. die Schlacht 
bei Munychia und ihre nächsten Folgen, im 16. end
lich die Intervention des Lysandros und Pausanias 
und die Unterhandlungen mit den Ephoren und der 
spartanischen Commission ausführlich und klar darge
stellt hat. Die beiden letzten Capitel enthalten noch 
die Ausgleichung der Besitzstreitigkeiten, sowie die 
Zuriickfoderung des Handgeldes der Ritter (wie Hr. S. 
S. 145 richtiger die erklärt als S. 69, wo
er von der Rückgabe des Soldes spricht) und die Ge
setzrevision; am Schlüsse seiner reichhaltigen Schrift 
spricht er noch S. 157 von der eingerissenen Verar
mung der Bürger, doch wäre eine weitere Ausführung 
der Folgen jener Ereignisse für das innere Leben der 
Athener und des grössern Hervortretens eines spiess
bürgerlichen Sinnes, wie sie Hr. Lachmann in seiner 
Geschichte Griechenlands vom Ende des peloponnesi- 
schen Krieges I, S. 90 1., darstellt, wünschenswerth 
gewesen.

Im Einzelnen liessen sich noch manche Bedenken 
erheben und manche Ausstellungen machen, z. B. S. 
129, Anm. 4, dass Pausanias aus der Akademie über 
Athen nach dem Peiräeus gezogen sei, vgl. dagegen 
Xen. II, 4, 37; doch mögen die vorstehenden Bemer
kungen genügen, dem Verf. zu beweisen, mit welcher 
Aufmerksamkeit Ref. das Buch durchgelesen. Was 
sprachliche Erklärung anlangt, so möchte sich schwer
lich rechtfertigen lassen: xarelvot vor den Staat
aufgelöst, S. 88: dvÖQanoöKj&rjvat, Unterjochung der 
Stadt, S. 38 z. E. onhotq, sie zogen mit den
nOf.ineia auf die Akropolis, S. 134, Anm. 12. Auch 
die Bestimmung der Entfernung zwischen Lämpsakos 
und Ägospotamoi von 15 Stadien als einer Viertelmeile 
ist ungenau.

Jena. H. Weissenborn.
Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in «Pena.

Botanik.
Synopsis Florae germanicae et helveticae, auciore Dr» 

G. Dan. Jos. Koch. Editio secunda. Pars L 
Frankfurt a. M., Wilmans. 1843. 8maj. 2Thlr. 22‘/»Ngr.

Oer würdige Verf. beschenkt uns hier mit der zweiten 
Ausgabe seiner vortrefflichen Flora, die man schon seit 
Jahr und Tag erwartet hatte. Zwar liegt nur die erste 
Hälfte vor uns — weil die verstärkte Bogenzahl eine 
Theilung bequemer machte —, wir wollen aber doch 
nicht säumen, auch über diese schon dem Publicum 
zu berichten, da die frühere Ausgabe, in Aller Händen, 
bereits als Ganzes bekannt ist, weshalb es uns denn 
hier auch mehr obliegt, den eigenthümlichen Charakter 
und die neuen Verbesserungen dieser zweiten Ausgabe 
eines so classischen, ausgezeichneten Werkes ins Auge 
zu fassen.

Als Roth im J. 1789 die erste deutsche Gesamint- 
Hora in dem ersten Bande desselben erscheinen liess, 
war die feine Unterscheidung sowie die systematische 
Anordnung noch sehr hinter dem gegenwärtigen Zu
stande zurück. Daher denn die oft zu kurzen Linne’' 
sehen Definitionen und jenes Heer von Citaten älterer 
und neuerer Floren, welches zwar für die dama
lige Zeit und den Zweck schätzbar, doch nur das 
Buch unnöthig ausdehnten. Hoffmann in Göttingen 
schrieb daher zwei Jahre später eine neue Flor, in 
elegantem Jaschenbuchformat, die, den Raum ganz be
sonders berücksichtigend, auf Excursionen mit sich ge
führt werden sollte. Alle später erschienenen gleiclwn 
Werke haben entweder diesen oder den entgegesetzten 
Zweck, nämlich weiteste oder engste Ausführlichkeit 
in Citaten und Beschreibungen, vor Augen gehabt; und 
wenn unser Autor diesen letztem namentlich in seinem 
grössern deutschen Werke verfolgte, so nahmen sich 
Andere den erstem zum Ziel. Allein die deutsche Gründ
lichkeit hat es nicht unterlassen können, auch hier die 
Volumina etwas grösser zu machen, als die Bequem
lichkeit wünschen möchte; es fällt daher das grössere 
Octavformat bei unserm Verf. um so weniger zur Last, 
als grösserer Druck, gute übersichtliche Einrichtung? 
und deutliche Columnentitel hinlängliche Entschädigung 
gewähren. Als besondere Vorzüge muss man die ge
schmackvolle Wahi der Schrift, die einfache Subsum
tion der mit Capitälchen gedruckten Speciesnamen, und 
die hier besonders angenehme Beachtung bemerken, 
dass ihre Numerirung sich jedesmal nur auf das Ge
nus beschränkt, da das I ortlaufen derselben durch das 
ganze Werk im Grunde ihren Zweck wieder aufhebt; 
darum hätten wir auch die Nummern der Genera mit 
grössern oder gar römischen Zahlen gewünscht, denn 
wenn, wie z. B. S. -27: 1 Ceratonia, dann 1. SilMjUfy 
dann 2 Cercis mit fast gleichen Lettern kommt, so 
wird das Auge leicht ve^u“t’ dieses für eine zweite 
Species zu halten. Deshalb würde es auch, glauben 
wir, angenehmer gewesen sem, die in deutscher Sprache 
zugefügten Standörtei mit Cursivtypen zu setzen, da 
sich dieses besser hei aushebt. Im Ganzen liest sieh 
der Druck aber viel bequemer als in Decandolle’s P1’0' 
dromus, dessen niedrige Typen in engen breiten Zeüen 
anstrengend sind. (Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F» A. JHrockhaus in
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(Fortsetzung aus Nr. 80.)

Die systematische Anordnung ist die unveränderte 
Decandolle’sche, mit all’ ihren Vorzügen und Fehlern. 
£u den letztem rechnen wir die hier und da ganz un
natürliche Stellung der Familien (z. B. der Resedeae, 
Welche durchaus in die Nähe der Cruci[‘erae, und am 
wenigsten zwischen die Violariae und Droseraceae 
gehören; oder gleich darauf die Polygaleae, auf welche 
schroff die Sileneae folgen, auch die Stellung der Cu- 
curbitaeeae u. s. w.), doch ist dem Verf. hierüber in
sofern kein Vorwurf zu machen, als er für eine Spe- 
cialflor das gesammte System nicht hat umarbeiten 
mögen, und es ihm, wie er selbst in der Vorrede sagt, 
vielmehr um die genaue Kenntniss der Speeles zu thun 
gewesen. Und dieses ist auch auf das Trefflichste 
ausgeführt. Aber als allgemeinen Wunsch fügen wir 
noch hinzu, dass alle Botaniker die barbarischen Aus
drücke jenes Autors: gamosepalus, ooulatus, ima basis 
u. dergl. möglichst wieder unterdrücken möchten.

Der Umfang gegenwärtiger Flor begreift die deut
schen Gebiete mit Einschluss des Elsass und derSchweitz, 
die Alpenflor, welche von selbst mit hereinfällt und 
von Hoffmann einst unbegreiflicherweise ausgeschlos
sen war, und die des sogenannten Litorale, das gleich
falls uns gehört, wennschon sich seine Bewohner für 
Italiener halten möchten. Mögen manche der dortigen 
südlichen Pflanzen auch angeschwemmt sein, so gehö
ren sie doch ebenso bestimmt dahin, wie ähnliche an 
den Küsten von Montpellier bis Nizza, die sich die 
Franzosen mit Recht vindiciren. Endlich hat auch Hr. K. 
sehr zweckmässig die im Freien cultivirten Pflanzen 
mit aufgenommen.

Die Tabula comparativa der ersten Ausgabe ist 
weggelassen: nicht zu tadeln, da man aus solchen 
blossen Zahlenübersichten, ohne weitere Anschauung, 
wenig lernt. Desto schätzbarer bleibt der analytische 
Clavis generum nach dem Sexualsystem, wie nach dem 
natürlichen. Indess dürften hier und da (z.B. bei den 
lasmineis, Solaneis etc.) die Charaktere etwa zu kurz 
ausgefallen sein, sodass sich der Anfänger nicht gleich 
zurecht findet.

Im Ganzen ist der alte Text unverändert geblieben, 
aber durch die werthvollsten Zusätze und gründlichsten 
Prüfungen häufig verbessert und vermehrt. Selbst eine 
reichliche Zahl Addenda trägt noch hierzu bei. Und 
wenn sich nun unser Vaterland überhaupt Glück wün
schen darf, jetzt mehr als Eine treffliche Flor zu be
sitzen, so wird sich'Hr. K. für die gegenwärtige unge- 
theilten Dank und Ruhm für die gewissenhafte Sorg
falt bei den so mühsamen Vergleichungen, und feinen Be
stimmungen und Unterscheidungen, die ausdauernden 
Fleiss und klaren Blick fodern, erworben haben. Wir 
hoffen recht bald auf die zweite Hälfte, und möchten 
hierzu noch den Wunsch aussprechen, dass der Verf. 
auch die Filices (sensu lalissimd) mit darin aufnehmen 
möchte, da man sie ja in der Sommerzeit mit sammelt 
und, unbequem genug, für sie zu andern Werken seine 
Zuflucht nehmen muss.

Die Ranunculaceae machen, da es nun einmal De- 
candolle’s System ist, den Anfang. Bei Thalictrum hat 
nun Th. sylvaticum (Th. minus ö strictum ed. I) als 
eigenthümliche Species seinen Platz eingenommen. Fer
ner S. 7 Th. exallatum Gaud. S. 8 wird, den Adden- 
dis zufolge, Anemone Hackelü wieder eingezogen, und 
erhält, mit A. Halleri verbunden, eine modificirte De
finition. Ob A. Pulsatilla ß Bogenhardiana haltbar sei, 
möchte Ref. bezweifeln. Bei A. montana wird gleich
falls die ältere Definition modificirt. — Unter Ranuncu- 
lus findet sich S. 13, R. divaricatus und R. Petiverii 
K. als specifisch von aguatilis unterschieden, mit einer 
Bemerkung, dass R. tripartitus DO. Syst. I 234 a mi- 
cranthus nie in Deutschland gefunden worden sei. Die 
hierbei gegebenen Bemerkungen sind nicht zu überse
hen. Auch als neu wird R. paucistamlneus Tausch in 
den Addendis eingeführt. Ausserdem noch ein R. Bau- 
doti und R. velutinus. S. 21. hi anthis hyemalis. Häu
fig bei Jena. Überhaupt möchte man für Thüringen 
mehr specielle Standörter angegeben wünschen, und 
wenn es auch für gegenwärtige Auflage zu spät ist, 
doch den thüringischen Botanikern empfehlen, ihre Funde 
häufiger, als bisher geschehen, irgendwo bekannt zu 
machen. Delpkinium paniculatum Host, dem divarica- 
tum Led. sehr ähnlich, von Noe auf der Insel Osero 
gefunden. S. 33. Hypecoum pendulum ist in derRhein- 
pfalz von Schoulz gefunden worden; H. litorale Wulf, 
wird dagegen wieder ausgestossen, als nicht im vater
ländischen Gebiete wachsend. S. 16. Corydalis pumila 
Host ist von C. fabacea getrennt und als besondere 
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Species aufgeführt, und lediglich durch die bracteae 
digüato-partitae unterschieden. Soll aber auch früher 
blühen. Diese Form kommt übrigens auch hier bei 
Jena vor. C. acauUs Pers.; häufig an der Stadtmauer 
von Pola. Auf sie folgt in den Addendis C. capnoides 
im Pusterthai, und Fumaria Petteri., bei Hamburg ge
funden. Bei Fumaria Vaillaniii bemerkt Bef, dass 
diese bisweilen mit F. parviflora verwechselt wird. 
S. 36. Zu Matthiola kommt in den Add. noch M. si- 
nuata RBr. am Litoral gefunden. Die Naslvrtia wer
den in den Nachträgen ganz frisch definirt, auch N. 
armoracioides Tausch eingeschoben, was aber nach 
Hrn. K. selbst nur eine Form des N. lerreslre ß inte- 
gtifolium eiusd. sein mag. Überhaupt bleiben die nur 
einige Mal, an einzelnen Localen, im Innern des Ge
bietes gefundenen Formen als eigene Species immer 
verdächtig. S. 39. Barbarea stricla Andr. fand Ref. 
häufig bei Jena wild. Ebenso findet sich Sisymbrium 
austriacam in hiesiger Nachbarschaft. S. 53. Sisym
brium Alliaria Scop. sei wegen der runden Schoten 
und dreinervigen Klappen ein wahres Sisymbrium. Rec. 
stösst sieh aber immer noch an die weissen Blüthen 
und das abweichende Ansehen. Ebenso bei N. thalia- 
num. Es scheint, man opfere heutzutage der Frucht 
zu viel auf Kosten der übrigen Theile. Alyssum ge- 
monense erhält jetzt den Namen A. medium Host. 
Ebenso wird Draba stytaris. nachdem sie statt I). con- 
fusa aufgeführt war, in den Addendis in D. Thomasii 
Koch verwandelt, weil ihr Griffel nicht länger ist als 
bei den andern. S. 65. Alyssum maritimum ist. hier un
ter dem Desvaux’schen Namen Lobularia. Da dieser 
aber schon längst von Lamark und Savigny und neuer
dings wieder durch Ehrenberg’s Arbeiten für ein Zoo- 
phytengeschlecht eingeführt ist, so würden wir die R. 
Brown’schen Benennung koniga vorziehen, obschon sie 
entstellt ist. Allein wir haben leider dergleichen Ver
unstaltungen mehre, sowie wir auch die Namenähn
lichkeiten tragen müssen. Gibt es doch neben Morisia 
(Gay und Nees) eine Marysia,, sowie Dahlia, Thalia 
und Dalea. Draba Traunsteineri H. ist nun als echte 
Species eingereiht. S. 69. Dr. W ahlenbergii Hartm. 
hat jetzt die /). lapponica. fladnitzensis und laecigata 
als blosse Varietäten unter sich aufgenommen. S. 71. 
Cochlearla. Laut einer Bemerkung in den Zusätzen 
will der Verf. die Geschlechter Cochlearla mit Armo- 
racia, kernera uud selbst Bhizobotrya T. in ersteres 
vereinigt wissen. Gewiss mit Recht: denn wie oben 
erwähnt, kann eine Rippe mehr oder weniger an der 
Schote kein Genus entscheiden, wenn der übrige Bau 
nicht mit beiträgt. Auch zeigt Kernera durch die 
schwankende Lage der Kotyledonen, wie unsicher die
ser Charakter ist, wie schon Wallroth voreinst hierauf 
aufmerksam gemacht hat. Wir werden aber ebendes
halb bei Mantia auf diesen Fall zurückkommen. Hel. 
vulgare Gärtn. (H. variabile Spach), mit sechs Varie

täten. Man vergleiche die Unsumme derselben und die 
Synonymen bei Steudel. Jeder, der einmal eine kleine 
Abweichung entdeckte, meinte eine neue Species er
funden zu haben. S. 88. Viola epipsila Led., auf wal
digen Sumpfwiesen in Krain und Salzburg; findet sich 
jetzt häufig in den botanischen Gärten. F. sciapldla 
Koch, eine artige Form, der F. odorata ähnlich.
erst von Salis-Marschlins unterschieden, in der subal- 
pinischen Region. Sie ist gleichfalls w ohlriechend, hat 
längliche Kapsel und weissen Schlund bei blauer Blume- 
Von F. odorata unterscheidet sich noch F. ambigu0 
W. K. durch behaarte Kapsel, und hierzu soll auch 
F. campestris Bess, zu ziehen sein. F. alba Besser 
Galic. ist bis jetzt nur im Elsass gefunden w orden, und 
von der wreissblühenden F. odorata specifisch ver
schieden. F. suavis MB. jetzt auch in den botanischen 
Gärten zu finden, w ird nun ebenfalls als vaterländische 
eigene Art aufgenommen. F. Schullzii (F. Bupp?1 
Rchb. Fl. germ. exsicc. Nr. 1770). unter den Verwand
ten am langen spitzen Sporn kenntlich. U. BuppU 
Koch Syn. 1 p. 85, wird jetzt als stricto, Horn, aufge
führt, da die F. Buppii All. nach Bertoloni nur eine 
Form der canina sein soll, wie es auch Rec. immer 
so vorgekommen. U helerophylla Bert., zwischen der 
lutea Sm. und deelinata W. K. stehend: ist F. Faid?' 
ria Rchb. exc. 709 und gracilis Biv. F. Comolliü 
Massara (Prodromo della, flora raldellens. p. 203^ un
terscheidet sich von cenisia zumal durch gewimperte 
Kelchblätter. S. 98. Polygala nicaeensis Risso. Hier
her zieht der Verf. P. amblypiera ß pubescens Rchb. 
Fl. exc. p. 351, exel. syn. BockeUi. und P. buxifotia 
Rchb. ie. 51. Manche unterschiedene Formen scheinen 
als eigene Arten doch noch schwankend: so auch 
die als solche aufgeführte P. calcarea F. W. Schulz- 
S. 111. Silene Uvida wird gestrichen und zu N. nutans 
als Varietät gezogen. W eiterhin kommt N. annulota 
Thore, der N. rubella ähnlich, hinzu, die sich in Unter- 
steyermark eingefunden hat. Ferner Dlanthus ciliaW 
Gussone & Tenore; D. litoralis Host, 1). recemosus 
Visiani. Ein Italiener, aber von Tommasiui auch am 
Rolandsthurm entdeckt. D. Caryophylhts scheint in 
England wirklich wild vorzukommen, bei uns führt sie 
der Verf. nur als verwildert auf. Dieses ganze Ge
schlecht ist sehr sorgfältig behandelt. Faccaria ist 
wieder zu Saponaria gestellt. Die Alsineen sind jet^ ' 
nach Wimmer verändert. Eine Anmerkung, schon ü1 
der vorigen Ausgabe, spricht sich über die verschieden^1 
neuern Zusammenstellungen aus. Sehr richtig bemerkt 
der Verf., dass die meisten neuerlich vorgeschlageneJ* 
Geschlechter nur künstliche seien, und er will daher 
auch die An- oder Abwesenheit der Nebenblätter nicht । 
entscheiden lassen. Man kann freilich darüber strei
ten, ob nicht geiade die Anwesenheit derselben bei 
Spergula Bepigeminn die Genera naturgemässer 
den Portulacaceis verwandt macht. Aber auch hier 
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glaubt Rec. mit dem Verf., dass ein entschiedener Ha
bitus (beiläufig gesagt: ist das deutsche hier und da 
dafür gebrauchte Wort „Tracht46 nicht glücklich ge
wählt), wie z. B. der von Spergula im Gegensatz zu 
dem von Alsine oder Sabulina, immer noch mehr be
rücksichtigt werden müsse als ein blosses abweichen
des Merkmal, z. B. des Samens. Finden wir ja doch 
denselben auch hier mit und ohne Flügelrand in Über
gängen! Sagina bryoidcs Fröl. hiess wol nur durch 
«inen Schreibfehler in der vorigen Ausgabe muscoides. 
Zu diesen Saginen sind nun also die Spergellen: saxa- 
tilis, siibulata und nodosa gezogen, und in den Adden- 
dis noch eine im südlichen Tyrol aufgefundene & glabra 
Koch hinzugefügt (Spergula glabra Willd.). Lepigo- 
num Whlb. behält die bekannten vier Species, und Ha- 
lianthus Fr. tritt aus einer ehemaligen Alsine hervor. 
Her Ehrhart’sche Name llonckeneya ist unterdrückt, der 
neue aber sprachlich nicht gut. Aus den Alsinen tritt 
auch noch Facchinia Rchb., durch die eigens gebildeten 
Samen heraus, da diese nun einmal entscheiden sol
len. Bei Stellaria media sind die drei Stamina zu er
wähnen vergessen. S. 131. Mönchia mantica Bartl, 
statt Malackium. S. 133. Cerasliuni ghiünosum Fries 
ist pundlum Fl. lond., semidecandrum Fers. Eine in- 
trikate Species, hier gut auseinandergesetzt. S. 138. 
Linum. Dieses Geschlecht ist hier gleichfalls sorgfäl
tig behandelt, namentlich klarer als bei Decandolle. 
Und dennoch folgt noch eine Verbesserung in den 
Nachträgen. Von E. perenue bemerkt der Verf., dass 
die Blume wie Honig dufte. S. 14’2. Malra rotundifo- 
lia. Soll nach Fries besser vulgaris heissen; wir glau
ben, der alte Name thue auch nichts. Hibiscus penla- 
carpus und II. syriacns fallen, als nicht wild in Deutsch
land. aus. Dagegen tritt Abulilon Aviceunae G. hinzu. 
S. 145. Tilia. Die vielen Abarten sind sämmtlich auf 
die zwei: grandifolia und parrijolia zurückgeführt. 
S. 146. Hypericum vertmense Sehr, wird wieder von 
perforatum getrennt und zu eigener Art erhoben. Hat 
auch neue Standörter. S. 152. Geranium sibiricum ist 
aufgenommen, sei bis jetzt blos bei Bruchsal gefunden 
Worden, trage dort aber den Charakter einer’ wilden 
Hlanze. Ref. fand es auch bei Jena, da es aber 
im botanischen Garten cultivirt wird. so kann es 
auch von da verbreitet worden sein. G. py)•enaicum 
findet sich dagegen hier wirklich wild. Die sehr iso- 
lirten. zerstreuten Standörter, " io sie z. IJ. bei Ero- 
dium moschatum angegeben sind, geben. einen deut
lichen Fingerzeig, wie viele uns noch in den Z,wi
schenpunkten verborgen sein mögen. Hier können 
sich viele Botaniker und Pflanzenfreunde ein Verdienst 
ei werben, wenn sie dergleichen Lücken ausfüllen hel
len, weil nm dann erst an eine befriedigende 1 llanzen- 
geographie zu denken ist. Ampelophis hederacea M. 
ist jetzt unter den Nachträgen aufgenommen. S. 160. 
Dictamnus Fi axinella. Ref. will bemerken, dass die

ses eine von den Pflanzen ist, deren allmäliges Aus
rotten durch die Sammler, hier bei Jena besonders 
sichtbar wird. Gegen früher ist sie an mehren Stand
orten schon ganz verschwunden. D. obtusiflorus ist 
jetzt mit Recht als Varietät beigefügt. S. 164. Uhus. 
Hierzu Hh. Toxicodendron, der bei Juiigbunzlau in 
Böhmen verwildert vorkommen soll. Er hatte schon 
wegen des Anbaues einen Platz verdient. S. 165. Ge- 
nisteae. Der Verf. gibt hier den Charakter der Unter
familie : alae corollae margine superiore eleganter pli- 
cato-rugosae; dies trifft aber, äusser Cytisus, bei den 
andern nicht; wenigstens bestimmt nicht bei Lupinus, 
Genista und Spartium. Sarothamnus erhält hier den 
Beinamen vulgaris statt scoparius, welcher letztere 
doch, wegen des Gebrauchs, bezeichnender erscheint. 
Zu Genista kommt G. elatior Koch, am Litoral gefun
den (G. virgata Willd. Berl. Baurnz. ed. 2. S. 159, nicht 
DC.). S. 169. Cytisus. Mehre neue sind aufgenom
men. C. glabrescens Sartorelli, im Canton Tessin u. s. w. 
C. spinosus Lam. In Istrien aufgefunden. (Ist verschie
den von C. spinescens Sieber.) C. ramentaceus Sieber. 
C. holopeialvs Fleischmann. C. ratisbonensis Schäffer. 
Hierunter supinus, bifoi'us und cinereus vereinigt. Wir 
würden doch den letztem Namen vorziehen. S. 173. 
Ononis reclinata statt Cherleri L.. welches eine andere 
Pflanze sein mag. S. 176. Medicago glomerata Balbis 
ist jetzt als A glandulosa unter M. falcata geordnet; 
aber es fehlt die Differenz. Aled. radiata, neu für 
Deutschland. S. 183. 'Metllotus. M. petitpierreana 
Hayne ist als Synonym mit offeinatis vereinigt. Rec. 
möchte da aber nicht beistimmen. Es unterscheidet 
sich diese, auch auf unsern Bergen vorkommende Art 
schon in der Form von der ojflciuaUs (wie auch durch 
die kleinern Blumen u. d.). Übrigens ist hier ihre Defi
nition auf offieinalis übertragen. Zu diesem Geschlecht 
kommt nun noch 'M. graciUs DC. Trifolium panno- 
nicum Jacq. im Unterkrain entdeckt, ist sowie Tr. 
alexandrinum, maritimum, Bocconi, glomeratum und 
palens als neuer Zuwachs aufgenommen, und überhaupt 
dieses ganze Geschlecht mit vieler Sorgfalt bearbeitet 
und von schönen Bemerkungen begleitet. S. 197. Lotus 
lenuifolius wird nach Reichenbachs Vorgang von L. 
corniculatus als eigene Species getrennt. e. maior 
Smith erhält wieder den Schkuhr sehen Namen uligino- 
sus. Hierzu kommen noch als neue Bürger: L. edulis 
L. und L. augusiissimus, beide in Istrien. Phuca oro- 
boides DC. ist wirklich von Sauter auf dem Rothkogel in 
Steiermark entdeckt worden, und tritt nun aus Pk. aslra- 
galina heraus. So ist auch Oxytropis Halleri Bunge in 
Istrien aufgefunden worden. Sei von Astragalus ura- 
(ensis verschieden. Astrag. purpureiis Lam. Gleich
falls von Sauter im südlichen Tyrol entdeckt. Astrag^. 
Wutfeni. Schon in der ersten Ausgabe nachgetragen. 
S. 209. Ornithopus (Astrolabium) scorpioides sei eine 
CoroniUa-. daher auch hierhin versetzt. S. 113. Vicia
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Gerardi DU. ist nun als eigene Art getrennt; über
haupt das ganze schwierige Geschlecht neu überarbei
tet. Eine Anmerkung S. 118 spricht sich einsichtig 
darüber aus, wie schwankend die generischen Cha
raktere von Vicia, Ervum, Lathyrus und Orobus (wir 
möchten noch Pisum hinzusetzen) seien, und wie man 
diese Geschlechter bald verschmelzen, bald anders 
ordnen möchte. Bei einer daselbst gegebenen neuen 
Definition würden sie nur in drei, mit Einziehung 
von Orobus aufgehen. Dennoch wird man letzteres, 
des charakteristischen steifen Habitus wegen, wenn 
auch emendirt, erhalten. Ähnliche Prüfungen hat be
kanntlich Trautvetter mit Medieago, Trigonella u. s. w. 
vorgenommen. S. 220. Pisum elatius M.B. S. 221. 
Lathyrus. Das südliche Österreich, zumal das Li
toral , scheint so recht das Vaterland dieses schönen 
Geschlechts. Nun ist noch hinzugekommen : L. auri- 
culatus Bertoloni, L. sepium Scop. und L. platyphyllos 
Retz. S. 234. Fragaria. Die Definitionen der einhei
mischen Arten hat der Verf. bekanntlich neu und 
schärfer gegeben, und hat sie hier in den Nachträgen 
mitgetheilt. Fr. Hagenbachiana Lang, im Breisgau ge
funden, kommt noch hinzu. Geum inclinatum Schleich. 
Bei dieser Species macht der Verf. auf die Confusion, 
welche bei G. pyrenaicum W. herrscht, aufmerksam. 
Hosce nodos soloere nequeo! Man kann diesen Ausruf 
noch über mehre jetzige Arten ausdehnen. S. 235. 
Potentilla. P. pilosa, an mehren Orten in Deutschland. 
Hält die Mitte zwischen P. inclinata Vill. und recta. 
P. collina Wib. Hierzu zieht jetzt der Verf. P. Glln- 
theri. P. mixta Nolte, mit vierzähligen Blumen. P. 
procumbens Sibth. (statt nemoralis). Südlich vom thü- 
ringer Walde bis jetzt nicht aufgefunden. Bei Jena ist 
sie noch häufig. Dass dieses Geschlecht jetzt unter
gesteckt ist, billigt Ref., indem er überhaupt der Mei
nung ist, dass, wenn man die Species möglichst in- 
dividualisiren, d. h. scharf scheiden müsse, man da
gegen die Zahl der Genera möglichst vereinfachen 
solle, denn nur auf diesem Wege lernt man. Die Un
tergeschlechter dienen hinlänglich für die Unterschei
dung. P. alpestris Hall, mit unsäglichen Synonymen. 
P. splendens Ramond ap. D.C. (P> Vaillantii Nestler, 
hybrida W.) in Thüringen an mehren Orten. S. 248. 
R. lucida Ehrh. bei Hamburg an der Elbe und bei Ro
stock an der Seeküste. Rosa spinulifolia Dematra. 
Eine eigene, aber noch sehr seltene Gattung in der 
Schweiz, von 11. rubiginosa hier specifisch gesondert. 
R. ciliatopetala Kess, in Tyrol. Wol kein deutsches 
Pflanzengeschlecht, selbst Aconitum und Rubus nicht, 
hat der Kritik so viel zu schaffen gemacht, wie die
ses. Rec. glaubt einen Grund der vielen Ausartungen 
darin zu finden, dass die Rosen meist in Hecken, in 

der Nähe gedüngten oder cultivirten Bodens stehen, 
der auf sie Einfluss ausübt. S. 257. Sanguisorba dode- 
candra Moretti, im Veltlin vom Dr. Massara entdeckt. 
S. 262. Sorbits scandica Fries ist auch in den Wäldern 
bei Redlau, zwei Meilen von Danzig, entdeckt worden, 
also aufgenommen. S. 266. Zu Epilobium palustre ist 
die Varietät Schmidianum gekommen. S. 268. Geno- 
thera biennis und muricata werden in den Nachträgen 
nach den ersten Wurzelblättern noch genauer definirt. 
S. 278 Montia fontana. Der Verf. will jetzt die beiden 
Abarten derselben, nach Wallroth’s Vorgang, wegen 
der Verschiedenheit der Samen, als zwei Species an- 
nehmen. Allein irgend ein Unterschied muss doch auch 
bei den Varietäten sein, wie hier das Matte oder Glän
zende des Samens. Was hindert uns, diese zwei For
men als nur nach den Standörtern verschieden anzu
sehen, worüber freilich Versuche mit Umwandlung der 
einen in die andere am besten entscheiden würden« 
Wenn man aber sieht, wie auffallend sich z. B. Poly' 
gonum amphibium, wenn der eine Stengel ins Wasser 
reicht, der andere auf dem Trockenen bleibt, unterschei
den, so kann man sich kaum überreden, die Verschie
denheiten Anderem als dem Standorte beizumessen. 
Abweichende Samenbildung sehen wir ja auch bei den 
verschiedenen Obst- und Gemüsevarietäten. S. 283. 
Sedum maximum und purpur ascens, für das alte Telc' 
phium, und letzterer Name vom Verf. gänzlich unter
drückt , kommen doch beide hier bei Jena häufig vor, 
während von letzterem nur das westliche Deutschland 
angeführt wird. Es sind sicher zwei verschiedene 
Species. Die andern sind hier auch richtiger als bei 
Decandolle bestimmt, wie denn auch bekanntlich Semper- 
vivum vom Verf. trefflich kritisch bearbeitet worden 
ist. S. 293. Saxifraga. Nicht weniger als 46 Species 
in unserm Vaterlande, die eingezogenen nicht gerech
net. Neu ist hier N. diapensioides Bellard, bisher blos 
am St. Bernhard von Heer, jetzt aber auch noch am 
Monte Rosa von Krauss gefunden. S. 307. Sanicula 
heisst jetzt wieder europaea statt vulgaris. S. 308. 
Astrantia gracilis Bartling^ Eine Mittelform zwischen 
carniolica und minor. S. o!2. Trinia Kitaibelii M.B« 
Ist jetzt von Reisseck im südlichen Mähren aufgefunden 
worden. S. 315. Bunium montanum Koch. S. 315. 
Carum verticillatum Koch. Bei Aachen entdeckt. S. 31fi« 
Pimpinella magna L. In pnatis. Rec. fand sie bisher 
nur in Wäldern. P. peregrina L. (P. Tragium Rchb.) 
Um Fiume. P. nigra wird zur eigenen Species erho
ben. Nur bei dieser soll sich der Querschnitt der 
Wurzel blau färben.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von I?. Brockhaus in Iieipziff«
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k- 318. ßupleurum a/fme Sadler, dem B. Gerardi 
sehr ähnlich; bei Wien gefunden. B. exaltatum M. B. 
Auf den Bergen am Litoral. S. 333. Peucedanum offi- 
cinale findet sich auch bei Jena sowie anderwärts in 
Thüringen. P. Schotüi ß. pertraeum. Zwischen Triest 
and Fiume. P. Cervaria Lap. Es ist zu wünschen, dass 
unter den vielen Synonymen und Namenumtauschun
gen diese artige Pflanze nun hier endlich ihre Ruhe 
finde. Eine nicht minder in mehren Geschlechtern 
umhergeworfene schöne Pflanze nennt der Verf. jetzt 
mit Bertoloni Tommasinia verticillaris. S. 338. I/e- 
racleum Panaces L. Nach einer Bemerkung in den 
Addendis soll es nun wiederum H. asperum M.B. 
heissen. Rec., der diese so schwer einzulegenden 
Arten vielfach im Garten gezogen und im Leben 
verglichen hat, glaubt doch, dass die Behaarung, Glätte 
u. dgl. an den Hemikarpien sehr wandelbar sei. Hr. K. 
vereinigt selbst H. montanum Schl, und pyrenaicum 
Lam. damit. S. 341. Laserpit. Gaudinii Morett. von 
uiarginatum getrennt. L. nilidum Zanted. in Tyrol. 
S. 343. Orlaya grandiflora. Diese schöne, vormals um 
Jena häufigere Pflanze, ist eine, die hier sichtbar immer 
mehr durch gewissenloses Botanisiren ausgerottet wird. 
Caucalis muricata. Bei Wien. Torilis nodosa. Wird 
hach Tausch zum Geschlecht Physocaulos erhoben. 
Ebenso des Verf. Hladnickia golacensis als Malabaila 
Hacqnetil jenes Botanikers, der den Namen schon frü
her gründete. S. 3o9. Aspeiula canescens Visiani. Auf 
der istrischen Insel Losino. S. 369. Valeriana exaltata 
Mikan (altissima K. multiceps W.J möchte Rec. immer 
hoch für eine blosse üppige Form der V. offidnalis 
halten. Die frühere Blüthezeit findet sich oft bei ver
schiedenen Individuen derselben Gattung. S. 380. Sca- 
biosa silenifolia W.K. wird von Sc. suaveolens als 
eigene Art getrennt; bis jetzt nur an einem Orte ge
funden. ib. Sc. multiseta Visiani. Nc. nestina Eacchini 
in litt., eine Neuigkeit im südlichen Tyrol, an Wald
plätzen entdeckt, jener silenifolia ähnlich. S. 382. 
Adenostyles hybrida DC. nur einstweilen als eigene 
Art aufgenommen. — S. 385. Aster brumalis Nees = 

A. novi Belgii W. soll an Flussufern verwildert (an- 
geschwemmt?) vorkommen; ebenso A. leucanthemos 
Desf. an der Spree bei Berlin. Ob nur zufällig? Kunth 
in der Fl. berolinens. erwähnt seiner nicht., S. 388« 
Erigeron droebaeensis Mill. Eigene Art, von acris, 
doch zweifelhaft, getrennt. S. 390. Micropus erectus 
L. und Evax pygmaea Pers., treten als Bürger ein. 
Conyza squarrosa L. ist nach DC. als Inula behan
delt; ebenso grave ölens. S. 400. Gnaphalium. Wo 
ist Gn. Stöehas geblieben? Wahrscheinlich nur aus 
Versehen weggelassen, da es sich im deutschen Gebiet 
findet. S. 402. Artemisia lanata W. statt pedemontana 
Balb., häufig im Fassathal. A. tanacetifolia All. Eine 
niedliche Pflanze: auf den höchsten Alpen in Krain an- 
getroffen. A. nana als eigene Gattung getrennt. Die 
Ptarmicae DC. sind mit Recht wieder mit den Achil- 
leen vereinigt. A. hybrida Gaud. moschata Wulf, ge
trennt. S. 414. Anthemis ruthenica MB. in Böhmen 
und Istrien. A. montana L. statt styriaca und den an
dern Synonymen, über welche weiterer Nachweis. S. 420. 
Doronicuni cordifolivm Sternb. für caucasicum MB. 
S. 421. Aronicum glaciale Rchb. als eigene Species von 
A. Clusii getrennt. S. 432. Senecio lanatus Scop. Durch 
das Karstgebirg bis in die Nähe von Triest zu finden, 
wird jetzt, von & Doronicum getrennt, als eigene Art 
aufgeführt, macht den Beschluss des vorliegenden 
Bandes.

Wir schliessen die Anzeige der vielen Bereiche
rungen dieses Meisterwerkes mit dem Wunsche seiner 
recht baldigen Vollendung.

Jena. VmS(-

ILiteraturgesc,,lichte.
1 Histnire Utteraire de la France, commencee par les 

Benedictins et continuee par rInstitut. Tome XX.
Paris, F. Didot. 1843. Gr. 8. 21 fr.

2 . Les Manuscrits fran^ais de la bibliotkeque du Boi, 
leur histoire etc., par Paulin Paris. Vol.I—Vß

; Paris, 1836—42. Gr. 8. a 9 fr.
i

ßeide Werke sind insofern verwandt, als in ihnen ein 
ungeheures Material für die Literaturgeschichte von' 
Frankreich zusammengetragen wird. Es sind uner-
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। denen gelehrten Freundes wirft, geht er in der Kritik viel
leicht etwas zu weit, wenigstens ist man es nicht ge
wohnt, bei einem solchen Werke gegen Mitarbeiter 
mit dieser Schärfe verfahren zu sehen. Allerdings 
mögen einige der Aussetzungen, die Le Clerc an dem 
Theile der Arbeit, der von Daunou herrührt, macht, 
nicht ungegründet sein. Auch lässt er im Allgemeinen 
die hohen Verdienste dieses seltenen Mannes, den sein 
viel bewegtes Leben und insbesondere seine politische 
Laufbahn nicht verhindern konnte, auf dem Gebiet6 
der historischen Wissenschaften Grosses zu leisten, 
volle Gerechtigkeit widerfahren. Sehr bemerkenswert 
war die allgemeine i bersicht, mit der Daunou das 13* 
Jahrh. (1824) eröffnete, und seinem Nachfolger. L6 
Clerc, dem die Würdigung des 14. obliegt, wird 65 
nicht leicht werden, mit wenigen Zügen so viel zu ge- 
ben. Die andern Gelehrten, die äusser Le Clerc die 
Commission zur Fortführung der Histoire literaire 
la France bilden, sind Lajard. Fauriel und P. Pari»; 
von denen sich vorzüglich die beiden letztem durch 
eigene Leistungen rühmlichst bekannt gemacht haben* 
Diese Commission begnügt sich indessen nicht damit* 
die Arbeit weiter fortzuführen, sondern unterwirft auch 
diejenigen Theile des Ganzen, die im Buchhandel ver
griffen sind und die deshalb aufs neue gedruckt wer
den sollen, einer gänzlichen Überarbeitung. So ist vor 
kurzem eine zweite Ausgabe vom elften Bande, der 
nicht mehr zu haben war, mit einem werthvollcn An
hänge und einer grossen Menge neuer Noten erschie
nen. Wir heben die grosse Thätigkeit, welche die 
Commission, deren wir gedacht haben, erprobt, beson
ders hervor, weil man auch in Frankreich die Behaup
tung aufgestellt hat, die Akademien leisteten weder 
dem Staate noch der Wissenschaft einen wesentlichen 
Nutzen. Wenn auch nicht die reichen Menioires de* 
Institut de France vorlägen, dieses Eine Werk würde 
dafür Zeugniss ablegen, dass die Mitglieder dieses ge- 
lehrten Corps nicht die Hände in den Schoos legen* 
Wer anders als eine Akademie, die sich immer ver
jüngt und nie ausstirbt, würde sich sonst an die Fort
führung eines M erkes wagen, das nur von vereinigten 
Kräften zu Stande zu bringen ist und dessen Ende siel’ 
noch lange nicht absehen lässt l

Der 20. Band dieser Ungeheuern Literaturg6' 
schichte, der soeben erschien, enthält eine Menge vo” 
kürzern oder umfassendem Notizen über Schriftstelle1'' 
die bisher fast bis auf die Namen unbekannt gebliebe” 
waren. Denn cs handelt sich hier nicht nur darut11* 
ein Repertorium alles Dessen zu geben. wras schon g6' 
druckt ist. sondern es wird im Gegentheil gerade sol
chen Werken, <6° nur im Manuscripte vorhanden sind* 
eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Ausserdem 
wird auf die in einer fremden Sprache geschriebenen 
M erke eben so gut Rücksicht genommen, als auf die ei-

messliche Vorarbeiten, die als Denkmale menschlicher । 
Ausdauer bestehen werden, und aus denen der Litera
turhistoriker zu allen Zeiten schöpfen wird: aber selbst 
das erstere, obgleich es eine mehr systematische oder 
doch chronologische Form hat. kann noch nicht für 
eine Geschichte der französischen Literatur gelten: 
denn wo soll man den Faden finden, der durch diesen 
Wald von Gelehrsamkeit hindurchleiten könnte ? Zwan
zig Quartbände, von denen die meisten mehr als 900 
Seiten umfassen, sind bereits erschienen, und noch ist 
das 13. Jahrh. nicht einmal abgeschlossen! Wahrlich, 
kein Land hat diesem Riesenwerke ein ähnliches Un
ternehmen zur Seite zu stellen. Und doch sind uns 
die leichtblütigen Franzosen noch nicht gelehrt genug! 
Freilich sind es die Benedictiner, von denen die ersten 
Steine zu diesem mächtigen Gebäude gelegt sind, und 
der Ameisenfleiss dieses geistlichen Ordens hat längst 
die allgemeinste Anerkennung gefunden, aber dafür ist 
auch auf der andern Seite nicht zu leugnen: dass die 
Arbeit vom Institute ganz im Sinne der Benedictiner. 
mit derselben Ausdauer und derselben unbegrenzten 
Gelehrsamkeit fortgeführt ist.

Beim Erscheinen des zwanzigsten Bandes von die
sem Werke, das vor länger als einem Jahrhunderte 
begonnen ist, scheint es uns nicht unpassend, einen 
Blick auf die Geschichte dieses riesigen Unternehmens 
zu werfen. Der erste Band erschien im J. 1733. Dom 
Rivet, von dem der wichtigste Theil desselben her- 
rülirte, hat auch die acht Bände besorgt, die sich hieran 
anschlosseii. Nach seinem Abtreten ging die Leitung 
des Ganzen von einem Gelehrten an den andern über, 
die aber stets dem Benedictiner-Orden angehörten, bis 
das Werk endlich im J. 1763 in Stocken gerieth. Wäh
rend der Revolutionszeit war natürlich nicht daran zu 
denken, eine Fortsetzung zu liefern. Das Institut de 
France, das von Napoleon neu orgamsirt 'war, nahm 
endlich 1807 die abgebrochene Arbeit w ieder auf. Bis 
jetzt sind von dieser neuen Redaction acht Bände er
schienen; indessen ist, wie wir hören, bereits der 21.. 
in dem das 13. Jahrh. bis zum Ende geführt wird, für 
den Druck fertig. Das thätigste Mitglied der zur Her
ausgabe dieses Werks ernannten Commission war 30 
Jahre hindurch der bekannte Daunou, dessen grosse 
Verdienste Mignet in einer trefflichen Lobrede in der 
Akademie gefeiert hat. Daunou war in seiner Jugend 
selber Mitglied des Benedictiner-Ordens, und so lag cs 
ihm vorzugsweise am Herzen, diese gelehrte. Arbeit 
würdig fortzuführen. Nach seinem Tode ist es nament
lich Victor Le Clerc, Verfasser einer gelehrten Mono
graphie (Des jonrnaux cffez ies Romains. Paris, 18389. 
der die Herausgabe und Bearbeitung mit besonderm 
Eifer betreibt. In der .Einleitung zum vorliegenden 20. 
Bande, wo er, wie dies auch früher immer geschehen 
ist, einen Blick auf die Collaboration seines hingeschie-
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gentlich französischen, wenn ihre Verfasser nur in 
Frankreich gelebt haben, sodass es grosse Partien in 
diesem Werke gibt, die für die eigentliche französi
sche Nationalliteratur ein sehr untergeordnetes Inter
esse haben.

Unter den Autoren, die in diesem Bande abgehan
delt werden, obgleich sie sich bei ihren Compositionen 
nur der lateinischen Sprache bedient haben, bemerken 
wir zunächst den Patriarchen von Jerusalem, Nicolas 
de Hanapes, der bei der Einnahme von Acre 1'291 ums 
Leben kam, den Chronikenschreiber Baudoin de Ninove, 
Nicolas de Gorran, einen der fleissigsten Commentato- 
ren der heiligen Schrift, der zugleich Beichtvater Phi- 
lipp’s des Schönen war. Der beachtungswertheste aber 
von Allen ist Guillaume Duranti, dessen Lehre Jahr
hunderte hindurch sowol in der Kirche als in den 
Schulen für Gesetz galt. Aber wir erfahren hier, dass 
auch das Griechische, dessen Studium man in Frank
reich in der Regel viel später beginnen lässt, während des 
13. Jahrh. mit vielem Eifer getrieben wurde. Die Hauptpfle
ger dieser Sprache waren die Dominicaner, die zwei Or
denshäuser in Konstantinopel selber hatten. Am wich- 
tigsteu sind indessen von allen Werken, die iu diesem 
Bande analysirt werden, diejenigen, welche in franzö
sischer Sprache abgefasst sind. Dieses Jahrhundert 
ist nämlich für die Bildungsgeschichte des Französi
schen von besonderm Interesse. Zu gleicher Zeit be
ginnt ihre Universalität; gebildete Fremde kommen nach 
Frankreich, um sie sich zu eigen zu machen, und be
dienen sich ihrer in mündlichem und schriftlichem 
Verkehr. Die Nationalliteratur fängt an, eine grössere 
Ausdehnung zu erhalten. Einzelne Historiker treten 
auf, die wirkliche Beachtung verdienen. Von den 
Werken geschichtlichen Inhalts, die in diesem Bande 
zum ersten Male ausführlicher gewürdigt werden, he
ben wir unter Andern eine inedirte Beschreibung von 
der Einnahme Acres hervor. Die Coutumes von Beau- 
voisis, sowie das Leben ihres Redacteurs Philipp v. 
Beaumanoir werden mit grosser Ausführlichkeit be- 
sprochen. Die Schriften einer Nonne, Marguerite de 
Duyen, die hier näher beleuchtet werden, sind gröss- 
tentheils in einem der Dialekte abgefasst, die im süd
lichen Frankreich gesprochen wurden. Unter den 
provencalischen Dichtern. deren poetischem Productio- 
nen in diesem Bande ans Licht gezogen werden, finden 
wir Pierre Cardinal und Giraud Riquier. Wir können 
indessen mit dieser Aufzählung uur einen schwachen 
Begriff von dem reichen Inhalte des voiliegenden Ban
des geben. Hunderte von Namen werden angeführt, 
au die wir hier nicht weiter eingehen können: denn 
es lag in dem Plane des Werkes? dass nicht nur die- 

..’ienigen Schriftsteller hier Platz finden mussten, die 
wirklich iur Franzosen gelten können, sondern auch 
diejenigen, Vielehe längere Zeit in Frankreich verweil

ten , oder die an der geistigen Entwickelung dieses 
Landes irgendwie Theil nahmen. Wir bemerken von 
solchen Ausländern namentlich Johann von Parma, 
Michel Scott, Roger Bacon und vor Allen den be
rühmten Brunetto Latini, der sich bei Abfassung sei
nes wichtigsten Werkes der nordfranzösischen Sprache 
bediente.

Wir haben schon oben erwähnt, dass Paulin Paris 
zu der Commission gehört, von der die Herausgabe 
der llistoire litteraire de la France besorgt wird. Die
ser treffliche Gelehrte hat sich durch eine Reihe der 
gediegensten Werke, die zum grössten Theile altfran
zösische Sprachforschung oder französische Alterthums- 
kuude im Allgemeinen betreffen, sehr vorteilhaft be
kannt gemacht. Ganz besondere Beachtung verdient 
das Werk, dessen Titel wir oben angeführt haben. 
Den Gelehrten von Fach wird es jedenfalls schon be
kannt sein ; aber es wäre ihm eine grössere Verbrei
tung zu wünschen, als ihm bis jetzt geworden ist; denn 
so gross auch der Eifer seines V erfassens ist, so könnte 
derselbe sonst doch an den grossen Opfern, den ein 
solches Unternehmen erheischt, leicht erkalten. Man 
muss es Hrn. P. Dank wissen, dass er, ohne sich durch 
einige ungünstige Kritiker — und unter denselben that 
sich namentlich der sonst so milde Daunou besonders 
hervor — irren zu lassen, seinen Weg ruhig verfolgt 
hat. Auch dieses Werk gehört zu den Unternehmun
gen, die kaum von Einem zu Stande gebracht werden 
können. Man kann sich einen Begriff von der Unge
heuern Ausdehnung eines Werkes machen, in dein die 
wichtigsten französischen Manuscripte durchgegangen 
werden sollen, die auf der unermesslich reichen Biblio
thek zu Paris aufbewahrt werden. Und dabei lässt 
es der Verf. nicht etwa bei einer blossen Aufzählung 
oder etwa einem sogenannten Catalogve raisonne sein 
Bewenden haben. Jede einigermassen wichtige Hand
schrift der gedachten Bibliothek wird nicht nur ihrem 
Inhalte sowie ihrem Äussern nach aufs sorgfältigste 
beschrieben, sondern der Verf. gibt auch noch eine 
vollständige Geschichte jedes einzelnen Manuscripts, 
und erzählt, wer der muthmasshche Verfasser davon 
ist. wem es zuerst angehört hat, auf welche Art die 
königl. Bibliothek in den Besitz desselben gekommen 
ist in s. w. Dies veranlasst ihn zu einer Menge der 
interessantesten heraldischen Erörterungen, indem näm
lich nicht selten ein Wappen, das dem Deckel des 
Manuscripts eingegraben ist, auf den ersten Besitzer 
desselben führen muss. Auch recht interessante sprach
liche Bemerkungen laufen mit unter: so in der Einlei
tung zum vierten Bande über die Endsilben ois 
ais in den Völkernamen u. s. w. W7ir können unmög
lich, ohne die Grenzen dieser Anzeige zu überschrei
ten, auf die einzelnen Nummern dieses Werkes näher 
eingehen und begnügen uns deshalb damit, Kenner 
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der Diplomatik sowie Liebhaber der ältern französi
schen Literatur auf die bisher erschienenen fünf Bände 
desselben aufmerksam zu machen.

Bernburg. F. Günther-Biedermann.

Statistik.
1. Staats-Handbuch für das Grossherzogthum Sachsen- 

Weimar - Eisenach. Weimar, Albrecht’sche Hof
buchdruckerei. 1843. Gr. 8 l'/3 Thlr.

2. Herzoglich Sachsen-Meiningisches Hof- und Staats- 
Handbuch. Meiningen, Kesselring. 1843. Gr. 8. 
2 Thlr.

3. Staats - und Adress - Handbuch des Herzogthums 
Sachsen - Altenburg. Altenburg, Schnuphase. 1843. 
Gr. 8. 25 Ngr.

4. Adress-Handbuch des Herzogthums Sachsen-Coburg 
und Gotha. Gotha, Müller. 1843. 8. 1 Thlr.

In vorigem Jahre sind von den vier sächsischen Für- 
stenthümern ernestinischer Linie obengenannte Hand
bücher erschienen, über die wir um so mehr einige 
Auskunft geben, da sie gewöhnlich nur alle drei bis 
fünf Jahre unabhängig von einander erscheinen.

Das erste, seit 1823 unter höherer Autorität vom 
wirklichen Kanzleirath E. Müller in Weimar redigirt, 
ist an die Stelle des früher sogenannten Hof- und Adress- 
Kalenders getreten, welcher blos den sogenannten Hof-, 
«Civil - und Militär-Etat enthielt, und gibt den Beweis, 
•dass Statistische Werke dieser Art der Vervollkomm
nung fähig sind und immer brauchbarer gemacht wer- 
•den können. Was diese's Handbuch vorzüglich aus
zeichnet, sind die einleitenden Worte, welche bei den 
Behörden über den gesetzlichen Umfang ihres Bereichs 
und bei den verschiedenen Anstalten über ihre Ent
stehung, ihren Zweck u. s. w. sichere Auskunft geben. 
Dazu kommen äusser der Häuser- und Einwohnerzahl 
der Ortschaften die historischen und topographischen 
Notizen, sowie die urkundlichen Namen, welche den 
meisten derselben beigefügt sind; und endlich die Bei
lagen , welche eine Verordnung wegen vereinfachten 
Kanzleistils und 426 Höhenbestimmungen vom Hrn. Prof. 
Dr. Schrön zu Jena enthalten.

Aus einer Vergleichung mit dem zuletzt im J. 1840 
herausgekommenen Staatshandbuch ergibt sich, dass 
dieses neue nicht wenige Zusätze erhalten hat, die von 
der nachbessernden Hand deutliches Zeugniss ablegen. 
Wir wollen nur einige erwähnen. Bei der Kammer und 
dem Landschaftscollegium ist ihre Entstehung nach-1

Verantwortlicher Redacteur: Di*. Ä1» Hand in Jena. 

gewiesen. Bei den Archiven sind die Männer erwähnt 
worden, welche sich um dieselben in früherer Zeit ver
dient gemacht haben, und bei dem Henneberg’schen 
Archiv zu Meiningen ist dessen Entstehung bestimmter 
anseseben worden. Bei der Universität zu Jena ist das 
neu entstandene orientalische Münzcabinet, in Folg© 
des angekauften Museum Zwickianum, sowie der Kle- 
ber’sche Freitisch unter die übrigen Anstalten mit ein' 
gereiht worden. Bei den Gymnasien zu Weimar und 
Eisenach sind neue geschichtliche Notizen hinzugefügt 
worden. Die König’sche Forstschule zu Eisenach, die 
Taubstummen- und Blindenanstalten zu Weimar und 
Eisenach, der allgemeine Schullehrer-Witwen-Fiscus, 
das Landeshospital zu Blankenhain, die Unterrichts
anstalt für die Hufschmiede des Landes u. s. w., sind 
srösstentheils neu aufgeführt worden. Kleinere Zusätze 
übergehen wir. Die Höhenbestimmungen sind um 15 
vermehrt worden.

Hieran knüpfen wir einige Bemerkungen in Bezie
hung auf historische und andere Notizen, welche bei 
den Ortschaften in der zweiten Hauptabtheilung, Local- 
Verwaltung überschrieben, vorkommen.

Bei Thangelstedt im Amte Berka, nach frühem Be
sitzern, denen von Thangel, so genannt, ursprünglich 
Saufeld (Suveldun 954, Suwelt 1235, Sawfeld 1250), 
steht: dass hier auf einer Jagd im Oct, 954 die Ver
söhnung zwischen Otto dem Grossen, Könige der Deut
schen, und seinem Sohne, Herzoge Luidolph von Schwa
erfolgt sei. Luden in seiner Geschichte des deutschen 
Volkes (7, 757, Anmerk.39) sagt in dieser Beziehung« 
„Witichind in loco, qui dicitur Suveldun (Saufeld?)... 
Ich wage nicht, diesen Ort zu bestimmen. Salfeld 
ist es gewiss nicht; auch darf man wol behaupten, der 
Ort lag in Thüringen oder Joch nicht fern von Thürin
gens Grenze; aber weiter lässt sich mit einiger Zu
versicht nichts sagen.- Und v. Leutsch in seinem: 
Markgraf Gero (Leipzig, 1828. S. 92) sagt in dieser 
Hinsicht: „Otto geht mit seinem Heer nach Sachsen 
zurück, versöhnt sich aber noch vor dem anberaumten 
Tage mit seinem ihn um Gnade anflehenden Sohn zu 
Suveld, sodass Versammlung und Spruch zu Fritzlar 
unterblieb, dagegen aber in Arnstadt ein gütlicher Ver
trag zu Stande kam (17. Dec. 954)und setzt in der 
Anmerkung hinzu: „Dieser Ort (Suveld) ist uns unbe
kannt, auch seine ungefähre Lage nicht zu bestimmen, 
da Otto von Regensburg nach Sachsen sich begab, 
dann mit Luitolf sich versöhnte, hierauf sogleich eine 
Versammlung halten wollte, davon aber durch die 
Nachricht von der Krankheit und dem Tode Erzbischofs 
Friedrich abgehalten wurde und dann endlich im Dec. 
in Arnstadt sich einfand.

(Der Schiuss folgt.)

Druck und Verlag von A, Brockhaus in JLeipziff»
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Statistik.
1. Staats-Handbuch für das Grossherzogthum Sachsen- 

Weimar - Eisenach.
2. Herzoglich Sachsen-Meiningisches Hof- und Staats- 

Handbuch.
Staats- und Adress-Handbuch des Grossherzogthums 
Sachsen - Altenburg.

4« Adress-Handbuch des Herzogthums Sachsen-Coburg 
und Gotha.

(Schluss aus Nr. 82.)
Eis ist wol nicht zu bezweifeln , dass jenes Sueeldun 
unser Saufeld ist, zumal im Munde des Volks in dor
tiger Gegend dieses Dorf nicht Thangelstedt, sondern 
fast allgemein Saufeld genannt wird, welcher Name in 
Schriften, vermuthlich als zu unästhetisch, aber gewiss 
mit Unrecht, vermieden wird. Auch das Kammergut, 
welches in diesem Orte sich befindet, rührt vielleicht 
noch aus jener Zeit, da hier König Otto sich auf hielt 
lind jagte. So klärt diese Bemerkung in diesem Hand- 
buche gewiss einen dunkeln Punkt in der deutschen 
Geschichte auf.

Dass zu Gerstungen an der Werra am 2. Febr. 1074 
zwischen Kaiser Heinrich IV. und den thüringischen und 
sächsischen Fürsten ein Friedenschluss erfolgte oder ei
gentlich nur eine Zusammenkunft stattfand, ist bekannt, 
sowie die Orte Breitenbach, Oberellen, Grossbehringen, 
Spira in dortiger Gegend öfters bei Heinrich’s IV. Kriegs
zügen genannt werden. Weniger bekannt ist, dass in 
den ehemaligen Kupferbergwerken bei Kupfersuhl 
Martin Luther’s Vater als Steiger anfuhr, wie hier er
wähnt wird. — Wenn bei Berlstedt angeführt wird, dass 
daselbst am 14. Oct. 1632 der König von Schweden 
Gustav Adolph verweilte, so ist es wol eben so merk
würdig und doch minder bekannt, dass Napoleon vom 
16. zum 17. Oct. 1806 in der Schulwohnung zu Krippen
dorf übernachtete.

Bei Oldisleben sind nicht nur wegen Stiftung des 
Klosters daselbst, sondern auch wegen Succession der 
apanagirten Prinzen bei der Verwaltung des dasigen 
Senioratsamts nähere Angaben mitgetheilt worden.

Dass Neustadt a. d. O. im J. 1000 durch die Her
fen von Arnshaug erbaut worden sei, bedarf noch sehr 
der geschichtlichen Begründung, da die Linie Lobde- 
burg-Arnshaug erst ums J. 1252 entstand und Herren 

von Arnshaug vor diesem Jahre urkundlich nicht vor
kommen. Vermuthlich gehörte früher Neustadt mit 
Arnshaug, sowie die ganze Herrschaft Lobdeburg, den 
Grafen von Orlamünde. — Die Burg Gleisberg bei Jena, 
gewöhnlich Kunitzburg genannt, besass nicht Apel v. 
Vitzthum eigenthümlich, wie hier angedeutet wird, son
dern der Herzog Wilhelm der Tapfere hatte ihn nur, 
sowie seine Brüder Boso und Burchardt Vitzthum und 
Friedrich v. Witzleben mit ihr belehnt und sie ihnen 
eingeräumt, um sie gegen seinen Bruder Friedrich den 
Sanftmüthigen zu gebrauchen (Kammermeister, Ann. Erf. 
ed. Mencken s. v. g. 3, 1210. Seb. Müller, Sächs. 
Ann. 27, 29). — Der sogenannte Flurtract bei Kapellen
dorf hiess vermuthlich nicht Jleussdorf, sondern Haus- 
dorf. Offenbar war es früher ein Dorf und kommt in 
den Jahren 1266 und 1291, urkundlich Hustorpf ge
schrieben, vor (Schmid, Geschichte der Kirchberg’schen 
Schlösser, S. 152 und 154). Demnach ist Hausdorf 
zu den Wüstungen zu rechnen, deren überhaupt in die
sem Staatshandbuche gegen 130 erwähnt werden. Da
zu kommen gegen sechs sogenannte Flurtrakte. Es ist 
aber schwer zu unterscheiden zwischen Flurtrakt und 
Wüstung. Dieselbe ist nach S. 314: Burgstätte oder 
angebaute Flur eines vormaligen Dorfes. Und S. 132 
werden zwei zerstörte Dörfer Wetterode und Hessel
born bei Klettbach erwähnt, die weder zu Flurtrakten 
noch Wüstungen gerechnet werden. Vielleicht wäre: 
wüste Mark der passendste gemeinschaftliche Name 
dafür. — Rothenstein bei Jena hiess in dem alten 
Zehentverzeichniss des Klosters zu Fulda vom J. 874 
(cf. J. F. Schannat, Corp. traditt. Fuld. Lips. 1724. 
F. 402) Zitemor otenstenni. Noch in spätem Urkunden 
wird dieser Ort: Zu demo rothen Steine genannt. So 
löst sich das scheinbar unerklärliche Zitemo in Zu dem 
auf, — Maua daselbst hiess urkundlich Möwe und Mawe. 
Dieser Schreibart nach, sowie im Munde des Volks, 
heisst dieses Dorf Maue. Auch ist Maua durchaus 
nicht mundrecht. Offenbar rührt diese Schreibart aus 
den Zeiten her, wo man Alles latinisiren wollte. So 
ist gewiss Schulp/or^ richtiger als Schu^/or/«. Nur 
bei Städten, wie Jena, Lobeda, ist diese Endung auf 
a billig beizubehalten. . Heilsberg bei Blankenhain hiess 
urkundlich Habechesberg 874, Haysberg 1360. Unmög
lich kann daher dieser Ort seinen Namen von der 
alten Kirche daselbst haben, dahin man wallfahrte und 
heil wurde, wie hier bemerkt wird. — Magdala hiess ur
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kundlich Madala. 874, Madela 1184 und liegt an dem 
Flüsschen Madel. Wie aus diesem Namen Magdala 
werden konnte, lässt sich nur daraus erklären, dass 
man diesen Ort dem Städtchen Magdala am See Genne- 
saret im nördlichen Palästina, auch um des Wohlklangs 
willen, nachgebildet hat. Thränitz im Amte Weida soll 
urkundlich Dhroganice 1120 und Drogauitz 1179 ge
heissen haben. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass 
diese Namen den Ort Drognitz bei Ziegenrück bezeich
nen, und vermuthlich hatte Thränitz urkundlich einen 
andern Namen.

Es wäre überhaupt sehr zu wünschen, dass bei 
allen Orten die urkundliche Schreibart ausfindig ge
macht und beigefügt würde. Und sollten dazu Urkun
den in Archiven sowie sachkundige Männer sich nicht 
überall finden ?

Bei Trommlitz im Amte Blankenhain dürfte doch 
nicht unerwähnt bleiben, dass sich nach diesem Orte 
der bekannte Schriftsteller A. v. Tromlitz, eigentlich 
Karl Aug. Friedr, v. Witzleben, Obrist a. D. in Dres
den, geboren am 23.März 1773, gestorben am 5. Juni 1839, 
genannt hat.

Nach diesen gemachten Bemerkungen fügen wir 
nur noch einige Wünsche hinzu, die künftighin berück
sichtigt werden möchten.

Die einleitenden Worte bei der Universitätsbiblio
thek zu Jena S. 94 sind von dem dabei thätigen Per
sonale S. 51 getrennt. Sowie die Schlossbibliothek mit 
der Universität vereinigt worden ist, ist es wol auch 
billig, dass die geschichtliche Nachweisung über die 
Universitätsbibliothek und das Personal bei derselben 
im Handbuche zusammengestellt werden. Stipendien, 
die unterm hohem Schutz stehen, neben den übrigen 
milden Stiftungen hier ganz kurz zu erwähnen, wäre 
gewiss der passendste Ort und würde einem längst 
gefühlten Bedürfnis» entsprechen. Bei jedem Orte mit 
einigen kurzen Zeichen anzuführen, ob Kirche. Pfarrei 
und Schule in demselben befindlich sind, dürften künf
tighin nicht unterbleiben, obgleich es aus der Abthei- 
lung, welche Geistliche und Schullehrer namentlich 
aufführt und die Diöccs-Eintheilung enthält (S. 223—275), 
schon hervorgeht. Dass die Jurisdictionsverhältnisse 
zwischen den Amts- und Gerichtsorten in den Ämtern 
Neustadt und Weida zur bessern Übersicht, wie bei 
den übrigen Ämtern, deutlicher aus einander gesetzt 
worden, wäre sehr zu wünschen.

Noch bemerken wir, dass nach diesem Handbuche, 
dessen Angaben auf authentischen Quellen beruhen, das 
Grossherzogthum Sachsen-Weimar Eisenach 30 Städte, 
15 Flecken, 609 Dörfer und 88 Höfe zählt, mit 
42,527 Häusern und 251,980 Einwohnern, unter denen 
10,183 römisch-katholische Christen und 1428 Israe
liten sich befinden.

Übrigens ist das Handbuch sehr gut ausgestattet, 
auf dem Titel mit einem neuen, vom Hrn. Ritschel 
v. Hartenbach in Leipzig in Holz geschnittenen Wappen 
des Grossherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach ge
ziert , ganz einfach, umgeben mit dem Fürstenmantel 
und der grossen Cola ne.

Nr. 2. Das Hof- und Staatshandbuch für das Herzog- 
thum Sachsen-Meiningen unter Redaction des bekannten 
Schriftstellers, Hofraths und ersten Bibliothekars der 
herzoglichen öffentlichen Bibliothek, Ludwig Bechstein’^ 
und unter Mitwirkung der betreffenden Behörden, ist 
mit besonderer, Liebe ausgearbeitet worden. Der Plan 
des im J. 1838 zuletzt erschienenen Handbuchs ist 
zwar beibehalten worden, aber es zeichnet sich durch 
grössere Vollständigkeit und Genauigkeit aus. Es ist 
beinahe um das Doppelte vermehrt worden. Das alte 
hatte 265, dieses hat 485 Seiten und zwar in grössern® 
Format.

Als eine erfreuliche Erscheinung tritt zunächst das 
dem meininger Lande eigenthümliche Institut der Friß' 
densgericlde entgegen, aus deren S. 124 übersichtlich 
zusammengestellten Thätigkeit in den Jahren 1836—41 
sich ergibt, dass in den letzten Jahren die angebrach
ten Streitigkeiten, wol ein Beweis des zugenommenen 
Vertrauens, sich zwar vermehrt haben, dass aber die 
unerledigten, ungefähr 15 von 100. sich fast gleich ge
blieben sind. Unter den erwählten Friedensrichtern 
erscheinen neben den Schultheissen auch häufig Pfarrer 
und Schullehrer.

Ebenfalls eigenthümlich dem Lande sind die Lail' 
descullurvereine, die den Verwaltungsbehörden als be- 
rathende Stellen beigeordnet sind. Neben ihnen be
stehen noch besondere Vereine ähnlicher Art in den 
Städten Hildburghausen, Salfeld, Salzungen und Schal
kau. Besonderer Erwähnung verdient das Verzeichnis» 
der milden Stif tungen, die beinahe mit zu grosser Aus
führlichkeit behandelt worden sind. Es werden 54 öf
fentliche Stiftungen und 44 Familien- oder Privat-Sti
pendien, mit genauer Nachweisung ihres Entstehens, 
Betrags, ihrer C ollatoren u. s. w. angeführt. Die Frei
tische am Gymnasium zu Schleusingen scheinen von 
Sachsen-Meiningen nicht mehr vergeben zu werden? 
da sie hier nicht mit erwähnt werden.

Als Vorzug muss erwähnt w erden die Angabe der 
Staatsstrassen und ihrer Wegelängen, die Angabe des 
Flächengehalts, ja die des X iehes, als der Pferde- des 
Rinds, der Schafe, Ziegen und Schweine, bei jedem 
Amte. Nach einer S. 170 mitgetheilten Zusammenstel
lung enthält das Land 4j /4 Quadratmeilen, sodass m’f 
einer etwa 3336 Menschen wohnen. Dabei wird bemerkt, 
dass nach einei annäherungsweisen Ermittelung aus 
verschiedenen schriftstellerischen Angaben das Land 
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Wr 43 Quadratmeilen enthalte, sodass demnach auf 
^iner etwa 3549 Menschen wohnten.

Als grösstenteils neu hinzugekommen müssen wir 
anführen die den drei herzoglich sächsischen Häusern 
als ein Familienfideicommiss gemeinschaftlich gehören
den, höchst wichtigen Sammlungen auf dem Frieden
stein zu Gotha, nach dem Adress-Handbuch von Sach- 
sen-Coburg-Gotha, jedoch mit Weglassung des dabei 
thätigen Personals; ferner die herzogl. Haus- und Fa- 
milienstiftungen, das geometrische Bureau mit der Kar
tenkammer, die Gesetz-Commission, die Postverwaltung 
In Frankfurt a. M. und Eisenach, die Krankenhäuser 
des Landes, deren Fonds und Personale, die Anstalten 
für Wissenschaft und Kunst zu Jena (nach dem weim. 
Staatshandb.) u. s. w. Bei dem Medicinalwesen sind 
mit Recht die Hebammen weggeblieben. Die Patrimo- 
»ialgerichte sind übersichtlicher zusammengestellt, bei 
den Ortschaften sind äusser Häuser- und Einwohner
zahl alle einzelnen Schlösser, Höfe, Güter, Mühlen u. s. w. 
besonders und zusammengezählt, mit Angabe der Schult
heissen, aufgeführt w’ordeu.

Damit verbinden wir folgende Bemerkungen.
Bei einem Staatshandbuche ist doch wol der Hof 

mit inbegriffen. Es bedarf also schwerlich auf dem 
Titel die Bezeichnung eines Hofhandbuchs. Die Hop 
kirche wird S. 26 unter den Hofstaat mit aufgefübrt. 
Sollte sie aber nicht vielmehr unter den übrigen Kir
chen des Landes, also S. 239 bei den Kirchen der 
Stadt Meiningen mit vorkommen ?— Wie bei den übri
gen Lehranstalten, deren Schülerzahl immer angegeben 
wird, wäre gewiss auch bei den Gymnasien zu Mei
ningen und Hildburghausen (S. 321) eine geschichtliche 
Auskunft sehr wunschenswerth, wie denn auch S. 326 
des Hennebergschen alterthumsforschenden Vereins aus
führlich gedacht wird. — Ein Ortsregister ist zwar bei 
solchen Handbüchern unentbehrlich. Aber dieses S. 
394—448 mitgetheilte ist so ausführlich, dass es das 
im Handbuche Befindliche nur wiederholt und das 
Handbuch selbst nun voluminös macht. Das Orts- und 
Personenregister fehlte im frühem Handbuche gänzlich.

Nach einer S. 169 sehr gut zusammengestellten Über
sicht aller statistischen Notizen nach der Zählung im 
Monat Dec. 1840 hat das Herzogtum Sachsen-Meinin- 
^en 659 Ortschaften (einschliesslich 17 Städte) mit 
53,812 Gebäuden, 32,616 lamilien und Lj2,640 Einwoh
nern , unter denen sich 905 römisch - katholische Chri
sten, 71 Mennoniten und 1511 Jaden befinden.

Bei dem diesem Handbuche vorangestellten Wap
pen ist man wieder zu dem einfachem, unter Ernst 
dem frommen angenommenen zurückgekehrt, obgleich 
die sächs. Herzoge keine Ansprüche auf die in dem
selben vorkommenden Fürstenthümer, als Jülich, Cleve 
und Berg u. s. w. haben. Dabei ist eine lithographirte 

Tafel mit den heraldisch erklärten Feldern. Es ist 
aber sehr zu bezweifeln, ob die unter der vom säch- 
sischen Wappen grösstenteils verdeckten Grafschaft 
Landsberg befindliche Grafschaft Eisenberg je existirt 
hat. Schon der sächs. Geschichtsforscher Horn (Sächs. 
Handbibl. Leipz. 1728. S. 40) bezweifelt es, und Back 
widmet diesem Gegenstände in seiner Chronik von Ei
senberg (Eisenberg, 1842), S. 73, einen eigenen Ab
schnitt, dessen Ergebniss ist, dass es wol eine Graf
schaft Eisenberg in dieser Gegend nie gegeben habe.

Nr. 3. Das Staats- und Adress - Handbuch des 
Herzogthmns Sachsen- Altenburg. redigirt vom Archiv- 
rath Wolffr am in Altenburg, hat seit seinem letzten 
Erscheinen im J. 1838 eine stete Fortführung des Nach
zutragenden erfahren. Das alte hatte 196. dieses 208 
Seiten.

Mit besonderer Sorgfalt ist die sechste Abtheilung, 
Amts- und Localverwaltung enthaltend (S. 99 —- 144), 
ausgearbeitet, aus welcher äusser Angabe der Häuser- 
und Einwohnerzahl ersichtlich ist, welchen Gerichten 
der Ort oder einzelne Häuser zuständig, und in einer 
besondere Rubrik, welche Gebäude, in der Regel Kir
chen, Pfarreien und Schulen, der Ortsgerichtsbarkeit 
nicht unterworfen sind.

Diesem Staatshandbuch eigentümlich bezeichnen 
wir das Verzeichnis» derjenigen Rittergüter, welchen 
das Stimmrecht in landschaftlichen Angelegenheiten 
zusteht (S. 85—95), das Verzeichniss der Wahlabthei- 
lungen auf dem Lande (S. 96—98), die Patrimonialge- 
richte (S. 151 —157) und die ausländischen Gerichts
behörden, welchen im Inlande Gerichtsbarkeit zusteht 
u. s. wr. (S. 157—159). Besondere Erwähnung verdient das 
freiadelige Magdalenenstift zu Altenburg (S. 67), des
sen Entstehung hier nachgewiesen gern gesehen wer
den würde.

Als neu hinzugekommen müssen wir anführen: die 
für die Censur der im Inlande gedruckt werdenden 
Schriften angestellten Censoren (S. 50), die Beamten 
bei der sächsisch-bairischen Eisenbahn (S. j6), die all
gemeine Schulkasse, die Taubstummenkasse, der theo
logisch-praktische Verein (S. 59), die geschieht»- und 
alterthumsforschende Gesellschaft, der landwirtschaft
liche Verein, die herzogl. Zeichnenschule (S. 72). sämmt- 
lich in Altenburg.

Die Genealogie ist zu ausgedehnt mitgetheilt. Ge
nau genommen, gehören in ein solches Handbuch nur 
die zur Regierungsnachfolge berechtigten Glieder, die 
übrigen gehören in genealogische Handbücher. Daher 
ist auch der Übelstand entstanden, dass hier der ver
storbene Herzog Wilhelm von Nassau (S. 2 u. 3) zwei
mal vorkommt. —• Wegen der Hofgeistlichkeit zu Alten
burg und Eisenberg (S. 27 u. 28) gilt hier dieselbe bei



332
dem Handbuche von Sachsen-Meiningen oben gemachte 
Erinnerung. Bei der Akademie zu Jena sind die zur 
Facultät gehörigen Mitglieder von den übrigen (S. 61 
u. 63) nicht gehörig unterschieden. Die S. 138 er
wähnte, zum Rittergute Drakendorf gehörige Lobeda
burg muss Lobdeburg geschrieben werden, wie in mei
ner Schrift (Die Lobdeburg bei Jena. 1840, S. 13) 
nachgewiesen worden ist. Urkundlich hiess das am 
Fusse dieser Burg gelegene Städtchen nicht Lobeda, 
sondern Lobede und Lobde. Der S. 25 erwähnte Con- 
sul Göhring zu Leipzig ist seit vielen Jahren verstor
ben. Der S. 93 erwähnte Landkammerrath Vogt zu 
Blankenheim ist nicht Bürgermeister daselbst. Für Haa
gen und Strössnitz (S. 173) muss Hagen und Ströss- 
witz stehen. Das in der Inhaltsanzeige S. 161 ange
gebene Waisenhaus fehlt im Texte, dagegen das Wai
seninstitut S. 60 vorkommt. Möchte doch künftighin 
bei den S. 59 erwähnten Anstalten und Kassen eine 
nähere Nachweisung gegeben werden.

Nach den in diesem Handbuche geschehenen An
gaben zählt das Hcrzogthum Sachsen-Altenburg 8 Städte, 
2 Marktflecken und 452 Dörfer mit 14,681 Häusern und 
127,118 Einwohnern.

Es wird noch als ein Adresshandbuch bezeichnet, 
was aber doch zuletzt im Staatshandbuche aufgeht.

Nr. 4. Das Adress - Handbuch des Herzogthums 
Sachsen - Coburg und Gotha, redigirt für Coburg vom 
Regierungsrath Zichner, für Gotha vom Hofrath Ewald, 
scheint darauf Verzicht leisten zu wollen, auch ein Staats
handbuch zu sein. Bemerkenswerth ist es, dass es bei 
den Ortschaften nicht die Häuserzahl anführt, bei der 
Bevölkerung aber unter Civil und Militär unterscheidet, 
sodass man glauben sollte, Sachsen-Coburg sei vorzugs
weise ein militärischer Staat. Und doch findet sich 
verhältnissmässig nur in sehr wenigen Orten Militär.

Bei der Genealogie des herzogl. Hauses, das in 
England, Belgien und Portugal Glieder auf dem Throne 
hat, gilt dieselbe Bemerkung, die bei dem Handbuche 
des Herzogthums Sachsen - Altenburg gemacht worden 
ist. Auch die Hofgeistlichkeit kommt hier (S. 43) un
ter dem Hofstaat mit vor. — Die im Anhang (S. 313— 
324) erwähnten Familienherrschaften des herzogl. Hau
ses in fremden Staaten scheinen demselben eigenthüm- 
lich zu gehören, nicht mit dem Throne verbunden. — 
Bei dem Ober-Appellationsgerichle zu Jena (S. 75) sind 
nicht die ordentlichen Professoren des Rechts, sondern 
blos die der juristischen Facultät Räthe desselben; 
auch gehören nicht alle Beisitzer des Schöppenstuhls 
dazu. — Der S. 23 erwähnte Hofrath Schlotter zu Schleiz 

ist todt. Der S. 25 erwähnte Geh. Finanzrath Just zu 
Neapel ist nicht grossherzogl. Generalagent.

Nach den in diesem Handbuche enthaltenen An
gaben zählt das Herzogthum Coburg-Gotha 7 Städte 
und 206 Dörfer mit 130,602 Einwohnern.

Solche Handbücher sind zunächst durch das prak
tische Bedürfniss entstanden und entsprechen einem 
solchen, wenn sie so deutlich wie möglich den Orga
nismus und die Gliederung eines Staates darstellen. 
Sie sollen aber auch das wissenschaftliche Interesse 
befriedigen, und die jetzige Zeit nimmt offenbar solche 
Foderungen in Anspruch und macht sie geltend. Soll 
ein Staatshandbuch der Idee eines solchen entsprechen? 
so muss es das Bild eines Staats in seinem äussern 
und innern Organismus so deutlich wie möglich darle
gen. Mögen wir uns aber eine Regierungsform den
ken welche es sei, so zerfällt der Staat in drei Theile, 
in Land, Volk und Regierung. Von jedem Theile muss 
so viel mitgetheilt werden, um ein deutliches Bild vom 
Staate zu erhalten. Zwar wird es immer unvollkom
men bleiben, aber da ein solches Handbuch in kurzen 
Zeiträumen, in kleinern Staaten, etwa alle 3 — 5 Jahre, 
wieder herausgegeben wird, so kann es immer mit der 
fortschreitenden Zeit und ihren Federungen und Be
dürfnissen Hand in Hand gehen. Diesen ausgespro
chenen Grundsätzen gemäss würden folgende Gegen
stände, wenn auch nicht in dieser Reihenfolge, in ei
nem solchen Staatshandbuche vorkommen: Land: Gren
zen (Karte), Grösse (Flächengehalt), Höhen, Forsteien, 
Bergbau, Strassen, Posten. Volk: Zahl der Einwoh
ner, Unterschied des Glaubens (Kirche), Bildungsmit- 
tei (Lehranstalten, Akademien, Gymnasien, Schulen), 
Sammlungen, Bibliotheken, wohlthätige Anstalten (milde 
Stiftungen), Medicinalwesen, Krankenhäuser; Ortschaf
ten, Zahl der Häuser, Besitzstand an Vieh u. s. w., 
Friedensgerichte, Landstände. Regierung: der Hof, 
Archive, Gesandte, Militär, die Behörden in ihren Ab
stufungen.

Vielfach lassen sich diese Gegenstände modifici- 
ren. Die oben angezeigten Handbücher haben die
selben mehr oder weniger berührt. Einen guten An
fang hat in dieser Hinsicht das Staatshandbuch für 
das Königreich Sachsen seit 1837 gemacht, welches 
von einem statistischen Verein redigirt wird, der we
nigstens aus 12 Mitgliedern besteht. In kleinern Staa
ten ist die Ausführung dieser ausgesprochenen Grund
sätze um so eher möglich, je weniger umfangreich das 
Buch selbst werden würde.

: Pfiffelbach. Ed. Schmid.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena« Druck und Verlag von .4, Brockhaus in
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der als militärischer Schriftsteller bekannte Oberstlieutenant 

der Artillerie a. D. D. C. Aster in Dresden hat den Charakter 
als Oberster erhalten.

Der Professor der schönen Wissenschaften Dr. Barreau 
und der Professor der deutschen Sprache Stammer bei dem 
Athenäum zu Luxemburg haben den preussischen rothen Adler
orden vierter Klasse erhalten.

Dem Professor an dem Gymnasium in Hamburg E. Ph. L. 
Colmberg hat die philosophische Facultät zu Jena das Doctor
diplom honoris caussa ertheilt.

Der Pfarrer und Schulinspector Holzer zu Coblenz ist zum 
katholischen geistlichen Rath und Schulrath bei der Regierung 
daselbst befördert worden.

Dem Prof. Dr. Jacobson in Königsberg hat der Gross
herzog zu Hessen und bei Rhein das Ritterkreuz des Verdienst
ordens Philipp des Grossmüthigen verliehen.

Dem Conrector Junghans am Johanneum zu Lüneburg ist 
das Rectorat übertragen worden.

Der ordentliche Lehrer an der Thomasschule zu Leipzig 
Dr. G. G. Koch hat vom Könige in Griechenland das Kreuz 
des Erlöserordens erhalten.

Dem Professor der Ingenieur-Wissenschaften Meissner in 
Braunschweig hat der König von Preussen den rothen Adler
orden vierter Klasse verliehen.

Dem Kreisphysicus Dr. Meyer zu Kreutzburg ist der Cha
rakter eines Sanitätsraths beigelegt worden.

Der Geh. Justizrath und vortragende Rath im Justizmini
sterium zu Berlin Dr. v. Möller ist zum Vicepräsidenten des 
Oberlandsgerichts in Stettin mit Beibehaltung seines Ranges als 
Geh. Justizrath ernannt worden.

Dem Privatdocent Dr. Posselt in Heidelberg ist eine ausser
ordentliche Professur in der medicinischen Facultät daselbst 
ortheilt worden.

Dr. Re^el, Collaborator am Andreanum in Hildesheim, ist 
Subrector am Johanneum zu Lüneburg geworden.

P. M. Rusconi ist zum beständigen Secretär der Akademie 
der schönen Künste zu Mailand und zum Professor der Ästhe
tik ernannt worden.

Die evangeliSch_|beologisChe Facultät zu Breslau hat dem 
i — UQ i? ^er ^olehrtenschule zu Bessestad auf Island Svein- 

ö1 s°n als b orschcr der Kirchengeschichte der nordischen 
Volker und Übersetzer der Bibel die Doctorwürde honoris 
caussa verliehen.

Dem ausserordentlichen Professor der Theologie an der 
Universität zu Kiel Dr. Chr. Nic. Theod. H. Thomsen ist eine 
ordentliche Professur in derselben Facultät übertragen worden, ]

Dr. W. Fr. Volger, bisher Rector am Johanneum zu Lüne
burg, ist zum Director der mit dem Gymnasium vereinigten 
Realklassen ernannt worden.

Belehrte Gesellschaften.
Verhandlungen derAkademie der Wissenschaf

ten in Paris. Am 5. Dec. v. J. Seguier über die von Leo
pold Bernard gefertigten Kanonen. Bericht über die Abhand
lung von Leveille über die Gattung Sclerotium. Über die Ab
handlung von Bertrand von den rechtwinkligen Flächen. Be
richt über die Methoden, die man zur inte'llectuellen Entwicke
lung eines Taubstummen angewendet hat und wodurch dieser zu 
einer bedeutenden Kenntniss der physikalischen und mathema
tischen Wissenschaften gebracht worden ist. Saint-Venant und 
und P. Michelot über die Berechnung der Festigkeit hölzerner 
Brücken. K.Bubat, geologische Studien über Toscana und die 
dort sich findenden metallhaltigen Lager. Ch. Deville über das 
Erdbeben auf den Antillen am 8. Febr. 1843. Robert über die 
Färbung des Quarz im Diluvium aus der obern Normandie 
durch Deutoxyd von Manganhydrat. Am II. Dec. Bericht über 
die Abhandlung von Seguin von einer auf Stumpf- und Blöd
sinnige angewendeten Methode, de Tristan, vierte Abhandlung 
physiologischer Studien. Lefouton über die Mittel den Irregu
laritäten bei dem zweiten Zahnen zuvorzukommen. Gruby und 
Delafond über die kleinen Thiere, die sich in grosser Menge 
in dem Magen und in den Eingeweiden während der Verdauung 
der Gras und Fleisch fressenden Thiere finden. Am 18. Dec. 
Biot über die Entdeckung der Mondvariation. Des Verfassers 
Untersuchung führt auf das von Munk aufgestellte Resultat, dass 
der arabische Astronom Abul-Wefa nicht der Entdecker heissen 
kann, sondern das von demselben Gesagte mit dem 5. Cap. des 
5. Buchs des Almagestes von Ptolomäus übereinstimmt und auf 
die oscillirende Bewegung der Mond-Apoge bezogen werden 
muss. Seguier von der Möglichkeit die Vortheile, welche den 
atmosphärischen Eisenbahnen eigenthümlic sm , auf den ge
wöhnlichen Eisenbahnen zu benutzen. encht über den von 
Silbermann erfundenen Heliostat. Er gewahrt die Vortheile des 
von Gambey gefertigten Heliostats, aber mit mehr Einfachheit und 
Kostenersparniss. Bericht über Düfoufs gegliederte Wagen, welche 
grosse Sicherheit mit sich fuhren. Duchartre, anatomische und 
organo-genetische Beobachtungen über Lathraea clandestina. 
Sigaud über das brasilianische, mit dem Namen Carnauba be
nannte Pflanzenwachs, welches, aus einer Palmenart gewonnen,, 
mit einem Achttheil Talg und einem Viertel Bienenwachs ge
mischt, eine vorzügliche Lichtmasse gibt, und über das Wachs 
Ocuba, welches das Product eines in der Provinz Para wach
senden Strauchs ist. Deshayes, Bemerkungen zu der Abhand
lung von d’Orbigny über die normale Stellung der zweischaligen 
Mollusken. d’Orbigny trug seine Erwiderung in darauf folgen
der Sitzung vor. Al. Leymerie über das Jurakalksteinlager im 
Departement der Aube. Am 26. Dec. Baudrimont und Martin 
Saint Ange, Untersuchungen über die physiologischen Erschei
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nungen des Brütens. Boullay über die Erzeugung eines neuen 
Amids durch die Wirkung des Ammoniaks auf 01 und Fett. 
Aug. Cahours über das salicylsaure Methylen und den Salicyl
äther. Henry Roger, Untersuchungen über die Temperatur bei 
Kindern. Montagne, Beobachtungen über die Structur und 
Befruchtung der Genera Ctenodus, Dehsea und Lenormandia 
der Familie der Florideen. Morren über die Verschiedenheit 
der Zusammensetzung der in dem Meerwasser enthaltenen Luft 
nach den verschiedenen Tages- und Jahreszeiten. H. de Collegno 
über die secundären Lager auf der südlichen Seite der Alpen. 
Aug. Laurent über eine neue Bildungsart des Anilin.

Ärchä ologische Gesellschaft in Berlin. Am 11. Jan. 
wurden die neuesten Werke des Dr. Braun in Rom: „Antike 
Marmorwerke. Erste und zweite Dekade“ (Leipzig, 1843) und: 
„Die Schale des Kodros“ (Berlin, 1843), einer genauem Besich
tigung unterworfen. Prof. Gerhard sprach über den Plan und 
Inhalt derselben. Von Zahn’s Pompejanischen Wandgemälden 
ward das achte Heft vorgelegt. Die Gebäudeansicht aus einem 
Tablinum der Casa de’ capitelli colorati (Taf. 73), deren ver
schiedene Ansichtspunkte in perspectiver Form überraschend 
genau sich vereinigen, ist für die Kenntniss der Perspective 
bei den Alten erheblich. Von IFiese ward eine Abbildung 
der vortrefflichen Statue des Sophokles, welche vor einigen 
Jahren bei Terracuia ans Licht kam und das päpstliche Mu
seum im Lateran schmückt, vorgelegt. Die Richtigkeit der in 
Rom festgestellten Benennung ward durch Vergleichung mit 
der vaticanischen Inschriftbüste nachgewiesen ; ausserdem erin
nerte Prof. Gerhard an einen Toveley’schen Sophokleskopf im 
britischen Museum und an ein gemeinhin übersehenes kleines 
Sitzbild im Vatican, welches den Namen des Dichters auf des
sen Sitz deutlich eingegraben zeigt. Baurath v. Quast setzte 
die Erörterungen über altrömische Basiliken fort. Prof. Ger
hard sprach sodann über Darstellungen der Unterwelt auf 
griechischen Thongefässen. Er betrachtete die durch Millin 
bekannte, in München befindliche Vase von Canosa, das Ge
fäss, welches vor einigen Jahren aus Ruvo in Apulien nach 
Karlsruhe versetzt ward, in ihrer Gesammtheit und im Einzel
nen. Die Baulichkeiten beider Gefässe führten zu der Ansicht, 
dass nicht sowol ein platonischer Palast als ein geschmückter 
Thronhimmel der Unterweltgottheiten gemeint sei. Bei Ver
gleichung der beiden Gemälde entschied sich Gerhard mit 
Braun und Welcker zu Gunsten des karlsruher Gefässes, wel
ches bei aller Fülle seines von Orpheus und Herkules besuch
ten Unterweltshauses geringem Prunk und strengere Wahl der 
Motive zeigt, als das Bild von Canosa. Die bestrittene Frage, 
ob jene Gefässbilder der Unterwelt als Nachbilder Polygnots’ 
oder als selbständige Kunstwerke zu betrachten seien, ward 
dahin entschieden, dass die Gesammtheit dieser Bilder den 
unteritalischen Malern eigenthümiich sei, dagegen der Einfluss 
einzelner Gruppen der im Alterthum vielgefeierten Polygnot- 
schen Unterwelt auf einzelne Figuren und Motive dieser Ge
fässe nicht in Zweifel gesetzt werden könne. Am 8. Febr. 
wurden die vierte Lieferung von Gerhard’s Archäologischer 
Zeitung und der Bericht des Prof. Lepsius über den bisherigen 
Fortgang der ägyptischen Expedition (s. Allg. Preuss. Zeitung, 
Beilage zu Nr. 40), zugleich mit Briefen von Abeken aus 
Korusko vorgelegt. G. Friedländer gab für die Literaturgeschichte 
der Topograph Roms einen interessanten Beitrag, indem er ein 
zwischen der Zeit des Petrarca und des Poggius fallendes und 
nach dem Geist jener Zeit der Mythographie mehr als der Hi
storie angehörendes Werkchen nach wies. Der Verfasser dieses 
in einer wolfenbüttler Handschrift (Gud. 47) sich befindenden

Werks ist Joannes Caballinus de Cerronibus; die Schrift han
delt de virtutibus Romanorum und im sechsten bis achten 
Buche de portis, de montibus, de regionibus urbis. Bau
rath v. Quast legte einen vom Architekt Schmidt gefertigten 
genauen Plan der sogenannten Thermen zu Trier vor. Durch 
Aufgrabungen hat man die Ausdehnung jener ansehnlichen 
Trümmer auf dem anliegenden Palastplatze verfolgt und den 
nördlichen und westlichen Abschluss des ganzen Gebäudes 
aufgefunden, welches eine Breite von 447 Fuss von Nord nach 
Süd, bei einer Tiefe von 347 Fuss in entgegengesetzter Rich
tung ergibt. Interessant sind auch die Ergebnisse der Auf
grabung für die Bedeutung dieser grossartigen Gebäudeanlage. 
Eine Feuerungsanstalt zeigte sich mit den zugehörigen Gebäude- 
theilen als ein späterer Zusatz zu dem ursprünglichen, schon 
theilweise zerstörten Gebäude. Von Vorrichtungen zu Bädern 
hat sich durchaus keine Spur gefunden. Nimmt man die Lage 
dieses Prachtgebäudes ziemlich inmitten der alten Stadt an, 
sodass zu dessen Westfronte eine mit Lavasteinen gepflasterte 
Strasse von der gegen Westen liegenden Moselbrücke führte, 
während rückwärts das Amphitheater gegen Osten orientirt 
liegt, so wird wahrscheinlich, dass diese Ruinen den ehema
ligen Kaiserpalast enthalten, da der 350 Schritte nördlicher 
an der andern Seite des Palastplatzes gelegene sogenannte 
constantinische Palast für eine altrömische Basilika erkannt ist. 
Prof. Panofka las über eine Marmorgruppe des königlichen 
Museums, die man bisher auf den Rinderstreit des Apollo und 
Merkur bezogen hat, wozu die erfoderlichen Attribute mangeln. 
Mit Vergleichung der Darstellungen des Marsyas neben Apollo 
ward für den Knaben dieser Gruppe eine ähnliche Strafe ver- 
muthet und an Linos erinnert, der, weil er sich, wie Mar
syas, mit dem Gott der Musik zu messen gewagt, von dem
selben getödtet wurde. Prof. Zahn legte die in Originalgrösse 
angefertigte farbige Abbildung eines schönen antiken Wand
gemäldes aus der Casa de' capitelli colorati mit der Dar
stellung von Perseus und Andromeda, ohne das Meerunge- 
thüm, vor.

Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. Am 
16. Febr. hielt Frederic Troyon, der Verfasser der Description 
des tombeaux de Bel-Air pres Cheseaux sur Lausanne, al? 
Gast anwesend, einen Vortrag über die unter seiner Leitung 
gemachten Nachgrabungen in der Nähe von Lausanne. Er 
hat seit 1838 bereits 246 Gräber aufgedeckt und zwar nicht 
allein neben, sondern auch über einander, wodurch festgestellt 
wurde, dass zu drei verschiedenen Zeiten diese Gegend al? 
Begräbnissplatz benutzt worden ist. Aus den gefundenen Gegen
ständen schliesst er, dass die Gräber dem Zeiträume vom 1. Jahrh. 
der christlichen Zeitrechnung bis zum 9. und 10. Jahrh. angehören. 
Inder untersten Lage kommen Steinmassen, Schmuck von roher 
Gussarbeit in Bronze und nur selten Eisen vor; in der mittlern 
wird das Eisen häufiger, die Schmucksachen von Bronze 
sind mit mehr Kunst gearbeitet, und einige römische Münzen 
wurden gefunden. Noch mehr Kunstfertigkeit zeigen die Gegen" 
stände der dritten Gräberlage, bei ihnen einige Münzen von 
Karl dem Grossen. Unter ^en ’n einem Grabe bei LavignJ' 
ausgegrabenen Gürteisch össern hat eins die Inschrift ^asualdas 
Nansa vivat Beo ^J^re fedix Daninil und die Figur eines 
Mannes, dem zwe* Löwen die Füsse lecken. Da diese ^°r 
Stellung, Daniel in der Löwengrube, öfter vorkommt, darf _inan 
darin eine Anspielung auf die Verfolgung der ersten Christen 
und deren Rettung voraussetzen. Legationsrath Dr. Reumont 
legte das von dem Architekt Niccolo Matas aus Ancona für
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den Ausbau der Fagade des florentiner Doms, St.-Maria del 
Eiora, entworfene Project vor und begleitete dasselbe mit Er
läuterungen. Baron v. Meyendorff zeigte ein altes limosiner 
Emailbild von ausgezeichneter Schönheit, von einem bisher un
bekannten Künstler. Die Darstellung ist die Geiselung eines 
Märtyrers und die Aufschrift: Mag. Co. Ganelet Lemosin. Vor
gelegt wurde vom Hofmedailleur Pfeiffer die auf Befehl des 
Königs neu geschnittene Preismedaille für Kunst und Wissen
schaft, vom Kunsthändler Eichler die in Paris unlängst voll
endete Medaillensammlung von 72 Beherrschern Frankreichs, 
von Pharamond bis auf Ludwig Philipp.

Schriften gelehrter Gesellschaften.
Memoires de la societe de physique et d'histoire naturelle 

de Geneve. Tome X, Partie 1. Geneve et Paris, Cherbuliez. 
1&43. 4. Nach vorausgeschickten Nachrichten über die in den 
fahren 1833—42 der Gesellschaft entrissenen Mitglieder (de la 
Rive, G. Maurier, P. Prevost, P. Huber, Vaucher, De Candolle), 
von Prof. Gautier, findet man folgende Abhandlungen: P. Huber, 
$ur les araignees aeronantes du genre Lycose, sur le cha- 
ranqon losange et les mouches du genre Psoque. Alphonse 
Eavre, Considerations geologiques sur le mont Saleve et sur 
ies terrains des environs de Geneve. Derselbe sur les Dice- 
ras. E. Ritter, Note sur une relation entre le volume atomique, 
le coefficient de dilations et le coefficient d? elasticite dans les 
vorps chimiquement simples. E. J. Piotet, Notice sur trois 
especes du genre Rat, envoyagees du Bresil au Musee de Ge
neve. Reuter, Essai sur la Vegetation de la Nouvelle Castille. 
G. Picot, Notice sur la temperature de Geneve.

Recueil des Actes des seances publiques de tacademie 
imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg tenues le 31 Dec. 
1841 et le 30 Dec. 1842 et de la seance solenneile tenue en 
Phonneur de M. le President de Vacademie le 12 Jan. 1843. 
St.-Petersbourg, 1843. 4. Nach dem Verzeichnisse der Mit
glieder und dem von dem Secretär Fuss verfassten Bericht über 
die Arbeiten der Akademie in den Jahren 1842 folgen: 1) Be
richt über die kaiserl. Hauptsternwarte Pulkowa für das Jahr 
1842, von Struve. Er enthält eine Beschreibung der Einrich
tungen der Sternwarte, Nachrichten über die Thätigkeit der 
Sternwarte, Verzeichniss der Abhandlungen, der geographischen 
Arbeiten, der wissenschaftlichen Reisen. Die Durchmusterung 
der nördlichen Halbkugel des Himmels, in Bezug auf die Sterne 
bis zur siebenten Grösse, war bis zum December 1842 dahin 
gelangt, dass als Resultat ein Katalog von über 17,000 Ster
ben, ein Katalog von 514 neuen Doppelsternen, ein Katalog 
von 263 Doppelsternen der Halbkugel der Klassen V und VI 
von 32 Secunden bis 2 Minuten Entfernung vorlag. Von dem 
Director Struve war eine Abhandlung überreicht worden: sur 
Pemploi de l'Instrument des passages dans le premier vertical 
(von Rapsold gefertigt). 2) Bericht über die zweite Abtheilung 
der kaiserl. Akademie der Wissenschaften fürs Jahr 1842, von 
Ptetneff (in russischer Sprache). 3) Über den Zustand Russ
lands vor der Thronbesteigung Peter’s des Grossen , von Ustria- 
toff. 4) Bericht über die Sitzung zu Ehren des Präsident v. Uwaroff 
am 12. Jan I843. Historischer Überblick über das letzte 

ler e es a irhunderts seit Errichtung der Akademie, o) Rap
port sur la revision de Uhemisphere celeste boreal par rappet 
des etoiles douples et multip^ Struve. 6) LinguarUm 
Indo-Europaearum vinculo cultissimos et potentissimo» terrae 

populos inter se consociari brevi sermone ostendit Frid. 
Gr a efe.

Märkische Forschungen. Herausgegeben von dem Vereine für 
Geschichte der Mark Brandenburg. Zweiter Band. Berlin, Reima- 
rus. 1843. Übersicht der Verhandlungen und Vorträge des Vereins. 
Sotzmann über einige Bronzearbeiten in der Mark Brandenburg. 
L. v. Ledebur, Sama’s Heimat und Reich, Castrum Vogustense. 
Riedel über den Gebrauch der Siegel in der Mark Brandenburg. 
L. v. Ledebur, die slawische Völkertafel der St.-Emmeraner 
Handschrift. Haacke, die mehrjährige Einlagerung eines Theils 
des Tilly’schen Heeres in Stendal seit dem December 1627. L. v. 
Ledebur, gehörte die Zouche zu der Provinz Plonim oder He- 
veldun, zum Plane- oder Havelgau? v. d. Hagen, Züge aus 
dem Leben des grossen Kurfürsten. Riedel, ein Hexenprocess, 
verhandelt zu Neustadt an der Dosse im J. 1667. L. v. Lede
bur über des Bischofs Boguphal II. von Posen Kenntniss der 
nordwestlichen Slawenländer. Goltz, Nachricht von einem auf 
dem Kirchhofe zu Hasenfeld bei Fürstenwalde gefundenen Schatze. 
Riedel, Übersicht der Einrichtungen, w’elche Friedrich II. für 
das Gedeihen des landwirthschaftlichen Gewerbes in der Mark 
Brandenburg getroffen hat. Odebrecht, die brandenburgische 
Gesetzgebung für die Sonntagsfeier. Goltz, Einiges über die 
letzten Domherren und Vicarien des Bisthums Lebus zu Für
stenwalde.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Klasse der 
königl. baierischen Akademie der Wissenschaften. Dritten Bandes 
dritte Abtheilung. München, 1843. 1) Über die unter dem 
Namen des Aristoteles erhaltenen ethischen Schriften, von Dr. 
E. Spengel. 2) Über die Kaiser-Dahnatika in der St.-Peters- 
kirche zu Rom, von Pr. Sulpice Boisseree. 3) Uber die recht
mässige Thronfolge nach den Begriffen des moslemischen Staats
rechtes, besonders in Bezug auf das osmanische Reich, von 
Baron J. v. Hammer-Purgstall. 4) Untersuchungen über den 
Anfang des Bundchesch, von Prof. Marc. Jos. Müller (erste Ab
theilung). 5) Topographie der Häfen von Athen, von Dr. H. N. 
Ulrichs. 6) Der Tempel der Ergane auf der Akropolis von 
Athen, von Dr. H. N. Ulrichs. 7) Über die Anordnung der 
Gedichte des Q. Valerius Catullus, von Joh. v. Gott Fröhlich.

Abhandlungen der historischen Klasse der königl. baierischen 
Akademie der Wissenschaften. Dritten Bandes dritte Abtheilung. 
München, 1843. 1) Rückblick auf P. Bonifacios VIII. und die 
Literatur seiner Geschichte, von Prof. Dr. Const. Höfler. 2) 
Originalfragmente, Chroniken und anderes Material zur Ge
schichte des Kaiserthums Trapezunt. Erste Abtheilung, von Dr. 
J. Ph. Fallmerayer.

Literarische Nachrichten.
Nachrichten aus Neapel erzählen von der Auffindung einer 

Grotte am Monte di Cuma nach der Meerseite hin, welche in 
nordwestlicher Richtung tief in den Berg, auf welchem das alte 
Cumä stand, hineinführt. Ein natürlicher Pfeiler stützt die Ein
gangshalle; die Wände der Grotte sind theils natürlicher Fels, 
theils Quadratblöcke aus uralter Lava; hin und wieder zeigen 
sich Spuren einer Mauer als opus reticulatum, welche in spä
terer Zeit als Stütze aufgefiihrt wurde. Vermuthen will man, 
die echte Sibyllengrotte gefunden zu haben, und sieht die An- 

I sicht von de Jovio bestätigt, dass die unter jenem Namen bis
her gezeigte Grotte am Avernersee nur ein Bergdurchgang 

| vom Avernersee nach Bajä gewesen sei.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. in Jena* Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig.
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Intelligenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit P/2 Ngr. berechnet.)

$eute würbe auögegeben:

- Lexikon.
Neunte Auflage.

© reinig ft es £>eft
£)iefe neunte Auflage erfebeint in 15 SBanben ober 120 jpefc 

len ju bem greife von 5 5?gr. für bas ^eft in ber Tluögabe 
auf ?Wafd)inenpapiecj in bet Ausgabe auf <Sd)reibpapier 
foftet ber ^anb 2 Sblr., auf Velinpapier 3 St)lr.

Bc S^u^panblungen liefern ba$ Sßetf ju tiefen 
greifen unb bewilligen auf 12 (fr, 1 ^merentplaiL

SCnSünbtgurgen auf ben Umfcblägen ber einzelnen Riefte beg 
ßonoerfationg; ßerifon werben bei einer Auflage von 25,000 Gfrcmplaren 
für ben Staum einer Seile mit 10 9?gr. beregnet.

Äei^ig, am 15. SXärj 1844. X ffrockijlW.

Bei uns ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be
ziehen :

M a rj a
ff F

Powiesc Ukrainska
przez

Antoniego MalczesKiego.
Geheftet 22Ngr. Gebunden 27y2 Ngr.

In Prachtband mit Goldschnitt 1 Thlr. 2’^ Ngr.
Dieser neuen, typographisch schönen und correcten Ausgabe 

geht eine kritische Würdigung Malczeski’s und seinerzeit vonSeveryn 
Goszczynski voran, die diesen Mann und sein Werk von einem 
neuen und sehr interessanten Gesichtspunkte aus betrachtet.

Leipzig, im März 1844.
Drockhans <& Avenarius,

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.

~ Handbuch -----
der

topographischen Anatomie, 
mit besonderer Berücksichtigung der chirurgischen 
Anatomie, zum Gebrauch für Aerzte und Studirende.

7 Von
I>r. L. Hochmann.

Gr. 12. Geh. 3 .Thlr.
Dieses Werk bildet die erste Abtheilung einer Encyklopädic 

der medicinischcn Wissenschaften, die, methodisch bearbeitet 
von einem Verein von Aerzten, unter der Redaction von Dr. A. Moser 
in meinem Verlage erscheint, und als eine Erneuerung der von 
Consbruch herausgegebenen Encyklopädie anzusehen .ist, da diese 
bei dem raschen Fortschreiten der Wissenschaften in den letzten 
zwanzig Jahren dem heutigen Standpunkte derselben nich< mehr ent
sprechen kann. Das Werk wird aus folgenden 14 Abtheilungen be
stehen: Anatomie, Physiologie, Geschichte der Medicin , Medicinische 
Chemie und Physik, Pathologie und Therapie, Semiotik und Diagno
stik, Pathologische Anatomie, Materia medica und Pharmacologie, 
Heilquellenlehre, Chirurgie, Akiurgie, Gynäkologie, Kinderkrank
heiten, Psychiatrik.

Leipzig*, im März 1844.
F. A. Brockhaus.

Bei F. A. Brockhaus in Leipzig ist neu erschienen und 
in allen Buchhandlungen zu haben?

Die
gastrischen Krankheiten 

monographisch dargestellt
von

JE. A. L. Slübener.
Zwei Theile.

Gr. 8. 3 Thlr. 15 Ngr.

Von dem Verfasser erschien im Jahre 1842 ebendaselbst:
Die ILelire von der Ansteckung, mit be' 

soliderer Beziehung auf die sanitätspoliceiliche Seite 
derselben. Gr. 8. 3 Thlr.

23ei Ä» ©♦ ^Sagner in Steuftabt a. b. Erla ift foeben 
erf^ienen unb bur^ alle SSudj^ahblungen beö Sn« unb JluSlanbeö 
belieben:

£erau§gegeben 
von 

Dr. X X Häljr. 
Jahrgang 1^11 ober xxv. JBanö, 

®er Safyrgang in 6 heften 5% Sl)lr. 
®iefe gebiegene äeitfdjrift follte in feinem t^ologifchen ßefejirbel fehlen. 

Sn meinem Verlage erfdjien foeben unb ift in allen Shtebtyanblungeit 
ju erhalten:

SSartefitngen 
über bie 

©eecljicljte ber beutscljen fiteratur. 
(Sin Sefebucb für bie envaebfene Sugenb 

von 
fBieberlDW.

3wei
®r. 8. ®ef). 2 15 91gr.

£etpjtg, im SJiärj 1844.
_______ & j

Sn meinem SSerlage erfdjien unb ift in allen SJud^anblungen J# , 
erhalten:

fite QXunMinjriffc
ber

bargeflellt von
(|L ^artenftetn, 

@r. 8. 2 Stfjlr. 15 *Rgr.

«Bon bem SSerfafler erfc&ien früher bei mir:

$• !836. 2 ^lr.
ÄeiHtg, im 1844.

X X itackljaue.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITEÄATUR-ZEITLNG.

Dritter Jahrgang, o © M 85. 8. April 1844.

Physiologie,
1. Entwickelungsgeschichte der Säugethiere und des 

Menschen. Von Th. L. W. Bischoff, Professor zu 
Heidelberg u. s. w. (Als siebenter Band von „Sa
muel Thomas v. Sömmerring. vom Baue des mensch
lichen Körpers”.) Leipzig, Voss. 1842. Gr. 8. 
3 Thlr.
Entwickelungsgeschichte des Kanincheneies. Von 

Th. L. W. Bischoff- Gekrönte Preisschrift, ausge
setzt von der physikalisch-mathematischen Klasse der 
königl. preuss. Akademie der Wissenschaften im 
«Jahre 1840. Mit 16 Steintafeln. Braunschweig, 
Vieweg und Sohn. 1843. Gr. 4. 6 Thlr.

V“ orgenannte beide Werke bilden ihrem Inhalte nach 
ein Ganzes, indem Nr. 2 als eine ausführlichere, mo
nographische Darstellung eines Theils von Nr. 1 er
scheint. Deshalb hat Ref. auch die Sache nicht durch 
die selbständige Form zweier Bücher trennen zu dür
fen geglaubt, und die Anzeige beider Werke lieber col- 
lectiv zusammengefasst.

Hrn. B.’s Name ist in der Entwickelungsgeschichte 
höherer Thiere zu einer anerkannten Autorität gewor
den, da theils seine Beobachtungsmethode eine streng 
kritische und sich selbst überwachende ist, theils auch 
seine Resultate empirisch zutreffend, beweisbar und 
durch den Hintergrund wissenschaftlicher Analogie und 
geistreicher Combination leicht verständlich sind. Der 
Verf. gibt durchweg in den wesentlichsten Fragen seine 
eigenen Beobachtungen und diese erregen ein um so 
höheres Interesse, als gleichzeitig Reichert zu Berlin 
eine nicht minder wichtige Arbeit geliefert hatte, welche 
hi ihren Details hier und dort abweichend, aber in den 
Hauptdaten übereinstimmend, im Ganzen aber vielfach 
eorrigirend, zur Prüfung anregend und der Behauptung 
des Einzelnen immer eine objective Erfahrung entge- 
Sensetzend sich verhält. Es ist bei allen diesen durch 
das Mikroskop geförderten Arbeiten eine eigenthüm- 
iche Sache, wenn ein Anderer über Das uitheilen will, 
Jas eii; Beobachter behaUptet; Treue und Glauben an 
.ie e ic keit, an das Talent und die Übung müssen 
immei vorausgesetzt werden, wenn irgend ein Anhalte
punkt des ürtheils möglich werden s(dl. zUgleich aber 
muss der Beurtheiler Selbst den Lauf mikroskopischer 

ntersuchungen praktisch kei nen und die Objecte selbst 
besehen haben. Der Ausspruch: ,jch habe Dieses oder 

Jenes gesehen44, hat bei der mikroskopischen Richtung 
unserer Zeit immer eine grosse Bedeutung, sobald er 
von einem Manne herrührt, welcher zuverlässig ist und 
unser Vertrauen verdient, und es ist eben so unwis
senschaftlich als ungerecht, wenn ein Anderer seine 
widersprechende Beobachtung als alleinige Richtschnur 
seines Urtheils aufstellt, wie es nur leider zu häufig 
geschieht. Hier kommt es auf die Zahl der überein
stimmenden Beobachtungen, auf die Summe der ver
schiedenen, selbständig erworbenen, subjectiven An
schauungen verschiedener Augen an, ob ein Wahr oder 
Unwahr ausgesprochen werden darf.

Unserm trefflichen B. müssen wir daher mit 
Aufmerksamkeit folgen, und, auf seine anerkannte Tüch
tigkeit gestützt, Das, was er vorzugsweise gesehen und 
erfahren hat, mit möglichster Objectivität durch allge
meine Gesetze prüfen, und durch die eigene An
schauung zur freien Bestätigung oder Widerlegung hinzu
führen suchen. Ref., dem diese Recension übertragen 
wurde, hat seit lange die Entwickelungsgeschichte prak
tisch studirt, und mit den in seinem Besitze befindli
chen besten optischen Mitteln selbst gesehen, weshalb 
er auch wagen durfte, hier referirend und erörternd 
aufzutreten.

Eine unumstössliche Wahrheit hat die neuere Ent
wickelungsgeschichte gewonnen, und nach de Graaf’s, 
v. Baer’s, Purkinje’s, W’agner’s, Reichert’s u. A. Beob
achtungen ist auch Hr. B. ein Bestätiger dieser hier 
gemeinten Wahrheit, nämlich, dass es ein wahres Eier
stockei gibt, welches seine fernere Entwickelung im Ute
rus findet. Äusser Wilbrand ist es in neuerer Zeit 
des Ref. geehrter Freund Hausmann in Hannover, wel
cher diese Wahrheit mit grossartigen Mitteln als irrig 
darzuthun bestrebt ist, und die I läexistenz des Eies 
vor der Befruchtung leugnet, indem er das in Tuben 
und Ovarium gefundene Object theils pathologisch, 
theils anders deutet. Ref. war durch persönliche De
monstrationen Hausmann s mehrfach unsicher gewor
den, hat aber mit um so grösserer Entschiedenheit die 
Präexistenz des wahren Eies erkannt, als seine ei
gene Ungewissheit nur dazu beigetragen hatte, die 
Selbstprüfung eigener Beobachtung zu schärfen. Die 
Darstellungen, welche Hr. B. im ersten Capitel (Abth. I) 
seiner Entwickelungsgeschichte der Säugethiere und 
des Menschen gibt, ist so wahr und meisterhaft, dass 
man sie unbedingt als feststehende Lehre einem Hand
buche ein verleiben konnte.
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Das wahre Ei ist da vor der Befruchtung. Von 

diesem Grundsätze aus können wir jetzt die fernere 
Untersuchung referirend verfolgen. Wir werden der 
leichtern Übersichtlichkeit wegen alle Hauptmomente 
von Hrn. B.’s Darstellungen und Behauptungen beson
ders rubriciren und daran die nöthigen Notizen knüpfen.

1) Der Discus proligerus des Eierstockeies ist ein 
abgelöster, am Ei haften gebliebener TTheil einer Mem
brana granulosa, welche die innere Oberfläche des 
Graaf’schen Bläschens auskleidet. Diese Ansicht wurde 
von Barry nicht getheilt, indem derselbe in jener Kör
nerschicht eine eigene Tunica granulosa des Eies sieht. 
Indessen hat Hr. B. vollkommen recht, und Ref. sah 
einmal die Membrana granulosa ziemlich vollständig 
und unzerstört aus dem Graaffschen Bläschen eines 
Kaninchens ausschlüpfen.

2) Die Zona pellucida ist eine bestimmte Eimem
bran und der Dotter hat keine andere Umhüllungshaut. 
Bekanntlich sahen Krause und Valentin nur eine, von 
zwei begrenzenden Membranen umschlossene Eiweiss
schicht darin. Wenn Krause aber, gegen Baer, Coste 
und Bischoff eine besondere Dotterhaut annimmt und 
von Valentin, Barry, W. Jones u. A. darin unterstützt 
wird, so darf Ref. sich nach eigener Anschauung der 
Ansicht Hrn. B.’s anschliessen und die im Werke Nr. 1, 
S. 14 aufgestellten Gründe durchaus bestätigen*).

3) Das Ei ist in histologischer Deutung keine Zelle. 
Freilich gab Schwann dem Ei diese Bedeutung als 
Zelle, Inhalt und Kern —, ob er seine Deutung aus
führen wrird, oder ob Hr. B. recht behält, wenn er 
sagt, dass das Ei eine Umlagerungsbildung um das 
Keimbläschen sei, muss die Zeit ferner entscheiden. 
Ref. muss aber darauf aufmerksam machen, dass man 
neuerlich, namentlich bei Pflanzen den Process der 
Umbildungen_ von Membranen um gegebene Bläschen 
oder primäre Zellen vielfach, ja fast allgemein als vor
herrschend gefunden hat (vgl. Hartig’s Beiträge u. s. w. 
1843) und dass es vielleicht möglich wird, auch im 
Thierorganismus ähnliche Umlagerungsbildungen nach
zuweisen.

4) Der befruchtende Samen gelangt bis an den 
Eierstock und hier wird das Ei befruchtet. Hierin wird 
wol bei allen neuern Beobachtern kein Zweifel mehr 
obwalten; dagegen ist durch Barry in neuester Zeit 
behauptet, dass im Eierstockei eine Öffnung sei und 
er darin einen Samenfaden stecken gesehen habe. Ref. 
glaubt nicht daran, einmal, weil die Täuschung hier 
ausserordentlich leicht ist, und zweitens, weil es ihm 
so wenig als Hrn. B. gelungen ist, eine solche Öffnung

') Ich glaubte im August v. J. im anatomischen Saale des Hrn. 
Director Hausmann zu Hannover deutlich eine besondere Dotterhaut 
im Eierstockeie eines Kaninchens zu erkennen, und auch Hausmann 
schien zweifelhaft zu sein. Ich habe darauf später ein besonderes 
Augenmerk gerichtet und abermals die Richtigkeit der Bischoff’schen 
Angabe bestätigt gefunden. Ref. 

zu finden oder auch nur für nöthig zu halten, da der 
aufgelöste Bestandtheil des Samens endosmotisch iß 
das Ei gelangen kann. (Interesse dürfte es erregen, 
dass Ref. es gelang, Froschsamen in einer Blase zu 
filtriren, den reinen Liquor zu gewinnen und damit in 
der That Eier zu befruchten.)

5) Die Bildung des gelben Körpers wird schon 
kurze Zeit vor Eröffnung des Graaf’schen Bläschens 
eingeleitet und geht von Entwickelung der Zellen der 
Membrana granulosa aus (wodurch also Montgomery’® 
und Barry’s, wie Lee’s abweichende Ansichten um so 
mehr widerlegt sind, als Hr. B. mit Wagner hierin 
vollkommen übereinstimmt). Neben der Entwickelung 
der genannten Zellen wird auch noch neues Cytobld' 
stem abgesondert, in denen neue Zellen und Gefässe 
entstehen, welche letztere mit denen der Wandung des 
Graaf’schen Bläschens in Verbindung treten und die 
Macula lutea nunmehr darstellen. Barry’s sogenannter 
Ovisac (innere Membran des Graaf’schen Bläschens) 
ist nach Hrn. B. (dem Ref. nach eigener Anschauung 
vollkommen beistimmt) nichts Anderes, als der nicht 
vollständig entleerte Inhalt desselben, der nach dem 
Austreten des Eies eine gallertartige Beschaffenheit 
annimmt. Die innere Structur des gelben Körpers wird 
centripetal eingebildet, also von den Wandungen aus, 
wodurch anfangs eine Höhle übrig bleibt, welche aber 
allmälig geschlossen wird. Daher das strahlige Anse
hen auf der Durchschnittsfläche. Vorheriger Bluter
guss ist niemals nothwendiger Akt, sondern (wie bei 
Schweinen) mehr secundär aus neugebildeten Gefässen 
erfolgend. Der Vorgang dieser Akte ist bei Menschen 
und höhern Thieren aller Erfahrung nach überein
stimmend.

6) Das Vorhandensein eines gelben Körpers ist 
nie ein sicheres Zeichen vorausgegangener Schwänge
rung (Nr. 1, S. 35).

7) Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Keimbläs
chen in Folge der Reife und Befruchtung des Eies ver
schwindet und seinen Inhalt mit dem des Dotters und 
der Samenflüssigkeit vermischt, wodurch wahrscheinlich 
die Bedingungen zur weitern Metamorphose gegeben 
werden.

8) Das Ei des Kaninchens ist 10—15 Stunden nach 
der Begattung im Anfänge des Eileiters anzutreffen; 
das Hundeei dagegen erst nach 24 Stunden. Beim 
Menschen gelangt das Ei schwerlich vor dem 12—14» 
Tage in den Uterus.

9) Der Dotter geht einen Zerlegungs- und Zellen- 
bildungsprocess ein und macht Rotationen, welche 
durch vorübergehende Entwickelung von Cilien bedingt' 
werden. Hierin stimmt das Säugethierei mit den Eiern 
vieler anderer Thiere überein.

10) Die Hülle des Eierstock- und Eileiter-Eies i®f 
beim Kaninchen mit, beim Hunde ohne hinzukommen
des Eiweiss durch Entwickelung von Zotten zu derje- 
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n%en Hülle umgewandelt, durch welche das Ei zu
nächst in festere Verbindung mit dein Uterus tritt; aus 
den Dotterelementen bildet sich unter Entwickelung 
eines Theilungs- und Zellenbilduiigsprocesses im Innern 
eine Blase, welche Keimblase genannt wird, indem an 
einer Stelle derselben der Keim zuerst auftritt. Diese 
Keimblase spaltet sich in zwei Blätter, zwar dicht an 
einander liegend, aber doch von einander trennbar. 
(Animales und vegetatives Blatt.) Die erste Spur des 
Keimes ist ein anfangs runder, dann elliptischer und 
dann birnförmiger Fleck in der Keimblase, in welchem 
die erste Spur des Embryo, als ein heller Streifen, mit 
dunklem Ansammlungen an seinen Seiten auftritt. (Es 
sind keine Beweise vorhanden, dass das menschliche 
Ei mit diesen Hauptmomenten des Säugethiereies nicht 
übereinstimme.)

11) In Betreff der Decidua scheint Hr. B. geneigt, 
1!i derselben einen nicht sehr hoch entwickelten Orga- 
Wisationsprocess plastischer Materie zu erkennen, doch 
lässt er auch die Ansicht von einer mehr entwickelten, 
innersten Uterinhaut wenigstens historisch gelten, ohne 
bestimmt darüber zum selbständigen Ausspruche zu 
gelangen. (Eine neuere Ansicht darüber von E. H. 
Weber findet sich in Müller’s Physiologie, Bd. II, S. 
710, worin die Decidua mehr eine entwickelte, innere 
Oberfläche des Uterus zu sein scheint.) Die Einstül
pungstheorie der Decidua reflexa scheint indessen Hrn. 
B. am wahrscheinlichsten zu sein, da sonst bei der 
verhältnissmässig weiten Höhle des Uterus und dessen 
starren Wandungen das Eichen gewiss sehr leicht an 
andere Stellen gelangen könne, ehe es durch das Ex
sudat fixirt würde.

12) Uber das als normal anzuerkennende mensch
liche Ei im ersten Auftreten im Uterus sagt Hr. B. sehr 
Wahr, dass die Schwierigkeit, die bisher über das Auf
finden eines normalen Eies geherrscht, auch die Kennt- 
niss vom Ei selbst sehr beeinträchtigt habe. Normale 
Eier müssen nach Hrn. B. folgende Eigenschaften ha
ben: Sie liegen nicht frei im Uterus, sondern mehr 
oder weniger von der Substanz der sich bildenden De
zidua vera et reflexa eingehüllt und fixirt, und zwar 
Wahrscheinlich in der Gegend der Mündung der Eier
leiter. Anfangs werden sie noch den Eierstockeiern 
ähnlich sein, später wasserhell aus zwei Bläschen be
stehen, deren Äusseres, so lange noch kein Embryo 
da ist, höchstens die ersten, sehr schwachen Spuren 
der Zotten zeigen wird. Das innere Bläschen wird 
dem Äussern mehr oder weniger dicht anliegen und 
sich im Wasser davon trennen. Unter dem Mikroskope 
wird dasselbe seinen Zellenbau wenigstens an den Ker- 
nen deutlich zeigen und an einer Stelle wird entweder 
ein Fleck oder ein rundlicher, ovaler oder birnförmiger 
Sruchthof bemerkbar sein müssen. Das innere Bläs
chen wird überhaupt sehr Lart sein, und bei bereits 
erreichtem grössern Durchmesser zwei Tjagen erkennen

I lassen, die im Embryonalflecke fest an einander haften. 
Die zu erwartende Grösse des Eichens wird von ’/s"' 
bis 5"' variiren.

Über das Ei von der Erscheinung des Embryo bis 
zur Geburt heben wir folgende Resultate der B.’schen 
Beobachtungen besonders hervor:

13) Im Fruchthofe (an dem beide Blätter der Keim
blase Antheil nehmen) zeichnet sich em äusserer dunk
ler Ring aus, der, analog dem Vogelei, dunkler Frucht
hof, später Gefässhof, Area vasculosa genannt wird. 
Der hiervon eingeschlossene, hellere Raum hat den 
Namen ,,durchsichtiger Fruchthof, Area pellucida. 
(Nur das dichtere oder lockere Bildungsmaterial — 
Zellen — geben beiden Fruchthöfen die obige Unter
scheidung.) Den Streifen, in der Achse des hellen 
Hofes, welchen Baer Nota primitiva nannte, hält Hr. 
B., hierin der Angabe Reichert’s beistimmend, für eine 
Rinne, an deren Bildung nur das animale Blatt der 
Keimblase Theil nimmt. Die zu beiden Seiten dieser 
Rinne entstehenden, fiächenkaften (also nicht, wie Baer 
meint, wulstigen) dunklern Ansammlungen, welche im 
durchsichtigen Hofe zuerst ein Oval bilden, und die 
Reichert als Urhälften des Centralnervensystems an
sieht, hält Hr. B. für die wirkliche Anlage des Em
bryokörpers, wovon sich auch Ref. neuerdings voll
ständig überzeugt zu haben glaubt. Ausgezeichnet sind 
die hierher gehörenden Demonstrationen Hrn. B.’s (vgl. 
Nr. 1, S. 104 ff ), die wir hier wegen eng gemessenen 
Raumes nicht ausführlicher wiederholen können, die 
aber gewiss für Den nichts mehr zu wünschen übrig 
lassen, welcher selbst diesen Process durch eigene 
Anschauung verfolgt hat. Nur im Allgemeinen darf 
Ref. folgende Data herausheben: Der durchsichtige 
Hof wird biscuit- oder guitarrenförmig und mit ihnen 
die beiden Ansammlungen zu den Seiten der Primitiv
rinne. Dieselben nähern sich mit ihren freien Rändern 
über der Rinne und vereinigen sich zu einem Kanale, 
in welchem sodann das Material für das Centralnerven
system abgelagert wird. In der eingezogenen Mitte 
erkennt man bald die Plättchen, als Bogenstücke künf
tiger Wirbel. Die Aussenränder der Ansammlungen 
(welche nach oben den Kanal als sogenannte Rücken
platten schlossen) fangen nun auch an, nach innen, 
gegen die Keimblase hin, als sogenannte Visceralplat
ten sich umzubiegen und dadurch die vordem Theile 
der Leibeswand zu bilden. Drei Ausbuchtungen am 
obern Kanale bezeichnen den künftigen Kopf, während 
die lanzettförmige Partie der spätem Cauda equina 
entspricht. Zwischen animalem uud vegetativem Blatte 
der Keimblase entwickelt sich nun aus Zellen eine 
Schicht, welche membranartig sowol innerhalb des Em
bryo als der Peripherie die Gefässe entstehen lässt 
und als Gefässblatt bezeichnet ist. Dieses, obwol hier 
und da geleugnet, ist indessen auch von Hrn. B. als 
unzweifelhaft nachgewiesen worden, und er hat gezeigt,
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wie sich in ihm ein starkes Kreisgefäss ausbildet, so 
lange das Blatt nicht weiter reicht, als über die Peri
pherie des dunklen Fruchthofes (Sinus, Vena termi- 
nalis). Die Entwickelung des Embryoherzens beschreibt 
Hr. B. sehr wahr, und nicht minder vortrefflich ist die 
Entwickelung des Amnion erkannt, nämlich ausgehend 
von dem animalen Blatte, welches sich (namentlich an 
Kopf- und Schwanzende) rings um den Embryo aus 
einer Falte erhebt, die von allen Seiten über dem Em
bryo zusammenwächst. Eine sich in diesem Raume 
bildende Flüssigkeit dehnt diese neue Hülle aus und 
lässt nun deutlicher die geschehene Bildung des Am
nion erkennen. Dieses allmälig ringsum abgelöste ani
male oder seröse Blatt der Keimblase legt sich nun auch 
an seiner ganzen übrigen Peripherie an die äussere 
Eihaut, wird jetzt als seröse Hülle bezeichnet und in
dem sie sich untrennbar mit der Zona des frühem 
Eierstockeies vereinigt, stellen diese nunmehr vereinig
ten Gebilde das sogenannte Chorion des Gebärmutter
eies dar. Alle diese Vorgänge erfolgen in den ersten 
24 Stunden nach dem Auftreten der Primitivrinne. 
Dieser Process der Entwickelung, so schwierig derselbe 
auch zu beobachten ist, hat doch gegenwärtig eine 
Klarheit für den Forscher erlangt, die zum höchsten 
anerkannt werden muss, wenn man bedenkt, wie wich
tig für das fernere Verständniss der spätem Bildungs
formen die klare Darlegung der ersten, rudimentären 
Metamorphose wird. Die geringen Widersprüche, welche 
hier noch unter verschiedenen Beobachtern herrschen, 
sind theils unwesentlich, theils von Hrn. B. vortrefflich 
aufgelöst worden, und Ref. gesteht ein, mit grosser 
Begeisterung die Arbeiten Hrn. B.’s praktisch verfolgt 
zu haben. Ganz besonders machen wir den Leser auf 
Hrn. B.’s Untersuchung der Entstehung des Amnion 
aufmerksam, durch w elche so mancher noch verbreitete 
Irrthum gehoben werden muss.

Während sich aus dem centralen, innerhalb des 
Embryo gelegenen Theile des Gefäss- und Schleimblat
tes das Darmrohr gebildet hat, schnürt sich der Em
bryo immer mehr von der Keimblase ab, indem der 
Darm sich abgrenzt und nur in kanalartiger Verbindung 
mit dem Schleim- und Gefässblatte des übrigen Theils 
der Keimblase bleibt. Dieser Theil wird Nabelblase 
genannt und zu ihr führt der kanalförmige Verbindungs
theil als Ductus vitello-intestinalis und in dem Geiäss- 
blatte verbreiten sich die Vasa omphalo-meseiderica.

Was Hr. B. über Entstehung der Allantois sagt, 
scheint dem Ref.? der sich aus eigener Beobachtung 
getrieben fühlt, dem Verf. beizustimmen, sehr wichtig, 
da er hierin mit ältern und mehren neuern Ansichten 
hi Widerspruch tritt. Es ist nämlich die erste Anlage 
der AUantois früher vorhanden, als der Darm gebildet 

ist, und noch ehe eine Spur der Wolff'sehen Körper 
sich zeigt. Sie erschien als eine Wucherung der Vis
ceralplatten des Schwanzes, als eine noch nicht hohle 
Zellenmasse, mit grossem, früh entwickelten Geföss- 
reichthume, indem sich die Enden der beiden, vor und 
neben den Wirbelbogen verlaufenden Arterien in ihr 
verzwr eigen. Diese rudimentäre Zellen Wucherung sah 
Ref. bei Kaninchen-Embryonen, wo sich aus Schleim
und Gefässblatt eben erst Kopf- und Schwänzende ab
gesondert hatten, und man konnte in einem etwras spä
tem Zeiträume deutlich die beginnende Aushöhlung 
dieser Zellenmasse erkennen, die ihrerseits membran
artig geworden war, wobei natürlich dann eine Verbin
dung mit dem Darme und dem Ausführungsgange der 
Wolff”sehen Körper gefunden wird. Die Entwickelung 
der Allantoisgefässe zum Mutterkuchen an der äussern 
Eihaut ist bekannt.

Besonders bemerkenswerth sind die Abweichungen, 
welche das menschliche Ei von den Eiern der Thiere 
darbietet, sobald man das erstere ungefähr im Alter 
von vier Wochen beobachtet. Eben weil diese Abwei
chungen bis vor kurzer Zeit nicht gehörig in geneti
scher Beziehung zu den frühem Eiformen gewürdigt 
sind, so wurden sie auch meistens falsch interpretirt. 
Der Raum gestattet uns nicht, von Hrn. B.’s Darstel
lung einen gedrängten Auszug zu geben, und wir ver
weisen daher auf Nr. 1, S. 125, wo auch auf den fol- ' 
genden Seiten über die Bildung des Chorion zur I 
grössten Überzeugung des Ref. behauptet wird, dass 
dasselbe noch immer dieselbe Hülle sei, welche früher 
als Zona pellucida exislirte und nur mit der serö
sen Hülle der Keimblase verbunden wurde. Beim Men- 
sehen erkennt man übrigens in dem Chorion weder 
Zellenentwickeliing noch Gefässe.

Die spätem Entwickelungsformen des Embryo kön
nen wir hier rascher übergehen, da hiervon die Kennt* 
niss allgemeiner und übereinstimmender ist; doch ist 
zur richtigem Interpretation der Form Verhältnisse von 
Hm. B. noch Folgendes herauszuheben:

14) Die Allantois wrächst nicht, wie Velpeau meint, 
beim Menschen um den Embryo herum, um sich mit ! 
Chorion und Amnion zu verbinden, sondern sie bleibt, 
da man sie bald nach ihrem Erscheinen nicht mehr 
findet, überhaupt in ihrem Wachsthume sehr beschränkt 
und verwandelt sich schon frühzeitig in einen Strang? 
während bei den Ghres immer noch die Blase mehr 
oder weniger erkennbar bleibt. (Hierin stimmt Hr. B» 
auch mit Müller, Baer, Wagner, Coste, Valentin u. A' 
überein, und es ist daher anzunehmen, dass Velpeau’s 
Ansicht von einem Magna reticule [einer Masse, welche 
zwischen Chorion und Amnion gefunden wird und der 
Inhalt der verwachsenen Allantois sei] gründlich wider
legt ist.)

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und \ erlag von ]?, Brockhaus in Leipzig*
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(Schluss aus Nr. 85.)
15) Während die Nabelblase bei den meisten Säuge- 
thieren oft eine bedeutende Grösse erreicht, während des 
ganzen Fötallebens für sich erkennbar bleibt und selbst, 
" ie bei denGlires, dadurch wichtig wird, dass sie dem 
Chorion, mit Ausnahme der Placentarstelle, Gefässe 

» Zuführt, so erhält sie beim Menschen nur eine geringe 
Ausbildung und verschwindet früher oder später ganz. 
Auch wird ihr Ductus omphalo-mesentericus in der Zeit 
der vollen Entwickelung oft sehr lang und der Em
bryo liegt dann weit von dem Nabelbiäschen entfernt.

16) Die neuern Behauptungen von Pockels und 
Serres, dass der Embryo ausserhalb auf dem Amnion 
entstehen und sich dann rückwärts in dasselbe ein- 
senken solle, werden von Hrn. B. gründlich widerlegt, 
da einmal jene Beobachter pathologische Objecte vor 
sich gehabt haben und zweitens wol eben so leicht die 
Keimblase als selbst der Allantoisüberrest fälschlich 
für das Amnion gehalten worden sind.

17) Nach einer durchaus wahren Darstellung der 
Placenta wird die Behauptung Eschricht’s, dass die in 
dem Mutterkuchen sich verbreitenden Uterinarterien 
hnd Venen daselbst unter einander durch ein äusserst 
feines Haargefässnetz verbunden wären, also zwei Haar- 
gefusssystemc in Berührung kämen, von Hrn. B.’s Beob- 
bachtungen widerlegt, indem derselbe sich entschieden 
Zu Weber’s Darstellung (Hildebrandt’s Anatomie, Bd. IV, 
8. 495 und Icones physiol. von Wagner, Taf. IX u. XI) 
dieses Gegenstandes hinneigt.

Nachdem Hr. B. seine treffliche Darstellung in 
Sömmerring’s Werke noch mit einer Erklärung der 
Zwillingsschwangerschaften und solcher ausserhalb der 
Gebärmutter schliesst, geht er im zweiten Theile zu 
der Entwickelungsgescddchte deskötus über. — Ehe wir 
hierauf die Aufmerksamkeit des Lesers lenken, haben 
Wir noch besonders der ausgezeichneten Beobachtungen 
zu gedenken, welche Hr. B. in der Entwickel ungs- 
geschickte des Kanineheneies insbesondere gemacht und 

i .b®son^ers in seiner Preisschrift mitgetheilt hat. 
Obgleich schon von diesen mühsam errungenen For
schungen dem Sömmerring’schen Theile Vieles zuge- 
flossen und m die Darstellung der Entwickelung des 
Säugethier- und Menscheneles überhaupt eingewoben 
ist, so bietet doch die Preisschrift ein grosses beson

deres Interesse dar, zumal es zur gründlichen Erkennt
niss der Entwickelungsgeschichte durchaus erfoderlich 
wird, das Ei in besondern Thieren speciell (ohne dar
aus zu generalisiren) einer genauen Erforschung zu. 
unterziehen, wie es denn auch äusser Hrn. B. bereits 
Reichert und Andere zum wahren Förderniss der Wissen
schaft unternommen haben. — Aus allen neuern For
schungen dieser Art geht aber immer von neuem her
vor, wie gross und bedeutungsvoll die Verdienste K. 
E. v. Baer’s sind , der mit einem richtigen Blicke die 
Räthsel der Formentwickelung zu entziffern verstand, 
ohne solche Vorarbeiten zu finden, wie er, dieser un
sterbliche Mann, den jetzigen, neuern Forschern über
geben hat. — Darum ist es auch ein schöner Zug wis
senschaftlicher Pietät von Seiten des nicht minder tüch
tigen Bischoff, dass er seine Preisschrift dem gefeierten 
v. Baer dedicirte. Die Resultate, welche nun Hr. B. 
durch seine Monographie gewonnen hat, sind in der 
Kürze folgende:

1) Das unbefruchtete Säugethierei besteht aus 
Dotterhaut (Zonapelluc.ida), Dotter, Keimbläschen und 
Keimfleck. Eingebettet ist es in dem Graaf sehen Bläs
chen in eine Zellenlage, den Discus proligerus.

2) Das Ei ist keine primäre Zelle (s. hierüber des 
Ref. frühere Notiz).

3) Die Befruchtung besteht in materieller Einwir
kung des männlichen Samens auf das Ei, indem ersterer 
zum Eierstocke vordringt. (Hr. B. fand bekanntlich 
zuerst die Samenthiere auf dem Eierstocke selbst.)

4) Die Wirkung der Befruchtung erstreckt sich, 
dem Anscheine nach, zuerst auf das Keimbläschen, 
welches sich auflöst und den Keimfleck frei wer
den lässt.

5) Der gelbe Körper ist eine nach innen gehende 
Wucherung der eigenthümlichen Haut des Graaf sehen 
Follikels und seine Bildung beginnt meist schon vor 
Austritt des Eies.

6) Das Kaninchenei verlässt 9 —10 Stunden nach 
der Begattung das Ovaiium.

7) Im obern Drittel des Eierleiters verliert das 
Kaninchenei allmälig seinen Discus und es zeigen sich 
(wahrscheinlich Folge von Mischungsveränderung durch 
neu eingedrungene btoffe) eigenthümliche Gestaltsverän
derungen des Dotters; gleichzeitig entsteht wahrschein
lich eine Theilung des Keimfleckes, und sämmtliche 
Processe werden durch rotirende Cilienbewegung des 
Dotters unterstützt.



342
8) Von der Mitte des Eileiters an bildet sich um 

die Zona eine immer stärker werdende Eiweissschicht.
9) Gleichzeitig beginnt ein Dotter-Theilungsprocess, 

wodurch derselbe in einer geometrischen Reihe mit 
dem Exponenten Zwei. in immer zahlreichere und klei
nere Kugeln zerlegt wird, welche aber keine Zellen 
sind, sondern Gruppirungen von Körnchen um einen 
hellern, centralen Kern.

10) Am Ende des dritten, Anfang des vierten Ta
ges kommt das Ei, von einer starken Eiweissschicht 
umgeben und mit zerlegtem Dotter in den Uterus, wo 
sich dann Zona pellucida und Eiweiss zu einer structur- 
und texturlosen Bildung (einer durchsichtigen äussern 
Eihaut) vereinigen, auf welcher gegen den sechsten 
Tag nach der Begattung die Zotten sich entwickeln, 
was ebenfalls nicht unter Zellenbildung, sondern durch 
moleculären Ansatz geschieht.

11) Aus den Dotterkugeln entwickeln sich kern
haltige Zellen, welche eine Haut (Keimblase) an der 
Innenfläche der Zona bilden. In dieser Keimblase ent
wickelt sich dann durch Anhäufung von Zellenmaterial 
der Fruchthof, von dem ausgehend eine zweite Zellen
schicht der Keimblase sich gestaltet, sodass also dann zwei 
Blätter derselben (animales und vegetatives Blatt) vor
handen sind. Ist letzteres Blatt entwickelt, so befestigt 
sich das Ei (gegen den siebenten Tag) am Uterus, er
hält aber in demselben (beim Kaninchen) keine neue 
Hülle, keine Decidua, sondern was man dafür gehal
ten, ist nur ein Epithelium der Uterinschleimhaut.

12) Gleichwie im Hühnerei entwickeln sich im 
Fruchthofe ein heller und dunkler Hof, und die erste 
Spur des Embryo ist eine Rinne, zu deren Seiten im 
hellen Hofe des animalen Blattes Massenansammlungen ( 
entstehen, die sich zu den Wandungen des Embryo
körpers entwickeln, während die Rinne sich zu einem 
Kanale für das Material des Centralnervensystems ent
wickelt. Die weitere Entwickelung des Embryo und 
seiner Organe ist der des Vogeleies völlig analog.

13) Das Amnion ist eine Metamorphose des ani
malen Blattes der Keimblase, wodurch diese selbst in 
die seröse Hülle umgewandelt wird. Das Chorion da
gegen ist entweder eine Verbindung der aus Eiweiss 
und Zona pellucida hervorgegangenen äussern Eihaut 
und der serösen Hülle oder besteht aus letzterer allein, 
ist aber immer Entwickelungsproduct des Eies.

14) Zwischen animalem und vegetativem Blatte bil
det sich ein, die erste Gefässverzweigung tragendes 
Gefässblatt. Dieses Gefässblatt verwandelt sich ge
meinschaftlich mit dem vegetativen Blatte, unter Bil
dung des Darms, in die Nabelblase, welche (beim Ka
ninchen) persistent ist, später aber als Blase verschwin
det und sich mit dem Chorion verbindet.

15) Die Allantois ist höchst unwahrscheinlich eine 
unmittelbare Metamorphose eines Blattes der Keimblase, 
immer aber Trägerin der Nabelgefässe und Vermittlerin

der Placentabildung. Bleibt beim Kaninchen bis zum 
Ende des Eilebens als Blase erkenntlich.

16) Die ersten Embryonal-Bildungsvorgänge gehen 
; so rasch von Statten, dass vom ersten Erscheinen an 

bis zur Abscheidung fast aller wesentlichen Organe 
kaum 48 Stunden vergehen. (Beim Kaninchen der 
neunte und zehnte Tag.)

17) Alle Organe des Embryo entwickeln sich aus 
Bläschen oder primären Zellen, die anfangs anscheinend 
völlig gleich sind. Die Form der Organe lässt sich 
gewöhnlich schon als solche erkennen, ehe noch diese 
Zellen in die eigentümliche Elementarbildung der Or
gane übergegangen sind.

Wir haben im Vorhergehenden referirend die wich
tige Kenntniss vom ersten Auftreten des Eies bis zur 
Anlage des Embryo verfolgt und gelangen nun zu einem 
nicht minder wichtigen Abschnitte, nämlich zu der Ent
wickelung des Fötus und seiner besondern, organischen 
Systeme. Auch hierüber hat Hr. B. höchst lehrreiche 
eigene Forschungen angestellt, welche wir im Sömmer- 
ring’schen Theile S. 159 ff. finden. Leider müssen 
wir uns an diesem Orte eine ausführliche Verfolgung 
dieses Gegenstandes versagen, da theils die Tendenz 
dieser Zeitung keine weitere Grenzausdehnungen des 
Referates erlaubt, theils aber auch, weil die hierher 
gehörenden Angaben und Demonstrationen so mannich- 
faltig sind, dass wir, bei dem Zusammenhänge des 
Ganzen, kaum wagen, Einzelnes zur nähern Berück
sichtigung herauszureissen, da der Leser nur durch das 
Detail des Ganzen auf den richtigen Standpunkt der 
Auffassung gelangen kann.

Das erste Capitel handelt von der Entwickelung 
des Nervensystems und in specie des Gehirns, des 
Rückenmarkes, der Hirnhäute und der Nerven, wie 
auch des Gangliensystems, wobei auch die histolo
gische Seite durchgehends besonders berücksichtigt 
worden ist. — Hr. B. schliesst sich im Allgemeinen 
sowol hier als in den folgenden Capiteln der historischen 
Demonstration an, ohne aber nicht auch derselben 
seine eigene, reiche und minutiöse Erfahrung einzuver
leiben. Die Entwickelung der Sinnesorgane wird be
sonders sehr ausführlich und viele eigene Beobachtun
gen enthaltend , beim Auge vorgetragen , wo manche 
ältere und neuere Ansicht theils ihre Bestätigung theils 
ihre - Negirung findet. Die Entwickelungsgeschichte 
der übrigen Sinne bietet weniger Besonderes dar, ist 
aber historisch klar und verständlich. Viele interes
sante Punkte bietet das zweite Capitel, welches die 
Entwickelung der Gefässsystems und Blutes darstellt« 
Hier, wo noch so verschiedene Ansichten, selbst bis 
in die Gegenwart reichend, einem bestimmten Lehr
vortrage entgegenstehen, hat Hr. B. abermals seine 
tüchtige Einsicht und seinen klaren Blick für Form
verhältnisse und organische Analogien, durch seine 
eigenen Beobachtungen geleitet, treffend beurkundet
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und seine Darstellung der Entwickelung des Herzens | Nervensystems, wobei zunächst die Gehirn Verrichtungen 
*st eben so empirisch geläutert und verständig combinirt, (Seelenthätigkeiten) und dann die Erscheinungen der

seine Lehre von der Entwickelung der Gemässe und 
’ies Blutes. Überall herrscht der kritische Geist in
der Darstellung, welcher, nach schöner Ordnung des 
historischen Materials, die subjective Anschauung mit 
der Objectivität des klaren Verstandes echt wissen
schaftlich verbindet. — Nach Darstellung der Entwicke
lung der sogenannten Blutdrüsen führt uns das dritte 
üapitel zu dem Werden des Darms und seiner drüsi- 

Gebilde. Fortbauend auf die schätzbaren frühem 
Üntersuchungen von Oken, Kieser, Meckel u. A. sucht 
Hr. B. überall das Positive aus den verschiedenen ün- 
^i’suchungsweisen fremder Forscher und eigener An
schauung zu gewinnen, um auch hier mit kritischer 
Strenge der Aufgabe eines Lehrwerkes zu genügen. 
Das vierte Capitel gibt die Entwickelungsgeschichte der 
Harn- und Geschlechtsorgane, und was hierunter (S. 340 
$•) über die Wolff'sehen Körper gesagt ist, darf als 
eine feste, klare Lehre anerkannt werden. Wenn die 
Wolff’schen Körper in ihrer Bedeutung als secernirende, 
den Nieren des spätem Lebens analoge Drüsen des 
Fötus aufgefasst werden, so wird damit der Ansicht 
^cs Referenten , der schon früher einige Notizen dar
über veröffentlichte, das Wort geredet, zumal er in der 
Müssigkeit der Allantois Harnsäure vorfand, ehe die 
Nieren noch kaum entwickelt waren, und was auch 
Jacobson* *)  unter ähnlichen Verhältnissen beobachtete. 
Ausgezeichnet müssen wir die Darstellung über die 
Entwickelung des Eierstockes und seines Inhalts nennen, 
Welche wir (a. a. 0.) S. 365 linden. Mit grosser Sorg
falt und Mühe hat Hr. B. dieses widerspruchsreiche 
Gebiet durchforscht und aufgeklärt und eine tüchtige^ 
tatsächlich motivirte Kritik dissentirender Ansichten 
§ibt der eigenen Forschung des Verf. einen fördersamen 
Hintergrund.

) Jacobson fand dje Harnsäure im Liquor allantoi« bei Vogel
embryonen und ich . fand s.e be.Kühen in der letzten Zeit der 

rac tig ei , wo sie als krystaHinische Substanz gefällt werden 
konnte und neben kohlensauren Erden und Laugensalzen, schwefel- 
jurem, salzsaurem und benzoesauiem Natron und einem fettigen
*arbestoffe angetroffen wurde. Ref,

Das fünfte Capitel stellt die Entwickelungsgeschichte 
des Knochensystems dar, wobei die schönen Arbeiten von 
Haer, Rathke, Valentin, Reichert u. A. ihre abermalige 
Anwendung finden und von unserm Verf. mit geübter 
Hand zu einem Ganzen verarbeitet worden sind, dem 
te eigene Erfahrung zur Richtschnur diente. Im sechs
en Capitel wird die Entwickelung der Muskeln und, 
^laut nebst der sogenannten Anhänge der letztem dar. 
gestellt. Auch hier können wir nicht ins Einzelne ein
gehen und müssen auf das Werk selbst verweisen.

Ein dritter Theil der Entwickelungsgeschichte han
delt von den Lebensäusserungen des Fötus, und zwar 
im ersten Capitel von den Verrichtungen des fötalen 

fötalen Nerventhätigkeit historisch und nach neuem 
Anschauungen demonstrirt werden. Das zweite Capitel 
stellt die Bewegungserscheinungen des Fötus dar, wäh
rend im dritten Capitel die Phänomene der Bildung, 
Ernährung und Absonderung bei dem Embryo näher ge
lehrt werden. Hier findet dann auch die Placenta als 
Ernährungsorgan und Athemorgan eine weitere Betrach
tung, und den Schluss macht die Erörterung der Wärme
erzeugung, Stoffaufnahme und Assimilation des Fötus' 
Zusätze und Berichtigungen, welche der langsam fort
geschrittene Druck des W’erkes dem Verf. nöthig 
machte, beschliessen endlich das Buch.

Mit grosser Achtung vor des Verf. Leistungen 
scheiden wir hiermit von seinen vorliegenden Werken. 
Die Einsprüche und dissentirenden Ansichten anderer 
Autoren haben weniger auf die wesentlichen Haupt
punkte der B.’schen Darstellung als auf Nebenmomente 
Bezug, und abgesehen davon, dass Hr. B. mit objectiver 
Klarheit und wissenschaftlicher Deduction die Wider
sprüche zu vermitteln strebte und nach dem Grund
sätze, nichts als Sacke der Beobachtung anzunehmen, 
was sich nickt mit den besten, gegenwärtigen Beobach
tungsmitteln wirklich beobachten lässt, seine eigene 
Anschauung und tüchtige reale Kenntniss allen ab
weichenden Ansichten entgegengestellt — dürfen wir 
nunmehr (in Rücksicht auf die Arbeiten vieler anderer, 
zuverlässiger Forscher) dreist behaupten, dass die we
sentlichen Momente der Entwiekelungsgeschichte zu einem 
klaren, positiven Bewusstsein gekommen sind. Wie er
staunlich wichtig diese genetische Kenntniss für das 
Verständniss unzähliger späterer Lebenszustände, sowol 
physiologischer, wie pathologischer, ist, bedarf keiner 
neuen Betheuerung, und die deutsche Wissenschaft ist 
glücklich, Arbeiter zu besitzen, unter denen Hr. B. einer 
der besten ist.

Die äussere Ausstattung der beiden vorliegenden 
Werke ist sehr gut und die B.sehe Preisschrift von 
der Vieweg’schen Buchhandlung zu Braunschweig glän
zend und einer solchen Preisschrift würdig, sowol in 
Druck, Papier als Abbildung, hergestellt.

Braunschweig. Dr. Klencke.

1£ o bi s t & c s c li i c Ji t e.
Annalen der niederländischen Malerei, Formschneide- 

und Kupferstecherkunst von Dr. Georg Rathgeber, 
Zwei Theile. Gotha, Müller. 1839 u. 1842. Folio. 
8 Thlr. 15 Ngr.

Was geschieht, kann man als eine Erscheinung in 
der Zeit, und zugleich als ein Inneres und Erlebtes be
trachten. Das Leben ist aber die Wesenheit in der 
Geschichte und das Geschehene die Erscheinung des



344
innern Lebens. Indem wir das Leben, das Innere der 
Geschichte, entwickeln, reflectiren wir auf das sich 
selbst Bewusste in der Erscheinung, und das objective 
Auffassen des Geschehenen ist Darstellen der realen 
Aussenseite des geistigen Lebens. Die beiden polaren 
Richtungen der Betrachtung sind eigentlich nur ein 
trennender Unterschied in der Reflexion, indess die 
Geschichte ein Einssein von einem Innern und Äussern, 
von Erscheinung und Wesen ist. Die Kunstgeschichte 
wäre ein wesenloses Nichts ohne das Wesen der 
Kunst, und das Wesen kann nicht ohne Sein sein. 
Die reine Betrachtung des Wesens der Kunst würde 
nichts als eine abstracte Philosophie der Kunst geben, 
sowie das Aufzählen der Begebenheiten bedeutungslos 
wäre, und anstatt eine Kunstgeschichte zu sein, nur 
das Zeitliche und Endliche, aber nicht die ewig sich 
entfaltende Idee darlegen würde. Ob nun der Verf. 
in den Abschnitten seines Werkes, welche er Skizzen 
des Allgemeinen nennt, die Thatsachen mit philosophi
schem Geiste durchdringt, sodass die Kunstgeschichte 
zur Darstellung einer gelebten Ästhetik wird, mögen 
die Leser nach einigen Proben beurtheilen.

Der Titel „Annalen“ berechtigt uns, eine strenge 
Beobachtung der Zeitfolge zu fodern: allein der Verf. hat 
den Theil von Rubens’Abreise nach Italien bis aufRem- 
brandt’s Tod schon 1839, dem ersten Theile, von den Brü
dern van Eyck bis zu Albrecht Dürer’s Anwesenheit in 
den Niederlanden vorausgeschickt, und man möchte fast 
glauben, dass der Verf. sich die regressive Erzählungs
weise aus dem Roman „Walseth und Leith“ zum Mu
ster genommen hätte, was diesem Roman einen eigenen 
Reiz verleiht, indem durch die Ereignisse das Verlangen 
geweckt wird, die Veranlassungen und Ursachen der
selben zu erfahren.

Der Verf. führt als Beispiel des Stils der frühem 
Malerei das Evangelienbuch in der Bibliothek zu Gotha 
an, welches zwischen 972 83 für die Abtei Externach
gefertigt wurde, und sagt, dass dieses die treueste 
Nachahmung des damaligen byzantinischen Stils zeige. 
Das Wort ..damalig“ darf nicht unbeachtet bleiben; 
denn der Stil in der Malerei hatte sich im 10. Jahrh. 
sehr gegen einen frühem geändert. Der weit ältere 
Codex des heiligen Basilius in der Bibliothek zu Paris 
hat Bilder von einer solchen Schönheit in freier Zeich
nung und Bewegung der Gestalten, dass die starre 
Ausdruckslosigkeit, welche der Verf. mit „byzantinisch“ 
bezeichnen will? ein grosser Rückschritt war. Die by
zantinische Kunst in Malerei und Sculptur war nicht 
nur vor und nach den bilderstürmeuden Kaisern eine 
sehr verschiedene, sondern es findet auch ein grosser 
Unterschied unter den Werken aus einer Zeit statt, 
sodass das Beiwort „byzantinisch“ nicht für eine all

gemeine Bezeichnung des Unschönen. Starren und 
Geistlosen gebraucht werden kann. Der Verf. scheint 
andeuten zu wollen, dass die Baukunst alles Interesse 
an sich gerissen und der Malerei entzogen habe, wo
durch letztere in ihrer Entwickelung gehemmt worden 
sei; wogegen man doch ernstlich einwenden muss, 
dass die Baukunst von je her alle bildende Künste ge
fördert hat. An den ältesten Kirchen finden sich nicht 
nur Spuren von Vergoldungen und Farben, sondern 
auch Mosaiken und Malereien. Erst als die Archi
tektur selbst aufhörte, eine Kunst, eine schaffende 
Thätigkeit des Geistes zu sein, und in eine blosse An
wendung der Geometrie ausartete, begnügte man sich 
mit der einfarbigen Form und überpinselte die Malereien 
in altern Werken der Baukunst. Aber was uns am 
tiefsten verletzt, ist die gleich darauf folgende Äusse
rung: „Aus dieser in den Niederlanden, in Köln, in 
Oberdeutschland und in allen andern Ländern herr
schenden mittelzeitigen Malerei musste unvermeidlich 
ein handwerksmässiges Treiben entspringen, welches 
erst dann ein schwaches Weiterstreben zuliess, als die 
Baukunst ihre gemeinsame Aufgabe gelöst hatte, das 
Individuum aber freier aus den Banden des allgemeinen 
Volkscharakters herauszutreten strebte.“ Wir möchten 
hierauf mit einem Ausspruche antworten: Gott ehre 
mir das Handwerk! — Geradezu der Zeit kam die bil
dende Kunst und hauptsächlich die Malerei in Verfall, als 
man das Handwerk zu verachten und die Künste nicht 
handwerksmässig zu lehren und zu lernen anfing. Der 
wahre Handwerker ist der wahre Künstler, aus seinen 
Fingern strömt der Geist auf die Leinwand. Die Kunst 
steckt ihm nicht blos in dem Kopfe, er ist ganz und 
gar, durch und durch Künstler, und Raphael, wenn er 
ohne Hände geboren worden wäre, möchte immerhin 
das grösste malerische Genie gewesen sein, aber ohne 
malen zu können, wäre er kein Maler gewesen. Zu 
einem Werke ist die Hand, die Technik, die Geschick
lichkeit so nöthig, wrie das Genie. Was aber das 
freiere Heraustreten des Individuums aus den Banden 
des allgemeinen \ olkscharakters betrifft, so ist dies I 
eine vornehme Iräumerei. Eben dass jeder etwas ganz 
Absonderliches, nicht lebendiger Theil eines lebendigen 
Ganzen sein, nicht auf sich einwirken lassen und auf 
Andere zurückwirken, sondern gleichsam für sich frei 
in der Luft schweben wollte, daher kam es, dass der 
Kunst ein fester Boden fehlte und aus allem Lebens- 
verband heraustrat. Was dunkel und verworren iu 
dem Volkscharakter liegt, der wahre Künstler stellt es 
dar und bringt es zur Anschauung, und wenn er etwas 
Tüchtiges an sich selbst ist, geht seine Individualität 
nicht verloren, er gibt dem Allgemeinen das specifische 
Gepräge. (^er Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hanni in Jena. Druck und Verlag von F, A. ISrockKmus in
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(Schluss aus Nr. 86.)
^Venn wir so Satz für Satz prüfen wollten, wür- 
<len wir schwerlich ein Ende finden. Der kurzen Ein
leitung folgen nun die geschichtlichen Angaben. Die 
yeschwister van Eyck sind die Ersten, welche nament- 
^ch aufgeführt werden, und der Verf. leitet von ihnen 

nordische Malerei und zwar wol darum ab, weil 
der Verf. keine Altern zu nennen wusste, obwol der 
Geister Stephan zu Köln, der ein jüngstes Gericht 
malte, älter ist. Mag nun auch dieser Name in Zwei
fel gezogen werden können , so sind doch die Eyck’s 
»icht die Ersten , welche Bedeutendes geleistet haben. 
Unbestreitbai' aber ist ihr Einfluss auf die niederländi
schen und deutschen Künstler, und selbst nach ihrem 
Tode wirkten sie durch Schüler, die selbst zu Meistern 
geworden waren, auf Franzosen und Italiener ein. Wie 
es mir scheint, hält der Verf. Margaretha van Eyck 
für die älteste unter ihren Geschwistern, und Hubert 
War älter als sein Bruder Johann. Hubert schreibt der 
Uerf. den grössten Antheil an dem genfer Altargemälde o o o
Zl,5 ungeachtet in den reichen Coinpositionen und der 
Ausführung der innern Seiten der Flügelthüren dieses 
Altars Johann’s Geist und Weise der Malerei unver
kennbar ist. Wie der Verf. dieses Werk beurtheilt, 
davon müssen wir eine Probe geben: ,,Das hinzugetre- 
t(me gründlichere Studium dei Natur hat den auffälligen 
Fortschritt hervorgebracht. Mit Werken Johann van 
Fyck’s verglichen, sind die Umrisse der Zeichnung 
Weniger scharf, Verhältnisse, insonderheit der stehen
den Figuren, meistens etwas kurz, Köpfe im Charakter 
äusserst schön,• Gewänder wohl verstanden und öfters 
Sanz grandios.“

Ich glaube, der Leser wird sich mit dieser Probe 
begnügen und ich führe nur die Namen an, welche 
der Verf. folgen lässt. Der Verf. hält Johann van 

yck nicht für den Erfinder der Ölmalerei, sondern 
glaubt, dass die Vortrefflichkeit seiner Werke die 

uns er eist auf die Anwendung des Öls aufmerksam 
gemacht hatte. Selbst C. v. Mander gibt Eyck nicht 
für den Erfinder, sondern Verbesserer der Ölmalerei 
aus, und in der That unterscheidet sich seine Farbe 
materiell von der aller früherer Müler und sosar vieler 

späterer. Am Schlüsse dieses Theils gibt der Verf. 
ein Verzeichniss der Werke der Geschwister van Eyck 
und anonymer Schüler. Es ist sehr reichhaltig, würde 
aber belehrender sein, wenn es nur die erweislichen 
Werke dieser Geschwister aufführte, wie das in Passa- 
vant’s Briefe an O. Delapierre in Brügge über die 
Werke der Maler der alten flamläntischen Schule, Peter 
Christophsen, Geeraert van der Meire zu Gent, Roger 
von Brügge, Johann Memling. Das vor einigen Jahren 
schon erschienene Prachtwerk : Chasse de sainte Ursule 
par Jean Memling scheint der Verf. nicht gekannt zu 
haben, denn er würde uns doch aus den beigefügten 
Notizen über das Leben des Meisters, der sich geraume 
Zeit in Spanien aufhielt und daselbst wahrscheinlich 
auch starb, Einiges mitgetheilt haben, was willkomme
ner gewesen wäre, als die Beurtheilungen der Werke 
Memling’s. Dirk von Harlem hält der Verf. für Eine 
Person mit Diric da Lovanio. Es ist zwar richtig, dass 
Dierik Stuerbout die Bilder gemalt hat, welche den 
Kaiser Otto und die Kaiserin Maria vorstellen, und 
sich jetzt im Besitz des Königs von Holland befinden, 
allein darum ist Stuerbout doch nicht der Einzige, wel
cher den Namen Dietrich führte, noch sind alle die 
überaus trefflichen alten Gemälde, welche auf dem 
Rathhaus zu Löwen auf bewahrt werden, wie z. B. die 
Scenen aus dem Leben der heil. Agnes und der Zau
berer Simon, von einem Meister. Auch scheint der 
Verf. davon nichts zu wissen und die Anmerkung nicht 
zu kennen, welche sich in der Description de la Col
lection des tableaux s qui ornent le palais de S. A. R. 
Mgr. le Prince dl Orange befindet und über Dierik 
Stuerbout Aufschluss gibt. Der Verf. führt blos als 
seinen Gewährsmann C. v. Mander an. Die Meister, 
welche für oder in Löwen arbeiteten, verdienten jedoch 
einer gründlichem Nachforschung, als ihnen der Verf. 
gewidmet hat.

Der Verf. lässt nun Hugo van der Goes, Quintin 
Messys, Livin, Josse von Gent, Ouwater zu Harlem, 
Johann Mabuse, Anton Claessens, Cornelius Engel- 
brechtsz, Lucas van Leyden, Joachim Patenier und 
Bernhard van Orley folgen. Hierauf wird eine kurze 
Geschichte der Holzschnitte und Kupferstiche einge
schaltet, und acht Seiten später finden wir die Über
schrift: „Annalen des Einzelnen.“ Der Verf. setzt uns 
auf einmal wieder in das 8. Jahrh. zurück. Er reiht 
nun chronologische Notizen über die Handschriften, 
Malereien und vieles Wissenswerthe an einander, wo
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bei der Fleiss des Sammlers dieser Nachrichten grosses 
Lob verdient, allein ein Gewirr von Einzelheiten ent
steht. dass darin schwer aufzufinden ist. was man eben 
zu wissen wünscht.

Der zweite, vor dem ersten erschienene Theil be
ginnt mit einer Dedication, welche an Se. Majestät den 
König von Sachsen Friedrich August gerichtet ist. 
Diese Zueignung spricht den Zweck des Buchs aus, 
dass solches gleichsam ein chronologisch geordnetes 
Verzeichniss aller in Europa befindlicher niederländi
scher Kunstwerke sein solle. Wenn nun von einem 
solchen Verzeichnisse vor Allem Zuverlässigkeit der 
Angaben gefodert werden darf, so ist diese von einem 
solchen nicht zu hoffen, welches aus unzähligen Schrif
ten, ohne Prüfung und ohne eigene Anschauung der 
Gegenstände zusammengetragen wurde. Der erste 
Theil ist mit dem J. 1520 abgeschlossen und der zweite 
früher erschienene Theil beginnt mit 1600. Es muss 
daher noch ein Mittelstück vorausgesetzt werden, wel
ches diesen Zeitraum ausfüllt. Diesen zweiten Theil 
eröffnet ebenfalls eine Skizze des Allgemeinen, dessen 
wesentlicher Inhalt sich wol darauf zurückführen lässt, 
dass die Kunst im Norden und Süden Europas ab- 
wechselnd stieg und sank, dass die Niederländer im 
Süden ihre Nationalität einbüssten, und dass dies schon 
der erste Schritt war, sich von Eyck’s Art und Sinnes- 
weise zu entfernen, auf dessen entgegengesetzten Stand
punkt Rubens trat. Ferner, dass die Belgier der Dar
stellung heiliger Gegenstände, durch die Kirche dazu 
aufgefodert, nicht entsagten, dagegen die protestanti
schen Holländer der Darstellung des Natürlichen sich 
Eingaben. Endlich betrachtet der Verf. Rubens als den 
Erben eines reichen Nachlasses seiner Vorgänger, wo
durch es ihm möglich wurde, das Ausserordentliche in 
der Malerei zu erreichen.

Ein solches abwechselndes Sinken und Steigen 
fand wol zwischen der Malerei im Norden und Süden 
von Europa nicht statt, vielmehr lassen sich gleich
begabte Zeitgenossen jenseit und diesseit der Alpen 
nachweisen. So z. B. Johann van Eyck uinl Masaccio, 
Martin Schongauer und Pietro Perugino, Albrecht 
Dürer und Mantegna, bis in Raphael s Geist Idee und 
Erscheinung sich gegenseitig völlig durchdrangen und 
in einem Eins- und Durchaussein beider die Kunst 
ihren Culminationspunkt erreicht hatte.

Ungeachtet der Erfahrungen Anderer und 2es Ge
winnes an technischen Hülfsmitteln, würde es dennoch 
Rubens nicht gelungen sein, das sinnliche Leben bis 
zur Begeisterung zu erheben, w enn in ihm nicht die 
Kraft dazu gelegen hätte; ja er musste sich von den 
Fehlgriffen seiner Vorgänger erst losreissen, um zu 
werden, was er war. Octavius van Veen schloss nicht 
etwa des jungen Rubens’ Sinn für die Schönheit des 
Tages mit seiner ganzen Farbenpracht auf, vielmehr 

erblühte ihm erst später die innere Welt in einem lebens
warmen Colorit; wie denn der Mensch nicht wie das 
Reis auf einen Stamm gepfropft wird, sondern der 
tüchtige Mann aus eigener Wurzel sich emporarbeitet 
und heraufwächst, ja ein Jeder das Leben und die 
ganze Geschichte der Menschheit immer vom Anfänge 
anfangen muss.

Wir wollen hier einige Proben geben, wie der Verf. 
Rubens und dessen Lebensaufgabe darlegt: „Es hat 
dieser Gang der modernen nordischen Kunst einiges 
Analoge mit dem der griechischen in ihrer besten Zeit. 
Auch der olympische Zeus des Phidias, an dessen 
Throne alle übrigen Gottheiten wie Neben werke sich 
befanden, kam früher zu Stande, als die für sich be
stehenden Ideale dieser Gottheiten selbst. Jedem der 
spätem Künstler blieb folglich eine an Sachinhalt nie
driger stehende Aufgabe als seinem Vorgänger übrig, 
und selbst in der Malerei standen Rhyparograpben am 
spätesten auf.“ Der Zeit nach müsste der Verf. also 
den Rubens für einen Maler geringerer Stücke, für ei
nen Sudler unbedeutender Gegenstände erklären, wenn 
er meint, dass die frühem Künstler das Beste wegge
nommen haben. Er bedenkt nicht, dass jeder grosse 
Geist etwas Ursprüngliches ist und seine Welt aus sich 
gebiert. Mit Rhyparograpben kann eine Epoche der 
Kunst darum nicht ihren Anfang nehmen , weil zu je
dem Beginnen Ernst und Kraft gehört, uud wenn die 
frühesten Künstler auch in der Technik unbeholfen 
waren, so musste in ihnen ein um so stärkerer Geist 
wohnen, der die grössere Schwierigkeit nicht scheute. 
Dass aber jede Epoche mit unbedeutenden Künstlern 
ihre Endschaft erreicht, liegt nicht daran, dass die 
frühem Meister gleichsam die Kunst erschöpft und nur 
Unbedeutendes darzustellen übrig gelassen hätten, son
dern es geht ein Zeitalter an der Schwäche der Indi
viduen unter.

Wie aber der Verf. Rubens an sich beurtheilt, ab
gesehen von dem Verhältnis« zu den Vorgängern, da
von wollen wir hier eine Probe geben: „Von der Na
tur mit seltenem Farbensinn ausgestattet, scheint Rubens 
unter Benutzung der Werke der Venetianer Titian und 
Paolo Veronese in Reichthum und künstlerischer Ver
schmelzung der abwechselnden Töne sich besonders 
geübt zu haben. Michelangelo da Caravaggio’s Werke 
sollen gleichfalls von ihm benutzt worden sein. Spä
terhin zur Anwendung grosser, nicht in einander ver
triebener Pinselstriche, überhaupt zu breitem Vortrage 
hingedrängt, pflegte er in den halben und ganzen Schat
ten auf eine ihm ganz eigene Art mit erstaunlicher 
Kühnheit bisweilen ganz ungebrochene Farben neben 
einander zu setzen“ u. s. w. Um vor uns Rubens gei' 
stige Entwickelung darzulegen, hätte doch der Verf 
Les Legons de P. P. Rubens, ou fragments epistolaifs 
sur la religio> la peinture et la polilique. (.1. E. Bous- 
sard. Bruxelles, 1838) benutzen sollen. Wahrer und 
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treffender ist, was der Verf. weiterhin von Rubens 
sagt: wo er ihn als Den schildert, welcher die Nieder
länder auf eine lebenskräftige Auffassung der Wirk
lichkeit hinwies, wozu sie durch ihr eigenes Naturell 
berufen waren. Van Dyck nennt der Verf. einen Ru
bens von niederer Potenz und geht sodann zu andern 
Künstlern über, die er in Historien-, Portrait- und Genre
maler eintheilt. Also nichts weiter wäre van Dyck ge
wesen, als ein schwächerer Rubens, ein zweiter Aufguss, 
eine Auflage auf Fliesspapier? nicht der tiefe Menschen
kenner, der Physiognom, wo jedes Bildniss sein Leben 
erzählt? — Und doch hätte der Verf. die beste Gele-
Senheit gehabt, van Dyck als bildlichen Dichter und 
Psycholog würdigen zu lernen, da die Galerie in C 
zWei Bildnisse, des Künstlers eigenes und das des Ma
lers Joh. Evelin, welches Holler in Kupfer gestochen 
bat, enthält, die zu den seelenvollsten Auffassungen 
bedeutender Individualitäten gehören; und an van Dyck’s 
tiefergreifende, hochtragische Darstellungen der Grab
legung dachte der Verf. bei diesen Worten wol gar
aicht?

Die Bemerkung des Verf. ist wirklich einsichtsvoll, 
dass in dem Wesen der Historienmalerei des Rubens 
Schon die späterhin sich selbständig entwickelnde 
Genremalerei und Landschaft begründet war, und, wie 
wir es aussprechen möchten, dass es eine im höhern 
Sinne naturalistische Richtung der Kunst ist, in der 
sinnlichen Erscheinung das Geistige, in der Natur das 
Seelenleben zu erkennen und am Realen sich des Idea
len bewusst zu werden. Jene transcendentale Sinn
lichkeit des Rubens gab der in naturwidrige, misver- 
standene Michelangeloske Formen ausgearteten und 
erstarrten niederländischen Malerei ein neues Leben, 
Welches alle Gattungen malerischer Gegenstände durch
drang. Daher sagt Hotho in seiner Geschichte der 
deutschen und niederländischen Malerei sehr philoso
phisch: „Rubens aber ist wirklich Titian, Paul Vero- 
hese, Correggio, Michel Angelo und Guido Reni, 
Breu°*hel und Seyders, Italiener, Spanier und Nieder
länder, Anatom, Zeichner und malender Bildhauer in 
Einem. Wie sich jedoch auch solch eine reiche Tota
lität wieder zu neuen Trennungen auflöst, davon ge
währen schon Raphael’s und Rubens’ Schüler die nö- 
thi^e Anschauung, und für das Nebeneinanderstehen 
des Vermittelns in dem einen und Sondern in dem 
andern Kreise ist es zureichend, von Rubens ab auf 
die meist gleichzeitigen Holländer, auf Rembrandt, 
Mierevelt, de Keyser und van der Heist, von Goyn 
und Ruisdaal, Adrian von Ostade, David de Heem und 
Gerard Dow zu blicken.“ Man könnte daher auch 
eher sagen, \ iele theilten sich in das grosse Vermö
gen des Rubens, als dass er der Erbe einer reichen 
Vorzeit war, und wir möchten ihn mit dem Rhein ver
gleichen, der sich in viele Arme theilt und in Kanälen 
abgeleitet wird, welche Holland befruchten.

Nachdem der Verf. die verschiedenen Fächer der 
Malerei durchgegangen, lässt er die Kupferstecher und 
Holzschneider folgen. Die Annalen des Einzelnen füh
ren nun Künstler und Kunstwerke nach der blossen
Zeitfolge auf, und noch mehr wird aller innerer Zu
sammenhang in dem Rückblick auf P. p. Rubens Ge
mälde aufgelöst, welcher in solche Rubriken, wie z. B. 
griechische Mythologie, griechische Geschichte, römi
sche Mythologie u. s. w. eingetheijt ist. Diesem folgt 
ein anderer Rückblick auf van Dyck’s Gemälde.

Wir gehen nun zu der Skizze des Allgemeinen, 
von Rubens’ Tod bis auf Rembrandt’s Tod, über. Es 
ist eine geistreiche Bemerkung, dass der Verf. Rubens Jr und ist eine geistreicue dwuctimuis, - —-

Gotha ' den Maler des Lichts und Rembrandt den Malei des 
Dunkels nennt, doch können wir uns nicht davon über
zeugen, dass dieser Gegensatz nicht im Charakter ei
nes Jeden begründet gewesen, sondern aus einer feind
lichen Gesinnung und Widersetzlichkeit des Holländers
gegen die niederländische Schule hervorgegangen sei. 
Der Verf. sagt über Rembrandt Folgendes: „Im Wi
derspiele zur Objectivität des Rubens (?), der, ausge
rüstet mit wissenschaftlichen Kenntnissen der Geschichte 
der Vergangenheit, insonderheit der classischen Zei
ten (?), bewegte Handlungen durch vollkommenste 
Entfaltung verschiedenartiger Charaktere in durchge
führter dramatischer Entwickelung sehen liess, will 
Rembrandt nur seine Subjectivität zur Darstellung brin
gen und ist verschmitzt genug, das fehlende wissen
schaftliche Element dadurch zu verbergen, dass er das 
Wissenschaftliche selbst der Lächerlichkeit preis gibt. 
Alles — denkt der trotzige Holländer — was jene stol
zen Flamänner zu Ehren gebracht hat, ist gleichgülti
ger Tand. Nur was jenen fehlt, mir aber verliehen 
ist, das ist das Fundament der Kunst.“

Wohl dem Künstler, der nur Das will? was er 
vermag, und sein eigenstes Wesen vollkommen ausbil
det! Der wahre Künstler, wie Rembrandt war, findet 
in sich dazu eine Auffoderung, es beruht dies auf ei- 
ner innere Harmonie und geht nicht aus einem beab
sichtigten Widerspiel und einer Opposition gegen einen 
Andern hervor, der es gänzlich an Naivetat harmloser 
Komik und. was bei Rembrandt meh selten zur Er
scheinung kommt, wahrer Innigke.t fehlen würde

Die Annalen und Rückblicke, welche nun folgen, 
sind wie die erstere, ohne innere Zusammenhang und 
das’wissenswerthe, was sie enthalten, geht in der 
Masse von ungeprüften, zusammengetragenen Notizen 
unter. Ungern vermisst man biographische Nachrich
ten welche eher bei der Geschichte einer Wissenschaft, 
als’ in den Annalen einer Kunst zu entbehren sind, 
denn das Leben des Künstlers ist das Leben der 
Kunst, das Kunstwerk ein Theil seines Lebens, wie 
er selbst ein Theil eines grossen Ganzen. Jeder ist 
im Conflict mit Andern Ursache und Wirkung zugleich, 
und so jeder bedeutende Mann ein unerlässliches Glied 
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und Moment einer Kunstgeschichte, von 
langen dürfen, dass sie die Entfaltung 
darlege.

Dresden.

der wir ver- 
des Geistes

r. Quandt.

Theologie.
Corpus Reformator um. Edidit Carolus G ottlieb

Bretschneider. — Mit dem besondern Titel: Phi
lippi Melanthonis Opera, quae supersunt omnia. Edi
dit Carolus Gottlieb Bretschneider. Vol.I—X. 
Halis Saxonum, Schwetschke. 1834—43. 4maj. 40Thlr.

Dieses ausgezeichnete Werk, durch welches sich der 
ehrwürdige Herausgeber ein unvergängliches Denkmal 
gesetzt hat, ist seit dem J. 1834, in welchem der erste 
Band erschien, der Vollendung rasch entgegengeführt 
worden, sodass bereits die Briefe und Bedenken, sowie 
diejenigen Schriften Melanchthon’s, welchen eine Brief
form zu Grunde liegt, in kritischer Sichtung und in ei
ner Vollständigkeit vorliegen, wie jene und diese frü
her nicht bekannt war. Der äusserst reichhaltige und 
wichtige Stoff füllt schon eine lange Reihe von Bän
den. Es liegt daher ganz im Interesse der Wissen* 
schäft, dass die werthvolle Arbeit des Hrn. B. in einer 
Gesammt-Relation, begleitet mit historischen und histo
risch-kritischen Bemerkungen, zur Anschauung gebracht 
werde.

In den Prolegomenen zeigt der Herausgeber die 
grosse Bedeutung der Melanchthon’schen Briefe für die 
Geschichte der evangelischen Kirche. Man erkannte 
sie schon im 16. Jahrh. an und veranstaltete bald nach 
Melanchthon’s Tode Sammlungen seiner Briefe und 
Schriften. Solche Sammlungen erschienen von Joh. 
Manlius, Casp. Peucer, Camerar, Pezel, Cyriac. Schnee
gass, seit den Jahren 1565—1594; andere wurden im 
17. und 18. Jahrh. zu Tage gefördert. Hr. B. gibt eine 
vollständige und genaue kritische Geschichte dieser 
Sammlungen, und weist dabei nach, wie äusserst nach
lässig die Herausgeber verfuhren, wie willkürlich sie 
Melanchthon’s Briefe u. s. w. durch Ausmärzungen 
oder Zusätze verstümmelten. Am wenigsten fanden 
die deutschen Briefe und Bedenken Melanchthon’s eine 
Beachtung; nur Pezel gab damals eine Sammlung in 
deutscher Sprache geschriebener Bedenken Melan
chthon’s heraus. Über den Herausgeber von Ph. Melan- 
chthonis Epistolarum liber etc., Lugd. Bat., 1647 (als Li
ber sextus bekannt), schwanken die Ansichten. Einige 
erkannten in ihm Joh. Säubert, Andere Fried. Span
heim; so namentlich Strobel, Colonensius und Schel- 
horn. Hr. B« weist indess mit Scharfsinn nach, dass 
man nur Ludw. Camerar als den Herausgeber jenes Bu
ches ansehen kann. — Den Schwierigkeiten, eine brauch
bare, möglichst vollständige Ausgabe der Briefe und 
Bedenken Melanchthon’s zu veranstalten, unterlagen 
die frühem und spätem Versuche von Cyprian, Raidel, 
Knoch, Ballenstedt, Nösselt, van der Velden, Lunze. 
Des Letzten Sammlungen kamen in die Hände von 
Danz, der, wie Olshausen, Briefe Melanchthon’s zum 
Zwecke einer Gesammtausgabe sammelte. Was im

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand in Jena. 

Besitze beider Gelehrten war, brachte die Verlagshand
lung des Corp. Ref. käuflich an sich und übergab es 
Hrn. B. zur kritischen Bearbeitung. Dieser hatte in
zwischen mannichfache Verbindungen angeknüpft, uni 
Codices von Melanchthon’s Briefen und Bedenken im 
Original oder in Abschriften zu erhalten, während er 
zugleich Alles aufbot. um die übrigen vorhandenen 
Sammlungen in seinen Händen zu sehen. Und so ge
lang es ihm, für die Herausgabe dieser ersten Section 
des Corp. Ref. einen ungemein reichhaltigen Apparat 
sich zu verschaffen. Von den Handschriften, deren 
Gebrauch ihm zu Gebote stand, führt er, mit Überge
hung minder wichtiger, 106 Codices an. Eine reiche 
Sammlung von Codd. — 40 an der Zahl — fand er 
in der herzogl. Bibliothek zu Gotha vor; vier dieser 
Codd. — die Codices Mehneri — sind erst durch die 
Munificenz unsers Kunst und Wissenschaft kräftigst 
fördernden Herzogs für die hiesige Bibliothek erwor
ben worden. Ausserdem aber war es dem Herausge
ber vergönnt, Hand- und Abschriften aus einer bedeu
tenden Anzahl von Städten in und ausserhalb Deutsch
lands zu erhalten. Überall kam man ihm mit der 
grössten Gefälligkeit entgegen, nur die Magistrate von 
Wittenberg und Hildesheim schenkten dem Nachsuchen 

(Ips Hm. B. kein Gehör.
Hatte die Sammlung auf diese Weise schon eine 

Vollständigkeit, wie man sie vorher nicht kannte, so 
gelang es durch einen glücklichen Zufall, diese Voll
ständigkeit noch zu steigern. Durch Hrn. Dr. Beck in 
Gotha, der sich eine Zeitlang in Paris aufhielt, erhielt 
der Herausgeber die Nachricht, dass sich dort eine 
aus ungefähr 600 Briefen bestehende Sammlung von 
Briefen Melanchthon’s und anderer Gelehrten befinde; 
nach nähern Nachrichten über sie erkannte Hr. B. bald, 
dass beiweitem der grösste Theil jener Briefe weder 
in andern Handschriften sich vorfindet, noch jemals 
gedruckt worden war. Aus den Aufschriften, welche die 
Codices führen, ergibt sich, dass der Autor seine Samm
lung in Deutschland, namentlich in Nürnberg und Schle
sien, angefertigt hat. Sie besteht aus fünf Quartbän
den; über sie gibt der Herausgeber in der Vorrede zu 
Band IV ausführliche Nachweisungen. Die ganze 
Sammlung war ehedem das Eigenthum eines gelehrten 
protestantischen Arztes, Daniel Rindfleisch, der ver
schiedene Länder durchzog, nach Paris kam, den evan
gelischen Glauben abschwor, Mönch wurde (1628) und 
am 10. Sept. 1631 in Paris starb. Sie kam nun als 
Cod. D. 54 in die pariser Bibliothek. Den Cod. selbst 
einzusehen, war dem Herausgeber nicht möglich; er 
wendete sich daher an den durch seine philologischen 
Kenntnisse bekannten Gelehrten Dr. Friedr. Dübner, 
einen Gothaner, der in Paris lebt, mit der Bitte, die 
noch ungedruckten Briefe Melanchthon’s von einem 
sachkundigen Manne copiren zu lassen. Dr. Dübner 
erfüllte die Bitte mit grosser Bereitwilligkeit, unj über
nahm dabei selbst die Muhe, die Abschriften mit dem 
Codex nochmals zu vei gleichen. Ein Theil der Briefe 
gehört dem J. 1540 an und ist den Supplementen zu 
Band IV beigefügt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in lieipzi?'
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Uber die Grundsätze s von welchen Hr. B. bei der 
Texteskritik ausging und die er durch das ganze Werk 
befolgte, spricht er sich mit der ihm eigenthümlichen 
Klarheit und Sachkenntniss aus. Seine Absicht ging 
dahin: ut vera verba veraeque ab iis scriptae sen 
tentiae darentur, sive ut textus s quem vocant, esset 
genuinus, oder wie er anderwärts sagt (p. CXL): ut 
verba Melanthonis in nativ am restituerentur ve- 
ritatem. Natürlich folgt hieraus, dass wir im Corp. 
Ref. in der That die vera verba, d. h. die wirklich 
von Melanchthon gebrauchten Ausdrücke wiedergege- 
hen finden, wodurch der Text im wahren Sinne als 
g enuinus betrachtet werden muss. Der Herausgeber 
hielt es jedoch für zweckmässiger, nur verba et sen- 
tentias exhiber e, da es sein Plan nicht sei: for- 
mam scripturae Melanthonis repraesentare. In diesem 
Sinne kann aber freilich nicht mehr von einem textus 
genuinus im strengsten Sinne des Wortes die Rede 
sein. Der Herausgeber änderte die Wortformen in den 
lateinischen und deutschen Texten um; sein Verfahren 
hat allerdings Vieles für sich. Er bemerkt, dass die 
Veraltete Schreibweise einen unangenehmen Eindruck 
auf das Auge macht, das Verständniss erschwert, dass 
kein feststehendes Gesetz der alten Orthographie und 
Ausdrucksweise zu Grunde liegt, dass die Beibehaltung 
derselben als eine ungeheure Arbeit ohne Nutzen er
scheint; er bezeichnet die Regeln, die er sich für die 
Umwandlung in unsere jetzige Ausdrucksweise gestellt 
hat, mit Umsicht und Bestimmtheit; dessenungeachtet ge
ben wir der strengen Beibehaltung der in den Hand
schriften vorkommenden Orthographie und Ausdrucks- 
Weise den Vorzug. Das hür und Wider bei einem solchen 
Verfahren ist im vorigen Jahre von einem andern Mit
arbeiter an diesen Blättern mit anerkanntem Scharfsinn 
erörtert und dabei angedeutet worden, dass und wie man 
überhaupt die Orthographie der damaligen Zeit auf be
stimmte Gesetze zurückführen, dass und wie man hier
nach die Sprach- und Schreibform reguliren müsse. 
Ob mdess das dort angedeutete Verfahren überhaupt 
zuverlässig sei, möchten wir noch bezweifeln, abgese
hen davon, dass auch hierbei der individuelle Charak
ter der einzelnen Urkunde jedenfalls nicht unverletzt 

erhalten, den willkürlichen Veränderungen und Con
jecturen ein weites Feld geöffnet werden würde. Aber 
gerade der Umstand ist doch wol beim diplomatisch
genauen Abdruck von besonderer Wichtigkeit, dass 
man die ganze Individualität der Urkunde erhält, den 
Abdruck des Originals für das Original selbst halten 
kann und darf. Man sucht die Individualität griechi
scher und lateinischer Autoren mit wissenschaftlichem 
Ernste zu finden und zu erhalten; warum soll man nicht 
Gleiches für die historischen Zeugnisse des 16. Jahrh. 
versuchen ? Wer will behaupten, dass der schriftliche 
Nachlass der Reformatoren an Wichtigkeit, Werth und 
Bedeutung dem Nachlasse griechischer und römischer 
Schriftsteller nachstehe? Und wird nicht durch den 
treuen Abdruck des Originals auch in der Ausdrucks
und Schreibweise das willkürliche Conjecturiren, das 
möglich irrige, zu weit gehende und gleichfalls will
kürliche Verändern vermieden? Dass diese Schreib
und Ausdrucks weise beim Lesen auf das Auge und 
Ohr einen unangenehmen Eindruck mache und das 
Verständniss erschwere, lässt sich kaum einwenden; 
denn Beides ist in der That nur so lange der Fall, als 
Auge und Ohr an den Ausdruck und die Form solcher 
alten Handschriften nicht gewöhnt sind. Das aber ge
schieht ausserordentlich bald. Wir reden hier aus ei
gener Erfahrung. Überdies nimmt man ja auch wol 
mit Recht an, dass doch nur Männer von gelehrter 
Bildung sich mit dem Lesen und Studium solcher Schrif
ten beschäftigen; Ungelehrte, mit den kirchlichen und 
politischen Zeitfragen und Differenzpunkten nicht Ver
traute werden auch die in ein modernes Gewand ge
kleideten Urkunden nicht lesen, und wenn sie diesel
ben lesen, doch nicht verstehen. Aber auch der Grund, 
dass die alte Schreib- und Ausdrucksweise auf festste
hende Gesetze nicht basirt sei, kann uns nicht über
zeugen, dass die Umwandlung den Vorzug verdiene. 
Soll aber dieser doch der Vorzug gegeben werden, 
dann mag es allerdings noch am zweckmässigsten sein, 
sie in solcher Weise anzuwenden, wie dies von Hrn. 
B. mit grosser Sorgfalt und Consequenz geschehen ist.

Eine besondere Schwierigkeit hatte der Herausge
ber bei der streng chronologischen Anordnung der 
Briefe und Bedenken Melanchthon’s zu überwinden, da 
eine grosse Menge derselben von Melanchthon mit Da
tum und Jahreszahl nicht versehen wurde, und die 
schon gedruckten Documente sehr viele gänzlich falsche 
Angaben enthalten. Auch hier hat Hr. B. Ausseror- 
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deutliches geleistet. Die Kriterien, die ihn in seinen 
Entscheidungen bei chronologischen Bestimmungen lei
teten , erörtert er in den Prolegomenen genau, und je
der Sachkenner wird es anerkennen müssen, dass es 
auch nur bei einem solchen Verfahren, wie es Hr. B. 
anwendete, möglich war, das Chaos von Verwirrungen 
zu lichten, in welche man sich bei vielen Briefen 
und Bedenken Melanchthon’s versetzt sieht. In Betreff 
der Sacherklärung aber hielt es der Herausgeber mit 
Recht für zweckmässig, nur sparsam Erörterungen bei
zufügen, und vornehmlich da eine Aufklärung zu geben, 
wo erdichtete Namen vorkommen, die Melanchthon 
dann gern gebrauchte, wenn er fürchtete, dass seine 
Briefe in unrechte Hände kommen könnten.

Noch bleibt zu erwähnen übrig, dass der Heraus
geber auch die Briefe und Schreiben der Theologen, 
wie der Staatsmänner, mit aufnahm, welche an den 
Verhandlungen Theil nahmen, bei welchen Melan
chthon vornehmlich thätig war. Zwar war es des Her 
ausgebers Plan, diese Briefe und Schreiben erst der 
fünften Section des Corp. Ref. einzuverleiben; dass er 
aber diesen Plan aufgegeben und jene Documente zu
gleich den von Melanchthon mitgetheilten Verhandlun
gen beigefügt hat, ist gewiss höchst beifalls- und dan- 
kenswerth; dadurch musste die Übersichtlichkeit er
leichtert und die klare Einsicht in das Wesen der 
Verhandlungen ungemein erleichtert werden. Während 
der Herausgeber hier eine sorgsame Auswahl traf und 
nur Das aufnahm, was in Beziehung zu Melanchthon 
steht, hielt er es doch für zweckmässig, alle Briefe 
Casp. Cruciger’s zugleich mit den Briefen Melanchthon’s 
zu ediren. Wer sollte dies nicht billigen? Cruciger 
schrieb überhaupt nicht viele Briefe, und nur wenige 
sind noch vorhanden, von denen er die meisten an 
seine Freunde von den Orten aus, wo Convente ge
halten wurden, richtete. Seine Briefe an Cordatus 
behandeln Punkte, die sich ebenso auf ihn, wie auf 
Melanchthon beziehen, seine Briefe an Vitus Theodo
rus sprechen von besondern Verhältnissen zwischen 
Melanchthon und Luther, sodass überhaupt kaum ein 
Brief Cruciger’s erschienen sein dürfte, der nicht we
gen seines Inhalts den Briefen Melanchthon’s hätte ein
verleibt werden müssen. Ohnehin aber herrschte zwi
schen Cruciger und Melanchthon das vertrauteste Ver- 
hältniss, und keiner der wittenberger Gelehrten hing 
mehr an Melanchthon, keiner hielt bei obschwebenden 
Streitigkeiten mehr zu Melanchthon als Cruciger.

Volumen 1 umfasst die Briefe und Bedenken Me
lanchthon’s vom J. 1514—1529, im Ganzen 654 Acten
stücke. Der bedeutende Werth dieses Theiles, als Ge
schichtsquelle für den bezeichneten, an wichtigen Be- 
gebenheiten so reichen Zeitraum stellt sich schon da
durch heraus, dass 253 Briefe und Bedenken Melan
chthon’s, die früher gänzlich unbekannt waren, hier zum 
ersten Male gedruckt erscheinen. Aus den Jahren 1514 

—18 sind es im Ganzen 17 Actenstücke, theils Vorre
den, theils Briefe von und an Melanchthon, ausserdem 
aber drei Briefe von Reuchlin an den Kurfürsten von 
Sachsen und an Melanchthon, welche uns hier mitge- 
theilt werden. Von bedeutendem Interesse sind beson
ders die Briefe Reuchlin’s, die sich auf Melanchthon s 
Berufung nach Wittenberg beziehen. Die Reichhaltig' 
keit der aus den Jahren 1518 — 1529 mitgetheilten 
vorher unbekannten Originalien ist sehr ansehnlich, 
ihre kritische Bearbeitung ausgezeichnet. Was die 
früher ungedruckten Bedenken und Aufsätze betrifft 
so finden wir hier wichtige Mittheilungen über Me
lanchthon’s ersten Aufenthalt in Wittenberg und über 
das leipziger Colloquium, ferner eine ganze Reihe von 
Documenten, die uns Aufschlüsse geben über die (wäh
rend Luther’s Aufenthalt auf der Wartburg) erfolgten 
ersten Veränderungen in der Liturgie, wodurch die 
gänzliche Abschaffung der Messe eingeleitet wurde. 
Andere wichtige Urkunden beziehen sich auf das Auf
treten der zwickauer Propheten und auf die Verhand
lungen mit denselben, auf Carlstadt’s Streitsache, auf 
die Zerwürfnisse des ultralutherischen Amsdorf und 
Agricola wegen des Visitationsbüchleins, auf die durch 
Luther bewirkte Aussöhnung Beider, ferner auf die 
vom Landgrafen Philipp (in Folge der von Pack ge
machten Eröffnungen) eifrigst betriebenen Kriegsrüstun
gen, endlich auf den Reichstag zu Speier 1529. Unter 
den vielen früher ungedruckten Briefen finden wir hier 
zum ersten Male gedruckt ein von Melanchthon und 
Amsdorf gemeinschaftlich erlassenes Schreiben über 
die Wiedertäufer, Verhandlungen Einsiedeln’s und Spa* 
latin’s mit Melanchthon und Amsdorf über dieselben, 
Acten über den eulenburger Convent und einen an
sehnlichen Briefwechsel von Staatsmännern und Theo
logen, dessen einzelne Theile wesentlich zur Geschichte 
der Wirksamkeit Melanchthon’s gehören und früher 
in Bibliotheken und Archiven vergraben lagen. Von 
der genauen kritischen Bearbeitung jedes einzelnen 
Briefes oder Aufsatzes finden sich durchweg so zahl
reiche Beweise, dass es gänzlich überflüssig scheint, 
dies noch im Einzelnen zu erhärten. Über Einzelnes 
bemerken wir nur, dass die Documente über das leip
ziger Gespräch das Urtheil, welches Marheineke und 
noch neuerlich Ranke (Deutsche Gesch. I, 402) übel । 
Caristadt aussprechen, als schief und unrichtig darstel' I 
len. Überhaupt scheint es unerklärbar, wie Rank0 
sein Urtheil allein durch Rubeus motiviren lassen könnt0, 
Sehr interessant sind die Actenstücke, die sich auf di0 
Verwendung Melanchthon s und der Freunde desselb011 
für die Verheirathung Seidler s und Feldkirch’s bezi0' 
hen; hiermit hängt auch Melanchthon’s Ansicht über di0 
Klostergelübde zusammen, die vorher noch nicht mit Lu' 
ther’s Theorie übereinstimmte (de Wette II, 45). Pie 
früher über die Abschaffung der Messe in Wittenbeil? 
so höchst unvollständigen Documente, sind um Vieles
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Vervollständigt; denn äusser dem früher Gedruckten 
sind hier noch 35 Urkunden mitgetheilt worden, die 
vorher noch nicht gedruckt waren. Die Unruhen in 
Wittenberg, durch die zwickauer Propheten genährt, 
konnten nur durch Luther gedämpft werden; er war 
daher von Wittenberg aus aufgefodert worden, die 
Wartburg zu verlassen und Ruhe zu stiften (C. R. p. 
556). Bei den Verhandlungen auf den beiden Reichs
tagen zu Nürnberg unter Hadrian VI. und Clemens VII. 
nimmt besonders das Responsum Melanchthon’s auf 
Hadrian’s an den Kurfürsten gerichtetes Breve unser 
Interesse in Anspruch. Der Herausgeber bemerkt, er 
glaube nicht, dass es an Hadrian nach Rom gesendet 
Worden sei, da sich in dem weimarischen Archive noch 
€me kurfürstl. Instruction fürPlaunitz vorfinde. Aller
dings war der Kurfürst von Sachsen nicht auf dem 
Reichstage, er sendete Plaunitz als seinen Stellvertre
ter, aber Chieregati, der päpstliche Legat, trat doch 
nnt zwei Instructionen auf dem Reichstage hervor, und 
nun fragt es sich, auf welche dieser Instructionen be
zieht sich die für Plaunitz? Das Breve war dem Kur
fürsten schon vor der Eröffnung des Reichstages einge
händigt worden. Die Eröffnung des Reichstages fand 
am 13. Dec. 1522 statt; jene Instruction für Plaunitz 
ist vom Montag nach Exurge Domine 1523 datirt. Hier
nus erhellt wol, dass sich jene Instruction für Plau
nitz auf die zweite Instruction bezog, mit welcher Chie
regati plötzlich hervortrat. Dass daher der Kurfürst 
die Antwort auf das päpstliche Breve nach Rom ge
sendet habe, scheint uns viel gewisser zu sein, als 
dass er sie zurückb eh alten habe; dafür spricht auch 
theils die Beschaffenheit des erwähnten Breve, theils 
die Lage der evangelischen Sache und die Behandlung 
derselben auf dem Reichstage überhaupt. Endlich be
merken wir, dass der Brief Melanchthon’s an den Land
grafen im C. R. p. 1078 doch nicht ganz mit der Hand
schrift übereinstimmt, welche wir in Händen gehabt 
haben, wenn schon das Wesentliche richtig angegeben 
ist, wie aus einer Vergleichung mit dem Abdrucke in 
Unsern Urkunden aus der Reformationszeit ersehen 
Werden kann. Beim Gebrauche des Vol. I dürfen die 
dem Vol. IV angehängten Supplemente nicht unberück
sichtigt bleiben.

Volumen II umfasst in fortlaufender Reihenfolge 
728 Documente aus den Jahren 1530—35. Auch hier 
besteht mehr als ein Drittel des ganzen Bandes aus 
solchen Briefen, Bedenken und Aufsätzen Melan
chthon’s, die vorher noch nicht bekannt waren. Die 
Anzahl derselben beläuft sich auf 255. Die Acten- 
stücke, die hier mit den andern kritisch berichtigten 
Quellen aus schon gedruckten Schriften zusammenge
stellt . worden sind, beziehen sich durchaus auf alle 
wichtigen Erscheinungen in dem genannten Zeiträume. 
Vor Allem nimmt die Geschichte des Reichstages 
von Augsburg unser ganzes Interesse in Anspruch.

Diese Geschichte war, so Vieles auch bereits über sie 
gedruckt war, doch in gar manchen Punkten noch 
lückenhaft. Bekanntlich waren die meisten Fürsten, 
welche an den Verhandlungen Theil zu nehmen be
rechtigt waren, auf dem Reichstage gegenwärtig; Vie
les besprachen und bestimmten sie in einer persönli
chen Zusammenkunft, und eben daher ist es erklärlich, 
dass sich verhältnissmässig nur wenig Handschriftliches 
über jenen Reichstag vorfindet. Hr. B. war indess 
so glücklich, eine Reihe wichtiger Documente aus 
dem weimarischen Archive und die früher noch ganz 
unbekannte Correspondenz der auf dem Reichstage be
findlichen nürnberger Gesandten an den Rath der Stadt 
in seine Hände zu bekommen. Welche wichtige Bei
träge zur Reformationsgeschichte jene Actenstücke ent
halten würden, liess sich schon aus den Andeutungen, 
die Strobel und Fickenscher gegeben hatten, erkennen, 
und so sehen wir jetzt die Geschichte des J. 1530 um 
124 Documente bereichert, die früher nicht bekannt 
waren. Von ihnen bilden 69 Briefe die Correspondenz 
der nürnberger Gesandten; im Abdrucke ist Das weg
gelassen worden, was in keiner Beziehung zu der Re
ligionssache stand. Man dürfte wol mit dieser Aus
scheidung nicht ganz einverstanden sein. Wer Hand
schriften aus jener Zeit benutzt hat, weiss, dass solche 
gesandtschaftlicheCorrespondenzen gar oft Bemerkungen 
enthalten, die doch für die politische Geschichte wich
tig sind, ja oft allein den nöthigen Aufschluss über 
diplomatische Verhandlungen und Resultate geben. 
Sollten sich solche historische Notizen auch in jenen 
Briefen gefunden haben (worüber der Herausgeber 
nichts bemerkt), dann wäre es doch zu bedauern, dass 
die Briefe nicht in ihrem ganzen Umfange abgedruckt 
wurden. Aber für jene Zeit hat selbst die Sage Be
deutung, denn es spiegelt sich in ihr der Charakter 
der Zeit und der Personen ab, welche sich auf dem 
Schauplatze der Begebenheiten bewegten, und wenn 
daher in jenen Correspondenzen auch nicht verbürgte 
Thatsachen eingeschaltet gewesen wären, so mag man 
ihre Weglassung aus dem bezeichneten Grunde doch 
beklagen. Von Dem aber, was bereits in ältern 
umfassenden Geschichtsquellen übei das J. 1530 ge
druckt vorlag, konnte natürlich der Herausgeber nur 
Das in das Corp. Ref aufnehmen, was entweder von 
Melanchthon ursprünglich geschrieben war, oder sonst 
in Beziehung auf Melanchthon stand, oder auch aus 
den Handschriften wichtige Berichtigungen erhielt. Hier 
hat der Herausgeber namentlich in letzter Beziehung 
Ausserordentliches geleistet; denn durch ihn haben 
die alten Drucke, die zu den Actenstücken des Reichs
tages von Augsburg gehören, so vielfache kritische 
Berichtigungen erhalten, dass man bei ihrem Ge
brauche das Corpus Refor. auf keine Weise ent
behren oder unbeachtet lassen kann. Über die tor- 
gauer Artikel ist in diesem Theile des C. R. nicht die
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Rede, sie werden nachträglich in den demVol.IV bei
gefügten Supplementen zur Sprache gebracht. Die 
Ansicht Förstemann’s über jene Artikel liegt in des 
genannten Gelehrten „Urkundenbuch zur Geschichte 
des Reichstags zu Augsburg44 vor. Hr. B. erklärt sich 
mit gutem Grunde gegen jene Ansicht und hält die 
Articiili non concedendi,., die er in den Supplementen 
(Vol. IV, p. 981 sq.) mittheilt, für die torgauer Artikel; 
doch ist auch seine Ansicht nur Conjectur, die aller
dings manches Wahrscheinliche für sich hat, — aber 
jene Artikel für die wirklich torgauischen zu halten, 
dazu fehlt uns doch immer noch die historische Ge
wissheit, und so können wir bis auf den heutigen Tag 
nicht behaupten, dass die wichtige Frage über das 
Vorhandensein jener Artikel historisch und urkundlich 
erledigt sei. Übrigens enthalten die Supplemente zehn 
Documente, die zur Geschichte des J. 1530 gehören, 
mit Angabe der Seitenzahl, wo sie in Vol. II einzurei
hen sind.

Während fast die erste Hälfte des Vol. II sich al
lein mit (Jem J. 1530 beschäftigt, umfasst die zweite 
Hälfte die J. 1531—35 incl. Hier sind es 134 Docu
mente, die zuerst vom Herausgeber veröffentlicht wor
den sind. Unter den aus Originalen hier abgedruck
ten Briefen von Staatsmännern zeichnen sich besonders 
die Wechselschriften zwischen dem Kurfürsten und der 
französischen und englischen Gesandtschaft aus. Sie 
sind durch die kritischen Berichtigungen Dessen, was 
in altern Schriften über die damaligen Verhandlungen 
der protestantischen Fürsten mit den Königen Franz 
und Heinrich zerstreut vorliegt, sehr vervollständigt 
worden.

Werfen wir einen historischen und historisch-kri
tischen Blick auf die Wichtigkeit der mitgetheilten, hier 
zuerst bekannt gemachten Documente aus den J. 1531 
-—35, so sind es zunächst Melanchthon’s Briefe an 
Bucer, die für die damals im Gange befindlichen Ver
handlungen zu einem genügenden Verständniss der lu
therischen und schweizerischen Theologen in der Lehre 
vom Abendmahl, unsere Aufmerksamkeit in Anspruch 
nehmen. Wir müssen indess bemerken, dass sich die 
Actenstücke, die sich auf den vom Landgrafen veran
stalteten Convent zwischen Melanchthon und Bucer in 
Kassel beziehen, nicht im C. R^ sondern in unsern 
Urkunden aus der Reformationszeit (S. 252 ff.) befin
den. Zur Geschichte der Verhandlungen Melanchthon’s 
mit Bucer gehört auch ein Brief in unsern Merkw. Ac- 
tenst. aus der Reformationszeit, S. 96 ff-, der darum 
besonders wichtig, weil er zugleich angibt, welche Er
klärungen Melanchthon, als Erklärungen Luther’s und 
der andern Sachverständigen, an Bucer schreiben sollte. 
Wir verweisen hierbei auf die historisch-kritischen An
merkungen, welche wir zu dem bezeichneten Briefe ge
geben haben, aus welchen unter Anderm auch erhellt, 
dass das Bedenken Luther’s, welches im Briefe des 
Landgrafen an Melanchthon erwähnt wird, nicht das- 
se^e Se*n kann, welches von de Wette IV, p. 588 an
geführt wird, wie der Herausgeber des C. R. (II, p.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

836) in der Anmerkung angibt, dass Melanchthons 
Brief an Agricola nicht im Monat Januar, sondern H» 
Februur 1535 abgefasst sein muss. Unter den folgen
den hier zum ersten Male gedruckten Originalen sind 
ferner besonders die Urkunden merkwürdig, welche 
sich auf die Herstellung eines allgemeinen Religions
friedens beziehen, den man im nürnberger Religions
frieden erhalten zu haben der Welt vorspiegelte, sowie 
einige Actenstücke über die Wiedertäufer und über die 
Religionsverhandlungen, welche Melanchthon und Brück 
im Convente zu Leipzig 1534 mit Vehus, Türk, Pflng 
und Carlowiz, dann aber auch mit dem päpstlichen 
Legaten über dessen vorgebliche Friedensprojecte ge
pflogen hatten. Nicht weniger interessant sind dieD°' 
cumente aus den J. 1534 und 1535, sofern sie sich auj 
die Verhandlungen des Kurfürsten von Sachsen und 
des Landgrafen von Hessen, dann des schmalkaldischen 
Bundes mit den Königen von Frankreich und von Eng' 
land beziehen. Die Verhandlungen der französischen 
Gesandtschaft verfolgten unter andern auch den Haupt' 
zweck, Melanchthon nach Frankreich zu ziehen. Man 
hat auf das Project der Reise Melanchthon’s nach 
Frankreich insofern ein besonderes Gewicht gelegt? 
als man behauptet hat, dass sich Melanchthon der Un' 
terstützung mächtiger Freunde, namentlich des Frei' 
maurer-Ordens, dem Melanchthon angehört, zu erfreuen 
gehabt hätte. Wir finden über diese historische Frag6 
einen weitläufigen Excurs von Hrn. B. in den Annalßs 
vitae Mel. zum J. 1535. Bekanntlich wurde sie von 
ihm in der Darmstädter Allg. Kirchenztg. weiter in Ei" 
wägung gezogen. Hier setzen wir die aus der weitern 
Untersuchung hervorgegangenen Resultate als bekannt 
voraus. Zu dem Briefwechsel mit Bellay hat übrigens 
der Herausgeber mehre kritische Berichtigungen in den» 
Vorworte zu Vol. III gegeben, die man bei dem Ge- 
brauche des Vol. II nicht unberücksichtigt lassen darf 
Besonders ist zu bemerken, dass der ganze Brief Bel- 
lay’s an Melanchthon im Vol. II, p. 886 gestrichen 
werden muss, da derselbe nur eine Mischung aus Brie- 
fen von Sturm und Bayer im Cod. Bavari ist. Den
richtigen Text des Briefes, der von Joh. Sturm ver
fasst ist, theilt uns der Herausgeber in den Supple' 
menten zu Vol. IV, p. 1029 sq. mit.

Was die Documente betrifft, die aus frühem Ab' 
drücken hier wieder aufgenommen worden sind, 
hat der Herausgeber für die Berichtigung der Texte 
theils nach Handschriften, theils nach Vergleichung 
mehrer älterer Drucke auch hier viel geleistet. Wif 
bemerken jedoch, dass der Brief Melanchthon’s an 
ürbanus Rhegius, im C. R- P- 843, ohne Anfang unn 
Schluss nach Pezel, Peucer und Hospinian’s Hist. Sa^’ 
mitgetheilt worden ist. Dem .Herausgeber ist es dein 
nach entgangen, dass jener Brief in einer Übersetzung 
vollständig von Walch, Luthers Sehr. XVII, S.25041’ 
gegeben ist. Walch oonnt zum Theil andere Quellen? 
aus welchen er geschöpft hat, und ausdrücklich führ 

dass sich der Brief im Manuscript zu Stra^' 
bürg befindet. Nach dieser Handschrift wird also de’’ 
Brief kritisch un<l vollständig hergestellt werden müssen- 

(Die Fortsetzung folgt.)

;egeben ist.
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*n dem Vorworte zu Vol. III berichtet Hr. B., dass 
die Functionen des Dr. Förstemann bei der Heraus
gabe des C. R. auf den gelehrten Dr. Rödiger überge- 
gangen sind. Von demselben ist auch die ganze Reihe zum 
grössten Theile recht schätzbarer Beiträge, welche als 
»Rmendationes et Accessiones“ zu den drei ersten Bän-
den dem Vol. III beigefügt sind. 
auf den Zeitraum von 1536—40,

Vol. III bezieht sich 
und enthält 729 Do

eumente, denen noch manche andere in den Anmer
kungen beigefügt sind. Unter ihnen befinden sich 216 
Urkunden, die früher nach ihrem Inhalte unbekannt 
und überhaupt nicht gedruckt waren. Beiweitem die 
meisten dieser Urkunden sind Briefe Melanchthon’s an 
seine gelehrten Freunde. Viele andere sind Briefe 
von politischen Personen, die auf den Gang der Ereig
nisse einen wesentlichen Einfluss hatten; sie handeln 
über Pläne, Versuche und Thatsachen, die in jene Zeit 
fallen und verbreiten über verschiedene Punkte zum 
Theil ein ganz neues Licht. Als besonders wichtig 
müssen wir hier den Briefwechsel des Kurfürsten Jo
hann Friedrich mit König Heinrich VIII. von England, 
lmd eine Reihe von Gutachten des Kurfürsten hervor
heben. Sich beziehen sich zumeist auf die Beschickung 
fies vom Papste damals nach Mantua ausgeschriebenen 
Concils. Unter den einzelnen Aufsätzen sind beson
ders die Gutachten der Wittenberger Theologen bemer
ken s werth.

Wenn wir einen Blick auf diese Documente in hi
storischer und historisch-kritischer Hinsicht werfen, so 
lassen sich aus den hier mitgetheilten Actenstücken die 
Motive zu dem strengen Verfahren gegen die Wieder
täufer recht deutlich erkennen. Von hoher geschicht
licher Bedeutung ist ferner die weitere Verhandlung 
der englischen Gesandtschaft in Betreff der Aufnahme 
des Königs in den schmalkaldischen Bund. Die Docu
mente zeigen, dass Planck sich sehr irrte, wenn er be
hauptete, dass die englischen Gesandten dem schmal- 
kaldischen Bunde in Allem, was man auf den äusser
sten lall nur habe wünschen können, entgegen gekom
men seien.

Wichtig sind ferner die vom Kurfürsten und 
von den wittenberger Theologen ausgesprochenen An

sichten über das vom Papste nach Mantua ausgeschrie
bene Concil mit der von Melanchthon verfassten Pro- 
testation gegen dasselbe. Mit der Sache des Concils 
hing bekanntlich die Abfassung der schmalkaldischen 
Artikel zusammen, worüber sich hier neue und inter
essante Notizen finden. Aus dem J. 1536 verdienen 
endlich noch die Actenstücke, die sich auf den Streit 
beziehen, den Osiander und Link zu Nürnberg über 
die Absolution führten, besonders erwähnt zu werden. 
Hr. B. bemerkt mit Recht, dass die p. 176 mitge
theilten Fragen über die Nothwendigkeit der Privat
absolution, und ob die Gefallenen auch aus der Pre
digt Vergebung der Sünden erhalten könnten, nicht 
von Melanchthon abgefasst seien, wie Strobel meinte. 
Melanchthon’s Äusserungen selbst führen zu jener An
nahme. Wichtig ist in Betreff der schmalkaldischen 
Artikel der Bericht von Osiander und Vitus Theodorus 
an die nürnbergischen Prediger (p. 267). Über die 
weitern Verhandlungen mit den Königen von Frank- 
reich und England, insbesondere auch über die Con- 
ciliensache, verdienen die Documente p. 309 sq. und 
448 sq. nachgelesen zu werden. Übrigens finden sich 
hier noch die meisten Actenstücke, die sich auf den 
Streit Melanchthon’s mit Cordatus beziehen. In diese 
Zeit gehört auch ein Gutachten evangelischer Theolo
gen über die Bestellung der Pfarrer und Kirchengüter; 
s. dazu die Supplemente in Vol. IV, p. 1040 sq. In 
den Schluss des J. 1538 gehört der Anfang der Ver
suche, welche Carlowiz und der Landgraf Philipp mach
ten, um ein Colloquium zu Kassel zwischen Bucer, 
Luther und Melanchthon zu Stande zu bringen. Wir 
erwähnen diese Versuche hier insofern, als Melan
chthon dabei betheiligt war, während sich im C. R. keine 
Documente hierüber finden. Die hierzu gehörigen 
Briefe sind abgedruckt in unsern Merkw. Actenst. S. 159. 
163. Ein vorbereitender Convent wurde zu Mühlhau
sen gehalten und mit Neujahr lo39 fand dann der be
rühmte Convent zu Leipzig statt, der freilich des Land
grafen sanguinische Hoffnungen bald zerstörte. Über 
diesen Convent erhalten wir im C. R. p. 621 sqq- mehre 
wichtige und zum ersten Male veröffentlichte Documente, 
desgleichen über den frankfurter Convent, über die 
weitern Verhandlungen mit England (p. 671. 676. 775. 
795. 831), und über die Erweiterung des Bundes von 
Schmalkalden in Betreff der Einwendungen von Seiten 
der kaiserl. und königl. Oratoren (p. 688), ferner über 
die Reformation der Universität Leipzig (p. 712) und 
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über die Berufung Link’s nach Leipzig zur Befestigung 
der evangelischen Kirche daselbst (p. 718), über das 
Verfahren des Bischofs Johann v. Maltiz, um den Be
strebungen des Herzogs Heinrich, die Reformation in 
Meissen einzuführen, entgegen zu wirken (p. 728. 742), 
über die Bigamie des Landgrafen Philipp (p. 850 sq.). 
Zu dem Briefe Bucer’s an den Landgrafen p. 775 sehe 
man Rödiger’s kritische Bemerkungen S. 1278. Über 
das in der Geschichte der evangelischen Kirche hoch
wichtige Jahr 1540 liefert das C. R. merkwürdige 
Documente, zunächst in Beziehung auf den Convent 
zu Schmalkalden, dem Melanchthon wiederum beiwohnte 
(p. 952. 973. 1010), sodann über den vom Kaiser nach 
Speier ausgeschriebenen, aber nach Hagenau verlegten 
Convent. Für den Convent zu Schmalkalden lieferten 
auch die hessischen Theologen ein Bedenken (s. unsere 
Merkw. Actenst., S. 179), welches sich in Betreff des 
päpstlichen Primats für die Ansicht erklärte, welche 
Melanchthon schon früher in Schmalkalden ausgespro
chen hatte. Auf das kaiserliche Ausschreiben schrieb 
Melanchthon die Antwort (p. 1023 im C. R.), aus wel
cher man deutlich sieht, was der Kurfürst und die 
Wittenberger von dem Convente hielten und was sie 
foderten. Die evangelischen Fürsten eilten auch gar 
nicht mit der Beschickung; Melanchthon meinte, man 
wolle evangelischerseits, bevor man im Convente er
scheine, ra n^oolgia y.ai nQüiaoiv negotiomm audire. 
Hr. B. meint, dass Melanchthon um diese Zeit, oder 
wie er in den Annal. Vilae Mel. sagt, ineunte Innio 
nach Hagenau abgereist sei. Nach einem Briefe des 
Kurfürsten an den Landgrafen (in uns. Urkunden S. 
439) kann indess Melanchthon erst im Anfänge der 
zweiten Woche des Monats Juni abgereist sein, denn 
in jenem Briefe, der vom 6. Juni datirt ist, spricht der 
Kurfürst davon, dass er den Melanchthon und Fried
rich Mecum nach Hagenau abzusenden gedenke. Dass 
Luther nicht nach Hagenau abgefertigt wurde, erklärt 
der Kurfürst selbst dadurch, dass er Luther’s Reise 
überhaupt nicht für rathsam halte, den Rath und Bei
stand des Reformators erfoderlichen Falles zur Seite 
haben wollte (s. uns. Urkunden S. 440; C. R. p. 1046. 
1052). In Betreff der berüchtigten Eck’schen Schrift, 
die im Convente erschien und p. 1055 mitgetheilt ist, 
berichtigt schon Hr. B. den Irrthum, den Planck in sei
ner Gesch. des protest. Lehrbegr. III, 2, S. 55 vorge
tragen hat; wir bemerken indess noch, dass auch der 
Kurfürst seine Ansichten über jenes Machwerk und 
über das Verhalten gegen Eck in einem Briefe an den 
Landgrafen, der in unsern Urkunden S. 512 f. enthal
ten ist, ausgesprochen hat.

Endlich werden uns hier noch aus dem Schlüsse 
des J. 1540 eine Reihe wichtiger Documente über das 
Gespräch zu Worms mitgetheilt. Die zu Vol. III 
gehörigen Supplemente enthalten eine Reihe von 
Briefen, die in die J. 1536 — 40 gehören. Nach p. 

1051 ist der Brief an Ambr. Moibanus irrig in das J« 
1539 gesetzt worden, da er nach dem Cod. Paris, die 
Unterschrift 23. Novembris Vitebergae anno 1538 führt.

Vol. IV ist für die Reformationsgeschichte von 
ausgezeichneter Wichtigkeit. Wir finden hier die 
Acten über das regensburger Religionsgespräch im J; 
1541, in solcher Reichhaltigkeit, dass mehr als 
Drittel des ganzen Bandes über das J. 1541 handebb 
und nur noch die zum J. 1542 gehörigen Documente 
in dieses Vol. aufgenommen werden konnten. Von 
den 588 Actenstücken, welche in diesem Bande ent' 
halten sind, erscheint fast die Hälfte hier zum ersten 
Male im Drucke, etwa 150 sind mit den Handschriften 
collationirt, nach den Urtexten kritisch berichtigt wor
den. Indess finden sich hier doch auch solche Docii' 
mente vor, bei welchen der Herausgeber die Kritik 
nur nach einem einzigen alten Abdrucke durchführen 
konnte. Hier werden vielleicht spätere Forschungen 
die nöthigen Berichtigungen und Aufschlüsse an die 
Hand geben; für jetzt müssen wir schon mit dem ein
fachen Wiederabdrucke solcher Briefe zufrieden sein, 
da sie ja auf keine Weise von den Documenten des 
J. 1541 ausgeschlossen bleiben durften. Unter denen, 
die früher überhaupt weder gedruckt noch sonst be
kannt waren, befinden sich gegen 160 von Melanchthon 
selbst, die sich auch zumeist auf die regensburgef 
Verhandlungen beziehen.

Was zunächst das Colloquium zu Worms anbe
trifft, das in der Mitte des Januar 1541 stattfand, so 
ist es äusser Zweifel, dass die päpstlichen Legaten im 
Stillen agirten, ja eine grosse diplomatische Thätigkeit 
entfalteten, um einen für die protestantische Sache 
günstigen Ausgang des Gesprächs unmöglich zu ma
chen. Das geht auch daraus hervor, dass der Kaiser 
schon im Nov. 1540 damit umging, die ganze streitige 
Religionssache auf einen neuen Reichstag, der in R& 
gensburg gehalten werden sollte, zu verweisen. Kaun1 
hatte der Kurfürst von Sachsen davon gehört, als er 
sofort einen Entwurf ausfertigen liess, der dem Kaiser 
als Antwort auf die Foderung, am Reichstage zu er
scheinen, übersendet werden sollte. Der Kurfürst liess 
diesen Entwurf dem Landgrafen Philipp zur Begutach' 
tung zustellen, der indess der Meinung war (wofern 
nicht der Kurfürst auf seiner Ansicht beharre) , dass 
„mit gemeinem Rath der andern (Stände) hierin ge' 
handelt und geschlossen wrürde“, damit man nicht etW^ 
von Seiten der Papisten gegen einen Einzelnen di6 
Anklage der Beleidigung oder eine sonstige Beschwerd6 
erhebe. Inzwischen sah sich der Landgraf, aus Grün' 
den, welche Planck III, 2, S. 79 erörtert, doch bewog®11’ 
den Reichstag zu Regensburg persönlich zu besuchen* 
Planck irrt entschieden, wenn er vom Kurfürsten sagt? 
dass dieser gar nicht willens gewesen sei, auch peK 
sönlich in Regensburg zu erscheinen, ja, dass der Kur' 
fürst schon längst bei sich beschlossen haben mochte, 
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Niemals mit dem Kaiser auf einer Mahlstatt wieder zu
sammen zu kommen. Es liegt uns selbst ein Brief vom 
Kurfürsten an den Landgrafen vor (aus der Original- 
Handschrift in uns. Merkw. Actenst. S. 246), in welchem 
er ausdrücklich erklärte, dass er auf Mittwoch nach 
Invocavit abreisen und auf Lätare in Regensburg ein
zutreffen gedachte. Dagegen hat es wohl seine Rich
tigkeit mit den Gründen, die Planck angibt, dass der 
Kurfürst seine Reise nach Regensburg wieder aufgab. 
Zu dem einleitenden Verfahren in Betreff der Verhand
lungen zu Regensburg gehört ein Brief des Kurfürsten 
Joachim von Brandenburg an den Landgrafen, der im 
C. H. fehlt und in unsern Merkw. Actenst. S. 249 ff. 
sich findet. Es ist nämlich keinem Zweifel unterwor
fen, dass der Kaiser schon damals, als er den Reichs- 
tag ausschrieb, im Besitze des viel berüchtigten Re
gensburger Buches oder Interim war. Schon am 4. 
Kebr. (1541) sandte Joachim das Interim, welches ihm 
ganz im Geheimen zugestellt war, an Luther mit einem 
Briefe, in welchem Joachim den Reformator ersuchte, 
das Buch eben so geheim recht bald zu prüfen; Joa
chim bemühte sich selbst, Luthera für das Buch em
pfänglich zu machen, und gab andeutend zu erkennen, 
dass er und die glimpflich gesinnten Fürsten und 
Stände katholischerseits sehr befriedigt sein würden, 
wenn man evangelischerseits die Vergleichungsartikel 
des Buches annehmlich finden werde. Überdies mochte 
Joachim seinen Brief nicht schliessen, ohne zugleich 
den Kaiser wegen eines in Brabant erlassenen Edicts 
zu rechtfertigen, welches für die Bekenner des evan
gelischen Glaubens höchst gravirend war. Luther selbst 
war dabei betheiligt und Joachim bat ihn inständig, das 
Edict nicht zu glossiren, wie das Gerücht gehe. Der 
Brief Joachim’s ist von Hrn. B. nach einer Abschrift 
im Cod. Galli mitgetheilt worden, doch scheint die im 
kasseler Archive befindliche Handschrift (p. 255) offen
bar besser und genauer zu sein, als die Abschrift im 
Cod. Galli; nach ihr dürfte wol der Text im C. R. 
kritisch berichtigt werden müssen. Von den Varianten 
Wollen wir nur folgende hervorheben. Hr. B. bemerkt 
p.94, dass er ungewiss darüber sei, ob man „herwie
der44 oder „herunter“ im Texte zu lesen habe. Weder 
die eine noch die andere Lesart ist richtig, und die 
erste dürfte kaum einen entsprechenden Sinn zu
lassen. Nach unserer Handschrift im Cod. Cass. muss 
«hernieder“ gelesen werden, was einzig richtig ist, 
dem „herunter“, das nicht im Texte steht, entspricht, 
und leicht konnte „herunter“ statt „hiernieder44 gele
sen werden. Ferner liefert unser Text die offenbar 
richtigem, dem Zusammenhänge des Ganzen entspre
chendem Varianten: „das in solchen stucken allen fer
ner“ u. s. w., wofür Hr. B. nur liest: «dass in allen 
Stücken ferner44, p. 95 des c R heisst es in Betreff 
des kaiserlichen in Brabant erlassenen Edicts: «Ist an 
uns gelangt, dass ihr deshalben“ u. s. w., dagegen lau

tet die ohne Zweifel richtigere Variante im Cod. Cass. 
„das Ir des Edicts halben44 u. s. w. Offenbar ist 
hier im Cod. Galli das Wort „Edicts“ ausgelassen, und 
der Ausdruck „des — halben44 in ein Wort zusammen
gezogen worden. Endlich aber findet sich darin 
eine bedeutende Differenz, dass der Cod. Galli am 
Schlüsse des Briefes den Text so gibt: „ist doch uns 
vorkommen, dass solch Edict vielleicht ohne Kais. Maj. 
Wissen, oder je auf ungestümes Anhalten ausbracht 
sey“ — während der Cod. Cass. folgenden Text gibt: 
„ist doch uns vorkommen, das solch Edict villeicht 
on Kay. Mjt. wissen, oder ye vf vngestumes anhalten 
vnd vnrechten bericht vnd eigenen getrieb. etlicher un
ruhiger Leut aufzbracht sey44. Auf jenen Brief Joa
chim’s hatte Luther zwei Antworten gegeben, die eine 
datirt von „Sontags nach Scholastica 1541“, die an
dere „Montags nach Valentini 1541“. Hr. B. kennt 
nur die letzte Antwort, die er nach ihrem wesentlichen 
Inhalte anführt, die aber nach ihrem ganzen Wortlaut 
in unsern Merkw. Actenstücken (S. 261) steht. Die 
erste Antwort bescheinigt den Empfang der zugesandten 
Schrift, mit dem Versprechen, sie im Geheimen zu 
überlesen und sein Bedenken über sie auszusprechen 
(welches von ihm in der zweiten Antwort geschehen 
ist), sowie mit der Zusicherung, dass er sich um jenes 
kaiserliche Edict gar nicht bekümmern werde, „denn 
es vil zu unfletig“ sei: aber gegen den Herzog Hein
rich von Braunschweig wolle er auftreten. Aus diesem 
Entschlusse ging bekanntlich eine seiner heftigsten 
Schriften hervor. Joachim hatte beide Briefe Luther’s 
an den Landgrafen Philipp mit einer besondern Zu
schrift geschickt, in welcher er die an Luther gesen
deten Artikel ausdrücklich als von Bucer verfasst be
zeichnete. Auch diese Zuschrift an den Landgrafen, 
die wesentlich zur Geschichte der Verhandlungen über 
das Regensburger Buch gehört und in unsern Merkw. 
Actenst. S. 249 ff. aus dem Original mitgetheilt ist, 
fehlt im C. R. Joachim sprach sich gegen den Land
grafen für die Artikel aus, fand diese über die Lehre, 
wie über die Erbsünde, Justification u. s. w. „sogar 
unrichtig nicht gestellt44, und wies bei den Artikeln über 
die Ceremonien und dgl. darauf hin, dass ihre Fassung 
nur bezwecke, die Gegenpartei nicht sogleich vor den 
Kopf zu stossen und von weitern Verhandlungen ab
zuschrecken. Sodann abei hob er es nachdrücklich 
hervor, dass der Kaiser so sehr friedlich gesinnt sei; 
dafür spreche ja, dass der Kaiser den Abschieden von 
Nürnberg und Frankfurt a. M. überall Folge gegeben, 
die Processe am Kammergericht jetzt aufgehoben, das 
Achtsdecret gegen Goslar und Minden suspendirt, und 
auch jetzt ihm, dem Landgrafen, wie dem Kurfürsten 
von Sachsen für den Besuch des gegenwärtig bevor
stehenden Reichstages sicheres Geleit zugestellt habe. 
Was werde man erlangen, wenn man auf den Grund 
jener Artikel zu einem Vergleiche in der Religionsache
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nicht kommen werde? Gewiss würden mehre Städte, 
besonders die Reichsstädte, einen Vergleich mit dem 
Kaiser abschliessen, um nicht Unfrieden von ihm zu 

“erfahren. Nun aber habe Luther die übersandten Ar
tikel wieder ohne irgend eine Bemerkung zurückge
schickt, nur Melanchthon habe die zwei Worte oben 
darüber geschrieben: „Politia Platonis“ — Worte, 
welche zur Erbitterung Anlass geben dürften. Möchte 
sich aber der Landgraf dadurch nicht irre machen las
sen und dazu helfen, dass man, auf jene Artikel sich 
stützend, gegenseitig sich verständige. Indess hatte 
Luther in einer besondern Zuschrift an Joachim (zuerst 
abgedruckt in uns. Merkw. Actenst. S. 261) über die 
Artikel sich dahin erklärt, dass es ihre Verfasser, „wer 
sie auch sind“, allerdings sehr gut meinten, doch sei 
ihre Annahme, sowol für den römischen, als auch für 
den evangelischen Theil unmöglich. Aus jenen zwei 
Worten, welche Melanchthon über die zurückgesandten 
Artikel geschrieben hatte, erhellt offenbar und klar ge
nug, welche Ansicht Luther und Melanchthon über die 
Artikel und über die Verhandlungen, welche in Regens
burg eröffnet werden sollten, hegte. Äusser dem Zeug
nisse, welches Joachim über den Verfasser aufstellte, 
erhellt aber auch aus jenen Worten unwiderleglich, 
dass Melanchthon an der Abfassung jener Artikel kei
nen Theil genommen hat, wie auch oft behauptet wor
den ist. Bekanntlich war die Frage, wer die Verfasser 
des Regensburger Interim seien, bis auf die neueste 
Zeit nicht gelöst; sie hat erst durch Hrn. B. und durch 
den von uns mitgetheilten Brief Joachim’s ihre Erledi
gung gefunden. Luther selbst wusste nicht, wer die 
Artikel verfasst hatte, und dass die Fürsten hierüber 
nichts zur Öffentlichkeit kommen liessen, ist sehr er
klärbar. Während jener Brief die Artikel ganz aus
drücklich und bestimmt als die „Articul Martin Bucer^s^ 
bezeichnet, behaupteten dagegen neuere Historiker, wie 
Planck und Marheineke, dass Bucer an der Abfassung 
der Artikel keinen Theil gehabt. Merkwürdig genug 
hat Bucer seine Theilnahme geradezu in Abrede ge
stellt (C. B. p. 578 sq.); sein Leugnen wird aber 
durch den Brief Joachim’s entschieden und gründlich 
zurückgewiesen. Melanchthon wusste eben so wenig
wie Luther etwas Zuverlässiges darüber, dass Bucer 
bei der Abfassung der Artikel betheiligt war, daher 
drückt er sich nur vermuthend aus, und meint, dass 
Bucer wol mitgeholfen haben möchte. Dagegen hatte 
Bucer anderwärts wenigstens eingestanden nd Me
lanchthon berichtet es als Bucer’s Geständnis« —, dass 
er um „den Rath“ in Betreff jenes Buches gewusst, 
mit Gropper viel darüber geredet habe. Nach Melan- 
chthon’s Bericht gehören Gropper und Dinius Gerard 
Volckruck, kaiserl. Rath und Granvella’s Freund, „ein 
junger, kühner Gesell“, mit Bucer zu den Verfassern 
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des Interim. Volckruck selbst hatte sich gerühmt, den 
Rath zum Buche gegeben zu haben, Melanchthon 
meinte dagegen, dass der Plan zu dem Buche vielmehr 
vom Kanzler Eustachius herrühren möchte. Späterhin 
bezeichnete Melanchthon den Gropper schlechthin als 
Verfasser des Interim (z. B. in dem Schreiben vom 
8. April 1543), und eben darin mag der Grund liegen, 
dass man späterhin meist nur von einem Verfasser des 
Regensburger Buches gesprochen, und als solchen meist 
Gropper allein bezeichnet hat.

Die Verhandlungen zu Regensburg, die inVol. IV 
ausführlich mitgetheilt werden und hier ins Einzelne 
nicht weiter verfolgt werden können, führten bekannt
lich weder zu einem Resultate im Sinne des Kaisers, 
noch im Sinne des Landgrafen, der viel Erspriessliches 
von ihnen für die evangelische Lehre gehofft hatte- 
Hierzu war das Buch und die Zeit selbst, wie Melan
chthon sich ausdrückte, höchst ungereimt; auf der andern 
Seite aber konnten die erwarteten erfreulichen Resul
tate, welche die Vergleichsmänner hofften, bei der Fe
stigkeit des Kurfürsten und dem Mistrauen, mit wel
chem er die zu eröffnenden Verhandlungen betrachtete, 
sowie bei der Einmischung der päpstlichen Legaten in 
die Verhandlungen, unmöglich ein treten. Die Ansicht 
des Kurfürsten über die ganze Sache ergibt sich recht 
klar aus der hier p. 123 ff. zum ersten Male mit
getheilten Instruction an die nach Regensburg abgeord
nete Commission. Gewiss zeigte sich in der Festig
keit des Kurfürsten dessen ehrenfester Charakter. Eine 
grosse Besorgniss hegte er aber jetzt wegen des Land
grafen und Melanchthon’s; er fürchtete, dass Beide in 
die Falle gehen würden, die ihnen vom schlauen Kai
ser und dessen Käthen gelegt würde. Höchst merk
würdig sind daher auch die Instructionen, die er seinen 
Käthen hinsichtlich des Landgrafen und Melanchthon« 
nach Regensburg mitgab (p. 128 ff.). Diese ängstliche 
Vorsorge des Kurfürsten war indess unnöthig. — D& 
Regensburger Buch selbst, mit Angabe der Varianten, 
ist p. 191 ff- mitgetheilt. Ein Aufsatz über die TranS' 
substantiation, den Weber in seiner Krit. Gesch. der 
Augsb. Conf. II, 8. 375 dem Melanchthon beilegt, und 
über welchen Planck (III, 2, S. 134 ff.) eine Reihe von 
Vermuthungen aufstellt, ist, wie Hr. B. p. 261 nach
weist, nicht von Melanchthon, sondern von Cruciger 
geschrieben, und im Grunde nur eine Copie von den 
Formeln, wie die Papisten den Artikel vom Abend' 
mahl den Evangelischen zur Vergleichung vorgeleg* 
haben. Zu dem Copieschreiben der katholischen Stände 
an den Kaiser p. 450 vgl. die Varianten in unsern 
Merkw. Actenst. S. 274 ff. Hierbei müssen wir noch 
auf eine Notiz in einem Briefe Bucer’s an den Land
grafen (in unsern Urkunden S. 649) aufmerksam machen, 
die sich auf Melanchthon s und seiner Freunde Erklä
rungen in Regensburg bezieht.

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 91.)

Druck und Verlag von 1?, A.. Brockhaus in
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Die erledigte Professur des rheinischen Rechts an der 

Universität zu Bonn ist dem Justizrath Bauerhand in Köln 
übertragen worden.

Der Architekt und Archäolog L. Canina in Rom hat den 
sardinischen St.-Mauritius- und Lazarusorden erhalten.

Duhamel, Mitglied des Instituts in Paris, ist Director der 
Polytechnischen Schule geworden.

Dem Geh. Medicinalrath Dr. Eik in Berlin ist das Di- 
fectorium des medicinischen Friedrich-Wilhelms-Instituts über
tragen worden.

Der Oberconsistorialrath und zweite Hauptpastor an der 
protestantischen Pfarrkirche in München Dr. K, H. Fuch^hat 
das Ehrenkreuz des Ludwigsordens erhalten.

K. L. v. Haller zu Solothurn hat wegen der italienischen 
Übersetzung seines Werkes: „Restauration der Staatsvvissen- 
schaft“, vom Papste das Ritterkreuz des Ordens vom heil. 
Sylvester erhalten.

Der Professor der Dogmatik an der Universität München 
Priester Dr. Herb ist zur Stelle eines Oberkirchen- und Schtil- 
jaths im Ministerium des Innern provisorisch befördert worden.

Dr. Hermann Jacobi, Adjunct der kaiserl. Akademie der 
Wissenschaften zu St.-Petersburg, ist zum Co’legienrath be
fördert worden.

Der Director der geburtshiilflichen Klinik in Bonn Prof. 
Dr. H. F. Kilian hat das Ritterkreuz des russischen Wladimir
ordens erhalten.

Dem Geh. Hofrath und Professor der Geschichte Dr. Heinr- 
Luden in Jena ist das Ritterkreuz des Sachsen-Ernestinischen 
Dausordens verliehen worden.

Der Geh. Legutionsrath und Kammerherr Frhr. Karl
Martens, grossherzoglich sächsischer Ministerresident in Ber- 

ünr bat in Anerkennung seines neuesten Werkes: Causes ce- 
^bres du droit des gens, vom Könige der Niederlande das 
Uomthurkreuz des Ordens der Eichenkrone, vom Könige von 
Schweden den Nordstern-Orden zweiter Klasse, von der Kö- | 
Gigin von Portugal das Comthurkreuz des I hurm- und Schwert- 
Urdens erhalten.

An Delavigne’s Stelle ist Mertmee zum Mitglied der Aka
demie in Paris gewählt worden.

Der Domcapitular Dr. Joh. Joseph Müller zu Köln hat 
den rothen Adlerorden dritter Klasse erhalten.

i ehemaligen Prof, der alten Literatur zu Dorpat Dr. 
Ludwig Preller, jetzt in Rom, ist der Titel eines russischen 
Collegienrathes verliehen worden.

Dem Privatdocenten Dr. Jak. Fr. Reiff in Tübingen ist 
eine ausserordentliche Professur an der Universität daselbst 
übertragen worden.

Der Professor der russischen Literatur zu Dorpat Dr. 
Michael Rosberg ist zum Collegienrath ernannt worden.

An die Stelle Nodier’s hat die Akademie zu Paris Sainte- 
Beuve zu ihrem Mitgliede erwählt.

Der Leibarzt der Königin von Preussen Geh. Medicinal
rath Dr. v. Stosch hat den Charakter eines Geh. Obermedicinal
raths erhalten.

Der Kreisphysikus Hofrath Dr. Winckel in Berleburg 
hat den preussischen rothen Adlerorden vierter Klasse erhalten.

Der praktische Arzt Dr. Eduard Zeis folgt einem Rufe 
als Professor der Medicin an der Universität zu Marburg.

Der Professor der praktischen Theologie zu Bern Dr. 
Ferd. Fried. Zyro ist zum Pfarrer der dasigen Nydeckkirche 
erwählt worden.

Nekrolog.
Am 2. März starb zu München Johann B. Stiglmayer, 

Inspector der königl. Erzgiesserei, Mitglied der königl. Akade
mie der Künste, Ritter, geb. zu Fürstenfeldbruck bei München 
am 18. Oct. 1791. Sein letztes Werk war das kolossale 
Standbild Goethe’s.

Am 4. März zu Marburg Dr. Christoph And. Leonh. Creu- 
zer, Oberconsistorialrath, Ekklesiast an der luther. Pfarrkirche 
und ordentl. Professor der Philosophie, geb. zu Marburg am 
20. Nov. 1768 , von 1801 —03 Subdiaconus an der luther. 
Kirche daselbst. Von ihm erschienen: Skeptische Betrachtun
gen über die Freiheit des menschlichen Willens (1791); Leib- 
nitii doctrina de mundo optimo (1796); Predigten, Reden.

Am 4. März zu Blaubeuern der evangel. Decan Bocks
hammer, im 67. Jahre, durch Herausgabe eines Lehr- und 
Lesebuchs für Confirmanden und Confirmirte (3. Aufl., 1840) 
und mehre Predigten bekannt.

Am 5. März zu Paris B. A. Leroy im 106. Jahre. Er 
machte mit Fraizier eine Reise um die Welt und schrieb mehre 
kleinere Schriften.

Am 6. März zu Darmstadt der grossherzogl. Finanzmini
ster und wirk!. Geheimrath K, W. v. Kopp, Mitglied des 
Schiedsgerichts des deutschen Bundes, zu Marburg am 23. 
Dec. 1770 geboren.

Am 11. März zu Pforta Dr. Heinrich Bittßher, Adjunct 
und zweiter Geistlicher an der Landesschule daselbst, geb. zu 
Liebstedt in Ostpreussen, 28 Jahre alt. Als Schriftsteller hat 
er sich durch das Pförtner - Album (Leipzig, 1843) bekann. 
gemacht, ausserdem zu Tholuck’s Theo!. Anzeigen und zu den 
Denkschriften der histor.-theolog. Gesellschaft in Leipzig Bei
träge geliefert.

Am 11. März zu Jena Dr. Ernst Aug. Heinrich Heim
burg, Vorsteher eines Erziehungsinstituts, im 28. Lebensjahre.



358
Von ihm sind zwei akademische Reden erschienen: De Caspare 
Peucero evangelicae ingenuo defensore etc. (1842); De Matth. 
Flacio Illyrico, professore olim lenensi, fortissimo atque acer- 
rimo theologiae lutheranae propugnatore (1842). Über das 
von ihm mit Einsicht und Sorgsamkeit geleitete Institut gab 
er Nachricht in „Plan und Einrichtung des Heimburg’schen 
Knabeninstituts in Jena“ (1842).

Am 11. März zu Heidelberg Caroline Paulus, geb. Paulus, 
Gattin des Geh. Kirchenraths Paulus in Heidelberg, 1786 zu 
Canstadt geboren. Sie schrieb: Adolf und Virginie (Nürnberg, 
1811); Natalie Percy, eine Novelle (Ebend., 1811); Erzäh
lungen (Heidelberg, 1825).

Am 13. März zu Zwickau M. Traugott Wilhelm Hilde
brand, Archidiaconus an der St. - Marienkirche daselbst, geb. 
zu Ortran 1791. Seine Schriften sind: Versuch über den Sinn 
und die Verheissung Christi bei der Stiftung des heil. Abend
mahls (1816); Das Verhältniss der Stadt Zwickau zur Kir
chenreformation (1817); Die Geschichte der Apostel Jesu, ho
miletisch bearbeitet (1821; 2. Aufl., 1824); Neue Mitthei- 
lungen an Prediger und Schullehrer (1821; Neue Folge, 1822); 
Repertorium für die Angelegenheiten des evang. christl. Pre
digtamts (1825); Schneider’s Wörterbuch über die biblische 
Sittenlehre, systematisch bearbeitet (1826); Vierfache Auswahl 
biblischer Parallelstellen zu den sonn- und festtägigen Evange
lien und Episteln (1826); Eutaxia oder neues Repertorium 
u. s. w. (1828); Formulare zu Kirchengebefen (2 Theile, 1830) ; 
Die Reform des evang. Kirchenwesens im Königreiche Sachsen 
4(1832); Beichtreden (1834); Archiv für Parochialgeschichte 
der Kirchen und Schulen des deutschen Vaterlandes (1834 — 36); 
Die im Königreiche Sachsen verordneten neuen Perikopen — 
beleuchtet (1839).

Mlscellen.
Erklärung der räthselhaften Umschriften der Consecrations- 

Münzen des Romulus von W. Chassol v. Florencourt. Trier, 
Lintz. 1843. Die mehrfach versuchte Deutung der Buchstaben 
SF auf Münzen, welche Maxentius bei der Vergötterung seines 
im J. 310 verstorbenen Sohnes prägen liess, erhält hier einen 
neuen Zuwachs. Die Worte DIFO ROMFLO NF sollen ge
lesen werden Divo Romulo nominis venerandi, wofür die Stelle 
in Naz. Pan. Constant. Aug. 36: eorumque fratribus, quorum 
iam nomina ipsa veneramur, und die Inschrift zu Ehren des 
Romulus (bei Orelli Nr. 1069) angeführt wird, wo nach dem 
Namen die Buchstaben N. M. V. stehen (nominis maxime ve
nerandi). Auf einer Münze liest man N F B, was der Ver
fasser deutet nominis venerandi beatissimo.

Die sechste Versammlung der italienischen Naturforscher 
wird in diesem Jahre zu Mailand gehalten und am 12. Sept, 
eröffnet werden. Präsident ist Graf v. Borromeo, Assessoren 
sind der Mathematiker Gabrio Piola und der Physiker Carlo 
Bassi, das Amt eines Generalsecretärs verwaltet Cesare Cantu, 
welcher auch im Auftrage der Stadt Mailand eine Bescureibung 
der lombardischen Hauptstadt herausgeben wird, wozu Graf 
Litta, der Orientalist Catena, der Archäolog Labus, der Geo
log Crivelli, der Astronom Carini u. A. Beiträge liefern.

Von K. Zimmermann ist eine Karte zur Darstellung des 
obem Nillandes und des östlichen Mittelafrikas zu Berlin 1843 
erschienen, welche auf die sorgfältigste Art ohne Beimischung 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

von Hypothetischem den geographischen Quellen entnommen ist. 
Prof. Ritter gibt in der AUg. Preuss. Zeitung, Nr. 49, ein in 
Hinsicht gründlicher Würdigung höchst schätzbares Urtheil dar
über ab.

Böclierverbote.
Durch ein Ministeriairescript von Darmstadt die von Kalisch 

redigirte in Mainz erscheinende „Narrhalla“; in Karlsruhe das 
vierte Stück derselben.

In Baiern: Zur Charakteristik des Regensburger Tage' 
blattes, eine Warnung für Katholiken von Don Anonymus.

Pillen für den Don Anonymus, präparirt von der RedactioD 
des Regensburger Tageblattes.

Chemische Untersuchung der dem Don Anonymus von der 
Redaction des Regensburger Tageblattes bereiteten Pillen.

Offenes Sendschreiben des freiresignirten Pfarrers Dr. Karl 
Haas an seine liebe Gemeinde in Ober- und Untergräningen, 
Königreichs Würtemberg, bei seinem Rücktritt zur katholischen 
Kirche. Augsburg, Kollmann. 1844.

In den deutschen Bundesstaaten die in Paris erscheinenden 
Tagesblätter: „Vorwärts“ und „die deutsche Revue“.

In W ürtemberg: Leben und Abenteuer des Chevalier Faubla? 
in allen französischen Ausgaben und Übersetzung. Les liaisons 
dangereuses. Grecourt’s auserlesene Werke in deutscher und 
französischer Sprache.

Literarische Nachrichten.
Von der durch Tgn. Cantu und Albert besorgten schätz

baren Sammlung der italienischen Geschichtswerke ist der fünfte 
Band erschienen. Archivo storico italiano, ossia raccolta di 
opere e documenti finora inediti o divenuti rarissimi risguar' 
danti la storia d’Italia (Florenz, Vieussieux. 1843). Der In
halt ist folgender: 1) Storia arcana scritta da Marco Fosca^ 
rini, welche die Verhältnisse und Begebenheiten am wiener 
Hofe schildert, unter denen Karl VI. das Königreich beider 
Sicilien und das Herzogthum Mailand verlor, 2) Zwei Briefe von 
Foscarini an Scipio Maffei und an den päpstlichen Nuntius Pas
sionei, über die Kunst der Geschichtschreibung. 3) Abhand
lung über die venetianischen Handschriftensammlungen, aus Fos- 
carini’s Papieren zusammengestellt. 4) Tommaso Gar, Beschrei' 
bung der in Wien auf bewahrten Foscarini’schen Handschriften 
(welche, 346 an der Zahl, im J. 1801 der österreichischen 
Regierung für 10,880 österreichische Lire verkauft wurden)' I 
Der Anhang verzeichnet die Foscarini’schen Autographen, Samm
lungen, Documente, Briefe zur Geschichte der venetianischen 
Republik; dann Handschriften zweifelhaften Ursprungs, und die 
Handschriften, die 1837 und 1842 aus der Brera’schen BibliO' 
thek nach Wien gekommen sind.

Die Bibliothek der Benedictiner-Abtei Monte Cassino h* I 
Rom, aus welcher Cardinal Mai mehre alte Schriften ans Lich1' 
brachte, enthält noch eine Menge unedirter und doch schätz
barer Handschriften. Der vorstehende Abt hat den Befehl er" 
theilt, die wichtigsten Handschriften abzuschreiben und unte** 
Leitung des gelehrten Mgr. Tosti in Druck zu geben. Vorzug' 
lieh hat die Literatur der lateinischen Patristik ansehnliche Be-

en erwarten. ' ,

Druck und Verlag von ff1. A. Brockhaus in
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21 n erbtet e n
gum

Umtanf^ fröperer ?CttflÄ8cn
beö

Cfonversntions - Kxrtkon
gegen bie

neueste neunte Auflage.
liegt in bet Statur bis (ScitVerfötißn&ßcjiton, ba| baffelbe, info. 

fern eg ber fortfdjreitenben Seit unb ipren ©rftpeinungen auf bag innigfte 
fttp anfcpließt, fcpneller an SBertp unb Snterejfe verliert unb veraltet alg 
ein anbereö SßerE. Sßenn auep bie verriebenen 2lufiagen beffelben in ber 
Seit, tvo fie erfdjienen, ganj jwecEmäßig unb völlig genügenb befunben 
Würben, fo können fie bod) bei bem gewaltigen Umfcbwunge, ben alle 
Seifligen unb materiellen Kräfte in bem ^weiten SSiertel beö 19. Saprpuns 
bertg erhalten paben, gegenwärtig felbft billigen 2lnfoberungen niept mepr 
«ntfpredjen, unb bieö um fo weniger, einer je frühem Seit fie angeboren, 
©enn ganj abgefepen bavon, baß in ipnen alle Segenftänbe unb $>erfonen, 
bie erft fpäter pervortraten unb SBebeutung erpielten, baß alle gorfdjungen, 
bie erft in ber na^folgenben Seit gemacht würben, notpwenbigerweife 
fehlen .muffen, turj, baß man 2fUeö in ihnen vermißt, wag bei ihrem 
©rfepeinen noch im Scpoofc ber Sufunft geborgen war, fo ^at fiep auch 
in golge ber fortfepreitenben allgemeinen SBilbung bie ganje 2Cuffaffungg- 
unb ©arftellungöweife int (SoitVerfatWrtg = ßejtfon bermaßen geänbert, 
baß in einem Artikel, wie er gegenwärtig gegeben werben muß, ber ur? 
fprünglidh vor 50, ja ßbft vielleicht vor 10 Sapren gefepriebene fid) kaum 
wiebererfennen läßt.

grüper würben in verfepiebenen Supplementbänben bie wieptigften 
neuen 2lrtifel unb SScrbefferungen ber fpätern 2luflagen jufammengeftellt, 
unb ift 1818 ein ^upplementBanb für bie SBeftper ber erften Big 
britten Auflage, 1819—20, ein Supplcmcntbanb für bie »eftper 
ber erften MS vierten Sluflage, 1824 ein Supplemcntbanb für bie 
SSeft^er ber erften Big fünften Sluftage unb 1829 ein Supplement: 
banb für bie »eftper ber erften bis feisten Stuflage erfdjienen: 
außerbem würben 1823—26 in ber Sleuen ^olge beS ($DrtverfatWrt§= 
Vcritott (2 SBänbc), 1832—34 in bem GottrterfatiottS = Berikon ber 
neueftert Seit uwb Literatur (4 SBänbe) unb 1838—41 in bem ©oit-- 
VerfatiortB=ßepifott ber ©cgcrtnmrt (4 SBänbe) felbftänbige unb in fiep 
abgefcpioffene SBerEe von mir peraußgegeben, worin bie (Srfcpeinungen ber 
Seit in ausführlicherer ©arftellung jufammengefaßt waren unb bie ju= 
gleicp Supplementbänbe für bie frühem Auflagen big mit ber achten 
Auflage bilbeten. , , „ -

SBenn e§ aber bei ber völligen Umgeftaltung, bie bag ®onverfafiott§= 
Serifortin ber adjten STufkage erhielt, bereits alg untpunlicp fiep zeigte, 
bie neuen 2CrtiEel, Sufä^e unb SSerbeffcrungen befonberg jufammenjuftellen, 
fo finbet bieg in noep erhöhtem «Dlaafe bei ber jefet erfepeinenben neurttert 
Auflage ftatt. (Sie ift als eine verBefferte unb fepr vermehrte be* 
fceiepnet worben, unb jebe Seite, jeber TlrtiEel bezeugt, baß fie biefeS3e= 
jeiepnung in vollem SDtaafe verbient. ©ieö ift aud) fo allgemein anerkannt 
worben, unb es pat bie äußere 2Cuöftattung / bie in ben erften Auflagen 
bes GDttVerfatiottga^enfon gjtanepeg w wünfepen ließ, fo ungeteilten 
SBeifaU gefunben, baß bie Auflage halb auf 25,000 Solare Qeftiegen

' ?cc w beim ®onverfatwng=2e^« Wr M niemals ftattflcfunben pat. «nb baber von ben «Beft^ern früherer 
Auflagen paufig einfragen an miep gerichtet worben, ob unb unter welchen 
Sebingungen fie biefe gegen bie neuefte neunte Auflage umtauföen 
tonntett, veranlaßt, benSBefiftern M«er
Auflagen ©enverfatwns = ße>ifon ^um uittauf^ tafetan 

| gegen bie neunte Auflage folgenbe jivei Sorfepfdge jur MieBigen 
3(uSmabl ju madjen:

I. Sdh erbiete mtep, früljete Auflagen big jur aepten 
Auflage tncluftve ju bem greife von 5 Spata 10 SRgr, (5 Spta 
8g®r+, 20Är. ^pein,, 8 (^oniMSöL) für ba$
^pemplar wieber anjunepmen unb biefen ^Betrag in ben Viet 
erften ®dnben ober 32 £eften ber nennten Auflage ju ge? 
mäpren. ©onacp würben diejenigen, welcpe auf biefen SSor^ 
fcplag eingeben, nur nocp 11 SSänbe ober 88 §efte ju bem 
greife von 5 9tgr+ (4 g^r., 18 Är. 9ipein+, 15 Är» 
Öumth = SOL) für’ ba§ ^oft in ber 2tu3gabe auf ^Druckpapier 
ju besten f)aben unb babei ben SSortbeil genießen, ba§SBerk 
nacp unb nacp, fowie eg im drucke fortfepreitet, fiep anfepaffen 
ju können.

II. Sep erbiete miep, bie frnpern Auflagen beö^on» 
verfationö Vertan ju bem Öabenpreife wieber anjunepmen 
unb bagegen ben ^Betrag in anbern SBncpern meines Ser« 
lagS ju gewdpren. £)ie greife ber frühem Auflagen ftnb: 
bie erfte Auflage (6 35änbe unb 2 SSänbe Nachträge, 1796—1810, in 

einem neuen 2lbbrucE 1869—11) foftete 12 Später;
bie zweite Auflage (10 SSänbe, 1812 — 19) foftete 10 Spaler;
bie britte Auflage (10 SBänbe, 1814—19), bie vierte Auflage (10 SSänbe, 

1817—19), bie fünfte Auflage (10 Sänbe, erfter 2lbbruce 1819 , Swei= 
ter Abbruch 1820, britter 2lbbrucf 1822), bie feepgte 2luflage (10 SBanbe, 
1824) fofteten fämmtlicp 12 Splr. 15

bie fiebente Auflage (12 Sänbe, erfter Jlbbruct 18 , ^weiter U?
brucE 1830) Eoftete 15 Splr ; lfi

bie achte Auflage (12 Sänbe, 1833—36) Eoftete 16 Scaler 
unb eg würben alfo refp» ^'/2 $plr*r
15 Splr- unb 16 S:pta »u^r.aug bem ju biefem Swecfe 
jufammengeftellten Mataloge tu freier -auSftjapl ju entnehmen 
fein. *) tiefer Matalog enthalt niept etwa Veraltete unb werth= 
lofe Sßerte, fonbern ,bi§ 5«m ^apre. 1842 tnit geringer Slugs 
nähme bag ^Befte, wag überhaupt in meinem Verlage erfepies 
neu ift unb, wie icp glaube behaupten ju können, furjeben 
«Bütberfreunb ^affenbe^ pierburep ©elegenpeit
geboten, fiep für cm altereg, ber «Natur ber ©acpe nacp jept 
weniger werthvoH^ Sßerf eine Sln^pl ^ütper anjufepaffea, 
bereu 33eft$ nur fepr erwünfept fein kann.

*) Sn allen ©wpbanblungen ftnb bie 
betreffenben Kataloge ju erhalten.
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golgenbe SScbingungen gelten gemeinfdiaftlid? für ben erften rote für 

ben jweiten Sorfdjlag:
1) roirb angenommen, baä jeber £Seft£er früherer Auflagen beS 

Gonverfation§=ßepifott für jebeS Sremplar, baö er lum Umtauf^ 
bcffimmt, ein ©rempiar ber neunten Stuftage beftefft unb bis

■ jum ©bluffe beSSSerfS fortbejie^t. hierbei roirb auöbrücflid) 
bie voligänbige Lieferung beö Sßerbö in 120 heften ober 15 SSanben 
garantirt, unb wegen ber ©rf^einung bemerkt, ba^ in ber 9ie= 
gel monatlich, inforoeit eö bie ftarte Xuflage geftattet, 2—3 £efte 
auggegeben werben.

2) 3ßie im Xttgemeinen auf bie neunte Xuflage beö <Sonverfatiott§= 
ßepifon non ben Su^anblungen fern Stabatt in Xnfprud) ge
nommen werben fann, fo befonberS ntdjt bet ben ^emplaren, 
bie in $olge ber obigen SJorf^lage befielet werben.

3) ©enSu^anblungen, bur$ bie man ben Umtaufd) bewirft ju fetyen 
unb von benen man bie neunte Xuflage ju belieben wünf^t, ift 
baö umjutauf^enbe ©remplar einer frühem Xuflage franco juju* 
ftellen unb, infofern ber jroeite Slorf^lag angenommen wirb, eine 
je nad) ber (Entfernung von ßeipjig ju bemeffenbe billige 
fdjäbigung für tfradjt unb Emballage ju entrichten.

4) §ür ben Sinbanb fann feine (Entfdjäbigung gewährt werben; bagegen 
wirb bie neunte Xuflage beä ©onberfationS = ßepifon nad? (5on= 
venienj ber Sefteller in SBänben ro$ ober in heften geliefert.

5) Xuögaben auf beffenn Rapier Eönnen nur ju ben obenftefjenb be? 
merften greifen ber gemöpttlt^en SluSgaben angenommen werben; 
wirb bagegen bie neunte Xuflage in ben Sluggaben auf feinem 
Schreibpapier ($Srei$ für ben SBanb 2 Splr.) ober ertrafentem 
SSelinpapier («preis für ben 23anb 3 Splr.) gewünfe^t, fo ift 
bie Siffcren^ befonberS ju vergüten.

6) Xuf bie 1818, 1819—20, 1824 unb 1829 erfdjienenen Supple 
mentbänbe jum SonnerfationS = Serifon, auf bie 1823—2(5 er; 
febienene Steue iyolge beSGonverfattonö’Serifon in 2»dnbcn, 
ba§ 1832—34 erf^ienene ©onberfationS «Serifon ber neueften 
Seit unb Siferutur in 4«Bdnben, baö 1838—41 erf^ienene €ott’ 
verjatton^ßertfott ber Gegenwart in 4 sänben fittbet ber 
borgefäkcgeite Uintauf^ ferne Stnwenbuttg. ©rftere rönnen 
nacfy belieben mit abgeliefert ober bemalten werben, unb roaö bie 
brei jule^t genannten SBcrte betrifft, fo erlaube id) mir bie 5Be; 
merfung, ba^ biefelben als felbftänbig unb in ftef) aBgefdjloffen 
ftetö ebenfo nü^lidje als an&iebenbe Supplemente ju jeber Sluflttge 
beS SonnerfationS = Serifon bilben werben, ba ber Sn^alt ber; 
felben nur in ben .Stefultaten in bie fpätern Xuflagen beö ®on= 
PerfationS = ßerifon übergeben tonnte.
diejenigen üßeft^er früherer Auflagen be3 ®onPerfatwn^= 

ßepifon, bie geneigt fein fällten, auf einen ber obigen SSot; 
fd^läge einjugepen, werben bierburdb in iljrem eigenen $ntereffe 
veranlagt, ft(ü halb hierüber gegen trgenb eine lön^^anb’ 
Inna JU erflären. der Umlaufs fann längftenS biö 31. 
SRaq 1845 bewirft werben; halber nur eine getviffe 2ln« 

von ^remplaren ber nennten eluflage be§ (Conüerfations-- 
ßerifon unb ber jur 2üi&val)l bargebotenen Scrlagfünerfe 
jur SSewirfung biefeS Umtauf^e^ bejlimmt ift, fo mug ich mir 
Vorbehalten, oiefen Termin nach untfianben auch früher 
aufhören ju laffen.

am 1. SOlärj 1844, 
_____________  

Soeben ift bei uns erfdjtenen:

(Eine ^r|äl)lung 
von

W?it ^Inmerfungeu
von

BI o r i t s Raupt,
@r. 8. ^reiS 1 y2 $hlr.

^H^maun’fche ^uchhanblung.

Neue italienische Literatur.
Durch alle Buchhandlungen ist von uns zu beziehen: 

Libri due delle istituzioni civili accomodate all’uso del 
foro, opera postuma di Francesco Forti. 2vol „ 
In-8. Firenze, 1842. 4J/2 Thlr.

Archivio storico italiano, ossia Raccolta di opere e do; 
cumenti finora inediti o divenuti rarissimi risguardanti

' la storia d’Italia. Tomo 1—5. In-8. Firenze, 1842 
—43. 13% Thlr.

Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana di 
X. Tommaseo. 2 vol. In-8. grande. Firenze. 
1839. 9 Thlr.

Tavole cronologiche e sincrone della storia Fiorentina 
compilate da A. Heomoilt. ln-4. Firenze, 1841- 
5% Thlr.

Ferner empfingen wir:

Arnaldo da Brescia !
tragedia di *

G. B. NIOOOLINI.
In-12. 1843. 2% Thlr.

Diese Tragödie erregte ganz besonderes Aufsehen in Italien

Durch unsere directen Verbindungen mit dem Auslande sind wir 
im Stande, alle Erscheinungen der ausländischen Literatur in mäg' 
liehst kurzer Zeit zu besorgen, und empfehlen uns zu Aufträgen.

Iieipzig. im März 1844.
JBrockliaus <& Avenarius,

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur-
Soeben ist in unserm Verlage erschienen und durch alle soliden 

Buchhandlungen zu beziehen:
Ueber die

Paciniscben Körpereben
an den

IServen des Menschen und der Säugethiere.
Henle und K&üker, 

Mit drei Tafeln.
Brosch. I Thlr. 7% Ngr. (I Thlr. 6 gGr.) oder 2 Fl. 15 Kr.

Wir erlauben uns, auf diese für Aerzte, Anatomen und 
afaturforscher.äusserst interessante Schrift, welche 
über eine sehr wichtige Entdeckung handelt, angelegentlich 
aufmerksam zu machen.

Meyer & Zeiier in Zürich.

Vollständiges Tasdieiibnch
der Münz-, Maas- und Gewichtsverhältnisse, der Staats
papiere, des Wechsel- und Bankwesens und der Usanzen 
aller Länder und Handelsplätze. Nach den Bedürfnisse» 

der Gegenwart bearbeitet von
Christian und Friedrich

Sechste« Heft. (Manchester— Nürnberg.) 
Gr. 12, Preis eines Heftes 15 Ngr.

£)re £cmn ^«tau^geber b-ben fidj auf bem Umfd’lagc bicfcä 
über bie Urfadjen bcö verzögerten ©rfajeinenS beleihen auSgefprodjen, 
bie 2Ierft(üe;ung beigefügt/ ber ruegftanbige SXljeil beS ®anjen mW 
ben Slaum von ^bdjfienö 5'-vet füllen unb o^ne Unterbrechung 
(feinen werbe.

«eipligr i»1 181'•
/. 21» 0rachljau0.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Dritter Jahrgang. M 91. 15. April 1844.
BBHH

Theologie.
Corpus Reformatorum. Edidit Carolus Gottlieb 

Er etschneid er.
(Fortsetzung aus Nr. 89.)

Äusser mehren andern Documenten, welche inter
essante Data für die damalige Kirchengeschichte ent
halten, bemerken wir hier vornehmlich noch zwei Gut
achten über die Besetzung des bischöflichen Stuhles 
von Naumburg (p. 683. 697), und eins über die Bestra
fung der Wiedertäufer mit dem Schwerte (p. 137), wel
ches sich auf das frühere vom J. 1536 bezieht und 
ausdrücklich erklärt, dass man solches Mandat wieder 
erneuere, ja gelegentlich noch verschärfe, dass man 
^m überhaupt gar nicht sorgsam genug nachkomme.

Die Actenstücke, die sich auf das J. 1542 beziehen, 
anifassen nur p. 750—942 des Vol. IV. Unter ihnen 
befinden sich mehr als 40, die durch Hrn. B. zum er
sten Male bekannt geworden sind. Wir heben beson
ders die hervor, welche sich auf die Doppelehe des 
Landgrafen beziehen (p. 768. 797), ferner auf die Se
questration der bischöflichen Güter (p. 774), auf einen 
Gespensterunfug in der Wohnung Carlstadt’s (p. 784, 
wodurch zugleich die falsche Angabe des Grynäus in 
seinem Briefe an Barthol. Pitiscus widerlegt wird, dass 
Caristadt am 24. Dec. 1543 gestorben sei), auf die 
Verbesserung der Universität Rostock (p. 819), auf die 
jetzt gespannten Verhältnisse zwischen Spalatin und 
Luther (p. 860), auf die Vollziehung der Tauf handlang 
durch Weiber (p. 918). Nicht minder merkwürdig ist 
endlich ein p. 925 sq. mitgetheiltes Gutachten Melan- 
chthon’s, welches er wahrscheinlich auf Veranlassung der 
nach Trient ausgeschriebenen Synode abfasste.

Vol. V. erstreckt sich auf die Jahre 1543—45 incl. 
Und ist an Umfang viel schwächer, als die frühem 
Theile. Dieser Band enthält an gedruckten und unge
druckten Actenstücken 736 Documente, von denen aber 
nur wenige grössern Inhalts sind. Unter ihnen sind 
mehr als 200 hier zum ersten Male aus Handschriften 
bekannt gemacht. Beiweitem die meisten sind von 
Melanchthon, doch findet sich auch eine ganze Reihe 
von andern Theologen und von Staatsmännern.

Aus dem Anfänge des J. 1543 nehmen besonders 
die Actenstücke, welche sich auf die Einführung der 
Reformation im Erzbisthume Köln, durch den dortigen 
Erzbischof Hermann, beziehen, unser Interesse in An
spruch. Auch Melanchthon war hierbei betheiligt. 

Man hat es ihm zum Vorwurfe gemacht, dass er 
es abgelehnt habe, zu Hermann zu reisen, weil er 
hierzu keine Lust gehabt habe; dieser Vorwurf ist 
sicher ungegründet. Melanchthon hegte die Überzeu
gung, dass er die Reformation, wie Hermann sie hoffte, 
nicht werde durchsetzen können, dass „die Gewaltigen44 
dem Erzbischöfe unübersteigliche Hindernisse in den 
Weg legen würden, dass er selbst in Wittenberg die 
Zeit nützlicher werde verwenden können. Unter Be
rücksichtigung jenes Einwandes von Melanchthon be- 
merkteBucer (C.R. p.59), dass ja Hermann Melanchthon’s 
Meinung und Rath doch habe vernehmen .wollen, dass 
Melanchthon die Vorschläge Hermann’s durch irgend 
eine Schrift würde unterstützen, nach zehn oder zwölf 
Tagen wieder zurückkehren und seines Amtes in Wit
tenberg wieder warten können. Dabei bemerkte Bucer 
noch, dass auch andere Bischöfe nachfolgen würden, 
wenn der evangelische Glaube in Köln die Oberhand 
gewinne; namentlich hegte er grosse Erwartungen von 
Belgien. Der Kurfürst wünschte Melanchthon’s Reise, 
gab ihm einen sechs wöchentlichen Urlaub und Reise
geld , und um den Einwand zn beseitigen, dass vor
nehmlich ein geschickter Prediger nöthig sei, verord
nete er, dass entweder Georg Major, oder ein anderer 
fähiger Mann, Melanchthon’s Begleiter sein sollte 
(C. R. p. 89). Die Motive des Kurfürsten, Melan
chthon abzufertigen , lagen theils darin, dass Johann 
Friedrich die Verbreitung und Sicherstellung des evan- 
gelis&hen Glaubens im Erzbisthum Köln ernstlich 
wünschte, theils in der Überzeugung, dass für seinen 
Schwager, den Herzog von Jülich, besondere Vortheile 
daraus gewonnen werden dürften. So trat nun Me
lanchthon seine Reise, begleitet von Justus Jonas, dem 
Sohne, und Hieron. Schreiber, zwischen dem 18. und 
19. April, an. Welchen Zustand Melanchthon fand, 
wie das Domcapitel durch Intriguen und Machinationen 
die Einführung der Reformation zu hindern suchte, er
hellt aus seinen Andeutungen in einem Briefe an sei
nen Freund Hermann Bonnus (C. R. p, 103). Bekannt
lich schleuderte auch damals Eberhard Billick das berüch
tigte Schmähbuch von Köln in die Welt, auf welches Me
lanchthon und Bucer antworteten; Ersterer schlug auch 
dem Landgrafen brieflich vor, dass im Namen der 
evangelischen Stände eine Auffoderung an den Rath 
der Stadt erlassen würde, dass solche Schriften nicht 
mehr gedruckt und verkauft werden dürften (C. R. 
p. 119). Diesen Vorschlag hatte der Landgraf dem



362
Kurfürsten von Sachsen mitgetheilt. Die Antwort des 
Kurfürsten, die sich ganz genau auf jenen Brief Me- 
anchthon’s an den Landgrafen bezieht, im C. R. aber 
nicht angeführt ist, findet sich in unsern Urkunden 
S. 658. Wie Melanchthon berichtet (C. R. p. 113) 
führte das Schmähbuch eigentlich den Titel „Judicium 
Cleri et Academiae“ ; die besser gesinnten Mitglieder 
des Capitels schämten sich, ein solches Buch, dem Ti
tel gemäss, auch vertreten zu müssen, da erhielt nun 
der Ausdruck „Cleri“ die nähere Bezeichnung „secun- 
darii und so wurde der eigentliche Titel jenes 
Schmähbuches, den wir hier als bekannt voraussetzen, 
zu Stande gebracht. Der nicht weniger, als Billick, 
berüchtigte Kasp. Gennep übersetzte das Buch ins 
Deutsche; im Auszuge, mit Melanchthon’s Antwort, 
Steht es bei Seckendorf p. 430.

Zur Einführung der Reformation im Erzbisthume 
Köln war von Bucer, in Verbindung mit Melanchthon, eine 
sogenannte „Form der Reformation“ gestellt worden 
(vgl. p. 123). In Beziehung auf diese „Form“ und zur 
Ergänzung der hierher gehörigen Documente im C. R. 
finden sich mehre Briefe in unsern Merkw. Actenst. 
S. 347 ff. Vornehmlich weisen wir hier auf einen Brief 
aus dem Cod. Cass. von Bucer an den Landgrafen hin? 
in welchem bemerkt ist, dass die gestellte Reformation 
den evangelischen Fürsten und Ständen ohne Zweifel wohl 
gefallen werde. Der in Bonn zu veranstaltende Land
tag zur Beschlussnahme über die auszuführende Re- 
formation sei jetzt verschoben, das vermeintliche Con- 
cil werde ins Leben treten, daher sei man der Ansicht, 
dass Melanchthon den Kurfürsten von Sachsen, dieser 
aber den Landgrafen ersuchen möchte, die zu Schmal
kalden versammelten Stände zu veranlassen, im Namen 
aller Stände eine Gesandtschaft an das Erzstift abzu
fertigen, die indess noch vor der Eröffnung des Land
tages (am 23. Juli) ankommen müsse, um über das 
Schmähbuch nachdrücklich Klage zu führen. Als Ge
sandte schlug Bucer vornehmlich Eberhard von der 
Tann und Jakob Sturm vor. Der Kurfürst fertigte 
darauf jenen als Gesandten ab, der Landgraf dagegen 
Werner von Wallenstein und Richard Rink; auch 
Frankfurt sandte einen Abgeordneten, wie schon Secken
dorf (p. 441) bemerkt, v. Rommel aber in seiner Hes
sischen Geschichte übergangen hat. Uber die Instru
ctionen und Verhandlungen der Gesandten gibt Secken
dorf die nöthige Auskunft, doch bemerken wir, dass 
sich das Appellationsinstrument in einem alte" Ab
drucke aus dem J. 1545 in dem Cod. 451 der gothai- 
schen herzoglichen Bibliothek befindet. Noch ehe die 
Gesandten im Erzstifte Köln eintrafen, verbreitete sich 
die Nachricht von der Ankunft des Kaisers im Reiche, 
und sofort brachte man im Convente zu Schmalkalden 
die Abfertigung einer Gesandtschaft an den Kaiser, die 
bis zum letzten Juli in Speier eintreffen sollte, in An
trag. Jene Nachricht musste natürlich das damals ver

breitete Gerücht, dass der Kaiser auf der Rückkehr von 
seinem nach Algier unternommenen Heereszuge den 
Tod in den Meereswellen gefunden habe, zerstreuen, — 
ein Gerücht, dem selbst der Kurfürst von Sachsen völ
ligen Glauben geschenkt hatte, in der Weise, dass 
man sich erzählte, der Kurfürst habe bereits eine 
Münze als Reichsvicar schlagen lassen. Melanchthon 
selbst fand diese Erzählung gar nicht unwahrschein
lich (p. 146). — Die kölnischen Verhandlungen 
brachten das sogenannte „Kölnische Reformations
buch“ zu Stande, dessen Abfassung vornehmlich Bu
cer und Melanchthon angehört; Letzterer hatte nament
lich die Bestimmungen in den Lehren von der Trini- 
tät, Schöpfung, Erbsünde , Busse , Justification und 
Kirche aufgesetzt (s. dazu p. 172). Über dieses Buch, 
sowie über die gegenwärtige Lage der Dinge sprach sich 
Melanchthon noch kurz vor seiner Abreise von Bonn 
(am 28. Juli) aus (p. 150. 154. 159). Die kriegeri
schen Absichten des Kaisers gegen den Herzog von 
Jülich hatten den weitern Reformationsverhandlungen 
im Erzbisthume ein Ziel gesetzt; Bucer und Hedio 
blieben für jetzt noch in Bonn (p. 157). Auf der 
Rückreise hielt sich Melanchthon in Frankfurt auf, 
wo er in Verbindung mit Pistorius einen Streit unter 
den frankfurter Predigern durch ein Gespräch beilegte. 
Den Originalvertrag setzte er selbst auf. Leider ist 
dieser Vertrag im C. R. nicht enthalten, doch ohne 
Schuld des Herausgebers, der ausdrücklich bemerkt, 
dass er an den Senat von Frankfurt geschrieben, um 
jenes Actenstück, oder um eine Abschrift desselben ge
beten, aber keine Antwort erhalten habe. Von Frank
furt reiste Melanchthon über Weimar nach Wittenberg, 
wo er am 15. Aug. ankam.

Von andern Briefen aus der ersten Hälfte des 
J. 1543 heben wir noch einen Brief Melanchthon’s an 
Joh. Lange hervor (p. 46), welcher zur Charakteristik 
des durch Rom verbreiteten Wahnglaubens einen merk
würdigen Beitrag liefert. Ein anderer merkwürdiger 
Brief ist der von Myconius an Melanchthon, und 
eben so bedeutend sind die Briefe, die sich über die 
Eingehung der zweiten Ehe eines evangelischen Geist
lichen aussprechen. Hierzu hatte Just. Jonas die Ver
anlassung gegeben, der jetzt, da seine Gattin gestorben 
war, im Begriffe stand, von neuem sich zu verheirathen. 
Die hierher gehörigen Briefe zeigen, dass die Eingehung 
solcher zweiten Ehe jetzt noch für sehr bedenklich, selbst 
als crimen ip£v8oSiyap.lag galt (VS^ p. 101. 122). Aus 
dem Schlüsse des J. 1543 verdienen besonders diejeni
gen Briefe Melanchthon’s unsere Aufmerksamkeit, i» 
welchen er seine Ansicht über Ordination und Excoin- 
munication, Sündenvergebung Abendmahl aus
spricht, mit der Mahnung, hierüber keine neuen Strei
tigkeiten anzufachen (p. 208 ff.; 232 ff.).

Auf den 10. Jan. 1544 war vom Kaiser ein neuer 
Reichstag nach Speier ausgeschrieben und Melanchthon 
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Vom Kurfürsten bereits befehligt worden, sich zur Ab
reise bereit zu halten. Der Reichstag kam indess um 
die angesetzte Zeit nicht zu Stande, und Melanchthon 
hoffte, dass seine Abreise dahin ganz unterbleiben 
'Verde. Er hielt sein Zurückbleiben für eine wahre 
Wohlthat, wie er in seinem Briefe an Camerar (p. 293) 
näher auseinander setzt; s. auch p. 311. Der Reichs
tag begann am 21. Febr.; zu den Verhandlungen vgl. 
man Sleidan S. 435 ff. Ein hierher gehöriger Auszug 
aus einem sonst noch nicht gedruckten Briefe von 
Brenz an Jonas ist im C. R. p. 336 mitgetheilt. Er 
bezieht sich auf die Zulassung der evangelischen Pre
digt während des Reichstages, gegen die der Kaiser 
zunächst beim Landgrafen von Hessen bittweise ein- 
Schritt, die er wenigstens nicht öffentlich gehalten wis- 
Sen wollte (vgl. p. 340). Eine kurze Erzählung vom 
Reichstage schrieb Melanchthon an Camerar (p. 337 sq.; 
dazu auch p. 351. 368. 374. 378. 396 sq.; 400. 418. 
423). Auf dem Reichstage hatte der Erzbischof Her
mann die oben erwähnte „Kölnische Reformation“ dem 
Kurfürsten zugestellt, der sie lobte; Gleiches geschah 
Vom Landgrafen, von Luther und Brück (p. 449). Der 
Kurfürst hatte indess das Buch nur flüchtig gelesen 

dabei die Ansicht gewonnen, dass es die Reinheit 
der Lehre doch nicht streng bewahrt haben möchte. 
Kv foderte deshalb Amsdorf auf, das Buch genau zu 
prüfen, und in einem Berichte anzugeben, welche 
Punkte etwa einer Veränderung unterworfen werden 
dürften (p. 461). Hier waren es besonders die Lehren 
Vom freien Willen und vom Abendmahl, an welchen 
Amsdorf Anstoss nahm (p. 498); er regte auch Luther 
gegen das Buch auf, der überdies mit den mildernden 
Formeln Bucer’s nicht einverstanden war. Da nun auch 
Melanchthon Theilnehmer an der Abfassung der Kölni
schen Reformation war, so agirte Amsdorf zugleich 
gegen Melanchthon, und brachte Luther dahin, dass 
dieser sowol gegen Melanchthon, als auch gegen Bu- 
ver den alten Streit über das Abendmahl mit aller 
Heftigkeit erneuerte (p. 474. 475). Melanchthon recht
fertigte sich vor Luther, und hoffte dadurch diesem ge- 
hug gethan zu haben; — wenn nicht, dann hegte er 
den Gedanken, von Wittenberg wegzugehen (p. 499). 
$ur jetzt legte sich zwar der Sturm, den Luther herauf- 
beschwören wollte; hierzu trug namentlich auch die 
»ermittelung des Landgrafen bei (p. 502), doch fürch
tete Melanchthon immer, dass Luther von neuem gegen 

auftreten werde. Unter den übrigen Actenstücken 
des J. 1544 ist besonders noch das unter dem Namen 
’AVittenbergische Reformation“ bekannte Gutachten be- 
^erkenswerth. t
n Der Abschied des Reichstages von Speier, die von 
^pst Paul III. declarirte Fortsetzung des Concils von 
Trient und der nach Worms ausgeschriebene neue 
Reichstag erregten unter den evangelischen Fürsten und 
Ständen manche ernsten Besorgnisse, besonders aber 
Jm Kurfürsten von Sachsen. Ein merkwürdiger, zur 
Sache gehöriger Brief des Kurfürsten, der auf jene 
Punkte speciell Rücksicht nimmt, ist in unsern Merk. 
Actenst. S. o90 ff. enthalten. Über die gegenwärtigen 

erhältmsse des Kaisers zum Papste enthält ein Be
acht Brücks an den Kurfürsten (C. R. p. 514) merk
würdige Notizen; in Rom schien man in der Eröffnung 
Ues Concils das zweckmässige Mittel gefunden zu ha

ben, um die Religionssache den Händen der Reichs
stände, selbst dem Kaiser entzogen zu sehen, der sich 
durch den speierschen Abschied die Bewerkstelligung 
einer Reformation vorbehalten hatte (vgl. C. II. 657 sq.). 
Wirklich hatte sich auch der Kaiser vom Bischof von Hil
desheim, Valentin v. Teutleben, und von andern eifrigen 
Gegnern der evangelischen Sache Reformationsartikel 
stellen lassen, die, wie schon Seckendorf sehr richti°- 
bemerkte, nur die Willensmeinung der römischen Curie 
ausdrückten (Seckendorf p. 547. 593. de Wette V, 
S. 720). Nicht ohne Grund fürchtete der Kurfürst, dass 
die Verweigerung der Annahme der kaiserlichen Re
formationsartikel den Evangelischen so ausgelegt wer
den würde, als ob alle gütlichen Verhandlungen mit 
ihnen vergeblich seien. Von Seiten der evangelischen 
Stände liess man es sich daher auch sehr angelegen 
sein, Gutachten und Vorschläge für die bevorstehenden 
Verhandlungen auf dem Reichstage zu Worms in Be
treff der Religionssache abzufassen. Ein solches Gut
achten hatte Bucer bereits verfasst; es ist unter dem 
Namen „Buceri gestellte Reformation“ bekannt (Secken
dorf p. 539). Der Landgraf empfing und sendete es an 
den Kurfürsten. Dieser war indess mit jener Arbeit 
durchaus nicht einverstanden; die allgemeine Anklage 
der Bischöfe und des Papstes hielt er mit den speier
schen Reichsabschied für unvereinbar, ja er hielt sie 
für gefahrvoll, weil man dann den Kaiser als Richter
in Glaubenssachen anerkennen müsse. Mit Entschie
denheit erklärte sich auch Brück, in seinem Bericht 
an den Kurfürsten, gegen Bucer’s Buch (C. 11. p. 660) 
und stellte dasselbe den Wittenberger Theologen zu, 
um auch ihr Gutachten auszusprechen. Dieses ist im 
C. R. p. 644 sq. nach dem Cod. Galli mitgetheilt. Vom 
Kurfürsten wurde es an den Landgrafen gesendet, von 
diesem an Bucer, der es in einer Antwort an den Land
grafen einer ausführlichen Kritik unterwarf (s. unsere 
Urkunden S. 714). Inzwischen hatte der Kurfürst auch 
das von seinen Theologen geloderte Gutachten, nebst 
einer Zuschrift an den Kaiser, wie man denselben in 
Betreff der Religionssache angehen müsse, erhalten. 
Jenes ist im deutschen und lateinischen Texte, mit dem 
nöthigen kritischen Apparate, im C. R. p. 579 mit
getheilt worden (die Schrift an den Kaiser p. 648). 
Melanchthon hatte das Gutachten verfasst, wie Sprache 
und Ausdruck, sowie Äusserungen in verschiedenen 
Briefen bezeugen. Aber auch mit diesem Gutachten 
war der Kurfürst nicht ganz einverstanden (C. R. p.653), 
er foderte hier und da Veränderungen, die indess, 
nachdem ihm Brück die nöthigen Erläuterungen gege
ben hatte (p.660sq.), nicht vorgenommen wurden, und 
so wurde nun das Gutachten unverändert dem Land
grafen zugestellt, der es seinen Theologen zur nähern 
Prüfung vorlegte, sowie er selbst auch seine Ausstel
lungen aufzeichnete (C. L. p. 672. 675). Nach gegen
seitiger Verständigung nahm der Landgraf nur noch 
Anstoss an den über^ die bischöfliche Gewalt handeln
den Artikel; diese Gewalt war, seiner Meinung nach, 
zu ausgedehnt; s. C. R. p. 687 sq. und unsere Merkw. 
Actenstiicke S. 439. 445. — Um diese Zeit war auch 
von neuem die Aufnahme der Schweizer in den schmal- 
kaldischen Bund in Anregung gekommen. Die Wit
tenberger Theologen sprachen, wie zu erwarten 
war, wiederholt gegen die Aufnahme der Schweizer 
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(p. 719. 744), ebenso Brück (p. 740), und der Kur
fürst selbst, der deshalb auch den Landgrafen schrift
lich bat, dem Gesuche der Schweizer kein Gehör zu 
geben, und sich vornahm, in gleicher Weise an den 
Herzog Moriz zu schreiben. Seckendorf kannte den 
Brief des Kurfürsten nicht; er ist in unsern Merkw. 
Actenst. S. 439 ff. abgedruckt; vgl. dazu S. 501 ff., wo 
sich überhaupt noch eine ganze Reihe wichtiger Docu
mente finden, die hier zum ersten Male aus Handschrif
ten veröffentlicht sind, und auf die politisch-kirchlichen 
Verhandlungen des J. 1545, insbesondere auf die ein
leitenden Verhandlungen zum berüchtigten regensburger 
Colloquium sich beziehen. Gerade hierüber theilen uns 
die übrigen zum ersten Male gedruckten Documente im 
C. R. nur Weniges mit, und auffallend ist es, dass 
Melanchthon selbst über die vom Kurfürsten beabsich
tigte, nachher aber unterlassene Abfertigung zum Collo
quium kaum andeatende Erörterungen mittheift. In einem 
Briefe an Menius (p. 758) erwähnt Melanchthon des 
kaiserlichen Sanctionsdecretes der von der theologischen 
Facultät zu Löwen gestellten Glaubensartikel; s. unsere 
Urkunden S. 694 ff. und Merkw. Actenst. S. 450. 
Man wünschte, dass gegen jene Artikel eine kurze, 
aber kräftige Erwiderung erscheinen möchte. Luther 
entsprach diesem Wunsche, s. C. IL p. 848 und Luther’s 
Brief vom 23. Aug. 1545. Auf Melanchthon’s Reise 
zum Colloquium beziehen sich vornehmlich die Briefe 
p. 788. 893. 898. 905. So wenig auch der Kurfürst 
und Landgraf mit der Veranstaltung des Colloquiums 
einverstanden waren, wie wir aus ihren gegenseitigen 
Briefen wissen, so mochten sie sich doch nicht dagegen 
erheben. Noch im December 1545 wusste Melanchthon 
nicht anders, als dass er nach Regensburg abreisen werde.

Für die Texteskritik sämmtlicher früher schon ge
druckter Documente hat der gelehrte Herausgeber un
gemein viel gethan, wie schon aus der Thatsache her
vorgeht, dass weit über hundert Documente mit sehr 
alten Abschriften, und beinahe hundert mit den Original
handschriften collationirt worden sind.

Einer noch wichtigem Periode , als in dem eben 
beleuchteten Bande enthalten ist, werden wir durch 
Vol. VI entgegengeführt. Die Komödie, welche der 
Kaiser und der Papst mit seinem ganzen Klerus bis
her gespielt hatten, entwickelte sich zur ernstesten 
Wahrheit und löste sich in einem Drama auf, das 
die Seele mit Trauer erfüllt. Dieses Drama begann 
mit der wirklichen Veranstaltung des berüchtigten 
regensburger Colloquiums, dem der schmalkaldische 
Krieg folgte. Luther erlebte diesen Krieg nicht; — 
um so grösser schien aber auch, da Gott ihn von 
diesem Schauplatze abgerufen hatte, die Rathlosigkeit 
der Evangelischen zu sein und zu werden; — bei 
den schweren Ereignissen, die jetzt eingetreten wa
ren, machten noch die sogenannten Interimsstreitig
keiten ihren nachtheiligen Einfluss geltend. Vol. VI 
umfasst Melanchthon’s Briefe, Bedenken und Aufsätze 
vom J. 1546 bis zum Juli des J. 1548. Sie betragen 
Im Ganzen 929 Documente, von denen nahe an 300 
hier zum ersten Male bekannt gemacht worden sind.

, Über Melanchthon’s Reise nach Regensburg hatten 
sich mancherlei Gerüchte gebildet. Dass es hierbei an ,
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gehässigen Gerüchten nicht fehlen würde, liess sich 
erwarten, und namentlich verbreitete man auch das 
Gerücht, — als auf Luther’s Vorschlag Georg Major 
statt Melanchthon’s abgesendet wurde, — dass Luther und 
Amsdorf den Samen des Mistrauens gegen Melanchthon 
dem Kurfürsten eingepflanzt, Melanchthon’s Orthodoxie 
und Festigkeit in der Lehre vom Abendmahl in ein 
zweideutiges Licht gesetzt hätten. Dieses Gerücht wird 
selbst von Melanchthon’s Schwiegersohn, Peucer, an
geführt, ohne dasselbe zu widerlegen. Gänzlich wider
legt wird es aber durch den p. 10 zum ersten Male 
veröffentlichten Brief Brück’s an den Kurfürsten. 
auch de Wette V, S. 779. Der Kurfürst erklärte selbst 
in einer Zuschrift an die Auditoren, Colloquenten und 
Adjuncten der ausgsburger confessionsverwandten Für- ' 
sten und Stände zu Regensburg, dass er den Melan- ' 
chthon „aus der Universität dieser Zeit nicht entrücken 
könne“; legte dadurch selbst das kräftigste Zeugnis8 
des Zutrauens zu Melanchthon’s Orthodoxie ab und be
wies zugleich, wie hoch er Melanchthon schätzte. Und 
dass sich Luther so nachdrücklich für Melanchthon 
verwendete, beweist uns wiederum. dass er Melan
chthon’s Charakterfestigkeit in der evangelischen GlaU' 
benssache nicht in Zweifel zog, dass er ihn vielmehr 
für eine Stütze dieser Glaubenssache hielt. Diese 
Bemerkung ist um so nachdrücklicher hervorzuheben 
und geltend zu machen , als neuerdings von lutheri' 
sehen Ultras Melanchthon’s Glaubensreinheit und Vef' 
dienst um unsere evangelische Kirche so geflissentlich 
verdächtigt und geschmälert wird. Übrigens ist jene 
Zuschrift nicht im C. R., sondern zum ersten Male in 
unsern Merkw. Actenstücken S; 667 mitgetheilt worden* ; 
Eine ganze Reihe von früher nicht bekannten Beden- 
ken der Wittenberger Theologen ist in chronologischer 
Einschaltung p. 8 — 120 mitgetheilt. Das erste der
selben ist auch noch von Luther unterzeichnet, und 
überhaupt das letzte, welches er, wenige Wochen vor 
seinem Tode unterzeichnet hat. Die bezeichneten Gut
achten beziehen sich sämmtlich auf die regensburgei' 
Verhandlungen; auf einzelne iverden wir sogleich wie' 
der zurückkommen. Während jener Verhandlungen 
war Melanchthon in der Heimath fortwährend beschäf
tigt, auf den Gang der Ereignisse einzuwirken; da8 
Zutrauen des Kurfürsten selbst foderte ihn hierzu am- 
Er erhielt, wie er an Jonas am 23. Jan. schreibt, den 
Auftrag, die Recusationsschrift des trientinischen Con' 
cils abzufassen. An jenem Tage sah er, wie er a>1 
Besold schrieb (p. 371), den grossen Luther zum lezten 
Male, doch schrieb er ihm über die Religionssacb^ 
noch einige Briefe (p. 33. 34. 53), und sichtbar find^ ( 
sich in diesen Briefen die Spur, dass er Luther^ । 
letzte Lebenstage durch befriedigende Nachrichten, na
mentlich auch durch Hervorhebung der Glaubensfesfio' 
keit der evangelischen Theilnehmer am Colloquium, 
erheitern suchte. Ei’ schrieb ihm u. A., dass man i. 
evangelischerseits, um den stets wiederholten VorW111^ 
des Abfalls von der Kirche abzuweisen, eine Protesta' 
tion eingelegt, durch diese das Festhalten an der a«o8 
burgischen Confession ausgedrückt, und erklärt habe? 
dass man dieselbe förmlich „pro repetita“ halte.

(Die Fortsetzung folgt.)_________
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*Jiese Protestation, welche Major an die Wittenberger 
Theologen sandte, eine ganz andere, als die, welche 
’aan bei Hortleder 1, 8. 385 ff. und Walch XVII, 
8. 1524 findet, ist im C. R. p. 39 sq. mitgetheilt. Sie 
ist auch in dem Gutachten der Wittenberger Theologen 
berücksichtigt (p. 46 sq.). Ohne die Bedeutung der 
übrigen Gutachten noch besonders zu eruiren, was 
dem eigenen Studium überlassen bleiben muss, wollen 
'vir zu den im C. R. p. 74—135 mitgetheilten Gutach
ten einige Bemerkungen geben. Die beiden Gutachten 
P« 74 und 79 sind mit einem ihren Inhalt erläuternden 
Briefe des Kurfürsten an den Landgrafen in unsern 
Merkw. Actenstücken S. 685 zuerst mitgetheilt worden. 
Der Kurfürst hatte sie dem Landgrafen in Copien über
sendet, und aus diesen, deren Blätter bereits ziemlich 
schadhaft sind, haben wir den Abdruck besorgt. Die
ser stimmt mit dem spätem Abdrucke im C. R. fast 
ganz überein; bemerkenswerthe Textesvarianten von 
unserm Texte sind: S. 687, wo statt der Wörter „so 
zufrieden“ im C. R. p. 75 gelesen wird: „zu finden,“ 
ferner lautet die Lesart im C. R.: „genugsam verlegt 
haben,“ während unser Text das Wort „genugsam“ 
nicht enthält. Richtiger ist wol die Lesart „continuir- 
ten“ statt „minuirten“, wie unser Text lautet. Das 
schadhaft gewordene Papier der Handschrift liess uns 
nicht anders lesen; ein durch Moder entstandenes 
Loch hatte sogar zwei Worte gänzlich getilgt. Nach 
dem Texte des Hrn. B. lauten dieselben: ,, selbst 
müde“. Das Gutachten, welches im C. R. p. 79 mit- 
§etheilt ist, enthält von unserer Handschrift folgende 
Abweichungen: „dass man von Vergebung der Sünden 
Zweifeln soll“, in unserer Handschrift fand sich das 
sjVon“ nicht; ferner heisst es in dieser: „und mögen 
solcher articke! mehr aus Iren argumenten ziehen und 
nehmen“; dagegen finden sich im Texte des C. R. die 
hier hervorgehobenen Wörter nicht, die aber doch, nach 
dem ganzen Contexte, ganz passend stehen. Was 
endlich die Zeit der Abfassung beider Bedenken be
trifft, so ist sie von Hrn. B. gewiss richtig in die 
Zeit vom 8. bis 10. März gesetzt worden. Hiermit 
stimmt das Datum des oben erwähnten Briefes vom 
Kurfürsten an den Landgrafen gut zusammen. Das 

im C. R. p. 119 mitgetheilte Gutachten der Wittenber
ger Theologen findet sich als Beilage in einem Briefe 
des Kurfürsten an den Landgrafen. Dieser Brief liegt 
im kass. Archiv, aus welchem wir ihn mit dem Gut
achten der Wittenberger S. 747 ff. mitgetheilt haben. 
Aus diesem Briefe erhellt, dass die Strasburger ein 
Bedenken über die Abreise der evangelischen Theil
nehmer am Colloquium stellten, dass der Kurfürst von 
seinen Theologen ein Gutachten über dieses Bedenken 
foderte, dass jenes Gutachten eben dasselbe ist, wel
ches im C. R. p. 119, und bei uns p. 751 mitgetheilt 
ist. Nach jenem Briefe des Kurfürsten, datirt Donnerstags 
nach Exaudi, kann aber das Gutachten nicht dem Mo
nat April angehören. Während es Hr. B. nach 
einer Abschrift mittheilt, die sich Seckendorf gemacht 
hatte, haben wir es nach einer Abschrift aufgenommen, 
die der Kurfürst selbst hatte anfertigen lassen. Nach 
dieser Abschrift finden sich mehre bemerkenswerthe 
Varianten von dem Abdrucke im C. R. Statt „unseres 
Glaubens und Lehre Grund“, lautet es in unserer 
Handschrift „unseres Glaubens Lehr und Grund“, statt 
„Ziehung des Colloquii“ heisst es „Vollziehung des 
Colloquii“ u. s. w.; statt: „wir fürchten der Arbeit 
nicht“, heisst es: „wir fliehen der Antwort nicht“; statt 
„zu weichen“ heisst es „zu erreichen“'; statt „allen 
Reden“ heisst es „in ihren Reden“. Nach jenem Briefe 
endlich hatte der Kurfürst dem Melanchthon, in Be
ziehung auf eine Zuschrift des Königs von Frankreich, 
als Antwort auf eine Verwendung für die französischen 
Bekenner des Evangeliums, aufgetragen, eine Schrift 
an die christlichen Gewalthaber in deutscher und latei
nischer Sprache abzufassen (s. Seckendorf S. 602 ft.). 
Hierüber äussert sich der Kurfürst noch weiter in je
nem Briefe, auf welchen wir aufmerksam machen (s. 
unsere Merkw. Actenst. S. 748, und dazu S. 691 f.). 
Zu dem im C. R- P- 1^ angefühlten Gutachten ent
hält ein anderer Brief des Kui fürsten an den Land
grafen die nähere authentische Nachweisung, s. unsere 
Merkw. Actenst. S. 761 f.; zugleich erhellt aus dem 
Datum des Briefes, dass das Gutachten nicht, wie Hr. 
B. angibt, im Monat April verfasst sein kann. Was 
endlich das im C. R. p. 135 mitgetheilte Gutachten be
trifft , so ist es durchaus ungegründet, wenn es Hr. 
B. im Monat Mai 1546 verfasst sein lässt und in Be
ziehung auf den Brief der Strasburger an den Land
grafen , der p. 129 mitgetheilt ist, stellt. Dieses Gut
achten steht vielmehr in Beziehung auf ein Bedenken 
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der Strasburger aus dem J. 1545, und muss, wie aus 
einem Briefe des Kurfürsten an den Landgrafen in un
sern Merkw. Actenst. S. 519 ff. erhellt, vor dem 
29. Nov. 1545 abgefasst worden sein. Die im Cod. 
Goth, befindliche Abschrift hat auch Luther’s Namen in 
der Unterschrift; das ist demnach auch kein Irrthum, 
wie Hr. B. glaubt. Jener Brief der Strasburger er
wähnt, dass man vorgeschlagen habe, wie das nach 
des Kaisers Willen fortzusetzende Colloquium vorge
nommen und vollzogen würde (C. R. p. 130), das Gut
achten der Wittenberger spricht aber von einer ganz 
andern Sache, von der in der strasburgischen Schrift 
beantworteten Frage: ob eine neue Form des Collo
quiums evangelischerseits vorzuschlagen sei, falls „es 
von dem Kaiser und den seinen ungleich und unfrucht- 
barlich vorgenommen würde“. Aber selbst die Haupt
sätze des Wittenberger Gutachtens sind in dem Briefe 
des Kurfürsten, der ausdrücklich das Datum „den 
29. Nov. 1545“ trägt, — ein schlagender Beweis, dass 
das wittenberger Gutachten früher vorhanden war, als 
der Kurfürst seinen Brief geschrieben hatte.

Während der Verhandlungen zu Regensburg wa
ren überall Nachrichten von den Rüstungen und Ver
bindungen des Kaisers mit dem Papste eingetroffen. 
Man machte sich auf den Krieg gefasst. Den schwe
ren Ereignissen sah Melanchthon ruhig entgegen; das 
Vertrauen auf den Schutz der Wahrheit durch Gott 
beseelte ihn. In diese Zeit fällt auch seine gegen das 
trientinische Concil gerichtete Recusationsschrift. Nach
dem der Krieg ausgebrochen war und auch für Witten
berg Gefahr drohte, ging Melanchthon im November 
von da weg; auch die andern Professoren der Universität 
verliessen die Stadt. Unterdessen waren aber auch 
schon mannichfache Friedensverhandlungen mit dem 
Kaiser, durch Vermittelung einiger fürstlicher Häupter, 
namentlich durch den Kurfürsten von Brandenburg und 
den Herzog von Anhalt angeregt worden (S. 273. 293); 
für Wittenberg verwendete sich besonders Georg von 
Anhalt beim Herzog Moriz. Die von Hrn. B. mit- 
getheilten Documente, vornehmlich die, welche er zu
erst bekannt gemacht hat, geben uns viele genauere 
Nachrichten über die Versuche, mit dem Kaiser wieder 
zum Frieden zu gelangen. Bemerkenswerth ist es be
sonders, dass Melanchthon glaubte (p. 312): si ex
presse poneretur de Episcopatibus: nullos principes aut 
Status turbaturos esse ditiones Episcoporum aut dliquid 
eis adempturos, aut oneraturos aliquo novo onere. Id 
magis placaret Imperatorem. Doch wir müssen 
auf die Documente selbst verweisen, da es zu weit 
führen würde, die für die Geschichte merkwürdigen 
Funkte dieser Documente einzeln aufzuzeichnen.

Aus dem J. 1547 besitzen wir eine sehr bedeutende 
Menge Briefe von Melanchthon, wol mehr, als aus 
irgend einem andern Jahre. Unter ihnen befindet sich 
eine grosse Zahl, die früher nicht bekannt waren. Ihre 

Bekanntmachung ist um so dankenswerther und wich
tiger , je mehr sie die Geschichte der damaligen Zeit 
erläutern. Dass aber Melanchthon gerade in dieser 
Zeit eine so grosse Menge von Briefen schrieb, erklärt 
sich genügend daraus, dass er, während der Krieg hn 
genannten Jahre fortdauerte, seiner amtlichen Wirk
samkeit entzogen war. Seine Thätigkeit beschränkte sich 
daher in fremden Orten theils auf gelehrte Arbeiten? 
theils auf den Briefwechsel mit seinen Freunden. Ver
schiedene Male bot man ihm anderwärts eine Anstellung 
an, namentlich in Heidelberg, Frankfurt a. d. O., Tü' 
hingen und Nürnberg; doch jederzeit schlug er solche 
Anerbietungen aus; er mochte sich von den Leidens
gefährten, die mit ihm Wittenberg verlassen hatten? 
nicht trennen. So misslich auch die Verhältnisse im 
Anfang des Jahres 1547 noch waren, so glaubte der 
Kurfürst doch, dass die Hochschule Wittenberg jetzt 
ihre Functionen wieder beginnen könne, und rief die 
Professoren zurück (p. 409). Der Kurfürst glaubte 
natürlich, dass jede Gefahr vorüber sei; war doch 
selbst das Gerücht verbreitet, dass der Kaiser todt 
sei, und nur als Gespenst noch erscheine (s. p. 466). 
Wie sehr sich der Kurfürst getäuscht hatte, dar
über wurde er durch die alsbald erfolgenden und 
bekannten unheilvollen Ereignisse belehrt; natürlich 
mussten sie auch auf Melanchthon und Alle, welche 
sich durch jenes Gerücht sanguinischen Hoffnungen 
hingegeben hatten, einen schmerzlichen Eindruck 
machen. Damals hielt sich Melanchthon gerade in 
Zerbst auf; er verfasste jetzt eine Supplik für die 
Frauen der wittenbergischen Geistlichen, in welcher 
sie den Kaiser für ihre Männer und für sich selbst um 
Gnade bitten sollten. Diese Supplik existirt in einer 
doppelten Recension, von denen die eine als blosser 
Entwurf, die andere als die eigentliche Ausarbeitung 
zu betrachten ist. Jene wurde schon von Pezel be
kannt gemacht, der sie fälschlich im J. 1543 abgefasst 
sein liess. Sie weicht wesentlich von der zweiten Re
cension ab, die früher nicht bekannt war und vom 
Herausgeber aus dem Cod. Bas. hier zuerst mitgetheilt 
worden ist (p. 521. 526); indess scheint sie doch eines 
Schlusses zu ermangeln. Vielleicht wurde die Aus
arbeitung überhaupt von Melanchthon unvollendet ge
lassen, weil sich die Überreichung der Supplik durch 
das Verhalten des Kaisers von selbst erledigte. In den 
Briefen Melanchthon’s findet sich übrigens nirgend ein# 
Erwähnung dieser Arbeit. Nach dem Siege des Kai
sers über den Kurfürsten und Landgrafen begab sich 
Melanchthon nach Nordhausen. Hier erhielt er von 
Weimar aus eine Zuschrift vom Herzog Johann Frie
drich, dem Sohne des in kaiserlicher Gefangenschaft 
befindlichen Kurfürsten, des Inhaltes, dass er das Land 
nicht verlassen, und in andere Dienste nicht übertreten 
möchte. Melanchthon versprach dies (C. R. p. 565)? 
und wie wir aus einem seiner Briefe an den Kanzler 
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^gand ersehen, war es nur die Anhänglichkeit an 
dle Universität und an seine Freunde, die ihn an Wit
tenberg fesselte (p. 578). Um diese Zeit hatte Cruci- 
ger, als damaliger Rector der Universität, die sämmt- 
hchen Lehrer aufgefodert, wieder nach Wittenberg 
Zurückzukehren, da Herzog Moriz die Hochschule fer
nerhin bestehen zu lassen versprochen habe. Bereits 
beabsichtigten die Söhne des Kurfürsten, Johann Frie
drich der Mittlere und Johann Wilhelm, in Jena eine 
Heue Universität zu gründen. Damals erhielt Melan
chthon eine neue Zuschrift von den Prinzen, mit der 
Auffoderung, anzuzeigen, wo er zu bleiben gedächte. 
Ur antwortete, dass er nach Jena gehen würde, falls 
^an auch seine gelehrten Freunde in Wittenberg dahin 
berufen würde. Das aber wollte man in Weimar nicht. 
Melanchthon löste darauf alle weitern Verhandlungen 
hierüber auf, und beschloss nach Wittenberg zurück- 
$ugehen, welches ihn einst zuerst aufgenommen habe 
\P- 598). Bald darauf finden wir, dass Melanchthon

einem Convente Theil nahm, den Herzog Moriz in 
Leipzig hielt. Dieser suchte Melanchthon für Leipzig 

gewinnen, doch Melanchthon lehnte jeden desfallsigen 
Antrag ab. Von Seiten der eifrig lutherischen Weimaraner 
^Bd Jenenser wurden ihm viele bittere Vorwürfe ge
flacht, dass er nach Wittenberg wieder zurückgegangen 

meinten sie doch sogar, dass er mit Moriz auf 
„es Kaisers Seite getreten sei und Luther’s Lehre ver
ändere. Vgl. hierzu auch die Briefe p. 649. 708. 732. 
Line erneute Auffoderung des Markgrafen Joachim von 
Brandenburg, nach Frankfurt a. d. O. zu gehen, lehnte 
Melanchthon abermals ab (p. 734); auch liier wider
legte er schlagend die gehässigen Anschuldigungen, die 
von den lutherischen Ultras geflissentlich über ihn ver
breitet wurden.

Die Documente aus dem J. 1548 reichen inVol. VI, 
Wie schon erwähnt ist, bis zum Schlüsse des Monats 
Juni; dieser Band konnte füglich mit diesem Zeitpunkte 
beendigt werden, da zu jener Zeit gerade der damalige 
Reichstag zu Augsburg geschlossen wurde. Im Anfänge 
des Jahres war Melanchthon mit der neuen Einrich- 
fiing der Universität vielfach beschäftigt, bald jiber 
drohten ihm wieder Gefahren. Er hatte gegen den 
Kaiser, der das Interim durchsetzen wollte, geschrie
ben, und der Kaiser foderte vom Herzog Moriz die 
Verhaftung Melanchthon’s, welche Moriz jedoch hin
derte. Über das Interim ist p. 842 ein Bedenken 
Melanchthon’s mitgetheilt, welches früher noch nicht 
bekannt war und sich, natürlich mit allem Nachdrucke, 
Segen das Interim erklärte. Ausserdem sind aber auch, 
*uit Angabe der Varianten und in kritischer Berichti
gung, die andern Bedenken mitgetheilt, welche Melan
chthon in dieser Zeit über das Interim abfasste. Aus so 
bedrängter Lage, verfolgt vom Kaiser und von den 
Eiferern seiner eigenen Kirche hätte ihn die Annahme 
der vom König von Dänemark (p. 709) und wiederholt 
Vom König von England an ihn ergangenen Berufun- 
gen (p. 918) leicht befreien können; doch er erklärte: 
non v,ul>hic oriri famam dissipationis « uiea timidi- 
ctte (p. J05); sein Entschluss stand fest, aus Deutsch

land nicht wegzugehen (p. 9i§) ])ie übrigen bis zum 
chlusse dieses Bandes mitgeth eilten Docuuiente ent- 
alten noch manche andere auf die Interimssache be

zügliche Notizen, die zumeist schon bekannt sind und 

füglich hier übergangen werden können. Wir bemer
ken nur noch, dass der Brief: loanni ministro im C. 
R. p. 509 nicht in das J. 1547, sondern in das J. 1548 
gehört und zweimal gedruckt ist, denn er kommt im 
C. R. p. 802 noch einmal vor. Der Brief von Eber 
an Sitzinger aber, der im C. R. p. 645 als ein früher 
ungedruckter bezeichnet ist, findet sich schon gedruckt 
in Thph. Sinceri N. Nachrichten von lauter alten Büchern 
(Frankf. und Leipzig. 1748) p. 47, wo er die Aufschrift 
trägt: Doctrinae coelestis, iurisprudentiae et utillum 
artium studiosissimo iveeni, pietate et modesiia prae- 
stanti Uuldrico Sitzinger o, suo amico carissimo in ce- 
lebri Academia Tubingensi.

Sehr schätzenswerthe Beiträge über die Entstehung 
der verschiedenen Interim, über die durch dieselben her
vorgerufenen Bewegungen und Verhandlungen in Con
venten, über diplomatische Versuche, die streitige Re
ligionssache zu vergleichen und über das Concil von 
Trient sind in dem Vol. VII enthalten; ausserdem fin
det man hier, wie in den frühem Bänden, eine Menge 
in einzelnen Actenstücken vorkommende Notizen, die 
für die damalige Literär- und Gelehrtengeschichte eben 
so interessant als wichtig sind. In fortlaufender Reihe, 
chronologisch geordnet, sind in Vol. VII 1024 Docu- 
mente aus den verschiedensten, zum lheu höchst sel
tenen Quellen aufgenommen; sie umfassen die Zeit vom 
Juni des J. 1548 bis zum Schlüsse des J. 1552. Im 
Ganzen erhalten wir weit über 200 Actenstücke, die 
durch Hrn. B. zum ersten Male veröffentlicht worden 
sind; viele derselben sind unmittelbar aus den Original- 
Handschriften, die meisten jedoch aus Abschriften ent
lehnt. Oftmals standen dem Herausgebei’ neben den 
Originalien auch noch Abschriften zu Gebote; er be
merkt dies stets selbst unter sorgfältiger Angabe der 
Varianten. Die meisten Documente sind natürlich von 
Melanchthon.

Kurfürst Moriz hatte seine Stände und Theologen 
zu einem Convent nach Meissen berufen, um über das 
von Jul. v. Pflug, Mich. Helding und Joh. Agricola 
verfasste sogenannte augsburger Interim sich zu be- 
rathen, sowie zu überlegen, was und wie man dem 
Kaiser auf das Buch antworten solle. Diesen Zweck 
des Convents hebt Georg Major in seinem Briefe an 
Willich (p. 7) ausdrücklich hervor, er bezeichnet auch 
die Männer, die der Berathung noch beigegeben wur
den , und bemerkt, dass der Beschluss des Convents 
dahin gegangen sei, Alles auszutilgen, was man prote
stantischerseits für unrecht hielt, und jeden Artikel be
sonders zu stellen. In Folge der Berathung erschien 
dann das p. 12 mitgetheilte, schon früher bekannte, 
hier aber mit einem magdeburger Codex verglichene 
Gutachten über das Interim. Melanchthon nannte das 
Interim die Sphinx Augustana und bezeichnete als die 
erste Wirkung desselben die Vertreibung von Brenz, 
Nopus und Musculus (p. 70). Man beabsichtigte auch 
von Melanchthon eine neue Bekenntnissform der evan
gelischen Lehre abfassen zu lassen; doch schrieb er 
nur die Einleitung und die Artikel über die Justification 
und guten Werke (wovon er auch in seinem Briefe an 
Chilian Goldstein spricht, p. 69), denn der Convent 
änderte seine Ansicht, fand die Abfassung einer neuen 
Bekenntnissformel unzweckmässig, und so unterliess 
nun Melanchthon die Vollendung der von ihm angefan
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genen Arbeit. So sehr auch Melanchthon von den 
Interimsmännern gehasst, verleumdet und verfolgt 
wurde, ja noch Schlimmeres erwartete, dennoch er
klärte er (p. 89): Nikil kis iniuriis moyeor, quo minus 
de rebus necessariis moderate et pie dicturus sim vera, 
et Ecclesiae et piis scholasticis utilia et explicata, —- 
Worte, die ganz seinem grossen Charakter entsprechen 
und in unserer Zeit nicht genug beherzigt werden kön
nen. Vgl. mit jenem Briefe Melanchthon’s Briefe an 
Goldstein und Aquila p. 90. 92. Gerade damals erhielt 
Melanchthon von neuem eine Berufung nach England 
(p. 93); doch seinem Vorsatze blieb er auch jetzt ge
treu, obschon sicli die Verhältnisse sehr schwierig für 
ihn gestalteten. Hatte doch der Kaiser sogar Melan
chthon’s Ausweisung aus Kursachsen von Moriz gefodert! 
Die Veranlassung zu diesem strengen Befehle Karl’s lag 
in dem Gutachten, welches Melanchthon über das 
augsburgische Interim geschrieben hatte. Doch Moriz 
selbst nahm sich Melanchthon’s eifrig vor dem Kaiser 
an (p. 127), er selbst hatte die Antwort auf das kaiser
liche Mandat in Betreff der Annahme des kaiserlichen 
Buches verzögert und einen Convent nach Pegau aus
geschrieben, um es hier in Gemeinschaft mit den Bi
schöfen von Meissen und Naumburg genauer zu prüfen 
und eine Antwort an den Kaiser abfassen zu lassen. 
Den Entwurf zur Antwort schrieb Melanchthon in einer 
doppelten Form; sie ist p. 115 sq. mitgetheilt worden.

Die folgenden Briefe enthalten viele Notizen über 
einzelne in der Reformationsgeschichte ausgezeichnete 
Männer, die sich weigerten, das augsburgische Buch 
anzunehmen, in welchem sie, ebenso wie Melanchthon, 
viele gefährliche Irrthümer erkannten. Der meissner 
Convent hatte das Resultat nicht, welches Moriz ge
wünscht hatte. Dieser veranstaltete darauf einen neuen 
Convent zu Torgau (18. Oct. 1548), wo er dieselben 
Propositionen stellte, wie in Meissen. Agricola und 
Melanchthon erhielten auch Einladungen zur Theilnahme 
an den Berathungen, doch wurde die Berufung Jenes 
wieder zurückgenommen, — offenbar, weil sie für 
Melanchthon unangenehm war, der lieber ins Exil ge
hen, als ein Mitstreiter Derer sein wollte, die den Gottes; 
dienst in der Kirche verletzten und nichts zum Bessern 
wendeten (p. 170). Auf dem Convent zu Torgau wur
den die durch Kurfürst Moriz vorgeschlagenen Verände
rungen des Interim von den Theologen in Berathung 
gezogen, über die Adiaphora Discussionen eröffnet— 
doch kam es zu keiner Erklärung, da man auch das 
Urtheil anderer Theologen zu hören wünschte. Darauf 
kam der Convent zu Mönchszelle zu Stande (16. Nov.). 
Äusser den Männern, die beim Convent in Meissen zu
gegen waren, erschienen hier*) Bugenhagen, Weller 
(Superint. in Freiberg), Lauterbach (Superint. in Pirna), 
Major und Camerar. Nach mehrfachen Unterhandlun
gen mit den fürstlichen Räthen vereinigten sich die 
Theologen über die Veränderungen, denen man das 
Interim unterwerfen zu müssen glaubte. Melanchthon 
half redlich zur Vereinigung, und die Schrift, die hier
durch zustande kam, war zugleich eine Rechtfertigung 
Segen die Anschuldigungen, die ihm von weltlichen

) Mit Ausnahme Cruciger’s, der am 16. Nov. starb; s. p. 194 sq.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. 1?» Sland in Jena»

Räthen gemacht wurden, — die nämlich, dass er ein 
Unruhestifter und Plagegeist des Vaterlandes sei, ®ur 
aus Hartnäckigkeit von seinen Ansichten nicht abgehen 
wolle (p. 222). Auf dem neuen Convent, den darauf 
die Kurfürsten Moriz und Joachim am 16. Dec. m 
Jüterbogk veranstalteten, wurde die vorhin erwähnte, 
unter dem Namen „Interim Cellense“ bekannte Schrift 
in die „Vereinigung des Interims halben“, welche jene 
beiden Kurfürsten absclilossen, aufgenommen. Dies6 
Vereinigung bildet das sogenannte „Interim von Jüter
bogk“, und stimmt mit dem mönchszeller vom 19. Nov* 
bis auf die Einleitung und den Schluss wörtlich über
ein (S. 235. 248). Diese Schrift wurde nach einiget1 
Veränderungen auf dem Landtage zu Leipzig angenoiu- 
men und erhielt nun den Namen „Leipziger Interim4 
(p. 253. 258. 264 sq.; 270 sq.; 275 — 285). Mehre die
ser Documente haben wir mit Abschriften, die wir un$ 
aus den Codd. Goth, gefertigt hatten, genau verglichen? 
aber durchweg gefunden, dass Hr. B. die Handschrif' 
ten mit der grössten Aufmerksamkeit benutzt und das 
Recht der Kritik sorgfältig gewahrt hat.

Auf das Interim von Augsburg, der kaiserlichen 
Reiormationsformel, die eben so wenig ein erwünschtes 
Resultat mit sich führte, wie das leipziger Interim, be
ziehen sich auch eine Reihe von Briefen aus dem J. 1549. 
Wie gehässig die Verleumdungen der Ultras in del' 
lutherischen Kirche waren, mit welchen sie Mela®' j 
chthon überschütteten, erhellt namentlich auch aus dem 
Briefe Melanchthon’s an Lauterbach (p. 352), in wel
chem er darüber klagt, dass man ihm sogar vorwerfe? 
dass er sich durch Pflug mit Geld habe bestechen las
sen. Zu seinen Hauptgegnern gehörte bekanntlich Fla- 
cius, der in Magdeburg eine zelotische Partei um sich 
scharte. Auf diese Partei nimmt Eber in seinem Briefe 
an Lauterbach Rücksicht; indem er zugleich Melan
chthon mit Nachdruck gegen jene Verleumdungen in 
Schutz nahm (p. 363). In der Interimssache wurde® 
dann ferner die Convente zu Torgau und Grimma ge
halten, bei welchen auch Melanchthon betheiligt war. 
Die Erklärungen der Theologen , mit der Bestätigung 
der Agende Georg’s von Anhalt durch den Kurfürst 
Moriz, sind p. 364 sq., 390 und 424 mitgetheilt. Auch | 
jene Agende gab Veranlassung zu mancherlei Mishellig' i 
keiten, und bot den Feinden Melanchthon’s Stoff genug ' 
dar, um neue Schmähungen über ihn auszuschütteu* 
Dies geschah namentlich von Flacius, der selbst ver
trauliche Gespräche Melanchthon’s misbrauchte, um 
seinen böswilligen Angriffen auf den Reformator eine11 
rechten Nachdruck zu geben (p. 460). Ein sehr inter
essanter Brief über die Agende ist p. 457 sq. mitgetheih*

In der Mitte November reiste Melanchthon nach Leif' 
zig und von hier wurde er nach Dresden gerufen , 
man von Seiten des Hofes die Absicht hatte, eine Sehr® 
gegen Flacius und dessen Partei abfassen zu lassem 
Melanchthon widerrieth die Ausführung dieses Vor
habens (p. 505 sq.)- Einige andere bereits früher ge' 
druckte Briefe, Oie sich auch über die bemerkte® 
Punkte aussprechen, beschliessen die Documente 
dem J. 1549, von denen viele auch mit Abschrift6 
verglichen werden konnten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A, Brockhaus in jfceip®’#*
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Aus dem J. 1550 sind uns viele Documente mitge- 
theilt worden, die früher nicht gedruckt waren, doch 
sind sie zum Theil Briefe von kurzem Inhalte, der 
Ausdruck freundschaftlicher Gesinnung, des Dankes, 
Empfehlungsschreiben u. s. w. Für die Gelehrten
geschichte bieten sie viele bemerkenswerthe Notizen 
dar. Hier und da berührt Melanchthon den damals ob- 
schwebenden Streit der hamburger Theologen über die 
Höllenfahrt Christi (p. 688), die Streitigkeiten mit den 
Flacianern, und erwähnt zugleich die neue Mishel- 
ligkeit, welche die Superintendenten von Freiberg, 
Pirna, Meissen und Oschatz wegen des Chorrocks, 
der Elevation und der Feiertage erhoben. Hier
von spricht Salig in seiner Historie der Augsb. Conf. 
I, S. 629. Die Wiederherstellung abgeschaffter Cere- 
monien, die man hier und da versuchte, misbilligte Me
lanchthon im höchsten Grade, und wiederholt sprach 
er hierüber in starken Ausdrücken seine Misbilligung 
aus (p. 602. 610. 659). Um diese Zeit trat auch der 
Vom Kaiser nach Augsburg ausgeschriebene Reichs
tag in das Leben, den Melanchthon als „conrentum 
classicum novorum tumulUium ef bezeichnete (p. 600. 
641. 657). Während des Reichstages starb Granvella. 
Mehre Briefe aus dieser Zeit enthalten auch interes
sante Notizen über die bekannten Mishelligkeiten des 
Herzogs Heinrich von Braunschweig. Die bereits frü
her gedruckten, hier wieder aufgenommenen und kritisch 
berichtigten Documente beziehen sich auf alle wichtigem 
kirchlichen und politischen Ereignisse des J. 1550.

Die Klagen Melanchthons über die gehässigen 
Anschuldigungen von Seiten der lutherischen Ultras 
ziehen sich auch durch die Briefe aus dem J. 1551. 
Muthig trat Melanchthon ihnen entgegen; der Glaube 
an den endlichen Sieg der guten Sache gab ihm immer 
heue Stärke. Einen interessanten Brief Bucer s über 
die Fortschritte der Reformation und ihre Gestaltung 
in England ist p. 799 mitgetheilt worden. In der Mitte 
des Monats Februar finden wir Melanchthon in Dres
den, wo man sich darüber berieth, wen man zur Theil- 
nahme an der zu Irient wieder eröffneten Synode 
Protestantischerseits abfertigen wollte (p. 740). Man 
bestimmte weiter nichts, als dass Melanchthon mit der 

Reise zum Concil jetzt verschont bleiben solle. Eine 
Darstellung, wie Melanchthon die Veranstaltung und 
den Besuch des Concils von den Deutschen und Schwei
zern beurtheilte, ist p. 736 sq. gegeben worden. Auf 
dem Convente zu Dessau schrieb indess Melanchthon 
die sogenannte sächsische Confession, die dem Concil 
übergeben werden sollte (p. 788. 791 sq.); späterhin 
fügte er noch einige Zusätze hinzu, welche von Came
rar ihm bezeichnet worden waren (p. 796). Seine Ar
beit wurde in einem neuen Convent zu Wittenberg in 
Berathung gezogen und erhielt die allgemeine Zustim
mung (p. 806. 809). Obschon nun Melanchthon nicht 
anders glaubte, als dass er zur Theilnahme an dem 
Concil in Trident nicht abgefertigt werden würde, er
hielt er doch plötzlich vom Kurfürst Moriz den Befehl, 
mit Georg Major dahin abzugehen. Der Befehl über
raschte ihn, und abgesehen von den Zeitumständen, 
schien ihm auch die Reise, seiner Körperschwäche we
gen, nicht ohne Gefahr. Da ihm keine Instruction zu
gekommen war, musste er sich erst noch nach Dres
den begeben, und dann wollte er, um nicht ungehorsam 
zu erscheinen, die Reise nach Trient unternehmen 
(p. 870). Hiermit schliessen sich die früher ungedruck
ten Documente aus dem J. 1551, von denen sich übri
gens mehre auch auf die damals mit Lebhaftigkeit ge
führten Osiander’schen Streitigkeiten beziehen.

Die meisten Actenstücke, welche zum ersten Male 
in diesem Bande gedruckt vorliegen, sind aus dem 
J. 1552. Sie sind zum grössten Theile kurzen Inhalts, 
beziehen sich auf die damaligen dogmatischen Streit
händel, auf den Krieg des Kurfürsten Moriz gegen den 
Kaiser, auf die jetzt eingetretenen Verhältnisse zwischen 
beiden und auf die Angelegenheiten des trientiner Con
cils. In letzter Beziehung bemerken wir, dass Me
lanchthon in der Mitte Januars seine Kostgänger ent
liess und von den Studirenden Abschied nahm, um 
seine Reise nach Trient anzutreten (p. 912). Daher 
ist es unrichtig, wenn Hr. B. bei den Actenstücken aus 
dem J. 1551 p. 870 bemerkte, dass Melanchthon die 
Reise bereits angetreten habe. Er nahm den Weg, 
mit einem Geleitsbrief versehen, nach Nürnberg, wo 
er die Ankunft seiner Begleiter und die weitern Be
fehle vom Kurfürst Moriz erwartete (p. 934). Daher 
hielt er sich eine Zeitlang in Nürnberg auf, von wo er 
Briefe an seine Freunde richtete. Bei dem Abt Friedrich 
in Nürnberg fand er eine höchst gastfreundliche Aufnahme, 
und seine Zeit füllte er zum Theil mit Vorlesungen aus, 



370
die er in der Ägidienschule hielt. Da vernahm er auf 
einmal die Nachricht von dem neuen Ausbruche des 
Krieges, und er beschloss, falls sie sich bestätigen 
werde, wieder nach Hause zu gehen (p. 948). Jene 
Nachricht bestätigte sich wirklich, und sofort kehrte 
Melanchthon zurück (p. 961 sq.; 974. 983). Moriz 
unternahm den Feldzug gegen den Kaiser, und darauf 
wurde der Vertrag in Passau geschlossen. Auf die 
öffentlichen Bewegungen nehmen indess die Briefe Me- 
lanchthon’s kaum hier und da andeutend Rücksicht; 
sie berühren zumeist Privatsachen, einzelne Local
verhältnisse, Anfragen, Rathschläge u. s. w., ■—Punkte, 
die vornehmlich für die Gelehrten- und Literärgeschichte 
von Bedeutung sind. Damals wurde die Universität 
zu Wittenberg wegen der hier eben wüthenden Pest 
nach Torgau verlegt, wo sie — und namentlich auch 
Melanchthon — bis zum Schlüsse des Jahres blieb. 
In Folge des mit dem Kaiser geschlossenen Friedens 
kehrten die gefangenen Fürsten, der Kurfürst Johann 
Friedrich und der Landgraf, in ihre Heimat zurück. 
Das Gratulationsschreiben, mit welchem die Universität 
den Kurfürsten empfing, ist p. 1073 mitgetheilt, mit 
sorgfältiger Berücksichtigung der Varianten, welche 
eine Abschrift im wolfenbüttler Codex enthält. Die Ant
wort des Kurfürsten lesen wir p. 1108 fi. Wie gewo
gen sich der Kaiser jetzt zeigte, erhellt unter An denn 
aus den Briefen Melanchthon’s an Schürf, Collin und 
Greser (p. 1088. 1107. 1117. 1132. 1138). In dem 
Briefe an Schürf erklärt sich Melanchthon gelegentlich 
über die bekannte Stancaristische (vgl. p. 1113), und in 
seinem Briefe an Buchholzer über die Osiander’sche 
Streitigkeit (p. 1144). Auch mit Lälius Socinus führte 
Melanchthon einen Streit , über den er sich in einem 
p. 1163 mitgetheilten Briefe kurz äussert. Einige Briefe 
von Melanchthon an die Fürsten von Henneberg, die 
dem Hrn. B. erst späterhin eingehändigt wurden, be
schliessen als Supplemente den 7. Band; namentlich 
wird auch der Brief an den Fürst Wilhelm von Henne
berg (p. 957) durch das p. 1176 mitgetheilte Document 
ergänzt und berichtigt. Der Brief Heidenreich’s an Lau
terbach ist, bis auf die zwei Schlussätze, zweimal ge
druckt worden (p. 735. 740).

Für die Berichtigung der Texteskritik in den schon 
früher gedruckten Briefen hat Hr. B. auch hier Vor
zügliches geleistet. Zu ungefähr hundert Abdrücken 
standen dem Herausgeber Melanchthon s Handschriften 
selbst zu Gebote, um sie zu vergleichen, zu andern 
hatte Hr. B. Schriften, die zwar nicht von Melan- 
chthon’s Hand geschrieben, aber doch von ihm unter
schrieben waren, wieder zu ungefähr hundert Abdrücken 
konnte er sehr alte Codices zu Rathe ziehen, und 
aus diesen die Verstümmelungen der Texte nach weisen.

Vol. VHI enthält 838 Documente, von denen mehr 
als der vierte Theil hier zum ersten Male gedruckt er
scheint. Sie umfassen die Jahre 1553 — 56 incl. Die 
Zahl der hier bekannt gemachten und früher nicht ge
druckten Actenstücke beläuft sich auf dritthalbhundert, 
und sind, bis auf wenige Ausnahmen, Briefe, Gutachten 
oder Aufsätze von Melanchthon. Sie beziehen sich 
hauptsächlich auf die damaligen dogmatischen Streitig
keiten in der evangelischen Kirche selbst, durch wel
che exaltirte Lutheraner vornehmlich Melanchthon und 
dessen Schule verdächtigten und die kirchliche Ent

wickelung auf frevelhafte Weise hemmten. Jene Strei
tigkeiten sollten in Conventen ausgeglichen und besei
tigt werden. Auf diese Versuche, bei welchen Me
lanchthon natürlich betheiligt war, kommen die Acten
stücke dieses Bandes wiederholt zurück. Auch die po
litischen Händel werden berührt, und ein so wichtiges 
Ereigniss, wie der augsburger Religionsfriede war, an 
den sich so schöne Hoffnungen und Aussichten knüpf
ten, konnte Melanchthon nur mit besonderer Befriedigung 
erwähnen.

Um die dogmatischen Streitigkeiten in der evan
gelischen Kirche beizulegen, wurden Colloquien und 
Convente mehrfach in Anregung gebracht. Melanchthon 
hoffte nichts Erspriessliches von ihnen; wusste er doch, 
dass er fast allein stand (p. 54). Jetzt war nament
lich ein Convent der Theologen nach Erfurt anberaumt 
worden, zu welchem der Herzog Christoph von Wür- 
temberg, der Kurfürst Moriz und der Landgraf Philipp 
Abgeordnete senden wollten. Der Herzog Christoph 
wünschte, dass man zu Erfurt auch darüber sich bera- 
then möchte, wie man sich auf dem nächsten Reichs
tage in Betreff der Religionssache zu verhalten habe. 
Zum Zwecke des Convents hatte Melanchthon, wol im 
Auftrage des Kurfürsten Moriz, ein Bedenken abgefasst, 
wie aus einem Briefe des Herzogs Christoph an den 
Landgrafen (in unsern Neuen Beiträgen zur Reforma- 
tionsgesch. S. 13) hervorgeht. Das Bedenken findet 
sich im Coip. lief, nicht, aus jenem Briefe geht aber 
so viel hervor, dass sich Melanchthon nicht geradezu 
gegen den Convent ausgesprochen haben kann; denn 
Christoph schreibt dem Landgrafen, da sowol der 
Kurfürst Moriz als auch der Landgraf dem Bedenken 
Melanchthon’s beigestimmt habe, dass er sich die Zu
sammenkunft auch nicht wolle misfallen lassen. Chri
stoph brachte indess in Vorschlag, dass auch alle an
dern Fürsten und Stände der augsburger Confession 
ihre Theologen nach Erfurt senden sollten (vgl. dazu 
unsere Neuen Beiträge u. s. w. S. 21). Über diesen 
Vorschlag foderte Moriz ein neues Bedenken, und in 
in diesem erklärte sich Melanchthon sehr natürlich ge
gen die Veranstaltung des Convents. Dieses Bedenken, 
welches Kurfürst Moriz an den Landgrafen sendete, 
haben wir aus dem Originale dem Herausgeber mit
getheilt (S. 75), und auch mit dem Briefe, den Moriz 
an den Landgrafen schrieb, in unsere Neuen Beiträge 
S. 17 ff. aufgenommen. Der ganze Brief zeigt, dass 
auch Moriz mit den gegen die Veranstaltung des Con
vents von Melanchthon geltend gemachten Gründen 
einverstanden war, und Moriz stellte es nur dem Er
messen des Landgrafen anheim, ob man dennoch den 
Convent berufen wolle. Der Landgraf stimmte den* 
Kurfürsten bei, und so unterblieb der Convent zu Er' 
furt (vgl- p. 98). Andere Briefe beziehen sich zum 
Theil auf den damals zwischen dem Markgrafen Albert 
und dem Kurfürst Moriz entstandenen Krieg, aus wel
chen zugleich erhellt, dass es auch an Versuchen nicht 
fehlte, die Fürsten zu pacmciren. Die Versuche ^a- 
ren vergeblich; es kam zur Schlacht von Sievershausen, 
in welcher Kurfürst Moriz fiel. Ihm folgte der Kur
fürst August in der Regierung, der sich für das fernere 
Gedeihen der Universität Wittenberg mit fürstlichem Sinne 
erklärte (p- 137.138). Fortdauernd mit der Bestreitung 
Stancar’s und Osiander’s beschäftigt (p. 144. 154.158)?
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$ng Melanchthon auch an, gegen Schwenkfeld zu schrei- 

dessen Lehrsätze ihm vom Senat in Augsburg, wo 
Schwenkfeld die Kirche sehr beunruhigte, mit dem 
Auftrage, sie zu wiederlegen, zugeschickt worden wa- 
fen (p. 159 sq.; 168. 170. 174). Wie sehr Melanchthon 
jetzt in Streitigkeiten verwickelt war, erhellt unter An
dern! aus einem früher gedruckten Briefe an Schnepf, 
an welchen er schreibt p. 112; dazu vgl. p. 176. 194.

Mitten in den Kämpfen, die Melanchthon von allen 
Seiten her zu bestehen hatte, erging an ihn vom Hofe 
aus die Anfoderung, an einem neuen theologischen 
Convente in Naumburg Theil zu nehmen, mit dessen 
Veranstaltung Melanchthon auch jetzt durchaus nicht 
einverstanden war (p. 286; vgl. dazu p. 279). Er be
merkte in einem schon früher gedruckten Briefe an den 
König Christian von Dänemark (p. 301), dass der Con- 
Vent durch den Herzog von Preussen Veranlasst wor
ben sei, um sich über Osiander’s Streitsache zu be- 
rathen, dass sich der Herzog deshalb an den Herzog 
Christoph gewendet habe, um durch diesen den Con- 
Vent zu bewerkstelligen. Was Melanchthon von dem 
ganzen Convente hielt, erhellt aus seinem Briefe an 
Aloller (p. 298), an welchen er schrieb : Cur hie con- 
^entus ad Salam indictus sit, ne nunc quidem scio. Und 
an Marbach schrieb er (1. c.) die nicht weniger merk- 
würdigen Worte: Scripsi narrationem} ut ref er re 
^liquid Legati suis possent. Melanchthon’s 
Relation vom Convent haben wir dem Herausgeber 
aus dem im kasseler Archiv befindlichen Originale 
mitgetheilt. In welcher gehässigen Weise der Con- 
Vent von Melanchthon’s Gegnern beurtheilt wurde, er
gibt sich aus einem anonymen , im Corpus Ilefor. 
p. 295 sq. mitgetheilten Briefe. Übrigens war es wol 
nicht ganz unwahr, wenn Melanchthon bemerkte, dass 
an den Wirren in der Kirche nicht blos seine Gegner, 
■sondern auch avZzzai no\v7iQaypoavvai Schuld seien 
(p. 298), und an Libius schrieb er: Aularum multae 
sunt mutationes (p. 303). So sehr sich nun Melanchthon 
gegen alle theologischen Convente aussprach, so er
klärte er sich doch bereit, an einem Convente zur 
Beilegung der Osiander’schen Streitigkeit Theil zu neh
men, worüber er sich näher in einem Briefe an Her
zog Albert von Preussen aussprach (p. 333). Merk
würdig aber ist es, dass Melanchthon um diese Zeit 
^in ähnliches strenges Mittel, um das Entstehen neuer 
Streitigkeiten zu vermeiden, vorschlug, wie es der 
Herzog Christoph dem Landgrafen vorgeschlagen hatte 
{Corpus Refor. p. 335). Unter den spätem Docu
menten beziehen sich mehre auf die von Matth. Lauter- 
Wald in Ungarn angeregten dogmatischen Streitigkeiten 
fp» 352 sq.), wobei ein Gutachten von den Wittenberger 
Xheologen eingeholt wurde, und Melanchthon eine be
sondere Zuschrift erhielt (p. 358). Nicht weniger merk
würdig ist ein an Calvin gerichteter Brief Melanchthon’s 
IP-, 362), in welchem dieser die an Servet v ollzogene 
lodesstrafe durchaus billigte (s. dazu auch das Gut
achten aus dem J. 1555 p/520 sq.), und ein Gutachten, 
Welches er für den Senat von Regensburg ausgearbeitet 
latte. Es bezieht sich auf die Neuerungen, welche Gallus 

m der Kirchendisciplin, vornehmlich in der Anwendung 
der Excommunication, angeregt hatte (p. 369 sq.).

Auch in den Briefen aus dem J. 1555 kommt Me- 
mnehthon häufig auf die im Schwange befindlichen 

Streitigkeiten zurück, berührt er wiederholt die Thätig- 
keit seiner Gegner und die Verwirrungen in der Kirche 
durch sie. Stancar, gegen welchen Melanchthon eine 
Antwort hatte ausgehen lassen, suchte in der Wallachei 
und in Polen seine Lehren zu verbreiten (p. 417); in 
Betreff Osiander’s richtete Melanchthon ein neues Gut
achten an den Kurfürsten August (S. 426 sq.; vgl. 
p. 421; 425). Ein Brief von den fränkischen Theolo
gen Stiller und Schlageck (p. 436) erregt insofern un
ser Interesse, als er erklärt, weshalb man in den De
kanaten jener Theologen die Elevation noch nicht auf
gehoben hatte (vgl. dazu p. 396). Um diese Zeit hatte 
bereits der nach Augsburg ausgeschriebene Reichstag 
seinen Anfang genommen (5. Febr), und bald verbrei
teten sich Gerüchte, die, nach Melanchthon’s Ansicht, 
der evangelischen Sache neue Gefahren bereiteten 
(p. 439. 443). Ein Bedenken, welches Melanchthon 
über die Freistellung der Religion abfasste und an die 
Gesandten der Kurfürsten und Fürsten auf dem Reichs
tage zu Augsburg absendete, ist p. 477 sq. mitgetheilt 
worden. In literarischer Beziehung verdient dann ein 
Brief Melanchthon’s an Libius bemerkt zu werden, in 
welchem Melanchthon schreibt (p. 483), dass Sleidan 
sein bekanntes Geschichtwerk herausgegeben, dem Kur
fürsten August dedicirt, und dafür 200 Joachimsthaler 
erhalten habe. Melanchthon lobte die Liberalität des 
Fürsten, nicht aber das Buch, quia anb ov xakmr 
ovz toxiv tni] v.akä. Es erzähle Vieles, von dem er 
wünsche, dass es für immer vergessen geblieben sei. 
Ohne Zweifel bezog Melanchthon diese Äusserung auf 
die Intriguen und Machinationen, die man römischer
seits der Bildung und festen Gestaltung der evange
lischen Kirche entgegengestellt hatte. Im Folgenden 
findet sich p. 494 ein Brief vom Landgrafen Philipp an 
Melanchthon, den Hr. B. aus v. Rommel’s Geschichte 
entlehnt hat. Rommel bezeichnet den Brief: „1555. 
Erfurt, am 23. Juni“, und mit Recht fragt Hr. B., wo
her Rommel seine Angabe über Tag, Jahr und Ort 
der Abfassung geschöpft habe, da der Brief nur die 
Unterschrift trägt: „Datum ut supra“ Aus den Hand
schriften, die wir aus dem kasseler Archiv in Händen 
gehabt haben, wissen wir zuverlässig, dass in den 
Briefen des Landgrafen die Bezeichnung „Datum ut 
supra“ nur dann vorkommt, wenn der Brief eine Bei
lage zu einem andern Hauptbriefe, oder eine Nach
schrift ist. Jedenfalls ist hier das Erste der Fall, und 
ganz gewiss ist der Brief nur eine Beilage zu einem 
Briefe an den Kurfürsten August gewesen. Dieser 
Brief wird jenes Datum enthalten , und aus ihm wird 
es v. Rommel entlehnt haben. Uns selbst ist jener 
Brief des Landgrafen nicht zu Gesicht gekommen, was 
um so leichter der Fall sein konnte, da damals, als 
wir im kasseler Archiv aibeiteten, die Documente in 
einer Ungeheuern Verwirrung durch einander lagen 
und oftmals Handschriften aus der Reformationszeit in 
Actenfascikeln sich befanden, in welchem man sie am 
wenigsten suchte, oder vermuthete.

Von dein Verlaufe des augsburger Reichstages 
schreibt Melanchthon sehr Weniges, und was er be
richtet, sind zumeist unverbürgte Nachrichten, Gerüchte, 
Vermuthungen, — wie er selbst oft bemerkt. Am 
25. Sept, wurde der Religionsfriede abgeschlossen, 
worüber Melanchthon wiederholt seine Freude und
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seinen Dank gegen die Vorsehung ausdrückt. Für die 
innere Gestaltung der Kirche war er unermüdlich thä- 
tig; namentlich stellte er jetzt ein Gutachten aus über 
die Kirchenordnung in Amberg, wobei er besonders 
darauf hinwies, dass man auf an und für sich gleich
gültige Dinge keinen zu hohen Werth legen, am wenig
sten Streitigkeiten ihretwegen anfangen solle (p. 518 sq.). 
Auf dem Convente zu Dessau war er gegenwärtig 
(9. Sept.), wo man über die Seligkeit der ungetauften 
Kinder und über den Artikel Descendtt ad inferos sich 
erklärte (p. 531 sq ). Dann finden wir Melanchthon 
am 24. Sept, und die folgenden Wochen auf einem Con
vente zu Nürnberg, wo man sich wieder über die 
Osiander’schen Händel berieth (p. 536. 540 sq. 579 sq. 
608 sq. 615); dann stellte er wieder ein Gutachten 
aus über die Neuerung von Frederus, der die Hand
auflegung bei der Ordination nicht für nöthig hielt 
(p. 592. 595), dann schrieb er wieder ein Bedenken 
darüber, ob die Veranstaltung eines neuen Convents 
vor der Eröffnung des Reichstages von Regensburg 
zweckmässig sei, eine Frage, die Melanchthon verneinte 
(p. 622 sq.); ausserdem aber fasste er noch mehre an
dere kirchliche Gutachten ab, die in das Corp. Ref. 
aufgenommen (p. 639 sq.), doch schon früher gedruckt 
worden sind. Der angeregte Convent war aber mit 
der widerrathenden Erklärung Melanchthon’s keineswegs 
beseitigt, vielmehr dauerten die eröffneten Verhandlun
gen noch in den ersten Monaten des Jahres 1556 fort.

Melanchthon kommt in seinen Briefen aus dem 
J. 1556 namentlich in einer früher ungedruckten Zu
schrift an Herzog Joh. Albrecht von Mecklenburg, auf 
die Conventssache zurück und bemerkt, dass Pfalzgraf 
Friedrich und der Herzog Christoph von Würtemberg 
noch immer die Veranstaltung des Convents vor dem 
Reichstage zu Regensburg betrieben. Melanchthon 
fügte hinzu (p. 669), er wünsche wohl, dass sich gelehrte 
and redliche Männer über gewisse Streitfragen ruhig 
unterreden möchten, aber bei einem grossen Convente 
müsse man bedenken, dass sich gar Viele einfinden 
würden, die gänzlich andern Sinnes seien. Im Monat 
Februar wurde eine neue Berathung hierüber in Dres
den gepflogen, an welcher Melanchthon Theil nahm 
(p. 671). Die Berathung erklärte sich wiederholt ge
gen die Veranstaltung des Convents, der ungeachtet 
Christoph’s Bemühen nicht zu Stande kam. Ein grös
seres Actenstück über die streitigen Religionsartikel, 
die der Hofprediger Maximilian s II., Joh. Sebastian 
Pfauser, dem Melanchthon zustellte, um sich über sie 
zu erklären, ist p. 699 — 723 enthalten. Fast gleich
zeitig schrieb Melanchthon an Runge über die Streitig
keiten in Pommern; vgl. dazu p. 728. 760. Damals 
fasste er auch einige Disputationen gegen Canisius, den 
prager Theologen, ab, der die Gebetsformel tadelte, 
in welcher man zu Christus bete: „Fili Dei in*ercede 
pro nobis“. indem man ihn nicht als Mittler, sondern 
als Gott und Geber alles Guten anrufen müsse (p. 764). 
An den Berathungen zu Leipzig, um Paceus und an
dere leipziger Prediger zum Frieden zu bringen, nahm 
auch Melanchthon Theil. Die Streitfrage betraf die 
Lehre von der Rechtfertigung, worüber Pfeffinger eine 
Formel aufsetzte, die auch Melanchthon unterschrieb 
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(p. 774; vgl. dazu p. 880, wo auch ein früher unge
drucktes Actenstück über die weitern Verhandlungen 
mit Paceus mitgetheilt ist). Bei diesem Aufenthalt in 
Leipzig scheint Melanchthon auch ein Bedenken über 
die Unzweckmässigkeit eines Nationalconcils abgefasst 
zu haben (p. 778). Bald darauf wurde er durch Fla* 
eins in neue Händel verwickelt, der ihn durch Hubert 
Languet zu einem Colloquium, oder zu einer Disputa
tion herausfodern liess (p. 794). Melanchthon hielt es 
aber für gerathen, sich weder mit Flacius, noch mit 
der Flacianischen Partei in eine Disputation einzu
lassen , und setzte in einem Briefe an Languet die 
Gründe näher aus einander (p. 798). Melanchthon be
schloss, dem Flacius eine Antwort entgegenzustellen; 
sie ist p. 839 sq. mitgetheilt; vgl. dazu p. 845 u. 872. 
Ein interessantes Gutachten über die Lehre von der 
Rechtfertigung in einem zwischen Hieronym. Cypräus 
und Cäso Eminga obschwebenden Streit findet sich 
p. 831 sq., und der Brief an Buchholzer (p. 856 sq-) 
verdient insofern unsere Aufmerksamkeit, als er auf die 
christologische Streitfrage jener Zeit hinweist (vgl. auch 
p. 913. 940). In Beziehung auf die Lehre vorn freien 
Willen ist uns ein früher unbekannter Briefwechsel 
zwischen Gallus und Melanchthon mitgetheilt; s. 
p. 895 sq.; 915 sq.; 927 sq.; 930 sq. Noch bleibt uns 
übrig, Einiges zur Ergänzung eines früher schon ge
druckten Briefes von Melanchthon an den Landgrafen 
Philipp beizufiigen. Dieser Brief ist p. 911 mifo-etheilt 
und handelt theils über die Empfehlung Lasko’s, 
theils über die Unterstützung desselben zum Zwecke 
der festen Begründung der evangelischen Kirche in 
Polen. Lasko war damals auf der Rückreise in sein 
Vaterland begriffen, nahm von Frankfurt aus seinen 
Weg über Kassel, und unterredete sich hier mit dem 
Landgrafen, der ihn an den Kurfürsten August empfahl. 
Das Empfehlungsschreiben ist in unsern Neuen Beitr. 
S. 128 ff. enthalten ; ebendaselbst findet sich S. 126 
ein Schreiben von Lasko, welches sich auf jenen Em
pfehlungsbrief bezieht und sich über die Unterredung 
ausspricht, welche Lasko in Wittenberg mit Melanchthon 
hatte. Jenes Schreiben, aus dem erhellt, dass v. Rom' 
mel in seiner Hess. Gesch. IV, Anmerk. S. 409 nicht 
richtig und zuverlässig referirt hat, ist von uns bekannt 
gemacht und in das C. R. aufgenommen worden. Win 
v. Rommel bemerkt, sollte es Melanchthon dem Lasko 
widerrathen haben, sich eine Unterredung mit dem Kur
fürsten zu erbitten, weil dieser „inconsulto suo ggnaeceo“* 
doch keine bestimmte Erklärung abgeben werde; — allein 
nach dem bezeichneten Briefe Lasko’s hatte sich Melaii' 
chthon überhaupt gänzlich dagegen ausgesprochen, dass 
Lasko mit dem Kurfürsten spreche, ja Melanchthon hatte 
selbst gegen Lasko geäussert, den Empfehlungsbrief vo#1 
Landgrafen an den Kurfürsten gar nicht zu übergeben? 
bei demselben sich nicht aufzuhalten und den Brie* 
zurückzulassen, der dann mit einer Entschuldigung uJI 
den Landgrafen wieder zurückgesandt werden soll6, 
Lasko schickte darauf selbst den Brief wieder zurück; 
er glaubte dies um so mehr mit gutem Grunde thun 
können, da ihn der Landgraf, wie er selbst schreibt, 
angewiesen hatte, m Allem dem Rathe Melanchthon’s 
folgen. (Der Schluss folgt.) __
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Theologie.
Corpus lieformatorum. Edidit Carolus Gottlieb

j Er etschneider,
1 (Schluss aus Nr. 93.)
, Vol. IX beginnt mit dem J. 1557 und schliesst mit 
! dem Todesjahr Melanchthon’s 1560. Dieser Band um

fasst 839 Documente, von denen mehr als der vierte 
Theil solche sind, die früher nicht bekannt waren. Dem 
Hauptinhalte nach beziehen sich sämmtliche hier auf- 
§enommene Actenstücke hauptsächlich auf die Ver
suche und Verhandlungen, die in der evangelischen 
Kirche selbst durch die Flacianer, Osiandristen, Adia- 
phoristen, Schwenkfeldianer, durch Amsdorf, Hesshus 
u A. erregten Streitigkeiten beizulegen, wozu bekannt
lich mehre Convente, wie in Coswig, Worms, Frank
furt, Weimar und anderwärts gehalten wurden.

Gleich die ersten in Vol. IX enthaltenen Acten
stücke führen uns wieder in die dogmatischen Händel 
ein, in welche Melanchthon verwickelt war (p. 9. 15. 
19). Von besonderm Interesse sind für uns die durch 
Hrn. B. zuerst veröffentlichten Verhandlungen der Fla
cianer mit Melanchthon im Convente zu Coswig, vom 
18. bis 28. Jan. 1557 fp. 23 — 71). Die Mittheilung 
dieser Verhandlungen ist um so dankenswerther, da 
die Handschriften bisher nur von Salig benutzt worden 
sind, der das Wesentliche nur sehr oberflächlich be
rührt. Was uns, äusser Salig, noch Backmeister in 
den bekannten Actis Philippicis und Planck über den 
Convent zu Coswig referiren, erhält durch diese soge
nannten ..Acta tentatae pacifcationis“ theils seine Be
richtigung, theils eine grössere Klarheit und Genauig
keit, wobei wir noch besonders erwähnen müssen, dass 
der jetzige Herausgeber jener aus Manuscripten der 
^olfcnbüttler Bibliothek entlehnten Acten diejenigen 
Vergleichen konnte, welche der Cod. Galli Monac. und 
andere Codices enthalten, dass er zugleich aus jenem 
Codex (in welchem Alles gesammelt ist, was zum Ver- 
ständniss des Ganzen dient) diejenigen Notizen bei
fügte, die eine klare Einsicht in den Sinn und Inhalt 
der Actenstücke vermitteln, dass er endlich auch die 
Varianten bemerklich machte, welche sich in den ver- 

! schiedenen Textesrecensionen vorfinden. Die dogma
tischen Verhandlungen des Convents werden vornehm
lich in der Dogmengeschichte zu berühren sein; inwie
fern aber der früher kurze Bericht vom Convent jetzt 
Vervollständigt und berichtigt ist, muss das eigene Stu

dium lehren, da es uns hier zu weit führen würde, 
auf solche Specialitäten einzugehen. Den Schluss der 
coswiger Verhandlungen bildet (p. 69) ein Bericht, wel
cher klar die Gründe zeigt, wie es kam, dass sich die 
Flacianer mit den sogenannten Adiaphoristen, als deren 
Repräsentant Melanchthon galt, nicht vereinigen konn
ten. Die Vereinigungsversuche wurden darauf er
neut, namentlich durch Theologen von Braunschweig, 
Lübeck, Hamburg und Lüneburg (p. 74). Melanchthon 
war zum Frieden geneigt, doch Flacius regte immer 
von neuem Streitfragen an (p. 74. 86. 90). Insbeson
dere liess es sich auch Herzog Johann Albert von 
Mecklenburg angelegen sein, den Frieden zwischen den 
Flacianern und den Wittenbergern zu vermitteln. Auch 
diese Vermittelung blieb ohne Erfolg. Das C. R. ent
hält hierüber, äusser einigen früher gedruckten Acten- 
stücken, ein jetzt zu ersten Male bekannt gemachtes 
Document (p. 106 sq.), welches zwar nur ein Frag
ment oder ein Excerpt von einem Briefe ist, aber da
durch Interesse und Wichtigkeit für uns hat, dass es 
uns genau angibt, was die mecklenburger Gesandten 
mit Melanchthon, der die ihm vorgelegten Friedensbe
dingungen viel härter fand, als die der obengenannten 
Theologen (p. 111. 113. 120. 129 sq.), verhandelten. 
Inzwischen war ein neuer Convent nach Worms aus
geschrieben worden, der im August des laufenden Jah
res gehalten werden sollte (p. 115), während Melan
chthon gleichzeitig gegen Schwenkfeld stritt, dessen Theo
rie von dem pseudonymen „Theophilus Agricola** ver- 
theidigt worden war (p. 174). Im Convente zu W orms 
sollte auch Melanchthon erscheinen, seine Reise dahin 
(wie er an Libius schreibt, p. 186) in Begleitung von 
Paul Eber und Cracovius stattfinden; sie war auf den 
29. Juli .festgesetzt, verzögerte sich aber und erfolgte 
erst in der Mitte des Augustmonats (p. 221). Als Be
gleiter hatte auch Peucer sich ihm angeschlossen. Von 
dem Convente hoffte Melanchthon nichts Gutes, ja er 
fürchtete, dass er hier von seinen Widersachern, den 
flacianischen Zeloten, werde unterdrückt werden. Die 
Furcht Melanchthon’s war nicht ganz ungegründet; s. 
p. 199. 213. 233 sq. Hierher gehört auch ein früher 
nicht bekannter Brief des Pfalzgrafen Wolfgang (p. 
225 sq.), der, offenbar mit einem Seitenblick auf Me
lanchthon, bemerkt, dass „auch Theologen aus Klein- 
müthigkeit sich zu dem Laviren bewegen, und sich wi
der das Gewissen hoch beschwerliche Irrthümer (wo
her allerhand Unrichtigkeit und Widerwillen zwischen 
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den Theologen erwachsen) aufbürden lassen und ihren 
Lapsum mit nichten widerrufen, noch das peccavimus 
mit Ernst erkennen wollen“. Doch ungeachtet aller 
Machinationen und Intriguen, die Flacius und dessen 
Partei aufboten, konnten diese es nicht dahin bringen, 
im Convente zu dominiren. Eine ganze Reihe frü
her unbekannter Briefe von Theilnehmern am Con
vente werfen auf die Verhandlungen vor und während 
des Convents ein zum Theil neues Licht, doch würde 
eine vollständige Darlegung der Verhandlungen noth
wendig sein, wenn wir hier das Neue im Zusammen
hang, der zum Verständniss des Ganzen schlechthin 
erfoderlich ist, darstellen wollten. Wir begnügen uns 
daher auf die zur Geschichte des wormser Convents 
gehörigen, früher unbekannten Documente hingewiesen 
zu haben, die sich von p. 245—411 vorfinden. Be
rücksichtigt man hierbei auch die früher schon gedruck
ten Briefe und Aufsätze sowol von Melanchthon als 
auch von andern Theilnehmern an den Verhandlungen, 
so hat man in diesem Bande des Corp. Refor. eine 
sehr reiche und zuverlässige Quelle für eine hi
storisch-kritische Darstellung jenes höchst merkwürdi
gen Convents. Zu dieser Quelle gehören indess auch 
noch einige Docmnente, die sich zum Theil specieil 
auf Melanchthon beziehen, aber im C. R. fehlen. Sie 
sind in unsern N. Beitr. zur Geschichte der Reforma
tion von uns bekannt gemacht worden; s. p. 139. 145. 
148. 151. 158. Wir bemerken ferner, dass im C. R. 
ein von Melanchthon, Brenz, Marbach, Diller, Pisto
rius, Andreä und Karg unterzeichneter, vom 8. October 
datirter Brief an den Landgrafen fehlt (s. uns. N. Beitr. 
S. 143), in welchem sie schreiben, von einer Gesandt
schaft der französisch - evangelischen Kirche ersucht 
worden zu sein, für die bedrückten Bekenner des echt 
christlichen Glaubens in Paris beim Landgrafen und 
den andern protestantischen Fürsten sich zu verwen
den. Wie die Theologen auf das Gesuch geantwortet 
haben, ist interessant und erhellt aus dem Briefe selbst; 
vgl. S. 155 f. Endlich bemerken wir zu dem im C. R. 
p. 324 mitgetheilten, auf Schwenkfeld sich beziehenden 
theologischen Aufsatz, dass unter den Varianten einige 
nicht unwichtige übergangen sind. Salig liest z. B.: 
Evangelium est pjtentia, während das Autographon, 
welches wir in Händen hatten, noch den Zusatz hat: 
„Dei ad salutem omni credenti“; statt „dieser gleich- 
wol“, was keinen Sinn gibt, muss es, wie im Auto
graphon, heissen: „dieses gleichwob*; bei dem Satze 
(p. 325) „von der Person, die Versühner ist, wegzu
nehmen und wegzuziehen“, besteht die Variante nicht 
darin allein, dass Salig das Wörtchen „weg“ bei dem 
letzten Zeitworte nicht hat, sondern auch darin, dass 
das Autographon nur liest: „von der Person, die Ver
sühner ist, wegzuziehen“. Zu dem Satze: iustificati 
ftde etc. ist zu bemerken, dass Salig das Wort fide 
weglässt; statt der Worte bei Salig: „zu Augsburg, 
Ulm, zu Strassburg^ heisst es im Autographon: „zu 
Augsburg und zu Strassburg“.

Äusser einigen auf die theologischen Zeit- und 
Streitfragen sich beziehenden Briefen und Gutachten 
aus dem Anfänge des J« 1558, nehmen vornehmlich 
die Documente unsere Aufmerksamkeit in Anspruch, 
welche sich auf die Vorbereitungen zum frankfurter 
Convent, sowie auf diesen selbst beziehen. Zu den 

Vorbereitungen gehörte bekanntlich eine Privatzusam- 
meiikunft des Kurfürsten August, des Markgrafen Joa
chim II. und des Herzogs Heinrich von Braunschweig 
zu Leipzig, sowie eine Reise Melanchthon’s nach Dres
den , wohin Melanchthon gerufen war (p. 438. 446)« 
Kurfürst August hatte, äusser den vorhin genannten 
Fürsten auch den Landgrafen Philipp und den Herzog 
Christoph von Würtemberg zum Convent in Frankfurt 
eingeladen, wie aus dem von uns bekannt gemachten 
Briefe des Herzogs Christoph (in uns. Urkunden 8» 
809) hervorgeht. Dieser Brief, der im C. R. fehlt, ob
schon er auch von Melanchthon spricht, ist auch noch 
in anderer Beziehung merkwürdig. Christoph schrieb 
nämlich, dass in Frankfurt, wenn der Kurfürst neben 
andern Theologen auch den Melanchthon mitbringO 
die „DoclrinaUa füglich und wohl beschlossen werden 
möchten“, wie es der Kurfürst schon in Anregung gß' 
bracht habe. Und ebenso werde man sich auch dai’- 
über berathen können, wann und wie ein allgemein61’ 
Convent der augsburger Confessionsverwandten — also 
eine protestantische Synode — zur Herstellung def 
Eintracht veranstaltet werden könne. Herzog Christoph 
liess sich die Synodalsache sehr angelegen sein uiw 
setzte sich deshalb auch mit dem Landgrafen in Ver 
bindung. Es konnte aber nicht fehlen, dass von M6' 
lanchthon ein Gutachten über die Veranstaltung dct 
Synode gefedert werden würde. Er gab dies (C. K’ 
p. 449), und erhielt zugleich den Auftrag, eine Bei»'' 
theilung einzelner wichtiger Controversen abzufassen 
und baldmöglichst nach Frankfurt einzusenden. Da* 
Bedenken Melanchthon’s steht im CrRt p. 463 sq<p 
wozu man seinen Brief an Bording (p. 481 sq.) ver
gleichen muss. Ein über jenes Bedenken sich ausspre- 
ehender interessanter Brief von Languet an Calvin is* 
p. 484 sq. mitgetheilt worden. Die Hauptpunkte del’ 
frankfurter Verhandlungen sind in dem bekannten Re* 
cess von Frankfurt (p. 489 sq.) enthalten. Dieser ge
nügte den Parteien nicht, und von einigen Fürsten, wie 
von dem Herzoge Johann Friedrich und dem Herzog6 
Philipp von Pommern, war ein neuer Convent nach 
Magdeburg yorgeschlagen (p. 523), andere wollten ein0 
Synode (p. o38). . Die herzogl. sächsischen Theologe11 
aber liessen es sich vornehmlich angelegen sein, di0 
Flamme der Zwietracht zu nähren und zu erhalte»’ 
worüber sich der Landgraf Philipp höchst misbilligen6 
gegen Melanchthon aussprach und ihn auffoderte, 1,1 
einem Bedenken darzulegen (p. 556), wie man die Ruh0 
und Eintracht herstellen und dadurch zugleich den Röi»' 
lingen das Mittel nehmen könne, die evangelisch0 
Kirche deshalb zu beeinträchtigen, oder gar mit G0' 
walt und Krieg feindlich zu behandeln (p. 541 sqJ' 
Der angeregte Convent kam indess eben so wenig 211 
Stande, wie die in Antrag gebrachte Synode (C. R- P/ 
544. 549. 562). *) Ein sehr interessantes Actenstü0K 
sind die sogenannten bairischen Inquisitionsartikel (P' , 
639 sq.). die von den durch Herzog Albert nach Baie1’» 
gerufenen Jesuiten geschmiedet und darauf berechn0 | 
waren, die Bekenner des evangelischen Glaubens 20 
unterdrücken und aus dem Lande zu vertreiben.
charakteristische Beziehungen zur Gegenwart entha 
jenes Document. Da soll z. B. der Beichtiger frage»'

*) Sie sollte in Magdeburg gehalten werden; diese Stadt 'el 
steht Melanchthon unter dem Ausdrucke Parthenope; s. p. 5b». 
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ob es Abgötterei sei, wenn das Sacrament des Altars 
hl seinem Behältnisse, oder beim Hin- und Hertragen 
hngebetet wird? ob die Ehe, ohne einen Unterschied 
dabei zu machen, Jedermann freistehe und erlaubt sei? 
Melanchthon gab darauf eine Beantwortung jener Ar
tikel (p. 649 sq. 653), aus welcher dann sein Buch 
Besponsiones ad Articulos Bavaricos entstand (1559). Da 
im Anfänge des J. 1559 ein neuer Reichstag zu Augs
burg stattlinden sollte, beabsichtigten mehre evangeli
sche Fürsten, einen neuen Religionstag zu Fulda zu hal
ten. Über die Vorbereitungen hierzu finden sich bei 
Salig nur sehr dürftige Notizen, und der Grund, wes
halb der Tag nicht gehalten wurde, wird von ihm (III, 
S. 415) nicht richtig angegeben. Was die Vorberei
tungen anbetrifft, über die sich auch Melanchthon nicht 
ausspricht, so haben wir Einiges aus Handschriften, 
soweit sie uns zu Gebote standen, in unsern N. Beitr. 
8. 178 ff. gegeben. Einige Briefe Melanchthon’s aus 
dem J. 1559 enthalten Andeutungen über den fuldaer 
Convent (p. 728. 729 sq.), und unter den letzten Brie
fen aus jenem Jahre verdient auch noch ein Brief des 
Picus von Mirandola an Melanchthon, und die Antwort 
Melanchthon’s an Jenen unsere Beachtung (p. 678—703.)

Die von den weimarischen Theologen gegen Me
lanchthon und die Adiaphoristen überhaupt erregten 
Bewegungen dauerten auch im J. 1559 fort; jetzt wur
den sie durch das weimarische Confutationsbuch selbst 
noch vergrössert. Melanchthon erhielt den Auftrag 
Vom Kurfürsten, sein Gutachten über das weimarische 
Buch zu geben; er nahm sich aber auch vor, es gründ
lich zu geben, sodass er selbst um seine Entlassung 
bitten wollte, falls die Sophismen des Buches die Ober
hand behalten sollten (p. 744). Bald darauf sandte er 
sein Gutachten an den Kurfürsten (p. 749. 763 sq.), 
der auch vom Landgrafen Philipp eine Beleuchtung 
des Buches empfing (p. 753 sq.). In enger Beziehung 
auf das Confutationsbuch, durch welches sich Melan
chthon beleidigt fühlte und ein Klagschreiben gegen das
selbe beim Herzoge Johann Friedrich einreichte, steht 
ein merkwürdiger Brief dieses Fürsten an den Land
grafen Philipp, in unsern N. Beitr. S. 195. Der Land
graf hielt es für ganz zweckmässig, wenn sich die 
Fürsten der augsb. Confession unter einander verglei
chen wollten; insbesondere rieth er, dass man eine 
allgemeine evangelische Synode, zu der man aber auch 
die Schweizer rufen müsse, veranstalten solle (s. uns. 
N. Beitr. S. 193). Salig berichtet hierüber nichts. Me
lanchthon musste darauf dem Landgrafen ein Gutach
ten über die bemerkte Proposition stellen (p. 778), 
doch erklärte sich Melanchthon gegen sie. Der Lärm 
im weimarischen Lande nahm immer zu: endlich wur
den Andreas Hügel und Victorin Strigel ■ Jener Pfar
rer, Dieser Professor zu Jena — gefangen weggeführt 
(p. 799. 806. 811). Melanchthon war hierüber sehr 
betrübt (p. 823. 830) und hoffte, dass namentlich der 
Markgraf Johann die Freilassung der Gefangenen be
wirken werde (p. §44. vgl. dazu p. 912. 947). Ein 
ziemlich umfassendes Actenstück ist p. 8al 889 mit- 
getheilt; es enthält Melanchthon’s Beantwortung der 
27 vom Kui fürsten August gestellten Anfragen über 
päpstliche Anmassungen und Rechte, die man in Rom 
bei der Abdankung Karls V. geltend zu machen suchte; 
vgl. dazu p. 800. 837. 842. Melanchthon hatte aber 

auch noch immer die heftigsten Anfeindungen von den 
Flacianern zu ertragen, die um so nachtheiliger auf 
ihn wirkten, je länger und je mehr er kränkelte. Die 
Flacianer hatten es auf nichts Geringeres, als auf seine 
Verweisung aus Sachsen abgesehen, doch hoffte er im 
Vaterlande immer noch ein Plätzchen zu erhalten, wo 
er werde leben können. Merkwürdig aber ist es, dass 
er an Hardenberg schrieb (p. 910): Si solus expel- 
lar, decrevi Dalaestinam adire, et in ims 
ronymi latebris in invocatione filii Dei, et testimonia 
perspicua de doctrina scribere et in märte Deo animam 
commendare. Von den Briefen aus dem Schlüsse des 
J. 1559 sind noch besonders die beachtenswert!!, welche 
sich auf einen neuen Convent der weimarischen Theo
logen beziehen, weshalb auch Melanchthon mit Craco- 
vius nach Lochau zum Kurfürsten August gerufen wurde 
(p. 981. 985 sq.); eben hierauf bezieht sich auch ein 
p. 987 sq. mitgetheiltes Bedenken Melanchthon’s.

Die Anfeindungen, die Melanchthon von den Wi
dersachern zu erdulden hatte, verbitterten ihm die letz
ten Momente seines Lebens auf eine schmerzliche 
Weise. Dies erhellt hinreichend aus den Andeutungen, 
die er in den Briefen jener Zeit niedergelegt hat. Vor
nehmlich kommt er hierbei auf die Abendmahlslehre 
zurück (p. 1022 sq. 1029. 1031. 1034. 1038. 1066. 
1086 sq.). Bei den Wirren, die noch immer in der 
Kirche herrschten, hatte der Pfalzgraf Wolfgang, der 
Herzog Christoph von Würtemberg und der Landgraf 
Philipp eine Synode beim Kurfürsten August wieder 
in Anregung bringen lassen (p. 1027). Die Unterhand
lung hierüber zog sich durch eine geraume Zeit; na
mentlich wurde sie durch Johann Landschad, den pfalz
gräflichen Gesandten, mit vielem Eifer betrieben da 
es hiess, dass die weimarischen Theologen mit einer 
neuen Confutationsschrift hervortreten würden. Dies 
zu verhindern, hielt Pfalzgraf Wolfgang die persönliche 
Zusammenkunft der Kurfürsten und Fürsten der augsb. 
Confession für das geeignetste Mittel (s. uns. N. Beitr. 
S. 212; C. B. p. 1095). Melanchthon konnte freilich 
in diesem Mittel, bei dem grossen Hasse der Parteien 
gegen einander, kein Heil finden (p. 1066). Im An
fang des April 1560 erkrankte er, doch schrieb er 
noch mehre Briefe und einige Aufsätze. In seinem 
Briefe an Runge (p. 1094) deutete er an, dass er das 
Herannahen seines Todes fühlte. Sein letzter Brief ist 
vom 16. April und an Aurifaber gerichtet (p. 1097). 
Das Fieber, welches ihn befallen hatte, nahm zu; er 
schrieb sein Testament, ohne es vollenden zu können 
(p. 1098), und starb am 19. Apul. Am 21. April wurde 
er beerdwt.

Über Vol. X können wir uns, nach dessen Be- 
standtheilen, noch kürzer fassen. Der ganze Band 
lässt sich, seinem Inhalte gemäss, in mehre Abtheilun- 
gen zerlegen, von denen die erste eine Ergänzung der 
sämmtlichen frühem Bände bildet. Wir erhalten näm
lich zuerst, nachdem uns der Herausgeber über einer, 
in der Bibliothek des Fürsten Chigi in Rom befindli
chen Codex, die Autographa der Briefe Melanchthon’s 
an Camerai enthaltend, benachrichtigt hat, diejenigen 
Briefe und Aufsätze, welche Melanchthon an und für 
Freunde geschrieben hat (p. 1 $1), dann folgen (bis 
p. 79) Epistolae a Mel. discipulis suis praescriptae^ 
dann (bis p. 91) Schedae publice affixae, dann (bis



376
p. 119) ludicia, Consilia, Scripta Melanthonis. Von 
diesen sämmtlichen Actenstücken lässt sich die Zeit 
der Abfassung, die von Melanchthon nicht einmal an
gedeutet worden ist, in keiner Weise bestimmen, daher 
ist es auch gewiss sehr zweckmässig, dass sie der 
Herausgeber, nach der bezeichneten Classification, am 
Schlüsse der übrigen Briefe und Aufsätze folgen lässt. 
Sie sind beiweitem zum grössten Theile aus Ab
schriften entlehnt und durch Hin. B. zum ersten 
Male zum Abdruck gekommen; zu andern konnte 
er die Autographa vergleichen, und die Wieder
stellung des Textes von früher gedruckten Briefen 
zeigt auch hier, wie stark das Meinungsinteresse auf 
die Verfälschung der Texte eingewirkt hat. Nur von 
den „Schedis“ lässt sich im Allgemeinen bemerken, 
dass sie in die J. 1530—39 gehören. An die Gutach
ten, Rathschläge und Aufsätze Melanchthon’s schliesst 
dann der Herausgeber die Fortsetzung der zu Vol. IV 
mitgetheilten Supplemente (p. 126—172), die zur Ge
schichte der J. 1530—52 gehören. Sie sind zunächst 
aus Handschriften entlehnt, und unter ihnen befinden 
sich auch einige, ziemlich umfangreiche Briefe von 
Bucer. Wir haben indess keine von denjenigen Brie
fen aufgenommen gefunden, die wir als fehlend bezeich
net haben. Als einen Appendix hat dann der Heraus
geber mehre, auf Melanchthon’s Leben und Tod sich 
beziehende Schriften, die noch um das J. 1560 in Wit
tenberg erschienen, beigefügt. Diese Schriften sintl p. 
178—315 enthalten. Hieran schliesst der Herausgeber 
noch ein sorgfältig gearbeitetes Register der sämmtli
chen in Vol. I—X enthaltenen Briefe, ausgestellten 
Zeugnisse , Sentenzen , Vorreden, Gutachten , Rath
schläge und Erzählungen, endlich folgt ein Verzeich- 
niss derjenigen Briefe und Schriften, welche von an
dern Verfassern herrühren und in den einzelnen Bän
den enthalten sind.

Die zweite grosse Abtheilung dieses Bandes ent
hält Melanchthon’s Gedichte (p. 468 — 672). Melan
chthon legte, wie aus mehren seiner Briefe hervorgeht, 
einen grossen Werth auf die Dichtkunst und hielt die 
Gabe zum Dichten für ein besonderes Geschenk Got
tes. Über seine eigenen Dichtungen urtheilte er höchst 
bescheiden. Es ist auch wol keine Frage, dass Me
lanchthon’s Gedichte mehr aus dem Verstände, als 
aus dichterischer Begeisterung hervorgingen. Doch 
muss man auch gerecht sein und es nicht vergessen, 
dass in ihm die zur Dichtung nothwendige Erhebung 
des Gemüthes gar oft durch unzählige, manchmal sehr 
verdriessliche Arbeiten, durch Mühen, Sorgen und Be
schwerden niedergedrückt wurde; er selbst weist in 
seinen Briefen wiederholt hierauf hin. Seine Gedichte 
sind fast durchgehends sehr kurz (das längste ist Col- 
latio de impositione manuum etc., p. 572 sq.) und be
stehen in poetischen Briefen, Bittgedichten, Epigram
men, Grabschriften u. s. w. Die meisten schrieb er in 
Wittenberg in den J. 1518—29. Mit seinen Pensionä
ren und Kostgängern hielt er viele dichterische Übun
gen; auch dadurch war er selbst veranlasst, Verse zu 
schreiben. Späterhin aber häuften sich bei ihm die 
auf die Kirchenverbesserungen sich beziehenden Arbeiten 

in solcher Weise, dass er nur noch wenig Musse fiir 
die Abfassung von Gedichten hatte. Er selbst konnte 
nicht dazu bewogen werden, sie zu sammeln und her
auszugeben, und obschon er gar nicht wollte, dass An
dere der Sammlung und Herausgabe sich unterzögen, 
geschah dies doch. Die erste Sammlung veranstaltete 
Joh. Reiffenstein; sie wurde in Hagenau von Joh. Se- 
cerius gedruckt (1528), der aber auch viele Gedichte 
von andern Verfassern, namentlich von Jac. Micylhis, 
aufnahm. Späterhin erschienen mehre andere Samm
lungen , über die sich Hr. B., nach ihrem kritischen 
Werthe, kurz ausspricht. Den meisten kritischen Werth 
haben die von Secerius, und späterhin von Vincentius 
(1563) gegebenen Sammlungen, die Hr. B. auch vor
zugsweise benutzte. Er vertheilte die Gedichte in vier 
Bücher, von denen das erste die Gedichte bis zum J. 
1527, das zweite die Gedichte bis zum J. 1540, das 
dritte die Epigrammen aus den J. 1541—60, das vierte 
diejenigen Gedichte enthält, deren Jahr der Abfassung 
sich nicht bestimmen lässt. Unter sämmtlichen Ge
dichten befinden sich ungefähr zehn, die früher noch 
nicht gedruckt waren; zu den übrigen konnte der Her
ausgeber mehre Codices vergleichen, und die Textes- 
kritik ward von ihm so weit gehandhabt, als ihm ein 
kritischer Apparat zu Gebote stand.

Die dritte und letzte grosse Abtheilung dieses Ban
des umfasst die akademischen Fragen, kürzern Anspra
chen und öffentlichen Reden Melanchthon’s (p. 690_ _ 
1041), über deren Inhalt und Sammlungen der Heraus
geber in einem Vorworte sich näher ausspricht. Hier
bei erörtert er den kritischen Werth der vorhandenen 
Textesrecensionen, und bemerkt, dass man vornehmlich 
die Editlo Haganoensis (1533), Argentoratensis (1541), 
Princeps (1544), Servestana (1586) und Richardiana 
(1570) wohl von einander unterscheiden mässe. Jede 
dieser Sammlungen wird nach ihrem Inhalte genau be
zeichnet, und einzelne später veranstaltete Sammlungen 
werden namentlich aufgeführt. In unserer Zeit veran
staltete Dr. Fridemann eine solche Sammlung, doch 
erschien nur ein Bändchen (Wittenb.. 1822), welches 
zehn Reden Melanchthon’s enthält. Hr. B. hat die Re
den, nach der angegebenen dreifachen Eintheilung, 
chronologisch geordnet und möglichst vollständig zu
sammengestellt; unter ihnen befinden sich auch mehre, 
die durch ihn jetzt zum ersten Male dem Drucke über
geben worden, und aus den Codd. Paris., Bas. und 
Goth, geschöpft sind. Den Schluss von Vol. X machen 
die von Melanchthon verfassten Universitätsgesetze, ivie 
sie im J. 1546 publicirt worden sind.

Wir haben somit die Relation über das Corp. Ref9 
so weit dasselbe erschienen ist, beendigt. Das Vef' 
dienst, welches sich Hr. B- durch diese Riesenat' 
beit erworben hat, ist zu gross und zu anerkannt? 
als dass es noch eines Wortes deshalb bedürfte, und 
wir schliessen mit dem aufrichtigen Wunsche, dass der 
hochwürdige Herausgeber das ganze Werk vollenden 
und noch lange der evangelischen Kirche erhalten wer
den möge!

Gotha. Dr. Neudecker»

Verantwortlicher Redacteur: Dr. 1?» Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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^Vir fangen billigerweise damit an, dem Herausgeber 
obigen Werkes (nach der Unterschrift der Einleitung 
Barrois in Lille) unsern aufrichtigen Dank für eine so 
Wesentliche und vielfach interessante Bereicherung die
ses Zweiges der romantischen Literatur des Mittelalters 
^Waisprechen, womit wir denn freilich dem Recht und 
der Pflicht nicht entsagt haben wollen, gelegentlich un
sere Zweifel hinsichtlich der Zweckmässigkeit der Aus
führung dieses Unternehmens kundzugeben. Denn 
gerade je mehr in neuerer Zeit in Frankreich für die 
Kenntnis« und Beurtheilung des französischen und kel
tischen Mittelalters, seiner Literatur, Kunst und ganzen 
Bildung geschehen ist, desto mehr drängt sich nun auch 
das Bedürfnis« und durch den sich heranbildenden 
Maasstab die Möglichkeit einer strengem Beurtheilung 
des neu Hinzukommenden, einer zweckmässigem Lei
tung und Controle der weitern Arbeiten, zur Vermei- 
düng leidiger faux frais aller Art, auf; und uns Deut
schen vorzugsweise wird der kritische Beruf auch hier 
nicht abzusprechen sein. In der That möchten solche 
Und ähnliche Leistungen unserer Nachbarn wahrschein
lich diesseit des Rheins immer noch mehr dankbare 
Anerkennung und fruchtbare Benutzung finden als jen- 
seit, und jedenfalls verdanken die Franzosen (abge
sehen natürlich von den antediluvianischen Leistungen 
der ßenedictiner u. s. w.) uns die Initiative tieferen 
Bindringens auf diesem ihren eigenen Grund und Bo
den ; wie denn, um nur Eins hervorzuheben, schon vor 
dreissig Jahren (in Fouque’s Musen) der treffliche 
Uhland einen Aufsatz über das französische Ritterepos 
schrieb, der noch jetzt leicht das Beste ist, was wir 
dem weniger kundigen Leser zu lesen empfehlen kön
nen, damit er ein hinreichendes Interesse für die Sache 
gewinne, um nicht von vorn herein der folgenden Be
sprechung den Raum, den wir für sie fodern müssen, 
zu misgönnen *). Um diesen nicht noch weiter auszu-

) Ausserdem genügt es hier, auf die treffliche Schrift von F, 
Wolf: „Über die neuesten Leistungen der Franzosen für die Heraus
gabe ihrer Nationalheldengedichte u. s. w.“ (Wien, 1833), dann 
für eine blosse Übersicht dieser Leistungen auf denArt:kel „Franzö
sische Philologie , im zweiten Bande des Conversationslexikons der 
neuesten Zeit, endlich auf den letzten Band des Lehrbuchs der 

dehnen, halten wir hier zunächst alles Das zurück, 
was wir auch bei dieser Gelegenheit und eben den un
ter solchen Umständen um so rühmlichem Leistungen 
Einzelner gegenüber, über die Gleichgültigkeit zu sagen 
und zu klagen hätten, womit dieser ganze wichtige 
Zweig der wissenschaftlichen und höhern Bildung der 
Zeit — neuere Literatur und Literaturgeschichte im 
weitesten Sinne — bei uns noch zumal auch von den 
Regierenden behandelt, oder vielmehr ignorirt und mis- 
handelt wird. Die ihrer modern-materialistischen Ten
denzen wegen so verrufene französische Regierung 
wendet jährlich mehre hunderttausend Franken auf För
derung dieser Studien, besonders auf nationalem Ge
biet (durch Herausgabe von Denkmälern, durch die 
Fortsetzung der grossen Hist, liier, de la France, durch 
wissenschaftliche Reisen, durch Dotirung von Lehr
stühlen, durch die Gründung der ecole des chartes 
u. s. w.) — was dagegen etwa bei uns auf den bedeu
tendsten Universitäten oder andern Organen des wissen
schaftlichen Lebens auf solche Dinge gewendet wird, 
mag zur Ehre deutscher Regierungen besser ganz un
erwähnt bleiben. Dass bei jenem Patronat auch man
ches Verkehrte mit unterläuft, dass oft mehr schein
bare als wirkliche Resultate zu Tage kommen, dass 
wenigstens auf dem Gebiet der vaterländischen Litera
tur bei uns die Liebe und ernste Wissenschaft Einzel
ner ohne, oder fast ohne alle Unterstützung von oben 
viel Bedeutenderes geleistet hat, als dort mit all jenen 
materiellen Vortheilen, lässt sich allerdings nicht in 
Abrede stellen; aber jene Mängel sind doch wahrlich 
nicht unvermeidlich, und die Vortheile beider Betriebs
arten nicht unvereinbar! Diese Vereinigung aber und 
dadurch die Beschaffung der möglichst bedeutenden Re
sultate wäre eben unsere Aufgabe. Doch genug da
von und zur Sache!

Und zwar halten wir uns zunächst an Das , was 
auch ohne nähere Untersuchung klar vorliegt oder doch 
vorzuliegen scheint, was auch der Titel des Werkes 
ankündet: ein episches Rittergedicht des Jongleurs 
Raimbert de Paris, aus dem zwölften Jahrh., nahe an 

Literaturgeschichte von Grässe (die grossen Sagenkreise des Mittel 
alters, 1842) zu verweisen — ein Werk, welches jeder Sachkundige, 
so viel auch im Einzelnen, und zum Theil auch was organische 
Gliederung und geistige Auffassung betrifft, dagegen zu sagen wäre, 
als ein wahrhaft stupendes anerkennen und dankbar benutzen wird. 
Eine französische oder lateinische Ausgabe würde es zu einem euro
päischen Werke machen.
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13000 Verse stark, dessen Held, Ogier le Danois, ge
rade eine der eigenthümlich bedeutendsten Gestalten 
des karlingischen Sagenkreises ist, so verbürgt schon 
dies jedem irgend Sachkundigen ein vielfaches Inter
esse, eine jedenfalls für die Geschichte der Literatur, 
der ganzen Bildung des Mittelalters bedeutende Gabe. 
Dieser Eindruck, die dadurch erweckte Erwartung 
wird aber nicht vermindert, sondern vermehrt, wenn 
wir uns gleich an eine schon früher einigermassen be
kannte Bearbeitung eines Theils desselben Stoffes von 
einem der bedeutendsten Trouveres des 13. Jahrh., dem 
Könige der Spielleute, Adenez le Roi, erinnern, und 
dann in der Einleitung des vorliegenden Werkes mit 
einer dritten Bearbeitung aus dem Anfänge des 14. 
Jahrh. bekannt gemacht werden, woran sich dann der 
bekannte Prosaroman des 15. Jahrh. schliesst, der an
derweitigen romanischen und der deutschen Bearbei
tungen der verwandten Anklänge oder Nachklänge in 
der nordischen Poesie nicht zu gedenken. Denn dass 
gerade die Fälle, welche eine Beobachtung der poeti
schen Fortbildung und zum Theil immerhin Ferbildung 
desselben Sagenstoftes in verschiedenen Epochen ge
statten, die fruchtbarsten und erwünschtesten für den 
Literarhistoriker sind, bedarf hier keiner Erörterung.

Aber auch wenn wir, immer noch im guten Glau
ben an die innere Einheit der vorliegenden Masse von 
Versen, uns mit dem poetischen Werth der Arbeit des 
alten pariser Spielmannes bekannt machen, müssen 
wir gestehen und gleich hier bevorworten, dass gar 
nicht selten die tiefsten, gewaltigsten Töne echter epi
scher Dichtung uns entgegen klingen in unwiderstehlich 
ergreifender Einfalt und Würde, welcher die ebenfalls 
nicht fehlenden Anklänge volksthümlicher Derbheit 
wahrlich keinen Eintrag thun. Und können wir auch 
nicht leugnen , dass die unendliche Wiederholung aus
führlichster Aufzählung und Beschreibung der mächti
gen Hiebe und Stösse, welche die Helden auf einan
der führen, nicht nur uns, sondern wol jedem nicht 
selbst mit solcher Waare ausschliesslich handelnden 
Leser oder Hörer störend und ermüdend erscheinen 
muss, und dem poetischen, dem epischen Gesammtein- 
druck zu grossem, ja unverwindlichem Nachtheil ge
reicht, so ist doch, ganz abgesehen von dem nicht sehr 
viel gemässigtem Vorgänge unsers bonus Homerus, auf 
der andern Seite nicht zu verkennen, dass jenes un
unterbrochene Waffengeklirr, Kriegsruf, Rossestampfen 
und Schnauben, welches gleichsam den Hintergrund, 
die Begleitung des ganzen Epos macht, wesentlich zu 
dem Eindruck gehört, den das Ganze eben als Aus
druck einer bestimmten Zeit, bestimmter nationaler und 
localer Verhältnisse hervorbringen soll und darf und 
wirklich im höchsten Grade hervorbringt. Wie dem 
auch sei, und auf welche Momente wir auch diesen 
Eindruck zurückführen, wie wir ihn auch zerlegen 
mögen, gewiss ist, dass die vorliegende Dichtung zu 

denjenigen gehört, worin die gewaltige eiserne Zeit des 
karlingischen Heldenthums noch am wenigsten durch 
das spätere Ritterthum gemildert, aber auch am wenigsten 
geschwächt, getrübt, manirirt und verzerrt sich aus
spricht, und in dieser Beziehung lassen sich von den bis
her durch den Druck bekannter gewordenen Dichtungen 
des nordfranzösischen Mittelalters nur die Chanson do 
Roland, die Chanson des Loherencs, und was durch 
I. Bekker von dem Gerard de Viane mitgetheilt wor
den, vergleichen *). Wie diese karlingischen Franken, 
welche die von allen Seiten einbrechenden Fluthen des 
Heidenthums und der Ketzerei, von Avaren, Slawen, 
Dänen, Sachsen, Arabern, Longobarden getragen, nicht 
nur brechen, sondern sie nach allen Seiten weit zu
rückwerfen und durch unzerstörbare Dämme christli
cher Civilisation bannen, wie sie in der Geschichte als 
ein wahrhaft eisernes Geschlecht erscheinen, so findet 
auch der Historiker in diesem, wenngleich späten, doch 
für uns ältesten poetischen Ausdruck jener Epoche erst 
die rechte Bestätigung und Erklärung der historischen 
Zeugnisse im engern Sinne. Unabweislich drängen sich 
hier die Analogien und die Unterschiede auf zwischen 
diesem fränkisch - karlingischen Heidenthum, dessen 
poetischer Ausdruck unmittelbar’ nur in dem Organ der 
französischen Sprache auf uns gekommen ist, und dein 
ältern, eigentlich deutschen Heldenthum, wenn wir es 
uns von spätem fremdartigen Anklängen gereinigt, in 
seiner unmittelbaren Poesie denken. Die allgemeinen 
Züge des Heldenwesens sind ziemlich dieselben. In 
dem Gemüthsleben tritt die Liebe als Minne, als Ge
schlechtsliebe in beiden Gebieten, wenn wir das spä
tere eigentliche Ritterthum damit vergleichen, sehr zu
rück, jedoch in dem karlingischen Heldenthume sogar 
noch mehr als in dem deutschen, wo die ursprünglich 
germanische Bedeutung des Weibes noch reiner durch- 
klingt, sodass (auch wenn wir von allen Ausschmückun
gen und Amplificationen des spätem Ritterthums abs-

*) Dass bei der Auswahl grosser Menge von Denkmälern def 
mittelalterlichen Literatur, welche in den letzten Jahren (Michei 
allein hat an 40Bände beschafft!) herausgegeben, nicht immer wohl" 
begründete Kritik und Erkenntniss des relativ in dieser oder jenef 
Hinsicht werthvollsten und nöthigsten entschieden hat, ist freilich 
nicht zu leugnen —, doch ist Alles, was gegeben wird (nach dem 
bekannten Sprüchworte), dankbar anzunehmen. Doch sei gestattet? ! 
hier Wünsche auszusprechen. Erstlich: warum findet sich z. B. i® 
Berlin Niemand, der die von Bekker benutzten Handschriften, we
nigstens zunächst die des Gerard de Aiane, vollständig herausgibt 
Sollte nicht dazu wenigstens in der Form einer akademischen Denk
schrift eine Unterstützung von Seiten der Regierung zu erlang6® 
sein — wie es ja auch beim Bierabras der Fall war? Zweiten® 
dürfte wol das von Michel (Rapports etc. p, 118) erwähnte Gedicht 
(Manuscript des Brit. Mus.) vor allen Dingen die Herausgabe lohnen- । 
Über den poetischen Werth kann man nach den dort gegebenen 
Proben nicht urtheilen; aber schon, dass es zu den kürzern cha»s°n8 
gehört (etwa 2600 Verse), dann zu den ältern volksthümlichern ße 
hört (wie der Schluss andeutet, der die Zuhörer heimgehen heisst)? 
endlich, weil es sich auch dem Inhalte nach zunächst an die Chanson 
de Roland anschliesst, scheint uns entscheidend.
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b'ahiren) die Minne im Nibelungenepos den Kern und 
den einen Haupthebel der ganzen Entwickelung bildet. 
Hort dagegen wird sie theils wol schon durch die 
aus der römischen Welt zumal in ihrer Entartung her
überwirkende antike Behandlung des Geschlechtsver
hältnisses, theils durch die christliche Askese, theils 
durch das Übergewicht politisch - kirchlicher Momente 
noch mehr zurückgedrängt. Dies hindert indess nicht, 
dass, wo es hervortritt, z. B. in dem Verhältniss zwi
schen Aude und Roland in den chansons, welche die 
Kämpfe vor Viane und die Niederlage von Ronceval 
feesingen, jenes Moment durchaus würdig und naiv 
Magisch oder anmuthig hervortritt. In unserer Checa- 
^erie d’Oqier nimmt die Minne einen noch geringem 
*faum ein. Um so kräftiger aber macht sich das Ge- 
^üthsleben, die Liebe, sowol im deutschen als im kar- 
*lngischen Heldenthume geltend in dem Verhältniss 
^wischen Held und Held, zunächst als tiefe, gewaltige 
*reucj welche dann in eben so gewaltigem Hass, bis 
2uni furchtbarsten Verrath, imvn uvgcmsciiz mium. 
^®ch dieser Richtung dürfte der Unterschied zwischen 
beiden Entwickelungsstufen der mittelalterlichen Poesie 
hauptsächlich darin zu suchen sein, dass im karlingi- 
schen Epos das freie Verhältniss der alten Gefolg
schaften nach einer Seite wenigstens schon gebundener 
als Lehnsverhältniss erscheint, wodurch denn eben auch 
die Gegensätze schroffer, aber auch ergreifender, man- 
nichfacher und poetischer liervortreten, uni so mehr, da 

ihren Gegensatz findet. **hns zu überzeugen

doch auch das Verhältniss der Waffenbrüderschaft auf 
gleichem Fusse nicht ausgeschlossen ist, wo ja Roland 
und Olivier, Amis und Amilius, unser Ogier und Be
noit zum Theil als sprichwörtliche Vorbilder vorleuch
ten. Der eigentliche, tiefe und wesentliche Unterschied 
Zwischen beiden Kreisen des Heldenthums und der 
Ileldenpoesie geht aber aus dem Momente des christ- 
fechen Glaubens hervor. In der deutschen Heldensage 
(sofern es nicht später hineingetragen) fehlt dies fast 
§anz, der Natur der Sache nach und eben weil sie 
Uiehr der poetische Ausdruck des nationalen Particu- 
^arismus in der Periode der Völkerwanderung ist. Das 
karlingische Epos dagegen ist durchdrungen von dem 
leiste der naivsten, gewaltigsten Glaubenszuversicht 
bnd des daraus erwachsenden, gleichsam zur Lebens- 
Sewohnheit gewordenen Berufes des Kampfes gegen 
die Heidenwelt. Dies Gefühl, dieser Beruf bildet, auch 
Wo er nicht unmittelbar sich ausspricht, ja trotz allen 
Scheinbaren und einzelnen Widersprüchen, den Hinter
grund, die Grundlage, den Hauptstrom des ganzen kar- 
lingischen Heldenthums. Gerade diese Seite der Sache 
muss zum richtigen Verständniss um so mehr hervor- 
geho en werden, da man neuerdings von gewissen 
Seiten falsche Charakteristiken und Signalements dieser 

inge geiade in dieser Beziehung hat einzufiihren ver
sucht. So hat man sich namentlich darin gefallen, 
auch wol jenen eisernen Armen der ecclesia militans 

selbst einen Liebesdienst zu erzeigen geglaubt, indem 
man sie von dem Übeln Leumund einseitig fanatischen 
Hasses gegen die Heidenwelt zu reinigen und uns glau
ben zu machen suchte, alle diese Gegensätze seien in 
dem Rosenwasser minniglicher Courtoisie, ja höherer, 
wol gar philosophischer Geistesbildung und Geistesfrei
heit aufgegangen, und christliche wie saracenische Hel
den hätten eigentlich den niedern Standpunkt, der sie 
zwang, sich äusserlich und leiblich die Hälse zu bre
chen, innerlich längst „überwunden“ gehabt. Das sind 
aber arge Selbsttäuschungen aufgeklärtester Seelen und 
Geister. Inwiefern Dies oder Ähnliches von dem spä
tem Ritterthum gelten mag, oder was wol aus der 
christlichen Welt sammt all ihrer modernen Aufklärung 
und Philosophie geworden wäre, wenn ihre damaligen 
Vorkämpfer um ein Haar weniger beschränkt fanatisch 
gewesen wären, wollen wir hier nicht untersuchen; so 
viel ist aber gewiss, dass schon die flüchtigste Durch
sicht der hier vorliegende Dichtungen hinreichen muss,

nigste Verachtung
dass jedenfalls hier die tiefste in- 

der herzlichste Hass und Abscheu
gegen die pute gent paienor, gegen die puante geste 
de Mahon etc. die ganze christliche Heldenwelt be
herrscht — solche und viel schlimmere Ausdrücke kom
men wenigstens fast auf jeder Seite vor. Das hindert 
freilich nicht, dass einzelne christliche und heidnische 
Helden gelegentlich eine gewisse gegenseitige Achtung 
zeigen und zumal die Beobachtung der Gesetze eines 
ehrlichen Heldenkampfes im Ganzen fodern und lei
sten ; aber darin liegt eben der Irrthum, dass man solche 
Erscheinungen unter ganz modernen Voraussetzungen 
und zum Theil Tendenzen ganz falsch deutet. Auch 
der „Kampf des Vasallen- und Königthums” gibt als 
vorherrschende Bezeichnung des Charakters desjenigen 
Kreises karlingischer Heldenlieder, wozu auch das vor
liegende gehört, ein ganz falsches Bild, sofern man 
damit einen ausschliessenden Gegensatz zu dem Mo
mente der Einheit im Glaubenskampfe andeuten, und 
danach etwa die Chanson de Roland, und den Fierabras 
von der Berthe au grand pie und den filz Aymon tren
nen wollte. Ein relativer Unterschied findet zwar hier 
allerdings statt, aber wer eben das Moment des christ
lichen Heldenthums als gemeinsame Grundlage jenes 
ganzen Kreises von That, bage und Poesie verkennt, 
wird nie zu einem berufenen Urtheil in der Sache ge
langen *). Dass die Macht dieses Gemeinsamen eben

’) Alles Dies weiter auszuführen und zu belegen, oder gar auch 
das spätere Ritterthum und die Gedichte des bretagnischen und an
derer Sagenkreise in diese vergleichende Betrachtung zu ziehen, 
würde hier viel zu weit führen. Dass wir bei dem Gesagten haupt
sächlich auch die Darstellung im Auge hatten, welche Rosenkranz 
von diesen Dingen gibt, wollen wir nicht leugnen, eben so wenig aber 
in Abrede stellen, dass dieser Literarhistoriker in den meisten Ab- 
theilungen seines umfassenden Werkes zeigt, wie viele schöne, plau
sible Sachen man über jede beliebige Literatur sagen kann ohne 
alle genügende eigene Bekanntschaft mit den Autoren, Denkmälern
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dagegen, wenn man ihn in gewissem Sinne eine kar- 
lingische Achilleis nennen will. ,

Zunächst nun werden wir in den Hof halt Karls 
eingeführt, diesmals zu St.-Omer. Die Boten, die der 
Kaiser an Gaufrois den Dänen gesendet, um den Tri
but (Gavage) von ihm einzufodern, kehren beschimpft 
mit geschorenem Bart und Haupthaar zurück. Kurl 
will im ersten Zorn sogleich blutige Rache an Ogier, 
Gaufrois’ Sohne, nehmen, der (auf Anstiften seiner feind- , 
seligen Stiefmutter) als Geisel für die Treue des Va- , 
ters am kaiserlichen Hofe erzogen wird. Weder die Kl»' i 
gen des Heldenknaben, noch die Fürbitten der Paladine 
und der Kaiserin selbst machen grossen Eindruck auf den 
Kaiser. Die schmachvolle Hinrichtung wird zunächst 
nur auf den folgenden Tag verschoben, eine Aussicht, 
welche den schwerbedrohten Knaben nicht hindert, die 
nächtliche Frist sehr lebenskräftig zu verwenden, in
dem er mit der Tochter des Burgherrn von St.-Omer, 
in dessen Haft er gegeben ist, einen Sohn, Beaudoui- i 
net erzeugt, der nachher einen tragischen Wendepunkt 
herbeiführt, während von der Mutter nicht wieder die । 
Rede ist. Am Morgen aber bringen Boten aus Rom, i 
welche die Eroberung der Stadt, die Verwüstung und 
Schändung der Tempel und Heiligthümer durch ein un
zählbares Saracenenheer unter Danemont melden, de» 
Kaiser doch auf andere Gedanken. Alles rüstet sich 
zum Kampfe und Ogier erhält zunächst unbestimmte । 
hi ist und folgt im Gewahrsam des alten Ramon von । 
Baiern dem christlichen Heer. Dieses sieht sich durch | 
Felsen, Eis und Schnee des Mongieu (der Alpen) auf- 
gehalten, welche aber vor Karl’s eifrigem Gebete einen 
Durchgang gewähren, worauf der Kaiser, durch das 
Wunder gerührt und milde gestimmt, dem Ogier we
nigstens so weit verzeiht, als Leib, Leben und Freiheit 
geht. Bald findet der Heldenknabe Gelegenheit, sich 
zu bewähren. Die erste Schlacht gegen die Ungläubi
gen vor Rom ist durch die Feigheit des Lombarden 
Alori, welcher mit der Orillamme die Flucht ergreift? 
schon verloren, der Kaiser und seine besten Helden 
werden schon gefangen fortgeschleppt; da bewaffnet 
Ogier sich selbst und die im Lager zurückgebliebenen 
Trossbuben mit allem irgend brauchbaren Geräth, wa® 
ihnen zur Hand liegt, führt sie dem fliehenden Alori 
entgegen, rennt diesen nieder, raubt ihm seine Waffen 
und Rüstung, besteigt sein Ross, ergreift die Oriflannn6 
und stürzt sich mit seinem bunten jugendlichen Haufen, 
der sich allmälig mit den Waffen der Erschlagenen 
besser ausrüstet, in die dichtesten Schwärme der sie' 
gestrunkenen Heiden, befreit den Kaiser und die an' 
dem Helden, und nun ist der Sieg schnell für die Chri" 
sten entschieden. Dass Karl nun seinem Retter gänz' 1 
liehe Verzeihung nicht länger versagt, versteht sich von 
selbst; aber auch Alori entgeht der ihm angedrohten 
schmählichen Strafe seiner Feigheit, indem Ogier den1 
Kaiser rund heraus sagt: es sei seine eigene Schuld? 
dass solches Unheil das christliche Heer betroffen, 
er die Orillamme nicht nach Recht und Brauch einen1 
seiner getreuen fränkischen Paladine, sondern dem l111* 
zuverlässigen Lombarden anvertraut habe.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in

in dem Verhältniss zu jenen feindselig trennenden Mo
menten, wie die Macht der Treue oft mitten in dem 
Sturme des Hasses, die poetisch und sittlich ergrei
fendste Anerkennung und Verherrlichung findet, zeigt 
sich denn auch in unserm Ogier zur Genüge. Welchen 
Antheil dabei die Behandlungsart im engern Sinne, der 
Dichter, der gegebene Stoff, frühere Bearbeiter, wel
chen endlich die ganze poetische Bildung der Zeit ha
ben mag, ist auch da, wo alle in Betracht kommende 
Momente viel klarer vorliegen, als hier, schwer, ja un
möglich zu entscheiden, und es kommt am Ende auch 
auf strenge Scheidung hier gar nicht unbedingt an, so
fern nur im Allgemeinen jene verschiedenen Seiten der 
Sache aus einander gehalten werden. Dass aberRaimbert 
oder wer von seinen Zeitgenossen sonst noch Theil an 
dem hier mitgetheilten Ganzen von Dichtungen haben 
mag, nicht die ersten poetischen Bearbeiter der Ogier- 
sage waren, lässt sich leicht denken und wird über
dies ausdrücklich durch frühere Erwähnungen, z. B. 
beim Pseudoturpin und Metellus von Tegernsee, von 
dahin gehörigen Volksliedern bezeugt; und dass diese 
poetischen Vorarbeiten, so wenig sie (nach dem gäng 
und gäben literarhistorischen Sprachgebrauch) zu den 
kunstgerechten gehören, doch einen grossen Einfluss 
auf das hier vorliegende und ihm verwandte Product 
einer schon ziemlich vorherrschend als kunstmässig 
zu bezeichnenden Entwickelungsstufe geübt haben, er
gibt sich nicht nur aus der ganzen Ökonomie der epi
schen Handlung, sondern besonders auch daraus, dass 
wir hier schon eine sehr ausgebildete und festgestellte 
epische Sprache vor uns haben. Dahin rechnen wir 
zumal die vielen stehenden Beiwörter und andere Phra
sen, deren häufige Wiederholung, da sie an sich kei
neswegs poetischer Kraft und Prägnanz entbehren, wol 
nur für solche Leser unpoetisch und störend sein dürf
ten, denen es überhaupt an Sinn und richtigem Maas 
zur Beurtheilung des echten Epos fehlt. Zu einer aus
führlichem Erörterung über die epische Sprache dieses 
und anderer verwandten oder auch späterer Denkmäler 
der französischen Poesie im Mittelalter ist hier natür
lich nicht der Ort, so interessant der Gegenstand auch 
wäre. Fügen wir nun aber dem Gesagten eine Über
sicht des Arguments der Chevalerie d’Ogier bei, so 
möchte dies hinreichen, um dem Leser wenigstens einen 
allgemeinen Begriff von der poetischen Bedeutung die
ser Dichtung zu geben, und jedenfalls wird er sich über
zeugen, dass dem Stoff in der hier durchgefüLrten An
ordnung eine wahrhaft epische Bedeutung, Haltung und 
Organisation nicht abzusprechen ist. Wir haben nichts

und Sprachen — sofern man nur mit eigenem und mit dem Geiste 
der Schule die Arbeiten und Zeugnisse Anderer zu verarbeiten ver
steht. Auch das ist in seiner Art und zu seiner Zeit nützlich und 
verdienstlich. — Was aber noth thut, sind ganz andere Dinge.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ff1» Maud, in Jena.
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Mittelalterliche JLiterator.
La ckevalerie Ogier de Danemarche par Raimbert 

de Paris.
(Fortsetzung aus Nr. 95.)

Der Verlust, den die Christen in der Schlacht erlitten, 
Wird einigermassen ersetzt durch die Ankunft Charlot’s 
(Kailot), Karl’s Sohn, während auch die Heiden grosse 
Verstärkung unter Sadone und Brunamont erhalten. 
Charlot, der soeben erst mit seinem Gefolge den Rit
terschlag erhalten hat und in übermüthiger ünerfah- 
uenheit und Neid über Ogier’s Ruhm, ohne Vorwissen 
des Kaisers eine Waffenthat ausführen will, fällt in ei- 
®en Hinterhalt und verdankt seine Rettung nur Ogier’s 
Beistand, dessen Fürbitte bei dem Kaiser, der den Sohn 
mit seinem Stabe niederschlagen will, ihm dann gleich 
noch einmal zu Statten kommt. Ogier ist aber schon 
im ersten Kampfe mit dem edelsten und tapfersten der 
heidnischen Helden, Karaheu (dem Verlobten Glorian- 
de’s, der Tochter Danemont’s), zusammengetroffen, und 
Beide haben einen Zweikampf auf der Tiberinsel ver
abredet (einen eigentlichen Holmgang, wie sie offenbar 
von den Normannen entlehnt in den ältern französischen 
Chansons de geste oft vorkommen), und jener erscheint 
nun selbst im christlichen Lager zu förmlicher Heraus- 
foderung, wobei sich immer mehr zwischen beiden 
Belden ein gar schönes treuherziges Verhältniss bildet, 
indem der Heide dem Christen auch seine Geliebte ganz 
Wohl gönnt, wenn er sie ihm abkämpfen kann. Charlot 
begehrt mit heftigen Schmähungen, sowol gegen Ogier 
als gegen den Heiden, die Ehre des Kampfes für sich, 
nnd gibt sich erst zufrieden, als ihm in Sadone ein 
nicht weniger ehrenwerther Gegner gestellt wird. Glo- 
uiande empfängt die vier Helden gar anmuthig (mit ei
nem Blüthenzweige) auf der Tiberinsel, und in ihrer 
Gegenwart erfolgt denn der blutigste und langwierigste 
Doppelzweikampf, der aber vor seiner Entscheidung 
durch tlen Verrath der Heiden unterbrochen wird, 
W’elche plötzlich auf der Insel landen, um die beiden 
Christen aufzuheben. Charlot entkommt, aber Ogier 
wird gefangen — natürlich gegen den Willen und ohne 
Vorwissen Karaheu’s, der sich vielmehr freiwillig als 
Geisel ,in Karls Lager begibt, um den Ogier vor Da- 
nemonts Zoin zu schützen. Vorläufig wird er der Ob
hut Glonande s übergeben, welche gar wohl damit zu
frieden ist und ihr Gefallen an dem Helden nicht ver
birgt, ohne dass Kaiaheu sieb eben zu beklagen hätte o 

oder das Verhältniss zwischen Beiden gestört würde. 
Karaheu’s ritterliches Benehmen wird aber von seinen 
Feinden und Neidern, besonders Brunamont, der auch 
um Gloriande’s Hand wirbt, als Verrath und Feigheit 
gedeutet, undDanemont ist im Begriff, ihn ungehört zu 
verurtheilen, als Ogier aus eigenem Antriebe und auf 
Gloriande’s Bitten sich zum Kampfe für seine Treue 
gegen den riesenmässigen, tobenden Brunamont erbie
tet, den er denn auch mit dem guten Schwert Cartain, 
welches ihm Karaheu geschenkt, auf jener Tiberinsel 
besiegt und erschlägt, wobei ihm das gewaltige Ross 
Broiefort als Beute zufällt. In der darauf folgenden 
allgemeinen Schlacht werden die Heiden gänzlich ge
schlagen und vernichtet, ihre Fürsten sammt und son
ders, erschlagen. Nur Karaheu, der im christlichen 
Lager zurückgeblieben, wird zur Bekehrung und Waf
fengenossenschaft dringend aufgefodert, da er sich aber 
entschieden weigert, nebst Gloriande mit reichen Ge
schenken ehrenvoll entlassen. Die Herstellung des 
christlichen Gottesdienstes nnd des apostolischen Sitzes 
in dem befreiten Rom schliesst denn auf würdige und 
befriedigende Weise diese erste Abtheilung des Epos 
(bis zu V. 3103).

Die folgende beginnt nun mit der causa teterrima 
heilig mit der Ursache des furchtbaren Hasses zwischen 
Karl und Ogier, der die ganze Christenheit dem Unter
gänge durch innere Kämpfe und heidnische Übermacht 
nahe führt. An des Kaisers Hofe zu Laon wird Ogier’s 
Sohn, Beaudouinet, ein lieblicher Knabe, von dem rau
hen, übermüthigen und schon früher, wie wir sahen, gegen 
Ogier gereizten Charlot zum Schachspiel aufgefodert, 
und da er sich des gewonnenen Spiels mit einem hei
tern Scherz erfreut, mit dem schweren goldenen Schach- 
bret niedergeschlagen, dass das- Gehirn umherspritzt 
auf dem Marmorboden und ihm die Augen aus dem 
Kopfe springen. Als Ogier von der Jagd heimkehrt, 
wird der Mörder vor ihm verborgen und Karl sucht 
den Vater zu beschwichtigen ; da jener aber in ver
haltener Wuth unerbittlich Sohn um Sohn fodert, so 
braust auch der Kaiser auf und gebietet ihm, Hof und 
Land zu räumen. Nun bricht Ogier los; Alles flüchtet 
vor ihm durch den Palast hin; wen er erreicht, ist 
verloren; selbst der Kaiser wird kaum von den Ge
treuen gerettet und geschützt, sein Neffe Loihier (Lo
thar) aber niedergehauen. Endlich wird Ogier durch 
die Übei macht der Helden aus dem Palast gedrängt 
und entflieht auf seinem Ross Broiefort. Karl verfolgt 
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ihn; aber Ogier wendet sich gegen ihn und wirft ihn ver
wundet aus dem Sattel, worauf die Verfolgung aufhört. 
Als Geächteter und mit räuberischen Scharen führt 
Ogier nun noch eine Zeitlang einen wüsten flüchtigen 
Kampf gegen den Kaiser in seinem eigenen Gebiete, 
bis er, von Allen verlassen, eine Zuflucht beim Lom
bardenkönig Desier (Desiderius) zu Pavia sucht, der 
ihn aufnimmt und ihm die Burgen Castelfort undMont- 
chevieul gibt, welche er noch mehr befestigt, da er 
nicht zweifelt, dass Karl nicht ruhen werde. Wirklich 
zeigt uns denn die nächste Abtheilung (V. 3480) den 
Kaiser in finsterm schweigendem Grimm an der fest
lichen Tafel zu Paris sitzend. Endlich erklärt er: er 
könne es nimmer dulden, dass der Lombardenkönig, 
der ihm ohnehin den schuldigen Dienst nicht geleistet 
habe, nun auch noch den mörderischen, geächteten 
Dänen, ihm zum Trotz, schütze und ehre, an dem er 
um jeden Preis Rache nehmen müsse; wirklich hat er 
nichts Geringeres im Sinne, als ihn hängen, viertheilen, 
schinden und einsalzen zu lassen. Einer seiner Pala
dine soll die gefährliche Botschaft übernehmen, Hof
dienst, Tribut uud Auslieferung des Dänen. Da Alles 
verlegen schweigt, erbietet sich der alte Ramon von 
Baiern; da aber der Kaiser seinen weisesten, treuesten 
Rath und Freund nicht an das gefährliche Spiel setzen 
will, so verweist der Baier seinem Sohn Bernart seine 
Unentschlossenheit und gebietet ihm, alsbald des Kai
sers Botschaft zu übernehmen, wozu Jener denn auch 
freudig bereit ist, und die er unter mancherlei Aben
teuern ehrenvoll und glücklich ausrichtet. Diese Bot
schaft Bernart’s (V. 3700—4866) ist reich an kräftigen 
epischen Momenten, besonders auch in den Wechsel
reden zwischen Ogier, Bernart und Desier, worauf wir 
jedoch hier nicht weiter eingehen können. Das Resul
tat ist, wie sich leicht denken lässt, eine trotzige (je
doch das wirkliche Recht des Kaisers als obersten 
Lehnsherrn genau unterscheidende) Ablehnung, wor
auf Karl (gegen Ramon’s Rath, der ihm geradezu 
erklärt, dass er im Unrecht ist) sich zu der anberaum
ten Entscheidungsschlacht am Fusse der Höhen von 
SainteAjose rüstet. Nach entsetzlichem Kampfe und 
Blutvergiessen und Wundern der Tapferkeit von beiden 
Seiten und nachdem die Lombarden feige ihren Gast
freund verlassen und sich in Pavia eingeschlossen ha
ben, muss Ogier allein mit Wunden bedeckt fliehen, 
nachdem er noch zuletzt den kühnen Boten, Bernart, 
erschlagen. Vom Kaiser, dessen Grimm nun gar keine 
Grenzen, keine Rast noch Milderung mehr kennt, nahe 
verfolgt, von Pavia ausgeschlossen, und nach mancher
lei Abenteuern führt ihn die rasende Jagd endlich in 
die Nähe seiner Burg Castelfort, in die er sich wirft, 
von einem Ausfall des treuen Benoit mit der Besatzung 
begünstigt. Nun folgt (V. 6650—9143) die Belagerung 
von Castelfort, welche sieben Jahre dauert unter un
aufhörlichen Kämpfen, deren Monotonie indessen doch 

durch einige eigenthümliche Abenteuer und Situationen 
auf ergreifende Weise unterbrochen wird. Dahin ge
hört besonders die Episode von Benoit’s jugendlichem 
Bruder Guielin, der sich einfindet, um die Gefahren 
und den Ruhm dieses Kampfes mit seinem Bruder und 
dem kühnen Dänen zu theilen, den Ritterschlag em
pfängt und bald als Opfer seiner Kampflust fällt. 
Nachdem auch Benoit erschlagen und Ogier durch 
Verrath des geringen Restes der Besatzung gezwungen 
worden, seine tödtliche Rache gegen diese zu wenden? 
vertheidigt er die Burg noch eine Zeitlang ganz allein? 
wobei er auch eine Kriegslist mit hölzernen Krieger
puppen nicht verschmäht, über deren verstocktem Schwei' 
gen und despectirlichem Wackeln mit den Köpfen der 
Kaiser, der sie selbst auffodert, sich nicht wenig erbost. 
Um so tragischer sind dann zuletzt Ogier’s Klagen über 
seine furchtbare Einsamkeit der ganzen bewaffneten 
Christenheit und dem unermesslichen Zorn des Kaisers 
gegenüber. Von Trauer, Unmuth, Wuth , Hunger und 
Mühsal aller Art übermannt, erklärt er endlich seinen 
Entschluss: um jeden Preis, wäre es auch durch nächt' 
liehen Mord, an Charlot für den Tod seines Sohnes 
und all das Elend, welches daraus erfolgt ist, Rache 
zu nehmen. Einige Knechte, welche an der Zugbrücke 
gelauscht haben, berichten diese Drohung im Lager? 
worauf Charlot selbst in der Nacht ans Thor reitet und 
eine Versöhnung mit Ogier versucht. Dies ist eine 
sehr eigenthümliche und für die Begriffe jener Helden
welt von Treue und Ehre, sowie für den Charakter 
des Helden sehr belehrende Episode, wovon wir jedoch 
nichts weiter berichten können, als dass Ogier, nach
dem er erst seinen argen Vorsatz bereut hat, sich dann 
doch, da er Charlot’s Zelt gegen dessen Versprechen 
bewacht sieht, ins Lager schleicht und einen Speer in 
dessen Zelt wirft, der Charlot’s Bett durchbohrt, was 
er aber verlassen hat. Hierauf bricht er durch das 
Heer, von Karl heftig verfolgt bis zu einem reissenden 
Strom (Cercle), den nur Broiefort zu durchschwimmen 
vermag. Hier kehrt der Kaiser um, besieht die leere? 
verwüstete Burg und entlässt das Heer in die Heimat? 
wo Weiber und Kinder die so lange entfernten Gatten? 
Väter und Brüder indessen fast vergessen haben.

In dem Augenblick aber, wo Ogier gerettet scheint? 
ereilt ihn das Verderben. Nachdem seine Flucht ihn 
über das Schlachtfeld von Sainte Ajose geführt, welche^ 
seinen Schmerz um so viele gefallene Helden erneuert? 
ladet ihn eine Quelle in einer schattigen Wiese zar 
lang entbehrten Ruhe ein. Er entwaffnet sich und bald 
macht ihn der Schlaf ganz wehrlos. So findet ih® 
Turpin, der mit zahlreichem Gefolge von Rom an deS 
Kaisers Hof zieht. Zwar er selbst wTill nicht Hand lß' 
gen an seinen Neffen, an den unglücklichen, geächtete^ 
Helden; doch verbietet ihm die Pflicht gegen den Kai 
ser, den Andern zu wehren, welche zuerst Ogier’s 
fen und Ross entfernen und auch dann den Schlaftrun 
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kenen erst nach langem Kampfe überwältigen. So 
wird er nach Rheims gebracht, aber auch sogleich vom 
Kaiser seine Auslieferung zu grausamer Hinrichtung 
gefodert. Denn obgleich Karl schon vor Castelfort 
einmal gestanden hat, dass er eigentlich unrecht hat. 
so kann er doch seinen durch so langen Kampf und 
unzählige Verluste tapferer Kriegsgenossen fast zum 
Wahnsinn gesteigerten Zorn nicht überwinden. Doch 
erlangt endlich Turpin, von allen Paladinen, worunter 
«o viele mächtige Verwandte des Dänen, unterstützt, 
dass Ogier in seiner Haft bleibe, freilich mit dem Ver
sprechen, ihn in finsterm Kerker so kärglich zu näh
men, dass (wie der Kaiser hofft) seine Tage gezählt 
sein sollen; denn Ogier ist ein eben so starker Esser 
^nd Trinker als Kämpfer. Turpin leistet aber dies 
Versprechen mit wohlmeinender reservatio mentalis. 
ßen Buchstaben erfüllt er zwar, indem er z. B. einen 
riesenmässigen Becher machen lässt, den er dem Dä- 
^en dann freilich nur einmal des Tasjes zu füllen braucht, 
^«d ihm im selben Verhältniss nur ein Brötlein backen 
lässt, nur eine Schüssel Fleisch (freilich mit einem 
Ochsenviertel) vorsetzt, sodass Jener sich ganz leidlich 
befindet und zum Heil der Christenheit an Fleisch und 
Kräften eher zu- als abnimmt, während Karl selbst und 
alle Welt nach einiger Zeit meint, er sei verschmach- 
xet. Auch zur Heidenwelt dringt die Kunde, dass die 
Christenheit sich selbst ihres besten Helden (nach dem 
Tode Roland’s und der Zwölfe) beraubt hat, und dies 
führt denn zu der epischen Katastrophe, welche die 
letzte Abtheilung der Chevalerie d’Ogier behandelt 
(V. 9794—13058). Der Heidenkönig Brehus über
schwemmt die Christenheit mit unzähligen Heerscha
ren; der grösste Theil von Frankreich ist schon ver
tröstet, kein Widerstand, keine Rettung denkbar, da 
der riesenmässige Heidenkönig auf seinem gewal
tigen Ross Baucaut schon allein die tapfersten Pa
ladine fast wie Knaben in halbem Scherz besiegt.' 
Oa gedenken Alle mit Schmerz und Sehnsucht des Dä
nen; aber Keiner wagt es, ihn auch nur vor Karl zu 
hennen, der es bei seinem schwersten Zorn verboten 
bat. Endlich jedoch — da Turpin sein ziemlich lautes 
Oeheimniss verkündet, dann erst eine ganze Schar 
junger Knappen sich vereint, um vor des Kaisers Zelt: 
s,Ogier! Ogier! Ogier!“ zu rufen, und endlich einer auf 
flüchtigem Rosse den Text weiter ausführt — erfährt 
auch er durch Turpin, dass Ogier noch lebt, und eilt 
nach Rheims, ihn aus dem Kerker zu befreien, wäh
lend das aufgeregte Volk lauscht, wie er sich mit 
Schlangen und Gewürm in seinem Thurm über der 
J?jrta Martis herumzerrt, und da ihm des Kaisers An
zug gemeldet wird, seine Fesseln schüttelt, dass der 
Thuim ei zittert, die Quadern losbröckeln und das Volk 
flieht. , Auf des Kaisers Bitten um Hülfe für die Chri
stenheit hat er aber nur Eine Antwort: „Sohn um 

o n!“ Charlot soll ihm ausgeliefert werden, dass er 

blutige Rache an ihm nehme; bis dahin zieht er kein 
Schwert gegen die Ungläubigen, mit denen er übrigens 
bald fertig werden wolle. Das sei nicht der Rede 
werth! Nach gewaltigem innern Kampfe, von seinen 
Getreuen, vom ganzen Volke bestürmt, von dem zu
nehmenden Wüthen der Heiden gedrängt, entschliesst 
Karl sich endlich, der Christenheit das schwere Opfer 
zu bringen. Charlot im Büssergewande wird dem Dä
nen übergeben; da die flehentlichsten Bitten vergeblich 
sind, verhüllt der alte Kaiser das Haupt und wirft sich 
betend am Altar nieder; schon hat Ogier den Mörder 
seines Sohnes beim Haar gefasst, schon holt er zum 
tödtlichen Streiche aus — da erscheint der Engel des 
Herrn und hält ihn zurück und ermahnt ihn, christlicher 
Barmherzigkeit zu gedenken, es nicht aufs Äusserste 
zu treiben, sich damit zu begnügen, den Kaiserssohn 
(gleichsam symbolisch!) mit einem tüchtigen Faustschlag 
zu entlassen und sich mit dem Kaiser zum Heile der 
Christenheit aufrichtig zu versöhnen. So geschieht es 
denn auch, und nachdemOgier seine guten Waffen und 
sein treues Ross wieder erlangt, erschlägt er den Hei
denkönig nach einem Zweikampfe, der, wie billig, an 
Länge und Furchtbarkeit alle frühem Kämpfe überbie
tet. Zwar fällt sein gutes altes Ross Broiefort als 
Opfer dieses letzten Dienstes, den es seinem Herrn 
und der Christenheit leistet; aber Baucaut, den Ogier 
als Siegespreis davon trägt, gibt wenigstens an Muth, 
Kraft und Schnelligkeit reichlichen Ersatz. Auf ihm 
scheut er es nicht, auch gleich den Kampf mit dem 
ganzen Heere der Heiden aufzunehmen, wobei er je
doch endlich in die verzweifeltste Lage kommt, aus 
der ihn Karl befreit, der von bösen Träumen beunru
higt und von einer Dame, die Ogier bei Wagelang 
befreit hat, aufgerufen worden ist. Ogier, der im Kampf- 
getümmel aus dem Sattel geworfen worden, erkennt 
in dem Ritter, der ihm den Bügel hält, damit er wie
der aufsitze, mit Schmerz, Scham und Rührung den 
Kaiser. Die gänzliche Niederlage der Heiden ist bald 
entschieden. Die Christen ziehen siegesfreudig in Laon 
ein. Ogier und jene Dame werden vermählt, und Al
les endet mit einer Hinweisung auf lange Jahre fried
licher, glücklicher, gerechter und milder Regierung in 
den weiten und reichen austrasischen Lehnen, womit 
der Kaiser ihm lohnt, worauf er dann hochbetagt ge
storben und in St.-Faro zu Meaux bestattet worden.

So weit eine möglichst gedrängte .Übersicht des 
Arguments, wobei wir uns getrost auf die Zustimmung 
des Lesers berufen zu können glauben, wenn wir die
sen Stoff einen höchst glücklichen, wahrhaft epischen 
nennen — wenn es überhaupt je einen solchen gege
ben. Dass damit für den poetischen Werth eines epi
schen Gedichtes noch nicht Alles gesagt ist, wissen 
wir wohl; aber wir stehen nicht an, zu wiederholen, 
dass auch die Ausführung dem Urtheilsfahigen in vie
ler Hinsicht des Arguments nicht unwürdig erscheinen 
wird, unbeschadet so vieler Wiederholungen, Schwer
fälligkeiten und Verworrenheiten und bei einer gleich
sam mehr mit kräftigen Umrissen einzelner prägnanter 
Gruppen und Momente, als mit einem gleichmässig aus
geführten historischen Gemälde zu vergleichenden Be
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handlung. Zu einem berufenen Urtheil gehört aber 
freilich nicht blos hinreichende Kenntniss der Sprache, 
sondern auch hinreichende Freiheit von dem ganz un
epischen oder antiepischen Geist und Ton der Poesie 
des Tages. Sollten auch die durch solches Gewürz 
und Naschwerk verwöhnten Gaumen vor dieser derben, 
herben Kost bei der ersten Berührung zurückbeben, so 
würde dies für den absoluten poetischen Werth dieser 
Art von Dichtung um so weniger etwas entscheiden, 
da sehr zu bezweifeln sein dürfte, ob Homer, wenn 
unsere activen oder passiven Schöngeister die Wahr
heit sagen wollten, viel besser fahren würde. Wie 
dem aber auch sei, so können wir nicht umhin, hier 
den Wunsch auszusprechen, dass wirklich berufene, 
d. h. noch relativ unsophistisirte poetische Talente, 
sich auch mit diesen alten Quellen der epischen Poe
sie mehr vertraut machen mögen. Wir sehen nicht ein, 
weshalb eine poetische Umarbeitung von wirklich poe
tisch berufener und geweihter Hand nicht auf diesem 
Wege die epische Poesie mit einem Werke bereichern 
könnte, dem auch Zeitgemässheit im hohem Sinne nicht 
fehlen würde; oder ist denn etwa der Abstand an Zeit, 
Begriffen, Sitten u. s. w. zwischen den ersten homeri
schen Gesängen und der Iliade der pisistratidischen Zeit 
so viel grösser, als zwischen diesen chansons und un
serer Zeit? Wir bezweifeln es; aber auch abgesehen 
davon, dürfte ein Bad in jenen brausenden Eisenquel
len keinem heutigen Dichter anders als vielfach zu
träglich sein. Dies Urtheil durch Hervorheben einzel
ner Beispiele zu unterstützen, könnte nur durch die 
Menge der mehr oder weniger ergreifenden Stellen 
schwierig sein; doch gestattet uns der Raunm nicht, 
uns auf diese allerdings lockendste Seite unserer kriti
schen Aufgabe weiter einzulassen, um so weniger, da 
die eigentliche Kritik noch dringende Anfoderungen 
an uns hat, aus deren, wenn auch nur nothdürltigsten 
Befriedigung sich bald neben und unter dem Eindruck 
eines poetischen Ganzen, den wir bisher festgehalten 
haben, und dem wir auch später eine gewisse Berech
tigung vindiciren werden, gar manche Widersprüche 
und Gegensätze, Bruchstücke und Mauerfugen in der 
vorliegenden Dichtung hervortreten werden — wodurch 
indessen gegen den echt epischen Charakter derselben 
kein Präjudiz zu ziehen sein dürfte.

Schon hinsichtlich unsers Helden selbst, dieses viel
besungenen Ogier de Danemarche, ergeben sich hier zu 
den schon bekannten neue Bedenken, aber allerdings auch 
neue und interessante Aufschlüsse, die wir in möglichster 
Kürze hier mitzutheilen um so weniger umhin können, 
da sie (wie wir gleich sehen werden) unsere vaterländi
sche Sage und Dichtung zum Theil sehr nahe berüh
ren. Dass dem romanischen Namen Ogier das lateini
sche Autgarius, Audegarius, Autharius, Otgarius, Osi- 
gerius u. s. w. zum Grunde liegt, dass dieser als wirk
liche historische Person, als einer der fränkischen Gros
sen unter Karl dem Grossen einige Mal in mehr oder 
weniger glaubwürdigen Legenden und Chroniken, ja in 
Urkunden genannt wird, dass er aber auch schon im 
neunten und zehnten Jahrh. in Volkssagen und Volks
liedern gefeiert wurde, dass der Beiname Danus ihm I 

erst später, wenn auch vielleicht nicht blos nach dem 
Beispiel, doch jedenfalls erst um die Zeit des Pseudo
turpin beigelegt wird, dass dieser Beiname, sofern 
er den Helden als wirklich dänischen Ursprungs, als 
Sohn des Dänenkönigs Gottfried bezeichnen soll, auf 
keinerlei Weise befriedigend zu erklären ist, vielmehr 
im Widerspruch nicht nur mit den wirklich historischen, 
sondern auch mit den ältern sagenhaften und poetischen 
Zügen seiner ganzen Existenz steht, indem er hier 
durchaus als Franke und einem der grossen fränki
schen Heldengeschlechter (gestes*})  angehörend, als 
Neffe Turpin’s u. s. w. erscheint — alles Dies müsse» 
wir hier als bekannt voraussetzen, und bemerken nur, 
dass auch das vorliegende Werk zahlreiche und schla
gende Belege in diesem Sinne gibt, wobei wir jedoch 
keineswegs Alles vertreten wollen, was der Herausge
ber in der Einleitung als historisch annehmen zu kön
nen glaubt, indem er z. B. auf die sogenannten lütti- 
cher Chroniken (die eigentlich gar nicht existiren) viel 
zu viel Gewicht legt. Dagegen nun scheint uns aller
dings, dass er in der Erklärung jenes Beinamens Da
nus oder Dacus, und in der Nachweisung, wie er sich 
in die mittelalterliche Latinität eingeschlichen, von der 
ihn dann die romanische Poesie seit dem Ende des elf
ten Jahrh. und von ihr die germanische u. s. w. ange
nommen, durchaus das Rechte getroffen hat. Das Re
sultat seiner Untersuchungen tritt uns aber schon 1» 
der fortlaufenden Seitenüberschrift: Ogier l’Ardenois, 
entgegen, eine Bezeichnung, welche auch in dem Ge
dicht selbst einmal vorkommt (V. 1344) und nebst ei
nigen andern Ausdrücken und Anspielungen, welche 
sie voraussetzen, als letzter Nachklang der ältern rich
tigen Auffassung anzusehen sind. Wir können übrigens 
diese ganze Argumentation hier nicht wiederholen. Wer 
kein grosses Gewicht auf die Sache legt, wird uns- 
auch aufs Wort glauben können, dass sie conclueid 
ist; wem mehr daran liegt, den verweisen wir getrost 
auf das Werk selbst; und so wäre denn dem sang' 
und sagenreichen Ardenncrwald eine neue gewaltig» 
Heldengestalt, ein reicher Gang edeln poetischen Me
talles gewonnen**).

*) Dass der Ausdruck geste nicht blos die Sage, Geschieht®? 
das Gedicht (von gesta, res gestae) bezeichnet, sondern auch deft 
Stamm, das .Geschlecht der Helden, ist bekannt. Hier wird es oft 
noch allgemeiner als Volk gebraucht — la geste Mahon. Ohne Zweit6® 
entspricht es in diesem Sinne dem spanischen casta, welches z. ß' 
in der Verwünschung: maldita sea su casta! noch gerade so g6' 
braucht wird.

**) Was die Latinisirung des keltischen Dean betrifft, welch6* 
die Wurzel von Arden, so würden schon die Citate des Heraus' 
gebers genügen, wonach englische Autoren Dean-forest und ArW' 
forest mit Sylva danica übersetzen; doch.können wir jene Citat^ 
(Camden, Britania; Bruzen de la Martiniere., Dict. geographif!^"’ 
Menage, Dict. etymologique) in dem Augenblicke nicht verificir611' 
Hierzu kam noch ein anderes Moment, nämlich dass (nach d6^ 
Sage) Ogier’s Mutter eine ungarische Fürstentochter war, wo deud 
die bekannte alberne Verwechselung von dacus (pannonicus) 
danus eint-at. Aber dies sind nur einige der Argumente für d1^ 
Ansicht des Herausgebers, b ür die von P. Paris angenommene 
deutung von Dacus, ^at}ws' a s Pfand, Geisel, finde ich nir&e^ 
einen Beleg. An die tolle. Etymologie der Reali di Francia • » 
es darnne“, braucht nur erinnert zu werden.

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 98.)

Verantwortlicher Redacteur; Dr. F» in «Jenn» Druck und Verlag von F. A, Iiro cKh aus in I-eip®’»'
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Gelehrte Gesellschaften.
Verhandlungen der Akademie der Wissenschaf

ten in Berlin. Am 7. Dec. v. J. las Prof. Poggendorf eine 
Rechtfertigung seiner Ansicht über den angeblichen Rückstrom 
der Volta’schen Säule. Er hatte in e:ner frühem Sitzung ge- 
zeigt, dass der von De la Rive in der Volta’schen Säule an
genommene Rückstrom nicht von der Erfahrung bestätigt werde, 
‘ödem er auf den vermeintlichen Rückstrom die bekannten Sätze 
Von der Verzweigung elektrischer Ströme anwandte und dann 
Wit Hülfe des Ohm’schen Gesetzes die Formel für die Intensi
tät des wahrnehmbaren Stroms entwickelte. Hiergegen hatte 
Re la Rive eine Replik veröffentlicht, in der er die Anwendbarkeit 
jenes Princips leugnete. Die. Einwürfe wurden beseitigt und 
das Ohm’sche Gesetz in Vertheidigung genommen. Am 11. Dec. 
hielt Prof. Bopp einen Vortrag über das Georgische. Am 
14. Dec. las Oberconsistorialrath Neander über eine Stelle im 
z'veiten Buche der Enneaden des Plotinus. Am 21. Dec. theilte 
Pfof. Magnus neue Versuche über die Spannkraft des Wasser
dampfes für die Temperaturen zwischen — 6°,6 und 4- 104°,6 C 
Wit. Die Versuche wurden dadurch veranlasst, dass die bis
herigen Bestimmungen über die Spannkraft der Wasserdämpfe 
unzureichend befunden wurden. Prof. Poggendorflas über ein 
neues Verfahren, die elektro-magnetische Kraft eines galvanischen 
Stroms ins Unbestimmte zu erhöhen. Von Prof. Koch waren 
unterm 11. Nov. aus Erzerum Berichte über dessen geogra
phische, anthropologische, geologische und botanische Forschun
gen, von Dr. Rosen Nachrichten über die lasische Sprache ein
gegangen. Der Monatsbericht der Akademie enthält die von 
Prof. Koch entworfene Karte mit Erläuterungen von Prof. Ritter, 
Wad einen Bericht von Prof. Bopp über die Resultate der For
schung des Dr. Rosen. Die Karte über den Lauf des Tschorok- 
Rlusses zum schwarzen Meere füllt, ohne auf astronomische 
Genauigkeit Anspruch zu machen, eine Lücke in der Karten
zeichnung der pontischen Gestadelandschaften Kleinasiens aus. 
So erhält manche schwierige Stelle in Xenophon’s Rückzug der 
Zehntausend ihre hinreichende Erläuterung, namentlich gewinnt 

bisher unerklärte Stelle über die Taoyot (Anab. 4, 7; 5, 
$17) dadurch Licht, dass in dem Gau Taos oder Taus-gerd 
’ni SO. von Arterin, am rechten Tschorok-Ufer, nach dem 
tarnen der Bewohner (Taikh oder Paich) benannt, der alte 
tarnen noch fortlebt. Andere Daten dienen zum Verständnisse 
*ler Angaben des Strabo, Procopius, Constantinas Porphyr, und 

armenischen Geographen. Aus dem Berichte des Dr. Rosen 
boer die bis jetzt ganz unbekannte Sprache ergibt sich, dass 
das Lasische ein Glied des iberischen oder grusischen Sprach
gebiets ausmacht, welches unter den Idiomen des Kaukasus 
eigenthiimlich dasteht, ohne dass hinlängliche Berührungspunkte 
zur ermittelung mit andern asiatischen Sprachen wahrgenom- 
men werden können. ßop behandelt ausführlicher die Berüh
rungspunkte mit dem Sanskrit, und führt sie auf eine Urver
wandtschaft zurück.

Am 20. Febr. legte Prof. G. Rose den am 16. Sept. 1843 zu 
Klein-Wenden bei Nordhausen gefallenen und von A. v. Humboldt 
dem königl, Mineraliencabinet übergebenen Meteorstein, sowie die 
vom Landrath v. Byla umsichtig gesammelten den Fall betreffen
den Zeugnisse vor. Diesem Steine ist eigenthiimlich, dass die 
graue das eingesprengte Nickeleisen einschliessende Grundmasse 
körniger und glänzender ist als sonst. Er stimmt am nächsten 
mit dem Meteorstein von Erxleben überein, der, nach Klaproth 
und Stromeyer, aus ziemlich reinem Olivin besteht, während 
andere Meteorsteine, nach Berzelius, ein Gemenge von Olivin 
mit Augit und wahrscheinlich Labrador enthalten. Rose unter
scheidet vier Klassen, je nachdem sie 1) reines Nickeleisen, 2) 
Gemenge von Nickeleisen und Olivin, 3) Gemenge von Nickel
eisen mit Olivin, Augit und wahrscheinlich Labrador, 4) Ge
menge von Augit und Labrador sind. Prof. H. Rose zeigte 
mehre schöne auffallend grosse und sehr regelmässige Krystalle 
(Oktaeder) aus abwechselnden Schichten von reinem Alaun und 
Chromalaun und aus Chromalaun allein vor, die ein junger Che
miker, Krüger, durch ein einfaches Verfahren dargestellt hatte. 
Prof. Gurlt sprach über die Metamorphose und Häutung der 
Entozoen, besonders des Strongylus armatus aus der aneuris- 
matischen Gekrös-Arterie des Pferdes. Sie findet statt, wenn die 
Thiere schon 6 — 7 Linien lang, also ausgewachsen sind. 
Erst nach der Häutung zeigt sich der vorher nicht bestimmt 
zu erkennende Kranz horniger Zähnchen am Kopfe und bei 
den Männchen die unterschiedenen beweglichen Läppchen am 
Hinterleibe, die vorher wie bei den Weibchen in eine Spitze 
auslaufen. Derselbe legte einen zuerst von Herrmann gefun
denen, von Diesing beschriebenen Bienenwurm, Onchocerca 
reticulata, vor, der, korkzieherartig gedreht, zwischen den 
Häuten einer Pulsader und den Sehnenbündeln eines Muskels 
(M. inlerosseus) im Mittelfusse des Pferdes vorkommt. Dr. 
Troschel theilte seine Untersuchungen über die Mundtheile des 
Bulimus gallina Sultana mit, nach denen diese Schnecke, ge
gen Pfeifer’s Annahme, nicht der Gattung succinea angehört, 
sondern mit einigen nahestehenden Arten vermuthlich eine be
sondere Gattung bildet. Dr. Stein entwickelte seine anatomi
schen Untersuchungen einer neuen Psylla, bei welcher der chylus- 
bildende Darm, wie bei den Cicaden, zur Speiseröhre zurück
geht, ohne in dieselbe einzumünden, indem er sich zwischen 
den beiden Häuten derselben spiralförmig hinzieht und nach 
dem Wiederhervortreten zum After führt. Die Genitalien wurden 
mit Leon Dufour’s Beschreibung übereinstimmend gefunden, bis 
auf die unrichtig beschriebenen Anhänge der weiblichen. Man 
bemerkt eine orangefarbige Drüse mit ziemlich langem Aus
führungsgange und ein paariges receptaculuni seminis, in jedem 
eine capsula seminalis und eine zarte Anhangsdrüse. Geh. Me
dicinairath J. Müller zeigte ein Exemplar von Amphioxus aus 
Rio de Janeiro vor, welches zu gleicher Art mit A, lanceolatus 
aus Neapel und Bohuslän gehört. Prof. Ehrenberg legte einen 
drittehalb Zoll grossen Mandelstein aus Oberstein vor, der be
sonders schön ausgebildet und am obern dicken Ende mit einem 
spiralförmigen Ansatz versehen ist.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. 1?. üand in Jena. Druck und Verlag von JE. A. BrockSianis in JLeijpzig«
Gesellschaft naturforschender Freunde inBerlin.
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Intelli^enzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit iy2 Ngr. berechnet.)

Veneicimiss
der im Sommerhalbjahr 1844 auf der Universität JDelpsig 

zu haltenden Vorlesungen.

Der Anfang dieser Vorlesungen ist auf den 13. Mai festgesetzt.

I. Theologische Facultät.
Dr. Winzer, P. Prim., d. Z. Dechant, historisch-kritische Ein

leitung in das N. T., 4 T. öffentlich; Erklärung einiger kleinern 
Briefe Pauli, 2 T.; exegetische Uebungen der lausitzer Gesellschaft. 
— Dr. Illgen, P. O., christliche Kirchengeschichte, 1. Th., bis auf 
Gregor VII, 8 St. öffentlich; historisch-theologische Gesellschaft. — 
Dr. Grossmann, P. O., Pastoraltheologie, 4 T. öffentlich; Evang. 
des Matthäus, 4 T. - Dr. Winer, P. O., System der Dogmatik, 
mit specieller Dogmengeschichte, 8 St.; Erklärung der katholischen 
Briefe Jacobi, Petri und Johannis, 4 T. öffentlich; exegetisch-dogma
tische Uebungen. — Dr. Krehl, P. O., Homiletik, 2 T.; homileti
sches Seminar, 2 T. öffentlich; rhetorische Uebungen, 2 T.; Erklä
rung der Bergrede, 2 T. — Dr. Niedner, P. O., Geschichte der 
neuern Philosophie seit Kant, 6 T. öffentlich; christliche Dogmen
geschichte oder allgemeine und besondere Geschichte der christ
lichen Theologie und Philosophie, 2. Th., 8 St.; Uebungen der Lau
sitzer im Disputiren und Extemporiren, IT. — Dr. Tuch, P. O. 
des., Erklärung der Psalmen, 5 T., in Verbindung mit grammati
schen Uebungen, 1 T.; Alterthümer der Hebräer in Hinsicht auf den 
Cultus derselben, 4 T. öffentlich; äthiopische Sprache, 2T.; Uebun
gen der exegetischen Gesellschaft. — Dr. Lindner, P. E., Ge
schichte und Theorie der Pädagogik, 3 T.; Didaktik, Methodik und 
allgemeine Schulkunde, 3 T.; Pastoraltheologie, 4 T. öffentlich; 
christliche Moral, 4 T.; katechetische Uebungen, 4 T. — Dr. 
Theile, P. E. des., über die neueste Schelling’sche Offenbarungs
philosophie, 2 T. unentgeltlich; Erklärung des Briefes an die Rö
mer, 4 T. öffentlich; ausgewählte Psalmen, 2 T.; Evang. des Mat
thäus, 4 T.; theologische Hodegetik nebst kurzer Geschichte und 
Literatur der theologischen Wissenschaften, 2 T.; Examinatorium 
über die Dogmatik, 4 T.; Uebungen der exegetischen und der he
bräischen Gesellschaft, unentgeltlich. — Dr. Fleck, P. E., Ency- 
klopädie und Methodologie der theologischen Wissenschaften mit 
Literatur, 2 T. öffentlich; Erklärung des Evang. des Matthäus, 4 T.; 
christliche Moral, in Verbindung mit der philosophischen, 4 T.; 
dogmatisches Examinatorium; Uebungen der exegetisch-dogmatischen 
Gesellschaft, unentgeltlich; über Protestantismus und Katholicismus, 
aus Anschauung auf theologischen Reisen, 2 T. öffentlich. — Dr. 
Siegel Leitung einer homiletisch-praktischen Gesellschaft, unent
geltlich ’_  M. Küchler, P. E., Theol. Lic., homiletische Übungen 
der Sachsen, 2 T. öffentlich; homiletische Uebungen, 2 T. unent
geltlich. _  M. Anger, Theol, Lic., Erklärung der Briefe an die 
Epheser und Kolosser, 2 T. unentgeltlich; historisch-kritische Ein
leitung in das A. T., allgemeiner Theil, 2 1. unentgeltlich, spe
cieller Theil, 4 T.; Examinatorium über Dogmatik, 4 T.; exege
tische Gesellschaft des A- T. und des N. T., unentgeltlich. — M. 
Hänsel, Theol. Lic., Brief an die Galater,. 2 T. unentgeltlich; 
homiletische Uebungen, unentgeltlich. — M. Lindner, Theol. Lic., 
Kirchengeschichte, 2. Theil, 10 St.; erster Brief Pauli an die. Ko
rinther , 4 T. unentgeltlich; Repetitorium über Kirchengeschichte, 
4 T.; Übungen der exegetischen Gesellschaft, unentgeltlich. . ■ M. 
Delitzsch, Theol. Lic, angewandte, hebräische Grammatik mit 
Zugrundlegung des Propheten Zephanja, 2 T. unentgeltlich.

II. Juristische Facultät.
Dr. Marezoll, P. O., d. Z. Dechant, das gemeine deutsche 

und das sächsische Criminalrecht , 6 T.; über die Geschichte des 
deutschen Criminalrechts, 2 T. öffentlich. — Dr. Günther, P. 
Prim., Encyklopädie und Methodologie des Rechts, 2 T.; allgemei
nes Sta.atsrecht, 4 T.; Concursrecht und Concursprocess, 2 T.; die 
allgemeinen Lehren des Wechselrechts, 4 T. öffentlich. — Dr. 
S c h il 1 i n gP. o., lateinische Disputirübungen über streitige Rechts
sätze, 2 T. öffentlich; Erklärung einiger Titel von Ulpian’s Frag

menten, 2 T. öffentlich; Naturrecht oder Rechtsphilosophie, mit Be
rücksichtigung positiver Rechtsbestimmungen, 4 T. — Dr. Stein
acker, P. O., sächsiches Landwirthschaftsrecht, 2 T. öffentlich; 
Referir- und Decretirkunst, unter Mittheilung von Gerichtsacten, 
4 T. — Dr. Hänel, P. O., Pandekten, mit Ausschluss des Pfand
rechts, 16 St.; Pfandrecht, 2 T. öffentlich; Lebensbeschreibung der 
neuern Juristen seit dem 16. Jahrh., 2 T. öffentlich. — Dr. Al' 
brecht, P. O. des., deutsches Privatrecht, 6 T.; deutsche Rechts
geschichte , 6 T.; Lehnrecht, als Theil des deutschen Privatrechts, 
öffentlich. — Dr. v. d. Pfordten, P. O., die Lehre von der Vor- 
mundtschaft, 2 T. öffentlich; Geschichte des römischen Rechts, 6 T-» 
Institutionen , 6 T.; exegetische Uebungen, unentgeltlich. — Dr. 
Schilling, P. E., das gemeine Kirchenrecht, 6 T.; gemeines und 
sächsisches Lehnrecht, 4 T.; Examinatorium über ausgewählte 
Theile des römischen Privatrechts, 2 T. öffentlich. — Dr. Weiske, 
P. E., deutsches Privatrecht, 4 T., theils öffentlich, theils privatim; 
gemeines und sächsisches Lehnrecht, 2 T.; gemeines sächs. Recht, 
4 T.; juristische Gesellschaft. — Dr. Berger, königl. sächs. Privat
recht, theils unentgeltl., theils privatim, 6 T.; Criminalprocess, 3 T.; 
Examinatoria über alle Theile der Rechtswissenschaft. —Dr. Hö p fner, 
gemeiner und sächs. ordentlicher Civilprocess, 6 T.; gemeine und 
sächsische summarische Civilprocesse, 2 T. unentgeltlich; Referir- 
und Decretirkunst, 3 T.; Practicum über Civilprocess, 3 T. — Dr. 
Vogel, deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, 2 T. unentgeltlich; 
deutsches Privatrecht, mit Einschluss des Lehnrechts, 6 T.; Otto’- 
sche, juristische Gesellschaft; Gesellschaft für deutsche Sprache und 
Literatur. — Dr. Busse, Pandekten, 12 T.; gemeines und sächsi
sches Erbrecht, 3 T. unentgeltlich; Criminalprocess, 3 T. _  Dr. 
Heimbach, Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten 4 T.; 
Eherecht, 2 T. unentgeltl.; gemeiner u. sächs. ordentl. Civilprocess, 
6 T.; die sumniar. Processe, 2 T. unentgeltl.—Dr. Frege, Examina
torium über Institutionen, mit Ausschluss des Erbrechts, 4 T. unent
geltlich.— Dr. Schletter, Naturrecht, 2 T.; deutsche Staats- und 
Rechtsgeschichte, 3 T-; Criminalrecht, 6 T.

III. Medicinische Facultät.
Dr. Weber, P. O., d. Z. Dechant und Rector, allgemeine 

Anatomie und Entwickelungsgeschichte des menschlichen und thieri- 
schen Körpers, 4 St.; Physiologie, 6 T.; Examinatorium über die
selbe, 2 T. öffentlich; praktische physikalisch-physiologische Uebun
gen, 4 St. — Dr. CI ar us, P. O., Beobachtungen über die epide
mische Constitution und deren Veränderung, 2 T. öffentlich; medi- 
cinisch-praktischer Unterricht am Krankenbette, 12 St.; medicinisch- 
gerichtliches Relatorium mit Ausarbeitungen nach Acten, 2 T. —1 
Dr. Jörg, P. O., Anleitung zum Studium der Medicin in den er
sten sechs oder acht Tagen des halbjährigen Cursus, unentgeltlich; 
Geburtshülfe, 6 T., theils öffentlich, theils privatim; geburtshülfliche 
Klinik, 6 T.; Einübungen der geburtshülfliehen Operationen, 2 T.; 
über Kinderkrankheiten, 4 T.— Dr. Wendler, P. O., medicinische 
Polizeiwissenschaft, 4 T. öffentlich. — Dr. Kühn, P. O., Stöchio
metrie, nachher über das Cyanogen und seine Verbindungen, 2 T. 
öffentlich; organische Chemie, durch Versuche erläutert, 5 T.; che
misch-praktische Uebungen, 4 St.; gerichtliche Chemie. — Dr. Ce- 
rutti, P. O., Cursus der speciellen Pathologie und Therapie» 
1. Theil: die acuten Krankheiten, 6 T., theils öffentlich, theils pri' 
vatim; über die Mineralwässer und ihren Gebrauch, 2T.; Poliklinik» 
6 T. unentgeltl. — Dr. Braune, P. O., Arzneimittellehre, 6 T-i 
allgemeine Therapie, 2 T. öffentlich; Poliklinik, 6 T. öffentlich. — 
Dr. Radius, P. O., öffentliche und private Hygiene, 2 T. öffent
lich; klinische Demonstrationen, 4 St. unentgeltlich; über Nerven
krankheiten. 4 T. — Dr. Günther, V O. des., der 2. Theil der 
speciellen Chirurgie, 4 T.; über Knochenbrüche und Verrenkung611’ 
2 T. öffentlich; klinisch-chirurgisc e Uebungen, 6 T.; Operationen 
an Leichnamen. — Dr. ^aJ^p,er’ . , des., über Entzündung611’ 
2 T. öffentl.; Pathologie und 1 herapie der syphilitischen Krankheit»' 
formen, 2T.; chirurg. Poh^*“k, 6 T. öffentl. — Dr. Kunze, 
über Pflanzenfamilien, 2 i. onentl.; Encyklopädie der Botanik, 4 ' ’ 
praktisch-botanische Uebungen, 2 T. und Excursionen. — Dr. Ha»p®,’ 
P. E., allgemeine und specielle Pathologie und Therapie der P9ycj? 
sehen Krankheiten 2 T. öffentlich. — Dr. Ritterich, P 
Augenklinik, 6 T. öffentlich; über A’igenkrankheiten, 2 T. offen
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Anleitung zu Augenoperationen. — Dr. Kneschke, P. E., 

Abriss der Geschichte und Bücherkunde der Medicin, 2 T. öffent-
Encyklopädie und Methodologie, 2 T.; Receptirkunst, 2 T.; 

^ber die wichtigsten Krankheiten des Auges, 2 T. — Dr. Neubert, 
E., allgemeine Pathologie, 4 T. öffentlich; Disputir - oder 

Kxaminirübungen über Physiologie, Pathologie und praktische Medicin.
Dr. Lehmann, P. E, physiologische und pathologische Chemie, 

* T.; über chemische Pharmakologie, 2 T.; physiologisch-praktische 
Uebungen, 4 St. — Dr. Grenser, P. E., über die Krankheiten 
des weiblichen Geschlechts, 2 T. unentgeltlich; Examinirübungen I 
Über Geburtshülfe. — Dr. Carus, gesammte Chirurgie, 4 T.; Or
thopädie oder die Lehre von den Verkrümmungen, 2 T. unentgelt
lich; chirurgische Verbandlehre, in Verbindung mit der Lehre von 
Vr'1 .Knochenbrüchen und Verrenkungen, 2 T.; chirurgische Poli- 
*nnik, G T. unentgeltlich. — Dr. Bock, systematische Anatomie, 
4 T.; topographische Anatomie; Muskellehre, 4 T. unentgeltlich.— 

■ Dr. Assmann, vergleichende Anatomie, 4 T. unentgeltlich;
Vergleichende Anatomie der Haussäugethiere; Pathologie und Therapie 
^er Krankheiten der Haussäugethiere. — Dr. Schreber, Pädiatrik 

klinischen Uebungen in den Wohnungen der Kranken ver
bunden, 4 T.; Diätetik, 2 T. unentgeltlich. •— Dr. Hasse, pa
thologische Anatomie, 2 T. unentgeltlich; chirurgische Anatomie, 

T.; pathologische Leichenöffnungen im Jakobshospitale. — Dr.
yVeber, Prosect., Knochen- und Bänderlehre, 4 T.; physiologische 
Uebungen, 4 T. — Dr. Francke, über Eingeweidebrüche, 2 T. — 
Dr- Merkel, Geschichte der Medicin von Paracelsus und Vesal 

auf die Gegenwart, 2 T. unentgeltlich; über die wichtigsten 
**eilquellen Deutschlands und der Schweiz, mit Vorlegung von Pro
ben derselben, 2 T.; Examinir- und Repetirübungen über einige 
Doctrinen der Medicin. — Dr. Sonnenkalb, über Herz- und 
ßrustkrankheiten, 2 T. unentgeltlich; Disputirgesellschaft, 1 T.; 
•Examinirübungen über materia medica. — Dr. Clarus, Repetitio
nen im königl. klinischen Institute, 4 T.; über die Krankheiten der 
Lungen und des Herzens, verbunden mit praktischen Uebungen im 
Auscultiren und Percutiren, 3 T.; mikroskopisch - pathologische 
Hebungen.

IV. Philosophische Facultät.
Dr. Hermann, P. O. , d. Z. Dechant, über des Sophokles 

Trachinierinnen, 4 T. öffentlich; Hermeneutik und Kritik, 2 T.; 
griech. Gesellschaft; königl. philologisches Seminar. — Dr. Wachs
muth, P. O., Weltgeschichte, 6 T.; Culturgeschichte,2 T. öffentl.; 
Mistor. Gesellschaft. — Dr o bisch, P. O., Theorie der hohem Gleichun
gen, 3 T.; Beschluss der Integralrechnung, 3 T. öffentl.; Logik, 2 T.; 
Grundlegung und Encyklopädie der Philosophie, 4 T., theils öffent- 
'ch, theils privatim; philosophische Uebungen über Spinoza’s Ethik, 
IT. unentgeltlich; mathematische Uebungen, 1 T. unentgeltlich.— 
¥.asse, P. O., Geschichte und Statistik der europ. Staaten des zweiten, 
dritten und vierten Ranges, 4 T. öffentl.; Geschichte und Statistik des 
Königreichs Sachsen, 2 T.; über die politische Gestaltung Europas 
Seit dem wiener Congresse, nach dem Inhalte der Verträge, 2 T. 
7* Dr. S ch w ägrichen . P. O., Encyklopädie der Naturgeschichte 
der drei Reiche, 2 T. öffentlich; theoretische Botanik, 4 T.; prak- 
Usche Botanik, 2 T. — Pohl, P. O., oeconomia forensis im Lichte 
Unserer Zeit, 4 T. öffentlich; Landwirthschaftslehre, 4 T. un- 
^btgeltüch; ökonomisch - praktische Uebungen, 2 T.; kameralisti- 
tcbe Gesellschaft. — Westermann, P. O., des Demosthenes 
Rede gegen Midias, 4 T. öffentlich; Cicero’s Brutus, 4 T.; Uebun- 
Ken im Latein-Schreiben und Sprechen. — Fleischer, P. O., 

ortsetzung der Erklärung des Koran, 2 T. öffentlich; arabische 
Syntax, 2 T. öffentlich; Erklärung des siebenten und achten Buches 
"es Guüstan von Saadi, 2 T.; muhammedanische Dogmatik, 2 T.; 
pabische Gesellschaft, 2 St. unentgeltlich. — Erdmann, P. O., 

ürsus der Experimentalchemie, 6 T.; chemisches Practicum, 6 T. 
r», Hartenstein, P. O., Psychologie; 4 TL.; allgemeine praktische 
» i osophie, oder Grundzüge der philosophischen Sitten- und Rechts- 
ehre 4 T., theils öffentlich, theils privatim; über die Grundbegriffe 

bei Pädagogik, 2 t. — ßülau P. O., über öffentliches Unter- 
praktisch^euronäF .ofFentlich; Agriculturpolitik, 2 T. unentgeltlich; 
| O des fffr ? Völkerrecht, 3 T. öffentlich. — Hanssen, 

. o. des., über Industrie und Handelspolitik 2 T. öffentlich; Na-
Konalökonomie, 4 T.; Polizei"; Rocker P OA. L“ i • J v . /Zeiwissenschaft, 2 1. — lieCKer, x. v»., 

rchaologie der Kunst (Denkmälerlehre), 6 T. öffentlich; über 
^nystus IWU; ^n. 2. Buch, 4 T.; Methodologie des
J^quanschten Studiums, 2T.; UebingeÄ der antiquarischenGesell-

Dr. Weber, Phys. P. O., physikalisch - physiologische 

Uebungen, 4 St.; Experimentalphysik, I. Theil, 6 T.; magnetische 
und galvanische Beobachtungen. — Haupt, P. O. des., Erklärung 
einiger Bücher der Ilias, 2 T.; Erklärung der Elegien des Tibullus, 
2 T.; Erklärung der Lieder von der Nibelungen Noth, 4 T. öffent
lich; lateinische Gesellschaft, 1 St. .— Möbius, P. E. et Observ., 
Theorie der Fernröhre und Geschichte der mit ihnen am Himmel 
gemachten Entdeckungen, 2 T. öffentlich; Elemente der Differential
rechnung, 2 T.; über einige Abschnitte der Integralrechnung, 2 T. 
unentgeltlich. — Seyffarth, P. E., Mythologie der Griechen und 
Römer, 2 T.; allgemeine Religionsgeschichte, 2 T. öffentlich. — 
Nobbe, P. E., Plutarch’s Buch über die Erziehung der Kinder, 2T.; 
lateinische Disputirübungen, 2 T. — Plato, P. E., Pädagogik, 4 T. 
öffentl.; Katechetik, 2 T.; katechet. Uebungen 2 T.; katechetisch-päda- 
gogischer Verein.— Klotz, P. E., über die Andria des Terenz, 2T. 
öffentl.; lateinische Stilistik nebst einem kurzen Antibarbarus, 2 T. unent
geltlich; Erklärung von Virgil’s Georgicis, im königl. philologischen 
Seminar, öffentlich; lateinische Privatgesellschaft; Uebungen im 
Latein-Schreiben und Sprechen. — M. Flathe, P. E., über Kunst, 
Shakspeare’s Kunst und die bedeutendsten Tragödien Shakspeare’s 
insbesondere, 2 T. öffentlich; Geschichte Europas, mit Berücksichti
gung der geistigen Bewegungen der Zeit, seit dem Anfänge der 
Reformation, 2 T. öffentlich; deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, 
4 T. — Pöppig, P. E, specielle Zoologie, 1. Theil, 2 T.; Ge
schichte der Gliederthiere und Strahlthiere, 2 T. öffentlich; zoolo
gische Uebungen, 6 St. — M. Biedermann, P. E., Anleitung zum 
Disputiren und zu freien Vorträgen über Gegenstände der Philoso
phie, Geschichte u. s. w. — Stallbaum, P. E., über die Frösche 
des Aristophanes, 2 T. öffentlich: Uebungen im Latein-Sprechen 
und Disputiren, unter Entlehnung des Stoffes aus der Philosophie 
des Alterthums, 2 T. unentgeltlich. — Brockhaus, P. E. des., die 
Elemente der Zendsprache, 2 T. öffentlich ; Interpretation des Nala 
einer Episode des epischen Gedichtes Mahäbhärata, 4 T.; Erklä
rung des allegorischen Dramas Prabodha Chandrodeya, 4 T.; Er
klärung des Sänkhya Kärikä, eines kurzen Abrisses der Sänkhya- 
Philosophie, 2 T.— Naumann, P. E., Krystallographie, 2T. öffentl. 
— Dr. Weisse, Psychologie in Verbindung mit Logik, 5T.; philo
sophische Rechts- und Staats Wissenschaft, 4 T.; Mythologie, beson
ders in religionsphilosophischer Beziehung, 2 T. unentgeltlich; philo
sophische Uebungen. — M. Klee, .Erklärung des 3. Buchs des 
Livius, 2 T. unentgeltlich. — M. Petermann, Botanik, 4 T.; 
Forstbotanik, 2 T. unentgeltlich.; botanische Demonstrationen und 
Excursionen, 2 T.; Examinatoria über theoret. u. prakt. Botanik. — Dr. 
Weinlig, Theorie des Ackerbaues, 3T. —Dr. Lotze, Logik und Ein
leitung in die Philosophie, 2 T.; Metaphysik und Naturphilosophie, 4 T.; 
Gesch. der Philosophie seit Descartes, 2 T. unentgeltlich; allgemeine 
Physiologie, 2 T. unentgeltlich. — M. Wuttke, als Beginn der Schilde
rung der neuern Zeit: die Geschichte des 15. Jahrh., 2 T. unent
geltlich ; allgemeine Geschichte, 4 T.; Leitung der Uebungen in 
historischen Vorträgen. — M. Kerndörffer, Lect. publ., Theorie 
der Declamation, 2 T. öffentlich; Anleitung zum geregelten münd
lichen Vortrage; Anleitung zum geregelten schriftlichen Vorträge. 
— M. Rathgeber, Lect. publ., Anfangsgründe der italienischen 
Sprache, 2 T. öffentlich, der spanischen Sprache, 2 öffentlich, 
der portugiesischen Sprache, 2 T. öffentlich. — M. Feller, Lect. 
publ., fragmentarische Erklärung sämmtlicher Dramen Shakspeare’s, 
2 T. öffentlich. — M. Fink, allgemeine Geschichte der Musik 
3 T.; Uebungen im Altargesange der evangelischen Kirche, 1 T. —’ 
M. Jordan, Lect. publ., die Vorzeit der Slawen in Europa, ihre 
Alterthümer, Literatur, Cultur und Geschichte, 1 T. öffentlich; 
Fortsetzung der praktischen Uebungen in der polnischen Sprache, 
nebst Anleitung zur Einsicht in die slawische Wortbildung, I T. 
öffentlich. _____________ _____

Uebrigens wird der Stallmeister Röhling, der Fechtmeister 
Berndt, der Tanzmeister John und der Universitätszeichner natur
historischer und anatomischer Gegenstände Aulich, auf Verlangen 
gehörigen Unterricht ertheilen. Auch können sich die Studirenden 
des Unterrichts der bei hiesiger Zeichnungs-, Maler-und Architektur- 
Akademie angestellten Lehrer bedienen. — Die Universitäts
bibliothek wird täglich 2 Stunden geöffnet, nämlich Mittw. und 
Sonnab. von 10 —12 Uhr und an den übrigen Tagen von 2—4 Uhr 
die Rathsbibliothek aber Mont., Mittw. u. Sonnab. von 2—4 Uhr’ 
— Zu der naturhistorischen Sammlung der Universität fin
det Mittw. und Sonnab. von 10 — 12 Uhr freier Zutritt statt. — 
Das Brückner-Lampe’sehe pharmakognostische Museum ist 
Donnerst, von 2 — 4 Uhr geöffnet.
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Verzeiclmiss
der Vorlesungen, welche an der königlich baierischen 
Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen im 

Sommersemester 1844 gehalten werden sollen.
Der gesetzliche Anfang ist am 15. April.

alt-
Theologische Facultat.

Dr. Kaiser: Uebungen des exegetischen Seminariums der 
und neutestamentlichen Abtheilung, Psalmen, Religionsphilosophie, 
christliche Moral. — Dr. Engelhardt: kirchenhistorisches Semina- 
rium, Religionsphilosophie, über das Dogma von der Kirche, Ge
schichte des apostolischen Zeitalters, Kirchengeschichte von der Re
formation bis auf unsere Zeit. — Dr. Höfling: Uebungen des ho
miletischen u. katechetischen Seminariums, Liturgik. — Dr. Har- 
less: katholische Briefe, Symbolik u. Polemik. — Dr. Thomasius: 
Dogmatik, Colloquium über wichtige dogmatische Punkte, die sonn
täglichen Perikopen. — Dr. Krafft: Pastoraltheologie. — Dr. v. 
Ammon: Uebungen im Pastoralinstitute, Pastorale u. pfarramtliche 
Geschäftspraxis. — Ide. Dr. Ebrard: Geschichte der alttestament- 
llrhpn Offenbarung. Geschichte der Schweizer Reformation.

Unter der Aufsicht und Leitung des königl. Ephorus werden 
die angestellten vier Repetenten wissenschaftliche Repetitorien u. 
Conversatorien in lateinischer Sprache für die Theologie Studirenden 
jn vier Jahrescursen halten.

Juristische Facultät.
Dr Bucher: Pandektenrecht, ein Conversatoriiun. — Dr. 

Schmidtlein: Differenzen des gemeinen u. baierischen Cnminal- 
rechts, Theorie des Criminalprocesses. — Dr. Schelling: Re.erir- 
kunst, Rechtsphilosophie, Theorie der summarischen Processe mit 
Einschluss des Concursprocesses, Repetitorium über Theorie des 
ordentlichen Civilprocesses. — Dr. Briegleb: gemeines u. baien- 
sches Kirchenrecht der Katholiken u Protestanten. - Dr. v. S ehe u rl: 
baierisches Staatsrecht, Institutionen u. Geschichte des römischen 
Rechts, ausgewählte Pandektenfragmente. — Dr. Gen gier: deutsche 
Staats- u. Rechtsgeschichte, gemeines deutsches u. baiensches Han
dels- Wechsel- u. Gewerbsrecht, über das in den diesseit des Rhems 
gelegenen Landestheilen des Königreichs Baiern geltende Privatrecht.

Medicinische Facultät.
Dr. Fleischmann: Examinatorium über anatomische u. phy sio- 

logische Gegenstände, allgemeine menschliche Anatomie, allgemeine 
n. besondere Physiologie des Menschen. — Dr. Koch: allgemeine 
u beschreibende Botanik, botanische Exctirsionen, Cultur der Obst- 
bäume — Dr. Leupoldt: biologische, anthropologische u. physio
logische Grundlehren der Medicin,. Hygiene, allgemeine Pathologie, 
allgemeine Therapie. — Dr. R o s shi rt: geburtshülfliche Klinik, theo
retische u. praktische Geburtskunde , Conversatorium über die wich
tigem Gegenstände der Geburtskunde. — Dr. v. Siebold: allge
meine u. medicinische Zoologie, in Verbindung mit Demonstrationen 
in der zoologischen Sammlung u. am Mikroskope, vergleichende Ana
tomie Thierarzneikunde, mit besonderer Berücksichtigung der Thier- 
seuchen u der von den Hausthieren auf den Menschen übertragbaren 
Krankheiten, Mikroskopie mit Rücksicht auf vergleichende Histologie. 
— Dr. Heyfelder: chirurgische Klinik, Augenheilkunde, Akiurgie, 
cursus operationum. — Dr. Canstatt. gerici ic e izneikunde, 
specielle Pathologie u. Therapie, medicinische Klinik u. Poliklinik. 
— Dr. Trott: Arzneimittellehre, Receptirkunst. i. Bl.eisch- 
mann: Angiologie u. Neurologie, Histologie, Conversatorium. — 
Dr. Ried: Krankheiten der Knochen, Repetitorium über Chirurgie, 
Anweisung in der Anwendung des Heine’schen Osteotoms.

Philosophische Facultät.
Dr. Köppen: Geschichte der französischen Revolution . onl789, 

praktische Philosophie, nämlich Naturrecht u. Ethik, Geschichte der 
Philosophie. — Dr. Kastner: encyklopädische Uebersicht der ge- 
sammten Naturwissenschaft, Meteorologie, Experimentalphysik in 
Verbindung mit physischer Chemie, analytische Chemie u. physiolo
gische Experimentalchemie, Verein für Physik und Chemie. — Dr. 
Böttiger, Statistik, allgemeine Geschichte, allgemeine Länder- u.

Völkerkunde. —- Dr. Döderlein, Uebungen des königl. philologi* 
sehen Seminars, Thucydides, Gymnasialpädagogik, römische Literatur
geschichte. — Dr. v. Raumer: Mineralogie, Pädagogik. — Dr. v. 
Staudt: Elementarmathematik, Integralrechnung. — Dr. Fischer. 
Geschichte der Philosophie mit besonderer Rücksicht auf die neuesten 
speculativen Systeme, philosophische Entwickelung der Bildungsge" 
schichte des deutschen Geistes von der Reformation an bis auf un" 
sere Zeit, Methodologie. — Dr. Drech s 1 e r: das Buch Hiob, Unter
richt im Sanskrit oder im Arabischen. — Dr. Nägelsbach: Uebun
gen des philologischen Seminars, Platon’s Republik üb. VIII— X« 
lateinische Stilistik. — Dr. Fabri: Encyklopädie der Cameralwissen* 
schäften, Nationalökonomie, Technologie. — Dr. Winterling: b1" 
teraturgeschichte der Deutschen von Gottsched bis auf unsere Zeit? 
Shakspeare’s Macbeth, englische u. italienische Sprache. —■ Dr. 
Martius: Experimental-Pharmacie, praktische Anweisung die me* 
tallischen Gifte in gerichtlich-medicinischen Fällen zu ermitteln, Exa- 
minatorium über Pharmacie oder Pharmakognosie. — Dr. v. Scha* 
den: reine Metaphysik als nothwendige Grundlage einer echten 
Theorie des Erkennens, Philosophie des Christenthums, über Unsterb* 
lichkeit der Seele oder den Zustand der Seele nach dem Tode. — Df» 
Heyder: philosophische Ethik, Philosophie der Religion u. ibref 
Geschichte, verschiedene Formen des Pantheismus mit besonder^ 
Berücksichtigung der neuern philosophischen Systeme. — Dr. v. RaU' 
mer: geschichtliche Grammatik der deutschen Sprache, gothische V» 
althochdeutsche Sprachproben.

Die Tanzkunst lehrt: Hübsch. — Die Fecht- und Schwimm' 
kunst: Quehl. — Die Reitkunst: Flinzner.

Die Universitäts-Bibliothek ist jeden Tag (mit Ausnahme de® 
Sonnabends) von. 1—2 Uhr; das Lesezimmer in denselben Stundei1 
u. Montags u. Mittwochs von 1—3 Uhr; das Naturalien- u. Kunst* 
cabinet Mittwochs u. Sonnabends von 1—2 Uhr geöffnet.

Soeben ift bei unö erfdjienen:

unb

SJon

(Sr. 8. SSrofc^. 6 sRgr.
SBucbtianblung.

Soeben ist in unserm Verlage erschienen und durch alle solide*1 
Buchhandlungen zu beziehen:

Ueber die
^acim^ehen Körperchen

an den

Nerven des Menschen nnd der Säugctliler^
Von

JF. Sßenle uik1 -$•
BSit drei Tafeln.

Brosch. 1 Thlr. 7/2 Ngr- (1 Thlr. 6 gGr.) oder 2 Fl. 15 Kr'
Wir erlauben uns, auf diese, fiu Aerzte, Anatomen

Naturforscher äusserst interessante Schrift, h 
über eine sehr wichtig® Entdeckung handelt, angelegenthc 
aufmerksam zu machen.

SSeyer & Zeller in Zürich
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Dritter Jahrgang. M 98. 23. April 1844.

mittelalterliche Literatur.
Ua chmalerie Ogier de Danemarclie par Raimbert 

de Paris.
(Fortsetzung aus Nr. 96.)

•Dass der nordische Folger Danske nur in späterer 
Zeit aus dem romanisch - karlingischen Roman in die 
skandinavische. Volkspoesie (unmittelbar oder mittelbar) 
kinübergegangen und kein ursprünglich nationales Ge- 
^ächs sei, haben wir schon früher nicht bezweifelt, 
Was auch in entgegengesetztem Sinne gesagt worden; 
öle hier vorliegenden Gründe aber müssen auch diese 
Ansprüche ein- für allemal erledigen. Da aber auch 
der Huy von Dänemark der deutschen Sage (W. Grimm’s 
deutsche Heldensage S. 221. 222. 239) überall eine zu 
verwischte und unbedeutende Rolle spielt*),  so würde 
Ogier das in jenen irrigen Voraussetzungen liegende 
Interesse eines der karlingisch-romanischen und der 
ältern germanischen Heldensage gemeinsamen Elements 
Verlieren, was bei dem bisher anzunehmenden ander
weitigen Mangel solcher Beziehungen allerdings zu be
klagen wäre. Um so mehr sei uns gestattet, einige 
Punkte hervorzuheben, welche reichlichen Ersatz für 
diesen Verlust gewähren dürften, indem sich daraus, 
wenn auch nicht die Identität, doch eine frühe und 
innige Verschmelzung des karlingischen Ogier mit einer 
der bedeutendsten Gestalten der eigentlichen deutschen 
Heldensage , dem Walther von Spanien oder Aquitanien 
ergibt.

*) Auch hier und im Folgenden sind keine Citate nöthig — Jeder 
wird in den A. SS. Ord. S. Bened., in Grimm und Schmeller’s La
teinischen Gedichten des Mittelalters, und in bekannten karlingischen 
Quellen zusehen können.

Diese Analogie tritt zwar zunächst weniger in un
serer Chevalerie d’Ogier hervor, als in einem spätem 
Abschnitte der Sage, der nach der epischen Termino
logie als Le moniage d'Ogier bezeichnet werden müsste. 
Obgleich aber eine epische Behandlung dieser Sage 
nicht bekannt ist, so ist doch aus der Legende be
kannt genug, dass sie diesen, wie einige andere Hel
den der Sa°e . ihre Laufbahn im Kloster und wenig
stens im Geruch der Heiligkeit beschliessen lässt. Nun 
ist aber zwischen Ogier’s Aufnahme im Kloster St.- 
Paro zu Meaux, und jener unsers Walther m dem 
Kloster Novalesa nicht nur eine allgemeine Ähnlich
keit, welche allerdings wenig oder nichts beweisen

*) Ohne darauf weiter einzugehen oder viel Gewicht zu legen, 
müssen wir doch bemerken, dass in den dort angeführten Stellen 
Huy von Mentze und Huy von Denmark zusammenzufalle11 scheinen, 
was denn bei der notorischen Blutverwandtschaft Ogier’s mit Doon 
von Mainz und seinem Geschlechte nicht ganz gleichgültig wäre. 

würde, sondern auch ein sehr bestimmter und eigen- 
thümlicher Zug, nämlich die schöne Andachtsprobe 
durch das Aufstossen eines eisenbeschlagenen Stabes 
während der Messe ist beiden gemeinsam*).  Und 
diese Analogie geht noch weiter, obgleich sich das Fol
gende bei Ogier über die Grenze der Legende hinaus 
zerstreut hat. Nämlich wie dort bei einem räuberischen 
Anfall auf die Güter des Klosters Walther veranlasst 
wird, sein edles altes Ross unter den Arbeitsgäulen 
des Klosters hervorzuziehen, nachdem er alle andern 
Rosse, die ihm vorgeführt worden, zu schwach befun
den, so haben wir in der Chevalerie d Ogier wesent
lich ganz dasselbe Abenteuer, da er, aus dem Kerker 
befreit, sich zum Kampfe gegen Braiheu rüstet, und 
(nach ähnlichen Pferdeproben) endlich sein gutes Ross 
Broiefort wiederfindet, welches Jahre lang Kalk und 
Steine für das Kloster St.-Faro geschleppt hat — übri
gens eine der schönsten Stellen unsers Gedichtes. 
Aber auch der kleine und um so bedeutendere Zug 
aus jenem köstlichen Abenteuer unsers Waltharius, 
dass er, sonst wehrlos, mit den Sattelgurten auf jene 
Räuber losschlägt, findet sich bei Ogier wieder, ob
gleich in anderm Zusammenhang, als nämlich der 
Däne von Turpin’s Leuten im Schlaf überfallen wird. 
Ebenso ist ein Anklang zwischen Waltharius’ Zusam
mentreffen mit den Hirten des Königs Desiderius und 
dem (später auch feindseligen) Verhältnis« zwischen 
Ogier und Desiderius wol nicht ganz abzuweisen. 
Aber auch über das Mönchsieben Walthers hinaus 
finden sich einige Analogien mit dem Heldenleben 
Ogier’s. Dahin rechnen wir d\e Semispata, welche der 
St.-Galler Waltharius (V. 1390) führt, und womit Ogier s 
courtain ganz übereinstimmt, deren Namen m der 
chevalerie selbst ausdrücklich von court, kurz, erklärt 
wird, da ein Stück davon bei der ersten Probe an ei
nem Eckstein abgesprungen - also nicht (wie Reiffen- 

'berr meint) von cortar, schneiden. Dass aber Semz- 
spMa und ensis curtus gleichbedeutend, hat schon 
W. Grimm (Heldensage S. 42) bemerkt; cortana oder 
curtana, heisst auch das kürzere englische Krönungs
schwert. Ohne eben an sich grossen Werth darauf zu 
legen, wollen wir doch auch noch Das hervorheben, 
dass das Abenteuer Ogier’s mit der pucelle (Tochter 
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Angart’s Königs von England — ihre Oheime Namerius 
und Rivalo) in der elften brauche unserer Dichtung, 
welches eigentlich ohne allen Zusammenhang mit dem 
letzten grossen Kampf gegen die Ungläubigen ist und 
die Schlusskatastrophe auf eine seltsame Weise unter
bricht und complicirt, in dem Übergang über einen reis
senden Strom dann, in der Art wie Ogier, einen Fel
sen, oder eine Felsenschlucht zu seiner Vertheidigung 
benutzt (V. 12435 und 12504), zur Noth als ein ent
fernter Anklang von Waltharius*  Abenteuer mit Hilde
gunden angesehen werden könnte. Viel wichtiger aber 
und in Verbindung mit den übrigen droben ange
deuteten Punkten wirklich entscheidend erscheint das 
ganze Verhältniss beider Helden als Geiseln, der eine 
an Etzel’s, der andere an KaiTs Hofe, wobei vielleicht 
noch in Betracht kommen mag, dass (nach Einhardus 
Annal. und den Berfinianis) zwei Geiseln Wachart’s 
von Aquitanien, Itharius und Aldegarius, an KaiTs 
Hofe vorkommen, und dass in sehr alten aquitanischen 
Sagen der Name Otger mehrfach vorkommt*).  Wenn

*) Von einer von P. Paris (in einem Aufsatze in der Bibl. de 
l’ecole des charte) angedeuteten Verwechselung zwischen Ogier und 
Olivier kann ich nirgend eine Spur finden — auch die dort ang6' 
führten Verse und Scuipturen von dem alten Grabmale Ogier’s be
weisen nichts der Art.

**) Da der Raum uns nicht gestattet, auf eine ausführlicher6 
Beurtheilung des von dem Herausgeber beobachteten Verfahrens ein
zugehen , so bemerken wir darüber nur, dass er die beiden Hand
schriften A und B (beides Abschriften aus dem 14. Jahrh., die ein6 
in Paris: Bibl. du RoilS, ol. 2/29, die andere im Besitze des Her
ausgebers) in der Art benutzt, dass er aus beiden abwechselnd seinen 
Text zusammensetzt und die Abweichungen der einen oder andern 
unter dem Texte angibt. Eine andere Regel scheint er dabei nie^ 
zu befolgen, als dass er der langem, ausführlichem (und somit mei^ 
spätem) Fassung immer den Vorzug gibt, welche meistens die Hn° 
schrift A bietet. Bei etwas mehr Beruf zu einer solchen Arb®1 
würde er wol die Handschrift B ganz im Texte gegeben, und 16 
Amplificationen von A unten oder hinten mitgetheilt haben — an 
derer Misgriffe nicht zu gedenken.

*) Man vergl. darüber: Conquistes e histories dels Reys de Arago 
e contes de Barcelona etc. gedruckt in Barcelona 1519, aber, nach einer 
Bemerkung am Ende, compilades per le magni/ich Mossen Pere Tomich 
etc. en la Villa de Baga lA iS. Da dies Buch sogar dem allbelesenen 
Mone unbekannt geblieben, indem derselbe (Anzeiger von 1836) 
nur eine kurze vage Erwähnung dieser Sagen in der portugiesischen 
Corografia et de Baneiros (1549) citirt, welcher wahrscheinlich eben 
die Chronik von Tomich zum Grunde liegt, so sei uns gestattet, 
einiges hierher Gehörige aus derselben anzuführen. Wirklich ist sie 
in mancher Hinsicht nicht ohne Interesse, wie denn schon die Namens*  
formen Rotlan für Roland (oder im Span. Roldan), Otger und ähn
liche, welche offenbar älter sind, als die ältesten bekannten Er
wähnungen in romanischen Sprachen, ein hohes Alter der zum 
Grunde liegenden Sagen beweisen. Ob die Gründung des Klosters 
la Grassa, welche mit ziemlicher Weitläufigkeit erzählt und wobei 
der Geheimschreiber Karl’s des Grossen Philomena (en les histories 
de la Grassa) als Autorität citirt wird, unmittelbar und ausschliess
lich aus dem provenzalischen Roman Philomena oder aus dessen 
lateinischer Bearbeitung geschöpft ist, können wir nicht angeben; 
jedenfalls aber scheinen äusser dieser, andere sagenhafte Quellen 
benutzt zu sein. Wie dem auch sei, die Überschrift von Cap. XV 
besagt: Qui tracta com lo princep Otger (.athalo enträ en terra dels 
Gots ab 9 baros e ab gran multitud de gent e conquistä gran part 
de la terra; und beginnt: Deveu saber que en Vany de la encamacio 
733 en la provincia de Guiana si ha un castell qui es apellat Catalo 
era apellat lo dit Princep Otger Catalo etc. e fo apellat per son 
propri nom Otger Gollant (Gotlant?) etc. e totas les suas gents eran 
appellats Cathalans, e com lo dit, princep fos alemä e fos d’alt 
linatge e hagues lo coratge molt valoros etc., er führt zu Pipin’s 
Zeiten sein Gefolge nach Catalonien, bleibt im Kampfe gegen die 
Saracenen, aber die Seinen setzen sich in den Gebirgen 1 st, wo 
sie dann Karl der Grosse, als er diese Länder erobert, noch findet. 
Hier aber werden nun unter den Paladinen neben Rotlan, Girart 
de Tosellö, Hollover lo Galoys, Vascho Anges, Ara (?) de Montalbä, 
genannt: Otger dangues (ohne Zweifel Oger le danois), Otger dels 
Marses, e Otger de Normandia — wobei freilich zu bemerken, dass 
der Druck oft kaum leserlich ist und die Namen sehr oft handgreif. 
lieh verdruckt sind. Nachher kommen dann auch Abenteuer, die 
sich auf den Aymery de Narbonne der französischen Ritterepen 
beziehen.

wir endlich noch auf die Lautähnlichkeit zwischen Aut- 
charius, Altharius u. s. w. und Waltharius aufmerksam 
machen, so sind wir zwar weit entfernt, eine wirkliche 
etymologische Identität anzunehmen, welche das W oder 
Gu im Anfänge schwerlich gestattet, aber dass im Munde 
des Volkes oder gar der lateinischen Christen und Legen- 
disten eine Verwechselung und Vermischung auch dadurch 
wol erleichtert werden konnte, liegt doch ziemlich nahe. 
Mehr soll auch überhaupt durch alles hier über diese 
beiden Helden Gesagte nicht bewiesen werden, und 
wir hoffen, dass man uns so weit nicht den Vorwurf 
gesuchter und erzwungener Analogien machen wird, 
welche wir selbst an Andern (z. B. an dem sonst so 
vielfach hochverdienten Mone) hinreichend perhorre- 
sciren *).

Gehen wir nun in unserer kritischen Betrachtung 
von dem Helden auf den Dichter über, und fragen zu
nächst , inwiefern der Herausgeber berechtigt war, den*  
selben so zuversichtlich auf dem Titel Raimbert de 
Paris zu nennen, so führt uns dies denn auch gleich 
weiter zu der Frage: ob denn hier überhaupt ein Ge
dicht von einem Dichter verfasst vorliegt; woran sich 
dann, wie leicht zu erachten, noch gar manche für 
die Geschichte der Poesie jener Zeit mehr oder weni
ger interessante und noch keineswegs hinreichend er
örterte oder gar schon definitiv entschiedene Prägen 
reihen, welche alle auch nur zu berühren uns jedoch 
hier nicht gestattet ist.

Was nun aber jenen Namen des Dichters betrifft, 
so findet er sich in folgenden Versen, welche der Her
ausgeber in seinem Text nicht aufgenommen hat, weil 
sie in den beiden von ihm benutzten Handschriften feh
len **),  aber in zwei andern Handschriften (in Paris und 
Durham — mit einiger Abweichung auch in einer von 
Reiffenberg benutzten brüsseler) die erste Branche des 
chanson eröffnen:
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Seignor, oies, que Jhesus bien vous faiche,

Li glorious, li p'ere espiritable, 
De siere geste, et de fer vasselage ; 
Raimbert Iß fist a Vadure coraige, 
Chil de Paris qui les autres en passe;
II n est jonglerres qui soit de son lignaje, 
Qui tant boin vers ait extrait de barnaige; 
Hui-mais dirons d'Ogier de Danemarche etc.

Wollte man nun aber auch gegen irgend einen sichern 
Schluss aus dieser Stelle nicht die sehr nahe liegende 
Möglichkeit geltend machen, dass darin nur die Mei
nung eines spätem Auf- oder gar Abschreibers aus
gesprochen sei, so beweist sie doch (wir wir gleich 
Leiter sehen werden) auch im besten Fall positiv wei- 
ter nichts, als dass Raimbert der Dichter dieser ersten 
Abtheilung ist, während in den folgenden Abtheilungen 
Delire Punkte vorkommen, die eine weitere Erstreckung 
solcher Ansprüche geradezu ausschliessen. Einiges 
oahin Gehörige hervorzuheben, können wir um so wc- 
^Sor umhin, da es sich hier — wegen unabweislicher 
Analogie so mancher Handschriften von chansons und 
Romans de gestes, welche man leichthin als Ganzes 
oiesem oder jenem im Eingang oder sonstwo genann- 
^Cn trouvere zuschreibt — um eine viel allgemeinere 
frage handelt. In der That herrscht auf dieser gan- 
Zen Seite unserer Kenntniss dieses Theils der Literatur 
des Mittelalters noch viel Verwirrung und Unsicher
heit, welcher zunächst nur durch genaue Untersuchung 
im Einzelnen, dann durch Vergleichung analoger Er
scheinungen und endlich durch die Feststellung der 
daraus hervorgehenden Gesetze abzuhelfen ist. Einen 
Beitrag zur Befriedigung jener ersten Foderung zu ge- 
ben, sei uns denn auch hier gestattet. Und zwar gilt 
es zunächst ohne alle Voraussetzung und Schlussfolge
rns eine Darstellung des Sachverhaltes, wo sich denn 

olgendes ergibt. Die hier mitgetheilten 13058 zehn- 
^Ibigen Verse zerfallen zunächst in zwölf sehr un- 
^oiche (zwischen 377 und 3479 Versen wechselnde) 
ffouptabtheilungen, welche wir mit dem Herausgeber 
^hd sonstigem Sprachgebrauch immerhin branches nen-

wollen, obgleich auch dagegen Manches einzuwen- 
deh wäre. Jede dieser branches zerfällt wieder inklei- 
Oere Abtheilungen, welche durch denselben Reim oder 
Assonanz gebunden sind, aber hinsichtlich der Zahl der 
/erse noch mehr Abwechselung zeigen als die branches, 
^dem sie zu 5 und 200 oder mehr auf- und absteigen — 

die zweite brauche hat sogar nur einen Reim auf 
*ew j doch mögen immerhin 30 — 60 Verse als ge
wöhnlichere mittlere Ausdehnung dieser Strophen (oder 
ach einem französischen Ausdrucke besser tirades

anSenommen werden. Dass nun dies Alles 
USSei°r^ent^c^es ist? dass solche oder ähnliche

Abtheilungen und ünterabtheilungen auch bei andern 
ösenannten Chansons de gestes vorkommen, wissen wir 
ohl; aber eine genügende Erklärung der ganzen 

^che haben wir noch nirgend gefunden und zunächst 

halten wir uns an das hier Vorliegende, ohne Rück- 
sicht auf Analogien oder Unterschiede, die sich aus 
einer Vergleichung mit andern Denkmälern ergeben 
können. Die Frage ist nun zunächst, ob diesen äussern 
Eintheilungen auch ein ädaquates Gesetz der innern 
Organisation zu Grunde liegt. Dies wird allerdings 
meistens, und auch von dem Herausgeber, als sich von 
selbst verstehend angenommen; dennoch aber ist es 
keineswegs der Fall — wenigstens durchaus nicht als 
etwas Constantes, Durchgehendes. Zuweilen fallen 
allerdings jene formalen Abschnitte für die Augen mit 
entsprechenden Abschnitten des Sinnes und Inhaltes 
zusammen, oft aber auch gar nicht. Betrachten wir 
zunächst das Ende und den Anfang der sogenannten 
branches, deren nach dem Sprachgebrauch und nach 
der Ansicht des Herausgebers jede ein bestimmtes 
Hauptabenteuer (in dem Sinne etwa der Aventiuren des 
Nibelungenliedes) enthalten sollte, dessen Argument 
(wie auch der Herausgeber versichert) d’ordinaire in 
einer Anrede, gewöhnlich mit oies, seignors, dem eigent
lichen Anfang der Erzählung vorgesetzt werde. Das 
trifft aber weder positiv noch negativ in dem hier ent
scheidenden Ende und Anfänge der branches recht zu. 
Branche I (3102 Verse) beginnt hier mit:

Oies, seignors, que Jesu beu vos faice 
Li glorious, li rois esperitable;
Plaist vos oir canchon de grant barnage, 
C’est d’Ogier, li duc de Danemarche, 
Si com ses per es le laissa en ostage, 
Li dus Gaufrois od Vadure corage 
A St. Omers fu Vemper'eres Kalles etc.

Aus dieser Anrede und Argument ist gewiss nicht leicht 
der wirkliche Inhalt der Branche zu entnehmen, welche 
den ganzen ersten Zug gegen die Heiden enthält, und 
wo schon gleich nach Ogier’s ersten Kämpfen das 
Geiselverhältniss ganz aufhört, dessen Entstehung ohne
hin gar nicht erzählt wird, sodass jenes Argument sich 
eigentlich nur auf das zunächst folgende bezieht, ja 
vielmehr auf etwas Vorhergehendes, nämlich eben die 
Auslieferung Ogier’s an Karl auf Anstiften seiner Stief
mutter. Wie wenig aber auf die Anrede oies, seignors 
ankommt, sehen wir schon hier daraus, dass sie gleich 
V. 27 am Anfang der zweiten Tirade und mitten in der 
Erzählung wiederholt wird. Noch räthselhafter ist das 
Ende dieser Branche, wo nachdem Karl’s Rückkehr 
nach Paris die Handlung, das Abenteuer beschliesst — 
von V. 3087 — 3094 ein retrospectives Argument der 
vorhergehenden Begebenheiten, seit Ogier’s Befreiung 
aus der Gefangenschaft nach dem ersten Zweikampf 
auf der Tiberinsel — also etwa von V. 2431 an -- 
gegeben ist, wo allerdings eine Quasi-Anrede mit Plaist- 
vos oir une aventure etc. steht, aber ohne dass damit 
auch nur eine neue Tirade anfinge. Von V. 3094 bis 
zum Ende folgt dann mit S’entendre les voles — Oires 
canchon etc. ein Argument, welches sich auf den Inhalt 
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der folgenden Branche bezieht und (nach Manuscript A) 
sogar mit einer Auffoderung zur Ruhe (des oremais 
laissies le noise ester V. 3099 — und ore escouteis 
V. 3102) endet, welches nur als Anfang einer Branche 
einen praktischen Sinn hat, wenn wir uns denken, dass 
im Vortrag zwischen Anfang und Ende zweier Haupt- 
abtheilungen eine Pause stattfand, worauf dann natür
lich erst wieder die nöthigeRuhe von dem indessen in 
Rede, Lachen u. s. w. lautgewordenen Auditorium er
beten werden musste. Wie dem auch sei — Branche II 
(376 Verse) beginnt dann wieder mit einer Anrede 
und einem zuerst den Inhalt der vorher gehenden 
Branche kurz recapitulirenden, dann aber den Inhalt 
aller folgenden Branchen andeutenden Argument 
(V. 3103 — 3151), worauf dann erst mit En Mont-Loon 
fu li rois au vis fier das Abenteuer dieser Branche 
(die Ermordung Beaudouinet’s und Ogier’s Flucht) beginnt. 
Am Ende der Branche aber (V. 3453—79) folgt wieder 
ein Argument der nachfolgenden Begebenheiten fast mit 
denselben Worten, wie am Ende der vorhergehenden 
Branche, doch ohne alle Anrede oder dergleichen. 
Branche III (411 Verse) fängt zwar wieder mit einer 
Anrede, aber ohne alles Argument an, und ganz äqui
valente Anreden finden sich auch einige Mal mitten in 
der Branche als Tiradenanfänge (V. 5551. 5575. 5659). 
Der Schluss dieser Branche aber V. 5891 fällt ohne alle 
Anrede ganz abrupt mitten in die Handlung, da Ogier auf 
seiner Flucht den Amile und Amis begegnet, die er dann im 
Anfang der folgenden Branche sogleich ohne Prälimi
narien erschlägt. Diese vierte Branche (1918 Verse) 
fängt mit Anrede, aber ohne alles Argument an, indem 
nur Kallemaine, Namie, Ogier, dann Amile und Amis 
als Die genannt werden, von denen erzählt werden 
soll; dann gleich

A Vost s’en vienent mult durement hastant, 
Ogier encorchent qui s'en alait fuiant etc.

Im Verlauf der Erzählung fangen dann noch zwei
mal Tiraden mit einer Anrede an (V. 5948 und 6966), 
wo zwar allerdings eine Pause, ein Abschnitt und ein 
Übergang in der Handlung stattfindet, doch nicht mehr 
als an 10 —12 andern Stellen, wo keine solche Anrede. 
Diese Branche handelt hauptsächlich von der Belage
rung von Castelfort und schliesst wieder mit einer all
gemeinen Verweisung auf das Nächstfolgende und ei
ner Auffoderung zur Ruhe, ohne dass der Inhalt, die 
Handlung hier einen solchen Hauptabschnitt irgend 
mehr foderte, als bei einem jener 10 —12 ^iraden- 
abschnitte in der Branche — übrigens fehlen diese 
letzten Verse im Manuscript A. Branche V (554 Verse) 
beginnt mit einer Anrede, aber ohne Argument, endet 
Sanz abrupt mit der Beschreibung von Ogier’s einsamer 

Wirthschaft auf der Burg, nachdem er seine letzten 
Gefährten selbst hat erschlagen müssen. Branche VI 
(354 Verse) beginnt mit Anrede, ohne Argument (nur cho 
est d’Ogier, Ki tos sens fu repuns — En Castelfort etc), 
führt dann gleich Ogier klagend über sein hartes Loos 
ein und endet in unserer Ausgabe ganz abrupt mitten j 
in der Einleitung zu dem Zwiegespräch zwischen Ogie1 
und Charlot, und vor dem wirklichen Anfang, mit 
einem derekief Ta Cliarlos araisone. Branche VH 
(486 Verse) fängt dann hier wieder mit einer Quasi-Anrede 
(Plaist vos oir etc. del duc Ogier etc.) ohne Argu- j 
ment, aber mit einer Recapitulation des eben Vorher
gehenden an, worauf dann Charlot’s in der vorigen Branche 
angekündigte Anrede und das Zwiegespräch folgt* 
Aus den Noten unter dem Text ergibt sich aber, dass 
Manuscript B statt der sieben letzten Verse der vori
gen Branche nur einen hat: Callos le voit3 si Ta arai- 
sone} und statt der acht ersten dieser Branche wieder . 
nur einen'. Callos parla a tadurc corage s und dann 
gleich das Zwiegespräch, wahrscheinlich nur mit einem 
Tiradenabschnitt. Noch abrupter endet nun diese sie
bente Branche selbst, indem sie den Ogier auf der 
Wiese schlafend und den Turpin jnit den Seinigen um
herstehend verlässt, worauf dann in Branche V1H 
(583 Verse) mit einer Anrede, ohne Argument, aber 
mit einer allgemeinen moralischen Betrachtung (wie 
auch der Stärkste der List erliege u. s. w., so auch 
Ogier), beginnt, dann Ogier’s Gefangennehmung be
richtet. Das Ende hat nun wieder gar viel Seltsames* 
Schon V. 9660 nämlich ist das Abenteuer eigentlich 
geschlossen und Ogier im Kerker zu Rheims wohl 
aufgehoben; worauf es dann heisst: Or lairrons chidd 
boin Daunois Ogier etc., es werde schon Gelegenheit 
geben, wieder von ihm zu reden, wenn Karl und die 
ganze Christenheit seiner bedürfen yverde. Dann folgt 
9671 eine Anrede und Anzeige, dass von Salerno’1’ 
Tierri d’Ardane, Doon de Nantuel und Andern vo” 
Ogier’s Geschlecht zu berichten sei, und es wird dan’1 
ihre vergebliche Fürbitte bei Karl gemeldet; worauf 
V. 9694 wieder von Ogier’s Behandlung im Kerkef 
die Rede ist, und endlich nimmt eine lange verworrc”6 
Recapitulation, durch einige Anreden unterbrochen, de” 
grössten Theil der Tirade bis zum Ende ein. Die f°l' 
gende Tirade aber, welche die Branche schliesst, be' 
richtet wieder über Ogier’s Zustand im Kerker u’m 
endet wieder:

Del boin Danois chi endroit vou lairons 
Quant liu en ert, mult bien i revenrons.

(Die Fortsetzung folgt.) t
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•Oie folgende Branche IX (1285 Verse) fängt dann mit 
Llaist vous o'ir boine chanson vaillant an, bezeichnet 
als Argument: (fest du palen Brehus, und berichtet dann, 
Wie dieser auf die Nachricht von Ogier’s Tode sich 
rustet u. s. w. So wenigstens stellen sich die Gren- 
2en dieser beiden Branchen hier im Druck dar; ganz 
anders in Manuscript B. Hier stehen (und zwar mit 
demselben Reim und, wie es scheint, ohne Abschnitt) 
statt der 81 letzten Verse der achten und der 47 ersten 
^er neunten Branche, 24 Verse, wodurch wenigstens 
Einige der Wiederholungen und schleppenden Amplifi
kationen des Manuscripts A vermieden, freilich aber 
auch der in der Entwickelung der Handlung liegende 
Abschnitt zwischen Ogier’s Einkerkerung und seiner 
durch den Einbruch der Heiden herbeigeführten Be
freiung ganz wegfällt, der doch vielmehr, wie an man
chen andern Stellen, hier den Anfang einer neuen 
Branche fodert. Ähnliches wiederholt sich nun auch 
bei der nächsten Branche. Nach Manuscript A schliesst 
Branche IX ganz abrupt mit der Versöhnung zwischen 
Barl und Ogier in Folge der Erscheinung des Engels; 
dann beginnt Branche X (817 Verse) mit einer Anrede, 
Worauf kein Argument, sondern eine Recapitulation 
der vorhergegangenen Versöhnung folgt, und dann be
lichtet wird, wie Ogier sich wappnet und zum Kampfe 
Segen Brehus auszieht. Dagegen fehlen in B diese 
ersten 84 Verse und es wird nur kurz (in 16 Versen), 
doch mit Beibehaltung der prägnantem Züge, die 
^appnung Ogier’s erzählt, ohne alle Anrede, und 
Wahrscheinlich ohne Branchenabschnitt, nur mit einer 
JJouen Reimtirade. In beiden Manuscripten endet die 
Manche dann ohne Anrede abrupt damit, dass Ogier 
dem Brehus das Haupt herunterschlägt. Branche XI 
(437 Verse) beginnt wieder mit einer Anrede, ohne 
Argument, aber mit einer Verwahrung gegen die Ent
stellung der canchon durch die jogleors , worauf dann 
(damit die rechte Wahrheit berichtet werde) erzählt

™. °Sier, nach dem Kampfe ausruhend, den 
Hulferuf einer pucelle geilört habe u. s. w. Das Ende 
der Branche verlässt nach dem einen Manuscript (der 
Herausgeber sagt nicht, welchem) hier im Text den 

aiser im Anzuge, um Ogier (der von den Heiden um

ringt in der Felsschlucht kämpft) zu befreien, und kla
gend in der Sorge, dass er zu spät komme; während 
das andere Manuscript (wahrscheinlich doch A) statt 
der beiden letzten Verse eine Amplification von 17 Ver
sen hat und mit einer Auffoderung zur Ruhe und mit 
Beziehung auf das Folgende schliesst. Branche XII 
endlich (563 Verse) beginnt ohne Anrede und ohne 
Argument mit einem (liier ganz sinnlosen) Ce fu en 
mai que la rose est [lorie. L'orieus cante et la merle 
s’escrie, und erzählt dann gleich, an das Vorhergehende 
anknüpfend, weiter: Kallon chevalce 9 cui maltalens 
aigrie, und ein ähnlicher idyllischer Tiradenanfang 
unterbricht noch einmal ohne alle Veranlassung die 
Erzählung (V. 12609). Der Schluss der letzten Branche 
ist (nachdem Ogier’s und Benoit’s Bestattung erwähnt 
worden) nach Manuscript B (bei A fehlen die 200 
letzten Verse durch einen Defect):

Jo canchon sine, plus avant n’ en ores : 
Des le vos mire qui escoute Vaves. 
Et me Troilit, qi les vers ai contes.

Schon nach dieser ganz einfachen und voraus
setzungslosen Darstellung der äussern species facti liegt 
mindestens so viel auf der Hand, dass es mit der Ein
theilung in Branches, deren jede ihren Eingang und ihr 
Argument ad captationem hätte u. s. w., gar nichts 
ist — dass fortan, wer sich dieser Ausdrücke in die
sem Sinne hinsichtlich der vorliegenden und ähnlicher 
Dichtungen bedient, von Dingen spricht, die gar nicht 
vorhanden sind. Ob dasselbe auch von andern und von 
welchen ritterlichen Epen des französischen Mittelalters 
gilt, wäre denn freilich erst zu untersuchen, wozu hier aber 
nicht der Ort ist. Doch mag so viel bemerkt wer
den, dass (unseres Bedünkens) die Sache sich aller
dings mit einer ganzen Klasse von ältern Gedichten 
der Art (bis gegen die Mitte des 13. Jahrh.) aus dem 
karlingischen und verwandten Kreisen ebenso verhält, 
welche man gewohnt ist, als ein grosses in regelmässige 
Abtheilungen zerfallendes Ganzes, Einem Dichter zu
zuschreiben.

Wie wenig eine solche Ansicht jedenfalls hinsicht
lich der vorliegenden Dichtungen begründet ist, wird 
sich nun noch weiter herausstellen, wenn wir die Ho
mogenität des Inhalts dieser sogenannten Branches und 
dann gleich auch das Verhältniss der Strophen oder 
Tiraden innerhalb der einzelnen Abtheilungen näher 
prüfen. Dass Sprache, Ton, Geist, überhaupt Auffas
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sung und Behandlung des Gegenstandes durch alle 
Abtheilungen im Ganzen so weit als gleichartig er
scheinen , dass sie einer und derselben Zeit — etwa 
der ersten Hälfte des 12. Jahrh. *)  — und einer und 
derselben Stufe der Entwickelung des Epos angehören, 
welche wir kurz als die (wenigstens sofern von vor
handenen Denkmälern die Rede ist) erste} als den 
Übergang von dem Volksliede zur Kunstdichtung be
zeichnen können — womit aber begreiflich für die 
Identität des Dichters der verschiedenen Abtheilungen 
nichts gewonnen ist. Und das um so weniger, da es 
doch nicht an scheinbar kleinen, aber doch unter den 
gegebenen Umständen keineswegs zu übersehenden Un
terbrechungen dieser allgemeinen Gleichartigkeit fehlt. 
Dahin rechnen wir erstlich, dass zwar überhaupt die 
Berufung auf lateinische Quellen — worauf die nächste 
Stufe der epischen Entwickelung so grosses Gewicht 
legt — hier sehr zurücktritt, indem nur gelegentlich 
und ganz beiläufig mit einem ce dist la jeste (V. 3015) 
— ce dist Pestoire (ibid) — ce dist mes maistres (V. 4263) 
— ce dist li vers (V. 9626) — ehe raconte li bries 
(V. 10118) — Ce est dit en saldier — Ce trovons nos 
lisant (V. 10995) u. dgl. darauf angespielt wird; wobei 
aber doch als Besonderheit der ersten Abtheilung er
scheint , dass auch eine solche Berufung hier nur ein
mal vorkommt (V. 3018) und zwar wo von einem eigent
lichen Wunder (dem Stillstand der Tiber während des 
Kampfes) die Rede ist, und demnach die Berufung auf 
eine Legende zu nahe lag. Was ferner die in dem 
Epos zweiter Formation gleichsam stehenden Seiten
hiebe des relativ gebildeten oder gelehrten Dichters 
auf die mehr volksthümlichen Jongleurs betrifft, so 
wird man sich nach dem Gesagten nicht darüber wun
dern, dass dergleichen hier im Ganzen nicht vorkommt, 
sondern vielmehr darüber, dass dennoch die elfte 
Branche mit einem solchen Ausfall anfängt **).  Finden 
wir nun, dass auch die Berufung auf die Autoritäten 
gerade von hier an besonders häufig werden; — finden 
wir dann gleich in derselben Branche eine andere 

*) Wie leicht es ist, nach der Sprache eine solche allgemeine 
Zeitbestimmung zu geben, und wie schwer, sie genauer zu erweisen, 
zeigt sich auch hier; doch haben wir keinen Grund von der schon 
von den Benedictinern geäusserten Ansicht abzugehen.

**) Hier heisst es:
Or faites pais, por Deu le roi celeste, 
Encor oires canchon et bone et bele; 
Cil jogleor, sacies, n’en sevent gere, 
De la canchon ont corumpu la geste; 
Mais je l’dirai, beu en sai la matere.

Wie wenig übrigens der Name menestrel oder jogleor über Stand, 
Haltung, Geltung und Selbstbewusstsein des Dichters entscheidet, 
oder an sich einen Unterschied vom trouvere bedingt, geht schon 
daraus hervor, dass Ardenez le Roii in seiner Enfances d' Ogier gleich
sam in Einem Äthern auf die jongleors als unwissende Bänkelsänger 
schilt, und seinen eigenen Herrn und Patron, den Grafen Guis von 
Flandern, den pere puissant des jongleors nennt. Ebenso nennt er 
sich in der Einleitung zum Cleomades den menestrel des Grafen.

Anomalie, nämlich einen gewissen Anklang von Frivolität 
in der Behandlung des Verhältnisses zwischen Ogier 
und der pucelle, oder doch in der Beschreibung dieser 
letztem *)  und überhaupt in der wohlgefälligen Breite, 
womit das ganze Verhältniss behandelt und gleichsam 
bei den Haaren herbeigezogen wird (man vergleiche 
damit die Art, wie Gloriande in der ersten Branche 
auftritt);— rechnet man hinzu die in der letzten Branche 
(welche mit der vorletzten Branche dem Inhalt nach 
ganz zusammenfällt) zweimal und sonst nirgend vorkom
menden idyllischen Anklänge, welche ebenfalls der ersten 
Stufe der epischen Entwickelung wesentlich fremd und 
auch in andern im Ganzen dahin gehörigen Gedichten nur 
ganz einzeln und wahrscheinlich eben auch als spätere 
Interpolation vorkommen; — bemerkt man, dass noch 
Branche IX (V. 10455) das ehemals dem König Desier 
zugehörige in der Branche von Bernard geraubte Ross 
Penevaire dem Ogier vorgeführt wird, wogegen es in 
Branche XI (V. 12157) von einem Heidenkönig geritten 
wird, und dass der Heide Fauseron, der schon V. 660 
der ersten Branche erschlagen worden, in der zwölften 
noch einmal daran muss — so möchte aus alle Dem 
wol die Annahme zu rechtfertigen sein, dass jedenfalls 
die beiden letzten Branchen von einem andern und schon 
der zweiten Formation näher stehenden Dichter ver
fasst oder vielmehr rhapsodisch zusammengetragen und 
überarbeitet worden — wie wir bei Betrachtung der 
Tiraden weiter sehen werden. Erwägen wir ferner, 
dass in der ersten Branche (wie wir sahen) die Auto
ritätensucht fast ganz fehlt, dass hier auch in dem 
Verhältniss der Tiraden unter einander durchaus keine 
Unordnung oder Widersprüche hervortreten, was in 
allen andern (wie wir sehen werden) jeden Augenblick 
der Fall ist — erwägen wir endlich, dass der Verfasser 
der zweiten Branche, indem er in dem Eingänge sagt:

Tot ont cante du bon Danois Osier 
Conques baufrois ses peres ne l’ot chier, 
Envers Kallon le fist forostagier etc.

den Verf. der ersten Branche entweder ganz ignorirt 
oder jedenfalls als einen Dritten ansieht, so sind wir 
weiter wol berechtigt, die erste Branche, deren Inhalt 
ohnehin auch am meisten dem Begriff einer solchen 
entspricht, als eine für sich bestehende Dichtung anzu
führen und einem besondern Verfasser zuzuschreiben, der 
denn immerhin jener Raimbert von Paris sein mag. DaS$ 
damit auch hier die Benutzung und Verarbeitung älte' 
rer Volkslieder nicht ausgeschlossen ist, bedarf keinem 
weitern Erörterung. Was aber, nach Ausscheidung 
der ersten und der beiden letzten Abtheilungen, die m 
der Mitte liegenden betrifft, so beweist (Br. III, V. 4420) 
die Erwähnung einer Belagerung Ogier’s durch Karl i®

*) So ist z. B. (V. 12076 12078): Les mameletes li al°^en^ 
pognant — Come das pome duretes aparant — Que un poi vont s° 
bliaut sus levant etc., ganz gegen den strengem Ton der ersten 
Formation.
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üalardon, welche in der zweiten Branche hätte vorkommen 
müssen, dass wenigstens diese nicht von dem Verfasser 
der dritten Branche ist *).  Zu einer richtigen Ansicht je
doch möchten weiter folgende Punkte zu beachten sein, 
die allerdings nicht blos das Verhältniss dieser Bran
den zu einander, sondern auch die innere Organisa
tion der einzelnen Branchen berühren.

*) Doch sei es gestattet, als ein Beispiel unter vielen, auf das
einige siebenzig Verse lange, die halbe Passionsgeschichte referirende 
und wirklich sehr störende Gebet Karl’s in Branche IX aufmerksam 
zu machen, welches Manuscript B durch einige wenige prägnante 
Verse ersetzt.

Erstlich die Reimtiraden. Diese zeigen nicht nur 
in der Verszahl keine Spur von Überlegung und Regel, 
sondern auch der Inhalt bietet die seltsamsten Wider
sprüche , Wiederholungen und Willkürlichkeiten dar. 
Jin Ganzen zwar entspricht jede Tirade auch einem ge
wissen Abschnitt im Sinn und in der Erzählung, sehr 
°ft aber ist auch durchaus kein Grund der Art zu fin
den, weshalb eine Tirade endet und eine andere an- 
fängt, und eben so oft fodert sogar umgekehrt der 
kinn einen solchen formalen Einschnitt vergeblich, — 
die Tirade geht ihren Gang fort. Dies in einzelnen 
Beispielen zu zeigen, würde zu weit führen. Aber auch 
Wiederholungen des in den letzten Versen der vorher
gehenden Tirade Gesagten in den ersten der folgenden 
°der auch Wiederholungen ganzer Tiraden in etwas 
Anderer Fassung (obgleich seltener) kommen so oft 
v°r, dass wir uns hier auf eine allgemeine Andeutung 
beschränken können und müssen. Auch an wirklichen 
Widersprüchen **)  oder doch abweichenden Zügen fehlt 
es in diesen Wiederholungen keineswegs. Dahin ge
hört z. B. Folgendes: V. 6650—63 wird Castialsfort als 
in einem ungenannten Sumpfe liegend beschrieben, und 
dann in der folgenden Tirade heisst es:

Castelfors est fermes en uv. valcel etc. 
Une eue rade cort enter le castel etc. 
Ros ne Vapellent et viel et jovencel etc. 

und V. 9001 und 9002 ist gar von Montcevroel als 
Von der so lange belagerten Burg die Rede. Beson
ders bemerklich sind aber (geringerer nicht zu geden
ken) die Widersprüche in der Erzählung von Ogier’s 
Behandlung im Kerker in der achten Branche, wo z. B. 
(V.9577) Turpin verspricht: Je le ferai en ma chartre 
fintier — Qu’il ne verra ne ses mains ne ses pies 

was er dann, nach der letzten Tirade zu schliessen, 
(V. 9766 sept au tos plains fu Ogiers en prison — On- 
^^s ne vit son pie ne son talm — Sor le brunmarbre 

gist li gentieus hom; — Blance ot le barbe , s’ot 
flori le grenon) wirklich gehalten hat, obgleich er ihn 
Reichlich mit Speise und Trank versehen. In den da
zwischen liegenden Tiraden aber wird die Sache so 
jargestellt, als wenn Ogier eigentlich nur symbolisch

*) Auch eine Erklärung der Anspielung auf Ogier s Pförtner
dienst (V. 4225) in der dritten Branche sucht man vergeblich in 
der ersten, oder zweiten, wo sie sich doch finden müsste.

Nicht selten freilich liegt in der Wiederholung schon ein 
Widerspruch, wie z. B. in der letzten Branche dasselbe Moment, 
dass Karl dem Ogier den Steigbügel beim Aufsitzen in der Schlacht 
«alt, ehe er von ihm erkannt wird, nachher beim Absteigen nach 
dem siegreichen Einzuge wiederholt wird. 

in jenen Kerker gesteckt, dann aber wieder heraus
geholt und herrlich und in Freuden im Palast des Erz
bischofs gehalten worden, wo er von Bürgern und 
Frauen Besuch (zu Schachzabel u. s. w.) angenommen, 
was denn weder mit dem oben Angedeuteten, noch mit 
der allgemein und auch bei Karl herrschenden Über
zeugung von seinem Tode im Kerker zu reimen wäre 
— nicht zu gedenken, dass die eine Tirade von sieben, 
die andere von fünf Jahren seiner Haft spricht. Alles 
Dies und Ähnliches aus der Ungeschicktheit der Dich
ter erklären zu wollen, wird Niemandem im Ernst ein
fallen, der irgend den richtigen Maasstab auch nur für 
die formale Tüchtigkeit dieser Dichtungen, abgesehen 
von solchen Anomalien, anzulegen im Stande ist; und 
es bleibt in der That nichts übrig, als eine ziemlich 
lose und zu verschiedenen Zeiten, ohne die Absicht 
einer durchgehenden Consequenz und strengen Einheit 
stattgefundene Rhapsodisirung — eine Zusammentragung 
und Verbindung einzelner Lieder mit Ausfüllung der 
Lücken, aber ohne Ausschliessung verschiedener Be
handlung desselben Momentes, anzunehmen — wobei 
denn ohne Zweifel gar Vieles, und besonders in der 
Abtheilung der sogenannten Branchen. in der Stellung 
der Anreden u. dgl. lediglich auf Rechnung des oder 
der Abschreiber zu setzen ist. Und in dieser Bezie
hung sind schon die häufigen und grossen Verschieden
heiten aller Art zwischen den von dem Herausgeber 
benutzten Handschriften entscheidend, auf welche wir 
jedoch (abgesehen von dem schon Erwähnten) hier 
nicht weiter eingehen können *).  Einen Punkt müssen 
wir indessen noch hervorheben, nämlich die Art, wie 
Karl’s Herrschaft bezeichnet wird. In der ersten Branche 
heisst er Kalles de France — K. de St. Denise — li 
roi de Paris und nur einmal wird Montloon (Laon) 
als seine Hauptstadt vorausgesetzt, indem Danemont 
sich dort krönen lassen will. In den folgenden Abthei- 
lungen dagegen wechseln die Beziehungen auf Laon, 
St.-Denis, Paris und Aix zu häufig, dass eine nähere 
Nachweisung um so überflüssiger erscheint, und wir 
gleich zu der Frage übergehen können, ob dies blos 
als bedeutungslose Zufälligkeit anzusehen, oder ob es 
uns zu einer Folgerung hinsichtlich der Entstehung und 
Organisation dieser Dichtungen berechtigt. Hier nun 
können wir wenigstens nicht umhin, Symptome einer 
dreifachen Schichtung der Sage und ihrer poetischen 
Bearbeitung zu erkennen. Um das Auffallendste zuerst 
zu nennen, konnte, die Bezeichnung von Laon, Mont- 
laon als Hauptstadt des Königs von Frankreich einzig 
und allein unter den bekannten Verhältnissen entstan
den sein, die um die Mitte des 10. Jahrh. eintraten,
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wo die letzten Karlinger ihre Herrschaft wirklich auf 
den engen Kreis beschränkt sahen, dessen militärisch- 
strategischer und damals auch administrativer Mittel
punkt Laon war — auch die neueste Kriegsgeschichte 
und Napoleon’s ausdrückliches Urtheil beweist die 
grosse Bedeutung dieser Position — sodass zumal 
Lothar, der Enkel Karl’s des Einfältigen, in der That 
nur König von Laon war. Was den Ausdruck König 
von Aachen betrifft, so bedarf es keiner Nachweisung, 
dass er nur zur Zeit Karl’s des Grossen und allenfalls 
seines nächsten Nachfolgers entstehen konnte, während 
Paris (da von den ältern merowingischen Verhältnissen 
nicht wohl die Rede sein kann) erst unter den Kape- 
tingern die überwiegende und ausschliessliche Bedeu
tung als Hauptstadt und Königssitz erlangte, welche 
eine solche Bezeichnung wie König von Paris erklärt 
und rechtfertigt — woran sich dann die geistliche und 
geistige Bedeutung von St.-Denis von selbst anschliesst. 
Nach alle Dem liegt denn auch hier der Schluss auf 
der Hand, dass die vorliegenden, sowie andere ähn
liche Dichtungen, worin dieselbe Erscheinung vor
kommt (z. B. anderer nicht zu gedenken, die von 
Bekker im Fierabras fragmentarisch mitgetheilten qualre 
filz Aymon und Gerart de Viane), Elemente dreierlei 
Art enthalten, welche unmittelbar theils den Höhepunkt 
der karlingischen Macht, theils deren Untergang, theils 
der Zeit der Gründung der kapetingischen Macht und 
des eigentlichen Frankreichs angehören. Diese Ele
mente können nun mehr oder weniger homogenisirt, 
können daher loser oder fester verbunden gedacht wer
den; da aber der Raum gebietet, uns auf das zunächst 
Vorliegende zu beschränken, so bemerken wir ohne 
Rücksicht auf andere Dichtungen, dass jedenfalls auch 
in dieser Beziehung jene Elemente im vorliegen
den Falle nur durch ein ziemlich lockeres Band und 
eine nicht sehr tief greifende Verarbeitung unserer 
Chevalerie d’Ogier vereinigt erscheinen; so jedoch, 
dass auch hier die erste Abtheilung sieh als ein con- 
sequenter, und zwar vom kapetingischen Standpunkte 
aus verarbeitetes Ganzes auszeichnet.

Dass mit alle Dem die hierher gehörigen Fragen 
auch nur in Beziehung auf das vorliegende Werk, auf 
die Entstehung der ihm zum Grunde liegenden Hand
schriften und der Dichtungen, welche sie enthalten, 
gelöst wären, sind wir weit entfernt zu behaupten, und 
der eigentliche Schluss, zu dem wir gelangen, hat 
immerhin noch sehr viel von einer blossen, wenn auch 
durch einschlagende Thatsachen plausiblen Hypothese: 
dass nämlich Das, was uns auch hier als ein grosses 
Gedicht eines Dichters gegeben wird, nur dadurch als 
ein solches sich darstellt, dass eine Anzahl, durch ver
wandten Inhalt, durch das gemeinsame Band der Sage 
zusammengehöriger, von mehren ältern oder neuern 
mehr oder weniger beliebten Jongleurs gedichteter, von
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allen gesungener, grösserer oder kleinerer Abtheilungen 
zusammengeschrieben wurden, als eben der Verfall die~ 
ser Art und Stufe der epischen Poesie ein solches Er
haltungsmittel foderte. Dass hierbei theils schon der 
erste Aufzeichner, theils spätere Abschreiber mit mehr 
oder weniger Beruf, sich grössere oder geringere Frei
heiten zur Homogenisirung, vielleicht mit Benutzung 
anderweitiger Bearbeitungen und Recitationen, oder 
auch lateinischer Quellen oder eigener Erfindung erlaub
ten, und dann endlich die eigentlichen Abschreiberstreiche 
das Ihrige dazu that, die Abtheilungen (chansons, bran- 
ches, tirades) zu verwirren, liegt dann auch nahe genug-

Alles Dies hier weiter auszuführen, können wir uns 
um so weniger gestatten, da wir — abgesehen von so 
manchen andern mehr oder weniger interessanten 
Punkten, die wir leider ganz unberührt lassen müssen*)  
— das Verhältniss der hier vorliegenden Bearbeitungen 
der Ogiersagen zu andern spätem ins Auge fassten.

*) Dahin gehört z. B. die merkwürdige (eben weil iin Ganzen 
keineswegs fabelhafte) Geographie der vorliegenden Dichtungen; 
wo wir nur bemerken, dass überhaupt der nüchterne Charakter des 
ältern und eigentlichen karlingischen Epos sich noch mehr bewährt, 
wenn man gewisse auf den ersten Blick allerdings monströse Aus
nahmen und Anomalien in diesem allgemeinen Charakter auf ihre 
ursprüngliche erste Quelle auf ein eigentlich im Sinne der Zeit sehr 
unerhebliches zurückführt, und festhält, dass ein für
allebemde der ecclesia militans (Araber, Slawen, Avaren Norman
nen) in einen Haufen geworfen und auch meistens mit dem gemein
samen Namen Saracenen, auch (wenn man so will) als Mohamedaner 
(gente Mahon etc) bezeichnet werden, obgleich natürlich von einet 
richtigen Ansicht des Islam dabei keine Rede sein kann. Gelegent
lich wird dann diese Masse als Türken, auch wol geradezu Araber, 
Saracenen als Slawen bezeichnet. Hieraus musste denn natürlich 
sogleich eine Fülle der allerseltsamsten, ungeheuerlichsten Metana- 
stasen und Verwirrungen geographischer, ethnographischer und hi
storischer Art entspringen, ohne dass man sie eigentlich als märchen
haft bezeichnen könnte. Übrigens sind die meisten bedeutender» 
Heldennamen sowol in der Chevalerie d'Ogier, als in andern älter» 
karlingischen chansons mehr normannischen Ursprungs (Danemont, 
Brünamont, Agolant, Bieheu). Auch auf die in unserer chevalevi^ 
vorkommenden Anspielungen auf andere Sagen bedauern wir hier 
nicht weiter eingehen zu können, was wir uns jedenfalls für eine 
andere Gelegenheit Vorbehalten. Eine kurze Aufzählung indesse» 
dürfte dem Sachkundigem auch hier willkommen sein. So finde» 
sich (doch fast immer nur mit wenig Worten und ganz beiläufig) 
erwähnt: der Kampl von Aspremont — Ganelon’s Verrath und die 
Niederlage von Roncesvaux — ein Abenteuer Bernart’s bei eine!» 
Seegefechte, was wir nirgend hinzuthun wüssten, als zu einem i«1 
einer der chansons der geste d'Aymery de Noirbonne von Rainouari 
au tinel (Rennewart) erwähnten Abenteuer mit dem dromont _ _ die 
filz Aymon und Bayart — der Schmidt Weland (Galans) _  ei»e 
seltsame Verwandtschaft zwischen Danemont und Kaiser Costentii*» 
und ein darauf begründetes Erbrecht auf Rom, womit die Erm»r' 
düng. Costentin’s durch Galacien zusammenhängt, worin wir eine*1 
Anklang mit einer Erzählung entweder in den sept saiges oder i11 
den gesta Romanorum wiederzufinden meinen (welches von Beide»1’ 
können wir diesen Augenblick nicht ermitteln). — Auf die Art»1’' 
sagen wird nur dreimal und ganz kurz, und auf Fean, womit be' 
kanntlich die spätere Willkür den Ogier in vielfachste Beziehung 
bringt, nur einmal (V. 112/2) angespielt. Bei dieser Gelege»hel 
möchten wir gegen die seltsame Verwirrung protestiren, won»c11 
man in der Erwähnung einer Sage, eines Abenteuers immer ein^ 
Anspielung auf ein bestimmtes, zufälligerweise bis auf uns gekoltl 
menes Gedicht sehen will.

(Der Schluss folgt.)
Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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wünschen.
(Schluss aus Nr. 99.)

"n dieser Beziehung wäre nun allerdings zu wünschen, 
dass auch die Enfances d9Ogier von Adenez einen Her- 
ausgeber fänden; doch lässt sich schon aus den weni
gen von Reiffenberg, Michel und auch hier in der Ein
leitung gegebenen Proben, sowie aus dem Umstand, 
dass er ungefähr denselben Stoff, der in der ersten 
”ranche unserer Chevalerie d9 Ogier gegen 3000 zehn- 
sdbige Verse einnimmt, in 8240 zwölfsilbigen Versen 
^usspinnt, wobei er jedoch auch den Ursprung der 
^eiselschaft Ogier’s hereinzieht, eine allgemeine An- 
stcht von dem Verhältniss zwischen beiden Behand- 
ungsarten bilden. Obgleich wir aber dem Herausgeber 

an Verständniss der altern Entwickelungsstufe des Epos 
üod an Sinn für ihren eigenthümlichen poetischen Reiz 
Und Bedeutung nicht nachzustehen meinen, so glauben 
Wir doch, dass Adenez und ähnliche Trouveres zwei
ter Formation keineswegs solche Geringschätzung ver
dienen, wie sie der Herausgeber (offenbar unter dem 
Einfluss pflegeväterlicher Vorliebe und Eitelkeit) aus- 
spricht. Auch ist zu einer solchen die Anerkennung 
Verschiedenartiger poetischer Eigenthümlichkeiten aus- 
Schliessenden Alternative durchaus kein Grund, und 

wollen glauben, ohne weitere Erörterung, jedenfalls 
berechtigt und verpflichtet zu sein, einigen Dichtern 
dieser zweiten Generation oder Formation des karlin- 
eschen Epos (mit Ausschluss der ersten Volkssänger), 
bad darunter eben jenem Adenez einen sehr entschie
denen epischen Beruf in der Umarbeitung solcher äl- 
terer Grundlagen und Elemente vindiciren zu müssen. 
Stellen sie auch in naiver Frische und Kraft bis auf 
Jdnen gewissen Punkt ihren Vorgängern nach, so 
haben sie jedenfalls einen bewussten, wahrhaft epi
schen und dadurch (nach den angegebenen Umstän
den) sittlich und religiös tüchtigen und würdigen 
Standpunkt und eine durch ihn bedingte Consequenz 
Vor ihnen voraus*). Sehr viel begründeter dagegen

*-> Die Art, wie Adenez und seine Genossen sich über ältere 
Jongleurs erheben, wollen wir damit keineswegs als eine befugte 
vertreten. Auch darüber wäre noch viel zu sagen, und jedenfalls 
sei gestattet, hier auf ei» starkeS specimen gallicae levitatis auf. 
Merksam zu machen. In einem Aufsatze von Paulin Paris über Ogier 
<Üibl. de l’ecole des chartes. fanden wir die Äusserung: le 
Gouvere original (Raimbert) si nous ,;n croyons l'imitateur (Adenez) 

erscheint jene Geringschätzung in Beziehung auf eine 
Bearbeitung (auch in zwölfsilbigen tirades monorimes) 
aus dem 14. Jahrh. (Manuscript in der BibliotJi. de Par- 
senal Nr. 190. 91 und in dem British Mus.), wovon in 
der Einleitung ein Bruchstück mitgetheilt wird, welches 
in mehr denn hundert Versen den Tod Beaudouinet’s 
erzählt, der in der Chevalerie kaum 25 Verse ein
nimmt. — Ziemlich naseweise lange und feine Betrach
tungen des Knaben über das Recht, ja die Pflicht höfi
scher Lebensart, beim Schachspiel allerlei scherzhafte 
Bemerkungen (gabs) einfliessen zu lassen, nehmen einen 
guten Theil dieser Amplificationen ein und gestatten 
einen hinreichenden Schluss auf Ton und Geist des 
Ganzen, welches denn auch die der Sage ganz frem
den völlig fabelhaften Erfindungen über Ogier’s Ent
führung ins Feenland u. s. w. umfasst. Dass diese dann 
in dem Prosaroman noch weiter ausgesponnen wurden, 
ist bekannt und braucht davon hier nicht weiter die 
Rede zu sein; denn dass auch der Anhang gleichen oder 
ähnlichen Inhalts, welchen das Manuscript der Cheva
lerie 7608 der Bibl. du Roi enthalten haben soll, ein 
späteres Machwerk ist, bezweifeln wir keinen Augen
blick. Nach S. 52 der Einleitung ist in Montpellier 
eine Handschrift (aus dem 14. Jahrh.), welche drei 
Gedichte Doon de Mayence, Gaufrois de Danemarche 
und Ogier le Danois enthält, worüber wir jedoch bis 
auf die versprochene Herausgabe nur so viel sagen 
können, dass der dort enthaltene Ogier, nicht, wie der 
Herausgeber unserer Chevalerie meint, dasselbe Gedicht 
sein kann, da das mitgetheilte Bruchstück meist elf- 
silbige, selten zwölfsilbige Verse zeigt, während die 
Chevalerie nur sehr regelmässige zehnsilbige braucht. 
Hoffentlich wird man jedenfalls künftig nicht, wie bis
her (auch von Hänel) geschehen, alle Gedichte, wrelche 

avait pris en guise de violin un bouclier de fer, et pour archetune 
epee rouillee. Ein solches kritisch ironisches Gleichniss wäre gewiss 
sehr interessant; Schade nur, dass die Stelle gar nichts der Art 
enthält, obgleich sie in anderer Beziehung und als Anklang eines 
aus unserm Nibelungenlied bekannten Bildes zu merkwürdig ist, 
als dass wir sie nicht hier mittheilen sollten:

Des crestiens li plus preu, ce dist-on 
Qui plus greverent le lignage Noiron, 
Ce fu Guillaume et Oger ce temoigne-on, 
Li bers d'Orenge qui euer ot de Lyon. 
II viel er ent tout doi d’une changon, 
Dont les vieles erent targe ou blazon, 
Et brant d’aeier estoient H argon. 
De tes vieles vielerent maint son 
Grief a oir a la gent Pharaon etc. 
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von Ogier handeln, als die Enfances des Adenez kata- 
logisiren, und dann wird sich wol bei unserer Unter
suchung, wäre es auch nur in Hinsicht des Anfangs und des 
Endes der Branchen, noch Manches aufklären, was in 
diesen Dingen noch dunkel ist. So würde es uns nicht 
wundern, wenn sich auch noch ein Montage Ogier von 
derselben Formation wie unsere Chevalerie finden sollte, 
welche jene gleichsam postulirt, obgleich sie des legen
darisch-mönchischen Schlusses nirgend erwähnt.

Schliesslich sei denn das vorliegende Werk noch 
einmal allen Freunden mittelalterlicher Poesie, sowol 
zum literarhistorischen Studium als zum poetischen 
Genuss dringend empfohlen, und diese Empfehlung 
auch auf eine neue Gabe der Art ausgedehnt, welche 
uns soeben zukommt, nämlich: Ei Romans de Raoul 
deCambray et de Bernier publie etc. par E. de Glay 
(Paris, 1840). Wie der Herausgeber dazu kommt, die
ses Gedicht als siebente Nummer den Romans desdouze 
pairs de France zuzurechnen, wissen wir freilich nicht; 
doch das würde uns schon zu einer nähern Be
sprechung dieses jedenfalls in vieler Hinsicht eigen- 
thümlich bedeutenden und interessanten Denkmals füh
ren, wozu hier nicht der Ort.

Berlin. V. A. Huber.

Griechische Sprachkiinde.
Handwörterbuch der griechischen Sprache von Dr. 

W. Pape, Prof, am berliner Gymnasium zum grauen 
Kloster. In drei Bänden, deren dritter die griechi
schen Eigennamen enthält. Erster Band A — K. 
Dritter Band, die griechischen Eigennamen enthal
tend.— Auch unter dem besondern Titel: Wörterbuch 
der griechischen Eigennamen, nebst einer Übersicht 
über die Bildung der Personennamen. Braunschweig, 
Vieweg« 1842. Eex.-8. 4 Thlr. 10 Ngr.

"VVer unter den Lesern dieser Blätter der Entwicke
lung , welche die Lexilogie und Lexikographie der 
griechischen Sprache in neuester Zeit gewonnen hat, 
mit Theilnahme gefolgt ist, wird veranlasst, durch das 
„Etymologische Wörterbuch der griechischen Sprache 
zur Übersicht der Wortbildung nach den Endsilben 
geordnet", welches im J. 1836 der Verf. des vorliegen
den Werkes erscheinen liess, erwarten, dass ihm hier 
ein durch selbständige Forschung und ruhige Besonnen
heit zuverlässiges und empfehlenswert]!es Buch geboten 
werde; und in dieser Erwartung wird sich nach des 
Bef. Dafürhalten nicht leicht Jemand getäuscht finden. 
Ohne Zweifel darf sich dies Wörterbuch neben den 
neuesten ähnlichen Erscheinungen dreist sehen lassen, 
wenn diese auch oft in mehr als Einer Rücksicht aus
führlicher sind.

Dass aber bei alle Dem noch Manches zu wün
schen übrig bleibt, im Grossen wie im Kleinen, wird 
kein Sachverständiger auffallend finden, und die nach
folgenden Erörterungen solcher Dinge haben keinen 
andern Zweck, als theils die Leser dieser Blätter selbst 
zu einem Urtheile zu befähigen, theils auch wo mög
lich zu weiterer Entwickelung der Sache Einiges bei
zutragen.

Nach der Vorrede des ersten Bandes war es der 
Plan des Verf., „ein Handwörterbuch der griechischen 
Sprache auszuarbeiten, welches den Sprachgebrauch 
der classischen, besonders attischen Schriftsteller voll
ständiger als bisher geschehen, berücksichtigen und 
überall mit den Beweisstellen der Autoren selbst ver
sehen sein sollte“. Die Ankündigung des Pinzger’schen 
Buches unterbrach dem Verf. die schon begonnene Ar
beit, welche er dann bei dem Erscheinen der ersten 
Hefte jenes Werkes sich mit Recht veranlasst sah 
wieder aufzunehmen, und die Fortsetzung durch Jako- 
witz und Seiler brachte ihn nicht wieder ab von seinem 
Plane, weil da die angeführten Stellen nicht immer 
hinzureichen „und die sogleich näher anzugebenden 
Punkte (Ref. wird hier alle Hauptpunkte der Vorrede 
berühren) nicht genug berücksichtigt schienen, beson- 
deis aber die Erscheinung des Ganzen sich zu sehr 
verzögerte“. Der letzte Grund ist nichts weniger al» 
unwichtig und der Verf. verdient den Dank des Pu- 
blicums dafür, dass er so gerüstet an das Werk ge
gangen ist, dass schon jetzt eine Lieferung des zweiten 
Bandes (yl — Tlatö'evw) vorliegt und die Vollendung 
des Ganzen noch im Laufe dieses Jahres bestimmt 
zu erwarten steht. Das Hauptziel des Verf. war nun, 
den Sprachgebrauch der Classiker bis Aristoteles mög
lichst vollständig zu geben und durch verständliche Bei
spiele aus den angedeuteten Schriftstellern zu belegen, aus 
der folgenden Zeit aber das Merkwürdigere anzuführeii' 
Indem dabei immer der Schriftsteller angeführt wurde, 
bei welchem sich ein Wort zuerst findet, und dann 
Citate oder Zusätze wie: überall, und die Folgenden? 
Sp., den Kreis der weitern Verbreitung und des Ge
brauches des Wortes an deuten, sodass, wo nur Eine 
Stelle ohne weitern Zusatz citirt wird, anzunehmen isb 
dass sich das Wort nur einmal findet, gedachte der 
Verf. die geschichtliche Entwickelung des WortbegriffeS 
zu geben, auch ohne dass er sie ausspräche. „Diß 
Citate enthalten Erklärungen, welche die Schriftsteller 
selbst oder die Scholiasten und alten Lexikographen 
geben, die Gleichstellung oder Unterscheidung m^ 
synonymisch gebrauchten Wörtern, die den entgegen' 
gesetzten Begriff ausdrückenden Verbindungen, d’e 
charakteristischen Prädicate, welche zur genauem Be
stimmung des Wortbegriffes beitragen, wie die gramma' 
tischen Verbindungen, welche dies Wort eingeht“. An* 
solche Weise meinte der Verf., und das mit bestem 
Rechte, mehr zur Klarheit der Begriffe beigetragen ^n 
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haben, als die Anhäufung vieler unter einander ähn- 
hcher Übersetzungsvorschläge, sogenannter Bedeutun- 
gen, leisten kann. Stellen, welche genau nach Buch 
and Capitel u. dergl. angeführt sind, hat der Verf. 
selbst nachgesehen und sich dabei der in einem beson- 
dern Verzeichniss der Abkürzungen angeführten Aus
gaben bedient; wo der Verf. aus irgend welchen Grün
den die Stellen nicht selbst verglichen hat, ist nur der 
Name des Schriftstellers angegeben. Spätere Ge
schichtschreiber und Philosophen, sowie die K. S. hat 
der Verf. nicht berücksichtigt; dass die Dichter der 
Anthologie und andere spätere Dichter mehr als die 
gleichzeitigen Prosaiker benutzt sind, hat seinen Grund 

den frühem etymologischen Studien des Verf.
Dunkle oder offenbar verderbte Glossen der Lexiko
graphen, und welche nicht mit bekannten Worten in 
deutlichem Zusammenhänge zu stehen schienen, sind 
übergangen.

Den hier nach den ersten Seiten der Vorrede ge
schilderten und im Allgemeinen durchgehends befolgten 
Plan über das Ziel und den Umfang des Werkes wird 
^an bis hierher bei billiger Berücksichtigung der Kräfte 
Lines Mannes, der noch dazu Professor an einem 
Gymnasium ist, gewiss billigen müssen; und der Ref. 
namentlich muss bekennen, dass ihm die Art, wie der 
Verf. den „Wortbegriff“, wie er es nennt, darzulegen 
hofft und wünscht, vermöge deren nicht selten die lei
dige Aufzählung der vielen Bedeutungen unterblieben 
ist, Hoffnung gibt, endlich werde sich der grosse Unter
schied zwischen dem nothwendig einen Begriffe und 
den vielen Anwendungen des Wortes. auf dessen un
erlässliche Beachtung Ref. schon lange gedrungen hat, 
*nit Erfolg für die Wissenschaft geltend machen. Dass 
aber bei alle Dem hier noch nichts als leise Anfänge 
Solcher Besserung anzutreffen sind, wird sich in dem 
folgenden deutlich ergeben, namentlich wird das klar 
Werden durch die Ansichten, welche der Verf. über 
Lexikographie und deren Zweck in der Vorrede des 
Bitten Bandes andeutet und welche unten werden 
berührt werden.

Was der Verf. über die Geschichte der Worte, die 
Vftführung Dessen, welcher das Wort zuerst gebraucht 

und über die sogenannten una^ Xwof-uva sagt, darf 
nicht allzu genau nehmen; das liegt übrigens nahe 

§cnug zu glauben, besonders wenn man bedenkt, wie 
v*cle Schriftsteller der Verf. von seiner Berücksichti
gens 5 der genauem wenigstens, ausgeschlossen hat, 
ünd mag durch folgende Beispiele als hinlänglich er
wiesen gelten.

Unter dvTi^7l^Glg nur citirt Plut. fragm. 1,2 
(nach der gewöhnlichen Abtheilung müsste es heissen: 
1, 1), das Wort findet sich jedoch auch bei Procl. ad 
Plat. remp. p. 408, 21 und bei Schol. II. h 256; übri
gens ist zu bemerken, dass in allen drei Stellen von 
er selben Sache die Rede ist; die älteste Spur des 

Wortes aber ist vermuthlich die bei dem Schol zur. 
II. AvtlXvtqoco wird aus Aristot. Eth. IV. 9, 2, 4 ange
führt, da steht aber avTilvi^coztov und mehr ist viel
leicht überhaupt noch nicht nachgewiesen. AvTitjik-rioiq 
hat als Beleg nur bekommen: „Schot“* aber das Wort 
steht bei Aristot. Eth. Nic. 8, 2, 3 (p. 1155, 2g), Rer 
gleich folgende Artikel, dessen Berücksichtigung hier 
die Nachbarschaft entschuldigen mag, lautet so: „drrt- 
(pikla, dasselbe: Aristot. Eudem. 7, 2.44 Aus Aristo
teles ist leicht zu erweisen, dass und wie cptUa 
(pikTfliQ verschieden sind; ebenso sind aber auch uvtl- 
(f ikrjotg und avTKpdda verschieden. Aristot. Endern. 7, 2 
erstreckt sich über volle drei Quartseiten; unter solchen 
Umständen ist’s doch angebracht., eine genauere An
gabe zu machen; es ist aber gemeint p. 1236, 6, 2. (So 
ist auch für yvvaty.oxgaTto/Liai ohne weiteres angegeben 
Aristot. Pol. 2, 9, welches Capitel sich über vierthalb 
Quartseiten erstreckt, gemeint ist p. 1269, b, 24.) In 
jener Stelle steht dicht bei avTtnQoaiQiGig, wel
ches Wort hier so wenig als in andern Wörterbüchern 
Aufnahme gefunden hat. wird nur durch
Athen. 3, 90, b belegt und als: „Benennung, die mit 
dem Wesen des Benannten im Widerspruch steht“, er
klärt. Aber Athenäus ist weder der einzige noch der 
älteste, noch der Gewährsmann, welcher die ange
messenste Erklärung am mehrsten begünstigt, wie denn 
auch die hier gegebene keineswegs genügt. Für Stnkaoi- 
tTHTtTUQTog und dinkaaitcp'fji.iiovQ wird nur die Institut, 
arithm. des Nicomachus (Nic. ar. diese Abkürzung ist 
in dem Verzeichniss nicht erklärt) citirt, so auch für 
alle die ähnlichen, mit Ausnahme von b nvkae antb 
wofür allein Gaudent. angeführt wird. Mehre der an
gedeuteten Worte findet man in dem pariser Stephanus 
auch anderweitig belegt, die beiden erst angeführten 
kommen aber ausserdem vor bei Procl. ad Plat. Tim. 
p. 148, 11 v. E. und p. 266, 22. ^Eyyovoq wird erklärt: 
„Enkel, besonders in sp. Prosa üblich (es folgen 
einige Belege), überhaupt Nachkomme, Demosth. 19,484f 
(dann noch andere Belege aus jüngern Schriftstellern). 
Früher als bei Demosthenes kommt das Wort bei 
Isäus vor und aus diesem musste 8, 32 hier (und unter 
yovevg) angeführt werden, damit würde mehr Klarheit 
gewonnen sein als so, zumal bei der Verkehrung, da 
die anerkannt und, weil speciellste, auch nothwendig 
jüngste Anwendung des Wortes als die erste, wenig
stens der gegebenen Anordnung nach, aufgeführt ist. 
Zum Schlüsse des Artikels wird man auf f'xyovoq ver
wiesen; da hätte Is. 8, aO angeführt werden sollen. 
IXviüöriq ist hier nur belegt mit „Geopon.44 Um Vieles 
klarer, sicherer und ausführlicher findet man das Wort 
bei Jakobitz und Seiler nachgewiesen. dep.
med. = lyywu)) Plut. soi an, 16 wird richtiger 
&tvrtg gelesen.44 So sollte man nun meinen, wäre 
überhaupt kein Wort, jedoch es findet sich bei Lexiko
graphen, die es aber durch i/yowontTv erklären.
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Dass die oben erwähnte Nichtberücksichtigung der 

neuern Philosophen u. s. w. nicht so zu verstehen ist, 
als ob daher überhaupt nichts aufgenommen wäre, ist 
wol aus den bisherigen Mittheilungen schon klar; der 
Verf. wollte damit nur sagen, er habe diese nicht in 
dem Maase und nicht mit der Sorgfalt benutzt, als 
viele ältere, von denen er eine ganze Anzahl aus
drücklich für das Wörterbuch durchgearbeitet hat. In 
Betracht der Grammatiker aber ist der Verf. nach des 
Ref. Dafürhalten nicht sorgsam genug verfahren; z. B. 
öoqM.vtov und Saxva? mussten nicht übergangen wer
den, wenn das auch von Andern geschehen war; jenes 
kommt in Bachm. An. 1, 452, 17 und zwar in dem Co
dex mit dem hier gegebenen Accente vor, zu diesem, 
welches schon bei Schneider einige Autorität hat, lernt 
man aus Bekker’s An. p. 1186 p. m. noch den Genitiv 
in « kennen. Besonders aus Hesychius würden sich 
noch sehr viele Nachträge dieser Art machen lassen.

Weiter sagt der Verf. in der Vorrede, indem er 
die regelmässige Formenlehre als bekannt vorausgesetzt 
hätte, seien die Genitiven auf a?, 77c, ov der ersten und 
zweiten Declination, sowie die auf ovq der Neutra in og 
nich aufgenommen. „Bei den Adjectiven sind die 
einfachen auf 0$ dreier, die zusammengesetzten zweier 
Endungen; in der Regel sind nur Abweichungen hier
von bemerkt. Adverbia werden, wo nichts gesagt ist, 
nach der aus der Grammatik bekannten Weise abge
leitet.“ Unregelmässige Verbalformen sind nur bei dem 
Simplex aufgeführt und auf dies wird in den Zusammen
setzungen kurz verwiesen. Eigenthümlichkeiten der 
zusammengesetzten sind unter diesen selbst bemerkt. 
Die Verbaladjectiva sind nur aufgeführt, wo deren 
Bildung oder Gebrauch irgend Besonderes hat. In pros- 
odischer Beziehung sind nur die Naturlängen von a, 
t. v, und auch nur dann bezeichnet, wenn sie der Ac
cent nicht kenntlich macht.“ Ref. würde es für sehr 
erspriesslich halten, die natürliche Quantität von u, 1, v 
überall da anzugeben, wo diese Vocale, wie man es 
nennt, positionslang sind und der Accent keinen sichern 
Ausweis gibt, wie etwa in tiquttw, tuttco oder in den 
Wörtern auf aCw, iljo, Allerdings findet man zwar 
derartige Versuche, sowol bei unserm Verf. (z. B. in 
einigen Zusammensetzungen von ngÜTTtw und von nlmw, 
in laiQOQ und den nächst zugehörigen), als auch in an
dern neuern Wörterbüchern, aber an Consequenz man
gelt es, und es ist nicht zu verkennen, dass dieser 
grosse, mitunter noch unüberwindliche Schwierigkeiten 
entgegenstehen ; indessen es muss doch ein ernstlicher 
Versuch gemacht werden. Dass aber in aZ«^r, 
uwyvvu) akyvvw, UTtoxXivWy ytyaq, 

die hier bemerklich gemachten Vocale nicht als lang 
bezeichnet sind, ist auch innerhalb der von dem Verf. 
bestimmten Grenzen nicht zu billigen; sowie auch in 
Sagtet) und ai/Aq die übrigen Umstände es nicht recht
fertigen, dass die 1 nicht als lang bezeichnet sind.

Die übrigen Grundsätze des Verf., welche die 
Formationen angehen, haben, wie Jedem einleuchtet, 
zum Theil bedeutende Bedenklichkeiten.

In Betracht der Herkunft der Wörter hat der Verf. 
die zusammengesetzten durch Trennungsstriche in ihre 
Theile zerlegt, auch da, wo diese gewisse Umgestal
tungen erfahren haben; die von Zusammensetzungen 
gebildeten Ableitungen (naoaoüv&tTo) hat er schlechthin 
als Zusammensetzungen behandelt. In den „von der 
Wurzel unmittelbar abgeleiteten Wörtern“ hat der Verf. 
die Wurzel noch besonders durch den Druck aus
gezeichnet. Ref. hat dabei nur zu bemerken, dass das 
heisst auf halbem Wege stehen bleiben. Allein dies 
weiss der Verf. sehr wohl, er hat sogar schon einen 
Theil des Manuscripts so ausgearbeitet gehabt, dass 
durchgreifend die Wurzeln ausgezeichnet und Präfixen 
und Suffixen von diesen, sowie auch zuweilen mehre 
unmittelbar auf einander folgende Präfixen oder Suf
fixen von einander getrennt gewesen sind. Auf den 
Rath von Freunden hat er diese Einrichtung wieder 
zurückgenommen, und dadurch sind hier und da diese 
Ungleichheiten entstanden. Ref. bekennt, dass er die
sen Rath nicht befolgt haben würde.

In Absicht der sogenannten hohem Kritik hat der 
Verf. die jetzt häufigen Verdächtigungen und Anzweife
lungen im Allgemeinen gewiss mit Recht, so gut als 
unberücksichtigt gelassen; hier und da aber scheint er 
doch zu wreit gegangen zu sein, wie wenn jene oqoi 
ohne weiteres unter Plato’s Namen angeführt werden? 
wie etw a in äy/Jvota und sonst oft. Um nicht den Um
fang des Buches durch Berücksichtigung vieler zweifel
haften Lesarten zu sehr ausdehnen zu müssen, hat 
der Verf., wie oben bemerkt, angegeben, welche Aus
gaben der Schriftsteller er gebraucht habe. Dass 
gleichwol die Berücksichtigung abweichender Lesarten 
von dem Verf. nicht ganz ausgeschlossen ist, sieht man 
z. B. in vielen mit avro anfangenden Wörtern, welche? 
um das nebenher zu bemerken, noch nicht die Aufmerk
samkeit erfahren haben, deren sie wol bedürftig und 
werth wären. Übrigens wird das Maas, in welchen1 
wirklich oder vermuthlich fehlerhafte Lesarten und 
Verbesserungsvorschläge in dem Wörterbuche 
nähme finden sollen, immer mancherlei Zweifel haben-

(Die Fortsetzung folgt.)
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öie Eigennamen, sagt der Verf. weiter, seien in 
dem dritten Theile besonders behandelt und in der 
Vorrede desselben seien die Gründe der Trennung an- 
Segeben. Diese Gründe, denn es wird hier der Ort 
Sem die Trennung näher zu besprechen, sind möglichst 
P111 des Verf. Worten folgende: Wenn die Eigennamen 
111 der beabsichtigten Vollständigkeit aufgenommen wer- 
aen sollten, so müsste das Wörterbuch „in drei Theile 
getheilt werden,“ welches für viele unbequem gewesen 
sein würde (d. h. die Rücksicht auf den Verkauf des 
"Uches machte die Einrichtung nothwendig oder doch 
Wünschenswert!!). Dazu kam, dass bei der Absonde
rung der Eigennamen „in dem Hauptwörterbuche man
ches Zusammengehörige näher an einander gerückt und 
Raum für eine ausführlichere Behandlung gewonnen 
Wurde“. Der andere Grund war, dass das Hauptziel, 
Welches dem Verf. vorschwebte (er hatte aber bei 
Abfassung des Buches hauptsächlich die sprachliche 
Spite im Auge), durch Zusammenstellung sämmtlicher 

, •’^gennamen besser als bei der Sonderung zu er
reichen war.

Von den Bedingungen der Verkäuflichkeit des 
"Uches ist hier billig abzusehen, und so bleibt nur die 

rage zu untersuchen, ob jene Trennung der Wissen- 
$chaft angemessen war, oder ob nicht? Will man die 
gemeinhin über die Eigennamen verbreitete Meinung 

wissenschaftlich begründet halten und auf deren 
eiterbildung verzichten, so ist die Trennung aller- 

*ngs nothwendig; geht man aber der Sache genauer 
tiefer nach, so zeigt sich bald, dass selbst die 

Sehr ungenügende Ansicht, als seien die menschlichen 
orte nichts mehr und noch weniger als Zeichen der 

üi°ge, des Äussem, den Unterschied zwischen Eigen- 
' Gattungsnamen nur auf eine ganz ungeschickte 

'»eise bewahren kann. Denn indem jetzt alle Namen 
gemein hätten, irgend zum Inhalt Äusseres, Dinge zu 
haben, würde man das Unterscheidende darein legen 
müssen, dass man behauptete, die Einen hätten immer 
vieles zum Inhalte, die Andern nur Eins, oder, da sich 
les bald als fehlerhaft ausweisen würde, doch Weni- 

es als jene. U ie ungenügend dies wäre, braucht 
nicht dargethan zu werden ; eben s0 weni„ wjrd es 

nöthig sein, das Unzulängliche in Priscian’s Ansicht 
(2, §. 25, p. 73 Kr.) aufzudecken.

Aber dadurch tritt vielleicht ein erheblicher Unter
schied ein, dass die sogenannten Eigennamen ganz be
sonders dem Misverständniss und Vergessen ausgesetzt, 
mehr als andere Worte zu todten, nichtssagenden 
Klängen herabsinken. Auch dies ist nicht der Wahr
heit gemäss. Man kann täglich gegentheilige Erfah
rungen machen, und sollte es etwa auf gelehrte Be
lege ankommen, so vergleiche man Hesiod, th. 270 ff.; 
282 ff. (s. auch Göttling.); viel solcher Sachen hat 
Aristophanes z. B. Nub. 62 ff.; dann Lucian, ver. hist. 
1. 12 —16 und sonst häufig; Ael. v. h. 3, 18; auch 
sind solche Sachen zu beachten wie bei Strab. 13, 2? 
p. 139; Tauchn. Diog. Laert. 3, 4. 5, 38; Procl. Schot 
ad Plat. Cratyl. §. 16. 123; Suid. s. v. QtöfpQaozoq; 
Cic. Orat. §. 62 vorkommen.

Dem Verf. ist dieser Stand der Sachen auch wol 
schwerlich entgangen, wie man aus dem Anfänge der 
Vorrede schliessen mag. Desto auffallender ist es aber, 
wie er der Meinung sein konnte, durch unnatürliche 
Aussonderung und Stellung einer gewissen Menge von 
Wörtern sowol die ausgesonderten von der sprachlichen 
Seite aus besser behandeln, als die übrig bleibenden 
irgend in bessere Ordnung oder Verbindung mit ein
ander bringen zu können. Freilich würden bei der 
Verbindung aller Wörter z. B. durch JioSypoQ einige 
zu bdog gehörige Worte von einander getrennt werden; 
das hat jedoch seinen Grund in der Unnatürlichkeit 
der alphabetischen Anordnung und kommt deshalb auch 
ohne die sogenannten Eigennamen gar oft vor. Anderer
seits aber ist sonnenklar, dass selbst bei der alphabe
tischen Anordnung durch die Einreihung der Eigen
namen das Zusammengehörige jetzt m zwei Bänden 
zerstreute häufig an einander gerückt und dadurch 
eine Klarheit gewinnen würde, aui welche jetzt ver
zichtet werden muss.

Damit ist natürlich nicht gesagt, dass etwa eine 
Einzelschrift über die Eigennamen schlechthin zu mis- 
billigen wäre, es würde solche im Allgemeinen die
selben Licht- und Schattenseiten haben, als jede an
dere Monographie. Wenn aber aus einem Wörter
buche der griechischen Sprache die Eigennamen aus
geschieden und in einem besondern Theile behandelt 
werden, so ist das genau genommen um nichts besser, 
als wenn aus einer Grammatik der griechischen 
Sprache etwa alle auf die einzelnen Theile des mensch
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liehen Körpers bezüglichen Wörter ausgeschieden und 
ihre Bildung, Biegung und Behandlung in dem Satze 
in einem besondern Theile gelehrt würde. Abgesehen 
von der übrigen Un Wissenschaftlichkeit solches Ver
fahrens, ist dabei auch unsicheres Vermissen der durch 
die unnatürliche Zersplitterung gewonnenen Theile 
nicht wohl zu vermeiden. Einige Beispiele mögen das 
Gesagte zugleich erläutern und bestätigen.

In I. finden sich mit Anfangsbuchstaben, wie hier 
angegeben ist, folgende Worte: Bowray/Jay Botu-cao/Ja, 
Boiwidq^yg? Boicoiagxog, Boiwna^o)? BoiwtiQü. ömqiuQm, 
SwQtaxög, ömqIQw, dtoQixög, ScoQiog? dcügiv/.iog., ömqlgvi. In 
III. trifft man: Aio)ax.6g? Alolaoq, AloXiaii (odollfytn'? sich 
wie ein Äolier benehmen? ist ganz übersehen). BoiwndCa), 
Boiwnaxog? BoiwtiQm, Botwnxog, Bouoriog. F^aixl^w, 
yfMixioit. AwQia-. öq, „AugiC^o und s. Lexic.“
Avkwv und avltg sind in 1. und in III. behandelt; das 
letzte scheint durch Verschiedenheit des Accentes in 
zwei verschiedene Worte zu zerfallen, bedenkt man 
aber, wie die Formen avkn, Avhv, avUöa, AvkiSa (Hymn. 
in Ven. 168; Schob Hom. II. ß? 496; Hesych. s. v. 
avktSa und ig avklSa) neben einander liegen, so sieht 
man, dass es eben nur Schein ist. Fo^yd? welches 
zwar nach nicht verächtlichen Zeugnissen (Hesych. s. v. 
yogyen und yogytlyv Kupahyv; Schol. II. Z, 136; Apollon. 
Lex, Hom. s. v. yopyco; Schol. II, e, 741; Od. k? 634) 
bei Homer nicht Eigenname ist, hat in I. keine Auf
nahme gefunden, und in III. ist die erwähnte Notiz der 
Grammatiker unberücksichtigt geblieben. Was sonst zu 
dem Stamme dieses Wortes gehörig theils in I., theils 
in III. vorkommt, ist in keinem von beiden hinlänglich 
verständlich, zumal verschiedene von Lexikographen 
erhaltene Worte, welche hierher gehören, nicht auf
genommen sind. Unrichtig werden für yopyovyg nur 
die alten Lexikographen als Gewährsleute angeführt; 
es kommt bei Hermogenes vor.

Die Einreihung der Eigennamen würde aber nicht 
allein zur Erklärung der Wortstämme oft sehr wirksam 
gewesen sein, sondern auch die Erkenntniss der For
men würde dabei häufig gewonnen haben. Die Regel, 
dass zusammengesetzte Adjectiven in og keine Femi
nina bilden, erleidet durch Eigennamen (z. B. Evöwyog? 
EMqv> dtlUnnoq, (Dikinny) eine andere Gestaltung. 
Andere Worte, denen man die femininischen Formen 
eben so sehr abspricht, würden durch Zusammenstel
lung mit den Eigennamen in dieser Beziehung ganz 
neue Seiten zeigen; man vergleiche dieserhalb Ao^io- 
xkyg? AQiGxöxktiu., ^(yavoxQäiyg, Aqigtox^Üthu. Für jetzt 
mögen diese Andeutungen genügen, die weitere Unter
suchung würde, freilich nicht ohne Schwierigkeit, zu 
mancher nicht unwichtigen Einsicht führen.

Hier mag man etwa einwenden, dass ja derartige 
Beobachtungen durch die Aussonderung der Eigen
namen keineswegs unmöglich gemacht werden. Das 

hat allerdings volle Richtigkeit und die Folge wird 
lehren, dass gerade unser Verf. diese und ähnlich« 
Erscheinungen einem Jeden, der nur sehen will, sehr 
nahe gerückt hat; wenn aber die Sonderung der Eigen
namen als einer eigenen Wortart feststeht, so hat 
solche Einsicht keinen oder doch gewiss nicht den 
rechten Zusammenhang mit der Erkenntniss der übrigen 
Worte, wobei dann keiner von beiden Theilen etwas 
Anderes als Verlust hat.

So viel nach Anleitung der Vorrede über die Ein
richtung des Buches im Allgemeinen; es mögen nun? 
so weit das der dieser Anzeige verstattete Raum er
laubt, noch einige besondere Bemerkungen folgen.

In werden die Formen ygog und ypi aus Pindar 
belegt, gleich darauf heisst es: „und andere Lyri
ker, wie Thuk. 4, 2 und öfter; Ar. Nub. 1608, und be
sonders Sp. nach Hdn. — Ein- und zweisilbig zu lesen 
ist lag Hes. O. 490, tagt 460." Weiterhin heisst es: 
,,Bei spätem Dichtern jedes Erstlingserzeugniss wie 
ytvvwv tag? und von allem Zarten und Lieblichen, 
fyivoiv? xagliwv. Daher Demad. bei Athen. — die 
ßot — tag lyg Tioktcog nennt.“ Sollte wirklich um der 
spätei'n Dichtern willen Demad. so gesprochen haben? 
und sollten wirklich die Dichter das Zarte und Lieb
liche als solches genannt haben ? Solche Ungenauig
keiten in Sache oder Darstellung sind natürlich nicht 
zu billigen, man trifft dergleichen aber auch ander
weitig, so in tavTov: „Uber die Verbindungen ay tat- 
iov und ähnliche s. die Präpositionen. Zu bemerken ist: 
1) dass die Griechen, wenn das Subject scharf be
stimmt ist, es auch für die erste und zweite Person 
des Reflexivum brauchen; 2) dass der Plural für äkky- 
kwv dkkykotg steht.“ Von andern sogleich auffälligen 
Dingen abgesehen, hat der Ref. zu erinnern, dass er diese 
Gleichstellungen, oder Annahmen von ohnmächtigen 
Vertauschungen oder Verwechselungen, wie sie hier ge
macht sind, und so gut als in andern ähnlichen Büchern 
auch anderweitig vorkommen (so wird layueoiog = loy' 
f-^og, ioop.otQyg = iaop.oi.Qog? looyldyiv = looydnnog, öiü' 
xQvnm) = xQvma) gesetzt) ein- für allemal nicht gut 
heissen kann. Manche dieser Übelstände würden 
durch einfache Verweisungen leicht zu beseitigen sein? 
wenn die einzelnen Theile der Zusammensetzungen und? 
etwa in besondern Beigaben, sowol der Sinn der Prä' 
fixen und Suffixen als auch die Bedeutung der ver' 
schiedenen Formen der Zusammensetzungen gründlich 
erklärt wären. Durch eine Arbeit, wie die angedeutet6 
ist, könnte sich unser Verf., welcher dafür nicht weni^ 
Beruf hat, ein grosses Verdienst erwerben. Bleiben 
bei alle Dem, wie gewiss zu erwarten steht, manch6 
Fälle übrig, welche nicht hinlänglich erklärt werden 
können, so werde das offen gesagt, namentlich werd0 
auch eingeschärft? dass aus Einerleiheit der Übersetzung 
zweier Wörter noch nicht auf Einerleiheit der BedeU' 
tungen derselben geschlossen werden darf. Vornehm' 
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lieh aber müssen scheinbar sichere, in der That unge- 
Sründete Behauptungen vermieden werden, sie dienen 
bür, bessere Untersuchungen vorweg zurückzuweisen. 
Übrigens lassen sich aus den Grammatikern einige 
bicht unwichtige zu tag gehörige Worte nach weisen, 
Welche hier nicht aufgenommen sind. Unter lyy^dcpeiv 
Wird gesagt, dass dies Wort auf Staatsschuldner ange
wandt worden, deren Namen besonders in ein Schuld
buch eingetragen seien, dafür wird als Beleg angeführt 
Hat. leg. p. 784 D, wo jedoch nicht von Schuldnern, 
üem. 27, 63, wo wenigstens nicht von Staatsschuldnern 
die Rede ist; die dann folgenden Stellen sind treffend. 
Vorher sind die sophokleischen Worte: öt/aov tyye- 

'^vv&rgiaia erklärt durch: „worauf das Orakel 
geschrieben“. In tyyvdw wird gesagt: „med. sich ver- 
bürgen, Bürgschaft leisten, öuXai deilüv lyyvui eyyvdaa&ui, 
Schlecht ist’s, für Schlechte sich verbürgen (nicht eben 
richtig. Ref.). Od. 8, 351, wie tyyvrg lyyvaG&ai (was 
Soll dies wie?); Plat. leg. p. 593 E. rt^oq zovq dixuozag; 
^haed. 115 D." Hierauf folgen Anführungen dreier 
^teilen aus Pindar und aus Xenophon und dann un
mittelbar: Plat. Phäd. p. 115, D und öfter, wie folgende 
(hier ist nichts vom Ref. übersprungen): rtvd Plat. 
^haecl. 115, d. legg.“ u. s. w. Trotz dreimaliger Au- 
führung der Stelle aus dem Phädon ist doch nicht zu 
sagen, dass dieselbe genügend benutzt sei. Es war 
aber hauptsächlich schon nicht zu billigen, dass gleich 
Zu Anfang gesagt wird, tyyväv bedeute eigentlich als 
Pfand einhändigen, verpfänden. Vielmehr wird durch 
diese Behauptung die richtige Auflassung dieses Be
griffes erschwert; mit Pfand und mit Einhändigen hat 
das Wort schwerlich irgend etwas Anderes, als eine 
Anwendung gemein (es wäre der Mühe werth gewesen, 
mitzutheilen, dass das Wort von yvrj oder yva abgeleitet 
^trd, und dann dies Substantiv ausführlicher zu be- 
bandeln, als hier, wie in andern neuen Wörterbüchern, 
geschehen ist), und überhaupt ist es unrichtig zu glau- 
ben, dass irgend ein Wort solcherlei sinnenfällige Ein
zelheit, als der Verl, doch wol unter dem als Pfand 
^händigen, verpfänden, versteht, noch dazu eigentlich 
Z^n Inhalte habe. In eyyväv kommt auch das Sprüch- 
^'ort vor lyyva, ndqa ö’axa; sonst vermisst man der- 
^eichen öfter, wie in dvfß, ßaxQdyoq, yw^, ddkqlg,

Cdct), &d\aaoa, xaxpog, cs ist aber nicht zu ver
kennen, dass gerade für den Standpunkt der Wissen
schaft, auf welchem sich dies Buch befindet, die Be- 
^ücksichtigung der Sprüchwörter besonders nöthig ge
wesen wäre. Erklärungen der Grammatiker, sowie 
^Uch den Sprachgebrauch dieser Klasse von Schrift
stellern findet man allerdings nicht selten berücksich
tigt und angeführt, aber in beider Beziehung wäre es 
eicht, viele Nachträge zu machen, und Anderes zwar 
möchte von geringerer Wichtigkeit sein, aber was z. B. 
Apollonius über die einzelnen Copjunctionea oder Ad- 
^erbia berichtet, das könnte in einem Worterbuche, 

dessen Ziel mehr wäre, gründliche Kenntniss als eine 
Anleitung zum Übersetzen zu geben, nicht ganz fehlen, 
es müsste wenigstens darauf verwiesen werden. — Den 
Sprachgebrauch, namentlich die Begriffserklärungen der 
Philosophen, findet Ref., wenn auch mehr als sonst 
in neuern Wörterbüchern, doch noch nicht hinläng, 
lieh benutzt. Es ist aber zu beachten, dass diese 
Begriffserklärungen in der Regel mehr aus der Beob
achtung der üblichen Anwendungen der Worte ent
nommen, als aus tiefer Sprachkenntniss hervorgegan
gen, für den Standpunkt dieses Buches von besonderm 
W'erthe sein mussten, zumal wenn sie von einem so 
feinen Beobachter herrühren, wie Aristoteles, dessen 
Schriften hier lange noch nicht genug berücksichtigt sind; 
so ist unter «xpof, aga, dvnGTfgqw, yevog, deiog, dtatpoQa, 
Sioti, diaktxTixog, wo auch d. abgehandelt ist, nichts 
aus Aristoteles anzutreffen. In andern Artikeln wird 
Aristoteles zwar etwa angeführt, ist aber dessenungeach
tet nicht gehörig benutzt, so: dvTicfaoig (wo die Worte 
„bei Poll. 2, 129 dvvfyavoig“ bei genauerer Unter
suchung sehr mislich werden), dno^iga, IvödyeG&ai, iv- 
dd^og, xarqyofgid, xuniiyogta, &taiq. — Oft kommt beson
ders bei Plato vor, dass, während von einer und der
selben Sache, wie man sagen würde, die Rede ist, 
bald die ganzen Worte (s. z. B. Protag. p. 354), bald 
die Formungen an demselben Stamme wechseln (s. 
Lach. p. 192, A. rdyoq und rayvr^g, und weiterhin xap- 

und ; ja schon dass y.aoTtQigjiq und dv-
ÖQeta zusammenkommen, ist von Wichtigkeit); derartige 
Erscheinungen findet Ref. hier so wenig, als in andern 
Wörterbüchern hinlänglich berücksichtigt. — Hier und 
da haben Wörter keinen Beleg, welche dergleichen leicht 
hätten bekommen können, so: „dnoßh^Tixog, zum Ver
werfen, Verlieren.“ Choerob. in B. A. p. 1202. m. 
sagt: to « dno ßfaynxov ton tov v, d. h. das ä ist geneigt, 
das v abzuwerfen. Die Wörter d^ildD.rßog, ucpildxakog, 
dqnXoxogntM, —gnla sind bis auf das zweite, welches 
aus Plutarch nachgewiesen ist und bei Plin. ep. 2, 3,8 
vorkommt, aus Cyrillus zu belegen. Ebendaher liessen 
sich auch mehre ähnlich zusammengesetzte Worte nach
weisen , welche hier und in andern Wörterbüchern 
theils fehlen, theils nur sehr unbestimmt, wie etwa mit: 
Sp., oder gar nicht belegt, theils als zweifelhaft aus
drücklich bezeichnet werden.

Selten nur (Unregelmässigkeiten wie dtvyrjga, d- 
d - Tv/?jGig werden wol mit zu den oben erwähn

ten Ungleichheiten gerechnet werden dürfen) hat der 
Ref. Druckfehler bemerkt, wie etwa: dvaiGyrzoy^d^og 
für d— ywr—, «vayiftpw, av&Qamoxoprxüq 
aovagng, wie hier ohne Spir. lenis; in y^iGXQog ist das 
letzte Wort ohne Accent; in xd? steht von statt vor.
Nämlich die ganze äussere Einrichtung dieses Werkes 
ist durchgehends sehr gut und gefällig.

Indem nun der Ref. zur Besprechung des Verzeich
nisses der Eigennamen kommt, sieht er billig ganz ab 
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von der oben dargelegten Überzeugung in Betracht 
des Verhältnisses dieser Wörter zu den übrigen, sowie 
auch von den bemerklich gemachten Inconsequenzen 
und untersucht nur, wie weit dem Verf. gelungen ist. 
das selbstgesteckte Ziel zu erreichen und so der Wis
senschaft förderlich zu werden.

In der Überzeugung, dass zu vollständiger Kennt- 
niss einer Sprache auch das Verständniss der Worte 
gehöre, „mit welchen ein Volk die Einzelwesen seines 
Geschichtskreises, die Menschen und ihre Städte, Ge
birge und Flusse bezeichnet“, hatte der Verf. bei Ab
fassung dieses Buches besonders die sprachliche Seite 
im Auge. Was derselbe unter der sprachlichen Seite 
versteht, das wird einigermassen klar aus folgenden 
Worten: „Es muss sich ... in diesen Namen (den Eigenn.) 
und zum Theil noch bestimmter und deutlicher als in 
den übrigen Wörtern die eigenthümliche Auffassungs- 
und Darstellungsart eines Volkes abspiegeln, und wenn 
anders dies möglich ist, müssen die Ansichten, welche 
es bei dem Namengeben geleitet haben, wieder in das 
Bewusstsein gerufen werden. Aber auch abgesehen 
von diesem, dem Lexikon selbst ferner liegenden Zwecke, 
wird die Einsicht in die Sprachbildungsgesetze durch 
diese Eigennamen vervollständigt, wie sich dies schon 
aus der dem Lexikon voraufgeschickten Übersicht über 
die Bildung der Personennamen, so kurz diese auch 
hat gefasst werden müssen, ergibt.“' Bef. muss offen be
kennen, dass, wenn es seiner Überzeugung nach wirk
lich dem Lexikon ferner läge, auf die Auffassungs- und 
Darstelluugsart, sowie auf die Ansichten genau einzu
gehen, weiche das jedesmal fragliche Volk bei dem 
Namengeben geleitet haben, es sich niemals mit der 
Lexikographie des Nähern würde eingelassen haben 
und er ist bestimmt zu behaupten, dass gerade darum 
und insoweit die Lexikographie bis jetzt auf einer sehr 
niedrigen Stufe der Wissenschaftlichkeit steht, wreil 
und inwieweit sie sich jenen bessern Zwecken entzo
gen hat.

Weil aber der V erf. die sprachliche Seite beson
ders im Auge hatte und nicht ein Sachlexikon über 
alte Geschichte und Geographie geben wollte, so fügte 
er den einzelnen mythologischen u. s. w. Namen nur 
so viele Bestimmungen zu, als zur Bezeichnung eines 
Individuums und zur Unterscheidung von andern gleich
namigen nöthig waren. Nach des Ref. Ansicht hat 
der Verf., der wohl weiss, dass über das Maas solcher 
Dinge die Urtheile sehr verschieden sein können, in 
dieser Beziehung viel zu viel gethan. Was geht es 
die Sprache an, dass den Namen zwei Phi
losophen führten, von denen einer Freund des Cato Uti- 
censis, der andere Lehrer des August gewesen, und dass 
jeder von Beiden noch einen Beinamen geführt; dann, 
dass ein Athenodoros Rhetor, ein anderer Citherspie-
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ler (dieser war aus Teös, nicht aus Troas, und war 
dies Wort ist in dem Buche verdruckt), 

noch ein anderer Schauspieler und abermals ein ande
rer Sophist gewesen ist? An solchen Nachweisungen 
ist der Verf. gar zu reich. Nach des Ref. Ansicht 
würde schon Hinlängliches geschehen sein, wenn die 
Athenodoren nach ihrem Vaterlande und nach den Zei
ten geschieden und mit Citaten belegt w ären, von ihren 
weitern Schicksalen brauchte keine Rede zu sein. Soll
ten ferner auch solche dieses Namens angeführt wer
den, deren Vaterland und Zeit nicht nachzuweisen war, 
so konnten Citate über dieselben den Schluss des Ar
tikels machen. Dass das Vaterland anzugeben, von 
Wichtigkeit war, namentlich auch für die Sprachfor
schung, hat der Verf. nicht verkannt, auf die Zeiten 
hat er weniger ausdrückliche Rücksicht genommen. 
Bei den Namen weniger hinfälliger Dinge als Menschen 
sind, also z. B. bei den Namen von Bergen, Flüssen, 
auch von Städten und Dörfern mögen die genauem 
Angaben besonderer Beschaffenheiten auch in sprach
licher Rücksicht öfter einen grössern Werth haben.

Verdeutschungen der Namen wollte der Verf. des
halb nicht geben, weil diese theils, wenn etwa mehr 
Einschreibungen als Übersetzungen erfoderlich gewie
sen wären, zu viel Raum gekostet hätten, theils da 
vollständig Entsprechendes zu geben fast unmöglich ist, 
etwa für ein müssiges Spiel der Laune geachtet, die 
Kritik auf ein nicht gehöriges Feld hinüber gezogen 
hätten. „Wer Interesse an der Sache hat, wird über
dies auch so viel Kenntniss von der Sprache haben? 
dass er sich selbst das Fehlende ergänzt.“ Wenn sich 
die Kritik von dem rechten Wege ableiten liess, so 
war das deren Sache: übrigens konnten ganz diesel
ben Einwendungen z. B. auch gegen die deutsche Über
setzung aller sogenannten Nomina vollständig mit glei
chem Rechte gemacht werden. Ja es ist überhaupt 
nicht für ein Lexikon nothwendig, Übersetzungen der 
Wörter zu geben; aber leider hat man dies gleichwol 
irrigerweise für die Hauptsache angesehen, und dar
über die oben berührten wichtigem Dinge aus dem 
Auge verloren, was denn um so schädlicher wirken 
musste, weil vollständig Entsprechendes zu geben nicht, 
wie der Verf. meint, „fast“, sondern schlechthin un
möglich ist. Ohne nun noch weiter auf diese aller
dings wichtige Sache einzugehen, bemerkt Ref. nuD 
dass ihm deshalb Übersetzuiigs- oder Erklärungsver
suche erfoderlich geschienen sein würden, weil dies 
Buch von sehr Vielen gebraucht werden wird, welche# 
erst auf solchem Wege beigebracht werden muss, dass 
die sogenannten Eigennamen etwas mehr als hohle 
nichtssagende Schälle sind.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Kieipzi?*
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^Jber die fremden Namen sagt der Verf., dass sie 
zWar bei seinem Zwecke nicht in Betracht kämen, dass 
er sie aber der Vollständigkeit wegen aufgenommen 
habe, und auch weil sich darin öfter das Streben zeige, 
fremdes durch irgend eine Beziehung zu Bekanntem, 
Heimischem selbst heimisch zu machen. Diesem nach 
hätten sie doch eine sprachliche Bedeutung, die ihnen 
auch gewiss nicht bestritten werden kann. Ob sie aber 
den griechischen Namen einzureihen waren, konnte 
zWeifeIhaft sein, die Rücksicht auf die Vollständigkeit 
jedoch und andere Gründe mögen unbedenklich für 
die Vereinigung sein. Bei alle Dem wäre es sehr 
Wünschenswerth, dass sich Männer fänden (Einer mag 
das, weil eine so grosse Kenntniss sehr verschiedenen 
Sprachen erfoderlich sein würde, kaum leisten können), 
Welche ein besonderes, aber vollständiges Verzeichnis« 
aller im Griechischen vorkommenden fremden Wörter 
lieferten.

Sieht man nun ab von den allgemeinem Dingen 
hnd fragt, wie weit denn der Verf. in der Ausführung 
selbst das Sprachliche an den Namen durch sein Buch 
gefördert hat, so zeigt sich nach dem Bisherigen, dass 
üur die mehr oder ausschliesslich formale Seite bear- 
Heitet ist, und die Hauptsache dieser Arbeit ist unver
kennbar in der auf dem Titel erwähnten Übersicht über 
die Bildung der Personennamen enthalten. Folgendes 
ist der Hauptinhalt dieser Übersicht. Alle Personen
namen sind in nachstehende vier Klassen getheilt: A. 
^'ste Klasse. Appellativa, welche entweder ohne alle 
Änderung oder nur durch Änderung des Accentes Ei
gennamen sind: 1) Substantiva; a) Thiernamen, b) 
^amen menschlicher Beschäftigungen. Es folgen noch 
fünf solcher Abteilungen, einer jeden ist eine Anzahl 
v°n Beispielen beigegeben, jedoch nicht gerade alle, 
Welche der betreffenden Art zugehörig in dem Buche 
selbst vorkommen; so fehlen gleich in a) do^y.og und 
öoqxmv. Ferner werden auch in den einzelnen Abthei- 
lungen entsprechende deutsche Personennamen als Bei-, 
spiele angeführt. Oben der 1) entsprechen 2) Adje- 
ctiva; 3) Participia. ß. Zweite Klasse. Abgeleitete 
Personennamen: 1) die Enduro a? nach der ersten De
klination, diese in allen mit°sechs Unterabtheihmgen;

2) die Endung er?; 3) tg (dog und *o?); 4) tOg. 5) ei; 
6) cov (wro?, ovog); 7) iro?; 8) Diminutiva; 9) einzelne 
Analogien. C. Dritte Klasse. Zusammengesetzte Per
sonennamen: 1) nach den Anfängen geordnet; «) solche 
die mit Götter- oder Heroennamen, ft) die mit Appella
tiven, c) die mit Adjectiven, d) die mit Verbalstämmen 
anfangen; 2) nach den in den Ausgängen enthaltenen 
Worten geordnet; weiüsich aber von diesen Ausgangs
silben nicht eben sagen lässt, ob bei ihnen zunächst 
an ein Nomen oder ob an ein Verbum zu denken ist 
(sollte das wol bei den Anfangssilben in der That ent
schieden werden können?), so sind die Worte gewählt, 
welche irgend zunächst lagen, und schlechthin alphabe
tisch geordnet. D. Vierte Klasse. Patronymica. Hier 
sind keine Unterabteilungen, auch keine Beispiele ge
geben. „Es ist... nicht nöthig, diese Patronymica zu
sammen zu stellen, sie sind in den Zusammensetzungen 
bei den Stammwörtern mit aufgeführt.“ Nur einige all
gemeine Bemerkungen hat der Verf. über diese Klasse 
gegeben. In C. 1 hat der Verf. immer nur sehr we
nige Beispiele, gleichsam kleine Proben gegeben, weil 
die je zusammengehörigen schon in dem Buche selbst 
beisammen sind. Übrigens fehlt es nirgend an Bei
spielen, wenn man auch nicht auf Vollständigkeit rech
nen darf; so fehlen in C. 2 unter a/opa: AQioTayoQu, 
Evayo^, (Davayö^a; unter odxp'k: Evaixf-itj;
unter dvi'a: Ilavaavi'ag. In C. 2 ist &a^oog als Be
standteil von Zusammensetzungen nicht erwähnt, Lr- 

ist vielmehr zu Q-tgopat gebracht, ist
dabei nicht erwähnt und kommt überhaupt in
dem Buche nicht vor. Dies letzte und über
dessen Abstammung man hier nichts erfährt, leitet 
Choerob. in B. A. 1190 in. ausdrücklich von ^oog 
ab. Immerhin mögen nun Q-a^oog und ^f^opai genau 
Zusammenhängen (vgl. Et. M. s. r. so hätte
doch diese Ansicht berührt werden sollen. Sonst hat 
Ref. hier nur zu erinnern, dass er die Unterabtheilun- 
«■en hie und da anzudeuten sich hat begnügen müssen.. 
Dass aber des Verf. Einteilung der Einheit ermangelt 
und darum üble Folgen haben muss, sowie dass die 
Behandlung der Patronymica ungenügend ist, sieht man 
leicht. Ausdrücklich aber verdient noch bemerkt zu 
werden, dass durch die Ausscheidung der Personenna
men von den übrigen sogenannten Eigennamen die 
Übereinkunft von Namen gewisser Länder, Berge, Flüsse 
mit Personennamen (Evßota, AmqIq, ^va%og, ’Arlag) mehr 
verdunkelt als in das Licht gestellt wird, und doch ist 
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diese Übereinkunft von grosser Wichtigkeit, wie wenig 
sie auch noch beachtet und benutzt sein mag. Bei alle 
Dem ist nicht zu verkennen, dass sich der Verf. durch 
jene Übersicht kein geringes Verdienst erworben hat.

Die Behandlung der Formen der Worte in dem 
Buche selbst mag man hier und da nicht gut heissen. 
Gewiss ist es zu billigen, dass der Verf. öfter von ei
nem und demselben Namen mehre nur durch die Dia
lekte verschiedene Formen besonders aufgenommen 
hat, wie und Gednopnog, Qevnop-
nog und Selnopnog, wenn dies auch nicht den gehöri
gen Einfluss auf die besprochene Übersicht gehabt hat; 
aber nun ist folgender Artikel nicht zu billigen: ,.Ava& 
_ßorlog (so wie hier, sind überhaupt die unzweifelhaf
ten Zusammensetzungen angedeutet), b, Kreter, Inscr. 
2572, mit dem Digamma.“ Die digammirte Form Ba- 
va^iß. ist nirgend angegeben und die undigammirte nicht 
nachgewiesen. Für ’OXoooocbv ist der Genit. in üvog 
angegeben; dass er aber ein kurzes o hat. geht aus II 
ß, 739; Strab. t. 2, p. 310 Tauchn., welche Stellen der 
Verf. anführt, sowie ferner aus dem Sckol. zur II., 
dann aus Theodos, in B. A. p. 995, 16 und aus Choerob. 
ebend. p. 1207 hervor. In den letzten beiden Stellen, 
bei Tzetz. zu Lycophr. 906 und in Bachm. An. 1, p. 
432, 4 lautet der Nomin. 'OXoggüv, welche Form der 
Verf. nicht angeführt hat. wohl aber führt er 'OMggcov 
aus Schot. Lycophr, 906 an; es sind damit die kleinern 
von Bachm. herausgegebenen Scholien gemeint, Ref. 
aber zweifelt, dass da der Accent richtig gegeben ist. 
Unter Aag sagt der Verf. „aog (nämlich so der Genit.), 
y, ep. Adag, alte Stadt in Lakonien am Meere, II. 2, 
585; Thuk. 8, 91; Strab. 8, 364; dabei war das Grab 
des von Achilles getödteten Aag, Paus. 3, 24, 10“. 
Über die angeblich thukydideische Stelle kann Ref. 
nicht urtheilen, es ist ihm nicht gelungen, sie aufzufin
den; aber bei Homer lautet der Acc. des Stadtnamens 
Adav, wobei ein Schol. bemerkt, dies sei eine des Ver
ses wegen vorgenommene Dehnung, 
voGvMdßwg Adv, ein anderer stimmt damit überein und 
beruft sich auf den einsilbigen Nominativ Adg. Das 
obige „ep. Adag“ wird sich wol hierauf stützen, und 
dass zu Anfang des A gesagt ist: und Adag,
s. Aag“, mag nicht viele Begründung haben, der Verf. 
hat wenigstens keine gegeben; Stephan, soll Ad haben. 
Strabo in der obigen Stelle hat den Acc., Pausan. den 
Nomin., wie ihn die Schol. verlangen. Der Letztere 
hat von dem Namen des erwähnten Erbauers den Acc. 
Adv und den Genit. Choerob. I. L p. 1181 sagt: 
b Adg rov Ad, TOVTO de xal nozapbv xai ndMv xai M&ov 
oypxdvti. Auf der folgenden Seite sagt derselbe: o 
Adag iqv Ada, Ada neoi Md-cor yXvq)7]g ovzog jag M9o- 
ylvtpoQ %]V, Vgl. auch p. H83 zu Anfang. Hier wäre 
nun eine Autorität für Adag. Für Bag, Fgag, Kopyg, 
KMvag sind keine Genitiven angegeben, wenn auch 
zum lheil Stellen, aus welchen sie erkannt werden 

können. Unter Kkevag wird bemerkt, dass bei Chaerem. 
(Anthol. 7, 720) falsch KMvag geschrieben sei. Die 
Correctur würde schwerlich Jemand anders als der 
Dichter treffen, der Abschreiber aber ist zu corrigiren 
in dem Fragm. des Alkm. bei Choerob. I. I. p. 1182? 
wo nämlich statt Al'ag zu schreiben IstAlag’, Ähnliches 
ist bei Choerob. p. 1194 mit Meg und Meg zu lesen, und 
von derselben Art ist das bekannte *A$eg Ageg. Die 
ohne Zweifel auch durch Pollux wohlbegründete Form 
cOnM]g ist nicht erwähnt. In Absicht der Anführung 
der Formen gäbe es noch Manches zu erinnern, wenn 
es der Raum verstattete; man vergleiche nur die Arti
kel TtQvvd-og und Tlqvvg mit Lob. Paral. p. 167. Na
menerklärungen, wie für AlQaAyg bei Äl. r. h. 2, 32? 
für AiMxTQa ebend. 4, 26, gefunden werden, sollten 
berücksichtigt sein, die letzte Stelle ist unter Aaabl^ 
wenigstens angeführt. In Aypadyg ist die Länge des 
a nicht bezeichnet, s. Et. M. 265, 13 Sylb.

Als Quellen für die Sammlung der Namen hat der 
Verf. einen grössern Kreis von Schriftstellern gebraucht 
als für den ersten Theil, so hat er namentlich Strabo? 
Pausanias, Athenäus, Suidas und die übrigen alten Le
xikographen benutzt, „ja den ganzen Stephanus Byzan- 
tius, wie das Corpus Incriptlonum, in Beziehung auf 
die Namen, hinein (in das Buch) arbeiten zu müssen 
geglaubt, auch Namen aus den Schriftstellern der spä
testen Zeit, wo und wie sie sich ihm gerade darboten? 
aufgenommen“'. In Betracht der Münzen hat er das 
dem Mionnet’schen Werke beigegebene Namenverzeich- 
niss seinem Buche einverleibt. „Vollständigkeit ist 
freilich nur bei den Schriftstellern bis Aristoteles und 
unter den spätem etwa bei den eben genannten be
zweckt.“ Plutarch ist unter diesen eben genannten 
nicht zu finden, weil es noch an einem hinlänglich be- 
glaubten Texte seiner Werke fehlt. Bei häufiger ver
kommenden Namen sollten möglichst alle die verschie
denen Personen, welche ihn geführt haben, angegeben 
werden, auf weitere Untersuchung über Verwandtschaft 
und dergleichen konnte aber nicht eingegangen werden- 
Zwei durch einen Strich getrennte Citate beziehen sich 
jedesmal auf verschiedene Personen. Die gebrauchten 
Ausgaben der Schriftsteller sind in dem Verzeichnis® 
der Abkürzungen angedeutet.

Bedenkt man, wie gering immer noch die Vorar 
beiten waren, welche der Verf. benutzen konnte, so 
wird man weder misbilligen, dass dies Buch auf ziem* 
lieh enge Grenzen beschränkt ist, noch sich wundern kön
nen, dass selbst innerhalb dieser Grenzen nicht unbe
deutende Nachträge zu machen keineswegs besonder® 
schwierig ist; vielmehr wird man sich dem Verf. Zl1 
allem Danke verpflichtet fühlen, dass er eine Samm
lung von Eigennamen, welche nicht allein viel vollstän
diger ist, als was man in der Art in der neuen Aus
gabe des Passow sehen Buches findet, sondern selbst 
das grosse Rost sehe Werk und die neue Ausgabe de®
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Stephanus mehrentheils übertrifft, ausgearbeitet und all
gemein zugänglich gemacht hat. Es sei hier gleich 
^och bemerkt, dass in den genannten Werken die Ei
gennamen im Allgemeinen auf dieselbe Weise behan
delt sind als bei unserm Verf.

Als Beleg der Behauptung, dass innerhalb der ge
wählten Grenzen dem Plane des Buches angemessene 
Nachträge zu machen nicht gar zu schwer ist, mögen 
folgende Bemerkungen genügen. In ist der
Sohn des Herakles dieses Namens aus Paus. 8, 24 zu 
Anf. nicht aufgeführt, indessen wird er unter Hooga- 

erwähnt, wo jedoch statt Paus. 8, 42 zu lesen ist 
^ie oben angegeben. In heisst es unter An-
derm: „ein Pythagoräer (selbst unter und
iniy.ovQttog findet man pythagoräisch, Pythagoräer, Epi- 
kuräer), Jambl. v. P. c. 27; Paus. 3, 13, 3; 5, 17, 2; 
65 19, 8; Äl. v. h. 14, 24". Die beiden letzten Stel- 
^eu des Pausanias handeln von einem Bildhauer, die 
ei’ste von einem vermuthlich sehr viel frühem Mann, 
Und wahrscheinlich keine von beiden von einem Pytha
goreer; die Stelle des Älian könnte sich wol auf sol- 
chen beziehen. Aus Paus. 5, 17 wäre bei
Zu bemerken gewesen, dass Dieser Bildhauer war; eben 
daher wäre auch ein Bildhauer ntQixkttTOQ aufzuführen 
gewesen. Folgende Wörter, von denen zwar einige 
Vornehmlich gar keinen Anspruch auf den Titel der 
Eigennamen haben, deren ähnliche aber aufgenommen 
sind, vermisst man ganz: Andok. 1, 18;
Üvoißüv /üqog Lycurg. Leocr. §. 96: ’lnoxTovog, Eqv&I- 
ßwQ, ]£oqvoiiiwv Strab. 13, 1, t. 3 p. 131 fauchn. (Ilog- 
^m'a)v ist eben daher aufgenommen, in dem Artikel 
^ber ist Äoliern zu lesen für ÄtoL). Der Art Beina
men von Göttern, wie etwa tyogatoq fehlen häu
fig, so sind auch die bei Phot. s. v. vpda erwähnten 
ünd anderweitig auch belegbaren Beinamen der Athene 
entweder überhaupt nicht aufgenommen, oder wenig
stens nicht als solche Beinamen. Zuweilen findet man 
^'gleichen in dem ersten Theile, sodass diese Mängel 
mich den erwähnten Inconsequenzen zugerechnet wer
den können. Ferner fehlen: "Ynvoq, Nv^, Udotla Paus.

18, 1 und zum Theil auch anderweitig zu belegen;
Paus. 8, 23 a. E.; SuQalwv (Genit.) das. 8, 24, 2; 

ebend.; KaßtiQoiog das. 9, 25, 6; * Ogyag das.
£ 4, 2. 5. In Oholiroq wird gesagt: „Gesang vom 
*ode des Linus Paus. 9, 29, 8,s; die Worte des Pau- 
$miias sind unrichtig aufgefasst.

Sehr Ausführliches über die Eigennamen der grie
chischen Sprache steht von Hrn. Keil in Pforta zu er
warten. Die zwei von demselben bisher über diesen 
Gegenstand herausgegebenen Schriften werden vom Ref. 
in einen der folgenden Blätter zur Anzeige gebracht 
Werden.

Stettin. Schmidt.

B o t a ii j R.
Deutschlands Flora, oder systematische Beschreibung 

der in Deutschland wild wachsenden und im Freien 
angebaut werdenden Pflanzen. Von Johann Wilhelm 
Neigen. Mitglied der Gesellschaft der (für) Natur- 
und Heilkunde in Bonn u. s. w. Erster Band, mit 
48 lithographirten Tafeln. Zweiter Band, mit 48 
Steindrucktafeln. Dritter Band, mit 47 Steindruckta
feln. Essen, Bädeker. 1836—42. Gr. 8. 7% Thlr.

Es erregt eine schmerzliche Empfindung, wenn man 
so vielen Fleiss, so redlichen guten Willen, wenn man 
das Werk einer mehrjährigen Thätigkeit der Presse 
(100 Bogen und 148 Octavtafeln Steindruck) vor Augen 
hat und weder sich selbst, noch dem Autor und Ver
leger ein heiteres, ja, nur ein tröstliches Wort dabei 
zusprechen kann.

Der Verf. hat auf dem Gebiete der Entomologie 
sich durch seine „Classification der europäischen zwei
flügeligen Insekten“ und seine „Systematische Beschrei
bung der bekannten europäischen zweiflügeligen Insek
ten“ für die Familie der Zweiflügler (Dipteraß classi- 
schen Ruf erworben, und dieser Ruf, diese ihm allge
mein gewordene und wohlverdiente Anerkennunggereicht 
ihm bei diesem Werke zum Nachtheile, obwol sie ihm 
andererseits zur Beruhigung dienen kann. Diese „deut
sche Flora" war ein Misgrilf. Hr. M. ist auf dem 
Gebiete der Botanik von 1836—42 nicht zu Hause wie 
auf dem der Dipterologie. Seine „Zweiflügler44 sind 
durchaus gründlich, voll neuer vortrefflicher Darstel
lungen und systematischer Ausführungen, die dazu ge
hörigen Kupfertafeln sind bestimmt, deutlich, bis ins 
Kleinste genau, sie geben die dem Rec. wohlbekannten 
schönen Zeichnungen des Verf. exact und belehrend 
wieder; aber diese „Flora Deutschlands44 ist nur ein 
Register der in Deutschland wild wachsenden und der 
gewöhnlichen Cultur-Pflanzen nach Mertens’ und Koch’s 
Flora mit abgekürzten Beschreibungen, der gewöhnli
chen allgemeinen Angabe der Standörter und ein paar 
Citaten, meist aus Persoon, Mertens und Koch, Möss- 
ler; hier und da wird eine Abbildung angeführt. Nicht 
einmal ist Sturm’s Flora, wie doch von jedem ähnli
chen Werke gefodert werden muss, conseqnent bei al
len Arten, die darin abgebildet sind, genannt. Die Fi
guren auf den das Werk begleitenden Tafeln sollen 
die Gattungscharaktere erläutern, sind aber im Druck 
fast durchgängig verunglückt, bleich und unbestimmt, 
was hier am meisten und um so mehr zu rügen ist, 
da Hrn. M.’s Zeichnungen auf dem Stein (er hat sie 
selbst auf Stein gezeichnet) gewiss rein und in guter 
sicherer Ausführung standen. So ist also diese Zuthat, 
welche als die Hauptsache bei dem Werke zu betrach
ten war, keineswegs eine Empfehlung desselben, son
dern vielmehr ein Vorwurf für dasselbe geworden, 
welcher, soweit wir diese Tafeln bis jetzt betrachteten,
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nicht direct den Autor, sondern den Steindrucker, in- 
direct aber sowol den Verleger als den Autor trifft, 
die Beide verpflichtet waren, keine Vernachlässigung 
von dieser Seite zuzulassen. Es bleibt aber noch eine 
andere Seite übrig, die nicht mit Stillschweigen über
gangen werden darf und die allerdings den Verf. allein 
trifft; die analytischen Darstellungen der Blüthen- 
und Fruchttheile sind dürftig, fast nirgend ist auf eine 
genaue Abbildung der Placentation, noch seltener auf 
den Bau und die Lagen des Samens, den Embryon 
u. s. w. Rücksicht genommen, und wo dieses vielleicht 
beabsichtigt war, geht es durch den gewählten kleinen 
Maasstab und noch mehr durch die Unsicherheit des 
Abdrucks ganz verloren. Das Habituelle der Pflanzen, 
der Blüthenstand u. dgl., besonders das erstere, fallen 
ebenfalls bei dieser compendiarischen Einrichtung ent
weder ganz weg, oder werden nur unvollkommen und 
mehr beiläufig als absichtlich angedeutet.

Nach der Vorrede glaubt der Verf. der Sache völ
lig genug gethan zu haben: er wolle „den Liebhabern 
der Botanik, und besonders den Anfängern, ein kurz 
gefasstes und dabei möglichst vollständiges systemati
sches Handbuch über die in Deutschland wild wach
senden und im Freien angebaut werdenden Pflanzen 
in die Hände liefern, wodurch ihnen die Bestimmung 
der Arten erleichert werde/4 An den vorhandenen 
Werken ähnlicher Art wird theils die Kürze des Aus
drucks, theils die Beschränktheit des Gebiets, theils 
die lateinische Sprache, theils die Kostspieligkeit wegen 
der Abbildungen aller Arten und die daraus folgende 
lange Dauer ihres Erscheinens, wobei sie, gleich derFlora 
Danica, dennoch nicht vollendet würden, gerügt; wozu 
denn bei dem seinigen die Erleichterung des Auffindens 
der Arten durch die ihm beigefügten lithographischen 
Tafeln komme. Dass die Flora Deutschlands von Mer
tens und Koch bei seinem Werke zum Grunde gelegt 
und benutzt worden sei, wird, als sich von selbst ver
stehend, anerkannt. Dass aber die genannte Flora, 
welche, als neue Ausgabe der „blora Deutschlands 
von Röhling44 erscheint, in ihrer ganzen Ausführlich
keit und bei der ihr im hohen Maase eigenen Bequem
lichkeit zum Gebrauch, höchstens doppelt so stark 
als die vorliegende sei, dass Mössler’s Handbuch in 
den Ausgaben von Reichenbach in Plan und Umfang 
compendiöser sei, entgeht der Vorrede. Immer bleiben 
die Tafeln das auszeichnende, das allein empfehlens- 
werthe Moment, und sie würden auch wol in der Wage, 
mit Hinblick auf die Liebhaber und zwar auf die an
fangenden Liebhaber, den Ausschlag geben, we_.n nur 
diese Tafeln selbst empfehlenswerth wären.

Dass ein Werk, welches „die Kenntniss der ein
zelnen Arten als die Hauptsache bei allen systemati
schen Anordnungen44 betrachtet und die Gattungs- 
emtheilung „willkürlichen Abänderungen unterworfen44 
glaubt, das Linne’sche System (hier mit Auslassung 

der 21—23. Klasse; die 24. fehlt noch ganz), zum 
Grund lege, ist in der Ordnung, und folgende Äusse
rung der Vorrede hierüber muss wenigstens ihrer Offen
herzigkeit wegen gerühmt werden: „Nach meiner un
massgeblichen Meinung ist die Darstellung eines wahr
haft natürlichen Systems eine Unmöglichkeit und geht 
über die Sphäre unseres Geistes und möchte daher 
erst mit der Quadratur des Cirkels aufgefunden wer
den (!).44 Doch soll hiermit das Bestreben solcher 
Naturforscher (die sich um diese Aufgabe abmühen) 
nicht ganz getadelt werden, da sie ja doch „beachtens- 
werthe Winke über die Verwandtschaft der Natur
körper liefern44, — ja es wurden, „Denen zu Gefallen, 
welche eine Vorliebe für das natürliche System haben,4t 
in der Übersicht der Linne’schen Klassen den Gattun
gen „die Namen der angenommenen Familien44 beige* 
schrieben und über das Weitere in Betreff dieses Gegen
standes „auf die Vorrede zuSchrank’s Bairischer Flora 
hingewiesen4f (!).

So schleicht sich denn immer noch bei uns Deutschen 
neben dem heitern Fortschritte zur Erkenntniss und den 
billigen Ansprüchen der Wissenschaft an die allgemeine 
Bildung, ihrem ersten Auftreten feindlich, jene dem 
falschen Dilettantismus dienende Tendenz des Behar
rens auf einer* tiefem Stufe der Einsicht unter dem 
Scheine der Bequemlichkeit, des leichten Anfangs, der 
Wohlfeilheit! Als wenn nicht um den geringsten Preis 
zu theuer wäre, was veraltet, was unbrauchbar gewor
den, was zwecklos ist!

Aber es fehlt nicht an Leuten, welche dem sich 
als bequem und wohlfeil ankündigenden alten Vorur
theil nachgeben. Besonders unter den, an sich selbst 
gewiesenen, von Niemand auf ihren wahren Beruf im 
Fache der Naturkunde hingeleiteten Schulmännern fin
det dergleichen noch häufig Eingang, und wird da
durch gemeinschädlich, weil es auf die Jugend in Mas
sen wirkt. Blos darum muss sich die Kritik strenger 
über und gegen Werke solcher Art äussern, als sie 
sonst für nöthig erachten würde. Wenn man aber 
noch hier und da die Behauptung hört: für Schulen 
(auch Gymnasien nicht ausgeschlossen) müssten Floren 
nach dem Linne’schen System geschrieben und einge
führt werden, weil 1) den Lehrern an denselben nur die 
Kenntniss des Linne’schen Sexualsystems zuzumuthen 
sei, und weil ja 2) nur Localfloren zu diesem Zweck 
dienten, diese aber bezogen auf natürliche Familien, 
viel zu lückenhaft seien, als dass man das natürliche 
System an denselben demonstriren könne, — so fühlt 
man sich zur Unduldsamkeit berufen, um den sophi' 
stischen Einreden der Willkür zu begegnen. Als ob 
überhaupt der Gebrauch von Floren zum Bestimme*1 
der Arten für die Schule von Wichtigkeit sei ode1’ 
überhaupt in dieselbe gehöre, und als ob man an eine1’ 
sogenannten Flora das System und nicht etwa durch 
sie die Arten der Naturkörper keimen zu lernen habe • 
Das weiss auch Jeder; aber Mancher spricht dennoch 
anders und hat seine Gründe. Dass übrigens der Verf 
der hier betrachteten Flora ohne Falsch handle, 
gewiss.

Breslau. Nees v. Esenbeck.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena. Druck und Verlag von A. Hrockhaus in
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IV ...Aiachdem der gelehrte Sigonius den Grund zu einer 
beschichte des römischen Criminalrechts gelegt hatte

■ seine Zeitgenossen beschränkten sich auf die Be
handlung einzelner Materien, z. B. Faber, Brissonius, 
Cuiacius, Hotomanus u. A. —, geschah mehre Jahr- 
hunderte nichts für die weitere Ausbildung der neuen 
Wissenschaft, und die Fehler, welche Sigonius began- 
§en, wurden von einer Generation der andern gläubig 
Überliefert. Zwar schrieb Matthäus ein noch immer 
brauchbares Werk über das römische Strafrecht, allein 
hur von dem Standpunkt des Praktikers, dem es dar- 
auf ankam, einen für die damalige Zeit vollständigen 
Kommentar der Ubri terribiles zu entwerfen, dessen 
Zweck es aber nicht war, die Notizen früherer Jahr
hunderte mit den spätem Nachrichten zu verbinden 
Und zu einem historischen Ganzen zu verarbeiten. 
Auch erschienen manche Monographien und zerstreute 
Beiträge in antiquarischen Büchern; allein diese, wenn 
uuch werthvoll durch fleissiges Quellenstudium, erman- 
§elten aller historischen Kritik und waren im Ganzen 
geistlos geschrieben. Erst in diesem Jahrhundert, als 
uine neue Ära für das deutsche Strafrecht begann, er
dachte auch das lang vernachlässigte Studium des rö
mischen Strafrechts, und ein glücklicher Stern führte 
demselben Männer zu, wie Wächter, Rosshirt, Abegg, 
Blatner, welche mit glücklichem Erfolg das wüste Feld 
Anbauten und manchen der jungem Juristen veranlass
en, ihrem Muster zu folgen, z. B. Luden, Zachariae, 
■^■üstlin u. A. Doch auch nach diesen Bemühungen 
ist noch viel zu thun übrig, indem die meisten Juristen 
(auch mehre der Genannten) das römische Recht nicht 
Selbständig, sondern nur insoweit berücksichtigten, als 
bs für das heutige Recht von Mächtigkeit ist. Es ver
dient aber die Geschichte des römischen Strafrechts 
eine selbständige Beachtung, und Niemand hat die Wahr
heit, dass eine andere Behandlung nöthig sei und dass 
nur durch gründliche Einzelforschungen eine Reform 
dei Wissenschaft erreicht werden könne, kräftiger aus
gesprochen, als Hr. o. S. 58 dieser Schrift. Mit Nach
druck ruft er die Juristen und Philologen auf, sich mit 
Vereinten Kräften dem römischen Strafrecht zuzuwen-1 
den, und weist kurz, aber gehaltvoll die Wichtigkeit] 

dieses Studiums für Geschichte und Politik des römi
schen Volks nach. Um aber nicht blos zu ermuntern, 
gibt Hr. O. zugleich selbst einen Beitrag zur Erfor
schung eine der wichtigsten Lehren des römischen 
Strafrechts, und mit Freude bekennen wir, dass das 
Unternehmen des Verf. in hohem Grade zu billigen ist. 
Vieles, was Hr. O. sagt, ist Rec. aus der Seele ge
schrieben, und eben so günstig muss man über die Me
thode des Hrn. O., welche für ähnliche Arbeiten als 
musterhaft bezeichnet werden darf, urtheilen. Gründ
liches Quellenstudium, tüchtige Sprachkenntnisse, schar
fes Urtheil und Divinationsgabe zeigen sich auf jeder 
Seite, und die Untersuchung selbst ist durch Klarheit 
und Einfachheit ausgezeichnet, sodass auch der Nicht
jurist vollkommen folgen kann.

Um nun aber zu den wissenschaftlichen Resulta
ten der Schrift überzugehen, so kann man denselben 
nur zum Theil beistimmen. Das Fundament des Gan
zen scheint verfehlt zu sein, wenn auch die damit ver
bundenen und durch diese Ansicht in das Leben geru
fenen Untersuchungen grösstentheils gelungen sind. 
Die Ansicht Hrn. O.’s besteht, wenn wir sie in wenig 
Worte zusanimenfassen, in Folgendem: Parricidium 
bezeichne ursprünglich nichts als vorsätzliche dolose 
Tödtung (parricida s. v. a. arger Mörder), wie es in 
Nuina’s Gesetz heisst: si qui hominem liberum dolo 
sciens morti duit parricidas esto (Paul. Diac. v. parrici 
quaeslores p. 121 Müll.), und diese Bedeutung liege 
auch in den Buchstaben des Worts. Im Verlauf der 
Zeit aber seien aus diesem allgemeinen Begriff mehre 
Unterarten entstanden, nämlich: homicidium, 'veneficium 
und parricidium im engern Sinne.

Als sprachliche Begründung dieser Ansicht wird 
eine neue Etymologie von parricidium aufgestellt, nach 
welcher dieses Wort aus caedo und dem griechischen 
naga (welches bezeichne, dass die Haupthandlung auf 
verkehrte Weise geschehe und weshalb Hr. O. stets 
paricidium schreibt) abgeleitet wird, etwa wie 7taQa- 
nQwßtw (eine Gesandtschaft auf frevelhafte Weise 
verwalten) und naQaßalvw. Dieses ist nach Hrn. 
O. vielfach in das lateinische per übergegangen, z. B. 
in periurium (ein falscher Eid, anders als man sollte). 
perfuga, perperam, perfidus, perduellio. Als zweite 
Stütze der neuen Hypothese dient Hrn. O. die ähnliche 
Entwickelung anderer Verbrechen, nämlich furtum, 
welches ursprünglich das Entwenden einer fremden 
Sache bezeichnet habe, später in furtum im engern 
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Sinne, rapina, peculatus und sacrilegium zerfallen sei 
(dass beide letzte Verbrechen ursprünglich zum furtum 
gehörten, ist noch nicht erwiesen; uns scheint furtum 
von jeher ein nur gegen Private gerichtetes Verbrechen 
gewesen zu sein), iniuria (welches zuerst hiess omne 
quod non iure fit, später in viele Arten zerfiel), falsum 
und vorzüglich incestum (das Unreine im Allgemeinen 
und dann Blutschande, sowie das Verbrechen der un
keuschen Vestalinnen) und stuprum (ursprünglich 
Schande im Allgemeinen, sodann Unzucht verschiede
ner Art, Knabenschändung, Unzucht mit einer verhei- 
ratheten oder unverheiratheten Frau u. s. w.). Ein 
solches Collectivum, wie stuprum für die Fleischesver
brechen bildete nach Hrn. O. parricidium als Inbegriff 
aller strafbaren Tödtungen, bis lex Carnelia de sicariis 
und lex Pompeia de parricidiis die Spaltung des alten 
parricidium in seinen Unterarten vollendete.

Was die Etymologie betrifft, so bemerken wir zu
erst im Allgemeinen, dass, wenn Hr. 0. parricidium 
mit para in Verbindung bringen wollte, er nicht das 
griechische nagd, sondern sogleich das, übrigens von 
ihm auch erwähnte, sanskritische para („anders als es 
sein sollte“) als Grundform annehmen musste. Hr. O. 
hätte sagen sollen: aus dem sanskritischen para ent
sprang a) das griechische nagd, welches bald die Be
deutung daneben als die vorherrschende annahm (auch 
TiuQanQtoßtvw und nagaßaivw ist so zu erklären; mehr 
für die Urbedeutung würde das von Hr. 0. nicht er
wähnte naQaroglo) sprechen); l) das lateinische per 
in periurium, perfidus, perperam und perfuga (per- 
duellis aber gehört nicht hierher, sondern ist aus dem 
intensiven per entständen, indem es heisst ein Feind 
durch und durch, ein grosser, ein arger Feind). Wenn 
wir also sehen, dass die Römer nur per aus para ge
bildet hatten, warum sollten sie in dem einzigen Worte 
parricidium die Urform bewahrt und nicht percidium 
gebildet haben? Die von Hrn. O. versuchte Erklärung, 
percidium sei vielleicht eine Kakophonie gewesen, wird 
durch das Verbum percidere und viele andere analoge 
Composita mit per widerlegt. Dazu kommt ein zweiter 
Übelstand, der Umlaut des Endvocals in der Präposi
tion a in i (para — caed. in parricid). Zwar führt 
Hr. O. S. 42 einige Beispiele von dergleichen Umlauten 
an, z. B. hordicidium, stillicidium und homicidium, al
lein diese Beispiele beweisen nichts; denn dass bei 
Zusammensetzung von zwei Substantiven das erste auf 
u oder a ausgehende diesen Vocal in i umlautet, ist 
ganz ausgemacht und bedarf keines Beleges (unisonus, 
herifuga u. s. wj. Aber von einer analogen Verände
rung einer vorgesetzten Präposition findet sich durch
aus kein Beispiel, und wir müssen deshalb gegen die 
neue Composition von parricidium protestiren. Eben so 
wenig befriedigt Döderlein’s (Latein. Synon. Beilage 
S. 156) Etymologie von und auch die andern 
aus parentern caedere (so Prise. V, 11, 56; Isidor. V,

26; I. L. Lydas de mag. I, 26) hat Hr. O. wegen der 
kühnen Synkope, sowie die aus parem (s. v. a. civem) 
caedere (Prise. I, 6, 33, gebilligt von Lambin, Schaaf, 
Gebauer, Klotz) als ganz unrömisch mit Recht verwor
fen, S. 7 ff., 12 f.

Es bleibt nun noch die gewöhnlichste Ableitung 
von patrem caedere (so Plut. Rom. 22; Quinctil. VIII, 
6, 35; Charis. IV, 3, 3, zuletzt vertheidigt von Rubino, 
Über den Entwickelungsgang der röm. Verfassung I? 
S. 462 ff.) übrig, welcher Hr. O. 10 f. den Stab 
bricht. Was jedoch das sprachliche Bedenken betrifft, 
dass man kein Beispiel einer solchen Assimilation habe, 
wird durch Worte, wie puella aus puerla, Ule aus isle> 
polliceor aus polliceor u. a., in denen der erste Con- 
sonant auf ähnliche Weise in den zweiten übergeht, 
ziemlich gehoben, zumal da Assimilationen in der Ur' 
zeit weit häufiger waren, als in der Zeit der weiter 
entwickelten Sprache. Vorzüglich wird aber diese 
Ableitung durch die Bedeutung des Wortes parricidium 
wie sich dieselbe durch alle Jahrhunderte durch fort 
erhielt, unterstützt. Fragen wir nämlich nach den Stel' 
len, wo parricidium nach Hrn. O.’s Annahme Mord 
bezeichnen soll, so finden wir wenige, die auch nur 
scheinbar für diese Behauptung sprächen. Numa’s 
Gesetz, si quis — parricidas esto ist die Hauptstütze; 
allein diese Worte bedeuten nicht; jeder vorsätzliche 
Mörder solle parricida heissen, sondern: jeder vor- 
sätzliche Mörder soll als parricida angesehen und ge- 
straft, d. h. nach demselben Gesetz und vor derselben 
Behörde gerichtet werden. Andere Stellen hat Hr. 0. 
sorgfältig gesammelt, indem er eine vierfache Bedeu
tung des Wortes parricida annimmt: 1) Vatermord, 
2) Eltern- und Verwandtenmord, 3) Mord überhaupt, 
4) parricidium mit Zurücktreten des Begriffs der Töd- 
tung und Hervortreten des Begriffs des Argen. Doch 
bei genauerer Prüfung findet sich, dass die für 3 und 
4 angeführten Beweisstellen nur die Ansicht unter' 
stützen, dass die Römer unter parricidium stets blo$ 
den Vater- und Verwandtenmord überhaupt verstanden' 
Die für Mord citirten Stellen haben alle entweder die 
Verbindung parricida liberorum, filii, fratris, patrid 
oder parricida civium. In der ersten Verbindung steht 
das Wort in seinem eigentlichen Sinne nicht als Mord? 
sondern als Verwandtenmord mit näherer Angabe der 
Person, gegen welche das Verbrechen gerichtet ist* 
In der zweiten Verbindung heisst es Cic. in Cat. I, 
von Catilina parricida civium; allein das ist doch nicht 
ein Mörder, sondern etwas weit Schlimmeres, und de1’ 
Gedanke liegt darin, dass Catilina wie ein Vatermörder 
sein Vaterland und seine Mitbürger unglücklich machen 
wolle. Auch in der angeblichen vierten Bedeutung f*1*' 
den sich keine andern Redensarten, als parricida 
publicae, hostis atque parricida u. a., welche immer 
nur von Feinden und Verräthern des Vaterlands ge' 
braucht werden. Allenthalben sieht man, dass der 
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torische Tropus nicht von der Bedeutung des Mords 
°der des Argen schlechtweg, sondern von dein Vater- 
^ord, als dem schwersten und unnatürlichsten aller 
Verbrechen entnommen ist — kurz, die Bedeutung des 
Argen liegt nicht in dem Wortsinn, sondern geht erst 
hervor aus dem Begriffe des Vatermords. Sind aber 
äusser diesen rein rhetorischen Stellen nicht etwa juri
stische Stellen vorhanden, aus denen auf einen weitern 
Begriff des parricid. geschlossen werden könnte? Nir
gends , und es ist unglaublich, dass, wenn parricidium 
Jemal ein juristischer Begriff für Mord im Allgemeinen 
(und zwar bis auf Sulla’s Gesetzgebung) war, in kei
ner juristischen Stelle eine Spur dieser altern allge- 
uieinern Bedeutung sich erhalten hätte, und dass nur 
einige wenige blos rhetorische Stellen solche Überreste 
^arböten. Wir können uns in dieser Beziehung auch 
auf die von Hrn. O. angeführten Collectivverbrechen 
des stuprum, der iniuria u. s. w. berufen. Alle diese 
Porter hatten ursprünglich einen weiten Umfang, aus 
Welchem allmälig mehre Verbrechen ausschieden, so
dass es nun ein stuprum im engern Sinne, eine iniu- 
rta im engern Sinne u. s. w. gab. Stets aber blieb 
neben dieser neuen engern Bedeutung die alte weitere 
■Bedeutung in Gebrauch, und sowol der juristische 
Sprachgebrauch als der des gemeinen Lebens erkannte 
beide Bedeutungen an., Warum sollte allein bei par- 

’ricidium die ältere weitere Bedeutung, die bis auf Sulla 
Vorhanden gewesen sein soll, geradezu und auf einmal 
verschwunden sein? A priori ist aber nicht zu bewei
sen, dass diese analytische Methode, den allgemeinen 
Begriff eines Verbrechens in Unterabtheilungen zu zer
legen, allgemein richtig sei, eben so wenig wie man mit 
Bubino a. a. O. S. 454 ff. als Regel und Leitstern bei 
der Entwickelung des römischen Strafrechts annehmen 
darf, dass vorkommende, in den Criminalgesetzen noch 
nicht berücksichtigte Fälle an ein anderes Verbrechen 
^geschlossen und unter die bestehenden Gesetze ge
stellt worden seien. Weder das eine, noch das andere 
Verfahren war regelmässig, und eine jede Gruppe von 
Verbrechen entwickelte sich auf eigenthümliche Weise. 
Br. 0. hat recht, bei stuprum, incestus, iniuria, fur
tum, Rubino dagegen hat recht bei parricidium, wenn 
er auch die juristische Entwickelung dieses Verbre- 
chens allzu sehr ausdehnt und sowol sacrilegium als 
Verrath religiöser Geheimnisse und Verletzung der 
£bcht und Sffte fälschlich mit zu parricidium rechnet 
(in diesem weitern Sinne nimmt es auch Geib, Gesch. 
des Röm. Crim.-Proc. S. 57).

Somit glauben wir Hrn. O.’s Ansicht verwerfen 
und die früher gewöhnliche Ableitung des parricidium 
von patrem und caedere und die Bedeutung des 

atermot des als ursprüngliche (zuletzt noch gebilligt 
Von Rubino a. a. O. S. 462 und Köstlin, Die Perduellio 

6) festhalten zu müssen, indem wir annehmen, dass 
hnter der Regierung der ersten Könige der Mord, wel

cher vorher nur der Privatsatisfaction überlassen war, 
an das uralte religiöse Gericht über Vatermord gewie
sen worden ist, ohne dass dadurch Mord den Namen 
parricidium erhalten hätte. Plut. Rom. 22 hatte keinen 
Begriff von diesem processualischen Übertragen und 
glaubte daher, Romulus habe näaav ävÖQoqovlav nargo- 
xToviav genannt. Nach Fest, aber hatte Numa diese 
Bestimmung getroffen. Das mehr erwähnte Gesetz 
Numa’s wird von Hrn. O. S. 16—29 sehr gelungen er
klärt. Die Worte dolo sciens geben Hrn. O. Gelegen
heit, über den vorsätzlichen und unvorsätzlichen, durch 
Sühnopfer zu Missenden Mord, sowie über die aus 
rechtmässigen Gründen ohne dolus vollbrachten Töd- 
tungen zu sprechen. Auf neue und scharfsinnige 
Weise wird die Bestimmung des Gesetzes si qui homi- 
nem liberum erklärt und auf das Verhältniss der öf
fentlichen Strafgewalt zu der der Familie bezogen. 
Liberum soll nämlich den von der Gewalt des Mörders 
Freien bedeuten, im Gegensatz zu dem Haussohn, über 
welchen der Vater ius vitae et- necis hat. Der Beweis 
dieser neuen Ansicht ist jedoch nicht ganz überzeugend 
geführt, und es ist nicht zu verkennen, dass der rela
tive Sinn des Wortes liberum im Gesetz (nämlich a se 
liberum, d. h. wenn Jemand einen von sich Unabhän
gigen tödtet) etwas Auffallendes hat, zumal da die Er
wähnung der dem Vater gestatteten Tödtung des Soh
nes, welche in liberum liegen soll, überflüssig erscheint 
(denn da diese nicht dolo geschieht, so ist sie in dem 
Gesetz schon durch das Wort dolo von dem Begriff 
des Mordes ausgeschlossen). Endlich ist nicht abzu
sehen, warum es auffallend wäre, in einem Gesetz 
Numa’s angedeutet zu finden, dass, wer einen Sklaven 
tödte, kein parricida sei (S. 18). Einmal ist es gar 
nicht ausgemacht, ob das Wort liberum nicht ein spä
terer Zusatz ist, und dann musste doch wol vorher 
bestimmt sein, Tödtung eines Sklaven sei kein Mord, 
ehe das Institut des privatrechtlichen Schadenersatzes 
für den getödteten Sklaven, welches Recht Hr. O. ge
radezu für die damalige Zeit annimmt, sich entwickeln 
konnte.

Sehr lesenswerth sind die Bemerkungen über die 
fälschliche Ausdehnung des parricidium auf sacrile
gium und, andere Verbrechen (8. oo 39), sowie über 
lex Cornelia de sicar. und lex Pompeia de parricid. 
(S. 44 ff.) u. A.

Zum Schluss noch einige Worte über die S. 31 f. 
erwähnte ungestrafte Tödtung des Verfehmten (sacer), 
Hr. O. folgt der Ansicht Rubino’s a. a. O. S. 412 ff., 
476 f., dass bei sacratio capitis die königliche und die 
republikanische Zeit zu unterscheiden sei, indem die 
leges regiae diese Strafe nur für Privatverbrechen, und 
zwar besonders die geheim begangenen und daher leicht 
straflos bleibenden, festgesetzt habe, während später 
die sacratio capitis bei politischen Vergehen eingetre
ten sei. Doch es folgt aus dem Stillschweigen der
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Schriftsteller von dieser Strafe für Staatsvergehen in 
der ältesten Zeit keineswegs, dass sacer esto zuerst 
nur für die besonders erwähnten Privatvergehen be
standen habe; es ist vielmehr aus dem alten Vorwal
ten des theokratischen Princips im römischen Strafrecht 
zu schliessen, dass diese Strafe ursprünglich auf weit 
mehre Verbrechen gesetzt war als später, dass sie je
doch bald von dem Strafrecht des Staats und dessen 
Strafen verdrängt wurde. Dass man aber bei einigen 
politischen Vergehen diese Strafe aus der republikani
schen (und nicht aus der frühem) Zeit erwähnt findet, 
kommt daher, dass die Strafen für solche Vergehen 
nach vollendeter Staatsumwälzung zum Theil umgeän
dert, zum Theil aufs neue sanctionirt und auf die neuen 
Verhältnisse ausgedehnt wurden, weshalb die Schrift
steller nur der neuesten Strafsanction Erwähnung thun. 
Eben so wenig ist der Gedanke richtig, dass die sa
cratio capitis für geheim begangene Verbrechen, deren 
Beweis und Bestrafung vor dem Richter durch ihre 
Natur erschwert seien, bestimmt gewesen; denn war 
das Verbrechen dem Ankläger zu schwer vor Gericht 
zu beweisen, so hätte auch Derjenige, welcher den 
Verbrecher getödtet, nicht beweisen können, dass Jener 
(als sacer) den Tod verdient hätte, und würde gewiss 
Bedenken getragen haben, von der Tödtungsbefugniss 
Gebrauch zu machen. Die Schwierigkeit des Beweises 
ist also nicht von Einfluss.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir, eine An
sicht über die Execution dieser Strafe hinzuzufügen. 
Man glaubt jetzt allgemein, dass der Verbrecher, wel
cher ungestraft getödtet werden durfte, eben so gut 
auch gerichtlich angeklagt werden konnte, in welchem 
Fall der Schuldige als sacer verurtheilt und hingerich
tet worden wäre. Ich hege dagegen folgende Vermu- 
muthung: der Verbrecher konnte zwar von einem Je
den ungestraft getödtet werden, sobald dieser darauf 
nach wies, dass der von ihm Getödtete wirklich schul
dig war und als sacer angesehen, also iure getödtet 
werden konnte; allein wenn der Verbrecher wegen ei
nes mit sacratio capitis bedrohten Vergehens in An
klagestand versetzt war, und wenn seine Schuld er
wiesen wurde, so erfolgte nicht unbedingt sacratio ca
pitis mit Hinrichtung, sondern es wrar ein doppeltes 
Strafverfahren möglich, ein weltliches oder geistliches. 
Im ersten Falle wurde der Verbrecher nicht als sacer 
erklärt, sondern als Frevler gegen Staat und Gemeinde 
hingerichtet; im zweiten Falle wurde er als Frevler ge
gen die Götter sacer, d. h. den Göttern geweiht, wo
mit der Staat sein Recht über ihn verlor. Ein solcher 
wurde vogelfrei hinausgestossen und seinem Schicksal 
preisgegeben, sodass ihn jeder Privatmann todt nieder
strecken durfte; wo nicht, so blieb es den Göttern 
überlassen, ihr Opfer an sich zu nehmen. Dieses 
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zweite Verfahren war das älteste und in der Zeit des 
theokratischen Princips allein vorhandene, das zuerst | 
beschriebene war neuer, aus der Zeit Roms herrührend, 
wo der Staat sich über die Religion erhoben und diese 
in sich aufgenommen hatte. Der Staat, erkennend, 
dass das alte Strafverfahren unzulänglich sei (z. B- . 
wenn der zum sacer erklärte Verbrecher schnell fli6' 
hend die Grenze erreichte), zog die sofortige Hinrich
tung der unsichern Verfehmung vor und bestimmt6 
auch da gesetzliche Hinrichtung, wo früher sacratio 
capitis stattgefunden hatte. So z. B. verordneten di6 । 
XII Tafeln, dass der nächtliche Getreidedieb Cereri 
getödtet werden solle (d. h. nicht der Ceres geweiht? 
sondern ihr zur Genugthuung), während ein solch61’ 
früher vermuthlich nur als sacer erklärt worden war? 
Plin. h. n. XVIII, 3.

Als Beweis dafür, dass der wirklich geweihte sacef 
von der Staatsgewalt nicht hingerichtet wurde, sind 
alle Berichte der alten Classiker über diese Strafe an' 
zuführen. Alle heben nämlich als das Charakteristi' 
sehe dieser Strafart die einem Jeden zustehende ung6' 
strafte Tödtung des sacer hervor. Wenn z. B. Festus * 
v. sacer mors (p. 318 Müll.) sagt: homo sacer is est, 
quem populus iudicavit ob maleflcium; neque fas esi 
ezim immolari, sed, qui occidit, parricidii non damnaW’ 
etc., so spiicht er deutlich aus: der vom Volk als SO’ 
cer Condemnirte dürfe nicht hingerichtet (immolari als 
Andeutung an die alten Menschenopfer, von denen di6 
sacratio capitis herstammt), wohl aber von Jedem um 
gestraft getödtet werden, während nach der gewöhnli
chen Meinung diese Tödtung nur dann hätte erfolgen 
können, wenn keine Anklage vorausging. Auch Ma- 
crob. III, 7 in der Hauptstelle ist richtiger von der un
gestraften und sogar pflichtmässigen Tödtung der saefi 
nach ihrer Verurtheilung zu verstehen, als von der 
Tödtung ohne Anklage. Endlich verweise ich auf die / 
bisher übersehene Erzählung des I. Malalas Chronogr- 
VII (p. 237 sq. ed. Oxon. p. 186 sq. ed. Dindorf), 
welcher von einem auf Anstiften des Manlius Capitoli' 
nus consecrirten Senator Februarius weitläufig berichtet* 
Manlius sagt nämlich: aXXa yg-q ly.ßi.TßTtvai avrbv dr1' 
gcoQ — y-al öo&qval avtov uq &vatuv rotq xarayßerlo^ 

und so geschah es auch, Februarius wurde nad» 
manchen Ceremonien von den Lictoren zur Stadt hi’1' 
ausgepeitscht &votaadttq zotq xarayßerloiq Deotq. Aa^ 
dieser übrigens so zweideutigen und auch hier vielfach 
irrenden Autorität ergibt sich wenigstens, was die Al' 
ten von der Execution der sacri dachten, nämlich da$s 
die weltliche Obrigkeit als solche in das theokratisch6 
Strafsystem nicht eingriff? sobald für einen Fall da$ 
letztere angenommen war (was übrigens nach den 61' 
sten Jahrhunderten immer weniger und endlich gal ' 
nicht mehr geschah).

Ich breche hier ab und verbinde mit dem Wunsch? 
dass diese Schrift unter Juristen und Philologen zahl
reiche Leser finden möge, die Bitte an Hrn. O., bald 
wieder ähnliche trächte seiner criminalrechtlichen 
dien erscheinen zu lassen.

Eisenach. W. Rein-

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iicipsig'
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Dritter Jahrgang. M 104. 30. April 1844.

Beförderungen und Erenbezelgungen.
Karl Bon aparte, Fürst von Canino, ist von der Akademie 

der Wissenschaften in Paris für die Section der Zoologie, 
Brodie in London für die Section der Chirurgie und Ana
tomie zum correspondirenden Mitgliede erwählt worden.

Der ausserordentliche Professor der Rechtswissenschaft Dr.
J. Chr. Fr. Christiansen in Kiel ist zum ordentlichen Pro- 

tossor und Mitgliede des Spruchcollegiums der Universität er
nannt worden.

Geheimrath und Regierungspräsident Dahmen in Mannheim 
ist auf sein Ansuchen in den Ruhestand versetzt worden.

Der ausserordentliche Professor Priester Dr. Deppisch ist 
2um ordentlichen Professor der Dogmatik in der theologischen 
•Pacultät zu Würzburg befördert worden.

Der Oberlehrer Dielitz an der Realschule zu Berlin hat 
das Prädicat eines Professors erhalten.

Dem Geh. Bergrath Dunker zu Halle ist der rothe Adler
orden dritter Klasse mit der Schleife ertheilt worden.

Der ausserordentliche Professor der hebräischen Sprache 
und alttestamentlichen Exegese Dr. Daniel Haneberg in Mün
chen ist zum ordentlichen Professor der theologischen Facultät 
daselbst ernannt worden.

Oberlehrer Kiesel in Köln folgt einem Rufe als Director 
des Gymnasiums zu Düsseldorf.

Der ausserordentliche Professor der Philosophie Dr. med. 
^nd phil. Hermann Lotze in Leipzig folgt einem Rufe an die 
Universität zu Göttingen als ordentlicher Professor der Phi- 
losophie.

Dem ausserordentlichen Professor Dr. Möbius in Leipzig 
ist eine ordentliche Professur der Astronomie verliehen worden.

Dem Gymnasialdirector Müller in Bromberg wurde der 
fcthe Adlerorden vierter Klasse verliehen.

Der Ober-Appellationsgerichtsrath Hofrath Dr. Friedr. Ort
loff in Jena ist zum Präsidenten des Ober-Appellationsgerichts 
daselbst ernannt worden.

Dem Priester Dr. Sebastian Reiss ist eine ausserordent
liche Professur für neutestamentliche Exegese an der Universität 
2u Würzburg ertheilt worden.

Dem Ober-Appellationsgerichtsrath Aloys Riedel in München 
ist die zweite Directorstelle am Appellationsgerichte von Mittel
franken übertragen worden.

Dem Professor der Rechtswissenschaft Dr. Ribbentrop in 
Göttingen und dem von Jena dahin berufenen Prof. Dr. Francke 
ist der Charakter als Hofrath verliehen worden.

Dem ausserordentlichen Professor Dr. W. Roscher in Göt
tingen ist eine ordentliche Professur in der philosophischen Fa
cultät daselbst ertheilt worden.

Dr. Sachs in Prag, als Übersetzer des Alten Testaments 
bekannt, ist zum Rabbinats-Beisitzer in Berlin erwählt worden.

Dem Director am Gymnasium zu Bonn Prof. Schopen ist 
nach Ablehnung eines Rufes nach Düsseldorf eine ordentliche 
Professur in der philosophischen Facultät der Universität ertheilt 
worden.

Oberhofbaurath Stüler in Berlin ist zum Mitgliede des 
Senats der Akademie der Künste ernannt worden.

Der bisherige zweite Criminalgerichtsdirector Femme in 
Berlin ist zum Director des Land- und Stadtgerichts in Tilsit 
befördert worden.

Der Lehrer der Landwirthschaft an der Gewerbschule zu 
Augsburg Dr. Veit ist zum Director der Jandwirthschaftlichen 
Centralschule in Schleissheim befördert worden.

Der bisherige Professor an der Universität zu Dorpat 
Dr. A. Volkmann ist zum ordentlichen Professor in der medi- 
cinischen Facultät der Universität in Halle ernannt worden.

Der Lehrer am Gymnasium in Weimar Dr. Gust. Alex. 
Zeiss ist zum Professor ernannt worden.

Der Oberinspector des Waisenhauses in Stuttgart Rector 
Zoller hat das Ritterkreuz des Ordens der würtembergischen 
Krone erhalten.

Nekrolog.
Am 25. Febr. starb zu Braunschweig Medicinalrath und 

Prof. Dr. Ludw. Scheller im 68. Lebensjahre.
Am 6. März zu St.-Petersburg der wirkliche Staats- 

rath und Kammerherr Iwan Miatleff, durch geistreiche Dich
tungen ausgezeichnet.

Am 6. März zu Braunschweig Dr. iw. Werner Ernst Theod. 
Friedrichs im 33. Jahre.

Am 7. März zu Stuttgart Dr. iw. Chr. Lente Frhr. v. 
Adeler, königl. dänischer Kammerherr, Ritter vom Danebrog, 
geb. zu Lundbeck in Jütland am 29. Nov. 1784, Verfasser der 
Abhandlung: Depoena homicidii secundum leges danicas (1817) 
und der mit Iversen herausgegebenen Anleitung zum Hopfen
bau (1824).

Am 8. März zu Ulm der Decan Joh. Jak. v. Mayer, 
Ritter des Ordens der würtembergischen Krone, geb. zu Biberach 
am 24. Mai 1769. Er gab heraus: Der Sittenlehrer, Rede 
des Isokrates a. d. Gr. übersetzt (1789); Leitfaden beim christ
lichen Religionsunterricht (1805); Katechetischer Unterricht für 
Confirmanden (1805); Andachtsbuch für Schwangere und Mütter 
(1810); J. M. Schmidt’s Predigten (1816); verbunden mit An
dern das „Neue Biberachische Gesangbuch“, mit Rector Schmid 
die Vierteljahrsschrift „Nützliche und unterhaltende Blätter“.

Am 12. März zu Lund Prof. Dr. Liljewalch im 73. Jahre«
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Am 12. März zu St.-Petersburg der Staatsrath und Ritter 

Dr. Karl Beruh. Trinius, Mitglied der Akademie der Wissen
schaften, geb. zu Eisleben am 7. März 1778, durch seine 
Untersuchungen über die Gräser bekannt.

Am 14. März zu Mellen der Prior des dortigen Klosters 
J. Nebauer, bekannt als Übersetzer des Thomas von Kempis 

in lateinische Verse, 76 Jahre alt.
Am 15. März zu Stuttgart der Maler Dr. K. U. Keller 

im 72. Jahre.
Am 16. März zu Münster Dr. Jul. Fortmann, Lehrer an 

der Provinzialgewerbschule, geb. zu Vechta 1805. Er schrieb: 
Über das Verhältniss der Geschichte zur Philosophie (1831); 
Galerie der merkwürdigsten Begebenheiten aus der Weltge
schichte (7 Bde., 1836—43); Geschichte der christlichen Kirche 
für die erwachsene katholische Jugend (1835); Geschichte der 
deutschen Kirchentrennung (1836); Geschichte des deutschen 
Volks (1837); Denkwürdigkeiten aus der Religions- und Kirchen
geschichte (2 Bde., 1841).

Am 18. März zu Solothurn der durch seine originellen und 
geistreichen Zeichnungen bekannte Maler Martin Disteli. Zu 
Reithardt’s Volkskalender lieferte er die Bilder, und gab 1838 
selbst den „Bilderkalender“ heraus, welcher sechs Jahre hin
durch erschien.

Am 19. März zu Belgershain M. Phil. Rosenmüller, Pfarrer 
daselbst, geb. zu Erlangen am 4. Aug. 1776. Seine Schriften 
s. bei Meusel Bd.VI, S. 440; Bd. X, S. 512; Bd. XI, S. 651; 
Bd. XV, S. 212; Bd. XIX, S. 433, wozu noch: Worte der 
Ermahnung und des Trostes für Leidende (1824); Materialien 
und Dispositionen zu Kanzelvorträgen (1835).

Am 24. März zu Kopenhagen der grosse Künstler Albert 
Thorwaldsen, geb. am 19. Nov. 1770 auf der Reise seiner 
Eltern von Island.

Am 30. März zu Lübeck Dr. Heinr. Kunhardt, emeritirter 
Director des Gymnasiums daselbst, geb. zu Osterode am9.Febr. 
1762. Seine philologischen, pädagogischen und andern Schrif
ten sind bei Meusel verzeichnet: Bd. X, S. 161; Bd. XIV, 
S. 383; Bd. XVIII, S. 457; Bd. XXIII, S. 324.

Am 30. März zu Wien der Präsident der kaiserl. Gesell
schaft der Ärzte Dr. Wirer Frhr. v. Rettenbach.

Am 31. März zu Leipzig Dr. med. Karl Fr. Salomo Liscovius, 
Mitglied der Gymnasialcommission und der medicinischen und 
naturforschenden Gesellschaft, geb. zu Leipzig am 8. Nov. 1780. 
Er gab heraus: Diss. sistens theoriam vocis (1814); Theorie 
der Stimme (1814); Systema genealogiae mythologicae (1822); 
Über die Aussprache des Griechischen (1824); Aufsätze in 
Meckel’s Archiv für Anatomie und in Seebode’s Archiv für Phi
lologie.

Am 31. März zu Leyden Prof. H. E. Weyers.

Literarische Nachrichten.
Die Akademie der Wissenschaften zu Paris hat am 15. Jan. 

einen Preis von 6000 Fr. dem Prof. Stromeyer in München und 
dem Geh. Medicinalrath Dieffenbach in Berlin, jenem, weil er 
die Operation des Schielens zuerst an todten Körpern, diesem, 
weil er dieselbe an Lebenden angewendet hat, ertheilt. Den

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand in Jenn«

Verfassern von Iconographie dfanatomie chirurgicale et de me- 
decine operatoire, Bougery und Jacob wurden 5000 Fr., dem 
Dr. Thibert wegen seiner künstlichen Arbeiten für die patholo
gische Anatomie 4000 Fr., dem Dr. Longet für den patholo
gischen Theil seines Werkes über Anatomie und Physiologie des 
Nervensystems 3000 Fr., dem Dr. Valleix für seine Tratte des 
nevralgies 2000 Fr. zugesprochen. Rühmende Erwähnung wur
den dem Dr. Amussat wegen seiner Untersuchungen über die 
Verletzungen der Blutgefässe, den Doctoren Serrurier und Rous
seau wegen ihres Werkes „Les maladies des voies aerien~ 
nes de Thomme et de certains animaux^, dem Dr. Phil. Boyer 
wegen seiner Schrift „Sur le traitement des ulceres par l^ 
compression ä Vaide de bandelettes“ zu Theil.

Gelehrte Gesellschaften.
Geographische Gesellschaft in Berlin. Architekt 

Schramke aus Neu-York las einen Aufsatz über die 44 engL 
Meilen lange Wasserleitung, durch welche Neu-York mit Wasser 
versorgt wird. Prof. Wilh. Rose las die Schilderung einer Ex- 
cursion von Bagneres de Luchon nach dem Port de Venasque 
in den Pyrenäen. Dr. v. Tsudi las über die Ureinwohner von 
Peru, welche er nach ihrem Schädelbau in darin verschiedene 
Racen eintheilte, die noch unverändert in gewissen Gegenden 
Perus leben. Prof. Ehrenberg las über die Vertheilung von 
Infusorienlagern in den fünf Erdtheilen und über die Formationen, 
denen sie angehören, und erläuterte sie durch graphische Dar
stellungen. Prof. Ritter theilte eine neue hydrographische Karte 
von Deutschland von J. G. Neugebauer in Luxemburg und eine 
ähnliche Karte von Frankreich desselben Verfassers mit. Der
selbe übergab von Prof. Pöppich in Leipzig mitgetheilte meteo
rologische Beobachtungen am grossen Fischflusse in der Kap- 
colonie. Auch sprach Derselbe über die Reisen des Missionars 
Krapf in Abyssinien, nach dessen Reisebericht: Journals of tho 
Rev. Messers Isenberg and Krapf, Missionaries of the Church 
Missionary Society (London, 1843).

Numismatische Gesellschaft in Berlin. Am 4. 
März gab Vice-Oberceremonienmeister Frhr. v. Stillfried einen 
Überblick über die Geschichte des gräfl. Zollerschen und bürg' 
gräfl. Nürnbergschen Wappens bis zum J. 1411, und legte eine grosse 
Anzahl Sigel und Abbildungen vieler hierher gehöriger noch unbe
kannter Monumente vor. Geh. Regierungsrath Tölken brachte 
zwei schone Medaillons von Heinrich Reitz mit den Brustbil
dern Karl’s V. und dessen Bruder Ferdinand, eine kleine von 
Höfling in Suhl geschnittene Medaille auf das henneberger Re' 
formations-Jubiläum, und eine Anzahl schöner für das königl. Mu
seum angekaufter antiker goldener Schmucksachen, sowie mehre ge' 
schnittene Steine zur Anschauung. Unter letztem sind hervor- 
zuheben: ein bei Perugia gefundener Chalcedon, auf welche10 
ein Löwe einen Greif niederwirft, zwei Carneole mit eine#1 
Bacchus und einem jugendlichen Hercules, eine Paste mit Her' 
cules am Scheidewege. Vorgezeigt wurden vom Baron v. May611' 
dorff ein goldenes Exemplar des höchst seltenen Medaill°0& 
des Papstes Paul II. auf das Consistorium von 1470, vo01 
Major v. Küster mehre ältere Denkmünzen, namentlich schön0 
Medaillen von Cheron, mit dem Portrait Clemens’ XL, 
Hofmedailleur Pfeuffer seine neue Preismedaille mit des K® 
nigs Brustbilde, vom Oberstlieutenant Schmidt treffliche antik0 
und moderne erhaben geschnittene Steine.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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Intelligrenzblatt.
(Der Daum einer Zeile wird mit 1% Ngr. berechnet.)

Freisaufgabe.
T Curatoren des Stolpianischen Legats an der Universität zu 

eyden haben am 15. Febr. 1844 folgende Preisfrage gestellt:
„Quid statuendum de Sensu Bei, qui. dicitur y menti humanae in- 
ditof Quod si tale placitum defendi potest, quaeritur, quae sit 
ejus Sensus natura, quae necessitudo cum reliquis mentis et in- 
genii humani partibus, quamque vim habeat ad firmam de Deo 
Persuasionem't “

er Preis für die Beantwortung dieser Frage besteht in einer gol- 
Y^nen Medaille zum Werthe von 250 Fl., oder dieselbe Summe in 
'»eld, nach Wahl des Verfassers.

Die Abhandlung muss in lateinischer oder holländischer Sprache 
abgefasst, von einem versiegelten, des Verfassers Namen und Wohn
ort enthaltenden Zettel begleitet sein, und vor dem I. Juli 1845 an 
ben Secretär, Prof. C. G. C. Reinwardt in Leyden, franco ein- 
§esandt werden.

Vortheilhaftes Anerbieten
für die Besitzer

früherer Auflagen
des

Conversations - Lexikon.
In allen Buchhandlungen ist eine ausführliche An

kündigung zu finden , in welcher die Verlagshandlung 
des Conversations - Lexikon, F. A. Brockhaus in 
Leipzig, sich erbietet, frilixere Anf'Iag’eiB dieses 
Werks gegen die jetzt neu erscheinende neunte 
verbesserte und sehr vermehrte Auflage umzutauschen. 
Es werden daher die Besitzer früherer Auflagen des 
Konversations-Lexikon auf dieses Anerbieten, welches 

für eine kurze Zeit in Kraft bleibt, aufmerksam 
S^macht.

Sm Verlage von Stiebt. SBieweg unb «uh« in 33rattttfdjtt>etg 
ift erfchienen:

SSemetfnnnen jur
SEJiit fpecießer SBejftehung auf £errn ?>rof. <S gröber’s ^djrift: 

Slic -BloleMamlitme ber ^emifc^en ^erbtnbungeiL 
$Bom $ßrof. Artmann

Sr. 8. SSelinpapier. ®eh- ^Prei$ 25 (20 S®r.)

gefummelte ®griffen.
Sn einer w afyl*

^wölf ^änbo.
®rfte Lieferung, oöer erfler biö dritter S5anb.

®r. 12. @eh- 3 Shlr.
©iefe erfte Lieferung ber gefammelten Schriften ßcivalb’ö führt auch 

ben befonbern Sitel: „@in Wrnfcftenlelwt. bis dritter
©ie übrigen Sänbe biefer Sefanimtaußgabe werben ebenfalls 

in Lieferungen ju brei 23änben in furjen Swifdjenrdumen erfdjeinen.
£ety$ig, im Tlpril 1844.

X 21. tockljaus.

Wödjentlidjer Literatur ~ nn& <un#tbmd)t
von
SJUrbßrfh

2>ieö über Snnereß unb 2teugere§ aller allgemein intereffanten <Schrift= 
unb ÄunftwerEe gleich nach beren Srfcheinen berichtenbe Knjeigeblatt 
erlernt wöchentlich in 1 — 1 y2 SSogen El. 4. unb ift für 2 Shlr. jährlich 
burch alle S3ud)banblungen unb ^)oftämter ju begehen.

Eprobenummer unb sprofpect finb in allen SBuchhanblungen (burch 
JKüigt & ^erstatt in ^eipjig) gratis ju erhalten.

örfchienen ift:

Coiwer$ation$ * ICmROtt
jum ^>aitbgebraui^

ober

aller Wtssenscljaften, Oote untr bewerbe.
Vierte, gänjlid) umgearbeitete Auflage.

ober
JSoKftärtMg tn einem SBan^e

in 30 vierjehntägigen ßiefmmgen (von 6—7 SRopalquart = SSogen) ä 5 ®gr. (4 g®r.) = IS Är. schein.
= 15 Mr. (Sonv. = £Olje.

. Sie erfte«iefetung ift in allen23uchhanblungen vorrätig. Stehen ber Bewahrung früherer ©W eine ben Slnfoberunden
Jet Segen wart entfprecbenbe «Berüoßftänbtgung be§ bereits feit mehren Sahrjehnben ehrenvoll Mannt en SßerEeS überall ber größte gletj 
berwanbt, fobag baffelbe in feiner neuen Seftalt eine f<hnellc Uberfi^t über alle ®cr^ea en Sßiffen§ «»b^oHnenJ
Ju bieten geeignet ift ©a bie neue Auflage ba§ ©oppelte ber 'Dritten enthalten wtrb, ift eö möglich geworben, eine§thetl§ Segenftanbe 
bon allgemeinem Sntereffe ober bervortretenber jeitgefc^icfitli^er 33ebeutung ausführlicher anberntheitS noch eine grofe Jlnjahl für=
?ererJUrtifel aufjunebmcn, fobaß bie vierte Auflage auch hinfi^tlich ihrer 9teidhhalttgfett unb SSollftanbigfeit hinter ähnlichen grogern 
SBerten nicht nur nicht »urüeEfteben wirb fonbern auch im SSergleict) mit ähnlichen 111erarif$en Srfd&einungen von gleichem Umfange benSJorjug eUeAe?onb\  ̂ cJfeTen UHen bürfte. ©rucbunbRapier, nament»
M) bie felbft f^wä^ern klugen wobltbuenben Lettern bürften aßen ?lnfobcrungen entsprechen, Währenb ber äugerftntebrige^reiSunb 

erleichterte Slnf^affung bas SBerf Scbermann waänalieh machen. Sine ausführliche Sinnige nebft $robe be§ SßerfeS geben 
ftUe Suchhan^ittngen unentgeltlich aus.

r im siprii 1844. August Weickardt.
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©ur^ alle SSuctytyanblungen unb ^)oftdmter ift ju bejietyen:

blätter für Itferartsctye ilnlrrtyiiUnng.
Jaljrgang 1844. Sfftätit

3 n ty a l t:
Reue beutfctye Romane. SSon g. ©aß. — Statur unb Sehen. Erinnerungen aus ben lebten ©ecennien. Sn AuSjügen aus bem Sagebucpe 

eines rutyenben SBanbererS am Egerk©ee. — Rotijen über englifctye Ueberfe^ungen beutfttyer ©ctyriften. — ^riebric^ Rotymer’S ßetyre von ben 
tifctyen Parteien. Erfter Styeil. SSon S- Äbrner. — ©eutfdje SBldtter für ßanbmirttyfdtyaft unb Rationalökonomie. SSon S- ®. ©ctyulje. Erpe»

SSon SS. Sa co bi. — SRufeum für mirttyfctyaftlictye Erbkunbe in Bonbon. — SBalbfrdulein. Ein SRdrctyen in actytjetyn Abenteuern von S- @tyr- 
v. Bebliß. SSon SB. AleriS. — 9Rolbauifcty=malactyifctye Buftänbe in ben S- 1828 — 43 von E. A. Äucty. — ©er Snber ber brüfteler Sefuiten- 
SSon S- SB- SB olf. — SSruno SBauer’S Äritik ber evangelifctyen ©efctyidfte unb bie Biteratur barüber. Erfter Artikel. — Berens unb Äe^erproccp 
in Srlanb 1344. — Romanliteratur. — ©aS ©elb, bie S5anken unb ber^anbel. — ©efctyidfte ber bilbenben fünfte von Ä. ©ctynaafe. Erfter unb 
jmeiter SJanb. Erfter Artikel. SSon W. S. — 1. sRufikalifctye Steife in ©eutfctylanb. Sn Briefen an feine greunbe in ^JariS von $. SSerlioj* 
A- b. granjöf. 2- Raturgefctyictyte beS SRufikanten von ^>. ^aufenfd^fdger. — Ein$)riefter, £iftorie aus ber ©egenmart. Erjatylt von ©ctyerr.-" 
Ein ©ctyloß am £Reer. Roman von ß. ©ctyüding. — Erinnerungen aus ben erften Selbjügen beS £erjogS von SBellington in Portugal unb ©paniem 
SSom ©rafen von SBeftmorelanb. Sn baS ©eutfctye übertragen vom ©rafen E. v. b. ®ol$. — 4?einridj griebrid? Jtnuft. — Rocty ein paar SBorte 
über SReintyolb’S „SSernfteintyere". — Safdfenbüdjerfctyau für baS Satyr 1844. ©ritter Artikel. — Sie Biteratur in £elgolanb. — SRittel jur SSet* 
tyütung von Revolutionen. AuS bem vertrauten ©(tyreiben eines beutfetyen ©etyeimrattyS vom S- 1794. — Dr. Ebmarb Eartmrigtyt. — Eontroverfe*1- 
— ©aS geben bcs dürften von §)üdter:SRuSkau von A. Sager. — £einriity IV. an ElemenS VIII. — Beben unb SBirken beS Dr. Th. Sotyan« 
©uftav Reinbecf, meilanb königi. preuß. Eonfiftorialratty k. Racty Urfunben unb gamiliennactyrictyten tyunbert Satyre nacty feinem Sobe mitgettyem 
von feinem Enkel ®. v. Reinbed. Ein ^Beitrag jur Bebens; unb Etyaraktergefctyidfte ber .Könige griebricty SBiltyelm I. unb griebrictyII. von tpreuße**- 
— ^lüctytige SSlide nacty ben beiben Rtyeinufern. SSon ^>. ^5 ar iS. — Ser ©^manenorben. SSon Ä. Salk enftein. — granjöfif^e Romanlitera* 
tur. — ©enfmürbige Erinnerungen aus einer vierjährigen Reife burcty ©übbeutfctylanb, «fjollanb unb Englanb nacty ben ^reiftaaten beS mittlet*1 
©übamerika, von S- ©aade. Anerkennung ber beutfetyen Biteratur in granfreicty — ®. S- -Kittyne. SSon £. Boenig. — 1. ©iplomatifctye ©** 
fetyietyte ber polnifctycn Emigration. SSon ***r. 2. ©efetyietyte ber polnifdjen Revolution ber S-1830 unb 1831 unb ihrer gelben. SRit SSenu^utyö 
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öei dem Aufsehen, welches diese Abhandlung durch 
ihren nach ihrem eigenen Zugeständniss (Vorw. S. XII) 
atheistischen Inhalt, durch ihre Anwendung von Er
gebnissen der Hegel’schen Philosophie zu einer ver
suchten Vernichtung des Christenthums und der Reli
gion überhaupt unter unsern Philosophen und Theologen 
aller Farben, ja selbst noch in weitern Kreisen des 
deutschen Publicums gemacht hat, darf es uns nicht 
Wundern, dass auf ihre erste Auflage bald eine zweite 
gefolgt ist. Der Verf. rühmt in dem Vorworte (S. 
VIII): er habe in aller Ruhe — ihn, den Sanftmüthigen 
und Anspruchslosen, brachten die gegen ihn erhobenen 
Stimmen der Indignation im Geringsten nicht aus dem 
Concept — seine Schrift noch einmal der strengsten 
Sowol historischen als philosophischen Kritik unter
worfen, sie von ihren formellen Mängeln so viel als 
möglich gereinigt und sie mit neuen Entwickelungen, 
Beleuchtungen und geschichtlichen, höchst schlagenden 
und unwidersprechlichen Zeugnissen bereichert. Nun
mehr nach solchen Verbesserungen, meint er, müsse 
Jeder, der nicht stockblind sei, sich überzeugen und 
aingestehen, sie sei eine getreue Übersetzung der 
christlichen Religion aus der orientalischen Bildersprache 
1,1 gutes verständliches Deutsch. In der That ist Alles, 
Was sie beabsichtigt, gibt und zu geben vermag, un
verhohlen und unzweideutig genug und jedem Misver- 
atandniss unzugänglich dargelegt. Die Disposition des 
Ganzen ist einfach, wie früher, geblieben. Nach eini
gen einleitenden Bemerkungen über das Wesen des 
Menschen (Cap. 1, S. 1—17) und der Religion im All
gemeinen (Cap. 2, S. 17—47) will der erste Theil (S. 
48—274) mit der Überschrift: „Das wahre, d. i. an- 
^opoiogische Wesen der Religion“, nachweisen: der 
Mensch mache, indem er Gott anzuerkennen und an- 
subeten sich bewusst sei, nur sein eigenes, das mensch
liche Wesen zum Gegenstand seiner Anerkennung und 
Anbetung. Aus diesem Gesichtspunkt bezeichnet der 
Verf. zunächst (Cap. 3) Gott als das Wesen des Ver
standes und als das moralische Wesen oder Gesetz. 
Hierauf enthüllt er m seiner Weise _  voraussetzend, 
es seien dies die wesentlichen Punkte des Christenthums, 
Welches er mit Hegel für die absolute Religion aus

gibt — die Geheimnisse der Incarnation (Cap. 5), des 
leidenden Gottes (Cap. 6), der Trinität und der Mutter 
Gottes (Cap. 7), des Logos und des göttlichen Eben
bildes (Cap. 8), des kosmogonischen Princips in Gott 
(Cap. 9), hier eine Beurtheilung der durch Schelling 
aufgefrischten, aus Jakob Böhme geschöpften Lehre 
von der ewigen Natur in Gott einschaltend (Cap. 10), 
ferner der Vorsehung und der Schöpfung aus Nichts 
(Cap. 11) nebst der Bedeutung der Creation im Juden
thum (Cap. 12), des Gebets (Cap. 13), des Glaubens 
und des Wunders (Cap. 14), der Auferstehung und der 
übernatürlichen Geburt (Cap. 15) und des christlichen 
Christus oder des persönlichen Gottes (Cap. 16). Zu
letzt bespricht er den Unterschied des Christenthums 
vom Heidenthume (Cap. 17), und die christliche Be
deutung des freien Cölibats und Mönchsthums (Cap. 18), 
wie auch des christlichen Himmels oder der persönli
chen Unsterblichkeit (Cap. 19). Der zweite Theil (S. 
275—413) strebt zu zeigen, dass in der theologischen 
Auffassung der Religionslehren das unwahre Wesen 
der Religion bestehe, und sucht, nachdem er den we
sentlichen Standpunkt der Religion festzusetzen sich 
bemüht (Cap. 20), die vermeintlichen Widersprüche 
kenntlich zu machen, welche in der Existenz Gottes 
(Cap. 21), in der Offenbarung Gottes (Cap. 22), in 
dem Wesen Gottes überhaupt (Cap. 23), in der spe- 
culativen, das heisst hier, Hegel’schen Gotteslehre (Cap. 
24), in der Trinität (Cap. 25), in den Sacramenten 
(Cap. 26) und in dem Verhältniss des Glaubens zur 
Liebe (Cap. 27) enthalten sein sollen. Hierauf fasst 
eine Schlussanwendung (Cap. 28) die Resultate der bis
herigen Betrachtungen in der Behauptung zusammen: 
der nothwendige Wendepunkt dei’ Weltgeschichte sei 
das offene Bekenntniss, dass der Mensch kein anderes 
absolutes Wesen denken, ahnen, vorstellen, fühlen, 
glauben, wollen, lieben und verehren könne, als das 
Wesen der menschlichen Natur, sei also auch der 
praktische Grundsatz, dass der Mensch für den Men
schen Gott, und mithin die Liebe des Menschen zum 
Menschen das höchste und erste Sittengesetz sei. End
lich fügt ein Anhang (S. 414—522) erläuternde Bemer
kungen und Belegstellen hinzu.

Die Kritik, von dem Verf. aufgefodert (S. XII), 
„seine Argumente zu widerlegen, und zwar mit solchen 
Gründen, die nicht von ihm selbst bereits gründlichst 
widerlegt worden seien“, hat dieser Herausfoderung 
zunächst die leichte Entdeckung entgegen zu stellen, 
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dass in der ganzen Ausführung seines Themas keine 
wissenschaftliche Beweisführung anzutreffen ist. Er ist 
ferner der Meinung (S. V. XX—XXII), er sei ein ori
gineller, genialer Denker, seine Schrift sei ein selb
ständiges Erzeugniss und sie enthalte das Princip einer 
neuen Philosophie. Dagegen muss die Kritik erinnern, 
dass er zwar eine äusserst derbe und kecke, auch in 
der gegenwärtig sehr alltäglichen sogenannten geist
reichen Manier nach Bildern und Antithesen haschende 
Sprache führt, die ihm wahrscheinlich für ein Zeichen 
ihm einwohnender Genialität gilt, dass er aber nichts 
weniger als originell und selbständig ist, vielmehr 
durchaus auf dem Grund und Boden des Hegel’schen 
Systems sich befindet und in einem angelernten Vor
stellungskreis als Schulindividuum sich befangen zeigt. 
Ihn hat, mit Schiller zu reden, da er von Haus aus 
bettelarm an wissenschaftlichen Gedanken ist, nur der 
Reichthum seines Lehrers in Nahrung gesetzt. Sein ei
genes Thun und Leisten ist hier blos dieses, dass er 
die feinem und tiefem Züge der Hegel’schen pantheisti
schen Auffassung des Wesens der Religion vergröbert 
und verflacht. Hierdurch hat er diese Auffassung zum 
Atheismus degradirt und sie dem Verständniss auch 
unphilosophischer Köpfe nah genug gebracht, jedoch 
nicht den geringsten berechtigten Anspruch auf Ori
ginalität der speculativen Betrachtung, ja nur auf 
irgend eine Fortbildung der Religionslehre Hegel’s 
sich erworben, deren unabsichtliche Caricatur seine 
Schrift ist. Die Strenge des ausgesprochenen Urtheils 
wird durch eine nähere Beleuchtung der Schwächen 
und Misgriffe dieses in jeder Beziehung mislungenen 
Versuchs, einer Ausgeburt der verschrobensten Denk- 
wreise, ihre vollständige Rechtfertigung erhalten.

Die Werthlosigkeit der Schrift hinsichtlich ihrer 
Stellung zu den Anfoderungen der Wissenschaft kommt 
schon entschieden genug darin zum Vorschein, dass 
sie bei der von ihr durchgeführten, oder vielmehr mit 
allerlei Variationen eben so schiefer als paradoxer 
Einfälle durchgesprocheneil Grundansieht zwar den In
halt Hegel’scher Lehrbestimmungen sich zuschneidet 
und zurechtlegt, jedoch die dialektische Methode der
selben fallen lässt, überhaupt mit einer methodischen 
Entwickelung, Begründung und Bewährung sich nicht 
befasst. Hegel stellt bekanntlich, und mit Recht, den 
methodologischen Grundsatz auf, jeder Erkenntnissin- 
halt, der sich für einen philosophischen gebe, habe le
diglich als ein Moment des ganzen Systems seine Recht
fertigung, ausserhalb desselben könne er nur wie eine 
unbegründete Voraussetzung angesehen werden. Dem
gemäss hat für Hegel seine Religionswissenschaft die 
Ihr zukommende Bedeutung nur an derjenigen Stelle, 
welche in dem Zusammenhang seines Lehrgebäudes 
inr angewiesen ist. Sie ist ihm das Resultat einer 
langen und wenigstens dem Streben nach festverschlun
genen Reihe vorausgehender Begriffsentwickelungen, 

sie hat bei ihm nicht allein die Logik und die Natur
philosophie, sondern als concentrirender Gipfel der 
Philosophie des Geistes die übrigen Theile der letztem 
zu ihrer Voraussetzung. Unser Verf. dagegen ignorirt 
das Erfoderniss der systematischen Gedankenbegrün
dung. Statt der Anknüpfung an die nothwendigen , 
Prämissen, statt der Zurückweisung auf einen die Re
ligionswissenschaft vorbereitenden, bedingenden und 
begründenden Gang der Untersuchung bringt er in den 
beiden ersten Capiteln einige kahle Behauptungen über 
Menschheit und Religion, denen man übrigens deutlich 
genug ansieht, dass sie aus der Hegel’schen Lehre 
stammen und von ihm in seiner rohen Manier popula- 
risirt worden sind. Hier wird uns, als wäre darin ein 
Aufschluss über die menschliche Natur enthalten, die 
triviale Versicherung dargeboten: „Das, wodurch die 
Gattung, die eigentliche Menschheit im Menschen con- 
stituirt werde, bestehe in der Vernunft, dem Willen 
und dem Herzen“. Weit entfernt, nach philosophischer 
Weise den Begriff des Menschenwesens in seiner ver
nünftigen Nothwendigkeit und Einheit aufzufassen, und 
aus der begriffsmässigen Einheit die Verschiedenheit 
der Seiten oder Fähigkeiten des Menschenlebens abzu
leiten, lässt er es bei einigen Tiraden über jene Gei- i 
steskräfte bewenden, welche er als die den Mensche» ) 
beseelenden, bestimmenden, beherrschenden Mächte, ' 
als göttliche, absolute Mächte bezeichnet, denen der 
Mensch keinen Widerstand entgegensetzen könne. Un
bekümmert um die speculative Aufgabe, zu begreife» 
und darzuthuu, wie und warum diese verschiedenen 
Kräfte in dem Ganzen der menschlichen Persönlichkeit 
verknüpft sind, übersieht er sogar dies, dass denselben ; 
die Thatkraft, welche durch sie bedingt auch ihrerseits I 
bedingend zu ihnen sich verhält, als ein grundwesent
liches Attribut unserer Persönlichkeit sich auschlicsst* 
Ohne Verständniss aber des organischen Zusammen
hanges, nach welchem die Denkkraft, als die Kraft 
des bewusstvollen Wahrnehmens und Vorstellens, das 
Gemüth als die Kraft der intellectuellen Gefühle, die 
Willenskraft und die Thatkraft in der Einheit unser»1’ 
Intelligenz sich zusammenschliessen, eines Zusammen' 
hanges, zu dessen Aufhellung der Verf. auch nicid I 
den mindesten Beitrag gegeben, bleibt das Wesen der ( 
Menschheit unverstanden. Nach einer so nichtssag»11' 
den Explication über die Kräfte des menschlichen G^' 
stes zieht der Verf. aus dem zweifellosen, von ihnl 
aber mangelhaft und unklar vorgestellten und ausg»' 
sprochenen Satz, dass in der Weise, wit der Mensch 
die Gegenstände erkennend und empfindend, wToll»»^ 
und handelnd ergreift und zum Inhalt seiner geistig»11 
Lebenssphäre macht, die Eigenthümlichkeit des M»»' 
sehen wesens sich ausdrückt, ohne weiteres die vel” 
kehrte, in seiner Darstellung eben so unbegründet»? 
als in sich selbst falsche Folgerung: der Gegensta» 
sei demnach das offenbare Wesen, das wahre objecti^6
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Ich des Menschen, der Gegenstand der Vernunft und 
des Gefühls sei die sich selbst gegenständliche Ver
nunft, das sich selbst gegenständliche Gefühl, der 
Gegenstand des Subjects sei nichts Anderes, als das 
gegenständliche Wesen des Subjects selbst. Daher 
sei auch die Erkenntniss, die wir von Gott besitzen, 
die Selbsterkenntniss des Menschen, was uns Gott sei, 
das sei unser Geist, unsere Seele, Gott sei das offen
bare Innere, das ausgesprochene Selbst des Menschen 
und die Religion das Selbstbewusstsein des von den 
Beschränkungen der Individualität befreiten Menschen- 
Wesens (S. 18). So gelangt der Verf. auf dem leich
testen und bequemsten Wege, aber auch ohne alle Be
rechtigung zu der Annahme der Identität Gottes und 
des Wesens des menschlichen Geistes, welche bei He- 
Sel der lebendige Mittelpunkt eines grossartigen Zu- 
Sammenhanges schwieriger und tiefsinniger, wenngleich 
ails einem noch unzulänglichen Gesichtspunkt der Cau- 
salbetrachtung angestellter Untersuchungen ist. In He- 
Sd’s Auffassung hat sie zwar gleichfalls einen unwah- 
rens aber durch die speculative Kraft der Entwickelung 
ausgezeichneten, mit bewundernswürdiger Energie des 
Denkens durchgeführten Inhalt, dagegen bei unserm 
verf. hat sie diese Kraft und Energie gänzlich verlo
gen und ist zu einer Vernunftwidrigkeit, zur Ungereimt
heit zugleich und zur Ruchlosigkeit geworden. Hegel 
lehrt zwar auch, dass in der Religion der Menschen
geist sein M esen als den göttlichen Geist wisse. Aber 
in dem Zusammenhänge des Hegel’schen Systems be
sitzt diese Lehre eine solche Stellung und Bedeutung, 
dass ihr gemäss der in der populären Sphäre des re- 
Bgiösen Bewusstseins blos vorgestellte und in der 
Sphäre der Philosophie angemessen gedachte Inhalt der 
Religion als die allumfassende Wahrheit, als die Wahr
heit sowol der gesammten Natur, wie der Gestalten 
des geistigen Seins hervortreten soll. Die in der Religion 
durch Vermittelung des endlichen Bewusstseins erfol
gende Selbstverwirklichung des absoluten Geistes macht 
^ch dort als den Anfang und als das Ende des Pro
zesses der unendlichen Idee, als den Punkt geltend, 
aus welchem Alles hervorgeht und in welchen Alles 
^arückgeht, und ebenso auch als die Mitte, welche 
Alles belebt und beseelt. Demgemäss schliesst sich 
dr Hegel erst am Ziele des langen und mühsamen 

jYeSes, welchen die philosophische Betrachtung durch 
die systematische Entfaltung aller Bestimmungen der 
dee hindurch zurückgelegt hat, als Frucht der Arbeit

Begriffes das gesuchte vollständige Verständniss 
Werseils des Geistes mit der Einsicht in das reli- 

t3 erddltniss zwischen dem absoluten und dem 
end behen Geist auf. Unser Verf. hingegen hat das 

nglück, bei seiner Aneignung dieses Hauptsatzes der 
egel sehen Philosophie Dasjenige aus demselben zu 
erheren, was ihm den speculativen Gehalt und die 
^senschaftliche Berücksichtigungswürdigkeit gibt, und 

nur dessen caput mortmim in der Ansicht festzuhalten, 
welche in seinem Kopf eine platt atheistische gewor
den ist: das Wissen des Menschen von Gott sei das 
Wissen des Menschen nur von sich, von seinem eige
nen Wesen, der Mensch sei der reale Gott, und es 
dürfe daher künftig keine besondere, von der Anthro
pologie oder Psychologie unterschiedene Theologie oder 
Religionsphilosophie geben, sondern die Anthropologie 
nehme auch die Stelle der Theologie ein. Die bezeich
nete Ansicht stützt sich in der Darstellung des Verf. 
auf nichts Anderes, als auf eine unbesonnene Verdre
hung einer nahe liegenden, von ihm gemisdeuteten 
und gemisbrauchten Wahrheit, welche schon die älte
sten, die vorsokratischen Philosophen, wenngleich noch 
undeutlich auffassend, in verschiedenen Formen, zum 
Beispiel in den Worten aussprachen: on vno tov ogoiov 
to ogoiov y.aralagßavtxai, der Wahrheit, dass dem Men
schen als dem denkenden der Gedanke, als dem wol
lenden die Freiheit, als dem organisirten und lebendigen 
Sinnenwesen die Körperwelt und der Organismus, folg
lich auch als dem planmässig und absichtlich handeln
den die Planmässigkeit und Absichtlichkeit in der all
umfassenden Causalität der physischen und der mora
lischen Weltordnung offenbar und verständlich wird. 
Diese Wahrheit travestirt der Verf. zu der Meinung: 
der Mensch könne nun einmal über sein eigenes We
sen nicht hinaus, und erkenne blos seine eigene Ver
nunft, indem er eine absolute Vernunft im Weltall, 
und seine eigene Ursachlichkeit, indem er einen den
kenden Urgrund des Wesens und Seins der Dinge an
erkenne.

Von einer solchen unglückseligen Hypothese aus
gehend, macht er es sich nichts weniger als schwer, 
innerhalb der Sphäre des Christenthums anthropomor- 
phische und anthropopathische Vorstellungen nachzu
weisen, indem er unter der Kategorie der für dasselbe 
charakteristischen Begriffe nur vernunftwidrige, zwar 
von dem modernen Pietismus zum Theil wieder aufge
nommene und aufgestutzte, wesentlich aber einen frü
hem Standpunkt der Unreife des religiösen Bewusst
seins bezeichnende, dem kirchlichen Autoritätsglauben 
und dem Aberglauben angehörige, keineswegs aber der 
ursprünglichen Christuslehre beizulegende Vorstellungen 
anführt. Die Orthodoxie der protestantischen Kirche 
des 16. und Jahrh. genügt ihm nicht, um das nach 
seiner Meinung echte Christenthum zu repräsentiren, 
welches er als solches gelten lässt, um es mit aller 
Bequemlichkeit vernichten zu können. Er nimmt auch 
die Verehrung der Mutter Gottes, das Mönchsthum und 
das freiwillige Cölibat in die Reihe der wesentlichen 
Elemente des Christenthums auf. Er, der Atheist, af- 
fectirt, sich mit „Ekel und Verachtung“ von dem heu
tigen Christenthum wegzuwenden, weil es ihm nicht 
sinnlich, schwärmerisch, das Göttliche vermenschlichend 
genug ist, um dem von ihm in der feindseligsten Ab-
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sicht vorausgesetzten Begriffe zu entsprechen. Dies 
Verhalten des Verf. ist übrigens auch nicht originell, 
sondern gleichfalls nur eine übertriebene, verzerrte 
Nachahmung des Vorgangs Hegel’s, welcher in den 
kirchlichen Dogmen den wahren Inhalt der christlichen 
Überzeugungen ausgesprochen sehen will, um diesen 
Inhalt auf seine pantheistischen Lehrsätze reduciren 
zu können. Aber bei allen diesen Bemühungen des 
Verf., vermittels seiner Beleuchtung und Auflösung 
der altkirchlichen Dogmen das Christenthum, die Theo
logie und die Religion überhaupt umzustürzen, bleibt 
die atheistische, von ihm sogenannte anthropologische 
Annahme, auf die er Alles zurückzuführen sucht, eine 
ganz unwissenschaftliche petitio principii. Die Haupt
sache, die er seinen Lesern in vielen wunderlichen, 
nicht selten abgeschmackten Phrasen, von einem un
heiligen Eifer beseelt, aufzudringen nicht müde wird, 
die Versicherung, dass die Objecte des religiösen Be
wusstseins insgesammt Selbstvergötterungen des Men
schenwesens, und insofern ihnen eine theologische Be
deutung beigelegt werde, Gespenster der Phantasie 
seien, und dass in jenen kirchlich dogmatischen, aller
dings durch Phantasiethätigkeit und durch misverstan- 
dene falsche Speculation vielfach getrübten Religions
vorstellungen kein Kern einer vernünftig gesetzmässigen, 
objectiv gültigen Anerkennung des weltbegründenden 
und weltordnenden Waltens und des Verhältnisses der 
Menschheit zur Gottheit enthalten sei, bleibt durchaus 
unbewiesen, erhält nicht einmal den täuschenden Schein 
eines Beweises.

Die Oberflächlichkeit und Seichtigkeit dieses Rai- 
sonnements, womit der Verf. die christlichen Glaubens
vorstellungen mishandelt, eine Seichtigkeit, die nicht 
vertüncht wird durch den Anstrich von Kühnheit und 
Paradoxie, den er seinen Behauptungen zu geben sucht, 
ist nicht minder auffallend in denjenigen Sätzen, welche 
gelegentlich die höchsten speculativen Probleme berüh
rend in das Gebiet der Metaphysik sich verirren. Er 
will (S. 62 — 64) den Begriff der Nothwendigkeit der 
Welt nebst der Nothwendigkeit und Bedeutung der 
Vernunft hervorheben und lässt sich über diesen Punkt 
folgendermassen vernehmen. „Warum, sagt er, ist 
überhaupt Etwas, warum die Welt? Aus dem einfachen 
Grunde, weil, wenn nicht Etwas existirte, das Nichts 
existirte, wenn nicht die Vernunft, nur Unvernunft 
wäre. Also darum ist die Welt, weil es ein Unsinn 
ist, dass die Welt nicht ist, in dem Unsinn ihres Nicht
seins findest du den wahren Sinn ihres Seins. Sein 
ist, weil nur Sein Vernunft und Wahrheit ist, Sein ist 
das absolute Bedürfniss, die absolute Nothwendigkeit. 
Wir sind alle ohne Wissen und Willen in die Welt ge
kommen, aber nur dazu gekommen, dass Wissen und 
Wollen sei. Wozu also ist die Welt? Aus Noth ist 
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sie, aus Bedürfniss, aus Nothwendigkeit, aber nicht 
aus einer Nothwendigkeit, die in einem andern, von 
ihr verschiedenen Wesen liegt, was nur ein Wider
spruch ist, sondern aus eigener, innerster Nothwendig
keit, aus Nothwendigkeit der Nothwendigkeit, weil 
ohne Welt keine Nothwendigkeit, ohne Nothwendigkeit 
keine Vernunft, kein Verstand ist. Die Welt ist also 
nur aus sich selbst und durch sich selbst nothwendig, 
aber die Nothwendigkeit der Welt ist die Nothwendig
keit der Vernunft. Die Vernunft als der Inbegriff aller 
Realitäten — denn was sind alle Herrlichkeiten der 
Welt ohne das Licht, was ist aber das äussere Licht 
ohne das innere Licht? — die Vernunft ist das unent
behrlichste Wesen, das tiefste und wesentlichste Be
dürfniss. Erst die Vernunft ist das Selbstbewusstsein 
des Seins, das selbstbewusste Sein, erst in der Ver
nunft offenbart sich der Zweck, der Sinn des Seins« 
Die Vernunft ist das sich als Selbstzweck gegenständliche 
Sein, der Endzweck des Seins. Was sich selbst Gegen
stand , das ist das höchste, das letzte Wesen, was 
seiner selbst mächtig, das ist allmächtig.“ Diese 
Sätze, die gewiss Niemanden, der sanae mentis ist, be
friedigen, würden selbst dem Verf. schwerlich genügen? 
wenn sie nicht die für seinen Verstand so überwie
gende und nur von seiner Eitelkeit verleugnete Auto
rität der Hegel’schen Philosophie zu ihrer Stütze hätten« 
Bei Hegel aber ist Dasjenige, was aus ihm entlehnt 
und in dem Kopfe des Verf. verhunzt hier wie in einem 
Zerrbild erscheint, ein wesentliches Moment in der sy
stematischen Durchführung der pantheistischen Grund
ansicht und eben so gedankenvoll und sinnreich, wie 
originell. In Hegel’s Exposition des Processes der ab
soluten Idee wird die Bedeutung der Nothwendigkeit 
der physischen und der geistigen Welt und das Ver
hältniss der Vernunft zur Natur und der Freiheit zur 
Nothwendigkeit zwar auch noch nicht auf eine die 
Gesetzmässigkeit der vernünftigen Causalerkenntniss 
ausdrückende und verdeutlichende und die Speculation 
mit dem religiösen Bewusstsein wahrhaft versöhnende? 
jedoch von wissenschaftlichem Ernst durchdrungene, 
tiefsinnige und grossartige Weise dargelegt. Dagegen 
wie der Verf. hier fern von Methode und von syste
matischer Gedankenverbindung jene unklaren Satz^ 
hinwirft, hat er nur ein leeres Gerede vorgebracht« 
An einer andern Stelle (Cap. 21) sucht er einen W1' 
derspruch in dem Begriff der Existenz Gottes kennt
lich zu machen. Er behauptet, wenn Gott ein Wese11 
für sich, ein Wesen äusser uns, wenn Gottes Sei# 
nicht blos Glaube, Gefühl, Gedanke , sondern ein vo,n 
Glauben, Fühlen, Denken unterschiedenes reales Se’# 
wäre, so könnte es nur ein sinnliches sein. Der B6" 
griff der Sinnlichkeit liege schon in dem charakterist1' 
sehen Ausdruck des Ausserunsseins. Die sophistisch6 
Theologie nehme zwar das Wort äusser uns nicht 
eigentlichen Sinne, sondern bezeichne damit ein V? 
uns unterschiedenes und unabhängiges Sein. AU6#1« 
wenn dieses Ausserunssein ein uneigentliches, so $e 
auch die Existenz Gottes eine uneigentliche.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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Ideales oder sinnliches Sein sei ein solches, welches 
nicht abhänge von meinem Mich-Selbst-Afficiren, son
dern von welchem ich unwillkürlich afficirt werde, wel
ches sei, wenn ich es gleich nicht denke, nicht fühle. 
Das Sein Gottes als real müsste also ein örtliches, über
haupt qualitativ, sinnlich bestimmtes sein. „Aber, fügt der 
Verf. hinzu, Gott wird nicht sinnlich wahrgenommen, 
ei' ist für mich nicht, wenn ich nicht für ihn bin, wenn 
ich keinen Gott glaube, so ist kein Gott für mich, 
Wenn ich nicht göttlich gesinnt und gestimmt bin, 
Wenn ich mich nicht erhebe über das sinnliche Leben, 
ist er mir gar nicht Gegenstand. Gott ist also nur, 
Wenn er gefühlt, gedacht und geglaubt wird, der Zu
satz ..für mich“ ist unnöthig. Also ist Gottes Sein ein 
reales, und doch zugleich kein reales — ein geistiges 
Sein, hilft man sich. Aber geistiges Sein ist eben nur 
Gedachtsein, Gefühltsein, Geglaubtsein. Folglich ist 
Gottes Sein ein Mittelding zwischen sinnlichem Sein 
und Gedachtsein, ein Mittelding voll Widerspruch, oder 
es ist ein sinnliches Sein, dem aber alle Bestimmungen 
der Sinnlichkeit abgehen , also ein unsinnliches sinn
liches Sein.“ In dieser Exposition, welche, abgesehen 
von ihrer Absicht und ihrem Inhalt, ihrer logischen 
Form nach die kläglichste ist, die Rec. je vor Augen 
gehabt zu haben sich erinnert, wird auch nicht eine 
Spur von Beweiskraft angetroffen. Das Ganze dreht 
sich um eine Erschleichung herum, um die ganz unbe
wiesene, grundlose und willkürliche Voraussetzung, die 
einem krassen Empirismus angehört, dass ein reales Sein 
überhaupt kein anderes, als ein sinnenfälliges sein könne. 
Nicht im entferntesten berührt, geschweige widerlegt 
Wird hierbei von dem Verf. diese den Empirismus über
windende metaphysische Erkenntniss: zwar jedes Ein
zelwesen ist ein in qualitativer und quantitativer, mit
hin auch in räumlicher und zeitlicher Hinsicht be
schränktes und folglich sinnenfälliges, aber nur die 
Einzelwesen und ihre beschränkten Verbindungen sind 
das Sinnenfällige. f)as Wesen und Sein der Einzel
wesen überhaupt ist in der an dem Endlichen unend
lichen Totalität der organischen Verknüpfung aller 
Dinge, in dem Weltall, und das Sein des Weltalls ist in 
der an sich unendlichen Sphäre des urgründlichen, 
böttlichen Seins und Waltens mit wandelloser ab

soluter Vernunftnothwendigkeit enthalten, und gleich
falls mit vernünftiger Nothwendigkeit, welche für uns 
bei dem Mangel an Reife unseres Erkenntnissvermögens 
verhüllt bleiben und auf einem künstlichen Standpunkt 
der Speculation durch Trugschlüsse verleugnet werden 
kann, offenbart sich Gottes Sein durch das Sein des 
Weltalls, das Sein des Universums durch die Existenz 
der einzelnen beschränkten Dinge. Nur das Endliche 
ist das unmittelbar Erkennbare. Aber die Anerkennung 
des Unendlichen ist die gesetzmässig durch die Wahr
nehmung des Endlichen für unsere Intelligenz vermit
telte. Das Weltall für etwas Sinnenfälliges halten, ist 
eine eben so unreife und vernunftwidrige Vorstellung, 
als ihm deshalb die Realität absprechen, weil es nicht 
sinnenfällig ist, und das Nämliche gilt in einem noch 
höhern Grade von dem urgründlichen Sein, von Gott. 
Doch die Hervorhebung der Gesetzmässigkeit und Gül
tigkeit dieser vernünftigen Causalerkenntniss erfodert 
eine genauere Erwägung, und Rec. fühlt sich aufgefo- 
dert, im Gegensätze gegen die beklagenswerthen Wahn
begriffe dieser Schrift, nachdem er die Ungründlichkeit 
und Unwissenschaftlichkeit, und in diesem Sinn die 
Bedeutungslosigkeit ihrer Behauptungen hinlänglich, wie 
er glaubt, in das Licht gesetzt hat, noch auf den 
Hauptpunkt, welchen sie so gänzlich verkennt, auf den 
wahren Ursprung und Inhalt des Gottesbegriffes in der 
menschlichen Vernunft durch folgende Betrachtungen 
bestimmter hinzuweisen, die seiner Metaphysik und sei
ner Religionsphilosophie angehören.

Die richtig verstandene Aufgabe der Demonstra
tion der höchsten Wahrheit, also der Nachweisung der 
Gewissheit, welche unserer Anerkennung Gottes durch 
Aufhellung ihres Erkenntnissgrundes zukommt, fällt mit 
der Aufgabe der Deduction des menschlichen Gottes
begriffes aus dem Wesen, unserei Intelligenz zusam
men. Denn sie besteht darin, dass wir der zweifellosen 
Realität und des innern nothwendigen Zusammenhanges 
der vermittelnden und der vermittelten Erkenntnisse, 
vermöge welcher die Geistesthätigkeit des irdischen 
Menschengeschlechts in dem allgemeinen regelmässigen 
Gang ihrer Entfaltung von der Auffassung der unmittel
bar durch die Wahrnehmung gewonnenen Thatsachen bis 
zu der Vernehmung der Offenbarung Gottes im Weltall 
emporsteigt, in der auf dem gültigen Standpunkt durch
geführten Reflexion wissenschaftlich uns bewusst werden. 
Die Gegensätze zwischen den nach befriedigender Er
kenntniss strebenden Ansichten über die Lösung des be- 
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•zeichneten Problems können nur dadurch überwunden und 
die hierbei vorkommenden Einseitigkeiten und Irrthümer 
nur dadurch berichtigt werden, dass die Unhaltbarkeit 
jeder Weise einer trennenden Auseinanderhaltung der 
Wahrnehmung des Sinnenfälligen und der Erfassung 
des übersinnlichen eingesehen, dass die organische 
Einheit, welche die anschaulichen Vorstellungen und 
die Äusserungen des Wesenverständnisses, die empiri
schen und die rationalen Erkenntnisse verknüpft, ge
hörig gewürdigt, und dass in dem lebendigen Zusammen
hang der Kategorien unsers denkenden Erkennens die 
eine wahre, nicht logisch-formale, sondern ideal-reale 
Grundform desselben zur deutlichen Einsicht erhoben 
wird. Sie ist der in unserm Geiste zugleich mit des
sen Entfaltung sich bildende Ausdruck für die Grundform 
des Seins der Dinge, tritt bei dem Verständniss ihres 
ideal-realen Charakters aus den sie umhüllenden logischen 
Formen, aus der Subjectivität der logisch -grammatischen 
Urtheilsweisen heraus, an welche das menschliche 
Denken als das beschränkte Denken sinnlich-intelligen
ter Einzelwesen gebunden ist, und erweist sich in der 
Eigenschaft des organischen Mittelpunktes aller Univer- 
salbegriffe unserer Vernunft. Diese Grundform besteht 
in der für unsere Persönlichkeit schlechthin wesent
lichen und charakteristischen, die gesammte theoreti
sche und praktische Thätigkeit des Menschen bestim
menden Anerkennung der Bedeutung, welche dem Zu
sammenhänge der von einander untrennbaren Seiten 
der in dem ganzen Gebiet des Entstehens und Gesche
hens waltenden Ursachlichkeit zukommt. Sobald der 
Mensch bis zu demjenigen Punkte der Entwickelung 
seines Selbstbewusstseins gelangt, wo sein Freiheits
gebrauch beginnt, erwacht er zu dem Verständniss, für 
welches er die angeborene Fähigkeit in der Einheit 
seiner menschlichen Anlagen und den Schlüssel in sei
ner eigenen, nunmehr bewusstvoll von ihm erfassten 
Wechselwirkung mit der Aussenwelt findet: dass jede 
individuelle Thatsache, die regelmässig in das Dasein tritt, 
durch eine an einem bestimmten Körper wirkende, mit
hin nicht blos qualitativ, sondern auch zeitlich und 
räumlich determinirte, in der Begleitung mitwirkender 
Kräfte unter den angemessenen Bedingungen thätige, 
von einer Bildungs- und Wirkungsnorm einem bestimm
ten Zwecke gemäss geleitete Kraft hervorgebracht wird. 
Die Erfolge, welche den Kräften als den wirkenden 
Ursachen vorgezeichnet sind, tragen einerseits in ihrer 
Vereinigung mit den vorgeschriebenen Weisen ihrer 
Bewerkstelligung den Charakter der Typen, der For
men und der Normen des Wirkens und Bildens, durch 
welche die wirkenden Ursachen in ihren Functionen 
gelenkt und geregelt werden, andererseits den Cha
rakter der Zwecke, der Endursachen, indem sie etwas 
Gutes, d. h. zur Ordnung und Harmonie der höchsten 
Mannichfaltigkeit und Fülle aller wahrhaft möglichen 
Stufen und Arten des Daseins der Einzelwesen Gehö

riges ausdrücken. Die angegebene lebendige Grund
form und Centralkategorie unseres gesammten Erken
nens ist die Wurzel und Grundform, aus welcher m 
einer für unsere Intelligenz unerlässlichen Verfolgung 
der in unserm Wahrnehmungskreise begonnenen Cau- 
salbetrachtung auf einer bestimmten Stufe ihrer Ent
faltung die Anerkennung Gottes in uns entspringt. Bd 
der ursprünglich regressiven Bewegung dieser Causal- 
betrachtung gehen die Begriffe der Welt und der Na
tur nothwendig dem Gottesbegriffe voraus. Unsere 
Vernunft erkennt in der Anwendung jenes ihres Grund
gesetzes der Causalität, dass jedes Einzelne, was dem 
Gebiete des Werdens angehörig zum Dasein gelangt, in 
einer einzigen, durch ein System von Zwecken und 
Normen des Bildens und Wirkens und durch das Ver- 
hältniss der Wechselwirkungen und Wechselbedingun
gen organisch verknüpften Totalität und Ordnung der theils 
neben einander entstehenden und bestehenden, theils auf 
einander folgenden Einzelwesen und Veränderungen eine 
durchgängig determinirte Stelle einnimmt. Diese geordnete 
Totalität ist das Weltall. Da jedes einzelne Dasein 
und Werden zunächst durch eine besondere, an einem 
bestimmten Körper unter den angemessenen Bedingun
gen und unter der Leitung von Zwecken und Bildungs
normen wirkende Kraft bewerkstelligt wird, deren 
Existenz und Wirksamkeit selbst wiederum dergleichen 
Begründung bedarf, und da in diesem Zusammenhang 
eine allumfassende Kette von Gründen und Bedingun
gen die Einzelwesen und ihre Veränderungen im Uni- 
versurn insgesammt umschlingt, so ist der vollständige 
weltliche Grund für jedes individuelle Geschehen nur 
in der ewigen organischen Causalverknüpfung der 
Wirkungs - und Leidensfähigkeiten aller Theilganzen 
des Weltganzen enthalten. Die Einheit dieser Causal
verknüpfung, der Organismus der Alles im Raum und 
in der Zeit bewirkenden Kräfte, zu welchem jedes Ein
zelwesen eben so sehr als ein Mittel und Organ, wie 
als ein Gewirktes und Erzeugtes sich verhält, ist die 
Natur. Aus der Beschaffenheit, Bestimmtheit und All' 
gemeinheit des Inhalts, in welcher unser Verständnis® 
des weltlichen oder natürlichen Causalzusammenhange® 
der Dinge ein wesentliches Eigenthum unserer Ver
nunft ist, geht mit gleicher intellectueller Gesetzmässig' 
keit die Anerkennung der göttlichen Causalität hervor, 
des allbewussten und allvermögenden Waltens, welcheS 
dem Urwesen angehört, dem Urgrunde vom Allem, WaS 
wandellos als Wesen der Dinge beharrt und was h1® 
Raum und in der Zeit existirt und geschieht. Es unter' 
scheiden sich aber zwei Hauptmomente in dem 
sprünglichen regressiven Gange der Bildung unser® 
Gottesbegriffes. Erstlich wird durch die Vermittelun» 
des Weltbegriffes und des Naturbegriffes die Anerke11 
nung des absoluten weltcrdnenden und weltbeherrschen^ 
den geistigen Princips gewonnen. An dem idealen Be 
stimmtsein der im Raum und in der Zeit wirkende1
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^Sachlichkeit offenbart sich das ideal bestimmende 
halten, die an sich bestehende Unendlichkeit der in- 
^llectuellen Allmacht. Die Welteinheit, so erkennt hier 
Unsere Vernunft, ist nicht die ursprüngliche Einheit des 
allbestimmenden Seins, sondern die abgeleitete, be
gründete Einheit der Vielheit, das ewige Bestimmtsein 
der Coexistenz und Succession der Einzelwesen und 
der beschränkten Sphären ihrer dynamischen Gemein
schaft zum vollständigen, d. h. alles Einzelne und Be
sondere umfassenden Ganzen. Die Naturcausalität ist 
üicht die Ursache der Weltordnung, sondern die durch 
Subsumtion unter die Zwecke und Bildungsnormen 
geordnete organische Verbindung der wirkenden Kräfte 
aller Dinge. Die Welteinheit und die Naturcausalität 
Reisen über sich hinaus auf die ursprüngliche absolute 
Einheit des die Vielheit der Dinge zur Totalität ver
einigenden und dieselbe vermittels des ewigen Systems 
( ei' Zwecke und der Bildungsnormen ordnenden Ur- 
^esens, unter welchem und durch welches allein sie 
bestehen können. Dieses Vereinigen und Ordnen ist 
uer ewige Ausdruck des absoluten Denkens und Wol- 
dis der göttlichen Vernunft. Der Inhalt der die wir

kende Naturkraft beherrschenden Ideen kann seine 
'deale Wirklichkeit und Machtvollkommenheit in keiner 
andern Quelle haben, als in der schrankenlosen Intelli
genz, welche seine Bedeutung und Gültigkeit ursprüng
lich und ewig setzend versteht und geltend machen 

Will. Das Gute, Angemessene, Übereinstimmende und 
Vernünftig Wesentliche, das harmonische Verhältniss 
der Zwecke und der Mittel, welches in der Natur all
gegenwärtig und wandellos regiert, herrscht deshalb, 
'veil es das Gute und Zweckmässige ist, herrscht ver-

1 Vv^. •• O /

aioge seiner innern Wesenheit und Bedeutung, welche 
hur in einem allbewussten Denken ursprünglich sich 
aussprechen, nur in ihm ursprünglich gesetzt sein, nur 
durch dasselbe als das bestimmende Gesetz für die 
Naturthätigkeit festgestellt sein kann. Das ideale Be
stimmen kann Das, was es ist, nur sein als das ab- 
Sohite Erkennen und Wollen der Erfolge, welche in 
der Natur stets dargestellt werden sollen und darge- 
stcllt werden, als das Walten der vollkommenen Ein- 
Slcht in die Weisen, nach denen in der Natur immer 

| gewirkt werden soll und immer gewirkt wird. Zufolge
dieses vernünftigen Causalverständnisses wird der den- 
kende und wollende Urgrund der Weltordnung, der 
Ürfiuell der idealen Macht in der Natur als der ab- 
Mute Geist von dem menschlichen Geist erkannt. 
^Weitens entspringt aus dem bereits erwachten Bewusst
sein des Verhältnisses, in welchem Gott als die ord
nende und regierende Intelligenz zu der Natur und dem 
Weltall steht, die Eikenntniss der vollständigen gött- 
hchen Ursachlichkeit. Das zunächst Vermittelnde ist
lerbei das Verständniss, dass nicht blos die Mannich- 
a tigkeit der Gattungen der Einzelwesen und folglich 
le Eigenthümlichkeit, die Verschiedenartigkeit und die .

Harmonie der den Einzelwesen in ihrer specifischen 
Beschaffenheit angewiesenen Fähigkeiten, sondern auch 
das den Gattungen zum Grunde hegende Unveränder
liche des Körperwesens und Veränderliche desKörper- 
stoffes nur als ideal bestimmt, als Ausdruck der zweck
mässigen Formen des Daseins und des Wirkens der 
Wirklichkeit angehören kann. Indem dies nun apo
diktisch gewiss ist, dass eben so sehr der Körperstoff 
und das Körperwesen, wie die Mannicbfaltigkeit der 
Gattungen schlechterdings nicht anders als durch das 
bestimmende System der Zwecke und Normen in allen 
seinen Eigenschaften determinirt, geordnet und geleitet, 
mithin als gedacht und gewollt die Bezirke seiner Wirk
samkeit und die an dem Endlichen unendliche Allheit 
des Weltganzen erfüllt, so leuchtet demzufolge für 
unsere Vernunftbetrachtung mit gleicher Gewissheit 
ein: durch die an sich unendliche Einheit des denken
den und wollenden Princips ist mit dem ideal bestim
menden System der Zwecke und Gesetze das ideal be
stimmbare und bestimmte Sein dei' Körperlichkeit, so
wie das Bleibende und das Veränderliche an den Gat
tungen der Einzelwesen schlechthin und ewig begrün- 
det. Das ürwesen manifestirt sich demnach vermittels 
des allgemeinen und einzelnen Wesens und Seins der 
Dinge nicht blos als die ursprüngliche schrankenlose 
Intelligenz, als der ewige allgegenwärtige Geist, son
dern auch als der Urquell von allem bestimmbaren 
und bestimmten Sein, als der ewige Urgrund des Kör
perstoffes und des Körperwesens, der Substanzialität 
und der Causalität der Natur, als die Grundursache
von Allem und Jedem. Die auf dem bezeichneten
Wege mit intellectueller Gesetzmässigkeit, Wesentlich
keit und Nothwendigkeit und folglich mit apodiktischer 
Gültigkeit in unserm Bewusstsein sich entfaltende An
erkennung des Urwesens erhebt sich bei ihrer gehöri
gen Verdeutlichung als wissenschaftlicher Theismus 
nicht weniger über die Unzulänglichkeit des unwissen
schaftlichen und im metaphysischen Sinn dieses Wortes 
dualistischen Theismus, wie über die Einseitigkeit des 
Pantheismus. Die ursprüngliche Einheit Gottes wird 
vermöge jener Verdeutlichung eben so. sehr von der 
Einheit des Einzelnen, wie von der Einheit des Alls 
unterschieden. Die Einheit dei absoluten Allheit der 
Dinge und folglich die der allgemeinen Substanzialität 
und°Causalität der Natur, oder, was dasselbe sagt, die 
Einheit des Weltorganismus, in welchem die Einzel
wesen als die einzelnen Organe in einer anfangslos
endlosen Succession und Coexistenz wirken und be
wirkt werden, ist die bleibende Machtäusserung, die 
unwandelbar gedachte und gewollte Sphäre der Mani
festation der urgründlichen, der göttlichen Einheit. 
Keineswegs also befinden sich die Welteinheit und die 
Gotteseinheit äusser einander, sondern die erstere, die 
gesetzte, begründete, nur an dem Endlichen unendliche, 
ist in der letztem, in der an sich unendlichen, setzen-
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den und begründenden befasst. Die Einheit des Ur
wesens begreift alle Wirklichkeit in ihrem Sein und 
Walten, für sie gibt es kein von ihr losgerissenes, kein 
aus ihr herausgetretenes und ihr abgesondert gegen
überstehendes Sein. Die Existenz der Einzelwesen im 
Organismus des Weltganzen ist das immer fortwäh
rende lebendige Ergebniss der göttlichen Causalität, die 
stete Verkündigung des schrankenlosen denkenden 
Waltens, und ist in dieser ihrer Wahrheit eben so we
nig geschieden und getrennt von dem Urwesen, als — 
um ein annäherungsweise das absolute Verhältniss bild
lich bezeichnendes Gleichniss zu gebrauchen — von 
einer Sonne der Kreis ihres Lichtes und ihrer Wärme. 
So erfüllt die Einheit Gottes den ganzen Umfang der 
Wirklichkeit, weil sie das All der Dinge begründend 
und haltend in diesem ihren unbegrenzten und ewigen 
Resultate immanent und allgegenwärtig ist.

Den hier in seinen Hauptmomenten bezeichneten 
Weg der vernünftigen Causalbetrachtung, welcher zur 
Erfassung der höchsten Wahrheit und hiermit zum re
ligiösen Bewusstsein führt, mit besonnenem Denken zu 
verfolgen, ja ihn nur irgend näher zu beachten, wovon 
sich keine Spur in dieser Schrift findet, hat den Verf. 
die starre und überaus verkehrte Richtung verhindert, 
welche seinem Kopf durch die Weise gegeben worden, 
wie auf denselben seine Auffassung des Hegel’schen 
Systems gewirkt. Übrigens versteht es sich, dass sein 
aus dem Pantheismus hervorgegangener Atheismus so 
wenig wie der Pantheismus und der Atheismus über
haupt eine Instanz bildet wider die Wesentlichkeit und 
Gesetzmässigkeit des Gedankenganges, nach welchem 
das Gottesbewusstsein im menschlichen Innern sich 
entfaltet. Vielmehr beweisen diese Erscheinungen in 
der Geschichte der Philosophie auf ähnliche Weise, wie 
die Theorien des einseitigen Idealismus nur so viel, 
dass das philosophische Streben, so lange es noch von 
keiner festen Grundlage getragen wird, in der Auf
suchung seiner Hypothesen die natürlichen Gesetze 
des Erkennens künstlich zu verleugnen und von einem 
nicht entdeckten, sondern ersonnenen Standpunkt aus 
die nothwendigen Thatsachen des menschlichen Be
wusstseins für unvermeidliche Täuschungen, denen das 
populäre Vorstellen unterliege, auszugeben vermag.

Jena. Ernst Reinhold.

Psyehiatrie»
The anatomy of Suicide, by Forbes Winslow, mem^ 

ber of the royal College of surgeons, author of 
„Physic and physicians^. London, Renshaw. 1840. 
Gr. 8. 14 Shilling.

In Folge eines Vortrags über den Selbstmord vor ei
nem ärztlichen Vereine fand der Verf. Veranlassung, 
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diesen Gegenstand in diesem umfänglichen Werke wei
ter zu bearbeiten, wobei er zu dem Resultate gelangte, 
dass die Disposition zur Selbstvernichtung als eine 
krankhafte in weitester Ausdehnung betrachtet werden 
müsse. In England, wo der Selbstmord so häufig, viel
leicht verhältnissmässig am häufigsten vorkommt, vvie- 
wol der Verf. dies bestreitet, scheint bislang demselben 
noch kein eigenes Werk gewidmet worden zu sein, 
was auffallend ist, da in Deutschland und in Frank
reich mehre nicht unbedeutende Werke über diesen 
unglücklichen Trieb zu Tage gefördert sind; es wird 
daher um so eher der Mühe werth sein, bei einer 
übersichtlichen Angabe des Inhalts, Dasjenige hervor
zuheben, was in physiologischer und pathologischer 
Rücksicht einigen Gehalt hat und einige Aufklärung 
verspricht, indem Untersuchungen dieser Art, wenn
gleich peinvoll, doch von allgemeinem Interesse sind 
und zu den feinsten und tiefsten Aufgaben der Patho
logie gegenwärtig gehören und künftig noch mehr ge
hören werden, je mehr es ihr gelingt, das zu strenge 
Veto der Moralphilosophie zum Schweigen zu bringen. 
Da der Verf. nur mit der vaterländischen und franzö
sischen Literatur vertraut zu sein scheint, so ist durch 
die Nichtbeachtung der unsrigen allerdings im Gange 
seiner Forschungen eine Lücke entstanden, die bei sei
nen sonst verdienstlichen Bestrebungen und Leistungen 
ungern zu bemerken ist.

Im ersten Capitel erläutert der Verf. die Gesetze und 
Meinungen der Alten in Hinsicht des Selbstmordes und 
zählt eine Menge von Beispielen her, die meist treu und 
umständlich genug, zuweilen mit feiner und scharfer 
Charakteristik geschildert werden. Die alte Geschichte 
behauptet auch hier ihren besondern Standpunkt, der 
nicht nach den Ideen unserer Zeit beurtheilt werden 
kann. Als Christen haben wir in mancher Beziehung 
andere Ansichten über Tod, Ehre und Muth als die 
Alten; in den frühesten Zeiten galt Selbstvernichtung 
für ein Zeichen von Muth, und „lieber Tod als Un' 
ehre“ war die Losung. Die Philosophie und selbst 
die Religion unterstützten diesen Glauben. Die bekan»' 
testen dieser Lebensaufopferungen kann man auf drei' 
erlei Ursachen zurückführen: die erste ist der Trieb? 
dem Schmerz, dem persönlichen Gemüths- und Kör
perleiden zu entgehen; die zweite der Wunsch, die 
Ehre zu retten; die dritte die Meinung, Andern ein Bei
spiel zu geben. Eine grosse That der zweiten 
war die der Gattin Asdrubals, der sich zum Seip*0 
geflüchtet hatte, indem sie die Schande des Gatte” 
nicht überleben mochte und, angethan mit ihrem scho”' 
sten Schnucke, sich und ihre beiden Kinder dem Tode 
weihte.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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The anatomy of Silicide, by Forbes Winslow.

(Fortsetzung aus Nr. 106.)
Der König Nikokles tödtete sich nebst Gattin und Toch
ter, um dem König Ptolomäus nicht in die Hände 
Zu fallen, ein Beispiel, das oft und immer wieder 
Nachahmung fand, wie wir denn lesen, dass Fried
rich der Grosse und Napoleon das letzte Zufluchtsmit
tel gegen Noth und Schimpf bei sich verbargen. In 
der Stadt Xanthus opferten sich Tausende freiwillig, 
um nicht dem Sieger in die Hände zu fallen. Die That 
Cato’s hielt man häufig für einen Beweis von Hoch- 
und Grossherzigkeit, und doch war sie eigentlich eher 
die Wirkung von Stolz und Furcht, was der Verf. kri
tisch und umständlich gegen die Ansicht ihrer Verthei- 
diger aus einander zu setzen sucht, in einem der letzten 
Abschnitte sie auch als eine Art fixer Idee betrachtet. 
Wie gründlich aber auch seine Kritik sei, wir müssen 
es uns doch gestehen, dass fast in allen Fällen dieser 
Art das Gewebe der Empfindung und der Gedanken 
zu zart und geheim durch einander geschlungen ist, 
um den Anfang und das Ende der Fäden zu finden.

Bekannt genug ist es, mit welcher Consequenz 
die Schule der Stoiker über den Selbstmord dachte; 
der Stifter dieser Schule Zeno, Diogenes Laertius, Epi- 
ktet, Antonin, Plinius, Cicero, Seneca und viele Andere 
bemühten sich, ihn scharfsinnig, wenn auch nur mit 
Scheingründen, zu vertheidigen. Ein reichhaltiges, oft 
tiefer eingehendes Gemälde der letzten tragischen Scene 
berühmter Personen des Alterthums fesselt die Auf
merksamkeit, wofür unter andern die Namen Isokrates, 
Demosthenes, Hannibal, Mithridates, Lykurgos. Themi
stokles, des Kaisers Otho, Brutus und Cassius, Marcus 
Antonius und Cleopatra (deren Untergang Shakspeare 
So meisterhaft darzustellen wusste), Lucan, Curtius, 
Dnipedokles, Theoxena, Saul, Judas Ischarioth, Eleazar 

s. w. Beleg geben mögen. Von der pomphaften 
Selbstverbrennung Sardanapal’s bis zum Raffinement, 
Bornit der arbiter elegantiarum Petronius den freiwilli
gen Act zu verschönen suchte, möchten wenige Über
lieferungen dieser Art ausgelassen sein. Von Letzterm, 
der, während er das Leben aufs Spiel setzte und sein 
Spiel im voraus verloren wusste, doch mit dem Gegen
spieler seinen Scherz trieb, heisst es: Wenige der be
rühmten Männei des Alterthums opferten ihr Leben 
mit mehr philosophischem Gleichmuthe als er. Der 

Leichtsinn, mit dem er aus dem Leben ging, war in 
Übereinstimmung mit der heitern Frivolität, die er im 
Leben gezeigt hatte. Er öffnete sich die Adern und 
schloss sie, schlief mitunter und plauderte fröhlich mit 
den Freunden, aber freilich nicht in so edler Weise, 
als womit Sokrates und Seneca das Leben verliessen.

Im folgenden Capitel werden in der Kürze die 
Äusserungen mehrer Autoren zur Vertheidigung des 
Selbstmordes durchgegangen, wobei besonders Hume’s 
Ansichten, wie dessen Charakter stark getadelt werden, 
während der Verf. die Meinungen eines Montesquieu, 
Rousseau, Montaigne, Donne, Gibbon, Thomas Morus, 
Robeck und Robert des Normannen nur obenhin be
rührt. Bekanntlich hatte auch Frau von Stael in ihrer 
Schrift über die Leidenschaften sich erkühnt, den selbst- 
gewählten Tod zu rechtfertigen, später aber nahm sie 
in einem eigenen Werke über diesen Gegenstand jenes 
unbesonnene Wort zurück, was sie im Stolz und in 
der Lebhaftigkeit der ersten Jugend ausgesprochen 
hatte. Nachdem sie offen und frei sich selbst getadelt, 
fügt sie den schönen Satz hinzu: a quoi serviroit-il 
de vivre, si ce n’etait dans Vespoir de s’ameliorer.

Die Widerlegung der scheinbaren Rechtfertigungs
gründe des Selbst-Attentats wird auch im dritten Capi
tel fortgesetzt und solches als ein Verbrechen gegen 
Gott und die Menschen, keineswegs als ein Akt des 
Muthes betrachtet. Als man dem Kaiser Napoleon es 
verdachte, es über sich vermocht zu haben, seinen 
Sturz zu überleben, äusserte er: Ich bin nicht Römer 
genug, um mich selbst zu vernichten; bei anderer Ge
legenheit, nachdem er auf sein thatenreiches Kriegsle
ben verwiesen hatte, sagte er mit schönerm Stolze: 
Mich dünkt, ich habe zu viel Muth dazu. Im Verlaufe 
des Werks wird zwar aus Walter Scott’s Leben Na- 
poleon’s eine Stelle herangezogen, die den Verdacht 
erregt, dass er einst versucht habe, sich durch Opium 
zu vergiften; indess ist die Beschuldigung nicht erwie
sen. Der Verf. kommt nun zu den moralischen Ursa
chen des Selbstmordes, nachdem er den Ärzten drin
gend ans Herz gelegt, mehr, als geschieht, sich philo
sophischen und psychologischen Studien hin zu geben. 
Unter den moralischen Einflüssen ist, im vierten Capitel, 
besonders auf folgende Rücksicht genommen: Gewis
sensbisse, getäuschte Liebe, Eifersucht, verletztes Ehr
gefühl, übertriebenen Ehrgeiz, Verzweiflung, Langeweile, 
falsche Speculationen, fehlerhafte Erziehung, geistige 
Zerstreuung (Diffusion), die sogenannte socialistische 
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Richtung, politische Überspannung, Begierde sich ei
nen Namen zu machen, Irreligiosität und erbliche An
lage. Sie alle werden durch mehre oder wenigere, auch 
wenig bekannte Beispiele nicht ohne eigenthümliches 
Interesse und irgend eine treffende Bemerkung erläu
tert; es wird nach gewohnter Sitte englischer Schrift
steller, die ihren Werth und Reiz hat, wenn sie nicht 
ins Breite sich verliert, gern Gelegenheit genommen, 
hier und dort das geistreiche oder gefühlvolle Wort 
eines Dichters mit einzuflechten. Der Verf. gibt eine 
kleine tabellarische Übersicht der Selbstmorde, die 
zwischen den J. 1770 und 1830 in London vorfielen; 
in der Summe von 4337 Fällen beim männlichen und 
2853 beim weiblichen Geschlechte sind gegen 1800 un
bekannte Ursachen angenommen; äusser Elend und 
Noth haben häuslicher Kummer, Vermögensverlust, 
Trunkenheit, Spielsucht, Verletzung des Ehrgefühls, 
unglückliche Liebe, besonders beim andern Geschlechte 
die meisten Opfer veranlasst. Äusser einer kurzen 
Angabe dieser Art nach Falret sind vergleichende sta
tistische Zahlen Verhältnisse nicht weiter berücksichtigt, 
wozu in manchem neuern französischen Werke und 
besonders in dem umfassenden unsers Casper’s eine 
reiche Fundgrube geöffnet ist. Die Gewissensangst 
rechnet der Verf. mit Recht zu den Zuständen, welche 
am raschesten zu Lebensüberdruss und Selbstmord füh
ren, in der erwähnten Tabelle sind 86 Fälle dieser Art 
angegeben; Fälle, wiß der von dem Ungeheuer Karl IX., 
dem Würger in der Bartolomäus-Nacht und vom Car
dinal Beaufort, den Shakspeare, der Unerschöpfliche, 
so meisterhaft zeichnete, sind bekannt; weniger bekannt 
möchte der des Geistlichen Simon Brown sein, der, 
freilich nur in seinem Wahne, sich auf ewig für ver
loren hielt, weil er in der Nothwehr zufällig einen 
Räuber getödtet hatte. Gegen den nachtheiligen Ein
fluss der sogenannten sozialistischen Ideen, so auch 
gegen die Tendenz gewisser Schriften, wie der letzten 
Briefe des Jacopo Ortis, Thomas Paine’s „Age of Rea- 
son“ und Werther’s Leiden eifert er sehr und mehr 
als nöthig ist, ja er citirt das Beispiel eines gewissen 
Hackman, der durch das Lesen des letzten Werkes 
zum Selbstmorde verführt sein soll. Man will beob
achtet haben, dass der Glaube, der natürliche Tod 
könne nur unter grossen Qualen und Kämpfen statt
finden, zui Attentaten gegen das eigene Leben verleitet 
habe. Diese Angst, bei der man weniger den Tod als 
das Sterben fürchtet, wie Hufeland passend sagte, 
weiss der Verf. durch manche treffende Gründe zu 
entfernen, und wer oft und aufmerksam diesen letzten 
Akt zu betrachten Gelegenheit hatte, wird ihm beistim
men. Welche Gründe der Beruhigung man aber im
mer suche und hervorhebe, den wahrsten und besten 
Trost findet Ref. nur in einem solchen, der ein physio
logischer ist: das Gefühl des Sterbens muss aufhören 
mit der Verminderung der Lebenskräfte und desto mehr, 

je mehr diese abnehmen. Sind sie das Medium, wo
durch Geist und Körper zu einander kommen und mit 
einander accordiren, so muss mit dessen Schwinden 
auch Sensation und Bewusstsein sich verlieren, man 
kann aber nicht aufhören zu leben, bevor sich nicht 
die Sensation verloren hat. Dennoch behält der Tod 
sein Geheimniss und ein schöneres oft, als man ahnt; 
Ref. sah Zustände, die er heilige nennen muss, wo 
trotz der scheinbaren Trennung der sonst verbun
denen Elemente der Geist auf einen Augenblick seinen 
Leib unter sich sterben sah. Mit Vergnügen müssen 
wir übrigens bemerken, dass der Verf. in diesem Ab
schnitte eine zarte Sensibilität des Gemüths mit Fein
heit des Geistes zu vereinigen versteht. — Über den 
Selbstmord aus Nachahmung oder den epidemischen 
geht der Verf. kurz, doch nicht ohne eine angemessene 
Erläuterung hinweg. Der Beispiele, wie weit der 
Nachahmungstrieb treiben kann, gibt es zur Genüge, 
man denke nur zurück an die Blutscenen, welche die 
französische Revolution hervorrief, an die Geschichte 
der Convulsionärs, und sonst manche andere, welcher 
der Verf. nicht erwähnte. Im Hospital der Invaliden 
zu Paris erhenkte sich einer derselben, und binnen 14 
Tagen thaten fünf andere es ihm nach; nach Syden- 
ham war einst ein solcher epidemischer Selbstvernich
tungstrieb in Mansfield, man beobachtete einen ähnli
chen zu Rouen 1806, zu Stuttgardt 1811, zu Montjean 
1813, am auffallendsten kam er 1793 zu Versailles vor, 
wo sich 1300 Personen umbrachten. Aufmerksamkeit 
verdient der Fall, wo ein Schulmann einen Knaben, 
der einem geheimen Laster fröhnte, öffentlich unter 
strenger W’arnung und Ermahnung mit der Ruthe züch
tigte, dabei aber gänzlich den Zweck verfehlte; denn 
das Exempel des Lasters wirkte mächtiger als das 
Exempel der Strafe, und die geheime Sünde vermehrte 
sich so, dass die Schule aufgehoben werden musste. 
Dergleichen Wahrnehmungen sollten es überall zur 
Pflicht machen, auch über1 die unglücklichen Ausgänge 
aus dem Leben, wo es nur immer geschehen kann, ein 
mitleidiges Schweigen und Verbergen zu bewahren. —' 
Es gibt, man möchte sagen, nach Art der Idiosynkra
sien und Gelüste, seltsame und unerklärliche Motive? 
welche zum Selbstmorde verleiten können, dass man 
sie einem gewissen Zustande von Extase beimesscj* 
muss, den der Verf. passend mit dem Namen Fase1' 
nation bezeichnet. Wie die Furcht vor dem Sterbe11 
den Entschluss dazu reifen lässt (hic, Togo, non 
est, ne moriare mori), so gibt es Zustände, wo ma11 
dem Triebe nicht wiederstehen kann, sich selbst 
peinigen, ja blos versuchsweise sich die Empfinduflo 
des Sterbens zu verschaffen, ohne eigentlich das 
ben verlassen zu wollen, wofür Beispiele angeföbr 
werden. Andral beobachtete Fälle, wo ganz vernün 
tige Personen, ohne dass irgend ein Leiden sie drück^ 
plötzlich von dem Triebe hingerissen wurden, sic 
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selbst zu entleiben. Manche können keine steile Klippe 
oder keinen hohen Thurm besteigen, ohne eine fast un
überwindliche Lust zu empfinden, sich hinunter zu stür
men. Ein Matrose erzählte, dass er oft auf der Spitze 
des Mastes eine besondere Lust, sich hinabzustürzen, 
in sich verspürt habe, und zwar, wie angegeben wird, 
aus keinem andern Beweggründe als dem der Lust. 
Wie dem sei, Ref. scheint dieser Trieb nicht so sehr 
oder so oft aus einem Gefühl des Verlangens zu ent
springen, als vielmehr aus dem Drange, dem beengen
den bangen Gefühl der Furcht und der Angst, welche 
die Vorstellung dei’ Gefahr und des Hinabstürzens er
regt, zu entgehen.

Man hat wahrgenommen, sagt der Verf. im sie
benten Capitel, dass oft die Neigung zum Selbstmorde 
Kus einem Gefühle sich ableiten lässt, der jenem En
thusiasmus ähnelt, der Menschen von Genie und Em
pfindsamkeit eigen zu sein pflegt. Diese geistige Idio
synkrasie, die so nahe ans Gebiet des Irrseins grenzt, 
tst der engen Brücke zu vergleichen, welche nach dem 
Glauben der Muhamedanei’ von der Erde zum Himmel 
•fiihrt, abei* auf so schmalem Pfade, dass man jeden 
Augenblick Gefahr läuft, in den Abgrund zu stürzen, 
der rings dem Wanderei' entgegen gähnt. Eine ge
wisse abnorme Anlage in der Organik verbindet sich 
hier mit einer übermässigen Thätigkeit der Einbildungs- 
Kraft. Diese krankhafte Empfindlichkeit und Über
spannung wird durch Beispiele von Metastasio, Raphael, 
Malebranche, Descartes, Mozart, Lord Byron, Dr. 
Johnson, Tasso, Alfieri u. A. näher bezeichnet. Von 
dem berühmten Kanzelredner Bourdaloue wurde erzählt, 
das man ihn einst tanzend antraf, indem er sich selbst 
dazu mit der Violine begleitete, und jetzt erfuhr, wie 
diese Ableitung durch körperliche Bewegung und Mu- 
s*k ihm Bedürfniss geworden war, um sich seinem an
strengenden geistlichen Berufe hinzugeben. In Byron’s 
Charakter lag viel von jener überspannten Erregbarkeit 
des Geistes und Empfindlichkeit des Gemüths, welche 
leicht zu einer That der Verzweiflung führt. In Childe 
Harold zeichnete er sich selbst mit sehr dunkel grellen 
Warben; Ref. war überrascht, hier bemerkt zu finden, 
dass er zuweilen an epileptischen Zufällen gelitten und 
Zu Schwindel und Ohnmacht geneigt gewesen; um so 

I Kiehr gibt uns diese krankhafte Disposition auch hier 
Nieder die wichtige Lehre, nicht zu schnell zu urthei- 

, wie man so oft es gegen ihn gethan hat — und 
ei> war wirklich nicht tZ*e dark original he drew.

Im achten Capitel werden die physischen Ursachen 
des Selbstmordes durchgegangen; der Erfahrung ge
mäss kann man die folgenden zu den häufigsten zäh
en: Klima, Jahreszeit, erbliche Anlage, Verletzungen 
des Gehirns, schmerzhaftes körperliches Leiden, Krank
heiten des Magens und der Leber in Verbindung mit 
Hypochondriasis und Melancholie, Krankheit des Darm

anals, unter di ückte Secretionen, Vergiftung, unnatür

liche Laster und Irresein. Bei dieser allgemeinen Über
sicht hat der Verf. drei wichtige ursachliche Momente 
ausgelassen, namentlich die gestörte Function der Milz, 
des Herzens und der Lungen, welche letztere ganz be
sonders in unserm Klima, nach Ref. Beobachtung, von 
entschiedenem und sehr häufigem Einflüsse sind. Diese 
Einwirkungen sind als sympathische, als auf das Ge
hirn reflectirte zu betrachten, indem erst von hier aus 
die Verstimmung genährt und durch diese die Intention 
hervorgerufen wird. Bei erblicher Prädisposition zur 
Lebensverstimmung, gleichwie zu Gemüthskrankheiten, 
kann eine geringe körperliche Beschwerde hinreichen, 
um rasch zur Ausführung des unglücklichen Gedankens 
zu verführen; ja ein plötzlicher Einfall ohne vorgängige 
Berathschlagung mit sich selbst und ohne sonstige Vor
kehrung kann Vorsatz und That wie mit einem Blitz
schläge entzünden, wovon Ref. Beispiele kennt. Man 
hatte lange gemeint, dass das nebelichte Klima Englands 
einen besonders nachtheiligen Einfluss auf die Gemüths- 
stimmung habe; gegen diese Meinung lehnt sich der 
Verf. auf, wie auch schon andere seiner Landsleute 
gethan; ei’ zeigt auf Holland hin, wo das Klima noch 
düsterer ist, und wo Attentate gegen das eigene Leben 
darum nicht häufig sind. Auch der schädliche Einfluss 
des Novembers wird bestritten; dies geht hervor aus 
einer zehnjährigen Tabelle, welche 3133 Fälle in sich 
begreift und wonach 374 auf den April, 328 auf den 
Mai, 33G auf den Juni, dagegen nur 131 auf den No
vember fallen, also unter allen Monaten die wenigsten. 
Nach statistischen Übersichten scheint das Maximum 
der Selbstmorde in die Monate Juni und Juli zu fallen; 
in Paris kamen deren mehr im Frühling und Sommer 
als im Herbst und Winter vor, so auch bei höherm 
Stande des Thermometers. Die herrschende Meinung o* 
dass der Selbstmord in England häufigei' sei als an
derswo, sucht der Verf. zu widerlegen; er scheint, nach 
ihm, verhältnissmässig seltener vorzukommen als in 
Frankreich. Hier führen Mangel an religiöser Gesinnung, 
Langeweile und Verlust im Spiele am meisten zum 
Selbstattentate, hier legt man oft mit einem gewissen 
Leichtsinne die Hand an sich, als ob die Sache nur 
Spiel und Scherz sei, während im Nachbarlande sie 
mit einem gewissen Ernst und dei' den Engländern ei
genen Gravität abgemacht wird. —• Unter den ursäch
lichen Momenten zur SelbstyernichtuBg sind schwere 
und peinvolle körperliche Leiden, ferner Masturbation 
und Trunksucht als nicht geringe anzuschlagen. Falret 
kannte Jemand, der nach dem Genüsse hitziger Ge
tränke immer den Trieb spürte, sich den Hals abzu
schneiden, bis es ihm endlich gelang. Hypochondrische 
Anlage veranlasst sehr häufig den Hang zur Selbstzer
störung, wrenn besondere körperliche Beschwerden sie 
verstärken. Die Dichter Cowper, Byron und Burns wer
den in dieser Beziehung citirt und von den erstem ei
nige interessante Auszüge über dessen moralische
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Kämpfe mit sich selber aus seiner Selbst - Biographie 
wieder mitgetheilt. Hierher gehörige eigenthümliche 
Züge des bekannten Dr. Johnson werden besprochen 
und auch manche Expectorationen dieser Art aus dem 
Tagebuche eines Hypochondristen angeführt, seltsame 
Ansichten, Neigungen und Triebe, die überhaupt und 
besonders aus unserer reichen Literatur über diesen 
Gegenstand noch leicht hätten lehrreicher gemacht 
werden können. Die erbliche Disposition, die so viele 
Opfer fodert, und auf die auch der Verf. viel Gewicht 
legt, erläutert er durch mehre, von andern Beobachtern 
entlehnte und so schon bekannte Beispiele. Wie sehr 
offenbare oder geheime Fehler im oder ums Hirn Le
bensüberdruss erwecken können, darauf unterlässt er 
zwar nicht aufmerksam zu machen, bezeichnet und 
würdigt sie jedoch nicht gehörig.

Im neunten Capitel wird die moralische Behand
lung der Selbstmordsucht (suicidae mania) in Erwägung 
gezogen; es ist dabei der Grundsatz festzuhalten, diese 
Sucht als die Folge einer Hirnstörung zu betrachten 
und diese wieder auf ähnliche Weise zu berücksichti
gen, wie man das Leiden anderer Organe berücksich
tigt. Wo auch noch nicht vollständige Seelenstörung 
obwaltet, ist doch hier gewöhnlich ein Zwischenzustand 
anzunehmen, wodurch der Übergang vorbereitet wird, 
und eben in diesem Stadium ist feiner Takt, Menschen- 
kenntniss und Vorsicht so nöthig, um die leisesten Ab
weichungen des Temperaments und der Stimmung, der 
Gesinnung, Denk- und Handlungsweise, welche gewöhn
lich die Vorläufer des beginnenden Irreseins sind, rich
tig zu beurtheilen und abzuleiten. Bei jener unglück
lichen Anlage ist es z. B. ein sehr zu beachtendes Zei
chen, wenn der Leidende sich gänzlich der Einsamkeit 
hingibt und im Kreise seiner Ideen nur einer oder we
nigen starrsinnig nachhängt. Sich nicht vereinsamen, 
nicht müssig sein — gehört daher zn den ersten Re
geln. Das Frauenzimmer ist glücklicher als der Mann, 
sagte Johnson, denn es kann ein Schnupftuch säumen. 
Unsere Fähigkeiten verzehren, gleich dem Geier des 
Prometheus, uns die Seele, wenn sie sich nicht aus
lassen, und Müssiggang ist immer mit einer Art Kum
mer vermischt. Das Beispiel Jenes, der sich erhenkte, 
weil es ihn verdross, jeden Tag und alle Tage seine 
Kniebänder umzulegen, ist eine artige Satire auf Die, 
welche die Langeweile drückt. Es gibt nach vielfälti
gen Umständen auch vielfältige Abänderungen in der Be
handlung, man muss zu individualisiren wissen; Abwech
selung in Geschäften, die besonders den Geist in An
spruch nehmen, Reisen, ein angenehmer geselliger Ver
kehr, eine erheiternde Lectüre können oft nützlich wer
den; ein kräftiger Wille vermag viel über Krankheit, 
Neigung und Trieb, schon die Betrachtung der Leiden 
Anderer sollte die Willenskraft verstärken. Wenn man
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gewisse Zustände von Hypochondrie und Melancholie 
genauer prüft, wird man nicht selten finden, dass sie 
aus Stolz, Selbstsucht und Indolenz entspringen. Es 
ist kein kleines Hülfsmittel, wenn Sorge, Furcht und 
Kummer sich aussprechen; man weiss, wie die Thräne 
erleichtert. Gegen die vornehme Langeweile möchte 
es kaum ein besseres Mittel geben, als Hunger zu füh
len und die Säge in die Hand zu nehmen. Eine Dame 
ward irre, als sie unvermuthet plötzlich sehr reich ge' 
worden war, nach wenigen Monaten gerieth sie durch 
das Fallissement eines Hauses, bei dem ihr Vermöge» 
untergebracht war, in Dürftigkeit; gezwungen, jetzt 
fürs tägliche Brot zu arbeiten, wurde sie bald wieder 
hergestellt. Im Felde gilt das Sprüchwort, dass zur 
Zeit der Strapazen und Gefahren keine Zeit zum 
Kranksein ist, während der Unthätigkeit und Ruhe fül
len sich eher die Spitäler; der Zug der zehntausend 
Griechen unter Xenophon, die Expedition nach Wal- 
cheren können als Beispiele dienen. — Der heilsame 
Einfluss, welchen die Musik auch auf den hier in Rede 
stehenden unglücklichen Trieb ausüben kann, wird her
vorgehoben. — Die Geschichte lehrt bekanntlich, dass 
die Sucht, selbst Hand an sich zu legen, zu einer epi' 
demiseben Seuche und Wuth ausarten kann, wie wif 
es von den Weibern von Milet und von Marseille le
sen. Als einst in der französischen Armee sich ei»e 
solche Tendenz bemerklich machte, gab Napoleon de» 
schönen Tagesbefehl, der mit den Worten schliesst' ' 
sich dem Grame hingeben, ohne Widerstand zu leisten? 
und sich selbst zu tödten, um ihm zu entgehen, heisst 1 
das Schlachtfeld verlassen, bevor man es gewonnen 
hat; — und wie ein Zauber hatte er seine Wirkung’ 
gethan. Als unter Tarquinius Priscus ein ähnliches 
Contagium in der Armee, nach den Feldzügen und nu» 
im Frieden, ausgebrochen war, half nur die Drohung 
und Ausführung dieser Drohung, dass Die, welche die 
That vollbracht hatten, ans Kreuz geschlagen und öf
fentlich zur Schau ausgestellt wurden. — Ein Schreck 
lässt zuweilen die böse Absicht vergessen. Ein lebens
müder Mann von Bildung ist eben im Begriff, zu nächt- । 
licher Stunde sich in die Themse zu stürzen, da w»y I 
er von Räubern angefallen, er wehrt sich, entflieht mit | 
grosser Noth, eilt zu Hause und ist seitdem gänzlic*1 
curirt. Einige Winke zur Verhütung der beabsichtigte11 
That durch moralische Einwirkung beschliessen diesen 
werthvollen Abschnitt, obgleich leider die Erfahr»11# 
lehrt, wie oft sie fehlschlägt. Bei Irren wird zuweileI1 
durch List, eine improvisirte Täuschung u. s. w. ge' 
nützt, aber noch öfter wissen auch sie lange Zeit hin
durch die sorgsamste Wachsamkeit zu hintergehe»' 
Wo der Hang einmal tief begründet ist und durch °1' 
ganische Anomalie immerfort genährt wird, kann »ia’1 
nach Ref. Beobachtung nie sicher sein, es sei denn? 
dass das Grundübel eine andere Form annimmt u11 
besonders wenn es in Stumpfsinn übergeht.

(Der Schluss folgt.)
______ M ----- --- *

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deip««^*
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1 (Schluss aus Nr. 107.)
iVicht minder anziehend ist der Abschnitt über die phy
sische Behandlung und reich an mehr oder weniger be
kannten Beispielen; nur ist zu geringe Rücksicht auf die 
Würdigung specieller pathologischer Einwirkungen ge
nommen , sodass bei einer mangelhaften Diagnostik nur 
eine sehr unzuverlässige Therapie erreicht werden 
muss, wozu unter einigen französischen und deutschen 
Schriften über diesen Gegenstand schon eher ein An
satz gegeben sein möchte. Die Geschichte desselben 
ist zu bekannt, als dass man nicht den Wunsch hegen 
sollte, auch physiologisch mehr die directen und indi- 
recten Bezüge der leidenden Organe auf das Gemein
gefühl und die centralen Herde der Vorstellung und 
Empfindung entwickelt zu sehen, und sieht man auch 
leicht ein, dass diese Aufgabe eine schwierige ist, so 
sind doch schon Beobachtungen genug vorhanden, die 
andeuten, welcher Weg dahin führen könne. Zustände, 
die taedium vilae hervorbringen, sind im Allgemeinen 
wie diejenigen zu betrachten, welche Irresein erzeugen, 
sie sind bald sympathische, bald idiopathische und ge
ben sich, je nachdem sich die Reflexe mehr hier oder 
dort centralisiren, durch Irrdenken und Irrfühlen kund. 
In ersterer Beziehung herrscht das Irrfühlen beiweitem 
Vor, mit der Abweichung des Gemeingefühls trübt sich 
mehr und weniger das Selbstgefühl, .es wird an sich 
selber irre, subjectives und objectives Bewusstsein spal
tet sich, entzweit sich, und führt so um so mehr den 
Trieb herbei, sich lieber ganz von einander zu trennen, 
Indem das organische llinderniss den Lebenssinn, das 
Ganzgefübl und damit die Einigkeit zwischen dem Gei
stes- und Lebensprincip auf hebt.

Congestion nach dem Kopfe und fehlerhafte Di
gestion, durch welche partielle Störungen sie immerhin 
hervorgerufen seien, gehören allerdings zur Pathogenie 
des kranken Lebensgefühls, indess hat der Verf. nicht 
Angeführt und nicht erkannt, dass eben so oft und 
noch öfter fast eine krankhafte Respiration, von der 
zugleich eine gehörige Circulation so abhängig ist, das 
freie Gefühl und den reinen Genuss des Daseins stört, 
sodass, wenigstens nach des Ref. Erfahrungen, unter 
den entfernten ursachlichen Momenten das letztere 
als ein hauptsächliches anerkannt werden muss, wie es 
denn überhaupt keinen Zweifel leidet, dass eben der 

gestörte Athmungsprocess am meisten erst theilweise 
oder allgemeine Congestionen im Gehirn veranlasst 
und selbst in nicht seltenen Fällen die Fehler in den 
Verdauungsorganen erst die Folgen desselben sind. — 
Bei der ärztlichen Behandlung legt der Verf. besondern 
Werth auf Venäsectionen und Purgirmittel. Er erzählt 
von Voltaire, dass dieser einst mit einem Engländer, 
nachdem sie einer Unterhaltung über das Ungemach 
des Lebens, das Elend, die Armuth, die Sklaverei, die 
Niederträchtigkeit und Bosheit in Gefolge eines Heers 
von Krankheiten, ihre Einbildungskraft stark erhitzt 
worden, den Entschluss fassten, sich am nächsten Mor
gen mit einander das Leben zu nehmen. Der Englän
der erwartete zur bestimmten Zeit und festen Ent
schlusses seinen Todesgefährten, der ihm aber zurief: 
Ak! monsieur, pardonnez-moi, fai bien dormi, mon lare- 
ment a bien opere et le soleil est tout-a-fait clair au- 
jourd'hui. Bei dem blutdürstigen Robespierre fand man 
eine sehr feste Adhäsion der Gedärme unter einander; 
Damiens behauptete bis zur letzten Stunde, dass, hätte 
man ihm zur Ader gelassen, wie er es gewünscht, er 
nicht würde in den Schwindel verfallen sein, dem Kö
nige nach dem Leben zu streben. Man will an den 
Augen der von Lebensüberdruss geplagten Personen 
ein eigenthümliches pathognomisches Zeichen bemerkt 
haben, in den Gesichtszügen soll eine besondere Ver
änderung vor sich gehen; worin aber diese bestehe, 
wie jener Blick beschaffen sei, ist nicht angegeben; 
wahrscheinlich wird damit nicht viel Anderes gesagt 
sein, als was die Physiognomie des leidenden Gemüths 
in ihren verschiedenen Schattirungen überhaupt anzu
deuten pflegt. — Der Frage, ob der Act des Selbst
mordes das Resultat einer Seelenstörung sei, widmet 
der Verf. einen eigenen Abschnitt. Der Instinct der 
Selbsterhaltung liegt so tief im Menschen, dass der 
Mangel und das Aufgeben desselben schon auf eine 
besondere Abweichung, Abstumpfung und Störung des 
Selbstgefühls hindeutet, wodurch eine Inversion entsteht, 
die man so oft im Seelenleben antrifft, indem jener Trieb der 
Selbsterhaltung in den Trieb der Selbstzerstörung über
geht. Der Verf. hat zwar dieses Gesetz der Inversion 
und des Contrastes nicht zur Richtschnur genommen, 
indess führt er einige Beispiele an, die zeigen, wie zähe 
der Mensch am eigenen Leben hängt, und wie er da
gegen in die Gier und Wuth gerathen kann, das Leben 
Anderer nicht zu schonen. Jede Abweichung von der 
harmonischen Stimmung des Gemüths, sei es in intel- 
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lectueller oder moralischer Beziehung, ist dem Verf. 
schon ein Zeichen von Irresein; ein Mensch, der da 
glaubt, er stehe allein und verlassen und verfolgt und 
gehasst in der Welt da, während man ihn ehrt und mit 
Freundschaft und Liebe überhäuft, ist so gut ein Irrer, 
wie Jener, der wähnt, er sei von Glas oder Butter. 
Jede Art von Seelenstörung beruht nach ihm auf einer 
Veränderung der Gehirnorgane, und wenn Viele dies 
leugnen und vorgeben, nichts Abweichendes gefunden 
zu haben, so verrathen sie nichts Anderes, als ihre Un
kunde. Der Verf. geht hier ein wenig zu weit, er be
denkt nicht, dass schon allein durch ein blosses Mis- 
verhältniss in der Lebensdynamik, ein abweichendes 
Spiel der Kräfte, auf sympathischem oder idiopathi
schem Wege, durch Reflex und Reaction, wobei noch 
keine sichtbaren Spuren in plastischer Hinsicht sich 
eben bemerklich machen, jenen perversen. Trieb rege 
machen können; in der Hauptsache aber hat er voll
kommen recht, und Ref. will ihm zum Tröste die un
umstössliche Thatsache hinstellen, dass er selbst in 
den intricatesten Fällen, wo Lebensunmuth zur Selbst
zerstörung führte und man wenig oder kaum eine phy
sische Abweichung ahnen mochte oder konnte, dennoch 
stets eine solche und in einem besondere Grade um 
das Centralorgan des Gehirns gefunden hat. Höchst 
selten kommen Beispiele vor, in denen man nicht eine 
vorhergehende Depression des Gemüths verfolgen kann, 
sei sie nun durch physische oder moralische Ursachen 
hervorgebracht. Dieser Druck wird um so mehr und 
so eher verstärkt, wenn erbliche Anlage mit im Spiele 
ist. Zwar hat man es oft erlebt, dass Dieser und Je
ner mitten im Überflüsse, mitten im vollststen Genüsse 
der Freude freiwillig sein Leben aufgab, aber zur Beant
wortung dieses Räthsels ist anzuführen, dass auch der 
an Monomanie Leidende in allen andern Dingen vernünf
tig sein kann, bis die schwache Chorde berührt wird, dass 
auch er sein kleines oder grosses Delirium, seinen 
Lieblingswahn verbergen kann. Ähnliches geht in de
nen vor, die sich nach dem Leben trachten; ein kör
perlicher Schmerz, ein unerwarteter Eindruck, eine 
peinliche Erinnerung, eine kränkende Anmuthung, eine 
mündliche oder wörtliche Anspielung kann plötzlich 
den schlummernden Gedanken erwecken und zur Aus
führung zwingen. Es ist nicht zu vergessen, dass 
Irresein nicht blos ein Verirren der Intelligenz ist, 
sondern dass es auch ein Verirren der Triebe, Neigun
gen , Begierden und Gefühle gibt. Ohne Illusion des 
Verstandes ist es oft eine moralische Abweichung und 
häufig eine Entartung und Vernichtung des Gefühls. 
„Ich bin impotent und nicht fähig, länger zu leben", 
sagte Jemand, und demzufolge schnitt er sich den 
Hals ab. Dies Gefühl der Vernichtung, der gänzlichen 
Adynamie kommt sehr häufig vor, nach Ref. Beobach
tung in der Melancholie oder nach langer Manie, und 
so lange es nicht gänzlich untergegangen ist durch 

Blödsinn, Apathie und Abulie, kann noch die Willens
kraft mächtig genug werden, um sich durch eigene 
Hand davon zu erlösen. Gleichwie die Intelligenz ab
nimmt und erlischt, so auch der moralische Sinn, der 
sich, auch unabhängig von Furcht, sonst gegen Selbst
zerstörung sträubt. Die moralische Manie charakteri- 
sirt sich durch Mangel und Verderbniss der geselligen 
Affectionen, der Gefühle des Wohlwollens, der Zunei
gung und Anhänglichkeit, wogegen sich ein Geist des 
Widerspruchs und Widerstrebens und ein Hang aus
bildet, Andere zu ärgern, zu quälen, zu plagen und 
ihnen das Leben zu verbittern. Kommt ein choleri
sches Temperament hinzu, so artet dieser Hang zur 
Brutalität aus, wovon der Verf. unter dem Charakter
bilde eines aus der Geschichte bekannten Fürsten eine 
Schilderung entwirft. — Zuweilen ist das Attentat gegen 
das eigene Leben der erste offenkundige Ausbruch des 
Irreseins und auch dieses kann, wie Ref. beobachtete, 
plötzlich eintreten. Man hat wol den Einwurf gemacht, 
dass, wenn der Versuch, sich das Leben zu nehmen, 
nicht gelang und der Thäter sich schuldig fühlte und 
Reue bezeigte, man anzunehmen berechtigt sei, die 
That sei bei gesundem Verstände geschehen. Wer in- 
dess begreift, wie oft eine übermässige Congestion eine 
stockende Lebensbewegung erzeugt und wie eine Cent- 
nerlast das Lebensgefühl und Selbstgefühl niederpresst, 
der sieht auch ein, wie günstig bisweilen eine reich
liche Blutung wirken kann, was durch Beispiele von 
Romilly, Miller u. A. dargethan wird, Beispiele, die 
überall vorkommen. — Obgleich auf den Einfluss, den 
Hailucinationen auf Lebensüberdruss haben können 
und wirklich haben, nicht Rücksicht genommen wird, 
kommt doch ein Fall vor, der dahin gehört, wo näm
lich ein Kaufmann in seinem letzten Willen die Section 
vorgeschrieben hatte, um den Teufel in seinem Körper 
aufzusuchen und zu vernichten, der ihm während sei
nes Lebens so stark geplagt hatte. — Den Beschluss 
dieses mit Einsicht und Umsicht abgefassten Capitels 
machen einige Winke für den Kronbeamten und das 
Geschwornengericht. Der Verf. geht nun zur gericht
lichen Medicin oder ärztlichen Jurisprudenz über, und 
gibt die Rathschläge und Mittel an, um bei zweifel
haften Todesfällen möglichst richtig zu entscheiden, ob 
Mord oder Selbstmord stattgefunden habe. Wenn in 
unsern gerichtsärztlichen Tageblättern und Handbüchern 
dieser Gegenstand weiter und sorgfältiger besprochen 
ist, so fehlt es hier doch nicht an einer hinlänglichen 
Übersicht und an bemerkenswerthen Beispielen, zu de
nen unter den schon bekannten die des Prinzen von 
Conde, des Generals Pichegru, des Grafen von Essex 
u. s. w. gehören, wie denn auch die tragische Ge
schichte des unschuldig hingerichteten Jean Calas, die 
einst, nach dem scharfen Gericht, das Voltaire über sie hielt, 
einen Schrei durch ganz Europa erregte, nicht ver
gessen ist.
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Das 13. Capitel enthält eine Statistik des Selbst

mordes , wobei indess nur auf einige ältere Übersich- 
ten zurückgegangen, auf die weit ausgedehntem der 
neuesten Zeit noch nicht Bezug genommen wird. Die 
hier mitgetheilte tabellarische Übersicht der im genfer 
Gebiet von 1825—34 vorgekommenen Fälle möchte für 
eine der genauesten und lehrreichsten zu halten sein, 
es sind dabei Alter, Geschlecht, verheiratheter und un- 
Verheiratheter Stand, Gewerbe, Religion, Jahreszeiten, 
Wahrscheinliche Beweggründe und das Verhältniss zur 
Kopulation besser berücksichtigt. Hiernach kommen 
^wischen dem 50. — 60. und 20. — 30. Lebensjahre die 
meisten Selbstmorde vor, wobei Ref. bemerken will, 
dass nach seinen Wahrnehmungen mit diesen Alter
stufen auch die Zahl der von Irresein befallenen Indi
viduen ziemlich übereinstimmt. Bedeutend häufiger 
kommt Selbstmord beim männlichen Geschlechte vor, 
das Frühjahr und die heisse Jahreszeit haben schlim
mem Einfluss als die kältere. Unter den wahrschein
lichen Ursachen haben körperliche Krankheiten und 
Seelenstörungen ein sehr bedeutendes Übergewicht, nach 
diesen stehen Verlust des Vermögens und häuslicher 
Kummer in der zweiten Reihe, unordentliche Lebensweise, 
Prunksucht nebst Reue und Furcht vor Bestrafung in der 
dritten, unglückliche Liebe und Spielsucht in der vierten.

Was die pathologischen, durch die Section gefun
denen Erscheinungen betrifft, so geht der Verf. zu 
leicht darüber weg, doch wird durch eine, nach ver
schiedenen Autoren zusammengestellte, Tabelle von 
1333 Fällen das Verhältniss gewisser krankhafter or
ganischer Einwirkungen im Allgemeinen vor Augen ge
stellt. Hiernach zu urtheilen, würde Ref. der Zahl 
hach zur ersten Reihe rechnen die einfache Congestion, 
^ur zweiten die Krankheit der Membranen des Gehirns 
hebst entzündlicher Beschaffenheit beider, zur dritten 
die Verdickung des Schädels, die Erweichung und an
dere Entartung des Gehirns, zur vierten die Krank
heiten der Lungen und des Magens, zur fünften die 
der Leber und des Darmkanals; noch andere Übel als 
die hier bezeichneten können ihren Antheil haben, sind 
^dess, wie die Unterdrückung gewisser Secretionen, 
^ie Herzkrankheiten, syphilitische Ansteckung u. s. w. 
v°n seltenerm Einflüsse. Nach den mühsamen Regi
stern , welche der ärztliche Fleiss über den willkür- 
hohen Tod und seine Ursachen geführt hat, nimmt 
*han schon mit Überzeugung wahr, dass die meisten 
der letztem ihren nächsten Sitz im Centralorgane des 
Nervensystems haben, eben wie es mit den Seelen
störungen der Fall ist, und dass unter den metastati
schen, sympathischen, reflectirten krankhaften Ver
mittelungen in beiderlei Beziehung ein ähnliches, fast 
gleiches Verhältniss obwaltet; man würde aber unstrei- 
dg noch weit mehre idiopathische Abweichungen im 
^entralorgane gefunden haben, wenn Unkunde, Eile 
mtd Befangenheit nicht zu oft das Auge getäuscht 

hätten. Der Verf. lässt nun einen Abschnitt folgen, 
worin er eine beträchtliche Anzahl von hier und dort 
mehr und weniger auserlesenen, durch ihre eigenthüm- 
liche Veranlassung und Ausführung sich auszeichnen
den Fällen zusammengestellt, zuweilen auch ausführlicher 
geschildert hat, der, so gern man sich auch von diesem 
widrigen Schlachtfelde abwendet, doch für Den, der 
mit den menschlichen Verirrungen und Verwirrungen 
sich vertraut machen muss, nicht wenig Interessantes 
und Bemerkenswerthes darbietet. Der längst bekannte, 
oft wieder erzählte Fall von dem Italiener Lovat, der 
mit seltenem Raffinement und beharrlicher Ausdauer 
sich selber ans Kreuz schlug, hat auch hier wieder 
Platz gefunden und ist durch eine gute, dem Werke 
vorangehende Abbildung veranschaulicht. Eines auf
fallenden Beispiels wollen wir aus dem bunten Schatten
spiel des Todes doch erwähnen, weil es trotz dem 
tragischen Ernste der Sache kaum ein Lächeln unter
drücken lässt, es sei denn, dass es ein ben trovato 
war. Es betrifft einen französischen Herrn,* der glühend 
in eine Dame entbrannt war und nun plötzlich ihre 
Untreue erfuhr. Er beschloss zu sterben, vertraute 
seinen unwiderruflichen Entschluss seinem Bedienten 
und verpflichtete diesen durch einen Eidschwur, nach 
seinem Tode aus seinem Fett eine Kerze zu bereiten 
und solche brennend seiner Ungetreuen zu überbringen. 
In einem Briefe an sie sagte er, wie lange er schon 
für sie entbrannt gewesen, wie stark aber seine Liebes
flamme für sie geglüht habe, möge sie daraus abneh
men, dass die Kerze, bei deren Scheine sie diese Zei
len lese, nur ein Theil seines erbärmlichen Körpers 
sei. — Den Schluss des Werks machen in der Kürze 
einige Betrachtungen über die Verhinderung des Selbst
mordes durch ein legislatives Einschreiten und über 
den Einfluss der moralischen Erziehung. Wenn Ver
brechen nur nach den Nachtheilen, welche sie der 
bürgerlichen Gesellschaft bringen, abgeschätzt werden 
können, wenn die Strafe nur den Zweck hat, den 
Übelthäter zu hindern, neues Unrecht zu begehen und 
Andere davon abzuschrecken, so kann der Act des 
Selbstmordes im legalen Sinne des Worts nicht als ein 
Verbrechen angesehen werden, obgleich er eine sün
dige Handlung ist. Der unglückliche Thäter hat sich 
der Rache des Gesetzes entzogen und nur vor einen 
höhern Richterstuhl gestellt, er hat sich selbst bestraft, 
wenn man will; alle Bestrafung, welcher Art sie sei, 
trifft aber nur Unschuldige, trifft nur die Hinterbliebe
nen und ist darum unmenschlich, unnatürlich und un
christlich. Auch hat die Unehre, welche man auf d:e 
letzte Scene warf, keinen wesentlichen Einfluss auf die 
Verminderung der immer nur zu beklagenden That ge
habt, die in der Regel blos als die Folge einer Seelen
störung, zuweilen als einer Art von fixer Idee, mitunter 
als eines Mangels an moralischer Stärke zu betrachten 
ist. Was die Mittel betrifft, die Neigung zum Selbst-
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morde zu vermindern, so können solche nur in einer 
bessern Erziehung in intellectueller und moralischer 
Beziehung gesucht und gefunden werden, aber auch 
dann nur, wenn diese einen echt religiösen Sinn zur 
Basis haben. — Ref. hat sich bemüht, einen, wie es 
ihn dünkt, hinlänglichen Umriss von einem Werke zu 
geben, das der Empfehlung werth ist und selbst der 
Übersetzung würdig sein möchte, da das Original nur 
wenige Leser bei uns finden kann. Die äussere Aus
stattung desselben ist schön.

Hildesheim. ü. H. Bergmann.

Volkslieder.
Schlesische Volkslieder mit Melodien. Aus dem Munde 

des Volks gesammelt und herausgegeben von Hoff
mann v. Fallersleben und Ernst Bichter. Leipzig, 
Breitkopf & Härtel. 1842. Lex.-8. 2 Thlr.

Rin günstiges Geschick vereinigte die auf dem Titel 
des vorliegenden Buches genannten Freunde zu dem 
mühevollen Werke, mit gewissenhafter Treue die im 
Munde der Schlesier lebenden Volkslieder zu sammeln 
und in ihrer wahren Gestalt, soweit dieselbe ermittelt 
werden konnte, einem grössern Kreise durch den Druck 
bekannt zu machen. Die amtliche Stellung des Lehrers 
am evangelischen Schullehrerseminar zu Breslau, Ernst 
Richter, der zugleich ein gründlich theoretisch gebil
deter Musiker und trefflicher Componist ist, machte es 
möglich, dass die Zöglinge des Seminars auf ihren Fe
rienreisen in die heimatlichen Dörfer der verschieden
sten Gegenden Schlesiens Lieder und Melodien, an de
nen sich das Volk seit langer Zeit ergötzt, aufzeichne
ten. Gleiches thaten die Zöglinge des bunzlauer Schul
lehrerseminars auf Veranlassung des Oberlehrers Ka
row I. Ausserdem haben auch Andere das Unternehmen 
vielfach unterstützt, wenngleich nicht selten dabei höchst 
komische Misverständnisse vorkamen, wie denn z. B. 
Schiller’s Lied von der Glocke von einem Unteroffi
zier als Volkslied eingeschickt werden sollte. Hoff
mann, der sich bekanntlich viel mit den Volksliedern 
der Deutschen und verwandter Stämme beschäftigt hat 
und einen reichen Vorrath hierauf bezüglicher literari
scher Nachweisungen besitzt, war in Schlesien der al
lein Befähigte, an die schwere Arbeit zu gehen, aus 
den mehr oder weniger abweichenden Texten eines 
und desselben Liedes, wie sie aus den verschiedensten 
Gegenden des Landes eingingen, den ursprünglichen 
oder doch den diesem am nächsten stehenden zu er
mitteln. Er hat selbst eifrig gesammelt, und ich bin 
mehrmals Augenzeuge gewesen, wie schwer es hält, 
die Leute dahin zu bringen, dass sie den sogenannten 
Gebildeten ihre Lieder mittheilen. Wir stehen dem 
Volke viel zu fern, es versteht uns nicht, und es weiss 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT» Hand in Jena.

recht gut, welches Unheil es ihm schon gebracht bat, 
dass wir es nicht verstehen.

Wenn irgend, so ist es jetzt noch an der Zeit, 
Volkslieder zu sammeln. Die in ihren Folgen unbe
rechenbaren Veränderungen, welche der Grundbesitz, 
die gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse erlei
den und bereits erlitten haben, der Umstand allein, 
dass aus herrschaftlichen Hintersassen zum Theil hei
matlose Dienstleute geworden sind, die bald hier bald 
dort ihren Wohnsitz aufschlagen, ferner der gewaltige 
Umsturz aller Formen, in denen sich früher die Ge- 
werbthätigkeit und Industrie bewegten, die überhand 
nehmende Zahl von Halbgebildeten, dies Alles ist dem 
Fortbestehen der alten Volkslieder keineswegs förderlich.

Der eigentliche Charakter des Volksliedes zeigt 
sich auch in den schlesischen: die tiefgefühlte Sehn
sucht nach frühem, glücklichem Zuständen. „Wie 
das Volk in seinen Liedern überall durch eine edlere 
und höhere Gefühls- und Anschauungsweise sich aus der 
gemeinen Wirklichkeit zu erheben trachtet, lieber in 
einer weit entrückten Vergangenheit, als in seinen der- 
maligen Zuständen verweilt, lieber mit Königen, Mark
grafen und Rittern, als mit seines Gleichen verkehrt, 
seiner wollenen Röcke und kattunenen Jacken nicht 
gedenkt, sondern Alles in Sammt und Seide kleidet 
und mit Gold und Perlen schmückt, ja sogar die all
täglichsten Genüsse: Brot und Kartoffeln, Wasser, 
Schnaps und Bier in Weissbrot, Wildpret und Fische 
und kühlen Wein verwandelt, so sucht es auch in eben 
diesen Liedern sich seiner gemeinen Sprache zu ent- 
äussern; das Volk singt hier wie überall in Deutsch
land mit wenigen Ausnahmen hochdeutsch“ S. IV. Da
her finden sich denn auch in der vorliegenden Samm
lung von 300 Liedern nur 5 in schlesischen Mundarten, 
nämlich: Nr. 118: Kappeimünch, willst de tanzen? eich 
Wär der gän a Schauf; Nr. 188: Es wär amäl a klener 
Man, he juchhe! dar wulda a gruss Weibla hän; Nr. 
261: Unser Bruder Malcher, dar wult a Reiter warn; 
Nr. 269: Hopsa, hopsa! rüber und nüber, gimmer a 
Guscbla, ich ga ders wieder; und Nr. 278: O Freda 
über Freda! Ihr Nuppern kummt und liiert, was mir 
durt uf der Heda für Wunderding passiert! Von die
sen fünf Liedern scheinen nur Nr. 188, 269 und 278 
schlesischen Ursprungs zu sein, die beiden andern fin' 
den sich auch in andern deutschen Dialekten vor.

Die 300 Lieder der Sammlung sind folgendermaS' 
sen geordnet: 1) Balladen, Nr. 1—41; 2) Märchen? 
Nr. 42—52; 3) Liebeslieder, Nr. 53-170; 4) Jägerlie' 
der, Nr. 171—183; 5) Ehestandslieder, Nr. 184—200; 
6) Handwerkslieder, Nr. 201 227; 7) Soldatenlieder, 
Nr. 228—261; 8) Vermischte Lieder, Nr. 262 — 270; 
9) Wiegenlieder, Nr. 271—276; 10) Geistliche Lieder, 
Nr. 277—300. (Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von ]?. Brockhaus in IjeipziS*
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Volkslieder.
Schlesische Volkslieder mit Melodien. Aus dem Munde 

des Volks gesammelt -und herausgegeben von Hoff
mann v. Fallersleben und Ernst Richter.

(Schluss aus Nr. 108.)

W eiche Geisteskraft war erfoderlich, um einen sol
chen Schatz, wie er uns in den Rechtweisungen des 
Landvolks, in den Bauerweisthümern erhalten ist, 
zu retten, allerdings nicht für unsern todten Acten 
kram, wol aber für Jeden, dem der Bauer mehr ist 
als ein der Patrimonialjurisdiction, den Steuererhebern 
und der Conscription unterworfenes Mitglied des Staats. 
Gleich diesen Bauerweisthümern sind denn auch die 
deutschen Volkslieder eins der wichtigsten Denkmäler 
für die Geschichte unsers Volks, für die Geschichte 
seiner Leiden und Freuden. Wir finden in diesen Lie
dern nicht selten Hindeutungen auf den noch nicht 
durch fremden Einfluss getrübten Rechtszustand ger
manischer Völker, und wo wir dergleichen finden, da 
sind sie zugleich ein Beweis für das hohe Alter der 
Lieder. Das deutsche Recht ist in Schlesien kein ur 
sprüngliches; durch Colonisten, durch Rechtsbelehrun
gen, die man aus Deutschland holte, durch die Rechts
bücher erhielt es hier Eingang und Verbreitung, wes
halb denn auch die in Schlesien selbst entstandenen 
Rechtsquellen des politischen Charakters, der reichen 
Symbolik und des so anschaulichen Formelwesens ent
behren, die nur da fröhlich gedeihen konnten, wo das 
deutsche Recht sich auf den Grund und Boden seines 
Ursprungs ungestört entwickelte. Um so wichtiger sind 
daher die vereinzelten Spuren in der vorliegenden 
Sammlung, welche darthun, dass die eingewanderten 
Deutschen und Nachkommen das Andenken an einzelne 
uralte Rechtsgebräuche treu bewahrten und in ihren 
Liedern bis auf uns fortvererbten.

In dem Liede Nr. 2 heisst es: 
Es freit ein edler Reicher, 
er freit sich seines Gleichen, 
er freit drei Wochen und sieben Jahr, 
bis dass die junge Braut sein war.

In Nr. 22 singt eine Braut:
s ist heute drei Wochen über sieben Jahr, 
seit mein Herzliebster gewandert war.

Solche Zugaben zu bestimmten Zeitfristen sind auch 
dem alten deutschen Recht geläufig. Grimm, Rechtsalt. 
220. Es ist alterthümhch, die kürzere Frist der län- 
gern voran zu stellen. Gr-mm, ebend. 221***.

Nach dem Tode ihres Gemahls zieht die Witwe 
„ihr Ringlein von dem Finger“, Nr. 3. Das Abziehen 
des Vermählungsringes deutet auf den Witwenstand. 
Vgl. Grimm, ebend. 177.

Schäfer verkünden in Nr. 5 einem Herrn, was das 
ferne Glockengeläute zu bedeuten habe:

Da nahm er ab seinen breiten Hut
und setzt’n den Schäfersleuten auf den Kopf.

Der Hut ist ein Zeichen der Freiheit und des Adels, 
Grimm, ebend. 270. 271. Der Herr macht die eigenen 
Schäfer frei, indem er ihnen seinen Hut aufsetzt. Vgl. 
Grimm, ebend. 153. 336.

Nr. 28 erzählt aber höchst lückenhaft etwa fol
gende Geschichte: Ein Mann hat mit einem Jungfräu
lein ein Liebesverhältniss; während seiner Abwesenheit 
tödtet seine eifersüchtige Frau mit Hülfe eines Knech
tes das Jungfräulein und setzt Hände und Füsse und 
das Blut der Umgebrachten als Speise und Trank dem 
ermüdet zurückgekehrten Manne vor; der will aber 
nichts geniessen, sondern sagt:

Viel lieber wollt’ ich schlafen
wol mit dem Jungfräulein.

Da führt ihn die Frau zu Bette
auf einen hohen Saal. .
Was hat’s denn oben stehen?
ein schneeweiss klares Bett.
Was hat’s denn in der Mitte?
auch ein sehr scharfes Schwert, 
und wer daran wird rühren, 
der wird sich schneiden sehr.

Darauf spricht der Mann:
„Nun sieh du falsche Fraue, 
was hast du denn gethan?
Er nahm sie bei den Zöpfen 
und band sie oben an.

d. h. wie ich vermuthe, er hing sie auf. „Im Alterthum 
war es Sitte, wenn ein Mann bei einer Frau schlief, 
die er nicht berühren wollte, dass er ein Schwert zwi
schen sich und sie legte. Glimm, ebend. 168. Hier 
zeigt die Frau ihrem Manne im Bett des Jungfräuleins 
ein blosses Schwert zum Zeichen, dass er das Jung
fräulein nicht hätte berühren, sondern sich hätte den
ken sollen, dass zwischen ihm und ihr ein blosses 
Schwert gelegen.

„Denen, die im Ehebruch ergriffen werden, soll 
man das Haupt abschlagen.“ Sachs. Landr. II, 13, 5. 
Nach Grimm’s Ansicht, Rechtsalt. 687, scheinen in 
früherer Zeit Knechte gehängt, Edle enthauptet worden
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zu sein. Dies möchte durch Nr. 21 bestätigt werden. 
Ein Zimmergesell hat bei einer Markgräfin geschlafen: 
der Markgraf, dem es verrathen ward, sagt:

Ein Häuslein soll er sich selber bau’n, 
da soll er hangen drei’n.

Am Galgen wird der Zimmergesell begnadigt und der 
Markgraf ruft aus:

Wir wollen ihn leben lan;
ist keiner doch unter uns allen hier, 
der das nicht hätte getban.

Nr. 12 erzählt die in so manchen Texten behan
delte Geschichte von Schön Ulrich und Rautendelein. 
Rautendelein ward von Ulrich und von Hanselein ge
liebt ; Ulrich, ein zweiter Blaubart, erhält sie und 
führt sie in einen Wald, wo bereits elf von ihm ge- 
tödtete Jungfrauen hängen. Da sagt Rautendelein auf 
die Frage Ulrich’s, weshalb sie weine: „Ich weine, 
dass ich sterben muss“, und Ulrich erwidert:

Und eh’ ich dich beim Leben la, 
einen eisernen Pfahl will ich durch dich schla’n.

Ich vermuthe, dass Ulrich damit meint: Du bist mir 
untreu gewesen, hast dich dem Hanselein ergeben, des
halb musst du die Strafe des Ehebruchs erleiden. Da 
Grimm, Rechtsalt. 691 die hierauf bezügliche Stelle des 
Rechtsbuches nach Distinctionen, IV, 11, 2 nicht an
geführt hat, so theile ich sie hier vollständig mit:

„Ergreift einer jemanden bei seinem Weibe und 
ergreift er sie auf wahrhafter That und schlägt er sie 
beide auf einander todt, er soll sich auf sie setzen mit 
seiner Waffe und die soll er in seiner Hand halten und 
soll senden nach dem Gericht und soll klagen mit dem 
Wehgeschrei über seinen Räuber und des Landes Räu
ber und Räuberin, die ihn in einem vom Recht aner
kannten Raube seiner ehelichen Rechte beraubt haben, 
und er bitte, ihm ein Urtheil zu weisen, wie er um der 
scheinbaren und handhaften That willen mit ihnen ge
baren solle. So erkennt man: er solle sie binden 
auf einander und soll sie offenbar führen unter den 
Galgen und soll da ein Grab graben sieben Schuhe 
lang und sieben Schuhe tief und soll nehmen zwei 
Bürden Dörner und soll legen die eine untenhin, das 
Weib mit dem Rücken darauf, den Verbrecher soll er 
dann über sie stürzen und eine Bürde auf seinen 
Rücken legen und einen eichnen Pfahl durch sie beide 
schlagen, sie seien lebend oder todt, dass sie an dem 
nicht entweichen können, und das Grab soll man zu
schlagen und zufüllen.“

Tacitus erzählt, Germ. XXIV, wie leidenschaftlich 
die Germanen das Spiel geliebt und dass sie auf den 
letzten Wurf selbst die eigene Freiheit setzten. Hält 
man mit dieser Nachricht zusammen, was wir aus spä- 
tern Zeugnissen über das Recht des Vaters, seine 
Kinder zu verkaufen, wissen (Grimm, Rechtsalt. 461), 
so möchte sich daraus der Anfang des Liedes Nr. 7 
erklären lassen:

Es ritt ein Herr zum kühlen Wein, 
verspielt sein einziges Söhnelein.

Der Sohn fragt den Vater:
„Ach Vater, lieber Vater mein, 
was bringt ihr mit vom kühlen Wein?“ 
„ „Ich bring’ dir mit ein neues Ross, 
darauf du noch nicht geritten hast.“ “

Das soll heissen: du wirst gehängt werden und gemahnt 
an die uralte Verartheilungsformel für zum Galgen 
Verurtheilte: einen dürren Baum sollst du reiten. 
Grimm, Rechtsalt. 41, 42 *. Im breslauer Text unseres 
Liedes heisst es:

Ich bring’ dir mit einen neuen Hirsch, 
den du noch nicht geritten hast.

Durch das laublose Geweih des Hirsches soll wol 
der dürre Baum angedeutet werden. Es war üblich. 
Verbrecher an dürren Bäumen aufzuhängen. Grimm 
ebend. 682**. Die Schwester begleitet den Bruder 
zum Galgen und bittet um des Bruders Leben :

Und deinen Bruder kriegst du nicht, 
er muss jetzt hangen am Galgengericht. 
Und wenn du dich ziehst nackend aus 
und dreimal um den Galgen läufst — 
Und wie das letzte Wort geschah, 
die Kleider schon alle unten war’n. 
Und wie sie’s erste Mal ’rum kam, 
da fingen all’ Frauen zu weinen an. 
Und wie sie’s zweite Mal ’rum kam, 
da fingen all’ Herren zu weinen an. 
Und wie sie’s letzte Mal ’rum kam, 
da hiessen sie sie stille stahn:
Schliesst ab, schliesst ab das Kettenband, 
und lasst den Knaben wieder in das Land.

Noch heut lebt im Volke die Sage, dass ein zur 
Richtstätte geführter Verbrecher, wenn ein Mädchen 
ihn heirathen zu wollen erklärt, straflos werden könne. 
Man vgl. Hippel, Beiträge über Verbrechen und Stra
fen (Königsberg, 1797), S. 101; Abegg, Versuch einer 
Geschichte der Strafgesetzgebung u. s. w. der branden- 
burg. preussischen Länder (Berlin, 1835), S. 129? 
Tit. XII, Art. 2, §. 2 des revidirten preussischen Land
rechts von 1721 nimmt ausdrücklich darauf Rücksicht. 
Abegg a. a. O. S. 115.

Mögen die Herausgeber aus diesen Andeutungen, 
die leicht vermehrt werden könnten, ersehen, welches 
Interesse dem Ref. ihre Sammlung gewährt hat. Be
sonders sind es die Balladen, in denen sich solche 
Spuren des Alterthums, wie die angeführten, vorfinden« 
In den Liebesliedern ertönen nicht selten Anklänge an 
die Gedichte der Minnesänger, an Das, womit die fah
renden Spielleute einst auf Burgen und in den Kaiser
sälen die Zuhörer ergötzten. Modernere Zustände be
handeln die Handwerks- und Soldatenlieder. Schliess
lich wünscht Ref., dass ein tüchtiger Musiker, z« 
Hr. Musikdirector Löwe in Stettin eine Charakteristik 
der in der Sammlung enthaltenen , oft höchst eigerl' 
thümlichen Melodien liefern möchte.

Breslau. Dr. Äug. Geyder*



435

beschichte.
Recueil des lettres missives de Henri IV. publie par 

de Xivrey, membre de r Institut de France. Deux 
Volumes. Tome I. avec 2 planches. Tome II. avec 
3 planches. Paris, 1843. In-4. 12 fr.

Dieser wichtige Beitrag zur Geschichte Heinrich’s IV. 
bildet einen Theil der auf Kosten der französischen 
Regierung lierausgegebenen Sammlung der „Documents 
sur Vhistoire de France“, auf die wir noch häufig Ge
legenheit haben werden zurückzukommen. Bei der 
ausserordentlich grossen Anzahl von Briefen aus der 
Feder dieses Fürsten, die in fast allen Bibliotheken 
Von ganz Frankreich zerstreut sind, war das Zusammen
wirken eines ganzen Vereins von Gelehrten nöthig, um 
eine nur einigermassen vollständige Sammlung dieser 
interessanten Documente zusammenzubringen. Hierbei 
kam dem Minister des Unterrichts, dem die Oberleitung 
der Herausgabe der Documents angewiesen ist, die 
Einrichtung der durch ganz Frankreich verbreiteten 
»»Correspondans pour les travaux hisloriqu.es“ sehr zu 
statten. Der bekannte Archäolog und Geschichts
forscher Berger de Xivrey, dem die Herausgabe die
ser wichtigen Briefe besonders übertragen war, hat 
keine Mühe gespart, sich seiner Arbeit auf eine rühm
liche Art zu entledigen. Überall gibt er die nöthigen 
Berichtigungen, Nachweise und Erläuterungen, die das 
Studium dieser Documente für den Historiker erspriess
lich machen können. Zu den nicht unbedeutenden 
Schwierigkeiten, auf welche der Herausgeber bei seiner 
Arbeit stiess, gehört die Anordnung und Reihenfolge 
der einzelnen Stücke, welche dieser Sammlung einver
leibt werden sollten. Es war nämlich, da einmal die 
chronologische Folge beobachtet werden sollte, in Be- 
treff der zahlreichen Briefe ohne Datum der historischen 
Kritik ein weites Feld eröffnet, auf dem man sich von 
einzelnen, oft sehr unbestimmten Andeutungen leiten 
lassen musste. Wer mit solchen chronologischen Be- 

! Kimmungen unbekannt ist, kann sich schwerlich einen 
begriff von der Mühe und dem Zeitaufwande machen, 
den dieselben erheischen. So viel uns scheinen will, 
l^t der Herausgeber in diesen gelehrten Combinationen

I last immer glücklich gewesen.
Aber noch ein anderer Punkt war es namentlich, 

der den ganzen Fleiss und die ganze Gelehrsamkeit 
des Hrn. de Xivrey in Anspruch genommen haben mag. 
Derselbe stellte sich nämlich in seinem Commentar die 
schvyierige Aufgabe, wo möglich über jede Person, de
ren in diesen Briefen Erwähnung geschieht, soweit es 
irgend wünschenswerth wäre, d'e sorgfältigste Aus
kunft zu geben. In der Vorrede zählt er die authen
tischen Quellen auf, aus denen er grösstentheils diese 
für die französische Geschichte hochwichtigen Nadi- 
Weisungen schöpfte. Mit Dank erkennt er an, dass 

Hr. Leon Lacabane, einer der Angestellten an .der 
Manuscriptsammlung der königlichen Bibliothek, ihm 
bei dieser Arbeit wesentliche Dienste geleistet habe. 
Ausserdem werden noch die Namen von drei andern 
Mitarbeitern genannt. Es sind dies Bernhard, de Che- 
vallet und de; Freville, von denen Letzterer namentlich 
sich durch Dechiffrirung solcher Briefe, welche mit 
Chiffern geschrieben waren, verdient gemacht hat. Auch 
der gelehrte Monmerque hat sich bei der Lösung eini
ger historischer Zweifel betheiligt. Wenn der Heraus
geber demungeachtet bei einigen Namen, deren Anzahl 
übrigens nicht beträchtlich sein dürfte, in Zweifel ge
blieben ist, so muss man ihm doch das Zeugniss geben, 
dass er gewiss nichts vernachlässigt hat, was auf die 
Geschichte Heinrich’s IV. nur einiges Licht werfen 
könnte. Wie schwierig die Entzifferung mancher Na
men sein mochte, kann man sich wol denken, wrenn 
man sich die schwankende Orthographie und die Ab
weichungen in der Aussprache vergegenwärtigt, welche 
zur Zeit, als diese Briefe geschrieben wurden, herrschte 
— Zu den wichtigen Beilagen, welche der Heraus
geber seiner Arbeit gegeben hat, gehört auch ein Itine- 
rarium oderein topographisches Verzeichniss aller Orte, 
welche dieser Fürst auf seinen zahlreichen Reisen be
rührt hat. Es findet sich am Ende des zweiten Ban
des und füllt nicht weniger als 110 Seiten. Die Aus
arbeitung dieses Verzeichnisses mag dem Verf. nicht 
geringere Mühe gemacht haben, als die Abfassung des 
oben erwähnten Commentars. Er führt selber an, dass 
er einen Theil seiner Angaben einem Ausgabebuche 
Heinrich’s verdankt, welches zu Pau auf bewahrt wird 
und das die Jahre 1576 und 1589 umfasst. Wie wich
tig diese Arbeit für den Forscher übrigens ist, kann 
man ersehen, wenn wir sagen, dass man von den 
ersten 36 Lebensjahren Heinrich’s IV., wenigstens wäh
rend 15 ganzer Jahre diesen Fürsten nicht blos Tag 
für Tag auf seinen Reisen begleiten, sondern dass man 
sich sogar über die einzelnen Punkte, die er auf jeder 
Tagereise berührt hat, nun Rechenschaft ablegen kann.

An dieses Itinerarium reiht sich eine sorgfältige 
Angabe der Quellen, denen man die einzelnen Briefe 
verdankt. und ein Glossarium der veralteten Wörter, 
die den ungeübtem Leser stöien könnten. Sehr fleis
sig gearbeitete Namenregister schliessen jeden Band. 
Ausserdem sind dem Ganzen noch mehre interessante 
Facsimiles beigegeben.

Ein Theil der Briefe, welche unter Heinrich’s Namen 
erscheinen, mögen wol eigentlich von seinem klugen Mini
ster du Plessis-Mornay herrühren. Jedenfalls sind aber 
dieselben im Auftrage seines geistreichen Herrn ge
schrieben, sodass man dem Herausgeber keinen Vor
wurf daraus machen kann, dass er sie in diese Samm
lung aufgenommen hat. Dazu rechnen wir namentlich 
die lateinische Correspondenz mit den protestantischen 
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Fürsten, die für die Geschichte der Religionsstreitig
keiten während des 16. Jahrh. wol vom grössten In
teresse sein dürfte. Der Herausgeber bemerkt aus
drücklich, dass ihm die Originale oder treue Copien 
dieser Briefe von den Archiven deutscher Fürsten mit 
der zuvorkommendsten Bereitwilligkeit mitgetheilt wor
den seien.

Die beiden ältesten Briefe, welche in dieser Samm
lung enthalten sind, fallen in das J. 1562. Der Prinz 
war zu dieser Zeit neun Jahre alt, und von diesem 
Zeitpunkte bis zu seinem 36. Jahre (1589) sind nur 
drei Jahre in dieser Correspondenz ganz leer ausgegan
gen. Die Jahre 1565 und 1568 haben jedes nur einen 
Brief beigesteuert. Aus dem J. 1570 rühren fünf, aus 
dem J. 1571 elf her. Das folgende J. 1572 , also das
selbe , in dem die Bartholomäusnacht stattfand, wird 
mit 13 Stücken vertreten, während die beiden darauf 
folgenden jedes nur sechs Briefe ergeben haben. Aus 
dem J. 1575, der Zeit des gezwungenen Aufenthaltes 
des jungen Königs von Navarra am Hofe, haben sich 
nur vier Briefe erhalten. Von nun an gewinnt seine 
Correspondenz beträchtlich an Umfang; gleich vom 
nächsten Jahre finden wir 36, vom J. 1577: 28, vom 
J. 1578: 51, vom J. 1579: .52, vom J. 1580: 75, vom 
J. 1581: 72, vom J. 1582: 63, vom J. 1583: 109 und 
vom J. 1584 71 Briefe. Hier schliesst der erste Theil 
der Sammlung, der im Ganzen 666 Briefe enthält.

Der zweite Band wird mit dem J. 1585, wo der 
Bürgerkrieg sich unter bestimmten Bannern zu organi- 
siren anfing, eröffnet. Dieses Jahr bietet uns gleich 
122 Briefe; das nächstfolgende 80; 1587: 59; 1588:89; 
die erste Hälfte des J. 1589 enthält 50 Briefe. Die
selben gehen bis zu dem Zeitpunkte, als Heinrich den 
französischdh Thron bestieg. Mit diesem Ereignisse 
schliesst der zweite Theil, in dem 400 Briefe vereinigt 
sind, sodass die Sammlung, soweit sie jetzt reicht, 
1066 Nummern umfasst.

Um eine so beträchtliche Anzahl von Documenten 
zusammenzubringen, musste manche Bibliothek, man
ches Archiv durchsucht werden. Der Herausgeber 
erstattet von diesen zahlreichen Nachforschungen, die 
glücklicherweise von einem so schönen Erfolge ge
krönt wurden , ausführlichen Bericht und kündigt zu
gleich an, dass eine Anzahl von Documenten, deren 
Mittheilung leider erst zu spät erfolgte, in einem Supple
mentbande noch erscheinen wird. Möge es dem ge

lehrten Hrn. de Xivrey gelingen, seine beharrlich be
gonnene Arbeit glücklich zu Ende zu führen.

Bernburg. F. Günther-Biedermann-

Correspondance inedite de rempereur Napoleon ar,ec 
le commandant en chef de fartillerie de la grand 
armee pendant les campagnes de 1809 en Autriche, 
1810—UenEspagne, 1812 en Russie, publiee avec 
des notes par Adr. Pascal. Paris, 1843.

wir machen hier auf ein kleines Werkchen aufmerk' 
sam, in dem der Geschichtforscher wie der Militär 
manchen interessanten Beitrag zur Kriegsgeschichte 
Napoleon’s finden wird. Der Name des Herausgebers 
sowie der Inhalt der kleinen Schrift, welche vor uns 
liegt, bürgt uns dafür, dass wir es hier mit keinem 
falschen, untergeschobenen Briefwechsel zu thun ha
ben, wie aus Buchhändlerspeculation deren schon auf 
Napoleon’s Namen hin so viele fabricirt worden sind« 
Es wäre wohl wünschenswert!!, dass einmal mit stren
ger Sichtung des Falschen sowie des völlig Werthlo- 
sen die ganze Correspondenz Napoleon’s zusammenge
stellt würde. In einer solchen Sammlung dürfte der 
grösste Theil der Briefe, welche in obiger Broschüre 
enthalten sind, nicht fehlen. Schon die bedeutende 
Stellung, welche der Graf Lariboissiere, an den sie 
gerichtet sind, bekleidete, können auf ihre Wichtigkeit 
schliessen lassen. Lariboissiere, der im J. 1759 ge
boren war, diente in demselben Regimente mit Napo
leon, zeichnete sich bei Austerlitz und Jena aus und 
trug vorzüglich mit zum Siege bei Wagram bei. Dio 
Originale der Briefe, deren Veröffentlichung wir dem 
verdienten Adr. Pascal verdanken, befinden sich in den 
Händen der Familie Lariboissiere; 49 davon haben Be
zug auf die Feldzüge des J. 1809. Einige derselben 
sind bereits in den Denkwürdigkeiten des General Po* 
let über diese Campagne (Paris, 1824. 4 Bde.) abge
druckt. Zwei von den mitgetheilten Briefen beziehen 
sich auf den spanischen Krieg, und 23 auf die Unter- 
nehmungen in Russland. Der Raum gestattet uns nicht? j 
aus diesen Briefen nähere Mittheilungen zu machen? 
nur eine einzige Angabe wollen wir uns erlauben. Wi* 
ersehen hier aus den Mittheilungen des Artilleriecom- 
mandanten, dass in der Schlacht von der Moskwa 
Ganzen 43,578 Kanonenschüsse gethan wurden.

Bernburg. -F« Günther-Biedermann-

Verantwortlicher Redacteur: Dr. 1?. Hand in Jena« Druck und Verlag von ® • A. Brockhaus in



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Dritter Jahrgang. M 110. 7. Mai 1844.

Schriften gelehrter Gesellschaften.
Journal of the Royal geographical society. Vol. XIII. 

P. I. London, 1843. 1) Übersicht der Fortschritte der Geo
graphie im J. 1843, von R. W. Hamilton. 2) Capitän Allen, 
Bericht von seiner Fahrt den Cameruns-Flnss hinauf bis zur 
Bay von Amboises (den noch unbekannten Theil der afrikani
schen Küste). 3) Rob. Schomburgk, Bericht über seinen Aus
flug nach den Quellen des Takutu im britischen Guyana im J. 
1842. 4) Auszüge aus dem Tagebuche des Baron Äug. v. 
Rode von einer im J. 1842 gemachten Reise durch die Land
striche der Mamaseni und Khogilu (Bakhtivari) zwischen Kas- 
run und Behbohan in Persien. Hierin Nachrichten über die in 
Belsen gehauenen Basreliefs bei Sahrai Behram. 5) Von dem
selben Verfasser die Fortsetzung der Reise von Behbohan nach 
Schuster, in einem Anhänge von den Ruinen der Stadt der 
Urii, welche von Alexander belagert wurde (Curt. 5, 3). 6) 
G. Wilkinson, Bericht über die Natronseen in Ägypten. 7)•Aus
zug aus Capitän Wilson’s Reise im Gebiete des Ni»am in Ost
indien aus den J. 1830 — 31, mit Nachrichten über die Festung 
Golkonda und die daneben liegenden Gräber der Könige. 8) 
Kürzere Notizen; darunter Nachrichten über die neuen Ent
deckungen in Süd-Australien, von E. J. Eyre, über das west
liche Australien, von Landor und Lefroy.

Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Ge
sellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. Bd. VI. Neuf- 
chatel (Solothurn, Jent & Gassmann), 1842. 7 Thlr. M. Neu
wyler, die Generationsorgane von Unio und Anodonta. Zooto
mischer Beitrag. G. Valentin, Beiträge zur Anatomie des Zitter
aales. H. Nicolet, Rech/rches pour servir ä l’histoire des 
podurelles. Chr. Martins, Materiaux pour servir ä Vhypso- 
metrie des Alpes pennines. Lusser, Nachträgliche Bemerkungen 
zu der geognostischen Forschung und Darstellung des Alpen
durchschnitts vom St.-Gotthard bis Art am Zugersee.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben von 
der historischen Gesellschaft zu Basel. Zweiter Band. Basel, 
Schmider. 1843. 2 Thlr. 1) Ital Reding, vom Cand. Reber. 
2) Ulrich von Hutten, von J. Stockmeyer, Pfarrer zu Oltigen. 
3) Die Gottesfreunde in Basel, von Prof. Dr. W. Wackernagel. 
4) Bonifacius Amerbach, von D. A. Fechter. 5) Der Durch
marsch des Generals Mercy durch den Canton Basel im August 
1709. Aus Protokollen und Acten zusammengestellt von Dr. A. 
Heussler. 6) Die Verfassung der Landgrafschaft Siegau, von 
L. A. Burckhardt. 7) Anhang, enthält die an Franz von 
Sickingen gerichtete Zueignungsschrift und die poetische Vorrede 
„zu dem Leser“ aus Hutten’s Gesprächsbüchlein.

Am 10. Jan. 1843 hat sich zu Lucern ein historischer 
Verein der fünf Orte Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden und 
Zug gebildet, um theils in Verbindung mit der geschichtfor- 
schenden Gesellschaft der Schweiz, theils selbständig für For
schung der Geschichte und Alterthumskunde, namentlich der 
fünf Orte, thätig zu sein. Sie zählt 50 Mitglieder. Den Vor
standsausschuss bilden: Regierungsrath Jos. Entychius Kopp,» 

Prof. Peter Bannwart und Registrator des Stadtarchivs Jos. 
Schneller in Lucern. Die Versammlung hat jährlich ein Mal 
statt. Die Mitglieder des Ausschusses fanden für rathsam, bevor 
noch ein allgemeiner Beschluss über eine herauszugebende Zeit
schrift gefasst worden ist, eine Probe für eine solche Zeitschrift 
zu liefern, und so ist unter der Redaction des Vorstands Kopp 
erschienen: „Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des histori
schen Vereins der fünf Orte Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden 
und Zug. Erster Band. Erste Lieferung. Einsiedeln, Benziger. 
1843. Dieses Heft zeigt, dass die Mitglieder sich die Erfor
schung und Darlegung der Quellen zur Hauptaufgabe gestellt 
haben. Der Inhalt ist unter vier Rubriken geordnet. I. Reichs
sachen. 1) Regesten kaiserlicher und königlicher Urkunden des 
Stadtarchivs Lucern, aus den Jahren 840—1530. Sie enthal
ten zwanzig Freiheitsbriefe von fünf Reichsoberhäuptern (König 
Rudolph bis Sigmund). 2) Der Reichszoll zu Fluelen im Lande 
Uri. Urkunden aus den Jahren 1313— 1353. II. Kirchliche 
Sachen. Dreiunddreissig Urkunden aus den Jahren 1241—1429 
zur Geschichte der Kirchen und Klöster, deren über die Land
marken hinausreichende Bedeutsamkeit die von Kopp geschrie
bene Vorrede in einer recht instructiven Weise darstellt. Sie 
berühren allgemeine Momente der Zeit- und Sittengeschichte. 
III. Hofrechte, Stadtrechte, Burg-und Landrechte; Vogtei und 
Lehen; Bündnisse und Urfehden; Eidgenössisches und Österrei
chisches. Fünfundzwanzig Urkunden aus den Jahren 955— 1393. 
Die älteste Ürkunde aus der Zeit Königs Otto des Ersten be
trifft die Verhältnisse der Abtei Zürich zu den Landleuten von 
Uri in Hinsicht der Bezehentung ihrer Güter. Andere berühren 
das Eherecht, das Hofrecht, die Urfehden. Die Urkunden sind 
den Archiven zu Wien, Colmar, Arau, Zürich und der fünf 
Orte wie den Bibliotheken vieler Abteien und Stifter entnommen. 
IV. Liber Heremi. Diesen Titel führt die von Haller und An
dern viel besprochene sogenannte Einsiedelnsche Chronik. Aus 
ihr wird der erste Theil Annales Einsidlenses vom J. 814 — 
1298 gegeben. P. Gallus Morel, Conventual und Archivar zu 
Einsiedeln , welcher diesen schätzbaren Abdruck bevorwortet, er
klärt sich für die Echtheit von Tschudi s Handschrift und die 
Originalität des Werkes selbst, sodass der Verfasser des Liber 
Heremi nur aus Annalisten vor dem 12. Jahih., aus IJermann 
Contractus, aus Acta murensia und Gesta monasterii Novien- 
tensis geschöpft haben mag. Der Herausgeber hat über ein
zelne Stellen in Anmerkungen Erläuterungen gegeben. Dem 
Hefte sind zwei Urkunden, eine lateinische und deutsche in 
Facsimile beigefiigt.

Compte rendu des seances et travaux de Tacademie des 
Sciences morales et poliliques, publie par M. M. Loiseau et 
Ch. Verge. Tom. V. Livr. 1. Paris, 1844. Äusser den Berichten 
über die Veränderungen in der Gesellschaft sind enthalten: Ra^ 
vaisson, sur la philosophie d Aristote chez les Arabes. 
Mignet, sur les causes qui ont introduit la philosophie chez 
les Arabes. Tr oplong, memoire relatif au pouvoir de 
T^tat sur Renseignement d’apr'es Vancien droitpublie frangais. 
Observations sur le mime sujet, par MM. Cousin, Trop
long, comte Portalis.
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Miscellen.
Die Literatur der Medicin war in älterer Zeit reich an 

Namen ausgezeichneter holländischer Gelehrten, und wenn Boer- 
have Leeuwenhoek, Ruysch, Sylvius de la Boe in ihrem hohen 
Ruhme unvergessen sind, vermittelt dies zum Theil die Zugäng
lichkeit ihrer Schriften; dagegen bleiben die Forscher aus der 
Gegenwart der Gelehrtenwelt äusser ihrem Lande fast ganz 
unbekannt, weil sie in der vaterländischen Sprache schreiben. 
Dennoch enthalten die Schriften von Schroeder van der Kolk, 
Vrolyk, Alexander, Sebastian, Beckers, Ontyd, Kerst, van 
Den, die chemischen und zoologischen Werke von Mulder und 
van der Hoeven eine reiche Summe scharfsinniger Beobachtun
gen und tieferer Forschungen, deren allgemeines Bekanntwerden 
vorzüglich dadurch verhindert wird , weil die holländische Sprache 
nur von Wenigen in Deutschland und Frankreich gekannt wird 
und ihr Gebrauch sich nicht über die Grenzen des Landes ver- 
streckt. Es ist daher ein glücklicher Gedanke, nach Erwägung 
dieses hemmenden Grundes, von den Niederlanden ein medici- 
nisches Journal in einer Sprache ausgehen zu lassen, welches 
auch im Auslande einen allgemeinen Eingang findet. Eine Ge
sellschaft Ärzte im Haag hat sich nämlich zur Herausgabe eines 
Journals in französischer Sprache vereinigt für den Zweck, auf 
der einen Seite das Ausland mit den Fortschritten der medici
nischen Wissenschaft in den Niederlanden, auf der andern die 
inländischen Gelehrten mit den neuen Erscheinungen der deut
schen und französischen Literatur bekannt zu machen. Dass 
hierzu reichlicher und interessanter Stoff gewonnen werden könne, 
lässt sich schon insofern voraussetzen, als die klimatischen Ver
hältnisse von Holland und den holländischen Besitzungen in 
Indien der medicinischen Beobachtung ganz eigenthümliche Ge
genstände darbieten. Die Mitarbeiter dieses Journals wollen 
vor der Hand ungenannt bleiben, bis die Billigung des Unter
nehmens sie zur Angabe ihrer Namen ermuthigt; doch dürfen 
wir wol bemerken, dass an der Spitze der Redaction der im 
Haag bei dem Medicinalbüreau und Militärhospital bethätigte 
Arzt J. M. E. van Ghert steht. Von diesem in monatlichen 
Heften erscheinenden Journal liegt das erste Heft vor: Journal 
medical de la N verlande, publie par une societe de medecins. 
La Haye chez Noordendorp. (Paris, Brockhaus & Avenarius. 
Bruxelles, Perichon. Preis für Deutschland 6 Thlr.) Die Ein
leitung spricht einen rein wissenschaftlichen Eifer und umsich
tige Kenntniss aufs erfreulichste aus, und es kann an einem 
wirksamen Erfolg sowol in Hinsicht der medicinischen Studien 
und der Verbesserung der medicinischen Policei in Holland, als 
auch in Beziehung auf das hiervon Kenntniss nehmende Aus
land nicht gezweifelt werden, wenn die Unternehmer nachhal
tige Unterstützung finden. Das erste Heft hat folgenden Inhalt: 
1) Reflexion sur T enseignement de la medecine en rapport 
avec celui, qui se donne en Hollande; noch unvollendet. Mit 
einem ehrenwerthen Freisinn deutet der Verfasser die Mängel 
des medicinischen Studiums in Holland und Das, was dort in 
Anstalten und Einrichtungen vermisst wird, an, was den Auf
satz interessant macht für die Vergleichung anderer und besserer 
Zustände. 2) Revue des journaux medicaux hollandais. Es 
erscheinen vier holländische Zeitschriften der Medicin von Dr. Moll 
und Dr. Eldik, von Dr. Holtrop und Dr. van de Kasteele, von 
Prof. Alexander, von Dr. Heye. Hier wird vorerst aus Alexan
der s Lancette ein Auszug gegeben. Die aufgefü'nrten Aufsätze 
betreffen einzelne merkwürdige Krankheitsfälle und deren Hei- 
^n?.’,un^ ein Schreiben des Dr. Engelbronner über die vor
züglichen Krankheiten in Ostindien. 3) Revue bibliographique. 
Clinique du professeur Pruys van der Hoeven. Auszug aus

Plaat, Brevis historia plurium morborum hoc anno in chnice 
Pr. van der Hoeven observatorum, dann aus Etudes patholo- 
giques du Dr. Gobee. 4) Revue des journaux etrangers. 
Auszüge aus deutschen, französischen, englischen Zeitschriften. 
5) Melanges. Literarische Notizen. Möge ein so ebrenwerthes 
Unternehmen auch in Deutschland fördernde Freunde finden.

Wer in Belgien reiste und dort die Beghinenhöfe sah, oder 
nur den Roman der Lady Morgan The Beguine gelesen hat, 
wird sich vergeblich in neuern Schriften nach näherer Auskunft 
über diese aus sehr alter Zeit bis jetzt fortdauernden Institute 
umgesehen haben. Man ist daher dem Verfasser einer gründ
lichen Monographie Dank schuldig, durch welche die Geschichte 
dieser Anstalten zum ersten Male nach den Quellen ins Licht- 
gestellt wird. „ Die Geschichte des Ursprungs der belgischen 
Beginnen, nebst einer authentischen Berichtigung der im 17. 
Jahrh. durch Verfälschung von Urkunden in derselben ange
stifteten Verwirrung, von Dr. E. Hallmann^ (Berlin, Reimer. 
1843). Beginnen sind, nach des Verfassers Bestimmung, Per
sonen weiblichen Geschlechts, und zwar Jungfrauen und Witwen, 
welche sich, um von der bürgerlichen Gesellschaft abgesondert, 
unter einem Pfarrer und selbstgewählten Vorsteherinnen zu woh
nen und fromm, arbeitsam und keusch zu leben, auf beliebige 
unbestimmte Zeit vereinigen, darum auch nicht Nonnen, weil 
sie weder Ordensregel, noch lebenslängliches Gelübde bindet, 
und sie durch Arbeit mit dem bürgerlichen Leben in stetem 
Verkehr stehen. Sie wohnen in kleinen abgesonderten, mit 
einer Ringmauer umgebenen Häusern, dem Beghinenhof, die Wohl
habenden auf eigene Kosten, die Unbemittelten unterstützt 
von der Anstalt und durch ihrer Hände Arbeit. Das geschicht
liche Resultat, zu welchem der Verfasser durch Urkunden und 
Benutzung der dahin einschlagenden Schriften gelangt ist, be
sagt, dass am Ausgange des 12. Jahrh. ein Priester Lambert 
le Begues oder le Beghe (dessen Namen umgedeutet in le 
begue, die Sage, als habe er gestammelt, herbeigeführt hat) 
zur Minderung der Sittenlosigkeit eine Menge abgesonderter 
Häuschen in einem Garten bei Lüttich erbauen liess, darin 
weibliche Personen, die Beguinen, aufnahm, eine am 26. März 
1184 geweihte Kirche errichtete und einem Priester die Auf
sicht übertrug, um so dem oft der Verführung preisgegebenen 
Geschlechte einen Rettungsort darzubieten. Der grössere Theil 
der Monographie beschäftigt sich mit der kritischen Feststellung 
dieses Resultats. Zuerst war die Annahme zurückzuweisen, mit 
der man bis zum J. 1630 behauptet hat, es habe die heilig6 
Begga, Fürstin von Brabant, gegen das Ende des 7. Jahrh. 
die Beghinen gestiftet. Dann erfoderte die Behauptung, dass 
die drei im J. 1630 bekannt gemachten löwener Urkunden» 
nach denen der Beghinenhof von Vilvorde schon im J. 1065 ge
blüht habe, unecht sind, eines durchgeführten Beweises, welchen 
der Verfasser hinreichend durch Aufdeckung eines Anachronismus, 
durch die urkundliche Geschichte des vilvorder Beghinenhofs und 
den Charakter der Schrift in der ältesten Urkunde liefert. Er 
ist genöthigt, am Schlüsse auszurufen: „W elches Vertrauen soll 
der Geschichtforscher in die Treue der kirchlichen Schriftstell61 
des 17. Jahrh. im Allgemeinen setzen, wenn er bei dieser Ge- 
legenheit sieht, dass drei Autoren, die aus den Archiven ge' 
schöpft zu haben vorgeben, und die wirklich alle drei die Ur
kunden in Händen gehabt haben, durch Verschweigungen und 
Erdichtungen die einfachste Sache in unlösbare Widersprüche 
verwickeln ? <c Im Anhang werden Notizen über die nun nicht 
mehr existirenden Begharden und über die richtige Schreibart 
des Namens der Beghinen beigefügt, wie auch Kupfer die 
Tracht der Beghinen, die älteste Urkunde und die Chapelle de M 
Consolation an der Stelle des ehemaligen Steenvort veranschaulichen'
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Gelehrte Gesellschaften.
Naturforschende Gesellschaft in Basel. Die 

Gesellschaft hat einen ausführlichen Bericht über ihre Verhand
lungen vom August 1840 bis Juli 1842 (Basel, 1843) erschei
nen lassen. Die Verhandlungen sind nach den besondern 
Fächern geordnet worden. I. Physik und Chemie. Prof. Schön
lein stellte am 2. Dec. 1840 alle Beobachtungen zusammen, 
welche bis jetzt über die Elektricitätsbewegung durch Dampf
bildung angestellt worden sind. Am 18. Aug. wies er durch 
Versuche nach, dass die Chromsäure im Volta’schen Ver
fahren eine grosse Übereinstimmung zeigt mit Chlor, Brom und 
3od. Aus seinen elektro-magnetischen Untersuchungen gab er 
am 19. Jan. 1842 eine Abhandlung über die Volta’sche Pola
risation fester und flüssiger Körper; am 2. Febr. über die di- 
recte Oxydirbarkeit des Platins und des Goldes. II. Meteoro
logie. Meteorologische Übersicht des J. 1840, des J. 1841 vom 
Rathsherrn Peter Merian, über das meteorologische Verhalten 
des Winters vom J. 1840—41 von Demselben. Mittlere täg
liche Änderung der Luftwärme von Demselben. UL Mineralogie, 
Geologie und Petrefactenkunde. Am 6. Jan. 1841 las Raths- 
herr Merian über die Geologie der afrikanischen Goldküste. Am 
^8. Mai 1842 gab Derselbe eine Übersicht der Acephalen der 
öffentlichen Sammlung in Basel. Am 3. Febr. 1841 las Der
selbe über einige angeblich fossile Wallfischknochen, die im 
Schuttlande des Rheinthais gefunden worden sind. Derselbe 
ober die Theorie der Gletscher. IV. Botänik. Prof. Meisner 
gab am 4. Nov. 1840 Bemerkungen über die Familie der Cacteen ; 
am 6. Jan. 1841 über die ostindischen Thymeleen; am 17. März 
1841 pflanzengeographische Schilderung der Südspitze Afrikas. 
Cand. Preiswerte hielt am 16. Sept. 1841 einen Vortrag über 
<lie Familie der Algen; am 2. März 1842 gab Derselbe eine 
übersichtliche Darstellung der Familie der Flechten in Beziehung 
mif ihre Structur, Lebensweise, Verbreitung und Classification. 
V. Zoologie. Ain 10. Sept. 1840 erstattete Dr. Imhoff Bericht 
ober eine Sammlung Guincensis.cher Käfer. Am 20. Oct. 1841 
sprach Derselbe über grosse Ameisenhaufen, welche sich in Basel 
leigten. Am 3. Febr. 1841 Prof. Miescher über Acari im In- 
Oern lebender Thiere; am 2. März 1842 über einen neuen Pa
rasiten der menschlichen Haut; am 16. März über eigenthüm- 
bche Schläuche in den Muskeln einer Hausmaus. VI. Anthro- 
P°tomie, Zootomie, Physiologie. Am 10. Nov. 1841 gab Dr. 
^agenbach eine Beschreibung von einzelnen Organen des Cro- 
vodilus lucius. Am 22. Dec. 1841 las Prof. Dr. Nüsser über

Schädelbildung des Krokodils; am 20. Jan. 1841 über den 
8*0» der Carinaria mediterranen. Am 2. Dec. 1840 machte 
JW Jung Mittheilungen über die Orang-Outang-Schädel des 
^useums zu Wiesbaden; am 6. Jan. 1841 einen Vortrag über 
Jje Strnctur des Schädels bei Idioten. Am 7. Dec. 1841. Prof. 
Fischer über die unwillkürliche fliegende Bewegung der Blen- 
^ungsbilder der Sonne; am 5. Jan. 1842 über die chromatischen 
Erscheinungen der Blendungsbilder. Am 18. Nov. 1840 trug 

r- C. Vogt die Hauptresultate seiner Untersuchungen über die 
Entwickelung der Fische und seine Beobachtungen über die fär
bende Ursache des Schnees vor. VII. Medicin. Am I 7. Febr.

841 hielt Dr. Rrenner einen Vortrag über das Verhältniss der 
somatischen oder vegetativen Krankheiten zu den Seelenstörungen. 
Am 13. Aug. 1840 Dr. C. Streckeisen über die Anwendung des 
galten Wassers als Heilmittel. VIII. Verschiedenes. Am 15. Nov. 
hab Rathsherr Mei ian Nachrichten über die naturhistorischen

Museen in den rheinischen Städten, am 3. Febr. 1841 über 
den Fortgang der naturwissenschaftlichen Sammlungen der Ge
sellschaft. Am 2. Febr. I 842 sprach Pfarrer Uebelin über Farben
bildung an gefrorenen Fensterscheiben. Die Beamteten der Ge
sellschaft auf die Jahre 1842—44 sind Rathsherr P. Merian 
Präsident; Prof. F. Fischer, Vicepräsident; Secretär Dr. Imhoff; 
Vicesecretär Dr. Iselin.

Preisaufgaben.
Die königl. Societät der Medicin in Bordeaux erkannte in 

der am 23. Dec. v. J. gehaltenen Sitzung unter den über die Frage 
De l’influence des divers syst^mes penitentiaires sur la sante 
et la raison des prisonniers eingegangenen Abhandlungen de
nen von Dr. Varrentrapp in Frankfurt a. M. und von dem 
Hospitalarzt Emile Chauffard in Paris den Preis zu.

Preisaufgaben der Jablonowskischen Gesellschaft zu Leip
zig. 1) Aus der Geschichte: Für das J. 1844. Geschichte 
des politischen Verkehrs zwischen der Republik Polen und den 
Königen von Frankreich bis zur Mitte des 18. Jahrh., wobei 
hauptsächlich die Geschichte der polnischen Königswahl und 
der Regierung Joh. Casimir’s und Joh. Sobieski ins Auge zu 
fassen. 2) Für das J. 1845. Historisch - geographische Er
örterung, was für Wohnsitze die slawischen Völker im 8. Jahrb. 
n. Chr. an der Elbe und Saale gehabt haben ; darauf Nach
weisung, wie in den folgenden Jahrhunderten das Christenthum 
und die Herrschaft der Deutschen über Elbe und Oder hinaus 
sich erweitert haben; endlich Nachweisung, welches das Gebiet 
beider am Ende des 13. Jahrh. bei den slawischen Völkern 
nach Osten sei. II. Aus der Physik und Mathematik. Fürs 
J. 1844. Mehre neue Physiker haben durch Versuche und 
Erörterungen nicht wenig beigetragen, die Theorie der soge
nannten subjectiven Farben ins Licht zu setzen, doch die Sache 
nicht ausgemacht. Daher wird eine neue Reihe von Versuchen 
und Beweisführungen begehrt, aus welcher eine sichere und 
einleuchtende Theorie und der vollkommene Zusammenhang 
jener Erscheinung hervorgehe. Auf das J. 1845. Es sind 
noch einige Bruchstücke einer von Leibnitz erfundenen geome
trischen Charakteristik übrig (s. Chr. Hugenii aliorumque sae- 
culi XVII virorum celebriorum exercitutiones mathemathicae 
et philosophicae. Ed. Uylenbroek. Hag. com. 1833. 
Fase. II, p. 6), in welcher die gegenseitigen Lagen der Orte, 
ohne die Grösse von Linien und Winkeln zu Hülfe zu ziehen, 
unmittelbar durch einfache Symbole bezeichnet und durch deren 
Verbindung bestimmt worden, und die daher von unserer alge
braischen und analytischen Geometrie gänzlich verschieden ist. 
Es fragt sich, ob nicht dieser Calcul wieder hergestellt und 
weiter ausgebildet, oder ein ihm ähnlicher angegeben werden 
kann, was keineswegs unmöglich zu sein scheint. HL Aus der 
politischen Ökonomie in Bezug auf Sachsen. Fürs Jahr 1844. 
Die geognostische Beschreibung irgend eines natürlich abge
grenzten Landstrichs des Königreichs Sachsen in agronomischer 
Beziehung auf Getreide-, Obst-, Wein- und Waldbau, mit 
Ausschluss des Bergbaus. Fürs Jahr 1845. Eine Geschichte 
der für technische Zwecke jetzt so ausgebildeten Verfertigung 
der Schmälte, von dem Ursprünge dieser Fabrication in Sachsen 
an, aus den Quellen erzählt. Die Preischriften in lateinischer, 
oder französischer, oder deutscher Sprache werden vor Ende 
des Monat Novembers jeden Jahrs an den Secretär der Gesell
schaft, im J. 1844 an Prof. Fr. Aug. Hasse in Leipzig ein
gesendet. Preis: eine Goldmünze 24 Ducaten an Werth.

Verantwortlicher Redacteur: )r. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von V* A. Brockhaus in Iieipzig.



440

In t © 1 Si g © ä ® bl a 11.
(Der Raum einer Zeile wird mit U/2 Ngr. berechnet.)

Vortliellhaftes Anerbieten 
für die Besitzer 

früherer Auflagen 
des

Conversations - Lexikon.
In allen Buchhandlungen ist eine ausführliche An

kündigung zu finden, in welcher die Verlagshandlung 
des Conversations - Lexikon, F. A. Brockhaus in 
Leipzig, sich erbietet, frühere Anflagen dieses 
Werks gegen die jetzt neu erscheinende Eaesmte 
verbesserte und sehr vermehrte Auflage umzutauschen. 
Es werden daher die Besitzer früherer Auflagen des 
Conversations-Lexikon auf dieses Anerbieten, welches 
nur für eine kurze Zeit in Kraft bleibt, aufmerksam 
gemacht. • 

Neu erschienene Bücher
der Dieterich’schen Buchhandlung in Göttingen:

Berthold, A. A., Ueber seitliche Zwitterbildung 
(Hermaphroditismus lateralis) beim Menschen beob
achtet. Gr. 4. Mit 2 Kupfertafeln. 10 Ngr. (8 gGr.)

Conradi 9 J. W. H.. Geber die von Hippokrates 
geschilderten Fieber mit Rücksicht aufLittre’s Mei
nung von denselben. Gr. 4. 10 Ngr. (8 gGr.)

Clauss? C. Fr.? Untersuchungen über Gegenstände 
der höhern Geodäsie. Gr. 4. 15 Ngr. (12 gGr.)

Mausmaim, C. Fr. 1A, Studien des götting. Vereins 
Bergmännischer Freunde. V. 2. Gr.8. 20Ngr. (16 gGr.) 

Hermann, C. Fr. ? Schema akademischer Vorträge 
über Archäologie oder Geschichte der Kunst des 
classischen Alterthums. Gr. 8. 2y2 Ngr. (2 gGr.)

Köiiner ? Fd.? Die Wichtigkeit des Gleichnisses des 
Herrn vom grossen Abendmahle für unsere Predigt 
über Evangelium Luc. 14, 16—24. 2% Ngr. (2 gGr.)

Bitter, H«9 Ueber unsere Kenntniss der arabischen 
Philosophie und besonders über die Philosophie der 
orthodoxen arabischen Dogmatik. Gr.8.15Ngr.(12gGr.)

WicShmaMii? 1j. Jtff. Proprietates maxime in- 
signes pentagoni sphaerici etc. Gr. 4. 20 Ngr. (16 gGr.) 

"Wieseler? F.? Die Reliefs der Ara Casali. Eine 
archäologische Abhandlung. Nebst 4 Tafeln in Stein
druck. Lex.-8. Brosch. 1 Thlr.

WiiitKM^erodc, Amalie v., Gedichte. 12. 
1 Thlr.

Wohler? F.? Untersuchungen über das Narcotin und 
seine Zersetzungsproducte. Gr. 4. 10 Ngr. (8 gGr.)

über

@r. 8. @eh- 12 «Rgr. 
bei

Schriften von Ernst Schulze.
«Bei 8« W« in &W ift neu erf^ienen:

Stomantifdieö ©ebidrt in brei befangen?
(Siebente

8. ßart. l Sfylr. — Sludgabe mit 7 Hupfern 2 '
Prachtausgabe mit Hupfern 2 $f)lr. 15 5Rgr.

Sbenbafelbft finb von Ccrnft Gdjulje crf^ienen:
Sßetfe. SReue Auflage. SSier 

®dnbe. 8. 1822. 6'Splr. 9Kit 16 Hupfern 8 
Prachtausgabe mit Hupfern 18 2$lr.

^äeilie* @in romantifdheS ($ebicht in jmanjig ©efdngen. 
91eue ‘Auflage. 3roei ®dnbe. 8. 1822. 3 £plr. will 
8 Hupfern 4 Sl)lr.; Prachtausgabe mit Hupfern 9 2:htr.

©in griedhifdheS SWdr^en in fteben Büchern. 8' 
1819. @ep. 1 £l)lr.

fSmmfdjte 3 weite Auflage. ®r. 12. 1842.
®ep. 1 ^blr. 10 9?gr.

®ei r8. in ^eipjig finb foeben erfdjienen unb
burch «He Suchhanblungcn ju besiegen:
^tofTsammliisig aus der Geschichte zu französi

schen Memorir™ und ^prechübangfen. Zu
nächst für die mittlern und obern Klassen der Gyni' 
nasien und anderer Bildungsanstalten , herausgegeben 
von <m. ©raff. 8. In Umschlag geh. il1^ Ngr« 
(9 gGr.) ---------------

be§ 2(blaSprebiger§ Dr.
@in ^Beitrag jur ®efd)idhte ber beutfdhen Hirdhen^ 

reformation im 16. Sahrbunbert. SSon M.
mm« ®r. 8. Sn Umfdhlag geh. 20 SRgr. (16 g®r.)

SSerfudh einer beuriftifdßen ©ntividelung ber
ber jum bei bein
Unterrichte auf @elebrtenfd)ulen von eg'. d$.
$)tofcffor unb ßebrer ber SRatbematit unb Abpfif an ber Eönigl.
fdjule ®t.=2Tfra ju «Diesen. 3weite durchaus umgearbeitete unb 
um SSieleS vermehrte Ausgabe. WUt vier Hupfertafeln- 
@r. 8. 1 2W 183/4 ^gr. (I $hlr. 15 g®r.)

«Reu erfdjien in meinem SSerlage unb ifl in allen SBuchbanblungen i11
erhalten:

®e0d)id)te 
ber

SJon
< U t

(Erster
®r. 8. Seh. 2 24 «Rgr.

im xprU 1844>
X 21.
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Dritter Jahrgang. M 111. 8. Mai 1844.

Theologie.
Uber die Nothwendigkeit und zweckmässige Einrichtung 

einer Verbindung der Consistorial - Verfassung und 
der Presbyterial- und Synodal-Ordnung in der evan
gelischen Kirche. Ein kirchenrechtliches Gutachten 
mit besonderer Rücksicht auf die Kirchenverfassung 
in den östlichen Provinzen des preussischen Staats 
verfasst von Klamerides. Quedlinburg, Basse. 1841. 
Gr. 8. 25 Ngr.

Offenbar ist in unserer Zeit das Streben, die evange
lische Kirche zu kräftigerer Gestaltung und Wirksam
keit aus einem Zustande der Versunkenheit und Zer- 
ttssenheit emporzuheben. Seitdem man wieder mehr 
für Ideen empfänglich und die Flachheit eines Alles 
öivellirenden Liberalismus von dem tiefer in sich ge
henden Geist der Zeit mehr und mehr überwunden 
wird, fängt man auch an, die Substanz der Kirche in 
ihrer Idealität aufzufassen und ihr die Kraft, welche 
ihr in dem Bereich des Menschengemüthes zusteht, ein
zuräumen. Eben jetzt tritt in dem Staat, in welchem 
die grösste Regsamkeit des deutschen Geistes die tie- 
fen Ideen von Staat und Kirche in sich bewegt, auch 
das Verlangen nach einem gewissen Charakter von 
Selbständigkeit der Kirche, soweit dieselbe in ihrer 
Wesentlichen Einheit und Verbindung mit dem Staat 
stattfinden kann, hervor. Daher richtet sich das Ver
langen solcher Mitglieder der Kirche, welche es treu 
^it derselben meinen und ihre Idee im Stande sind 
^ufzufassen und zu bewegen, auch auf eine Regenera- 
hon der Kirche, soweit sie unter den gegebenen Ver
hältnissen denkbar und erreichbar ist. Sind nun auch 
formen nur vorübergehende Bethätigungen der Idee, 
ünd liegt es in ihrem Begriff selbst, dass sie wechseln 
Müssen, je nachdem die ihnen zu Grunde liegende Idee 
eine andere Seite ihres Seins und ihrer Kraft hervor
kehrt, so sind doch auch wieder Formen als Ausdruck 
der Idee in ihrer zeitweiligen Gestalt nothwendig und 
Wesentlich, daher das Dringen des Geistes der Zeit 
^af die kräftige Erscheinung und Erweckung solcher 
lebendigen Formen in sich berechtigt ist. Nun aber 
fühlt man allgemein wol das Bedürfniss nach einer 
freiem Bewegung der Kirche in sich selbst, nach einer 
kräftigem Gestaltung des ihr inwohnenden Bildungs
triebes, nach lebensvollem und wirksamem, in das Le
ben der Menschen selbst wieder mehr eingreifenden 
Formen ihrer äusserlichen und sichtbaren Erscheinung.

Aber, wenn irgendwo, zeigt sich hier, dass der Buch
stabe tödtet und nur der Geist es ist, der da lebendig 
macht. Durch Vielregiererei, durch die so sehr von 
den Behörden erstrebte Generalisirung wird oft gerade 
das Individuelle getödtet, welches in einer gewissen 
Freiheit nur sein Leben gewinnen kann, das aber 
eben weil es zart und leicht verletzlich ist, auch durch 
Generalisirung leicht aufgehoben wird.

Von ähnlichen Gedanken geht der offenbar pseud
onyme Verf. vorstehender Schrift auch aus. Der
selbe bewegt sich auf rein praktischem Standpunkte 
und hat vielleicht zu wenig ideelles Moment seiner 
Schrift mitgegeben, daher er auch von keinem hohem 
Begriff des Staats, wie ihn die neuere philosophische 
Bildung der Zeit gefasst, ausgeht. Von diesem Stand
punkt aus hat er indessen recht, im Interesse der 
Kirche gegen die Vielregiererei der weltlichen Staats
behörden über die Kirche und in ihr zu polemisiren. 
Vielleicht gar ein königl. Superintendent, spricht der 
Verf. überall, wie es scheint, aus eigener individueller, 
durch mannichfache Verhältnisse und Conflicte gewon
nenen Anschauung und Erfahrung, und zwar in der 
nüchternen, ruhigen und klaren, oft freilich auch trocke
nen Weise eines Geschäftsmannes, der Alles zu rubri- 
ciren und in übersichtliche Form und Nummern zu 
bringen weiss; ein Geschäftsstil und eine Formensteif
heit, in welche so leicht bei königl. Superintendenten, 
welche immer registriren und geschäftsmässig berichten 
müssen, die wissenschaftliche, geistige und geistliche 
Bewegung und Lebendigkeit ihrer Schreib- und Aus
drucksweise erstarrt und sich verfestet. Abgesehen 
aber von der etwas trockenen Form, spricht der Verf. 
seine Ansicht mit Einsicht, Verstand und Freimüthigkeit 
aus, und da, wie er selbst sagt, „das Wahre und Rich
tige, wenngleich Alte, nicht oft genug gesagt werden 
kann, so lange es viele einflussreiche Männer gibt, 
welche es verkennen, und nur deshalb bemüht sind, 
es unter den Scheffel zu stellen, weil es für sie gar 
zu süss ist, auf einem Gebiete zu befehlen, wo die 
Apostel selbst nur Gehülfen der Freude ihrer Mitchri
sten sein wollten“, so muss man dergleichen Schriften, 
willkommen heissen, wodurch das Bewusstsein der 
Kirche über sich selbst geweckt werden kann. Der 
Verf.glaubt, dass sich im Westen des preussischen Staats 
hellere Aussichten eröffnet haben durch die 1835 Rhein
land und Westphalen verliehene Kirchenordnung, ob
gleich für die Verwaltung zu viel, für die Gesetzgebung 
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zu wenig eingeräumt sei, es sei doch ein dankenswer- 
ther Versuch, der Kirche ein wenig mehr Selbständig
keit zu geben. Für die Verfassung der Kirche in den 
östlichen Provinzen des preussischen Staats enthalte das 
allgemeine Landrecht herrliche Grundsätze und einzelne 
vortreffliche Bestimmungen; andere Bestimmungen aber 
seien hinter den Fortschritten der Zeit zurückgeblieben; 
noch andere, welche, sofern sie von geistlichen Obern 
sprechen, das Bestehen einer ordentlichen Consistorial- 
Verfassung voraussetzen, seien durch neue Änderungen 
als aufgehoben zu betrachten, und ungeachtet vieler 
seitdem hinzugekommenen das Kirchen- und Schulwe
sen betreffenden Kabinetsordren, Ministeriairescripten, 
Provinzialconsistorial- und Bezirksregierungs - Verord
nungen, in welche schwerlich Einheit und Zusammenhang 
zu bringen sein möchte, fehle es an einer feststehenden 
Kirchenordnung, welche der Kirche im Staate eine zur 
Erreichung ihres grossen Zwecks förderliche Wirksam
keit an weise. „In ihrer jetzigen Stellung erscheint sie 
nur als eine Polizei-Anstalt, meist in den Händen welt
licher Behörden, welche mit allen ihren Befehlen im
mer nur äussere Legalität, aber nie echte Tugend und 
Frömmigkeit hervorrufen können.“

Das ist der Grundgedanke dieser Schrift, in wel
chem sie eben ihre innere Berechtigung und Wahrheit 
hat, dass im praktischen Leben überall die evangeli
sche Kirche im Staat durch die mannichfachsten und 
verschiedenartigsten Staats-Institutionen zu sehr einge
engt und zu sehr an ihrem Innern Leben und ihrer 
Wirksamkeit gehemmt sei. Besonders erklärt der Verf. 
sich gegen die Verwaltung der kirchlichen Angelegen
heiten und die Vollziehung der Kirchengesetze durch 
weltliche Behörden. Die Consistorial-Verfassung, wie 
sie sich zur Zeit der Reformation bildete, bestand be
kanntlich darin, dass für kirchliche Dinge auch geist
liche Verwaltungsbehörden eingesetzt wurden, jedoch 
zur Hälfte nur aus Geistlichen, zur Hälfte aus rechts
kundigen Laien. Nach dem Grundsatz, dass geistliche 
Dinge geistlich gerichtet sein wollen, meint der Verf., 
kommen in der Kirchenverwaltung viele Geschäfte vor, 
welche nicht auf die oft so schroffe und herzlose Weise 
weltlicher Behörden, sondern mit christlichem Geist 
aufgefasst sein wollen, und sucht dies aus dem Orga
nismus der evangelischen Landeskirche in Preussen 
darzustellen. In der Zeit der Noth und Bedrängniss 
des Staats waren die Consistorien gänzlich aus der 
Reihe der königl. Behörden verschwunden. Was ihnen 
verblieben sei, erscheine, wenn man die Candidaten
prüfungen und das Gelehrtenschulwesen ausnehme, so 
unbedeutend, dass sie fast zu geistlichen Nullen herab
gesunken seien. Dieser Ausspruch scheint doch zu 
schroff und herbe zu sein; denn wenn die Provinzial- 
Consistorien im geistlichen Verwaltungswesen wenig 
hervortreten, wenn sie im Allgemeinen wenig und nicht 
entscheidend eingreifen, so liegt das wol zum Theil 

nur an ihrem durch den Geist der Zeit niedergedrück
ten Muth, an dem Geschäfts-, Behörden- und Beamten- 
Mechanismus des Staats, in welchem das eigentlich 
geistliche Element so leicht untergeht, an der durch 
den Rationalismus vulgaris, der auch in die Consisto
rien zum Theil, je nach Örtlichkeit und vorherrschen
den Richtungen, eingedrungen, herbeigeführten Lauheit 
eines thatlosen Indifferentismus, oder an dem überwie
genden Einfluss ihres weltlichen Präsidiums; weniger 
ist es in der Gesetzgebung begründet. Die Überwa
chung der Lehre und des Gottesdienstes, sowie vor Al
lem das disciplinarische Strafverfahren gegen amtliche 
Vergehen der Geistlichen bietet noch immer Gelegen
heit genug, eine eingreifende Wirksamkeit auszuüben. 
Allein nur zu wenig meist setzen sich die Provinzial- 
Consistorien noch in Verbindung mit den ihnen unter
geordneten Geistlichen, schauen selbst ihr Leben und 
Wirken nur zu wenig noch an, heben nur zu wenig 
noch die echt geistlich Gesinnten und wissenschaftlich 
Fortstrebenden ihrer Provinzial-Geistlichen hervor, be
gnügen sich dagegen wol noch in vielen Fällen mit 
dem todten Geschäftsmechanismus tabellarischer Berichte 
oder einseitig, vielleicht unverständig und parteiisch 
angefertigter Conduitenlisten. So bleibt ihre Wirksam
keit nur zu oft eine papierne, welche hinter dem grü
nen Tische fern vom Leben, in der erstickenden Dumpf
heit des Acten wesens, der Registraturen und Bureaus 
geboren ist, und daher von den untergebenen Geistli
chen oft mit Widerwillen aufgenommen wird. Fern 
bleibe alle Inquisition eines geistlichen niederdrückenden 
Hochmuths herumreisender und inspicirender, die Geist
lichen plötzlich unvorbereitet überfallender Consistorial- 
oder Kirchenräthe und Glaubensrichter oder Sittenprü
fer! — Aber mehr Raum werde gegeben der lebendi
gen, kräftigen Einwirkung wahrhaft von ihrem grossen 
geistlichen Beruf begeisterter edler, geistig und wissen
schaftlich hochgestellter und bedeutender Persönlich
keiten, welche anzuregen vermögen auf dem Felde des 
Geistes. Wenn übrigens die Consistorien den Wandel 
der Geistlichkeit sorgfältig überwachen, wenn sie über
all darauf denken , die eigentlich geistliche Wirksam
keit des Pfarrers zu beobachten und jeden Anstoss? 
den derselbe durch ungeistlichen und unmoralische11 
Lebenswandel gibt, ernstlich zu rügen, oder mit A11' 
Wendung strengerer Disciplinarordnung die unordend1' 
chen, in ihrem Beruf trägen und untreuen Geistlich^11 
zu strengen, unnachsichtigen und unparteiischen amP 
liehen Rügen vor sich, in dringenden Fällen vor da$ 
Plenum der geistlichen Obern und des Collegiums 
citiren, dann werden gewiss nicht manche noch anstös 
sige Fälle mehr vorkommen.

Der freimüthige, wahrheitsliebende, durch Erfah 
rung belehrte und gewiss aus dem praktischen Lebe*1 
herausredende Verf. klagt ferner in dem Abschnitt „u 
die durch weltliche Behörden ausgeübte Kirchengewalt 



443
jjDie königl. Regierungen haben das Heft der Kirchen
verwaltung fast allein in Händen, und von der aus den 
Zeiten der Reformation sich herschreibenden Consisto- 
rial-Verfassung ist nur noch ein Schatten vorhanden. Von 
den im allgemeinen Landrecht so oft erwähnten geist
lichen Obern, worunter eben die Consistorien zu ver
stehen sind, kann kaum noch die Rede sein, und die 
Untergebenen dieser Behörden, besonders die Geistli
chen und Schullehrer können nur mit Wehmuth daran 
denken, wie ihre Stellung durch die jetzige Organisa
tion des Kirchenwesens so zu ihrem Nachtheil verän
dert worden ist, dass sie im Betreff eines grossen, ja 
des grössten Theils ihrer Angelegenheiten der sanften 
väterlichen Leitung einer mit ihren Sorgen und Bedürf
nissen vertrauten Behörde entrissen und unter das 
scharfe Schwert eines barschen weltlichen Regiments 
gestellt worden sind.“ Diese Klagen werden durch 
Beispiele aus dem Leben belegt.

Jeder Geistliche, welcher die oft herbe Manier 
mancher Behörden aus eigener Erfahrung kennt, kann 
s*e nicht unbegründet finden. Es ist wahrlich ein trau
riges Zeichen der Verweltlichung der evangelischen 
Kirche, dass sie dermassen von Juristen, die oft keiner 
frühem Ansichten und Gesichtspunkte fähig sind, re
giert werden muss. Denn indem die Administrations
beamten gewöhnlich sich nicht allzu viel um die Wis
senschaft und die Federungen des Geistes der Zeit 
Und die Bedürfnisse der Kirche kümmern, indem sie 
gewohnt sind, auch die innerlichsten Dinge in kahler 
Äusserlichkeit aufzufassen, und die verschiedenartigsten 
und individuellsten Verhältnisse unter eine und dieselbe 
abstracte Form zu nivelliren, tragen sie das Ihrige dazu 
bei, das in mancher Hinsicht nur noch schwach pulsi- 
rende Leben der evangelischen Kirche vollends zur 
Erstarrung zu bringen. Die Klage Luther’s über die 
Juristen scheint das traurige Erbtheil der evangelischen 
Kirche, der Pfahl in ihrem Fleische geworden zu sein!

Über die Vertheilung der innern und äussern Kir- 
chenangelegenheiten unter verschiedenen Behörden 
beisst es: „In der That wurde durch die Ausführung 
dieser Idee (im J. 1817) der Kirche ein harter Schlag 
Ersetzt; ihre Verwaltung ward ein zerrissenes, formlo
ses Wesen und das Unglück, das keinem andern 
Zweige der Staatsverwaltung widerfuhr, von zwei ganz 
abgesonderten, nicht selten feindselig einander gegen- 
überstehenden Behörden verwaltet zu werden, es ward 
der geduldigen Kirche zu Theil, die man, um ihr Ab- 
sterben zu beschleunigen, mit kecker Hand in Körper 
Und Geist zerschnitt.“

Es stellt sich nun in der Praxis gar sehr heraus, 
dass eine solche haarscharfe abstracte Scheidung zwi
schen Innei m und Äusserm gar nicht durchzuführen 
ist. Alles Äussere hat eine Seite, wo dasselbe in das 
Innere umschlägt, ja es hat fast überall sein Sein und 
Bestehen nur dadurch, dass es Ausdruck einer Idee ist.

Wehe nun, wo von oberflächlichen weltlichen Regie
rungsbeamten diese Idee nicht erkannt und aufgefasst 
werden kann! Da erdrücken sie oft mit plumper Hand, 
was zart und sorgfältig angefasst sein will.

Die unglücklichste und verderblichste Maasregel 
bei dieser Auseinanderreissung des Innern und Äussern 
ist aber die Anstellung der Geistlichen lediglich durch 
die Regierungen. Hier zeigt sich recht die Verweltli
chung der Kirche. Der geistigste Gesichtspunkt, die 
innerlichste bedeutendste Angelegenheit der Kirche 
selbst wird auf diese Weise zu einem Spiel des Zufalls, 
des ganz äusserlichen Maasstabes, der gewöhnlich sehr 
oberflächlichen Abschätzung, oder des persönlichen In
teresse weltlicher Regierungsbeamten. Daher kommt 
es auch, dass sehr häufig die Besetzung der Pfarren 
königl. Patronats eine sehr unglückliche ist. Die Re
gierung wählt oft solche Pfarrer zu den bessern Stel
len und sorgt für ihre Ascension, welche sich ihr in 
irgend einer Hinsicht in ihrer Sphäre und ihrem Ge
schäftskreise oder nach ihrem Maasstabe empfohlen 
haben; oder sie geht nach dem abstracten Schema der 
Anciennetät, wobei die Jahre der Amtsführung haupt
sächlich in Betracht kommen. Wie dieselben vollbracht 
sind, ob in Lauheit und Indifferentismus, ob im geisti
gen Schlaf oder in reger Wirksamkeit für die Kirche 
und in wissenschaftlicher Thätigkeit, ob die Gemeinden 
in ihrem kirchlichen Leben unter ihrem Pastor geför
dert oder zurückgebracht sind, das gilt der Regierung, 
oft auch ihrem geistlichen Mitgliede, das unter den 
Weltlichen auch oft schon verweltlicht ist, oder — wenn 
geistlich — überstimmt wird, meistentheils ziemlich 
gleich. Denn woher wollte die Regierung ein Bild der 
Wirksamkeit des zu befördernden Pfarrers haben? — 
In ihren Conduitenlisten gibt es für das eigentlich pa
storale Element keine Rubrik! Durch wen soll die 
Regierung etwas von dem zu befördernden Prediger 
anderweitig erfahren? Durch ihren Superintendenten? 
Aber dieser bekümmert sich grösstenteils und in vie
len Fällen ebenfalls wenig oder gar nicht um die geist
liche Hirtentreue seiner Diöcesanen und dankt Gott, 
wenn er mit seinen Tabellen und Berichten fertig wird. 
Ist er gutmüthig und schwach, so sind seine Berichte 
indifferent und überall lobend; ist er von geistlichem 
Hochmuth besessen, so sind sie wegwerfend und ge
ringschätzig oder gar boshaft, weil er vielleicht voll 
Eifersucht und Neid gegen den Amtsbruder erfüllt ist, 
der mehr geliebt wird von seiner Gemeinde, als er, der 
Censor.

Ebenso wird bei Anstellung von Candidaten nach 
dem abstracten Schema der Anciennetät, der Listen, in 
welchen ihre oft so zufälligen und ungerechten Exa
mennummern verzeichnet sind, oder nach Zufall, Con- 
nexion und äusserlicher Abschätzung entschieden. Auf 
Lebenswandel, auf geistige und geistliche Gaben, auf 
Charakter und Sittlichkeit kommt es da gewöhnlich



444

nicht viel an. Ob diese oder jene Gemeinde gerade beson
dere Bedürfnisse habe, eine besonders befähigte und 
ausgerüstete, eine sanfte und milde, oder kräftige und 
mannhafte Persönlichkeit bedürfe und erfodere, darauf 
scheint es so oft bei der Besetzung der Pfarren nicht an
zukommen. Wie sollten die geistlichen und sittlichen 
Bedürfnisse einer Gemeinde bei einer polizeilichen Ver
waltungsbehörde oder Kreisdirection in Betracht kom
men? So ist es ein blosses Ungefähr, dass man auf 
den besser dotirten umfangreichem Pfarrstellen auch 
wol würdige, wahrhaft geistliche Männer sieht; nur 
zu oft wirken in ihnen kahle, kalte Geschäftsmänner, 
oder geistig und wissenschaftlich unbedeutende, indifte- 
rente, oder in Wohlleben versunkene und untergegan
gene Geistliche, welche, ohne Liebe und Begeisterung 
für die Kirche, das kirchliche Leben der Gemeinde 
ganz oder zum Theil ersterben lassen!

Als fernere Inconvenienzen führt der Verf. an, 
dass die Regierungen Dispensationen zu Haus - Taufen 
und Trauungen u. dgl. geben, dass trotz den Communi- 
cationen der Consistorien und Regierungen doch keine 
Behöi’de den Zustand der Kirche richtig erkennt, keine 
im Stande ist, durchgreifende Reformen im Kirchen
wesen anzuregen, dass der Geschäftsgang unnöthig ge
hemmt und erschwert, und so oft der günstigste Zeit
punkt versäumt wird, wie z. B. zum angemessenen 
Einschreiten in separalistische Händel u. s. w. Noch 
schlimmer stellt sich die Sache, wenn über einzelne 
Ressortverhältnisse Zweifel entstehen und sich ein 
Oppositionsgeist unter den Behörden selbst erzeugt, das 
Publicum aber häufig nicht weiss, an welche Behörde 
es sich zu wenden habe, und beide Behörden vielleicht 
gemeinschaftlich und ganz verschiedenartig entscheiden. 
Fast zu stark ruft der Verf. in seinem Unwillen aus: 
„Wie kann bei solcher Einrichtung das Kirchenwesen 
gedeihen? Es ist einem abgestorbenen Körper zu ver
gleichen, an welchem zwei Ärzte nach verschiedenen 
Seiten hin zerren und rütteln, um denselben wo möglich 
wieder ins Leben zu rufen.“

So ist nun jetzt das Verhältniss der kirchlichen 
Verfassung in der preussischen Monarchie ein für das Ge
deihen der evangelischen Kirche noch nicht hinlänglich 
günstiges. Der Geist der Zeit, das neuerwachende 
Glaubensleben, das von dem Gouvernement selbst ge
fühlte und anerkannte Bedürfniss der Kirche fodert an
dere Formen ihrer Verfassung. Der christlich gesinnte 
König von Preussen hat einige seiner ihm näher ste
henden Hofgeistlichen nach England gesandt, zwar 
wol nicht um die englische Episkopal - Verfassung auf 
preussischen Boden zu verpflanzen, was unthunlich und 
gewiss auch nicht wünschenswerth wäre, da die Ver
hältnisse beider Länder zu verschiedenartig sind; den
noch kann aus der Beobachtung und Anschauung des 
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religiösen Lebens, wie es sich in England noch jetzt 
gestaltet, vielleicht eine heilsame Anregung auch für 
die evangelische Kirche kommen. Vielleicht wird die 
unselige Furcht vor der Hierarchie der evangelischen 
Geistlichkeit, welche so lange die billigen Wünsche der 
evangelischen Kirche in den Hintergrund gestellt hat, 
überwunden und das allgemeine Verlangen der evange
lischen Kirche nach der ihr in Aussicht gestellten Sy- 
nodal- und Presbyterial-Verfassung um einige Schritte 
näher der Erfüllung rücken. — Warum man nur die 
westlichen, nicht aber auch die östlichen Provinzen des 
preussischen Staats würdig hält, eine Synodal- und Presby^ 
terial-Verfassung zu haben, ist nirgend deutlich ausge
sprochen. Sind denn die östlichen Provinzen so weit 
an Bildung hinter den westlichen zurück? Wenn man 
aber von der diesen verliehenen Kirchenordnung von 
1835 zu grosse Aufregung und Streben nach Selbstän
digkeit in der evangelischen Kirche und in den Gemein
den fürchtet, ist nicht in eben dieser Kirchenordnung 
dem Staat Raum und Feld genug gelassen ? Und wenn 
wirklich ein zu grosses Streben nach Freiheit in der 
Kirche durch jene Synodal- und Presbyterial-Verfassung । 
hervorgerufen werden sollte (was übrigens die Erfah
rung bisher in den westlichen Provinzen noch nicht ge
lehrt hat), würde ein solches Streben nicht im Westen 
viel gefährlicher und turbulenter sein, als in dem ruhi
gen, fast indolenten Osten? — Gewiss hat der Verf- 
recht, wenn er sagt: „Die geringe Theilnahme, ja die 
Kälte und Lauheit, welche in einem grossen Theiln 
Deutschlands in Betreff des Kirchenwesens herrscht? 
hat mit in der mangelhaften Kirchenverfassung ihren 
Grund, wonach die Gemeindeglieder bei kirchlichen 
Einrichtungen gar nicht gefragt werden, sondern Das? । 
was doch recht eigentlich zur Befriedigung ihrer Gei
stes- und Herzens-Bedürfnisse vorhanden ist, ungefragt | 
von fremder Hand annehmen sollen.“ Man hat viel 1 
darüber debattirt, ob die evangelische Kirche für eine 
Synodal- und Presbyterial-Verfassung reif sei, man hat 
die Uneinigkeit ihrer Geistlichen, die Spaltungen ihrer 
Glaubensmeinungen, die ganze Zerfallenheit der aus
einandergehenden Zeitrichtungen für so schneidend und 
bedeutend gehalten, dass man das eigentliche Bedürf" 
niss der evangelischen Kirche in diesem Zwiespalt nicht 
ermitteln könne; aber das ist doch ein Bedürfniss, wot' 
über Alle einig sein werden, welche nur irgend eine 
Anschauung von ihrem jetzigen Zustande haben, da®^ 
sie mehr Leben, geistliches Leben in sich gewinnen 
und die Lauheit und Mattigkeit überwinden müsse. MaI1 I 
meint, die evangelische Geistlichkeit sei nicht reif 
einer Synodal-Verfassung; und allerdings würden die 
Synoden, Ayenn sie in den östlichen Provinzen zu Stande 
kämen, wol oft ein Bild der Zerrissenheit und Gh' 
geistlichkeit gewähren; wann aber soll sie dazu i’eJ 
werden, diese so lange bevormundete, unselbständig^ 
vom Staat eingeengte Geistlichkeit? Wird sie nich 
in ihren Formen selbst erstarken, und muss nicht dc^ 1 
Geist selbst sich erst durch die Zeitverhältnisse bilde11 •

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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Theologie.
Über die Nothwendigkeit und zweckmässige Einrichtung 

einer Verbindung der Consistorial - Verfassung und 
der Presbyterial - und Synodal-Ordnung in der evan
gelischen Kirche. Von Klamerides.

(Schluss aus Nr. III.)
me nun sich eine Presbyterial- und Synodal-Ver- 

fassung gestalten soll, das muss Frage des sich ent
wickelnden Geistes der Zeit und ihrer aus Erfahrung 
gewonnenen Anschauungen und momentanen Bedürf
nisse bleiben. Der Verf. geht in seiner Schrift fast zu 
sehr ins Einzelne und Kleinliche, indem er die Ge
schäftskreise der verschiedenen Kreise und Behör
den zu sorgfältig mit vielen Ziffern und Abtheilungen 
cubricirt und Jedem das Seine, bis auf die Glocken
läuter und Balgentreter herab, zutheilt. Das sind Alles 
curae posteriores / Wenn überhaupt erst die Idee reif 
ist zur Einführung einer neuen Verfassung, dann findet 
sich das Einzelne leicht von selbst. Es scheint viel 
wichtiger, den Zustand und die Mängel der Kirche dar
zulegen (und der Theil der Schrift des Verf., in wel
chem dies geschieht, ist der vorzüglichere und weit 
dem Geschäfts-Vorschriften, Vorschläge machenden, 
legislatorischen Theil vorzuziehen) und die allgemeine 
Einsicht darüber zu erweitern, als eine fertige steife 
Form nach individuellem Standpunkt dem Geist der 
Kirche aufdrängen zu wollen.

Dem Verf. bis ins Einzelne seiner Vorschläge und 
Maasregeln folgen zu wollen, verbietet der Raum. 
Nur einige Bemerkungen seien noch gestattet. Zuerst 
hätte man wol eine gründlichere Auseinandersetzung 
des Wesens der Synodal-Ordnung (der Verf. setzt die
selbe ganz gleichbedeutend mit Presbyterial-Verfassung, 
Was nicht ganz richtig sein dürfte), in ihrer Verbindung 
mit der Presbyterial-Verfassung, eine Darlegung der 
bisherigen Erfahrungen über ihre Wirksamkeit am 
Rhein und in Westphalen, eine Entwickelung der Zeit
gemässheit derselben aus den Zeit - Bedürfnissen und 
Foderungen u. dgl. m. gewünscht. Auch ist der dem 
Titel nach eigentliche Hauptpunkt der Schrift des Verf. 
nicht genug durchgeführt, nämlich die Verbindung der 
Consistorial-, Presbyterial- und Synodal - Verfassung 
recht organisch aus dem Begriff sowol als aus der Er
fahrung und dem praktischen Leben als ein Bedürfniss 
und eine Foderung der Zeit nachzuweisen, und darin 
eine neue Gestaltung des Verhältnisses von Kirche und 

Staat zu erkennen. Die lebendige Einwirkung der 
Consistorien auf die Synoden und ihre gegenseitige 
Stellung zu einander hätte nach den am Rhein gemach
ten Erfahrungen abgewogen werden sollen. Übrigens 
dürfte sich gegen die Rangordnung der vom Verf. an
genommenen kirchlichen Verwaltungsbehörden nicht 
viel einwenden lassen. Ausdrücklich verlangt er über
all für die Kirche auch geistliche Behörden, jedoch in 
allen Instanzen aus geistlichen und weltlichen Mitglie
dern zusammengesetzt, damit einerseits keine Hierar
chie entstehe, noch gefürchtet werden könne, anderer
seits der weltliche Arm der Kirche in allen den Fällen 
zu Hülfe komme, wo die kirchlichen Geschäfte etwa 
Zwang und Gewalt, oder besondere technische Kennt
nisse verlangen. Demnach würde dies die Stufenfolge 
der von ihm gesetzten Behörden sein: 1) die Kirchen
vorstände oder Presbyterien; 2) die Superintendenten, 
in äussern Kirchen- und Schulangelegenheiten mit den 
Landräthen zusammen wirkend; 3) die Bezirksconsisto- 
rien; 4) der General - Superintendent des Bezirks; 5) 
die Oberconsistorien oder Provinzial-Consistorien; 6) 
der Bischof der Provinz; 7) das Ministerium der geist
lichen und Unterrichts-Angelegenheiten; 8) der Lan
desherr.

Nur gegen die offenbar zu sehr hervorgehobene 
Stellung des Superintendenten liessen sich noch • Be
denken erheben.

Ein zweckmässiger Vorschlag ist es, wenn der 
Verf. B ezirkseonslst orten, d. h. selbständige, von den 
Regierungen getrennte geistliche, aus geistlichen und 
weltlichen Mitgliedern zusammengesetzte Behörden für 
jeden Regierungsbezirk verlangt, mit einem weltlichen 
Präsidenten an der Spitze und einem geistlichen Di
rector, dem General-Superintendenten. Sehr wahr ist 
auch, was der Verf. über die Wiiksamkeit und Stellung 
der letztem sagt, deren Wiederherstellung im J. 1829 
besonders Localkenntniss des Kirchenwesens durch 
eigene Anschauung und persönlichen Verkehr bezweckte. 
Ihr Wirkungskreis ist aber theils zu umfassend, theils 
zu beschränkt. »Ihr Amt in ihrer jetzigen Stellung 
schwebt gleichsam in der Luft.“

Director des Oberconsistoriums jeder Provinz soll nun 
nach dem Verf. (aber warum unter einem weltlichen 
Präsidenten ?) der Bischof sein. Bekanntlich ist bis jetzt 
der Bischofstitel im preussischen Staat blosser äusserer 
Ehrenschmuck der General-Superintendenten oder Hof
geistlichen gewesen; so würde demselben ein bestimm
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ter Einfluss gesichert. Die englische EpisÄopalverfas- 
sung wird dadurch keineswegs auf den preussischen 
Boden verpflanzt.

Wenn nun der Verf. so nach oben hin mit Um
sicht , Geschäftskenntniss und praktischem Blick die 
Instanzenzüge der geistlichen Behörden im preussischen 
Staat geregelt haben will, so stellt sich aus Allem das Be- 
dürfniss einer durchgreifenden ConsistorialVerfassung 
und einer Aufhebung der bisherigen verderblichen Spal
tung der Kirchenverwaltung nach innern und äussern 
Angelegenheiten durch geistliche und weltliche coordi- 
nirte Behörden eben so klar als dringend heraus. Wenn 
auch die Weisheit des edlen Königs und seiner Räthe 
wirklich die Zeit für noch nicht reif und geeignet hiel
ten, die Verheissung des frommen Friedrich Wilhelm III. 
zu lösen und die Kirche durch eine neue Verfassung, 
aus welcher allein ihr grösseres Leben kommen kann, 
zu erfrischen: es würde für sie schon ein grosser 
Fortschritt sein, wenn die jetzige unselige Halbheit in 
der Kirchenverwaltung aufhörte und eine organische 
geistliche Maasregel durchgeführt würde!

Hier mögen nun noch des Verf. Organisations
pläne nach unten hin erwähnt werden. In den östlichen 
Provinzen des preussischen Staats hat sich das Institut der 
Kirchenvorstände bisher als ein abgelebtes und ver
brauchtes gezeigt. Nach dem allgemeinen Landrecht 
(Th. II, Tit. 11, §. 157) soll ihnen die Verwaltung 
der äussern Rechte der Kirchengesellschaft und somit 
auch des Kirchenvermögens zukommen. Jeder Geist
liche wird aber wol mehr oder weniger die Erfahrung 
gemacht haben, wie in den meisten Gemeinden zwei 
Kirchen Vorsteher fast gar keinen Einfluss auf das kirch
liche Leben haben, meist zu blossen äusserlichen Sta
tisten herabgesunken sind. Nach der Kirchenord
nung von 1835 haben sie in den westlichen Provinzen 
eine viel grössere Bedeutung. Soll irgend eine Re
präsentation der Gemeinde wieder möglich werden, 
so muss fortan der Wirkungskreis der Vertreter der
selben auch bedeutender werden. Der Verf. fodert 
für sie das Recht und die Pflicht der Wahrnehmung 
des Besten des Kirchenwesens, der Parochialschulen 
und der Armenpflege. Auch auf den kirchlichen Sinn 
und sittlichen Wandel der Gemeindemitglieder haben 
sie ihre Wirksamkeit zu lenken (gemäss der Kirchen
ordnung für Rheinland u. s. w.), müssen den Geistli
chen bei der Seelsorge behülflich sein, ihn auch, wenn 
er es verlangt, bei seinen Hausbesuchen begleiten, ihn 
mit den Ärgerniss gebenden Gemeindegliedern bekannt 
machen u. s. w.

Jetzt ist in der Repräsentation der Gemeinden in den 
östlichen Provinzen des preussischen Staats eine wesent
liche Lücke. Eine permanente Vertretung findet nicht 
statt ; daher auch die Lauheit und Indolenz der Gemeinden 
für ihr Kirchenwesen. Deshalb fodert der Verf. für 
Gemeinden von 200—500 Seelen 16, von 500-1000 See

len 20, und so 24, 40 bis 60 Vertreter für Gemeinden 
über 5000 Seelen. Auf diese Weise würde sich aus 
dergleichen Vertretern und ihren engern Ausschüssen, 
deren Stamm die Kirchen vorstände wären, schon ganz 
von selbst die Presbyterial - Verfassung organisch her
ausbilden.

Brandenburg. Dr. A. Schroeder.

Pädagogik.
Esquisse d’un Systeme complet d'instruction et d’educa* 

tion et de leur histoire. Par Theodore Fritz- 
Tom. I—III. Strasbourg, Schmidt. 1841—43. Gr. 8- 
5 Thlr.

Jean Paul hat uns Deutschen den Ruhm verheissen, 
wir würden Erzieher der Menschheit werden. Fast 
scheint es, als sollten wir an unsern Nachbarn in We
sten Mitbewerber finden. Denn in neuester Zeit ist 
die französische Literatur kurz nach einander mit zwei 
sehr umfassenden pädagogischen Werken bereichert 
worden: ich meine das bekannte Werk der Mad. Necker 
de Saussure und das vorliegende. Indessen haben wir 
für jetzt wenigstens einen bedeutenden Vorsprung. 
Denn wenn auch in der grossen Masse deutscher pä
dagogischer Schriften viel unbedeutende leichte Waare 
anzutreffen ist, wenn auch unsere Pädagogen getreu 
der Sitte ihrer Väter allzu sehr ins Allgemeine streben, 
ehe das Einzelne und Besondere recht besorgt ist, 
wenn auch unfruchtbare Streitigkeiten, wie z. B. die 
über Benecke und Herbart, in welchen viele der Her
ren Kämpfer zum grössten Unglück ihre Impotenz und 
Incompetenz sattsam zur Schau gestellt haben, vor das 
schulmeisterliche Forum gebracht worden sind: den
noch sind die Aussichten auf eine Weiterbildung der I 
Pädagogik bei uns günstiger als je. Denn nachdem 
einmal der Gedanke einer Pädagogik deutschem Boden 
zuerst entsprossen war, sind auch alle die Anfoderun- 
gen wach geworden, die überhaupt an die Wissenschaft 
gestellt werden müssen.

Und wahrlich, soll die Erziehungskunst mehr 
sein als ein Besitz der Ammen und Wärterinnen, den 
jeder mittelmässige Handwerksgeist sich aneignen kann, 
wenn er nur einige Jahre lang allerlei Handgriffe sich 
sammelte, oder, wie sie schön sagen, „Früchte pflückt6 | 
von des Lebens goldnem Baume“ — soll es nicht mehr 
darauf ankommen, wer am lautesten schreien kann von 
seinen sogenannten Erfahrungen, so muss ein wisset 
schaftlicher Grund gelegt werden, einestheils in B6' 
zug auf die Zwecke, anderntheils in Bezug auf 
Mittel der Erziehung. Die Wissenschaft aber von de*1 
Zwecken der Erziehung ist die Ethik, die Wissenschaft 
von den Bedingungen und Mitteln der geistigen u*10 
sittlichen Bildung die Psychologie — aber freilich nicht 
eine Psychologie, die in tollgewordener Sprache leere, 
klingende Phrasen über Dinge, die Jeder weiss, so»' 
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dem Gesetze der geistigen Entwickelung vor Augen 
legt! Hierin also liegt der erste und oberste Maas- 
Stab, an dem. wie jedes wissenschaftliche Werk über 
Pädagogik, so auch das vorliegende zu messen ist.

Die Veranlassung zur Ausarbeitung dieses Werkes 
fand Hr. P. in der von der königl. Akademie der Wis
senschaften ausgegangenen Auffoderung: „indiquer le 
meilleur Systeme d’educaüon et d^instruction publiques 
dans la monarchie constitutiouelle“. Wollte die Schrift 
des Hrn. F. nur eine Lösung dieser Aufgabe sein, so 
würde sie mit Recht gleich von vorn herein dagegen 
protestiren, nach dem aufgestellten allgemeinen Maas
stabe gemessen zu werden. Denn dieser Gegenstand 
^at seine Stelle im speciellen Theile der Pädagogik. 
Vorausgesetzt wird die ganze allgemeine Pädagogik; 
die Frage ist: welche Modificationen erleiden die all
gemeinen Sätze unter den besondern Verhältnissen, wie 
sie in constitutioneilen Monarchien gegeben sind? Der 
zweite oder specielle Theil der Pädagogik hat mehre 
solche Fragen zu erörtern: eine unter ihnen ist die 
°bige, Ihre Beantwortung erfodert nicht nur nicht eine 
Begründung und weitere Ausführung der allgemeinen 
Grundsätze, sie leidet dieselbe nicht einmal; es kommt 
Kur darauf an, auf die Resultate des allgemeinen Theils 
hinzuweisen als auf Bekanntes und Anerkanntes, und 
die Anwendung derselben auf individuelle Fälle bleibt 
die Hauptsache. Hr. F. hat sich aber über diese ein
seitige Beschränkung erheben zu müssen geglaubt; na
türlich erkannte die Akademie in seinem Werke nicht 
die Lösung ihrer Aufgabe. Sie ertheilte den Preis der 
88 Seiten starken Broschüre des Hrn. Anot, Hrn. F. 
,1Ur dasAccessit, zwar mit der ehrenvollen Bemerkung: 
>sC^est un excellent traite de pedagogie, qu'il sera tou- 
Jours glorieux pour rous d'avoir fait cclore. quoique 
^ous ayons le regret de reconnaitre que l’auteur a com- 
Pose un ouvrage d’une applicalion generale sous tous 
l€s gourernements possibles, oubliant trop d’encisager 
s°n sujel sous le point de vue que vous aviez speciale- 
^ent indique, l’education el Pinstruction publiques dans 

monarchie constitutionelle^. Es ist hier nicht der 
ürt, zu untersuchen, inwieweit die Akademie recht 
?der unrecht habe: es genügt hervorzuheben, dass 
Br. F. nicht einen einzelnen Abschnitt, sondern ein 
Sunzes System der Pädagogik geben wollte. Mit Recht 
stellen wir also die Präge: auf welchem Grunde hat 
der Verf. sein Werk aufgeführt?

Darin nun stimmt er mit uns überein, dass eine 
wissenschaftliche Feststellung der Zwecke der Erzie
hung Allem vorangehen müsse (p. !)• Aber welches 
sind diese Zwecke? Und wie lassen sie sich auffinden ? 
Hr. F. wendet sich nicht an die Ethik, sondern an — 
die Geschichte. Sie zeigt, meint er, unbestreitbare 
Thatsachen, qui constatent, avee la derniere eri- 
dence, un progres reel dans la marche iidellectuelle de 
humanite (p. 5). Sie zeigt somit die, zwar auf Erden 

unerreichbare (p. 7), Bestimmung der Menschheit. Son 
veritable but est tendre ä la perfectian (p. 19). Und 
nun werden — man weiss nicht, ob blos zur Erläute
rung oder zur Bestätigung — mehre der verschieden
sten Schriftsteller aus älterer Zeit aufgerufen, Spalding, 
Pölitz, Iselin, Herder, am Schluss auch die Überein
stimmung dieses aus der Geschichte entnommenen Prin- 
cips mit Luc. 17, 10 angeführt. Ebenso finden mehre 
besondere Erziehungsweisen — wie die für bestimmten 
Beruf, oder gesellschaftliche Geltung, oder blos eigen
nützige Zwecke — von diesem Standpunkte aus ihre 
Beurtheilung; sie werden verworfen als einseitig (p. 
12—18).

Können wrir mit dem von Hrn. F. aufgestellten 
Principe und der Ableitung desselben uns begnügen? 
Unmöglich! Und zwar aus folgenden Gründen:

1) Die Thatsache, dass das Menschengeschlecht 
im Fortschreiten begriffen sei, ist gar nicht so unbe
stritten. Man denke nur an Kant, der den Fortschritt 
zum Bessern geradezu leugnete (Streit der ). 
Wollte man einwenden, Kant habe nur das Fortschrei
ten der sittlichen, nicht aber der geistigen Bildung im 
Sinne gehabt, unser Verf. aber nur diese letztere (p. 5)? 
Dann hätte Hr. F. aber nur eine einseitige Vervoll
kommnung beabsichtigt — was keineswegs seine Mei
nung sein konnte —, dann hätte er sich auch nicht 
auf die Stelle aus Luc. 17, 10 berufen dürfen, denn 
diese spricht vorzugsweise von sittlicher Vervollkomm
nung. Ist also die geschichtliche Thatsache nicht all
gemein anerkannt, so war sie auch nicht geeignet, das 
oberste Princip der Erziehung daraus abzuleiten.

Facult.Abh.il

2) Gesetzt auch, die Thatsache werde nicht be
zweifelt, so ist doch noch eine ungeheure Kluft von da 
bis zur Anerkennung der daraus abgeleiteten Foderung. 
Woher hat diese ihre Autorität? Soll aber ferner das 
Princip als ein Lehnsatz aus der christlichen Ethik 
dastehen, also als göttliches Gesetz Geltung haben? 
Dann musste dies vorangestellt und die geschichtliche 
Entwickelung nur als Erläuterung, nicht aber als Be
gründung angeschlossen werden.

3) Aber selbst wenn wir diesen Sinn dem Verf. 
unterlegen, den er wenigstens nicht recht zu Tage ge
legt hat, so müssen wir doch mit Bestimmtheit behaup
ten, der Satz: „Vervollkommne Dich“, ist weder für 
die Ethik noch für die Pädagogik ein wissenschaftliches 
Princip abzugeben geeignet. Warum? Weil er ein völ
lig leerer Satz ist, der erst anderswoher seinen Inhalt 
empfangen muss. Man denke nur an Ch. Wolf! Wie 
mühet der sich ab, seinem perfice te ipsum einen reel
len Gehalt zu geben, und doch bleibt sein weites Ge
fäss leer, wie es war. Sagt man einem praktischen 
Erzieher, seine Aufgabe sei. dem Zögling zur Vervoll
kommnung zu verhelfen, was weiss er nun? So viel 
wie zuvor!

Facult.Abh.il
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So viel über den Grundgedanken des Verf. Über 

Einzelnes will ich nicht mit ihm rechten, wie, dass er 
so leichthin einer jeden einzelnen Nation einen be
stimmten, ihr zwar nur annäherungsweise erreichbaren, 
Beruf anweist, z. B. dass China eine grosse Familie, 
deren Vater der Kaiser ist, repräsentire (!), Rom die 
Stärke, Deutschland die Speculation u. dgl. (Was re- 
präsentirt denn Frankreich?) Solche Sätze haben we
nig Bedeutung.

Nachdem der Verf. auf die oben angegebene Weise 
sich über den Zweck der Erziehung erklärt hat, be
handelt er in Chap. HI und IV erst die Einwürfe 
gegen den Werth der Erziehung, dann die Gefahren, 
und schliesst daraus mit Recht, dass es Pflicht für den 
Staat und den Einzelnen sei, die Wohlthaten der Er
ziehung zu verbreiten. Jetzt folgt von Chap. V— XV 
Aufzählung der verschiedenen dringendsten Bedürfnisse 
der Gesellschaft. Fragen wir: wie gehört das hierher? 
so antwortet der Verf. p. 35: Pour montrer rimpor- 
tance de ce devoir (nämlich für Erziehung zu sorgen) 
et en meme temps combien on a neglige jusquici parmi 
nous les points les plus imporlants de la pedagogie etc. 
Aber zu diesem Umblicken war hier die ungeeignetste 
Stelle, die sich denken lässt. Die Wichtigkeit der Er
ziehung war schon im vorigen Abschnitte nachgewiesen 
und das Zweite, nämlich das Aufzeigen Dessen, was 
bis jetzt noch versäumt worden sei, lässt sich gar nicht 
eher erreichen, als bis ausführlich dargestellt worden 
ist, was überhaupt geschehen solle — also am Schlüsse 
des Werkes. Daher kommt es auch, dass die Dar
legung jener Bedürfnisse hier viel oberflächlicher aus
fallt, als von dem, später so glänzend hervortretenden, 
geistigen Reichthum des Hrn. F. zu erwarten war. Oder 
was fängt Erzieher und Staatsmann mit so allgemeinen 
Behauptungen an, wie: der Handwerker bedürfe vor 
Allem der körperlichen Gesundheit (p. 51), oder: an 
Diplomaten sei Moralität von ganz besonderer Wichtig
keit (p. 70)? — Der Verf. behandelt nun in den nächsten 
Capiteln (XV —XIX) die Anfoderungen, welche im Na
men der Erziehung zu machen seien an Eltern, Ele
mentarlehrer, Schuldirectoren, Pensionsväter, Geist
liche und Pfarrer, Professoren höherer Lehranstalten — 
allerdings werth einer besonder!) Betrachtung. Aber 
was soll diese hier? Erst hätte der Verf. uns sollen 
durch das ganze System hindurch wie auf einen Berges
gipfel führen: von da aus hätten wir auch von dem 
Hinblicke auf diese Gegend uns Gewinn versprechen 
können! — Hr. F. benutzt allerdings die vorstehenden 
Erörterungen, um wichtige Resultate daraus zu gewin
nen; aber die bedeutendsten unter ihnen wachsen auf 
ganz anderm Boden. Ich meine die Sätze- es sollen 
Erziehung und Unterricht früh beginnen, beide Hand

Verantwortlicher Redacteurs Dr. B1. Stand in Jena. 

in Hand gehen u. a. m. Niemand in der Welt vermag die 
Nothwendigkeit dieser Sätze darzuthun ohne Psychologie!

Doch hier sind wir am zweiten der oben angege
benen Punkte angelangt. Auf welchem Grunde baut 
Hr. F. sein System von den Mitteln der Erziehung auf ? 
Wir lesen im weitern Verlaufe des Werks viel von Veran
staltungen der Erziehung: nirgend aber etwas Ganzes von 
einer wissenschaftlichen Rechtfertigung. Wie und nach 
welchen Gesetzen erweitert sich der Gedankenkreis eines 
Kindes ? Unter welchen Bedingungen werden die ihm über
lieferten Gedanken zum geistigen Eigenthum? In welchem 
tiefem Zusammenhänge steht die geistige Bildung mit 
der Charakterbildung? Über diese und ähnliche Haupt
punkte ist die Psychologie zu befragen und die Päda
gogik hat die betreffenden Lehren über das Leben des 
Geistes, bevor sie Anwendungen von ihnen vornimmt, 
zwar nicht zu beweisen, aber als Lehnsätze hinzustel
len. Da nun das vorliegende Werk die Begründung 
der Mittel der Erziehung versäumt, die Begründung 
der Zwecke aber, wie ich oben gezeigt habe, nur sehr 
mangelhaft gegeben hat, so entspricht es nicht dem 
oben aufgestellten allgemeinen und für jedes pädagogi- 
sehe System geltenden Maasstabe.

Damit soll aber keineswegs gesagt sein, der Verf 
habe überhaupt keine bestimmten Grundsätze über das 
Ziel der Erziehung und die Natur des geistigen Lebens- 
Im Gegentheil will ich hier gleich ausdrücklich her
vorheben, dass eine edle Gesinnung und gesunder und, 
wie es scheint, durch viele Erfahrung gebildeter psy
chologischer Blick im weitern Verlaufe des Werks auf 
eine wohlthuende Weise hervortreten. Es ist dem Hrn. 
F. mit der Ethik und Psychologie gegangen, wie Schleier
macher beim ersten Erscheinen der Schwarz’schen Er
ziehungslehre in Bezug auf die Ethik sagte: „ Auch 
lässt sich leicht weissagen, dass, wenn ein solcher 
. . . eine von diesen abgeleiteten Wissenschaften 
einzeln behandeln wollte, wie jetzt Schwarz angefan
gen hat mit der Erziehungslehre, er entweder von selbst 
. . . nicht eine streng wissenschaftliche Form wäh
len wird, oder diese nicht wird festhalten können, son
dern sich genöthigt sehen, bei jedem einzelnen Gegen
stände und vielleicht öfter in die Ethik zurück zu ge- 
hen und diese selbst zerstückelt mit hervor zu bringen^ 
(Kritik d. Sittenl. S. 458).

Hr. F. hat ein unermesslich reiches Feld zu durch
wandern unternommen. In vier Büchern behandelt er 
vier Lebensalter: 1) Tenfance (vom 1.—14. J.); 2) la' 
dolescence (14.—20.J.); 3) la jeunesse (20.—25.J.); 4) 
Vage mur. In einem fünften erörtert er dann noch die 
äussern Hülfsmittel der Erziehung. Buch 4 und 5 bil
den den Inhalt des zweiten Bandes.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Reip®«^
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tion et de leur histoire. Par Theodore Fritz.
(Schluss aus Nr. 112.)

ISs liesse sich nun wol noch streiten, ob das dritte 
und vierte Buch überhaupt in eine Pädagogik gehören. 
Das Verhältniss zwischen dem erwachsenen Erzieher 
und dem unmündigen Zögling ist so wesentlich ver
schieden von dem andern zwischen Staatsmann und 
den für mündig erklärten Staatsbürgern, darum auch 
die Art der Darbietung und der Aufnahme in beiden 
Fällen so durchaus anders, dass es nicht viel mehr 
äls eine poetische Freiheit ist, wenn man von Erzie
hung des Volkes redet. Doch, lassen wir dem Verf. 
seinen Sprachgebrauch! Das Dringende der, von den 
Staatsmännern oft entweder nicht recht erkannten oder 
aus egoistischen Rücksichten versäumten Pflicht, für 
Veredelung des Volksgeistes zu sorgen, kann uns ja 
doch nicht einfallen in Abrede zu stellen.

Aber eine andere wichtige Frage dürfen wir nicht 
unberührt lassen, wo es sich um den wissenschaftlichen 
Werth des vorliegenden Werkes handelt. Ist eine An
einanderreihung der einzelnen Erziehungsmaasregeln am 
Eaden der Lebensalter überhaupt die rechte Form für 
ein, System der Pädagogik? Ich glaube dies aufs ent
schiedenste verneinen zu müssen. Welcher denkende 
Mann wird ein Bauwerk aufzuführen unternehmen, 
'venn man ihm von Grundriss, Umfang, Bestimmung 
des Ganzen und der Theile nichts sagen wollte, wenn 
man ihm nur die Aufgabe eines Tages angäbe, mit der 
Weisung, da eine Vertiefung zu graben, dort eine Reihe 
Steine erst zu behauen, dann zusammen zu setzen, 
dort Balken einzufügen u. s. w.? Gerade so mit der 
Pädagogik. Ein pädagogischer Handwerksgeist zwar 
Würde ganz wohl zufrieden sein, wenn man ihm nur 
einzelne Pensa zumessen wollte, die er im Verlaufe 
einer bestimmten Zeit zu bearbeiten hätte. An solchen 
Subjecten ist auch kein Mangel; aber für sie ist nicht 
die Wissenschaft, also auch nicht das System der Pä
dagogik. Eine Sammlung von einzelnen nach einander 
zu lösenden Aufgaben ist überhaupt kein System der 
Pädagogik, so wenig als eine Sammlung von Recepten 
ein System der Heilkunde heissen kann. Entbehren 
$war kann die Pädagogik keineswegs der einzelnen 
Vorschriften für Behandlung der verschiedenen Lebens
älter, sowie auch im System der Heilkunde die Recepte 

j nicht fehlen dürfen. Aber das reicht nicht aus. Was 
fehlt noch ? Antwort: Der Grundriss für das Gebäude! 
Oder deutlicher: Die beiden allgemeinen Hauptrich
tungen der erziehenden Thätigkeit, welche der Verf. 
unterscheidet, Unterricht und Erziehung im engern 
Sinne, hätten jede besonders vorgenommen, ihr Ziel 
und ihr gegenseitiges Verhältniss angegeben werden 
müssen, die Mittel, deren sie sich bedienen u. dgl. So 
z. B. beim Unterricht: Welchen Werth für das Ganze 
der Bildung haben die einzelnen Unterrichtsgegenstände: 
Sprachen, Naturgeschichte, Mathematik u. dgl.? Welche 
Methoden werden Bedürfniss (analystisch, synthetisch), 
in welchem Verhältniss stehen sie zu einander? Diese 
und ähnliche Fragen mussten dem Erzieher vorher be
antwortet sein: jetzt erst konnte er die einzelnen Theile 
des Gebäudes mit Bewusstsein nach einander aufzu
führen unternehmen.

Ich schliesse hiermit die Betrachtung des Buches 
nach dem einen Gesichtspunkte: ob und inwieweit es 
den Aufoderungen der Wissenschaft genüge. Es muss 
aus Vorstehendem klar sein, dass es hinter diesen An- 
foderungen weit zurückbleibe. Eine zweite Frage ist: 
welchen praktischen Werth es habe. Ich habe schon 
angedeutet, dass das Werk nach dieser Seite hin in 
eben dem Maase, als es nach der andern wesentliche 
Mängel zeigt, entschiedene Vorzüge besitze. Vor Al
lem spricht aus dem Ganzen ein Geist warmer Theil- 
nahme an Menschen und Menschenwohl; ohne diesen 
hätte auch der Verf. unmöglich , wie er im Ein
gänge versichert, während der Dauer von 20 Jahren 
eine solche Fülle von Beobachtungen und Erfah
rungen machen können. Dass aber die angeführte 
Versicherung des Verf. nicht ein blosses leeres Wort 
sei, davon kann jedes Capitel Zeugniss ablegen. Eine 
genauere Darlegung des Inhalts mag das bestätigen.

Bach I behandelt in neun Capiteln die eigentliche 
Kindheit. Cap. 1. Rücksichten auf das Kind^ vor sei
ner Geburt. Cap. 2 und 3 erörtern die Erziehung wäh
rend der ersten zwei Lebensjahre, und zwar gemäss 
der jetzt mehr und mehr anerkannten Wichtigkeit die
ser Zeit sehr ausführlich: 1) die physische - detaillirte 
Rathschläge, wie in Nahrung, Kleidung, Lebensweise 
die beiden Extreme , Abhärtung und Verweichlichung 
sich vermeiden lassen; 2) intellectuelle; 3) ästhetische 
und moralische. Schon das kleine Kind werde an 
pünktlichen Gehorsam gewöhnt, denn: sans Vobeissance 
reducation de l’enfant est impossible, et c’est travailler 
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en pure perle qui de lui laisser faire ce que bon lui semble. 
Einzelne Warnungen vor Handlungen, durch welche Er
zieher oder Erzieherin den Gehorsam der Kleinen zu 
verscherzen pflegen, über Strafen, Heiterkeit der Klei
nen, Pflege der Regungen der Theilnahme als der er
sten Keime der Liebe, als des Bodens, in dem später 
die religiösen Gefühle wurzeln werden. Aber nicht 
blos diese Winke und Rathschläge sind es, welche den 
Inhalt dieser Capitel praktischen Erziehern empfehlen, 
sondern mehr noch die zahlreichen feinen Beobach
tungen über die ersten Zeichen der Freude, des Auf
merkens, der Erinnerung; allmälige Entwickelung der 
Sprache u. dgl. Schwerlich werden Mütter und Er
zieher Alles zugeben, z. B. dass in Kindern von 4—6 
Wochen schon Wille sich zeige (I, p. 142), wie ja der 
Verf. selbst wol nicht mit Unrecht Schwarz den Vor
wurf macht, er habe bei der Betrachtung der Säug
linge Manches hineingetragen (p. 135). Aber das ist 
schon ein Gewinn, dass durch Mittheilung solcher That
sachen die Unzulänglichkeit der bisherigen Erfahrungen 
aufgedeckt und zu genauerer Beobachtung aufgefodert 
wird. Denn wahrlich, es ist wunderbar genug, dass, 
nachdem so unzählige Gelegenheiten, menschlicher Ent
wickelung zuzusehen, seit Jahrhunderten schon sich 
dargeboten haben, doch in diesem Gebiete noch bis auf 
den heutigen Tag eine Unvollständigkeit und Ober
flächlichkeit herrscht, wie kaum in einem andern Er
fahrungskreise. Der Verf. schliesst Cap. 3 mit der 
allgemeinen, gewiss sehr beherzigenswerthen Ermah
nung : Un des premiers seins doit etre d^eviter les ex
tremes, de ne pas vouloir trop faire par soi-meme, de 
diriger plutbt de Iain que de pres, de ne pas entraver 
la nature, de se garder de tont ce qui pourrait etouffer 
ou paralyser quelque talent, quelque bon penchant que 
ce soit: les talents les plus remarquables, lorsqu’ils pren- 
nent une mauvaise direclion, s'allerenl et degenercnl 
en vices. l'orlifions au conlraire toules les dispositions 
keureuses, toules les bounes incliuations, exergons con- 
tinuellement leur activite!— Siehe da, Spuren von ge
sunder Psychologie!

In Cap. IV spricht Hr. F. über Kinder von 2 — 5 
Jahren und empfiehlt für diese ohne Unterschied, mö
gen sie ärmern oder reichern Familien angehören, so
genannte Kleinkinderschulcn oder Bewahranstalten (sal
les dlasile). Ich gestehe aber, dass ich, so sehr ich 
im Hauptgedanken mit dem Verf. übereinstimme, doch 
Bedenken tragen würde, einer solchen Anstalt, die nach 
den Vorschlägen des Hrn. F. eingerichtet wäre, Kinder 
zu übergeben. Was sollen die armen Kleinen nicht 
Alles lernen! Nicht blos kleine Gedichte — das wäre 
gut — nein, auch schon Lesen und Schreiben, Addiren, 
Subtrahiren, Multipliciren, Dividiren, wenn auch nur 
die Elemente! Als ob für diese Sachen nicht noch 
Zeit genug wäre vom 6. — 14. Lebensjahre! Als ob 
man nicht wüsste und aus psychologischen Gründen 

leicht begreifen könnte, dass durch zu frühen Unter
richt, wenn er auch noch so fasslich und spielend er- 
theilt wird, meist nur frühe Abstumpfung herbeigeführt 
wird. Dann ferner: dass Hr. F. diesen Kleinen Erzäh
lungen und Anschauungen von Thieren und Pflanzen 
darbieten will — das ist recht schön. Aber was sagen 
wir zu der Auswahl, wie sie auf p. 181 bestimmt ist? 
— — des anecdotes tirees de la vie commune, le redt 
d' evenements interessants arrives anciennement ou de 
nos jours, dans notre patrie ou ailleurs, la descriptiot1 
d’animaux, de plantes interessantes et qui frappentrimä' 
gination----- Ist es nicht bekannt genug, dass durch frü
hes Nähren mit Pikantem und sogenanntem Interessanten 
in der Natur der einfache natürliche Sinn der Kinder 
verdorben wird? Diesen Kleinen ist Alles interessant, 
womit sich etwas machen lässt, dem mehre erst ver
borgene Seiten abgewonnen werden können: wollen 
wir sie absichtlich davon abwenden, dass sie später 
(wie leider oft genug zu sehen) theilnahmlos über die 
Erde hingehen? Der spätere vielseitige Unterricht, 
welchen der Verf. der Jugend bestimmt, wie zweck
mässig er auch eingerichtet sein mag, kann nicht die 
Empfänglichkeit wieder herbeschwören, die in den 
frühesten Jahren erschöpft und gleichsam verbraucht 
wurde.

Das Capitel V handelt von Kindern in der Ele
mentarschule im Alter von fünf oder sechs bis neun 
Jahren. Der Verf. gibt die Gegenstände und die Me
thoden an — sehr kurz und ohne Begründung. Er 
fodert Vereinigung von Knaben und Mädchen und be
ruft sich, um die von manchen Pädagogen erhobenen Be
denklichkeiten abzuweisen, auf das Beispiel von Deutsch
land, wo trotz der Vereinigung der Geschlechter in den 
Elementarschulen doch mehr Moralität unter der Jugend 
anzutreffen sei, als in Frankreich, wo man die Tren
nung beliebt habe. Sehr ehrenvoll für uns. und wir 
wollen hoffen, dass es so im Allgemeinen wahr sei. 
Mit Recht hebt der Verf. auch hier hervor, man soll0 
das kindliche Gemüth mit den besten und passendsten 
Stücken aus der Nationalliteratur bereichern — freilich 
bis jetzt noch nicht viel mehr als ein frommer Wunsch! 
„Selbst das an pädagogischer Literatur so reiche 
Deutschland,“ sagt er, „hat noch keinen grossen Vorrath 
an Poesien, die für das frühe Alter geeignet wären-^ 
Wohl stimmen wir im Allgemeinen bei, doch möchtet» 
wir fragen: sind denn dem Verf. die unserer Kinder' 
weit so lieb gewordenen Fabeln von Hey, die Vers' 
chen aus des Knaben Wunderhorn, die Liederchen i*1 
Köhler’s Mutterschule, von denen allen viele nun auch 
in den neuern Lesebüchern von Bach. Mager und Wackei' 
nagel aufgenommen sind, bekannt geworden ? 
würden doch über unsern Reichthum an kindliche11 
Poesien staunen, wenn nur der rechte Mann kä«16’ 
der sie zu sammeln verstände. Doch daran liegt^ 
eben.
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In der angegebenen Weise geht nun der Verf. die 

nächsten Lebensjahre durch. Überall unterscheidet er 
äusser der physischen Erziehung, über die er viele 
feine Bemerkungen beibringt, die drei besondern Auf
gaben des Unterrichts und der Erziehung, indem er nach 
einander ins Auge fasst die intellectuelle, ästhetische, 
moralische Bildung, wo denn die religiöse, auf die der 
Verf., wie billig, grosses Gewicht legt, mit eingeschlos
sen ist. Aber warum isi die Zeit vom 9.—14. Jahre, 
anerkanntermassen der grösste Theil der Unterrichts
zeit, doch verhältnissmässig so kurz behandelt? Zwar 
in gesonderter Betrachtung werden erst Knaben, dann 
Mädchen, dann besondere Verhältnisse vorgenommen; 
aber die wichtigsten Punkte sind nur flüchtig angedeu
tet. Warum z. B. sollen die Knaben alte Sprachen 
nicht lernen? „L’eleve, heisst es p. 219, ferme sur 
les principes de sa langue maternelle, peut passer, ä 
cefte epogue, ä Vetude d’une langue etrangere, je ne 
dirai pas d’une langue morte , come le latin ou le 
IP'ec, mais d’une langue vivante.“ — In dem „Je ne 
dirai pas“ liegt doch kein Grund? An solchen Stel
len wird das ausgesprochene Bedürfniss nach einer 
allgemeinen Untersuchung über die Bedeutung der ein
zelnen Unterrichtszweige wol jedem Leser fühlbar 
Werden. Und gelegentliche Excurse über solche Haupt
fragen, wie sie verspätet dann p. 265 Vorkommen, er
setzen nicht diesen Mangel. — So finden wir ferner 
in dem Lectionsplane, der auch für diese Stufe aus
gearbeitet ist, eine uns fremde und auch in den vor
stehenden Erörterungen nicht genug motivirte Lection: 
„Physikotheologie.“ Erinnert das nicht an das des
sauer Philanthropin? — Ich erwarte übrigens, wie die 
Sachen jetzt liegen, in dieser Lection nichts Anderes, als 
eine unnatürliche Auslegung des Buches der Natur.

Den Schluss des ersten Buches machen Reflexionen 
über Landschulen, Sommer- und Winterschulen und 
sogenannte wandernde Schulen (ecoles ambulantes), 
Wo denn, wie natürlich, viele Verhältnisse berührt 
Werden, die Frankreich eigenthümlich, uns aber fremd 
sind. Auch hier findet der Verf. Gelegenheit, die 
Sitten und Einrichtungen Deutschlands seinen Lands
tauten anzupreisen. Den Schluss macht eine Beurthei- 
tang der Lancaster’schen Methode. Dass diese nicht 
Unbedingt günstig ausfallen würde, war nach dem Bis
herigen von der pädagogischen Einsicht des Verf. zu 
erwarten.

Ich glaube hiermit durch genaues Eingehen in Ein
zelnes dem sowol an Erfahrungen und Rathschlägen, 
als an mancherlei Anregungen reichen W’erke den 
schuldigen Tribut dargebracht und die oben aufgestellte 
Behauptung von seinem praktischen Werthe bestätigt 
zu haben: die weitere Relation darf etwas kürzer sein. 
Noch gar viel ist zu erwarten, da, wie schon oben bemerkt 
wurde, auch die sogenannte Volkserziehung eine gleich 
ausführliche und sorgfältige Behandlung gefunden hat.

Im zweiten Buche bespricht der Verf. in neun 
Capiteln das Alter vom 14. — 20. Jahre, daher höhere 
Bürgerschulen, Real-, Gewerk-, polytechnische und an
dere Berufsschulen, Colleges, Gymnasien, Lyceen, An- 
foderungen an dieselben in Bezug auf Lehr weise, Aus
wahl und Vertheilung der Lehrgegenstände. Sollen 
Gymnasien mit den Realschulen vereinigt werden? 
Antwort: Nein. Über Erziehung und Unterricht der 
Mädchen im Alter von 14 — 20 Jahren. Auffoderung, 
auch darauf mehr Sorgfalt zu wenden, als bisher. — 
Erziehung und Unterricht von Taubstummen, Blinden, 
Waisen, Findlingen; Abend- und Morgenschulen, Sonn
tags- und Gewerbsschulen, Arbeitsschulen für Kinder, 
Schulen für junge Verbrecher (ecoles de correction). 
Schluss: über öffentliche und Privaterziehung.

Das dritte Buch gibt in 13 Capiteln Rathschläge 
in Bezug auf die Bildung junger Leute von 20 — 25 
Jahren. Erst im Alter von 20 Jahren seien junge 
Männer reif für selbständiges Studium, erst dann dür
fen sie nach strengem Examen auf die Universität ent
lassen werden. Gründliches Studium der Philosophie 
wird auf das nachdrücklichste empfohlen, aber nicht 
einer jeden Philosophie. Celui gui reut etudier laphi- 
losophie u fond et ne pas se contenter de notions ge
nerales, vagues et superfcielles, devra non-seulement em- 
brasser dans leur ensemble toutes les parties gue nous 
venons d'indiquer mais faire de chacune d’elles une 
etude parliculiere. C’est pour avoir neglige ce prin
cipe si natur el, gue les soi-disant philosophes ont ete 
conduits a des erreurs, ä des egarements d’esprit, qui 
ont jete si souvent et pour tont de personnes une de- 
faveur plus ou moins prononcee sur la philosophie 
(Tom. II, p. 18). Der zweite Satz ist nur zu wahr; 
er wäre es aber nicht, wenn alle Leute den ersten recht 
eingesehen und wahr gemacht hätten! — Unser Verf. 
macht Vorschläge, die wohl der Beherzigung werth 
wären. Zwar welchen philosophischen Standpunkt er 
selbst sich errungen habe, ist nicht recht klar. Bald 
scheint es, als suche er noch mit lichte nach einer 
Wissenschaftslehre — la philosophie ä sa partie tran- 
scendante, sagt er T. II? p- 17? 9ui recherche les prin
cipes generaux de toute philosophie. et de tout Science“, 
und doch setzt er echt kantisch hinzu: ,,gui examine 
les forces de l’esprit humain“, und doch passt seine 
Definition von Metaphysik nicht recht zu Beidem. Doch 
das verhindert ihn nicht, einen Allen heilsamen Rath 
zu geben: sie sollen sich erst positive Kenntnisse ver
schaffen , ehe sie anfangen zu philosophiren. „Car il 
ne faut pas croire, comine bien des personnes parais- 
sent le supposer, gue le phil^sophe nmtbesoin d^autres 
connaissances gue de celle de son Systeme! (p. 20). — 
Wie gut wäre es daher, wenn auf Schulen, statt der 
dilettantenmässigen Vorträge über philosophische Disci- 
plinen, wodurch nur zu oft das natürliche Interesse an 
Philosophie abgestumpft wird, die Übrigen Unterrichts
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gegenstände selbst in obern Klassen so behandelt wür
den, dass die vielen in ihnen liegenden Motive für phi
losophisches Nachdenken recht ans Licht träten! Doch 
in diesem Sinne und zu diesem Zwecke haben wir 
freilich noch keine Lehrbücher! Auch Hr. I. hat bei 
der Beschreibung des Unterrichts auf Schulen dies 
nicht hervorgehoben. — Überhaupt wird dem Leser 
des vorliegenden Werkes das oft begegnen, dass er in 
den Abschnitten, die von der Bildung der Erwachsenen 
handeln, Vorschläge findet, die in frühem Capiteln 
nicht so recht vorbereitet sind. Doch das soll ihn 
nicht abhalten, auf die in diesem Buche nun folgenden 
Abhandlungen über das Studium der Mathematik, 
Sprachen, Geschichte, Naturwissenschaften, Techno
logie, Berg- und Forstwissenschaft, Medicin, Jurispru
denz, Politik, Kriegswissenschaft, Theologie, Pädago
gik zu studiren. Freilich in Bezug auf Ziel und Me
thode des theologischen Studiums wird Hr. Fr. manchen 
Widerspruch finden, desto mehr aber Übereinstimmung, 
wenn er namentlich für Theologen pädagogische Vor
bereitung verlangt. Dass man die Fähigkeit, zu er
ziehen und über Erziehung zu urtheilen, nicht ganz von 
selbst und im Schlafe bekomme, dass man heutzutage 
in der Fluth der verschiedenartigsten pädagogischen 
Meinungen und Anfoderungen einer eigenen, selbstän
digen Überzeugung als einer Stütze bedürfe, darüber 
ist man jetzt ziemlich einverstanden, ja diese Ansicht 
hat sich schon so kräftig geltend gemacht, dass öffent
liche Anstalten, um jenem Bedürfniss abzuhelfen, ins 
Leben getreten sind. Der Verf. nennt mehre derselben 
— warum nicht auch das Seminar in Friedberg, über 
welches Grossmann 1838 viel Interessantes mitge
theilt hat?

Der Reichthum des Verf., von dem in Vorstehen
dem schon viele Proben gegeben worden sind, zeigt 
sich aber vielleicht am deutlichsten in dem nun folgen- 
genden vierten Buche, welches die Überschrift trägt: 
Instruction et education des personnes au-dessus de 
vingt ä vingt-cing ans, und folgende Punkte abhandelt: 
Sorge für den Körper (Nahrung, Wohnung, Übungen), 
öffentliche Vorlesungen für Erwachsene (über Pädago
gik, Geschichte, Astronomie, Naturgeschichte u. s. w.), 
öffentliche Lesebibliotheken, naturhistorische und an
dere Sammlungen, Vereine von Lehrern, Geistlichen 
und Gelehrten, wöchentliche Zusammenkünfte anderer 
Leute; ästhetische Bildung durch Theater, Concerte, 
Kunstmuseen; moralische Fortbildung durch moralische 
und religiöse Lectüre, Bibelgesellschaften, Familien
leben, religiösen Unterricht in der Kirche, Mässigkeits
vereine; Nothwendigkeit von Reformen in der Gesetz
gebung in Bezug auf Juden, Militär, Zolleinrichtungen, 
Fabriken, Betteln, Gefängnisse. Das letzte Buch be

trachtet die äussern Hülfsmittel der Erziehung und 
zwar: Schulhäuser, Lehrmittel (Karten, Sammlungen 
u. s. w.), Sittenzeugnisse, Schulprüfungen, Belohnungen 
und Strafen, Stipendien, freiere Grundsätze eines Sy
stems der Gesetzgebung über öffentliche und Privat
erziehung, Rechte und Pflichten des Staats und der 
Bürger, der Lehrer und Directoren, Aufsichtsbehörden.

Ich versage mir das Eingehen auf einzelne von 
diesen Punkten in der Hoffnung, dass der Leser aus 
den oben mitgetheilten Grundsätzen des Verf., von de
nen diese letzten Bücher doch nur die Consequenzen 
enthalten, den Werth dieser letztem wird errathen 
können.

Zum Schluss habe ich noch einen ganz eigen- 
thümlichen Vorzug unsers Werks hervorzuheben — 
nämlich die reiche Ausstattung mit literarischen Noti
zen. Der Leser wird staunen, wenn er äusser einem 
besondern Abschnitt über die pädagogische Literatur 
I, von p. 92 —112 (1) Ouvrages systematigues, 2) di’ 
ctionnaires, 3) Ouvrages periodigues embrassants Pen’ 
semble de la pedagogigue) nicht nur am Eingänge eines 
jeden Capitels eine lange Reihe darauf bezüglicher 
Schriften, sondern auch im Verlaufe der Abhandlung 
als Erläuterung oder Bestätigung einzelne pädagogische 
Aufsätze und Stellen aus ihnen angeführt sieht. Und 
wenn wir auch bemerken müssen, dass, wie bei der 
Masse der Citate fast nicht anders zu erwarten war, 
Manches an unrechter Stelle sich findet (wie z. B* 
die Anführung von Lüben’s Anweisungen zum Unter
richt in Pflanzen- und Thierkunde durchaus nicht auf 
p. 268, sondern in das fünfte Capitel des ersten Buchs 
gehört), so soll dies doch keineswegs im Allgemeinen, 
sondern nur als eine Ausnahme gerügt sein. Auch die 
Mottos, die Hr. F. den einzelnen Abschnitten an die 
Spitze stellt, werden vielen Lesern eine erwünschte 
Zugabe sein, sollte es sich auch zeigen, dass neben man
chem recht artigen Satze auch einer kommt, der wäs
serig und einer solchen Auszeichnung nicht werth ist.

Schon oben ist die Erklärung des Verf. erwähnt, 
er theile die Früchte zwanzigjähriger Studien und Er' 
fahrungen mit; sein Buch gibt den Beweis. Wir wollen 
ihm wünschen, dass es in recht vielen Kreisen bekannt 
werde — auch in Deutschland, dem Hr. F. ganz beson
deres Interesse zugewendet hat. Da wird denn das 
Werk durch seinen Reichthum von neuem fühlbar 
machen, dass es der Punkte, auf welche sich das Auge 
des Erziehers und Staatsmannes zu richten hat, unzäh' 
lige gebe, wird aber auch einen neuen Beleg abgeben 
für den Satz: dass ohne eine v orur theilsfr eie, gründ' 
liehe Psychologie an eine wissenschaftliche Fortbildung 
der Pädagogik nicht zu denken sei.

Jena. * Stoy-

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in IjeipzigT*
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Leben, Werk und Zeitalter des Thukydides. Mit einer 

Einleitung zur Ästhetik der historischen Kunst über
haupt. Von Wilhelm Roscher, Doctor der Philoso
phie und Privatdocenten der Geschichte und Staats
wissenschaft in Göttingen. Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht. 1842. Gr. 8. 2 Thlr. 20 Ngr.

Vorstehendes Buch erscheint als der erste Theil eines 
umfassendem Werkes, welches nach der Absicht des 
Verf. unter dem Titel: „Klio, Beiträge zur Geschichte 
der historischen Kunst”, im zweiten Theile in abgeson
derten Monographien den Herodot und Xenophon, im 
dritten in zusammenhängender Geschichte die fünf 
grossen römischen Historiker behandeln soll. In der 
That ein eben so bedeutendes als, wenn es gelingt, 
verdienstvolles Unternehmen, uns in gesonderten Bil
dern die grossen Meister der Geschichtschreibung aus 
dem classischen Alterthume, jeden von ihnen nach 
seiner Eigenthümlichkeit gezeichnet, vor die Seele zu 
führen, und uns an ihnen, als den Repräsentanten ihrer 
Kunst, diese selbst auf den verschiedenen Stufen ihrer 
Entwickelung erkennen zu lassen. Die innere Regel
mässigkeit des Werkes würde allerdings gewonnen ha
ben, wenn, wie Herodot der Zeit nach früher ist als 
Thukydides, so auch der Verf. von jenem und der 
Schilderung seines Werkes zu diesem und seiner Ge
schichte des peloponnesischen Krieges fortgeschritten 
wäre; doch wollen wir nicht mit ihm darüber rechten, 
dass er, wahrscheinlich durch äussere Gründe be
stimmt , mit Thukydides beginnt, weil der Nachtheil 
höchstens gleichfalls nur ein äusserer ist.

Seine Bestimmung dieses Werks, ein „Beitrag zur 
Geschichte der historischen Kunst“ zu sein, lässt von 
vorn herein keinen Zweifel übrig, dass in demselben 
das Leben, Werk und Zeitalter des grossen Geschicht
schreibers des peloponnesischen Krieges nicht sowol 
in philologischer, als historischer Hinsicht Gegenstand 
der Betrachtung sein soll, und noch entschiedener be
zeichnet die Vorrede die Stellung, von welcher der 
Verf. bei seinen Untersuchungen ausgegangeri ist. 
„Wenn es, erklärt derselbe S. XI, einen Unterschied 
gibt zwischen Philologie und alter Geschichte, so stehe 
ich natüilich auf der letztem Seite. Die Verbalphilo
logie hat sich um den Thukydides kein geringes Ver
dienst erworben. Sowol für die kritische Feststellung 
des Textes, als für die Erklärung der Spracheigen- 

thümlichkeiten ist reichlich Sorge getragen. Aber Thu
kydides selbst hat sein Werk als ein politisches be
trachtet; er hat für Historiker, für Staatsmänner ge
schrieben. In dieser Hinsicht birgt er unendliche 
Schätze, die von dem blossen Philologen kaum geahnt 
werden; die nur Derjenige heben kann, welcher durch 
langes und tiefes Studium mit Verfassungsgesetzen und 
Staatsreden, mitParteikämpfen und Feldschlachten ver
traut geworden ist. Niemand wird bezweifeln, dass 
die Erklärung des Hippokrates nicht bloss der Philo
logen, sondern auch der Ärzte bedarf. So die Thuky- 
dideserklärung der Historiker. Das vorliegende Buch 
soll einen Beitrag dazu liefern.“ In der That ist bisher 
Thukydides, wie alle Meister der Geschichtschreibung 
unter den Alten, ohne Vergleich häufiger von den ei
gentlichen Philologen, als von den Historikern vom 
Fache zum Gegenstände eines tief eingehenden Stu
diums gemacht worden. Nicht als ob diese verab
säumt hätten, sich ihres Inhalts, der historischen That- 
sachen, für deren Kenntniss sie die einzige, oder doch 
die Hauptquelle sind, zu bemächtigen und dieselben zu 
verarbeiten; aber als nach äusserer Form, wie innerm 
Gehalte unübertroffene Muster der Geschichtschreibung, 
deren Studium in dieser Hinsicht für die Bildung des 
nach Vollendung strebenden Historikers eben so wich
tig, ja unerlässlich ist, als das Studium antiker Bild
werke für den bildenden Künstler, werden sie verhält- 
nissmässig selten benutzt, und es ist ein unbestreit
bares Verdienst, das sich Hr. R. durch begeisterte 
Hinweisung auf sie auch in dieser Hinsicht, und na
mentlich auf Thukydides, erworben hat.

Was nun die innere Ökonomie des Buches anbe
trifft, so gehen den Untersuchungen über Thukydides 
selbst Prolegomena voraus, welche im ersten Capitel 
von den verschiedenartigen Stufen und Äusserungen 
des Kunsttriebes im Allgemeinen, im zweiten von dem 
Unterschiede des historischen Kunsttriebes vom poeti
schen und philosophischen, im dritten von demWerthe 
der historischen Kunst, im vierten von den Entwicke
lungsstufen der historischen Kunst handeln, im fünf
ten Einiges zur Charakteristik des hellenischen Volkes 
überhaupt geben. Dann zu Thukydides selbst über
gehend, hat der Verf. seine Untersuchungen über Le
ben, Werk und Zeitalter desselben in 16 Capitel ab
gegrenzt, von denen das erste die äussern Lebens
umstände des Thukydides, das zweite seine Quellen 
und Quellenkritik, das dritte die Sagenkritik des Thu- 
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kydides, das vierte die Reden desselben, das fünfte sei
nen Pragmatismus behandelt. Das sechste Capitel ent
hält eine Charakteristik der perikleischen Zeit im All
gemeinen, das siebente Untersuchungen über die Reli
gion , das achte über die historische Unparteilichkeit 
des Thukydides. Im neunten werden Thukydides und 
die gleichzeitigen Historiker, im zehnten Thukydides 
und Aristophanes zusammengestellt. Das elfte Capitel 
handelt von der Sprache des Thukydides, das zwölfte 
von der Einheit des thukydideischen Werkes, das drei
zehnte gibt eine Analyse des ersten Buches. Alsdann 
verfolgt, da nach der Ansicht des Verf. das ganze 
Werk des Thukydides aus vier grossen Hauptfäden, 
die vielfach kunstvoll verschlungen sich hindurchziehen, 
zusammengewebt ist, und in diese sich wieder auftrennen 
lässt, das vierzehnte Capitel den ersten derselben, die 
Umwandlung der politischen Gesinnung, das fünfzehnte 
den zweiten, die Umwandlung der auswärtigen Politik, 
das sechzehnte den dritten und vierten, die Seemacht 
und Bundesherrschaft der Athenienser und Lakedämo- 
nier. — Den Schluss des Buches machen vier Beilagen, 
deren erste eine Vergleichung von Thuk. II, 35 — 46 
mit den übrigen Leichenreden und Panegyriken des 
Alterthums anstellt, die zweite über Zeitalter, Verfas
ser und Gelegenheit der angeblich xenophontischen 
Schrift vom Staate der Athener, die dritte über die 
Aufführungszeit von Euripides’ Herakliden, die vierte 
über die literarischen Schicksale des thukydideischen 
Werkes im Alterthume handelt.

Die Prolegomena ebenen auf naturgemässem Wege 
den Grund und Boden, auf welchem die folgenden Un
tersuchungen angestellt werden sollen, zu denen be
sonders das vierte Capitel der Prolegomena, das von 
den Entwickelungsstufen der historischen Kunst han
delt, in engster Beziehung steht. Der Verf., bestrebt, 
sich überall bei seinen Untersuchungen und der Dar
stellung ihrer Resultate auf universalem Standpunkte 
zu erhalten (vgl. S. 19), indem er von dem nächsten, 
unmittelbar behandelten Punkte aus die Aussicht auf 
analoge Erscheinungen der innern oder äussern Welt 
eröffnet, um durch Vergleichung mit ihnen den unmit
telbaren Gegenstand seines Werkes zu beleuchten, fasst 
hier die Gesammtliteratur des classischen Alterthums 
als Ein grosses Ganze zusammen, und stellt sie der 
Gesammtliteratur der romanischen und germanischen 
Völker gegenüber, um aus der Vergleichung dieser 
beiden grossen Massen, deren Entwickelung im Gan
zen einen sehr analogen Gang genommen, die Ent
wickelungsgesetze der Literatur überhaupt zu erkennen. 
Er begnügt sich daher nicht damit, den Weg zu be
zeichnen, den die griechische und römische Geschicht- 
schreibung, um die es hier zunächst zu thun ist, von 
ihren ersten Anfängen an bis zu dem Höhepunkt ihrer 
Vollendung und von da abwärts bis zu ihrem gänz
lichen Verfalle zurückgelegt hat, sondern weist überall 

nach, wie auch die der romanischen und germanischen 
Völker, im Ganzen und Grossen genommen, sich nach 
denselben Gesetzen entwickelt hat oder noch ent
wickelt. Wiederum folgen die einzelnen Richtungen 
der künstlerischen und wissenschaftlichen Thätigkeit 
eines Volkes im Allgemeinen einem und demselben 
Entwickelungsgange, und es ist eben so interessant als 
lehrreich, dieselben auf ihren Hauptstufen und nach 
ihren Haupterscheinungen mit einander zu vergleichen? 
um aus solcher Zusammenstellung zu erkennen, wie 
z. B. dem Drama auch im Gebiete der Philosophie, der 
Geschichtschreibung, ja selbst der bildenden Künste 
analoge Erscheinungen entsprechen, die sich aus an
dern entwickelt haben , die wiederum mit denen cor- 
respondiren, die im Gebiete der Poesie dem Drama 
voraufgegangen sind, und den Übergang zu neuen Er
scheinungen bilden, die ebenso mit denen zu ver
gleichen sind, die im Reiche der Poesie im Laufe der 
Zeiten an die Stelle des Drama traten. Und zwar ist 
dieser Entwickelungsgang der einzelnen Richtungen der 
künstlerischen und wissenschaftlichen Thätigkeit nicht 
blos bei einem und demselben Volke im Allgemeinen 
derselbe, sondern wir finden ihn bei allen Völkern, die 
sich frei und selbständig, ohne hemmenden und stören
den Einfluss von aussen entwickelt haben, im Ganzen 
in derselben Weise wieder. Auch nach dieser Seite 
hin vergleicht der Verf. mit wenigen Ausnahmen tref
fend, indem er mit den einzelnen Entwickelungsstufen 
der historischen Kunst die correspondirenden der 
Poesie, der Philosophie, der plastischen Kunst zusain- 
menstellt. Wir bedauern, dass die einer Relation in 
diesen Blättern gesteckten Grenzen uns nicht gestatten, 
dem Verf. hier überall ausführlich zu folgen ; doch kön
nen wir es uns nicht versagen, demselben bei seiner 
Schilderung der Bahn, welche die Geschichtschreibung 
durch die verschiedenen Stufen ihrer Entwickelung hin
durch bis zu ihrem Höhenpunkte zu durchlaufen pflegt? 
zu begleiten, indem wir so zugleich an einem umfas
sendem Beispiele die Art und Weise, wie der Verf. 
seinen Gegenstand behandelt, kennen lernen. Er schliesst 
sich in diesem Theile seines Werkes zum Theil a# 
Untersuchungen seines Lehrers Gervinus an.

A love principium. Im Epos, sagt der Verf. ##^ 
vollem Rechte, liegen die Keime aller spätem Wissen' 
schäft; in ihm ist bei selbständig entwickelten Völker# 
auch das geringe historische Material, das sie besitzen? 
mit enthalten. Ein erster Schritt von hier aus nac# 
der Seite der Geschichte zu ist das Bestreben, die ein' 
zelnen Heldengedichte zu ordnen und zu einem grosse# 
fortlaufenden Ganzen zu verbinden, wie es heJ 
den Hellenen die Kykliker gethan, oder gar sie a«s' 
zuziehen und diese Auszüge, mag ihre Form nun 
poetisch sein, oder mögen sie bereits das Gewand de 
Prosa aufgenommen haben, wie die grossen prosaische# 
Sagenbücher der Normannen, zu einem Ganzen zu ver
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arbeiten. Doch sind auch hier Thatsache und Dich
tung noch eben so wenig, als im ursprünglichen Helden
gedichte selbst, geschieden: wir stehen durchaus noch 
auf dem Boden des Epos. Die ersten Anfänge der 
wirklichen Historie erwachsen einerseits aus dem Be
streben der edeln Geschlechter, den künftigen Ge
schlechtsgenossen durch, wenn auch dürftige, genealo
gische Aufzeichnungen sichere Kunde von den Ahnen 
zu überliefern, andererseits aus dem erwachenden Be
dürfnisse öffentlicher Institute, der Tempel insbesondere, 
der Kirchen und Klöster, — denn wie alle Kunst und 
Wissenschaft schliesst sich auch die Geschichtschrei
bung in diesen ihren Anfängen zunächst an religiöse In
stitute an, — das Bedeutsamste Dessen, was sie be
troffen oder doch ihren Kreis berührt hat, für die Nach
kommen aufzuzeichnen. Dies sind die ersten Anfänge 
der Annalen, die sich überall ursprünglich an religiöse 
Feste, religiöse Monumente anknüpfen, treue Berichte 
des Geschehenen, inwieweit es den Berichterstatter in- 
teressirt hat oder in Beziehung zu den Instituten steht, 

deren Dienste die Annalen aufgezeichnet sind, ohne 
Verarbeitung des Einzelnen von einem hohem Gesichts
punkte aus. Der Verfasser tritt, wie im Epos, völ
lig zurück.

Aus diesen Annalen entwickelt sich die Chronik, 
die überall die erste Stufe der kunstmässigen Ge
schichte gewesen ist. Das Wesen der Chronik erfüllt 
sich nach dem Verf. in dem Streben, lediglich eine 
treue, wenn es hoch kommt, geschmackvolle Überliefe
rung des Geschehenen zu geben, ohne irgend einen 
praktischen Nutzen zu beabsichtigen, oder in die Tiefe 
der Dinge hinabsteigen zu wollen. Sie erzählt, wie es 
geschehen ist; das Wozu, das Warum liegt jenseit 
hres Horizontes. Die Verarbeitung ist auch in ihr, 
Wie in den Annalen, gering, der Erzähler tritt, wie im 
Epos, hinter seiner Erzählung und einem herkömmlichen 
Typus in Schatten. Aller Plan besteht nur in der 
Treue, alle Anordnung in der Chronologie, alle Einheit 
in der äusserlichen des Ortes und der Zeit. Ein Fort
schritt auf der Bahn der Geschichtschreibung ist es, 
'Venn die Chronisten anfangen, sich nicht mehr damit zu 
kegnügen, ein Jeder nur seine eigenen Erlebnisse auf- 
zuzeichnen, nur die Chronik seiner Zeit zu schreiben, 
'Venn sie beginnen, durch Auszüge aus ihren Vorgän
gern die frühere Geschichte zuvörderst bis zu dem 
Punkte fortzuführen, bei welchem ihre eigene Erinne
rung beginnt. Ihre höchste Vollendung aber erreicht diese 
Methode der Geschichtschreibung durch die Verarbei
tung sämmtlicher vorhandenen Chroniken zu einer 
förmlichen Nationalhistorie, wie sie Livius für die rö
mische, Zurita für die aragonische, Johannes v. Müller 
für die Schweizergeschichte gegeben hat. obschon auch 
solche Werke, wiewol auf dem Höhepunkte ihrer Gat
tung stehend, sich von der Einseitigkeit der Chronik 
nicht ganz frei machen können. — Demjenigen Stand

punkte der Entwickelung, auf welchem im Reiche der 
Geschichtschreibung die Chronik steht, entspricht im 
Gebiete der Poesie das Epos, in dem der Philosophie 
jene Stufe, auf welcher sie den Gang ihrer Entwicke
lung mit einem Versenken in überlieferte Systeme be
ginnt, wie die Scholastik des Mittelalters, die orphische 
Weisheit der Hellenen, die noch den scharf ausgepräg
ten Typus orientalischen Einflusses trägt, im Gebiete 
der plastischen Kunst diejenige Periode, deren Erzeug
nissen allen der Charakter eines streng hergebrachten 
Ausdrucks eigen ist, von dem der Künstler nicht ab
zuweichen wagt, sodass auch hier seine Person nir
gend hervortritt. So in der Periode jener uralten hel
lenischen Götterbilder, von denen Pausanias berichtet; 
so in derjenigen der Christus- und Marienbilder vor 
dem 14. Jahrh., in welchen im Ganzen doch immer 
nur derselbe Ausdruck wiederkehrt.

Wie in der Chronik die Person des Verf. durch
aus hinter seinem Werke zurücktritt, eben so entschie
den steht sie im Memoire im Vordergründe.^ Er selbst 
ist in der Regel der Mittelpunkt seines Werkes, zur 
Aufnahme in welches ihm die Begebenheiten der Zeit, 
die er beschreibt, nur insofern und aus dem Grunde 
berechtigt erscheinen, inwiefern sie seine Person näher 
oder entfernter berühren. Während der Chronist ganz 
äusserlich das Geschehene als Thatsache berichtet, 
ohne viel nach den tieferliegenden Ursachen der Er
eignisse, nach den Motiven der handelnden Personen 
zu fragen, geht umgekehrt das Streben des Memoiren- 
sclireibers dahin, überall vor dem Auge des Lesers den 
Vorhang hinwegzuziehen, hinter welchem die Triebfedern 
und das Räderspiel verborgen liegen, wodurch die 
Personen, die er in den Kreis seiner Darstellung zieht 
und unter denen er selbst mit thätig ist, sich zu ihren 
Handlungen bestimmen liessen und die Ereignisse, bei 
denen sie mitgewirkt, hervorgerufen haben. Wenn auf 
der einen Seite die Chronik, weil sie jedes Einzelne, 
was sie aufnimmt, für sich betrachtet, und seine Be
rechtigung , innerhalb ihres Kreises eine mehr oder 
minder ausführliche Erwähnung zu finden, nicht nach 
der Bedeutung, die es für das Ganze hat, abwägt, Ge
fahr läuft, im Berichten der unbedeutendsten Kleinig
keiten nicht Maas zu halten, begegnet von anderer 
Seite her dem Memoirenschreiber dieselbe Gefahr, über 
der Masse des Kleinen das Glosse zu übersehen, die 
wichtigsten Begebenheiten aus kleinlichen Ränken und 
niedrigem Intriguenspiele herzuleiten. — Dem Memoire 
entspricht unter den Richtungen der Poesie die lyrische. 
Hier wie dort ist die Subjectivität des Verf. vorwal
tend. Weniger analog hat sich hier nach unserer An
sicht die Philosophie und die plastische Kunst ent
wickelt; was der Verf. als die in diesen beiden Gebieten 
dem Memoire gleichlaufenden Entwickelungsstufen be
zeichnet, scheint uns minder überzeugend.

Die Vorzüge beider, der Chronik und des Memoire,
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vereinigt, mit Ausscheidung ihrer Mängel und Einseitig
keiten, die Kunsthistorie. In ihr durchdringen sich die 
äussere Überlieferung des Geschehenen und die Persön
lichkeit des Verfassers auf das innigste; das Product 
dieser Durchdringung ist das vollendete historische 
Kunstwerk. — Mit ihm correspondirt im Gebiete der 
Poesie das Drama, in dem der Philosophie das eigent
liche System, im Reiche der plastischen Kunst die 
höchste Stufe ihrer Vollendung, die Zeit von Pheidias 
bis Lysippos, von Lionardo bis Tizian. — Das voll
endetste Muster für die Gattung des historischen Kunst
werkes aber ist Thukydides, zu dessen Betrachtung 
sich der Verf. auf diese Weise den Weg gebahnt hat. 
Mit ihm wird sich der ganze nachfolgende Theil seines 
Buches beschäftigen, an ihm eine in das Einzelnste 
eingehende Charakteristik der Kunsthistorie gegeben 
werden.

Hr. R. beginnt, wie wir oben gesehen, seine Unter
suchungen über Thukydides und dessen Werk mit einer 
Zusammenstellung Dessen, was aus mehr oder minder 
directen Zeugnissen des Alterthums über die äussern 
Lebensumstände des Historikers bekannt ist. Anzuer
kennen ist die grosse Behutsamkeit seines Verfahrens 
auf diesem oft sehr unsichern Boden, und die strenge 
Gewissenhaftigkeit, mit der es abweist, bei Zweifelhaf
tem durch die Art der Darstellung den Leser für Das
jenige, was ihm selbst als das Wahrscheinlichere, aber 
doch immer Ungewisse, erscheint, zu gewinnen. Überall 
ist es des Historikers w ürdiger, die Gründe, die für 
zwei einander entgegengesetzte Angaben sprechen, vor 
dem Auge des Lesers ruhig abzuwägen, und wo sie 
auf keiner Seite überwiegend sind, die Unmöglichkeit 
der Entscheidung offen auszusprechen, als über den 
Grad der eigenen Überzeugung irgendwie zu täuschen. 
Niemand w ird leicht in dieser Hinsicht dem Verf. einen 
Vorwurf machen können; Ref. bekennt sogar, dass er 
ihm bei Befolgung dieses Gesetzes des historischen Ge
wissens hier und da über die Grenzen des zu Billigen
den hinausgegangen zu sein scheint, indem er, auch 
wenn für eine von beiden Seiten die Gründe entschie
den überwiegend sind, selbst nicht einmal die grössere 
Wahrscheinlichkeit für sie in Anspruch nimmt. So 
stimmen wir freilich mit dem Verf. in der Ansicht 
überein (S. 88), dass, so lange es nicht gelingt, neue 
Quellen aufzufinden, die wirkliche, d. i. vollkommen 
sichere, Entscheidung über das Geburtsjahr des Thu
kydides ein Ding der Unmöglichkeit bleibt, ja wir kön
nen sogar, wenn wir wollen, noch einen Schiittweiter 
gehen. Völlige Gewissheit würde selbst die Auffindung 
eines neuen Zeugnisses über diesen Punkt, wenn 
nicht die Quelle, aus der es geschöpft würde, die aller- 
untrüglichste wäre, nicht gewähren. Denn möchte der 
dritte Gewährsmann nun mit Marcellinus oder der 

Pamphila gehen (wir sehen von der Möglichkeit einer 
von beiden abweichenden Angabe gänzlich ab), immer 
würden wir nur zwei Zeugen gegen einen haben, die I 
Möglichkeit, dass des letztem Aussage die richtige [ 
wäre, nach wie vor bleiben. Nichtsdestoweniger scheint 
uns schon jetzt die entschieden grössere Wahrschein
lichkeit für Marcellinus und seine Angabe zu sein, die 
Krüger in den „Untersuchungen über das Leben des 
Thukydides44 und in dem „Epikritischen Nachtrage44 zu 
denselben mit eben so viel Scharfsinn als Glück ver- 
theidigt hat. Bekanutlich wäre nach derselben Thuky
dides über 50 Jahre alt geworden, sodass das Geburts
jahr desselben in 01. 80 oder 81 fallen 'würde, wäh
rend er nach dem Zeugnisse der Pamphila bei Gellius [ 
beim Ausbruche des peloponnesischen Krieges 40 Jahre 
alt gewesen sein soll. Aber schon an sich verdient । 
wol, wie Krüger mit vollem Rechte bemerkt, das Zeug- 
niss eines Mannes, der, wie gering man auch den ei
genen Werth desselben anschlagen mag, doch das Le
ben des Thukydides eigens zu seinem Studium gemacht 
und unbestritten treffliche Quellen für seine Beschrei
bung desselben benutzt hat, mehr Glauben als die hin
geworfene Notiz der Pamphila, auf deren fides viel zu ] 
geben, wir wenig Grund haben, am wenigsten gerade 
in diesem Falle, wo die ganze Fassung der von ihr 
entlehnten Nachricht (nam Hellanicus initio belli Pelo- 
ponnesiaci fuisse quinque et sexaginta annos natus vi' I 
detur, Herodotus tres et quinquaginta,'Thucydides 
quadraginta) den Stempel der Unsicherheit deutlich ge
nug an sich trägt, und wo der einen der beiden andern 
Angaben, dass nämlich Hellanikos beim Beginne des 
Krieges 65 Jahre gezählt habe, ein Zeugniss des Ver
fassers der Lebensbeschreibung des Euripides entgegen
steht, nach welchem Hellanikus am Tage der Schlacht 
bei Salamis geboren wäre, eine Angabe, die durch den 
Namen des Historikers selbst eine Bestätigung zu er- । 
halten scheint (Krüger, Untersuchungen, S. 28). Doch 
abgesehen von der grössern oder geringem Glaub
würdigkeit, die das Zeugniss des Marcellinus oder der 
Pamphila an sich in Anspruch zu nehmen berechtigt 
sein mag, — denn immer wird eine blos auf sie ge' 
gründete Entscheidung unsicher und dem subjectiveu 
Ermessen jedes einzelnen anheimgestellt bleiben müs
sen, — findet die Annahme, dass Thukydides 01. ^0 
oder 81 geboren und also beim Ausbruche des pelo
ponnesischen Krieges ungefähr 25, nicht, nach der 
Angabe der Pamphila, 40 Jahre alt gewesen sei, durch 
einen andern Punkt eine Bestätigung, der mit der an' 
dern nicht in Einklang zu bringen ist. Das Verdienst’ 
für eine Entscheidung auf diesen Punkt hingewiese# 
zu haben, gebührt wiederum Krüger.

(Die Fortsetzung folgt.) /,
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AVir meinen das eigene Zeugniss des Thukydides (V, 26), 
dass er den ganzen Krieg erlebt habe und zur Beobach
tung des Herganges desselben durch sein Alter befähigt 
gewesen sei Qneßiwv de diu navTog uvtov aia&avogevog zjj 
Hkwla), eine Behauptung, von welcher Krüger mit Recht 
in Zweifel zieht, ob sie der Historiker so habe aussprechen 
können, wenn er die letzten Jahre des Krieges als 
hoher Sechziger erlebt hätte. Er habe dann vielmehr 
Von sich rühmen müssen, dass er ungeachtet seines 
Alters noch fähig gewesen sei, den Ereignissen beob
achtend zu folgen. Denn wenn Hr. R. gegen Krüger 
bemerkt, dass „jene Versicherung des Thukydides ja 
keineswegs blos auf die letzte Abfassung seines Buches 
gehe, die nach dem Kriege erfolgte, sondern ganz vor
nehmlich auf die zu Grunde liegende Beoabchtung, 
welche den Ereignissen selbst parallel liefso ist die
ser Einwand ohne Gewicht, da ja Thukydides auch so 
immer noch von sich behaupten würde, er sei zur 
Beobachtung des Ganges des Krieges (auch des letz
ten Theiles desselben) eben vermöge seines Alters be
fähigt gewesen, ein Ausdruck, zu welchem gerade 
Krüger ihm das Recht abspricht. Eben so wenig sind 
Wir geneigt, Hrn. R. die Wahrscheinlichkeit der An
nahme zlizugestehen, „dass ein Greis“ (wenn nämlich 
dieser Greis Thukydides ist), „zumal im Vollgefühle 
seiner Kraft, vielleicht allzu sehr jedes jüngere Lebens
alter für unreif erklärt habe“, so gern wir auch bereit 
sind, die Wahrheit der Bemerkung seines grossen Leh- 
rers, K. O. Müller, anzuerkennen, dass für Geistes
arbeiten den Alten im Ganzen ein späteres Alter geeig
neter geschienen habe, als uns. — Weniger Gewicht 
Möchten wir für die. Entscheidung zu Gunsten der An
gabe des Marcellinus mit Krüger darauf legen, dass es 
unwahrscheinlich sei, Thukydides habe, wenn er beim 
Ausbruche des Krieges bereits in einem Alter von 
40 Jahren gestanden habe, zum Gegenstände seines 
Werkes, dem er die beste Kraft seines übrigen Lebens 
widmen wollte, einen Krieg gewählt, dessen lange 
Lauer er vorhergesehen, und Jessen Ende zu erleben 
er also nicht mit Zuversicht habe hoffen dürfen. Denn 

dass der Krieg bedeutend, und also auch wol lang
wierig werden würde, hatte er allerdings vorausgese
hen (I, 1), dass er aber auf die vom Anfänge herein 
im Munde der Leute befindliche Weissagung, die ihm 
eine Dauer von dreimal neun Jahren prophezeite (V, 
26), etwas gegeben habe, ist bei Thukydides’ Ansich
ten über Gegenstände dieser Art wenig wahrscheinlich. 
Geben wir indessen seinen Glauben an jene Weissa
gung einmal zu, so wird es Hrn. R. schwerlich gelin
gen, das Bedenkliche eines Entschlusses, einen Krieg 
zu beschreiben, dessen Ende zu sehen er nach dem 
Laufe der Natur wenig gewiss war, durch die Frage 
zu beseitigen: „Allein konnte Thukydides auch, wenn 
er einmal den Conflict der beiden grossen Parteien 
seiner Zeit schildern wollte, — und diesen Conflict hat 
er für das grösste Ereigniss der ganzen Geschichte an
gesehen, — kannte er früher anfangen? Konnte jenes 
Bedenken ihn also bestimmen?“ Er konnte allerdings, 
werden wir antworten müssen, die Beschreibung des 
Krieges nicht vor dem Anfänge desselben beginnen: 
wohl aber konnte ihn das Bedenken, ob es rathsam 
sei, zum Gegenstände seines Werkes die Schilderung 
eines Kampfes zu machen, der in seinem Ver
laufe leicht den Raum seines Lebens überdauern 
mochte, von dem Unternehmen selbst abschrecken. — 
Doch wir verlassen diesen Gegenstand, über den, wie 
wir schon zugestanden haben, vollkommene Gewissheit 
sich nicht erlangen lässt; nur scheintuns unbedenklich 
die grössere Wahrscheinlichkeit für die Zeitbestimmung 
des Marcellinus zu sprechen, wollen wir nicht nach 
Krüger’s scharfsinniger Vermuthung (Epikrit. Nachtrag, 
S. 12 ff.) die Angabe der Pamphila durch die Annahme 
einer Verwechselung des peloponnesischen und deke- 
lischen Krieges mit Marcellinus in Einklang bringen. 
Schade, dass die Vermuthung dei Natur der Sache 
nach gar zu unsicher bleibt.

Die Weise, wie uns der Verf. in die historische 
Werkstatt des Thukydides einführt, in scharf gezeich
neten Zügen eine Charakteristik seines Buches nach 
den Hauptseiten desselben und dadurch des Verfassers 
selbst entwirft und einen tiefen und umfassenden Blick in 
den Organismus und die innere Ökonomie des thuky- 
dideischen Werkes eröffnet, bekundet seinen Berui zu 
Arbeiten dieser Art, welche, wennschon sie überwie
gend in das historische Gebiet gehören, doch zu glei
cher Zeit auch nicht geringe philologische Tüchtigkeit 
erfodern. Unstreitig muss das Verständniss des Thu- 
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kydides durch eine von historischem Standpunkte aus
gehende, das Werk desselben als Gegenstand histori
scher, nicht philologischer, Untersuchung auffassende 
Erklärungsweise, wie die des Verf., wesentlich geför
dert werden. Zu den in dieser Hinsicht augezeichnet- 
sten Partien des vorliegenden Buches rechnen wir be
sonders , was über die Einheit des thukydideischen 
Werkes, über den Zweck der in die Geschichte des 
peloponnesischen Krieges eingeflochtenen längern Epi
soden, deren Vorhandensein in einem Werke von so 
strenger Abgeschlossenheit, wie das thukydideische, 
auffallend erscheinen kann und erschienen ist, über 
Zweck und Stellung der zahlreichen Reden zu dem 
übrigen, erzählenden Theile des Werkes gesagt ist.

Als die Einheit des thukydideischen Werkes be
zeichnet der Verf. (S. 359) das Herabsinken Athens 
von seiner perikleischcn Höhe, soweit dasselbe durch 
den peloponnesischen Krieg offenbart und bewirkt wurde. 
Daher das verhältnissmässig weit ausführlichere Ein
gehen des Thukydides auf die innere Geschichte Athens, 
als auf die von Sparta und dessen Bundesstaaten, de
ren innere Geschichte „nur gerade so weit, als zur 
Erklärung ihrer auswärtigen Politik unumgänglich Noth 
war“, erwähnt wird. Denn wie nach jeder Seite hin, 
so auch nach dieser hält Thukydides das Gesetz jeg
lichen wahren Kunstwerkes mit consequenter Strenge 
fest, aus seiner Darstellung Alles auszuscheiden, was, 
weil es nicht nothwendig in ihren Kreis gehört, den 
Eindruck der Einheit stören würde, denn jedes Kunst
werk auf den Beschauer hervorbringen soll. Darum 
ist aus der Geschichte des Thukydides, als deren Ge
genstand er selbst den peloponnesischen Krieg bezeich
net , die Berührung so vieler Seiten des hellenischen 
Lebens ausgeschlossen, deren Schilderung von des 
Meisters Hand für uns allerdings vom höchsten Inter
esse sein würde; nur Das, was für den Gang und die 
Entscheidung des Krieges selbst von Einfluss ist, fin
det eine Stelle, selbst die Erwähnung Dessen, was in 
den Kreis der Darstellung gezogen ist, geht nicht wei
ter, als der Zweck und Gegenstand des Werkes es 
erfodert. So wird, wie Hr. R. bemerkt, nicht Pheidias 
noch Sophokles, nicht Sokrates noch Aristophanes, 
nicht in der Pestgeschichte Hippokrates. nicht unter 
der Zahl der sikeliotischen Gesandten in Athen Gor- 
gias erwähnt, so ist Thukydides selbst in der Erwäh
nung des grössten Staatsmannes, den Athen und 
Griechenland gehabt, der auch in die Ereignisse des 
peloponnesischen Krieges entscheidend, wie Keiner, 
eingegrilfen, nicht ausführlicher, als es sein Zweck er
heischt. Alles, was ausserhalb desselben liegt, bleibt, 
mit der grössten Strenge ausgeschlossen.

Episoden von grössern! Umfange finden wir bei 
Thukydides fünf. Die Geschichte, wie Theseus die 
attischen Demen zu Einer Stadt zusammengezogen 
(II, 15), die Erzählung von dem verunglückten Ver

suche Kylon’s, sich der Tyrannis in Athen zu bemäch
tigen (I, 126), von der Herrschaft und dem Sturze des 
Peisistratidenhauses (VI, 54 ff.), von dem Ende des 
Pausanias und Themistokles (I, 128 ff.), von der Süh
nung der Insel Delos (III, 104); zwei kürzere (II, 29 
und 102) sind von minderer Bedeutung. Das Vorhan
densein solcher, mit dem peloponnesischen Kriege in 
keinem unmittelbaren Zusammenhänge stehender, Ein
schaltungen hat, wie schon erwähnt, gerade bei der 
strengen Einheit des thukydideischen Werkes etwas 
Auffallendes, und man hat wenigstens bei einzelnen 
nach dem Grunde gesucht, der den Thukydides zu 
ihrer Aufnahme bestimmt habe. So wird namentlich 
die Episode von der Herrschaft und dem Sturze der 
Peisistratiden von dem Alexandriner Hermippos bei 
Marcellinus (18) und von dem Scholiasten zu Thuk. 1,20 
durch Verwandtschaft des Historikers mit dem Tyran
nenhause und daraus hervorgegangenen Hass gegen 
Harmodios und Aristogeiton, unter den Neuern von 
Andern anders erklärt. Hr. R. erkennt (S. 361; vgl« 
S. 219) als den Zweck dieser sämmtlichen Abschwei
fungen des Thukydides von dem strengen Faden der 
Geschichte des peloponnesischen Krieges, Hauptepochen 
der frühem Geschichte von Athen zur Vergleichung 
mit der Gegenwart heranzuziehen, und diese durch den 
Gegensatz jener zu erklären und in ein helleres Licht 
zu stellen, eine Auffassung, in welcher Ref. die Be
stätigung eigener Ansicht zu finden erfreut gewesen 
ist. — Mit Theseus und der Vereinigung der einzelnen 
Gemeinden Attikas in eine gemeinschaftliche Haupt' 
stadt beginnt die Geschichte eines eigentlichen attischen 
Staates, der bis dahin nicht vorhanden gewesen war. 
Wer eine Geschichte desselben schreiben wollte, müsste 
mit jener Zusammenziehung der Demen beginnen; was 
ihr vorangeht, würde in die Einleitung gehören.— Die 
Episode, welche Kylon’s Versuch, in Attika eine Tyranr 
nenherrschaft zu gründen, zum Gegenstände hat, schil
dert den Beginn einer neuen Phase des attischen 
Staatslebens, durch welche mit wenigen Ausnahmen 
alle bedeutendem hellenischen Städte im Laufe der 
Entwickelung ihres politischen Lebens hindurchgegan
gen sind, den Anfang jener Zeit der Tyrannenherr
schaften, die sich in allen griechischen Staaten, in de
nen sich Tyrannen der Gewalt bemächtigt haben, der 
durch Kylon in Athen versuchten analog entwickel 
haben, sowol was die Weise der Ausführung des Pi®' 
nes, als was die Seite, von welcher her demselben 
Widerstand geleistet wird, betrifft. — Den Eintritt eine8 
dritten wichtigen Abschnitts der attischen Geschichte be' 
zeichnet die Beschreibung des Sturzes des Peisistratiden' 
hauses. Mit ihm beginnt die Zeit der eigentlichen Volk8' 
herrschaft, die sich nun allmälig einer Fessel nach der 
andern entledigt, bis sie, nachdem jede Schranke vor 
ihr gefallen ist, endlich durch eigene Maaslosigkeit sic 
ihren Untergang bereitet. — Die Abschweifung aU
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Pausanias und Themistokles ist dazu bestimmt, dem 
Leser ein Bild von der Entstehung jener für die Ge
schichte von Attika und ganz Hellas so folgenreichen 
Bundesherrschaft, zu entwerfen, mit welcher durch Pau
sanias’ Verschuldung und Themistokles kluge Gewandt
heit das politische Übergewicht in Hellas von Sparta 
auf Athen übergeht. Zugleich eröffnet das entgegen
gesetzte Verfahren der Lakedämonier und Athenienser, 
von denen jene selbst nach fast völlig erwiesener 
Schuld des Pausanias jeden raschen Schritt behutsam 
meiden, diese auf die erste Anzeige hin den Begrün
der ihrer Grösse aufzuopfern augenblicklich bereit 
sind, einen tiefen Blick in den eigenthümlich verschie
denen Charakter der beiden Hauptstaaten Griechen
lands. — So entspricht jede dieser vier Perioden einer 
der wichtigsten frühem Entwickelungsstufen des poli
tischen Lebens von Athen. — In der die Sühnung der 
Insel Delos und die dort gefeierten Apollofeste be
treffenden Episode endlich sieht Hr. R., wie es uns 
scheint mit Recht, eine Charakterisirung der drei vor
nehmsten Perioden der hellenischen Religionsgeschichte 
(S. 220), von denen er im Vorhergehenden gehan
delt hat.

Besondere Sorgfalt hat der Verf. der Erörterung der 
Frage gewidmet, welche Bedeutung für das Ganze des 
thukydideischen Werkes die eingeschalteten Beden ha
ben. Gewiss mit Recht, da sie nicht nur dem Raume 
nach einen bedeutenden Theil des gesammten Umfan
ges einnehmen, — von ungefähr 900 Capiteln mehr 
als 180, — sondern auch dem Thukydides selbst wich
tig genug erschienen sind, um in der Vorrede (I, 22) 
ausdrückliche Rechenschaft über sein Verfahren bei 
Ausarbeitung und Aufnahme derselben abzulegen. Er 
erwähnt der Schwierigkeit, die es sowol für ihn selbst, 
als für Andere, die ihm als Ohrenzeugen Bericht er
stattet , gehabt habe, die eigenen Worte der Redner 
für den Zweck schriftlicher Aufzeichnung im Gedächt
nisse zu behalten; mq J’ äv ISoxovv Igol tnaoToi, setzt er 
hinzu, ntQi TÜV an 7iaQ0VT(üv za ölovza gakuna dnttv, 
^ogevM on fyyvTUTU zyg ^vgnaoyg yvdgyg züv äky&wg 
kex&ivrwv, ovzwg ti^yzai. Also der gesammte Sinn der 
Wirklich gehaltenen Reden ist in den von Thukydides 
ans überlieferten wiedergegeben, die Form, in der sie 
erscheinen, dagegen gehört dem Thukydides; er erklärt 
ausdrücklich, er habe Jeden sprechen lassen, was den 
jedesmaligen Umständen am angemessensten geschie
nen habe, nur dass er sich dabei natürlich so sehr 
als möglich an Das gehalten, was wirklich gesprochen 
Worden sei. Doch ist hiermit die Stellung, welche die 
Reden zu dem übrigen Theile des Werkes einnehmen, 
noch nicht eigentlich bezeichnet, noch nicht näher er
klärt, nach welchen Grundsätzen Thukydides bei der 
Auswahl der aufzunehmenden Reden verfahren ist, da 
in der Wirklickeit deren ohne Zweifel weit mehr ge
halten worden sind, als Thukydides mittheilt. Auf das 

treffendste weist ihnen ihre Bedeutung für die Gesammt- 
heit des ganzen Werkes eine feine Bemerkung Otfr. 
Müller’s (Geschichte der griech. Literat. II, 356) an, 
die wir hier in ihrem ganzen Umfange wiederholen zu 
dürfen glauben. „Wir müssen”, heisst es an der an
geführten Stelle, „indess hier noch einen Schritt weiter 
gehen, als Thukydides geht, und ihm eine noch freiere 
von dem einzelnen Überlieferten unabhängigere Thati«’- 
keit zuschreiben, als er sich vielleicht selbst bewusst 
geworden ist. Thukydides’ Reden enthalten die voll
ständige Motivirung der wichtigem Handlungen aus 
den Gesinnungen der Staaten, Parteien und Individuen, 
von denen diese Handlungen ausgehen. Wo nun eine 
solche Motivirung ihm nöthig scheint, werden Reden 
mitgetheilt; wo nicht, werden sie weggelassen, auch 
wenn in der Wirklichkeit eben so viel gesprochen 
worden war, wie an jener Stelle. Daraus folgt noth
wendig, dass die gegebenen Reden Vieles in sich zu
sammenfassen und concentriren müssen, was in der 
Wirklichkeit an verschiedenen Stellen gesprochen wor
den ist, wie z. B. erst bei der zweiten Verhandlung 
der athenischen Volksversammlung über das Schicksal 
der Mitylenäer, in welcher der zur wirklichen Aus
führung kommende Beschluss gefasst wurde, die beiden 
einander entgegenstehenden Parteien, die streng tyran
nische und die mildere und humanere, in den Reden 
des Kleon und Diodotos geschildert werden, wiewol 
Kleon schon am vorigen Tage durch eine Rede den 
ersten grausamen Beschluss gegen die Mitylenäer durch
gesetzt und dabei gewiss Vieles gesagt hatte, was bei 
Thukydides erst in der zweiten Verhandlung zum Vor
schein kommt.“ Hr. R., dessen Untersuchungen über 
Thukydides in ihren Resultaten natürlich überhaupt in 
vielen Punkten mit den von Otfr. Müller gefundenen 
Ergebnissen übereinstimmen, gelangt auch hier zu 
gleichem Resultate. Wir haben, sagt er S. 154, die 
Reden des Thukydides als die vornehmsten Mittel zu 
betrachten, wodurch er die äusserlichen Thatsachen auf 
ihre geistigen Motive zurückführt, eine Bemerkung, 
welche er im Folgenden weiter ausführt und näher be
gründet, ohne dass der Raum uns gestattet, ihm hier 
ins Einzelne zu folgen. Einen Fingerzeig, in welchem 
Sinne und Umfange die selbständige Verarbeitung der 
'^vgnaoa yvthgy zmv aky&wg ktyßevTMv durch Thukydides 
zu fassen sei, findet Hr. R. in der Rede der athenischen 
Gesandten zu Sparta (I, 73 ff.). Hier sei der wesent
liche Inhalt der wirklichen Rede, die gvgnaaa yvehgy, 
im vorhergehenden Capitel erzählend vorangeschickt, 
und die kurze Antwort des Stheneläfdes (Cap. 86) 
diene zur Controle und Bestätigung jenes Erzählten. 
Was die athenischen Gesandten nun mehr sagen, das 
sei als freie Zuthat, freie Verarbeitung des Thukydides 
anzusehen. — Hinsichtlich Dessen, was der Verf. über 
die Stellung der Reden zu einander, über den Grund
satz , nach welchem sie, wo mehre zusammen stehen,
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geordnet sind, und Ähnliches sagt, müssen wir auf 
das Buch selbst verweisen; hier erwähnen wir, ehe 
wir diesen Gegenstand verlassen, nur noch Eine tref
fende Bemerkung des Verf. Schon Otfr. Müller (a. a. 
O. S. 355) hat zur Erklärung der grossen Anzahl 
in die Geschichtserzählung des Thukydides eingefloch
tener Reden, deren Häufigkeit Trogus Pompejus ge
tadelt haben soll, darauf hingewiesen, wie diese in 
directem Ausdrucke mitgetheilten Reden bei einem al
ten Historiker um Vieles natürlicher sind, als sie es 
bei einem neuern wären. Hr. R. fügt der von Müller 
gegebenen Erklärung ihrer verhältnissmässig grossen 
Anzahl und Bedeutung bei Thukydides einen andern 
Grund hinzu, indem er daran erinnert, wie die Zeit? 
in welcher Thukydides geschrieben, zugleich die Zeit 
der herrlichsten Blüthe des Drama in Griechenland 
war, wie dieses auf der Höhe seiner Entwickelung die 
übrigen Zweige der Poesie in Athen und Sicilien so 
sehr verdunkelte, dass es dieselben, wenigstens iur 
eine Zeitlang, beinahe verdrängt hatte, und wie, „wenn 
der äusserliche Unterschied des Drama von Lyrik und 
Epos vornehmlich darin besteht, dass in ihm alle Per
sonen selbst handeln, die Geschichte durch nichts dra
matischer werden kann , als wenn sie ihre Helden re
den lässt“.

Wir haben oben des Verf. philologischen Beruf zu 
Arbeiten, wie die seinige, rühmend anerkannt. Doch 
hat er sich gerade von dieser Seite her auch wieder
holt Versehen zu Schulden kommen lassen, und den 
Thukydides in nicht seltenen Fällen misverstanden. 
Wir sprechen hier nicht von Stellen, deren Auslegung 
ihrer Dunkelheit wegen vielleicht immer zweifelhaft 
bleiben wird, wie es ihrer bekanntlich bei Thukydides 
nicht wenige gibt, sondern von solchen, deren Erklä
rung mit Sicherheit feststeht, sodass nur Mangel an 
Genauigkeit bei der Lectüre ihnen einen falschen Sinn 
unterlegen kann. Und doch ist die sorgfältigste Pünkt
lichkeit der Interpretation eben bei einem Buche, wie 
das vorliegende, am allermeisten erfoderlich, da in 
ihnen nicht die philologische Erklärung des Schrift
stellers an sich Zweck' ist, sodass, wenn im Einzelnen 
gefehlt wird, es eben nur ein Irrthum ist, den der be
fähigte Leser, da er den Resultaten der Forschung, die 
ihm vorliegt, überall mit Behutsamkeit folgt, leicht ent
deckt, sondern aus den gewonnenen Ergebnissen der 
Interpretation, die der Leser leicht geneigt ist, als aus
gemacht vorauszusetzen, weil sie ihm augenblicklich 
nicht Hauptsache sind, weitere Folgerungen gezogen 
werden, deren Richtigkeit natürlich mit der der Erklä
rungen, auf welche sie basirt sind, fällt. Ref. wird 
zum Belege für seine Angabe hier eine leicht noch zu 
erweiternde Reihe von Stellen anführen , in denen 
Thukydides von dem Verf., bald mit geringerm, bald 
grössern! Nachtheile für das Weitere seiner Unter
suchungen misverstanden worden ist. — S. 135 heisst 
es 1 „Besonders erfreut scheint cs dem Thukydides ge
wesen zu sein, wenn verschiedene Sagen sich gegen

seitig controliren und stützen konnten. So wird die 
Sage von der attischen Autochthonie durch die andere 
unterstützt, dass Athen der Zufluchtsort so vieler my
thischen Verbannten gewesen. Dazu fuhrt Thukydides 
noch die geringe Fruchtbarkeit des attischen Bodens 
an, um aus allen drei Vordersätzen endlich den Schluss 
zu ziehen, Attika sei in der ältesten Zeit von Raub
zügen und Wanderungen minder berührt worden, als 
seine Nachbarn (I, 2).“ Wir erinnern uns nicht, Das? 
was der Verf. als Resultat der angeführten Stelle gibt? 
bei Thukydides in dieser Zusammenstellung gelesen z# 
haben, und schlagen daher nach. Da ist freilich von 
alle Dem, wovon auch der Verf. spricht, die Rede, 
aber in ganz anderm Zusammenhänge. Thukydides 
hat unmittelbar zuvor als Grund, warum in den älte- 
sten Zeiten Hellas weder durch die Grösse seiner 
Städte, noch in anderer Hinsicht stark gewesen sei? 
die leichte Bereitwilligkeit der Bewohner, ihre Wohn
sitze zu verlassen und sich andere zu suchen , ange
führt und dabei bemerkt, dass immer gerade die besten 
und fruchtbarsten Theile von Hellas, Thessalien und 
Böotien und die meisten Landschaften der Peloponnes? 
mit Ausnahme von Arkadien, ihre Bewohner am mei
sten und häufigsten gewechselt haben. Ursache sei 
gewesen, einmal, dass die Trefflichkeit des Bodens in 
diesen Landschaften den Wohlstand Einzelner über
mässig gefördert und dadurch Parteiungen veran
lasst habe, die das Verderben der Einwohner nach 
sich gezogen hätten; dann aber auch. weil der Reich
thum des Landes am leichtesten wandernde Scharen 
herbeigelockt habe, durch welche die alten Bewohner 
vertrieben worden wären. Als Beleg für die erste die
ser beiden Aufstellungen führt er Attika an. Dieses 
sei durch die Magerkeit seines Bodens von sehr früher 
Zeit an vor innern Parteiungen und somit auch vor 
den gewöhnlichen Folgen derselben, dem Wechsel sei
ner Bewohner durch die gezwungene Auswanderung 
eines Theils derselben, gesichert worden. Er hätte 
Attika auch als Beweis dafür aufstellen können, dass? 
während gerade die fruchtbarsten und reichsten Land
schaften die Augen wanderlustiger Nachbarn am mei
sten auf sich gezogen hätten, Armuth und verhältniss- 
mässige Unfruchtbarkeit sie davor geschützt habe; doch 
unterlässt er es, dies zu erwähnen, weil es sich vo# 
selbst versteht. Wohl aber erweist er wieder an dei# 
Beispiele von Attika die Wahrheit seiner weiter obe# 
aufgestellten Behauptung die Wanderlust der älteste# 
Hellenen um! ihre Bereitwilligkeit, ihre bisherige# 
Wohnsitze mit neuen zu vertauschen, habe ein schnei' 
leres Wachsen der Macht von Hellas gehindert; de## 
Attika sei, wreil es Ruhe und Sicherheit geboten habe? 
durch Einwanderung Solcher, die anderswo vertriebe# 
worden wären, in eben dem Maase gew achsen, als a#' 
dere Landschaften durch Auswanderung geschwächt 
worden seien. Dies ist der Zusammenhang und d#$ 
Ergebniss der von Hrn. R. angeführten Stelle, 
welche wir auf das Original verweisen; man sieht? 
es ist ein von dem durch Hrn. R. gefundenen ga#^ 
verschiedenes.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand, in Jena« Druck und Verlag von F. A, Brockhaus in
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136 spricht der Verf. von der Weise, wie Thuky
dides Begebenheiten, welche die Sage erzählt, betrachte. 
Er kümmere sich um dieselben wenig, warne aber an
dererseits auch vor zu grosser Zweifelsucht in Betreff 
derselben. So halte er z. B. den trojanischen Krieg 
keineswegs blos im Allgemeinen für eine geschichtliche 
Thatsache, sondern er spreche von den Verschanzun
gen der Griechen, von ihrer Zufuhr, von der zehn
jährigen Dauer des Krieges, ohne daran zu zweifeln. 
^Hingegen bei Minos“, fährt der Verf. fort, „citirt er 
hlos die und lässt die Gewissheit folglich auf 
sich beruhen (I, 4)“. Vergleicht man hiermit S. 138: 
„Für den Minos, wie gesagt, führt er nur die dxoy an; 
warum? Weil die Seeherrschaft dieses Königs (von 
der nämlich spricht er) schon weit mehr ein Factum, 
kein blosses Verhältniss ist, welches die Sage unabsicht
lich voraussetzte. Auch ist der Historiker hier nicht 
so im Stande gewesen, durch anderweitige Combina
tionen Gewissheit zu geben“, so ist es keinem Zweifel 
Unterworfen, dass der Verf. der Meinung ist, Thuky
dides habe sich für die Seeherrschaft des Minos nur 
auf die dzo^ berufen und lasse die Wirklichkeit dersel
ben also dahin gestellt sein. In der angeführten Stelle 
aber (I, 4) liegt nichts weniger als das, Thukydides 
versichert vielmehr mit völliger Bestimmtheit, Minos 
habe eine Seeherschaft besessen, und zwar als der 
Erste unter Allen , von denen man durch Hörensagen 
Wisse. Mlvwg nulatTaTog uv uxof[ vavvixov 
**1^(3(Klo xai TXjQ rvv ‘EKkriviy-TlS &aXdGGt]g ent nhiGTOv 

sind die eigenen Worte des Historikers. — Un
ter den Gründen, warum die Frage, ob Thukydides die 
wirklich gehaltenen Reden möglicst tieu habe wieder
geben wollen, zu verneinen sei, führt Hr. R. S. 150 
mit an, dass, wenn Perikies in der Leichenrede, welche 
die Herrlichkeit der perikleischen Zeit schildere, in die 
Klage ausbreche, dass es so schwer sei, mit dieser 
Schilderung allseitigen Glauben zu finden (II, 35), dies 
in Perikies’ Munde kaum Sinn habe, weil ja seine 
wirklichen Zuhörer jene Herrlichkeit vor Augen ge
sehen, persönlich daran TLeil genommen hätten. Ge

wiss wäre jene Klage in Perikies’ Munde sonderbar 
genug gewesen, aber nicht viel sonderbarer, als wenn 
Thukydides seinen Lesern zumuthen wollte, an ihr, 
wenn er sie gleichwol dem Perikies in den Mund 
legte, keinen Anstoss zu nehmen. In der That dürfen 
wir die Stelle, um die es sich handelt, nur etwas ge
nauer ansehen, um zu finden, dass Perikies gar nicht 
darüber klagt, dass es ihm schwer sei. mit seiner 
Schilderung der Herrlichkeit seiner Zeit, sondern mit 
Dem, was er über die Gefallenen, denen er die Leichen
rede zu halten im Begriffe ist, zu sagen habe, durch
gehends Glauben zu finden, weil er den Einen über
trieben , den Andern nicht genug gesagt zu haben 
scheinen werde. XaXinöv yap, lauten die Worte, auf 
die es ankommt, to pcTfnwg dnttv, tv w [.loktg xai q öo~ 
x^Gtg TTjg ukrfttlag ßtßaiovTai. o te yap ’gvvttöwg xat 
evvovg uy.goaTTig Tu)f uv ti IvöitGTtgcog ngog u ßovktTal 
te Kai IntGTaTai vofUGttt Stjkovo&ai, o rs unei^og tOTiv a 
xai Tt\tovaC,tG^at xtX. — Nach S. 369 soll Thukydides 
(I, 69) die Macht der Athener beim Beginn des pelo- 
ponnesischen Krieges grösser nennen, als früher selbst 
die der persischen Monarchie gewesen sei. Die Worte, 
aus denen der Verf. diesen Sinn herausgelesen hat, 
können keine andern sein , als diese: tov te yap 
8ov uvtoX ißpev Ix neguTtov y^j ngoTtgov tut TkXo- 
novvr^ov Ih&ovTu q tu nuy’ v/mov dql&g n^oanavTijoai, xul 
vvv Tovg ^49r]valovg ov% wag Ügtuq wttvov, ulk’ eyyvg 
ovTag ntQiOQUTt, xai dvTi tov tntk&tiv uvtoi u/.ivvtG&ui 
ßovktG&t. gaEkov IniorTag, xai Ig xv/ag ngog nokkai 
övvaTCOTtQOvg dycovi^ogevot xutugt^vui. Das 
soll aber doch nicht heissen: Ihr wollt euch den Zu
fälligkeiten des Krieges aussetzen, indem ihr in den 
Athenern mit Leuten kämpft, welche weit mächtiger 
sind, als es einst die Perser waren“, sondern: „welche, 
wenn ihr wartet, bis sie euch angieifen, und nicht so
gleich selbst den Krieg beginnt, dann weit mächtiger 
sein werden, als sie jetzt sind. — In welchem Sinne 
der Verf. es verstanden wissen will, wenn er S. 206 
die Korinthier in ihrer Schilderung des athenischen 
Charakters, durch welche sie die Lakedämonier zum 
Kriege aufzureizen suchen (I. 70), sagen lässt, „sogar 
die Feste der Athener würden dadurch begangen, was 
die Umstände foderten, auszuführen“, bekennt Ref. 
nicht recht zu verstehen; wie es scheint, beruht aber 
auch diese Auslegung auf einem Misverstehen der 
Worte des Thukydides: xai anokavovoiv Ikd/iGTa twv 
vnaQ%6vTWV diu jy dtt xTuGdat, xai gryce xoqt^v ukko ti 
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yyeto&ai y zo tu Siovxa ngagat xtX., obwol der Sinn der
selben, die Athener kennten kein anderes Fest, als zu 
thun, was Noth sei, unzweifelhaft ist.

Doch wir brechen hier in unserer Aufzählung sol
cher Stellen, deren Interpretation wir durch den Verf. 
verfehlt nennen müssen, ab, um noch zu einem andern 
Punkte überzugehen, der freilich mit dem eben erwähn
ten im Zusammenhänge steht. Es ist nämlich dem 
Verf. hier und da begegnet, dass er eine vorgefasste 
Meinung über Eigenthümlichkeiten oder Ansichten des 
Thukydides durch aus dem Werke desselben angeführte 
Stellen zu erhärten sucht, die in der Wirklichkeit nicht 
zum Beweise dafür dienen können. Wir wählen zum 
Belege für unsere Behauptung, was der Verf. in dem 
Abschnitte über die Ursacherklärungen des Thukydides 
von dem Wesen der Nothwendigkeit und dem Spiel
räume sagt, den ihr Thukydides in der Gestaltung der 
menschlichen Dinge einräumt. Nachdem derselbe (S. 
24) auf den Unterschied zwischen der Nothwendigkeit, 
etwas zu thun oder zu leiden, und der, etwas zu den
ken oder zu empfinden, aufmerksam gemacht hat, von 
denen er jene die physische, diese die logische oder 
ästhetische nennt, bemerkt er weiter unten (S. 193), 
wie Thukydides von der ästhetischen Nothwendigkeit 
wie durchdrungen sei. Alle Personen und Völker sei
ner Geschichte scheinen nur aus ihrer innersten Natur 
heraus zu handeln; nirgend sei eine Lücke, nirgend 
ein Sprung; Alles komme wie gerufen; Keinem, der 
das Ganze gelesen habe, dränge sich die Frage auf, 
ob es anders habe kommen können. Hierauf fährt 
der Verf. fort: „Nun zu der physischen Nothwendig
keit! Der ganze peloponnesische Krieg scheint dem 
Thukydides durch den nothwendigen Lauf der Dinge 
herbeigeführt zu sein. Von den kerkyräischen Gesand
ten wird auf das hellste dargethan, wie Athen keine 
Wahl mehr habe zwischen Annahme und Verwerfung 
ihres Hülfgesuches; wie der Krieg zwar noch nicht 
erklärt sei, doch aber in Kurzem und nothwendig be
vorstehe (I, 33. 36). Auch von den Korinthiern zu 
Sparta wird dieselbe Nothwendigkeit ins Licht gestellt; 
nur dass nach ihrer Rede die Athener als Urheber des 
Kampfes erscheinen, dort die Lakedämonier. Diese 
gleiche Beschuldigung auf beiden Seiten ist ein genü
gender Beweis, dass sie beide mit Unrecht trifft. Wie 
sehr übrigens eine solche Nothwendigkeit nur Meinung 
des Thukydides ist, nicht aber in den wirklich gehalte
nen Reden urgirt wurde, sieht man recht deutlich dar
aus, dass die Lakedämonier wirklich der Ansicht wa
ren, ihre Willkür habe den Krieg angefangen (VII, 18) 
nnd fortdauern lassen (IV, 21).“ Untersuchen wir ge
nauer, ob in den beiden letzten Stellen, auf die der 
Verf. sich bezieht, Dasjenige liegt, was er in ihnen 
sucht, in der ersten derselben (VII, 18: gokarta Si 
rotg ■AamSaif.iovtQtg lytytvyTO Tig Qmpy, öioti — Tag onov- 
Sag TiQOTtgovg ^t^vxevai yyovvTO Tovg A&yvalovg • iv yap 

TM 7igOTtQM TlokigM O (f) ST t QOV TO TiaQUVOgyga 
gakkov ‘ytvto&ai, oti ig Hkdr aiav yk&ov Qyßaiot 
iv oti o vSai g, xai tlgygivov tv raig 71 g otzqov 
&yxaig O7tka gy Itikj) tg ttv, yv Slxag e&skMOt S l~ 
äovai, avTOt ov/ vnyxovov ti goaakov givwv rw* 
’A&yvalwv) bekennen die Lakedämonier, dass sie be
sonders an dem Ausbruche des peloponnesischen Krie
ges Schuld gewesen, in der zweiten (IV, 21: oi g& 
ovv Maxt8 aigöv tot Tooavra etnov, voglfyvTtg TOvgA&yvaLovG 
tv tm ngiv xgovw ouovSmv giv iTii^vgtiv, o(pMv Si trav~ 
ttovgivMv xwlvto&ai), dass es an ihnen gelegen 
habe, dass nicht schon früher eine Ausgleichung er- 
folgt sei. Und das sollten sie nicht haben glauben, 
und dennoch bei Ausbruch des Krieges die Gesandten 
der Korinthier, ja alle Peloponnesier, der Überzeugung 
haben sein können, dass die unabweisliche Nothwen
digkeit des Krieges vorhanden sei? Aber freilich, 
wenn die Peloponnesier, oder auch nur die Korinthier 
diese Überzeugung hatten, so wäre das Aussprechen 
derselben in der Rede der korinthischen Gesandten 
kein Beweis dafür, dass dem Thukydides selbst der 
Krieg durch den nothwendigen Lauf der Dinge herbei
geführt geschienen habe, denn er brauchte ja die Mei
nung der Korinthier oder gesammten Peloponnesier 
nicht zu theilen, und da Hr. R. jene Überzeugung nun 
einmal bei Thukydides voraussetzt, so findet er in den 
beiden angeführten Stellen, was nicht darin steht, dass 
nämlich die Peloponnesier den Krieg als durch eigene 
Willkür, nicht durch Nothwendigkeit herbeigeführt, an
gesehen hätten, und also, was in der Rede der Ko
rinthier im entgegengesetzten Sinne gesagt wird, nur 
Ausdruck der eigenen Meinung des Thukydides sei. — 
Nachdem hierauf der Verf. noch mehre Beispiele dafür 
angeführt hat, wie Thukydides überall in den Ereig
nissen Spuren einer zwingenden Nothwendigkeit er
blicke, fahrt er fort: „Die übermenschliche Gewalt, 
die hier zu Grunde liegt, wird vom Thukydides in der 
Regel durch rvyy oder tv/jm bezeichnet. Sie kann die 
weisesten Berechnungen, wie die thörigsten Hoffnungen 
durchkreuzen (1,120.140). Durch kluge Vorsicht wird 
ihr Spielraum eingeschränkt (VI, 23), vornehmlich durch 
Mässigung, welche mit ihren Entwürfen Halt machb 
so lange sie von der Tyche noch begünstigt werden 
(IV, 19. 62. 64). Dahin war es jetzt gekommen 
dem herodotischen Neide der Gottheit!“ Also die 
Nothwendigkeit, die überall den Lauf der menschlichen 
Dinge bestimme, soll auf einem Eingreifen der 
beruhen, welche Hr. R- eine übermenschliche Gewal 
nennt. Diese rv%y aber ist ja bei Thukydides wie über' 
all nichts Anderes, als das Glück, oder genauer gespr0' 
eben der Zufall, dem Thukydides allerdings, wie el 
nicht anders konnte, einen weiten Spielraum in den1 
Gebiete der menschlichen Angelegenheiten einräum? 
der aber mit der Nothwendigkeit, welche z. B. den Pe 
loponnesischen Krieg unvermeidlich gemacht, nichts
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thun hat. Der Verf. mischt hier ganz Verschiedenar
tiges zusammen. Auch damit, dass er die Tvyy als 
eine übermenschliche Gewalt bezeichnet, können wir 
Uns nicht einverstanden erklären. Er beruft sich frei
lich für diesen Ausdruck auf eine Stelle des Thukydi
des VI, 78: ti xl ng q^ovti ptv y aal (foßtirai, duyoTtga 
yag Tabs naoyst tu öta öt avTa tag SvqaaovGaq
aaaoj&ijvat giv} 7va oMCf Qovio&üi.icv, ßovksTai, niQiytvsa&ai 
öt tvtaa Tijq amov docpalsi'aq f ova dv&q wn Ivy q övvd- 
Utaiq ßov‘ki]Giv skullst. ov yaQ oiov ts dua Tyq ts 
tni^vglaq ya] Tvyyq tov uvtov bgottoq raglav ysvso^at^ 
aber wir finden in derselben nichts davon, dass die 

als eine ova dv&Qtonlvy dvvagtq bezeichnet würde.
Eine aussei'menschliche, d. i. äusser dem Bereiche mensch
licher Berechnung liegende Gewalt mag der Zufall ge
kannt werden, nicht eine übermenschliche in dem Sinne, 
Welchen der Verf., wie das Folgende zeigt, mit diesem 
Ausdrucke verbindet. Denn es heisst bei Hrn. R. wei
ter: „Dass Thukydides diese Nothwendigkeit den Göt- 
tern zugeschrieben, erhellt aus II, 64. Hier wird der 
unvermeidliche Verfall des athenischen Staats geradezu 
als datgöviov den Angriffen anb tüv noksglwv entgegen
gesetzt.“ Es würde sich also als Resultat der Unter
suchungen, denen wir soeben gefolgt sind, Folgendes 
herausstellen: Der Gang aller menschlichen Dinge 
wird durch eine unabweisliche Nothwendigkeit bestimmt. 
Diese wird von Thukydides in der Regel durch vvyy 
oder xvyai bezeichnet s und der Einwirkung der Götter 
zugeschrieben. Aber auch hier ist in der von dem 
Verf. angeführten Stelle (II, 64) nicht enthalten, was 
derselbe in ihr findet. Allerdings wird in derselben 
die Bedrängniss, in welche die Athener durch die Ein
fälle der Peloponnesier in Attika gerathen sind, auf 
die man aber im voraus gefasst war, den Leiden ent
gegengesetzt, welche durch die Pest, deren Ausbruch 
ausserhalb der Berechnung lag, über Athen gekommen 
sind, und Perikies ermahnt seine Mitbürger, das von 
der Gottheit Verhängte mit Ergebung in die Nothwen
digkeit, und was von den Feinden komme, mit Mann
haftigkeit zu tragen (ysQSiv Ta re Öaigbvta dvayaalwq Ta 
T£ dito tüv nokeglwv dvögtlaiq); aber folgt denn daraus, 
weil Thukydides nach dem von Homer an durch das 
Sanze hellenische Alterthum hindurch gehenden Glau- 

I hen, der gerade Krankheiten überall den Göttern zu- 
schrieb, in der grossen Pest eine Schickung der Gott
heit sah .— man achte auf den ganz unbestimmten 
Ausdruck rb Öatgovtov — , folgt daraus, dass er über
all, wie sich der Verf. an einer andern Stelle (S. 226) 
ausdrückt, „als letzte Instanz über den Ereignissen 
der Geschichte eine Vorsehung geglaubt habe“ ? Der 
Wirkungskreis, welchen Thukydides dieser Vorsehung 
in den menschlichen Angelegenheiten zugeschrieben 

abe, wild S. 195 näher bezeichnet: „Was bleibt aber, 
heisst es da, was bleibt, könnte man fragen, in Thu- 
hydides’ Geschichte, wo doch Alles in menschliche

Triebfedern zerlegt ist, den Göttern irgend noch für 
ein Spielraum? Die Antwort hat uns Thukydides nicht 
schwer gemacht. Mag bei ihm auch jede Handlung 
eines Helden als das wohl zu erwartende Product sei
nes ganzen Charakters erscheinen, als durchgesetzt 
wider so und so beschaffene Gegner, als unterstützt 
von so und so beschaffenen Anhängern, als begünstigt 
durch so und so beschaffene materielle Verhältnisse; 
so bleibt doch immer noch eine Frage übrig: Wer hat 
denn jene Persönlichkeiten so und nicht anders ge
schaffen? Wer hat sie in diese Zeit, in dieses Land 
so und nicht anders zusammen gestellt? Wer hat, mit 
Einem Worte, jene tausendfachen Umstände herbeige
führt, welche die Äusserungen der menschlichen Natur 
selbst da, wo diese ewig sich gleich bleibt, in verschie
denen Zeiten so verschieden gestalten (III, 82)? — 
Diese Fragen hat uns Thukydides nahe gerückt; er 
beantwortet sie nur an jener Einen Stelle, wo von 
Athens Verfalle die Rede ist, offen heraus durch Nen
nung der Götter.“ Ref. bekennt, dass er mit dieser 
Ansicht nicht einverstanden sein kann; ein so ins Ein
zelne klar ausgebildeter, bestimmter Glaube an ein, 
wenn auch nur mittelbares, Eingreifen der Götter in 
den Gang der menschlichen Angelegenheiten scheint 
ihm. weder in der Natur des Thukydides zu liegen, 
noch ist er in dessen Werke irgendwo ausgesprochen. 
Hr. R. hat ihn wol nur willkürlich hineingetragen. Ein 
weit ähnlicheres Bild, wie es uns scheint, von der re
ligiösen Ansicht des Thukydides, das aber eben des
halb mit der einzelnen Partie, deren Zeichnung wir so
eben genauer betrachtet haben, nicht recht zusammen
stimmt, entwirft der Verf. an einer andern Stelle (S. 
228): „Ein Gefühl von der Unzulänglichkeit der beste
henden Religion und von dem Veraltetsein ihrer Insti
tute; doch aber eine sinnige Verehrung der Zeiten, wo 
der alte Glaube noch wahrhaft gelebt hatte. * Abscheu 
gegen die neumodige Weisheit der Sophisten, in denen 
man die Verderber der Religion, zugleich auch der 
Kunst, der Sitte, des ganzen Staates erkannt hatte; 
doch aber wenig Verlangen nach einer bessern Über
zeugung. Überall zwar viele Ehifuicht vor den rei
nem Gestalten der Götteriehl e, aber meist nur Ver
standessache, zwar mit keinem unbefriedigten, aber 
auch mit keinem lebhaften Bedürfnisse der Religion. 
Daher mit dem irdischen Treiben völlig zufrieden; nicht, 
wie Sophokles, gedrungen, es durch Hereinziehung der 
hohem Welt zu erklären. Kurz, eine Stimmung, wie 
sie auch in unsern Tagen mehr als Ein grosser Mann 
gehabt hat.“

Doch wir scheiden von einem Buche, das uns trotz 
einzelnen Ausstellungen, die wir gegen dasselbe gemacht 
haben, lieb geworden ist. Möge der Verf. in der Ge
nauigkeit, mit der wir den Ergebnissen seiner in dem
selben niedergelegten Studien gefolgt sind, einen Beweis 
unserer Hochachtung für ihn sehen.

Neu-Ruppin.  Kaempf.
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Statistik.
Der asiatische Handel. Ein Beitrag zur allgemeinen 

Geographie und Statistik vom Ritter Adrian v. Balbi, 
unter Autorisation des Verfassers deutsch mitgetheilt 
von C. Fl. Seebode, königl. preussischem Regierungs- 
Referendar. (In Bülau’s Jahrbüchern der Geschichte 
und Politik. November 1843.)

Es ist ein eigenthümlicher Reiz wissenschaftlicher Be
strebungen, aus einzelnen Wahrnehmungen und Unter
suchungen allgemeine Resultate zu ziehen und festzu
stellen. Auch die Statistik bietet oft zu solchen grös
sern Überblicken Gelegenheit, und wird erst, so auf
gefasst, recht fruchtbringend. Hr. v. Balbi zeichnet sich 
dadurch aus, in solcher Weise die Wissenschaft der 
Statistik zu behandeln, und auch die oben angegebene 
Abhandlung gibt einen Beleg für diese Bemerkung.

Der asiatische Handel ist ein wichtiges Moment 
für die Weltgeschichte und die Entwickelung des Men
schengeschlechts. Man muss sich indessen klar machen, 
was unter asiatischem Handel zu verstehen sei, und 
darf nicht die Meinung haben, dass der grösste Welt- 
theil, Asien, in einerlei Weise in Bezug auf Handels
verhältnisse zu beurtheilen sei. Hr. v. B. macht drei 
Gruppen in Bezug auf Asiens Handel:

Erstens Länder, wo der innere Handel und die Küsten
schiffahrt blüht, die aber jede Communication mit Frem
den abweisen und Letztere nur auf einigen bestimmten 
Orten ihres Territoriums zulassen. Hierher gehören 
das chinesische Reich, Japan und die Hauptstädte des 
jenseit des Ganges liegenden Indiens.

Es wird angeführt, wie Japan, im Innern blühend 
durch lebhafte Communication, doch am meisten dem 
Handel mit den Fremden sich widersetze; China aber, 
wie sehr es bisher die Verbindung mit Europa be
schränkt habe, doch die Haupthäfen des indischen 
Archipelagus, Indien jenseit des Ganges, Japan und 
Neuguinea mit seinen Schiften besuche.

Die Eröffnung China’s durch die Engländer kann, 
wie wir hinzusetzen mögen, China der hier erwähnten 
Gruppe entziehen, und dadurch, dass China von nun 
an der zweiten, von Hrn. v. B. angegebenen Kategorie 
hinzutritt, der asiatische Welthandel und die Entwicke
lung der Weltverhältnisse eine wesentliche Veränderung- 
erfahren.

Die zweite von Hrn. v. B. bezeichnete Gruppe 
sind die Länder, welche dem Land- und Seehandel seit 
dem fernsten Alterthum geöffnet sind. Hierher gehört 
fast der ganze Südwesten von Asien , und besonders 
Indien, Persien, Arabien, Syrien und das übrige türki
sche Asien, wie auch der äusserste Südwesten des 
asiatischen Russlands.

In Syrien, Kleinasien, dem westlichen Indien war 
seit den ältesten Zeiten der Handel sehr blühend. Fünf

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Handln Jena.

Völkerstämme haben sich durch Geschicklichkeit im 
Handel und grosse Thätigkeit in diesen weiten Gebie
ten immer ausgezeichnet; die Arabert (und die Israe
liten gehören nach Hrn. v. B. mit zu der arabischen 
Race), die Indier, die Bulgaren, die Armenier und die 
Parsen oder Gebern; diese Letztem participiren an den 
ausgedehntesten Speculationen im Seehandel, sehr viele 
in den Seehäfen Arabiens und Persiens gemachten 
Handelsgeschäfte werden durch Araber betrieben. Die 
Vorschrift des Korans, wenigstens Einmal im Leben 
nach Mekka zu wandern, organisirt Caravanen und 
Associationen. — Sidon und Tyrus zeigen, wie schon in 
der ältesten Zeit die Handelsverhältnisse im Westen 
Asiens auf Europa einwirkten; — Indiens Schätze zo
gen Alexander’s Züge hervor, und in der neuen Zeit 
gründen englische Kaufleute ein Weltreich in Indien;-— 
Firozpur am Sutledje wird ein grosser Stapelplatz, In
dus und Ganges werden von Dampfschiffen befahren; 
zwischen Suez und Bombai wird regelmässige Dampf
schiffahrt errichtet, und Aden, das Gibraltar Arabiens, 
von Engländern besetzt.

Diese zweite Gruppe allein ist es, an welche man 
in der Regel nur denkt, wenn von asiatischem Handel 
die Rede ist; und allerdings war dieser Theil des 
asiatischen Handels immer von wesentlicher Bedeutung 
für die Welt.

Die dritte Gruppe, welche Hr. v. B. annimmt, 
begreift fast das ganze russische Asien und das ganze 
unabhängige Turkestan, und besteht aus Ländern, 
welche man als fast nur dem Landhandel eröffnet an
sehen kann; nur der äusserste Osten des russischen 
Asiens ist dem Seehandel zugänglich. Indessen ist die
ser Raum des asiatischen Continents von einer spär
lichen Bevölkerung bewohnt, hinter welcher nur uncul- 
tivirte und fast verlassene Länder liegen. Die grosse 
sibirische Seeküste ist schon wegen der Härte de» 
Klimas der Vortheile des Seehandels beraubt. Das 
caspische und aralische Meer sind eigentlich nur zwei 
ungeheure Seen, und die ganze östliche Seeküste des 
erstem ist von umherstreifenden und wilden Räuber
völkern bewohnt. Der Landhandel der unter dieser 
Abtheilung begriffenen Länder wird von Bulgaren, Rus
sen, Armeniern und Banianen (Indiern) lebhaft betrieben-

An diese allgemeine Übersicht knüpft Hr. v. B. Be
trachtungen über die wichtigsten Handelsplätze der 
verschiedenen Gruppen und gibt interessante Mittbei' 
hingen über die wichtigsten Handelsartikel Asiens, Opium, 
Thee, Zucker, Kaffee, Baumwolle, Indigo u. a.

Die Übersetzung der Abhandlung ist fliessend, un^ 
einige Anmerkungen und Verweisungen auf andere 
Schriften Hrn. v. B.’s und andere Werke sind eine 
willkommene Zugabe.

Berlin- ______ Dieterici-^,
Druck und Verlag von F. A. Urockliaus in



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Dritter Jahrgang. M 117. 15. Mai 1844.

Beförderungen und Erenbezelgnngen.
1 k Akademie der Wissenschaften zu Pistoja und die ge- 
ehrte Societät zu Arezzo in Toscana haben den Statistiker 
dter Adrian v. Balbi in Wien zu ihrem Ehrenmitgliede 

ernannt.

Geh. Medicinalrath und Prof. Dr. Balzer in Giessen hat 
as Commandeurkreuz des hessischen Ludwigsordens erhalten.

Dem von Heidelberg nach Giessen berufenen Prof. Dr. 
neod. Bischoff ist die Professur der Anatomie und die Di- 

rection der anatomischen Sammlungen überwiesen worden.

b Dem Professor der Naturwissenschaften am College Bour- 
°n in Paris Cazalis ist die Stelle eines Inspectors der Aka
zie übertragen worden.

j, Dem Geheimrath Creuzer in Heidelberg ernannte bei der 
s se'nes Attjährigen Dienstjubiläums die Juristenfacultät da- 
ik St zum Doctor der Rechte, die Stadt Heidelberg ertheilte 

! das Bürgerrecht. e
Isid. Geoffroy Saint - Hilaire, Mitglied des Instituts in 

| aris, ist zum Generalinspector der Studien (section des scien- 
) °es) ernannt worden.

| Pater Gossler hat, nachdem er in Rom durch Verthei- 
^'gung der Abhandlung De oplimo protestantismum per Ger- 
^aniatn cum catholicismo reuniendi modo die theologische 

octorwürde erlangt, das Lectorat im Kloster zu Paderborn 
vernommen.

p Dem Decan Hafner in Knittlingen ist die Stelle eines 
eneralsupcrintendent und ersten Frühpredigers zu Heilbronn 
Verträgen worden.

. Dem Prof. Dr. Henne (dem Verfasser der Schweizerchronik) 
die Lehrstelle der Geschichte am Gymnasium in Bern über- 

l«sen worden.
Der ausserordentliche Professor der Theologie und Uni- 

jy s‘tätsprediger Dr. Hesse in Giessen ist zu des verstorbenen 
Jeffenbach’s Stelle als Professor der praktischen Theologie be
wert worden.

ist $er sPiritual im geistlichen Seminarium zu Breslau A. Jander 
z«m ordentlichen Professor in der katholisch-theologischen 

aculiät daselbst ernannt worden.

> * Der Prof. Dr. Kierulff an der Universität zu Rostock ist 
Bin Ober-Appellationsrath daselbst ernannt worden und aus der 
a I der Universitätslehrer geschieden.

Kreizner in Weilburg ist zum Rector des Pädago- 
b’ums in Hadamar berufen worden.

(V ?,em a S mathematischen Schriftsteller bekannten Artillerie- 
s erstheutenant Leonhardi in Dresden hat der König von 

nubei desse« 50jahrigem Dienstjubiläum den Charakter 
s Obersten verliehen.

Der ausserordentliche Professor in der philosophischen und 
theologischen Facultät zu Greifswald K. St. JVLatthies ist zum 
ordentlichen Professor in der philosophischen Facultät ernannt 
worden.

Den Inspectoren an der Ritterakademie zu Liegnitz J. K. 
Ch. Meyer und Dr. Sommerbrodt ist das Prädicat Professor 
beigelegt worden.

Der bisherige Privatdocent in der theologischen Facultät 
der Universität zu Berlin Dr. Phil. Schaf ist zum Professor an 
dem theologischen Seminarium zu Mercersburg in Nordamerika 
berufen worden und dahin abgegangen, nachdem Pastor Krum
macher in Elberfeld den Ruf abgelehnt hatte.

Der Geh. Regierungsrath Schröner in Berlin, vormals Kreis- 
justizrath und Director des Landgerichts zu Halle, ist zum Mit- 
gliede des Obercensurgerichts, der Kammergerichtsrath v. Bülow, 
der Justitiarius der Regierung zu Oppeln, Regierungsrath v. Ku
now und der Kreisjustizrath zu Ohlau Luther zu Hülfsarbeitern 
bei dem Obercensurgericht berufen worden.

Dem Pastor Semisch zu Trebnitz ist eine ordentliche Pro
fessur in der theologischen Facultät der Universität zu Greifs
wald verliehen worden.

Dem als Archäologen rühmlichst bekannten Herzog Serra 
di Falco in Palermo hat der König der Niederlande den Orden 
des niederländischen Löwen verliehen.

Zum Director des Kneiphöfischen Gymnasiums in Königs
berg ist der Oberlehrer Skreczska in Gumbinnen befördert 
worden.

Dr. Karl Snell, Lehrer an der Krause’schen Erziehungs- 
und Unterrichtsanstalt in Dresden, folgt dem Rufe als ordent
licher Professor der Mathematik und Physik an *der Universität 
zu Jena.

Dem Kreisphysicus Dr. v. Velsen in Cleve ist der Cha
rakter als Sänitätsrath verliehen worden.

Vilmorin ist von der Akademie der Wissenschaften in 
Paris zum Mitgliede in der Section der Landwirthschaftskunde 
an Stelle des verstorbenen Matthieu de Dombasle erwählt worden.

Dem Geh. Medicinalrath und Prof. Dr. Wilbrand in Giessen 
ist mit Belassung der Professur der Naturgeschichte von der 
Professur der Anatomie entbunden und ihm das Commandeur- . 
kreuz des hessischen Ludwigsordens verliehen worden.

Nekrolog.
Am 18. März starb zu Schleswig Dr. Peter Jochims, däni- 

nischer Etatsrath und Landcommissär, im 83. Jahre. -Er lie
ferte eine Übersetzung von Bergtrup’s Bemerkungen über die 
englische Landwirtschaft (2. Thl., 1801—-04) und Abhand
lungen in Zeitschriften.
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Am 20. März zu Königsbrück J. Fr. Voigtländer, Ober

pfarrer daselbst, im 75. Jahre. Von ihm erschien anonym: 
Die Stimmen des neuesten Jahrhunderts für Bibel und Christen
thum (1844).

Am 21. März zu Oels K. Fr. Aug. Kiesewetter, Conrector 
des Gymnasiums, Verfasser schätzbarer Programme, geb. zu 
Spahlitz bei Oels am 1. Aug. 1801.

Am 22. März zu Genf J. J. S. Cellerier, Senior der genfer 
Geistlichkeit, im 91. Jalire. Seine Predigten und Reden er
schienen in acht Bänden 1834.

Am 26. März zu Leipzig Dr. K. Fr. Adolf Dähne, prakti
scher Arzt, geb. zu Leipzig am 16. April 1769. Seine Schrif
ten verzeichnet Meusel Bd. XVII, S. 374; Bd.XXII, 1. S. 361.

Am 29. März zu Stuttgart Oberjustizrath Ludw. Ferd-Du/^, 
geb. daselbst am 1. Juni 1756. Verfasser der Schrift: Versuch 
über die Lehre von der Legitimation zum Process (1789; 
2. Auf!., 1829).

Am 1. April zu Wien Dr. Joh. v. Lang, Senior der me- 
dicinischen Facultät, im 96. Jahre. Von ihm erschien : Über das 
Schwankende des Brown’schen Systems (1799).

Am 1. April zu Hannover Prof. Dr. Joh. Chr. Dan. W ildt, 
geb. daselbst am 29. Juni 1770. Er war seit 1795 Assessor 
der philosophischen Facultät, seit 1797 ausserordentlicher Pro
fessor in Göttingen, seit 1811 Professor der Mathematik an 
der Artillerieschule in Kassel, seit 1813 wieder Professor in 
Göttingen, seit 1817 Münzbuchhalter in Hannover. Seine phi
losophischen und andern Schriften s. bei Meusel Bd. VIII, S. 
527; Bd. XVI, S. 232; Bd. XXI, S. 576.

Am 2. April zu Leipzig Dr. iur. Chr. Gottfr. Hillig, geb. 
zu Leipzig am 13. Febr. 1779. Er schrieb: Observationes 
de vi et usu legis 32 statuti cambialis lipsiens. in iudicanda 
praescriptione cambiorum trassatorum (1805).

Am 7. April zu Bury St.-Edmunds in der Grafschaft Suf
folk Lord Abinger, früher Sir James Scarlett, Oberrichter des 
Schatzkammergerichts, einer der ausgezeichnetsten Rechtsgelehr
ten, 76 Jahre alt, geb. in Jamaica.

Am 8. April zu Hamburg Dr. Heinr. Wilh. Justus Wolff, 
Hauptpastor an der Kirche zu St.-Katharinen, früher Prediger 
zu Braunschweig. Seine Schriften sind: Friedrich Wilhelm Her
zogs von Braunschweig Einzug, ein Gedicht (1814); Predigten 
an der Säcularfeier der Reformation (1818); Vorwort zu der 
Beleuchtung des biblischen Beweises, dass Jesus noch 27 Jahre 
auf Erden ge’.ebt habe (1820). Predigtentwürfe (2Bde., 1830 
— 31).

Am 11. April zu München Geheimrath Dr. Joh. Baptist 
v. Wenzl, königl. Leibarzt. Er schrieb: Über den Zustand 
der Augenheilkunde in Frankreich (1815).

Am 15. April zu Pritzwalk Superintendent und Ober
prediger Joh. Friedr. Littmann im 83. Jahre.

Miscellen.
Letronne macht in dem Januarheft des Journal des Savants 

P- 43 aus seiner Sammlung von 123 griechischen Inschriften 
aus den Königsgräbern zu Theben in Ägypten eine interessante, 
mit rother Tinte geschriebene Inschrift bekannt und erläutert 
sie. Der Inhalt derselben besagt den Besuch eines Daduchen 
oder Priesters von Eleusis:

6 babovyog Tcov dytond - 
tcov ^Ekevoivi ^var^Qlcov [Nixayboag] 
IVIivovxiavov, A&rpaiog, tOTO^Gag 
Tag ovqtyyag, nokkotg vaitpov 
yqovoig pew tov Hciov TUdzayva.
and tmv Uavp.aGa xat ydgtv
to/pv Totg &eotg xat Tai evGfßtGTdrM 
ßaatkü KoivazavTivM, tü tovto p.oi naQaoypvTt.

Nur der Name Nikagoras ist durch Conjectur supplirt. Le
tronne weist nach, dass Nikagoras, der Enkel des mit Lon- 
ginus, Philostratus und Porphyrius lebenden Nikagoras, der 
Sohn des Minucianus, des Verfassers der ^EntyttQry.iaTa zu ver
stehen, und der Besuch in den ersten Regierungsjahren des 
Kaisers Constantin (306—315 n. Chr.) gemacht worden ist. 
Aus der Bezeichnung b öadovyog ergibt sich, dass Nikagoras 
ein zur Zeit einziger (wie schon Sainte-Croix überhaupt fest
stellte) und noch in Function stehender Daduchos war. Über
dies erweist die Inschrift die Dauer des eleusinischen Priester- 
thums bis zu Constantin’s Zeit. Wenn Zosimus 4, 18, 3 von1 
Nestorius, als Hierophanten zurZeit des Erdbebens unter Valen
tinianus 372 spricht, Eunapius die Feier der Mysterien vom J- 
396 erwähnt, so ist anzunehmen, dass diese nach des Theo
dosius Edict nur heimlich gehalten wurden; zu Nikagoras’ Zeit 
aber war nach der Inschrift die Beziehung auf Kaiser und Staat 
noch gültig. Da die Syringen zurZeit, in welcher Plato ÄgyP' 
ten bereiste, nicht eröffnet waren, wie die in ihnen gefundenen 
griechischen Inschriften alle einer spätem Zeit angehören, so 
kann die Erwähnung des Plato nur auf die allgemeine Verehrung 
des göttlich genannten Philosophen bezogen werden, von wel
cher auch eine andere Inschrift Zeugniss gibt, indem darin ge
lesen wird: ’lkteog rffiv lUarcov xat eiTav&a.

Den Freunden der Literärgeschichte wird der Abdruck 
eines denkwürdigen Katalogs, welcher zuerst im 5. Bande der 
„Biblioth'eque de l'ecole des Charles erschien, willkommen sein: 
„La Biblioth'eque de Charles d' Orleans ä son chäteau de Blois 
en 1427 publiee pour la premi'ere fois d'apr'es V inventaif6 
original, par Le Roux deLincy“ (Paris, Didot. 1843.) Der 
Herausgeber hat erläuternde Anmerkungen beigefügt.

• Die alte gute Weise, in welcher bibliographische Samn®' 
lungen für einzelne Fächer der Wissenschaft als Apparat z'1 
geschichtlichen und sachlichen Studien in früherer Zeit, begüO' 
stigt von einem lebendigen Antheil, leichter erscheinen konn' 
ten, hat in unsern Tagen nicht mehr statt, und jedes Unter
nehmen dieser Art ist mit nicht geringem Opfer für Verlegef 
und Verfasser verbunden. Darum muss auch jede Leistung 
auf diesem Gebiete eine dankbare Anerkennung finden. Die®6 
aber möchte folgender Schrift mit vollem Rechte zukoramen' 
Bibliotheca magica et pneumatica oder Wissenschaftlich geof^' 
nete Bibliographie der wichtigsten in das Gebiet des Zaubern 
Wunder-, Geister- und sonstigen Aberglaubens vorzüglich älteref 
Zeit einschlagenden Werke. Ein Beitrag zur sittengeschich^ 
liehen Literatur, zusammengestellt und mit einem doppelt611 
Register versehen von Dr. Johann Georg Theodor Grägse’ 
Bibliothekar Sr. Maj. des Königs von Sachsen.“ (Leipzig, Enge 
mann. 1843. 8.) Der Verf. gibt aus seiner reichen Samnalu11^ 
die Titel aller der Werke, welche auf Aberglauben und 
berwesen Bezug haben, wodurch der Literärgeschichte, wie 
Sittengeschichte ein vielumfassender Überblick vermittelt ",'r1 ' 
Schon die blossen Titel der vielzähligen Werke regen mann’c ‘ 
faltige Betrachtungen an. Sorgfältige Namen- und Sachregi® 
erleichtern den Gebrauch des Buchs. Bei der hier erreich 
Vollständigkeit bedurfte es kaum der Rechtfertigung, dass die 0
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standigkeit bei allen Sammlungen dieser Art mit einem Male keine 
absolute sein kann. Absichtlich wurde auch Manches ausgeschlos
sen, wie das rein Theologische. Die Vorrede gibt über das 
Verfahren die nähere Auskunft. Nicht überflüssig aber er
scheint hier die einzelnen Rubriken zu benennen, unter welche 
die aufgeführten Werke gestellt worden sind. 1) Vom Aber
glauben überhaupt. 2) Wunderbare Dinge in der Natur. 
3) Lehre vom Teufel. 4) Lehre von der Hölle und ihren 
Strafen. 5) Engel, gute und böse. 6) Wehrwölfe, Wechsel
bälge, Vampyre, schmatzende Todten, wüthendes Heer, Satyre, 
Kobolde, Nixen und Feen , Hinzelmann , Spiritus familiäres, 
Rübezahl, weise Frau, Rattenfänger von Hameln, Venusberg. 
7) Zauberbücher, Teufelsbeschwörungen, Teufelsbündnisse, Zau
bereien mit Feuer, Glocken, Wettennachen, Hervor bringen von 
Viehkrankheiten, Nestelknüpfen, Beischlaf mit dem Teufel, 
Blocksbergzusammenkünfte. 8) Schriften für und wider den 
Hexenproccss, Geschichte desselben und Verfahren dabei. 
9) Proben der Unschuld an Hexen. 10) Von der Wünschei
ruthe und Schatzgraben. 11) Von Amuletten, Talismanen und 
Zaubersigeln. 12) Uber Krankheiten, die durch Zauber her
vorgebracht und vertrieben werden. 13) Geschichte der ma
gnetischen Kuren und des Somnambulismus. 14) Schriften 
über Magie im Allgemeinen. 15) Einzelne Zauberer. 16) Be
sessene. 17) Von den Geistern und Erscheinungen derselben. 
18) Träume. 19) Wahrsagekunst. 20) Metoposkopie, Geo
mantie. 21) Lehre von Visionen und Offenbarungen. 22) Na
türliche Magie. 23) Inhalt von Hauber’s Zauberbibliothek. 
24) Inhalt von Horst’s Zauberbibliothek. Möchten der Anord
nung dieser Rubriken auch einige Bedenken sich entgegen- 
stellen lassen, auch leicht eine Zahl von Ergänzungen auf
gebracht werden können (wie dies schon des Verf. eigene 
Nachträge erweisen), so darf doch die wohlverdiente Anerken
nung des sorgsamen Fleisses nicht ausbleiben, wenn man durch 
diesen Wegweiser sicherer nun besondere Forschungen ver
folgen kann.

Die von Ehrenberg wieder zur Sprache gebrachten altern 
Nachrichten über essbare Erden erhalten durch die von dem 
Rathsherrn Peter Merian in Basel mitgetheilte Notiz eine Be
stätigung. In der Universitätsbibliothek zu Basel befindet sich 
eine handschriftliche Chronik des Pfarrers Brombach, worin es 
heisst: „Wundermehl 1623. Zwölf Wochen lange Trockniss 
bis Anfangs Sept., woraus grosse Theurung entstand. In die
ser Zeit ward bei dem Städtchen Oberburckherrnheim im Elsass 
im freien Feld eine grosse Menge Mehl aus der Erden herfür 
gequollen, welches aufgefasst und gebacken, hat ein recht lieb
liches wohlgeschmecktes Brod, fast dem Eierbrod gleich gege
ben. Ich hab selber das Mehl und Brod gesehen und ver
sucht.“ In gleicher Weise berichtet Theatr. europ. Tom. I 
(Francf., 1662), p. 786. Erwähnung davon findet man auch 
m Graffenauer, Mineralogie alsacienne, 1806, p. 45 sq.

Preisaufgaben.
Die Akademie der Wissenschatten in Paris hat dem im 

J. 1842 ausgesetzten Preis der Abhandlung von Dr. Laurent, 
Recherche* experimentales anatomiques et physiologiques sur 
l hydre verte et Veponge eluviatile, ertheilt, und demselben zur 
Entschädigung seines Aufwandes beiden Beobachtungen 2000 Fr. 
auszahlen lassen.

Bei der siebenten Versammlung deutscher Forst- und 
Landwirthe war ein Preis auf Lösung der Frage ausgesetzt: 
Wie weit geht die Berechtigung und Verpflichtung des Staats 
in Beaufsichtigung der Benutzung und Bewirthschaftung der 
Privat-Holzgrundstücke? Dieser Preis ward am 9. März der 
Schrift des Dr. Grebe, welcher bisher Lehrer an dem Institut 
zu Eldena, als Forstrath nach Eisenach berufen worden ist, 
zuertheilt.

Die Akademie der Wissenschaften zu Berlin hatte im J. 
1840 die Preisfrage gestellt: „Eine aus beglaubigten Quellen 
geschöpfte Darstellung der Regierung Friedrich’s II. mit verglei
chender Beziehung auf den grossen Kurfürsten.“ Die eine ein
gegangene Abhandlung ward in der Sitzung am 25. Jan. als 
nicht genügend bezeichnet. Die zweite Preisfrage: „Eine aus
führliche Untersuchung der Abel’schen Integrale, besonders der 
Functionen von zwei oder mehr Veränderlichen, welche als die 
umgekehrten Functionen derselben anzusehen sind“, hatte keinen 
Bearbeiter gefunden, daher die Akademie nach ihren Statuten 
den ausgesetzten Preis von 200 Ducaten auf eine genaue Unter
suchung eines verwandten Gegenstandes übertrug. Er wurde 
dem Werke des Directors Hansen in Gotha: „Ermittelung der 
absoluten Störungen in Ellipsen von beliebiger Excentricität und 
Neigung“ zuerkannt.

Von dem deutschen ärztlichen Vereine zu St.-Petersburg 
wurde am 24. Jan., dem Tage seines 25jährigen Bestehens, 
über die eingegangenen Abhandlungen, welche die vom Geheimrath 
Dr. Rühl vor zwei Jahren aufgestellte Preisfrage zum Gegenstand 
hatten, das Urtheil bekannt gemacht. Die Preisfrage war: „Über 
Wartung der Irren.“ Den Preis erhielten getheilt: Dr. Wilh. 
Bergsträsser, Pastor der königl. sächsischen Landesanstalten zu 
Hubertusburg in Sachsen, und Dr. Basting, herzoglich nassaui
scher Medicinal-Assistent und Hülfsarzt bei der Irrenanstalt zu 
Eberbach im Rheingau. Eine ehrenvolle Erwähnung erhielt die 
Abhandlung von Karl Eduard Kirmsse, praktischem Arzt und 
Secretär der naturforschenden Gesellschaft in Altenburg.

Literarische Nachrichten.
Zu Köln hat man beim Auswerfen des Grundes zum Baue 

des neuen Hospitals zu St.-Cäcilien in der Tiefe von etwa 
15 Fuss einen alten kostbaren Mosaikboden aufgefunden, den 
Rest eines ehedem hier stehenden Römerpalastes. Mehre Sub- 
structionen hatten schon früher den Ort eines grossen römischen 
Bauwerks erkennen lassen; auch waren hier mehre Münzen und 
ein schwerer goldener Ring mit einem Onyx gefunden Worden. 
Der Mosaikboden ist polychromatisch ausgeführt. In demselben 
sind die kolossalen Köpfe des Sophokles, Sokrates und Aristo
teles, denen griechische Namensinschriften beigegeben sind, zu 
schauen; ein vierter war theilweise zerstört. Der Kopf des 
Sophokles ist schön in der Zeichnung und charakteristisch in 
der Färbung, minder künstlerisch vollendet sind in dieser Be
ziehung die andern Köpfe.

Der König von Baiern hat die Bildung einer Gesetzgebungs- 
Commission verfügt. Sie besteht aus dem Präsident des Appel
lationsgerichts in Freysing Frhrn. v. d. Becke als Vorstand, dem 
Hofrath und Prof. Dr. Bayer in München für Civilprocess, dem 
Prof. Arndts für Civiirecht, dem Ober-Appellationsrath Dr. Ringel
mann für Criminalrecht, dem Ober-Appellationsrath Dr. Klein
schrod für Wechsel- und Handelsrecht.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena» Druck und Verlag von IT. A» Brockhaus in I^eipzig.
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Intelllgenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1% Ngr. berechnet.)

©urdj) alle SSu^^anblungen unb «poftämter ift ju bejie^en:

Bläffer für liferarisdje •Änferljalfung.
3al)r^anß 1844.

5 n l) a l t:
©enfwürbigfeiten unb vermiete ©Stiften von K. 21. SBarnfjagen v. ©nfe. — Seffrep’ö gefummelte Beiträge jum „Edinburgh review". — 

©nglif^e ßiteratur. — «Rationaltljeater. — Dtomanliteratur. — ©iömonbi. — «Beiträge jur ©efdjidjte beö ruffifdjen «Reidjg. — Son S. Herrmann. 
«Bon Ä. Stmmer- — Sagebud) ber Unfälle in 2tfgfyaniftan 1841—42. «Bon ßabp ®ale. 21. b. ©ngl. non Geifers. — ©ie Siebefunft. ©ref 
SSÜdjer. ©em ^ubliuS ©Vtbiuö Dlafo na(^gebi(^tet Von ©. g. 2lbler. — Notice historique sur Barere, depute a l’Assemblde Constituante, ä 
la Convention nationale, et ä la Chambre des representants, par M. Carnot. 23on SÖ. Körte. — Heinrici) SRöweS’ fämmtlidje ©Triften. — 
©nglifcfjeö Urteil über $erroegVs ®ebi^te. — SRomanliteratur. — ®ebid)te in fjennebergifdjer SDtunbart von Ä. «Reumann. — 2ltlaö ber Ära= 
nioffopie, ober 2Cbbilbungen ber ©c^äbel = unb 2(ntli^formen berühmter ober fonft merfmürbiger «Perfonen. SBon Ä. ®. ©aruö. — Äunfhverfe unb 
Zünftler in ©eutfc^lcnb- 1. SS^eil. SSon ®. g. Sßaagen. — 2(u§ bem ÄaufafuS. SBon JDt. grei^. v. 5Bubberg=83enningl)aufen. 9tad) Sermontoff’? 
fctjen ©fijjen. — 25eridjt einer englifdjen Beitf^rift über ba§ beutf^e Sweater. — Histoire de la Vendee militaire par M. Crätineau-Joli. — 

beö gelbjugg von 1814 in bem öftlidjen unb nörblidjen granfreid) bis jur ©innafyme von «pariö. 1. u. 2. Sdjeil. — S^omaö SRünjer. 
©ine SSiograp^ie, nad? ben im fönigl. fädjf. ^auptftaatöardjiö ju ©reSben vor^anbenen Guellen bearbeitet von 3- ©eibemann. — Storwegen in 
ftatiftffdjer, ^iftorifdjer unb confiitutioneller ^infi^t betrautet ©rfter 2(rtifel. SBon ©. ®. v. ©fenba^l. — De la ddmocratie enSuisse par 
A. I«. Cherbuliez. — ©enfirte ®ebanfen über politif^e ^oefte. — ßiterarifc^e ©pmpat^ien ober inbuftrielle SBuc^ma^erei. ©in ^Beitrag jur @e: 
fd^ic^te ber neuern englifdjen ßerifograpfyie von 3. ®. glügel. — Ueber fp. von (SorneliuS. ©ine SSorlefung, in ber Ä. beutfdjen ©efellfdjaft in 
Königsberg gehalten von ©. 2t. £agen. — 1. Sc^lo^ ©ocjpn. 2tuS ben papieren einer ©ame von ©tanbe. 2. SOlarie. 3. 3n ber Heimat. ^Briefe 
eines £albjabrS vom SBlätterfnoSpen bis jum SStätterfallen. 4. £aralbSburg. 5. «Diagbalene. — Marja. Powiesc ukrainska przez A. Malczeskiego. 
S?on 3. «p. 3orban. — ©apttdn SWarrpat ein «piagtariuS unb galfariuö. — KopernifuS unb Dtewton. ©in SRadjtrag ju bem 2fuffa^e in ^lv. 
41—43 b. ®l. S5on S. g. ^of>l. — 3ung=StiUing’S ßebenögefdjicbte ec. 3Son ©.Krüger. — Sefdjidjte ber 3nfel SEafyiti unb ifyrer SBeft^nafyme 
burd) bie granjofen, von ^>. ßutterotb- grei aus bem granjoftfdjen mit Ifnmerfungen unb Bufä^en von St). «BrunS. — granjöftfdje Literatur.— 
©in arabifdjeS ßobgebicbt auf ben König von ^)reu^en. — Ueber bas religiös - fittlicfje SBemuStfein ber «Philologen unb Schulmänner befonberö 
5>reu^enS. 5Bon g ©llenbt. — Sfomanliteratur. — Bur ©ef^i^te beS englifdjen fßofhvefenS. — ©er ©rthographieftreit in «Belgien. Sion 3. Sß. 
Sßolf. — ©inige Sßorte ibet baS Ser^ältnifj ber Kunft franf fein jur Kunft gefunb ju fein. S?on ©. ®. ©aruS. — «Rod? ein 3eugniß für 
©rimmelShaufen, ben SJerfafler beS „©implicifftmuS". — @S gibt ein gatum. SJon 3an SBa^oba. ®on SD?. SD?üIler. — Stvei ©räber. 2Jon 
®. ©Wirges. Son £. Äoentg. — 9?ouget be Siöle, Serfaffer beS SDtarfeillerliebS. — SHWipgrapliie; Äitera*

Son biefer 3eitf$rift erfc^cint täglich au^er ben Beilagen eine SRummer, unb fie wirb in SBodjenlieferungen, aber auch in DRonatSheften auS^ 
gegeben, ©er Sahrgang fojtet 12 Stylr. ©in

wirb mit ben SBIcrifettt für ItteraHfdje linter^alfttng unb ber von ©fen ausgegeben unb für ben 9?aum einer gefpaltenen Beile 
2'/2 SRgr. beregnet. SBefottöerc $Cn$etgen k. werben gegen Vergütung von 3 Shlrn. ben Jölnttcth füt Unter:
Haltung beigelegt.

, im S0?ai 1844. S5rocfl)rtHS.
Soeben erschien und ist an alle Buchhandlungen versendet;

Günter, Dr. Cf. w, 9 Geschichtlicher Auf
schluss einer wichtigen anatomisch- physiologischen 
Entdeckung, welche wesentlichen Einfluss auf die 
Physiologie des Menschen hat. Halle, C. A. Kümmel. 
Gr. 8. Broschirt. 10 Sgr.

Durch alle Buchhandlungen ist von F. A. Brockhaus in 
Leipzig zu beziehen:

Altnordisches Lesebuch.
Aus der skandinavischen Poesie und Prcsa bis zum 
XIV. Jahrhundert zusammengesteilt und mit übersicht

licher Grammatik und einem Glossar versehen
von

f>-. Ed. Ch. Bietrich.
Gr. 8. Geh. 2 Thlr.

«Bei SC. in lietpsta tft neu erfdjienen unb in
allen SBuchhanblungen ju erhalten:

von

@r. 12. ®el). 1 $hlr. 10 «Rgr.

©ehid)te 
von 

®. ®. $$utn. 
Sv. 12. ©et). 20jlst.

In Commission der Cröker’schen Buchhandlung zu Jena ist 
erschienen und wird, als Selbstverlag des Verfassers, an Buchhand
lungen gegen baare Zahlung abgegeben:

Goettling, C. W; Thusnelda, Arminius 
Gemahlin und ihr Sohn Thumelicus, in gleichzei
tigen Bildnissen nachgewiesen. Eine archäologisch- 
historische Abhandlung. Gr. Fol. Mit Steindruck- 
tafeln. 27a Thlr.
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Theologie.
•öie neuesten Erscheinungen in der protestantischen Ethik.

Zweiter Artikel. *)

*) Der erste Artikel im vorigen Jahrgang, Nr. 267_ 269.

Daub und Schleiermacher.
Beide Männer, von hoher Bedeutung für die dogma- 

i tische Theologie der Gegenwart und so in einer be- 
l kannten Parallele charakterisirt, sind durch ihre jetzt

Vollständig veröffentlichten Vorlesungen über die christ- 
| liehe Sittenlehre berufen, auch nach dieser Seite in 

der Wissenschaft fortzuwirken. Daub war schon im 
Judas Ischarioth vielfach auf die höchsten ethischen 
Probleme eingegangen. Allein nicht nur, dass dort 
das dogmatische Interesse entschieden vorwaltet, so 
hatte sein ganzer Standpunkt sich seitdem auch we
sentlich mit seinem Übergange von der Naturphiloso
phie zur Hegel’schen Lehre verändert, wie sich bereits 
aus der von Kröger mit seiner Zustimmung herausge
gebenen Darstellung und Beurtheilung der Hypothesen 
über die Willensfreiheit ersehen liess. In ihnen tritt 
jedoch das theologische Element zu sehr zurück; und 
Wo sich dasselbe geltend macht, da betreffen die Erör
terungen zu vereinzelte Punkte, als dass der Wunsch, 
das ganze ethische System des tiefen und scharfen 
Peukers zu besitzen, nicht hätte laut werden sollen. 
Purch die von Marheineke und Dittenberger veranstal
tete Herausgabe des Daub’schen Nachlasses wird er 
tu umfassender Weise erfüllt. Den dritten Band des
selben bilden die

i Vorlesungen über die Prolegomena zur theologischen 
Moral. Berlin, Duncker & Humblot. 1839. Gr. 8. 
2 Thlr.

Ihnen liegt eine Nachschrift des letzten Vortrags aus 
dem J. 1834 zum Grunde, mit welcher eine andere aus 
dem J. 1831 verglichen wurde, die Daub selbst durch- 
§esehen und mit eigenhändigen Bemerkungen begleitet 
hatte. An sie schliesst sich als vierter und fünfter 
Pand des ganzen Nachlasses das

System der theologischen Moral. Erster Theil, 1840; 
zweiter Theil, erste Abtheilung, 1841; zweite Ab- 
theilung, ebendas. 1843. Gr. 8. 6 Thlr. 10 Ngr.

Hier folgte der zweite Herausgeber, welcher die 
Vorreden allein unterzeichnet hat, Nachschriften aus 

den J. 1832 und 1834, benutzte aber auch bei einzel
nen Abschnitten andere aus früherer Zeit und eine 
gleichfalls von Daub selbst corrigirte von 1825. Im 
Ganzen war das Geschäft der Herausgabe verhält- 
nissmässig einfach. Wie ihm grosse Sorgfalt ge
widmet ist, so hat die Verlagshandlung auch diese 
Bände mit gewohnter Eleganz ausgestattet.

Weit schwieriger gestaltete sich die Sache bei 
Schleiermacher. Was er für die philosophische Sitten
lehre gewollt und geleistet, hat Twesten in der einlei
tenden Vorrede zu dem von ihm herausgegebenen 
Grundriss derselben ausführlich dargelegt. Seine klare 
und gründliche Auseinandersetzung verbreitet sich zu
gleich über Schleiermacher’s Auffassung der christli
chen Sittenlehre nach dem bis dahin von ihm Vorlie
genden, besonders nach den Reden über die Religion, 
der theologischen Encyklopädie und der Dogmatik. 
Jedoch liess sich so immer nur ein allgemeines Bild von 
seinem System gewinnen, dessen Erscheinen in dem 
literarischen Nachlass über Gebühr verzögert zu wer
den schien. Jetzt liegt es vor uns als der siebente 
Band desselben, insoweit er die Theologie umfasst, un
ter dem Titel:

Die christliche Sitte nach den Grundsätzen der evan
gelischen Kirche im Zusammenhänge dargestellt 
von Dr. Fr. Schleiermacher. Aus dessen hand
schriftlichem Nachlasse und nachgeschriebenen 
Vorlesungen herausgegeben von L. Jonas. Berlin, 
Reimer. 1843. Gr. 8. 3 Thlr. 20 Ngr.

Schon ein Blick in die Vorrede, mehr noch die 
Beschäftigung mit der Arbeit selbst rechtfertigt den 
Herausgeber wegen der Verzögerung. Besser sie, als 
dass das Werk durch irgend eine Übereilung gelitten 
hätte und uns verkümmert wäre. Obwol nämlich 
Schleiermacher schon 1826 den Wunsch aussprach, 
dass es ihm vergönnt sein möchte, seine christliche 
Ethik als Seitenstück zu seiner Dogmatik und in der 
Form derselben an’s Licht zu stellen; obwol er später, 
als er fühlte, er werde darauf verzichten müssen, sie 
wenigstens in der Form der theologischen Encyklopä 
die herauszugeben beabsichtigte, ereilte ihn der Tod 
doch auch dazu zu früh. Er beauftragte den Heraus
geber im Angesicht desselben, sie so gut als möglich 
aus den vorhandenen Materialien zusammen zu stellen. 
Sie lagen zunächst in vier verschiedenen handschriftli
chen Massen aus den J. 1809 — 31 vor. Was davon 

I
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irgend bedeutend schien, vor Allem ein 1809 begonne
nes umfassenderes, aber unvollendet gebliebenes Heft, 
ist in vier sich theilweise ergänzenden Beilagen abge
druckt, auf welche hin und wieder unter dem Text der 
Vorlesungen verwiesen wird. Sie bilden jedoch den 
Hauptbestandtheil des Ganzen aus Nachschriften so, dass 
der Herausgeber diejenige Vorlesung, welche sich am 
leichtesten und sichersten auf ein eigenes Manuscript 
Schleiermachers zurückführen liess, zur Grundlage ma
chen zu müssen glaubte. Dies war die Vorlesung von 1822 
—23, zu welcher aus spätem Heften bis zum J. 1831 
durch den Druck marquirte Ergänzungen und Erläute
rungen kommen. Sind diese Principien für die Aus
wahl nur zu billigen, dann auch die für die weitere 
Ausführung. Der Herausgeber machte sich bei ihr 
zum Gesetz, einestheils die beim freien mündlichen 
Vortrage unvermeidlichen Wiederholungen, die Härten 
in der Verschlingung der Sätze und Alles zu entfer
nen, was dem Leser den Totaleindruck ohne Noth er
schweren könnte, anderntheils zu verhüten, dass dem 
Inhalte und der Form im Wesentlichen weder Etwas 
entzogen noch etwas Fremdes geliehen wurde. Er 
hat dabei eben so viel Umsicht als selbstverleugnende 
Hingebung an den Gegenstand bewiesen. Den Titel 
wählte er nach dem der Dogmatik in der Überzeugung, 
dass Schleiermacher selbst ihn nicht anders, als nach 
diesem gebildet haben würde. Im Verlaufe der Vor
lesungen sind die den Hauptinhalt ausmachendenSätze 
durch gesperrten Druck hervorgehoben. Daneben bie
tet eine Angabe desselben vor dem Ganzen und in 
fortlaufenden Überschriften ein willkommenes Hiilfs- 
mittel, um sich in dem reichen, kunstvoll verflochtenen 
Stoffe zurechtzufinden. Kurz — es dürfte, was treuer, 
aufopfernder Fleiss, reifliche Erwägung, innige Ver
trautheit mit der Sache, reine und tiefe Pietät zu lei
sten vermochten, geschehen sein zur Vollziehung eines 
theuren Vermächtnisses, an welchem sich der weite 
Kreis aller Derer erfreuen wird, die, durch Schleier
macher in ihrer theologischen Richtung und Bildung 
unmittelbar oder mittelbar gefördert, ein Interesse ha
ben an seiner Anschauung vom christlichen Leben im 
organischen Zusammenhänge. Wir versuchen es, das 
System neben dem von Daub darzulegen, bei der Ver
gleichung auf die wesentlichsten Differenzpunkte hin
zudeuten und unsere Ansicht über den objectiven Werth 
der beiderseitigen Darstellungen auszusprechen, inso
weit es hier überhaupt möglich ist. Eine umfassende, 
auf die Grundlagen derselben zurückgehende Kritik 
würde Stoff geben zu einem eigenen Werke.

Nach Daub gilt es in der Ethik überhaupt die 
vollkommenste Erkenntniss der Freiheit in allen ihren 
Beziehungen. Syst. I, S. 5. Da es aber hier um die christ
liche Ethik zu thun ist, so fragt sich, ob von ihr eine 
strenge Wissenschaft zu Stande gebracht werden könne, 
in welcher Alles durcheinander bedingt und begründet 

ist. Proll. S. 7. Gegenstand derselben ist die Sitten
lehre Christi, wie sie das N. T. enthält. Insofern ist sie 
vollkommen. Die Wissenschaft ist nur das Mittel für 
die Welt zu ihrer Erkenntniss, somit zur Erkenntniss 
der Wahrheit, welche frei macht. Syst. I, S. 6. Die 
christliche Sittenlehre im N. T. liegt jedoch mit Bezug 
auf das alte vor. Mithin stellt sich die Frage weiter, 
ob und wie von den in der Bibel enthaltenen Sitten
lehren eine solche Wissenschaft möglich sei. Proll« 
S. 9. Die letztem haben zuerst die Bibel als Quelle 
dafür zu berücksichtigen und aus ihr in die theologische 
Moral einzuleiten. Sodann fragt sich, ob die christliche 
Moral sich für die Welt eigne und ob eine Wissen
schaft für sie möglich ist, abgesehen von aller Nationa
lität und Individualität. Endlich sind der Idee dieser 
Wissenschaft alle andern subordinirt; sie ist die Idee 
der Philosophie. Folglich frägt sich noch, ob uml wie 
die biblische Sittenlehre philosophisch, speculativ dar
gestellt werden könne. Dies die drei Theile der Proll.? 
deren jeder wieder in drei Abschnitte zerfällt. Der 
erste Theil (S. 12—215) betrachtet die Sittenlehre zu
vörderst als rein biblische, besonders unter dem Cha
rakter der göttlichen Offenbarung und mit Beziehung 
auf das zugleich göttliche und menschliche Gesetz in ihr« 
Darauf wird der distinctive Charakter der biblischen Mo
ral dargelegt gegenüber den einseitigen Auffassungen 
von ihr in dem Mysticismus, der Mönchsmoral, dem 
Eudämonismus, dem empirischen Perfectibilitäts-Princip 
und dem Rationalismus, bei welchem jedoch zwischen 
kritischem und negativem Rationalismus unterschieden 
wird. Drittens wird, angeblich immer noch vom bibli
schen Standpunkte aus, in der That aber schon über 
ihn hinaus, Inhalt und Form der theologischen Moral 
in Erwägung gezogen und dabei das Verhältniss der 
biblischen Sittenlehre zur biblischen Glaubenslehre 
fixirt. Der zweite Theil der Proll. (S. 216—278) leitet 
in die theologische Moral aus dem Standpunkte dei* 
Welt ein, indem 1) der Zweck der christlichen Sitten' 
lehre nach Inhalt und Form angegeben, der sittliche 
Charakter Jesu als Lehrer und der Zustand der Welt 
bei seiner Erscheinung geschildert wird; 2) wird die 
Erreichung jenes Zweckes nachgewiesen in Erörterun' 
gen über die Wirkungen der christlichen Sittenlehr6 
auf Glauben, Sitte und Wissenschaft; 3) wird die Ge' 
stalt der Welt betrachtet, insofern die christliche Sit' 
tenlehre ihren Zweck in ihr fort und fort erreicht; d^s 
Weltgesetz wird in der Bestimmtheit des christlich611 
aufgefasst. Der dritte Theil (S. 279—298) fasst d611 
Begriff der theologischen Moral aus dem Standpunkt6 
der Wissenschaft, legt ihren Zweck als solche dar ö® 
gibt die Eintheilung derselben. Eine Beilage hand6 
S. 299—342 über speculative Logik, Philosophie d6‘ 
Natur und Philosophie des Geistes, zu welcher dieA11 
thropologie, Phänomenologie und Psychologie gehör611’ 
als Hülfswissenschaften der theologischen Moral.
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Anhang, „die Principien der Ethik“ S. 345—496, über 
Welche Daub im Winter 1832—33 eine besondere Vor
lesung hielt, gibt eine dialektische Kritik derselben. 
Auffallen kann es, dass ihr noch die Kantische Tafel 
der Moral-Principien als Grundlage dient, gegen welche 
schon Schleiermacher’s Kritik der Sittenlehre treffende 
Einwendungen erhob.

Wer, einigermassen mit Daub’s Geiste vertraut, 
seine Prolegomena zur Dogmatik kannte musste von 
denen zur Ethik im voraus ein nicht minder umfassen
des Eingehen auf die mit ihr zusammenhängenden Vor
fragen erwarten. Wirklich sind sie in diesem Umfange 
Unter uns noch nirgend behandelt, werden es auch 
Wol für sich so leicht nicht wieder. In einer Bezie
hung ist das kein Schade. Schon aus der Übersicht 
des Inhalts erhellt, dass Vieles von Dem, was hier 
einleitend zur Sprache kommt, theils der Apologe
tik und Polemik anheimfallt, theils richtiger inner
halb des Systems gewürdigt wird. Bei der philo
sophischen Richtung, welcher Daub sich während des 
letztem Stadiums seiner theologischen Wirksamkeit an- 
geschlossen hatte, muss es zwiefach befremden, dass 
er dergleichen massenhafte Prolegomena liebte, da es 
bei ihr sonst Regel ist, sich von vorn herein gleich 
mitten in die Sache zu begeben und sie nach den in 
ihrem Begriffe liegenden Momenten sich selbst machen 
zu lassen. Indess erklärt sich jene Vorliebe sowol aus 
der Überzeugung von der mangelhaften Gestalt, in 
welcher Daub die genannten Disciplinen vorzufinden 
glaubte, zum Theil auch wirklich vorfand, als aus sei
nem ganzen Bildungsgänge. Jeder Zweig der Theolo
gie steht ihm immer in seiner Beziehung zum Ganzen 
vor Augen; da er länger als ein Menschenalter alle 
bedeutenderen Phasen seiner Wissenschaft in sich auf
genommen und mit durchgelebt hatte und sie in der 
letzten, welche es für ihn gab, aufgehen liess, so führt 
er bei jedem wichtigem Stück durch sie sammt und 
Sonders hindurch und setzt sich mit jeder derselben 
möglichst gründlich auseinander. So kann es nicht fehlen 

man muss, auch wenn man in der für ihn gegenwärti
gen Philosophie keinen befriedigenden Abschluss findet, 
ihm durch seine oft allerdings sehr gewundenen Gänge 
Und über die sich aneinander zerreibenden Gegensätze 
hinweg mit der mannichfachsten Belehrung folgen. 
Aber die Hauptsache der Proll., den Begriff der 
christlichen Sittenlehre, ihr Verhältniss zur Philosophie 
Und ihre wissenschaftliche Gliederung, müssen wir 
doch in Anspruch nehmen.

Nicht blos, dass Daub in seinen Ausführungen, 
des aufgestellten Unterschiedes ungeachtet, hin und 
wieder biblische und theologische Sittenlehre verwech
selt; nicht blos, dass er die erstere, wie sie im A. und 
N. T. vorliegt, mit der christlichen identificirt, ohne das 
Verhältniss des Evangeliums zum Gesetz genügend 
»achzuweisen, da, was wir Proll. S. 186 ff. in dieser 

Beziehung finden, nicht ausreicht; das Sittliche im 
Christenthum wird auch überwiegend, ja allein als Ge
bot verstanden, als Lehre von Gesetz, Pflicht und 
Recht, S. 192. Daub steht insofern noch auf dem 
Standpunkte des ältern Kriticismus. Das aber soll der 
Fortschritt sein, dass er diese Lehre speculativ als 
göttliche Offenbarung und Christum als absoluten Ge
setzgeber für die Welt zu begreifen sucht, absolut 
darum, weil sein Sittengesetz an sich nur die Möglich
keit der Anerkennung und Vollziehung für den Willen 
enthält; durch sein Leben hingegen beweist er die 
Wirklichkeit und Nothwendigkeit seiner Moral, weshalb 
das Eigenthümliche der neutestamentlichen Sittenlehre 
für Daub in dem Exemplarischen derselben besteht, wie 
es sich zeigt in Christus, S. 45 ff. Darf nun wol als 
ziemlich allgemein zugestanden angenommen werden, 
dass das Sittliche nur einseitig als Gesetz, Pflicht und 
Recht allein begriffen wird, so muss die durchgehende 
Übertragung dieser Auffassung auf das christliche Gebiet 
um so unangemessener erscheinen, da es uns hier fac- 
tisch in noch anderer Gestalt entgegentritt. Sein We
sen wird darin noch nicht erschöpft, dass das Bei
spiel des Religionsstifters als vollkommene Pflicht
erfüllung hinzukommt. Zugleich wird dadurch der 
Charakter der christlichen Ethik als des der Dogmatik 
parallel laufenden Gliedes der Theologie verwischt. 
Wenn es Aufgabe von jener bleibt, den Grund der 
Wahrheit des christlichen Glaubens wissenschaftlich 
zu erkennen. S. 215, aber mit Rücksicht auf die Ge
stalt, welche er in einer bestimmten christlichen Glau
bens-Gemeinschaft gewonnen hat, so wird die Ethik 
sich dieser Rücksicht gleichfalls nicht entschlagen 
dürfen. Wir werden auch in ihr Darstellung und Be
gründung der Sittlichkeit innerhalb der geschicht
lich gewordenen Formen des gemeinsamen christlichen 
Lebens verlangen müssen, eine Seite, welche in den 
Proll, nicht zu dem gebührenden Rechte kommt.

Was aber das Verhältniss der christlichen Ethik 
zur Philosophie betrifft, so muss jene bei Daub zuletzt 
in diese aufgehen. Die Bibel ist ihm der Codex einer sitt
lichen Gesetzgebung, welche, an sich vollkommen und 
so durch das Leben Christi bewährt, doch nur wahr
haft als solche erkannt wird, sobald die Wissenschaft 
sich die Erkenntnis« von ihr durch sich selbst gibt. 
Soll dies heissen, dass sie die in der sittlichen Natur 
des Menschen begründete Wahrheit, die volle Ange
messenheit derselben zu seiner Bestimmung begreift, 
so wird Niemand Etwas dagegen einwenden können, 
der theologische und philosophische Ethik einander 
coordinirt und jeder ihr eigenthümiiches Feld sichert. 
Soll es aber heissen — und das heisst es bei Daub 
wenigstens oft — die Wissenschaft durchdringt die in 
der Bibel vorliegenden sittlichen Federungen derge
stalt, dass sie dieselben zuletzt fallen lassen und 
sich in den reinen Äther des Begriffs erheben kann,
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ohne im Grunde das Geringste zu verlieren, so 
ist die Auflösung der theologischen in die philosophi
sche Moral unvermeidlich. Wenn Daub die Consequenz 
in ihrer ganzen Schärfe nicht geradezu ausspricht, so 
hindert ihn daran theils der Respect, welchen er sich vor 
der ihm geschichtlich beglaubigten Verwirklichung des 
sittlichen Ideales in Christus bewahrt, theils die Bedeu
tung, die er, obwol entschiedener Feind aller Bibliola- 
trie, gegen welche die stärksten Äusserungen vorkom
men, der Schrift für die religiöse und sittliche Entwicke
lung der Menschheit zuerkennt. Jedoch geht hier durch 
die Proll, ein merkwürdiges Schwanken, z. B. S. 203 f.: 
„Christus hatte die moralischen Wahrheiten und Leh
ren von der Beschränkung befreit, die sie im A. T. 
bis dahin gehabt hatten. Er selbst aber war doch der 
Geburt nach nebst jedem seiner Jünger ein Jude, und 
seine nationale Gefühls-, Vorstellungs-, Denk- und Ur- 
theilsweise war die israelitische. In dieser Weise sei
nes Volkes stellt er daher und Jeder seiner Jünger 
das moralisch Wahre dar; es wird in der Form der 
israelitischen Nationalität gelehrt. So hat diese israe
litische Vorstellungsweise eine Engel- und Dämonen
lehre. Die alttestamentliehe Angabe von Gesandten 
Gottes an die Menschen, von Propheten hat Christus 
mit Jedem seiner Apostel gemein. Er selbst spricht 
von sich als dem, den der Vater gesandt, und die alt- 
testamentliche Vorstellung des Messias hat Jesus eben 
so angenommen. So ist die alttestamentliche Versöh
nungslehre durch blutige Opfer in die Darstellungsweise 
des N. T. eingegangen. Es wird wol gefragt: ob Chri
stus in diesen und ähnlichen Dingen seiner Zeit und 
seinem Volke sich accommodirt habe? In allen diesen 
Lehren ist Wahrheit und zu diesen Nationalvorstellun
gen lässt sich Christus herab, accommodirt sich aber 
nicht.“ Was würde der Daub, welcher im Judas den 
Satan für seinen eigenen Schöpfer, für das wunder
vollste Scheusal der Schöpfung erklärte und ihn den 
Äon und Demiurg nannte, zu dergleichen Äusserungen 
gesagt haben? Und wird denn auf diese Weise die 
schwierige Frage wegen der Accommodation hinläng
lich gelöst? — davon abgesehen, dass so das Frühere 
über das Verhältniss des A. und N. T. zum Theil wie
der zurückgenommen wird.

Die Gliederung der Daub’schen Ethik kommt, in 
der Grundeintheilung auf einen allgemeinen und beson- 
dern Theil zurück; in den Proll. S. 291 f. deshalb, 
weil der, in der Sittenlehre waltende Begriff zunächst 
im Verhältniss zu sich selbst steht, mit sich identisch 
ist; insofern ist er der allgemeine; sodann unterschei
det er sich im Verhältniss zu sich selbst. Dadurch setzt 
sich das Allgemeine ins Besondere. Nun bleibt er zwar 

in der Unterscheidung seiner von sich nicht fixirt, son
dern bringt sich in die Identität mit sich zurück durch 
das Vereinzeln. Aber bis dahin kann die Wissenschaft 
nicht heruntersteigen, weil die Wirklichkeit, die an ihr 
selbst nicht die Nothwendigkeit wäre, kein Interesse 
für sie hat. Im System I, 3 ff. dagegen bekommt die 
theologische Moral einen ersten, allgemeinen Theil? 
weil in den vielen von einander verschiedenen bibli' 
sehen Sittenlehren der auf sie Reflectirende ein ihnen 
allen Gemeinsames entdeckt, worin sie identisch sind. 
Indem dann aber die biblische Sittenlehre in Beziehung 
tritt zu der Welt, hat sie ein sehr verschiedenes Ver
hältniss zu deren Gliedern. So wird sie in der Wis
senschaft zur speciellen Moral. Beides, das Allge
meine und Besondere, steht zu einander in dem Ver
hältniss des Bedingtseins des Besondern durch das 
Allgemeine, und des Bedingtseins des Allgemeinen für 
das Besondere. „Ohne das Allgemeine ist im Beson
dern keine Wahrheit und ohne das Besondere hat das 
Allgemeine keine Wirklichkeit.“ Dies zugegeben — nun, 
so lässt sich auch nicht zuerst ein allgemeiner Theil 
für sich aufstellen, sobald wir uns in ihm nicht in mis- 
lichen Abstractionen bewegen wollen; das Bedenken 
dagegen,, sich in einem von dem allgemeinen getrenn
ten speciellen Theile m zufällige Bestimmungen ver
lieren zu müssen, wird blos scheinbar dadurch besei
tigt, dass der allgemeine Theil voraufgegangen ist. Es 
muss also, wie für die philosophische, so für die christ
liche Ethik eine andere Gliederung gesucht werden. 
Dass Daub sich von der gewöhnlichen nicht los
machte, dürfte seinen Grund wieder mit in seiner frühem 
Stellung zur kritischen Philosophie finden, vielleicht 
auch darin, dass er seit 1808 seine Moral in zwei 
Semester vertheilte, wo denn allerdings die Gliederung 
ein bequemes Pensum für jedes hergab, obwol es nicht 
eben eines weiten Rückblickes bedurfte, um sich zu 
überzeugen, dass jene Grundeintheilung keine sehr 
alte, sondern erst nach Mosheim aus der philosophi
schen in die theologische Moral herübergekommen ist. 
Auch haben andere Anhänger der HegeTschen Schule, 
wie Rosenkranz in der Encyklopädie und Martensen 
in seinem auch für die christliche Moral beachtungs- 
werthen Grundriss der Moralphilosophie (Kopenhagen, 
1841) sie bereits verlassen. Wie durchaus eigen- 
thümlich dagegen hier Schleiermacher ist, wird sich 
zeigen , nachdem wir den Theil seiner Einleitung ins 
Auge gefasst haben, welcher der Untersuchung über 
das Grundprincip seiner Anordnung vorangeht.

(Die Fortsetzung folgt.)
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In voller Übereinstimmung mit der Darstellung des 
theologischen Studiums und mit der Einleitung in die 
Glaubenslehre geht Schleiermacher davon aus, dass 
jede Darstellung der christlichen Lehre eine geschicht- 
hche ist, deswegen aber nicht aufhören darf, eine sy
stematische zu sein, so wie andrerseits jede systema
tisch sein muss, aber nicht rein, sondern immer ge
schichtlich-systematisch. Soll das Christenthum selbst 
etwas im Wechsel der Zeit Festzuhaltendes sein, so 
muss es auch Etwas in ihm geben, was unter der Ge
stalt von christlicher Lehre sich überwiegend gleich 
hleibt. Wollte man diese weniger veränderlichen Ele
mente der christlichen Lehre allein darstellen, so würde 
sich eine solche Darstellung weniger auf die einer be
stimmten Zeit eigenthümliche Auffassungsweise bezie
hen; ja man würde, wenn man den geschichtlichen 
Charakter gänzlich verwischen wollte, geradezu etwas 
Unausführbares unternehmen. Ebenso, wenn blos das 
Geschichtliche vorwalten sollte. Dies für die soge
nannte systematische Theologie vorausgesetzt — wie 
steht es mit dem Verhältniss ihrer Zweige, der Glau
bens- und Sittenlehre? Die Grundvoraussetzung, das, 
Was den Menschen zum Christen macht, kann zunächst 
mit gleichem Recht als Erkenntniss und als Handlungs
weise aufgefasst werden. Mithin muss sie eigentlich 
die Indifferenz von beiden sein. Sie liegt in dem Zu
stande der Frömmigkeit; sein Wesen aber ist das In
teresse, welches einerseits das Gemüth des Frommen 
nimmt an dem Gegenstände des religiösen Gebietes, an 
Gott, dem höchsten Wesen, andererseits, indem es da
durch einen Antrieb zum entsprechenden Handeln em
pfängt. Die Sätze, welche das Verhältniss des Men
schen zu Gott ausdrücken, aber als Interesse, wie es 
nach seinen verschiedenen Modificationen in Vorstel
lungen übergeht, sind dogmatisch, die, welche dasselbe 
ausdrücken, aber als innern impetus^ der in einen Cy- 
clus von Handlungen ausgeht, sind ethisch. Jede der 
beiden Disciplinen stellt also dasselbe dar, jedoch 
Von einer andern Seite. Daher die Möglichkeit, beide 
so lange zu vereinigen. Dennoch werden beide richti
ger getrennt, sodass die Glaubenslehre das christliche 
Selbstbewusstsein in seiner relativen Ruhe, die Sitten

lehre dasselbe in seiner relativen Bewegung auffasst. 
S. 1—24 und Beilage A. S. 8 — 10.

Die Beilage hat für „Selbstbewusstsein“ Gefühl. 
Dieser ihm so vielfache angefochtene Ausdruck ist es 
auch, für welchen Schleiermacher oben Interesse ge
wählt hat, um das zu bezeichnen, woraus in der Fröm
migkeit sowol Vorstellungen als Handlungen entsprin
gen und was sie begleiten muss, soll ihnen der Cha
rakter von jener verbleiben. Wie sich nun Befangen
heit und Wortklauberei an das Gefühl gehängt haben, 
so werden sie vielleicht auch nicht verfehlen, hier über 
das Interesse herzufallen und in einer darauf begrün
deten Ethik sofort Egoismus, Eudämonismus, Epikureis
mus und wer weiss was sonst zu wittern. Siewerden 
vielleicht ihr Geschrei verdoppeln, wenn sie auch 
hier späterhin Lust und Unlust als die Hauptformen 
dieses Interesse auftreten sehen. Wenn sie sich aber 
durch die dort folgenden meisterhaften Auseinander
setzungen und durch den Zusammenhang des Gan
zen über den reinen, unverfänglichen Sinn der Aus
drücke nicht belehren lassen wollen, so sind sie unter 
Anderm zu verweisen aufRomang über Willensfreiheit 
und Determinismus S. 105 ff. Wir sind der Ansicht, 
Schleiermacher habe im Wesentlichen das Rechte ge
troffen und überflügle trotz aller ihm oft vorgeworfnen 
Subjectivität Daub mit seiner scheinbar grossartigem, 
in der That aber weit mehr in der Luft schwebenden 
Objectivität.

Gleiches gilt von dem Verhältniss der philosophi
schen und christlichen Sittenlehre, S. 24 30. Beide 
müssen ihrem wesentlichen Inhalte und ihren Resulta
ten nach zuletzt zusammenfallen, wenn wii nicht in den 
unauflöslichen Widerspruch gerathen sollen, zu Ein und 
demselben uns verbunden und wieder nicht verbunden 
zu fühlen. Darum aber ist keine von beiden überflüs
sig; denn wie der Quelle, so sind sie auch der Form 
nach einander ungleich. Die christliche Sittenlehre setzt 
immer das religiöse Selbstbewusstsein unter der Form 
des Antriebes voraus; die philosophische wird, vgl. S. 
75, auch irgendwo auf das religiöse Element kommen 
und das Verhältniss des Menschen zu demselben fest
stellen. Aber nicht eben so muss sie auf das speci- 
fisch Christliche in der Religion kommen, weil das 
Christenthum sich nicht demonstriren lässt. Vgl. S. 8. 
64. Sie hängt genau zusammen mit der Philosophie 
der Geschichte und hat durchweg universelle Tendenz. 
Diese geht der christlichen Sittenlehre zunächst ab.
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Wie grosse Hoffnung sie habe, sich immer weiter zu 
verbreiten, sie beschränkt sich zunächst auf das ihr eigen- 
thümliche Gebiet. Ist sie bisher nicht immer so ver
fahren, so ist ihr dies zum Nachtheil ausgeschlagen. 
Nicht nur, dass sie so in den Streit der sich einander 
verdrängenden philosophischen Richtungen verflochten 
wurde und nicht umhin konnte, Das, worüber eben ge
stritten ward, als Hauptsache zu betrachten — auch 
Das, was ihr hätte Hauptsache sein müssen, trat so 
zu sehr zurück, der eigentliche Charakter des Chri
stenthums kam in ihr immer weniger zur Anschauung; 
es wurde meist nichts gegeben, als Philosophisches in 
christliche Sprache gekleidet. Daub hat dafür in vie
ler Hinsicht ein schlagendes Beispiel geliefert.

Folgerechterweise versucht Schleiermacher der 
theologischen Sittenlehre eine von der philosophischen 
unabhängige Form zu geben, bei welcher die Strenge 
der wissenschaftlichen Darstellung gewahrt und nicht 
blos übersichtliche Ordnung, sondern ein möglichst voll
kommener Organismus erreicht wird, S. 31—87. Er 
geht zu dem Ende auf das wesentliche Element des 
Christenthums zurück, wie es constituirendes Princip 
der Sittenlehre werden kann, findet dasselbe darin, 
dass in ihm alle Gemeinschaft mit Gott angesehen wird 
als bedingt durch die Erlösung in Christus, und erklärt 
demnach die christliche Sittenlehre als Darstellung der 
Handlungsweise, welche aus dem so bestimmten religiösen 
Selbstbewusstsein entspringt. Näher betrachtet schliesst 
aber dasselbe ein zwiefaches Element in sich: das Be
wusstsein der Sünde, wie es ausserhalb der Gemein
schaft mit Christus vorhanden ist, und das der Selig
keit als des Zustandes, in welchem uns durch ihn 
nichts mehr mangelt. Dieser scheint zwar, weil in sich 
vollkommen befriedigt, kein Impuls zur Thätigkeit wer
den zu können, welche wir immer dem Bewusstsein 
eines hinwegzuschaftenden Mangels zuzuschreiben ge
neigt sind. Dennoch verschwindet der Schein, da 
die Seligkeit des Christen ja nie als absolut seiend, 
sondern immer nur als werdend zu denken ist. Sie 
manifestirt sich insofern in dem Wechsel von Lust 
und Unlust auch in Beziehung auf ihr Maas, die Ge
meinschaft mit Gott. Unlust ist gesetzt, wenn der An
spruch darauf sich in einem gegebenen Momente noch 
negirt zeigt; Lust, wenn die niedere Lebenskraft sich 
der höhern, hier jener Gemeinschaft, verlangend zu
neigt, sodass ihre Unterordnung unter dieselbe unmit
telbar möglich wird. Mit jener entsteht der Impuls zu 
einem Handeln, wodurch das gestörte Verhältniss zwi
schen der höhern und niedern Lebenspotenz, der auf
gehobene Normalzustand, wieder hergestellt, mit dieser 
der Impuls zu einem Handeln, w odurch der eigene Zu
stand verbreitet werden soll. So erhalten wir zwei 
Formen des Handelns, das wiederher stellende oder rei
nigende, und das verbreitende oder erweiternde Han
deln. Beide umfassen jedoch noch nicht das ganze 

praktische Gebiet. Bei ihnen wird immer beabsichtigt, 
eine Veränderung auf irgend einer Seite des Lebens 
zu bewirken, weshalb sie auch unter der allgemeinem 
Form des wirksamen Handelns begriffen werden kön
nen. Daneben steht aber noch eine andere Art, bei 
welcher eine solche Veränderung unmittelbar gar 
nicht beabsichtigt wird, sondern wo die innere Be- 
stimmtheit des Selbstbewusstseins zunächst nur äusser
lich fixirt werden soll, sodass die Thätigkeit blos rei
ner Ausdruck des Innern ist und keinen andern Zweck 
hat, als den, das eigene Dasein für Andere aufnehm- 
bar zu machen, wie beim christlichen Gottesdienst, wo 
das erste Bedürfniss das der Äusserung und Mitthei- 
lung vom Zustande relativer Befriedigung aus ist. Al
les, was dieses Gepräge an sich trägt, muss als dar' 
stellendes Handeln zusammengefasst werden, nur dass 
bei ihm der Impuls nicht wie bei dem wirksamen ei» 
zwiefacher wird, weil er nur den Übergang vo» 
der Lust zur Unlust und umgekehrt, also wesentlich 
die Indifferenz von beiden bildet. Unter den beide» 
Hauptformen des darstellenden und wirksamen Handelns 
ist die ganze sittliche Thätigkeit zu begreifen. Da je
doch die Gegensätze nur relative sind, so müssen alle 
drei durchgeführt werden, um in jedem Lebensmoment 
zu zeigen, wie das Eine überwiegt, das Andere zurück
tritt, ohne doch ganz zu verschwinden. Denn das 
Trennen ist immer nur Abstraction; das Leben ist In
einandersein der Glieder des Gegensatzes, aber mit 
dem Vorherrschen des Einen gegen das Andere, Beil« 
A. S. 21. Auch gibt die Eintheilung nur den Gehalt 
aller einzelnen Momente. Es kommt also darauf an, 
die Regel des Übergangs von einem zum andern zu 
finden, der nicht willkürlich, folglich zufällig sein darf.

In einer Entwickelung, welche zu den glänzendste» 
Partien der Vorlesungen gehört, geht Schleiermacher, 
um dafür zu einem bestimmten Princip zu gelange», 
davon aus, dass alle Handlungen entweder überwiegend 
Fortsetzungen oder überwiegend Anfänge sind. Jen6 
werden, vorausgesetzt, dass die gleichen Bedingunge» 
vorliegen, von Allen verlangt; nicht so diese. Der 
Grund ist, weil der Mensch einerseits Exemplar seiner 
Gattung, andererseits ein eigenthümlich bestimmtes u»d 
so auch sich bestimmendes Wesen, Individuum ist« 
Diese durchgreifende Differenz des Universellen u»^ 
Individuellen ist auf christlichem Standpunkte nicld 
aufzugeben, jedoch eben so wenig als absolut zu de»' 
ken. Aus der Berücksichtigung derselben muss die 
Regel hervorgehen. Zugleich liegt hier ein wTese»t^' 
eher Differenzpunkt zwischen katholischer und protß' 
stantischer Ethik. Das eigentliche Gebiet derselben 
ist die christliche Gemeinschaft, die Kirche. A^e^ 
christliche Handeln, alle Vorstellungen davon und aBe 
Vorschriften dafür setzen sie voraus, beziehen sic* 
darauf. Aber während nach protestantischer Ansic» 
die Kirche wesentlich ein bewegliches Ganze und » s 
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Solches der Fortschreitung und Entwickelung fähig ist, 
^ur mit der Restriction, dass dieselbe nie über Christus 
hinausgehen darf, kann in der katholischen Kirche von 
einem Fortschritt in gleichem Sinne nicht die Rede 
«sein. Daher denn hier Zurücktreten, dort Hervortreten 
der Individualität, allein ohne das Band der Gemein
schaft aufzulösen; daher ferner die Nothwendigkeit, 
schon deshalb auf eine allgemein geltende christliche 
Sittenlehre zu verzichten, was S. 87 ff. noch in andern 
Beziehungen ausgeführt wird. Zuvor wird S. 77 die 
Foderung abgewiesen, die christliche Sittenlehre unter 
den drei Formen darzustellen, welche bei der philoso
phischen anwendbar sind — unter der Form der Pflicht, 
der Tugend und des höchsten Gutes, wie sie Schleier- 
macher selbst seiner philosophischen Sittenlehre zu 
Grunde legte. — Die Darstellung der christlichen 
Sittenlehre endlich muss zunächst beschreibend 
sein. Hauptsache bleibt, dass in der Totalität der 
gezeichneten Handlungsweisen die Totalität der sitt
lichen Aufgaben für Jeden gesetzt und jeder ein
zelne Fall dem allgemeinen Schema richtig untergeord
net wird. Die aufgestellten Sätze aber sind als wirk
lich in der Kirche anerkannte nicht blos durch das 
Zurückgehen auf das N. T. zu bewähren, sondern auch 
durch die Bekenntnissschriften und die kirchliche Sitte, 
den Zoyog aygaypog, S. 87—96.

Dass Schleiermacher damit nicht entfernt die ka
tholische Tradition meint, bedarf kaum der Erwähnung. 
Vgl. jedoch S. 435. Er meint vielmehr die lebendige 
Praxis, wie sie sich innerhalb des Protestantismus ge
staltet hat. Ebenso haben ihm die Bekenntnissschriften 
nur soweit beweisende Kraft, als wir ihre Schriftaus
legung anzuerkennen im Stande sind, S. 81. Denn 
Wir wissen nichts von einem Gehorsam gegen die Kirche. 
Biese ist uns auf keine Weise eine gebietende Macht, 
sondern nur der Ort unsers gemeinsamen Gehorsams 
gegen Christus. Was bei uns als Vorschrift für das 
christliche Leben aufgestellt werden soll, muss durch
aus von ihm abgeleitet sein und aus dem göttlichen 
Wort, und kann uns nur verbinden, sofern wir über
zeugt sind, dass die Ableitung richtig ist. Die Sitten
lehre hat deshalb die Aufgabe, den Schriftgebrauch zu 
Vervollständigen und die allgemeinen Vorschriften der 
heiligen Bücher genauer durchzuführen, zugleich aber, 
Bas, was für die jetzige Zeit in der Schrift fehlt, auf 
Irgend eine Art zu ersetzen. Dabei Etwas aus dem 
A. ins N. T. herüberzunehmen, was in diesem gar nicht 
ist, ist durchaus unstatthaft, weil damit jede Schranke 
gegen den gesetzlichen Geist des A. T. verloren wäre, 
S. 92. Wie Schleiermacher damit seine Aufgabe schär
fer gefasst hat als Daub, so hat er auch die Rechte der 
philosophischen Ethik besser gewahrt.

Der erste, allgemeine Theil des Daub’schen Sy
stems umfasst nun I, S. 11—-376, drei Hauptstücke, die 
Behre vom Gesetz, vom Ursprung des Gesotzes und 

von der Freiheit. Warum die beiden ersten nicht un
ter dem Einen ihnen zum Grunde liegenden Gedanken 
begriffen werden, ist um so schwerer einzusehen, da 
Daub unter das Dritte erst die Idee des Guten, dann 
die der Pflicht und zuletzt die Freiheit selbst wieder 
als besondere Abschnitte bringt. Weit sachgemässer 
dürfte es auf seinem eigenen Standpunkte erscheinen, 
Gesetz und Freiheit voran- und daraus das Gute und 
die Pflicht hervorgehen zu lassen. Seine Auseinander
setzung S. 138 f. führt in der That darauf, sowie die, 
hier nur in einer Anmerkung S. 175 gegebene Erörte
rung über das Böse. Ist dasselbe, vgl. auch S. 316 
nicht blos Negation, sondern Opposition vom Guten, 
so setzt dieser Begriff die Untersuchung über die trei- 
heit offenbar voraus. Dies wird noch bedeutender, 
wenn man mit jener Erörterung die Lehre von der 
Sünde und der Natur des Bösen vergleicht, welche 
der zweiten Abtheilung des zweiten Theils S. 151 362 
als ein zwiefacher ergänzender Anhang aus besondern 
Vorlesungen über diese Lehren beigegeben ist. Daub 
hielt sie, „weil die Doctrin von der Sünde ihre eigene 
Bank haben will, neben der Dogmatik und Moral“. Da 
er aber nicht umhin kann, dabei eben so sehr in jene 
wie in diese hinüberzugreifen, so können wir hier nicht 
ausführlicher auf sie eingehen. Wir bemerken nur, 
dass sich in diesen Vorlesungen, die übrigens schwie
riger und abstracter als die andern gehalten sind, im 
Vergleich mit dem Judas ein wohlthuender Fortschritt 
zu Tage legt über den dort vorwaltenden dogmatisi- 
renden Gnosticismus hinaus. Ethisch bedeutend sind 
die Paragraphen über Arten, Grade und Folgen der 
Sünde, unter den letztem besonders der über die Zu
rechnung. Ein Mangel bleibt aber, dass die Schriftlehre 
hier gar nicht berücksichtigt ist.

Auch in den Hauptstücken des allgemeinen Theils 
tritt sie mehr anhangsweise auf. Muss es freilich als 
eine dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft nicht 
mehr entsprechende Methode betrachtet werden, in den 
betreffenden Lehrstücken jedesmal die Schriftlehre vor
aufzuschicken und darauf die Rechtfertigung und Aus
führung derselben folgen zu lassen, ein Gang, den 
auch Schleiermacher mit den oben angedeuteten Grund
sätzen über Schriftgebrauch nicht voizeichnen wollte; 
kommt es vielmehr daiauf an, das christliche Leben 
genetisch zu entfalten, so, dass Alles vom Evangelium 
getragen und durchdrungen ist: so ist es doch noch 
mislicher, die ethischen Materien erst nach philosophi
schen Kategorien blos aus sich darzulegen und dann 
die Schriftlehre nachzubringen. Wir bekommen dabei 
eine philosophische Entwickelung, die es aber immer 
darauf absieht, dass die Schriftlehre sich an sie an
schliessen kann, also nur sehr schwer völlig rein zu 
halten ist. Die Schriftlehre hinwiederum muss sich 
mehr oder weniger nach ihr bequemen und wird weder 
nach dem vollen Reichthum der in ihr enthaltenen Mo-
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mente, noch auch bei den einzelnen Lehren in ganz 
ungetrübter Gestalt erscheinen. So, wenn Daub z. B* 
unter der Lehre vom Gesetz zuvörderst das Moralische 
und die Moralität, das Gesetz als identisch mit sich, 
als sich von sich unterscheidend und als Maxime be
trachtet und darauf die biblische Lehre vom Gesetz 
gibt. Oder der dritte Abschnitt des dritten Hauptstückes: 
die Freiheit 1) als Element der Persönlichkeit, 2) als 
Attribut der Person, 3) die Freiheit des persönlichen 
Subjects in ihrer Identität mit der Nothwendigkeit, 4) 
biblische Lehre von der Freiheit. Im zweiten Theile 
ist jedoch diese Methode von Daub aufgegeben worden.

Den Übergang zu ihm bildet die Lehre vom Ge
wissen, S. 377—464. Wie tief auch Daub hier in das 
Wesen und den Grund desselben eindringt, wie scharf 
einzelne Erscheinungen des Gewissens aufgefasst und 
mit wie treffenden Beispielen aus dem Leben sie belegt 
werden, so will doch theils die ganze Stellung der 
Lehre als blosser Übergang unangemessen erschei
nen, theils verwickeln sich die Vorlesungen in einen 
schwer zu hebenden Widerspruch. Erst gehen sie 
S. 379 davon aus, dass die Persönlichkeit Gottes nicht 
durch das Gewissen bedingt, sondern die Freiheit und Gei
stigkeit selbst sei und da die Persönlichkeit Christi nicht 
blos die menschliche, sondern zugleich die göttliche 
sei, so habe auch seine Freiheit das Gewissen nicht zu 
ihrer Voraussetzung; deshalb berufe er sich auch nie 
auf sein Gewissen, vgl. S. 461. Dennoch soll S. 435 
die ganze theologische Moral eigentlich die Wissen
schaft vom Gewissen, der besondere Abschnitt darüber 
aber nur der Grundartikel sein. Ja S. 385 f. wird das 
Gewissen in seiner Allgemeinheit mit der Vernunft, in
sofern sie an sich die allgemeine ist, für identisch er
klärt. „In diesem Elemente sind wir Alle ohne uns 
in dasselbe hineingesetzt zu haben, und äusser ihm ist 
kein persönliches Leben, keine Freiheit.“ Allein müss
ten wir dann nicht mit unserer Ansicht von der Per
sönlichkeit Christi in den Irrthum des Apollinaris ver
fallen, wenn dieser anders von ihm gesagt hat: „ov/ 
ofiioovotog tw av&Qfxmw xuxa to xvgttozaTov?“ Und wie 
steht es mit der oben angeführten Eigenthümlichkeit 
der christlichen Moral als einer exemplarischen Lehre 
von der Pflicht, wenn Der, von dem sie den exempla
rischen Charakter empfängt, die Pflicht in sich nicht 
gefunden hat, weil er über den Spruch des Gewissens 
erhaben war? — anderer Widersprüche nicht zu geden
ken. Der Irrthum bei Daub erklärt sich nur einerseits 
aus dem Bestreben, die dogmatischen Formeln des kirch
lichen Systems da anzuwenden und auf die Spitze zu 
treiben, wo von ihnen besser abstrahirt wird; andern- 
theils aus dem falschen Begriff vom Gewissen, den er 
im Judas so eifrig verfocht, als setze nämlich dasselbe 
nothwendig das Bewusstsein der Sünde voraus. Er 
spielt noch öfter in die Vorlesungen herüber.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand, in Jena*

Wie nach dem Bisherigen nicht anders zu erwar
ten ist — Daub’s specielle Moral wird lediglich Pflich
tenlehre. Zwar hat sie die Liebe zum Gegenstände; 
die Pflicht aber ist ihm die Wahrheit der Liebe. Gegen 
Mystiker und Pietisten mag das mit Recht geltend ge
macht werden, II, 1, S. 8. Dennoch bleibt, wie gesagt? 
die Auffassung einseitig, vgl. auch Schleierm. S. 79. 
Wenn weiter die Pflichten eingetheilt werden in Pflich
ten des Menschen gegen ihn selbst, gegen Andere (So
cialpflichten) und gegen Gott (Religionspflichten), vgl- 
II, 2, S. 130 f.; wenn Daub sich viele Mühe gibt, die 
Trichotomie in dieser Aufeinanderfolge mit Gründen zu 
rechtfertigen, die zwar, wie die Berufung auf Tit. 2? 
12, nicht unbedingt stichhaltig sind, allein beweisen, 
welch hohen Werth er auf die Eintheilung legt, so 
sollte man doch erwarten, sie würde im Verlaufe der 
Vorlesungen um so strenger beibehalten sein. Statt 
dessen werden in ihnen Social- und Religionspflichten 
unter ein zweites Hauptstück gebracht, II, 1, S. 291, 
und 2, S. 129; wenn dies nicht ein Versehen bei der 
Herausgabe ist, worauf der Umstand führt, dass im 
Inhaltsverzeichniss zur zweiten Abtheilung des zweiten 
Theiles die Religionspflichten sogar den Familien- und 
Nationalpflichten coordinirt, also den Socialpflichten 
subordinirt werden. Das richtige Schema des ganzen 
Theiles wird sein: I. Pflicht des Menschen gegen ihn 
selbst, II, 1, S. 14 290. 1) Pflicht des Menschen ge
gen ihn selbst als Individuum. Ihr Begriff im AU°-e- 
meinen; sittliche Sorge für das Leben; Selbstmord; 
Sorge für das Leben von der positiven Seite; Sorge 
für Erhaltung der Gesundheit; Mässigkeit; Fasten; 
Keuschheit; Selbstschutz. 2) Pflicht des Menschen 
gegen ihn selbst als intelligentes Subject. Begriff der 
Pflicht; Arbeit; Selbstbefähigung zur freien, gewissen
haften Thätigkeit; Bedachtnahme auf Glückseligkeit und 
Verhalten zu dem Lebensgenuss; Ehre und Sorge für 
sie in Erwerb und Bewahrung derselben. 3) Pflicht 
des Menschen gegen ihn selbst als Person. Seligkeit 
und Pflicht in Beziehung darauf; Selbstachtung; Selbst
erhaltung; Selbstveredelung. II. Socialpflichten, II, 1, 
S. 291—441 und II, 2, S. 1—128. 1) in Ansehung der 
Persönlichkeit. Achtung; Liebe. 2) in Ansehung der 
Bedingungen der Persönlichkeit, besonders in der Be
wahrung des Lebens. 3) das Positive der Pflicht. Ei’" 
haltung des Eigenthums in seinen verschiedenen Be
ziehungen auf individuelle, intellectuelle und moralische 
Wirksamkeit; Bewahrung der Intellectualität; die Pflicht 
in Ansehung auf die im Einzelnen zufälligen, im All' 
gemeinen nothwendigen Bedingungen der Persönlichkeit? 
Wohlthätigkeit; Dankbarkeit; wieder die eben ge' 
nannte Pflicht in Ansehung u. s. w. in. anderer Bezie' 
hung; Feindschaft; Freundschaft. So Übergang zu 3) 
Socialpflichten in Ansehung der Persönlichkeit in con' 
creto; Familienpflichten; Nationalpflichten. III. Relj“ 
gionspflichten, II, 2, S. 129 150. Unmittelbare Reh" 
gionspflicht als Pflicht gegen Gott den Vater; mittel
bare Religionspflicht, oder die Pflicht gegen die Kirelj6 
als Lehranstalt; vermittelte Religionspflicht oder die 
Pflicht gegen das geistige Oberhaupt der Kirche.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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(Schluss aus Nr. 119.)
So kurz das dritte Hauptstück wegen des schwin
denden Semesters ausgefallen ist, so entschieden tritt 
’n ihm Daub’s protestantische Richtung hervor. Das 
geistige Oberhaupt ist Christus, der durch seinen Geist 
die Kirche gestiftet hat. Die römisch-katholische Kirche 
*nit ihrem Papst ist in diesem Punkt nicht die wahre. 
Auch sonst bekämpft Daub alle Hierarchie, alles 
Ffaffenthum mit den schärfsten Waffen; vgl. u. A. den 
Abschnitt über den Cölibat unter den Familienpflichten, 
Welche er mit dem Sittlichen in Staat und Kirche 
mehrmals auch besonders abhandelte. Einst von pieti
stischer Seite bei seinem Landesherrn als wissenschaft
licher und politischer Revolutionär verdächtigt und des
halb aus einer gesegneten Wirksamkeit zu Marburg 
exilirt, wurde er später oft für einen zu eifrigen An
hänger des monarchischen Princips gehalten. Der 
Herausgeber bemerkt in der Vorrede zur letzten Ab
theilung , dass er nur ein Feind der Despotie, kein 
Freund der Republik, aber auch kein Freund der ab
soluten Monarchie, sondern ein warmer Anhänger der 
Monarchie war, welche er als die vor andern ver
nünftige Staatsform erkannt hatte. Für sie spricht er 
sich in dem betreffenden Abschnitt unter den National
pflichten aufs kräftigste aus (II, 5, S. 101 ff.). Die 
ganze Partie ist eine Politik in nuce, die Jeder wegen 
der in ihr enthaltenen Charakteristik und Kritik der 
Verschiedenen Staatsformen mit dem grössten Interesse 
lesen wird, wenn es auch zweifelhaft bleibt, ob sie in 
diesem Umfange für die christliche Ethik sich eignet, 
^as aber den andern Vorwurf einer wissenschaftlich 
destructiven Richtung betrifft, so wird er wol schon 
durch die Übersicht des Systems genügend widerlegt. 
Fs gibt keine neuere Moral, die sich in der ganzen 
Anordnung, in Hervorhebung der Objecte für das Han
deln und in Darstellung der Gesetze dafür so eng an 
das aus früherer Zeitlin dieser Wissenschaft Her
gebrachte anzuschliessen suchte. Aber freilich — bei 
der wissenschaftlichen Auffassung des sittlichen Be
wusstseins, bei der Formulirun0, seiner Aussagen und 
Foderungen durch den Begriff, bei der Begründung der
selben für das vernünftige Denken scheut Daub keinen

18- Mai 1844.

Zweifel und bewährt jene Freiheit des Geistes, die, 
mit der Reinheit und Kraft der Gesinnung innig ver
bunden, ihn verhinderte , in seinem wissenschaftlichen 
Streben je völlig mit sich abzuschliessen, und ihn an
trieb, den Gegenstand auch innerhalb der Grenzen sei
nes letzten philosophischen Systems immer von neuem 
aufzunehmen und mehr und mehr durchzubilden. Bei 
seiner hohen Energie würde sie ihn unter der Krisis, 
welche dasselbe seitdem hat durchmachen müssen, 
vielleicht schon wieder darüber hinausgeführt haben« 
Allein auch wie seine Ethik jetzt vorliegt ist sie eine 
reiche Verlassenschaft, ein Schatz grosser, tief grei
fender Gedanken, feiner Bemerkungen, schlagender 
Belege aus Geschichte und Erfahrung, welchen auszu
beuten der Sittenlehrer nicht unterlassen darf. Die Be
schäftigung mit ihr muss um so erfrischender und 
fruchtbarer sein, wenn eine aus dem Leben geschöpfte 
Anschauung von Daub’s sittlichem Wesen hinzutritt. 
Der eitle Hochmuth, der Egoismus und die schillernde 
Gesinnungslossigkeit so mancher .Meister in Israel wird 
dadurch tief in Schatten gestellt.

Ebenso bei Schleiermacher. Auch in seinem System 
spiegelt sich der ganze Mann um so mehr, da er vermöge 
seines ganzen wissenschaftlichen Standpunktes das Recht 
der Individualität noch kräftiger vertritt. Vgl. u. A. S. 572- 
„Das Individuum kann nie vollständig in Begriffe auf
gelöst werden, so wenig als a priori construirt. Es 
wird immer nur anerkannt“. Zeigt seine Eigenthüm- 
lichkeit sich doch schon darin, dass er die Anordnung 
der leitenden Grundgedanken zu verschiedenen Zeiten 
auf gar verschiedene Weise versuchte. Die Beilage A be
ginnt mit dem darstellenden Handeln; darauf folgt das 
reinigende, zuletzt das verbreitende. Beilage B stellt 
das reinigende Handeln voran, coordinirt ihm aber 
das verbreitende und darstellende. Später spannen die 
Vorlesungen den höchsten Gegensatz noch straffer, 
indem auf die oben beschriebene Art die beiden ersten 
Glieder unter dem wirksamen Handeln begriffen und 
so dem darstellenden voraufgeschickt werden, aus 
Gründen, welche S. 83 ff. mit grosser Umsicht und 
Schärfe entwickelt sind. Dadurch wird der erste Theil, 
das wirksame Handeln, S. 97—501 der beiweitem aus
führlichere, während seine beiden Abtheilungen einan
der ah Umfang ziemlich gleich stehen. Das reini
gende Handeln S. 97—290 wird beschrieben: 1) in der 
christlichen Gemeinde. Es wird seine Nothwendigkeit
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neben dem erweiternden und darstellenden auf diesem 
Lebensgebiete dargethan, der schon erwähnte Gegen
satz des Universellen und Individuellen dabei berück
sichtigt und das Verhältniss der reinigenden Wirk
samkeit des Ganzen und der Einzelnen in Beziehung 
auf ihn vermittelt, um die allgemeinen Formeln für den 
sittlichen Verlauf dieser Thätigkeit aufzustellen und die 
Kirchenspaltungen aus dem sittlichen Gesichtspunkte zu 
würdigen. Als die beiden einander relativ am meisten 
entgegengesetzten Hauptformen des reinigenden Han
delns und der Gemeinde als solcher sieht Schleier
macher die Kirchenzucht und die Kirchenverbesserung 
an. Jene hat S. 140 —177 den Einzelnen zum Gegen
stände. Der allgemeine Kanon für sie schliesst eben 
so alle willkürlich übernommenen Peinigungen und 
Bussübungen aus, wie er einen doppelten Weg ein
schliesst, um das richtige Verhältniss zwischen Geist 
und Fleisch wieder herzustellen, dessen Störung hier 
vorausgesetzt wird, einen directen durch die Wirkung 
auf das Fleisch und einen indirecten durch Wirkung 
auf den Geist. Das gewonnene Resultat muss sich 
durch die Vergleichung mit der wiederherstellenden 
Wirksamkeit Christi bewähren. Die Kir chenver besse
re S. 178—217, geht auf das Ganze. Das reforma
torische Handeln ist so allgemein als irgend ein ande
res. Allein es muss auf hören, sobald die Wiederher
stellung bewirkt ist. Um diese Aufgabe zu lösen, sind 
die verschiedenen dabei möglichen Stufen zu durch
laufen; grösstmögliche Öffentlichkeit ist dabei Princip. 
So wird eine allumfassende Formel für den Verlauf 
des ganzen Processes gefunden, welche die reformato
rischen Versuche Unberufener abweist. Aber bei dem 
reinigenden Handeln ist II. auch das bürgerliche Ele
ment mitconstituirend. Insofern begreift es (S. 217— 
290) unter sich 1) die Hauszucht, welche nach ihrem 
Umfange, nach ihrem Beginn bei der Rinderzucht, ihren 
Elementen, den dabei unerlässlichen Cautelen und ihrem 
Endpunkte dargestellt wird; 2) das reinigende Handeln im 
Staate. Auf dem Grunde des Verhältnisses, in welchem das 
Christenthum zum Handeln im Staate überhaupt steht, bil
den hier besondere Momente die bürgerliche Strafgerichts
barkeit oder das wiederherstellende Handeln des Ganzen 
auf den Einzelnen; die Staatsverbesserung oder das wie
derherstellende Handeln des Einzelnen im Staate auf das 
Ganze; das reinigende Handeln eines Staates auf den 
andern; endlich das reinigende Handeln auf Einzelne 
ausserhalb des Staatsverbandes überhaupt. Eei diesem 
Abschnitt, besonders bei dem zweiten Punkte ist die 
Verbleichung zwischen Daub und Schleiermacher höchst 
instructiv. Während Jener die Staatsverbesserung nur 
vorübergehend berührt, geht Schleiermacher gründlich 
auf sie ein. Sein Hauptprincip ist: bei der Staatsver
besserung, welche nicht fortschreitende Entwickelung, 
sondern Zurückführung des Staates auf einen vollkom

menem Zustand ist, darf Jeder nur wirken nach seiner 
Stellung im Staate. Übt nun der absolute Monarch ein 
reinigendes Handeln auf das Ganze, so ist das, da er 
durchweg Organ des Ganzen ist, immerhin ein Handeln 
des Ganzen auf die Masse der Einzelnen, also nur 
dasselbe, was jede andere Äusserung der höchsten 
Gewalt auch. Ist der Monarch durch eine Constitution 
gebunden, so kann er sittlicherweise nicht den Zustand 
vor der Constitution herstellen wollen. Hätte aber das 
constitutioneile Leben Rückschritte gemacht, So ist die 
Reform nur dann von allen Punkten aus sittlich zu 
realisiren, wenn die Constitution selbst die Weise fest
gestellt hat, in welcher Änderungen vorgenommen wer
den sollen. Eine Constitution, die keinen Ort für Än
derungen hat, ist schlechthin unsittlich, weil sie sich 
für absolut vollkommen erklärt, viel unsittlicher, als 
die unumschränkte Gewalt des Monarchen. — Wie 
aber, wo Anarchie entstanden ist und Niemand eine 
politische Stellung hat? Da hat Jeder so zu wirken, 
als ob der Staat überhaupt erst gestiftet werden sollte. 
Er entsteht aber nie durch Gewalt; folglich ist auch zur 
Rettung des Staates aus der Anarchie jede gewaltthä- 
tige Handlung verwerflich. Und wie, wenn der Staat 
auf einem Vertrage beruht zwischen Obrigkeit und 
Unterthanen? Auch dann haben die Unterthanen nicht 
das Recht, gegen die wortbrüchige Obrigkeit Gewalt 
zu gebrauchen. Vielmehr: hat ein Theil der Obrigkeit 
den Vertrag verletzt, so ist Nichts sittlich., als dass 
jeder Einzelne nach Maasgabe seiner Stellung auf das 
Centrum der Staatsorganisation einwirkt, bis es sich 
überzeugt, dass der verletzende Theil zur Ordnung 
zurückzuführen sei. Und ist dies Centrum selbst der 
verletzende Theil, so ist auch Nichts sittlich, als die 
Sache richtig darzulegen. Hat das nicht den erwarte
ten Erfolg, so gibt es nur das Recht zur Fortsetzung 
des gesetzmässigen Verfahrens, weil keine Rechts
verweigerung der höchsten Obrigkeit für etwas absolut 
Definitives zu halten ist. — Schwerlich wird es ein
fachere, gesundere Grundsätze geben, um zwischen 
unchristlichem Servilismus und den umwälzerischen 
Theorien alter und neuer Jesuiten die rechte Mitte zn 
halten.

Das verbreitende Handeln, S. 291—501, findet sei' 
nen Typus vor Allem in der entsprechenden Wirksam' 
keit Christi. Sie wird charakterisirt und dann dasselbe 
dargestellt I. wie es von der christlichen Kirche selbst 
ausgeht. Dabei geht Schleiermacher wieder auf den 
Charakter der Gemeinschaft zurück, um ihr Verhak' 
niss in Bezug auf die Verbreitung christlicher Gesin 
nung und aller eigentlichen Geistesgaben, welche hief 
unmittelbar Zweck ist, festzustellen. Auch für die 
weitere Gliederung bildet die Gemeinschaft den Mitte' 
begriff, indem sich zwei Gemeinschaften darbieten, ""

Ate Geschlechtsgemeinschaft, welche sich auf den An- 
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fengspunkt bezieht, um die einzelne Persönlichkeit her- 
^orzubringen; 2) die Kirchengemeinschaft, welche sich 
auf den Endpunkt bezieht und die organische Verbin
dung Derer ist, in welchen ein Handeln mit jenem 
Zwecke schon stattfinden kann. Für die erstere wird, 
nach Erörterung ihres Verhältnisses zu Kirche und 
Staat, der zwiefache Kanon geltend gemacht, dass, wo 
die Geschlechtsgemeinschaft schon besteht, sie nicht 
getrennt werden darf, wenn der eine Theil Christ 
wird, der andere nicht, woraus für die Idee die Unauf
löslichkeit der christlichen Ehe folgt, und dass die 
christliche Ehe wesentlich Monogamie ist. Freiere 
Erörterungen über die vorgeblich grössere Heiligkeit 
des ehelosen Standes, über die Ehescheidung in der 
Praxis und die Deuterogamie mit geschichtlicher Be
trachtung der Sache, über gemischte Ehen, über Ein
fluss der Eltern und der bürgerlichen Verhältnisse auf 
Schliessung der Ehe knüpfen sich an, zum Theil als 
Ergänzungen aus den Vorlesungen verschiedener Jahre.

Bei der Kirchengemeinschaft in Beziehung auf den 
Verbreitenden Process wird zuvörderst die vollständige 
Eormel für den letztem gesucht und er dann verfolgt 
*>ach seiner extensiven und intensiven Richtung. Auch 
hier werden, wie früher bei der Kirchenzucht, mehre 
?uit der praktischen Theologie zusammenhängende Ma
terien besprochen und zuletzt die verschiedenen Partial
kirchen in ihrem Vei'hältniss zu einander und zur 
Kirche überhaupt unter dem Gesichtspunkte des ver
breitenden Handelns ins Auge gefasst, sowie die klei
nern religiösen Verbindungen innerhalb einer Partial
kirche. Ihr Entstehen an sich ist nicht vom Übel; es 
kann vielmehr auf eine höhere Kraft und Frische des 
Religiösen Lebens hindeuten. Sobald aber eine Oppo
sition gegen die Kirche selbst — natürlich in dem oben 
angegebenen Sinne — damit verbunden ist, verräth es 
immer einen Krankheitszustand. II. Das verbreitende 
Handeln im Staate hat zum eigentlichen Hauptmoment 
die Bildung des Talents, d. h. Ausbildung des Orga
nismus für den Geist, aber so, dass die Gesinnung im
mer vorausgesetzt wird. Insofern ist es schon vor Er
scheinung des christlichen Princips gegeben. Die Frage 
ist, wje es sich dadurch umbildet. Sie wird beant
wortet in Beziehung auf den Umfang des Processes, 
ai*f das Motiv zu ihm, auf die Stellung der Persönlich
keit in ihm. Damit sind die Principien des Eigen- 
fliums und Verkehrs gegeben und das ganze verbrei
tende Handeln im Staate kann aufgefasst werden als 
im Dienst des christlichen Geistes stehend. Denn das 
Christenthum steht zu den nationalen Differenzen nicht so, 
dass es dieselben vernichtete; der Staat darf nach ihm 
nie blos als ein nothwendiges Übel angesehen werden; 
es fodert auch die sogenannte justilia civilis, obwol sie 
er christlichen Tugend untergeordnet ist. Aber die 

ganze Sphäre der Talent- und weiter der Naturbildung 

kann nur bezogen werden auf die Verbreitung des 
Reiches Gottes. Nach seiner Idee wird der Process 
wieder sowol in seiner mehr extensiven als mehr in
tensiven Richtung bestimmt und die Regel gefunden, 
wie die einzelnen Elemente in ihm, die mechanische 
und geistige Thätigkeit, zu vertheilen sind. „Wird in 
der mechanischen Thätigkeit die Talentbildung völlig 
Null, so ist sie selbst keine sittliche mehr — Sklave
rei —; umgekehrt muss die auf Talentbildung gerichtete 
geistige Thätigkeit zugleich entweder ausübend oder 
lehrend sein.“ Zwischen den beiden hier möglichen, 
auf bestimmte Weise zu begrenzenden Extremen gibt 
es aber eine Thätigkeit, welche das Gleichgewicht 
zwischen den beiden Elementen des Processes in sich 
trägt, die Kunst im weitern Sinne. Zu ihr sollen beide 
zum Extrem sich hinneigende Thätigkeiten werden und 
jede von ihnen ist nur sittlich, sofern sie es wird. Sie 
bildet zugleich den Übergang zum zweiten Haupttheil. 
Er folgt, nachdem aus den Vorlesungen von 1824—25, 
wo Schleiermacher den letzten Abschnitt mit besonde
rer Liebe behandelte, und aus denen von 1826 — 27 
reiche Ergänzungen zu ihm mitgetheilt sind, als:

Das darstellende Handeln, S. 502—706. Eine be
sondere Einleitung betrachtet es theils in seinem 
Verhältniss zum wirksamen, theils an sich im Allge
meinen und stellt als Princip dafür die brüderliche 
Liebe auf. Darauf wird I. die innere Sphäre dessel
ben oder die Kirche beschrieben, S. 516—620. In ihr 
sind alle Glieder einander gleich: der Gehalt aller 
Darstellung ist Gottesdienst und alle Darstellungsmittel 
sind aus dem Gebiet der Erscheinung zu nehmen, wo 
sie bereits vorliegen, sodass das religiös sittliche Prin
cip sie sich von daher nur aneignen kann. Näher be
trachtet theilt sich aber diese Sphäre wieder in zwei 
einander relativ entgegengesetzte Gebiete. Sie sind 
1) der Gottesdienst im engem Sinne, S. 537—590. Hier 
werden, nach kurzer Auseinandersetzung zwischen der 
Ethik und praktischen Theologie, Material, Form, Kreise 
des Cultus und Stellung des Einzelnen in ihm be
sprochen, auch die Grenzen in der Gemeinschaftlichkei 
der Darstellung fixirt und die verschiedenen Mittel
glieder nachgewiesen, welche theils aus der Individuali- 
sirung der Darstellungsmittel entstehen, theils aus der 
Individualisirung des Gefühls selbst. Das quantitative 
Verhältniss des Cultus zum wirksamen Handeln und 
zur allgemein menschlichen Darstellung ist durch die 
Vorlesung von 1826—27 ergänzt; 2) der Gottesdienst 
im weitern Sinne, S. 599—620, unter welchem nach 
einer mit einem vergleichenden Hinblick auf Christus 
verbundenen allgemeinem Charakteristik die Tugenden 
der Keuschheit, der Geduld, der Langmuth und der 
Demuth begriffen werden, eine an die alten Cardinal
tugenden erinnernde Quadruplicität, auf welcher zu. 
gleich das gesellige Verhalten des Christen beruht
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II. Die äussere oder allgemein gesellige Sphäre, wo das 
darstellende Handeln relativ unabhängig von der christ
lichen Gemeinschaft erscheint, erheischt zuvörderst 
riicksichtlich des Verhältnisses, worin der Einzelne zu 
Einzelnen steht, den Kanon, dass der Christ überall 
dem christlichen Princip treu bleibe, es aber auch im
mer mehr in die öffentliche Sitte einzuführen suche. 
Insofern dann die allgemein gesellige Darstellung dem 
Gottesdienst im engem Sinne gegenübersteht, ist sie 
die festliche — Arbeitslosigkeit; Vergnügen. Sowol in 
quantitativer als qualitativer Beziehung werden die Re
geln dafür aufgesucht, desgleichen für die Differenz 
der Darstellung in den verschiedenen Kreisen der Ge
sellschaft und endlich die verschiedenen Ansichten 
über die Herübernahme vorchristlich religiöser Elemente 
in unsere gesellige Darstellung und über grössere Tren
nung oder Vereinigung des religiösen und geselligen 
Gebietes beurtheilt. Äusser einer kurzem Ergänzung 
aus den Vorlesungen 1826—27 tritt hier eine längere 
aus denen 1824 — 25 hinzu, in welcher besonders die 
Kunst im engern Sinne und das Spiel gewürdigt sind, 
wie es ihr gegenübersteht. Charakteristisch ist das 
Schlusswort: „Es würde mir sehr wider meine Natur 
gewesen sein, unserer ganzen Darstellung die Form zu 
geben, dass wir bei diesem Gebiete schliessen mussten, 
wenn nicht die Kritik desselben aus dem Standpunkte 
des Christenthums uns nothwendig immer wieder auf 
das Innerste zurückführte — sodass wir also auch auf 
diesem alleräussersten Gebiet die ganze Wirksamkeit 
des Christenthums auf dieselbe Weise sehen, wie sie 
auf den andern Gebieten sich uns dargestellt hat.“

Und wie dargestellt! Nicht, als ob Schleiermacher es 
darauf anlegte, Alles zu geben, was im N. T. von 
moralischem Inhalte ist. Er erklärt dies bei dem Lehr
stücke über die Elemente des bürgerlichen Lebens, 
S. 469 selbst für nicht unbedingt nothwendig, da die 
Schrift theils zu Solchen rede, die noch nicht Christen, 
theils zu Solchen, die es eben erst geworden waren. Auch 
sonst kann man eine mehr ins Einzelne gehende Be
rücksichtigung des neutestamentlichen Lehrbegriffs ver
missen. Darauf bezügliche Citate sind durchweg nicht 
häufig. Aber die Grundgedanken sind überall klar 
und bestimmt hervorgehoben und bilden die festen 
Punkte, woran Schleiermacher die Fäden für seine 
Entwickelungen knüpft, um von dem ursprünglichen 
christlichen Bewusstsein aus im steten Hinblick auf 
das sittliche Leben innerhalb des protestanf’schen Ge
bietes in scharfen Umrissen das Bild vom Reiche Got
tes zu zeichnen, wie es in der Menschenwelt sich ver
wirklicht und die Regeln aufzustellen für das der Idee 
entsprechende, die Verwirklichung bedingende Handeln.

Dass er sich gleich mitten in dasselbe hineinstellt, ohne 
bei den allgemeinen anthropologischen Grundlagen zu 
verweilen, dass er also, um dies hier zu erwähnen, 
für die Untersuchungen über Gewissen und Freiheit 
keinen besondern Ort in seiner Ethik hat, kann mit 
Recht als ein Mangel erscheinen, zumal wenn man da
mit auf der andern Seite das Bestreben zusammen
hält, die Glieder des sittlichen Organismus überall bis 
in die feinsten Nerven zu zerlegen, den ihn bewe
genden Pulsschlag in seinen leisesten Schwingungen 
herauszufühlen und die Sphären des sittlichen Lebens 
bis zu den äussersten Endpunkten zu verfolgen. Es 
kann selbst nach manchen Andeutungen mindestens 
zweifelhaft sein, ob Schleiermacher sich von dem ge- 
wohnlichen Freiheitsbegriff auch hier nicht in einer 
Weise entfernt, welche zu Consequenzen treibt, die 
sich mit dem Geiste des Evangeliums nur schwer ver
einigen lassen. Sie zu ziehen und jene Andeutungen 
mit Dem zu vergleichen, was wir bei ihm über den 
schwierigen Punkt sonst, besonders in der Abhandlung 
über Natur- und Sittengesetz finden, ist hier nicht der Ort. 
Sollte es aber geschehen, um nach der hin und wieder 
beliebten Manier, von der wir im ersten Artikel in an
derer Beziehung ein Beispiel geben mussten, diese 
Ethik als spinozistisch und weiter als unchristlich zu ver
dächtigen, so müssten wir gegen ein solches Verfahren 
im Voraus eben so sehr im wissenschaftlichen wie in» 
christlichen Interesse protestiren und können im Gan
zen dem Herausgeber nur beistimmen, wenn er den 
Eindruck, welchen die Vorlesungen auf ihn gemacht, 
dahin zusammenfasst, dass er in ihnen nicht nur eine 
schöne Lösung der Aufgabe gesehen habe, die sie sich zu
nächst gestellt hatten, also einen vollständigen das 
christliche Leben treu ab- und vorbildenden Organis
mus, sondern auch indirect eine grossartige Apologie 
des Christenthums überhaupt und der evangelischen 
Kirche insbesondere, ein Muster für alle auf Fortbil
dung der Theologie gerichteten Bestrebungen und eine 
reiche Quelle sowol der Anregung als Belehrung für 
die Praxis im Kirchendienste wie im Kirchenregiment. — 
Für die Lösung der Fragen, welche dem letztem vor
liegen , hat Schleiermacher nicht allein die allgemei
nen Principien gegeben —- er hat bei deren Entwicke
lung mit wahrhaft divinatorischem Blicke Verhältnisse 
und Fälle berührt und unter den rechten Gesichtspunkt 
gestellt, welche gerade in der Gegenwart zur Ent
scheidung drängen. Möge seine Stimme bei ihren1 
Ringen nach Hebung und Gestaltung des kirchlichen 
Lebens nicht ungehört verhallen!

Jena. Dr. Schwarz.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieip®*#'
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Materia medica.
1- Die Erscheinungen der Elektricität und des Magnetis- 

mus in ihrer Verbindung mit einander. Nach den 
neuesten Entdeckungen im Gebiete des Elektro-Ma
gnetismus und der Inductionselektricität für Freunde 
der Naturwissenschaften und besonders für Ärzte aus
führlich dargestellt von Dr. J.Eydam. Mit 60 Abbildun
gen. Weimar, Hoffmann. 1843. 8. 1 Thlr. 26y< Ngr.

2. Erfahrungen und Beobachtungen über die Anwen
dung des magneto-elektrischen Rotationsapparates in 
verschiedenen Krankheiten, gesammelt von Dr. Ju
lius Hesse, praktischem Arzte, Operateur und Ge
burtshelfer zu Berlin. Neubrandenburg und Fried
land, Barnewitz. 1843. Gr. 8. 20 Ngr.

3. Beobachtungen über die Heilwirkung der Elektrici
tät, bei Anwendung des magneto-elektrischen Appa
rates. Von Dr. Robert Froriep. Erstes Heft. Die 
rheumatische Schwiele. Mit 10 eingedruckten Holz
schnitten. Weimar, Landes-Industrie-Comptoir. 1843. 
Gr. 8. 1 Thlr. 20 Ngr.

Zu verschiedenen Zeiten haben die in der Elektricität 
ünd dem Mineralmagnetismus sich kundgebenden Kräfte 
*hre Anwendung in der praktischen Medicin gefunden, 
aber immer war nur eine Zeitlang die Aufmerksamkeit 
der praktischen Ärzte denselben zugewendet; immer 
auch bedurfte es eines neuen Zuwachses oder Um
schwunges dieses Theiles der Physik, um diese Auf
merksamkeit aufs neue zu erregen und eine Zeitlang 
Zu fesseln. So geschah es zur Zeit der Entdeckung 
der einfachen Reibungselektricität selbst, der Leidener 
Eiasche, des Galvanismus und Voltaismus, so geschieht 
auch jetzt wieder bei der nach der Oerstedt’schen Ent
deckung neu begründeten Bearbeitung des Magnetismus 
JM der durch ihn hervorgerufenen Elektricität in den 
**°tationsapparaten. Von den oben dem Titel nach 
^gegebenen Schriften beschäftigen sich die beiden 
letztem ausschliesslich mit den eben genannten magne- 
tlsch - elektrischen Apparaten und ihrer Anwendung in 
der Heilkunst, während die erste nicht nur die ge- 
sammte Lehre von Elektricität, Galvanismus und Ma
gnetismus umfasst, sondern selbst das rein Physikali- 
sehe dieser Lehren znra Hauptinhalte hat.

Nr. 1 kann als ein sehr brauchbares Compendium 
des jetzigen Zustandes der Lehre von der Elektricität, 
des Galvanismus und Magnetismus betrachtet werden, 
Mem es diese Lehren von ihren einfachsten Sätzen 

an bis zu dem heutigen Stande ihrer Entwickelung ver
folgt, von den Theorien die am wichtigsten gewordenen 
kurz vorlegt und besonders eine sehr belehrende Dar
stellung der meisten hierher gehörigen Apparate und 
Maschinen liefert, wozu die drei lithographirten Tafeln 
mit ihren vielen Lineardarstellungen gehören. Dem 
Arzte also namentlich, welcher dem so schwierigen 
Gange dieses Theiles der physiologischen Wissenschaf
ten nicht anhaltend hat folgen können (denn was soll 
er jetzt nicht Alles lernen!) wird dieses Buch ein sehr 
zweckmässiges Hülfsmittel zur Einführung in dieselben 
sein, aus welchem er theils das ihm hiervon No
tlüge selbst erlernen, theils in den hier zahlreich 
und verständig nachgewiesenen Werken sich weitern 
Rath erholen kann. Von besonderer Wichtigkeit wer
den ihm sein: die Theorie der Leidener oder Kleist’- 
schen Flasche und die Beschreibung des Lane’schen 
Auslade-Elektrometers (S. 35 f.), die physiologischen 
und therapeutischen Wirkungen der Reibungs-EIektrici- 
tät (S. 47 f.), wo die Krankheiten angegeben sind, bei 
welchen die Elektricität anzuwenden ist, und die Cau- 
telen, unter welchen dies zu geschehen hat, zugleich 
auch die Formen, unter welchen man sie anwenden 
kann. Es sind schwarzer Staar, Schwerhörigkeit, Läh
mungen, Contracturen, Convulsionen, scrophulöse Drü
senanschwellungen, kalte Geschwülste, inveterirte Rheu
matismen, verhaltene Menstruation, chronische Augen
entzündung, Scheintod; die Anwendungsformen sind: 
das elektrische Bad, die unmerkliche Durchströmung, 
der elektrische Hauch oder die elektrische Douche, 
die einfachen Funken, die Schläge der Leidener Flasche. 
Entzündungen, Blutungen und Schwangerschaft sollen 
die Anwendung contraindiciren, wozu wir noch bedeu
tende Nervosität, Neigung zu Krämpfen, starke Conge
stionen und Schwäche zählen möchten, bei welchen 
Zuständen man theils die Wirkungen der Elektricität 
nicht genügend voraussehen kann, theils völlige Er
schöpfung der Nerventhätigkeit fürchten muss, weshalb 
Ref. auch den Scheintod nicht unter die Zustände rech
nen möchte, wo Elektricität anwendbar ist. Die elek
trischen Fische (Raia lorpedo, Gymnotus, Tetradon 
und Silurus electricus, Trichiurus indicus) erhalten S. 
66 ihre Würdigung, jedoch ohne Beschreibung ihrer 
elektrischen Organe. Von der thierischen Elektricität 
überhaupt handelt §. 27, und mit Recht wird die Iden
tität der Elektricität mit der Nerven- und Lebenskraft 
bestritten. Der Galvanismus und die Urversuche mit
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Fröschen, sowie die Einwirkung desselben auf die Sin
nes- und Bewegungsnerven werden S. 77 — 87 bespro
chen, sowie S. 118 die physiologischen Wirkungen der 
Volta’schen Säule und die therapeutischen des Galvanis
mus in dieser verstärkten Form. Es sollen Krankheiten 

von Schwäche, Lähmung und Unthätigkeit der Nerven 
und Gefässe sein, wo man ihn anzuwenden hat, na
mentlich schwarzer Staar, langwierige Taubheit und 
Taubstummheit, Nervenlähmungen, chronische Rheu
matismen, kalte Geschwülste und Scheintod. Den Ärz
ten wird S. 121 der Vorwurf gemacht, dass sie durch 
das Mislingen der frühem Heilversuche sich von der 
Anwendung des Galvanismus zu sehr abhalten liessen, 
ihn in die medicinische Praxis einzuführen; das Mis
lingen könne theils in der falschen Wahl des Mittels, 
theils in verkehrter Anwendung desselben, theils in 
vernachlässigter Unterscheidung des positiven und ne
gativen galvanischen Stromes, theils in Nichtbeachtung 
der chemischen Wirkung desselben liegen; wir möch
ten aber zur Vertheidigung der Ärzte erinnern, dass 
sie sich oft mit Recht hüten, von einem so gewaltigen 
Agens, von dem wir wissen, dass es zunächst die Ner- 
venthätigkeit berührt, Gebrauch zu machen, wo sie die 
Wirkung desselben nicht übersehen, was namentlich 
in Nervenkrankheiten der Fall ist; während sie bei 
Geschwülsten, materiellen Augenübeln u. dgl., wo die 
Wirkung übersehbar ist, die Anwendung nicht so ver
säumt haben, als der Verf. zu glauben scheint. Bei 
Lähmung und Scheintod kann der Galvanismus eben 
so schnell den Überrest von Nerventhätigkeit erschö
pfen und auslöschen, als ihn zu neuem Leben anfachen. 
Mehre glückliche Fälle der Anwendung werden S. 122 f. 
mitgetheilt. Die physiologischen und therapeutischen 
Wirkungen starker Magnete werden S. 169 erörtert, 
es scheint besonders das Gefässsystem durch sie er
regt zu werden; Schwindel, Kopfweh, Gesichtsschmerz, 
Gicht, Krämpfe und andere sogenannte nervöse Leiden, 
die in einem geschwächten Wirkungsvermögen und in 
exaltirter Reizbarkeit des Nervensystems ihren Grund 
haben, sollen sich dazu eignen. Den Magnetismus un
ter dem Einflüsse der thierischen Elektricität betrach
tet §. 89 und mehres dahin Gehörige auch §. 95. Die 
physiologischen Wirkungen magnetisch - elektrischer 
Ströme und die therapeutische Benutzung derselben 
werden S. 281 f. abgehandelt und der Vorzug der dazu 
gehörigen, S. 286 f. beschriebenen Apparate vor den 
galvanischen und elektrischen darin gefunden, dass auf 
eine viel weniger umständliche Weise die Stärke der 
elektrischen Stösse dem individuellen Falle gemäss be
messen werden könne. Doch warnt der Verf. vor 
Überschätzung dieser Apparate, durch welche nament
lich die Ärzte sich nicht von den Versuchen mit ein
fachen starken Magneten sollten abführen lassen. Be
schrieben werden die Apparate von Ettinghausen, Riess, 
Saxton und Clarke, sowie unter den magneto - elektri

schen Telegraphen S. 299 der durch Erschütterungs
schläge wirkende des Professors Vorsselmann de Heer 
zu Deventer. Die Versuche von Becquerel und Dutro- 
chet mit der Thermosäule zu Erforschung der Eigen
wärme kaltblütiger Thiere und Pflanzen werden §. 107 
erörtert. Den Beschluss macht der durch Licht und 
Farbe erregte Photomagnetismus des Morichini, welcher 
noch der Constatirung bedarf.

Nr. 2 gibt Rechenschaft über Heilversuche mit dem 
von Keil verbesserten Saxton’schen magneto-elektrischen 
Rotationsapparat und theilt eine Anzahl Krankenge
schichten darüber mit. Zuerst wird der Apparat selbst 
beschrieben und eine Theorie seiner Wirkung gegeben, 
dann die Anwendung desselben gelehrt. Der Verf. be
trachtet die Wirkung als ein Reizmittel eigenthümlicher 
Art, welches daher bei Fiebern, Entzündungen und Con
gestionen contraindicirt sei. Empfohlen wird es beson
ders bei Lähmungen, Neuralgien, Krämpfen, aber auch 
bei Entzündungsproducten, Ausschwitzungen, Geschwül
sten, Contracturen, Degenerationen in drüsigen Orga
nen, auch als Hülfsmittel orthopädischer Curen. Wie
derholt warnt er gegen die unvorsichtige und allzu 
universelle Anwendung. Als Verfertiger guter Rota
tionsapparate nach der Keil’schen Construction wird 
der Mechanicus Birk in Berlin empfohlen. Die Kran
kengeschichten sind sehr ausführlich und umständlich 
mitgetheilt, wie es auch wol der Sache angemessen ist.

Nr. 3, welches auch als ein Werk mit besonderm 
Titel: „Die rheumatische Schwiele, ein Beitrag zur 
Pathologie und Therapie des Rheumatismus von Robert 
Froriep“, erschienen ist, liefert ebenfalls die Resultate 
von therapeutischen Versuchen mit dem von Keil ver
besserten Saxton’schen Rotationsapparate, jedoch blos 
in Beziehung auf rheumatische Krankheiten. Füt diese 
stellt der Verf. seinen Beobachtungen nach die Mei' 
nung auf, dass das Wesen des Rheumatismus ein pe
ripherisches Nervenleiden sei., bei welchem nach Stö
rung der Hautthätigkeit durch Schwächung des Nef' 
venlebens in dem befallenen Theile eine pathologische 
seröse Secretion vorkomme, welche sich am häufigste»1 
in dem Zellgewebe unter der Haut, aber auch in def 
Lederhaut selbst, endlich auch in den Muskeln und & 
dem Periosteum ausbilde und jene Anschwellungen b6' 
gründe, welche er die rheumatische Schwiele nenn^ 
Diese Secretion und die durch sie hervorgebracht6 
Schwiele beruhe auf Schwächung des CapillargefasS' 
Systems, und er gibt von dem Vorgange dabei eine, 
uns dünkt, allzu mechanische Erklärung; richtig6* 
scheint uns, sie als eine vicarirende Secretionsthatig' 
keit für die Störung der Function der äussern 
anzusehen. Übrigens fehlt freilich hier die aus d6f 
pathologischen Anatomie zu schöpfende Belehrung, 
glücklicherweise an den rheumatischen Krankheit6 
allein Niemand stirbt. Dass die Erscheinungen 
Rheumatismus keinen so mechanischen und ganz lo6$ 
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len Vorgang zu Grunde liegend haben können, ergibt 
s*ch deutlich genug aus den Erscheinungen des rheu
matischen Fiebers, aus dem Verlaufe seiner Krisen 
^nd aus den allerdings schlimmen Metastasen des 
Rheumatismus nach den serösen Häuten der Höhlen 
Und nach dem Herzen selbst. Die Indicationen bei der 
Therapie des Rheumatismus sind ihm 1) Abhaltung 
schwächender Einflüsse durch Warmhalten und Bäder, 
2) öftere Einwirkung solcher Reize, die man schon im 
Normalzustände als Erregungsmittel für die Nerven 
und für die Gefasshäute kennen gelernt hat, wie Hitze, 
Dampfbäder, heisse Douchen, spirituöse Einreibungen, 
beizende Waschungen, rothmachende Mittel, Reiben, 
Klopfen, Kneten, Acupunctur und Elektricität, 3) Weg
schaffung und Ausschwitzung durch trockene heisse 
Kissen über der schwieligen Stelle und locale Appli
cation des Jod. Der übrige Theil des Buches enthält 
die ausführlich erzählten einzelnen Krankheitsfälle; die 
Abbildungen gehören zu dem magneto-elektrischen Ap
parate. Die folgenden Hefte sollen sich über die Wir
kung der Elektricität bei Nervenkrankheiten, gichtischen 
Krankheitsformen, Gehörleiden, Blasenkrankheit u. a. m. 
Verbreiten.

Dresden. Choulant.

Alterthumskunde.
1. De Romae Veteris Muris atque Portis. Scripsit 

Guil. Ad. Becker, Lipsiae, Weidmann. 1842. 8maj. 
22% Ngr.
Handbuch der Römischen Alterthümer, nach den 

Quellen bearbeitet von Wilh. Ad. Becker. Erster 
Theil. Leipzig, Weidmann. 1843. Gr. 8. 3 Thlr. 15 Ngr. 

Das zuerst genannte Buch erschien als Vorläufer des 
grössern zweiten, welches äusser einer Einleitung über 
die Quellen der römischen Alterthümer die vollständige 
Topographie der Stadt enthält. Jenes erregte durch 
Neuheit der Resultate, lebendige Abfassung und den 
entschiedenen Ton, mit welchem sich der Verf. von 
seinen Vorgängern lossagte, eine besondere Aufmerk
samkeit. Ist nun auch das grössere Werk hinter den 
•^Wartungen, welche man sich nach solcher Bevor- 
w°rtung machen durfte, etwas zurückgeblieben, so 
2eichnet es sich doch jedenfalls unter den neuern 
Bearbeitungen desselben Gegenstandes aufs vortheilhaf- 
teste aus, und darf auf die Auszeichnung Anspruch 
machen, für die nächste Zukunft als brauchbarstes Hand
buch für topographische Studien empfohlen zu werden.

Wir kennen die Verdienste des Verf. hinlänglich 
aus seinen neuerdings in rascher Folge hervorgetrete
nen Werken: seine grosse Belesenheit, die Genauigkeit 
seiner Interpretation, die Selbständigkeit seines Urtheils, 
die Klarheit seiner Entwickelung Auch in diesen 
neuesten Werken begegnet man diesen Vorzügen, aber 

man würde ihrer um ein gut Theil mehr und herzlicher 
froh werden, wenn Hr. B. nicht für gut befunden hätte, 
seinem Leser diese Stimmung durch gewisse Eigen- 
thümlichkeiten zu erschweren, welche wahrscheinlich 
in besondern uns nicht bekannten Erfahrungen begrün
det sind, aber jedenfalls in dem Maase den allgemeinen 
Charakter des vorliegenden Werkes bedingen, dass 
wir es für gut halten, sie in einer besondern Bevor
wortung zu besprechen.

Dahin gehört vorzüglich eine auffallende Gering
schätzung, ja eine Art Groll gegen die Italiener über
haupt, und besonders gegen den hochverdienten Gelehr
ten und Architekten Canina in Rom. Hr. B. will in 
ganz Italien Niemanden gelten lassen als Borghesi und 
Avellino; alle Andern werden in der kleinern lateini
schen Schrift in Bausch und Bogen verdammt und hin
gerichtet ; besonders aber wird dann, was römische 
Topographie betrifft, von Hrn. Canina aufs ungebühr
lichste gesprochen: er verachte die Deutschen, sei 
zwar gescheut und arbeitsam, aber als Architekt überall 
gleich mit Restaurationen bei der Hand, dabei keck 
in seinen Annahmen, sodass er viele alte Irrthümer 
fortgepflanzt und neue erzeugt habe, schlecht bewan
dert in den alten Sprachen u. s. w.; denn es folgt noch 
ein förmliches Register seiner angeblichen Irrthümer 
und Leichtfertigkeiten, auf dessen einzelne Artikel wir 
unten hin und wieder zurückkommen werden. Kurz, 
der Verf. entwirft von diesem Mannp ein Bild, vor 
welchem Diejenigen, welche Hrn. Canina und seine 
Schriften kennen, förmlich erschrecken müssen, nicht 
als ob dieses Zerrbild Wahrheit hätte, sondern weil es 
von einer gar traurigen Verstimmung bei Hrn. B. zeugt. 
Wäre Hr. B. als Gelehrter weniger tüchtig oder ange
sehen, als er es ist, so möchten solche Expectorationen 
immerhin auf sich beruhen; so aber müssen sie in dem 
grössern Publicum nothwendig schlimme Vorurtheile er
regen, und vollends bedenklich sind sie, da diese Vor- 
urtheile leicht zu nationeilen gegen die Italiener über
haupt werden könnten, mit welchen uns Deutschen, um 
unseres eignen und der Archäologie Besten willen, ein 
gutes Einverständniss sehr zu wünschen ist. Erfahrung 
also gegen Erfahrung: Sie irren, Hr. B.; es gibt 
auch äusser jenen beiden Triariern viele tüchtige Ge
lehrte in Mailand, Modena, Florenz, Rom, Neapel; 
man ist so weit davon entfernt, unsere deutsche Wissen
schaft zu verachten, dass man es vielmehr höchlichst 
bedauert, dass die alte Sitte des Lateinschreibens bei 
uns mehr und mehr abkomme. Was Hrn. Canina be
trifft, so ist es unbegreiflich, wie dieser durchaus liebe
volle und freundliche Mann bei den Berichterstattern 
des Hrn. B. in solchen Ruf kommen konnte: Praete- 
rea is esse dicitur, qui unus omnium maximo cum con- 
temtu in Germanorum litteras despiciat ac pertinaciter 
respuat, quicquid a Germanica eruditione proficiscitur. 
Unmöglich wird der Verf. es ihm zumVorwurf machen 
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wollen, dass er seine eigenen Ansichten neben der 
Beschreibung Roms, über welche Hr. B. selbst so 
streng zu richten pflegt, fortgesetzt behauptet hat. 
Übrigens können wir, d. h. ich Unterzeichneter und 
meine gleichzeitig in Rom anwesenden Freunde und 
Landsleute, versichern, dass Hr. Canina trotzdem, dass 
wir Deutsche sind, aufs freundlichste uns aufgenommen, 
unsere Bemerkungen gegen seine eigenen Ansichten 
aufs geduldigste angehört, unsere zum Theil auf Wider
legung gerichteten Studien aus den reichen Hülfsmitteln 
seiner Bibliothek aufs freigebigste unterstützt hat. Was 
Hrn. Canina’s classische Bildung betrifft, so ist der
selbe Architekt und Italiener und kann in beiden Qua
litäten in den alten Sprachen nicht so tüchtig durch
gebildet sein, wie man es in Deutschland von einem 
Philologen verlangt; aber alle seine Schriften beweisen, 
dass er in den Alten versirt ist und sie beständig zur 
Hand hat, und die Unterhaltung mit ihm überrascht durch 
die Sicherheit und Lebendigkeit, wie ihm alle betreffenden 
Stellen, Documente und Monumente zur Hand sind, und 
wie seine Interpretation, wenn nicht immer die richtige, doch 
allezeit scharfsinnig, eigenthümlich und reiflich durchdacht 
ist. Seinen Scharfsinn und unermüdliche Arbeitsamkeit er
kennt der Verf. selbst an; seine Restaurationen gibt 
er selbst ja nur als Versuche, das einst Bestandene 
zu veranschaulichen, und es lässt sich nicht leugnen, 
dass sie als solche viel Anregendes haben, sich die 
alten classischen Räume in concreto auszudenken und 
auszufüllen; und übrigens gibt die Genauigkeit, mit 
welcher auf seinen Planen die alten Grundmauern 
und die Bruchstücke des capitolinischen Planes angege
ben sind, Jedem die Mittel in die Hand, das Alte ab
zuschneiden und darauf selbständig weiter fortzubauen. 
Als Architekt aber und als Römer hat Hr. Canina 
ausserdem noch den unbestreitbaren Vorzug, dass er 
mit der genauesten Kenntniss des Localen in allen 
seinen Reliquien, den praktischen Blick des vielfach 
geübten Technikers verbindet, welcher den alten 
Plätzen, Häusern und Strassen ihre Lage, Stellung und 
Einrichtung mit der Sicherheit der Erfahrung anzuwei
sen versteht, häufig nach Anzeichen, welche dem ge
wöhnlichen Gelehrten völlig entgehen. Von Hrn. Ca
nina’s topographischen Verdiensten im Einzelnen zu re
den , wird das Nachfolgende oft genug Gelegenheit 
geben.

Nächst Canina pflegt Hr. B. auch besonders den 
zweiten bedeutendsten Topographen unserer Zeit, Hrn. 
Bunsen, etwas sehr unglimpflich zu beurtheilen; ob
gleich er erst allmälig zu der Einsicht gekommen zu 
sein scheint, es gehe nicht anders, als sich gänzlich 
von der italienischen Unkritik und den leichtfertigen 
Annahmen der Beschreibung Roms loszusagen. Und 
wirklich ist es Hrn. B. gelungen, manchen bedeutenden 

Irrthum dieses Werkes zu berichtigen; aber hatte er 
damit ein Recht, in solchen Ausdrücken von demselben 
zu sprechen, für dessen wirkliche und wesentliche 
Vorzüge Hr. B. kaum ein Auge zu haben scheint? 
Denn schon im Gallus und im Charikles konnte man 
bei allem Bemühen, den spröden Stoff zu lebendigen 
Bildern zu verarbeiten, dennoch eine gewisse Dürftig
keit des Interesses wohl bemerken. Der Kreis, in wel
chem sich die dort eingeführten Personen bewegen, ist 
der eines epikureisch behaglichen, weltlich-gemüthlichen 
Lebensgenusses; aber für alle tiefem und verborgener» 
Gründe des Volkslebens, die höhern geistigen Bewe
gungen des Alterthums, welche doch auch von allen 
Seiten in die sogenannten Privatalterthümer hinein
greifen, schien der Verf. wenig Sympathie zu haben. 
In dem vorliegenden Werke nun tritt dieselbe Mager
keit um so mehr hervor, als die Sache selbst jene 
nach Böttiger’scher Weise gehaltenen Masken und 
Schilderungen ausschloss. Gewiss ist die Topographie 
zunächst Feststellung und Beschreibung des Localen; 
allein die Localitäten einer Stadt, des Mittelpunktes 
eines grossartigen Betriebes, pflegen sich unter den 
Einflüssen gewisser natürlicher, ritueller, bürgerlicher, 
commercieller Momente zu bilden, und finden in diesen 
nicht allein ihre genetische Erklärung, sondern auch 
ihr historisches Interesse, vorzüglich im alten Rom, wo 
das Locale der städtischen Einrichtungen fast überall 
mit gewissen Eigenthümlichkeiten des Cultus und den 
innern Bewegungen der Verfassung aufs innigste ver
schlungen ist. Niebuhr hat auch hier den ersten Im
puls gegeben; Bunsen’s Verdienst ist es vorzüglich, 
diese Anregung mit Geist und Innigkeit in sich auf
genommen und auf die wichtigsten Fragen der römi
schen Topographie übertragen zu haben; neuerdings 
bürgen vorzüglich die Untersuchungen von Ambrosch 
und Urlichs dafür, dass dieser Geist der Wissenschaft 
die Topographie bei uns Deutschen fortgesetzt vor der» 
Rückfall in die Dürre blos atomistischer und antiquari
scher Peiiegese bewahren werde, welcher sie sich bet 
Hrn. B. sichtlich wieder zuneigt. Denn nur wo diesem 
die Beschreibung Roms bereits vorgearbeitet, begegnet 
man einigermassen jenen genetisch-constructiven Prin- 
cipien der Forschung und Anordnung, und auch dort 
gibt es sich mehr als etwas äusserlich Angenommenes? 
nicht als innerlich Erzeugtes und selbständig Gewon
nenes. Wo jene Vorarbeit fehlte, wie beim MarsfeU6 
und den anstossenden Regionen, ist die Disposition 
des Stoffes und der Fortschritt der Entwickelung un- 
beholfen und schwerfällig, wovon sich ein Jeder leid^ 
überzeugen kann, wenn er Jenen Abschnitt bei Hrn. 
mit der gleichzeitig publicirten Bearbeitung desselben 
Abschnittes durch Hrn. Urlichs, Beschreibung der Stau1 
Rom III, 3, S. 3—153 vergleicht.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Sagen wir gleich heraus, was wir noch sonst ge
gen Hrn. B. auf dem Herzen haben, so wird sich her
nach die Prüfung des Einzelnen um so unbefangener 
bewegen können. Es ist nicht genug anzuerkennen, dass 
er durch unwichtige und umfassende Prüfung der alten Stel
len die römische Topographie von manchem Irrthum und 
verhängnissvoller Verwirrung gereinigt hat; ein Ver
dienst, dass ihm allezeit ungeschmälert bleiben wird. 
Indessen mit der alten Literatur allein ist es bei die
sem Studium noch nicht gethan. Will man alle Ver
änderungen des römischen Bodens kennen lernen, wo 
gleichsam ein historischer Vulcan immer neue Formen 
Und Bildungen emporgetrieben hat, so wird man sich 
auch um die Geschichte der folgenden Zeiten, die 
Traditionen, Urkunden und Geschichtsquellen der kirch
lichen Alterthümer und des Mittelalters zu bekümmern 
haben, und jedenfalls mehr, als Hr. B. Ferner bedarf 
es einer genauem Kenntniss des Localen, als er sie 
gewonnen, dem gewisse in noch jetzt Rom vorhandene 
Reste von alten Bauwerken, z. B. die der antiken Auf- 
Uiauerung der Tiberinsel in Gestalt eines Schilfes, völ
lig unbekannt geblieben sind. Ferner würde ihm die 
beschichte der Ausgrabungen in Rom, wenn er sie 
genauer verfolgt hätte als nach Anleitung Fea’s in den 
Miscellaneen oder Canina’s in seinen verschiedenen 
Schriften, manche für Topographie sehr wichtige No
tiz an die Hand gegeben haben; wie es denn sehr 
Wünschenswerth wäre, dass einer der in Rom dauernd 
Ungesiedelten Gelehrten das Werk Fea’s durch Aus
hebung solcher Angaben über Auffindung der Kunst- 
^enkmäler und gelegentliche Ausgrabungen, zufällige 
°<ler beabsichtigte, aus den ältern Topographen, Archi
tekten und Inschriftensammlungen ergänzen möchte. 
■Endlich wird die nachfolgende Beurtheilung erweisen, 
dass bei den meisten Punkten, wo Hr. B. etwas ganz 
Neues gesagt zu haben glaubte, dasselbe bereits auch 
von Andern, namentlich den ältern italienischen Topo
graphen bemerkt ist, wodurch freilich das Verdienst, 
die Irrthümer der neuesten Topographie aus dem Felde 
geschlagen zu haben, nicht geschmälert wird, woraus 
indessen folgt, dass der Verf. sich um seine Vorarbei
ten weniger gekümmert, als bei so zuversichtlichem 
Selbstgefühle wünschenswerth gewesen wäre. — Auch 

sonst werden wir im Folgenden mancherlei Versehen 
im Einzelnen zu bemerken Gelegenheit finden, wobei 
wir übrigens nicht blos darauf ausgehen werden, die 
Untersuchungen des Verf. übersichtlich zu verfolgen 
und sowol die Verdienste als das Mangelhafte des 
Werkes gebührend anzuerkennen, sondern auch bei 
den berührten Punkten aus Dem, was wir gerade zur 
Hand haben, und so weit der nächste Zweck einer 
Recension nicht dadurch vereitelt wird, Mancherlei 
nachzutragen.

S. 71 — 80. Über die besondern Hilfsmittel und 
Literatur der Topographie Roms. Zunächst ist vom 
Curiosum Urbis die Rede, dem angehängten Breviarium. 
und den Regionariern. Eine Beilage gibt den Text 
der beiden erstem nach Muratori; die ausführlichere 
Untersuchung über Publ. Victor und Sext. Rufus wird 
einer andern Gelegenheit Vorbehalten. Entgangen ist 
dem Verf. das von Mai praef. ad T. X Scriptt. Vet. 
p. XII — XIV edirte Stück aus der nur in syrischer 
Sprache erhaltenen Kirchengeschichte des Zacharias, 
der unter Justinian um 540 lebte,, eine kurze Aufzäh
lung de urbis Romae ornamentis, welche am meisten 
mit dem Breviarium bei Muratori p.MMCXXXIV über
einstimmt, und aus welcher sich über die Zeit und Art 
dieser Notizen einige Schlüsse machen lassen. Was 
die beiden, jetzt in sehr üblen Ruf gekommenen Re
gionarier P. Victor und Sext. Rufus betrifft, so wäre 
vorzüglich durch Prüfung der ältesten Ausgaben zu 
entscheiden, ob sie wirklich in dem Grade, wie der 
Verf. und Andere sagen, ein rein literarischer Betrug 
sind. Wichtig sind für eine solche Untersuchung die 
Notizen bei Martinelli, Roma sacra p. 408, wo nicht 
allein die ältesten Ausgaben namhaft gemacht werden, 
sondern auch schon sehr bestimmt die richtige Ansicht 
über das Verhältniss der Regionarier zu den eigentlich 
alten Mss. ausgesprochen wird: Libello de Urbis Re- 
gionibus falso adscriptum fuisse nomen P. Victorts 
scripsit Blondus instaur. Rom. lib. I, p. 226 et credit 
Gyraldus de diisgentil. Syntag. 2, p. 81. AntiquissimosMss. 
vidimus absque Autoris nomine. Libellumde Urbis Regio- 
nibus a Panvinio editum adulterinum esse eo constat, quod 
ipse in eins titulo asserit} „Sexcentis locis eum auxisse“, 
et in praef. Publ. Vietoris a se editi inquit „Postremo 
nunc lange emendatior centtim et amplius locis auctus 
mea opera in publicum exit.“ Es scheint, dass die 
damaligen Antiquarier mit dem ursprünglichen Verzeich- 
niss, wie zuerst Labbe und Panciroli es herausgegeben, 
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ohne eigentlich betrügen zu wollen, eben so frei um
gegangen sind, wie man damals überhaupt mit den 
Resten des Alterthums, literarischen und monumentalen 
umzugehen pflegte. Was den Anonymus Einsiedlensis 
betrifft, so hat der Verf. diesen in der Hänel’schen 
Bearbeitung benutzt (Archiv für Phil, und Pädadog. 
Bd. V, Hft. 1, S. 115 ff.). Er unterscheidet von dem
selben eine ähnliche, aber viel spätere Sammlung in 
einem Manuscript der Ricciardiana zu Florenz, edirt 
von Osann, Sylloge Inscr. p. 502 ff., welche aus der 
Feder des Jocundus oder auch aus der des Poggio ge
flossen sein könne, was er indessen in den Nachträgen 
widerruft. Dieses zweite Manuscript ist darum sehr 
wichtig, weil es bei der schwierigen Frage über den 
Saturnus- und Vespasianstempel unter dem Capitol den 
Gegnern Canina’s einen Haüptbeweis geliefert hat, wor
auf ich unten zurückkommen werde. Hier genüge es, 
zu bemerken, dass einer genauen Abschrift zufolge, 
welche Hr. Canina von jenem Manuscript zu Florenz 
hat nehmen lassen, deren er sich in seinen Abhand
lungen bisweilen bedient (sugli antichi edifizi gia esi- 
stenti nel luogo ora occupato dalla chiesa di S. Mar
tina p. 24, n. 25 und p. 26, n. 29), und die er mir gü
tigst mitgetheilt hat, jenes Manuscript dem Einsiedlen
sis bei Mabillon und noch mehr bei Hänel genau ent
spricht und nichts Anderes sein kann, als eine jüngere 
Copie von jenem Codex oder einem andern altern 
Exemplare dieser wichtigen Sammlung. — Es folgen 
hernach kurze Notizen über die Mirabilia Romae, über 
deren Ursprung und Alter auch noch Genaueres er
mittelt werden könnte, und von welchem äusser dem 
Abdruck bei Montfaucon, Diarium Italicum p. 283 sq., 
eine weit bessere Ausgabe von Fea existirt, nach einem 
Manuscript der Barberinischen Bibliothek aus dem 
13. Jahrh., begleitet mit Varianten einer andern Hand
schrift gleichen Alters und belehrenden Anmerkungen, 
in den Effemeridi letterarie di Roma, 1823, Fase. I — 
HI; dann von Martinus Polonus, welcher seiner Chro
nik einen kurzen, aus den Mirabilia excerpirten Abriss 
der Merkwürdigkeiten Roms voranschickt, von welchem 
der Verf. sonderbarerweise zweifelt, ob er je gedruckt 
sei, da die Abdrücke gar nichts so Seltenes sind. 
Ausserdem wird nur noch Wilhelm v. Malmesbury ge
nannt, der Einiges von den Thoren Roms berichte und 
sofort hinzugesetzt, es sei natürlich, dass es eine 
Menge in Urkunden und andern Schriften des Mittel
alters enthaltene Nachrichten geben müsse, deren Be
nutzung nicht Jedermann möglich sei, durch deren Be
kanntmachung in dem längst versprochenen Codex to- 
pographicus aber die Herausgeber der Beschreibung der 
Stadt Roms unstreitig sich das grösste Verdienst er
werben würden. Aber es wäre dem Verf. bei seinem 
Aufenthalte in Rom gewiss möglich gewesen, sich auch 
ohne jenes noch bevorstehende Werk in den Besitz ei
niger sehr wichtiger Urkunden zu setzen, welche gröss- 

tentheils in gedruckten Werken bereits ausgebeutet 
sind; und jedenfalls hätte eine Notiz über den Ordo 
Benedicti, das Werk des Anastasius, die wichtigsten 
Werke über die kirchlichen Alterthümer Roms, in den 
Text der Einleitung gehört, zumal da sie später wieder
holt benutzt werden. — Auch die folgenden Notizen 
über den capitolinischen Plan sind unzulänglich, und 
dieses um so mehr zu rügen, als gerade hier der ver
unglimpfte Canina Hrn. B. eines Bessern hätte beleh
ren können. Uber dessen Entdeckung wird „in Erman
gelung gewisserer Nachrichten“ eine kurze Bemerkung 
aus Bunsen mitgetheilt, und erst in den Nachträgen 
wird auf römische Berichte verwiesen, zu denen noch 
Nibby, Roma antica T. II, p. 712 sq., hinzuzufügen ist. 
Das Genaueste aber gibt die Präfatio Onufrii Panvinii 
zu dem grossen von ihm beabsichtigten Werke über römi
sche Antiquitäten, dessen Vorarbeiten in Manuscripten auf 
der Vaticanbibliothek verwahrt werden, bei Mai Spicileg- 
Rom. T. VIII, p. 654: Verum quum et lapides et metalla. 
quae omnium durissima sunt quaeque vix kominum vis 
frangere potest, consumiet confici a vetustate — animad' 
vertissent, Severiimperatorisprincipatu, ut ex marmorea 
inscriptione liquet, lapideis tabulis accuratam totius urbis 
ichnographiam inciderunt, quae postico templi Urbis Ro- 
mae longo tempore affxa, mm imperii et urbis interitu 
ignis vi conscissa corruit. Cuius infinita paene mar- 
morea frustula et aliquot tabulas triennio ante in campo, 
qui basilicae S. S. Cosmae et Damiani adiacet (quam 
Urbis templum fuisse praeter scriptorum auctoritatem 
eo etiam testimonio confirmari potest) ruderibus alte 
egestis casu aliquot fossores terrae viscera lucri causa 
perscrutantes invenere. Ea fragmenta a Torquato co- 
mite, campi possessore, Alexandro Cardinal! Farnesio 
dono data, in eins aedibus me custode diligenter asser- 
vantur: quibus certe in mea hac urbis tapograpkia mi- 
rum in modum sublevatus sum. Über die Masse aber 
und das anderweitige System des Planes gibt Canina, 
Roma antica, Discorso preliminare p. 3 sqq. beiweitem 
das Beste. Er verwirft mit Recht die Ansicht, dass 
jener Plan als Wandbekleidung in dem Tempel gedient 
hätte, und bekennt sich zu der wahrscheinlichem, dass 
der Fussboden damit gedeckt gewesen. Er hat über
dies das Verdienst, den wahren Maasstab, wie er jetzt 
im capitolinischen Museum unter den Fragmenten ein- 
gemauert ist, nachgewiesen, und damit zugleich das 
sicherste Merkmal gefunden zu haben, die wirklich al
ten Theile dieses Planes von den neuern Zuthaten za 
scheiden. Auch von der vom Verf. nachträglich ge' 
wonnenen und in der Vorrede p. XII mitgetheilten An
sicht, dass dieser Plan eine andere Orientirung als 
bei uns übliche gehabt, muss er selbst eingestehen? 
dass Canina in seinen Anwendungen des Planes am 
die Topographie bereits danach gehandelt. — Im F°*' 
genden kurz vom Monumentum Ancyranum, der Basis 
Capitolina und endlich den Bearbeitungen der Top0'
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graphie seit Poggio und Flavio Biondo. Auch hier 
wäre Manches nachzutragen, wie der Verf. doch na
mentlich auch wenigstens etwas von den Verdiensten 
der altern Architekten, Pirro Ligorio’s, Labacco’s, Pal- 
ladio’s und Anderer hätte sagen sollen: auch Fabretti’s 
Name fehlt ganz; über die älteste Literatur hätte die 
bereits angeführte prae/ätio des Panvinius wichtige 
Notizen liefern können. Die Vorrede verspricht eine 
kritische Übersicht Dessen, was in den letzten 25 Jah
ren für römische Topographie geschehen ist. Das 
Werk Nibby’s, Roma nelV anno MDCCCXXXVIII, 
Parte I, Antica, in zwei starken Bänden (Rom, 1838. 
8.), erklärt der Verf. in den Nachträgen nicht benutzt 
zu haben. Es ist besonders reich an historischen No
tizen aus der Geschichte Roms und seiner Gebäude im 
Mittelalter, in welcher Hinsicht Nibby nicht blos in 
seinem Werke über die Umgegenden der Stadt, son
dern auch in diesem Buche alle frühem Bearbeitungen 
der römischen Antiquitäten weit übertrifft. Ausserdem 
gibt es viele interessante Nachweisungen über gelegent
liche Ausgrabungen, von welchen wir im Folgenden 
einige benutzen werden.

S. 81—89. Lage, Weichbild, Klima, allgemeines 
Rild der Örtlichkeit. Der Verf. ist zwar in Rom ge
wesen, aber die Gabe, eine Localität nach ihren allge
meinen Bedingungen für historische Entwickelung auf
zufassen und demgemäss ein lebendiges Bild von ihr 
zu entwerfen, hat er nicht mitgebracht; daher dieser 
Abschnitt sehr dürftig geblieben ist. Die herkömmlichen 
Notizen über den Namen der Tiber, die Hügel, das 
Klima und den Altar der Febris, damit ist die Sache 
abgethan. Kein Wunder, da die trostlose Ansicht zu 
Grunde liegt, zu der sich Strabo, der dafür citirt wird, 
in solchem Umfange gewiss nicht bekennen würde, 
dass der Ort für Rom eben im Folge eines Zufalls ge
wählt wurde. Wie anders urtheilt schon Cicero in der 
Einleitung zu seinem Staate, und wie wesentlich gehört 

zu einer Topographie wissenschaftlichen Charakters, 
der Kürze anschaulich zu machen, wie die Lage 

Homs eben in diesem geographischen Zusammenhänge, 
m dieser Entfernung vom Centralgebirge, vom Meere, 
an diesem Punkte des Tiberlaufes*), zwischen diesen 
so eigenthiimlich gruppirten Hügeln, auf die Entwicke
lung der Weltstadt in allen Stücken den bedeutendsten 
Einfluss gehabt hat.

Es folgt eine kurze Bevorwortung über den Plan des 
Werkes. Es ist im Ganzen derselbe, wie in der Be
schreibung Roms, nur dass der Abschnitt von den 
Mauern und Thoren, die Lieblingsuntersuchung des 
Verf., mit ganz besonderer Ausführlichkeit und Wich- 
^gkeit behandelt ist, in der Behandlung der Districte, 
J*ia lata, Circus Flaminius und Campus Martius die 
historische Ordnung ganz aufgegeben wird, und die 
Thermen, Circi, Theater, Amphitheater, Brücken als 
gleichartige durch die ganze Stadt zerstreute Anlagen,

) Die Wichtigkeit des Tiber für Rom hebt Fea gelegentlich 
sehr gut hervor: ,,/Z rimedio vero primitivo, ce lo ha insegnato, come 
‘Oedeneno, la natura benevoia, ossia la Providenza celeste, ehe volea 
Tavorir Roma eziandio el fiWne, moderatamente dd affatissima agli 

e bisognt suot dt communicazione interna c in mare coli’ orbe 
t^tto, nulla sua localitd scelta con tanto giudizio dalla mente sublime 
ael fondatore Romulo, secondc le riflessioni filosofiche di Cicerone 
* di Livio.“

in einem besondern Abschnitte behandelt werden, was 
sein Gutes hat, aber auch sein Nachtheiliges, da der 
locale Zusammenhang der Gebäude dadurch bisweilen 
gänzlich gestört wird. Überdies scheint uns der Verf. 
zu sehr alles Architektonische und Künstlerische von 
der Aufgabe der Topographie auszuscheiden. Mit der 
blossen Fixirung der Stelle, wo ein Gebäude gelegen, 
ist dem Leser in den wenigsten Fällen Genüge gethan, 
sondern derselbe verlangt billig auch ein einigermassen 
anschauliches Bild von der architektonischen Aus
führung, ohne welches eine Vorstellung der städtischen 
Örtlichkeiten in ihrer durch Local, Geschichte, Reli
gion und Sitte bedingten Eigenthümlichkeit und Voll
ständigkeit unmöglich ist. Canina und die ältern Ar
chitekten hätten hier die trefflichsten Winke geben kön
nen. Auch sonst fehlt Manches und gerade Derartiges, 
was man am wenigsten gern entbehrt, überhaupt Das
jenige, was dem nächsten antiquarischen Interesse nicht 
gerade im Wege liegt. So namentlich zwei Abschnitte, 
welche Ref. bei einer Topographie im bessern Sinne 
des Wortes für unerlässlich hält: 1) eine kurze Ge
schichte der städtischen Schicksale und des städtischen 
Ausbaues Rom, wie schon Niebuhr davon einen Abriss 
und Bunsen die vollständigere Ausführung gegeben und 
wie sie zu dem richtigen Verständniss und der Bele
bung des topographischen Details in der Folge durch
aus nothwendig ist; 2) eine comparative Erörterung 
über die verschiedenen städtischen Systeme und Ein- 
theilungen nach Argeerkapellen, Servianischen und Au- 
gustischen Regionen, welche wo möglich, wie nament
lich Nibby gethan, bis in das Mittelalter zu verfolgen 
wären und welchen sich dann weitere Erörterungen 
über die Vici, die Strassen, den Häuserbau u. s. w. 
anzuschliessen hätten, ohne welche man sich unmög
lich von dem eigentlich städtischen Leben und Verkehr 
einen Begriff machen kann; ein Abschnitt, welchen 
schon Donati an der rechten Stelle in seine Topogra
phie eingewebt hat. Sehr wichtig und förderlich, aber 
allerdings eher von der Topographie abtrennbar, wäre 
dann auch noch ein besonderer Abschnitt über den 
commerciellen Verkehr der Stadt und seine wichtigsten 
Plätze gewesen, bei welchem dann namentlich auch 
das bis jetzt immer nur getrennt von der Stadt behan
delte Ostia hätte zur Sprache kommen müssen, w elches 
zu dem kaiserlischen Rom doch in mancher Beziehung 
ein ähnliches Verhältniss hatte, wie der Piräeus zu 
Athen. — Der Verf. gibt über alle diese Punkte zwar 
hin und wieder einige Winke, aber ohne innern Zu
sammenhang und lebendigere Beziehung zur Stadt als 
solcher. Hoffentlich wird er wenigstens in dem weitern 
Verlaufe seiner Alterthümer das Wichtigste davon 
nachholen.

S. 92-118- Pomörium und Thore der ältesten 
palatinischen Stadt. Eigenthiimlich ist dem Verf. hier 
besonders eine genauere Bestimmung des Begriffes 
pomoerium, die Ansicht, dass die Linie der Mauer und 
des Pomöriums bei der palatinischen Stadt identisch ge
wesen sei und endlich genauere Nachweisungen über 
die sogenannte Roma quadrata. Was den zweiten 
Punkt betrifft, so gibt uns Tacitus, Ann. XII, 24, sehr 
genau die Linie des Romulischen Pomöriums, die aber 
auffallenderweise nicht oben am Rande des Hügels
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sich hinzieht, wo nach den einfachsten Regeln militäri
scher Befestigung die Mauer zu suchen wäre, sondern 
unten am Fusse desselben, ja zum Theil in der Niede
rung beim Velabrum, und bei welcher ausserdem eine 
auffallende Lücke bleibt, indem sich diese Linie zwar 
vom Forum Boarium bis zum Bogen des Constantin 
und dem des Titus verfolgen lässt, von dem weitern Ver
laufe aber gar nicht die Rede ist. Man hat für diesen 
letztem Umstand verschiedene Erklärungen gesucht, 
ohne zu bedenken, dass die eigenen Worte des Tacitus 
die natürlichste geben, indem er nach Beschreibung jener 
Linie noch hinzusetzt: forumque Romanum et Capi- 
tolium non a Romulo, sed a Tito Talio addilum urbi 
credidere, was doch gewiss nichts Anderes heissen kann, 
als dass nachmals auch diese beiden Bezirke, Forum 
und Capitol, ins PomÖrium aufgenommen wurden, wo
durch sich jene im Romulischen PomÖrium gelassene 
Lücke von selbst ausfüllt. Was das Verhältniss dieses 
Romulischen Pomöriums zur Romulischen Mauer be
trifft, so behaupteten Niebuhr und Bunsen, was jeder 
Unbefangene behaupten wird, die Mauer, so weit eine 
bestanden, könne nicht unten am Hügel, sondern oben 
am Rande desselben geführt gewesen sein, dieses so
genannte Romulische PomÖrium sei also schon als eine 
Erweiterung des ursprünglichen Umfanges der Stadt 
anzusehen. Der Verf. bestreitet dieses, des Begriffes 
pomoerium wegen, bei welchem nach seiner ursprüng
lichen Bedeutung Mauer und Auspicienlinie nothwendig 
coincidire; allein wer möchte dann so bestimmt behaup
ten, dass bei diesem Auguralbegriffe von vorn herein 
immer an eine förmliche Befestigungsmauer gedacht 
worden, die nun einmal mitten übers forum boarium 
nicht gezogen gewesen sein kann, und welche schon 
der Lage der beiden bekannten palatinischen Thore 
zufolge dicht am Hügel zu suchen wäre; und warum 
könnte nicht schon in vorromulischer Zeit, d. h. vor 
der Urbs rite condita, zu welcher das pomoerium we
sentlich gehört, der Palatin zur Unterstützung seiner 
natürlichen Festigkeit gewisse Anlagen gehabt haben, 
wie sie bei den meisten Städten des Alterthums bis in 
die fernste Urzeit hinaufreichen? Noch bestimmter 
lässt sich behaupten, dass des Verf. Vorstellungen von 
der Roma quadrata, auf deren Lage er übrigens pas
send ein Fragment des capitolinischen Planes bezogen, 
nicht die richtigen sind. Es sei, sagt er, der Mundus 
des alten Roms gewesen, wie ihn jede nach etruski
schem Ritus gegründete Stadt haben musste. Allein 
jener Ort hat nach der ausdrücklichen Angabe beson
ders des Plutarch mit der Anlage der Stadt selbst gar 
nichts zu thun, sondern war, wie auch die Remoria 
auf dem Aventin und das Auguraculum auf der Arx des 
Capitols, ein locus augurii, d. h. der Ort, wo Romulus 
der Sage zufolge die Auspicien genommen hatte, also 
ein wesentlich vom Mundus verschiedener Begriff; 
denn der locus auspicii gehört den Vorbereitungen des 
Augurs an, durch welche nur erst im Allgemeinen der 
Ort, wo eine Stadt, ein Tempel errichtet werden soll, be
stimmt wird, der Mundus dagegen schon dem Baue selbst.

S. 116—182. Erweiterungen der Stadt, Serviani- 
sche Mauern und Thore. Ein Abschnitt, in welchem

der Verf. durch Berichtigung verjährter Irrthümer grosse 
Verdienste erworben hat, wo man indessen gleichfalls 
mit Bedauern den Trieb und das Bedürfniss vermisst, 
allgemeinere Gesichtspunkte zu finden, und durch Sub
sumtion des Details darunter die Untersuchung zugleich 
zu beleben und zu vereinfachen. Die besonders bei 
Dionysius sehr bestimmte und vollständige Überliefe
rung über die allmälig fortschreitende Befestigung und 
Ansiedelung der städtischen Hügel wird nur beiläufig 
besprochen und mehr ablehnend, als dass ihre topo
graphische Bedeutung anerkannt würde, ebenso die 
Werke des Tarquinius und Servius, endlich werden die 
Thore selbst mit der alleinigen Rücksicht auf das Wo 
durchgenommen, ohne nähere Bestimmung ihres verschie
denen Alters, der verschiedenen Richtungen und dadurch 
bedingten Wichtigkeit und Frequenz. Und doch hätten 
sich hier gewisse Hauptsachen leicht herausheben las
sen. So namentlich die beiden durch die ganze Kö
nigsgeschichte nachweisbaren, einander entgegenstre
benden und doch wieder zusammengreifenden Princi- 
pien des particulären Anbaues verschiedener Hügel und 
Districte auf der einen Seite und des beständig fort
schreitenden, durch Servius endlich vollendeten owot- 
xiogög auf der andern. Bei jeder Befestigung eine» 
Hügels werden auch Thore vorauszusetzen sein, wie 
denn ja auch Thore, z. B. des capitolinischen Hügel» 
bekannt sind, die Carmentalis, Ratumena, Pandana. 
Die Zusammenfassung aller dieser ältern Werke nimmt 
zugleich jene ältern Mauern und Thore, wo sie in ihre 
Linie fallen, auf, gerade so, wie die Aurelianische Mauer 
die in ihre Linie fallenden Monumente früherer Zeit, und so 
erhalten wir in der Servianischen Mauer selbst den in
teressanten Gegensatz älterer und eigentlich Serviani- 
scher Theile; wie denn in der That dem Servius genau 
genommen nur der Agger zugeschrieben wird, der gerade 
die Gegenden abschliesst, wo er selbst den owoixiagog 
durchgeführt hatte, während die übrigen Mauern, durch 
welche die vorher disject gelegenen Arces zu einem 
städtischen Systeme verbunden wurden, wahrscheinlich 
bereits vom Tarquinius herrühren. Demgemäss wird 
man zwischen solchen Thoren zu unterscheiden haben, 
welche zunächst den ältern Befestigungswerken der 
Arces angehören, und solchen, welche dem durch jene 
beiden Könige durchgeführten grössern städtischen Ver
bände gehören, bei welchen letztem dann nicht blos 
auf Festigkeit der Lage mit Hrn. B., sondern gewiss 
noch viel mehr auf den Verkehr mit den Nachbarstaa
ten Rücksicht zu nehmen sein wird, sodass hier noth
wendig zugleich in der Kürze von den wichtigsten 
Punkten des Verkehrs in den Umgegenden Roms und 
von den dadurch bedingten Hauptstrassen die Rede 
sein müsste. Nach solchen Vorbereitungen würden 
sich manche Erscheinungen, die jetzt blos auffallend 
sind, von selbst erklärt haben, z. B. die Verhältnisse 
mässig übergrosse Anzahl der Servianischen Thore und 
der Umstand, dass auf einer yerhältnissmässig kurze» 
Strecke mehre Thore neben einander liegen, z. B. die 
Ratumena und Fontinalis auf der vor den Trajanische» 
Anlagen noch viel engem Strecke zwischen Capitol 
und Quirinal. Fortsetzung folgt.)
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Auch der Umstand erklärt sich dann, dass einige 
nur selten und zufällig genannt werden, sodass sie 
später blosse Antiquitäten gewesen zu sein scheinen, 
wie gleich die Ratumena, welche gewiss ursprünglich 
nur der Befestigung des Capitols angehört hatte, wäh
rend andere in derselben Gegend zu Haupthoren 
geworden sind, wie die Fontinalis, von welcher bei 
Liv. XXXV, 10 ein Weg bis zur Ara Martis ge
pflastert wird, und von welcher auf einer Inschrift im 
Lapidarium des Vatican ein besonderer tabellarius vor
kommt, welche also gewiss das Hauptthor des Verkehrs 
zwischen den Foren und dem Campus Martius war, und 
vermuthlich erst durch den letzten, die ganze Königs
stadt abschliessenden Verband veranlasst wurde. So 
treten endlich überall aus der Masse von zum Theil 
ganz obscuren Thoren gewisse Hauptthore hervor, wie 
die am Agger, die Collina, die Fontinalis, Carmentalis, 
Trigemina, Capena, welche offenbar deshalb Haupt- 
thore waren, weil sie die Poren besonders lebendiger 
Verbindung zwischen Rom und den wichtigsten Ver
kehrspunkten der Umgegend waren. Was die einzel- 
hen Thore betrifft, so weicht der Verf. von seinen 
Nächsten Vorgängern am bedeutendsten bei der Pta. 
Triumphalis und Navalis ab. In Beziehung auf die 
Triumphalis hatte sich seit Donati in Folge einer fal
schen Interpretation der Hauptstelle (losephus de bell, 
lud. VII, 5, 4) die Ansicht eingeschlichen, dass sie in 
der Servianischen Mauer und zwar in der Nähe des 
Capitols gelegen habe. Bunsen ist einen Schritt wei
ter gegangen und hat jenes Thor sogar in der Stadt 
Nnd zwar beim Circus Maximus angesetzt, eine An
sicht, welcher zu Liebe er den ganzen Zug der Ser- 
^ianischen Mauer zwischen Capitol und Aventin ver
ändert hat. Es ist nun allerdings des Verf. nicht ge
ringes Verdienst, die richtige Ansicht wieder geltend 
gemacht zu haben; nur hätte er sein Resultat, dass 
die Pta. Triumphalis gar nicht der Servianischen Mauer 
angehörte, sondern am Eingänge der Via triumphalis 
etwa im Märzfelde la«-, nicht so gar bestimmt als ein 
bisher unerhörtes geben sollen. In der That ist die
selbe Ansicht bei allen ältern Topographen vor Do
nati ausgesprochen, welche, ausgehend von der richti
gen Interpretation des W ortes bei «Josephus, 

ferner von der alten Tradition, dass der Apostel Pe
trus an der Via triumphalis oder in territorio trium- 
phali begraben sei, über welchem Grabe hernach die 
Basilika aufgeführt wurde, endlich von der gleichfalls 
sehr achtbaren Tradition, dass der Pons Vaticanus 
auch Pons Triumphalis geheissen, die Pta. triumphalis 
einstimmig jenseit der Tiber ansetzen, Pirro Ligorio 
dahin, wo nachmals die Pta. Aurelia war, und wo je
denfalls ein altes Thor anzunehmen, Onufr. Panvinius 
in eine Mauer am Vatican, welche er dort annimmt, 
die Andern am Eingänge des Pons Triumphalis in der 
jetzt vom Hospitale des Heiligen Geistes occupirten 
Gegend, wo' nach der sehr bestimmten Versicherung 
Einiger sogar in früherer Zeit ein altes Thor zu sehen 
war, siehe besonders Marliani Vrbis Romae Topogi', 
I, 8, p. 18: Pontem igitur, cuius pilarum fundamenta 
infra pontem Aelinm cernuntur et portam, cuius vesti- 
gia ad infimam Tiberis ripam olim extabant, viamque 
ad Caesaris obeliscum protensam triumphali nomine ap- 
pellatos esse nonnulli opinantur, quoniam losephus Ves- 
pasiani et Titi triumphos describens ait ipsos non in 
Palatio maiori} sed in Isidis templo nocte quievisse 
transivisseque ad Octavianas ambulationes; votisque 
rite celebratis recessisse ad portam, quae ab eo, 
quod per illam semper triumphorum pompa duceretur, 
nomen acceperit — — Fit igitur verisimile hinc per 
portam et pontem triumphalem eo profectum esse, ubi 
nunc est hospitale S. Spiritus. — Der zweite Punkt, 
wo der Verf. allein Recht zu haben und zuerst das 
Wahre gefunden zu haben glaubt, betrifft die Pta. Na
valis und die Navalia. Diese wurden von jeher ein
stimmig in die Gegend am Aventin verlegt, wo das 
Emporium war und wo die grössern von Ostia herauf 
kommenden Schiffe noch jetzt anzulegen und auszula
den pflegen (Ripa Grande, MaimoiataJ, Ein bestimm
tes Zeugniss wird von Niemandem citirt, äusser von 
einem Anonymus, der zu Bellons Bearbeitung des ca- 
pitolinischen Plans Noten geschrieben hat, und S. 25, 
Not. 40 der römischen Ausgabe vom J. 1764 f. sich 
auf den Solin beruft, welcher de secundo Caci spelun- 
cae aditu s. atrio loquens diesen Punkt am Aventin 
ansetze, und zwar in crepidine montis supra Navalia, 
ubi et Aedes Herculis Victoris, ein scheinbares Citat, 
das aber in Wahrheit nur auf einem nachlässigen Ex- 
cerpte aus Andreas Fulvius lib. Antiqq. lib. II, p.XXV 
beruht. Doch pflegen die Meisten sich auf Liv. XL, 
51 zu stützen: M. Fulviusplura et maioris locavit usust 
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_  et forum et porticum extra portam Trigeminam et 
aliam post Navalia et ad forum Herculis et post iSpei 
ad Tiberim aedem Apollinis Medici, wo es in der That 
am natürlichsten ist, an die Gegend beim Aventin zu 
denken, da sich die übrigen in nächster Verbindung 
mit den Navalia genannten Punkte bestimmt dort be
fanden. Hr. B. aber verwirft die dortigen Navalia ganz 
und beweist mit allerdings schlagenden Stellen, dass 
sich Navalia im Märzfelde, an dem Tiber, demVatican 
gegenüber müssen befunden haben. Er legt dabei mit 
Recht Gewicht auf den speciellen Begriff Navalia, 
welche bisher nicht genug vom Emporium unterschie
den sind; jene sind eine Art Docks, mit vtMoixoi und 
Gebäuden zur Aufbewahrung von Schiffsgeräth, das 
Ganze im Griechischen vwQia genannt, worüber vor 
kurzem Böckh erschöpfend gehandelt; fynoptov dage
gen ist zunächst blos ein Lande-, Auslade- und Ver
kaufsplatz, daher am Aventin in derselben Gegend 
auch die Salinen, viele Horrea und andere Merkmale 
regen Handelsverkehrs und grosser Waarenlager vor
kommen. Dessen ungeachtet möchte die Ansicht, dass 
auch dort sich Navalia befanden, nicht so schnell auf
zugeben sein. Es ist gar zu natürlich, anzunehmen, 
dass man die in den Navalia unterzubringenden Schiffe 
nicht dem starken Strome entgegen, durch alle die 
Brücken, bis zur Ripetta hinaufgezogen haben wird; 
wenigstens nicht immer und zu allen Zeiten. Auch 
setzt ein so reger Verkehr, wie wir ihn uns am Aven
tin denken müssen, nothwendig gewisse Anstalten zum 
Schiffsbau, Reparatur und Equipirung der Schiffe vor
aus, wie sie eben die Navalia zu sein pflegten. End
lich wird von Liv. III, 26 contra eum ipsum locum, ubi 
nunc Navalia sunt, angedeutet, dass sie nicht zu allen 
Zeiten dort gewesen*);  und vollends wahrscheinlich 
wird diese Annahme durch ein Fragment des capitoli- 
nischen Plans (bei Bellori Tav. IV) mit der Inschrift 
NAVALEMFER, was am natürlichsten Navale Infe- 
rum gelesen wird, sodass wir ein Navale Inferum und 
ein Superum hätten, jenes für die Schiffe, die von Ostia 
bis zur Stadt gingen, dieses für diejenigen, welche 
stromabwärts nach Rom kamen, gerade so, wie es 
noch jetzt zwei Landungsplätze gibt, Ripa grande und 
Ripetta, und wie es die Natur der Sache mit sich bringt. 
Das ist auch die Ansicht Nardini’s, der trotz aller sei
ner Fehler bisweilen richtig urtheilt, und hier beson
ders anzuführen ist, weil er schon vor Hrn. B. die 
Navalia in Campo Martio nach der entscheidenden 
Stelle bei Livius richtig anerkannt hat. Er schreibt 
VII, 13, nachdem er von den Prata Quinctia und den 
Navalien gegenüber gesprochen: Due sbarchi dunque 
ebbe Roma anticamente, com oggi, uno per li legni, ehe 
•venivano dal mare contr' acqua, l’altro per quelli, ehe 
'venivano a seconda dalla Sabina e d’altronde. II prinio 
sempre fu sotto V Aventino dopo il Sublicio, e percib 
non mai lungi dal piano del Testaccio, il secondo quando 
ultro ponte, ehe il Sublicio non era in Roma, presso 
il medesimo dove e la Marmorata, e la Rotonda Chiesa 
di *S.  Stefano fu certamente luogo commodo al piu fre
quente della Cilta; ma a poco a poco per le fabbri- 
che di nuovj ponli, ehe impedivano o difficultavano

*) Ann. III, 9 Piso — ab Aarnia ■—. Ware ac mox Tiberi 
veclus, auxit vulgi iras, quia navem tuinulo Caesarum apPulert*M 
dieque et ripa frequenti, magno clientium agmine ipse, feminar . 
comitatu Plancina, et vullu alacres incessere. Die Stelle be'v n 
wenigstens, dass der Landungsplatz an der Ripetta auch dem ® 
Rom bekannt war. Von Navalien im eigentlichen Sinne des Wof 
ist nicht die Rede«

) P^wol zuzugeben, dass dieses Nunc auch als Gegensatz gegen 
die uralte Zeit, von welcher die Rede ist und wo es noch gar keine 
Navalia gab, gefasst werden kann.

alcueno il transito, doveva lo sbarco farsi piu in su, ed 
al tempo di Livio per Vimpedimento del ponte trionfale 
fu sicuramente fra quello e la Chiesa di San Rocco 
sul Campo Marzo, frequentissimo per gli esercizj, ehe 
vi si facevano continuamente. Si ha di cib conferma 
assai chiara in Tacito, il quäle nel terzo degli AnnaIC) 
narra, Sillano da Nami giunto a Roma per il Tevere 
aver conPlancina sua moglie approrato ad Tumulnm 
Caesarum, cioe al Mausolea d’Augusto, ehe era dove 
e S. Rocco, e dove si raccoglie ehe non meno d/oggi 
si soleva sbarcare.

S. 182—214. Die Mauer Aurelians. Auch hier 
wäre äusser den herkömmlichen Notizen eine kurze 
Nachweisung darüber sehr an ihrer Stelle gewesen? 
wie und nach welchen Gesetzen die Stadt sich allmä- 
lig erweitert, und wie die aus den Servianischen Tho
ren hinaus führenden Strassen und deren Richtung im 
voraus die Anlage der Aurelianischen bedingt habe. 
Insgemein sind es nämlich die Gegenden vor den be
lebtesten Thoren, Flumentana, Trigemina, Capena u. s. w., 
wo zunächst Vorstädte entstehen, und zwar meistens 
so, dass der nächste Raum an den Strassen den Grä
bern und öffentlichen Monumenten vorbehalten bleibt, 
in den innern Abschnitten aber der Anbau rasch fort
schreitet. Was die Aurelianische, hernach von Hono- 
rius und Arcadius, dann wieder von den Päpsten Ho- 
norius I. und Leo IV. restaurirte und modificirte Mauer 
betrifft, so entsprechen gewöhnlich zwei ihrer Thore 
einem Servianischen, aus dem einfachen, vom Verf. 
aber gleichfalls nicht bemerkten Grunde, weil sie dort 
angelegt wurden, wo zwei aus einem Hauptthore der 
Servianischen Mauer nach verschiedenen Richtungen 
hinausgehende Strassen die neue Mauer schnitten, z. B. 
Latina und Appia aus der Capena, Salaria und No- 
mentana aus der Collina u. s. w., wie sie denn meist 
auch ihre Namen von diesen Strassen bekommen ha
ben. Am ausführlichsten handelt der Verf. von den 
auf der östlichen Seite der Stadt hinter den Castra 
Praetoria folgenden Thoren, die Tiburtina, Collatina, 
Praenestina und Labicana, deren Bestimmung beson
dere Schwierigkeiten hat.

S. 215—362. Das Forum Romanum und die Ge- 
bäude am Clivus Capitoünus. Der Verf. geht bei die
sem wichtigen Abschnitte sehr passend zunächst dar
auf aus, die von verschiedenen Seiten das Forum be
grenzenden Localitäten zu bestimmen, daher zuerst die 
Sacra Via, Nova Via, Velia, das Argiletum u. s. W« 
besprochen werden. Bei der Sacra Via schliesst sich 
Hr. B. im Allgemeinen den Untersuchungen von Ambrosch 
an, nur dass er in einem wichtigen Punkte von ihn1 
abweicht. Entgangen ist ihm auch hier wieder dic 
wahre Bedeutung dieser Strasse, welche wesentlich 
Processionsstrasse, ttgu böo$, war, und aufs innigs^ 
mit gewissen Eigenthümlichkeiten der römischen Reh' 
gion und des Auguralwesens zusammenhing, worallS 
sich nicht allein ihre Bedeutung, sondern auch in viC' 
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len Stücken ihre Richtung erklärt. Was diese betrift't, 
so unterscheiden die alten Referenten sehr bestimmt 
die Sacra Via im populären Sinne des Wortes, welche 
auf die Strecke a regia ad domum regis sacri/laili be
schränkt wird, und die Sacra Via im ritualen Sinne 
des Wortes, wo nicht blos die Strecke a regis domo 
usque ad Sacellum Streniae, sondern auch die Strecke 
a regia usque in arcem mit einbegriffen sei. Diese 
beiden Strecken lassen sich ziemlich genau nachwei- 
sen; jene begann in der Gegend des Colosseums und 
führte hernach zwischen dem Tempel der Venus und 
Roma, dessen Anlage übrigens ihre Richtung etwas 
modificirt zu haben scheint, und dem Palatin hindurch 
bis zum Forum; diese führte über das Forum zum ca- 
pitolinischen Clivus. Jene im populären Sinne des 
Wortes genannte Strecke ist aber besonders deshalb 
schwierig, weil man zwar die Regia ziemlich genau 
anzusetzen weiss, den zweiten Punkt aber, die domus 
regis sacrificuli. nicht. Der Überlieferung zufolge könn
ten sie gar nicht weit von einander gelegen haben, da 
bekannt ist, dass Regia und Vestatempel auf derselben 
area lagen, die Wohnung des Rex Sacrificulus aber 
nach der sehr bestimmten Angabe des Dio Cassius un- 
mittelbar an die Wohnungen der Vestalinnen anstiess, 
daher August beide Gebäude vereinigte: gevvot tov
ßuGii.twg tcüv ie()üv ratq annaQ^lvoig tSwr.tv, tntiSi] ogo- 
roixog raiq dixqowiv avTwv ry. Der Verf. geht von der 
Voraussetzung aus, die Sacra Via im populären Sinne 
des Wortes müsse doch auch wenigstens eine gewisse 
Strecke gewesen sein, und verlegt deshalb trotz jener 
Stelle die Wohnung des Opferkönigs in die Gegend 
des Titusbogens, wobei er zugleich ohne gehörigen 
Grund behauptet, für die spätem Historiker hätten jene 
Gebäude, namentlich die Regia, nur in der Überliefe
rung existirt. Allein die Angabe bei Herodian I, 14: 
agnäGaoai jag ib ayakpa al zijq ToTiag ugtiat nag&tvoi 
<ha f.itortg rgg itgag bdov tlg rqv tov ßaoiktwg avMjv, wo 
Ich mich nicht entschliessen kann, mit Canina Foro 
Hom. p. 153 und dem Verf. an den kaiserlichen Palast 
auf dem Palatin zu denken, zeigt deutlich, dass wenig
stens Regia und Vestatempel sammt den Wohnungen 
der Vestalinnen durch eine grosse Strecke von einan
der getrennt waren; und dass die populäre Sacra Via 
vielmehr ein Platz war als eine Strasse, sieht man 
aus mehren Stellen *),  z. B. wenn es heisst, das Bünd- 
hiss zwischen Romulus und Titus Tatius sei in Sacra 
Via geschlossen, und dann wieder in Comitio, wenn 
Cäsar den Raum von der Sacra Via und dem Comi- 
*ium bis zum Clivus . Capitolinus mit Teppichen Über
spannen lässt, auch in dem Horazischen: Ibam forte 
^ia Sacra, auch bei Varro l. I. V. 47: Huius Sacrae 
Viae pars haec sola vulgo nota, quae est a foro eunti 
pvhnore clivo, wo ich corrigiren würde inferiore 
clivo, seil, sacro, in demselben Sinne, wie eine Summa 
Nova und eine InfimaNova unterschieden wird. Kurz, 
die Sacra Via in dieser Bedeutung war der zunächst 
ans Comitium anstossende Theil dieser Strasse, wo die 
Regia und der Vestatempel und das dazu gehörige 
Kloster der Vestalinnen, sozusagen, gelegen waren, 

*) Dahin gehört auch Monum. Fratr. Arvai, fragm. XIII. Cn. 
Lentulo Gaetulico, T. Curtilio Mancia Coss. III. Hus Decembris in 
Sacra Via etc., wo Marini die Regia versteht.

Gebäude, denen wir jedenfalls eine nicht unbeträchtli
che Ausdehnung zuzumessen haben. — Es folgt S. 239 
ein anderer sehr wichtiger Punkt, der Fornix Fabianus, 
wo auch noch grosse Bedenklichkeiten übrig bleiben, 
da er von Einigen in die Nähe der Regia, von Andern 
in die des Faustinentempels verlegt wird, bei welchem 
letztem dem Verf. entgangen ist, dass die jetzige Fa- 
^ade keineswegs unmittelbar an die Strasse stiess, v°-l. 
Canina, Roma antica p. 79: Intorno poi era un recinto 
decorato con archi e colonne, le reliquie del quäle fu~ 
rono scoperte e distrutte al tempo del Palladio, come 
egli stesso lo assicura nella sua descrizione di questo 
tempio; und Nibby: Roma antica T. II, p. 634: Sali- 
vasi a questo tempio dalla via Sacra per una magni- 
fica gradinata composta di 21 gradini di marmo, sette 
de’ quali rimasero fn verso la meta del secolo XVI, 
allorche, narra il Ligorio Ms. Vat. n. 3374, p. 168, 
furono svelti, wobei im Folgenden der Annahme Pal- 
ladio’s widersprochen wird. — Dann S. 243 ff. von der 
Nova Via, über deren Entstehung durch Servius Tul- 
lius gar nichts bemerkt wird, da die Anlage dieser 
Strasse doch offenbar in den Zusammenhang der übri
gen städtischen Anlagen dieses Königs und seines Vor
gängers sehr bedeutend eingreift. Sie lief hinter dem 
Vestatempel und der Regia am Abhange des Palatinus 
fort, was man ohne genaue Anschauung jener gegen
wärtig durch die Kirche S. Maria Liberatrice und die 
anstossende Häusergruppe mit ihren Gärten und Mauern 
sehr entstellten Gegend kaum glauben sollte; doch 
wird die Sache völlig entschieden durch folgende 
Notiz bei Nibby T. II, p. 81: Negli scavi dell’ anno 
1816, come pure in quellt diretti da me negli anni 
1829 e seg. si trovö il lastricato di una strada a po- 
ligoni di lava, ehe costeggiava il lato meridimiale di 
questa fabbrica passando alla Curia (worunter Nibby 
das mächtige antike Gemäuer unter dem Palatin zwi
schen Maria Liberatrice und S. Teodoro versteht), e 
della quäle fu trovato un altro tratto nel principio del 
secolo passato dietro la chiesa di S. Teodoro per testi- 
monianza del Bernardini, Des er. del nuovo ripartimento 
de' Rioni di Roma p.6; eine Strasse, die keine andere 
gewesen sein kann, als die Nova, obgleich Nibby sie 
unrichtig erklärt. — Dann S. 246 ff. über die, Velia, 
wo der Verf. mit Recht die Ansicht Niebuhrs und 
Bunsen’s festhält. Velia war der Höhenzug, welcher 
sich vom Palatin in der Gegend des litusbogens nach 
dem Quirinal und den Carinen hinzog, den die Summa 
Nova und Summa Sacra berühiten, wo viele der ältern 
Könige gewohnt haben sollen. So wohnt Tarquinius 
Priscus ad Mugoniam supra summam novam viam, Ancus 
Marcius in summa sacra via, ubi aedes Larum est, 
Tullns Hostilius endlich da, wo in den ersten Jahren 
der Republik P. Valerius Poplicola zu bauen anfing, 
und wo nachmals der Penatentempel stand. Dieses 
sagt nicht blos Cicei o, wie der Verf. behauptet, son
dern auch Solinus C. 1: Tullns Hostilius in Velia, 
ubi postea Deum penatium aedes facta e:t. Dieser 
Punkt wird immer speciell in Velia genannt; da Dio
nys sehr bestimmt sagt, der Penatentempel habe hoch 
gelegen, und y.aza, ent Ka^tvag qtQovoav ImTopov 
o8ov, so kann über seine ungefähre Lage kein Beden
ken sein. Hr. B. freilich denkt mit Andern an den 
kleinen, der Kirche SS. Cosma e Damiano als Vor-
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halle dienenden Rundtempel* *),  allein dieser wird in 
der alten kirchlichen Tradition immer sehr bestimmt 
t. Urbis oder t. Romuli genannt, womit auch die Auf
findung des capitolinischen Plans in seiner Nähe über
einstimmt , und bei Dionys 1, 68: V/eraz Je y.azä tyv 
Iniyjntpov to ist gewiss nicht

*) Wichtig ist für diesen Tempel die Bemerkung Canina’s Foro
*56’ dass er seinen Eingang nicht vom Forum her gehabt, 

son ern aU3 derStrasse die zwischen ihm und dem Faustinentempel 
hindurchführte. ygi, auch Nibby T, H, p, 7I() sq.______________

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena.

‘YneXtaig zu corrigiren, da sub V elia ja vno OviklaiQ 
heissen müsste, sondern einfach mit Casaubonus Ove- 
liat. Vielmehr scheint der Penatentempel, den auch 
das Monum. Ancyranum in Velia setzt, auf der Area 
gelegen zu haben, welche nachmals durch den Bau 
des t. Veneris und Romae völlig umgestaltet worden.

Es folgen S. 253 ff- sehr verdienstliche Untersu
chungen über das Argiletum, den Janustempel des 
Numa, und die Lautumiae. Das Argiletum war einer 
sehr bestimmten Versicherung des Servius zufolge bis
her immer in die Gegend des theatrum Marcelli und 
in die Nähe des Tiber angesetzt worden; der Verf. 
weist ihm nach mehren Stellen des Martial die Gegend 
zwischen Forum und Quirinal an, wozu auch die Be
stimmung des ältesten Janustempels ad infimum Argi
letum passt, da aus andern Stellen bekannt ist, dass 
dieser nicht weit vom Severusbogen, etwa an der Stelle 
der Kirche Sta. Martina gestanden. Was diesen Janus 
und die andern Gebäude derselben Art betrifft, so be
handelt Hr. B. de Romae vet. Muris etc. p. 53 sqq. 
zusammen, was in dem grössern Werke an verschie
denen Stellen besprochen wird; bei welchen Erörte
rungen zu erinnern, dass die Stelle bei. Servius ad 
Aen. VIII, 607 nicht oanz uchtio veistanden ist. Die 
Hauptabsicht dieser Stelle ist, den Janus gemmus 
und den Janus Quadrifrons zu unterscheiden; ein 
Tempel des erstem war zuerst von Numa geweiht, ein 
Tempel des Quadrifrons wurde zuerst nach der Ein
nahme von Falerii erbaut. lani gemini waren der alte 
zwischen dem Forum Romanum und dem Forum Cae- 
saris, und der von Duilius in der Gegend des theatrum 
Marcelli erbaute, welche Servius verwechselt hat, wie 
auch Nibby Roma T. II, p- 669 richtig bemerkt. Ein 
Tempel des Quadrifrons, d. h. mit vier Durchgängen 
war der auf dem Forum transitorium und ist der noch 
erhaltene bei S. Giorgio in Velabro. Auf dem Forum 
oder richtiger auf der Strasse, welche das Forum Ro
manum von dem kaiserlichen Forum trennte, standen 
äusser dem Janus des Numa noch zwei andere Jani, 
von welchen Horaz spricht EpistA, 1, 54: Haec lanus 
summus ab imo perdocet und Ovid. Fast. 1, 257: Cum 
tot sint lani, cur stas sacratus in uno etc. Von ihnen 
berichtet der Schot. Cruq. zum Horaz: lani autem sta- 
tuae tres erunt, una in ingressu fori (also beim Arcus 
Fabianus: in der Gegend des Faustinentempels), altera 
in medio, ubi erat eins templum (d. h. der des Numa), 
prope basilicam Pauli vel pro Rostris: huc con- 
currebant et potissimum suas stationes hab 'baut foe- 
neratores, alii ad reddendum foenus, alii ad ac_ 
cipiendum: tertia autem statua erat ad exitum fori: 
bei welchen Monumenten, von denen der Ausdruck 

statuae offenbar ungenau ist, Hr. B. Handb. S. 326 ff. 
an Durchgangsbogen, wie der noch erhaltene auf dem 
Velabrum denkt*),  über denen sich Gemächer befun
den hätten (?)? welche, meint er, den Geldwechslern 
bei ihren Geschäften als Obdach dienten; vgl. auch 
Canina Foro p. 66. — Die Lautumien endlich wurden 
bisher in Folge einer mangelhaften Erklärung einer 
Stelle bei Varro gewöhnlich mit dem Carcer Mamerti- 
nus identificirt, da doch aus bestimmten, vom Verf. bei
gebrachten Stellen heryorgeht, dass unter diesem Na
men zunächst gleichfalls an ein Gefängniss, aber ein 
vom Carcer Mamertinus wesentlich verschiedenes, dann 
an ein ganzes Quartier zu denken, dessen Bestimmung 
von der Lage der basilica Porcia abhängt, zu welcher 
Cato bei Liv. XXXIX, 44 Grundstücke in Lautumiis 
ankauft. Auch hier ist die genauere Bestimmung des 
Verhältnisses zwischen diesem jungern und jenem äl
tern Staatsgefängniss sehr verdienstlich; nur dass zu 
bemerken gewesen wäre, dass nicht blos Flav. Blondus 
schon die beiden Gefängnisse unterschieden (nur dass 
er die Lautumien irrthümlich nach S. Nicola in carcere 
verlegt, wo nach alter Überlieferung seit der Decem- 
viralzeit gleichfalls ein Gefängniss bestand, das aber 
später zu einem t. Pietatis umgeschaffen wurde), son
dern auch Canina, welcher indessen seinen Ansichten 
von der Curia Hostilia und der Basilica Porcia zufolge 
auch die Lautumien an den Palatin verlegt, Foro Rom. 
p. 62 ff. II luogo delle Latomie, ossiano cave di pietre 
designato da Licio (XXXIX, 44), in cui esistevano 
gli atrj di Menio e di Tizio, doveva trovarsi a piedi 
del colle Palatino ehe vi sopra stava etc. Auch ver
wirft der Verf. ohne Grund die Erklärung Varro’s: 
quod hic quoque in eo loco lapicidinae fuerunt: denn 
nach aller Wahrscheinlichkeit richtete man erst um 
die Zeit des zweiten punischen Krieges, vielleicht nach
dem jenes Gefängniss bei S. Nicola in carcere, d. h. 
am Forum Olitorium eingegangen war, das Gefängniss 
ein, und übertrug damals den griechischen Namen auf 
die schon früher existirenden Stein- oder Tufgruben, 
welche man dazu benutzte. — Noch wäre zu wünschen, 
gewesen, dass der Verf. gleich hier, wo von den das 
Forum begrenzenden Localitäten die Rede ist, auch das 
Vulcanal besprochen hätte, eine erhöhte Fläche, welche 
sich wahrscheinlich von den Velien her gegen das 
Capitol hinzog und auf diese Weise die Tiefe des Fo
rums von der Niederung, in welcher nachmals die kai
serlichen Foren angelegt wurden, d. h. vom Argiletum 
schied, und welche zur Bestimmung der Curia Hostilm 
sehr wichtig ist, rlie oben darauf lag, mit Porticus und 
Treppe gegen das Comitium gerichtet. Ein Lotosbaum? 
den angeblich Romulus gepflanzt hatte, und welche1’ 
in der Nähe der Curia Hostilia stand, hatte seine Wur
zeln nach Plinius II. TV. XVI, 44, 86 bis zum Forum 
Caesaris getrieben; nach welcher Angabe man sich 
ein ungefähres Bild von der Distanz dieser LocalitäteR 
machen kann. Hr. B. spricht vom Vulcunal erst bei 
der Behandlung des Forums selbst S. 286 ff.

*) Welcher indessen als quadrifrons zu diesem Vergleiche ni^ 
passt. Waren es Bögen, so waren es sicher Jani gemini, wie der 
des Numa.
________ (Die Fortsetzung folgt jn Nr. 125.)_________  

Druck und Verlag von f. A. Brockhaus in JLeipäsilP



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITEMATUR-ZEITUNG.

Dritter Jahrgang. M 124. 23. Mai 1844.

Nekrolog.
Am 28. März starb zu Florenz Joseph Micali, der berühmte 

Verfasser der Werke: V Italia avanti il dominio de’ Ro
mani (Firenze, 1810, 1821; Milano, 1827; Genova, 1831); 
Storia degli antichi populi italiani (Firenze, 1832; Milano, 
1836, 1842).

Am 8. April zu Wien Ignaz Franz Edler v. Mosel, wirk
licher Hofrath und erster Custos der Hofbibliothek, früher 
Vicedirector des Hoftheaters, geb. zu Wien am 2. April 1772. 
Er schrieb: Versuch einer Ästhetik des dramatischen Tonsatzes 
(1813); Aufsätze in den „Vaterländischen Blättern“, in dem 
„Sammler“, in der „Wiener Literaturzeitung“, im „Janus“, in 
der „Wiener Zeitschrift“; Übersetzungen von Jones’ Geschichte 
der Tonkunst (1823); Delavigne’s Paria (1823); Dessen 
Schule der Alten (1824); Über das Leben und die Werke 
des Anton Salieri (1827). Bearbeitete mehre Werke von 
Händel und lieferte eine nicht geringe Zahl musikalischer Com- 
positionen.

Am 10. April zu Wien der eineritirte Professor der 
Naturgeschichte an dasiger Universität Dr. J. Andreas Ritter 
v. Scherer, früher Professor an dem polytechnischen Institut in 
Prag, 88 Jahre alt. Seine Schriften s. bei Meusel Bd. VII, 
S. 106; Bd. X, S. 568; Bd. XX, S. 92.

Am 18. April zu Darmstadt Reinhard Freiherr v.Dalwigk, 
Generallieutenant und Gouverneur der Residenz, geb. zu 
Kempf im Waldeckischen 1770. Er lieferte Beiträge zuJusti’s 
Almanach der Vorzeit und schrieb: Über den Wirkungskreis 
eines Cavalerieofficiers; Entwurf zu einer Anweisung Remonte- 
pferde abzurichten (1831).

Am 20. April zu Frankfurt a. M. Prof. Müller, Lehrer 
der Mathematik an der Musterschule daselbst, 58 Jahre alt.

Arn 20. April zu Tübingen Obertribunalrath a. D._ K. 
Emanuel Gottlob v. Pfizer, im 77. Jahre. Er schrieb: Über 
den Voraus des überlebenden Ehegatten (1802); Über die 
Collation der Descendenten (1807); Über die Grenzen zwi
schen Verwaltungs- und Civiljustiz ( 1828 ); Prüfung der 
Neuesten Einwendungen gegen die Zulässigkeit der Verwaltungs
justiz (1833); Prüfung der Wahrscheinlichkeitsberechnung der 
Rentenanstalt zu Stuttgart (1839).

Am 20. April zu Darmstadt Geheimrath Ernst Christ. Fr. 
Anton Schleiermacher,' im 90. Jahre.

Am 21. April zu Rom Cardinalbischof Bartolomeo Pacca, 
Decan des heiligen Collegium, Bischof zu Ostia und Velletri, 
Prodatarius des heiligen Stuhls, geboren zu Benevento am 
25. Dec. 1756.

Am 21. April zu Heidelberg der emeritirte Pfarrer Dr. 
Fr. Jakob Züllig, Abgeordneter der Stadt zur Ständeversamm
lung, Verfasser mehrer Schriften; Die Cherubimwagen; Der 
Jehovathron Ezechiel’s u. s. w. (1832); Johannes’ eschatologische 
Gesichte gen. Apokalypse übersetzt (1834).

Am 24. April zu, Leipzig Gottlob Kunath, Director der 
Armenschule daselbst, geboren zu Predel bei Zeitz am 4. Deb. 
1779. Von ihm erschien: Erstes elementarisches Lesebuch 
(1813). Doch weit grösseres Verdienst erwarb er sich als 
einer der tüchtigsten Lehrer und sorgsamsten Pfleger armer 
Kinder.

Am 25. April zu Berlin Hofrath Dr. K. G. Th. Oppert, 
praktischer Arzt und Privatdocent in der medicinischen Facul- 
tät der Universität. Er schrieb : Bemerkungen über die Angina 
faucium mercurialis (1827).

belehrte Gesellschaften.
Verhandlungen der Akademie derWissenschaf- 

ten in Paris. Am 2. Jan. gab Hombron eine topographi
sche Übersicht über die Länder und das Eis des Südpols, zum 
Erweis, dass das Eis des Südpols in seiner Stellung unverrückt 
verbleibt, wie das des Nordpols sich bewegt. Dufrenoy theilte 
Bemerkungen von Damour mit über einen Obsidian aus Indien, 
welcher beim Zersägen mit einem Knall zersprang. Dumas 
machte Mittheilungen aus einem Briefe von Malacuti über die 
Wirkung des Chlor auf die Atherarten. Am 8. Jan. A. de 
Quatrefages, Abhandlung über die Phlebenteren, eine neue 
Ordnung der Klasse der Gastropoden. Fuster über das Klima • 
von Frankreich. Scoutetten über den Luftröhrenschnitt in der 
äussersten Periode des Croup. Bericht über einen von Fran
cois für den schottischen Leuchtthurm zu Scherivore gefertigten 
katadioptrischen Apparat. Tavernier über Vorrichtungen, welche 
bestimmt sind, mit Genauigkeit den Siedpunkt des Wassers in 
der Scala des Thermometers festzustellen. Payer, Zusätze zu 
seiner Abhandlung über den Einfluss des farbigen Lichts auf 
die Pflanzen. Paul Gervais, Bemerkungen über die Familie 
der Scorpionen und Beschreibung mehrer neuen Arten. Mel- 
loni, Bemerkungen über die Temperaturen der verschiedenen 
Lichtstrahlen, welche das Sonnenspectrum bilden. Sedillot über die 
Entdeckung der Variation des Mondes. Er behauptet, dass 
eine richtige Erklärung des Abul-Wefa allerdings die Variation 
verstehen und mithin die Entdeckung den Arabern zuschreiben 
lasse; welcher Behauptung Biot abermals widersprach. Lefort 
über die Coincidenz der Erdstösse in der Normandie und 
Bretagne mit der momentanen Störung der Klarheit des Was
sers in den artesischen Brunnen von Grenoble. Marcel de 
Serres, Zweifel in Bezug auf die Existenz eines Quecksilber- 
Lagers im Departement Aveyron. Colla, Mittheilung über ein 
am 8. Dec. 1843 zu Parma sichtbares Nordlicht. Plantamour 
und Valz über die parabolischen Elemente des Kometen vom 22. 
Nov. 1843. Am 15. Jan. Dutrochex, Entgegnung gegen Payer’s 
Untersuchungen über den Einfluss des farbigen Lichts auf die 
Pflanzen. Bericht über eine Reihe Abhandlungen von Armand 
de Quatrefages über die Organisation verschiedener Thiere 
ohne Wirbel an den Küsten der Mancha, wozu Peltier am 
22. Jan. Bemerkungen lieferte. Bericht über eine Schrift von 
Lamarle über die Biegung belasteter Körper nach oben. Bayer 
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(preuss. Oberst), Abriss einer Theorie von der Contraction der 
durch Mündungen getriebenen Wassergänge. Prevost und 
Lebert, von den Organen des Bluts und Blutumlaufs in den 
Wirbelthieren. Robinet über die Bildung der Seide. Camay, 
neue Classification der Vögel, gegründet auf die Form des os 
palatinum. Arago stellte die Beobachtungen über den neue
sten Kometen zusammen. Derselbe legte einen von Collardeau 
nach einem neuen Princip gefertigten Manometer vor. Am 22. 
Jan. Biot zeigte, dass die Variation des Mondes in der an
geführten Stelle des Abul-Wefa nicht verstanden werden könne, 
sondern dieser Schriftsteller von dem zweiten Element der 
Evection dem Ptolomäus folgend spreche. de Gasparin über 
die Überschwemmungen der Rhone. de Mirbel und Spach 
über die Embryogenie der Taxus baccata. Cauchy über die 
continuen Functionen. Bericht über Rozefs Abhandlung von 
dem Vulcane in Aubergne. Chevandier über die elementaren 
Bestandtheile der verschiedenen Holzarten und den jährlichen 
Ertrag eines Hjctars Waldung. Ed. Fremy, Untersuchungen 
über die Metallsäuren. Magne über das Mittel, gewisse Krank
heiten des Sehorgans nach Abwesenheit des einen oder mehrer 
Lichter, welche sich beim Vorhalten einer brennenden Kerze 
im Auge abspiegeln, zu unterscheiden. Liautaud über die Na
tur und medicinischen Eigenschaften des indischen Flachs. 
Pedrari, briefliche Mittheilung über ein von den Bewohnern 
zu Caracas angewendetes Gift. Duchartre über einen ver
löschten Vulcan zu Roque-Haute im Departement Herault. C. 
Gerhardt über die Producte der trockenen Destillation der 
Schwefelcyanüre. Am 29. Jan. Bericht über die Abhandlung 
von Cellerier in Beziehung auf die Theorie der imaginären 
Grössen; die aufgestellte Theorie wurde als sehr nutzreich für 
die Analysis und den Integral-Calcul bezeichnet. Chailly und 
Godier, Abhandlung über eine neue Methode, Verkrümmungen 
des Körpers ohne mechanische Betten und ohne Einschnitte zu 
heilen, welche Rhachidiorthosie genannt wird. Fermond über 
die Entstehung der Töne und die daraus hervorgehenden Phä
nomene. Danger und Flandin über die Bleivergiftung, mit 
Bemerkungen über die Absorption der Gifte. Hossart und 
Rozet über die Ursachen der Irregularitäten der Oberfläche, 
das Niveau der Erde, die Anomalien, welche in der Richtung 
des Senkbleies, in der Pendelschwingung und in dem Barometer 
auf einer und derselben Oberfläche zu bemerken. Faye über 
den elliptischen Lauf des neu entdeckten Kometen. Lafargue 
theilte eine Heilmethode, die Muttermäler (naevi materni) zu 
entfernen, mit. Es werden fünf bis sechs Einstiche mit einer 
in Öl von Croton tiglium getauchten Lancette gemacht, worauf 
eine leichte Ulceration erfolgt. Aug. Laurent über die aus 
der Destillation des Sulphobenzids, des Azobenzids und des 
Sulphazobenzids gewonnenen Producte.

Verein für Geschichte der Mark Brandenburg. 
Am 10. Jan. sprach Geh. Archivrath Riedel über die Bearbei
tung der Geschichte einzelner märkischen Städte durch Ein
wohner derselben, wozu die Vorlegung von Künzers Chronik 
der Stadt Neustadt - Eberswalde Veranlassung gaH Derselbe 
berichtete über die sogenannte Sargprocession, welche früher 
beim Absterben der Landesherren in allen grössern Städten der 
Mark Brandenburg gehalten zu sein scheint. Director Odebrecht 
trug den Plan eines von ihm vorbereiteten Werks über dieVor- 
und Familiennamen, die in brandenburgischen Urkunden genannt 
werden, vor. Am 14. Febr. las Director Odebrecht über die 
Wiedererhebung des niedern Adels der Mark Brandenburg in 
Folge des 30jährigen Kriegs. Baurath v. Quast legte mehre 
Zeichnungen und Grundrisse der Kirche des heil. Bluts zu Wils- 

nack, sowie der Marienkirche in Prenzlau vor und erläuterte 
sie. Eine eingesendete Abhandlung des Predigers Ballhorn zu 
Oranienburg verbreitete sich über den Ursprung von Oranien
burg und über die Grenze des vom Markgraf Albrecht dem 
Bären in dieser Gegend erworbenen Gebiets. Am 13. März 
legte Geh. Archivrath Riedel die von Dr. Otto in Giessen ein
gesendete Abschrift der in der dortigen Bibliothek befindlichen 
Fragmente alter brandenburgischer Geschichtschreibung vor. 
Vorgetragen wurde eine von dem Domherrn Frhr. Gans Edlen 
Herrn zu Pulitz gesendete Abhandlung über Burgwälle in der 
Priesnitz. Ein zu Ebendorf bei Magdeburg aufgedecktes heid
nisches Grabmal gab dem Director v. Ledebur Veranlassung 
über die Bedeutung desselben sich auszusprechen und nachzu
weisen, dass jene Stelle im Munde des Volks Angelhoch ge
nannt werde.

Physikalischer Verein in Frankfurt a. M. Der 
Zweck des Vereins verbindet mit der wissenschaftlichen For
schung zugleich die allgemeinere Verbreitung physikalischer 
Kenntnisse. Die Zahl der wirklichen Mitglieder betrug im 
vorigen Jahre 205, die der Ehrenmitglieder 32, die der cor- 
respondirenden Mitglieder 21. Den Vorstand bilden Dr. Müller, 
Oberfinanzrath Rommel, Prof. Dr. Nee ff, Kessler - Gontard, 
Dr. Greiss, Dr. Lorey. Die Vorlesungen über Experimental
chemie, die Lehre von der Bewegung und dem Gleichgewichte 
der Körper, hielt Prof. Dr. Rud. Böttger, welcher auch den 
Elementarunterricht in der Chemie und Physik ertheilte. In 
den Versammlungen theilte theils Prof. Böttger die neuesten 
Entdeckungen in der Lehre vom Lichte mit, theils behandelte 
Derselbe und andere Mitglieder verschiedene Gegenstände in 
Vorträgen. Im Sommerhalbjahre waren diese Vorträge folgende: 
Über die Frage, ob Pflanzen- und Thierkörper feuerbeständige 
Elemente aus sich selbst erzeugen; über v. Drieberg’s Beweis
führung, dass die bisherige Lehre vom Druck des Wassers und 
der Luft falsch sei; Mittheilung einer neuen Methode, Baum
wollenfäden in unechten Linnengeweben nachzuweisen; neues 
Verfahren, um aus Chlorsilber Silberoxyd und metallisches Silber 
zu erhalten; über das Protein; über die Bleichung des Caout- 
choucs und das beste Lösungsmittel für dasselbe; wie entdeckt 
man am leichtesten schwefelige Säure in den Producten des 
Handels? einfaches Verfahren, die Gegenwart von Stickstoff in 
den kleinsten Mengen organischer Stoffe nachzuweisen; einfache 
Darstellung von unterschwefeligsaurem Natron; über die schnell® 
Zersetzung des Schwefelsäuren Kupferoxyd - Ammoniaks durch 
Essigsäure; über die Gewinnung des Quecksilberoxyds in grossen 
Krystallen; über Gries, Stein und Gicht, nach Liebig’s Theorie 
vom Stoffwechsel; über den Boomerang; über ein einfaches 
Mittel zur Verstärkung der Wirkung Volta’scher Säulen; übet 
Interferenz des Lichts. Die in der Oberpostamtszeitung bekannt 
gemachten meteorologischen Beobachtungen leiteten Dr. Söm~ 
mering, Prof. Dr. Böttger, Dr. Buch, Dr. Greiss, Rust und 
Dr. Schmidt. Auf Cronenberg beobachtete Dr. Johannes Becker• 
Eine andere Commission übernahm die 36 stündigen meteorolo
gischen Quatemberbeobachtungeoi Gutachten wurden an die 
städtischen Behörden ertheilt, über die geeignetsten Proben der 
Güte des Biers, über mögliche Feuergefährlichkeit einer Firniss
bereitungsanstalt, über eine neue von J. G. Zährer erfunden® 
kraftausübende Maschine ohne Dampf; über die vom Polizeirath 
Zulehner erfundene Ofenconstruction; über die von Ph. Ja^' 
Kayser erfundene neue Lampenconstruction. Der Verein er
freute sich im vergangenen Jahre eines Legats von Jak. Fr* 
Gontard, der Unterstützung durch die Senckenberg’sche Stiftung? 
und reichlicher Geschenke an Büchern.



495

Misccllen.
Unter Denen, welche den Buchhandel mit der vorherr- 

Schenden Rücksicht auf einen der Wissenschaft und der Bildung 
des Volkes zufallenden Nutzen betreiben, zeichnete sich der im 
Vorigen Jahre verstorbene Friedrich Perthes aufs rühmlichste 
aus. Mit regem Eifer ging er auf die ihm mitgetheilten An
deutungen über vorhandene Lücken der Literatur oder über die 
Bedürfnisse der Volksbildung ein und wirkte thätig zu deren 
Ausführung mit. Von dem noch in seinen letzten Lebenstagen 
betriebenen Werke liegt nun die erste Lieferung vor: „Bildnisse 
der deutschen Könige und Kaiser von Karl dem Grossen bis 
Franz II. nach Siegeln und Urkunden, nach Münzen, Grab- 
mälern, Denkmälern und Originalbildnissen gezeichnet von Heinr. 
Schneider, in Holz geschnitten in der xylographischen Anstalt in 
München, nebst charakteristischen Lebensbeschreibungen von 
Friedr. Kohlrausch. Erste Abtheilung, in 8 Heften. Von Karl 
dem Grossen bis Kaiser Maximilian I. Erstes Heft.“ (Hamburg 
Und Gotha, Friedr, und Andr. Perthes. 1844. Gr. 8.) Perthes 
ergriff den Gedanken, welchen ihm ein Vater, der seinem Sohne 
zur lebendigem Auffassung der deutschen Geschichte Bildnisse 
der Regenten vorlegen wollte, aussprach, mit grossem Eifer 
Und begann alsbald das Unternehmen, ein solches Werk zu lie
fern , damit, dass er, um nicht imaginäre, sondern getreue 
Abbilder zu geben, eine weitläufige und mühsame Correspondenz 
einleitete, wodurch er Nachrichten über vorhandene Original
bilder auf Siegeln, in Handschriften, auf Denkmälern, und diese 
selbst in genau ausgeführten Copien herbeizog. So waren 
schon 25 Abbildungen der Könige und Kaiser vollendet, als 
Perthes starb. Was er begonnen, soll wie ein letzter Willen 
durchgeführt werden. Der Künstler, welcher die Zeichnungen 
übernommen hat, ist Prof. Schneider aus Koburg. Die Grund
sätze aber, welche derselbe befolgt und die Vorrede andeuten, 
müssen als die richtigsten anerkannt werden, indem er nicht 
eine starre Nachzeichnung eines unter mehren ausgewählten 
Porträts liefern, sondern Bilder schaffen wollte, „die den Cha- 
rakter der Ähnlichkeit mit den Originalen behalten, aber zu
gleich die Freiheit des eigenen Schaffens an sich tragen“. Zu 
den Bildnissen fügte er überdies Randverzierungen, welche be
deutungsvolle Scenen aus dem Leben des dargestellten Königs 
enthalten und das historische Interesse auf sich ziehen. Von 
dieser Seite ist auch das Werk allen Lobes Werth. Das erste 
Heft enthält 7 Bildnisse auf 4 Blättern, von Karl dem Grossen, 
Ludwig dem Frommen (beide nach Urkundensiegeln in Paris), 
von Ludwig dem Deutschen (nach einem Diplome in München), 
V°U Karl dem Dicken, von Arnulf (nach einer Urkunde in Han
nover), von Ludwig dem Kinde und Konrad I. (beide nach 
Urkunden in München), geistvoll, lebendig und sauber ausge- 
führt. Solche Bilder laden von selbst zur nähern Kenntniss 
des Lebens der Männer ein. Die beigegebenen Lebensbeschrei
bungen rühren von dem allbekannten Verfasser der deutschen 
beschichte für Schulen her, welcher für seine Darstellung den 
Standpunkt gewählt hat, von welchem aus gereiftere Jünglinge, 
als die Repräsentanten des für Auffassung der Geschichte empfäng
lichen Publicums, befriedigt werden sollen. Bei der Herbei- 
Schaffung des Stoffs rühmt er die Mithülfe des Dr. Bethmann 
in Berlin. In der Darstellung hat er mit Recht nicht verschmäht, 
zur Anschaulichkeit des individuellen Lebens auch Einzelheiten, 
charakteristische Züge, stehen sie auch nicht unter einander in 
engem Zusammenhänge, zu berücksichtigen, und mit gutem 
Erfolge sich bemüht, die Spuren des vörausgegangenen Studiums

Verantwortlicher Redacteu:: Dr. j», Hand in Jena» 

durch lebendige und charakteristische Zeichnung zu verdecken. 
Sicher wird das Werk zur Weckung des Interesse an der Ge
schichte unseres Vaterlandes das Seinige beitragen.

Literarische Nachrichten.
Dr. Kombst in Edinburgh, von welchem die Nachricht 

ertheilt wurde, er jsei der Herausgeber des „Portfolio“, hat 
an die Redaction des Hamburger Correspondenten ein Schrei
ben unterm 4. März erlassen, in welchem er erklärt, dass 
die Angabe, die Verbreitung der Protokolle der Wiener Mini- 
sterial - Conferenzen rühre von ihm her, auf einem Irrthum 
beruhe. Am „Londoner Portfolio“ habe er nur Theil ge
habt, und auf das Erscheinen des sogenannten „Radicalen 
Portfolio“ bei mehren deutschen Zeitungen reclamirt, aber die 
Erklärungen seien nicht aufgenommen worden. Den wahren 
Sachverhalt stelle sein Aufsatz in der Allg. Zeitung dar. S. unsere 
Lit.-Ztg., 1842, S. 1038.

Auch in Neapel hat sich, wie in Florenz und Rom, ein 
Verein für historische Studien gebildet, welcher namentlich dar
auf gerichtet ist, den Reichthum der neapolitanischen und sici- 
lischen Archive zu benutzen. Das Programm benennt als Ten
denz: „die Documente der Geschichte Neapels und Siciliens vom 
J. 568 oder von der Ankunft der Longobarden in Italien, bis 
zum J. 1734 oder der Ankunft des Königs Karl von Bourbon 
in Neapel herauszugeben.“ Die Materialien sind in zehn Rubri
ken eingetheilt: 1) Neapolitanische Documente von 568—1016. 
2) Sicilische Documente von 568—1016. 3) Documente von 
Neapel und Sicilien von 1016—1282, in welchen Zeiten beide 
Länder unter Normannen, Deutschen und Karl von Anjou ver
eint waren. 4) Documente Neapels unter den Anjous von 1282 
bis zum Tode Johanna’s II., 1435. 5) Sicilische Urkunden von 
1282 bis zur Vereinigung Siciliens mit Neapel unter Alphons I. 
6) Urkunden Siciliens und Neapels unter Älphons I. 7) Ara
gonische Urkunden Neapels bis zu Ferdinand dem Katholischen, 
1501. 8) Sicilische Urkunden bis zu demselben König. 9) und 
10) Neapolitanische und sicilische Urkunden unter den Vice
königen bis 1734. Der Anfang wird mit den Handschriften, 
die in La Cava und Monte Cassino sich befinden und für die 
Gesetze des lombardischen Reichs wichtig sind, gemacht; daran 
werden sich die Urkunden von Amalfi, Gaeta, Neapel, die 
griechischen Urkunden dieser Archive schliessen. Die Regierung 
hat zur Eröffnung der Archive die Erlaubniss ertheilt und aus
gezeichnete Männer des Reichs sind Theilnehmer geworden, aus 
denen Commissare für jede Abtheilung erwählt sind. Ein gleich
artiges Unternehmen beabsichtigt man in Monreale bei Palermo. 
Der Prior des dortigen Klosters Don Giovanni Battista Tarallo 
hat den Plan einer Ausgabe der im Archive des Doms befind
lichen Urkunden bekannt gemacht. Das Werk wird 600 bis 
700 Urkunden in drei Bänden enthalten, unter denen mehr 
als 70 der normannischen Epoche angehören, zwei von Roger, 
zwei von Wilhelm II. arabisch-griechisch, eine von demselben 
arabisch-lateinisch.

Für die Prüfung der theologischen Candidaten im Gross- 
herzogthum Mecklenburg-Schwerin, welche eine zweifache ist, 
die erste nach dem akademischen Triennium, die zweite nach 
drei Jahren pro ministerio^ und nach welcher der Candidat 
erst wahlfähig wird, ist eine besondere Commission eingesetzt wor
den. Diese wird aus dem Superintendent Vermehren in Güstrow, 
als Director, den Professoren Krabbe und Hoffmann in Rostock, 
welche aiterniren, und dem Pastor Kliefoth in Ludwigslust 
bestehen.

Druck und Verlag von E1» AL» Brockhaus in heipzig»
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(Der Raum einer Zeile wird mit P/j Ngr. berechnet.)

Erklärung.
Das Märzheft (Nr. 60) der Neuen Jen. Allg. Lit.-Ztg. laufenden 

Jahres enthält eine ihrem wesentlichen Inhalte nach wohlwollende, 
ja selbst für mich schmeichelhafte ßeurtheilung meiner Statistigue 
generale de la France, Tome III u. IV (unter besonderm Titel er
schienen), gegen deren Verfasser ich zu Danke verpflichtet bin. 
Dass derselbe aber es für nöthig erachtete einer Verleumdung zu 
widersprechen, die ihm gegen mich zu Ohren gekommen war, be
weist mir, wie sehr ich Unrecht hatte, aus Geringschätzung nicht 
gleich auf die Insinuation zu antworten, welche sich Qudrard, wie es 
seine Art ist, in dem mich betreffenden Artikel seiner sonst ver
dienstlichen France litteraire erlaubt hatte. Seine Vermuthung als 
sei ich in petto historiographe de Russie, auf welche hin Andere 
mich sogar als einen russischen Spion oder wenigstens als einen 
in russischem Solde stehenden Schriftsteller zu bezeichnen beliebt 
haben, schien mir zu albern nach Allem was ich nicht nur selbst 
über Russland geschrieben, sondern auch in die Encyclopedie des 
gens du Monde (die ich in diesem Jahre mit dem 44sten Bande zu 
beendigen gedenke) aufgenommen hatte (man sehe z. B. den Artikel 
Constantin Pavlovitch), sage zu albern, um mich gedrungen zu 
fühlen, ihm die verdiente Zurechtweisung entgegen zu setzen. Offen
bar hatte Querard von Allem, was ich in den Druck gegeben hatte, 
auch nicht eine Sy Ibe gelesen, sonst wäre er gewiss, ich nehme es 
gern an, nie auf die Idee gekommen, einen so unwürdigen Verdacht 
gegen mich auszusprechen. Seit fünfzehn Jahren ist Russland der 
Gegenstand meiner Lieblingsstudien: einem solchen pflegt man wol 
eine Seite abzugewinnen, die ihn werth und achtbar macht; nichts
destoweniger aber habe ich mich stets, diesem Reiche gegenüber, 
einer Unparteilichkeit beflissen, die eben nicht alltäglich ist, und 
nicht ermangelt, bei vorkommender Gelegenheit mich mit einer Un
abhängigkeit auszusprechen, wie sie dem freien Manne geziemt: man 
sehe, unter meinen frühem Artikeln, Alexandre PavlOVltch und 
Katherine 11; unter den neuesten Nicolas, Paull, Romanof, Russie. 
Die Notiz über den regierenden Kaiser betreffend, sei erlaubt, des 
Umstandes zu erwähnen, dass der bekannte polnische Patriot Theodor 
Morawski, vom Anfänge an mein Mitarbeiter an der Encyclopedie 
und darin u. a. Verfasser des Artikels Pologne, bei einem Besuche 
bei mir ganz ausdrücklich meine Unparteilichkeit anerkannte (seine 
Worte waren: Je rends hommage ä votre haute impartialite). Der
selbe Geist, nicht minder fern von höfischer Entstellung der Wahr
heit als von Feindschaft und Verkleinerungssucht, herrscht auch in 
meinen zusammenhängendem Arbeiten über Russland, sowie er darin, 
mit Gotteshülfe, auch in der Folge nicht fehlen soll!

Nach dem Allen, obgleich ich noch überdies fragen möchte, was 
denn ein sehr beschäftigter Schriftsteller in Paris für Russland aus- 
spioniren könnte, darf ich es wol meines geehrten Recensenten Ur
theile überlassen, zu entscheiden, ob man, falls man einen Spion 
brauchte, je auf den Gedanken hätte kommen können, sich zu diesem 
Zwecke an mich zu wenden.

Ich danke meinem geehrtenRecensenten, dass er diesen Verdacht 
von sich gewiesen hat, bedauere aber, dass er ihn ins deutsche 
Publicum gebracht, und muss diese Erwiderung auf demselben Wege 
veröffentlichen, als, selbst abgesehen von der allgemeinen Sorge um 
die Erhaltung eines Namens, dessen guter Klang.in der Literatur- 
Zeitung gerühmt wird, meine bisherige Stellung bei mehrern Prinzen 
und Prinzessinnen des königl. Hauses, als Lehrer der deutschen 
Sprache, mir es zur Pflicht macht, der Verleumdung selbst den 
Vorwand zu entziehen, den sie aus meinem Stillschweigen schöpfen 
könnte.

J. H. Schnitzler,
Hauptredacteur der Encyclopedie des gens du Monde.

Allgemeine pressgeitung.
$erauößegehen von Dr, C t ß e t«.

1844. 27 — 35.
©aS fönigl. fdchf. ben S<hu$ ber Siechte an lite= 

tätlichen ©rjeugniffen unb SBerfen ber Äunft betrejfenb. HI. ©aS ©efe^ 
in feinen emjelnen SBeftimmungen. Von 2C. Verger, (gortfe^ung.) — 

©er Otubent spioug unb bie Seitfe^rift „gaebrelanb" beö ^oc^vctrat^ 
angeElagt. — Sie Verleger beö £errn v. Valjac. — Älage wegen Vtwp 
brucfö eines 2llmana^ö. — ©igent^ümli^e JCnfi^ten über ben ®eift 
preu^if^en ©efe^eö vom 11. Suni 1837. — ©rfenntniffe beS fönigt- preup' 
SbercenfurgeridjtS- XII. Dr. Sacobp gegen ben Socalcenfor in Äönig^5 
berg. XIII. Dr. «Döaerifer gegen ben ßocalcenfor in Verlin. — ©rivi* 
berung auf bie „©rfldrung" beS ^>errn Dr. ^öpfner in Vr. 11 unb 1” 
ber „^re^jeitung". Von Dr. S. 9t. Verger. — ©ie „©eutfc^=franjö? 
fif^en Sabrbüdjer", ^erauSg. von Stuge unb SJlarr. Von 21. Vergüt- 
— 8ujernerifc^e Buftänbe. — ©ie @tnfül)rung amerifanif^jer 9ta<$brüd* 
von engltfc^en SOSerEen inßanaba. — ©ntfdjeibung beö fbnigl. fäc^f. ®0ti* 
nifteriuniS beö Snnern in ber (SdjeUfng^auluö’f^en Streitfrage. — Vet? 
trag sur Ce^re vom 9tad}brucE mufifalifdjer ßompofitionen. ©rfter W 
tifel. Von S. Ä. — Verein jur Untcrbrürfung beS Sournalna^brucES. —■ 
3 ft ber Verleger berechtigt, fein Verlagerest ju veräußern? — StechU 
li’Seß ©utac^ten beö ©efyeimen ©bertribunalS ju Verlin über ben Vegriff ( 
beS ftrafbaren Stadjbruifö unb ber bemfelben gleidjjuachtenben Vergehn5 
gen. — ©ie 2Ccten in ber 4?i§ig’|'Sen Unterfudjung. — ©aö Xe^fe Söort 
in bem Streite über ben 9lad}brucf jmifSen mir unb bem £errn Dr. 
Verger. VonDr. Hopfner. — ©ie fddjf. Stachcenfur unb baSSaften« 
buch ,/Vorwärts''. — granjöfifche ^Preßfreiheit in SlaubenSfachen.
SSücfjettJcr&Pte; Stadrtidfyten unb ^totijen; AJitertmfd^ 
Anzeigen.___________

Von ber Allgemeinen ^Pre^jeitung crfSeinen wöchentlich jwei 
Stummem, «preis beö Sa^rgangö S^lr.

Angeigen werben in ben Spalten bes SBlatteS abgebrudt unb für 
ben 9taum einer Seile 1 ’/4 9tgr. berechnet-, befonbere Anzeigen 
gegen Vergütung von 1 S^lr. 15 9tgr. beigelegt.

£eip$ig, im SDlai 1844.
/. ßrockI)aus.

Sn ber ®. SBäÄefer’f^en Verlagö^anblung in ®ffert ift
foeben erfctjienen:

g. Spieß,
Oberlehrer am Svmnaftum in ©uiSburg,

Webnngsbud)
jum UeBcrfe^en au$ bem ^eutf^en tn^ gatemifcpe 

ju ber lat. Schulgrammattf von Äibrrti unb ßiläxinQ 
für bie Quarta bearbeitet.

I2y2 <Sgr.
Ueber bie brauch barfeit biefeö UebungSbucheS (pricht fiS «£>err ©t:i 

rector SDleiring, SJtitarbeiter ber oben genannten©rammatif, in einem 
Schreiben an ben Verfaffer folgenbermafen auö:

gereicht mir jum Vergnügen, Sbnen bie Stachricht geben J11 
„tonnen, bah baS von Shnen herausgegebene «Itebungöbndh 
„tteberfe^en attö bem ©eutfdien in’$ Äateinifcfje », welch^ 
„feit Anfang biefeö Schuljahrs in ber £lu ar ta unfers ©pmnaftum» 
„parallel mit ber bezüglichen Schulgrammatif jur münblichtn ©inübu^ 
„ber Siegeln gebraucht wirb, in bet SBabl Wie in ber An0t\ 
„nung ber SSeifpiele fleh als h^Sft jnwrtmdfng unb nützlich 
„wiefen ^at. ©em SBerfchen wirb eine weite Verbreitung um fo mehr 
„gefidjert fein, ba bajfelbe au Sh .neben ber 3umpt’fchen ©rammatw 
„bie ja ber von Shnen berüdfichtigten burchweg jum ©runbe l^' 
„füglich wirb gebraucht werben fönnen. SOI ei ring-

Mm bem püdjlrin and) bri ben ^Inftaltcn Eingang ja 
phaffln, weldje bie ©rammattk von ^tbrrti unb jfürtring nw 
benutgen, finb in einem Anhänge 2 */2 ©gr.) bie betreffenb«^ 
Hegeln theils wvrtlid), theils in einer etwas abweidjenben 
abgebrneht. x

«Binnen furjem erfcheint von bemfelben Verfaffer auch ein Hebung^ 
für Tertia; worauf bie Verlagshanblung hiermit vorläufig aufmertl«' 
macht. _____
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Alt eithum s kranke.
Schriften von Wilhelm Adolf Becker.

(Fortsetzung aus Nr. 123.)
JVach solchen Vorbereitungen geht die Entwickelung auf 
das bis jetzt nur ungefähr begrenzte Forum über, wobei 
zunächst von den Ausgrabungen berichtet wird, welche 
die den eigentlichen Platz an den beiden Längenseiten 
einfassenden Strassen aufgedeckt haben; Notizen, welche 
sich hin und wieder noch vervollständigen liessen. Wie 
gewöhnlich wird die Kirche S. Maria Liberatrice als 
die Stelle des Vestaheiligthums angenommen, welches, 
wie wir wissen, an der Ecke des Palatin gegen das 
Forum lag. In Wirklichkeit aber scheint man hier 
noch Weiter gegen den Palatin zurückgehen zu müs
sen. Jene Kirche heisst genau S. Maria libera nos a 
poenis Inferni, welches Infernum in der kirchlichen 
Tradition auf den Ort bezogen wird, wo Curtius sich 
hinabgestürzt habe, wie sie denn auch den Doppelna
men S. Silvestri de lacu führte (Martinelli, Roma ex 
ethnica sacra p. 222) und einer Notiz des Flaminio 
Vacca zufolge dort ein auf die That des Curtius be
zügliches Relief*) aufgefunden wurde, bei FeaMiscell. 
I. p. LII: Dove e oggi la chiesa di S. Maria liberaci 
dalle pene dell1 Inferno, vi fu trovato a tempo mio un 
Curzio a cavallo scolpito in marmo di mezzo rilievo, 
quäle precipitasi nella soragine. Der lacus Curtius 
wird sonst immer in die Mitte des Forums verlegt, s. 
Becker S. 319, A. 77, sodass entweder eine spätere 
Verlegung anzunehmen wäre, oder sollte vielleicht eine 
Erinnerung an den Mundus dabei zu Grunde liegen, 
Welcher nach Plutarch Rom. 11 auf dem Comitium lag, 
aber sehr geheim gehalten wurde? Kurz die Area, 
auf welcher jene Kirche steht, scheint noch zum Comi
tium gehört zu haben. Dann S. 273—281 vom Comi
tium, über dessen Verhältniss zur Curie und zum Fo- 
rum des Verf. Ansichten noch sehr schwankend sind. 
Hernach wird nach Canina s und Bunsen’s Vorgänge 
das Forum historisch behandelt, und zwar in drei Ab
schnitten, das der Republik, das von Julius Cäsar bis 
Domitian, und endlich das Forum seit Domitian. S. 284 
von der Curia Hostilia, deren Lage an der Nordseite 
des Forums, in der Linie vom Faustinentempel bis zum 
Severusbogen, seit Niebuhr hauptsächlich durch fol
gende Stelle bei Plinius begründet wird : H- VII, 60

*) Es ist jetzt zur Seite der Haupttreppe im Conservatoren- 
palaste eingemauert.

Duodecim tabulis ortus tantum et occasus nominantur ; 
post aliquos annos adiectus est meridies, accenso con- 
sulum id pronuncianle, cum a Curia inter Rostra et 
Graecostasin prospexisset solem. Auch der Verf. ist 
von dieser Ansicht so fest überzeugt, dass die Ansetzung 
der Hostilia an der Südseite des Forums der erste Ar
tikel im Sündenregister des Hrn. Canina ist, de muris 
et portis p. 5: Primum igitur curiam Hostiliam in me- 
ridiano fori latere collocat, sperans, puto, sic quoque 
fieri posse, ut meridie ipso accensus consulis a curia 
inter Rostra et Graecostasin prospexerit solem. Hr. 
Canina hat bei diesem Punkte seine wohl erwogenen 
Gründe, deren Entwickelung durch ihn selbst wir nicht 
vorgreifen wollen; in Betreff jener Stelle sagt er: Die 
Curie lag hoch, das Comitium darunter, Gräcostasis 
und Rostra auf dem Comitium. Wie ist es nun mög
lich, dass der Accensus, wenn er vor der Curia stand, 
also höher als Gräcostasis und Rostra, die noch höher 
oben am Himmel stehende Sonne zwischen diesen bei
den Punkten sehen konnte? Selbst wenn wir den 
Rathsdiener unten auf das Comitium, vor die zur Curie 
hinaufführende Treppe (von welcher z. B. in der Ge
schichte der Ermordung des Servius Tullius die Rede 
ist) stellen, bleibt es undenkbar, dass die Sonne am 
Himmel um die Mittagstunde zwischen jenen beiden 
Punkten zu sehen war, von denen die Rostra gewiss 
nicht über Mannshöhe hatten. Es ist also bei dem pro- 
spexit Solem nicht an die Sonne selbst zu denken, 
sondern an ihren Schein, und der Accensus ist so zu 
stellen, dass die Sonne über dem Palatin in seinem 
Rücken stand, der Schein aber zwischen jenen Punk
ten vor ihm hindurch fiel, wobei wahrscheinlich Be
schattung der zunächst anstossenden Punkte durch an
dere Gebäude hinzu zu denken: jedenfalls eine scharf
sinnige Auslegung jener Stelle, ohne deren sehr be
stimmte Widerlegung die Lage der Hostilia in der Ge
gend des Faustinentempels, sollten nicht sonst noch 
schlagende Gründe zur Hand sein, sehr hypothetisch 
bleiben wird. Auch konnte sich Hr. B. selbst, trotz 
der Entschiedenheit, mit welcher er die Niebuhr’sche 
Auslegung annimmt, von einigen Bedenken nicht los
machen. Es musste, schreibt er, also die Curie noth
wendig nach Mittag gewendet sein, wenn der vor ihr 
Stehende die Sonne über den Rostris (aber Plinius 
sagt inter Rostra et Graecostasin) sehen konnte, und 
folglich lag sie auf der Nordseite des Comitium. In
dessen entsprach die Richtung keineswegs völlig der 
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Mittagslinie, sondern um am Mittage die Sonne vor 
sich zu haben, musste man sich etwas links wenden, 
und darum werden die beiden Punkte, Rostra und 
Gräcostasis genannt, zwischen welchen die Mittagslinie 
fiel (hier scheint er selbst an eine Art von Meridian 
zu denken). Hinsichtlich der letztem macht allerdings 
Varro’s Angabe einige Schwierigkeit u. s. w. — S. 
311 ff. werden die Gebäude am capitolinischen Clivus 
besprochen, über deren Lage trotz bedeutender Reste 
und der umfassenden Ausgrabungen neuerer Zeit den
noch der Streit fortdauert. So besonders über die 
beiden Ruinen der 8 Säulen und der 3 Säulen, von 
denen Canina, Foro p. 134 ff. jene für den Saturnus
tempel, diese für den des Vespasian (früher nach 
Publ. Victor und der herkömmlichen Tradition für den 
des Jupiter Tonans) erklärt, während Bunsen und Hr. 
B. die Sache umkehren. Auch dieser Punkt wird in 
jenem Register von ausgemachten Irrthümern mit auf
geführt: ut templa Saturni et Vespasiani loca sua com- 
mutarent, inscriptiones apud Anonymum Einsiedlensem 
pessime distinxit. Diese Inschriften sind allerdings von 
grösster Wichtigkeit. Der Codex Einsiedlensis gibt sie 
nicht getrennt, sondern fortlaufend also: Senatus Po- 
pulusque Romanus incendio consumptum restituit Dico 
Vespasiano Augusto. S. P. Q. R. impp. caess. Severus 
et Antoninus pii felic. aug. restituerunt. Auf den Rui
nen selbst sind sie nur noch theilweise erhalten; über 
den 8 Säulen liest man, und zwar so, dass der Archi
trav der Hauptseite dadurch völlig ausgefüllt wird, Se
natus Populusque Romanus incendio consumptum resti- 
tuit} über dem Reste des Architravs der 3 Säulen blos 
die Buchstaben estituer. Bunsen und Hr. B. nun thei
len so ab:

N. P. Q. R. — Vespasiano Augusto.
S. P. Q. R. — restituerunt.

Canina dagegen sagt, es sei nicht denkbar, einmal dass 
die Hauptsache der Dedication Vespasiano Augusto 
zuletzt gekommen sei, zweitens, dass diese Worte ge
trennt von der übrigen Formel auf einer andern Seite 
des Architravs gestanden hätten, und liest also:

Ä. P. Q. R. — consumptum restituit.
welcher Titel sich auf den Saturnustempel beziehe, und 
hernach

Divo Vespasiano Augusto
S. P. Q- R- impp. caess. Severus et Antoninus u. s. w. 
was der Anonymus auf dem zu seiner Zeit noch voll
ständig erhaltenem Architrav des Vespasianustempels 
gelesen habe*).  Und gewiss ist dieses das Richtige, 
denn die Einwendungen des Hrn. B., wie überhaupt

*) Warum der Verf. dort behauptet, der Urheber dieser Sa«»11 
lung halte die acht Säulen für den Concordientempel, ist nicht klar. 
Die Osann’che Sylloge ist mir leider augenblicklich nicht zur Han

*) Noch anders theilen Piale, degli antichi templi di Vespasiano 
e della Concordia (Roma, 1821. 4.) p. 12, und Orelli, Inscriptt.

VI. p. 376, indem sie die Worte Divo Vespasiano Augusto 
zwar gleichfalls von der vorhergehenden Formel trennen, aber auch 
von der folgenden, sodass vier Inschriften und vier Tempel dort 
anzunehmen wären, womit indessen der factische Bestand der Rui
nen sowol, als die Überlieferung im Widerspruche sind. 

die Gründe für seine und Bunsen’s Bestimmung dieser 
beiden wichtigen Ruinen halten nicht Stich. Erstens 
beruft er sich auf das schon früher erwähnte Manu- 
script der Ricciardiana zu Florenz. Er hält dasselbe 
für eine zweite, vom Cod. Einsiedl, unabhängige In- 
Schriftensammlung, dessen Urheber gleichfalls noch die 
vollständige Ruine gesehen habe, weshalb er auf Poggio 
räth, und behauptet, dieses Manuscript theile gerade 
so ab, wie Bunsen. Allein weder das Eine noch das 
Andere ist begründet; die Hypothese über Ursprung 
und Alter jener Sammlung nimmt Hr. B. selbst in den 
Nachträgen *)  zurück, und was die Abtheilung betrifft, 
so kann Ref. nach der ihm von Canina mitgetheilten 
Copie der florentiner Handschrift versichern, dass jene 
Inschriften dort gerade so geschrieben sind, wie im 
Einsiedlensis:

IN CAPITOLIO
Senatuf populufq. romanuf incendio con j fumplü reftituit 
divo vefpafiano augufto | N. P. Q. R. Impp. ca^ff*  
feveriif antoninuf | pii felic. aug. reftituerunt etc.

Weiter beruft sich Hr. B. mit Piale wegen des Um
standes, dass die Inschrift auf dem vermeintlichen Ve- 
spasianustempel über zwei Architrave vertheilt gewesen 
sei, auf den Constantinusbogen, und behauptet zugleich, 
die Fronte des Tempels sei nicht dem Severusbogen 
zugewendet gewesen, sondern der entgegengesetzten. 
Allein dieses wird durch die noch deutlich sichtbaren 
Substructionen der hinaufführenden Stufen widerlegt, 
und was jenen Bogen betrifft, so haben die auf diesem 
von der Hauptinschrift getrennten Worte keinen un
mittelbaren Zusammenhang mit jener, s. bei Nibby, 
Roma antica T. I, p. 446. Untersuchen wir endlich 
die andern Argumente, so war Bunsen der Meinung, 
dass der Saturnustempel hinten mit dem Tabularium 
zusammengehangen habe, dergestalt, dass die mit je
nem verbundenen Schatzkammern (aerarium Saturni) 
im untersten Stock dieses unmittelbar hinter der Ruine 
der 3 Säulen gelegenen Gebäudes zu suchen wären; 
ja er glaubte diese selbst aufgefunden zu haben, und 
dieses ist eigentlich bei ihm wenigstens der Hauptbe
weis für seine Annahme. Allein die Ausräumung je
nes Gebäudes ist seitdem, vorzüglich auf Canina’s Be
trieb, weiter fortgeschritten, und es hat sich gezeigt? 
dass die Kammern, welche Bunsen für antike Schatz' 
kammern gehalten, in Wahrheit erst durch mittelalter' 
liches Gemäuer gebildet sind und Kerker waren, deren 
in den Geschichten des Mittelalters wiederholt gedacht 
wird; und dass nach der ursprünglichen Anlage de^ 
Gebäudes ein Gang aus den obern Räumen bis hinu»' 
ter aufs Niveau des Clivus Capitolinus führte, wo ein6 
Thür war, welche den dort versammelten Schreiber» 
(denen, wie wir wissen, namentlich die Schola Xanth» 
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gehörte) den unmittelbaren Zugang zum Staatsarchive 
im Tabularium erlaubte. So deutlich und einleuchtend 
das Jedem ist, der an Ort und Stelle diesen Zusam
menhang verfolgt hat, so schlagend ist nun auch das 
Argument Canina’s, dass ein Tempel, der wie die Ruine 
der drei Säulen so gebaut ist, dass jener alte Zugang 
zum Tabularium dadurch versperrt wird, unmöglich ei
ner so alten Zeit wie der Saturnustempel, eines der 
ältesten Gebäude am Clivus, angehören kann, dass er 
vielmehr einer Zeit angehören muss, wo auf jenen Ver
kehr zwischen Forum und Staatsarchiv eben nichts 
mehr ankam, d. h. der Kaiserzeit ; sodass also nur der 
Vespasianustempel hier gelegen haben kann *).  Hr. B. 
hat freilich auch hier wieder eine Ausrede, indem er 
sagt, diese Versperrung der Thür könne die Folge ei
ner spätem Restauration gewesen sein; allein dass das 
nicht denkbar ist, davon kann ein Jeder sich leicht an 
Ort und Stelle überzeugen. Was endlich die Stellen 
betrifft, so ist zwar keine von den zahlreichen Erwäh
nungen besonders des Saturnustempels so schlagend, 
dass eine sichere Entscheidung für die eine oder die 
andere Partei daraus folgte; im Ganzen aber sind auch 
sie der Canina’schen Bestimmung günstiger, als der 
Bunsen’schen. So steht es also hier mit dieser Frage, 
welche Hr. B. mit seiner gewöhnlichen Zuversicht also 
bevorwortet: „Dass die Ruine der drei Säulen dem 
Tempel des Saturnus angehört, ist eine der entschie
densten Gewissheiten, die nur noch von Leuten, welche 
ihr Dafürhalten höher stellen als die Quellen, oder ab
sichtlich die Augen verschliessen, verkannt werden 
kann.“

*) Zu den Beweisen dafür, dass die Ruine der drei Säulen ein 
Tempel des Vespasian, oder genauer (nach dem Curiosum Urbis) 
ein templum Vespasiani et Titi gewesen, füge ich nachträglich 
noch die Notiz aus Albertinus, De Mirabil- Romae (1510. 8.) hinzu, 
dass bei jenen drei Säulen am Capitol zu seiner Zeit viele Marmora 
ausgegraben seien, eum ingenti base marmorea, in qua erat haec 
inscriptio forma circulari Cum utteriS incisa, videlicet

VICENI^AJLIA. IMPERATORVM.
46 alia vero parte visebantur Sacerdotes sculpti taurum sacrificantes. 
Auch er kennt übrigens von der Inschrift am Architrav blos die 
^Vorte RESTITVER. Aus dem Cap. pe pOntibus.

Einmal mit dem Saturnustempel und dem Ararium 
beschäftigt, gedenken wir noch eines Umstandes, wel
cher in der neuern Topographie Roms nicht genug be7 
Micksichtigt ist. Es ist ausgemacht, dass der Saturnus
tempel zugleich Schatzhaus war, und sehr wahrschein
lich die Ansicht Canina’s, dass zu diesem Behufe der 
Tempel, von welchem die acht Säulen erhalten sind, 
abgesehen von seiner eigenen Ausdehnung, die noth- 
Wendig über die Breite der jetzt in dieser Gegend be
stehenden Fahrstrasse zum Capitol hinausreichen musste, 
hinter sich noch ein besonderes Gebäude hatte, welches 
gleichfalls von bedeutendem Umfang zu denken. Den
noch bleibt eine bedeutende Distanz von da bis zu 
dem Punkte, wo bis zum Ausgang des 15. Jahrh. eine 

Kirche S. Salvatore in Aerario oder in Statera stand, 
nämlich zwischen der Piazza della Consolazione und 
der Kirche S. Omobuono, wo gegenwärtig sogar das 
Andenken dieser Kirche sowol, als der ihr benachbar
ten und topographisch gleichfalls interessanten S. Maria 
in porticu aus dem Gedächtniss der Anwohnenden völ
lig entschwunden ist. Mit Recht aber kommen die al
tern Topographen bei der Frage vom Ararium bestän
dig auf jene Kirche zurück, die auf dem Buffalinischen 
Plane noch verzeichnet ist; wobei Andr. Fulvius, Mar- 
liani u. A. mit Beziehung auf den zweiten Namen in 
Statera auf folgende Stelle bei Varro l. I. V, 183 ver
weisen: Per trutinam solci solitum vestigiitm etiam nunc 
manet in aede Saturni, quod ea etiam nunc propter pen- 
suram trutinam habet positam. Man sieht, dass hier 
die Angabe der Regionarier in der achten Region: 
Aedes Opis et Saturni in Vico lugario etwas auf sich 
hat, denn wirklich muss dieser Viens gerade in der 
Richtung, wie die Kirchen S. Maria in porticu, S. Sal
vatore in Aerario, S. Omobuono lagen, fortgelaufen 
sein und die Existenz eines zweiten Heiligthums des 
Saturnus mit einem zweiten Ararium scheint gesichert, 
nur dass freilich das Verhältniss von diesem zu jenen 
andern am Clivus Capitolinus schwierig zu bestimmen 
bleibt. Vielleicht aber geben folgende Stellen über 
diese Duplicität einigen Aufschluss: Cic. Philipp. 1, 7: 
Pecunia utinam ad Opis maneretA Cruenta illa qui- 
dem, sed his temporibus cum iis , quorum est non red- 
ditur necessaria; II, 14: Qui maximo te aere alieno 
ad aedem Opis liberasti etc.; Liv. XXVI, 13: Cae
tera expedientibus , quae ad bellum opus erant consuli- 
bus, aurum vicesimarium, quod in sanctiori aera
rio ad Ultimos Casus servaretur promi placuit. Es ist 
nach diesen Stellen wahrscheinlich, dass das grössere 
Ärarium mit dem t. Opis et Saturni im Vicus lugarius, 
das Ararium sanctius mit dem t. Saturni am Clivus Ca
pitolinus verbunden war. Wie sinnreich die Verbin
dung eines Schatzhauses gerade mit den Heiligthümern 
der Ops und des Saturnus ist, braucht kaum erinnert 
zu werden.

S. 329 ff. behandelt der Verf. das Forum seit Ju
lius Cäsar und August, wobei besonders die Verlegung 
der Curie von der Hostilia in die Julia Schwierigkeiten 
macht. Dass aber die Julia wirklich bei den schönen 
drei Säulen auf dem Forum gelegen, dafür ist grosse 
Gewähr darin, dass in diesem Resultate sowol Canina, 
For. p. 99, als Bunsen und Becker übereintreffen, wel
cher letztere auch hier wichtige Stellen beibringt und 
manche nicht genug begründete Combinationen Bunsen’s 
wieder auflöst, über das von August mit der Curia 
Julia verbundene Chalcidicum aber immerhin bestimm
tere Ansichten hätte haben können. Sehr wichtig ist 
die Entdeckung der capitolinischen Fasten in jener 
Gegend, s. besonders Nibby T. II, p. 80: La testimo- 
nianza concorde di Marliano, Sigonio. Ligorio, Robor- 
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tello. Panvinio, Goltzio, Phighio etc., tutti contempora- 
nei della scoperta de’ Fasti oggi detti Capitolini per 
ehe conservansi nel palazzo de’ Conservatori in Campi- 
doglio, prova ehe furono questi rinvenuti Panno 1547 
nel fare uno scavo presso questo edificio (das Nibby 
selbst auf die Gräcostasis bezieht); ed altri frammenti 
presso questo stesso edificio ne scopri il Fea Vanno 
1816 e 1817 come ne accerta egli stesso nella opera 
intitolata Frammenti di Fasti consolari e trionfali p. XL 
Weiter werden die Rostra Julia, Basilica Julia, tem- 
plum Divi Julii u. s. w. besprochen, S. 345 auch ein 
Triumphbogen des Augustus erwähnt, dessen Stelle 
nicht weiter bezeichnet werde, bei Dio Cass. LI, 19: 
y.a't aipTda TQonaiofpoQOv Vv zt tm xat trlgar
iv ig c Pingalq wyoga Die Stelle dieses bisher
wenig oder gar nicht berücksichtigten Bogens wird ge
nau angegeben in einem von Mai edirten Scholion zu 
Virg. Aen. VII, 606 (Classicor. Auctor. e Vaticanis 
Codd, editorum T. VII, Romae, 1835. 8): Parthosque 
reposcere signa. Quae Lidnio Crasso interfecto inter- 
ceperant Parthi. Haec . . . Augustus. Huius facti 
notae repraesentantur in arcu, qui est iuxta 
aedem divi lulii, eine Angabe, dessen genauere 
Erörterung ich einer andern Gelegenheit vorbehalte.

Weiterhin, S. 345 ff., in der Geschichte des Forums 
seit Domitian, geht der Verf. von der allerdings nicht 
durch bestimmte Stellen widerlegbaren Voraussetzung 
aus, dass die Curia Julia nach dem Brande des Nero 
gar nicht wieder aufgebaut sei, dahingegen Domitian 
an ihrer Stelle ein Heiligthum der Minerva errichtet 
habe. Das spätere Senatsgebäude lag nach bestimmten 
Angaben in der Gegend von St. Martina, in welcher 
Kirche einst eine Inschrift existirte, wo vom Brande 
und der Restauration des Secretarium Senatus die Rede 
ist, welches deswegen an dieselbe Stelle verlegt wird; 
s. Grüter p. CLXX und Canina sugli antichi edifizj etc. 
p. 14. Wahrscheinlich war es Domitian, der das Se
natsgebäude in diese Gegend verlegt hatte, nachdem 
der Senat schon früher häufig in derselben Gegend, 
nämlich im Concordientempel sich zu versammeln pflegte, 
bei dessen noch jetzt erkennbarem Grundrisse man 
deutlich einen grossen, unstreitig auf diese Versamm
lungen berechneten Saal erkennen kann *). Diese 
Thatsachen sind sehr wichtig zur Bestimmung einiger 
anderer, durch die letzten Ausgrabungen zu Tage ge
kommener Punkte, um deren richtige Benennung wie
derum Canina die grössten Verdienste hat, trotz dem, 
dass Hr. B. auch1 hier sich nicht entschliessen kann, 
dieselben anzuerkennen und beizustimmen. Dahin ge-

*) Der kleinere, vor diesem grössern Saale gelegene Raum ist 
ohne Zweifel der in den Arvalinschritten wiederholt erwähnte Pro
mos, z. ß faVi XXIV. M. Pronao -dedis Concordiae Fratres Ar- 
valcs Sacrificium Deac Diae indixerunt etc. 

hören besonders die Rostra beim Severusbogen, ein 
bedeutender in Form eines Halbkreises aufgemauerter 
Suggest, den Hr. B. zwar anders erklärt, der aber den
noch wol für die Rostra anzuerkennen sein wird. Ca
nina handelt davon in der Schrift Sui porto Neroniano 
di Anzio e sui Rostri del Foro Romano, Rom. 1837- 4., 
wo er durch Beziehung eines Reliefs am Constantinus- 
bogen auf diesen Theil des Forums zugleich einige an* 
dere benachbarte Punkte aufs schönste fixirt; denn man 
sieht dort deutlich den Kaiser auf einem Suggeste ste
hen, der zwischen zwei Bogen sich befindet, von wel
chen der eine unverkennbar der noch erhaltene Seve
rusbogen ist, während der andere höchst wahrscheinlich 
der arcus Tiberii ist. An diesen schliesst sich dann 
weiterhin die Basilica Julia an, deren Lage auch sonst 
feststeht. Über die Ruine dieser dritten Rostra des 
römischen Forums, der am Severusbogen, berichtet Ca
nina auch Roma antica p. 163 sehr bündig und präcis: 
Da quanto sussiste di questo monumento bene siravvisd 
la rassomiglianza di cib ehe vedesi rappresentato nella 
medaglia antica distinta col nome di Palicano; ed an' 
cor veggonsi traccie dei perni ehe trattenevano i rostn 
di bronzo posti tra Puno e Paltro pilastro delP imbar 
samento etc., wobei zu bemerken, dass die Jetzt auf 
dem Capitol befindliche columna rostrata gerade in die
ser Gegend, beim Severusbogen gefunden ist, s. den 
genauen Bericht über dieses merkwürdige Monument 
bei Nibby, Roma antica T. II, p. 141 ff. Ich füge 
aus demselben, freilich sehr unkritischen, aber auch 
sehr gelehrten Topographen T. II, p. 58 hinzu, dass 
dieser Ort später ad Palmam hiess, was Nibby auf 
eine nach Trebell. Pollio c. 2 dem Claudius II. errich
tete stalua palmata bezieht. Er citirt dabei aus dem 
Anonymus Valesianus folgende Stelle: Post facta paeß 
in urbe ecclesiae, ambulavit rex Theodoricus Romain 
et occurrit b. Petro devotissimus ac si catholicus. Cui 
papa Symmachus et cunctus senatus vel populus romd' 
nus cum omni gaudio extra urbem occurrentes. Deindß 
veniens ingressus urbem, venit ad senatum (das Senats- 
gebäude) et ad palmam populo adlocuius, se omnia Deo 
iuvante, quod retro principes romani ordinaverunt, in' 
violabiliter servaturum promittit. Es bleiben unter den 
Localitäten derselben Gegend noch übrig der Umbifi' 
cus Romae, welcher nach mittelalterlichen Notizen 
dicht beim Severusbogen gelegen haben muss, unfi 
eine entsprechende, den Rostris eng verbundene Ruin6 
dort wirklich findet; und das Milliarium aureum Au' 
gusti, von dessen Lage bei den alten Schriftsteller11 
gesagt wird, in capite fori, sub aedem Saturni, in f01’0 
sub aede Saturni, demzufolge Canina ihm eine Stell6 
bei der Ruine der acht Säulen anweist, während Hr 
es mit dem Umbilicus Romae beim Severusbogen iden- 
tificirt. (Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus inVerantwortlicher Redacteur: Dr. B1* Hand in Jena*
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(Fortsetzung aus Nr. 125.)

Was die weiterhin besprochenen Tria [ata betrifft, 
so folgt der Verf. bei diesem Punkte fast ganz Bun
sen, da aucli hierüber Canina weit bessere Auf
schlüsse hätte geben können. Procopius sagt nämlich 
sehr bestimmt, bell. Goth. I, 25, der Janustempel des 
Numa befinde sich er Tij ayoga tov ßovXtvTTjQtov 
oMyov vntQßävTi Ta Tqia yara ’ ovtm yag cPw(.iutoi Tag 
Motyag Twopixuat xalelv. wo also deutlich von drei Sta
tuen zwischen dem damaligen Senatsgebäude und dem 
Janustempel die Rede ist. Nun aber werden die drei 
Kirchen: St. Martina, S. Adriano und SS. Cosma und 
Damiano bald als in Via Sacra, bald als in tria fata 
belegen aufgeführt, ja es ist ausserdem bei Anastasius 
gelegentlich von einer Versammlung ad tria fata die 
Rede, sodass man sieht, dass damals jener Name sich 
auf die ganze Strecke von St. Martina bis SS. Cosma 
e Domiano ausgedehnt hatte. Nichtsdestoweniger haf
tet der Name besonders an der Steile jener Kirche St. 
Martina, welche ursprünglich viel kleiner war und erst 
späterhin bedeutend erweitert wurde, bei welcher Ge
legenheit früher noch in dieser Gegend bestehende an
tike Gebäude verschwunden zu sein scheinen. So na
mentlich ein templum fatale, welches wiederholt genannt 
wird, im Ordo Benedicti, bei Mabillon Mus. Ital. II, 
p. 118: Intrat sub arcu triumphali inter templum fatale 
et templum Concordiae, und in den Mirabilia, sowie 
bei Martinus Polonus: Ubi est S. Martina, fuit tem
plum fatale. Es ist deutlich, dass eins der beiden Ge
bäude, zwischen welchen die tria fata des Procopius 
standen, entweder das Senatsgebäude oder der Janus- 
tempel, sich fortgesetzt unter jenem Namen, templum 
fatale, erhalten und der ganzen Gegend den Namen 
gegeben hatten; Canina, welcher die dahin gehörigen 
Notizen zusammen stellte, meint den alten., von Procop 
genau beschriebenen Janustempel, vgl. Canina sugli an- 
ticki ediftzj gia esistenti nel luogo ora occupato 
dalla chiesa di & Martina p. 17 sqq., während Nibby, 
Borna T. II, p. i68 und 170 ff., welcher gleichfalls 
genau darüber handelt, das templum fatale weniger 
passend aus dem ignis fatalis erklärt, welches einer 
alten Inschrift zufolge das Secretarium Senatus ver
zehrt hatte, sodass also dieses oder der Senattis

25. Mai 1844.

selbst im Mittelalter unter jenem Namen fortbestanden 
hätte *).

S. 362 — 385 über die Foren des Cäsar, des Au
gust, des Domitian und des Trajan, zu welchem Ab
schnitte wir nur bemerken, dass der Verf. bei seinen 
Bestimmungen über das forum lulium mit Recht den 
Untersuchungen Canina’s folgt, Foro p. 92 und Sugli 
antichi ediftzj nel luogo di S. Martina (Rom., 1840. fol.), 
der hier wiederum das Verdienst hat, das Richtige 
schlagend begründet zu haben, während Bunsen, der 
dieses Forum in der Gegend des tor de’ Conti suchte, 
den wahren Zusammenhang der Localitäten dadurch 
bedeutend gestört hat.

S. 385—415. Das Capitol, wobei der alte Streit 
zu schlichten war, auf welchem der beiden Gipfel des 
capitolinischen Hügels die Arx, auf welchem der Tem
pel der drei capitolinischen Gottheiten lag. Waren 
früher die Italiener selbst unter sich darüber uneins, 
so haben neuerdings nur die Deutschen an der alten 
Meinung, dass der Tempel an der Stelle des Palastes 
Caffarelli lag, festgehalten, während die Italiener, ob
gleich sonst in manchen Punkten uneins, Nardini, Fea, 
Nibby und Canina, alle darin übereinstimmen, dass der 
Tempel an der Stelle der Kirche Araceli gelegen. Die 
Gründe für die entgegengesetzte Ansicht hat neuerdings 
besonders Bunsen behandelt, und diesem schliesst Hr. B. 
sich an, mit dem Machtworte: „Dies ist die einzig rich
tige Ansicht“, ohne etwas Neues hinzuzufügen oder die 
Gegengründe zu prüfen, und in dem Grade von deren 
Nichtswürdigkeit überzeugt, dass es de nturis et portis 
p. 5 von Canina heisst: Capitolium et arcem cum Nar
dino sedem mutare iussit, in clarissima luce tenebras 
quaerens. Ref. hält die Untersuchung noch nicht für 
vollendet, glaubt sich aber verbunden, hier wenigstens 
die Gründe Canina’s und seiner Anhänger vollständig 
aufzuführen, wobei sich ein Jeder selbst überzeugen 
mag, ob Hr. B. Recht hatte, seine Gegner also zu ver
achten. Es liegt dabei theils eine Hrn. B. unbekannt 
gebliebene Abhandlung Canina’s zu Grunde, ragiona- 
mento sul clivo, sulla posizione e sulf architettura del 
tempio di Giove Capitolino, Roma, 1835. fol., theils

♦) Die Ansicht, dass das templum fatale das Secretarium Sena
tus gewesen, scheint in erster Instanz von Piale herzustammen; die 
sehr wahrscheinliche Ansicht, dass der Janustempel später so ge
heissen, spricht schon Fea aus, zu den Mirab. Urbis, Effemeridi 
letter. di Roma, Fase. 1, 1820, p. 67. - Die ganze Frage ist von 
Hrn. Dr. Horkel in einer besondern, in den Schriften des Instituts 
abzudruckenden Untersuchung ausführlich besprochen worden. 
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das darauf Bezügliche bei Nibby, Roma T. I, p. 557 ff. 
endlich mündliche Mittheilungen. Man beruft sich da
bei zunächst auf die schöne, wahrhaft imponirende 
Lage der Kirche Araceli, wo Jeder sich gern den Tem
pel des Jupiter Optimus Maximus denken mag, wäh
rend die Hohe Caffarelli der natürlichen Vorstellung 
davon beiweitem nicht so gut entspricht. Man sagt 
weiter, die Arx muss doch gewiss da gewesen sein, 
wo es auf Befestigung am meisten ankam, und das 
ist eben das dem Tiber zugewendete Glied des Hügels, 
von welcher Seite auch die Angriffe und Erstürmungen 
des Capitols regelmässig erfolgen. Beruft man sich 
beim Gipfel Caffarelli auf mächtige Substructionen, so 
hat auch der Gipfel Araceli dergleichen aufzuweisen, 
s. b. Nibhy: Ho detto queste sostruzioni presentare di
verse struttur^; imperciocche una parte , ehe si vide 
fino all' anno 1819, e ehe serve di sostegno alla scala 
di Araceli, venne coperta dal muro moderno erelto in 
quell’ anno, e questa e di massi quadrilateri di pietra 
vulcanica, onde io credo ehe appartenza alla epoca di 
Tarquinio Prisco e altre a nicchioni rimanzono nel 
giardino de’ frati minori di Araceli ehe e verso la cor- 
donata e la salita di Marforio, ed altre sono nel giar
dino rivolto al Corso: queste sono tutte di opera retl- 
colata e laterizia simile ad altre opere ehe ei riman
zono del tempo de’ Flavii. Man beruft sich ferner, 
Nibby sowol als Canina, auf die Erzählung des Dio
nys, der Gipfel, auf welchem Tarquinius den Tempel 
erbaut, sei so spitz gewesen, dass erst durch einen 
künstlichen Anbau das nöthige Plateau sei geschaffen 
worden, was auf den von Natur sehr breiten und ge
räumigen Gipfel Caffarelli nicht passe, während der 
andere ganz die der Beschreibung entsprechende Ge
stalt habe. Desgleichen sage Dionys ausdrücklich, der 
Tempel sei gegen Mittag gewendet gewesen, aus an
dern Erzählungen aber gehe hervor, dass er gegen das 
Forum gewendet gewesen sei, was bei einer Lage auf 
dem südlichen Gipfel gar nicht möglich gewesen sei, 
während die Position des andern zu jenen Federungen 
aufs beste passe, s. Canina: imperocche la sommitä 
meridionale del colle Capitolino non poteva certamente 
offrire una posizione per il tempio ehe fosse ad un 
tempo rivolto verso mezzogiorno e verso il foroy come 
si rappresenta comunemente dagli antichi scrittori, poiche 
la parte meridionale di tale sommitä si trova rivolta 
quasi verso il Tevere. Ne ivi il tempio mai si sarebbe 
veduto di fronte, salendo dall' intermonzio, ovepassava 
il clivo Capitolino, poiche il lato settentrionale, e non 
il meridionale, da tale parte si trova situato, und al
lerdings wäre es auffallend genug gewesen, wenn der 
Tempel eine solche Lage gehabt hätte, dass die den 
capitolinischen Clivus heraufkommenden Processionen 
ihn zunächst von der Rückseite gesehen hätten. Fer
ner führt Hr. Dr. Braun, ein sehr entschiedener An
hänger der Canina’schen Ansicht, als Beweis an, dass 

die Triumphalfasten, beträchtliche Blöcke, die gewiss 
dereinst am Tempel des Jupiter, wo die Triumphatoren 
ihre Palme niederzulegen pflegten (nach der stehenden 
Formel triumphavit palmam dedit), angebracht gewesen 
wären, bei der Kirche S. Martina gefunden sind, wo
hin sie nur von dem nördlichen Gipfel hinabgestürzt 
sein könnten. Was die Stellen anlange, aus denen 
man die Lage des Tempels auf der südlichen Höhe 
folgere, so müssten die Verfechter dieser Meinung selbst 
zugeben, dass beide Hügel befestigt gewesen, und dass 
die Bestimmungen Mons Tarpeius, Capitolium, ArX 
nicht immer im stricten Sinne von einem der beiden 
Gipfel, sondern auch von dem ganzen Hügel vorkommen. 
Die Substructionen, welche im Garten Caffarelli zu 
verschiedenen Zeiten zu Tage gekommen, seien auf 
den Tempel der Juno Moneta zu beziehen, welchen 
man sich als Münzstätte des römischen Staats gleich
falls als ein sehr bedeutendes Gebäude zu denken habe; 
ja Canina glaubt sogar ein Fragment des capitolinischen 
Planes, was die Inschrift MON hat, auf diesen Tem
pel beziehen zu müssen, und beruft sich dabei auf al
tes Gemäuer, welches in den auf diesem Fragment 
gegebenen Grundriss genau hineinpasse, während ein 
anderes Fragment desselben Planes von ihm auf die 
Cuna Calabia, die auf der Arx lag, bezogen wird. In
dem ich die nähere Prüfung dieser Gründe einer an
dern Veranlassung vorbehalte, will ich hier nur noch 
die in der schon citirten Schrift Canina’s ausgeführte 
Ansicht vom Laufe des Clivus Capitolinus kurz aus
ziehen, welche Hrn. B. wie es scheint, gleichfalls ganz 
unbekannt geblieben ist, da sie doch, auf Ausgrabun
gen und grosse innere Wahrscheinlichkeit gestützt, 
für die richtige Ansicht von den Localitäten zwischen 
Capitol und Forum von der grössten Wichtigkeit ist. 
Setzt man nämlich den Anfang des clivus Capitolinus 
gewöhnlich beim Arcus Severi, so bemerkt Canina mit 
Recht, dass sowol die späte Errichtung als auch die 
anderweitige Beschaffenheit dieses Monumentes nicht 
damit übereinstimmen. Vielmehr müsse der Anfang 
jenes Steigens beim Arcus Tiberii angesetzt werden, 
dessen Lage vorher nach Anleitung des Reliefs vom 
Constantinusbogen fixirt worden. Von dort sei er nahe 
am Saturnustempel t(der Ruine der acht Säulen), der 
deshalb bald ad forum, bald ante clivum Capitolinum, 
oder sub clivo Capitolino, in imo clivo Capitolino, in 
faucibus Capitolii angesetzt wird, und zwischen diesem 
und dem Concordientempel in der Richtung fortgegan
gen, in welcher jetzt das alte Pflaster zu Tage liegt« 
Weiter hinauf zum Capitol haben sich dann bei ver
schiedenen Gelegenheiten an verschiedenen Stellen Reste 
alten Pflasters gezeigt. Nel fare le fondamenta del 
nuovo muro di sostruzione, ehe deve reggere la mO' 
derna via ehe sale dal foro al Campidoglio, si sono 
scoperti alcuni seid cheformavano il lastricato in con~ 
tinuazione del clivo giä per Vavanti scavato. AHto 
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tratto cli questo clivo fu scoperto nett' anno passato 
(iS33) a lato della parte super iore del portico Capi
tolino detto comuncmente il Tabulario. Da nun zwi
schen diesen beiden gegebenen Punkten eine bedeu
tende Differenz der Höhe sei, so müsse man annehmen, 
dass der Clivus die Richtung, die er beim Saturnus
tempel hat, noch eine Strecke über die jetzige Fahr
strasse hinaus verfolgt habe, und somit unter den Häu
sern, welche jetzt an dieser Fahrstrasse stehen, fort
gelaufen sei, ed anzi, facendosi circa venticinque anni 
alcuni lavori in dette case, si scoprirono altre tracce 
del selciato del medesimo clivo. Von da also wendete 
er sich wieder gegen das Tabularium und führte dann 
längs der Breite desselben hinauf zum Intermontium, 
Wo er sich dann entweder rechts oder links zum Tempel 
Wendete, je nachdem man sich für diesen oder jenen 
Gipfel entschieden. — Was die verhältnissmässig sehr 
dürftige Behandlung der Frage über das Capitol bei 
Hrn. B. betrifft, so bemerke ich nur, dass die früher 
t*nd jetzt wiederholt p. 392, Not. 58, ausgesprochene 
Vermuthnng, dass die Kirche Araceli ihren Namen von 
der ehemaligen Arx habe, auf nicht geringerer Un
kunde der kirchlichen und mittelalterlichen Alterthiimer 
Roms beruhe, als die Ableitung des Namens Piazza 
Savona von den Navalia, von welcher er so eingenom
men ist, dass er S. 669 sogar den den durch viele Urkun
den, ja noch durch den officiellen Sprachgebrauch jetzi
ger Zeit aufs festeste begründeten altern Narnen jenes 
Platzes Agon, in Agone, Agonalis für eine blosse Fi
ction der Antiquare erklärt.

S. 415 — 446. Palatin und Velien. Von der 
Lage der letztem ist bereits früher die Rede gewesen. 
Lieser Abschnitt behandelt äusser den Gebäuden auf 
dem Palatin selbst das in jener Gegend gelegene tem- 
phun Pacis des Vespasian und die Basilica Constantini, 
Wo der Verf. sich wiederum für Canina entscheidet, 
Welcher mit Nibby für die Differenz beider Gebäude 
stimmte, während Fea, Niebuhr und Bunsen anneh- 
hien, dass die Basilia Constantini ein Umbau des Forum 
^acis gewesen. Ein anderer Anhang des palatinischen 
Hügels war der Germalus, über den es auch nach den 
Erörterungen des Verf. am Orte sein wird, das Wesent- 
«che kurz zusammenzufassen. Er ist nicht sowol der 
dem Capitol gegenüberliegende Abhang, wie der Verf. 
$a§t, als die sanfte Abdachung gegen das Velabrum und 
Eorum Boarium, welche zwischen b. Giorgio in Velabro 
ünd S. Anastasia den natürlichen Zugang zum Palatin 
Von dieser beite vermittelt. Er hiess Germalus a fra- 
tribus germanis, dann, weil vor Erbauung der Cloaken 
diese Gegenden zu stagniren und namentlich der Tiber 
bis dahin auszutreten pflegte, wovon das Velabrum 
selbst seinen Namen hatteliess auch die Sage dort 
die beiden Zwillinge antreiben, von der Wölfin gesäugt 
Werden, den Faustulus und Romulus selbst dort woh
nen; wie wir überhaupt in dieser Gegend das primitive 

Rom in allen seinen wesentlichen Elementen zusammen
finden werden. Denn hier ist nothwendig die Porta Ro- 
manula anzusetzen, mit Canina, welcher nur darin irrt, 
dass er das dortige Thor Porta Mugionis nennt; weiter 
hinauf nach S. Teodoro ist der Abhang des Palatin 
durchaus steil, unzugänglich und aufgemauert. Bis da
hin also lief die Nova Via vom Forum her am Abhange 
des Palatin fort, angelegt vom Servius Tullius, während 
man früher eben dort ans Land zu steigen pflegte, s. 
Fest. p. 174 ed. Müller: Nova Via structa*) esse dici- 
tur regnante Ser. Tullio, cum ex Velabro olim in ri~ 
pam ibi escenderetvr, infra eum locvm, ubi rex Aven- 
tinus in Aventino situs esse fertur. Von der Porta Ro- 
manula hinauf zum Palatin führte nach der richtigen 
Bestimmung des Hrn. B. der clivus Victoriae, so ge
nannt von der Victoria, welche keine andere Göttin 
als die alte Pales des Romulus war, s. Fest. p. 262: 
Porta Romana instiluta est a Romulo infirno clivo Vi
ctoriae , qui locus gradibus in quadram formatus est. 
In derselben Gegend, keineswegs bei S. Teodoro, lag 
das Lupereal, von welchem Dionys I, 79 sagt: to dt 
aviQOv — öeixvvTai, xava vi]v int tov innod^opov epi— 
Qocoav oJor, bei welchem Wege Ambrosch, Studien 
S. 123 an die Nova Via dachte, wo aber richtiger mit 
Hrn. B. an einen Weg vom Velabrum her in der Rich
tung nach S. Anastasia zu denken. Noch weiter nach 
dem Circus hin und schon dem Aventin zugewendet, 
lag die Aedes oder Casa Romuli, von welcher es bei 
Dionys heisst, sie läge ix tov ILalavrlov ini rrg ngog 
tov innoÖQopov orq^ovar/q XaybvoQ und bei Plutarch, 
Romul. 20, Romulus habe gewohnt naga tovq Uyogi~ 
vovq ßu.3pov<; xalijg axT^g’ ovtoi bi doi ntQt Trjv dq tov 
ijmöÖQogov tov piyav ex HaXavuov xaraßaaiv, wobei hin
zugefügt wird, in der Nähe habe ein Cornelkirschbaum 
gestanden, der aus einer Lanze, welche Romulus vom 
Aventin auf den Palatin geschleudert habe, erwachsen 
sei. Es wird also dieses pulchrum littus der schön 
aufgemauerte Rand des Germalus über jener tiefen 
einst förmlich auf Kähnen befahrenen Gegend gewesen 
sein, welche bis zum J. 1660 überall gleich tief war, 
wie der Platz zunächst vor 8. Giorgio in Velabro, s. 
Nibby, Roma T. II, p. 13, siccome si trae da una re- 
lazione di Michel Angelo Maffei testimonio oculare, in- 
serita dal Crescimbeni netto Stato della Basilica di S. 
Maria in Cosmedin p. 11, dalla quäle relazione appa- 
risce, ehe a quetta epoca non erano stati edificati i 
jenUi ehe oggi ivi aderenti si veggono lungo la via de* 
Cerchi , e ehe Vacqua detta volgarmente argentina e 
creduta quetta di Giuturna fra la piazza di S. Anasta-

*) Während ich geneigt war, strata zu ändern, bezieht Hr. Dr. 
Horkel den Ausdruck structa auf eine Unterstützung der Strasse 
durch Mauerwerk, da jenes Terrain, wo man früher aus demVela
brum ans Land stieg, bei wechselndem Wasserstande feucht und 
sumpfig, die Anlage einer Strasse also ohne Aufmauerung mislich 
gewesen sein werde. Vielleicht habe auch die Aufmauerung des so
genannten pulchrum littus damit zusammengehangen.
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sia e quella di S. Giorgio formava uno stagno, il quäle 
venne riempiuto allora con uno scarico di calcinacci, 
e cosi successivamente fu rialzato il suolo fino al ii- 
vello attuale. Un’ altra notizia, inserita dallo stesso 
Crescimbeni p. 17, mostra, ehe a riempire quel fondo 
furono dirette le macerie scavate nello spianare la 
piazza del Panteon Vanno 1661; quindi questo parte 
ha affatto cangiato aspetto. Über jene Stufen, welche 
vom pulchrum littus zum Circus Linabführten und mit 
Clivus Victoriae nicht wohl identisch gewesen sein 
können, fügt Plutarch noch die Nachricht hinzu, Caius 
Cäsar habe sie ausbessern lassen, bei welcher Gele
genheit jener alte Cornelkirschbaum des Romulus an 
der Wurzel verletzt und ausgegangen sei. Dieser An
gabe zufolge wird gewöhnlich mit Gerhard bei Solin 1,18, 
der von der gleichfalls dort gelegenen Roma quadrata 
spricht: incipit a silva, quae est in area ApolUnis, et 
ad supercilium scalarum Caci habet terminum, ubi tugu- 
rium fuit Faustuli, corrigirt: ad, supercilium scalarum 
Caii, und so liest auch Hr. B. Allerdings eine sehr 
scheinbare Änderung, wobei man indessen eine Stelle 
übersehen hat, welche zugleich für die alte Les
art entscheidet und über diese Scalae nähern Auf
schluss gibt Diodor nämlich erzählt IV, 21, Herkules 
sei in Rom aufgenommen von Cacius und Pinarius, nicht, 
wie sie gewöhnlich heissen, Potitius und Pinarius. Von 
beiden gäbe es noch zu seiner Zeit Andenken in Rom, 
vom Pinarius, dessen noch bestehendes Geschlecht, 
tov öl Kaxiov lv ™ IlaXaTtq) xaräßaalq Iotiv t/pvaa Xt- 
&tvrlv xkipaxa vgv 6vo/Lia'Qof.iwi]v an Ixtivov Kaxlav, ovaav 
nkriutov tAjs tots ysvogtvijq olxiag tov Kaxlov, und dass 
dieses eine wohlbegründete Lesart sei, bestätigt auch 
die Notitia, welche in der achten Region ein Atrium 
Caci nennt, welches nach der Folge der aufgezählten 
Gebäude und im Zusammenhänge des römischen Hera- 
klescultus nothwendig an oder auf dem Forum Boarium 
zu denken, entsprechend jenen Scalae Caci und der 
Domus Caci auf dem Germalus. Dass jene Stufen 
identisch mit den bei Plutarch erwähnten, bestätigt die 
Erwähnung der Hütte des Faustulus bei Solin , welche 
nothwendig mit der des Romulus zusammengelegen 
haben muss, wenn nicht beide identisch waren. Re- 
staurirt vom Caligula hatte sich diese Treppe noch bis 
in die Zeit des Pirro Ligorio enthalten, aus dessen 
handschriftlichem Werke auf der Vaticana ich mir fol
gende Notiz ausgezogen 5. v. Potitiae Scalae, la mon- 
tata sul colle Palatino della Roma quad^ ata, ehe si 
montava dal Fora Boario; donde solevano venire 
i Sa c er doll al Tempio di Hercole. — Delle qualiscale 
insino a’ nostri giorni si vedeva di opera lateritia con 

r sassi Tiburtini alcuni vestigi d'una bella inventione, 
per ehe con doppie e longhe e dolci montata ascendeva 
sul colle Palatino; e per levarle le pietre e stata af
fatto annullata da’ Moderni. So haben wir also in 
dieser für Roms Urgeschichte und seinen Cultus gleich 
interessanten Gegend einen ganzen Complex in ein
ander greifender Localitäten nachgewiesen, unten das 
Forum Boarium mit dem uralten Herkulesdienste, und 
da» Velabrum mit den Erinnerungen an die alte Fluth? 
von diesen beiden Punkten zwei Wege über den 
Germalus zum Palatin hinaufführend , die Scalae Caci 
und den Clivus Victoriae, am Hügel selbst das Luper
eal und die Ficus Ruminalis, oben die mythischen 
Wohnungen des Faustulus, Romulus, Cacius oder Po
titius, das alte Heiligthum der Pales-Victoria und die 
ursprüngliche Auspicienstätte dieses primitiven Roms, 
die Roma quadrata.

Diese Beurtheilung des B.’schen Werkes würde zu 
einem Buche anschwellen, wenn sie in gleicher Weise 
auch die noch übrigen Theile desselben verfolgen 
wollte, in denen überdies die besprochenen Gegenden 
der Stadt nicht mehr von gleichem Interesse sind, wie 
die bisher erörterten. Darum hier nur noch eine kurze 
Übersicht. S. 446 -466 über den historisch eben so 
interessanten, als topographisch schwierigen Aventin; 
S. 467—494 über die Tiefe zwischen Aventin, Palatin, 
Capitol und Tiber, wobei der Circus Maximus, das 
Forum Boarium, der Vicus lugarius, Vicus Tuscus und 
Velabrum zur Sprache kommen. Ein topographisch t 
besonders wichtiges Monument ist hier der lanus Qua- j 
drifons (besonders genau besprochen von Nibby, Roma 
antica T. I, p. 468 ft’.), bei dem es sich wohl verlohnt 
hätte, die vier alten Strassen, deren Knotenpunkt er 
offenbar ist, und deren nächste Verkehrspunkte in der 
Umgegend zu bestimmen. S. 494 — 508 vom Caelius; 
S. 509—521, das Gebiet unter dem Caelius bis zum 
Aventin, d h. die Regionen Porta Capena und Piscina 
Publica, über welche Gegend die Abhandlung Nibby’5 
degli Orti Serviliani in den Dissert. della Pontif. Acad’ 
Romana T. VI Beachtung verdient hätte; S. 521 — 56^ 
über den Esquilin mit den Carinen, der Subura, den1 
Campus Esquilinus, wo besonders seit August eine I 
Reihe von Prachtgebäuden, Hortis u. s. w. sich erhob’ | 
S. 563 — 593 von den Colles, d. h. Viminal, Quirin^ 
und Pincius, über welchen Namen jetzt besonders Nibby ' 
nachzusehen, T. I, p. 27, der auch über den Mon5 
Testaceus am ausführlichsten handelt, ib. p. 31 ff.

(Der Schluss folgt.)
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IVun geht die Untersuchung zu dem wichtigen und 
interessanten Stadttheile zwischen Tiber, Capitol, Qui- 
rinal und M. Pincio über, in welchen die drei Re
gionen Via lata, Circus Flaminius und Campus Martius 
fallen. Der Verf. schliesst sich hier ganz der Nolitia 
an, worüber, wie schon bemerkt worden, die interessan- 
tern und folgenreichen historisch-genetischen Gesichts
punkte verloren gehen. Dazu kommt, dass der Verf. 
seinem Plane gemäss Theater, Circi u. s. w. besonders 
behandelt, wodurch der locale Zusammenhang von Ge
bäuden, welche nur neben einander verstanden-werden 
konnten, häufig ganz zersplittert wird. So wird der 
Campus Agrippae ohne die Septa Julia besprochen und 
deshalb nicht richtig verstanden , die Ara Martis ohne 
Bezug auf den Campus Martius, dessen ursprünglicher 
sacralerKeim er doch war, die theatra Marcelli, Balbi, 
Pompeji werden aus ihrem Zusammenhänge mit den 
anstossenden Hallen, Parks, Strassen und Plätzen her
ausgerissen, was besonders bei dem theatrum Pompeji 
sehr störend ist. Sehr zu bedauern ist bei diesem 
letztem überdies, dass Hr. B. die schöne und lehrreiche 
Abhandlung Canina’s, Cenni storici e ricerche icono- 
Oraficke sul Teatro di Pompeo e fabbricke adiacenti, 
Dissertaz. della Pontij'. Acad. Rom. T. VI (a. 1835), 
p. 3—37, völlig unbekannt geblieben zu sein scheint, 
nach welcher Urlichs den grossartigen Zusammenhang 
jener Anlagen des Pompejus um so besser entwickelt 
bat. —■ Auch über den nächstfolgenden Abschnitt, 
8. 650—663 trans Tiber im, d. h. das Gebiet des Jani- 
culus, des Vatican und die Insula Tiberina, wäre man- 
nherlei zu erinnern. Von der Tiberinsel heisst es 
8.653: „Es ist eine von allen Topographen wiederholte 
Sage, dass ihr mit Bezug auf die Sendung nach Epi- 
daurus später durch Substructionen der Ufer die Form 
eines Schiffes gegeben worden sei. Worauf diese An
gabe sich eigentlich gründe, kann ich nicht nach weisen; 
indessen wollen die ältern Topographen die Reste da
von gesehen haben.“ Hätte sich Hr. B. an Ort und 
Stelle nach der Lage des alten Äsculapiustempels um
gesehen, so würden ihn die Mönche des dortigen Klo
sters, oder auch irgend eine Guida zu den fortgesetzt 
Achtbaren Resten jener Aufmauerung geführt haben.

Endlich der letzte Abschnitt über die Circi, Thea
ter, Thermen, Brücken und Wasserleitungen, S. 664 
—708. Circi werden nur vier statuirt, Maximus, Fla
minius, der Circus Neronis auf dem Vatican, der Cir
cus Maxentii an der Via Appia. Über die Piazza Na- 
vona kommt der Verf. mit Hrn. Urlichs dahin überein, 
dass dort kein eigentlicher Circus gewesen, sondern 
ein griechisches Stadium. Die Circi Florae und Sal- 
lustii, welche man nach Piazza Barberini und in die 
allerdings der Form eines Circus sehr entsprechende 
Vertiefung in den Gärten des Sallust zu verlegen pflegt, 
werden in Folge der schon in der lateinischen Schrift 
ausgesprochenen Bedenken des Hrn. B. für die Zukunft 
wol zu streichen sein. Unter den Brücken hatte der 
Verf. gleichfalls bereits in jener Schrift über den Pons 
Sublicius eine Ansicht ausgesprochen, die er etwas mo- 
dificirt in dem grössern Werke wiederholt, und zu der 
wir schliesslich noch einige Nachträge geben wollen. 
Man hatte sich nämlich bisher meistens an die Worte 
des Publ. Victor gehalten, in der Regio XI: Aedis Por- 
tumni ad pontem Aemilium, olim Sublicium, und bei der 
Aufzählung der Brücken: Pons Aemilius, qui ante Su
blicius; demzufolge angenommen, dass diese alte höl
zerne Brücke von Aemilius zuerst aus Stein erbaut 
wurde, deshalb auch die Angaben von einem Pons la- 
pideus darauf bezogen, und diese Brücke dann unter 
dem Aventin angesetzt, da wo noch jetzt bei niedrigem 
Wasserstande antike Brückenpfeiler sichtbar sind. 
Hr. B. weist nach, dass P. Sublicius unter diesem Na
men noch in der Historia Augusta vorkomme, unter
scheidet also Pons Aemilius und Pons Sublicius, weist 
jenem die Stelle unter dem Aventin, diesem die des 
jetzigen Ponte rotto an, da doch eine Brücke, welche 
die Verbindung mit dem jenseitigen Tiberufer unterhal
ten sollte und zugleich mit dem Castell von Janiculum 
angelegt war, nothwendig innerhalb der Mauern gele
gen haben müsse, nicht ausserhalb derselben, wie die 
Brücke unter dem Aventin im Zusammenhänge der 
Servianischen Mauer liegen würde. Hatte er früher 
diese sehr bestimmt P. Aemilius benannt, so spricht er 
jetzt die Möglichkeit aus, dass diese Brücke unmittel
bar neben dem Sublicius gelegen habe, sodass die letz
tere nur als Antiquität unterhalten, während erstere 
die wirkliche Verbindungsbrücke gewesen sei und im 
Gegensätze zum Sublicius gewöhnlich pons lapideus 
geheissen habe. Von seinen Vorgängern sagt Hr. B. 
wieder sehr bestimmt: „Ich habe mich bis jetzt ver
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geblich bemüht, zu ergründen, worauf eigentlich die ge
wöhnliche Annahme beruhe. Ich finde nur, dass Mar- 
liani Urb. Top. V, 14 sagt: Neque enim est cur non 
credamus haec fuisse huius pontis vestigia, quamquam 
de eins loco varia traduntur, und dass Luc. Fauno und 
Andr. Fulvius es geradehin annehmen, ohne einen 
Grund dafür anzugeben. Ihnen sind alle Andern ge
folgt." Vergessen oder verschwiegen ist dabei, dass 
Publ. Victor der Urheber auch dieser Annahme ist; 
für uns ist es keine Kunst, über dessen Angaben als 
nichtsnutzige hinwegzusehen, während die Alten darauf 
als auf einer sichern Basis fortbauten. Nur wenn einer 
sich von diesem Vorurrtheile frei gemacht, konnte er an
ders urtheilen, und wirklich that dieses Martinelli, von 
dem schon oben bemerkt ist, dass er die richtige An
sicht über das Verhältniss der Regionarier zu dem Cu- 
riosum wirklich gehabt. Derselbe bemerkt gerade so 
wie Hr. B., Roma ex ethnica sacra p. 20, noch Jul. 
Capitolinus erwähne, dass Antoninus Pius den Subli- 
cius restaurirt habe, wo doch der Aemilius längst exi- 
stirt habe, und setzt dann hinzu: Nec legmitur in Codd, 
antiquissimis Regionum Urbis, quae P. Victori tribuun- 
tur ab aliquibus , in pontium enumeratione post verbum 
Aemilius, illa verba „pons qui Sublicius“ , quae legvn- 
tur in aliquot impressis. Semper Sublicii nomine appel- 
latum legimus apud optimae notae scriptores. — Ex 
quibus Aemilium pontem forsan dirersum a Sublicio 
censendum, vel illorum fidem, qui Sublicium ab Aemilio 
Lepldo Praetore lapideum factum volunt et ab eo ap- 
pellatum Aemilium et Lepidum et Marmoreum dubio 
caile sequendam tenemus. Auch Piale, den der Verf. 
selbst citirt, hat beide Brücken unterschieden; ferner 
Nibby, Roma antica T. I, p. 202, wo überdies einige 
wichtige Notizen zur Geschichte dieser Brücken, der 
unter dem Aventin und der ehemals an der Stelle des 
Pte. Rotto befindlichen, gesammelt sind. Nachdem auch 
er erinnert, das& der Sublicius bis ins 5. Jahrh. bestan
den habe, und den Aemilius davon unterschieden, setzt 
er diesen nach P. Rotto, jenen , der herkömmlichen 
Meinung zufolge, unter den Aventin. Er führt dann 
aus, wie an der Stelle des P. Rotto vom 13 —16. Jahrh. 
eine Brücke unter’ dem Namen Pons S. Mariae vor
komme, worauf unter Julius III. und Paul III. der Bau 
versucht wurde, welcher dem Michel Angelo zur gros
sen Ehre gereichte, und der neuen, schnell zertrüm
merten Brücke den Namen der Gebrochenen verschaffte. 
Der Brücke unter dem Aventin wird dagegen in den 
Urkunden und Schriften des Mittelalters als pons frac- 
tus, qui est iuxta Marmoratam wiederholt gedacht. 
Nibby spricht dabei in der Voraussetzung, dass liier 
dfer Sublicius gewesen, die wahrscheinliche Vermutbung 
aus, dass man in späterer Zeit wenigstens die Pfeiler 
massiv erbaut habe, während die Brücke selbst der 
Religion wegen fortgesetzt nach alter Weise aus Holz 
construirt sei. Jene noch sichtbaren Pfeiler aber seien 

früher weit ansehnlicher gewesen als jetzt, imperocche 
vennero smantellate dei trauertini l'anno 1484, nur- 
rando Stefano Infessura la ultima rovina del ponte in 
questi termini nel suo diario presso il Muralori R- 
N. T. 111, p. II, p. 1178. „Insujier ai 23 di luglio in 
campo furono mandati per papa Sisto venti carra di 
palle da bombarde di travertino attondate, le qvali ft' 
rono quattrocento in numero . ... e le dette palle ft' 
rono fabbricate a Marmorata, dove ehe fu fnito dl 
distruggere un ponte di travertino rotto, il quäle st 
chiamava il ponte di Orazio Codes“, woraus man 
zugleich sieht , dass die Meinung, hier habe der P. 
Sublicius gestanden, auf älterer Tradition beruht. Was 
die wirkliche Stelle desselben betrifft, so hält Ref. die 
Sache noch nicht für entschieden. Dass man da, wo 
jetzt P. Rotto steht, eine Brücke von Holz gebaut habe- 
ist des Umstandes wegen höchst unwahrscheinlich, we^ 
gerade dort, wo der Fluss eine Krümmung macht. dieStrö* 
mung ausserordentlich stark ist. wie man aus derGeschichte 
des Ponte Rotto bei Vasari zur Genüge erfahren kann« 
Allerdings wird sie ursprünglich innerhalb der Befesti
gungen gestanden haben; allein es ist nicht unwahr
scheinlich, dass man sie später weiter unten geschlagen? 
in der Gegend am Aventin , wo des lebendigen Ver
kehrs wegen die Verbindung der Ufer am nothwendig' 
sten war, und auf welche mehre der betreffenden Stel
len zunächst hinweisen.

Doch genug des Recensirens, da sich ja hinläng
lich und darüber herausgestellt und bestätigt hat Das, 
was die Bevorwortung im Allgemeinen heraushob, dass 
nämlich das Werk des Ihn. B. trotz des einen bedeu
tenden Vorzugs , durch genaues Stellenverhör der Al
ten vielen Fragen eine neue und bessere Basis gegeben 
zu haben, dennoch auch seine nicht geringen Mängel 
hat, die theils in der allgemeinen wissenschaftlichen 
Auffassung bestehen, theils darin, dass seine Studien 
nicht umfassend genug angelegt sind, endlich und vor
züglich in der übertriebenen Meinung von sich selbst 
und der Geringschätzung seiner Mit- und Vorarbeiter, 
welche nicht blos eben so oft wie er selbst das Rich
tige gesehen, sondern bisweilen auch trotz seinem 
Dawidersprechen Recht haben.

Rom. L. PreUer.

Chemie.
Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und 

Physiologie von Justus Liebig. Fünfte umgearbeitete 
und sehr vermehrte Auflage. Braunschweig, Vieweg 
1843. Gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

Es bedarf bei einem Buche, wie das vorliegende, na
türlich keiner Entschuldigung, wenn dasselbe ausführ
lich in diesen Blättern besprochen wird. Schon in den 
ersten vier Auflagen hat diese Arbeit Liebig’s so vie 
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von sich reden machen, zu so verschiedenartigen Erör
terungen Veranlassung gegeben, dass ein grosser Theil 
des gebildeten Publicnms, und zwar weit über den Kleis 
hinaus, für welchen das Buch eigentlich bestimmt ist, 
mit grosser Erwartung dem Erscheinen der neuen Auf
lage entgegengesehen hat.

Da Hr. L. in dieser neuen Bearbeitung seine unüber
legten Ausfälle auf die Pflanzenphysiologen weggelassen 
hat, so ist es diesen dadurch möglich gemacht, in ruhi
ger Besprechung auf Dasjenige einzugehen, was Hr. 
L. ihnen bietet oder zu bieten glaubt. Dabei kann es 
nun eigentlich nicht der Beruf derselben sein, die che
mischen Thatsachen selbst vor ihren Richterstuhl zu 
ziehen, da in dieser Beziehung eigentlich nur Chemiker 
competent sind; ihre Aufgabe wird vielmehr sein, das 
Verhältniss der Chemie im Allgemeinen zur Pflanzen
physiologie, und insbesondere den Werth der von Lie
big mitgetheilten Thatsachen zur Aufklärung bestimm
ter physiologischer Fragen scharf zu bezeichnen und 
danach ihr Urtheil über das vorliegende Werk abzuge
ben. Ref. wendet sich zuerst zur allgemeinen Frage 
nach dem Verhältniss der Pflanzenphysiologie zur Che
mie überhaupt.

Da Ref. selbst Plianzenphysiologe ist, so könnte 
es vielleicht als eine zu weit getriebene Vorliebe er
scheinen, wenn er die Behauptung aufstellt, dass nächst 
der Astronomie und reinen Bewegungslehre die Pflan- 
zenphysiologie die wichtigste und einflussreichste Dis- 
ciplin auf dem Gesammtgebiet der Naturwissenschaften 
sei. Vielleicht kann Folgendes dies deutlich machen. 
Die Gegenstände unserer Naturerkenntniss theilen wir 
in unorganische Körper oder Processe, und organische 
Körper oder Processe ein. Diese Eintheilung begründet 
für die sich ergebenden Schwierigkeiten und für die 
Methoden der Bearbeitung und somit auch für die Stu
fen der Vollendung der einzelnen Disciplinen die we
sentlichsten Unterschiede. Die einfachem Verhältnisse 
der unorganischen Welt haben uns unter Anwendung 
einfacher Methoden die einschlagenden Disciplinen bis 
Zu einem hohen Grade der Vollkommenheit ausführen 
lassen. Hier sind aber natürlich die einfachsten Fälle 
der reinen Bewegungslehre und ihrer Anwendung (der 
Astronomie) die t (ihrer gewesen, an deren Hand der 
'vissenschaftliche Geist gleichsam gehen lernte, die 
ihm den Eingang in die übrigen Disciplinen an bahnten. 
Zunächst im Interesse und in Anwendung auf bestimmte 
Fälle der Astronomie wurden von Keppler, Gallilei, 
Leibnitz und Newton die inductiven und mathematischen 
Methoden und Hülfsmittel erfunden und ausgebildet, 
die nachher in ihrer Anwendung auf andere Zweige 
der anorganischen Naturwissenschaft so wichtige Fort
schritte möglich machten. So bildete sich denn auch 
durch das wissenschaftliche Experiment und die Ma
thematik die unorganische Chemie bis zu einer hohen 
Stufe der Vollendung heran.

Aber auf dem Gebiete der Organismen sind die 
Verhältnisse auf so besondere Weise complicirt, 
es verbindet sich mit allen Vorgängen auf so eigen- 
thümliche und untrennbare Meise der Gestaltungs- 
process, dass wir selbst mit der klarsten Überzeugung 
der einigen und gleichen Naturgesetzlichkeit für beide 
Reiche, doch mit den bei dem Anorganischen gefunde
nen Kräften und Gesetzen zur Erklärung des Organis
mus noch verhältnissmässig wenig ausrichten können. 
Der Grund davon liegt nun aber wenigstens zum gros
sen Theil in dem besondern Chemismus der organischen 
Welt. So hat uns Schwann gezeigt, wie sich die Ge
setze der Kry Stallbildung auf die organische Formen
bildung anwenden lassen könnten, wenn wir den orga
nischen Stoff mit seinen besondern Eigenschaften als 
gegeben voraussetzen, und ausführlicher noch hat Va
lentin in seiner Physiologie den innigen Zusammenhang 
der Unerklärlichkeit der meisten Lebenserscheinungen 
mit der Unerklärlichkeit des organisch-chemischen Pro- 
cesses ausführlich entwickelt. — Wir werden also zu
nächst für jede wesentliche Förderung unserer Einsicht 
in das organische Leben ganz an die Chemie gewie
sen. In der anorganischen Chemie haben wir nun eine 
grosse Sicherheit erlangt, mit der wir die Natur der 
zusammengesetzten Stoffe beurtheilen, obwd auch hier 
noch keineswegs alleZweifel gelöst sind. Aber es versteht 
sich ganz von selbst, dass binäre Verbindungen nur 
auf eine, einzige Weise zusammengesetzt gedacht wer
den können, und bei den meisten Verbindungen binä
rer Körper können wir durch unmittelbare Synthesis 
uns die Zusammensetzung klar machen. Ganz anders 
ist das Verhältnissaber bei denjenigen Stoffen, die wir un
ter demEinfluss des organischen Chemismus entstehen se
hen, bei denen fast immer ternäre oder quaternäre Ver
hältnisse, und noch dazu in grossen Atomenzahlen auf
treten. Hierbei sind wir von zwei Seiten völlig unsi- 
chern Muthmassungen preisgegeben. Erstens gibt uns 
die Analyse solcher Körper stets nur die procentische 
Zusammensetzung, wodurch wir für die eigentliche 
Einsicht in die Natur der Körper gar nicht gefördert 
sind. Nur in den wenigsten Fähen können wir die 
Procentenverhältiiisse durch eine Verbindung des Stof
fes mit unorganischen Stoffen auf eine rationelle For
mel nach Atomenzahl zurückführen. Zweitens aber 
bleibt es selbst dann, wenn uns auch eine rationelle 
Formel vorliegt, in den meisten Fällen rein willkürlich, 
wie wir uns den Körper aus den einzelnen ihn bilden
den Atomen combinirt denken wollen. Wir schreiben 
z. B. eine gewisse Reihe assimilirter Pflanzenstoffe 
12 C + x HÖ, weil zufällig in ihnen H und O in dem 
Verhältniss, wie sie Wasser bilden, vorhanden sind; 
die meisten Chemiker aber, z. B. Hr. L. selbst, sprechen 
es bestimmt aus, dass hier H und O nicht als Wasser 
vorhanden seien. Solche willkürliche Anordnungen der 
Formeln werden aber sicher gar häufig der Rückhalt
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falscher Ansichten. Eine bis jetzt wenigstens rein aus 
der Luft gegriffene Hypothese, die von Chemikern und 
Pflanzenphysiologen mit gleicher Unbefangenheit als 
keinem Zweifel unterworfen vorgetragen wurde, lässt 
durch die Pflanze die Kohlensäure zersetzen. — Die 
Nahrung der Pflanze ist:

x CO*  (Kohlensäure) + y HO (Wasser) 
Es entsteht x C (Kohlenstoff) + y HO (Wasser) 
Was ist natürlicher als an Zersetzung der Kohlensäure 
zu denken? Aber die meisten jener Stoffe lassen sich 
mit dem Wassergehalt, den sie in der Pflanze selbst 
haben, auch so schreiben:

*) Ich will beiläufig bemerken, dass hier immer nur von Pha- 
nerogamen die Rede ist. Für die andern fehlen uns noch gar zu 
sehr die Beobachtungen.

(Der Schluss folgt.)

x CO*  (Kohlens.) + y HO (Wasser) -J- 2 z H (Wasserst.) 
und da tritt unwillkürlich der Gedanke an Wasserzer
setzung ein.

Der Grund dieser Unsicherheit liegt nun allein 
darin, dass wir bis jetzt noch nicht für einen einzigen 
Stoff eine wirklich synthetische Formel aufstellen kön
nen, und nur eine solche würde es uns möglich machen, 
daraus ein weiteres Princip zur Beurtheilung aller hier
her gehörigen Verhältnisse abzuleiten. Die unmittelbare 
Synthesis der anorganischen Elemente zu organischen 
Substanzen geht aber in der Pflanze (wenn nicht viel
leicht ausschliesslich) doch auf jeden Fall in den ein
fachsten Verhältnissen vor sich, und so wird die Frage, 
deren Beantwortung jedem bedeutenden Fortschritte 
der organischen Naturwissenschaft zunächst wird vor
angehen müssen, wohl allein durch die Pflanzenphy- 
sioJogie gelöst werden können. Hiernach lässt sich 
denn wol die wichtige Stelle der Pflanzenchemie für 
die Fortbildung aller Naturwissenschaften nicht in Abrede 
stellen, und die nächste Zeit wird daher eine enge Verbin
dung der Chemie und der Pflanzenphysiologie fodern müs
sen. Wenn nun hiermit im Allgemeinen die Stellung an
gedeutet ist, welche beide Wissenschaften zu einander 
einnehmen, so bleibt noch zu erörtern, welche Fragen 
dann im Einzelnen die Pflanzenphysiologie zu stellen 
hat, um mit Hülfe der Chemie dieselben zu beantwor
ten, um so allmälig dem Hauptziele näher zu rücken, 
und den Weg zur Beurtheilung aller organisch-chemi
schen Verhältnisse anzubahnen. Dass Kohlensäure, 
Wasser, Ammoniak, schwefel- und phosphorsaure Salze 
u. s. w. von der Pflanze aufgenommen werden, dass 
wir nachher die Elemente dieser Körper in andern or
ganischen Verbindungen wiederfinden, und dass endlich 
dabei sich wesentlich nur Wasser und Sauerstoff wie
der aus der Pflanze entfernt haben, ist eine allgemeine 
Abrechnung mit der Pflanze, die uns für die Physiologie 
zunächst gar nichts hilft. Der Gegenstand der Physiologie 
und ihre Aufgabe fällt vielmehr gerade zwischen jene 
Proeesse; Kenntniss der Nahrungsmittel und der Ex-

I eremente ist weit entfernt, schon Kenntniss der Er
nährung zu sein. Es gilt hier vor allem, jene anorga
nischen Stoffe von dem Augenblicke an, wo sie in die 
Pflanze eingetreten sind (hier erst beginnt das Gebiet 
der Physiologie) durch alle ihre Veränderungen in der 
Pflanze bis zum Entstehen eines organischen Stoffen 
zu verfolgen. Wollen wir uns diesem Ziele aber nä- 
hem, so müssen wir zunächst den Weg dieser Stoffe 
durch die Pflanze und somit den Bau der Pflanze ganz 
genau kennen. Dann aber müssen wir jene allgemeine 
Abrechnung immer mehr aufs Innere der Pflanze zu
sammenziehen und so durch immer wiederholtes Aus
schliessen möglicher Erklärungen, zuletzt' die allein 
wirkliche zu erhalten suchen. Dazu bedarf es nun zu
nächst der Beantwortung folgender Vorfragen:

1) Von woher nimmt die Pflanze ihre Nahrung auf 
und durch welche Organe)?  Hier ist soviel gewiss, 
dass das Wasser und somit die nur in Wasserlösung' 
aufnehmbaren Substanzen durch die Wurzel aufgenom
men werden, aber die Frage nach der Aufnahme der 
Kohlensäure ist noch unerledigt. Kein Beweis liegt 
vor, dass die Pflanzen die Kohlensäure, die sie als 
Nahrungsmittel verbrauchen, ausschliesslich durch die 
Blätter, oder ausschliesslich durch die Wurzel, oder 
durch beide zugleich aufnehmen.

*

2) Werden die aufgenommenen unorganischen Ver
bindungen zersetzt, alle oder nur einige und welche? J 
Hier ist vor Allem zu entscheiden, ob die Pflanze bei I 
Bildung der aus x C y HO bestehenden Substanzen 
Wasser oder Kohlensäure zersetzt. Auch für Entschei
dung dieser Frage liegt bis jetzt nicht die geringste 
Grundlage vor. Hr. L. bemerkt S. 45 in der Anmer
kung, dass es für das Endresultat gleichgültig sei, ob 
man Wasser- oder Kohlensäure-Zersetzung annehme. 
Das ist sehr richtig, aber den Physiologen interessirt 
gerade nur der Process, und nicht das blosse Endre- 
sultat, welches eben nur für den Landmann wichtig, 
wird. — Ähnliche Fragen werden sich für die Bildung 
der stickstoffhaltigen Bestandtheile aus Kohlensäure, 
Wasser und Ammoniaksalzen aufdrängen. Dieses und 
ähnliche Probleme sind nun solche, durch deren Lö
sung die Pflanzenphysiologie zunächst allein gefördert 
werden kann, und da Hr. L. in seinem Buche gerade 
diese Fragen von der Hand weist, so geht daraus her
vor, dass er für die eigentliche Pflanzenphysiologie 
durchaus nichts Bedeutendes bringen kann.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. U« Hand in Jena. Druck und Verlag von F. a. Brockhaus in



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Dritter Jahrgang. 128. 28- Mai 1844.

Chemie.
Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und 

Physiologie von Justus Liebig.
(Schluss aus Nr. 127.)

Es lässt sich aber auch leicht einsehen, dass so 
wenig ein Physiolog die ausgezeichnetsten Leistungen 
des Chemikers für sich wird nutzbar machen können, 
wenn ihm Kenntniss der Chemie und ihrer allgemeinen 
Gesetze völlig abgeht, eben so wenig ein Chemiker im 
Stande sein wird, irgend etwas zur wirklichen Förde
rung der Pflanzenphysiologie beizutragen, dem der Bau 
der Pflanze auch nicht einmal oberflächlich bekannt 
ist, der also weder die pflanzenphysiologischen Fragen 
verstehen, noch einsehen kann, wo und wie sie zu lö
sen sind. Und in diesem Falle ist Hr. L. Es bedarf 
nur der Anführung zweier Sätze seines Buches, die 
völlig genügen, um seine gänzliche Unkenntniss selbst 
der allerelementarsten anatomischen Verhältnisse der 
Pflanze darzuthun.

S. 44: „In dem dürresten, trockensten Sande, wo 
von einer Zuführung von Nahrung durch die Wurzeln 
gar nicht die Rede sein kann, sehen wir die milchsaft- 
führenden Gewächse zur vollsten Entwickelung gelan
gen ; die aus der Luft aufgenommene, zu ihrer Existenz 
unentbehrliche Feuchtigkeit wird durch die Beschaffen
heit der Blätter und des Saftes selbst vor der Verdun
stuns: seschützt: Kautschouk. Wacks bilden, wie in den 
öligen Emulsionen, während der Verdunstung an der 
Oberfläche des Saftes eine Art undurchdringlicher 
Hülle, sie strotzen von Saft. Wie in der Milch die 
sich bildende Haut der Verdunstung eine Grenze setzt, 
so in diesen Pflanzen der Milchsaft”. Sodann S. 136: 
„Bei der Betrachtung der einzelnen Organe einer Pflanze 
finden wir jede Faser, jedes Holztheilchen umgeben mit 
einem Safte, welcher eine stickstoffhaltige Materie ent
hält, die Stärkekörnchen in den Getreidesamen finden 
sich in Zellen eingeschlossen, gebildet von einer stick
stoffhaltigen Substanz...

Man kann billigerweise von Jedem, der in der 
Wissenschaft seine Stimme erhebt, verlangen, dass er 
wenigstens so viel Achtung vor andern Disciplinen 
habe, dass er sie nicht Geradezu als nicht vorhanden 
ignorirt, dass er nicht behauptet, 2 2 ist 5, als ob
es gar kein Einmaleins in der Welt gäbe. Die Pflan
zenphysiologie ist sicher keiner der unwichtigsten Zweige 
der Naturwissenschaften. Aber wäre sie auch viel un

I bedeutender, so ist doch überall keine wissenschaftliche 
Disciplin so unwerth, dass man sich ungestraft zum 
Gespötte Derer machen dürfte, die dieselbe anbauen.

Für das eigentliche Gebiet der Physiologie ist aus 
dem angegebenen Grunde aus Hrn. L.’s Werk aller
dings gar nichts zu entnehmen. Aber obwol die Kennt- 
niss der Nahrungsmittel weit davon entfernt ist, schon 
Kenntniss der Ernährung zu sein, so ist sie doch für 
den Physiologen, der es versuchen will, die letztere 
aufzuklären, eine unerlässliche Vorkenntniss. In dieser 
Beziehung hat nun Hr. L. auch vieles dem Pflanzen
physiologen Interessante gebracht, indem er theils das. 
schon Bekannte unter zuweilen selbst genial gewählte 
Gesichtspunkte zusammenstellte, theils aus den in sei
nem Laboratorium ausgeführten Arbeiten einen reichen 
Schatz von neuen Analysen mittheilte. Durch diesen 
Gehalt wird nun aber die Schrift insbesondere für den 
Landbau im höchsten Grade wichtig.

Die Agriculturwissenschaft steht nämlich zu dem
selben Object, der Pflanze, in einem durchaus andern 
Verhältniss, als die Physiologie. Was letztere nur in- 
direct interessirt, ist gerade die Hauptaufgabe für jene. 
Sie fragt: was enthält der Boden, was gebe ich ihm, 
was empfängt von ihm und durch ihn die Pflanze, und 
— was gibt die Pflanze mir dafür wieder; auf welchem 
Wege und durch welche Processe, in welchen Orga
nen die Pflanze die Einnahme in die Ausgabe umsetzt, 
kann dem Landmann zunächst völlig gleichgültig sein, 
aber für den Pflanzenphysiologen bildet es gerade die 
eigenthümliche Aufgabe der Forschung. Jene grossar
tigen Abrechnungen nun, mit Boden, Athmosphäie und 
den Producten der Vegetation, hat Hi. L. mit einem 
umfassenden Reichthum von Thatsachen durchgeführt, 
und auf alle einzelnen Culturmethoden angewendet. 
Hier kommt ein solcher Reichthum von Aufklärungen 
bereits bekannter Thatbestände, eine Fülle von genia
len Winken für verbesserte oder erleichterte Culturen 
vor dass wol schwerlich in Zukunft ein Landwirth, 
der" auf höhere Bildung in seinem Fache Anspruch 
macht, einer genauem Kenntniss dieser Liebig’schen 
Arbeit sich wird entziehen dürfen.

Wenn man kurz den eigentümlichen Charakter 
der Liebig’schen Arbeiten in diesem Gebiete bezeich
nen will, so möchte dies etwa folgendermassen gesche
hen können, wobei allerdings nicht behauptet werden 
soll, dass Hr. L. wirklich so schroff gerade seinen 
Vorgängern gegenübertritt. Wohl aber können wir be
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haupten, dass Hr. L. zuerst mit richtiger Methode, und 
deshalb mit glänzendem Erfolge die zu bezeichnende 
Bahn betreten hat.

Der Hauptsache nach ging das ganze frühere Be
streben der theoretischen Agricultur darauf hinaus, die 
durch verschiedene Culturmethoden erzielten günstigen 
Resultate in den organischen Bestandtheilen der Pflan
zen nachzuweisen und auf ihre Entstehung und Bil
dung alle verschiedenen Einwirkungen auf den Boden, 
die wir unter Cultur zusammenfassen, zu beziehen.

Dagegen trat nun Liebig auf und sagte: Das ist 
nutzloses Beginnen, wir wissen ja aus den bisherigen 
Untersuchungen, dass die Pflanze wesentlich zur Bil
dung ihrer organischen Bestandtheile nur Wasser, Koh
lensäure und etwas assimilirbaren Stickstoff (in der Form 
von Ammoniaksalzen) braucht und diese Substanzen 
findet sie überall im Boden, in der Atmosphäre vor. 
Darin kann also die grosse Verschiedenheit der Vege
tation gar nicht oder wenigstens nicht allein liegen. 
Die eigenthümlichen Modificationen sind vielmehr in den 
unorganischen Bestandtheilen zu suchen. Die Verhält
nisse, unter denen die letzten in den Pflanzen vorkom
men, zeigen uns, dass sie nicht zufällige, sondern we
sentliche Bestandtheile derselben sind. Meist sind sie 
auf ganz eigenthümliche W’eise an bestimmte organische 
Stoffe gebunden, z. B. die phosphorsauren Salze an 
die stickstoffhaltigen Materien. Wollen wir daher uns 
die bisher erlangten Erfolge in der Landwirthschaft er
klären , wollen wir Anhaltspunkte für die Auffindung 
neuer Culturmethoden gewinnen, so müssen wir vor 
allem die unorganischen Bestandtheile, ihre Arten und 
Mengenverhältnisse in den Pflanzen, sowie die Art und 
Menge ihres Vorkommens im Boden berücksichtigen. 
Verfolgen wir nun aber diesen Weg, so finden wir, 
dass mit Ausnahme der Zuführung von Stickstoff und 
Schwefel, welche hauptsächlich in die Bildung organi
scher Verbindungen mit eingehen, alle vortheilhaften 
Culturmethoden im wesentlichen nur den Zweck haben 
können, die unorganischen Bestandtheile des Bodens, 
der Qualität oder Quantität nach zu vermehren oder sie 
in einen auflöslichen, also für die Pflanze assimilir
baren Zustand zu versetzen. Sowie dies Princip nun 
aber für eine und dieselbe Pflanze gilt, so gilt es auch 
für verschiedene Pflanzen, die neben oder nach einan
der auf demselben Boden gebaut werden sollen : was 
die eine Pflanze nicht benutzt, kann einer andern fol
genden dienen, was diese zurücklässt, einer dritten; 
wenn eine Pflanze den Boden für sich erschöpft hat, 
■mag eine andere Pflanze noch ihre Nahrung dort finden 
ünd während diese (Brachpflanze) vegetirt, können 
durch Regen, Kohlensäure und Sauerstoff Bestandtbeile 
des Bodens wieder aufgeschlossen und in lösliche Ver
bindungen übergeführt sein, sodass die erste Cultur- 
pflanze nun abermals auf demselben Boden ihre Rech
nung findet, u. s. w.

Das ungefähr ist der durchgehende Faden, in der 
reichen Fülle origineller Conceptionen und glänzender 
Hypothesen, gestützt durch zahllose Untersuchungen 
und Analysen , die den Inhalt von etwas mehr als % 
dieses Werkes ausmachen.

Weniger bedeutend dagegen erscheint Ref. der 
übrige Theil des Werkes, Gährung, Fäulniss und Ver
wesung betreffend. Wenn schon gar nicht in Abrede 
zu stellen ist, dass auch hier ein grosser Reichthum 
von Thatsachen und eigenthümlichen Ansichten vor
liegt, so wirkt doch gerade hier, wo die Untersuchun
gen noch lange nicht zu einem Resultat gediehen sind, 
und wo geistige Gebiete in Frage kommen , in denen 
Hr. L. so ganz und gar nicht zu Hause ist, der Man
gel an Strenge gegen sich selbst, die etwas leichtfertige 
Nachsicht, die Hr. L. gegen alle Kinder seines Geistes 
bat, entschieden nachtheilig. Die unglückselige Atomi
stik, bei der man längst vergessen, dass sie nichts ist 
und nichts sein kann, als ein freilich ziemlich unbe
holfenes Bild, um sich die chemischen Vorgänge zu 
versinnlichen, der Mangel an naturphilosophischer Ver
ständigung und an strenger logischer Gedankenfolge, 
endlich der gänzliche Mangel an eigenen, gründlichen 
mikroskopischen Untersuchungen, machen Liebig’s Gäh- 
rungstheorien zu einer sehr unfruchtbaren Erörterung. 
Ref. ist weit entfernt, zu behaupten, dass die Gäh- 
rungspilze einzige Ursache der Gährung seien, oder 
überhaupt die Gährung nur in ihrer Vegetation bestände, 
wer aber so, wie Hr. L.. alle genauen und gründlichen 
Untersuchungen darüber von der Hand weist, trotz al
ler ihm gemachten Einwürfe immer wieder auf dasselbe 
Gerede zurückkommt, welches genau angesehen nur in 
leeren Worten besteht, denn für Jeden, der nicht der 
krassesten Atomistik huldigt. hat es ohnehin keinen 
Sinn und es passt auf den Beginn der Gährung, auf 
die erste Bildung der Hefe auch nicht einmal für einen 
Atomistiker, wer so von vornherein jeder weitern Fort
bildung der Lehre den Weg abschneidet, weil er ihre 
Unzulänglichkeit und Unfertigkeit gar nicht zugeben 
will, der will eben nichts lernen und den kann man 
auch nicht belehren. Dass aber Hrn. L.’s Wort in der 
Gährungslehre noch lange nicht das letzte ist, das steht 
für Jeden fest, der einmal sogenannte Gährungspilze 
gesehen und somit auch eingesehen hat, dass ein so 
complicirter-organischer Process, der wol ohne Aus
nahme dem Eintritt der Gährung stets vorhergeht und 
nicht etwa nachfolgt, nicht ohne eigenthümliche Wir
kung auf die umgebende Müssigkeit bleiben kann. —-' 
Ich will hier nur eine Stelle hervorheben, um zu zei
gen, wie oberflächlich hier von Hrn. Liebig die Sachen 
behandelt werden. Er führt den bekannten Versuch 
von Gay Lussac an, der Trauben unter einer nid 
Quecksilber gesperrten Glocke zerdrückte und den 
Saft durch Galvanismus in Gährung versetzte. 
fährt dann fort: „Die Ansicht, dass die Gährung des 
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Muckers durch den Contact mit einer sich entwickeln
den Pflanze bewirkt werde, muss demnach voraus
setzen, dass sich lebendige Wesen, Pflanzen z. B., ohne 
allen Keim und Samen zu entwickeln vermögen, was 
allem widerspricht, was aus positiven Beobachtungen 
über die Bedingungen der Entwickelung einer Pflanze 
geschlossen werden kann.“ Die nächste Frage wäre 
hier doch für den, der nicht um subjective Ansichten 
streiten, sondern wirklich Einsicht in die Naturerschei
nungen gewinnen will, ob sich bei Gay Lussac’s Ver
such etwa keine Gährungszellen bildeten, und falls sie 
sich bildeten, wann und wie? alles Übrige ist dabei 
höchst müssig. — An die Generatio aequivoca glauben 
noch heutzutage gar viele Naturforscher, und entschie
den ist die Frage sicher noch nicht, und ich glaube, 
Hr. L. würde sehr in Verlegenheit kommen, wenn er 
sogleich „ die positiven Beobachtungen über die Be
dingungen der Entwickelung einer Pflanze“ angeben 
sollte. Es gehört gar sehr zu Hrn. L.’s Art, Dinge, die 
der Chemie doch völlig fremd sind, sehr positiv zu 
vvissen, die Männer von Fach noch als völlig unent- 
schieden aus sehr guten Gründen zur Aufgabe ihrer 
fernem Forschungen machen. Aber, sowie Hr. L. hier 
gerade die Hauptfrage völlig unberührt lässt, so thut 
er es auch im ganzen Theile, der von der Gährung han
delt. Ref. gesteht offen ein, dass er nach aufmerk
samen Studium des Buches noch völlig ungewiss dar
über ist, ob Hr. L. die Gährungszellen beobachtete oder 
nicht, ob er ihre Existenz leugnet öder anerkennt, ob 
er sie für Zellen und überhaupt für organische Körper 
oder nicht erklärt, und wenn letzteres, aus welchen 
Gründen; ob er ihre Entstehung und ihr Verhalten zum 
Eintritt der Gährung (Gasentwickelung) beobachtet oder 
»icht u. s. w. Alles Fragen, die Jeder, dem es wirk
lich um die Wahrheit zu thun ist, sich erst beantwor
tet, ehe er es wagt, keck über den Gegenstand abzu- 
■sprechen.

So ist Ref. noch einmal auf den Punkt zurückge
führt, von dem er ausging. Die Physiologie hat Hr. L. 
nirgend gefördert, sondern nur Thatsachen selbst auf- 
gefunden oder zusammengestellt, die dem Physiologen 
Insofern willkommen sein müssen, als die Kenntniss 
dieser Thatsachen allerdings vorauszusetzen ist, ehe er 
«n Förderung seiner Wissenschaft denken kann, Un- 
hezweifelt wichtig und wirkliche Förderung sind jene 
Thatsachen dagegen für den Landmann und ohne dass 
der Physiolog. ja auch der Naturforscher überhaupt, 
mit der L.’schen Gährungstheorie sich genügen lassen 
kann, hat doch Hr. L. in dieser Beziehung gerade das 
wiederum zusammengestellt, was dem Techniker zu 
wissen am wichtigsten ist.

Sollte dieses Werk, wie sehr zu erwarten und zu 
Wünschen ist, eine abermalige sechste Auflage erleben, 
so würde Ref. dem Verf. aus aufrichtigem Wohlmeinen 
Käthen, vorher mit einem tüchtigen Pflanzenphysiologen 

ebenso zu Rathe zu gehen, wie er es dem Gerücht nach bei 
seinerphysiologisch-pathologischen Chemie gethan haben 
soll. Mit Aufopferung von etwa einem Sechstel Des
sen, was die gegenwärtige Auflage enthält, und Ersatz 
desselben durch eine Reihe zweckgemässer Analysen 
vermöchte Hr. L der Wissenschaft eine Grundlage zu 
geben, die sich kühn neben Saussure’s für immer be- 
wundernswerthe Untersuchungen stellen und diese 
gleichsam vollenden und abrunden könnte. — Aber die 
Instrumente, die Saussure führte, waren Analyse und 
Experiment, nicht geistreiche Einfälle und Absprechen 
über Gegenstände, die ihm fremd waren.

yena. M. J. Schleiden.

Philosophie.
Schriften über die Weiler-Entwickelung der 

Schelling sehen Philosophie.
1. Schelling’s Vorlesungen in Berlin, Darstellung und Kri

tik der Hauptpunkte derselben, mit besonderer Be
ziehung auf das Verhältniss zwischen Christenthum 
und Philosophie, von Dr. J. Frauenstädt. Berlin, 
Hirschwald. 1842. Gr. 8. 1 Thlr.

2. Die endlich offenbar gewordene positive Philosophie 
der Offenbarung, oder Entstehungsgeschichte, wört
licher Text, Beurtheilung und Berichtigung der v. Schel- 
ling’schen Entdeckungen über Philosophie überhaupt, 
Mythologie und Offenbarung des dogmatischen Chri
stenthums, der allgemeinen Prüfung vorgelegt von 
Dr. II, E. G. Paulus. Darmstadt, Leske. 1843. Gr. 8. 
4 Thlr. 15 Ngr.

Hr. F. stimmt Schelling darin bei, dass derselbe 
sowo) den Theismus als den Pantheismus für ungenü
gend erklärt. Allein er erblickt die Mängel von beiden 
in etwas ganz Anderm, als Schelling, und macht es 
diesem zum Vorwurf, dass er eine Vermischung von 
Bestandtheilen beider in sein System aufgenommen 
habe, weshalb dieses ebensowenig wissenschaftlich 
haltbar sei, wie der Theismus und der I antheismus 
selbst (S. 3. 34. 156). Den Ungrund von diesen bei
den findet der Verf. (S. 23) in der Anwendung von 
Kategorien auf Gegenstände, auf die ihre Anwendung 
völlig unstatthaft ist und m der Überschreitung des 
Gebiets. auf welchem ihre Anwendung allein statthaft 
ist. In Hinsicht des Pantheismus, der nur Eine Sub
stanz annimmt, wovon alles Andere nur Mbdificatioii 
ist, hat der Verf. allerdings nachgewiesen, dass diese 
Annahme ganz willkürlich sei und der Erfahrung wi
derstreite. indem nicht nur der Erscheinung einzelner 
endlicher Wesen etwas Wesenhaftes zum Grunde liegt, 
sondern insbesondere der Mensch sich der Selbsthätig- 
keit bewusst ist, welche zuverlässig nur einer Substanz 
zukommen kann (S. 46 — 49). Wenn aber der Verf. 
den Theismus, welcher nur Ein unendliches und voll- 
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kömmenes Wesen annimmt, aber zugleich dem mensch
lichen Geist Selbstthätigkeit zugesteht, dadurch zu wi
derlegen glaubt, dass er zwischen der Annahme des 
Einen Gottes und der der Selbstthätigkeit der Menschen
geister einen Widerspruch findet, so beruht dieser ver
meintliche Widerspruch blos darin, dass er 1) annimmt, 
der Eine Gott des Theismus sei eben so wie im Pan- 
theismuss das Eine selbstthätige Wesen, die Eine Sub
stanz (S. 50), und dass er 2) voraussetzt, die Selbst
thätigkeit eines endlichen Wesens sei der Selbstthätig
keit des unendlichen gleich (S. 52. o3). Dem ist aber 
nicht so. Der Gott des Theisten ist das Eine unend
liche vollkommene Wesen, ohne welches kein anderes 
endliches und unvollkommenes Bestand haben kann. 
Aber dies hindert nicht, dass ein solches endliches 
Wesen (z. B. der Mensch) Selbstthätigkeit haben 
könne, so wenig als seine Selbstthätigkeit seine Abhän
gigkeit von dem Einen unendlichen und vollkommenen 
Wesen ausschliesst. Vielmehr ist diese Abhängigkeit 
nothwendig in dem Verhältniss, der Beziehung zwischen 
beiden Wesen begründet. Sie besteht darin, dass das 
endliche Wesen — Mensch — seine Selbstthätigkeit von 
dem unendlichen empfangen hat, und dass es die Ver
pflichtung anerkennt, freiwillig die Gesetze zu beobach
ten, welche das unendliche höchste Wesen ihm als den 
rechten Gebrauch seiner Selbstthätigkeit kund gibt. 
Wenn der Verf. es mit der Idee eines unendlichen (all
mächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden) Wesens un- 
vereinbarlich findet, dass Geschöpfe von ihm äusser 
ihm mit Freiheit bestehen können, so rührt diese ver
meinte Unvereinbarlichkeit blos daher, dass er der 
theistischen Idee des unendlichen Wesens die pantheisti
sche Idee von Einer Substanz unterschiebt. „Geschat- 
fene Freiheit“ bezeichnet er (S. 53) als einen Wider
spruch. Wer hat aber auch je behauptet, dass die 
Freiheit des Menschen geschallen sei? Die Freiheit 
ist eben so ewig in Gott als die Wahrheit oder die 
Weisheit, oder die Heiligkeit (höchste Güte). Aber 
dass das Schaffen mit Freiheit begabter Wesen und 
die Idee eines unendlichen, vollkommenen Wesens im 
Widerspruch stehe, ist durchaus unerweislich. Die 
Idee des Schaffens übersteigt allerdings unser Begrei
fen: dass aber das Vermögen dazu dem unendlichen 
und vollkommenen Wesen zukomme, liegt in der Idee 
desselben. Die Einwendung, dass das unendliche We
sen durch das Schaffen endlicher Wesen sich verend- 
liche (S. 59), ist ein willkürliches Wortspiel. Denn 
durch das Schaffen endlicher Wesen kann das unend
liche nichts an seiner Unendlichkeit verlieren. Nur ein 
unendliches Wesen kann Gott nicht schaffen, wohl aber 
ein freithätiges, endliches. Ja dem Menschen musste

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

Gott die Freithätigkeit geben, weil an sie die Erfüllung 
des ihm eingeprägten Gesetzes, durch Gerechtigkeit 
nach Vollkommenheit zu streben, wesentlich be
dingt ist.

Die Darstellung der Lehre Schelling’s, wie sie von 
Hrn. F. nach dessen Vorlesungen in Berlin (von S. 68 
an) mitgetheilt wird, kommt im Wesentlichen mit der
jenigen, die in der Schrift „Schelling und die Offen' 
baruns:“ enthalten ist, überein. Daher ist eine neue 
Beleuchtung derselben hier überflüssig. Einer Beleuch- 
der F.’schen Kritik derselben kann man sich hier 
gleichfalls für überhoben halten, da sie mit der eben 
schon beleuchteten Kritik des Theismus und Pantheis
mus im engsten Zusammenhänge steht, und diese von 
ihr die Grundlage bildet. Schelling will seine frühere 
negative Identität-Philosophie durch seine neue positive 
Philosophie ergänzen. Es zeigt sich aber, dass beide 
einander widersprechen. Wie kann demnach eine Ergän
zung der erstem durch die letztere stattfinden ? Es könnte 
nur eine von beiden in der Wahrheit bestehen. Mag 
Schelling seine neue positive Lehre einen Dogmatismus 
höherer Art, als den von Kant zerstörten, nennen, dies 
ändert die Natur ihres dogmatischen Bestrebens, das 
Unendliche a priori wissenschaftlich zu begründen? 
nicht. Zwar gibt er (nach S. 120) zu: das Christen
thum (Christi Offenbarung) sei ein Factum, und müsse 
als solches erklärt werden. Doch die von ihm ver
suchte Erklärung geht offenbar dahin, die übersinnlichen 
Thatsachen des Christenthums begreiflich zu machen- 
Dagegen besteht aber die Einwendung unverrückt: die 
Erklärung, welcher unser geistiges Vermögen gewach
sen sei, könne nicht weiter gehen, als die Quellen für 
die Erkenntniss jener Thatsachen exegetisch zu prüfen 
und zu beleuchten, und sodann nachzuweisen, dass das 
Ergebniss mit den von der Vernunft erwiesenen Wahr
heiten nicht im Widerspruch stehe, dass es aber auch 
den sittlich religiösen Anlagen und Bedürfnissen des 
Menschen befriedigend entspreche. Jede Erklärung 
hingegen , die einer Construirung a priori gleichsiehb 
übersteigt das Maas unsers geistigen Vermögens. Der 
Versuche solcher Erklärung gibt es zwar viele. D# 
sie aber wesentlich von einander abweichen, wo ist 
das Kriterium} nach welchem ausgemacht werden 
könnte, welchem dieser Versuche der Vorzug gebühre- 
In ihnen allen begegnet man einzelnen Erklärungen? 
welche unbegreiflicher sind, als Das, was sie begreif' 
lieh zu machen suchen. Davon kann auch der Schel' 
ling’sche Versuch, so viel Scharfsinn darin aufgewen
det worden ist. nicht frei gesprochen werden.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. BrockliauB jn
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Schriften über die Weiter-Entwickelung der 

Schelling sehen Philosophie.
(Fortsetzung aus Nr. 128.)

AVenn es z. B. (S. 113) heisst: Christus habe sich durch 
«he Menschwerdung der aussergöttlichen Göttlichkeit ent
schlagen, so wird man zur Frage hingedrängt: wie 
denn eine aussergöttliche Göttlichkeit denkbar sei? 
Wollte man darunter die göttliche Anlage im Menschen 
^erstehen, so fragt es sich: ist es die vor oder die 
nach seiner Losgerissenheit von Gott durch die Sünde? 
Von der erstem hat sich Christus bei seiner Mensch
werdung gewiss nicht entschlagen. Die andere aber 
kann auf Christus unmöglich passen. Wie soll er sich 
ihrer also entschlagen haben ? Dass er Mensch gewor
den , ohne die Sündhaftigkeit anzunehmen, enthält 
Wenigstens nichts Widersprechendes, da die Sündhaftig
keit nicht zum ursprünglichen Wesen des Menschen 
gehört, sondern die Wirkung des Gebrauchs seiner 
Freithätigkeit ist. — Wie werden sich ferner Äusse
rungen gleich den folgenden vom Vorwurf des Wider
sinns freisprechen? (S. 114) „Die Tentationen Christi 
dürfen nicht auf sein kurzes irdisches Leben einge
schränkt , sondern müssen auf sein vormenschliches 
Sein vor der Menschwerdung in der &tov bezo
gen werden.“ (S. 11): „Da Christus den Stoff seiner 
Incarnation aus sich nahm , konnte auch sein Fleisch 
kein gemeines sein, gleich dem unsrigen niederziehend 
Und beschwerend.“ — Wie liesse sich ferner die Lehre 
Vom Werden und Sich entwickeln der Gottheit, und die 
Von der Üner sch Offenheit der Materie (S. 163) vom 
Vorwurf des Pantheismus retten ? Und wie soll ein 
nhergeschöpfliehes Wesen zwischen Gott und der 
Schöpfung gedacht werden, als welches doch S. 122 
Und 124 Christus sowol als der Satan bezeichnet wer
den? _  Von der Macht des Satan werden uns über
haupt viele Curiosa erzählt, die uns wieder in die Zei
ten des mittelalterlichen Wahnglaubens zurückversetzen*).

*) S. 128. „Auch in Krankheiten, die den ganzen Organismus 
erschüttern, hat es der Mensch nicht blos mit Fleisch und Blut zu 
thun, sondern mit geistigen intelligibeln, spirituellen Mächten. Die 
Krankheitsursachen sind geistiger Natur; es gibt keineKrankheits- 
materie (?), obwol vermöge des Übergangs jedes Geistigen ins Ma
terielle, vermöge des sich Materialisirens die Krankheit als Krank
heitsstoff aus dem Körper ausgestossen werden kann. Zu Christi 
Zeiten bildeten sich eigenthunliche Krankheitserscheinungen (?);

Dergleichen, vielleicht sehr scharfsinnige, speculative 
Phantasien, die sich dem Versuche beigesellen, das 
Geheimiiissvolle dadurch begreiflich zu machen , dass 
den christlichen Vorstellungen die eigenen speculativen 
untergeschoben werden , müssen in den Mittheilungen 
aus den Vorträgen Schelling’s um so mehr auffallen, 
als in ihnen andere Äusserungen vorkommen, nach 
denen man vermutlich sollte , dass er selbst solche 
Versuche für wissenschaftlich unstatthaft halten müsse. 
So wird S. 99 der ganz richtige Satz aufgestellt: „Ent
weder wir verleugnen die Offenbarung ganz, oder wir 
gestehen ihr einen durch die Vernunft nicht zu finden
den Inhalt zu. Denn wozu noch eine Offenbarung, 
wenn die Vernunft den Inhalt derselben aus sich zu 
finden vermag?“ S. 100. „Wir können — jenen Ent
schluss (Gottes zur Sendung des Erlösers, der vor 
Grundlegung der Welt in Gott war) nicht a priori, 
sondern nur a posteriori durch Offenbarung wissen. 
Offenbart hat nämlich Gott jenen seinen Willen der 
Erlösung erst durch die That. Denn ein Wille offen
bart sich nur in Thaten.“ (Dies kann und ist jedoch 
auch in Vorherverkündigungen geschehen.) S. 101.

denn sowie der Satan, muss auch der, welcher kommt, seine Werke 
aufzulösen, auf den physischen Organismus Einfluss haben. Es sind 
vorzüglich die Besessenen, die daemoniaci, die bei Christi Erschei
nung gewaltig gerissen werden und in heftige Convulsionen gerathen. 
Merkwürdig ist, dass alle im N. T. vorkommenden daemoniaci auf 
heidnischem Gebiete sind (? ); es sind dies die Convulsionen des ster
benden Heidenthums, dessen Princip der Satan war. Grosse ver
heerende Seuchen, die zu Zeiten in die Geschichte hereinbrechen» 
sind ebenfalls nicht blos materiellen Ursachen zuzuschreiben, sowie 
sie auch durch keine materiellen Mittel zu heben sind, sondern sind 
Wirkungen böser Engel. Seuche und Sucht ist dasselbe Wort. 
Die Seuchen sind die Sucht böser, wie hungrige Löwen umher
schleichender Engel, begierig zu verschlingen, was sie können.« — 
Wie Schade, dass der Pater Gassner nicht mehr lebt! Wie will
kommen würde er diese Thesen des scharfsinnigsten unserer specu
lativen Denker begrüssen, und darin die volle Rechtfertigung seines 
Verfahrens finden. Wer sich die Mühe nehmen will, seine Schriften 
und die seiner Vertheidiger zu lesen, wird sich davon überzeugen.— 
Doch sogenannte Besessene gab es vor Christus, wie zu seiner Zeit, 
ganz mit den nämlichen Erscheinungen, wie sie in den Evangelien 
geschildert werden, und die Ärzte alter Völker bedienten sich der 
Incantationen und Beschwörungen, um sie zu heilen. Christus hin
gegen bediente sich keiner solchen; ihm genügte das Wort seiner 
Machtfülle. Bei den allermeisten Kranken, welche Christus heilte 
dachte Niemand an Besessenheit. Bei Denjenigen aber, die für Be
sessene gehalten wurden, war der Organismus durch Überreiz zer
rüttet. Viele geriethen zuweilen in einen Zustand völliger Verrückt
heit und Raserei. Und solchen Leuten begegnet man bis auf unsere 
Tage unter Nationen, die dem Heidenthum ganz entfremdet sind.
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„Die Offenbarung ist übervernünftig wegen der Über
schwänglichkeit ihres Gegenstandes, was aber eben 
kein Vorwurf für sie, sondern für die diesem Über
schwänglichen nicht gewachsene Vernunft ist.“ S. 103. 
„Das Ziel der Vernunft kann doch wol nie endloses 
Zweifeln sein, sondern vielmehr ein Gelangen zu Dem, 
was allen Zweifel auf hebt, in dem also das Wissen 
zur Ruhe gelangt. Dieses letzte Wissen, der Abschluss 
des Wissens ist aber nichts Anderes, als Glaube, der 
Glaube an das Letzte und Höchste. Es gibt einen 
doppelten Glauben, einen, der der Anfang des Wissens 
ist, d. i. der Glaube an die Erreichung des Zieles, des 
Endes des Wissens, und sodann einen, der das Ende, 
der Abschluss des Wissens ist, der sich also das Wis
sen voraussetzt, nicht umgekehrt, wie man anzunehmen 
pflegt (!).“ — Allerdings ist Christus, wie der Apostel 
sagt, alle Wissenschaft, und Augustinus hat wohlver
standen ganz Recht: Praeter Christum aliquid scire 
est nihil scire. Auch sagten mehre heilige Väter, die 
Ewigkeit christlicher Wahrheit andeutend: des Men
schen Seele sei ihrem reinen Wesen nach christlich. 
Deswegen wird aber die Philosophie durch das Christen
thum keineswegs verdrängt. Sie stehen einander ihrem 
Wesen nach nicht widersprechend entgegen. Die Phi
losophie ist selbständig, indem sie mittels der Vernunft 
die Gründe der Wahrheit oder des Wahren erforscht — 
sie behält ihre Selbständigkeit auch dann, wenn sie die 
Gründe der Wahrheit des Christenthums prüfend unter
sucht und die Einwendungen dagegen einer gleichen 
Prüfung unterzieht. Eine solche Prüfung ist von der 
Anmassung, das Christenthum durch die Vernunft zu 
construiren, himmelweit verschieden.

Nr. 2. Ohne Frage die umfassendste Darstellung 
und Beurtheilung der Schelling’schen Philosophie, so 
weit diese bisher bekannt geworden ist. Wider die 
Echtheit des hier veröffentlichten Inhalts der Vorträge 
in Berlin in ihrem Zusammenhänge ist bisher kein 
Widerspruch laut geworden. — Nachdem der Heraus
geber die frühem fragmentarischen Versuche, die Lehre 
von der Identität des Gedankens und Seins, des Geistes 
und der Materie zu begründen, beleuchtet hat, geht er 
(S. 141 —162 und S. 184 ff.) zur Prüfung des Schel
ling’schen Versuchs, seine Theorie vom All-Eins (oder 
All ist Gott und Gott ist All) oder von der Identität 
der Natur mit Gott, mit der Geistigkeit Gottes und der 
Möglichkeit des freien Wollens des Menschengeistes 
durch Annahme eines von Gott verschiedenen, doch in 
ihm selbst beruhenden und durch Evolution wirkenden 
Grundes seiner Existenz in Übereinstimmung zu brin
gen. Mit wol unwiderleglichen Gründen weist Hr. 
Paulus nach, dass eine solche Annahme blos eine will
kürliche Fiction sei und dass sie das Grundwesen der 
Idee eines unendlich vollkommenen Wesens vollends 
zerstöre. Später (von S. 217 — 258) folgt die Darstel
lung und kritische Beleuchtung der von Schelling vor

getragenen Principien der Vernunftwissenschaft. Hier 
wird es genügen, nur das Wesentlichste davon m 
Kürze zusammenzustellen. Ref., indem er seine Gegen
bemerkungen ebenfalls in Kürze beifügt, wird mitunter 
auch solche aufnehmen, die dem Herausgeber obigen 
Werks angehören, ohne sich jedoch auf eine umständ
liche Darstellung und Beurtheilung seiner Kritik einzu
lassen, was der Raum hier nicht gestattet. Das Grund
gebrechen der Schelling'schen Vernunftwissenschaft 
liegt wol in der Willkürlichkeit, womit die meisten Be
hauptungen darin aufgestellt und an einander gereiht 
werden. Gleich der allen andern verangestellte Sat# 
(S. 220): die Vernunft ist nichts Anderes als die uft' 
endliche Potenz des Erkennens — ermangelt allen Be
weises. Die Unendlichkeit der Vernunft ist eine gan# 
willkürliche Annahme. Denn obgleich dem Gebiete der 
Möglichkeiten, womit die Vernunft sich befasst, von 
uns keine bestimmte Grenze gesetzt werden kann, s® 
ist doch deshalb das Vermögen der Vernunft nicht un
endlich. Eben so besteht der folgende Satz (S. 222): 
„Da allem Erkennen ein Sein entspricht, so entspricht 
der unendlichen Potenz des Erkennens die unendliche 
Potenz des Seins“ aus zwei ganz ohne Beweis will
kürlich angenommenen Behauptungen. Dass allem Er
kennen ein Sein entspreche, hätte erst erwiesen werde!» 
müssen. So viel ist gewiss, dass das blosse Erkennt- 
nissvermögen kein Sein hervorbringen könne. Dass 
aber der Mensch eine unendliche Potenz des Erkennens 
besitze, ist eine ganz unerwiesene und unerweisliche 
Behauptung. Das Gleiche gilt von den Behauptungen 
(S. 223): der unendliche Begriff des Seins selbst, d. t 
die Potenz ist das ihrer Natur nach immer und noth
wendig im Begriff Seiende überzugehen ins Sein. Die 
unendliche Potenz des Seins ist das unmittelbar ins 
Sein Übergehende.“ Schelling selbst lässt gleich dar
auf den Satz folgen: „Dieser Übergang vom Sein-Kön
nen ins Sein aber darf nicht als ein Übergang ins wirk' 
liehe Sein betrachtet werden.“ (Die Vernunft kommt 
also nicht über die Möglichkeit des Seins hinaus •) 
Dem wirklichen Sein soll (nach S. 225) ein blindes^ 
aus seiner Potenz gesetztes, darum sinnloses Sein zun» 
Grunde liegen, und die erste Möglichkeit, die sich von 
der unendlichen Potenz aus ergibt, wäre die des sin^' 
losen, schrankenlosen Seins.“ Alles dies wird behaup' 
tet ohne Erweis. Nur so viel ist klar, dass mit eine»11 
solchen sinnlosen Sein der Erkenntnis nicht gedielt 
sein könne. Dem zu begegnen, wird nun (S. 226) ge' 
sagt: „Die Unendlichkeit der Potenz, von der wir an®' 
gehen (aber ohne dieses Ausgehen gerechtfertigt 
haben) führt über diese erste Möglichkeit (das sim»' 
lose Sein) hinaus. Sie kann das ins Sein Übergehend® 
und das ins Sein nicht Übergehende sein. Sie schließ 
nichts aus und lässt zwei contradictorische Gegenthe! e 
zu.“ Wie soll denn aber dadurch die Erkenntnis® o® 
fördert werden ? Trotz ihrer angeblichen Unendlich 



515
keit hat es die Vernunft bis hierher noch nicht zum 
Übergang a potentia ad actum bringen können. Nun 
vernehmen wir aber, dieser Übergang geschehe durch 
den Übergang vom Nichtwollen zum Wollen. Wie hier 
auf einmal vom Willen die Rede kommt, wo es sich 
blos vom reinen Erkennen handelt, vernehmen wir 
freilich nicht. Das Übergehenkönnen und das Nicht- 
übergehenkönnen zum Sein soll sich (nach S. 227) 
nicht ausschliessen, was freilich wieder schwer oder 
vielmehr unbegreiflich ist, weil doch beide contra- 
dictorisch sind. Es soll aber durch den Willen eine 
dritte Möglichkeit zwischen diesen beiden durch Aus
schliessung des einen Contradictorischen bewirkt wer
den , wodurch die Unentschiedenheit aufgehoben wird. 
Der Wille also, indem er sich für das Übergehenkönnen 
entscheidet, bringt den Übergang zum Sein zu Stande! 
Wie aber durch solchen Act des Willens ein begrün
detes Erkennen des Seins bewirkt werden soll, ist un
möglich einzusehen. Die nun weiter (S. 228 f.) gege
bene Erklärung dieses Denkprocesses rückt ihn nur 
in neue Dunkelheit hinein. Eben aus dieser Dunkel
heit werden aber jetzt zu der anfangs willkürlich an
genommenen unendlichen Potenz noch zwei andere 
Potenzen hervorgeholt, ohne dass abzusehen wäre, 
warum diese nöthig sein sollen. Was sie eigentlich 
seien, ist gleichfalls höchst unklar. Die zweite Potenz 
soll nämlich das rein Seiende sein, das ohne Potenz, 
nur durch Negation Potenz werdende Seiende. Die 
dritte Potenz aber soll aus Überwindung der ersten 
Potenz durch die zweite (warum und wozu diese Über
windung?) gesetzt werden; sie kann nicht reines 
Seinkönnen, noch reines Sein sein. Was ist sie denn? 
Antwort (S. 230 und 231): „Was im Sein Potenz und 
als Potenz Sein ist, worin die Contradictio zwischen 
Potenz und Sein (?) in Identität gesetzt ist; was also 
sein und nicht sein kann — das vollkommen Freie, 
das mit seinem Können thun kann was es will, Geist, 
der im Sein nicht Gefahr läuft, und auch ohne zu wir
ken, nicht aufhört, Potenz zu sein; mit dessen Eintritt 
ins Sein das vollendete Seiende ist.“ — „Wer ruft 
nicht,“ bemerkt hier Hr. P. (S. 237): „Verba sunt, 
praetereaque nihil!“ Ob dieser Ausruf ungerecht oder 
grundlos sei, mögen Schelling’s eigene Erklärungen 
über die Identitätsphilosophie entscheiden. „Der höchste 
Gegenstand des Erkennens ist ihm (S. 353) das Abso
lute. Aber die Identitätsphilosophie erkennt dieses 
selbst für unerkennbar. (Wo bleibt hernach ihr Ge
winn für die Erkenntniss? Darüber erhalten wir fol
gende Antwort:) „Sie leugnet zwar die Existenz der 
Dinge nicht, ist aber auch unvermögend, sie zu bewei
sen“ (S. 355). „Den Begriff des relativen Nichtseienden 
ausgesprochen zu haben, war logisch vielleicht der 
grösste Gewinn des Systems“ (S. 346). „Der schlimm
ste Misverstand, der ihr (der Identitätsphilosophie) wi
derfahren konnte, war der, dass sie, nach Analogie 

anderer Systeme, ein Princip habe, von welchem, als 
einem selbst wahren die Wahrheit auf die andern Theile 
des Systems abiliesse. Darum ward gleich anfangs 
von ihr so sehr verlangt, dass sie die Wahrheit ihres 
Princips beweise. Aber so war es nicht mit ihr.“ — 
„Besser verstanden sie Diejenigen, die sie nur als poeti
sche Erfindung nahmen. Sie war ein Gedicht, das 
die Vernunft selbst (?) gedichtet. Denn die Vernunft 
ist an nichts, auch nicht an das Wahre gebunden (?.’); 
sie ist die nichts (auch das Unvernünftige nicht?) aus
schliessende und nichts behauptende, Alles verneh
mende.“ — „Sie vernimmt, was das Wahre und Nicht
wahre sein kann“ (S. 348). Diese Selbstgeständnisse 
von der Identitätsphilosophie, sie sei ohne Princip, ein 
blosses Vernunftgedicht, bezeichnen treffend ihr Wesen, 
geben ihr aber freilich das Einfaltsgesicht jenes hora
zischen Bauerntölpels, der ab warten will, ob nicht der 
Strom verfliesse (dum defluat amnis). „Allerdings,“ wird 
zu ihrem Schutz eingewendet, „ist sie nur negativ.“ 
Allein „der Begriff einer negativen Philosophie (man 
höre!) foderte eine positive, und wenn die Vernunft
wissenschaft sich als blos negative erkennt, ist auch 
eine positive da“ (S. 354). „Sie muss, so lange diese 
(die positive) nicht da ist, in diese umschlagen“ 
(S. 357). Welche Zauberin oder Taschenspielerin! 
Sie schlägt in das um, was nicht da ist! In der Ver
neinung ist also auch die Bejahung schon enthalten. 
Wie leicht lässt sich in dieser Weise Alles beweisen 
oder hervorbringen, was man nur will! Einzig aus der 
Annahme: durch die Verneinung werde auch die Be
jahung gegeben, lässt es sich erklären, dass (S. 359) 
Hegel’s Definition der Philosophie: sie sei die Wissen
schaft der Vernunft, und zwar inwiefern sich diese als 
alles Seins bewusst wird, für die richtige anerkannt 
werde. Denn vorher war immer behauptet worden, 
dass die Vernunft sich nur mit dem Nichtseienden 
befasse.

Doch wie wird der Übergang von der negativen 
Vernunftwissenschaft zu der positiven, welche Schel
ling auf bauen will, begründet? Er behauptete von der 
negativen, wie wir gehört, dass sie die positive fadere. 
Dieses Fodern besteht jedoch, näher besehen, blos in 
dem Eingeständniss ihres Unvermögens, die Aufgabe zu 
lösen. „Der Anfang (der positiven),“ sagt Schelling 
(S. 397), „ist von der Art, dass er keiner Begründung 
fähig ist.“ (Fürwahr ein schlimmer Anfang für eine 
Vernunftwissenschaft!) „Sie steht,“ heisst es weiter 
(S. 411), Gegensätze zum Rationalismus, dem rei
nen, wie er in Deutschland seit Kant besteht“ (S. 408). 
Doch soll sie, die so wenig von dem blos im Denken 
Seienden als von einem in der Erfahrung Vorkommen
den ausgeht, nicht als Empirismus, der (nach S. 408) 
dem Rationalismus entgegensteht, bezeichnet werden 
dürfen, wenn man darauf sieht, wovon sie ausgeht. 
Denn da ihr Princip nicht in der Erfahrung, noch im 
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reinen Denken vorkommt, so kann sie nur vom Ab
solut - Transcendenten (was ist das?) ausgehen, was 
dem Denken, wie der Erfahrung zuvorkommt (S. 412). 
Obgleich sie aber nicht von der Erfahrung ausgeht, 
so kann sie doch der Erfahrung zugehen (S. 413), und 
ist (wie es S. 414 heisst) a priori schon Empirismus (! !). 
Die gesammte Erfahrung, der sie zugeht, ist ihr Auto
rität. Daher ist die positive Philosophie toto coelo von 
der sogenannten christlichen verschieden; vielmehr soll 
durch sie erst der wahre Begriff der lleligion ge
funden werden. Das Christenthum wird freilich in dem 
Ganzen dieser Philosophie vorkommen; aber ihr Inhalt 
würde nicht Philosophie sein, wenn er nicht unabhän
gig vom Christenthum da wäre“ (S. 414 und 415). Kant’s 
Antinomien sind (nach S. 417) der Gegensatz von po
sitiver und negativer Philosophie (S. 416. 417). Was 
die reine Denkwissenschaft (die negative) zur Erkenn
barkeit gebracht hat, überlässt sie einer andern Wissen- 
schäft (der positiven) zur Erkenntniss der Wirklichkeit 
(S. 418). „Aber (heisst es S. 419 und dies wäre 'die 
Hauptsache), so fortschreitend, gelangt sie (die nega
tive Wissenschaft) zu einem Letzten, über das hinaus 
sie sich nicht fortsetzen kann , und das sie nicht zur 
Erkennbarkeit gebracht, mithin auch nicht einer andern 
Wissenschaft überweisen, aber auch, da es das am 
meisten des Wissens- (?) Werthe ist, nicht unerkannt 
liegen lassen kann, sondern vielmehr als den ihr eige
nen (?) Gegenstand, um dessenwillen sie alles Andere 
für nichts geachtet, festhalten muss, um es mit ihm 
zur wirklichen Erkenntniss zu bringen — nur nicht in 
derselben Linie.“ Fürwahr, wem bei dieser Stelle, die 
das Vereinen von Widersprechendem auf den höchsten 
Gipfelpunkt treibt, nicht alles Denken und Sinnen ver
geht, der muss einen übermenschlichen Geist besitzen! 
Doch. als ob das Maas noch nicht erschöpft wäre, 
wird S. 419 noch hinzugesetzt: „die negative Wis
senschaft (die Wissenschaft aller Wissenschaften), in
dem sie jenes Letzte (das sie nicht zur Erkennbarkeit 
bringt) sich anzieht (etwa wie ein Gewand?) und es 
als das nothwendig zu Erkennende bestimmt, setzt das 
Wissen nicht mehr äusser sich und, ist nicht mehr ne
gative, sondern positive Wissenschaft — weil sie den 
höchsten Gegenstand des Erkennens erst zur wirk
lichen Erkenntniss bringt.“ Welch eine Kette von sich 
widersprechenden und willkürlich, ohne allen Beweis 
aufgestellten Sätzen! Das Siegel drückt aber alle dem 
die nachfolgende Behauptung auf (S. 419. 120): „Das 
U ber existir ende hat sie (die bisher negativ ge
nannte, nun durch einen Zauberschlag in eine positive 
metamorphosirte Philosophie) nicht blos als höchste 
Idee auszusprechen, sondern als existirend zu beweisen.“ 
Durch diese Behauptung soll nun die Zweiheit der 
Philosophie dergestalt aufgehoben sein, dass die nega-
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tive (die Wissenschaft aller Wissenschaften) der posi
tiven den Namen der höchsten Wissenschaft zuerkennt“ 
(S. 420). „Die negative Philosophie ist nur insofern 
Philosophie, als sie die positive setzt (!). Sie soll aber 
damit ihre selbständige Stellung nicht verlieren, und 
blos zu einer Einleitung herabsinken (warum denn 
nicht?); vielmehr tritt sie an die Stelle der Schulmeta- 
physik, als reine blos aus den Mitteln des menschlichen 
Geistes (gibt es in der Philosophie andere Mittel ?) ge
wobene Vernunftwissenschaft.“ — „Was ist ihr Inhalt? 
Nur der fortwährende Umsturz der Vernunft, und ihr 
Resultat; dass die Vernunft, sofern sie sich selbst 
zum Princip nimmt, keiner wirklichen Erkenntniss fähig 
ist; denn die Erfahrungserkenntniss erreicht sie nicht 
(in dem, was über alle Erfahrung hinausliegt, freilich 
nicht!), und auch mit dem, was in ihr stehen bleibt 
(der Dialektik?), kann sie für sich nichts anfangen“ 
(S. 420. 421). Das wäre also das Ziel und Ende der 
Vernunftwissenschaft, die Vernunft selbst zu stürzen 
und ihr alle Fähigkeit zu wirklicher Erkenntniss ab
zusprechen? Da nun dennoch der Vernunft eine 
wahre Wissenschaft zugeschrieben wird, so konnte diese 
nur die Wissenschaft von ihrer Nullität sein. Auch 
heisst es S. 422: „die positive Wissenschaft könnte für 
sich anfangen, da sie vom absoluten Anfang ausgeht 
(freilich, wenn dies erwiesen wäre!) und es ist ihr 
eigener Wille (was hat hier dieser zu thun? Was ver
mag der Wille in Bezug auf Erkennen? und hat über
haupt die Philosophie einen Willen?), wenn sie die 
negative sich voransetzt. Die negative Philosophie 
könnte „auch für sich sein, wenn sie aller wirklichen 
Erkenntniss sich begeben wollte. Aber alle Wissen
schaft hat wirkliche Erkenntniss zum Zweck. Wie 
könnte die Philosophie sich ihrer begeben?“ (Ist sie 
nicht eine eigensinnige Thörin , wenn sie sich dessen 
nicht begibt, wozu sie doch eingestandenermassen aller 
Fähigkeit ermangelt?)

Wesen und Summe des bisher Dargelegten wäre 
demnach: 1) nach Scnelling’s Theorie, nach der Art 
und Weise, wie er die Vernunft Wissenschaft auf baut, 
ist die Vernunft für sich zu aller wirklichen Erkennt
niss unfähig; 2) indem sie aber doch die wirkliche Er
kenntniss des höchsten Seins fodert, bringt sie den
noch diese Erkenntniss zur Wirklichkeit. Mit andern 
Worten: die Vernunft ist zwar für sich zu aller wah
ren Wissenschaft unfähig, dennoch gibt es eine Ver- 
nunftwissenschaft. Denn weil die Vernunft, ungeach' 
tet der Anerkennung ihrer Unfähigkeit diese Wissen
schaft fodert und will, so hat sie dieselbe auch, oder kann 
wenigstens zu ihr gelangen. Zuletzt läuft Alles darauf 
hinaus: das Unendliche sei nicht blos Gegenstand des 
vernünftigen Glaubens, sondern selbst des vernünftige11 
Wissens. Und zu diesem Wissen und Erklären des 
Wesens des Unendlichen gelange die Vernunft gerade 
dadurch, dass sie ungeachtet ihres Unvermögens, wirk' 
liches Sein zu erkennen, das Erkennen des höchsten 
Seins oder des Seins des Unendlichen als Nothwendig' 
keit fodere und wolle. „Das Gesetz der realen Web' 
dialektik (?)„, heisst es S. 462, „will, dass nirgend etwas 
Zweifelhaftes sei.“ (Der Schluss folgt.) _

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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Schelling sehen Philosophie.
(Schluss aus Nr. 129.)

•Oieses (durch die Weltdialektik erworbene Wissen 
umfasst nun alles Göttliche überhaupt und insbesondere 
die christlichen Mysterien oder Offenbarungen. I. „Der 
Anfang der positiven Philosophie (heisst cs S. 433) 
ist das allem Denken zuvorkommende Sein. Sie geht 
Vom Sein, dem kein Begriff vorausgeht, zum Begriff, 
Zum Überseienden.“ Sie setzt also (deutlich zu reden) 
das Sein voraus, und macht aus ihm den Stoff ihres 
Denkens. Denn ohne Denken lässt sich nichts erken
nen. (Vgl. S. 499). Thut dies aber nicht auch schon 
die sogenannte negative Philosophie, die (nach S. 434) 
„zu dem allem Begriff voraus Seienden führte“*)?  Al
lein der Vorzug der positiven soll (nach S. 437) darin 
bestehen: dass „in ihr nicht die Existenz Gottes, was 
sich nicht thun lässt (S. 475), sondern die Gottheit des 
Existirenden (des vor allem Begriff Seienden) bewiesen 
wird“. Dass sie aber diesen Beweis leiste, bedarf vor
erst selbst des Beweises. Und diesen sucht man in 
den mitgetheilten Vorträgen vergebens. Oder sollte er 
etwa in Folgendem liegen: „Die Möglichkeit des Gött
lichen wird erst durch seine Wirklichkeit eingesehen“ 
(S. 450). „Man könnte sagen: das dem Denken Vor
ausseiende sei das Begriff lose, Unbegreifliche. Aber 
die Philosophie macht dies a priori Unbegreifliche a 
posteriori zum Begreiflichen (o der Zauberkünstlerin!). 
Gott in seiner Unbegreiflichkeit ist nicht der wahre 
Gott (nicht?). Das wahre Wesen Gottes ist sein Be
greifliches (?)• Das Wesen und also auch der Begriff 
Gottes besteht eben darin, dass es sei: es ist dies hier 
der einzige Begriff (S. 451). Kurz gefasst will dies so 
viel sagen: Gott ist, weil er ist“ „Irgend einmal (heisst 
es S. 453) war nichts als eben dies rein Seiende“ (Wo
her weiss man dies?) „Da aher äusser ihm Anderes 
existirt, > so muss es ein Mittel geben, darüber hinweg- 
zu kommen.« Dies Mittel wird (S. 453) so angedeu

*) Freilich ist die sogenannte negative nicht so dreist, wie die 
sogenannte positive von der Annahme des höchsten Seins auszu
gehen, indem sie es ohne Beweis setzt, sondern sie geht von dem 
Sein des Ich aus, von dem allein wir zuerst mit Gewissheit aus
gehen können, weil wir nur von ihm ein unmittelbares Selbstbewusst
sein haben.

tet: „Es wird der Natur des Reinseienden nicht wi
dersprechen, dass demselben sich nach der Hand eine 
Möglichkeit darstelle, ein Anderes zu sein, als es un
vordenklich ist“ (Wäre denn Gott nicht unveränder
lich?) Dieser Einwendung zu begegnen, heisst es S. 
454: „Die Möglichkeit (ein Anderes zu sein) ist nur, 
wenn das Reinseiende sie will.“ So zeigt sich ihm 
ein Zufälliges, das sein und nicht sein kann (S. 455), 
Gegenstand eines möglichen Wollens. Dieses (Wollen) 
wird sich nun als Herr eines Seins, das noch nicht ist, 
bewusst, und dadurch schon frei von seinem unvordenk
lichen Sein, über das es nicht Herr ist. Durch dieses 
Freiwerden, das es zum Herrn eines dem unvordenkli
chen Sein entgegengesetzten Seins macht, sieht es sich 
zugleich als Herrn des unvordenklichen Seins (S. 455). 
Der der Herr ist, das Zufällige zu setzen, ist seines 
ünseins mächtig geworden“ (S. 457). Doch wird (S. 
457) eingestanden: „es sei zunächst blos möglich, dass 
es so sei. Dass es wirklich so sei, muss sich durch 
den Erfolg a posteriori zeigen“ (S. 457. 458). Hier
nach sollte man glauben, erwiesene Thatsachen würden 
das Räthsel lösen. Aber S. 463 vernehmen wir: „dies 
vermöge nur die Dialektik, die nur im Reiche der Frei
heit ist.*  Ihr Argument findet diese Dialektik in dem 
Zufälligen, in der Natur des ersten Existirens. Wie 
thut sie aber dies Zufällige als wirklich dar? Auch 
hier muss ihr der Wille aushelfen. Durch seinen blos
sen Willen (der als unüberwindlich angenommen wer
den muss, S. 481), sieht sich das ewige Reinseiende, 
als ein Seinkönnen, welches ein Anderes ist, als sein 
unvordenkliches Sein (S. 463). „In diesem Seinkönnen 
ist die Stärke Gottes. Damit fängt seine Gottheit an 
(S. 464), indem er aus eigener Macht aus sich heraus
geht, ein Anderes wird, verschieden von dem Sein, 
in dem er a se ist“ (S. 465). Wem muss nicht auffal
len, dass alle diese Sätze, welche die Dialektik vor
bringt, blosse Behauptungen sind, deren Grund sie 
nicht nachweist! Aber überdies springt in ihrer An
nahme des Zufälligen in Gott, dem Nothwendigseienden, 
der grellste Widerspruch in die Augen. Dem will man 
zwar S. 467 durch die Bemerkung begegnen: „das 
Zufällige oder die Potenz eines ungöttlichen Seins habe 
Gott nur als Stoff in sich, um durch Negation dieses Seins 
als (vom Sein freier) Geist, wirklicher Gott zu sein“. 
„Das reine Sein wird, zur Potenz erhoben und in Span
nung (?) gesetzt, durch diese Negation sieh selbst wie
dergegeben (469. 470) als das Seinkönnen und Sein- 
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müssende“ (S. 472). Aber wer sieht nicht das Will
kürliche in allen diesen Behauptungen? — Doch die 
vermeintliche positive Philosophie lässt sich durch so 
etwas nicht irren. Sie stellt den Satz auf: „Gott sei 
gerade in der Transcendenz über das ursprüngliche 
Sein Gott. Von Ewigkeit her sieht er sich als Herrn, 
sein unvordenkliches Sein zu suspendiren (?), damit es 
ihm mittelst eines nothwendigen Processes zum selbst
gewollten und so erst zum göttlichen Sein werde“. 
(S. 475). Erst als Herr eines von ihm verschiedenen 
Seins ist Gott ganz von sich hinweg (?), absolut frei 
und selig“ (S. 476). Gott suspendirt den actus seines 
nothwendigen Existirens, um ein von ihm verschiedenes 
Sein an die Stelle jenes ersten Existirens zu setzen. 
„Die Welt ist der suspendirte Actus des göttlichen 
Seins(S.477). Von ihr ist das Zufällige nicht ausgeschlos
sen, aber (es ist) dem Nothwendigen untergeordnet“ (S. 
478), Zu diesem göttlichen Process werden nun drei 
Potenzen als nothwendig behauptet (S. 482), nämlich 
1) die des reinen unvordenklichen Seins, 2) die eines 
ein anderes Sein äusser jenem als möglich erkennen
den Willens, und 3) die eines im Sein freien wollen und 
nicht wollen könnenden Geistes. Dies scheint der Sinn 
der sehr unklaren Deduction (S. 482— 486). Bewiesen 
wird die Wirklichkeit dieser Potenzen nirgend. „Gott 
ist erst wirklich Gott, sofern er sich als Herrn der welt
erzeugenden Potenzen sieht. Doch ist er schon vor 
der Welt Herr der Weit, Herr sie zu setzen oder nicht 
zu setzen; in Ansehung seines Seins ist es ihm völlig 
gleich“ (S. 486. 487). Er steht übe» dein Process, 
durch den die Welt entsteht, als absolute Ursache, 
die Potenzen in Spannung setzend, ausserhalb behar
rend (S. 487). Bei ihm steht es, die unendlichen mög
lichen Stellungen der Potenzen alle zu versuchen (?), 
die sich ihm als „Unzufälliges“ (?) darstellen (S. 488), 
Allein, „wiewol er sich als Herrn des Seins weiss, 
entbehrt er doch etwas, nämlich das Erkanntwerden. 
Dies Verlangen, erkannt zu werden, ist den edelsten 
Naturen am meisten eigen; und so dürfen wir nicht 
Anstand nehmen (?), in die an sich bedürf nisslose Na
tur Gottes dies Bedürfniss zu setzen“ (S. 495. 496). 
Was wird aber aus Gott, wenn er als entbehrend und 
bedürfend dargestellt wird? Von schlagender Rich
tigkeit ist die Bemerkung (von Paulus}’, dass die Idee 
eines Nothwendigseienden mit der von Gott nicht Eins 
sei, sondern diese nur in der Fülle aller Vollkommen
heit bestehen könne. Deswegen sind aber auch die 
Vorstellungen von Entbehren und von Bedürfniss mit 
der Idee Gottes ganz unvereinbarlich. Dem Pantheis
mus, zu welchem der Theismus werden müsse, wenn 
er sich vollende, wird der Monotheismus als die Lehre 
der positiven Philosophie (S. 520. 521) so entgegenge
setzt: dass Gott (als der Herr der drei welterzeugen
den Potenzen) derAll-Eine sei, wenngleich er den Ge
stalten seines Seins nach nicht Einer (sondern dreifach) 

ist. Alles dies wird behauptet. Aber wo ist der Be
weis? Oder soll dieser etwa in dem ganz unverständ
lichen Satz liegen (S. 522): „erst die Noth Wendigkeit 
des unendlichen Seins gibt Gott die Freiheit, dieses 
Sein zu unterwerfen ?“

II. Die Idee des Einen Gottes bildet den Übergang 
zu den dem Christenthum, eigenthümiichen Lehren. Die 
positive Philosophie Schelliug’s versucht nun den Be
weis der Wahrheit dieser Lehren. Sie beginnt (S. 
528 f.) mit folgenden Sätzen: Der Begriff der Allein' 
heit hat nur seinen bestimmten Ausdruck in dem drei
einigen Gott. Doch ist mit der Alleinheitslehre noch 
nicht die christliche Dreieinigkeitslehre gegeben. Nach 
der erstem sind nur die drei Potenzen als Möglichkei
ten in der Einen absoluten Persönlichkeit; die andere 
statuirt eine Freiheit der Personen, deren jede Gott 
ist. Allein da in der erstem das absolute Sein ein 
von sich verschiedenes setzt, so erzeugt sie die zweite 
Potenz. Die erzeugende und die gezeugte aber ist Per
sönlichkeit, und in der dritten Potenz wird die von der 
erstem erzeugte freiwillig als Geist ins Sein eingesetzt. 
Sie wird dadurch auch Herr des Seins, mithin Persön
lichkeit gleich dem Vater und Sohn. (Dies scheint der 
Sinn von S. 530. 531.) „Das ist (heisst es S. 532) 
der höhere Sinn (?) des Processes, dass der Vater 
dem Sohn das Sein, der Vater und der Sohn es dem 
Geiste gemeinschaftlich geben.“ Wer hierin einen Ver
nunftbeweis von der christlichen Dreieinigkeit finden 
kann, der muss von einem Vernunftbeweis einen sehr 
bescheidenen Begriff haben. Doch S. 533 vernehmen 
wir: es sei nicht um einen Beweis, sondern nur um 
das Verständniss zu thun, also doch um ein Verstehen 
mit der blossen Vernunft! Wem kann aber der ent
wickelte Process die Sache auch nur klarer und deut
licher, geschweige denn ganz klar und deutlich machen? 
— Nun folgt S. 535 wieder ohne Beweis eine neue Be
hauptung: „Zwischen den drei Persönlichkeiten ist der 
Mensch eingeschlossen (was heisst das?). Durch den 
Menschen, als Ziel der Natur (wodurch ist dies erwie
sen?) ist aber auch alles Andere in die Gottheit auf
genommen“ (warum? wird nicht gesagt.’). Wie aber 
kann die Freiheit des Geschöpfs mit der unendlichen 
Causalität sich vereinigen? Antwort (S. 538): Weil zu 
der dritten Potenz (dem vom Sein freien Geist) nur ein 
freies Verhältniss möglich ist. Doch hat der Mensch 
als Geist nur „eine bedingte Freiheit, sofern er in der 
Einheit und Übereinstimmung der Potenzen bleibt“ (S. 
539), Es stand in seiner Macht, die Welt in Gott zu 
erhalten. Da er sich aber an die Stelle Gottes setzte, 
hat er diese Welt für sich, aber äusser Gott gesetzt 
(S. 540). Die Menschenwelt ward aussergöttlich, ja 
widergöttlich. Sie hat ihren Einheitspunkt, welcher 
der Mensch sein sollte, verloren (S. 541). So ist „ein® 
Welt geworden, die Gott nicht gewollt hat“. Warum 
hat er aber, da er dies voraussah, lieber die Welt 
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überhaupt nicht gewollt? Antwort: Weil er zugleich 
den Sohn als eine unabhängige Persönlichkeit voraus
sah, welche ihm (dem Sohn) jenen Umsturz gab (?). 
Nur mit Voraussicht auf den Sohn, der als selbstän
dige Persönlichkeit die Welt in ihre Göttlichkeit her
stellen werde, konnte der Vater die Schöpfung und 
somit (?) jenen Umsturz wollen (S. 545). Auch da die 
Welt durch des Menschen That äusser Gott gesetzt 
ist, wirkt doch der ursprüngliche Wille Gottes darin 
fort, aber als Unwille, als göttlicher Zorn, welchen nun 
der Sohn durch Überwindung des widergöttlichen Prin- 
cips sühnt (S. 547). Aber dieses (Sühnen) setzt noch 
einen Process voraus, indem die zweite Persönlichkeit 
(der Sohn) vorerst blos als unfreie, natürlich wirkende 
aussergöttliche Potenz, nicht nach ihrem Willen, son
ders nach ihrer Natur wirken muss. Dieser Process 
ist die Zeit des Heidenthums (welches mithin in seinen 
Hauptgestaltungen als nothwendig angenommen wird). 
Erst am Ende dieses Processes sieht sich die Persön
lichkeit des Sohnes, nachdem sie sich wieder zum 
Herrn des Seins gemacht, in der Freiheit, mit diesem 
Sein nach ihrem Willen zu schalten, alles Sein für 
sich zu behalten, oder das theuer Erworbene dem Va
ter zurückzubringen (S. 549)*).  Wie ist es möglich, 
zu glauben, dass die Vernunft durch ein solches Gewebe 
Willkürlicher Annahmen den Inhalt der christlichen Of- 
barung begreiflich oder auch nur klarer und deutlicher 
mache? Und was können alle diese vermeinten Er
klärungen beitragen, den Willen und die Gesinnung 
Gott gleichförmiger zu machen? — Doch ganz in der
selben Manier werden die heidnischen Mythologien (S. 
549—605), und nachher die christlichen Mysterien con- 
struirt **).  Als das Endziel dieser künstlichen Constru- 
ctionen der Vernunft wird (S. 723) die vollkommene 
Verschmelzung des Christenthums mit der allgemeinen 
Wissenschaft und Erkenntniss bezeichnet. Aber wie 

*) Der Satz (S. 657): „Dass der Vater dem Sohne gegeben hat, 
äusser ihm zu sein, war das Heil des Menschengeschlechts“, wobei 
ganz unpassend auf Joh. 1, 4 berufen wird, ist blos willkürlich ohne 
beweis hingestellt und unwahr, indem der Sohn eben so wenig da
durch, dass er während dem Bestehen des Judenthums und des Heiden- 
thums als der künftig erscheinende Messias verkündet ward, als da
durch, dass er wirklich Mensch ward und unter den Menschen 
erschien, aufhörte in Gott zu sein.

**) Um die drei (angenommenen) Potenzen bewegt sich auch der 
ganze mythologische Process (nach S. 566 ff). Nur ist dieser Process 
(nach S. 612) ein nothwendiger, wogegen die christliche Offenbarung 
nur aus dem Entschluss und der That des freiesten Wesens (Gottes) 
gefasst werden könne. Anderswo (S. 616) wird gesagt: „Ist das 
Heidenthum absichtliche Täuschung, so muss auch das Christenthum 
so behandelt werden. Ist a^er im Heidenthum ein reelles Princip, 
so muss ein solches auch im Christenthum sein“ (diese Folgerung 
ist offenbar willkürlich). Seltsam genug heisst es weiter S. 643: 
»Christus war das Licht, die Potenz des Heidenthums, wie der Va
ter die des Judenthums. Dort bildete sich Christus den Boden, da 
3as Judenthum zu eng war. Heidenthum und Judenthum waren ge
trennte Ökonomien, die im Christenthum zusammenfliessen sollten.“

kann für die Vernunft die Berechtigung zur Construi- 
rung des Inhalts der Offenbarung in Anspruch genom
men werden, nachdem doch S. 608 erklärt worden: 
„Entweder hat der Begriff der Offenbarung gar keinen 
Sinn, oder man muss einräumen: der Inhalt der Offen
barung kann ohne sie nicht gewusst werden.“ „Die 
Offenbarung ist ein nur durch Erfahrung uns zu Theil 
gewordenes Wissen.“ Hiernach wäre die Offenbarung 
eine Thatsache, welche die Vernunft nicht begreiflich 
construiren, sondern nur beleuchten kann, indem sie 
die Gründe für ihre Wahrheit oder Glaubwürdigkeit 
prüfend untersucht. Dagegen wird jedoch von Schel
ling S. 611 behauptet: „Das Geoffenbarte könne, durch 
die That manifestirt, nicht blos erkannt, sondern auch 
durch Nachdenken und Combination (?) begriffen wer
den“. Dann S. 613: „Die Philosophie habe den Trieb, 
von dem, was blos a priori mit Nothwendigkeit zu 
setzen (erkennen) ist, fortzuschreiten zu dem, was äus
ser und über aller nothwendigen Einsicht liegt. Das 
Denken muss etwas erreichen, wodurch es in Ruhe 
gesetzt wird“. Dem wird noch hinzugefügt: „Will 
man diesen Zustand der Ruhe für das Denken Glaube 
nennen, so mag man es thun; aber dann muss man 
den Glauben nicht als eine unbegründete Erkenntniss 
ansehen“. Welcher Denker ist je so unvernünftig ge
wesen, den Glauben dafür anzusehen? Wenn ferner 
S. 614 sogar der Satz aufgestellt wird: „Die allen 
Zweifel (von Seiten der Intelligenz) aufhebende Ge
wissheit ist Glaube“, so steht dieser Definition entgegen, 
dass sie das Glauben dem Wissen gleichstelle, indem 
eine solche Gewissheit, die jeden Zweifel ausschliesst, 
jederzeit für Wissen gehalten worden ist. Übrigens 
ist solche Gewissheit von dem Göttlichen durch blosse 
Speculation nicht erreichbar. Das Gebiet des Göttli
chen gehört dem Glauben und dieser kann allerdings 
von so überzeugender Kraft sein, dass kein Zweifel 
der speculirenden Vernunft etwas dagegen vermag. 
Was über der Vernunft ist, ist deshalb nicht gegen 
die Vernunft. Veritas veritati non repugnat, sagt 
Spinoza. Unternimmt aber die Vernunft, das, was über 
der Vernunft ist, zur Wissenschaft zu erbauen, so stellt 
sie es Dem, was blos vernünftig ist, gleich, und spricht 
eben dadurch Dem, was über der Vernunft ist, sein 
Wesen ab. Eine Wissenschaft von dem, was über 
der Vernunft ist, kann für uns nur eingebildet sein, 
ein Gedicht. Konnte der Urheber der sogenannten ne
gativen Philosophie selbst ihr Ergebniss ein Vernunft
gedicht nennen, so glaubt Ref. nach dem bisher Dar
gestellten sowol dessen positive als negative Philoso
phie als ein Gedicht der speculirenden Vernunft be
zeichnen zu müssen. In beiden Abtheilungen der Schel- 
ling’schen Philosophie, sofern sie auf das Göttliche 
sich beziehen, ist das Auffallendste ihre Fernhaltung 
vom Sittlichen, als ob dieses nicht das Grundelement 
aller Vorstellungen bilde, die der Mensch sich vom 
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Göttlichen machen kann. Darauf haben vor Hrn. P. 
schon Mehre, vorzüglich aber Professor Salat in Lands
hut Taufmerksam gemacht*). Was sollen religiöse Vor
stellungen zur Veredlung des Menschen und seines 
Lebens beitragen, wenn sich in ihnen die Gottheit nicht 
als Urheber und Handhaber des heiligen Gesetzes dar
stellt, das Jedem in seinem Innersten verkündigt, was 
er thun und lassen soll? Liegt nicht gerade darin, 
dass die heidnischen Gottheiten mehr oder weniger 
dem Sittengesetz in des Menschen Brust entfremdet 
sind, das Grundgebrechen des Heidenthums? Folge
richtig kann allerdings in einer Lehre, die den Geist 
und die Materie für identisch erklärt, das ethische 
Element keinen Platz ansprechen, und eben deswegen 
kann diese Lehre in sich keinen Grund finden, in die 
Idee des Unendlichen das ethische Element zu über
tragen. Allein obgleich zu der Idee von Gott die des 
Unendlichen wesentlich und nothwendig gehört, so ist 
sie doch durch sie noch nicht erschöpft, sondern erst 
die Idee der Vollkommenheit, die alle Beschränktheit 
und Mangelhaftigkeit ausschliesst, verleiht dem Unend
lichen den Charakter, wodurch sich das unendliche 
Wesen dem vernünftig sittlichen Menschen als das 
höchste, einzig anbetungswürdige Wesen darstellt.

Constanz. H. v. Wesenberg.

Geschichte,
Bistoire des expeditions maritimes des Normands et de 

levr etablissement en France au Xe. siecle par M. 
D epping. Deuxieme edition. Paris, 1844. In-8. 7 fr. 
50 cent.

Diese gediegene Arbeit Depping’s, der nun bereits eine 
lange Reihe von Jahren die deutsche Wissenschaft auf 
eine so würdige Art in Paris vertritt, hat schon in sei
ner ersten Auflage auch in Deutschland die Anerken
nung gefunden, welche sie in einem so hohen Grade 
verdient. Indessen ist dieses gelehrte Werk in seiner

*) In mehren Schriften, namentlich aber in folgender: „Schelling 
und Hegel oder Rückblicke auf die höhere Geistesbildung im deut
schen Süden und Norden u. s. w.“ (Heidelberg, Groos. 1842.) Bereits 
zwei Jahre hat man über diese Schrift hinfliessen lassen, ohne sie 
einer besondern Beobachtung zu würdigen. Und doch zeichnet sie 
sich durch Scharfsinn in Beurtheilung der neuesten Erscheinungen 
im Gebiete der Speculation vortheilhaft aus und enthält einen nicht 
unbedeutenden Beitrag zur Literärgeschichte des jüngsten Zeitab
schnitts der philosophischen Bestrebungen in Deutschland. Nur ein 
Act der Gerechtigkeit ist es, wenn hier, wiewol s£ it, auf diese 
Schrift mit Anerkennung ihres Werths hingewiesen wird. Wäre es 
doch wol denkbar, dass solcher Anerkennung bisher der Umstand 
im Wege gestanden, dass der Verf. hier wie in seinen frühem 
Arbeiten der Maxime treu zu bleiben strebte: Offen für jeden 
Strahl des Wahren, woher er kommen möge, keinem Systeme der 
Zeit sklavisch zu huldigen, sondern jegliches zu prüfen, so viel 
möglich zu würdigen, dann aber stets wieder selbstdenkend fort
zuschreiten?

soeben erschienenen neuen Ausgabe so gänzlich um
gearbeitet, dass wir es nicht für unnöthig halten, die 
öffentliche Aufmerksamkeit aufs Neue darauf zu len
ken. Seit dem ersten Erscheinen dieser Geschichte 
der Normänner, die bekanntlich im J. 1822 von der 
Academie des Inscriptions et Belles-lettres gekrönt 
wurde, ist nämlich der Verf. unaufhörlich bemüht ge
wesen, seinem Werke einen hohem wissenschaftlichen 
Werth zu verleihen. Er hat sich deshalb noch einmal 
an ein eifriges Studium der Quellen gemacht, und hier
bei sind ihm die neuen Ausgaben derselben, wie z. B. 
die von Pertz u. s. w., besonders förderlich gewesen.

In dieser neuen Ausgabe, in der eine Fülle neuer 
Studien niedergelegt ist, hat das ganze Material eine 
neue Anordnung bekommen. Hr. D. theilt nämlich in 
derselben die eigentlich historische Partie in vier Bücher, 
von denen das erste „Les Normands en Scandinavie“ 
betitelt ist. Der Verf. behandelt hier die Sitten und 
Gebräuche der skandinavischen Völkerschaften und 
verfolgt den Ursprung der kühnen Seezüge, auf denen 
sie mit den übrigen Nationen Europa’s nach und nach 
in Berührung kamen. Hr. D. hat bei Ausarbeitung die
ses Abschnittes vorzüglich die dänischen und schwedi
schen Quellen fleissig zu Rathe gezogen.

Das zweite Buch betrifft die Fahrten der Skandi- 
navei nach Frankreich, England und den Niederlanden. 
Ihre Piratenzüge in der Seine. Somme, Loire und den 
übrigen französischen Flüssen werden mit besonderer 
Ausführlichkeit geschildert. Im dritten Buche setzt der 
Verf. die Ereignisse aus einander, welche Karl den 
Einfältigen zwangen, ihnen Neustrien oder wenigstens 
einen Theil dieser Provinz abzutreten. Das vierte 
Buch endlich führt die Überschrift: Les premiers ducs 
de la Normandie. Wir erhalten hier einen kurzen Ab
riss der Geschichte und Regierung der ersten Nach
kömmlinge Rollon’s bis zur Zeit, als Wilhelm der Er
oberer nach England übersetzte. In diesem Abschnitte 
beleuchtet der Verf. namentlich die bemerkenswerthen 
Umgestaltungen, welche in den Sitten, den Gebräuchen, 
der Sprache und den Rechten der Normänner seit ihrer 
ersten Niederlassung in Frankreich vorgegangen waren.

Der Verf. hat wohlgethan, die nähere Erörterung 
solcher Punkte, die noch nicht ins rechte Licht gestellt 
sind und in Betreff derer noch sich widerstreitende 
Ansichten herrschen, in Form von Excursen ans Ende 
seines Werkes verwiesen zu haben. Zu solchen frag
lichen Punkten gehört der Gebrauch, demzufolge zu 
einer gewissen Zeit die skandinavische Jugend aus 
ihrem Vaterlande vertrieben wäre. Von den übrigen 
Dissertationen, die Hr. D. seinem Werke beigegeben 
hat, bemerken wir insbesondere noch seine Unter
suchungen über den wahren Ursprung der Familie des 
Rollon, über die Zeit seiner ersten Unternehmung nach 
Frankreich, über seine angebliche Verheirathung mit 
der Tochter Karl’s des Einfältigen. Der Verf. hat end
lich seiner neuen Bearbeitung der Geschichte der Nor
männer eine kritische Übersicht über alle Original“ 
quellen, aus denen er bei seiner Arbeit geschöpft hat, 
hinzno'pfii <*L

Bernburg. F. Günther-Biedermann.
Druck und Verlag von J1. A. Brockiiaus inVerantwortlicher Redacteur: Dr. IT, Hai»<l in Jena.
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dem Hofprediger Dr. Constantin Ackermann in Meiningen 

ist das Prädicat als Oberhofprediger ertheilt worden.
Der ordentliche Professor der Rechte an der Universität 

zu Kopenhagen Dr. T. Algreen-Using ist zum wirklichen Ju- 
stizrath und dritten Bürgermeister der Stadt ernannt worden.

Der ordentliche Professor der Rechtswissenschaft in Frei
burg Dr. Huss hat den Titel als Hofrath erhalten.

Der ausserordentliche Professor zu Kasan Claus hat die 
ordentliche Professur der Chemie übertragen erhalten.

Oberlehrer Deinhardt zu Wittenberg ist zum Director des 
Gymnasiums in Bromberg befördert worden.

Dem Kreisdirector und Regierungsbevollmächtigten bei der 
Universität in Leipzig Dr. Johann Paul v. Falkenstein hat die 
Stadt Leipzig das Ehrenbürgerrecht verliehen.

Der Elementar-Oberlehrer Fassbender in Aachen hat den 
rothen Adlerorden vierter Klasse erhalten.

Pfarrer F. Haix in Freiburg . ist zum Director des Colle
gium theologicum daselbst ernannt.

Superintendent Gottlieb Hermann in Meiningen ist zum 
Consistorialrath mit Sitz und Stimme ernannt.

Dem ausserordentlichen Professor Dr. phil. Hermann Hesse 
in Giessen ist eine ordentliche Professur in der evangelisch
theologischen Facultät der Universität daselbst verliehen worden.

Consistorialdirector Jochmus in Hannover wurde bei der 
Feier seines 50jährigen Dienstjubiläums zum Commandeur er
ster Klasse des Guelphenordens ernannt.

Professor Dr. Laspeyres in Halle folgt einem Rufe als 
ordentlicher Professor in der juristischen Facultät zu Erlangen.

Dem ausserordentlichen Professor Lutterbeck in Giessen 
ist eine ordentliche Professur in der katholisch - theologischen 
Facultät daselbst ertheilt worden.

Dem Geh. Justizrath und Professor Dr. Puchta in Berlin 
wurde bei seiner Ernennung zum Hülfsarbeiter des Geheimen 
Obcrtribunals der Titel eines Geh. Obertribunalraths verliehen.

Der Etatsrath Professor K. Chr. Rafn in Kopenhagen 
bat das Ritterkreuz des Ordens vom niederländischen Löwen 
erhalten.

Der Prediger Roquette zu Frankfurt a. d. O. hat den ro
then Adlerorden dritter Klasse erhalten.

Der Director des Lyceums in Rastatt Professor Scharpf 
hat den Charakter als Hofrath erhalten.

Oberlehrer Schönborn am Gymnasium in Posen hat das 
Prädicat als Professor erhalten.

Oberkirchen- und Schulrath Frhr. v. Schrenk in München ist 
zum Ministerialrath im Ministerium des fnnern befördert worden.

Dem Professor der Moraltheologie an der Universität zu 
München Dr. Stadelbauer ist das Lehrfach der Dogmatik über
tragen worden.

Dr. Tischendorf hat von dem Herzoge von Lucca das 
Ritterkreuz des Ludwigordens dritter Klasse erhalten.

Der geistliche Rath und Domvicar Wehmuth in Hildes
heim ist zum Domcapitular daselbst ernannt worden.

Der Repetent Dr. IPelter in Giessen ist zum ausseror
dentlichen Professor der medicinischen Facultät daselbst er
nannt worden.

Der Director des Lyceums in Heidelberg Professor IPil- 
helmi hat den Titel eines Hofraths erhalten.

Ministerialassessor Theodor v. Zwehl in München ist zum 
Oberkirchen- und Schulrath bei der Ministerialsection des Cul- 
tus und Unterrichts ernannt worden.

Gelehrte Gesellschaften.
Archäologische Gesellschaft in Berlin. Am 9.März 

setzte Prof. Panofka seine Erörterungen über eine Marmorgruppe 
des königl. Museums fort. Zur Begründung seiner Ansicht, dass 
darin Linos und Apollon dargestellt sei, legte er die Zeichnun
gen zweier Marmorstatuen vor, die einen kleinen ruhenden Stier 
an einem Baumstamme neben einem flötenden Faun zeigen 
(Clarac, Stat. ant. pl.HO B. n. 1670. B und C), gerade wie 
ihn der Künstler, wenn der Rinderstreit die Aufgabe seiner 
Gruppe bildete, zur Andeutung des Hauptmotivs anzubringen 
nicht versäumt hätte. Besonders wichtig für die Auslegung er
schien eine dem gedachten Knaben ähnliche Marmorfigur der 
Pembroke’schen Sammlung (Clarac pl. 650. A. n. 1481 J?.), 
für den sich schwerlich ein passenderer Namen als der des 
Linus finden möchte. Hierauf erläuterte Prof. Panofka das 
figurenreiche Vasenbild der münchener Sammlung (Dubois, Mas- 
soneuve Introduct. pl. 44) und erkannte darin die im Palaste 
des Königs von Scheria, Alkinoos, durch die List seiner Ge
mahlin Arete rasch vollzogene Vermählung der Medea mit Jason, 
welchen Nausikaa von diesem Plan in Kenntniss setzt, während 
deren Mutter mit der bräutlich verschleierten Medea beschäftigt 
ist. Zwischen diesen Gruppen steht Jason’s Freund Glaukos, 
der Baumeister und Steuermann der Argonauten, einen Ahnen
brief mit dem Namen Sisyphos zur Empfehlung und Bescbiitzung 
gegen die von Aetes der Medea nachgeschickten Kolcher dem 
Könige Alkinoos vorzeigend. Dr. Gruppe erläuterte das grosse 
apulische Vasenbild der königl. Sammlung in Neapel, in welchem 
unter dem Vorsitze von Bacchos und Ariadne die Ankleidung 
zahlreicher Schauspieler mit deren beigeschriebenen Namen dar
gestellt ist. Architekt Bötticher legte den vollendeten Atlas zu 
seiner griechischen Tektonik vor und eröffnete eine Reihe von 
Betrachtungen, die sich aus jenem Werke für die Kunstgeschichte 
ergeben. Von Prof. Rauch wurde eine Anzahl von Gypsabgüssen 
bildlich verzierter Geldsachen, die im thrakischen Chersonnes 
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aufgefunden worden sind, mitgetheilt. Prof. Zahn legte mehre 
farbige Nachbildungen pompejanischer Wandgemälde vor. Prof. 
Gerhard berichtete über folgende neue Bestimmungen: I) Bei 
der Abformung der Kolosse von Monte Cavallo fürs Museum 
zu Berlin überzeugte sich der Bildhauer Fogelberg, dass die 
Annahme Canova’s, es sei die Aufstellung in ununterbrochener 
Linie reliefartig gewesen, nicht die richtige ist, sondern, dass 
beide Gruppen in zwei einander entsprechenden Ecken, etwa 
als Seitenverzierungen eines Aufgangs aufgestellt waren. 2) Von 
neuerdings erläuterten Vasenbildern verdient eins hervorgehoben 
zu werden, welches das Schicksal der Niobe und ihres Ge
schlechts , 'Zugleich mit den Gottheiten darstellt, von deren Ge
schossen die Kinder der Niobe fallen. Eben so anziehend sind die 
Bemerkungen Avellino’s über das Vasenbiid des in Verfolgung 
von Prokne und Philomele begriffenen Tereus. Das Werkzeug, 
womit Tereus die Philomele der Zunge beraubte, eine Scheere, 
ist in der Hand des Wüthrichs auch auf dem Vasenbilde zu 
sehen. 3) Zu Rom ist neuerdings ein Täfelchen zum Vorschein 
gekommen, welches von gleich weichem Marmor wie die tabula 
iliaca und in ähnlicher Weise eine bildliche Darstellung mit 
äusserst feiner Schrift vereinigt. Der Jesuit Peter Secchi hat 
sich mit deren Entzifferung beschäftigt und versichert ein Ge- 
schichtsdocument aus der Zeit des Tiberius entdeckt zu haben.

Geographische Gesellschaft in Berlin. Am 6. April 
sprach Prof. Zeune über das angebliche allmälige Verschwinden 
der Urbewohner Amerikas und las einige statistische Notizen 
Alex. v. Humboldt’s über diesen Gegenstand vor. Prof. Ritter 
übergab die erste Lieferung des Atlas der Erd- und Staaten
kunde vom Frhrn. v. Lichtenstein, eine Abhandlung über den 
Lauf des Bahr el Abiad und über die Lage der Mondberge 
von Russegger. Der Generalconsul der Moldau Geheimrath 
Neigebauer übersandte eine Reihe von Thermometer- und Ba
rometerbeobachtungen aus Jassy. Prof. Kruse in Dorpat recht
fertigte sich in einem Briefe über die bisher verzögerte Her
ausgabe der Seetzen’schen Papiere.

Verhandlungen der Akademie der Wissenschaf
ten in Paris. Am 5. Febr. Becquerel, zweite Abhandlung 
über die Färbung der Metalle. Milne-Edwards, Betrachtungen 
über einige Principien für die Classification der Thiere, vor
züglich über die methodische Eintheilung der Säugthiere. G. 
Aime über die Veränderung des Niveau des mittelländischen 
Meeres. Galy-Cazalat über eine neu erfundene hydraulische 
Wage zur Bestimmung der Last eines Wagens (pese- voiture 
hydraulique). Planchon, Auszug eines noch nicht herausgege
benen Werks über Aponogeton (Thunb.). Es wurde nachge
wiesen, wie Aponogeton als monocotyledonisch sich von dem dico- 
tyledonischen Saururus unterscheidet und was A. distachyon 
charakterisirt. Am 12. Febr. Leon Dufour, Geschichte der 
Metamorphosen und der Anatomie von Piophila petasionis. 
Bericht über das Opium von Algier. Dupre, Untersuchungen 
über die Desinficirimg und Bewahrung der Leichname. Enne- 
mond Gonon, neues telegraphisches System für 1 ag und Nacht. 
R. Lewy, chemische Untersuchung des Harzes von Maynas in 
Nordamerika. J. Persoz, Beobachtungen über das Mästen der 
Gänse. Duchartre über die botanische Geographie der Um
gegend von Beziers. Bonjean in Chambery über die Wirkun
gen des mineralischen Kermes. Am 19. Febr. Payen über die 
Entwickelung der Pflanzen. Bericht über die an Resultaten 
reiche Abhandlung zur Verbesserung der Locomotiven, von Cla- 
peyron. Bericht über die Abhandlung von den reciproken Wir
kungen der wasserfreien Schwefelsäure und des Ammoniak, von 

Jaquelain. Bericht über die Abhandlung von den verschiedenen 
Bestandtheilen der Holzarten, von Chevandier. Bericht über 
die Abhandlung von dem 01 in Gualtheria procumbens, von 
Cahours. Coulvier - Gravier las über den Nutzen, den man 
aus der Beobachtung der Sternschnuppen ziehen kann, um die 
Veränderung des Wetters einige Tage vorauszusagen. A. Mas
son, Studien zu der von ihm benannten elektrischen Photome
trie. Nachträge zu der Abhandlung von Hossard und Rozet 
über die Ursachen der Ungleichheit des Niveau des Erdballs. 
Eingesendete Abhandlungen: Laurent über die allgemeine Form 
der linearen Gleichungen mit partiellen Differenzen und Con
stanten Coefficienten, welche das Gesetz der unendlich kleinen 
Bewegungen eines Systems materieller Punkte ausdrücken, zwi
schen denen nur gegenseitige Anziehungen und Abstufungen 
thätig sind. Bouchardat über die optischen Eigentümlichkeiten 
des Salicin, des Phlorrhizin und des Cnisin. K. Sedillot über 
die Anwendung einer neuen Operationsmethode zur Abnahme 
eines Theils der Wurzel der Zunge. Desor, Beobachtungen 
über die abgerundeten Partien der Gebirge in der Schweiz und 
die daraus entnommenen Resultate über den Ursprung der wan
dernden Felsenblöcke. Malgaigne über den Misbrauch und 
Schaden der Sehnen- und Muskelnzerschneidung bei gewissen 
Misgestaltungen. Plantamour über den Kometen vom 22. Nov. 
1843. Am 26. Febr. Nach der Verteilung der Preise las 
Arago Auszüge aus einer Biographie von Bailly.

Verhandlungen der Gesellschaft für Natur- 
wissenschaft und Heilkunde in Heidelberg im vorigen 
Jahre. Am 28. Jan. hielt Geheimrath Tiedemann einen Vor
trag über die Erscheinungen, welche die Entzündungen und 
Verengerungen der Aorta begleiten. Am 11. Febr. gab Geh. 
Hofrath Muncke eine Übersicht der Erfahrungen, welche bisher 
über spontane Entwickelung der Elektricität im tierischen Kör
per und deren Zusammenhang mit der Nerventätigkeit gemacht 
sind. Am 25. Febr. zeigte Geh. Hofrath Gmelin einen zweck
mässig eingerichteten Apparat für die Galvanoplastik. Am 
11. März las Geh. Hofrath Puchelt über secundäre Abscesse 
mit Beziehung auf Flebitis. Ara 27. Mai Geheimrath Cheliue 
über scheinbare Trübung der Augen. Am 24. Juni Geheimrat 
v. Leonhard über den wahrscheinlichen Ursprung der Diaman
ten. Ara 29. Juli Geheimrath Nägele über Systematik der Ge- 
burtshülfe. Am 12. Äug. erläuterte Geheimrath Tiedemann die 
Hauptsätze der Phrenologie und Kranioskopie mit Vorzeigung 
des Gehirns und ausgezeichneter Schädel. Am 18. Nov. gab 
Geh. Hofrath Muncke eine Übersicht verschiedener Phänomene, 
welche in den Gesetzen der Zurückströmung des Lichts in trans
parenten Körpern ihre Erklärung finden. Am 9. Dec. zeigte 
Geh. Hofrath Gmelin die Wirkungen der neuen Grove’schen 
Gassäule, und erläuterte dieselbe nach der chemischen Theorie.

Preisaufgaben.
Die Akademie der Wissenschaften zu Paris hat am 26. Febr. 

über die eingegangenen Abhandlungen der mathematischen Auf
gaben geurtheilt. Die Aufgaben waren: 1) Trouver les equa- 
tions aux limites que l'on doit joindre aux equations indefi" 
nies, pour d^terminer completement les maxima et minima 
des integrales multiples- 2) Trouver des applications relatives 
aux integrales triples. Der Freis wurde dem Prof. Sarrus t 
Strasburg zuerkannt-, ehrenvolle Erwähnung erhielt Delaunayr 
Repetent an der polytechnischen Schule in Paris. Der astrono
mische von Lalande gestiftete Preis wurde dem Entdecker eines



523
Kometen Laugier ertheilt. Die für die Fächer der Mechanik 
Und der Statistik ausgesetzten Preise konnten keiner würdigen 
Leistung zugewiesen werden. Den Preis für die Experimental
physiologie erhielt Dr. Laurent wegen seiner Abhandlung: Re- 
cherches experimentales, anatomiques et physiologiques sur 
l’Hydre commune et sur l'Eponge fiuviatile, und zwar von 895 Fr. 
auf 2000 Fr. erhöht. Als den fiir die arts insalubres ausge 
setzten Preis erhielt Martin in Vervins 4000 Fr. wegen seiner 
Abhandlung: ProcJde d'extraction de l'amidon des farines, 
Sans alteration du gluten et sans fermentalion putride, der 
Manufacturaufseher Lamy in Rouen 3000 Fr. wegen seiner 
Erfindung zur Reinigung des Schwefels, die Directoren Jarrin 
und Longcote 2000 Fr. wegen der nützlichen Anlagen zur 
Ableitung des unreinen Wassers in den Feculerien. Als 
Preis für Medicin und Chirurgie erhielten Stromeyer in Frei
burg und Dieffenbach in Berlin wegen der Erfindungen in der 
Tenotomie 6000 Fr., Rourgery und Jacob für deren Icono- 
graphie d^anatomie chirurgicale et de medecine operatoire 
5000 Fr., Dr. Thibert für die von demselben gefertigten Mo
delle zur pathologischen Anatomie 4000 Fr., Dr. Longet für 
das Werk: Anatomie et physiologie du Systeme neroeux de 
l'hoinme et des animaux vertebres, avec des observations pa- 
thologiques relatives au Systeme nerveux de Vhomme 3000 Fr., 
Dr. Valleix für das Werk: Traite des nevralgies ou affections 
douloureuses des nerfs 2000 Fr., Amussat w'egen einer Zu
sammenstellung mehrer chirurgischer Beobachtungen, Serrurier 
und Rousseau wegen ihres Werks: Über die Krankheiten der 
Athmenorgane, Dr. Ph. Boyer wegen der Schrift: Sur le trai- 
tement des ulceres pur la compression ä l'aide de bandelettes 
de diachylon gomme eine ehrenvolle Erwähnung. — Neue Preis
aufgaben sind folgende. Fiir Mathematik: Et al,Ur les iquations 
des mouvements generaux de V atmosphere terrestre, en ayant 
egard a la rotation de la terre, ä Vaction calorifique du 
soleil et aux forces attraclwes du soleil et de la lune. Termin: 
1. März 1847. Preis nach Verhältniss der Leistung. Für Astro
nomie: das für «lies Fach ausgezeichnetste neueste Werk. Preis: 
Medaille zu 635 Fr. Für Physiologie: Demontrer par une 
etude nouvelle et approfondie et par la description accom- 
pagnee de figures, des Organes de la reproduction des deux 
sexes, dans les cinq classes d'animaux vertebres, l’analogie 
des parties qui constituent ces Organes, la marehe de leur 
degradalion et les bases que peut y trouver la Classification 
generale des esp'eces de ce type. Termin: 31. Dec. 1845. 
Für Physik: Determinerpar des experiences precises les quan~ 
Utes de chaleur degagees dans les combinaisons chimiques. 
Termin: I. April 1845. Über die vom Prof. Manni in Rom 
ausgesetzte Preisaufgabe: (Juels sont les caract'eres distinctifs 
des morts apparentes? Queis sont les moyens de prevenir les 
enterrements prematures? waren zwar sieben Abhandlungen 
eingegangen, doch keine des Preises werth, daher die Aufgabe 
erneuert wird. Termin: 1. April 1846. Preis: 500 Fr.

Der Deutsche Verein für Heilwissenschaft hat folgende Preis
aufgabe bekannt gemacht: „Es werden pathologische Unter
suchungen über das Verderbniss der Zähne gefodert. Der Ver
ein erwartet chemische und mikroskopische Forschungen der 
krankhaften hierbei in Betracht kommenden Zustände.“ Der 
Termin der Einsendung ist der 1. März 1845. Preis: 100 Thlr. 
in Gold.

Der Jüdische Culturverein in Berlin hat der Aufgabe „Hi
storische Entwickelung des Rabbinats“ eine zweite hinzugefügt:

„Ein Handbuch der jüdischen Geschichte von Alexander dem 
Grossen bis auf die Gegenwart“. Preis: 200 Thlr.

Literarische Nachrichten.
Ein W issenschaftlicher Verein zu Berlin hat in die

sem Jahre, wie im vorigen, Vorträge vor Zuhörern aller Stände 
gehalten. Die Vorträge waren folgende: Am 6. Jan. S. W. 
Dehn (Custos an der königl, Bibliothek), Beiträge zur Geschichte: 
«les mittelalterlichen Gesangs und der Oper. Am 15. Jan. Le- 
gationsrath Dr. Reumont über die poetische Literatur der Ita
liener im 19. Jahrh. (Berlin, A. Duncker). Am 20. Jan. Hofrath 
Dr. Fr. Förster über Wallenstein. Am 27. Jan. Geh. Regierungs- 
rath Fr. v. Raumer über die Jungfrau von Orleans. Am 3. Febr. 
Prof. Dr. Encke über die muthmassliche Anordnung des Sternen
systems (Berlin, Besser). Am 10. Febr. Dr. Curtius über die 
Akropolis zu Athen (Berlin, Besser). Am 17. Febr. Geh. Hof
rath Dr. Raupach über die Nonne und Dichterin Roswitha. 
Am 24. Febr. Major Bayer (Lehrer an der Kriegsschule) über 
die Mittel der Alten Brunnen zu graben, Wasser zu heben und 
Wasserleitungen anzulegen (gedruckt). Am 2. März Prof. Dr. 
Panofka über das griechische Männerleben. Am 9. März Dr. W. 
Häring über den Staatsprocess gegen den Generalgouverneur 
in Ostindien Warren Hastings (Berlin, Lesecabinet). Am 16. 
März Prof. C. Ritter über die obern Quellengebiete des Nils. 
Am 23. März Geh. Ober-Regierungsrath Dr. Dieterici, Geschichte 
des Kaffees und Zuckers.

Die Münzsammlungen liessen bisher alte vor der Einfüh
rung des Christenthums geprägte wendische Münzen vermissen. 
Bei Finsterwalde ist ein Topf mit solchen Münzen ausgegraben 
worden, von denen, 800 an der Zahl, etwa 400 wohl erhalten 
sind. Die meisten dieser Bracteaten ermangeln aller Unter- 
und Überschrift, und enthalten theilweise den Stierkopf oder 
die beiden Raben des Wodan, das Bildniss des Donnergottes 
Thor oder der Göttin Sieva. Nur einige Münzen haben das 
Kreuz des deutschen Ordens und stammen mithin aus der Zeit 
der Verbreitung de’s Christenthums in dasiger Gegend durch 
den deutschen Orden. Diese Sammlung wird im Ganzen oder 
im Einzelnen zum Verkauf gebracht werden, worüber Bürger
meister Rehme in Finsterwalde nähere Auskunft ertheilt.

Es wurde früher über die Herstellung der astronomischen 
Uhr zu Strasburg Nachricht ertheilt. Darüber ist eine beson
dere Schrift erschienen: „Die astronomische Münsteruhr in Stras
burg. Mittheihmgen zur Kenntniss ihrer altern und neuern 
Geschichte, von F. W. Ebel, geistlichem Inspector, Präsident 
des Consistorium und Pfarrer in Strasburg. ‘ (Strasburg, 1843. 8.) 
Der erste Abschnitt dieser Schrift behandelt die Geschichte des 
ersten Uhrwerks im Münster; der zweite die Verfertigung des 
zweiten Uhrwerks unter der Leitung des Professors der Mathe
matik Konra«! Dasypodius, durch die Gebrüder Isaak und Jo
seph Habrecht aus Schaffhausen. Der darüber abgeschlossene 
Contract wird vollständig mitgetheilt, und die Geschichte der 
Familie von Isaak Habrecht ausführlicher erzählt. Zuletzt folgt 
eine Beschreibung des von Joh. Baptist Schwilgue erfundenen 
und ausgeführten neuen Werks. So dient diese Schrift dem 
Interesse der Localgeschichte, gewährt aber auch Material für 
die Geschichte der verschiedenen Zeitperioden, sodass dem Ver
fasser Dank dafür gebührt. Beigegeben ist ein Kupferstich, 
welcher das Habrecht’sche Uhrwerk vor Augen stellt. *

Verantwortlicher Redacteu ; Dr. j», Hand in Jena. Druck und Verlag von F• A. Brockhaus in X«eipzig.
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Theologie.
Die Kirche Christi und ihre Zeugen oder die Kirchen

geschichte in Biographien durch Friedrich Böhrin
ger, Pfarrer in Glattfelden, im Kanton Zürich. Er
sten Bandes erste und zweite Abtheilung. Zürich, 
Meyer & Zeller. 1842—43. Gr. 8. 3 Thir.

Anschauung und Behandlung der Geschichte, ja selbst 
die Tendenz historischer Studien ist bei dem Theologen 
durch die Grundansicht von Geist und Wesen des 
Christenthums bedingt. Der Verf. vorliegender Schrift 
gehört zu den Theologen, welche in unsere wissen
schaftlich und kirchlich zerrissene Gegenwart den ein
fach kräftigen Sinn und die Macht der Gesinnung ent
schwundener Jahrhunderte hinüberleiten möchten und 
auf die Wiedergeburt unserer Zeit durch den Geist der 
Vergangenheit ihren Glauben gesetzt haben. Sein Buch 
ist deshalb auch nicht blos für den engen Kreis der 
Gelehrten, sondern für ein grösseres Publicum, für Stu- 
dirende, Geistliche und gebildete Laien bestimmt.

Der Gedanke, die Geschichte in Biographien dar
zustellen , ist nicht neu. Man hat ihn zuerst bei der 
politischen Geschichte auszuführen gesucht und dort, 
wie ich glaube, mit grösserm Glück, als es bei der 
Kirchengeschichte möglich ist. Die Gestaltung der 
politischen Verhältnisse hängt zumeist von den Macht
habern ab; Wesen und Charakter einzelner Grossen 
löst deshalb häufig das Räthsel grosser Zeiten. Dem 
Biographen ist es vergönnt, eine bedeutende Zeit mit 
ihren verschlungenen Verhältnissen und verschieden
artigen Bewegungen aus ihrem Mittelpunkte anzu- 
schauen und aus .dem Wesen Eines Gewaltigen zu er
klären.

Bei der Kirchengeschichte verhält sich jedoch die 
Sache durchaus anders. Denn in der Kirche hat die 
Masse eine grössere Bedeutung, als da, wo Einer die 
Menge für sich begeistert und zur Erreichung seiner 
eigennützigen politischen Absichten klug zu gebrauchen 
versteht. Die christliche Menge hat jeder Zeit Theil 
gehabt am christlichen Geist; ist fort und fort bewegt 
worden von der Macht der christlichen Idee. Diese 
hat im christlichen Volke Gestalt und Ausdruck gefun
den. Die christliche Men^e hat also Leben und zwar 
eigenes Leben zu jeder Zeit gezeigt, was der Kirchen
historiker vor allen Dingen berücksichtigen muss. 
Pulsirt nun auch der Geist des Christenthums in den 
grossen Persönlichkeiten der Kirche so ist dies doch

nicht in dem Grade der Fall, dass man z. B. aus einem 
Irenäus den Gesammtgeist der Kirche in den letzten 
drei Decennien des zweiten Jahrhunderts zu erkennen 
vermöchte. Der Reichthum und die Fülle der Idee des 
Christenthums vermag sich nie in Einer Individualität 
voll darzustellen. Vielmehr gewinnt das Christenthum 
in den verschiedenen Individualitäten und Völkern 
durchaus verschiedene Gestalt. Es bietet deshalb die 
Kirchengeschichte ein zu mannichfaches historisches 
Leben, als dass es genug sein könnte, einzelne bedeu
tende Persönlichkeiten aus den Jahrhunderten heraus
zugreifen und durch Eindringen in ihren Sinn und 
Geist sich des Anschauens der Masse zu überheben.

Ich kann aus diesem Grunde Hrn. B.’sWerk nicht 
als etwas Ganzes und Einiges, sondern nur als ein 
Aggregat zusammenhangloser Biographien betrachten 
und beurtheilen. Der Verf. wird sich vielleicht auf 
seine gegebenen Einleitungen und die im Anfänge ein
zelner Biographien enthaltenen allgemeinen Bemerkun
gen berufen und behaupten, dass hierdurch das Allge
meine ersetzt sei. Indess diese Notizen sind so dürftig, 
dass das Werk dadurch unmöglich zu einem Ganzen 
werden kann.

Den Werth der Biographien im Allgemeinen will 
ich aber durchaus nicht herabsetzen. Es hiesse dies 
ja gegen die Gesammtüberzeugung unserer Zeit sich 
auflehnen, welche es wohl erkennt, dass das Heil der 
Geschichte aus Monographien über bedeutende Indivi
dualitäten erwächst. Und da bei dem Sinne für tüch
tige monographische Arbeiten und bei dem kräftigen 
Aufschwünge der Dogmengeschichte, welche eine 
durchaus selbständige Stellung unter den theologischen 
Disciplinen sich zu erringen strebt, untergeordnete 
Disciplinen, wie Patristik oder Patiologie, das Recht 
weiterer Existenz von selbst veilieien, so mag die Idee 
des Hrn. B., eine Laienpatrologie zu schreiben, eine 
Walhalla kirchlicher Denker zu errichten, nicht un
glücklich genannt werden.

Der Grundsatz, nach welchem der Verf. die dar
zustellenden Persönlichkeiten aus wählte, ist: „Immer 
nur solche Persönlichkeiten zum Gegenstände der 
Darstellung zu wählen , welche ein wesentliches Mo
ment in der christlichen Entwickelung der Kirche 
ausdrücken.“ Im Ganzen ist hiernach richtig verfah
ren. Aber fragen möchte man: welch’ ein Moment 
kirchlicher Entwickelung die S. 43 der ersten Abthei
lung aufgeführte Perpetua darstelle. Mit Polykarp
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würde ich die Reihe der kirchlichen Zeugen begonnen 
haben. Sein Verhältniss zu Johannes erinnert zu sehr 
an das apostolische Zeitalter und darum bildet er den 
besten Übergang zur nachapostolischen Zeit. Ignatius, 
welcher bei Hrn. B. voransteht, weil er früher starb, als 
Polykarp, hätte meiner Ansicht nach besser nachge
standen. So lange die kürzere Recension seiner Briefe 
für echt gehalten wird, muss man in der Hervorhebung 
der Dignität des Episcopats, dann in der besonders 
stark prononcirten tyyd.ijolag wenigstens Ideen
erblicken, welche den Übergang aus der apostolischen 
Zeit in eine wesentlich neue , aus dem ersten in das 
zweite Jahrhundert hinreichend markiren. Die Ent
wickelung der orientalischen Kirche wird an Justin 
d. M., Clemens von Alexandrien und Origenes gezeigt. 
Passend folgt sodann Irenäus als Vermittler der orien
talischen Theologie mit der occidentalischen. Tertullian 
und Cyprian schliessen die erste Abtheilung.

Die zweite gibt zuerst das Leben des Athanasius, 
„des Vaters der Orthodoxie,“ sodann des Antonius, 
„des Patriarchen der Askese.“ und bespricht zuletzt die 
drei grossen Kappadozier, Basilius d. Gr., Gregor von 
Nyssa und Gregor von Nazianz.

Die einzelnen Biographien genauer zu besprechen, 
kann hier um so weniger meine Absicht sein, als das 
Werk nach des Verf. eigenem Geständniss ja eigentlich 
keinen rein wissenschaftlichen Zweck hat. Es scheint 
mir aber dadurch vorzüglich gefehlt zu sein. dass der 
Verf. seinem in der Vorrede ausgesprochenen Grund 
satz , ein Biograph müsse sich ganz in die darzustel
lende Persönlichkeit versenken, zu unbedingt huldigte. 
Seine Helden sind ihm, so zu sagen, über den Kopf 
gewachsen. Daraus sind zwei Fehler des Buchs 
entstanden. Einmal hat der Verf. die Schwächen der 
kirchlichen Heroen liebgewonnen ; die sittliche Würdi
gung ihres Thuns tritt zu sehr in den Hintergrund. 
Dieser Mangel zeigt sich besonders in der Biographie 
Cyprian’s, dessen Priesterdünkel nur einmal eine 
ganz leise Zurechtweisung erfahren hat. Sodann hat 
der Verf. die Kirchenlehrer zu viel selbst sprechen 
lassen. Der Verf. cachirt diesen Fehler durch die Be
hauptung. dies gerade beabsichtigt zu haben. Es be
darf aber wol keines weitern Erweises, dass diese Art. 
Systeme darzustellen, die bequemste ? aber auch die 
allerungenügendste ist. Ausserdem leiden die beiden 
vorliegenden Abtheilungen an einer unerträglichen 
Breite der Darstellung, die sich schon in der Vorreden 
auf eine unangenehme Weise fühlbar macht. Dem 
Zweck wenig angemessen ist auch die Anwendung un
verdauter HegeFscher Phrasen; wie Abth. 2, S. 2 : „So 
lange das Christenthum bedrängt war von der heidni
schen Staatsgewalt, war es nur erst in seinem Ansich- 
sein.vfvc meinen, in seiner Idealität als innere, geistige 
Macht aufgetreten, oder es war, wenn auch zu einem 
Fürsichsein, wir meinen, zu einer äusserlichen Selbstän

digkeit gekommen, doch nicht anerkannt in solcher 
von der Staatsgewalt.“ Oder ebendaselbst S. 122: 
„Das Christenthum ist Totalität aller religiösen Mo
mente. Die einzelnen Momente nun in dieser Totalität 
stellt sich der Geist, den das Christenthum sich anzu
eignen hat. für sich heraus, um durch sie hindurch zu** 
Totalität vorzudringen.“ Es wäre zu wünschen, dass 
der Verf. die noch ungedruckten Biographien vor ihrer 
Herausgabe noch einmal durcharbeitete und sich dabei 
liebenswürdiger Kürze des Ausdrucks und einer sorg
fältigen Ausmerzung leerer Phrasen betteissigte.

Man hat es getadelt, dass der Verf. nicht Citate und 
Noten seinem Werke beigegeben. Ich zweifele keines
wegs an den gründlichen und gelehrten Studien, welche 
er laut der Vorrede zur zweiten Abtheilung gemacht 
haben will. Ob diese indess sehr bedeutend gewesen, 
wird der dem ganzen Werke folgende Anhang dar- 
thun, worin der gelehrte Apparat zur Schau gestellt 
werden soll. Wundern muss man sich jeden Falls, den 
Verf. bei Gelegenheit eines Entkräftigungsversuches jenes 
Tadels in wegwerfender Weise über eigentlich gelehrte 
Arbeiten sprechen, dagegen seine Art, Bücher zu 
machen, als die „nobelste Art von Schriftstellerei“ an
preisen zu hören. Es verräth dies einerseits wenig 
Dankbarkeit gegen die gelehrten Vorarbeiten, welche 
er recht gut zu benutzen verstanden hat. Man kann 
ihm nachweisen, dass er ohne Unterstützung seiner ge
lehrten Vorgänger von seiner „noblen“ Schriftstellerei 
gar keine solchen Proben vor der Welt hätte ablegeu 
können. Was übrigens die Ansicht des Verf. über das 
noble und innoble Büchermachen betrifft: so ma°- das 
Publicum darüber selbst urtheilen. Aus der Vorrede 
zur ersten Abtheilung möge hier nur noch die Bemer
kung einen Platz finden, dass sämmtliche Biographien 
von Ignatius bis auf Schleiermacher in sieben Jahren 
bereits fertig geworden sind, ein Zeitraum, in dem 
manche Gelehrten oft nur Eine tüchtige Monographie 
zu Stande bringen ! Welche Art der Schriftstellerei ist 
nun die noblere?

Jena. Adolph Stieren.

J urisprudenz.
Über deutsche Nationalgesetzgebung. Ein Beitrag zur 

Erzielung gemeinsamer für ganz Deutschland gültiger 
Gesetzbücher und zur Abschaffung des römischen 
und des französischen Rechts insbesondere. Von 
A. Christ, grossherzoglich badischem Ministerialrathe. 
Zweite Auflage. Karlsruhe, Müller. 1842. Gr. 8. 
22'4 Ngr.

Der ehrenwerthe Zweck dieser Schrift ist: die Wie
derherstellung eines gemeinsamen vaterländischen Rechts 
von neuem anzuregen. Hierzu hält der Verf. den ge
genwärtigen Zeitpunkt für besonders günstig. „Nicht nur 
iühlen jetzt wieder,“ sagt er S. 2, „die verschiedensten deut
schen Regierungen und Völkerstämme die dringende Noth
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Wendigkeit, enger und enger an einander sich anznschliessen, 
nicht nur fallen mehr und mehr die Schranken , welche den 
Handel und Wandel hemmten, überall zusammen, wobei doch 
wahrlich die Schlagbäume der Gesetzgebungen nicht fernerhin 
als Brandmale unserer innern geistigen Trennung fortbestellen 
können, sondern es ist sogar Gefahr bei dem Verzüge, dass 
jetzt Hand an das grosse Werk gelegt werden müsse, wenn 
dasselbe jemals zu Stande kommen soll. Auf der einen Seite, 
sagt er, drängt der Gang der deutschen Gesetzgebungen, auf 
der andern Seite leider die Erfahrung, dass der vaterländische 
Sinn, dessen Äthern gegenwärtig so warm und so belebend 
über den deutschen Zuständen hinweht, sich in Bälde wieder 
verflüchtigen könnte.“ Dies fürchtet der Verf. aus dem 
Grunde, weil der äusserst mangelhafte Zustand der 
Gesetzgebung in den meisten Staaten eine Abänderung 
zur Nothwendigkeit macht, die Regierungen aber die
sem durch Abfassung eines blos für ihren Staat be
stimmten und gültigen Gesetzbuches abzuhelfen suchen. 
Er hält dies mit Recht für ..ein öffentliches Unglück“ 
für Deutschland, er scheint aber wenig Hoffnung zu 
haben, dass solches von uns abgewendet werden könne, 
da die Gesetzgebung in den Handelsangelegenheiten 
früher denselben Gang genommen hat, und eine Ände
rung erst eingetreten ist, als die unausbleibliche 
Folge davon eingetreten war, nämlich „ein allgemeines, 
durch Abscliliessung der einzelnen Staaten hervorgeru
fenes, auf Kosten des gemeinsamen Wohles eingeführ
tes, von Deutschland in seiner Gesammtheit getragenes 
Unglück.“ ..Aber dahin“, ruft er S. 3 in edlem Zorne 
aus, ..zum Unglücke, zu einem rein unerträglichen Zu
stande musste es kommen, sonst wäre nach deutscher 
Weise etwas Besseres einzu führen, eine Unmöglichkeit 

gewesen.“ Den Grund hiervon findet der Verf. darin, 
dass „stets und auch hier das wahrhaft allgemeine Gute 
von ganz Deutschland durch das angeblich Vortheil
hafte der einzelnen deutschen Staaten zu Grunde ging.“ 
Er hält es daher für die Pflicht Aller, denen dit; Ein
heit und der enge Anschluss der deutschen Regierun
gen und Völkerstämme am Herzen liegt, und denen 
insbesondere ein geordneter gleicher Rechtszustand im 
gesammten Deutschland keine gleichgültige Erscheinung 
ist, da dieser erst jene Einheit im schönsten Theile zur 
Vollendung bringt, dafür aufzutreten, und den Geist zu 
bekämpfen, welcher seine zerstörende Allmacht im 
Handelswesen geltend gemacht hat, und nun auch in 
der Gesetzgebung geltend machen möchte. „Unser öffent
liches Leben in Deutschland“, bemerkt er S. 6 leider sehr 
nichtig, „bietet bisher zwei Gebrechen dar, dass wir nämlich 
in seltener Unselbständigkeit der Sucht nach dem Fremden 
verfallen waren, und dass sich zu dieser auffallenden Erschei
nung noch der Particularismus — die Pflege der besondere 
Landesinteressen auf Kosten des allgemeinen Wohls von ganz 
Deutschland — hinzugeselite. Durch das Fremde vernach
lässigt, ging das Einheimische zu Grunde, und durch die Son
derinteressen schwächten wir die Macht nach aussen und da 
beide Kräfte gleichzeitig wirkten, so war der Erfolg unaus
bleiblich — wir unterlagen, und das deutsche Reich löste sich 
a’»f. Als die Zeit der neuen Gestaltung der Dinge erschien, 

fühlte man wol die bisherigen Lj beistände, aber das neue Ge
setz, die Bundesacte, blieb mehr als auf blos halbem Wege 
stehen. Sie stellte uns gegenüber dem Auslande als Eine Na
tion hin, übersah aber, dass eine Einheit nach aussen eine Un
möglichkeit ist, so lange keine moralische Einheit im Innern 
besteht. Die deutschen Regierungen, meint er S. 7. sollten 
Übereinkommen, die öffentlichen Angelegenheiten von Deutsch
land in der Art zu bestimmen , dass überall, wo gemeinsame 
Interessen in Frage sind, bei Gegenständen also, welche Deutsch
land in seiner Gesammtheit berühren, auch nur gemeinsame 
Maasregeln ergriffen würden. Dies, sagt er S. 9, sollte das 
Ziel unsers Strebens sein, ein Ziel, das in sich die Möglich
keit eines wahrhaft grossen Staatengebäudes schliesst, indem 
es die Vortheile grosser völlig einiger Staaten mit jenen der 
kleinen Staaten in sich vereinigt, und zugleich die Nach
theile abgeschlossener kleinerer Regierungen von sich ausschliesst. 
Das Grosse und Kleine, das Allgemeine und Besondere, die 
Einheit und die Mannichfaltigkeit wären gewahrt, und das 
Staatsleben mit allen seinen Richtungen hätte im Innern einen 
grossen Kreis seiner Bewegung.“

Im Allgemeinen sind wir mit dem \erf. so w eit 
über Zweck und Mittel völlig einverstanden, in der 
weitern Ausführung aber gehen unsere Ansichten desto 
mehr aus einander, weil derselbe, wie uns scheint, den 
heutigen Bildungszustand des deutschen Volkes ver
kennt, und deshalb Maasregeln in Vorschlag bringt, 
welche demselben durchaus unangemessen sind. „So lange 
wir uns“, sagt er nämlich S. 10, „von dem Fremden nicht 
losmachen, so lange wir in einer Art von Verzweiflung an uns 
selbst begriffen sind, so lange wir glauben, dass das Beste nur 
auf fremder Erde gedeiht, und «lass wir nichts Besseres in al
len unsern Angelegenheiten zu thun hätten, als unsere Zustände 
nach fremden Mustern zu bilden, oder diese geradezu wie sie 
sind, auf unsern Boden zu verpflanzen, so lange ist bei uns 
kein Segen und kein Gedeihen.“ Diese Vorliebe der Deut
schen für das Fremde hält er für einen Fehler der be
seitigt werden müsse, damit wir unsere deutschen Zu
stände aus sich heraus entwickeln und zeitgemäss wei
ter bilden können. Geben wir auch diesen Fehler zu, 
so lässt sich doch nicht in Abrede stellen, dass der
selbe nur aus der Ausartung einer rühmlichen Eigen
schaft der Deutschen hervorgeht, nämlich aus der Em
pfänglichkeit derselben für alles Gute und Zweckmäs
sige, wenn es auch nicht bei ihnen erwachsen ist. In 
jenen Fehler verwandelt diese Eigenschaft aber aller
dings sich leicht dann, wenn die freie innere Entwickelung 
unterdrückt wird. Hiermit stimmt auch die Behauptung 
des Verf. überein, dass „der Hang für das Ausländische 
mit dem Zerfalle des Inländischen zusammenhängt“.

Bevor wir aber in der Beurtheilung der vorliegen
den Schrift weiter vorschreiten können, müssen wir 
unsere Ansicht von der Entwickelung des heutigen Bil
dungszustandes des deutschen Volkes in kurzem Um
risse darlegen.

Gleichwie die Lebensaufgabe jedes einzelnen Men
schen darin besteht, seine Natürlichkeit, zwar nicht zu 
vernichten, aber doch der Herrschaft des Geistes zu 
unterwerfen, ebenso ist es auch die geschichtliche Auf
gabe der einzelnen Völker, ihre ursprüngliche Natur
wüchsigkeit zu bekämpfen, und dem Allgemeinmensch
lichen und Vernünftigen unterzuordnen. Letzteres ist 
den Deutschen zunächst entgegengetreten in dem Chri-
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stenthum, das nur nach vielfachem Blutvergiessen bei 
ihnen Eingang gefunden hat. Aber auch im Frieden 
setzte die Geistlichkeit den Kampf gegen den Germa
nismus fort und fand einen kräftigen Verbündeten in 
der dem deutschen Volke aufgelegten römischen Ge
setzgebung. Der Romanismus trat nun in doppelter 
Gestalt dem Germanismus gegenüber, als Kirche und 
als Gesetz, und da sowol die Macht als die höhere 
Bildung auf seiner Seite war, so gelang es ihm, den 
Germanismus zu besiegen. Das deutsche Volk aber 
war dadurch nicht zu Grunde gegangen, es hatte seine 
Eigenthümlichkeit nicht gegen eine fremde vertauscht 
und dieser aufgeopfert, sondern es hatte in diesem 
Kampfe sich zu einer neuen Gestalt entwickelt. An 
die Stelle der germanischen Natur war der deutsche 
Geist getreten. Der Deutsche hatte nämlich, wie einst 
Hermann, nur seine Waften unter römischer Leitung 
geübt, um frei von hemmender Naturwüchsigkeit seine 
geistige Unabhängigkeit zu erkämpfen. Erst nachdem 
er die Fesseln zerbrochen hatte, welche ihm seine ei
genen geschichtlichen Zustände anlegten, war er fähig, 
sich von der Fremdherrschaft zu befreien. In religiöser, 
wie in rechtlicher Beziehung, war der Deutsche nun
mehr befähigt, sich frei von fremdem Joche zu ent
wickeln. Die Frucht dieser Entwickelung war nach 
der einen Seite die Reformation und nach der andern 
das gemeine deutsche Recht. Da aber Deutschlands 
Fürsten den neuen Geist des Volkes nicht begriffen, 
und dessen fernere Entwickelung hemmten, so traten 
in kirchlicher und gesetzlicher Hinsicht Rückfälle ein, 
und nur die Wissenschaft bot demselben eine Zufluchts
stätte dar. Hier fand der neue deutsche Geist seinen 
wahren Boden, und in der Einsamkeit und Entfernung 
vom öffentlichen Leben, stieg er in seine eigenen Tie
fen und schuf die deutsche Philosophie. Seitdem ist 
das deutsche Volk ein wesentlich philosopsisches ge
worden und nimmt nur das mit Freuden auf, was sich 
vor der Vernunft zu rechtfertigen vermag. Es ist ein 
von der eigenen germanischen Naturwüchsigkeit, sowie 
vom Romanismus befreites philosophisches Volk gewor
den. Dieser Geist des Allgemeinmenschlichen und Ver
nünftigen ist es, welcher das deutsche Volk gegenwär
tig charakterisirt und an die Stelle des Besondern und 
Willkürlichen getreten ist, welches im Germanismus 
lag, aber auch dem alle Unterschiede und jegliche Ei
genthümlichkeit vernichtenden und nur nach äusserer 
Einheit und Allgemeinheit strebenden Romanismus ent
gegengesetzt ist. Noch lange aber wird dieser neue 
deutsche Geist damit beschäftigt sein, die Trümmer des 
zerstörten Germanismus und Romanismus hinwegzuräu
men, bevor er einen reinen Boden für seine eigene Saat 
zu gewinnen vermag. Wenn wir daher zu einer eigen- 
thümlichen deutschen Gesetzgebung gelangen wollen, 
so kann dies, unserer Ansicht nach, nur auf dem 
Wege geschehen, dass das vernünftige, der Natur der 
Sache entsprechende Element des Rechts mehr und 
mehr gefördert und herausgebildet, und Alles das be
seitigt wird, was seine Gewähr nur darin findet, dass 
es germanischen oder römischen Ursprungs ist. Erst 
wenn man hierüber zur allgemeinen Einsicht gekommen 

ist, wird eine gemeinsame deutsche Gesetzgebung mög
lich sein.

In der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
waren wir diesem Ziele bei weitem näher gerückt? al® 
gegenwärtig. Nicht nur gingen Rechtslehre und Rechts
leben Hand in Hand , sondern auch die Rechtsphiloso
phie war nicht getrennt von der Rechtswissenschaft» 
Die Juristen waren zu gleicher Zeit Naturrechtslehrer, 
und wir finden in den damaligen Lehrbüchern des ge
meinen Rechts und des Naturrechts fast denselben In
halt. Den Juristen war die Fortbildung des Rechts 
überlassen , und sie lösten ihre Aufgabe, dem Geiste 
der Zeit gemäss, dadurch, dass sie alle germanische 
und römische Eigenthümlichkeit möglichst entfernten, 
und das der Natur der Rechtsverhältnisse Angemessene, 
die Natur der Sache, das Naturrecht zur Geltung zu 
bringen suchten. Dieser Richtung stellte sich die deut
sche Gelehrsamkeit entgegen, welche in ihren Büchern 
mehr zu Hause war, als im Leben und die in der 
Rechtswissenschaft als historische Schule hervortrat.. 
Sie fand, dass die bisherigen Juristen die germanischen 
und römischen Rechtsquellen nicht genügend beobach
tet und sich oft willkürlich von denselben entfernt hat
ten, und dass auf diese Weise das zwar dem deutschen 
Geiste angemessenere, aber der Gelehrsamkeit nicht 
zusagende gemeine deutsche Recht entstanden war. 
Da sie hierin nur Willkür und Mangel an Gelehrsam
keit sahen, fanden sie das Heil der Rechtswissenschaft 
nur im Quellenstudium, und vertieften sich in dasselbe 
so sehr, dass sie für das Rechtsleben ganz unbrauch
bar wurden. Die Folge davon war: die Trennung der 
Theorie und Praxis, das Zugrundegehen des gemeinen 
deutschen Rechts, und die Ausbildung von besondern 
Gesetzbüchern für die einzelnen deutschen Staaten, 
welche sich mehr oder weniger an das gemeine deut
sche Recht angeschlossen haben. Der historischen 
Schule haben nun diese Gesetzbücher einen grossen 
Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie die 
Ausbildung des Rechtsbewusstseins auf historischem 
Wege, d. h. den Rechtsansichten einer vergangenen 
Zeit gemäss, hemmend entgegengetreten sind. Deshalb 
hat sie diese der willkürlichen und unhistorischen Ent
stehung beschuldigt, und kämpft fortwährend gegen die
selben. Innerhalb der historischen Schule selbst aber 
treten gegenwärtig zwei Hauptrichtungen hervor, näm
lich die der reinen Romanisten, deren Ideal es ist, das 
römische Recht in seiner Reinheit wiederherzustellen, 
und die der strengen Germanisten, welche dafür schwär
men , uns zu den reingermanischen Rechtszuständen 
zurückzuführen. Beide sehen ein, dass die neuern Ge 
setzbücher schon zu tiefe Wurzeln geschlagen habeny 
als dass sie sich gänzlich ausrotten liessen, sie wagen 
daher keine Radicalkur ernstlich vorzuschlagen, son
dern begnügen sich, Palliativmittel anzupreisen. Für 
diese Ansicht der Romanisten in dieser Beziehung ist 
v. Savigny’s berühmte Schrift- „Vom Beruf unserer Zeit 
für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft“ classisch ge
worden , und gegenwärtig stellt sich die vorliegende 
Schrift unsers Verf. ihr würdig zur Seite, als Programm 
der Germanisten. (Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzig.
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INach einer „Einleitung“, aus der wir schon Mehres 
hervorgehoben haben, handelt der Verf. im ersten Ab
schnitt seiner Schrift, von der Natur und der Wesen
heit der Gesetze. Er geht hier von der Eigenthümlich- 
keit der einzelnen Völker aus, die sich in ihren Sitten, 
Gebräuchen und Einrichtungen kund gibt, und betrach
tet dieselbe näher in Beziehung auf die Gesetzgebung. 
Er legt hier seine Ansicht dar, dass die Gesetze, in 
ihrer letzten und ursprünglichen Bedeutung, als die 
Sitten und Gebräuche des Volkes erscheinen, welche 
über die Beziehungen und die Verhältnisse, die durch 
das Zusammenleben im Staate bedingt sind, naturge
mäss sich bilden. Dies ist nun zwar in so weit richtig, 
als jedes Volk, gleichwie der einzelne Mensch, aller
dings eine Naturseite hat; diese aber darf inan nicht 
als Hauptsache betrachten und übersehen, dass das 
Volk auch , wie jeder einzelne Mensch , eine geistige 
Seite hat, und dass vorzüglich diese die Grundlage der 
Gesetze bildet. Nur daraus ist die Übereinstimmung 
der Rechtsideen bei allen Völkern zu erklären , und 
nur dadurch die Möglichkeit gegeben, fremde Gesetz
gebungen aufzunehmen und weiter zu entwickeln, ins
besondere dann, wenn diese von der Naturseite des 
Volkes sich möglichst befreit und dem allgemein mensch
lichen Geiste gemäss umgestaltet haben, wie dies be1 
dem römisch-justinianischen Privatrechte der Fall war. 
Der Verf. ist daher im Irrthum, wenn er S. 27 der
jenigen Meinung gegenüber, nach welcher die Gesetze 
willkürlich erzeugt werden, die Behauptung aufstellt, 
sie seien ein reines Erzeugniss der Naturgemässheit 
Selber. Die Gesetze sind weder Erzeugnisse der Will
kür noch der Naturwüchsigkeit, und nur die vorüber
gehende Form und Farbe, das Zeitliche derselben wird 
durch beide hervorgebracht. Das in den Gesetzen ent
haltene ewige Recht, die Rechtsidee, kann weder er
zeugt werden durch die Willkür, noch durch die Natur
wüchsigkeit, sondern lediglich durch die Vernunft. 
Das Natürliche ist bei ganzen Völkern , wie bei dem 
einzelnen Menschen, das Unvernünftige, das durch den 
Geist zu Bekämpfende, damit dieser herrschend werde. 
Nicht aus der Volksnatur, sondern aus dem Volks
geiste wird die vernünftige Gesetzgebung erzeugt. Es 
ist daher durchaus falsch, und widerspricht sogar aller 

Rechtsgeschichte, wenn der Verf. S. 28 die Behauptung 
aufstellt: „Die Sitten und Gebräuche, also die Gesetze 
eines Volkes, sind mit einem Volke schon von Natur 
gegeben, sie bilden sich ohne Zuthun von selbst, und 
sind so alt als das Volk, als die Menschheit selbst.“ 
Dahingegen können wir ihm nach unserer Ansicht nicht 
nur beistimmen, sondern finden dieselbe vielmehr aus
gesprochen, wenn er ferner sagt: „Die Gesetze-sind 
hiernach keine todte, keine gemachten Dinge, sondern 
lebendige frische Wesen, die einen Bestandtheil, und 
gerade den wichtigsten Bestandtheil des Volks- und 
Staatslebeiis ausmachen. Sie sind der getreueste Aus
druck der Denk- und Anschauungsweise des Volkes, 
die Offenbarung, wie dies innere Wesen in äussere er
kennbare Formen hervortritt.“ Wir geben dem Verf. 
ferner darin Recht, dass die Willkür bei der Gesetz
gebung so wenig herrschen dürfe, dass auch ein ver
nünftiges Recht, sofern es dem Bildungszustande des 
Volkes nicht gemäss sei, demselben nicht aufgezwun
gen werden dürfe j denn gerade das Vernünftige kann 
nur durch Vernunft, mithin auf freie Weise eingeführt 
werden. Er nähert sich ferner unserer Ansicht sehr, 
wenn er S. 28 also fortfährt: „Ebendeshalb sind diese 
Art der Gesetze stets zweckmässig, weil sie natur
gemäss sind, und der jeweiligen Bildungsstufe des Vol
kes genau entsprechen. Ebendeshalb ist bei ihnen 
auch kein Stillstand gedenkbar, weil sie als Ausdrucks
weise des Lebens mit dem Letztem selbst sich bilden, 
entwickeln, erweitern. Aus gleichem Grunde kann man 
ferner sagen, dass ihr Inhalt vernünftig sei, weil, was 
sich bei einem ganzen Volke von selbst aus dem Leben 
herausbildet, als eine Offenbarung der menschlichen 
Natur erscheint, die niemals unvernünftig sein kann 
Auch sind ja diese Sitten und Gebräuche der Ausdruck 
der Volksvernunft, wie eben letztere zur Zeit, als diese 
oder jene Sitte sich bildete, bereits entwickelt war.“ 
Der Verf. unterscheidet sich daher von uns nur da
durch, dass er die Volksnatur und den Volksgeist nicht 
trennt, vielmehr beide einander gleichstellt, und dadurch 
zu unrichtigen Folgerungen gelangt. Dazu gehört, dass 
er verlangt, das Recht solle, ohne alles äussere Zu
thun, nur als Sitte bestehen, und nicht einmal als Ge
setz durch die Schrift festgestellt werden. Als die erste 
Abweichung von dem naturgemässen Gange erscheint 
ihm daher die Aufzeichnung der Volksrechte. „Es ist 
dies“, sagt er S. 32, „der erste Schritt, sich von der 
Natur zu trennen, und zugleich der erste Schritt der 
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Täuschung. Es ist Täuschung, wenn man glaubt, dass 
Dasjenige, was sich von selbst bildet, was dadurch zur 
Volkssitte wird, und sich mit uns verwächst, dass dies 
besser aufbewahrt und besser gekannt werde, wenn 
es auf Pergament verzeichnet oder in eherne Tafeln 
gegraben wird, als wenn es in unserer lebendigen An 
schauung enthalten ist. Wird etwa die Sprache besser 
gekannt oder besser bewahrt, wenn man ihre Regeln 
schriftlich verfasst, und ist hier nicht Ähnlichkeit und 
beinahe Gleichheit vorhanden? Merkwürdig ist, dass 
so vielfach die erste schriftliche Verzeichnung der Ge
setze nicht von den Behörden oder dern Volke, son
dern von einer Art von Schriftstellern, von Dritten, 
von der Schule, also von Leuten ausgeht, die an die 
Wichtigkeit einer papiernen Welt von früher Jugend 
auf zu glauben gewohnt sind. Schon mit dieser ersten 
und besten Art der Fertigung schriftlicher Gesetze tritt 
eine Art Stillstand mit der naturgemässen Bildung der
selben ein, indem von jetzt an nicht mehr das Leben 
die erste und unmittelbare Quelle sowol der Entwicke
lung der Gesetze, als der Entscheidung der streitigen 
Rechtsfragen wird, sondern die niedergeschriebenen 
Gesetze selbst.44 Der Verf. verwechselt aber hier die 
Ursache mit der Wirkung. Die Aufzeichnung der 
Rechtsgebräuche ist kein willkürlicher Einfall einzelner 
Gelehrten, sondern durch das Bedürfniss hervorgerufen, 
welches sich erst dann kund gibt, wenn das Recht nicht 
mehr, wie früher, im Volke lebt. Sobald die Lebens
verhältnisse eines Volkes mannichfaltiger und ver
wickelter werden, sondern sich die Stände, und auch 
das Recht fällt einem besondern Stande anheim. Die
ser aber würde bald bei seinen Entscheidungen der 
Willkür verfallen, wenn das Recht ihm nicht als feste 
Richtschnur aufgezeichnet und in weiterer Fortbildung 
in der Form der Allgemeinheit , als geschriebenes und 
öffentlich bekannt gemachtes Gesetz gegeben würde. 
Nur wenn jeder Richter die fleischgewordene Rechts
idee wäre, was mit der Erfahrung wenig übereinstimmt, 
könnte man dem Verf. S. 33 beistimmen: „Sind keine 
geschriebene Gesetze vorhanden, so muss der Richter 
das Recht selbst finden, und er wird es in sich und im 
Leben, aus dessen Eigenthiimlichkeit der Fall hervor
gegangen ist, und mit dem der Richter selbst verwach
sen. ist, mit grösserer Sicherheit und Wahrheit als in 
den geschriebenen Gesetzen finden.“ Sehen wir aber 
in den Richtern nur gebrechliche Menschen, die des 
Kaltes der vorhandenen Gesetze bei ihren Entscheidun
gen bedürfen, um nicht in die bodenloseste Willkür zu 
verfallen und theils von ihrem eigenen Belieben, theils 
von dem Belieben Anderer geleitet zu werden, so kön
nen wir nicht unterlassen, feierlichst gegen die Ansicht 
des Verf. zu protestiren. Eine Bestätigung ihrer Rich
tigkeit glaubt er darin zu finden, dass je weiter die 
Zeit der Abfassung des Gesetzbuchs zurücktritt, desto 
grösser die Kluft zwischen dem Gesetz des Lebens und 

dem des Getzbuchs wird. Wenn dies jedoch der Fall 
ist, so liegt der Fehler nicht in der Abfassung, sondern 
in der mangelnden Fortbildung des Gesetzbuches, die 
nur dann hervortreten wird , wenn das Volk bei der 
Gesetzgebung selbst nicht mehr betheiligt, und dadurch 
das Ausgleichungsmittel zwischen Leben und Gesetz
gebung vernichtet wird.

Der Verf. sieht aber S. 34 einen fernem Nachtheil 
der schriftlichen Abfassung der Gesetze darin, dass 
kaum eine gerechte Entscheidung nach demselben mög
lich sei, weil eine Unterordnung aller Fälle unter das 
Gesetz ohne Verletzung der Wahrheit und Gerechtig
keit unausführbar sei. Nun ist es zwar allerdings 
richtig, dass die Mannichfaltigkeit aller einzelnen Fälle 
weder durch besondere Bestimmungen, noch durch all
gemeine Grundsätze in den Gesetzbüchern erschöpft 
werden kann. Dies ist jedoch auch keineswegs er- 
foderlich, denn das Mannichfaltige der einzelnen Fälle 
liest in den eigenthümlichen Rechtsverhältnissen, welche 
durch den Willen der Privatpersonen erzeugt werden, 
für deren Beurtheilung aber dieser Wille selbst den 
Maasstab abgibt. Nur da, wo dieser Wille sich nicht 
deutlich ausspricht, oder wo solcher gegen Recht und 
Sitte anstösst, treten bei der Entscheidung die gesetz
lichen Bestimmungen ein. Der Verf, welcher sonst so 
sehr gegen das Verfahren der Gelehrten eifert, weil 
sie das Naturgemässe zerstören, scheint in Beziehung 
auf die Rechtsausübung selbst nur auf blos theoreti
schem Standpunkte zu stehen, und dadurch zu seinen 
irrigen Ansichten verleitet worden zu sein.

Derselbe bespricht demnächst das geschichtliche 
und das Vernunftrecht und stellt den Unterschied bei
der S. 51 dahin fest, dass das geschichtliche Recht 
der Ausdruck des Gesammtwillens des Volkes, und das 
vorzugsweise sogenannte Vernunftrecht nur die Ansicht 
des oder der Einzelnen sei. Hier ist der Verf. wieder
um in einem Irrthum befangen: denn das wahrhafte 
und vorzugsweise so zu nennende Vernunftrecht ist 
nicht die Ansicht eines Einzelnen, sondern die Natur 
der Sache, also etwas Höheres und Allgemeineres, als 
das geschichtliche Recht eines einzelnen Volkes. Das 
geschichtliche Recht ist die eigenthümliche zeitliche 
Form - in der die Rechtsidee sich offenbart, und aus 
welcher sie erkannt und entwickelt wird. Das geschicht
liche Recht und das Natur- oder Vernunftrecht sind da
her keine Gegensätze, sondern gehen in einander auf 
Das geschichtliche Reckt enthält das Vernunftrecht. 
verborgenes', und das Vernunfirecht ist nur wir/dich 
als geschichtliches Recht. Das an dem geschichtliche^ 
Recht nicht blos Zufällige und Vorübergehende ist da* 
Vernünftige. Dasjenige, was der Verf. das Vernunft' 
recht nennt, ist das willkürliche Recht. Wenn derselbe 
daher ferner die Foderung an den Gesetzgeber macht, 
dass er nicht von dem Bildungszustande des Volkes ab
sehe und nicht blos nach seinen eigenen Ansichten 
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verfahre, so stimmen wir ihm völlig bei. Denn das 
Gesetzbuch soll kein Machwerk der Willkür, sondern 
der Ausdruck des wirklichen Rechtszustandes des Vol
kes sein. Hieraus folgt, dass wir demselben den fer
nem Satz zugeben, die Gesetze müssten vaterländische 
sein. Wir verstehen dies jedoch nicht so, dass der 
Inhalt der Gesetze durch jegliches Volk besonders er
zeugt sein müsse, sondern gehen davon aus, dass die 
Bildung der einzelnen Völker nicht für sich abgeschlos
sen sei, und theils ausgetauscht, theils vererbt werden 
könne. Vaterländisch ist daher jede Gesetzgebung, 
welche dem Bildungszustande des Vaterlandes ent
spricht und dem Volke nicht von aussen aufgedrungen, 
sondern frei von demselben aufgenommen worden ist. 
Freilich wird eine vollständige fremde Gesetzgebung nie 
dem Bildungszustande eines andern Volkes völlig an
gemessen sein, und mancherlei Umbildungen unterliegen 
müssen, bevor sie ganz volkstümlich wird, wie wir 
dies namentlich bei der Aufnahme der römischen Ge
setzbücher in Deutschland gesehen haben. Ein einem 
Volke aufgezwungenes Recht kann nie ein vaterländi
sches werden, selbst wenn es im Vaterlande ausgear
beitet worden wäre.

Im Übrigen sind wir mit dem Verf. im Allgemei
nen völlig einverstanden, dass die Aufnahme fremder 
Gesetzgebungen nicht zu billigen sei, jedoch lediglich 
aus dem Grunde, weil solche wol in der Hegel nicht 
vom Volke ausgeht. Wir stimmen ihm ferner darin 
bei. dass für eine vaterländische Gesetzgebung die po
litische Rücksicht spreche, dass fremde Gesetze den 
vaterländischen Sinn schwächen, sowie auch der Um
stand, dass das Gesetz Jedermann zugänglich sein 
müsse, was bei fremden Gesetzgebungen in der Regel 
nicht der Fall sein wird.. Hieran knüpft der Verf. die 
gerechte Foderung der gänzlichen Abschaffung des rö
mischen Rechts in Deutschland, die aber immer nur 
in einer Feststellung des bereits umgestalteten und ger- 
manisirten römischen Rechts bestehen kann, wovon 
Preussen durch die Abfassung seines Allgemeinen Land
rechts ein für die damalige Zeit musterhaftes Beispiel 
gegeben hat.

Im zweiten Abschnitt lässt der V erf. sich nun weit
läufiger aus über die Einführung, fernere Beibehaltung 
und Abschaffung des römischen Bechts. Derselbe führt 
zunächst die äusser» Umstände an. welche die Einfüh
rung des römischen Rechts in Deutschland begünstigt 
haben, übersieht aber, dass diese dennoch nicht genü
gend gewesen sein würden, demselben dauernden Ein
gang zu verschaffen, wenn nicht ein inneres Bedürfniss 
dazu vorhanden gewesen wäre. Durch das aulblühende 
Städtewesen war ein mannichfacher Geschäftsverkehr 
herbeigeführt worden, für welchen das fast nur auf 
Grimdeigenthumsverhältnisse sjch beziehende germani
sche Recht nicht ausreichte. würden sich allerdings 
in Folge dessen neue Rechtsformen ausgebildet haben, 

da aber ein bereits bis in das grösste Detail ausgear
beitetes Recht diesem Bedürfnisse entgegen kam, so 
nahm man dasselbe gern auf, und es schlug bald Wur
zel auf dem neuen Boden. Ebenso hatte früher das 
deutsche Volk in dem Christenthum eine ausgebildete 
Religion und in der aristotelischen Philosophie eine 
fertige Wissenschaft aufgenommen und seinem Geiste 
angeeignet. Auch das römische Recht wurde durch 
die deutsche Sitte und die abweichenden Rechtsver
hältnisse abgeändert, und der noch vorhandenen römi
schen Eigenthümlichkeit mehr und mehr entkleidet. 
Wahr ist es, dass, wie der Verf. behauptet, das deut
sche Recht durch das ausgebildetere römische Recht 
in seiner Entwickelung gehemmt wurde, dass auch die 
deutschen Gelehrten bei ihrer Vorliebe für das Fremde 
und Alterthümliche das deutsche Recht vernachlässig
ten; allein ein wesentlicher Nachtheil ist daraus nicht 
erwachsen, weil für diejenigen Einrichtungen, welche 
eigentümlich germanisch w aren, sich in den römischen 
Rechtsquellen keine Entscheidungsnorm fand, und man 
in dieser Beziehung stets auf die deutsche Rechtssitte 
zurückgehen musste. Nur hinsichts der gelehrten Be
arbeitung musste das deutsche Recht zurückstehen: die 
Folge davon ist, dass die Geschichte der Entwickelung 
desselben dunkler und verw irrter geworden, und deshalb 
heut mit um so grösserer Vorliebe von unsern Rechtsge
lehrten behandelt wird. Das deutsche Recht hat durch 
sein Märtyrertum einen Heiligenschein erhalten, der die 
Beschäftigung mit demselben fast zu einem frommen 
Werke macht. Der Verf. vertieft sich in Phantasien 
über die mögliche Entwickelung des deutschen Rechts, 
wenn die Gelehrten ihm denjenigen Fleiss zugewendet 
hätten, welchen sie dem römischen Recht zu Theil 
werden liessen. Das römische Recht, meint er, hätte 
uns nur als blosses Muster vorleuchten sollen, wie die 
classischen Schriftsteller überhaupt. Allein hier hat in 
der That das gleiche Verhältniss statt gefunden, denn 
die lateinische Sprache ist uns nicht blos Muster, son
dern lange unsere Schriftsprache gewesen, und die 
Zeit ist nicht so fern, seit welcher unsere Gelehrten 
sich von derselben emancipirt haben, weshalb sogar 
noch heut deren Styl an die lateinische Schule erinnert. 
Auch die deutsche Sprache stand der römischen, gleich
wie das deutsche Recht dem römischen an Ausbildung 
nach. und beide wurden vornehmlich durch die Geist
lichkeit, welche die römische Bildung nach Deutsch
land brachte, hier verbreitet. Die Deutschen haben 
daher im Rechte denselben Bildungsgang durchgemacht 
wie in der Literatur.

Der Verf. geht hierauf zur Widerlegung derjenigen 
Gründe über, welche sich für Beibehaltung des rö'mi- 
schen Rechts anführen lassen. Wir treten ihm bei, 
dass sein Vorzug für uns jetzt wenigstens sich ledig
lich auf die musterhafte Bearbeitung desselben durch 
die Juristen beschränke, dass im L beigen aber der In
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halt desselben unserer heutigen juristischen Ausbildung 
nicht nur fern, sondern sogar weit unter derselben 
stehe, indem unsere heutigen Rechtszustände bereits 
an Entwickelung die römischen beiweitem überschritten 
haben, und dass das lange Bestehen desselben an sich 
kein Grund sein könne, solches ferner beizubehalten. 
Was endlich unsern Beruf zur Gesetzgebung anlangt, 
so spricht der Verf. solchen mit Recht nur Denjenigen 
ab, welche davon ausgehen, dass die Gesetze willkür
lich gemacht werden. „Die Gesetze, sagt er S. 86, 
werden nicht gemacht, sondern sie machen sich selbst, 
und wer die Gesetzgebung in dem Sinne nimmt, wie 
sie freilich regelmässig in unserer Zeit genommen 
wird, dass sie die Verpflichtung und den Beruf habe, 
nach ihrem besten Dafürhalten Vorschriften des Be
folgens zu erfassen — setzt die Willkür zur Gesetzge
berin ein.“ Der wahre Beruf der Gesetzgeber unserer 
Zeit besteht, nach dem Verf., darin, nur Dasjenige als 
Gesetz zu erlassen, was der Bildungsstufe angemessen, 
bereits so in das Volksleben, also in die Denk- und 
Handlungsweise übergegangen ist, dass es als ein wah
res Bedürfniss der Zeit erscheint. Und wir geben ihm 
hierin unsere volle Zustimmung.

Wir sind aber der Meinung, dass die Frage über 
die Abschaffung des römischen Rechts in Deutschland 
ihre frühere Bedeutung schon fast ganz verloren hat, 
da dasselbe seit Auflösung des deutschen Reichs nicht 
mehr gemeines Recht ist, und nur in einzelnen deut
schen Staaten noch als Landesrecht, in dem grössten 
Theil von Deutschland aber nur in einzelnen Beziehun
gen als Particularrecht gilt. In den grössten deutschen 
Staaten, namentlich in Österreich und Preussen, beste
hen seit längerer Zeit schon in deutscher Sprache ab
gefasste volkstümliche Gesetzbücher, und die Frage 
stellt sich vielmehr dahin: ob und wie es möglich sei, 
ein neues gemeines deutsches Recht zu Stande zu 
bringen? Indem wir den dritten Abschnitt des Verf. 
übergehen, welcher von der Einführung und Beurthei- 
lung des französischen Bechts handelt, wenden wir uns 
sofort der Beantwortung dieser wichtigen Frage zu, 
welche derselbe unter der Rubrik: Einführung einer 
gemeinsamen vaterländischen Gesetzgebung im vierten Ab
schnitt abgehandelt hat. Er ist der Meinung, dass man auf 
zwei verschiedenen Wegen zu einer solchen Gesetzge
bung gelangen könne, entweder indem man an die Stelle 
der geschriebenen Gesetzgebung eine ähnliche geschrie
bene setze, oder indem man auf den Zustand der un
geschriebenen Gesetze zurückkomme. Er entscheidet 
sich für den letztem Weg. „Dasjenige Becht“, sagt er 
S. 103, „das mit unserer Denk- und Handlungsweise 
übereinstimmt, und mit allen unsern Zuständen so ganz 

gar verwachsen ist, bedarf nicht mehr der schrift
lichen Abfassung, denn es lebt schon vor dieser Ab
fassung in uns, un(j lebendiger in uns, als es inkünst-
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liehen und allgemeinen Sätzen schriftlich wiedergege
ben werden kann. Auch tritt ja das Recht im Leben 
nicht als Regel, nicht als Allgemeinheit, sondern wie 
Alles in der Natur nur als Einzelnheit auf, und zur 
richtigen Auffassung dieses einzelnen Falles bedarf es 
weiter nichts, als die Zusammenhaltung desselben mit 
unsern Sitten und Gewohnheiten, mit der Natur des 
Geschäfts, in dein wir leben und weben, und mit der 
Denk- und Anschauungsweise der Betheiligten. So 
wird in jedem einzelnen Falle das Rechte gefunden 
und besser, weil einzelner, und wahrer gefunden, als 
wenn wir statt das Buch des Lebens, das Buch ge
schriebener, allgemeiner, künstlicher Regeln aufschla
gen, und darin aus den Buchstaben, aus der Fassung 
der Worte, also aus fremdartigen Dingen herauslesen 
und herauskünsteln, was unmöglicherweise darin, son
dern nur in der Frische des gegebenen Rechtsgeschäfts, 
nur in der Einzelheit der Sache und der Personen ge
funden werden kann.“

Allein diese Ansicht des Verf. wird nur bei den 
wenigen Personen Beifall finden, welche die Grille ha
ben, uns in die urgermanischen Zustände zurückzufüh
ren. In der Zeit der ersten Bildung des Rechts kann 
dasselbe nicht anders als im Volke leben, und muss 
deshalb von Volksrichtern gehandhabt werden. Sobald 
aber die Rechtsverhältnisse verwickelter werden, und 
ein besonderer Juristenstand sich ausbildet, ist es ein 
mangelhafter Rechtszustand und ein Zurückbleiben hin—' 
ter den Erfodernissen der Zeit, wenn das Recht nicht 
als Gesetz, zu einer festen, allgemein erkennbaren und 
keiner Willkür unterliegenden Norm erhoben wird. In 
Ländern, wie England, avo das Recht zum grossen 
Theil noch als ungeschriebenes verblieben, und auch 
das alte Volksgericht beibehalten worden ist, hat man 
bei der Rechtsprechung den die Nachtheile dieses Zu
standes möglichst beseitigenden Ausweg ergriffen, dem 
Volksgerichte nur die Thatfrage zur Entscheidung vor
zulegen, und die Rechtsfrage vom rechtsgelehrten Rich
ter beurtheilen zu lassen; damit aber hat man zugleich 
anerkannt, dass das Volk nicht mehr den Schatz der 
Rechtskunde in sich bewahre, sondern solchen dem 
Richterstande zur Aufbewahrung übergeben habe. Aber 
auch diese Maasregel hat sich nicht als ausreichend 
erwiesen. Denn das englische Recht ist als ungeschrie
benes, und selbst wo es geschrieben ist, als ungesam- 
meltes ein unsicheres und wenig zugängliches, das 
Volk ist ganz in der Hand der Advokaten und nicht 
im Stande, selbst sein Recht wahrzunehmen. Man hat 
sogar das Bedürfniss gefühlt, das ungeschriebene Recht 
schon deshalb festzustellen, weil solches sonst selbst 
dem Rechtsgelehrten nur schwer bekannt werden könnte, 
diese Feststellung aber ist bisher immer nur Privatar
beit geblieben, und hat somit aller öffentlichen Gewähr 
entbehrt, sodass man jetzt endlich zur Einsicht der 
Haltungslosigkeit dieses Zustandes und zu dem Ent
schluss gekommen ist, Gesetzbücher abzufassen, welche' 
das noch gültige geschriebene und ungeschriebene 
Recht zur öffentlichen Kunde bringen sollen. Von der 
Vollendung dieser Gesetzbücher an wird eine neue sehr 
wichtige und einflussreiche Epoche für das englische 
Recht beginnen. (Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockiiaus in IjeipKlg«
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(Schluss aus Nr. 133.)
Oer Vorschlag des Verf., uns in den Zustand der 
Rechtsunsicherheit des ungeschriebenen Rechts zurück
zuwerfen, ist daher eben so unzweckmässig als un
ausführbar, letzteres um so mehr, als es ihm schwer 
werden sollte, bei der Mannichfaltigkeit der Particular- 
rechte in Deutschland ein Recht aufzufinden, das, 
wie er solches verlangt, mit unserer Denk- und Hand
lungsweise so völlig übereinstimmt und mit allen unsern 
Zuständen so ganz und gar verwachsen ist, dass 
kein Zweifel über dasselbe obwalten kann. Der Verf. 
muss das Rechtsleben wenig kennen, wenn er S. 104 
behauptet, dass „selbst bei den umfassendsten Ge
setzgebungen weitaus die meisten Fälle im Gesetz
buche nicht stehen, und dass dieselben ohne Gesetz 
nach ihrer Eigenthündichkeit, nach der Natur der Sache, 
und nach allgemeinen, im Herzen eines jeden Menschen 
geschriebenen Ansichten von Recht und Billigkeit ent
schieden werden.“ Nur wenn man diese gänzlich un
begründete Meinung des Verf. theilt, kann man mit 
demselben zu der Schlussfolgerung gelangen, dass man 
Überhaupt einer geschriebenen Gesetzgebung in einem 
Staate nicht bedürfe. Der Verf. schwärmt so sehr für 
den Zustand der ungeschriebenen Gesetzgebung, dass 
er ihn förmlich als das goldene Zeitalter sich ausmalt. 
j,Das Recht“, sagt er S. 105, „würde mit uns wachsen 
Und gedeihen, mit uns sich entwickeln und sich bilden, 
mit unserer Bildung steigen und fallen, und würde sein, 
Was keine geschriebene, abgeschlossene Gesetzgebung 

sein vermag, der unserm Leben und Sein jedesmal 
§enau entsprechende Zustand.4, Gerade die schriftliche 
Abfassung der Gesetze erleichtert die Fortbildung der
selben im Geiste des sich weiter ausbildenden Rechts, weil 
dieselbe zu fortwährender Vergleichung des gesetzlichen 
Zustandes mit dem vorhandenen Rechtsbewusstsein des 
Volkes auffodert. Eine geschriebene Gesetzgebung ist 
*War ein festgesetztes, aber kein abgeschlossenes Recht, 
vielmehr wird solches, so oft das Bedürfniss dazu ver
enden ist, geändert und weiter ausgebildet. Der Verf. 
^ber lebt nur in der Erinnerung der altgermanischen 
Anstände und scheint der Gegenwart gänzlich fremd 
geblieben zu sein. Deshalb sagt er zur Unterstützung 
seiner Meinung der Wiedereinführung des ungeschrie
benen Rechts S. 10a: „So haben die meisten Institute

des deutschen Rechts sich gebildet und ausgebildet, ehe 
die Hand des Gesetzgebers an das Werk kam, und in 
vielen Gegenden und Orten erhielten sich einzig die 
Gewohnheiten, und wuchsen mit dem Leben fort, ohne 
dass jemals die Gesetzgebung eingegriffen hätte.44 Die 
Verblendung des Verf. ist so stark, dass er ganz ver
gisst, was er selbst zuvor angeführt hat, dass sich 
nämlich das Bedürfniss des geschriebenen Rechts auch 
in Deutschland durch Veranstaltung von Privatsamm
lungen geltend gemacht hat, und dass er nicht beach
tet, wie eben der haltungslose Zustand des ungeschrie
benen Rechts sehr viel dazu beigetragen, dem fremden 
geschriebenen Recht Eingang und Ansehen zu ver
schaffen, und wie endlich auch die Deutschen dahin 
gelangt sind, Gesetzbücher abzufassen. Nur seiner 
Schwärmerei für das ungeschriebene Recht kann man 
den Ausruf S. 106 zu Gute halten: „Und kein Be
dürfniss nach dieser Einschreitung der Gesetzgebung 
machte sich fühlbar, und kein Wunsch darnach wurde 
laut!44 Wenn er S. 107 die bestehende Rechtsunsi
cherheit und die Streitigkeiten der Rechtsgelehrten als 
Folge der geschriebenen Gesetze ansieht, so kann er 
dabei wol nur an diejenigen Länder denken, wo noch 
das römische und kanonische Recht die Grundlage der
selben bildet. Denn nur auf diese passt folgende Schil
derung unsers Rechtszustandes: „Unter der Herrschaft 
unserer geschriebenen Gesetze gibt es keine Frage, 
die nicht zu einer bestrittenen gemacht werden kann, 
und es besteht in den von dem Leben losgetrennten 
Gesetzbüchern ein solcher Kampf Aller gegen Alle, 
dass wir mit diesen Zuständen erwachsen sein müssen, 
um vor unserer Bewunderung für unser Gerichtswesen 
nicht zu erröthen. Da entscheidet ein Richter so, und 
ein anderer anders, und ein Dritter auf dritte Weise, 
und wir sehen uns an dem Spiele nicht satt, das sich 
unsern Augen tagtäglich aufs neue entrollt.44 Nicht 
die geschriebenen Gesetzgebungen überhaupt trifft da
her dieser Tadel des Verf., sondern nur den verwickel
ten Zustand des ehemaligen und noch in einigen deut
schen Ländern fortgeltenden gemeinen deutschen Rechts. 
Auch in denjenigen Ländern, welche sich neuer deut
scher Gesetzbücher erfreuen, sind die streitigen Rechts
fragen und abweichenden Entscheidungen nicht gänz
lich verschwunden, dieselben aber sind theils nur eine 
Folge des frischen Rechtslebens, welches die vorhan
denen Mängel, als Unbestimmtheit, Lückenhaftigkeit 
und Widersprüche der Gesetzgebung, hervorhebt, und
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damit deren Verbesserung vorbereitet, theils liegen sie 
in der Natur des Rechts überhaupt, welches im ein
zelnen Fall nicht in seiner Allgemeinheit, sondern in 
so eigenthümlicher und oft unklarer Form auftritt, dass 
es schwierig ist, denselben unter die allgemeine Regel 
zu bringen.

Der Verf. bleibt aber nicht bei seiner Ansicht von 
der Nothwendigkeit der Wiedereinführung der unge
schriebenen Gesetze in Deutschland stehen. sondern 
geht auch auf die, wie er es nennt, gangbaren Ansich
ten der Zeit über. „Nehmen wir“, sagt er S. 107, „die 
Ansicht von der Nothwendigkeit geschriebener Gesetze 
als die unsrige auf, und entwickeln wir die Sache aus 
dieser Grundlage heraus und fragen, was daraus für 
die jetzigen Zustände in Deutschland folgt? Wenn die 
Gesetze nicht auf der Oberfläche des Lebens schwim
men, sondern einen wirklichen Bestandtheil davon bil
den, und ein tief in alle unsere Familien- und Vermö
gensverhältnisse eingreifender Bestandtheil sein sollen, 
wenn eine wirkliche Verwandtschaft zwischen ihnen 
und uns bestehen, wenn wir den Gesetzen nicht blos 
gehorchen, sondern ihnen auch mit Liebe und Anhäng
lichkeit zugethan sein sollen, so müssen die Gesetze 
vaterländische Gesetze sein.“ „Man gebe uns“, fährt 
er S. 108 fort, „eine gleiche, alle deutsche Staaten bin
dende, deutsche, vaterländische Gesetzgebung. Eine 
solche Gesetzgebung wird nicht ermangeln, dem er
starrten Rechte einen neuen Schwung zu geben, sie 
wird in Bälde das Volksleben ergreifen, und dieses 
mit ihr sich so verwachsen, dass wir wieder ein le
bendiges Recht bekommen. Dann werden wir wieder 
das Recht in uns finden, und das Leben uns die For
men der Anschauung für dasselbe darbieten. Das 
Recht wird aufhören blos das Eigenthum eines Standes 
zu sein, während es mehr das Gemeingut Aller sein 
soll.44 Wir stimmen dem Verf. hierin völlig bei. und 
glauben mit ihm, dass der Zollverein nicht wenig dazu 
beitragen werde, das Bedürfnis» einer gemeinsamen 
Gesetzgebung zu befördern. „Was wir44, sagt er sehr 
richtig in dieser Beziehung S. 110, „im Vorurtheile be
fangen, jetzt noch nicht wollen, werden wir eben die
sem Zollvereine und den Eisenbahnen nicht versagen 
können. Wie dieser Verein jetzt schon Gleichheit des 
Maases und des Gewichts nothwendig macht, wie er 
schon die Münze theilweise zur Ausgleichung brachte, 
so wird derselbe bald auch andere Theile der Gesetz
gebung ergreifen, und er hat sie schon ergriffen. Eine 
neue Zollstrafgesetzgebung musste schon gleichlautend 
für alle Vereinstaaten eingeführt werden, und unab
weisbar ruft das Bedürfnis» nach einer gleichen Han
delsgesetzgebung, wenn wir uns nicht in Bälde in einen 
unerträglichen Zustand verwickeln wollen.44 „Wird 
aber hiernach, also schliesst er S. 112 diese Betrach
tung, ein gemeinsames Handelsgesetzbuch und was da
mit zusammenhängt zu einer Nothwendigkeit, so ist 

auf halbem Wege nicht mehr stehen zu bleiben. Ohne
hin ist nicht leicht eine gleiche Handelsgesetzgebung 
bei verschiedenen Vertragssystemen ausführbar, und 
so wird immer ein Theil den andern mit in den Kreis 
hineinziehen. Die ungeheure Schnelligkeit des Ver" 
kehrs und die dadurch bedingte vermehrte Berührung 
aller Volksstämme wird das Übrige thun, und wahr
scheinlich zunächst bei der Verschiedenheit der Straf
gesetze ansetzen, deren Grenzlinien und deren Wirk
samkeit kaum mehr innegehalten werden können.44

Der Verf. vergisst aber bei seiner sanguinischen 
Natur, dass der Zollverein noch nicht ganz Deutsch
land ist, und übersieht die Schwierigkeit, welche sich 
einer gemeinsamen deutschen Gesetzgebung dadurch 
entgegenstellt, dass für ganz Deutschland noch kein 
anderes gesetzgebendes Organ vorhanden ist, als der 
deutsche Bund, welcher selbst bei einzelnen Rechts
verhältnissen, wie z. B. bei denen des geistigen Eigen
thums, sich nicht über allgemeine für ganz Deutschland 
s;ültige Grundlagen hat vereinigen können, weshalb die 
einzelnen Staaten sich genöthigt gesehen haben, die 
Bundesgesetzgebung ergänzende und erweiternde Lan
desgesetze zu geben. So lange Deutschland in seiner 
jetzigen V erfassung verbleibt, kann die Ausführung einer 
gemeinsamen deutschen Gesetzgebung nm- als ein Hirn- 
gespinnst betrachtet werden. Die einzelnen deutschen 
Staaten würden daher schlecht berathen sein, wenn sie 
der Auffoderung des Verf. S. 112 folgen, und die Ver
suche zur Erlassung neuer Gesetzbücher ohne Verzug 
einstellen wollten. Mögen sie ihren Unterthanen we
nigstens den Vortheil einer allgemein verständlichen, 
dem Rechtsbewusstsein der Zeit angemessenen Landes
gesetzgebung gewähren, und nicht das Gute unterlas
sen, weil das Beste nicht erreicht werden kann! Der 
Verf. ist freilich anderer Meinung und schliesst sich 
im schlimmsten Falle der Ansicht an, welche v. Sa- 
vigny io seiner Schrift: „Vom Berufe unserer Zeit 
u. s. w.44 ausgeführt hat, welcher er aber in einem An
hänge noch eine besondere Widerlegung zu Theil wer
den lässt. „Wäre wirklich, sagt er nämlich S. 113, 
zwischen den zwei Übeln zu wählen, und es ist noch 
zu wählen, zwischen dem jetzigen Zustande und zwi
schen dem, der durch die neue Gestaltung der 
Gesetzgebung einzeln in den einzelnen Staaten sich 
vorbereitet, so muss sich unbedenklich für die 
jetzige Lage der Sache ausgesprochen werden, weil 
jetzt wenigstens eine Art, wenn auch nicht eine sehr 
befriedigende Art von Gleichheit im Rechte dadurch 
besteht, dass nämlich das römische Recht die gemein' 
same Grundlage des jetzt gültigen Rechts in Deutsch- i 
land ist, durch die bevorstehenden neuen Gesetzbücher | 
aber in den einzelnen Staaten mit aller Wahrschein
lichkeit eine solche V erschiedenheit hervorgerufen wer
den wird, wie dieselbe zu keiner Zeit noch bestand.4* 
Diese Ansicht des Verf. ist jedoch ganz unrichtig, weil 
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seit Aufhebung des deutschen Reichs das römische 
Recht nicht mehr die gemeinsame gesetzliche Grund
lage in Deutschland bildet, weil die grössten deutschen 
Staaten bereits neue allgemeine Gesetzbücher für ihre 
Länder eingeführt haben, und weil die neuern deut
schen Gesetzgebungen nie so sehr von einander ab
weichen können, wie der Verf. meint, indem dieselben 
aus der gemeinsamen deutschen Rechtsbildung hervor
gehen, und die bereits vorhandenen deutschen Gesetz
bücher ihnen zum Vorbild dienen.

Auch die gemeinsame deutsche Rechtswissenschaft 
wird nicht, wie der Verf. S. 115 fürchtet, durch Ein
führung neuer Landesgesetzgebungen leiden, und es 
werden die Hochschulen dadurch nicht aufliören, für 
die Rechtswissenschaft gemeinsame deutsche Bildungs
anstalten zu sein. Es kommt nur darauf an, dass die 
Rechtslehrer mit der Zeit fortschreiten, und nicht mehr 
das gemeinsame deutsche Recht so lehren, wie sie sol
ches zur Zeit des deutschen Reiches gethan haben, wo 
das römische Recht mit seinen durch die Kirchen- und 
Reichsgesetzgebuiig herbeigeführten Abänderungen noch 
wirklich ein gemeinschaftliches Hülfsrecht war. Ge
genwärtig besteht das gemeinsame Recht lediglich in 
dem gemeinsamen deutschen Rechtsbewusstsein, wie 
solches sich in den Gesetzgebungen der einzelnen 
deutschen Länder kund gibt. Das ursprünglich deut
sche gemeinsame Recht ist, mit Ausnahme der Reichs
gesetze, nie in anderer Form vorhanden gewesen. Des
halb ist das deutsche Privatrecht, welches als beson
dere Wissenschaft auf den Hochschulen gelehrt wird, 
nie etwas Anderes gewesen, als die Darstellung der 
den einzelnen Partikularrechten zum Grunde liegenden 
gemeinsamen deutschen Rechtsgrundsätze. Ein solches 
ideelles gemeines deutsches Recht wird sich als neue 
Wissenschaft aus den einzelnen Landesgesetzgebungen 
entwickeln und so lange Bestand haben, als Deutsch
land selbst nur ein ideelles Ganze bleibt. Erst wenn 
Deutschland eine wirkliche Einheit bilden wird, wird 
aus diesem ideellen gemeinsamen Recht auch ein wirk
liches gemeines deutsches Recht hervorgehen. Dieses 
ideelle Recht auszubilden ist bis dahin die Aufgabe 
der deutschen Rechtswissenschaft. Ist dieselbe gelöst, 
so wird durch die besondern Gesetzgebungen die ge
meinsame Wissenschaft nicht mehr gehemmt, sondern 
befördert, und dieselbe wird andererseits dazu beitra
gen, die Einheit in den Gesetzgebungen der verschie
denen deutschen Staaten zu befördern. Hat der Stu
dierende solche Vorbildung erhalten, so wird die Lan
desgesetzgebung ihm nicht mehr so fern stehen, als 
dies jetzt der Fall ist, w’O ihm meist nur rein römisches 
Recht gelehrt wird. Dafür, dass diese ideelle Wissen
schaft demselben nicht zu einem blossen gespenster
haften Abstractum werde, ist durch den Vortrag der 
Rechtsgeschichte Sorge zu tragen, welche die deutsche 
Rechtswissenschaft ebenso vorbereitet, wie diese durch 

die Darstellung der Landesgesetzgebung im Einzelnen 
ausgeführt, ergänzt und dem Rechtsleben näher geführt 
wird.

Der Verf. verkennt übrigens die Schwierigkeiten 
nicht, welche sich einer gemeinsamen deutschen Ge
setzgebung dadurch entgegenstellen, dass den deutschen 
Landständen das Recht der Theilnahme an der Ge
setzgebung zusteht. Statt aber daraus zu folgern, dass 
zum Zweck der Verwirklichung einer gemeinsamen 
deutschen Gesetzgebung es einer Abänderung der Bun
desverfassung bedürfe, wonach den Landständen der 
einzelnen deutschen Staaten eine Theilnahme an der 
Gesammtgesetzgebung Deutschlands verstattet wird, 
macht er sich die Sache leichter und führt aus, dass 
die Landstände überhaupt nicht zur Theilnahme an der 
Gesetzgebung geeignet seien, und kommt dann dazu, 
S. 122 folgenden Vorschlag zu machen: „Alle deut
schen Staaten ernennen eine Gesetzgebungs - Commis
sion, w elche ihre Arbeiten damit beginnt, dass sie sich 
über wrenige allgemeine Grundsätze der Form oder des 
Inhalts der einzelnen Gesetzbücher vereinigt. Darauf 
sind die Entwürfe der einzelnen Gesetzbücher zur Aus
arbeitung unter je einzelne Mitglieder zu vertheilen. 
Diese bleiben unter sich in steter Unterhandlung, auf 
dass die Gleichheit und Einheit unter den einzelnen 
Entwürfen nicht gestört werde. Sind alle einzelnen 
Entwürfe fertig,; so findet Berathung darüber unter den 
Mitgliedern der Commission statt. Sind diese Entwürfe 
von der Commission gebilligt, so werden dieselben den 
einzelnen Regierungen vorgelegt, welche letztere den 
Kammern hiervon Vorlage zu machen haben. Die Re
gierungen und die Kammern sprechen ihre Ansichten 
im Allgemeinen oder im Einzelnen über die Entwürfe 
aus, und diese Ansichten werden sodann wieder der 
Gesetzgebungs - Commission vorgelegt. Diese pflegt 
darüber Berathung und beschliesst darüber entweder 
sogleich endgültig, oder gibt die Sache nochmals an 
die Regierungen und die Stände zurück, um dann erst 
den endgültigen Beschluss zu fassen. Ist endlich so das 
Werk vollendet, so müsste es von den Regierungen 
ohne weitere Abänderungen angenommen und an einem 
Tage als Gesetz für ganz Deutschland verkündet werden/4

Abgesehen aber davon, dass dieser Vorschlag nicht 
zu beseitigende Rechte kränken würde, möchten wir 
wohl wissen, auf welche Weise es dem Verf. gelingen 
möchte, eine Gesetzcommission zu Stande zu bringen, 
welche sich über allgemeine Rechtsgrundsätze einigte. 
Dieselbe würde ohne Zweifel doch nur aus Juristen 
der verschiedenen Länder bestehen können. Nun aber 
liegt die Rechtswissenschaft in Betreff der Landes^e- 
setzgebungen noch sehr im Argen, Theorie und Praxis 
sind noch so sehr von einander getrennt, und die ver
gleichende Rechtswissenschaft befindet sich noch so 
sehr in ihrer Kindheit, dass an Verständigung, mithin 
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noch weniger an Einigkeit der Mitglieder dieser Ge
setzcommission gar nicht zu denken wäre.

Damit aber wollen wir nicht die gemeinsame deut
sche Gesetzgebung als etwas Unerreichbares beseitigt 
haben, vielmehr glauben wir, dass dieselbe als ein zu 
erstrebendes Ideal der deutschen Rechtswissenschaft 
stets vorschweben müsse. Es bedarf aber zur Ver
wirklichung desselben, nach unserm Dafürhalten, noch 
grosser Vorbereitungen und noch nicht vorauszusehen
der geschichtlicher Ereignisse. Vor Allem aber ist die 
Wiederherstellung der Einheit der deutschen Rechts
wissenschaft erfoderlich, und zur Erzeugung derselben 
die gemeinsame Anstrengung aller deutschen Rechts
gelehrten, der lehrenden wie der ausübenden. Deshalb 
möchte es wol an der Zeit und für die gute Sache 
förderlich f ein, wenn die deutschen Juristen, gleichwie 
bereits die Natur- und Sprachforscher zu alljährlichen 
Zusammenkünften aus allen deutschen Ländern sich 
vereinten, und auch auf diese Weise für die Ausbildung 
des gemeinsamen deutschen Rechtsbewusstseins und 
des ideellen gemeinen deutschen Rechts wirksam wä
ren. Möchte dieser Vorschlag auf einen fruchtbaren 
Boden fallen, und dem Vaterlande reicher Segen dar
aus erblühen!

Dem Verf. aber, welcher den wichtigen Gegenstand 
einer deutschen Nationalgesetzgebung mit so grosser 
vaterländischer Begeisterung wiederum zur Sprache 
gebracht, und dazu den rechten Zeitpunkt gewählt hat, 
fühlen wir uns, trotzdem dass unsere Ansichten viel
fach auseinandergehen, in gleicher Liebe für das Va
terland innigst verbunden, und sind der Überzeugung, 
dass es besser um dasselbe stehen würde, wenn alle 
deutschen Juristen von gleichen Gesinnungen, wie un
ser Verf. beseelt wären. Wer mit Andern ein gleiches 
Ziel erstrebt, wird auch über Mittel und Wege sich 
mit denselben einigen .’

Marienwerder. C. M. Wolff.

Ij i ter atur geschieht e.
Commentarii critici in Codices Bibliothecae Academiae 

Gissensis graecos et latinos philologicos et medii aevi 
historicos ac geographicos, cum appendice critica va- 
riarum lectionum et quorumdam carminum latinorum 
medii aevi nunc primum e codicibus editorum. Scri- 
psit Dr. Fr. Gu. Otto, collaborator seminarii philo
log. Giss. etc. Gissae, Heyer. 1842. 4maj. 7 Thlr.

W^ir begrüssen in vorliegendem, sowol dem Plane 
und der Idee, als der äusserst sorgfältigen Ausführung 
nach höchst verdienstvollem Werk einestheils einen 
neuen Beweis der Anerkennung, welche die Bedeutung 
der lateinischen (zumal auch der nicht geradezu histo- 
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rischen oder theologisch - philosophischen) Literatur 
mehr und mehr findet, nnd anderntheils einen sehr 
erwünschten Beitrag zur Förderung dieser Seite der 
literar- und sittengeschichtlichen Studien jener wichti
gen Periode der Weltgeschichte. Eine ausführliche 
Beurtheilung des Inhalts müssen wir Denjenigen über
lassen , deren specielle Studien gerade bei dem hier 
Gegebenen specieller interessirt sind, als die unsrigen; 
doch haben wir es, bei der uns jedenfalls im Allge
meinen unzweifelhaften Bedeutung des Unternehmens 
um so weniger länger anstehen lassen wollen, auch 
Andere vorläufig darauf aufmerksam zu machen, da 
wir dadurch dessen höchst wünschenswerthe Fortsetzung 
und weitere Ausdehnung zu befördern hoffen, wobei 
wir denn, wie wir nicht zweifeln, auch noch specieller 
unsere Rechnung finden werden. In diesem Sinne nun 
dürfte es am zweckmässigsten sein, diejenigen Leser die
ser Blätter, bei welchen eine richtige Ansicht der Sache 
und das daraus erwachsende Interesse vorausgesetzt 
werden kann, durch Mittheilung des Inhalts in den 
Stand zu setzen, sich selbst ein allgemeines Urtheil 
zu bilden.

Nach einer ausführlichen Vorrede über Plan, Hülfs- 
mittel u. s. w. des Herausgebers folgen vier Indices 
der im Werke vorkommenden Autoren, Sachen, latei
nischen Worte, ein alphabetischer Index der in dem 
Werke selbst erwähnten Autoren, dann ein Index ver- 
borum latinorum (wobei es heisst: vocabula tpiae plane 
nova sunt, vel nova significatione pruedita reperiuntur 
cruce notavi), endlich ein Index verborum germanorum 
veterum. Diese Indices, so verdienstlich, mühsam und 
nützlich sie auch sind, ersetzen indessen doch nicht 
eine ausführliche Inhaltsanzeige, wonach wir vergeb
lich gesucht haben. Hierauf folgt S. 1—126 der Com- 
mentarius selbst, der sehr ausführliche Nachrichten 
über etwa fünfzig lateinische und zwei griechische Hand
schriften enthält; hierauf S. 132—198 als pars II appen- 
dix critica, neun bisher noch ungedruckte mittelalterlich 
lateinische Gedichte, unter denen wir besonders her
vorheben : 1) Iohannes de Garladia de Mysteriis Ec- 
clesiae, und 9) Uildeberti Cenomaunensis Episcopi ver
sus de Nummo, seu satyra adversus avaritiam. Man
ches von dem hier Mitgetheilten schliesst sich in Geist 
und Form würdig an die lateinische Poesie der engli
schen Universitäten im zwölften Jahrh., worüber wir 
vor einiger Zeit bei Gelegenheit der neuen Ausgabe 
des Gualterus Mapes von Th. Wright uns aussprachen. 
Endlich folgen: variae lectiones codicum in scriptores 
veteres ac poetas medii aevi partim integrae, partim 
exempli causa allatae brevibusque notis criticis instru- 
ctae, und zwar die Vergleichung der Handschriften des 
Justinus, einer des Vegetius de re milit., des Boethius 
de Consol. phil., des Martianus Capella, des Chalci- 
dius, von Cic. Epist. Orat., des Seneca Epist., des 
Suetonius, des Cassiodorus, des Paulus Diaconus de 
Gestis Longobard., des Serenus Sammonicus, des Vir- 
gilius, des Juvenalis, des Pindarus Thebanus, des Vi
talis Blesensis, desFloretus, des Hildebertus, des Hen
ricus Septinelliensis.

Berlin. __________ V. A, Huber. ”
Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in lieip«i£>
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Das erste Wort des Titels dieser Grammatik ist nicht 
etwa, wie bei so vielen Büchern der jetzigen Zeit, ein 
blosses Aushängeschild um Käufer anzulocken, und 
die Äusserung des Verf., dass sein Werk für einen 
Versuch zu einem ganz neuen Anfänge der franzö
sischen Grammatik angesehen werden dürfe (S. VI), 
kann durchaus keine unbescheidene genannt werden. 
Denn ihm gebührt allerdings das Verdienst, die Lehre 
von den Buchstaben, Sylben und der Aussprache syste
matisch' geordnet und auf allgemeine Principien zurück
geführt, die bisher fast ganz unberücksichtigt gelassene 
Entstehung der französischen Sprache aus der lateini
schen und die bei der Umbildung der lateinischen 
Worte beobachteten Gesetze nachgewiesen, die in den 
bisherigen Grammatiken noch mehr oder weniger zu
sammengemengte Formenlehre und Syntax gehörig von 
einander geschieden und streng logisch geordnet, viele 
bisher unerklärte Spracherscheinungen rational begrün
det und eine Menge Irrthümer, Inconsequenzen und 
Willkürlickeiten der französischen Grammatiker und 
ihrer Akademie mit ebenso viel Scharfsinn als Klarheit 
anfgedeckt zu haben. Wenn daher auch der Verf., 
zumal in seinen etymologischen Versuchen, nicht immer 
das Richtige trifl't, wenn er auch von seinem Erklä
rungseifer bisweilen sich zu Spitzfindigkeiten verleiten 
lässt, wenn er endlich vieles positiv Wichtige nur in 
den zahlreichen Anmerkungen unter dem Texte, und 
auch hier nicht immer vollständig beibringt, sodass seine 
Grammatik sich nicht sowol für Diejenigen eignet, 
Welche die französische Sprache erst erlernen, als für 
Solche, welche die schon erlernte verstehen wollen, so 
hat er doch ein Buch geliefert, welches keinem Lehrer 
der französischen Sprache fehlen sollte, der sich über 
den Schlendrian der blossen Empirie zu erheben 
Wünscht, demjenigen aber, welcher etwa die Ausarbei
tung einer zweckmässigen französischen Grammatik 
für Gymnasien beabsichtigt, ganz unentbehrlich ist.

Das ganze Werk zerfällt in vier Abtheilungen. In 
der ersten (S. 2 — 92) werden die Elemente, in der 
^weiten (S. 92 —173) die Wortbildung, in der dritten 
(8. 173—312) die Flexion und in der vierten (S. 312 

—513) die Syntax abgehandelt. Den Beschluss macht 
ein leider sehr unvollständiges Wortregister zur Syntax, 
während ein Register über die drei ersten Abtheilun
gen gänzlich vermisst wird. Eben so sehr zu bedauern 
ist, dass die Lehre von der Interpunction fehlt, welche 
eines Theils von der deutschen mehrfach abweicht, an
dern Theils in manchen Fällen noch sehr schwankend 
ist und fester wissenschaftlicher Bestimmungen gar sehr 
bedarf. Die einzige darauf bezügliche Bemerkung des 
Verf. findet sich in der Syntax (wo allerdings die Be
handlung dieses Gegenstandes bei Gelegenheit der ver
schiedenen Satzarten eine viel zweckmässigere Stelle 
findet als, wie gewöhnlich, in der Elementarlehre) 
S. 418, Anm. 575.

Die erste Abtheilung (Elementarlehre) zerfällt wie
der in drei Capitel, welche von den Buchstaben, den 
Sylben und von den Redetheilen handeln und so fleis
sig gearbeitet sind, dass wir nur Weniges (z. B. S. 8 
bei der Aussprache des eu wie ü, den Eigennamen 
Eugene, S. 29 bei der Aussprache des End-s das Wort 
Mars) vermisst haben. Eben so selten sind in dieser 
ganzen Abtheilung Stellen, wo wir Anstoss genommen 
haben oder mit dem Verf. nicht einverstanden sein 
konnten, z. B. 58, Anm. 89, wo behauptet wird, dass 
die Interjection parbleu ohne Zweifel aus par dieu 
entstanden sei, während doch die gleich darauf er
wähnten Ausrufungen ventre-bleu, venlre-saint-gris eben
falls und zwar ganz unverkennbar auf eine Farbe 
(bleu, gris) hinweisen. S. 25 wird behauptet, dass in 
den Wörtern le boeuf, le coeur, le choeur, les nioeurs, 
le noeud, un oeuf, une oeuvre, la soeur, le voeu vor 
dem Diphthongen eu ein o stehen geblieben sei, um 
anzudeuten, dass der durch eu ausgedrückte ?t-Laut die 
Umlautung jenes ursprünglichen o sei. Sollte aber 
dieses o nicht anders zu erklären und z. B. in soeur 
für das vom Umlaut verschonte o der ersten Sylbe des 
Wortes soror (soreur, soeur) zu betrachten sein, wäh
rend es in coeur gewiss nicht sowol den Zweck hat, 
den Ursprung des Lautes eu anzudeuten, als vielmehr 
dem c in der Aussprache den Laut des k zu sichern, 
weil sonst ceur wie zeur gesprochen worden wäre? 
S. 55 hat es uns befremdet, dass der Verf. das t und l, 
z. B. in downe-t-il, si (qh voil, noch für blos euphoni
sche Buchstaben zur Vermeidung des Hiatus gelten 
lässt, nachdem er doch die seichte Behauptung der 
französischen Akademie, dass s der Imperative parles- 
en, donnes-y3 vas-y, sei ein blos euphonisches, schon 
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richtig bekämpft und darauf hingewiesen hat, dass die 
zweite Person im Singular des Imperativ mit der zwei
ten Singularperson des Präsens Indicativi durchaus 
identisch sei, mithin das s der genannten Imperative 
ursprünglich zur Endung gehört habe und ehemals die 
Imperative auch ohne folgendes en oder y, stets par les, 
donnes, ras geschrieben worden sind. Hier brauchte 
der Verf. nur consequent weiter zu gehen um auch das 
t z. B. in a-t-elle, aime-t-ll, und das l vor on bei vor
angehendem si, ou, et oder que richtig aufzufassen. 
Offenbar ist jenes sogenannte t euphonicum nichts An
deres , als ursprünglicher Endconsonant der dritten 
Person, wrie man aus dem lateinischen habet, amat, 
woraus eile a, il atme enstanden sind, hinlänglich er
sehen kann. Dieser Endconsonant wurde im Gebrauche 
allmälig abgeschliffen und blieb nur da noch verschont, 
wo durch sein Abwerfen ein unangenehmer Hiatus ent
standen sein würde. Das l aber vor on ist für nichts 
anderes, als für den Artikel anzusehen, da on, in alt
französischen Urkunden hom geschrieben, eben so wie 
das deutsche man ursprünglich Substantivum war und 
eben homme, d. i. Mann, bedeutete. Endlich S. 68 ist 
die Eintheilung der Verba in vier Arten, nämlich a)sub- 
jective, b) objective, c) reflexive, d) unpersönliche mit 
den Anfoderungen einer strengen Logik durchaus un
verträglich, da ja die verba reflexiva nur eine bestimmte 
Art von verbis objectivis sind, weshalb wir folgende 
Eintheilung vorgezogen haben würden: die Verba sind 
entweder I) persönliche, oder II) unpersönliche. Die 
persönlichen aber sind wiederum entweder 1) subjective, 
oder 2) objective. Die objectiven aber sind theils 
a) transitiva, theils b) reflexiva.

Doch diese wenigen Ausstellungen können nicht 
in Betracht kommen gegen das viele Treffliche, wo
durch dieser erste Abschnitt sich auszeichnet. Wäh
rend z. B. in den meisten Grammatiken die Regeln 
über die Aussprache ein Aggregat willkürlicher Bestim
mungen zu bilden scheinen, hat der Verf. die meisten 
Gesetze derselben aus der Natur der Buchstaben selbst 
und der Eigenthümlichkeit des französischen Organs 
hergeleitet, wodurch die ganze sonst so verwickelte 
Lehre von der Aussprache an Einfachheit, Klarheit 
und Übersichtlichkeit ungemein gewonnen hat. Wir er
wähnen hier nur die zweckmässige Aufstellung der 
Vocale in folgender Reihe:

indem einerseits u, a, i als Hauptvocale die Tiefe (u). 
die Höhe (i) und das zwischen diesen Extremen lie
gende Gleichgewicht (a) des Sprachlauts darstellen, 
dagegen o und e als überleitende Mittelvocale sich 
zeigen, andererseits die drei innern Vocale o, a, e, da
durch, dass sie niemals eine Verbindung mit einander 
eingehen, sich als reine Vocale, die beiden äussern da
gegen, u und i, dadurch, dass sie die Eigenschaft ha
ben, vor jenen in Consonanten umzuschlagen, nämlich 

u in v, i inj, als consonische Vocale erweisen und 
eben als solche allein fähig sind, mit jenen reinen 
Vocalen sowie mit sich selbst Diphthongen zu bil
den (ou, oi; au, ai; eu, ei; ui). Mit Hin Weisung auf 
diese Vocalreihe stellt der Verf. über die Ansprache 
von au, ai, oi die durchgreifende Regel auf, dass sich 
diese Diphthongen in diejenigen Mittellaute neutralisi- 
ren, welche in obiger Vocalreihe zwischen den beiden 
Vocalen stehen, aus welchen diese Diphthongen zu
sammengesetzt sind, also au in o, ai in e, oi in a mit 
einem flüchtig vorgeschlagenen o. Mit Hin Weisung auf 
dieselbe Vocalreihe wird ferner die Aussprache des 
i wie e und des e wie a vor einem nasalen n oder m 
auf die einfache Regel zurückgeführt, dass diese Vo
cale durch die Einwirkung der Nasalität des darauf 
folgenden n oder m in der angegebenen Vocalreihe um 
einen Ton herabgestimmt werden, also das i zu e, das 
e zu a, z. B. le ein, grimper; le genre, sembler. Mit 
derselben Gründlichkeit und Einsicht in das innere We
sen der Sprache hat der Verf. die selbst von der Aka
demie so inconsequent durchgeführte Lehre von den 
Accenten, ingleichen die bisher so ungenügend erörterte 
Lehre von der Synizesis behandelt.

Die zweite Abtheilung (Wortbildung) zerfällt eben
falls m drei Capitel, von welchen das erste die Bildung 
der Stämme, das zweite die Ableitung, das dritte die 
Zusammensetzung abhandelt. Diese Lehre, welche in 
den bisherigen Grammatiken nur gelegentlich und frag
mentarisch vorgetragen wird, ist so ausführlich und 
mit solcher Sachkenntniss ausgearbeitet, dass man von 
dem grossen Umwandlungsprocess der lateinischen 
Sprache in die französische ein ziemlich deutliches 
Bild erhält. Da der beschränkte Raum uns verbietet, 
die Art und Weise näher zu erörtern, wie nach Hrn. 
St. durch Metaplasmas und Lautwechsel der antike 
Wortbau zernagt und aufgelöst worden ist, so beschrän
ken wir uns darauf, nur einen Gegenstand aus diesem 
Abschnitte zur Sprache zu bringen, über welchen wir 
von der Ansicht des Verf. abweichen müssen, nämlich 
die angebliche Bildung der Infinitive connaitre, paraitre, 
croitre, naitre und paitre nicht aus den Infinitiven 
cognoscere, crescere etc., sondern aus dem Supinum 
dieser Verba, wie der Verf. ausdrücklich bemerkt 
S. 140, Anm. 211: „connaitre, sonst connoitre geschrie
ben, aus dem Supinum cognotum (?) gebildet, sowie 
paraitre aus paritum, croitre aus cretum, naitre aus 
natum, paitre aus pastum.“ Dieselbe Behauptung wie
derholt der Verf. S. 283, nur mit dem Unterschiede, 
dass er statt des Supinum hier das Participium nennt- 
Abgesehen von der unrichtigen Supin- und Participial' 
form cognotum und cognotus, welche der Verf. statt 
cognitum, cognitus anfuhrt, muss jeden Unbefangenen 
die angebliche Bildung französischer Infinitive aus la
teinischen Participien oder Supinen noch viel mehr be
fremden. Veranlassung zu dieser sonderbaren An-
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nähme mag wohl für den Verf. das in den lateinischen 
Infinitiven cognoscere, crescere u. s. w. nicht vorhan
dene t der französischen Infinitive connaitre, croltre 
u. s. w. gewesen sein. Wie aber, entsteht nun die 
Frage , ist aus den lateinischen Participien das s der 
französischen Infinitive zu erklären , welches ehemals 
in denselben sich befand (connaistre, croistre u. s. w.) 
und dessen Ausfall jetzt durch den Circumllex ange
deutet wird? Wenn auch das s in paistre durch pa- 
stum gerechtfertigt scheinen könnte, wie ist es aber 
aus cognitum, cretum, natum in connoistre, croistre und 
naistre zu erklären? Vergleicht man nun vollends das 
Participium Präsentis naissant, connaissant u. s. w., so 
liegt die Vermuthung nahe, dass das lateinische sc im 
Französischen wie ss gesprochen und allmälig auch 
geschrieben worden sei, dass aber dieses zweite s vor 
der Infinitivendung re sich ebenso des Wohlklangs we
gen in t verwandelt habe, wie z. B. ein ähnlicher T-laut 
vor dem re sich eingeschaltet findet in tendre (tener, 
zart), moindre (minor, geringer) und andern. Somit 
wären die lateinischen Formen cognoscere, crescere 
u. s. w. zunächst in connoissre, cressre oder croissre 
u. s. w., dann in connoistre, croistre und endlich in 
connaitre, croltre u. s. w. übergegangen. Diese Vermu
thung wird fast zur Gewissheit durch die Vergleichung 
zweier anderer Formen, über deren Entstehung Hr. S. 
freilich ebenfalls im Irrthume ist. Die erste dieser For
men ist der Infinitiv etre, sein, welchen der Verf. selt
samerweise von stare herleiten will, während doch alle 
übrigen Formen dieses Hülfszeitwortes in Präsens, Per
fect und Futurum ihren Ursprung aus denselben Tem- 
poribus von esse nicht verleugnen können. Sobald aber 
einmal das lateinische esse in essere, die noch jetzt im 
Italienischen übliche Form, übergegangen war, und die
ses sich in essre, estre und endlich etre verwandelt 
hatte, wurden dann etais, etant, ete ganz nach Art der 
ersten Conjugation gebildet und somit sind auch diese 
Formen für die Ableitung von stare durchaus kein Be
weis. — Eine zweite hierher gehörige Form ist das 
aus dem lateinischen antecessores, die Vorfahren, ent
standene ancetres, dessen t gewiss viel natürlicher aus 
dem Übergange der Endung essores in essres, estres, 
etres als mit dem Verf. (S. 90) durch Metathesis aus 
der ersten Hälfte des Wortes (ante) erklärt wird. — 
Ohne uns noch bei einigen andern kleinen Unrichtig
keiten dieses Abschnitts aufzuhalten (z. B. S. 137, wo 
poser als aus der Frequentativfoim von ponere
entstanden bezeichnet wird, da doch das s schon dem 
Primitivum pono, d. i. posino, angehört, wie man im 
Perfect posui sieht, während aus positare vielmehr po- 
ster entstanden ist), gehen wir zur

Dritten Abtheilung (Flexionslehre) über, welche in 
vier Capiteln 1) von Geschlecht und Motion, 2) von 
der Declination, 3) von der Comparation, 4) von der 
Conjugation handelt. Mit Recht wird in dem zweiten

Capitel die ungeschickte Benennung Theilungsartikel 
verworfen und nur von einem Theilungssinne gespro
chen; sehr gut wird ferner im dritten Capitel nachge
wiesen, dass es im Französischen eigentlich keinen 
wahren Superlativ) gibt, sondern dass der sogenannte 
Superlativ nur der mit dem bestimmten Artikel ver
sehene Comparativ ist, für welche Behauptung nicht 
allein Beispiele angeführt werden, wie: de deux maux 
il faut eviter le plus grand (S. 217), sondern auch sehr 
treffend der Umstand geltend gemacht wird (S. 219, 
Anm. 325), dass die französische Sprache die Compa- 
rative von bon, mauvais, petit aus dem Lateinischen 
gebildet, nämlich meilleur aus melior, pire aus peior, 
moindre aus minor, die lateinischen Superlativformen 
dagegen, optimus, minimus, pessimus, die ihr mit jenen 
Comparativformen zugleich dargeboten wurden und 
doch wol eben so leicht wie jene anzupehmen gewesen 
wären, entschieden abgelehnt hat. Ebenso klar als 
wahr sind endlich im vierten Capitel die Gründe, mit 
welchen der Verf. die bisher noch fast allgemein üb
liche Annahme von vier Conjugationen bekämpft, die 
Zahl derselben auf zwei mit den Infinitivendungen er 
und ir beschränkt und die Verba auf oir und re, von 
welchen sich erstere den Verbis auf er, letztere den 
Verbis auf ir in Ansehung der Flexion anschliessen, 
nur als Nebenformen oder Abweichungen der ersten 
und zweiten Conjugation bezeichnet (S. 225, Anm. 332). 
Wie nun hierdurch die Zahl der unregelmässigen Verba 
bedeutend vermehrt worden ist, so hat auf der andern 
Seite der Verf. die Übersicht und Erlernung derselben 
durch geschickte Zusammenstellung ihrer Eigenthüm- 
lichkeiten, durch Verweisung auf ihren lateinischen 
Ursprung und durch Angabe des Grundes der Unregel
mässigkeit nicht wenig erleichtert und den Weg ge
zeigt, wie auf Schulen die sonst so mechanische Ge- 
dächtnissarbeit bei Erlernung dieser Verba in eine sehr 
schärfende Verstandesübung verwandelt werden kann. 
So sind z. B. die so verschiedenenartigen Formen von 
aller recht gut durch die Herleitung aus drei ganz ver
schiedenen Stämmen, aus dem vielleicht von ambulare 
gebildeten aller, aus rädere (z. B. je vais) und aus ire 
(firai) erklärt. Nur in der Tempusbildung stellt der 
Verf. eine Ansicht auf, welche durchaus unhaltbar er
scheint. Er will nämlich in den Endungen des Aorists 
der ersten Conjugation (jeparl-ai, tuparl-as, il parl-a 
etc.) das Präsens von avoir, in den Aoristendungen 
der zweiten Conjugation (je guh'-is, tu guer-is, il 
guerit etc.) das Präsens von etre erkennen und be
hauptet, dass diese Formen der beiden Hülfsverba im 
Aorist ebenso als Suffixa erscheinen, wie sie im Per
fect (j,(d Parle, je suis gueri) frei und selbständig vor 
dem Particip stehe (S. 232). Allein blos die Singular
endungen des Aorists der ersten Conjugation sind mit 
dem Singular von avoir gleichlautend; gezwungen ist 
schon die Zurückführung der Endungen ämes und ätes
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auf avons und avez, aber ein grammatischer Gewalt
streich ist der Versuch die Aoristendungen der zweiten 
Conjugation zu Präsensformen von etre zu machen. 
Denn während er in der Endung der ersten Singular
person (is) eine Abkürzung der ersten Person Präsen- 
tis Indicativi (je su-is) erkennt, will er die Endungen 
der zweiten und dritten Person Sing, (is u. it), in- 
gleichen der ersten und zweiten Plur. (imes u. ites) 
auf die lateinischen Conjunctivformen sis, sit, simus, si- 
tis zurückführen! Endlich ist nicht abzusehen, wie 
das, was der Verf. über die Endungen der dritten Plu
ralperson (erent und irent) bemerkt, nur einigermassen 
dazu dienen kann, in ihnen die dritten Personen des 
Plural von avoir und etre (ont u. sont) nachzuweisen. 
Fast scheint es, als ob der Verf. hier selbst etwas 
an seiner Ansicht irre geworden wäre, indem er 
schliesslich bemerkt: „Wenn man übrigens gegen die 
hier aufgestellle Ansicht lieber annehmen will, dass 
der Aorist vielmehr aus dem lateinischen Perfect ent
standen sei, was durch die italienische Bildung (lat. 
amavi, ital. amai etc.) allerdings sehr unterstüzt wird 
u. s. w.44 Diese letztere Annahme ist offenbar die 
einzig richtige.

Nicht geringer ist das Verdienst, welches sich der 
Verf. in der vierten Abtheilung um die Syntax erwor
ben hat. Denn während ihm für die drei ersten Ab- 
theilungen in der Grammatik der romanischen Sprachen 
von Friedrich Diez (Bonn, 1836 u. 1838, 2 Bde.) und 
in der altfranzösischen Grammatik von Conrad v. Orell 
zwei vortreffliche Hülfsmittel zu Gebote standen, sah 
er sich in dieser Ausarbeitung der Syntax fast nur auf 
seine eigene Kraft beschränkt, da die wissenschaftliche 
Syntax der französischen Sprache von Dr. Philipp 
Schifflin (Essen, 1840) bei dem Mangel der Berück
sichtigung der lateinischen Sprache und bei dem vagen 
und breiten Raisonnernent, mit welchem Schifflin so 
manche Spracherscheinung, nur von einem dunkeln Ge
fühle geleitet, zu erklären sucht, den Namen einer 
wissenschaftlichen nicht genug verdient und ihr Haupt
vorzug nur in einer reichlichen Anzahl freilich auch 
meist aus den französischen Grammatikern zusammen
getragener Beispiele besteht. Diesen Vorzug nun ist 
Hr. S. nicht allein bedacht gewesen auch seiner Gram
matik zu verschaffen, sondern er hat ihn noch dadurch 
erhöht, dass er, statt wie Schifflin und die französi
schen Grammatiker, aus den französischen Dramatikern 
zu schöpfen, die meisten seiner eigenen Beispiele mit 
vielem Fleisse aus einem prosaischen Classiker, aus 
Voltaire’s Geschichte Karl’s des Zwölften zusammen
getragen hat. Ausserdem aber zeichnet sich die Syntax 
in der S.’schen Grammatik ebensowol durch die neue 

streng systematische Anordnung ihres Stoffes, wie durch 
logische Schärfe und Bestimmtheit der Deduction und 
der Darstellung aus. und unstreitg gebührt ihr das Ver
dienst , eine grosse Anzahl von Eigenthümlichkeiten 
der französischen Syntax erst in das rechte Licht ge
stellt zu haben, wenngleich wir den Wunsch nicht 
unterdrücken können, dass auch Hr. S. hier und da, 
besonders in der Lehre vom Conjunctiv und von der Ne
gation mehr den lateinischen Sprachgebrauch, in wel
chem der französische wurzelt, berücksichtigt haben 
möchte.

Hr. S. hat den syntactischen Stoff in drei Capitel 
vertheilt, deren erstes von der Llection, das zweite vom 
Satze, das dritte von der Wort- und Satzstellung han
dellt. Unter Rection versteht der Verf., im weitern 
Sinne als von den lateinischen Grammatikern zu ge
schehen pflegt, den Inbegriff der Gesetze über die 
Verbindung der Wörter, und unterscheidet zwei Haupt
arten derselben, die Apposition und die Construction, 
wonach das Capitel von der Rection wieder in zwei 
Hauptabschnitte 1) von der Apposition und Congruenz, 
II) von der Construction (und Dependenz) zerfällt. 
Unter Apposition versteht Hr. S. wiederum nicht blos, 
wie man in der lateinischen Grammatik gewohnt ist, 
die unmittelbare Nebeneinanderstellung zweier Substan- 
tiva, sondern er dehnt den Namen der Apposition auch 
auf die unmittelbare Verbindung des Artikels, des Bei
worts und des Zeitworts mit einem Substantivum (dem 
Grundworte der Apposition) aus. Diesem weitern Be
griffe von Apposition gemäss handelt Hr. S., nachdem 
er zuvor (Abschnitt A) von dem Substantiv an sich 
oder von der Abwesenheit des Artikels gesprochen hat, 
die Lehre von der Congruenz (d. i. von der Überein
stimmung der Flexionsformen der Bestimmungswörter 
mit dem Grundworte der Apposition) unter folgenden 
vier Titeln: B) Apposition des Artikels, C) Apposition 
und Congruenz des Hauptworts, D) Apposition und 
Congruenz des Beiworts, E) Apposition und Congruenz 
des Zeitworts. Unter Construction versteht Hr. S. den 
syntactischen Ausdruck solcher Zusammenhänge, welche 
nicht, wie bei der Apposition, schon mit und in dem 
Gegenstände selbst gegeben sind, sondern dadurch ent
stehen, dass ein Gegenstand auf andere Gegenstände 
bezogen und mit ihnen in ein Verhältniss gesetzt wird. 
Die constructive Verbindung der Wörter wird theils 
ebenfalls durch die Flexionsformen, aber nicht, wie bei 
der Apposition, durch die Gleichheit, sondern durch 
die Ungleichheit derselben mit dem Grundworte der 
Construction, theils durch Präpositionen und Conjunctio- 
nen vermittelt.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und V erlag von F. Brockhaus in
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Da nun das Grundwort der Construction nicht blos 
ein Substantiv, sondern auch ein Adjectiv oder Verbum 
sein kann, das Bestimmungswort dagegen immer nur 
ein Hauptwort oder ein Zeitwort ist (indem das Ad
jectiv zu seinem Grundworte sich nie anders als appositiv 
verhält, so ist die ganze Lehre von der Construction 
unter folgenden Rubriken abgehandelt:

A) Construction des Hauptworts, und zwar
a) mit einem andern Hauptworte,
6) mit dem Zeitworte;

ß) Construction des Beiworts, und zwar
a) mit dem Hauptworte,
b) mit dem Zeitworte;

C) Construction des Zeitworts, und zwar 
«) mit dem Hauptworte, 
b) mit einem andern Zeitworte.

Das zweite Capitel (vom Satze) zerfällt in drei Haupt- 
stücke, von welchen das erste den einfachen Satz, das 
zweite den zusammengesetzten (die Periode), das dritte 
den zusammengezogenen Satz (Infinitiv und Participial- 
construction) behandelt. Der Eintheilung des Rections- 
Verhältnisses entsprechend werden die einfachen Sätze 
Wiederum in appositive (z. B. il est pere, il est devenu 
roi, il me paralt fort honnete komme) und in con- 
structive (z. B. le soleil eclair la terre, il sort de sa 
maison, il croit ä la magie) eingetheilt. Die Lehre vom 
zusammengesetzten Satze (Periodenlehre) aber zerfällt 
in drei Abschnitte, von welchen der erste den Haupt
satz (Modus- und Tempusform desselben), der zweite 
den untergeordneten Satz und zwar «) in seinen bei
den Arten, als a) Nebensatz und ß) Vordersatz, b} in 
Seiner Modus- und Tempusform, als a) indicativen, oder 
ß) conjunctiven Neben- und Vordersatz, der dritte Ab
schnitt endlich den Hauptsatz in der form des unter
geordneten Satzes und den untergeordneten Satz in der 
J*orm des Hauptsatzes behandelt. Der Lehre vom zu- 
Sammengezogenem Satze endlich, welche Infinitiv und 
^articipialconstruction, sowie im Zusatze den Gebrauch

Gerundiums umfasst, ist die Lehre von der Nega
tion beigefügt, sowie dem dritten und letzten Capitel, 
Welches von der Wort- and Satzstellung, und zwar

6- Juni 1844.

erstlich von der directen und dann von der invertirten 
(Inversion) handelt, eine Schlussbemerkung über den 
allgemeinen Charakter der französischen Sprache und 
über die mehr oder weniger bequeme Anwendbarkeit 
derselben für die verschiedenen Darstellungsarten bei
gegeben ist.

Diese Anordnung der Syntax, welche mit der durch 
F. Becker in die deutsche Grammatik eingeführten das 
Gemeinsame hat, dass nicht die Redetheile und ihre gram
matischen Formen (das Nomen mit seinen Casibus, das 
Verbum mit seinen Temporibus und Modis), sondern 
die Verhältnisse des Satzes zum Hauptprincip der Ein
theilung gemacht worden sind, unterscheidet sich von 
der Becker’schen dadurch, dass Hr. S. nicht ein drei
faches Satzverhältniss (das prädicative, attributive und 
objective), sondern nur ein zweifaches, das appositive 
und das constructive annimmt, von welchen das erstere 
(das appositive), je nachdem das Appositum ein Ver
bum oder ein Attribut (Substantiv oder Adjectiv) ist, 
das prädicative und attributive Verhältnis» als seine Un
terarten umfasst, das constructive aber dem bei Becker 
sogenannten objectiven entspricht. Dass der Verf. bei 
dieser Eintheilung die Ausdrücke Apposition und Con
struction in einem von der altherkömmlichen Bedeutung 
abweichendem Sinne gebraucht hat, darf demselben in 
einer wissenschaftlichen Grammatik, welche eine neue 
Bahn zu brechen versucht, um so weniger verargt wer
den, als ja auch Becker das Wort Object in einem viel 
weitern Sinne, als der gewöhnliche ist, von jedem Ge
genstände braucht, welcher auf eine Thätigkeit bezo
gen wird, sodass nach ihm zum objectiven Satzverhält
nisse nicht blos Sätze gehören, wie: er pflanzt einen 
Baum, oder allenfalls (da ja auch im Lateinischen der 
Dativ bisweilen als der Casus des entferntem Objects 
bezeichnet wird): er hilft seinem Bruder, sondern auch: 
er schämt sich seines Kleides, er geht in den Garten, 
er steht auf vor Sonnenaufgang, er tanzt mit Anstand, 
er ist starr vor Kälte, gegen welche Ausdehnung des 
Object-Begrifts das Gefühl des an die gewöhnliche Ter
minologie dei’ lateinischen Grammatik Gewöhnten sich; 
viel mehr sträubt, als gegen den Gebrauch der Aus
drücke Apposition und Construction im Sinne des Hrn. 
S. Doch der unserer Recension gestattete Raum er
laubt uns nicht in eine nähere Vergleichung und Be- 
urtheilung der beiden genannten syntactischen Systeme 
einzugehen, weshalb wir uns begnügen müssen, nur 
Einzelheiten zur Sprache zu bringen, und zwar können 
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wir uns nicht enthalten, zuvörderst auf einige Partien 
oder Bemerkungen aufmerksam zu machen, welche der 
Beachtung vorzüglich werth sind. Hierher gehört zuerst 
die ganze Lehre vom Artikel, dessen Sinn und Bedeutung 
von Vielen so sehr verkannt worden ist, dass sie ihn 
Geschlechtswort genannnt haben, eine Benennung, de
ren Ungereimtheit Hr. S. Anm. 104 nachweiset und im 
gerechten Unwillen S. 319 noch härter brandmarkt. 
Aus der so treffenden Feststellung der Function des 
Artikels im Allgemeinen, von welchem er die eine Art, 
den sogenannten unbestimmten Artikel, als den Gat- 
tungsartiket, die andere Art, den sogenannten bestimm
ten Artikel, als den Individualitätsartikel bezeichnet, 
erklärt Hr. S. sehr einleuchtend den Gebrauch des 
Artikels in einzelnen Fällen, z. B. des bestimmten Ar
tikels bei Abstractis, wo wir im Deutschen gern den 
Artikel auslassen, z. B. La justice et la paix sont les 
colonnes dhin empire, oder in Redensarten, wie il a la 
lete ronde, la bouche petite, le front large, Vesprit vif. 
le gout fn. wo wir Deutschen den unbestimmten Arti
kel brauchen. Diese Erklärung der einzelnen Gebrauchs
arten des Artikels aus der Grundbedeutung desselben 
zeigt sich besonders in solchen Fällen mit überraschen
der Evidenz, wo die französischen Grammatiker selbst 
scheinbare Ausnahmen mit ihren blos empirischen Re
geln nicht in Einklang zu bringen wissen ; dahin gehört 
z. B. der Gebrauch des Artikels nach ni und jamais, 
wenn es den Satz beginnt, oder in Aufzählungen , wo 
Girault - Duvivier behauptet, dass der Artikel fehlen 
müsse, aber durch Beispiele, wie: rien riest constant 
dans le moude, ni les fortunes les plus forissantes, ni 
les amities les plus vires, ni les reputalions les plus 
brillants, ni les faveurs les plus enviees, oder: jamais 
la fortune ria place un komme si haut, qriil rieht be- 
soin d'un ami, oder', jamais un souverain ne doit comple 
ä persanne. sich in rathlose Verlegenheit versetzt sieht. 
Besonders beachtenswerth ist ferner die Erklärung der 
Präposition de vor dem Infinitiv, wenn derselbe dem 
Sinne nach Subject des Satzes ist, wie il est agreable 
de vivre avec ses amis (S. 379), ferner die Bestimmung 
des Unterschiedes zwischen de und par beim Passiv 
(S. 384), die Erklärung des Adverbs beaucoup als ent
standen aus der Verbindung des Adjectivs beau mit 
dem Substantiv coup und ursprünglich bedeutend: ein 
schöner Schlag, z. B. beaucoup d'argent. ein schöner 
Schlag Geld (S. 402), die Nachweisung, wie verkehrt 
es sei, den französischen Aorist defini, das Perfect 
dagegen indefni zu nennen und die Regel aufzustellen, 
dass man den Aorist bei einer ganz verflossenen Zeit, 
das Perfect bei einer nicht ganz verflossenen Zeit an
zuwenden habe und demnach sagen müsse: Je fus hier, 
und dagegen j'ai ete aujourdhui (S. 426): die Bezeich
nung des Conditionel als eines relativen Futurs nach 
den Aoristen der Verba dicendi, sentiendi und decla- 
randi (S. 439).

Doch während wir in diesen und vielen andern 
Punkten dem Verf. mit voller Überzeugung beipflichten, 
sind wir auf der andern Seite es der Wahrheit und 
der Wissenschaft schuldig, eine Reihe von Stellen zu 
besprechen, in welchen uns Hr. S. theils weniger be
friedigt, theils das Richtige geradezu verfehlt zu haben 
scheint. S. 340 wird zwar richtig bemerkt, dass das 
Adjectiv feu, verstorben, vor dem Artikel oder Posses
sivpronomen unveränderlich, hinter demselben aber 
veränderlich sei: doch die Behauptung, dass die erstere 
Stellung dann gebraucht werde, so lange der Verstor
bene noch durch keinen Nachfolger ersetzt sei, scheint 
mir nicht haltbar zu sein, da ja sonst feu le roi nur 
in den seltensten Fällen gesagt werden könnte, indem 
nach dem französischen Sprüchwort, dass der König 
nicht stirbt, der Platz des eben verschiedenen sogleich 
durch den successionsberechtigten Thronfolger wieder 
besetzt zu werden pflegt. Geradezu unrichtig ist aber 
die Vergleichung des Ausdrucks feu le roi mit dem 
lateinischen Ablativus absolutus defuncto rege, weil 
sonst feu le roi nie als Subject gebraucht w erden könnte. 
Vielmehr scheint der Unterschied zwischen feu le roi 
und le feu roi nur der zu sein, dass feu im erstem 
falle substantivisch, im letztem adjectivisch gebraucht 
wird. Daraus folgt freilich, dass man le feu roi nur 
dann sagt, wenn man den verstorbenen König dem 
neuen entgegensetzt, und die Behierkung von Girault- 
Duvivier ist ganz richtig: ce serait mal s'exprimer que 
de dire la feue reine dans un pays ou il riy aurait 
pas une reine vivante: il jaudrait dire alors feu la 
reine. Aber umgekehrt folgt nicht daraus, dass man, 
wenn der Nachfolger schon den Thron bestiegen hat, 
nicht mehr feu le roi sagen dürfte, vielmehr wird durch 
diesen Ausdruck der verstorbene, wenn auch schon 
ersetzte König als nocn in frischem Andenken befind
lich, und gleichsam als dei' Verstorbene vorzugsweise 
bezeichnet. S. 398 wird der bei manchen Verbis schein
bar willkürliche Gebrauch von de oder a, welchen Gi
rault-Duvivier blos vom Gehör und vom Geschmacke 
abhängig macht, recht gut erörtert, indem bemerkt wird: 
..durch contraindre oder forcer quelqriun a faire quel- 
que chose stellt man vor, dass man Jemanden dazu hin 
nöthige, das Begehrte zu thun, wogegen de faire den 
Sinn gibt, dass man von der begehrten Handlung den 
Anlass hernehme, an Dem, der sie thun soll, Zwang 
oder Gewalt auszuüben. Ebenso verhält sich’s mit 
s^mpresser oder s’engager de und ä faire quelque chose. 
Auf gleiche Weise liegt in la tat naturelle nous oblige 
a honorer pere et mere der Zweck, überhaupt der Ge
genstand, zu welchem wir verpflichtet sind, während 
il est obiige de fair teile chose den Inhalt der Ver
pflichtung oder auch das ausspricht, wovon man den 
Anlass und Grund der Verpflichtung hergenommen hat. 
Nur hätte hier noch hinzugefügt werden sollen, dass 
die Construction mit de vorzugsweise den Passivis der 
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genannten Verba angehört, eben weil in diesem Falle, 
wo eine persönliche Ursache nicht angegeben wird, die 
Verpflichtung von der im Infinitiv stehenden Sache 
selbst ausgeht. S. 441 schliesst Hr. S. aus dem Ge
brauche der absoluten Zeitformen des Indicativ in den 
gewöhnlichen Conditionalsätzen (z. B. si je nie porte 
bien, je vous accompagnerai) mit Unrecht, dass die 
Erfüllung der Bedingung keinem Zweifel unterliege. 
Wäre dies wahr, so würde z. B. ein vom Dasein Got
tes fest Überzeugter gar nicht sagen können: si Vexi- 
stence dhin dien est douteuse, Cexistence du monde 
doit fetre aussi. Vielmehr verhält sich hier die Sache 
gerade so wie im Lateinischen. Si existentia (man ge
statte hier dieses Wort) dei est dubia; sagt Derjenige, 
welcher ganz unentschieden lassen will, ob ihm für 
seine Person das Dasein Gottes zweifelhaft oder un
zweifelhaft ist: si existentia dei esset dubia (si l‘exi- 
stence d'un dieu etait douteuse) sagt Derjenige, welcher 
andeuten will, dass ihm das Dasein Gottes keinem 
Zweifel unterliegt. Derjenige, welcher bei den Worten 
si Vexistence de dieu est douteuse andeuten w ollte, dass 
das Dasein Gottes ihm allerdings zweifelhaft sei, müsste 
dies durch einen besondern Zusatz ein schalten, wrie 
wir dies auch im Lateinischen finden, z. B. Cic. de off. 
I, 43: Sapientia si maxima est, ut est certe, neeesse 
est, quod a communitate ducatur officium, id esse ma- 
ximum. Wenn hier schon durch die Worte sapientia 
si est maxima ausgedrückt wäre, dass der Vorzug der 
sapientia für Cicero keinem Zweifel unterliege, so wür- 
den die beigefügten Worte ut est certe ganz über
flüssig sein. S. 443 ist der Conjunctiv nicht gut defi- 
nirt, wenn es heisst: „DerIndicativ weist demnach die 
Handlung als eine seiende auf, der Conjunctiv dagegen 
gibt sie als eine gewusste, als eine reflectirte zurück.“ 
Dadurch ist der Begriff des Conjunctivs offenbar zu eng 
gefasst. Denn eine reflectirte Handlung setzt ja eine 
schon in der Wirklichkeit vorhandene voraus. Dies ist 
aber z. B. bei dem Conjunctiv nach den Verbis des 
Wollens und Befehlens nicht der Fall. Doch scheint das 
Unrichtige hier mehr in dem Ausdrucke refleclirt, als 
in einer irrigen Vorstellung des Verf. vom Wesen des 
Conjunctiv zu liegen, dessen Verhältniss zum Indicativ 
Hr. S. in der Anmerkung eben so originell als treffend 
so bezeichnet: ,?Der Indicativ verhält sich zum Con- 
junctive, wie ein mit dem Artikel gesetztes Substantiv 
zu einem ohne Artikel gesetzten.“ S. 462 will Hr. S. 
in Conjunctivsätzen, wie qu’il pleuve ou gu'il fasse beaw. 
il va se promener tous les jours, oder qu’il se taise, 
oder que vous puissiez reussir dans ros prqjets'. nicht 
Wahre Hauptsätze, sondern nur isolirte Nebensätze er
kennen und die fehlenden oder verschwiegenen Haupt- 
Verba aus dem Zusammenhänge hinzugedacht haben,

B. soit qu’il pleuve, oder je veux qu’il se taise, oder 
je souhaite que vous puissiez reussir. Allein der unab
hängige Gebrauch des Conjunctivs ist in diesen Fällen 

eben so wenig zu verkennen , als in den lateinischen 
Ausdrücken taceat, utinam hoc tibi bene eveniat u. dgl., 
wo der Sprechende gewiss nicht volo (ut taceat), oder 
opto (ut hoc tibi bene eveniat) hinzugedacht hat; über
dies ist ja das zur Erklärung des Conjunctivs im er
sten Beispiele (qu’il pleuve ou qu’il fasse beau) hinzu
gefügte soit selbst wieder ein Conjunctiv, der, wenn 
es keinen unabhängigen Conjunctiv gäbe, abermals das 
Suppliren eines regierenden Verbum nöthig machen 
würde. Am unabweisbarsten aber dringt sich der un
abhängige Gebrauch des Conjunctivs in Vordersätzen 
mit Conjunctionen auf, wro gewiss Hr. S. selbst nicht 
wird behaupten wollen, dass der Conjunctiv von der Con- 
junction regiert werde, sondern wo der Conjuctiv als ein 
potentialis, concessivus, finalis u. s. wr. durch die vor
gesetzte Conjunction nur näher bestimmt wird. S. 469 
wrill der Verf. nur diejenigen Participia Präsentis für 
Participia halten, w elche adjectivisch gebraucht werden 
und eben deshalb mobil und pluralfähig sind und kein Ob
ject mit sich führen, alle andern nennt er Gerundia 
und vergleicht dieselben Anm. 620 mit dem lateinischen 
Gerundium, sodass also das Participium rampant in 
der Verbindung des animaux rampants dem lateinischen 
repens, in der Verbindung il entend les serpents, il croit 
les voir rampant aulour de lui dem lateinischen rependo 
entspräche. Zu dieser Behauptung ist Hr. S. wahr
scheinlich durch die Absicht veranlasst worden, die 
bisher für den Anfänger in vielen Fällen vorhandene 
Schwierigkeit der Entscheidung, ob das Participium 
Präsentis veränderlich oder unveränderlich zu gebrau
chen sei, mit einem Male zu beseitigen. Allein abge
hen davon, dass nunmehr der Anfänger sich immer 
wieder fragen muss, ob das Participium Präsentis oder 
das Gerundium zu setzen sei, so steht diese Behaup
tung eben so sehr mit der Geschichte der französichen 
Sprache, als mit den Sprachgesetzen in Widerspruch; 
mit der Geschichte, weil wir wissen, dass bis ins 
15. und 16. Jahrh. die Participia Präsentis auch da, 
wo sie nicht adjectivisch gebraucht und von Hrn. S. 
als Gerundia angesehen werden, declinirt wurden, und 
die Regel, die nicht adjectivisch stehenden Participia 
Präsentis unverändert zu lassen, nach dem Vorgänge 
von Arnauld’s 1660 erschienener Grammatik von der 
französischen Akademie erst am 3. Juni 1779 sanctio- 
nirt worden ist durch die M orte: la regle est faite; 
on ne decUnera plus les participes presents. Wenn 
also die nicht adjectivisch gebrauchten Participia Prä
sentis in der ältern und mittlern Zeit der französischen 
Sprache von Männern, wie Pierre de la Ramee (Pe
trus Ramus), Henri Etienne (Henricus Stephanus), Ra
belais, Regnier und Malherbe declinirt wurden, so er
gibt sich zugleich daraus, dass dieselben nicht für Gerun
dia, sondern für Participia gehalten wurden, und zwar 
mit vollem Rechte. Denn die Ansicht des Hrn. S. wi
derstreitet sogar den Sprachgesetzen. In der That
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würden ja dann jene sogenannten Gerundia weder ein 
besonderes Subject haben können, noch sich mit dem 
lateinischen ablativus absolutus vergleichen lassen und 
es ist wirklich zu verwundern, wie Hr. S., dem keins 
von beiden entgangen ist, in dem Beispiele, welches er 
selbst anfährt: sa maladie croissant toujours: il resolut 
de se retirer des affaires, die Form croissant hartnäckig 
für das Gerundium halten konnte, zumal da man die 
Worte nur lateinisch zu übersetzen braucht, um in 
croissant das Participium crescens (morbo eins crescente), 
nicht aber das Gerundium crescendo zu erkennen. Das
selbe ist der Fall, wenn die Participia Präsentis statt 
des Infinitivs bei Verbis des.Hörens und Sehens stehen, 
z. B. il entend les serpents, il croit les voir rampant 
autour de lui, oder je les ai vus mourant au champ

Honneur, wo kein Unbefangener den zum Grunde lie
genden lateinischen Sprachgebrauch videtur sibi cer- 
nere eos repentes circa se, vidi eosmorientes in campo 
honoris verkennen, und die Formen rampant und mou
rant für das Gerundium halten wird. Hätte der Verf. 
den lateinischen Sprachgebrauch immer gehörig in Be
tracht gezogen, so würde auch seine Erklärung der 
Negation in abhängigen Sätzen nach je ne doute pas, 
je ne desespere pas glücklicher ausgefallen sein. Sie 
lautekS. 485 folgendermassen: „Douter und desesperer 
drücken einen Zweifel, ein Nichtglauben aus. Ne pas 
douter, ne pas desesperer heisst demnach: Etwas nicht 
in Zweifel, d. i. nicht in das Ntc/ztglauben, nicht in 
Unglauben ziehen, folglich es (wenn auch nicht gera
dezu glauben, doch wenigstens) zugeben, es für möglich 
halten. Somit haben jene Beispiele: je ne doute pas 
qu’il ne vienne bientöt (ich zweifle nicht, dass er nicht 
bald kommen sollte, oder wie wir gewöhnlich sagen, 
dass er bald komme), und je ne desespere pas, que 
nous n’ayons du beau temps (ich gebe die Hoffnung 
nicht auf, dass wir nicht schönes Wetter bekommen 
sollten, oder gewöhnlicher, dass wir bekommen) den1 
Sinn, dass man das jVwÄtkommen (qu’il ne vienne), 
das Ausbleiben wol als ein allenfalls mögliches zuge
ben möchte, mit der Wendung jedoch, dass man sich 
eben deshalb auch das wirkliche Kommen, welches 
man erwartet und wünscht, nicht wolle abstreiten las
sen, da doch dies alsdann nicht minder möglich und 
wahrscheinlich sei, als jenes Nichtkommen. Die wei
tere Folge davon ist, dass je ne doute pas qu'il ne 
vienne gerade eben so viel Werth hat, wie wenn 
man sagte: je ne doute pas qnil vienne; mit andern 
Worten: es kommt in diesem Falle auf Eins hinaus, ob 
man dem Nebensätze die Negation mitgebe oder nicht, 
wie denn in der That der deutsche Ausdruck ebenso
gut positiv wie negativ gefasst werden kann. Und

wirklich findet sich dieser Gebrauch auch im Franzö
sischen. Denn obschon bei jenen beiden Verben, so 
oft sie negativ gesetzt sind, der Nebensatz stets mit 
negirt wird, so w erden doch die beiden ähnlichen Verba 
nier und disconvenier, ganz dem angegebenen Principe 
gemäss behandelt, so nämlich, dass die Negation der
selben, wenn sie mit einer solchen versehen sind, bei 
dem Nebensätze nicht nur wiederholt, sondern eben 
sogut auch weggelassen werden kann, z. B. je ne nie 
pas, je ne disconviens pas, que cela sott, oder que cela 
ne soit.il Diese Erklärung ist offenbar eine gezwungene. 
Denn ne pas douter ist nicht blos zugeben, sondern ge
wiss glauben, überzeugt sein, gleich dem lateinischen 
non dubito. Mithin heisst je ne doute pas qu'il ne vienne 
nicht: ich gebe sein Nichtkommen, sein Ausbleiben zu, 
sondern: ich bin fest überzeugt, dass er kommt. Die 
Negation ist hier ganz aus dem Lateinischen zu erklä- 
ren, wo sie in dem nach non dubito bei guten Schrift
stellern folgenden quin steckt, keineswegs aber abun- 
d,irt, welche irrige Meinung Zumpt’s und Anderer ich 
in dem Programm widerlegt habe: de vitiis quibusdam 
et incommodis in Zumptii grammatica latina animad- 
versis (Vimariae, 1838). Dass aber bei ne pas nier, ne 
pas disconvenir die Negation im abhängigen Satze feh
len kann, hat seinen Grund darin, dass der abhängi«-e 
Satz dann nicht als Folgesatz, sondern als Object satz 
angesehen wird, so dass je ne nie pas que cela ne soit 
dem lateinischen non nego quin hoc ita sit, je ne nie 
pas que cela soit dem lateinischen non nego hoc ita esse 
entspricht. Doch alle diese Ausstellungen, obgleich 
wir deren Anzahl mit leichter Mühe vermehren könn
ten (z. B. durch die Aufzählung mehrer verfehlten Ety- 
mologien, wie S. 400, wo in loin und pres die lateini
schen Adjectiva lontanus (?) und proximus erkannt 
werden sollen, während das erstere vielmehr von longe 
[ursprünglich loing, vergleiche eloigner] , das letztere 

i von pressus, ital. presso herkommt; S. 402, wo assez 
vom lateinischen affatim, d. i. ad fatim herkommen 
soll, während doch das entsprechende ital. assai deut
lich auf ad satis hinweist; S. 480, wo guere entweder 
von dem deutschen wahr [wahren, bewahren], oder 
von dem deutschen schwer stammen soll, während doch 
guere zu dem Begriffe schwerlich erst durch die Ver
bindung mit ne gelangt, ne . . . guere = ne pas bien, 
nicht wohl, schwerlich), alle diese Ausstellungen sol
len das Verdienst des Verf. keineswegs herabsetzen, 
sondern ihm nur zum Beweise dienen, mit welcher Auf
merksamkeit wir sein, auch in typographischer Hinsicht 
von gewissenhafter Sorgfalt zeugendes Buch gelesen 
haben.

Weimar. Dr. C E. Putsche.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in IjcipziS*

soit.il


NEUE JENAISCHE

A1EGEMEINE EITERATUR-ZEITUW.
Dritter Jahrgang. M 137. 7. Juni 1844.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der als Kirchenhistoriker bekannte Pfarrer Heinr. Joseph 

Berthes in Holzhausen ist Pfarrer zu Heidesheim im Kreise 
Bingen geworden.

Der Arzt am Gefängnisshause zu St.-Petersburg Dr. Aga- 
thon Busch ist zum Staatsrath ernannt worden.

In die am Domcapitel zu Köln erledigten Stellen sind ein
gesetzt worden Dr. Claessen, bisher Probst in Aachen, als 
Domprobst; Dr. Iven, bisher Domcapitular und Generalvicar, 
als Domdechant; Dr.Broix, bisherSchulinspector, und G.Strauss, 
bisher Landdechant und Pfarrer in Unkel, als Domcapitularen; 
der Landdechant und Pfarrer zu Mündelheim Dautzenberg und 
der Pfarrer in Köln Steinhausen als Ehrendomherren.

Die Deutsche Gesellschaft zur Erforschung vaterländischer 
Sprache und Alterthiimer zu Leipzig hat den Kreisdirector da
selbst Dr. v. Falkenstein zum Präsidenten gewählt.

Dr. Förg in München ist zum Prosector und ausserordent
lichen Professor in der medicinischen Facultät zu München er
nannt worden.

Der evangelische Pfarrer Licentiat Gaupp in Langenbielau 
ist zum Consistorialrath und Mitglied des Consistoriums der Pro
vinz Schlesien, sowie zum ordentlichen Professor der praktischen 
Theologie an der Universität zu Breslau ernannt worden.

Die k. k. Gesellschaft der Arzte zu Wien hat die durch 
den Tod des Dr. Wirer v. Bettenbach erledigte Präsesstelle dem 
Regierungsrath und Director des allgemeinen Krankenhauses Dr. 
Güntner übertragen.

Der ausserordentliche Professor der Philologie in Breslau 
Dr. Fr. Haase ist zum Rector des Elisabeth - Gymnasiums an 
Stelle des emeritirten Rectors Reiche erwählt worden.

Dr. Moritz Heyssler hat das Lehramt des Naturrechts und 
österreichischen Criminalrechts an der Theresianischen Ritter
akademie in Wien übertragen erhalten.

Zum Director der Kunstakademie in Kopenhagen ist an 
Thorwaldsen’s Stelle der Etatsrath Koch ernannt worden.

Dem Collaborator am philologischen Seminarium in Giessen 
J)r. Wilh. Otto ist der Charakter eines ausserordentlichen Pro
fessors ertheilt worden.

Zum Director der medicinisch - chirurgischen Studien am 
Lyceum zn Salzburg ist Dr. Karl Ozlberger ernannt worden.

Die Lehrer an dem freien Kunstinstitut zu Weimar 
Maler Friedr. Preller und Adolf Kaiser haben den Charakter 
als Professoren, erster zugleich als Hofmaler erhalten.

Dr. Schcnborn, Lehrer am evangelischen Gymnasium zu 
Posen, bekannt durch seine Reisen nach Lycien, hat den Titel 
eines königl. Professors erhalten.

Der Prediger Stahn an der St.-Marienkirche in Berlin hat 
den rothen Adlerorden dritter Klasse mit der Schleife erhalten.

Dr. Adolf Struve, Professor der Medicin in Charkow, hat 
den Titel eines Collegienraths erhalten.

Dr. H. v. Sybel, Privatdocent an der Universität zu Bonn, 
ist zum ausserordentlichen Professor in der philosophischen Fa
cultät daselbst ernannt worden.

Dem Domherrn Max. v. Tamoczy ist das Amt eines Di
rectors der theo’ogischen Studien am Lyceum in Salzburg über
tragen worden.

Dr. Theys, Director der Hebammenlehranstalt in Trier, 
hat den rothen Adlerorden vierter Klasse erhalten.

Nekrolog.
Am 16. April starb zu Paris Dr. Aubry, Schüler von 

Mesmer und Präsident der magnetischen Gesellschaft,'88 Jahre 
alt. Ins Deutsche ist übersetzt seine Schrift: Hippokrates’Unter
weisung für Ärzte (1787).

Am 18. April zu Ganzig bei Oschatz Heinr. Alex. Steinert, 
Pfarrer daselbst, Verfasser der Schrift: Aus J. G. Steinert’s 
Leben (1824). Geb. zu Greiz 1197.

Am 22. April zu Paris H. Montan Berton, Mitglied des 
Instituts, Generalinspector der Studien im Conservatorium. Er 
schrieb: Traite d'harmonie (4 volumes, 1815); De la musi- 
que mecanique et de la musique philosophique (1826) und war 
Componist mehrer Opern; geb. zu Paris am 17. Sept. 1767.

Am 22. April zu Wien Leop. Chimani, früher Director 
der Haupt- und Industrieschule zu Korn-Neuburg an der Donau, 
dann Schullehrer zu L.angenzersdorf in Österreich, zuletzt Schul- 
bücher-Verschleiss-Administrator in Wien, 70 Jahre alt. Seine 
vielzähligen Kinderschriften und Schulbücher sind verzeichnet bei 
Meusel Bd. XIII, S. 228; Bd. XVII, S. 327; Bd. XXII, I, 
S. 408.

Am 27. April zu Leipzig Chr. Gottfr. Heinr. Geissler, geb* 
daselbst am 26. Juni 1770, durch die Herausgabe mehrer Bilder
bücher bekannt; auch schrieb er: Hand- und Hülfsbuch für 
Deutsche und Bussen (1814); Übungen für Landschaftszeichner 
(3. Aufl., 1820).

Am 23. April zu St.-Petersburg der bekannte russische 
Schriftsteller Korssakow.

Am 2. Mai zu Stockholm der Nebenprediger an der grossen 
Kirche Dahlgren, im 52. Jahre. Er war ausgezeichneter Dich
ter, namentlich in der Idylle, und Herausgeber einer Reihe 
poetischer Almanache.

Am 3. Mai zu München Dr. Friedr, v. Paula Hocheder, 
Professor an der Universität, Mitglied der Akademie der Wissen
schaften, früher Rector des Gymnasiums in Würzburg und dann 
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in München. Von ihm erschien: Emmer. Norus Ferienliebe 
(1812); Horatius’ Buch über die Dichtkunst, erklärt (1824); 
Sophokles’ Ödip auf Kolonos erklärt (1826).

Am 6. Mai zu Paris Jean Louis Burnouf, Mitglied der 
Akademie der Inschriften, Professor der lateinischen Sprache 
am College de France, vormals Generalstudieninspector, 69 Jahre 
alt. Seine griechische Grammatik hat viele Auflagen erhalten.

Am 6. Mai zu Dresden Doctor der Philosophie Theod. 
Echtermeyer, im 39. Jahre. Er war in den ersten Jahren der 
mit Ruge verbundene Herausgeber der Hallischen, später Deut
schen Jahrbücher.

Am 11. Mai zu Penig Dr. Heinr. Ang. Wilh. Bermann, 
emeritirter Superintendent, im 7 7. Lebensjahre.

Am 11. Mai zu Berlin der Kammergerichtsrath Dr. Sohr, 
Ritter des rothen Adlerordens, im 63. Jahre.

23. Jan. 1744 gefeiert werde, und nach vergleichender Cha- 
rakterisirung der damaligen Zeit den Inhalt der Sitzung von 
1744 darlegte, indem er die sich an die damaligen Versuche 
über die Elektrizität reihenden Forschungen und die Detail
beobachtungen der kleinsten organischen Verhältnisse, welche 
Friedrich’s II. Theilnahme auf sich zogen, den reichern Beob
achtungen unserer Zeit gegenüber in Betrachtung zog. Hieran 
schloss der Vortragende eine Übersicht der neuesten Kenntnisse 
von dem Einflüsse des unsichtbar kleinen, aber selbständigen 
Lebens auf die Felsbildung und das Culturland der Erdober
fläche, sammt deren Beobachtungsmethoden. Hierauf wurde 
eine von A. v. Humboldt verfasste Note über den merkwürdigen 
Meteorsteinfall bei Kleinwenden vorgetragen. Demnächst wurde 
Bericht über die Personalveränderungen der Akademie und die 
eingegangenen Preisschriften erstattet. Oberconsistorialrath Nean
der las über die welthistorische Bedeutung der Schrift Plotin’s 
gegen die Gnostiker.

Gelehrte Gesellschaften.
Verhandlungen der Akademie der Wissen- 

schaften zu Berlin. Am 8. Jan. theilte Prof. H. Rose einige 
Bemerkungen über die von Langlais entdeckte neue Säure 
des Schwefels mit. Diese Säure bildet sich, wenn die Auf
lösung der zweifach schwefiichtsauren Kalis mit Schwefel bei sehr 
mässiger Wärme digerirt wird. Es entsteht äusser schwefel
saurem Kali nur das Kalisalz der neuen Säure. Wasserfreies 
schweflichtsaures Ammoniak bildet bei einer Behandlung mit 
Wasser eine ähnliche Säure. Ammoniakgas mit dem Gas der 
schweflichten Säure verbindet sich nur zu wasserfreiem zweifach 
schwefiichtsauren Ammoniak, welches bei seiner Auflösung im 
Wasser in schwefelsaures Ammoniumoxyd und in das Ammonium
oxydsalz der neuen Säure (Trithionsäure) zerfallen kann. Der
selbe berichtete über eine Arbeit von Heintz, die Zusammen
setzung der Zuckersäure betreffend, nach welcher die Zusammen
setzung der wasserfreien Zuckersäure 6 C 8 H 7 O ist. Prof. G. 
Rose las über einige eigenthümliche Erscheinungen bei dem 
Glimmerschieferlager von Flinsberg im Riesengebirge. Es wurde 
bemerkt, dass der Verlauf des Glimmerschieferlagers unterbrochen 
sich durch die Gegend hindurchzieht und die getrennten Stücke 
verworfen sind, wie die Schichten eines geschichteten Gebirges, 
die durch einen Gang durchsetzt werden, woraus sich ergibt, dass 
dieThäler im hohem Gebirge Spalten sind, durch das Hervor
dringen des Granits bewirkt. Die eigenthümliche Beschaffenheit 
des Glimmerschiefers, die ihn von dem in kleinern Lagern unter
scheidet (der Glimmer graulichgrün und glänzend, in gross
blätterigen Individuen, die in einander verfilzt sind, wechselnd 
in dünnen Lagen mit Quarz, daher der Glimmerschiefer sehr 
dünnschieferig ist), ändert sich, je näher er der Granitgrenze 
liegt. Prof. Poggendorf zeigte eine nach seiner Anleitung vom 
Mechanikus Örtling meisterhaft ausgeführte Sinus-Bussole vor. 
Am 11. Jan. trug Geh. Oberbaurath Crelle den Inhalt einer 
Abhandlung vor: „Zur Theorie der Elinnation der unbekannten 
Grössen zwischen gegebenen algebraischen Gleichungen von be
liebigen Graden“. Am 16. Jan. hielt Prof. W. Grimm einen 
Vortrag über die Handschrift des altdeutschen Gedichts von 
Athis und Prophilias und die Behandlung des Textes. Am 
18. Jan. Derselbe von dem Inhalte, der Entstehung und Ab
fassung des Gedichts von Athis und Prophilias. Am 25. Jan. 
zur Feier des Jahrestages Friedrich’s II. eröffnete Prof. Ehrenberg 
die Sitzung mit einer Rede, worin er hervorhob, dass zugleich 
die 100jährige Wiederkehr der ersten öffentlichen Sitzung vom

In der Februarsitzung des Deutschen Vereins für 
Heilwissenschaft zu Berlin wurde die von Mitgliedern der 
chirurgischen Section entworfene Preisaufgabe, die Verderbniss 
der Zähne betreffend, in Berathung gezogen. Es entspann 
sich in Folge dieser Frage eine physiologische Verhandlung 
über die Zähne, an welcher die Mitglieder Casper, Gurlt, 
Link, Müller und Troschel Theil nahmen. In der Märzver- 
sammlung las Dr. Philipp über Herzkrankheiten, mit besonderer 
Berücksichtigung der Verdienste Vieussen’s und Lancisi’s um 
die Diagnostik dieser Krankheiten, deren Arbeiten kritisch und 
unter Vergleichung des jetzigen Standpunktes dieser Lehre ge
würdigt wurden. An der sich daran schliessenden Discussion 
nahmen die Mitglieder Böhm, Casper, Eckart, Philipp und 
Sinogowitz Antheil.

Numismatische Gesellschaft in Berlin. Am 
1. April schilderte der Geh. Registrator Vossberg die histori
schen Ereignisse während der Regierung Albrecht’s von Preus
sen und seines Sohnes Albrecht Friedrich, und gab eine Über
sicht der Münzen, Denkmünzen und Siegel, welche zur Ge
schichte dieser beiden Fürsten gehören; so namentlich die wäh
rend des Kriegs mit Polen 1520—21 geschlagenen Nothmiinzen. 
Der Vicepräsident Tölken legte neun kostbare für das königl. 
Museum erworbene antikevertieftgeschnittene Steine vor, unter 
welchen namentlich ein Carneol hetrurischer Arbeit mit der Vor
stellung eines Schlafenden, ein Plasma mit einem Wasserträger,, 
ein Sardonyx mit einem sitzenden von Thieren umgebenen 
Orpheus, ein gestreifter Sardonyx mit einem Dionysos Mel- 
pomenos, ein Smaragdplasma mit Apollo, Polyhymnia und Eu
terpe, ein Sardonyx mit einem Satyr, welchen ein Bauer (Ti- 
tyros) ängstigt, als ausgezeichnet schöne Kunstwerke hervor
ragen. Auch theilte derselbe mehre ältere und neuere zur rus
sischen Geschichte gehörige Münzen und Medaillen mit. Bi
bliothekar Dr. Spiker zeigte den neuen Medaillon von Hart 
in Brüssel auf die Eisenbahn von Aachen nach Verviers, Prof. 
Brandt mehre alte italienische Medaillons aus dem 15. Jahrh. 
von Pisani, Sperandri u. A., Secretar Köhne die neuesten 
Denkmünzen von Bouvet, Christensen, Gube, Kochel, Krohn, 
Lorenz u. A., sowie das Werk von Ackermann, Roman coins 
relaling to Britain, Zachariä, Numotheca latomorum, und an
dere numismatische Schriften vor.

Gesellschaft für pommersche Geschichte und 
Alterthümer in Stettin. In der am 30. März gehaltenen
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Generalversammlung eröffnete Geheimrath und Oberpräsident 
w. Bonin die Sitzung. Schulrath Giesebrecht verlas als Secre- 
tär die Jahresberichte. Bauconducteur Klindt hielt einen Vor
trag über die Geschichte des königlichen Schlosses in Stettin. 
Prof. Giesebrecht über die Gräber zwischen der Oder und 
Madue. ____________

Gesellschaft naturforschender Freunde in Ber
lin, Am 18. März bemerkte Dr. Klotzsch, dass die durch 
Blattstielbildung ausgezeichneten Pflanzengattungen Saracenia, 
Cephalotus, Heliomorpha und Dionaea nebst einer von Richard 
Schomburgk aus dem britischen Guyana eingesandten neuen 
Gattung (Heliomorpha), welche bisher eigene Familien aus
machten, mit den Saraceniaceen zu verbinden sind. Dr. Bey
rich zeigte fossile der Gattung Monticularia Lam. angehörende 
Korallen aus dem Hippuritenkalk der Gosau vor. Dr. v. Tschudi 
legte zwei Maiskolben vor, die er bei einer peruanischen Mumie 
gefunden hatte. Eine derselben gehört einer seltenen Species 
an, die sich durch zugespitzte dachziegelförmig über einander 
gelegte Körner auszeichnet. Prof. H. Rose zeigte merkwür
dige von Krüger dargestellte Alaunkrystalle. Einer derselben 
bestand aus einem farblosen Thonerde - Alaun - Krystall, dem 
sämmtliche Ecken abgeschnitten worden waren, und an welchen 
in einer Auflösung von Chromoxyd - Alaun die Ecken aus 
Chrom-Alaun wieder angewachsen waren. Prof. Ehrenberg 
theilte Nachricht über die Entdeckung zweier Lager mikrosko
pischer Kieselschalen-Thierchen in Nordamerika mit und zeigte 
unter dem Mikroskop zwei besonders auffallende Formen der
selben , welche neue Gattungen von ihn Asterolampra mary- 
landica und Symbolophora Trinitatis genannt w'orden sind.

Chronik der Universitäten.
Berlin.

Im vergangenen Halbjahr sind in dem Personale der Uni
versität folgende Veränderungen eingetreten. Aus der theo
logischen Facultät ist der Privatdocent Schaf geschieden, um 
einem Rufe nach Amerika zu folgen. In der medicinischen 
Kacultät ist der Privatdocent Dr. Reichert einem Rufe nach 
Dorpat gefolgt. In die philosophische Facultät traten als or
dentlicher Professor ein Dr. V. A. Huber, vorher in Marburg, 
Und Dr. H. Geizer, vorher in Zürich; als Privatdocent schied 
aus Dr. Minding, dagegen wurden Dr. Curtius und Dr. Gum
precht aufgenonnnen. Das Prorectorat verwaltete Prof. Dr. 
Lachmann, die Stelle des Decans der theologischen Facultät 
Oberconsistorialrath Dr. Keander, der juristischen Geh. Justiz- 
rath Dr. Puchta, der medicinischen Geh. Medicinalrath Dr. 
Busch, der philosophischen Geh. Oberregierungsrath Dr. Die- 
terid. Die Zahl der Studirenden betrug in der theologischen 
facultät 343, in der juristischen 550, in der medicinischen 320, 
’n der philosophischen 443, in Summe, 1656, worunter sich 
1149 Inländer und 507 Ausländer befanden. Äusser diesen 
^matriculirten Studirenden besuchten die Vorlesungen 68 Chi
rurgen, 117 Pharmaceuten, 72 Eleven des Friedrich-VVilhehns- 
^ustituts, 1 Volontär, 88 Eleven der medicinisch-chirurgischen 
Militärakademie, 54 Eleven der allgemeinen Bauschule, 25 
Dergeleven, 6 Schüler der Akademie der Künste, 6 Zöglinge 
der Gärtnerlehranstalt, sodass die Gesammtsumme der an den 
Vorlesungen Theilnehmenden 2093 betrug. Das mit dem 
Dectionsverzeichnisse ausgegebene Programm ist der Herstellung 
der aus Jul. Frontinns’ Lehrbuch für Agrimensoren verbliebenen

Verantwortlicher Redacteui: Dr. Hand in Jena.

Fragmente gewidmet. Aus dem ersten Buche dieses Werks besitzen 
wir zwei Fragmente: De agrorum qualitate und De controversia- 
rum condicionibus, welche Goes edirt hat. Äusser diesen finden 
wir bei Goes S. 43, 21—44, 5 u. f. 215 — 219 noch einzelne 
Excerpte, die der Verf. dem zweiten Buche zugehörig erachtet, 
über welches ein in zwei Theile zerfallender Commentar, von 
Agennius und einem Ungenannten, existirt, der aber bei Goes 
sehr in Unordnung gebracht ist. Hier erhalten wir nun einen 
Versuch scharfsinniger Herstellung der echten Fragmente des 
Frontinus. Die als Zusätze des Agennius erkannten Stellen 
sind als ungehörig bezeichnet, aus der Gudischen Handschrift 
ist das in der Arcerianischen Mangelnde beigefügt, und so das 
Ganze in eine Ordnung gebracht, wobei das Letzte zum Er
sten geworden. Die handschriftlichen Varianten sind beigege- 
ben. Sonach haben wir hier einen schätzbaren Beitrag zu einer 
so lange erwarteten Bearbeitung der Scriptores agrimensores 
erhalten.

Büclierverbote.
Das in Baiern erlassene Verbot der Schrift „Dies Buch 

gehört dem Könige, von Bettina v. Arnim“ ist wieder aufge
hoben worden.

Dagegen sind in Baiern verboten: Der Ihurmbau zu 
Köln und was damit zusammenhängt. Hamburg, Hoffmann & 
Campe. 1844.

Im Herzogthum Meiningen der in Gotha erscheinende 
„Deutsche Volksbote“.

Im Königreich Hannover das erste Heft der Monatsschrift: 
Der Staat, von Woeniger.

In Österreich : der zweite Theil der Wiener Briefe.
In Kurhessen: F. Fischer, Jordan. Vertheidigungsschrift 

eines deutschen Advocaten. Leipzig, O. Wigand. 1844. Dr. 
Paul Wigand, Verteidigung Jordan’s. Mannheim, Basser
mann. 1844.

In Würtemberg: An die Katholiken Würtembergs. Schaff
hausen, Hurter. 1842.

Literarische Nachrichten.
Der zweite Band des Codex diplomaticus urbis Argenti- 

nensis, welcher nächstens ausgegeben wird, enthält eine bis 
jetzt noch nicht gedruckte Chronik von Matern Herler, eines 
Priesters aus Rufläch, der zu Anfänge des 16. Jahrh. schrieb 
und vorzüglich die Geschichte des Oberelsasses behandelte. 
Dann mehre historische Dichtungen jener Zeit, und eine Be
schreibung des Einzugs Bischofs Wilheim v. Honstein in Stras
burg, die von dem berühmten Stadtsyndicus Sebastian Brandt 
verfasst ist. Dieser folgt eine ungedruckte Beschreibung des 
Kriegs gegen Karl den Kühnen, deren Verfasser nicht ermit
telt werden konnte. Den Schluss des Werkes bilden Auszüge 
aus der geschichtlichen Sammlung von Daniel Speckhn. Die 
einleitenden geschichtlichen und literarischen Notizen über Ber- 
ler, Brandt und Specklin hat Strobel verfasst.

Nachdem dem Chemiker Joh. Kutterer die Darstellung 
der Kohlensäure in flüssigem und festem Zustande auf eine 
gefahrlose Weise gelungen war, hat er auch das Stickstoff- 
Oxydulgas als eine sehr compacte weisse Masse dargestellt 
Zum Flüssigwerden derselben wird ein Druck von 50 Atmosphären 
erfodert.

Druck und Verlag von If» A. Brockhaus in Leipzig,
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Intelligrenzblatt.
(Der Daum einer Zeile wird mit, IV2 Ngr. berechnet.)

Regiae Scientlarum Societati Norveglae 
ex legibus inter alia id quoque agendum est, ut rebus sive theore- 
ticis sive practicis in quaestionem vocatis ad respondendum propo- 
sitis praemiis invitet. Itaque regio Societatis Protectore adiuvante, 
honorarios auri nummos, maiores XVIII ducatorum pondo, minores 
VIII excudendos curavit, et praeter nonnuila problemata practica, 
quae in ephemeridibus norvegicis modo divulgata sunt, haec theore- 
tica proposuit:

1. Utrum ea, quae nostro saeculo ad machinas movendas ad- 
hiberi solita est vis niechanica, communem eam populorum, 
quae in laeta rerum conditione cernitur, salutem, iuvare an 
impedire censenda est?

2. Num subtilem antiquioris, graecae inprimis et romanae phi- 
losophiae cognitionem, ex ipsis quidem fontibus haustam, 
pro adiumento haberi oportet, quo carere non potest philo- 
sophiae omnino Studium, si ad artem et praecepta illud qui
dem revocatur nec aliorum nititur auctoritate?

Si quis ab omni parte bene responderit, maiorem auri nummum ho- 
norarium obtinebit, et in Societatem, si ei nort est adscriptus, 
cooptabitur; disputatio autem, quae Societatis fiet, inter scripta eius 
admittetur, auctorique postulanti segregata tradentur exempla.

Qui vero ita responderit, ut disputationem Societas neque dignam, 
quae scriptis suis inseratur, et praemio dignam iudicaverit, is mino- 
rem auri nummum honorarium assequetur et disputatio in tabellario 
Societatis deponetur.

Disputationes . quas lingua latina , gallica, germanica , sueca, 
norvegica conscribi licet, ante exeuntem lunii mensem anni 1845 
ad Collegium moderatorum, soluta epistolae mercede, mittantur, 
inscriptione signatae sine nomine auctoris, quod in addita scheda 
obsignata et extrinsecus eandem habente inscriptionem lateat. Quae 
disputationes, cum a Collegio moderatorum et sociis eius classis, ad 
quam pertinent, diiudicentur, per se patet, sodalibus Societatis, qui 
Nidarosiae habitant, dissertationes praemii adipiscendi causa con- 
scribere non licere.

Cum disputationes alicuius auctori praemium est adiudicatum, 
nomen auctoris, scheda in conventu Societatis natali Regis 1846 
resignata, renunciabitur. iisdemque, quibus haec, ephemeridibus 
divulgabitur. Quo facto Collegium moderatorum auctori vel diploma, 
quo Societati adscriptus declarabitur, nummumque honorarium maio
rem vel minorem mittet.

Quodsi praemio non digna Visa fuerit disputatio, a quo missa 
fuit, ad eum, si anno verteilte postulaverit, cum scheda non aperta 
remittetur.

Nidarosiae mense Martio 1844.
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(Erstes nnb gwrttcs
®r. 12. Sebes $eft 16 !Rgr.

Das SSerE wirb in fünf Reffen vollftänbig fein. ®er ©ruct {ft 
bereits fo roeit vorgeffritten, baß bie ununterbrochene raffe Nachlieferung 
ber übrigen £efte jugefif ert werben fann.

im SDlai 1844.

Bei A. Wienbrack in Leipzig ist soeben erschienen und 
an alle Buchhandlungen versandt:
Abriss einer documentirten Geschichte 

der Spanischen Aationalliteratnr, nebst 
einer vollständigen Quellenkunde, von den frühesten 
Zeiten bis zum Anfänge des 17. Jahrhunderts. Bear
beitet von Dr. F. Brinkmeier. Gr. 8. iy2 Thlr.

Die spanische Literatur ist fast noch unbekannt und daher die 
bald lobpreisenden, bald geringschätzigen Urtheile, von denen die 
einen so grundlos sind als die andern. Die bis jetzt in Deutsch
land erschienenen Handbücher erfüllen ihren Zweck nicht, es sind 
noch zu bedeutende Lücken darin auszufüllen und mehr Ordnung 
in das Ganze zu bringen, um ein Gebäude hinzustellen, welches alle 
Schätze der spanischen Literatur in zuverlässigen Angaben enthält.

Ob dem Herrn Verfasser dies bei dreizehnjährigem Studium 
gelungen, mögen Sachverständige nun entscheiden.

Pelite wuvoe ausgegeben:

Neunte Auflage. 
SJiernnbbreißigfteS f eft.

©iefe neunte Auflage erffeint in 15 S3änben ober 120 ^)ef= 
ten ju bem greife non 5 9lgr. für bas $eft in brr Tluögabe 
auf SNafdjinenpapier; in ber 2luSgabe auf <Sd) rei bpapier 
Eoftet ber SBanö 2 Sblt-, auf SSelinpapier 3 Sl)lr

Oe ^u^^anblungen liefern M Sßerf tiefen 
greifen unb bewilligen auf 12 1 Freiexemplar.

$CnfÜnbtqungcn auf ben Umffldgen ber einzelnen Qtfte beS 
GonverfationS = Serifon werben bei einer Auflage von 30,000 Gremplaren 
für ben Kaum einer 3eile mit 10 9tgr. berechnet.

f am 23. Ntai 1844. X ißrockl)UUS.
(Soeben erffeint in unferm Verlage unb ift burf alle 93ufhanbs 

langen ju beziehen:
Wow

©djweijerifdje 9)?onatöfd)rift.
3 weiler Mjrgang.

8. (40 — 48 Sogen.) Sa^rlic^ 2 ^Ir. 20 SRgr. (2 ^Ir. 16 g®r.) 
gßir erlauben unS biefe nun unter ganj veränberter SRe = 

bactton erffeinenbe unb etwas anbcrS eingerichtete Seitffrift von 
neuem hafüfd ju empfehlen.

®ie Helvetia ift baS einzige in ber Sf weij erffeinenbe beutffe 
Journal, welfeS, ohne fif in bie Specialitäten unb baS fparteiwefen 
ber übrigen SBlättcr unb Leitungen verlieren |u muffen, bie wiftigften 
vaterlänbiff en ßeitfragen unb Gegebenheiten in ®taat, Kirfc unb 
Schule, Literatur unb Äunft, ruhig/ leibenff aftloS unb 
grün blich befprefen fann unb fif baburch einen bauernben Sßerf/ 
ein Sntereffe für ,Sn= unb SluSlänber ju erwerben fucht- Sßir 
Dürfen um fo eher ein allgemeines publicum auf biefe Seitffrift auf 
merffam machen, als ber gtcbaction von fehf namhaften Seiten 
unb SRännern verffiebener jebof gemäßigter Stiftungen th^ | 
tige Unterjtügung verfprochen ift. hiervon, fonne von bem allgemeinen 1 
Sntereffe ber berüdfif tigten fragen unb ©egenftänbe mag feßon bet 
Snhalt beS erften Doppelheftes bcS neuen Jahrgangs ^ugen. Daffelb^ 
enthält nämlich unter bem Sitel //$"’Ohctlangen übet batet' 
länbifdje folgcnbc ^uffahe: fProteftantiSmuS unb Kath0*
liciSmuS in ber sfweiji Über bie ffwetjeriffen Kanäle, nebjt einet 
.Karte ber ßinthcorrection, gejejfnet von ^errn Dberftl. 5)efta? 
Iojji; unter bem Sitel tr‘ politiffe Überfichten, Novellen/ 
Nekrologe aller in ben wionaten Sanuar unb Februar verdorbenen , 
berühmten Schweizer; unter bem Sitel ,,Literatur 5er ®dhweij^ , 
einen 3luffa| über ffwetjertf^e ^iftoriographie von $Wof. Dr. S-5- * 
Röttinger; Stecenfionen5 »tbliographie (ffweijeriffe SournalifliE)-

& ßeUer in Büridh I



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Dritter Jahrgang. M 138. 8. Juni 1844.

Staats wi^enschafi,
Der afrikanische Sklavenhandel und seine Abhülfe. 

Von Thomas Fowell Buxton. Aus dem Englischen 
übersetzt von G. Julius. Mit einer Vorrede: Die 
Nigerexpedition und ihre Bestimmung, von Karl Rit
ter. Leipzig, Brockhaus. 1841. Gr. 8. 1 Thlr. 20 Ngr.

Ais der edle Wilberforce und seine Freunde, nach 
achtzehnjährigem fast alljährlich erneuerten Kampfe, 
am 10. Juni 1806* im englischen Unterhause die Ab
schaffung des Negerhandels durchsetzten, glaubte man, 
es sei ein grosser Sieg der Sittlichkeit über die nie
drigste Gewinnsucht erfochten; denn trotz aller scham
losen Sophistereien, mit welchen nur zu Viele diesen 
abscheulichen Handel zu vertheidigen suchten, betrach
teten ihn alle Menschen von gesundem Rechtsgefühl 
als den grössten Schandfleck in der Geschichte der 
christlich europäischen Völker. Bald zeigte sich, dass 
es der englischen Regierung voller Ernst sei, den auf- 
gestellten Grundsatz consequent durchzuführen. Eine 
Parlamentsacte vom 4. Mai 1811 erklärte die Theil
nahme am Sklavenhandel für ein Capitalverbrechen, 
indem sie ihn der Seeräuberei gleichstellte. Die Ver
handlungen des wiener Congresses lieferten einen neuen 
Beweis für den rühmlichen Eifer Englands in dieser 
Angelegenheit. Die berühmte Erklärung der acht 
Mächte — das schönste Blatt in der Geschichte des 
wiener Congresses — erkannte als allgemeinen Grund
satz an, dass der Sklavenhandel in möglichst kurzer 
Zeit abzuschaffen sei; allein die Bestimmung des Ter- 
mins blieb den Unterhandlungen mit den einzelnen be- 
theiligten Mächten Vorbehalten. Fortan wurde das 
gänzliche oder theihveise Verbot des Sklavenhandels 
fast ein stehender Artikel in den Verträgen Englands 
mit andern Staaten. Um über die Erfüllung der ein
gegangenen Verpflichtungen zu wachen, stationirte die 
britische Regierung eine Anzahl von Kriegsschiffen an 
der afrikanischen und an der amerikanischen Küste, 
Welche die ausschliessliche Bestimmung hatten, Sklaven
händler aufzubringen und den Tractaten gemäss zur 
Bestrafung an die Gerichtshöfe abzuliefern. Alle briti
schen Ministerien, mochte ihre politische Farbe sein, 
Welche sie wollte, bewiesen gleichen Eifer in dieser 
Angelegenheit. Es drängt sich also die wichtige Frage 
auf: welchen Erfolg haben diese rühm1 ichen Bemühun
gen gehabt? Und wenn sie fruchtlos geblieben sein 

sollten (wie leider! der Fall ist), gibt es wirksamere 
Mittel, um das grosse Ziel zu erreichen ? Der Beant
wortung dieser Fragen ist das Werk von Hrn. B. ge
widmet , welches uns in einer deutschen Übersetzung 
zur Beurtheilung vorliegt.

Der Verf. beginnt mit Untersuchungen über den 
gegenwärtigen Umfang des Sklavenhandels. In Bra
silien und Cuba war die. Sklaveneinfuhr in der letz
ten Zeit am bedeutendsten. Nach officiellen Mitthei- 
lungen britischer Commissäre und Consuln aus den 
Jahren 1830 — 36 betrug sie für Brasilien im Durch
schnitt jährlich 78,331 und für Cuba 60,000 Neger- 
Mehre Umstände machen es jedoch sehr wahrschein
lich, dass diese Ansätze viel zu niedrig sind, und dass 
der Sklavenhandel nach beiden Ländern seit 1836 zu
genommen hat. Zu den obigen Summen muss "man die 
Ladungen der Sklavenschiffe hinzurechnen, die jährlich 
von britischen Kreuzern • aufgebracht werden. Nach 
dem Durchschnitt der Jahre 1836 und 1837 betrug die 
Zahl der jährlich befreiten Neger 8294. Überdies gehen 
jährlich einige Schiffe unter und nicht wenige Neger 
werden aus Schiffen, welche die britischen Kreuzer 
verfolgen, oder wegen Mangel an Lebensmitteln und 
Wasser über Bord geworfen. Um eine runde Summe 
zu erhalten, nimmt Hr. B. an, dass auf diese Weise 
jährlich 3375 umkommen. Indem er die niedrigsten 
Ansätze wählt, gelangt er zu dem Resultate, dass jähr
lich 150,000 Neger von Afrika nach Amerika ausge
führt werden. Es ist bekannt, dass der Sklavenhandel 
auch nach Portorico, Buenos-Ayres, Montevideo und 
Texas in bedeutender Ausdehnung betrieben wird. Da 
es aber an officiellen Zahlenangaben über den Umfang 
desselben gebricht, so ist die Sklaveneinfuhr dieser 
Länder bei der aufgestellten Berechnung ganz unberück
sichtigt geblieben.

Äusser der Sklaveneinfuhr in mehren amerikani
schen Ländern gibt es noch andere Beweise für den 
grossen Umfang des Sklavenhandels. Aus den glaub
würdigsten Angaben über die Sklavenausfuhr auf ver
schiedenen Punkten der afrikanischen Küste geht her
vor, dass jährlich ungefähr 215,000 nach Amerika ge
laden werden. Die Waaren, für welche man Sklaven 
eintauscht, sind hauptsächlich Kauris (Muscheln), Spi- 
rituosa und sogenannte Manchesterwaaren d. h. baum
wollene Zeuche. Nach den Versicherungen Derjeni
gen, die mit den afrikanischen Handelsverhältnissen 
am meisten vertraut sind, geschieht die Verwendung 
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der genannten Waaren zum Sklavenhandel im Allge
meinen nach folgenden Verhältnissen: ein Drittel Kau
ris, ein Drittel Tabak und Branntwein und ein Drittel 
baumwollene Zeuche. Da nun alle baumwollene Waare, 
welche gegen Sklaven ausgetauscht wird, fast aus
schliesslich Fabrikat von Lancashire und nur für den 
Sklavenmarkt tauglich ist: so kann man durch eine 
Vergleichung der jährlich abgesetzten Waaren dieser 
Art mit dem Durchschnittspreis eines Sklaven auf der 
afrikanischen Küste, der vier Pfund Sterling beträgt, 
den Umfang des Sklavenhandels approximativ bestim
men. Auf diesem Wege ermittelt Hr. B., dass die 
jährliche Sklavenausfuhr von Afrika nach Amerika sich 
nicht unter 200,000, vermuthlich aber auf 250,000 be
läuft. Vergleicht man endlich die Summe der in einem 
Jahre von Brasilien, Cuba u. s. w. abgegangenen Skla
venschiffe mit der Anzahl derer, die in demselben 
Jahre von britischen Kreuzern genommen wurden, so 
findet sich das Verhältniss 30: 1. Wird die Zahl der 
J836 und 1837 aufgebrachten Neger (im Jahresdurch
schnitt 7538) mit 30 multiplicirt: so ergibt sich, dass 
die Gesammtzahl der jährlich ausgeführten Neger 
226,140 beträgt. Auf den verschiedensten Wegen hat 
also Hr. B. durch die sorgfältigste Forschung gefunden, 
dass jährlich wenigstens 200,000 Neger aus Afrika 
nach Amerika ausgeführt werden.

Bei diesen Berechnungen ist der muhamedanische 
Sklavenhandel noch gar nicht berücksichtigt, d. h. der
jenige , welcher die Märkte von Marokko, Tunis, Tri
polis, Ägypten, Persien, Arabien u. s. w., mit Sklaven 
füllt. Er wird theils zur See durch arabische Schiffe 
betrieben, die ihre Opfer an der Nordostküste Afrikas 
holen, theils durch die Wüste, vermittelst der nach der 
Berberei, Ägypten u. s. w. ziehenden Karävanen. Über 
den Umfang dieser Zweige des Sklavenhandels fehlt 
es gänzlich an officiellen Nachrichten. Die unvoll
kommenen Angaben der Reisenden und die ungeheure 
Ausdehnung des Gebietes, welches hier in Frage 
kommt, machen selbst eine approximative Schätzung 
sehr schwierig. Aus einer sorgfältigen Zusammen
stellung der glaubwürdigsten Nachrichten ergibt sich 
jedoch, dass die jährliche Ausfuhr mindestens 50,000 
beträgt. Nach Amerika und den muhamedanischen 
Ländern werden also, selbst wenn wir die niedrigsten 
Ansätze wählen, jährlich 200,000 Neger ausgeführt. 
Und doch genügt diese schaudererregende Summe bei
weitem nicht, um die Zahl der Neger zu bezeichnen, 
die jährlich in Sklaverei gerathen. Vor allem darf 
nicht unbeachtet bleiben, dass die Haussklaven in den 
muhamedanischen Reichen Mittelafrikas gar nicht in 
Rechnung gebracht wurden. Diese Länder sind sehr 
ausgedehnt und volkreich; der grössere Theil der Be
völkerung besteht aber aus Sklaven. Nach der Ver
sicherung Burckhardt’s, des berühmten Reisenden, 
behalten die Moslemin der südlichen Länder Afri

kas selbst weit mehr Sklaven für sich, als sie ver
kaufen.

Die Untersuchungen über den Verlust an Menschen
leben, welchen der Sklavenhandel zur Folge hat, be
ginnt Hr. B. mit der furchtbaren Behauptung, dass auf 
je 10 Schwarze, die den Ort ihrer Bestimmung erreichen 
und zur Sklavenarbeit verwendet werden, wenigstens 
15 Getödtete kommen. Damit jährlich 200,000 Neger 
als Sklaven arbeiten können, kommen 300,000 andere 
ums Leben. Um diese Behauptung zu rechtfertigen, 
stellt Hr. B. die glaubwürdigsten Nachrichten über das 
Verfahren beim Einfangen der Sklaven sehr sorgfältig 
zusammen. Die dem Parlament vorgelegten Documente 
und die Berichte der Reisenden ‘stimmen darin über
ein, dass die meisten, wo nicht alle Kriege im Innern 
Afrikas durch die Begierde, Sklaven in den Handel zu 
liefern, veranlasst werden. Zu diesem Zwecke wird 
jede Art von Gewaltthat, vom Raube Einzelner bis zur 
Invasion ganzer Districte, verübt. Die Raubzüge wie- 
derholen sich um so öfter, je grösser der Begehr nach 
Sklaven ist; ganze Ortschaften und Districte werden zer
stört und gewöhnlich mehr Menschen getödtet, als gefan
gen; die Zahl beider beläuft sich oft in die Tausende. Eine 
eigene Art von Sklavenjagden sind diejenigen, welche 
von Ägypten, Nubien und Darfour aus unternommen 
werden. Disciplinirte Truppen rücken regelmässig zu 
bestimmmten Zeiten aus, um die Einwohner des öst
lichen Nigritien einzufangen. Buxton theilt die neue
sten Berichte von Augenzeugen über die regelmässig 
sich wiederholenden Raubzüge mit, welche die Solda
ten des Vicekönigs von Ägypten ausführen. Es geht 
daraus hervor, dass auf einer solchen Jagd oft 1500 
—2000 Neger unter den scheusslichsten Grausamkeiten 
eingefangen werden. Ganze Gegenden sind auf diese 
Weise entvölkert. Der Vicekönig vertheilt die Ge
fangenen meistens unter seine Officiere und Soldaten 
nach Maasgabe der Soldrückstände zu festen Preisen; 
doch wird regelmässig auch ein Theil der Neger in 
das Heer gesteckt.

Nicht blos bei dem Einfangen, sondern auch wäh
rend des Transportes nach den Sklavenmärkten auf 
der afrikanischen Küste kommen sehr viele Neger ums 
Leben. Gewöhnlich werden sie in grössern Karavanen 
transportirt, indem immer mehre an einander gefesselt 
sind. Sehr viele erliegen der grausamen Behandlung, 
dem Mangel an Lebensmitteln und den Beschwerden 
der Reise durch die Wüste. Die Überlebenden befin
den sich im jammervollsten Zustande, wenn sie an der 
Küste anlangen. Über die Art des Transportes und di# 
grosse Sterblichkeit der Sklaven während desselben 
theilt Buxton eine Menge Details mit. Wenn ein 
Sklaventransport an der Küste ankommt, so ist bis
weilen das Schiff, welches ihn aufnehmen soll, noch 
nicht eingetroffen oder wenigstens noch nicht segelfer
tig, oder es verzögert die Abreise aus Furcht vor einem
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Kreuzer. Unterdessen werden die Sklaven in eigenen 
Behältern verwahrt, wo sie wiederum die grössten Lei
den zu bestehen haben und in Menge sterben. Findet 
sich für die Überlebenden keine Gelegenheit zum Ab
satz , und erscheinen die Kosten einer längern Auf
bewahrung zu gross, so werden sie in bedeutender An
zahl getödtet, indem man sie mit Keulen niederschlägt, 
ersäuft oder auch Hungers sterben lässt. Diejenigen 
aber, welche wirklich abgesetzt und zu Schilfe ge
bracht werden, gehen einem nicht minder schrecklichen 
Schicksale entgegen. Den Ausspruch des edeln Wilber
force : „dass nirgend so viel menschliches Elend in so 
kleinem Raume zusammengedrängt sei, als in einem 
Sklavenschiffe während seiner Überfahrt,“ hat Buxton 
durch eine Reihe von Thatsachen bekräftigt, die man 
nur mit Entsetzen lesen kann. Es sind früher zahl
reiche Schilderungen von den Gräueln des Sklaven
handels geliefert worden; durch Buxton erhalten wir 
die traurige Gewissheit, dass diese Gräuel in der neue
sten Zeit, seitdem die Briten den Sklavenhandel zu 
unterdrücken suchen, sich bedeutend gesteigert haben. 
Das geht aus der Ungeheuern Sterblichkeit der Neger 
hervor. Nach den Schätzungen der Sklavenhändler 
stirbt im Durchschnitt ein Dritttheil der eingeschifften 
Sklaven auf der Überfahrt. Um aber auch hier einen 
zu hohen Ansatz zu vermeiden, schlägt Hr. B. diesen 
Verlust an Menschenleben nur zu 25 Procent oder ein 
Viertheil an. Dazu kommt endlich noch der Verlust 
nach der Landung und bei der Eingewöhnung, der vor
züglich deshalb so bedeutend ist, weil die Neger in 
dem erbärmlichsten Zustande und oft mit gefährlichen 
Krankheiten behaftet, an dem Orte ihrer Bestimmung 
anlangen. Nach den zuverlässigsten Nachrichten wird auf 
diesem Stadium des Sklavenhandels abermals ein Dritt
theil hinweggerafft. Es ist also keine Übertreibung zu be
sorgen , wenn der vorsichtige B. annimmt, dass ein 
Fünftheil der Gelandeten stirbt, ehe sie zur Arbeit ver
wendet werden.

Nur drei Zehntel der ganzen Masse von Negern, 
die durch den Sklavenhandel ihrer Heimat entrissen 
Werden, sind nach Ablauf eines Jahres noch am Leben, 
Und die Zahl der nutzlos Geopferten verhält sich zur 
Zahl derjenigen, welche dem Pflanzer wirklich dienen, 
wie 7 : 3. IS och gegenwärtig verliert Afrika durch den 
Sklavenhandel jedes Jahr eine halbe Million Menschen. 
Bavon kommen auf den Handel, der von christlichen 
Völkern betrieben wird? 400,000, auf den sogenannten 
’Uuhamedanischen 100,000. Alle bisherigen Versuche 
Zur Unterdrückung des Sklavenhandels sind also nicht 
Uur völlig mislungen, sondern die Ausdehnung dessel
ben hat sogar bedeutend zugenommen. Doppelt so viel 
Menschen werden gegenwärtig der Sklaverei geopfert, 
äls zu der Zeit, da Wilberforce, Fox und andere edle 
Jänner ernstlich an die Abschaffung des Menschen
handels dachten. Damals wurden jährlich 70—80,000

Neger aus Afrika weggeführt, gegenwärtig werden we
nigstens 150,000 in Amerika gelandet. Durch alle Be
mühungen der Briten ist nichts erreicht worden, als ein 
Wechsel der Flagge, unter welcher der Negerhandel be
trieben wird. In der letzten Zeit haben vorzüglich por
tugiesische Behörden die Flagge ihres Landes zu diesem 
Zwecke offen und zu festen Preisen abgelassen, auf 
die schamloseste Weise gegen Bestechung den Handel 
begünstigt und sogar selbst an demselben Theil ge
nommen. Gelänge es, die portugiesische Regierung zu 
Strengern Maasregeln zu bewegen, so würde höchst 
wahrscheinlich die Flagge Brasiliens an die Stelle der 
portugiesischen treten; denn die brasilianische Regie
rung hat noch in den letzten Jahren erklärt, dass der 
Sklavenhandel dem Lande unentbehrlich sei. Sieht 
man auch von allen andern Schwierigkeiten ab, die 
sich einer allgemeinen Vereinigung zur Unterdrückung 
des Sklavenhandels entgegenstellen, so wird es doch 
England niemals gelingen, die nordamerikanische Union 
zur Bewilligung des Durchsuchungsrechts zu vermögen. 
Selbst der Vertrag Englands mit Spanien, dessen erster 
Artikel lautet: „Der Sklavenhandel ist hinfort von Sei
ten Spaniens gänzlich und in allen Theilen der Welt 
für immer abgeschafft“ — hat sich als fruchtlos er
wiesen; denn dieser Handel wird fortwährend unter 
spanischer Flagge und selbst von Spaniern betrieben. 
Die fast allgemeine Bestechlichkeit der spanischen Beam
ten ist der Hauptgrund dieser Erscheinung. Sind Skla
venhändler von britischen Kreuzern aufgebracht, so 
kann man in der Regel darauf rechnen, dass sie von 
den spanischen Gerichtshöfen unter den nichtigsten 
Vorwänden freigesprochen werden.

Manche haben behauptet, man müsse noch einen 
Schritt weiter gehen , nämlich den Sklavenhandel für 
Piraterei erklären, ihn mit Todesstrafe belegen. Wie 
lässt sich aber erwarten, dass die Regierungen, welche 
schon eine grosse Abneigung gezeigt haben, in die ge- 
gelindern Mittel zur Abhülfe des Sklavenhandels zu 
willigen, sich zu jener kräftigem Maasregel verstehen 
werden? Und selbst dann wäre nach den bisherigen 
Erfahrungen nicht viel gewonnen. Brasilien, Nordame
rika und England haben den Versuch gemacht, die 
Sklavenhändler den Seeräubern gleichzustellen. In den 
beiden erstgenannten Ländern ist jedoch kein einziges 
Beispiel einer strengen Anwendung des Gesetzes be
kannt geworden, obgleich erwiesen ist, dass Nordame
rikaner und Brasilianer fortwährend in bedeutender 
Ausdehnung an dem Sklavenhandel Theil nehmen. So
gar in den Besitzungen Grossbritanniens hat das Ge
setz nicht allenthalben den gewünschten Erfolg gehabt. 
Zehn Jahre lang ward der Sklavenhandel zu Mauritius 
sehr eifrig betrieben, Viele wurden auf der That er
griffen und doch fand keine Verurtheilung statt. Ein 
allgemeines Gesetz, welches den Sklavenhandel für 
Seeräuberei erklärte, würde nnr dann eine bedeutende
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Wirkung haben, wenn die Bewohner der Länder, wo 
die Sklaven eingeführt werden, namentlich Cubas und 
Brasiliens, geneigt wären, eifrig zur Unterdrückung 
des Negerhandels mitzuwirken. Wer ist thöricht ge
nug, dies zu erwarten ? Entschlössen sich auch alle 
Behörden der Mutterlande wie der Colonien zur kräf
tigen Ausführung jenes Gesetzes, so würde es doch 
nicht gelingen, den Schleichhandel zu unterdrücken. 
So lange man das bisher befolgte System beibehält, 
wird der enorme Gewinn der Sklavenhändler alle An
strengungen vereiteln. Hr. B. weist durch genaue Be
rechnungen nach, dass derselbe im Durchschnitt 150 
—180 Procent beträgt. In einzelnen Fällen hat eine 
einzige glückliche Fahrt eines grossen Sklavenschiffes 
den Unternehmern einen reinen Gewinn von 93,000, 
100,000, ja 183,000 Dollars abgeworfen. Wenn unter 
drei Fahrten nur eine gelingt, so ist der Gewinn noch 
immer ungeheuer. „Wird irgend Jemand“, fährt Hr. 
B. dann fort, „der den Zustand Cubas und Brasiliens 
kennt, wol daran zweifeln, dass dies hinreiche, um den 
Mund des Angebers zu verschliessen, den Arm der 
Polizei zu hemmen, den Richtern die Augen zu blen
den und die Thür des Gefängnisses zu öffnen ? Man 
kann den Sklavenhändlern Hindernisse in den Weg 
legen, man kann ihre Unternehmungen gefahrvoller 
machen, man kann ihnen den Nutzen schmälern, genug 
und mehr als genug wird immer noch übrig bleiben, 
um alle Anstrengungen zur Unterdrückung des Skla
venhandels nach dem bisher befolgten Systeme zu 
Schanden zu machen.“

Nachdem der Verf. zu diesem betrübenden Resul
tate gelangt ist, schildert er die abergläubischen und 
grausamen Sitten der Afrikaner, die mit dem Sklaven
handel im Zusammenhänge stehen. Aus einer sorg
fältigen Vergleichung der glaubwürdigsten Reiseberichte 
ergibt sich, dass Menschenopfer und andere blutige 
Gebräuche gerade da in der grössten Ausdehnung und 
in der schauderhaftesten Weise vorkommen, wo der 
Sklavenhandel am lebhaftesten betrieben wird.

Der stete Anblick der empörendsten Gräuel und 
die beständige Übung in unmenschlichen Handlungen 
muss die afrikanischen Völkerschaften auf die furcht
barste Weise entsittlichen. Menschenleben und Men
schenleiden werden für nichts geachtet. Grausamkeiten 
und Abscheulichkeiten sind an der Tagesordnung. Der 
Sklavenhandel ist die vornehmste Ursache der Ent
völkerung und Verwilderung Afrikas, er lässt den Acker
bau nicht aufkommen, er unterdrückt jeden Verkehr 
anderer Art, er verschliesst mildern Sitten den Zugang, 
er macht das Land unsicher, er entzündet immerwährende 
Kriege, er entzieht dem Handel, der Bildung, der so
cialen Verbesserung, vor Allem aber dem Christenthum 

einen ganzen Erdtheil — hundert Millionen Menschen! 
Mit vollem Rechte hat man ihn das grösste Übel ge
nannt, unter welchem die Menschheit jemals litt. Ba 
nun alle bisher versuchten Mittel zur Abhülfe ganz 
fruchtlos geblieben sind, so drängt sich jedem Men
schenfreunde die überaus wichtige Frage auf, ob es 
nicht wirksamere Mittel gäbe ? Der Beantwortung die
ser Frage widmet Hr. B. die zweite Abtheilung seines 
Werkes. Er verhehlt sich keineswegs die grossen 
Schwierigkeiten, mit welchen die Lösung der Aufgabe 
verbunden ist, aber der edelste Eifer für das Wohl ei
nes ganzen Weittheils bestimmt ihn, den Muth nicht 
sinken zu lassen. Nach seiner Ansicht kommt es haupt
sächlich darauf an, die Bewohner Afrikas geistig zu 
heben und den Anbau des Bodens zu befördern. Nur 
dann werden die afrikanischen Häuptlinge den Skla
venhandel aufgeben, wenn sie sich überzeugen, dass 
die Benutzung des Bodens und der Absatz seiner Er
zeugnisse sie mit den europäischen Waaren, an deren 
Verbrauch sie sich gewöhnt haben, weit reichlicher 
versorgen könne, als es durch den Sklavenhandel ge
schieht. Da jedoch dieses Ziel nur durch lange fort
gesetzte Bemühungen zu erreichen ist, so empfiehlt 
Hr. B. zunächst mehre Maasregeln, welche die Anwen
dung des eigentlichen Heilmittels vorbereiten und er
leichtern sollen. Vor Allem muss das britische Ge
schwader, welches zur Unterdrückung des Sklaven
handels bestimmt ist, eine wirksamere Einrichtung er
halten. Bisher wurden die meisten britischen Kreuzer 
in der Nähe von Südamerika und Westindien, die ge
ringere Zahl an der afrikanischen Küste stationirt, und 
doch haben die letztem weit mehr Sklavenhändler auf
gebracht. Wenn man die sämmtlichen Kriegsschiffe 
an der afrikanischen Küste concentrirte und ihre Zahl 
besonders durch Da.npfboote vermehrte, würde man 
den beabsichtigten Zweck vollständiger erreichen. Als 
eine zweite vorbereitende Maasregel empfiehlt Hr. B. 
die Abschliessung von Bündnissen mit den einzelnen 
Fürsten Afrikas. Man sollte sie verpflichten, den Men
schenhandel abzustellen und ihnen um so grössere 
Vortheile gewähren, je bereitwilliger sie auf die Maas
regeln eingehen, welche zu jenem Zwecke ergriffen 
werden sollen. Es mag allerdings schwierig sein, die 
Häuptlinge längs der Küste für solche Bündnisse zu 
gewinnen. Dagegen ergibt sich aus den Berichten der 
zuverlässigsten Reisenden, sowie aus einer ganzen 
Reihe bereits abgeschlossener Verträge, dass die Sul
tane und Fürsten des innern Afrika sehr geneigt sind, 
in regelmässigen Handelsverkehr mit den Engländern 
zu treten und ihnen Land zu Ansiedelungen zu über
lassen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieip^ig«
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Mehre der mächtigsten Fürsten haben sich bereit 
erklärt, dem Sklavenhandel zu entsagen. Leider ist 
diese Neigung von der britischen Regierung bis jetzt 
zu wenig benutzt worden. Durch eine Kette von Ver
trägen könnte man die Fürsten des innern Afrika ver
pflichten , theils den Sklavenhandel in ihren eigenen 
Gebieten zu untersagen und den Durchgang von Skla
ven nach der Seeküste zu verhindern, theils allen recht
mässigen Waarenhandel zu schützen und zu erleich
tern. Diese Maasregeln sollen jedoch die Anwendung 
des eigentlichen Heilmittels nnr vorbereiten, das in der 
Befreiung Afrikas durch Eröffnung seiner natürlichen 
Hulfsquellen besteht. Nur dann wird es gelingen, den 
Sklavenhandel gänzlich auszurotten, wenn die Bewoh
ner Afrikas, vor Allem die Häuptlinge, durch hand
greifliche Erfahrung zu der Einsicht gelangen, dass 
sich ihr Wohlstand weit sicherer auf friedliche Erwerb- 
thätigkeit gründen lasse, als auf den schwankenden 
hnd kümmerlichen Gewinn, welchen der Verkauf von 
Sklaven gewährt. Afrika besitzt die Mittel, sich eine 
Weit grössere Menge europäischer Fabrikate durch an
dern Handel zu verschaffen, als ihm jetzt der Sklaven
handel zuführt. Nach den übereinstimmenden Berich
ten aller Reisenden ist Mittelafrika sehr reich an den 
mannich faltigsten und werthvollsten Naturerzeugnissen, 
die im Handel mit Europäern, besonders mit Briten, 
Sehr vortheilhaften Absatz finden werden. Der Anbau 
des Landes ist durch Anwendung europäischer Hülfs- 
mittel einer ungeheuren Erweiterung fähig. Daher 
muss man die Afrikaner durch Unterricht und Kapital 
Unterstützen. Haben sie sich erst von den grossen 
^ortheilen überzeugt, die ihnen auf diese Weise er
wachsen: so werden sie leicht einsehen, dass es in 
*hrem eigenen Interesse liegt, die Bremden zu beschützen, 
Welche ihrem Lande einen Ertrag abzugewinnen wis
sen, von dem sie früher keine Ahnung hatten. Wie aber 
können diese Mittel zur Civilisirung Afrikas in Wirk
samkeit gesetzt werden ? Vor Allem ist es ein höchst 
Sonstiger Umstand, dass Afrika in dem Niger einen 
gewaltigen Strom besitzt, der mit seinen Nebenflüssen 
den Verkehr mit den Bewohnern des ^nern Landes 
Sehr erleichtert. Es kommt darauf an, diesen Strom

dem Sklavenhandel zu verschliessen und zugleich dem 
rechtmässigen Handel zu eröffnen. Deshalb müssen 
die Europäer Positionen gewinnen, welche den Niger 
beherrschen. Zu einer solchen Position scheint nach 
Hrn. B.’s Ansicht Fernando-Po am meisten geeignet. 
Da diese gesunde und fruchtbare Insel die Meerbusen 
von Benin und Biafra beherrscht, wo der Sklavenhan
del seine Hauptsitze aufgeschlagen hat: so können von 
dort aus die Sklavenhändler am leichtesten aufgefan
gen und die befreiten Neger daselbst am bequemsten 
untergebracht werden. Aber auch für die Belebung 
des rechtmässigen Handels mit dem innern Afrika und 
zur Unterstützung eines grossen Civilisationsplanes ist 
dieser Punkt vorzüglich geeignet, weil die Insel an dem 
Ausflusse des Niger liegt, der von der Natur zur Haupt
strasse in das Herz von Afrika bestimmt scheint. Nächst 
Fernando-Po ist der Vereinigungspunkt des Niger und 
Tschadda von hoher Wichtigkeit für eine Niederlassung. 
Da diese Position den Niger und alle seine Nebenflüsse 
im Innern beherrscht, so wird sie das grosse Empo
rium des innern Handels werden. Sind diese beiden. 
Positionen gewonnen, und lässt man regelmässig Dampf
boote zwischen ihnen hin und her gehen, so besitzt 
man hinreichende Mittel, um den mächtigen Strom vor 
den Verheerungen des Sklavenhandels zu sichern und 
rechtmässigen Handelsunternehmungen zu eröffnen. Hr. 
B. verweilt am längsten bei dem Niger, weil derselbe 
unter den Strömen, die den Verkehr mit dem Innern 
Afrikas erleichtern, die erste Stelle einnimmt, aber er 
macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass es aus
serdem eine bedeutende Anzahl schiffbarer Ströme auf 
der Westküste Afrikas gebe, die gleichfalls als Han
delsstrassen dienen können. Dabei muss die Weltstel
lung Afrikas, namentlich seine nicht zu grosse Ent
fernung von Europa, beachtet werden. Von dem lon
doner Hafen nach Bernando-Po reist man durchschnitt- 
ich in 50 Tagen. Durch die Anwendung von Dampf

schiffen könnte man die Dauer der Fahrt um Vieles 
abkürzen und die Unternehmungen der Kaufleute er
leichtern , bis feste Niederlassungen gegründet wären, 
wohin die Eingebornen ihreWaaren regelmässig liefern 
könnten. So vereinigen sich eine Menge von Umstän
den, welche die Ausführung des von Hrn. B. empfoh
lenen Plans sehr begünstigen.

Gleich anfangs wird zwar der rechtmässige Han
del nicht sehr beträchtlich sein. Will man aber die 
Eingebornen für den angedeuteten Civilisationsplan ge-
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winnen, so ist es durchaus nothwendig, dass die He
bung des rechtmässigen Handels der Verdrängung des 
Sklavenhandels so schnell als möglich folge. Man 
muss ihnen für den Gewinn, welchen sie aufgeben sol
len, augenblicklichen Ersatz bieten; denn sonst ist zu 
befürchten, dass der Civilisationsplan gleich im Begin
nen an der Ungeduld einer barbarischen Bevölkerung 
scheitere, welche nicht gewohnt ist, fernliegende Vor
theile zu beachten, wenn sie für die Aufopferung eines 
gewohnten Erwerbzweiges nicht sogleich durch den 
reichen Ertrag eines neuen entschädigt wird. Deshalb 
sollte man eine Zeitlang den Häuptlingen, deren Bei
stand man verlangt, Subsidien zahlen und inzwischen 
den Anbau des Bodens auf jede Weise befördern.

In der Geschichte der britischen Niederlassungen 
auf der afrikanischen Westküste findet sich Vieles, 
was zur Bestätigung der bisher entwickelten Ansichten 
dient. Um dies zu beweisen, liefert Hr. B. sehr aus
führliche Nachrichten über die Beschaffenheit und die 
wohlthätigen Wirkungen der Colonien in Sierra Leone, 
am Gambia und auf der Goldküste. Ungeachtet der 
Fehler, die man theils bei der Anlage, theils bei der 
Verwaltung dieser Colonien beging und ungeachtet 
mancher andern ungünstigen Umstände sind doch fol
gende Thatsachen unbestritten. Die Afrikaner haben 
sich allenthalben zum Anbau des Bodens, sowie zum 
Handel mit den Producten desselben sehr bereitwillig 
gezeigt, sodass auf allen diesen Punkten ein beträcht
licher, stets wachsender Handel betrieben wird. Nur 
hier ist der Sklavenhandel verdrängt. Dazu kommt, 
dass die urtheilsfähigsten und sachkundigsten Männer, 
die Afrikas Elend aus eigener Anschauung kennen und 
sich ernstlich mit den Mitteln beschäftigt haben, wo
durch die Civilisation in diesem Weittheil verbreitet, 
vorzüglich aber dem Sklavenhandel ein Ende gemacht 
werden könne, im Wesentlichen mit Hrn. B. überein
stimmen. Viele Depeschen, Briefe und Journale der 
verschiedenen Gouverneure von Sierra Leone, Fer
nando-Po, dem Gambia und der Goldküste werden uns 
wörtlich mitgetheilt. Alle diese Männer, die von ver
schiedenen Gesichtspunkten ausgingen, zu verschiede
ner Zeit schrieben und in gar keiner Verbindung unter 
einander standen, gelangten durch ihre Untersuchungen 
zu denselben Resultaten. Jeder von ihnen rühmt die 
überreiche Fruchtbarkeit des Bodens ; Jeder beklagt die 
Verödung, welche, der Natur zum Trotz, überall anzu- 
treffen ist; Jeder sieht in dem Anbau dieser fruchtba
ren Ländereien und der Einführung eines rechtmässi
gen Handels die einzigen Heilmittel gegen das namen
lose Elend Afrikas und die Gräuel des Sklavenhandels. 
Unter diesen Männern verdienen General Turner, der 
ausgezeichnetste Gouverneur von Sierra Leone, und 
Colonel Nicholls, der Gouverneur von Fernando-Po 
war, besonders genannt zu werden. Beide widmeten 
während- ihres Aufenthalts in Afrika der Unterdrückung 

des Sklavenhandels eine vorzügliche Aufmerksamkeit. 
In ihren Berichten an die britische Regierung, die Hr. 
B. wörtlich mittheilt, bringen sie im Wesentlichen ganz 
dieselben Mittel, welche er empfiehlt, in Vorschlag, 
und erwarten davon mit grosser Bestimmtheit den be
sten Erfolg. Hr. B. gesteht, dass ihn nichts mehr von 
der Richtigkeit seiner selbständig gewonnenen Ansich
ten überzeugt habe, als die Übereinstimmung mit die
sen sachkundigen Männern.

Die allgemeinen Grundsätze, welche die Briten, 
wenn sie auf den vorgeschlagenen Plan eingehen, nach 
Hrn. B.’s Ansicht bei allem Verkehr mit Afrika fest
halten sollten, sind: freier Handel und freie Arbeit. 
Grossbritannien muss die Mächte des europäischen 
Continents für seine Absichten zu gewinnen suchen. 
Nicht der leiseste Argwohn darf aufkommen, dass eine 
kleinliche Handelseifersucht im Spiele sei, zumal da 
man auf dem Continent nur zu geneigt ist, Grossbri
tanniens gute Absichten bei der Unterdrückung des 
Sklavenhandels zu bezweifeln. Es sollte daher durch 
einen unzweideutigen Akt der Welt beweisen, dass 
wirklich Menschenliebe die Triebfeder seiner Bemü
hungen ist, dass es bei der Gründung afrikanischer 
Colonien nur die edelsten Zwecke im Auge hat, dass 
es sich nicht durch irgend eine Aussicht auf Gewinn 
und Eroberung verlocken lässt. Dies würde geschehen, 
wenn die britische Regierung gleichzeitig mit der Er
klärung, den Sklavenhandel unterdrücken zu wollen, 
die officielle Bekanntmachung erliesse, dass Grossbri
tannien auf keinen einzigen Vortheil Anspruch mache, 
welchen es nicht mit jeder Nation, die für den gros
sen Zweck mitwirken wolle, zu theilen bereit sei. Die
sem Grundsätze gemäss solle niemals britischen Unter- 
thanen ein ausschliessliches Handelsprivilegium zuste
hen, niemals ein Zollhaus zu Fernando-Po errichtet 
werden und hinsichtlich der Rechte, die in den afrika
nischen Besitzungen zu erwerben wären, zwischen bri
tischen Unterthanen und Fremden kein Unterschied 
stattfinden.

Die Aufstellung des zweiten Grundsatzes, welcher 
freie Arbeit fodert, könnte überflüssig scheinen, weil 
durch eine Parlaments-Acte bereits in allen britischen 
Besitzungen die Sklaverei aufgehoben ist. In afrikani
schen Niederlassungen wäre aber die Übertretung oder 
Umgehung dieses Gesetzes sehr zu befürchten; denn 
die Versuchung, sich der Sklaven zur Arbeit zu bedie
nen, ist in einem Lande sehr gross, wo man den Acker 
des fruchtbarsten Bodens für einen Shilling und einen 
tüchtigen Arbeiter um 4 Pfd. Sterling kaufen kann- 
Dazu kommt, dass der Versuch, nur freie Arbeit ein' 
zuführen, die eingewurzelten Vorurtheile der afrikani' 
sehen Häuptlinge auf das empfindlichste verletzt. Gleich 
anfangs ist daher durch Androhung schwerer Strafen 
dafür zu sorgen, dass es für britische Unterthanen un
möglich oder doch sehr gefährlich werde, Sklaven zu 
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halten. Zu diesem Zwecke sollte man als ersten un
umstösslichen Grundsatz aussprechen: Jedermann, der 
britisches Gebiet in Afrika betritt, ist von Stund an 
frei und Grossbritannien verspricht ihm Schutz wider 
Jeden, der versuchen wollte, ihn zum Sklaven zu machen.

Auf die Erziehung der Eingebornen legt Hr. B. das 
grösste Gewicht. Die schwierige Untersuchung dieses 
Punktes führt er auf die Beantwortung folgender Fra
gen zurück: Sind die Afrikaner geschickt und geneigt, 
Unterricht zu empfangen? Worin und wie sollen sie 
unterrichtet werden? Zuerst widerlegt er auf eine 
sehr schlagende Weise die zur Vertheidigung der Ne
gersklaverei so oft wiederholte Behauptung, dass die 
Negerrace nicht mit allen Anlagen der menschlichen 
Natur ausgestattet sei; dann gibt er die Gründe an, 
auf welche sich seine Hoffnung stützt, dass die Afri
kaner mit der Zeit civilisirt werden können. Nichts 
ist in dieser Beziehung ermuthigender, als die unter 
den befreiten Negern herrschende Neigung, sich selbst 
oder doch ihren Kindern eine europäische Erziehung 
zu verschaffen. Dies hat eine vielfache Erfahrung zu 
Sierra Leone, Cap Coast uml Liberia bestätigt. Nach 
den übereinstimmenden Berichten vieler Missionare sind 
die Bewohner des innern Afrika nicht nur begierig, 
Unterricht in nützlichen Dingen zu empfangen, sondern 
sie nehmen auch die Lehren des Christenthums mit 
grosser Bereitwilligkeit auf. Da aber das afrikanische 
Klima im Allgemeinen für Europäer sehr ungünstig 
ist; so erscheint es als ein glücklicher Umstand, dass 
bereits freie Neger als Lehrer ihrer Stammgenossen 
verwendet werden können. Auf den britisch-westindi
schen Inseln ist der Missionsgeist in die Neubekehrten 
eingedrungen. Die Liebe der emancipirten Neger für 
ihr Stammland gibt sich in verschiedenen Congrega- 
tionen kund. Schon im J. 1839 fand auf Jamaica eine 
Versammlung von 2—3000 Personen statt, um zu be- 
rathen, wie man durch Absendung von Agenten zur 
Verbreitung des Christenthums in Afrika mitwirken 
könne. Nach zuverlässigen Nachrichten gibt es daselbst 
schon mehre Neger, die ziemlich tüchtig und sehr ge- 
nei°’t sind, als Missionare aufzutreten; gewiss aber 
Wäre es mit keinen Schwierigkeiten verbunden, auf 
den westindischen Inseln Schulen zu errichten, in 
Welchen talentvolle junge Neger zu Missionaren 
ausgebildet würden. Zu Sierra Leone besitzt die 
kirchliche Missionsgesellschaft bereits eine Normal
schule zur Ausbildung von Lehrern, welche die 
erfreulichsten Resultate geliefert hat. Auf verschiede
nen andern Punkten, am Gambia, auf Cap Coast, auf 
Macarthy’s - Insel macht die Verbreitung des Christen
thums nicht unbedeutende Fortschritte. . Das neue Te
stament ist zum Theil in einige afrikanische Sprachen 
Übersetzt und von andern gibt es gedruckte Grammati
ken und Lesebücher. Alle diese Umstände beweisen, 
dass der Versuch, das Christenthum unter den Negern 

zu verbreiten, nicht ohne Hoffnung des Gelingens ist. 
Die Bekehrung zum Christenthum muss aber, wie Hr. 
B. ausführlich zeigt, als der erste und wichtigste Schritt 
zur Civilisation Afrikas betrachtet werden. Jede Nie
derlassung, welche diesen grossen Zweck verfolgt, 
würde daher die religiöse und moralische Erziehung 
vom Anfänge an als Hauptaufgabe ins Auge zu fassen 
haben. Die verschiedenen Missionsgesellschaften soll
ten durch gegenseitige Übereinkunft das Feld ihrer 
gemeinsamen Thätigkeit unter sich theilen, und jede 
alsbald für Normalschulen sorgen, um Eingeborne nicht 
nur zu Religionslehrern, sondern auch zu Handwerkern 
und Landwirthen zu bilden. Die afrikanische Coloni
sationsgesellschaft hätte sich zunächst aller Derer hülf- 
reich und schützend anzunehmen, welche sich die Ver
breitung des Christenthums als Aufgabe stellen.

Bei dem angedeuteten Plane zur Abhülfe des Skla
venhandels geht Hr. B. davon aus, dass England vor 
Allem berufen sei, für die Ausführung desselben zu 
wirken. Die höhern Beweggründe, welche sich aus 
edler Menschenliebe und reinem Mitgefühl ergeben, 
stehen bei ihm stets im Vordergründe. Er weist dar
auf hin, dass durch die Unterdrückung des Sklaven
handels nicht blos eine christliche Pflicht erfüllt, son
dern auch ein Theil der grossen Schuld, welche die 
englische Nation durch die Gestattung der Negerskla
verei und des Sklavenhandels auf sich geladen habe, 
getilgt werden könne. Doch unterlässt er es nicht, 
nebenbei die materiellen Vortheile hervorzuheben, welche 
aus der Civilisation der Afrikaner vermittelst des Han
dels für Grossbritannien sich mit der Zeit ergeben 
würden. Zuletzt stellt er die vorgeschlagenen Maas
regeln nochmals übersichtlich zusammen, und weist 
nach, was von der Regierung und was durch Privat
vereine für den grossen Zweck geschehen müsse.

Diese Inhaltsanzeige wird genügen, um den hohen 
Werth des Buches äusser Zweifel zu setzen. Der Verf. 
hat seine grossartige Aufgabe mit einer Umsicht und 
Gründlichkeit gelöst, welche die vollste Anerkennung 
verdient. Durch die sorgfältigste Untersuchung aller 
Einzelnheiten, durch die klarste Zusammenstellung un
zweifelhafter Thatsachen gelangt er zu den angedeute
ten Resultaten. Jede Seite liefert die schlagendsten 
Beweise für die umfassenden Kenntnisse und die tiefe 
Einsicht des Verf. Deshalb hat das Werk gleich nach 
seinem Erscheinen einen sehr bedeutenden praktischen 
Erfolg gehabt. In seinem Sinne wurde bereits im Juni 
1839 von einer namhaften Anzahl edler Briten „die 
Gesellschaft zur Abschaffung des Sklavenhandels und 
zur Civilisation Afrikas“ gegründet. Gleich nach der 
Stiftung, am 23. Juli 1839, machte der Ausschuss der 
Gesellschaft den Vorschlag, eine eigene Expedition 
nach dem Niger und seinen wuchtigsten Nebenflüssen 
auszurüsten. Diesen Vorschlag nahm die britische Re
gierung sehr wohlwollend auf. Am 12. Juni 1840 be-
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willigte das Parlament die Geldsumme, welche zur 
Equipirung von drei Dampfschiffen für die Expedition 
erfoderlich war. Während die Schiffe in Stand ©esetzt 
wurden, suchte man sich die vollkommenste Kenntniss 
der neuesten Zustände Westafrikas und seiner Bewoh
ner zu verschaffen. Beamte und Private in allen bri
tischen Besitzungen boten dazu bereitwillig die Hand, 
sodass ein reicher Schatz der wichtigsten Nachrichten 
gesammelt wurde. Inzwischen nahm das britische Pu
blicum den lebhaftesten Antheil an den rühmlichen 
Bemühungen der Gesellschaft. Von allen Seiten flos
sen die reichlichsten Beiträge zur Deckung der grossen 
Kosten der Nigerexpedition zusammen. In den bedeu
tendsten Städten Grossbritanniens bildeten sich zahl
reiche Hülfsvereine. Selbst auf Jamaica wurden mehre 
solcher Gesellschaften von freien Negern gestiftet, 
welche die reichlichsten Unterstützungen zur Verede
lung ihrer Stammgenossen in Afrika anboten. Nach 
allen Richtungen gingen Agenten aus, um für die Zwecke 
des Centralvereins thätig zu sein. Auf deutschem Bo
den erschien in dieser Absicht J. Washington und er
stattete erfreulichen Bericht über die rege Theilnahme, 
welche er für die Zwecke des Vereins gefunden habe. 
Um diese Theilnahme noch allgemeiner zu machen, 
sorgte man dafür, dass Buxton’s Werk ins Deutsche 
übertragen wurde. So entstand die uns vorliegende 
Übersetzung, welche G. Julius besorgt hat. Der be
rühmte Geograph Karl Ritter, ein eifriges Mitglied des 
Vereins, übernahm es, die Übersetzung bei dem deut
schen Publicum durch eine Vorrede einzuführen. Mit 
grosser Wärme spricht er sich über den hohen Werth 
des Werkes aus, indem er das Neue und Eigenthüm- 
liche desselben hervorhebt. Und wer wäre wol in 
dieser Hinsicht ein besserer Gewährsmann, als der 
gründlichste Kenner Afrikas unter den deutschen Ge
lehrten? Hauptsächlich sucht er die Zweifel zu wi
derlegen, welche gegen die Ausführbarkeit des von 
Buxton empfohlenen Plans erhoben werden möchten. 
Zu diesem Zweck gibt er einen sehr ausführlichen Be
richt von der umsichtigen Ausrüstung der Nigerexpe
dition. Zugleich führt er mehre Thatsachen aus der 
jüngsten Vergangenheit an, die insgesammt zur Bestä
tigung der von Buxton aufgestellten Ansichten dienen. 
Dann folgen Nachrichten über die letzte Entdeckungs
fahrt auf dem Kawära, welche durch das Dampfschiff 
Ethiope im J. 1840 ausgeführt wurde, und nähere 
Auskunft über dortige Jahreszeiten gibt. Den Beschluss 
der gehaltreichen Vorrede macht die Mittheilung einer 
wichtigen chemischen Entdeckung über die verpestende 
Eigenschaft der afrikanischen Küstengewässer.

Leider sind Ritter’s Hoffnungen hinsichtlich der 
Nigerexpedition für diesmal nicht erfüllt worden. Aus 
verschiedenen Zeitungsberichten ist bekannt, dass die
selbe mislang. Allein hoffentlich lässt sich die Gesell
schaft zur Zivilisation Afrikas durch diese betrübende 
Erfahrung nicht abschrecken, und gewiss ist es wün- 
schenswerth, dass ihr alle civilisirten Völker die thä- 
tigste Unterstützung gewähren. Wenn sie in Deutsch
land eiile wachsende Zahl von Theilnehmern findet, 
so gereicht dies unserm Volke zur grössten Ehre. Was

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. 

sonst als die reinste Menschenliebe könnte uns Deut
sche zur hülfreichen Theilnahme an dem Schicksal der 
unglücklichen Negerrace bestimmen? Denn weder die 
Aussicht auf materiellen Vortheil, noch die Pflicht, 
eine grosse Blutschuld unsers Volkes zu tilgen, können 
für uns als Beweggründe geltend gemacht werden. Uir 
so mehr wollen wir in dem festen Glauben an die 
mögliche Veredelung aller Menschenracen uns der Hoff
nung hingeben, dass es fortgesetzten Bemühungen ge- 
lingen werde, (he furchtbare Nacht der Barbarei, in 
welche die Negerrace versunken ist, zu zerstreuen, 
und dadurch dem scheuslichen Sklavenhandel ein Ende 
zu machen. So weit menschliche Einsicht reicht, 
hat Buxton die richtigen Mittel angegeben, welche zu 
diesem Ziele führen können, und w7enn sie zur erfolg
reichen Anwendung kommen, ist ihm für immer ein 
rühmlicher Platz unter den edelsten Wohlthätern der 
Menschheit gesichert.

Jena. Gustav Fischer.

91 e d i c i n.
Die Nosorganismen des Menschen. Ein Entwurf zu 

einer naturhistorischen Bearbeitung der Krankheits
lehre von Dr. A. Herzog, Medicinalrathe, Mitgliede 
des königl. Medicinalcollegiums zu Posen u. s. w. 
Posen, Mittler. 1841. Gr. 8. 20 Ngr.

Wie die Gesundheit, so ist auch ihr Gegentheil, die 
Krankheit, ein Zustand des Organismus. Die Wahrheit 
ist sehr einfach, und doch ist man jetzt mit ihr in Ver
wirrung gerathen. Dass Gesundheit und Krankheit den
selben Organismus zum Substrat haben, w ie es im 
Obigen liegt, das soll nun auf einmal nicht mehr wahr 
sein. Die Krankheit soll kein Zustand, keine Erschei
nungsweise desselben Organismus sein, der in anderer 
Erscheinungsweise gesund ist, sondern ist selbst ein 
Organismus mit Fleisch und Bein, mit Haut und Haar 
— sie ist eine Made, ein Ungeziefer, ein Parasit —, 
man kann sie unterm Mikroskop laufen, zappeln, ver
recken sehen. Man kann sie getrocknet oder im Spi
ritus auf bewahren. Grosser Hippokrates, davon hast du 
dir nichts träumen lassen .’

Die Krankheit, als ein Process im Organismus, ge
schieht organisch. Die Momente, aus denen sie be
steht, müssen organisch verknüpft sein , eben weil es 
Momente eines Organismus sind. Diese Momente, 
Symptome genannt, bilden einen in sich begrenzten 
organischen Complex. In demselben ist hinsichtlich 
der Zeit ein Rhythmus, ein periodischer Verlauf, weil 
alles Organische einen solchen hat. Männer, welche 
denkend die kranke Natur beobachteten, nannten die
ser Umstände willen die Krankheit einen Organismus. 
Richtiger und nicht so leicht zu Misverständnissen Anlass 
gebend wäre wol organischer Process gewesen, denn die 
Krankheit als Abstractum, als Zustand, kann ebenso w enig 
ein Organismus sein, wie das Abstractum Gesundheit, son
dern das Substrat der Gesundheit und der Krankheit ist 
ein Organismus, Wenigstens wenn man das Wort nicht 
sensu latioriXAos für geschlossenes, systematisches Ganzes 
nehmen will. (Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 139.)

Doch man liebt jetzt die Gedanken in der Medicin 
nicht, und wo man einen findet, da schlägt man ver
schiedene Wege ein, um ihm das Garaus zu machen. 
Erstens;, man ignorirt ihn; zweitens, man versteht ihn 
nicht; drittens, man besudelt und beschimpft ihn; vier
tens., man beraubt und verkrüppelt ihn. Das letzte 
Schicksal eines Gedankens ist das härteste. Der Ge
danke von der Organisation der Krankheit hat es ge
habt. Er ist unter die literarischen Wegelagerer ge- 
rathen ; man hat ihm das Gedankenhafte ausgezogen, 
und hat nur noch eine Larve, ein schlechtes Porträt 
behalten. Besonders hat in neuester Zeit Stark von 
den literarischen Kleinhändlern Viel durch Misverstand 
zu dulden gehabt. Er fasste die Krankheit gleichsam 
als einen Staat im Staate, als einen Zustand, da ein 
Complex von Momenten in der organischen Gliederung 
sich für sich gegen die Gesammtheit isolirt, wobei die
ser als gesunder Körper, als Mutterkörper fortbestehe, 
und sich im Fieber reagirend gegen den parasitischen 
Organismus verhalte. Der Krankheitsleib besteht aus 
krankhaft veränderten Momenten der normalen orga
nischen Gliederung. Man hat aber dann den Organis
mus so verstanden, als sei er ein Ungethüm von Fleisch 
und Blut, eine Zelle, ein mikroskopisches Wunderthier. 
Verbotenus kann man es jetzt abbilden, wie Jemand 
von einer Krankheit (in Gestalt von heranschwärmen
den Parasiten) befallen wird; wie er von diesen klei
nen Ungeheuern aufs Krankenlager geworfen wird; 
Wie er sie und somit die Krankheit überwindet. Die 
Medicin befindet sich wahrlich mit solchem Gewäsche, 
Wie in der neuesten Zeit der Parasitismus erregt hat, 
auf der Stufe der tiefsten Erniedrigung und De- 
müthigung.

Freilich konnte die Krankeit nicht so ohne weite
res als concreter Organismus unter dem Mikroskope 
gezeigt werden. Der Satz: Die Krankheit ist ein Or
ganismus — musste erst gehörig umgemodelt, gleichsam 
*ur mikroskopischen Beobachtung präparirt werden, 
Und so ging es mit ihm, wie häufig mit den Geweben, 
denen dies geschieht — er blieb eigentlich nicht mehr

11* Juni 1844.

^derselbe Satz, wie die Gewebe bei jener Vorbereitung 
oft auch nicht mehr dieselben bleiben. Da war denn 
nun gerade die Zellentheorie (wenn anders Kugeln Zellen 
sind) in Flor, und man fand es passend, dass beide sich 
verbänden , aus welcher Ehe denn alles jenes Unge
ziefer entsprungen ist. Die Krankheit ist ein Organis
mus — hatte nun nicht mehr den Sinn: die Krankheit 
ist eine systematische Gliederung ihrer Symptome, son
dern es sind Organismen (Zellen, Pilze, Acari, Wür
mer u. s. w.), welche die Krankheit veranlassen, und 
welche bei contagiösen Krankheiten übertragen werden, 
sich fortpflanzen, den gesunden Körper überwuchern, 
wie das Moos den Baum, der Schimmel den Käse. 
Man sieht, dass die zweite Behauptung mit der ersten 
eigentlich gar Nichts gemein hat, als dass von Krank
heit und Organismus darin die Rede ist.

Der Verf. nimmt die Krankheitspilze unter dem 
Namen der Nosorganismen sogar zum Titel seines 
Buches. Er rechtfertigt seine Pilze (S. 8) in dieser 
Weise: „Von ihnen (den contagiösen Krankheiten) hat 
sich deutlich herausgestellt, dass ihr Same, ihr Keim 
(Spore, Urzelle) sich, von einem Organismus in einen 
andern eingebracht, entwickelt, fortzeugt (sich fort und 
fort gleich setzt) und wieder den Keim für anderweitige 
Entwickelung in andern Organismen liefert.“ — (Man 
hat diese Entwickelung nirgends gesehen, sondern nur 
geschlossen. Allerdings liegt es im Wesen der con
tagiösen Krankheiten, dass sich gleiche Erzeugnisse in 
den verschiedenen angesteckten Körpern bilden; dass 
dies aber auf jenem Wege der Pilzwucherung geschehe, 
ist, wie gesagt, ein Schluss, aber keine Beobachtung.) 
„Bei der Mehrzahl der übrigen Krankheiten vermochte 
man eine solche individuelle Entwickelung generisch 
verschiedener Lebenssphären in ihrer Keim- oder Zel
lenbildung nicht nachzuweisen und versuchte darum 
ganz verschiedene Erklärungen ihrer Lebensmanifesta
tionen. — Einer naturgemässen, lebendigen Ansicht 
trat nun eines Theil der mangelnde Nachweis dieser 
parasitischen, fremden Zellen- (Keim-) Bildung in un
serm Organismus, andern Theils die fehlende Kenntniss 
präformirter, irgendwo ausserhalb unsers Organismus 
vorhandener Keime dieser fremden Organismen, welche 
durch Einpflanzung dorthin gebracht werden können, 
endlich aber die Scheu, bei der Erklärung zu der 
schon seht verpönten Generutio ot iginorKi, als einem 
Asylo ignorantiae, Zuflucht zu nehmen, entgegen. 
Gegen diese Bedenken erinnern wir jedoch, dass die 
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Keime oder Zellen, welche in ihrer Structur und ihrem 
Wachsthume hei Tbieren und Pflanzen ühereinstimmen, 
nur geringe, schwer erkenntliche Formunterschiede, 
namentlich bei erstem, darbieten, und die Entscheidung 
erschweren, ob sie der Idee des hohem (mütterlichen) 
Organismus, oder der der fremden, parasitischen Bil
dung in diesem angehören , dass also eine objective 
Trennung, welche zwar im Begriffe stattfinden muss? 
äusser bei Pflanzen und niedern Thieren nicht leicht 
erreicht werden wird. Das nämliche Hinderniss waltet 
bei fier Erforschung der ausserhalb des Organismus, 
in der Luft, im Wasser m s. w. etwa vorhandenen 
Keime speeifisch verschiedener, niederer Lebensideen 
ob, welche ihrer vollständigen Entwickelung in hohem 
Organismen harren. So lange uns aber diese Wege, 
zur Gewissheit zu gelangen, versperrt sind, ist es er
laubt, um nicht ein richtiges Princip aufzugeben, in den 
uns nicht anderweitig aufgeklärten Fällen, zu einer 
Theorie unsere Zuflucht zu nehmen, welche bis jetzt 
noch nicht entbehrlich geworden ist: wir meinen die 
der Generatio originaria“

Man sieht, die Krankheitspilze stehen auf schwachen 
Füssen. Man kann sie nicht sehen und unterscheiden; 
dennoch entstehen sie durch Übertragung; durch Gene- 
ratio originaria, ja, sie schwimmen im Wasser und in 
der Luft, fürs Erste freilich incognito; sie liegen, um 
die Mode einer Redensart auch einmal mit zu machen, 
noch gar nicht im „Kreise der Objectivität”, Jede Zeit 
hat in ihrem Styl eine gewisse Menge tauber Nüsse: 
Redensarten, die ganz mässig aussehen, aber sie sind 
leicht und hohl und ohne Kern. So geht es jetzt mit 
der Objectivität in der Medicin. Jeder, der fünf Sinne 
hat und einmal etwas gesehen, gerochen, geschmeckt 
und gefühlt hat, etwa dass Excremente ganz besonders 
gestunken , oder dass in einem alten unreinlichen, pu- 
trescirenden Geschwüre sich allerlei Plebs von Wür
mern bilden kann, heisst ein objectiver Forscher, als 
ob man damit sogleich der Subjectivität los wäre. Ob- 
jectiv wird man nicht so leichten Kaufs; es gibt unter 
diesen Objectiven viele arme subjective Subjecte.

Obgleich also die Krankheitspilze noch ganz in 
der Sphäre der Subjectivität einiger Nosologen liegen, 
so werden uns doch ihre „allgemeinen Lebensverhält
nisse aufgeführt“ (S. 10 ff.): „Nosorganismus — heisst 
es §. I — nennen wir die Verwirklichung einer frem
den, relativ niedern Lebensidee innerhalb eines höhern 
Organismus, durch deren, gegenseitigen Conflict (Krank
heit) die Grundthätigkeiten des letztem so modificirt 
werden,, dass dadurch eigenthümliehe, nach der vor
schlagenden Betheiligung einer dieser Grundthätigkeiten 
verschiedene: Lebensvorgänge (Krankheitsurvorgänge) 
entstehen, welche wiederum auf das niedere fremde 
Leben bestimmend und verändernd einwirken.“ Krank
heit also soll kein Organismus sein, sondern gewisse 
niedere Organismen, Pilze, sollen Krankheitsursachen 

' sein. Sie bilden erst vereint mit den Reactionen des 
; Organismus die Krankheit.

Das Wichtigste, das wir von den allgemeinsten 
Lebensverhältnissen besagter Pilze erfahren, ist dieses: 
Diese Epiprotorganismen stehen auf einer sehr niedri
gen Lebensstufe, sind Zellen; dennoch lassen sich „bei 
verschiedenen Gattungen derselben, auch verschiedene 
und eigenthümliehe Elementarformen und Bildungs
weisen voraussetzen, welche uns zwar meistens noch 
unbekannt“ (§. 3). Freilich noch ganz und gar unbe
kannt ! Dennoch erfahren wir noch Manches von 
ihnen, so §. 7: „Der Träger, die Matrix, dieser nie
dern Lebenserscheinungen, dieser fremden Zellenbildun
gen in einem hohem Organismus — Mutterorganismus — 
ist die am wenigsten durch das mütterliche Leben 
differenzirte allgemeine Bildungsflüssigkeit (Plasma, 
productiver Intercellularstoff), welche um so geschick
ter ist, die Elemente für ein neues niederes Leben her
zugeben, als sie selbst schon die Bedingungen organi
scher Bildung enthält, und unter dem Einflüsse eines 
Lebens steht, welches ihr noch nicht die bestimmte 
Richtung zu Eigenzwecken angewiesen, oder sie selbst 
aus der höhern Verwandlung schon ausgeschieden 
hat.“ — Da die Krankheitspilze bisher ganz unsicht
bar waren, so kennt man natürlich auch nicht ihre 
Wohnung, Nahrung, Lebensart. Die Bildung der Mus- 
cardine und anderer Entophyten, auf die sich der Verf 
beruft, beweist gar Nichts. Weil zuweilen Würmer 
krank machen können, so sind doch nicht alle Krank
heitsursachen Würmer. —■ Nach §. 10 müssen wir die 
originäre Zeugung „theilweise für die Genesis der in 
Rede stehenden niedern Organismen in Anspruch neh
men“. Doch das wissen wir schon aus der Einleitung 
und haben uns seitdem noch nicht davon überzeugen 
können. Eben so wurde es schon in der Einleitung | 
gesagt, dass bei der Ansteckung eine Fortpflanzung der i 
Krankheitspilze durch Keime geschehe, was. 11 wie- j 
derholt wird. — Krankheitsanlage bekommt nach den i 
vorangegangenen Erörterungen (§. 3) den Sinn, dass 
die Bildungsflüssigkeit eines Organismus die Befähigung 
habe, die Keime der Nosorgauismen zu entwickeln. — j 
Entfernte Krankheitsursachen sind (§. 14) äussere Ein- | 
flösse, welche die Keimbildung vielbesagter Unholde 
anregt. — Die Stellen des Organismus, wo die Keim
bildung beginnt oder die Keime eingepflanzt werden, 
sind die Atria morbi (§; 15). — Dann wird von der 
Keimperiode, der Latenz m s. w. der Nosorganismen 
gesprochen. Wie kann man doch nur so viel über 
Dinge wissen, deren Existenz noch nicht einmal zur 
Wahrscheinlichkeit gebracht ist ?

„Die organischen Vorgänge im Mutterorganismus, 
welche durch die manifeste nosorganische Formbildung 
bedingt werden, sind zwar nach den verschiedenen Ar
ten der Nosorganismen, ihrer verschiedenen Lebens
energie und besondern Eigenthümlichkeit, gewissen Ab
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änderungen unterworfen; indessen lassen sie sieh alle 
auf drei Urvoi’gänge (Hauptprocesse). zurüekführen, 
durch welche sich die Manifestation der Nosorganismen 
kund geben; muss. Es sind dies die Irritation , die 
Entzündung und die Verbildung“ (§. 35).

Diese Vorgänge wären also die zweite Hälfte der 
Krankheit«, und wir haben es hier allerdings nicht mehr 
mit Chimären, sondern mit Existenzen zu thun. Es 
sollen die Formen der Reactionen des Mutterorganismus 
sein, und zwar (§. 51) die Irritation die Reaction des 
Nervensystems (dahin werden Krämpfe und Fieber ge
rechnet: §. 53); die Entzündung, die Reaction der 
Hämatose, des Blutlebens; die Verbildung die Reaction 
der Metamorphose. — Da das, wogegen reagirt wer
den soll, nämlich die Pilze ,. etwas ganz Unbekanntes 
ist, so kann man auch nicht sagen, ob die Reactionen 
vollständig oder richtig sind. Wird unter Irritation 
Reactionsthätigkeit des ganzen Nervensystems verstanden; 
so bleibt freilich nichts Anderes übrig, als zweitens die 
Reactionserscheinungen der Vegetation, unter die dann 
Entzündung und Verbildung gehörten. Doch warum 
sind blos diese vegetativen Krankheiten herausgegriffen, 
warum sollen nicht andere krankhafte Processe der 
Vegetation, als Hydrops, Geschwürsbildung u. s. w., 
eben so gut Reactionserscheinungen sein? Doch dies 
wären nach dem Verf. vielleicht Nosorganismen. Kurz, 
ehe man nicht mehr von den Nosorganismen weiss, 
lassen sich die Reactionen auch nicht nennen und von 
jenen abgrenzen.

Doch, nachdem wir schon so Vieles über die Nos
organismen haben hören mässen, zieht der Verf. (§.40) 
sich und den Leser den Boden unter dien Füssen weg. 
„Die fremden Einflüsse, welche diese Urvorgänge als 
Krankheitsurvorgänge hervorrufen , sind jedoch nicht 
immer organischen Ursprungs, Nosorganismen; son
dern auch dynamische, chemische und mechanische Ein
wirkungen können, sofern wir dieselben nicht als Ge
legenheitsursachen, welche sowol zur Erzeugung eines 
nosorganischen Keimlebens beitragen, als auch zur 
Entäusserung desselben bei der höhern Entwickelung 
*— Individualisirung — mitwirken, betrachten müssen, 
die Krankheitsurvorgänge in derselben Art, als die 
Nosorganismen unter den der Verschiedenheit dieser 
Ursachen entsprechenden Modificationen hervorbringen. 
— Der Unterschied der Krankheitsurvorgänge in Be
gehung auf ihre unterliegende verschiedene Ursache 
ist also nur von diesen selbst abhängig , und es gibt 
demnach organische Krankheitsurvorgänge und physi
kalische Krankheitsurvorgänge.“

Damit wären wir denn ja alles Gewürm los, und 
befänden uns wieder auf dem gewohnten guten Boden 
der allgemeinen Pathologie. Doch sage uns der Verf. 
einmal klar und einfach, woran wir erkennen sollen, 
eb Nosorganismen im Kranken hausen, oder ob Krämpfe, 
lieber, Entzündung u. s- w. von dynamischen Einflüs

sen erregt sind. Mechanische und chemische Poten
zen geben sich schon eher zu erkennen. Wir bleiben 
über diesen Punkt, trotzdem dass der Verf. später 
(§. 204—208). noch einmal darauf zurückkommt, gänz
lich im Dunkeln.

Es folgen die Gattungen der Nosorganismen. Wie 
kann man pnentdeckte Organismen in Gattungen eih- 
theilen? Der Verf. musste die Schwierigkeit fülilen, 
und, da er einmal Gattungen aufstellen wollte, so 
konnte er sie nur erschliessen, hypostasiren. Seine 
eigenen Worte sind (§. 118): -Die Gattungen der Nos- 
ouganismen lassen sich nicht immer, und in dem mensch
lichen Organismus sogar selten, nach ihren naturhisto
rischen Merkmalen auffinden und unterscheiden. Weil 
ihre Kenntniss grösstentheils nur durch verschiedene 
organische Veränderungen im Mutterorganismus ver
mittelt ist, so lässt sich ersehen, welche Schwierig
keiten ihr häufig in den Weg treten.“ Aus ihren Wir
kungen will der Verf. sie erkennen, und sie danach 
klassificiren. Sehr mislich! Erst den Wirkungen eine 
Ursache unterschieben, und dann dieselbe auch nach 
den Wirkungen eintheilen ! Als Gattungen werden auf
geführt :

I. Gattung. Der physiologische Nosorganismus. 
Unter dieser Benennung werden die Entwickelungs
krankheiten begriffen. Das Blutleben sei das Keim
leben unseres Organismus, „welches durch die in Un
serm Körper vorgehenden, durch mannichfaltige Ein
wirkungen von innen und aussen beeinträchtigten Ent
wickelungen zu organischen Vorgängen veranlasst wer
den kann, welche wesentlich mit den Krankheitsurvor
gängen übereinstimmen.“ So nennt denn der Verf. „das 
zu solchen Urvorgängen bestimmte und veranlasste 
normale Blutleben — Keimleben — den physiologischen 
Nosorganismus, da er in seiner physiologischen Bedeu
tung aus seiner Norm nicht heraustritt«, aber Erschei
nungen veranlasst, welche davon abweichen“. — Ein 
Pilz muss ein Pilz bleiben. Hier soll aber das nor
male Blutleben ein Pilz, ein Nosorganismus sein. Das 
ist eine ärgerliche Begriffsverwirrung. Hätte der Verf. 
noch die Blutkörperchen als Pilze proclamirh Doch 
die sind ja auch nicht Ursache der Entwickelung. Die
ser physiologische Organismus ist ein unklarer, schwind
süchtiger Pilz, dein wir kein langes Leben prophezeien. 
2. Gattung. Der galaktose Nosorganismus. Indem 
die Milchbildung durch verschiedene relativ äussere 
Einflüsse häufig zu organischen Vorgängen bestimmt 
wird, welche nicht mit ihrer normalen Entwickelung 
Übereinkommen, so verhalten sich dieselben als ano
male, als Krankheitsurvorgänge, insofern sich alsdann 
das Milchleben zum Mütterganismus als fremdes Leben 
verhält.“ — Hier hätten wir denn doch Körperchen : 
die Milchkügelchen, die man zur Noth für Pilze kann 
gelten lassen ; doch häufig- ist in Krankheiten der Ga- 
lactation die Milch erst ein krankhaftes Product eines 
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krankhaften Processes, nicht die Ursache. 3. Gattung. 
Der phlogose Nosorganismus. „Das Keimleben, nach 
seinen physikalischen Merkmalen unbekannt, scheint 
in dem Plasma des Blutes selbst seinen vorzüglichsten 
Entwickelungsheerd zu haben. In seinen Erscheinungen 
äussert es sich durch die Merkmale der sogenannten 
Diathesis phlogistica.“ — Ich verstehe das nicht. 
4. Gattung. Der hypochondrose Nosorganismus. Die 
Rückbildung des venösen Blutes soll aufgehalten sein. 
Wenn die Hypochondristen hören, dass die Ärzte ihre 
Krankheit in Organismen suchen, die sie bei sich tragen, 
so werden sie in ganz neue Klagen über das im Unter
leibe krabbelnde Ungeziefer ausbrechen. 5. Gattung. 
Der neurose Nosorganismus (?). Das Fragezeichen ist von 
dem Verf. und wir fügen nur noch eins hinzu: ’? 
6. Gattung. Der phlegmatose Nosorganismus. (Pyra.) 
„Von der innigen Beziehung, welche dies nosorgani
sche Leben auf die plastischen Vorgänge des Organis
mus ausübt, und von den substantiellen Veränderungen, 
welche es in diesen hervorbringt, haben wir seine 
Benennung gewählt. Die Einwirkungen des Keimlebens 
dieses Nosorganismus machen sich in dem Habitus — 
dem sogenannten lymphatischen, phlegmatischen — als 
Wirkungen der veränderten Plastik erkennbar.t4 — Dahin 
zählt der Verf. Blödsinn, Asthma infantum convulsivum, 
Asthma senile, Febris pituitosa, Gehirnwassersucht, 
Bright’sche Krankheit u. s. w. Eine wunderliche Zu- 
sammenstellung. 7. Gattung. Der rheumatose Nosor
ganismus. 8. Gattung. Der katarrkose Nosorganismus. 
9. Gattung. Der erysipelatose Nosorganismus. 10. Gat
tung. Der scarlatinose Nosorganismus. 11. Gattung. 
Der rubeolose Nosorganismus. 12. Gattung. Der mor- 
billose Nosorganismus. 13. Gattung. Der varicellose 
Nosorganismus. 14. Gattung. Der variolose Nosorga
nismus. 15. Gattung. Der typhöse Nosorganismus. 
16. Gattung. Der peslilentiose Nosorganismus. 17. Gat
tung. Der paludose Nosorganismus. „Die Eigenthüm- 
lichkeit dieses Nosorganismus, in bestimmten Perioden 
die Krankheitsurvorgänge einzugehen „ durch welche 
das örtlich erhöhte Keimleben wieder auf einige Zeit 
zurückgedrängt wird, würde die Benennung: typoser 
Nosorganismus (Eisenmann) rechtfertigen, wenn nicht 
die Erscheinung des Typus auch andern Nosorganis
men zukäme, und selbst bei den gegenwärtigen immer 
vorhanden wäre. — Er entsteht meistens durch origi
näre Zeugung (wenn wir nicht in der Atmosphäre prä- 
formirte Keime annehmen können), wozu eine ähnliche 
Luftverderbniss (Malaria), wie sie in niedrigen, feuch
ten Gegenden häufig vorkommt, die Veranlassung gibt. 
Unter Umständen hat man auch die Fortpflanzung 
durch Übertragung der Keime (Ansteckung) beobach
tet.“ Dahin gehören gelbes Fieber, Sumpffieber, ende
mische Wechselfieber, intermittirende Entzündungen

Verantwortlicher Redacteur; Dr. F«. Hand in Jena.

(Pneumonien, Anginen), Verhärtungen, Ruhren u. s. w. 
Dem Verf. scheint es selber nicht genau darauf anzu
kommen, was er dahin zähle. 18. Gattung. Der gan- 
getische Nosorganismus. „Er wird durch originäre 
Zeugung meistens in Ostindien (am Ganges, Cholera 
asiatica — indica) hervorgebracht, und scheint dem 
paludosen Nosorganismus sehr nahe zu stehen.“ 19. Gat
tung. Der septose Nosorganismus. Hier werden Schiffs-, 
Lager- und Kriegspest, Lungenbrand, Blutungen, Pete
chien , Erweichungen, Verjauchungen, kurz, sehr üble 
Krankheiten genannt. 20. Gattung. Der scorbutische 
Nosorganismus. 21. Gattung. Der scrophulose Nos
organismus. „Er entwickelt sich auf dem Wege der primä
ren Zeugung, kann aber auch, wie es sogar am häufig
sten geschieht, durch Transplantation der Keime und 
zwar vom mütterlichen Körper auf das Eibläschen (bei 
dessen erster Bildung), oder den sich entwickelnden 
Fötus (angeerbte Keime) übertragen werden.“ So ein 
scrophuloser Pilz kriecht bei der Zeugung auf die Mut
ter mit über. Ein maliciöser, dummer Pilz. 22. Gat
tung. Der tuberculose Nosorganismus. 23. Gattung. 
Der scirrhose Nosorganismus. 24. Gattung. Der ar
throse Nosorganismus. 25. Gattung. Der trichomatose 
Nosorganismus. Ich weiss nicht, auf welche Krankheit 
mit dieser Gattung gezielt wird, wol auf den Weichsel
zopf? 26. Gattung. Der herpetische Nosorganismus. 
27. Gattung. Der syphilitsche Nosorganismus. 28. Gat
tung. Der leprose Nosorganismus. 29. Gattung. Der 
psorose Nosorganismus. Die Krätzmilben sind in die
sem nebelhaften Lande der unsichtbaren Krankheits
pilze eine erquickliche, constatirte Erscheinung. Sie 
sind freilich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht Ur
sache, sondern Product der Krätze. 30. Gattung. Die 
zoogenetischen Nosorganismen. Wuthkrankheit einiger 
Thiere, Milzbrand, Rotz, Kuhpocken u. a.

Und damit wären wir am Ende des Systems. Ein. 
funkelnagelneues System ! Doch leider ist es theore
tisch gar Nichts, und die Praxis —? die wird diese 
Pilze gar nicht gebrauchen können. Und dennoch ver
spricht und hofft der Verf. im Vorworte, die Kluft 
zwischen Theorie und Praxis auszufüllen. Er wird zu 
dem Ende viel von seinem Ungeziefer in die Kluft hin
ein werten müssen, denn sie ist stellenweise noch 
recht tief.

Dennoch ist es nicht zu verkennen, das das Büch
lein nicht ohne eine gewisse geistige Regsamkeit ge
schrieben ist; neben vielem Willkürlichen kommen auch 
zuweilen hübsche Combinationen und Beweise vom 
Studium der neuesten Bestrebungen im Gebiete der 
Physiologie, in welcher der Verf. sich besonders Carus 
anschliesst, und der Pathologie vor. Der Verf. hatte ! 
sich nun einmal in die nosorganische Idee verliebt, und 
da kann die Begeisterung für so einen Gedanken selbst 
gute Köpfe, und oft gerade diese, eine Zeit lang blind 
machen.

Jena. W. Grdbau.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deip^ig'.
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Geschichte.
El movimiento de Espana 6 sea historia de la revolucicm 

conocida con el nornbre de las comunidades s de Ca
stilla, escrita en latin por el presbitero D. Juan de 
Maldonado, y traducida al Castellano con algunas 
notas y documentos, por el presbitero D. Jose Que
vedo, bibliotecario del Escorial. Madrid, 1840. 4.

Bei der geringen Fruchtbarkeit der gegenwärtigen 
spanischen Literatur und dem fast noch geringem Ver
kehr unsers Buchhandels mit derselben, würde auch 
ein Werk , von geringerm Interesse als das vorliegende, 
wenn sich einmal eins in den Bereich der deutschen 
Kritik verirrt, einige Beachtung verdienen. Um so mehr 
dieses, welches wirklich einen neuen, nicht ganz un
erheblichen Beitrag zur bessern Kenntniss einer der 
interessantesten nnd noch sehr unklaren Krisis der spa
nischen, und durch die Wechselbeziehungen jener Zeit 
auch der allgemeinen Geschichte des 16. Jahrh., liefert 
— nämlich das Zeugniss eines Augenzeugen über die 
im Anfänge der Regierung Karl’s V. durch die unter 
dem Namen der Comunidades oder Comuneros bekannte 
Verbindung kastilischer Städte, sowie durch vor
hergegangene und gleichzeitige Fehler der Regierenden 
herbeigeführten Zerrüttungen. Ohne weiter auf eine 
so nahe liegende Parallele mit den neuesten spanischen 
Zuständen einzugehen, oder etwaniger Versuchung län
gerer Auszüge, oder gar selbständiger Darstellung nach
zugeben, wollen wir uns darauf beschränken, den bis
herigen Stand der Acten und die durch das vorliegende 
Werk erwachsende Vervollständigung im Allgemeinen 
zu charakterisiren. Was den ersten Punkt betrifft, so 
kann er leider nur zu schnell erledigt werden, da in 
der That die in dieser Sache vorliegenden , irgend be- 
achtenswerthen, d. h. ^tatsächliche Zeugnisse enthal
tenden Materialien höchst dürftig sind. Sofern von 
gedruckten und den Gegenstand irgend ex professo be
handelnden Werken die Rede ist, beschränken sie sich 
in der That auf die bekannte Biographie Karl’s V. von 
Sandoval, und auf die 1834 von dem so vielfach in 
ähnlicher Weise verdienten Ternaux - Compan heraus- 
geo-ebene französische Bearbeitung einer handschriftli
chen Geschichte jener Begebenheiten von Juan de Al- 
eocer, einem Augenzeugen und halbwegs rheilnehmer 
an denselben, welche uns nicht zu Gesicht gekommen, 
ünd wie es scheint, auch von der deutschen Kritik un
beachtet geblieben ist, an deren Inconsequenzen und 
Sonderbarkeiten in der Auswahl der Producte auswär

tiger Literatur, mit denen sie sich beschäftigt, wir frei
lich endlich gewöhnt sein könnten. Hierzu kommen 
denn einzelne Nachrichten über die Theilnahme ein
zelner Städte in deren nicht sehr viel später erschie
nenen Spezialgeschichten, wie z. B. der Geschichte 
Toledos von Pisa, und jener Salamancas von Colmena- 
res, und einige Briefe von Petrus Martyr und Gue
vara. Die spätem allgemeinen Geschichten Spaniens 
oder der Regierung Karl’s V. (Minana, Mariana, Fer
reras, dann Robertson, sowie die aragonesischen Ge
schichtsschreiber Zurita, Aryensola, Zayas (dieser noch 
am ehesten) geben wTenig oder nichts Selbständiges 
oder Neues, sind überdies viel zu befangen oder be
schränkt um auch nur das Vorhandene erspriesslich 
zu benutzen. Und zwar gilt dies zwar hauptsächlich, 
aber doch nicht ausschliesslich von den Einheimischen; 
man müsste denn nur eine Befangenheit in einem Sinne, 
im katholisch-monarchischen, kennen, und den moder
nen, sich aufgeklärt und liberal nennenden, wie er 
schon in Robertson hervortritt, als unbedingt über der 
Sache stehenden, und ausschliesslich berechtigten an
sehen, wogegen wir jedenfalls sehr protestiren müssten. 
Dass an handschriftlichen, bisher (soviel wir wissen) 
unbenutzten und für die meisten Betheiligten freilich 
so gut wie nicht vorhandenen Materialien überhaupt 
in Spanien oder sonst wo eine sehr reiche Nachlese 
zu halten wäre, möchten wir aus manchen Gründen 
bezweifeln; an ausdrücklich bekannt gewordenen wüss
ten wir nur die auch von dem Übersetzer und Heraus
geber der vorliegenden Geschichte in den. Beilagen 
erwähnten handschriftlichen und gleichzeitigen Ge
schichte Karl’s V. von Pedro Mejia, und eine Hand
schrift zu erwähnen, welche in dem übeiaus reichen 
Selva’schen Katalog (1825) als im Sinne der Comune
ros von einem gleichzeitigen Augenzeugen angeführt 
war, und von der wir fürchten, dass sie mit so man
chen andern Schätzen jener Sammlung in irgend einer 
englischen Luxusbibliothek vergraben ist; wenigstens 
haben wir uns damals vergeblich bemüht, in Deutsch
land ein wirksames Interesse für die Benutzung einer 
so seltenen Gelegenheit zur Completirung deutscher 
Bibliotheken zu erwecken. Ob die von Ternaux be
nutzte Schrift dieselbe ist, wissen wir nicht. Unter 
diesen Umständen kann es nicht befremden, dass diese 
Erschütterung ohnehin durch ihre kurze Dauer, die 
Entfernung und Beschränktheit des Schauplatzes und 
die gleichzeitigen und unmittelbar folgenden grossen 
Begebenheiten der allgemeinen Geschichte in den Hin
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tergrund gedrängt, von neuern Historikern fast ganz 
unbeachtet geblieben ist, sodass es zu den Verdiensten 
der Raumer’schen Geschichte von Europa gehört, der
selben, sowie den gleichzeitigen Bewegungen der va
lencianischen Germania einen verhältnissmässig sehr 
grossen Raum gewidmet zu haben. Dass dabei doch 
zuletzt im Wesentlichen und Thatsächlichen nichts 
weiter herausgekommen, als was schon Sandoval be
richtet, mit einigen Ergänzungen nach Local- und De
tailnachrichten von Pisa und Colmenares, gereicht dem 
Verf. gewiss nicht zum Tadel, da er nicht mehr geben 
konnte als er hatte. Im Gegentheil würden ihm Sach
kundige* wol auch hier die meisten seiner Luxus-Citate, 
besonders jene aus den aragonesischen Historikern, 
gern erlassen. Was das Bild betrifft, welches der 
berühmte Historiker des juste milieu aus so dürftigen 
Materialien zusammen zu stellen weiss, so bedarf es 
darüber, bei einiger Bekanntschaft mit seiner Behand
lungsart und seinem Standpunkt, keiner Erörterung, 
welche ohnehin gänzlich ausserhalb der Grenzen und 
des Zweckes dieser Anzeige liegen würde. Noch we
niger kann es befremden, dass die schwankenden Um
risse jener historischen Situation, worin allerdings die 
edlern Gestalten Padillas, und seiner heldenmüthigen 
Gattin bestimmt genug hervortreten, der Nachhall eini
ger verworrenen, vagen politischen Losungen, welche 
man leicht im Sinne einer gewissen Art moderner Frei
heit deuten konnte, bei vielen ihrer entschiedenen Ver
ehrer diesseit und jenseit der Pyrenäen, den Worten 
Comuneros und Padilla einen gewissen poetisch-senti
mentalen Nimbus gegeben hat, den sogar in unsern 
Tagen eine der politischen Parteien, welche Spanien 
zerreissen, auszubeuten gesucht hat. Mit welchem Ge
würz und welcher Brühe aber zumal der französische 
Liberalismus sich dieses Gericht mundgerecht zu ma
chen weiss, hat noch zuletzt Viardot in seinen Eludes 
sur VEspagne gezeigt, welche überhaupt eines der 
glänzendsten Beispiele darbieten, wie trefflich man dies
seit und jenseit des Rheins mit dieser Art von ästhetisch
literarisch-politischem Winde fährt.

Was nun das vorliegende Werk betrifft, so ver
spricht die Firma eines Augenzeugen allerdings eben
falls bedeutend mehr als es wirklich leistet. Vergebens 
sucht man darin lebendige Darstellung selbstgeschauter 
oder wol gar erlebter bedeutender Begebenheiten, oder 
auch nur eine sehr erhebliche Ährenlese kleiner Züge 
aus dem Leben. Einerseits scheint leider, wie in so 
vielen Fällen, so auch hier die rhetorische Pedanterie 
des lateinischen Stils (die auch in der Übersetzung 
durchblickt) und die damit verbundene Prätension 
und Affectation dem Verf. an Händen und Füssen im 
Wege gewesen zu sein; und die Form oder Fiction ei
nes Dialogs, der im Kloster de las Huelgas zwischen 
ihm, einem toledanischen Comunero, einem Deutschen, 
Franzosen und Italiener geführt wird, bleibt zur Bele
bung der ganzen Behandlung fast ganz unfruchtbar. 
Bei alle Dem bleibt uns hier eine, theils nach eigener 
Anschauung, theils nach Dem, was er aus dem Munde 
mehr oder weniger bedeutender Männer beider Par- 
teien, theils aus dem Volksmunde, theils endlich aus 
schriftlichen Materialien entnehmen konnte, von einem 
verständigen, wohlmeinenden und im Ganzen unpar
teiischen Zeitgenossen verfasste Darstellung jener Be

gebenheiten. Dass aber ein solcher Zuwachs um so 
willkommener sein muss, je weniger wir bisher über 
einen embarras de rickesse zu klagen hatten, bedarf 
keiner weitern Ausführung. Das Prädicat unparteiisch 
wird dem ehrlichen Presbyter zwar von Denen, die 
auf der Höhe liberaler Unbefangenheit unserer Tage 
stehen, ohne Weiteres schon deshalb abgesprochen 
oder verkümmert werden, weil seine Darstellung im 
Ganzen den Comuneros wenig günstig ist; und sie wer
den nicht ermangeln, den Umstand geltend zu machen, 
dass er sein zwanzig Jahre früher geschriebenes Werk 
1545 dem damaligen Infanten, nachmaligen König Phi
lipp II. zueignet. Wir unsers Orts können unter den 
gegebenen Umständen darin ebenso wenig ein erhebli
ches Präjudiz finden, als die Stellung Sandoval’s als 
Historiograph Karl’s V. bisher den Eindruck der Un
parteilichkeit trüben konnte, den auch seine Darstel
lung im Ganzen auf uns macht. Di6 wesentliche Über
einstimmung beider Berichterstatter wird aber ohne 
Zweifel bei einer irgend wirklich unbefangenen und 
sachkundigen Beurtheilung der Sache die Überzeugung 
hervorbringen, dass dies die bei dem urtheilsfähigen 
Theil der Nation damals (d. h. jedenfalls, nachdem die 
unmittelbaren Eindrücke ihre Heftigkeit verloren hatten) 
vorherrschende Ansicht jener Vorfälle war. In der 
That sprechen auch die notorischen und von allen Sei
ten, wo es überhaupt sich noch um etwas mehr als 
Phrasen handelt, zugegebenen Thatsachen über die 
drei Hauptpunkte der richtigem Ansicht zu laut und 
bestimmt, als dass darüber auf die Länge in dem Kreise 
irgend urtheilsfähiger Autoren oder Leser erhebliche 
Zweifel oder Meinungsverschiedenheiten sich behaupten 
könnten. Der erste Punkt ist die schwere Verantwort
lichkeit, welche auf der Regierung wegen der vielen 
und grossen Misbräuche aller Art lastet, die den Un
ruhen vorhergingen, und zum Theil deren Grund und 
Veranlassung, zum Theil aber auch deren Vorwand 
war — sofern nämlich die Absicht der Theilnehmer 
weit über die Abhülfe wirklicher grayamina hinauslag. 
Die meisten dieser Misbräuche oder Übelstände, soweit 
überhaupt ihre Verhinderung in der Hand der Regie
rung lag, waren übrigens vorübergehender, unterge
ordneter Art und hielten sich gleichsam auf der Ober
fläche, auf der Haut des Staats- und Volkslebens, ohne 
freilich deshalb für den Augenblick weniger schmerz
lich und aufregend zu sein; im Gegentheil.’ — Von 
dem, was man in irgend einem vernünftigen Sinne Ein
griffe in jura quaesita politischer Natur, Verletzungen 
der Verfassung (sofern ein solcher Ausdruck hier ir
gend einen verständlichen Sinn hat), nennen könnte, 
fiel dabei nur wenig und Unerhebliches vor, und am 
wenigsten kann von planmässigen Angriffen auf die 
bestehenden Rechtszustände die Rede sein. Dies wei
ter auszuführen und die leeren, vagen Theorien, oder 
den auf einzelnen, aus dem Zusammenhang gerissenen 
haibwahren Thatsachen begründeten dürren Schematis
mus zu widerlegen, die auch bei der Beurtheilung die
ser wie aller ähnlicher Bewegungen früherer Zeiten 
immer und immer wieder ihr Spiel treiben, würde uns 
hier viel zu weit führen. Die Hauptursachen der 
schwersten nicht blos vorübergehenden Übelstände la
gen in Momenten des ganzen politischen, kirchlichen, 
socialen und materiellen Zustandes, die theils von dem
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Willen, ja von der Competenz der Regierung unab
hängig waren, oder wo jedenfalls, soweit Misgriffe (ne
gativ oder positiv) zum Grunde lagen, die Quelle des 
Irrthums in den sittlichen oder geistigen Mängeln und 
Beschränkungen der ganzen Zeit und nicht in denen 
der Regierenden allein zu suchen ist. Dass übrigens 
Jie Darstellung dieser Übelstände, wie sie im Munde 
der Unzufriedenen und nachherigen Empörer sich fin
det, eine im höchsten Grade übertriebene, verzerrte 
war, wäre denn auch leicht nachzu weisen. Die richti
gen Mittel einer wirksamen Abhülfe aber lagen zum 
Theil gerade auf der entgegengesetzten Seite als die, 
wo die Selbsthülfe sie suchte. Und dies gehört schon 
zu dem zweiten Punkt, nämlich der gänzlichen, unbe
dingten Unfähigkeit sowol zur Abhülfe der gerügten 
Übelstände, als überhaupt zur Herbeiführung irgend 
eines erspriesslichen Resultats, also der gänzliche Man
gel eines geistigen und sittlichen Berufs (des formalen 
gar nicht zu gedenken) bei den Urhebern und Leitern 
und soweit auch sie als zurechnungsfähig anzusehen, 
auch bei der Masse der Bewegung. In der That ist 
dies eigentlich theils die betrübendste, theils die am 
schwersten zu erklärende Seite der Sache, wie so aus
serordentlich schnell, zunächst in den einzelnen Städ
ten selbst, die roheste Ochlokratie oder der frechste 
Demagogendespotismus, dann (wie es nicht anders 
sein konnte) in den gemeinsamen Beraihungen, Be
schlüssen und Handlungen analoge Elemente die Ober
hand gewinnen, und alles Verständigere und Edlere, 
alles Reckt gänzlich verschlingen konnten, ohne dass 
die städtische Aristokratie irgendwo im Stande gewe
sen wäre, die Sache auch nur in der Schwebe zu hal
ten. An einzelnen verständigen und billigen Ansichten 
und Vorschlägen hat es dabei nicht gefehlt, aber da
mit ist es in solchen Dingen nicht gethan; noch weni
ger als mit schönen vollen Phrasen und allge
meinem guten Willen — daran aber fehlte es frei
lich nicht, und im Gegentheil gehört es zu den cha
rakteristischen Merkmalen auch dieser Agitation, dass 
*sie so schnell den Phrasenmachern und dem Pöbel in 
die Hände fiel. Auf die wirklichen Absichten und Mo
tive der einzelnen Anführer kommt unter solchen Um
ständen eigentlich wenig an; doch kann an den völlig 
egoistischen Motiven und der verwerflichen Gesinnung 
Mehrer, z. B. des Pedro Laso de la Vega und des 
Bischof von Zamora nicht der geringste Zweifel ob- 
Walten. Wie die rasche Überschwemmung nach der 
ochlokratischen Seite, ja nach einem alle Möglichkeit 
eines civilisirten Staatslebens ausschliessenden Abgrund 
Sehr bald zunächst die aristokratischen, dann die ei
gentlich bürgerlichen Elemente, welche sich freiwillig 
°der gezwungen der Bewegung angeschlossen hatten, 
ium Abfall und Verrath. oder zur Apathie trieb, und 
dadurch hauptsächlich auch das äussere Mislingen her- 
beiführte, liegt so sehr auf der Hand, dass es auch in 
sonst befangenen Darstellungen nicht ganz übersehen 
Horden ist. Der dritte Punkt endlich ist das Beneh
men und die Haltung Karl’s V. und dessen, was man 
allenfalls die royalistische Partei nennen kann, während 
des Kampfes und in und nach dem Siege. Und hier 
Ist in der That die eigentlich erfreuliche und rühmliche 
Seite der ganzen Sache; denn im Ganzen kann man, 
sobald einmal die im Rtgentschaftsrath noch von der 

vorhergegangenen Periode her spukenden fremden, fla- 
mändischen oder sonst unbrauchbaren oder hinderlichen 
Elemente beseitigt waren und der Widerstand gegen 
den tollen Strom einen rein nationalen Charakter und 
Kern erhalten hatte, die Haltung jener Partei nur bil
ligen, wenigstens im Vergleich mit Dem, was von ana
logen Parteien in andern Ländern und Zeiten bekannt 
ist. Dass man auch damals einzelne unter solchen 
Umständen unvermeidliche Härten, oder gar blosse 
Unglücksfälle (der Brand von Medina del Rioseco war 
beides) als strafbare Grausamkeit verschrie, wie in 
unsern Tagen das Bombardement von Barcelona oder 
Sevilla, beweist — doch das geht uns hier nichts an. 
Dass Karl V. nach dem Siege hinsichtlich der Perso
nen mit seltener, ja fast beispielloser Mässigung verfah
ren, wird allgemein zugegeben — sogar mehr als die That
sachen eigentlich rechtfertigen; obgleich wir weit ent
fernt sind, ihn zu grosser unnöthiger Strenge anzukla
gen. Jedenfalls enthält das in einer Beilage des vor
liegenden Werks mitgetheilte Verzeichniss der von der 
Amnestie ausgenommenen Comuneros so ziemlich alle, 
die irgend zu den Notabilitäten gerechnet werden konn
ten ; was sollte man aber mit dem Pöbel der Städte 
anfangen? Viele der Proscribirten mögen indessen 
später stillschweigend wieder im Lande geduldet wor
den sein; wenigstens ist es auffallend, dass sie mit 
sehr geringen Ausnahmen nirgend wieder erwähnt wer
den, obgleich kaum zu erwarten, dass gerade solche 
Männer nicht irgendwo unter den Gegnern Karl’s auf
getaucht wären, wenn sie nicht auf irgend eine Art 
versöhnt oder beruhigt worden wären. Die Zahl der 
Hinrichtungen war jedenfalls sehr gering. Eine andere 
Frage ist freilich die: inwieweit Karl’s Mässigung sich 
auch auf die Sache erstreckte, welche die besiegte 
Partei theils wirklich und ursprünglich, theils zu ver
fechten vorgab — die Rechte und Freiheiten des Volks 
oder einzelner Corporationen?

In dieser Beziehung nun liegt auf der Hand die 
Thatsache. dass Karl weder den einzelnen Städten, 
in ihren internis} noch deren politischem und staats
rechtlichem Gesammtorgan, den Cortes (an denen ohne
hin der Adel schon früher nicht regelmässig und fortan 
keinen Theil mehr nahm) diejenigen Befugnisse unge
schmälert liess, welche sie früher auch unter gewöhn
lichen Umständen und mit gutem Recht ausgeübt, und 
noch weniger jene, die sie in den letzten Unruhen oder 
gelegentlich auch wol früher unter ausserordentlichen Um
ständen sich angemasst oder in Anspruch genommen hat
ten. Mit andernWorten, die städtischen (theils gewählten, 
theils erblichen) Behörden und Verwaltungen wurden ei
ner strengem Controle durch königliche Corregidores un
terworfen, und die Macht der Cortes jedenfalls factisch 
auf das Maas deutscher Postulatenlandtage reducirt. 
Was aber die Frage betrifft, inwiefern diese Beschrän
kungen formal und anderweitig berechtigt oder doch 
nothwendig und nützlich waren, so kann es nicht be
fremden, dass sie bis auf diesen Augenblick, ja eigent
lich in neuester Zeit viel mehr als früher, in sehr ver
schiedener W eise und von vielen Seiten sehr zum 
Nachtheil Karl’s beantwortet wird. Die meisten und 
heftigsten Ankläger kann man ganz einfach mit der 
Auffoderung beseitigen, ihre allgemeinen Phrasen von 
Unterdrückung der Freiheit dadurch zu begründen, dass 
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sie nachweisen, was bei dem Siege der unterdrückten 
Sache und Partei irgend Erspriessliches oder auch nur 
Erträgliches möglicherweise hätte herauskommen kön
nen? Erwägt man aber, welchen Zerrüttungen in die
sem Falle — sogar bei dem Siege der damaligen Mo- 
derirten, des damaligen juste milieu — auf mehre Ge
nerationen hinaus Spanien preis gegeben worden wäre, 
erwägt man die welthistorische Aufgabe, die Spanien 
während eben dieses Zeitraums sowol im Vorkampf 
der europäischen Christenheit gegen die türkische Über
schwemmung, als im Vorkampf des Katholicismus gegen 
die Reformation und in der europäischen Colonisation 
der neuen Welt zu lösen berufen war, und wie ein 
solcher Ausgang, ja in der That jeder andere nach 
den gegebenen Umständen denkbare Ausgang jener 
Krise eine gänzliche Unfähigkeit zur Lösung dieser 
Aufgabe herbeigeführt haben würde, so wird sich ein 
grosser Theil der Deklamationen über diesen Ausgang 
und dessen Resultate ohne Mühe in ihrer gänzlichen Nich
tigkeit darstellen. Damit ist freilich noch nicht Alles ge
sagt, und am wenigsten die spätere Verknöcherung 
oder Stagnation, oder absichtliche Verstümmelung auch 
derjenigen volksthümlichen Organe des Staatslebens und 
ihrer Befugnisse, welche jene Krise überlebten, gutge
heissen. Die Frage nach der formalen Berechtigung der da
mals eingetretenen Beschränkungen ist, abgesehen von 
dem Recht des Siegers, keineswegs so leicht zu beant
worten, als Diejenigen glauben mögen, welche ihre An
sicht von den den Unruhen vorhergehenden staatsrecht
lichen Verhältnissen nur aus den theoretischen Con- 
structionen des modernen Liberalismus entnommen haben, 
denen, im besten Falle wenigstens eines gewissen Scheins 
von Gründlichkeit, die teoria de los cortes des aller
dings vielfach verdienten, aber auch vielfach befange
nen Marina zum Grunde liegt. Ohne so verwickelte 
und schwierige Fragen hier weiter erörtern zu wollen, 
können wir doch nicht umhin, unsere Ansicht auszu
sprechen, dass gerade die Theorie der frühem Cortes
verfassung, die zum Grunde liegende Idee und sogar 
das mittlere Maas der von allen Seiten zugestandeneh 
Befugnisse dem Wesen oder doch der Form der Cortes 
unter Karl V. viel mehr entsprach, als Dem, was die 
Comuneros beabsichtigten, oder die Theoretiker des 
19. Jahrh. fodern; aber freilich fehlt GS llicllt clll IE eil“ 
len aus fast allen Perioden des mittelalterlichen Spa
niens, wo diese ziemlich vagen Grenzen der Competenz 
der verschiedenen Staatsgewalten nach den entgegen
gesetztesten Seiten mehr oder weniger und zum Theil 
bis zu den unhaltbarsten Extremen überschritten wur
den, sodass es denn kaum irgend einer Anmassung 
oder Theorie an Präcedentien fehlt. Wie dem auch 
sei, so ist soviel gewiss, dass nicht blos in dem Be
wusstsein des kastilischen Volks, sondern auch in der 
öffentlichen Meinung Europas (sofern d~r Ausdruck 
statthaft) Spanien weder unter Karl V. und sogar noch 
unter Philipp II. als ein despotisch oder tyrannisch re
giertes, sondern im Gegentheil besonders im Verhält- 
niss mit Frankreich und Italien, als ein sehr freies 
Land galt.*) Und was die untern Kreise des Staats-

) In dieser Beziehung sei gestattet, eine Stelle aus einer sehr 
lehrreichen politisch-statistischen Übersicht Europas mitzutheilen, die 

lebens, städtische und andere Corporationen betrifft, 
so liesse sich das sogar nach dem modernsten Maas
stabe gar wohl nachweisen.

Kehren wir aber zur Charakteristik des vorliegen
den Werks zurück, so werden diese allgemeinen Be
merkungen nicht überflüssig erscheinen, wenn wir hin-^ 
zusetzen, dass deren Richtigkeit auch in dem Inhalt 
dieses neuen Zeugnisses über jene Begebenheiten im 
Ganzen und Einzelnen vielfache Bestätigung gefunden 
hat. Wesentlich Neues haben wir allerdings darin 
nicht viel gefunden, mit Ausnahme jedoch dessen, was 
über das Benehmen einiger adlichen Häupter des 
Aufstandes und zumal des Pedro Laso de la Vega ge
sagt, und wonach kaum zu bezweifeln ist, dass er die 
Sache der Communeros mit allem Bedacht verrathen 
und wesentlich zu den Fehlern und Zerwürfnissen bei
getragen hat, welche der Niederlage von Villalar vor
hergingen, und auch ohne diese der Sache der Comu
neros wenig günstige Aussichten liessen. Besonders 
ausführlich und mit vielen neuen Umständen werden 
die Vorfälle in Burgos geschildert, die bisher nur sehr 
im Allgemeinen bekannt waren, und hier zeigt der Be
richterstatter noch am ehesten die Wärme und den 
Ton eines Augenzeugen. Der Schluss dagegen, beson
ders die Begebenheiten in Toledo, nach der Niederlage 
von Villalar ist sehr dürftig und gleichsam über’s Knie 
abgebrochen; und der Anhang über die Germania in 
Valencia ist noch ungenügender. Dagegen enthalten 
die Noten oder Beilagen manches Interessante; so z. B. 
die 32 Seiten lange Instruction des Kaisers an Lope 
Hurtado de Mendoza und Pero Velasco wegen Ernen
nung der Vicekönige (der Condestable Juigo Velasco 
und der Admiral von Kastilien Fadrique Enrique) und 
anderweitigen Maasregeln zur Herstellung der Ordnung 
— wobei es sich denn freilich wieder zeigt, welch 
mislich Ding es mit allen Instructionen in solchen Fäl
len ist; ferner ein sehr verständiger und die Lage der* 
Dinge richtig würdigender Brief des Admiral von Ka
stilien an das Ayuntamiento von Valladolid, als sich 
dieses dem Aufstand angeschlossen hatte — die Ver
gleichsartikel, welche der Admiral von Kastilien der 
sogenannten heiligen Junta vorschlug — ein zwar ge
druckter, aber wenig bekannter Bericht über den Tod 
eines der, wenn auch nicht achtungs-, doch beach- 
tenswerthesten Anführer der Comuneros und einer 
der seltsamsten Individualitäten jener Zeit, des Bi
schof von Zamora, Antonio Acuna — bisher unbekannte 
Details über die Flucht der Gattin Padilla’s, Maria 
Pacheco — endlich die schon erwähnte Amnestie nebst 
Liste der Ausnahmen.

Berlin. U Huber.

im J. 1598 unter dem Titel Tesoro politico in Köln erschien. Hier 
heisst es (p. 210) von Spanien: non puö pero il Re conservie li 
beneficij se non a Nativi di Spagna etc., ne consentano i principi? 
citta e popoli di essere con estraordtnarie imposizioni aggravati, ma 
vogleino ehe l’indulgenzie* e privilegig suoi U sieno pievamente osser- 
vati. Onde l’imperatore Massimiliano soleva dice ehe lui era Re de’ 
Re, e il Re di Spagna Re delli huonüni, e il Re di Francia Re 
degli Asini, poiche potevea canicare li suoi sudditi quanto U 
piaceva etc.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Unnd in Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzig.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Dritter Jahrgang. M 142. 13. Juni 1844.

Altertliumskunde.
Forschungen auf dem Gebiete des Alterthums von Dr. 

W. Adolf Schmidt. Erster Theil. Die Griechischen 
Papyrusurkunden der königlichen Bibliothek zu Ber
lin entziffert und erläutert. Mit zwei Facsimiles und 
einem Plan. Berlin, Fincke. 1842. Gr. 8. 3 Thlr. 

Die griechischen Papyrusurkunden der königlichen 
Bibliothek zu Berlin, mit denen die vorliegende Schrift 
sich beschäftigt, müssen unterschieden werden von den 
in neuerer Zeit nach Berlin gelangten griechischen Pa
pyrus , welche aus der Passalacqua’schen Sammlung 
stammen, von Letronne in dem Katalog dieser Samm
lung (Paris, 1826) verzeichnet sind, und jetzt dem 
ägyptischen Museum zu Berlin gehören; ebenso von 
den ägyptischen Papyrus desselben Museums, deren 
griechische Beischriften durch Buttmann und Droysen 
erklärt worden sind. Jene Papyrus dei' königlichen 
Bibliothek bestehen iii zwei vennuthlich schon früher 
nach Berlin gekommenen griechischen Urkunden aus 
dem Anfänge des 7. Jahrh. unserer Zeitrechnung, näm
lich aus den Regierungen der byzantinischen Kaiser 
Phokas und Heraclius. Wie und wann diese beiden 
Papyrus auf die berliner Bibliothek gekommen, konilte 
Dr. S. durchaus nicht ermitteln; niemand in Berlin 
Weiss etwas davon , und auch die Archive der Biblio
thek geben nicht die mindeste Andeutung darüber. Sehr 
erwünscht wäre es für Hrn. S. gewesen, wenn er hätte 
in Erfahrung bringen können, an welchem Orte Ägyp
tens diese Papyrus gefunden worden; denn aus diesen 
Urkunden suchte er vornehmlich die Lage der darin 
erwähnten ägyptischen Stadt This zu ermitteln; wüsste 
man die Gegend, wo diese Papyrus aufgefunden wur
den , so hätte dies für die Wiedererkennung der Stadt 
This? von entscheidendem Einflüsse sein können. Hr. 
S. beabsichtigt später eine möglichst vollständige Samm
lung aller bisher bekannt gewordenen griechischen Pa
pyrus Ägyptens erscheinen zu lassen, da sie sich na
türlich oft gegenseitig erläutern, und für die Erkennung 
der innern Verhältnisse Ägyptens seit der Zeit der 
Ptolemäer sehr schätzbare Hülfsmittel liefern.

Die erste der beiden Urkunden der Bibliothek ist 
ein Vermiethungsvertrag.' ausgestellt im dritten Jahre 
der Regierung des Kaisers Phokas. In demselben ver- 
üiiethet sich Aurelius Dioscorus, aus dem Flecken This 
’m thinitischen Nomos, als Lohnarbeiter, gla&io?, bei 
dem Purpurhändler Aurelius Pachymius, welcher im 

Flecken This wohnhaft ist. Dioscorus sagt in der Ur
kunde unter anderm zu Pachymius: „Ich verpflichte 
mich dich in dem Gewerbe zu unterstützen nach Art 
der andern Lohnarbeiter, auf zwei Jahre von dem heu
tigen und vorgeschriebenen Tage an gerechnet, welcher 
ist der fünfzehnte des Monats Tybi der zehnten In- 
diction. Im Ganzen erhalte ich von dir als meinen 
Lohn während der gesammten beiden Jahre neunzehn 
Artaben Getraide, wovon du entrichten wirst in der 
ersten Jahresfrist neun Artaben Getraide, das Übrige 
aber in der zweiten Jahresfrist, nämlich zehn Artaben 
Getraide — indem überdies meine Beköstigung mir von 
demselben vorgedachten Pachymius verabfolgt wird.“ 
Dioscorus erklärt dann noch, dass er während der ge
dachten zwei Jahre in keiner Weise die Fabrik des 
Pachymius verlassen dürfe. Als Schreiber der Ur
kunde bezeichnet sich ein Jude, indem er sagt: „Dies 
schrieb ich Isak, Abraams Sohn, aus dem Flecken Tam- 
thos, an ihrer Statt.“

Die zweite Urkunde ist eine Quittung, welche ein 
anderer Lohnarbeiter, gto&ioQ, nämlich Aurelius Calli
nicus, im vierten Regierungsjahre des Kaisers Hera
clius, dem oben erwähnten Purpurhändler Aurelius 
Pachymius zu This ausstellt über eine abschläglich em
pfangene Zahlung. Callinicus sagt darin unter anderm: 
„Ich bescheinige von dir erhalten zu haben vier Kuphen 
Getraide zu meiner Kost und Nothdurft, und das dritte 
Goldstück auf Abschlag für die neun Laubhölzer, welche 
ich besorgte: TrccfiO«] a traTTov %vka (pvMMÖq 
Und zwar halte ich diese in Bereitschaft zurück bei 
der zwei Schoenen langen Waldung, welche die blaue 
genannt wird, auf (bis) dass ich, fünf und zwanzig 
(Goldstücke) empfangend, den Zuschuss eines Jeden 
erlange mit den Kuphen, innerhalb der Zeit der in 
Kurzem eintretenden Trockenheit, — und ohne dass 
’ch beginne, von meinen eigenen Mitteln zu leben, bis 
die Goldstücke und die hinzukommenden Kuphen er
füllt sind.“ — Hf- S. vermuthet, dass beide Urkunden 
aus dem Grabe des Pachymius stammen, da wir öfter 
den ägyptischen Todten Urkunden mitgegeben sehen, 
welche die von ihnen ehemals geschlossenen Verträge 
betreffen.

Der Zusammenhang der in der ersten Urkunde 
enthaltenen Vermiethung ist aus dem blossen Texte 
schon ziemlich klar. Die Verhältnisse der in der zwei
ten Urkunde enthaltenen Quittung fasst Hr. S. folgen
dermassen auf. Callinicus, wahrscheinlich ein Unter
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handlet im Dienste des Pachymius, hatte mit diesem 
einen Holzlieferungsvertrag geschlossen, vermöge des
sen Callinicus auf seine Gefahr neun Stücke Laubhöl- 
^er von bestimmter Beschaffenheit besorgen musste, 
für den Preis von fünfundzwanzig Goldstücken, zahl
bar in abschläglichen Raten von einem Goldstücke. 
So lange diese Abzahlungen währen, erhält Callinicus 
seinen Unterhalt von Pachymius, dadurch, dass er mit 
jedem Goldstücke zugleich vier Kuphen Getraide, also 
im Ganzen hundert Kuphen, empfängt. Die Hölzer 
werden nicht eher ausgeliefert, als wenn sämmtliche 
fünfundzwanzig Goldstücke und die zu ihnen gehören
den 100 Kuphen Getraide gezahlt worden sind. Pachy
mius erhält für jede Abzahlung eine Quittung, und ist 
berechtigt, sobald er die volle Zahl der Quittungen in 
Händen hat, die Ablieferung der Hölzer zu fodern. 
Innerhalb der Zeit der Trockenheit muss die Zahlung 
beendigt sein. Die vorliegende Urkunde ist nun die 
dritte dieser Quittungen, welche den Empfang des drit
ten Goldstückes und der zu ihm gehörenden vier Ku
phen Getraide bescheinigt; zugleich bezieht sich Calli
nicus darin auf die in dem früher abgeschlossenen 
Holzlieferungsvertrage enthaltenen Punkte 3 und sagt 
deshalb, er werde die neun Laubhölzer bei dem so
genannten blauen Walde in Bereitschaft halten, so 
lange, bis dass die Zahlung aller fünfundzwanzig 
Goldstücke und der zu ihnen gehörenden Kuphen er
folgt sein werde, und er werde bis zur vollständigen 
Erfüllung dieser ganzen Zahlung nicht anfangen, aus 
eigenen Mitteln zu leben. Hr. S. bemerkt, dass jene 
Laubhölzer wahrscheinlich zu Brennholz bestimmt wa
ren, da Pachymius als Inhaber einer Purpurfabrik eines 
Glühofens bedurfte. Der Kaufpreis von fündundzwanzig 
Goldstücken für jene Hölzer darf nicht als unverhält- 
nissmässig theuer betrachtet werden, da schon damals 
inländisches Holz in Ägypten nur in geringer Menge 
vorhanden war. Auch können die zu liefernden Bäume? 
welche ohne Zweifel Akazien waren, eine bedeutende 
Dicke gehabt haben, indem Plinius (Hist. nat. lib. 13, 
cap. 10) von ägyptischen Akazien im memphisischen 
Nomos sagt, sie seien bisweilen so dick, dass sie kaum 
von drei Menschen umspannt werden könnten. Das in 
der Urkunde erwähnte blaue Gehölz bei This ist das
selbe, dessen Strabo lib. 17, p. 813 gedenkt, indem er 
sagt, um den aus dem Nil nachAbydus führenden Ka
näle sei ein dem Apollo heiliger Hain von Dornakazien, 
anav&(nv, und auch Demetrius (bei Athenäus lib. 15, 
cap. 25) spricht von der Beschaffenheit der Dornakazien 
bei Abydus. Es gab überhaupt im alten Ägypten, wie 
Hr. S. ausführlicher erörtert, nur drei beträchtlichere 
Waldgegenden, eine in der Gegend von Memphis, eine 
andere in der Gegend von Theben, und eine dritte bei 
Abydus im thinitischen Nomos, aus welcher letztem 
denn Callinicus dem Pachymius das Holz liefern wollte. 
Die Länge dieser Waldgegend wird in unserer Urkunde 

auf zwei Schoenen, also ungefähr anderthalb deutsche 
Meilen, angegeben, womit die von neuern Reisenden 
gemessene Länge des Zarzurakanales, und der von 
Plinius angegebene Abstand der Stadt Abydus vom 
Nile übereinstimmt. Der Engländer Wilkinson fand 
diesen Wald noch jetzt vor, und sagt Ser. 2, vol. 1? 
p. 80: „Wenn man sich vom Nile nachAbydus begibt, 
reitet man durch den Akazienhain, welcher ehemals dem 
Apollo geweiht war, und man sieht den steigenden Nil 
ihn in einem Kanale durchfliessen, welcher demjenigen 
ähnlich ist, der das Wasser dorthin führte , als Strabo 
jene Stadt besuchte.“ Die in der Urkunde erwähnte 
Zeit der Trockenheit ist diejenige Hälfte des ägypti
schen Jahres, in welcher der Nil auch innerhalb seines 
Bettes mehr und mehr sinkt, sodass er im Mai den 
niedrigsten Stand erreicht, also die Zeit von der zwei
ten Hälfte des November bis zum Juli. Das Datum der 
Urkunde ist der 18. November; es mussten also von 
da ab die noch rückständigen zweiundzwanzig Gold- 
stücke bis zum nächsten Juli hin bezahlt sein, und es 
war also durchschnittlich alle elf bis zwölf Tage ein 
Goldstück zu zahlen. Man kann fragen, weshalb wol 
Pachymius die fünfundzwanzig Goldstücke in so kleinen 
Raten abzahlte. Vielleicht gebrauchte er das Holz nicht 
sogleich, während doch Callinicus seinen Verdienst so
gleich zu geniessen anfangen wollte, und Pachymius gera- 
then fand, ihm die Summe nur allmälig zufliessen zu lassen.

Zur Erläuterung der beiden Urkunden sendet Hr. 
S. einige grössere Abhandlungen voran, nämlich 1) über 
die Lage der Städte This und Abydus, 2) über die 
Purpurfärberei und den Purpurhandel im Alterthum, 
3) über das System der ägyptischen Körpermaase, und 
die verschiedenen Maase des Trockenen , Artabe, In, 
Kuphe, Oiphi, und die Maase des Flüssigen, Kyphi, 
Mna, Thibi, Gapagit, 4) über die ägyptische Tutel nach 
dem aus der Papyrusliteratur hierüber zu Erkennenden, 
wobei auch die in der ersten Urkunde sich zeigende 
Procura des Juden Isak ben Abraam erörtert wird. 
Auf diese Abhandlungen folgt dann der specielle Corn- 
mentar zu beiden Urkunden, in welchem alle Aus
drücke derselben erläutert, und die Lesearten mit 
Gründen unterstützt werden. Denn die Schriftzüge 
dieser Papyrus sind immer sehr flüchtig und verschlun
gen, und zum Theil verblichen, sodass sich oft man
cherlei Conjecturen über Das, was eigentlich zu lesen 
sei, aufdrängen. Hr. S. ist in diesen Erläuterungen mit 
musterhafter Sorgfalt verfahren, sodass die Ausführung 
seiner grössern Arbeit über die sämmtlichen griechi
schen Papyrus Ägyptens uns gewiss ein sehr schätz
bares Werk liefern wird.

Was die Lage der Stadt This betrifft, so war man 
darüber bisher ziemlich ungewiss gewesen, und Män
nert äusserte sich dahin, sie sei schon vor alten Zei
ten verschwunden. Die beiden von Hrn. S. hier er
läuterten Urkunden zeigen nun hinlänglich, dass diese 
Stadt noch im 7. Jahrh. unserer Zeitrechnung vorhan
den war, und damals noch ihren alten Namen führte- 
Ihre Lage bestimmt Hr. S. dahin, dass sie einen Theil 
jenes Raumes eingenommen habe, welchen man bisher 
der Stadt Abydus ausschliesslich zuwies, nämlich zu
nächst bei der Vereinigung des Zarzura mit dem Abu 
achmar, also die Gegend um Sägeh und El kherbeh.
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Er nimmt an, dass diese städtische Anlage anfangs nur 
den Namen This führte, später aber in die beiden 
Städte This und Abydus sich sonderte. Da an dem 
entgegengesetzten Ende des blauen Gehölzes am Nil 
noch jetzt das Dorf Tani liegt, so könnte man wegen der 
Ähnlichkeit des Namens versucht werden, die Stadt 
This dorthin zu versetzen. Hr. S. führt dagegen indess 
S. 86, 87 mancherlei Gründe an; z. B. dass bei Tani 
sich gar keine Trümmer grosser Gebäude finden, wie 
This sie enthielt; dass Alexander Polyhistor sagt, This 
sei nX^otov ’Aßvdov; dass dann Abydus nicht als Osiris
grabstätte mit This identificirt werden könnte, welches 
doch nothwendig ist; dass die spätere Nichterwähnung 
der Stadt This unerklärlich sein würde, wenn sie, doch 
bis ins 7. Jahrh. fortdauernd, eine von Abydus ganz 
abgesonderte Lage gehabt hätte. Er gibt zu, dass der 
Name Tani aus dem des thinitischen Nomos entstanden 
sein könne, bemerkt aber, daraus folge noch nicht, 
dass die Hauptstadt des Nomos gerade an der Stelle 
von <Täni gelegen habe. Was die jetzt bei den Trüm
mern von Abydus liegenden beiden Dörfer betrifft, so 
heisst das eine Kherbe, welches wahrscheinlich das 
arabische «jTrümmer, ist; dies kommt öfter als 
Dorfname in Ägypten vor; s. Abdollatifs Beschreibung 
Ägyptens, v. Sacy, p. 611. Das andere Dorf heisst 
Sägeh, wahrscheinlich das arabische v. welches 
«ine Ari Bäume bezeichnet, nämlich den Sant, d. i. die 
ägyptische Akazie. Sacy, ehrest. 3. p. 473. Der Name 
bezieht sich also auf das blaue Gehölz.

Greifswald. J- G. L. Kosegarten.

Dramatische Eiteratur.
Wilhelm Teil. Ein Schauspiel von Friedrich v. Schil

ler. Stuttgart, Cotta. 1843. 8. 10 Ngr.
Es kann auffallen, dass wir über ein bekanntes Buch 
.sprechen wollen, das doch nicht mehr als einen blos
sen Textesabdruck des ausgezeichneten und beliebten 
Schauspiels zu enthalten scheint, wie wir solche von 
Zeit zu Zeit aus dem Cotta’schen Verlage empfangen. 
Aber dieser Abdruck ist der erste correcte Druck nach 
dem Tode des gefeierten Dichters, und hat also bedeu
tende Vorzüge vor den beiden Cotta’schen Ausgaben, 
sowol der in klein Octay- als der in gross Octavformat. 
Und was nun in der frühem Zeit der classischen Phi
lologie die Namen eines Gronovius, Lambinus, Grä- 
vius, aus unsern Tagen aber die eines Bekker. Orelli, 
Fickert, Hildebrandt und anderer mit grosser Anerken
nung als Sospitatoren des Textes der von ihnen her
ausgegebenen Schriftsteller genannt sind, wie wir bei 
den mittelhochdeutschen Gedichten dasselbe Verdienst 
eines Beneke, der Gebrüder Grimm , eines Lachmann 
und Haupt dankbar verehren, so,dünkt uns auch die 
verbesserte Ausgabe eines Schiller sehen Stückes in die
sen Blättern , die ihren Namen von der Stadt der glän
zendsten Wirksamkeit des Dichters haben, nicht über
gangen werden zu dürfen, da sich an diese erste Er
scheinung schöne Hoffnungen für’ die Zukunft knüpfen.

Die Ehre dieser Ausgabe gebührt dem Hrn. Prof. 
Joachim Mayer in Nürnberg, der schon im J. 1840 ein vor
treffliches Programm über Wilhelm Teil geschrieben hat, 

das wir an einem andern Orte *) ausführlich besprochen 
haben und dem daher, als dem Würdigsten, die Cotta’sche 
Handlung die Revision des Textes anvertrauen konnte, um 
eine lange Versäumniss nach Möglichkeit gut zu machen.

Einige Beispiele werden das Gesagte besser als 
eine grosse Erörterung über die Verdienstlichkeit des 
Unternehmens, die ja einem Jeden von selbst einleuch
ten muss, beweisen. Überdies ist das Buch ohne Vor
rede , und die aufgenommenen Lesarten müssen also 
selbst für ihre Richtigkeit zeugen. Akt 1, Sc. 1 lesen 
wir die Worte Kuoni’s zu Ruodi dem Hirten:

Ihr seyd ein Meister Steuermann. NVas, sich 
Der Teil getraut, das konntet ihr nicht wagen? 

statt der frühem Ausgabe:
Ihr seyd ein Meister, Steuermann, 

die auch bereits Weber (Classische Dichtungen der 
Deutschen 1,382) verworfen und die erstere (wie sie sich 
in den beiden frühesten tübinger Ausgaben vom J. 1804 
findet), als die einzig richtige bezeichnet hatte. Ebenda
selbst Sc. 3 hat Hr.M. die Lesart der ersten Ausgaben:

Rennet, rettet, helft 
wieder hergestellt statt der spätem: 

Rettet, rettet, helft.
Noch wichtiger ist die Verbesserung in Akt 3, Sc. 1, 

in der Erzählung Teil’s von seiner Zusammenkunft mit 
Gessler in dem wilden Schächenthale:

Er aber konnte keinen armen Laut
Aus seinem Munde geben — 

wo die Lesart der Octavausgaben: keinen andern Laut 
logisch unrichtig ist und ohne alle Autorität der frühem 
Ausgaben, wie Hr. M. bereits in dem angeführten Pro
gramme S. 36 bemerkt hatte. In dem vierten Akte er
wähnen wir zwei Stellen , zuerst aus dem berühmten 
Monologe in Sc, 2:

Auf dieser Bank von Stein will ich mich setzen, 
wo die Ausgabe vom J. 1804 und die spätere haben:

Auf diese Bank von Stein will ich mich setzen, 
was allerdings gewöhnlicher ist und sich auch vielleicht 
leichter spricht. Bei Hm. M.’s kritischer Sorgfalt müs
sen wir aber annehmen, dass in den frühem Ausgaben, 
die uns nicht zur Hand sind, Schiller auf diese)' Bank 
hatte drucken lassen, wogegen auch von grammatischer 
Seite nichts einzuwenden ist, weil Teil vor der Bank 
oder an derselben steht. Die Analogie der lateinischen 
und griechischen Sprache schützt diese Lesart, wie für 
die erstere Billroth in der lateinischen Syntax S. 78 
gezeigt hat, aus dem Griechischen vergleiche im 
Homer Odyss. X, 366: eiot Je ^oayayovoa tni &q6- 
vov agyvoofkov. Die zweite Stelle ist am Schlüsse des 
Aktes in dem Gesänge der barmherzigen Brüder:

Es stürzt ihn mitten in der Bahn, 
Es reist ihn fort vom vollen Leben.

So hat auch die Ausgabe vom J. 1804, während in den 
Gesammtausgaben statt es beide Male steht: er (näm
lich der Tod) stürzt ihn u. s. f. Gewiss ist jene Les
art weit dichterischer, wie Hr. M. a. a. O. S. 26 geur- 
theilt hat, aber sie ist auch grammatisch bessei und 
der deutschen Sprache, wie auch den alten Sprachen 
ganz angemessen. Denn Becker hat in der Ausführk 
deutsch. Grammatik I, 277 gelehrt, dass das Neutrum 
das, jedoch nur als Subject eines Satzes, wie dasPer-
S 4X5 In449hU S Jahrbüchern fürPhi,ol°gie und Pädagogik, XXXI, 4,
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sonalpronoittön es in einer so unbestimmten Bedeutung 
gebraucht wird , dass es den Begriff des Satzes über
haupt umfasst und auf demonstrative Weise überhaupt 
das Ding, von dem man spricht, bezeichnet. Die von 
ihm gewählten Beispiele sind aus der Volkssprache, 
wie in Wallenstein’s Lager: „Das denkt, wie ein 
Seifensieder,“ oder „das fürchtet sich auch vor den 
engen Stuben.“ Aber den Gebrauch des Pronomens in 
erstem Stellen beweist auch die vielgepriesene Stelle 
in Sophokles’ Antigone 333: zomo xat noklov ntQav 
tiovtov voro) ywQit, wo wir der Hermann sehen
Erklärung tovto für z«ra tovto, propterea, zu nehmen, 
nicht beistimmen können. Man vgl. überdies Nitzsch’s 
gründliche Erörterung zu Homer’s Odyssee XII, 75, 
Th. III, S. 376 f.

Von der Genauigkeit, mit welcher Hr. M. auch in 
Hinsicht der Rechtschreibung seine Ausgabe behandelt 
hat, wollen wir nur zwei Beispiele anführen. Einmal 
ist in Akt 1, Sc. 3 gedruckt: ein Fassnachtsaufzug, wie 
in der ersten Ausgabe steht, statt Fastnachtsaufzug, für 
welche Veränderung die sprachlichen Gründe in Hrn. 
M.’s Programm auf S. 26 angeführt sind. Zweitens 
finden wir in Akt 4, Sc. 1:

So wird das Schiff zerschmettert an der Fluh, 
Die sich gähstotzig absenkt in die Tiefe, 

wo man aus Unkunde der schweizerischen Ausdrücke 
gähstrotzig in den spätem Ausgaben emendirt hat, was 
ein unsinniger Begriff ist, wie sich Weber a. a. O. 
S. 436 ausdriickt. Er sowol als Hr. M. a. a. O. S. 40 
haben gründlich nachgewiesen, dass gähstotzig in der 
Schweiz so viel als: senkrecht abschüssig bedeute.

Es könnte an diesen Bemerkungen genügen, um 
den Vorzug dieser reinlich und gut gedruckten Aus
gabe vor den übrigen Ausgaben des Schiller’schen 
Wilhelm Teil zu beweisen. Aber wir wollen bei die
ser Gelegenheit zeigen, wie sehr der Text der Schil
ler’schen Stücke überhaupt in den bisherigen Original
ausgaben gelitten habe ; dafür dürften einige Beispiele 
aus seinen gelesensten Stücken hier ihren Platz finden. 
In der Maria Stuart sagt Talbot (Akt 2, Sc. 4) zur 
Elisabeth nach der Ausgabe des Theaters von Schiller 
(1805—1807):

O Königin, dein Herz hat Gott gerührt, 
Gehorche dieser himmlischen Bewegung, 
Schwer büsste sie fürwahr die schwere Schuld; 
Reich’ ihr die Hand, der tiefgefallenen, 
Wie eines Engels Lichterscheinung steige 
In dieses Kerkers Gräbernacht hinab.

In der Octavausgabe ist die nachlässige Interpunction 
bereits durch ein Punctum nach Schuld verbessert, aber 
in den Einzelausgaben des Trauerspiels, die gleich
falls aus der Cotta’schen Offizin (1800, 1801 und 1802) 
hervorgegangen sind, hat sich sogar ein ganzer Vers 
mehr erhalten und die Stelle lautete ursprünglich so:

O Königin, dein Herz hat Gott gerührt, 
Gehorche dieser himmlischen Bewegung! 
Schwer büsste sie fürwahr die schwere Schuld, 
Und Zeit ist's, dass die harte Prüfung ende! 
Reich ihr die Hand, der tiefgefallenen, u. s. w.

In demselben Stücke finden wir S. 5 die Worte 
Elisabeths zu IMortimer:

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

Ihr zeigtet einen kecken Muth und seltne 
Beherrschung eurer selbst für eure Jahre. 
Wer schon so früh der Täuschung schwere Kunst 
Ausübte, der ist würdig vor der Zeit, 
Und er verkürzt sich seine Prüfungsjahre.

Aber der Dichter hat geschrieben : mündig, da würdig 
ganz sinnlos sein würde. Gegen Grammatik und Vers- 
maas steht in Wallenstein’s Lager (Sc. 6):

Flott will ich und müssig gehn, 
Alle Tage was Neues sehn, 

aber den ersten Jäger hat Schiller sagen lassen: 
Flott will ich leben und müssig gehn, 

man müsste denn hier gar ein Zeugma annehmen wol
len. Uber die Auslassung einer Strophe des Reiter
liedes , das in den Jahren 1805 und 1806 auf den 
Theatern zu Weimar und Lauchstädt noch gesungen, 
aber von Schiller selbst im Musenalmanach für 1799, 
wo jenes Lied zuerst erschien, weggelassen worden ist, 
habe ich ausführlicher in Jahn’s Neuen Jahrbüchern 
für Philol. u. Pädagogik XXIV, 3, S. 328 f. gesprochen; 
vgl. Hoffmeister’s Nachlese zu Schiller’s Werken III, 
220 f. In einer mit kritischer Sorgfalt veranstalteten 
Ausgabe der Schiller’schen Werke wird die treffliche 
Strophe aber nicht fehlen dürfen. Endlich gibt es ein 
Beispiel kühner, aber unglücklicher Verbesserung in 
Wallenstein’s Tode (Akt 2, Sc. 4), wo in den neuern Aus
gaben die Worte des Max Piccolomini so gedruckt sind:

Nein! wende nicht dein Angesicht von mir.
Wer aber, wie schon von Hrn. M. a. a. O. S. 37 er
innert ist, die Stelle im Zusammenhänge liesst, der 
wird leicht sehen, dass Max den Wallenstein bittet, ihn 
jetzt nicht anzusehen, da seine Persönlichkeit eine zu 
grosse Macht über ihn übe, und er durch seine Blicke 
sogleich wieder ganz in seine Macht gegeben sein würde- 
So lange Schiller lebte, lautete dieser Vers dahin :

Nein, wende nicht dein Angesicht zu mir, 
wie er z. B. in der vierten Auflage des Wallenstein 
(Tübing, 1805), die wir gerade zu Rathe ziehen kön
nen, gedruckt ist.

So viel hierüber. Betrachten wir nun, wie wich
tige Documente für die Kritik und echte Gestalt der 
Schiller’schen Werke neuerdings an das Licht geför
dert sind, als die weimarischen und manheimischen 
Theaterexemplare einzelner Stücke, das Prachtexemplar 
des Musenalmanachs vom J. 1799, mehre Handschrif
ten des Dichters selbst, briefliche Mittheilungen von 
den Familien Schiller und Cotta, und die fleissigen 
Sammlungen Hoffmeister’s in der so interessanten Nach
lese zu Schiller’s Werken — dann, sagen wir, dürfte 
wol die Hoffnung auf eine correcte, vollständige, schöne 
Ausgabe der Werke des deutschen Lieblingsschrift
stellers nicht mehr allzu fern sein. Dass Hr._ M., in 
Verbindung mit Gustav Schwab, zu der Redaction der
selben vorzugsweise befähigt sein und für die Werke 
Schiller’s, den Prutz (Literarhist. Taschenb. I, 457) mit 
vollem Rechte „unsern schönen Polarstern, den Stern 
unserer Zukunft“ genannt hat, ebenso Verdienstliches 
leisten würde, als Abeken in der musterhaften Ausgabe 
der Möserschen Werke geleistet hat, dürfte nicht zwei
felhaft bleiben.

Pforta. K. G. Jacob.
Druck und Verlag von F. a. Brockhaus in Deipzigf.
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Schriften gelehrter Gesellschaften.
Memoires de la Societe medicale d’observation de Paris. 

Tome II. Paris, 1844. Avant-propos von Valleix. Abhandlun
gen : Louis, Recherches sur la fi'evre jaune de Gibraltar de 
1828. Valleix, Recherches sur la frequence du pouls chez 
les enfants nouveau-nes et chez les enfants ages de sept mois 
a six ans. Ducrest, Recherches sur une production osseuse ä 
la surface du crane chez les femm.es mortes en couches, S. 
A. Fauvel, Recherches sur la bronchite capillaire suffocante 
chez les enfants et chez les adultes.

Memoires de la societe Linneene de Normandie. Tom. 
VII. Annees —42. Caen, 1843. Eudes Deslongchamps, 
Remarques zoologiques et anatomiques sur l'hyperoodon. Re- 
marques anatomiques sur le lapir d'Amerique. Recherches 
anatomiques sur le Sternum du Didelphis Virginiana. Note 
sur les cochons ä pendeloques. Observations pour servir ä 
rhistoire naturelle de crustaces fossiles. Moisissures deve- 
loppees pendant la vie ä la surface interne de poches aerien- 
nes d’un canard Eider. D’Hombres-Firmas, Description de 
deux terebratules (T. contracta et T. contracta plicata). E. 
Deslongchamps, Memoire sur les trochotoma. Memoires sur 
quelques coquilles fossiles des terrains secondaires du Calva
dos. Notice biographique sur la vie et les travaux de AI. 
Fred. Biot.

Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin. Aus dem Jahre 1841. Erster und zweiter Theil. 
Berlin, Dümmler. 1843. 4. (14 Thlr. 15 Ngr.) Physika
lische Abhandlungen: v. Buch über Productus oder Leptaena, 
S. 1—40. Karsten über die chemische Verbindung der Kör- 
per> —57. Magnus über die Ausdehnung der Gase durch 
die Wärme, —84. Dove über Induction durch elektromagne- 
tisirtes Eisen, —176. Müller über den Bau des Pentacrinus 
caput Medusae, —248. Weiss über das Krystallsystem des 
Euklases, —282. Link über den Bau der Farrnkräuter, —300. 
Ehrenberg, Verbreitung und Einfluss des mikroskopischen Le
bens in Süd- und Nordamerika, —446. Neumann, die Ge
setze der Doppelberechnung des Lichts in comprimirten oder 
ungleichförmig erwärmten unkrystallinischen Körpern, zweiter 
Theil, S. 1—154- — Mathematische Abhandlungen: v. Lindenau, 
Versuch einer neuen Bestimmung der Nutations- und Aberra
tions-Constanten aus beobachteten Geraden - Aufsteigung des 
Polaris, S. I_ 63. Grelle über die analytischen Resultate 
der Aufgabe des Apollonius von der Berührung von Kreisen, 
__«104. Dirksen, Bemerkungen über die Methode der Maxima 
und Minima, —139. Lejeune-Dinchlet, Untersuchungen über 
die Theorie der complexen Zahlen, 161. — Philologische 
und historische Abhandlungen : Lachmann, fernere Betrachtungen 
Über die Ilias, S. 1—42. Bekker, die ungedruckten byzanti
nischen Historiker der St.-Marcus-Bibliothek, —65. Neander, 
Charakteristik des Eustathius von Thessalomch in seiner re
formatorischen Richtung, —79. Panofka, von dem Einfluss 
der Gottheiten auf die Ortsnamen, —107. Gerhard, König 
Atlas im Hesperidenmythos, —117.

Memoires de Vacademie imp. des Sciences de St.-Peters
bourg. VI. Serie. Sciences politiques, histoire, philologie, 
Tom. VI. St.-Petersbourg, 1843. 4. F. Gräfe, Inscriptiones 
aliquot graecae nuper repertae restituuntur et explicantur, 
S. 1—48. P. v. Köppen, Russlands Gesammt - Bevölkerung 
im Jahre 1838, — 221 und 285 — 322. Köppen über die 
nichtrussische Bevölkerung der Apanage-Güter, —232. Gräfe, 
die Einheit der Sanskrit-Declinationen mit der griechischen und 
lateinischen, —284. — Tom. VII, Liv. 1. O. Bochtlingk, 
ein erster Versuch über den Accent im Sanskrit. Sciences 
mathematiques, physiques et naturelles. Tom. V, Part. 1. 
Sciences mathematiques et physiques. Tom. III, 1842 — 43. 
M. Bouniakowsky, Solution d'un problime de l’analyse de 
diophante, —16. O. Struve, Bestimmung der Constante der 
Präcession mit Berücksichtigung der eigenen Bewegung des 
Sonnensystems, —124. Peters, Numerus constans mutationis 
ex ascensionibus rectis stellae polaris in specula Dorpat, 
annis 1822 ad 1838 observatis deductus, —227. W. Struve 
sur le coefficient constant dans Vaberration des etoiles fixes 
deduit des observations qui ont ete executees ä l’observatoire 
de Poulkowa, —285. F. Bouniakowsky, note sur V emploi du 
binome factoriel pour la resolution des congrueuces du pre- 
mier degre, —286. Bouniakowsky, Solution d'un probl&me 
relatif ä un genre particulier de combinaisons, —326. Tom. 
VII, Part. 2. Sciences naturelles. Tom. V. I. B. Trinius et 
1. F. Ruprecht, Gramina agroslichea. III. Callus obconicus.

Memoires presentes ä Vacademie imp. des Sciences de 
St.-Petersbourg par divers savants et lus dans les assemblees 
Tom. IV, liv. 5. St.-Petersbourg, 1843. 4. N. G. de Schul
ten, Memoire sur les refractions et les reflexions sous des 
angles d’incidence tres-petits. W. de Besser, Monographiae 
artemisiarum sectio 1. Dracunculi.

Gelehrte Gesellschaften.
Archäologische Gesellschaft in Berlin. Am 11. 

April las Prof. Panofka über Kunstvorstellungen einer im 
Schreiben begriffenen Gedächtniss- und Erinnerungs-Göttin, ei
ner Minerva Memor oder Athene Mnemon. Prof, Zeune han
delte ausführlich über die von Gewasio in Neapel neuerdings 
veröffentlichten Inschriften. Eine briefliche Mittheilung des 
Prof. Urlichs in Bonn gab genauere Nachricht über das zu 
Köln neu entdeckte Mosaik. Prof. Jahn aus Greifswald theilte 
Bemerkungen über die von Braun bekannt gemachte volunti- 
sche Schale des Kodros mit. Oberlehrer Schönborn aus Posen 
hatte grosse und wohlgelungene Papierabdrücke lykischer Stein- 
Inschriften, eine Frucht seiner asiatischen Reisen, Tropo.i aus 
Neuchatel eine archäologische Karte des Pays de Vaud, Prof.’ 
Zahn Probeblätter neuer Lieferungen seines grossen Werks 
pompejanischer Wandgemälde zur Stelle gebracht, unter denen 
sich die reiche herculanische Wand mit dem Gemälde von Ar
gus, Io und Mercur befindet.

femm.es
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Neben der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde besteht 

in Dresden seit dem 20. August 1843 die naturhistori
sche Gesellschaft. In den Versammlungen dieses Jahres 
kamen mit Ausschluss der Gesellschaftsangelegenheiten folgende 
Gegenstände zur Besprechung. Am 8. Jan. Nach einigen Mit- 
theilungen des Prof. Dr. Richter über Lebenskraft und Lebens- 
process und über einen Fall, wo ein Kranker in Folge genom
menen Zinkes kupferhaltigen Harn von sich gegeben haben sollte, 
sprach Dr. A. Petzholdt über Formverschiedenheit im Mineral
reiche. Mit Bezugnahme auf die Roth’sche Schrift: „Die Kugel
formen im Mineralreiche“, erläuterte er, dass, wie bei allen 
Körpern, so auch bei denen im Mineralreiche die Formenver
schiedenheit durch dreierlei Kräfte bedingt sei, entweder durch 
blosse Attraction (die Kugelform) oder durch Attraction und 
Polarität (die Krystallform) oder durch Attraction, Polarität 
und Lebenskraft (die organische Form). Am 15. Jan. berich
tete Dr. A. Petzholdt theils über Proben einer angeblichen hy
draulischen Kalkerde von Wolkenstein, theils über seine Unter
suchungen in Betreff der Wärmeleitungsfähigkeit des Eises, und 
behauptete, dass es unter die Metalle ungefähr in die Nähe 
des Bleis zu stehen komme. Prof. Schubert entwickelte die 
Theorie der Bodeur’schen Baro-Thermometer mit Hinsicht auf 
ein derartiges zur Ansicht ausgestelltes Instrument. Am 29. Jan. 
Dr. A. Petzholdt brachte die übereinstimmende Bildung der pris
matischen Absonderung des Eises mit der des plutonischen und 
Deptunischen Gebirges zur Sprache, und machte dabei bemerk
lich , dass dergleichen Absonderungsformen in allen Fällen durch 
Zusammenziehung und zwar am Eise bei der Erwärmung, an 
den plutonischen Gebirgen bei der Abkühlung, an den neptuni- 
schen bei der Austrocknung bewirkt werden. Prof. Schubert 
sprach über Luftgehalt des Wassers überhaupt und insonderheit 
des Flusswassers; Prof. Dr. Seebeck über Wärmeleitungsfähig
keit des Eises. Am 6. Febr. Dr. Meurer führte zur Wider
legung des Jordan’schen Aufsatzes über Wiederersatz verstüm
melter Krystalle (in Müller’s Jahrbüchern für Physiologie, 1842) 
den Beweis, dass Krystallbcschädigungen keineswegs durch einen 
Regenerationsprocess, wie die Beschädigungen lebender Körper, 
wiederhergestellt werden, sondern, dass bei der angeblichen 
Heilung von dergleichen Krystalibeschädigungen lediglich die 
Massenanziehung des Krystalls im Spiele sei, insofern dieselbe 
auf ein in Lösung sich befindendes Material, in welche der 
Krystall eingebracht werde, dergestalt wirke, dass der Kry stall 
mittels jener Lösung sich vergrössere, die beschädigte Stelle 
sich dabei nach und nach verkleinere und endlich ganz ver
schwinde. Derselbe berichtete in Bezug auf den in den Heidel
berger medicinischen Annalen, Bd. VIII, Heft 2, erzählten Fall, 
(s. oben 8. Jan.), dass das im Harn vorgefundene Kupfer nicht 
von dem Kranken hergerührt habe, wie dies von Seiten der 
Chemie durchaus in Abrede gestellt werden müsse. Zum Schlüsse 
warf Prof. Dr. Richter chemisch-physikalische Fragen auf, bei 
deren Beantwortung Dr. Petzholdt auf die Trefflichkeit der 
Schleiden’schen Schrift: Grundzüge der wissenschaftlichen Bo
tanik, aufmerksam machte. Am 13. Febr. Prof. Herberg brachte 
angeregte Fragen über Cranioscopie zur Erledigu ig. Prof. Dr. 
Prinz sprach über Acarus scabiei und zeigte, dass, weil dieses 
Thier nicht bei der Krätze allein, sondern auch bei andern 
Krankheiten vorkomme, und auch wieder nicht bei jeder Krätze 
sich finde, es nicht als Ursache der Krätze anzunehmen sei. 
Dr. A. Petzholdt legte die Ergebnisse seiner Untersuchungen 
des tyroler Dolomits dar und bewies, im Widerspruche mit den 
Ansichten L. v. Buch’s, dass die Dolomite als Wasserabsätze, worin 
mit kohlensauren Kalk zugleich kohlensaure Magnesia nieder
geschlagen ist, betrachtet werden müssen. Am 20. Febr. Dr.

Ä. Petzholdt beschäftigte sich mit der Lösung der Frage, wie 
der Kalk auf den Humus der Ackererde wirke, und wenn er 
dabei darthat, dass der humussaure Kalk im Wasser nicht lös
lich ist, so stellte sich natürlich die Annahme derer, welche 
die Wirkung des Kalkes auf den Humus in der Bildung des 
humussauren Kalkes bestehen und diesen als im Wasser löslich 
von den Pflanzen mittels der Wurzeln aufnehmen lassen, als 
durchaus unbegründet heraus. Doch wollte Dr. Meurer die 
Existenz eines zweiten humussauern Kalksalzes, des neutralen 
und im Wasser löslichen, nicht ganz in Abrede gestellt sehen. 
Seinen Vortrag setzte Dr. A. Petzholdt am 27. Febr. fort und 
suchte nachzuweisen, dass jenes humussaure Kaiksalz nichts weiter 
als ein Doppelsalz in Verbindung von humussauerm und salz- 
sauerm Kalk sei. Prof. Schubert stellte auf Veranlassung vor
liegender Platinblättchen die Fragen auf: wie hat man zu ver
fahren, um Platin gleich dünn und gut wie Gold und Silber 
in Blättchen zu schlagen? wie lässt sich das in Blattform ge
schlagene Platin zu einem metallischen Stücke vereinigen? ist 
Platin in der Blattform statt des Platinschwamms in den Dö- 
bereiner’schen Feuerzeugen anwendbar? Die letzte Frage wurde 
bejaht entschieden; die erstem sollten sich durch weiter anzu
stellende Versuche erledigen. Dr. Fort theilte das Ergebniss 
aus seinen Berechnungen der Petzholdt’schen Versuche über das 
Verhalten des Eises beim Temperaturwechsel mit. Beim Sinken 
der Temperatur war eine fortdauernde Zusammenziehung des 
Eises bemerkbar, doch so, dass sich das Eis beim Nachlassen 
der Kälte am wenigsten und beim Nachlassen der Wärme am 
meisten zusammengezogen, mithin bei der grössten Wärme 
das kleinste und bei der grössten Kälte das grösste Volumen 
erreicht hatte. Am 5. März. Prof. Herberg sprach über das 
Koch’sche Mimrium theristocautodon, den angeblichen Levia
than der Bibel. Prof. Jähkel über Bildung der Margoinsäure 
im Ausblaserohre der Zeulenroder Dampfmaschine, sowie über 
Kupfer, insofern es als ein entfernter Bestandtheil der Pflanze 
angesehen wird. Dr. Meurer über die Verunreinigung der Gos- 
lar’schen Schwefelsäure mit Arsenik. Am 12. März. Dr. Petz
holdt und Prof. Herberg machten Mittheihingen über die eigen- 
thümliche Stellung der Zähne bei dem Misurium theristocautodon.

Chronik der Gymnasien.
Weimar.

Das Personal der Lehrer blieb im vergangenen Schuljahre 
unverändert. Dr. Gust. Alex. Zeiss, Lehrer der deutschen 
Sprache, erhielt den Professortitel. Die Zahl der Schüler war 
in vier Klassen bis Michaelis v. J. 153, zu Ostern d. J. 154. 
Im Laufe des Winters hat man für Gesang - und Instrumental
musik und für declamatorische Vorträge Abendunterhaltungen 
für die Gymnasiasten eingerichtet und von dieser auch auf einigen 
andern Gymnasien getroffenen Veranstaltung entschieden guten 
Erfolg wahrgenommen. Diese Vereine lenken den Sinn der 
Jünglinge auf ein geistiges Interesse und durch den Antheil,, 
den sie am Schönen nehmen, und indem sie die Nebenstunden 
einer Kunstübung widmen, wird eine Sicherung vor Gemeinheit 
gewonnen und eine edlere Begeisterung geweckt, die dann auch 
sich den wissenschaftlichen Studien mittheilt. Hier konnten 
schon eigene dichterische Producte von talentvollen Gymnasiasten 
zum Vortrag gebracht werden. Das Schulfest am 30. Oct. zum 
Andenken des Herzogs Wilhelm Ernst wurde durch einen kirch
lichen Gottesdienst und einen Redeactus gefeiert, zu welchem 
Prof. Dr. Heinr. Wilh. Vent durch ein Programm einlud- 
Capita quaedam de antiqua veterum educatione et institutione- 
Am 2. Febr. wurde das Geburtsfest des Grossherzogs durch 
einen feierlichen Act begangen, an welchem Prof. Dr. Karl
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Putsche in einer Rede darlegte, „wie der erlauchte Ahnherr 
des Fürstenhauses, Johann Friedrich der Grossmüthige, gerade 
in seinen Schicksalsprüfungen seine Seelengrösse am herrlichsten 
bewährt und ein Vorbild der edelmiithigsten Aufopferung hinter
lassen hat“. Zu der am 25. u. f. März abgehaltenen Prüfung 
erschien ein Programm des Directors Dr. Gernhard: De com 
positione carminum Horalii explananda. Partie. IV. Es ent
hält eine neue Anordnung des Säculargesangs, an welcher Man
cher sich versucht hat. Nach Zurückweisung einiger neuen Ent
würfe, namentlich der Einführung der Quindccimvirn, geht 
der Verfasser von dem Erfoderniss aus, nach welchem das Ge
dicht aus drei Theilen bestehen musste, und theilt die einzelnen 
Strophen auf eine einfache und durch Gründe des Inhalts ge
schützte Weise den vereinten und einzelnen Chören der Kna
ben und Mädchen zu. So ergibt sich folgende Anordnung: 
Erster Theil, Str. 1 u. 2 vereinter Chor, 3. Knaben, 4. Mäd
chen, 5. u. 6. vereinter Chor, 7. Knaben, 8. Mädchen. Zwei
ter Theil, Str. 9 abwechselnd, 10. Knaben, 11. Mädchen, 12. 
u. 13. vereint, 14. Knaben, 15. Mädchen. Dritter Theil, Str. 
16—19 vereinter Chor.

Eisenach.
Durch die am 3. Nov. v. J. dem Prof. Christ. Aug. Briegleb 

bewilligte Pensionirung rückte Prof. Dr. Weissenborn in die 
Stelle des zweiten Ordinarius, Prof. Dr. Rein in die dritte und 
als Collaborator wurde mit dem Titel eines Professors Dr. Alex. 
Wittich angestellt. Als Hülfslehrer war Collaborator Jacobi 
thätig. Die Professoren Dr. Witzschel und Dr. Schwanitz er
hielten Zulage des Gehalts. Am 2. Febr. als dem Geburtsfeste 
des Grossherzogs hielt Prof. Dr. Witzschel die Festrede, in 
welcher er die Entwickelung der dramatischen Poesie bei den Grie
chen, vorzugsweise der Tragödie, und deren nationale Bedeutung 
besprach. Für Mathematik und Physik ist ein neu entworfener 
Unterrichtsplan festgestellt worden. Die Zahl der Schüler be
trug am Schlüsse des Sommerhalbjahrs 92, am Schlüsse des 
Winterhalbjahrs 91, von denen 5 zur Universität abgingen. Zu 
der am 25—30. März gehaltenen Schulfeierlichkeit hat der Di
rector Dr. Funkhänel durch ein Programm eingeladen: „Beiträge 
zur Geschichte der Schule. Erster Theil.“ Die wahrscheinlich 
zu Ende des 12. oder Anfangs des 13. Jahrh. gestiftete Schule 
wurde 1544 in das frühere Dominikaner- oder Prediger-Kloster 
verlegt, und feiert am 18, Oct. d. J. ihr 300jähriges Jubiläum, 
insofern als an dem genannten Tage die Stiftung einer neu- 
organisirten von Kurfürst Johann Friedrich verordnet worden 
ist. Das Programm legt namentlich dar, was vor 1544 für 
die Schule gethan und verordnet worden ist, wobei manche 
erneuerte Notiz von hohem Interesse ist, wie über das Ver- 
hältniss Luther’s zur eisenachischen Schule, über die erste Vi
sitation der Schule im J. 1528 und dem dazu von Luther und 
Melanchthon verfassten Visitationsbüchlein, über die Lehrer von
1525—1544 u. A.

Gotha.
Das Gymnasium illustre besteht aus sechs Klassen, in 

welchen der Unterricht stufenweise so ertheilt wird, dass die 
untersten zugleich die Stelle eines Progymnasiums vertreten. 
Das Latein beginnt mit Quinta, das Französische mit Quarta, 
das Griechische mit Tertia, das Hebräische in Prima; auch 
wird in der obersten Klasse (Selecta) Unterricht in der eng
lischen und italienischen Sprache ertheilt. Der Cursus ist bis 
Secunda ein jähriger; eben so die Versetzung aus einer Klasse 
>n die andere. Protoephorus des Gymnasiums ist Oberconsistorial- 
director Dr. K. Gotti.Bretschneider, welcher auch im Sommer

halbjahr den Religionsunterricht in den obersten Klassen ertheilt. 
Die Hauptexamina leitet Oberconsistorialrath Dr. Eduard Adolf 
Jacobi, welcher zugleich in Behinderungsfällen die Geschäfte 
des Ephorus versieht. Äusser dem Director Oberschulrath Dr. 
Valent. Fr. Chr. Rost sind als Lehrer thätig drei ordentliche 
Professoren Hofrath M. Chr. Ferd. Schulze, Dr. Ernst Fr. 
Wüstemann, Dr. Heinr. Theod. Habich; als ordentliche Lehrer 
Dr. Herm. Theod. Kühne, Dr. Otto Herm. Schneider; als Lehrer 
der französischen Sprache Joh. Heinr. Millenet; als Hülfslehrer 
Wilh. Bertram, Dr. Friedr. Berger, Dr. Ernst Giese, Dr. K. 
Regel. Den Gesangunterrichtet leitet Cantor Justus Felsberg. 
Programme werden nicht regelmässig ausgegeben, doch sind in 
neuerer Zeit mehre lateinische Gelegenheitsschriften erschienen, 
welche den Prof. Wüstemann zum Verfasser haben. Am 
1. März wurde die Gedächtnissfeier für den am 29. Jan. ver
storbenen Herzog Ernst, unter dessen Regierung das Gymna
sium vielfache und wesentliche Verbesserungen erhalten hat, be
gangen. In derselben hielt Director Rost die Rede in deutscher 
Sprache, welche auch gedruckt erschienen ist; die von Prof. 
Wüstemann ausgearbeitete Jaeinische Rede kam nicht zum 
Vortrag, ist aber im Verlage der Hennings’schen Buchhandlung 
gedruckt erschienen, wodurch sie, wie sie es verdient, dem 
grössern Publicum zugänglich geworden ist. Inhalt und Form 
zeichnen sie unter den Gedächtnissreden aus. Sie verfolgt in 
einer belebten und eleganten Darstellung das gesammte Leben 
und Wirken des Fürsten, zeichnet dessen Charakter mit feinem 
Griffel, und beurkundet aufs erfreulichste pectus quod disertos 
facit et vim mentis. Beigefügte Anmerkungen erläutern die 
erwähnten Thatsachen.

Altenburg'.
Im Lehrerpersonal des Gymnasiums hat im vergangenen 

Schuljahre keine Veränderung stattgefunden, äusser dass dem 
Lehrer Dr. Apel das Prädicat eines Professors ertheilt worden 
ist. Zu dem am l.Nov. v. J. gehaltenen Schulactus hatte Prof. 
Zetzsche durch ein Programm: Disputatio de Theocriti Idyll. 
XV, 24, eingeladen. Auch in dem Lehrplan ist keine Ver
änderung eingetreten. Die Zahl der Schüler betrug in fünf 
Klassen 187, von denen 12 zur Universität abgingen.

Eisenberg.
Der Collaborator Groschvetter wurde zum Pfarramte in 

Thränitz befördert. Die so erledigte dritte Lehrerstelle über
nahm der bisherige Instructor der Prinzen Ernst und Moritz 
Prof. Dr. Schellenberg. Die Zahl der Schüler des Lyceums 
beträgt 38. Zu der am 25. März gehaltenen Prüfung lud der 
Rector Schwepfinger durch ein Programm ein. Quaestio de 
Xenophontis loco Anab. 2, 1, 12. Der Verfasser vervollstän
digt die von Krüger (de vita Xenophontis} aufgestellte Ver- 
theidigung des Namens Xenophons, an dessen Stelle neuere 
Herausgeber den des Theopompos gesetzt haben, und hebt die 
scheinbaren aus andern Stellen gezogenen Gegengründe hinweg, 
wobei er weitläufiger sich über die Frage von der Authen- 
t tät der xenophontischen Anabasis verbreitet. Er pflichtet der 
von Morus dargelegten Meinung bei, dass Themistogenes der 
Verfasser einer Anabasis gewesen sei, welche dem Xenophon 
vorgelegen habe, als er die Hellenika nach seiner eigenen 
Anabasis schrieb, und erklärt die noch vorhandenen, von Din- 
dorf verworfenen Fragmente jener Anabasis für echt. Das 
Wort tyaaav in der behandelten Stelle wird durch erant qui 
dicerent erklärt, und der Namen des Theopompos als die Rand
bemerkung eines Lesers betrachtet. Man folgt dem Verfasser 
gern in seiner umsichtigen Prüfung.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jchäi
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Intelli^enzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit l’/2 Ngr. berechnet.)

23üd)cr2luction in Sena»
®en 18. Suti 3- foU bie in allen ^ddßern ber Sßeologie 

unb in einigen anbern SBiffenfcßaften, befonberS ^ßilologie unb 
^ßilofopßie, feßr reicßßaltige SJibliotßef beS allßier verftorbenen 
®eß. ^ird)enratßS Baumgarten - Crusius an ben SReiflbietenben 
versteigert werben.

Kataloge von biefer SSibliotßef finb an folgenbe Herren ®ucß; 
ßänbler unb Antiquare, um biefelben ©eleßrten mitjutßeilen, ge= 
fanbt worben:

in Altenburg an £rn. SSudj^anbler ^nnp^afe^ in Tlltona an >§rn. 
25ucßß. in Tlmfterbam an £rn. 25ucßß. in 2lugS=
bürg an £rn. 35ud)ß. Stiege«; in SSaireutß ön ^rp. Jtntiq. 
®cligöberg; in SSafel an £rn. 58udhß. Scbmeiö^äufer; in Berlin 
an £rn. 23ucßß. SJefFer; in 23ern an £rn. ®ucßß. &®omp.; 
in Sonn an £rn. 53ud)ß. SWarcnS; in SSraunfdßweigan bie ®djMl= 
bndjbaubljtng; in Srenien an £rn. 23ud)ß. (bepfe; in 33reSlau an 
£rn. 23ucßß. in Äaffel an £rn. 23u^ß. in ©resben
an£rn 2lntiq. ^anffcn; in Erlangen an fBiääng’S Tlntiq-fäanblung; 
in ©ießen an £rn. S3ud)ß. SticBcr; in ©otßa an bie SJeffer’fdje 
SortimentSbudjß.; in ©Öllingen an £rn. 23udjß. ®ietmdj; in 
SreifSwalb an f?rn. 23ucßß. «Roch; in £alle an £rn. 2tuct.=Som= 
miffär Sippcrt; in ^»eibelberg an £rn. 23ud)ß. ©» SOiobr unb an £rn. 
Xntiq. Sßolf; in Äicl an bie <SdjWcv«’fd)e Sud)b-; in .Königsberg 
an £rn. ®eäfe & Unjet; in Ceipjig an ^rn. 33u<ßß. ». ®<pnl$; 
in Marburg an forn. ®ucbb- in 9Jlünd)tn an bie Sttcr.’

Qtnfialt:, in ©Ibenburg an form 23udjß. ^cpitlje; in Stoftod 
an form 23udjß. Stifter; in Stuttgart an £rm S3ud)ß. & 
gränfel; in Tübingen an form 25utßß. ^UCB; in SScimar an ben 
23ibliotßefS:®iener Siömbilbt; in SBittenbcrg an <£>rm Smßß. 3im-- 
mermantt; in 3üricf) an bie Herren 23ud)ß. Stell, $ritßli & <£om|M 

unb fönnen ßier burcß bie grrmmann’fcßt’/ ®rr¥er’fcße unb 
^ot^^aufen'fcße SBucßßanblung, folgte aueß burd) ben afabenrifeßen 
^roclamator S5aum, welcße vier leßtern aueß gegen bie gewößnlidße 
Vergütung Slufträge §u übernehmen ftet) erbieten, bezogen werben.

^ena, am 15- ®ai 1844.

3n ber Mümmel’fd^n ©ortimentsbudjßanblung in ^affe ift 
erfeßienen: }

(«Prebiger an ber fParocßialfirdje ju SBerlin) 

borgen Hänge nnö 05 oft eö gßort 
* Gin

(Erbauungabucß auf alle ^a^r im Jlaßrc.
3weiter S5anb.

Elegant geheftet. 35 Ggr» (20 g@r.)
®a§ vorfleßenbe SlnbacßtSbud) beS rüßmlicßfl befannten 9Ser= 

faffers fi$ b&tt ölten andern
imdjertt ber Slrt babureß, baß es 1) nießt bloS 
unb , fonbern jugleicß eine lieMtdie
JSIttmeitlefe 4trßfii$ffw unb 
barbietet, baS in ben -
fteUcrn aKer 
niebergelegt ift, unb baß es 2) nach bern ge=
orbnet ift unb bem ßefer bie 9Jlöglid)feit gewährt, an jebem <Sonn= 
tage SonntagSanbad)tcn, an jebem ^efttage ^eftbetrad)tungen ju 
lefen. Somit bleibt es immer ittu unb $eiigemä^, unb 
eignet fi^ r mie fein anbereS, §u einem 4)affen^en

(Soeben erfdjeint in unferm SSerlage unb ift burcß alle SSuißßanbs 
langen ju besiegen:

S^ewe ^eitJetin.
© d) rt> eijerif d) e «Wonatöf^rift.

Zweiter Zaljrgang.
8. (40 — 48 S5ogen.) Sdbrlicb 2 Sfjlr. 20 ^Rgr. (2 Shlr. 16 g®r.)

Sßir erlauben unö biefe nun unter ganj oeränberter 9les 
baction erfdjeinenbe unb etwas anberS eingcri^tete Seitf^rift oon 
neuem böflidjft ju empfehlen.

Sie ^eloetia ift ba§ einzige in ber S^weij erfdjeinenbe beutfdje 
Sournal, welkes, ohne fidj in bie ©pecialiläten unb ba§ ^arteiwefen 
ber übrigen Slätter unb Leitungen verlieren ju muffen, bie widjtigften 
vaterlänbifdjen ßeitfragen unb 23egebenteilen in Staat, Äirdje unb 
(Schule, Literatur unb Äunft, rußig, leibenfcßaf11oS unb 
grün bild) befpredjen fann unb fidß babureß einen bauernben SBertß, 
ein Sntereffe für Sn= unb Sluölänber ju erwerben fueßt. SBir 
bürfen um fo eßer ein allgemeines publicum auf biefe Seitf^rift auf; 
merffam maeßen, als ber Siebaction non feßr namßaften Seiten 
unb Scannern verfdjiebener icbod) gemäßigter Slicßtungen tßa= 
tige Unterjtü^ung verfproeßen ift. hiervon, fowie von bem allgemeinen 
Sntereffe ber berüdftdjtigten fragen unb ©egenftänbe mag feßon ber 
Snßalt beS erften Doppelheftes beS neuen SaßrgangS zeugen- Daffelbe 
entßält nämlicß unter bem Sitcl übet batet'
länbifeße 3M^än&e// folgenbe äuffäße: ^roteftantiSmuS unb Äatßo= 
lictSmuS in bet Scßweij; Uber bie f(ßwci;erif^en Kanäle, nebft einer 
.Karte ber Sintß correction, gejeießnet ton £errn ©berftl. £. ^efta: 
lojjis unter bem Stiel „Giftonib“ politifdje Überfluten, Stovellen, 
■fRefrologe aller in ben SDtonaten Sanuar unb Februar verftorbenen 
berüßmten Scßwcijer; unter bem Sitel „Literatur Ser Sdßtveij0 
einen 2luffaß über ftßwcijerifcße ^iftoriogrupßie von ^)rof. Dr. S- 3. 
Röttinger, SRecenfioncn; Sibltograpßie (fd)wetjerifd>e Sournaliftif).

& ßettet in BüHdj»

Soeben ift bei uns erfdjienen:

über bie
wt$ -1) okteinmije

SSon
Dr. %. «.

^ofs unb Suflijrathz orbentl. gjrofeffor ber Siechte ju Sena.
SEit bi&bet ungetrübten ttr^unöen»

®r. 8. 23rofcß. $)reiS 20 9?gr.
jßeiJJjig, im 2Jtai 1844.

g^ri^möttw’fcße SBud)ßanblung.

Durch alle Buchhandlungen ist von F. A« ®rocJ<Jiaug in 
Leipzig zu beziehen:

Altnordisches Lesebuch.
Aus der skandinavischen Poesie und Prosa bis zum 
XIV. Jahrhundert zusammengestellt und mit übersicht

licher Grammatik und einem Glossar versehen
von

JFr. Ch. Dietrich.
Gr. 8. Geh. 2 Thlr.
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Dritter Jahrgang. J44. 15. Juni 1844.

Theologie.
1. Handbuch der Kirchengeschichte. Von H. E. F. 

Guerike, Professor der Theologie zu Halle. Fünfte 
vermehrte und verbesserte Auflage. (Erste Auflage, 
1833.) Zwei Bände in 12 Heften. Halle. Gebauer. 
1843. Gr. 8. 4 Thlr.

2. Kirchengeschichte von Dr. Karl Hase. Fünfte ver
besserte Auflage (Erste Auflage, 1834.) Leipzig, 
Breitkopf & Härtel. 1844. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

3. Universalgeschichte der christlichen Kirche. Lehr
buch für akademische Vorlesungen von Johannes 
Alzog, Professor der Exegese und Kirchengeschichte 
am erzbischöflichen Clerical-Seminar zu Posen. Zweite 
umgearbeitete und vermehrte Auflage. (Erste Auf
lage, 1840.) In zwei Hälften. Mainz, Kupferberg. 
1843. Gr. 8. 3 Thlr. 15 Ngr.

4. Geschichte der christlichen Kirche. Von J. Anne- 
garn, Professor der Kirchengeschichte und des Kir
chenrechts am Lyceum Hosianum zu Braunsberg. 
Erster bis dritter Theil. Münster, Hegensberg. 1842 
—43. Gr. 8. 3 Thlr. 22l/2 Ngr.

Oie genannten Werke bezeichnen nicht die verschie
denen Formen, aber die verschiedenen Standpunkte 
der compendiarischen Kirchengeschichtschreibung, wie 
sie dermalen in der abendländischen Christenheit, je 
nach den verschiedenen Entwickelungspunkten dersel
ben berechtigt sind, zwar zum Theil schon der Ver
gangenheit verfallen, aber einer solchen, die noch eine 
Macht übt auf die Gegenwart. Die beiden erstgenann
ten, der protestantischen Kirche angehörigen, sind wol 
Allen, die an diesen Studien Theil nehmen, nicht ganz 
unbekannt, und es bedarf hier nur einer abschliessen
den Betrachtung. Hr. Dr. Guerike steht wesentlich auf 
dem Standpunkte des alten, des ursprünglichen Prote
stantismus, dem ein Genosse der heiligen Trinität, der 
Weltschöpfer selbst, persönlich vom Himmel herabge
kommen, die Kirche gegt findet hat mit durchaus über
menschlicher Kraft, als die Arche, in der allein Ret- 
tun°' ist aus der Sündfluth, die den übrigen Theil der 
Menschheit begräbt. Die andere Schrift, zu der sich 
der Unterzeichnete bekennt, steht auf dem Standpunkte 
des neuen, des entwickelten Protestantismus, den man 
verwerfen, aber als eine welthistorische Thatsache. die 
nun bereits auch ihr Jubiläum begangen hat, nicht ab
leugnen kann. Diesem Standpunkte ist das Christen
thum die absolute Religion, in der geschichtlichen Ei
genthümlichkeit, in der Christus sie begründete, allmä- 
lig alle Völker vereinend, aber ebendeshalb das gott- 
gesegnete Werk der Humanität und Frömmigkeit selbst;

jeder Religionsgründer, so weit er es redlich meinte, 
ein Johannes Baptista derselben. Jener vergangene 
Standpunkt hat auch für die Geschichtschreibung et
was Grossartiges: unmittelbar über der Kirche waltet 
der Sohn Gottes, „der in der Krippen lieget und hän
get an einer Jungfrauen Zitzen, aber sitzet gleichwol 
zur rechten Hand Gottes des allmächtigen Vaters,“ 
die ganze Kirchengeschichte wird da zur Gottesge
schichte im Kampfe mit satanischen Gewalten und mit 
menschlicher Schwachheit. Das Gläubige und Unbe
dingte dieses Standpunktes ist in Guerike’s Kirchenge
schichte nicht zu verkennen, wenn sie schon etwas 
ergriffen und abgeschwächt ist von einer anders ge
wordenen Zeit. Auch eignet sich jene Anschauungs
weise für die Geschichte der Kirche, wiefern sie bereits 
abgeschlossen hinter uns liegt, denn sie war einst die 
in der Kirche selbst wirkliche und mächtige. Nur in 
die Geschichte des neuern Protestantismus, wie er mit 
Melanchthon und Zwingli in einzelnen, damals über
wundenen Gedanken anbricht und seit der Mitte des 
18. Jahrh. zur Herrschaft gelangte, kann sie sich nicht 
finden, daher diese Geschichte der neuern Zeit bei 
Hrn. G. mitunter zu einem blossen Zetergeschrei über 
dieselbe geworden ist. Doch ist anzuerkennen, dass 
Manches, was nur dem Affect und der Manier ange
hörte, in den letzten Auflagen gemildert oder geschwun
den ist; wahrscheinlich im Zusammenhänge mit der 
persönlich beruhigten Stellung des Verf., nachdem jetzt 
in Preussen nicht blos nach der Ansicht von Kabinets- 
ordren lutherisch zu glauben und zu leben vergönnt 
ist, sondern auch nach der eigenen Ansicht der Bethei
ligten. So ist gegen die Union der beiden evangeli
schen Kirchen eine prächtige, einige Seiten lange Pe
riode verschwunden, von welcher der Widerstand „ge
gen die alles göttliche und menschliche Recht indiffe- 
renzirende und nivellirende und durch dämonisch-anti
christlichen Revolutionsgeist sich scheusslich unirende 
und uniformirende Welt“ nur ein Particulchen war. 
So ist auch aus den Zeittafeln das Hauptereigniss des 
J. 1833 entschwunden: „kirchliche Abrogirung des 
Wortes vom Kreuze im Weimarischen;“ und wir dür
fen uns wieder getrosten, dass im Weimarischen das 
Christenthum noch nicht officiell abgeschafft ist. *) Da
gegen erhält jetzt Magdeburg, einst die Kanzlei unsers 
Herrgotts, in diesen Zeittafeln seinen Denkzettel, es 
heisst zu 1840: „Der Rath des alten Magdeburg pa- 
trocinirt die schamlose Verwerfung der Gottheit Christi 
durch einen Prediger Sintenis.“

Hr. G. hat sich gleich in der ersten Vorrede als 
den Schüler, wenn auch keineswegs sklavischen Schü-

) Die Sache bestand nach Aufl. 1, S. 894 dann., dass ein Aus
schreiben des Ober-Consistoriums in Weimar zur Abhaltung eines 
Busstags sich nicht im Sinne der Anselmischen Genugthuungslehre 
ausgesprochen hat.
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ler Neander’s offen bekannt, dein „in Inhalt und Form“ 
seine ganze Darstellung viel zu danken habe. Dies 
besteht vollkommen in der Wahrheit. So weit sich 
dieses übersehen lässt, bildeten Neander’s Vorlesungen 
die Substanz dieser Kirchengeschichte in ihrer ersten 
Gestalt, aber Hrn. G.’s Gesinnung ist schärfer, ortho
doxer; während Neander Keinen verdammt, an dem er 
Etwas von Christo findet, spricht Hr. G., mit Ausnahme 
einiger Kirchenväter und Heiligen, nur die unverfälsch
ten Lutheraner selig. Unerwarteter ist der Einfluss, 
welchen die Kirchengeschichte des Unterzeichneten auf 
alle folgende Ausgaben des G.’schen Werkes ausgeübt 
hat. Es ist hier nicht die Rede von einem Einflüsse 
des Geistes, dessen habe ich mich nicht zu rühmen. 
Auch meine ich nicht einige formelle Aneignungen, 
z. B. das Capitel „Zug der Reformation durch Europa“. 
Wer etwas Brauchbares der Art erfindet, mag sich 
freuen, wenn Andere sich es aneignen, hat doch auch 
er, bewusst und unbewusst, Vorthei le der Geschicht
schreibung, die Andere vor ihm mühsam aufgefunden 
haben, sich angeeignet. Auch meine ich nicht ein gut 
Theil ausgewählte Literatur, besonders Quellenliteratur, 
die plötzlich, conform meinen Mittheilungen, in Hrn. 
G.’s zweiter Auflage aufgetaucht ist. Sondern ich meine 
unzählige einzelne Stellen, eine wahre Blumenlese aus 
meiner Kirchengeschichte, welche Hr. G. ohne irgend 
eine Andeutung ihres Ursprungs, der seinigen einge
webt hat, wortgetreu oder mit. leichten Umbiegungen. 
Ich habe mich nicht darüber äussern mögen, so lange 
der Verf. von der Staatsgewalt unterdrückt war, und 
habe sieben Jahre geschwiegen, um ihm Zeit zu lassen, 
sich auf irgend eine ihm angemessene Weise über die
ses Verhältnis» auszusprechen, damit nicht etwa, da 
die Auflagen unserer Werke sich durchkreuzen, künf
tig einmal Jemand denken könne, ich hätte ihn ausge
schrieben. Aber noch in seiner neuesten Auflage (S. 21) 
ist von meiner Kirchengeschichte nur mit den Worten 
die Rede, in der Kategorie der kurzem neuen Lehr
bücher: „und das von Hase;“ dann wird (S. 34) mein 
Leben Jesu aufgeführt mit dem Zusatze: „als literari
sche Materialiensammlung4*, als fürchtete Hr. G., seine 
orthodoxe Reinigkeit dadurch zu beflecken, dass er 
etwas anders in meinen Schriften sähe, als literarische 
Materialiensammlungen.

S. 112. Nach 20 Monaten ei
ner thatenrefchen Alleinherrschaft, 
nach einem rastlosen vergeblichen 
Leben, fiel er (Julian) noch ein 
Jüngling, im Kampfe gegen die 
Perser (363).

S. 73. Er (Antonius) stärkte 
die Bekenner vor Gericht, diente 
den Gefangenen, den Märtyrer
tod, den er suchte, fand er nicht. 
Durch sein Wort wurden Kranke 
geheilt. Denn nicht selten erhörte 
Gott sein Gebet, er rühmte sich 
dessen nicht, noch murrte er, 
wenn er nicht erhört wurde, son
dern pries Gott über Beides. 
Kein Erzürnter ging unversöhnt 
mit seinem Widersacher, kein 
Trauernder ohne Trost von ihm.

S. 123. Gregor von Nazianz, 
durch Neigung und Schicksal 
zwischen der Stille eines be
schaulichen Lebens und den Stür
men der Kirchenverwaltung um- 
hergeworfen, ohne dass ihn das 
Eine oder das Andere befriedigt 
hätte.

Ich weiss, was der Vorwurf, den ich ausgesprochen 
habe, unter deutschen Gelehrten sagen will, und mir 
würde nicht ziemen, ihn auszusprechen, wenn ich ihn 
nicht unwidersprechlich erwiese. Dies wird urkundlich 
dadurch geschehen, dass ich eine Anzahl Stellen ne
beneinander stelle, welche in der ersten Ausgabe mei
ner Kirchengeschichte von 1834 stehen, und in der 
zweiten Ausgabe Guerike’s von 1837 copirt sind, ohne 
eine Spur ihres Daseins in seiner ersten Ausgabe; und 
es versteht sich, dass hier nicht solche Stel’en gemeint 
sein können, in welchen ein einfacher Thatbestand, oder 
ein bekanntes Quellencitat berichtet ist. denn die haben 
wir alle mehr oder minder gemein, sondern solche, 
denen der Geschichtschreiber sein bestimmtes Bild und 
Gepräge aufgedrückt hat.

Hase. 1834. Gucrilxe. 1837.
S. 8. Cassiodorus, Consul 514, S. 13. Im sechsten Jahrh. setzte 

veranstaltete gegen das Ende Cassiodor, Consul 514, gegen das 
seines bewegten Lebens im Frie- Ende seines bewegten Lebens in
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den seines Klosters gemeinschaft
lich mit dem Sachwalter Epipha
nias einen Auszug aus Socrates, 
Sozomenus und Theodoret, das 
Handbuch des Mittelalters.

S. 57 f. Seit dem letzten Jahre 
Trajan’s hatten die Juden in hoff
nungslosen Empörungen gegen 
ihr Schicksal gekämpft. — Ha
drian beschloss, um nicht ein gan
zes Volk tödten zu müssen, die 
Vernichtung seiner Nationalität. 
— Palästina war eine Wüste. 
Allen Juden wurde bei Todes
strafe untersagt, die heilige Stadt 
zu betreten, nur am Jahrestage 
ihrer Zerstörung durften sie von 
den fernen Bergen sie sehn und 
beweinen.

S. 56. In diese schwere Zeit 
versetzt die sinnreiche Volkssage 
das Entschlummern der sieben 
Jünglinge zu Ephesus, welche un
ter TheodosiusII. (447) erwachten 
und verwundert das verfolgte 
Zeichen des Kreuzes herrschen 
sahen über die Stadt und die Welt.

S. 48. Die Christen haben die
sen Verfolgungen nichts als ein
zelne Betheuerungen ihrer Un
schuld und eine schweigende Er
gebung entgegengesetzt. 61. Die 
Blüthe der Apologetik fällt in 
das Zeitalter der Antonine, als 
die Kirche nach ihrem äussern 
Bestehen von Furcht und Hoff
nung gleich bewegt, und jeder 
Ansicht frei und öffentlich sich 
auszusprechen vergönnt war.

S. 98. Die Kinderlehre einem 
Gehülfen überlassend, führte er 
(Origenes) seine Schüler durch 
das ganze Bereich griechischer 
Bildung zum geistigen Verständ
nisse der Schrift und zur christ
lichen Philosophie. S.

Guerlke. 1837.
der Stille seines Klosters gemein
schaftlich mit dem Sachwalter 
Epiphanius aus Socrates, Sozo
menus und Theodoret die Ilisto- 
ria tripartita zusammen, das Hand
buch des Mittelalters.

S. 66. Seit dem letzten Jahre 
Trajan’s hatten die Juden — in 
immer neuen blutigen hoffnungslo
sen Empörungen gegen ihr Schick
sal gekämpft; Hadrian beschloss’ 
die gänzliche Vernichtung der jü
dischen Nationalität. — Palästina 
war eine vollständige Einöde. 
Allen Juden ward bei Todestrafe 
verboten, die heilige Stadt zu be
treten; nur am Jahrestage ihrer 
Zerstörung durften sie von den 
den fernen Bergen sie sehen und 
beweinen.

S. 77. In diese schwere Zeit 
versetzt die Sage das Entschlum
mern der sieben Jünglinge zu 
Ephesus, welche unter Theodo
sius II. (447) erwachten und ver
wundert das hart verfolgte Zei
chen des Kreuzes herrschen sahen 
über Stadt und Volk.

S. 86. Bis auf Hadrian’s Zeit 
hatten die Christen aller Verfol
gung nichts als einzelne Betheue
rungen ihrer Unschuld — und 
eine schweigende Ergebung ent
gegengesetzt. - Die Blüthe der 
Apologetik fällt sodann in das 
Zeitalter der Antonine, als die 
Kirche äusserlich von Furcht und 
Hoffnung gleich bewegt, und je
der Ansicht offenes Aussprechen 
vergönnt war.

S. 184. Die Kinderlehre jetzt ei
nem Gehülfen überlassend, strebte 
er seine vielen Schüler durch das 
ganze Bereich griechischer Bil
dung zu einem geistigen Ver- 
ständniss der Schrift und zu 
christlicher Wissenschaft anzu
leiten.

S. 201. — wäre nicht Julian 
nach 20 Monaten einer thaten- 
reichen Herrschaft, nach einem 
rastlosen vergeblichen Lebenr 
schon 363 fast noch Jüngling, im 
Perserkriege gefallen.

S. 239. Er — stärkte die Be
kenner vor Gericht, diente den 
Gefangenen, und Niemand wagte 
ihn anzutasten. — Kein Erzürn
ter ging unversöhnt mit seinem 
Widersacher, kein Trauernder 
ohne Trost von. ihm. Auch leib
liches Leid heilte nicht selten 
sein Gebet; aber er rühmte sich 
dessen nicht, noch murrte er, 
wenn er nicht erhört ward, son
dern pries Gott über Beides.

S. 275. Gregorius von Nazianz, 
durch Neigung und göttliches 
Walten zwischen der Stille eines 
beschaulichen Lebens und den 
Sorgen und Stürmen der Kirchen
verwaltung umherbewegt, ohne 
dass ihn das Eine oder das Andere 
für immer ganz befriedigt hätte.
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S. 206. Hinkmar leugnete nicht 
die Echtheit, sondern nur die 
Rechtsgültigkeit dieser (pseudo- 
isidorischen)Decretaien für Frank
reich, als nicht aufgenommen in 
die Gesetzbücher der gallicani- 
schen Kirche.

S. 208. Octavianus — nahm 
der Erste einen kirchlichen Na
men an, Johann XII, als hoffe er 
die Ausschweifungen seines welt
lichen Lebens von seinem kirch
lichen Namen und Amte zu trennen.

S. 210. Gregor VI., der die 
Schmach dieser Erwerbung (Er- 
kaufung des Papstthums) als ein 
Opfer für die Rettung der Kirche 
ansah.

S. 260. Hroswitha hat die Tha- 
ten Otto’s des Grossen in ge
reimte Hexameter, die Gedanken 
des Christenthums in die Form 
des Terenz gebracht. S. 209. 
Gerbert, der durch sein Wissen 
so hoch über sein Zeitalter ge
stellt und aus niederm Stande so 
wunderbar erhoben schien, dass 
durch der Deutschen Verehrung 
und der Römer Abneigung die 
Volkssage aufkara, er habe dem 
Teufel seine Seele für das Papst- 
thum verkauft.

S. 218. (Gregor VII. und Ma- 
thildis.) Die echten Denkmale zei
gen das Verhältniss eines treuen 
Vaters zu seiner geistlichen Toch
ter, die mit schwärmerischer Liebe 
seinem hohen Geiste huldigt.

S. 222. Gottfried von Bouillon 
wurde durch das Heer als erster 
König ausgerufen, obwol sein 
frommer Heldensinn verweigerte, 
da eine Königskrone zu tragen, 
wo der Sohn Gottes die Dornen
krone getragen hatte.

S. 238. Aus dem höchsten, Gott 
allein verantwortlichen Richter
amte der Päpste und aus dem al
ten Ruhme der reinen Bewahrung 
des Glaubens wurde hie und da, 
nirgends unbedingt und ohne Wi
derspruch , ihre Untrüglichkeit 
gefolgert. Doch immer erkannten 
sie die Glaubensartikel und die 
hergebrachten Kirchengesetze als 
die Normen und Grenzen ihrer 
Gewalt.

S 246. Des Volkes Herzlichkeit 
rief im Sprengel von Lyon selbst 
einen Hund, der für das. Kind 
seines Herrn heldenmüthigkämpfte 
v.nd starb, als einen Märtyrer und 
Kinderheiligen an.

Guerike. 1837.
S. 433. Er leugnete nicht die 

Echtheit, sondern nur die Rechts
gültigkeit dieser Decretalen für 
Frankreich, als nicht aufgenom
men in die Gesetzbücher der gal- 
licanischen Kirche.

S. 134. Der erste Papst, der 
bei seiner Thronbesteigung den 
Namen geändert hat, als hoffe er 
die alten Sünden dadurch vom 
heiligen Amte zu trennen.

S. 437. Gregor VI., der die 
Schmach dieser Erwerbung als 
ein Opfer für die Rettung der 
Kirche ansah.

S. 461. Sie hat unter Anderem 
die Gedanken des Christenthums 
in die Form des Terenz gebracht. 
— Das Staunen einer dunklen 
Zeit über den Umfang seiner 
Kenntnisse, sowie das über sein 
Emporsteigen bis zur höchsten 
geistlichen Würde, verbunden mit 
römischer Abneigung gegen ihn, 
rief die Volkssage hervor, er habe 
dem Teufel seine Seele für das 
Papstthum verkauft.

S. 495. — bei Mathildis, der 
kindlich eifrigen Verehrerin des 
Papstes und der schwärmerisch 
huldigenden Vertrauten seines 
hohen Geistes.

S. 498. Gottfried von Bouillon, 
selbst zwar die Königskrone ver
schmähend, wo sein Herr die 
Dornenkrone getragen, war durch 
das Heer als erster König von 
Jerusalem ausgerufen worden.

S. 515. — Aus dem höchsten, 
Gott allein verantwortlichen Rich
teramte und aus dem alten Ruhm 
der Rechtgläubigkeit sie folgernd, 
doch durchaus nicht allgemein, 
und nirgends unbedingt. Theore
tisch erkannte der Papst die 
Glaubensartikel und die herge
brachten Kirchengesetze als die 
Normen seiner Gewalt.

S. 537. .Das Volk, dessen naive 
Herzlichkeit im Sprengel von Lyon 
selbst einen Hund, der für das 
Kind seines Herrn kämpfte und

i ’ ak e*nen Märtyrer und 
Kinderheihgen anzurufen ver
mochte.

b. 543. so erhielt doch der 
christliche Cultus, eine Darstellung 
des Unendlichen eben in endlicher 
Form, eine hohe Entwickelung 
in der heiligen Kunst, als einer 
der herrlichsten Erscheinungen 
dieses Zeitalters, vorzüglich im 
Kirchenbau, dessen Blüthe gegen 
das Ende dieser und in den An
fang der nächsten Periode fällt, 
in die Zeit, als Meister Gerhardt
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zeichnete (1248) und Erwin v. 
Steinbach den Vorbau des Strass
burger Münsters gründete (1275).

S. 371. Verlassen vom Abend
lande wurde das neue Rom nach 
einem letzten ruhmvollen Kam
pfe am 29. Mai 1453 von den 
Türken mit Sturm genommen und 
die Sophienkirche zur Moschee 
entweiht. — Mohammed II. gab 
den Überresten des griechischen 
Volks eine milde Knechtschaft 
und des Glaubens Freiheit. Die 
Christen behielten die Hälfte der 
Kirchen, bis am Anfänge des 16. 
Jahrh. der Sultan Selim ihnen 
davon nahm, so viel er wollte. 
Der Patriarch, als hoher Staats
beamter vom Sultan bestätigt oder 
entsetzt, war von nun an der 
Vertreter und Richter seines 
Volks.

S. 352 f. — Tauler, der schon 
als beliebter geistvoller Prediger 
von einem Laien überführt, dass 
ihm dierechte Weihe des Geistes 
im Absterben von der Welt und 
Ichheit fehle, durch geistige Ar
muth und Demuth ein Herzena- 
erschütterer wurde, der mit neuen 
Zungen zur geistlichen Armuth 
als zur rechten Gottgleichheit 
reizte. Er hat auch gepredigt, 
dass beiderlei Schwert nicht zu 
verwechseln sei.

S. 338. Dieselbe sinnliche An
dacht in Krämpfen von Wollust 
und Schmerz führte in einigen 
Städten längs des Rheines die Rei
gen der Tänzer (1374, 1418), 
deren Epidemie als dämonische 
Besitzung, in Strassburg durch 
Anrufung des heiligen Veit, be
handelt wurde.

S. 362. Erasmus eignete sein 
Werk Leo X. zu und stellte dessen 
feierlichen Dank der verketzernden 
Unwissenheit entgegen.

S. 411. Die Mönche verstumm
ten vor der glühenden Beredsam
keit des landtiüchtigen Minoriten 
Lambert von Avignon, eine durch
greifende Reformation wurde be
schlossen, welche der Hofprediger 
Adam Krafft, in seiner Sanftmuth 
mächtig über die Herzen., soweit 
möglich schien, alhnälig einführte.

S. 443. Maria erlag ihrer Schwer- 
muth und dem Hasse ihres Volks 
(1558).

S. 542 f. Der Kaiser erklärte 
nach vielerlei Gewaltthätigkeiten 
die Schenkung seines Vorfahren 
Kaiser Karl’s wegen ihres Mis- 
brauchs für zurückgenommen. _  
Pius VII. verwarf jeden Gehalt 
als einen Schimpf. —. jys Napo
leon nach dem Unglücke in Russ
land die öffentliche Meinung hoch
halten musste, gewann er dem 
Papste das Herz ab und schloss

Guerike. 1837.
den Plan des kölner Doms zeich
nete (1248) und Erwin v. Stein
bach den Vorbau des Strassbur
ger Münsters gründete (1275).

S. a93. Constantinopel und das 
griechische Reich fiel, verlassen 
vom Abendlande, nach einem letz
ten ruhmvollen Kampfe am 29 
Mai 1453 in die Hände Moham- 
med’s II. und seiner stürmenden 
Türken. . Die dortigen Christen 
behielten in einer milden Knecht
schaft, die Hälfte der Kirchen 
[bis im Anfänge des 16. Jahrh. 
Sultan Selim ihnen nahm, so 
viele er wollte] und Freiheit des 
Glaubens. Doch die Sophienkirche 
war zur Moschee und der Patri
arch zum hohen Staatsbeamten 
geworden, den der Sultan bestä
tigte, auch nach Gefallen ent
setzte.

S. 648. Tauler, nachdem ihm, 
schon als beliebtem geistvollen 
Redner, unter eines Laien wun- 
derhafter Vermittelung erst die 
rechte Weihe des Geistes im Ab
sterben von der Welt und Ichheit 
zu Theil geworden, einer der 
gewaltigsten Prediger seiner Zeit, 
dessen Ziel zwar stets Reichthum 
in Gott durch geistliche Armuth 
war, der aber auch öffentlich ge
gen die unheilvolle Verwechselung 
von beiderlei Schwert zu predi
gen sich nicht gescheuet hat.

• S- S. * 7v<)0- Ei«e ganz verwandte 
sinnliche Busse in Krämpfen von 
Wollust und Schmerz führte 1374 
und sodann 1418 in einigen Städ
ten längs des Rheines auch Reigen 
von Tänzern, deren Epidemie als 
dämonische Besitzung, in Strass
burg durch Anrufung des heiligen 
Veit, behandelt wurde.

S. 344 f. Alles kirchliche Le
ben concentrirte sich im Cultus, 
der als Darstellung des Unendli
chen in endlicher Form seine 
höchste Entwickelung in der hei
ligen Kunst erhielt, welche daher 
die herrlichste Erscheinung dieses
Zeitalters ist. — Die Blüthe die
ser (deutschen) Baukunst fällt ins
*3. u. 14. Jahrh., als Meister Ger
hardt den Plan des kölner Donis

S, 724. Er eignete sein N. T. 
Leo X. zu, und stellte dessen 
feierlichen Dank der verketzernden 
Unwissenheit entgegen.

S. 832. Auf einer Synode zu 
Homburg vertheidigte ein ehema
liger Franziscaner, Lambert von 
Avignon, in glühender Beredsam
keit siegreich die evangelischen 
Grundsätze, und eine nun be
schlossene kirchliche Reformation 
fühlte darauf der Hofprediger 
Adam Krafft, in seiner Sanft- 
muth mächtig über die Herzen, 
alhnälig ein.

S. 908. Auch die blutige Maria 
erlag schon 1558 ihrer Schwer- 
muth und dem Hasse ihres Volks.

S. 934 f. Der französische Kai
ser erklärte nach vielerlei Ge- 
waltthätigkeiten die Schenkung 
seines Vorfahren Kaiser Karl’s 
wegen ihres Misbrauchs für zu
rückgenommen. Der Papst, jeden 
Gehalt als einen Schimpf ver-

Erst 181$ Kess 
Pius VII. sich momentan bewe
gen, zu E ontainebleau ein Con- 
cordat zu genehmigen, durch
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zu Fontainebleau (1813). ein Con- 
cordat, durch das die Einsetzung 
der Bischöfe der Willkür des 
Papstes entzogen und von dessen 
weltlichem Regimente nicht die 
Rede war. Aber der heilige Va
ter wurde bald von tiefer Schwer- 
muth über dieses Zugeständniss 
ergriffen und nahm nach dem 
Rathe der freigegebenen Cardi
nale Alles zurück. Der Kaiser, 
ohne Rücksicht darauf, publicirte 
das Concordat als Reichsgesetz.

S. 549. Pius VIII., ein Lieb
ling des vorigen Pius, ein kran
ker, freundlicher Greis.

S. 547 f. Mit glänzendem Ta
lent vertheidigte de Lamennais 
die unbedingte Nothwendigkeit 
einer unfehlbaren Kirche und ver
barg in «einer Redlichkeit nicht 
das theokratische Recht des Papst- 
thums über das Königthum. — 
Lamennais bekannte die Verein
barkeit des Katholicismus mit 
der Volkssouveränität, und fo- 
derte, dass der Klerus allem Ge
halte, aber auch aller Einmischung 
des Staats absagend, wieder arm 
und frei werde. 1 Er fand in Rom 
keine Gunst, und brachte, um 
sich treu zu bleiben, das Opfer 
de« Gehorsam«.

S. 523 f. Das Parlament von 
Paris foderte den Erzbischof vor 
seine Schranken. Der König 
verbot alle Einmischung in geist
liche Angelegenheiten. Das Par
lament berief sich auf seinen Eid, 
jedem Bürger zu seinem Rechte 
zu verhelfen. Sein siegreicher 
Kampf gegen den Hof war im 
Sinne des Volks. Benedict XIV. 
vermittelte den Frieden durch 
einen milden Hirtenbrief (1 /5(>). 
— Das mystische Element de« 
Jansenismus hat in einzelnen 
Schw ärmern (Convulsionnaires ) 
fortgelebt, welche ihr Gefühl zur 
schauerlichen Wollust steigernd, 
den Umsturz des Thrones und 
der Kirche weissagten, bis tief 
in die Revolution hinein, als Er
füllung und Weissagung schon 
zusammenkam.

S. 477. in diesem Sinne hat 
Cassander ein Gutachten gestellt, 
welches mit dem Zugeständnisse 
alleiniger Beweisführung aus der 
heiligen Schrift die Rechtfertigung 
durch Glauben und . Werke als 
die Vermittelung zwischen zwei
erlei Einseitigkeit erwies, und die 
Hierarchie erhalten wollte, indem 
es ihre Misbräuche nebst man
cherlei mit der Zeit gewordenem 
und veraltetem, wie den Cölibat, 
preisgab.

S. 456. Nur zuweilen erinner
ten einzelne gedrückte Theolo
gen, dass Christus die Seinen 
nicht aus der päpstlichen Skla-
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welches die Einsetzung der Bi
schöfe dem Papste entzogen und 
von dessen weltlichen Regiment 
nicht die Rede war. Von tiefer 
Schwermuth über dieses Zuge
ständniss ergriffen, nahm er aber 
Alles zurück. Der Kaiser jedoch 
publicirte das Concordatals Reichs
gesetz.

S. 935. Pius VIII., ein Lieb
ling des vorigen Pius, ein kran
ker, freundlicher Greis.

S. 936. Der talentvolle Verthei- 
diger der unbedingten Nothwen
digkeit einer unfehlbaren Kirche, 
ja des theokratischen Rechts des 
Papstthums über das Königthum, 
aber auch der Vereinbarkeit des 
Katholicismus mit der Volkssou
veränität, und der Vertreter der 
Federung, dass der französische 
Klerus allem Gehalte, aber auch 
aller Einmischung des Staats ab- 
sagend, wieder arm und frei 
werde, de Lamennais, fand in Rom 
keine Gunst, und schwieg.

S. 964. Das Parlament foderte 
deshalb den Erzbischof vor seine 
Schranken. Der König verbot 
alle Einmischung in geistliche 
Angelegenheiten; das Parlament 
aber berief sich auf seinen Eid, 
jedem Bürger zu seinem Rechte 
zu verhelfen, und sein siegreicher 
Kampf gegen den Hof war im 
Sinne des Volks. Endlich ver
mittelte Benedict XIV. den Frie
den (1756) durch einen milden 
Hirtenbrief. Aber convulsioni- 
rende Schwärmer, den Umsturz 
des Thrones und der Kirche weis
sagend, gab es noch, als schon 
die schauerlich drohende Weis
sagung mit der Erfüllung zu
sammentraf.

S. 975. Das Gutachten suchte, 
mit dem Zugeständnisse alleiniger 
Beweisführung aus der heiligen 
Schrift, eine Rechtfertigung durch 
Glauben und Werke als Vermit
telung zwischen zweierlei Ein
seitigkeit zu erweisen, und wollte 
die Hierarchie erhalten, indem es 
ihre Misbräuche nebst mancherlei 
mit der Zeit Gewordenem und 
Veraltetem , wie den Cölibat, 
preisgab.

8. 990. Nur zuw eilen erinnerte 
die Kirche daran, dass Christus 
die Seinen nicht aus der päpst
lichen Sklaverei errettet habe,

Dr. IP. Hand in Jena.
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verei errettet habe, um sie zu 
Knechten der Politici zu machen.

S. 429. Beza, der in Frankreich 
unter glänzenden Verhältnissen 
aufgewachsen, als vielverspre
chender Humanist die Freuden 
der Wissenschaft und des Lebens 
genoss, wie einst Abälard, aber 
in die reformirte Kirche gerettet 
u. s. w.

S. 584. Dagegen der grosse 
Brahmane Rammohun-Roy, wel
cher die Schätze indischer und 
christlicher Gelehrsamkeit in sich 
vereint hat, die rein sittliche 
Verehrung des einigen Gottes als 
Wiederherstellung des ursprüng
lichen Brahmaismus und als Ein
heit desselben mit dem wahren 
Evangelium verkündete.

S. 579. Der Unitarismus hat 
sich als Secte wenig verbreitet, 
weil er sich als Ansicht ausbrei
ten konnte.

S. 586. Die Hinrichtung des 
ehrwürdigen Patriarchen Grego
rius am Ostersonntage an den 
Pforten seines Palastes zerriss 
das letzte Band zwischen einem 
niedergetretenen Volke und sei
nen Tyrannen. — Da die unmit
telbare Verbindung mit einem 
vom Sultan eingesetzten Patriar
chen nicht statt finden konnte, 
liess die katholische Regentschaft 
durch eine Versammlung der Bi
schöfe zu Syra (August 1833) 
beschliessen, dass die orthodoxe 
Kirche Griechenlands kein ande
res Oberhaupt anerkenne als Je- 
sum Christum, dass die Verwal
tung der Kirche dem Könige zu
komme, und durch eine von ihm 
eingesetzte permanente Synode 
von Erzbischöfen den heiligen 
Canones gemäss geschehen werde.

Dies sind nur Beispiele, aus allen Perioden her- 
ausgegriffene; allerdings sind auch in den Noten mehr
mals Quellenbelege hinzu citirt, nämlich dieselben, die 
von mir angeführt sind. Hält Hr. G. den Beweis nicht 
für genügend, so kann ihm, nur nicht in unserer Lite
ratur-Zeitung, die wir zu Wichtigem brauchen, das 
Contingent meiner Landeskinder, die ich zu allen fol
genden Auflagen seiner Kirchengeschichte habe stel
len müssen, in einer weit imposantem Masse vor’s 
Auge geführt werden. Er hat ursprünglich seiner Kir
chengeschichte das Motto vorgesetzt: „Ich bin ein Kö
nig Das Angemessnere in Bezug auf die berührte 
missliche Seite seines Werks liesse sich noch kürzer 
ausdrücken, deutsch oder latein. Aber ich bin fern 
davon, den ehrenwerthen Charakter des Verf. angreifen 
zu wollen. Die Glaubensfreudigkeit, die durch seine 
Schriften geht, hat sich auch im Leben durch ernste 
Opfer bewährt; nur, wir haben alle unsere Fehler, und 
ihm scheint der allerdings schwierige Begriff literarischen 
Eigenthums noch sehr im Dunkeln zu liegen, oder er ge
denkt wenigstens in der Literatur apostolische Güter
gemeinschaft einzuführen. (£>ie Fortsetzung folgt.)
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um sie zu Knechten der Politici 
zu machen.

S. 1109. Th. de Beze — in 
Frankreich unter glänzenden Ver
hältnissen aufgewachsen, 1547, 
nachdem er als vielversprechen
der Humanist die Freuden der Wis
senschaft und der Welt genossen, 
wie einst Abälard, zu Genf in die 
reformirte Kirche gerettet u. s. w\

S. 1156. In Ostindien hat neu
erlich auch der grosse Brahmane 
Rammohun - Roy , welcher die 
Schätze indischer und christlicher 
Gelehrsamkeit in sich vereint hat, 
die Verehrung des einigen Got
tes als Wiederherstellung des ur
sprünglichen Brahmaismus und 
als Einheit desselben mit dem 
Christenthum verkündigt.

S. 1176. Der Unitarismus hat 
sich als Secte wenig verbreitet, 
weil er sich als Ansicht ausbrei
ten konnte.

S. 1214. Im Anfänge des grie
chenländischen Aufstandes war 
der Patriarch Gregorius von 
Konstantinopel am Ostersonntage 
an den Pforten seines Palastes 
hingerichtet worden; seitdem war 
die unmittelbare Verbindung mit 
einem vom Sultan eingesetzten 
Patriarchen zerrissen, und im 
August 1833 liess die katholische 
Regentschaft des jungen König
reichs durch eine Versammlung 
der Bischöfe zu Syra beschlies
sen, dass die orthodoxe Kirche 
Griechenlands kein anderes Haupt 
anerkenne als Jesum Christum, 
dass die Verwaltung der Kirche 
dem Könige zukomme, und durch 
eine von ihm eingesetzte perma
nente Synode von Erzbischöfen 
den heiligen Canones gemäss ge
schehen werde.
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(Fortsetzung aus Nr. 144.)
Die beiden andern Kirchengeschichten gehören der 
katholischen Kirche an. Hier ist jener Standpunkt, 
den wir für den Protestantismus als einen fast vergan
genen bezeichneten, allgemeingültig und nothwendig. 
Auch hat er hier, wo die Kirche, welche ihm als die 
allein berechtigte gilt, in ununterbrochener Überliefe
rung bis in die apostolische Zeit hinaufreicht, eine ganz 
andere historische Berechtigung. Diese Kirche, welche 
durch so viele Märtyrer begründet und durch so viele 
Heilige verherrlicht ist, welche die Weltherrschaft einst 
in ihrer Hand trug, welche die neuere Kunst und Wis
senschaft geboren, welche so viel Segen und so viel 
Fluch über die Erde gebracht hat, — man kann in der 
That versucht sein, sie mit dem Reiche Gottes aufErdenzu 
verwechseln. Die Beschränktheit dieses katholischen 
Standpunkts ist, einerseits gegen das Alterthum hin 
ist ihm die freie Forschung hinsichtlich derjenigen 
Voraussetzungen versagt, auf denen der römische Ka
tholicismus ruht, andererseits ist ihm die Reformation 
etwas durchaus Unbegreifliches, er ist genöthigt, den 
Protestantismus wie eine gewöhnliche Ketzerei zu be
trachten, während doch der tiefe christliche Inhalt und 
die welthistorische Bedeutung desselben sich ihm fort
während aufdringt. Die beiden Richtungen, in die der 
Katholicismus seit vier Jahrhunderten auseinander ge
gangen ist, die ultramontane und die liberale, sind 
durch unsere neuesten Kirchenhistoriker nicht in be
stimmter Weise vertreten.

Hr. Dr. Alzog gehört derjenigen Richtung an, die 
wir als eine ideale zu bezeichnen gewohnt sind, indem 
sie den Katholicismus, in seinen Dogmen und Bräuchen 
religiöse Ideen nachweisend, mit der neuen Wissen
schaft und Bildung zu versöhnen strebt; eine Richtung, 
welche in Frankreich durch Chateaubriand begonnen 
und durch Lamennais damals, als das französische 
Volk ihn noch den letzten Kirchenvater nannte, theo
logisch ausgebildet, unter uns in der Literatur durch 
Görres repräsentirt, seit er die Jacobinermütze von sich 
warf, theologisch aber vornehmlich durch Möhler ent
wickelt ist, den grossen Möhler, wie Hr. A. ihn zu 
nennen pflegt, den auch ich als einen edlen Feind mei
ner Kirche, wie als einen Jugendfreund, wir waren 
zusammen in Tübingen Privatdocenten, werth halte.

Diese ideale Fassung versucht auch im historischen 
Urtheile überall eine Ausgleichung des ultramontanen 
und liberalen Gegensatzes, der dann doch oft nur 
verdeckt werden kann, indem das urtheilende Subject 
sich bald auf die eine, bald auf die andere Seite neigt. 
So urtheilt der Verf. S. 674 f. über die Beschlüsse von 
Constanz für die Oberherrlichkeit eines allgemeinen 
Conciliums, diese magna Charta des liberalen Katholi
cismus: „an sich waren diese Grundsätze unstatthaft 
und verwerflich; sie passten nicht für einen gesunden 
Körper, in welchem alle Theile vereint zu gemeinschaft
lichen Zwecken wirken müssen. Danach steht das 
Haupt weder über, noch unter dem ganzen Körper, es 
besteht mit ihm und in ihm, ist ohne ihn todt, wie auch 
alles Übrige ohne das Haupt todt ist. Die hier aus
gesprochene Überordnung des Concils passt also nicht 
für den normalen Zustand der Kirche, doch schien sie 
nothwendig durch die Verhältnisse, die sich auf abnorme 
Weise gestaltet hatten.“ Hiermit scheint nur der Ge
gensatz versöhnt. Aber es versteht sich von selbst 
und ist weder zu Constanz noch zu Basel verleugnet 
worden, dass im friedlichen gesunden Zustande der 
Kirche ihre Macht in dem mit dem Papste einigen 
Concilium, nach dieser bildlichen Sprachweise, im Haupte 
und in den Gliedern ruht. Die Streitfrage tritt erst 
dann hervor, wenn Spaltungen untl Misbräuche einge
treten sind, deren Abstellung vom Papste nicht zu hof
fen ist, kurz wenn das Papstthum auf der einen, die 
öffentliche Meinung der Kirche auf der andern Seite 
steht. Und für diesen Fall, wo die Frage erst prak
tisch wird, stellt sich der Verf. doch auf die Seite des 
Conciliums, dessen Grundsätze er unstatthaft nennt.

Es liegt nicht im Sinne dieses Standpunkts, jene 
Beschränktheit, auf die wir hin deuteten, als der katho
lischen Geschichtschreibung nothwendig, zu übertreiben. 
Doch geschieht das zuweilen aus Gewohnheit und im 
Amtseifer. So versichert uns der Verf. S. 100: „Nach 
verbürgten Nachrichten kam Petrus schon 42 n. Chr. 
nach Rom. Nach seinem schönen Briefe befand er 
sich zur Zeit der Abfassung desselben in Babylon, of
fenbar Rom.“ Woher weiss denn Hr. A., dass, nicht 
in einer allegorisirenden Schrift des Mittelalters,, son
dern in dem einfachen Grusse eines apostolischen Brie
fes Babel offenbar Rom bedeute? und er hat verges
sen uns mitzutheilen, durch wen jene Nachrichten ver
bürgt worden sind. Ist ihm auch nur ein einziges Zeugniss 
aus den drei ersten Jahrhunderten der Kirche bekannt 
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für dieses frühe Kommen des Petrus nach Rom, die
sen schüchternen Vordersatz, den er allein noch drucken 
zu lassen wagt für das 25jährige römische Bisthum des 
Petrus! Dagegen ist ihm doch bekannt, dass wir aus 
gleichzeitigen Quellen nur das Eine wissen, dass Petrus 
im J. 44 sich zu Jerusalem im Kerker und um’s J. 52 
ebendaselbst inmitten der Gemeinde befand. Der Verf. 
weist bei dieser Gelegenheit seinen Kirchengenossen 
Ellendorf hart zurecht, der die Zeugnisse des Alterthums 
so recht cavalierement zu beseitigen wisse. Der arme 
Ellendorf war freilich kein grosser Geschichtsforscher, 
aber sein Gegner verfährt in dieser Sache ebenso 
leichthin, und wenn er jenen auf Beweisführungen ver
weist, in denen der volle Ernst der wissenschaftlichen 
Forschung sich zeige, so wird er selbst gleich in der 
zuerst angeführten Abhandlung des gelehrten Herbst 
etwas ganz anderes finden als den Beweis, dass Petrus 
schon im J. 42 nach Rom gekommen und daselbst 
,,Oberhirt“ geworden sei. Der Katholicismus bedarf 
auch nicht mehr als die Behauptung, dass Petrus in 
Rom gelehrt habe und gestorben sei, wo sich dann 
von selbst versteht, dass in einer Gemeinde, in der 
Petrus lehrte, er das höchste Ansehen übte; und dafür 
sprechen wenigstens alte, unverdächtige Traditionen. 
Insgemein vermäntelt der Verf. nicht die dunkeln Sei
ten der römischen Hierarchie, und nur von der neue
sten Zeit rühmt er uns (S. 1097) in kirchlich politischen 
Verhandlungen „die römische Gradheit.“ Auch gegen 
die Reformatoren ist er nicht durchaus ungerecht, — und 
es ist nur katholischer Stil, wenn er sie die s. g. (so
genannten) Reformatoren nennt, freilich in rein histo
rischen Schriften eben so ungeschickt, als wenn wir 
schreiben wollten, die sogenannte katholische Kirche, 
— doch wird er es zuweilen, indem er sich an Ein
zelnes hängt und dann in Widerspruch mit sich selbst 
geräth. So als Folge von Luther’s Stellung zum Bau
ernkriege wird berichtet (S. 776): „dass Luther auf
hörte, was er einst zu werden schien, nämlich ein 
Mann des Volks zu sein: er ward nun ein Mann der 
Fürsten.“ Will ihn der Verf. etwa unter diesem Titel 
in die Walhalla einschwärzen, die so parteiisch und 
undeutsch aussieht ohne Luther? Aber anderwärts 
(S. 805 und noch einmal 1013) findet er in Luther’s 
Schriften, und sicher nicht blos in denen vor 1525, 
Grundsätze und Äusserungen, „die auch einem Jaco- 
biner des 18. Jahrh. Ehre gemacht haben würden.“ 
Und in Bezug auf die „den Papisten vorgeworfene ab
göttische Heiligenverehrung“ gibt er uns zu bedenken 
(S. 806), dass dieselbe in der vollendetsten Form an 
dem Reformator von seinen Anhängern ausgeübt wor
den sei. Ich glaube selbst, dass niemals ein Heiliger 
von so vielen Millionen so liebevoll verehrt worden 
ist, wie Luther fortlebt im Herzen seines Volks. Aber 
ebendeshalb ist es lächerlich zu sagen, weil er sich 
gelegentlich auch nicht darum kümmerte mit der Volks

gunst zu brechen, dass er nicht immer ein Mann des Volks 
gewesen sei; was ist er denn sonst gewesen? Über
haupt dieser Luther, dieses Gebirg mit scharfen Kan
ten, dessen Haupt bald im Äther des Himmels strahlt, 
bald mit Wolken umhüllt ist, wohl auch Feuer speit, 
scheint recht eigentlich bestimmt zu einem Eck- und 
Probierstein der katholischen Geschichtschreibung. Aber 
ich zweifle gar nicht, dass eine Zeit kommen wird, wo 
es eben so sehr zur katholischen Bildung gehören wird, 
gerecht über Luther zu urtheilen, wie etwa ich versucht 
habe, Gregor dem VII. und Innocenz dem III. gerecht zu 
werden. Der Verf. hat sich dafür, dass die Überein
stimmung und das Fundament der protestantischen 
Kirche nur noch im Negiren der katholischen Lehren 
bestehe, auf den Unterzeichneten selbst berufen (S. 
1141), in dessen Entwürfe einer zeitgemässen Confes
sio fidei es heisse, Art. II: Quisnam evangelicns? 
Socium evangelicum agnoschnus quemcunque christiamim. 
qui externam Ecclesiam nullam fall! nesciam perfectam- 
que profiteatur. Aber wenn hier das Merkzeichen des 
evangelischen Protestantismus nur in der Protestation 
gegen die Anmassungen der andern Kirche gesetzt 
wird, so ist ja nicht von Türken und Heiden die Rede, 
welche gegen die katholische Kirche protestiren, son
dern von Christen, und was wir unter Christen ver
stehen, hat der vorhergehende erste Artikel ausgespro
chen: Quisnam christianus? Ilominem christianum cen- 
semus, qui pietatem suam a Christo acceptam, vel cum 
Christo coniunclam habeat. Nur durch das Übersehen 
dieser Grundbestimmung mit ihrem positiven Inhalte 
hat es den Anschein gewonnen, als hätte ich die pro
testantische Eigenthümlichkeit blos negativ bestimmt ; 
es gilt aber auch für uns der Spruch: christianus mihi 
nomen, evangelicus cognomen.

Die Kirchengeschichte von Hrn. A. ist schon bei 
ihrem ersten Erscheinen in katholischen Journalen als 
ein Ereigniss begrüsst worden, und in der That sie ist 
das erste kirchengeschichtliche Lehrbuch in der deutsch
katholischen Kirche, welches mit einem echt wissen
schaftlichen Charakter einen lebendigen Hauch des 
Geistes verbindet. Hinsichtlich der Darstellung ist uns 
ein Widerspruch aufgefallen, der Stil ist insgemein ge
wandt, bewegt, frisch, oft was man neuerlich etw’as 
freigebig geistvoll nennt, und doch auch zuweilen so 
verfehlt und incorrect, dass ich vermuthe, da dieses 
Buch von der östlichsten Grenze des Vaterlandes kommt, 
dass der Verf. das Deutsche nicht als Muttersprache 
rede, daher sich auch erklären dürfte, warum er kei
nen besondern Werth auf Luthers Bibelübersetzung 
legt. Um nach Recensentenweise einige Beispiele die
ser Schattenseite anzuführen, gleich der Anfang des 
Vorworts zur zweiten Auflage ist eben so schief ge
schrieben als geziert gedacht: „Die Theilnahme, welche 
mein Lehrbuch der Kirchengeschichte bei einem weiten 
Kreise von Lesern gefunden hat, und gegen alle Er-
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Wartung schnell vergriffen wurde, hat in mir die Über- 
zeugung befestigt, dass ein Werk in dieser Form ein 
Bedürfniss war; zu gleicher Zeit aber erregte diese 
Erwägung in mir ein unendliches Schmerzgefühl dar
über, dass das unter den schwierigsten Begegnissen 
gearbeitete Werk in so unvollkommener Gestalt dem 
katholischen Publicum übergeben worden ist.“ Doch 
ist in dem neuen Abdrucke dieser Vorrede, der mit 
der zweiten Hälfte des Werks ausgegeben wurde, die 
so schnell vergriffene Theilnahme glücklich verschwun
den. Von Eugenius III. nach seiner Abreise von Clair
vaux heisst es S. 541: „Dem Dahingeschiedenen sandte 
der h. Bernhard sein berühmtes Buch de consideratione^ 
In deutschen Landen dürfte man schwerlich einen 
Brief an einen Dahingeschiedenen zu bestellen wissen. 
Unter den Greueln der französischen Revolution wird 
erzählt (S. 1021), wie ein Frevler eine consecrirte Ho
stie einem Esel mit den Worten vorwarf: „Friss Rindvieh 
diesen Gott!“ Der Verf. hat in seinem Anecdotenquell 
wohl bete oder betail gelesen, was denn freilich auch 
Rindvieh heissen kann, aber in der Anwendung auf 
einen Esel wäre dies eine Transsubstantiation für die 
Spötter.

Das Buch ist als Lehrbuch für akademische Vor-, 
lesungen gegeben. In der neuen Auflage ist es ziem
lich dick für diesen Zweck geworden, 1187 Seiten; 
aber das ist etwas relatives und die Kirchengeschichte 
ein so reicher Gegenstand, dass immer noch genug 
übrig bleibt für den mündlichen Vortrag. Nur dünkt 
mich, dass der Verf. sich Manches vorweg genommen 
habe, was sich gerade der mündlichen Überlieferung 
eignet, und oft fehlt seinem Stile die concise Strenge 
eines rechten Compendiums. Ich rechne dahin lang
weilige Ankündigungen Dessen, was gesagt werden soll, 
statt einfach mitten in die Sache zu führen, so S. 924: 
„Wenn wir die vielfachen Anregungen zur religiösen 
und wissenschaftlichen Bildung innerhalb der katholi
schen Kirche noch einmal übersehen, so dringen sich 
uns folgende Bemerkungen auf.“ Ferner unnöthige 
Verwunderungen, so S. 276, nachdem bereits bemerkt 
ist über die Anfänge des Monophysitismus, dass sich 
„ganz unerwartet“ eine neue Irrlehre gebildet habe, 
heisst es von Eutyches: „wer hätte erwarten können, 
dass er in ein neues, entgegengesetztes Extrem verfal
len sei!“ Das ist eben die Sache des Geschichtschrei
bers zu zeigen, warum es so geschah, und unter allen 
kirchlichen Steitigkeiten bezeichnet kaum eine andere 
«inen so naturgemässen Entwickelungspunkt als der 
Monophysitismus nach der gewaltsamen Unterdrückung 
des Nestorianismus, d.h. nachdem die zu weite Fassung 
der beiden Naturen in Christo verdammt worden war, 
«lacht die zu enge Fassung sich geltend. Sodann ] 
fromme Stossseufzer, z. ß. über Tertullian S. 184: 
j^nöchte er doch nicht zum Montanismus übergegangen 1 
sein!“ über die Russen S. 484: „möchte diesem Volks- j

stamme in der Folge doch die Theilnahme an der rei
chen Lebensentwickelung der römisch-katholischen 
Kirche nicht gefehlt haben!“ Solche gutgemeinte 
Wünsche, die es besser wollen, ais Gott es Gewollt 
hat, steigen auf in unserm menschlich beschränkten 
Gesichtskreise, der Verf. mag sie, wenn er es für an
gemessen hält, auf seinem Katheder aussprechen: zur 
Geschichte gehören sie nicht, am wenigsten in ein 
Compendium. Endlich wird auch durch gedankenlose 
Anwendung kirchlich erbaulicher Ausdrucksweisen die 
geschichtliche Wahrheit mitunter geradezu irritirt, so 
S. 408: „Harald, der fränkischen Dynastie verpflichtet, 
kam 826 zum Kaiser nach Mainz und wurde sammt 
seinem Gefolge durch das Bad der heiligen Taufe von 
Neuem geboren.“ Von den Gründen, durch welche 
Harald zur Taufe bewogen wurde, ist wenigstens höchst 
zweifelhaft, ob sie zunächst dem Reiche Gottes oder 
einem andern galten, was man aber am Kaiserhofe 
von seinem Gefolge dachte, erhellt aus den Anecdoten 
des Monachus Sangallensis.

Der Unterzeichnete ist vielleicht einigermassen be
rufen, ein Urtheil über die Form dieser Kirchenge
schichte abzugeben, da man sie wol eine Übersetzung 
seiner eigenen Kirchengeschichte ins Katholische neip 
neu könnte. Auch in katholischen Zeitschriften ist dies 
anerkannt worden. So heisst es in der Tübinger 
Theologischen Quartalschrift (1841. Hft. 2, S. 336): 
„Hr. Alzog hat sichtlich das oben erwähnte Werk von 
Hase zum Muster und Vorbild der Form und Darstel
lung genommen.“ Ei- hat sich dessen nicht zu schä
men, denn es ist eine Nachahmung mit Geist und mit 
grosser Bereicherung des Stoffes. Ich aber konnte 
mich nur freuen, hierdurch die Grundsätze der Kir 
chengeschichtschreibung, die sich mir bewährt haben 
auch in der andern Kirche verbreitet zu sehen. Mis- 
licher ist, dass auch Hr. A. viele einzelne Stellen mei
nes Luches, wie soll ich sagen? abgeschrieben, oder 
doch paraphrasirt, oft nur auf eine unmotivirte Weise 
etwas verändert hat, die fast aussieht wie ein Unkennt- 
lichmachenwollen. Da, was dem Einen recht, dem 
Andern billig ist, muss ich auch diese Behauptung 
durch einige Beispiele zur Evidenz bringen, wobei die 
Stellen aus meinem vierten Drucke, der seiner zweiten 
Ausgabe vorlag, den entsprechenden Stellen derselben 
gegenüber zu stellen sind.

Alzog. 1843.Hase. 1841.
S. 63. Was Montanas in schwär

merischem Gefühle verkündet 
hatte, bildete Tertullian zum hell
dunkeln Bewusstsein aus.

S. 44. In diese schwere Zeit 
versetzt die sinnreiche Volkssage 
das Entschlummern der sieben 
Jünglinge zu Ephesus, welche 
unter Theodosius II. (447) er
wachten und verw undert das ver
folgte Zeichen des Kreuzes herr
schen sahen über die Stadt und 
die Welt.

S. 16a. Tertulhan hat, was 
Montanus un schwärmerischen 
Gefühle ahnete, 2U klarem Be- 
wusstsein gebracht.

8. 2-8. Es entstand die schöne 
öage, die sieben, in der Verfol
gung des Decius zu Ephesus ent
schlafenen Jünglinge seien unter 
Theodosius II. voll freudigen 
Staunens erwacht, das verfolgte 
Kreuz als Siegespanier über die 
Stadt und die Welt wehen zu 
sehen.

S. 132. Auf solche Weise wurde 
die Kirche in derZeit einer schran
kenlosen Willkür zum Horte der 
Volksfreiheit, und Heilige übernah
men die Rolle der Volkstribunen.
• ^hristenthum hat S. 382. Nur dem Einflüsse der
in dieser Zeit der plötzlichen, Kirche ist es zuzuschreiben, dass

S. 294. So wurde die Kirche 
in Zeiten schrankenloser Willkür 
2n,H“rt ®r Rechte und 
Freiheiten des Volkes
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Hase. 1841.

Mischung eines naturwüchsigen 
Volks mit einer verderbten Civi- 
lisation den Sinn für das Höhere 
im Volke bewahrt.

S. 174. Karl der Gr. sprach 
latein, verstand griechisch, aber 
seine Hand. an das gewaltige 
Schwert gewöhnt, suchte spät 
und mühsam Buchstaben zu zeich
nen.— Seine eigene Bildung ging 
von Italien aus.

S. 245. Das Resultat der Be
kehrung des deutschen Nordens 
für Europa war die Sicherung 
der Küstenländer.

S. 188. Der kaiserliche Hof, 
unruhig über die Verbindung mit 
den Normannen, liess durch die 
lombardischen Bischöfe den Bi
schof Cadolaus von Parma, Ho- 
norius II., als Papst ausrufen, 
dessen eigenes Leben eine Bürg
schaft für Simonie und Concubi- 
nat gab.

S. 207. Was seit der Völker
wanderung begonnen hatte, voll
endete sich in den Stürmen des 
neunten und zehntenJahrh., die ger
manischen Volksgemeinden freier 
Krieger und Grundeigenthümer 
lösten sich auf in ein Lehnsver- 
hältniss vielfach verschlungener 
Herrschaft und Abhängigkeit.

S. 211. Der Papst war so gross 
in der Meinung der Völker, dass 
die Bischöfe durch seine Über
ordnung an Würde nichts verlo
ren, aber durch seine Hülfe ihre 
Unabhängigkeit gegen die Für
sten möglichst bewahrten. — Das 
Recht des Bischofs, alle Kirchen
ämter seines Sprengels zu be
setzen, wurde durch das Patro
natrecht beschränkt, welches auch 
von Laien durch Fundation einer 
Kirche oder Pfründe gesetzmässig 
erworben wurde.

S. 213. Die Stolgebühren fielen 
vornehmlich dem niedern Klerus 
zu als freiwillige Opfergaben. 
Besoldung vom Staate verschmähte 
die Kirche als ihrer Würde und 
Freiheit gefährlich. Die Reich
thümer der Kirche blieben durch 
reichliche Spenden an die Armen 
volksbeliebt.

S. 216. Der Klerus theilte die 
Gebrechen seiner Zeit, aber ein
zelne Verwilderte oder Verbre
cher geben kein Maas für die 
allgemeine Sittlichkeit, einzelne 
Declamationen über die allgemeine 
Verworfenheit des Klerus gehen 
von mönchischer Befangenheit
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Alzog. 1843.
in jener Zeit der plötzlichen Mi
schung eines naturkräftigen Volks 
mit einer verderbten Civilisation 
ihm der Sinn für das Höhere be
wahrt wurde.

S. 389. Den Trieb nach Wis
senschaft, die Karl erst im spä
tem Alter sich aneignete und die 
nur mit dem Schwerte vertraute 
und geübte Hand zum Schreiben 
gewöhnte, hatte er zuerst in Ita
lien empfangen.

S. 411. Die Bekehrung dieser 
nordischen Stämme war für die 
Civilisirung Europas von der 
grössten Bedeutung; erst nach
dem dieselbe erfolgt, waren die 
Küstenländer sicher und der wei
tern Cultur fähig!

S. 448. Die Kaiserin, unzufrie
den über das Bündniss des Pap
stes mit den Normannen, — liess 
die lombardischen Bischöfe den 
Cadolaus, Bischof von Parma, un
ter dem Namen Honorius II. zum 
Papste wählen, einen Mann, des
sen eigenes Leben eine Bürgschaft 
für Simonie und Concubinat gab.

S. 453. Die Bischöfe wurden 
nothwendig in das Lehnswesen 
hineingezogen, welches seit der 
Völkerwanderung begonnen und 
sich nun in den Stürmen des 
neunten und zehnten Jahrh. voll
endete; die germanischen Volks
gemeinden freier Krieger und 
xrundeigenthümer lösten sich auf 

in ein Lehnsverhältniss vielfach 
verschlungener Herrschaft und 
Abhängigkeit.

S. 458. Die Bischöfe hatten 
durch ihr engeres Anschliessen 
an den allgemein verehrten Ober
hirten der Kirche und durch 
grössere Unterordnung nichts in 
den Augen der Völker verloren, 
wohl aber so eine grössere Un
abhängigkeit von ihren Fürsten 
erlangt. — Das Recht des Bi
schofs alle kirchlichen Ämter sei
ner Diöcese zu besetzen, wurde 
durch das Patronatrecht be
schränkt, das Laien durch Fun- 
dationen einer Pfründe oder 
Kirche gesetzlich erworben hatten.

S. 460. Wirklich waren durch 
die reichlichen Spenden an die 
Armen die Kirchengüter volksbe
liebt. Die Stolgebühren fielen 
besonders dem niedern Klerus zu, 
und wurden als freiwillige Opfer
gaben gespendet; eine Besoldung 
vom Staate begann die Kirche 
mehrfach von sich abzuweisen 
als ihrer Würde und Freiheit ge
fährlich.

S. 486. Doch wurden die La
ster der Geistlichen oft maaslos 
übertrieben und im Eifer auf die 
Allgemeinheit ausgedehnt; der 
Klerus theilte ja auch selbst in 
der verworrensten Epoche die 
Tugenden des Zeitalters, ja er 
hat sie durch eigene Heiligkeit

Dr. F. Hand in Jena.
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aus, der Klerus theilte auch die 
Tugenden dieses Zeitalters, ohne 
die seine noch im Steigen begriffene 
Herrschaft unbegreiflich wäre.

S. 172. Die feierliche Pracht 
des Cultus war die verständlich
ste Sprache für die kräftige Sinn
lichkeit ungebildeter Völker.

S. 190. Die Einheit des Papst- 
thums mit der Sache der Refor
mation , das Bedürfniss einer 
höchsten sittlichen Macht in die
ser Zeit der Gewaltthaten und 
die rechtmässige Herrschaft des 
Geistes über das blos Leibliche, 
als dessen Träger der Staat an
gesehen wurde, konnte die besten 
Zeitgenossen für diesen Glauben 
gewinnen, obwol auch solche 
nicht fehlten, welche das folge
rechte Ziel dieser Allmacht in 
eines Menschen Hand erkannten.

S. 193. Weltliche Noth und 
Begierde, romantische Lust und 
abergläubische Hoffnung hatten 
ihr Theil daran: dennoch war 
der Geist, der diese Massen zwei 
Jahrhunderte durch bewegte, ein 
Gedanke, der nicht von dieser 
Welt ist. Aber nicht nur einem 
heiligen Grabe galt die Unterneh
mung, sondern auch der christli
chen Ehre, dem Siege des unter
drückten Christenthums im Mor
genlande. — Gottfried von Bouil
lon wurde als erster König von 
Jerusalem ausgerufen, obwol sein 
frommer Heldensinn verweigerte, 
da eine Königskrone zu tragen, 
wo der Sohn Gottes die Dcrnen- 
krone getragen hatte.

S. 292 f. Die Befestigung des 
Kirchenstaats, die Befreiung Ita
liens von ausländischer Herrschaft, 
die Fernhaltung beider Sicilien 
vom deutschen Reiche, die Ret
tung der Kirche im Morgenlande, 
die Bevormundung des christli
chen Staatenvereins, die Ausrot
tung der Ketzer und die strenge 
Ordnung der Kirche waren die 
Gedanken dieses reichbegabten 
Priesterfürsten. — Seine Predig
ten sind alttestamentlich und bil
derreich. Aber aus spielenden, 
spitzfindigen Allegorien erhebt 
sich ein tiefer Ernst der Gesin
nung mit grosser Gravität des 
Ausdruckes.

(Die Fortsetzung folgt.)
Druck und Verlag von IT. A. Brockhaus in Leipzig»

Alzog. 1843.
angeregt, woher sonst auch sein 
steigendes Ansehen?

S.502. Der vorherrschend äusser
lichen (!) Richtung der Germanen 
entsprechend musste auch der Cul
tus prunkvoller sein. Die feierliche 
Pracht desselben war die verständ
lichste Sprache für die kräftige 
Sinnlichkeit ungebildeter Völker.

S. 519 f. Sein Plan, das Staats
leben auf das Christenthum zu 
basiren, erscheint grossartig und 
musste in einer Zeit der Gewalt- 
thätigkeit, wo das Bedürfniss ei
ner höchsten sittlichen Macht, der 
Herrschaft des Geistigen über das 
Leibliche und Irdische, wofür der 
Staat galt, gerade bei den edel
sten Gemüthern sich des unge- 
theilten Beifalls erfreuen; wobei 
aber auch keineswegs übersehen 
ward, wozu solche Allmacht in 
eines Menschen Hand führen könne, 
sowie auch die aus jener Idee fak
tisch hergeleiteten irrigen Folge
rungen Gregor’s erkannt wurden.

S. 530. Mögen hierbei man
cherlei irdische Triebfedern mit 
eingewirkt haben, immer wird 
man aber gestehen müssen, ein 
Gedanke, der so grosse Volks
massen durch 200 Jahre bewegte, 
war nicht von dieser, sondern 
von jener Welt, und er galt zu
gleich dem christlichen Gemüthe, 
wie der christlichen Ehre. — 
Gottfried von Bouillon wurde als 
erster König ausgerufen. Doch 
wollte der fromme Held da keine 
Königskrone auf sein Haupt neh
men, wo der Sohn Gottes eine 
Dornenkrone getragen.

S. 549 f. Seine nächsten Ge
danken waren: die Befestigung 
des Kirchenstaats, die Befreiung 
Italiens von ausländischer Herr
schaft , die zur Unabhängigkeit 
des päpstlichen Stuhles nothwen
dige Fernhaltung beider Sicilien 
von Deutschland, und der ihm in 
der damaligen Zeit eben so drin
gend erscheinende durchgreifende 
Einfluss des Oberhauptes der 
Kirche. — Aber die Rettung der 
Kirche im Morgenlande, strenge 
Zucht und Erweckung eines 
wahrhaft kirchlichen Lebens und 
Unterdrückung der um sich grei
fenden Häresien, wTar das Haupt' 
ziel, das. dieser grosse Nachfolger 
Petri sich gesteckt hatte. —' 
Seme Predigten sind bilderreich, 
geschmückt mit Allegorie und 
Mystik, bisweilen mit überraschen
den Gegensätzen verwebt; über
all erhebt sich ein tiefer Ernst 
des Lebens bei grosser Gravität 
des Ausdrucks.
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S. 235. Da machte seine Liebe 
zu Heloisen ihn glücklich und 
elend. Ihr hoher Geist ver
schmähte, Abälard’s Frau zu heis
sen, weil sie den geliebten Mann 
sehen wollte, wo ihm zu stehen 
gebührte, unter den Häuptern der 
Kirche. Auch dies wollte die 
Schandthat ihrer Verwandten zu 
nichte machen.

S. 306. Die Heilige Frankreichs 
aus dieser Zeit ist wegen ihrer 
alleinigen Richtung auf die Ret
tung des Vaterlandes und wegen 
ihres tragischen Unterganges nicht 
als solche anerkannt, sondern als 
Hexe verbrannt worden.

S. 428. Loyola, bei der hel- 
denmüthigen Vertheidigung von 
Pampelona schwer verwundet, 
wurde auf dem Krankenbette über 
dem Lesen der Heiligengeschichte 
von Sehnsucht ergriffen, wie St. 
Franciscus durch der Erde Elend 
des Himmels Herrlichkeit zu er
werben.

S 438. Die Poesie Italiens 
wurde langweilig und moralisi- 
rend, bis Torquato Tasso, obwol 
beides, doch ein Dichter, in den 
frommen Thaten des Mittelalters 
den neuen Schwung des Katno- 
Ücismus feierte. Getragen von 
dem noch lebendigen Mittelalter 
seines Volks hat Calderon in den 
heiligen Festspielen die Geheim
nisse des Christenthums dichte
risch offenbart, das christliche 
■Heldenthum gefeiert, und Das, 
Was da bleibt, nach dem Traume 
des Lebens.

aus Nr. 145.)
Alzog. 1843.

8. 631. Hier machte ihn aber 
die Bekanntschaft mit dem Cano- 
nicus Fulbert und seiner Nichte 
unglücklich. Abälard vergass, 
was er seiner hohen Stellung und 
dem Vertrauen des Oheims, He- 
loise, vyas sie der jungfräulichen 
Keuschheit schuldig war. In sel
tener Weise für Abälard schwär
merisch begeistert, verschmähte 
sie es, seine Frau zu werden; sie 
wollte ihn unter die Häupter der 
Kirche erhoben sehen. Fulbert und 
seine Anverwandten glaubten darin 
eine Verschmähung Abälard’s zu 
bemerken, und schändeten ihn mit 
gemeinem Sinne.

S.726. VVohlthätig leuchtete auch 
noch einmal die christliche Be
geisterung der Vaterlandsliebe in 
dem Mädchen von Orleans. Bei 
der momentan vorherrschenden 
Richtung auf das irdische Vater
land und ihrem frühen tragischen 
Tod auf dem Scheiterhaufen hat 
sie die allgemeine Anerkennung 
einer Heiligen nicht erlangt.

S. 892. Bei der heldenmüthigen 
Vertheidigung von Pampelona 
zeichnete er sich vortheilhaft aus 
und wurde verwundet. Wäh
rend seiner Genesung las er statt 
der eben nicht vorhandenen Rit
terromane die heilige Schrift und 
das Leben der Heiligen, und wurde 
wie einst St. Franciscus von der 
Sehnsucht ergriffen, durch der 
Erde Elend des Himmels Herr
lichkeit zu erwerben.

S. 922. Als Torquato Tasso 
mit seinem grossen dichterischen 
Talente die Poesie wieder den 
frommen Thaten des Mittelalters 
durch sein befreites Jerusalem 
zuwandte verlor sie ihren lang
weiligen Charakter und erhielt 
einen neuen Schwung. jn Spa
nien wurde Calderon nach krie
gerischen Heldenthaten Priester 
und Canonicus der Kirche zu To
ledo. Als solcher hat er den 
christlichen Heldenmuth und die 
ewige unvergängliche Siegeskrone 
nach dem Traume dieses Lebens 
verherrlicht, in den christlichen 
Festspielen die Geheimnisse des 
Christenthums dichterisch offen
bart.

Hase. 1841.
S. 484. (Kanzelredner Frank

reichs.) Flechier, der mit kalter 
Bedachtsamkeit alles irdisch Hohe 
unter die Lehre vom Kreuze 
beugte; der Jesuit Bourdaloue, 
dessen Rede ohne glänzende 
Stellen und ohne Streben nach 
Beifall in kraftvoller Schönheit 
die Seelen bewegte; Massilion, 
der die Schleichwege des Her
zens , die verführerische Mitte 
zwischen gut und bös, die Ver
wickelung des alltäglichen Lebens 
enthüllend, die Tugend liebens- 
werth, ja den König unzufrieden 
mit sich selbst machte; endlich 
der Missionar Bridaine, der mit 
volksthümlicher Kraft als ein Bote 
Gottes die Donner der Ewigkeit 
v pr V n n /i Af a

S. 492. Selbst Buffon’s erhabene 
Forschungen stellten den Schöpfer 
tief zurück hinter eine sich selbst 
gebärende Natur, Lalande ver
kündete die Gesetze eines Him
mels ohne Gott.

S. 500. Als Frankreich durch 
Priester und Barone in einen 
grässlichenBürgerkrieg verwickelt, 
als in diesem Kampfe jedes ehr
würdige Herkommen vernichtet, 
das Sacrament des Königthums 
entweiht und die höchste Macht 
an den Pöbel von Paris gekom
men war: erschien auch das 
Christenthum als ein blosses Her
kommen , feindselig der Freiheit.

Da ist gelegentlich denn auch geschehen, dass 
durch eine Ausschmückung des Verf. meine Rede ent
stellt worden ist. So schreibt er S. 646: „Welch 
herrlichen Aufschwung nahm das Epos in den Ni
belungen, dieser Ilias der deutschen Völkerstämme, welche 
im 13. Jahrh. ihre damalige schriftmässige Gestalt erhiel
ten.“ Hiernach scheinen die deutschen Völkerstämme 
ihre damalige schriftmässige Gestalt erhalten zu haben. 
Bei mir hiess es einfach S. 237: „Ein Nachklang der 
alten Volksherrlichkeit, vom Christenthum wenig be
rührt, lebte das deutsche Nationalepos fort im Herzen 
des Volkes, bis die Nibelungen im 13. Jahrh. ihre der- 
malige schriftmässige Gestalt erhielten.“ Auch ein 
kleines Versehen ist auf diesem Wege übergegangen. 
Ich hatte den Verfasser der Charakteristik Melanch
thon’s, die ich zwar besass, aber gerade verliehen hatte, 
statt Galle, wie er heisst, Gallus genannt. Der Irrthum 
ist in meinem Druckfehlerverzeichnisse berichtigt, hat 
sich aber auf meinen Nachfolger (S. 759) fortgepflanzt.

Alzog. 1843.
S. 964. Flechier hat mit seiner 

Geisteskraft und Bedachtsamkeit 
Alles unter die Lehre vom Kreuze 
gebeugt; weniger glänzend in der 
Rede ist der Jesuit Bourda
loue, aber an Kraft und Gedan
kenfülle ist er unstreitig der 
grösste Kanzelredner. Die trü
gerischen Regungen des mensch
lichen Herzens hat Niemand bes
ser und klarer enthüllt als Mas- 
sillon, der Sünde gegenüber aber 
das Wesen der Tugend am an
ziehendsten geschildert. An volks
thümlicher Kraft der Rede und 
in Enthüllung der erschütternd
sten Wahrheiten behauptet der 
Missionar Bridaine den ersten 
Platz.

S. 967. Leider hat auch der 
grosse Buffon in seiner Naturge
schichte Gott oft genug als eine 
sich selbst gebärende Natur, und 
der Astronom La Lande die Ge
setze* eines Himmels ohne Gott 
verkündet.

S. 1020. Da nun Frankreich in 
einen grässlichen Bürgerkrieg 
verwickelt und jedes ehrwürdige 
Herkommen vernichtet, selbst das 
Königsthum entweiht war, und 
der Pöbel sich der Oberherrschaft 
bemächtigt hatte, erschien auch 
das Christenthum als blosses Her
kommen und der Freiheit feind
selig.
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Jedoch dieses ganze Verhältniss erscheint hier weit 
unverfänglicher als in dem früher angezeigten Falle, denn 
Hr. A. hat es in der Vorrede ausgesprochen, dass er 
mein kirchengeschichtliches Werk neben andern „be
nutzt“ habe und in seiner Literatur der Kirchenge- 
schichte ist es auf eine Weise charakterisirt, die auch 
eine etwas starke Benutzung nicht ganz unmotivirt lässt.

Er hat die Geschichte fortgeführt bis auf die neueste 
Zeit,’ und hier, wenn auch Parteiinteressen dringender 
hervortreten, sich doch augenscheinlich bemüht, die 
freie Stellung des Historikers zu behaupten; eher ist 
er in einen höflichen Curialstil gerathen, wie man mit 
den grossen Herren persönlich, aber nicht in der Ge
schichte spricht. Nur eine Stelle ist uns widrig aufge
fallen, da wo über Baden die Hoffnung ausgesprochen 
wird, dass es zur Begünstigung des römischen Katho- 
licismus einlenken werde (S. 1109), „nachdem es in der 
jüngsten Urlaubsfrage der Beamten deutlich genug er
kannt haben wird, dass die sogenannten Liberalen — 
Dominicus Kuenzer in Constanz 1 — ebensowenig zu
verlässig für den Staat wie für die Kirche sind.“ Das 
ist die Insinuation eines parteiischen Zeitungsschreibers, 
nicht der Bericht eines Geschichtschreibers, denn dass 
der Abgeordnete, Decan Künzer, um dessen von sei
ner Behörde verweigerte Einberufung zum Landtage 
es sich so eben wieder handelt, in einer rein politischen 
Frage gestimmt hat wie das Land und nicht wie das 
Ministerium, das hat •mit dem kirchlichen Rechte oder 
Unrechte des liberalen Katholicismus nicht das Gering
ste zu schaffen.

Sachlich ist die zweite Ausgabe um vieles correc- 
ter geworden. Durchgängige Correctheit ist bei der 
kaum übersehbaren Menge kleiner Einzelnheiten für ein 
solches Buch vielleicht nur allmälig zu erreichen, wenn 
die Augen von Freund und Feind mithelfen, und nur 
in dieser Hinsicht sei für künftige Auflagen, die dem 
brauchbaren Werke nicht fehlen werden, Einiges an
gemerkt, was als falsch oder minder genau in Klei
nigkeiten uns aufgefallen ist. Chateaubriand’s Märty
rer (S. 147) unter den Geschichtschreibern des Mär- 
tyrerthums dürften unbedenklich wegfallen, man könnte 
ebensogut Ariost mit dem Orlando furioso unter die 
Geschichtschreiber Karl’s d. Gr. setzen. Die Einthei- 
lung des Gnosticismus in eine jüdisch-hellenische und 
in eine jüdisch-persische Form entspricht nicht mehr 
dem dermaligen Standpunkte unserer Kenntniss der gno
stischen Systeme, indem ja die meisten derselben weit 
weniger Jüdisches an sich haben als etwa der mittel
alterliche Katholicismus. Der Verf. hat es mit dem 
römischen Rechte vereinbar gefunden (S. 222), dass 
Constantin die Todesstrafe abgeschafft habe. Das 
zum Beweise angeführte Gesetz (Cod. Theod. IX, 
5, 1) ist ein Zusatz zur lex Iulia maiestatis, und ver
ordnet die peinliche Befragung leichtsinniger Anklä
ger; übrigens hat der Verf. wohl die Abschaffung 

der Kreuzesstrafe im Sinne gehabt. Die sieben Schöf
fen bei den altgermanischen Sendgerichten waren nicht 
blos zur „Erleichterung“ des Bischofs aufgestellt (S. 
386), sondern sie bildeten im eigentlichen Sinne ein 
Geschwornengericht, und die Kirche setzte durch die
ses Eingehen auf germanische Rechtsformen ihre Buss- 
disciplin durch. Gregor VI. hat inmitten des kaiserli
chen Heeres ebensowenig „freiwillig“ abgedankt (S. 
442), als er dem Kaiser freiwillig nach Deutschland 
gefolgt ist. Nicht Hildebrand hat den Damiani seinen 
heiligen Satanas genannt (S. 450), sondern dieses ver
hält sich bekanntlich umgekehrt. Die Diaconen (S. 
459) als Vorsteher der Ruralcapitel stehen wohl nur 
durch Schreibfehler anstatt der Decane. Johann von 
England hat nicht „zu Rom“ Busse gethan (S. 552). 
Die Bezeichnung, der träumerische Joh. Val. Andreä 
(S. 871) ist ebensowenig significant als die des helden- 
müthigen Consalvi (S. 1056); jener war ein frischer, 
praktischer Mann, dieser der kluge, treu ergebene 
Freund seines Herrn, er hat mit Laviren und halben 
Maasregeln auch in schlimmer Zeit durchgeholfen, aber 
über den Namen des heldenmüthigen hätte wohl er 
selbst am ersten gelächelt. Die Lehre der Methodisten 
vom plötzlichen schmerzlichen Durchbruche kann sich 
nicht von den Herrnhutern herdatiren (S. 1007), vielmehr 
war Zinzendorf zunächst deshalb mit dem Pietismus des 
haitischen Waisenhauses zerfallen. Dass nach der 
bürgerlichen Constitution des Klerus von 1790 in den 
Versammlungen zur Wahl der Pfarrer und Bischöfe 
„sich auch Calvinisten und Juden befanden“, ist nur 
eine der gehässigen Übertreibungen jener Zeit; sie wa
ren dadurch ausgeschlossen, dass diese Wahlversamm
lungen in der Kirche der Departementsstadt Sonntags 
nach der Hauptmesse gehalten werden sollten. Warum 
Mirabeau unter Denen angeführt ist, an denen das gött
liche Strafgericht auffallend schnell eingetreten sei (S. 
1022), vermag ich nicht einzusehen. Zu sterben, wie 
wir alle sterben müssen, aber auf dem Höhenpunkte sei
nes Ruhms, unter den Thränen seines Volks, dieses 
Strafgericht scheint mir doch nicht allzu bitter. Dies 
endlich mag sich der geehrte Verf. noch einmal über
legen, ob sich mit gutem Gewissen behaupten lasse 
(S. 1080), „dass der belgische Klerus sich von den 
revolutionären Bestrebungen (durch welche Belgien von 
Holland losgerissen wurde) fern und neutral gehal- 
ten hat.“

Die Kirchengeschichte von Annegarn kündigt sich 
an als für Candidaten der h. Theologie, wie auch für 
junge Priester, die sich zum Beruf um eine Pfarrstelle 
vorbereiten, als „eine gedrängte und doch vollständig6 
Übersicht“, und im Gegensätze einer populären Kircher1' 
geschichte, die der Verf., wie er sagt, längst ver
sprochen habe und vorbereite. Für jenen Zweck fä^ 
zunächst auf das Abgehen aller Literatur und fas* 
jeder Quellennachweisung. Nicht etwa, dass der Verb 
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schlank und frei von der Noth der Citate, mit einem 
gründlichen Quellenstudium in der Tiefe, wie unser 
Dahlmann, die Dinge und den Geist, aus dem sie sind, 
dargestellt hätte: die Darstellung ist nur gemächlich, 
bequem für den Leser wie für den Verf., man könnte 
sie naiv nennen, wäre sie nicht theilweise zu langwei
lig, roh und ungeschickt. In anderer Weise als die 
Guerike’sche gehört diese neueste Kirchengeschichte be
reits der Vergangenheit an, nämlich hinsichtlich der 
Form, wiefern auch die deutsche katholische Kirche 
solch einer unwissenschaftlichen Form entwachsen ist. 
Aber davon gibt uns dieses Buch ein Bild, wie vordem in 
diesen Kreisen die Kirchengeschichte gelehrt worden ist, 
und wie sie auch jetzt noch in .manchem dunkeln Se
minar gelehrt werden mag. Nur in dieser Beziehung 
ist es der Mühe werth, das obige ürtheil näher zu be
stimmen und mit einigen Beispielen zu belegen.

Der Verf. schiebt seine individuelle Ansicht gern 
ein, er findet, dass die sogenannte Reformation 
„die Gesetze des Denkens und die Grundsätze des 
Staats“ untergraben habe, er weiss, dass Luther „von 
tiefem Denken schon auf der Schule zu Erfurt ein ge- 
schworner Feind war“. Aber er ist kein blinder Eiferer, 
er gehört überhaupt nicht einer scharf begrenzten Rich
tung an, er gibt sich als ein verständiger, wohlwollen
der Priester, der die gewöhnlichen Überlieferungen die
ses Standpunktes theilt und nichts übertreiben will, 
z. B. er will die Greuel der Bluthochzeit nur nicht 
auf die Kirche kommen lassen, und nachdem Hein
rich IV. eine Messe gehört hat, hält er grosse Stücke 
auf ihn, doch lässt er es als wahrscheinlich gel
ten , dass die katholische Regierung durch eine Ver
schwörung der Hugenotten gegen den Staat zur Bar
tholomäusnacht genöthigt worden sei.

Nichts ist bequemer, als die Art seiner Übergänge. 
„Nun wieder etwas Anderes.’ “ schreibt er (II, S. 199), 
und so kommt er von Einem auf das Andere, es ist, 
als stünde Alles in seiner Willkür. In der Periode 
nach dem westfälischen Frieden hat er aus der prote
stantischen Kirche nur einiges von ihren neuen Secten, 
als Synkretisten , Pietisten , Methodisten , Herrnhutern 
und Deisten zu erzählen; in der letzten Periode (1789 
—1841) gar nichts, es ist, als wenn da protestantische 
Völker nicht mehr in der Welt wären, dagegen handelt 
hier ein Abschnitt von „Bonaparte im Morgenlande“; 
es steht gar nichts Kirchliches darin, aber dass Nel
son für die Vernichtung der französischen Flotte vom 
russischen Kaiser auch eine goldene Dose erhielt u. s. w. 
Die Literatur der Kirchengeschichte schliesst bereits 
mit den Namen, denn von Namen ist hier überhaupt 
nur die Rede, von Fleury, Tillemont und Orsi; um von 
uns Protestanten zu schweigen, nicht einmal Stolberg 
und Döllinger sind genannt. Dasselbe kommt ge
legentlich auch zweimal: so wird Jufius II. dargestellt 
Bd* II, S. 398 und wiederum Bd. III, S. 10; so wird

Sarpi’s Geschichte des Conciliums von Trient scharf
sinnig dahin charakterisirt (Bd. III, S. 11), dass sie 
„stark nach dem Protestantismus riecht“, und dieser 
Geruch wiederholt sich S. 198. In der Charakteristik 
liebt er überhaupt grelle Farben, z. B. (Bd. I, S. 155)- 
„Eusebius von Nicomedia war ein verschmitzter Patron, 
den überdies der Ehrgeiz sehr plagte.“ Besonders 
übel geräth es ihm, wenn er gegen Vorwürfe der Pro
testanten ironisch zu werden sucht, z. B. Bd. III, S. 18: 
„Und wir Katholiken sind es, die wie das dumme 
Rindvieh dieser Thorheit und Abgötterei angehangen 
haben und noch anhangen.“

Der Quell seiner Erzählungen ist oft nur das rö
mische Brevier. Doch verschmäht er auch protestan
tische Quellen nicht. Über des Landgrafen unglück
liche Doppelehe will er „einen Protestanten sprechen 
lassen , Karl A. Menzel, königl. preuss. Consistorial- 
und Schulrath,“ und zehn Seiten lang lässt er ihn 
sprechen. Auch legt er ein Gewicht darauf, den Ab
fall Englands von der katholischen Kirche „meist nach 
dem Berichte eines protestantischen Engländers“ erzählt 
zu haben, nämlich nach Cobbett’s Reformationsgeschichte, 
dieses Radicalen, der in kirchlichen Dingen fast ver
rückt war. Einmal citirt der Verf. doch ein Quellen- 
zeugniss (Bd. I, S. 61), die bekannte Stelle des Ire
näus (III, 3, 2), welche Katerkamp im Kampfe für den 
römischen Primat dem Dr« Paulus „unter die Nase“ 
gehalten habe, und deshalb von ihm ein „kralliger 
Kater“ genannt worden sei. Er citirt sie: Ad hanc 
maximam ecclesiam, cum prindpatum habet, omnem opor
tet convenire ecclesiam. Woher nun der Verf. diese 
Lesart geschöpft hat, vermögen wir nicht zu sagen, 
denn bisher las man in allen, auch gut katholischen 
Ausgaben, z. B. in der pariser von Massuet (1710): 
Ad hanc enim ecclesiam propter potiorem (oder poten- 
tiorem) prindpalitatem necesse est omnem convenire 
ecclesiam. Aber um nicht ungerecht zu sein, müssen 
wir hinzufügen, dass der Verf. eine ganze lateinische 
Predigt, mit welcher die Synode von Trient beschlos
sen wurde, in seinen Text (Bd. III, S. 247 ff.) aufge
nommen hat.

Bei dieser Art von Geschichtschreibung steht na
türlich die liturgische Annahme, die Sage und die 
blosse Parteirede mitten in der Geschichte. Während 
wir unwissenden Protestanten von den letzten Schick
salen des Paulus und Petrus so wenig wissen, weiss 
der Verf. uns genau zu sagen, dass beide am 
29. Jun* 67 zu Rom als Märtyrer gestorben sind. 
„Statt des Blutes floss Milch aus dem Halse“ des Pau
lus. Und das ist doch wahrlich keine sinnvolle Sage! 
Aus unserer eigenen Geschichte erfahren wir (Bd. III, 
S. 80 und 97), dass unser frommer Kurfürst Johann 
der Standhafte (Joann schreibt der Verf.) „sich von 
Luther die Primatie der Kirche übertragen“ liess, je
doch starb, „nachdem er auf dem Sterbebette in den 
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Schoos der katholischen Kirche zuruckgekehrt war und 
als Katholik alle Sterbesacramente empfangen hatte.“ 
Der Verf. denkt gar nicht daran, für solche Erzählun
gen seine Gewährsleute anzugeben; es ist schon eine 
Ausnahme von seinem harmlosen Stil, dass er bei dem 
Berichte vom Begräbnisse des heil. Paulus von Theben, 
welches von zwei Löwen besorgt wurde, bemerkt, dass 
so die Geschuhte vom heil. Hieronymus berichtet 
werde, und (fügt er hinzu Bd. I, S. 142) „Hieronymus 
ist ein scharfer Kritiker“; und das ist nicht ironisch. 
Auch grosse Zahlen liebt diese Geschichtschreibung: 
gleichzeitig mit Irenäus sind in Lyon 19,000 Märtyrer 
gestorben, blos der Benedictinerorden hat 15,000 can- 
nonisirte Heilige. Nur dann, wenn dem Gesichtspunkte 
des Verf. eine Thatsache nicht ganz erwünscht ist, 
regt sich mitunter eine leise Kritik und er spricht sich 
zweifelhaft aus, z. B. (Bd. III, S. 510): „Auch bei den 
Franzosen war er persönlich angenehm, weil er einmal 
am Weihnachtsfeste für Freiheit und Gleichheit gepre
digt haben sollte. Wenn dem so ist — genüg, seitdem 
Pius VII. den Stuhl Petri inne hatte, beseelte ihn ganz 
der Geist des Apostelfürsten.“ Über das Factum jener 
Homilie des Bürgers Cardinal Chiaramonti, in der übri
gens nichts Un evangelisches steht, konnte er sich 
doch leicht volle Gewissheit verschaffen. So gefällt 
ihm auch nicht, dass nach manchen Brevieren der heil. 
Hilarion den Rock, mit dem er bekleidet war, niemals 
gewaschen habe, weil er das für überflüssig hielt; der 
Verf. bemerkt daher (Bd. I, S. 144): „Vielleicht ist 
dieser Passus durch einen Kirchenscribenten in die 
Legende der Heiligen eingetragen, ohne bischöfliche 
Genehmigung, hat also keine Autorität* Schmutzige 
Kleidung macht nicht die Heiligkeit aus.“ Wäre die 
katholische Kirchengeschichte wirklich verurtheilt, ge
schichtliche Thatsachen zu leugnen , oder zu behaup
ten, je nach dem Zufalle einer bischöflichen Approba
tion, so könnte der freien protestantischen Forschung 
allerdings nicht verdacht werden, wenn sie solche Kin
dergeschichten gänzlich ignorirte; aber ich denke, für 
die Kirchengeschichte ist der jansenistische Grundsatz 
von der question du fait wenigstens in Deutschland 
ziemlich allgemein anerkannt. Doch unter welchen Um
gebungen mag der Verf. noch leben, unter denen er 
Erfahrungen der Art macht (Bd. II, S. 130) : „Einigen 
schlägt schon ein Gelächter auf, wenn ihnen nur das 
Wort Scholastiker vorkommt. Das ist unrecht.“

Eine solche blos nicht unverständige, lammsfromme 
Geschichtschreibung ist in den Einzelnheiten ihres In
halts nicht eigentlich Gegenstand der Kritik, und Refe
rent hat sich auch gar nicht die Mühe gegeben, das 
Einzelne kritisch zu untersuchen. Aber es ist kaum 

anders möglich, als dass ein Geschichtsbuch, welches 
aus allerlei secundären Quellen zusammengeschrieben 
wird, vielerlei Misverständliches und Irrthüinliches auf
nehme. Dergleichen drängt sich denn auch schon bei 
flüchtigem Durchblättern hinreichend auf, und hiervon 
mag noch Einiges, vom confessionellen Streite ganz 
Abliegendes, nur zum Beweise der Gerechtigkeit unsers 
Urtheils erwähnt werden. Bd. II, S. 139: „Von Kaiser 
Constantin dein Grossen bis zu Kaiser Otto dem Gros
sen bestanden die Einkünfte der Bischöfe aus den 
Zehnten von allen Gütern.“ Aber noch zu Augustin’s 
Zeit war der Zehnten nur ein frommer Wunsch des 
Klerus, der von wenigen devoten Privatpersonen er
füllt wurde, die Güter der Kirche waren nach römi
schem Rechte vielmehr dem Staate steuerpflichtig, erst 
in der germanischen Kirche, durch ein allgemeines 
Gesetz erst unter Karl dem Grossen wurde der Zehn
ten durchgesetzt. Nach Bd. II, S. 195 hatlnnocenz IIL 
über die Kaiserwahl behauptet, „die Reichsstände hät
ten das Wahlrecht nur durch den Papst.“ Darin ge
schieht ihm doch zu viel, er hat nur behauptet, dass 
bei zwiespältiger Wahl die Entscheidung ihm zukomme, 
als der den Würdigsten zu krönen habe. Von Thomas 
v. Aquino heisst es Bd. II, S. 136: „seine grosse Dispu- 
tirkunst erwarb ihm den Namen des Doctor angelicus 
die hat’s doch schwerlich zunächst gethan, und uns ist 
nicht kund geworden, dass man gerade die Engel so 
stark im Disputiren gedacht habe. Nicht Mailand, wie 
Bd. II, S. 241 steht, sondern Bologna hat den jungen 
König Enzio gefangen und im Gefängniss sterben las
sen. Über die Familienverhältnisse Alexander’s VI. 
herrscht eine gänzliche Verwirrung. Nach Bd. II, 
S. 397 f. erscheint „der berüchtigte Cesar Borgia“ gleich 
anfangs als Herzog von Romania. „Einen andern Sohn 
machte der Papst ganz früh zum Cardinal. Cesar Bor
gia war ein Tyrann und vergiftete seinen Vater bei 
einem Gastmahle, weil er seinen Plänen im Wege 
stand. Cesar’s Bruder, der Cardinal Borgia, wurde von 
einem Manne erschlagen, dessen Frau er in der Mitter
nachtsstunde besuchte.“ Das Wahre daran ist be
kanntlich, dass Cesare Borgia selbst der Cardinal war, 
dass sein älterer Bruder, der Herzog von Gandia, in 
der Nacht ermordet wurde und die Blutschuld nach der 
Meinung von ganz Rom auf Cesare lag, der nun erst 
vom Papste zum Träger der weltlichen Macht seines 
Hauses bestimmt wurde, dass endlich das Gift, welches 
den Papst tödtete und Cesare selbst hart darnieder 
warf, eine ganz andere Bestimmung hatte, denn nichts 
war den Interessen Cesare’s mehr entgegen, als damals 
der Tod seines Vaters, des Papstes.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig«
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(Schluss aus Nr. 146.)
]Vach Bd. III, S. 33 war unser guter Spalatin „des Kurfür
sten erster Minister”, nach S.45 sein „Kanzler“. Nach Bd. 
III, S. 66 hat „Luther an Leo X. ein Büchelchen de libero 
arbitrio geschickt und darin die geistliche Regierungs
gewalt der Kirche bestritten“. Unseres Wissens hat Luther 
de servo arbitrio geschrieben, es kann nur die Schrift 
de libertate christiana gemeint sein, die aber freilich 
nicht gegen die geistliche Regierungsgewalt der Kirche 
geschrieben ist, sondern eine tief religiöse Schrift im 
Sinne mittelalterlicher Mystik, das Mildeste, was Lu
ther, damals noch unter Miltitzens Einflüsse, je geschrie
ben hat, mit dem Zugeständnisse, dass ein durch Chri
stum gefreiter Christenmensch auch des Papstes und 
der Bischöfe unzählige Gebote erfüllen möge, zwar 
nicht als zur Seligkeit nothwendig, aber aus Freund
lichkeit, um des Friedens willen. Nach Bd. III, S. 138 
hat Maria Stuart diesen Namen von ihrem Gemahle 
Darnley und dem Hause Stuart erhalten, wie eine Bür
gersfrau. Darnley war freilich ihr Vetter, aber unsers 
Wissens sassen die Stuarts bereits seit dem 14. Jahrh« 
auf dem Throne von Schottland. Besonders unglücklich 
ist Hr. A., obwol auf dem Titel als Prof, des Kirchen- 
rechts bezeichnet, mit dem canonischen Rechtsbuche 
seiner Kirche. Am Schlüsse des Abschnitts über die 
falschen Decretalen Isidor’s (Bd. II, S. 20) schreibt er: 
„Die erste Sammlung der Decretalen war ein Stück
werk ohne Ordnung. Im 12. Jahrh. übernahm es ein 
Benedictiner, Namens Gratianus, sie in Zusammenhang 
zu bringen, und so erschienen sie unter dem Titel 
u. s. w.“ Hiernach hätte Gratian nur pseudo-isidorische 
Decretalen, oder doch nur Decretalen in Ordnung ge
bracht. Da der Verf. S. 137 noch einmal auf Gratian 
kommt, sieht man, dass er die Sache doch eigentlich 
besser weiss und hier bezeichnet er richtiger Gratian’s 
Unternehmen als eine „Vereinigung des alten Rechts 
mit dem Decretalrechte“, lässt jedoch das Werk schon 
1051 vollendet sein, was wol Druckfehler ist für 1150. 
Aber vom 2. Theile des Corpus iuris canonici steht 
geschrieben Bd. II, S. 268: „Der heil. Raymundus von 
Pennafort machte eine Sammlung der Decretalen der 
Päpste von Alexander III. bis zu Gregorius IX. ein
schliesslich, welche noch nicht in dem Decretum Gra- 
tiani enthalten waren, und deswegen Extravagantes

19. Juni 1844.

genannt werden. Sie sind in fünf Bücher vertheilt und 
enthalten das neueste Kirchenrecht.“ Dies also wäre 
eine Verwechselung des vollgültigen päpstlichen Ge
setzbuches, der Decretalium Gregorii IX. Compilatio, 
mit den Extravaganten, die erst nach 1317, nach dem 
Abschlusse des canonischen Gesetzbuches sich an das
selbe mit zweifelhaftem Ansehen anschlossen.

Wir haben noch keine Stimme aus der katholischen 
Kirche über die Kirchengeschichte des Hrn. A. gehört. 
Sie ist erschienen mit dem Imprimatur des Bischofs 
von Münster, ist gewidmet dem Weihbischof von Mün
ster , kommt also als Druckwerk aus der Mitte jener 
Münsterländer, zu denen der alte Görres in seiner ge
waltigen Schlussrede des Athanasius sprach: „Der 
blinde Katholicism in seiner dunkelsten Gestalt hat bei 
euch, nach wie vor, seinen Sitz.“ Die zur Zeit in der 
deutsch-katholischen Kirche herrschende Theologie hat 
sich von Wessenberg’s Geschichte der Kirchenversamm
lungen rasch und entschieden losgesagt, wie es den 
Anschein hatte, aus wissenschaftlichen Gründen; wir 
sind begierig zu vernehmen, wie dieselbe Theologie sich 
zu der zuletzt genannten Kirchengeschichte stellen wird.

Jena. Dr. Karl Hase.

Griechische Diteratur.
Delectus poetarum Anthologiae Graecae cum adnotatione 

critica Augusti Meinekii. Accedunt coniectanea 
critica de Anthologiae Graecae locis controversis. 
Berolini, Th. Enslin. 1842. 8maj. 1 Thlr. Ngr.

Leider hat sich das vor mehren Jahren verbreitete 
Gerücht, der ehrwürdige Sospitator der Anthologie habe 
für die Didot’sche Sammlung der griechischen Classiker 
eine neue Revision derselben übernommen, als voreilig 
erwiesen. Doch wir haben eben jenem Gerüchte die 
Veröffentlichung einer Schrift zu verdanken, die nach 
Fr. Jacobs, dem sie billig gewidmet ist, weit das Be
deutendste für die Kritik und Exegese der Anthologie 
leistet. Ursprünglich suchte Hr. Meineke zusammen, 
was er bei eifrigem Lesen der Anthologie sich ange
merkt hatte, um es Jacobs mitzutheilen: je weiter aber 
seine Forschungen vorrückten, um so klarer erkannte 
er, dass auch nach so trefflichen Leistungen mehr als 
man wol glaubte zu verbessern und richtiger zu er-
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klären übrig bleibe. Die allmälig ansehnlich wachsen
den Entdeckungen erzeugten daher den Entschluss, 
eine neue Ausgabe der ganzen Anthologie vorzuberei
ten. Vorläufig erhalten wir von Hrn. M. — dem wir 
von Herzen wünschen, dass die Befürchtung Vitae 
summa brevis zum Heil der Wissenschaft an ihm zu 
Schanden werde — ein Specimen anthologischer Stu
dien, welches vorzüglich den Dichtern gewidmet ist, 
welche den Alexandrinern nach Geist und Zeitalter 
nahe stehend durch wirklichen poetischen Werth sich 
hervorthun.

Die Einrichtung dieses Delectus ist folgende. Die 
Epigramme der einzelnen Dichter sind nach Brunck’s 
Vorgänge geordnet, unter dem Texte ist ihr Platz in 
der Palatina angegeben, daneben die Abweichungen 
von Jacob’s Texte und die eignen Conjecturen. Denn 
nur wäs unzweifelhaft sicher schien, erhielt seine Stelle 
im Texte selbst. Noch ungeheilte Schäden bezeichnen 
Sternchen: treten solche zu den Zahlen der Epigramme, 
so zeigen sie die Ungewissheit des Verfassers an. Hinter 
dem Texte steht die adnotatio critica, welche die Vor
schläge Hrn. M.’s kurz rechtfertigt und auserlesene, 
meist sprachliche Bemerkungen anknüpft. Übrigens 
lag es nicht in Hrn. M.’s Plan, weder die mislungenen 
Versuche Anderer, noch die nutzlosen Schreibfehler 
des Palatinus aufzuzählen, ein Verfahren, welches 
Niemand misbilligen wird, da es sich hier nur um ei
nen Beitrag, nicht um eine selbständige Gesammtaus- 
gabe handelte, der allerdings bei dem kritischen Zu
stande der Anthologie die ängstlichste Genauigkeit in 
der Verzeichnung der Lesarten nimmer würde erlassen 
werden können.

Der adnotatio critica schliessen sich von S. 171— 
240 die Coniectanea de Anth. Gr. locis controversis an, 
äusserst reichhaltige Erörterungen über schwierige Epi
gramme von allerhand Dichtern. Dabei hat Hr. M. 
die sehr nachahmungswürdige Einrichtung getroffen, 
dass die Gedichte, in denen er Einzelnes behandelt, 
immer vollständig mitgetheilt werden, wodurch dem 
Überdruss, den abgerissene Observationen manchen 
hominibus elegantioribus erregen, vorgebeugt worden 
ist. Ein Verzeichniss der aufgenommenen Dichter und 
ein Index Herum et Verborum machen den Schluss. 
Einen dritten Index über die behandelten Stellen der 
Anth. Pal. wird vielleicht Mancher ungern vermissen. 
Indess ist vielleicht die Auffoderung um so grösser, 
das Buch selbst genau zu lesen. Also schadet das 
nicht. Die Zahl der Dichter beläuft sich auf vierund
zwanzig. Es sind folgende: Mnasalkas von Sikyon, 
Nossis von Lokri, Anyte von Tegea, Moiro von By
zanz. Simmias von Rhodos, Asklepiades von Samos, 
Leonidas von Tarent, Nikias von Milet, Diotimos von 
Milet und von Athen, Hegesippos, Euphorion von Chal- 
kis, Phaennos, Pamphilos, Pankrates, Antagoras von 

Rhodos, Phaidimos Besantinos, Theokritos von Sy
rakus, Nikainetos von Samos, Phalaikos, Alkaios von 
Messene, Dioskorides, Tymnes.

Ein Buch von Meineke bedarf keiner Anpreisung: 
gleichfalls Einzelnes aus der reichen Fülle des Gelun
genen auszuheben müssen wir der Kürze willen uns 
versagen. Vielmehr wünschten wir von der Schuld, 
die uns dieses Werk von neuem auflegt, durch Mitthei- 
lung einiger Bemerkungen etwas abzutragen, die sich 
bei nicht unaufmerksamer Lectüre dargeboten haben« 
Fallen diese dem von Hrn. M. Geleisteten gegenüber 
dürftig aus, so ist zu bedenken, wie gerade durch die
ses Buch Gutes für die behandelten Gedichte zu leisten 
so sehr erschwert worden ist. Es sollte uns eine Freude 
sein, könnten wenigstens einige der vorgetragenen Ob- 
servationen Hrn. M.’s Zustimmung sich erwerben.

Gleich das erste Epigramm des Mnasalkas scheint 
noch einer Berichtigung zu bedürfen. Es lautet:

pipion yapal ancvöovoa ßakta&at
ÖtlÖiaq tantQiov IlXtidöa övo(.ifvav;

petVOV £71 ’AvTlktoTTl 7l£(JUV V71Ü TOV ykl'XVV V71V0V, 
tot? on toTq xakoi$ navcu ya^iCoptTU.

Ändert man mit Hrn. M. im dritten Verse vno tIv , so 
kann nicht wohl Jacobs Auslegung, die Hr. M. doch 
billigt, bestehen bleiben, nach welcher der Weinstock 
aufgefodert wird, seine herabfallenden Blätter über den 
unter ihm schlafenden Antileon auszustreuen. Sondern 
nun muss der Zusammenhang sein: Warte mit dem 
Abwerfen des Laubes., dass dem Antileon unter Dir 
süsser Schlummer sich auf die Augen senke. Denn, 
wie Sappho singt: at&voaogfvwv qvlkiov xm^iu xavagott. 
Aber was der letzte Vers eigentlich will, auch wenn 
man tatf on (Codex laton) und xaQtCogtd-a schreibt, 
ist schwer zu sagen. Unterzeichneter vermuthet: ta&X, 
on Toiq xukoiq ndvTa yaQi^6p£&a, nach dem Homerischen 
£O&kd Ö£ xat Ta T£Tvxzai ot dp^koq aioipa ttn-rj.

Das zweite Epigramm hat Hr. M. so geschrieben:
Uoo xaT Tod* avdxTOQOv, dani cpawid,

av&£(.ta .Aarau d^iov AQi£/.udi •
nollaxi yap xara dijgiv Ak^dvdgov p£Ta 

pa^vaptva yovotav ovx txövtatv itvv.

Im letzten Verse hat der Codex Ixdviooe ^h/w. Hr. M. 
hätte auf jeden Fall Brunck’s Emendation ovx Ixovioaq 
Xtw vollständig annehmen sollen. Denn erstens fodert 
die Concinnität auch hier Anrede an den Schild und 
zweitens ist diplomatisch eins so wohl begründet als 
das andere. War aw einmal in ftvw corrumpirt, musste 
auch Ixovtcaq metrisch zugestutzt werden. Übrigens 
sind Irrthümer in den Personenanwendungen nicht sel
ten im Pal. Bei Leon. Tar. 93, 2 hat der Codex 
aaTO,, wofür unstreitig mit Huet tjvvodg^v zu schrei
ben ist.
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Mnasalc. Epigr. III.

Aonig AkelgavSqov tov Qvlktoq tepov u8e 
Söjqov AnoD^ovi /QVGOxbgo) 8t8ogug 

yyoaktu gev itvv nokegcov vno. yrjoulea 8t 
bgcpotkov • ulk uQiza lugnogut, uv ixt/ov

Uv8qi XOQVGGUgevU ovv UQlGTti off g’ avt&yxtv, 
eggt 8* äyoGUTog nügnuv utp qv ytvogav.

Im vierten Verse hat der Codex ulq extyov, worin doch 
schwerlich uv l'x. liegt. Wir vermuthen uq t&iyov, 
welches dem Sinne vollkommen entspricht und durch 
Pindar Pyth. VIII, 25 UQtruiq dlyoiou vuooq geschützt 
wird.

Mehrfacher Nachhülfe bedarf noch Mnasalc. EpigrN.
Tovto oot, AqTtgi Ötu, Kkewvvgoq ttouT uyulgu, 

TOVTO • GV 8* £V&rtQOV TOv8' Vne^lGyt ßlOV, 
eixe xai ttvoohpvU.ov b^oq noGi noxvia ßaivetq, 

8etvbv gatg&auiq eyxovtovca xvotv.

Im zweiten Verse billigt Hr. M. Jacobs’ Änderung tovö 
ineQiayt qIov, super hunc scopuhm emineas! 
Schwerlich kann diese Erklärung mit dem Folgenden 
vereinigt werden. Im letzten Verse schlägt Hr. M. ey- 
xQoxtovGu vor, weil davor weder mit gatgwoaig, noch 
mit eyxoveovGa gut verbunden werden könne. Über tat 
im dritten Verse wird gar nichts bemerkt, sodass man 
glauben muss, Hr. M. billige Jacobs’ Annahme, dass 
das Epigramm verstümmelt auf uns gekommen sei. 
Auch für das fehlerhafte tovto im zweiten Verse ge
währt Hm. M.’s Note keine Abhülfe. — Unterzeichneter 
denkt sich den Zusammenhang des Epigramms so: Die
ses Bild hat Dir, o Artemis, Kleonymos allhier gesetzt: 
Du aber Deinerseits halte schützend (Deine Hand) über 
den heiligen Wahlbezirk, wenn Du mit Deinen wilden 
Jagdhunden den Waldrücken beschreitest. Danach 
versuchen wir folgende Herstellung:

Tovto oot. A^Ttgt 8tu, Kktolvvgoq dlouT uyalga 
Tä8f GV 8* UvT IQOV T0v8‘ V7ltQlG/t Qtov, 

tvvt xut eivoaupv7Jkov bgog nooi nbzvtu ßatveiq, 
8tivov gutgtbouig tyxlov tovcu xvolv.

Das zweite tovto ist ohne Zweifel aus dem ersten Verse 
durch Versehen in die zweite Reihe gerathen: tü8z 
oder TEtöe ist demnach nicht zu kühn. Im zweiten 
Verse bezieht sich iqov auf den durch Aufstellung 
einer Statue der Göttin geheiligten Bezirk: im vier
ten hat schon Reiske, wie wir noch zu rechter Zeit 
sehen, tyxlov^ovaa gesetzt, d. h. 8tivbv xMvov 6q(vovgu 
xvgIv.

Mnasalc. Epigr. XVIII.
Alui Aqiotoxquteiu, au ßadvv dg Ayt^ovxu 

otyeat oiQuiov ngb yagov
guTQi 8e 8uxQva ou y-UTu).dntTui, « o fni Tvgßy 

nolluxi XExhgtv - t xtoxvti ex xt(p ahuq.

Unterzeichneter kann unmöglich dem äusserst elegan
ten Dichter die mattherzige Wiederholung. xexltgtva in 
ganz verschiedener Bedeutung zutrauen. Auch ist nicht 
zu glauben, dass im vierten Verse Hrn. M.’s Verände
rung xwxvet exTuqidMq die Hand des Dichters treffe. 
Vielmehr scheint der letzte Vers so gelautet zu haben:

U ff’ £711 TVgßd) 
nollüxt xtxko gev u xwxva ex xgadlaq.

Mit jenem vergleiche man Anyt. Epigr. XIX.
noikuxi twJ’ 61o(f>v8vu xoguq ent ougart Klavo) 

g uTyg oixvgogov nuiS’ tßöuGE tplkav,
y/vyuv uyxukeovGU <Dikatvl8oq, u npb yugoio 

ylcoQov vrcio noTugov ytvg Aytoovxog eßu.

Danach könnte auch nblX uvaxexlogevu vermuthet 
werden, obgleich es nicht durchaus nöthig ist. Mit 
dem letzten vergleichen wir II. I? 9 uveotevu/it Ayu- 
gtgvcov Neto&tv ex x.QuStyq u. s. wr.

Wir gehen zu Nossis von Lokri über, in deren 
dritten Epigramme uns etwas anstössig ist. Es ist Fol
gendes:

Aqx egt Aukov eyovGa xui 'Ogvvyiuv eqÖegguv, 
to^u gtv eiq xbkxxovq uyv uno&ov Xuoixcov.

kovout 8* Tvamä xu&uqov yqöu, ßudr 8’ eq oixovq 
kvoovo m81vo)v AkxETtv ex yaktnüv.

Bei der genauen Angabe der Örtlichkeiten ist eg oixovq 
auffallend, obwol auch Suidas schon so in seinem Ex
emplare vorgefunden hat. Es soll nicht geleugnet wer
den, dass man tg oixovq im Gegensätze zum Umher
streifen über Berg und Thal fassen kann. Allein un
terdrücken wollen wir die Vermuthnng nicht, die lokri- 
sche Dichterin fodere die Artemis von Delos und 
Ortygiaauf, nachLokri zu kommen; ßü&l de AoxQovg.

Anytae Tegeat. Epigr. III.
0Qiqoxdgu To8e Iluvi xui uvktuoiv &eto Nvgcpaiq

8cüqov vno Gx.omuq OevSoToq oiovogoq, 
ovvey vn u^uleov &e'()eoq geyu xexgyojTa

TiuvGuv b^e^uGut yeqoi gekiy^ov v8a>().

Es ist nicht abzusehen, warum Theodotos oiovouog heisst, 
zumal V. 3. 4. einen Wanderer vermuthen lassen. So 
wenig man bei dem Namen des Weihenden einen Zu
satz verlangt, so dringend fodert ihn vnb oxomüg. Es 
ist wrohl ohne Zweifel oiovogov zu schreiben. Von 
Gegenden gebraucht ist es nicht selten, z. B. Leon. 
Tat. 38, 1 olovögoio Ikvoq yaQaSgutyq.

Anytae Tegeat. Ep. V.
Kvn(y8oq ovroq o yev^oq, enet tpllov enlero Tyva 

aiev un y-nei^ov kugnpbv oq^v nekuyoq,
oepga (ptkov vuvtt]gi rely nlbov' agepi 8e nbvToq 

Seigulvei lina^bv Se^xogeroq £öuvov.
Unterzeichneter würde nicht gerade an dem wieder
holten (pikov Anstoss nehmen, wenn nur eptkov im drit
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ten Verse recht passend schiene. Dürfte man der 
Dichterin exquisitere Wörter zutrauen, so würde man 
das Pindarische Atrov, d. h. nokvkkiGzov, in Vorschlag 
bringen. Allein weit einfacher hält man sich an das 
übliche x a A 6 r vavzrtGi reA^ n A 6 o v, wie tGGtzai Ayta- 
vaxzi xakoq nkboq tq Mtzvkavav. So hat schon Hof- 
man-Peerlkamp vermuthet Bibl. Crit. Nov., Vol. IV, 
p. 45.

Anyt. Tegeat. Ep. VII.
Stiv vnb rav ntzgav ztzgvgtva yvß dvdnavGOv ’

a8v toi tv fkwgotq nvtvga &gott ntzäkoiq u. S. w. 
Hier würde Ree. nicht wagen, statt ntzgav demJacobs’- 
schen nztktav mit Hrn. M. 7r«vxav zur Seite zu stellen, 
weil einmal von der ntvxij schwerlich /Awp« ntzäka 
gesagt wird und die nztktai auch sonst so häufig von 
Dichtern zu ähnlichem Zwecke verwandt werden, wie 
Jacobs nachweist.

Anyt. Tegeat. Ep. XII.
Ovxtzi nkMzaiGiv dyakkogtvoq nztgvytGGiv 

avytv dvagghpM ßvGGO&tv bgvvgtvoq, 
oide nag tvaxdkgoio vtmq ntgixakkta ytik^ 

noufv^co rdga ztgnogtvoq ngozoga, 
akka ge nogrpvgta novrov vorig tuo’ tni ytgaov, 

xtigai 6t ga6iväv ravSt nag vßova.
Im letzten Verse wollte Jacobs gavzdv, Hr. M. xgavaav, 
welches zu weit abliegt. Ree. hat schon früher, Conii. 
Critt. p. 146, go&iav vorgeschlagen und hält das auch 
jetzt noch für das Leichteste. Im dritten Verse muss 
übrigens die attische Form mit vtbq vertauscht werden.

Simmiae Rhod. Epigr. I.
Ilgoo&t gtv dygavkoio daovzgiyoq T^akov aiyoq

8oibv tni ykMgoiq tGzttpögav ntzäkoiq •
vvv 8t gt Ntxogäyw xtgao'^ooq ^ggoot ZtxzMv, 

tvzavvoaq tktxoq xagztgä vtvga ßobq.

Statt 8oiöv hatPlanudes So im geschrieben, Suidas Svotv. 
Von alle Dem ist nichts zu brauchen. Bis auf weiteres 
schlagen wirofov zu lesen vor: Wie ward ich früher, 
der Gemse angehörig, mit grünem Laube bekränzt! 
Jetzt aber u. s. w.

Simmiae Rhod. Ep. III.
*Nozaza 8r] zdö‘ ttint (jikrtv nozi gqztga Fogyai 

SaxgvotGGa Stgr^q ytgGtv eifanzogtva •
av&i gtvotq naga nazgi, ztxoiq $tni kwovi golga 

äkkav GM noktgj y^gdi xaStgbva.
Der Codex hat die Aufschrift; 2tgwvl8ov, oi 8t Sigglov. 
Nun führt Athenäos X, p. 491, C., einen Hexameter 
aus 2igglaq tv z^ Fogyoi an und deshalb hat Brunck 
unser Epigramm (?) dem Simmias zugeschrieben und 
als ein Stück aus jener FogyM angesehen. Rec. wun
dert sich, dass Hr. M. dieser Zufälligkeit des Namens 
ein so grosses Gewicht beilegt, dass er unbedenklich

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

Brunck’s Annahme gutheisst. Wenigstens hätte er dann 
den dorischen Dialekt tilgen sollen, der nicht in die 
Elegie gehört. Rec. ist vollkommen überzeugt, dass 
das Gedicht dem Simonides zukommt, wofür nicht blos 
die innere Beschaffenheit desselben und der durchaus 
Simonideische Klang spricht, sondern auch die Epi
graphe des Codex, in welcher der wahre Verfasser 
voransteht, der häufig confundirte Name des Simmias 
nur nachfolgt. Das Gedicht des Simmias war nach 
dem erhaltenen Verse zu urtheilen: Ai&tgoq wxtiat ngb- 
nokoi nlkvavzo ntktial, ganz anderer Art und höchst
wahrscheinlich episch. Dagegen halte man mit unserm 
elegischen Excerpte die übrigen Stücke LXL LXII ed. 
mai. zusammen, um sich zu überzeugen, dass Simoni
des’ zarte Innigkeit auch hier athme. Endlich lese man 
unbefangen die übrigen Epigramme des Simmias, und 
jeder Zweifel wird verstummen.

Asclepiad. Sam. Ep. III.
Avzov got GTttpavot naga SixktGi zdioSt xgtgaGzol 

gigvtzt gt] ngontTtoq (ftvkka zivaGGogtvoi,
otq Saxgvoiq xaztßgt^a' xazogßga yag oggaz tgMvzMv* 

akX 6z dvoiyogtvriq avzbv i'8i]Zt &vgrtq,
GzaiaO? vntg xwpakijq tgbv vtzov, Mq av ägtivov 

vj ^av&T) yt xogrj raga nirj däxgva.
Niemand hat an ägtivov, wie es scheint, angestossen. 
Dem Rec. ist es unerklärlich. Deshalb vermuthet er 
wq äv txtlvov.

Asclepiad. Sam. Ep. VI.
Evgev Egaiq zt xakM giqai xaköv, ovyl gägaySov 

ygiGM, o g^z uv&ti gvjTt * ytvoir tv Igm, 
ovS1 ikttpavz tßtvov ktvxM gtkav" äkkä KktavSgov 

Evßiözco, nti&ovq dv&ta xai (fiktziq.
Hr. M. will in dritten Verse schreiben: ov8> tktipavz 
tßtvcg • ktvxoj gtkav äkkä KktavSgov. Abgesehen von 
dem hier, scheint es, nicht passend nachgestellten dkkdT 
wird die Spitze des Epigramms durch jene Änderung; 
verwischt. Denn der Sinn des Ganzen, welches an 
mehren Stellen gelitten hat, scheint zu sein: Eros ver
bindet Schönes mit Schönem, aber weder ganz Glei
ches noch ganz Heterogenes: weder Gold mit Sma
ragd, noch Elfenbein mit Ebenholz (wie das Künstler 
häufig thun), sondern Kleandros und Eubiotos, die Blü- 
then der Peitho — der Schönheit und Liebe — und 
der Freundschaft. Beide also sind xakol, ohne ganz 
gleich oder ganz ungleich zu sein. Da nun der Codex 
tßtvM ktvxM bietet, so dürfte folgender Versuch sich 
empfehlen:

ov8* tktcpavz3 tßtvep, ktvxM gtkav, akkä KktavSgov xzk. 
Übrigens kann V. 2 Jacobs von Hrn. M. gerühmte 
Verbesserung yavovz ebensowenig bestehen als äv&tt, 
indem g^zt — gqzt den Optativ fodert.

(Der Schluss folgt.)
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Asclepiad. Sam. Ep. VIII.
TLiv Aaxkipuddq • xl t« Sdxgva xavxa; xl naG/eig;

ov g£ povov yakenxi Kvngig ekij'iGaxo, 
ovd' ent ooi povva) xaxe&ijx axo xo£a xai tovq

ntxgbg yEgwg.

Statt xaxe9-i]xaxo vermuthet Hr. M. xaxexelvaxo. Man 
könnte an xaxe&ij^azo denken, hat sich (Bogen und) 
Pfeile gewetzt. Allein Rec. ist fast überzeugt, dass der 
Dichter geschrieben hat:

ovK enl goi povva) y.dx eprjGaxo xo^a xai lovg.

Asclepiad. Sam. Ep. XIV.
Niy.ugexqg xb Ild&oig ptptkxipevov ^8i> ngoownov, 

nvxvd Si viptkoqMüv (patvbpevov &vgi8a>v xxk.

Der Codex hat v^okoipwv, darüber geschrieben vipij/Mv. 
Es ist vipoq6(fwv zu schreiben.

Asclepiad. Sam. Ep. XVII.
Nv£, ve ydg, ovx dkkqv pagxvgopai, old p vßglfyi 

Ilv&iag ij Nixovg, ovgu (pike^andxiig.
xk^elg, oi x uxki^xog ekiß.v&a. xavxa na&ovoa 

goi pep-ipaa In epoig Gxäoa naga ngo&vQOig.

Hr. M. schreibt V. 1 dkkov. Aber dkkqv scheint sich 
rechtfertigen zu lassen, wenn man versteht: Te Nox, 
non aliam deam testificor. Auch im vierten Verse kann 
Rec. Hrn. M. die Änderung goi ptpipala^ epoig gtugu 
naga ngo&vgotg nicht zugeben, da ein noxe nöthig ist, 
wie Brunck wohl fühlte. Doch glauben wir, dem Vers 
am leichtesten so aufzuhelfen:

goi pepipaix tr epoig GXÜGa naga ngoQvgoiq, 
Ixi dereinst noch einmal, wie Äsch. Prom. 909, pi/v 
txi Zevg — toxui xanetvog.

Leonid. Tarent. Ep. XXII.
*0xxw xot dvgeovg, by.rd) xgävi], (>'XTM vtpavxovg 

dugrixag xxk.

ist xgdve zu schreiben, wie V. 3 richtig steht tvzt 'A- 
^dva.*

Leonid. Tarent. Ep. XLV.
Avxo&ekfl xagnovg anoxipvopai, dkka nenelgovg 

ndvxoze • pxj Gxkijgoig xvnxe pe xtgpadioig.
Hdvxox£ ist matt und schwerlich von Leonidas’ Hand. 
Dazu kommt, dass dem Epigramm die Anrede einer 
Person fehlt. Daher darf man vermuthen:

nai, gv 8e pii Gxkrtgoig xvnxe p£ ^egpadtoig.
Leonidae Tarent. Ep. XLIX.

Eine noy? Evgwxag noxxdv Kvngtv • ij "küße X£v/^ , 
xj ’^i&t xag Zündgxag' a nokig onkopavei.

a 8’ anakbv yekdoaoa, xai eGGopai atev dxev/Tjg, 
eine^ xai olxijow xdv Aaxedaipovlav.

Mit Recht leugnet Hr. M. den Gebrauch Aaxe8ai~ 
povla für Sparta bei einem Dichter wie Leonidas. 
Aber die Vorschläge xdv Aaxedaipovluov oder yav Aaxe- 
Satpovluv genügen nicht. Irren wir nicht sehr- so 
schrieb der Dichter xav AaxeSalpov’ del.
Leonid. Tarent. Ep. LXVIII schliesst mit den Worten:

Alev xovtov Gan pepvi]pevoq, d/Qiq bpikiiq 
t&ry;, £^ dii]q TjopoviGug xakdprjq.

Gut scheint l)ootg und qgpoviGai von Hrn»M. hergestellt 
zu sein. Rec. vermuthet, dass der Anfang lautete: 
Alev x ovx o v o o v pepvijplvoq xxh.

Leonid. Tarent. Ep. LXXIV.
Eetve, JSvgaxoGioq xot dvijQ xöb’ eytexat 'Og&cov, 

Xetpeglaq pe^vwv prjSapa vvxxbq totq' 
xai yag eydi xotovxov pogov, avxi de nokkriq 

naxgldoq b&veiTjv xeipat efpeGGapevoq.
Heinsius’ ßwkov ist zu pretiös und würde auch eher 
von eigener Hufe zu verstehen sein, während hier nur 
von der Heimat im Gegensätze zur Fremde die Rede 
sein kann. (Ganz richtig sagt Dioscorid. Ep. XXI avxbg 
J’ olxeliig o yegwv enevi^axo ßdtkov vav^ydg.) Rec. 
würde ohne Zögern yahiq schreiben. So gleich 
Ep. LXXV, 5 em yatt] naxglbi y.al tvpßov xai xxegewv 
eka/ev. Das handschriftliche nokkijs ist ein zufälliger 
Irrthum.

Leonid. Tarent. Ep. LXXVI.
TekkijvoQ pev o xvpßoq- eyiv 8’ vnb ßdikew ngeoßvv 

xijvov xov ngaxov yvövxa yekoiopekeiv.

In dem corrupten vnb ßcokew sucht Hr. M. ein Ad- 
jectivum zu nglQßw, wie v&k(b8ea. Rec. dachte anenel 
wkexo, worin eine gewisse Ironie liegen würde.
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Leonid. Tarent. Ep. CII.

XtiptQlrtv Sid vvxtu yuku^TjtvTU Tt Gvqpov 
xai vicptTov ytvyiüv xai xqvotvTU nuyov, 

povvokiiov, xai ö)j xtxaxioptvog d&qoa yvia, 
qk&t (ft‘koxQTj(.iva)v avkiv ig aiyivopiov.

ot S3 ovx dpip3 aiydiv ptpek^ptvoi ukka ntql Gqtwv 
tiaio orwr^pa Z^y’ imxtxkoptvoi ’

Xtipu Si &t]q ptlvag vvxTtog ovTt tiv dvSqüv 
ovTt ßOTÜv ßkdipag coytT3 dnavkoovvog xt\.

Die a$$6a yviu erklärt Hr. M. mit Jacob’s firma et 
compacta membra. Man wünschte indess ein passen
deres Epitheton zu xexaxt^tZvo?, und da der Codex 
d&qou ohne Accent liest, so Scheint das für ein Cor- 
ruptel zu sprechen. Das Passendste scheint arpo^ta, 
wie schon Lobeck im königsberger Programm 1838 
Ostern vorgeschlagen hat, was Hrn. M. entgangen ist. 
Im siebenten Verse würde Rec. ebenfalls mit Lobeck 
&tQprtvag billigen, da Hrn. M.’s ytipa J’ dcpay ptlvag &rjQ 
vvxviog gekünstelt ist. Im achten Verse hat der Codex 
oz/£T £7i’ avkoovvog, welches Planudes geändert hat. 
Lobeck vermuthet statt dnavkoowog a. a. O. unavkog 
oQogy nisi quid condonemus poetae. — Auch Ep. 
XXXII, 1 ist Hrn. M. eine ansprechende Emendation 
Lobeck’s verborgen geblieben. Statt JEvtpvipbv toi Gqat- 
qav schreibt Lobeck Aglaoph. p. 701 EvvTjTov.

Niciae Miles. Ep, IV.
f'It,tv aiytlgoiGtv, Inti xdptg iv&äS3, bSiTa.

Das Komma gehört hinter xdptg, da iv&dSt mit '%tv zu 
verbinden ist.

Niciae Miles. Ep. VIII.
OvxtTi S^ Tavwpvkkov vn ognaxa xkcovbg ikiy&tlg 

Ttgipop3 unb qaSivwv ip&oyyov tilg nTtQvywv.
ytiQa ydq tig dqaidv naiSog ntaov, bq pt kad'qalwg. 

pagyptv int ykcogwv i^opevov ntTukarv.

Der Codex hat im dritten Verse tk dqtav, Planudes itg 
dqalav. Rec. glaubt, dass man unbedenklich schrei
ben muss: /apa yap tlg ßagtav.

Diotimi Ep. N.
.Al vopipoi Svo yQijtg op^kixtg qptv, Ava^at 

xai E-k^vd), Sldvpoi naiStg EnixoaTtog,
Kkgvo) piv Xu^itmv ifyq, A^p^tqi S3 Ava^iv

iv Uofi nQonoktvo3 ’ tvvta S3 rjtklcov 
byStoxovTatrtig iniktlnoptv ig toS3 txto&ai 

vijg polgqg' tTt(i)V S3 ov cp&ovog iGOGiTß 
xai noGtag xai Ttxva ffiXijouptv’ al Si nakaial 

n^g3 ypttg AiSyv ngryvr uq ixbpt&a.

Statt ul vbpqioi, denn das kann nicht wohl richtig sein, 
scheint Aaipbvtai geschrieben werden zu müssen. Frei
lich würde man dabei, den Artikel oder das Demon- 
strativum ungern vermissen. Das Richtige mochte also 

eher AIS3 öaiai sein, wie auch Hr. M. im sechsten 
Verse Ig&3 ogIt^ vorschlägt. Das letzte Wort lautet im 
Codex aviäpt&a, worin unstreitig steckt uvvGGupt&u.

Hegesippi Ep. III.
Aanig unb ßqoTtwv oipwv TipuvoQog ypat 

vaio vnwgotpla HakkdSog dkxipayaq xTk.

Die bisherigen Conjecturen ßQiaqiov, xQUTtwv, xqut^wv 
genügen nicht. Das Nächste wäre GTißagüv, wie 
bei Homer.

Theocriti Ep. III, 5, 
dkku tv qtvyt, 

(ftvyt pt&tig vnvov xwpa xut ayoptv ov.
Unter den vielen Conjecturen ist keine einigermassen 
ansprechende. Wir vermuthen xuvaßoptvov, wie 
xcbp,u xaTa^ti.

Theocriti Ep. V, 5.
iyyvg Si GTUVTtg kuGtuv/tvog iyyv&tv uvtqov 

Iluva tov aiyißaTuv bfUfjUviGcopeg vnvov.

iyyvg ist zufälliger Schreibfehler, tv&vg wird von Hrn. 
M. mit Recht abgewiesen. Der Zusammenhang scheint 
üpptg zu verlangen.

Nicaenet. Sam. Ep. L
‘HgcoGGai Aißvwv b^og ax^iTOv tuTt vtpto&tt 

ulylSi xai GTQtnTOtg TtoGuptvai &vauvoig xtä.

In voce uxqitov mihi montis nomen latere videtur, be
merkt Hr. M. Vielleicht könnte man ogogAxgiSoq 
wagen, da Diodor XX, 57 eine libysche Stadt des Na
mens erwähnt.

Phalaeci Ep. V.
Ö)wxo? int ^elrg piv c;nf(p^TT0^ xvpa yug ptkaiva 

vtvg ovy3 vut^vtixtiv ovS’ * ISt’̂ uTO.

Man hat iGT^aro, ^)A^uto vorgeschlagen. Rec. wünschte 
^ktvuTo. Oder uka?

Phalaeci Ep. VI.
X^VGM TOI XQOXOtVTU niQl^MGUGU yiT(üTU

TOvSt ^tlCOVVGM SfOQOV tSwXt Kktü)^ 
ovvtxu GvpnoGioiGi ptTtnqtniv' Igu Si nivtiv 

ovTig ot uv&qconwv rtQiGtv ovSapd nw.

Im letzten Verse hat Hermann Ov^twv, Meinecke dv- 
Soivv vermuthet. Letzteres ist besser, weil es einen 
pikanten Gegensatz zu dem W’eibe bildet. Rec. würde 
quoTibv für das Passendste halten.

Alcaei Messenii Ep. I.
IlQü)Ta()%og xukog Igti, xai ov &tkti • ukku &tkr]Gti 

VGTtQOV" 7] S3 Ü(P1 kup^aS tyoVGU TQtytl.

Dieses Epigramm wird durch den pariser Codex in 
Cramer’s Ann. paris. T. IV, wie Hr. M. selbst bemerkt 
Anall. Alexandr, p. 39/, um zwei Verse bereichert:
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Kai gbdov dxgaCei ßaiov ygoror, el Jf nageXßg, 

trgwv evg^Getq ov gddov «AA« ßdror.

Im dritten Verse würde qr di nagekß'^ nach des Rec. 
Gefühle den Vorzug verdienen.

Alcaei Messen. Ep. II.
'H Nlxavdge duovreTar dUd fpvXa'gat, 

gq ce xal ij nvyrj tutto na&ovGa lu&fo 
xal yvMor} qi).eovTog bot] Gndviq. «AA’ eri xal vvv 

Uf.lttaxX^TOV (f>g0VTLG0V ^ixlvig.

Hr. M. erklärt dW xal eri vvv, wofür Jacobs dAAd ti xal 
vvv gewünscht hatte, etiam nunc, sc. quamquam q xv^p^ 
duovvtTai. Keins von beiden befriedigt den Unter
zeichneten , der vielmehr dAAd gv xav vvv, wenigstens 
jetzt noch, ehe auch die nvyy daavverat, verlangt.

Alcaei Messen. Ep. IX, 1 müsste es statt Xäga 
durchaus A^u« heissen, hätte auch nicht der Pal. wirk
lich so. — Ep. XVIII hat Tzetzes Crameri Ann. Oxx. III, 
p. 339 vor Augen.

Dioscorid. Ep. XVI. Hier hat Hr. M. im dritten 
Verse Bdxyog ort tqlttvl xardyoi yogov suasu Hermanni 
geschrieben. Aber schon vor einer Reihe von Jahren 
hat Welcker im Nachtrage zur Tril. p. 246 diese sinn
reiche Emendation gemacht und ihm gebührt die Ehre.

Dioscorid. Ep. XXXVII.

M^OTf yaOTgoßagt) ngbg gov Uyoq dvTingoownov 
7iaidoy()V(ü x"klvrtq Kingidi Ttgnogevog.

Jacobs ngooogwv, wobei sich Hr. M. mit gutem Grunde 
nicht beruhigt. Es scheint ngoGicov geschrieben wer
den zu müssen.

Aus den Coniectanea heben wir nur Einiges her
vor. In dem schönen Epigramme des Bakchylides 
p. 188.

Evdr^gog tov vrgv in dygov Tord’ dve^xev 
niö navviov dvegaiv jtiOTaTU) Zeq>vgo)^

will Hr. M. ItionaTM lesen. Dass er die Vulgata ver
wirft, verdient unstreitig Billigung. Das Wahre scheint 
niGTOTanw zu sein. Denn der Dichter schliesst:

ev^aglvto jag ot rßAt {inijX&e) ßoa&boq, opga rd/jOTa 
hy^OTi nenbvwv xagpbv an doTayyeov.

Simonid. Ep> Pal. XIII, 14 (209 ed. meae.) p. 189.
lAgyetog Aavd^g oradtodgogog ev&ade xeinai, 

rlxaiq innoßoiov natgid enevxXeiaaq,
^Okvgnia dlg, iv di IIv&wvi

dviü d’ iv Aoggot, nivn&wtötxa Nege'a.

Hr. M. hat sich übereilt, wenn er das handschriftliche ■ 
er lodgot lieber in iv Ao&gM verwandelt wissen will, 
Wie freilich schon Rec. Delect. 135, ater nur fortasse, 
gethan hatte. Hrn. M.’s Behauptung, das ganz richtige

fr Ilvßoi habe Spätere verführt, auch iv ’lo&goi zu sa
gen , ist irrig. Der alte Locativ auf ot nimmt schon 
früh ir zu sich, indem das Gefühl der ihm an sich in- 
wohnenden Kraft sich abstumpfte. Jn der kretischen 
Inschrift Nr. 2556, 3, 39 findet sich iv Ilgiavoioi von 
IlgiavGiog, welches schon Ahrens, Dial. Dor. p. 227 
zum Schutze des Ir ’lo&goi verwandt hat. Ferner "e- 
hört dahin das nicht seltene ir Q^ßr^ir, iv AOrgryytv 
{not. Zenob. II, 6), ir Dlvgnlaaiv, s. Bast. Ep. Crit‘ 
p. 189. — In demselben Verse soll nevrexaldex’ iv jy«- 
gea hergestellt werden. Aber Hr. M. hat sich verse
hen , wenn er dieses für die Lesart des Pal. ausgibt, 
der vielmehr ix vegala hat. Danach könnte man auch 
ix Negeag versuchen, wie Pindar oft ähnlich ab
wechselt.

Damagetus Pal. VH, 541, p. 193.
”EoTrjq Iv ngogdyoiq, Xatgivvid-r], tob’ dyogevoaq’ 

T] gogov ij vtxav, Zev, noXegoio didov, 
gvlxa toi negl Taqgov ’Ayailda Tone vvx.il 

dvogeveeg ßgaoeoq driQtv e&evTO növov
val g^v dl.V dgerijq ee dtaxgidbv ZAkig deidei, 

ßeggbv dva '^eivrg alga yeavra xövtv.

Im fünften Verse bietet der Pal. dW dgen^ ae, wofür 
Hr. M. wegen der seltsamen Partikelverbindung sowol 
als auch des nicht leicht zu rechtfertigenden Geni- 
tivs «/«jp’ ägeTfj verlangt. Freilich sagt Pindar so, aber 
für ein Epigramm scheint agerij nicht passend. 
Leichter zugleich und die Erkenntlichkeit des Landes* 
zweckmässig ausdrückend ist dm’ dgezrig Ge.

Damagt. Pal. VII, 497, p. 194.
otöf yag o&vefyv ekaygv xbviv, dWd Tiq dxTT[ 

vtdg rj v/jGCüv novTiddcov Tig f'/fi.

Statt der corriipten Lesart des Pal. hat man vrßdg (der 
Codex hat übergeschrieben) oder q Gnikag, % benag, 
fhvtag, yrßaq vorgeschlagen. Rec. dächte Aaidg.

Apollonides Pal. IX, 271, p. 198.
Kal nbre dr) 1^100’ aq>oßoq nogoc, eine &aXaoGa, 

ft xal iv aXxvovcov quaGi xXavGogtda, 
aXxvdvcov, aig novnog del GT^gt^aTO xvga 

vrivegov, wg xgirai yjgoov dnioTovegqv.
dWa, xal vjvlxa gata xai wöiveGoiv anrjgoiv 

avyti?, ovr qogTio dvaag ’Agtorogiv^r.

Rec. scheint ebenfalls uvyeig corrupt zu sein. Vielleicht 
schrieb der Dichter evdeiq, wie Äschyl. Ag. 552 eure 
7iovTog iv geGTigßgtraig xolruig dxvgwv viyvegotg evdoi ne- 
oiür u. s. w. sagt.

Erycius Pal. VI, 234, p. 207.
rd'Kkog o yaaaeig, b vergogog, tbnb TvgcbXov 

Avdiog bgy^oidg gdxg’ öloXvfyigevog,
na nagd ^ayyaguo rdde ganigt Tvgnava Tatra 

ßryxaTO xal gaOTtv Tav nolvaGTgayalov,
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ravza t’ bgetydlxov XaXa xvpßaka za« pvgdevza 

ßoozgvyov, «z Xtwag «jna navodpevog.

Im dritten Verse vermuthet Hr. M. ra nuga 2ayyaglq) 
nappdzogi. Schwerlich richtig, da die zvpnava eben 
so ihr Epitheton zu verlangen scheinen, wie putzig, 
xvpßaXa, ßoGzgvyog. Bis Jemand das Wahre erkennt, 
schlagen wir vor zu lesen:

Ta naga Sayyaglw xukd pazegi zvpnava zavza, 

wie Alexander Aitolos im Epigramm auf Aikman 
awv xala zvpnava.

In dem p. 210 besprochenen Epigramm des Anti
pater Sidonius Pal. VII, 423 stellt Hr. M. den Schluss 
so her:

zoidvde GaXovgyov öd’ exgvcpe Bizzlda zvpßog 
Tipvka aygavzov vvpqtdlav aloyov.

Es ist Hrn. M. unbekannt geblieben, dass schon 
Weigand, De Antipatris etc. (Brest 1841) p. 31 die
selbe Emendation gefunden hat. Auch weist er den 
von Hrn. M. nur aus Inschriften angeführten Namen 
Tipokag aus Schriftstellern nach. Derselbe Gelehrte 
schlägt in dem p. 211 behandelten Epigramm Pal. VII, 
424 im ersten Verse Mauzeva) il atv oder ^y«? 
her, ähnlich wie Hr. M. zi Gev evvig, statt der Vulg. zig 
evayyg. Auch sonst ist Hrn. M. mitunter entgangen, 
dass seine Emendationen bereits früher von Andern 
bekannt gemacht waren. Z. B. Leonid. Tar. VII, 5 
hatte schon Passow in Jahn’s Jahrbb. 1828. p. 66 xaza 
nolld verbessert; ferner LXIII, 6 hatte schon Jacobs 
in der Annotat. Anthol. xal d-gl^ vorgeschlagen; Kal- 
limach. App. Jae. 46, p. 204. Mein, war Kgetoqilkov und 
Kgeioepik™ schon von Lobeck Phryn. p. 695 bemerkt 
u. s. w.

Sehr schwierig ist das p. 216 behandelte Epigramm 
des Antiphilos Pal. IX, 551.

KoXydduiv dvozyvov egwdibv l'/ßga. x0^a^(t’ 
zev ydgrv 6 ngodozyg ogvig ac« \eyezut, 

fDotßog egei' zevaytziv oz’ eig al.a xw^ov ehaq-.gov 
ozyaag tyapplzyv dognov edypohoyet,

dvopevdg zdz’ eßyoav Inl nzdhiv dvzmegy^ev, 
biße didaaxopevoi neCpßaztiv nehayog.

ßdhheze dy xaxbv ogviv, Ind ßagvv ygazo piG&ov 
ex dyiarv, xfykovg xal ßgvov, 6 ngodozyg.

Es scheint ein sehr glücklicher Gedanke Hrn. M.’s, 
dass von Kalchedon die Rede ist, welches mit dem 
gegenüberliegenden Byzanz in Fehde verwickelt, durch 
den erzählten Zufall in die Hände der Feinde gerieth. 
Nehmen wir also Kahyydwv an. Im zweiten und dritten 
Verse muss noch ein Irrthum stecken. Richtig hat frei
lich Jacobs vermuthet zev de ydgiv ngodozyg ogvig (pvgvtg 

Hr. M.) del heyezui. Aber weder 0oTßog eget noch (Dotßog 
loü vermag Rec. zu begreifen. Letzteres erklärt Hr. M. 
veridicus dicam vates. Aber wozu bedarf es des Prophe
ten bei einer vergangeneil Sache? Irrt Rec. nicht, so 
schrieb der Dichter zovnog eget. Im vierten Verse 
schreibt Hr. M. eyypohbyet, Lobeck e&ivohbyei. Die 
grösste Schwierigkeit macht aber der Schluss, der dem 
Rec. eben so dunkel ist, wie Hrn. M., der mit Recht 
etwa den Gedanken erlangt: abigite infelicem avem, 
quae conchis coUigendis perniciem nobis attulit. Was 
er aber vermuthet, pbyßov für pioJbv und in ygazo ein 
Verbum in dem Sinne von parare, afferre, genügt noch 
nicht. Unterzeichnetem scheint einleuchtend, dass in 
ptoJöv nichts Anderes als JaJpov steckt, wonach er 
salvis melioribus das Distichon so verbessert:

ßdhheze dy xaxbv ogviv, enel ßvJov eigy da uz' *IgJ pov 
ex^yzwv xoyXovg xal ßgvov, o ngodozyg,

weg mit dem bösen Vogel, da er die Meerestiefe zur 
Landzunge machte, indem er Muscheln hervorsuchte, 
der Verräther. Dabei ist eigyaGaz1 nur in Ermangelung 
eines schlagenden Verbi gesetzt. Zu ßv&dv wünschte 
man gern den Artikel ; doch lässt er sich wol ent
behren.

Statyllius Flaccus F*al. VI, 196, p. 222.
Tw Ilavi zbv ndyovgov bgpiyßdhog 
äygag dnagyav dvz&yGi Kwnaaog.

Nothwendig ist wgptyßohog zu schreiben.
Anonymus Pal. V, 83.

El'J’ avepog yevopyv, gv de dy ozetyovoa nag’ avydg 
Gzy&ea yvpvwGaig xal pe nveovza hußoig.

Hr. M. nag’ dxzdg. Aber näher liegt das auch sonst 
verdrängte nag' dydg.

In dem p. 232 besprochenen bekannten Epigramm 
auf die im Kampfe um Thyrea mit den Argivern ge
bliebenen Spartiaten, welches fälschlich dem Simonides 
beigelegt worden ist (s. Sim. Reliq. p. 223) wundert 
sich Hr. M. sehr darüber, dass noch Niemand im er
sten Verse:

(Tide zgiyxoGtoi, Sndgza nazgl, zoig Gvvagl&poig 
Ivayjdaig Ovgeav upqn payeGGapevot xzh.

an vvvag&potg sich angestossen habe. Scribendum haud 
dubie zoig iGagl&poig. Gewiss nicht, da zoig ovvagijpoig 
ganz dasselbe ist. — Ob im fünften Verse xexulvppe- 
vov in nenuhvppevov oder nenahaypevov zu verändern ist, 
bleibe dahingestellt. Rec. dachte bei seinem nenahvp- 
pevov natürlich an nahvvw m gleichem Sinne wie 
nahuGGw.

Göttingen. F. W. Schneidewin.
Verantwortlicher Redacteur: Dr. ff'. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. Brockhaus in Leipzig.
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Dritter Jahrgang. M 149. 21. Juni 1844.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der Superintendent Backe in Wollin hat den rothen 

Adlerorden dritter Klasse mit der Schleife erhalten.
Dr. Bercht in Frankfurt a. M., früher Lehrer am Gymna

sium zu Kreuznach, folgt einem Rufe als Professor an der 
Universität zu Bonn.

Dem ordentlichen Professor der Rechte an der Univer
sität zu München Hofrath Dr. Frhr. v. Bernhard ist die nach
gesuchte Entlassung vom Lehramte mit Bezeigung allerhöchster 
Zufriedenheit über treue Dienstleistung ertheilt worden.

Dr. Engel, Prosector an der Universität zu Wien, ist 
zum Professor in der medicinischen Facultät zu Zürich beru
fen worden.

Die Akademie der Wissenschaften in Berlin hat den Geh. 
Hofrath Prof. Dr. Göttling in Jena zum correspondirenden Mit- 
gliede ernannt.

Der ausserordentliche Professor Dr. K. Ewald Hasse in Leip
zig folgt einem Rufe als ordentlicher Professor der Medicin 
an der Universität zu Zürich.

Der Lehrer an der Kriegsgewerbsschule in Würzburg Dr. 
Hoffmann ist Lehrer der Landwirthschaft und Forstwissenschaft 
an der landwirtschaftlichen Centralschule in Schleissheim ge
worden.

Den Hofrath Dr. Isensee in Berlin hat die medicinische 
Gesellschaft in Philadelphia zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt.

Der Privatdocent Dr. Kahnts an der Universität zu Ber
lin ist zum ausserordentlichen Professor in der evangelisch
theologischen Facultät zu Breslau ernannt worden.

Dem Dr. A. Kölliker in Zürich ist eine Professur der 
Medicin an dasiger Universität übertragen worden.

Der zweite Custos an der k. k. Hofbibliothek in Wien 
Bartholomäus Kopitar ist in die durch Mosel’s Tod erledigte 
Stelle des ersten Custos aufgerückt und Hofrath geworden.

Von der Akademie der Wissenschaft in Berlin sind See
manns in Leyden, der in der ägyptischen Expedition reisende 
Prof. Dr. Lepsius und della Marmora in Genua zu correspon
direnden Mitgliedern ernannt worden.

Dem Director der hohem Töchterschule in Berlin Dr. 
Matzner ist das Prädicat eines Professors beigelegt worden.

Die Universität zu Charkow hat den Geheimrath Prof. 
Dr, Mittermaier in Heidelberg zum Ehrenmitgliede ernannt.

Belehrte Gesellschaften.
Verhandlungen der Akademie der Wissenschaf

fen in St.-Petersburg. Historisch-philologisch - politische 
blasse. Am 16. und 30. Aug. v. J. las Staatsrath Graefe zwei

Abhandlungen über griechische Verbal-Formen, die nur aus dem 
Sanskrit zu erklären. Am 13. Sept. Dr. Eduard Muralt über 
Dionys den Areopagiten und die Handschrift der nach ihm be
nannten Werke. Er zeigte, dass der angenommene Neuplato
nismus des Areopagiten vielmehr ein Gegensatz desselben ist 
und in seiner Lehre sich die Emanationslehre mit der Mystik 
vereinigt. Die Echtheit seiner Schriften wird durch den Prolog 
der Handschrift, welche den Verfasser German, den Metropo
liten von Nyssa, nennt, nicht erwiesen. Die Handschrift wurde 
vom Verfasser beschrieben und gewürdigt. Derselbe las ferner über 
einige neu aufgefundene griechische Handschriften der kaiserl. 
Bibliothek. In der Einleitung wurden die Gründe nachgewiesen, 
warum die Bibliothek so wenige griechische Handschriften be
sitze, und zwar in dem Mangel der in Polen auf das Grie
chische verwendeten Studien. Die vorhandenen hier erwähnten 
Handschriften sind Liturgie des heil. Basilius. ‘Oftäkoytov ptya, 
Olympiodor’s Prolegomenen der platonischen Philosophie, eine 
Abschrift des Codex zu Wien. Hephästion’s Metrik, verschieden 
von der durch Pauw und Gaisford herausgegebenen. Porphyrins 
von den Tugenden. Theodor’s des Metochiten moralische und 
historische Capitel. Am 4. Oct. Brosset legte ein Verzeichniss 
von 17 Katholikos in Abchasien vor, von denen der älteste 
Arsen im J. 1390 installirt, der letzte Maksime in Kieff 1793 
gestorben ist. Am 31. Oct. Köppen über die Karatajen, einen 
Mordwinenstamm. Böthlingk über die Declination im Sanskrit. 
Am 15. Nov. Brosset überreichte La seconde moitie de la 
chronique dite de Wakhtang und „La continuation de la chro- 
nique dite de Wakhtang: Histoire de Georgie depuis 1469 
jusquan 1754 par Wakhoucht, traduile sur V original auto- 
graphe de l'auteur. Histoire de Karthli“ und zeigte, dass der 
König Wakhtang VI. keineswegs der Verfasser der Chronik von 
Georgien ist, vielleicht aber ein Prinz vom J. 1677 eine Ge
schichte, die bis zum 4..Jahrh. v. Chr. aufstieg, redigirt hat. 
Armenische Schriftsteller des 12. und 13. Jahrh. sprechen von 
georgischen Annalen, doch ergibt sich aus mehren Gründen 
der König Wakhtang habe die vorhandenen Annalen zusammen
gestellt, mit Beifügung einzelner Notizen über benachbarte Na
tionen. Am 30. Nov. Köppen theilte Latkin’s Nachrichten von 
dem nordöstlichen Theile des Archangelschen Gouvernements 
mit. Dorn las über einige bisher ungekannte Münzen des 
dritten Sassanidenkönigs Hormisdas I. und über die letzte Schen
kung von morgenländischen Münzen an das asiatische Museum. 
Am 1. Dec. machte v. Baer Mittheilungen über v. Reguly’s 
Reise zu den finnischen Völkern des Ural. Am 13. Dec. Bros
set, Nachricht über Pharsadan Georgidschanidze, einen georgi
schen Geschichtschreiber des 17. Jahrh., welchen zuerst Platon 
Jossalian aufgefunden hat. Böthlingk las eine Abhandlung • Die 
Unädi - Affixe, mit Anmerkungen und verschiedenen Indices ver
sehen. Am 15. Dec. Brosset berichtete über das Werk von 
Callery, bystema phoneticum scripturae sinicae. — Physikalisch- 
mathematische Klasse. Am 12. Jnl. v. J. OslrograMy las 
über die Bewegung des Pendels in der Luft. Jacobi, Zusatz 
zu dem Aufsatze über die Gesetze der Elektromagnete. Fritzsche 
über die Verwandtschaft des Chloranil mit dem Chlorchinoyl.



591
Am 6. Sept, sprach Baer über den dritten Band seines Werks: 
„Über die Entwickelungsgeschichte des Thiers“. Am 22. Sept. 
Brandt über drei neue Arten von Singvögeln, die zur Gattung 
Taxicola gehören. Meyer, diagnoses plantarum novarum a 
Dr. Schrenk in itinere ad fluvium, Tschu versus lectarum. 
Jacobi überreichte eine Abhandlung des Prinzen Peter Bagration, 
sur la propriete que possedent les cyanures potassique et 
ferroso-potassique de disoudre les metaux. Am 11. Oct. lh. 
Basiners gedrängte Darstellung der Herbstvegetation am Aral
see und im Chanate Chiwa. Am 25. Oct. Jewreinow, Kalium- 
Gold-Cyanür und Gold-Cyanür, zwei bis jetzt unbekannte Salze. 
Am 8. Nov. Buniakowski über die Grundlagen der Theorie 
der Parallelen. Brandt über die Classification der Gattung, 
Gerbillus (Dipusj Baer über die Knochen eines gigantischen 
Menschen. Am 22. Nov. Meyer theilte eine briefliche Notiz 
des Dr. Kolenati über die Gletscher-Lavine am Kasbek mit. 
Am 6. Dec. las Fritzsche über Vierfach-Schwefelammonium. 
Jacobi über den elektromagnetischen Telegraph zwischen Peters 
bürg und Zarskoeselo. Minding in Dorpat, Developpement 
d'une expression symetrique du degre d une equation resul- 
tant de l’elimination. Am 20. Dec. Meyer legte die achte 
Decade von Centuria plantarum rariorum Kossiae meridionalis 
dar. Struve, Bericht über die chronometrische Unternehmung 
zur Bestimmung der Differenz der Länge zwischen Pulkowa 
und Altona. Meyer, Bericht über Gottsche’s anatomisch-physio
logische Untersuchungen über Haplomitrium Hookeri. Am 31. 
Jan. Middendorff, Bericht über die Expedition in das nordöst
liche Sibirien im J. 1843. Jacobi über galvanische Messing- 
Reduction.

Verhandlungen der Akademie der Wissen
schaften in Paris. Am 4. März. Bericht über die Abhand
lung von Casaseca-. Untersuchungen über die Bestandtheile der 
zu Havana cultivirten Canna {cana de la tierra). Hombron 
und Jacquinot, Bemerkungen über einige Punkte der Anatomie 
und Physiologie der Procellarideen und neue Classification dieser 
Vögel. Dr. Lebert, mikroskopische und physiologische Unter
suchungen über die Tuberkeln. Edmund Becquerel über die 
Gesetze, welche in der elektrochemischen Zersetzung der Kör
per obwalten. Ebelmen, Untersuchungen über die Zusammen
setzung der durch metallurgische Operationen hervorgebrachten 
Gase. Joly über die Metamorphosen, die Anatomie und Em
bryogenie der Colaspis atra Latr., welche die Luzerne im 
mittäglichen Frankreich verwüstet. Barral über das zu Pfannen 
und Kaminen verwendbare Faience. Feldmann über dieKerato- 
plastie. de la Barre, der Sohn, über die Anwendung des 
Kautschuk in verschiedenen Fällen der Stomatonomie. A. Chatin 
über die Functionen der Chylusgefässe und Venen. Jules Guerin 
über die Anwendung der Zerschneidung der Sehnen und Mus
keln bei gewissen Deformitäten. Am 11. März. Lefort über 
die Verschiedenheit der Wassermenge in dem artesischen Brun
nen zu Grenelle. Al. Perrey, Verzeichniss der während des 
J. 1843 verspürten Erdbeben in Europa und den angrenzenden 
Ländern Afrikas und Asiens. J. Foumet über den Einfluss des 
Drucks in den geologisch-chemischen Erscheinungen. Bontemps 
über das Flintglas und Crownglas in der Fabrik von Choisy-Ie- 
Roi. Er lieferte das bis jetzt stärkste Flintglas, Linsen von 
38 Centimetres Durchmesser. Marey-Monge über einen von 
Kupferblech gefertigten Luftballon. In der Correspondenz: 
Bericht des Instituts der Niederlande über die nährenden Eigen
schaften der Gallerte. Äug. Laurent über die von ihm be
nannten acides amides und chloramides. Chazallon, Beobach

tungen über Ebbe und Fluth, in Algier angestellt. Martins 
über den Antagonismus in den Gesetzen, welche in den Oscil- 
lationen des Barometers obwalten. Mateucci, neue Entdeckungen 
in der animalischen Elektricität. Am 18. März. Becquerel über 
die Praecipitation der Metalle. Boussingault und Lewy, Beob
achtungen , welche zur Bestimmung der Kohlensäure in der atmo
sphärischen Luft zu Paris und auf dem Lande zu Andilly an
gestellt wurden. Leroy d’Etiolles über die chirurgische Ent- 
nehmung der Blasensteine und deren Zerstäubung. V. Fabre und 
Sc. Pinel, neue Untersuchungen über die Paralyse. Barteleben 
über die Exstirpation der Milz und der Schilddrüse. P. Da- 
chartre über die Bildung der Gefässe in der Blume der Mal- 
vaceen. Fayet über die Zählung der Verbrechen, nach den 
verschiedenen Klassen der Gesellschaft und dem Alter. Dujar
din über einen neuen galvanometrischen Apparat, boussole 
galvanometrique. Am 25. März. A. Richard und H. Galeotti, 
Monographie über die mexikanischen Orchideen nach einer Ein
leitung über die Vegetation in Mexiko. Adolphe Brongniart, 
über einige Monstrositäten an Pflanzen, um die Strnctur des 
Pistill und der Ovarien zu erläutern. H. de Collegno über die 
erratischen Felsen auf der Südseite der Alpen, zur Wider
legung der Erklärungshypothese von Agassiz, indem die Fort
bewegung durch starke Stromfluthen bewirkt zu sein scheint. 
Durand über die elektrische Beschaffenheit des Blutes. Durch 
Correspondenz lag vor: Mittheilung von Goldschmidt über die 
elliptischen Elemente des von Faye entdeckten Kometen.

Hufeland sehe medicinisch- chirurgische Ge
sellschaft in Berlin. In dem ersten Quartal dieses Jahrs 
wurden folgende Vorträge gehalten: Medicinalrath Busse las 
über chronisches Erbrechen und über die Unsicherheit der die
sem Symptom zum Grunde liegenden Leiden. Dr. F. J. Beh
rend legte ein von ihm angegebenes Pessarium mit federndem 
Stiel und eine veränderte Cephulotribe vor. Medicinalrath Fro- 
riep theilte Beobachtungen über den Wasserkrebs mit und wies 
nach, dass derselbe durch eine Pilzbildung in den organischen 
Geweben bedingt werde. Dr. C. H. Schultz sprach über das 
sogenannte vegetabilische Elfenbein oder die Steinnuss (Frucht 
der maniaria saccala), und über die Zuckerbildung in der 
Harnruhr. Nach ihm ht die Harnruhr eine Leberkrankheit, 
indem Galle das Lösungsmittel des Harnzuckers, sodass auch 
durch grosse Gaben (6—8 Unzen täglich) Galle der beginnende 
Diabetes zu heilen ist. Derselbe sprach über den Process des 
Verhungerns, wobei die Blutblasen verschrumpfen, nicht mehr 
normal respiriren und nicht mehr durch ihren Sauerstoff auf 
die Nerven wirken können. Dr. Hertwig machte Mittheilungen 
über die vortreffliche Wirkung der Kanthariden, Einreibungen 
in Knochenhaut-Entzündungen, Venenentzündungen u. s. w. bei 
Pferden, und sprach über seine Behandlung der Hornspalten 
mit demselben Mittel. Prof. Dietrichs wies nach, dass die 
Spiralklappe am Magenmunde des Pferdes bereits vor Gurlt von 
Lamorier (1733) und von Amoreux (1773) beschrieben worden 
sei, und sprach, über Dämpfigkeit und Hartdämpfigkeil bei den 
Pferden, über die Häufigkeit der Leparotomie in der Thier
heilkunde. Medicinalrath Bremer theilte eine Vergleichung der 
Mortalität durch die Pocken in Berlin während 42 Jahren vor 
und 42 Jahren nach Einführung der Kuhpockenimpfung mit.

Chronik der Universitäten.
Leipzig.

Vom 1. Oct. bis 31. Dec. 1843.
Lehrerpersonal. Der ausserordentliche Professor der 

Theologie M. Friedr. Tuch ist zum ordentlichen Professor der
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Theologie designirt und die demselben von der Universität in 
Tübingen ertheilte Würde eines Doctor der Theologie von dem 
Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts für die hie
sigen Lande anerkannt worden. Dem ausserordentlichen Pro
fessor der Philosophie M. Moritz Haupt ist die neu errichtete 
ordentliche Professur der deutschen Sprache und Literatur über
tragen worden. Bei der medicinischen Facultät hat Dr. Jul. 
Herm. Clarus die venia legendi erlangt. Dagegen ist am 
26. Oct. der ordentliche Professor' der psychischen Heilkunde 
Hofrath Dr. Joh. Chr. At:g. Heinroth gestorben.

Zahl der Studirenden. Hauptsumme 869, nämlich 
623 Inländer, 246 Ausländer. Darunter studiren 195 Theo
logie, 33 Theologie und Philologie, 338 Jurisprudenz, 162 
Medicin, 46 Chirurgie, 12 Pharmacie, 20 Philosophie, 6 Pä
dagogik, 22 Philologie, 18 Mathematik, 6 Chemie, 11 Cameralia.

Promotionen. Von der theologischen Facultät ist dem 
Geistlichen der evangelischen Kirche Heinr. Raper Slade zu 
Wolverhampton die theologische Doctorwürde crtheilt worden. — 
Bei der juristischen Facultät erwarben nach Vertheidigung ihrer 
Dissertationen die Doctorwürde am 14. Dec. Friedr. Aug. Hw- 
mann, Baccal. iur. und Actuar bei dem Criminalainte zu Leipzig 
(Diss. de crimine periurit), wozu als Procancellar Hofrath Prof. 
Dr. Marezoll das Programm geschrieben hatte: Observationes 
ad legem Juliam de residuis. Am 21. Dec. Joh. Bernh. 
Arnest, Baccal. iur. aus Dresden (Diss. de iure partium ra- 
tiones cognoscentli, quas in decidenda caussa iudex sequutus 
sit), wobei das Programm des Ordinarius Domherr Dr. Günther 
atisgegeben wurde: Observationum de collisione legum exter- 
narum et domesticarum in caussis cumbialibus Spee. III. — 
Bei der medicinischen Facultät erlangten die medicinische und 
chirurgische Doctorwürde am 3. Oct. Theod. Schröder, Med. 
Baccal. aus Dessau (Diss. de Zinco muriatico)-, am 27. Oct. 
M Moritz Müller, Med. Baccal. aus Leisnig (Diss. de Pneu- 
monia infantum), wobei Geh. Hof- und Medicinalrath Dr. Cla
rus das Programm schrieb: Adversariorum clinicorum I ai t. K.I. 
Constitutio epidemica anniVS'Mb-, am 22. Dec. Fr. Ludw. Alex, 
Baumgarten, Med. Baccal. aus Dresden (Diss. de Dysarthro
sibus mandibulae), wozu das Programm des Hofraths Dr. Jörg 
ausgegeben wurde: Fragmentorum ad artem obstetriciam fo- 
rensem spectantium Pars X. Obstetric.bus quae in curandis 
parturientibus nasciturisve contra artis obstetricandi praecepta 
peccant, praeter poenas criminales iam iussas poenas disci- 
plinares lege constituendas esse. — Die philosophische Facul
tät creirte zu Doctoren der Philosophie und Magistern der 
freien Künste: am 3. Dec. Gust. Jul. Junghanns aus Halberstadt, 
Lehrer der Mathematik am Gymnasium zu Luckau, und Karl 
Fr. Wilh. Floss aus Stürlack; am 6. Dec. Jul. Herm. Clarus, Doct. 
med. in Leipzig; am 17. Dec. Thomas Heinr. Ahrens aus 
Bremen.

Akademische Acte. Am 31. Oct. fand der jährliche 
Wechsel des Rectorats statt. Diesen Act hatte der Dechant 
der theologischen Facultät Domherr Dr. JTinzer durch ein Pro
gramm angekündigt: Annotattones ad locum prioris epistolae 
Petri cap. I, 1—13. Bei dem Acte trug der abgehende Rector 
Domherr Dr. Schilling in einer lateinischen Rede die Geschichte 
seiner Amtsführung vor und machte das Urtheil der Facultäten 
über die von den Studirenden eingcreichten Preisschriften be
kannt. Der neuerwählte und allerhöchst bestätigte Rector Prof. 
Dr. Ernst Heinr. Weber sprach in lateinischer Sprache über die 

durch den Fortschritt der Wissenschaften und Künste nothwen
dig bedingte Erweiterung der Lehrkräfte und Lehrmittel der 
Universitäten als allgemeiner Bildungsanstalten. Comthur Prof. 
Dr. Hermann hatte das erwähnte Urtheil der Facultäten durch 
ein Programm bekannt gemacht: De J. Madvigii inter- 
pretatione quarundam verbi latini formarum. Nach dieser 
Bekanntmachung war die theologische Preisfrage: De vi caussis- 
que et effectibus particularismi Judaeorum Jesu Christi aequa- 
lium, ebenso wenig als die juristische: De variis modis, qui- 
bus servitutes constituuntur, zu lösen versucht worden, daher 
beide Themata für das nächste Jahr zur Beantwortung wieder auf
gestellt wurden. Der von der medicinischen Facultät ausgesetzte 
Preis für die Aufgabe: Eruatur vis aquae frigidae in mu- 
tando pulsu cordis et arteriarum, illustrata aptis experimentis 
wurde in Bezug auf die angestellten Beobachtungen zu fernerer 
Aufmunterung dem Student der Medicin Karl Andreas Berthelen 
aus Dresden zuertheilt, welcher bemerkte, dass die Beobach
tungen gemeinschaftlich mit den Studirenden Georg Fr. Moring 
aus Dohna und Jul. Victor Carus aus Leipzig von ihm ange
stellt worden waren. Für das nächste Jahr ist die Frage ge
stellt: Quem fructum ceperit medicina ex accuratiore sangui
nis cognitione per chemiam et physiologiam recentiorem com- 
parata. Dem Verfasser der Abhandlung über die von der philo
sophischen Facultät aufgestellte Frage (Quid cerla testimonio- 
rum ftde de ordine certaminum et sollemmum sacrificiorum 
in ludis olympiis constet), Franz Kindscher aus Dessau, konnte 
nicht der Preis, aber eine ehrenvolle Erwähnung zu Theil wer
den. Die Frage der zweiten Section der philosophischen Fa
cultät war unbeantwortet geblieben, die der dritten Section: 
De ratione, (jua divisio chemicarum c ombin ationum nititur, 
accuratius examinanda, war von Georg Friedr. Möring aus 
Dohna gelöst worden und derselbe erhielt den Preis. Die 
neuen Aufgaben sind: 1) Exponantur felicitatis Saxoniae caus- 
sae quum internae tum externae inde ab Augusti Electoris 
regno usque ad obitum regis Friderici Augusti primi, docea- 
turque quid et quantum ad res populi tuendas, alendas, au- 
gendasve contulerint, 2) Quaerantur apud veteres philosophos 
et exponantur vestigia eius opinionis, qua ante Imperium 
conditum ius fortiori* invaluisse et originem civitatis legum- 
que in pactis quaerendam esse statuitur, ipsaque haec opinio 
in iudicium vocetur. 3) Quaeritur theoria oscillationum cor
poris duobus flis non parallelis, vi elastica praeditis et di
verse intensis suspensi, quae experimentis illustretur et com- 
probetur. — Am 2. Nov. hielt M. Karl Biedermann zum An
tritt der ihm verliehenen ausserordentlichen Professur der Phi
losophie eine Rede: De fundamentis societatis humanae, verae 
libertatis notioni superstruendis, wozu er durch ein Programm: 
De notione libertatis eiusque in philosophia practica usu, 
eingeladen hatte. Am 19. Dec. trat die ausserordentliche Pro
fessur in der philosophischen Facultät M. Joh. Ludw. Flathe 
durch eine Rede über den Inhalt und ästhetischen Werth der 
Tragödie Hamlet von Shakspeare an, wozu er das Programm: 
De imperio Sassanidarum ausgegeben hatte. Am 7. Dec. 
wurde das Andenken der Stifter zweier Stipendien für Studi- 
rende der Rechte, Dr. J. Fr. Mager’s und J. Siegfr. Ackermann’s 
durch die von den Percipienten Emil Schweinitz aus Neukirchen 
und Oskar Götz aus Mölbis gehaltenen Reden gefeiert, wozu 
Ordinarius Domherr Dr. Günther durch das Programm: Obser
vationum de collisione legum externarum et domesticarum in 
caussis cumbialibus Spee. IE eingeladen hatte.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Wand in Jena» Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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im Laufe dieses Jahres erscheinen.

Leipzig, im Juni 1844.
F. A. Hrocklians.
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Pfianzenpliysiologie.
Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Pflanzen. 

Von Dr. Theodor Hartig. Mit besonderer Beziehung 
auf die vom Professor Dr. M. J. Schleiden in des
sen Grundzugen der wissenschaftlichen Botanik, Band 
II, 1843, gegen meine neuern physiologischen Arbei
ten erhobenen Einwendungen. Mit einer Tafel Ab
bildungen. Berlin, Forstner. 1843. Gr. 4. 15 Ngr.

Im vorigen Jahre gab ich in diesen Blättern ein kur
zes Resume der neuen Pflanzen - Befruchtungstheorie 
welche Hr. Forstrath, Professor Hartig als das Resul
tat einer langen Reihe von Beobachtungen aufzustellen 
sich gedrungen fühlte. Der Zufall wollte es nämlich, 
dass ich durch isolirte Beobachtungen an Oenothera 
und Campanula einen Befruchtungsakt sah, der mir 
nicht übereinstimmend mit der bisher gültigen und durch 
Schleiden modificirten Ansicht zu sein schien. Als 
Physiolog und Zootom war mir nun daran gelegen, nä
here Kenntnisse über den Werth meines Blickes in das 
Pflanzenleben zu erhalten, und der Zufall wollte aber
mals, dass in derselben Zeit Hartig’s Theorie der Pflan
zenbefruchtung erschien, in welcher ich zu meinem 
Erstaunen auch meine isolirte Beobachtung in ausführ
licherer Weise und richtiger Deutung wiederfand. Hier
durch wurde ich zu einem erhöhten Interesse an dem 
Leben der Pflanzen angeregt und als ich nun nach 
Hartig’s gefälliger Anweisung die ganze Lehre mikrosko
pisch durchprüfte und als ganz vorurtheilsfreier Beob
achter die festeste Überzeugung von der Wahrheit der 
Hartig’schen Angaben gewann, glaubte ich es wagen 
zu dürfen, auch als Referent der Hartig’schen Zeugungs
theorie in diesen gelehrten Blättern aufzutreten. Ich 
that dieses in der gewiss nicht unbescheidenen Ver- 
muthun0', dass das betreffende Publicum meinem be- 
stätwenden Referate einige Rücksicht schenken würde, 
zumal ich selbst mit den besten optischen Werkzeugen 
und der jahrelangen Übung im mikroskopischen Unter
scheiden versehen zu sein und auch bei meinem Pubhco 
mehrfach als Beobachter minutiöser Gegenstände be
kannt zu sein glaubte.

Dieses sind meine Beziehungen zu einer nunmehr 
entstandenen wissenschaftlichen Polemik, welche Hr. 
Professor Schleiden gegen die neuern physiologischen 
Arbeiten Hrn. H.’s begonnen hat und die in dem hier 
Hnzuzeigenden Werke ihren weitern Fortgang findet. 
Im zweiten Bande von fcchleiden’s Grundzügen wissen

schaftlicher Botanik hat der Verfasser nicht nur die 
Zeugungstheorie Hrn. H.’s mit einer Heftigkeit zurück
gewiesen, welche seinem Feuereifer für die Wissen
schaft alle Ehre macht (wenn auch der sprachliche 
Ausdruck nicht der feinem Form immer gleichlief), 
sondern er hat zugleich Gelegenheit genommen, gegen 
die Ansichten Hrn. H.’s über die Elemente der Pflan
zenzelle energische Demonstrationen zu machen und 
es lag auf der Hand, dass ein so ruhiger, treuer und 
fleissiger Forscher, wie Hr. H., die Resultate zwölfjäh
rigen Beobachtens nicht so ohne Weiteres werde in 
den Staub treten lassen. — Ref., welcher, seiner be
stätigenden Anzeige des H.’schen Werks wegen übel 
bei Hrn. Schleiden angestossen und gewissermassen 
symbolisch mit einer Verbannung begrüsst wurde, dachte 
augenblicklich an die Worte der Juno, indem sie ihrem 
zornigen Gemahl ruhig und mit dem Finger drohend 
sagte: Jupiter! Du hast Unrecht — denn Du wirst 
grob!!! Dass aber Schleiden in der That Unrecht hat, 
selbst wenn er höflich gewesen wäre, sucht Hr. H. in 
seinen neuesten „Beiträgen“ zu beweisen, und ich bin 
um so lieber der Referent dieser Schrift, als ich aber
mals mit einer eigenen, bestätigenden Ansicht dabei 
verfahren darf.

Schleiden’s heftiger Widerspruch hatte Hrn. H. an
geregt, aufs Neue seine Facta zu prüfen, und auch ich 
fand Gelegenheit, an meinem eigenen Mikroskope und 
mit meinen eigenen gesunden Augen die von Hrn. H. 
aufgestellten Facta sorgfältig durchzugehen, und es 
kam mir, dem Physiologen des animalischen Lebens, 
täglich der Gedanke, wie es möglich gewesen sei, dass 
die Pflanzenphysiologen die so leicht auffindbaren Ele
mente der H.’schen Entdeckungen bisher hatten über
sehen können!!-— Jeder Forscher muss allerdings wis
sen, was er will und besitzt, aber er muss auch nie 
gegen das Neue, welches dem Alten widerspricht, ge
hässig sein und ihm vergrollt den Hals brechen, weil 
dasselbe vielleicht einer jahrelang gepflegten Lieblings
theorie Abbruch thut, oder weil es ein Anderer ent
deckt hat. Jeder Forscher sieht durch subjective Au
gen und es würde den Anfänger verrathen, wollte Je
mand aus irgend einer Beobachtung eine Ansicht ab- 
strahiren. — Ich denke, darin sind wir Alle, die wir 
in diese polemische Frage verwickelt sind, keine Neu
linge mehr und wir haben gewiss (selbst auch Schlei
den) uns eben so oft geirrt, als wir Brauchbares lei
steten. Was Gutes, Wahres und Förderndes an un
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sern Beobachtungen ist, das können wir nicht selbst, 
nicht subjectiv Andern aufdrängen wollen, sondern 
Andere müssen durch unsere Beobachtung unwillkür
lich und objectiv darauf immer wieder zurückgewiesen 
werden, und der erste Entdecker hat nur zu seiner 
Empfehlung seine bewährte Technik und sein Wahr
heitsgewissen. — Darum kann ich mich nicht mit 
Schleiden’s Verfahren gegen Hrn. H. befreunden, ob
gleich ich sowol wie Hr. H. gewiss den guten Eifer in 
Schleiden anerkenne und den Mann achte und gern 
anhöre, der schon viele schöne und fruchtbringende 
Beobachtungen für die Naturwissenschaft gewonnen 
hat. Hr. H. hat in seinen „Beiträgen“ Schleiden’s In
sinuationen mit Würde zurückgewiesen, aber ihn auf- 
gefodert, praktisch die streitigen Gegenstände zu ver
folgen und dann seine Einrede dagegen laut werden 
zu lassen. Eingestehen muss ich aber, dass ich glaube, 
wie das Wesentliche der H.’schen Beobachtungen durch
aus wahr und mit unparteiischen Augen eines Forschers 
ex professo zu bestätigen ist.

Soyiel glaubte Ref. über die Polemik der vorlie
genden Schrift sagen zu müssen. Er wird damit sei
nerseits die persönliche Polemik als gänzlich beendet 
betrachten, weil Beleidigen kein Naturforschen ist. 
Hr. H. beschuldigt Hrn. Schleiden (Vorw. S. 2) ab 
sichtlicher Verschweigung der Thatsachen des erstem, 
ferner des Bestrebens, die etwa dennoch bekannt ge
wordenen Thatsachen dadurch zu verdächtigen, dass 
er auf Nebenwegen die Zuverlässigkeit und Gründlich
keit des Beobachters in Zweifel gezogen habe, ohne 
die Thatsachen selbst praktisch geprüft zu haben. Ref. 
vermag unmöglich hier die einzelnen polemischen Punkte 
herauszuheben, und muss auf das Buch H.’s selbst 
verweisen, wro das Vorwort den Leser hinlänglich au 
fait setzt. Wenden wir uns jetzt zu einer Darlegung 
der Thatsachen H.’s direct.

Im ersten Abschnitte der „Beiträge“ hat der Verf. 
die Bildung der einzelnen Zelle und der Oberhaut der 
Pflanzen näher begründet. Er hat schon früher (Theo
rie der Pflanzenbefruchtung und Lehrbuch der Pflan
zenkunde, Heft 4) gezeigt, dass die Pflanzenzelle ein 
zusammengesetzteres Organ sei, als bisher nachgewie
sen worden war. Hr. H. zeigte in der Zelle eine innere, 
das Lumen der Zelle begrenzende Haut und wies ferner eine 
Cuticula nach, welche alle jungen Pflanzentheile gemein
schaftlich überzieht. Hiergegen wurde von Schleiden an 
verschiedenen Orten Einspruch gethan. Die obigen 
Behauptungen H.’s sind aber um so wichtiger, als von 
ihrer allgemeinem Bejahung die Möglichkeit der Be
fruchtungstheorie desselben in mehren nahen Beziehun
gen abhängig zu machen ist. Es lag daher dem Verf. 
namentlich daran, obige Behauptungen durchzuführen 
und gegen die erhobenen Einsprüche zu retten.

Hr. H. erkennt die bisherige Annahme von den 
Elementargebilden einer fertigen Zelle nicht an. Er 

fand zunächst, dass die einzelne Zelle nicht (wie ge
wöhnlich abgebildet wird) von der Nachbarzelle durch 
eine Linie begrenzt sei, dass ferner die ganze Zellen
wand aus drei von einander verschiedenen Gebilden 
bestehe, welche Hr. H. als Eustathe, Ptychode und 
Astathe bezeichnet. Die äussere Schicht {Eustathe, 
so genannt ihrer l-nverämleriichkeit wiegen) kommt im
mer da, wo sich Nachbarzellen berühren, beiden ge- 
meinschaftlich zu: die innere Schicht {Ptychode, Falten
haut genannt, weil durch ihre Faltung die Spiralringe 
entstehen) verhält sich immer als eine morphologisch 
und chemisch selbständige Membran, die durch Rea- 
gentien dargestellt und in Falten gelegt werden kann. 
Die mittlere Schicht der Zellenwand {Astathe, wegen 
ihrer Veränderlichkeit so genannt) hat die Eigenthüm- 
lichkeit. dass sie von Jod lebhaft blau gefärbt wird, 
während die innere Begrenzungshaut dagegen eine 
gelbbraune Färbung erhält, und dass erstere durch eine 
Mischung von 4 Volumtheiien Wasser und ö1/» \ olum- 
theilen Schwefelsäure zum Aufquillen gebracht wird, 
wobei sie entweder die äussere Haut (Eustathe) spreng^ 
oder, sobald diese Widerstand leisten kann, gegen das 
Lumen der Zelle hin sich ausdehnt und die Ptychode 
in Falten zusammenkräuselt. Diese Ptychode kleidet 
nun nicht nur die innere Zelle oder die aus Zellen ent
standene Faser aus, sondern geht auch in die Tipfel- 
kanäle derselben ein.

Als Ref. seine „Physiologie des Zellenlebens“ be
arbeitete (im zweiten Abschnitt seines Werks über die 
Contagiosität der Eiugeweideu'ürmer, Jena, Mauke), 
war er eben erst durch persönliche Demonstrationen 
H.’s mit dieser neuen Elementarunterscheidung bekannt 
geworden, hatte aber damals keine selbständige Nach
forschungen darüber angestellt und begnügte sich nur 
damit, in seinem oben citirten Buche die Beobachtun
gen H.’s anzudeuten. Gegenw ärtig aber hat Ref., nach
dem er mit der genauesten Sorgfalt diesen Gegenstand 
selbst verfolgt, untl die H.’schen Beobachtungen über 
die Zellenwände Punkt für Punkt bewahrheitet und 
mit der leichtesten Mühe nachweisbar gefunden hat, 
zu erklären, wie er von der Eintheilung der Zellen
wand in Ptychode, Astathe und Eustathe im vollen 
Maasse überzeugt ist. Ref. braucht wrol nicht zu be
merken, dass er alle gegen obige Eintheilung der Zel- 
lenwände vorzubringenden Einwürfe mit Eifer ergriff, 
um die alte Ansicht zu retten, indessen gesteht er ein, 
dadurch nur noch mehr von der Richtigkeit der H.’schen 
Beobachtung überführt worden zu sein. Immer aber 
stieg dem Verf. die Verwunderung darüber auf, wrie 
es möglich gewesen wrar, diese wahre Beschaffenheit 
der Pflanzenzclle bisher ganz übersehen zu haben. Na
turforscher, w elche diese Gegenstände selbst nacbprü- 
fen wollen, verweise ich daher auf das dabei zu be
obachtende technische Verfahren, welches Hr. H. in 
dem vorliegenden Buche ausführlicher mittheilt.
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Hören wir nun, welche Consequenzen Hr. H. aus 

dem eigentlichen Verhaken der Zelle zieht. Zunächst 
gibt er uns einen Versuch, die Entwickelungsgeschichte 
der Pflanzenzelle festzusteilen. Die Zelle entsteht im 
Innern einer Mutterzelle und es sind 4 Stadien des 
Zellenlebens anzunehmen: 1) die Zellenmehrung, 2) die 
Zellenfestigung, 3) die Splintperiode und 4) die Ver
holzungsperiode. Alle Zellen, welche zu Mutterzellen 
werden, mit Ausnahme der ersten, äussersten, schrei
ten in ihrer eigenen Entwickelung nicht weiter vor, 
sondern lösen sich auf, zur Selbständigkeit ihrer Nach
kommenschaft; nur die ursprüngliche Mutterzelle (Ur
zelle) mit der Atmosphäre in unmittelbarer Berührung 
stehend, erhält sich lebendig und in sich selbst durch 
Intussusception fortwachsend, als äusserste Hülle ihr 
rer Nachkommenschaft. Nur diejenigen Zellen, in de
nen die Zellenerzeugungsfähigkeit geschwunden ist, 
treten in die Periode der Zellenfestigung ein. Die ur
sprünglich einfachen Häute benachbarter Zellen (die 
Ptychode) liegen anfangs dicht nebeneinander bis auf 
•die noch vorhandenen intercellularräume, und es erfolgt 
eine Verbindung beider Häute, aber nicht auf der gan
zen Berührungsfläche, sondern beschränkt auf mehr 
oder weniger grössere oder kleinere, rundliche oder 
streifige oder sechsseitige B lachen. Diese Vereinigungs
stellen zeigen sich stets in eine, die Zellenwandung 
durchlaufende Spirale gewunden, die bald mehr bald 
weniger unterbrochen erscheint. (Die Ursache dieser 
spiraligen Vereinigung ist vom Verf. nicht bisher er
mittelt worden.)

Nach erfolgter Vereinigung der Ptychoden beginnt 
(nach Hrn. H.) die Wirksamkeit der Zelle nach Aus
sen in Abscheidung von Stoffen, die sich im Zellen
umfange zwischen benachbarten Zellenwänden abla
gern. Dies ist besonders in den Saftschichten der 
Euphorbiaceen^ während der Zeit des starken Wuchses 
zu beobachten. Die erste Abscheidung ist gasiger Art; 
diese luftigen Secretc treten von den Intercellularräu- 
inen aus zwischen die an einander liegenden Zellwände 
und dehnen diese, bis auf die bereits entstandenen 
Vereinigungsstellen auseinander. Die hierdurch verur
sachten Räume sammeln sich alsbald mit Feuchtigkeit, 
die schon jetzt nicht selten eine Färbung durch Be
handlung mit Jod und Schwefelsäure erkennen lässt. 
Hie Feuchtigkeit erstarrt nun im Umfange einer jeden 
Zelle zu einer leicht veränderlichen, im Wasser auf
quellenden, durch Säuren in die Natur des Stärkemehls 
Übergehenden Substanz (Astathe). Bald nach dem 
Auftreten der ersten Astatheschichten bildet sich auf 
ihrer Grenze, je zweier, benachbarter Zellenwände ein 
gemeinschaftlicher Zwischenkitt, von durchaus unver
änderlichem Verhalten in Wasser, Säuren und Alka
lien (Eustathe). Instructiv für diese Beobachtung sind 
zarte Querschnitte kräftig wachsender, junger Triebe 
von Viburnum lantana. Diese Eustathesubstanz füllt 

auch theilweise die durch comprimirte gasförmige Pro- 
ducte des Zellenlebens entstandenen Intercellularräume 
aus, die nur in einzelnen Fällen von einer der Eusta
the ähnlichen Substanz ausgefüllt, und deren spätere 
Absonderungsproducte mitunter Ursache besonderer 
gefässartiger Bildungen werden.

So treten nach dieser Darstellung die Ptychoden 
(als ursprüngliche Zellhäute) durch Astathe und Eu
stathe auseinander, bleiben aber in ihren anfänglichen 
Vereinigungsstellen in Verbindung, und es wird dadurch 
(wenn die Verbindung in der Spirale auf kleine, rund
liche Stellen sich beschränkte) der Tipfel oder Tipfelkanal.

Hr. H. empfiehlt zur Beobachtung dieses eben vom 
Rec. skizzirten Bildungsvorganges, Querschnitte der 
dickhäutigen Markzellen älterer Triebe von Taxodium 
distichum; indem sich oft in einem und demselben 
Querschnitte alle Stufen der H.’schen Zellenfestigungs
theorie vorfinden. Durch diese Theorie erklärt Hr. H. 
nun Folgendes: 1) Die spiralische Anordnung der Tipfel 
und Tipfelkanäle; 2) das Aufeinanderstossen je zweier 
Tipfelkanäle benachbarter Zellen; 3) die stets gleiche 
Grösse des correspondirenden Tipfelpaares; 4) die regel
mässige, symmetrische Bildung des Kanals; 5) die trich
terförmige Ausmündung desselben in das Lumen der 
Zelle; 6) die mit der Verdickung der Astathe regelmäs
sig und geradlinig vorschreitende Verlängerung des Tipfel- 
kanals. Der Leser sehe im Werke, S. 12, selbst nach, wie 
geistreich Hr. H. die verschiedenen Formen der Tipfel- 
bildung aus der einfachsten Ursache erklärt, und wer 
sich mit mikroskopischen Untersuchungen abgibt, möge 
sich, gleich dem Ref., von der Richtigkeit der ersten 
Elemente und von der gänzlichen Ungezwungenheit der 
daraus abgeleiteten Erklärungen überzeugen, denn bei 
der bisherigen Zellenbildungstheorie blieben alle diese 
Erscheinungen durchaus unerklärt.

Die abrollbare Spiralfaser ist nichts anderes als 
der Wall zwischen zwei zusammengeflossenen Tipfel- 
reihen (S. 13). Dieser Satz wird von Hrn. H. mit 
grosser Sicherheit begründet, und es werden ihm die 
scheinbar dagegen sprechenden Umstände vollständig 
untergeordnet.

Nach der allgemeinen Darlegung der neuen Zel
lenfestigungstheorie lässt unser Verf. noch einige Be
merkungen über die einzelnen Schichten der fertigen 
Zellenwand folgen (S. 14 f.). Die Eustathe ist gemein
schaftliches Bindemittel des Zellgewebes und es ist da
her unmöglich, Zellen mit entwickelter Eustathe so von 
einander zu trennen, dass letztere sich in ihrer Inte
grität im Zellenumfange erhalten zeigt. Trennung der 
Zellen erfolgt überall nur unter Zerreissung der Eu
stathe; wenn aber alles Übrige an feinen Querschnit
ten aufgelöst ist, dann bleibt die Eusthate als ein Netz
werk ohne Trennung der einzelnen Maschen zurück. 
Die Astathe (die der ursprünglichen Zellhaut zunächst 
liegende Schicht) scheint den Organen des Markes, 
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des Holzes und der Rinde nie zu fehlen; sie bildet ein 
mehr oder weniger dickes Spiralband, dessen Windun
gen sich für die Tipfelkanäle der Ptychode in einem 
kleinen Spalt öffnen. Man kann diese Schicht bei der 
Weissfäule des Holzes ganz isolirt finden, indem hier
bei die Vegetation einer Pilzfaser (Nyctomyces) die 
Ptychode und Eustathe verzehrt (S. 15). Ref. hat an 
weissfaulem Holze diesen Zustand recht evident gese
hen, wie die allein übrig bleibende Astathe mit ihren 
völlig unveränderten Bändern als blendend weisse, lose 
nebeneinander liegende Fasern, da liegt. Die Ptychode 
(sie ist bei Taxus, wo sie Ref. zuerst studirte, so stark, 
dass man sie durch Schwefelsäure leicht und vollstän
dig isoliren kann) ist immer ein zartes Häutchen, meist 
völlig structurlos, dagegen an den Bastfaserzellen aller 
Cypressen mit einem grobkörnigen Stoffe durchwebt. 
Durch Schwefelsäure kann man sie in künstliche Com- 
pressionsfalten legen, indem die Astathe mächtig auf
schwillt. Die Bildung der Eustathe-Tipfel und die Po
rosität finden (S. 17) noch einige nähere Angaben, und 
darauf geht unser Verf. zur Betrachtung der fertigen 
Zelle über, wobei wir uns etwas länger verweilen dür
fen, da es hier die Absicht des Verf. ist, die normale 
Zellenform des .langgezogenen Rhomben-Dodekaeder, 
welche zuerst Kieser im ersten Bande der Verhandlun
gen der Kaiser!. Leop. Carol. Akademie 1818, und dann 
in seinen „Elementen der Phytonomie“ mathematisch 
nachzuweisen strebte, eine Ansicht, welche circa 20 
Jahre die herrschende war, und auch neuerlich noch 
durch Schleiden (Grundzüge, Bd. I, S. 200—202) ver
treten wurde — als irrig zu bezeichnen.

Kieser sagt, Eiern, d. Phyton., S. 40, §. 127: Die 
nach mathematischen Gesetzen bestimmte, also noth
wendige Grundform der Zellen des vollkommenen Zell
gewebes ist das langgezogene Rhombendodekaeder. 
§. 128: Der Beweis ist praktisch und mathematisch. 
Der praktische Beweis ist, dass man sowol im Verti- 
calschnitte als auch im Horizontalschnitte des Zellge
webes, immer sechseckige Figuren (Schnittflächen der 
einzelnen Zellen) erhält. Der mathematische Beweis 
dafür ist, dass unter allen mathematischen Körpern, 
welche durch Zusammensetzung einen soliden Körper 
ohne Zwischenräume bilden, das Rhombendodekaeder 
der einzige ist, welcher, mit der wenigsten Masse des 
Umkreises, den grössten Raum einschliesst. §• 130. 
Da aber die Urform der Pflanzenzelle nicht Globus, 
sondern Ellipsoid ist, so muss auch das Rhombendo
dekaeder von unten nach oben gestreckt werden.

Hiergegen behauptet Hr. H.: Das Rhombendode
kaeder könne nirgend, auch nicht annäherungsweise, 
in der Pflanze vorkommen und Niemand habe es beob
achtet. Die Zellen des parenchymatischen, regelmäs
sige*1 Zellgewebes bilden senkrechte Reihen, jede Zelle

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT, Hand, in Jena. 

wird dabei von einer über und einer unter ihr liegen
den Zelle begrenzt. Im Umfange einer Zelle stehen in 
der Hegel sechs Zellenreihen, welche mit der einge
schlossenen Zellenreihe im Verbände liegen. (So wie 
Mauersteine in einer Mauer.) Es muss daher jede 
Zelle der eingeschlossenen Reihe von zwei Zellen je- 
der Nachbarreihe berührt werden und nach der arith
metischen Formel 2x6 -f- 2, als der Zahl der an
liegenden Zellen, müssten also 14 Flächen die einge
schlossene Zelle begrenzen.

Ref. hat sich in Gegenwart des Verf. einen Com- 
plex von Rhombendodekaedern (Wachsmodelle) gebildet 
und beobachtet, dass darin jede Zelle regelmässig von 
vier dreiseitigen und zwei vierseitigen Intercellulargän
gen begrenzt wird, dass ferner an einer der beiden 
Seitenflächen dieses Körpers nur vierseitige Intercellu- 
larräume gebildet werden, ferner aber auch, was das 
Evidenteste ist, dass in einem so mathematisch gebau
ten Complexus die Zellen sowol verticale als horizon
tale Reihen bilden. Hr. H. behauptet nun, dass solches 
Verhalten in der Wirklichkeit nicht vorkomme und die 
Präparate, welche derselbe dem Ref. vorlegte, machten 
allerdings die Einwendungen des Ref. verstummen. 
Nun hat Hrn. H.’s Theorie aber eine unübersteigliche 
Schranke darin gefunden, dass man nicht im Stande 
ist, die von 2 X 6 + 2 Zellen umgebenen Körper, so
fern dieselben auf eine mathematische, reine Körper
form (als Vier Zehnflächner) zurückgeführt werden, in 
der Weise des Pflanzenzellgewebes zu vereinigen. Bil
den wir uns nach Hrn. H.’s Zellenmathematik aus 
Wachsmodellen auf plastische Weise einen Complexus, 
so ist es ganz unmöglich, die Vierzehnflächner so zu 
verbinden, dass die säm örtlichen Flächen correspondi- 
ren, denn es wird an einer Körperhälfte die breite Ba
sis auf die schmale des anliegenden Körpers treffen. 
Dieser Widerspruch in der praktischen Bestimmung 
Hrn. H.’s und der mathematischen Combination ist 
merkwürdig und dürfte vielleicht bezeichnend werden, 
indem ein mathematisch nicht nachzuconstruirender 
Körpercomplexus, wie ihn die Beobachtung des Gewe
bes anzunehmen sich gedrungen fühlt, auch wol nicht I 
wirklich existiren kann. Wenn Hr. H. das gegenseitige 
Stellungsverhältniss der Zellen für bezeichnender, als 
die mathematische Reducirung der Zelle auf eine Grund
form erklärt und die Bildung der Natur immer nur als 
annähernd bezeichnet, so dürfen wir auf anderer Seite 
nicht verkennen, dass die mathematische Nothwen
digkeit in der Natur ihre höhere Stellung behauptet, 
und dass immer da, wo die empirische Anschauung 
eines Stellungsverhältnisses sich nicht in der mathema
tischen Gesetzmässigkeit der räumlichen Körpereigen- 
thümlichkeit wiedererkennt, die erstere noch nicht als 
erwiesen betrachtet werden kann. (Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Kieser fand die Grundform der Pflanzenzelle und 
der Bienenzelle im langgestreckten Rhombendodekae
der, und ihr Unterschied liegt nur in der Streckung, 
die je nach ihrer Richtung den Unterschied zwischen 
thierischer und pflanzlicher Zelle vermittelt, indem bei 
der vegetabilischen Zelle die Streckung senkrecht (nach 
der Richtung der Pflanze), bei der Bienenzelle hori
zontal (nach der Richtung des Thieres) durch zwei 
Ecken geschieht, sodass der Boden jeder Bienenzelle 
drei Flächen hat und in horizontaler Richtung an drei 
andere Zellen stösst. (Vgl. Kieser’s Phytonomie. Th. I. 
§. 131.)

Ref. ist diese Deduction vollkommen vorstellig und 
begreiflich, und er würde, in Anerkennung des Satzes, 
„dass die Natur weit wissenschaftlicher durch die Ge
setze mathematischer Noth Wendigkeit, als durch eine 
empirische Anschauung begriffen zu werden vermöge“, 
selbst den geringsten Zweifel *) an Kieser’s Darstellung 
unterdrückt haben, wenn nicht die drei Punkte der 
Beobachtung, als da sind: 1) die Zellen bilden senk
rechte Reihen, 2) im Umfange einer Zelle stehen in 
der Regel sechs andere Zellen, und 3) alle Zellenrei
hen liegen unter sich im Verbände — nothwendig ei
nen Zellenkörper voraussetzen, der 14 Berührungspunkte 
also 14 Flächenpunkte darbietet. Dass sich aber hier
aus, d. h. aus 14flächigen Körpern, kein schliessendes 
System plastisch herstellen lässt, wie Versuche in 
Hrn. H.’s Gegenwart bewiesen haben, ist entweder ein 
mathematisches Problem oder ein Gegenbeweis gegen 
die aus empirischer Beobachtung gefolgerte Theorie H.’s. 
Ref. muss daher zwischen Kieser’s und H.’s Deductio- 
nen schwankend bleiben, wird aber gern, wenn kein 
anderer Weg bliebe, die mathematische Nothwendigkeit 
in der Natur anerkennen, und somit die seit einem 
Vierteljahrhundert anerkannte Lehre Kieser’s gelten 
lassen müssen.

’) Kann es einen Zweifel bei einer bewiesenen und anerkannten 
Mathematischen Nothwendigkeit geben # — Der Irrthum beruht in 
4er empirischen Annahme, dass 14 andere Zellen eine Zelle umgeben, 
4a nach mathematischer Nothwendigkeit und auch empirischem in 
Meiner Schrift geführten Beweis nur 12 Zellen eine Zelle einschliessen.

(Anmerkung der Redaction. Dr. Kieser.)

Hr. H. unterscheidet das Zellgewebe nach dem ge
genseitigen Stellungsverhältnisse der Zellen in folgen
der Art:

A. Liegendes Zellgewebe (Markstrahlensystem),
B. Stehendes ,, (alles Übrige).

In Beiden kommt vor:
a. Reihen bildendes (parenchymatisches),
b. ineinandergreifendes (prosenchymatisches) Zell

gewebe.
c. Gefässgewebe.

Überall:
1) Radical geordnetes Zellgewebe (Holzfaser-, Saft

faser-, Korkzellgewebe).
2) Concentrisch geordnetes (Mark-, Holzzell-, Rinde-, 

Epidermoidalgewebe).
3) Radial - concentrisch geordnetes (Safthaut der 

Cypressen und der Gattung Taxus).
4) Ungeordnetes Zellgewebe (Holz- und Baströh

ren, Bastfasergewebe).
Ferner unterscheidet Hr. H. Zellgewebe, radial oder 
concentrisch der Längenachse der Pflanze — und ra
dial oder concentrisch einem besondern Pflanzentheile 
geordnet.

Ref., auf die Schrift selbst verweisend, wendet 
sich nun den Beobachtungen zu, welche Hr. H. (S. 19) 
über die Cuticula gemacht hat. Die Urzelle erhält sich 
ebendig, während die in ihrem Innern gezeugten Mut

terzellen neuer Zellenbrut resorbirt werden. Erstere, 
mit der Atmosphäre in Berührung stehend, wächst in 
sich fort, nach Maasgabe der erfolgenden Volumer
weiterung ihrer Nachkommenschaft, schmiegt sich den 
Aussenzellen derselben an und geht selbst in die In
tercellularräume der äussersten Zellenschichten. Die
ses ist in den kürzesten Worten das Grundresultat der 
H.’schen Beobachtungen über die Cuticula. Ref. glaubt 
hier das Buch selbst sprechen lassen zu müssen, da 
er über das Wesen und den Ursprung der Cuticula 
keine selbständige Forschungen zur Zeit anstellen konnte. 
Dagegen hat Ref. aber zu bemerken, dass er bei den 
gefälligen Demonstrationen des Hrn. H. jene Cuticula 
genau so gesehen hat, wie sie Verf. beschreibt, dass. 
Ref. sich mit der grössten Gewissheit von dem Fort
setzen der Cuticula über die sogenannten Spaltöffnun
gen (an Präparaten unter Hrn. H.’s Mikroskope) über
zeugt hat. Ref. hat jene Haut an Hrn. H.’s Präpara
ten in vollständiger Continuität nach Maceration, Be
handlung in Alcohol, Terpentin und Schwefelsäure und
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nach einer später vorgenommenen Färbung mit salz
saurem Eisen.

Der zweite Abschnitt unsers vorliegenden Werkes 
handelt über Befruchtung und Entwickelung des Em
bryo der Nadelhölzer. Schon aus der im vorigen 
Jahre angezeigten Befruchtungstheorie ist es den Le
sern bekannt, wie Hr. H. im Gegensätze von Schlei- 
den’s Ansicht über Embryobildung des Pollenschlau
ches, eine ganz abweichende Behauptung, als Resultat 
vieler Beobachtungen aufgestellt hat. Es hat sich nach 
ihm ein wesentlicher Unterschied im Entwickelungs- 
verlaufe des Keimes der Abietineen, der Cypressen 
und der Gattung Taxus herausgestellt, welche Hr. H. 
bereits in seinem Lehrbuche der Pflanzenkunde be
kannt machte. Schleiden’s Einsprüche hiergegen haben 
unsern Verf. angeregt, nach nochmaliger bestätigender 
Prüfung seine Sätze in gegenwärtiger Schrift zu erör
tern und seinen Gegner aufzufordern, Untersuchungen 
anzustellen, um zu erfahren, wie unser Verf. nicht ge- 
rirt habe. •— Überlassen wir diesen Punkt den fernem 
Prüfungen praktischer Physiologen und wenden wir 
uns sogleich dem dritten Abschnitte zu, welcher über 
die Befruchtung der Campanulaceen handelt.

Es hat sich nämlich bei diesen Pflanzen gezeigt, 
dass die Schleiden’sche Theorie über Entwickelung des 
Embryo im Innern des Pollenschlauches hier nicht an
wendbar sei, sondern dass die Pollenkörner nicht nur 
in die sich einstülpenden Griffelhaare eingehen, sondern 
dass von hier aus eine Befruchtung geschehe. Das 
Einstülpen der Haare hatte schon Sprengel gekannt, 
und Schleiden gibt durch seine Einsprache zu verste
hen, dass er in Hrn. H.’s frühem Mittheilungen und 
in des Ref. Beistimmung nur diesen ersten Akt des 
Einstülpens aufgefasst habe. Hieran liesse sich aber 
keine Befruchtungstheorie anknüpfen und hätten wir 
dies gethan, so würde uns Schleiden mit Recht Anfän
ger schelten dürfen. In die eingestülpten Griffelhaare 
gehen die Pollenkörner hinein, geben ihnen ihren Inhalt 
ab, und dieser sucht seinen Weg in das Innere des 
Griffels. Entwickelt sich einmal innerhalb des Griffel
haares ein Pollenschlauch, so nimmt dieser, wie sich 
Ref. genau aus zahlreichen Erfahrungen überzeugt hat, 
immer seine Richtung nach Aussen, aus der Öffnung 
des Griffelhaares, und hat also keine Bedeutung für 
Schleiden’s Theorie. Dass die Befruchtung der Cam
panulaceen durch die Hinwegnahme der geschlossenen 
Narbe nicht verhindert wird, darüber lassen sich jetzt 
directe Beobachtungen mittheilen. Man schneide aus 
einer grossen Zahl der Blüthen die noch ungeöffneten 
Narben 1—l'fc Linien unter dem Anfänge der Spaltung 
aus, und bemerke sich die Blüthen durch ein Zeichen. 
Sogleich nach der Verletzung dringt aus der Wunde 
des Griffels Milchsaft hervor, der auf der Schnittfläche 
rasch zu Kautschouk erhärtet, und dadurch nicht nur 

Luftzutritt, Verdünstung, sondern auch jedes Eindrin
gen eines Pollenschlauches verhindert. An den so ver
stümmelten Griffeln erfolgt nun das Einstülpen der 
Haare, das Einziehen der Pollenbälle, und die Frucht
knoten bleiben im Wachsthume nicht zurück, der Em
bryo wird im Samen vollkommen ausgebildet. Ref. er
sucht alle Beobachter, diesen Versuch zu wiederholen 
und zu prüfen, ob die neue Theorie der Befruchtung 
der Glockenblumen Widerspruch verdient.

Der vierte Abschnitt des vorliegenden Werkes han
delt über des Verf. Beobachtungen an Capsella bursa 
pastoris. Es wird den Lesern der „Befruchtungstheo
rie“ bekannt sein, dass Hr. H. an der Capsella fand, 
wie die verlängerten Glieder leitenden Zellgewebes 
und nicht Pollenschläuche in die Keimöffnung der Eier 
eingehen. Hierüber lieferte Hr. H. auch eine schema
tische Zeichnung, welche aber nebst der Beobachtung 
von Schleiden hart angegriffen wurde. Hiergegen er
hebt nun unser Verf. (S. 24) laute Klage, die über die 
Weise, wie Schleiden Wesentliches verhehlt und Un
wesentliches verdächtigt haben soll, bitter, aber mit 
würdigem Anstande sich ausspricht. — Ref. muss hier 
auf das Buch selbst hinweisen, da er hier nichts Selb
ständiges zu sagen hat, und es den Gegnern selbst 
überlassen wird, sich zu verständigen, zumal Hr. IL 
seine Rechtfertigung durch Beobachtungen und Demon
strationen zu bekräftigen bestrebt ist.

Der fünfte Abschnitt gibt nähere Mittheilungen 
über den Weg der Pollenschläuche zum Pflanzeneie. — 
Auch dieser Abschnitt ist polemisch und erklärend als 
eine Rechtfertigung gegen Schleiden’s Angriffe ge
schrieben. Hr. H. zeigte schon früher, dass bei vielen 
Pflanzen der Pollenschlauch, lange vorher, ehe er zum 
Lumen des Griffelkanals gelangt, die Cuticula (welche 
alle Theile der Narbe, auch die längsten Papillen der
selben überzieht) durchbricht und in das von derselben 
eingehüllte Zellgewebe, oft bis zum centralen Gefäss
bündel eindringend, im Innern der Pflanze zur Frucht
höhle hinabsteigt, sodass zwischen ihm und dem Lu
men des Griffelkanals die innere Cuticula des letztem 
liegt. Hr. H. zeigte ferner, dass das hierbei vom Pol
lenschlauche durchwurzelte Zellgewebe, durch Erwei
chung und Auflösung der Eustathe und Astathe, zum 
leitenden Zellgewebe werde, in Folge dessen sich die 
Cuticula des Griffelkanals von dem erweichten Zellge
webe löse und in der Mitte zwischen demselben als 
ein zarthäutiger, durch Expansion der erweichten Zell- 
gewebs-Astathe, zusammengepresster Schlauch leicht 
erkannt werde. Hiergegen opponirte sich Schleiden^ 
und unser Verf. sucht dagegen, neben Zurückweisung 
der etwas bittern Vorwürfe, seine Behauptung dadurch 
zu begründen, dass er seine Beobachtungen zur Nach' 
prüfung vorhält und zur Widerlegung auffodert, wenn 
sie faktisch möglich ist.
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Der sechste Abschnitt betrifft die Ernährung der 

Pflanzen. Hr. H. hatte, was Liebig auch in seiner or
ganischen Chemie (S. 390) wiederholt, behauptet, dass 
unter gleichen Verhältnissen Kohlensäure von den Pflan
zen aufgenommen werde, während eine sehr verdünnte 
Lösung vom humussaurem Kali und humussaures Am
moniak nach langer Vegetation unaufgelösst blieb. 
Gleichen Erfolg brachten die Versuche von Unger, 
Wiegmann und Polsto'ff. Schleiden hatte gegen diese 
Versuche eifrige Gegenrede erhoben, und unser Verf. 
bemüht sich auf S. 27 u. 28 seiner Schrift die Einwen
dungen seines Gegners abzuschlagen.

Hiermit hat nun Ref. den wesentlichen Inhalt der 
vorliegenden Schrift dargestellt. Ref. lässt die jhm 
nunmehr dargebotene Gelegenheit, sich über die Pole
mik selbst und über ihren Charakter weiter auszulas
sen, gern vorübergehen, da er, wie schon früher be
merkt wurde, keine neue Veranlassung zu persönlichen 
Hin- und Herreden in dieser Sache geben mag, und 
ihm eine einzige, wohlbegründete Thatsache lieber und 
achtungswerther ist, als die gewandteste, geistreichste, 
odei' derbeste Demonstration gegen die Person des Be
obachters. Wollen wir aber den wissenschaftlichen 
Charakter unsers Verf. aus seinen eigenen Ansichten 
über wissenschaftliches Verfahren kennen lernen, so 
vermögen wir dieses aus den Schlussworten seiner 
Schrift, welche folgendermassen heissen: „Übrigens 
meine ich, dass Widerspruch, er mag sich als begrün
det erweisen oder nicht, nie dem sichern Fortschreiten 
der Wissensehaft entgegenwirkt, am wenigsten, wenn 
er einem Gegenstände zugewendet ist, der unter den 
Zeitgenossen so rüstige Verfechter besitzt, als Hr. 
Schleiden es ist. Widerspruch muss erhoben werden, 
wo abweichende Beobachtungen abweichende Ansich
ten erzeugten; Widerspruch, zu bestätigenden Forschun
gen anregend, fördert die Wissenschaft mehr, als das 
einschläfernde Concediren. Bestätigungsforschungen 
sind aber Mutter der meisten Gebietserweiterungen da
durch, dass sie den nach neuen Stützen suchenden 
Forscher auf die höchste Staffel, an die äusserste 
Grenze seiner wissenschaftlichen Erkenntniss stellen; — 
jede Untersuchung behufs Entscheidung einer vorlie
genden Streitfrage, wird mit erhöhter Sorgfalt und Auf
merksamkeit durchgeführt. Nur Furcht vor dem Un
tergänge einer Lieblingsidee vermag dem Widerspruche 
in der Wissenschaft ein Verbannungsurtheil zu spre
chen. — Wahrheit hat den Widerspruch nicht zu 
scheuen! —44

Braunschweig. Hr. Klencke.

Mathematik.
Lehrbuch der Mathematik und Physik für staats- und 

landwirthschaftliche Lehranstalten und Kameralisten 
überhaupt, von Johann August Grunert, Doctor der 
Philosophie und ordentlichem Professor der Mathe
matik zu Greifswald u. s. w. Erster Theil in zwei 
Abtheilungen. Zweiter Theil in zwei Abtheilungen. 
Mit 12 Tafeln. Leipzig, Schwickert. 1841 — 43. 
Gr. 8. 8 Thlr. 1% Ngr.

Der Umfang dieses Lehrbuches, dessen Zweck und 
Inhalt durch den Titel hinlänglich bezeichnet ist, ist 
auf drei Bände berechnet, von denen jeder wieder in 
zwei Abtheilungen zerfallt. Davon liegen uns die bei
den ersten, die Mathematik enthaltenden Bände voll
ständig vor. Dass aus der Feder eines so kenntniss- 
reichen und gelehrten Verfassers ein brauchbares Lehr
buch fliessen könne, davon ist das mathematische Pu
blicum durch die mannichfaltigen frühem Leistungen 
desselben hinreichend überzeugt, und wir können da
her aller allgemeinen Anpreisungen des vorliegenden 
Werkes überhoben sein. Den Inhalt desselben wollen 
wir jedoch etwas specieller prüfen.

In der Einleitung macht uns der Verf. zuerst mit 
dem Objecte der Mathematik, ihrem hohen Range in 
der Gesammtheit aller Wissenschaften und mit ihrer 
Allgewalt bekannt, mit der sie sämmtliche Naturwissen
schaften und viele Zweige der Technik beherrscht, und 
gibt uns dann eine kurze Beschreibung von der Form 
ihres Lehrvortrages, sofern derselbe in Grundsätze, 
Lehrsätze u. s. w. abgetheilt wird. Eine eigentliche 
Einsicht in ihr wissenschaftliches Wesen, wie sie näm
lich synthetisch vom Einfachen zum Zusammengesetz
ten fortschreitend mit Hülfe weniger Grundsätze ihre 
Lehren blos aus den Begriffen der Grössenformen 
schöpft, erhalten wir jedoch hierbei nicht.

Der übrige Vortrag ist nach Capiteln geordnet. 
Im ersten finden wir die Feststellung der Grössen
bezeichnung und die obersten Grundsätze aller Grössen
vergleichung , die eigentliche Arithmetik aber beginnt 
im zweiten Capitel mit der Bildung des Zahlensystems, 
besonders des Decimaisystems, wobei zugleich interes
sante historische Notizen, besonders aus Humboldt’s 
Forschungen, mit eingewoben sind. Dieser Beginn des 
arithmetischen Systems scheint auch in der That der 
einzige richtige, denn dass zuni Verständniss eines 
Zahlensystems die Erörterung aller arithmetischen Ope
rationen bis zu den Potenzen hinauf nicht nöthig ist, 
beweisen nicht nur im Allgemeinen alle ältern Lehr
bücher, sondern wird noch insbesondere durch den 
Umstand entschieden, dass unsere uralten Vorfahren, 
die doch das Zahlensystem erfanden, solche arithme
tische Gelahrtheit nicht besassen. — Die Lehre von 
den vier einfachen Rechnungsarten ist seit dem Wieder
aufblühen der mathematischen Wissenschaften so viel-
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fach behandelt worden, dass neue Zusätze zu derselben 
nur etwa auf logische Spitzfindigkeiten hinauslaufen 
können. So vermisst man z. B. unter den Grundsätzen 
für die Addition in §.11 den von der Theilung einer 
Summe mehrer Glieder in beliebige Partialsummen, 
freilich um so fühlbarer, als dieser Grundsatz die ei
gentliche Seele vieler nachmaligen Demonstrationen des 
Verf. ist. Weil derselbe auch in der Einleitung die 
geringste Anzahl von Grundsätzen zur Bedingung des 
vollkommensten Systems macht, so hätte er füglich 
auch den Grundsatz von der Zusammensetzung der 
Differenzen zweier Summen aus Differenzen der Summen
glieder ((A 4- B — (C + D) = (A - C) + (B — D)) 
unter die Lehrsätze verweisen sollen. — Der Begriff 
der Multiplication ist zunächst nur für den Fall ge
stellt, wo der Multiplicator eine ganze Zahl ist, der 
Verf. erweitert ihn in der Folge, dass der Multiplicator 
ein Bruch und auch eine bezeichnete Zahl sein darf. 
Zu rühmen ist hierbei, dass unter dem Multiplicandus 
nicht eine Zahl allein, sondern eine beliebige Grösse A 
gedacht werden soll; dadurch erhalten schon viele 
Lehrsätze von den Producten eine grosse Allgemeinheit 
und dienen so zu einer bessern Grundlage für spätere 
Demonstrationen. Auf gleiche Weise ist auch bei der 
Division unter dem Dividendus jede beliebige Grösse 
zu verstehen, während der Divisor immer eine unbe
nannte Zahl sein soll. Der Quotient wird dann so be
stimmt, dass er mit dem Divisor multiplicirt, den Divi
dendus zum Product gibt. Wir haben nichts gegen die 
Strenge dieser Darstellung einzuwenden, glauben aber 
bemerken zu müssen, dass derselben diejenige Allseitig
keit und anschauliche Klarheit abgeht, welche wir in 
andern Lehrbüchern, z. B. in dem von Thibaut finden, 
welche zugleich auf den Fall mit Rücksicht nehmen, 
wo Divisor und Dividendus gleichbenannte Grössen 
sind und man also untersucht, wie oft jener in diesem 
enthalten ist. Auf diese Vorstellung, nach welcher 
also der Divisor mit dem Quotienten multiplicirt wird, 
kommt der Verf. in der Folge doch ebenfalls zurück, 
um den Dividendus aus einem Vielfachen des Divisors 
und dem Reste zusammenzusetzen, bei welcher Ge
legenheit denn zugleich auch der Begriff des Bruches 
gewonnen wird. Im Bezug darauf muss Rec. gestehen, 
dass es ihm nicht vortheilhaft scheint, die wesentlich
sten Begriffe der Wissenschaft aus weitläufigen Be
trachtungen zu entwickeln, zumal sich hier gar kein 
Grund absehen lässt, weshalb der Begriff des Bruches 
den des Quotienten voraussetzen soll. Ersterer sollte 
vielmehr gleich im Eingänge der Arithmetik gefunden 
werden, für welche die Vorstellungen vom Aggregat, 
dem Vielfachen und dem Theile die ersten Postu- 
late sind.

| Das vierte Capitel enthält die Lehre vom gemein
schaftlichen Maase, von den zusammengesetzten und 
den Primzahlen und andern verwandten Gegenständen, 
wobei wir nur bemerken, dass nach heutigem Zustande 
der Wissenschaft der Satz, dass jede zusammengesetzte 
Zahl nur auf einerlei Weise in Primzahlen zerlegbar 
sei, in einem vollständigem Lehrbuche, wie das gegen
wärtige doch offenbar sein soll, nicht fehlen sollte. 
Hierauf folgt im fünften und sechsten Capitel die Lehre 
von den gemeinen und den zehntheiligen Brüchen, wo
bei der Verf. zugleich diejenigen Sätze allgemein er
weist, deren Richtigkeit in der Regel nur für ganze 
Zahlen demonstrirt wird, z. B. den Satz von der Mul
tiplication zweier Summen u. dergl., wohin auch die 
Ausdehnung der Rechnungsgesetzß für gemeine Brüche 
auf sogenannte Bruchsbrüche, d. h. auf Quotienten, de
ren Divisor und Dividendus Brüche sind, zu rechnen 
ist. Hier hat der Verf. alle Vollständigkeit erreicht. 
Mit der Lehre von den Decimaibrüchen wird nun endlich 
der Kreis derjenigen Betrachtungen geschlossen, welche 
die ältern Lehrer schlechthin Arithmetik nannten, und 
wir bemerken dazu nur, dass uns der Verf. bei der 
Betrachtung der periodischen Decimaibrüche billig auch 
hätte sagen sollen, in welchen Fällen man vollständige 
Decimaibrüche erhält, und wann bei periodischen Deci- 
malbrüchen die Periode gleich hinter dem Komma an
hebt, oder wenn erst einige Ziffern vorhergehen. Eine 
gewisse Breite der Darstellung ist überall nicht zu ver
kennen , und obschon dieselbe in Rücksicht auf die 
Klasse von Studirenden, für welche das Werk geschrie
ben ist, sich einigermassen entschuldigen lässt, so wird 
sie doch nicht selten gar zu lästig und artet mitunter, 
wie z. B. in §. 28, in Unverständlichkeit aus.

Im siebenten Kapitel wird der Apparat der Zahlen
formationen zunächst durch die Lehre von den ent
gegengesetzten Grössen vermehrt. Dieselbe entlehnt 
der Verf. aus dem Bedürfniss der höchsten Verallge
meinerung einiger, die Addition und Subtraction be
treffender Lehrsätze, unter denen der Satz, dass 
A + (B—C) = (A—C) + B, oben ansteht. Ihm 
kommt zunächst nur in den Fällen eine Bedeutung zu, 
wenn A und B beide grösser als C sind, aber wenn 
man dann in der Summe Glieder unterscheidet, die 
theils zu-, theils abgezählt werden, so lässt sich jener 
Satz ganz allgemein auffassen. Auf solche Weise 
führt der Verf. die ganze Lehre bis zur Multiplication 
zwar weitläufig, aber mit grosser Klarheit durch und 
weist zugleich nach, wie durch den erweiterten Begriff 
der Summe alle, sonst nur beschränkte Lehrsätze die 
höchste Allgemeinheit gewinnen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzig;.
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(Fortsetzung aus Nr. 151.)
Für die Multiplication ist schon früher die Bildung des 
Productes aus dem Multiplicandus mit der Entstehung des 
Multiplicators aus der Eins verglichen, nun aber soll der 
Muitiplicator immer nur aus der positiven Eins entstehen 
und dadurch gelangt man leicht zu der bekannten Regel 
für das Vorzeichen des Productes. Dieses Vorzeichen 
würde natürlich in das entgegengesetzte übergehen, 
wenn man den Muitiplicator aus der — I entstehen 
lassen wollte. Hier müssen wir dem Vortrage des 
Verf. das grösste Lob beimessen, denn er führt den 
Anfänger tiefer in diese dunkle Partie der mathemati
schen Analysis, als alle frühem Lehrbücher, indem ei’ 
ihm die Willkürlichkeit der ganzen Sache klar vor die 
Augen legt. Ref. wünscht nur, dass man diese Will
kürlichkeit für das Vorzeichen irgend eines Productes, 
namentlich zweier positiven Factoren, unmittelbar in 
Anspruch nehme und sie nicht noch ein Glied weiter 
zurück, nämlich auf die Bildung des Multiplicators aus 
der positiven oder negativen 1 lege; denn hierdurch wird 
für die richtige Einsicht in das Wesen der Sache viel 
gewonnen. Danach nehmen wir z. B. (4- 3) (+ 4) 
== + 12 nicht nach arithmetischer Nothwendigkeit, 
sondern vielmehr willkürlich aus arithmetischer Bequem
lichkeit und bestimmen sodann die Vorzeichen der 
Producte (—3) (—4), (4-3) (—4) und (—3) (-4-4), 
indem wir sie als Glieder eben der Summe auffassen, 
von welcher auch (4-3) (4* 4) ein Glied ist. Diejeni
gen Lehrbücher, welche die ursprüngliche Unabhängig
keit des Vorzeichens eines Productes von den Vor
zeichen der Factoren entweder nicht anerkennen oder 
wenigstens nicht klar aussprechen , sind in sichtbarer 
Verlegenheit, wenn sie beweisen wollen, dass ein Pro
duct zweier positiven Factoren positiv sei. Aber das 
Product ist ja im Allgemeinen mit den Factoren gar 
nicht gleichartig Und ein Glied einer ganz andern 
Summe, als aus welcher der eine oder der andere 
Factor genommen ist, daher sein Vorzeichen erst da
nach bestimmt werden kann, wie das Product aus 4- 
in 4- oder ein anderes zuerst in Rechnung genommen 
Worden ist. Viele Lehrbücher bedienen sich des Bei
spieles von Schuld und Federung zur Erläuterung des

Quoten.
-------

Gegensatzes der Summenglieder, aber dasselbe reicht 
nur für die Addition und Subtraction aus. Das Pro
duct zweier Schulden, wenn dieselben negativ berech
net wurden, ist nicht ein Vermögen, aber auch keine 
Schuld, sondern hat im Allgemeinen gar keine Bedeu
tung, was eben für die absolute Unabhängigkeit des 
Vorzeichens des Productes spricht. Es ist in der That 
sehr schwer, zur Erläuterung der Multiplication ein 
aus dem gemeinen Leben gegriffenes Beispiel zu finden, 
und alle Lehrbücher begnügen sich daher hierfür mit 
der Multiplication zusammengesetzter Factoren. Denkt 
man sich aber, ein Geschäftsmann habe mehre Fede
rungen und Schulden, so sind dieselben in seinem Ver- 
mögensbestande entgegengesetzte Glieder und erstere 
können mit -f-j letztere mit — bezeichnet werden. Es 
soll nun an einem bestimmten Termine zur Ausgleichung 
kommen und jeder Posten um eine bestimmte Quote 
erhöht oder erniedrigt werden, wie es der Zinsfuss und 
die Zeitdauer mit sich bringt. Diese Quoten sind eben
falls entgegengesetzte Glieder und man kann die er
höhende mit 4-, die erniedrigende mit — bezeichnen 
oder umgekehrt. Man habe nun :

Posten
4- 900 Thlr. 
4- 1000 „ 
— 800 „ 
- 600 „ 

und man wolle berechnen, wie viel Zinsen der Mann ein
zunehmen oder auszuzahlen habe, so hat man die Summe 
der vier Producte (4- 900). (— r&a)? (4- 1000) . (4- T*_)? 
(— 800) . (— T-Vr) und (— 600) . ( 4- tt4t) zu suchen. 
Hier ist es aber ganz beliebig, mit welchem Vorzeichen 
ich das Product aus 4- in 4- oder irgend ein anderes 
zuerst ansetze. Das Product aus 4- in 4— bedeutet 
einen Zinsengewinn, weil ein einzunehmender Posten 
noch erhöht wird, und dasselbe bedeutet auch das 
Product aus — in —, weil von einem auszuzahlenden 
Posten abgezogen wird. Dann findet sich aber durch 
gleiche Betrachtung, dass die Producte aus 4- in — 
und aus — in 4- Zinsenverluste sind. Nehmen wir 
nun das Product aus 4~ in 4-, d. h. den Zinsengewinn 
positiv, so müssen Zinsenverluste negativ sein und man 
hat sogleich die Regel für die Bestimmung des Vor
zeichens des Productes.

Nach dieser Abschweifung kehren wir wieder 
zu dem Ideengang des Verf. zurück. Nachdem er die 
Regel für das Vorzeichen der Producte und Quotienten 
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entwickelt hat, wendet er viel Mühe auf die Erweite
rung der frühem, nur für specielle Summen und Diffe
renzen bewiesenen Lehrsätze auf algebraische Summen 
und gibt zuletzt eine Darstellung der Fehler, die durch 
das Rechnen mit unvollkommenen Decimaibrüchen ent
stehen. Überall hat der Verf. nach einer Vollständig, 
keit gestrebt, wie man sie meistens vergeblich sucht. 
— Die Lehre von den Potenzen nimmt denselben Gang, 
den Hr. G. in seinen frühem Schriften beobachtet; 
zuerst wird der Begriff der Potenz und Wurzel so ge
stellt, dass er nur für ganze Potenzen einen Sinn hat : 
dann gibt der Algorithmus des Dividirens zweier Po
tenzen mit gleichen Grundzahlen und des Wurzelaus
ziehens aus Potenzen auch für negative und gebrochene 
Exponenten die Bedeutung und es wird gezeigt, dass 
Potenzen mit beliebigen Exponenten denselben Rech
nungsgesetzen unterliegen, die zuerst nur für ganze 
Exponenten nachgewiesen worden sind. In diese so 
klare Theorie mischt der Verf. zugleich auch Andeu
tungen von der Vieldeutigkeit der Wurzelgrössen, und 
sagt demgemäss, dassz. B.al nicht = a$, sondern nur 
dass a ein Werth von a | sei, aber nicht umgekehrt, 
da dem Ausdrucke ein gleich grosser positiver und 
negativer Werth entspreche, nicht so aber dem a 4. 
Wie lobenswerth auch diese Rücksichtsnahme sein 
mag, so bleibt die ganze Sache doch noch höchst dun
kel und es scheint daher am besten, sich an diesem 
Orte noch gar nicht darauf einzulassen, sondern die 
Betrachtung zunächst nur auf den Fall zu beschränken, 
wo die Grundzahl weder positiv noch negativ, sondern 
eine absolute Zahl ist, und also auch weder von posi
tiven noch negativen , noch imaginären Wurzelwerthen 
die Rede sein kann. Dieses genügt für die Loga
rithmenlehre, als für welche die ganze allgemeine Po
tenzentheorie zunächst erfunden ist. Obschon hier 
nicht der Ort ist, durch tiefere Betrachtungen über das 
Wesen der mathematischen Analysis meiner Meinung 
die erfoderlichen Stützen zu geben, so muss ich doch 
bemerken, dass die Potenzentheorie nicht einmal unter 
der vom Verf. gemachten Beschränkung allseitig ist.
So soll immer ein Werth von (ab)- sein,
aber soll ich denn nicht auch das Recht haben, die 
Sache umzudrehen? Diese Frage beantwortet der 
Verf. nicht, und doch müssen wir sie bejahen, wenn 
wir z. B. j/—auf j/— 1 zurückführen wollen, und 
so bei vielen andern Gelegenheiten. — Nach der all
gemeinen Potenzenlehre folgt das Ausziehen der Qua
drat- und Cubikwurzel aus decadischen Zahlen, dann 
ein kurzes Capitel über das Rechnen mit complexen 
Grössen und hierauf die Logarithmenlehre, bei welcher 
der Verf. sehr viel Mühe auf die numerische Darstel
lung der Logarithmen nach elementaren Berechnungs
methoden, namentlich auch durch successives Auszie
hen der Quadratwurzel aus der Grundzahl des Systems 

verwendet. Hier meint er, dass man, um bis w 
Decimalstellen zu erhalten, \fb nothwendig bis 2*”1.w 
Decimalstellen suchen müsse. Danach müsste man 
z. B. |/10 bis 20 Decimalstellen berechnen, um daraus 

4
dann j/10 bis 10 Decimalstellen zu erhalten. Dieses 
ist offenbar irrig, es ist j/10 nur höchstens bis 10 De
cimalstellen erfoderlich. Denn wenn bis 10 Stellen 
/10 = a ist, genau aber |/10 = « -f- x, so ist x ein 
erst in der 11. Stelle beginnender Bruch; und man hat

4__ ______ z JL
also /10 = -f- x = (b x) * = </b -f- 2j//> +

X

wo nun der Bruch 'ly'b höchstens in der 11. Stelle Be
deutung hat. — Nach den Logarithmen werden die 
Proportionen mit Einschluss der Kettenbrüche sehr 
gründlich behandelt, dann folgt die Auflösung der ein
fachen und quadratischen bestimmten Gleichungen; so
wie der unbestimmten des ersten Grades, und hierauf 
werden die arithmetischen und geometrischen Progres
sionen zum Gegenstände der Betrachtung gemacht. Zu
letzt im 15. Capitel werden verschiedene Rechnungen 
des Geschäftslebens erörtert, als das Rechnen mit be
nannten Zahlen, die einfachen und die zusammen
gesetzten Regeldetrirechnungen mit besonderer Rück
sicht auf die Zinsenberechnung. Bei der Berechnung 
des mittlern Zahlungstermines weicht der Verf. von der 
bei dieser Aufgabe gewöhnlichen Ansicht ab; er be
stimmt, was die nach den Zeiten t, tl... zahlbaren 
Summen 5,5' gegenwärtig zu einfachen Zinsen werth 
sind, und nimmt die Zeit T, nach welcher die Summe 
aller gegenwärtigen Werthe durch die Zinsen den 
Werth 5 4-5’ + ... erreicht, für den mittlern Zahlungs
termin an. Aber womit will man beweisen, dass diese 
Ansicht die richtige sei ? Könnte man nicht auch eben 
so gut den Werth eines jeden Posten auf den letzten 
Zahlungstermin reduciren und danach den Zahlungs
termin für die Summe aller Posten bestimmen? Jeden
falls bleibt hier viel Willkürliches, aber die zweite An
sicht gibt die gewöhnlichere und gefälligere Rechnung. 
Die Alligationsrechnung ist sehr gründlich behandelt 
und auch auf die unbestimmten Fälle ausgedehnt, wo 
der zu mischenden Substanzen mehr als zwei sind. 
Am Schlüsse ist eine bis 10,200 reichende Tafel der 
Factoren aller nicht durch 2, 3, 5 theilbaren Zahlen 
abgedruckt, die aber nicht ganz fehlerfrei ist.

Des ersten Bandes zweite Abtheilung enthält die 
sogenannte politische Arithmetik. Zuerst erläutert der 
Verf. mit grosser Klarheit den Begriff der mathemati
schen einfachen Wahrscheinlichkeit a priori; wenn er 
aber sagt, dass die mathematische Wahrscheinlichkeit 
das bestimmte Maas Dessen sei, was man im allgemei
nen Leben eben auch Wahrscheinlichkeit nenne, so 
müssen wir geradezu widersprechen, denn hier wird in 
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den meisten Fällen die Wahrscheinlichkeit nach ganz 
andern und nicht in Zahlen ausdriickbaren Gründen 
beurtheilt. Diese einseitige Auffassung der Wahrschein
lichkeit hat uns denn auch eine Menge zwar kunst
voller, aber bedeutungsloser Rechnungen gegeben, wor
unter z. B. die der Wahrscheinlichkeit der Zeugnisse 
und der Rechtsentscheidungen gehören, die der Verf. 
auch wegen der schwierigen analytischen Behandlung 
weggelassen hat. Für die Wahrscheinlichkeit a po
steriori hätten wir eine gründlichere Erörterung ge
wünscht, um so mehr, als bei unklarer Auffassung der 
Bedeutung jener Durchschnittszahlen die darauf ge
gründeten Rechnungen wie ein Mährchen klingen müs
sen. Von der einfachen Wahrscheinlichkeit geht dann 
der Verf. zur Erörterung Dessen über, was Summen 
und Producte zweier Wahrscheinlichkeiten bedeuten, 
und stellt zuletzt den Begriff der mathematischen Hoff
nung fest. Weitere Betrachtungen liegen äusser dem 
Kreise des Verf.

Im zweiten Capitel finden wir eine kurze aber 
klare Combinationslehre und die Entwickelung der 
combinatorischen Formeln, von denen im dritten die 
Anwendung auf die Summirung die Binomialreihe für 
ganze positive Exponenten und auf einige Glückspiele 
gemacht wird, insbesondere auf das Würfelspiel und 
die Lotterien. Sodann führt uns der Verf. in die Zins
rechnung ein, worin er alle hierhergehörigen Aufgaben 
mit grosser Vollständigkeit zusammenstellt. Natürlich 
wird hier nur nach Zinseszinsen gerechnet, da die 
ähnlichen Aufgaben für einfache Zinsen schon im er
sten Theile behandelt sind. Besonders ist zu rühmen, 
dass der Verf. zuerst eine Übersicht der rechtlichen 
Bestimmungen, besonders des preussischen Landrech
tes gibt und den Anatocismus gründlich beleuchtet. 
Was die Bildung der Formeln anlangt, so weicht die
selbe von frühem Lehrbüchern darin ab, dass nicht 
für ganze Zeiteinheiten und für Theile derselben nach 
derselben Exponentialformel gerechnet wird, sodass 
also das Capital k nach der Zeit n zu c -Ö- Zinsen für

die Zeiteinheit nur dann den Werth k f 1 + 
erhält, wenn n eine ganze Zahl ist. Kommt zu n noch 
«in Theil g der Zeiteinheit hinzu, so wird für densel
ben nach einfacher Zinsenrechnung verfahren, sodass 

man die Formel A 1 + erhält,
während sonst dafür k ( 1 + + gesetzt wurde.

Welche Ansicht die richtigere sei, lässt sich begreiflich 
bei der Willkürlichkeit der Sache nicht aus Gründen 
entscheiden, doch gibt die letztere die einfachste und 
bequemste Rechnung. Die in verschiedenen Capiteln 
vorgetragene Lehre von dem Interusurum, den Renten, 
vom Legatum annw., der Quarta Falcidia und dem 

pactum antichreticum, desgleichen die Theorie der Til
gungsfonds und die Berechnung des Werthes der Wal
dungen gehören alle zur Zinseszinsenrechnung, woraus 
man einen Schluss auf die Vollständigkeit machen wird, 
welche der Verf. in dieser Beziehung erreicht hat. 
Nicht minder genügend sind die auf Sterblichkeit und 
Lebensdauer Bezug habenden Rehnungen erläutert und 
dieses gilt auch von den Leibrenten und Tontinen, den 
Witwen- und Waisenpensionen und den Lebensver
sicherungen.

Der zweite Theil zerfällt abermals in zwei Ab
theilungen, von denen der erste die reine ebene Geo
metrie, Stereometrie und Trigonometrie enthält. Den An
fang der geometrischen Betrachtungen macht derVerf. mit 
dem Punkte als einer ganz bestimmten und daher aus
dehnungslosen Stelle im Raume. Durch Bewegung der 
Punkte entstehen sodann Linien und zwar gerade bei un
veränderter, krumme bei stetig veränderter Richtung der 
Bewegung. Hierauf werden Flächen und Körper und Linien 
von einfacher und doppelter Krümmung, insbesondere 
aber der Kreis definirt. Der Winkel ist dem Verf. der 
Unterschied in der Lage zweier gerader Linien und hier
an schliessen sich unmittelbar die einfachen Sätze von 
Neben- und Scheitelwinkeln. In der Vorrede macht 
uns derVerf. auf seine Paralleltheorie aufmerksam; 
wir halten dieselbe gar nicht für neu, aber, wie sie 
hier vorgetragen ist, in der Hauptsache für gänzlich 
verunglückt. Schneiden sich nämlich zwei gerade Li
nien von begrenzter Länge, so sollen wir uns noch 
eine dritte denken, welche beide schneidet. Indem wir 
nun eine jener ersten so fortrücken, dass sie mit der 
dritten beständig denselben Winkel bildet, wird das 
Durchschneiden, d. h. das Durchkreuzen, einmal auf
hören. Dasselbe findet aber sogleich wieder statt 
wenn man die Linie verlängert, wobei sich der Verf 
auf einen frühem Grundsatz beruft, dass zwei, einen 
Punkt gemein habende gerade Linien über jenen Punkt 
hinaus sich schneiden, d. h. durchkreuzen. Allerdings 
lässt sich die eine Linie auf der dritten fortrücken, big 
ihr Endpunkt in die zweite selbst fällt, und dann hat 
das Schneiden noch nicht aufgehört. Die eigentliche 
Schwierigkeit aber ist die, ob man auf solche Weise 
an der dritten Linie um jede beliebige Strecke weiter 
komme, oder mit andern Worten, ob mit denselben 
zwei Winkeln auf jeder beliebigen Basis ein Dreieck 
möglich sei; aber hierauf hat der Verf. nicht im Ent
ferntesten hingedeutet. Der Beweis in §. 28 für die 
Construction einer Linie, die einer gegebenen parallel 
ist, möchte wol schwerlich als ein mathematischer »ei
ten dürfen; die Gleichheit der Gegenwinkel wird durch 
zwei Dreiecke erhalten, die durch die Gleichheit ihrer 
Seiten congruent sind, warum soll man da sich auf die 
Identität zweier Constructionen berufen ? Füglich hätte 
diese Aufgabe für spätere Erörterung vorbehalten wer
den können. Dürfen wir aus der Identität zweier Con-



608
structionen unmittelbar auf die Gleichheit gewisser, da
von abhängiger Grössen schliessen, so können wir dem 
ganzen Lehrgebäude der Geometrie eine wesentlich 
verschiedene Gestaltung geben. Auf die Lehre von 
den Parallelen folgt die Entwickelung einiger Eigen
schaften geradliniger Figuren hinsichtlich ihrer Winkel
summe , der Anzahl ihrer Diagonalen u. dergl., und 
dann die Lehre von der Congruenz und den verwand
ten Eigenschaften, wobei der Verf. durch eine gewisse 
Umständlichkeit im Vortrage eine Deutlichkeit erzielt, 
die dem Anfänger gewiss sehr oft wohl thun wird. 
Das fünfte Capitel ist der Flächenvergleichung bei 
Parallelogrammen und Dreiecken gewidmet, in der Weise, 
wie bei Euklid’s anderm Abschnitte des ersten Buches; 
um aber die Betrachtung weiter, z. B. bis zum Quadrat 
der Seite eines beliebigen Dreiecks und andern ähn
lichen Sätzen, fortzuführen, werden einige Sätze von 
der Zusammensetzung eines Rechtecks aus Rechtecken 
der Theile seiner Seiten eingeschaltet, wie wir sie in 
Euklid’s zweitem Buche finden. Diese Sätze sind frei
lich auch von arithmetischer Bedeutung? und durch die 
letztere auch geometrisch klar, sobald die Bedeutung 
eines Productes zweier Linien gerechtfertigt ist; allein 
der Verf. schliesst anfangs allen Einfluss der Arithmetik 
auf die Geometrie aus und nähert sich in dieser Hin
sicht sehr der constructiven Darstellung des Euklides. 
Deshalb ist er auch später genöthigt, die geometrische 
Bedeutung einiger Sätze über die Proportionen unab
hängig von der Bedeutung eines Productes zweier Li
nien zu beweisen. Wenn auch die Darstellung auf 
solche Weise ein wenig weitläufiger wird, so gewinnt 
sie doch dafür durch tieferes Eindringen in das Wesen 
der Gonstruction. Die eigentliche geometrische Propor
tionslehre , welche im sechsten Capitel vorgetragen 
wird, beginnt, wie bei Euklides, mit der Vergleichung 
der Grundlinien und Flächen von Dreiecken, die gleiche 
Höhe haben, und mit Hülfe des Verhaltens der Flächen 
wird dann auch auf das Verhalten von Linien geschlos
sen , für welches wir eine Reihe interessanter Sätze 
aufgeführt finden, noch ehe der Begriff der Ähnlichkeit 
festgestellt ist. Dieser ist das siebente Capitel beson
ders gewidmet. In der Lehre vom Kreise müssen wir 
besonders die Nachweisung der Grenzen hervorheben, 
zwischen welche der Umfang und die Fläche des 
Kreises immer enger und enger eingeschlossen werden 
können, wobei zugleich nach Huyghens nachgewiesen 
wird, wie aus den durch das innere und äussere Poly
gon unmittelbar bestimmten Grenzen noch weit engere 
Grenzen sich ergeben. Im Einzelnen ist freilich der 
Vortrag nicht ganz tadellos geblieben. Dies gilt z. B. 
von der Lehre von den Tangenten, denn da für diesel
ben nur eine Verbalerklärung gegeben worden ist, so 

konnte von ihren Eigenschaften nicht eher geredet 
werden, als bis ihre Existenz wirklich nachgewiesen 
war. Andere Lehrbücher haben diese Lehre weit bes
ser geordnet. So vermissen wir auch ungern die De
monstration des Satzes, dass der Berührungspunkt 
zweier Kreise mit beiden Mittelpunkten in gerader Linie 
liegt. — Die Verbindung der Arithmetik und der Geo
metrie wird in Capitel 9 nachgewiesen, welches die 
Messung der Linien, Winkel und Figuren zum Gegen
stände hat. Hier wird besonders viel Fleiss auf die 
Berechnung von der Ludolph’schen Zahl n verwandt, 
für welche der Verf. auf 21 Seiten fünf Methoden vor
trägt. Dabei spielt das "Wort Maaszahl eine Rolle, die 
uns eine blosse wissenschaftliche Pedanterie zu sein 
scheint. So heisst es z. B. die Maaszahl des Flächen
inhalts eines Dreiecks blos durch die Maaszahlen seiner 
drei Seiten auszudräcken, statt dass man sonst gewöhn
lich sagt, den Flächeninhalt aus den Seiten zu berech
nen. Die beiden Capitel über die Verwandlung und 
Theilung der beiden Figuren, in welchen zugleich auf 
praktische Anwendbarkeit der Constructionen und 
Rechnungen Rücksicht genommen ist, z. B. für Grenz- 
regulirungen, Feldertheilungen mit Rücksicht auf Bonität, 
beschliessen den Kreis der Betrachtungen über ebene 
Geometrie.

Die stereometrischen Lehren, welche sich zuerst 
auf die gegenseitige Lage der geraden Linien und 
Ebenen und dann vorzüglich auf die Vergleichung der 
körperlichen Räume prismatischer und pyramidalischer 
Körper erstrecken und zuletzt die Kugel zum Gegen
stände haben, hat der Verf. im Allgemeinen sehr gut 
geordnet. Doch kann Ref. nicht umhin, sich tadelnd 
gegen eine gewisse Sucht nach neuen Demonstrationen 
auszusprechen, die wir auch zum Theil in diesem 
Lehrbuche wiederfinden. Der Satz vom Kriterium für 
eine auf einer Ebene senkrechte Linie (Eukl. 11, 4) 
hängt unmittelbar von der Congruenz der Dreiecke ab, 
und wird durch dieselbe am einfachsten bewiesen; 
der Verf. aber gründet seine Demonstration auf den 
pythagoräischen Lehrsatz und ist dann noch genöthigt, 
den Satz zu Hülfe zu nehmen, nach welchem die Qua
dratsumme zweier Dreiecksseiten dem halben Qua
drat der dritten und dem doppelten Quadrat der nach 
der Mitte der dritten Seite gezogenen Transversale 
gleich ist. Im Allgemeinen mag solches Aufsuchen 
neuer Demonstrationen eine gute Übung sein, für Lehr
bücher eignen sich aber dieselben nicht, wenn sie den. 
Zusammenhang der Sätze nicht nur nicht aufklären, 
sondern denselben gar noch mehr verstecken.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig«
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Die Cubatur eines von einem grössten Kugelkreise und 
einem zweiten zu jenem parallelen Kreise eingeschlos
senen Kugelstücks findet der Verf. durch Theilung in 
Scheiben von verschwindender Dicke, die er als abge
stumpfte Kegel betrachtet. Der gesuchte Inhalt des 
Kugelstückes ist dann die Grenze, der sich die Summe 
aller abgestumpften Kegel bei verschwindender Dicke 
nähert. Bisher war es immer Princip des Verf., in 
solchen Fällen die gesuchte Grösse zwischen zwei 
Grenzen einzuschliessen, deren unendliche Annäherung 
augenscheinlich ist. Hier ist derselbe ohne Noth von 
diesem Principe abgegangen und noch dazu mit Ver
lust an Einfachheit der Rechnung. Das Kugelstück ist 
kleiner oder grösser als die Summe aller Cylinder von 
gleicher Dicke mit den Scheiben, je nachdem jene auf 
den grössern oder kleinern Begrenzungsflächen der 
letztem construirt werden. Hierdurch erhält man zwei 
Grenzen, deren Bestimmung von der Summation der 
Quadratzahlen abhängt. Die Quadratur der Kugelzone 
kann man auch, sobald die Cubatur gefunden, mit 
weit leichterer Mühe haben. Der Verf. berechnet die 
Mantelflächen seiner abgestumpften Kegel und nimmt 
ihre Summe für die Oberfläche der Kugeizone. Darf 
ich aber annehmen, dass eine solche Mantelfläche bei 
verschwindender Höhe einer Kugelzone sich ohne 
Grenze nähert, so bin ich auch zu der Annahme be
rechtigt y dass ein verschwindendes Stück der Kugel
oberfläche einer Ebene sich ohne Grenze nähert, und 
dann fol^t die Oberfläche eines Kugelabschnittes fast 
ohne alle" Rechnung. — Ausserdem hat der Verf. auch 
die Oberflächen sphärischer Drei- und Vielecke in den 
Kreis seiner Betrachtungen gezogen. — Zwei besondere 
Capitel sind der Untersuchung über den Inhalt der 
Fässer und anderer im praktischen Leben vorkommen
der Körper gewidmet. Hierfür macht uns der Verf. in 
der Vorrede auf seine elementare Entwickelung der 
Lambert’schen Formel für den Inhalt eines Fasses auf
merksam, aber wir können leider nicht umhin, zu ge
stehen , dass uns diese Entwickelung gänzlich verun
glückt scheint. Der Grund davon liegt abermals in 
dem Umstande, dass die Scheiben, in welche das Fass 

senkrecht gegen seine Axe zerlegt wird, nicht als Cylinder, 
sondern als abgestumpfte Kegel betrachtet werden, wo
durch eben die Rechnung ins Grundlose sich ver
wickelt. Die Halbmesser jener Scheiben werden mit 
y }yl yyt.. .yH bezeichnet, sodass y die halbe Tiefe am 
Spund, yn dasselbe am Boden ist. Die Halbmesser der 
Krümmung der Fassdauben ist p, die Höhe des Fasses 
k und die Anzahl der Scheiben = ^n. Dann wird die

L
Scheibendicke -r— =« u und o — y — a gesetzt. Dieses 
vorausgesetzt, findet der Verf. die Ausdrücke o2 = (a + y)2 
= u2 + (a + yty = 2>2 + (a + y2)2... = n2g2 4- 
(a ynY- Nach unserer Ansicht ist nun der Inhalt 
des Fasses = F = 2^74 (y2 4-y,2.........4“^2n-i) und es
kommt nun darauf an, die Grösse y2 + y2.... y2 j 
= zu entwickeln. Aber die Gleichungen des 
Verf. geben uns unmittelbar n^2— [l2 4- 22 4- 32.... (n-1)2] g2 
+ (u -f- yY 4- (a 4- yty...........4- (a 4- yn—i)z = 
(n — 1) (2n — 1) + 2a^(y) 4- ^2), wo 2(y)

— y + y^ + y* + • ••yn-i- Also 2(y2) = n?2 —- 
———D __ ncp — 2a 2%), und folglich F = 

2,4474 ^2 — &—— na2 — 2aS(y^. Stellen 

wir also den Werth von g wieder her und nehmen n 
unendlich gross, so findet sich F =h {q2 — h2 — a2) 
— 4ag2(y). Hier ist nun &g~(y) nach sehr einfachen 
Principien offenbar der Inhalt eines durch die Achse 
geführten Fassdurchschnittes und kann durch die ele
mentare Kreisrechnung leicht gefunden werden so
dass wir die vollständige Formel für F haben. Aber 
zu diesem Resultate gelangt der Verf. durch seine 12 
volle Seiten einnehmende Rechnung nicht, sondern er 
erhält nur Annäherungsformeln und ist zuletzt der 
Meinung, dass der genaue Ausdruck nur durch die hö
here Analysis erhalten werden könne.

Der Trigonometrie hat der Verf. durchaus den 
rechnenden Charakter gegeben und aus wenigen geo
metrisch begründeten Vergleichungen wird der ganze 
Formelreichthum auf sehr behende Weise entwickelt. 
Der Anfang der Betrachtungen wird mit der entgegen
gesetzten Lage der von einem bestimmten Punkte der 
Achse genommenen Abscissen gemacht. Diese lässt 
sich durch die Vorzeichen 4- und — ausdrücken, aber 
der Verf. rechtfertigt auch die Zulässigkeit dieser Be
zeichnung in arithmetischer Hinsicht durch folgende 
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Sätze: Wenn x und xl die Abscissen eines Punktes A 
in Bezug auf die Anfangspunkte O und Ol sind und 
a die Abscisse von O, in Bezug auf O ist, so ist immer 
x = a’\-xl) vorausgesetzt, dass die positiven und ne
gativen Werthe von O und O, nach derselben Rich
tung genommen sind. Wenn ferner x und x1 die Ab
scissen der Punkte A und Al in Bezug auf denselben 
Anfang O sind, so ist xl — x die Abscisse von Al in 
Bezug auf den Anfang A und x—.rl die Abscisse von 
A in Bezug auf den Anfang Al. Desgleichen ist 
| (x + xl) die Abscisse des Mittelpunktes der Linie AAl 
in Bezug auf den Anfang O. Diese Sätze lassen sich 
zum Theil ohne Abänderung, zum Theil mit geringen 
Modification auf beliebige von bestimmten Anfängen ge
nommene Kreisbogen übertragen, wodurch sogleich 
klare und allgemeine Constructionen für Summen und 
Differenzen und für das arithmetische Mittel zweier be
liebiger Bogen gewonnen sind. Dann werden von den 
goniometrischen Functionen zuerst Cosinus und Sinus 
geometrisch, ersterer als der Abstand der Projection 
eines Bogenendpunktes auf den durch den Anfangs
punkt gehenden Durchmesser vom Mittelpunkte, letz
terer als Dasselbe auf dem conjugirten Durchmesser 
erklärt, und hierauf werden die übrigen Functionen 
durch algebraische Synthesis gewonnen , zugleich wird 
aber auch ihre Bedeutung in der Construction voll
ständig nachgewiesen. Für die Vergleichung der gonio
metrischen Functionen verschiedener Bogen stellt der 
Verf. zuerst die Ausdrücke sin nn = o, cos nn = (—1)K, 

. 2k 4- 1 / j 2w 4“ 1 r usin —J— n = (—1)« Und cos —— n = o fest, be- 2 2
trachtet die Sinus und Cosinus negativer Bogen und 
der Complemente und Supplemente eines beliebigen 
Bogens und weist dann die allgemeine Gültigkeit der 
Gleichung cos a + cos ß—% cos ±(a + ß) cos4 (« — ß) 
auf eine ihm eigenthümliche sinnreiche und nur wenig 
Construction in Anspruch nehmende Weise nach, wor
aus denn der übrige Reichthum an goniometrischen 
Formeln auf blos rechnendem Wege durch eine sehr 
geschickte Analysis entwickelt wird. Viel Sorgfalt ist 
auf die elementare Berechnung der trigonometrischen 
Tafeln und ihren Gebrauch, sowie auf die Erläuterung 
der Berechnung ebener Dreiecke verwandt. Die auf 
letztere Bezug habenden Formeln werden ebenfalls aus 
einer einzigen auf einfache Construction gegründeten 
Urformel, nämlich blos aus der Gleichheit des Ver
hältnisses der Seiten und ihrer Gegenwinkel, durch 
rechnende Entwickelungsweise gefunden. Am Schlüsse 
werden noch die Grundformeln der Polygonometrie ge
bildet und Umbildungen algebraischer Formeln durch 
Hülfswinkel, besonders aber die Auflösung der qua
dratischen und cubischen Gleichung durch Einführung 
goniometrischer Functionen gelehrt. Endlich ist noch 
die trigonometrische Auflösung einiger geometrischer 
Aufgaben beigefugt, worunter man die für praktische 

Rechnung oft nützliche Lambert’sche von J. T. Mayer 
verbesserte Segmententafel findet.

Die andere Abtheilung des zweiten Theiles enthält 
die praktische Geometrie, insbesondere die Lehre vom 
Aufnehmen, das Nivelliren und die Markscheidekunst. 
Wir finden hier viele auf die Geodäsie Bezug habende 
Gegenstände und Aufgaben zum Theil sehr trefflich 
erläutert, doch wird der Leser noch Manches vermis
sen, wenn er über das eigentliche Wesen der Praxis 
eine tiefere Belehrung sucht. Zuerst bespricht der 
Verf. die eigentliche Aufgabe der Geodäsie mit vieler 
Klarheit und schliesst an diese Betrachtung sogleich 
die Reduction schief gemessener Linien, Winkel und 
Flächen auf die Horizontalebene an, dann wird von 
den Längenmaasen und ihrer Veränderung durch die 
Temperatur geredet und hierauf die Einrichtung und 
der Gebrauch des Lothes, der Setzwage und der Libelle, 
der letztem besonders mit grosser Ausführlichkeit be
schrieben. Zu rühmen ist es besonders, dass die nö- 
thigsten, auf Geodäsie Bezug habenden Eigenschaften 
des Lichtes und der optischen Instrumente erklärt und 
dafür die unentbehrlichsten Formeln entwickelt werden. 
Für die Vergrösserungszahl einer Lupe nimmt der 
Verf. den Quotienten aus der Brennweite in die Weite 
des deutlichen Sehens, vermehrt denselben aber noch 
um 1 und macht seine Regel gegen die gewöhnliche, 
bei welcher diese 1 weggelassen wird, sowie gegen 
Baumgärtner’s falsche Rechnung geltend, welcher jenen 
Quotienten noch um 1 vermindert. Welche Bedeutung 
hat denn aber dieses für die Sache selbst? Die Rech
nung gründet sich auf diejenigen Formeln für sphäri
sche Linsen, in welchen die Dicke des Glases ver
nachlässigt ist, aber bei stark vergrössernden Lupen 
ist diese Dicke gegen die übrigen Dimensionen so be
trächtlich , dass sie für die genaue Beurtheilung der 
Sache nicht mehr bei Seite gesetzt werden darf. Mag 
man nun auch die 1 des Verf. noch mitnehmen oder 
nicht, man hat doch nur immer eine runde Zahl für 
die Vergrösserung und die künstlichere Rechnung hat 
keinen Nutzen. Denke ich mir z. B. ein gleichseitiges 
Glas , dessen Krümmungshalbmesser o, 1 Zoll ist, so 
wird die Dicke D leicht auch o,l Zoll betragen, und wenn 
dann der Berechnungsexponent = 1,5 ist, so wird die 
Brennweite Fvon den nächstliegenden Flächen an gerech
net = o,o 8 Zoll gefunden, und dann ergäbe sich für eine 
deutliche Seheweite W=8Zoll die Vergrösserung lölfach. 
Hierbei ist F mit genauer Rücksicht auf D berechnet. 
Setze ich aber D = o, so findet sich die Vergrösserung 
Slfach. Beides ist sehr falsch. Aber von wo an soll 
ich F rechnen? Darüber gibt der Verf. gar keine be
stimmte Auskunft. Gewöhnlich rechnet man F von der 
Mitte des Glases und dann findet sich die Vergrösse
rung nach des Verf. Regel 62,5£ach, welches der 
Wahrheit näher kommt, indem die Vergrösserung etwa 
68fach ist. — Bei der Erklärung des Auges wäre es 



611
wol der Mühe werth gewesen, auch etwas vom klein
sten Sehe winkel und seiner Veränderlichkeit, wie na
mentlich derselbe durch den Gebrauch eines Fern
rohres bedeutend vermindert wird, zu sagen, weil dar
auf sich in vielen Fällen unser Urtheil über die Zu
verlässigkeit der Messungen gründen muss. Am 
Schlüsse der optischen Betrachtungen wird der Ge
brauch des Fadenkreuzes und die Regulirung eines 
Passageninstrumentes gelehrt.

Die Beschreibung der Zurüstungen und Operationen 
der eigentlichen Geodäsie beginnt im fünften Kapitel 
mit den zur Bezeichnung der Punkte dienenden Signalen 
und dem Heliotrop , dann folgt das Abstecken gerader 
Linien und hierauf deren unmittelbare Messung, zuerst 
mit der Messkette und dann mit Maasstäben, wobei 
zugleich auf die Fehlerquellen solcher Messungen mit 
Rücksicht genommen wird. Von den Winkelinstrumen
ten werden das Winkelkreuz, der Messtisch, die Bous- 
sole und der Theodolit beschrieben ; den Spiegelsextan
ten glaubte der Verf. übergehen zu dürfen, da sein Ge
brauch in der Geodäsie jetzt seltener geworden sei. 
Dem Winkelkreuz ist ein Raum von zwei vollen Seiten 
gewidmet, während des genauem, weit bequemem und 
dem Auge gar nicht gefährlichen Winkelspiegels zur 
Absteckung rechter Winkel mit keiner Sylbe gedacht 
wird. W erden die beiden Planspiegel dieses Instru
mentes unter 221/. Grad Neigung gestellt, so gibt es un
mittelbar Winkel von 45® und durch die wiederholte 
Spiegelung noch überdies rechte Winkel. Der hier be
schriebene Messtisch genügt allen Bedingungen für die 
Darstellung eines Horizontalwinkels, doch scheint der
selbe andern Einrichtungen hinsichtlich des sichern 
Standes der Tischplatte nachzustehen. Die Rectifica- 
tionen einer Kippregel sind genügend erörtert, und 
wir vermissen nur die Senkrechtstellung der Um
drehungsebene der optischen Achse mit Hülfe hoch
gelegener Objecte anstatt des hängenden Seiles. Ge
wiss aber wäre sehr zweckmässig gewesen, wenn der 
Einfluss in genaue Untersuchung genommen worden 
wäre, den die möglichen Fehler jenes Instrumentes auf 
die Winkelbestimmungen ausüben, weil nur auf diese 
ein einsichtsvoller Gebrauch nicht nur des Messtisches, 
sondern auch vieler andern Instrumente, namentlich 
des Theodoliten möglich wird. Im Bezug auf die Ein
richtung und den Gebrauch des letztem ist die Dar
stellung des Verf. sehr genügend, und das Repetiren 
der Winkel, sowie die Bestimmung des Collimations- 
fehlers bei Höhenkreisen wird umständlich erläutert.

Im Folgenden gibt der Verf. eine analytische Theorie 
der Dreiecksfehler und leitet daraus die für die Geodä
sie geeignetste Dreiecksform ab, dann wird zu der 
Aufnahme der Dreiecke und der Polygone mit Hülfe 
der oben beschriebenen Winkelinstrumente übergegangen, 
wobei die wichtigsten hierauf Bezug habenden Rech
nungen mit grosser Umständlichkeit der Formelbildung 

erklärt werden und zugleich auch eine Art der Fehler- 
ausgleichung unter der Bedingung kleinster Quadrat
summen vorgetragen wird, indem der Verf. aus meh
ren abweichenden Coordinaten desselben Punktes das 
arithmetische Mittel nimmt und nachweist, dass auf 
diese Weise die Summe der Fehlerquadrate ein Klein
stes wird, wenn man den so bestimmten mittlere Punkt 
als den richtigen annehmen will. Die Horizontalaus
gleichung der an einem Punkte gemessenen Winkel 
hätte wol füglich auch erklärt werden sollen, da die
selbe nicht nur zur unablässlichen Bedingung für alle 
accuratern Vermessungen geworden ist, sondern auch, 
wenn die kleinste Summe der Fehlerquadrate zur 
Grundlage der Ausgleichung gemacht wird, ohne höhere 
Analysis sich vortragen lässt. Nach dem gibt der Verf. 
eine kurze Darstellung des bei einer grössern Ver
messung anzuwendenden Verfahrens, die uns aber in 
Bezug auf die Detailmessung viel zu kärglich ausge
fallen zu sein scheint. Denn wenn auch hier jeder ein
zelne Fall ein modificirtes Verfahren nöthig macht, so 
folgt doch noch gar nicht, dass sich nicht allgemeinere 
Regeln geben liessen, nach welchen eine solche Mes
sung hinsichtlich der Anlage der Hauptpunkte und der 
Anschliessung des Details einzurichten sei, um die 
Arbeit am besten zu Ende zu führen. Wir haben 
schon manches treffliche Lehrbuch, wodurch diese Be
hauptung evident bewiesen wird. Nachdem nun die 
Methoden der Aufnahme einer Horizontalprojection er 
klärt worden sind, folgen die Höhenmessungen mit Ein
schluss des Nivellirens. Der Bezeichnung der Uneben
heiten des Bodens auf dem Planriss nach Lehmann’s und 
Müffling’s Manier gedenkt der Verf. gar nicht, obschon 
sie ein bedeutender Fortschritt für die Geodäsie ist und 
keineswegs in einem blos technischen Zeichnen besteht, 
sondern zugleich auch recht interessante geometrische 
Betrachtungen veranlasst. Zuerst wird das trigonome
trische Höhenmessen mit genauer Rücksicht auf die 
Strahlenbrechung und die Krümmung der Erdober
fläche erläutert, wobei zugleich die vom Verf. erfundene 
und früher in Schumacher’s astronomischen Nachrich
ten publicirte Methode, die irdische Refraction durch 
Beobachtungen zu bestimmen, mitgetheilt wird. Hier
für, sowie auch für das Nivelliren und das barometri
sche Höhemessen, für welches der Verf. Laplace’s 
genauere Formel auf elementarem Wege durch Reihen
summationen findet, geben die vorliegenden Abhand
lungen eine grosse Vollständigkeit. Seine Methode, 
die Strahlenbrechung zu finden, ist freilich nicht frei 
von Hypothese über die Krümmung des Strahles und 
eliminirt nicht die Unregelmässigkeiten, die durch den 
Wechsel der Zustände in der Atmosphäre sich ein
mischen. Da aber das Verhältniss der Sinus zweier 
gegenseitigen scheinbaren Zenithdistanzen blos von den. 
Dichtigkeiten der Luft an beiden Stationen und nicht 
von der Gestalt der Kurve, die der Lichtstrahl bildet,
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abhängig ist., so liesse sich auf den Grund dieser Be
merkung leicht mehr Sicherheit in die Beobachtung 
bringen, in der Weise, wie Rec. in seinem Lehrbuche 
der Messkunde S. 399 es angedeutet hat. — Nach den 
Höhenmessungen kehrt der Verf. wieder auf die Be
rechnung eines geodätischen Coordinatensystems zu
rück, jedoch mit Berücksichtigung der Sphäricität der 
Erde und entwickelt zu diesem Behufe zuerst die be
kannten Ausdrücke für sin n x und cos n x , dann die 
Reihen für cos x und sinx durch den Bogen, gibt die 
wichtigsten Formeln der sphärischen Trigonometrie und 
beweist Legendre’s Satz von der Berechnung spärischer 
Dreiecke mit kleinen Seiten. Zuletzt wird noch vom 
Markscheiden der Bergleute gehandelt.

Weimar. Dr. Barfuss.

Dramatische Literatur.
Sacherklärende Anmerkungen zu Shakspeare’s Dramen. 

Herausgegeben von Dr. Al. Schmidt. Leipzig, F. 
Fleischer. 1842. Gr. 12. 1 Thlr. 20 Ngr.

Der Verf. sagt in der Vorrede: „Vieles Einzelne in 
den Dramen Shakspeare’s ist uns heutzutage durch 
Beziehungen auf Literatur, Sitten und Geschichte der 
damaligen Zeit so unverständlich, dass ich schon seit 
lange eine kurze Zusammenstellung des Wichtigsten, 
was die englischen Commentatoren zur Erklärung bei
gebracht haben, den deutschen Lesern in die Hand 
wünschte.4' Seine Quelle sind also eingestandermassen 
und wie auch der flüchtigste Anblick des Buches be
stätigt, fast ausschliesslich die englischen Erklärer, de
ren Bemühungen er mit Recht gegen das absprechende 
Urtheil der modernen deutschen Kritik in Schutz nimmt. 
Es kann nämlich wirklich nicht geleugnet werden, dass 
diese Engländer bei aller Mangelhaftigkeit ihrer ästhe
tischen Ausbildung in Beziehung auf die erwähnten 
Punkte, auf nationale Literatur, Sitten und Geschichte 
einen Schatz sehr solider Kenntnisse besitzen. Den
noch ist es gar sehr in Frage zu stellen, ob diese eng
lischen Commentare geeignet sind, dem grossen deut
schen Publicum in die Hände gegeben zu werden. 
Denn erstens sind diese historischen und literarhistori
schen Anmerkungen für den ungelehrten Leser, der 
gewöhnlich bloss geniessen will, grösstentheils unnützer 
Ballast, da es ihm z. B. sehr gleichgültig sein wird, 
dass der in Richard III. in einer Nebenrolle vorkom
mende Sir Christopher Urswick „unter Heinrich VII. 
Almosenier wurde, das Bisthum von Norwich ausschlug, 
und 1521 in der Zurückgezogenheit starb“, und zwei
tens führen ihn die Erklärer an solchen Stellen, wo 
dem innern Verständniss nachzuhelfen wäre, nur zu 
häufig irre oder, was das Gewöhnlichste ist, sie lassen 
ihn ganz im Stich. Wollte Hr. S. sich durch diese 

Betrachtungen dennoch nicht abhalten lassen, die eng
lischen Commentare deutsch zu bearbeiten, so hatte er 
mindestens die Verpflichtung, die letzterwähnten Män
gel derselben fortzuschaffen, d. h. zu berichtigen und 
zu vervollständigen. Aber er hat sich seine Arbeit zu 
leicht gemacht und oft die abgeschmacktesten Erklä
rungen der Engländer ruhig abgeschrieben, ohne auch 
nur einen Zweifel zu äussern, wie er beispielsweise zu 
Fallstaff’s Worten im ersten Theil Heinrich’s IV. zu 
Ende des dritten Aufzugs: Rob me the exchequer the 
first thing thou doest, and do it with unwashed hands 
too, die Anmerkung macht: „mit ungewaschenen Hän
den. d. h. entweder, ohne dass du dir des Morgens 
die Zeit nimmst, deine Hände zu waschen, oder ohne 
dass du dir darnach die Hände wäschest, ohne dass 
du Reue empfindest“, während die ungewaschenen 
Hände offenbar nur die schmutzigen, klebrigen Hände 
bedeuten, an denen die Goldstücke hängen bleiben. 
Bisweilen scheint er die Verkehrtheit der englischen 
Erklärungen zu fühlen, ohne sie jedoch ausdrücklich 
zu widerlegen, oder sich auch nur entschliessen zu 
können, sie stillschweigend wegzulassen. So bemerkt 
er zu der Stelle in „der Widerspenstigen Zähmung4* 
I, 2: he, will disfigure her, that she shall hace no more 
eyes to see witkal than a cat (eine neugeborne näm
lich, die noch nicht sehen kann), Folgendes: „wie 
Johnson meint, dass ihre Augen aufschwellen und ihre 
Pupille zusammengezogen erscheint, wie die einer Katze 
im Licht.’ 1 Das heisst im Dunkeln sehen!“ Das soll 
doch wohl eine Missbilligung der Johnson’schen Erklä
rung sein? Wozu wird sie denn mitgetheilt, ohne wi
derlegt zu werden? — Aber noch schlimmer fast, als 
dass er den englischen Erklärern ohne alle Kritik nach
spricht, ist es, dass er ihnen auch beinahe durchgän
gig in ihrem Schweigen folgt, das gewöhnlich bei den 
witzigen Stellen eintritt, die gerade die meisten Schwie
rigkeiten darbieten. Wir erinnern unter den vielen 
hierher gehörigen Stellen nur an das Examen, das Sir 
Hugh Evans im Anfänge des vierten Akts der lustigen 
Weiber von Windsor mit den Schulknaben abhält, und 
an die Spässe in „Was ihr wollt“, wenn z. B. Junker 
Andreas sagt: „Nun, ich werde doch wohl Verstand 
genug haben, meine Hand trocken zu halten ?“ und 
gleich darauf: „Ach hätte ich mich doch auf die Künste 
gelegt!“ worauf Junker Tobias erwiedert: „Ja, dann 
hättest du einen stattlichen Kopf mit Haaren gekriegt.46 
Bei dieser letzten Stelle war mindestens Tieck’s Er
klärung anzuführen, der das ..Had I but followed the 
artsi( für „wäre ich doch Schauspieler geworden!46 
nimmt, oder auch bei follow the arts an einen Mode
ausdruck für „sich die Haare kräuseln lassen44 gedacht 
wissen will.

- (Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Jjeipzig«



NEUE JENAISCHE
allgemeine litekhtk-zehrv«.
Dritter Jahrgang. M 154. 27. Juni 1844.

Dramatäsclie Literatur.
Sach erklären de Anmerkungen zu Shakspeare’s Dramen. 

Herausgegeben von Dr. Al. Schmidt.
(Schluss aus Nr. 153.)

So sparsam übrigens Hr. S. mit Erklärungen ist, wo 
die Engländer ihm Nichts an die Hand geben, so ver
schwenderisch ist er mit Parallelstellen, durch die 
man freilich in der Regel um Nichts klüger wird. 
Er citirt aus Virgil, Martial, Statius und vielen andern 
Lateinern und Engländern, gewöhnlich in der echten 
Weise der alten und veralteten Philologie, die stets 
darauf bedacht ist zu beweisen, dass auch Andere 
etwa die Sonne schon hell gefunden haben, So citirt 
er zu den Worten im Hamlet: „wie Nadeln an dem 
zorn’gen Stachelthier“ Richard Rolle’s Speculum vitae, 
wo es heisst:

Ein schlimmes Thier und voller Wuth, 
Das gern im Arger Schaden thut;
Wenn man es reizt, so streckt’s zum Graus 
Gleich seine scharfen Stacheln aus.

Wäre es demnach schon zu wünschen gewesen, 
dass Hr. S. die englischen Commentare wirklich bear
beitet und vielmehr einer selbständigen Erklärung zum 
Grunde gelegt, als, wie er fast durchgehends thut, ohne 
weiteres übersetzt hätte: so muss sein Unternehmen 
noch bedenklicher erscheinen, wenn man sich die Frage 
aufwirft, welchen Text diese Anmerkungen zu erläu
tern bestimmt sind. Die englischen Commentare die
nen natürlich zur Erklärung des Originaltextes, die 
S.’schen Anmerkungen, obgleich sie grösstenteils aus 
ihnen entnommen sind, sollen sich an die bchlegel- 
Tieck’sche Übersetzung anschliessen. Original und 
Übersetzung bedürfen aber unzweifelhaft einer sehr 
verschiedenartigen Erläuterung. Die Übersetzung kann 
oft durch eine Wendung ihrer Sprache eine Erklärung, 
die das Original erfoderte, überflüssig machen. Auf 
der andern Seite kann eine Übersetzung, da keine 
Sprache die andere vollkommen deckt, das Original 
nur annäherungsweise wiedergeben und macht da, wo 
ihre Ausweichungen bedeutender weiden, vermittelnde 
Anmerkungen nothwendig. Die Erklärung einer Über
setzung kann sich also des Rückblicks auf das Origi
nal durchaus nicht entschlagen, und bloss „sacherklä
rende Anmerkungen“, wie Hr. S. die seinigen nennt, 
obwol er sich häufig genug auch auf die Erklärung des 
Sinnes einlässt, sind nur ein halbes Stück Arbeit. Zu

weilen freilich lässt er sich durch die englischen Er
klärer verleiten, den englischen Text statt der deutschen 
Übersetzung zu commentiren, wie er denn zu den ein
fachen Worten Hamlet’s: „ich möchte solch’ einen Kerl 
für sein Bramarbasiren prügeln lassen“ eine gelehrte 
Anmerkung über Termagant schreibt, weil es im Eng
lischen heisst: for Herdring Termagant, und bei Jun
ker Tobias’ Worten in „Was ihr wollt“: „Weswegen 
hängt ein Vorhang vor diesen Gaben? Bist du bange, 
sie möchten staubig werden?“ den in der Übersetzung 
fehlenden Zusatz: like mistress MaWs picture erläutert. 
Im Allgemeinen aber sieht er die Übersetzung als etwas 
Absolutes an, das weder der Erklärung aus dem Ori
ginal noch der kritischen Sichtung bedarf, obwol um 
den Shakspeare erklären zu können, doch vor allen 
Dingen nothwendig ist, dass Shakspeare wirklich vor
liegt. Hin und wieder, wo die Übersetzung zu unver
ständlich wird, hat er allerdings eine Umschreibung 
hinzugeftigt, wie bei der Stelle in Richard III. 4, 4: 
„Luft’ge Beerber unbewillter Freuden“, wo er das 
„unbewillt“ für: „ohne Testament gestorben“ eine 
Hieroglyphe nennt; übrigens aber hat er es fast durch
aus versäumt, die schwierigen Stellen aufzunehmen, 
über die die Übersetzung selbst ein Urtheil enthält, 
oder die in den Tieck’schen Noten einer besonder» 
Besprechung unterliegen, obwol er in der Vorrede ver
spricht, mit seiner eigenen Meinung hervorzutreten, wo 
er bei deutschen Commentatoren eine besondere Auffo- 
derung fände. Aus der Vorrede scheint hervorzuge
hen, dass dieses bescheidene Schweigen principmässig 
sei, aber eben dies Princip ist zu tadeln, und dann 
lässt er es doch auch zu Zeiten fallen, wie er z. B. 
Tieck’s Irrthum in Bezug auf die Frage, ob Jago im 
Othello ein Florentiner oder Venetianer sei, nachweist, 
und einige andere Willkürlichkeiten Tieck’s andeutet. 
Bei der Verbreitung der Tieck’schen Übersetzung und 
dem grossen Ansehen, das sie geniesst, war es um so 
nöthiger und ein erspriessliches Werk für das Ver- 
ständniss des echten Shakspeare, das Richtige in der
selben von dem ganz Falschen oder dem mindestens 
noch nicht genügend Festgestellten abzusondern; denn 
Tieck hat zwar, ungeachtet sein grosses Werk über 
Shakspeare noch immer vergeblich erwartet wird, un- 
läugbare Verdienste um die Erklärung dieses Dichters, 
aber die besonnene philologische Kritik, die ihm Hr. S. 
vindicirt, möchte ihm denn doch abzusprechen sein, 
wie einige Beispiele höchst unphilologischer Leichtfer
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tigkeit beweisen werden, die wir den Anmerkungen zu 
der ersten Ausgabe der Übersetzung entnehmen, da 
die zweite sich weniger auf Erklärung des Textes ein
lässt. Einer Bemerkung über des Bastards Edmund 
Monolog im König Lear fügt Tieck die Worte hinzu: 
„Es scheint, dass Edmund zugleich der ältere ist, da 
Edgar sich im Anfang so ganz unerfahren und leicht
gläubig zeigt“, und doch sagt Gloster gleich in der 
Eingangsscene des Stücks mit ausdrücklichen Worten 
zu Kent: ,,But I have, sir, a son by order of law, so- 
me year elder than this“ (als Edmund). Zu: „Sowie 
cs euch gefallt“ meint er, es sei nicht nöthig, dass man 
bei dem forest of Arden gerade die Ardennen im fran
zösischen Flandern im Auge habe, auch der Wald in 
Warwikshire sei der Arden-Wald genannt, und dieser, 
der dem Geburtsort des Dichters Stratford so nahe ge
legen, hätte ihm bei den ländlichen Schilderungen vor
geschwebt, und doch verlegt Shakspeare die Handlung 
des Stücks ganz bestimmt nach Frankreich, indem er 
Oliver von seinem Bruder Orlando sagen lässt: „it is 
the stubbornest young fellow of France“, woraus na
türlich folgt, dass auch der Arden-Wald in Frankreich 
zu denken sei, da von einer Seereise dahin nirgend die 
Rede ist. Zu den Worten Probstein’s in demselben 
.Stücke: „Das schlägt einen Menschen härter nieder, 
als eine grosse Rechnung in einem kleinen Zimmer“ 
bemerkt Tieck: „Wieder das Wortspiel mit bill, grosse 
Rechnung, dann stillschweigend für grosse Hellebarde 
genommen, die dann scherzhaft dem kleinen Zimmer 
entgegensteht. Alles wras Warburton und Andere bei 
dieser Stelle anmerken, sind nach dieser kleinen Er
innerung ebenso viele unnütze Worte.“ Nun heisst 
die Stelle aber im Englischen: ,.it strikes a man more 
dead than a great reckoning in a little room“, und das 
Wort bill kommt gar nicht darin vor, woraus denn 
hervorgeht, dass der Commentator hier einen Text er
klärt, der gar nicht vorhanden ist, wobei er sich noch 
überdies auf seine Erklärung etwas zu Gute thut.

Diese Proben werden genügen, um die Foderung 
an einen Erklärer der Tieck’schen Übersetzung zu 
rechtfertigen, dass er der Tieck’schen Kritik und Er
klärung nicht unbedingt Glauben schenke und die Über
setzung nicht als etwas Unverbesserliches ansehe. Eine 
sorgfältige Prüfung mancher von Tieck aufgenommenen 
Lesarten und seiner oft eigenthümlichen Auffassung 
sehwieriger Stellen würden, da Hr. S., wie er sagt, 
„von der Einbildung entfernt blieb, dem Literator einen 
Dienst zu erweisen44, gewiss auch dem Laien, für den 
er schrieb, zum Verständniss des Dichters förderlicher 
gewesen sein , als die zahlreichen Citate oder solche 
unfruchtbaren Notizen, wie die, dass die Truthähne, 
die der Kärrner in Heinrich IV. zu transportiren hat, 
ein Anachronismus seien, da Truthähne erst unter 
Heinrich VIII. nach England gebracht wären. Was 
zunächst die Texteskritik betrifft, so hat Tieck zwar 

im Ganzen der Conjecturenwuth der Engländer mit 
Recht das Widerspiel gehalten, indessen hat er doch 
hin und wieder noch eine Conjectur der englischen 
Commentatoren beibehalten und danach seine Über
setzung modificirt, z. B. in der Stelle in „Was ihr wollt44 
wo Malvolio, als er sich zu überreden sucht, seine 
Herrin sei in ihn verliebt, in die Worte ausbricht: 
„There is example for't; the lady of the strachy mar- 
ried the yeoman of the wardrobe“. Hier lesen die 
Engländer starchy (starch heisst Stärke), und Tieck, 
der diese Lesart aufnimmt, sagt: „Aus gleichzeitigen 
Schauspielen wissen wdr, dass unter vielen thörichten 
Moden diejenige, hochgesteifte Kragen zu tragen, eine 
der auffallendsten und lächerlichsten war. Ich ver- 
muthe, dass irgend eine hoffärtige Frau sich besonders 
in dieser Tracht auszeichnete, die vielleicht deswegen 
the Lady of the Starchy genannt wurde, und diese 
hatte vielleicht damals eine so geringe Heirath geschlos
sen44. Das heisst denn doch dem „Vielleicht44 eine 
zu grosse Rolle einräumen, und uns will die Art, wie 
Smith die ursprüngliche Lesart erklärt, um vieles wahr
scheinlicher bedunken. Dieser denkt bei dem im Ori
ginal mit llalian Characler gedruckten strachy an das 
italienische straccio, Lumpen, und die Lady of the 
Strachy würde also in der gezierten, fremde Worte 
ungeschickt und lächerlich einmischenden Rede Mal- 
volio’s die Garderobemeisterin bedeuten, die ganz na
türlich am leichtesten zu einer Misheirath mit dem 
yeoman of the wardrobe, dem Aufwärter in der Gar
derobe veranlasst werden konnte. Dass Tieck aber 
auch da, wo er der ältesten Lesart folgt, oder, wenn 
dies nicht möglich ist, eigene Conjecturen wagt, der 
strengsten Beaufsichtigung bedarf, weil er nicht selten 
dem Sinne des Dichters, ja wohl gar der Grammatik 
Gewalt anthut, wrollen wir aus einigen Stellen des 
Macbeth, dem er seine besondere Sorgfalt zugewandt 
hat, zu beweisen suchen. In dem berühmten Monolog 
Macbeth’s (l, 7) erklärt und liest Tieck folgendermas
sen; „Wäre Alles vorbei, indem es geschehen ist, dann 
wäre es gut, es schnell zu thun. Wenn dieser Stoss 
Alles endete

— that bul this blow 
Might be the be-all and the end- all here, 
But here, upon this bank and school of time.

Der aufgespannte Geist verlässt alsbald das vorige 
Bild und geht in ein anderes über: w’äre Alles nur be
endigt in dieser Schule der Gegenwart. Upon this 
bank, Bank ist hier die Schülerbank, time, wie so 
oft Jetzt, die Gegenwart: aus school haben die Edit. 
shoal, die Scholle gemacht, die Sandbank. Diese sein 
sollende Verbesserung passt aber nicht zum Folgenden 
und erstickt den Gedanken des Dichters. Macbeth 
sagt: könnten wir annebmen, dass wir nach ausgeüb
ter Bosheit hier in, der Gegenwart Ruhe hätten, — 
hier taucht ihm das Bild einer Schule auf. wro ein
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Schüler an irgend wen eine Kränkung, eine Beleidi
gung versucht, — wäre die Gegenwart nur sicher, — 
so wollte ich die Zukunft nicht beachten, was mir ge
schehen könnte, wenn diesem Schule aufgehoben ist. 
Hier geht, wie schon bemerkt, in der fieberhaften 
Spannung des Gemüthes ein Bild in das andere über, 
Kleines und Grosses vermischt sich, upon the bank and 
school ist ungrammatisch, aber so, wie es der grosse 
dramatische Dichter sich erlauben darf — doch die 
shoal of time. wie unsere Ausgaben lesen, passt auf 
keine Weise: denn dächte er sich die Gegenwart schon 
in so trübem Bilde, so trostlos, wie Sandbank, so wäre 
keine Auffoderung zur That, und das nachherige teach 
hätte mit dem \ ordersatze gar keinen Zusammenhang.“ 
Es ist aber sehr zu befürchten, dass die von Tieck so 
künstlich vertheidigte Lesart der Folio Nichts als ein 
Druckfehler ist, deren diese Ausgabe, wie sich bald 
zeigt, nicht wenige zählt, und dass Tieck den wahren 
Sinn der Stelle gänzlich verfehlt. Denn abgesehen 
davon, dass es zweifelhaft ist, ob bank, sonst nur Ru
derbank, Wechselbank, Sandbank für das einfache 
bench stehen kann, abgesehen ferner davon, ob die ge
waltsame Verbindung: ypon tliis bank and school so 
leicht zu entschuldigen ist: ist es zunächst auffallend, 
dass dem kriegerischen Macbeth das Bild einer Schule 
so besonders nahe liegen soll, denn auch bei dem spätem

Morgen und morgen, und dann wieder morgen 
Kriecht so mit kleinem Schritt von Tag zu Tag, 

denkt Tieck „an den aufzeigenden Griffel im Schul
buch, der sich im kleinen Schritt fortbewegt“. Dann 
aber, was die Hauptsache ist, lässt Tieck bei seiner 
Erklärung das but unbeachtet. Macbeth will offenbar 
sa^en: „Wäre es mit diesem Stosse nur hier abge
macht, nur hier in diesem ja so kurzem Leben (das 
Nur drückt also die Mässigkeit dieser Foderung aus), 
so würde ich mich über das künftige Leben hinweg
setzen. Time ist also nicht sowol Gegenwart, als Zeit
lichkeit, d. h. die Gegenwart mit dem Nebenbegriffe 
der Vergänglichkeit. Zu diesem Gedanken passt nun 
das Bild einer Schule ganz und gar nicht, die dem 
Schöler eher zu lang, als zu kurz dünkt, vortrefflich 
aber das Bild einer Sandbank und Schelle, wobei man 
freilich nicht an das trostlos Öde, sondern an das eng 
Begrenzte einer solchen zu denken hat, wie wir von 
einer Spanne Zeit sprechen. Dass aber in den folgen
den Versen vom Lehren und Lernen die Rede ist, kann 
Tieck nicht urgiren wollen, der fortwährend die fieber
hafte Aufregung Macbeth’s im Munde führt, die Bild 
auf Bild folgen lässt. Hr. S. schliesst sich hier, ob- 
wol zögernd, der Tieck’schen Auffassung an. Tieck’s 
unglückliche Conjectur in Macbeth’s anderm Monolog (2,1)

Thou sore and firm-set earth, 
Hear not my Steps —

statt des unverständlichen sowre der Folio hat auch 
Hr. S. verworfen, ohne das Richtige zu begründen. 
Tieck erklärt; „Du verwundete oder verwundbare Erde, 
du, die du ein schmerzendes Gefühl hast, obgleich du 
fest gefugt bist“, und ihm will die Lesart sure der 
Edit, nicht einleuchten, weil Macbeth eben davon spreche, 
dass diese Erde, obgleich firm-set, doch nicht sure sei. 
Aber Macbeth fürchtet bei seinen* heimlichen Werk, 
dass selbst die sichere, weil festgefugte, Erde unsicher

und zur Verrätherin werde, dass, wie er sogleich hin
zufügt, selbst die Steine plaudern. Er sagt also: du 
sichere, festbegründete, d. h. unerschütterliche, impas- 
sible Erde, höre auch diesmal meine Schritte nicht. 
Anstatt für die folgenden Verse eine Stelle Virgils an
zuziehen, hätte Hr. S. lieber die Lesart Tieck’s in den 
sogleich sich anschliessenden Worten:

Hear not my Steps, which they may walk
prüfen sollen. Tieck sagt dabei: ..which hier wie in 
Vergessenheit, in der Abwesenheit des Geistes gebraucht; 
und dies bewundernd, verwerfe ich die prosaische matte 
Verbesserung der Editoren: which way they walk“. 
Aber diese Abwesenheit des Geistes, dies unerschö
pfliche Motiv, darf denn doch am Ende nicht die ab
solute Unverständlichkeit, oder gar -Sprachfehler ent
schuldigen wollen. Ein deutsches:

Hör’ meine Schritte nicht, welchen sie wandeln,
(denn so, nicht „was sie auch wandeln“, müsste es, 
genau übersetzt, heissen) möchte wol schwerlich irgend 
Jemand für eine besondere poetische Schönheit aner
kennen. Auch eine andere, von Tieck eben so gezwun
gen vertheidigte Lesart der alten Folio - Ausgabe hat 
Hr. S. unbesprochen gelassen. Tieck liest in der Stelle, 
wo Macbeth die Hexen beschwört, ihm zu antworten, 
und sollte auch Alles darüber zu Grunde gehen (4, l)j

Though the treasure
Of Nature's Germaine tumble all together, 
Even till destruction sichen:

Er übersetzt:
Müsste selbst

Der Doppellichter Pracht und Ordnung wild 
Zusammen taumeln, ja bis zur Vernichtung 
Erkranken —

und bemerkt dazu: „Ich nehme an, dassgermaine oder 
germains s wie es wohl heissen müsste, in dem alten, 
sehr selten im Englischer» vorkommenden Sinn der Ge
schwister, statt der Verwandten gebraucht wird, und 
doch könnten Sonne und Mond poetisch auch die Ver
wandten, Verschwisterten der Natur genannt werden. 
Durch: „Kraft und Ordnung der Doppellichter“ habe 
ich the treasure of nature’s germains deutlich machen 
gewissermassen umschreiben wollen. Die Edit, machen 
aus dem unverständlichen germaine germins, Sprossen 
Saat, Saamen, von germen, was eben so selten vor
kommt. Aber als richtig angenommen, wollen germins 
mit tumble all together nicht passen.“ Wie gezwungen 
die Tieck’sche Erklärung ist, leuchtet ein. Kommt nun 
dazu, dass Tieck selbst zugeben muss, in der Stelle 
des Lear:

Thunder —
Cracke Nature s moulds, all germains spill at once 
That make ungrateful Man

sei man fast gezwungen, germins einzuschieben, so 
wird man nicht anstehen, auch im Macbeth germins zu 
lesen, zumal diese Lesart einen ganz natürlichen Sinn 
gibt. Macbeth sagt: „Entfesselt die Winde, lasst die 
Wogen die Schiffahrt verschlingen, lasst alle Werke 
der Natur und Kunst zerstört werden“, und schliesst 
mit dem Äussersten: „Mögen selbst die Keime der 
Schöpfung wild durch einander stürzen und taumeln 
und dadurch ihre Zetigüngskräft verliefen.“ Er denkt 
dabei offenbar an die Erneuerung des Chaos, in dem
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die Samen aller Dinge ungeordnet durch einander lagen. 
Aber auch da, wo die Lesart feststeht, ist Tieck’s Er
klärung oft so sonderbar, dass sie eine Besprechung 
nothwendig machte. In dem Berichte des Kriegers im 
Anfänge des Stücks (1, 2) will er in den Worten:

As whence the sun’ gins hin reflexion 
Shipwrecking storms and direful thunders break;
So front that spring, whence comfort seem’ d to come, 
Discomfort swells

das whence in dem ersten Verse durchaus für when} 
wann, nehmen und erklärt: „Mit der erwünschten 
Sonne (also dem Morgen) bricht ein schlimmeres Un
heil als dunkele Nacht herein, nämlich ein schiffzer- 
trümmender Sturm.“ Nun entspricht aber das erste 
whence ganz genau dem andern im dritten Verse, und 
der Sinn kann nur sein: „Wie von da, wo die Segen 
spendende Sonne ihren Lanf beginnt (von Osten her), 
oft zerstörende Stürme entstehen: so erhebt sich aus 
dem Quell, von wo Trost zu kommen schien (aus dem 
gewonnenen Siege) Unruhe und Noth (ein neuer Feind)“. 
In derselben Scene sagt Rosse: „Norweg begann einen 
furchtbaren Kampf,

Till that Bellona's bridegroom (nämlich Macbeth), lapp'd 
in proof,

Confronted him with self-comparisons,
Curbing hie lavish spirit:“

Tieck übersetzt ganz frei:
Bis ihm Bellona’s Bräutigam, kampfgefeyt, 
Entgegenstürmt mit gleicher Überkraft 

und gibt dazu die Nichts erklärende Erklärung: „Nor
weg und Cawdor (sein Bundesgenosse) scheinen durch 
Tapferkeit und grosse Menge ebenfalls eine grosse 
Überkraft.“ Wir gestehen, nicht einzusehen, was diese 
Worte hier sollen, aus denen man fast schliessen 
möchte, Tieck habe den zweiten der angeführten Verse 
gar nicht verstanden. Das Bild: „Macbeth confron- 
tirte ihn (Norweg) mit Selbstvergleichungen“ kann 
doch Nichts bedeuten, als: er brachte ihn durch eigene 
Leistungen zur Erkenntniss seines eigentlichen Werthes 
oder Unwerthes, indem er, wie sogleich hinzugefügt 
wird, seinen üppigen Muth beugte. Wir erinnern nur 
noch an die Worte Macbeth’s nach vollbrachtem Mord: 
This is a sorry sight. Hier nennt Tieck den Zusatz 
der Editoren: „looking on his hands“ einen durchaus 
unrichtigen, er übersetzt: „das ist ein kläglich Bild“ 
und fügt hinzu: „Zeigt er schon jetzt seine Hände, so 
zeigt er auch die Dolche, die er mitgebracht hat. Ich 
beziehe diese Worte auf jene Scene, die er eben ver
lassen hat, den Anblick des ermordeten Königs.“ Nun 
gehen aber sichtlich die schrecklichen Bilder, mit denen 
Macbeth sich quält, von dem Anblick seiner blutigen 
Hände aus, wie die sogleich folgenden Worte:

As they had seen me with these hangman’s hands 
— Als säh’n sie mich mit diesen Henkershä den 

deutlich beweisen, und Lady Macbeth, nachdem sie ihn 
über seine Einbildungen zu beruhigen gesucht, kommt 
daher ganz natürlich auf die materielle Ursache seiner 
Angst zurück, indem sie sagt:

Nimm etwas Wasser, 
Und wasch’ von deiner Hand das garst’ge Zeugniss.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena«

Indem sie, als bestes Gegenmittel, die Spuren der That 
zu tilgen räth, kommt sie dann auch auf die Dolche. 
Warum Macbeth diese nicht gleich anfänglich zeigen 
soll, ist nicht einzusehen. Alle diese ziemlich auffal
lenden Erklärungen Tieck’s hat Hr. S. gänzlich unbe
achtet gelassen, dagegen widerspricht er seiner gewiss 
richtigen Auffassung der berühmten Worte Macduff’s: 
He has no children (4, 3), die dieser auf die Tröstun
gen Malcolm’s über den Verlust seines Weibes und 
seiner Kinder erwidert. Tieck sagt: „Er hat keine 
Kinder! Er, Malcolm, der so weislich spricht und er
mahnt, so wie Constanze in K. John den tröstenden 
Cardinal abweiset. Manche haben diese natürliche 
Schönheit und Ergiessung des Schmerzes in eine raf- 
finirte verwandeln wollen: er, Macbeth, hat keine Kin
der, ich kann mich nicht so an ihm rächen, wie es 
ihm am empfindlichsten wäre! — Gesucht und dem 
Dichter fremd.:4 Hr. S. bemerkt dazu: „Warum führt 
Tieck von den zwei möglichen Erklärungen, wenn wir 
„er44 auf Macbeth beziehen, nur die unsinnige an? 
Ist nicht der Gedanke, dass Macbeth, wenn er selbst 
die Gefühle eines Vaters kennte, die Unthat unterlas
sen hätte, einfach und schön, die Beziehung auf Mal
colm aber, der schon seines Alters wegen kaum Va
ter sein konnte und hier zur Seite steht, beinahe mehr 
als raffinirt? Dass Macbeth in der Chronik wirklich 
einen Sohn hat, der nach seinem Tode von seiner 
Partei als Gegenkönig aufgestellt wird, ignorirt der 
Dichter.44 Aber wenn man das „Er44 auf Macbeth be
ziehen will, gibt es gar nicht „zwei mögliche Erklä
rungen44, sondern die Tieck’sche ist die einzig zuläs
sige. Hr. S. hat nämlich nicht bedacht, dass Macbeth 
auch nach unserm Dichter mindestens Kinder gehabt 
hat, denn Lady Macbeth sagt (l. 7):

I have given suck; and know 
How tender tis, to love the habe that niilks me: 

Ich hab’ gesäugt, und weiss, 
Wie süsä, das Kind zu lieben, das ich tränke:

Dürfte man freilich annehmen, der Dichter habe diese 
nur rhetorische Wendung vergessen, so hätte Hr. S. 
zur Bestätigung seiner Ansicht diesmal eine allerdings 
schlagende Parallelstelle aus dem dritten Theil Hein- 
rich’s VI. (5. 5) anführen können, wo Königin Marga
rethe sagt:

You have no children, butchers! if you had, 
The thought of them would have stirr'd up remorse 

Nein, ihr habt keine Kinder, der Gedanke 
An sie hätt’ eu’r Gewissen sonst gerührt.

Das Angeführte wird hinreichend darthun, dass 
das S.’sche Buch nicht nur den Ansprüchen an eine 
philologisch genaue Erklärung des Shakspeare, wie 
sie in Deutschland, dem zweiten Vaterlande dieses 
Dichters, erwartet werden könnte, keineswegs Genüge 
leistet, sondern sich auch dem grössern gebildeten Pu
blicum theils durch seine Lückenhaftigkeit, indem es 
versäumt, an wirklich schwierigen Stellen in das in
nere Verständniss des Dichters einzuführen, theils 
durch seine Überfülle an ganz nutzlosen Notizen wenig 
erspriesslich erweisen möchte.

Stettin. A. Wellmann.
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Beide Schriften stimmen in dem Punkte mit einander 
überein, dass die Patrimonialgerichtsbarkeit in Schutz 
genommen wird, weichen aber dagegen darin von ein
ander ab, dass die erstere sich für Einzelrichter er
klärt, während die zweite S. 14 die collegialische Ver
fassung das vorzüglichste Fundament der Unabhängig
keit und Unparteilichkeit der Justiz nennt, und die col
legialische Verfassung, auch bei den Untergerichten, 
als unumgänglich erfoderlich eingeführt wissen will. 
Für die Beibehaltung der Patrimonialgerichtsbarkeit, 
welches auch bei der zweiten Schrift der bis gegen 
das Ende versteckte Hauptzweck derselben zu sein 
scheint. geht der V erf. in der Note S. 6*6 bis zu der 
eben so auffallenden wie unbegründeten Behauptung, 
dass wohlerworbene Rechte ohne Zustimmung der Be- 
theiiigten nicht aufgehoben werden können.

Der Verf. der ersten Schrift deckt S. 6. 7. 8. 9. 
10 11 13- 14. 15. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30 so zahl
reiche Unstatten und erhebliche Mängel 'der Patrimonial
gerichtsbarkeit auf. dass er damit eigentlich den Be
weis ihrer Unzulänglichkeit liefert. Wenn er dann un
ter andern, aber meist ungenügenden Reformvorschlä- 
o-en S. 24 alle Rechtsangelegenheiten des Gutsherrn 
mit seinen Gerichtseingesessenen dem nächsten könig
lichen Gericht überwiesen haben will, so mag er doch 
Umfrage bei den Gerichtsherrn halten, welchen Werth 
denn noch die meisten auf die gutsherrliche Gerichts
barkeit legen. Eben so wenig darf sich der Verf. der 
zweiten Schrift schmeicheln, den Beifall der Gerichts
herren zu erlangen , wenn er alle Patrimonialgerichte. 
in einem Umkreis von drei Meilen zu collegialisch for- 
mirten Gerichten zusammenzuziehen für nothwendig 
findet, und, wo dieses nicht möglich, die Patrimonial
gerichte mit denen des Staats vereinigt. (Mit oder ohne 
Zustimmung der Betheiligten?) Der Gerichtsherr ver- 
tiert dabei die Freiheit der Auswahl sowie die ganze 
bisherige Eigenthümlichkeit seines Verhältnisses und 
seiner Stellung zum Gerichtshalter. Für die Gerichts-
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eingesessenen verschwinden sofort die S. 60 vom Verf. 
angeführten beiden guten Seiten des Patrimonialgerichts- 
wesens, dass der Gerichtshalter, vertraut mit den Ver
hältnissen, Processe verhüten, verkürzen und mannich- 
fach nützen könne, dass die abzuhaltenden Gerichts
tage den Eingesessenen Gelegenheit geben, ihre Ange
legenheiten ohne längere Entfernung abzumachen. Hier 
dringt sich alsbald die Frage auf: wozu soll die Patri
monialgerichtsbarkeit fortbestehen mit veränderter Form, 
wenn die guten Seiten derselben (die einzigen, welche 
der Verf. anzuführen wusste) verloren gehen? Im In
teresse der Gerichtseingesessenen hatten bisher die 
Patrimonialgerichte den scheinbaren Vortheil, dass der 
Richter von Zeit zu Zeit an den Gerichtsort kam, und 
Gerichtstag daselbst hielt, wodurch allerdings den Gerichts
eingesessenen mitunter Wege erspart wurden. Inzwischen 
ist auch dies mehr ein scheinbarer als ein wesentlicher 
Gewinn, weil diese Gerichtstage, also die nahe Zugäng
lichkeit des Gerichts, in merklichen Zwischenräumen 
auf einander folgen , die Erledigung der Sachen mithin 
dadurch sich verzögert, und daher bei eiligen Fällen 
die Wege zu dem meist entfernt wohnenden Gerichts
halter auch nicht ausbleiben. Zudem hören ja hier und 
da die sogenannten Gerichtstage mehr und mehr auf, 
und die Gerichtseingesessenen müssen sich für ihre 
Angelegenheiten an die Wohnorte der Gerichtshalter be
geben. Gegen diesen einen angeblichen Vorzug der 
Patrimonialgerichtsbarkeit stellt sich eine ganze Reihe 
von Schattenseiten heraus. Äusser denen, welche wie 
vorangeführt die erste Schrift enthält , nennt der Verf. 
der zweiten S. 61 deren drei: d) die Abhängigkeit des Ge
richtshalters vom Gutsherrn, b) den Mangel an Zu
trauen der Gerichtseingessesenen bei Processen und 
Angelegenheiten des Gutsherrn, c) die Nichtcollegialität. 
Zu diesen Unzuträglichkeiten treten aber noch hinzu: 
d) die Zersplitterung der Actenreposituren und Archive 
zwischen dem Gerichtssitz und der Privatwohnung des 
Gerichtshalters, das Hin- und Herschleppen der Acten, 
Depositen und Hypothekenbücher, die damit zusammen
hängende Gefahr der Beschädigungen und Verluste, 
e) die Zeitversäumnisse und Abspannung der Kräfte 
durch das Hin- und Herreisen der Gerichtshalter zu 
und von den Gerichtstagen; f) die Geschäftsvermeh
rung dadurch, dass viele allgemeine Angelegenheiten, 
Berichterstattungen u. dergl. für jedes einzelne Gericht 
besonders gefertigt werden müssen, wo ein Gerichts-
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haltet* deren mehre verwaltet; g) die unzweckmässige 
Belastung der Richter mit den Expedienten-, Registratur- 
und Ingrossator-Geschäften; (ein ausgezeichneter Ad- 
vocat legte deshalb die Verwaltung eines Patrimonial- 
gerichts nieder, und bei den Ansprüchen, welche man 
jetzt an die Rechtspflege macht, muss sich der Rich
ter wissenschaftlichen Sinn auch für die Fortbildung 
bewahren, was nicht immer gelingt, wenn der Richter 
seinen eigenen Expedienten machen, wenn er ferner 
etwa isolirt auf dem Lande leben muss;) h) den Ober
behörden erschwert die Patrimonialgerichtsbarkeit die 
Aufsicht und vervielfältigt die Geschäfte, besonders in 
oberleitender und anordnender Beziehung; i) nur zu 
häufig wird die Gesetzgebung beengt durch Rücksicht
nehmen auf die Patrimonialgerichtsverhältnisse, welche 
nicht jede an sich zweckmässige Maasregel so aus
führbar erscheinen lassen, als wenn nur landesherr
liche Gerichte beständen; (es ist hier nicht der Ort, 
diese Andeutungen weiter auszuführen. Die Praxis 
wie die Gesetzgebung der meisten Länder liefert aber 
dazu die reichlichsten Beweisstellen;) k) endlich aber 
verhindert die Patrimonialgerichtsbarkeit die so noth
wendige Geschlossenheit der Bezirke und die so zweck
mässige geographische Abrundung derselben.

In dieser Hinsicht haben die Patrimonialbezirks- 
gerichte, wie alle halben Maasregeln, gar nicht den ge
ringsten Werth. Den Bauern wie den Gerichtsheim 
entzieht eine solche Einrichtung die wenigen oben er
wähnten Vortheile der Gerichtsbarkeit, ohne in einer 
zweckmässigen Eintheilung der Gerichtssprengel nach 
natürlichen Lagen, Grenzen und Verbindungen der 
Ortschaften Ersatz zu bieten. Durch Patrimonial- 
bezirksgerichte wird die üngeschlossenheit der Spren
gel, das unnatürlich aus einander Gerissene der ge
richtlich zusammengehörigen Orte, die daraus für Viele 
entstehende weite Entfernung nicht allein nicht besei
tigt, sondern noch auf lange Zeit hin befestigt und eine 
wahrhaft zweckmässige Gerichtsorganisation durchaus 
gestört , ja geradezu verhindert. Wenn man ändert, 
dann verbessere man durchgreifend und nach den ober
sten Staatszwecken. Darum haben so viele Anordnun
gen der neuen Zeit nicht den gehofften Erfolg gehabt, 
weil man nur zu oft halbe Maasregeln traf. Täuschen 
wir uns doch nicht länger über die wirkliche Unzweck
mässigkeit des Patrimonialgerichtswesens. Stein in 
seinem Sendschreiben vom 24. Nov. 1808 hat durchaus 
Recht, wenn er sagte: I) die Regierung kann nur von 
der höchsten Gewalt ausgehen, daher keine Polizei
gewalt der Gutsherren; H) derjenige, der Recht spre
chen soll, hänge nur von der höchsten Gewalt ab, die 
Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit ist ‘bereits 
eingeleitet. Hält man auch mit Ancillon, Geist der 
Staätsverfassung, in dem monarchischen Staat eine 
Aristokratie für nothwendig, so stellt doch auch dieser 

Staatsmann (S. 87. 88 a. a. 0.) den Grundsatz als un
umgänglich erfoderlich auf, dass weder eigene Vor
rechte auf den Gütern haften, noch Befreiungen von 
Abgaben stattfinden dürfen. Und Ancillon ist wol über 
allen Verdacht subversiver Theorien weit erhaben. 
England liefert übrigens den Beweis, dass eine Aristo
kratie auch ohne Patrimonialgerichtsbarkeit bestehen 
kann. Nimmermehr wird es gelingen, überzeugend 
darzuthun, dass eine Behörden- und Gerichtseinrichtung 
eine an sich zweckmässige sei, wo es besondere Be
hörden und Gerichtsbezirke für einzelne Ortschaften, 
für halbe und Viertheildörfer, ja sogar für einige Häu
ser und Grundstücke gibt, wo die Gerichtssprengel sich 
kreuzen, mannichfach in einander übergreifen, sodass 
selbst für die grössern landesherrlichen Gerichtsbezirke 
die so wünschenswerthe Geschlossenheit und geogra
phische Abrundung unmöglich wird. Bestehen im preus
sischen Staat 671 königliche Untergerichte (S. 15 der 
Schrift 2) für liy2 Millionen Seelen, und dagegen (S. 67,2) 
für 3,473,856 der Patrimonialgerichtsbarkeit unterwor
fene Bewohner 25 Privatgerichtscoliegien, 59 Standes- 
herrliche und Patrimonialkreisgerichte und 6506 kleine 
Patrimonialgerichte, so genügt wol schon ein flüchtiger 
Blick auf diese Zahlen und Verhältnisse, um die gros
sen Unzuträglichkeiten einer solchen Einrichtung zu er
kennen, nach welcher, wollte man die ganze Monarchie 
nach diesem Maasstab organisiren, gegen 30,000 Ge
richte sich ergeben würden. Haben die immer zahl
reicher werdenden Stimmen Recht, dass die Gerichts
einrichtung auf Collegialverfassung gegründet werden 
müsse, wofür die zweite Schrift mit erheblichen Grün
den in die Schranken tritt, so ist die Patrimonial
gerichtsbarkeit durchaus nicht aufrecht zu halten, denn 
sie verhindert zweckmässige Abrundung und Einrich
tung der Bezirke. Sollen nach dem Verf. 2 Patrimonial
kreisgerichte mit Collegialverfassung in einem Umfange 
von drei Meilen vom Gerichtssitz ab, eingerichtet wer
den, dann kommen die entfernten Orte vier bis sechs 
Stunden abwärts zu liegen, was eine ebenso grosse 
Beschwerde für die Gerichtseingesessenen, als auch in 
Fällen, wo schleunige Rechtshülfe nöthig, höchst zweck
widrig ist. Selbst die landesherrlichen Gerichtssprengel 
werden durch die Patrimonialgerichte unnöthig und 
oft unnatürlich weit aus einander gezogen, während, 
wenn nur eine und dieselbe Gerichtseinrichtung besteht, 
Alles viel naturgemässer sich gestaltet. Legt man der 
Gerichtsverfassung den Entwurf einer solchen Einrich
tung zum Grund, welchen nach Ranke’s historisch-po- 
tilischer Zeitschrift die königlich sächsische Staatsregie- 
rung den Ständen zur Annahme empfahl, Untergerichts
bezirke von 15 — 20,000 Seelen zu bilden mit colle- 
gialischer Verfassung für die eigentlich richterliche 
Thätigkeit., so werden solche Bezirke einen Umfang 
von vier bis fünf, höchstens sechs Quadratmeilen be-
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kommen und dann wird, bei irgend zweckmässiger 
Wahl des Gerichtssitzes, selbst der entfernteste Ort in 
der Regel kaum drei Stunden vom Hauptorte des Be
zirks entlegen sein. Nur starre Vorliebe für Herge
brachtes konnte in den sächsischen Kammern diesen 
Vorschlag einer höchst zweckmässigen Gerichtsverfas
sung von der Hand weisen, dafür ernten nun die An
hänger des Alten den ungestümen Drang nach den 
französischen Gerichtseinrichtungen, gegen welche die 
Schrift 2 S. 13 sich ziemlich stark ausspricht.

An sich betrachtet haben beide Schriften nur einen 
sehr untergeordneten Werth, bei der zweiten nament
lich verspricht der Titel mehr als der Inhalt besagt. 
Das Wort für Emancipation der Unterrichter beschränkt 
sich fast nur auf das an sich billige Anverlangen einer 
anständigem Stellung der Untergerichte zu den Ober
gerichten. Über die Verwaltung der freiwilligen Ge
richtsbarkeit wird ganz hinweggegangen, S. 42 nur 
kurz angeführt, man befreie den Richter von Allem, 
was sich mit seinem Berufe nicht verträgt, man ent
ziehe ihm die formellen Branchen, z. B. das Sportul
kassen- und das Tabellenwesen. Hierüber hätte mehr 
beigebracht und wie in den Einzelheiten zu bessern 
sein könnte, dargeboten werden müssen. Behandelten 
nicht beide Schriften als Hauptgegenstand die Erhal
tung der Patrimonialgerichtsbarkeit, so würde die An
zeige ganz kurz zu fassen gewesen sein, da aber diese 
Art der Gerichtspllege wesentlichen Einfluss auf die 
Gesetzgebung und Rechtsverwaltung ausübt, einer für 
alle Staatsbewohner nach gleichen Grundsätzen gere
gelten zweckmässigen Gerichtseinrichtung vielfach hin
dernd entgegentritt, so musste dessen einige Erwähnung 
«•ethan werden, was gegen die Meinungen und Ansich
ten der Verf. und wider die von ihnen vertretene Sache 
geltend gemacht werden kann.

Weimar. L. Adermann.

Zoologie.
1, Classification der Säugethiere und Vögel. Von J.J. 

Kaup. Mit zwei lithographirten Tafeln. Darmstadt, 
Leske. 1844. Gr. 8. 1 Thlr.

2. Blicke in das Leben der Thierwelt, verglichen mit 
dem Leben des Menschen. Von Dr. H. G. Ludwig 
Reichenbach- Dresden, Arnold. 1843. 8. Io Ngi.

3. Vergleichende Zoologie. Verfasst von J. L. C. 
Gravenhorst, Dr., Geh. Hofrath und ordentlicher 
Professor der Naturgeschichte zu Breslau. Breslau, 
Grass, Barth & Comp. 1843. Gr. 8. 3 Thlr.

Die erste und die zweite der hier zusammengefassten 
Schriften sind Früchte der heutiger. Naturphilosophie, 

derjenigen Ansicht, welche die Natur nicht blos als 
ein Äusserliches, der Wahrnehmung Gegebenes ansieht, 
sondern ihre wesentlichen Begriffe in ihr selbst findet. 
Die dritte dagegen kann mehr als eine Compilation 
bekannter Erfahrungen gelten.

Nr. 1. Hr. Kaup, schon aus mehren naturhistori
schen Arbeiten rühmlich bekannt, liefert hier den Ver
such einer neuen Eintheilung der Säugethiere und Vö
gel, wobei er die Principien Oken’s befolgt, und des
sen Fünfzahl zu Grunde legt, und so fest von der 
Richtigkeit seiner Ansicht überzeugt ist, dass er glaubt, 
mit ihr allen Streit über die systematische Anordnung 
jener Klassen für immer beseitigt zu sehen! Die ganze 
Darstellung zeugt von lebendigem Enthusiasmus für 
den Gegenstand: ob aber die andern zoologischen 
Schulen unbedingt hier unterschreiben werden, muss 
die Zukunft lehren; denn so sinnreich und anspre
chend auch Vieles zusammengestellt ist, so liesse sich 
doch hier und da noch streiten, es ist aber unmöglich, 
auf das Einzelne einzugehen, da es eine Kritik sämmt- 
licher Gattungen jener beiden Thierklassen erfodern 
würde, was schon der Raum dieser Blätter unmöglich 
macht. Zwei lithographirte Tafeln geben in 25 niedli
chen Bilderchen die 5 X 5 Ordnungen. Hierauf fokt 
eine speciell durchgeführte Classification der Falken, 
die der Verf. jedoeh selbst „als einen höchst unvoll
kommenen Versuch“ erklärt, und zum Schluss eine 
Reihe sehr beherzigenswerther Bemerkungen und Notizen 
über Beschreibungen, natur historische Abbildungen, und 
überhaupt Conservation und Auf bewahrung der Vö^el 
und Säugethiere.

Nr. 2 enthält zwei Vorlesungen, welch Hr. Hofrath 
Reichenbach zu Dresden vor einer angesehenen Ver
sammlung von Bewohnern dieser Stadt, um eines guten 
Zweckes willen, hielt. Die hier gegebenen einzelnen 
„Blicke“ wurden zugleich durch im Lokal aufgestellte 
bildliche Darstellungen und Gegenstände gehoben. Der 
gemüthvolle poetische Sinn des berühmten Verf. äus- 
sert sich auch hier in der Weise, wie wir ihn aus 
mehren seiner botanischen Schriften kennen. Es sind 
wie gesagt, Blicke in verschiedene Lebenszustände der 
Thiere, z. B. Individualität, Verheimlichungstrieb u. dgl., 
die denjenigen Leser- und Hörerkreis, der für diese 
vergleichende Psychologie Sinn hat, gewiss interessiren 
werden.

In Hinsicht des Druckes ist dieselbe, wie das Pa
pier, zwar zu loben, aber die mit zu grossen Lettern 
hervorgehobenen Eigennamen fallen unangenehm auf.

Nr. 3. Der Zweck des dritten vorn genannten 
Buches scheint zu sein, die Zoologie gleichsam sum
marisch darzustellen, das heisst, das Wissenswürdige 
des Einzelnen nicht, wie von allen Zoologen geschieht, 
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bei jedem Thiere selbst, sondern in allgemeinen Para
graphen zusammengefasst, zu geben. Diesemnach 
möchte diese Schrift auch mehr zu einer Lectüre, statt 
als Lehrbuch passen, aber freilich auch Leser, die die 
Gegenstände schon aus der Anschauung kennen, er- 
fodern , die indess nur hier und da eine ihnen noch 
unbekannte Notiz, sonst meist Bekanntes finden dürf
ten. Anfänger dagegen möchten weniger Befriedigung 
finden, denn die angeführten Thiere werden blos mit 
Namen erwähnt, nirgend weiter charakterisirt, und es 
fehlen dem Buche auch alle Citate; weder auf Litera
tur noch auf Abbildungen wird verwiesen, und in der Re
gel werden auch keine Gewährsmänner angegeben. Auch 
insofern ist der Plan nicht durchgreifend zu nennen, 
als denn doch nur einzelne Klassen und Ordnungen 
zusammengefasst sind, und sich die Übersicht nur ein 
paarmal über das Ganze erstreckt. Deshalb kann diese 
Schrift auch nicht ganz eigentlich „vergleichende*4 
Zoologie heissen, da diese die einzelnen Organe, die 
Gesammtformen und die Lebenseigenschaften von ih
ren ersten Anfängen bis zur höchsten Gestaltung ver
gleichend zusammenfassen müsste. Häufig kommen 
auch unsichere, sehr zu bezweifelnde (so die 150 Fuss 
langen Wallfisclie u. s. w.). und mit „soll44 angeführte 
Angaben vor.

Die Einrichtung ist diese. Es ist Cüvier’s System, 
jedoch in umgekehrter Reihenfolge, zu Grunde gelegt, 
und bei jeder Klasse auf. Tabellen eine Übersicht der 
Familien mit ganz kurzer Differenz gegeben, und bei 
jeder sind die Namen der genera (aber nicht aller) 
hinzugefügt. Sodann folgt paragraphenweise von jeder 
Klasse: äussere Gestalt, anatomischer Bau, Lebens
weise, Fortpflanzung u. s. w. — Hierdurch könnte sich 
das Buch auch zu einer recapitulirenden Überlesung 
nach einem wissenschaftlich gemachten Cursus eignen. 
Folgendes möge ein Beispiel der Behandlung geben, 
es tritt uns das erste beste, aus der Klasse der „Ge- 
lenkfüssler44 entgegen: „Sowie die angeführten Formen 
der Beine Bezug auf die Lebensweise der Insekten ha
ben, so ist es auch mit der verschiedenen Beschaffen
heit derFto? der Fall. Manche Lausfliegen (Braula) 
haben eine Reihe Dornen unter dem letzten bussgliede; 
die Arbeitsbienen haben an einer Seite des ersten sehr 
grossen Fussgliedes eine Bürste zum Anheften des 

Blumenstaubes an den Schienbeinen. Viele Käfer, z. B. 
Laufkäfer, Kurzdeckkäfer, besonders die Männchen, 
haben breitere und unterwärts haarige Vorderfüsse, 
wahrscheinlich zum Festhalten bei der Begattung; vor- ' 
züglich breit und ausserdem noch mit Ansaugenäpfchen 
besetzt sind die Vorderfüsse der Männchen der gros
sen Tauchkäfer und einiger Silbermundwespen, zu glei
chem Zwecke44 (warum gerade zu diesem ? Rec.). „Viele 
Insekten haben Polster oder blasenförmige Ballen unter 
den Füssen, zum festem Anhalten, wahrscheinlich mit
telst Anschröpfens, oder, nach einigen Beobachtungen, 
mittelst kleiner Häkchen oder einer klebrigen Flüssig
keit, z. B. Blasenfüssler, Ballenfüssler, mehrer Rund
käfer. Die Zahl der Fussglieder ist verschieden. und 
man hat sie besonders bei den Käfern benutzt, um 
diese danach in Abtheilungen zu bringen, indem man 
die mit 1, 2, 3. 4. 5 Gliedern an allen Füssen, Mono
meren, Dimeren, Trimeren, Tetrameren und Pentame- * 
ren, die mit fünf Gliedern an den vier vordem und 
mit vier Gliedern an den zwei hintern Füssen, Hetero- 
meren nannte. Diejenigen Pentameren, an denen das 
vorletzte Fussglied sehr klein und zuweilen kaum zu 
erkennen ist, hiess man Cryptopentameren und Cryp- 
totetrameren. Das letzte Fussglied endigt meist mit zwei 
krummen Krallen, selten nur mit einer, z. B. bei den 
Wasserskorpionen, Cochenillen, Laubkäfern; an den 
Schwimminsekten und Blasenfüsslern ist es ohne Kral
len44 u. s. w. — Dass sich der Verf. bei mehren Klas
sen einer gräulichen Terminologie bedient, fällt schmerz
lich auf. Löcherßissler für Foraminifera, Fehlköpfer 
für Acephala, ebenso Fehlechsen, Handwühle (Chirales), 
Larvemcühle (Acontias), Dreieckkopfei' (Trigonoce- 
phalus), Banchschweifer (Uropeltis), Klappnaser, Nackt- 
gaumer, Schilderrückener (Bungarns), Spitzblödanger 
(Bhinophis), Stielschwänzer (Insekt) und so viele andere 
thun der Sprache arge Gewalt an und werden nie 
beim guten Geschmacke Eingang finden, ja sind nicht 
einmal richtig geformt. Denn die Endigung — ler be- 
zeichet einen, der etwas macht, TischZer der Tische, 
Satt/er der Sättel macht. Dies passt nicht auf jene 
„Füssler“. Übrigens ist mit diesen deutschseinsollen
den Wörtern auch nicht einmal etwas gewonnen, und 
man möge sich dabei nicht etwa auf die Ausländer 
berufen, bei denen sie gleichfalls ein Misgriff sind.

Jena. Voigt.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockl>ÄU8 in Deipzig.
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der Privatdocent der medicinischen Facultät zu Bonn Dr. 

Fr. Birnbaum folgt einem Rufe nach St.-Petersburg zur Leitung 
eines Hebammeninstituts und eines Policlinicums.

Der Lehrer am Lyceum in Manheim Simon K. Bissinger 
ist zum Professor am Lyceum zu Karlsruhe ernannt worden.

Der König von Preussen hat dem Professor Dr. Karl Justus 
Blochmann in Dresden den rothen Adlerorden dritter Klasse 
verliehen.

Dem General-Lotteriedirector Bornemann in Berlin, dem 
Dichter in plattdeutscher Mundart, ist bei seinem 50jährigen 
Dienstjubiläum der rothe Adlerorden zweiter Klasse mit Eichen
laub ertheilt worden.

Staatsrath Dr. Fr. Geo. v. Bunge, früher Professor der 
Rechtswissenschaft in Dorpat, ist in Reval zum rechtsgelehrten 
Bürgermeister erwählt worden.

Prof. Dr. Chelius in Heidelberg hat den Orden der wür- 
tembergischen Krone erhalten.

Der Oberforstrath H. Cotta in Tharand hat den Titel eines 
Geh. Oberforstraths erhalten.

Prof. Dr. Brb an der Universität zu Heidelberg ist auf 
sein Gesuch in den Ruhestand versetzt worden.

Dr. Fein, Privatdocent der Rechtswissenschaft in Heidel
berg, folgt einem Rufe als ordentlicher Professor der Rechte 
an die Universität zu Zürich.

Dem Professor am Lyceum zu Rastatt Felix Seb. Feld
bausch ist die Stelle des ersten katholischen Lehrers und alter- 
nirenden Directors am Lyceum in Heidelberg übertragen worden

Prof. Fortwängler am Lyceum in Heidelberg ist Professor 
am Lyceum in Manheim geworden.

Der Oberconsistorialrath und zweiter Hauptpastor zu Mün
chen Dr. K. H. Fuchs hat das Ehrenkreuz des Ludwigsordens 
erhalten.

Dr. Gregory ist zum Professor der Chemie an der Uni
versität in Edinburg erwählt worden.

Dr. A. Ed. Grube, ausserordentlicher Professor an der 
Universität zu Königsberg, ist als ordentlicher Professor der 
Zoologie und vergleichenden Anatomie an der Universität zu 
Dorpat bestätigt worden.

Dem Hofrath Prof. Dr. Karr an der Universität zu Heidel
berg ist die nachgesuchte Entlassung ertheilt worden.

Der Oberbürgermeister Geh. Justizrath Krausnick in Berlin 
hat den Titel eines Geh. Oberregierungsraths erhalten.

Prof. Leber am Lyceum zv Karlsruhe ist als Professor an 
das Lyceum in Heidelberg versetzt worden.

Geh. Kirchenrath Prof. Dr. Paulus in Heidelberg ist auf 
sein Ansuchen in den Ruhestand gesetzt worden.

Der Gymnasiallehrer Dr. K. W. Piderit in Marburg ist an 
das Gymnasium zu Hersfeld versetzt worden.

Der Oberlehrer Franz Otto Stichert zu Werdau in Sach
sen ist Pfarrer zu Jöhstadt geworden.

Dem Privatdocent zu Dorpat Dr. Ewald Sig. Tobien ist 
eine ausserordentliche Professur des russischen Rechts zuertheilt 
worden.

Der Gymnasiallehrer Dr. Gust. Herm. Jos. Phil. Volkmar in 
Hersfeld ist zu dem Gymnasium in Marburg übergegangen.

Der Director der Gemäldegalerie des königl. Museums in 
Berlin Dr. Waagen ist zum ausserordentlichen Professor in der 
philosophischen Facultät der Universität daselbst ernannt worden.

Der Director des Gymnasiums zu Offenburg Prof. Weis
gerber ist zum Professor am Lyceum zu Rastatt ernannt worden.

Dem Regierungs-Chefpräsident Fr. Ludw. Aug. v. Wiss
mann in Frankfurt a. d. O. hat die juristische Facultät der Uni
versität zu Breslau bei seinem 50jährigen Dienstjubiläum die 
Doctorwürde ertheilt, der König den Titel eines wirklichen Geh. 
Oberregierungsraths und den rothen Adlerorden zweiter Klasse 
mit dem Stern verliehen.

Der ordentliche Professor Dr. Zöpft an der Universität zu 
Heidelberg hat die ordentliche Professur des Staats- und Kirchen
rechts überwiesen erhalten.

Nekrolog.
Am 26. April starb zu London John Herm. Merivale Esq. 

im 69. Lebensjahre. Kurz vor seinem Tode erschien seine Über
setzung von Schiller’s Gedichten: The minor poems of Schiller 
of the second and third periods, with a few of those of 
earlier date, translated for the most part into the same 
metres with the original. Sie bilden den dritten Theil von 
Merivale’s Poems and Translations.

Am 30. April zu Rossdorf im Grossherzogthum Hessen 
Pfarrer Ernst Eman. Wickenhi’fer, geb. zu Darmstadt am 9. Sept. 
1780. Er gab heraus: Des Horatius Brief an die Pisonen er
läutert (1801); Evangelischer Glaubensspiegel (1833); Der Apo
loget, Schutz- und Zeitschrift (1836); Abhandlungen in Pal- 
mer’s theologischer Zeitschrift, in der Allgemeinen Kirchenzeitung 
u. a. Journalen, Predigten, Poesien.

Am 7. Mai zu Berlin Sam. Ponge, Vorsteher einer Lehr
anstalt für Mädchen, Verfasser mehrer Unterrichts- und Lese
bücher der französischen Sprache und Übersetzungen aus dem 
Französischen, geb. am 16. Oct. 1767.

Am 8. Mai zu Rostock Dr. Gotti. Chr. Fr. Link Verfasser 
der Schrift: Über das Retentionsrecht der Ehefrauen wegen 
ihres Eingebrachten (1812), im 52. Lebensjahre.
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Am 11. Mai zu Wiesbaden Dr. Gotti. Anton Gruner, eme- 

ritirter Oberschulrath, früher Professor am Gymnasium in Ko- 
burg und dann Director des Schullehrerseminars in Idstein, geb. 
zu Koburg 1778. Seine Schriften sind: Briefe aus Burgdorf 
über Pestalozzi (1804; 2.Aufl., 1806) ; Unterricht in der Tugend- 
und Glaubenslehre (1808; 3. Aufl., 1826); Wissenschaftliche 
Begründung der wichtigsten Hauptpunkte der Erziehungslehre 
(1821); Entwickelung der dem Volksschullehrer unentbehrlichen 
wissenschaftlichen Vorkenntniss (1803); Friedemann und die 
Seinen (1829);'Über Volksschulen und Volksvercdlung (1833); 
Programme, Abhandlungen.

Am 11. Mai zu Berlin Generaliieutfenant Helvig im 80. Jahre, 
früher als Oberster und Generalinspector der Artillerie in schwe
dischen Diensten. Sein Studium war nicht allein der Kriegskunst, 
sondern auch andern Wissenschaften gewidmet. J. H. Voss ge
dachte seiner rühmend bei seiner Übersetzung der Odyssee. 
Ihm war die Dichterin Amalie v. Imhof vermählt. Seine Schrif
ten betreffen das Artilleriewesen.

Am 16. Mai zu Breslau der Fürstbischof Dr. Joseph Knauer, 
Ritter des rothen Adlerordens zweiter Klasse mit Stern, geb. 
zu Rothflössel bei Mittelwalde in der Grafschaft Glatz am 
1. Dec. 1764.

Am 17. Mai zu Bern Dr. Sam. Brunner, durch seine auf 
Afrika und Ostindien ausgedehnten botanischen Forschungen be
rühmt. Von ihm erschien: Reise nach Senegambien und die 
Inseln des grünen Vorgebirges (1840).

Am 24. Mai zu Löbau M. Friedr. Junge, Director der 
allgemeinen Stadt- und Bürgerschule daselbst, im 48. Lebens
jahre. Er schrieb: Das Wiedersehen nach dem lode, oder was 
hat der Mensch nach seinem Tode zu erwarten ? (Bautzen, 1842.)

Am 26. Mai zu Berlin Geh. Medicinalrath Dr. Karl Alex. 
Ferd. Kluge, ausserordentlicher Professor der medicinischen Fa
kultät und Director der Charite. Von ihm erschien: Darstellung 
des animalischen Magnetismus als Heilmittel (3. Aufl., 1819); 
Classification der chirurgischen Krankheiten (1826); Apparatur 
deligationis (2. Aufl., 1831); Dzondi’s Heilart der Lustseuche 
geprüft (1828).

Gelehrte Gesellschaften.
Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. Am 

15. April waren zum Gedächtniss des dahingeschiedenen Mit
glieds Thorwaldsen mehre Abgüsse von dessen Werken aufge
stellt. Prof. Henning legte eine Handzeichnung dieses Meisters, 
eine Madonna, vor. Ein von de Bievfe gemaltes historisches 
Bild: La paix des dames (der Abschluss des Friedens von 
Cambray am 3. Aug. 1529 durch Margaretha von Österreich 
und Luise von Savoyen), gewann grosse Theilnahme für sich. 
Kunsthändler Sachse legte Aquarellen von Werner in Rom und 
Villeret in Paris vor. Prof. Panofka führte; den in dem wissen
schaftlichen Vereine gehaltenen Vortrag: Über die Lebensweise 
der alten Griechen, weiter aUs, indem er über die Symposien, 
Spiele und Hochzeitsgebräuche sprach, mit Erläuterungen ver
schiedener Vasengemälde. Hofrath Dr. Förster theilte ein Schrei
ben des preussischen Gesandten in Lissabon Grafen Raczynski 
mit über dessen Plan einer Kunstgeschichte Portugals und ein 
Manuscript: Bericht des Architekten und Illuminateurs Franz 
von Holland an König Don Juan III. vom Jahre 1548. Prof. 
Zahn legte mehre Blätter des neunten und zehnten Hefts seines 
Prachtwerks über Pompeji und Herculanum vor.

Akademie der Wissenschaften in München. 
Philologisch-philosophische Klasse. Am 2. Dec. 1843 
berichtete Custos Schmelter über zwei italienische Manuscripte 
der königi. Bibliothek, welche sich auf Rafael Sanzio als Archi
tekten beziehen. Das eine Manuscript enthält des Vitruvius 
Bücher von der Baukunst von Marco Fabio Calvo von Ravenna 
zum Gebrauche Rafael’s ins Italienische übertragen, mit Rand
noten von Rafael’s Hand. Das zweite ist eine Zuschrift Rafael’s 
an Leo X. über die Ausführung eines Auftrags, die Lage und 
Gebäude der alten Stadt Rom in Rissen zu veranschaulichen. 
Derselbe gab Notizen, welche auf die Geschichte der geogra
phischen Entdeckungen im 15. bis 17. Jahrh. Bezug haben und 
Nachweisung älterer handschriftlicher Seekarten enthalten. Dr. 
Sulpiz Boisseree sprach bei Vorlegung des neuesten Werks des 
Ritters L. Canina in Rom: Richerche sull’ Archittetura piu 
propria dei Tempi Cristiani, über des Verfassers frühere lite
rarische Werke und archäologische Forschungen. Am 13. Jan. 
erstattete Custos Schmelter ein Gutachten über Fr. X. Gabels- 
berger’s neue Vervollkommnung der deutschen Redezeichen
kunst oder Stenographie. Dr. Kunstmann aus Brasilien machte 
Mittheilungen über Portugals Bibliotheken und über das Archiv 
in Lissabon. Historische Klasse. Am 16. Dec. v. J. las 
Prof. Höfler Bemerkungen über den Zustand des Königreichs 
Sicilien unter Kaiser Friedrich II. Mathematisch-physi
kalische Klasse. Am 20. Jan. Dr. Lamont über ein bei 
magnetischen Strömungen stattfindendes constantes Verhältniss. 
Hofrath v. Schubert theilte Correspondenznachrichten aus Labra
dor, nämlich einzelne meteorologische Beobachtungen, Verzeich
nisse der in Labrador befindlichen Landsäugethiere und Wasser- 
vögel mit. Dr. .1. G. Zuccarini gab weitere Notizen über die Flora 
von Japan und die bisher hierüber vorliegenden wissenschaft
lichen Leistungen.

Miscellen.
Die von vielen Seiten angeregte und schon vielfach be

sprochene Frage über das Volksschriftenwesen sucht der frei- 
müthige Pfarrer König in Anderbeck durch eine kleine Schrift, 
welcher viele Leser zu wünschen sind, zu erledigen: „Über 
das Volksschriftenwesen der Gegenwart, mit besonderer Be
ziehung auf den Verein zu Zwickau und den Zschokke-Verein 
zu Magdeburg. Sendschreiben an den Herm Prof. Dr. J. Gers
dorf von Karl Bernhard König“ (Braunschweig, Vieweg. 1844.) 
Der Verfasser will dem Unwesen, welches in unsern Tagen 
unter den Namen von Volksbüchern so vieles Unbrauchbare, 
Unschickliche, ja sogar Schädliche zu Kaufe bringt, durch Be
zeichnung dessen, was eine Volksschrift sein soll, entgegnen, 
den Gesichtspunkt feststellen, von welchem aus diese auf Bil
dung des deutschen V olks gerichtete Wirksamkeit aufgefasst und 
geleitet werden soll, und wie das Verfahren der hierzu ge
schlossenen Vereine einzurichten sei. Die Art und Weise, in 
welcher der Verfasser seine Ansicht darlegt, ist der Grund, 
weshalb wir auch hier der Schrift Erwähnung thun. Das Büch
lein ist reich an Wahrheit, reich an frischen »«mittelbar aus 
dem Leben geschöpften Beobachtungen und zeigt mit vieler 
Umsicht und mit Kenntniss dessen, was verderbt und verfehlt 
ist, den richtigen Weg, um den Zweck der Volksschrift wirk
lich zu erreichen. Obgleich der Verfasser selbst von sich S. 23 
bekennt, er lasse sich leicht in seinen Urtheilen durch Einzel
heiten leiten, und wenn das Einzelne ihn verletze, verwerfe er 
unwillig das Ganze, und obgleich auch an einzelnen Stellen 
dieser Schrift, wie namentlich am Schlüsse, das Urtheil zu weit 
greift, so kann der Freimuth nur gefallen, mit welchem der
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faule Fleck ungescheut nachgewiesen und auf Besserung des 
Verfehlten gedrungen wird. Möge manches wahre Wort dieser 
Schrift Beherzigung finden!

Euler hat in seiner Theorie der Bewegungen fester Körper 
bei der Entwickelung der Gesetze für die Rotation der Erde 
theoretisch bewiesen, dass die Lage der Erdachse im Innern 
der Erdkugel gewissen Veränderungen unterworfen sein könnte, 
sodass die successiven Orter des Pols in einer Periode von 
309 Tagen einen kleinen Kreis um den mittlern Pol beschreiben 
würden. Bis jetzt hatte man jedoch noch nicht daran gedacht, 
durch Beobachtungen das wirkliche Vorhandensein dieser Er
scheinung darzuthun, die sich offenbar durch periodische, wenn 
allerdings auch sehr kleine Veränderungen in der geographischen 
Breite eines jeden Punktes auf der Erdoberfläche kund geben 
muss. Der Akademiker Peters in St.-Petersburg hat die von 
ihm bestimmten Polhöhen nach den successiven Epochen, in 
denen er seine Beobachtungen angestellt, in 18 Kategorien 
getheilt, um mittels einer strengen Prüfung nachzuweisen, ob 
die kleinen Differenzen, welche sie darbieten, einen Charakter 
der Periodicität haben. Es ergibt sich in der That, dass die 
kleinen Differenzen der zu verschiedenen Zeiten beobachteten 
Polhöhen sich erklären, sobald man annimmt, dass die den 
verschiedenen Beobachtungen correspondirenden Pole um den 
mittlern Pol einen kleinen Kreis beschreiben, dessen Radius 
0,08 Secunden beträgt. Die in Rede stehende Erscheinung wäre 
daher keinem Zweifel unterworfen, wenn man nicht annehmen 
könnte, dass eine kleine Periodicität in der Refraction, die 
der Rechnung entgeht und von der Periode des Jahres abhängt, 
auf die erhaltenen Resultate von Einfluss wäre.

Die Preussische Zeitung gibt in Nr- 127 einen ausführ
lichen Bericht über das nun dem Publicum eröffnete Antiquitäten- 
Museum des Hotel Cluny in Paris, welches aus dem Nachlasse 
von Dusommerard von der Regierung angekauft und geordnet 
worden ist. In neun Sälen und der gothischen Kapelle des 
durch seine Bauart merkwürdigen Gebäudes sind die mit vieler 
Miihwaltung herbeigeschafften und geordneten Sammlungen von 
Kunstwerken und Geräthschaften aller Art aus den frühesten 
Zeiten des Mittelalters bis zum 16. Jahrh. aufgestellt. Histo
risch merkwürdig sind das Schachspiel Ludwigs des Heiligen 
aus Bergkrystall, der grosse Tafelbecher König KarlsV., das 
Vorlegemesser vom Krönungsmahle Karl’s VI., die kleinen bleier
nen Heiligen, die Ludwig XI. stets bei sich trug, das Bett 
Franz’s I. und dessen Sporen, die erste Gabel, die in Frank
reich bei Gelegenheit eines Gastmahls Heinrich’s III. erschien u. A.

Literarische Nachrichten«
Zur Berichtigung eines in dem fünften Jahrgange des von 

F. v. Raumer herausgegebenen Historischen Taschenbuchs ent
haltenen Aufsatzes vom Präsident G. v. Kessler über den Tod 
des Herzogs Leopold von Braunschweig zu Frankfurt a. d. O., 
nach welchem das Verdienst jenes Menschenretters auf eitele 
Ostentation zurückgeführt werden soll, hat Superintendent Prof. 
Dr. Spieker in Frankfurt öffentlich erklärt, dass das Factum, 
durch welches der Herzog die Verehrung aller Edlen für sich 
gewann und dessen Gedächtniss alljährlich von den Bürgern der 
Stadt gefeiert wird, nach actlichen Protokollen und lebenden 
Zeugen vollkommen in Wahrheit bestehe, und die von ihm her
ausgegebene Lebensbeschreibung des Herzogs Max. Leopold
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eine Erzählung wahrer Begebenheiten, unmittelbar aus den hi
storischen Quellen geschöpft, enthalte.

Der lange geführte Streit über das Geburtsjahr vom Ritter 
Gluck ist nun durch den Kunsthistoriker Aloys Fuchs in Wien 
beendigt. Ein vom französischen Botschafter am österreichischen 
Hofe Marquis v. Noailles am 8. Oct. 1785 ausgestelltes und 
von Gluck selbst unterschriebenes Lebensattest stellt den Tag 
auf den 2. Juli 1714 fest. Christophe Gluck (so lautet die 
Unterschrift) ist mithin am 2. Juli 1714 zu Weidenwangen in 
der Oberpfalz geboren, und am 15. Nov. 1787 in einem Alter 
von 73 Jahren zu Wien gestorben.

Dem Literarhistoriker bietet der Katalog einer Privatbiblio
thek höchst schätzbare Notizen dar: „Catalogue des livres com- 
posant la bibliotheque poetique de Viollet le Duc, avec 
des notes bibliographiques, biographiques et litteraires sur 
chacun des ouvrages catalogues. Pour servir a l'histoire de 
la poesie en France “ (Paris, Hachette. 1843.) An dieser Biblio
thek hat der Besitzer sein ganzes Leben hindurch gesammelt 
und zwar unter Begünstigung der in der Revolutionszeit sich 
darbietenden Umstände, indem damals viele Bibliotheken zer
streut und von Plünderern veräussert worden sind. Die Samm
lung befasst die Dichterwerke Frankreichs vom 12. bis zum 
Ende des 17. Jahrh. In diesem Bande wird die Literatur der 
Poetik, der poetischen Sammlungen, der ältern Dichtwerke, der 
übrigen lyrischen Poesie behandelt, ein zweiter wird die dra
matische Literatur, ein dritter die Fabeldichter u. a. enthalten* 
doch werden nicht leere Büchertitel gegeben, sondern der Ent
wickelungsgang der Poesie in Frankreich nach den vorliegenden 
Documenten aufgehellt.

Von der auf königi. Kosten und unter Leitung des Mini
sters des öffentlichen Unterrichts Villemain redigirten Collection 
de documents inedits sur l’histoire de France ist aus der er
sten Reihenfolge erschienen: „Chroniques des ducs de Norman
die par Benoit, trouv'ere anglo-normand du XII si'ecle, 
publiees pour la premiere fois d'apr'e» un manuscript du musee 
britannique, par Francisque Michel.“ Tome III. (1844. 4.) 
Die französische Reimchronik vom Mönch Benoit de Saint-Maure 
enthält in 42,310 Versen die Geschichte der Herzöge der Nor
mandie und der normanischen Könige von England bis auf 
Heinrich I. oder das J. 1135. Der Herausgeber hat äusser 
erläuternden Anmerkungen die Vergleichung eines Manuscripts, 
welches, aus der Abtei von Marmontier stammend, sich in der 
Bibliothek zu Tours befindet, beigegeben. Ein Anhang enthält: 
1) ein dem Mönch Benoit zugeschriebenes Gedicht nach einer 
Handschrift der harlejanischen Bibliothek im britischen Museum • 
2) Leben des heil. Thomas, Erzbischof von Canterbury, aus 
einem Manuscripte der königl. Bibliothek. 3) De monacho in 
flumine periclitato, aus einer Handschrift derselben Bibliothek. 
4) Chronique de la guerre entre Henri II et Son ß[s aine 
en 1173 et 1174 von Jordan Fantosme, chanceliier spirituel 
de l'eglise de Winchester. Diese Chronik hat Michel aus einer 
in der Kathedrale zu Durham aufgefundenen Handschrift schon 
einmal im J. 1839 herausgegeben. 5) Die Varianten zu dem 
Leben des heil. Thomas von Canterbury, aus einer harlejani
schen Handschrift.

Zu derselben Folge gehört der eben erschienene zweite 
Band von „Archive* administratives de la ville de Reims Col
lection de pieces inedites pouvant servir a l'histoire des insti- 
tutions dans l'interieur de la eite, par Pierre Var in “ fPark 
1844. 4.) ’ V '
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®rammatit beß ©aMrit, 3enb, ®ried}ifctyen, Sateinifctyen, Cittyauifctyenz 
öiot^ifdjen unb ©eutfetym, von $ranj SBopp. (Berlin, 1833.) — III. 
©aß ^fellosHntipenbium ju Älofterneuburg in £)efterreiety, verfertigt im 
12. Satyrtyunbert von Stifolaus auß SSerbun. Sn ber Originalgröße littyo= 
grapbirt von ßamefina. (Betrieben von JCrnetty. (SDien, 1844.) — 
IV. 1) Pindari carmina quae supersunt cum deperditorum fragmentis 
selectis ex recensione Boeckhii commentario perpetuo illustravit Ludol- 
phus Dissenius. Editio altera auctior et emendatior. Curavit F. G. 
Schneidewin. Sect. I. Carmina cum. annotatione critica (Gothae, 
1843.) 2) Poetae Lyrici Graeci. Edidit Bergk. (Lipsiae, 1843.) — 
V. I) Xtlaß ber Äranioflopie (Sdjäbelletyre), ober Jlbbilbungen ber ©ctyä; 
bei? unb Entii^formen berühmter ober fonft merfmürbiger $)erfonen. SJon 
Dr. ß- ®. ßaru«. ^>eft 1. (Ceipjig, 1843.) — 2) Atlas de Cranios- 
copie ou dessins etc., par le Dr. Ch. G. Carus etc. 1 Cahier. — 
VI. SRpttyologif4>e Sorfetyungen unb Sammlungen von SB olfgang 

SJlenjel. Eyfteß SBänb^en. (Stuttgart unb Tübingen, 1842.) — VII. 
1) Jlußmeiß über ben «panbel ©efterreittyß im SSerfetyrc mit bem Jlußlanbe, 
unb über ben 3roifctyenverfetyr von Ungern unb Siebenbürgen mit ben 
anbern öfterreictyifctyen (Provinzen im Satyre 1840. Erfter Satyrgang, erfte 
Ilbttyeilung. 2) Jlußtveiß über ben £anbel ©efterrei^ß k. jc. in ben Saty? 
ren 1831—40. Erfter Satyrgang, jiveite Jlbttyeilung. 3) Jlußweiß über 
ben £anbel ©efterreictyß k. jc. im Satyre 1841. ^weiter Satyrgang. — 
VIII. SBiltyelm SBaiblinger’ß gefammelte SBerle; mit beß ©i^terß 
geben, von £>■ v. ßanift. Stectytmdinge 2Cußgabe le^ter £anb. Steun 
Styeile. (Jamburg, 1839—40.) — IX. ©efttyietyte ber bilbenbenÄünfte, 
von Äarl ©djnaafe. Biret Styeile. (©üffelborf, 1843.) — X. S. 
©tierlc^oljmcifter’ß gefammelte tyumoriftifetye Novellen, Erjäty= 
lungen unb ©ebibtyte. ©rei Sänbttyen. (SBien, 1844.) — XI. 1) Seis 
träge jur ©efetyietyte SBafelß, tyeraußgegeben von ber tyiftorifctyen ©efellfdtyaft 
ju ®afel. (23afcl, 1839.) 2) ^Beiträge jur vaterlänbifctyen ©efctyidjte, 
tyeraußgegeben von ber tyiftorifdjen ©efcUfdiaft juJBafel. (33afelz 1843.) 
— XII. I) Gerardi Joannis Vossii de Historicis Graecis. Libri Tres. 
Edidit Antonius Westermann. (Lipsiae, 1838.)— 2) MY&OrPA^OI. 
Scriptores Poeticae Historiae Graeci. Edidit Antonius Westermann. 
(Brunsvigae, 1843). 3) Fragmenta Historicorum Graecorum Heca- 
taei, Charonis, Xanthi, Hellanici, Pherecydis, Acusilai, Antiochi, 
Philisti, Timaei, Bphori, TLeopompi, Philarchi, Clitodemi, Phano- 
demi, Androtionis» Demonis, Philochori, Istri, Apollodori Bibliotheca 
cum Fragmentis. Auxerunt, notis et prolegomenis illustrarunt, in- 
dice plenissimo iiistruxerunt Car. et Theod. Mulleri. Accedunt Mar
mora Parium et Rosettanum, hoc cum Letronnii, illud cum C. Mut
iert Commentariis. (Parisiis, 1841.)
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